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Berzeihnis von Abkürzungen. 
1. Biblifhe Bäder. 

Gen — Genejis. Pr = Proverbien. Je — Bephania, Nö — Römer. 
& = Exodus. Prd — Prediger. ag — Haggai. Ko = Korinther. 
Le — Leviticus. HL — Hohes Lied. Sach = Sacharia. Ga = Galater. 
Ku — Numeri. Jeſ — Jeſaias. Ma — Maleadi Ep = Ephefer. 
Dt — Deuteronomium. Jer — Seremiad. Jud — Judith. bi = Bhilipper. 
Joſ — Joſua. Ez = Gzechiel. Wei — Weisheit ol = Koloſſer. 
Ki — Richter. Da — Daniel. To = Tobia. 7 = Theſſalonicher. 
Sa — Samuelis. 90 = Hoſea. Si = Sirach. Ti = Timotheus. 
Kg = Sönige. Joe == Joel. Ba — Baruch. Tit — Titus. 
Chr — Chronila. Am — Amos. Mat — Mattabäer. Phil — Bhilemon. 
Eir — Esra. Ob — Obadja. Mt — Matthäus. Hr = Hebräer. 
Reh — Mehemia. Jon — Jona. M = Marcus. Sa — Jakobus. 
Eſth — Eſther. Mi = Micha. LK — Luca. B = Berrus, 
Hi — Hiob. Na — Nahum. % = Johannes. Ju = Judas. 
% — Palmen. Hab — Habacuc. AS — Mpoftelgefh. Apk — Apolalypſe. 

2. Zeitſchriften, Sammelwerfe und dgl. 
A. — Nrtitel. MP = Monatsſchrift f. kirchl. Praxis. 
ABA — Abhandlungen der Berliner Utademie. MSG == Patrologiaed. Migne, series graeca. 
MB — Ullgemeine deutihe Biographie. MSL = Patrologia ed. Migne, series latina. 
ASS — Abhandlungen der Göttinger Geſellſch. Mt — Witteilungen. [Geſchichtskunde. 

der Wiſſenſchaften. NA — Meued Ardiv fir die Ältere deutſche 
ALLS = Ardiv für Litteratur und Hirden NE — Meue Folge, 

geſchichte des Mittelalters. en — Neue Jahrbücher f. deutſche Theologie. 
AMA — Abhandlungen d. Münchener Akademie. NEZ — Neue firhlihe Zeitſchrift. 
AS — Acta Sanctorum der Bollandiften. NT — Neues Teftament. 
ASB = ActaSanctorumordiniss.Benedieti. PJ — Preußifhe Jahrbüher. [Potthast. 
ASS — Abhandlungen der Sächſiſchen Gefell- Potthast — Regesta pontificum Romanor. ed. 

ſchaft der Wiſſenſchaften. ROS = Römiſche Quartalſchrift. 
— Altes Teſtament. SBA = Sitzungsberichte d. Berliner Akademie. 

Sd — Band. Bde — Bände. dunensis. SMa = J d. Münchener „ 
BM — Bibliotheca maxima Patrum Lug- SWa = " d. Wiener " 
CD — Codex diplomaticus. ss — Scriptores. 
CR — Corpus Reformatorum. THIB — Tpeologifcher hresbericht. 
CSEL = Corpus sceriptorum ecclesiast. lat. ThHLB —Theologiſches Literaturblatt. 
DehrA = Dietionary of christian Antiquities Thę8 — Theologijde Literaturzeitung. 

von Smith & Cheetham. ThAS — Theologiihe Quartalſchrift. 
DehbrB = Dietionary of christian Biography ThS:K — Theologiſche Studien und Kritiken. 

von Smith & Wace. Tu — Texte und Unterſuchungen heraus— 
Zr 2 = Deutihe Litteratur⸗gZeitung geg. von v. Gebhardt u. Harnad. 
Du Cange — Glossarium mediae et infimae UB — Urfundenbud). 

latinitatis ed. Du Cange. VB — Merle. Bei Luther: 
TZRER = Deutiche Zeitfchrift f. Kirchenrecht. BB EN — Werke Erlanger Ausgabe. 
6 Forſchungen zur deutſchen Geſchiche. WEWWA — Werke Weimarer Ausgabe. ſſchaft. 
SA — Böttingifhe gelehrte Anzeigen. atW = Zeitſchrift für altteſtamentl. Wifjen- 
6 — Hiftorifih ger Görresgeſellſch. ZA — „ für deutjches Alterthum. 
Orb — Halte was du haft. dpmß — „ db. deutjch. mo — Geſellſch. 
63 — Hiftorifche Zeitichrift von v. Sybel. dvB = „  d.deutich. Baläftina Vereins. 
Jafe — Regesta pontif.Rom.ed. Jafded. Il. ZT = „ für hiſtoriſche Theologie. 
Ib = Jahrbüder für deutfche Theologie. 8 = „Ffür Kirchengeſchichte. 
JTh — Jahrbücher für protejtant. Theologie. IKR = „für Kirchenrecht. 
Jtihät — Journal of Theol. Studies. rm = „ für katholifche Theologie. 
26 — Kirchengeſchichte. We — „ fürfirdl. Wiſſenſch. u. Leben. 
K — Slirdhenordnung. 317h6 = „ fürluther. Theologie u. Kirche. 
ea — Literariſches Gentralblatt. . : DE „ für Proteſtantismus u. Kirche. 
Mausi — Collectio conciliorum ed. Mansi. ph = „ für praftifche Theologie. 
DRg — Magazin ZUR = „ für Theologie und Kirche. 
Y, — Monuments Germaniae historica, ZmTh — „für wiſſenſchaftl. Theologie. 
nur —Wonacsſchriſt für Gottesdienſt und 

tirchliche Kunſt. 



Nachträge und Berichtigungen. 
1. Band: ©. 352 3. 33 1. Syrien Bd XIX ©. 2%, 27 ſt. Seleueiden. 

©. 596 3. 14 I. Syrien Bd XIX ©. 290, sff. ft. Seleuciden. 
2. Band: S. 46 2. 17 1. Freiling jt. Paſſau. 

S. 144 8. 6 Herr Zuperintendent Saifer in Radeberg hat die Güte mir mitzuteilen, daß 
in der Gruft der Kirche zu Schönfeld bei Pillnig ein Holzſarg gefunden wurde mit 
der Inſchrift: Nofamunda Juliana von der Afleburg eine Mutter aller Gottieligfeit 
und Tugend, welche in Dresden entichlafien im Jahr Ehrifti 1712 den IIX Novembrij. 

„ 643 3. 27 1. Beifjel ft. Beiſel. 
3. Band: ©. 185 3. 10 I. Dietelmair ft. Dietelmeyer. 

©. 055 8. 16 füge bei: Kampſchulte, Joh. Calvin, 2.8d. Nadı dem Tode des Verfaflers 
herausgeg. v. Walt. Götz, Leipzig 1899. 

» — 8. 25 füge bei: W. Walker, John Calvin, Neu:Yort und London 1906. 
7. Band: ©. 543 3. 15 Herr Piarrer Bujard in Heiligfreuziteinah macht darauf aufmertjam, 

dat; das Todesjahr des Koh. Ludwig Fabricius nicht 1689, fondern 1697 ift. Gerade 
in ber Zeit von 1688--1697 fei fein Wirten für die zerjtörte Pfalz und die zeritreuten 
Pfälzer am bedeutjamjten geweſen. Der Todestag ijt nad) Heidegger Vita Fabricii 
©. 143 der 1. Februar (alten Stil8) 1697; noch in demjelben Jahr erſchien die Vita. 

8 Band: 5. 68 3. 23 füge bei: Fr. Barth, Hildebert von Lavardin und das firdl. Stellen: 
bejegungsrecht, Stuttgart 1906 (Stug, Rirhenrechtlihe Abhandlungen Heft 34—36). 

11. Band: ©. 472 3. 14 I. 1860 ft. 1850, vgl. ©. Tſchirn, Zur 60jährigen Gefchichte der 
jreireligiöjen Bervegung, Bamberg 1904-05, ©. 76. 

©. 642 und 647 iſt die Reihenfolge der Art Los bei den Hebr. u. Loreto zu vertauſchen. 
12. Band: S. 194 3. 48 I. Goldwieſen jt. Goldwäſchen. 
13. Band: ©. 374 3. 62 füge bei: Fr. Schmid, Die verfchiedenen Formen des Monophyſi— 

tismus in theologiſcher Beleuhtung ZEIG XXX, 2. 
S. 515 8. 55 I. Strien ft. Stein 

14. Band: ©. 20 3. 4f. val. die Angaben bei Botthait, Bibl. hist. med. aevi? ©. 846. 
S. 20 2. 34 Ein Theodoros Kanthopoulos nahm am Florentiner Konzil als Brototoll: 

führer teil. Briefe von ibm und die Trauerrede des Georgios Galeſiota auf ibn bei 
A. Mai, Nova Patrum Bibliotheca II, 2 1853, &. 418—422. v. Dobſchütz. 

„22 3. 27 Ueberſetzungen ſ. bei Potthaſt S. 8477. 
„ 33. 231. Revue jt. Recueil. 
— „24 1. Reveil it. Recueil. 
„243, 21. Nürnberger ft. Augsburger. 

15. Band: S. 27 3. 21 füge bei: Gundlad, Die Entitehung d. Kirchenftaats, Breslau 1599. 
©. 27 3.38 I. Lib. diurn. 59 jt. 49. 

— „ % I. Lib. diurn. 60 ft. 50. 
16. Band: ©. 517 3. 54 I. Oberpfalz ft. Opferpfalz. 
17. Band: S. 151 3. 53 1. Cfrucis?)tag ft. C(rueius?)tag. 

©. 181 3. 24 Die Fortiegung der Konfefiionen, bis zur Beendigung des Univerjitäts: 
ftudiums reihend ijt von Superintendent Raifer aufgefunden und etwas gekürzt in der 
Nkg 1902 ©. 163—180 u. 522--545 veröffentlicht. 

18, Band: ©. 538 3. 48 füge bei: Dieſer auch jüdjlaviich vorhandene Tert ift von M. Spe 
ranskij im Archiv für jlaviihe Philologie XXV, 1903, 239-249 veröffentlicht. " 

v. Dobſchütz. 
©. 545 8. 5 I. eorum jt. nicorum. 

— 6 1. Constantini ft. Constanti. 
„615 „ 38 1. Friedrid ft. Georg. 
„ 702 „ 52 1. 1892 ft. 1902. 
„ :05 „ 471. Wahrbeit ft. Mehrbeit. 
„ 1752 „ 20 füge bei: Material von Belang betr. Stancaro findet fih im Königsberger 

Staatsardhiv, Korrefpondenz des Herzogs Albrecht, der auch die von Wotfchte, Fr. Stan: 
caros eriter Aufenthalt in Poſen, Hiſtor. Monatsblätter für die Provinz Polen 1904, 
&.81-—88, verwendeten neuen Materialien entnommen jind, Für welche dort eine 
Angabe der Brovenienz jehlt. Val. auch Wotichte, Chriitoph Thretius. Ein Beitrag 
3. Geſch. des Kampfes der ref. Kirche gegen den Mntitrinitarismus in Polen, (Mit: 
preuß. Monatsſchr. 1907 1. und 2. Seit). Benrath. 

(Forfepung auf ©. 844.) 



Stephan III, Bapit, 768—772. — Bivgraphie im Lib. pontif. S. 468; Brief 
4-48 im Cod. Carol. MG EE III, &.558 ff.: vgl. auch die Angaben Aventins, die nad) 
Riezler auf ein verlorenes bair. Geſchichtswert des 8. Jahrh. zurüdgehen (Münd. SB. 1881, 
1, &. 2535.); Jaffé I, S.285. Zur Lateranfynode Mansi, Coll. cone. XII, 6855.; MG CC II, 
S. 74ff.; Hefele, Conc.:Geich. III?, 8.433 ff.; Gregorovius II, S. 356 ff.; Neumont II, S.121ff.; 6 
Barmann I, S. 262ff.; Wattenbah ©. 45; Langen ©. 688; Haud 11, ©. 73ff.; Abel, ZB. des 
fränf. Reichs 2. Aufl. v. Simfon, Leipz. 1888, S.61ff; Dopffel, Kaifertum und Papſtwechſel, 
Freib. 1889, ©. 15ff.; Ketterer, Karl d. Gr. u. die Kirche, München 1898, ©. 19 ff.; Duchesne 
ind. Revue d’histoire et de lit. rel. 1896, ©. 238 ff. 

Stephan III. wurde am 1. Auguft 768 zum römifchen Biſchof gewählt (j. d. Art. 
Ronitantin II. Bd X ©. 774). Er war in Sizilien geboren, unter Gregor III. kam er nad) 
Rom; bier trat er in das eben gegründete Aloiter des bl. Chryjogonus. Zacharias 
zog ihn in den päpftlichen Dienft und erteilte ihm die Weihe zum Presbyter bei 
St. Cäcilia; auch Stephan II. und befonders Paul I. ftand er nahe. Daraus begreift 
fih, dak die Gegner Konftantins II. ihn erhoben. Seine Wahl bedeutete die Abficht an 
dem fränkiſchen Bündnis feitzubalten. Die erfte Sorge Stephand war die völlige Be 
feitigung feines Vorgängers; der Sturz desfelben und die graufame Mißhandlung, die 
er erfubr, genügten ıbm nicht; Konftantin follte unter Mitwirfung des Patrizius in aller 
Form vernichtet werden. Daher richtete Stephan alsbald nach feiner Konekration ein 
Schreiben an König Pippin und feine Söhne, um fie aufzufordern, etliche Bifchöfe, 20 
fundig der bl. Schrift und des firchlichen Nechts, nah Rom zu jenden, damit in ihrer 
Gegenwart auf einer Synode über den Eindringling Konftantin gerichtet werde (der Brief 
it nicht erbalten; der Inhalt ergiebt jih aus V. Steph. 16, ©. 473). Pippin war 
nibt mehr am Leben, ald Stephans Gefandter, jener Sergius, der bei dem Sturze 
Konftanting eine führende Rolle gefpielt hatte, nad Frankreich fam; er war am 24. Sep: 25 
tember 768 geftorben. Aber feine Söhne übten wie er den Patriziat über Nom; fie 
erfüllten das Begehren des neuen Papftes: unter Anweſenheit von zwölf fränkischen Bi- 
ſchöfen, darunter Zul von Mainz, fand vom 12. bis 14. April 769 die beabfichtigte 
Spnode in der Lateranbafilita ftatt. Die Entſetzung Konjtantins bildet nicht den wich— 
tigiten Beſchluß derfelben; bedeutender war, daß man Anlaß nahm, Vorfchriften über die 30 
Tapftwabl zu geben, durch welche frühere Beltimmungen erneuert, aber auch neue 
getroffen wurden. Die Erhebung von Laien, die längſt als unrecht galt, wurde wiederholt 
vertvorfen ; eine Neuerung war, daß die Mahl in die Hände bes Alerus gelegt (a certis 
sacerdotibus atque proceribus ecclesiae vel sancto clero ipsa pontificalis 
electio proveniat), und der Anteil der Laien auf das Net der Aktlamation zu der 35 
vollaogenen Wahl und der Unterfchrift des Wahlprotokolls beſchränkt wurde (vgl. 
Bb XIV ©. 664, 7). Der dritte Gegenftand, über den die Synode verhandelte, be: 
traf die Bilderverebrung, die im Gegenjag zu den Griechen beftätigt wurde. Die Be: 
Khlüffe des Konzils wurden in St. Peter durch den Scrinarius Leontius dem verfammelten 
Bolte vorgelefen. 40 
—— erſcheint in dem Tumult, der ſeine Erhebung begleitete, wie ein willenloſes 

Werhtzeug in der Hand der Partei, die ihn erhoben hatte. Er verſtand nur die Scenen 
blutiger Graufamfeit und tierifcher Wildheit, die zu verhindern er feinen Verſuch machte, 
mit frommen Phraſen zu verbrämen. Und auch fpäter ijt es ihm nicht gelungen, die Ver: 
bältmiffe zu beberrfchen, wenn er auch im einzelnen Fall konfequent fein fonnte. So ss 
gen Havenna. Den Scrinarius Michael, der aus dem Laienftand fih auf den Erzftuhl 
mischen zu erheben unternahm, bat er nicht anerkannt; durch Mittel, die fpäter Hilde 
brand fo gefchict zu vertverten wußte, verbrängte er ihn aus dem Erzbistum und ver: 
Ibaffte er dem von ibm in Nom geweihten Leo die Anerkennung der Stadt. 

Die Schwierigkeit feiner Lage berubte auf dem Verhältnis zu den Lombarden. so 
Chriftopborus und Sergius (ſ. Bd X ©. 774, ı8) hatten Konftantin mit lombarbifcher 

Real-äncpflopäble für Theologie und Kirde. 3. U. XIX, 1 
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2 Stephan III. Bapft Stephan VI., Bapft 

Hilfe geftürzt; ſofort aber zeigte ſich, daß ihre ntereffen und die der Lombarden aus: 
einandergingen ; die beiden Parteihäupter warfen ſich nun entjchieven auf die den Lom— 
barden Feinbfelige Seite; fie wurden zu MWortführern der Forderungen, die die Kirche 
gegen jene hatte. Aber klarer als die gewaltthätigen Großen erfannte Stephan, daß die 

5 römische und die lombardifche Macht zu ungleich waren, als daß er einen Brud) hätte wagen 
fünnen, wenn er Defidertus nicht mit überlegener a — entgegentreten 
fonnte. Sie konnte er nur bei den Franken finden. Sein bald nad) der Yateranjunode 
an Karl und Karlmann gerichteter Brief (Cod. Carol. 44), follte diefe veranlaffen, für 
die noch keineswegs befriedigten Anfprüche des hl. Petrus bei König Defiderius einzu: 

10 treten. Aber die Verhältnifje lagen nicht fo, daß Stephan mit Gewißbeit auf die Er: 
füllung dieſer Forderung rechnen konnte. Seit Pippins Tod fehlte die Einheit des 
Negiments im fränkiſchen Rei; ſchon dadurch, mehr noch durch die zwiſchen Karl und 
Karlmann bejtebende Spannung war eine fräftige äußere Politik gehindert. Als dann 
der Gedanke einer Familienverbindung zwijchen dem Haufe Pippins und des lombardifchen 

ı5 Königs, d. h. der Gedanke der Rückkehr zur Stellung Karl Martelld in den italienischen 
Dingen, auftauchte, verhehlte fih Stephan nicht, wie gefährlid für ihn diefe Wendung 
der fränkiſchen Bolitil war; er that, was er vermochte, um die Verwirklichung des Heirats- 
gedankens zu verhindern (Cod. Carol. 45); aber vergeblich, die Ehe zwiſchen Karl und 
Defiderata wurde gejchlofien. Nun war der Papſt vollends genötigt, auf ein gutes 

© Verhältnis zu Defiderius bedacht zu fein. Unter Vermittelung der lombardifch gelinnten 
Männer in der Umgebung des Papſts, darunter fein Bruder der Dur Johannes, kam 
es im Winter 770— 771 zu einer Verftändigung. Nun forderte Defiderius den Sturz 
der Häupter der antilombardifchen Partei, indem er zugleih Zufagen binfichtlich der Be— 
friedigung der römischen Forderungen machte. Chriftophorus und Sergius griffen zu den 

25 Waffen, um fich zu verteidigen; aber fie waren zu ſchwach zu einem nachhaltigen Wider: 
ftand und der Papft ließ fich, vielleicht nicht ungern, nötigen, die Männer ihren Feinden 
zu opfern, denen er feine Erhöhung verdankte. Sie erlitten dasſelbe Schidjal, das fie ein 
paar Jahre vorher Konjtantin bereitet hatten: fie wurden geblendet. Der Papſt aber wahrte 
den Schein, indem er unter vielen gottfeligen Worten an König Karl und die Königin 

30 Bertrada fchrieb, wie der höchſt vertvorfene Chriftophorus und fein grundichledhter Sohn 
Sergius Mordanjchläge gegen ihn gejchmiedet und wie er nur durch den Schutz des 
jeligen Apoſtels Petrus und feines vortrefflihen Sohnes, des Königs Defiderius, der zu: 
fällig antvejend war, denjelben entgangen fei (Cod. Carol. 48). 

Durch den Sturz der Führer der fränfifchen Partei in Rom lam die Yeitung der 
5 päpftlihen Politik an die Parteigänger der Lombarden. Gleichtvohl unterlieg Defiderius 

feine Zufagen auszuführen. Auch im fränfifchen Reich trat ein Umſchwung ein, indem die 
Verbindung zwiſchen Karl und Defiverata fih im Jahre 770 unerwartet raſch wieder 
löfte. Aber die Früchte dieſes Wechſels zu ernten war dem PBapft nicht befchieden; er 
ſtarb bereit8 am 24. Januar 772. Hand. 

40 Stephan IV., Bapit, 816—817. — Biographie im Lib. pont. II, ©. 49; Jaffé I, 
©. 316; Ann. regni Franc. z. 816f. ©. 144ff.; Die Biographien Yudw. d. fr. MG SS II; 
Barmann I, ©. 328; Langen ©. 797: Simfon, IB. des fränt. Reichs unter Yudwig d. Ar. 
I, Leipz. 1874, ©. 66; Haud II, ©. 478; Dopffel S. 45; Lampredit ©. 10. 

Am Todestage Leos III. 12. Juni 816, murde zu feinem Nachfolger der Diakon 
# Stephan gewählt und am 22, geweiht. Er entitammte einer vornehmen römijchen Familie 

und war unter Hadrian und Leo am päpftlichen Hofe emporgelommen. Daß er mie feine 
Vorgänger feine Politik auf das Einverftändnis mit den Franken gründen wollte, bewies 
er dadurch, da er nach feiner Wahl die Nömer Ludwig dem Frommen Treue ſchwören 
ließ, daß er nach feiner Weihe eine Gefandtichaft an den Kaifer aborbnete, um die obne 

so Verftändigung mit dem Hof vollzogene Weihe zu entjchuldigen (Ann. regni Frane. 
S. 144: Qui quasi pro sua consecratione imperatori suggererent), und daß vr 
ihon im Auguft 816 fi auf den Weg machte, um Ludwig diesfeits der Alpen aufzu: 
juchen; im Dftober frönte er ihn zu Rheims zum Kaifer. Dabei tvurde das jeit Stephan II. 
bejtehende Bündnis zwiſchen dem Rapfte und den fränfifchen Fürſten erneuert (Ann. regni 

55 Fr. 3.816 ©. 144). Im November kehrte er nach Italien zurüd; am 24. oder 25. Januar 
des nächſten Jahres iſt er geftorben. 

Ob die ihm zugefchriebene Beltimmung über die Papſtwahl (Gratian, ec. 28, 
Dist. LXIII) ibm angebört, ift mindejtens zweifelhaft; vgl. Bd XIV ©. 664,00, Hin: 
ſchius, Kirchenredht I, ©. 231f. und Dopffel ©. 17 ff. Haud, 



Stephan V., Bapft Stephan VIII. Bapft 3 

Stephan V., Bapft, 885—891. — Fragment einer Biographie im Lib. pontif. II, 
3.191 der Ausg. von Ducdesne; Fragmente des registr. Steph. herausgegeben von P. Ewald, 
Na V. 399; Grabjchrift bei Watterid), Pontif. Roman. vitae I, 83; Yafle I, ©. 427; Gre- 
gorovins III, S. 227; Reumont II, 218ff.; Barmann II, 62 ff.; Wattenbah ©. 77; Dopffel 
2. 1525.; Langen ©. 2805f.; Dümmler, Geſchichte des Oſtfränk. Reichs, III, 2. Aufl. 1888, 

2457 

Eine Zeit bedeutender Machtentfaltung des PBapfttums mar der Pontifilat Niko: 
lau’ I. Doch ſchon unter feinen Nachfolgern begann es von der Höhe, die es kurze 
Jet eingenommen, wieder berabzufinten. Hadrian II. und Johann VIII. fuchten zwar die 
Stellung, die Nikolaus I. errungen hatte, feitzuhalten, aber es gelang ihnen nicht, oder ı0 
nicht überall. Mit ihnen zu vergleichen ift Stephan V., der kurz nad dem Tode Ha- 
drians III., aljo wahrjcheinlih im September 885, ohne Einvernehmen mit dem Kaifer 
(Ann. Fuld. p. III, ©. 103) gewählt und geweiht wurde. In den Verhandlungen 
mit Kaiſer Balılius und feinem Sohne Leo VI. über Photius hielt er an dem römifchen 
Standpunkt feit (Jaffe 3403, 3452); aber daß das Urteil Roms fchließlih Anerkennung 
fand, wurde nicht durch ihm bewirkt, fondern nur durch den Willen des Kaifers Leo, 
. Bo» XV ©. 385,6. Der neugegründbeten flavifchen Kirche gegenüber waren für ihn 
ebenfalld die Ziele feiner Vorgänger maßgebend, einerfeits jollte fie in Verbindung mit 
Rom erhalten, andererſeits ihr ein möglichjt geringes Maß von Selbitftändigfeit ein— 
eräumt werden. Aber in den abendländiſchen Verhältnifjen war Stephan madtlos; der 20 

Reratl des Reiches wirkte unmittelbar auf PBapfttum und Kirche ein. Als Stephan ge: 
wählt twurde, trug die Krone der unfähige Karl der Dide. Er a die Abjicht, das 
eigenmächtige Vorgehen der Nömer durch die Abfegung ihres Papſtes zu betrafen; aber 
die Abficht wurde nicht zur That (Ann. Fuld. p. III ©. 103). Im Jahre danad) 309 
a, von Stephan eigens eingeladen, nad Italien (Ann. Fuld. cont. Ratisb. z. 886, 26 
S. 114); aber den Schuß, den der Papſt von ihm begehrte, konnte er ihm nicht ges 
währen. Als er vollends ım November 887 von den deutſchen Fürften abgejegt wurde, 
begann die Zeit, in der die Fleinen Könige gediehen, von denen die Päpfte mehr und 
mebr abbängig wurden. Noch Stephan bat einen derjelben, Guido von Spoleto, zum 
Kaifer gekrönt, 21. Februar 891. Er ftarb nicht lange danach, am 14. u 891. 30 

aud, 

Stephan VI., Bapft, 896—897. — Lib. pont. II, ©. 229; Watterih I, 35ff.; 
Jafe I, ©. 439; Gregorovius III, 245; Neumont II, 224; Barmann II, 70; Wattenbad) 
2. 79; Diümmler, Auxilius u. Vulgarius S. 10ff.; derj., Geſchichte des ojtjränt. Reichs III, 
2.Aufl., Zeipz. 1858, ©. 426; Langen ©. 303; Dopffel S. 157; Lib. pont. II, ©. LXVIII. 3 

Schon Stephan V. hatte das Eingreifen des deutichen Königs Arnulf in die italie- 
niihen Händel gewünſcht; herbeigeführt wurde es durch Formofus. Aber Arnulf mußte, 
nachdem fein eriter Zug völlig mißglüdt war, bei dem zweiten Italien nad kurzem Auf: 
entbalt krank verlaffen, ohne die Macht der Parteien wirklich gebrochen zu haben. Als 
Formoſus furz nah dem Abzug des von ihm zum Kaifer gefrönten Arnulf ftarb (4. April wo 
846), erbob nah der kurzen Epifode Bonifaz’ VI. die fpoletinifche Faktion einen der 
Ihren auf den päpftlihen Thron, Stephan VI. Seine Konfelration fand wahrſcheinlich 
m Mat 896 ftatt. Obwohl von Formojus zum Bifhof von Anagni ordiniert, war er 
ener der maßlofeiten Gegner des Formofus. Sein kurzer Pontifikat ift geichändet durch 
das beifpiellofe Gericht über den toten Formofus (ſ, Bd VI ©. 129,8). Das Entjegen 45 
über diefen Frevel führte wenige Monate darauf (Juli 897) zu einer plöglichen Erhebung 

a 
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des Volls; im der Kirche fiel die Menge über den Papſt ber und fchleppte ihn in den 
Kerler; dort fand er den Tod durh Mörderhand. Hand. 

Stephan VII, Bapft, 929—931. — Lib. pont. II, ©. 242; Watterid I, 33; 
Yafe I, 2.453; Gregorovius III, 308; Neumont II, 231; Barmann II,90; Langen ©. 328. 50 

Sein Pontifikat, defjen Anfang und Dauer Herimann von Neichenau erwähnt, fällt 
m die Zeit, während deren Theodora und Marozia in Nom berridhten. Der Papſt trat 
neben den herrſchſüchtigen Buhlerinnen jo völlig in den Hintergrund, daß über ihn fo 
gut wie nichts überliefert ift. Haud. 

Stephan VIII, Papſt 939—942. — Lib. pont. II, S.244; Watterih I, 34; Jaffé 55 
I, 457; ®regorovius III, 342; Reumont IL, 233; Barmann II, 93; Langen ©. 333. Ueber 
Alberich W. Sidel in d. MIOG. XXIIL ©. 50 fi. 

Stepban VIII. war Papſt, während Alberih, Marozias Sohn, als Fürft und 
Senator der Römer in Rom ſchaltete. So wenig als fein Vorgänger Leo VII. oder fein 

1* 
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Nachfolger Martin II. bedeutete er etwas neben dem willenskräftigen Alberich, der die 
Stadt des Papftes als fein Eigentum betrachtete. Aber der Mann, der in Rom vor Be 
ihimpfungen nicht ficher war, trat den Fremden mit den alten Anfprüchen des Papfttums 
gegenüber; Frankreih und Burgund bedrohte er mit dem Banne, wenn Ludwig d'Outremer 

s nicht ala König anerfannt würde (Flodo. ann. z. 942; MG SS III, ©.389). Hand. 

Stephan IX., Papſt, 1057—1058. — Lib. pont. II, ©. 278, 334 (Ann Rom.), 
356 (Boſo); Watterih I, 188 ff.; Jaffé I, ©. 553ff.; Gregorovius IV, 96; Neumont II, 351; 
Barmann II, 262; Wattenbah S. 122; Wattendorff, Bapjt Stephan IX. (Miünfterifche Bei» 
träge, 3. Hejt); Hefele IV, 791; Gieſebrecht, Kaifergefhichte III, 1, S.21: Langen ©. 494; 

ı0 Haud III®, ©. 669 ff.; Meyer von finonau, ZB. des deutjchen Reichs unter Heinrich IV., 
Bd I, Leipzig 1890, ©. 30ff. 

Herzog Gozelo von Lothringen hatte drei Söhne: der eine, der des Vaters Namen 
trug, ſtarb, ohne daß er in der Welt etwas geleiftet oder erreicht hätte; dagegen gehören 
die beiden anderen, Gottfried und Friedrich, zu den bedeutenden Perſönlichleiten des 

15 11. Jahrhunderts. Jedermann fennt die einflußreiche Nolle, die Gottfried der Bärtige als 
Gegner Heinrichs III. und IV. gefpielt bat; noch höher kam Friedrih: er wurde als 
Stephan IX. Bapit. Er ift in Lüttich gebildet, wurde dann an der Yambertöfirche daſelbſt 
Archidiakon; Leo IX. zog ihn 1049 nad Nom, er wurde Kardinaldiaton, 1051 Kanzler 
und Bibliothefar des päpftlichen Stuhles. Im Jahre 1054 fandte ihn Leo neben dem 

20 Kardinal Humbert und dem Erzbifchof Peter von Amalfi als Gejandten nah Konftan: 
tinopel (j. Bd VIII ©. 446,25). Er hat damals eine Streitihrift gegen Nicetas Pecto: 
ratus De azymo, de sabbato et de nuptiis sacerdotum verfaßt (j. Wibert, V. Leonis 
II, 9, MSL 143, S. 498. Die Schrift ift unter Humberts Namen gedrudt bei E. Will, 
Acta et scripta quae de controversiis ecelesiae Graecae et Latinae saeculo XI. 

35 compositae extant, Xeipzig 1861, S. 136ff. der Verſuch Mills, die umerquidliche Schrift 
für den Kardinal Humbert in Anspruch zu nehmen, ift von Giefebreht Bd II’ ©. 677Ff. 
überzeugend zurüdgewiejen). Als er zurückkehrte, war Leo tot; auch er fchied nun von Rom, er 
wurde Nönd in Monte Caſſino (1055). Dort wollte man wiſſen, daß er ſich durch diefen 
Schritt den Nadhitellungen des Kaifers entzogen babe (Leo Ost., Chr. Cas. II, 86, 

» MG SS VII, ©. 687), in Deutichland tadelte man ihn darob (Lamb. ann. 1055: 
quod factum male plerique interpretabantur. Lambert ſelbſt verteidigt ibn jedoch). 
Die Verbindung mit der Neformpartei in Rom börte natürlich nicht * nach zwei 
Jahren trat reg als Abt an die Spige des reichen Klofterd. In demfelben Jahre 
(1057) ftarb Victor II. Friedrich war eben in Nom anweſend und ihn traf nun bie 

35 Wahl der Nömer (2. Auguft 1057, Leo, Chr. Casin. II, 94, ©. 693, Ann. Altah, 
©. 54, Lamb. ann. ©. 70, Chr. Wirzib. SS VI, ©. 31, Bonizo V, ©. 590). Da 
feine Erhebung ohne Einvernehmen mit der Witwe Heinrichs III. gejcheben war, fo 
ſchloß fie eine offene Verlegung der faiferlihen Rechte im ſich; fie zeigte zugleich, daß die 
Neformpartei die Zeit für gekommen achtete, die faiferlihe Macht über das Papfttum zu 

so bejeitigen. Darin liegt die Bedeutung des Pontififats Stepbans IX. Das PBapfttun, 
das durch die Unterftügung Heinrichs III. aus der tiefften Erniedrigung erhoben worden 
ar, das in der engſten Verbindung mit dem Kaifer an der Reform der firchlichen Zu: 
ftände erfolgreich gearbeitet hatte, löjte den Bund mit dem KHaifertum; als unabhängige 
Macht wollte e8 neben das letere treten, um fich bald über dasfelbe zu erheben. War 

4; Died das Ziel, jo Tonnte man feinen geeigneteren Mann für den päpftlichen Stuhl finden 
als den Lothringer Friedrich, hatte doch fein Bruder Herzog Gottfried als der Gemahl 
der Markgräfin Beatrig von Tufcien die vormwiegende Macht in Italien. Dod einen 
fofortigen Bruch mit dem Kaifertum wollte man nicht berbeiführen; nachdem die Erhebung 
Stephans gefchehen war, wußte man die Anerkennung des deutfchen Hofes für den Ge: 

so wählten zu erlangen (Ann. Altah. z. 1057, ©.54, Lamb. ;. 1058, ©. 72, Pet. Dam. 
ep. III, 4, ©. 292). 

Die Thätigfeit Stephans richtete ſich zunächſt auf die Durchführung des Gölibats 
der Geiftlichen in Rom (Leo Ost. a. a. D. ©. 693, Grat. deer. I, 31, 14, ©. 115); 
wichtiger für die Zukunft war feine Stellung zu den mailändiſchen Patarenern (vgl. 

5 Bd XIV ©. 762,2°). Indem er ihr revolutionäre Vorgeben nicht nur geicheben lieh, 
jondern billigte, jchloß er den Bund zwiſchen dem Papſttum und den oberitalienifchen 
Demokraten, der für beide jo erfolgreich wurde, 

Stephan war ein kranker Mann als er den päpftlichen Thron beftieg; er ftarb denn 
auch bereits am 29. März 1058 zu Florenz. Hand. 
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Stephan de Borbone, jchriftitellernder Dominikaner des 13. Jahrh., geft. 1261. — 
Litteratur: Quétif und Echard, Scriptores ordinis Praedicatorum, I, ©. 184 ff.; Histoire 
littöraire de la France, XIX, ©.27ff.; Lecoy de la Mardje, La Chaire frangaise au moyen- 
ige, ©. 106ff ; derſelbe, Anecdotes historiques, l&gendes et apologues, tirés du recueil 
inedit d’Etienne de Bourbon, Paris 1877; Journal des savants, 1881, ©. 591ff. 739 ff.; 5 
Karl Müller, Die Waldenjer und ihre einzelnen Gruppen, Gotha 1886 (= ThStKe 1886 
2.665, 1887 ©. 45ff.). 

Geboren um 1190 in Bellevile an der Saöne in der Erzdiöceſe Lyon, bejuchte 
Stephan die Kathedralichule in Mäcon und ftudierte dann in Paris. Hier erlebte er die 
erite Niederlafjung des Dominikanerordens (f. Bd IV ©. 770,80ff.) und faßte vielleicht 
bier ſchon den Entſchluß, jelbft in den Orden einzutreten. Jedenfalls finden wir ihn um 
1223 unter den Dominitanern in yon. Eifrigit widmete er fich der Predigertbätigfeit des 
Irdens zur Belehrung der Ketzer. In Bezelay (Nonne) predigte er den Kreuzzug gegen 
die Albigenjer (de la Marche, Anecdotes S. 140), um 1235 wirkte er in der Diöceje 
Balence in der Daupbine zur Belehrung der Waldenfer (a. a. D. ©. 261) und wurde 16 
bald nachher mit der nquifition gegen fie betraut (S. 294). In die Champagne, 
Auvergne, die Grafſchaft Forez, — Burgund und Savoyen, ja bis über die Alpen 
nach Piemont führte ihn dieſe Wirkſamkeit (S. 429) und verſchaffte ihm eine gründliche 
Kenntnis der noch in der erſten Ausbreitung begriffenen Sekte. Seine letzten Lebensjahre 
widmete er dem Buche, das feinen Namen auf die Nachwelt gebracht hat: dem „Trac- 20 
tatus de diversis materiis praedicabilibus, ordinatis et distinctis in septem 

rtes secundum septem dona Spiritus saneti". Wie fein Titel jagt, ift es zunächſt 
für die Benugung bei der Predigt berechnet und den in diefer Zeit zahlreich erjcheinenden 
Hilfsmitteln für Prediger zuzuzäblen (j. Bd XV ©. 648, ss ff.). Jener Zweck hat aud) feine 
Einteilung nad den „fieben Gaben des heiligen Geiftes”, einem in der Volkspredigt viel: 25 
gebrauchten mittelalterlihen Katehismusftüd, veranlaßt. Unter diefe septem dona verteilt 
giebt St. eine große Menge von Gefchichten und Beifpielen, die wohl geeignet find, in 
die Predigt eingeflochten zu werden und fie zu beleben. Zum Teil find fie lediglich Kom: 
pilattonen aus firchlichen und profanen Schriftjtellern und für uns nur infofern von 
Bedeutung, als fie einen Eindrud von der Litteraturfenntnis Stephans geben (j. die Zu: 30 
iammenftellung der benußten Werke bei de la Marche a. a. O. ©. XIII—XVI), wobei 
allerdings nicht vergeſſen werden darf, daß Stephan ficherlich nicht alle bei ihm vertretenen 
Schriftfteller gelefen, fondern felbit fchon Kompilationen benußt bat. Daneben erzählt 
Stepban aber zablreihe Geſchichten aus feiner Zeit und feinem Leben, namentlih aus 
jemer amtlichen Thätigfeit, die für ung von unfhäßbarem Werte find; fie hat de la Marche 35 
in feinen Aneedotes historiques gejammelt. Sie zeigen uns Stephan im Verkehr mit 
aner großen Neibe berühmter Zeitgenofjen (a. a. D. ©. Xf.) und überliefern uns neben 
mandem Legendarifchen, das doch auch wieder von kulturgeſchichtlichem Interefje ift, einen 
raben urfundlichen Stoff zur Kenntnis des 13. Jahrhunderts. Vor allem verdanken wir 
Stephan auch wertvolle Nachrichten über die Waldenfer, fpeziel — wie Müller (Die 4 
Raldenier ©. 166 ff, ThStK 1887, ©. 140ff.) nachgewiefen hat — über den „Ort: 
\ieber“ genannten Zweig der Sekte. Stephan ftarb in yon um 1261. 

Ferdinand Cohrs. 

— 0 

Stephan, Martin ſ. d. A. Nordamerifa Bd XIV ©. 197, ff. 

Stephan v. Tigerno |. d. A. Grandmont, Orden von Bd VII ©. 69. 45 

Stephan von Tonrnay, geit. 1203, namhafter Kanonif. — Quellen: Auerft bat 
Claudius du Molinet eine Auswahl der Schriften Stephans veranitaltet: Lut. Paris. sump- 
tübus Ludov. Billaine, 1679. Danad) ift der Drud in MSL CCXI, ©. 295 ff., unferer Eitier: 
sas;abe (überall gemeint, wo ohne Zujaß citiert wird), veranitaltet, enthaltend: 1. 268 Briefe 
on und an St., eine vortrefjliche Quelle zur Geſchichte und Kulturgefchichte feiner Zeit (val. so 
+8 jeine Hlage über den Niedergang der Studien: 452 A), aber offenbar mangelhaft redigiert; 
2. Eumodalitatuten und Fragmentum ex off. S. Geraldi; 3. eine Synodalpredigt und The: 
aaa und Zerte von 31 Predigten; 4. Proovemium der Summa. Xeptere iſt dann nahezu 
litändig herausgegeben von J. Fr.v. Schulte, Gießen 1891 (vgl. dazu Arch. f. kath. Kirchen: 
dr LXVI (1891|, ©. 460 ff.). Stephans Predigten find in ziemlicher Anzahl noch in Manu: 55 
fripten vorhanden, worüber 2. Bourgain, La Chaire frangaise au XIIe sidele, Baris 1879, 
25 Anm. 2 Auskunft giebt, der dann auch S. 214 u. ö. ziemlich umfangreiche Mitteilungen 
ans macht. — Litteratur: außer den Einleitungen der genannten Schriften noch 
* Munpen, Beiträge zur Geſchichte der juriftiichen Litteratur des Mittelalters, Wien 1857; 
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3. Fr. v. Schulte, Gejchichte der Quellen und Litteratur des fanonifchen Rechts, I, S. 133 ff., 
Stuttg. 1875; Ceillier, Hist. génér. des auteurs sacres XIV, n. &d., S. 877 ff.; Deutſche ZH, 
3. Folge, I (1892) ©. 252 Fi. 

Stephans Geburtsjahr liegt, da er nad feinem Briefe an den 1195 zu diefer Würde 
5 gelangten Erzbifchof Wilh. v. Rheims etwa 68 Jahre alt ift (533 A), zwiſchen 1127 und 
1135; wenn er nicht fchon außerordentlich früh zu Anfehen gelommen ift und das Haupt: 
werk feines Lebens nod als halber Jüngling —28 hat, ſo wird er jedenfalls vor 1130 
geboren fein (vgl. Schulte, Summa ©. XX und XXIII Anm. 11, auch Bourgain ©. 51 
Anm. 2). Er jtanımt aus Orleans, wo er auch den erjten Unterricht empfangen hat 

ıo und bald — vielleicht, nachdem er zubor einige Zeit in Paris ftudiert hatte — in das 
Stift des hl. Evurtius von der Kongregation zu St. Viktor eingetreten iſt (352C). Ums 
Jahr 1152 muß er bier jhon Kanonikus und Kantor geweſen fein (352 A). Er erbielt 
dann die Erlaubnis, in Bologna feine Studien zu vervollitändigen; hatte bier den fpäteren 
Kardinal Gratian (338B) und den fpäteren Papſt Urban III. (409B) zu Mitjchülern 

1: und hörte vor allem bei dem Giviliften Bulgarus (338B) und bei dem wohl aud damals 
in Bologna lehrenden Kanoniften Rufinus (Schulte a. a.D. ©. 275). Hier ſchrieb er 
wahrſcheinlich auch feine Summa über das Decretum Gratiani (f. Bd X ©. 11,=ff.), 
die feinen Namen berühmt gemadt bat; in ihren Grundzügen wird fie vor dem Sep: 
tember 1159 vollendet getvejen fein (Schulte a.a.D. ©. XX); doch mag Stephan fie, 

» um 1160 nad Orleans zurüdgefehrt — nicht ohne wiederholt vom Abte gemahnt und 
wohl jelbft durch Zurüdhaltung feiner Pfründe geftraft zu fein (323 B; 374 C7) —, dort 
verbollftändigt haben, da fie vielfach auf heimische Verhältniffe Bezug nimmt (3. B. 
Schulte a. a. DO. ©. 227 Anm. 3). 1167 wurde Stephan ald Nachfolger Rogers (324 
Anm. 31) Abt von St. Evurtius und zehn Jahre fpäter Abt des ebenfalld der Kongre— 

25 gation von St. Viktor angehörenden Stifts St. Genovefa in Paris. Als foldher mußte 
er mit anderen, — mit dem Kardinalbiſchof von Albano, einen Bekehrungszug 
u den Waldenfern in der Gegend von Touloufe unternehmen (371A), auch an dem 

ishof von Troyes die vom Papfte Clemens III. über ibn verhängte Amtsentfeßung 
vollziehen (540 B). 1192 zum Bifhof von Tournay gewählt, erlebte er die trüben Zeiten 

so des Interdilts, das Philipps II. Eheſtreit über Frankreich brachte (Weber, Meltgeichichte 
VII, ©. 707f.), und jah ſich dadurch in feiner Amtsthätigkeit überall gehemmt (498 C u. ö.). 
Er jtarb im September 1203. 

Seine Summa bat neben den gleidhartigen Schriften des Paucapalea (f. Bd X 
©. 11,18), des Rufinus (beide auch von dv. Schulte herausgegeben, Gießen 1890 bezw. 

35 1892) und des Nolandus (des fpäteren Papftes Alerander III.; feine Summa heraus: 
gegeben von Thanner, Innsbruck 1874), die fie alle benugt, aber fo, daß fie neben ihnen 
ihre Selbitjtändigfeit betwahrt, auch bedeutfam auf die kirchliche Gerichtsbarkeit, den kirch— 
lichen Prozeß und die firchliche Rechtsbildung des Mittelalters eingewirkt. Sie ift dann 
durh die Summa des Johannes Faventinus (Schulte, Geh. I, S. 137ff.) abgelöft, 

so zugleich aber durch diefe, die fie in umfaſſender Weife benugt bat, von teittragendem 
Einfluß geweſen. Stephans Predigten entrichten durch ihre übertriebene Rhetorik, durch 
ihre dialogifierende, ja dramatifierende und durchweg bizarre Art ihrer Zeit den Tribut, 
verraten aber einen begabten und begeifterten Prediger und eine ernfte Verfönlichkeit. 

Ferdinand Gohrs, 

45 Stephanns. — F. Chr. Baur, De orationis habitae a Stephano consilio 1829; 
Scnedenburger, ThSt# 1855, ©. 525—541; Raud, ThStK 1857, S. 352—368; F. Nipich, 
THSt:K 1860, ©. 479—502; Wip, IdTh 1875, ©. 588-606; Wold. Schmidt, Der Bericht 
der AG über St., Programm 1882; Nösgen, NZ 1898, ©. 661-687; Kranichfeld, ThStK 
1900, ©. 541—562; Harnad, Die Mijjion und Ausbreitung des Chrijtentums 1906, I S.425.; 

5 Mofjat, Stephen, Encyclopaedia Biblica, herausgeg. v. Cheyne IV, ©. 4787—4797; Grieve, 
Stephen, A Dictionary of the Bible, herausgeg. v. Hajtings IV, S. 613—615. Ferner die 
tommentare, befonderd Wendt in Meyers Komm. "1898, jowie die betr. Abjchnitte in den 
auf die apojtol. Geſchichte bezüglichen Werfen: F. Chr. Baur, Paulus; Pfleiderer, Das Ur: 
chriſtentum ?1902, II; Weizjäder, Das apoftol. Zeitalter *1902; Sabatier, L’apötre Paul 

55 1896; Farrar, Life and Work of St. Paul 1879; Ramfay, St. Paul the Traveller *1897; 
Mc Giffert, Christianity in the Apostolic Age 1897. — Wejentlid das litterarfritiihe Prob: 
lem behandelnd: B. Weiß, Einl. $50, 2; Spitta, Die AG, ihre Quellen und deren geidhidhtl. 
Wert 1891; eine, Eine vorfanon. Weberlieferung des Le in Ev. und AG 1891; Clemen, 
Die Chronologie der paul. Briefe 1893; 3. Weih, ThStK 1893, ©. 489-001; Sinait, 

60 * Duellen der AG 1895; SHilgenfeld, ZnTh 1895, ©. 384—412; Soltau, ZutWe 1003, 
.142—150. 
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Stephanus wird AG 6,5 an der Spitze der Siebenmänner genannt, welche von der 
jerufalemifchen Gemeinde zum Armendienjt bejtellt wurden, als die belleniftiichen Juden 
gegen die aramäifch redenden den Vorwurf erhoben, daß bei der täglichen Verſorgung 
ihre Witwen vernachläſſigt würden. Dat St. Hellenift war, iſt nicht ausgefprochen. 
Doch it es wahrjcheinlich, da die Beſchwerde am leichteften abgeftellt werden fonnte, wenn 5 
man Selleniften zu diefem Dienft berief und die Disputationen des St. AG 6,9 am 
beften erflärt werden als Auseinanderfegungen mit den Kreifen, aus denen er berbor: 
gegangen war. Diafonen werben die Siebenmänner weder bier noch ſonſt (vgl. AG 21,8) 
genannt. Die Thätigkeit der Apoftel heißt vielmehr 6, 4 ebenfo dıaxoria tod Adyov 
wie V. 2 die der Sieben dıaxoveiv roanelaıs. Aber anderfeitS wird auch die Lehr— 
verfündigung keineswegs den Apojteln vorbehalten, fondern nah V. 9f. übt St. fie auch 
aus. Die Verhältniffe waren eben noch unentwickelte. Da aber die älteften Zeugnifje 
über die Dialonen bis in die apoftolifhe Phi 1, 1 und nacapoftolifche Zeit 1 Tim 3, 
8-13; 1 Clemens 427.; Didache XV, 1f.; Hermas Viſ. III, 5,1. Simil. IX, 26,2 
surüdreichen, und die Diafone gewählte Beamte der Gemeinde, mit ähnlichen Funk— 15 
tionen wie die Biſchöfe waren, nur diefen untergeordnet, und da aud ein weſentlicher 
Zeil des Amtes der Biſchöfe und Diafonen die Annahme und Verteilung der Liebesgaben 
war (f. Art. Dialonen BB IV, ©. 600 und Hatſch-Harnack, Gefellihaftsverfaffung der 
chriſtl. Kirche 1883, ©. 43. 229ff.), jo baben mir in der Einrichtung der Siebenmänner 
die Grundlage des Diafonats zu erbliden, auch wenn fich nirgends direfte Spuren davon 20 
finden, daß diefe Inftitution auf andere Gemeinden und in die beidenchriftliche Kirche 
übertragen worden ift oder daß überhaupt ein fpätered Gemeindeamt aus diefem Amt 
bervotgewachſen iſt. 

Die hiſtoriſche Bedeutung des St. beſteht aber nicht in der führenden Stellung, die 
er innerbalb des Siebenerkollegiums einnabm. St. ift der erfte Jünger, defien Lehre zu 26 
anftem Konflikt mit dem Judentum führte. Er ftarb als erfter Märtyrer der chriftlichen 
Kırbe. An feinen Tod ſchloß ſich eine Verfolgung an, welche den Anlaß zur Verbreitung 
dei Chriftentums über das jüdiſche Wolf hinaus war. Faſt allgemein wird der Bericht 
AG 6, 1— 8,3 als im mefentlichen hiſtoriſch angeſehen, wenngleih er mehrere Duntel- 
beiten, Schtwierigfeiten und Spuren der Bearbeitung enthält. Die Stephanuserzählung 30 
bietet ein kaum lösbares litterarifches Problem. Die gegenwärtige Überlieferung tft feine 
enbeitliche. Steinigung 7, 58.59 wie Anklage 6, 11. 13. werden zweimal erzählt. Der Rede 
des St. fehlt Durdfichtigfeit und Klarheit der Kompofition. Es iſt aber unmöglich, über: 
wugende Scheidungen entweder ziveier Quellenfchriften oder einer Quellenſchrift und des Be: 
arbeiters vorzunehmen. Ferner ift aus dem Bericht Fein ficheres Urteil zu gewinnen, ob St. einem 35 
Alte der Lynchjuſtiz des Volkes zum Opfer gefallen oder in regelrechtem Gerichtsverfahren 
getötet worden ift. 7, 57f. jcheinen für das erftere Zeugnis abzulegen. So würde aud) 
die Ermordung des St. geichichtlich begreiflih. Denn die Römer haben wohl einer Über: 
alung des Volls gegenüber, die ihnen weiter feinen Schaden brachte, ein Auge zugedrüdi. 
Erfolgte aber die Verurteilung in einer Situng des Hohen Rats, wie 6, 12ff. und dem 40 
Zufammenbang nah auch 7, 54ff. vorausfegen, fo bedurfte das Urteil der Betätigung 
des römischen Profurators (Schürer II, ©. 209.), die der ganzen Daritellung ne 
nicht eingebolt worden ift. Schwerlich hätte Pontius Pilatus, der von 26—36 n. Chr. 
Vrofurator war, eine foldhe Kompetenzüberjchreitung ungerügt gelaffen. Aber die AG 
weiß davon nichts; vielmehr hat der Hobe Rat nah AG 9, 1f.; 22,5; 26, 10f. offiziell « 
die an den Tod des St. ſich anjchliegende Verfolgung ermutigt. Dann ift nicht unwahr— 
ibeinlih, daß er vorher aud gegen St. jelbjt Stellung genommen bat, auch wenn das 
Gerihtöverfabren nicht zur Durchführung gebracht worden iſt. — Vielfach wird auf die 
Barallelifierung des Prozeſſes des St. mit demjenigen Jeſu bingewiefen und darin ein 
Anzeichen tendenziöfer Berichterftattung erblidt. Allein AUG 6, 12 = %c 22, 66 ift eine so 
langloje formale Parallele. Die Aufitellung der faljchen Zeugen AG 6, 13; 7, 58 
(vgl. Mt 26, 59—61. Me 14, 55—59) iſt bei Le im Prozeß Jeſu gerade nicht erwähnt. 
Tie Rarallele AG 7, 60 = % 23, 34 entfällt wahrſcheinlich auch, da die Worte: 5 de 
Insoös Feyer nareo, Äyes abrois, ol yao oldaoıy ri otodow in N*BD it sah cop 
kblen und baber twobl zu ftreichen find. AG 7, 55f.=%e 22, 69 ſpricht die AG deut: 55 
sb von einer Verzüdung des St.; fie nimmt aljo nicht auf Jeſu Weisfagung vor dem 
hoben Hat Bezug. Auch ftimmt das Zoröra nicht zum Yucastert (zadıjuerov), und 
s feblt wiederum dem Lucastert gegen die fonoptifchen Warallelen das öyeode, das 
zan in drerivas AG 7,55 anklingen finden fünnte. So bleibt als einziger offenbarer 
Anflang das Wort AG 7,59: xvore ’Inood, Öffauı To nveüud uov = % 23, 46, das 6— 

_ o 
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aber in der Stephanuserzählung an Jeſus gerichtet ift und das man aud für gefchicht- 
lih halten kann. 

Die Anklage 6, 13f. erhebt gegen St. den Vorwurf, er babe den Tempelfult und 
das Geſetz angegriffen. Daß dies nicht im Sinne eſſäiſcher Ideen zu verjteben tft, zeigt 

A gleich die nähere Begründung: St. habe ausgejprochen, daß Jeſus diefen Tempel nieder: 
reißen und die von Mofes überlieferten Sitten abändern werde. Und von der Ver: 
teidigungsrede des St. ift der größte Teil dem Nachweis gewidmet, daß Gottes Heils- 
gegenwart nicht an einen beftimmten Ort und nicht an den Tempel gebunden ſei, ſondern 
Gott ſich lange vor dem Tempelbau und vor der Zeit der Sehhaftigkeit des Volles im 

10 heiligen Lande den Urvätern geoffenbart babe und daß der Tempelbau eigentlih als 
Konzeffion Gottes an David betrachtet werben müfle, die aber erft unter Salomo ver: 
wirflicht worden fei. Daneben ift der Rede auch noch wichtig 1. daß das Volk Israel 
allezeit dem Willen Gottes mwiderftrebt, die Propheten verfolgt und das Geſetz nicht ge 
halten bat, 2. daß es an Jeſus ebenfo wie an feinem altteftamentlichen Typus, Mofes, 

15 gehandelt hat, indem es Mofes mie Jeſus verwarf. Aus diefen Angaben gewinnen wir 
ein Bild, welches und die Individualität des St. gefchichtlich einleuchtend zeichnet. Die 
Nede darf wohl auf die Kenntnis wenn nicht der Verteidigung des St. vor dem Hohen 
Nat, fo doch desjenigen zurüdgeführt werden, was St. überhaupt in feinen Disputationen 
(6, 9) zu Jagen pflegte. 

0 Hätte St. wirklich den Tempelfult und das — angegriffen, jo hätten feine chriſt⸗ 
lihen Glaubensgenofjen ihm die hohe Vertrauensftellung nicht eingeräumt, fondern fie 
wären bie erften geweſen, die fi) gegen ihn gewendet hätten. Denn ſie bielten ſelbſt am 
Tempeltult und am Gefet feſt. Aber es ift fchon eine prophetifche Erkenntnis (Jef 66, 1f.), 
daß Gott nicht in Tempeln wohnt, die von Menfchenhänden gemadt find; im Geſpräch 

25 mit der Samariterin Jo 4, 20—24 bat Jeſus die Anbetung Gottes in Jerufalem als 
eine zu übertwindende Schranke bezeichnet, und die Anklage gegen St. AG 6, 14 zeigt 
deutlich eine Bezugnahme auf Me 14,58; 13,2. Dem St. fcheint das Wort Jefu vom 
Niederreigen und Aufbauen des Tempels Führer zu einem tieferen Werftändnis der 
Stellung Jefu zum Tempelkult geworden zu fein. St. hat in dem Tempellult ein äußer: 

30 lich formales Thun gefehen, das nicht den Anſpruch erheben konnte, wahre Gottes: 
verehrung zu fein, fondern im Zufammenbang ftand mit der ceremonialen Frömmigkeit 
der Juden, die den Geift bes —R es außer acht ließ. War doch auch die Ordnung des 
Tempelkults ſelbſt ein Teil der Geſetzgebung Moſis. So wird auch der zweite Teil der 
Anklage verſtändlich. Die Inausſichtſtellung der Veränderung der moſaiſchen Sitten durch 

3 Jeſus knüpft auch an Jeſu Stellung zum geſetzlichen Thun des Volkes an. Jeſus bat 
der pharifäifchen Frömmigkeit vorgeworfen, daß fie Gottes Gebot außer Kraft ſetze 
Me 7, 6ff., er bat über dies böfe und chebrecherifche Volk gellagt Mt 16, 4, von ben 
Reichsgenoſſen eine befjere Gerechtigkeit verlangt als die pharifäifche Mt 5, 20, die Führer 
des Volks im Gleichnis von den böfen Weingärtnern geftraft Mt 21, 33—43, während 

40 für das Judentum der damaligen Zeit das phariſäiſche Gefegesverftändnis mit dem bes 
Mofes identiih war. Und dies gilt im allgemeinen auch für die Hellenijten, die doch 
font die Liberalen des Judentums waren, vgl. AG 6, 9; 9,29; 21, 27f.; 22, 3f. Auch 
Philo jagt Vita Mosis II 3, daß im Vergleih mit den Geſetzen anderer Völfer allein 
die des Mofes feit, unbewegt, unerjchüttert, wie mit Siegeln der Natur felbt verfichert 

45 feien. Griff aljo St. das geiegliche Thun und Leben des damaligen Judentums an, fo 
twurde das vom Volk ald Verſuch aufgefaßt, die Sitten Mofis umzuändern. Daß Jeſus 
diefe Anderung bei feiner MWiederfunft vollziehen werde, jagt St. nit. Daher fann 
feine Meinung auch fein, diefe Veränderung liege in der — —— der Lehre Jeſu. 
Ferner iſt auch der Vorwurf, Israel habe allezeit die Propheten verfolgt 7, 52, nur 

so Miederaufnahme der Vorwürfe Jeſu Le 11, 47—51. Mt 5, 12. 
Seit Schnedenburger haben verjchiedene die Außerung der Stephanusrede über das 

Geſetz ald der des Barnabasbriefes naheftehend bezeichnet. Dann wäre auch diefe Rede 
in das nadapoftolifche Zeitalter zu rüden. Dod hat man damit gewiß Unredt. Der 
Vorwurf des Unbefchnittenfeins an Herz und Obren ift Wiederaufnahme der ſchon von 

55 den Propheten erhobenen Klage. Ein fpiritualifierendes Verftändnis der Bejchneidung ift 
aber durh AG 7, 8 ausgeichlofien. Das Geſetz beit Aödyıa Lorra 7, 38 nicht, weil es 
geiftig gedeutet und ausgeführt werden follte, fondern wie Mofes dem St. der vollendete 
Typus Chrifti it, jo hat er auch ſchon die volle Gottesoffenbarung gebracht, deren Ein— 
haltung vergebens von den Propheten verlangt worden ift. Der Gedanke Ga 3, 19. 

so Hbr 2,2, daß die Vermittlung des Gefeßes durch Engel feinen geringeren Wert anzeige, 
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fiegt AG 7,38. 53 ganz fern. St. bat alfo in Chrifti Verfündigung nichts anderes ge 
ieben, als den vollen Inhalt deſſen, was Israel ſchon ſeit Moſes beſeſſen bat. Dagegen 
it dem Barnabasbrief das Judentum eine noch ganz im Außerlichen befangene Religion, 
die im fchroffen Gegenſatz zum Chriftentum als der freien Religion des Geiſtes ſteht und 
deren Inhalt zwar aus dem AT zu erheben ift, aber doch nur mit Hilfe der allegorifchen, 5 
binter dem Wortlaut den geiftigen Sinn auffpürenden Eregefe. Die Bedeutung des 
Mofes ift in der Stephanusrede eine ganz andere ald Bar. Kap. 4 und 14. Auch dem 
Hebräerbrief ift die altteftamentliche Religion nur das unvolllommene Schattenbild der 
neuteftamentlihen, Mofes Diener 3, 6, 35 Chriſtus der Sohn iſt. Die Beurteilung 
des Moſes durch St. erinnert in mancher Hinſicht an die Philos, dem Moſes König der 10 
Menſchheit, Freund Gottes, Prophet, Urbild des Weiſen und Vorbild der Menſchheit iſt 
— nur daß bei Philo das meſſianiſche Gegenbild fehlt. Aber philoniſcher Einfluß iſt 
bei St. nicht zu konſtatieren; nur bisweilen Zuſammenſtimmung Philos und der AG 
gegen das AT in Anlehnung an haggadiſche Traditionen, 3. B. AG 7,2 und Philo, 
De Abrahamo 14. Josephus Ant. I, 7, 1; die Schilderung des Mofes AG 7, 20—25 15 
und Philo, Vita Mosis I 3. 4. Josephus Ant. II 9, 6. 7. 

Die AG ſchildert St. ald Vorläufer des Paulus. Und als folder wird er auch 
beute noch von vielen beurteilt. Doch gilt dies nur im beichränktem Sinn. Dem St. 
war das Chriftentum identifch mit der altteftamentlichen Gottesoffenbarung, dem Paulus 
eine neue, zum Judentum gegenfählice Religion. Nah St. hätten die Juden nur der 0 
ihnen gegebenen Gottesoffenbarung folgen müffen, um zum Heil zu gelangen, nad) Paulus 
liegt eine Dede auf dem Verftändnis des AT, wenn darin nicht Chriftus gefunden wird. 
Das Geſetz ift dem St. rundiveg lebendiges Gotteswort, Paulus hat e8 auch als Zwiſchen— 
inftitut, ald der Verheißung widerſprechend, ald unvermögend getvertet, Leben zu geben 
Ga 3, 17—21. Der Tempelfult ift für St. Gegenftand des Angriffs, von Paulus ift 20 
nit befannt, daß er direft gegen ibn Stellung genommen bätte. Die Frage ber 
Heidenmiffion ift in den Gefichtöfreis des St. überhaupt nicht getreten, für Paulus war 
ſie apoftolifcher Beruf. Dennod haben die Verfolger des St. ſehr richtig berausgefüblt, 
daß ın den don diefem Chriften vertretenen Sägen Gefahren für die Ausfchließlichkeit 
und Abfolutheit der Gottezoffenbarung an Ysrael lagen. Denn fiel der Tempelfult und so 
wurde das Gejeh im Sinne Jeſu verftanden, jo fiel ein Teil der Schranken des Juden: 
tums und es trat der univerfaliftifche Zug in der jüdifchen Ethik ftärfer hervor, der fich 
bis dahin nicht hatte entfalten können. Es ift nicht von ungefähr, daß ein fo fcharfer 
Denker wie der Phariſäer Saul durd die Lehren des St. in den glübenditen Ver: 
folgungseifer gegen die Gemeinde geftürzt wurde AG 8,3; 9, 1f. Ga 1, 13f. 1 Ko15,9, 8 
daß von einem Teile der durch die ——— zerſtreuten helleniſtiſchen Chriſten das 
Evangelium auch zu den Heiden getragen wurde AG 11,20ff. und daß gegen Paulus 
AG 21, 28 eine faft gleichlautende Anklage wie gegen St. 6, 13 erboben wird. Darin 
liegt nicht nur eine Parallelifierung des St. und Paulus dur Lucas, fondern die ge: 
ſchichtliche Situation hatte tbatfächlih bei beiden viele Abnlichkeit. 40 

Frühzeitig bat die Kirche das Gedächtnis des St. gefeiert. In der zweiten Hälfte 
des 4. Jahrhunderts wird von dem Feſt des St. als etwas längit beftehendem geſprochen. 
Der Gebächtnistag des St. war der Tag nad Weihnachten, alfo an einigen Orten der 
’. Januar, bald allgemein der 26. Dezember. Die Legenden über St. find gefammelt 
bei Le Nain de Tillemont, M&moires pour servir A l’Histoire ecel&siastique etc. ı5 
Seeonde &d. Paris 1701, Vol. II. Feine, 

Sterkoraniftien. — Chr. M. Pfaff, De Stercoranistis medii aevi. Tübingen 1750: 
Schrödh, Kirhengeih. Bd 23, S. 429 ff.; Bad, Dogmengeich. des MA I, ©. 185f.; Werner, 
Gerbert v. Aurillac, Wien 1878, ©. 165f.; Schniger, Berengar v. Tours, Stuttgart 1892, 
2. 205.5; Möndemeier, Amalar v. Mep, Münſter 1893, ©. 108 ff. 50 

In den mittelalterlihen Verhandlungen über das bl. Abendmahl fpielt die Anficht, 
dab der im Abendmahle genofiene Leib Chrifti nach Art der materiellen Speifen nicht 
bloß zerfaut, jondern auch verbaut und endlich wieder auf natürlichem Wege, d. b. als 
Erfrement, ausgeſchieden werde, eine gewiſſe Rolle. Man bezeichnete fie als die Irrlehre 
ir Sterforaniften. Doch bat es Theologen, die ſich zu ihr bekannten, niemals gegeben. 55 
Zuerft findet man fie als mögliben Jrrtum erwähnt und abgelehnt. Den Anfang 
machte Radbert Paſchaſius, der de corp. et sang. Dom. 20 unter Bezugnahme 
auf den pf. clem. Brief an Jakobus (Hinfhius, Bi. Iſidor ©. 47: Qui residua 
vorporis domini quae in sacrario putent sanctae portioni commisceri cibum, 
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qui per qualiculos digestus in secessum funditur) fagt: Frivolum est, sicut in 
apocrypho libro legitur, in hoc mysterio cogitare de stercore, ne commis- 
ceatur in digestione alterius eibi. Wie man ficht, lehnte Radbert eine mögliche 
Annahme ab, ohne daß er behauptete, daß fie von feinen Gegnern vertreten werde. Die 

5 Bezeichnung Sterforaniften kennt er noch nicht. Ebenſo wenig fommt fie in den Ber: 
bandlungen Amalars von Mes mit Guntrad und Florus (vor 838) vor. Es wurde 
dabei die Frage berührt, was mit dem in ber Kommunion empfangenen Yeibe Cbrifti 
geichehe. Amalar lehnte ab, fie zu beanttworten: Non est mihi disputandum, utrum 
(corpus Christi de altari sumptum) invisibiliter assumatur in coelum an 

ı0 reservetur in corpore nostro usque in diem sepulturae, aut exhaletur in 
auras, aut exeat de corpore cum sanguine, aut per poros emittatur, dicente 
domino: Omne quod intrat in os in ventrem vadit et in secessum emittitur 
(Mt 15, 17). Hoc solum cavendum est, ne Judae corde sumam illud (ep. 6 
MSL 105, ©. 1338). Gegen bie von Amalar offen gelafjene Möglichkeit ſprach Florus 

15 mit großer Heftigfeit: Infelix nimis et fetidissima illa conscientia, quae talibus 
cogitationibus tam putidissimae doctrinae est sordida et immunda! Tibi con- 
tigit, quod Jhezechieli prophetae dietum est, ut de diversis frugibus pararet 
sibi panem et stercore, quod egreditur de homine, operiret illum (Streitichr. 
des Florus bei Mönchemeier ©. 250; vgl ep. 1,4 MSL 119, ©. 74). Etwas fpäter 

» (zwifchen 847 und 856) legte Heribald von Aurerre Hraban die Frage vor, utrum 
eucharistia postquam consumitur et in secessum emittitur more aliorum 
eiborum, iterum redeat in naturam pristinam, quam habuerat antequam in 
altari consecratur. Sraban antwortete: Superflua est huiusmodi quaestio, cum 
ipse Salvator dixerit in evangelio: Omne quod intrat in os ete. Sacramentum 

% corporis et sanguinis ex rebus visibilibus et corporalibus confieitur, sed in- 
visibilem tam corporis quam animae efficit sanctifieationem et salutem. Quae 
est enim ratio, ut hoc, quod stomacho digeritur et in secessum emittitur, 
iterum in statum pristinum redeat, cum nullus hoe unquam fieri asseruerit? 
(Poenit. 33 _MSL 110, ©. 492). 

30 Diefe Außerungen Hrabans find nicht vergeffen worden; nachdem die Lehre von der 
Mandelung der Subjtanz zur Herribaft gelommen war, veritand man fte nicht mehr 
und erichienen fie unerträglihd. Der anonyme Berfaffer des Gerbert zugefchriebenen 
Traftatd De eorpore et sanguine domini (vgl.d. X. Silvelter II., BP XVIII ©. 344, «) 
gründete denn auch auf fie Die tbörichte Behauptung, Heribald und Hraban hätten dia- 

3 bolieca inspiratione gelehrt, corpus domini secessui obnoxium fore (MSL 139, 
©. 170). Den Ausdrud Sterforanift kennt aber auch er nod nicht. Er findet fich 
twie 08 fcheint zuerft bei dem Kardinal Friedrich von Lothringen in feiner Responsio 
sive contradietio adv. Nicetae Pect. libellum (c. 22 bei Will, Acta et scripta 
quae de controversiis eceles. Graec. et Latin. saec. XI composita extant ©, 144, 

0 dgl. über die Schrift d. Art. Stephan IX, oben ©. 4,2). In dem Hagel von Schimpf: 
wörtern, mit dem der römische Kardinal feinen Gegner überfchüttet, redet er ibn als 
perfide Stereorianista an. Er wirft ibm dabei vor, er glaube, coelestem escam 
velut terrenam per aqualiculi fetidam et sordidam egestionem in secessu 
dimitti, und deshalb behaupte er, daf durch den Empfang des Saframents das Falten 

45 gebrochen werde. Aus der Polemik gegen die Griechen verſchwand der Vorwurf Friedrichs 
wieder. Aber nachdem der Ketzername Sterforanift vorhanden war, jprad man von ber 
haeresis Stercoranistarum, fo Alger von Yüttib um 1130 in feiner Schrift De 
sacr. corp. et sang. Dominiei. Cr erflärt II, ı (MSL 180, ©. 807): Ex hac 
visibili et corporali comestione, quae sacramento tenus fit, naseitur haeresis 

» foedissima Stercoranistarum. Dieunt enim tantum sacramentum sieut cor- 
porali comestioni sie et secessui esse obnoxium. Volunt autem hoc astruere 
cum multis argumentis, tum ipsius Christi testimonio (Mt 15, 17). Den nur 
in der Einbildung Algers vorhandenen Häretifern widmet er im Folgenden eine lange 
Widerlegung. 

55 Unerfreulich ift, daß das häßliche mittelalterlihe Schimpftvort von reformierten Be— 
ftreitern der lutberiichen Abendmabhlslehre wieder benüßt wurde. (Zödler +) Hand. 

Sterne, Sternfunde, Sterndeutung, Sterndienft. — M. A. Stern, Die Stern: 
bilder in Hiob 35 8. 31 u 32, in Geigers jüd. Zeitfchr. j. Wilfenfch. u. Yeben IIT (1864 bis 
1865), ©. 258—276. TH. Nöldele, Art. „Orion“ in Schentels Bibellerifon ; Eb. Schrader, Art. 
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Sierne“ ebenda; G. Hofimann, Verſuche zu Amos, in Zat® III (1883), ©. 107—110, 
279; Riehm, Art. „Sterne* in Riehms Handwörterbuch des bibl. Altertums; Hommel, Der 
Bejtirndienjt der alten Araber und die altisraelitiſche Ueberlieferung, 1901; Schiaparelli, Die 
Atronomie im AT, überjegt von Lüdtke, Gießen 1904. 

Die Sterne werden in der Bibel oft genannt, meiftens aber, ohne daß mehr über 5 
fie ausgefagt würde, als was jeder Menke fieht und jagen kann. An die häufige Er- 
wähnung unzäblbaren Menge (Gen 15, 5; 22, 17; Er 32, 13; Dt 1,10; 10,22; 
28,62; er 33, 22; Neh 3, 16; Neh 9, 23; Gebet Ajarjas V. 12; Hebr 11, 12), ihres 
bellen Glanzes (Da 12, 3), ihrer Herrlichkeit (Mei 7,29), ihrer Höhe über der Erde 
(Jeſ 14, 13; Ob 4; H122, 12) mag bier nur im WVorbeigehen erinnert werden. Keine 10 
Beiprebung verlangen auch der Traum Joſephs, in welchem Sonne, Mond und Sterne 
fh vor ihm neigen (Gen 37, 9), und die Bileam-MWeisfagung von dem aus Jakob auf: 
firablenden Sterne (Nu 24, 17), da dies ohne weiteres verftändliche Bilder find, 

Von eigentlicher, wifjenfchaftlicher Sternfunde finden wir in der Bibel und infonder: 
beit im AT feine Spur, wenn aud Wei 7, 19 dem Salomo Kenntnis des YJahreslaufes 
und des während desjelben mechjelnden Standes der Sterne zugefchrieben wird. Daß der 
Jahreslauf des Firfternbimmeld von den alten Hebräern nit nur gelegentlih wahr: 
genommen, fondern gefliffentlich beobachtet worden ift, kann aber trogdem nicht zweifelhaft 
kein. Denn auch für fie ift ein Hauptmittel, die MWiederlehr beftimmter wichtiger Zeit: 
punkte des beim Aderbau maßgebenden Sonnenjahres zu beitimmen, gewiß die Beobad): 20 
tung der Tage geweſen, wo ausgezeichnete Sterne oder Sterngruppen, welche durch die 
Nähe der Sonne zu einer Zeit des Jahres unfichtbar find, zum legten oder zum erjten 
Male enttveder überhaupt oder aufgehend und untergehend gefeben werben (die jährlichen, 
fog. poetifchen, Auf: und Untergänge; vgl. Ideler, Handb. der mathem. und technifchen 
Chronologie, 1.B. 1825, ©.50ff. II. B. 1826, ©. 581ff.; Ginzel, Handb. der mathem. 25 
und techn. Chron., I. B. 1906, ©. 23 Ff.). 

Daß die Hebräer auch den mwechjelvollen Lauf der Planeten bemerkt haben, verfteht 
fih von jelbit, eine Bemerfung darüber giebt es aber in der Bibel nicht. Wenn Jubä 3 
die Irrlehrer als doreoes nÄavijraı bezeichnet werden, jo ift dabei aller Wahrjcheinlichkeit 
nad an die Kometen gedadıt. 30 

Zwei von den Planeten werden in der Bibel mit Namen genannt: Saturn und 
Venus. Über jenen vgl. den Art. Remphan (Bd VI ©. 639 ff.) und unten ©. 16, ff. 
Tie Venus wird 2 Pt 1, 19 ala Verfünder des nahenden Morgens mit dem bei den 
griechiſchen Schriftftellern üblichen Namen pwopdoos erwähnt. Ahnlich nennt ſich Chriftus 
Apt 22, 16 6 dormo 6 Jaunoös 6 nowivös, und Apk 2,28 verheift er dem, der 55 
überwindet, röw dorfoa töv nowivör, d. i. den Glanz des Morgeniternes, als Sieges: 
preis. Mit einem dormo Ewdrös wird Sir 50,6 aud der Hoheprieſter Simon a 
wobei ebenfalld an die Venus gedacht fein mwird. 

Im AT wird die Venus ald Morgenftern gleichfall® als Bild eines glänzenden 
Menihen gebraucht, falls Jeſ 14, 12, wo dem ind Totenreich berabfommenden Kaldäer- 40 
fönig entgegengerufen wird: „Wie bift du vom Himmel gefallen, du ST, Sohn der 
Morgenröte!”, ?2°7 (oder wohl richtiger >7°7) eine Bezeihnung des Morgenſternes ift. 
Das iſt aber jehr wahrjcheinlich. Frreilih meinen einige (j. Wellbaufen, Prolegomena, 
5.4, ©. 111 Anm. 2; Windler, Gefchichte Israels, Bd II, ©. 24; vgl. Buhl im 
Gefeniusfchen Wörterb,, 14. Aufl, S. 161), dies hebräiſche Wort werde wie hiläl im #5 
Arabiihen den Mond bezeichnen. Allein hiläl bedeutet den neuen Mond, während doc 
nur die Sichel des abnehmenden Mondes als Sohn der Morgenröte bezeichnet werden 
fönnte, weil fie am Frühbimmel fteht. Und die Sichel des verſchwindenden Mondes würde 
cin jeltfames Bild für einen gewaltigen König fein. Der Etumologie nah kann ?2°7 eben: 
fogut denn Morgenftern wie den Neumond bedeuten, da das Wort wohl von >>77 „leuchten“ so 
abgeleitet it. 

Die Firfterne oder Sternbilder, welche im AT vorlommen, ftellen wir mit den ent: 
iprechenden Ausdrücken der alten Überfeger in folgender Tafel zujammen: 

— 5 

Hbr LXX | Targum |  Peschita | Vulgata 
Am 5, 8 ala”, fehlt Xr IN Arcturus 55 

z... ii ya unr> ‘Orion 
13,10 amea Roior ara > end splendor earum 
bi 9, 9 wir) Eoaeoos 8* Nm Hyades 

no2|Aoxronioos SDE: nen Orion 
2 Ilieäs INS (EImaRIN23 Arcturus u) 

son Sr ms interiora Austri Ten 1 rausla Norov x32 
wer: [ne 
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Hbr LXX | Targum Peschita Vulgata 
Si 38, 31 ae NSS INS Plejades 

„02 Aoior Spl>>) Na Arcturus 
Hi 38, 32 mem: Malorowd Sarir> RRè urs3y Lucifer 

5 wire "Eorevos NAT xrrv Vesper 

Die LXX Haben Hiob 9, 9 die Namen in der Folge: IR. "Eor. Aoxr., die Peſch. hat 
fie in diefer: 8272, 82, 8223, die Bulgata bat: Arcturus, Orion, Hyader. 

Am häufigsten erſcheinen und ftet® miteinander gepaart >>> und 72. Auch im 
Talmud werden fie zufammengeftellt, wenn «3 Berachot 58B beißt: „Wäre nicht die 

10 Hige des >>0>, fo Ösnnte die Welt wegen der Kälte der > nicht bejtehn, und um: 
gekehrt”. Aller Wahrſcheinlichkeit nach iſt >> der Drion und 22 das Siebengeftirn 
der Vlejaden. Dafür zeugen vor allem die LXX, melde (abgefehen von der Amositelle, 
two fie überhaupt feine Sternnamen haben) > mit I/Aeıas, »°C> aber zweimal mit 
„Orion“ wiedergeben. Wenn fie Hi9,9, wo fie die Sternnamen in abweichender Reihen— 

15 folge bieten, >22 mit Aoxtodoos wiederzugeben jcheinen, jo wird das aus Nadjläffigfeit 
des Überſetzers zu erklären fein und nicht? daran ändern, daß damals die Kundigen unter 
>°°0> den Drion verftanden. In der Vulgata wechſeln die Sternnamen, welche für die 
hebräiſchen geſetzt werben, fo regellos, daß nichts als die Unwiſſenheit des Überfegers I 
Tage tritt. Für die Deutung von >°7> als Orion zeugt neben den LXX aud der forifche 

20 Überfeger, welcher an den beiden Hiobftellen „der Held“ dafür ſetzt, womit ohne Frage 
der Orion gemeint ift. Am 5, 8 jeßt er, wohl auch aus Nachläſſigkeit, den fonft dem 
bebräifchen ws entjprechenden Sternnamen dafür, vielleicht dadurch irre gemacht, daß 
mr2 und wor (smer) ebenfalls zufammengebörten (f. unten ©. 13, s2 ff.). Das Targum 
giebt >02 ſtets mit „Rieſe“ wieder, wo es nicht das hebräiſche Wort ſelbſt beibehält, 

35 Im Sternbilde des Orion haben alſo die Jeraeliten wie andere Wölfer eine Männer: 
geitalt erblidt und zwar die eines mit Banden (Hi 38, 31: MISET:, LXX goayuds, 
Targ. EN) an den Himmel gefeflelten tbörichten d. i. gottlofen (>°>2 „Thor“) Seien, 
Daß es Nimrod fei, wird erft an nachchriftlichen Stellen gejagt, vgl. die Nachweiſungen 
bei Budde, Bibl. Urgefchichte, ©. 396. 

30 Die „Orione“, Jeſ 13, 10, find die großen Sternbilder, deren glänzendſtes ber 
Orion ift. 

Daß unter Tr? die Plejaden zu verftehn find, entnehmen wir —— der 
LXX. Die aramäiſchen Überſehzer behalten das hebräiſche Wort bei. Indes beſtätigt 
Bar Ali (Gejenius, Thes. p. 665) dad Zeugnis der LXX, indem er das Wort durd 
ur) 

365 1, erflärt, den arabifchen Namen der Plejaden. Allerdings verzeichnet er aud) 

noch eine andere Erklärung, wonah das Mort die Hapella bedeutet, und andertwärts 
findet fi bei den Syrern noch die Deutung auf den Arktur. Dies Schwanken wird 
darauf zurüdzuführen fein, daß man dazumal wenig am Himmel Beſcheid wußte. Wichtig 
find die im Talmud vorfommenden Ausfagen über die 22. Sie madıen 8 vor allen 

#0 Dingen unmöglich, einen einzelnen Stern darunter zu verſtehn. Es wird nämlich wiederholt 
(Berachot 58B, Rosch haschana 11B) gejagt, Gott habe die Sintflut angerichtet, 
indem er zwei Sterne aus der Kima nahm. Dazu ftimmt nun, daß Hi 38, 31 von ber 
Knüpfung der 77°? n27772 d. i. „der Bande der Kima“ die Rede ift. Die Bedeutung 
„Feſſeln, Bande“ erjcheint durch das talmubifche 7727772 im Zufammenbalt damit, daß 

5 LXX deouös, Targum y überfegen, ausreichend gefichert ; man fann annehmen, daß 
mit der Wurzel 777, wovon 777 „Wonne” berfommt, die Wurzel 7:> „abbiegen, umbiegen, 
umbinden” (Hi 31, 36, Spr 6, 21) zufammengeraten ſei. Man wird fi alfo die ges 
drängte Stellung der Plejaden durd ein zufammenhaltendes Band bewirkt gedacht haben. 
Dabei an die den orientaliihen Dichtern geläufige Vergleihung der Plejaden mit einem 

so Strauß oder einer Juwelenroſette (vgl. Ideler, Unterfuchungen über den Urfprung und 
die Bedeutung der Sternnamen, ©. 147) zu denken, ijt nicht gerade nötig. Endlich ift 
von Bedeutung, daß es im Talmud Berachot 58 B beißt, > fei wie 100 Sterne, 
denn das erflärt ſich am beiten daraus, daß die Plejaden, obgleich man nur jechs Sternchen 
darin mit bloßen Augen deutlich unterjcheidet, noch vom u chen einer zabllofen Menge 

55 Hleinerer umleuchtet find. 
Stern bat die Anficht aufgeftellt, daß > der Sirius fei. Er geht davon aus, 

daß die vier Sternbilder, weldhe Hi 9, 9 mit Auslaffung von m’=r2 in der gleihen nur 
umgefehrten Reihenfolge wie Si 38, 31. 32 aufgeführt werden, auch in derfelben am 
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Himmel aufzufuchen feien, und daß an diefen Stellen nad dem Zufammenbange die 
Kennung nur ſolcher Gejtirne erwartet twerden dürfe, welche meteorologiſch bedeutfam 
kin. Da nun >> fiher der Drion fei, lafje die ganze Reihe fih nicht wohl anders 
verftehn als jo, daß die übrigen Namen den Sirius, dann die Hyaden und die Plejaden 
berechnen. Hoffmann, der ihm im allgemeinen beiftimmt, will unter mY7>7:, das fonft 5 
im AT „Annehmlichkeiten, Leckerbiſſen“ bedeutet und von ihm mit „Labungen“ überjeßt 
wird, die Nilfchwellen verftehen, die ber Srühaufgang des Sirius den Agyptern ver: 
fündigte. Daß dies eine unannehmbare Erklärung ift, liegt auf der Hand, da fein 
Yöraelite den Ausdrud: „bindeſt du die Labungen des Sirius?” hätte verftehn fünnen. 
Auch iſt es durchaus nicht als mahrfcheinli zu rechnen, daß die Sterne im Hiob nad) 10 
der Reibenfolge am Himmel aufgezählt feien, und daß nur meteorologijch bedeutſame Ge: 
fire genannt würden. Daraus, daß vor und hinter Hi 38, 31. 32 Regen und Gewölke 
emäbnt werben, darf man diefes nicht fchließen. Die ganze Aufitellung Sterns fcheitert 
wie noch andere Erklärungen (3. B. die, daß 777272 der Antares im Skorpion fei, ZfAſſ I, 
S. 264) daran, daß 122, wie wir faben, eine Sterngruppe fein muß. 15 

Dazu ftimmt fchließlich auch dies Wort felbft. Man hat es längft nach dem arabifchen 
Pr 

u als „Haufe” gedeutet. Schöner ift die vom Aſſyriſchen dargebotene Erklärung, 

da ed das lautlih genau entiprechende Wort kimtu (kimtu) „Familie“ befitt, deſſen 
Burzel (=> oder 272?) die Bedeutung „binden“ zu haben jcheint. 

Noch iſt zu erwähnen, daß >°0> und m32, Orion und Blejaden, von manchen aud) 20 
Hi 15,27 erwähnt gefunden werden. Dort überfegt der Syrer Anır ya as> wa Tar7, 
inden er für more gelefen hat 22 und >°o> für >53. Er bat alfo aud bier »o> 
mit sr überfegt. Den bebr. Tert emendiert G. Hoffmann (a. a. DO. ©. 107) ganz 
cbenio und erflärt „er thut den Sirius zum Orion, d. i. er geberdet ſich wie beide Stern: 
rieſen zugleich“. Der maſſoretiſche Text, den auch LXX vor fich gehabt haben, ift aber 25 
ribtig und von Sternen da ebenfowenig die Nede wie Am 5,5, wo Hoffmann leſen 
will: „der aufgebn läßt den Taurus (iS) nach der Kapella (7) und den Taurus nad) 
dem Vindemiator (7222) untergehn läßt“. . 

Ein weiteres Sternbild, das Hi 9,9 und 38, 31f. genannt wird, iſt DE, wm, 
Gewik iſt Hi 9, 9 das » nur verfehentlih ausgefallen und an beiden Stellen zu leſen 30 
= ober vielmehr, wie aus dem ſyriſchen SMF zu jchließen: E (©. Hoffmann, Nöl- 
dee). Die LXX feben dafür Eoneoos, was gleih dem Vesper der Yulgata Hi 9, 9 
ohne Zweifel eine wertloje Verlegenbeitsüberfegung iſt. Das ſyriſche anvr iſt wahr: 
Weinlich dasſelbe Wort wie bebr. Wr (j. o.). Es bezeichnet aber die Hyaden oder den 
Hauptftern derjelben, den Aldebaran. Das erklärt Barhebräus auf das bejtimmtejte, unter g; 
anderm auch indem er fagt, daß der mit xnYr bezeichnete Stern mit vier andern Eleinern 
wiaemmen die Form eines griechifchen A bilde, was auf die Hyaden und auf fie allein 
utrifft. Daß fi fonft bei den Syrern auch andere Erklärungen finden, z. B. die, daß 
ser Name der Plejaden, oder der Kapella fei, trägt nichts aus, da augenjcheinlidh Un— 
belanntſchaft mit dem Sternhimmel zu Grunde liegt, wie man deutlich ſieht, wenn man 40 
8. bei Bar Bahlul lieft: Capella, quae stella tauri est. Ebendasjelbe Wort wird 
“=” im Talmud fein. Davon werden Berachot 58B zwei Erklärungen gegeben: 
‚Schwanz des Midders“ oder „Kopf des Stiers“. „Kopf des Stiers“ das wären die 
Naben, und dieſe Erklärung muß die richtige fein. Denn mit dem „Schwanze bes 
Edders“ können nur die Plejaden gemeint fein, welche ja aller Wahrſcheinlichkeit nach 46 
ve Kıma find. Dort im Talmud wird merkwürdig genug die andere Erklärung vor: 
»egen, weil es doc) heiße: „und fannjt du den Ajiſch zu feinen Kindern leiten?”, woraus 
u entnehmen, „daß ihm etwas fehle und es ausjehe wie ein nachſchleifendes Anhängſel“. 
dataus iſt nun nicht zu erjehen, welche Figur am Himmel gemeint fein möge: in jedem 
kılle bleibt aber unerfmblic, warum das Gejagte dafür fprechen foll, daß Juta (Ajiſch) so 
» Bejaden bezeichne. Denn glei darauf wird gejagt, daß Gott, um die Sündflut an- 
andten, zwei Sterne aus der Kima genommen babe, und um fie wieder abzujperren, 
wa Sterne aus dem Ajifch, dem einen follen aljo zwei Sterne fehlen fo gut wie dem 
Sern. Das Targum überfegt „die Glucke“. Wenn das ein Name der Plejaden geweſen 
N mas man fid) gut denken fann, find da auch wieder Plejaden und Hyaden verwechſelt. 55 
Sit übertoiegend find die Gründe dafür, daß man unter Kima die Plejaden, unter 
Ih die Hyaden veritchn muß. 

Ras ım Hiob mit der Frage gemeint fa crun muarr von ift unklar. Nach 
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der mafjoretiihen Vofalifation ift zu überfegen: „Und den Ajiſch famt feinen Kindern 
leiteft du fie?“, aber man lieft wohl befjer °7:7 ftatt 27:7 „Und kannſt du den Ajiſch 
über feine Kinder tröften?”. Auf melde Erzählung über das Sternbild das ſich beziebe, 
willen wir freilich nicht. 

5 Viele haben Ajifch für den Namen des großen Bären gebalten, wofür aber fo gut 
wie gar nichts Äpricht, denn der arabifche Name des großen Vierecks in diefem Geſtirn, 

c+ 

639) „die Bahre“, und der drei Schwanzſterne VAR ls „Töchter der Bahre“ 

iſt troß Hommel (ZdmG 45 ©. 594f.) ein ganz anderes Wort. 
Die IN 777 „Kammern des Südens” ind vermutlich die großen durch mehrere ſehr 

10 helle Sterne ausgezeichneten Sternbilder der Argo, des Kreuzes, des Kentauren, welche ſich 
in der israelitifchen Königszeit über den äußerften Südhorizont von Paläſtina ſoweit er: 
— daß man ihre Pracht erkannte, ohne ſie als abgeſchloſſene Figuren betrachten zu 
önnen. 

Endlich nV: Hi 38, 32 ift wahrſcheinlich verfchrieben aus 2 Kg 23,5. Das 
ı5 Targum bat an beiden Stellen son, LXX bier wie dort MaLlovowd. Es ift ſehr 

unwahrſcheinlich, daß die beiden faft zufammenklingenden, nur durch die Verſchiedenheit der 
Liquida voneinander abweichenden Formen verfchiedene Wörter fein follten. Zweifelhaft 
mag nur bleiben, ob das ” an der SHiobjtelle bloß Schreibverfehen fei, oder ob man das 
Wort auch fo verfchieden geſprochen = Das Wort fommt wohl ſicher aus dem Affori- 

20 [hen, wo manzaztu, manzaltu, mazzaltu von nazäzu „stehn“ abgeleitet, „Stätte, 
Standort“ bedeutet. E3 werden die verfchiedenen Orter der Ajtralgottbeiten und dann 
diefe jelber, vorzüglich die Tierkreisbilder und die in diefen ſich beivegenden, zeitweilig 
auch ftille jtehenden Planeten mit nism3 (mer) bezeichnet. An der Hiobftelle, welche 
ſonſt nur Firfternbilder nennt, wird an die Tierkreisbilder zu denken fein, während 2 Kg 

223,5, wo von der Berehrung der mom2 neben Sonne, Mond und dem übrigen 
Heere des Himmels geiprochen wird, die Planeten gemeint fein werden. Das targumijche 
nor bedeutet auch „Planeten“ und „Tierkreisbilder” (genauer wor uw d. i. „Bezirke 
der Planeten“). 

Stern und Hoffmann wollen unter mm2 die Hyaden verftehn, indem fie dies Wort 
0 von “7 ableiten und ihm die Bedeutung „Sprüherinnen“ geben. Das ift fehr unwahr—⸗ 

ſcheinlich. Die Peichita überjegt Hi 38, 32 ara „Wagen“. Aber der große Bär fann 
nicht in Betracht fommen. 

Über die Natur der Sterne haben die Jeraeliten begreiflicherweife feine deutliche 
Vorftellung gehabt. Sie werden Gen 1,16. (vgl. Ier 31, 35) Lichter genannt, die Gott 

3 an den Himmel geſetzt habe. Nur in bochpoetifcher Darftellung wird zuweilen von ihnen 
geredet, als feien fie lebende Weſen (f. die Stellen im folgenden Abſatz), doch wird das 
bloß dichterifche Ausdrucksweiſe fein, aus welcher feine eigentliche Lehranſicht zu entnehmen 
ft. Daß man den Sternen einen Einfluß auf irdifche Dinge er babe, 
namentlich das regelmäßige Einfallen von Naturvorgängen zu beftimmter Zeit des Jahres 

so in urfächlihen Zufammenhang mit dem gleichzeitigen lährlichen Auf: oder Untergang 
eines Sternbildes geſetzt bat, darf man vermuten. 

Feſt fteht bei allen Frommen, daß Gott die Sterne gefchaffen babe (Gen 1, 14—18; 
Am 5, 8; Jer 31,35; Pi 8,4; 74, 16; 136, 7—9; Hi 9,9; Sir 43,9), daß er ihnen 
ihre Bahnen nach feiten Geſetzen angetwiefen bat (er 31, 35; 33, 25; 5138,33). Sie 

45 find demnach Gott untertban (Hi 9,7; Jeſ 40,26; 45,12; Pi 147,4; Bar. 3, 34f.; 
Brief Jer 59). Alle diefe Ausfagen, ſelbſt die, daß Gott die Sterne mit Namen rufe 
(Jeſ 40, 26), beweifen nicht, daß man die Sterne als lebende Weſen gefaßt habe, und 
fogar H138,7 ift es wohl nur dichterifche Fiktion, daß die Morgenfterne bei der Schöpfung 
mit den Engeln gejubelt hätten. Ebenfo verhält es fih mit Ri5,20, wo von den Sternen 

so gejagt wird, daß fie von ihren Bahnen ber mit Israel gegen Siffera gekämpft hätten. 
Endlih Jeſ 24, 21f. hat das Heer der Höhe mit den Sternen gar nichts zu thun. V. 23 
fteht mit V. 22 in feinem unmittelbaren Zufammenhang, fondern Sonne und Mond 
hämen fih da nur darüber, daß ihr Glanz mit dem des Gottesthrones in Jeruſalem 
einen Vergleih ausbält. Im übrigen vgl. den Art. „Zebaot“. 

65 Wenn die Propheten in der Beichreibung von bevorftebenden großen Weltereignifjen 
die lebloſe Natur überhaupt in mitfühlende eilt geraten und infonderheit die Ge— 
ftirne erbleichen, die Sonne finfter, den Mond blutrot werden laffen, fo ift das wohl 
teilweife nichts als dichterifche Anschauung, in vielen Fällen aber, wo fie von der Endzeit 
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vr Welt reden, oder cin näher bevorjtehendes Ereignis als deren Beginn auffafjen, find 
die Ausſagen über die ichredlichen Erjcheinungen am Himmel eigentlid gemeint, vgl. Joe 
2,10; 3,15; Am 8,9; Jeſ 13, 10; 34,4; E3 32,7,8; Da 8,10; Mt 24,29; Me 13, 
3;% 21, 25 und viele Stellen der Ayotalypfe. 

Mit Sterndeutung jcheint man fih im alten Israel nicht beſchäftigt zu haben, 6 
wenigſtens nicht fo, dab dieſelbe als eigentliche Kunft dauernd ausgeübt worden wäre. 
Nur don Sterndeutern der Babylonier it im AT die Rede Geſ 47,13 4* —* — 
* des Himmels“, „Sternbeichauer”), Da 2, 27; 4,4; 5,7. 11 [75 „Erforfcher 
der 73, d. i. der Beftimmung, des —— womit wenigſiens —— die 
—* gemeint ſind)). An der letzten Stelle erſcheint Daniel als Vorſteher der Stern- 10 
deuter in Babel, und man darf wohl annehmen, daß bereits zur Zeit des Verfaſſers 
Juden angefangen batten, eifrige Aſtrologen zu werden, was nachher bis über das Ende 
ns Mittelalter hinaus ihrer viele geweſen find. Außer bei ihnen bat die gewiß zuerft 
m alten Babylonien ausgebildete Kunft der Sterndeuterei belanntlich auch bei den fpäteren 
amptiihen Aftronomen, in Nom zur Kaiferz eit, während des Mittelalters in chriſtlichen 
Arifen und beſonders bei den + die frinfte Pflege gefunden. Vielfach, namentlich 
von den Kirchenvätern, aber aud z.B. von Cicero und Tacitus aufs beftigfte befämpft 
und verfpottet, hat fie doch ihren ungemeinen Reiz nicht nur für jedem Aberglauben zu: 
zeigte Menjchen, jondern auch für verhältnismäßig erleuchtete Männer der Wiſſenſchaft 
xbalten, bis die Unklarbeit der Naturanjhauung mehr und mehr geſchwunden war, in 20 
velher man fich bis zu Kopernikus, Galilei, Neivton und überhaupt bis zur Entwicke— 
lung der neueren eraften Naturforfhung befunden hat. So lange man die Zuſammen— 
hinge der Natur fo wenig erkannt hatte, daß man den Frühaufgang eines Gejtirns für 
de Urfache eines damit zeitlich zufammenfallenden Witterungswechſels halten konnte, 
durfte man auch der Stellung der Planeten zur Zeit der Geburt eines Menſchen eine 25 
Einwirtung auf feine Seelenbeſchaffenheit, ja allenfalls auf fein Scidjal, zujchreiben. 
das Natwitätjtellen jtand auf gleicher Linie mit der Beobachtung meteorologiſcher Vor: 
achen, und auch die Künftlichfeit der aftrologifchen Regeln widerſprach dem mifjenfchaft- 
sen Gewiſſen der Zeit nicht. 

Das ift auch der Hauptgrund, weshalb die Ajtrologie jelbit frommen Leuten nicht so 
netwendig mit dem wahren Gottesglauben mußte zu ftreiten jcheinen. Der andere Grund 
dfür liegt darin, daß die Zeichen der Zukunft in den Himmelslichtern von Gott ſelbſt 
xgeben fein follten, jo daß mit anderen Wahrſagereien, auberei u. dgl., wobei dämoniſche 
Nähte im Spiel fein jollen, die Ajtrologie allerdings nichts zu ſchaffen hat. Dazu kommt 
20h, daß fie in der Bibel nicht — wird (auch nicht Ser 10, 2), ſondern eher durch 35 
Gmı1,14 einigermaßen berechtigt zu fein fcheint. 

Der Ste der Magier, Mt Rap 2 (vgl. Zahn, Das Evangelium des Matthäus 
ausgelegt, . A. S. 87—102), iſt wahrſcheinlich die Konjunktion der Planeten Jupiter 
an Saturn, welche im Jahre 747 d. St. Stattgefunden hat (vgl. Ideler, Handbuch der 
satbematifchen und technijchen Chronologie, II, 401 ff., Lehrbuch der Chronologie, ©. 424 ff. «0 

Cofele, Die Angaben der Berliner Wlanetentafel P 8279 vergl. mit der Geburts: 
dichte Chrifti im Berichte des Matthäus. Mitteilungen der vorderafiatiichen Gejell: 
“oft 1903, 2). Diefe zuerſt von Kepler aufgejtellte Anſicht it wahrſcheinlich ſchon 
wurdb, daß überbaupt gerade in jenen Jahren eine fo jeltene, auffallende Annäbe- 
ung der beiden Planeten aneinander jtattgefunden hat, und die Angabe Abarbanels, ss 
r eme Konjunktion beider in den Fiſchen jüpdifchen Ajtrologen Ar das Zeichen 
= Neffias gelte, trifft doch gar merkwürdig damit zufammen, daß jene Konjunftion in 
‘= Aichen ftattgefunden bat. Es ift auch durchaus glaubhaft, daß bereits zur Zeit 
rt judifche Kreiſe auf jolche Sternzeichen gewartet haben. Aud wurden nad) Ausweis 
* erbaltener Tafeln Erjcheinungen in bejtimmten Sternbildern ſchon von den Baby: so 
wen auf beftimmte Länder bezogen. Daß nun die orientalifchen Sterndeuter zur Zeit 
zu, wo bie Juden überall fich jehr bemerflih machten, auch Aufftellungen jüdischer 
Imolsgen in ihren Tafeln berüdjichtigten, iſt wohl zu glauben. Dafür aber, daß der 
io Mt 2,2. 9. 10 eine Planetenkonjunktion geweſen ift, fpricht auch die Erwägung, 

em Himmelszeichen, tweldies man auf Grund feiter Negeln auf die Geburt eines 55 
Sefenige deuten konnte, doch wohl, wie jo ziemlich alle aſtrologiſch verwertbaren 
"amelöerfcpeinungen, im Tierfreis ftattgefunden bat, aljo eben da, wo die Planeten fich 
J Demnach haben wir in dieſer Erzählung des Matthäus ein Zeugnis dafür, 
= us, wenn auch nicht im Jahre 747 d. St., doch höchſtens zwei Jahre fpäter ge: 
Acu ift, 60 

— b 
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Mit der Geftirndeutung hat die Geftirnverehrung Eine Wurzel: die or Wi 
der Bedeutung von Sonne und Mond für die Erde und des zeitlichen Zufammenfallens 
wichtiger Wendepunfte der Witterung im Laufe des Jahres mit den jährlichen Auf: und 
Untergängen ausgezeichneter Sternbilder. Die beiden Gewächfe der Einen Wurzel haben 

6 ſich aber ziemlich unabhängig voneinander ausgebildet. Selbit bei den alten Babyloniern, 
two beide in Blüte geftanden haben, ift ein großer Unterſchied zwifchen der mythologiſchen 
und ber aftrologifchen Deutung der Sterne nicht zu verfennen. 

Gewiß mit Recht nimmt man allgemein an, daß der Sterndienft ein uraltes Erbteil 
des femitifchen Stammes gemwejen ift. Bei fait allen feinen Zweigen läßt er fih in 

10 irgend einer Form nachweiſen. Am meiften ausgebildet erfcheint er in Babylonien, mo 
das ganze Götterfuftem planmäßig in Beziehung zur Geftirnmwelt fteht. Es giebt Gründe 
für die Annahme, daß ſchon die Religion der jumerifchen Bevölkerung Babylonieng, 
twelche die einwandernden Semiten übernommen haben, eine Witralreligion geweſen ift. 
Dod) bleibt ungetwiß, ob es bei den Semiten, deren Urfige in der ſüdweſtlichen Nachbar: 

15 haft Babyloniens nah Mittelarabien und dem roten Meere bin geweſen fein dürften, 
nicht auch ſchon vorher Geftirnanbetung gegeben hat, was die Verſchmelzung ihrer Reli— 
gion mit der ſumeriſchen mwefentlich begünftigt haben würde. 

Ebenjowenig indes, wie etwa überhaupt in der Bewunderung der Geftirne die Wurzel 
der Religion gan werden fann, läßt fi annehmen, daß bei den Semiten Sterndbienft 

20 die urfprünglichite Form der Religion geweſen ſei, jo daß ſchließlich ſogar die Jahve— 
religion aus ſolchem ſich entmwidelt haben müßte Man bat überall an Gott oder an 
Götter geglaubt, ehe man diefe in den Sternen zu erbliden meinte, wenn auch nachher 
die Gedanken über die Götter und die Vorftellungen von den verjchiedenen göttlichen 
Weſen beeinflußt und bereichert worden find durch die Beobachtung und Erwägung der 

25 Verhältniffe und Vorgänge am Himmel. Gerade die Babylonier, die doch die Götter zu 
den Ortern und Geftirnen des Himmels in eine fo innige Verbindung ſetzen, beweiſen 
durch das, was fie in der Mythologie von den Göttern erzählen und fonft von ihnen 
fagen, ſowie durch das unflare Schwanfen ihrer Ausjagen über das Verhältnis der Götter 
und Sterne aufs deutlichite, daß jene ihnen doch eigentlich etwas anderes waren als dieſe. 

30 Daß die Jahtvereligion Israels etwas mit Geftirndienft zu fchaffen babe, wird dur 
nichts bewieſen. Auch als Gögendienft ift bei den öraeliten, wenn man vom Baal: 
und Aſtartedienſt (f. d. Artikel „Aftarte“ Bd II S. 147 und „Baal“ Bb II ©. 323) 
abjieht, Geftirnverehrung erft für die fpätere Königszeit nachweisbar. Wenn Amos von 
abgöttifchem Kulte redet, der e8 mit Sterngöttern zu thun bat, fo handelt es fih da um 

35 Verirrungen feiner Zeit, nicht etwa der Mofaifchen, vgl. Bd XVI ©. 643 ff. Ich über: 
jege die Stelle mit ©. Hoffmann und Dillmann: „Habt ihr Schladhtopfer und Mincha 
mir dargebracht in der Wüfte 40 Jahre lang, Haus Israel, und (dabei zugleich) getragen 
den Sakkut euern König und den Kewan euern Gottesftern, eure Bilder, die ihr euch 
gemacht?“ Das heißt aber: „Sch will eure Opfer nicht, denn ihr opfert fie ja nicht 

so nur mir, fondern zugleich auch andern Göttern, während der Opferdienft nur Wert bat, 
wenn er mir allein getban wird, wie ed auch anfänglich war. Denn die 40 Jahre in 
der Müfte ihr habt doch nicht, während ihr mir Dpfer bradhtet, auch den Saffut und 
Ketvan verehrt! So werde ih euch denn zur Strafe für diefen jest aufgelommenen 
Frevel in die Verbannung führen lafjen.“ In der Zeit vor Amos findet ſich feine Spur 

45 von Geftirnverehrung bei Jsracl. Die allgemeine Beihuldigung des Reiches Ephraim, 
das Heer des Himmels verehrt zu haben, 2 Kg 21,3. 5, wird auf deſſen leßte Zeiten zu 
beziehen fein. Verboten wird der Geftirndienft Dt 4,19; 17,2. 3. Ins Reich Juda 
bat vielleicht erft Manafje die Geftirnverehrung eingeführt, 2 Kg 21,3. 5, vol. 2 Chr 
33. 3. Sofia rottete mit dem übrigen Götendienft auch fie wieder aus, 2 Kg 23,4. D. 

50 11, doch ift fie bald wieder beliebt geworden, Ze 1,5; Jer 7, 18; 19, 13; 44, 17—19. 
25. — Erwähnt wird der Geftirndienit noh Wei 13, 2. Wilhelm Log. 

Steudel, Johann Ehriftian Friedrich, geft. 1837. — Bol. bejonders die Ge: 
dächtnisrede von Dorner und den von Dettinger verfaßten Lebensabrif, beide im erjten Hefte 
der Tübinger Zeitichrift 18383 abgedrudt. Am lepteren jind die jämtliden, auch die im 

55 folgenden nicht aufgeführten Schriften Steudels verzeichnet. Yanderer, Neuejte Dogmengeſch. 
1881, S. 170. 

%. Chr. Fr. Steudel wurde geboren den 25. Oktober 1779 zu Eflingen, wo fein 
Vater Mitglied des inneren Rates, fpäter Oberbauverwalter war. Durd feine Mutter 
war er ein Urenkel Johann Albrecht Bengeld und ein Ablömmling des jchwäbifchen 
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Reformators Brenz. Als 16jäbriger Jüngling fam er auf das Stuttgarter Gymnafium, 
wo befonders die Profejjoren Drüd und Strohlin bildend auf ihn einwirkten; zugleich 
genok er im Hebräifchen den Unterricht feines Obeims, des Garnifonpredigers Moer 
und legte bereits bier den Grund zu den altteftamentlichen Studien, die er jpäter vor: 
zugswerfe als feine Lebensaufgabe betrachtete. Im Jahre 1797 wurde er in das theo= 5 
logiſche Stift in Tübingen aufgenommen. Storr war nicht mehr fein unmittelbarer 
Yebrer, do ftand deſſen Richtung, vertreten durch Joh. Friedr. Flatt, Süskind u. a., auf 
dem tbeologifchen Katheder in unbejtrittener Geltung. In ihr fand Steudel die wiſſen— 
ſchaftliche Rechtfertigung defjen, was ihm von früh auf in Eindlihem Glauben fich erprobt 
batte; von nun an wußte er fich geſchützt „vor dem unfeligen Loſe, Anficht und Ueber: 10 
zeugung nad) dem immer unfteten Gejchmade der Zeit zu modeln“. Seine innere Ent: 
widelung war überhaupt eine ruhige und ftetige, wodurch auch feine theologiſche Stellung 
zur firchlidhen Lehre von der Sünde und Gnade erflärbar wird. — Nach feinem Abgange 
von der Univerfität brachte er über zwei Jahre als Vilar in Obereflingen zu und ** 
dann 1806 als Repetent in das Tübinger Stift zurück. Hier durch a Schnurrer 15 
aufgemuntert, ſich für das orientaliſche Lehrfach vorzubereiten, entſchloß er ſich, von der 
württembergijchen — und dem Freiherrn von Palm unterſtützt, im Jahre 1808 
zu einer wiſſenſchaftlichen Reiſe nach Paris, wo er unter der Leitung von de Sacy, 
Yangles, Chézy u.a. anderthalb Jahre lang dem Studium des Arabiſchen und Perſiſchen 
oblag. Doc fand er, nachdem er in das Vaterland zurüdgefehrt war, feine Verwendung 20 
zunächſt im Kirchendienft, indem ibm 1810 das Diafonat in Ganftatt und zwei Jahre 
nachher das zweite Diafonat in Tübingen übertragen wurde, von welcher legteren Stelle er 
bald in das erjte Diakonat vorrüdte. Dem alademifchen Berufe wurde er zuerjt durch 
einen Yebrauftrag zu Privatvorlefungen für Schwächere näher gerüdt, trat dann aber im 
Jabre 1815, indem ihm, anfangs nody unter Beibehaltung jenes bisherigen Firchlichen 
Amtes, eine ordentliche Profefjur der Theologie übertragen wurde, wirklich in die theo- 
logiſche Falultät ein, der er von da an 22 Jahre lang angehörte. Im Fahre 1822 
wurde ex zugleich Frühprediger an der Hauptkirche der Stadt und Aſſeſſor des Seminar: 
inipeftorats; ſeit 1826 war er Senior der Fakultät und erſter Inſpektor des Seminars. 
Seine tbeologifchen Vorlefungen erftredten ſich anfänglich faſt nur auf die biblischen zo 
acer, namentli die des Alten Teftaments, woneben er auch noch längere Zeit das 
Lehrfach der orientalifhen Sprachen zu vertreten hatte; ſeit 1826 hatte er regelmäßig 
Vorlefungen über Dogmatik und Apologetif zu halten. — Seiner akademischen Thätigfeit 
ging eine ſehr fruchtbare ſchriftſtelleriſche Thätigkeit zur Seite. Diefelbe erjtredt ſich 
weniger auf das Fach, in welchem er vorzugsmweife zu Haufe war, das Alte Tejtament. 35 
Außer einigen akademischen Programmen, mehreren Necenfionen und Abhandlungen in 
Bengeld Archiv und in der von ihm im Jahre 1828 gegründeten Tübinger Zeitjchrift 
fur Theologie bat er nichts über altteftamentliche Gegenftände gejchrieben. Erit nad) 
jeinem Tode wurden von dem Unterzeichneten die Vorlefungen über Theologie des Alten 
Teftaments (Berlin bei Reimer 1840) herausgegeben. Dagegen arbeitete Steudel mit 40 
beionderer Vorliebe auf dem Gebiete, für das er vermöge des ihm bei allem Scharflinn 
anbaftenden Mangels an dialektiiher Gewandtheit und der von ibm jelbjt ſchmerzlich 
gefüblten Schwerfälligfeit feiner Darjtellung gerade geiſtig weniger organifiert war, 
nämlih auf dem der foltematifchen Theologie. Der Grund biervon ift wohl in dem 
lebendigen Intereſſe zu ſuchen, das er an theologischen Prinzipienfragen nahm. Wie ers 
vorzugstweife in den Gang der Theologie einzugreifen fich berufen erachtete, zeigt ſich be: 
reits jehr deutlich in einer feiner erften theologiſchen Schriften „Über die Haltbarkeit des 
Glaubens an geichichtliche, höhere Offenbarung Gottes“ x. 1814, in der er teils in 
den damals zwiſchen Supernaturalijten und Rationaliften über die Konfequenzfrage ge: 
tübrten Streit fich einläßt, teild mit dem Religions- und Offenbarungsbegriff von Fr. 9. so 
‚Jacobi und Fries fih auseinanderjeßt. Da es für ihn Gewiſſensſache war, feine be: 
deutendere theologiſche Ericheinung zu ignorieren, vielmehr an jede das Richtmaß deſſen 
su legen, was ibm als Wahrheit unerjchütterlich feſtſtand, jo bat er feine ganze theo— 
logiihe Laufbahn im vollften Sinne des Wortes durchftritten. Die lange Reihe feiner 
ihriftjtellerijchen Arbeiten erwedt eben dadurch bejonderes Intereſſe, daß nur wenige von 55 
den bedeutenderen Theologen jener Zeit zu nennen fein werden, mit denen er nicht einmal 
eine Yanze gebrodyen bätte. Den Vorwurf polemifcher roAurpayuoodirn bat er darum 
öfters zu bören belommen, zumal von foldhen, denen er durch fein zäbes unnachgiebiges 
Andrängen ſowie durch feine Neigung, den Gegner auf einen Boden zu zieben, wohin 
diefer am menigftens zu folgen Luft hatte, ernjtlich unbequem geworden war. Aber von go 

Reni:-Gncpflopäbie für Theologie und Kirche. 3. A. XIX, 2 
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der rabies theologiea der alten Volemifer war er doch weit entfernt. Er, der als 
Mann des Friedens, wie irgend einer, jede ibm zugängliche Geijtes: und Herzensgemein— 
ſchaft mit Innigkeit pflegte, juchte nicht den Hader um des Haders willen, fondern eben 
in der Überzeugung, daß durch ehrlichen Streit die Erkenntnis der Wahrheit gefördert 

5 werde. Von den Unarten des Parteigetriebes war faum einer freier ald er; denn jo 
gerne er bereit war, mit denjenigen, mit welchen er ſich im weſentlichen eins wußte, 
aud die Schmach eines Belenners zu tragen, bewahrte er ſich doc, weil er befennen 
durfte: „ich mill feinem anderen Meifter, als Chrifto, und diefem immer einziger und 
voller angehören” — durchaus jeine felbititändige Haltung: in welcher Hinficht beiſpiels⸗ 

10 weife feine charaktervolle Erklärung, „Mein Berhältnis zu den Nationaliften und zu der 
Evangelifchen Kirchenzeitung” (Vorwort zum Jahrgang 1831 der Tübinger Zeitjchrift), 
hervorgehoben zu werden verdient. Wenn man ihm (vgl. Tholuds litter. Anzeiger, Jahr— 
gang 1836, Nr. 48) mit einigem Schein jeine Sprödigfeit gegen andere Geiſtesrichtungen 
borwarf, ja da er bei jedweder tbeologifchen Richtung, noch ebe er fie fennen gelernt, 

15 immer jchon im voraus defien gewiß ſei, daß er fie werde befämpfen müſſen: jo iſt bier: 
gegen zu bemerfen, daß Steubel, fo wenig er die Notwendigkeit einer neuen Gejtaltung 
des Supranaturalismus in Abrede ftellte, doch von der Überzeugung durdhdrungen var, 
daß von feinem für veraltet geltenden Standpunkte aus noch Momente zu vertreten feien, 
denen die neuere Theologie nicht gerecht worden fei. — Übrigens verfagten ihm die 

20 edleren Gegner ihre Hochachtung nict, vor allem Schleiermacher, f. deſſen Sendjchreiben 
über feine Glaubenslehre, Werke zu Theol. Bd II, ©. 582F. 645 ff. (mit Bezugnahme 
auf die Abhandlung Steudels: „Über die Ausführbarkeit einer Annäherung zwiſchen der 
rationalijtifchen und jupranaturaliftiichen Anficht, mit befonderer Nüdficht auf den Stand: 
punkt der Schleiermacherfchen Glaubenslebre“, in der Tübinger Zeitichrift, Jabrgang 1828). 

35 Steudel antwortete fpäter in dem Sendicreiben an Schleiermacder: Über das bei all: 
einiger Anerkennung des hiſtoriſchen Chriftus fich für die Bildung des Glaubens ergebende 
Verfahren“ (Tüb. Zeitihr. 1830), eine feiner beiten Abhandlungen, die auch vermöge 
ihrer ganzen würdigen Haltung wohl geeignet war, ein freundliches Verhältnis zu Schleier: 
macher zu begründen, das durch Schleiermachers Befuh in Tübingen im Herbite 1830 

30 ſich noch berzlicher geitaltete. 
Man betrachtet Steudel gewöhnlich als den legten bedeutenden Vertreter der älteren 

Tübinger Schule, als denjenigen, dem das undankbare Los bejchieden geweien, die Prin— 
zipien jenes „veritändigen Supranaturalismus” nicht bloß gegen diejenigen Nichtungen, 
zu denen er im natürlibem Gegenfage jtand, fondern aud noch gegen eine Theologie 

35 geltend zu machen, die über jenen Gegenſatz binausgefchritten war und in deren Ent: 
twidelungsgang daher von jenem Standpunkte aus nicht mehr wirkſam eingegriffen 
werben konnte. Hierbei darf nun aber nicht unberüdfichtigt bleiben, daß Steudel, wie er 
ſchon in feinen älteren Schriften in Bezug auf die Storrſche Richtung eine felbitftändige 
Stellung einnimmt, jo nod mehr fpäter, bejonders in feiner Glaubenslehre, 1834, die 

so er ja ſchon auf dem Titel ald mit „Rückſicht auf das Bedürfnis der Zeit dargeftellt” 
bezeichnete, den Einfluß der fortgejchrittenen Theologie keineswegs verleugnet. Von Storr 
ber hat er allerdings die einfeitig intelleftualiftifche Fallung des Religions: und Offen: 
barungsbegriffs, vermöge welcher er noch in feiner Glaubenslehre (S. 7) die Religion im 
objektiven Sinne als ein Ganzes von „Anfichten“ definiert, unter deren Aneignung fich 

45 die Gott zugefehrte Stellung des Gemüts ergiebt, und als Aufgabe der Offenbarung 
lediglidy die Anregung und Entwidelung der Gottesidee betrachtet (S. 11) oder (ſ. Grund: 
züge einer Apologetif, 1830, ©. 41) die Belehrung über die göttlihen Dinge, wobei 
dann den DOffenbarungsthatfachen vorzugsweie die Bedeutung zukommt, Antnüpfungs: 
punkte für die Lehre zu bieten und den übernatürlichen Charakter der Lehre zu be- 

50 glaubigen (ſ. ebendaf. ©. 29 und 49). Aber das Storrſche Demonitrationsverfahren 
ericheint bei Steudel weſentlich modifiziert durch die Stellung, welche er der er: 
nunft oder, wie er fih in der Glaubenslehre auszudrüden pflegt, dem religtöfen Sinne 
der bibliihen Offenbarung gegenüber erweift. Indem nämlich der religiöfe Sinn (f. 
Glaubenslehre ©. 77) „teild den Grund der Aufnahmefäbizteit für die Offenbarung 

55 und ihrer Würdigung, teils ſelbſt eine Kundgebung göttliher Offenbarung ausmacht“, 
erwächſt der Dogmatik die Aufgabe, jede aus der bl. Schrift gewonnene Lehre an den 
Ausjagen dieſes sensus communis zu mefjen und die Homogeneität beider nachzu— 
weiten, aljo zu zeigen, wie, was die Bibel lehrt, eben nur Beftätigung, Ergänzung und 
Berichtigung der dem Menjchengeifte von Natur verliehenen Wahrbeitserfenntnis ſei (vgl. 

© dagegen Storrs Dogmatif S 15, Note N. Diefe Wendung ift bei Steudel zunächſt das 
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—— ſeiner Auseinanderſetzung mit J H. Jacobi; aber auch der Einwirkung der 
Schleiermacherſchen Lehre vermochte er ſich nicht zu entziehen, und es hätte ihm dies, 
wenn er eine pſychologiſche Begründung feiner Theorie verſucht hätte, wohl noch mehr 
—— Bewußtſein kommen müſſen, ſo ſehr immerhin die Art und Weiſe, wie er in dem 

egriff der ſubjektiven Religion ſowohl den intelleltuellen als den ethiſchen Faktor ber: 5 
vorbebt und in letzterer Beziehung namentlich die menſchliche Freiheit wahren zu müſſen 
meint, ihn von ——— unterſcheidet. 

Daß Steudel auch in Bezug auf die Eregefe die Mängel der Storrſchen Schule 
nicht verleugnet, kann nicht in Abrede geftellt werden und ift namentlich von Strauß im 
eriten Hefte feiner Streitfchriften fhonungslos, teilweife freilih nicht ohne Übertreibung 10 
nachgewieſen worden. Dabei darf aber nicht verlannt werden, daß Steudels hermeneu: 
tiſche Theorie entjchieden bejier war, als feine exegetifche Praris, und daß er in den 
bierber gehörigen Arbeiten („Über die Behandlung der Sprache der bl. Schrift als einer 
Spradhe des Geiftes“, 1822; „Über tieferen Schriftſinn,“ in Bengeld Archiv VIII, 
S. 183 ff., verglichen mit der Necenfion in VII, 403 f.; „Über Auslegung der Propheten,” ı5 
in der Tüb. Zeitjchr. 1834, I, 87 verglichen mit den Vorlefungen über Theologie des 
Alten Tejtaments ©. 69 ff.) nicht bloß einem Kanne, fondern auch einem Olshauſen 
und Hengftenberg gegenüber, zur Wahrung des Nechts der hiſtoriſch-grammatiſchen Aus: 
legung gegen myſtiſche Überfhwenglichkeit und fpiritualiftifche Einfeitigfeit manches treffende 
Wort geiprodhen bat. Auf die ches des gejchichtlichen Fortſchritts der Offen: 0 
barung und des ſich hieraus ergebenden Unterjchieds der Offenbarungsitufen bat er mit 
Entichiedenbeit gedrungen. Waren auch die Gefichtspunkte, die er mit Vorliebe bervor- 
bob, — die Planmäßigkeit der göttlichen Erziehung, die Allmählichkeit der Ausfüllung 
eines von Anfang gegebenen Fachwerkes religiöfer Erkenntnis u. dgl. (f. in Bengels 
Archiv VII, 455; Theologie des Alten Teftaments ©. 45, 47) — nicht ausreichend, um 5 
ben organischen Fortſchritt der göttlichen Heilsökonomie ins Licht zu ftellen, jo bleibt ihm 
doch das Werdienit, wertvolle Beiträge zum Ausbau der biblifchen Theologie geliefert zu 
baben, in welcher Hinficht neben der Glaubenslehre und den Vorlefungen über Theologie 
des Alten Teftaments namentlich die — gegen Hegels und Ruſts Auffaſſung des 
Judentums gerichteten Abhandlungen, „Blicke in die altteſtamentliche Offenbarung“ (Tüb. so 
Zeitfchr. 1835, Heft 1 u. 2), zu erwähnen find. 

Die litterarifche Thätigkeit Steudels beivegte ſich nicht bloß auf dem wiſſenſchaftlich— 
tbeologifchen, fondern auch auf dem praftifchfirchlichen Gebiete; über eine Reihe wichtiger 
firchlicher Zeitfragen, bejonders folder, welche die evangelische Kirche Württembergs höhe: 
angingen, bat er öffentlich fein Votum abgegeben. Es verdient bier vor allem feine 35 
Stellung zur fichliden Union erwähnt zu werden. Auf diefen Gegenſtand bezog ſich 
ſchon jene erfte Schrift: „Über Religionsvereinigung,“ 1811. Sie war veranlagt durd 
das Projelt einer Bereinigung der fatholiihen und evangeliſchen Kirche, das unter der 
Rapoleonifhen Herrihaft ın Frankreich auftauchte und dann in Deutjchland namentlich 
durch einen zu Amberg privatifierenden Abt Precht verfochten wurde. Der Nachdruck, 40 
mit welchem Steudel in der genannten Schrift die fortdauernde Berechtigung des pro: 
teftantifchen Widerſpruchs gegen römische Lehre und Ordnung verteidigte, zog ibm leiden- 
ihaftliche Angriffe aus dem jenfeitigen Yager zu, denen er das Schriftchen „Beitrag zur 
Kenntnis des Geiſtes gewiſſer Vermittler des Friedens“, 1816, entgegenftellte. Als 
fpäter in Württemberg über die Union zwiſchen der lutberifchen und 2» ae Kirche # 
verhandelt wurde, erbob er in der Schrift „Über die Vereinigung beider evangelifcher 
Kirchen“, 1822, feine Stimme „gegen fie zu ibrer Förderung”. Diele trefflibe Schrift 
bat um fo mehr ntereffe, da Steudel perjönlich jedem ftrengeren Konfeffionalismus ab- 
geneigt und namentlich mit der lutheriſchen Sakramentslehre nicht einverftanden mar 
(vgl. in lebterer Beziehung die Abhandlung gegen Steffens: „Über Nüdtritt zum Yuther: so 
tum“, Tüb. Zeitfchr. 1831, III, ©. 125ff., aud die eregetiiche Abhandlung über die 
Abendmablslehre, Tüb. Zeitichr. 1828, S. 38ff.). Aber fein Wabhrbeitsfinn ſträubte ſich 
gegen die diplomatifchen Künfte und gegen die Verwirrung der Gewiſſen, die ihm von 
einer von oben ber defretierten Union unabtrennbar erſchien. — Wie wenig Steubel 
überbaupt von dem Erperimentieren auf dem firdhlichen Gebiete erwartete, zeigt befonders 55 
die am geiftlihem Salz reihe, noch jetzt beachtenswerte Abbandlung „Über Heilmittel 
für die evangelifche Kirche” in der Tüb. Zeitichr. 1832, I. — Wie Steudel auch für alle 
dur feine amtliche Stellung an der Univerfität und dem theologischen Seminar ihm 
nabe gelegten Interefjen bei jeder Gelegenbeit mit voller Entſchiedenheit und rüdjichts- 
lofem Freimute eintrat, darf nicht unerwabnt bleiben. Es gebören bierher feine beiden d 

5 * 
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Schriften: „Die Bedeutſamkeit des evangelifch-theologifchen Seminars in Württemberg,” 
1827; „Über die neue Drganifation der Univerfität Tübingen; Gedanfen zu deren 
Würdigung aus dem Gefichtspunfte der dee einer Univerfität“, 1830. Daß eine fo 
charaktervolle Perfönlichkeit, die wo es fih um Wahrung des Nechts handelte, von ge: 

5 fchmeidiger Nachgiebigfeit nichts wifjen wollte, höheren Ortes nicht immer günftig an- 
gefeben war und er dies auch manchmal zu erfahren befam, läßt fich begreifen. Dod 
jollte das, was ihm feine letten Lebensjahre verbitterte, von einer anderen Seite fommen. 
Jene fpekulative Richtung, deren Widerfpruch mit dem Chriftentum aufzubeden, Steudel 
als eine feiner Hauptaufgaben betrachtete (f. das Vorwort zu feiner Glaubenslehre 

ı ©. IXf.), war allmählich in jeiner nächſten Umgebung, namentlid in dem unter feiner 
Leitung ftehenden Seminar, zu einer Macht herangewachien, welcher er um fo weniger 
mit Erfolg entgegenzutreten im ftande war, ald er für dasjenige, was ihm die Hoch— 
achtung anderer Gegner — hatte, hier nicht auf Anerkennung rechnen durfte. Daß 
es ihm, wie Baur (in Klüpfels Geſchichte der Tübinger Univerſität S. 417) von ihm 

15 jagt, „nie möglich war, das Wiſſenſchaftliche und das Erbauliche rein auseinander zu 
halten“, daß er „für feine wiſſenſchaftlichen Leiſtungen zugleih ein befonderes fittlich- 
religiöfes Interefje in Anfpruh nahm”, das konnte ihm von diefer Seite ber natürlich 
nicht verziehen werden. Als er nun vollends —* gegen das Leben Jeſu von Strauß 
wenige Wochen, nachdem der erſte Band desſelben erſchienen war, mit einer kleinen 

20 Gegenſchrift („Vorläufig zu Beherzigendes bei Würdigung der Frage über die hiſtoriſche 
oder mythiſche Grundlage des Lebens Jeſu“, 1835) aufzutreten, und der Zuverfichtlichkeit, 
mit welcher Strauß dem Supranaturalismus das Todesurteil gefprochen hatte, „aus dem 
Bewußtſein eines Gläubigen nicht ohne Beimifchung von Ironie ein eben fo zuverſicht— 
liches Zeugnis für die Lebenskräftigkeit der jupranaturaliftiihen Auffafjung des Chriften- 

25 tums entgegenftellte, traf ihn der volle Zorn des gereizten Kritifers in der befannten 
Streitichrift: „Herr Dr. Steudel oder die Selbittäufhungen des verftändigen Supra: 
naturalismus unferer Tage”, — einer Schrift, welcher unter anderem aud die An: 
erfennung, in berabwürdigender Polemik das Mögliche geleiftet zu haben, nicht verjagt 
werden darf. Steudel antwortete in ruhigem, würdigem Tone in einem „kurzen Beſcheid“ 

30 (in der Tüb. Zeitfchr. 1837, II, 119ff.). Es war fein leßtes öffentliches Wort. Der 
von ihm längjt gebegte Wunſch, ſich aus dem theologiſchen Hader in eime ftille Wirt: 
jamfeit zurüdzieben zu dürfen, follte nicht in Erfüllung gehen. Nachdem er noch am 
22. Sonntage nah Trinitatis unter großen körperlichen Schmerzen gepredigt und von 
der Gnade Gottes gegenüber der Härte der Menfchen fein letztes — vor der Ge— 

35 meinde abgelegt hatte, mußte er ſich einer wiederholten ſchmerzhaften Operation unter: 
werfen, die er mit beivundernstwürdiger Stanbhaftigfeit ertrug, und entjchlief bald darauf 
(am 24. Oftober 1837) in der Glaubensfreudigfeit, die er fein ganzes Leben hindurch 
bewährt hatte. Ochler 7. 

Steuern, kirchl. ſ. Abgaben, firhlihe BI ©. 92. 

40 Sticharion ſ. d. A. Kleider und Infignien Bd X ©. 533, 13. 

Stichometrie. — Litteratur: F. Ritſchl, Alexandriniſche Bibliotheken 1838, 91—136; 
Ch. Graux, Rev. de philol. 1878, II, 97—143; Th. Birt, Das antike Buchweſen 1882, 157— 222; 
F. Blaß, Rhein. Muf. 1869, 524; 1879, 214; €. Wachsmuth, ebd. 481; Fuhr, ebd. 1882, 
468; Scanz, Hermes 1881, 309; Diels, ebd. 1852, 377; F. Burger, ebd. 1887, 650; beri., 

45 Stihometr. Unterf. zu Demojthenes und Herodot, Dijj. Müncen 1892; W. Chriſt, AMA LT, 
Ei. XVI. Th. Zahn, Zur bibl. Stihometrie, GNK II, 1, 1890, 384—408; 3. Rendel Harris, 
Stichometry 1893; €. Klojtermann, Analecta 1595, 44 ff.; Gregory. Tertkritit 1902, IL, 597; 
K. Marold, Stihometrie und Leſeabſchnitte in den goth. Epiftelterten, Königsb. 1890, 

Wie der heutige Buchdrud als Einheitsmaß den Kegel, in England die Yetter m, 
50 jo hatte der antife Buchhandel die Normalzeile von Herameterlänge, 16 Silben (etwa 

— 34—38 Buchſtaben, oriyos (lat. versus). ®alen, de plaeit. Hippoer. et Plat. 
VIII, 1 (V, 155 Kübn) jegt ausdrüdlih 39 Silben = 2°/, Zr FFaueroa, 84 = 5. 
Nicht nur bei Dichtungen wurden die Verſe (Zar) gezählt, fondern auch Proſaſchriften 
nach diefem Maß des oriyos berechnet und ihr Preis danach bejtimmt. Zwecks Kon: 

55 trolle wurden vielfach die Stichen von 50 zu 50, 100 zu 100 am Rande gezählt (Bartial- 
jtihometrie [nah Schanz' Vorfchlag], in Handjchriften des Plato, Demojthenes, Iſokrates 
u.a. nachgewiejen); dann aber wurde am Ende jeden Buches die Gejamtzabl vermerkt 
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Totalſtichometrie). Daneben exiſtierten Bücherliſten mit Angabe der Stichenzahlen, zum 
Zchutz des laufenden Publikums, wie dies ausdrücklich in dem von Mommſen entdeckten 
Canon Cheltenhamensis für die Werke Cyprians gejagt iſt (Preufchen, Analecta 139 ff.). 
Zumeilen gab ſchon der Verfafler den Umfang jeines Werks an, jo Joſephus arch. 
iud. XX, 12,1 [267]: 20 Bücher 60000 Stichen. Will man genau citieren, fo nennt 5 
man die Stichenzahl, z.B. Asconius zu Cicero: versum a primo CCLXX, a novis- 
simo LXXXX; Diog. Yaör. VII, 188 xard tobg yıuliovs oriyovs, d.h. etwa in 
der 1000. Zeile. 

Ties übernehmen die chriftlichen Yitteraten: Origenes (bei Eus. h. e. VI, 25, 7) drüdt 
den geringen Umfang der Baulusbriefe durch HAlyovs oriyovs Errdorerhe aus und bezeichnet 10 
(10) IJoh. als Zruotoinv aavv Öklyw» oriyav; IIu. III Joh. o0x eloi oriyov dumpo- 
reoaı fxaröw, Eusebius h. e. I, 13,9 Aorict von Jeſu Brief an Abgar als ÖAıyo- 
oryov ur, zoAvövvduov ÖE &ruoroljs; Act. Joh. Proch. p. 114, 11 bezeichnet 
diorzos einen ganz kurzen Brief. Seit dem 4. Jahrhundert hat man die buchhändleri- 
iden Bepflogenbeiten auch auf die biblifhen Bücher übertragen. Bartialftihometrie findet fich 
in einer Heinen Anzabl „euthalianiſcher“ * . B. Vat.reg. gr. 179 (4 40 P 46 Greg.). 
Schr haufig iſt die Totalftihometrie ſchon im Sin., doch von jüngerer Hand, dann in 
vielen Hſſ. vom 9. Jahrhundert an; auch in den Überfegungen. Vereinzelt finden fich 
daber auch die altertümlichen Zahlzeichen wie in den berkulanenjifchen Rollen (Birt 189), 
; 8. in Mon. gr.375. Die Stichometrie des „Eutbalius“ für Act. Cath. Paul., die 0 
aub auf feine Beigaben ausgedehnt ift, gehört wohl erſt der zweiten Schicht (Ausgang 
des 4. Jahrh. oder fpäter) an (f. Bd V, 633); mas Corſſen GgA 1899, 670ff. aus: 
geführt bat, beruht auf Mißdeutung einer Stelle bei Zaccagni und wird durch einen Blid 
in jede beliebige euthalianifche Hſ. widerlegt. 

Außerdem befigen wir ftihometrifche Verzeichniffe, z. B. griehiih in dem Anhang 2 
der Chronographie des Patr. Nikepboros, Iateiniih in dem genannten Mommfenjchen 
Verzeihnis und dem Catalogus Claromontanus, ſyriſch in dem Verzeichnis vom Sinai 
Lewis, Studia Sinaitica II, 11—14; Zahn, NEZ 1900, 793). gahn bat die Zahlen 
ubellarifsh zufammengeftellt GNK II, 394 ff. Die Differenzen erklären ſich teils aus 
Ungenauigteit der Berechnung und fchlechter Überlieferung der Zahlen, teild aus den wirf- 30 
Ib beträchtlichen Differenzen im Umfang der Terte (aler. meift furz, abendländiſch reicher, 
friich am reichiten). In den Überfegungen iſt der Umfang natürlich wieder ein anderer; 
dennoch bat man zuweilen die Berechnung mit übernommen. Harris meinte, die in der 
kerrargruppe neben den oriyor vermerkten srjuara entfprächen den ſyriſchen Petgamé 
wat. 36G 19, 118). Burfitt, Journ. of theol. Studies II, 429 ff. lehnt dies ab. In a5 
dem Preistarif Diofletiang glaubt Harris neben der Herametereinheit auch eine jambifche 
von 27 Buchitaben nachweiſen zu können. 

Von diefer Stihometrie ftreng zu unterfcheiden ift ein früber oft damit wertwechjeltes 
Verfabren: die ſtichiſche [micht ftichometrifche] Schreibung eines Tertes behufs finngemäßer 
Sorlejung; bierbei fommt nicht der gleichmäßige Zähljtihos, die Normalzeile, jondern die 40 
Sinnzeile von oft gang verjchiedener Yänge in Betradht; fie ftammt nicht vom Buch: 
bandel, ſondern aus der Rhetorenſchule, vgl. Bd V, 632, 0—35. Beifpiele ſtichiſcher 
Sbreibung find uns erhalten in cod. Coisl. der Baulusbriefe H (Falf.-Ausg. von Omont 
18904 und Zafe 1905), in der griedh.:lat. Evv. Hſ. D (Cantabr.), in Hſſ. der lateinifchen 
und der gotifchen Bibel — nicht in den ſyriſchen (ſ. Burfitt, Evangelion da-Mepharreshe 4 
Il, 14. 34). Für die der Naumerfparnis halber fpäter angewandten roten Punkte in 
tortlaufendem Text vgl. Cod. Cypr. der Evv. K und Neap. II Aa 7. 

Ban; andere Bedeutung haben jchlieglih die ganz kurzen Zeilen bilinguer Hand: 
kriften wie des Yaudianus (E*t) und der neuerdings gefundenen Heraplafragmente: fie 
vollen lediglich möglichſt genau kurze Satzglieder gegenüberitellen. von Dobſchütz. 5 

— 6 

Stiefel, Eſajas, get. 1626. — Alten im Stadtarchiv und in der Miniſterialbibliothek 
Erfurt Akten im Stirhenarhiv zu Langenſalza. Hogel, geichriebenes Chronifon der Stadt 

furl. Hofmann, „Chronika Thuringiaca*“, 1619, Handidrift. Die Chroniten über Erfurt 
n Rotihhmann und Hundorph. Arnold, „Kirchen- und Ketzer-Hiſtorie“, Teil III, Frandfurt 
15 Unſchuldige Nachrichten, Jahrgänge 1712, 1713, 1715, Leipzig. Diverſe Schriften von 55 
Tas Stiefel. Jatob Böhme, „Anti Stiefelius I ...*, „Anti Stiefelius II...“ (Bd VII 
‚ne Böbmes jämtliher Werke, herausgegeben von K. W. Schiebler). Alle weitere 
Xılteratur iſt aufgeführt und benupt in: „PB. Meder, Der Schwärmer Ejajas Stiefel“ (er: 
dienen 1808 im Jahresbericht des Erfurter Geſchichts- und NAltertumsvereins). 



22 Stiefel, Ejajas 

Ejajas Stiefel (auch Stiffel, Stefel genannt, doch ftellt das Familienwappen einen 
Stiefel dar), ein Schwärmer, wurde in einem der Jahre von 1556—1564 in Yangen- 
falza geboren. Sein Vater war dort Tuchmacher. Seine beiden Brüder Johannes und 
Gabriel waren gleichfalld Kaufleute. Seine Schweſter war in erjter Ehe mit dem 

5 Dr. med. und Rektor M. Mathias Meth verheiratet, dem fie zwei Söhne Gabriel und 
Ezechiel gebar, in zweiter Ehe mit Nikolas Gregotiih. Eſajas wurde Handelamann 
und fam als folder weit in der Welt herum. Er foll mit Färberwaid und gefalzenen 
Fiſchen gehandelt haben. Als er des Herumreifeng müde war, errichtete er in feiner 
Paterftabt mit Furfürftlihen Privilegium einen Weinausihanf. Da diefer aber dem 

io Alleinhandel der Stadt zumiberlief, jo wurde ihm die fernere Ausübung 1603 unterfagt. 
Gleich im folgenden Jahre trat er mit feinen jchwärmerifchen Ideen hervor, trennte ſich 
von der kirchlichen Gemeinſchaft und hielt feine aus der Che mit Magdalene Rechtenbach 
bervorgegangenen Kinder (NB. feine erfte Frau, die ihm 1586 angetraut worden war, 
war Elifabeth Spohn) von Kirche und Schule fern. Die Folge waren heftige Kontro— 

15 verſe zmwifchen ihm und dem getftlihen Miniftertum wie dem Rat. Da alle gütlichen 
Verſuche ihn von feinen Irrwegen abzubringen jcheiterten, er außerdem mit feinen An: 
hängern tagtäglich bei ſich Ärgernis erregende Gelage abhielt, jo wurde er Auguft 1605 
verhaftet. Des öfteren wurde ihm Gelegenheit zum Widerruf gegeben, doch umfonit. 
Daher jchloß man ihn von jeglihem Verkehr mit der Außenwelt ab. Die Einfamfeit 

20 wirkte dermaßen auf ihn ein, daß er — freilih nur, um der Haft ledig zu werden — 
feinen Irrtümern am 18. Auguft 1606 abſchwur. Daraufhin erhielt er die Freiheit. 
Ende desfelben Monats z0g er mit feiner Familie nach Erfurt, wohl weil ihm der Boden 
in Zangenfalza ji hei geworden war. Von Erfurt fiedelte er bald nad dem nahen 
Dorfe Gifpersleben über, wo er ſich anfaufte. Hier entfaltete er bis 1613 eine lebhafte 

25 ſchriftſtelleriſche Thätigkeit und zwar wieder in ſchwärmeriſchem Sinne. Cine ganze Zahl 
Traftate flatterte in die Welt hinaus, darunter: „Die unterjchiedliche Erklärung des erften 
Menſchen vor dem Fall | de3 andern nad dem Fall | und des dritten von oben aus Gott 
gebohrnen legten Adams“. Gegen diefe Schrift feheint Jakob Böhme feinen „Anti- 
Stiefelius I" gefchrieben zu baben. Bejonders twillige Leer fand Stiefel in Langen: 

0 falza, two fein Neffe Ezechiel Meth für ihn öffentliche Propaganda machte. Gegen diefen 
und die durch ihn gewonnenen Schwarmgeiſter ging der Nat von Langenſalza Ende 1613 
vor. Da es ich bei der Unterfuchung berausjtellte, daß Stiefel ihr „vornembjte Haupt“ 
und „autor derer Gottes läfterlihen und abjcheulichen opinionen Neden und Schriften“ 
war, jo wurde auch er vom Rat in Erfurt inhaftiert. Am 16., 17. und 18. Februar 

35 des nächiten Jahres finden wir die Gifpersleber und LZangenfalzaer Schwärmer vor dem 
Oberkonfiftorium in Dresden. Hier ftellte man fie vor ein Entwederoder. Entiveder 
Widerruf oder Gefängnis. Wohl oder übel entichloffen fie ſich zu jenem. „Die öffent: 
liche Deprekation“ aber vollzog fih am Sonntag Nogate in der Stepbanstiche zu Yangen- 
ſalza reſp. am zweiten Pfingftfeiertage in Gilpersleben. Obendrein mußte fich Stiefel 

40 dazu bequemen, 500 Thaler Strafe zu zahlen und die Koften des Verfahrens in Höbe 
von 179 fl., 13 Gr. und 10 Pf. zu tragen, Ezechiel Meth hatte die Unterſuchungskoſten von 
111 fl., 19 Gr. und 1 Pf. zu 1 Sehr bald gelang es Eſajas, feine Schweiter, 
deren Mann und Ezechiel zum Umzug von L. nad) ©. zu beiwegen. Er hatte es dabei 
lediglih auf ihr Vermögen abgeſehen und wirklich verjtand er es, es ihnen durch faljche 

4 Vorfpiegelungen abzufhtwindeln. Er faufte fi von dem Geld zu Gifpersleben Kiltani 
einen „ſtattlichen Gaſthof“ und Garten „vor die ankommende Kinder Gottes“ und in 
dem Nachbarort Salomonsborn nod ein „Hauß und Guth” und lebte mit zahlreichen 
Freunden herrlich und in Freuden. Auf die Aufforderung des Erfurter Rates, „ſich 
aller conventiculn zu enthalten“, gelobte er es eidlih am 16. Juni 1614, bielt jedoch 

50 wieder feinen Eid nicht. „Dieweil der Efajas Stiefel fanatieissimus homo, quasi 
postliminio schismatieo & infernali an. 1615 feine jchredlide Jrrtümer in 20 pro- 
blematibus wiederum berfür gebracht”, erjuchte der Nat das Minifterium ibn vorzuladen 
und zu feben, „ob er nad genugfamer Unterrichtung fünne getvonnen / und ex abysso 
absurdissimorum errorum gerijjen werden“. Am Ende des zweiten Verhörs gab 

55 Cjajas eine befriedigende Erklärung, jo daß man ihn nicht weiter bebelligte. Doch als 
er kurz danach immer mehr Anhänger zu fich rief, machte der Nat kurzen Prozeß und 
ließ die ganze Gefellichaft bei einem Feitihmaus in Salomonsborn durd ein Aufgebot 
Bauern überfallen und nad Erfurt bringen. Nach kurzer Haft wurden fie alle entlaffen, 
nachdem fie eiblich verfichert hatten, „Sich binfüro nimmer mehr bey dergleichen Zufammen- 

60 fünften finden zu lafjen“, Stiefel dagegen mußte ſich verpflichten, feinen mehr bei ſich auf: 
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zunehmen. Da er diefer Verpflichtung nicht nachkam, fo wurde er zur Strafe geztvungen, 
mit Weib und Kind das Stadtgebiet zu verlaflen. Es ift faft unglaublid, in — 
Weiſe der Schwärmer auf ſeinem Zug, der ſich bis Baſel erſtreckte, gefeiert wurde. Die 
Huldigungen wurden zu reinen Blasphemien. „Gott, Sohn Gottes, Herr Zebaoth, Jeſus 
Chriſtus“ x. redete man ihn an, und er ließ es ruhig geſchehen. In Baſel, wo er 5 
feinen Anbang fand, erfaßte ibn das Heimweh. Trog des Verbotes erſchien er am erjten 
Weihnachtstage 1616 wieder in Gilpersleben. Am andern Morgen ſaß er bereits in der 
„Demnitz“, dem Gefängnis im Rathaus zu Erfurt, feinen Familiengliedern wurde das: 
jelbe Schidjal in anderen Gefängnifjen zu teil. Auf Anraten des Seniors des Minijteriums 
lieh nun der Nat „der Konſiſtorien und Juriften, an die er die Sache gelangen wollte 
laſſen, Gutachten procedieren.” Nach mehr denn einjähriger Haft wurden Stierels rau, 
Schweiter und Neffe aus der Haft entlafjen. Er ſelbſt wurde erjt nach der am Sonn: 
tag Septuaginta 1619 in der Kaufmannstirche geichebenen, öffentlihen Revokation in 
Feiheit geſetzt. Zugleich wurde ihm das Necht zugeitanden, fein Domizil in Erfurt auf: 
zufchlagen. Er fing einen Handel mit Färberwaid an. Bis 1621 hielt er Ruhe. Dann 
ging der alte Tanz wieder los. In das Jahr 1622 fiel feine Bekanntſchaft mit der 
Graͤfin Erdmuth Juliane von Gleihen und Obrdruf, die durch ihren „Chymicus“ 
Ezechiel Metb und Gregotiih auf ihn aufmerkſam gemacht worden war und bald von 
ihm völlig umgarnt wurde. Er wußte fie jo zu betbören, daß fie ihn peluniär reichlich 
unterftügte, fih ihm fleiſchlich hingab und feiner Lehre nad) Möglichkeit Vorſchub leiſtete. 20 
Dieſer Umgang aber hielt den Rat nicht davon ab, ernſtliche Erwägung anzuſtellen, ob 
er über den Schwärmer nicht die Todesſtrafe verhängen ſollte. Die Folge? Stiefel 
flob und trieb fih im Thüringifchen herum. Am 31. Mär, 1624 aber wurde er bon 
Ichtershauſen wieder nad Erfurt ausgeliefert. In den ſich anfchließenden Verhören 
zeigte er ſich bald mehr bald weniger geneigt zu deprezieren. So blieb er denn bis an 28 
fein Lebensende in allerdings jehr leichter Haft im Hoipital. Hier ward ihm Fur; vor 
jeinem Tode, wie Hundorpb meint, „endlich fein Irrthumb berslich” (2) „leid und be 
ehrte ibm immer wieder bebzupflichten / wurd er von M. Hogelio aus Gottes Wort 
—— mancher ſchwärmereyen von puncten zu puncten erinnert ! eines beſſern unter— 
tiefen / in feinem Vorſatz gejtärdt daß er ſich bekehrte erivehlete Ihn zum Beicht: so 
vatet und empfing das 5. Abendmahl“. „Nicht lange aber darnach den 12. Auguft“ 
1626 „ichlug ibn ott der Herr an die rechte Seite die ward todt, und ftarb des Nachts 
drauf” (Hogel). Nach feinem Tode befehrten fih Barbara Gregotifh, deren Mann und 
Ezehiel Meth. Nur die Gräfin änderte fi nicht. 

Wie kommt Stiefel zu feiner Lehre? Von geringer Bedeutung ift, was Stiefel 35 
jelbit in einem Briefe vom 14. Oktober 1605 an das L. Minifterium jchreibt: „Daß euch 
Herren des Miniftertii auch fo groß Wunder nimmt / wie jo bald Ich von Gottes Gnade 
und gejchtwinde / ein heiliger Mann worden; Ich mwilld euch bald und furg jagen daß 
Ihr es wiſſet und erfabret / das hat Gott getban / durch feinen lieben Sohn fein leben: 
diges Wort / welches ich audh von Gottes Gnade in meinem Munde und Händen 10 
führe / dadurch ich diejes alles gefchrieben / dürfft nicht fragen / daß e8 Gott dem Herrn 
ein groß Wunder und jeltfam iſt.“ Hätte fih Stiefel ın feinem Leben als glaub: 
mwürdiger Mann gezeigt, jo wäre damit die Eu gelöft. Da er aber ein Lügner, Be 
trüger und Verführer geweſen ift, der durch ſchöne Medensarten und falſche Propbe: 
*iungen hyſteriſchen Frauenzimmern die Köpfe verdreht, ein Mann, der — und 45 
Unfrieden in Eben ftiftet, der ſelbſt eingeftebt, „er zeche mit feinen Joſephs Brüdern 
oftmals ; und zwar mit reichem uberfluß Bier und Wein zur fröligkeit unnd ſey zu 
Lobe unn Preiß des allerbödhiten recht Corrags luſtig“, fo bleibt die geftellte Frage offen. 
Entjchieden war er ein hochbegabter Mann, der eine tüchtige Schulbildung genofjen batte 
und deshalb in der Bibel, der lateinifchen wie der deutjchen, in Luthers Katechismen und wo 
Schriften wohl zu Haufe war. Ihm war das theologiſche Gezänk, von dem in jener 
Zeit die Kanzeln vielfach erfüllt waren, aufs tiefite zuwider. Zweifellos hatte er rege 
teligioſe Bedürfniſſe, die ihn in die Kirche trieben, doch dogmatiſche Erörterungen, in trocknem 
Ton und ungelenfer, fteifer Spracde vorgetragen, befriedigten fein den nicht. Was 
Wunder, wenn ſich eine neue Welt für ibn auftbat, als er mit der Lehre der Schwärmer 55 
belannt wurde. Eine Lehre, die alles Äußere Kirchentum verivarf und nur auf Berinner: 
fichung und Heiligung drang, eine Yehre, nach der man jogar vergottet, Chriſtus jelbit 
werden fonnte, mußte einen gewaltigen Eindrud auf ihn machen. Wer aber führte ihn 
in diefe Yebre ein? Stiefel bat Münzer zum geiftlihen Vater; feine Schriften bat er 
eingebend ftudiert und zwar lange Zeit bevor er mit feiner Lehre öffentlich bervortritt. 60 

— 0 

— 5 
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Die Grundideen Münzers bat er gleichfalls übernommen, jo die Verwerfung der Kinder: 
taufe, an deren Stelle eine Art eiftestaufe tritt, und des Abendmahls im kirchlichen 
Sinne, des weltlichen Regiments und der hl. Schrift ald des „toten Buchſtabens“, den 
Hinweis auf Träume und Dffenbarungen, auf das innere Wort des Geiftes, Den 

5 Grundſatz Münzers, „omnia sunt communia“, bat er in thesi zwar nicht aufgeſtellt, 
in praxi war er davon ein begeifterter Vertreter. Außer Münzers Schriften bat er 
auch die anderer Schwärmer gelefen. So trifft ihn der Vorwurf, er fei ein David 
Georgifcher, Weigelianifcher, Schwenffeldianifcher, Paracelfischer Böferwicht. Er jagt zwar: 
„welcher Menjchen Kegerey unn Irrthumb wir uns im allergeringiten ... nichts an— 

nehmen / und ihrer Greuels theilhafftig zu machen uns mit unferm lieben Gott hier Har deut— 
lich unnd Augenſcheinlich entſchuldigen und vor allen Heiligen hiermit entjchuldigt haben 
wollen“, aber die Gleichheit der Grundgedanten bei ibm und jenen Männern macht 
jeine Behauptung belanglos. 

Melches aber ift die äußere Veranlaffung zu feinem Hervortreten ala Schwärmer” 
15 Erbittert über das Verbot des MWeinausfchanfes fchreibt er an das Minifterium in %.: 

„Ach ihr Herren des Heil. Predig-Ampts | was gehet euch der Meinfchand an | den frey— 
lich Stiefel zur jelbigen Zeit ... getrieben. Kontet Ihr damals als Seelenforger und 
Diener der Erapt Salta in Gottes Wort (...) nicht zumir fommen | mich warnen | und 
fagen: Sch thäte nicht recht / daß ich foldhes vornähme Ja Ihr waret wol bey mir 

29 zum weine / aber ich börete feinen / der von Gottes Ehre oder der Stadt beiten gefaget 
oder geprediget hätte, Von allerley Üppichkeit aber ſchwatztet und disputiertet Jhr / das 
muß ich euch Zeugnüß geben.” Stiefel ift alfo nach dem Brief der Anficht, die Prediger 
hätten bei dem Verbot die Hände mit im Spiel gehabt, und darum zögert er nicht lange, 
egen fie einen Trumpf auszufpielen und ihnen Aerger zu bereiten dadurch, daß er, aller 

25 Rüdficht auf fie enthoben, jett feinen geiftlihen Kramladen aufftellt und die been vor: 
trägt, von den feit Jahren fein Herz befchwert war. Das wirft auf die Yauterfeit feines 
Charakters ein ſchlechtes Licht. Und wenn wir alle feine fpäteren Macdinationen ins 
Auge faſſen, die ihm zu Geld und Befit bringen follten, all’ feine Nüdfichtslofigkeit, mit 
der er feine Gegner zu vernichten fuchte, fo ir fein ander Urteil möglich, ihm wurde je 

0 länger je mehr feine Lehre nur Mittel zum Zweck. Tief gegründete religiöfe Über: 
eugung war es in der Folgezeit nicht mehr, die ihn zum Widerſtand gegen die bejtebende 
De trieb, fondern Trog und die Furcht, feinen Einfluß auf feine Anhänger zu ber: 
lieren. Paul Meder. 

Stiefel (Styfel), Michael, Anhänger Luthers und Mathematiker, geit. 1567. — 
85 Kitteratur: Strobel, Neue Beiträge I, 1, 17%, ©.5ff.; Fulda, M. St. in Der Biograpb VI, 

Halle 1807, 458 Ff.; Keim, Reformationsblätter der Stadt Eflingen, S. 71.5; Krumhaar, Graf: 
ihaft Mansfeld, S. 76f.; Kolde, Deutſche Auguftinertongregation, ©. 380f.; VBofjert, Luther 
u. Württemberg, Ludwigsburg 1883, ©. 7 ff; A. Rogge, Yutbers Beziehungen zu Nitpreußen, 
Dartehmen 1883, ©. 79; Koch, Geſch. des Kirchenliedes °I, 399 (wenig zuverläjlig); Sillem 

10 im Progr. der ev. Schulanjtalten in Oberjchiipen (Ungarn) 1861; Sonntagsbeilage der Neuen 
Preuß. Zeitung 1881, Nr. 33— 35; Sonntagsbeilage des Neichsboten 1896 Nr. 4. 5; Th. Müller, 
Progr. der Realanjtalt in Eßlingen 1897; N. Müller in Jahrb. für Brandenb. KGE J, 141f.; 
Gantor in AdB, 36, 2087. Ueber feine Leiitungen als Mathematifer vgl. Montucla, Histoire 
des Math@matiques 1758 I, 501; Käſtner, Geſchichte der Matbematit I, Göttingen 1796, 

6. 1125. 163ff.; Arneth, Geſch. der reinen Mathematit, Stuttg. 1852, ©. 232; Gerhard, 
Geſch. der Mathematit, Münden 1877, ©. 10f.; Giejing, Stiefels Arithmetica integra, 
Döbeln 1879; Kantor in Zeitichr. f. Mathem. II, 3537., Treutfein ebd. Suppl. zu XXIV, 
105. Auf diefe muß bier betreffjs der Bedeutung St.s ald Mathematiler verwiejen werden. 

"Andere Litteratur im Texte. 

50 Michael Stiefel, einer der älteften und treueften Anbänger Luthers und dabei eine 
der originellften Perfönlichkeiten der Neformationszeit, ſtammte aus der Neichsitabt 
Eßlingen (vgl. Otto Mayer in Württemberg. Bierteljabröbefte NF IX [1900] 311 FF). 
Als fein Geburtsjahr wird allgemein 1486 oder 87 angegeben; nur N. Müller will es 
früber anſetzen, da er 1555 „an 72 Jahre” alt geweſen (Djterprogr. der Univ. Halle 1889, 

5 ©. 10; Jahrb. f. Brandenb. KG I, 141); allein die Worte „on zwey fibengig jar alt“ 
wollen jagen, daß er damals 68 Jahre zählte, ſprechen alfo grade für 1487. Der 19. April 
ift nicht fein Geburtstag (fo zulegt Th. Müller, ©. 4), fondern fein Todestag. Seinen 
Vater Konrad, einen Bürger der Stadt, zählt Flacius auf Grund von Mitteilungen, die 
ihm der Eohn gemadyt haben wird, zu den testes veritatis, der oft bezeugt babe, 

# brevi futuram violentam sacrificorum reformationem, voll Hafjes gegen die Gott: 



Stiefel, Michael 25 

lofigfeit und Unfittlichleit der Geiftlichen. Über die Schulbildung des Sohnes ift nichts 
befannt, ebenfo wenig darüber, welche Univerfität er etwa bejucht hat. Des Griechifchen 
war er nach eigener Ausfage unkundig geblieben, doch fehlt es ihm nicht an Kenntnifjen 
im Lateiniſchen und der Philofophie. Er trat ins Auguftinerflofter der Vaterftadt und 
btachte Dabei als feine Einlage fein Patrimonium von 95 Gulden mit (Schnurrer, Er: 5 
läuterungen der Mürttemb. KG ©. 44). 1511 erbielt er die Prieftertveihe (Oſterprogr. 
Halle 1889, ©. 10). Daß er ſchon 1518 in Heidelberg bei der Disputation für Luthers 
Tbefen eingetreten fei (jo zulegt Th. Müller ©. 5f.), it Mißverftändnis der erjt viel 
ipäter von ibm verfaßten Probationes der Heidelberger Thefen, ſ. u. Aber Luthers erfte 
Reformationsfchriften wirkten mächtig auf ihn; er begann im Mönchsſtande einen „Greuel 10 
vor Gott“ zu erbliden, doch verfchloß er eine Zeitlang noch ſolche Gedanken in fich, fühlte 
fih freilich je länger je mehr im Gewiſſen bedrüdt, nicht nur twegen der Gebundenbeit 
ans Möndhtum, jondern bejonders wegen feiner Verpflichtung zum Meffelefen. Seine 
Unrube wuchs, als ibm 1520 die Morte Off. 21, 8 aufs Gewiſſen fielen. Da lieit er 
eines Tages Off. 13 von dem aus dem Meer aufjteigenden Tier und deſſen geheimnis- 15 
voll in der Zahl 666 verftedten Namen. Er findet in Zeo X. DeCIMVs die Löfung 
des apolalyptiichen Rätſels; das überzählige M bedeute Mysterium. „Bon der Zeit an 
bab ich allweg die Offenbarung Jobannis lieb gehabt.“ Im Frübjahr 1522 tritt er ın 
den die Zeit bewegenden Kampf öffentlich ein mit feiner Schrift: „Won der Chrift: 
fermigen rechtgegründten Ieer Doctoris Martini Lutbers” (j. MWadernagel, Bibliograpbie 20 
CXIII—CXV, Weller Nr. 2274. 75, vgl. aud 2276—78). Sie enthält jein Lied 
Johannes thut uns fchreiben von einem Engel klar“ (Wadernagel, Kirchenlied III, 74 7f.), 
in dem er den Engel mit dem ewigen Evangelium Off. 14, 6 wohl zuerft auf Luther ges 
deutet bat (belanntlich fpäter Perifope des Neformationgfeftes). Die einzelnen Strophen 
umgiebt eine profaifche Auslegung, in der u. a. der Belennermut Luthers gerühmt wird, 25 
der ſchon dreimal, in Augsburg, Leipzig und Worms feinen Gegnern entgegengetreten fei, 
obne übertvunden zu werben. Die Sage von Kaifer Friedrich, der das bl. Grab ge: 
winnen werde, fieht er im Friedrich dem Meifen erfüllt, dem die deutſche Nation die 
Katfertrone angetragen bat, und er hat das hl. Grab getvonnen, d. h. die Schriftwahrheit 
ft unter ibm aus dem Grabe, in dem fie jo lange von den Ariſtoteliſchen Lehrern ge: 30 
büret worden, ftegreih auferftanden (vgl. dazu Yuther 1521 in WA 8, 475. 5611). 
Dabei Hagt St. aber auch ſchon über viele, die fih der Worte Yutbers bedienen zu welt: 
licher Freibeit und fleifchlicher Unveinigfeit. Überall ſucht er Zeichen des nahenden 
füngiten Tages; er lebt in den Gedanken und der Bilderrede der Apofalupfe. Der be: 
tannte ranzisfaner Th. Murner anttvortete darauf mit einem „new Lieb bon dem 35 
ondergang des Chriftlihen Glaubens” (Meller Nr. 2221). War bier auch alles Perfön- 
liche vermieden, jo reiste doch der üble Yeumund Murners St. zu derber Entgegnung 
„Rider doctor Murners falfch erducht Lyed“, einer Schrift, in der er das Lied jenes ab: 
druct und mit ausführlichen Gloſſen verfiebt. „Die Laien rufen jest erfreut aus: Bet 
dem Luther will ich meinen Leib und Leben lafjen, denn er lehrt die göttliche Wahrheit.” 40 
Kräftig verteidigt er diefen gegen den Vorwurf, ein Aufrührer zu fein: „du folljt willen, 
tat Chriftus und Paulus dergleihen Aufruhr viel haben gemacht.” Er klagt, daß die 
Gegner mit Lügen den Kampf führten; jo babe der Eflinger Pfarrer gepredigt, die 
Erangeliiben bielten nichts von Mariä Nungfraufchaft nach Ghrifti Geburt: „aber das 
md Schallsſtücke!“ Wal. zu diefen Schriften Kolde, Anal. luth. 39 und W. Kawerau, 45 
Ib. Murmer und die deutjche Reformation, Halle 1891, ©. 55ff. Ebe noch Murner 
ricdet antworten fonnte, hatte St. vor dem über ihm fich zufammenziebenden Ungewitter 
die Flucht ergreifen müfjen. Er batte ein Beichtfind in einem Nefervatfall ohne Dispens 
det Weibbifchofs von Honftanz, Job. Faber, abjolviert; hierüber erzürnt, ließ diefer ibn 
ugleich darüber verbören, ob er der Verfaſſer des Liedes vom Engel Yutber ſei. Als St. so 
"db dazu befannte, rief jener den weltlichen Arm des damals in Stuttgart refidierenden 
Eriberzogs Ferdinand an. Nechtzeitig gewarnt flob St. im Mai 1522 zu Hartmut von 
Cronberg, dem Bertvandten und freunde Sidingene. Murner verfolgte nun den Ent: 
wmıbenen mit Spottverjen: „er bat fein fütlein ußgeibwendt und an einen baum gebendt, 
end lauft jetunder rumpliren und mit der welt furt triumpbiren u. ſ. w.“ St. überfeßte jet 55 
Im Edelmanne Yutberd De abroganda missa privata ins Deutſche, doch unterblieb die 
wa 5.0. Gronberg beabfichtigte Trudlegung, da ja ſchon Yutber felbit eine deutfche Aus: 
si veranstaltet hatte (Enders III, 410F.; WAS, 479; Küd, Die Schriften 9. v. Cr.s, 
S.LVN. Eine vor dem Nitter gehaltene Predigt St.8 liegt gedrudt vor in „Euangelium 
"m den zeben pfunden Mattbei am av” (Widmung vom 8. September 1522). Schloß Gron= 60 
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berg ergab fich bald darauf (15. Oktober) in Sidingens unglüdlicher Fehde dem ver: 
einigten Heere des Landgrafen Philipp, des Pfalzgrafen und des Trierer Erzbiichofe. 
St. flüchtete jegt nach Wittenberg zu Yuther; von bier datierte er feine legte Streitjchrift 
gegen Murner: „Antwort uff D. Tb. M.s murnarriihe Phantaſey“ (MW. Kawerau a. a. O. 

5. 60f.) Aber ſchon zu Anfang März 1523 fand fich für ihn eine neue Thätigfeit als 
Hofprediger des Grafen Albreht von Mansfeld (Enders IV, 92). Eine wiederholt ge: 
drudte Predigt über das Evangelium vom verloren Sohn (vgl. Weller Nr. 3184. 85) 
gebört diefer Zeit an. Mit großem Eifer wendete er ſich jetzt den ſchon früh liebge: 
twonnenen mathematifchen Studien zu. Er geriet dabei auf ein jeltiames kabbaliſtiſches 

w Syſtem, Bucjtaben in Zahlen, und zwar in die fog. Trigonalzablen 1,3, 6, 10, 15, 
21 u. f. umzuſetzen und auf dieſem Üdege Heimlichkeiten der Bibel zu enthüllen. Aber 
Luther, dem er feine Entdedung mitteilte, jagte ihm, das ſei nichts gewiſſes (Ein jehr 
Wunderbarlihe wortrehnung 1553, Bl. A 3’). Da gab er einftweilen diefes Zahlen: 
ſpiel auf. Mitteilungen, die er aus feiner Vaterſtadt erhielt und an Luther gab, veran: 

15 laßten diefen zu feinem „Sendbrief” an die Gemeinde zu Eflingen (Oftober 1523, 
WA 12, 1515) Auch ftammt aus der Mansfelder Zeit (1524) fein Lied: „Dein armer 
Haufe, Herr, thut Hagen”, MWadernagel III, 79. (Ein jpäteres Lied von 1527 
j. ebd. III, 80.) Ende Mai 1525 berief ihm Luther nad Mittenberg und fendete ihn 
am 3. Juni als evang. Prediger zu dem oberöjterreichiichen Edelmann Chriſtoph Jörger 

% von Tollet und Kreusbach (Arch. f. Ref. Geich. I, 222 ; Enders V, 188; Nicoladont, Job. Bünder- 
lin, Berlin 1893, ©. 127). Luther unterhielt mit dem jest in die Ferne gezogenen 
Freunde einen lebhaften, vertrauten brieflichen Verkehr (Enders V, 199. 248. 294. 376.399. 
VI, 4. 47. 103. 107). Durch St. erbielt er im Oftober 1527 Kunde über das Martyrium 
jeines Schülers Leonhard Kaiſer in dem nur vier Meilen von Schloß Tollet entfernten 

3 Schärding (vgl. WA 23, 443 ff). Wenige Wochen darauf ſah ſich St. felbjt genötigt aus 
Ofterreich zu flüchten; er fam nach Wittenberg und fand zunächſt in Luthers Haufe galt: 
liche Aufnahme (Enders VI, 214). Hier begann er Schriften und Briefe Luthers eifrig 
zu ſammeln, und foweit er fie nicht anders erbalten fonnte, eigenhändig ſich abzufchreiben 
(Hekelii Manipulus 1698, p. 82. gl. die Beichreibung eines jo von ihm zuſammen— 

30 gefchriebenen, in Jena befindlichen Koder in WA X, 3, LVf.; XXXIL, XIff.; daraus 
entnommen auch ſchon IX, 770ff.). Während feines Aufenthalts in Wittenberg batte ibm 
Spalatin auch die Heidelberger Theſen Yuthers von 1518 beichafit, die ihn — jetzt oder 
fpäter — zu einer in Gotha handjchriftli erhaltenen Arbeit reizten: er ſchrieb Pro- 
bationes zu diefen Propositiones, die ein Zeugnis feiner philoſophiſchen Bildung, zus 

35 gleich aber auch feines derben Wites find (Stüde daraus von DO. Glemen veröffentlicht 
in ZAG 26, 395ff., vgl. ferner Hekelii Manipulus 1698, p. 81ff. [von 1528, nicht 
1524]). Er blieb Luthers Hausgenofje, bis ſich für ihn im September die Pfarre in 
Lochau fand, die durch den Tod des Mag. Franz Günther erledigt war (Enders VI, 375. 
377.397). Luther ſelbſt reifte am 25. Oltober dorthin, um den Freund in fein Amt 

10 einzuführen und ihn mit der Witwe feines Vorgängers zu trauen (Enders VII, 9; die 
Traurede in WA 27, 383 ff, ZAUL 1885, 581 fF.). Bei der Vifitation von 1529 erhielt 
er das Yob Eines „mwohlgelehrten” Mannes. Der freundjchaftlidhe Verkehr mit Lutber 
wurde jegt durch gegenfeitige Befuche gepflegt; bekannt ift, wie ſich Luther zur Kirſchen— 
zeit mit feinen Mindern bei dem Freunde anmeldete (Enders IX, 45). Als er erfubr, 

45 daß in feiner Baterftadt Eßlingen die Reformation 1531 zum Siege gelangt war, richtete 
er dortbin die Bitte, ibm fein einjt ins Kloſter eingezabltes Erbteil zurüdzuerftatten 
(Schnurrer ©. 44); Melandtbon unterjtügte feine Bitte durch einen Brief an Ambr. 
Blaurer, der uns zeigt, wie lieb auch er den Freund Yutbers gewonnen hatte: „Vir 
optimus est et Evangelium magno suo periculo et in maximis aerumnis 

5 praedicavit et meo iudicio patientiam praestitit dignam homine pio et christiano, 
Hie Michael certe ex his est qui pio studio colunt Christum et eius Evan- 
gelium“. (Bindseil Supplementum p. 522f.). Aber noch im Dezember 1533 mußte 
St. feine Bitte twiederholen (Tb. Müller S. 13) — wir wiſſen nicht, ob jegt mit Erfolg. 
Seit 1532 wendete St. ſich wieder, — er jelbit befannte fpäter, „weil er ein müßiges 

55 Yeben führte“ — jener apofalyptiihen Buchitabenrehnung zu; er rechnete „ungeſchickt 
und ungereimt Ding fo lange, bis er die Zahlen Danielis mißbrauchte, zu berechnen Tag 
und Stunde der legten Zeit”. Ergebnis diefer Beſchäftigung war zunächſt „Ein Rechen— 
büchlein Bom End Ghrifti. Apocalypsis in Apocalypsim”, Wittenberg 1532 (vgl. Archiv 
f. Geſch. d. deutſchen Buchhandels XVI, 144). Hier trägt er die Lehre von den Trigonal- 

so zahlen vor, entdedt mit ihrer Hilfe die wunderbarften Heimlichfeiten der Schrift und der 
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Kirchen-, befonders der Papftgefchichte, bereitet auch fchon die Ausrechnung des jüngjten 
Tages vor. Zwar follte die Ankündigung diefes Tages ein „verborgen Wort fein, aber 
nicht allwegen verborgen bleiben, fondern nur usque ad praefinitum tempus“. Und 
dieſe Zeit jei jegt gelommen. Me 13, 32 gelte nur für die Zeit der Erniedrigung Chrifti. 
So redhnete er denn den Tag der Wiederfunft aus und verkündete feiner Gemeinde den 5 
19. Oktober 1533 früb 8 Uhr als den Zeitpunkt der Offenbarung des Herrn. Für den 
näberen Werlauf diefer Tragilomödie vgl. Köftlin, M. Luther II, 323ff., dazu die 
Yitteraturangaben S. 664 zu 325. Kurfürſtliche Beamte brachten den mit feiner Vorher: 
verfündigung zu Schanden getwordenen Propheten nad Wittenberg, wo er vier Wochen 
lang „beitridt” in Hausarreſt bei einem Bürger der Stadt auf das Urteil des Kurfürften 
zu warten hatte. Luthers Fürſprache bewabrte ihn vor den Gefängnis. Diefer, der 
doch jagen fonnte: „es bat mir mein lebetag fein adversarius jo böſe wort gegeben, 
als er” (Krofer, Yutbers Tiichreden Nr. 586) und der feine Berechnung des jüngiten 
Tages als „lauter Lügen“ beurteilt hatte, betrachtete jetzt doch die Schwärmerei des 
Areundes als ein „Anfechtlein” (de Wette IV, 490) ohne ernfte Gefahr für die Kirche. 
Er unterjtügte den jegt Stellungslofen mit dem Gelde, das rau Doretbea Yörger aus 
Tollet fandte (de Wette IV, 533) und vertwendete fich beim KHurfürften für die Wicder- 
anftellung des jet feine Verirrung Bereuenden. Anfangs widerftrebte der Hurfürft, da 
St.s „Irrtum Koh in ganze deutſche Nation erichollen, daraus fich viel Argerniffe begeben 
baben” (N. Müller a. a. ©. ©. 142). Dann trat auch Melanchtbon mit warmer für: 20 
ſprache für ihn ein; ihm rübrten die animi imbeeillitas, die angustiae xai dropiaı 
des auf Wiederbefchäftigung Harrenden (CR II, 790f.). Ende 1534 oder Anfang 1535 
durfte St. die Parochie Holzdorf (Kr. Schweinig) beziehen; „ſtehet nu beſſer, denn zuvor,” 
meldete Luther fröblib an Frau Jörger (de Wette IV, 598). Dem „Weiſſagungsrechnen“ 
war er zu feinem Glück jest jo feind geworden, daß er es 14 jahre lang beifeite warf. 26 
Um fo ernftlicher trieb er jet mathematische Studien im eigentlichen Sinn des Worts, 
deren Ergebnis feine Arithmetica integra 1543 (mit Vorrede Melanchthons, CR V, 6 ff.) 
war (vgl. Giefing und Tb. Müller ©. 16ff.). Diefer ließ er 1545 feine „Deutjche Arith— 
metica“ nachfolgen, in der er den Schöffer von Schweinitz Michael am End die Haus: 
— (die vier Species), die Kunſtrechnung (Negel de tri u. dgl.) und die Kirchen: so 
rechnung lehrt, d. b. die auf Kalender und Kirchenjahr bezügliden Rechnungen, darin 
; 9». aud ein von St. in deutſche Reime gebradıter Cisio Janus. 1546 erichien dann 
noch das „Rechenbuch von der deutfchen und weljchen Praktik.“ Bon Holzdorf aus lieh 
er ſich audh am 25. Oltober 1541 in Wittenberg immatrikulieren (Album I, 195), wohl 
um Studenten matbematifchen Unterricht zu erteilen — fo wurde jetzt Kaſpar Peucer 35 
fein Schüler, vgl. Bd XV, 228 — vielleicht auch mit der Abficht, noch den Magiftergrad 
zu ertwerben — doc läßt fich erſt fpäter (1559) der Titel Magifter bei ihm nachweijen; 
wenn es bei Krofer, Tifchr. Nr. 586 „Mag. St.“ in einer Tijchrede von ce. 154243 
beißt, jo it das wohl nur ein Verfeben des Abfchreibers, der „Miichael) St.” falſch ver: 
fand. Troß allem, was er der Freundlichkeit Melanchthons zu danken batte, finden wir 40 
ibn fchon 1536 mit Amsdorf und Gordatus unter denen, die jenen bei Luther als einen 
Mann unrechter Yehre zu verklagen fuchten (CR III, 162). In den Tagen des Schmal: 
laldiſchen Krieges trieben ihn die Nöte der Zeit wieder in die Offenb. Joh., und nun be 
gann auch wieder bei ihm das kabbaliſtiſche Spielen mit den Zablen. Als Herzog Morit 
in Kurſachſen einfällt, entdedt er plöglih, als er im Bade ist, daß fein Klageruf Vae 46 
tibi, Papa, vae tibi! in Trigonalzablen — 1260 (Off. 11,3) ift. Weiter entdedt er, 
daß die eriten 23 Trigonalzablen (= a—z) addiert die Zahl 2300 (— Da 8, 14) ergeben. 
Die apotalvptifche 666 ift — id bestia Leo u. dal. (Weiteres ſ. bei Giefing ©. 20 ff.). 
Die ſpaniſche Soldatesfa verjagt ihn famt feinen Pfarrlindern von Holzdorf; er flüchtet 
nad Frankfurt a. O. Bon dort wendet er ſich nach Preußen. Herzog Albrecht ftellte so 
ihn in Memel an. Andreas Aurifaber Hagte damals über ibn, er werde in dies atro- 
biliosior, voll Klagens über feine Wittenberger freunde (Cod. Goth. A 123, 88). Die 
Interimshändel machen ihn den Wittenbergern als „an Gottes Hilfe verzagten“ Yeuten 
feind; „mas muß der für ein Gejell baben fein müjjen, der die Annahme des Interims 
geraten!” — aber Flacius ift ibm der von Gott erweckte Netter der Sache Yutbers (vgl. 55 
Döllinger, Neformation II, 256). Er bringt in Memel feine apofalvptifchen Nennungen 
m Predigten über Daniel auf die Kanzel „et delirat multo ineptius quam antea“ 
(Ohanders Bericht vom 19. Februar 1519 in Hummel, Epistol. centuria altera p. 70f.). 
1550 finden wir ibm nach kurzer Tätigkeit in Eichholz (Diöcefe Heiligenbei) in Haff- 
itrom (Haberftro) bei Königsberg, wo er im Verlauf des Oſianderſchen Streites entjchieden & 
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auf Mörlins Seite jtand (vgl. Tſchackert, Urkundenbuch Nr. 2357; ob. Wigand, De 
Ösiandrismo 1586, p. 109; Möller, Ofiander S. 417; Hafe, Herzog Albrecht und fein 
Hofprediger 1879, ©. 151). Daneben trieb er feine weltliche und geiftlihe Arithmetik 
weiter, Zeugnis von erjterer giebt jeine „Coß Chriſtoph Nudolphs“, datiert 1552, ge 

5 drudt 1554 (vgl. Th. Müller, ©. 26ff.); von leßterer bandelt feine Schrift „Ein ſehr 
wunderbarliche wortrehnung Sampt einer merdlichen erflerung etlicher zalen Danielis 
und der Offenbarung Sanct Johannis“ 1553. Hier bildet er in reicher Fülle lateinische 
Strophen, in denen jeder Sat nadı den Trigonalzahlen eine der apokalyptiſchen Zablen 
ergiebt, 3. B. zu 666 fieben Strophen von je fieben Zeilen; der Inhalt diefer Sätze ent: 

10 hüllt das Geheimnis der Zahl. Diefer Inhalt iſt ſcharf antirömiſch. Als Gegner 
Dfianders verließ er 1554 Preußen und fand Anjtellung in Sachſen in dem Städtchen 
Brüd (Kr. Belzig). (Der Brief CR VII, 1129, nad dem er jchon 1552 in Brüd fein 
müßte, ift fatfch datiert; er gehört ins Jahr 1555.) Die Bifitatoren ftellten ihm bier 
1555 ein vortreffliches Zeugnis aus: er babe feine Gemeinde bisher treulich gelehrt, habe 

15 ein gutes Zeugnis von feinen Pfarrfindern, die ibn um feiner Frömmigkeit willen liebten 
und wert bielten (N. Müller a. a. DO. I, 142). Während der Coswiger Verhandlungen 
der Flacianer mit Melandhtbon rief ihn J. Mörlin (Januar 1557) dorthin, damit er 
als Unterbhändler der Magdeburger Theologen nad Wittenberg ginge und Melanchthon 
zur Annabme ihrer Forderungen beftimmte (CR IX, 42; Preger, Flacius II, 43). Bei 

% diejer Gelegenheit glüdte e8 ihm zuerft, den von ihm fo hoch gefhägten Flacius zu feben: 
„ih ließ mich bedünken, ich fähe einen andern Luther“ (Strobel ©. 73). Dieſe Partei: 
nahme für Flacius gegen Melanchthon, die er in einem Briefe an Joach. Mörlin 
18. Dezember 1558 offen befennt (N. Müller a. a. O.), veranlafte ibn, ſich von Kur— 
jachfen ins Yand der Erneftiner zu begeben. In der Jenaer Matrilel 1559 finden mir 

35 ihn verzeichnet als Senex, Artium Magister et Minister verbi divini. Gr bielt 
bier matbematifche Worlefungen. Hier fchildert ihn uns einer feiner Zubörer als einen 
„gar alten Herren”, der in fehüchterner Höflichkeit die Studenten auf der ger. zuerſt 
grüßte und nach verrichteter Lektion ſeine Auditores ängſtlich fragte, ob ſie auch morgen 
wiederkommen wollten (Beiträge zur bayer. KO VII, 266). 1560 las er vierſtündig Arith— 

3o metit und Euflid (Bed, Joh. Friedrich der Mittlere I, 219). Aber audy er follte bier 
noch von der rabies theologorum zu leiden bekommen. Mufäus, Flacius, Wigand 
und Juder brachten ibn in den Verdacht des Antinomismus,. „Hab viel Stichelns von 
der Kanzel jegt eine lange Zeit von ihnen müfjen erfahren, und ift des Stichelns noch 
bis auf den heutigen Tag fein Aufbören” (1561, bei Strobel ©. 68f.). Er verfertigte 

3; noch Streitfchriften gegen Galvins und Paul Ebers Abendmahlslchre (vgl. Bd V, 121), 
aber ebenfo auch gegen die Flacianer, die aber nicht zum Drud gelangten. Nach deren 
Sturz fand er noch in den legten Lebensjahren an Selneder einen vertrauten ‚Freund, 
dem er mit einem Teil feiner Bibliothek auch bandichriftlich feine deutiche Auslegung der 
Offenbarung vermachte, die Durch diefen ſpäter in die Thomasbibliotbef zu Yeipzig gelangte. 

0 Die ganze Zeitgeihichte findet St. hier in der Offenbarung gewweisfagt. Proben daraus 
bei Heinr. Bipping, Arcana Thomanae Bibliothecae, Lips. 1703, 70f. Er ſtarb 
80jährig in Jena am 19. April 1567. Treffend bat ihn Bojiert charakterifiert als „ein 
echtes Schwabenfind in feiner Begabung für Theologie, Poeſie und Matbematif, in feinem 
Charakter („quantae fidei homo“ fagt Luther von ihm, de Wette V, 252), in feinen 
wiſſenſchaftlichen Welleitäten (beffer: in feiner Vorliebe für Apokalyptik) wie in feinem 
Benehmen („ſcheuchſam“ de Wette VI, 92, aber dabei derbiwigig im vertrauten Freundes: 
freife, de Wette V, 4). G. Kawerau. 
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Stier, Nudolf Ewald, geft. 1862. — Lebensikizze in der N. Ev. 83 1863 Nr. 11 
(von dem älteiten Sohn); Charakteriitif von Nitzſch als Beigabe zu der 3 Aufl. der Reden 

50 Jeſu; ©. und F. Stier, D. Ew. Rud. Stier, 2. Ausg, Wittenberg 1871; Yanderer, Neuejte 
Dogmengeih. Heilbronn 1881, ©. 371. 

N. E. Stier ift geboren 17. März 1800 in Frauftadt, two fein Water Steuer: 
infpeftor war. Nach einer ſehr mangelbaften Vorbildung auf dem damals fehr unvoll- 
fommenen Gymnaſium Neuftettin ging er nach Berlin, wo er, nod nicht 16 Jahre alt, 

55 die Maturitätsprüfung beftand und die Univerfität bezog, um nach dem Wunjche feines 
Vaters Jura zu jtudieren. Das ideale, poetiſch gärende Jünglingsgemüt vermochte jedoch) 
diefen Studien keinen Geſchmack abzugewwinnen, und nad) Übertwindung des väterlichen 
Widerftandes ließ er fih im Winterſemeſter des Jahres 1816 in der tbeologifchen Fakul— 
tät injfribieren. Kein bewußtes religiöjes Intereſſe, ſondern nur der romantifche Geift 
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der Zeit führte ihn diefem neuen Berufe zu, und fo bildete auch nicht die Theologie, 
fondern die Poeſie und das Deutichtum den Angelpunft jeines damaligen Strebens. 
Rod ſteht er vor meinen Augen, der weiblichzarte aber kecke Jüngling, mit den jcharf 
geſchnittenen Geſichtszügen, in feinem altdeutihen Sammetrod und Barett, wie er Tage 
lang durch Feld und Maid ſchwärmte, weil es ja Undank gegen den Geber des Früh- 5 
Iingsodems und Sonnenſcheins fei, jolhe Tage hinter dem Studiertiich zuzubringen; wie 
a triumpbierend in mein Zimmer trat, als ihm zum erjten Male das Glüd zu teil ge 
worden war, mit dem Berliner Karzer Bekanntſchaft zu machen. Durh den Verfaſſer 
des „Anefootenalmanah” Müchler an Jean Paul empfohlen, tritt er mit diefem in 
Briefwechjel und macht ibm zum Vorbild feiner eigenen Manier, zu dichten und zu 
ihreiben; er ergebt fih in Aufjäsen und Brofchüren, die ebenfo einen feden fprudelnden, 
als einen ahnungs- und fehnjuchtsvollen Geift erkennen laſſen: feine „Krofodileier“, 
„räume und Maͤhrchen“ und mannigfadye dichterifche Verſuche. Seit dem Jahre 1818, 
wo er die Univerfität Halle bezieht, treten diefen äſthetiſchen Intereſſen die burjchenichaft- 
lihen zur Seite. Er war in die Halleſche Burfchenfchaft eingetreten, nachdem er jchon ı5 
im J. 1818 das „freie Wort troß Hetzern und Fehmlern, ſprachs Rudolf von Frauftadt”, 
batte druden lalien, und war am 27. Oktober, acht Tage nad dem großen Jenaer 
Burjchenfefte, Vorſteher der Hallefchen Burſchenſchaft getworden. 

Nachdem im Februar 1819 die Hallefche Burichenfchaft aufgelöft worden mar, ver: 
lieh auch Stier Halle und fam nad) einem Zwiſchenaufenthalte im elterlichen Haufe zu 20 
Stolp nach Berlin zurüd — dod als ein anderer, ald er es verlajien hatte. Was 
mehrere in jener merkwürdigen Gärungsperiode erfahren, war auch bei Stier eingetreten. 
Manden älteren und jüngeren unklar begeijterten Gemütern war damals, wo in einer 
Krijtlihen Perfönlichkeit oder in einem bedeutenden Zebensichidjale das Evangelium an 
he berantrat, auf einmal, als wäre nur das Wort ausgefproden, das ſchon längſt auf 3 
ihren Lippen jchmebte, in Chrifto das eigentliche Objekt ihrer Strebungen aufgegangen. 
Sp treten in der Periode einer durch große Ereignifje religiös geſchwängerten Atmofphäre 
die plöglichen Bekehrungen ein, und mit vielen erlebte auch Stier eine folde. Ein von 
ibm heißgeliebtes Mädchen aus feiner Verwandtſchaft war im Auguft 1818 geftorben, 
umd unter der inneren Erjchütterung dieſes Ereignifjes ergießt jih der Strom feiner 30 
vaterländiichen und äjtbetifchen Begeifterung auf einmal in das Bett der Religion. 

Doc bei einer fo fpröden Natur, wie die Stierfche, giebt e8 feine gerablinige Ent: 
widelung, fondern nur eine fprungmweife. Nach Berlin zurüdgelehrt, fommt er mit einem 
Kreife von Gichtelianern in Berührung, welche mit unerbittlihem Nigorismus eine nod) 
viel gründlichere Weltverleugnung von ihm fordern. Da bricht er mit feiner ganzen 35 
ltterarifchen Vergangenheit, übergiebt nicht nur feine fchriftitelleriichen Entwürfe, ſondern 
auc feine deutichen Hlaffiter dem Feuer und zieht ſich ganz auf fich ſelbſt und feine 
beologiſchen Studien zurüd. Erft jet begann er mit Fleiß Vorlefungen zu hören, dod) 
sebörten in jeinen Augen alle feine damaligen Profejjoren nur zu den „Salben“. Um 
ıbn zu einem anbaltenden Schriftitudium zu bewegen, machte Schreiber diefes ihm um 40 
Weihnachten mit FFriedrih von Meyers ertlärter heiliger Schrift ein Gefchent, und diejes 
btachte eine enticheidende Wendung in feiner Theologie hervor. Nun wurde die Bibel 
fen einziges Studium und Friedrich von Meyer fein einziger Führer darin. 

Nah Beendigung des Berliner Studiums erhielt Stier eine Stelle in dem Witten: 
derger Seminar, in weldies er am 2. April 1821 eintrat. Hier diente die Einwirkung 4 
Deubners ebenſoſehr zur Abklärung feiner Theologie als zur Befeftigung feines Glaubens. 
Unermüblich wurden bier die Bibeljtudien fortgejegt, auch im November 1821 eine mehr: 
biändige Quartbibel, und fpäter, — als diefelbe nicht mehr ausreichte —, eine Foliobibel 
angelegt, in welche alles von ihm eingetragen wurde, was bon irgend einer Seite ber 
ur Auslegung oder zur Anwendung der Schrift dient, namentlich die ſchätzbare Samm: so 
lung aefichteter Parallelftellen. Die Berufsitellung, welche Stier nah Ablauf feiner 
goryäbrigen Seminarzeit (1823) unter mehreren ſich ibm darbietenden fich erwählte, war 
ene Lehrerſtelle am Scullehrerfeminar zu Karalene bei Gumbinnen. Schon im folgen: 
den 3. 1824 folgte er indes einem Antrage von Bajel aus, welcher ihn in das dortige 
Niftonsjeminar als Yebrer berief. Mit berzlicher Freude widmete er fich der ihm bier 55 
yitellten Aufgabe, und aus den vorbereitenden Studien für diefelben erwuchien als 
nterarifche Frucht fein „Lehrgebäude der hebräiſchen Grammatif” und feine „Kerpktik“. 
Erihepfung durch übermäßige Anjtrengung nötigte ibn indes, aus diefem Amte zu 
Seren (1828) und ſich auf eine Zeitlang nach Wittenberg zurüdzuzieben, welches ihm 
"ch jeine Verebelihung mit der Tochter des Generaljuperintendenten Nitzſch zu einer 60 
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anderen Heimat getvorden war. Im folgenden Jahre erhielt er die Berufung nad Frank— 
leben, einem Dorfe in der Nähe von Merjeburg; die von ihm bier durchlebten zehn Jahre 
waren die fruchtbariten für feine theologifhen Studien und die gefegnetiten für feine 
Amtsthätigkeit. Zu feinen Predigten ftrömten die Zuhörer auch aus den nahe gelegenen 

5 Ortichaften, und der Seeljorge der einzelnen widmete er fich im Vereine mit feiner aus: 
gezeichneten Gattin mit der preiswürdigiten Liebe und Aufopferung. 

Aus diefer Thätigkeit wurde Stier 1838 von der Gemeinde Wichlinghauſen in das 
Wupperthal berufen — für einen Schrifttheologen wie er dem Anfcheine nad) ber ge: 
eignetite Ort der Thätigfeit. Aber die Anfprüche, welche die dortigen Gemeinden an bie 

10 Arbeitskraft ihrer Geiftlihen machen, zumal eine Gemeinde, wie die MWichlinghäufer, von 
3500 Seelen, waren für die phyſiſche Kraft Stiers, der zugleich den Beruf zu litterarifcher 
Thätigkeit jo unmwiderftehlih in fich fühlte, zu groß, auch die presbpteriale Kontrolle, wie 
fie die rheinifchen Gemeinden über ihre Geiftlihen ausüben, der unfügfamen Selbit: 
jtändigfeit feines Charakters zu drüdend, als daß er ſich in diefer neuen Stellung hätte 

15 wohl fühlen können. Ein geringfügiger Umſtand bradıte im SHerbit des Jahres 1846 
feinen lange verbaltenen Unmut zum Ausbruche; er erklärte der Gemeinde feinen Ent: 
Ihluß, nad Vollzug der Konfirmation an der ihm anvertrauten Nugend feine Stelle 
niederzulegen. Bis zum Eintritte diefes Termins hatte fich zwar das Mißverſtändnis 
auf erfreuliche Weiſe ausgeglichen, jo daß ihm ſogar vor Erwählung eines Nachfolgers 

x eine neue Berufung in Ausficht geftellt wurde. Zu ſtark fühlte indes fein phyſiſcher wie 
jein geijtiger Menſch das Bedürfnis nad Abfpannung, und da fein litterarifcher Erwerb 
es ihm geftattete, blieb er feinem ausgeiprochenen Entſchluſſe getreu und 309 ſich abermals 
nah Wittenberg zurüd. Bor feinem Ausfcheiden aus den Nheinlanden wurde auf An: 
regen feines Schwagers Nitzſch fein theologijches Verdienſt von der Univerfität Bonn 

25 durch Erteilung des theologischen Doktorgrades geehrt. — Drei Jahre (Oftern 1847 bis 
Mat 1850) hatte er in litterarifcher ee zugebradt, als von dem Magde— 
burger Konfiftorium der Ruf zu der Superintendentur in Schleudiz an ibn erging. Er: 
folgreich erwies fich in diefer neuen Stellung feine ephorale Einwirkung auf feine Diöce- 
fanen, während die auf die Gemeinde den gehegten Hoffnungen nicht entſprach. Diejelbe 

30 Teilnabmslofigfeit feiner Gemeinde wiederholte jih auch, nachdem er im %. 1859 in die 
anfehnlichere Superintendentur von Eisleben verjegt worden war; nur einem Heinen 
Kreiſe erwedter Freunde des Evangeliums gaben an beiden Orten feine Bibeljtunden 
eine wohltbuende Nahrung. 

Hat irgend ein Theologe durd viele und fchmerzliche Körperleiven die theologia 
35 erueis zu erlernen gehabt, jo war es Stier. In den ee Jahren war es ein chro— 

niſches Halsleiden, welches ernſte Beſorgniſſe erregte. ennoch trat ſein Tod am 
16. Dezember 1862 für alle unerwartet durch einen Schlagfluß ein. 

Ein theologus biblicus war Stier vor allem, und jo find auch ſeine Hauptwerke 
biblijch-eregetiiche. Wie einjt ein Bengel feines griechiichen Tertes nicht frob werden 

0 konnte, jo lange die Nichtigkeit des Tertes nicht konftatiert war, jo konnte Stier jeiner 
lutherifchen Bibel nicht froh werden, jo lange er fich jagen mußte, daß fie ihm, nament— 
lih im AT, an vielen Stellen etwas anderes gebe als der Grundtert. Auf das Bedürf- 
nis einer Verbefferung der lutherifchen Überfegung war er ſchon durd) feiner theologiſchen 
Führer Friedrih von Meyer bingewiefen worden: dieſes Bedürfnis zur allgemeinen An: 

5 erfennung zu bringen, war fein wiederholtes Bemühen, namentlich in den zwei Schriften: 
„Altes und Neues in deuticher Bibel“, Bafel 1828, und: „Darf Luthers Bibel un— 
berichtigt bleiben?“, Halle 1836. — Schon bei der leiten Ausgabe der Meyerſchen Bibel 
vom %. 1842 war Stier von dem Verfaſſer ald Mitarbeiter herangezogen worden; nach 
dem Tode von Meyer erhielt er freie Hand, und in der Ausgabe Bielefeld 1856 traten 

50 die Anderungen in viel bedeutenderem Umfange ein, immer jedoch mit möglichiter Scho— 
nung des Tertes des großen Meifters und mit möglichjter Anbequemung an die Origi— 
nalität der Sprache Luthers. Einem von den Feſſeln der Tirchlichen Tradition jo un: 
abhängigen Geift wie der Stierd fonnte auch die Beſchränkung diefer Verbefferungen auf 
das geringfte Maß, mie dies namentlich von Mönteberg gefordert worden, ebenſo wenig 

55 genügen, als einem Lachmann die fchüchternen Tertemendationen von Griesbah. Dafür, 
daß die durchgängige Übereinftimmung von Überfegung und Grundtert das Ziel einer 
Nevifion des lutherijchen Tertes fein müßte, nahm er in feiner Schrift: „Der deutſchen 
Bibel Berichtigung gegen die von Mönkeberg herausgegebenen Vorſchläge zur NRevifion 
derfelben“, 1861, noch einmal das Wort. Einen befonderen Wert verleiben feiner Über: 

60 ſetzung die beigegebenen Paralleljtellen. Kaum ift feit Heinrich Michaelis die Vergleihung 
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der biblifchen Parallelftellen in ihrer Wichtigkeit für die Eregefe fo gewürdigt tworden, 
ald von Stier. 

Ein Zeugnis feines gründlichen altteftamentlichen Spracdftudiums, auf eigentümlichen, 
teiltweife hyperorthodoxen Anfchauungen berubend, iſt feine „Formenlehre der bebräifchen 
Sprache, ſyſtematiſch und ſprachphiloſophiſch, mit durchgängiger Beifpielfammlung als 6 
Grundlage einer vorbehaltenen Satlebre geordnet“, 1833, neu ausgegeben Berlin 1849. 
Vorläufer feiner eregetifchen Werke find die „Andeutungen für gläubiges Schriftverftänd- 
ms im ganzen und einzelnen“; vier Sammlungen 1824—1829, dilettantiſche Aufjäge, 
voll von geiftreihen Winken. 

Mas die eregetifchen Yeiftungen Stiers felbft betrifft, jo tragen fie überwiegend den 10 
erbaulich-praftijchen Charalter an ſich, der bie und da felbit in paränetifche Anrede an 
die Leſer übergeht — nur einige in höherem Maße den gelehrtzeregetiichen, wie im AT 
namentlich feine „Auslegung von 70 ausgewählten Palmen“, 1834, 2 Teile, im NT 
die Auslegung des Briefes an die Epheſer, 1846, 2 Bde, nebit einem Auszjuge daraus 
für Yaien: "Der Brief an die Epheſer als Lehre von der Gemeinde für die Gemeinde 
ausgelegt“, 1859. Die frifchefte Lebendigkeit, gewürzt durch pilante Polemik, machen 
Stiers eregetifche Schriften zu einer höchſt anregenden, — die Erfahrungs: und Herzens: 
tbeologie des Verfaſſers und die Früchte feiner reichen Beleſenheit in der asketiſchen 
itteratur zu einer ſehr erbaulichen Lektüre. Für den Prediger find fie eine Fundgrube 
und baben daber auch unter Predigern eine weite Verbreitung gefunden, am meiſten feine 0 
„Reden des Herrn“, 1. Aufl. 1843, 6 Bde. — Was der Stierfben Eregefe ein von 
anderen neueren Eregeten unterfchiedenes Gepräge giebt, iſt der Inſpirationsglaube, auf 
welchen feine Auslegung rubt. Bei faum einem anderen wird in dem Maße twie bei 
Stier die Auslegung von dem „auctor primarius est spiritus sanctus“ beherrſcht. 
„Es iſt nicht“ — ſpricht er in der Einleitung zum Jeſajas mit Hamann — „Miofe, 2 
nit Jeſaja, die ihre Gedanken und die Begebenheiten ihrer Zeit in der Abficht irdifcher 
Bücherfchreiber der Nachwelt binterlaffen haben, es iſt der Geiſt Gottes“. Die Perſön— 
lichkeit des menjchlichen Autors tritt meiftens dem Ausleger bis zum Verſchwinden zurüd. 
Daber bei ihm wie bei feinem Meister Friedrih von Meyer die Annabme eines Mehr: 
und Unterfinnes (Örövora) der bl. Schrift, wonad der bl. Geift an jeder einzelnen Stelle 30 
des don ibm an anderen Stellen Eingegebenen fih bewußt, auf dieſe hinweiſt, die An— 
nabme tieffinniger Ordnungspläne — nicht jowohl der Apojtel und Propheten, als des 
bl. Geiſtes, welcher jeine Organe regiert, — daber follte man meinen, auch die ältere 
Annahme ſchlechthiniger Unfehlbarkeit des Schrifttertes in den Morten, wie in den Sadıen, 
doch bis zu dieſer Honfequenz der alten Dogmatik läßt Stier fich nicht drängen. Davon 35 
balt ibn einerfeits fein bon sens ab, andererjeits fein Mangel an ſyſtematiſchem Geifte. 
Sein Glaube an die Inſpiration der Schrift rubt auf dem unmittelbaren Zeugniſſe, 
welches fie auf das innere der Leſer ausübt. Wie er jedoh überhaupt nicht der Mann 
des Syſtems ift, jo unternimmt er es nicht, diefe Inſpirationslehre mit Konfequenz durch: 
zuführen. Seinem religiöfen Bedürfnis genügt die Wahrheit der Schrift „im weſent- «0 
lichen“. Daber jene Inspiration nicht den Wörtern gelten foll, fondern dem Worte: 
„sa wir haben, was Er geredet bat! freilich nicht im Buchitaben der verba ipsissima, 
fondern durch das Zeugnis der Evangeliften vermittelt, in den Geift erboben, dennoch) 
aber wahrbaftig und wejentlich ipsissima als feine Neden an die Welt und Gemeinde. 
Du wirft fie vernehmen, wenn derſelbe Geift, in welchem die Evangelien geichrieben #5 
And, ibren Buchſtaben Dir deutet und verklärt.” — Von diefem Standpunkte aus wehrt 
er aud jede biltorifche Unrichtigfeit im Großen ab und nimmt dennoch feinen Anftand, 
dDiefelben im Kleinen und Unweſentlichen zuzufteben. Feierlich proteftiert er gegen die 
Annabme, daß der Geift der Wahrheit irgend eine weſentliche „Unwahrheit in den evan- 
geliſchen Relationen zugelafien.” — „Mattbäus” — ſpricht er (Neden Jeſu I, 70) — w 
„bat durchaus nirgends Ausſprüche des Herrn von verfchiedenen Geiten ber in 
Ein Ganzes, ala ſei es zufammengeiprochen, verarbeitet, denn... . der Geift des 
Herm konnte ibn nicht leiten und lehren, der Gemeinde des Herrn Unmwabres zu 
berichten.” Dennoch wird von Yulas zugeitanden: „Nur Einmal, V. 45, bat ſich 
Zulas durch Herübernabme von anderen Orten ber vergriffen.“ — — Je gewiſſer der 55 
criſtliche Bibellefer des hl. Geiftes al$ autor primarius der hl. Schrift geworden, deſto 
gleichgiltiger lönnte ihm die Kanonizität der menjchlichen Autoren werden. So gänzlich mit 
der Geſchichte zu brechen, mar indes nur die Sache eines unhiſtoriſchen Myſticismus. 
Die lirchliche Frömmigkeit bat ftet3 die Zufammenftimmung des inneren Zeugnifies des 
Geiſtes mit dem äußeren der Geichichte verlangt. Aud ein Ausleger wie Stier konnte w 
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fih daher den Unterfuchungen über die Kanonizität nicht entziehen. Hier jedoch übertwog 
bei ihm die Abhängigkeit von der kirchlichen Tradition, verbunden mit dem religiojen 
Bedürfniffe, in dem gefamten Bibelwort ein richtig bezeugtes Gottestwort zu beiigen, das 
biftorifch-fritifche in dem Maße, daß Stier im U. und NT bei den Annabmen der 

5 älteren Iſagogik beharrt und ihm im AT die Echtheit des ganzen Jefaja, wie im N. 
die des zweiten Briefs Petri feftiteht. Das Gewicht der inneren Gründe, wie der durch 
beide Teile des Propheten durchgehende Ordnungsplan wiegt dabei das der biftorijchen, 
ipradhlichen und anderen Gründe auf. Auch in einer anderen Hinficht macht ſich jeine 
Abhängigkeit von der kirchlichen Tradition auf dem fritiichen Gebiete geltend: feine Ver: 

10 teidigung der Apokryphen in der lutheriſchen Bibel. („Die Apokryphen, Berteidigung 
ihres althergebrachten Anjchlufjes u. |. w. 1853”). 

Mit einem Worte: fein eregetiicher Standpunkt war nicht der hiſtoriſch-kritiſche, 
jondern der dogmatiſch-myſtiſche. Schon frühe trat in diefer Hinficht zwiſchen dem 
Schreiber diefes und dem verewigten Freunde ein Gegenjag ein. — „Du bift ein dprift- 

15 licher Kabbaliſt“ — jo jchrieb erjterer an Stier als Wittenberger Seminarijt, und erhält von 
demjelben das Prädikat „eines pietiftiichen Nationaliften” zurüd. in anderer Mangel 
feiner eregetifchen Schriften, die am meiften benüßten „Reden Jeſu“ nicht ausgenommen, 
ift der an dogmatifcher Konjequenz und an begrifflicher Schärfe, und dies vielfach aus 
dem Grunde, teil die Ausführung, wie dies namentlih bei dem Hebräerbriefe ſichtbar 

20 ift, ſich in Bildern und Vorftellungen bewegt, ohne diejelben auf den zu Grunde liegenden 
Gedanken zurüdzuführen. 

Nächſt der Eregefe gehören die Stierfchen Arbeiten der praktiſchen Theologie an. 
3 feiner Zeit war fein „Grundriß einer biblifchen Keryltik“, 1830, ein höchſt ſchätzbares 

üchlein. Abgejehen davon, daß zum erften Male das Verhältnis von Gemeinde: und 
> Miffionspredigt zueinander zum Bewuftfein gebracht wurde, trat die kleine Schrift 

mehreren damals noch berrichenden homiletiſchen Irrtümern — obwohl freilih nicht 
immer obne Vermeidung des entgegengejegten Extrems — nachdrücklich entgegen: der 
Überfhägung der Nhetorit, des Gebrauchs der Perikopen, des Kanzelpedantismus in Form 
und Ausdrud. Bejonders zum Vorlefen in Landgemeinden baben feine „Evangelien: 

so predigten und jeine „Epiltelpredigten für das hriftliche Volk“ vielfache Anerlennung ge 
funden, obwohl diefen Predigten die gemütliche Naivetät und die Ffonfrete Veranſchau— 
lihung fehlen, um echt vollsmäßig zu fein; nur die forgfältige Tertbenügung bildet 
ihren Vorzug. — Ein höchſt ſchätzbares und — wie aud) die mehrfachen Auflagen zeigen, 
in feinem Werte anerkanntes liturgiiches Werk ift feine „Privatagende, d. ı.: Altar, 

5 Formular und Vorratb für das geiftlihe Amt.” — In die Geſangbuchsreformen bat mit 
Sadjfenntnis, geſundem Takt und einjchneidender Schärfe feine „Geſangbuchsnoth, Kritik 
unferer modernen Gejangbücher”, 1838 — eingegriffen. Auch der Katehismusreform bat 
er fih mit praftijcher Einficht unterzogen. Vgl. von ihm: „Luthers Katechismus als 
Grundlage des Gonfirmandenunterrichts”, 1832, mit dem „Hülfsbüchlein“, 1837; ferner 

0 „Luthers Katechismus in zeitgemäßer Veränderung”, 1846. 
Was Stier war, war er ganz ohne Schweben und Schwanfen. Den fcharfen Zus 

jchnitt feiner Gefichtszüge (in feinen jüngeren Jahren) trugen auch feine Stimme, feine 
Bewegungen, feine Handſchrift. An einem liebreihen Herzen hat es ibm nicht gefehlt ; 
aus eigener ſchwerer Familienerfahrung und Körperleiden hatte er — obwohl es ibm nicht 

45 leicht wurde — von dem Weinen mit den Weinenden und dem Tragen der Schwachen 
doch etwas gelernt. Im Streit jedoch, in litterarifchen Kämpfen wie im  praftijchen 
Streite mit Semeindegliedern war er unbeugfam und jchroff, in jeinen letzten Lebens— 
eiten ſelbſt leidenſchaftlich. Dieſe Schroffbeit hat weſentlich dazu beigetragen, den Anz 
Hop, weldyen ohnehin jchon fein theologiſcher Standpunlt gab, zu erhöhen. Diejer fein 

so Standpunkt ift durchaus aus feinem Entwidelungsgange zu erklären. Obne philoſophiſche 
oder theologische Vorſtudien, ja bei der Vernachläſſigung feiner Gymnaſialbildung jelbit 
obne philologiſche — merkwürdigerweiſe ift Stier, ohne ein theologiſches Eramen gemacht 
zu haben, zu jeiner Stelle in Frankleben berufen worden! — bat er ſich plöglih in das 
Schriftſtudium bineingeworfen, fein fonftiges tbeologifches Wifjen bat er ſich nur rbap- 

55 ſodiſch auf Veranlafjung feiner Eregefe angeeignet. Bei einem fcharfen und jchroffen 
Geiſte, wie der feinige, mußte das Nefultat ein ſpröder Biblicismus fein, und zwar über- 
twiegend mit der erbaulichen Tendenz des Halleſchen Pietismus, nur anftreifend, nah dem 
Vorgange feines Meifters von Meyer an theoſophiſche Neigungen, wie fie ſich namentlich 
in einigen ſchönen Auffägen aus feiner jugendlidyen Zeit in den „Andeutungen“ u. ſ. w. 

so ausfprechen. Bei diefer theologischen Stellung und diejem perjönlichen Charakter fonnte 
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er bei den tonangebenden Theologen feiner Zeit auf Gunft nicht rechnen. In der 
Periode feiner Blüte war die Vermittelungstheologie die berrichende, und dieje fonnte ihn 
nicht zu den ibrigen rechnen, aber auch bei den Kirchlichen gab er fchon frühe durch mehr: 
faden Widerſpruch gegen kirchliches Herlommen Anſtoß: feine Polemik gegen das Beicht- 
geld, gegen den Perifopenzwang, feine Veränderungen in der Bibelüberfegung und im 5 
lutberrichen Katechismus (vgl. den Aufjah „Katechismus Luthers als Grundlage des 
Konfirmandenunterrichts nebſt Vorjchlägen zu feiner Berichtigung” in der Ev. KZ 1833, 
Nr. 44), feine Anderungen in den Kirchenliedern. Zum Bruce kam es, je enger von 
den Konfefftionellen die Schranken gezogen und die Anerkennung der lutherifchen Kirche 
als „der Kirche” verlangt wurde. In milder und fchonender Meife trat gegen dieſe 10 
Extreme Stier nah dem Wittenberger Kirchentage in dem Schriftchen: „Auch ein Be- 
kenntnis aus der unierten Kirche”, 1848, auf — in vollem Harnifh mit dem Motto: 
„Hart wider Hart” in feinen „Unlutberijchen Thefen, deutlich für Jedermann”, 1854, mit 
der Verteidigung derjelben 1855 und der nicht unverdienten „Verdiente Parodie des jüngjten 
Funfundneunzigers“, Antwort auf die von F. Seiler wider die Union herausgegebenen 15 
Theſen, 1858. Mit frifcheftem Zeugnis wird hier vom Schriftitandpunfte aus gegen die 
Übertreibungen der firchlihen Reaktion geftritten, doch auch mit der Einfeitigfeit eines 
ungejhichtlichen Standpunftes, welcher die notwendige Entwidelung der Kirchenlehre über 
das Bibelwort binaus nicht anerkennt. 

Was Stier gedacht, geforfcht und geglaubt, mußte in die Feder fließen. Schon als 20 
Kandidat zeigte er einem Freunde einen Katalog der von ihm noch zu fchreibenden 
Schriften, welche auch wirklich zum größten Teile von ihm gefchrieben worden find. Auf 
einem borgefundenen Zettel finden jich die Titel von elf noch zu jchreibenden Büchern, 
worunter „Eine Ghriftologie des Alten Teſtaments im Kern und in der Kürze”, „Die 
Lebte von der Neuteftamentlichen Schrift im Neuen Tejtament felbft“, ein „Surenhusius 3 
redivivus", Auslegung fämtlicher Zitate des Alten Teftaments im Neuen ꝛc. 

Tholud 7. 

Stifter ſ. d. A. Kapitel BPX ©. 35. 

Stiftshütte. — Litteratur: Bähr, Symbolik des mof. Kultus I? 1874; Kamphaufen 
Zar 1858 u. 1859; W. Neumann, Die Stiftöbütte in Wort umd Bild 1861; Popper, Der 30 
bibl, Bericht über d. Stiitshütte 1862; Nlojtermann in Ntg VIII (1897); Niggenbadh, Die 
ol. Sriftsh. 1862 (? 1867); Ewald, Altertümer? 420ff.; Graf, Geſch. Büch. d. AT 5lff.; 
did, Die Stiftshütte, der Tempel 2c. 1896; Wellhaujen, PBroleg.* 40ff.; DB. Jakob, Der 
Bentateuch, 1905, ©. 134—346, ſowie die bibl. Nealwörterbiiher und die Kommentare zu 
Eod., bei. Dillmann zu Er 25. 35 

Stiftshütte oder Hütte des Stifts überfeßt Luther das hebräifche ’ohel mo’ed. — 
Er verfteht dabei unter Stift ein zu gottesdienftlichem Zwecke geſtiftetes Gebäude, „einen 
von Gott geſtifteten gewiſſen Ort und Stätte, wie eine Pfarrkirche oder Stift, dahin 
das Volk Israel kommen und Gottes Wort hören ſollte,“ jo daß für ihm Stiftshütte 
oder Hütte des Stifts wohl ſoviel iſt als: die Hütte (für Luther — das Zelt), die zu: go 
lab ein Stift (will jagen: eine Kirche) ift oder: das Stift, das aus einem Zelt beiteht. 

1. Bedeutung. Diefe Überfegung Luthers ift num jedenfalls unrichtig, wie fchon 
die parallele Bezeihnung Wohnung des Zeugnifjes, aud Zelt des Zeugnifjes (edüt) 
Er 38,21; Nu 1,50. 53; 10, 11—9, 15; 17,22f. 18,2; 2 Chr 24, 6 befundet (vgl. 
auch 2 Chr 1,3 Cream Ser: Das). Was immer bier ’edüt bedeuten möge, die Geſetz- 4 
tafeln oder die Lade Jahves, jedenfalls ijt damit das heilige Zelt nicht als „Kirche, 
io ala Verfammlungsort der Menfchen, bezeichnet, fondern als Mohnftätte, jei es Gottes 
und feiner Offenbarung, fei es feiner heiligen Lade und ihres wichtigiten Inhaltes, der 
Tafeln des Geſetzes (der Bezeugung, Willenserllärung). _ 

Demgemäß fann dann aud das bebräifche "T2 >78 unter feinen Umftänden als so 
Perfammlungszelt in dem Sinne eines Zeltes, bei dem die Menjchen fich verfammeln 
(ma zum Gottesdienfte), gemeint fein. Allerdings fann rr2 die Zufammentunft und 
Imnab ‘= 2 das Berfammlungshaus, > 7 den Berg, da die Götter fih verfammeln 
JA 14, 13), bezeichnen. Es ift, da die Vorftellung vom Götterberg eine dem MAT und 
den Hfigrerm geläufige ift, demgemäß in der That ein Zufammenbang mit jener Vor: 55 
felung und daber die Überfegung: Zelt der Zufammenkunft (dev Götter) vermutet 
worden, jo daf die Stiftshütte urfprünglich polptbeiftiichen Charakter gehabt hätte (Zimmern 
KAT’ 502). Der lettere ift jedenfalls ausgefchloffen, dazu ift das in Frage ftebende 
Ze im Israel zu jung; es gebört (j. u.) Rrübeftene der moſaiſchen Zeit an. Auch ift 
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die Vorftellung des Zuſammenkommens der Götter unter ſich in einem heiligen Zelte an 
fih fremdartig. Sollte ein Zufammenbang mit jenem m2 anzunehmen fein, To 
fünnte m. E. nur an einen Anklang in dem Sinne gedacht werden, daß gemäß der 
Mehrdeutigkeit des Mortes 772 im Hebräifchen dasfelbe, da der Ausdrud 72 77 für 

5 den Götterberg einmal feftitand, zwar für das heilige Zelt beibehalten, aber im Sinne 
von Zufammenfunft des Gottes mit den Menfchen, alfo Offenbarung, verjtanden wurde. 
Sp wenigſtens wird >73 Ss in Er 25, 22 (vgl. 29, 42; 30, 6. 36; Nu 7,80) ge 
deutet: es it das Zelt, an dem Gott mit dem Menſchen ſich zufammenfindet, mit ihnen 
ee (ner), alſo ſich ihnen offenbart. Und da wir gar nicht willen, ob der 

10 Name für das Zelt überhaupt älter ift als diefe Stellen (P), jo iſt e8 das Geratenite, 
diefer Etymologie zu folgen. Die Frage des Zufammenbangs mit dem Götterberge mag 
dabei bis auf weiteres auf fi) beruhen. — Für ibn fann immerbin angeführt werben, 
daß auch die Juden der Meinung find, das Modell des bl. Zeltes, das dem Baumetiter 
von Gott gezeigt wird, ſei ein Abbild des himmlischen Heiligtums geweſen (vgl. Hbr 8, 5). 

15 Wird demnach bei den Juden das Stiftözelt als Abbild des bimmlifchen Gottesfiges ge— 
deutet, jo muß immerhin mit der Möglichkeit eines Zufammenhangs irgend welcher Art 
mit dem Götterberg als dem beidnijchen Gottesfige gerechnet werden. — Mit diefem 
Namen nun wird das tragbare Heiligtum Israels in der Wüſtenzeit benannt. In der 
That ift es ein Tempel Jabves in Form eines Zeltes. Bemerkt ſei noch, daß Jakob 

»a.a.d. ©. 171 das Wort nıır mit 77° zufammenftellt und demgemäß als Zufammen: 
funft oder „Treffpunft“ deutet. Das würde zwar für das Zelt und die Yade wohl 
pafjen, nicht aber für die Tafeln (>77 mm). Inſofern nun Gott für das AT feine 
Mohnung im Himmel bat, ift nicht viel dagegen einzuwenden, wenn auc Jakob als die 
Bedeutung des Stiftszeltes in Anspruch nimmt, fie folle den auf die Erde verjegten 

25 Himmel darftellen (155); nur wird man fich büten müſſen, fich im einzelnen weiter auf das 
ebiet der Symbolik einzulafien, es ſei denn, daß wirklich klare Beziehungen vorliegen. 

2. Das Zelt felbjt beiteht aus einem Holzgerüfte aus Afazienbrettern, das mit 
Teppichen bededt iſt. a) Das Gerüfte (Er 26, 15ff. 36,20.) iſt bergeitellt aus 
Alazienboblen, 48 an der Zahl, von denen jede 10 Ellen lang und 1", Ellen breit iſt. 

»» Sie find fo verteilt, daß je 20 auf die Längswände (Nord und Süd), 8 auf die Hinter: 
wand (Weſt) fommen, die öftliche Vorderfeite hingegen offen bleibt. Wie fo vielfach bei 
Tempeln, jo befindet fich auch bier der Eingang im Dften, vgl. Dillm.’ 323. Da die 
Bretter eng miteinander verbunden find, um eine wirkliche Wand berzuftellen, jo läßt 
ſich danach die Länge der Langfeiten auf 30 Ellen (20% 1°/,) und diejenige der Breit: 

5 feiten auf 12 Ellen (8% 1'/.) beitimmen, während die Höhe des Ganzen, der Yänge der 
Bretter entjprechend, 10 Ellen beträgt. Über die Dide der Bohlen jagt der Bericht 
nichts; Joſephus (Altert. III, 6, 3) giebt fie auf 4 Finger an. In diefem Falle hätten 
wir es mit wirklichen Brettern zu thun, was im Intereſſe der Tragbarkeit des Ganzen 
eigentlich auch gefordert werden müßte. Aber andererfeits jcheint die Symmetrie des 

10 Baues die von den Juden (Rafchi) angenommene Dide von 1 Elle zu fordern. Nimmt 
man fie an, fo entjteht nämlich ein Nechted von innen 30 Ellen Yänge, 10 Ellen Breite 
und 10 Ellen Höbe, und das Allerbeiligite felbit wird ein Kubus von 10 Ellen Yänge, 
Breite und Höhe — ganz den Mahen des Allerbeiligiten im falom. Tempel entiprechend 
(60 zu 20 Ellen, und das Allerheiligite ein Würfel von 20 Ellen). Ber diefer Annahme 

#5 fann es uns nicht wundern, wenn die Bohlen in LXX geradezu orökor beißen. 
Untereinander und mit dem Erdboden find nun die Bohlen verbunden durch Zapfen 

(jadöt) einer: und durd Füße oder Grundlagen (adanim, Aaoeıs) andererfeits. Die 
letzteren jollen filbern fein und jede Bohle foll zwei folcher Fußgeſtelle d. b. wohl Yöcher, 
in welche die Bohlen eingeftellt werden, haben. Wie der Verfafler fich diefelben des Ge— 

so naueren dachte, läßt ſich heute kaum mehr ermitteln, vor allem wird nicht Far, ob die 
Zapfen diefelben find, die in die Fußlöcher eingelaffen find oder ob noch eine bejondere 
Rerzabnung der Bohlen unter fih angenommen wird. Die Eregeten weichen in diefem 
Bunfte erheblich voneinander ab (ſ. beſ. Riehms Handwörterb. „Stiftsbütte” Nr. 3). Die 
Hintertvand joll zunächſt aus 6 foldher Bohlen, die den andern gleichen, beiteben, das 

> find die inneren Boblen, fie joll aber außerdem noch zwei Edboblen etwas anderer Art 
erhalten. Worin ihre Eigentümlichfeit nach 26, 24 bejtebt, it abermals nicht vollkommen 
far. Doch ſcheint nach dem Obigen feitzuftehen, daß ibre Größe der der andern Bohlen 
gleich jein folle. Ihr Unterfchied von jenen müßte alfo lediglih in der Art ihrer Vers 
indung mit den Schlußbohlen der Langſeiten oder ihres Verbältniffes zu ihnen beiteben. 

Es kommt dabei alles auf die Erflärung des töamim (Zwillinge, doppelt) an. Wabr- 
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iheinlidh bezieht fich dies Wort gerade auf den Modus der Verbindung; «8 bedeutet: 
nad beiven Seiten bin verbunden oder: für beide Seiten geltend, doppelte Funktion 
babend (fo Dillmann), weshalb LXX ZE ioov jagt. Die Edbohlen der Breitfeite follen 
die doppelte Funktion haben, daß jie neben ihrer Zugehörigkeit zur Breitfeite auch die 
Langſeiten abichließen. Nun geſchieht die Verbindung der Bohlen untereinander durch 
Riegel, Die durch Ringe geftedt werden (B. 26ff.); demgemäß jagt V. 24, daß die Ver: 
bindung der Edbohlen mit den Endbohlen der Yangfeiten jo bewirkt wird, daß die Riegel 
der Yangfeiten zugleih (Evesn) auch durch die Ringe der Edbohlen gejtoßen werden. Von 
unten bis oben (TERN... mann) ſoll dieſe Verbindung Ehe d. b. die ganzen 
Bohlen ihrer vollen Yänge nad jollen eng aneinanderjtogen, und zwar foll fie für oder 
am (>8) erften Ring fein d. b. beginnen oder vollzogen werden, fo daß aljo der erjte 
Ring der Yangjeite (von Weſten ber gerechnet) an jener Edbohle angebracht werden 
konn. Damit ift dann die Möglichkeit gegeben, daß die Niegel der Langſeiten (beim erjten 
King) auch durch die der Breitfeite angehörigen Edbohlen geftoßen werden fünnen. Solcher 
Riegel nun find es für jede der drei Seiten je 5. Da nun aber ausdrüdlich betont wird, 15 
der mittlere Riegel ſei durchlaufend (m2::), aljo aus Einem Stüde, fo ift anzunehmen, 
daß die andern fürzer fein follen. Es bandet ſich ſomit nicht um 5fache Verriegelung 
mitteld 5 Reihen von Ningen, fondern um 3fache mit 3 Reihen von Ringen, wobei die 
obere und untere Reihe durch zwei Niegel bedient wird, die mittlere durch einen von 
doppelter Größe. — Die Ringe find aus Gold, die Bohlen mit Gold überzogen, des: % 
gleiben die (aus Akazienholz gefertigten) Riegel. 

b) Die Teppide und Deden (Er 26, 1ff.; 36, 8ff). Diejes fo bejchaffene 
Holzgerüft wird nun aber zur „Wohnung“ oder zum „Zelte“ erft durch die darüber ge- 
breiteten Deden. Ya fie gehören jo wejentlich dazu, daß die eine derfelben, die Byſſus— 
dede für fich jelbit geradezu die Wohnung genannt werden kann 26, 1. 6 ıc. So begreift % 
es ſich auch, daß der Verfaffer diefen Teil des ganzen an die Spite der Beſchreibung 
fell — Die erjte, alfo unterjte Dede ift nun die — genannte Byſſusdecke, kurzweg 
die „Wohnung“ genannt. Sie beſteht ſelbſt wieder aus 10 einzelnen Teppichen, je 
28 Ellen lang und 4Ellen breit, aus gezwirntem Byſſus, alſo wohl weiß in der Grund— 
farbe, und mit Kerubsmuftern aus eingewebten blauen, purpurroten und farmefinroten 9 
Sarnen verjeben. Te 5 diefer 10 Teppichjtreichen find miteinander verbunden, jo daß 
zulezt zwei große Teppichitüde von 28 Ellen Yänge und 20 Ellen Breite entjtehen. Sie 
jelbit werden in der Weiſe verbunden, daß an jedem diejer Teppiche an einem Saume 50 
Schleifen von violettem Purpurgarn angebracht werden und zwar fo, daß fie genau auf: 
anander paſſen. Dur fie werden 50 goldene Hafen (2ro”7) gezogen. — Nach dem 35 
oben über die Maße des Holzgerüftes Gefagten und nad der Andeutung in 26,33, nad) 
delcher die Stelle, wo die beiden Teppichhälften mit den Hafen zufammengefügt find, 
genau über den das Heilige und das Allerheiligjte ſcheidenden Vorhang zu liegen fommt, 
fonnen wir uns einigermaßen ein Bild von der Art machen, wie diefer Teppich über das 
Berüfte gelegt werden fol. Der Teppich ift insgefamt 40 Ellen breit und 28 lang. 40 
Tas Heilige ift 20 Ellen lang, der Hälfte der Teppichbreite entiprechend. Der Teppich 
wird alfo der Breitjeite nach über die Yänge des Gerüftes gelegt. Seine Hälfte reicht 
damit gerade big zum Vorhang. Die andere Hälfte bededt zunächſt das Allerheiligite 
(lv Ellen), jodann die Nüdwand (1 Elle), hängt aljo am Außern der Rückwand noch 
9 Ellen tief berab. Seine Langſeite gebt über die Breite des Gerüfts (10 Ellen), fodann 45 
über diefes ſelbſt (1 + 1) und reicht demnach nod mit 16 Ellen, aljo je 8 an ber 
Außenwand der beiden Yangjeiten herab. Von innen gefehen zeigt das Zelt den Teppich 
als jeine mit Kerubgeftalten durchwobene Dede, während die Seitentwände durch die gold: 
beisgenen Bohlen gebildet werden. Von außen find, falls der Teppich ſenkrecht hängt (. u.), 
tie Bohlen binten 1, feitlih 2 Ellen weit von der Erde ab jichtbar. 50 

Über dieſen Teppich, „die Wohnung“ genannt, tft nun zu feinem Schuge eine Dede 
25 Siegenbaaren gebreitet, „das Zelt“, „die Zeltdede” genannt. Sie wird gefertigt 
aus 11 gleich großen Stüden von je 30 Ellen Yänge und 4 Ellen Breite. Die 11 Stüde 
verden unter ſich jo verbunden, daß zwei große Teppiche, der eine aus 5, der andere 
aus 5 jener Streifen bejtebend, entjtehen. Dabei foll bei dem größeren der zwei fo ent: 
febenden Teppiche der fechite Streifen an der Vorderjeite des Zeltes Sr 2 Sm) 
topelt genommen d. b. umgelegt werden. So ijt er tbatfächlich nur noch 2 Ellen breit 
und aus den 44 Ellen der Gejamtbreite werden auf diefe Weife 42, zwei mehr als beim 
Nrfinsteppich, entjprechend den 30 Ellen der Länge gegenüber den 28 bei jenem. Der 
aus den zwei Hälften zu jchaffende Gejamtteppich entiteht auch hier vermittelit 50 Hafen, &o 
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nur diesmal aus Erz, die in 50 Schleifen eingefegt werden. Der Grund jener Zufammen- 
faltung des jechiten Streifens mag in eriter Fine darin zu juchen fein, daß auf dieſe 
Weife das Aufeinandertreffen der Nabtjtellen und vor allen der Hauptverbindungsitelle 
vermieden wird. Da der Anfangsitreifen doppelt gelegt ift, jo verichiebt fih für alle fol- 

5 genden Streifen die Nahtitelle in die Mitte des darunterliegenden Streifens der Byſſus— 
dede, und im befonderen fommt die mit Haften und Hafen bewirkte, alfo nicht befonders 
dichte Verbindungslinie der zwei großen Hälften am Ziegenbaarteppich nicht unmittelbar 
über diejelbe Stelle des Byſſusteppichs, jondern zwei Ellen hinter jie. Weiterbin mag 
ein ornamentales Moment mitgejpielt haben. So wenigftens verſteht Joſephus, Altert. III, 

10 6, 4 die Mafregel; Riehm denkt an die Abjicht, einen breiten Saum oben über dem 
Eingang zum Schuß gegen das Einreißen, auch gegen den Wind, zu gewinnen. 

Nah dem oben Gejagten ift der Teppich jo noch 42 Ellen breit und 30 Ellen lang, 
alſo in jeder Richtung 2 Ellen über die Unterlage überſchießend. Die noch übrig bleibende 
Hälfte des Gefamtüberfchuffes von 4 Ellen in der Breite, aljo eben jene 2 Ellen, follen 

ı5 nach 26, 12 an der Hinterfeite des Heiligtums berabbängen. Eigentlich ift (f. 0.) dazu 
nur 1 Elle nötig. Da nun nit angenommen werden fann, der Teppich babe 1 Elle 
lang auf der bloßen Erde aufgelegen, wird meift angenommen, dieſer und der Byſſus— 
teppich ſeien nicht als fenkrecht berabbängend zu denken, jondern als etwas abftebend 
und mit Pflöden an der Erde befeitigt. Das würde der Bauart fonftiger Zelte und zus 

20 gleich der Angabe in 27, 19. 35, 18. 38, 20. 31 entjprechen. Ebenſo jollen die an den 
Zangfeiten des Gebäudes überjhüfligen 2 Ellen der Länge diefes Teppichs auf die beiden 
Seiten gleihmäßig verteilt werden. Dadurch entſteht (j. o.), falls bier der Teppich 
ſenkrecht herabfiele, eine freie Stelle am Brettergerüfte von noch je 1 Elle Dod muß 
natürlich, was für die Rückſeite gilt, auch für die Seitenwände zutreffen, und es müßte 

35 jomit auch bier ein Abſtehen der Teppiche und dadurd eine größere freie Fläche am 
Brettergerüfte angenommen werden. „jedenfalls aber joll die Ziegenbaardede aud bier 
der Byſſusdecke ein fie überragender ficherer Schuß fein. 

Auch diefe Ziegenbaardede ſoll nun nocd zu ihrem und der Byſſusdecke Schuß eine 
doppelte Schutdede von rotgefärbten MWidderfellen und fodann von Tachaſchhäuten er: 

80 halten. Tadel bezeichnet wahrjcheinlich die im roten Meere häufig vorfommende Seekub, 
deren Fell ein feites und dauerbaftes Yeder liefert. Eine näbere Beichreibung diefer beiden 
Lederdeden bietet der Verfaſſer ung nicht, e8 wird aber wohl anzunehmen fein, daß ibre 
arg und Größe nad der Analogie der beiden Teppiche zu denken if. Schon 
nobel bat daran erinnert, daß mit diefen Yederdeden erjt vollftändig der Charakter des 

35 Zeltes hergeftellt fei, wie denn auch die Nömer ihre Kriegszelte für den Winter mit Tier: 
fellen bededten (sub pellibus hiemare). 

3. Das Innere des Zelts. Im Innern zerfällt nun das Zelt ſelbſt im zwei 
Abteilungen, das Heilige und Allerbeiligite. Sie werden gejchieden durch den Vorhang 
(Er 26, 31 ff., 36, 35f7.). Er wird aus denfelben Stoffen bergeftellt wie die innere Dede 

40 und hängt an 4 vergoldeten Säulen aus Akazienholz mit jilbernen Fußgeſtellen. Wie 
jene Dede ift er mit Kerubenmuftern verziert, und er wird mit goldenen Nägeln an den 
Säulen befeftigt. Hinter dem Borbang liegt das Allerbeiligite, ein Würfel von 
10 Ellen. In ihm befindet fih nur die Bundeslade (j. d. Art. Bd III ©. 353) mit 
der Dedplatte (n-2>). Hier iſt der Wohnſitz der Gottheit, das Adyton, durch den Borbang 

45 abgeſchloſſen. Auf der andern Seite des Vorhangs, gegen den Eingang zu, dehnt ſich 
das Heilige aus, 10 Ellen breit und hoch und 20 Ellen lang. In ibm jteben folgende 
Geräte: rechts und links vom Vorhang, aber wohl etwas von ihm abgerüdt, der Schau: 
brottiih und der Yeuchter, an der Mitte des Vorbangs und wahrjcheinlih unmittelbar 
bei ihm der Räucheraltar (j. d. Art. Räuchern Bd XVI ©. 406,3). 

50 Der Schaubrottifh, zum Auflegen der bI. Opferbrote beitimmt (25, 23ff.), 
fommt an die Norbfeite des Heiligen zu fteben. Vgl. über ähnliche Tifche bei andern 
Völkern Dillm. 315. Er ift aus Alazienbolz und mit Gold bezogen (woraus LXX 
reines Gold madıt, vgl. Joſephus bell. jud. VII, 5, 5), 2 Ellen lang, 1 Elle breit, 
1", Ellen bob. Zu diefen Maßen und der übrigen Beichreibung diefes Tiſches vergleicht 

55 man gerne die Abbildung des jüdischen Schaubrottifches auf dem Triumpbbogen des 
Titus in Nom, von der Vorausfegung ausgehend, der Tiſch im berodianifchen Tempel, 
um den es fich bier handelt, fei nach den Angaben über die Stiftshütte gefertigt worden. 
An fich läßt fich dies wohl erwarten, auch wird es im allgemeinen zutreffen, aber da 
auf jene Vorausjegung fein unbedingter Verlaß ift, zeigen gerade die Größenverbältnifie. 

6 Sie ftimmen nicht zueinander, jei es, daß die Dimenfionen des Triumpbbogens ungenau 
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find, fei es, daß man fich, falls fie genau find, nicht ftreng an die Maße der Stiftshütte 
gebalten hatte. edenfalls fommen die Maße von Er 25, 23, nämlib 2X 1X 1°, nidt 
beraus. Gute Abbildungen bieten Riehm, Handw.’ I, 917, Holzinger, Erod. 124, ZatW 
1901, 160. 341. Übereinftimmend ergeben fie zunächſt die Höhe und Länge volllommen 
gleich, nicht aber im Verhältnis von 1", zu 2. Soll aber, wie Holzinger ZatWS. 341 5 
annimmt, das, was fonft kurzweg als Yänge angefeben wurde, zugleich die Breite mit 
entbalten, jo daß (in faljcher Peripektive) Yänge und Breite angegeben wären, jo würde 
die Yänge nur etwa die Hälfte des Ganzen ausmachen (Holzingers Rekonſtruktion S. 342 
entipricht in diefem Punkte der Photographie nicht genau), aljo das Verhältnis von 1 zu 2 zur 
Höbe ergeben. Ähnliches ergiebt die Frage nach der abjoluten Länge und Höhe. Die Höhe 
vom Ende der untern (Fuß:)Yeifte an bis zur Platte gemeſſen, ergiebt ziemlich genau das 
Dreifache der durchichnittlichen Yänge der den Tifch umgebenden Römerköpfe (unter Abrech— 
nung der Lorbeerfränze auf dem Haar). Rechnet man ein menſchliches Haupt von der 
Kinnipige bis zur Schäbelhöhe zu 20—25 em, fo ergeben fich für den Tiſch 60—75 em 
öbe und Länge, bezw. 60—75 em Höhe und 30—37'', em Länge Nimmt man bie ı5 
(le zu rund 50 cm, jo würde die Höhe, die 75 em angenommen, genau zu Er 25,23 

ftimmen, keineswegs aber die Länge. Sie würde ftatt 2 Ellen = 100 em im günftigften 
Falle nur 75, eventuell aber nur ca. 37'/, em ergeben. In jedem Falle ftimmen alfo 
die Maße des Titusbogens nicht genau zu denen von Er 25, und es dürfen demgemäß 
beide Zeugnifje überhaupt nur mit Vorbehalt zu ihrer gegenfeitigen Erläuterung verwandt zo 
werben 

Die Beichaffenbeit des Tifches beichreibt nun Er 25, 24f. weiter jo, daß um den 
Tiſch ein goldener "7, Aranz, alfo eine franzartige Verzierung lief, desgleichen eine m=>07, 
Schließung, Verfchluß, eine Hand breit, alſo eine um den Tifch laufende, die 4 Füße ver- 
bindenbe Kerihlugteife: auch an ihr joll ein “1 angebracht werden. Demnach jcheinen 5 
eine Yeifte, aber zwei franzartige Ornamente um den Tifh laufen zu follen, das eine 
der letzteren frei, das andere in Verbindung mit der Leiſte. Wo die Leifte angebracht ift, 
jagt der Bericht nicht, ebenfowenig wo das freie der beiden Ornamente umläuft. Dill: 
mann vermutet mit Anobel die Leiſte am Tifchblatt, Holzinger in der Mitte der Füße. 
Darf man dem Titusbogen Glauben jchenten und ihn für die Stiftshütte verwerten, fo 30 
it beides unrichtig. Vielmehr müßte dann die Leiſte unten an der Erde gedacht werden 
und der freilaufende Ornamententranz wäre dann wohl in der Mitte der Füße anzu— 
nehmen. An diefer Stelle zeigt der Titusbogen in der That rechts und links jtarke 
Vorfprünge, an die die JJ— angelehnt ſind. Ob ſie lediglich dieſem Zwecke 
dienten, alſo nur eine Art Zapfen ſein ſollten, die den Trompeten Halt zu geben hatten, 35 
oder ob fie durchliefen und aljo eine Art ſchmaler Leiſten darftellten, läßt fich nicht mehr 
mit Beftimmtbeit fagen. Keinesfalls darf man fie m. E. in der Weife Holzingers in ZatW 
zur Refonftruftion des Tiſches benugen, daß man annimmt, fie ftellen die Spuren der 
in falicher Perſpeltive gezeichneten Schmalfeiten einer Leiſte bezw. eines Ornamenten— 
franzes dar. Ein folcher perfpektiviicher Fehler ift bei der fonftigen künſtleriſchen Voll: «0 
lommenheit der Zeichnung am Titusbogen recht unwahrſcheinlich (vgl. auch den Leuchter) 
und feinesfalls fonnten die Trompeten an der Stelle, die Holzinger ihnen anweiſt (innerhalb 
der vorderen Füße des Tifches), aufgelegt fein. Der Titusbogen läßt feinen Zweifel 
darüber, daß fie außerhalb des vorderen Tiſchfußes (gegen den Beichauer bin) aufliegen. 
Aber daß bier ein leijtenartiges fchmales Ormament um den Tisch lief, ift immerbin « 
wahricheinlih und in ihm können wir dann recht wohl den einen “1 des GStifshütten- 
tiiches erfennen, und der andere fann dann aud für die Stiftsbütte wohl über oder an 
der untern Yeifte, die der Titusbogen zeigt, gedacht werben. 

Der Tiſch ſoll an der Schlußleifte Ringe von Gold haben, durch welche Stangen, 
auf denen der Tiſch getragen werden joll, geitedt werden fünnen. In der That ſieht so 
man am Titusbogen zwiſchen den Köpfen der einberichreitenden Krieger die Enden der 
Tragftangen, auf denen der Tifch getragen wird. Wie der Tiib auf den Tragftangen 
rubt, fann twegen der Davorftebenden nicht erfannt werden, da er aber nicht von Menſchen— 
band gebalten, auch nicht feitgebunden zu ſein fcheint, darf ohne weiteres angenommen 
werben, daß Ringe vorausgejegt find, die an der unteren Yeifte angebracht waren. Jene 56 
Leiſte ſieht demnach überbaupt jo aus, als diene fie lediglih dem Zwecke, die Tragringe 
aufzunehmen. Hier würde uns dann im der That der Titusbogen zu Hülfe kommen. 
Tenn da auch Er 25,27 die Ringe ausdrüdlih in Verbindung (M’7>) mit der Leifte 
(r>22) bringt, fo folgt daraus mit höchſter Wabricheinlichkeit, daß die Leifte am Tiſch 
ber Stiftshütte ebenfalls unten an der Erde gedacht iſt. Außer den Schalen, auf denen 60 

— 0 
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wohl die heiligen Brote aufgelegt find, foll der Tiſch noch Schalen und Krüge für das 
Fr aufnehmen. Ahnliche Gefäße find auf dem Tiſche des Titusbogens nod) 
ichtbar. 

Auf der entgegengefegten Seite des Heiligen, dem Tiſch genau gegenüber fommt der 
5Yeuchter zu ſtehen (25, 31 ff. 37, 17 ff). Als Lichtipender ſteht er wohl nicht obne 
Grund auf der Sübfeite, der Mittagsjonne zugefehrt. Er ift aus reinem Golde gefertigt, 
getriebene Arbeit, ſowohl feine Hüfte (7°) d. b. fein Geftell, Auffag, auf dem er jtebt, 
als jeine Röhre (7:7, die mittlere Hauptröhre, von der die andern auegehen). Aus ibm 
herausgearbeitet, aber ein Stüd mit ihm bildend, follen Blütenkelche, Anäufe mit Blüten, 

1 an ihm angebracht fein. Aus dem fo gefchilderten Hauptrohr follen 6 Nebenrohre, zu 
jeder Seite 3, bervorfommen — jedes einzelne aus drei mandelförmigen Blütenfelchen, 
die Knauf mit Blüte enthalten, beſtehend, während die mittlere Hauptröhre aus 4 ſolchen 
Kelchen beftehen joll, und zwar foll ſich ein Anauf (Knopf) beim Hauptrohre jedesmal 
unter 2 vom Hauptrobre ausgebenden Seitenrohren befinden (B. 35) d. b. die 6 Seiten: 

15 arme follen genau an der Stelle des ſenkrechten Nobres angefegt fein, wo eine an 
ihm an — Blüte aus ihrem Knopfe ſpringt, ſo daß ſie ſelbſt gleichſam mit ihr aus 
jenem Blütenknauf herauswachſen. 

Daß die Seitenarme mit dem Hauptarm alle in einer Ebene liegen und daß je 2 
von ihnen zufammen einen annäbernden Halbkreis darftellen, während der Hauptarm 

20 gerade fteht, den Halbmefjer bildend, iſt zwar im Berichte nicht gejagt, läßt ſich aber 
nach der jüdifchen Überlieferung ſowohl als nach der Wiedergabe des von Judas Maffa- 
bäus ftammenden Leuchters des berodianischen Tempels auf dem Titusbogen vermuten (der 
ſalomoniſche Tempel hat ihn bekanntlich nicht, jedenfalls nicht von Anfang an). Daß übrigens 
auch bier die Übereinftimmung nur im allgemeinen, nicht aber im einzelnen vorhanden 

25 ift, man alfo bei der Erläuterung unſeres Bauberichtes durch den Titusbogen Vorficht zu 
üben bat, zeigt gerade der zulegt bejprochene Punkt. Der Leuchter des Titusbogens weiß 
von einer größeren Zahl von Mandelblüten beim Hauptarme nichts. Demgemäß wachen 
die Seitenrobre bei ihm auch feineswegs, wie man, hätte Er 25 dem Künftler jtreng zum 
Mufter gedient, beftimmt ertvarten müßte, aus den Blütenfnäufen heraus. Vielmehr biegen 

30 glatte Rohre vom Hauptrobr ab, die ſich rechts und links erft in einiger Entfernung von 
jenem mit Mandelblüten bededen, und zwar nicht gleichmäßig, fondern mit der Yänge 
des Rohres in wachjender Zahl. Maße fehlen vollftändig; nach dem Titusbogen zu urteilen, 
mußte der Leuchter von ganz ftattliher Größe geweſen fein, 110—120 em bod. Alles 
foll von gediegenem Golde, in einem Stüde getrieben, fein; und da zu dem Leuchter 

3 jamt feinen 7 auf die Nöhren geftedten Yampen und etlichen Geräten ein Talent Gold 
verarbeitet werden fol, wird jene Größenangabe der Wahrheit ziemlich nabefommen. Die 
rabbinifche Tradition giebt fogar 3 Ellen (1'/, m) Höhe an (Niehm 916°). 

Nah Er 27,20F. 30,7; Le 24, 1ff.; Nu8,1 follen die Yampen die ganze Nacht 
über brennen. So fett e8 auch die Erzählung von Samuel 1 Sa 3, 3 voraus. Hingegen 

0 Sof. Ant. III, 8,3 bat die Angabe, daß aud am Tage drei der Lampen gebrannt 
haben. Nach 1 Sa 3,3 iſt e8 nicht unwahrscheinlich, daß im Geſetze ſich die ältere Vor— 
ſtellung und der ältere Brauch ſpiegelt. Da die Sitte, im menſchlichen Wohnhauſe Tag 
und Nacht ein Licht zu brennen, ſicher bezeugt iſt, wie ja auch Griechen und Römer 
dauernd das Herdfeuer erhalten, darf man wohl annehmen, daß Joſephus ebenfalls im 

45 Rechte iſt, und es mußte ſich im Laufe der Zeit die Sitte des Privathauſes auf das 
Heiligtum übertragen haben. 

Schon die Größe des Leuchters laßt vermuten, daß er nicht lediglich als Lichtſpender 
gedacht ift, Jondern noch anderen Zweden dient. In welcher Richtung die Symbolif zu 
juchen fei, deutet fchon feine Beſtimmung als Lichtträger, desgleichen die oben ſchon er: 

50 wähnte Stelle an der füdlichen Seite des SHeiligtums an. Schon die Alten baben deshalb 
in ibm eine ſymboliſche Darftellung der fieben Planeten erfannt (Sof. bell. jud. V 5,5. 
Ant. III, 6, 7. 7, 7; Philo; vgl. Dillm.’ 297). Philo bat auch ſchon die mittlere 
Lampe, alfo die des Hauptarms auf die Sonne gedeutet (ſ. Gunfel, Schöpf. u. Ch. 127). 
Ferner bat ſchon Riehm Handtv.” 915 daran erinnert, dah das Ganze einem Baume 

55 gleiche ; die reichliche Vertvendung von Mandelblüten als Ornament konnte darin beitärfen. 
Gunkel bat von bier aus geichloffen, es Liege die mythiſche VBorftellung vom Himmels— 
baume zu Grunde; desgleichen meint er, aus den drachenartigen Tiergeftalten am Fuße 
des Yeuchters bei Titus Schlüffe in diefer Nichtung zieben zu dürfen (165 ff); doch geben 
uns diefe, da unfer Bericht nichts von den Tieren weiß, bier nichts an. Auch werben 

wir, da wir von einem Himmelsbaume fonft nichts wiſſen, ung bier auf die erjtgenannte 
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Bedeutung des Leuchters befchränfen müſſen. Beftand einmal eine weitere, auf den 
Himmels: und Weltbaum bezüglide, fo hatte der Verfaſſer des PC, dem unfer Bericht 
entjtammt, mit Abficht von ihr abgefeben. Für ihn wird im Leuchter Jahve lediglich als 
Schöpfer und Herr bes bimmlifchen und irdiſchen Lichtes verberrlicht gewejen fein. Auch) 
fremde, beſonders Yicht-Gottheiten wurden auf ähnliche Weiſe verehrt, jelbjt durch baum- 5 
artige Leuchter (Riehm 918). Daß in Israel dann das Licht nicht bloß die äußere Helle 
bezeichnete, ſondern auch im übertragenen Sinne gedeutet wurde, ſehen wir aus Stellen 
wie Pi 36, 10. Natürlich konnte der brennende Leuchter dann auch ſolche Gedanken 
anregen. 

4. Um das beilige Zelt läuft ein ftattliher Vorhof (Er 27,9 ff. 38, 10ff.). Genau 10 
wie bei wirklichen Tempeln die eigentliche Gotteswohnung von einem für die opfernde 
und feiernde Gemeinde beftimmten Hofraum umſchloſſen ift, jo auch beim tragbaren 
Wanderbeiligtum Israels. Der Hof ift 100 Ellen lang und 50 Ellen breit und jtatt 
der ihn abgrenzenden Mauer dient ein aus Säulen beitebender tragbarer Zaun, defjen 
anzelne Stüde (den Stäben oder Pfoften des Zauns vergleichbar) durch Byſſusvorhänge 
miteinander verbunden find. Es find 60 foldher Säulen, je 5 Ellen voneinander entfernt 
(über die Berechnung im einzelnen und die Art tie der Verfaſſer gerechnet haben mag, 
find die Kommentare zu vergl... Der Hof enthält als michtigftes Gerät den Altar. 
Das ift derfelbe Altar, der ſonſt der große oder der Brandopferaltar heißt. Er gleicht 
dm Brandopferaltar des ſalomoniſchen Tempels, nur daß er der Beitimmung des ganzen 20 
Halıgtums gemäß ebenfalls tragbar gedacht iſt. Semgemäh jol er je 5 Ellen lang und 
breit und 3 Ellen hoch jein, und ſoll an jeinen 4 Eden Hörer haben. Aber ftatt des 
ebernen Altars im Tempelvorbof joll das bier in Frage fommende Gerät nur mit Erz 
bezogen, thatſächlich aber aus Holz bergeftellt jein — alfo ein bölzernes mit Kupfer über: 
zogenes Altargejtell (27,8). Die nötigen Geräte: Schaufeln, Schalen x. ſollen aus Erz 26 
ſein. Bis zur halben Höbe des Altars foll ein netzartiges Gitter ihn umgeben, ohne 
Zweifel um den Altar profaner Berührung zu entzieben; an den 4 Eden des Schutz⸗ 
gitiers ſind Ringe befeſtigt, mit Hilfe deren das ganze Altargeftel auf Stangen getragen 
wird. — Außer dem Altar wird in einer ſekundären Schicht des Berichtes auch noch ein 
cbenes Beden genannt 30,17 ff. Es joll auf ebernem Fußgeſtell jteben und zur Wajchung so 
für die Prieſter dienen, wenn ſie das Heiligtum betreten. Wie es beichaffen war, wird 
nicht geſagt. — Es hat im „ehernen Meer“ des Tempels ſein Gegenſtück. 

5. Geſchicht liches. Iſt die Überlieferung von der heiligen Gotteslade als dem 
Heiligtum des wandernden Israel in der moſaiſchen Zeit gefchichtlich begründet, jo iſt 
5 auch Diejenige von einem beiligen Zelte, das Moſe als ſchützende Hülle der Lade ss 
fertigen lieh. Es liegt fein Grund vor, am der Gejchichtlichkeit der Überlieferung, 
wie fie in Er 33, 7 ff. niedergelegt ift, ihrer Subjtanz nad), zu zweifeln. Nach ihr foll 
Koſe außerhalb Des Lagers ein Zelt errichtet und als Offenbarungszelt benannt baben. 
So oft jemand eine Uffenbarung von Jahve begehrte, ging er zu jenem Zelte hinaus, 
denn bier redete Jahve zu Mofe „von Angeficht zu Angeſicht, wie ein Mann mit feinem 40 
zreunde“. Eigentlih erwartet man im diefer Erzählung die Erwähnung der beiligen 
ade; es iſt daber wohl anzunehmen, daß eine Mitteilung über ihre Einrichtung bier 
bei feite gelaſſen iſt. Andererjeits ift die jelbitftändige Betonung, die bier dem Zelte zu teil 
werd, von der Art, daß man jich des Gedankens ſchwer ertvehren kann, das Zelt mit der 
Ericeinung Jahves von Angeficht zu Angeficht jolle das Zelt mit der Lade erſetzen (vgl. #5 
dantich. Komm.) Wenn das legtere der Fall ſein jollte, jo 1 fünnte dieje Auffaſſung nur 
eine in diefem Punkt fetundäre Überlieferung repräfentieren. Denn das Zelt an ſich fann 
dr Cffenbarungsftätte geweſen fein, fondern nur Hülle für etwas anderes. Daraus 
tolgt, daß die Überlieferung vom bl. Zelte von Haufe aus durchaus mit derjenigen bon 
ver bl. Yade zufammengebört. Wie man alfo über die Stelle Er 33, 7 ff. und ihr Ver: so 
halımis zur Überlieferung von der Lade denken mag, immer beitätigt fie uns das Alter 
der Überlieferung von der Eriftenz eines moſaiſchen Zeltes das Zelt gehört zur Lade, 
und ſeitdem fie exiſtierte, wird fie auch das Wanderzelt | Israels, in dem fie vom Volke 
mtgefübrt wird, bei ji) gehabt haben. Die Frage nach en Alter des Zeltes wird alfo 
legt mit derjenigen nad dem Alter und dem moſaiſchen Urſprung der Yade zufammen- 55 
iılen Doc tann über die Gründe für ibre Bejabung bier nicht eingehend gehandelt 
werden. — Als Beftätigung diefes Ergebniffes darf der Umftand angefeben werden, daß 
Tavid, al& er die Lade nad langer Vernachläffigung, und naddem fie inzwiſchen in 
Kandes Hand geraten war, wieder zu Ehren brachte, fofort auch ein Zelt für fie errichten 
lat (2 Sa 6, 17). 7) 

6 u 
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Iſt aber auf diefe Meife das Vorbandenfein einer moſaiſchen „Stiftsbütte” durchaus 
wahrjcheinlich, jo ift freilich die Frage, ob diefelbe mit dem Zelte von Er 25 ff. identisch 
fei, und fomit die Frage nah dem geichichtlichen Charakter der dort gegebenen Beichreibung 
durchaus für fich zu betrachten. Zunächſt bleibt die ſchon erwähnte Thatſache befteben, 

5 daß die Erzählung (E) von Er 33, 7 ff. das Zelt außerhalb des Lagers denkt, nicht im 
der Weife der Stiftshütte von Er 25 ff. in deſſen Mitte; daß von einem ftattlihen Hof 
um das Zelt und dem ganzen komplizierten Apparat, der zum Zelte von Er 25 ff. gebört, 
nichts erwähnt ift, mag zwar auffallen, fol aber bier nicht weiter betont werden, aber 
jene erjtgenannte Thatjache zeigt, daß E eine andere Vorftellung vom moſaiſchen Zelte 

ı0 hat als P; die ganze um das Zelt von P gruppierte Yagerordnung wird damit zweifelbaft, 
und es ift deshalb keineswegs zu viel behauptet, wenn man auf Grund jener Differenz 
einfach jagt: die troß der oben genannten möglichen Einfchränfung im ganzen ältere 
Überlieferung des E fennt ein anderes Zelt als die jüngere von P, das hiſtoriſche mofaijche 
Zelt ift demnach von anderer Art geweſen als dasjenige von P. 

15 Iſt diefer Thatbeftand einmal durd die Überlieferungsgeichichte erhoben, fo wird ſich 
uns aud der Bericht von P jelbit in eigentümlichem Lichte gegenüberftellen. Man bat 
längſt an allerlei Schwierigkeiten erinnert, von denen diefe Erzählung, geſchichtlich ange: 
jehen, bedrückt werde. Die große Menge Eoftbarer Stoffe und edler Metalle bei einem 
wandernden Wüſtenvolke, die kunſtreiche Heritellung all diefer Dinge in der Wüſte, die 

» Schwierigkeiten des Transportes u. a. wurden ins Feld geführt, um die hiftoriihe Un: 
möglichfeit der Erzählung über das Zelt in Er 25 ff. zu erbärten. Es ift nicht nötig, fte 
bier im einzelnen zu prüfen und manches, was in Dieler Hinficht behauptet wurde, beſteht 
nicht die Probe: es ift, wenn die Müftenftämme aus Agypten kamen, durchaus möglich, 
daß fie Leute unter ſich hatten, die ägyptiſche Fertigkeiten und Künfte erlernt hatten; es 

3 ift auch nicht ausgefchloffen, daß fie Koftbarkeiten genug beſaßen, ein fo reich ausgeftattetes 
Heiligtum berzuftellen, obwohl es nicht ganz leicht vorzuftellen ift. Aber damit iſt die 
Frage nicht erledigt. Selbſt wenn alle Schwierigkeiten diefer Art gelöft wären, bliebe 
immer noch die oben erwähnte Thatfache beitehen, daß die ältere Überlieferung ein ganz 
anderes Zelt kennt, und die Möglichkeit der Herftellung des Zeltes von Er 25ff. könnte 

so über die daraus folgende Thatfache durchaus nicht mwegtäufchen, daß im Wirklichkeit ein 
anderes als das Zelt von Er 25ff. das mofaifhe war d. b. mit anderen Worten, daß 
das Zelt von Er 25ff. eben nicht das gefchichtliche moſaiſche Zelt geweſen iſt. 

Bon bier aus angeſehen tritt nun die Frage an uns heran: wie ift dann aber das 
Zelt von Er 25ff., wenn es nad) der genuinen biblifchen Überlieferung felbit gar nicht 

3 das hiſtoriſche moſaiſche Zelt fein will, entjtanden bezw. in die Überlieferung aufgenommen 
worden? Zunächſt werben wir ganz allgemein jagen fünnen: ift das Zelt nicht die hiſto— 
riſche Stiftshütte, jo muß es feine Entjtebung der Vorftellung einer fpäteren Zeit ver: 
danken; der Bericht von P fagt uns, wie man ſich in einer fpäteren Zeit die moſaiſche 
Stiftshütte dachte. Welche jpätere ya it das alfo, und wie kam man dazu, jenes relativ 

ıo einfache Zelt vor dem moſaiſchen MWüftenlager ſich als ein Wrachtzelt der bejchriebenen 
Art, als eine Art transportabeln Prachttempels vorzuftellen? Die Antwort auf diefe 
Frage erhalten wir durch einen Vergleich mit dem falomonifchen Tempel, welcher Vergleich 
ung zeigt, daß das Zelt von Er 25 ff. nicht nur negativ zu beftimmen it als nicht die 
moſaiſche Hütte darjtellend, ſondern auch pofitiv als der tragbar gemachte jalomonifche 

5 Tempel. Es iſt das Urbild des falomonifchen Tempels, in die Müfte verpflanzt. Die 
jpätere Zeit, welde den Tempel Salomos kannte, fonnte ſich den Gottesdienst Israels 
ohne ihn nicht vorjtellen. Dan nahm daher an, auch ehe Israel diejes herrliche Bauwerk 
auf dem Zion befaß, habe das Volt ſchon feinem Gotte an ihm in der Weife gedient, 
daß von der moſaiſchen Zeit an und durch die ganze Nichterzeit bindurd das getreue 

so Abbild des Tempels ihm in Geftalt der Stiftehütte von Er 25 ff. zur Verfügung ftand. 
Demgemäß bejaß Israel ſchon in der Wüſte außer der Lade aud das Allerbeiligfte, das 
Heilige, den Vorhof, den Schaubrottiich, den großen Altar, den Leuchter (wie ihn vielleicht 
die fpätere Zeit des ſalomoniſchen, jedenfall aber der zweite Tempel aufweiſt) und den 
Näucheraltar und das eherne Beden (leßtere beiden vielleicht in ſekundärer Schicht). 

66 Daß es fih in der That fo verbält, und daß nicht etwa umgekehrt, wie man ans 
nehmen fünnte, der fpätere Tempel nah dem Muiter des Zeltes von Er 25ff. bergeitellt 
ift, beweifen gewiſſe Eigentümlichkeiten bei jenem Zelte, die eigentlih nur darin ihre Er- 
Härung finden, daß bier Stüde des Tempels, die bei ibm ſehr wohl ihre Stelle baben, 
für den Gebrauch der Wüfte und des tragbaren Heiligtums abgeändert und damit ibrem 

60 eigentlichen Zwecke ferngerüdt oder geradezu entfremdet find. Das jtärkfte Beispiel bierfür 
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it der eberne Altar des Tempels, der Brandopferaltar 1 Ag 8,64. Schon an diefem 
Gerät für fich allein ift eigentlich die Frage der Gefchichtlichkeit des Zeltes von Er25ff. 
entichieden. Ein jo ftattlicher Altar, wie er für die Brandopfer des Tempels nötig tar, 
mußte fachgemäß entweder aus Stein oder aus Er fein; vermutlich befaß er im falo- 
moniſchen Tempel einen jteinernen Unterbau und einen ſtarken ebernen Aufſatz, jo daß 5 
er mit Fug eberner Altar beißen konnte. Ein folder Altar läßt ſich denken, gegen feinen 
geſchichtlichen Charakter ift deshalb von diefer Seite aus nichts einzumenden. Der Altar 
der Stiftshütte von Er 25ff. hingegen ift ein Holzgeftell mit chernem Überzuge. Ein 
ſolcher Altar bat nur eine Eigenjchaft, die freilich für das moſaiſche Wüftenzelt unbe: 
dingt erforderlih war, die der Tragbarfeit; jede andere Eigenfchaft eines richtigen Altars 
aber gebt ihm ab. Bor allem ijt er zum Opfern derjenigen Opfer, für die er beitimmt iſt, 
nämlich ganz zu verbrennender Herdentiere, befonders ganzer Stiere, jchledhterdings nicht 
zu verwenden. War der fupferne Überzug dünn genug, un einigermaßen leicht trans: 
portiert werben zu fönnen, jo mußte bei derartigen Opfern das Holageftell unbedingt in 
Brand geraten, alfo feinen Zweck verfeblen; war er fo ſtark, daß dies nicht eintrat, fo ıs 
war der Transport ganz erheblich erfchtwert und mit einfachen Tragitangen faum zu er: 
reihen; aud ift dann das Holzgeftell, das dem dünnen Metallbezug Halt geben fol, 
überflüffig. — Hier kann keine Frage fein: ein ſolcher Altar bat nie eriftiert, er iſt nicht 
das Original jenes andern, jondern er iſt ein Phantafiegebilde, aus jenem andern Altar 
berausgeiponnen. Es mag an diefem einen entjcheidenden Beifpiele genügen. Ähnlich wird 0 
es ſich aber mit dem ebenen Beden verhalten, das nur eine tragbare Verkleinerung des 
großen ebernen Meeres am Tempel fein wird, und ebenfo mit den großen Bohlen, deren 
Gewinnung und Transport in der Steppe gerechten Bedenken begegnet. Bon bier aus 
gewinnen dann ne auch die andern Bedenken, die am ich vielleicht zweifelhaft er: 
ſcheinen fönnen, eine getwiffe Bedeutung. — Es ſei noch bemerkt, daß mir die Eriftenz 25 
tragbarer Altäre (vgl. den Näucheraltar von Taanaf) wohl bekannt ift. Aber bier bandelt 
es ſich um einen Altar für die großen Brandopfer des pentateuchiichen Kultus! 

Jakob a. a.O. ©. 345 proteftiert gegen diefe Auffaffung von der Stiftshütte, kommt 
aber jeinerjeits auch zu dem Ergebnis, daß der Verfaſſer den falomonifchen Tempel ge: 
fannt babe. Ihm iſt die Stiftshütte „die foftematifche, aber freilih eben darum ganz 30 
unbiftorifche Bearbeitung alter Aultuseinrihtungen“. Die Erribtung des jalomonifchen 
Tempels „bat zu diefem Entwurf, zur Rettung der alten Kultuserinnerungen und Prin— 
zipien, angeregt”. Der Brandopferaltar zeigt, daß diefe Auffaſſung iedentalls nur mit 
Einſchränkung zuläffig if. Was richtig an ihr ift, kann aus dem Folgenden entnommen 
werd en. 35 

Abnlich ſpricht fih Kloftermann (a. a. O. [jett Pentateuch II, 113ff.) aus. 
Mofe ſchaute nad ihm auf dem Sinai im Geficht ein Heiligtum; dasfelbe wird teilweiſe 
iben in der Wüſte, teilweife in Silo und durd David verwirklicht (befonders die Yager: 
ordnung, die aud bei andern Völkern ihre Analogie findet, fcheint ihm hiſtoriſch). Jeden— 
falls aber wurde die Überlieferung über das Zeltgeficht forgfältig in Israel bewahrt, fo 1 
dak nach diefem Mufter der falomonische Tempel erbaut werden kann. Nach feiner Voll: 
endung, ald das Zelt überflüffig geworden war, wird die Beichaffenbeit des alten Zeltes 
zur Erinnerung an die Vergangenheit aufgefchrieben. Etliche wichtige ragen bleiben 
au bier immer noch: 1. Wie viel von der Stiftshütte von Er 25ff. läßt fib nun 
wirklich geſchichtlich nachweiſen? Die Eriftenz eines Zeltes ift oben angenommen; dies 
Eriftenz einer beftimmten Yagerordnung in gejchichtlicher Zeit mag Kloftermann rubig zu: 
gegeben werden: mo bleibt aber der Nachweis für Bau und Geräte des Zeltes von Er 
25#. felbft? und wenn nicht alles ſchon in der Wüſte feine Vollendung fand, weshalb 
wird die Vollendung alles Einzelnen in Er35 ff. Mofe zugeichrieben? Ferner wie verhält 
fih die Yagerordnung zu Er 33,77 und wie die Bebaufung der Yade in Kanaan zur 0 
Idee eines Manderzeltes? Denn daß das Haus von Silo „der dee nah ein Wanderzelt” 
war (Pent. II, 148), bedarf immerbin des Beweiſes. 2. Wo läßt der Bericht über den 
falomonifcben Tempel etwas von einer mündlid oder fchriftlih vorliegenden Beichreibung 
ter Stiftsbütte, die ald Grundlage des Baus diente, durdbliden? Da, two er ähnliches 
erwarten läßt, nennt er den tyriſchen Meifter Hiram (1 Kg 7, 13), mwenigitens für die 55 
Ersarbeiten, nirgends aber jene Vorlage. Auch die Stelle 1 Chr 28, 19, auf die Kloft. 
Weib. er. 170) fich beruft, jagt davon nichts. Bon einer Beſchreibung der Stiftshütte 
iſt im ganzen Zufammenbang diefer Stelle nirgends die Rede, wohl aber von einem 
Modell (rar) des Tempels (vgl. V. 11 ff), und nad V. 19 fcheint das Modell noch 
durch eine Beichreibung (272) erläutert zu werden. Cine Tertänderung ift dabei kaum w 

— — 



42 Stiftshütte Stigelius 

angezeigt, aber felbjt wenn man die von Kloſt. vorgenommene ganz oder teiltweife billigen 
wollte, jo wäre in dem Verſe immer noch nichts von der Stiftshütte gejagt oder über 
jie angedeutet. 3. Wenn der Beriht von Er 25 ff. erit nach der Errichtung des falo- 
monijchen Tempels verfaßt ift, rüdt dann nicht die MWahrjcheinlichfeit, daß er einzelne 

5 Züge vom Tempel abgenommen bat, nabe? 
Hat demgemäß das Zelt von Er25 ff. in Wirklichkeit in diefer Geftalt nicht eriftiert, 

bat es aber trogdem in der Vorftellung einer jpäteren Zeit in Israel eine wichtige Stelle 
eingenommen, jo werden wir uns auch nicht wundern, dasjelbe außerhalb der moſai— 
ſchen Überlieferung in Schichten, die von jener Vorftellung beeinflußt find, noch je und 

10 je anzutreffen. Über fie ift dann in derjelben Weile zu urteilen. Hierber gehören: 1 Rg 
8, 4, wo das Zelt, welches David für die Yade errichtet (vgl. 1 Kg 1,39. 2, 38ff.) mit 
dem mofaifchen ohel moëd verfebentlih gleichgefegt wird, ferner 1 Sa 2,22, wo in 
einem kritiſch verbächtigen Verſe die Behaufung der Lade zur Zeit Elis abermals mit 
jenem Zelte vertaufcht wird, endlich wohl 2 Sa 7, 6.7, wo der Überarbeiter jenes Kapi— 

15 tels diefelbe VBertwechjelung begeht. Denn indem er annimmt, die Yade babe vor Dadid 
nie in einem Haufe gewohnt, jcheint er der Erzählung von 1 Sa 1ff. (f. u.) zu wider— 
Iprechen. Der wirklibe Sadverhalt jcheint ihm entſchwunden zu fein. 

So gelangen wir alfo zu dem Ergebnis, daß zwar wohl eine „Stiftshütte”, befier 
ein Zelt als Behaufung der Lade Jahves in alter Zeit eriftiert hat, daß aber die Be: 

2 jchreibung diefes Zeltes in Er 25 ff. und die Stellen, die fein Vorbandenfein in fpäterer 
Zeit vorausfegen, wenig Anſpruch auf gefchichtlichen Charakter machen können. Es bleibt 
uns jomit nur die frage, was aus jenem gejchichtlihen Zelte geworden fei? Indem 
David nad 2 Sa 6, 17 der Lade ein Zelt errichtet, bekundet er damit, daß zu jeiner 
Zeit das alte nicht mehr vorhanden war. Man mag alfo denken, es jei bei der Erobe- 

25 rung der Lade verloren gegangen bezw. zerjtört worden, falls es damals, alfo in der 
Zeit Elis, noch exiftierte. Dem fcheint freilich zu mwiderfprechen die Thatjache, daß der 

rt der Lade in Silo in Samuels Jugendgeihichte 1 Sa 1,7. 245 3,15 „Haus“, nicht 
„Zelt“ beißt, und 1,9. 3,3 geradezu „Tempel“ (>27). Auch ift 3, 15. 1,9 von feinen 
„Thüren“ und Pfojten die Nede. Demnach muß angenommen werden, daß wir es bier 

% mit einem wirklichen Haufe zu tbun haben, und daß ſchon in der Nichterzeit die Be- 
baufung der Lade, entiprechend der Anjäfligkeit des Volkes im Lande, in ein feites Ge: 
bäude umgewandelt worden ift (vgl. Ri 18, 31. 19, 18). Weniger der Ausdrud „Haus“, 
der auch 2 Sa 12, 20 vom Zelte Davids jteht, als die Art, wie 8 in 1 Sa 1ff. 
befchrieben wird, jcheinen mir hierfür beftimmend. Es bleibt ſomit lediglich die Notiz Joſ 

35 18, 1 (vgl. 19, 51. 22, 12. 19. 29) übrig, welche uns mitteilt, daß die moſaiſche Stifts— 
hütte in Silo aufgeftellt worden ſei. Was bier von dem mofaischen Zelte — wenn auch 
der Verfafier an das von Er 25 ff. denkt — geſagt ift, wird dadurch mahrjcheinlich ge— 
madıt, daß in der That lange Zeit hindurch Silo der Aufenthaltsort der Lade geweſen 
it. Dan wird eine Zeit lang das alte Zelt beibehalten, e8 aber mit der Zeit dur eine 

4 feſtere Behaufung erfeßt haben. Kittel. 

Stigelius, Johann, evangelifcher Humanift, geit. 1562. — Quelle für jein Leben 
bilden ee den erhaltenen Stüden aus jeinem Briefwechſel (CR III—IX, Fecht, Suppl. 
hist. ecel. saec. XVI, 1684; Tſchackert, Ungedr. Briefe S. 48; Ungedrudtes z.B. in Breslau, 
Stadtbibl.) feine Poömata, von denen drei Sammelausgaben erſchienen; 1. von Hiob Fincel 

4 in neun Büchern, Sena 1566—1572; 2. von Adam Siber in 2 Voll, Rena 1577; 3. opera 
Georgii Monethi, denuo recognita a Jacobo Rosenfeldo, Nena 1600/1, in 3 Voll. (im 
dritten die Briefe Melanchthons an St.). Dieje dritte Musgabe tit im Folgenden citiert. — 
Biographie: Hiob Fincelius, Oratio de vita et obitu J. Stigelii, Nena 1563; Melchior Adam, 
Vitae Germanorum philosophorum, Heidelberg 1615; bejonders aber Karl Göttling, Vita Joh. 

50 Stigelii Thuringi, Jena 1858; Karl Bartfelder in AdB 36, 228ff. 
Aus Melanditbons Schule ging neben einer großen Theologenihar aub ein ans 

jehnlicher Kreis von Humanijten bervor, von denen neulateinijche Dichtung mit Eifer und 
Sejchiclichkeit betrieben wurde. Neben Melandhtbon jelbit und Gamerarius war bejonders 
der Erfurter Dichterfönig Eoban Hefjus ihnen Vorbild. In diefem Wittenberger Dichter- 

55 freife nimmt neben Georg Sabinus, dem berüchtigten Simon Yemnius, Johann Major, 
Johann Ferinarius u. a. Johann Stigel eine hervorragende Stellung ein nicht nur wegen 
jeiner ungewöhnlichen Begabung (Melanchthon CR V, 40: Adfirmari potest, nondum 
post Ovidii aetatem eujusquam in Italia venam fuisse dulciorem et elegan- 
tiorem Stigeliana. Fincel: Nihil detraho summis po@tis Eobano, Sabino, 

« Micyllo, Lotichio et aliis: quin ipsi sine invidia adhuc vivi uni Stigelio pal- 
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mam ceoncesserunt, quam merito quoque et suo optimo iure obtinet), ſondern 
auch wegen feiner Anbänglichkeit an feinen Lehrer Melandıtbon und wegen der Ausbeute, 
die feine Gedichte für die Zeitgefchichte gewähren. Als fein Geburtsort wird meift Frimar 
bei Gotha angegeben, während er ſelbſt fih als Gothanus bezeichnet. Daß er in Frimar 
aeboren fein müfle, hat man daraus geſchloſſen, daß er den Frimarer Paſtor Chiomuſus 5 
ESchneeſing) als einen alten Freund feines Vaters und als den, der ihn ſelbſt im Chriſtentum 
untertoiefen, bezeichnet, und dak Marcus Wagner, Einfeltiger Bericht: Wie durch Nicolaum 
EStorden die Auffrubr in Thüringen ... angefangen, Erfurt 1596, BI. 17 von St.s 
Vater berichtet, daß er „das Schuldienſt etliche vor allbie [in Frimar] trewlich verſehen“. 
Aber Chiomuſus war nod 1522 Vikar an St. Margarethen in Gotha, während St. am ı0 
13. Mai 1515 (Poëm. I, 320) geboren wurde. Außerdem fingt er: Gottha mihi 

tria est ... Illic et repsi puer et puerilia vixi Otia (I, 328”). 1535 bezeichnet 
Melandhtbon (ungedrudte Briefe in D. Nic. Müllerd Sammlung) St.3 Vater als „gleit 
man zu Migendorf” (Kirchdorf in Sachen-Weimar). In Gotha genof St. den Unterricht 
des eriten Nektors des Gymnaſiums, Bafilius Monner. Seinem berühmten Landsmann ı5 
Konrad Mutianus, den er ala Knabe noch kennen gelernt hatte, widmete er fpäter einen 
poetiihen Nachruf. Eine Dichtung des 14jährigen f. in Po&m. 1,395. Am 15. Oltober 
1531 wurde er in Wittenberg immatrifuliert, wo er zunächſt unter Anleitung Franz 
Burkbards, des fpäteren Vizekanzlers, die alten Sprachen ftudierte. Eine —— im 
Stift zu Gotha, die ihm der Kurfürſt von 13321535, und auf Melanchthons Bitte 20 
wieder von 1535—1538 verlieh (D. N. Müllers Brieffammlung), balf feinen Unterbalt 
beitreiten. Bei einer Neife mit Melandıtbon nad Weimar lernte er im Herbſt 1534 
Eoban Heflus in Erfurt kennen (Cod. Goth. 1048 Bl. 10%). Das anfangs geplante 
Studium der Nechte vertaufchte er auf Melanchthons Nat mit dem der Medizin, Phyſil 
und Aftronomie. Bald machte er fich durch feine Dichtungen befannt; die wichtigeren 2 
Ereigniffe der nädyften Jahre fpiegeln ſich im feinen Gedichten wieder, jo Johann Friedrichs 
Reife nah Wien (1535), der Schmalfaldener Konvent (1537), die ſächſiſche Gejandtichaft 
zu Seinrih VIII., an der er als Begleiter Burkhard teil nahm (1539), u.a.m. Mit 
Simon Yemnius (vgl. Köftlin-Rawerau, M. Luther °II, 421 ff.) nahe befreundet — dieſer 
nennt ibn meus intimus et domesticus — half er, gemeinfam mit Sabinus, ihm so 
im Juni 1538 aus Wittenberg zu entfliehen, kündigte ihm dann aber fofort, als diejer 
feine Schmäbgedichte gegen die Wittenberger ericheinen ließ, die Freundidaft auf, Po&m. 
I, 147 ®f.: Cedat amieitiae potius privatior usus, Quam lex, — patriae me 
iubet esse pium. Im Gefolge Burkbards finden wir ihn 1541 in Negensburg. Auf 
die glüdlihe Heimkehr Kaiſer Karls nach Deutichland Ddichtet er einen jchwungvollen 35 
Panegyricus Ad invietissimum ac potentiss. imperatorem Carolum quintum ... 
Germaniae epistola gratulatoria 1541, und empfängt dafür als faiferlihen Dank den 
Titel eines poöta laureatus (val. CR IV, 751; der Bericht des Barthol. Saſtrow, 
Herfommen, Geburt u. |. w. I, 246 berubt auf Verwechslung St.8 mit dem 1544 ge 
hrönten Dichter Caspar Bruſchius). Nah Wittenberg beimgefehrt, bemühte er ſich um die 40 
professura Terentiana an der Univerfität, an welcher er auch 20. April 1542 als eriter 
in der Neibe der Betverber die Magifterwwürde erwarb. Er fand zwar jtarfen MWiderjtand 
bei dem alten Kanzler Gregor Brüd, der ihm jene Freundichaft mit Yemnius nicht ver— 
geſſen konnte und urteilte, daß „sold Poetenvolf, als Stigel ift, leichtfertig Redens und 
Lebens, nit dazu dienet“. Aber der Kurfürft entfchied gegen feines Kanzlers Votum: 4 
„Weil und denn vermeldet und angezeigt, dab genannter St. als ein Poet eines fonder: 
lichen vortrefflichen ingenii und Verſtandes ſei“, jo folle er die Profefjur erhalten (3. J. 

Müller, Eröffnetes Staatscabinet II, 432 ff). Am 27. Auguft 1543 trat er in bie 
Artiftenfafultät ein, konnte nun auch 1544 in Weimar Hochzeit mit Barbara Künbold 
feiern (Epithalamion von Torites; vgl. ferner Hß NF 26, 323). Er bielt Vorlefungen so 
über Terenz, Hefiod, Ovid und erwarb fidh eine geachtete Stellung. Yutberd Tod be 
trauerte auch er in poetischen Klagegefang (Poöm. III, 69%; CR VI, 62). Beim Aus- 
bruch des Schmallaldiſchen Krieges begab er fih nah Weimar. Vielleicht ift er der Ver: 
jaſſer des munteren Landsknechisliedes, welches die gute Sache der Sachſen und Helen 
rübmte (v, Yilieneron, Hiftoriiche Vollslieder der Deutſchen IV, 352 ff.; Zeitichr. f. preuß. 66 
Geſch und Landestunde XVII, 402; ein deutfches geiftlihes Yin St.s ſ. bei Mützell, 
Geiſtl Lieder aus dem 16. Jahrh. I, 392; Wadernagel, Kirchenlied IV, 541). Nach 
dem unglücklichen Ausgang des Krieges erbielt er im Herbſt 1547 Berufung nad Jena, 
um dort zumächft ein böberes Gymnaſium einzurichten, welches die Grundlage für eine 
neue Univerfitätsgründung werden follte. Mit Viltorin Strigel als Yehrer für Theologie oo 
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und Philoſophie und St. ald Lehrer der Nhetorif und Dichtkunft eröffnete man am 
19. März 1548 die neue Studienanftalt, wobei St. de utilitate studiorum eloquentiae 
redete (Poöm. I, 412; Job. Goniaeus, Seleetae declamationes Professorum Acad. 
Jenensis, Argentor. 1554). Er und Viktorinus Strigel wechjelten in den erjten Jahren 

5 im Nektorate untereinander ab. Bejondere Verdienfte erwarb er fi) dadurch, daß er die 
Überfiedelung der Bibliothet Johann Friedrichs, die von Wittenberg nah Weimar geſchafft 
worden var, an die neue Univerfität erreichte. Seine Gedichte find in dieſen Jahren 
den Zeitläuften entjprechend voll Klagen, aud wohl voll Zornes, jo gegen ben Interims— 
agenten Joh. Agricola, der im Sommer 1548 auf der Heimkehr von Augsburg aud) 

ı0 Jena paffierte und für Annahme des Interims warb (Kawerau, Agricola ©. 294). Ein 
Freudenlied aber ftimmte er an, als Johann Friedrich aus dem Gefängnis entlaffen 
wurde und zu den Seinen zurüdfehrte; eine harmloſe Betrachtung der Verhältnifje war 
es freilih, daß er diefe Befreiung lediglih ald den Sieg des Belennermutes des Ge: 
fangenen über das Herz des Kaiſers feierte (vgl. St.3 Brief an Erasmus von Minkwitz, 

15 1. Oft. 1553 in der Ausg. des Hymnus in reditum inelyti herois, Nürnberg 1553). 
Bald danadı galt fein Lied dem Heimgang des geliebten Fürften; auch einen jchlichten 
deutichen Bericht ließ er ausgehen (Jena 1554). Bei der feierlichen Einweihung der 
Univerfität am 2. Februar 1558 bielt er die Oratio quare constituantur academiae 
deque usu privilegiorum, Jenae 1558. Seine ausführlide Epistola de inaugu- 

x» ratione wurde 1590 neugedrudt und nochmals in B.G. Struvii Bibliotheca librorum 
rariorum I (1719). Schwierig wurde für den dankbaren Scüler Melanchthons die 
immer fchärfer berbortretende Barteiftellung der Jenenfer Theologen den Philippiften gegen 
über, bejonders feit Flacius 1557 nach Jena gefommen. Mit Strigel und Schnepf be: 
freundet, pietätvoll Melanchthon zugetban, dabei aber mit einigen Flacianern in naber 

2% vertvandtichaftliher Verbindung, geriet er in eine ſchwierige Pofition zwiſchen beiden 
Parteien. Am 25. Juli 1557 bezeugte ihm Melanchthon ausdrüdlich feinen Dank dafür, 
quod durissimis temporibus meis benevolentiam erga me tuam non mutasti 
(CRIX, 188). Daß er aber im funergiftifchen Streite nicht für Strigel offen Partei zu 
nehmen wagte, wurde ihm in Mittenberg ſehr verdacht; daß er aber dann in der Dispu— 

so tation im Februar 1560 vorfichtig fich darauf zurüdzog, daß er die Kontroverfe noch 
nicht völlig überfehe, nahmen ibm die Flacianer übel, die aucd mit Verdruß jaben, daß 
er großen Einfluß auf die jtudierende Jugend beſaß (Brieffammlung Wejtphals ©. 401. 
413). Jmmer unerträglicher wurde feine Lage in der legten Zeit vor dem Sturz der 
Srlacianerherrichaft in Jena (1560/1). Er fchreibt hernach (12. Dez. 1561) von jener Zeit, 

3 oportere mihi linguam ad pectus esse vinetam, quamdiu isti imperium apud 
nos obtinerent; nun erjt babe er wieder pristinum ius loquendi et seribendi 
(Bresl. Stadtbibl.). In jener ſchlimmſten Zeit fchreibt er an P. Eber: „Hic quanta 
in miseria putas nos vivere, quum maior pars ecclesiae ab usu sacramentorum et 
testificatione baptismi sit avulsa, eonseientiis interim vel in seeuritatem velin 

40 contemptum vel horrendam dubitationem ineidentibus“ (Göttling ©. 60). War es 
doch bei der Taufe eines feiner Kinder gefcheben, daß der angejebene Jurift Wejenbed 
als „Galvinift” vom Patenamt zurüdgetiefen worden war (. J. Müller, Staatslabinet 
I, 153 f.; Preger, Ylacius II, 135). Den Sturz der SFlacianer — bei der entjcheiden- 
den Verhandlung gegen Flacius und Migand am 25. November 1561 war er zugegen 
geweſen — überlebte er nicht lange. Am 17. Kebruar 1562 meldet Eber einem Freunde: 
„Cum acerbo dolore et gemitu tibi signifieo, poötam excellentem et virum 
optimum, M. Joh. Stigelium, vita defunetum esse die einerum, h.e. die XI. Febr., 
cum paulo ante vidisset Flacium cum ignominia illine dimissum ab aulicis 
dueis Saxoniae“ (Cod. Goth. 123 Bl. 431). Nah dem Tode der erjten Frau batte 

so er 1556 zum zeiten Male geheiratet (CR VIII, 914); vier Söhne und drei Töchter, 
deren etliche früh ftarben, werden in feinen Gedichten genannt. Außer feinen Gedichten, 
zu deren Bibliographie O. Clemen in Gentralblatt für Bibliothefswejen 1904, 557 ff. zu 
vergleichen ift, fchrieb er Annotationes in Quintiliani instit. lib. X (in Melanchthons 
Annotatt. in Quintil. 1570), eine Oratio de origine et usu sermonis, 1559, De 

55 anima commentarii, Melanchthonis explicatio, tradita a J. St., Wittenberg 1575. 
Eine Schilderung feiner Thätigfeit als Profeſſor von 1559 ſ. in Beiträge z. baveriichen 
KG VII, 264. Dem abjhägigen Urteil Brüds über den „leichtfertigen Poeten“ tft 
entgegenzubalten, dab feine Gedichte ein frommes und reines Gemüt bezeugen, wie 
auch Melanchthon wiederholt ihn als vir honestus et castus, als püraros de 

co und als einen Mann rühmt, für deſſen Dichtlunft Gott ſelbſt fons et auctor ſei. 

M ni 
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Eine Auswabl aus feinen lateinischen geiftlihen Liedern bei Wadernagel I, Nr. 481 
bis 490. G. Kawerau. 

Stigmata ſ. d. A. Malzeichen Bd XII ©. 146. 

Stigmatiſation. — Litteratur: Ueber das Thatſächliche der Stigmatijationen findet 
man Näheres im 14, und 15. Kapitel von Malan, Histoire de S. Frangois d’Assise, Paris 5 
141, deutih München 1844; bei Sabatier, Vie de S. Frangois d’Assise. Appendice. Etude 
eritique sur les stigmates; in der Einleitung zu dem Bude: Das bittere Leiden unferes 
Herm Jeſu Ehrifti, nach den Betrachtungen der NA. Kath. Emmerich, Münden 1852, 8. Aufl; 
bei Ennemojer, Der Magnetismus im Verhältnis zur Natur und zur Neligion, Stuttg. u. 
Züb. 1853, 2. Aufl. 88 92—95, dann $8 131.148: Sof. Hörres, Chriſtl. Myjtit, Bd II, 10 
&.410— 456, auch S.494—510. Ueber Louije Lateau: P. Majunte, 8. L., Berlin 1875, 
R Kobling, 2.2, Paderb. 1874 und B. Johnen, L. L., kein Wunder, fondern Täujchung, 
Leipzig 1874; Schwann, Mein Gutachten über die Verſuche an L. L., Köln 1875; Warlemont, 
L.L, Rapport medical sur la stigmatisee de Bois d'Haine. Brüjjel und Paris 1875; 
Cbarbonnier, Maladies et facultes diverses des Mystiques, Brüjjel 1875. Ueber weniger be: 16 
tınnte Stigmatifierte handelt die anonyme Schrift: Die Stigmatijierten des 19. Jahrhunderts, 
Regensburg 1877. Zur Erflärung der Stigmatifation vgl. außer den angef. ärztlihen Schriften 
zwei Abhandlungen im 16. Bande der Evangel. Kirchenzeitung Berlin 1835, ©. 180—201, 
denn ©.345—39%0, wovon die erjtere Schmieder zugeichrieben wird, die leßtere von einem 
Arte verfaßt iſt; A. Tholud, Vermiſchte Schriften, Hamburg 1839, 1, &.97—133: Joh. 20 
Är. — „Das Kreuz Chriſti“ in der 7. Samml. ſeiner Blätter für höhere Wahrheit, 

In Betreff der Stigmatiſation, da h. der Geſtaltung von Wundmalen, welche — 
äbnlid) denjenigen, wie fie beim Heiland infolge feiner Krönung mit Dornen, ſeiner An— 
beftung ans Kreuz, ſowie des Lanzenſtichs in feine Seite ftattgefunden — bei einzelnen 3 
kommen Chriften fich ergeben hat, handelt ſichs hauptfählih um die Beantwortung von 
drei ragen. Zuerſt darum, ob folde Wundenmale wirklich vorgefommen oder ob 
de Angaben bierüber in den Bereich der bloßen Sage zu ftellen feien. Wenn aber ihre 
Realität, wie fich wohl nachmweifen läßt, mit Grund nicht bezweifelt werden kann, jo 
wird dann meiter die Frage entjtehen, woraus man fie abzuleiten habe, oder wie fie fich so 
allären laffen. Eben bieran wird ſich noch endlich die Unterfuhung anknüpfen müſſen, 
welher Wert oder welde Würde ihnen beizumefen fei. 

Vor dem 13. Jahrhundert ift von Stigmatifation überhaupt nicht die Rede; erjt 
von diefer Zeit am begegnen uns Nachrichten über derartige Vorkommniſſe. Derjenige, 
welcher derjelben zuerjt teilhaftig wurde, war Franz von Aſſiſi, und zwar foll er felbe 3 
1224, zwei Jabre vor feinem Tode, auf dem zur Apenninenfette gehörenden Berge Alverna 
abalten haben. Vgl. hierüber d. A. Fran; Bd VI ©. 202, ısff. Unftreitig reicht in 
Bareff einer wenn aud noch jo auffallenden und ſeltſamen Erſcheinung ein einziger 
al, wenn diefer gehörig beglaubigt ift, volllommen zu, die Einwendungen gegen ihre 
Möglichkeit niederzujchlagen. Doc ift die Stigmatifation keineswegs bloß bei Franz von 40 
Afın vorgefommen, fondern es bat die katholische Kirche außer ihm noch eine ganze 
Heibe ftigmatifierter Perſonen aufzuweiſen. Die Zahl derfelben beläuft ſich mit Ein- 
dluß derjenigen, bei melden die Wundenmale nur teilweife, nur die der Dornenfrone, 
nur die des Yanzenftiches u. ſ. w. ftattfanden, oder diejelbe nur unfichtbar hatten, d. i. 
nur die entjprechenden Schmerzen fühlten, auf ungefähr achtzig. Doch find diefe Fälle 45 
nieht insgejamt fo entjchieden fonjtatiert wie bei Franziskus. Einzelne Fälle der Be: 
dung mit den Wundenmalen des Herrn reichen noch in unfere Zeit binein; fie find 
für unleugbare Falta nicht nur von den und jenen glaubwürdigen Männern erklärt 
worden, ſondern werden von vielen Taufenden, zum Teil wohl jegt noch lebender Per— 
Ionen aus eigener Anſchauung bezeugt. Dazu gehört zunächſt Anna Katharina Emmerich, 50 
xdoren im Jahre 1774 bei Coesfeld im Bistum Nünfter als die Tochter armer, frommer 
Bauersleute. Schon von Jugend auf war bei ihr ein tiefes religiöfes Bedürfnis und 
neben einer febr merkwürdigen magifchen Begabung eine jeltene Anipruchslofigkeit und 
wabrbaftefte Herzensdemut wahrzunehmen, die fie fih auch fort und fort zu erhalten 
zußte. Im Jahre 1803 wurde fie als Nonne in das Kloſter Agnetenberg zu Dülmen 55 
aufgenommen, wo fte jedoch fajt bejtändig frank darniederlag. Bald nah der Auf: 
Sung diefes Klofters, die im Jahre 1811 erfolgte, ergab ſich bei ihr die volle Stigma— 
Matton und blieb ihr bis zum Jahre 1819, wo ihre Wundenmale, deren twiederholte 
sendtliche Unterfuchungen ihr peinlich waren, auf ihr Gebet gefchloffen wurden, jo jedoch, 
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daß diefelben immer an den /Freitagen ſich röteten und dann aud Blut von fich gaben. 
Sie ftarb 1824. Ferner ift bierber zu rechnen Maria von Mörl, geb. 1812 zu Kaltern 
im füdlichen Tyrol, gejt. 1868, die, ebenfalls faſt immer kränklich, von jeher aber aud 
jehr fromm, gegen Ende des Jahres 1833 in ihrem 22. Yebensjahre an den Händen, 

5 Füßen und an der Seite die Stigmata empfing, welche an allen Donnerstagen abends, 
ſowie an den Freitagen bluteten. Es erregte dieſe Ericheinung ein ganz außerordent: 
liches Aufſehen, unzäblig viele Scharen, im ganzen wohl er als 40000 Menſchen, 
fanden ſich ein, um ſich von deren Realität zu überzeugen. Das neueſte Beiſpiel bietet 
Louiſe Lateau, die Stigmatiſierte von Bois d'Haine bei Charleroi in Belgien, geb. 1850, 

10 geſt. 25. Auguft 1883, bei der nach einer ſchweren Krankheit die Stigmen im Jahre 1868 
—2* wurden. 

Stigmatifationen find aljo wirklich vorgelommen. Woher aber ſtammen fie? Sind 
fie für Wunder zu halten oder lafjen fie fih aus den Kräften der Natur und des Menſchen 
ableiten? Die fatholifche Kirche nimmt erfteres an. Gregor IX., Alerander IV. und 

15 andere Päpfte erklärten in ihren Bullen die Stigmatifation des Franziskus für „eine be 
fondere und twunderbare Gunft, deren er von Jeſu Chrifto gewürdigt worden“ ; fie jagen 
ausdrüdlich, daß er jelbe „mitteljt göttlicher Kraft erlangt habe“. Doch fprechen gegen 
diefe Vorftellungsweife die gewichtigften Gründe, und fo fiebt man fich denn freilid) 
darauf angewieſen, eine Erklärung jener rätjelhaften Thatfachen zu verfuchen, ivenigftens 

20 das Außerordentliche derjelben durh Nachweiſung von Analogien dem uns befannten 
Naturlauf näher zu bringen. 

Da iſt denn nun vor allen Dingen daran zu erinnern, daß der menfchlichen Seele eine 
reihe Fülle teils willfürlich, teil unwillkürlich bildender und geftaltender Kräfte einwohnt. 
Schon im Gebiete der Kunſt zeigt ſich dies, indem ja deren Erzeugnifie nicht bloß aus freier 

25 Überlegung, ſondern zugleih auch aus einer unbewußten, blind wirkenden Macht entjpringen 
und ohne den von innen heraus wirkenden Bildungstrieb ein wahrbaftes lebendiges Kunſt— 
werk ſich nicht ergeben könnte. Diefe geftaltende Kraft macht fih im Traumleben 
geltend, es muß auch behauptet werden, daß fie ſchon der Formation des menjclichen 
Organismus zu Grunde liegt, daß alfo die ganze Eigentümlichkeit desfelben von j aus 

30 bejtimmt wird und auch alle, feine Ernäbrung, fein Wachstum u. |. w. betreffenden Funktionen 
unter ihrer Yeitung ftehen. Beachtung fordert dabei endlich, daß ſowohl Franz von Aſſiſi als 
auch die erwähnten Stigmatifierten des 19. Jahrhunderts fämtlih an krankhaften Zuftänden 
litten, aus denen eine Verftärfung des pſychiſchen Einflufjes aufden krankhaft erregten und 
geihmwächten Körper verſtändlich ift. Daß fich auf diefe Weife die Stigmatifationen erklären 

35 lafjen, das abnete man ſchon lange auch fatbolifcherfeits. Jacobus de Voragine, der be— 
reits im 13. Jahrhundert feine „goldene Yegende” ſchrieb, ebenſo Franz Betrarca, nicht 
minder Cornelius Agrippa u. a. bezeichneten als die Haupturfache der Wundmale des 
Franz von Affifi deſſen glühende Phantaſie. 

Sp werden wir denn feineswegs leugnen dürfen, daß wirklich Stigmatifationen vor- 
40 gelommen jeien, doch glauben wir auch dargetban zu baben, daß man nicht genötigt jet, 

diefelben als Wunder anzufeben. Demzufolge werden wir ihnen aud) nicht einen jo hohen 
Wert beizumefien haben, wie die fatholifche Kirche thut. Daß „die Stigmattjationen den 
Glauben befeftigen und zur Verherrlichung Jeſu Chriſti dienen“, wie Bonaventura jagt, 
daß „in ihnen ein Quell der Andacht liege”, wie Papſt Alerander IV. erklärt, daß „Gott 

45 dem Franziskus die Wundmale als einen Ehrenshmud und zu deſſen Verberrlibung ver- 
lieben babe”, wie Gregor IX. behauptet, das alles fünnen wir nicht einräumen. Anderer: 
ſeits ift einleuchtend, dak nur ſolche Perſonen der Stigmatifation teilbaftig werden 
können, die mit lebendiger Liebe dem Heilande fich zugefehrt haben. Darin liegt die 
pſychiſche Vorausfegung für die förperliche Erjcheinung. 3. Hambergerr. 

50 Stilling (Jobann Heinrih Jung), geit. 1817. — Litteratur: St.s Schriften 
find verzeichnet in Goedefes Grundriß I, 656 und mit größter Volljtändigkeit und Akribie im 
Strieders heſſiſcher Gelehrtengeſchichte XVIIL, 246—270. Seine „Sämtliben Schriften“ er: 
jhienen Stuttq. 1835—39, XIV, 8; „Sämtlihe Werke“ Stuttg. 1841—42. XU. 16, rep. 
1843—44. XII. 16; jeine „Lebensgeihichte”. Neue Ausg. Stuttg. 1844. II. 8. Val. Tafchen: 

55 buch für die Gegenden des Niederrbeins von Aſchenbach 1806; Goethe, Didtung und Wahr: 
heit in der Hempelichen Ausg., Teil 20-23 mit Anm. von Loeper. Inter den jpäter er: 
ihienenen Biographien St.8 verdient die von Rudelbah in jeinen „Eprijtl, Biographien, 
Lebensbejchreibungen der Zeugen der chrijtl. Kirche“, Leipzig, Dörffling u. Franke (vo. 3.) I, 
435—514 die rühmlichite Auszeichnung neben dem Artikel über J. St. in Wagners Staats: 

& und Geſellſchaftslexilon, Bd X, Berlin 1862 (ohne VBerfafjernamen, aber unverkennbar von 
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A. 5 E. Vilmar). Bon andern Biograph. und Würdigungen Stis jeien genannt: Lebens: 
zeſch. J. St.s mit einer einleitenden Vorrede vom Präl. Kapff 1857, in einer Bearbeitung 
für die Jugend von Sommerlad 1858. Vgl. Grenzboten vom 3. 1858, Nr. 26. 3.9. Jung, 
gen. Stilling, Bortrag von Frommel 1871, jodann Jung-Stilling von Eduard Manger in der 
MB Bd XIV, Leipzig 1881, €. 697—705, eine Biograph. u. Würdigung St.s, die jih vor 5 
vielen andern auszeichnet. Val. audı Jung in der Encyclop£die des gens du monde und Neßler, 
Etnde thcologique sur Jung Stilling, Straßb. 1860. Ueber St.$ Stellung in der Nationalötonomie 
vol. Rofcher, Geſch. der Nationalöt. S. 552. Von Zeitichriften, welche Abhandl. über St. 
braten, jeien nur genannt die Bonner evang. Monatsjchr. Jahrg. 1844, Il, ©. 233—-62; 
Niedners 3hTh 1854, in welder Heit 2, ©. 270 Göbel die „Geſchichte der wahren In— 10 
ipirationsgemeinde”“ behandelte; Protejt. Monatsblätter, Jahrg. 1857: Aus Göbels Nachlaß 
3. St. als Boltsichriftiteller, und im Januarbeit 1860: J. St.s Jugendgeſchichte, ebenjalls 
aus Wöbels Nachlaß; Saab, J. St. in den THStK 1865. Endlich müjjen wir noch die Schrift: 
„Aus den PRapieren einer Toter 3. St.$, Barmen 1860 nennen; es ijt dies St.s Tochter 
Amalie, Erzieherin der Prinzeſſin Waja, der Fürſtin Joſephine von Hobenzollern:Sigmaringen ı5 
und der Herzogin von Hamilton, nachher Leiterin eines berühmten Mädchenpenjionats in 
Mannheim (geit. 18. Januar 1860), auf weiche des Vaters Geijt und lebendiger Glaube über: 
gegangen war. Sehr wertvoll iind die fürzlid herausgegebenen Briefe 3. St.s an feine 
Freunde, Berlin, Wiegandt und Grieben 1905. 

Stilling, eigentlih Johann Heinrih Jung und erft in den legten 20 Jahren feines 20 
Yebens Jung:Stilling genannt, da er unter diefem Namen, der auf feine Verbindung mit 
den pietiftiichen Gemeinjchaften der Stillen im Lande hinweift, feine Lebensgeſchichte ge— 
ihrieben batte und ſich ſelbſt jo in feinen Briefen nannte, ift einer der Zeugen des 
lebendigen Gottes, welche Gewalt über die Geifter üben; ein Ermeder des geiftigen 
Yebens am Ende des 18. und im Beginn des 19. Jahrhunderts, der durch die Wahrheit 26 
und Tiefe der chriſtlichen Erfahrung und durd das lebendige Zeugnis von ihr jedem 
Andifferentismus in Perfon gegenübertrat und jo eine Scheidung bewirkte, wie er denn 
jelbft zutreffend bezeugt: „Ich bin feine von den Perfonen, an denen die Menſchen gleich: 
ziltig vorübergeben fünnen, man muß mich entweder lieben oder haſſen,“ — was be: 
lanntlich die geiftige Signatur der Zeugen des lebendigen Gottes ift. 30 

Als Sohn eines armen Schneiders und Schulmeifters und Enkel eines Koblen- 
brenners wurde St. geboren am 12. September 1740 in dem Dorfe Grund im da— 
maligen Fürftentum Naflau:Siegen. Sein Großvater Eberhard waltete wie ein echter 
Vatriarch in feinem Haufe und Dorfe. Auch fein ältefter Sohn, Oberbergmeifter und 
Mitglied der fürftl. Berg: und Hüttenfommiffion in Dillenburg, war eine kräftige, 35 
mergiiche Perfönlichkeit; der zweite Sohn Wilhelm, der Vater unferes J. St. dagegen 
en verwachjener und jchwächlicher Mann, der ſich mit der Tochter eines vertriebenen 
Vfarrers, Dorotbea Fise in eriter Ehe vermäblte. Sie war eine zarte, gemütstiefe, 
asttinnige Frau, voll lebbafter Phantafie und von diefer feiner früh heimgegangenen 
Mutter ıft ein unverfennbares Erbteil auf ihren Sohn übergegangen, jo daß er bierdurch 40 
„an der poetiſchen und jentimentalen Stimmung der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
unmittelbar beteiligt erjcheint; aus dem väterlichen oder vielmehr großväterlichen Haufe 
aber empfing er das doppelte Erbteil altbäuerlicher Ebrenbaftigfeitt und ungebeuchelter 
Mömmigfeit; ein Teil feiner Erziehung in den Kinderjabren wurde jedoch bedingt durch 
ten Eintuß, welchen die benachbarten witgenfteinifchen Separatijten auf feinen Water 6 
ausubten” (Wilmar). 

Erjt zwei Jabre alt verlor St. feine Mutter und fo wuchs er unter der Zucht des 
ichr gramlichen mihvergnügten Vaters beran. Der empfindfame Knabe, der uns nad) 
dem Bilde feiner Mutter als eine weiche, träumerische, von zarten Farben überbauchte 
Menichenfeele geſchildert wird, fühlte fih am wohlſten im Walde von Lütel, wo fein so 
Seoßvater Koblen brannte. Die zerfallene Burg Ginsberg und die Nefte der Kapelle 
des bi Antonius befchäftigten die Rhantafie des Knaben neben den Sagen von den vier 
Seaimonsfindern, der ſchönen Melufine u.a. Seine Unarten befämpfte er durch Gebet, 
vie er ſich denn überhaupt durch eifriges Beten und Leſen der bl. Schrift das Bewußtſein 
xr Gogenwart Gottes jhon als Knabe und dann jein ganzes Leben hindurch lebendig 55 
crbielt 

In ſeinem zehnten Jahre wurde St. zur weiteren Erziehung dem Rektor der 
meiniſchen Schule zu Hilchenbach anvertraut, wo er „lateiniſche Hiſtorien leſen, auch 
lciniſch ſchreiben und reden lernte“, ſowie Mathematik und Geſchichte trieb. So wurde 
> VPfatrer Scelbady auf den ſehr begabten Anaben aufmerffam, der nicht nur willen: 0 
kbaftlich ſchon jo meit gefördert, fondern auch in der bl. Schrift ſchon heimisch und mit 
dr ın feltener Weife vertraut war. Er beiwunderte ihn und verlieh dem erit Löjährigen 
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u Oftern 1755 das Amt eines Schulmeifters zu Litel am Ederkopf (in St. Leben „Zell: 
erg“ genannt). Hier wohnte ein alter Förfter, einer jener Separatijten, der viel las und 

u.a. auch eine Überfeßung Homers bejaß. Der junge Schulmeifter entlich fie und, wie 
er felbit fagt, „it wohl die Ilias, feit fie erifttert, niemals mit mehr Entzüden und Em: 

5 pfindung geleſen worden.“ Auch manche Schriften der myſtiſchen Litteratur, vor allen 
die J. Böhme wurden eifrig gelefen, ſoweit er außerbalb der Schule Zeit dazu fand, 
denn dieje verwaltete er mit treuer Sorgfalt. Der Pfarrer aber wurde mißtrauiſch wegen 
feines Verkehrs mit Separatiften und jchließlich wurde ihm die Schulmeifterei gefündigt. 
St. fehrte ins Vaterhaus zurüd ald Gebilfe im Schneiderbandwerf. Als fich fein Vater 

ı0 aber wieder verheiratete, fuchte und fand St. Arbeit bei einem Stablfabrifanten in 
Plettenberg, doch auch bier, wo er die robejte Behandlung erfuhr, war feines Bleibens 
nicht lange; ebenfo wenig in Dreisbah und in Klefeld, an welchen Orten er wieder 
furze Zeit ald Schullehrer amtierte, oder im elterlihen Haufe, wo er dazwifchen in der 
Schneiderei und in der Landwirtſchaft arbeitete. Im April 1762 ging er in tieffter Web: 

15 mut als Schneidergejelle auf die Wanderichaft, von Hilchenbach nadı Elberfeld und dann 
nad Eolingen, wo er neben Arbeit auch geiftliche Förderung in den durch Spener und 
Terjtegen beeinflußten Gemeinschaften fand. Bald murde der Schneidergefelle wieder 
Lehrer im Haufe eines wohlhabenden Kaufmanns, wo er aber erit recht in Leiden und 
Trübjale geriet und fein Elend den höchſten Grad erreichte, bis er in dem Haufe eines 

» armen Schneiders Beder (in feinem Leben „Meifter Iſaak“ genannt) zu Rade vor dem 
Walde („Maldftätt”) äußerlich und innerlich geheilt twurde, indem er das lernte, was ibm 
gefehlt hatte: ftille Zufriedenheit. Hier erhielt fein Lebensgang eine neue Nichtung und 
zwar durd einen Kaufmann und Gutsbefiger jlender, der in ©St.8 Leben den Namen 
„Spanier“ führt, in dejien Haus er fam. Diefer gab ihm ausreichende Muße und dazu 

25 die Mittel, weitere Studien zu treiben, zumal — dem Gebiet der alten und neuen 
Sprachen, zu deren Erlernung er eine ungewöhnliche Gabe offenbarte. Auch die Werke 
von Wolf und Leibnitz, Logik und Metaphyſik wurden ſtudiert. Vor allem wichtig und 
bedeutungsvoll aber wurde «8 für St., daß ihn Flender auf das Studium der Medizin 
hinwies, worin er einen Fingerzeig Gottes um jo mehr erfannte, als er mit dem kath. 

Pfarrer Molitor in Attendorn bekannt wurde, der die Augenbeilfunde weithin mit wunder: 
barem Erfolg trieb und nun St. feine Heilmittel ſchenkte mit dem priefterlihen Segen: 
„Der Herr, der Heilige und Allgegenwärtige, bereite Sie durdy feinen bl. Geift zum 
bejten Menjchen, zum beften Chritten und zum beiten Arzte.“ 

Nahdem St. ſchon medizinische Vorftudien, ſowie einige Augenkuren gemacht batte, 
5 ftudierte er dieſe Wiſſenſchaft vom Herbſt 1770 bis zum Frühjahr 1772 in Straßburg. 

Während diefer Zeit verheiratete er jich mit Ghrijtine Heyder („Friedenberg“) aus Nons: 
dorf („Raſenheim“), einem kränklichen, hyſteriſchen Mädchen, wie er glaubte auf Ein: 
gebung Gottes, deſſen wunderbare Hilfe er übrigens in mancherlei Weife, bejonders in 
Seldverlegenbeiten (waren doch feine Geldmittel ſchon auf der Reife nad Straßburg zur 

0 Neige) ertubr, alfo daß er mit einem unabtreiblichen Gottvertrauen erfüllt wurde. In 
Straßburg wurde St. mit Goethe und Herder befannt. Yon Herder urteilt er: „Er hat 
nur einen Gedanken und dieſer ift die ganze Welt“, vielleicht das zutreffendite Urteil, 
das je über ihn gefällt if. Goethe aber charakterifiert St. in „Dichtung und MWabrbeit“ 
im 9. Buche in vorzüglicher Weiſe. 

4 Zum Dr. medic. promoviert ließ ſich St. ald Arzt in Elberfeld („Schönental“) 
nieder, wo er feinen Hausitand begann und mit Männern wie Yavater, Haſenkamp, Gollen: 
buſch, H. F. Jalobi in Verbindung trat. Hier befuchte ihn auch Goetbe (22. Juli 1774), 
der dann das junge Ehepaar fpäter aus größter Not dadurch rettete, daß er das Honorar 
für das Manuſkript von „Stillings Jugendjabre”, welches er obne Wiſſen des Verfaflers 

5 an fi genommen und in Drud gegeben hatte, gerade zu der Stunde jandte, als St. 
fein brünftiges Gebet um Rettung vor feinen ungeftümen Gläubigern vollendet batte, 
Denn auch in Elberfeld war St. wieder in die größten Nöte und Kümmerniſſe geraten, 
welche wiederum faſt fieben Jahre dauerten. „Das Wafjer ging mir an die Seele.” Aus 
diefer langen Trübfal rettete ihn im Oftober 1778 ein Nuf nad KHaiferslautern („Ritters— 

55 burg“) als Profeſſor der Kameralſchule. Hatte doch St. ſich ſchon in Straßburg durd 
eine Schrift „Uber die forjtwirtfchaftliche — der Gemeindewaldungen im Fürſien⸗ 
tum Naſſau-Siegen“ befannt gemacht. In Kaiſerslautern verfaßte St. den „Verſuch 
einer Grundlehre ſämtlicher Kameralwiſſenſchaften“, ſowie ſpäter „Staatswirtſchaftliche 
Ideen“. 

[PD Hier ftarb ihm jeine rau; feine zwei Kinder entbehrten die nötige mütterlihe Pflege 
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und fo verheiratete er fich durch Vermittelung von Frau Sophie von Laroche 1782 zum 
zweitenmal, und zwar mit Selma von St. George („St. Florentin“), die zwar an feinem 
innern Leben wenig teil nahm, aber um die Ordnung des häuslichen —* größten 
Verdienſte erwarb. 

Als die Kameralſchule im Herbſt 1784 nach Heidelberg verlegt und bier mit der 6 
Univerfität verbunden wurde, ſiedelte St., dem nun der Titel eines Hofrats verliehen 
wurde, nad Heidelberg über, folgte aber ſchon Oſtern 1787 einem Rufe nad Marburg 
als Profeſſor der Kameralwiſſenſchaften. Hier begann für St. eine im ganzen glüdliche 
Zeit. Sein Haus, in welches er auch feinen altersihtwachen Vater aufnahm, wurde in- 
folge feines ausgebreiteten Rufs viel beſucht. Studenten aus angejehenen ge: wie 
48. der ſpätere Oberpräſident v. Vincke, wurden in ihm aufgenommen. Da ftarb ibm 
1789 die treue umfichtige Hausfrau. Die Sorge um feine fünf Kinder und um das 
ganze Hauswefen batte jchon die jterbende Selma beivogen, ihm eine Wieberverheiratun 
nad ihrem Tode dringend zu empfehlen und zwar mit Elife Going, und fo entichloß fi 
St. angefihts feiner Kinder und der vielen Reifen, die ihn als weitgeſuchten Staar: 15 
operateur fo oft von Haufe abwejend zu fein nötigten, im J. 1790 fih mit Elife Going 
zu vermäblen, in der er eine „Krone ber rauen, eine Seelenfreundin, eine Lebens: und 
rg (fie ftarb nur wenige Tage vor ihm am 22. Mär; 1817) finden 
jollte. 

Obwohl St. in Marburg, wo er als Nationalölonom und Augenoperateur das 20 
größte Anſehen genoß, in feinem afademifchen Berufe anfangs den rechten und einzig: 
befriedigenden gefunden zu haben glaubte, jo jollte doch dieje Befriedigung nicht von 
Dauer fein und immermebr wuchs in ihm die Überzeugung, daß ſolche nur im unmittel- 
baren Dienjte feines Gottes und Heilandes für ihn zu finden * und ſo gab er im 
Herbſt 1803 feine Profeſſur in Marburg auf, um dem Rufe des Kurfürften Karl 25 
Friedrich von Baden zu folgen, welcher ihm in fürftliher Milde ein Gehalt ausſetzte, 
um in völliger Freiheit ganz feinem inneren religiöjen Berufe zu leben „und durch feinen 
weitausgedehnten Briefwechſel und feine Schriftitellerei Religion und praftifches Chriften: 
tum an des Hurfürften Stelle zu befördern.” Schon waren ja zahlreiche Schriften St.s, 
welche die Zeitgenoffen zur religiöjen Vertiefung führten, erjchienen, wie die Geſchichte 30 
feiner Jugend, die Geſchichte feiner Wanderichaft, die Gefchichte des Herrn von Morgen: 
bau, Theobald oder die Schwärmer, das Heimweh, einige Hefte vom Grauen Mann, 
der Schlüfjel zum Heimmeb, Scenen aus dem Geifterreiche, die — der chriſtl. 
Religion, und batten in den Kreiſen, welche nad der franzöſiſchen Revolution und ber 
Gewaltherrſchaft Napoleons aus der geiftlichen Verödung beraus verlangten, willlommene 35 
Aufnabme gefunden, nun aber fuchte St. in der Zeit von 1803—1817 vollends feine 
Milfton für das Reich Gottes zu erfüllen und die Welt zum Evangelium zurüdzuführen. 
Hatte doch jelbit ein Kant ibm aus Königsberg ſchon 1784 geichrieben: „Auch darin 
ıbun Sie wohl, daß Sie ihre einzige Beruhigung im Evangelio fuchen, denn es ift die 
unverfiegbare Quelle aller Wahrheiten, die wenn die Vernunft ihr ganzes Feld aus: «0 
gemeflen bat, nirgends anders zu finden find.” Nun wurde St. in den legten 15 Jahren 
vollends ein „Patriarch der Erwedung, um den fich die Beſten jeiner Zeit fammelten, 
wenn ibm aud die höbere Stufe des a Lebens, die kirchliche fremd blieb.” Um 
ibn jammelten ſich Chriſten aus allen Belenntnijien; zu dem Kreife feiner ‚Freunde ge: 
börten auch jehr bochgeitellte Berfönlichkeiten, wie 3. N der Kaifer Alerander von Ruf: #5 
land, der ibn einmal fragte, welche Religion er Kur die rechte balte, worauf St. ant— 
wortete: „unter allen Neligtonsparteien diejenigen, die Gott im Geift und in der Wahr: 
beit anbeten.“ Als ein Zeuge des lebendigen Gottes und Herold Chrijti bat St. jene 
legten 15 Jahre, zunädit von 1803—6 in Heidelberg, von da an in Karlsruhe im 
Ftieden Gottes gelebt, niemals ftolz auf die vielen ihm zugefallenen Ehrenbezeugungen. 50 
— * manche berühmt gewordene Männer ſich ihrer Vorfahren ſchämen, wollte St. fo denken, 
leben und bandeln, daß „jene verflärten Koblenbrenner, Hirten, Yöffelmacher, Bergleute und 
Krämer fid feiner nicht zu ſchämen brauchten“. Immer aber blieb er getreu feinem 
Bablipruch: „Der Herr wirds verjeben,“ auch in den größten Nöten und finanziellen 
Verlegenbeiten, die bei einem Hausitand von 15 Perſonen und feiner tmeitausgebreiteten 55 
Korreipondenz, die allein an Porto ein Opfer von mebr als 1000 fl. erforderte, nie aus: 
blieben. Übte er doch auch feine Augenbeiltunde an vielen Taufenden von Staarblinden 
nach dem Worte des Herrn: „Umfonft habt ibr’s empfangen, umfonjt jollt ihr's auch 
geben.” So ift der 77jäbrige Patriarch, der in der That zu denen gebört, von welchen 
der Apoftel jagt: „Unjer Wandel aber ift im Himmel,“ im reife feiner Kinder und a 
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Enkel am 2. April 1817 in die Ruhe der Heiligen eingegangen, nachdem im März des— 
ſelben Jahres ſeine Gemahlin Eliſe ihm vorausgeeilt war. 

Ein einfaches Grabmal auf dem Friedhofe zu Karlsruhe bezeichnet die Stätte, wo 
die Gebeine des Mannes ruhen, deſſen Bedeutung die iſt, daß er ein „Patriarch der Er— 

5 weckung“ war, der als ein unerſchrockener lebendiger Zeuge Jeſu Chriſti in jener Zeit 
des Abfalls, der Greuel der franzöfifchen Revolution und der Gewaltberrichaft Napoleons 
QTaufenden gezeigt hat, wo die Settung aus der fittlihen Verkommenheit zu finden fei, 
fie wieder zur religiöfen Vertiefung führte und zwar mit einer Gewalt über die Geifter, 
wie fie auch einem Lavater, mit dem man ibn verglichen bat, nicht verlieben war. Diefe 

10 feine Bedeutung als eincs hervorragenden Ertveders des chriftlichen Lebens in der troft- 
lofen Zeit des Abfalld vom lebendigen Gott und feiner Offenbarung haben mande feiner 
Schriften, welche, wie vor hundert Jahren noch jest und allezeit diefelbe Wirkung üben, 
teil fie, aus unmittelbarer perfönlicher Erfabrung gejchrieben, den tiefen göttlichen Frieden, 
den fie atmen, audy allen friedefuchenden Leſern mitteilen. Dazu fommt noch, „daß die 

ı5 Sentimentalität jener Zeit — denn die Revolution berührt fih ja nad einem inneren 
Geſetze mit dem nur fcheinbaren Gegenſatz der Sentimentalität — faft nirgends in 
gleihem Grade dichterifch, vollends aber nirgends in gleichem Grade durch das Yicht des 
chriſtlichen Glaubens verflärt worden tft wie in den drei Schriften ©t.3, melde damals 
allein feinen Ruf und feine Bedeutung begründet baben, ibm noch jet feine Be: 

20 deutung erhalten und fie ibm erhalten werden, auch dann, wenn die legten Trabi: 
a von feiner perjönlichen Erjcheinung und Wirkſamkeit längſt werben erlojchen fein“ 
(Bilmar). 

Diefe drei Schriften find: Heinrich Stillings Jugend, von Goetbe zum Drud be: 
fürdert 1777, 9. ©t.8 Yünglingsjabre 1778 und H. St.s Wanderfchaft 1778. Cie find 

3 von allen feinen Schriften der getreufte, unmittelbarfte Spiegel feiner Perfönlichkeit, feiner 
Erfahrung und feines Glaubens von tief ergreifender und zugleid im beiten Sinne des 
Wortes dichterifchen Wabrbeit, Perlen echter volfstümlicher puß unter welchen wiederum 
H. St.s Jugend die koſtbarſte iſt, die in allen Kreiſen den höchſten Beifall fand und nicht 
nur von Goethe, jondern auch von einem Freiligratb als „die erfie Dorfgeſchichte“ mit 

9 Entzüden beivundert wurde: „Als Knabe ſchon von Berg: und Hüttenmännern Hab ich 
entzüdt ein Kleines Buch gelefen. Es führte mich zu frommen Koblenbrennern Und iſt 
ein berzigs Kleines Buch geweſen, Ein rechter Spiegel alter Bauerntugend, Mit Namen 
bieß es: Heinrich Stillings Jugend. Das war die erite deutſche Dorfgeſchichte! Die bat 
mit Lied, mit Märchen und mit Sage, Die bat in Einfalt und in edler Schlichte Das 

5 Gold im Volke treu geichürft zu Tage, Die ließ mich ſchau'n durd ihrer Meiler Schwelen 
Im feften Umriß ftarfe mut’ge Seelen.“ 

Die Deutung auf die lenlende Hand Gottes, die über feine Schidfale waltete, machte 
die Erzäblung feines eigenen Yebens auch nad Goedekes Urteil zum Volksbuch und zum 
Lieblingsbuch der Frauen und Stillen im Yande. Die ftille Faflung der Nugend, Juͤng— 

0 lingsjahre und Wanderjchaft, deren Daritellung erft an den Schluß der jog. „Genie 
periode“ fällt, Tann als Abbild der Volksſchichten gelten, die fih von dem genialen Un— 
geitüm frei bielten. Für die Stillen int Yande ſchrieb St. fpäter auch feine Nomane, 
deren demütige Selbſtſchätzung in eine pafjionierte Frömmigkeit der Darjtellung überging 
und ſich mebr und mehr auf Gebiete verirrte, die der befriedeten Einfalt der erjten 

45 Periode fern lagen. In St.s Jugend, Jünglingsjahren und Wanderfchaft, fagt Vilmar 
in feiner LG, die niemals vergefien werden, während z. B. feine Nomane lorentin von 
Fahlendorn und Theodore von den Linden längjt vergeſſen jind, waltet eine Einfachheit 
der Darftellung, eine Wahrheit und Tiefe der Empfindung und, was mehr ift, eine 
Wahrheit und Tiefe der chriftlichen Erfahrung, tie faum in einem anderen Werte 

5o unferer Yitteratur. Der poetiſch vollendetite Teil diefer feiner Lebensgefchichte iſt der 
erfte, bei welchem ihm fein Freund Goethe die Hand geführt hatte, und die Schilderung 
des alten Eberhard in diefem Buche wird für alle Zufunft eines der großartigiten Mufter 
der Charakterſchilderung bleiben. Aber auch die beiden andern nächitfolgenden Teile find, 
zumal als Reinigungsgeichichte des inneren Lebens, von unſchätzbarem Werte. Alle drei 

55 Teile find ein Brunnen der lebendigiten voltsmäßigiten Poefie, unerjchöpflib und immer 
bon neuem erquidend, jo oft man auch zu denfelben zurüdfehrt. — Belanntlich erjcheinen 
bier die Namen der betreffenden Berfonen pſeudonym, doch bat St. in der Vorrede zu 
feinem Lehrbuch der Staatspolizeiwifjenichaft 1788 eine Autobiographie dargeboten, in 
welcher die Pfeudonymität aufgegeben ift. 

2 Als Patriarch der Erweckung, der nicht nur wegen ſeiner glücklichen Operationen 
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des grauen Staars, fondern vor allem um feines Glaubenslebens willen von vielen 
Tauienden aus allen Ständen brieflidh angegangen und perfönlich befucht wurde, erfcheint 
St. au in jenem vierbändigen Werke „Das Heimweh”, in den zweibändigen „Scenen 
aus dem Geifterreiche”, in der „Siegesgefchichte der chriftl. Neligion” (ausmalende Er: 
meiterungen von Bengels Erklärung der Offenbarung St. Johannis) und in der „Theorie 6 
der Geiſterkunde“. Es find Schriften theofophifcher Art, ohne wirklich theoſophiſch zu fein. 
Ein Theofopb wie etwa J. Böhme oder Detinger war St. nicht. Will doch die Theo: 
iopbie nach Anleitung der Offenbarung aus dem Bejtande und den Elementen des Welt: 
daſeins das Verhältnis Gottes zu ſich felbit und zu der Welt im einzelnen ergründen, 
oder die Beziehungen ermitteln, ın welchen die Kreatur als Abbild göttlicher Wefenheiten, 10 
Eigenſchaften und Tbhätigfeiten zu Gott jtebt, und dazu fehlte St. die über feine‘ un- 
mittelbare Erfahrung binausgebende Intuition und ſodann auch die Geiftesjchärfe, welche 
wr Ergründung des Verhältnifjes der göttlichen Erlöfungsthätigkeit zu den Erfcheinungen 
und Geſetzen der fog. materiellen Natur erforderlich iſt.“ Es find jene Schriften höchſtens 
myſtiſcher Art und haben als ſolche in ihrer Zeit allerdings, twie zumal das „Heimweh“ 
und die „Siegesgeſchichte“ großes Auffehen erregt und die große Berühmtheit St.s mit- 
gründet, doch war die Erweckung, welche diefe Schriften wirkten, mehr nur eine Ge— 
füblserregung, nicht jene folide a der feiten Bahn des Heildiweges, auf welche die Er: 
leuchtung und Belehrung folgen, wie fie denn auch bald vergeflen wurden und zur Zeit 
kaum nody gelefen werden. Dagegen tritt St. in feiner ſtarken Seite mit der Anziehungs- 20 
kraft der unmiderfteblichen Gewalt des erfahrungsmäßigen Glaubens wieder hervor in 
jener Zeitjchrift „Der graue Mann“ (1795—1816) und in der andern „Der chriftliche 
Menihenfreund”“ (1803—15), in den „Biblifchen Erzählungen“ (1808—16) und in 
keinem „Taſchenbuch für Freunde des Chriftentums” (1805—16), ſodann in „Heinrich 
Stillings bäusliches Leben” (1789), einer Fortfegung feiner obengenannten Lebensgeſchichte, 5 
und in dem 1804 erjchienenen Werk „Heinrih Stillings Lehrjahre”, doch reichen alle 
diefe Schriften in ihrer Bedeutung ald erwedende nicht an jene Erftlingsmwerfe voll Wahr: 
beit, Tiefe und Friſche. Die fragmentariiche Schrift „H. Stillings Alter” erſchien erjt 
nad feinem Tode. Von feinen Verſuchen in der belletrift. Schriftitellerei, feinen Romanen 
bat eine dauernde Bedeutung nur der zweibändige „Theobald oder die Schwärmer” 30 
11784—85) und auc diefer Noman nur darum, weil er mande Beiträge zur Gejchichte 
der Separatiften enthält. Die Gedichte St.3 find nach feinem Tode gejammelt und 
bxrausgegeben von feinem Enfel D. Wilb. Eliad Schwarz, ev. Pfarrer zu Weinheim an 
ter Bergitraße, Frankf. 1821. 8. 

Stis Schwäche bejtand, mie er ſelbſt einmal jagt, in der „Etourderie”; da wo er s5 
fine Erfahrung batte, trat fie unverfennbar hervor; jein eigentlicher Beruf war, „recht 
ne Schlafende zu weden und die Wachenden als eine geweibte Familie auf den großen 
Zag des Herrn zu fammeln und zu einigen“, und außer jeinem ärztlichen Beruf, von 
velchem er nur die Operation des grauen Staars beibehielt, durch die er in ganz Deutich: 
land und darüber binaus berühmt wurde, bejteht derfelbe, wie Vilmar zutreffend fagt, so 
alein in der Wirkſamkeit für das Reich Gottes d. b. in der Geltendmachung feiner Er: 
tabrungen, feines Glaubens und feiner Gewalt über die Geifter, nicht aber in irgend 
inem Vebrberufe oder in einer fonjtigen an bejtimmte Gejchäfte gebundenen Thätigfeit, 
mie er ſelbſt es (in Marburg, wo er zulegt nur noch drei Zubörer hatte) erfannte; aud) 
ke Wirkjamfeit als Kameralift war gering, weil es ihm an wifjenfchaftlicher Befähigung 46 
und umfajjenden Studien fehlte, jo daß er nur als Empirifer galt. Um fo unbeftrittener 
aber jtebt er da als eine der wenigen unerjchütterlihen Säulen des hrijtlichen Glaubens 
m Deutfchland. Dr. U. Freybe. 

ui 5 

Stillingfleet, Edward, geit. 1699, Biihof von MWorcefter. — R. Bentley, Works 
# St, 6 voll. (mit dem Life), 1710; Burnet, History of his own Time, 1753; Bentleys 50 
Corespondence; J. E. B. Mayors Biographie St.s in der Ausgabe von Vaters History of 
“.John’s College, Cambridge Bd II, 698— 703; Diet. of Nat. Biogr. vol. LIV, S. 375 ff. 

St.s Yeben, obſchon es in eine von politischen und firchlichen Leidenfchaften bis in 
üre Tiefen erſchütterte Zeit fällt, entbehrt der dramatifchen Höbenlage; feine Kurve bes 
—* die berfömmlidhen Aufſtiegslinien und biegt, als der Gipfel in Sicht kommt, 56 
ed um. — 

Der alten in Norkibire begüterten Familie der Stillingfleet of Stillingfleet ent- 
refien (geb. am 17. April 1635 in Granborne, Dorjet), bezog St. Michaelis 1648 
» Umiverfität Cambridge (St. John’s College), erwarb ſich dort die üblichen ala: 

4* 
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demischen Grabe, trat 1677 an die Univerfität Orfordb über und überfam, nachdem er 
um 1657 ordiniert worden, in den folgenden 20 Jahren eine Reihe von Pfarritellen 
(Sutton, St. Andrews:Holborn, eine Pfründe an St. Pauls und ein Nanonilat der Ganter: 
bury Kathedrale). 

2 In Cambridge jchloß er ſich der dort blühenden, durch die hervorragenden Theologen 
Chillingwortb, Jer. Taylor, John Smith und Cudworth in Anſehn gebrachten Schule, 
die in der platonifchen Philoſophie die Nichtungslinien ihres Denkens gefunden, an, und 
ſchon 1659 zog er durch fein Irenieum, eine Unterfuhung „Über das göttliche Recht 
bejtimmter Formen des Kirchenregiments”, die Aufmerkfamfeit der Eirchlichen Kreife, in 

10 Zuftimmung, mehr noch in Widerfpruch, auf fih. Seine Abſicht ging auf ein Kompromiß 
zwifchen Kirche und Difjent, durch die auf ältere freikirchliche Gedankengänge zurüdgreifende 
Theſe, daß die kirchliche Verfaffungsform ebenfo wie die apoftolifche Succefftion menſchlich— 
geichichtliche Bildungen feien, denen die Autorität des NITs und der Apoftel nicht zur 
Seite jtänden. Verfafjung und Disziplin der Kirche zu normieren, ſei Recht der jeweiligen 

15 Landesregierung, der Epijfopalismus aljo ohne Anſpruch auf das ius divinum; ein 
Sat, der ihn von der herrſchenden bifchöflichen Partei abdrängte, während die Tendenz 
des Buchs im einzelnen gegen den Nonfonformismus als eine an fih unhaltbare Kirchen: 
form ging. Mit diefen beiden Fronten geriet indes der junge, damals 24jährige Braufe- 
fopf in jener Epoche kirchlicher Nüdfichtslofigkeiten, die eine Menge feiner —— mit 

% harter Hand zu löſen verſuchte, in Schwankungen, die in ihrem Verlauf ihn zur Zurück— 
nahme jeiner „voreiligen“ Anſätze veranlaßten. 

In der 2. Auflage des Buches (v. J. 1662) goß er Waſſer in den jungen latitu: 
dinariichen Wein durch abmildernde Erklärungen feiner Thefen, u. a. durch den Nachweis, 
daß die Kirche als eine vom Staate verfchiedene Gemeinschaft mit Sonderredhten und 

25 vorrechten zu fallen fei, daß dieſe Nechte unveräußerlich ferien und auf den Staat nidyt 
übertragen werden fünnten. — Aber der Form feiner Unterfuchungen wandten die Zeit: 
enoſſen um fo größere Aufmerkſamkeit zu ; die jcharffinnige Beweisführung, die ftimmungs: 
ische Spradhe und umfailende Gelehriamteit, die das Buch mit fräftiger Refonanz weit in 

die Eirchlich:afademifchen Kreife wirken machte, gaben feinem Namen Glanz und reibten ihn 
0 unter die führenden Geifter der Zeit. „Das Irenicum“, fagt Burnet, „schlug alle in feinen 

Bann, Freunde und Feinde; und fo fieghaft erfchien die Gedankenführung, da niemand 
darauf zu antworten wagte”; auch die Cambridger Platoniker ſchwiegen, mehr aus Unluft 
an den Firchlichen Streitfragen als aus der unbequemen Nötigung, dem latitudinarifchen 
Sefinnungsgenofien den Rüden zu deden. 

35 Die volle ftaatslirhlihe Nebabilitation erlangte St. indes in demfelben Jahre 
mit feinen Origines Sacrae, einer gefchichtlich-apologetifhen Unterfuhung über die 
Schriftautorität, die ald eine der bervorragenditen Leitungen der Apologetit gilt und 
in den nächſten Jahrzehnten der engliihen Theologie neue Wege gewieſen, z. T. ibr 
Gepräge gegeben bat. — In diefem frifchgefchriebenen, eine nicht gewöhnliche Belefen- 

0 heit und Vertrautbeit mit der altbeidnifchen und Haffishen Gedankenwelt berratenden 
Werke, das „als das Meifterftüd eines doppelt jo alten Forſchers angefeben zu werden 
verdiente” (Bentley), unterzieht St. die Chronologie und Hiftorit der heidniſchen Schrift- 
jteller einer ſcharfen Rritil ſpricht ihnen (durh den Nachweis ihrer Duntelbeit und 
Unbejtimmtbeit) Zuverläffigfeit und normative Autorität ab und legt mit den von 

#5 Scaliger, Voß, Petavius, Uſher und Kircher geivonnenen biltorifhen und pbilologi- 
ihen Säten die Nüdjtändigfeit, jener binter der biblifchen Klarheit und Beltimmtbeit 
dar (I. Buch). Die mündliche Überlieferung, beißt es weiter (II. Buch), gefährde mit 
ihren Zufälligfeiten die bibliihe Zuverläffigfeit; ihr babe Gott das, was der Menjchbeit 
bejter Befit werden follte, nicht überlafjen, fondern babe für fchriftliche Firierung geforgt. Der 

50 Pentateuch ſei von Anfang bis Ende das Werk des dur vielfeitiges Wiffen, Zuverläffig: 
feit und Gedanfeneinbeit ausgezeichneten Mojes; Fälſchungen unter feinem Namen jeien 
abzuweiſen; dur Bildung, perjönlihe Erfahrung, Augenzeugenſchaft babe Mofes den 
Anſpruch auf Glaubwürdigkeit; diefe werde bejtärft durd die IBunder, die feine Sendung 
bejtätigten. Ebenſo ſei die Glaubwürdigkeit der Propheten wie ihre göttliche Inſpiration 

55 unanfechtbar; Beweis dafür fei die Erfüllung ihrer Borausjagen. Endlich (III. Buch) 
wird der Nachweis, „daß die chriftliche Neligion in Anſehung der Vernünftigfeit wahr, in 
Anſehung der Offenbarung göttlich“ fer, geführt, der Atheismus als Unvernunft abgewiejen 
und der Beweis für das Dafein Gottes (durch feine aus der in die Menfchenfeele un: 
austilgbar gelegten Gottesahnung gefolgerten Notwendigkeit) geführt. Der ae der 

co Melt ruhe in Gott; es gebe fein ewiges Weltganze (gegen Urigenes), feine vortweltliche 
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Materie (gegen Epikur und die griechischen Atomiften), feine an die Bewegungsgeſetze ge 
bundene Reltmehanit (gegen Gartefius); der Urfprung der Sünde ſei in der Notwendigteit 
der MWillensfreibeit begründet (gegen philofopbifhe und manichäiſche Anſchauungen); das 
Böfe allgemein, weil die Menfchheit von einem Paare jtamme (gegen den griechifchen 
Autochtbonismus); eine Sündflut (die in Übereinftimmung mit den neueren Anjägen ala 5 
partiell gefaßt wird) fei die Strafe für den Abfall. Die religiös-fittliche Entwidelung 
der Urvölfer verlaufe in einer abjteigenden Linie; die beidnifche Mythologie, deren Haupt: 
geitalten in religiöfer Umformung aus der biblifchen Urgefchichte entlehnt ſeien, ſtelle 
eine Korruption der biblischen Urtradition dar, und ihre Entjtellungen hätten ihre Kor— 
— an der Bibel, der „nach Inhalt und Form unverfälſchten göttlichen Offenbarung“, 
zu ſuchen. — 

Dieſes Buch, deſſen Anſätze natürlich nicht mit den neuen Maßen zu meiſtern ſind, 
ſtand im Banne der befangenen Tagesmeinung. Aber man hat den Eindruck voller Aus— 
ſchöpfung des Themas aus dem Wiſſen der Zeit. Den Dienſt, zu dem es ausgeſandt 
war, hat es ausgerichtet, und das war in jenen Tagen vergifteten Parteigezänks nicht 
wenig. Das er ftellte St. fofort in die vorderſte Reihe der damals „gegen die deiftifche 
Philoſophie der Zeit gerüfteten” Kirchenmänner; eine Rüftlammer evangeliicher Frömmig— 
feit gegen die Schmäbungen der efuiten, die Abgunft der römifchen Theologen und 
die übermütigen Vorſtöße der Tagesphilofophie, reih an Waffen, die durch mehrere 
Menſchenalter hindurch dem kirchlich-gläubigen Geifte im Staatskirchentum die Wege 0 
frei gemadt und feiner Erftartung in ausgezeichneter Weiſe gedient haben. In feinen 
legten Yebensjahren (1697) fehrte St. zu dem gleichen Problem noch einmal zurüd, 
aber die Unterſuchung, die diesmal ex professo die Überwindung „der modernen 
deiſtiſchen und atbeiftifchen Einwürfe“ anftrebte, blieb ein Fragment, das der gelehrte Rich. 
Bentlev, St.3 Kaplan und Biograph, 1701 im Anhang des Origines sacrae abgedrudt 3 
bat. — 

Diefe gelebhrten von St. in frühen Jahren unternommenen Unterfuhungen gaben 
feinen Namen bei Gefinnungsgenofjen und Feinden um jo mehr eine Folie, ald in 
den ibm ferner ftehenden Kreifen niemand bei dem jungen Manne die umfaſſende Ge- 
lehrſamkeit und geiftvolle Großzügigfeit eines Alten vermutete. Biſchof Robert Sanderfon so 
von Lincoln fragte gelegentlih einer Kirchenvifitation, als St. ihm vorgejtellt wurde, 
ob er etwa „ein Verwandter des ‚großen St.‘ jei, der die Origines gejchrieben”, und 
der gelebrte Biihof von London, Humphrey Henchman, voller Bervunderung für die 
Yeiftung, gab ihm den Auftrag, die von der immer rüdfichtslofer vordrängenden Je— 
juitenpartei gegen Erzbiſchof Yauds firchenregimentlihe Stellung gerichtete Flugichrift as 
(1662 von dem Jeſuiten Fiſher veröffentlicht) zu widerlegen und die Yaudjche Theorie 
zu verteidigen. St. entiprah dem Wunſche und drudte 1664 feine Arbeit u. d. T.: A 
Rational Account of the Grounds of the Protestant Religion, being a Vin- 
dication of the Lord Archbishop’s Relation of a Conference between him 
and ... Fisher (Neudrud Orford 1844), in der er die rabuliftiichen Angriffe gegen 40 
die jtantskirchliche Front mit dem kräftigen Nackenſchlag des überlegenen Gegners in ihre 
Grenzen zurüdtvie®. Er zog damit neuen Glanz auf feinen Namen; von einflufreicher 
Seite wurde er aus feiner ländlichen Pfarritelle in die Hauptitadt, wo der Kampf der 
Geiſter ſchwül und gereizt tobte, durch die Berufung in das Pfarramt der Rolls Chapel 
und der juriftifhen Korporation am Temple berufen und galt bald mit feiner breiten, a 
fattlihen Beredfamfeit und fchlagenden Kunft der Antwort als einer der beliebteften Pre: 
diger Londons. Selbit vor Karl II. wagte er in einer fühnen Predigt (über den Tert 
Epr. 14, 9: die Narren treiben ein Gejpött mit der Sünde) eine freie, unböfifche Sprache, 
mit dem Erfolg, daß der König die Drudlegung anordnete und St. zum Königl. Kaplan 
ernannte. Von feinem weiteren pfarramtlichen Aufftieg war oben die Nede. Nachdem er so 
1668 zum Dr. theol. promoviert war, erbielt er das Ardidiafonat von London (4. Mai 
1677) und wurde im folgenden Nahre Kanonikus an der Paulstirche (16. Jan. 1678). 

Dieſe Stellungen zogen ihn in den kirchlich-politifchen Kämpfen der folgenden Jahre 
immer tiefer in das Getriebe des Barteilebens. Die königliche Gunft, in der er fich fonnte, 
verleitete ibn indes nicht zu Einfeitigkeiten. Mit den Nonkonformiften, deren Sache er 55 
in feinen fchriftitellerifchen Anfängen gegen den Epiffopalismus vertreten, blieb er in Be: 
yebungen, pflegte die Freundſchaft mit dem befannten Mattb. Hale, nabm ſich in perfün: 
lichen Opfern der vertriebenen Diffenterprediger (Beberbergung) an und unterbandelte im 
Auftrage Karl mit William Penn in Angelegenheiten der Quäfer (Cal. State Pap., 
Dom. 1668—69 ©. 146). Dagegen ftellte er feine gefürchtete Feder in den Kämpfen so 

— 0 
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wider die Sozinianer, gegen die er das Verfühnungsleiden Chrifti, die Satisfaktionstbeorie 
und Trinität verteidigte (1669), und wider den Fanatismus und kultiſchen Gößendienft 
Noms der nationalen Kirche, in deren Dienft er ftand, zur Verfügung, in dem Maße, daf 
er zuletzt auch mit den Sekten über „die Unvernunft der Trennung“ die Schtwerter kreuzte. 

5 Zu diefen Firchenpolitifchen Erörterungen famen feit dem Beginn der 80er Jahre, 
ohne Zweifel infolge feiner Berufung zum Prolokutor der Konvolation von Canterbury, 
firchenrechtliche, unter denen die damals vielerörterte Frage nah dem Stimmrechte der 
Biſchofsbank bei der Aburteilung peinlicher Verbrehen im Parlament (aus Anlaß des 
Danbyſchen Prozefies), eine bemerkenswerte Stelle einnimmt. In feinem Gutachten: The 

ı0 grand question concerning the Bishop's right to vote in Parliament in cases 
eapital jchlug er den biftoriihen Weg, durch Berufung auf aus den Parlamentsaften 
feitgeftellte Vorgänge, mit Glüd ein, daß, mie Burnet mitteilt, „der umftrittenen Frage 
a dem Urteil aller Unparteitfchen ein Ende gemacht wurde” (History of his own 
Times 1753, II, 93). 

15 Auch die antiquarifchen Studien, die er in den 80er Jahren veröffentlichte, ver— 
dienen erwähnt zu werden. Seine Origines Britannicae, erfdienen 1685, eine ſcharf— 
finnige Unterfuhung der Quellen der englifchen Kirchengefchichte, find, obgleich fie vielfach 
auf Uſhers epochemachendes Bud (Brit. ecel. antiquitates) zurüdgeben, ein glänzender 
Beweis feiner gründlichen Forſchung auf dem Gebiete der tirchlichen Altertümer Englands, 

20 einer Forfchung, der er durch eine lange Neibe von Jahren oblag und große Opfer durd) 
die Bereicherung feiner Bibliothef mit zahlreichen jeltenen und koſtbaren Erjtpruden und 
Handidriften brachte. — 

Die Stürme der Revolution vom Jahre 1689 riffen ihn, nachdem er von Burnet 
dem Dranier Wilhelm „ald der auf allen Gebieten gelehrteſte Mann” (Sidney, Diary) 

25 empfohlen worden war, aus der Zurüdgezogenbeit heraus, zu der er infolge der Ungnade 
Jakobs II. gezwungen war; er hatte, vor die Kirchliche Kommiffion des Königs vor: 
gefordert, diefem gegenüber den Freimut gehabt, die Ungefetlichleit der königlichen Maß: 
nabme in einer Drudichrift (Eccelesiastical Cases, 1689), nachzuweiſen und gegen die 
Aufhebung der Teſtakte zu proteftieren (20. April 1689 Stillingfleet Mss.). Aber von 

so der neuen Regierung wurde feine Erhebung auf das Bistum Morcefter ſchon am 12, Of 
tober 1689 bejtätigt, die Temporalienfperre (am 21. Oktober; Ye Neve, Fasti III, 68; 
Cal. St. Pap. Dom. 1689, ©. 29f.) aufgehoben und der neue Biſchof in den Ausihuß für 
die Reviſion des Allg. Gebetbuchs und zur Erörterung der Frage, ob die ftaatöfirchlichen 
Grenzen auf dem Lehr: und Berfafjungsgebiete bei der geänderten Staatslage nicht einer 

35 Erweiterung bebürften, berufen; und als fein Freund Tillotfon, der Primas von Ganter- 
bury, 1694 geftorben, betrieb die Königin mit Eifer feine Berufung in das höchſte eng: 
lifche Kirchenamt. Aber feine Altersichwäce und fein am 27. März 1699 eintretender 
Tod verhinderte diefen, übrigens nicht beabfichtigten Schritt zur Höhe. Die legten Lebens— 
jahre hatten ihm neben den körperlichen Leiden, die feine Geiltesfriiche beeinträchtigten, 

0 Enttäufchungen mancherlei Art gebracht. In dem Waffengange, den er mit feinem An: 
griff auf einige Sätze Lodes in defien Essay on Hum. Understanding berausforderte 
(in 3 Streitfchriften 1696— 7), unterlag er; dem ftarfen Können und den baarfcharfen 
Gedantengängen des Altmeifters war er nicht mehr gewachjen. — 

Im Dom von Worcefter wurde er begraben; R. Bentlev ſetzte auf das von Gt.8 
45 Sohn errichtete Grab die Inſchrift. Seine foftbare Bibliotbef ging durch Kauf in die 

Hände des Earl of Oxford und des Erzbifhofs von Armagb (über 2000 Foliobände) 
über. — 

Der Glanz des Namens, der auf feinem Leben rubte, bat ihn nicht überdauert. 
Fruchtbar war feine Arbeit faft nur den Zeitgenofien. Pfadfinder und Bildner feines 

so Volkes ift er nicht geworden, und die Nachwelt bat ibm weder wifjenfchaftliche noch firdh- 
liche Kränze geflocdhten; auch die Herausgabe feiner „Werke“, die Bentlev im Sabre 
1700 veranjtaltete (mit einem Life St.) bat an diefem Urteil nichts zu ändern ber: 
modt; aber das Verdienft, feiner Kirche in einer von fchiweren Gefahren bedrohten Zeit 
wertvolle Dienfte geleiftet zu haben, fann nur Mißgunſt oder VBerfennung dem frommen 

55 und begabten Wanne abiprecdhen. — 
St.8 Schriften. Außer den im Terte genannten vermerfe ich noch die folgenden: 

A Letter to a Deist... on the Truth and Authority of the Seriptures 1667; Two 
Discourses concerning Christ's Satisfaetion, 1697 und 1700; A Discourse in 
Vindication of the Trinity, 1697; zwei Answers to Mr. Locke's letter, 1697 und 

sw 1698 (ſämtlich gegen deiftiiche Angriffe); The Mischief und The Unreasonableness 
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of Separation 1681; Of Ecclesiastical Jurisdietion (gegen den Diſſent); Concerning 
the Idolatry in the Church of Rome, 1671; A Discourse in vindieation of 
the Protestant Grounds of Faith, 1673; The Couneil of Trent examined and 
disproved, 1688 (gegen Nom); Miscellaneous Discourses on several Occasions, 
1735 von feinem Sohne gedrudt. Rudolf Buddenfieg. 5 

Stod, Sim. ſ. d. A. Karmeliter BB X ©. 85, 18 ff. 

Stockfleth, Nils Joachim Chriftian Vibe, Paſtor und Neformator für die Be: 
wohner Finnmarkens, geit. 1866. — Litteratur: ®. A. Werels, Udfigt over Paſtor N. 
J.E 8. Stodfleths Virkſomhed i og for Finmarten (Tids-Skrift jor Kirke-Krönike zc., III, 4), 
Ihrritiania 1839; Henr. Steffens, Ueber die Lappen und Paſt. Stockfleths Wirtfamteit unter 10 
dieien, Berlin 1842; Job. Forchhammer, Nils Vibe Stockfleth, Kopenh. 1867; Chr. H. Kaltar, 
Kils Joa. Chr. Stodjlerh (Ferd. Piper, Evang. Kalender 1867); Salmonsens Konversations 
leksikon for Norden. Halvorsens Norsk Forfatterleksikon. Die Hauptquelle bleibt Stod: 
deths „Dagbog over mine Mifjionsreifer i Finmarken“, Chrijtiania 1860. 

St. iſt geboren den 11. Januar in Chriftiania, wo fein Vater Zuchthausprediger war 
(Bibe der Familienname der Mutter). Im Jahre 1793 nah Chrijtiansfand als Stifts- 
propit verſetzt, ftarb diefer fhon im nächſten Jahre und hinterließ feine Witwe und brei 
Knaben in der äuferften Armut. Nils war der ältefte der Söhne. Während feiner Schul- 
zeit durch Kirchendienfte das tägliche Brot verdienend, wurde er dennoch jchon 1803 zur 
Entlajjung reif befunden. Die Mutter zog mit den Söhnen nad) Kopenhagen, mo die 20 
zwei älteiten die Rechtswiſſenſchaft ftudieren follten, während der Seele des Nils das 
theologische Studium beitändig als unerreichbares Ziel der Sehnfucht vorſchwebte. Un: 
geachtet einiger ihnen — Beihilfe, auch einiges Erwerbes durch Unterricht, ward 
det Aufenthalt in der Reſidenz zu einer harten Schule der Selbſtverleugnung. Im Jahre 
1805 ſtarb die aufs zärtlichſte geliebte treffliche Mutter. Die monatelangen Nachtwachen 35 
an ihrem Bette, der Gram über ihren Verluft, dazu angeftrengte Arbeit, twarfen auch die 
wei ältejten jtudierenden Brüder (während der jüngſte von einer Anverwandten auf: 
genommen wurde) aufs Kranfenlager, welches man ihnen in einem Hofpitale gewährte. 
Bon bier entlafjen, befanden fie fich in der bilflofejten Lage. Brot und Milch war ihr 
Mitagseffen ; dazu mußten fie fi mit Einem Anzuge begnügen, jo daß der eine von 30 
ihnen zu Haufe blieb, wenn der andere ausging. Um feine angegriffene Gejundheit zu 
kärten, reifte Nils als Begleiter eines befreundeten Geiftlichen 1806 nad Norwegen und 
brachte Das Jahr 1807 mit feinem (als Jurift abfolvierenden) Bruder in Drammen zu. 
Er febrte nach Kopenhagen zurüd, jedoch mit entjchiedener Abneigung gegen die ihm auf: 
genptigte Yaufbahn. — Europa ftand damals unter den Waffen; und da aud in Holftein 35 
Ab ein Kriegsheer ſammelte und man gebildete junge Leute zu Offiziersitellen juchte, 
meldete ſich Stodfletb. Sein Geſuch jchien feine Berüdtichtigung gefunden zu haben. So 
trat er denn in die Lehre bei einem Tifchler, wo er indeflen bald aufgeſucht und mit 
anem Leutnantspatent ausgeitattet wurde. In feinem „Tagebuche” bat er den Feldzug, 
an dem er teilnahm, bejchrieben. Sein Mut und eremplariiches Verhalten erivarben ihm 40 
Adtung und Liebe. Nach dem Kieler Friedensfchluffe wurde er als Kapitän mit dem 
Danebrogorden verabjchiedet (1814). Er ging in fein (inzwiſchen vom Königreih Däne— 
mark getrenntes) Vaterland zurüd, wo er in die noriwegifche Armee eintrat. Im Jahre 
1518 wurde ibm eine Station in dem Bezirk Waldres zugewieſen. Da fügte es ſich, da 
dort ein ehrwürdiger Landprediger, Chriftie in Slidre, einen Hauslehrer fuchte. St. über: 45 
nabın die Stelle. Unter dem Cinflufje diefes Pfarrhauſes, wo er feine Schulkenntniſſe 
auffrijchte, ertwachte die frühere Luft zur Theologie. Er begab ſich im Herbit 1823 nad 
Thriſtania, um bier an der im Jahre 1811 errichteten Univerfität fein Studium zu be 
ymnen und raſch zu abjolvieren. St., welder 15 öffentliche Dienftjahre als Offizier 
batte, und 38 Jahr alt war, konnte ein einträgliches Paſtorat in der beiten Gegend Nor: zo 
wegens beiommen; aber er war damals wie ſpäter gar uneigennüßig. Schon damals 
eek es wiederholt in feinem Innern: „Im hohen Norden wirft du Paſtor werden,“ 
doh fo, daß zugleich fi immer gegen diefe keineswegs lodende Ausficht ein Widerftreben 
tagte, Seine Gedanken und Geſpräche nahmen jedoch immer wieder dieje Richtung. Als 
imes Tages bei einem einflußreichen Regierungsbeamten die Nede auf Finnmarken kam, 55 
mötere diefer plöglib an ihn die Frage: „Hätten Sie etwa Luft, dabin zu geben?“ 
St amäblt felber: „Ein unbeztwingliches, ein rajches und freudiges Ja! flog von meinen 
vopen, ebe ich es zurüdhalten konnte.” Zwar jtiegen mancherlei Bedenken auf, beſon— 
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ders feiner ſchwachen Bruft wegen; aber fie ſchwanden. Sein rechter Arm war infolge 
eines Unfalles ohne Kraft; aber eine Stimme fprad in feinem Innern: des Herrn Arm 
ift nicht verkürzt; der hat von feiner Stärke nichts verloren. „Ich ward ruhig,” fchreibt 
er; „ich fam mit Gott und mit mir felbit ins Reine”. Schon im Dezember 1824 machte 

5 er fein Eramen, und am 20. April 1825 wurde er, der 38jährige Kapitän, vom Biſchof 
Sörengfen, einem der MWobhltbäter feiner Jugend, in der Oslo Kirche bei Chriſtiania 
ordiniert, und zwar als erwählter Baftor für zivei, zu Vadsö gehörige, über das Nordkap 
hinaus gelegene Gemeinden. Aurz zuvor mar er mit Sara Cornelia Koren Chriftie, 
Tochter des erwähnten Paſtors, ebelich verbunden worden. Diefe ausgezeichnete Jungfrau 

10 hatte ſich bereit erklärt, als feine treue Gehilfin, alles, was der Herr verhängen werde, 
mit ihm zu teilen. Alsbald traten fie miteinander zunächſt die Yandreife nad Kopenhagen 
an, wo ſie die erite Schiffögelegenheit nah Finnmarken benugten. Am 16. Juni jenes 
Jahres begrüßten fie vom Schiffe aus ihr fünftiges Heim, VBadsö, in Oftfinnmarfen, am 
Warangerfjord unfern der ruffiichen Grenze gelegen; und am Sonntage darauf jeßte er 

15 fich felbft in fein neues Amt ein. 
Finnmarken, die nördlichſte Provinz Norwegens, erftredt jih von Südweſt nad 

Nordoft ungefähr 40 deutjche Meilen; und feine flippenreichen, von engen Fjorden tief 
eingejchnittenen, mit unzähligen Inſeln und Scheren umfränzten Küjten werden von den 
Wogen des Eismeeres befpült. Je tiefer ins Land hinein, deſto fälter wird es. Während 

20 des langen, dunklen Winters bleibt die Sonne 7—8 Wochen unter dem Horizonte, Die 
Morgen: und Abendröten, vollends die Nordlichter, find von unbejchreibliher Scönbeit 
und Pracht. Die Vegetation ift äußert dürftig; jeboch finden fih in manden Thälern 
verhältnismäßig reizende Gegenden. 

Ganz Dftfinnmarfen hatte damals nur zwei Kirchſpiele: Wabsö und Lebesby. Da 
26 nun leßteres damals ohne Paftor war, jo hatte St.s Wirkungskreis eine ungeheure Aus- 

dehnung. Eine befondere Schwierigkeit wurde feiner paftoralen Thätigfeit aber durch den 
Umftand bereitet, daß die über Finnmarken zerftreut wohnende ipärliche Bevölkerung drei 
verjchiedene Volksſtämme umfaßt. Neben den Norwegern, welche im 14. Jahrbundert 
einzumandern anfıngen, und den Quänen, welche, aus Rußland berjtammend, bejonders 

so an den Fjords wohnen, fommen erjt ald urfprüngliche Bewohner des Landes die Finnen 
oder Lappen in Betracht, teils die jehr verfommenen See: und Flußfinnen (Sö-og Elve: 
finnen), meiftens von Fiſcherei lebend, teild die mit ihren Renntierherden nomabdifierenden 
Bergfinnen (Fjeldfinnen). Die Zahl fämtlicher Finnen in Norwegen wird auf ca. 21000 
veranichlagt; und dieſe find es, unter denen St. zumeift gearbeitet hat. 

85 Noch im Anfange des 18. Jahrhunderts lebten die Finnen in der tiefften Unwiſſen— 
beit. Dem Namen nad Chriften, hielten fie feit an ihrem Heidentum. Dazu wurden fie 
von den Nortvegern teils durch Branntwein, teils durch fchändliche, eigennügige Behand: 
lung verdorben. Diefem traurigen Zuftande wirkten damals zwei edle Männer entgegen, 
der glaubenseifrige Schullehrer Iſaak Olfen (1703— 1716) und befonders der „Apoſtel 

40 der Sinnen“, Paſtor Thomas v. Weften, welcher 1718—1723 mit Erfolg das Evan— 
elium predigte. Obgleich feine treue Ausſaat wegen mangelnder Pflege meiſtens ver: 
ümmerte, fo jtammen doch aus der nächitfolgenden Zeit die einzigen in finnischer Sprache 
herausgegebenen Bücher: ein Katechismus, ein Gebetbüchlein, einige Lieder in höchſt 
mangelhafter Überfegung; dennod wurden die wenigen erhaltenen Eremplare wie Heilig: 

45 tümer aufbewahrt. Verkehrterweiſe fuchte man die Finnen in Schule und Kirche zu Nor: 
wegern zu machen, während die angejtellten Paſtoren jo wenig das Finniſche veritanden, 
tie die Finnen das Norwegiſche. Fortwährend wurde der Verkehr zwiſchen den einen 
und den anderen, jogar im Gottesdienjte, durch Dolmetjcher, welche jelbit das gepredigte 
Wort oft nur halb oder gar nicht verftanden, vermittelt. St. erzäblt aus der An- 

5» fangszeit feiner eigenen Wirkfamfeit, daß der neben dem Altar oder neben der Kanzel 
aufgeftelkt Dolmeticher mitunter laut gefragt habe: „Was ward, was der Herr Paftor 
ſagte?“ 

Um feine über eine Ausdehnung von mehr als 36 Q.Ml. zerſtreuten Gemeinde: 
glieder in fechs Kirchen mit Wort und Sakramenten zu bedienen, mußte St. fortwährend 

55 reifen, bald in offenem Bote übers Meer oder die Flüſſe (Elve), bald in Schlitten (Pulken), 
von Nenntieren gezogen, unter unfäglichen Schwierigkeiten und Gefahren. Seine Reifen 
dehnten fich bis ins ruffiiche Neich aus, weil die Bergfinnen auch dorthin zogen. Er erkannte, 
daß die verfchiedenen Arbeiten für Finnen und Norweger jeine Kräfte überftiegen, und 
entichloß ich, ausjchlieglih den Lappen zu leben und mit ihnen ein Yappe zu werben, 

so fie n Zügen zu begleiten, in ihren Zelten und Gammen (Hütten) zu übernachten, 
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ihte Koft zu teilen. Nur auf diefe, freilich höchſt Täftige Weife konnte er fich die ſchwierige 
Sprache jo aneignen, daß er als einer der Jhrigen zu ihnen zu fprechen vermochte. Daher 
vertaufchte er — abermals uneigennüsig — das einträgliche Baftorat in Vadsö mit dem 
in Yebesby (1828), obgleich dieſes ihm beinahe nur ein Viertel der bisherigen Einnahmen 
gewährte. Seine Frau ftimmte ihm freudig zu. Fortan wollte er mehr ala Miffionar 5 
leben, denn als Paſtor. Die Frage: woher das Geld zu den weiten Reifen? drängte er 
wrüd. „Gott half uns,” fchreibt er; „Geld befam ich, wenn ich es brauchte; Früher 
bedurfte ich es nicht“. 

Yange bielt St. ſich nicht bei derjelben Familie auf. Nach einigen Tagen ging es fort 
zu dem mebrere Meilen weiter wohnenden Nachbar. In jedem Diftrikte pflegte er ca. 
8 Wochen zu verweilen. Die meiften nahmen ihn mit Freuden an. Jeder Tag begann 
und endete mit Gebet, worauf die Finnen fagten: „Dank für Gottes Wort.” Sonntags 
fand Gottesdienft ftatt, zu welchem ſich Nachbaren auf meilenweiten Wegen einfanden, 
um eine Predigt in ihrer eigenen Mundart (denn auch die befonderen Mundarten famen 
in Betracht) zu hören. Manche verrieten freilih nicht nur die größte Unmifjenbeit, 
tondern auch Abgeneigtheit, jo daß fie mit ihren Herden die Gegend mieden, in 
weiber der Miffionar weilte. — Auf der erſten Winterreife war St. allein; fpäter be- 
gleitete ihn beitändig feine Gattin. In die Tracht der Bergfinnen gekleidet, lernten fie 
aub — mitten im unerträglichen Qualm des niedrigen Zeltes — in finnifcher Sprache 
mit den anderen Gott danken „für das gute und warme Haus“; ja, einmal mußten fie, 20° 
als des Schneefalld wegen nicht weiter zu fommen war, 4 Tage und 3 Nächte auf dem 
Gebirge zubringen, obne unter Dach zu kommen. 

Mit jedem Jahre drang St. tiefer in die Kenntnis des Finniſchen ein und überzeugte 
nd, daß alle früheren, auch feine eigenen Arbeiten in diefer Sprache verfehlt und zum 
Drude unreif feien. Mit großer Anftrengung hatte er Pontoppidans (ſ. d. U. Bd XV 
<. 551) Erklärung des Katechismus, das Neue Teftament, das 1. Bud Mofe überjett. 
Aber im Jahre 1830 übergab er feine eriten Handjchriften dem Feuer, ebenfo jelbit eine 
zweite Überjegung des Altarbuches und die eines „Andachtsbuches fürs Volt”. Er er 
lannte es als notwendig, die Schriftipradhe der Lappen auf ein neues Fundament zu 
gründen, wozu es eines erweiterten wiflenjchaftlihen Studiums bedurfte. Mit öffentlicher so 
Unterftügung trat er denn 1831 eine Reife an über Chriftiania nad Kopenhagen, und 
über Stodbolm nad Helfingford, um die perfönliche Belehrung der zwei berühmten Sprach: 
fotſcher, Profefior Rast und Dr. Sjögren zu geniefen. Er durfte einen Lappen mit ſich 
nehmen und noch zwei Lappen nachkommen lajjen (melde zu den nötigiten Handwerfen 
angeleitet wurden). In Chriftiania, wo er ein ganzes Jahr vermweilte, verhandelte er über 35 
feine Wäne viel mit der theologiſchen Fakultät und der Bibelgejellihaft, und mußte nicht 
tur das Intereſſe für das Studium der finnischen Sprache anzuregen, jondern auch durch— 
iegen, dat die Studenten, die nach Finnmarken geben wollten, vor ihrer Bewerbung 
um ein Amt künftig die Sprache erlernen mußten. Im J. 1832 hielt St. in Kopenhagen 
tortgefeste Zuſammenkünfte mit Rast, welcher ſich in der Vorrede zu feiner lappifchen 40 
Örammatif über den Miffionar höchſt anerfennend ausſpricht: „Hr. P. St., mwelder jo 
tele Jahre unter dem Volke felbit gelebt bat, wird nun alles in feiner Bibelüberjegung, 
in feinem neuen Wörterbuche, zu benußen willen und damit eine neue Epoche in dem 
appiihen Scriftreiche begründen, Früchte, welche die gelehrte Welt überrafchen werden.” 

Im Jahre 1833 fehrte St. nad Finnmarken zurüd und blieb bier in gewohnter 45 
Thätigleit bis ins dritte Jahr hinein. Von der Unzulänglichkeit des ſchwediſch-lappiſchen 
Apbabets viberzeugt, entwarf er ein eigenes, der beimifchen Lautordnung entjprechendes, 
und überzeugte ſich durd den vorläufigen Drud eines Bogens, wie leicht der Lappe es 
nd aneignete. Nübrend war ihre Freude, daß fie nunmehr, außer Predigten, auch Bücher 
m ihrer unverfälichten Mutterfprache erhielten, jo daß fie immer mehr Geſchmack am so 
Leſen belamen. 

Nm September 1836 reifte er abermald nad Chriftiania um des Drudes feiner 
Schritten willen. Hier unterrichtete er auch zwei Studierende in der lappifchen Sprache. 
Um ſich nun mit der eigentlichen finnischen (oder quänifchen) Sprache befannt zu machen, 
te er 1837 über Stockholm — wo er vom Hönige ſehr ausgezeichnet wurde — nad 55 
Ainnland, wo er mit namhaften Gelehrten, wie Profeſſor Beder, Sjögren und Renwall, 
trrerlihe Sprachſtudien trieb, welche feinen Bejtrebungen aud für die quänifchen Ein: 
vohner Finnmarlens zu gute kamen. Nach Chriftiania zurüdgefehrt, ließ er nun 1. ein 
ABE-Buch mit einem kurzen Leſebuche, 2. Luthers H. Katechismus, 3. eine Überjegung 
des Mattbäus und Markus, 4. eine biblifche Gefchichte (auch eine finnifche Formenlehre), 60 
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alle in ſtarken Auflagen, drucken. Der Storthing bewilligte die Geldmittel nicht bloß 
— ſondern insbeſondere auch für den weiteren Druck der vollſtändigen Bibelüber— 
etzung. 

Hierauf wandte St. ſich wieder ſeiner Hauptaufgabe, der Predigt und Seelſorge unter 
5 den Berglappen zu (immer zugleich bedacht auf die Unterweiſung angehender Prediger 
für das Volt). In feinem höchſt intereffanten, 1860 in Chriftiania herausgegebenen 
„Tagebuch“ hat er ausführlichen, befcheidenen, jchmudlofen Bericht gegeben über feine vier 
großen Miffionsreifen (von 1825—1831, von 1833—1836, von 1840— 1845, von 1851 
bis 1852). Diefes Werk birgt in fih einen Schatz chrijtlicher Erfahrung — mit einem 

ıo Anbange, enthaltend einen Auszug aus den twichtigften Schriften über finnifche Geſchichte 
und Sprade. Sehr anziebend ift e8 durch eine Menge von Beifpielen der überaus ge: 
ſchickten Art, in welcher er mit den Finnen wie mit Kindern umzugeben und ihren ftörri- 
ſchen, von allerlei Vorurteilen befangenen Geift zu leiten und zu beugen wußte, z. B. 
wenn einige darum die Bücher nicht haben wollten, weil fie mit lateiniſchen Buchitaben 

15 * waren, andere die kirchliche Nachmittagsandacht als eine Neuerung nicht wollten 
u. dgl. m. 

Die evangelifhe Predigt fand im ganzen einen guten Boden, und ibre Früchte 
traten reichlich zu Tage, fowie denn auch St.8 Verhältnis zu den Lappen dem eines Vaters 
zu feinen Kindern gli. Es regte fich zu feiner Freude ein höheres Leben. Aber in einer 

0 gewiſſen Gegend, melde an Schweden angrenzte, geriet dasjelbe auf verberbliche Abwege. 
In einem ſchwediſchen Sprengel ftand ein ſehr begabter Prediger, Läſtadius, welcher durch 
jeine ſcharfen Strafpredigten wider herrichende Laſter eine mächtige Erweckung bervorrief. 
Diefe breitete ſich durch Yaienprediger mweiter aus, nahm aber bejonders in dem normwegi: 
ſchen Kautofeino eine Geftalt an, die an Wahnfinn, ja ans Dämonifche grenzte. Beſon— 

25 ders feit 1850 trat eine Partei auf, melde ſich als die geiftbefeelte rübmte. Ihre 
Mitglieder, Männer und Weiber, Jung und Alt, behaupteten, fie dürften fih alles er: 
lauben; nichts, was fie vornähmen und ausübten, ſei Sünde. Ein Riß ging durdy die 
Gemeinde. Hochmut und Eigennutz machten fich breit; verderbliche Lehren wurden ver: 
breitet, 3.8. daß man der Obrigkeit und dem Prediger nicht geborchen dürfe, weil fie 

so unbefehrt und Teufel feien. Die öffentliche Ruhe wurde geftört, und alle finfteren Leiden— 
ſchaften brachen bervor. St. war 30 Meilen entfernt, als er diefen Unfug erfuhr. Troß 
der ungünjtigen Jahreszeit und höchſt ſchwierigen Wege traf er den 21. Oftober 1851 
auf dem Schauplage des milden Rottenweſens ein. Was ihm bier vor Augen trat, ging 
weit über das Gerücht. Männer und Weiber lagen jchreiend auf dem Boden, oder 

35 jprangen mit Geberden von Nafenden umber; felbjt Kinder hörte er Flüche ausrufen über 
die Unbefehrten. St. ftand bier ſechs Monate lang im heißeſten Kampfe mit finjteren 
Mächten; auch er jelbjt wurde wiederholt das Ziel der roheften Angriffe, welchen gegen: 
über er eine außerordentliche Feitigfeit und Ruhe bewahrte. Wohl machte fich der beijere 
Geiſt geltend, und St.3 überlegene Beſonnenheit wirkte auf mande Verwilderte jo, daß 

40 fie umfehrten ; aber ein ganzes Jahr hindurch hielt dennoch die Aufregung an, welcher 
fogar zwei Menfchenleben zum Opfer fielen und unter weldyer auch der von St. um 
Oſtern 1853 eingeführte Paſtor ſchwer bedroht wurde. Zwei der ärgſten Mifjethäter büßten 
auf dem Schafott, andere mit jahrelanger Gefangenſchaft. Allmählich erit verliefen fich 
die wilden Gewäſſer. 

45 St.8 Kräfte waren erfchöpft. Der fechzigjäbrige Mann, welcher jo lange im raubeiten 
Klima feinem Herrn treu gedient hatte, konnte ſich kaum noch bewegen. Er mußte von 
jeiner perfönlichen Wirkjamteit in Finnmarken zurüdtreten und fie einer Anzahl waderer, von 
ihm vorgebildeter Beiftlichen, welche das Werk in feinem Sinne fortfegten, überlafjen, nachdem 
er 1853 penftoniert war. Seine 13 übrigen Lebensjahre bat er in dem Badeorte Sande: 

so Fjord zugebracht, aus der Ferne fid am Fortgange des Werkes unter den Finnen erfreuend, 
aus welden einzelne zu Schullehrerm und fogar zu Paftoren berangebildet find. Er 
fammelte bier die Erinnerungen feines bewegten Lebens in dem erwähnten Tagebuche, 
welches mit den Bildniffen des ehrwürdigen Ebepaares geſchmückt if. Seine kindlich 
fröhliche und dankbare Krömmigfeit gab den jehr einfachen Bibeljtunden, die er hielt, ein 

55 für manche Seelen erbauliches Gepräge; auch fchriftlich erteilte er denen, die ſich in ihren 
Zweifeln und Anfechtungen an ibn wandten, geiftlihen Rat und Troſt, wie folchen die 
ſchon 1845 berausgegebenen, von tiefer geistlicher Erfahrung zeugenden „Religiöſen Briefe” 
enthalten. Auch arbeitete er an einer Auslegung der Bücher Mofe. Eines Tages begebrte 
ein Züchtling feines Zufpruces; er war ein Verurteilter aus Kautofeino, einer der wil: 

60 deſten Nottengeifter, welcher einft über den am Altare Inicenden St. von der Kanzel berab 
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einen Fluch ausgefprocdhen hatte, welchem aber jegt endlich das troßige Herz gebrochen 
war. — Am 2. Oftertage 1866 verjchied der treue GStreiter Chrifti mit dem Ausrufe: 
„Es ift genug.“ — St. war uneigennüßig, energifch, enthuftaftiich; aber von feiner Liebe 
zu den Finnen geblendet, bat er fie in feinem „Dagbog“ zu rühmlich geichildert. Männer, 
melde in Finnmarken gelebt und gewirkt haben, find darüber einig, daß die Wirkfamteit 
des St. für die innen überjchägt worden tt. Das neue Alphabet, das er in Verbindung 
mit dem gelebrten Profeſſor Nast erfand, ift nicht empfehlenswert. Es giebt in dieſem 
Alpbabet zu viele Mitlautzeichen, eine Beftrebung, alle Mitlautnuancen zu bezeichnen ; aber 
es iſt mangelbaft in Beziehung der Selbitlaute. (A. Michelſen N J. Belsheim. 

Stöffel, Jobann, evangelifcher Theologe, geft. 1576. — Quellen: die bei G. Wolf, 10 
zur Geſchichte der deutihen Proteitanten 1555—1559, Berlin 1888, S. 300 f. abgedrudten 
Schreiben; J. I. Miller, Entdedtes Staats:Cabinet, Jena 1714, I, 38 ff. beſ. 153 5f.; Kluckhohn, 
Briefe Friedrich d. Frommen I, 138 5.; Unſch. Nadır. 1712, &©.580—628 (diejelben Aktenſtücke auch 
bei 3.9. Gleich, Annales ecclesiastici, Dresden 1730, I, 259 ff.) — Litteratur: Galig, 
Dilterie der Augsb. Confejlion III, 1735: Preger, Flacius Bd II; H. Heppe, Seid. d. Pro: 15 
teſtantismus. Marburg 1852 ff., I u. II; N. Bed, Joh. Friedrich d. Mittlere, Weimar 1858; 
Kluchohn, Friedrich d. Fromme, Nördlingen 1879, &. 69 ff.; die Schriften über den Krypto— 
calvinismus von Calinich, Gillet, Kluckhohn (f. Bd XV, 228), dazu Wuftmann in Neujahrs: 
blätter der Bibl. u. des Archivs der Stadt Leipzig I (1905), 1ff.; Georg Müller in AdB 36, 
171ff: R. Hofmann, Geſch. d. Kirche St. Marien in Pirna, Pirna 1890, ©. 38 ff. 20 

Johann Stöffel bietet das merkwürdige Bild eines Theologen, der ſich von einem 
ſchroffen Gneftolutheraner zu einem Kroptocalviniften verwandelt bat; diefe Wandlungen 
baben ihm zunächft allerlei Beförderungen und Fürftengunft eingetragen, find aber jchließ- 
lih jein Verderben geworden. Es iſt begreiflich, daß viele feiner Zeitgenoffen feine 
NWandlungen aus niedrigen Motiven zu erklären geſucht haben. Der Beurteilung fpäterer 2 
Zeiten ift es unmöglich, ficher zu enticheiden, wie weit derartige Motive mitgefpielt haben, 
oder wie weit der Wandlungsprozeß lediglich im feiner theologifhen und kirchlichen Ent: 
widelung pſychologiſch begründet war. 

£t. war am 23. Juni 1524 zu Kisingen in Franken geboren. Schon 15jährig be 
zog er die Univerfität Mittenberg im W.-S. 1539 und wurde dort am 19. Februar 1549 30 
Magifter (vgl. das freundliche Urteil Melanchthons über ibn CR VII, 3387). Als 
einen, der in den interimiftiichen und adiaphoriftifchen Streitigkeiten die Stellungnahme 
der Philippiften nicht teilte, berief ihn Herzog Johann Friedrich der Mittlere als Hof: 
prediger nach Weimar. Als folder nahm er 1556 mit Marimiltan Mörlin, dem Hof: 
prediger in Koburg, an der Einführung der Neformation in der Markgrafihaft Baden- 35 
Turlad teil, wobei er an Eifer für das reine Quthertum nicht nur den Heidelberger 
Hofprediger Diller, fondern aud den MWürttemberger Jakob Andreä übertraf; nur mit 
Mübe war er davon abzubringen, die neue badiſche Kirchenordnung mit Anathematismen 
gegen Katholiken, Zwinglianer zc., ja jogar gegen Johann Brenz als Ofiandriften zu 
eoffnen (Salig III, 14ff.; Vierordt, Sefchichte der ed. Kirche in Baden I, 429). 40 
Ebenſo jchroff trat er 1557 bei dem Wormſer Religionsgefpräch mit den übrigen ernefti- 
niihen Theologen (Schnepf, Strigel, Monner) gegen Melanchtbon auf; er verließ das 
Rolloguium mit feinen Genojjen unter Zurüdlaffung eines Proteftes (Salig III, 293 ff.; 
ER IX, 213; Wolf a. a. O. ©. 300ff.). Er erhielt jest die Superintendentur zu 
Heldburg. Mit Mar Mörlin und Simon Mufäus war er an der Abfaffung des Weimar: #5 
ſchen Gonfutationsbucdhes 1558 beteiligt (Preger II, 78); er und Mufäus verteidigten 
dasſelbe bernach gegen die Einwendungen von Strigel und Hügel 1559 in einer be 
fonderen „Apologie” (Salig III, 483f.; Preger II, 124). Ebenſo unterzeichnete er die 
Supplicatio quorundam theologorum der Flacianer wegen Beranftaltung einer freien 
driftliben Synode (f. o. Bd VI, 86). Er und Mörlin begleiteten im Mat 1560 ihren so 
Herzog nach Heidelberg zu einem längeren Beſuch bei deijen Schwiegervater, dem Kur: 
füriten Friedrich dem Frommen, zu dem Zweck, diefen wenn möglich noch bei der luthe— 
niden Lehre feſtzuhalten. St. bielt am 12. Mai in Heidelberg eine Predigt vor ibm, 
m der er ibn und jeine Näte als ſolche, „die nicht glauben, daß im Abendmahl ber 
wabte und wefentliche Yeib und Blut Chrijti ausgeteilt werde”, des Zwinglianismus be= 55 
buldigte,;, am 3. bis 8. Juni verteidigte er mit Mörlin in öffentlicher Disputation die 
latheriſche Abendmahlslehre gegen den Heidelberger Theologen Pierre Boquin und den 
tbeologifierenden Arzt Thomas Eraft fchlagfertig und gewandt, jo daß auch Friedrich 
kne —— Überlegenbeit anerfannte, während er freilich in der Sache ſelbſt nur in 
imen calviniſchen Überzeugungen beſtärlt wurde (St.3 Thejen bei B. ©. Struve, Pfälzi: @ 

a 



60 Stöffel 

ſche Kirchen-Hiftorie 1721, ©. 94ff.; vgl. CR opp. Calvini XVITI, 191ff.; Salig III, 
471ff.; Kluckhohn, Briefe Friedrichs d. Fr. I, 138f.; derf., Friedrih d. Fr. ©. 69 ff.; 
Vierordt I, 461ff.; Seifen, Reformation in Heidelberg ©. 98). Aber bald nah der 
Nüdkehr von der Heidelberger Neife nehmen wir die erſte Wandlung St.s wahr. So— 

5 wohl im Streite zwiſchen Strigel und Flacius wie in dem rüdjichtslofen Vorgehen 
des Jenenſer Superintendenten Winter gegen den Juriften MWefenbed, den er wegen cal: 
vinischer Abendmahlsanfchauungen vom Patenamt ausgeſchloſſen, beginnen Stöſſel und 
Mörlin eine mittlere Stellung zwiſchen den Parteien einzunehmen und treten in diefem 
Sinne ald Natgeber an Herzog Johann Friedrih heran (3. J. Müller I, 153 ff). Zwar 

id auf dem Naumburger Fürftentage 1561, wohin der Herzog fie als jeine theologiſchen 
Berater mitnimmt, handeln beide noch im Einverftändnis mit Flacius und erklären dem 
Herzog, ihr Amt niederlegen und abziehen zu mollen, falls er die dort vereinbarte 
Präfation zur Conf. Aug. unterfchreiben würde (Preger II, 98). Als aber nad Winters 
Abjegung St. erſt interimiftiich, dann (Sept. 1561) definitiv Superintendent in Jena wird, 

15 in feinen Predigten das Confutationsbuch nicht mehr erwähnt, vielmehr zum Frieden und 
zur Verföhnung mahnt; als ferner den Jenenſer Profefioren am 22. April 1561 das 
Predigen verboten, ihre Disputationen und ihre Zenfurfreibeit beichräntt werben; als 
mit auf St.S Nat durd Dekret vom 8. Juli das Meimarer Konfiftorium als oberfte 
Kirchenbehörde für Thüringen eingefeßt und St. zum are desjelben ernannt wird 

20 (Preger II, 157 ff): da ift der Bruch zwifchen ihm und den Flacianern vollftändig. 
Zwar zögerte St. noch mit der Publikation der Konjtftorialordnung in Jena und wünjchte 
(23. Juli 1561) Verpflichtung der Mitglieder außer auf Conf. Aug., Apolog. und 
Art. Smale. auch auf das Gonfutationsbuch (Preger II, 163). Als aber die Publi- 
fation dann doch erfolgte und nun Flacius und Wigand ihren Unmut in einem Schreiben 

2 an St. ausjhütteten (Bed I, 376F.), erhob diefer am Hofe Klage wider fi. Das 
darauf eingeleitete Disziplinarverfahren führte zur Abſetzung beider Profefjoren und zum 
Sturz der ganzen Flacianerpartei (Breger II, 167 ff.).. Sebt erhielt St. auch eine theo— 
logische Profeſſur — er bielt bejonders altteftamentliche Vorlefungen — und übernahm 
die fchtwierige Aufgabe, bei einer nun angeftellten Kirchenvifitation zwifchen den meift 

0 flacianiſch gefinnten Geiftlihen und dem feit dem 24. Mai 1562 auf Grund feiner „De— 
Haration” wieder ind Amt eingefegten Synergiften Victorinus GStrigel zu vermitteln. 
Seine zu diefem Zweck aufgefegte Superdeclaratio, der fog. Stöfjeliche Cothurnus 
(abgedrudt bei Paullini, Historia Isenacensis 1689, p. 192f}.), rief nur neuen Streit 
hervor und hatte zahlreiche Abjegungen zur Folge (Bed I, 384ff., Preger II, 240ff.). 

35 Gegen 40 Paſtoren wurden 1562 und 63 entlaffen, weil fie die Unterfchrift verweigerten. 
Ein heftiger litterarifher Kampf gegen feine Superdeclaratio entbrannte, ſ. Konr. 
Schlüfjelburg, Catalogus Haereticorum V, 490ff., 493ff., 506ff., 551ff.; Salig 
III, 892 ff.; gegen die Angriffe der Mansfelder Theologen griff St. 1566 in einer 
Apologia zur Feder. Die Abgejegten griffen ihn in einem „Wahrbaftigen und gründ- 

40 lihen Summarten:Beriht” an und replizierten auf feine Gegenrede noch 1567 in ber 
„Responsio exulum Thuringieorum“ (Salig III, 897, 915). Als nun auch Strigel, 
der mit St.s Formel nicht einverftanden war und der Yage der Dinge nicht traute, im 
Herbit Jena verließ, blieb St. dort der einzige Theologe, bis er an Freihub, Salmuth 
und Selneder gleichgejinnte neue Kollegen erbielt. Das Rektorat der Univerfität be: 

45 Hleidete er 1563, 65 und 67. Im Juli 1564 wurde fein Yandsmann und früherer Lehrer 
Raul Eber von Wittenberg nah Jena gerufen, um unter Aſſiſtenz Mörlins, der als 
Profanzler und Vizedekan der Fakultät dabei fungierte, ihn zum erjten jenaifchen Doktor 
der Theologie zu promovieren (Bed I, 213). St.s Thejen und die dabei gehaltenen 
Reden ſ. in der Schrift Propositiones ad disputandum propositae in Acad. Jenensi 

so die X. Julii, Jenae 1564. Aber das frieblihe Negiment St.s währte infolge der 
politifhen Verhältniffe nicht lange. Im Streit Johann Friedrihs mit feinem Bruder 
Johann Wilhelm finden wir St. und GSelneder ernjtlih bemüht, dem verblendeten 
Fürſten ins Gewiſſen zu reden; beide fagten dem Herzog, falls er nicht nachgebe, zu 
Dftern 1566 ihren Dienft auf (Schreiben vom 28. Januar 1566 bei Bed II, 298 f.). 

55 Ebenjo ließ St. es nicht an Warnungen feblen, als die Neichserefution wegen Grum— 
bachs dem Herzog drohte (Mai 1566, Bed II, 495). Nab dem Sturz Johann Friedrichs 
rief deſſen Bruder und Nachfolger Johann Wilhelm 1567 die vertriebenen Pajtoren 
zurüd,. Gegen ©t.8 Superdeelaratio richteten diefe jest die Responsio exulum 
Thuringieorum, und die Geiftlichen, welche jene unterjchrieben batten, mußten ihr Amt 

so niederlegen. Nun die Fakultät wieder mit Gnefiolutheranern, wie Heßhuſen, Wigand, 

u 
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Kirchner, befegt wurde, konnte St. nicht länger bleiben. Er fol heimlih am 16. Juni 
1568 Jena verlaffen haben. Durch Kurfürft Augufts Vermittelung wurde er Super: 
intendent in Müblhaufen, erhielt aber kurz darauf einen Ruf des Kurfürften ald Super: 
intendent nah Pirna und ftieg in deſſen Gunft bald jo, daß er zum Kirchenrat und 
furfürftlichen Beichtvater ernannt wurde. Wir finden ihn im Mai 1570 auf dem Zerbiter 5 
Konvent bemübt, das Corp. Doctrinae Philippieum in den Konfordienverhandlungen 
zur Anerkennung zu bringen (Meubeder, Neue Beiträge II, 287 ff.; Heppe IL, 301 ff.), 
und noch 1573 wird er auf drei Monate nah Thüringen als Bilitator entjandt. Aber 
ſein Eintreten für den Kryptocalvinismus der Wittenberger und Dresdener Bhilippiften 
wird für ihn verbängnisvoll. Der Dresdener Hofprediger Georg Lyſthenius brachte ihn 
dur feine Denunziationen bei Hofe zu Falle. Am 3. Januar 1574 bielt diefer mit ihm 
eine längere Disputation über die Abendmahlslehre, brachte diefe zu Papier und denun- 
zierte ibn darauf bei der KHurfürftin Anna (Unſch. Nadır. 1712, ©. 582 ff.). Durch diefe 
twurde der Kurfürft gegen ihn mißtrauifch gemacht, forderte jegt von ihm eine Erklärung 
über den Gegenfag zwiſchen lutherifcher und calvinischer Abendmahlslehre und wurde 15 
in feinem Mißtrauen bejtärkt, als diefer einer Antivort auszumweichen ſuchte. Dazu mar 
an Brief ©t.s an feinen Gefinnungsgenofjen, den Hofprediger Schüß, in des Lyſthenius 
Hände gefallen und von diefem gleichfalls an den Hof ausgeliefert worden. So erging 
am 29, März der Befehl des Kurfürften, ihn zu verjtriden. Er wurde zunächſt in 
keinem Pfarrbaufe in Pirna interniert und unterjchrieb einen ihm vom Kurfürften zu: 20 
geftellten Revers über die Abendmahlölehre. Aber dem in Torgau verfammelten Yandtage 
wurde num auch die Anklage gegen ihn wegen unebrerbietiger Außerungen über Fürftlide 
Verfönlichkeiten vorgelegt; er wurde im Auguft auf die Feſtung Senftenberg gebradıt. 
Sem Gemütszuſtand wurde immer bdüfterer, als feine Gnadengeſuche und die auf: 
gefegten neuen Belenntnifje ibm nichts halfen, und aud die Fürbitte der Univerfität 
Jena und der Stadt Pirna für ihn vergeblich blieb. Im Januar 1576 mußte er noch 
anmal ein ausführliches Verhör beftehen; kurz darauf, am 18. März, erlag er einem 
Fiebet nach längerem Kranffein. Kurfürft Auguft bemächtigte ſich fofort feines hand- 
Ibriftlichen Nachlafjes, der aber nichts ihn Belaftendes ergab. Die ſchweren Anfechtungen, 
die er vor dem Tode durchgemacht hatte, wurden von den einen als Selbitanflagen 30 
wegen feines Abfalld vom Luthertum gedeutet, während die anderen berichten, e8 babe 
Ibm gequält, daß er jegt in der Haft „wider fein Gewiflen unterjchrieben babe“ (vgl. 
die Briefe von Oswald Krell in Unſch. Nachr. 1712, 611 ff. und den Bericht bei Wuſt— 
mann ©. 21). Drei Tage nad ihm jtarb feine Gattin, die Tochter des Jenenfer Pfarr- 
bern Anton Mufa, die Freud und Leid treulich mit ihm geteilt hatte; ein Grab um— 3 
bloß fie beide. 

Pſychologiſch erflärlich it feine Abkehr von der Flacianerpartei in Jena; der von 
diefer geübte Terrorismus war zu arg getvefen. Charakteriftifch ift dafür, daß er 1566 
in der Apologia gegen die Mansfelder Geiftlihen Flacius und Genofjen als die „bar- 
barae gentes in vineam Domini infusae“ bezeichnet und ftark betont, man hätte in 40 
Jena doch ſchon lange gewußt, was lutherifch fei, ehe die Flacianer dorthin gefommen 
twären. Befremdlicher bleibt der Übergang des alten Antiphilippiften zur Partei der 
Kittenberger und Dresdener Kryptocalviniſten. (Wagenmann F) Kawerau. 
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Stola j. d. A. Kleider und Inſignien BBX ©. 528, 57. 

Stolberg, Friedrich Leopold, Graf zu, geit. 1819. — Litteratur. St.s Werte #5 
ind jämtlich verzeichnet in Goedekes Grundrih? IV, 393. Sie bewegen jih wie die feines 
ölteren Bruders Chriſtian befonders auf dem Gebiet der Klopjtodiden Lyrit und Voßiſcher 
Uebetſetzungskunſt, doch hat er fich, wie unten gezeigt ift, auch auf anderen Gebieten der Lit: 
teratur, zumal der erbaulichen, bervorgethban. Seine Gedichte und Dramen wurden gemein: 
\bafzlich met denen feines Bruders herausgegeben. Bon jeinen Gedichten ijt wohl das von 50 
sterländiih ritterliher Gejinnung zeugende Lied eines deutiden Knaben „Mein Arm it jtarf 
and grob mein Mut“ das bekanntejte, jodann das jentimentale „Sühe heilige Natur“ und 
>es friegeriihe: „Sobn, da haft du meinen Speer“. Voll plajtiicher Darjtellung und Wahr: 
“u und bierin jogar Klopſtock übertreffend jind St.s Oden und Hymnen. Unter den fünf 
son ihin verfahten Dramen fegte St. bejonderen Wert auf den „Thejeus‘ und den „Säug: 56 
lim” (db. i. Homer, den er ſich in feiner Phantafie ald Sohn des Apollo und der Kritäis 
Bustel. Satyrifher Art find St.s „Jamben“. Cine idyllifche Darftellung der qlüdjeligen 
zu im Neuenburg ijt der Roman „Die Inſel“, teils in der Form des gried. Dialogs, teils 
in Serameiern verfaßt. Bon feinen Ueberjepungen nennen wir die Bruchſtücke der Lleberiegung 
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der Jliade, vier Tragödien des Aeſchylus, die Geſpräche Platos und die vortreffliche Ueber— 
jeßung der „Gedichte von Ofjian, dem Sohne Fingals“ (3 Bde, Hamburg 1806). Eine Be: 
ihreibung feiner Reife in Deutſchland, der Schweiz und Ftalien erjdhien 1794 in 4 Bänden. 
Die ganze jpätere Hälfte feines Lebens füllt die „Geſchichte der Religion Jeſu Chriſti“ aus, 

5 die troß ihrer großen Mängel eine große Berbreitung fand. In das hohe Alter St.s fällt 
das „Leben Alfreds des Großen“. — St.s Lebensgeſchichte wurde geichrieben von Alfred Nico: 
lovius, Prof. an der Unw. Bonn, Mainz 1846; von Theod. Menge, Der Graf Friedr. Yeop. 
St. und jeine Zeitgenoſſen, 2 Bde, Gotha, Perthes 1862, eine fatbolifh tendenziöje Verherr— 
lihung St.8. Ebenjo tendenzids ift die Biographie St.8 von Joh. Janfjen, Fr. Yeop. Graf zu St., 

10 fein Entwidelungsgang und jein Wirken im Geijt der Kirche, 3. Aufl., Freiburg i. B. 1882, 
aber reich an Briefen, die von Hennes abgedrudt wurden (vgl. Werner, Anzeiger zur ZU 
IV, 374). Endlih K. Windel, Fr. 2. Graf zu St, 2. Aufl., Potsdam 1896. Die Eutiner 
Zeit behandelt Wilh. v. Bippen: Eutiner Skizzen. Zur Kultur: und Litteraturgejhichte des 
18. Jahrh. Weimar 1859. Cingehend behandelte die Eutiner Zeit und alle Beziehungen zu 

15 Voß W. Herbjt, der aud die beſte Darjtellung des Uebertritt3 St.s gab in jeinem Werfe 
oh. H. Voß, Bd II, Leipzig 1874. Bol. Scott, Voß u. Stolberg, oder: Der Kampf des 
Beitalters zwijchen Licht und Verdunkelung, Stuttg. 1820 und: „Bejtätigung der Stolberg: 
ſchen Umtriebe von I. 9. Voß“, Stuttg. 1850, jowie Stolbergs Uebertritt zum Katholicismus 
nad) der Auffafjung jeiner Zeitgenofien in Gelzers deuticher Nationalitteratur 2. Th. ©. 459 ff. 

20 Die Briefe an Son gab Hellingbaus heraus Münſter 1891. Das Leben der Fürjtin Amalie 
von Galligin jchrieb Katerfamp, 2. Ausg. Münſter 1839. Kurze Lebensjtizzen u. Würdiqungen 
St.s bieten u. a. Wagners Staats: und Befellfchaftsleriton, Bd20 und die AdB Bd 36, wo 
E. Schmidt S. 350—367 Berjon, Leben und Werte St.s im Milien feiner Zeitgenojien mit 
umfaſſender litterarifher Kenntnis meijterhaft beleuchtet, während W. Baur in der 2. Aufl. 

25 der Theol. Realencyklop. vor allem die nationale und kirchliche Bedeutung St.8 würdigte. 

Friedrich Leopold Graf zu Stolberg, in feiner Jugend ganz; von dem Geifte der 
Sturm: und Drangperiode und gleich feinem Bruder von dem fFreibeitstaumel des 
deutjchen Geijtes der Jugend feiner Zeit, zugleich aber von edelfter Begeifterung für 
Klopftod und feine Poeſie erfüllt, auf deren Bahnen beide wandelten, ein Vorläufer der 

% fpäteren romantischen Schule, ift mehr als durch feine Poeſie, die heutzutage faft vergefjen 
ift, durch feinen Uebertritt zur römischen Kirche berühmt getvorden, den er zu einer Zeit, 
in welcher die objektiven Grundlagen der evangelifchen Kirche verfchüttet waren, vollzog, 
* der bei ſeiner hervorragenden geiſtigen Bedeutung einen lebhaften Kampf der Geiſter 
entflammte. 

35 St. ift geb. am 7. November 1750 in dem bolfteinifchen SFleden Bramftedt. Sein 
Vater war der Reichsgraf Chriftian Günther Stolberg-Stolberg, damals dänischer Amtmann 
und Statthalter des Amtes Segeberg. Im Jahre 1756 wurde er mit dem Titel eines 
Geheimen Rats als Oberhofmeifter der verwitweten Königin Sopbie Magdalena nadı 
Kopenhagen berufen und bier erhielt Friedrich Leopold le mit feinem zwei Jahre 

40 älteren Bruder Chriftian eine ſehr jorgfältige Erziehung. Ihre Mutter, eine geborne 
fräntifche Gräfin Friederike Chriftiane von Gaftell-Nemlingen, vom Pietismus beeinflußt, 
trug fih mit Ahnungen und Vifionen und war überhaupt eine Frau von tiefem Gefühl 
und lebhafter Phantaſie, vor allem aber eine zuberfichtlihe Beterin. Die Kinder wuchſen 
ohne geiftlähmenden Zwang auf „in Gegenden, melde einen Charakter von Größe und 

45 Freiheit hatten“, in dem „Haus am Meer” mit dem großen berrlichen Garten, dem „Hain 
Mamre”. Der Geift des Haufes war der einer ritterlih adeligen Gefinnung, ver: 
bunden mit aufrichtiger berzlicher Frömmigkeit und einem lebhaften Sinne für treue 
Freundfchaft — das unverfennbare Erbteil der beiden Brüder. Zu den Freunden des 
Haufes gebörten außer dem Minifter Andreas Bernftorf u. a. auch Klopftod und Andr. 

50 Gramer, welche beide an der Ausbildung der beiden Anaben den größten Anteil nahmen 
und fie tief beeinflußten. Als Knabe ſchon der ſchwärmeriſche Verehrer Klopſtocks, an 
defjen, auch in den Oden befungenem Schlittfchublaufen auf dem Lyngbyer See bei Kopen— 
bagen er mit feinem Bruder ebenfo begeifterten Anteil nabın wie an den fommerlichen 
Schwimmübungen, erfannte und genoß F. L. eben durch Klopjtod in der Porfie die 

55 ſchönſte Freudenquelle: „Ich babe von Kindheit an die Poeſie mit Leidenfchaft geliebt, 
denn lebbaft empfinden jdhien mir immer der ſüßeſte Genuß, defjen ein Menſch fich er: 
freuen fann.“ 

Im Sommer 1770 begaben ſich die beiden Brüder auf die Univerfität Halle, wo 
ihnen die Studien bei den „fühllofen Gelehrten“ wenig zufagten, während Dichter wie 

6 Milton fie entzücdten und die eigene poetische Begabung auch in antifen Maßen nad) Klop— 
ftods Vorbild ſich offenbarte. Im Herbft 1772 bezogen fie die Univerfität Göttingen, 
two fie bis zum Herbjt 1773 blieben. Der Aufenthalt in Göttingen jollte nicht nur für 
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fie, fondern auch für unfere Litteratur von Bedeutung werden. Hier nämlich kamen 
die aufjtrebenden, dichterifch tief angeregten Yünglinge in enge Verbindung mit andern 
gleichſtrebenden, wie Voß, Boje, Hölty umd ftifteten zur wechſelſeitigen Mitteilung ihrer 
dichtertichen Yeiftungen und zu weiteren gemeinfamen Streben den befannten Göttinger 
Hainbund, der eine gewiffe Entwidelungsperiode der modernen Poefie bezeichnet. „Natur, 5 
Freundſchaft, Tugend, Freiheit, Vaterland” wurden in diefem Bunde in immer neuen 
Yiedern befungen. Neben Milton und Klopftod wurden täglid nicht nur „Das Bud) der 
Bücher“, jondern auch Oſſian, Perch, Shafefpeare und von den Griechen Homer und 
die „moralifchen Koloſſe“ Plutarchs, allerdings in der verbaßten franzöfiichen Sprache mit 
Eifer gelejen, bis fich die Brüder im Jahre 1773 energiſchem Studium des Griechifchen bin 10 
gaben, während die juriftifchen und biftorifchen Vorlefungen vernachläfjigt wurden. Noch 
waren auch fie leidenſchaftliche, Tyrannenhaſſer“ underft fpäter erfolgte, zumal durch Yavaters 
Einfluß auf ibre Gefinnung die Wandelung vom Freiheitstaumel der jugend zur ruhigen 
ernſten religiöfen und politiſchen Lebensanſchauung und zur adeligen Sitte ihres Standes. 
Am 12, September verließen die beiden Brüder Göttingen, um zunädft nach Hamburg 15 
p ziehen, wo ſich F. L. überreden ließ, in die Freimaurerloge einzutreten, doch „nur 
onventionsmäßig ſteuerte er einige Verſe bei und das Freimaurertum blieb ihm, wie er 

ſelbſt ſagt, ein eitler Name“. 
Im Jahre 1775 traten die Brüder ihre Reiſe durch Deutſchland in die Schweiz an. 

In Frankfurt vereinigten fie ſich mit Goethe, dem „Genie voll Geiſt und Flamme“. 20 
Im 18. und 19. Bud feiner Lebensgefchichte bat Goethe den Aufenthalt der Brüder in 
Frankfurt, ſowie die weitere Neife anjchaulich gefchildert. — Die ganze Neife ins „beilige 
Yand der Freiheit und der großen Natur” war eine der „Genieperiode“ entiprechende „Genie: 
reife“, auf der man fich in vermeintlichen patriarchaliichen Dafein unter freien Zandleuten 
im Aunderlande der Natur zugleihb in die Bibel, in Offian und in den „alten, find= 2 
lichen ſuüßſchwatzenden Homer“ verjenkte. Auf diefer Neife wurden die Grafen auch mit 
Paflavant bekannt und ebenfo mit Salis, der fie an den Comer See begleitete. Dann 
gings nach Genf und nun lernten fie auch Voltaire perfönlich kennen, den „alten Sünder“, 
gegen deſſen „verfluchte Profanation“ der Göttinger Bund fte mit tiefem Haß erfüllt hatte, 
en Haß, mit dem die liebenstwürdige Aufnahme bei dem reife fontraftierte. Auf der 30 
Rüdreife lernten fie J. M. Miller und Schubart kennen, den ihnen fongenialen, für Freiheit 
erglübenden Dichter. Am 26. November famen die Grafen nad Weimar. Hier wurde 
Fr L. auch mit Wieland etwas verföhnt, dem Dichter der Frivolität, dem er ſchon als 
nabe „Buße“ gewünfcht hatte. Im Jahre 1775 befuchten die Grafen Defjau, be: 

geiſterten fich für Bafedow, und begaben fid dann nad Berlin, dem „Sodom und 35 
Gomorrha, der Nefidenz des trodenen Rationaliamus und des zum Ausſpeien fatalen 
Nicolai“. Mit einem Befuche bei den fchleswig-bolfteinifchen Freunden wurde im Januar 
1776 die Geniereife beendet. 

Bis zu diefem Jahre war der Lebensgang der Brüder gemeinfam. Im Juli 1776 
wurde F. %. vom Fürftbifchof zu Yübel und Herzog von Oldenburg zu feinem Oberſchenken 40 
und Geſandten am dänifchen Hof ernannt. In Kopenhagen aber entzog ſich Fr. L. fo: 
viel als möglich dem Stadtleben und weilte am liebjten in Holſtein, wo er in Eutin in 
dem jungen SHoffräulein Agnes v. Witzleben feine künftige Gemahlin fennen lernte (geb. 
9. Ok. 1761). Er vermäblte fih mit ihr am 11. Juni 1782 auf dem Schloſſe zu Eutin. 
Hier war Voß Neltor, und die beiden jungen Ebepaare pflegten lebhaften Verkehr, aus 45 
dem u. a. Die Herausgabe von Höltys Gedichten bervorging. Entiprechend dem Ghbaralter 
der ganzen von Klopftod beberrichten dichteriichen Periode wandte ſich in diefer Zeit feine 
Dichtung zunäcjt dem lyriſchen Gebiete zu, indem er neben weiblicher Schönheit und 
Sitte befonders die Liebe zum Vaterlande mit jugendlicher Begeifterung, Zartheit und 
poetiſchem Schwunge feierte. Seine Iprifchen Gedichte erjchienen, vereinigt mit denen 50 
eines Bruders Chriftian Yeipzig 1779, in neuer Auflage Yeipzig 1821 und Wien 1821 
und jeparat die „Vaterländiſchen Gedichte”, wiederum mit denen feines Bruders vereinigt, 
Hamburg 1815. Am meiften befchäftigte fib St. in diefen Jahren mit den Griechen; 
ſchon im Nabre 1778 erichien feine Ueberfegung der Alias, deren Manuflript er Voß als 
Sochzeitägeichent verehrt hatte. Dann überjegte er einige Stüde des Aeſchylus und 55 
dichtete einige Schaufpiele mit Chören; zwiſchendurch befundete er in feinen fatprifchen 
Jamben“ nod das jugendlich überitrömende Freiheitsgefühl den Fürſten- und Kirchen: 
dienen gegenüber. Auf einer Gefandtichaftsreife nach Petersburg im Herbit 1785 hatte 
er die Freude, in Berlin Spalding, in Königsberg Hamann kennen zu lernen und am 
zuffiichen Hofe eifrige Leer feiner Jlias zu finden. In Petersburg machte St. übrigens co 
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auch die Belanntichaft Klinger. Solche Belanntichaften waren ihm lieber als das „über 
tünchte Hofgepränge”. 

Der feite MWohnfig der Familie war inzwifchen Neuenburg im Herzogtum Oldenburg 
getvorden, two St. ald Landdroft waltete. In Neuenburg verfaßte er die „nel“, ein 

5 Denkmal feines tdyllifchen Ehe: und Lebensglüds. Auch brach er von bier aus eine 
Lanze für Lavater, der in Bremen gröblich verhöhnt worden war. Von feinem fittlichen 
Ernite zeugt aus diefer Zeit fein Urteil über Heinfes „Ardinghello“. Auch gegen Schillers 
„Götter Griechenlands“ erhob er Proteft. In der chriftlichen Bejtimmtheit feiner Fröm— 
migfeit wurde er durch die Briefe Lavaters und durch feine innig fromme rau gefördert, 

ı0 und ſchon begannen Voß und St.s Bruder Chrijtian für die Freiheit feiner Lebens: 
anſchauung zu fürdten Mitten in diefem Wachen feines innern Menfchen und im 
füßeften Lebensglüd ftarb ihm am 15. November 1788 feine fo ſehr geliebte Frau. Dies 
Ereignis teilt St.38 Mannesjahre, wie E. Schmidt zutreffend urteilt, in zwei Perioden, 
deren erite das höchſte Lebensglück und letzte umfaſſende Poefie darbietet und fo menſch— 

16 lich und dichterifch abichließt, deren zweite von der neuen Ehe und der Verbindung mit 
* katholiſchen Adel an ſchon a den Übertritt zur römifchen Kirche unaufhaltjam 
hinſteuert. 

Da ihm das Verbleiben in Neuenburg ſehr ſchwer fiel, fo war es für St. erwünſcht, 
ald er im Jahre 1789 zum Föniglich däniſchen Gefandten in Berlin ernannt wurde, 

20 two er bald zur zweiten Heirat fchritt mit der Gräfin Sophie Charlotte Eleonore v. Redern 
(geb. 4. Nov. 1765). Konnte auch „die ftrahlende Leidenſchaft der erften Yiebe und fein 
erites idylliſches Glüd nicht wiederkehren“ und ſchwieg naturgemäß feine Lyrik, fo war 
doch auch diefe Ehe eine ſehr glückliche. Im Juni 1791 wurde St. vom Fürftbifchof 
von Lübel zum Präfidenten der Negierung in Eutin ernannt, zugleich mit einem jofort 

25 nach feiner Einführung beginnenden Urlaub bis zum Herbit 1792, der fpäter noch ver: 
längert wurde. Diefe ihm gewährte Freiheit benugte St., um feiner längſt gebegten 
Sehnſucht nah Stalien zu folgen. Mit feiner Gemahlin, feinem älteften Sohne Ernſt 
und deſſen Hauslehrer Hicolovnus trat er nun eine längere Neife durch Deutichland und 
die Schweiz nad Italien und Sizilien an. Bezeichnend für feine religiöfe Richtung und 

so Stimmung ift es, daß er durch Weſtfalen reifte, um in Osnabrüd nicht nur Juſtus 
Möfer, fondern auch den ortbodoren Rektor Job. Fr. Kleuker zu bejuchen und mit dieſem 
nah Münfter zu reifen. Der Beſuch Münfters follte für St.s Leben entſcheidend werden. 
Nr Münfter waltete damals ein Katbolicismus, in welchen das biblische Chriftentum das 
Römische entjchieden übertvog (vgl. d. A. Dverberg und der Galliginifche Kreis Bo XIV 

35 ©. 539). Im Haufe der Fürftin Galligin, welches die Reifenden aufnahm, ſpann ſich ein 
folgenfchwerer Yebensbund an. St.8 Gemahlin Sophie jtand alsbald auf Du und Du 
mit der „engelreinen Adeodata“, die fchon im voraus eine Gevatterfchaft annahm. St. 
aber nennt die Fürſtin von nun an, auf Sokrates anfpielend, feine Diotima. „Mit Em: 
pfindungen, welche nur die beften Menjchen erregen fünnen, verließen wir Münſter,“ 

0 jchreibt St., der dann noch die Freude hatte, mit den ihm nachziebenden Freunden aus 
Münfter in Pempelfort bei Jacobi zufammenzutreffen, dejjen zweiter Sohn, Georg, ſich 
nun den nad Nom meiter Reifenden anichloß. 

Durch den Einfluß der jo bedeutenden katholiſchen Kreife zu Münfter geneigt, in 
den Formen der römischen Kirche tieferen Gehalt zu entdeden, wohnte St. am Weib: 

45 nachtsfefte dem Hochamt in der Petersfirche bei, welches Pius VI. bielt und fpürte eine 
bedeutende Wirkung. Eine Audienz beim Papſte erfüllte ihn mit Bewunderung für diefen 
Kirchenfürften. In Unteritalien traf er mit den Brüdern Kaspar und Adolf Drofte zu 
Vifchering zufammen, die ihm von der Fürftin empfohlen waren, und man merft mand: 
mal feinen Außerungen an, daß er unter gut Fatholifcher Leitung ſteht, während der 

50 junge Nicolovius fi den proteftantifchen Widertillen gegen den römischen Prunk und 
befonders gegen die jchlechte Natürlichkeit des römischen Volkslebens bewabrt. 

Im Frühjahr 1793 kehrte St. nad Eutin zurüd, trat fein Amt an und blieb in 
enger Verbindung mit dem Münfterfchen Kreife, während der Nugendbund mit Voß 
immermebr zerriß. Voß war nicht nur der Vertreter des oberfladlichiten Nationalismus, 

65 jondern aud jeder Anerkennung vornehmer Adelsgeichlechter durchaus abgeneigt. Dazu 
fam der Zwieſpalt in der politiihen Anfchauung bezw. in dem Urteil über die franzöfifche 
Revolution. Zwar batte aub St. ihr im Anfang zugejauchzt, aber feinen Irrtum bald 
erfannt, während Voß über die Nevolution, zumal über ihre Vernichtung des Adels 
jubelte. Aucd die äußere Stellung der alten freunde batte ſich außerordentlich verſchieden 

so geftaltet. Während der Inorrige Nektor in beſchränkten Verbältniffen lebte, mußte St. 
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als oberſter Mann der Negierung auch einen größeren Aufwand repräfentieren. Bor: 
nebme Yeute, unter ihnen auch franzöfiiche Emigranten, waren nun die Gäſte St.s, 
in deſſen Haufe Voß früber jo intim verkehrt hatte. Kurz, das gegenfeitige Ver: 
baltnis war auf die Dauer unbaltbar (vgl. Goethes Annalen 1820, Voß und Stolberg, 
XXXVI, 273). 5 

Im Jahre 1793 machte die Fürftin Galigin ihren Gegenbefuh; im Jahre 1794 
veriveilte St. mit feiner Familie während des ganzen November in Münfter, von Fürften- 
berg und der Frau v. G. mächtig angezogen. Das „ewig Weibliche“ hatte ſich für St. 
in ihr mit der feligmachenden un. vermäblt, in die er übrigens immer tiefer ein— 
drang, wie u. a. ein Brief vom Februar 1794 an Fr. H. Jacobi bezeugt, in welchem er 10 
die Auferitchung des — die magna charta des Chriſtentums nennt, die ſich in jeder 
Niedergeburt eines Menfchen als wahrhaftig und fortwirkend beweife. In demfelben 
Brief zeigt er, wie hoch ihm die Offenbarung über den Schriften der Alten, auch über 
Plato ftebt. „Ich kenne und liebe die Moftit eines Platon, eines meiner erften Lieb— 
linge ... aber immer bleibt die Art der Offenbarung, die ihnen ward, nicht nur der 16 
Art und dem Maße nad, fondern der Natur und Gnade nah unterfchieden von der 
biblischen, wie der Himmel über der Erde iſt.“ Neben der Fürftin gewann über St. 
großen Einfluß die Marquife Anna Baule Dominique de Montague, die Schwägerin 
Zafapettes, die als Emigrantin in Holftein wohnte. Sie fam am 1. November 1795 
zum erjtenmal in St.s Haus. Die Erzählung der Leiden ihrer Familie durch die Revo— 20 
lution, die fromme Gelaffenbeit, mit welcher fie alles ertrug, wirkte auf St. wie Poeſie 
und Religion zugleich, jo daß er meinte: „Wir find faft fatbolifh; wir waren es als— 
bafd, da wir Sie börten.” Wie die Fürftin, fo wurde auch die Marquije in das ver: 
traulichite Familienleben bineingezogen und gleich ihr auch zur Patenſchaft. Im Sommer 
1797 wiederholte die Fürſtin G. mit Overberg ihren Beluch und jchon in diefem Jahre, 35 
wenn nicht gar früher, war St.8 Gemahlin in Bezug auf den Übertritt zur römiſchen 
Kirche mit fich fertig, während ihn ſelbſt noch Bedenten über einige ihrer Dogmen zurück— 
bielten, wenn aud „der elende Zuſtand des Proteftantismus, der zum Deismus und 
Arbeismus führt, der Frebsartig um fich frefiende, alle myſtiſchen Wurzeln zerftörende 
neologiſche Nationalismus, die Kantifche Philoſophie und die ganze Aufklärung ibn immer: 40 
mebr abitiegen“. Auf einer Reife nach Karlsbad mit feiner Gemahlin und den Söhnen 
eriter Ebe im Sommer 1798 ſah er ſich die Brüdergemeinde in Herrnhut darauf an, ob 
er nicht in ihr Frieden und Nube finden und fo in der „Mutterfirche” mit feiner Familie 
verbleiben fönne. Zugleich aber legte er dur die Marquife von Montague dem nad) 
Teutjchland geflüchteten Biſchof von Boulogne, |. R. Affeline, alle jeine Zweifel vor, 3 
welche Diefer durch feine Lettres et reflexions sur les points de doctrine contro- 
vers‘s entre les catholiques et les luth6riens beantwortete. Immer nod wurde 
der letzte Schritt aufgefchoben, obtwohl die römische Kirche ihn je länger je mehr unmider: 
fteblih anzog und er von der Lektüre der Modernen, u. a. au von dem „Chamäleon“ 
Herder zum Etudium der frommen Väter zurückkehrte. Hatte er doch ſchon 1781 lieber #0 
mit unſern Brüdern, den Katbolifen, fich verbinden, ald mit den „Kirchenräubern des 
Vroteftantismus”, deflen Name ibm ſchon verhaßt war, „eine Gemeinde ausmachen“ wollen. 
Endlich bradıte Münster die notwendige Löſung, obne welche St., wie wir mit E. Schmidt 
jagen, zu Grunde gegangen wäre Im April des Jahres 1800 reiſte St. mit feiner 
Frau, feinen beiden älteften Söhnen und feiner neunjäbrigen Tochter Julia nad Müniter. ı5 
Am 1. Juni 1800, dem „Todesjahr des Nabrbunderts der Aufklärung“, wandten die 
Aürftin und Overberg ein äußerites Kraftmittel an in der Galitzinſchen Kapelle. Sie 
luden, wie Janſſen (S. 157) erzählt, an dem Tage, an welchem Overberg Kinder zur 
eriten bl. Kommunion führte, St. und feine Gemahlin zur Teilnahme an der ‚Feier ein. 
Beide erjchienen, aber St. war, wie er fpäter eingejtand, gerade an diefem Tage ab: w 
geneigter als je, die katholische Konfeffton anzunehmen, „Gott aber erwies ſich ſtärker als 
die menſchliche Neigung“. Dverberg batte den Kindern gejagt, fie möchten nach Empfang 
der bl. Kommunion, in einer gewwifjen guten Meinung mit ibm auch für St. beten. Diefer 
füblte ſich von einer „plöglicen Erleuchtung“ ergriffen: fein Zweifel an der Wabrbeit 
ber Kirche blieb in feiner Seele zurüd. Bon Overberg geweiht, trat das gräfliche Baar zur 55 
tomiſchen Kirche über und zog bald auch alle Kinder nad, aufer Maria (Mariagnes) 
aus eriter Ehe, die Braut des Grafen Stolberg:Wernigerode, 

Kenn St. als geborner Yutberaner und von Haus aus von feuriger Verehrung für 
Luther erfüllt, dennoch den Konfeſſionswechſel vollzog, jo darf dabei weder der damalige 
Zuftand der Entartung der protejtantifchen Kirche, noch die lodende Geſtalt, in welcher w 

eal⸗ Gacyutlopadie für Theologie und Htirde. 3.9. XIX, 5 
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die fatholiiche dem Suchenden und leicht Beitimmbaren entgegentrat, außer acht gelafien 
werden. Der Katholicismus in dem damaligen Münfter ſchöpfte aus der bl. Schrift, ſowie 
aus der edelſten chrijtlichen Myſtik; er ftellte die Perſon Jeſu Chrifti, des wahren Gottes: 
und Marienjobnes, in den Mittelpunft des chriſtlichen Lebens, wirkte ein leuchtendes 

5 Glaubens: und Liebesleben und trat in jchönen Geftaltungen der Vollabildung und des 
Staatslebens bervor, aljo daß St. die Konfequenzen der Prinzipien der römischen Kirche 
in mildeiter Beurteilung vergaß und in ihr nichts als Geitalten wie die allerdings leuch- 
tenden eines Fürftenberg, Overberg und vor allen die einer Fürftin Galligin jab. Solchen 
Einflüſſen konnte eine Perfönlichkeit nicht mwiderfteben, von der ſchon vor 25 Jahren 

ı0 Lavater urteilte, daß er nie einen weicheren, beitimmbareren Menſchen gejeben babe. 
Krummacher, der Varabeldichter, aber nennt St. eine Nebe, die nad der Ulme fucht, 
um fich darauf zu ſtützen. 

St., der nun mitten in den politifchen und religiöjfen Stürmen der Zeit in den 
feften Normen der römischen Kirche den Anfergrund gefunden zu haben glaubte, defien er 

15 bedurfte, verlegte durch feinen Konfeſſionswechſel faſt das ganze proteitantiiche Nord- 
deutichland, namentlich aber feinen älteren Freundeskreis Voß, Jacobi, Gleim u. a. aufs 
tiefite. Ansbefondere bieten Voß und St. das tieftraurige Berfpiel, wie die innigiten 
freunde der Jugend die bitterften Freinde im Alter werben können. Wir übergeben bier 
die ganze Yitteratur diefes Zerwürfnifies und mweifen nur auf den fhon oben genannten 

» bitterböfen, ingrimmig plumpen Febdebrief bin, den Voß im „Sopbronigon“ des Erz: 
rationaliften Paulus noch 1819 als Greis veröffentlichte: „Wie ward Fritz Stolberg ein 
Unfreier,“ in welchem der frübere Jugendfreund alles Gift ausfchüttete, was ſich im Yauf 
der Jahre bei ibm angefammelt hatte, während St. kein böles Wort über den ganzen Hader, 
dieß „Gapitolo aus Dantes graufer Hölle“ (Goethe), ſagte und den Sobn Heinrih Voß 

25 aufs lichreichite behandelte. Rubig und ſachlich äußerte ſich Herder über St.8 Übertritt ; 
Claudius und andere „Stillen im Lande“ wurden an ibrem Freunde nicht irre. 

St., der jein Entlafjungsgefuhb beim Herzog eingereiht und deſſen Genehmigung 
erhalten batte, lebte feitdem privatifierend in und bei Münfter, wo man den „Geretteten“ 
verehrte und liebte, auf dem Gute Lütjenbed, im Verkehr mit dem Miniſter Fürftenberg, 

s Overberg und der Fürftin Galigin. Im Frübling 1811 verließ St, um der franzöftichen 
Prüfektentwirtichaft zu entgeben, Yütjenbed und zog auf das Gut Tatenbaufen in der Graf: 
ichaft Ravensberg bei Bielefeld, welches dem Gemabl jeiner Tochter Julie, dem Grafen 
Xaver v. Schmiefing-Herfienbrod gebörte; Reifen nah Holitein, nad Hamburg, Stolberg, 
Karlsbad und in die Yaufis, die Heimat feiner Gemablin, wurden von da unternommen. 

5 Im Nabre 1815 wurde St. nebit jenem Bruder von der Univerfttät Kiel zum Ehren— 
doltor emannt. Im Nabre 1816 vertaufchte St. Tatenbaujen mit dem Gute Eonder: 
müblen im Dsnabrüdichen, das er aepactet hatte. Eine ſehr anſchauliche wichtige Schil- 
derung Sondermüblens und treffliche Charakteriftil der Gräfin gab Clemens Brentano 1818 
(Gef. Schr. VIII, 266, 288). Wie ſchon in Yütjenbed und Tatenbaufen, jo war auch 

0 bier Zt. in feltener geiftiger und körperlicher Friſche mit der alten Luſt am Reiten und 
Baden vielfah tbätig. Yeitete er doch ſelbſt einen Teil des Unterrichts der Kinder, für 
die er in dem fpäteren Biſchof Kellermann einen frommen Yebrer und zugleich Hausgeift: 
fichen gewonnen batte. Die friſche Teilnahme des „ſchönen reifigen Mannes“ an länd- 
lichen Freuden und Spielen wechſelte mit ernſten begeifterten Studien. Schon 1802 

45 war er mit der längit begonnenen Uberfegung von vier Tragödien des Aeſchylus an die 
Uffentlichfeit getreten, 1806 mit der vortreffliden Überſetzung des Oſſian. Tod war 
binfort seine chriſtliche Schriftitellerei überwiegend. Im Jabre 1803 waren von ibm 
„Zwo Schriften Des bl. Auguftin von der wahren Religion und von den Sitten ber 
katbeliichen Kirche“ erichienen. In demielben Jabre verfaßte er die Grabicrift für den 

50 beimaeganaenen Klopitod. Zu dem Werke, welches fatt feine ganze übrige Lebenszeit 
ausfullte, aab ibm der nachmalige Erzbiſchof von Köln, Clemens Auguft Droſte die Ans 
regung. Es iſt die „Geſchichte der Religion Jeſu Chrifti“ die er nur bis zum Yabre 
430 verfaßte: Fortſetzungen eribienen von fir. v. Kerr, Br 10—45, Mainz 1825—46, 
und von Bruchar Br 45— 48, Mainz 1849—53), von welchem 1806— 18 vierzehn Bände 

ss bei dem evangeliſchen Buchbandler Pertbes erihienen, nicht obne daß Voß auch dieſen 
deshalb angefochten batte. Er ſammelte, obne kritiſch zu ſichten, ſchrieb mit fliegender 
Feder, obne planvoll zu komponieren (Schmidt). „Nicht nur docendo, auch scribendo 
diseimus. Man kann nicht leicht unwiſſender jein, ala ich ed uber einen großen Teil 
des Anbalts war“ (Janſſen II, 342%. Die Sabre der deurichen Shmad erlebte er, wie 

OR, Baur fagt, mit den Gefühlen eines echt deutichen Mannes, alä der er fh immer bewährt 
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batte. Im Jahre 1813 entfandte St., deifen Sohn Chriftian Ernſt bereits unter Erzherzog 
Karl ſich Yorbeeren errungen, nocd andere drei Söhne in den Kampf gegen Napoleon. 
Er ſelbſt bat der deutſchen Sache in jenen Tagen mit mancher begeifterten vaterländifchen 
Ode gedient. Die Wurzel alles politifhen und nationalen Unglüds ſah St. in der 
Gottloſigkeit“; in feinen Briefen und Gedichten lodert der Zorn über die „Weſthunnen“ 5 
und Die „neue Babel” ebenjo wie über die „empörende Felonie“ des Rheinbundes. 
Tief erfreute ihn das Auftreten von CI. Harms 1817, dagegen war ihm die Union als 
„Holter und Polter gejchehende Vereinigung” ein Ärgernis. 

In feinem Alter verfaßte St. außer der Gejchichte der Religion Jeſu Chrifti, in 
ſchlichtem ſchönem Stil das „Leben Alfreds des Großen“ (Münfter 1817, 2. Aufl. 1836) 10 
mit einer einleitenden Darftellung der angelſächſiſchen Geſchichte. Sodann ſchrieb er 
„Beberzigungen und Betrachtungen”, Berfuche, feinen Lefern die HI. Schrift und ihre 
Lehren recht nabe zu bringen. 

St.3 friedvolles Schwanenlied ift „Ein Büchlein von der Liebe” (1818), eine zufammen: 
bängende Darftellung der biblifchen Lehre von der Liebe, wie fie nur einer geben konnte, 16 
der jeinen Geift nicht nur an Auguftin und der chriftlihen Myſtik genährt, fondern vor 
allem ich tief in die bl. Schrift verjentt bat. Ber allen römiſch-katholiſchen Anklängen 
wurzelt jein Verf. realer in der Bibel als viele Proteftanten, die nur formal fie als 
Richtſchnur der Lehre betrachten. Im „Büchlein von der Liebe” erfcheinen auch Geftalten 
des beibnifchen Altertums wie Timoleon und Adhill, Borcia und Andromache, weil diefe 20 

den und Frauen jchön und gut find, befonders aber die Gläubigen, „fie führt die 
iebe an der Hand”. „Die Sehnfucht aber der Liebe foll uns gängeln zur Urliebe“, 

St.s legte Tage wurden noch durch den neu aufgeflammten Streit mit Voß ver: 
bittert, der fich dur einen in Ad. Müllers Staatsanzeiger gedrudten Auffag St.s „Über 
den Zeitgeift” zu der oben genannten maßlos heftigen Gegenjchrift „Wie ward Fr. Stol: 3 
berg ein Unfreier?” beivogen fand. Bei der Ausarbeitung einer Erwiderung farb. St. 
Sen Bruder Ghrijtian bat fie dann vollendet unter dem Titel „Friedrich Leopolds 
Grafen von Stolberg kurze Abfertigung der langen Schmählchrift des Herm Hofrats 
Voß wider ihn“. Ohne voraufgebendes längeres Siechtum entjchlief St. am Abend des 
5. Dezember 1819 in tiefem Frieden, noch einftimmend in P. Gerhardt „Wenn ich 0 
enmal fol jcheiden,“ mit dem Worte: Gelobt ſei Jeſus Chriftus! A. Freybe. 

Stolgebühren. — Litteratur: Franciscus Stypmann, Tractatus posthumus de 
salariis Clericorum, ed. secunda, Kiloni 1687 ; ©. Beter Stelzer, De juribus stolae, Altorf 1700; 
Grellmann, Kurze Geſchichte der Stolgebühren oder geiſtlichen Accidenzien nebit anderen Hebungen, 
"ottingen 1785; Fertſch, Das Beichtgeld in der protejtantiihen Kirche, Gießen 1830; Titt: 35 
marın, Weber die Fixierung der Stolgebühren und des Schulgeldes, Leipzig 1831; Baldauf, 
Die firblichen und pfarrberrlihen Stolgebühren in den öfterreichiichen Provinzen, Gratz 1835; 
Dagen, Die pfarramtliden Bejoldungen, Neuitadt a. DO. 1844; Zur Gtolgebührenfrage, 
3B8 LXXI. 1876, ©. 197; Sajö, Ueber die Piarrgebühren in Ungarn, Archiv jür 
atholiſches Kircheurecht LV, 1886, ©. 342 und die dort citierten Schriften von Timon 40 
und Koväts; Boilert, Die Stolgebührenfrage in der evangeliichen Landestirhe Wirttem: 
berg, Stuttgart 1891; Benario, Die Stolgebühren nach bayeriihem Staatskirchenrechte, 
Getrönte Würzburger Preisichrift, Münden 1894; Karl, Grundzüge des Bayriſchen 
Stoltechtes, Würzburger juriftiihe Differtation, Würzburg 1894; Riedle, Das pfarrliche 
Recht der Stolgebühren, München und Wien 1896; Meurer, Bayerifches Kirchenvermögens- 46 
tedtt II, Stuttgart 1901, ©. 2995f.; Die Bejoldungsverhältnijie der evangelifchen Geistlichen 
in den deutihen Yandestirhen, Chronik der Chriſtl. Welt XII, 1002, Nr. 43. 44. 45 bei. 
Sp. 135. unter VI (aud jeparat); Kaltner, Die neue Stolordnung für das Herzogtum 
Salzburg, Brünn 1904; —— Die neue Stolordnung für das Herzogtum Salzburg, Archiv 
für farb. Hirdyenredt LXXXV, 1905, S. 602ff.; Lüttgert, Evangeliſches Kirchenrecht in Rhein: 50 
and und Wejtfalen, Gütersloh 1905, S. 553 ff.; Milaſch-Peſſie, Das Kirchenrecht der morgen: 
ländiihen Kirdie, 2. Aufl., Mojtar 1905, ©. 546f.; freien, Der kath. und protejt. Pfarrzwang 
und jeine Aufhebung in Oeſterreich und den deutſchen Bundesjtaaten, Paderborn 1906 und für 
die Geſchichte namentlidy noch Quchaire, Manuel des institutions frangaises, p6riode des Capétieus 
direets, Paris 1892, ©. 3505.: Haud, Kirchengeſch. Deutichlands II, 2. Aufl., Yeipzig 1900, 55 
&,2739. 4,717 9.1, IV, 1. und 2. Aufl., 1903, ©. 21,48; Stuß, Die Eigenfirde als Element 
%»s mittelolterlihh:germanifhen Kirchenrects, Berlin 1895, S. 27; deri., Geſchichte des firchlichen 
Pezefizialmeiens I, 1, Berlin 1895, ©. 93, 272; derj., Kirchenrecht bei v. Holtzendorff-Kohler, 
Excutlopädie der Rechtswilienichaft, 6. Aufl., II, Berlin und Leipzig 1904, S. 831f., 953, 971; 
Imbart de la Tour, Les paroisses rurales du IVe au XIe siöcle, Paris 1900 (aud) Revue 0 
bist. 18U65— 1808), S. 1541.; Koeniger, Burdiard I. von Worms und die deutiche Kirche jeiner 
Zert «1000 — 1025), Beröffentl. aus dem Münchener kirchenhiſt. Seminar, her. v. Knöpfler IT, 
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Nr. 6, Minden 1905, ©. 56f.; Silbernagl, Die Ältejte Stolgebühren-Trdnung für das Herzog: 
tum Ober: und Niederbayern, Arc. j. fath. Kirchenrecht LXX, 1893, S. 1084.; Schmig, Dar: 
felder Stolgebühren im 17. Jahrhundert, Zeitichr. f. vaterländ. Geih. u. Altertumskunde, ber. 
vom Berein f. Geſch. Wejtfalen® LVII, 1599, ©. 139ff.; F. Koldewey, Das Alter der Stol: 

5 gebühren in der evang.:luth. Kirche des Herzogtums Braunſchweig, Braunſchweig 1871; Geier, 
Die Durdjührung der kirchlichen Reformen Joſephs II. im vorderöjterreihiihen Breisgau, 
Kirchenrechtliche Abhandl., her. v. Stuß, Heit 16,17, Stuttgart 1905, ©. 110ff. 

Stolgebühren (jura stolae) find feitbeftimmte Beträge, die dem Geiftlihen aus An- 
laß der Verrichtung gewiſſer Amtsbandlungen von demjenigen entrichtet werden müſſen, 

ı0 auf deſſen Verlangen fie vorgenommen find. In weiterem Sinne werden heutzutage 
regelmäßig aud die Gebübren der niederen Kirchendiener, Kantoren, Organijten, Mesner, 
Küfter darunter mit verjtanden (Benario S.4; Meurer, Bayer. Kirchenvermögensrecdt II, 
©. 355f., Yüttgert, Evangelifches Kirchenrecht in Rheinland und Weftfalen, S. 553). 

Der Name Stolgebühren begegnet erſt in nachmittelalterliher Zeit. Er erklärt fich 
15 daber, daß der Geiftliche in der katholiſchen Kirche die betreffenden Handlungen, bekleidet 

mit der stola (dem Orar, vgl. den Art. Kleider und Inſignien Bd X ©. 528 unter e), 
” vollziehen verpflichtet war, und es jet noch ift. Ganz entiprechend werden unfere 
bgaben in der morgenländifchen Kirche Epitrachelgebübren genannt nad) dem Epitra— 

chelium (= stola), mit dem fie zu verrichten find (Milafch:v. Peſſie, Das Kirchenrecht 
20 der morgenländifchen Kirche, 2. Aufl. ©. 546). Im Mittelalter ſprach man von der 

justitia, den jura presbyteri, jpäter aud) von jura parochialia, oder man bezeichnete 
die einzelne Gebühr nad der Amtshandlung, bei der fie fiel, aljo als baptisterium, 
nuptiae, denarü in confessionibus (Beichtgeld), denarius lucosus (bei der legten 
Ulung), sepultura, eimiterium (Saud, KG IV, ©. 48, Yudaire, Manuel ©. 350). 

35 Da die Stolgebühren nur gezahlt werden, wenn die betreffenden, bloß gelegentlich vor: 
fommenden Amtshandlungen (daher Kafualien genannt) zu leiften find, fo bezeichnet man 
fie auch als Accidenzien (accidentia), worunter allerdings auch andere unregelmäßige 
Einnahmen begriffen find. 

I. Geſchichte. In den älteren Zeiten der chriftlichen Kirche, als der Unterhalt 
30 der Geijtlihen von den Biſchöfen beftritten wurde, famen wohl freiwillige Gaben (obla- 

tiones) der Gläubigen an die erjteren, als Zeichen der Dankbarkeit und als Beitrag zum 
Lebensunterhalt derjelben vor, dagegen wurde, im Anſchluß an Mt 10, 8 ausdrüdlich 
verboten, daß für die Verrichtung einer heiligen Handlung auch freiwillig etwas gezahlt 
würde, e. 48 cone. Eliberit. um 300: „Emendari placuit, ut hi qui baptizantur, 

3% ut fieri solebat, nummos in concha non mittant, ne sacerdos, quod gratis ac- 
cepit, pretio distrahere videatur“ (ce. 104. C.I. qu. 1). Es galt der fon von 
Tertullian ausgefprocene Grundjat (ap. 39): Neque enim pretio ulla res Dei con- 
stat (Möller:v. Schubert, Lehrbuch der Kirchengeich., 2. Aufl., Tübingen 1902, ©. 375). 
Aber freilih die Habjucht der Geiftlichen einerfeits und das Bedürfnis der Gläubigen, 

40 fie ſich gewogen zu erhalten und fi ihnen erfenntlih zu zeigen, anderjeits führten immer 
wieder zu anftögigem Geben und Nehmen von Gaben und zwar nicht nur durch einfache 
Geiftliche für die gewöhnlichen Amtshbandlungen, jondern aud durch die Biſchöfe für ihre 
Amtsverrihtungen wie z. B. für die Ordination, für die Weihe von Kirchen, für Die 
Firmung u.a. m. Ammer wieder ſah fich die Kirche genötigt, die Forderung von Gaben 

45 für die bl. Handlungen, insbefondere für die Taufe und für die Firmung, zu verbieten, 
indes fie die Annahme freiwillig dargebotener Gefchenfe mit Nüdfiht darauf erlaubte, 
daß es der bl. Schrift (f. 1 Ko 9, 11—14; Mt 10, 10 und Le 10,7) wenigſtens nicht 
widerſprach, aus freien Stüden dem Geiftlichen zu feinem Unterhalt Gaben zu jpenden, 
jofern nicht die Zahlung als Gegenleiftung für die bl. Handlung erſchien; vgl. c. 99 

50 (Gelafius I. a. 194), e. 100 (Quiniferta v. 692), e. 101 (Toledo XI, v. 675), e. 102. 103 
(Braga II, v. 572), C.I. qu. 1 (vgl. aud ce. 1.2.4, C. I. qu. 2) fowie Nov. Justi- 
niani LIX, v. 537 und Gregorii I Registr. VIII, 35 v. 598 (= JafféWattenbach 1524, 
ce. 12. C. XIII qu. 2). Denjelben Standpunkt bat auch noch die firchlicdhe Geſetzgebung 
des 12. Jahrhunderts eingenommen, ce. 8 (Alex. III. in concilio Turon. v. 1163) 

55 X. de simonia V.3 und e. 9 (conc. Later. III, v. 1179) eod. („ne...pro personis 
ecclesiasticis deducendis in sedem vel sacerdotibus instituendis aut sepeliendis 
mortuis seu benedicendis nubentibus seu aliis sacramentis conferendis seu 
eollatis aliquid exigatur, distrietius prohibemus“). 

Inzwiſchen war jedoch in der Yage der niederen Kirchen und ihrer Geiftlichkeit eine 
” En Anderung eingetreten, die zur Entjtebung des eigentlichen, auf die Pfarr: 
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geiftlichkeit und ihre Amtshandlungen mehr und mehr beichräntten Stolgebührenrechtes 
führte. Den Anſtoß dazu gab das germanifche Eigentempel-, ſpäter Eigenkirchenweſen 
(vgl. den Art. Watronat und Pfarre, Bd XV ©. 15ff. 242ff. und feither für Bayern 
noch die interefjante Unterfuhung von Gutmann, Die foziale Gliederung der Bayern 
zur Zeit des Wollsrechtes, Straßburg 1906, ©. 165ff.). Am Norden, insbefondere auch 5 
auf Island, wurde ſchon in heidnifcher Zeit von dem Herrn des Tempels, dem König, 
dem Jarl, dem Goden oder privaten Eigentümer, für die Inftandhaltung des Tempels und 
den Unterhalt Des Prieiters, ein Tempelzoll, hoftoll, von denjenigen erhoben, die fich zu 
feinem Tempel bielten (Konrad Maurer, Isländiſches Kirchenrecht in der Kritiſchen Viertel: 
jahrsſchrift f. Geſetzgebung und Rechiswiſſenſchaft VII, 1865, S. 185; derſelbe, Die Be— 10 
februng Des norwegiſchen Stammes zum Chriſtentum II, Münden 1856, ©. 212; 
v. Amira, Recht in Mauls Grundriß der germanischen Philologie, 2. Aufl. III, Straß: 
burg 1897, S. 154 und ebenda Mogk, Motbologie ©. 397. 400; Stutz, Kirchliches 
Benefizialmwefen I, ©. 93). Und ebenfo erhob der Gode oder fonftige Eigentempelberr 
Gebühren für Die Inanſpruchnahme feines Priejters, 5. B. den Ifksaungskaup für die 
Beerdigung, indes ihm für die Gewährung der Grabjtätte der legkaup gebührte (Maurer, 
Belehrung II, ©. 452; bderjelbe, Island, München 1874, ©. 240; Stutz, Kirchliches 
Benefizialmefen I, ©. 93. 272), Mit dem Eigentempelmwejen brachten aber offenbar auch 
die Meft: und Südgermanen dies Gebührenrecht in die hriftliche Kirche herüber. Bisher 
batte die altkirchliche Anihauung und das altfirchliche Necht nur gegen mehr oder weniger 20 
verbreitete Mißbräuche zu kämpfen gehabt. Jetzt fam Syſtem in die Sache (Stuß, Die 
Eigenlirche S. 27f. und ähnlib auch Haud, KG II, ©.273 4.4, Luchaire, Manuel 
E. 350; Imbart de la Tour, Paroisses rurales, ©. 154f.), „Die Eigenkirche war 
en Brivatunternebmen ihres Herrn; der Geiftlihe war ein grundherrlicher —————— 
Und doch benutzten die Kirche, zumal wenn fie Pfarrkirche war, auch andere als der 2 
Grundberr, und nahmen bie Dientte des Geiftlihen auch andere als er in Anſpruch. Es 
war nur natürlich, daß der Herr der Kirche von den Kirchgenofjen einen Beitrag an 
den linterbalt von Kirche und Priefter verlangte, und daß er fich dabei mit den frei 
willigen Zeiftungen, den Oblationen und Schenkungen, nicht begnügte, fondern geradezu 
für jeden wichtigeren Dienit des Geiftlihen durch diefen eine Gebühr erheben lieh.“ so 
Selbitwerftändlich famen zu den jchon heidnifchen Gebühren ſpezifiſch chriftliche wie Tauf- und 
Beichtgeld, Ebe- und Ölungspfennig hinzu, und griff diefe Anfchauung, unterftügt von 
der andern, gleichfall® germanifchen, die feine Freigebigfeiten, fondern nur bei Entgelt: 
lichkeit vol wirffame Yeiftungen, aljo auch Amtsbandlungen kannte (vgl. ſtatt anderer 

Richard Schröder, Lehrbuch der deutſchen Nechtsgeichichte, 4. Aufl, Leipzig 1904, ©. 63 5 
und im Regiſter unter Yohngeld), auch auf die den Bilchöfen gebliebenen Kirchen und 
deren Geiftliche über, um bald ganz allgemein zu werden. Die Stolgebühren galten von 
nun an als Gerechtſame und Zubehör (justitia und appendieium) der Kirchen; mit 
innen wurden fie verfauft oder ſonſt veräußert, mit ihnen gaben fie die Herren ihren 
Beiftliben zur Leibe. „Vergeblich war fortan der Kampf der Kirche gegen diefen, ihren 40 
Grundanfchauungen jo — zuwiderlaufenden Verkauf geiſtlicher Amtshandlungen; dem 
auf Das Intereſſe und die Macht der Grundherren geſtützten“ und durch eine gegenſätz— 
fihe Hechtsanfchauung getragenen Unweſen vermochte fie auf die Dauer nicht mehr Ein: 
balt zu gebieten, trogdem die Gefeßgebung unermüdlich dagegen eiferte; dgl. 5. D. 
Chrodegangi regula canonicorum ce. 32 (bei Galante, Fontes iuris canoniei 4 
seleeti, Oeniponte 1906, ©. 596), capp. a sacerdotibus proposita (802?) e. 12 
MG Capit. ed. Boretius I, Hannoverae 1881, S. 106), capp. Franeica(?) e. 4 
iebenda ©. 333) fog. cone. Namnet. c. 6 (Mansi XVIII® col. 168), Hinemari capp. 
presbyteris data (852) e. 12 (Migne, Patr. lat. CXXV, ©. 775), desſelben capp. 
(*56) supperaddita c.2 (ebenda ©. 794), desjelben coll. de ecclesiis et capellis so 
(um 860, bei Gundlad, Zwei Schriften Hinfmars von Nheims, ZRG X, 1889, ©.124f.), 

desielben epist. LII ad clerum et plebem Laudun. de ordinatione Hedenulfi 
te Migne, Patr. lat. CXXVI, ©.273), Burchardi Wormat. deeretum (die Stellen 
br Roeniger, Burdard I. von Worms, ©. 56f.) cone. Triburiense (1036) e. 4 (MG 

Const. ed. Weiland. I, Hannoverae 1893, ©. 89): Crisma, baptisterium vel ss 

sepulturarn quicumque sacerdos vendiderit, anathema sit u. a. m. Auch der 
Superfpruch eines Agobard von Lyon, Honorius von Autun, Gerbob von Neichersberg, 

eerballte mirfungslos (fiche die Stellen bei Stutz, Kirchliches Benefizialweſen I, ©. 237 

4 5 und Haud, KG IV, ©. 48 4.4 und 5). Zahllofe Urkunden (einige Proben bei 
Saul, AG IH, ©. 273 3.4, IVS. 21 A. b, S. 48.3 und Stutz, Kirchliches Benefizial- vo 

— 5 
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weſen I, 1, ©. 185 9. 13, ©. 272 4. 46 und dur das ganze Buch bin) befunden den 
Sieg wie des Eigenkirchenrehts überhaupt jo auch des Gebübrenrehts. Schließlich nahm, 
nachdem die Gefahr der Laienherrſchaft wenigftens im Prinzip durch die Erjegung durd) 
das Watronatrecht überwunden war (Art. Batronat Bd XV ©. 17) die Kirche dies auf 

5 Gewohnheit berubende Gebührenweſen gleih andern Außerungen germanijcher Mirtichaft: 
lichkeit nicht ungern an, indem fie in gewiſſen Schranken das Herfommen als löblich 
billigte. Es geſchah dies durch das 4. Yateranenfiiche Konzil unter Innocenz III.a. 1215, 
e. 42 X. de simon. V, 3. [Ad apostolicam audientiam frequenti relatione per- 
venit, quod quidam cleriei pro exsequiis mortuorum et benedictionibus nu- 

ıo bentium et similibus pecuniam exigunt et extorquent et si forte eorum cupi- 
ditati non fuerit satisfactum, impedimenta fictitia fraudulenter opponunt. 
E contra vero quidam laiei laudabilem consuetudinem erga sanctam ecclesiam, 
pia devotione fidelium introductam ex fermento haereticae pravitatis nituntur 
infringere sub praetextu canonicae pietatis. Quapropter super his pravas 

ı5 exactiones fieri prohibemus et pias consuetudines praecipimus observari, 
statuentes, ut libere conferantur ecclesiastica sacramenta; sed per episcopum 
loei veritate cognita compescantur, qui malitiose nituntur laudabilem con- 
suetudinem immutare], weldes das Verbot, Abgaben für die Werrichtungen der 
bl. Handlungen zu —— wiederholt, indeſſen für diejenigen Fälle, in denen gewohn— 

20 heitsmäßig und — rachterweiſe dergleichen gezahlt wurden, die betreffenden Gewohn— 
heiten als löbliche aufrecht erhält. Mit dem Verbot der Simonie fand und findet man 
ſich dadurch ab, daß man die Gebühren nicht als Gegenleiſtung für die kirchliche Hand— 
lung, ſondern nur als Reichniſſe betrachtet, welche allein aus Anlaß einer ſolchen, teils 
wegen der Verpflichtung, zum Unterhalte des Geiſtlichen beizutragen, teils in Anerkennung 

25 der pfarramtlichen Jurisdiktion gezahlt werden, ſowie daß man ferner darauf hinweiſt, 
daß der Geiſtliche die herlömmlichen Opfergaben nicht wie eine Vertragsleiſtung behandeln, 
noch weniger ſeine Amtshandlung von der Entrichtung derſelben abhängig machen und 
fie für notwendige Handlungen von Armen überhaupt nicht fordern dürfe (München, 
Das kanoniſche Gerichtöverfahren und Strafrecht, Bd II, Köln und Neuß 1866, S.312 ff.; 

so Hinſchius, Kirchenrecht V, Berlin 1895, ©. 169 mit U. 2, wo die einfchlägigen Beſtim— 
mungen der Partikularſynoden des 13. und 14. Jahrhunderts verzeichnet find, ſowie ©. 707 
A. 1 und etwa noch Groß, Lehrbuch des katholiſchen Kirchenrehts 4. Aufl., Wien 1903, 
©. 392). Hedenfalld wurde in der Folgezeit die Erhebung derartiger Abgaben legitimiert, 
und es war bloß ein meiterer Schritt in der dadurch angebahnten Entwidelung, daß 

3 man dem Geiftlihen auf Grund einer derartigen Gewohnheit ein Forderungsreht auf 
diefelben zufprah und die Entrihtung für eine Nechtspflicht erllärte, vgl. Thomaſſin, 
Vetus ac nova disciplina ecelesiae T. III, lib. I. e. 72; Gonzalez; Tells, Comm. 
ad ce. 8, X. de simonia V. 3; %. 9. Boehmer, Jus parochiale sect. VII. ce. 2. 
ss 5ff.; Schefold, Die Parochialredhte, Stuttgart 1846, Bd II, S. 305; Inder zu Hartz— 

40 beim, Coneilia Germaniae s. v. jura stolae, Benario ©. 45 ff, Meurer a. a. O. II, 
©. 301 ff). Das Konzil von Trient hat daran nichts geändert (fiebe Sess. XXI. c. I 
de ref.; vgl. Sess. XXII Decretum de observandis et evitandis in cele- 
bratione missae), da es, nachdem ſich der erwähnte Zuftand firiert hatte, nicht angäng— 
lich erjchien, den vielfach jchlecht geitellten Geiftlichen diefe Einnabmequelle zu entziehen. 

45 Auch heute noch ift das Stolgebührenreht von der katholiſchen Kirche innerhalb der 
Grenzen der laudabilis consuetudo anerfannt; vgl. Decretum S. Congr. Coneilii 
vom 10. uni 1896 in Appendix ad concil. plenar. Americae Latinae, Romae 1901, 
©. 580. Nr. XC. Dody offenbart fich der Widerſtreit zwiſchen chriftlichzaltlirchlicher 
und heidnifch-germanischer Anſchauung, der die Entwidelung beberrfcht hat, nicht nur im 

50 fanonischen Stolgebührenrecht, fondern noch im heutigen: „Stolgebühren dürfen nicht vor 
der Amtshandlung gefordert (altlirhlid), müſſen aber binterber, nötigenfall® auf Klage 
bin, entrichtet werden (germaniſch)“; vgl. Stutz, Kirchenrecht bei v. Holtzendorff-Kohler, 
Encyklopädie der Nechtswiljenichaft II, ©. 832. So aud nach evangeliihem Recht. 

Was nämlich die evangelifche Kirche betrifft, jo haben zwar einzelne der älteften 
55 Ordnungen derfelben die Stolgebühren entweder ganz oder zum Teil, fo namentlich die 

Taren für die Taufe und das Abendmahl, bejeitigt, vgl. Yandesordnung des Herzogtums 
Preußen von 1526 und preußifche Artikel von 1540, Richter, Evang. Kirchenordnungen 

— BI, ©. 34. 336 und 337; Yüneburger Artikel Nr. V, a. a. O. ©. 70; Yübeder Kirchen— 
u Sprdnung für das Landgebiet von 1531, a. a. O. ©. 150. 153. 154; Gemeiner Bericht 

| Tr Nifitation in Herzog Heinrihs zu Sachſen Yanden von 1540 und Anbaltijche 
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Vifitationsinftrultion von 1582, beide bei Sehling, Evangelifche Kirchenorbnungen des 
16. Jahrhunderts, Yeipzig I, 1, 1902, ©. 286 und I, 2, 1904, ©. 575. Im allgemeinen 
nd aber die Stolgebühren auch in der evangelifchen Kirche erlaubt und üblich geblieben 
(vgl. das Negifter zu den beiden Bänden der Seblingihen Kirchenordnungen unter Stol- 
gebübren), und wenn jie auch in manchen Ländern, fo z.B. in Kurfachien, abgejeben von 5 
der Kommunion, bis in das 17. Jahrhundert hinein auch für die Taufe nicht gefordert 
werden durften, jo find fie für die legtere, ferner jogar auch für die Beichte, weil fie für 
freiwillige Gaben nicht ausgefchloffen waren, meiltens herkömmlich geworden (vgl. 
v. Weber, Spitem. Daritellung des im Königreih Sachen geltenden Kirchenrechts, 2. Aufl., 
Yeipzig 1843, Bd I, ©. 446; Richter-Dovesftahl, Kirchenrecht, 8. Aufl. ©. 891). Doch 
bat man ſchon im 16. und 17. Jahrhundert in einzelnen Kirchen, jo in Freiberg 
Schenkſche Vifitationsartifel bei Sehling a. a. O.I, 1, ©. 467), in Heſſen-Kaſſel und zum 
Zeil in Sachſen-Weimar (vgl. Büff, Kurheſſiſches Kirchenrecht S. 865; Hoffmann, Dar: 
jtellung des im Großherzogtum Sachſen-Weimar-Eiſenach geltenden Kirchenrehts ©. 233) 
das Beichtgeld, freilich nicht mit durchichlagender Wirkung, abzufchaffen verſucht, und 
dieſe Bejtrebungen find au in anderen Ländern im erjten Viertel des vorigen Jahr: 
bunderts, z. B. in Preußen, wieder aufgenommen worden. 

Mährend der Herrichaft des neueren, jeit dem 16. Jahrbundert datierenden Staats: 
firbentums bat der Staat nit nur eine Kontrolle über das Stolgebührenweſen bean- 
ſprucht, fondern auch dasſelbe feinerfeits, freilich meiftens unter Konkurrenz der geiftlichen Be: 20 
börden, geregelt (Benario S.53ff.). So namentlid in Bayern (Benario ©. 16 ff., 54 ff., 62 ff, 
Karl S.11. 12ff.; Meurer II, S. 305ff.), wo nad) wenigen vorangegangenen Mandaten 
Marimilian I. in der Landes- und Bolizeiordnung von 1616 III, 9 ein ausführliches Stolredht 
verfündete (Benario S. 142ff.; Silbernagl im Ar. f. fatb. Kirchenreht LXXVII 1893, 
©. 108ff.). Weitere Mandate und Grlafe folgten, insbefondere auch die Geiftl. Rats: 26 
ordnung von 1779, 8 13, 19: „Das Stolredht, inſoweit es nicht die geijtlichen Gere: 
monien, jondern nur die Tar hievon betrift, iſt weltlich“ und jo gilt in Bayern (nad) 
dem Neligionsedilt vom 26. Mai 1818, $ 64, lit. b) die Regulierung der Stolgebübren 
noch heute ald Sache des Staates, Silbernagl, Verfaffung und Verwaltung jämtlicher 
Religionsgenofjenichaften in Bayern, 4. Aufl., Negensburg 1900, S. 493; Benario S. 64 ff.; 9 
Karl ©. 14ff.; Meurer a. a. O. II, ©. 308ff.). Einen äbnliden Standpunft nahm 
man in Oſterreich ein, wo namentlid) unter Maria Therefia und Jofeph II. zablveiche 
Hofdelrete mit dem Stolgebührenrecht ſich beichäftigten, ja fogar ihre Ablöfung ins Auge 
gefaßt wurde; fiehe Geier, Die Durchführung der kirchlichen Reformen Joſephs II. 
S. 11078. Ferner bat Friedrich II. für Schlefien unterm 8. Auguft 1750 eine neue 35 
Stoläatarordnung (Kom, Ediktenfammlung Bd V, ©. 423) erlafien. Das preußifche 
Zandredit von 1794, TI. Il, Tit. 11, 8 425 bejtimmt: „das Necht, eine Taxordnung für 
die Stolgebübren vorzufchreiben, jelbige zu erhöhen oder fonft zu ändern, gebührt allein 
dem Staate”. 

Diejen Standpunkt bat man aber in den Ländern, in denen man feit dem Jahre 40 
1848 der fatholifchen Kirche die Autonomie gewährt bat, nicht mehr überall fejtgebalten. 
In der That läßt es fich nicht leugnen, daß in erfter Linie die Feſtſetzung und Regelung 
der Gebühren für kirchliche Handlungen Sache der betreffenden Kirche jelbit ift und ihr 
daber das Hecht, ibrerjeits darüber zu bejtimmen, nicht genommen werben kann. Anderer: 
jeıts handelt es ſich aber dabei um Leitungen, welche den einzelnen Staatsunterthanen 45 
auferlegt werden und zu deren Beitreibung der Staat feinen weltlichen Arm leibt. Des: 
balb kann der Kirche die betreffende Angelegenheit nicht ausſchließlich überlaflen bleiben, 
vielmehr iſt der Staat berechtigt, ſeinerſeits dabei eine fontrollierende Mitwirkung zu 
beanspruchen. Dies iſt das } B. für Preußen geltende Necht, vgl. Geſetz vom 20. Juni 
1875, S$ 21, Nr. 9; 47. 50, Nr. 6; Geſetz vom 7. Juni 1876, $8,Nr. 7, ſowie Verordnung 50 
vom 27. September 1875, Art. 1, Nr. 3, und Verordnung vom 29. September 1876, 
Act. I, wogegen noch das öfterreichiiche Gefe vom 7. Mai 1874, 8 24 beftimmt: „Die 
Abänderung der beitebenden kirchlichen Stoltarordnungen fteht der Regierung nah Ein: 
vernebmung der Bifchöfe zu” (vgl. v. Huflarel, Grundriß des Staatskirchenrechts im Grund: 
nı$ des öfterreichifchen Nechtes von Finger, Frankl und Ullmann III, 3, Leipzig 1899 56 
auch feparat] ©. 28). Während gegenüber der evangelifchen Kirche zu den Zeiten des 
abfoluten Staates und der ausſchließlichen Yeitung derjelben durch den Landesherrn eine 
derartige Außerung des ftaatlichen Hoheitsrechtes praftiich nicht geboten war, ericheint 
jest eime ftaatliche Konkurrenz da, wo die evangelifche Kirche durch Errichtung befonderer 
tırhlicdyer Negimentsbebörden und durd Einfügung presbyterialer und ſynodaler Elemente 6 

— — 
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in ihrer Verfaffung eine gewiſſe Selbitftändigfeit erlangt und die Regelung des Stol- 
gebührenweſens den Kirchenbehörden in Gemeinjchaft mit den Gemeindeorganen zukommt, 
leihfalls geboten, wie eine ſolche auch in Preußen, ſiehe Geſetz vom 3. Juni 1876, 

Art. 24, Nr. 4, und Verordnung vom 9. September 1876, Art. 3, angeordnet ift. 
5 Prinzipiell kann eine Verpflichtung zur Zahlung von Stolgebühren nur für die 
Glieder der Kirche des amtierenden Geiftlichen befteben, weil dieſe allein infolge ihrer 
Zugehörigkeit zu derjelben und zu der Einzelparocdie in die Lage kommen können, die 
betreffenden Amtshandlungen zu begebren. Das ift die heutige moderne Auffafjung. In 
der Zeit vom 16. Jahrhundert bis in den Beginn des jeßigen binein bat aber eine 

ıo andere Anſchauung geberriht. Bei der damals noch nicht anerfannten PBarität der ver: 
ſchiedenen Kirchen und der Eriftenz einer ſog. herrſchenden Kirche (ecclesia dominans) in den 
einzelnen deutſchen Yändern waren die Anhänger der bloß geduldeten chriſtlichen Religions: 
parteien gewöhnlich dem Pfarrzivange des Pfarrers der ecelesia dominans untertvorfen 
(fiehe den Art. „Pfarre“ Bd XV ©. 249), und mußten daber aud, weil fie entweder 

15 wegen der pfarramtlichen Handlungen (wie Taufe, Kopulation, Begräbnis) an diefen ge= 
tiefen waren, oder weil man aud) da, two fie von einem Geiftlichen ihrer Konfeſſion die 
betreffenden Verrichtungen vornehmen laffen fonnten, an dem Pfarrzivange der herrſchen— 
den Kirche feitbielt, an den Pfarrer der Ießteren die Stolgebühren entrichten. Dieſe 
Verhältniſſe find indefjen jest in Deutjchland im Laufe des letzten Jahrhunderts durd) 

20 die Gewährung der vollen Barität an die hriftlichen Kirchen und durch die Einführung 
der Neligionsfreibeit befeitigt worden. 

Übrigens haben ſich ſchon auf dem Konzil von Trient Stimmen für die Ab- 
ihaffung der Stolgebühren erhoben, Petri Suavis Polani (Sarpi), Historia coneil. 
Trident. lib. II, ed. V, Gorinchemi 1658, p. 218ff.; auch fpäter gegen Ende des 

3 18. Jahrhunderts, ſowie im Beginne und Verlauf des 19. (Kopp, Die katholiſche Kirche 
im 19. Jahrhundert, Mainz 1830, ©. 63. 66 ff. 1705.) find ſolche Forderungen in der 
fatholifchen Kirche bervorgetreten.. Zu einer Beleitigung derjelben ift es aber bisher bei 
den entgegenjtebenden praftiichen Schwierigkeiten nicht gekommen. Mit Rüdficht auf dieſe 
legteren haben ſogar die Biſchöfe der Kölner Kirchenprovinz auf der von ihnen im Juni 

so 1848 abgehaltenen Verſammlung erflärt, daß die Stolgebühren feitgebalten werden 
müßten, und die zu Mien verfammelten öfterreichifchen Biſchöfe in ihrem Schreiben an 
das Minifterium des Innern vom 13. Juni 1849 bemerkt: „die verfammelten Bifchöfe 
wären jehr geneigt, ſich für eine Herabſetzung oder auch gänzliche Aufhebung der in den 
einzelnen Diöcefen ſehr verfchiedenartig bejtehenden und bie und da fehr mißliebigen 

35 Stolgebühren zu erklären, wenn fie den dabei beteiligten Seelforgern, Kirchen und Kirchen: 
dienern einen entiprechenden Erjat dafür, obne welchen viele derjelben nicht bejteben 
fönnen, zu verfchaffen vermöchten, und wenn fich diefer nicht auf Summen beliefe, deren 
Aufbringung für die geiftliben Pfründen des ganzen Kaiferreiches kaum tbunlid fein 
dürfte” (Acta et decreta sc. coneiliorum recentior. colleetio Lacensis t. V, 

40 Friburgi 1879, p. 945. 1358). Ebenſo bat der preußifche Epiflopat, nachdem der Ab: 
eorbnete Dr. Windthorſt im Abgeordnetenhauſe die Ablöfung eines Teils aud der 
atholiſchen Stolgebühren angeregt und einen entjprechenden Beſchluß erzielt hatte, in 
einem an den preußiichen Kultusminifter unterm 19. Oktober 1892 gerichteten Schreiben 
fih dagegen ablehnend verhalten (fiebe den Erlaß der preußischen Miniſter der geiftlichen 

45 Angelegenheiten und der Finanzen vom 8. Januar 1894 im Archiv f. fath. Kirchen: 
recht LXXII 1894, ©. 150f.). 

Lebhafter wurde die Unangemefjenbeit und Bedenklichfeit der Stolgebühren in der 
evangelifchen Kirche empfunden und darum fchon früb (jo von Spener) ihre Aufbebung 
verlangt. Bis zum letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts ift diefer Forderung indeſſen 

so nur vereinzelt Nechnung getragen tworden. Zuerſt wurden in Naffau durd Edilt vom 
8. April 1818 die Stolgebühren gegen Firierung auf einen aus dem Pfarr, bezw. 
Kirchen: und ev. dem Gentralfirchenfond zu getwährenden fejten Betrag bejeitigt (Otto, 
Handbuch des evang. Kirhenrechts im Herzogtum Naflau, Nürnberg 1828, ©. 227. 232). 
Im Jahre 1849 folgte Oldenburg, fiebe Kirchenverfaffungsgef. von 1849, Art. 127, 

55 Kirchengeſetz vom 27. November 1851, Allg. Kirchenblatt für das evang. Deutichland 1852, 
©. 79, und revidierte Kirchenverfafjung Art. 118 bei Friedberg, Die geltenden Ver: 
Iaffungägejebe der evangelifchen deutjchen Yandesfirchen, Freiburg i. Br. 1885, ©. 575 
(die Entichädigung ift nach diefen Beftimmungen von den Kirchenkaſſen, bezw. von den 
Gemeinden zu leiften, doch fonnte auch bei einzelnen Amtsbandlungen, mit Ausnabme 

us und der Amtshandlungen bei Beerdigungen, die Zablung einer Gebübr feitens 
⸗ w 
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der Beteiligten an die Kirchenfafje angeordnet werden, mas erft durch das Kirchengeſetz 
vom 14. März 1877, Kirchenblatt 1877, ©. 464, bejeitigt worden ift). Endlich wurden 
in Braunſchweig durch Gefeg vom 31. Mat 1871, ZKRX, 1871, ©. 466 und 
Ardiv XLII 1879, ©. 174ff., unter Entnahme der Entſchädigung aus der für die 
Eijenbabnen gezahlten Kauffumme die Stolgebühren nicht nur in den lutherischen, fondern 5 
audy in den reformierten, katbolifhen und jüdifchen Gemeinden aufgehoben. 

In ein neues Stadium ift die Frage infolge der Einführung der ftaatlichen Givil- 
ftandsregifterfübrung und der obligatorischen Givilche durch das Neichsgefe vom 
6. Februar 1875 getreten. Wie ſchon das vorangegangene, gleichartige preußiiche Geſetz 
vom 9. März 1874, S 54 eine Entichädigung der Geiftlihen und Kirchendiener wegen 10 
des etwaigen, ihnen durch die gefegliche Neuerung an ihrem Einkommen entitebenden Aus: 
falles vorgefehen batte, jo bat das erftere gleichfalls in feinem $ 74 auf eine foldhe hin— 
gewieſen. Dadurch gab es die Veranlafjung, daß im einer Reihe deutfcher Staaten die 
Stolgebübren für Taufen, Trauungen und kirchliche Aufgebote, ſoweit es ſich 
um die Yeijtung der geiftlichen Anıtsverrichtungen in der bergebrachten einfachen Form 15 
und an den berlümmlichen Orten handelt, befeitigt worden find, und zwar entweder zu: 
gleich für alle Kirchen, wie in Medlenburg- Schwerin (dur die Verordnung vom 
13. März 1876, Allg. Kirchenbl. von 1877, ©. 126 für die lutherifche, durch die Ver: 
oxdnung vom 1. Mai 1876 für die katholiſche Kirche, fiehe Negierungsbl. von 1876, 
©. 75), in Sadjen-Meiningen (durch die allgemein lautende Verordnung vom 20 
21. Dezember 1875, Sammlung von Verordnungen Bd 20, ©. 259), im Herzogtum 
Anbalt dur Geſetz vom 24. Mai 1875 (Anhalt. Gefegesfamml. 1875, ©. 101F.; vol. 
au reifen, Staat und fatholifche Kirche in den deutſchen Bundesjtaaten Lippe, Walded: 
Bormont, Anbalt u. ſ. w. II, in den Kirchenr. Abhandl. herausg. von Stutz H. 27/29, 
Stuttgart 1906, ©. 53ff. und Verordnung vom 9. Februar 1876, Gejegesfamml. 35 
1878, ©. 97); aber aud im Königreih Sachſen laut Staatsgefeg vom 22. Mai 1876 
(Sächftibes Gefeh: und Verordnungsblatt S. 251), wozu zu vergleichen ift das 
Kirengeieg vom 2. Dezember 1876 (Allg. Kirchenblatt 1877, ©. 138. 162, fiehe 
auch Jahrgang 1878, ©. 132. 133. 141. 196) oder nur für die evangelifche Kirche, 
io 58. in Sachſen-Weimar durch Kirchengefeg vom 21. Januar 1879 a. a. O. so 
Jabra. 1879, ©. 563 (vgl. auh a.a.D. Jahrg. 1876, ©. 664. 668), in Sachſen— 
Altenburg durch Belanntmahung vom 25. April 1876, Gefegesfamml. S. 193, und 
Schwarzburg-Rudolſtadt durch Verordnung vom 21. Dezember 1875, Geſetzesſamml. ©. 282, 
in Medlenburg-Strelig dur Verordnung vom 21. Juni 1879, Allg. Kirchenblatt 1879, 
S. 557. 555. In Hannover, luth. Kirche, befchränfte man ſich zunächſt auf die Auf: 35 
bebung der Gebühren für Aufgebote und Trauungen, Kirchengeſ. vom 16. Juni 1875 
(preuß. —— S. 303, ſiehe auch Allg. Kirchenblatt 1876, S. 561; ebenſo die 
Anordnung für Lübeck vom 1. Dezember 1875 a. a. O. 1876, S. 226), oder man be— 
ſeitigte vorerſt gar nur die Aufgebotsgebühren, jo in Württemberg, Kirchengeſetz vom 
18. Juni 1878 (a. a. O. Jahrg. 1878, ©. 606) und in Neuß ä. L., Konfiftorialverord: 40 
nung vom 29. Dezember 1875 (a.a. D. 1876, ©. 206), wo jedod durch Geſetz vom 
I. März 1883 8 5 (Allg. Kirchenblatt 1884, ©. 107) auch die Gebühren für einfache 
Trauungen und Taufen befeitigt wurden. In Preußen war ſchon 1845 für Schlefien 
die Ablöfung dem Abkommen der einzelnen Gemeinden überlaffen worden und murden 
in den Dilitärgemeinden die Stolgebühren durd; Kabinettsordre vom 21. Juli 1877 4 
Airchl Gef. u. Verordnungsblatt 1876/77, ©. 194, vgl. dazu ebenda 1878, ©. 124. 
135. 146) befeitigt. Auch fam es für eine Neibe von Gemeinden insbefondere für Berlin 
dur die Jnitiative der Gemeinden und Gemeindeorgane zur Aufhebung. Die allgemeine 
Aufbebung dagegen zog fi lange bin und fam erjt in den neunziger Jahren zu ftande 
ıwal. Berb. der Generaliun. 1891, ©. 880. 945ff. 1213ff.). Es ergingen für die so 
alzpreußiiche Yandestirche das Kirchengefeg vom 28. Juli 1892 (in Kraft jeit 1. Oftober 1892), 
das die Gebühren für Taufen und Trauungen aufbebt (Kirchl. Geſ.« u. Verordnungsblatt 
=. 1677.) und das Staatsgefeg vom 3. September 1892 (Gef.:Bl., ©. 267); vol. 
dazu Hirchengefeg vom 6. Juli 1898 und vom 1. Februar 1904 (Kirchl. Gef.- u. Ver: 
ednungsblatt 1898, ©. 135 und 1904, ©. 2); für Schleswig-Holitein, Kirchengeſetz 55 
vom 4. Juli und Staatögejeg vom 14. Auguft 1892 (Gef. BI. ©. 240); für Hannover, 
Intb. Kirche, Hirchengejet vom 18. Juni und Staatsgefeg vom 20. Auguſt 1892 (Geſetzesſamml. 
2.259. 263) und Kirchengeſetz vom 17. Juni 1900 (Gefegesfamml. S. 275); für Hannover, 
rei. Kirche, Kirchen: und Staatsgefeß vom 30. März 1893 (Gefegesfl. S. 63), für den 
Konitftsrialbezirt Kaſſel, Kirchen: und Staatsgejeg vom 31. März 1893 (ebenda ©. 71); w 
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für den Konfiftorialbezirt Wiesbaden Kirchen: und Staatsgefeg vom 16. Juni 1895 
(ebenda ©. 189). Von außerpreußifchen Landestirchen, in denen noch die Aufhebung 
der Nccidenzien erfolgte, ferien erwähnt Heſſen, Kirchengefeg vom 23. Juni 1891 
(DZER II, 1892, ©. 326f.) und Württemberg, Kirchengefeg vom 21. Januar 1901 

6 (Friedberg, Die geltenden Verfaſſungsgeſetze 4. Ergänzungsbd., Tübingen 1904, ©. 819). 
Das badifche Kirchengejeg vom 14. Dezember 1894 (DZAN V, ©. 216) jtellt den 
Gemeinden die Ablöfung der Tauf:, Konfirmationg:, Trauungs: und Beerdigungs- 
gebühren aus örtlichen, kirchlichen Mitteln anheim. Anderwärts wurde die Ablöfung 
aus Staatsmitteln bewerfitelligt. In Preußen gewährt, wenn die Ablöfungsrenten eine 

ı0 Erhöhung der kirchlichen Umlagen bewirken, eine landeskirchliche Stolgebührenablöfungs: 
fafje, der wiederum eine jährlihe Staatörente zufließt, eine Beihilfe; die Erſparniſſe, die 
die Kaſſe außerdem macht, werden an ärmere Gemeinden verteilt. Die noch gebliebenen 
Gebühren werden mitunter, fo in der altpreußifchen Kirche nad dem Kirchengeſetz vom 
2. Juli 1898 (Oefeßesfamml. ©. 159) von den Pfarrkaſſen erhoben und mit dem übrigen 

15 Pfarreinkommen verwaltet. 
II. Geltendes Recht. Nah dem biervor Ausgeführten gilt, indes die Alt: 

fatholiten die Stolgebühren gar nicht erjt übernommen haben, das Stolgebührenrecht noch 
— in vollem Umfang in der morgenländiſchen Kirche (Milaſch-Peſſiẽ a. a. O. ©. 5346f.) 
owie 

PN a) in der fatholifchen Kirche und zwar auch Deutichlande. 
Auf die Stolgebühren hat nur der Pfarrer oder ein Geiftlicher, deſſen Stellung 

materiell die eines Pfarrers (Lokalift, Erpofitus) ift, einen Anfpruch (vgl. den Freiburger 
Orbdinariatserlaß vom 1. September 1848 bei Heiner, Kirchl. Erlafje der Erzdiöceje Frei— 
burg, 2. Aufl., Freiburg 1898, ©. 126; Kölner Instructio pro vicariis vom 

35 1. September 1866 bei Dumont, Kirchl. Erlafje der Erzdiöcefe Köln, 2. Aufl, Köln 
1891, ©. 376 und die Entſcheidungen im Archiv für fath. Kirchenrecht, LXVIII 1892, 
©. 87ff.; LXXIV 1895, ©. 3ff.; LXXXII 1902, ©. 382 f.), ein Hilfsgeiſtlicher allein 
ufolge Überweifung feitens des legteren (Spaltzettel) oder auf Grund eines befonderen 

Rechtstitels (Statutes, bifchöflicher Anordnung). Stolgebühren dürfen nur gefordert 
30 werden aus Anlaß derjenigen Verrichtungen, bei welchen fie zufolge bejtehender kirchen— 

rechtlicher Anordnungen (gewöhnlich der jog. Stolordnungen) gejtattet oder gewohnbeits- 
mäßig bergebradht find. Gewöhnlich fommen fie vor bei Taufen, Eheaufgeboten, Traus 
ungen, Einfegnung und Begleitung von Leichen und Ausfegnung von Wöchnerinnen 
(vgl. aber Deeretum S. Congr. Rit. vom 13. Juni 1893, Anal. ecel. IV, ©. 222) ſo— 

35 tie für die Ausftellung von Beicheinigungen über die Vornahme eines diefer Alte (vgl. 
. B. das Gtolgebührenreglement für die Diöcefe Breslau preußifchen Anteild vom 
8 — 1868, Archiv für kath. Kirchenrecht XXII 1869, S. 358 und die Salzburger 
Stolordnung von 1903, ebenda LXXXV 1905, S. 602). Ausgeſchloſſen iſt die Er— 
hebung ſolcher Gebühren bei Gelegenheit der Spendung anderer Sakramente, alſo des 

40 Abendmahles, der letzten Olung, der Ordination, und vielfach, wenn auch nicht immer, 
namentlidy nicht in früherer Zeit, der Beichte, doch hat man neuerdings in einzelnen 
Didcefen auch die Gebühren für Taufen, Vorfegnungen der Wöchnerinnen und die Beicht- 
gelder in Wegfall gebracht, fiehe den Erlaß des Gurfer Ordinariatö von 1869 im cit. 
Archiv XXIV 1870, ©. 83. Die Größe der Gebühren beftimmt ſich durch die Stol- 

45 ordnungen oder durd Lokalgewohnheit. Die frühere Sitte, die Taren verichieden nach 
dem Stande des Prlichtigen zu beitimmen, ift jest fallen gelafien, ſtatt deſſen find aber 
jet Abjtufungen eingeführt, welche mit Nüdfiht auf das Einkommen der Pflidhtigen, 
namentlich auf die Höhe der ftaatlich zu zahlenden Steuer bemeſſen find (ſihe das cit. 
Breslauer Reglement), Vgl. auch die Enticheidung der S. Congr. Cone. vom 

21. Auguft 1869 (Acta S. Sedis V 1869, ©. 127ff. und Note 1 zu ©. 130). 
Die Negelung des Stolgebührenwejens, insbefondere die Feſtſtellung oder Ge— 

nehmigung von Stolordnungen und Stoltaren gebört in der fatholijchen Kirche zur Zu— 
ftändigfeit des Bischofs, doch werden entweder vorher die Pfarrer mit den neben ihnen 
zur Verwaltung des Kirchenvermögens berufenen Kirchenvorſtehern qutachtlich gebört oder 

55 mit der Aufitellung der Entwürfe der Stolordnungen betraut. Neuerdings jchreibt das 
oben ©. 70,4» erwähnte Defret der Konzilsfongregation vom 10. Juni 1896 den Bifhöfen 
übrigens die vorherige Verjtändigung auf Provinzialfunoden oder Bifchofsverfammlungen 
vor. Endlich gebörten nach kirchlichem Recht Streitigkeiten über Stolgebühren vor das 
irchliche Gericht; der Firchliche Nichter abndet auch den „Stolerzeh“. 

FF er jtaatlihe Schuß, welcher als Horrelat der ftaatlichen Kontrolle über das Stol— 
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gebührenweſen gewährt wird, ift teild der gerichtliche, d. b. die Berechtigten können die 
ihnen zuſtehenden Stolgebühren vor den ftaatlichen Gerichten einklagen oder durch Zablungs- 
befehl einzieben, jo in Preußen, ALR. II, 11, $ 423, Kabinettsordre vom 19. Juni 1836 
(Gefegfamml. ©. 198). In Bayern gehören etwaige Streitigkeiten zwiſchen den Geift- 
lichen und den Gemeindegliedern über Stolgebührenforderungen vor die Verwaltungs 5 
bebörden und Vertvaltungsgerichte; auch die Beitreibung erfolgt bier durch Anrufung der 
Verwaltungebehörden; vgl. Meurer a. a. D. II, ©. 337ff. In Ofterreich liegt fogar die 
Abndung der „Stolerzejie” und zwar mit Gelbftrafen bis zu 100 Gulden und unter 
gleichzeitiger Verurteilung zum Nüderfag der Übergebühr den Verwaltungsbehörden ob, 
die jedoch zuvor das Ordinariat anzuhören haben (v. Huſſarek a. a. O. ©. 28). 10 

Von den Stolgebühren find, weil fie nicht derjelben rechtlichen Behandlung unter: 
liegen, zu unterfcheiden: 1. die Meßftipendien und 2. die Gebühren, welche für die Be: 
grabnispläße, Kirchenftühle, für den Gebrauch von Kircyenutenfilien, für Wachskerzen u. ſ. w., 
um einer firchlichen Handlung befondere Feierlichkeiten und befonderen Pomp zu geben, 
gezahlt werben. 15 

b) In Bezug auf die rechtliche Behandlung der Stolgebühren weicht das evan— 
gelifche Kirchenrecht nicht von dem fatholifchen ab. Sie dürfen in der evangelifchen Kirche 
ebenfo wenig wie in der katholischen vorausgefordert werden, ebenfo wenig ift die Zurüdhaltung 
der geiftlihen Handlung bis zur Bezahlung derfelben erlaubt, und endlich müſſen bie 
notwendigen geiftlichen Amtsverrichtungen Armen umfonft geleiftet werden. Bezugs- 0 
berechtigt iſt im der evangelischen Kirche ebenfalld der Pfarrer bezw. die Kirchenkaſſe, Be: 
foldungsfafje oder Gemeinde, die das Pfarreintommen verwaltet. Wird auf Grund 
eines Entlaſſungsſcheines oder ohne einen foldhen ein nicht zuftändiger Pfarrer für geift- 
Ihe Amtshandlungen zugezogen, fo find die Gebühren doch an den zuftändigen Pfarrer 
zu entrichten (Enticheidungen des Neichögerichts vom 30. September 1895, Civilfachen 25 
XXXVL ©. 182, Nr. 43). Der Betrag tft in der evang. Kirche durch die Kirchenordnungen 
und befondere firchengefegliche Vorſchriften, freilich meift unter Freilafjung örtlicher Objer- 
vanzen, normiert. Die Feitfegung oder Genehmigung der Taren jteht den firchen: 
regimentlichen Behörden zu. Seit der Einführung presbyterialer Ordnungen fällt aber 
gewöhnlich die Ynittative zu Anderungen den Gemeindeorganen, 3. B. in Altpreußen dem so 
Gemeindelirchenrate und der Gemeindevertretung (Kirchengemeinde: und Synodalordnung 
vom 10. September 1873, SS 22. 31, Nr. 1) anheim. 

Eine genaue Überfiht darüber, für melde Amtshandlungen in den evangelifchen 
Landeskirchen des deutſchen Neiches noch Stolgebühren erhoben werden, giebt die Chronif 
der Chriftliben Welt 1902, Nr. 43 vom 23. Oftober, Sp. 513 und 514. 36 

e) Hinfihtlih der entjprechenden Bezüge der Nabbiner z.B. in Bayern vgl. Ernit 
Mayer, Die Kirchenhobeitsrechte des Königs von Bayern, München 1884, ©. 273; Heim: 
berger, Die ftaatskirchenrechtlihe Stellung der Israeliten in Bayern, Freiburg 1893, 
2.121; Benario a. a. O. S. 5 mit A. 1. (Binfhins F) U. Stu. 

Stord, Nikol, einer der fog. Zwidauer Propheten j. d. AA. Münzer «“d 
8b XIII ©. 558, 15 u. Luther BD XI ©. 734, 26. 

Storr, G. Ehr. ſ. d. A. Tübinger Schule, die ältere. 

Strabo j. Walahfrid. 

Straßburg, Bistum. — Schöpflin, Alsatia diplomatica, 2 Tle., Mannheim 1772— 75; 
Code historique et diplomatique de la ville de Strassbourg, Straßb. 1543; Urkunden und 45 
Atten der Stadt Straßb. 10 Bde, Straßb. 1879ff.; Die Strafb. Annalen in den MG SS 
XVII, Bijchofsliften SS XIII; Die Chronifen der deutfhen Städte, Bd 8 und 9, Leipzig 
Is7c0 u. 71: Granbdidier, Histoire de l’Eglise et des Evöques de Strassbourg, 2 Bde, Straßb. 
1776 u. 78; Scöpflin, Alsatia illustrata, 2 Bde, Kolmar 1751; Nettberg, RG Deutichlands, 
Gört. 1848, II, ©. 58; Haud, KG Deutidilande, Bd I—IV, passim. 50 

Zu den fejten Plägen, auf die jich die römiſche Herrichaft am Rheine ſtützte, gehörte 
Argentoratum in Obergermanien. Es war im 1. Jahrhundert Standquartier einer Legion 
Mommſen, Röm. Geſch. V, 2. Aufl. ©. 109). Daß das Chriftentum jchon in der Nömer: 
jert in Übergermanien Fuß faßte, ift an ſich wabrjcheinlich, ift durch Irenäus bezeugt 
(I, 10, 2: al 2» Teouaviaıs idovuevar Parrinoia), und wird durch vereinzelte 55 
Funde altdhriftlicher Denkmäler beftätigt (ſ. Kraus, Die hriftl. Inſchr. der Nheinlande I, 
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S. 11 Nr. 15 und 16). Aber es giebt feine Nachricht über die Erijtenz eines Bistums 
in Argentoratum in diefer Zeit. Und wenn, was nicht unmöglich ift, ein folches beitand, 
jo war die Erinnerung daran jchon dem beginnenden Mittelalter verloren gegangen. 
Argentoratum wurde 406 zerftört. Die vernichtete u eritand als Strateburgum 

5 bon neuem (Greg. Tur. Hist. Frane. IX, 36, ©.391). Aber die dem 9. Jahrhundert 
angebörige Bifchofslifte von Straßburg hat vor Anfoald, der als Teilnebmer der Barifer 
Spnode von 614 nachweislich ift (MG CC I, ©. 192: Ex eiyitate Stratoburgo A. 
ep.), nur 7 Namen, d. h. man führte das Straßburger Bistum nicht über die Alamannen— 
zeit zurüd. Von den fieben Namen ift einer, Arbogaft, durch Ziegel mit dem Stempel 

ı ARBOASTIS EPS FICET belegbar (Kraus I, ©. 11 Nr. 16). Für den Urfprung 
des Straßburger Bistums ift demnad das 6. Jahrhundert gefichert. 

Die Diöcefe Straßburg lag auf beiden Nheinufern. Auf dem linken Ufer fiel fie im 
mwejentlichen mit dem jetzigen Bezirk Unterelſaß zuſammen; nur griff die Grenze ſüdlich 
etwas weiter, wogegen im Norden der jenſeits des Hagenauer Forſtes gelegene — 

16 zum Bistum Speier und der jenfeits der Vogefen gelegene zum Bistum Met gebörte. 
Auf dem rechten Rheinufer reichte jie vom Einfluß der El; in den Rhein abwärts bis 
unterhalb Baden-Baden und landeinwärts bis in den Schwarzwalp. 

Seit der Organifation des Erzbistums Mainz bildete Straßburg ein Suffragan- 
bistum diefes Erzitifts. 

20 Bil hofslilte: Arbogait?, Anfoald 614, Rothar 662, Midegern 728, Heddo 773. 
775. 780, Aylidulf, Nemigius, Rachio feit 784, Uto L, GErlehard, Adalloch 816. 820, 
Bernald 823. 832. 833, Nathold 840—874, Reginhard um 880, Baltram geit. 906, 
Dtbert 906—913, Gozfrid 913, Richwin 914?—933, Ruodhart geit. 950, Uto I. 
950— 965, Erchanbald 965— 991, Widerolf 991 ?—-999, Alewich 1000— 1001, Wernber I. 

235 1001?7— 1028, Wilbelm I. 1029— 1046, Herrand 1046—1065, Wernber II. 1065— 1077, 
Dietpald 1078—1082, Dtto 1084— 1100, Baldewin 1100, Kuno 1100—1123, Brun 
1123— 1131, Gebhard 1131— 1140, Burdard I. 1141— 1162, Rudolf 1162—1179, 
Konrad I. 1179— 1180, Heinrich I. v. Hafenburg 1180— 1190, Konrad II. 11901202, 
Heinrich II. v. Veringen 1202— 1223, Berthold I. v. Ted 192231244, Heinrich II. 

»v. Stabled 1245—1260, Walther v. Geroldsed 1260-— 1263, Heinrich IV. v. Geroldsed 
1263— 1273, Konrad IIT. v. Lichtenberg 1273— 1299, Sriebrid) 1. v. Lichtenberg 1299 
bis 1305, Johann I. v. Dirpheim 1306—1328, Berthold II. v. Bucheck 1329— 1353, 
Johann IL. v. Yichtenberg 1354— 1365, Johann III. de St. Pol 1365— 1371, Lambert 
v. Born 1371—1374, Friedrich TI. v. Blankenheim 1375—1393, Wilbelm v. Dieft 

35 1393— 1439, Konrad IV. v. Busnang 1439 — 1440, Ruprecht, Pialzgraf 1440— 1478, 
Albrecht v. Baiern 1479— 1506, Wilhelm III. v. Honftein 1506— 1541. and. 

Stranf, David Friedrich, geſt. 1874. — Eine Geſamtausgabe ſeiner Schriften 
iſt nach ſeinem Tode bei Emil Strauß in Bonn in ‚zwölf Bänden erjchienen, unter dem Titel: 
„Bejammelte Schriften von David Friedrih Strauß. Nach des BVerfajiers leptwilligen Be: 

40 jtimmungen zufammengeftellt. Eingeleitet und mit erklärenden Nachweiſungen verjehen von 
Eduard Zeller“, 1876 78. Hier fehlt freilich nicht nur mand)es weniger Bedeutende wie „Leben 
und Schriften des Dichters und Vhilologen Nicodemus Friſchlin“ 1856, jondern auc die beiden 
theologiſchen Hauptwerke, das in 4 Auflagen erichienene (evite) „Leben Jeſu“ 1835/36 mit 
den daran jich anschließenden „Streitichriften“ von 1837/38, und „Die chriſtliche Glaubens: 

45 lehre in ihrer gejdichtlihen Entwidlung und im Kampfe mit der modernen Wifienjchaft“, 
2 Bde, 1840/41. Ein annähernd vollitändiges Verzeichnis der Straußſchen Schriften in chrono— 
logiiher Ordnung findet jih am Schluß des 11. Bandes der „Sejammelten Schriften”. Zu 
diejen gehören endlich auch noch die „Nusgewählten Briefe von D. Fr. Strauß“, berausgeg. 
und erläutert von Eduard Zeller 1895, und als bedeutjamer Nachtrag dazu feine Briefe an 

50 Binder, herausgeg. von Theobald Ziegler in der Deutihen Revue, Mat’Juli 1905. — Ueber 
ihn handeln in beionderen Schriften Eduard Zeller, D. Fr. Strauß in feinem Leben und 
jeinen Schriften, 1874: CE G. mon Thilofovhie und Naturwiſſenſchaft. Zur Erinnerung 
an D. Fr. Strauß, 1874; Wild. Lang, D. fr. Strauß, 1874; Franz Hettinger, D. Fr. Strauß, 
1875; N. Hausrath, D. Fr. Strauß und Die Theologie feiner Zeit, 2 Bde, 1876/78; K. Schlott: 

55 mann, D. Strauß als Nomantifer des Heidentums, 1878; 8. Künkler, Zum Gedächtnie an 
D. Fr. Strauß, 1898; Samuel Ed, D. Fr. Strauß 1899; Karl Harräus, D. Fr. Strauß. 
=. Leben und feine Schriften unter Heranziehung feiner Briefe dargejtellt, 1901; Aug. Wandt, 
D. dr. Strauß’ philofophiiher Entwidlungsgang und Stellung zum Materialismus. Müniter: 
che Disjert. 1902. Das Befte zu feiner Biographie giebt aber Strauß jelber in feinen „Litte: 

so rariſchen Dentwürdigfeiten“ ‚ abgedrudt im 1. Band der Gef. Schriften, S.1— 80. — Bon ber 
weitſchi tigen Strauß-Litteratur ſoll hier nur noch genannt werden Albert Schweitzer, Von 
Rei Wrede. Eine Geſchichte der Leben-Jeſu-Forſchung, 1906, der im Anhang u. a. 
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60 durd Straufens (erites) Leben Jeſu bervorgerufene Schriften aufzählt, ohne damit die weit: 
ſchictige Literatur über dasjelbe zu erichöpfen. Die nicht minder zahlreihen Schriiten zu 
Straußens lepter Schrift hat Fr. Nippold, freilich allzufrüh und daher noch weit unvolljtändiger, 
zuſammengeſtellt in „D. Fr. Strauß’ alter und neuer Glaube und jeine litterariſchen Ergeb: 
nie“, 1873. Das zulept über ihn Erjchienene ift die Abhandlung von W. Hein, Die Chriſto- 6 
logie von D. Ar. Strauß in ZTHR, Jahrg. 16, H. 4, 1906. Bal. auch den Art. Strauß in 
“36 d. AdB von Ed. Beller. 

David Friedrich Strauß ift geboren am 27. Januar 1808 zu Ludwigsburg, einer 
langweiligen Garnifonsjtadt Württembergs, die aber merkwürdigerweiſe kurz nacheinander 
Schtwaben vier feiner bedeutenditen Söhne geſchenkt hat: zwei Dichter, Juftinus Kerner 10 
und Mörike, und zwei Männer der Wiflenfchaft, die doch auch beide ettvas vom Poeten 
an ſich batten, den Äſthetiler Vifcher und den Theologen Strauß. Der Vater diefes 
legten und jüngiten von ihnen war Kaufmann, ibm verdankt Strauß des Lebens ernites 
Aubren, obwohl derjelbe für den faufmännifchen Beruf weder allzuviel Neigung noch Geſchick 
gebabt zu baben jcheint. Näber ftand er der Mutter, einer waderen, praktiſch verftändigen, 
dem Rationalismus ſich zuneigenden rau, während der Vater fich gern in theologiſch— 
mpftifchen Spekulationen erging. Bon ihr hat er zur Konfirmation feiner Tochter pietät- 
vol und fein jenes ſchöne Bild gezeichnet, das jegt unter dem Titel „Zum Andenken an 
meine gute Mutter” nad den Litterartjchen Denktwürdigfeiten den Neigen feiner vermifchten 
Schriften jo jtimmungsvoll eröffnet. Den eriten Unterricht genoß er in der Lateinjchule 0 
feiner Baterftadt, die ihn auf das Landeramen vorbereitete als die Eingangspforte zu 
Semmar und Stift, wo die württembergijchen Theologen damals wie heute herangebildet 
zu werden pflegten. 1821 kam er ins „Seminar“ nad Blaubeuren, wo er vier Jahre 
keines jungen Lebens verbracht hat. Später hat er in diefer ſpezifiſch württembergifchen 
Einribtung etwas wie eine „Maufefalle” gefehen, in der die jungen Menſchen auch gegen 26 
ibre Natur und Neigung für die Theologie eingefangen werden follen; aber zunächſt war 
er gerne dort, wie wohl die meijten, die durch ee bindurdhgegangen find; das Bild pflegt 
erſt fpäter etwas nachzudunkeln. Das intim fröhliche Zufanımenleben mit einer großen 
Schar befonders begabter Altersgenofjen, die in der Höfterlichen Stille und Einjamfeit 
ich anfpinnenden Freundſchaften zum Standhalten für ein ganzes Yeben, die bejonders 30 
begunftigte Yage Blaubeureng mit feinen grotesfen Felspartien und feinem romantifchen 
Blautopf, don dem uns Mörike das Märchen von der jchönen Lau erzählt hat, — das 
alles zog feine gejellige und poetisch geitimmte Natur mächtig an. Ganz befonders glüdlich 
aber traf es der wißbegierige und aufgeweckte Knabe mit feinen Yehrern. Der Vorjtand 
des Seminars, Ephorus Neuß, war eine durchaus originelle, wenn auch moraliſch nicht 36 
eben bochftebende Perjönlichkeit, der nicht ohne Verftändnis für die Jugend den ein: 
geſchloſſenen Hlofterichülern manche Freiheit ließ, ihnen aber im ganzen doch mehr Spaß 
machte, als Achtung einflößte, Strauß bat in einer luftigen Poſſe ihn und fein Haus drama— 
tiich verarbeitet. Um jo böber jtanden ihm die beiden Profefjoren, vor allem der eine, 
Ferdinand Ghriftian Baur, der ſich bier in Blaubeuren durch feine mythologiſchen Studien 40 
auf jeine glänzende theologiſche Yaufbahn als Kirchenbiftorifer und berübmtes Haupt der 
Tubinger Schule vorbereitete und den jungen Yeuten zunächſt einmal durd den Ernit 
ſeiner wifjenichaftlichen Arbeit und feinen vorbildlichen, wahrhaft „diamantenen“ Fleiß 
mächtig imponierte und fie an der Yeltüre der griechifchen und römischen PBrofaiter in 
die Probleme der alten Gejchichte einführte, während der andere, Kern, die alten Dichter as 
geſchmackvoll interpretierte und dadurd feine Schüler im Sinn des Neubumanismus für 
alle Zeiten für Haffiihe Schönheit und klaſſiſche Kunſt zu begeiftern wußte. Diejen An: 
regungen entiprah denn auch die eigene Luſt zur Arbeit, auf die die Seminarijten in 
ihrer Abgeſchloſſenheit angemwiefen waren und durch die gerade die tüchtigften unter ibnen 
einen ſoliden Grund für ihr fpäteres gelehrtes Wifjen und Können legten. So war der w 
Abſchied von dem ftillen Thal kein leichter, wenn ſchließlich auch der Übergang zu der 
grökeren Freibeit des Studentenlebens von den meiften mit Freuden begrüßt wurde. 
Dod; volle Freiheit erwartet den Seminariften auch im Tübinger „Stift” noch nicht, 
und vollends damals, im Jahrzehnt der Karlsbader Beichlüfie, fehlte dort die ſtudentiſche 
Lebensfreiheit in weit höherem Maße, als dies heute der Fall iſt. So hat denn auch Strauf; 55 
am ftubentifchefreien Yeben nicht allzuviel teil genommen, er war „Stiftler” und ein recht 
felider, fleifiger Stiftler, den am Stubentfein wirflihd das Studieren am meiften inter: 
herte. Bon außen ber war e8 freilich zunächſt mit dem theologiſchen und dem nad) guter 
Württemberger Sitte damit verbundenen pbilofopbiihen Studium in Tübingen nicht eben 
zum Bejten beftellt. Der Philoſoph Sigwart langweilte feine Hörer durch feinen ledernen so 

— 6 
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Vortrag mehr als erlaubt und erträglich war, und über den Theologen Steudel urteilt 
Strauß bei aller Anerkennung feines ehrenwerten Charakter nicht minder NEBEN: durch 
ihn trat ihm der „verftändige Supranaturalismug“ wirklich recht mittelmäßig und fümmerlich 
gegenüber. Da war vielleicht Eſchenmayer mit feinem denkfaulen Myfticismus, der fpäter 

5 zum tolliten Geifteraberglauben ausartete, noch der interejlantefte. Aber bald wurde es 
anders und bejjer, als die beiden Blaubeurer Lehrer Baur und Kern auf theologische 
Lehrſtühle nad) Tübingen berufen wurden. Mit ihnen, d. b. vor allem mit Baur Fam 
Geift und fam Leben dorthin. Doc bat Baur in diefen feinen erften Semejtern die 
Schwingen feines Geiftes natürlich noch nicht voll entfalten können; feine Hauptarbeit 

10 galt damals den gnojtiihen Syitemen, mit denen er ſchon in feinem Antrittöprogramm bie 
Gnoſis Schleiermachers zufammenftellte. Und fo famen denn überhaupt den wiſſens— 
durftigen Jünglingen die beften Anregungen von jenfeit3 der Tübinger Grenzpfähle: 
zuerft durch Schleiermadjer, deſſen Glaubenslehre eifrig ftudiert wurde und den felbft 
Steudel nit ganz ignorieren fonnte, und dann — nad längerer Beihäftigung mit 

15 Schellings Freibeitslchre — vor allem durch Hegel, deſſen Phänomenologie die Freunde 
in den legten Semejtern gemeinfam lafen und in deſſen Zauberkreis fie fih willig und 
immer intenfiver einjpinnen ließen. Dadurch fam Strauß los von einem andern Bann. 
Das Schwabenland war gerade damals erfüllt von der Geifterfeherei Juſtinus Kerners 
in Weinsberg, und zu diefem „Mekka“ mwallfahrtete auch er mit feinem Freunde Binder 

x und horchte zunächit tiefergriffen und gläubig auf die Offenbarungen der se von 
Prevorft. Aber allmählich ſchärfte fich gerade hier fein kritifcher Blid, und jo fann man 
jagen, er babe diefen Somnambulen gegenüber gelernt, was er bald genug am Leben Jeſu 
jo virtuod auszuüben verftand, das Ausfcheiden des Wunderbaren als eines Unglaubbaften 
und Unmöglichen, 

25 Der Schluß feiner Studienzeit brachte dem fleigigen Kandidaten noch allerlei wohl— 
verdiente Ehren. Eine Preisarbeit bei der katholifch:theologifchen Fakultät über die Auf: 
erftehung der Toten erhielt nur durch den Zufall des Lofes nicht den Preis, deſſen fie 
neben einer anderen für würdig erflärt worden war; durch eine Predigt holte er ſich den 
Preis von feiner eigenen hrotelantißhen Fakultät, und während er bis dahin mit anderen 

um den erjten Platz hatte ringen und ſich meift mit der zweiten oder dritten Stelle hatte 
begnügen müflen, Ber er am Schluß der fünfjährigen Studienzeit unter den fünf mit 
der Note 1° Entlafjenen als unbeftritten Erjter an der Spige ferner Promotion, die jeit 
diefem glorreihen Eramensergebnis der Fünfe den Namen der Geniepromotion in den 
Annalen des Stiftes führt. Das Ergebnis diefer Jahre war neben einem wohlfundierten 

35 Schulwifjen eine gründliche philofophifch-theologifche Bildung und ein freier Standpunft 
im Sinne der Schleiermacherſchen Dialektit und der Hegelfchen Religionsphilofophie, zu dem 
er ſich ohne fichtbaren Bruch mit der frommen Gläubigfeit feiner Knabenjahre langfam 
und jtetig durdhgearbeitet hat. 

Es folgt nun die Vilariatszeit, die einzige, in der Strauß praftiih als Prediger 
so und Katechet ſich zu bethätigen hatte. Und fie machte ihm Freude. Während die Freunde 

Märklin und Binder, die auf ähnlich freiem Standpunft ftanden wie er, fich wegen bes 
Predigens mit Skrupeln und Zweifeln plagten, jchrieb er darüber ganz beruhigt an 
Binder: „Du findeft im Predigen einige Skrupel twegen des Unterſchieds Deiner Reli— 
giongitufe von der des Volks. Märklin findet die nämlichen Schwierigkeiten. Ich babe 

45 mit ihm Lunge hierüber verhandelt und mich endlich dahin erklärt, daß mir Geiftliche, da 
wir das Volf der Begriffsitufe in der Religion wenigſtens näher zu bringen haben, Bor: 
ftellungen, deren das Volk ſchon entbehren kann (Teufel 2c.), weglaffen, bei ſolchen aber, 
die ihm noch unentbehrlich find (Eschatologie 2c.), den Begriff möglichft durchſcheinen laſſen 
müfjen. Bedenke ich, wie die Ausdrucksweiſe aud in der gebildeten Predigt dem Begriff 

so und feiner eigentümlihen Form fo unadäquat ift, jo kommt mir nicht mebr viel darauf 
an, aud vollends eine Stufe weiter herabzufteigen. Ich wenigſtens bin bin wie ber in 
diefer Sache ganz unbefangen und kann es nicht gerade bloß einem Leichtfinn zufchreiben.” 
Innerlich war er eben doch ſchon fortgefchrittener und im fich klarer als die — 7* 
das zeigt auch die Auseinanderſetzung mit Binder über die Frage der Unſterblichkeit, Die 

55 er vom Schleiermacherichen wie vom Hegelihen Standpunkt aus entjchieden verneinte: 
„Ich glaube fortwährend, daß das unerbittlihe Wegtverfen der Meinung von einer per: 
ſönlichen Fortdauer der Stein fein muß, an welchem wir unfer und anderer unphiloſophi— 
ſches triviales Bewußtſein zerfchlagen und kreuzigen, um im Begriffe auferftehen zu fönnen“. 
Bekanntlich ſchied fich gerade am Streit um diefe Frage die Schule Hegels in eine Nechte 

2 Winle, Strauß ftand alfo ſchon damals (1832) auf der linken Seite. 
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Aber zunächſt wollte er nun die Hegelſche Philofophie an der Duelle kennen lernen, 
nahdem er von Maulbronn aus, wo er jegt ſelbſt als Lehrer an einem der vier württem— 
bergifchen Seminare ein halbes Jahr lang thätig war, mit einer Abhandlung über die 
Lehre von der dnoxardoraoıs navyıov in ihrer religionsgeichichtlichen Entwidelung fich 
den Doktorbut in Tübingen erworben hatte. Dieje Berliner Reife im Winter 1831/32 6 
war für Strauß von größter Bedeutung. Zwar Hegel ſelbſt, um deſſen willen fie vor 
alem unternommen war, bat er nur eben noch fennen gelernt, da diefer am 14. November 
1831 an der Cholera jtarb; und von Schleiermachers Ratbeberborten fühlte er fich eber 
abgeſtoßen als befriedigt. Wohl aber ftudierte er in einem ihm zur Verfügung geitellten 
Manufkript deſſen Vorlefungen über das Leben Jefu und wurde dadurch zu dem Vorſatz 
angeregt, zunächſt einmal in Tübingen auch feinerfeits über diefes Thema Vorlefungen 
zu balten. Ganz ein und unter aber tauchte er, wohlvorbereitet wie er dazu tar, in dem 
damaligen Berlin der Michelet, Gans und Vatke in die Hegeliche Philofopbie, als deren 
entſchiedener Anhänger und Parteigänger er aus Berlin in feine ſchwäbiſche Heimat 
zurüdfebrte. Und nun ging ed au fofort zurüd nah Tübingen, wo er von 1832 bie 
1835 die Stelle eines Nepetenten am Stift befleidvete. Als folder hatte er amtlich philo— 
ſophiſche und theologifche Übungen und Nepetitionen mit den Studenten zu veranftalten, 
außerdem aber auch das Recht, Vorlefungen an der Univerfität zu halten. Er machte 
von demfelben alsbald Gebrauch und zwar zunächſt auf philoſophiſchem Gebiet: er las 
über Logik, Geſchichte der neueſten Philoſophie und über Platon. Die Logil war » 
natürlich feine andere al3 die Hegelfche, und fo wurde Strauß der erfte begeifterte Inter— 
pret, um nicht zu fagen: Prophet der Hegelihen Philoſophie auf der ſchwäbiſchen Hoch— 
ſchule, und wie in Berlin, jo begeifterte fich jet auch die jtudierende Jugend Tübingens 
für die Pbilofopbie ihres Landsmanns, nun ihr diefe von fo kundiger Hand und in 
jo getwinnender und flarer Weiſe dargeboten wurde. Bielleiht wäre Strauß angefichts 35 
der glänzenden Erfolge diefer feiner Vorlefungen bei der Philoſophie geblieben, er hat 
au einen Augenblid daran gedacht, fich bei der philoſophiſchen — zu habilitieren. 
Allein ein —*8 mit den philoſophiſchen Ordinarien, denen dieſe Konkurrenz des gefeierten 
und freimütig kecken Dozenten ſehr unbequem war, bewog ihn, feine Vorleſungen auf: 
zugeben und zur Theologie zurückzukehren, und nun hatte er Muße zur Ausarbeitung 30 
— „Lebens Jeſu“, das in der überraſchend kurzen Zeit eines Jahres im Manuſtript 
ertig_ var. 

Überrafchend kurz war diefe Zeit, wenn man die Gelehrfamteit bedenkt, die der erit 
2rjäbrige junge Mann bier an den Tag legte. Denn das iſt der erjte Eindrud, «8 ift 
das Werk eines gelehrten Theologen, ſein Verfaſſer ift mit dem dermaligen Stand der 8 
neuteftamentlichen MWifjenichaft durchaus vertraut. Seit Neimarus war das Yeben Jeſu 
als Problem auch in Deutſchland in den Gefichtsfreis der modernen Theologie getreten und 
batte fofort die beftigiten Kämpfe bervorgerufen, in deren Mittelpunkt zunächſt Leſſing ftand. 
Tor allem war es die Wunderfrage, die die Geifter lebhaft beivegte und die die Geifter 
ſofort auch ſchied. Drei Standpunkte gab es ihr gegenüber. Entweder man bielt jih an 40 
die Berichte und nahm die von ihnen erzählten Wunder gläubig bin — Supranatura= 
mus; oder man glaubte den Berichten, weil man aber an feine Wunder glaubte, jo 
juchte man diefe aus den Berichten wegzudeuten und das erzählte Wunderbare natürlid) 
zu erflären — Nationalismus vulgaris; oder endlich, man glaubte den Berichten nicht, 
wel man an das Erzählte nicht glauben konnte, und erklärte deshalb die Berichteritatter, 45 
aljo in diefem Fall die Evangeliften für Betrüger und das von ihnen Erzäblte für eitel 
Zug und Trug — fo der radikale Nationalismus. Diefer dritte Standpunkt war zur Zeit 
Straußens bereits verlafjen, der eigentliche Vertreter des Nationalismus war damals der 
Heidelberger Paulus, der die Hauptaufgabe neuteftamentlicher Eregefe darin ſah, die Mittel: 
wriachen zu den Geſchehniſſen aufzufuchen, die von den Augenzeugen eben deshalb ala 50 
Runder aufgefaßt und berichtet worden feien, weil fie diefe Mittelurfachen ignorierten. 
Dem damalıgen Supranaturalismus gegenüber, der dem Nationalismus immer mehr 
Konzeſſionen machte, war diefe Auffaffung entichieden im Vorteil. Dabei fpielte aber auch 
de Duellenfrage ſchon eine wichtige Rolle: war das ohannesevangelium wirklich der 
Bericht eines Augenzeugen, jo war die fupranaturaliftiiche Poſition erbeblih günftiger als 56 
die der negierenden Nationaliften; deötvegen war es fo überaus wertvoll, daß Schleiermadher 
— aus Aftbetiichen Gründen — für die Echtheit und Glaubwürdigkeit des vierten Evan: 
gelums gegen Bretfchneider, der fie verworfen hatte, mit dem ganzen Gewicht feiner 
autoritativen Stellung eintrat. In diefe Gegenjäge greift nun Strauß mit feinem „Yeben 
Jeiu, Eritifch bearbeitet”, 2 Bände 1835/36 ein, nımmt aber jeinen Standpunkt nicht 60 
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innerbalb, jondern jenjeits der beiden ftreitenden Parteien. Einig war er mit den Ratio: 
naliften in der Verwerfung des Wunders: wie jede Geſchichte, muß auc die Gejchichte 
des Lebens Jeſu und muß diefer jelber natürlich, menjchlich begriffen werden. Das ift die 
Vorausſetzung des Straußichen Buches, es ift die Vorausfegung, mit der jeder Hiftorifer 

san feine Tuellen und das von ihnen Bericdhtete berantritt; es iſt dem theologiichen 
Wunderglauben gegenüber „Vorausjegungslofigteit“, und daher erflärt Strauß in der 
Vorrede jcharf und jchneidend: „mögen die Theologen dieje Borausiegungslofigfeit meines 
Werkes undriftlih finden: ich finde die gläubigen Borausjegungen der ihrigen unmifien: 
ſchaftlich“. Aber die Evangeliften baben uns use berichtet, und es iſt vergebliche 

ı0 Mühe, diefe natürlich deuten und damit wegdeuten zu wollen. Zu dem Verſuch aber, 
diefe Berichterjtatter zu abfichtlichen Betrügern zu ftempeln liegt jchlechterdings fein Grund 
und fein Hecht vor. Damit tritt er dem Nationalismus in beiderlei Geftalt entjchieden 
entgegen. Allein wie löft fih dann das Rätſel? Hätten wir den Bericht eines Augenzeugen, 
jo wäre es überhaupt nicht zu löfen. Aber das ift nicht der Fall, das Jobannesevange: 

15 lium ift nicht das Werk eines unmittelbaren Jüngers Jefu, und die Synoptiker erheben 
nit einmal den Anſpruch, es zu fein. So iſt der einzige Stein des Anftohes zur 
Löfung des Problems aus dem Wege geräumt. Poſitiv aber liegt der Schlüflel zur 
Deutung des Rätſels, wie ihn Strauß gefunden zu baben glaubt, im Begriff des Mythus: 
„Der neue Standpunkt, der an die Stelle des bisherigen treten joll, ift der mythiſche“. 

20 Den erjten Anſtoß dazu bat Strauß vielleibt von den Arbeiten feines Lehrers Baur er: 
halten, der ja jhon in Blaubeuren fein Werf über „Symbolik und Mythologie“ batte 
ericheinen laſſen. Aber eigentlich beitimmend dafür war die Hegeliche Religionspbiloiopbie, 
ihr Gedanke, daß die Religion zwar die Wahrheit babe und gebe, aber noch nicht in der 
adäquaten Form des philoſophiſchen Begriffe, fondern in der noch unvolllommenen und 

35 untergeordneten Form der Vorftellung. Hegel glaubte damit den Gegenjag zwiſchen 
Glauben und Wiſſen bejeitigt und die beiden oft jo feindlichen Brüder verjöhnt zu baben. 
Indem Strauß für „Form der Vorftellung“ ganz richtig den Begriff „Moytbus“ einjeßte, 
seigte fich, daß diefer Gegenfag nicht überwunden, fondern nur verjhärft und vertieft fei 
‚sreilih bat er den Begriff des Motbifchen, an dem er von da an fonfequent feitgebalten 

» bat, zu Anfang nicht jcharf und eindeutig genug gefaßt; aber diefes Weite und Schwan 
fende erwies ſich jpäter als ein Vorteil. Es bandelt ſich beim Mythus vor allem um 
ein bewußtlojes Erdichten, und daran dachte Strauß zunächſt, als er den größten Teil 
der Erzählungen von Jeſus als ein ſolches unwillkürliches Übertragen jüdifcher Meiftas: 
erwartungen und altteftamentlicher Propbetenjtellen auf die Perfon und das Leben Jeſu 

5 nachzumweifen juchte. Aber auch als er fpäterbin infolge von Baurs Nachmweifungen der 
Annabme bewußter und abfichtliber Dichtung weit mebr Raum zugefteben mußte, konnte 
er den alten Begriff feitbalten; denn „jede unbiftorifche Erzählung, wie aud immer ent- 
ftanden, in welcher eine religiöje Gemeinſchaft einen Bejtandteil ihrer heiligen Grundlage, 
weil einen abjoluten Ausdrud ihrer Eonjtitutiven Empfindungen und Vorjtellungen er: 
kennt, ift ein Mythus“; alle evangelifchen Erzäblungen, denen nur ideale Bedeutung 
zufommt, ob unbetwußt entjtanden oder tendentiös geftaltet, aber dann in den Glauben 
der Gemeinde übergegangen, dürfen fomit unter dem gemeinjchaftlichen Begriff des 
Mythus zufammengefaßt werden. Mit diefem Begriff war Bir ibn aber auch die Quellen= 
frage in dem jchon angegebenen Sinn entjchieden. Die Motbenbildung braucdt eine, wenn 

+ auch nicht allzugroße, Zeitferne, Motben können alfo nicht durch Augenzeugen entiteben, 
folglih fann der Apostel Johannes nicht der Verfafjer des nach ihm genannten Evan— 
geliums fein. Übrigens war es auch noch ein anderer Gedanke der Hegeljchen Pbilofopbie, 
der Straußens Auffafjung vom Leben und von der Berfon Jeſu beſtimmte. Dem Supras 
naturalismus war Jeſus eine einzigartig volllommene Berjönlichkeit und als foldye Gottes 

Sohn. Dagegen erklärt Strauß: „Das ift gar nicht die Art, wie die Idee ſich realifiert, 
in Ein Eremplar ihre ganze Fülle auszufchütten und gegen alle andern zu geizen, ſon— 
dern in einer Mannigfaltigkeit von Eremplaren, die fich gegenfeitig ergänzen, im Wechſel 
fih jegender und mwiederaufbebender Individuen liebt fie ihren Neichtum auszubreiten”. 
Und fo ift der wahre Gottmenſch nicht ein Einzelner, fondern die Menſchheit als Gattung. 

65 Sie ift „die Vereinigung der beiden Naturen, der zur Endlichkeit entäußerte unendliche 
und der jeiner Unendlichkeit ſich erinnernde endliche Geiſt; fie ift das Kind der jichtbaren 
Mutter und des unfichtbaren Vaters: des Geiles und der Natur; fie ift der Wunder: 

äter, fofern im Berlauf der Menfchengefchichte der Geift ſich immer vollftändiger ber 
x bemächtigt, diefe ibm gegenüber zum machtlojen Material jeiner Thätigkeit herunter: 

ird; ſie iſt der Unjündliche, jofern der Gang ihrer Entwidelung ein tabellojer 
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it, die Werunreinigung immer nur am Individuum Flebt, in der Gattung aber und ihrer 
Geſchichte aufgeboben ift; fie it der Sterbende, Auferftebende und gen Himmel Fahrende, 
fofern ihr aus der Negation ihrer Natürlichkeit immer höberes geiftiges Yeben, aus der 
Aufbebung ihrer Endlichkeit als perſönlichen, nationalen und weltlichen Geiſtes ihre Einig— 
keit mit dem unendlichen Geiſte des Himmels hervorgeht“. Und nun gebt Strauß mit 5 
diefen der Vbilofopbie entnommenen Maßjtäben, mit viel gefunden Menjchenverjtand und 
einem biftorifch „gebildeten“ Sinn für das Mögliche oder Unmöglihe an die Berichte 
der Evangeliften heran und gewinnt in mübfamer und doch den Yejer durchaus feithaltender 
und feſſelnder Einzelunterfuhung faft auf allen Punkten das Nefultat, daß wir es nicht 
mit Gefchichte, fondern mit Sage und Mythus zu thun haben. Neben den Miderfprüchen, 
die ſich in den Berichten ſelbſt finden, it ibm das Hauptkennzeichen das Unnatürliche 
und Gezwungene, wie e8 in den Harmonifierungsverfuchen der Supranaturaliften und nod) 
mebr in der jog. natürlichen Erklärungsweiſe der Nationaliften zu Tage tritt: jene Ver: 
fuche reichen nicht aus, um die Widerfprüche zu befeitigen, und diefe „natürliche“ Deutung 
it durchaus unnatürlicd und thut den Terten üble Gewalt an. Als Reagens benußt er 15 
dabei, wie ſchon gejagt, faſt durchweg das AT und die propbetifchen Stellen, die auf den 
Meiftas gedeutet und angeivendet wurden: weil Jefus im Glauben der Seinigen diejen 
entiprechen mußte, wurden ibm dieſe oder jene Thaten zugejchrieben, diefe oder jene Worte 
in den Mund gelegt, dieſe oder jene Schidjale angedichtet. Dabei handelte es ſich aber 
doch nicht bloß um die Aneignung der Erzeugnifje fremder, jüdiicher Produktivität, das 20 
Urchriſtentum war nicht bloß rezeptiv, dieſe Stoffe aus dem AT wurden vielmehr er- 
füllt mit chriſtlichen Driginalideen, die ihnen als neue befjere Seele eingehaucht wurden. 

Das alles war nun nicht abjolut neu, und doch wirkte diefe Art der Kritif als eine 
durchaus neue, weil fie nicht efleftifch, jondern ſyſtematiſch verfubr, von einem feiten philo- 
fopbrichen Standpunkt aus unternommen wurde, und vor allem weil fie ganz umfafjend war. 25 
In der Kindheitsgeſchichte Jeſu z. B. hatte man aud vor Strauß Schon Mythiſches gelten 
laffen, und andere waren da und dort noch weitergegangen. Aber an das Ganze und 
an die Hauptpunfte feines Wirkens und Lebens diefen Mapitab anzulegen und —8 ſo⸗ 
uſagen in der mythiſchen Retorte verdampfen zu laſſen, das war doch ein unerhört 
Neues. Allein war es wirklich das Ganze, das auf diefe Meife verdampfte? Was blieb, so 
wenn jo überall Mythiſches gefunden wurde, dann noch Hiſtoriſches übrig? Doch nicht 
fo wenig, wie man im erjten Schreden finden wollte; es „iteden wirklich Anſätze zu einer 
pofttiven Konjtruftion des Lebens Jeſu“ auch ſchon in dem erften Leben Jeju. Aber ein 
zuſammenhängendes Yebensbild, eine ſolche poſitive Konftruftion wollte Strauß aller: 
dings nicht geben. Wie fpäter Treitichfe, jo hat ſchon damals ein hiſtoriſch veranlagter 35 
Freund von ihm für die zweite Auflage „ein beftimmteres Bild von der Perſönlichkeit 
Jeſu, eine genauere Angabe defien verlangt, was denn nad all dem Kritifieren Hiſtori— 
ſches noch übrig bleibe“. Darauf hat Strauß ertwidert: „dab dies eine gegründete For: 
derung iſt, kann ich nicht in Abrede ftellen; aber ich für meine Perſon und für jest weiß 
ibr nicht genug zu thun. In der Nacht, welche die Kritik durch Auslöfchung aller ges 10 
ſchichtlichen Yichter herbeigeführt, kann man erjt allmählich wieder ſehen und einzelne Gegen— 
ande unterſcheiden lernen. Erft wenn fich die Forſchung an den neuen kritiſchen Stand» 
punkt gewöhnt und von demjelben aus nun noch manche andere, namentlich auch bijtorijche 
Unterjudungen angeftellt bat, darf man fich, glaube ich, verfprechen, im jener Beziehung 
weiter zu fommen. Doch eines will ih in Ddiefem Stüde thun. Nämlich beitimmter 6 
berausbeben an den einzelnen Punkten, daß mein fritifches Negieren nur dem Faktum in 
der Geitalt, wie es überliefert ift, gilt, nicht alles Faktiſche an ſich aufheben will, jondern 
nur zeigen, daß wir nichts davon wiſſen können.“ Alſo zu einem pofitiv hiſtoriſchen 
Tebensbild Jeſu reihen die Data nicht aus, gewiſſe Grundlinien feines Lebens und Wir: 
fen& aber lafjen ſich doch nah den Andeutungen Straußens mit Beftimmtbeit zieben. so 
Daß ſich daraus ein Bild ergeben würde, „das fich mit der neueiten eschatologiſchen Auf: 
fafjung berübren würde”, daß er „die Gschatologie als das bervorragendite Element der 
Nocenmwelt Jeſu anerkannt“ hätte, das freilich vermag ich nicht zu ſehen. Gerade über 
Die Heden, welche die Synoptifer Jeſus über feine Parufie in den Mund legen, bat er 
Ab damals durchaus fleptisch ausgeiprodhen (Bd II ©. 373). 65 

Das war das Buch, das jo gewaltiges Auffeben machte und fo machtvoll wirkte, 
dafı man jagen kann, 1835 als das Jahr feines Erſcheinens ſei dadurch das Schickſals— 
oder, wenn man lieber will, das Nevolutionsjabr der modernen Theologie geworden. 
Denn das Problem war ibr dadurch geftellt worden, das Problem: wer war der Jeſus, 
der Die chriſtliche Religion geftiftet bat? und binter diefer Frage zeigte fih noch balb: 

Real-Emcpklopädie für Theologie und Stirhe. 3. U. XIX. 6 
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verſteckt bereits auch die zweite, die Strauß ein Menfchenalter fpäter formuliert hat: Sind 
wir noch Ghriften? Das Epocheniachende aber war zunädit und vor allem das, daß 
Strauß durd fein Buch die Theologie zur Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit gezwungen, fie 
vor ein Entweder —Oder geftellt hat. Denn daß «8 ihr ſowohl auf fupranaturaliftiicher 

5 wie auf rationaliftischer Seite daran fehlte, ift heute nicht mehr zu verfennen. Die Harmonis 
fierungsfünfte der erfteren, die natürlih unnatürlichen Deutungen der letzteren — ſie 
machen beide, natürlich nur objektiv, nicht ſubjektiv, den Eindrud unehrlicher Ausflüchte 
und arger Selbittäufchung; und auf einer ſolchen Baſis mußte dann auch die Dogmatik 
in diefem objektiven Sinn unehrlich erjcheinen, das zeigt ſich am deutlichiten an ber geiſt— 

ı0 reichiten aller Glaubenslehren, die je geichrieben worden ift, an der Schleiermacherſchen, 
die mit ihrer unvergleichlichen dialektiichen Balancierungstunft auf der mejlericharfen 
Schneide eines den Abſturz ın Atheismus und Akosmismus gleich ſehr vermeidenden Ban: 
theismus, mit ihrem Zuviel oder Zuwenig in der Ghriftologie und ihrem geiftreichen 
Hin und Her zwifchen Glauben und Wiſſen, namentlid zu Anfang vielfach dieſen 

ı5 Eindrud bervorrief. Dem allem gegenüber war wirklich etwas Unerbittlihes in jenem 
Straußſchen Dringen auf Wahrhaftigkeit, in jenem Hineinleuchten in die verborgeniten 
und beimlichften Schlupfiwintel der damaligen Theologie. Das mußte natürlich ſchreckhaft 
wirken, mußte aber auch reizen und erbittern. Denn was man bi dahin bona fide 
batte thun fönnen, das konnte man ja binfort nur noch mit böfem Gewiſſen teiter 

20 treiben. Daher mußte Strauß zunächſt perjönlih büßen, was er den Theologen an— 
getban hatte. Daß fein „mythiſcher Standpunkt” mit feiner Stellung im Stift als 
Lehrer junger Theologen unvereinbar fei, fchien dem württembergifchen Studienrat und 
Minifterium gleichermaßen jelbftverftändlich; und fo wurde er wenige Wochen nad dem 
Erfcheinen des eriten Bandes feines Amtes enthoben und als Profefjoratsverweier an 

25 das Lyceum nach Ludwigsburg verjegt. Das alles gejchab mit einer gewiſſen Schonung 
in der Form, aber für den Kirchendienft und für einen theologischen Lehrſtuhl in feiner 
württembergifhen Heimat war er damit auf alle Zeiten für untauglid erflärt. Zugleich 
famen aber nun auch die litterarifchen Angriffe hageldicht und von allen Seiten, einzelne 
wifjenschaftlich bedeutend und durdaus mifjenfchaftlich gebalten, meijt aber war es doch 

an ein recht unwiſſenſchaftliches und gebäffiges Zetern über den Ungläubigen, der am Hei: 
ligiten gerührt. Selbft billige Beurteiler bedauerten, daß er fein Werk nicht wenigjtens 
lateinifch gejchrieben habe, um Anftoß und Argernis in weiten Kreifen zu vermeiden, für 
die es nicht beftimmt war, in die e8 aber durch das laute Gejchrei nun erit recht binein- 
getragen wurde. Am zahlreichiten waren natürlich die Angreifer in feiner nächiten Näbe, 

35 feine Tübinger Lehrer Eteudel und Eſchenmayer ließen ſich vernehmen, Altersgenofjen 
wie Wilhem Hoffmann, Sournaliften twie Wolfgang Menzel in Stuttgart, der das Auf: 
treten von Strauß mit mehr Hecht, als er es jelbit ahnte, aber anders als er es meinte, 
mit dem im felben Jahr erfchienenen Roman Gutzkows, „Wally, die Zweiflerin“ und mit 
der ganzen Bewegung des jungen Deutichland in Verbindung brachte. Einen Augenblid 

40 dadıte Strauß daran, zu allen diefen Anfechtungen zu jchiveigen, um fo mehr als er 
ja in der alsbald nötig werdenden zweiten Auflage feines Lebens Jeſu auf diefelben 
Nüdficht nehmen konnte. Aber der Einfügung foldyer eingehenden Auseinanderjegungen 
mit Gegnern fchien ihm fein Werk zu ftören und zu zerftören, und fo hoffte er 
auf die Freunde und Gefinnungsgenofien, daß fie ihren Schild über ibn balten und 

45 ihn verteidigen follten. Allein die Märklin und wie fie alle biegen, glaubten es ihrem 
geiftlihen Amt und ihrer Wirkfamfeit in der Gemeinde jchuldig zu fein, zurüdzubalten 
und ſtille zu fein, und fo mußte Strauß, wie er unmutig und bitter jdhreibt, den 
Karren, den fie jo lange gemeinfchaftlich gezogen, nun, da die Sache ernit geworden, allein 
weiter ziehen. Doc bat ſich bald darauf Binder in feiner Schrift „Der Pietismus und 

50 die moderne Bildung” ihm zur Seite gejtellt, und Fr. Viſcher ging in dem Auffag 
„Dr. Strauß und die Wirtemberger” von der Berteidigung zum jchneidigiten Angriff vor 
allem "gegen die pietiftiichen Gegner von Strauß über. Am weheſten aber tbat Strauß 
das zurüdbaltende Verhalten Baurs, der zwar das leidenichaftliche Gefchrei und die robe, 
tumultuarische Polemik gegen Strauß erbärmlich fand, aber doch zu einfeitig feiner 

55 Kritif die Negativität ihrer Nefultate zum Vorwurf machte und darüber nie ganz die 
Förderung anzuerkennen vermocht bat, welche gerade auch ihm für feine Unterfuchungen 
über das Urchriſtentum und deijen Quellen durch diejes Werk zu teil geworden iſt. So ſah 
fih Strauß zunächſt auf fich jelbit vertiefen. Er faßte daher einen kühnen Entichluß, legte 
jein Schulamt in Ludwigsburg nieder, wo ihm der Aufentbalt durch die Unzufriedenheit 

PP Waters mit feiner Entwidelung obnedies freudlos genug war, fiedelte nach Stuttgart 
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über und ſchrieb bier den erften (und einzigen) Band feiner „Streitfchriften zur Verteidi— 
gung meiner Schrift über das Leben Jeſu und zur Charakteriftif der gegentvärtigen 
Theologie” (1837). Im erjten Heft beichäftigt er fih mit Dr. Steubel oder „den 
Selbittäufchungen des verjtändigen Supranaturalismus unſerer Tage”; im zweiten mit 
Eſchenmayer und Menzel, im dritten mit den damaligen theologifhen Hauptrichtungen: 6 
der evangeliſchen Kirchenzeitung Hengjtenbergs, den die Nechte und die Mitte der Hegelichen 
Vhilofopbie vertretenden „Jahrbüchern für wiſſenſchaftliche Kritik“ und endlich im Send: 
ihreiben an Ullmann und in den Bemerkungen gegen die Recenfion J. Müllers mit einer 
eben jest im Entfteben begriffenen neuen Art von Wermittelungstbeologie. Dieje Streit: 
ſchtiften gehören zum Glängzenditen und Geiftreichiten, was Strauß gejchrieben bat. Es 
ft zwar meuerdings von tbeologifcher Seite bemängelt worden, daß Strauß in ihnen fich 
al& ungefchidter Debatter gezeigt, fih in Details verloren und es verjäumt babe, die 
Probleme, die er zur Diskuffion geftellt, immer aufs neue zu formulieren und eine klare 
Stellungnabme zu erzwingen. Man überfiebt dabei, daß Straußens Abſicht weiter ging, als 
nur die Probleme des Lebens Jeſu zu formulieren: das zeigt ſchon der Titel der ganzen 15 
Reibe und zeigt vor allem die Schr gegen Menzel, in dem die Leben-Jeſu-Frage ganz 
in den Hintergrund tritt: bier hat Strauß den Übergang vom Fachtheologen zum freien 
Schriftiteller vollzogen und ſich durch fie den Eintritt in die MWeltlitteratur erzwungen. 
Es war Leſſingſcher Geift und Leſſingſche Kraft und Leifingiche Kunft, die der 29jährige 
bier zeigte: Statt eines immer neu Formulierens desfelben Problems ein wundervolles 20 
Individualiſieren, das ein feinfinniges Gharafterifieren des Typiſchen nicht ausjchloß, das 
Detail aber notwendig, tweil auch das Hauptwerk analvtifch im Detail fich ergangen in 
und doch nie langweilig, wie Leſſing nie langweilig ift, auch wenn er fih im Kampf mit 
Klot in das gleichgiltigite antiquariiche Detail „zu verlieren” fcheint. 

Strauß war nun Privatgelehrter und Schriftjteller; aber feine Neigung und jein 25 
Talent wieſen ihn auf einen Lehrſtuhl an einer Univerfität, und dab das nur ein 
tbeologifcher fein fonnte, nachdem er feit 1833, wenn auch nicht ganz freiwillig, der 
Vhrlofopbie den Rüden zugefehrt und fih für die Theologie ald feinen eigentlichen 
Beruf entſchieden batte, verjtand fi für ihn und für alle, die ihn fannten und 
beritanden, von felbjt. Mit dem Leben Jeſu hatte er fich nicht aus der Theologie hinaus, 30 
iondern erft recht in diefelbe bineingefchrieben. Und nun follte für diefen Wunſch und 
diefe Wabl auch die Erfüllung fommen. Freunde dachten ihn in die Schweiz zu bolen, 
zuerſt Schnedenburger nah Bern, dann vor allem Ferd. Hisig nah Zürich. Hier lagen 
die Verbältniffe günftig, Negierung und Univerfität waren liberal und der Bürgermeijter 
Hirzel intereffierte ſich perfönlich für Strauß. Unter dem Einfluß diefer Ausjichten trat 35 
die Aufgabe an ibn beran, die dritte Auflage ſeines Buches vorzubereiten. Und jetzt 
erbob ſich ibm die Frage: was kann ich den jungen Theologen, die ich fortan auszubilden 
babe, Poſitives bieten? Die Antwort darauf geben zunächſt die „zwei friedlichen Blätter”. 
Neben einem feinfinnigszierlihen Aufſatz über Juftinus Kerner ftebt hier die Abhandlung „Über 
Bergäangliches und Bleibendes im Chriftentum”, in welcher er Chriftus als religiöfen Genius 40 
feiert und nachzuweiſen jucht, daß er ung troß allem und allem als „das Höchite bleibe, 
was toir in religiöfer Beziehung fennen und zu denken vermögen“. Und wie er nun in 
dieier friedfertigen Stimmung aufs neue an das Leben Jeſu beranging, jo fam ihm auch 
aufs neue die Frage nach der Echtheit des Johannesevangeliums, und die Antwort darauf 
war jegt zwar fein volles Ja, aber auch fein entjchiedenes Nein mehr. „Ein erneuertes 45 
Studium des vierten Evangeliums”, beit e8 in der Vorrede vom 8. April 1838, „bat 
mir den früheren Zweifel an feiner Echtheit und Glaubwürdigkeit ſelbſt wieder zweifelbaft 
aemacht ; nicht als ob ich von jeiner Echtheit überzeugt worden wäre, nur auch von feiner 
Unechtheit bin ich es nicht mehr. Durch diefe Stellung hat mein Werk, wie e8 jebt er: 
kbeint, an Einheit verloren: aber boffentlih an Wahrheit getvonnen“. Daß das fachlich 50 
an Mißgriff war und zum ganzen Tenor jeines jo ganz anders „infpirierten” Buches 
mr paßte, entging ibm ſelbſt kaum. Wie er trogdem dazu fam, das aufzuzeigen wird 
eine der ſchwierigſten Aufgaben für den Biograpben von Strauß fein; mas er darüber 
in den Litterariſchen Denfwürdigfeiten jagt, giebt Anhaltspunkte, genügt aber nicht ganz. 
Icdenfalls aber ſah er das Unbaltbare diefer neuen Bofition alsbald ein; in der kurz 56 
darauf nötig werdenden vierten Auflage kehrte er daher fait durchweg wieder zu den Les: 
arten Der zwei erften Auflagen zurüd. Und audy von den Friedlichen Blättern bat er 
foiter als von einem Produkt „krankhafter Gemütsaufregung“ nichts mehr wiſſen wollen: 
& mar viel guter Wille darin, aber aus allen Formen der Stücficht brach feine weſentlich 
negative Überzeugung doc hervor, die bald genug wieder in den Nordergrund treten 66 

u 
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follte. Denn inzwischen war die Züricher Ausficht zerronnen, gefcheitert am Widerjtand 
der Geiftlichen des Kantons, die das Volk gegen Strauß aufbegten und die ſchon borber 
ſchwache Regierung zur Rüdnahme der bereits erfolgten Berufung und Anftellung zwangen. 
Es war dann freilich eine gerechte Strafe, daß diefer ihre ſchwächliche Nachgiebigleit Doch 

5 nichts half, ein halbes Jahr fpäter wurde fie trogdem gejtürzt. Darin liegt zugleich der 
Beweis, daß Straußens Berufung der Oppofition nur den har ler Vorwand und das 
notiwendige Stichtvort gegeben bat. Geiftlihe, Bauern und Fabrikanten waren jchon vorber 
empört über die Neuerungen auf dem Gebiet der Schule, die ein Landsmann von Strauß, 
Thomas Scerr, in den dreißiger Jahren im Kanton Zürich durchgeführt hatte; dagegen 

10 verband fich die Firchliche, agrarifche und mandheiterliche Reaktion, und der Name Strauß 
ab den drei Parteien nur die gemeinfame Parole zum Kampf. Das bat eine parteiiſche 
eichichtichreibung freilich alsbald zu verichleiern gefucht und es ift ihr damit aud 

wirflidh gelungen. Strauß jelber aber mußte vom Erziehungsrat fürmlich penfioniert 
werben, da er auf feinem Berufungsichein beitand und nicht, wie man von ihm verlangte, 

15 freiwillig zurüdtrat. Die 1000 alte Schweizerfranten bat er bis zu feinem Tod vom 
Kanton Zürich bezogen, aber in der Stille dafür geforgt, daß ein gut Teil davon zu 
wohlthätigen Zwecken wieder dorthin zurüdtwanderte. 

Und nun war er — niemand und nichts, das N er geblieben bis zu feinem Ende. 
E3 hat das ſchwer auf ihm gelaftet, das ohne Beruf fein war ibm im höchſten Grade 

20 zuwider, bat ihn vielfach verftimmt und verbittert. Daher hat man ibm auch den Borwurf 
emacht, warum er nicht jet noch den Beruf gewechjelt habe und „etwas“ geworden ei. 
it dem Knabenlehrer batte er es ja verfucht, dafür jedoch weder den nötigen Eros noch, 

tie er ſelbſt meint, das geeignete Temperament gehabt. Allein der Vorwurf bat über: 
haupt feine Berechtigung: Strauß war etwas, er war gelehrter Theologe, das war er 

235 und das wollte er fein, nicht aus Eigenfinn und Trog, fondern weil hierzu fein Können 
und fein Wollen ein lautes Ja fagte; daß man ihn das nicht fein ließ, das war 
nicht feine Schuld, fondern das große Unrecht, das andere an ihm begingen. Er batte 
der Theologie ein Großes geleiftet und gegeben, fein Leben Jeſu; undankbar ftieß fie die 
Friedenshand, die er ihr entgegenftredte, zurüd und jtieß ihn binaus ins Yeere und ins 

Nichts. Und doch war er im diefem Augenblid damit befchäftigt, ihr ein zweites faum 
minder bedeutendes Werk zu fchaffen, „Die chriftliche Glaubenslehre in ihrer geichichtlichen 
Entwidelung und im Kampfe mit der modernen Wiſſenſchaft“. Die Vorarbeiten dazu, 
u denen aud die tiefdringende Parallele „Schleiermacher und Daub in ihrer Bedeutung 
* die Theologie unſerer Zeit“ (1839) gehört, waren für die in Zürich zu haltende dog— 

35 matiſche Vorleſung beſtimmt; da hieraus nichts wurde, jo machte er ein zweibändiges 
Werk daraus, das 1840/41 erſchien. Die Glaubenslehre iſt unter dem friſchen Eindruck 
erlittenen Unrechts gejchrieben, das fpürt man dem jcharf polemifchen Ton wohl an. Ihre 
Haltung war demnach negativer als die des Lebens Jeſu: fie follte der dogmatiſchen 
Wiſſenſchaft dasjenige leiften, was einem Handlungsbaufe die Bilanz leiftet, und fie Tun: 

0 digte ihr auf allen Punkten das „unvermeidliche Falliment“ an. Diefe Negation lag zu 
Anfang der vierziger Jahre fozufagen in der Yuft, das bewies das gleichzeitige Erſcheinen 
von L. Feuerbachs „Weſen des Ghriftentums” (1841) und die fcharfen fchrillen Töne der 
damaligen politiihen Tendenzpoefte, eines Heine oder Herwegb; man war eben feit 1835 
in ein Zeitalter der Revolution getreten. Die Glaubenslchre Straußens war aber nicht 

5 etwa ein populäres Tendenzwerk, fondern ein jtreng gelebrtes Buch, gelehrter nod ale 
das Yeben Jeſu; vielleicht nicht in allen Partien gleihmäßig aus dem Bollen geſchöpft 
und aus den Quellen felbjt berausgearbeitet: Strauß hatte überall in ibnen geleſen und 
nad ihnen gearbeitet, aber der 32jährige hatte natürlich noch nicht alles gelejen. Jmmerbin 
war das Wiſſen ein ungewöhnlich ausgebreitetes, und das Ganze überaus geichidt an: 

50 gelegt, ſchriftſtelleriſch ein über dem Leben Jeſu ftebendes Kunſtwerk. Es ift 3 Dogmen: 
eichichte ald Dogmatik; denn „die wahre Kritik des Dogmas ift feine Geſchichte“. m 
nichluß an die ——— der kirchlichen Dogmen giebt er daher überall zuerſt Die 

bibliſche Lehre, dann die Verfejtigung derjelben zum Dogma in der alten Kirdye, darauf 
die fcholajtiiche Verarbeitung — dieſe natürlid am wenigſten erſchopfend —, weiter die 

55 Lehre der proteftantiichen Kirchen; der Socinianismus, dem mit befonderer Vorliebe nach: 
egangen wird, bildet den Übergang zur Auflöfung der kirchlichen Vorftellungen dur den 
ationalismus und die Schleiermacherſche Glaubenslebre, und endlih fommt mit diefer 

und nad diefer die fpefulative Vergeiftigung und Verflüchtigung, es iſt wiederum bie 
Hegelihe Pbilofopbie, mit deren Hilfe die Chriftologie oder die Verfühnungslehre aus der 

» dogmatischen Form der Vorftellung in die philofopbifche Form des Begriffs umgewandelt 
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wird: fo wird Die Dogmatik zur Neligionspbilofophie, jo das Glauben in die Sphäre des 
Wiſſens erboben. Aber im Gegenfag zu Hegel wird nicht die inhaltliche Einheit der 
beiden Stufen, 2. die Kluft betont, die zwiſchen ihnen befeftigt ift und „ſich vielleicht 
niemals ausfüllen wird“. Und fo ruft er am Schluß der „Apologetif” mit einem ihm 
fonft fremden, jchneidenden Pathos: „Alſo lafje der Glaubende den Wiffenden, wie diefer 5 
jenen, rubig feine Straße zieben ; wir lafjen ihnen ihren Glauben, jo lafjen fie uns unfere 
Pbilofopbie; und wenn es den Überfrommen gelingen follte, uns aus ihrer Kirche aus: 
zufchließen, jo werden wir dies für Gewinn achten: falſche Vermittelungsverfuche find 
jest genug gemacht; nur Scheidung der Gegenfäbe kann weiter führen“. Und nicht minder 
polemifch fchließt das Ganze in feinem legten die chriftlidhen Zukunfserwartungen und 10 
die Uniterblichleitsfrage bebandelnden Abſchnitt. Anknüpfend an Scleiermahers Wort: 
mitten in der Enbdlichfeit Eins zu werden mit dem Unendlichen beift es bier: „Das 
Jenſeits ift zwar in allen der Eine, in feiner Geftalt als Zufünftiges aber der lebte 
Feind, welchen die fpefulative Krifit zu befämpfen und womöglich zu überwinden bat“. 
Daß das Bud, aus dem man, twie Strauß mit Recht fagt, heute noch „viel lernen 15 
lann“, weniger Glüd machte als das Yeben Jeſu, bing zufammen einerfeitS mit der ftreng 
elebrten Haltung, „den gebuldigen biftorifhen Auflöfungsprogeß“, der dem fieberhaften 

Revolutionsdrang jener Jahre wenig bebagte, andererfeits damit, daß die Intereſſen der 
Zeit feit 1840 vortwiegend politifche waren und die theologischen Probleme dadurch in 
den Hintergrund gedrängt wurden: jo bat es feine zweite Auflage erlebt. 20 

it dieſem Buche ſchien es ſo, als habe ſich Strauß ſelber aus der Theologie 
binausgeſchrieben. Und wirklich verſtummte er nun 20 Jahre lang als Theologe. Über 
dieſe Zeit müſſen wir ung daher bier furz faſſen. Zunächſt war fein volljtändiges Ver: 
ftummen fein freiwilliges. Strauß hatte jich inzwifchen verheiratet — mit der berühmten 
Opernſängerin Agnes Schebeft, hatte aber rajch erkennen müſſen, als er ſich mit ihr ins 
die idylliſche Einſamkeit des Landlebens nah Sontheim bei Heilbronn zurüdzog, daß das 
ein ſchwerer Mißgriff geweſen war. Beider Intereffen waren zu verichieden, Agnes Schebeft 
eben nur gebildet als Sängerin und daher ohne Verftändnis für die Arbeit ihres Mannes, 
etwas Schaufpielerifches lag in ihrem Weſen, und ihre leidenfchaftliche Eiferfucht trat 
trennend und ftörend zwiſchen Strauß und feine bisherigen freundfcaftlichen Beziehungen; so 
und Strauß feinerfeits war nicht nachfichtig genug gegen das fehlende haushälteriſche 
Talent diefer aus anderen Kreifen berfommenden Frau, und aud er war leidenschaftlich 
mie ım der Liebe, jo im Zorn und bald fogar im Haß. Auch die beiden Kinder, die fie 
ibm gebar, konnten den Riß nicht heilen, und jo fam es fjchlieglich zur Trennung der 
beiden Ehegatten. Strauß litt, furchtbar unter diefen unerquidlichen bäuslichen Zuftänden 35 
und diefen bald auch in die Öffentlichkeit dringenden Zerwürfniſſen, und obgleich er ein 
balber Boet war, gab ihm damals doch fein Bott zu jagen, was er litt. Er verftummte, 
verftummte auch als Schriftfteller gang und gar; nur in vertrauten Briefen bat er fich 
gelegentlich ausgefprochen und ift dabei zu jenem PVirtuofen des Briefitils getvorden, als 
den ibn feit Veröffentlihbung der ausgewählten Briefe ja nun alle Welt kennt. Diefes 40 
Verſtummen drüdte ibn aber auch finanziell, da er 2 jeine Schriftitellerei angewieſen 
mar; immerbin war auch das Erbe feiner inzwischen verſtorbenen Eltern reichlidher aus: 
gefallen, ale nah dem wenig faufmännifchen Gebabren des Waters zu befürchten gemwefen 
twar. Erſt feit 1846 griff er wieder zur ‚Feder, 1847 erſchien die Meine Schrift über 
„den Romantiler auf dem Throne der Gäfaren oder Julian der Abtrünnige”. Es war ss 
eine biftorifche Parallele und zugleich eine fcharfe politifche Satire auf den preußifchen 
König Friedrich Wilhelm IV. Pan bat ihm diefes Verftedipielen und hiſtoriſche Anfpielen 
verübeln wollen, allein dabei nicht beachtet, dak Strauß als Theologe am beiten zu dieſer 
der Neligtonsgeichichte entnommenen Waffe griff und daß damals die Zenfur eine Macht 
war, vor der man fich durch Yilt und Masfentragen zu fchügen alles Net und allen so 
Grund hatte. Diefe Schrift zeigt uns Strauß auf dem Wege zur Politik, in deren 
Strudel ihn mun vollends die Bewegung des Jahres 1848 ganz bineinzog. Zwar unterlag 
ex bei feiner Bewerbung um das Mandat eines Abgeordneten zum Frankfurter Barla: 
ment, in das ihn feine Ludwigsburger Yandsleute gerne gefchidt hätten, einem pietiftiichen 
Gegner, für den man wie beim „Züriputfch” im Jabre 1839 das Yandvolf gegen Strauß 55 
mobil machte. Dagegen wurde er gleich darauf von der Stadt Sg aut ug Ab: 
geordneten in den twürttembergifchen Yandtag gewählt. Strauß war liberal, aber nicht 
revolutionär, Ariftolrat mehr ald Demokrat — das Volt ald Souverän hatte ihm übel 
mitgeipielt —, und er war troß der Abneigung gegen Friedrich Wilhelm IV. und feine 
romantische Kirchenpolitik Hleindeutich, nicht großdeutich, für ein engeres Deutjchland unter so 
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Preußens Vorherrſchaft mit Ausſchluß Oſterreichs. Co ſtand er von vorne herein im 
Gegenſatz zu der demokratiſch-großdeutſchen Kammermebrbeit und war genötigt, nad rechts 
bin Anſchluß zu ſuchen. Das bracdte ibn in eine ſchiefe Stellung; er mußte mit feinen 
theologiſchen Gegnern zufammengeben. Dazu fam, daß Agnes Schebeſt in Stuttgart 

5 lebte und er jo beitändig in Angſt ſchwebte, ibr zu begegnen. Das machte ibm den Auf: 
enthalt zur Dual, und fo lehnte er ſchon desbalb, ganz abaejeben von allen anderen 
Gründen, den Ruf ab, die Redaktion eines württembergiſchen NRegierungsblattes zu über: 
nehmen, den König Wilhelm I. an ibn ergeben ließ. Denn obgleich diefer fein Freund 
feiner theologifchen Richtung war, erfannte er doch feine „Courage“ an, „ſonſt hätt‘ er 

ıo nicht mit den Theologen angebunden“. Ein Ordnungsruf, den ibm der Präfident der 
Kammer ausſprach, erſchien ibm ungeredhtfertigt und gab ibm den ertwünfchten Anlaß, 
jein Mandat niederzulegen und Stuttgart zu verlafien. Die „ſechs theologiſch-politiſchen 
Volksreden“ find litterariich das Erträgnis diefer Epifode. Wohl aber batte er inzwijchen 
wieder Mut gefaßt zu jchriftitellerifchen Unternebmungen anderer Art. 1849 ftarb jein este 

15 freund Märklin. Er beichloß ihn zum Gegenstand biograpbiicher Darftellung zu machen, und 
jo erfhien denn auch Ende des Jahres 1850 fein „Chriftian Märklin. Ein Lebens: und 
Charakterbild aus der Gegenwart”. Auch das nicht obne viel „theologiſch-politiſche“ 
Polemik und zugleih ein Stüd Selbitbiograpbie. Denn Märklin gebörte zu der Blau: 
beurer Promotion von 1821, mit ibm batte Strauß feine Studienjabre verlebt und mit 

© ibm vor allem die Fragen durdgeiprochen, die ibn ſoweit von der Kirche und dem Kirchen: 
glauben abführen follten. Darum war der Spott eines befreundeten Yitteraten, die Be 
jchreibung, die bier ein Württembergifcher Magiſter von dem Yeben eines andern Württem- 
bergiihen Magifters gebe, babe für foldhe, die nicht MWürttembergiiche Magiſter ſeien, viel 
GErgögliches, jo veritändnislos und für Strauß, der diefes Büchlein jo ganz aus dem 

25 Vollen feines Herzens heraus gefchrieben hatte, jo tief verlegend. Noch vorher aber war 
ein anderes Werk biographiichen Inhalts erfchienen: „Chr. fr. Daniel Schubarts Yeben 
in feinen Briefen“. Eauben intereffierte ibn als Yudtvigsburger, und zugleih war es 
das Yeben eines Ausgejtoßenen und ungerecht Verfolgten, wie er fich fühlte: dies zog ihn 
zu dem Mann als einem ihm Verwandten bin. Aber auf der andern Seite war Schubart 

30 auch wieder jo ganz anders als er, vullanifch wüft und rob, wo bei Strauß alles geordnet 
und geregelt war, finnlih robujt und naiv, wo bei Strauß jo viel Vergeiltigtes und 
verftandesmäßig Neflektiertes war. Diefer Gegenjag zog ihn an: Schubart jtürzte fich 
mit feinem Willen zum Leben hinein in den Genuß, während er zagbaft und trübjelig 
am Rande jtand, es nirgends zum vollen fich Ausleben brachte und ſich höchſtens jublimiert 

35 äfthetiih an den Schöpfungen der Dichtung und der Kunſt auf Augenblide zu freuen 
wußte. So ftammen denn aus jener felben Zeit auch Kleinere äfthetifche Arbeiten, über 
Beethovens neunte Symphonie und des Freiberen v. Ürküll Gemäldefammlung oder über 
die ſchwäbiſchen Maler Eberb. Wächter und Gottl. Shid. Dann fommt wieder eine 
größere Biographie „Leben und Schriften des Tichters und Philologen Nicodemus 

0 Friſchlin“ (1856), mit dem es ſich ähnlich verbielt wie mit Schubart. Durch ibn fam 
er dann rüdwärts tiefer hinein in den Humanismus und zu Hutten. Die zwei Bände 
über „Ulrih von Hutten“ erichienen 1858. Hier erſt konnte Strauß zeigen, was für ein 
großer biograpbifcher Künftler er inztwifchen geworden war. Zwar feblt diefer Biographie 
eines: der ſatt und breit ausgemalte Hintergrund des ganzen Zeitalters, Straußens Bio: 

45 grapbien find jtreng individualiftiich, feine Milteufchilderungen, das Pivchologiih:-Menicd- 
iche intereifiert ihn vor allem, um nicht zu jagen: ausjchlieglih. Aber das war bei 
Hutten auch reich genug, diefes Einzelleben reichte vollauf aus zu einer Schilderung für 
ih und warf doc zugleich von einem Punkt aus das nötige Licht auf das Ganze, auf 
die Welt und die Zeit, der Hutten angebörte, und fo ergänzte fih von innen ber das, 

5 was von außen gejeben etwa fehlte. Mit Hutten aber war Strauß bei Yutber, und jo 
ift es zwar bedauerlich, daß er durch Gervinus, mit dem er in Heidelberg viel verkehrte, 
von dem Plan abgebracht wurde, eine Neibe deutjcher Tichterleben von Klopſtock bis 
Schiller zu jchreiben ; über „Klopftods Jugendgeſchichte“ ijt er damit nicht binausgefommen; 
aber es it doch verftändlic, mie er fihb von ibm zu dem Unternehmen einer Yutber: 

55 biograpbie überreden lafjen konnte. Vielleicht baben wir Grund zu beflagen, daß er fie 
nicht geichrieben bat. Das Gegenfäglihe in diefes Willensmenſchen derber Bauernnatur 
reizte ibn auch jest wieder, und feine volle, geſunde Menfchlichkeit hätte er gewiß trefflich 
herausgebracht. Aber das Irrationale feines Zündenbewußtjeins und feines Nechtfertigungs: 
glaubens war ibm durdh feine Abkehr von der Theologie doch allzu fremd getvorden, für diefe 

eo Seite an ibm glaubte er nicht mehr Verſtändnis umd nicht mehr Toleranz genug zu baben. 
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Und dod war er damit wieder auf dem Weg zur Theologie. Zunächſt überjegte 
er die Gefprähe Huttens und jchrieb dazu 1860, zugleih unter dem Eindrud einer 
neuerdings an ibm verübten Unbill durch den württembergiſchen Prälaten Mebring, als 
Rorwort jenes madtvolle Kriegsmanifeſt gegen die Theologie und das „neuftrchliche Un: 
weſen“ feiner Zeit, von dem G. Nümelin, der fonjt nicht fein Freund war und als württem= 6 
bergiicher Konfordatsminifter fich befonders getroffen fühlen mußte, geurteilt hat, es fei 
das Beite, was Strauß gefchrieben. Indem er bier auch auf fein Leben Jeſu zu fprechen 
fam, das ein Wierteljabrhundert vorber zum erftenmal in die Welt gegangen war und 
das Buch jegnete, das ihn zwar äußerlich ichwer beichädigt, ihm aber die innere Geſund— 
beit des Geiſtes und Gemüts erhalten babe, war er wieder bei diefem feinem Ausgangspunft 
angelangt. Durch einen feinfinnigen Vortrag über Leflings Nathan und das Buch über „Herm. 
Sam. Reimarus und feine Schugichrift für die vernünftigen Verehrer Gottes“, von der 
er I861 als erfter eine umfafjende Analyje veröffentlichte, babnte er fich den Weg zu feinem 
zweiten „Leben Jeſu für das deutfche Wolf“. Um eine neue Ausgabe des alten 
uches bandelte es fib, Strauß zog es vor, ein neues Buch zu fchreiben. Da kam, als ı6 

es im Manuflript nabezu vollendet war, eine unerwartete Hemmung: Nenans Leben Jeſu 
erichien (1863), und nun dachte Strauß einen Augenblid daran, das feinige ungedrudt 
bei Seite zu legen. Allein er ſah bald, daß neben dem geiftreich jchimmernden Roman 
des Franzoſen fein deutfches Gelehrtenbuch doch wohl bejteben könne, und jo begrüßte er 
es in der Vorrede und wünſchte nur, daß das einige ebenfo ein Buch für Deutſche im 20 
vollen Sinn fein möge, wie jenes ein Buch für Franzoſen fei. Aber für das deutjche 
Boll im ganzen war diefes zweite Leben Jeſu doch nicht gechrieben; denn es follte zu— 
gleich eine Auseinanderfegung werden mit dem, was feit dem legten Erfcheinen des erjten 
Lebens Jeſu auf diefem Gebiete geleistet worden war; und das war Gelehrtenarbeit, 
war für „das Volk“, felbit für das gebildete, vielfach zu ſchweres Geſchütz. Daß unter 35 
dieſem viele Männer jeien, die an Bildung und Intereſſen feinem eben verjtorbenen Bruder 
gleichen, dem das Bud gewidmet war, durfte er damals noch weniger vorausjegen als 
beute. Hier machte nun Strauß wirflih den Verſuch, das Leben Jeſu pofitiv hiſtoriſch 
zu fchreiben; aber er konnte ſich nicht verbergen, daß die Data dazu jet jo wenig tie 
vor dreißig Jahren ausreichten; deshalb bat er act Jahre fpäter diefen Verſuch des- 30 
avouiert und erflärt: „Der Jeſus der Gejchichte, der Mifjenichaft ift lediglich ein Problem,“ 
und darum mußte der Verſuch auch tbatfächlih unbefriedigend, das Bild lüdenhaft und 
abgeblaft ausfallen. Das wußte er felbit jhon damals: „Das ganze bleibt im gereiffen 
Zinn dody immer nur ein Gewebe von Vermutungen.” „Über wenige große Männer 
der Geſchichte find wir jo ungenügend unterrichtet wie über Jeſus:“ das Hang nicht 35 
viel weniger ſteptiſch als jener Sa aus dem alten und neuen Glauben. Neuerdings 
bat man aud) das getadelt, daß Strauß in diefem zweiten Yeben Jeſu, beitimmt durch die 
geiftige Atmoſphäre und die religiöfen Horizonte der fechziger Jahre, eben nur „den 
liberalen Jeſus“ gezeichnet habe wie viele andere um ibn ber, weil er inzwilchen das 
Eschatologiſche als bervorragendftes Element in feinem Wejen verfannt und vergeflen 40 
babe. Diejen Vorwurf hat man ihm ſchon damals gemadt. Strauß hat darauf geant- 
wortet: „Der Broden mit der Wiederfunft war mir zu ftark, ich habe ihm nicht bin- 
unterbringen fönnen. Ich finde in den früheren Neden Jeſu, namentlich der Berg: 
predigt, einen jo rationellen Zug, daß ich ihm immer noch jene dee nicht zutrauen 
fanın, die in meinen Augen dem Wahnfinn ganz nahe fteht.“ Nm alten und neuen 45 
Glauben bat er „den Broden“ doch berichludt, eben deswegen aber audy das Schwär: 
metiſche in Jeſu ftärker betont. Die fonjequent eschatologische Konftruftion aber würde 
er trogdem abgelehnt haben, weil fie auch nach diefer jpäteren Anficht eben nur den 
balben, nidyt den ganzen Jeſus begreiflih macht und weil er gerade das Helle und Ra— 
ttonelle an ibm, modern ausgedrüdt das Apollinifche in feiner Natur, für bejonders so 
biſtoriſch bielt, eine rein eschatologische Konftruftion alfo den Quellen üble Gewalt an: 
tbäte. Schon den Gedanken, daß in Jeſus ein Bruch ftattgefunden babe und er durch 
ſchwere Gemütsfämpfe bindurchgegangen ſei, lehnte er ausdrüdlich ab: davon. müßten 
„die Narben für alle Zeiten, etwas Hartes, Herbes, Düfteres” in ibm nadıgeblieben 
fein; davon finde ſich aber feine Spur, und fo fer er vielmehr „als eine jchöne Natur von 55 
Haufe aus“ zu denken. Wielleiht bat er darüber das Genial:Dämonifche oder wieder 
modern ausgedrüdt, die dionyſiſche Unterjtrömung in Jeſus zu wenig beachtet, ſich 
aber dadurch aud von der pſychologiſchen Ungebeuerlicyleit freigebalten, ald ob alles 
jenes Helle und Humane nur „Interimsethik“ für ihn geweſen ſei. Allein mit dieſem 
pohtiven Bild ift der Inhalt des Buches nicht erfchöpft, es zerfiel vielmehr diesmal in «0 

— 0 



88 Strauß, D. Fr. 

drei Teile. Dem geſchichtlichen Umriß voran ging jet auch bei Strauß eine Duellen: 
unterfuhung. Mit echt hatte man diefe im erjten Leben Jeſu vermißt. Aber damals war 
eben das Intereſſe am Leben Jeſu größer als an den Berichten darüber, und es mußte 
erit fachlich der Glaube an den Jnbalt der Überlieferung fozufagen von innen beraus 

5 erfchüttert werden, che man daran geben konnte und wollte, den Zweifel auch auf die 
Berichterftatter auszudehnen. Und fo hat er dod wohl Net, daß „feine Art für den 
Anfang gerade angemejjen” gewejen ſei. Inzwiſchen war nun aber jene Yüde — denn 
das war es fachlich doch — ergänzt worden in die Arbeiten feines Lehrers Baur und 
deſſen Schule, und fie batten beftätigt, was Strauß 1835 mehr nur geabnt und einfach 

10 vorausgejeßt hatte, — die Unechtbeit des vierten Evangeliums und bie Priorität des 
Mattbäusevangeliums. So war es natürlich, daß er an diejen beiden Ergebniffen aud) 
jegt noch und jet erjt recht feftbielt, auch an dem letteren, obgleich dasfelbe inzwiſchen 
durch die Markushypotheſe ernftlih in Frage geftellt war. Empfeblen fonnte ſich ibm 
diefe aber in ihrer damaligen Faſſung um jo weniger, teil fie zunächſt apologetifch 

15 gemeint und ausdrüdlid ald Hypotheſe der Vermittlungstbeologie gegen die Aufitellungen 
der Tübinger Schule gerichtet war. Bald genug freilih baben ſich ihre bedeutenditen 
Vertreter von aller Tendenz frei gemacht, und daher hatte Strauß Unrecht, wenn er an 
diefem Mißtrauen gegen die „Markuslöwen“ feitbielt. Daß ibm, dem die Neden jtets 
wichtiger waren als die Thaten und Geſchehniſſe in ihrer mythiſchen Faſſung und 

20 Geftalt, die Mattbäuslogia auch ald die wertvollere Quelle erfcheinen mußten gegenüber 
einem doch nur bupotbetifchen Urmarfus, fam noch binzu. Der dritte größte Teil 
endlich, „die mythiſche Geſchichte Jeſu in ihrer Entſtehung und Ausbildung“, ent- 
ſprach dem erften Leben Jeſu. Das ar feine alte Domäne, bier füblte fih der 
Verfafler wieder gen, in feinem Element, und darum „rollte bier das MWägelein rafch 

35 und luftig bergab”; das zeigt fih auch am der munteren Schreibart dieſes zweiten 
Bandes; und auch gegen Plan und Kompofition des Ganzen, das diesmal ſynthetiſch 
von innen nad außen ging, vom biftorish Thatfächlichen zu den Sagen, die dasfelbe 
allmäblid überdedt und verfchlungen haben, wird fidh nichts einwenden lafien. Ein 
Nachtrag zu Diefem zweiten Leben Jeſu bildet die Schrift über „den Chriſtus des 

© Glaubens und den Jeſus der Gejchichte” (1865), eine Auseinanderfegung mit dem Leben 
Jeſu von Schleiermacher, das durch Nütenif herausgegeben, eben jegt im Drud erjchien. 
& erft, denn es ift wohl richtig, wenn Strauß meint: „wäre nicht im Jahre nach 

leiermachers Tode mein Leben Jeſu berausgelommen, fo würde das ſeinige nicht jo 
lange im Berfted gehalten worden fein. Für die Wunden, die jenes Werk der bieberigen 

85 Theologie ſchlug, batte das Schleiermacherfche weder Heillraut noch Verband, ja es zeigte 
feinen Urbeber vielfach mitfchuldig an dem Unbeil, das, von ihm tropfenmweije eingelaflen, 
jest, feiner Vorfichtsmaßregeln fpottend, in Strömen bereingebroden war”. Daß unter 
diefen Umftänden die Kritik des Buches, bei aller Anerkennung für den Scharffinn und 
Geiſt feines Verfaflers, im weſentlichen negativ auäftel, verfteht fih von ſelbſt. Der 

#0 Verſuch, den biftorifchen, natürlich menſchlichen Jeſus von Nazaret mit dem Dogma von 
der Perſon Chriſti und damit Wiſſen und Glauben miteinander in eins zu feben, ſchien 
ihm beute fo ausfichtslos und fo mißlungen wie vor dreißig Jahren: „der ideale wie der 
dogmatifche Chriftus auf der einen und der gefchichtliche Jeſus auf der andern Seite find 
unmiederbringlich geichieden.”“ Nur war ibm jeßt der Kern des dogmatiſchen Chriſtus 

45 das in der menjchlichen Vernunft liegenden Urbild des Menfchen, wie es Epinoza oder 
Kant gefaßt batten, nicht mehr die menschliche Gattung im Sinne Hegeld. Im einzelnen 
aber fonnte ibm Schleiermachers Feſthalten an der Echtheit des Jobannesevangeliums und 
die ——— oft auch echt rationaliſtiſche Aus- und Umdeutung des Erzählten unmöglich 
gefallen. Als Beilage fügte er einen in der Nationalzeitung erſchienenen Artikel über 

50 „den Schentelihen Handel in Baden” bei, dur den er in die Streitigfeiten um das 
ebenfall® 1864 erichienene „Charakterbild Jeſu“ von dem Heidelberger Profeflor Schentel 
bineingezogen wurde. Diefes Bud hatte einen beftigen Agitationsſturm in Baden 
bervorgerufen, 117 Geiſtliche batten einen Proteſt unterzeichnet, worin ſie feinen Ber: 
fafler für unfähig erklärten, ein theologiſches Lehramt zu befleiden. Inhaltlich mar 

55 dasſelbe freilich nicht neu, nicht zu Unrecht konnte Strauß fpottend jagen, feine Ergeb: 
niffe „seien von Tübingen den Nedar binunter nad Heidelberg getrieben, dort von 
Herrn Schenkel ans Land gezogen und freilid in etwas aufgeweichtem und verwäflertem 
Zuftand feinem Bauweſen einverleibt worden“; aber wenn er jo aud „au drei Vierteilen 
auf jeiten der Kritik ftebt, jo findet er doch geraten, ein Vierteil no dem Glauben cin: 

oo zuräumen”. Co ift ibm Schenkel recht eigentli der Typus theologifcher Halbbeit und 
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Zweideutigkeit, die ibm als Falſchmünzerei immer befonders verbaßt war. Daher der 
Titel feiner nächſten Schrift „Die Halben und die Ganzen“, in der er Hengftenberg als 
einen Ganzen weit glimpflicher behandelt als den halben Schenkel, dem er es ohnedies 
nicht verzeiben konnte, daß er zwölf Jahre vorher Kuno Fiſcher als Pantheiften denun: 
ziert und im jener Neaktionszeit feine Entfernung vom Katheder auch wirklich durchgeſetzt 5 
batte. Haß und Mißachtung fchärften jo die Feder zu diefer in der Polemik fchroffiten, 
aber in ibrem Genre gelungenften, durchaus auf der Höhe der Leſſingſchen Antigöze ftehenden 
Sttreitſchrift. 

Inzwiſchen war Strauß von Heilbronn nach Darmſtadt übergeſiedelt, und hier gaben 
ibm, indem er von den ihm mit lebhafter Genugthuung erfüllenden Ereigniſſen von 1866 10 
in der preußifchen Geſchichte rüdwärts ging bis auf Friedrich d. Gr., die Beziehungen 

der engliſch-deutſchen Prinzeſſin Alice von Heſſen Anlaß, diefe freidenfende Fürftin mit 
oltaire befannt zu machen. Aus den Vorlefungen, die er ihr im Winter 1869/70 bielt, 

entitand das meiſterhafte Feine Werk über „Voltaire (1870). Auch das wieder eine 
reine Biographie nah Straußens Art, feine Schilderung der Zeit und der Kulturepoche ı5 
im ganzen, fondern das Bild eines Einzelnen, der freilih ganz in feiner Zeit und in 
feinem Wolf mwurzelt und ein ganzes Zeitalter beherrſcht und nach fich beftimmt. Darin 
erwies fid Strauß ald ein Nachfahre jener Individualbildung, deren unvergleichlichen 
Tupus Goethe in Wilhelm Meifters Lehrjabren gefchaffen bat. Und diefe Bildung war 
tete bier jo auch bei Strauß infolge feiner ifolierten Stellung und feiner fontemplativen, 20 
weltabgefebrten Lebensführung immer mehr eine äftbetifche getworden — daraus verfteht 
ſich auch ſchon das Betonen des Humanen und Harmonifchen, der „ichönen Natur” im 
zweiten Leben Jeſu; bier aber zeigt fich das ſchon äußerlich in der äfthetiichen Formung, 
die das Büchlein zu einer wahren Perle biograpbiicher Kunft, einem ftiliftiichen Schmuck— 
ftud allereriten Ranges madt. Dabei war es diesmal nicht ſowohl der Gegenſatz als 2 
vielmebr die innere Werwandtichaft, die ihm den franzöfiihen Vorfämpfer für Geiftes- 
freibeit und Aufklärung und den Streiter gegen Aberglauben und Kirchentum trog aller 
Erdenreite, zu tragen peinlich, fompathiih machte. Auch Franzoſen wie Nenan waren 
boll Bewunderung für diefes Buch voll Eſprit, Feinheit und feinfühligem Verſtändnis 
für den Genius ihrer Nation. Aber diefe freundliche Berührung follte nit von langer 30 
Tauer fein. Eben jett war der Krieg zwischen den beiden Völkern ausgebrochen, und Renan 
batte in feinem Brief fcheinbar unparteiiih und meltbürgerlib die Schuld am Ausbruch 
desjelben zu gleichen Hälften an fie verteilen wollen. Dem trat Strauß in feinen zwei 
offenen Briefen an Ernſt Renan fiegbaft entgegen, fügte aber zum Gegenfag am Schluß 
alsbald pofitiv den Hinweis auf die Aufgaben binzu, die dem deutichen Volk für feine 35 
neu errungene Einheit und Machtftellung erwachſen. In diefen Briefen hat er dem beiten 
nationalen Empfinden feines Volkes in jenen Tagen einen jo glücklichen und treffenden 
Ausdruck gegeben, daß er für dieſe Arbeit ungeteilte und allgemein herzliche Zuftim: 
mung fand. 

Sp war er durch den ibm nod nie in diefem Maße zu teil gewordenen Beifall der 40 
unbelannten Menge verwöhnt, ald 1872 fein letztes Werk „Der alte und der neue 
Glaube“ erſchien. Diejes Buch follte fi zur Glaubenslehre von 1841 ähnlich verbalten, 
wie das zweite Leben Jeſu zum erften von 1835. Nur den Fehler dieſes legteren wollte 
er diesmal vermeiden und ganz obne gelebrten Apparat, leichtgeſchürzt und wirklich populär 
zum ganzen Volle reden. Daß ibm dies gelungen, beivies die Aufnabme; als Kunſtwerk 5 
ftand es, wie Zeller urteilt, „mit dem Voltaire in gleicher Höhe“. In vier Abjchnitten 
bebandelt der Verfaffer fein Thema, eine Darftellung der modernen Welt: und Lebens: 
anfbauung, einen kurzen Abri einer neuen Glaubens: und Eittenlebre. Das erfte 
Rapitel war noch — eine Auseinanderſetzung mit Kirche und Theologie oder diesmal mit 
dem Chriſtentum ſelber, wofür das apoſtoliſche Symbolum natürlich nur den äußeren Rahmen 50 
berzugeben hatte. Sie fiel auch jet wieder mwefentlih negativ aus. Auf die Frage: 
Sind wir noch Chriften? antwortete er Hipp und Har: Nein; und dabei ſcheute er —* 
auch nicht vor unnötig verletzenden Worten, die nicht etwa nur den Theologen galten, ſo 
wenn er Jeſus um ſeiner eschatalogiſchen Erwartungen willen einen „Schwärmer“ nannte, 
den wir darum zum Yebensführer nicht wählen können, oder die Geſchichte von feiner 55 
Auferitebung als „einen welthiſtoriſchen Humbug“ bezeichnete. Der zweite Abſchnitt fucht 
Antwort auf die Frage: Haben wir noch Religion? Cie lautet: „Ya oder nein, je 
nabdem man es verſtehen mill“. Im alten tbeiftifchen Sinn: nein; denn an einen 
prrfönlichen Gott oder an menschliche Unsterblichkeit glauben „mir“ nicht mebr, das religiöfe 
Gebiet — auch bier wieder wählt er die verlegende Form — „gleicht in der menichlichen # 
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Seele dem Gebiet der Rothäute in Amerika, das, man mag e8 beflagen oder mihbilligen, 
joviel man will, von deren weißbäutigen Nachbarn (der weltlichen Kultur) von Jahr zu 
Jahr mehr eingeengt wird.” Dagegen lautet im Sinn der Schleiermacderichen Reden 
über Religion die Antwort: Na, fofern auch „uns“ nod der Grundbeitandteil aller 

5 Neligion, das Gefühl der unbedingten Abhängigkeit vom Univerfum geblieben iſt; und 
für diefes Univerfum fordert er diefelbe Pietät, wie der Fromme alten Stils für feinen 
Gott. Und nun zum dritten: wie begreifen wir die Welt? Geblendet von dem Licht 
der eben damals überrafchend fühn und fiegreidh vordringenden Naturwiſſenſchaft jtellt er 
ſich ganz ausjchlieglihb auf ihren Standpunkt und befennt ſich neben der fog. Kant— 

10 Laplaceſchen Theorie vor allem zu der Lehre Darwins, den er ald denjenigen preift, der 
das Wunder aus der Weltbetrachtung, den Zweckbegriff aus der Naturerflärung nun 
endlich definitiv weggefchafft habe. In der Seelenfrage aber nimmt er eine entjchieden 
matertaliftifche Wendung, wenn er ın Anwendung des Gefeges von der Erhaltung der 
Energie auf das Problem des Empfindens und Vorftellens jagt: „Wenn unter gewiſſen 

15 Bedingungen Bewegung fih in Wärme verwandelt, warum follte es nicht au Bedingungen 
eben, unter denen fie fih in Empfindung verwandelt? Auf der einen Seite wird der 
erv berührt, in innere Bewegung geſetzt, auf der andern fpricht eine Empfindung, 

eine Wahrnehmung an, jpringt ein Gedanke hervor; und umgefehrt jegt auf dem Wege 
nah außen die Empfindung und der Gedanke fich in Bewegung der Glieder um”. Das 

x war nun wirklich der „Eare kraſſe Materialismus”, und daher ift es nicht zu verwundern, 
daß man an Feuerbach erinnert und Strauß in diefer feiner legten Schrift mit Göß von 
Berlichingen vergleicht, der ein Heldenleben durch Übernahme der Führerfchaft bei ben 
aufitändiichen Bauern zum Schluß verunebrt habe. Und doc hat es Strauß nicht ganz 
jo kraß materialiftifch gemeint, wie jene Worte allerdings Hangen. Ausdrüdlic erklärt 
er den Gegenjat zwiſchen Materialismus und Idealismus für einen bloßen Wortitreit 
und deutet eine auch beute noch manchen plaufibel jcheinende Yöfung damit an, daß er 
von zwei „Betrachtungsweifen” redet, von denen die eine bon oben, die andere von 
unten ausgebe, und für den Träger des Leiblihen und des Seelifhen ein und dasjelbe 
Weſen anfiebt, „das an feinem einen Ende ein ausgedehntes, am anderen ein denkendes 

so iſt“. Und bier ift denn auch noch einmal die Antwort des zweiten Kapitels heranzu— 
ziehen. Strauß fieht im Univerfum, von dem er fi abhängig fühlt, „mit nichten bloß 
eine robe Übermacht, fondern zugleih Ordnung und Gefes, Vernunft und Güte”; in 
diefem „geſetzmäßigen, lebens: und vernunftvollen AL” ftedt alfo noch immer der Logos, 
damit bleibt Strauß dem Hegelichen Banlogismus nach wie vor treu, wie ihm aud Feuerbach 

35 noch in feiner materialiftifchen Zeit nicht ganz untreu getworden war. Aber daß dieſe 
„idealiſtiſche“ Seite des neuen Glaubens nicht deutlih und jtarf genug zum Ausdrud 
gekommen ift, das ift freilich Straußens eigene Schuld; es war dies eben jene Blendung 
durch das neue naturwiffenfchaftliche Licht, das zu grell mwiderfpiegelt und ibn darum 
„das andere Ende” nur fchattenbaft und dunkel feben ließ. Und eine Blendung und 

0 Täufhung war auch die allzu vertrauensvolle Hingabe an den Darwinismus, deſſen 
Hauptgedanfe freilich, die Entwidelungslehre, beute allgemein anerkannt tft, dejien Er: 
Härung von der Entwidelung der Gattungen und Arten aber durd die natürliche Auslefe 
und den Kampf ums Dafein fich als zu einfach und daber als ungenügend berausgeitellt 
bat. Und endlich fehlte, wie dem erjten Leben Jefu die kritische Unterfuhung der Quellen, 

45 fo diefem legten Werk die Unterfuhung der Grenzen der menjchlichen Vernunft, wozu 
fih in diefem Augenblid gerade die deutſche Philoſophie anfcidte, indem fie den Auf 
erhob: Zurüd zu Kant! So macht das Büchlein einen allzu dogmatiftifchen Eindrud, 
es ift zu fehr nur Glaubenslehre und „Belenntnis“, zu wenig philoſophiſche und kriti— 
ciftifch Fundamentierte Weltanfchauung. Oder anders ausgedrüdt: Diefesmal war Strauß 
mit feinem Bud naturmwifjenfchaftlih zu früb, philoſophiſch zu ſpät gelommen: der 
Darwinismus mußte erjt noch auf feine Vrobehaltigkeit bin geprüft twerden, ebe man ihm 
jo unbedingt zuftimmen konnte; und pbilofophifch hatte jchon zehn Jahre vorher Straußens 
Freund Ed. Zeller auf Kant zurückgewieſen und damit den jeit dem Zerfall der Hegelichen 
Schule über der Philoſophie liegenden Bann gebrochen und für fie eine neue ‘Periode 

55 des Aufſchwungs durch erfenntnistheoretische Unterfuchungen eingeleitet. Das legte Kapitel: 
Wie ordnen wir unfer Leben? war nur dann infonfequent, wenn man die ibealiftiiche 
Note in den theoretifchen Abjchnitten überbörte; wohl aber fehlten dem Bau gerade bier 
— — tragkräftige Balken. Strauß ſelber ſchreibt darüber an Zeller: „die Begründung 

—— = 

* 

— 

ral empfinde ich entſchieden als den ſchwächſten Punkt meiner Darſtellung und 
ir am meiften für einen Beitrag zur Befeftigung diefer Bofttion dankbar.” Außer: 
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dem batte er ſich zu tief im aktuelle Fragen eingelaffen und war dabei dem eben an: 
bebenden fozialiftijchen rag gegenüber zu einfeitig auf feinem individualiftiichen Stand: 
punkt geblieben. Angefichts deſſen erfolgten aud von folden, die ſich über die erften 
drei Kapitel freuen konnten, energifche Abjagen, während umgefehrt den Philoſophen und 
den Theologen jene nicht gefielen; namentlih waren die Männer des Proteftanten= 6 
vereind verftimmt, deren „‚slidereien und Stümpereien“ am alten Glauben und an der 
alten Kirche Strauß kurzweg für „doppelt und dreifach abſurd“ erklärte. Won feinem 
Handel mit Schenkel ber fab er eben in ihnen allen doch nur „Halbe“, und die Ganzen 
waren ibm jeder Zeit lieber. Endlich hatte man aud an den beiden an fich fo jchönen 
und feinen Zugaben: Bon unfern großen Dichtern und von unjern großen Mufifern 
allerlei ausjufegen. Als „Erjatmittel für die Kirche” wollte man diejes äſthetiſche 
Genießen nicht gelten lafjen, und anderen war er in der Muſik namentlich, wie in der 
Politik, zu lonſervativ. Daß er nicht über Beethoven binausging mit feiner Verehrung, 
erſchien an dem Augenblid ald Hocverrat, two der MWagnerkultus eben anfing fich fieg: 
baft durchzuſetzen. So gab es gewiß viele „Mir, denen große Partien des Buches aus 
dem Herzen gejchrieben waren, aber nur wenige, die über Trennendes hinwegſehen und 
ſich an dem Straußſchen „Bekenntnis“ im ganzen freuen mochten. Und daber ertünte 
nun von allen Seiten ein Chorus entrüftet zurüdiweifender Stimmen; und da in Deutich- 
land altertvorbener Schriftjtellerrubm gegen die Anwürfe einer gebäßigen Kritit nicht 
ſchützt, jo waren die Beiprechungen des Buches namentlich von feiten der Gereizten auch 20 
perfönlich oft recht verlehend. Und das traf den immer empfindliden Schwaben noch 
einmal tief ins Herz: nad dem Jubel über feine Nenanbriefe hatte er fich einer bejjeren 
Aufnahme verjehben. Darum fonnte man fi, als man börte, Strauß wolle feinen 
ſtritilern anttvorten, auf eine neue Serie von Streitfchriften im jchärfiten Ton gefaßt 
machen. Statt deren aber fam das „Nachwort ald Vorwort“, das zwar gelegentlich 25 
gegen A. Dove oder ob. Huber jcharfe Ausfälle enthielt, im ganzen aber mehr einen 
elegiichen als einen ftreitbaren Eindrud machte und aud jest wieder nach einer gewiſſen 
—— ſuchte. Wenn er mit den Worten ſchließt, daß er eine ſolche freilich 
nicht mehr erleben werde“, ſo giebt das zugleich den Schlüſſel für ſeine diesmalige Milde: 
der, der dieſes Nachwort ſchrieb, war ein Kranker, bald genug ein Sterbender. Ein Ge: 30 
ſchwür, dem man nicht beifommen fonnte, zehrte an feinem Lebensmark und warf ibn 
auf das Yager, von dem er fich nicht mehr erheben follte. 

Aber von diefen Lager fam noch ein Letztes, eine Reihe von Gedichten, in denen Strauß 
das Gefühl Schlechthiniger Abhängigkeit vom Naturlauf voll Ergebung fo rein und fromm und 
ſchön zum Ausdrud bradıte, daß man daran nachträglich erkennt, wie ernft es ihm mit 
dem Na auf die Frage geweſen war, ob wir noch Religion haben. Und zugleidy zeigte 
fih, wie Recht er hatte, wenn er von ſich jagt, daß ein Stüd von einem Poeten in 
ibm jtede. Nur war es faſt zu wenig, daß er die Art feiner Begabung unter Anfpielung 
auf feirıen Namen fo formulierte: „Das mir gleichnamige Tier ıft ein Vogel, aber kann 
nicht fliegen; jtatt der Flügel bat es nur Stummeln, aber diefe beflügeln feinen Lauf. 
So kann ich nicht dichten; aber ich babe nichts, weder Großes noch Kleines, geichrieben, 
wober mir der Poet in mir nicht zu ftatten gefommen wäre”. est boben ihn diefe Flügel 
bob noch vom Boden und führten ibn zu den reinften und böchiten Höhen empor, auf 
denen z. B. der jterbende Sofrates im Gefängnis gewandelt war. Da fonnten ibn nun 
natürlich auch die Angriffe nicht mebr erreichen und anfechten, mie fie in den legten # 
Wochen aus Nietzſches Unzeitgemäßen Betrachtungen (David Strauß, der Belenner und 
Scriftfteller) an jein Ohr drangen, und um fo mebr fonnte er mit den Worten einer 
Mozartiben Oper über die ibm unbegreiflihe Wut diefes „Patrons“ fcherzen, als dieſer 
fir die einfache und ſchlichte Schönheit der Straußichen Diktion in feinem Dionvfifchen 
Ztilgefuntel wirklich fein Organ batte. Und auch das allzu ndividualiftiiche, das ohne: so 
dies Schon jeit 1866 und 1870 vor dem Nationalen zu weichen begonnen hatte, ftreifte 
er bier noch mebr ab, indem er fid von foldhen „Fragen“ nicht nur den Mufterbildern des 
Schönen und Guten, fondern auch den großen nationalen Aufgaben zuwandte. „Glüdauf 
für morgen zur Neichstagseröffnung! Das find Hauptfacen, wogegen unfere Kleinen 
Schmerzen verſchwinden“, mit diefen Morten fchließt fein letter Brief vom 4. Februar 55 
1874. So ftarb er als ein in feiner Art frommer und weifer Mann und mit einem 
Herzen voll Liebe für Kinder, Enkel und freunde am 8. Februar des genannten Jahres. 
m 10. baben wir ihn in Yudbwigsburg, wohin er kurz zuvor von Darmftadt aus über: 

geſiedelt war, am falten Tag unter blauem Himmel im winterlichen Sonnenſchein be 
graben. Aber auch über den Tod binaus flirrten die Waffen friedlos um den jtreit: 60 
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baren Mann. Am Grab hatte ihm fein Jugendfreund Binder, der inzwiſchen Studien- 
ratsdirektor in Stuttgart geworben var, ein paar warme Worte des Abſchieds nachgerufen. 
Diefen Alt der Pietät benützten die Führer des Pietismus in Württemberg, um den 
ihnen längjt ob feines Freifinns verhaßten Mann aus feiner einflußreihen Stellung zu ver: 

5 drängen. Ein mit hunderten von Unterjchriften bevedter Proteft forderte feine Bejeitigung. 
Das gelang freilich nicht, aber die Stellung Binder war von da an eine tejentlid) 
erſchwerte und erjchütterte. 

Und diefem Nachſpiel entſpricht doch eigentlih Straußens Schidfal bis zu dieſer 
Stunde. Noch immer gehört er zu den umijtrittenen Geiftern. Die einen meinen, er jei 

ı0 über dem „großen Göttinger Charakterfopf” von den Theologen vergeflen und jubeln 
darüber; andere zuden über den „Bildungspbilifter” mißachtend die Achſel, und wieder 
anderen ift er in unferem demokratischen und fozialiftifchen Zeitalter viel zu individualiſtiſch 
und zu fonfervativ. Aber daß er auch heute noch Fein Toter ift, das zeigt doch unver: 
fennbar die Stelle, die er in der Gejchichte der Leben-Jeſu-Forſchung einnimmt: Hier 

15 fteht er im Mittelpunft, in den alles Vorangegangene einmündet und von dem alles 
Weitere, in Sat und Gegenfag, feinen Ausgangspunft nimmt. Welchen Dienft er dabei 
der Theologie geleiftet hat, das hat vielleiht am treffendften Holtzmann ausgeiprochen, 
wenn er diefelbe mahnt, die Wohlthat nicht zu vergeffen, „daß die trüben und feichten 
Gewäſſer jener romantifchen und doch fo thatenlofen Zeit verweht worden find durch den 

20 rauhen, aber belebenden Frühlingswind der Straußſchen Kritik, die die fittlihe und 
wiſſenſchaftliche Notwendigkeit geltend machte, zu vielen Dingen Nein, ftatt gedanfenlos 
zu allem Ja zu jagen.” Und aud für feine Chriftologie fängt man neuerdings an fich 
twieder zu intereffieren. Aber daß fein erfter Wurf, das alte Leben Jeſu, fein genialiter, 
der erite Schuß der mächtigſte war, den er gethan hat, darin lag zugleich für ihn etwas 

25 Tragiſches. Denn nun bat der Baum, wie er, im Ausdrud fogar allzu bart, von ſich 
felber urteilt, „weder die Höhe erreicht, noch die vollendete Form erhalten, die ihm be— 
ftimmt ſchien, er macht fchlieglich doch den Eindrud eines verfümmerten Gewächſes“. Wie 
weit an diefer „Verfümmerung”, an diefer Tragif eigene, wie weit fremde Schuld beteiligt 
ift, das wird eine gerecht abwägende Biographie erſt noch feitzuftellen haben. Unter allen 

30 Umständen aber wird fie anerfennen müflen, daß Strauß ein tapferer Mann und ein 
glänzender Schriftiteller getwefen ift, wie ihm das — den einen Niegiche ausgenommen 
— ſelbſt feine bitterften Feinde zugeltanden haben, ein Mann, dem es in allem Streit 
ſtets um die Wahrheit zu thun war und der durch fein fraftvolles Wort auch viele zur 
Wahrhaftigkeit gezwungen bat. Wenn auf einen, fo paßt auf ihn das Wort aus dem 

35 weftöftlihen Divan: „Denn id bin ein Menſch geweſen, und das heißt ein Kämpfer 
fein“. Theobald Ziegler. 

Strauß, Jakob, Neformator in Wertheim und Eiſenach, geb. ea. 1480/85, geft. 
ea. 1533. — Ann freuntlid geſprech, zwyſchen ainem Barfüfier Münch, auf der Prouynz 
Diterreych, der Obſeruanz, vnd ainem Löffelmaher. Bal. 3DPhil. XXXVII, ©. 75ff.; 

0 Marcus Wagner, Einfältiger Bericht von N. Stord, Erfurt 1592, Bl. 10 u. 24; Er. Aber, 
Wider die verfluchte lere der Garljtadter, Bl. Ciijj; Strobel, Miscellanea, 3, 1—94; Riederer 
2, 434; Scelhorn, Ergötzlichkeiten 2, 241; Schmidt, Jak. Strauß, Progr. des Realgymna— 
jiums Gifenah 1865; 3hTh 1865, 293; Schmidt, Juſtus Menius 1, 105; Keim, Theol. 
Jahrbücher 1855, 216; Bierordt, Geſch. der ev. K. Badens 1, 247; Hartmann und Jäger, 

45 Brenz 1, 157; Gormelius, Die Wiedertäufer in Münſter 2, 243 ff. 246; Baumann, Quellen 
zur Sejchichte des Bauernfriegs in Oberihwaben, ©. 787; Waldner in der Ztichr. des Fer— 
dinandeums in Tirol, 1882, 5ff.; Boſſert, Qutber und Württb. 1883, 33; Nabrb. der Gef. f. 
Geſch. des Brot. in Viterreich 1885, 155; Kawerau, Agrikola 5lff.; Enders 4, 248ff.; Albrecht 
in der Feſtſchrift für Köjtlin 1ff.; Scmoller, Die nationalöfonomifchen Anjichten der Refor— 

5 matoren ; Onden, Gejc. der Nationalötonomie, 1. Bd; Neu, Geichichte der ev. Kirche in der 
Graffchaft Wertheim 1903; Sinnacder, Beiträge zur Gefchichte der bifchöflihen Kirchen von 
Säben und Brixen 7, 1887f., 314; Keims Nachlaß auf der K. Landesbibliothet Stuttgart. 

Jakob Strauß, Dr. theol., ein unrubiges, jtürmifches Original der Neformations: 
zeit, dad mannigfah an Karlſtadt erinnert (vgl. Luthers Urteil De Wette 2, 643; 

55 Enders 5, 153, und die Hoffnungen der Züricher MWiedertäufer; Cornelius, Die Wieder: 
täufer 2, 248). Mengung von A. und W. Teftament, von Geiſtlichem und Meltlichem, 
twiljenschaftliche Bildung und Unklarbeit in feinen praktischen Zielen, ſtolzes Bewußtſein 
jeiner akademiſchen Würde und warmer Sinn für des Volkes Not, Stärke im Angriff 

—— Alte und Schwäche im Aufbau des Neuen charakterifieren dieſen Mann, der 
ein Meteor plöglih als fruchtbarer Schriftjteller erjcheint und wieder verſchwindet. 
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Über fein früberes Leben wie fein Ende berrfht noch Dunkel. Strauß war wohl 1480 
bis 85 zu Bafel geboren (Herzog, Okolampad 2, 289). In feiner Vaterftadt empfin 
er auch Fine tbeologifche Bildung, verlieh fie jedoh 1495. Von 1506 an war er ab 
Waldner an verjchiedenen Orten als Lehrer thätig, jo zu Wertheim und Straßburg, viel: 
leicht auch zu Horb, von wo er 1515 no einmal die Hochſchule zu Freiburg bejuchte, 5 
(Württ. Vjb. 1880, 187). 1516 wurde er Lehrer der Philoſophie daſelbſt und Dr. theol. 
Später findet er ſich als evangelifcher Prediger in Berchtesgaden, von wo er mit dem 
Gefellprieiter Chriſtoph Söll aus Bruned in Tirol, dem jpätern Prediger zu ©. Aurelien 
in Straßburg und Schwiegerfohn Butzers, Anfang 1521 zuerſt nad) Sciva in Tirol 
ging, wo er aber vor den Franziskanern, geführt von Michel von Bruncd, weichen mußte. 10 
Strauß begab fih jegt nah Hall im Innthal. Hier hielt er zunächſt den Priejtern Vor: 
Iefungen über das Evangelium Mattbäi, wofür ibm jeder Zubörer einen balben Gulden 
Honorar gab. Bald wurde er mit den Herren der Stadt befannt, die ihn veranlaßten, 
zu predigen. Er begann damit in der Kirche des Frauenkloſters; da aber das Volk aus 
Stadt und Dorf zu Taufenden herbeiftrömte, war dieje Kirche zu Hein. Deshalb überließ ı5 
ibm der Prediger an der Nikolaus: Pfarrlirhe Dr. Stepb. Seligmann feine Kanzel, aber 
bei günftigem Wetter predigte Strauß in Gärten oder auf dem obern Pla. Schon an 
Pfingiten 1521 (19. Mai) belämpfte Strauß den Mipbraud der Beichte und forderte 
das Abendmahl unter beiderlei Geftalt. In der Faſtenzeit 1522 behandelte er in 16 Pre: 
digten die Lehre von der Beichte. Nunmehr riefen die Altgläubigen Bruder Michel aus 0 
Schwaz berbei. Auch der Pfarrherr, Dr. Amb. Iphofer, der zugleich die fetten Pfarreien 
Alaufen und Brud an der Mur befaß, und Kanonikus und Autos in Briren war, erjchien 
und erllärte die fieben Opfer, Jahrtage, Seelgeräte, Dreißigiten für lauter zum Heil not— 
wendige Dinge. Die Geiftlichleit begann Strauß zu bafjen, da er die ganze Hierarchie 
und das Kloſterleben angriff, nannte ihn „Spitzgeiſt“ und verflagte ihn beim Biſchof 25 
Sch. Sperantius, deffen wiederholten Citationen er feine Folge leiftete. Um gegen Nach— 
fellungen gefichert zu fein, geleiteten ihn 30 bis 40 Männer zur Predigt und bewachten 
ihn in feiner Herberge. Die Negierung, bei welcher der Silo! Klage erhob, wagte nicht 
offen gegen den beliebten Vollsprediger vorzugehen, und beiwog die Bürgermeijter, ind: 
gebeim gütlich mit ihm wegen jeines Wegzugs zu verhandeln. Am 2. Mai erichien er 30 
mit aliden aus Rat und Gemeinde bei der Regierung in dem nahen Innsbruck, aber 
diefe drang jegt beftimmt auf feine Entlafjung. Strauß merkte, daß „Herodes und Pilatus 
jamt den Nöarifäern“ nicht ruhen würden, bis fie ihn vertrieben hätten. Darum bielt 
a am Sonntag Mifericordias, 4. Mai 1522, vor einer großen Menge Volles auf dem 
oben Platz feine legte Predigt. Unter Weinen und Schludyjen und Ausbrühen des Un- 35 
willens von jeiten des Volks gegen die Priefter z0g er nach der Predigt ab, jandte aber 
am 16. Mai 1522 von Haslady (wohl bei Traunftein) feinen Freunden in Hall den 
Ipäter gebrudten furzen Unterricht von erdichteten Bruderfchaften zc. Jetzt wandte er hei 
nah Sachſen; am 4. August ift er zu Kemberg bei Wittenberg, wohin er wabrjceinli 
von feinen Freunden im Gebirg an den Propſt Barth. Bernhardi von Feldkirch (im 40 
Bistum Chur ſüdlich von Bregenz) empfohlen war. Hier ließ er feine erjte Schrift, eine 
m Hall gebaltene Predigt über die Beichte „eine verjtendige tröſtlich Leer über das wort 
=. Raulus: der menſch ſoll fich jelbs probieren und aljo von dem Brodt efjen ꝛc.“ dDruden. 
Er gab damit eine Anleitung über die rechte Bereitung zum Abendmahl und ermabnte 
die, welche von der Meſſe ſich nicht ferne halten können, während derfelben Chriiti Yeiden 45 
und Sterben zu betrachten. Anfang September fam er mit 100fl. Gebalt auf Yutbers 
Empfehlung als Prediger zu Graf Georg von Wertheim, wo er aber durch jtürmijches 
Weſen in der Weiſe „eines Gebieters” ftatt eines „Lehrers“ fich in kurzer Zeit unmöglich 
machte, fo daß Luther feinem Nachfolger Franz Kolb rubigeres Verfahren dringend 
mpfabl (De Wette 2, 245; 6, 43; Enders 4, 29, 160). m) 

Am 20. Ditober entlafjen, it Strauß Weihnachten 1522 in Weimar, wo er ber 
Tisputation des Hofpredigers Wolfgang Stein mit den Barfüßermönden über das Abend: 
mabl beiwohnte und aud Thomas Münzer traf, von dem er fi von Anfang an ab: 
stoßen fühlte. Anfangs 1523 fam er als Prediger (nicht Pfarrer) nad Eiſenach, wo 
ea am 20. Januar die Alten jener Disputation und am 9. Februar fein neu wunder— 55 
datlich Beichibüchlein herausgab, das einen tiefen Blick in die Folterqualen und die Ver: 
zitung des Herzens und Lebens thun läßt, welche die Obrenbeichte mit ſich brachte. In 
Eiſenach war Strauß ald Schriftjteller twie als Neformator überaus thätig. Sein that: 
kräftiges Vorgehen erinnert an die Schweizer. Er ſchaffte die lateinische Mefje und die 
Taufe mit Ol und Chryſam ab, indem er an Oſtern feiner Gemeinde den handgreiflichen so 
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Beweis lieferte, daß das Chryſam nur einen Erwerbsartikel der biſchöflichen Kaffe bilde, 
und jchrieb deshalb „wider den fimoneifchen tauff und erfauften ertichten kryſam“, nad) 
Dftern 1523. Die Bilder fchaffte er aus den Kirchen und befämpfte in der gemeinen 
Seelwoche nah Michaelis die Lehre vom Fegfeuer und dem Opfer für die Toten (Kurz 

5 und veritendig leer über das Wort ©. Pauli zu den Römern: Der tot ift, der ift von 
Sünden gerecht, Eilenburg Nik. Widemar 1523). Auch für die Verehelihung der Priefter 
und Mönche trat er ein, wie er auch ſelbſt im Herbſt 1523 ſich verebelichte (De Wette 
2, 502, 504; Enders 4, 324, 328). ‚Freilich gaben die Ehen mancher Priejter dem Wolf 
ein jchlechtes Vorbild. Bei einer Pfaffenhochzeit hatte der Tanz für die Predigt des 

10 Wortes feine Zeit übrig gelaffen. Der Verdacht lag nahe, daß es diejen Herren nur um 
Emanzipation des Fleiſches zu thun fei, weshalb Strauß zur Feder griff und den Sermon 
druden ließ: „Die Pfaffen Ee, in evangelifcher leer nit zu der freyhait des flayſchs und 
zu befrefftigen des alten Adam ac. gefundiert” (auch lateinifh). An Widerfprud gegen 
jeine Wirkſamkeit feblte es nicht. Man ließ Kinder in oftentativer Weife auswärts taufen. 

15 Ein Natsherr wollte dur Tanz und Mufit Strauß in der Predigt ftören, lief dann 
jelbjt in die Kirche und nannte ihn vor der Gemeinde einen Ketzer. Gegen ihn wandte 
fih Strauß mit der Schrift: Ernſtliche Handlung wider ein freventlicdhen Widerſprecher 
des worts Gottes bejchehen in St. Jürgen Kirche zu E., 1523. Am Hofe fehlte es nicht 
an „fliegenden Mähren” gegen Strauß, der deshalb Herzog Jobann Friedrich durch die 

2 Widmung feiner Theſen über das geiftlihe Amt „Das nit Herren, fondern Diener einer 
yeden chriftlichen Verſammlung —— werden“, (1523 Sonnt. vor Joh. Bapt. 21. Juni) 
zu gewinnen juchte, 

Zugleih warf er fih auf die foziale Frage. In der Schrift „Ein kurz chriftlich 
Unterricht des großen Irrthums, jo im Heiligthum zu Ehren gehalten, das dann nad ge= 

3 meinem Gebraud der Abgötterei ganz gleich it“, 1523 jchilderte er in ergreifender Meife 
das Elend des Volkes, das durch Steuern erdrüdt werde, während die Fürften Taufende 
an Kirchen, Götzen und Puppenwerk geben, ftatt die Laften des Volkes zu erleichtern. 
Diefe Schrift, welche die auf Gülten gegründeten firchlichen Stiftungen befämpfte, erregte 
den Zorn der dabei ſtark interejfierten Geiftlichkett. Darum gab er noch 1523 51 Thejen 

0 heraus, über die er zuvor gepredigt hatte: „Haubtſtück und Artikel chriftlicher leer wider 
den unchriſtlichen wucher, darumb etlich pfaffen zu Eyſenach ſogar unruewig und bemitet 
feind“. Auf Grund von Dt 15 Le 5 erllärt er jeden Pfennig, den der Gläubiger über 
die Hauptfumme vom Schuldner nehme, für Wucher und ſchwerwiegende Todfünde, denn 
es ſei wider die Liebe zum Nächiten und wider Gottes Verbot, das fein Papſt, fein 

» Konzil und fein weltliches Recht aufheben könne. Der Schuldner, welcher ſich dazu ber- 
giebt, Zins zu zablen, ift unfelig und des Glaubens gar entjegt. Der Obrigkeit macht 
ers zur Sünde, den Zins, an dem bejonders die geizigen Pfaffen hängen, in Schuß zu 
nehmen. Aber zugleich warnt er das Volk, Gewalt mit Getwalt zu „verbämpfen”. Die 
Gebote des AT gelten ihm als bürgerliche Gefete für den Chriften. 

40 Jetzt Hagte die Stiftögeiftlicheit gegen Strauß. Der ſächſiſche Kanzler Brüd forderte 
von Yuther ein Gutachten über feine Thejen. Yutber ſah ganz richtig, daß Strauß meinte, 
die Welt mit einem Schlag umgeftalten zu fünnen, al® ob das Wort Gottes alsbald 
leben müſſe, wenn ers geredet. Luther war befonders das Haſchen nah Popularität bei 
Strauß verdächtig, er mache dem gemeinen Mann mit bochfabrenden Worten ein qut Mund- 

45 werk, ohne daß derjelbe im ftande wäre, die wiſſenſchaftlich unhaltbare Lehre zu prüfen. 
Luther riet der Negierung (18. Oft. 1523), Strauß anzubalten, daß er feine Grundfäge 
dem Wolf wieder ausrede und zeigte ibm ſelbſt die Unbaltbarfeit feiner Behauptungen 
(De Wette 2, 425, 502; EA 53, 219; Enders 4, 324). 

Strauß hatte nun jelbit an Luther gejchrieben, über feine Kränklichkeit gellagt und 
50 ihm die Geburt eines Kindes mitgeteilt, worauf ihm Luther gratulierte. Diefer jchrieb in 

freundlich achtungsvollem Tone (25. April 1524, De Wette 2, 505; Enders 4, 327), 
indem er Strauß’ reformatoriihe Wirkſamkeit anerkannte, aber es für einen Tribut an 
die menschliche Schwachheit erklärte, wenn Strauß lehre, man folle den Zins nicht ſelbſt 
darreichen, jondern fid nehmen laſſen. Das fürdere den Mißbrauch des Evangeliums 

55 beim Volk zu fleiſchlicher Freiheit. Statt der fozialen Fragen, deren Löſung Sadıe der 
weltlichen Gefeggebung fei, jolle fih Strauß licher der Erziehung der Jugend widmen. 
Auch Melanchthon ſuchte perfönlich mildernd auf Strauß einzuwirken. Diejer wollte jetzt 
auch freitwilliges Zinszahlen als zuläffig anerkennen, doch jollte bei der Entrichtung dem 

r Empfänger die Unrechtmäßigfeit feiner Anſprüche vorgehalten werden. Melandtbon trat 
— 66 für die Rechtmäßigkeit des Zinskaufs und der darauf begründeten Zinſe ein 
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und beitritt die Anwendung des moſaiſchen Gejehes auf das chriftliche Volksleben. 
Tiefe Verhandlung iſt CR 1, XXIV auf 22. April angejegt, fand aber vielleicht erft auf 
der Küdreife Melanchthons anfangs Juni ftatt (CR 1, 655 Nr. 275; Enders 4, 325). 

Aber Strauß konnte nach feinem Naturell und dem ftarfen Glauben an fich felbit 
der Sache ſich nicht entichlagen, hatte er doch den Hofprediger zu Weimar, Wolfgang 5 
Stein, zur Überzeugung gebracht, daß nur das moſaiſche, nicht das bürgerliche Necht in 
der chriftlichen Kirche Geltung babe. Strauß ſchrieb nun 1524 in gemäßigterem Ton, 
aber mit Feſthaltung feines Sates von der Unrechtmäßigfeit des freiwilligen Zinsgebens 
feine Yebrjchrift „Das Wucher zu nemen und zu geben unferem hr. glauben und brüder- 
licher lieb entgegen it”, und wandte fich gegen die „gemalten“ Evangelijten, die nur in 10 
ſüßen Morten die Liebe vortragen, aber es nicht zu den Merken kommen lajjen, mie 
gegen die Beichuldigung der Anreizung zum Aufrubr. Gleich Joh. Mantel in Stuttgart 
wünjchte er das Jubeljahr wieberbergeftellt, wenn auch nicht gerade alle 50 Jahre. Luther, 
der die Schrift vom Kurfürften zugejandt erhielt, erfannte die Milderung in diefem Schrift: 
ftud an, aber bielt alle jeine früheren Einwendungen gegen Strauß’ Aufitellungen auf: 
recht und betonte namentlib: Wir find fchuldig, die Nechte zu balten, die unfer Oberfeit 
und Nadbarn halten. 

Doch Strauß ging in feiner ftürmifchen Art weiter; Herzog Johann Friedrich klagte, 
er wiegle das Voll auf und lafje fih weder von Luther noch Melandtbon belehren. 
Yutber befam jogar den Verdacht, daß Strauß unter dem Einfluffe des „Bauern von 0 
Wobrd“ Diepold Beringer ftehe. Als wäre er Amtmann und Schultbeiß zugleich, jchaltete 
er in Eifenah und den Ämtern ringsum, als ibm Ende 1524 von Herzog Johann die 
Viſitation in Eifenah und Umgegend aufgetragen wurde. Am 10. Januar 1525 begann 
er fie in der Stadt, im März in den Amtern. Unter hartem Kampf mit den Amtleuten 
und dem Adel drang er auf Befjerung des Lebens, feste Pfarrer ab und ein, jo, alas 
lebendige Beweiſe feines Mangels an Scharfblid, den fpäteren Apoftaten — in Wenigen⸗ 
Lupnitz und den Schwärmer Rink in Eckartshauſen, die ſich beide (jedenfalls Rink, bei 
Rıigel iſt es waährſcheinlich) den Bauern anſchloſſen, die fih ringsum erhoben. Eiſenach 
ſelbſt wurde ein Herd des Aufruhrs. Strauß gab fih alle Mühe, mit dem Scultbeiß 
Hans Oswald die Bauern zu bejchwichtigen, zog im Amt umber und befchtwor fie unter so 
Tbränen auf der Kanzel. Diele aber, welche auf feinen Beitritt gerechnet, wollten ihn 
ın die Merra werfen. Denn ihre Enttäufhung war groß, hatten doch die oberſchwäbiſchen 
Bauern Strauß unter den Männern genannt, welche „das göttliche Recht aussprechen” 
iellten. 

Nah der Niederlage der Bauern wurde Strauß nah Weimar zum Verhör berufen 35 
und m anftändiger Haft gehalten. Er war ganz gebrochen, rettete aber durch demütiges 
Auftreten und gewandte Verteidigung fein Leben und durfte nach Eifenach zurüdfehren. 
Aber feine Stellung war unbaltbar. Hatte er auch gegen den Aufruhr gepredigt, wie 
a noch 1526 dur feine gedrudte Predigt „Auffrur, zwytracht und unainigfait zwiſchen 
waren evangelijchen Chriſten fürzukommen“, dartbat, er hatte, obne die Konjequenzen zu 40 
überibauen, in feinen Schriften über den Wucher den Teufel an die Wand gemalt, indem 
a den Sculdnern Selbitbilfe predigte. So hatte er bald für der Bauern Papſt gegolten. 
Cohlaus mies jchadenfrob auf Strauß als Prediger der Nevolution, wogegen Strauß feine 
„Sriftenlih und wolgegründet antwurt 2c. auff das ungüttig ſchmachbüchlin Dr. Job. Cochlei 
von Wendelſtein“ ſchrieb. Der Haß,derer, die ihn für die jüngjten Ereignijje verant= 45 
wortlih machten, trieb ihn fort, aber überall ging ihm das Gerücht voraus und binten- 
nad, al& ſei er dem Schwert des Henters verfallen geweſen. Er wandte fich nad) Nürnberg, 
vo er, geiftig und fürperlih ſchwer angegriffen, frant lag. 

Hier hörte er von der Schrift des Ofolampadius über das Abendmahl; am 7. Oktober 
fragte er durch einen gemeinfamen Freund Leonhard Meng bei Ofolampad an, ob feine so 
Schrift wirklich erſchienen fei, ohne eine Antwort zu erhalten. Zugleich erbot er ſich, troß 
kimes Übelbefindens und des weiten Wegs, zur Disputation mit ihm. Nun ging Strauß 
nah Hall, two er die Geifter unter Brenzs Führung noch mächtig erregt fand. Am 21. Of: 
tsber war dort das ſchwäbiſche Syngramma gegen Okolampadius von 14 ſchwäbiſchen 
Tbeologen unterzeichnet worden. Strauß bat am 9. November Ofolampadius, er möchte 55 - 
uf das Sungramma, das nicht gedrudt werden follte, ſchweigen. Auf diefen zweiten 
Beirt erbielt Strauß endlih eine Antwort, die aber jein ſtolzes Selbitbewuhtiein tief 
verlegte. Strauß fei zu gering, als daß er Ofolampadius belehren könne, weshalb diefer 
de Disputation ablehne. Es wäre feine fleine Gnade, wenn Strauß fein eigenes Maß 
elennen würde. Inzwiſchen war Strauß, den wahrfcheinlich Brenz an den badifchen Land: 60 

— 5 
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bofmeifter Konrad von Venningen, ein Mitglied des Kraichgauer Adels, empfohlen hatte, 
durch deſſen Verwendung Stiftsprediger in Baden-Baden getvorden. 

Die Anregung, die Strauß in Hall empfangen, verbunden mit der Erinnerung an 
die Disputation zu Weimar über das Abendmahl 1522, macht «8 erflärlih, daß ſich 

5 Strauß nun ebenfo voll ftürmifch unklaren Eifers in den Abendmahlsftreit warf, tie 
einft auf die Fragen von Zins und Wucher. Schon in Hall hatte er zur Feder greifen 
wollen, aber etlihe fromme driftliche Brüder, d. h. wahricheinlih Brenz und Genojien, 
die Strauß nicht für einen geeigneten Kämpen balten mochten, hatten ihm abgeredet, da 
die Schweizer wohl ihren Irrtum erfennen würden. In Baden ſah er die Schriften 

10 Zwinglis weit verbreitet. Yet fchrieb er im Juni 1526 in aufgeregter Eile „Wider den 
unmilten Irrtum Maifter Huldreych Zwinglis“, um die wahre Gegenwart des Yeibes 
und Blutes Chrijti im Abendmahl zu verteidigen. Je mehr es diefer Schrift an jelbit- 
ftändigen Gedanken fehlte, um fo ſelbſtbewußter ſprach der „arbeitſame“ Diener Gottes. 
Man fühlte ihm den hochfahrenden Stolz des Doktors der Theologie gegen den einfachen 

15 Magifter zu Zürich an, deſſen Schriften auf Strauß’ Betreiben in der Markgrafihaft 
Baden verboten wurden. Auh Männer wie Urban Rhegius waren mit dem Büchlein 
unzufrieden. Zunächſt goß Johann Schneewil von Straßburg eine volle Schale des 
bitterften Hohnes über Strauß aus, der fich feiner Arbeitſamkeit rühme und auf dem 
Markt zu Baden fpazieren gebe und fich geberde, als hätte er das Amt eines Keger: 

20 richterd von den Dominitanern zu Leben erhalten. Strauß hatte Necht, ivenn er in ber 
Schrift Schneewild „Wider die unmilde Verdammung nah art und aygenſchaft aller 
gleychßner auß —* Kopf dem ainfältigen verſchließen väterlichs reych wider alle 
Billigkeit“ (1526, Auguſt) nur perſönliche Inveltiven ſah, aber feine Charalterſchwächen 
hatte Schneewil trefflich aufgedeckt. Zwingli ſelbſt erwiderte mit der „Antwort über 

26 Dr. Strußen Büchlein“, Strauß ſei ihm bisher ganz unbekannt geweſen, er habe nur von 
ihm als Verfaſſer der gar aufrühreriihen Säte vom Zinsnehmen gebört. Ganz richtig 
ſah Zwingli in der Schrift feines Gegners nur den Widerhall des jchwäbifchen Syn— 
grammas, des „narrachten Büchleins, das die blinden Zürli-Männer gemadt”. Dagegen 
tbat er ihm Unrecht, wenn er ibn nur als „einen guten deutſchen Schulmeijter“ beban- 

30 delte, der nichts als Deutich verftehe, weil Strauß alle feine Schriften deutſch fchrieb, 
und alfo die Lehre vom Abendmahl nicht aus dem Grundtert beurteilen könne. Denn 
Strauß hatte ſchon in feinem eriten Büchlein Kenntnis des Hebrätjchen verraten. 

Gegen Okolampads Antifungramma wandte fih Strauß, als gehörte er zum brenzi— 
ihen Schlachthaufen, mit der Schrift „Das der Leyb Chriſti und ſeyn beiliges Blut im 

5 Saframent gegenwertig fey, richtige erflerung auff das new büchleyn D. Johannes Hauß- 
ſcheyn, dieſem zumider außgangen, 1527.“ Er bielt Ofolampad fein vornehm kühles 
Verhalten gegen Strauß vor, auch finde ſich unter deſſen Mitbelfern fein bewährter Geiſt, 
wie der Pfarrer von der Leberau und Schneewil. Gegen Ofolampads Theſe: Chriftus 
jigt zur Rechten feines Vaters, alſo fann er nicht in Abendmahl gegenwärtig fein, madıt 

Strauß geltend, daß das Siten zur Rechten Gottes nicht leibliher Art ſei. Über bie 
Art der Gegenwart Chrifti im Een fol man nicht ſpekulieren, fondern den ein= 
fältigen Worten Glauben geben. Es war die legte Schrift von Strauß, die Okolampadius 
feiner Entgegnung würdigte. 

Der fernere Yebensgang von Strauß ift leider noch dunfel. Es ift nit unwahr: 
45 fcheinlih, daß die nicht gerade billige Behandlung durd) Okolampadius und Zwingli, 

wie durch Schneewil Strauß verbitterte, und daß er ſich mehr und mehr von der Refor— 
mation im Norden und im Süden dur den Abendmablsitreit und das Anwachjen des 
Täufertums abgeftogen fühlte. Sein Einfluß dürfte auch den Markgrafen Philipp für 
die Einflüfterungen Balth. Merklins zugänglih gemacht haben. Man wird die Spuren 

so don Strauß’ Geift auch in den Neligionsedikten des Markgrafen vom 26. März; 1527 
und vom 13. Juni 1531 (ZKG 11, 318 ff.) verfolgen können. Befonders das Dringen 
auf richtige Pflege des Beichtinftituts in dieſen Edikten weiſt wohl auf feine Anſchauungen 
zurüd. Strauß wird mit dem Markgrafen die immer ſtärkere Nüdwärtsbewegung zur 
alten Kirche bin geteilt haben (ZGONR 19,41), die ſchon 1528 zur Vertreibung von 

.55 evangelifchgefinnten Predigern, wie Mel. Ambach und Job. Mantel geführt hatte und 
noch mehr folder Männer 1531 zum Austritt aus der badifchen Kirche nötigte (ZOONR 
19, 46). Was fih allmählich angebabnt batte, mag wohl 1532 zum Abſchluß gelommen 
fein, indem Strauß 1532 nah Waldner ganz zum alten Glauben zurüdiehrte und wahr— 
icheinlih 1533 als Diener der katholiſchen Kirche ftarb. Trog des ſtürmiſchen Eifers, mit 

dem Strauß einjt das alte Weſen befämpft hatte, iſt es wohl denkbar, daß dem Ehrgeiz 
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des felbitbewußten Mannes, der weder bei Luther noch bei Brenz fich volles Vertrauen 
gewinnen fonnte und im Süden nur Spott und Hohn geerntet hatte, in der an wiſſen— 
Ihaftlichen Größen damals bitter armen alten Kirche größere Befriedigung winkte und er 
den Spuren feines Schülers Witzel folgte. G. Boſſert. 

Strigel, Victorinus, evangeliſcher Theologe aus Melanchthons Schule, geſt. 1569. 6 
— Quellen: CR VI—IX; J. Voigt, Brieſwechſel der berühmteſten Gelehrten mit Herzog 
Albreht, Königsberg 1841, ©. 575—604; ©. Wolf, Zur Gefchichte der deutichen Protejtanten 
1555— 1559, Berlin 1888, S. 300ff.; Matthaei Wesenbeeii Papinianus, Witeb. 1569 (ent- 
bält von BL. O2 an zahlreiche Briefe St.8, von S4 an Gedichte auf feinen Tod); Disputatio 
de originali peccato et libero arbitrio inter M. Flacium Ill. et Victor. Str. . . Vinariae.... 10 
1560... habita, von Wigand aufgezeichnet, herauögeg. von Simon Muſäus 1562 und 63 
in 3 Wuflagen; Viet. Strigelii Epistolae aliquot de negocio eucharistico, Neuſtadt 1584 
(Briefe aus den J. 1567/68); in Heppe, Geſch. d. Protejtantismus I, Beilagen Nr. 6—S; 
ungedrudte Briefe 3. B. in Breslau, Stadtbibl. — Litteratur: H. Erdmann (praeside Joh. 
Gerhardo) De Strigelianismo, Jenae 1658, 1675: 9. Merz (praes. Weißmann), Hist. vitae 15 
et controv. V. Strigelii, Tübingen 1732; 3. C. T. Otto, De V. Str., liberioris mentis in 
ecel. Lutherana vindice, Jena 1543; Zeumer, Vitae professorum Jenensium p. 16 ff.; A. Bed, 
Iob. Friedrich d. Mittl. I u. II; Preger, Flacius 11; Döllinger, Reformation II, 237 fi. 
325#.; Janfien, Geich. d. deutſchen Voltes IV, S9ff.; 5. Heppe, Dogmatif des deutichen 
Proteitantismus im 16. Jahrh. I, 1635f.; derj., Geſch. d. Proteftantismus I, 157ff. 192 ff. 20 
288 5#.; G. J. Bland, Geſch. des protejt. Lehrbegrifis IV, Leipzig 1796; Tſchackert in AdB 36, 
5. nur Auszug aus dem Artikel in NE?). 

Victorinus Strigel wurde am 26. Dezember 1524 zu Kaufbeuren in Schwaben ge 
boren. Er war nody nicht drei Jahre alt, als er am Peter-PBaulstage 1527 feinen Vater 
Ivo St. verlor, der einft 1511/12 Melanchthons Studiengenofje in Heidelberg, fpäter 35 
Arzt bei dem Feldoberſten Georg vd. Frundsberg geweſen war. Der Knabe hatte dann 
mwobl in Augsburg die Schule befucht, da ihn Melanchthon CR VI 228 Augustanus 
nennt. 14jährig bezog er die Univerfität yreiburg, two befonders der katholiſche Humanift 
und Nriftotelifer Johann Zink ſich feiner annahm. Auf deſſen Rat ging er im 
Ottober 1542 (Album Witeb. 198) nad Mittenberg, um Philoſophie und Theologie zu 30 
ftudieren, — er wurde mit vier Nugsburgern zufammen immatrifuliert — und ſchloß 
ſich bier eng an Melanchthon an, zu deſſen eifrigften und begabteften Schülern er gehörte. 
Er ſchloß bier Freundſchaft mit Crato von Crafftheim und dem Augsburger Job. Bapt. 
Heinzel. Am 4. September 1544 zum Magifter promoviert, wollte er auf Melanchthons 
Kat, der ibn propter judieii dexteritatem et placidos mores für geeignet hielt, der 35 
Kirche in frequenti eruditorum eonventu zu dienen (CR VI, 330), fih dem aka— 
demiſchen Beruf widmen und begann in Wittenberg mit Privatunterricht. Im Schmal: 
taldifchen Krieg wandte er fih nad Magdeburg ; im Oftober 1546 trug fih Melandıthon 
mit der Abſicht, ihn an die Königsberger Univerfität zu empfehlen (CR VI, 254), riet 
aber dann ſelbſt St. ab, dorthin zu ziehen (ebd. 330f.). Diefer ging nah Erfurt, wo 40 
e, ob auch ohne feite Anftellung, feine Vorlefungen unter großem Beifall wieder auf: 
nahm. Als dann Melandtbon fich nicht entichliegen konnte, dem Ruf an die neu 
au begründende Hochſchule der Erneftiner in Jena zu folgen, brachte er St. in Vorſchlag 
und riet ibm jelber, dorthin zu geben (CR VI, 828). Er follte bis zur Eröffnung der 
Anftalt mit 150 Gld. Gehalt noch in Erfurt bleiben. Anfangs März 1548 bat er um #5 
definitiven Beiheid; man erlaubte ihm, noch che Job. Friedrichs Zuftimmung eingetroffen, 
nah Jena zu ziehen und bier einen Anfang zu maden. Am 19. März eröffnete er mit 
2) Studenten die neue Schule — zunächſt nur al® Gymnasium academicum — 
gemeinfam mit Job. Stigel (f. oben ©. 42), durch eine Nede über die Causas graves, 
eur his miseris temporibus discendum sit. Tags darauf begann er mit VBorlefungen so 
über Philoſophie, Gefchichte, fpäter au über Melanchthons Loci. Er und Stigel blieben 
anfangs das ordentliche Lehrerperfonal — im Juli 1549 fam Schnepff als Lehrer des 
Hebrärichen dazu, Bd XVIL, 673 —, fie wußten aber bald durch unermüdlichen Fleiß, 
gründliche Gelebrjamfeit und Hingabe an ihren Lehrberuf das Anfeben und die Frequenz 
der newen Schule zu beben. Den erneftinischen Fürften gegenüber legitimierte er ſich durch 55 
en Gutachten über das Interim (1. September 1548) und — ein Consilium de 
adiaphoris (13. März 1549), beide 1588 in der Schrift Confessio rooaıerıx) adv. 
fbrum coneiliationis gedruckt. Mit feinen Kollegen ſtand St., troß einer gewillen 
Terbbeit und sSHeftigfeit, auf gutem Fuß, begründete jegt auch feinen Hausitand, indem 
er 1549 Barbara, die Tochter de3 Kanzlers Franz Burkhard, ein Patenkind von Meland: wo 
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thons Frau, heimführte (CR VII, 338. 407); nach deren frübem Tode am 13. Juli 1552 
(ebd. 1056) heiratete er 1553 Blandina, Schnepffe Tochter. Aber bald wurde er in die 
theologischen Streitigkeiten der Zeit hineingezogen; fein ——— zu ſeinem Lehrer, 
Gönner und Freunde Melanchthon und die Stimmung und Richtung der Theologen im 

5 ernejtinifchen Sachſen mußten ihm Konflikte bereiten, an denen endlich fein Lebensglüd 
ſcheiterte. Zunächſt wurde er, im Dienft des erneftinifhen Haufes, im Verkehr mit den 
tbüringifchen Gneſiolutheranern, als Kollege und Schwiegerfohn des vom Interim ver: 
triebenen Schnepft, mehr und mehr von Melanchthon ab: und in das gegnerifche Fahr: 
waſſer hineingezogen. 1552 beteiligte er ſich an der thüringiſchen Gegenfchrift gegen 

ı0 Ofiander (Möller, Ofiander ©. 496), im mejentlichen Einveritändnis mit Menius mie 
mit Amsdorf. Vergebli bemühte fich damals Melanchthon, ihn zur Annahme einer 
Berufung nad) Augsburg zu bewegen (CR VII, 1096. 1133). Im Januar 1556 war 
er Mitglied der von den Erneftinern berufenen Kommiffion zur Beratung der von Herzog 
Chrijtoph und Pfalzgraf Friedrich überfandten Vorjchläge zur Einigung der Theologen ; 

15 die von Amsdorf und Schnepff beberrichte Kommiffion forderte die Verdammung der 
Zwinglianer, Majoriften, Ofiandriften, Adiapboriften; Amneftie ohne Verurteilung der 
Sekten ſei unmöglich (Preger II, 7; Wolf ©. 9). Hier hatte fid) St. offenbar der Majorität 
gefügt. Als Vermittler trat er dagegen auf der Eiſenacher Synode im Auguft 1556 
hervor, wo er in fteben von ihm formulierten Sägen fi des J. Menius gegen die An: 

20 griffe des alten Amsdorf annabm (Bd XII, 89f.; Brieffammlung Weſtphals ©. 234). 
Unterdejjen twaren, befonderd durch Amsdorfs Vermittlung, Unterhandlungen mit Flacius 
eingeleitet worden, um dieſen fjchärfiten Gegner der Wittenberger für eine Profeſſur ın 
Jena und die Stellung eines Oberfuperintendenten über alle Kirchen des Herzogtums zu 
gewinnen (Bd VI, 86). Gt. verſprach ſich davon nichts gutes; er foll Flacius gebeten 

25 haben, lieber nicht zu fommen, weil fie an einem Orte einander doch nur im Wege fein 
würden (Preger II, 118, der freilich den von Spener Consilia theolog. lat. III, 187 er: 
mwähnten Brief als unecht betrachtet, vgl. auch Pland IV, 5897). Aber Flacius fam, am 
27. April 1557. Solange Schnepff noch lebte (gejt. 1. November 1558), blieb, ab— 
gefeben von einer kleinen Differenz in Betreff der Abendmabhlsiehre, leidlicher Friede, 

so wohl infolge einer ausdrüdlichen Weifung des Herzogs Joh. Friedrich (Flacius: eo anno 
satis tranquillae fuerunt res inter me et Vietorinum). Doch batte ©t. jofort 
durch ein Schreiben befannt gegeben, daß er des Flacius bisheriges Verhalten gegen die 
Wittenberger nicht billige. Der mafgebende Einfluß des Flacius machte ſich * beim 
Wormſer Kolloquium geltend, wo St., ſehr gepreßten Herzens (ſ. feinen Brief CR IX, 254 f.), 

35 mit den übrigen tbüringifchen Abgejandten (Schnepff, Monner, Stöffel) den Inſtruktionen 
des Flacius gemäß, an dem Proteſt der Gnefiolutheraner ſich beteiligen mußte und fo 
zu dem jämmerlichen Ausgang des Gefprächs mit beitrug (j. V. Strigelii Confessio 
nooaerızn) 1588, Bl. O5ff.; Wolf 81. 3007. 326f). Als dann Flacius den Herzog 
beitimmte, das Weimarer Konfutationsbuch aufjegen zu laflen, mußten St., Schnepff und 

40 der Superintendent Hügel in Jena den Entwurf dazu verfaffen. Die drei widerrieten 
das Ganze als unnötig und bedenflih, mußten aber auf wiederboltes Andringen des 
Herzogs ſich doch zur Arbeit entjchliegen (19. Februar 1558). In die Verhandlungen 
hierüber fiel die am 2. Februar 1558 vorgenommene feierlibe Eröffnung der Uni- 
verjität, bei der St., der wie Melanchtbon zu zwei Fakultäten gebörte, als erfter Dekan 

45 der Artijtenfakultät fungierte (Bed I, 214; Schwarz, Das erjte Jahrzehnt der Univerfität 
Nena 1858; Wolf ©. 127 ff. 366f. 375). Der Entwurf der drei wurde dann auf der 
Weimarer Synode beraten; bier gerieten Flacius und St. auch perjönlich aneinander, 
aber Flacius drang mit feinen jchärferen Faſſungen durch, und verbittert kehrte St. nad 
Jena zurüd. Die Polemik wurde in den WVorlefungen weiter fortgefegt; St. nannte 

50 Flacius einen Sophijten und Sykophanten, den Dichter einer neuen Theologie, der aus 
Ehrgeiz und perfönlicher Feindichaft die Wittenberger befämpfe, Flacius verflagte St. 
beim Herzog, daß er eine philippiftiihe Partei im Lande bilde (Preger II, 1207.) Noch 
verfuchte der Herzog beide zu verfühnen, aber erfolglos. Zu Anfang des J. 1559 erjchien 
das von Johann Friedrid fanktionierte, in Flacius' Sinn verſchärfte Konfutationsbuch, 

55 das von allen Kanzeln verfündigt werden ſollte. Da weigerte ji Hügel, e8 von der 
Kanzel zu verlefen, und St. bat ebenfalls chrerbietig, aber feit um Schonung feines Ge— 
wifjens (3. Februar 1559, Preger II, 122). Beſonders protejtierte er gegen die Ver: 
urteilung des Satzes, daß der vernünftige Wille des Menjchen bei Belehrung und Wicder- 

t mitarbeite; er veriverfe des Flacius Lehre, daß der Wille fich rein paſſiv verhalte 
⸗ aß der bi. Geiſt den Widerſtrebenden gegeben werde. Vergeblich bemühte man ſich 
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feitens des Hofes, St. wenigiteng zum Schweigen zu veranlafien (ut saltem oppug- 
nare desineret). Da ſchritt man zu rober Gewalt. (Eben hatte noch, am 6. März, 
Melandtbon St. wieder zu beivegen gefucht, eine neue Berufung nach Königsberg an- 
zunebmen, Voigt ©. 577 ff.; CR IX, 752. 793). Am frühen Morgen des 2. Dftertages, 
27. März, ließ der Herzog mit brutaler Gewalt Hügel und St. durch Bewaffnete ge: 5 
fangen nehmen und erft nad der Yeuchtenburg bei Jena, fpäter nad dem Grimmenftein 
bei Gotha abführen (Voigt, Briefwechſel S. 579ff.) angeblih um ihre beabfichtigte Flucht 
nach Kurſachſen zu verhindern. Nach vergeblichen Verſuchen, fie durch Disputationen mit 
Stöffel, Mufaus und Flacius, durch Drohungen und freundlichen Zufprudy andern 
Zinnes zu machen, wurden fie endlich auf Füriprache der Univerfität, der bedeutenditen 
evangelifchen Fürſten, befonders Chrijtopbs von Württemberg und Albrechts von Preußen, 
ya ſelbſt des Kaiſers, am 5. September ihrer Haft entledigt, jedoch nur unter dem Ver— 
ſprechen, jih in Jena ſtill zu verhalten und vor genügender Verantwortung die Stadt 
nicht zu verlaffen. Bom Lehramt blieb St. zunächſt fuspendiert (Voigt S. 582 ff.; 
reger II, 123 ff.; Brieffammlung Weſtphals ©. 401. 413. 415; CRIX, 799. 805f. 16 
812. 839. 919: Vietorinum aegrotantem reduei Princeps passus est ad coniugem, 
sed ita ut tanquam captivus domi sit). 

Der allgemeine Unwille, den das Verfahren des Herzogs bervorrief, die fortgefegte 
Fürfprache der Univerfität, die zunehmenden Übergriffe der flacianifhen Partei, die 
feit April 1560 durch die Berufung von Juder und Wigand in die theologiiche Fakultät 20 
noch verjtärft worden war, ihr eignes Drängen auf eine öffentliche Disputation oder 
Synode — das alles veranlaßte endlich den Herzog, in ein zwilchen Flacius und St. 
zu baltendes Kolloquium einzutvilligen, von dem ſich übrigens leßterer nicht viel verſprach; 
nur zögernd ftimmte er unter der Bedingung zu, daß Hügel ibm ſekundiere. Am 
2. Auguft 1560 begann der Kampf im Saal des alten Schlofjes zu Weimar unter dem 25 
Vorfig des Kanzlers Brüd des Jüngeren, in Gegenwart des Herzogs, des ganzen Hofes 
und einer großen Zubörerfchaft aus allen Ständen; auch von auswärts, aus Jena, Er: 
furt, Yeipzig, Wittenberg waren Zubörer gelommen. Der Juriſt Heinrih Hufanus war 
der offizielle Protofollführer (f. Merkel, H. Hufanus, Göttingen 1898, ©. 16). Von 
den 5 zur Disputation bejtimmten Punkten (de libero arbitrio, de definitione legis et so 
evangelii, de Majorismo, de Adiaphorismo, de academica epocha [über Neu: 
tralität in Glaubensitreitigfeiten]) fam nur der erfte zur Verhandlung: das Verhältnis 
des menfchlichen Willens zur göttlichen Gnade im Merk der Belehrung. St. vertrat, 
unter ausdrüdlicher Verwahrung gegen den Vorwurf des Velagianismus, den Synergis— 
mus feines Lehrers Melanchthon. Wie der Magnet, mit Zwiebelſaft bejtrichen, feine 35 
Anziebungsfraft zwar verliere, aber doch Magnet bleibe, mit Bodsblut bejtrichen jedoch 
feine Kraft wiedergewinne, fo jei des Menſchen recetus intellectus zwar durch die Erb: 
fünde verderbt und unfübig, von fih aus das Gute zu beginnen, aber in der Befehrung 
dur den Sohn Gottes gebeilt, redit natura ad suam proprietatem et agit aliter 
quam natura bruta (Disputatio p. 23). Denn da der Menſch ein liberum agens, «0 
fo lann ibm fein befonderer modus agendi, wodurd er ſich von den Naturweſen unter: 
ſcheidet, nicht verloren geben; daher voluntas suo quodam modo agit in conver- 
sione,. Die Jnittative in der Belehrung komme freilih dem Wort und Geift Gottes 
zu, aber der Wille wirfe auf feine Weife mit: Coneurrunt ergo in conversione 
haee tria: Spiritus S. movens corda, vox Dei, voluntas hominis, quae voei divinae 6 
assentitur. (Gegenüber dieſen von St. mit großer Zähigkeit verteidigten Süßen 
formulierte Flacius den für ihn jpäter fo verbängnisvoll gewordenen Sat, die Erbjünde 
fei geradezu die Subjtanz des natürlichen Menſchen (vgl. Preger II, 1997. 321 77.), nur 
daß man nicht fofort die Konfequenzen diefer neuen formula loquendi beadhtete. Nach 
13 Siyungen, die in den Tagen vom 2. bis 8. Auguft vor: und nachmittags jedesmal so 
2—3 Stunden gedauert hatten, wurde die Disputation abgebrochen, ohne daß es zu einer 
Schlußſentenz fam, — ein Zeichen, daß man bei Hofe nicht mehr unbedingt auf Flacius' 
Seite jtand. Zwar hielt der Herzog noch an der Anſchauung des Flacius feſt, aber er 
Ang an, der Differenz geringere Bedeutung beizulegen. Beide Teile erhielten den Be: 
ſcheid, ſich rubig zu verhalten, bis die Sache völlig ausgetragen fein werde. Aud ein 55 
Vrwatgeſpräch zwiſchen Flacius und St. im Dexember 1560 führte zu feiner Ber: 
ſtandigung, da ** erklärte, ſolange St. nicht klar und öffentlich feinen Irrtum ver: 
damme, werde er ihm ein Häretiler und Anathema fein (vgl. Disputatio de origin. 
peecato et libero arbitrio; Salig III, 587 f1.; Preger II, 127 ff.; auch Art. Suner- 
gismus). [7 
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Vergebens drangen St.s Gegner auf eine Entſcheidung des Herzugs oder auf Be- 
rufung einer aus Pfarrern, Superintendenten und kirchlich gefinnten Yaten zufammengejegten 
Synode, in der Hoffnung, durch dieſe die 26 Keßereien, deren fie St. beihuldigten, ver: 
dammt zu ſehen (Preger II, 146ff.); vergebens juchten fie Hilfe bei auswärtigen Theo: 

5 logen. Aber wenn aud) das Gutachten von Job. Brenz (1561) manches an St.s Er: 
Härungen genauerer Crläuterung bebürftig fand, jo mahnte es doch zum Frieden 
Gartmann⸗Jäger, Brenz II, 400; vgl. auch fein Schreiben an Job. Friedrich vom 
21. November 1561, ebd. ©. 403). Vor allem aber wollte der Herzog jet Ruhe haben, 
und als diefe zulett nur durch Abiegung und Austreibung des Flacius und jeiner nächſten 

ı0 Genofjen erreichbar fchien, fchritt er zu diefem Außerften: am 10. Dezember 1561 erfolgte 
ihre are (Preger II, 143ff.). 

Nun follte auch St., der, unterbefjen wenigſtens philoſophiſche Vorleſungen wieder 
hatte halten dürfen, vollftändig rehabilitiert werden. Dazu wendete ſich der Herzog an 
Chriſtoph von Würitemberg und bat um Zuſendung zweier Theologen, die einen Ver— 

15 gleich vermitteln ſollten. Zu Anfang Mai 1562 kamen Jakob Andreä und Sagen Binder 
zu dieſem Zweck nah Weimar. Vorher var ihnen eine von St. am 3. März 1562 ab: 
gefaßte Erklärung „Bekenntnis Vietorini von den ftreitigen Punkten“ zugeftellt worden, 
worin diejer feine Yehre dahin erläutert: auch nad dem all ſei der menſchliche Wille 
wenigſtens noch capax salutis, aber erit in der Wiedergeburt jtelle der bl. Geiſt die 

ↄo efficacia oder facultas eredendi ber. Nach mündlicher Verhandlung wurde am 6. Mai 
eine Deelaratio aufgefetst, die St. durd) Unterjchrift anerfannte, die von allen Antvefen: 
den, darunter den angefebenjten Superintendenten des Landes gebilligt wurde (band: 
schriftlich auf der Gymn.Bibliotbet in Gotha; gedrudt in Sclüffelburg, Catalogus 
haereticorum V, 88; Preger II, 239): der natürliche Menſch ſei völlig unfähig, das 

25 Gute zu thun; aber die capacitas befehrt zu werden babe er bebalten, darin unter: 
jcheide er fih von allen andern Kreaturen; truncus nequaquam conditus est, ut sit 
capax verbi et sacramentorum. Zur Beruhigung und Bereinigung der Gemüter 
wurde eine SKirchenvifitation empfohlen, die Mar Mörlin und Stöffel in Gemeinſchaft 
mit dem Kanzler Brüd und zwei andern Juriſten vornehmen Follten. Aber ftatt der 

so gebofften Verfübnung wurde durch die Declaratio Vietorini nur neuer Hader bervor- 
gerufen. Nur wenige unterjchrieben, die meiſten Paſtoren, durch die Streitichriften aus— 
twärtiger Ylacianer wie Wigand, Juder, Heßhuſen, Gallus und durch Flacius felbjt 
ſcharf gemacht, predigten gegen die Deklaration als eine zweideutige und betrügliche, und 
verweigerten die Unterfchrift. Zu ihrer Berubigung feste Stöfjel eine Superdeclaratio 

3 auf (j. oben ©. 60,3), in der die etwa anſtößigen Ausdrüde der Declaratio eine uns 
verfänglicdhe Deutung erhielten und die Unterfchrift nur bedingungsweiſe gefordert wurde: 
„wenn dies wirklich die Meinung St.s ift, wie das die Piftatoren erklärt baben, jo 
unterjchreibe ich ihre und feine Deklaration willig und bejahe, daß fie mit dem Wort 
Gottes übereinftimmt”. Aber auch diefe verflaufulierte Formel erregte nur neuen Streit 

40 und führte endlich zur Abjegung und Vertreibung von ca. 40 Paſtoren, melde die 
Declaratio wie die Superdeclaratio verwarfen und St. nur dann als rechtgläubig 
anerkennen wollten, ivenn er das Konfutationsbuh und Luthers De servo arbitrio 
unterfchreiben werde. Inzwiſchen war St. am 24. Mai durch Patent des Herzogs in 
jein Amt wieder vollſtändig eingefegt worden und hatte am 28. Mai feine Vorlefungen 

45 über Melandhtbons Loei mit einer Rede über die Herrlichkeit der Kirche wieder begonnen. 
Dadurch wurden erneute Bemühungen Herzog Albrechts, ibn nad Königsberg zu zieben, 
binfällig (Voigt S. 587 ff.). Aber er fühlte das Unerquidliche feiner Stellung nur all 
zujehr: mit Stöſſels Superdeelaratio war er ſelbſt nicht einverjtanden, wollte ſich jedoch 
nicht in weitere Crörterungen einlafjen (j. jeinen Brief bei land, Geſch. des proteit. 

50 Lehrbegriffs IV, 655); ſo trat er im Herbſt 1562 eine Reiſe nach Leipzig an und ent— 
ſchloß ſich hier, an den locus funestus, in quo mihi acerbissima et indignissima 
aceiderunt, nicht wieder zurüdzufehren; er ſcheute fi vor den hominibus callide 
improbis, qui non bona fide mecum in gratiam redierunt (Weſenbeck, Papinianus 
Bl. O27.); er bebarrte auf feinem Entichluß, obgleich die ganze Univerfttät ibn durch eine 

65 Deputation um feine Rückkehr bat. Kurfürſt August jtellte ihm eine Profeſſur in Witten: 
berg oder im Yeipzig zur Wahl; er wählte Leipzig (a. a.D. O4). Am 1. Mat 1563 
begann er bier theologiſche und philoſophiſche Vorlefungen. Um diejelbe Zeit gab er 
einen Kommentar zu den Pſalmen heraus, den er Herzog Chriſtoph mit der Bitte um 
ein Urteil der württembergifchen Theologen über feine bier zu Bj 95 und 119 vorgetragene 

co Yehre vom freien Willen überfandte. Aber Chriftoph ſprach ihm fein Befremden darüber 
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aus, dab er jet Nena verlafien babe; St.s Lehrweiſe bielten feine Theologen nicht für 
fo flar, daß meiteres Gezänt dadurch vermieden würde St. antiwortete höflich gegen 
Chriſtoph, aber ſehr gereizt gegen deſſen Theologen (Hartmann-$äger II, 404f.). 

In der That fprad St. jest feinen Synergismus nur nod deutlicher aus: der 
menschliche Mille dürfe bei der Bekehrung nicht unthätig fein, fondern müfje felbft den 5 
Gehorfam wollen (velit aliquando obedientiam); der Glaube jet zwar Gottes Gejchent, 
werde aber nicht den MWideritrebenden, jondern audientibus et annuentibus gegeben; 
das anerfchaffene Ebenbild Gottes fei durch die Sünde nicht völlig zerftört und erlofchen, 
fondern in den äußerften Umrijjen noch vorhanden (lineamenta extrema reman- 
serunt), geblieben ſei wenigſtens, quod homo non nisi rationalis esse potest. Über ı0 
feine Stellung zur Prädejtination und zur horrida sententia de servo arbitrio, 
JWeſenbeck, Papinianus, Bl. P 5°. Aber unangefochten hielt er in Leipzig verjchiedene 
Vorlefungen, bejonders über Dogmatik und Ethik. Da wurde ihm plöglich (Februar 1567), 
al er ın der Erläuterung der Loei eben bei der Abendmahlslehre jtand, vom Rektor 
auf Veranlafjung Pfeffingers der Hörfal gefchloffen und ferneres Lehren unterjagt (vgl. 
feinen Brief von Judica 1567 Papinianus, Bl. PSP ff. und den Brief an Beza vom 
8. September 1567 im Thes. Baumianus in Straßburg 29, 111). Ein Rekurs an den 
Kurfüriten blieb vergeblih. Es handelte fi) dabei um den Verdacht, daß er dem Galvi- 
nismus in der Abendmahlslehre zuneige. Wie begründet derfelbe war, fünnen wir aus 
iemen Schreiben an Herzog Albreht von Preußen 1562 und 63 (Voigt, ©. 594 ff.) er: 0 
jeben, ſowie aus der für diefen 1564 verfertigten Gitatenfammlung aus Auguftin, die 
als Anbang zu den Epistolae aliquot abgedrudt worden ift und in ber gefamten 
Stellung der Fragen eine ganz calvinifche Theologie befundet. Ebenjo aus der dem Kur- 
fürften Auguft 1566 übergebenen Auslegung des Locus de Sacramentis (gedrudt 
Neuftadt 1589). Anders hatte er früher geftanden, mie fein von Hamelmann 1576 2 
veröffentlicdyter Commentarius de praesentia corporis et sang. Christi von 1553 
bereugt. Er begab ſich nad Amberg in der Oberpfalz, wo Friedrich III. eben das 
Zutbertum zu bejeitigen und den Galvinismus einzuführen fuchte; bier befannte fih St. 
ofen zur reformierten Abendmahlslehre (j. Epistolae aliquot). Nach jehs Monaten 
deriet ibn der Kurfürft als Profeſſor der Ethik nach Heidelberg. Am 14. September 1567 » 
trat er fein neues Lehramt mit einer Vorlefung über des Ariftoteles nikomachiſche Ethik 
an (Reinfchrift diefer Vorlefung von Jakob Monaus Hand in Breslau, Univerfitätsbibl.). 
Er dozierte auch bier mit Beifall der Studenten, hatte aber auch bier mandherlei An: 
Inbtungen zu erbulden, weil feine melanchthonifche Freiheitslehre mit dem präbejtinatia- 
niiben Galvinismus fich nicht vertrug. Aber nur noch kurze Zeit war ihm befchieden: 35 
der früber jo fräftige, ftattlihe Mann ftarb im 45. Lebensjahre den 26. Juni 1569 eines 
Khnellen Todes, wie er ihm fich immer gewünscht hatte, obne daß er, wie ein vages Ge- 
ruht behauptete, noch retraftiert und feinen Anjchluß an die Reformierten bereut hätte. 

St. war und blieb, wenngleich er ſich einmal durch feine gnefiolutherifche Um: 
bung für kurze Zeit von feinem alten Lehrer hatte abdrängen lafjen, doch im Grunde wo 
fers ein echter Melanchthonianer, fo jehr, daß er auch die Ausdrucks- und Schreibweiſe 
hanes Lehrers ſich zu eigen machte und in feinem Lehrvortrag wie in feinen Schriften 
oft ganze Sätze von jenem einfließen ließ. Über feinen Schmerz bei Melanchthons Tode 
pol. jeinen Brief in Gillet, Grato von Grafftheim II, 480F. Was ihn bejonders aus- 
wihnete, Das war feine tüchtige philoſophiſche Schulung, feine dialektiſche Gewandtheit, ıs 
jene glänzende Rednergabe, die auch durch ein worzügliches Gedächtnis und durch ſchlag— 
fertigen, mitunter derben Witz unterftügt wurde. Jakob Monau nennt ihn einen doc- 
trinae rector, quo non vixit his temporibus post Lutherum et Melanthonem 
maior (Papinianus Bl. R 6), jelbjt in Ratzebergers Urteil ift er „ein fürnehmer trefflicher 
ober philosophus et in lectionibus post Philippum omnium fere summus“ 50 
(ed. Neubeder ©. 215). Den Gegnern galt er als ein ftolzer, demagogiſcher Kopf, in 
Zlaubensſachen weder kalt noch warm. Er bat viel gelitten unter den immanibus et 
implacabilibus odiis Theologorum (a. a. O. Bl. Q2), aber auch er ift nicht frei von 
den Feblern, die und jene Epigonenfämpfe fo unerquidlih machen: Eleinlicher Eitelkeit, 
zeidenichaftlichkeit und Parteifucht. 65 

Seine auögebreitete jchriftitellerifche Thätigkeit, von der vieles erſt nach feinem Tode 
um Drud gelangte, bewegt fich auf dem Gebiete der Philologie (Cicero, Juftin, Ariftoteles, 
Lerzil sc.), der Pbilofopbie (Dialektit und Ethik), der Geichichte (Scholae historicae 
uber Melandıtbond Chronicon 1586), beſonders aber der biblischen, patriftifchen und 
'tematrichen Theologie. Eregetifche Arbeiten lieferte er zu den Büchern des A. und w 

„ 6 
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NTs (Hypomnemata in Psalmos 1563, 1567, dann Jefajas 1566, ſalomoniſche Schriften 
1565, Daniel 1565, Jeremias 1566, Mofes 1566, Jofua 1567, Cam. Kön. Chron. 1569, 
Esr Neh Eft Ruth 1571, Hi 1571, Ey 1570, A. Proph. 1570, Apofr. 1569—71, 
Hypomnemata in omnes libros NTi, quibus et genus sermonis explicatur et 

5 series concionum monstratur et nativa sententia testimoniis piae vetustatis 
confirmatur, 1565 und 1583, ein für die damalige Zeit höchſt brauchbares Werk). 
Geſchätzter noch, wenn auch ganz von Melandıtbon abhängig, waren feine dogmatijchen 
Lehrbücher: Enchiridion locorum theol. Wittenb. 1591 und die von Pezel nad 
Kollegheften herausgegebenen Loci theologiei, quibus loci communes ... Ph. 

ıw Melanchthonis illustrantur et velut corpus doectrinae integrum proponitur, 
4 partes, Neuftadt 158184, die bedeutendite Dogmatif der engeren Melanchthonſchen 
Schule (f. Heppe, Dogmatik I, 163ff.). ferner Hypomnemata in epitomen philo- 
sophiae moralis Ph. Melanchthonis, gleichfalls von Pezel berausgegeben 1582, zu— 
gleich die theologifche Ethik berüdfichtigend; Enchiridion theologieum (für Anfänger) 

ib 1584, Orationes, Predigten u. a. Wollftändigftes Verzeichnis feiner Schriften bei 
Dtto a.a.D., ©. 83—96. (Wagenmann +) Kaweran. 

Stubbs, William, englischer Gefchichtsforfcher und Biſchof, geſt. 1901. — Litte— 
ratur: Times vom 21. April 1901; Academy vom 27. April 1901, ©. 351ff.; Athenaeum, 
Nr. 3835 (27. April 1901), S. 530 ff.; F.W. Maitland, W. St., Bishop of Oxford in English 

»' Historical Review, Nr. LXIII, July 1901, &. 417 ff.; British Encyclopaedia, vol. LIII, 
unter W. St. 

St. war geboren am 21. Juni 1825 in Anaresborougb, Norkibire, ald Sohn des 
Sachwalters William Morley St. Nachdem er das Gymnaſium in Ripon mit Ehren 
durchlaufen, ſchickte fein Vater ihn auf die Univerfität Orford, wo er im Christ Church 

3 College immatrifuliert wurde; auch hier wurden ihm die herfömmlichen, begabteren Stu: 
denten zufallenden afademifchen Ehren zu teil. Zum Fellow von Trinity College erwäblt, 
two er in nahe Beziehungen zu E. A. Freman trat, der beftimmt tvar, mit ihm bie Grund: 
lagen der wiſſenſchaftlichen Hiftorit in England zu legen, übernahm er als erites getft- 
liches Amt die kleine Pfarrei Naveftod, Eſſer (1850—66), ohne indes dur die 1 Bag 

3« amtliche Arbeit, die feinen mwiffenfchaftlic-litterarifchen Neigungen nicht entiprach, befriedigt 
u werden. Im Orforder College batte ihn ein innerer Zug zur mittelalterliden Kultur und 
Sechitettur, deren wundervolle Denfmale ihn auf Schritt und Tritt in ihren Bann 
ſchlugen, geführt; beide wurden ihm die Vorfchule zu dem mittelalterlichen Geſchichtſtudium, 
in dejien Dienft er nachmals während eines langen Yebens die Kräfte feines Geiftes gejtellt 

35 hat. Die Berufung in die Verwaltung der erzbiichöflichen Bibliothef von Lambeth durch den 
Primas Longley (1862) fam darum feinen Wünfchen und Fähigkeiten in viel böberem 
Maße entgegen; fie brachte ihn endgiltig auf die Bahnen, die ihn auf die Höhe jeines 
wifjenjchaftlihen Ruhms führen follten. Seine Bewerbung um die Regiusprofeflur der 
Kirhhengeihichte in Orford (1863) war von Erfolg nicht begleitet. Sein unlebendiger Vor: 

:0 trag zog die Studenten im Hörfaal nicht an; es fehlte ihm die philofophiiche Tiefe, und 
feine darftellende Kraft reichte nicht aus, die oft chaotiſche und oft unter Bruchgeitein 
vergraben liegenden Mafjen Eirchlichen und dogmatifchen Denkens zu abgerundetem Aus: 
drud zu bringen. Im Jahre 1866 wurde ihm der Yehrftubl für moderne Geſchichte an 
der Univerfität überwiefen. Auch diefe akademiſche Thätigkeit, ſoweit die Vorlefungen, 

4 Öffentliche Neden und der Verkehr mit der Jugend in Frage kamen, ift ihm feine Quelle 
reiner Befriedigung gewordene; fie bedeutete durch 18 lange Jahre hindurch den Verzicht 
auf die wiſſenſchaftliche Arbeit in der Stubdierjtube und dem Bibliotbeffaal, die fein eigent: 
liches Heim blieben, während er nebenher (1875— 78) Hauptpfarrer von Cholderton, Wilt: 
ibire, und feit 1879 Kanonikus der Paulskirche in London war. Seine Erbebung in die 

so Bistümer Chefter (25. April 1884) und Oxford (1889) änderten an ben Yebensformen 
des auch der großzügigeren bifchöflicen Arbeit abgetwwandten Forichers nur meniges: weder 
Kanzel noch Biſchofsbank haben ihm die Freuden und den Frieden der Studierftube zu 
erſetzen vermocht. — 

Sein Forſchungsgebiet war die Geſchichte. Als Geſchichtſchreiber und geſchichtswiſſen— 
55 ſchaftlicher Kritiker hat er in England, das ſich in der zweiten Hälfte des vorigen Jahr— 

bunderts hervorragender Hiftorifer zu erfreuen gebabt bat, in der erften Neibe geſtanden. 
Auf faft allen Gebieten der Hiftorif war er heimisch, mit nicht gewöhnlichen paläo— 
graphiſchen Kenntniffen ausgerüftet, fcharffinnig und fiher in den ragen der Tertkritif, 
ser Echtheit und Datierung, während feine fein ausgearbeitete Technik, feine unvergleich- 
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liche Kenntnis englifcher Handichriften und ihrer Fundorte in den föniglichen und ritter- 
ihaftlihen Archiven, den Bifchofsregiftern und Kirchipieltruben, fein glänzendes Gedächtnis 
und fein alle Leibesſchwäche verachtender Fleiß in der Beitimmung, Auslegung und Ver: 
gleibung der Terte ihm ausgezeichnete Dienste leifteten. „Hiſtoriſches Genie“, pflegte er 
zu Sagen, „it lediglich die unbegrenzte Fähigkeit zu gewiſſenhafter Arbeit”, und feine 6 
Freunde fagten ihm leife nedend nad, feine Erholung bejtehe im Entwerfen von Stamm: 
baumen und im Korrelturleſen. 

In voller Erlenntnis der ſchweren metbodologifhen Mängel, unter denen um die 
Mitte des vorigen Nahrbunderts die englische Gefchichtichreibung noch litt, und der Vor: 
jüge, die in den bahnbrechenden Arbeiten der deutichen Hiftorifer, eines Niebubr, Nante 
und Mommfen vorlagen, betrat er ebenjo vorurteilslos wie dankbar und erfolgreich die 
deutihen Wege und gab, indem er fich zum ausgefprochenen Vertreter der in England 
nicht heimischen geſchichtswiſſenſchaftlichen Erfenntnistbeorie machte, dem Gefchichtitudium 
auf dem beimifchen Boden neue Nichtungslinien. An der deutſchen Wifjenichaft, das hat 
ir freimütig befannt, ift er gemworden, was er zuleßt war: einer der hervorragenditen, ı5 
vielleicht der größte mittelalterliche Gefchichtichreiber feines Volkes. — 

Als Vorarbeiten zu jeinem befannteiten Werke, der Geſchichte der englifchen Ver— 
taflung, baben alle jeine vorausgebenden Veröffentlichungen, von dem Hymnale secun- 
dum Usum Sacrum (1850) und dem Registrum Sacrum Anglicanum (1858) an, 
mit denen er als junger Pfarrer von Naveitod den erjten jchüchternen Flügelſchlag in 0 
die Iffentlichleit wagte — er verſucht im Registrum den Nachweis der bifchöflichen 
Zucceffion für die Nationalkirche — bis zu den von ihm zufammen mit A. W. Haddan 
berausgegebenen Couneils and Ecclesiastical Documents zu gelten. 

Um diefe Zeit (1858) faßte der damalige Vorſtand der Staatsarchive (Master of 
the Rolls), Yord Nomilly in Verbindung mit dem energiichen Sir Thomas Duffus 
Hardy, den Plan, auf Regierungskoſten die mittelalterliben Quellen Englands — Ge: 
bichtsquellen im weiteſten Sinne genommen — durch Tertausgaben, die zum erjten 
Male die in Deutjchland gepflegte wifienfchaftlihe Methode hinübernahmen, der Forſchung 
dienitbar zu machen. Zu diefer Arbeit wurde St. von Sir Thomas herangezogen. An 
ir glänzenden Serie der Chronicles and Memorials iſt er mit 19 Bänden beteiligt, 30 
die ibn auf der Höhe feiner Leiftungen zeigen; als foldhe Meifterftüde diplomatifcher Text: 
tif find in England gerühmt worden die Ausgaben Benediet Abbas, Roger de 
Hoveden, Walter of Coventry, Memorials of St. Dunstan, Epistolae Cantua- 
rienses (mit dem Itinerarium), die unter dem Gefamttitel Chronicles and Memo- 
rials of the Reign of Richard I vom Master of the Rolls veröffentlicht wurden. 35 
Während er noch an feiner Constitutional History arbeitete, erjchienen von ihm bejorgt 
m der Rolls’ Series die weiteren Terte des Ralph of Diceto, Gervase of Canter- 
bury, der Chronicles of Edward I and Edward II, William von Malmesbury’s 
De Gestis Regum und Historiae Novellae, in 25 Jahren 19 ſtarke Bände, alfo eine 
bochſt achtungswerte Leiftung, zumal St. in denjelben Jahren nebenher laufend feine von 40 
den Engländern als „Monumentalwerk“ gefeierten Couneils, ferner die Select Char- 
ters, The Early Plantagenets und die Oxford Leetures (eine gelehrte Unterfuchung 
des fanonifchen Rechts) in die Öffentlichkeit brachte. 

Unter diejen Arbeiten, die ihn unausgejegt zu den in den altkirchlichen Dokumenten 
füegenden Quellen zurüdführten, entjtand bei ihm der Gedanke einer Sammlung mittel: 4 
alterliher Texte, die fih auf die englifche Verfafjungsgefchichte bezogen (als Begleitband 
ver „Beichichte” gebrudt u. d. T.: Select Charters and others illustrative of 
English History) und das metbodologische Vorbild für die nachfolgenden Foricher in 
England und der nordameritanifchen Union wurden. Die Bearbeitung diejer Texte, die als 
Constitutional History of England 1865 erſchien, jchildert die Entwidelung der englischen so 
Verfafiung von der deutichen Invaſion an bis zum Jahre 1485 (wo Hallam dann ein- 
jet), eine Arbeit, die, mögen Spezialforjcher berechtigte Einwendungen gegen Einzelheiten 
erbeben, als Ganzes eine epochemachende Leiftung, fait auf jeder Seite den ſtreng wifjen- 
Waftlichen Forſcher verrät und damit der englischen Gejchichtichreibung die neuen methodo- 
lsgrichen Wege gewiefen hat. Dieſe Wirkung ift eine mehr mittelbare; jo umfafjend und 55 
nr die Gelehrſamkeit und jo ar der Plan, die Herausarbeitung der Zonftitutionellen 
Berte aus den geſchichtlichen Tuellen und ihre Paragrapbierung, dem Juriſten und Par: 
lamentarier vielleicht von ſtarkem Intereſſe, hat für den weiteren Leſerkreis wenig Reize. 
Aür die Würdigung der biftorifchen Kunſt St.8 fommen diefe Dinge nicht in erfter Linie 
ın Betracht, dieſe erbellt vielmehr aus den darjtellenden Einleitungen und Vorreden zu den 60 
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Rolls’ Series-Bänden (als die gelungenften gelten die zu Roger Hoveden, den Me- 
morials of St. Dunstan und ben Gesta Regum). Hier ift die Sprache fraftvoll 
und würdig, die Ergebniffe der Unterfuhungen und Schlüffe Har und ſicher umrifjen, 
die Charafterföpfe kommen jcharf heraus, und die Wirkung der je und dann eingeftreuten 

5 perfünlichen Züge, Heiner, oft ergößlicher Nebendinge verleihen der Darftellung oft intimen 
Reiz. Diefen Arbeiten, mehr noch als der „Gefchichte” jelbjt verdankt St. den großen Namen, 
defjen er fih bis an fein Ende erfreut bat. Während England ihn als das Haupt der 
hiſtoriſchen Schule verehrte, wurde er vom König von Preußen zum forrefpondierenden 
Mitglied der Akademie der Wiflenfchaften, von Franfreih zum Mitglied der Académié 

ıo des Sciences Morales et Politiques ernannt; aucd der preußiiche Orden Pour le 
M£rite wurde ihm zu teil. — 

In den Seventeen Leetures on the Study of Modern and Mediaeval History 
(1886) deutet er, nachdem er fich eingehend über die Mängel der beftehenden Hiftorif 
geäußert hat, die neuen Wege, auf denen fie überwunden werden müßten, fur; an. Er 

15 bezeichnet ſich — die Anlehnung an deutiche Gedanken tritt oft zu tage — als Gegner 
der geichichtlichen Kontinuität; die Theorie der Einheit der Gejchichte leugnet er, inſoweit 
damit die Unterfcheidung zwiſchen alter und neuer Gefchichte vernichtet wird. Beide find 
vielmehr, obgleid das Studium der alten eine wertvolle Vorbereitung für die Betrachtung 
der neuen fein kann, unabhängig voneinander zu behandeln. Geſchichte als erafte Wifjen- 

20 ſchaft treiben mit theoretifchen Schlüffen aus dem feitgeftellten biftorifchen Gute oder mit fon: 
ftruftivem Aufbau und mit Berallgemeinerungen jchaltet gerade ihre treibenden Mächte, die 
Wirkungen der Perfönlichkeit und die fchaffenden Gewalten des menjhlichen Willens aus. 
Mit der Frage nad der Geltung des Kaufalitätsgefeges hat fih darum der Hiftorifer als 
folder nicht zu befchäftigen. Er vermag mit ihm nichts anzufangen; feine ausnahmsloſe 

25 Geltung auf dem Gebiet der Geiſteswiſſenſchaften läßt fich nicht nachweisen, am wenigſten 
auf dem Gebiet der Gejchichte, two der Hiftoriter „Sich genötigt ſieht, empirifch den Indivi— 
dualismus der menjchlichen Handlungen zu Eonjtatieren, der die Nachweisbarkeit der un— 
bedingten Geltung jenes Geſetzes ausſchließt“. Er hat fih, mie ein deutjcher Hiltorifer 
es formuliert, „darauf zu bejchränten, die Thatfache einer Perſönlichkeit feſtzuſtellen; auf- 

so löfen fann er fie mit feinen Mitteln nicht. Individuum est ineffabile, oder, nach 
Carlyleſchen Gedanfengängen (Hero Worship), die eigentlihen Mächte der Geſchichte 
find immer die Berfönlichkeiten, ohne deren kraftvolle Initiative fich nichts Großes durdh- 
jet. Die fonftruftiven Mittel der Naturforfhung, der Schluß aus der Erfahrung, Gefeß, 
Verallgemeinerung, Syſtem haben alfo in der Gefhichtswifjenichaft feine Statt. — Währen 

35 er nun einerfeits betont, daß die Geſchichte ald Disziplin des Geiftes und als Bermitt- 
lerin freier Geiftesbildung wertvoll ſei, empfiehlt er andererfeits ihr Stubium um ibrer 
jelbit willen, um der Wahrheit willen, die fie fucht, und der inneren Befriedigung willen, 
die ſolches Suchen gewährt. 

Nach diefen Geſetzen arbeitete er als Tertkritifer, als Kirchenhiſtoriler und Darfteller 
so der engliichen Verfaffungsgefchichte. Der Arbeit auf diefem Gebiet entſprach feine innere 

Art in befonderer Weiſe. Neben einer weit: und tiefgehenden Vertrautbeit mit den Wirk: 
lichkeiten des mittelalterlichen Lebens auf den Gebieten des Staates, der Kirche, des Volke: 
lebens und der Geſetze und der notiwendigen philologifch-paläograpbiichen Ausrüftung 
verfügte er über fcharfes Urteil, geniale Kombinationsgabe, fritifche Kraft und über die ge— 

#5 wiſſenhafte Selbitzucht, die es einerfeits ablehnt, den Quellen um den Preis neuer Funde 
Gewalt anzuthun, aber auch andererfeits, fih auf das von den Vorgängern geivonnene 
Wiſſensgut urteilslo8 zu verlaflen und zu kompilieren. Vielmehr war dies feine Stärke, 
daß er auf Grund eigner Quellenftudien und diplomatiſch genauer Tertfeitftellungen zu 
einer geichlofjenen, den Zuſammenhang der gejchichtlihen Vorgänge erfafjenden und ge: 

60 ficherten eigenen Anfchauung durchzudringen fi) bemühte. Wiffenfchaftliche, nicht populäre 
Geſchichtſchreibung, History, no Stories: diefe Forderung an die engliiche Geſchichts— 
wiſſenſchaft geftellt und durchgefegt zu haben, bleibt fein Verdienſt. Seine Bücher find 
die praftiiche Durchführung der Aufgabe, die nach feiner Meinung der biftorischen Kunſt 
und Wiffenichaft zufiel, von der Beichaffung des bandichriftlichen Nobmaterials an durch 

55 Kollation, Sippenbeitimmung, diplomatifche Tertfonftitution hindurch bis zur Daritellung 
und ſyſtematiſchen SFeititellung der Ergebniſſe und infofern von weit größerer Wirkung 
als irgend ein theoretifchmetbhodologifcher Kurſus. — 

In der Anlage feiner Bücher, in denen „analvtifche” und „annaliftiiche Kapitel“ auf: 
einander folgen, in den von ihm aufgezeigten Zufammenbängen der gefcbichtlihen Thatfachen 

so und Vorgänge mit den in ihnen verborgenen religiöfen, politijchen und fittlihen Mächten 



Stubbs Sturm, Jakob 105 

glaubt das aufmerkſam laufchende Ohr den lauten Schlag aus dem Webftuhl der —* 
hetaus zu vernehmen, und während vor unſern Augen die Inſtitutionen wachſen und vergeben, 
jeben wir deutlich, daß diefe auf: und abfteigenden gejchichtlichen Gebilde nichts anderes 
find als die Wirkungen menjchlicher Weſen, von Königen, Neformern, Feldherrn und 
Staatsmännern, und ihre Thaten die konkreten Formen, in denen unfichtbare Kräfte und 5 
Strebungen fih entfalten. — 

Mit diefer Erhebung der englifchen Hiftorif aus überlebten Formen hat St. der 
Wiſſenſchaft einen doppelten Dienft getban, den unmittelbaren, indem er unbekanntes 
Kiffensgut aus den Quellen bob, der Öffentlichkeit darbot und damit dem Allgemein: 
wiſſen gewann, und den mitrelbaren, indem er durch feine methodologiichen — 
andern Forſchern Vorbild und Muſter wurde. Zwar ſtand ihm der Reiz packender Ge— 
ſtaltungskraft und kompoſitioneller Energie nicht immer zur Seite, aber fein Gedankenflug 
und feine geiftige Freiheit trugen ihn über die Feſſelung der zeitgenöffiihen Anſchauungen 
und Arbeitsformen weit hinaus. Er gründete die neue biftorsfche Schule in England, 
und jein Name bedeutete in der Geſchichtswiſſenſchaft ein Prinzip. — 15 

Zum Lohn für diefe Leitungen rief der Premierminifter im Jahre 1884 St. auf 
die Biſchofsbank, nicht den Kirchenmann, fondern den mit twifjenfchaftlichen Ehren ge: 
ſhmückten Gelehrten, der auf einem von feinen Mitbifchöfen nicht gepflegten Arbeits: 
gebiete nach allgemeinem Urteil facile primus ar, um — ihn eben diefem Gebiete zu 
entzieben. Dieſer Meg zur Prälatur führte St. indes auf einen toten Strang. Er * 20 
bat daraus nie ein Hehl gemacht. Er wurde dem Element entriſſen, in dem er ein Leben 

lang ſich wohl gefühlt und Großes geleiftet hatte. Die „bijchöfliche Kleinarbeit”, Amts: 
reiten, Bifitationen, Oberbausfigungen waren dem Stubengelehrten nicht fongenial; er 
bafte fie; nur die eigentlich geiftlichen Pflichten des Amtes (Konfirmanden: und Ordi— 
nationsanfprachen) verrichtete er gern. Er gebörte der bochlirchlichen Partei an, aufs 
deren Theologie und kirchliche Praris feine Verehrung für das mittelalterliche Lebensideal 
ihn wies; von diefem Gefichtspunfte aus ernannte ihn der Primas zum Beifiger in der 
Alagſache gegen den ritualiftiichen Bifhof von Lincoln, die zu dem f. 3. vielberufenen 
Lambeth Judgment führte. Als kirchlicher Führer vertrat er feine Meinung mit Weis: 
beit und Kraft und mies alle Verſuche von Beeinflufjung, die in feinen erften bifchöflichen so 
Nabren je und dann an ihn berantraten, mit Verachtung und Schärfe zurüd. Perfönlich 
liebenswürdig und voll thatkräftiger Teilnahme für das Schwache, ein fröblicher Gefell- 
dafter war er gefürchtet wegen jeines Witzes, den er als Waffe gegen anödende Thorheit 
und Echmeichelei gebraudyte (he did not suffer fools gladly). Als Biihof von Dr: 
ford wurde er vielfach in die ritualiftifchen Händel hineingezogen; für die indischen Über: 35 
treibungen der „Prieſter“ in Kultus und Lebensführung hatte er nur lächelnde Verachtung, 
andererjeitö lehnte er unmißverftändlich ab, fih vom „protejtantifchen Gebelfer” zu einem 
Spion machen zu laſſen, der nach kultiſchen Überjchreitungen der Prayerboof-Rubriten 
derumjchleicht. — 

Am 19. April 1901, nachdem er, ſchon ſchwer leidend, nad) dem Tode der Königin 40 
—— vor Kaiſer Wilhelm II. und König Eduard die Begräbnispredigt gehalten, ging 
et beim. — 

Seine Hauptwerke find oben im Terte verzeichnet. Rudolf Buddenfieg. 

— 0 

Studites ſ. Theodor Studites. 

Stübuer, Mark., einer der ſog. Zwickauer Propheten j. die AA. Münzers 
8 XIII ©. 558,355 und Luther Bd XI ©. 734,%. 

Stumdiften j. d. A. Raskolniken Bd XVI ©. 442,51. 

Sturm, Abt ſ. d. A. Fulda Bd VI ©. 313. 

Sturm, Yalob, Straßburger Staatsmann, geb. 1489, geft. 1553. — Quellen 
‚ad Litteratur: Nur das Wichtigite wird bier angeführt und einige Ergänzungen zu ander: 50 
zörts gegebenen Zuſammenſtellungen. Es wird für die Litteratur verwiejen auf die biographiſchen 
Sfigen von Stein (mit der älteren Litteratur) und von Langsdorff (mit der neueren Litteratur), 
ware auf die Angaben in den Bänden der Straiburger Bolitifhen Korreipondenz. — Hand: 
ariitlihes in Strafburg: Stadtarhiv; Thomasardiv; Thesaurus Baumianus epistolicus 
rtormatsrum Alsaticorum (mit Kopien der 1870 verbrannten Briefe der Straßburger Stadt: 55 
Nilsotget und der Bibliothet des Protejt. Seminars) auf der Univerfitäts: und Yandesbiblivthet 
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(Register, her. von J. Fider, Straßb. 1905), Marburg, Stuttgart, Ulm, Züri. — Gedrucktes. 
Urfundlidhes: Sturms Gutachten für Heidelberg bei Winkelmann, Urkundenbuch der Univerſität 
Heidelberg, Heidelberg 1886, I, ©. 214 ff. Sturms einzige ebedem gedrudte Schrift: „Auszug 
aller gehaltenen Reichstäge“ von 1427—1517 im Anhange zu Knipſchilds Tractatus — de 

5 juribus et privilegiis civitatum imperialium, 3. ed., Straßburg 1740; Zwinglii Opera, edd. 
Schuler und Schultheh, Züri 1829-42. Politiihe Korrefpondenz der Stadt Straßburg im 
Beitalter der Reformation I—IIl, Straßburg 1882—-97 (I. herausgeg. von Bird, II. III. von 
Windelmann). Auszüge aus den Straßburger Natsprotofollen (ſog. Brantihe Annalen), 
1517—36, in den Mitt. der Gejellich. für Erhaltung der geich. Denkmäler im Elſaß XIX, 1899, 

10 5.395 ; Stridier, Aftenfjammlung zur jchweiz. Reformationsgeſch. 1521—32, 5 Bde, Zürich 
1878— 84; Lenz, Briefwechſel Landaraf Philipp des Grohmütigen von Heilen mit Bucer, 3 Bde, 
Leipzig 1880-91 (Publitationen aus den preuß. Staatsarhiven, Nr. 5. 28. 47). — Bio» 
graphiſches: Eine größere Gejamtdarftelung fehlt noch. Job. Sturn, Consolatio ad senatum 
Argentinensem de morte etc. Jacobi Sturmii, Argent, 1553; Baum, J St. Rede, Straßburg 

15 1870; Baumgarten, 3. St., Reftoratörede, Strafb. 1876 (in den hiſtor. und politiſchen Aufſätzen 
und Reden, Straiiburg 1894, ©. 458 Ff.); Stein, 3. St., Dijiert. Nena, Leipzig 1878; Winkel— 
mann in AdB XXXVL S.5ff. und in Fider und Binfelmann, Handjchriitenproben des 16. Jahr: 
hunderts nadı Straßburger Originalen, Bd I, Taf. 6. 7 (mit Proben der Handihriit Sturms), 
Straßburg 1902; von Langsdorff, Die deutfch-proteftantiiche Politif Jakob Sturms von 

20 Straßburg, Diiiert. Heidelberg, Leipzig 1904; Häberle, 3. St., Nede, Programm des Proteit. 
Gymnaſiums zu Struiburg 1906. — Einzelnes. Zur Entwidelung Sturms: Barren: 
trapp in BES XVI, 1895, ©. 287 ff.; Bernays, J. St. als Geijtliher in Zeitſchr. für die 
Geſch. des Überrheins, NE XX, 1905, ©. 348. — St. und der Bauernfrieg: Dart: 
jelder in Forſchungen zur deutfchen Geſchichte XXIII, Göttingen 1883, &.223 ff. — St. und 

35der ſchmalkaldiſche Bund: Windelmann, Der jhhmalfaldiihe Bund 1530—32 und der 
Nürnberger Neligionsfriede, Straßb. 1892; deri., in ZRG XI 1890, ©. 212; Hajenclever in 
Zeitſchr. f. Geich. des Oberrheins, NF XVIII, Heidelberg 1903, ©. 58ff. — St. und die 
Straßburger Reformation: Röhrich, Geſchichte der Reformation im Elſaß und beſonders 
in Straßburg, 3 Tle., Straßb. 1830. 1832; Yung, Geſchichte der Reſormation der Kirche in 

30 Straiburg, 1. Bd, Straßb. u. Leipzig 1830; Baum, J. W., Capito und Butzer (Yeben und 
ausgew. Schriften der Väter und Begründer der reform. Kirche, III. Ti.), Elberfeld 1860; Baum, W., 
Magiftrat und Reformation in Straßburg bis 1529, Straßburg 1887: Windelmann, Straß: 
burgs Verfajiung und Verwaltung im 16. Jahrb., in Zeitichr. f. d. Geſch. des Oberrbeins, 
NF XVIIL 1903, S. 4935, ©. 600. — St. und die Schule: Strobel, Histoire du 

3 gymnase protestant de Strasbourg, Straßb. 1838; Engel, Das Gründungsjahr des prot. 
Gymnafiums zu Straßburg, Straßb. 1888, ©. 113ff.; Fournier:Engel, T’universit® de 
Strasbourg et les acad&mies protestantes frangaises, Baris 1894; Engel, Lécole latine et 
l’ancienne acad6mie de Strasbourg (1538— 1621), Straßb. 1900. — St. und Sleidan: 
Baumgarten, Ueber Steidans Leben und Briefmwecjel, Straßb. 1878; derj., Sleidans Brief: 

40 wechiel, Hamburg 1881; Windelmann in Zeitichr. f. d. Geſch. des Oberrheins XIV, 1899, 
&.566 ff. — Bilder Sturms: Delgemälde im Kapiteljaale des St. Thomasjitifts in Straß: 
burg. Die Medaille von 1526 mit Sturms Porträt bei Nunder, Das Guldene und Silberne 
Ehren-Gedächtniß D. Martini Lutheri, frantfurt und Leipzig, 1706, ©. 549. 

Jakob Sturm verdient hier, obwohl er nicht als Theologe feine eigentliche Bedeutung bat, 
5 eine Stelle wegen feines thätigen, vielfeitigen, bedeutenden und vielfach entjcheidenden Anteils 

am Reformationswerke jowohl zu Straßburg als überhaupt im deutjchen Reiche und über 
deſſen Grenzen hinaus. Er hat entjcheidende Bedeutung gebabt für die Durdführung 
der Neformation in Straßburg, ihre firchliche Feftigung und geiftige Fundamentierung. 
Durd ibn ift Straßburg zu feiner großen Bedeutung im 16. Jahrhundert emporgeboben 

50 worden. Und Sturm bat mit Philipp von Hefien und Bucer die herborragendjte Arbeit 
getban an der Gründung und Kräftigung des fchmalfaldifchen Bundes und für die glänzende 
Enttwidelung des deutichen Proteftantismus. Es ift dabei für Straßburg von der größten 
Wichtigkeit und für die gefamte Neformation von Bedeutung, daß, wie Bucer, der Theo: 
loge, jtaatsmännish beanlagt, jo Jakob Sturm, der Staatsmann, wiſſenſchaftlich im 

55 hervorragenden Maße durchgebildet und insbejondere theologiſch vorgebildet war. 
Er gebörte einem der ältejten Adelsgeichledhter von Straßburg an, das feit der Mitte 

des 13. Jahrhunderts dem Straßburger Maniftrat eine Reihe feiner tüchtigiten Mitglieder 
gegeben batte. Den Beinamen „von Sturmed“ hatte ein Teil der Familie, doch bat er 
ihn nie geführt. Sein Vater, Martin Sturm, ein Freund Wimpfelings und Geilers 

so von Kaijersberg, jendete ibn frühe (1501) nad Heidelberg, wo er Grammatik und Logik 
lernte. 1503 wurde er bier Bace. artium. Gr war für die Kirche beſtimmt. Wimpfe: 
ling jchrieb für ihn 1499 eine kurze Anweifung zur Rhetorik, widmete ihm in den nächſten 
Jahren einige andere kleine Schriften und ermahnte ihn, das Beifpiel der damaligen 
ichlechten Priefter und Mönche nicht zu befolgen, fondern durd ein frommes Yeben Gott 
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zu dienen und dazu beizutragen, die Kirche vom Verfalle zu retten. Im Jahre 1504 
og er die Univerfität Freiburg. Die Straßburger Dominikaner rieten feinem Vater, ihn 

nah Köln zu jenden, allen Wimpfeling ließ es nicht zu; er wollte feine mönchiſche Er: 
yiebung für den talentvollen Jüngling, den er felber nach Freiburg begleitete, um jeine 
Studien zu leiten. Im folgenden Sabre ward er, nebjt Matthäus Zell, dem fpäteren 5 
Strakburger Neformator, magister artium ; als foldyer hielt er während mehrerer Jahre 
Vorlefungen in via realium über die Ethif und einige andere Bücher des Ariftoteles. 
1506 trat er in die tbeologiiche Fakultät ein, wo Gapito und Johann Ed feine Mit: 
ihüler waren; das folgende Jahr bielt er im Dominifanerklofter vor der Fakultät eine 
lateiniſche Predigt. Zugleich trieb er wohl, feiner befonderen Anlage nachgehend, juriftiiche 10 
Studien. Doc bat er fi, wenn überhaupt, erft viel fpäter einen juriftiichen Grad er- 
worben (1523 wird er einmal als Lie. juris angeredet). Er blieb vielmehr in der geiſt— 
liben Laufbahn. Aber auch in der Theologie hat er feinen Grad genommen und jelbit 
die eigentliche Priefterweibe bat er, jo jcheint es, nicht empfangen; er war Geijtlicher der 
niederen Weiben, twie die Bezeichnung für ihn 1521 „Clerieus Argentinensis“ zu 15 
deuten ift. Nach Beendigung feiner Studien war er wieder in Straßburg. 1510 ftand 
er mit am Sterbebette Geilers. 1517-—23 batte er die Stellung eines Sefretärs inne bei 
dem Strafburger Dompropite, Pfalzgraf Heinrich. Er war ein eifriges Mitglied der 
Straßburger wiſſenſchaftlichen Gefellichaft. Eine hervorragende Bildung hatte er ſich an: 
geeignet, und er beſaß ein geſundes Urteil gegenüber dem Aberglauben der Zeit (mie ein 20 
Bnef von 1511 über ein angebliches Wunder noch befonders bezeugt, Münden, Cod. 
kat. 4007); mit den ausgezeichnetften Humaniften der Zeit ftand er im Verkehr, hochangeſehen 
iben in jungen Jahren bei Erasmus. 1522 verlangte der faiferlihe Sekretär Jakob 
Spiegel im Namen des Kurfürften von der Pfalz feinen Nat über die Neformation der 
heidelberger Univerfität. In feinem Gutachten ſchlug Sturm vor, der Erklärung der 35 
afftichen Autoren einen gründlichen grammatiichen Unterricht vorangeben zu lafjen, die 

Logil nach Nudolf Agricola zu lehren, mehr Sorgfalt auf Mathematik zu verivenden, in 
der Theologie der Scolaftit zu entjagen und zwei Profefjoren anzustellen, um das Alte 
und das NT, auch die Kirchenväter zu erklären. In diefen Gedanken zeigte fich der 
refotmatoriſche Sinn des biblifhen Humanismus und alsbald führte die Neformation ihn 30 
noch weiter und veränderte fein Leben. Er gab die geiftliche Laufbahn auf und trat in 
die ſtädtiſche Verwaltung (1524) und damit in die politifche Thätigkeit ein. Bald danach 
bat er auch gebeiratet. Wimpfeling war auf das jchmerzlichite enttäufcht über den Abfall 
dieſes feines Lieblingsſchülers, auf den er für die Kirche und ibre Beflerung größte 
Hoffnungeni geſetzt batte, und den Erasmus ausdrüdlih 1529 den berborragenditen 35 
Schüler Wmpfelings nennt. Aber Sturm fonnte ibm fagen: bin id ein Ketzer, jo bant 
ir mich zu einem gemadt. Seit 1526 gebörte er dem leitenden Kollegium der Dreizebn 
m Straßburg an, feit 1527 war er twiederholt (einer der vier jährlichen) Stettmeifter. 
Er mar ſogleich von größtem Einfluffe und war in furzer Zeit ſchon der Leiter der Straß: 
burger Politil, die Seele der ſtädtiſchen Verwaltung, die feite Stüge für die Reformation. 40 
Der furz vorber ausgebrodhene Bauernkrieg änderte feine Überzeugungen nicht; er machte 
die Meformation nicht verantwortlich für die begangenen Greuel; er wußte, daß manche 
der Beichtverden des Landesvolkes nur zu ſehr begründet waren, daber trat er mehrmals 
als Wermittler auf. Die meife Vermittelungspolitif Straßburgs im Bauernkriege ift 
weſentlich feinen Einflüfjen zuzufchreiben. Und noch in dem Jahre, in dem er in den leiten: as 
den Ausſchuß jeiner Vaterſtadt gewählt tvorden war, gewann fein unerichrodenes Eintreten 
für die proteitantijchen wie für die ftädtifchen Intereſſen und der Eindrud feiner überzeugenden 
Beredjamfeit auf dem Neichstage in Speier (1526) Straßburg die führende Stellung in 
Iberdeutfchland. Auch auf die rubige Entwidelung der reformatorifchen Bewegung in 
Ztrakburg bat er größten Einfluß gebabt und bat bei der allmäbligen Überführung des 50 
Alten in das Neue gerade auch auf kirchlichem und gottesdienſtlichem Gebiete jelbft ratichlagend 
und belfend Hand angelegt. In kirchlichen Dingen war fein Grundiag der der Ge 
wifiensfreibeit; in Sachen des Glaubens, fagte er, erfenne er weder Kaiſer noch Papit 
als Herren an; dabei wollte er, daß alle Belenner des Evangeliums ſich einigen, ftatt 
wegen verjchiedener Auffaſſungen einzelner Lehrer fi) zu trennen und zu befämpfen. So 55 
wurde Straßburg eine Stätte der Duldung und der Freibeit, der Sammelplag ver 
ihtedeniter bedeutender Berfönlichkeiten, ein Brennpuntt bewegteiten geiftigen Yebens, und 
fo lange Sturm lebte, blieb Straßburg auch die Einigkeit in Theologie und Nirde ge 
wahrt. Die gleiche Stellung nabm Sturm auch im Abendmahlsitreite ein. Nichts ift 
ſeiner ebenfo ırenifch als religiös empfindenden Berfönlichkeit jo nabe gegangen, als diefer w 
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Streit. Er bat fich deshalb auch Jahre lang von Abendmahle ferngebalten. Er unter: 
ließ nichts, was zur Verſöhnung führen konnte und beteiligte fih an allem, was der 
Landgraf von Heflen zur Erreihung dieſes Zweckes that. Auf dem Speierer Neichstage 
von 1529 verteidigte er bie von den Straßburgern kurz zuvor beichloffene Abſchaffung 

5 der Meſſe, Schloß ch den protejtierenden Ständen an und ſetzte es mit Philipp von Heſſen 
durch, daß dieje nicht in die Verdammung der Schweizer milligten. Mit Bucer und 
Hedio wohnte er dem Marburger Gefpräcde bei. Auf dem Augsburger Reichätage, wo 
er mit den Gefandten von Konftanz, Memmingen und Lindau die Confessio tetra- 
politana übergab, an deren Abfaſſung er felber Anteil bat (f. Ficker und Windelmann, 

ı0 Handjchriftenproben des 16. Jahrhunderts, 2. Bd, Taf. 71), fuchte er abermals eine Ber: 
einigung zwiſchen den Sachſen und den Oberdeutfchen zu beivirfen. Allein der Zwieſpalt 
war bereit3 zu tief. Sturm rubte indefjen nicht; er unterftügte die Bemühungen Bucers, 
verhandelte lebhaft mit dem Landgrafen und nahm an den Vorberatungen über die Kon: 
fordie teil, die endlich 1536 zu ftande fam. Zur gleichen Zeit arbeitete er mit an der 

15 firhlihen Organifierung in Straßburg: er war einer der Präfidenten der großen Synode 
von 1533 und hatte teil an der 1534 erjchienenen erften Straßburger Kirchenordnung. 
Kurz darauf gelang es ihm auch, den längft von ihm gebegten Wunſch der Gründung 
eines Gymnaſiums zu Straßburg zu verwirklichen. Er beriet defjen Einrichtung mit dem 
von Paris berufenen Johannes Sturm und dachte fogar bei feiner großartigen Ans 

© ſchauung der Dinge an eine allgemeine Akademie aus den beiten Gelehrten jämtlicher 
Nationen, ohne Anfehung des Belenntnifjes, auf Koften fämtlicher evangelifcher Stände. 
Schon jeit 1528 war er einer der mit der Aufficht des öffentlichen Unterrichts beauf- 
tragten Scholarhen und bat als folder durch jeine Einfiht und Thätigkeit, durch die 
bis ins Heinfte gehende Fürforge und Gewiſſenhaftigkeit feiner Vaterſtadt die größten 

35 Dienjte geleiftet. 
Während der jchiwierigen Zeiten des Interim erhielt er nicht nur die Rube zu 

Straßburg, jondern auch die Würde und die proteftantifche Freiheit der Stadt, die in 
einigen Kirchen nad) tie vor evangelifh predigen lief. Sturm erfaufte diefe Er: 
rungenfchaften mit dem hoben perfönlichen Opfer der Selbftdemütigung vor dem Kaijer. 

so Und ein anderes Opfer, das er brachte, war, daß er Bucer zieben laffen mußte. Wenn 
Sturm im Interim in Gegenfaß zu Bucer trat, der ben rüdfichtölofen Kampf gegen das 
Interim predigte, jo hat er doch feinen Leitfag ungebrochen behauptet: Ein Chrift kann 
dulden, aber nicht beiwilligen. 1552 hat Sturm alles daran gefegt, die Stadt vor einem 
Überfalle gegen Frankreich ficher zu ftellen, fie, wie e3 im Rate ausgefprochen wurde, „zu 

35 einer ſtarken Vormauer des ganzen Nheinftroms zu machen“, eine patriotifche That, die 
auch dem Protejtantismus zu gute fam. Bon allen Barteien geachtet, ald Sprecher und 
Er der Städte angejehen und geehrt, von den entichiedenjten Gegnern, aud dem 
‚aifer, mit großem Reſpekte gehört und befragt, wohnte er den meiften Neichstagen der 

Zeit und den Konventen der evangelifchen Stände bei. Bon 1525—52 war er Y1mal 
40 bei politifhen und religiöjen Verhandlungen ald Gejandter Straßburgs anweſend. Seine 

Beteiligung an den öffentlichen Angelegenheiten verfchaffte ihm eine reiche Kenntnis der 
Menſchen und Dinge, jo daß er feinem Freund Sleidan manchen Stoff für fein Geſchichts— 
werf liefern konnte, deſſen größten Teil er durchſah und verbeſſerte. Er ftarb den 
30. Oftober 1553; drei Prediger und drei Profefjoren der Schule trugen feinen Sarg. 

45 * —— der er ſchon früher Geſchenke von Büchern gemacht hatte, hinterließ er ſeine 
Bibliothek. 

Sturm iſt weder in der Verwaltung noch in der Leitung der Politik der Stadt auch 
nur annähernd erſetzt worden. Mit ihm ſchied einer der ſehr Wenigen, die nicht erſetzt 
werden können, ein ausgezeichneter Mann, tief religiös und voll hohen Rechtsgefühls, 

0 von unbeirrbarer Unerſchrodenheit der Überzeugung, zugleich aber von weiſer, höchſter 
Befonnenbeit, in allem von peinlicher Gewiſſenhaftigkeit, das Mufter eines chriftlichen 
Patrioten, eines chriftlichen Charakters, männlicher Würde und Reife. Er bat auch im 
kleinen feine ganze Berfönlichkeit eingefegt, aber ftets feine Perfönlichkeit völlig hinter der 
Sache zurüdtreten lafjen. Denn nur der Sadye diente er und die höchſte Sadye war ibm 

65 die Sache des gefamten Protejtantismus. Darum behauptet er auch unter den Staats: 
männern des fchmalfaldiichen Bundes das erite, höchſte Anfehn. Es iſt das höchſte Lob, 
das einem Manne gegeben werden fann, nur der Sache gedient zu baben, zufammen mit 
dem andern, was der für ibn befonders charakteriftiihe Wahlſpruch der auf ihn 1526 
geprägten Medaille befagt: Fortune pacientia vietrix, und die Zeitgenofjen geben es 

> ihm übereinjtimmend, jo Melandıtbon, der ihm (Mai 1529) fdhreibt: perspexi enim 
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ie ea quae geris quaeque sustines optimo studio suscepisse non privato 
affeetu ullo. Und es gilt vom ganzen Manne und all feinem Thun, was Beſſerer 
über Sturms Thätigkeit für Ulm in den Sachen des Glaubens in jenen ſchwerſten 
Tagen von Augsburg 1530 an den Ulmer Rat jchreibt: er fest leib und gut in den und 
andern fachen mit großer forgfeltigfeit unverdient und unbelont. In dem Jahrhundert 5 
der PBerfönlichkeiten ift eine der vornehmften und beften und in ihrer einfachen Größe 
eine der ganz harmonischen Jakob Sturm, Straßburgs größter Sohn. 

(E. Schmidt F) Johannes Fider, 

Sturm, Jobannes, Schulmann und Gelehrter in Straßburg, geb. 1507, geit. 1589. 
— Cuellen und Litteratur: Das grundlegende Werk bleibt: E. Schmidt, La vie et les 10 
traraux de Jean Sturm, Straßburg 1855. Hier die ältere Litteratur ©. 332. Für die 
vädagogiiche Litteratur fei verwiejen für die Ältere auf den Artitel von Boßler (j. u. 3.42), für 
die neuere auf Ziegler in AdB. An unjerer Stelle fann nur das Wichtigjte angegeben werden. — 
Sandihriftlihes in Straßburg (Stadtarhiv, Thomasardiv und Thesaurus Baumianus 
j. unter Jalob Sturm] auf der Univ.: und Landesbibliothek), Baſel, Bern, Breslau, Genf, 15 
Gotha, Karlstuhe, Kafjel, Kopenhagen, Paris, Weimar, Zofingen, Zürid. — Gedrudtes: 
Berle Sturms ſ. das Verzeichnis bei Schmidt 1. c. p. 314ff.; Haag, La France protestante IX, 
Baris 1859, p. 318ff.; Briefe von und an Sturm in Camerarius, Epistolarum libri V 
posteriores, Francof. 1595, p. 496—505; Zanchii Epistolarum ll. duo, Hanov. 1609, I, 
27209. 391—397. 404—412. 484—489. II, 147—156. 202-205. 282—293; echt, 20 
Historiae ecclesiasticae saec. XVI. supplementum . .. epistolis ad Marbachios constans, 
Franoof. et Spirae 1684, p. 836. 877. 886— 8096; Aschami familiarium epistolarum libri III. 
Hanoviae 1610, p. 529; Scumader, Gelehrter Männer Briefe an die Könige in 
Tinemart, 2. Teil, Kopenhagen und Leipzig 1758, ©. 311ff.; Zurich Letters (1558—1602), 
2 Eerie), Cambridge 1845 (Publ. der Birke Society) j. den General Index to the 3 
Publications of the Parker Society, Cambridge 1855; Corpus Reformatorum (Meland: 
tbon), 25 Bde, Halis Sax. 1834—60; Corpus Reformatorum (Calvin), 56 Bde, Braun: 
weig 1863—96; Boehmer, a Univerfitätsprogramm zu Ehren von 9. Friedr. 
drub, Straßburg 1872, 8. V. 9. 26—28. 31f.; Serminjard, Correspondance des 
formateurs, 9 Bde, Genf 1864—97. — Biographiſches: Manes Sturmiani sive 30 
Epicedia seripta in obitum summi viri D. J. St., Wrgent. 1590 (ed. Phil. Glaſer); Ge- 
dihtnisreden der Profejioren Boecler und Badı zum erſten AJubelfejte des Straßburger Gym: 
naehums 1638, in: Des Strajburger Gymnaſii chriſtliches Jubelfeſt, Straßb. 1641, S. 26 ff.; 
Ioepffel, 3. ©t., der erſte Rektor der Straßburger Afademie, Rektoratsrede, Straßb. 1887; 
Rnod, Die Stiftäherren von St. Thomas zu Strafburg, Beilage zum Progr. des Lyceums 85 
zu Strafburg, Strafb. 1892, ©. 375. 59; Ziegler in ABB XXXVIL ©. 21-38; Wintel« 
monn in Ficker und Windelmann, Handichriftenproben des 16. Jahrhunderts, Bd II, Taf. 85, 
Ztrahb. 1905 (mit Proben der Handidriit Sturms). — St. und das Schulmwejen: Editein, 
Vortrag über 3. St. auf der 24. Verſammlung deutiher Philologen und Schulmänner zu 
beidelberg 1865 in den Neuen Jahrb. j. Philologie und Pädagogik, II. Abt., 1866, ©. 6ff.; 40 

ö, Die Pädagogif des J. St. hiſtoriſch und kritiſch beleuchtet, Berlin 1872; Bauljen, 
Beic. des gelehrten Unterrichts, 2. Aufl., Yeipzig 1896. 97, ſ. Neg.; Bohler in K. N. Schmids 
Eneyllopädie des geſ. Erziehungs: und Unterrihtswejens IX, 5. 311—331, 2. Aufl. un: 
wrändert, Gotha 1887; K. A. Schmid, Geſchichte der Erziehung von Anfang an bis auf 
unjere Jeit II, 2, Stuttgart 1889 (darin Georg Schmid, J. St. in Straßburg, S. 302 ff.); #5 
Zregler in Rein, Encyllopädiihes Handbucd der Pädagogif, Langenfalza 1899, VI, ©. 935 ff.; 
Ders, Das Schulwejen der deutjhen Neformation im 16. Jahrh., Heidelberg 1902, j. Neg.; 
Iegler, Bejchichte der Pädagogik (I. Bd, 1. Abt. des Handbuchs der Erziehungs: und Unter: 
shrelehre fur höhere Schulen, herausgeg. von Baumeifter), 2. Aufl., Münden 1904, S. 73—91.— 
sr und die Schule in Straßburg: Quellenwerf: Fournier-Engel, L’universit& de Stras- 5 
tourg et les acad&mies protestantes frangaises, Paris 1894; Kailer, J. St., fein Bildungs: 
eng und jeine Berdienjte um das Straßb. Schulweien. Jahresber. der Realſchule zu Köln 
87; Küdelhabn, I. St., Straßburgs erjter Schulreltor, Yeipzig 1872; Engel, Das Schul: 
meien in Straßburg vor der Gründung des protejt. Gymnaſiums 1538, Progr. des proteit. 
umnajiums, Strafb. 1886, ©. 59ff.; Beil, Zum Gedächtnis I. Stis in Feitichrift des 55 
droteit. Gymnaſiums zu Strafburg, Straßb. 1888, S. 1ff.; Engel, Das Gründungsjahr des 
Strahb. Gymnaliums 1538—1539, ebenda ©. 113ff.; deri., L’Ccole latine et l’ancienne aca- 
dimie de Strasbourg 1538—1621, Straßb. 1900. — St. und die Politik: C. Schmidt, 
Tee Unionsverſuche Franz I. in 36Th 1850, ©. 25ff.: Kluckhohn, Briefe Friedrichs des 
Atemmen, 2 Bde, Braunfhweig 1868—1872; Bauıngarten, Steidand Briefwechiel, Straß- 60 
burg 1881; v. Bezold, Briefe des Pialzgrafen Johann Cajimir, 3 Bde, Münden 1882—1903; 
Eoltiihe Korreſpondenz der Stadt Straiburg, Bd II. III, berausgeg. von Windelmann, 
rrapb. 1887. 1806; Bourilly, Frangois et les protestants, les essais de concorde en 1535 
'm Bull. de la Soeiöt@ de l’histoire du protestantisme frangais 1900, p. 2375. 477 ff.; 
Fouriüy und Weifi, Jean du Bellay, les protestants et la Sorbonne 1529—1535, ebenda 65 
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1904, p. 97 ff. — St. und die Kirche: Röhrich, Geich. der Reformation im Elſaß und be: 
jonderd in Strahburg, 2., 3. Th., Straßb. 1832, j. Reg.; Fider in Fider und BWindelmann, 
Handichriftenproben des 16. Jahrhunderts, j. Bd Il, zu Taf. 88. 89. 90. 91 und die dajelbjt 
angegebene Litteratur. — Porträts von St.: j. Schmidt 1. c. p. 333. 

5 Auch Johannes Sturm fann bier, obgleich nicht Theologe, feinen Platz beanfpruchen, 
als einer der bedeutenditen ſchöpferiſchen Mitarbeiter an der Schule der Reformation und 
als verflochten mit den religionspolitifchen und bejonders mit den theologiſchen Kämpfen 
feiner Zeit. 

Er wurde geboren zu Schleiden in der Eifel als ein Sohn des Verwalters der 
10 Güter ded Grafen Dietrih von Manderjcheid, mit dejjen Kindern er erzogen wurde. 

1521 (oder 1522) ging er nach Lüttich in die trefflich eingerichtete St. Hieronymusjchule 
der Brüder des gemeinjamen Lebens, an der ein praftiich frommes Chriſtentum ſich ver: 
band mit der Pflege des geiftigen Fortſchritts humaniſtiſcher Wiſſenſchaft. Seine Studien 
vollendete er zu Löwen, wo er mit Nüdiger Nefeius eine Druderei leitete und einige 

15 griechifche Schriften berausgab, Um die Bücher zu verkaufen, begab er fi 1529 nad 
Baris, Hier fam er in Verbindung mit den Hauptvertretern des franzöfifchen biblifchen 
Humanismus, auch mit Jean du Bellay und mit dem föniglihen Hofe. Er wurde be— 
wogen, öffentliche Vorlefungen zu halten, lehrte Dialeftit nah der Methode von Rudolf 
Agricola und las über Cicero und Demoſthenes. Alsbald nahm er au, raſch, wie feine 

2% Art war, wejentlich unter dem Einfluffe von Schriften Bucers die reformatorifchen Grund: 
fäge an. Im Jahre 1534 beteiligte er fich im Auftrage des Biihofs von Paris an dem 
Verſuche, die proteftantifche und die katholische Kirche wieder auszuföhnen und zu dieſem 
Zwecke Melanchthon und Luther nad) Frankreich zu berufen. Nachdem diefe Bemühungen 
fehlgefchlagen und zu Paris die Verfolgung gegen die Protejtanten wieder ausgebrochen 

35 war, nahm Sturm einen Nuf nad Straßburg an, wo ſchon Wimpfeling 1501 das Ziel 
der Errichtung eines Gymnafiums gezeigt und Jakob Sturm diejes Ziel ins Auge ges 
faßt hatte, und wo das reformatoriihe Schulweſen im vollen Aufblühen war, aber auch 
der Organifation harrte. Er fam im Januar 1537 und wurde als Profejjor am 
Collegium praedieatorum angejtellt, um Ariftoteles und Cicero zu erklären. Der Plan, 

30 den er dem Nate und den Predigern nad einer Viſitation der beftehenden Schulen für 
deren Zufammenlegung und für die Einrichtung diejer Einen Schule vorlegte, mar teils 
teile dem des Lütticher Gymnaſiums ähnlih, aber er ging doch über dieſes hinaus auf 
die Schaffung einer weit umfafjenderen Bildungsitätte, eines „Gymnaſiums“ im vollen 
Sinne, das in Verbindung mit den beftehenden lectiones publicae die gefamte wiſſen— 

35 fchaftliche Ausbildung ermöglichen follte, und war, trogdem er zunächſt nicht völlig hat 
verwirklicht werden fünnen, für die damalige Zeit ein bedeutender Fortſchritt. Klaſſiſche 
Bildung und evangelifche Frömmigkeit follten ſich miteinander zur pietas literata ver: 
binden, ein Grundjag, der an und für fich immer noch der richtigite ift. Freilich trat 
von Anfang an das Klaffische in den Vordergrund und in viel zu formaliftiicher Auf: 

0 faffung. In bumaniftiicher Einfeitigkeit — Sturm die Mutterſprache der alten; 
lateiniſch reden und ſchreiben ſollte die Hauptſache ſein, und um ſich darin zu vervoll— 
kommnen, wußte er kein beſſeres Mittel als die Nachahmung Ciceros. Daneben drang 
er indeſſen auf völliges Wegwerfen der ſcholaſtiſchen Methoden und Spitzfindigkeiten, er 
vereinfachte die Dialektik und verband fie mit der Rhetorik, der er eine Bee De Stellung 

45 zuwies; die mathematifhen und naturtifjenfchaftlichen Studien hatten ebenfalls ihren 
lag in feinem, den Unterricht in wohlgeordnete Stadien einteilenden Plane, find aber 

erſt jeit 1566 gelehrt worden. Das Gymnaſium wurde 1538 eröffnet und Sturm zu 
dejien beftändigem Rektor ernannt. Er blieb daneben Profeſſor für Latein und Griechiſch. 

Obgleich Proteftant, war er mit vielen fatholischen Gelehrten im Verkehr, wie er 
so auch feine Berufung nad) Straßburg hauptjählih dem ſpäteren Biſchof Erasmus von 

Straßburg verdanfte, dem er nach deſſen Tode ein litterarisches Denkmal gejegt bat. Er 
wollte nie an der Möglichkeit einer Wiedervereinigung der Kirchen verziveifeln und meinte, 
wie manche andere edle Geifter feiner Zeit, eine Berfammlung frommer unpartetiicher 
Männer könnte die Differenzen ausgleihen und den Frieden wiederherſtellen. Dieſen 

65 damals unausführbaren Gedanken bat er oft während feines langen Lebens ausgeiprochen, 
zum erjten Male in feiner 1538 erjchienenen Schrift, in der er das von einer päpſtlichen 
Kommiffion verfaßte Consilium de emendanda ecelesia einer gründlichen Kritik unter: 
warf, und fogleidh dann wieder in den nächiten Jahren in verſchiedenen Epistolae über 
den kirchlichen Ziwiejpalt, wie er fpäter dann auch gegen das Tridentiner Konzil im 

so gleichen Sinne Stellung genommen hat. Da er jeltene oratoriſche Talente und diplo- 
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matiihe Getvanbtbeit befah, war er fowohl vom Straßburger Magiftrat als von den 
proteftantiichen Standen und ſelbſt vom Könige von Franfreih mehrmals mit Geſandt— 
ſchaften beauftragt, hat aber als Vertrauensmann des Kardinald Du Bellay und der 
franzöfifchen Proteftanten auch auf eigene Fauſt diplomatifiert, in der Abficht, die 
proteftantifchen Stände mit frankreich zu verbünden. 1540 wohnte er den Zuſammen- 5 
fünften von Hagenau und Worms und 1541 der von Regensburg bei, 1542 begleitete 
er Bucer zum Kurfürften von Köln. Nachdem er 1545 mit anderen deutjchen Gejandten 
den Frieden zwiſchen Frankreich und England vermittelt hatte, twurde er nach dem Aus: 
brude des ſchmalkaldiſchen Krieges an Franz I. geſchickt, um Hilfe zu begehren — er 
war 1546 dreimal in Frankreich — erlangte jedod nach langen Zögerungen nur erfolg: 
loſe Berfprechen. 1551 juchte er Heinrich II. zu veranlafien, ſich um die Kaiſerwürde 
zu beiverben. Daneben war er politifcher Berichterjtatter für verfchiedene Fürften, zeit: 
weilig hatte er auch mit Granvella Verbindungen. Er wäre wohl im jtande geweſen, 
das Geſchichtswerk feines Landsmanns Sleidan fortzufegen, wofür ihn Ottheinrich ge: 
wonnen batte; doch verhinderte dejjen früher Tod die Ausführung (Rott, Friedrich II. 
von der Pfalz und die Neformation, Heidelberg 1904, in den Heidelberger Abhandlungen 
zur mittleren und neueren Geſchichte IV, ©. 99f.). 

Mit vielen franzöfiichen Proteftanten und bejonders mit Galvin perjönlich befreundet, 
neigte ſich Sturm mehr zur reformierten Abendmahlslehre als zur lutherischen, wünſchte 
jdoh auch in dieſer Hinficht eine Einigung und teilte die Gefinnungen Bucerd und 20 
Melanchthons. Er nahm an allem teil, was zur Verteidigung der Gewiſſensfreiheit in 
Ftankreich geihab, und brachte diefer Sade die größten Opfer, auch durch weit über 
ſeine Berbältnifje gebende Darlehen. Nach der Einnahme von Met durch Heinrich II. 
wendete er feinen Einfluß an, um den vertriebenen Meter Proteftanten Beiftand zu ver: 
Ihaffen. Während der Neligionstriege in Frankreich forrefpondierte er viel mit Calvin 3 
und Beza ber die Häupter der Parteien, über die mutmaßlichen Folgen der Begeben: 
beiten, über die Mittel, den Hugenotten zu Hilfe zu fommen; immer drang er darauf, 
daß die Deutjchen ſich für leßtere verwendeten, erlangte aber nur, daß er den Lutheriſchen 
ald Saframentierer verdächtig wurde. Seit dem Tode von * Sturm, deſſen Ge— 
dachtnis Johannes Sturm in einer beſondern Schrift dankbar feierte, beſonders ſeit 1555 30 
wuchs ın Straßburg die ftraffere lutberiiche Konfejfionalifierung und drängte gegen die 
Kdormierten an. Sturm wurde fofort in endloſe, heftige Streitigfeiten verwidelt. Er 
vertrat gegenüber dem fich verfeftigenden Konfeffionalismus die freieren, weiteren Alt- 
ftraßburger Anſchauungen Bucers, bejtimmt zugleih durch feine bibliſch-humaniſtiſchen 
Anfänge eines undogmatifcheren Chrijtentums. Es ift die allgemeinere Bedeutung diejer 35 
Mahrigen — und längeren — Kämpfe, daß bier ſich die Straßburger Kirche mit ihrer 
Bergangenbeit auseinanderjegte. Sturm nahm die zu Straßburg angefiedelten fran- 
ihen Flüchtlinge und ihre Geiftlihen in Schuß, vermochte die Scholarchen, fremde 
rejotmierte Gelehrte als Profefloren anzuftellen, gab einige Schriften Bucers über das 
Abendmabl und eine ähnliche des Engländers Poynet heraus, verteidigte den als Galviniften 40 
angegriffenen Zandi: das waren Gründe genug, um gegen ihn zu Hagen. 1563 kam 
indeſſen ein Konſenſus zu jtande, dem zufolge die —— mit der Wittenberger Kon— 
tordie (mit Übergebung der Tetrapolitana) die Baſis der Lehre bleiben ſollte. Der Friede 
dauerte jedoch nur furze Zeit. Sturms fortgeiegte Bemühungen für die Hugenotten er: 
teten immer mebr das Miktrauen der lutberifchen Prediger, während fie ibn felber in 46 
Ananzieller Hinficht in die bitterfte Verlegenheit brachten. 1564 wurde er vom Herzog 
Volfgang von Zweibrüden mit der Neorganifierung des Gymnafiums von Zauingen be: 
auftragt, Schon vorher waren im Süden, wie im Norden Deutichlands, auch außerhalb 
nab feinem Mufter Schulen eingerichtet worden, und andere folgten, auch manche der 
häter von den Jefuiten übernommenen Anftalten. Doc ift es nicht richtig, das jefuitifche so 
Shulweien als eine Nachahmung der Einrichtungen Sturms anzujeben (Friedrich Mever, 
Ir Urſprung des jefuitiihen Schulweſens, ein Beitrag zur Lebensgeichichte des heiligen 
Janatıus, Berliner Diſſert. 1904, Gräfenbainihen 1904, ©. 54f.). 1566 erhielt 
Strapburg durch Sturms Bemühungen das faiferliche Privilegium einer Alademie, die 
nad feinen Vorſchlägen eingerichtet und am 1. Mai 1567 eingeweiht wurde Dies 55 
waren die legten erfreulichen Erjcheinungen in feinem Leben. Die Theologen bejchwerten 
Ab immer lauter über die reformierten Tendenzen des Rektors und einiger Profefjoren. 
Zunms Reformpläne für die Schule batten die Geiftlihen noch beſonders aufgeregt; der 
Berenjag zwiſchen Geiſtlichen und Profejjoren, zwiſchen Kirche und Schule wurde immer 
härter, jchließlich wurde er auch ein Kampf um die Schule zwiichen Sturm und Mar: 60 

— 0 
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bad, der feinem wachſenden Einflufje und dem ftrengeren Luthertum feine Grenze geiest 
jeben wollte. Aber „duo nos in uno ovili non possumus consistere“, wie Sturm 
erflärte. Es war ein unerquidlicher Streit, der erit 1575 durch Schiedsrichter ven 
geichlichtet wurde. Sturm, der jchon früher daran gedacht hatte, aus dem Amte zu 

5 * und 1570 auch um Entlaſſung eingekommen war, hatte ſich noch einmal ſiegreich 
ehauptet. Bald brach der Streit von neuem und viel heftiger aus bei Gelegenheit des 

Begehrens, die Konkordienformel in Straßburg einzuführen. Da Sturm ſich widerſetzte, 
indem er ſich auf die Confessio tetrapolitana berief — er hat damals auch den einzig 
erſchienenen Band der geplanten Geſamtausgabe von Bucers Werken mit einem Vor— 

10 worte geleitet — griff Johann Pappus ihn an, ſchärfer und gröber feiner Art nad, 
als Marbach. Sturm blieb ihm die Antwort nicht fchuldig (es find befonders die manche 
wertvolle geichichtliche Angaben enthaltenden vier Antipappus, 1579—1581); aud die 
MWürttemberger Yulas Ofiander und Jakob Andrei traten gegen ibn auf, zahlreiche 
Schriften erjchienen (von Sturms Seite namentlich die Epistolae de eucharistia), 

15 eine derber als die andere. Vergebens gebot der Nat Schweigen, vergebens juchten 
einige Fürften den Frieden zu vermitteln. Im Sabre 1581 wurde Sturm durch den 
von den Predigern gedrängten Magiftrat, hauptſächlich infolge der Einmifhung des 
Kurfürften Ludwig von der Platz, feines Amtes als Rektor eg = Erbittert durch die 
Schmach nah mehr als 40jährigen Dienften, brachte der alte Mann eine Klage vor 

© das Speierer Kammergeriht. Doch batte Sturm ſchließlich wohl nicht mehr die Mittel, 
um den Prozeß nachdrüdlich zu betreiben. Als er ftarb, war der Prozeß noch nicht 
entichieden. Die legten Jahre lebte er in feinem Landhauſe in Nortbeim, fait verarmt, 
beinahe erblindet ; die Kinder hatte er alle früh verloren. Er ftarb 1589 zu Straßburg 
in feinem 82. Jahre. 

2 Das Bild der Perfönlichkeit Sturms ift fein einfaches und das Urteil über ibn ift 
ſchwankend, wie fchon zu feinen Lebzeiten fih Bewunderung und Treue und andererjeits ſcharfe 
Verurteilung in ihn teilten. Er war eine von ſtarken Affelten bewegte fanguinifche Natur, eine 
von jenen Naturen, die fich mit Wärme dem ihr Sympathiſchen öffnen, aber auch heftig das ihr 
Unangenehme abjtogen und zum Widerfpruche reizen, nad) beiden Seiten hin, wie es foldyen 

"Naturen zu geben pflegt, das rechte Maß nicht einbaltend. Hoc und vielfeitig beanlagt, 
nad) allen Seiten Ampfänglic, leicht beweglich, bat er ſich in eine Vielgeſchäftigkeit bin- 
eintreiben lafjen, welche die volle ruhige Entwidelung feiner jelbft beeinträchtigte und der 
geihloffenen Wirkung feiner Perfönlichkeit oft im Wege ftand. Bei aller Vornehmheit 
im äußeren Auftreten und aller weltmännifchen Gewandtheit bat er in feiner diplo— 

5 matifchen Thätigkeit, zumeift durch feine ſanguiniſche Vertrauensfeligkeit und durch eine 
Geichäftigkeit, die nicht warten kann und das ruhige, fühle Urteil nicht auffommen läßt, 
Enttäufhungen erlitten und Schaden angerichtet. Er hatte etwas Anternationales in 
fi, die Art des erasmifchen Humanismus; vom Humanismus batte er auch eine inter: 
fonfeifionelle Ader. Kein Wunder, wenn er mit dem SKonfeflionalismus und der lofalen 

#0 Verengung des Straßurger Horizonts in ſcharfen Konflitt kam, in dem er die Weit: 
berzigfeit und Freiheit der Straßburger Tradition aufnahm. Dieſe Auseinanderjegungen 
waren unausweichlid. Unmittelbar veranlagt wurden die Streitigkeiten von der Seite 
Marbachs. Aber fraglos bat fie Sturm verfchärft, mit feiner felbftberrlihen Art, 
mit dem Anfpruche unbedingter Herrſchaft über die Schule, mehr noch dur feine 

45 wachjende Leidenjchaftlichkeit und damit, daß er in der empfindlichiten Weife feine Gegner, 
die er alle überragte, feine geiftige Überlegenheit fühlen ließ. In dem Kampfe mit Mar: 
bad, in dem zwei Madytnaturen aufeinander trafen, auch ſelbſt mit Pappus, fällt das 
größere Maß von Leidenichaftlichkeit auf feine Seite. Es ift von ibm gefagt worden, 
daß „seine Talente größer waren als feine moraliſche Kraft”. Die Würde und Ge 

50 lafjenbeit, mit der er in den letzten Jahren fein Los trug, lafien dies Urteil als zu 
bart ericheinen. Aber auch das Große, was er für Schule und Wiſſenſchaft getban bat. 
Gewiß war er mehr nad der formalen Seite beanlagt, mebr für das Entwerfen, als 
für die Stetigfeit des Durchführens, mehr für das Große ald für die Sorge auch um 
das Kleine bat er fih gemübt. Was er aber mit feiner eminenten Fäbigfeit als Orga: 

55 nifator und Yeiter, als afademifcher Lehrer, mit feiner Gabe feiner Individualifierung, 
mit feiner Beherrſchung der lateinischen Sprache und der Litteratur der Alten, mit feiner 
ausgebreiteten willenfchaftlihen Arbeit geleiftet bat, twie er die Straßburger Hochſchule 
weit⸗, weltberubmt und zu einer der bejuchteften gemacht, auch fie auf der Höbe gebalten 
und wie er fie ald Vorbild im weiteſten Umtreife fruchtbar gemadıt bat, das zeigt das 

0 konzentrierte Einjegen großer, auch moralifdher Kraft. Darum jtebt feine Perfönlichteit 
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noch lebendig vor den Augen der Nachlebenden des folgenden Jahrhunderts als des 
pater scholae, des Cicero et Nestor teutonicus und für alle Zeiten zäblt unter 
die erften protejtantifhen Lehrmeiſter diefer Meifter der Schule, „der größte unter den 
großen Schulrektoren des 16. Jahrhunderts”, Strafburgs größter Schulmann. 

(E. Schmidt F) Johannes Fider. 5 

Sturm, Julius, geit. 1896. — Litteratur: Bon St.8 Dichtungen erſchienen 
telgende Sammlungen. Fromme Lieder, erjter Bd 1852, 2. Aufl. 1893; zweiter Bd 1858, 
4. Aufl. 1892; dritter Bd 1892. Zwei Roſen oder das hohe Lied der Liebe 1854; 2. Aufl. 
1892. Jeraelitiihe Lieder 3. Aufl. 1881. Bon der Pilgerfahrt 1868. Gott grüfe dich. 
Religiöfe Gedichte 1876; 4. Aufl. 1892. Aufwärts. Neue relig. Gedichte 1881. Ich bau auf 10 
Sort 1883. Dem Herrn mein Lied 1884. Dieje beiden Sammlungen find noch einmal unter 
dem Titel Palme und Krone herausgegeben 1888. Neue Harfenklänge für Israel 1891. — 
Dazu fommen die Sammlungen mehr weltliher Natur, Liebe, Haus und Vaterland jeiernden 
Bedichte: Gedichte 1852, 6. Aufl. 1892. Neue Gedichte, 2. Aufl. 1880. Für das Haus 1861. 
Lieder und Bilder, 2 Teile 1870. Kampf: und Siegesgedichte 1870. Spiegel der Zeit in 15 
Fabeln 1872. Märden 1881. Immergrün. Neue Lieder 1880; 2. Aufl. 1888. Neues Fabel: 
buch 1881. Bud für meine Kinder 1888. Natur, Liebe, Vaterland 1884. Bunte Blätter 
1885. Kinderlieder 1894. Neue lyriſche Gedichte 1894. Richter-Sturms Kinderleben. Bajel, 
Riehm (o. J.. Ueber St. jchrieben Ed. Heyden 1858 in feinem Buche „Galerie berühmter 
und merhvürdiger Reußenländer“. Er wies zuerit und am gründlichiten auf St. bin; fodann 20 
Tito Kraus in jeinen geijtl. Liedern im 19. Zahrh., 2. Aufl. 1879, ©. 543 ff.; Zuppfi, Julius 
Sturm, ein vogtländiiher Dichter von Gottes Gnaden, im zweiten Bande von „Unſer Vogt: 
land“, eine Monatsſchr für Yandsleute in der Heimat und Fremde, 1895, Heft 1, S. 2—10; 
Sarl Leimbah in feinen Ausgewählten deutſchen Dichtungen, IV. Bd, 2. Abt., 3. Aufl., 
©. 345 ff. mit manden Mitteilungen und erflärenden Behandlungen Sturmſcher Lieder. Rob. 5 
König, Zur Erinnerung an J. Sturm im „Daheim“, XXXII, Jahrg. 1896, Heit 37, ©. 592 ff.; 
Hepding, I. Sturm. Ein Gedentblatt, Giehen, Rickerſche Buchh, S.30. A. Mels, „Im Pfarr: 
danie zu Köſtritz“ in „Gebilde u. Geſtalten“ Bd 1, &.179—98; Ferd. Hoffmann, 3. Sturm 
in der Sammlung gemeinverjtändl. wiilenichaftl. Vorträge von Birdow und Holgendorff, 
Heft 306, Hamburg 1898. 30 

Julius Karl Reinhold Sturm, geb. am 21. Juli 1816 zu Köſtritz, ift einer der tiefiten 
und liebenswürdigiten Dichter der Neuzeit. Unter dem tiefgebenden Einfluß trefflicher 
Eltern verlebte Sturm feine Kindheit in Köftrig. Grimms Märchen und des Anaben 
Wunderborn, berichtet er, waren die erften Bücher, die mir mein Vater zur Erholungs: 
leftüre in die Hand gab, — nad und nach die Klaſſiker, aber in gemefjenen und meiner 35 
Ungeduld oft zu lange mwährenden Pauſen. In feinem 13. Jahre kam St. 1829 auf 
das Gymnaſium zu Gera. In demfelben Jabre ftarb fein Vater, „getroft in dem Herrn.” 
Julius verließ 1837 das Gymnaſium und ftudierte 1837—1841 Theologie in Jena. 

Neben der Theologie erfüllte die Liebe zur Poefie die Seele des Yünglings, die 
kben in feiner Kindbeit durch des Anaben Wunderborn, Grimms Märchen, ſowie durch 40 
„die quitarreipielende Mutter und eine alte Märchentante” gewedt war. Vom Water 
aber ging die Yiebe zu Goethes Dichtung auf St. über: „Wieder, immer wieder Ruhn 
im meinen Händen, Goetbe, deine Lieder Und ich kann nicht enden.” 

Nah Beendigung feiner Univerfitätsitudien fam er als Hauslehrer nah Heilbronn, 
ven wo er mebremal Yuftinus Kerner in Weinsberg befuchte, bei dem er auch Yenau 46 
lennen lernte. In Heilbronn blieb St. zwei \ahre, dann wurde er Hauslehrer in der 
Aamilie des Herrn von Mesich auf riefen im Königreid” Sachen, von wo er nad 
anem Jahre zum Erzieher des Erbprinzen von Neuß j. L., des jpäteren Fürften Heinrich XIV., 
berufen wurde. Drei Jahre unterrichtete er den Erbprinzen bis zu deſſen Konfirmation, 
um ibn dann auf die Gymnafien zu Schleiz und Meiningen zu begleiten. Dieſe ſechs so 
ibönen und forgenlofen Jahre wurden für St. aber auch geiftig bedeutungsvoll. Hatte er 
die Univerfität innerli arm und öde verlaffen als Rationalift, jo war er ſchon in Heilbronn, 
yurmal dur J. Kerner von religiöfen Eindrüden mancher Art tiefer angefaßt. Nun trat 
er in Meiningen in Verbindung mit dem Oberhofprediger Adermann, der ihn nicht nur 
eng mit Hegeljcher Philoſophie veranlaßte, fondern vor allem die im Eltern: 55 

je und in Heilbronn erhaltenen Eindrüde wahren lebendigen Chriftenglaubens erweckte, 
selebte und förderte. — Daneben brachte der Umgang mit mehreren bedeutenden Männern 
neue Anregung zum Dichten, und eben bier in Meiningen entitand die erfte Sammlung 
geiitliber und, weltlicher Lieder, die im Jahre 1850 zu Leipzig unter dem Titel „Ges 
dichte” erfchien. Was St. zur Herausgabe feiner Gedichte bewog, war nicht nur das oo 
Trängen feiner Freunde, fondern aud ein Beſuch bei Nüdert in Koburg, der da Elagte, 

Aea: Eacdtlopadie für Theologie und Kirche. 3. A. XIX. 8 
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dab das deutiche Wolf feinen Sinn mehr für ideale Poeſie babe. Da follte die Probe 
gemacht werben und fie gelang. St.s Gedichte wurden vom deutfchen Volke ſehr freund- 
lih aufgenommen. 

Im November 1850 wurde ihm jein Wunfd nad einem Pfarramt erfüllt, indem 
ser zum Paſtor in Göfchig bei Schleiz berufen wurde. Am 21. Januar 1851 vermäblte 

er fi mit Auguste, der älteften Tochter des Kirchenrats Dr. Schottin, feines Oheims 
mütterlicherfeitd. SHochbeglüdt in jeiner Ehe und reich gefegnet in feinem Hirtenamt 
dichtete St. in feinem ftillen Walddorf manches Lied aus dankerfülltem Herzen und im 
folgenden Jahr ſchien fein Glüd noch größer zu werben, als ibm feine frau in ber 

10 Mitte des Januar einen Sohn gebar. Da wurde die glüdlihe Mutter ploglid krank, 
und als der Arzt Fam, lag fie ſchon im Sterben. Diefer berbe Schlag gerade am 
Jahrestage feiner Hochzeit war ein niederwerfender, aber der Tiefgebeugte erfuhr im 
Staube die Kräfte der zufünftigen Welt und zugleih das Dichterwort: „Und wenn ber 
Menſch in feiner Qual verftummt, fo gab mir Gott zu fagen was ich leide”. Eben 

15 damals entjtand die Reihe von Gedichten, die 1852 unter dem Titel „Fromme Lieder‘ 
erichienen. Auch find viele diefer Lieder in den Band feiner „Gedichte aufgenommen, 
die 1892 in 6. Auflage in Leipzig (Brodhaus) erjchienen. Die Kraft aus der Hobe, welde 
diefe Lieder durchſtrömt, ließ ihn auch andere Prüfungen beftehen, welche noch im Jahre 1852 
Schlag auf Schlag folgten. Und die Wogen der Trübjal legten fib; neu ging ihm die Sonne 

20 auf, als Clara, die jüngere Schweſter feiner heimgegangenen Frau, am 1. November 1853 
ihm ihre Hand am Altare reichte und feinem Finde eine zweite Mutter ward. Et. er: 
lebte einen zweiten Liebes: und Liederfrühling noch im Pfarrbaufe von Göſchitz, wo die 
Sammlung der Lieder entitand, melde 1854 unter dem Titel „Zwei Nofen oder das 
hohe Lied der Liebe‘ erfchien (2. Aufl. 1892). Als fein Schwiegervater im Jahre 1857 

25 jein Amt niederlegte, übernahm es St. und bat dann 28 Jahre in feinem Geburtsort 
a 3 als Pfarrer, feit 1878 unter dem Titel „Kirchenrat” in Segen gewirkt. 

ährend des Krieges 1870 und 71 dichtete St. manches Yied und zum Friedens: 
ſchluß eine Friedenshymne, welche von dem Kapellmeister Küden in Schwerin komponiert, 
bei dem Bejuch Kaifer Wilhelms I. in Schwerin von 400 Sängern zur Begrüßung ge= 

30 jungen wurde. 
Am 1. Oktober 1885, in feinem 69. Lebensjahre trat St. in den Ruheſtand; Fürft 

Heinrich XIV., jein früherer Zögling, ernannte ihn zum Geheimen Kirchenrat und verlieh 
ihm das goldene Verdienſtkreuz; die Stadt Köftrig ernannte ibn zu ibrem Ehrenbürger. 
Auch in feinem Ruheſtande verblieb ihm mitten unter mancherlei förperlichen Leiden die getftige 

35 Friſche und die Freude aim dichterifchen Schaffen, wie e8 u.a. fein Gedicht „Ewige Jugend“, 
bezeugt: „Jung wollt ich bleiben, ich hab es erreicht, Ob mir auch die Jahre die Locken 
— Bin ewiger Jugend Mir fröhlich bewußt, Denn Göttliches nähr ich In irdiſcher 

ruſt“. 
Eine ſchöne Ehrung bereitete ihm die theologiſche Fakultät in Halle, indem ſie ihn 

so im März 1893 zum Doltor der Theologie ernannte. Noch drei Jahre ſollte er ſich der: 
jelben freuen, bis zum Mai 1896. Am 2. Mat 1896 ift er in den Armen feiner greifen 
Mutter geftorben. Seine „legten Lieder“ erfchienen nad feinem Tode im Juli 1896 unter 
dem Titel „In Freud und Leid“. Nach dem Vorwort follten fie „eine Gegengabe des 
Dichter für die Freunde fein, welche an feinem 80. Geburtötage, dem 21. Juli 1896, 

5 feiner in Verehrung gedenfen würden.” — St. ift neben A. Knapp, Spitta und Gerod 
einer der fruchtbarjten neueren Liederdichter, der, nachdem er unbefriedigt von feinem tbeo- 
logijchen Studium die Univerfität Jena verlaffen batte, fich in der Folgezeit je länger 
je mehr in die hl. Schrift, zumal in die Briefe St. Pauli vertiefte, die ihn zu Luther 
führten, an dem fein kirchliches Bewußtſein erwachte. Außere Umftände haben dann weit 

5 weniger auf fein inneres Leben eingewwirft als die hohe Schule der Trübfal. Er ſelbſt 
bezeugt: „Da ich mich feit auf das Wort gründe: Chriftus ift in die Melt gelommen, 
die Sünder felig zu machen, fo ift meine Lebensanſchauung eine in Gott fröhliche. 
Lebensverdüfterung habe ich bisher mir in der Kraft des Herrn und im Glauben an 
feine Gnade fern halten fünnen. So finden wir auch in feinen Liedern felten eine Klage. 

55 Als feine „frommen Lieder” erfchienen, war die geiftliche Dichtung wenig belicht, nur 
Spittas Lieder hatten tmilllommene Aufnabme gefunden. Bei der großen Zahl der 
Lieder St.8, wie fie fchon in der zweiten Sammlung „Neue fromme Lieder und Gedichte‘ 
1858 und dann 1862 in der Sammlung „Für das Haus“ erjchienen, denen dann noch 
andere folgten, fonnte, wie N. König fagt, nicht jedes Blatt eine Wunderblüte fein. 

0 Doch zeichnen ſich gar mande Lieder St.s ſowohl durch Kürze wie durch ftoffliche Fülle 
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aus und gar viele find in ihrer volksmäßiger Schlichtheit auch fingbar, was von den 
Liedern neuerer Dichter felten gejagt werden fann. Dazu kommt neben der Kürze und 
troß ſchlichter Volksmäßigkeit, oder vielmehr durch fie mit bedingt, der Adel der Gefinnung, 
welder alles Unſchöne und vollends alles Unreine und Niedrige verſchmäht. Immer 
neu ſchöpft er aus dem „Uuell der Offenbarung”, von dem er jelbjt in einem feiner 5 
Gedichte jagt, daß er ihm unaufhörlich bei Tag und Nacht raufche. Man leſe z.B. das 
Yid „Der Baum am Bade”, zu dem St. das Motiv aus Pi 1 entnahm, fodann die 
Yeder über Pf 17, 20, 27, 90, 123, 143, oder die Gedichte über 2 Sa 12, Le 15, 11, 
Ev. 03; 10,12, und wie tief erfaßt ift das Hohe Lied in der „Roſe Sarons“, in welcher 
Zt. ſich an Herders Auffaffung des Hohen Liedes anfchliegt, und in der „Roſe Zions“, ı 
in welcher er die altkirchliche Anjchauung vertritt. 

Eine bejondere Erwähnung verdienen die „Israelitiſchen Lieder“ (2. Aufl. Halle 
1867), welche, von Franz Delisich mit einem Vorwort begleitet, dieXiebe zu diefem Volke 
weden, ibm jelbit Weisfagung und Erfüllung und in Chriſto den wahrbaftigen Gott und 
das ewige Yeben verfündigen follten. 16 

Wie ©t. hier und ſonſt aus dem unverfiegbaren Quell des Wortes Gottes leben: 
eameuernden Trunk nahm und darbot, fo auch aus den Werfen der Kirchenväter und 
altirchlicher Dichter, wie 08 die Sammlung „Altes Gold in neuer Faſſung“ und die 
Gloſſen nach Verſen lateinischer Hymnen” bezeugen. Die überwiegende Zahl aber feiner 
geftlichen Lieder find freie Dichtungen, in denen er bejonders gern dem Gange des Kirchen: 20 
jabrs und dem des Menichenlebens von der Geburt und Taufe bis zum Tode und Grabe 
folgt. Aber während jo manches geiftliche Lied früherer Zeiten, wie %. Hoffmann fagt, 
nur gereimte Dogmatik, verjifizierte Glaubens: und Sittenlehre war, findet ſich bei St. nichts 
Togmatifches. St. iſt ein Priefter Gottes, der Zweck feiner Lieder iſt die Verklärung 
des ganzen Yebens und aller feiner Pflichtenkreife durch das Wort und den Geift Gottes. 25 
Ebriſtus ſteht im Mittelpunfte feines Lebens und Dichtens. 

St.s weltliche Lieder, in welchen er im reicher Fülle in feiner Sammlung „Natur, 
Yiebe, Vaterland” befingt, find ebenjo tief empfunden wie in volfsmäßigem Ton gedichtet 
und haben wie die obengenannten „fromme Lieder“ den ſehr bemerkenswerten Vorzug, daß 
he durch ihren ſüßen Wohllaut zum Singen auffordern. Lieder aber, die gejungen werben : 
fonnen, wirken um fo tiefer. Es fei hier nur an einige Lieder St.8 erinnert: „Hurrah! 
der Frühling ift da“, oder „Aus engem Haus ns Freie hinaus”; „Der Frühling fam, 
ter Frübling rief Vom Berg ins Thal hinunter: Wenn euer Schlaf auch nody jo tief, 
Iht Schläfer werdet munter“, oder: „Mein deutſcher Wald“. Bon befonderem Zauber 
And die Lieder auf die Heimat und den heimatlichen Herd: „Daheim, daheim! Wie 35 
hiwingt das Wort Sich von der Lippe jubelnd fort”. Die Gattin it ihm nad alt: 
germanifcher Bezeichnung die „Friedeweberin“ und gar viele Lieder laſſen uns tiefe Blide 
in das innige Familienleben des Pfarrhaufes thun, wie z.B. das im Bolfston erflingende: 
„zwei Liebchen, Freunde, nenn ich mein, Und fagt ihr auch das darf nicht fein, Ihr 
tonnt mich nicht befehren“. 40 

Auch auf dem Gebiete der Ballade, Parabel und Legende hat St. fid mit glüd: 
lichein Erfolg verfudt. Von wahrhaft dauerndem Wert auf diefem Gebiete find ir B. 
kine Gedichte: Die alte Jungfer; Dr. Luther bei dem Tode ſeines Lenchen; Das goldene 
Amen; Vor und nah der Schlacht; Dr. Luther am Schreibtiih; Gelimer (der um 
en bungerndes Kind gab Reich und Krone verloren); An die Ubibenepatrialumpe, fodann 45 
„Die Wartburg“. Wortrefflich find feine Gedichte auf Blücher (4.B. „Der Blücher war 
io lahm und mund‘). 

Wie aber jedem wahren Dichter echter Humor eigen ift, fo auch St. jener feine 
barmlofe Humor, der aus tiefem Ernſt entipringt. Diefer Humor tritt bejonders in 
Iemen Fabeln bervor, wie z. B. „Ein modernes Ehepaar”, „Zwei Gänſe“, aber aud 50 
in den Gedichten: „Moderne ars poetica“, „Ein geplagter Redakteur”, „Die Studentin“, 
„Aoderne Bildung”. 

Auch auf dem Gebiete der epifchen Poefie bat ſich St. verſucht, wie z. B. in 
„Legende, „Frau Elſa“, „Notburga”, „Der liebe Gott iſt tot“, „Die nächtliche Über: 
tabrı der Zwerge“ (cine Höftriger Sage), „Die alte Jungfer“; bejonders wirkungsvoll ift 55 
„Zr Ibon leuchtet der Morgenitern‘, eine poetische Erzählung von unvergänglichem Wert. 

Alles in allem: Sturm ift ein Dichter, in weldyen wahres lebendiges Chriftentum 
Ab mit echt deutſchem Geifte zu einer der fchönften duftigiten Blüten vereinigt, ein 
Tichtet von Gottes Gnaden, der nicht nur litterargefchichtliche, fondern auch volksgeſchicht— 
hir Bebeutung bat und es in hohem Grade verdient, dem Herzen des deutichen Volks 0 
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(u. a. auch durch eine planmäßige Auswahl aus feinen Gedichten) nahe gebracht zu werben. 
Gar mancher würde, fobald er ihn nur kennen lernte, „für immer ein Verehrer unjeres 
Dichterd werden“. A. Freybe. 

Stuttgarter Synode und Belenntnis vom Jahre 1559. — Litteratur: 
5 Ueber die Drude des Belenntnijjes ſ. W. Köhler, Bibliographia Brentiana 1904, Nr. 368— 70, 
391, 600. Bulegt iſt das Belenntnis gedruct deutich und lateiniih in Acta et scripta pu- 
blica ecelesiae Wirtembergicae rec. Chrijtoph Matthäus Pfaff 1720, ©. 334 ff. und 340 ff.; 
deutich in A. L. Reyſcher, Vollſt. hiſtoriſch und kritisch bearbeitete Sammlung der Württemb. 
Geſetze VIII Kirchengeſetze ed. Th. Eijenlohr 1634, ©. 230 Note SS. Nefte des Briefwechſels 

10 von Hagen und Andreä mit Calvin in CR 43—47 (Calvini Opera XVI—XIX). Bgl. 
namentlid den Bericht Hugens über feine Verneymung XVII, 622—25 und den Briei an 
Gallaſius XIX, 350—53. Ueber Hagens Sache vgl. aud den von Viktor Ernft herausgeg. 
Briefwechjel des Herzogs Ehriftopb von Wirtemberg, Bd IV im Regiiter. Darftellungen bei 
Koh. Bal. Andrei, Fama Andreana reflorescens 1630, ©. 94ff.; Chr. N. Salig, Bollit. 

15 Hijtorie der Augspurg. Confeſſion IIL, 1735, ©. 424 ff. Chr. Ar. Schnurrer, Erläuterungen 
der würt. Kirchenreformations- u. Gelehrtiengeihichte 1798, ©. 259 ff.; ©. 3. Pland, Geſch. 
d. protejt. Kehrbegrifis V, 2 (1799) 398ff.; Th. Eifenlohr, in der Einleitung zu den oben 
angeführten Kirchengeiegen (Reyſcher IX) 1835, ©. 88; Jul. Hartmann und K. Näger, Rob. 
Brenz II (1842), 372ff.; Job. E. ©. Johannjen, Anfänge des Symbolzwangs 1847, ©. 121 ff: 

20 Heinr. Heppe, Gejchichte des deutſchen Protejtantismus I (1852), 311: 8. C. 2. Biefeler, 
K& III, 2 (1853), 239ff.; Heinr. Schmid, Der Kampf der luther. Kirche um Luthers Yebre 
vom Abendmahl 1868, S. 226jf.; Bernd. Kugler, Ehriftopb, Herzog zu Wirtemberg II (1872), 
©. 171ff.; E Schneider, Ein fircliches Verfahren unter Herzog Ehriftoph und der württem— 
bergiihen Theologen Betenntnis vom Nachtmahl in Theolog. Studien aus Württemberg 1882, 

25 267 ff. (auf den Alten des K. Staatsardivs in Stuttgart beruhend); Württ. KG herausgeg. 
v. Galwer Berlagsverein 1893, ©. 3937. 

Sowohl Bewegungen im eigenen Lande (vgl. das Edikt vom 25. Juni 1558 gegen 
die MWiedertäufer, Schwenffelder und Saframentierer, Reyſcher a. a. O. VIII, 106 u. 241 ff.) 
ald auch der Sieg des Krhptocalvinismus in der benahbarten Pfalz; (unter Kurfürſt 

30 Friedrich III. von 1559 an; vgl. die Briefe von Brenz; in Anecdota Brentiana 
berausgeg. von Th. Prefjel 1868, ©. 475 ff.) betvogen den Herzog Chriftoph von Württem— 
berg und feinen treuen Diener Johannes Brenz, der jeit Einführung der Neformation 
(Stuttgarter Konkordie vom 2. Auguft 1534, vgl. oben III, 253,6—ıs und Confessio 
Wirtembergica 1552 vgl. oben III, 384, 47—54) im Lande anerkannten lutherischen 

35 Abendmahlslehre eine feierlihe Sanktion zu erteilen. Das geſchah dur die Stuttgarter 
Synode und das Stuttgarter Bekenntnis vom 19. Dezember 1559. Den nädjiten An— 
laß dazu bot ein württembergifcher Pfarrer, Bartholomäus Hagen, ein geborner Tübinger, 
der von 1538 an gleichzeitig mit Jakob Andreä jtudiert hatte, dann Schüler und Ans 
bänger Galvins geworden war, mit dieſem in Briefwechjel ftand und verfchiedene feiner 

0 Schriften überjegt hatte. Er war Pfarrer in Dettingen am Schloßberg, jtand bei der 
in Nürtingen rejidierenden Herzogin Sabina, der Mutter des Herzogs Chriftopb, in bober 
Gunſt und batte öfters vor ihr zu predigen. Seine Beziehungen zu Calvin braten ibn 
in den Verdacht, daß er Anhänger der jchtweizerifchen Abendmahblslchre jei (quasi in 
coena statuerem praeter nuda signa nihil dari aut porrigi, CR 45, 623). So: 

5 viel fich aus den privaten Außerungen des Herzogs erjehen läßt, bewog ihn in eriter 
Linie die Sorge um das Seelenheil feiner Mutter zum Einjchreiten. Aber bedenklich er: 
ichien auch, daß in dem Augenblide Spaltungen innerhalb der Yandesgeiftlichkeit bervor- 
utreten drobten, als eben die „große Kirchenordnung” des Jahres 1559 zur Zufanmen: 
—— der geſamten kirchlichen Geſetzgebung des Landes ausgegeben wurde; und zwar 

50 Spaltungen über eine Lehre, deren befriedigende Faſſung vom Anfang der württem— 
bergiichen Reformation, von Schnepff (vgl. oben XVIII, 671) und Blarer (vgl. oben III, 
252f.) an bis zum Frankfurter Rezeß (18. März 1558, vgl. oben VI, 169 f}.), jo viel 
Mühe gefoftet hatte. Um dies zu verhindern wurde Hagen auf Befehl des Herzogs im 
April 1559 nad Stuttgart citiert, two er fich vor der oberjten Kirchenbehörde, d. b. ins- 

55 bejondere vor Brenz, über feine Anſicht von der Gegenwart Chriſti im Abendmabl zu 
verantiwvorten batte (num crederem, corpus Christi eodem tempore simul in 
coelis, simulque hie in terris esse, CR 45, 623). Da Hagens Erklärungen nicht 
befriedigten, wurde er entlajien mit der Weifung, binnen Monatsfrift jchriftlih eine 
fategorifche Erklärung über diefen Artifel abzugeben. Er verfaßte eine ausführliche 

6 Apologie, worin er die ganze Lehre de substantia et usu coenae darzuſtellen juchte, 
Grund der Schrift, nad) dem consensus patrum veterisque ecclesiae con- 
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sensus, ſowie nad den scripta neotericorum, unter fpezieller Berufung auf die Er: 
Härungen Melanchthons in feinem 1559 erjchienenen Kommentar über den Kolofierbrief. 
Die Schrift Hagens wurde dem Herzog Chriftopb überreicht, während diefer dem Augs- 
burger Reichstag anwohnte und darauf forderte man fämtliche Superintendenten des 
Yandes zur yenfur darüber auf. Nachdem im Laufe des Sommers die weſentlich überein: 
ftimmenden Urteile eingegangen, wurde im Herbſt eine aufßerordentlihe Synode nad) 
Stuttgart einberufen, beſtehend aus den vier Generalfuperintendenten, den geiftlihen und 
weltlichen Mitgliedern des Konfiftoriums, dem Reltor und der theologischen Fakultät der 
Unwerſität Tübingen und den fämtlichen Spezialjuperintendenten des Yandes. Sie trat 
am 13. Dezember 1559 zufammen. Der Superintendent von Göppingen, D. Jakob 
Andreä, wurde vom Herzog beauftragt, vor den verfammelten Theologen und politijchen 
Häten mit Hagen über die Abendmahlslebre zu disputieren. Er that dies auch nach an: 
fänglibem Sträuben der Beicheidenbeit, indem er wohl auf Grund einer Vorbeſprechung 
mit Brenz diefelben Beweisgründe für die Ubiquität vorbrachte, die nachher von Brenz 
in der Confession namhaft gemacht find. Die alte Deutung, daß auch Andrei wegen 
feines Briefwechfeld mit Calvin (der einzige an ung gefommene Brief CR 44, 5527. be— 
weiſt die Disbarmonie der beiden Männer im entfcheivenden Punkt) bei diefer Belegen: 
beit auf feine Rechtgläubigkeit geprüft werden follte, gebt zwar auf ob. Valentin 
Andreä zurüd (Fama Andreana a. a. O. ©. 96), kann aber angefichts der entſcheiden— 
den Ausführungen E. Schneiders (a. a. D. ©. 271) nicht mehr aufrecht gehalten werben. 
Im Verlaufe des Geſprächs berief fih Hagen auch auf frühere Außerungen von Brenz, 
der in feiner Auslegung von Jo 6 zwiſchen leiblicher und geiftlicher Nießung unter: 
ſchieden batte, wurde aber deshalb von Brenz jehr energisch zurüdgetiefen und mußte 
Ihlieglich feinen anderen Ausweg, ald (nach einer Privatbeiprehung mit Brenz; und 
Andreä) ſich öffentlich vor der ganzen Verfammlung als überwunden zu erklären, feinen : 
Irrtum zu befennen und abzubitten und die Yehre der mwürttembergiichen Kirche als die 
rechte und fchriftmäßige anzuerfennen. Darauf wurde den 19. Dezember eine von Brenz 
verfaßte Bekenntnisformel vorgelegt, diefe von ſämtlichen Theologen unterzeichnet und im 
folgenden Yabre 15601561 zuerit in deutjcher, dann im lateinischer Sprache veröffentlicht 
unter dem Titel: Confessio et Doetrina Theologorum et ministrorum Verbi Dei 
in Ducatu Wirtembergensi de vera praesentia corporis et sanguinis Jesu 
Christi in coena Dominica, Tübingen 1561, 4°. Belanntnus und Beridht der Theo: 
logen und Kirchendiener im Fürftentbumb Würtemberg, von der mwahrbafftigen Gegen: 
wertigkeit des Yeibs und Bluts Jeſu Chrifti im bi. Nachtmahl, Tübingen 1560, Fol. 
Die lateiniſche DOriginalurfunde befindet ſich noch auf der Stuttgarter Konf.-Regiitratur. 
Sie ift unterfchrieben vom Tübinger Rektor Jakob Heerbrand, von den Abten der Klöjter 
Maulbronn, Bebenhaufen und Königsbronn (VBannius, Eifenmann und Scropp), ferner 
von der tbeologijchen Fakultät in Tübingen und den Generalfuperintendenten (D. Schnepf, 
Beurlin, Andrei, E. und B. Bidembach, Alber und Brenz), endlib von 27 Super: 
intendenten und Geiftlihen. Zum Schluß bekundet Hagen: „et ego Barthol. Hagenius, 
pastor ecel. Dettingensis, postquam in multis artieulis — — meas cogitationes 
hactenus secutus sum, nunc autem divino favore recte eruditus veritatem 
doetrinae de coena domini cognoverim, agnosco hanc confessionem esse piam 
veram et S. Scripturae atque Conf. August. et ill. Prineipis nostri consen- 
taneam et adprobo eam“ etc. 

Der weſentliche Inbalt ift folgender: Voraus gebt (jedoch nur im deutichen Text) 
eine Vorrede, die fih auf die Ermahnung des Apoſtels Epb 4, 14 beruft, daß die 
Chriſten in der Erkenntnis des Sohnes Gottes fich nicht follen beivegen und umtreiben 
laſſen von allerlei Wind der Lehre, und daran erinnert, daß namentlich in der Yebre 
von des Herm Nachtmahl Vermeidung fchädlichen Gezänkes und Erbaltung der rechten 
Erkenntnis und chriftlicher Einigkeit böchft nötig fe. Dann wird auf Grund des gött- 
lichen Worte und in Übereinftimmung mit der Augsburgifchen Konfeſſion feftiglich be: 
lannt und gelehret: 1. daß in dem Nachtmahle des Herrn mit Brot und Mein dur die 
Kraft des Morts oder der Einjegung Chrifti der wahrhaftige Yeib und das mwahrhaftige 
Blur Jeſu Ebrifti wahrhaftig und weſentlich gereicht und übergeben werde allen Menſchen, 
jo ſich des Nachtmahls gebrauchen (omnibus C. D. utentibus), fo daß beide, wie ſolche 
mit der Hand des Dienerd überreicht, aljo auch mit dem Mund deilen, jo es iffet und 
trintet, empfangen werden (ore manducantis et bibentis aceipiantur). 2. Die Sub- 
Ham; und das Weſen des Brots und Weins wird nicht verwandelt, fondern zu dieſem 
Brauch durch das Wort des Herrn verordnet und geheiliget, daß fie zur Austellung des 
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Leibes und Blutes Chrifti dienen follen; Leib und Blut werden aber auch nicht bloß 
durch die Zeichen von Brot und Wein vorgebildet (non solum symbolis adumbran- 
tur), jondern wie die Subftan; von Brot und Wein zugegen it, aljo ift auch zugegen 
die Subſtanz oder Weſen des Yeibes und Blutes Chrijti und wird mit jenen Zeichen 
wahrbaft übergeben und empfangen (cum symbolis vere exhiberi et acecipi). 3. Da- 
mit jegen mir aber feine Vermiſchung des Brotes und Weines mit Leib und Blut Chrifti, 
feine räumliche Einſchließung, jondern in der jaframentlichen Wereinbarung des Brotes 
mit dem Leib eine foldhe Gegenwärtigfeit, die uns durch das Wort Chrijti beichrieben 
worden (talem praesentiam, quae verbo Christi definita est), daher folgt, daß 
außerhalb dem Gebrauch fein Sakrament fei (extra usum non esse sacramentum). 
4. Wenn die Gegner den Haupteinwand gegen die wahrhafte Gegenwart des Leibes und 
Blutes Chrifti im Nachtmahl bernebmen von der Himmelfahrt Chrifti und feinem Sitzen 
zur Nechten Gottes, jo erklären wir diefen Artikel nicht mit unfern, jondern mit des 
Apoftels Worten dahin, daß Chriftus aufgefahren fer über alle Himmel, auf daß er alles 
erfülle. Chriſtus ift nicht an einem Ort, etwa in der Yuft oder einem Geftirn, ein: 
geiperrt oder angeheftet, jondern er ijt in die Majeftät und Herrlichkeit eingegangen, fo 
daß er, zur Rechten Gottes fitend, nicht bloß mit feiner Gottheit alles erfüllt, jondern 
auch der Menſch Chriftus erfüllt alles auf eine himmliſche, der Vernunft unerforjchliche 
Meife, und fo wird ung durch diefe Majeftät des Menfchen Chrifti die wahrbaftige Gegen: 

» wärtigfeit feines Leibe und Blutes im Abendmahl nicht nur nicht entzogen, jondern 
vielmehr bekräftigt und beftätigt. In der Herrlichkeit des Waters ift Chriſtus allen 
Dingen gegenwärtig und wiederum alle Dinge ihm gegenwärtig, welches Geheimnis wir 
nicht mit der Vernunft, fondern allein mit dem Glauben begreifen. 5. Nicht nur die 
Gottjeligen und Würdigen, fondern aud) die Gottlofen, Ungläubigen, Gleigner empfangen 
im Nachtmahl den Leib und das Blut Chrijti. Weil aber die Gottlojen feinen Glauben 
haben und do fich des Sakrament3 gebrauchen, darum werden fie durch die Gegen: 
wärtigleit Chrifti nicht lebendig gemacht, ſondern gerichtet wegen ihres Unglaubens und 
ungottjeligen Lebens. Weil es denn Chriſto als einem gerechten Nichter nicht weniger 
löblih, jo er einen unbußfertigen Sünder jtraft, als fo er einen bußfertigen zu Gnaden auf: 
nimmt, wird biedurch feiner Majejtät und Herrlichkeit nichts abgebrochen, daß er von den 
Gottlofen und Ungläubigen empfangen wird. 6. Dies fei die einfältige, deutliche, wahr— 
bafte und rechte Bekenntnis vom Nachtmahl des Herrn, nicht mit menjchlicher Vernunft 
und Spisfindigfeit, fondern mit Zeugnifien und Worten der bl. Schrift beftätigt und 
bekräftigt; auch fer diefe Erklärung in Übereinjtimmung mit dem Sinn und Inhalt der 
Conf. Aug. wie mit der dem Trid. Konzil übergebenen Confessio Wirtembergica. 
Über andere das Abendmahl betreffende Fragen, wie über die Austeilung desjelben unter 
beiderlei Geftalt, über feine Frucht und Nuten ꝛc. ſei hier nicht nötig Meldung zu tbun, 
weil hiervon männiglich jonft genugjam berichtet. Nur unfere Meinung von der Subſtanz 
diefes Saframentes haben wir bier anzeigen wollen und hoffen, «8 jollen alle gottjelige 
Menſchen, die Luft und Liebe zur ewigen Wahrheit und chriftlichen Einigkeit tragen, fein 
Miffallen daran haben. 

Dem Beihluß der Synode gemäß und mit Genehmigung des Herzogs wurde dieſes 
Bekenntnis der württemb. Kirchenordnung einverleibt, daber auch in den jpäteren Aus— 
gaben der leßteren (feit 1582) mit abgedrudt und verordnet, daß fünftig alle ‘Prediger 
und Kandidaten des Predigtamts im Herzogtum Württemberg auf dieſe Artikel ver: 
pflichtet werden follten (Reyſcher a. a. ©. VIII, 230). 

Über den dogmatishen Wert des Stuttgarter Belenntniffes kann man  verjchieden 
urteilen (vgl. hierzu die Kontroverfe zwiſchen J. Hartmann und Herzog in der 1. Aufl. 
diefes Werks XXI, 181); auch darüber ift gejtritten worden, ob Brenz mit diejer jchroffen 
Ausprägung der lutherischen Abendmahlslehre feiner urfprünglichen namentlihb im Syn- 
gramma ausgeprägten Anfchauung treu geblieben fer (vgl. Wagenmann in der 2. Aufl. 
XIV, 796). Xeßtere Frage gehört nicht bierber (vgl. den Art. Brenz III, 379, a—s 
und 386, 3—o und die feinfinnige Bemerkung A. Heglers in Jobannes Brenz und die 
Reformation im Herzogtum Wirtemberg 1899, ©. 44 und 15, Anm. 1). Die geichichtliche 
Bedeutung der Stuttgarter Synode beſteht darin, daß bier zum erftenmal der Unterſchied 
zwwifchen der lutheriſchen und calvinifchen Abendmahlsichre in den drei Hauptpunften 
(mandueatio oralis, Genuß der Ungläubigen, Begründung der Abendmahblslebre in der 
Lehre von der Perſon Chriſti und feiner sessio ad dextram) aufs beftimmtejte betont 
ift. Namentlich der lestere Punkt, die von Brenz im engen Anſchluß an Yutber voll: 
zogene Verbindung der Abendmabhlslehre mit der Chriftologie, die Erneuerung der von 
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den Gegnern ſo genannten, von Brenz aber dem Ausdruck nach abgelehnten „Ubiquitäts— 
lehre“ war wichtig und von — Wirkung (vgl. die Art. Abendmahl II oben], 
67,,—ı2 und Ubiquität). 

Die Stuttgarter Tagung ift für die Fortbildung des reinen Luthertums und für die 
Geſchichte der konfeſſionellen Differenzen von unberehenbarer Wirkung geweſen. Zu einer 5 
Stunde, da die urjprüngliche lutberifche Lehre vom Abendmahl durch die immer meiter 
um fich greifende calviniſch-melanchthoniſche nahezu verdrängt, da einerſeits durch die 
dogmatifche Einigung zwiſchen Zürih und Genf, andrerfeit3 durch die immer weiter fich 
ausbreitende Alltanz zwifchen Calvinismus und Melanditbonismus die Befeitigung der 
alten Differenzen und ebendamit die firchlich-politifche Vereinigung des gefamten Proteftan- 
tismus näher als je gerüdt ſchien, da hat ein Theologe der erſten reformatorifchen Gene: 
tation, ein Mann von dem Anfehen eines Brenz und unter feiner Führung eine ganze 
Yandesfirche den Grenzpfahl wieder deutlich aufgerichtet. Für den deutſchen Proteftan- 
tiemus wurde bierbei die unbeilvolle Zerflüftung vollends befiegelt. Der Herzog glaubte 
zwar das Bekenntnis als Ausgangspunkt für feine unermüdlichen Einigungsbeitrebungen 
nügen zu können und fchidte es deshalb nicht nur an die norddeutichen Fürften und 
Unerjitäten, fondern au an den König von Navarra und an den Herzog von Guife 
(Chr. F. 2. T. Sattler, Geſch. der Herzoge v. Wirtemberg IV, 165). Eine Antwort 
iſt erbalten von Kurfürſt Auguft von Sachſen, daß er fonft wohl bereit wäre, das württem— 
bergiiche Bekenntnis feinen theologiſchen Fakultäten vorzulegen, da aber in feinen Landen 20 
über das bochwürdige Sakrament des Abendmahls bisher kein Streit fei, jo möchte er 
nit durch die Vorlage meitläufige Disputationen und Gezänfe hervorrufen (Kugler 
aa.d. S. 173). Ahnli meinte Melanchthon dem Kurfürften gegenüber, der ihm das 
Belenntnis zugeichidt hatte, daß er nichts Neues annehmen möge und lieber bei der in 
Kurſachſen jeit langen Jahren gebräuchlichen Formel bleiben wolle. Im vertraulichen 3 
Kreije aber äußerte jih Melanchthon recht bitter über feinen alten Freund Brenz, der 
ihm den Vorwurf des Neftorianismus machen wolle (CR IX, 1029) und er höhnte über 
das in der Konfeffion zu lefende Hechingense latinum der tmürttembergifchen Abte 
(unter Anspielung auf eine befannte von Melanchthon mehrfach erzählte Anekdote, vgl. 
Me. Briefe an J. Runge, 1. Februar 1560, an Georg Gracov, 3. Februar u. U. so 
Hardenberg, 9. Februar in CR IX, 1034 ff). Nur die Jenenfer Theologen juchten den 
Anſchluß und die Proteftion des Herzogs Chriftoph (Kugler a. a.D. 174f.). 

Soviel über die entfernteren und unmittelbaren Wirkungen der Stuttgarter Synode 
augerbalb Württembergs. Für das Yand ſelbſt verurfachte der bier zu Tage tretende 
Komiervatismus feines Neformators und Organiſators den Beginn einer neuen Scholaftik 3 
m der Theologie und eine jahrbundertlange Abjperrung gegenüber den Nachbarländern. 
Unmittelbar machte fidh der Zwang bei manden geltend. Zwei Geiftliche, Thomas 
Raogeorgus in Stuttgart und oh. Frifius in Göppingen mußten auswandern; ein 
anderer Pfarrer klagte 1562 Blarern mit Thränen, man müſſe Zwingli, Okolampad, 
Bulinger und Galvin auf der Kanzel mit Namen verdbammen. Selbjt den greifen Alber 0 
gereute die gegebene Unterfchrift und er bat einen Monat nachher den Herzog, man möge 
ibn aller neuen Dogmen überbeben. Brenz riet zur Einwilligung, da Aber mit feiner 
Meinung fein Gaffengeihrei made (Württ. KG a. a. D.) Hagen mußte fih noch ein: 
mal 1565 einer umjtändlichen Nechtfertigung unterzieben (Schneider a. a. O. 276f.). 
Er gab wieder in den entjcheidenden Punkten nach, blieb aber, wie feine Briefe an Calvin #5 
beiten, unbefebrt. (Wagenmann;) H. Hermelint. 

Styliten ſ. Säulenbeilige Bb XVII ©. 332. 
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Suarez, Franz, geft. 1617. — Suarez' Werke erjhienen zu einer Gejamtausgabe 
reinigt zuerit 1630 in Lyon und Mainz, 23 BB. Fol, dann volljtändiger und teilweife 
anders geordnet, Venedig 1740—1751, aud) nochmals Paris 1856—1861 (28 voll. 4°). Ein 50 
Ergänzungsband zur leptgen. Ausgabe erjchien 1859 zu Brüfjel u. d. T.: F. Suaresii opus- 
ala sex inedita, nunc primum ex codd. Romanis, Lugdunensibus ac propriis eruit etc. 
JR. Malou (hierin u.a. Commentarius in decretum Clementis VIII. eirca confessionem 
“ absolutionem in absentia datas ete.; Tractat. de confessione pecc. ab ipso poenitente fa- 
“ende; Ep. ad Clem. VIII; et apologia, seu responsiones ad prop. de auxiliis gratiae 55 
botatas a Dom. Bahez; Lib, sec. et tertius de immunitate ecelesiastica a Venetis violata 
# a Pontifice iuste ac prudentissime defensa). — Einen Auszug aus Suarez’ Werfen in 
oe Foliobänden beforate der Jeſuit Noöt: Theologiae R.P. Franzisci Suarez e d. D. 
umma seu compendium, Colon. 1732 (wiederholt durch Migne, Paris 1855). Bgl. aud) 
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des Emanuel Laurent. Suarez, Epitome dilucida, brevis et resoluta disputation. theologi- 
carum P. F. Suarez (Valencia 1627, Colon. 1628). — Die gründlidıite Monographie lieferte 
K. Werner: Franz Suarez und die Scholajtit der legten Jahrhunderte, 2 BB., Regensburg 
1861. Ueber die früheren Biographien und Ausgaben j. de Bader, Bibliothöque de la Comp. 

6 de Jesus, 2. Aufl v. Sommervogel Bd7, 1896, ©. 1661 ff. Vgl. auch H Hurter im „Ka— 
tholit“ 1865, ©. 566 ff., ſowie im Nomenclator literar. recentioris theol. cath. I?, ©. 138 ff.; 
desgl. Stödl, Geich. der Philof. im MA., III, 643 ff.; Fries im KK XI, ©. 023. 

Franz Suarez, Jeſuit, ift geboren zu Granada in Spanien am 5. Januar 1548. 
Sein Vater war Gafpare Suarez von Toledo, Advokat zu Granada, feine Mutter Antonia 

10 Vazquez de Utiel, beide von altem fpanifchen Adel. Dem Willen feiner Eltern gemäß 
mwibmete ſich Franz als erftgeborner Sohn anfangs der Rechtswifjenichaft, und war ſchon 
im Begriff, den dritten akademischen Jahreskurs auf der Univerfität Salamanca zu be- 
endigen, als die Predigten des Jeſuiten Johann Namirez auf den 17jäbrigen Jüngling 
einen jo tiefen Eindrud machten, daß er den Entſchluß aßn ſelbſt in den Orden einzu— 

15 treten (16. Juni 1564). Noch vor Beendigung des dreijährigen Noviziates begann er in 
Salamanca das Studium der Philoſophie, anfangs mit jo geringem Erfolg, daß man 
an jeinem Talent zmweifelte und er jelbjt um den Erlaß einer im jo widerſtrebenden 
Beihäftigung dringend nachſuchte; nur der Zuspruch des Rektors des Kollegs, des Jefuiten 
Martin Gutierrez, er möge gutes Mutes fein, durch die Früchte feines Fleißes werde einft 

20 noch die Kirche Gottes verberrlicht und die Gejellichaft geziert werden, ermutigte ihn, die 
untillfommene Arbeit mit größerer Ausdauer aufzunehmen und den fpröden Stoff zu 
bewältigen. Dudin will ſogar wiſſen, man ſei damals ernftlih mit dem Gedanken um: 
egangen, ihn wegen feiner Untauglichfeit aus dem Orden zu entlaffen, der ihn fpäter zu 
ie bedeutenditen Gelehrten io: 

26 Nah Vollendung feiner alademifhen Studien tritt Franz Suarez ſelbſt in das aka— 
demifche Lehramt ein. Zu Segovia (feit 1572) ſowie zeitweilig in Avila erklärt er den 
Ariftoteles; in Valladolid (1576) Lieft er Theologie. Dann bekleidete er fieben Jahre 
lang einen Lehrftubl in Rom, wo er in Gegenwart Gregorö XIII. jeine erfte Vorlefung 
gehalten haben foll und eine anſehnliche Zahl berühmter Schüler (wie Leſſius u. a.) 

30 bildete. Durch Kränklichkeit genötigt, in fein Vaterland zurüdzufehren, lehrt er act Jahre 
zu Alcala de Henares und ein Jahr zu Salamanca, bis ihm auf den Vorſchlag der Fakultät 
zu Goimbra von König Philipp II. der erſte theologifche Lehrſtuhl an dieſer Univerfität 
übertragen twurde. Nachdem er zuvor in Evora den theologiichen Doktorgrad erworben 
batte, trat er 1597 in diefen neuen Wirkungskreis ein, in welchem er zwanzig Jahre bis 

35 zu feinem Tode thätig war. Seine Vorträge müfjen ungeheurer Senfation gemacht haben, 
wenn nur die Hälfte deſſen wahr ift, was Alegambe darüber berichtet: während die einen 
die Univerfität glüdlich priefen, welche unverdienterweife einen foldhen Yehrer gewonnen 
babe, behaupteten die anderen fühn, feine Weisheit jei ihm durch göttliche Inſpiration zu 
teil geworden (infusam ei divinitus esse sapientiam). In der bifchöflichen Appro- 

0 bation einer feiner Schriften (der Defensio fid. cath., j. u.) heißt er communis huius 
aetatis magister et alter Augustinus, andertwärtö Coryphaeus theologorum et huius 
aetatis in Scholastieis Gigas ill. Spanifche Granden famen nad Goimbra, um den 
großen Suarez, das Wunder und Oralel feiner Zeit (huius aetatis prodigium et ora- 
culum) von Angefiht zu jehen. Troß dieſes Ruhmes, den Suarez erntete, ſoll er fih die 

45 Demut in ſolchem Grade bewahrt haben, daß er feine Bücher vor dem Drude der Zenſur 
jeiner Schüler unterwarf und auf ihre Ausftellungen vieles änderte, Seine Beicheiden- 
heit machte bei einer öffentlichen Disputation, die er zu Valladolid leitete, einen jo 
begeifternden Eindrud * den jungen Spanier Ludwig de Ponte, daß dieſer zum Eintritt 
in den Orden bewogen wurde und als bedeutendes Glied desſelben thätig war. Suarez 

50 lebte nur der Wiſſenſchaft und den frommen Übungen; gegen ſich ſelbſt war er fo ſtreng, 
daß er wöchentlich dreimal faftete und an feinem Tage mebr als ein Pfund Speife zu 
ſich nahm. Täglich geißelte er ſich felbjt mit einer drabtdurdhflochtenen Peitſche. Schwierige 
ragen der Scholaſtik pflegte er im Gebete Gott vorzulegen, die fchtwierigiten der heiligen 
Nungfrau. Nach dem Vorbild des Ignatius hatte er diefe zur Herrin feines geiftlichen 

65 Nittertums gewählt. Seine Verehrung für fie war fo unbegrenzt und fein Drang, auch 
andere in diefelbe bineinzuzieben, fo wirkſam, daß diefelbe feinem Superior Martin 
Gutierrez erjchienen fein und ibn beauftragt haben foll, in ihrem Namen dem Zuarez 
für feine treue Ergebenbeit zu danlten. Während der Meditation war er jo in fih ge: 
kehrt und in die Betrachtung der bimmlifchen Mofterien verfenkt, daß fein Geräuſch von 

6 außen ihn ftören konnte. Auch an Vifionen laffen es in jeinem Xeben feine Bewunderer 
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nicht fehlen. Als er einjt vor dem Kruzifir kniete, babe er fichtlich zwei Zoll über der 
Erde geichmebt, leuchtende Strahlen ſeien von dem Angefichte des Gefreuzigten auf ihn 
gefallen und hätten einen wunderbaren Glanz über feine Züge und feine Seele verbreitet. 
Uebrigens verwahrt fich Alegambe, der diefen (auch von anderen Heiligen, wie Fil. Neri ac. 
überlieferten) Zug berichtet, am Schluſſe feines Werkes gegen die Annahme, er wolle 
ſolche, die der heilige Stuhl nicht Fanonifiert habe, als Heilige darftellen. 

Im Jahre 1617 begab er fih nad Liſſabon, um einem Streite zwifchen dem 
päpitlichen Yegaten und den föniglichen Näten über die Grenzen der geiftlihen und welt: 
lichen Jurisdiltion vorzubeugen. Er jab feine vermittelnden Bemühungen mit dem glüd- 
lihiten Erfolge gefrönt. Da wurde er von einer tödlichen Krankheit befallen. Ganz 
Yıflabon war in Spannung und Trauer, er aber barrte mit Rube und Freudigkeit feiner 
Auflöfung entgegen. „Auf den Herrn“, ſprach er betend, „babe ich gewartet ; twie herrlich 
ft dein Gezelt, o Herr!“ — „Nie“, äußerte er gegen feine befümmerte Umgebung, 
„hatte ich geglaubt, daß Sterben fo füß fer.“ Nach dem Empfange der Sterbjaftramente 
verihied er im WProfepbaufe am 25. September 1617 im 70. Jahre feines Lebens; 
53 Jahre hatte er dem Orden angebört. Hatte diefer fich in der Yobpreifung des Yeben- 
den überboten, jo fteigerte fich noch feine Huldigung gegen den Abgejchiedenen. Ein von 
Werner (I, 30) angeführter Panegyriker nennt ihn: Europae atque adeo Orbis uni- 
versi magister; Aristoteles in naturalibus seientiis, Thomas Angelicus in di- 
vinis, Hieronymus in scriptione, Ambrosius in cathedra, Augustinus in pole- 
mieis, Athanasius in fidei explicatione, Bernardus in melliflua pietate, Gregorius 
in tractatione Bibliorum ac — verbo —, oculus populi Christiani, sed suo 
solius iudieio — nihil (vgl. Hurter, Nomenel. lit. T’, ©. 139). 

Die litterarifche Thätigfeit des Suarez erftredte ſich hauptſächlich auf die Behand: 
lung der ariftotelifchen Philoſophie und der fcholaftiichen Theologie. Seine Schriften 
find nach und nad an verjchiedenen Orten gedrudt worden, am beiten in der o. angef. 
Ausgabe, Benedig 1740ff. Die beiden letzten Bände diefer Ausgabe enthalten meta- 
vbhyfiſche Disputationen nebft einem vollftändigen Inder zur Metaphyſik des Ariftoteles. 
Sie erlangten ein bejonders ungeteiltes Anſehen, jo daß fie felbit auf proteftantifchen 
Hohbihulen lange Zeit bindurh als anerkanntes Lehrbuch im Gebrauce blieben (vgl. 
Gap, Geſchichte der prot. Dogmatik, I, 185f.; Nitter, Die hriftl. Philoſophie, II, 658 
Bubrauer, Joach. JZungius [Stuttgart 1850], I, 12). Die 20 erften Bände der vene- 
nanifhen Ausgabe umfajjen feine Kommentationen und Disputarionen über die theo: 
Isgiibe Summa des Thomas von Aquino, drei derfelben (Vol. VI—VIII) den Traftat 
de divina gratia; mebrere meitere enthalten fonjtige Traktate und Heinere Werke. Da 
Zuare; im 9. Bande (De vera intelligentia auxilii efficacis eiusque concordia 
cum lib. arbitrio) tbätigen Anteil am moliniftifchen Streite nahm und insbefondere 
anen dem Yudivig Molina nahen Standpunft, den fog. Kongruismus, vertrat, jo wurde 
dieſem Bande das päpitliche Imprimatur verfagt; er fonnte erjt lange nad feinem Tode 
unter Papſt Innocenz X. (1651) erideinen. Die Moral bat Suarez nicht vollftändig 
bebandelt: nur feine Traftate über die drei theologischen Tugenden (Band XI) und über 
den Stand, die Andahtsübungen und die Pflichten der Mönche (De virtute et statu 
religionis, Vol. XII—XV) berühren diejes Gebiet. Sie zeigen, daß er die gewöhnlichen 
Noralprinzipien der Ordenstheologie gleichfalls geteilt hat. Übrigens meint der Karmeliter 
Alcxrander, feine Abhandlungen zur Summa des Thomas von Aquino ließen fih ohne 
Anitoß (inoffenso pede) durdyleien. Seine Yehre De confessione absentis absenti 
facta wurde von Clemens VIII. verurteilt und, obgleidh von ibm jelbjt ermäßigt, aud) 
ın der neuen Gejtalt von der römischen Kongregation vertvorfen, daher fie in den fpäteren 
Ausgaben faftigiert erfcheint und erft neueftens von Malou vollitändig berausgegeben 
wurde (vgl. oben ©. 119,5). — Die reiche Erfindungsgabe, womit Suarez die ſcho— 
laftiicben ‚Fragen ins Unendliche bäuft, und der raffinierte Scharflinn, womit er fie dia— 
ieftib auflöft, entfprachen dem Geſchmacke jeiner Zeit und feines Ordens. Eine befondere 
Berübmtbeit erlangte fein Wert Defensio fidei Catholicae et Apostolicae adversus 
Anglicanae Sectae errores, Goimbr. 1613 (der 21. Bd der Edit. Venet.), durch die 
Bewegung, die es hervorrief, und die Schidjale, die es erfuhr. Er hat dasfelbe auf 
Anregung Pauls V. gegen Jakob I. und den englijhen Huldigungseid (oath of alle- 
giance) gefchrieben und darin den Grundſatz vertreten, daß der Papft eine Zwangs— 
zewalt über die weltlichen Fürſten babe, daß er fie daher, wenn fie ketzeriſch und ſchis— 
natiſch würden, abjegen könne, und daß man diefes ſogar als Glaubensartifel annehmen 
mußte, weil Chrijtus dem Petrus und deſſen Nachfolgern die Binde: und Löſegewalt 
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übertragen habe. Paul V. ſprach ihm in einem =. Schreiben vom 9. September 
1613 jeinen Dank für diefes Werk aus, aber Jakob ließ es durch den Henker vor der 
Paulsfirche verbrennen. Als dies Suarez vernabm, bedauerte er nur, daß es ihm nicht 
vergönnt ſei, das Schidjal feines Buches teilen zu dürfen. Zwar hatten die Reklama— 

5 tionen, welche Jakob bei dem ſpaniſchen Hofe erhob, nur die Wirkung, daß Bhilipp II. jelbit 
für die echt fatholifchen Prinzipien diefer Schrift eintrat; dagegen beſchloß das Pariſer 
Parlament am 26. Juni 1614, daß diefelbe auch in Paris öffentlich dur Hentersband 
den Flammen übergeben werden, daß vier Pariſer Jeſuiten, unter ihnen der Beichtvater 
Heinrichs IV., Pater Cotton, fowie Jakob Sirmond, vor dem Parlament einen Verweis 

ı0 empfangen und mit fchärferen Zenfuren bedroht werden follten, wenn fie nicht fo ver: 
derblihen Marimen in Zukunft fteuern wollten. Die Verbrennung wurde am folgenden 
Tage vollzogen, rief aber einen heftigen Proteft des Papftes hervor, der das Necht des 
Parlaments betritt, außer den von Rom veriworfenen Lehrjägen, wie der Rechtmäßigkeit 
des Tyrannenmordes, auch amdere anzufechten, namentlich ſolche, melde die NWorrechte 

15 deö päpftlichen Stubles betrafen. Vergebens juchte ihm die franzöſiſche Negterung durch 
die feierliche Erklärung zu begütigen, daß die Vollziehung des Parlamentsbeſchluſſes dem 
rechtmäßigen Anjeben des Bapftes nicht präjudiziere. Sie ſah ſich zulegt genötigt, nach— 
zugeben und die gänzliche Vollziehung des Beichluffes auf unbeitimmte Zeit zu fiitieren 
(vgl. Schrödh, Kirbengefchichte feit der Reformation III, 428; Giefeler III, 2, ©. 640, 

20 Anm. 2). (Steig 7) Zödler +. 

Subdiafon. — Vgl. Morinus, De sacris ordinationibus, P. III, Exereit. 12; Tho— 
majjinus, Vet. et nov. ecel. diseipl. lib. 20, e.30sqq-; Seitz, Recht des Pfarramtes IL, 1, 
S. 415 ff.; Hinſchius, Kirchenrecht, Bd 1, S 3; Harnad ſ. unten; Sohm, Kirchenrecht Bd 1, 
S. 128ff.; Wieland, D. genet. Entwidelung der jog. ordines minores in d. eriten 3 Jahrh. 

5 Rom 1897); Reuter, D. Subdiafonat (Augsburg 1890). 

Die alte chriftliche Kirche fannte nur die Organifation des Epiffopates, des aus 
diefem ſich entwidelnden Diafonates und des Presbyterates. Allmählich zweigte fih aus 
dem Diafonat der Subdiafonat ab, aber während die fatholifche Kirche den früberen 
Gejtaltungen die unmittelbare Einfegung von Chriftus vindiztert, jo bat fie doch für den 

3 Subdiafonat nie bezweifelt, daß er „utilitatis causa“, wie es bei den Vätern beit (ſ. 
bei Morinus, Commentar. de s. ecelesiae ordinationibus; Exereitat. XI, ce. 1) 
eingeführt und Menſchenwerk fei. | 

Der Subdiafonat tritt auch nicht überall gleihmäßig auf, fehlte an vielen Kirchen, 
was zufolge einer Stelle bei Amalarius (de divin. offie. I, 11) fogar noch um die 

35 Mitte des 9. Jahrhunderts vorfam, und wurde, bevor das Gebilde der Hierarchie feine 
jtarre, feite, unwandelbare Gejtalt annahm, auch nicht immer als nottvendige Vorbedingung 
des Diafonates angejeben. 

In der römischen Kirche bezeugt der Brief des Papftes Cornelius an den Biichof 
Fabius von Antiochien, in mweldyem er unter den Dienern der römifchen Kirche auch fieben 

40 Subviatone aufzählt (Euseb. Eccl. hist. lib. VI, e. 43; vgl. Jaffe, Regest. Pontif. 2. ed. 
nr. 106), ihr Daſein ſchon um das Jahr 250, ja es jcheint ausgemacht, daß das Amt feinen 
Urſprung in Nom felbft hatte. Denn in derfelben Zeit,, wo Alerander Severus die Stadt in 
17 regiones teilte, nabm nad dem catalogus Liberianus Fabian jene gleiche Eirchliche 
Einteilung vor, fette aber nur 7 regiones Diakonen vor, den übrigen 7 hypo(sub)diaconi 

15 um nicht die Siebenzahl der Diakonen zu überfchreiten, die man in der Apoftelgefchichte 
als normiert annahm (vgl. Harnad, Die Quellen der Apoft. KO in Terte u. Unterfud. 3. 
Geſch. der altchriftl. Yitteratur Bd 2, 9.5 (Leipzig 1886, ©. 100). In Spanien er- 
wähnt fie die Synode von Elvira (Kap. 30) um die Zeit von 305, in Afrika bejtanden 
fie nah den Zeugniffen des bl. Cyprianus (Brief 2, 3, 29, 30 u. f. w.) ſchon um die 

so Mitte des 3. Jahrhunderts und im Orient endlich, wie aus den Beichlüffen der Synode 
von Yaodicea (361, e. 21—22. Dist. XXIII) und einem Brief des bl. Atbanafius (ad 
Solitar. anno 330) hervorgeht, um die Mitte des 4. Jahrbunderts. 

Wenn aber ſchon den Diafonen, obgleich fie den ordines maiores beigezäblt und 
ihre Weibe unzweifelbaft für ein Sakrament ausgegeben wurde, ‚nur niedere Funktionen 

65 oblagen, jo war das in verftärftem Maße bei den Subdiafonen der Fall. Freilich war 
diefen die Berührung der beiligen Gefäße, falls fie leer waren, geftattet und ſomit vor 
den übrigen minores ordines eine gewiljermaßen hervorragende Stellung zugejtanden, 
allein ſonſt blieb ihre Tätigkeit auf das Snempfangnebmen der Oblationen — daher 
auch ihr Name „Oblationarii* — die Auflicht der Gräber der bi. Märtyrer, die Be: 
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wachung der Kirchtüren während der Kommunion und ähnliche untergeordnete Dienfte 
beichränft, wie es denn noch jest im Pontificale heißt: „Subdiaconum oportet aquam 
et ministerium altaris praeparare, pallas altaris et corporalia abluere, calicem 
et patenam ad usum sacrifieii eidem offerre“. Dazu ijt freilih noch die Leſung 
der Epiftel, ald ihre Hauptverrichtung, ungewiß zu welcher Zeit, binzugelommen. 6 

Merklich wurde das Anſehen der Subdiafone gejteigert durch die von Gregor d. Gr. 
(e. 1 Dist. XXXI) auf fie vorgenommene Ausdehnung des Cölibats, und durch die von 
dem Konzil zu Benevent unter Urban II. (1901) gewährte Erlaubnis, die bifchöfliche 
Würde zu erlangen — was früher nur den höheren ordines geltattet getvefen war — 
fralid „non sine Romani pontificis vel metropolitani licentia“. 10 

Obgleich nun diefelbe Verordnung den Subdiafonat noch ausdrüdlich den niederen 
Weihen beizäblte — dabei ift es auch im der orientalifchen Kirche verblieben — jo er: 
wuchs doch aus ihr und überhaupt aus der ganz erzeptionellen Stellung des Subdiakonats 
bald die Kontroverfe, ob er nicht den höheren ordines beizuzählen fei, die endlid von 
Innocenz III. endgiltig entichieden wurde. Diejer erklärte nämlich (ec. 9, X, de aetat. ı5 
et qualitat. [1, 14]) den Subdiafonat für einen höheren ordo, der aud ohne päpjtliche 
Dispenjation zur Erlangung der bifchöflichen Würde befähige, und zog aus diefer Ent: 
ſcheidung die natürliche Konfequenz, daß Sklaven, die Subdiafone geworden, ebenſowenig 
mie Diakone von den früheren Herren zurüdgeforbert werden fonnten, daß fie aljo der 
Vorrechte der höheren Weiben teilbaftig ſeien. Daher ift denn auch zur Subdiafonats: zu 
weibe ein Ordinationstitel erforderlib (j. Conc. Trid. Sess. XXI, c. 2, de reform.) 
die Verpflichtung zum Gölibat und Breviergebet mit dem Amte verbunden und zugleid) 
das Verbot des Miedereintritts in den Latenftand auch für Subdiafone ausgeſprochen 
worden. 

Dennod weicht deren Ordination auch beute noch darin ſehr weientlih von der: 25 
jenigen der Diafone und Presbyter ab, daß die Kandidaten nicht vom Archidiakon dem 
ordinierenden Bijchof vorgeführt werden, daß die Befragung des Volkes und die Hand: 
auflequng fortfällt, und ftatt defjen die Ordination dur traditio instrumentorum 
et vestium bolljogen wird. 

Das Weibealter ift, nachdem es früher zwifchen dem 20., 25. und 18. Lebensjahre w 
geſchwankt hatte, durch die Beſtimmung des Tridentiner Konzils auf das angetretene 22. 
friert worden (Sess. XXIII, c. 12, de reform.). Zwijchen Diafonat und Subdiafonat 
ſoll ein Jahr als interstitium liegen, von welcher Negel jedoch ebenfo wie von der 
anderen Beitimmung, dat die Subdiakonatsweihe nicht mit den anderen niederen an einem 
Tage zu erteilen fei, den Biſchöfen abzuweichen geftattet iſt (j. Conc. Trident. sess. 3 
XXIII, cap. 11; Richter, Kirchenrecht S 113). R 

Schlieglih ift noch zu bemerken, daß der Subdiafonat heute fait nur als Uber: 
gangsitufe zu den höheren Weihen vortommt und daß feine Funktionen meift von Laien 
und Presbutern verjeben werden. 

Auch in der evangelifchen Kirche kommt zuweilen die Bezeihnung „Subdiakon“ vor, su 
bezeichnet jedoch keinen Unterjchied in der Ordination, fondern allein im äußeren Range, 
wie fie denn auch befonders häufig für die Hilfsprediger gebraucht wird. E. Friedberg. 

Subintroductae. — 9. Adelis, Virgines subintroduetae. Ein Beitrag zum 7. Kapitel 
des I. Korintherbriefs, Leipzig 1902. Die ältere Litteratur ijt dort S.75 beſprochen. — 
Bon den Recenſionen des NAchelisjchen Buches haben jelbititändigen Wert der Artifel von 46 
Nüliher im Archiv für Religionswiſſenſchaft VII, 3737. und der Sidenbergers in der Biblijchen 
Seitichrift III, 445. Der Pi.:-Enprianiiche Trattat De singnlaritate celericorum, der von 
“ubintrodnetae handelt, iſt jeitdem beiprocdhen worden von Harnad, TU NA IX, 3 und 
» Blacha, Kirchengeſchliche Abhandl. IL, 3. Pal. dazu Krüger, GgA 1905, ©. 47. 

Virgines subintroductae (ovreisaxroı) ift ein Name für chriftlihe Asketinnen, w 
die mit Männern zufammenlebten, obgleid; beide Teile das Gelübde der Keuſchheit über: 
nommen batten und von dem ernten Willen bejeelt waren, es zu halten. Der Name 
ft an Spottname, in verbältnismäßig fpäter Zeit aufgelommen, als man die Gewohnheit 
mi&billigte, und er bat nicht wenig dazu beigetragen, das Urteil über dieſe Form der 
geichlechtlichen Askeſe zu verwirren. In Wabrbeit iſt die geiftliche Ehe eine der mar: 56 
fanteiten Erjcbeinungen, welche die Askeſe auf chriftlihem Boden bervorgerufen bat, eine 
Frucht getvaltiger Begeifterung für das asketiſche deal. Unfere Quellen berechtigen uns 
u dem Urteil, daß fie während des ganzen chrijtlihen Altertums verbreitet war. In 
Antiodien batte der Biſchof Paul von Samofata mehrere junge Mädchen in feiner 
nachſten Umgebung (Eufebius h. e. VII, 30, 125f.); zu Cyprians Zeit lebten gott= 6o 
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geweibte Jungfrauen mit Konfefjoren, Klerikern und Laien in intimer Lebensgemeinichaft 
(epist. 4. 13. 14); und der rigoroje Tertullian rät e8 wohlhabenden Chriſten an, eine 
oder mehrere Witwen als „geiftige Ehegattinnen” ins Haus zu nehmen, „durch Glauben 
ſchön, durch Armut ausgefieuert, durch Alter befiegelt“ ... „Solder Frauen auch 

5 mehrere zu haben ift Gott mohlgefällig“ (De exhort. castit. 12; De monog. 16). 
Bon Häretifern hört man bdasfelbe: einige Häupter der Valentinianer lebten mit 
„Schweſtern“ zuſammen (Irenäus h. I, 6,3), der montaniftiihe Märtyrer Alerander 
war mit einer Prophetin in geiftiger Ehe verbunden (Eufebius h.e. V, 18, 6ff.), und ber 
Marcionit Apelles hatte ebenfalls zwei geiftige Frauen, tworunter die Prophetin Philumene 

ı0 (Tertullian, De praeser. 30). 
Wie die geiftige Ebe aus asketiſchen Motiven entitanden ift, bat fie im Mönchtum 

ihre eigentliche Stätte gehabt und ſich dort in ihrer urfprünglichen Form erhalten. Bon 
den eriten Anfängern oder VBorläufern des mönchiſchen Lebens an, den Enkratiten Tatians, 
den Origenianern und Hierafiten bis zu den Einfiedlern, die Hieronymus und die Gregore 

15 fannten, hören wir immer wieder, daß viele Mönche mit Frauen zufammen lebten, und 
wir brauchten uns nicht zu wundern, wenn wir bis tief ing Mittelalter auf dem Boden 
des Mönchtums die Spuren des echten Syneisaktentums anträfen. In der MWüfte, wo 
der Asket mit feiner Gefährtin allein war, geftaltete fih das Verhältnis häufig fo, dat 
fie feine Dienerin wurde, und ihm die vielen Handreihungen that, die der Menſch des 

20 Altertums ſich von feiner Dienerfchaft beforgen ließ. Man darf ſich dadurch aber nicht 
über die Hauptfache wegtäufchen laſſen, daß der Grund, weswegen der Mönch und die 
Nonne in die Wüfte gezogen waren, in dem gemeinjamen asfetifhen Ideal zu ſuchen ift, 
das fie in der MWeltabgejchiedenbeit zu verwirklichen ftrebten. Im Kampf um das Leben 
und im Kampf gegen das eigene Fleisch fuchten fie die Kraft in einem Seelenbunde, der 

35 fie Gott näber bringen follte. 
Die alte irische Kirche hat diefe Art der Aslefe zu einem Grunbpfeiler ihrer Orga- 

nifation gemadt. Nach uralter dhriftliher Sitte machte man dort feinen Unterjchied 
zwiſchen Mann und rau (vgl. Ga 3,28) und ließ beide zu Firchlichen Funktionen zu. 
In den Klöjtern aber lebten die priefterlihen Mönche mit den priefterlihen Nonnen 

30 zufammen, nad einem alten anonymen Berichterftatter bi8 zum Jahre 543: Mulierum 
administrationem et consortia non respuebant, quia super petram Christi 
fundati ventum tentationis non timebant (Habdan:Stubbs, Couneils and ecclesi- 
astical documents II, 2, p. 292). Und als die Iren mit ihrer Miffton einen Vorſtoß 
nad Armorifa unternahmen, fanden die gallifchen Biſchöfe bei den Eindringlingen es be: 

35 jonders tadelnswert, daß fie von rauen begleitet waren, die fich ebenjo wie die Männer 
jaframentale Funktionen anmaßten (vgl. den Brief der drei Bifchöfe in der Revue de 
Bretagne et de Vend6e 1885, I, p.5ff.; 386 16 [1896], 664 ff); fie mußten 
nicht, daß die irifch-bretonische Kirche Gewohnheiten und Grundſätze der älteften chriſt— 
lichen Kirche konſerviert hatte. 

40 Als die wohlhabenden Kreife der großen Städte chriftlich geworden waren, entwidelte 
fih dort eine neue Form der geiftigen Ehe. Es fam häufig vor, daß reiche Witiven 
und Jungfrauen dem Zug der Zeit gemäß die Ehe verabjcheuten, und um ihrem großen 
Haufe einen Hausherrn zu geben, einen Geiftlichen oder einen Mönch veranlaßten, ſich mit 
ihnen in geiftliher Che zu verbinden. Cs ift das cine Varietät des Syneisaltentums, 
aber feine glüdliche. Die Rollen ſchienen vertaufcht. Die Frau hatte die Oberhand, da 
fie die Herrin ihres großen Beſitzes blieb, und dazu genof fie den Nuhm der Jungfräus 
lichleit. Dagegen war die Stellung des Geiftlichen ſchwierig und häufig prefär. Mochte 
die Askeſe und der Seelenbund jo ernitbaft genommen werden wie immer, es ließ ſich 
nicht verdeden, daf der Geiftliche engagiert war, und feine Stellung mag variiert haben 

50 zwiſchen einem Hausverwalter, Hausfaplan und geiftlichem Yiebhaber. Es ift die Nolle, 
welche der Abbe im Frankreich des 17. und 18. Jahrhunderts hatte. Zur Zeit des 
Chryſoſtomus war die Unfitte in Konftantinopel verbreitet (MSG 47 col. 495 ff.), ebenjo 
zur felben Zeit in Gallien, wie uns Hieronymus verrät (ep. 117). Sie iſt alfo als ein 
eigentümliches Produft der chriſtlichen Kultur anzufeben. 

Am bäufigiten erwähnt und darum am meilten bekannt iſt die geiltige Ehe der 
Klerifer, jodap man vielfach geglaubt bat, daß nur der Klerus der alten Kirche mit 
Spneisalten gelebt hätte, Und es läßt fidh nicht leugnen, daß die Sitte bier ebenfo wie 
im Mönchtum ihre befondere Heimftätte gefunden bat. Sie fteht in Gegenwirkung mit 
dem Gölibat, der ebenfalls im Ghriftentum nicht für die Kleriker geichaffen worden ift, aber 

co doch bei ihnen zur berrichenden Sitte und ſpäter zum Gefe wurde, weil man die Ehe 

4 or 

55 — 
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als minderwertig beurteilte und an das Leben der Geiftlichen die höchſten und idealiten 
Anforderungen jtellte. Je mebr Kleriker fich aber vor der Ehe zurüdzjogen, um fo häufiger 
ermäblten fte ſich eine Genoffin zur geiftlihen Ehe, um offenkundig ein Yeben der Askeſe 
zu führen. Mit der Zeit jcheint die Idealität des Verbältnifjes binter praftiihen Motiven 
urüdgetreten zu fein. Aus der Asfetin und Seelenbraut wurde unmerflib die Haus: 5 
yalterin, die im Verdacht ftand, zugleich Maitreffe zu fein. Freilich hatte ſich zugleich 
das allgemeine Urteil über dieje Form der Askeſe gewandelt, man war jchärfer und 
nüchterner geworden, und jah den Geiftlichen, der mit einer Frau zufammen lebte, mit 
anderen Augen an als ehemals (ſ. unten). Es fcheint aber, als ob das Spneisaftentum 
jelbjt degeneriert wäre. Die ———— der Klerikler wurden mulieres extraneae ı0 
genannt, den Mägpden gleichgeitellt, und ſpaniſche Synoden um das Jahr 600 bejtimmen 
gar, daß man die extraneae als Sflavinnen verlaufen und den Erlös den Armen 
eben jolle (e. 5 Toledo 589; ce. 3 Hilpalis 590; e. 42. 43 Toledo 633). In Gregors IX. 
fretalen III, 2 De cohabitatione clericorum et mulierum ijt deutlich der Kon 

fubinat des Klerus verboten. Im Orient ift diefelbe Entwidelung nachweisbar: noch auf ı5 
den fpäteren Synoden werden die Spneisalten erwähnt, aber man ſieht, daß es ſich that— 
fählib um weibliche Bedienung des Klerus handelt, und den griechifchen Kanoniſten des 
12. Nabrbunderts bedeutet der Name Syneisakte nichts weiter als die Hausbälterin des 
Geiſtlichen (Achelis p. 59). Das Syneisaktentum ſelbſt muß ſich alſo gewandelt haben. 
Noch in den jpäteren Jahrhunderten lebten Klerifer mit Frauen zufammen, ohne mit 20 
ihnen verbeiratet zu fein, ebenjo wie in früherer Zeit; aber fie faßten das Zuſammen— 
leben anders auf. In der alten Zeit hatten Dann und Frau Jungfräulichkeit gelobt 
und in einem Seelenbunde das gemeinjame Ideal zu eritreben fi bemüht; in ſpaterer 
Zeit traten die praktifchen Bedürfnifje des Lebens in den Vordergrund. Der Geiftliche 
bedurfte zur Führung feines Haustvejens ein weibliches Weſen, das ihm treu und ergeben 20 
war. Der natürlibe Meg, zu heiraten, war ihm durch den Golibat verjperrt; nahm er 
aber eine Jungfrau in fein Haus auf, obne fie zu heiraten, fo war er der böſen Nachrede 
ausgejeßt. Gewiß mögen auch in der ſpäteren Zeit bei vielen Fallen die idealen Motive 
des Zufammenlebens noch lebendig geweſen fein wie früher. Im ganzen iſt die ge 
zeichnete Entwidelung durchaus natürlid. Eine asfetijche Begeifterung, die fich jo hohe so 
Ziele ftedt, muß mit der Zeit verfliegen, und den nüchternen Tagesfragen Pla machen. 
Ein fo beroifches Ideal mag vielleicht geeignet fein, einzelnen, befonders begnadeten Naturen 
en Weg zum Himmel zu werden, es wird aber bedenklich und jelbjt verderblich, jobald 
es zu einer Hegel wird, die eine große Klaſſe von Menſchen befolgt. 

Die verſchiedenen Formen des Spneisaktentums find unter dem Einfluß jozialer Bes 35 
dingungen entitanden. In der Einjamfeit der Wüſte wurde die Nonne die Dienerin der 
Asleten; in den Städten und Dörfern degradierte die Seelenfreundin des wohlhabenden 
Geiftlihen zu feiner Wirtichafterin, wie andererfeits reiche Witiwen ibrem geijtlichen Freunde 
die Holle eines Inſpektors antiefen; und wenn in Irland Mönche und Nonnen in 
ganzen Scharen zufanmenlebten, jo war das durd die eigentümlichen Verhältniſſe der 40 
Sen Miſſionskirche veranlaßt, die eine Klofterlicche war. Die Verſchiedenheit der Formen 
läßt aber deutlih die Urform erfennen. Das urſprüngliche Motiv iſt überall ein 
teligiöfes, näber gejagt, ein astetifches geweſes; die Bruderliebe follte die ebeliche Yiebe 
eriegen. Das Spneisaltentum ift das natürliche Produkt zweier ſich widerjtrebender 
Strömungen im alten Chriftentum. Einerſeits jchägte man die Brubderliebe in allen 4 
ihren Außerungen aufs höchſte ein, jo daß man fie für das eigentliche Palladium 
der Religion erflärte (vgl. 1 Ko 13); und die Abgeichlofienbeit der Heinen intimen 
Gemeinden begünjtigte die Entftebung eines engen Zujammenlebens und naber freund: 
ſchaftlichet Beziebungen zwijchen den Ghriften der verjchiedenften Geſellſchafts- und 
Altersllaflen. Wie ſehr die dee der Gemeinſchaft bier mitgewirkt bat, ſieht man so 
an dem Beifpiel der iriſchen Klöſter. Andererfeits batte man eine ſtarke, religiös be 
gründete Abneigung gegen den Geichlechtsverkehr, beurteilte die Ehe als eine nicht ehren— 
volle Konzeffion an die jinnlihe Natur des Menjchen, und verebrte die Asfeten, obne zu 
unterjuchen, mit welchen Opfern fie ibre Ideale bezahlten. Turd den Widerftreit der 
jozialen Ideale, welche die Menjchen aufs engite miteinander verbanden und dob Mann 55 
und Ftau einander zu entfremden drobten, entitand die unnatürliche Verbindung von 
Askeſe und Bruderliebe, die im Syneisaltentum vorliegt. Man jchuf eine Form des 
intimen Zufammenlebens der Gejchlechter, die eine Ebe nicht war und nicht jein follte, 
und war gegen ibre Gefahren blind, teil man der Kraft des Geiftes, die im Chriſten 
lebendig war, alles zutraute, aud gerade das Unmögliche. MN) 
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Daber ift e8 nur natürlich, daß gerade die geiltig bochitebenden Chriſten, die Führer 
der Gemeinden, in geiftiger Ehe lebten, alfo die Propheten, Konfefloren, Biſchöfe und 
Kleriker. Ebenſo waren die uxores spiritales der älteren Zeit ftets foldhe Frauen, die 
ſich als „Bräute Chrifti” einer befonderen Ehrenftellung in den Gemeinden erfreuten, 

5 aljo die Jungfrauen, Witwen oder gar Propbetinnen. Was fie unternahmen, vertrod 
fih nicht in den Winkel, fondern ftand als herrliches Beifpiel chriftlicher Yıebe und Ent: 
baltjamfeit in allgemeinjter Verehrung. Mit der Zeit hat ſich das Urteil der alten Kirche 
über die Syneisaften geändert. Hermas fcheint die geiftige Ehe in allen ibren Auße— 
rungen als eine koſtbare Eigenart des chriftlichen Gemeindelebens zu beurteilen (Sim. 

ıoX, 3), Irenäus mißbilligt Fe nicht (haer. I, 6, 3 fin.), Tertullian bält fie für die 
wünjchenswerte Form des Zufammenlebens von Mann und Frau (j. oben), Paul von 
Samofata bat fie bocdhgefhägt und felbit geübt. Seine Gegner auf der Synode von 
Antiochia (Eufebius h. e. VII, 30, 12ff.) und kurz vorber Cyprian (ep. 4. 13. 14) find 
die eriten, die fih dagegen ausipreden. Die Synoden des 4. Jahrhunderts, von Elvira 

15 e. 27, Ancyra ec. 19 und Nicäa ec. 3 verboten den Kleritern, Frauen im Haufe zu baben, 
und feitdem bören die Verordnungen gegen die Syneisalten in den Kırdenordnungen 
nicht mebr auf. Im Fall des Ungeborfams werden die Kleriker beitraft oder gar ab: 
geient, bei den Laien und den Mönchen begnügt man fi im der Negel mit —— 
Warnungen. 

Die verſchiedene Stellungnahme der Kirche erklärt ſich durch die Entwickelung, 
welche ſie durchgemacht hat. In den erſten drei Jahrhunderten hatte ſie ſich ſtark aus— 
gedehnt, die Gemeinden waren zum Teil ſehr umfangreich geworden. Es waren manche 
Elemente vorhanden, die es mit den ſittlichen Anweiſungen nicht ernſt nahmen. Die 
ſtrengen Vorſchriften über die Fleiſchesſünden wurden notgedrungen im 3. Jahrhundert 

erweicht und ermäßigt. Ein römiſcher Biſchof, Kalliſtus, verglich die Kirche mit der Arche 
Noah, in der e8 reine und unreine Tier gab (Hivpolyt, Philos. IX, 12). Da mußte 
eine Sitte wie die geiftige Ehe abgeichafit werden, die, wenn überhaupt, nur in feinen 
intimen Gemeinden erträglich war, two einer den anderen kannte und alle unter Aufficht 
und Yucht waren. Es iſt aber außerordentlich jchwierig geweſen, das Syneisaktentum 

w ausqurotten, wie die immer twiederbolten Verbote zeigen, deren Schärfe ſich mit der Zeit 
fteigert. Wie tief der Widerftand ging, fieht man daran, daß der fpätere Bilchof 
von Antiochien, Yeontius, fich entmannte, um feine Hausgenoſſin bebalten Rn dürfen. 
Man war in weiten Streifen überzeugt von der Unschuld und dem guten Hecht eines 
ſolchen Berbältniffes: man verfügte felbft über einen Beweis aus Schriftitellen, der die 

s Zimeisaften mit bibliihen Vorbildern aus den Alten und Neuen Teitament recdhtfertigte 
(Achelis p. 12f.). 

Daß man die geiftige Ehe mit der Zeit anders beurteilte, zeigt ſich auch in dem 
Mechſel der Bezeichnungen. Tertullian nennt die Asketin, die mit einem Mann lebte, 
feine uxor spiritalis — das ift der zutreffende Name im Sinne der älteren Zeit; da— 

wo neben lommt die Bezeichnung conhospita vor; die geiftige Ebe jcheint man adekpörns 
nenanmt zu baben. Dagegen bradten die Bewohner Antiocdhiens für die ‚Freundinnen 
Jauls von Samofata den Spitznamen Spneisatten auf, und diefer Name blieb ſeitdem 
auf der Asfetin haften, die mit einem gleichgefinnten Freund lebte; zuweilen wurde er 
in /reloaxros verändert oder gar in dyazınrı) verdeutlicht ; er ging in der Überlegung 

un mubintrodueta in die lateinische Kirche über GRömiſche Synode a. 743 bei Manfı X, 
nı); baufıger noch iſt die allgemeine Bezeichnung als mulier extranea. 

Fur die ‚Frage nad dem Alter der geijtigen Ebe kommt vor allem der Hirt des 
Hermas in Betracht. Hermas fennt die Sitte, daß chrijtlihe Männer und ‚rauen 
durch ein Wand befonderer Zuneigung miteinander verbunden find, auch wenn fie durch 

ra Vehben«verhaltniſſe aller Art voneinander getrennt find (Vis. I, 1,1); er fegt voraus, 
daß Jungfrauen im Haus chriftlicher Brüder ein Unterlommen finden (Sim. X, 3) und 
kennt endlich Die intimen Umgangsformen, die zwiſchen den geiftlidhen Verlobten üblich 
waren (Sim. IX, 11,3. 7). Er berichtet freilich feine Ereigniffe, fondern Bifionen, aber 
er batte die Zituationen, die er fdhildert, nicht in fo felbitverftändlicher Weile einführen 

oo fönnen, wenn er fie nicht für Eigentümlichleiten der hriftlichen Bruderliebe gebalten bätte, 
auf Die er ftoly war. — Es kommt ferner die Stelle aus 1 Ko 7 in Betracht, die dur 
Ed MGrafes Berbienft mit der Spneisaktenfrage in Verbindung gebracht worden ift. Na 
dem durch Grafe angebabnten Verftändnis der Stelle ſchildert 1 Ko 7,36 die ertwachende 
Viebe pwiſchen einem chriftlihen SHausvater und einem in feinem Haus untergebrachten 

wo jungen Madchen, mit der ibn ein gemeinfames Gelübde verband: der Apojtel rät, der 
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prefären Situation durch eine Heirat ein Ende zu machen. V. 37 lobt im Gegenſatz 
dazu den Chriften, der in der gleichen Lage fich beſſer zu beherrichen veritand; V. 38 
fat beide Enticheidungen zufammen. Es handelt ſich danach aljo nicht um Water und 
Tochter, wie die Eregefe gewöhnlich annimmt, ſondern um eine geiftige Ehe, um diejelbe 
Situation, die wir oben bei Biſchof und Klerus in Antiochia fanden, bei Hermas vor: 5 
ausfegen mußten, und in den Briefen Cyprians ſahen. In Korinth war der all ein: 
getreten, der fo nabe lag und doch fonjt immer überjeben wurde, daß nämlich das Ver: 
baltnis zwiſchen dem Pilegebater und feiner geiftlichen Verlobten zu intim wurde, als 
daß es auf die Dauer erträglich gewwefen wäre. Nach Grafe hätte Paulus den beiden 
zur Heirat geraten, während Achelis es dem Wortlaut des Tertes (vgl. das zweimalige 10 
yawiov) und aud der vorausgejegten Situation entjprechender fand, dag Paulus an: 
tät, die Jungfrau aus dem Haufe zu entfernen und mit einem beliebigen Chriften zu 
verbeiraten. Stellt man die Worte des Paulus einem Tonkretem Fall des Syneisaften: 
tums gegenüber, etwa dem bifchöflichen Hof in Antiochien, jo it das fait die einzige 
denkbare Löfung. Im Altertum wurden die jungen Mädchen ohne viele Umſtände ver: 15 
beiratet; und für eine Asketin, die Schlechte Erfahrungen gemacht hatte, war eine Heirat 
gewiß der bejte Weg. AZuzugeben iſt freili, daß dies Veritändnis der Korintberitelle 
nicht gefichert ift, zumal auch der Tert nicht feftjtebt. — Endlich ift die Schrift De vita 
eontemplativa berbeizuzieben, die man als ein echtes Werk Philos betrachten darf. Die 
dort geichilderten Therapeuten in Agypten, die Ehe und Geſchlechtsgenuß verpönen, leben 20 
mit weiblichen Gefährten vereint, ebenjo wie fpäter die chriftlihen Mönde. Es ift die- 
jelbe Verbindung von geichlechtlicher Astefe und brüderlicher Gemeinjchaft mie beim 
Smeisaktentum, nur daß die perfünliche Intimität zwifchen den einzelnen Paaren feblt; 
die Bruderliebe ift eben das fpezififch hriltliche Moment bei der getitigen Ehe. Damit 
iit die Möglichkeit gegeben, die Anfänge des Syneisaktentums in das apoftolifche Zeit: 25 
alter zu verlegen. Das asketiſche Zufammenleben von Mann und Frau hat jchon einen 
Vorläufer im belleniftifchen Judentum gehabt. Es fann aber aus allgemeinen Gründen 
taum bezweifelt werden, daß die geiftige Ehe mit ihren Überfchtwenglichkeiten der älteften 
Zeit des Chriftentums angehört, als der „Geiſt“ die Gemeinden regierte und die „erjte 
Liebe“ noch brannte. Damals waren die Gemeinden Klein und intim, und man batte 30 
no feine böfen Erfahrungen an ſich felbit gemacht; die Askeſe hielt ihren Einzug in 
die Kirche: es waren aljo alle Bedingungen für die Entjtehung des Syneisaktentums 
vorhanden. So wird man fi) wenigſtens entjcheiden müjjen, wenn man das Syneis— 
altentum auffaßt, wie wir e8 oben thaten, als einen Verſuch, die Ehe durch die chriftliche 
Bruderliebe zu erfegen. Sucht man es in der früber beliebten Weife aus dem Gölibat 35 
der Geiftlichteit oder aus dem Mönchtum berzuleiten, jo ift man an ein fpäteres Datum 
für feine Entſtehung gebunden, das fich aber den Zeugnifjen der älteſten chriftlichen 
Autoren gegenüber faum aufrecht erhalten läßt. H. Achelis. 

Subordinatiauismus ſ. d. A. Chriftologie Bd IV ©. 16ff. 

Suburbicariſche Bistümer, J———— der 6 bezw.7 Bistümer der römi-40 
Iben Kirdhenprovinz f. die AN. Jtalien BD IX ©. 519,15 und Papft Bo XIV 
=. 663, 24. 

Succejfion, apoftolifhe 5. d. A. Epiſtopalſyſtem in d. röm.-fath. Kirde 
MV E. 427. 

Sudaili, richtiger Stephan bar Sudailg, furifcher Moftifer um 500. — Litteratur: 4 
aX Frotbingbam Jr, On the book of Hierotheus by a Syrian Mystie of the Fifth Cent. 
"Amer. Orient. Soc., Proc. 1854, p. IX—XIII); derj., Stephen Bar Sudaili, the Syrian 
Mystic and the Book of Hierotheos, Leyden 1886, VIII, 111; dazu Loojs (nicht „Bäthgen“, 
& IV, 688, 24) in TbLZ 1884, 554f.; Bäthgen, ebenda 1887, Nr. 10; Lit. CBl. 1888, 3; 
LT Ryfiel, Das „Buch des Hierotheos“ (ZRG 10, 156 —158). — Barhebräus, Hist. ecel. I, to 
1: Affemani, BO TI, 303; II, 30—33. 240; Nbbeloos, De vita et seriptis S. Jacobi Sarug., 
1573 W. Wright, Syr. Lit. 76f.; Duval, Histoire de la lit. Syr. 358—360. 438. 

Im Britiſchen Mufeum befindet fich feit 1825 als cod. Rich. 7189, von Roſen— 
Aoriball 1838 im Catal. Cod. mss. orient. pars prima p. 74ff. auf 5 Foliofpalten 
deirieben eine Handſchrift, auf die fchon die praefatio nad) den Überfegungen aus dem 55 
medsichen mit den Worten hinweiſt: His accedit „de mysteriis reconditis domus 
Dei“ liber Hierotheo discipulo b. Pauli adscriptus, a Theodosio Patriarcha 



128 Swaili Sueben 

Antiochiae saeculo nono Syriace redditus et commentario perpetuo illustratus, 
opus inanibus theosophistarum somniis plus quam dici potest refertum. Cine 
dort mitgeteilte Note der Hdf. aus dem Jahr 1268 bezeugt, dab Gregorius Barbebräus 
das Merk in allen Städten und Klöftern des Wejtens (nicht „East“, Frothingham p. 87 

5 lange vergeblich gefucht habe. Die Londoner Hdf. ift demnach eben diejenige, welche Bar: 
bebräus bei feiner eigenen Bearbeitung des Werks benüßte. Über letztere ſ. Göttöberger, 
Barhebräus (Biblifche Studien V) 38 und die dort citierte (mir nicht zugängliche) ara= 
bijche Arbeit von L. Cheifho (al Masriq 1897 und jeparat, Beirut 1898, p. 36), „der 
geneigt ift, in einer alten unvollitändigen Hdſ., gefunden in der Stadt Azati das Driginal 

10 dieſes Merkes zu ſehen“. Auch die Berliner Bibliothek befigt jest (ſ. Verzeichnis der for. 
Hdſſ. Ne. 211, ©. 689) eine Hdf. der von Barbebräus mit Scholien verſehenen Ausgabe, 
wie die Pariſer Bibliothek ſchon lange (Zotenberg Nr. 227) eine von demjelben Schreiber 
10 Jahre früher bergeftellte; eine dritte im Britiſchen Mufeum. Die Schrift ift bei Bar- 
bebräus nad) der Zahl der Buchitaben des jemitischen Alphabets in 22 Kapitel, und in 

15 366 Abichnitte eingeteilt, in der Ausgabe des Theodofius in 5 Bücher von 12,24, 7, 22 
und 4 Kapiteln. Als ihr Verfaſſer gilt, ſchon bei Barbebräus und noch früher, Stepban 
bar Subdaile, der durch einen Brief des Jalob von Sarug an ihn und durch ein Schreiben 
über ihn, das Philoxenus von Mabug an die edeflenifchen Prieſter Abraham und Orejtes 
jandte, als deren Zeitgenofje eriwiefen if. Danach lebte er eine Zeit lang ald Schüler 

20 eines „Johannes des Egypters“ in Egypten, dann in Edefja, fpäter in Jerufalem, von 
wo er feine Ketzereien zu verbreiten juchte. Wäre die Glaubensverjchiedenheit fein Hindernis, 
würde Philorenus die Hilfe des dortigen Biſchofs gegen ihn aufrufen. Auf Grund einer 
pantbeiftifchen Auslegung von 1 Ko 15,28 lehrte er die Endlichkeit der Höllentrafen, 
erklärte Taufe und Abendmahl für überflüffig, verhieß Juden und Heiden diefelbe Seligfeit 

25 wie den Chriften, dem Judas und Simon Magus, wie dem Petrus und Paulus. In 
einem Pſalmenkommentar erklärt er die Schrift für Träume und fih für den Traum: 
deuter. Schon in Edefla hat er an die Wand feiner Zelle gefchrieben, alle Natur fei mit 
der göttlichen gleicher Art. Im Glaubensbefenntnis des Bhilorenus und im Orbdinationgs 
formular der Jakobiten wird er anatbematifiert (nad) Ibas, Koftetra, zwiſchen Johannes von 

30 Aegä und dem Perſer Acacius). Barbebräus jest ihn erft unter dem Nachfolger des 
Philorenus, Sergius an (542) und erwähnt nicht bloß in der Kirchengeichichte, jondern 
auch im Nomofanon (7, 9 ed. Bedjan p. 105), an leßterem Orte auf die Autorität des 
Patriarchen Eyriacus bin, daß das Buch, welches Hierotbeus überfchrieben ift, nicht von 
diefem, jondern mwahrjcheinlich von dem Ketzer Stephanus bar Sudaile fei. Das mag fo 

35 fein, allem Anjchein nad aber it die von Frothingham vertretene Annahme abzulehnen, 
daß wir in diefem „Hierotheos“ den Lehrer des Dionyfius Areopagita vor uns hätten 
(j. darüber den A. Dionvfius in Bd IV, und in Weger-Welte die A. Bar-Subaili von 
Funt I [1882], Dionyſius und Hierotheus von Hipler III [1884]; V [1888]). Ehe die 
bon Frothingham beabfichtigte Ausgabe der ganzen Schrift vorliegt, wird man mit dem 

0 Urteil zurüdhalten müſſen; ihr Titel sms 7927 bedeutet aber nicht „Gebeimnifje des 
Haufes Gottes“ („domus dei" Roſen-Forſhall; jo auch Hipler bei W.:W. V), fondern 
„der Gottheit“, bezw. „über Gott“ ra zeoi Beov. Nicht einmal die Frage, ob die 
Schrift urfprünglich griechifch oder furiich war, läßt fich beitimmt entſcheiden. Sud-aile 
(RER TE, STE) — „jage die Hirſche“ ift wohl urfprünglih Spigname, aber nicht 

45 des Verfaſſers, fondern feines Vaters. Bei den Zweifeln, die nody immer die Litteratur 
des Dionyfius Areopagita umgeben, wäre eine Ausgabe und erneute Unterfuchung der 
Londoner Handſchrift ſehr erwünſcht (Zödlers A., der aus der 1. Aufl. faſt unverändert 
in die 2. überging, fonnte die grundlegende Arbeit von Frothingham noch nicht be= 
nügen). Eb. Neſtle. 

50 Sueben im nordweſtlichen Spanien (ihre Neligionspolitit [409 bis 585/86 
bezw. 587/589). — Quellen und neuere Litteratur: I. Hydatii (nidt Idatii!) Le- 
miei continuatio chronicorum Hieronymianorum ed. Th. Mommsen, MG, auct. ant. XI, 
— I, ©. 21-25 (vieljad hiernach); Isidorus Hispal. Suevorum historia, ed. Arevalus, 
sidori Hisp. opp. VII, S. 134ff.: Th. Mommsen, auct. ant. XI, Berol, 1893, ec. 55—93, 

565 ©. 300— 303; Isidor. Hisp. hist. Gothor. ed. Mommsen, auct. ant. XI; Greg. Tur. MG- 
Ausgabe, einzelne Stellen); Joannis Bielarensis chronica, ed. Mommsen, auct. ant. XI, 5.212 ff. ; 
Martini Bracarensis formula de vita honesta — fie it dem König Miro gewidmet! —, ed. 
A. Weidner, Programm Wagdeburg 1872, S. 3—10 (alles Nähere, auch weiteres Quellen: 
material im Artikel jelbit). 

0 chbach, Weitgothen; Lembke, Spanien [1]; P. Ganıs, O. =. B., KG. Spaniens IT! 
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und II*, vor allem Felix Dahn, Könige V und VI (S. 559582), jowie Gajpari, ed. Mar- 
tini Bracarensis lib. de correetione rusticorum, nebjt einer Einleitung über Martins Leben u. 
Schriften (COXXV pp.), Chriftiania 1883; die Artifel „Martinus of Braga“ und „Miro“ von 
4 Wi = Humaha, Ward im Dictionary of Christ. Biography III (1882), ©. 845 
bit SB, 924; Potthast, Bibl. hist. I*, Berl. 1896, s. v.. Martinus Bracarensis, ©. 770; 6 
Bardenhewer, Art. Martin von Braga in Wepers und Weltes (fath.) Kirchenlexikon, 2. U., 
VII, Freiburg i. Br. 1891, ©. 922—924; R. Seeberg (Wagenmann), Art. Martinus von 
Bracara in diefer PRE XII (1903), S. 385— 388; Joh. Drüjefe, Zu Martin von Bracara, 
InTb XXVIII = 1885, ©. 506—508 (über die trefflihe Weidnerjche Ausgabe der „For- 
mula“ j. auch unter I. Quellen)‘ endlih Franz Görres, Leovigild, JprTh XII, ©. 132—174; 10 
Beiträge zur ſpan. KG des 6. Jahrhunderts, 3ZwuTh XNXVII= 188, ©. 319-335; Kirche 
und Staat im fpanijchen Suevenreich, ebenda XXXVI? = 1893, ©. 542—578; weitere Litte- 
ratur im Aufjag jelbit. 

Die fpanifchen Sueben nehmen unter den übrigen germanifchen Völkern, die auf den 
Trümmern der römifchen Welt neue Staaten gründeten, infofern eine eigenartige Stellung 
ein, als fie in religiöfer Hinficht einen Wankelmut, eine Leichtlebigkeit, ja Yeichtfertigfeit 
befunden, der an den Peregrinos Proteus Lucians gemahnt: Während ſich bei 
den ſonſtigen Germanenreichen, die beidnifche Urzeit eingerechnet, äußerjtens drei Reli— 
atonsperioden (bei den Wejtgoten, Burgundern und Langobarden) bezw. gar nur zwei 
(bei den Wandalen und Ditgoten) unterjcheiden laffen, haben es die Sueben, ſelbſt nach 20 
ıbrer Einverleibung ins Weftgotenreich noch konfeſſionell tändelnd, gar zu ſechs Religions- 
wioderr gebracht. 

I. Die heidniſche (409— 448/49) unter den Königen Hermerich (409— 440/41) 
und Recdila (440/41—448/49) (vol. Hydatü . . . cont. a. a. O. ©. 21-25, zumal 
25, Nr. 137 und biernad Isid. Hisp. Suev. hist. ed. Mommsen, ©. 300f., ec. 85. 3 
865 nebit den Erläuterungen von Aſchbach, S. 119, Lembke, ©. 23f. 28, Gams II!, 
2. 396. 421. 456, Dahn VI, ©. 559—562—576 und Gafpari, S. IV, Anm. 2, 1). 
Kohl famen diefe wodanifchen Herrjcher in vereinzelten Fällen in feindliche Berührung 
mit der katholiſchen Kirche (f. 3. B. Hydatü ... cont. aa. O., ©. 24, Wr. 124. 
Sabino episcopo de Hispali factione depulso in locum eius Epifanius ordi- # 
natur fraude, non jure und Dahns VI, ©. 576] zutreffende Deutung), aber jede 
tgendivie planmäßige Katholifenverfolgung lag ihnen durchaus fern: Mit der Barität von 
Torannen plünderten fie das Eigentum ihrer neuen Unterthanen; deren Religion war 
ihnen — * iltig (ſ. Hydatii cont, ©. 21—25 und hiernach Isid. Suev. 
hist. a. a. D ahn (a. a. ©.) betont mit Net, dag die Firchlihe Verfaſſung in 35 
Balläcien, dem. Kernlande des Suevenreiches, fortbeitand. 

Il. Die erfte fatbolifche Periode (448/49—c. 464) wird wenigſtens anſcheinend 
von Dahn VI, ©. 576 geleugnet. Ich aber billige durchaus folgenden Sat Caſparis 
S. IV, Anm. 2, 2): „Unter dem fatholifhen Rechiar (bis 456 oder 457) wurden fie 
die Sueben] bierauf Katholiken und blieben es unter feinem Nachfolger Maldra (bis 10 
159 oder 460) und deflen Gegentönig Franta, in der Zeit, als nad Maldras Tode 
umar und Remismund fi um die Herrfchaft jtritten (bis 463 oder 469 und wohl 
aud noch im Anfang der Alleinberrichaft Nemismunds“ (j. Hydat. cont., ©. 25, Nr. 137: 
eni |dem Hechila] mox filius suus catholi cus Rechiarius suceedit in regnum.. 
ud bternad Isid. Suev. hist., ©. 301, e.87, era 486 [= a. Chr. 448]: Recchia- 45 
rius Receilanis filius catholieus faetus succedit in regnum annis IX). Wir 
werden bald ſehen, daß Hydatius-Iſidor den Übergang der Sueben er Arianismus 
als Apceftafie brandmarkt, und Iſidor fpeziell berichtet (Suev. hist., ©. 302f., e. 91): 
Theudemirus] . . Suevos ceatholicae fidei reddidit“. —— mögen da⸗ 
mals viele Sueben an ihrem SHeidentum des Urwaldes feitgehalten baben. Übrigens che: 50 
Isbte Rechiar troß feiner Ortbodorie die —— des arianiſchen Weſtgotenkonigs 
Teoderich I. (419—451, ſ. Hydatii cont. S. 25, Nr. 140 und hiernach Isid. Suev. 
hist., era 488, ©. 301, e. 87; vgl. auch Dahn VL, ©. 562). Überhaupt war Nechiar 
one derb realiftiiche Natur: An Raubſucht feine beidnifchen Vorgänger jchier überbietend, 
zurde er von dem weſtgotiſchen Heldenkönig Theoderih II. (153 —466) bei Aftorga 456 55 
Lig befiegt und geriet fogar in Gefangenſchaft. Erft nad längeren Kämpfen zur Zeit 
xt Gegenlönige raumte der Bruder Eurichs das größtenteils beſetzte Yand. 

III. Die erfle arianifhe Periode (e. 464—e. 550 bezw. 559/60). Nachdem 
mg Nemismund notbürftig die Einheit des in feinen Fugen erjchütterten Reiches 
wsederbergeitellt hatte (ec. 464; ſ. Hydat. cont., ©. 33, Nr. 223, hiernach Isid., @ 
=. 301. ec, 87—90 und Dabns [V, ©. 87ff, VI, ©. 552 —567] trefflide Dar: 

Bealsäncpflopäbie für Theologie und ſtirche. 3. U. XIX. 9 
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ſtellung), heiratete er, um freundliche Beziehungen zu dem überlegenen weſtgotiſchen Nachbar 
anzubahnen, eine Weſtgotin von Adel, vielleicht ſogar eine Verwandte Theoderichs. 
Die beiden entſcheidenden Stellen (Hydat. cont., ©. 33, Nr. 223. 226 und hiernach 
Isid. Suev. hist., era 502, ©. 302, e. 90) werden von Zembfe, ©. 40, Aſchbach, 

5©. 142, Dahn VI, ©. 567 nebft Anm. 5 daf., und Gafpari, ©. V, Anm. 2, Nr. 3 
richtig gedeutet, während Dlariana (De rebus Hisp. 1. V, c. 5) und Gams (II, 1, ©. 457) 
Remismunds Gemahlin willkürlich zu einer Tochter Theoderich& II., bezw. (leßtere) gar 
ur Tochter Eurihs machen! Die Gegenleiftung des Sueben beftand darin, daß er zum 
rianismus übertrat und aud mit Hilfe des Nenegaten Ajar (au dem weſtgotiſchen 

10 Gallien) die Mehrzahl feines Volkes für die Religion Theoderihs gewann (vgl. Hyd. 
cont., ©. 33, Nr. 232 und hiernach Isid. Suev. hist., era 502, ©. 302, e. 90 nebſt 
den Erklärungen Gafparis, S. IV. V, Anm. 2. 3 und Dabns VI, ©. 567f.). Nachdem 
Iſidor zulegt erzählt bat, wie König Remismund die Mehrzahl feines Volkes zur ariani— 
chen Härefte verführt habe, bricht er plöglic” mit dem Jahr 468 ab und — eine 

15 wenigſtens 80jährige Periode arianiſcher Herrſcher — von Remismund bis Carrarich 
(468 bis 550) bezw. bis Theodemir (ec. 560) — mit folgenden dürren Worten ab: 
Multis deinde Suevorum regibus in Ariana haeresi permanentibus tandem 
regni potestatem Theodemirus suscepit (Suev. hist., ©. 302, Wr. 90). Da 
nun auch fein anderer Autor des 6. und 7. Jahrhunderts fih um jene Arianerfönige 

20 befümmert, jo halten durchweg alle meine Vorgänger auf diefem dornigen Gebiete die 
fraglihe Epoche erjt recht für eine durchaus „dunfele“, fo Aſchbach (S. 195), Lembke 
(©. 64), Gams (II 1, ©.457) und fogar der fcharffinnige Cafpari (S. V, Anm. 2. 3). 
Dahn (VI, ©. 568f. 577) macht menigjtens völlig zutreffend folgende zwei be- 
Ichränfende u „Nur das wiſſen wir, daß jchon unter Euridh [466—485]| die 

25 Gueven alle ihr Befigungen im Südoften der Halbinfel verloren und wieder auf ihre ur: 
Iprünglichen Sige, die galläciſchen Gebirge, zurüdgedrängt wurden... aud bejtand... 
die Didcefan-Verfaffung fort”. Die zweite, ung bier allein intereffierende, von 
Dahn fejtgeftellte Thatfache wird erftlih durch den gefchichtlichen Zuſammenhang beitätigt: 
Die Alten der beiden in der zweiten katholischen Periode unter Theodomir und Miro gebal- 

30 tenen Synoden haben keineswegs eine Unterbrechung der orthodoren Hierarchie zur Voraus: 
ſetzung; die beftändige Fortdauer der fatholischen Epiflopalverfafjung wird aber auch noch Durch 
das authentiſchſte Quellenmaterial beftätigt. Umfichtige genaue Auslegung zweier boch- 
bedeutfamer, in diefem Zufammenbang noch niemals beacdhteten, Quellenſtellen, einer 
Inschrift und eines Papſtbriefes, ermöglicht e8 ung, wenigſtens den Anfang und 

3 den Schluß des in Rede ftehenden Zeitraums nicht etwa bloß „im trüben Dämmer 
der Kirchenlegende” (f. Dahn VI, ©. 569), fondern im deutlichen Lichte der Geſchichte 
zu erbliden. Bei Emil Hübner (Inser. Hisp. christ., Berol. 1871, ©. 43, Wr. 135) 
findet jich folgende höchſt intereflante, im Bezirfe von Braga (Conventus Bracar — 
augustanus, — alſo der im heutigen nordweitlihen Portugal gelegenen ſuebiſchen Haupt: 

40 Stadt, aufgefundene Weihinſchrift: In n(omin)e d(omi)ni perfectum | est templum 
hune [sic!] per M | arispalla | d(e)o vota | sub die XIII | k(alendas) Ap(riles) 
er | (a) DXXIIIreg | nante sere | nissimo Ve | remundu |sic!| re | x |sic!]. Aera 
523, p. Chr. = 485, 20. März. In meinem Aufſatz „Kirche und Staat im fpan. 
Suevenreidh (ſ. oben Quellen und Pitt. ID), S.553—557 babe ich Bedeutung und Trag— 

45 weite diefer Inſchrift aufs Sorgfältigfte unterſucht. Hiernach find Folgendes die Gefamt- 
ergebnifje des Titulus für den Zweck diefes Artikels: I. die Inſchrift verrät uns den 
Namen wenigftens eines der von Iſidor ſchnöde totgefchwiegenen arianiſchen Sueben- 
fönige. II. Diefer Veremund ift äußerſt duldfam gegen feine fatholifchen Unterthanen: 
die Katholikin Marispalla (böchit wahrſcheinlich romanischer Abkunft) it Nonne und 

50 veranlaßt in der Nähe der juebifchen Reſidenz einen Kirchenbau. Die Inflription zeigt 
ung alfjo in nuce, daß zu Anfang der „dunkelen“ arianiſchen Periode die ſuebiſchen 
Katholiten fich einer völligen Kultusfreibeit erfreuten. 

Auch das Schreiben des Papites Bigilius (sed. 537 bezw. 540—555) „Di- 
rectas ad nos“ von 538 an den Nefidenzbifchof Profuturus von Braga (ed. Mansi 

65 concil. IX, ©.29—33; ed. Hinschius, Deeretales Pseudo-Isidorianae, I, Lipsiae 
1863, ©. 710-712) ift fehr geeignet, unfere „dunfele” Periode, zumal deren Schluß, 
firchenpolitifch aufzuhellen. Sch babe in der ſchon genannten Abhandlung „Kirche und 
Staat” u. ſ. w, ©. 558—566 eingebend Echtheit und Bedeutung dieſes Aktenjtüdes er- 
Örtert. Mit Nüdficht auf den nur fnapp zugemeffenen Raum fann ich bier nur die 

6 Ergebnifje kurz wiedergeben: I. Das arianiſche Regime hatte an der katholiſchen Kirchen: - 
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verfaffung nicht im mindeften gerüttelt; die orthodore Hierarchie ift vollftändig ver- 
treten (f. e. III, ©. 31). II. Die fuebifche Regierung giebt, wenngleich arianiſch, den 
Verlehr des fatholifchen Episfopates mit Nom völlig frei. III. Sie läßt der orthodoren 
Geiftlichleit völlig freie Hand, nach Herzensluft alle Härefien, nicht bloß den Priscillia- 
nismus, fondern ſogar auch den Arianigmus zu befämpfen. IV. Freilich fo wenig mie 
die Ortbodorie enthält fi) der Arianismus der Propaganda, und zivar, weil nur auf 
den Wege fanfter Überredung vorgehend, mit fehr erheblichem Erfolge. 

IV. Die zweite katholiſche Periode (ec. 550 bezw. 559/60 bis zur Kataftrophe 
des Neiches 585). 

Erit um die Mitte des 6. Jahrhunderts wurden die Arianerfönige wieder durch 10 
katholiſche Fürſten abgelöft, und die leßteren, felbft eifrig orthodor, wie namentlich 
Theodemir (reg. 559/60—570) und noch mehr Miro (reg. 570—583), verftanden «8, 
unterftüßt Bor den jeelenbezwingenden Einfluß eines Geiſtesverwandten Leander von 
Sevilla, des Pannoniers Martinus (geit. 580), der in 30jähriger energifcher Wirkſam— 
fait zuerft als Abt von Dumium (daher „Dumiensis“!), dann als Metropolit von 15 
Bracara (Braga) (daher „Bracarensis“ !) fih den Ehrennamen des „Apoitels von 
Galläcien“ erwarb, die überwiegende Mehrzahl ihres Volkes für die fatholifche Glaubens: 
enbeit zurüdzugetwinnen (vgl. Greg. Tur. [MG-Ausgabe!] hist. France. 1. V, ce. 37, 
de miraculis s. Mart. 1. I, e. 11; Isid. Hisp. Sueb. hist. ce. 91, ©. 302 f. 
de viris illustribus, c. 35, Mart. Dum., ed. Areval. VII, ©. 157f., ed. Guſtav 
v. Dziabowski, Iſidor und Ildefons, Kirchengeſch. Studien, IV, 2, Münfter i. W. 
1898, ©. 58 [vgl. hierzu die 6 Anmerkungen, ebenda ©. 58—60], und die Alten 
der eriten Bracarenjer Synode von 563 [bei Aguirre-Pueyo, Coll.... coneil. Hisp. I, 
©. 561—566) und des zweiten Bracarenfer Konzil von 572 (bei MansiIX, ©. 835 ff.; 
vgl. auch Hefele, Conc.Geſch. III?, ©. 29f.; Gams II’, ©. 462ff. und Dahn VI, » 
©. 578 f.). Streitig ift nur, ob bereits Carrarich (reg. 550-559) [Dahns Meinung, 
VI, &.569f. nebjt Anm. 4), oder erſt Theodemir als der erfte katholische Nachfolger 
Remismunds anzufeben ift (Anficht Gafparıs, S. V—-XI, zumal Anm. 3, ©. VI—XI, 
und von Game II, 1, ©. 457). Miro wurde 583 von dem gewaltigen Leovigild, dem 
legten arianiſchen Weſtgotenkönig, defjen zu Sevilla belagerten rebelliihen Sohn Hermene: so 
gild er als fanatischer Katholik Entjag bringen wollte, umzingelt und gezwungen, fich 
ds jeinen Vaſallen zu befennen (f. Joh. Bielar. a.1. Maurieii a. a. O., ©.216; Greg. 
Tur., hist. France. VI, c. 43 und Isid. Sueb.hist., &.302f. e. 91). Die bald nad 
Niros Tod (583) im Suebenreich ausbrehenden Thronftreitigfeiten benutzte Leovigild fo 
geihidt, wie fraftvoll, um diefes feinem eigenen Staate ald Provinz Galläcia einzuver: 35 
leiben (585 im rübling, vgl. Joh. Bielar.a.3. Mauricii ... ©. 217, Isid. Sueb. hist., 
S 303, e. 92, hist. Goth. und chronicon, jo wie die Siegesmünze mit der Auf: 
Grift „Leovigildus Rex | Portocale Vieti [eorr.: Vietoria!] bei Aloiss 
Heiss, ... monnaies des rois Wisigoths d’Espagne, Par. 1872, ©. 83, Nr.21®, 
pl. XIII, Wr. 1). 40 

Die V. und VI. Periode (die zweite arianijche 585/86 und die dritte [defini« 
tie) KRatbolijierung 587 bezw. 589) werden am Angemefjenften zufammen bier in aller 
Kurze dargeitellt. 

Auch nad feiner Einverleibung in den mächtigen Nachbarftaat verleugnete das 
Zuebenvolf nicht die ihm eigentümliche Proteusnatur in religiöfer Hinfiht: Leovigild, 45 
mt Net keineswegs gewillt, dem politiihen Katholicismus im Nordweiten der Halbinjel 
ene Freiftätte zu bereiten, bot in feinem letten Lebensjahr (März; 585 bis 586 zwiſchen 
dem 13. April und 8. Mai) alles auf, auch die neuen Untertbanen feinem gemäßigten 
Arianismus zuzuführen, obne indes gemwaltthätige Mafregeln zu ergreifen, ließ dagegen, 
um den Einfluß des katholischen Epiſtopates zu lähmen, in einigen Diöcefen, namentlich so 
m Zugo, Oporto, Tup und Vifeu, arianiſche Gegenbifchöfe ernennen. Biele Sueben 
jogen die Gunft ihres neuen Herrſchers ihrer religiöfen Überzeugung vor und traten zur 
aniichen Staatskirche über. Wenig fpäter erwieſen fih dann die Sueben der ent: 
gegengefehten Politik Rekareds (586—601) nicht minder zugänglich und wurden 586 87 
dezw. 589 auf Befehl des „Ipanifchen Konftantin” zum drittenmal fatholiih! Meines 
Aaſchauung finde ich u. a. bejtätigt durch die Benediktiner Antonio de Yepes (chron. 
ord. s. Bened. I, S. 367) und Mabillon (Ann. ord. s. Bened. I, ©. 187f.), den 
Amdinal Baronius (Ann. eceles. VII, ©. 662, edit. Antverp.), Sefele (III, S. Mf.) 
und Helfferich (Meitg.-Redht, ©. 30. 32). Dagegen betrachten Aſchbach (S. 211f. 223. 
223), Gibbon (©. 251f.), Dahn (VI, ©. 435 Anm. 1) und Gafpari (S.V, Anm. 2. 4) 60 

9* 

a 

8 



132 Sueben Sünde 

die zweite KHatholifierung (jeit e. 550) als endgültig. Allein aus dem autbentifchiten 
Quellenmatertal, mit dem noch zudem der gefchichtliche Zujammenbang übereinftimmt, er 
bellt, daß eine dritte und definitive Hatholifterung erit unter den Aufpizien Nefareds und 
Leanders ftattgefunden bat (vgl. Joh. Biclar. a.5. Maurieii — 587, ©.217f., ſowie bie 

5 Alten des dritten Toletanums von 589 bei Mansi IX, ©. 979. 1000 und alles Nähere in 
meinem Auffag „Kirche und Staat” u. ſ. w. ©. 570-578). Franz Görres. 

Sühne ſ. Verſöhnung. 

Sünde. — J. Grimm, Die Abſtammung des Wortes Sünde, ThStK 1839; J. Köberle, 
Sünde und Gnade im religiöſen Leben des Volks Israel, 1905; X. Erneſti, Vom Urſprung 

10 der Siinde nad) paulinifchem Lehrgehalt, 1855—62; E. Ménégoz, Le péché et la rédemp- 
tion d’apres St. Paul, 1882; €. Glemen, Die dr. Lehre v. d. Siinde, I, 1897; F. R. Tennant, 
The origin and propagation of sin, 1902 und The sources of the doctrine of the fall and 
original sin, 1903; J. Müller, Die hr. Lehre v. d. Sünde, 2 Bde, 5. A. 1867; R. Rothe, 
Theol. Ethik, 2. A., III. Bd 1870; U. Ritichl, Rechtf. und Berf., 3. A., III. Bd, 88 40—43; 

15 C. Weizjäder, Zur Lehre vom Wejen der Sünde, IdTh 1856; ©. Heinrici, Die Sünde nad) 
Weſen und Urfprung, 1878; 2. Lemme, Die Sünde wider den bi. Geiit, 1883; I. Gortichid, 
Schuld und Freiheit, ZTHR IX; F. Leenhardt, Le péché d’aprös l’Ethique de Rothe, 1893; 
H. Schmidt, Ritſchls Lehre v. d. Sünde, ZIWL 1834; E. Naville, Le problöme du mal, 1868. 

1. Sünde ift der Name des Böfen in der Sprache der Religion. Die praftijche 
2 Philoſophie ipriht von einem Miderfpruch zwiichen dem Sein des Menfchen und dem 

für ihn geltenden Sollen, in ihrer fittlich ernfteiten Geftalt wohl auch von einem „radi— 
falen Böſen“; das Strafrecht kennt Übertretungen, Vergeben und Verbrechen; das fitt- 
liche Urteil im gewöhnlichen Redeverkehr konſtatiert Pflichtverlegungen, Charaftermängel 
und Laſter. Als Sünde dagegen wird das Böfe nur in einer religiöfen Weltanfhauung 

25 aufgefaßt, indem es als Verrehlung gegen die Gottheit und ihre Lebensvorfchrift beurteilt 
wird. An dem Begriff Sünde haftet darum eine eigentümlihe Modififation in der Auf: 
faflung des Böfen: 1. fein Unwert fällt für den religiöfen Menfchen jchwerer ins Ge— 
wicht, weil e8 die llbertretung nicht einer bloß menſchlichen, fondern der göttlichen Ordnung 
it; 2. der Umfang diefer religiöfen Verurteilung dehnt ſich aud auf Verfehlungen aus, 

30 die feine menschliche Autorität zu rügen, ja auch nur zu beachten, Anlaß nehmen würde; 
3. 08 verbindet fi) mit dem ald Sünde verjtandenen Böfen die Vorftellung feiner über 
die einzelne That binausreichenden Eriftenz, einer dauernden, das Verhältnis zur Gott: 
beit ftörenden Beichaffenheit der Perjon. 

Das Wort Sünde verknüpft eine religiöfe und eine fittlihe Beurteilung von Hand— 
35 lungen bezw. Berfonen. Beide find nie ganz voneinander getrennt, wenn aud) bald die 

eine, bald die andere den Vorrang hat. In den Naturreligionen werden vorzugsweiſe 
Verfeblungen gegen den Kultus und die religiöfe Sitte ald Sünden beurteilt. In den 
ethifchen Religionen macht fich der energifch betonte fittlihe Maßſtab zunächſt meist in 
der Form einer gebeiligten Rechtsordnung geltend ; die Sünde gewinnt darum den Charalter 

0 der Nechtsverlegung. In den hödhiten etbif en Neligionen, die wir mit Siebeck (Rel.: 
Philoſ.) als Erlöfungsreligionen bezeichnen können, tritt mit einer verinnerlichten Auf: 
fallung des fittlihen Lebens auch das Bewußtjein einer engeren Beziehung zur Gottheit 
auf. Gott leitet feine Gemeinde mit väterliher Geduld und Treue und erwartet von 
diefer nicht bloß Gehorfam, fondern aud) Dankbarkeit und Vertrauen. Aud für das Ge: 

45 meindeleben giebt er Normen, welche die Rechtsordnung überfchreiten und auf die gegen: 
jeitige Erweifung von Erbarmen und Liebe abzielen. Wird fo in den höchſten Neligionen 
das Recht als unzulänglicher Ausdrud des göttlichen Willens beurteilt, jo bleibt doch die 
fittliche Norm fein unerläßlicher inhalt. Wo Gottes Wille ſich offenbart, da enthüllt er 
zugleich die umfafjende Norm des Guten. Und wo diefe Norm übertreten wird, da wird 

50 zugleich Gottes perjönlicher Wille verlegt und die Gemeinfchaft mit ihm geftört. Das 
Chriftentum, die vollendete ethifche Neligion, verfteht unter Sünde die Abkehr von Gott, 
bie untrennbar zugleich Verlegung ber unbedingten fittlichen Norm feines Willens iſt. 
Beide Momente bedingen die Art des chriftlihen Bewußtſeins der Sünde, das erjte feine 
Lebendigkeit, das zweite feinen Ernſt. 

55 Die fprachlichen Bezeichnungen für Sünde bringen teils den allgemeinen Begriff der 
Abirrung vom rechten Weg: TIIT, Auapria zum Ausdrud, der als Zuftand des Thäters 
die Verfehrtheit, 7”, oder auch Thorbeit und Berblendung, MS, 1722 entfpricht. Mit 
anderer Wendung gilt die Sünde als Auflehnung und Untreue gegen eine achtung— 
gebietende Autorität, 797, 75, "2 733, Endlid) enthalten die Ausprüde für fie ein Urteil 
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über die Abjcheulichkeit, FM und Nichtigkeit diefes Beginnend: NÖ, "PU. Das 
lateiniſche peccatum hängt vielleicht wie pessum mit einer Wurzel pad, fallen, zufammen. 
Das deutſche „Sünde“ (ahd. suntia, sunta, altſächſ. sundia, altfriej. sende) ſcheint aus 
der Nechtsfprache, in der es Hemmung, Jrrung, Hindernis (Grimm) oder auch Auflehnung, 
Verweigerung einer Pflicht (M. Heyne, Deutih. MWörterb., 2. A. III, 916) bedeutet, in 5 
die Kirchenfprache übergegangen zu fein, deren ausfchließliches Eigentum es dann wurde. 

2. In Israel erreiht das Bewußtſein der Sünde eine Lebendigkeit und Tiefe, wie 
fie in feiner andern vorchriftlichen Religion wieder angetroffen wird. Darf man «8 als 
harakteriftiich für die femitischen Wölfer überhaupt bezeichnen, daß bier die Sünde als 
Auflebnung gegen die Gottheit, als perfünliche Kränkung derfelben betrachtet wird (Köberle, 10 
a. a. O. ©. 11), jo bringt die israelitifche Anſchauung nicht nur diefen allgemein ſemi— 
tiſchen Zug zur Vollendung, fie modifiziert ihn auch in bebeutfamer Weile. Zunächſt 
gewinnt bier die Verfehlung gegen den Willen der Gottheit eine Bedeutung, die ſich in 
den Unglüdsfolgen feineswegs erihöpft, die aus ihr entjpringen. In den babylonifchen 
Bußpſalmen (vgl. H. Zimmern, Bab. Hymnen und Gebete, Alt. Orient VII, 3) ft es 16 
regelmäßig die äußere Bedrängnis, die den Gedanken an Verfündigung wachruft und 
zur Bitte um Hilfe treibt; in dem Eintritt der lesteren liegt unmittelbar zugleid) die 
Bergebung. Diefe einer elementaren Frömmigkeit entiprechende Verſchmelzung des Heils- 
bedürfnifjes mit natürlich-eudämoniſtiſchen Motiven fehlt auch in den alttl. Pfalmen nicht 
(. B. Pi 6. 10. 88. 102. 107); aber auf den Höhepunkten israelitifcher Frömmigkeit 20 
gewinnt das religiöfe und ethiſche Weſen der Sünde doch ein felbititändiges Gewicht 
(Bi 32. 51) und die Gewißheit der Nähe Gottes * das äußere Ergehen zu einer An— 
gelegenheit zweiten Rangs herab (Pi 73, 23ff.). Sodann gilt es in Israel zur Zeit der 
propbetifchen Verkündigung für ausgefchloffen, die Gunft Jahwehs durch fultifchen Eifer 
zu erwerben (1 Sa 15,22; 906,6); was Gott fordert, it das Vertrauen und der 3 
Gehorfam feines Volks. Als deſſen Sünden werden darum neben Götendienft Ho 
2,15; Sef2,8; E6,13 und Zauberei Dt 18, 10f. Unglaube an Jahwehs Macht 
Jeſ 7,9, Vertrauen auf Menfchenbilfe Jeſ 22,8 ff.; Jer 2, 18f., Ungerechtigkeit im Ge: 
ticht und Verfehr 2 Sa 12, 9ff.; Am 4, 1ff., Ho 4,2, Habjuht Zei 5, 8 ff., Ausfchwei- 
fung Am 6, Aff. geftraft. Jahwehs Wille ift feinem Weſen nach fittlichen Inhalts und 30 
two diefer mißachtet wird, läßt er fich durch feinen Eifer um feine Gunft zufrieden ftellen. 
Es iſt begreiflich, dab fich diefe Forderungen zunächſt als ein Rechtsanſpruch Jahwehs 
an fein Volk darjtellen. Allein in dem Map, in dem Israel aus feiner Gejchichte die 
erwählende, bewahrende und erziehende Liebe feines Gottes erfennt, gewinnt das Ber: 
baltmis zu ihm Züge, die weit über ein Nechtsverbältnis hinausgehen. Die Sünde wird 35 
zur Unempfindlichfeit für Gottes Liebe (jo namentlich bei Hofea), zum Undant Jeſ 5; 
Jet 2,5, zur Herzensbärtigfeit Jeſ 46,12; Dt 9, 6. 13. Ohne daß die fittlihen Normen 
um mindeſten zurüdträten, wird doch das religiöje Verhältnis zum entjcheidenden und 
giebt dem Zujtand der Sünde, der nun auch erjt zu einem dauernden Charakterzug wird, 
fein Gepräge. 40 

Mit der Herrichaft des Gefeges in der nacherilifhen Zeit tritt allerdings eine Ver: 
änderung ein; aber fie berührt mehr den Inhalt als die Antenfität des Sündenbewußt- 
eins. er Blid wird jegt, wenn auch nicht ausichließlidh, jo doch vorwiegend auf die 
Einzelvorfchriften gerichtet, an denen der Fromme feinen Geborfam und feine Reinheit 
zu beweiſen bat. Auch zeremonielle Verfehlungen werden jett nachdrüdlih zur Schuld 45 
Istaels gerechnet E 22,26; 23,38; 44, 7; Mal, 7ff. Wie nahe dabei gerade für 
die Ftommen die Gefahr lag, die Sünde weniger bei fich ſelbſt als bei den offen- 
bmdigen Gefegesverächtern zu juchen, laffen die Pjalmen vielfah erfennen (Pf 10. 
14. 139, 197. 69,237). Allein obwohl fo die fittliche Erkenntnis an Tiefe einbüßte, 
jo bat doch das Sündenbewußtjein an fubjektiver Schärfe kaum verloren. Der Um: so 
fang und die Strenge der gejehlichen Vorfchriften weckte in den religiös ernften Ge: 
mütern die Überzeugung, bei dem himmlischen Richter auf Gnade angetviefen zu fein, 
Bi 143,2. Eine entſchiedene Verflahung des Sündenbegriffs auch nad der religiöfen 
Seite tritt uns dagegen in der Ghofmab-Litteratur entgegen. Wenn fie auch die 
Sprausjegung beftehen läßt, daß die Sünde ſich eigentlih gegen Gott richtet (Pr 3, 56 
2; 6,16), fo ift ihr doch die Betrachtung geläufiger, daß fie gegen die wahre 
ensklugheit verftößt und darum ins Unglüd führt, Pr 1, 216.5 6,15 und oft. 
Tiefe Töne Hingen dann in der nachkanoniſchen Litteratur fort (Sirady), bis der Glaube 
an ein zufünftiges Leben auch dem Gedanken an Schuld und Gericht wieder eine größere 
Embringlichkeit giebt. —8 
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Die Allgemeinheit der Sünde wird im AT vielfach bezeugt, 1Kg 8,46; Hi4,17f.; 14,4; 
Gen6,5; 8,21; Pſ14,3; Pr20,9; Pro 7,20. Es wird faum daran gedacht, da jemand 
diefen Sat bejtreiten fünnte oder daß er einer bejonderen Begründung bedürfte. In 
manchen Stellen erjcheint die Sündhaftigkeit wie ein KHorrelat der Schwädhe und Hin- 

5 fälligkeit des Menſchen, Hi 4,18. a, Hiob macht diefen Umstand ald Motiv für bie 
Nahficht Gottes geltend, 7, 21. Es giebt wohl Gerechte, folhe, die „mit Gott wan— 
delten”, wie Henod Gen 5, 24 oder Noah 6, 9; aber fie find gerecht doch nur in dem 
Sinne muftergiltiger Frömmigkeit, nicht abfoluter Sündlofigfeit. Eine ſolche erſcheint als 
unmöglich, fobald Gottes richtende Majejtät dem Menſchen entgegentritt, Hi 9,2; 25,4. 

10 Auch die zu Gottes Dienst berufenen Propheten nehmen fich von diefer allgemeinen Un: 
reinheit nicht aus, Jeſ 6,5. Das Gefeg unterfcheidet zwiſchen Sünden, die 13307, ohne 
Bedacht und Abficht geicheben (Le 4. 5) und für welche auf Grund der Opferfühne Ver— 
gebung eintreten fann, und Sünden 777 72 Nu 15, 30, die ald Verunehrung Jahwehs 
die Vernichtung nach fich ziehen. Dieſe Beitimmung gebört zunächſt dem theofratifchen 

15 Necht Israels an; ihr 2 aber wohl auch eine Unterſcheidung, die in der ſittlichen 
Beurteilung der Verfehlungen gemacht wurde. Zu den unbedachten Sünden, die als 
ſolche leichter ins Gewicht fallen, darf man wohl die „Sünden der Jugend“ Hi 13, 26; 
Pi 25, 7 und die Verfehlungen rechnen, deren fi der Menſch nicht bewußt ift, Pi 19, 13. 
Ein zartes Gewiflen nimmt aber auch diefe Sünden, ohne melde niemand gefunden wird, 

20 nicht leicht. Auch fie bedürfen der Vergebung, wenn fie die Gemeinfhaft mit Gott und 
die Erfahrung feiner Huld nicht ausfchliegen follen, Bj 90, 8; 130, 3f.; 32,6. Darum 
fann ſich der Nähe Gottes nur getröften, wer zerbrochenen Herzens und zerſchlagenen 
Gemüts ift, BI 34, 19. 

Die Reflerion über die Allgemeinheit der Sünde führte darauf, einen Hang zum Böfen 
35 in jedem Menjchen vorauszufegen. Die Yehre vom böfen Trieb 77 EN) gebört erft 

der ſpäteſten Schicht der vorchriftlichen jüdischen Litteratur an (vgl. Köberle, a. a. O. 
©. 450); doch finden fi analoge Gedanken ſchon im fanonifhen AT. So fpridt Gen 
4, 7 von der Sünde, die vor der Thür lauert und den Menſchen ſich willfährig machen 
will, und Ser 17, 9 jchildert die böje Art des Menjchenberzens fait im Sinne eines radi— 

3 kalen Böfen. Häufiger aber ift von der Verflechtung des Einzelnen in Sünde und Schuld 
der Gemeinschaft die Rede. Die vorerilifchen Propheten ſprechen nachdrücklich von der 
Geſamtſchuld des Volks Je 1,3f.; 5,1; Mi7,1ff. Der älteren Zeit ift auch der 
Gedanke geläufig, daß der Einzelne die Schuld und Strafe feiner Umgebung mittragen 
muß, Gen 19, 15 oder daß fpätere Generationen für die Schuld der früheren geftraft 

35 werden, Er 20,5; Dt 5, 9; Fer 2,9. Später bat man Mühe, diefes Verfahren Gottes 
zurechtzulegen und es mit dem erwachten Bewußtſein von der Selbftftändigfeit und dem 
Wert der individuellen Perfon in Einklang zu bringen. Wie es Nechtsregel geworden 
var, die Kinder nicht für die Vergehen der Väter zu trafen (Di 24,16; 2 Rg 14,6), 
jo gilt es nun auch als göttlide Norm, daß jeder nur für feine eigene Sünde leiden 

0 joll, Jer 31, 29ff; Ez 18, 2ff.; 33, 127. Allein die damit aufgeftellte Theorie einer in- 
dividuellen biesfeitinen Vergeltung lie ich gegenüber den Thatjahen nur gewaltſam 
durchführen. Ihr Mangel lag nicht nur in der Beichräntung des Blicks auf das äußere 
und diesjeitige Ergeben, fondern nicht minder in der Verkennung der fittlichen Solidarität. 
Nie quälend und hoffnungslos das in diejer Form geftellte Problem war, zeigt nicht 

#5 nur der 73. Palm und das Bud Hiob, jondern aud) das vom enjeitsglauben noch 
unberührte jpätjüdifche Schrifttum mit feinen Verfuchen, Sünden und Verdienſte gegen: 
einander aufzurechnen und daraus das irdiiche Los zu verftehen. Val. aud Jo 9, 2. 

Ein Bedürfnis, den Urfprung der Sünde zu erklären, bat man in Israel lange 
Zeit nicht empfunden. Daß fie in der gemeinfamen Art der Menfchen Liegt, glaubte 

50 man vor Augen zu ſehen und daß der Wille doh im jtand fei, ibr zu widerſtehen, 
war man überzeugt, Gen 4,7. Wo man einer unerflärliben und verhängnisvollen böſen 
That gegenüberftand, dachte man wohl auch daran, daß fie von Gott ſelbſt verhängt 
jet, Ri 9, 23; 1. Sa 26, 19; 2. Sa 24, 1ff. Das Epätjudentum nimmt in foldem Fall 
vielmehr den Einfluß böfer Geifter an, die den Menfchen umgeben und zur Sünde ver: 

55 führen (B. d. Jubiläen, Henoch). Es bedeutet Feine hiftorifche Erklärung des Sünden: 
zuftandes, wenn Jeſ 43, 27 die Verfehlung des 1. Ahnherrn (Jakob) hervorgehoben wird; 
damit ift nur gejagt, daß Widerftreben gegen Gottes Yeitung ein Charafterzug dieſes 
Volks von Anfang an geweſen fe. Auch Ausfagen, welche die Sünde auf den Gattungs- 
zufammenbang zurüdführen, wie Hi 14, 4; Pi 51,7 wollen diefelbe nicht als gefchichtlich 

60 ertvorbene und dann vererbte, fondern als angeborene, einer Generation mit der andern 

. 
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gemeinfame Bejchaffenheit bezeichnen. Die Erzählung Gen 3 bat urfprünglich nicht die 
Beitimmung, den Urfprung der Sünde zu erflären, fondern das Dafein des Todes und 
anderer Übel dur die Sünde zu begründen. Mas fie — allerdings mit tiefer pſycho— 
logiſcher Wahrheit und im Sinne der prophetifchen Erkenntnis — über die Entftehungs: 
bedingungen der Sünde jagt, daß fie auf dem Weg der Verführung den noch unſchuldigen 5 
Menſchen nabetritt, aus Mißtrauen gegen Gott und dem Streben nad) einem vermeint— 
Iihen Gut entfpringt, gebt nicht über die Beobachtungen hinaus, die an menjchlichem 
Sündigen allezeit zu machen find. Wir bemerken denn auch lange Zeit nichts von einem 
maßgebenden Einfluß, den diefe Erzählung auf die Auffafjung der Sünde geübt hätte, 
Erit im Spätjudentum finden wir fie — neben der Erzählung von Gen 6, 1ff., die auf ı0 
israelitiſchem Boden fehr fremdartig anmutet — zum Gegenftand näherer Erörterung 
gemacht (Wei 2, 24; Si 25, 32). Dabei wird auf Adam teils das Übel, teild auch ein 
— Sündenzuſtand der Menſchheit zurückgeführt. Im erſteren Fall heißt es, daß 
dams Fall die Lage der Menſchheit verichlimmert babe, indem er Übel und Tod auf 

fie brachte (Baruch-Apk 23, 4; 48, 427.; 54, 15; 56, 5f.), wobei jedoch feitgehalten wird, 15 
daß in fittlicher Hinficht jeder für fich ſelbſt jtebe, „fein eigener Adam” fei (54, 15. 19). 
Es wird aber auch mweitergebend angenommen, Adams Sünde habe den Hang zum 
Böien in der Menfchheit verſtärkt (4 Esr 3, 20ff.). Aber gerade bier wird Adam fchon 
anfänglich eim Keim des Böfen zugefchrieben (3,21; 4, 30) und darum die biftorifche 
Erklärung der Sünde doch nicht rein durchgeführt. Am allerwenigjten läßt fih aus der 20 
Figur der Schlange, die in Gen 3 auftritt, eine Antwort auf die Frage nad dem Ur— 
forung des Böfen entnehmen. Iſt fie auch fpäter mit dem Satan fombiniert worden 
(Ber 2,24; Apk 12, 9; 20,2), fo bat fie doch in jener Erzählung felbjt anfcheinend nur 
die Aufgabe, die Macht der Verfuhung zu jombolifieren, melde erfahrungsgemäß die 
Sünde veranlaßt. Für die Löſung der theoretifchen Probleme, die das Böſe unjerem 3 
Denten aufgiebt, ift demnach aus dem AT nur wenig zu entnehmen, weniger ald die 
Dogmatif manchmal darin gefucht hat. Dagegen finden wir bier eine ebenjo wahre ala 
emite Zeichnung der Sünde in ihrer thatfächlichen Erjcheinung und eine tiefe Erkenntnis 
immer Schuld und ihres Unheils, die das Verlangen nad dem Heil zu wecken geeignet 
und beitimmt var. 30 

3. Jeſu Zeugnis gegen die Sünde fnüpft eng an die prophetifche Predigt an. 
Zünde ift Widerftreben gegen Gottes erziehende Leitung, darum Gleichgiltigkeit gegen die 
httliche Forderung, avorwa Mt 7, 23; 23, 28; insbejondere aber Verachtung der Gnade, mit 
der Gott fein Volk heimſucht Mt 11,20ff., Verleugnung der erfannten Wahrheit Mit 12,31 ff. 
In allen diefen Formen ift fie ftrafwürdige Schuld, Öpelinua Mt 6, 12. Ihre Allgemeinheit 35 
m der Menſchenwelt jet Jefus durchweg voraus. Er ruft alle zur Buße, Mit 4, 17, bezeichnet 
ne ſchlechtweg ald zownooi Mt 7, 11; er begründet die Pflicht der Barmherzigkeit auf 
das allgemeine Bedürfnis der Vergebung Mt 18, 11ff. und nennt feine Zeitgenofjen ein 
böſes und bundbrücdiges Volt Mt 12,39; 16,4. Die Opfer bejonderer — 
m Galiläa und Jeruſalem find nicht Sünder vor anderen, ſondern von einem Gericht 40 
betroffen, dem alle nur dur Buße entgehen können. Le 13,2—5. Die Menfchenwelt 
it jo ſeht das Herrichaftsgebiet der Sünde, daß Argernifje unvermeidlich find, Mit 18, 7 ff. 
Bobl fpricht er von Gerechten, die er nicht zur Buße zu rufen gekommen ift, Me 2,17; 
% 15,7; aber ibre Gerechtigkeit ift eine fehr fragmwürdige. Die Pharifäer, die dafür 
zelten, find Önoxpırali Mt 6,2; 15,7, ihre wirkliche Stellung zu Gott ift von ber # 
Rolle, die fie fpielen, weit verſchieden; andere, die ſich dafür halten, wie der reiche Jüng— 
Img, nebmen es mit der Pflicht der ganzen Hingabe an Gott nicht ernjt genug, Mt 19, 
löf. Wer die Sünde nidt an fi, fjondern nur am Bruder ſieht, iſt jchlimmer als 
tiefer, Mt 7,3—5. Jeſus verfolgt die Sünde von ihrer äußeren Erjcheinung zurüd in 
ibren inwendigen Anfang, das böfe Begehren, Mt 5, 21—25; 15, 19; 23, 25f. Erw 
hebt im ihr eine bebarrende Richtung; denn, wie die Frucht, fo der Baum, auf dem fie 
wähft, Mt 7, 16ff. und wie die That, jo das Herz, Mt 15, 19f., in dem gleichſam auf: 
aeipeichert liegt, was im Handeln hervortritt, ownoös Önoavoös Mt 12,35. Dabei 
beitebt jedoch kein gleiches Maß von Sünde und Schuld bei allen. Es giebt Verführer, 
tie der bärtejten Strafe wert find, und relativ Unfchuldige, die durch fremden Einfluß 55 
ms Verderben geraten, Mt 18,6; es giebt Sünden, welche die Empfänglichkeit für das 
Hal nicht ausſchließen, Mt 21,31, und folche, die feine Vergebung zulafjen, Mt 12, 31 ff. 
Te Schuld des Menſchen ift um fo größer, je mehr Erkenntnis der göttlichen Forderung 
m möglich war, Le 12, 47f.; das Marimum der Schuld ift, wo die reichite Offenbarung 
der Gnade Feine bußfertige Aufnahme findet, Mt 11,20. Zuletzt entjcheidet die Stellung: oo 
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nahme des Menjchen über fein Los, ob er mill oder nicht will, wenn Gottes Heilsruf 
ihm nabetritt, Mt 23, 37. 

Es ift bemerkenswert, dab Jeſus fo wenig wie die Propheten Erklärungen über den 
Urjprung der Sünde gegeben hat. Die Erzählung vom Sündenfall wird in den ſynop— 

5 tifchen Heden nicht erwähnt. Die Anfpielung auf fie Jo 8, 44 gehört eher dem Evan- 
geliſten als dem authentifchen Zeugnis Jefu an. Seine Predigt ift auch darin ganz 
praftifch, daß fie nur auf die Quellen der Sünde hinweift, die in der Gegenwart fließen 
und darum durch des Menfchen Aufınerkfamkeit, und Gegenwirkung eingedämmt werben 
fünnen: das böfe Herz, Mt 15, 19 und die Argerniffe der Welt, Mt 18,7. Als eine 

10 3. Quelle wird wiederholt die Verſuchung des Teufels genannt, Mt 13, 19. 39; Le 22,31. 
Uber auch bier handelt es ſich nicht um ein theoretifches Problem, fondern um die Her: 
vorbebung der gefährlichen, anjtedenden und weitreihenden Macht des Böfen, Mt 5, 37; 
% 22,31. Zugleich aber fommt in dem Gedanken des fatanifchen Reichs der enge Zu: 
jfammenbang von Sünde und Übel zum Ausdrud (vgl. Le 13, 16 und die Vorftellung 

id vom Satan als dem Haupt der Krankheit erregenden Dämonen, Wit 12,255.) Daß 
das Übel mit der Sünde in Verbindung fteht, ift auch Mt 9, 2—6 ausgefprodyen (vgl. 
auch Jo 5, 14), wenn ſchon eine Proportion von Sünde und Übel im individuellen 
Yeben nicht vorausgejegt werden darf, Le 13,2—5; vgl. Jo 9,2f. Daß Gott die 
Sünde verurteilt und richtet, ift die Gewißheit, die der ganzen Verkündigung Jeſu zu 

u Grund liegt. Darum giebt es fein Heil ohne Vergebung Pit 6, 12; 18, 23 ff. und feinen 
Weg, an ihm Anteil zu befommen als Sündenbefenntnis, Le 18, 13f. und Umkehr 
Ye 13,5. Diefe Gewißheit ift nicht erft von Jefus ausgeſprochen; das Neue in feiner Ver: 
fündigung ift die Höhe des religiös-fittlihen Ideals Mt 5, 48, die ald Sünde erfcheinen 
läßt, was vorher nur als entichulbbarer Mangel galt, und der Heilsweg, den er in feiner 

25 Perfon eröffnet, Mt 20, 28. 
Indem Paulus dem Heil in Chriftus das Unheil der außerchriſtlichen Welt gegen 

überftellt, fieht er fich veranlaßt, ein Gejamtbild vom Weſen und Leben der Sünde zu 
zeichnen. Die Sünde ift ihm nicht bloß ein vereinzeltes, dem göttlichen Willen wider: 
fprechendes Handeln, fie ift eine berrfchende Macht, eine Gefamtrichtung und ein Geſamt— 

»0 zuftand, Rö 6, 12, 14. Sie wird darum auch geradezu perfonifiziert; fie wirbt Menfchen 
Kir ihren Dienjt und bezahlt ihnen ihren Cold, Rö 6, 17,23. Ihre Herrſchaft gebt 
ausnahmslos über die Menfchheit, Juden wie Hellenen, Rö 3,9, und findet nur an 
Chriftus 2 Ko 5, 21 und denen, die er von ihrem Geſetz freimadt, Nö 8, 3 ihre Grenze. 
Diefe Allgemeinheit der Sünde beweift die Erfahrung Rö 1, 24—31; 2, 227}. wie die 

» Schrift 3, 9—20. In letzter Linie entjcheidet für Paulus aber die Erwägung, daß 
Chrifti Tod entbehrlih wäre, wenn e8 einen anderen Weg gäbe, der Sünde Herr zu 
werden, Ga 2,21. Darum ift ihm die Allgemeinheit der Sünde geradezu eine göttliche 
Unordnung Rö 11, 32; Ga 3,22; es follte nur den Ausweg geben, der durch Gnade 
und Glauben bezeichnet ift Nö 3, 24—26, damit aller Eelbjtrubm ausgefchlofjen bleibe, 

No 4,2. Das Gelnechtetfein unter die Herrichaft der Sünde läßt dem Menfchen nur 
bie Erfahrung feiner Ohnmacht und des Miherfolgs feiner fittlihen Anläufe übrig Ro 7, 
16ff. Dieſe Stelle ſpricht gewiß nicht vom Stand des neuen Lebens, aber auch nicht 
bon einem zeitlich abgegrenzten Stadium des alten, fondern allgemein von dem, was der 
Menſch von fi) aus vermag. 

ih Die religiöfe Beziehung der Sünde, der Widerfprudh gegen Gott wird von Paulus 
nachbrüdlich hervorgehoben und bildet immer den Hintergrund feiner Ausjagen. Sie ift 
Mipachtung des geoffenbarten Gottes und Undanf gegen jeine Gaben Nö 1, 19—21. 25, 
(Hottentfremdung, Epb 4, 17, ja Feindichaft gegen Gott, Nö 8,7. Sie bridt darum 
bervor, mo Gottes Wille dem anders gerichteten Willen des Menſchen mit feiner 
‚sorderung entgegentritt, Nö 7,8. Sie erjcheint als die widerfittlihe Tendenz, ſich 
jelber zu leben, 2 Ko 5, 15; darum führt fie im menſchlichen Zufammenleben zu 
Feindſchaft, Neid, Parteiſucht, Hab, Ga 5, 20. Ebenfo charakteriftiih ift für fie 
uber aud das Gewichtlegen auf die irdiſchen Dinge, Kol 3,2 und namentlich die 
Nubpiebigkeit gegen die Begierden des Fleiſches Nö 1,24. Deshalb iſt Unreinbeit, 
Wucht und finnlihe Maßloſigkeit das Zeichen ihrer Herrſchaft über die Menjchen: 
wit a 5, 19—21, zumal über die heidniſche Nö 1, 24ff, während dem Judentum 
daſur die Gefahr des Selbtbetrugs Nö 2, 17 und der Selbitgerechtigfeit näher liegt 
Ro 10,3. Zulest enticheidet aber bei Paulus doch die religiöfe Beurteilung. Bei aller 
MWerlennung fittliber Berjchiedenheiten (Nö 2, 14; Ga 2,15) kommt er zulett zu dem 

Gwebnis, de* Mfichtlich der Hauptjadhe, der Geltung vor Gott und der Gemeinjcaft 
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mit ibm, unter den Menfchen jchlechterdings fein Unterfchied befteht, Nö 3, 23, vielmehr 
alle dem Gericht verfallen find V. 19 und der künftigen Herrlichkeit verluftig geben 
"23. Ja, au die Stufen der Sünde, die für Paulus von Bedeutung find, beitimmen 
ſich nach dem Fortſchritt der göttlihen Offenbarung. Die Heiden geraten ohne Geſetz 
ins Verderben Ro 2, 12, die Gejegesoffenbarung bringt Verantwortung, Fluch und Zom 5 
Rö 4, 15; 5, 13; Ga 3, 10. Gegenüber der vorchriftlihen Sünde übt Gott Langmut 
Rö 3, 26; angefichts der Offenbarung Gottes in Chriftus giebt e8 nur entiveder Gnade 
B. 24 oder Geridt 2 Ko 5, 10, entweder Zeben oder Tod, 2 Ko2, 16. Der Zufammen: 
bang der Sünde mit dem Reidy des Satans wird von Paulus verhältnismäßig jelten 
berübrt; wo es geſchieht, wird namentlich die Verblendung und Verführung als Wert 
des Satans bezeichnet 2 Ko 4, 4; Eph. 2,2. Eigentümlich ift für Paulus die Verbin- 
dung, in melde er die Sünde mit dem Fleiſch bringt (vgl. Bd VI, 111ff.). Obne 
Zweifel baben wir die paulinifche Gedankenbildung in diefem Stüd für original zu 
balten. Dem AT und dem Judentum fehlt die Vorftellung, daß das Fleiſch Ausgangs: 
punft der Sünde ift; dem Hellenismus dagegen ift die Nolle fremd, welche bei Rau us ı5 
das weüna im Gegenſatz zur odoE fpielt (vgl. Meyer-Heinrici zu 1 Ko 2,16). Die 
Meinung des Apoftels fann nun freilih nicht dahin geben, daß die Sinnlichkeit das 
zen der Sünde fei; denn es giebt bei ihm aud Sünden formell geiftiger Art, die er 
Werte des Fleiſches nennt, Ga 5, 16ff. Als oaoE erjcheint ſogar der ganze Menfch, ſo— 
tern ibm eine beftimmte religiös-fittlihe Berfafjung eignet, Nö 7, 18. Die Bezeichnung 20 
iſt umter dem Gefichtspunft gebildet, daß der Bei des Geiftes, der von Chriſtus aus: 
gebt (2 Ko 3, 17), den Menfchen erft zu dem macht, was er nad Gottes Willen jein 
joll. Fleiſch ift der Menich, der des göttlichen Geiftes entbehrt oder fich gegen jeine 
Einwirkung verfchließt. In diefem Sinne kann Paulus auch die ganze vorchriftliche Ent: 
widelung der Menichheit als die Zeit der Herrichaft des farkifhen oder pſychiſchen Prin— 
zips betrachten, 1 Ko 15, 45ff. Aber diefes Schema gewinnt feine anſchauliche Aus— 
füllung doch erſt durch eine andere Gedantenreihe, die bei Paulus unverkennbar vorliegt. 
Das Fleiſch ift der Ausgangspunkt der Begierden, die der göttlichen Forderung wider— 
itreben Ga 5, 16; Eph 2, 3; Nö 13, 14, und darin liegt feine pofitive Bedeutung für die 
Entitebung einer widergöttlichen Yebensrichtung. Darum findet das prreumatifche Gejeß, 30 
dus der Zudvnia den Krieg erlärt, von Anfang an Widerfprud, Nö 7, 8. 14 und wird 
diefes Miederftreben ein „Gejeg in den Gliedern” genannt, V. 23; darum beitebt aud) 
für den Chriſten, der frei getworden ift, noch immer die Aufgabe, nun aud feine Glieder 
dem Dienft der Sünde wirklich zu entziehen Nö 6, 18}. Man wird diefen Ausjagen 
ſchwerlich gerecht, wenn man nicht einräumt, daß Paulus im Fleiſch die Eintrittspforte 35 
der Sünde in den Organismus der Menjchbeit gefeben bat. Vermöge des Zufammen- 
bangs mit der oao£ bat die Sünde bei Paulus zugleich organijchen Charakter. Der 
natürliche Menſch ift demnach bei Paulus in dem doppelten Sinne Fleiih, daß er des 
göttlichen Geiſtes entbehrt und daß in ihm, fo lange dieſer Zuftand dauert, die am 
Fleiſch baftenden Begierden die Obergetvalt haben. 40 

Stärkeren Einfluß als der eben beiprochene Gedankenkreis bat auf die chriftliche 
Lehtbildung die paulinische Ausfage über die adamitiſche That und ihre Folgen, Nö 5, 
127. geübt. Die Abficht der Stelle ift, die umfaffende Bedeutung des Gehorſams, den 
Chriftus (in feinen Kreuzestod) geleitet bat, durch die Parallele der gleih umfafjenden 
Bedeutung des adamitishen Ungeborfams einleuchtend zu machen. Wie durch einen Uns 45 
seberjam der Tod in die Melt kam, jo dur einen Geborjam das Yeben. Dabei ift 
unter dem Tod zunächſt jedenfalls das phyſiſche Sterben verjtanden; denn nur Diejes 
ft uns von der Generation zwwifchen Adam und Moſes zweifellos befannt, V. 14. Mög: 
lich iſt freilich trogdem, daß der Tod in der Gegenüberftellung mit dem durch Chriſtus 
vermittelten Yeben einen umfafjenderen Sinn gewinnt. Dagegen läßt fich über Urfprung 50 
und Verbreitung der Sünde aus unferer Stelle nichts entnehmen. Daß durch einen 
Menſchen die Sünde in die Welt kam, bejagt nur, daf feine Übertretung die erfte ſündige 
That war, nicht, daß er die Bedingungen des Sündigens berbeigefübrt babe. Cs ift 
darum nicht ausgefchlofjen, da in Ro 7 von den Individuen, denen ein Gebot gegen- 
übertritt, dasjelbe gejagt wird, was Nö 5 von dem Stammpvater gejagt war. Aber auch 55 
die Wirfung der adamitischen That ericheint in einem verichiedenen Yicht, je nachdem 
man die bielgedeuteten Worte 29? od narres Nuaorovr als binzulommende Bedingung 
oder, was ſich mehr empfehlen dürfte, als Nüdverweifung auf Adams That faht, die 
dann als Gejamttbat der Menſchheit bezeichnet wäre. Im erjteren Fall iſt Adam nur 
der Anführer, im zweiten der vollgiltige Nepräfentant oder auch Tupus der menjchlichen so 
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Gattung. Unſere Stelle ift darum mehr geeignet, Fragen bervorzurufen, als fie zu be— 
antworten. Was fie ficher enthält, dag Adams That der Menfchbeit ein forttvirfendes 
Strafurteil zu Wege gebracht habe, das im Tode ſich verwirklicht, gebt nicht über die 
Auffaffung von Gen 3 hinaus, die auch in fpätjüdifchen Kreifen herrſchte (f. oben). Eine 

5 erhöhte Bedeutung gewannen diefe verbreiteten Gedanken namentlich dadurch, daß Paulus 
das Verhältnis der natürlichen Menfchheit zu Adam mit dem der Gläubigen zu Chriftus 
in Parallele feste. Darin lag die Aufforderung, die Vergleihung noch auf weitere Züge 
auszudehnen, als die Stelle unmittelbar im Auge bat. 

Eine bedeutfame Ergänzung der paulinifchen Lehre von der Sünde enthalten die 
ı0 johanneifchen Schriften. Hier fommt mehr ald bei Paulus der Gedanke eines fündigen 

Gejamtlebens zum Recht. Sünde ift die auf menſchlichem Widerſtreben berubende 
(5, 40) Unempfänglichkeit gegenüber der Offenbarung der göttlichen Wahrheit und Liebe; 
darum in ihrem Weſen Unglaube 16, 9, Liebe zur Finjternis 3, 19, felbjtverfchuldete 
Blindheit 9, 41, Widerfpruch gegen die göttliche Xebensnorm, dvomia, 1 Jo 3,4. Sie 

15 fonftituiert einen dem göttlichen Licht und Leben abgewendeten Lebenskreis, den xdauos. 
In diefem wendet ſich das widergöttliche Begehren den trügerifchen Gütern der Ver— 
gänglichkeit zu 1 Jo 2, 15ff. Die Feinde der Wahrheit verbinden fich hier unter dem 
doywv tod »Öouov Yo 12,31; 14,30; 16, 11 zum Haß der Kinder des Lichts und 
des Lichtes felbjt 15, 19; 3,20, ohne freilih das Gericht aufhalten zu können, das mit 

20 dem Erjcheinen des Lichts in Chriftus bereit3 über fie hereingebrocden ift, 3, 19; 12, 31; 
16, 11. Glaube und Unglaube begründen bier einen gewiſſermaßen überzeitlichen Cha— 
rakter; darum erfcheint es gleih unmöglich, dak der aus Gott geborene Menſch fündigt 
1%0 5,18; 3,6, wie daß jemand, der die erfannte Wahrheit durch Abfall verleugnet 
bat, — dies ift ohne Zweifel die Sünde zum Tod 1 Jo 5, 16 — nod gerettet werden 

25 jollte. Indeſſen wird ein fortdauerndes Bedürfnis der Vergebung fittliher Berfehlungen 
auh für das neue Leben des Chriften anerkannt 1 Jo 1,8; 2,1. Der Hebräerbrief 
jieht in der Sünde eine den Menjchen bebarrlih umgebende, bemmende und ihn zum 
Straucdeln bringende Macht 12, 1 und hebt ihre das Gewiſſen befledende 9, 14 und von 
Gott trennende Wirfung bervor, 12, 14. Dabei unterfcheidet er — nad alttl. Vor: 

"gang — Stufen der Sünde, nämlich ſolche, die in Unwiſſenheit geſchehen 9, 7 und 
jolche, die mit voller Abjiht (Exovolws) begangen werden 10, 26. Unter leßteren ver— 
ſteht er den Abfall folcher, die bereits in der Erfahrung des Heils ftanden ; für fie giebt 
es feine Buße mehr 6, 4—6; vgl. au 12, 17. Der Jakobusbrief betont, daß die 
Veranlaffung zur Sünde nicht von Gott ausgeht, fondern von der eigenen Begierde, 

35 deren Frucht die Sünde und weiterhin der Tod iſt, 1, 13—15. 
4. Die kirchliche Lehre von der Sünde ift nur in fehr bedingter Weife eine Weiter: 

führung der biblifchen Gedankenlinien. Mas in den Schriftausjagen die Hauptjache tft, 
die Beurteilung des erfahrungsmäßigen Böfen nad der Norm des geoffenbarten Gottes- 
mwillens, das wird hier zu einem verhältnismäßig untergeordneten Punkt. Was dagegen 

40 an der Peripherie der biblifchen Anſchauung liegt, die erjte Sünde, ihr Zufammenbang 
mit außermenjchlichen böfen Mächten und ihre Straffolgen für das Menſchengeſchlecht, 
das wird ein bevorzugter Gegenftand des Intereſſes. Das Übergewicht, das die dog— 
matiſche Konftruftion über das unmittelbare Zeugnis der Schrift und der Erfahrung ge— 
winnt, zeigt am beften die Thatſache, daß als Lichter Hintergrund der Sündenlebre eine 

45 Lehre vom Uritand entjteht, die in der Schrift eine jehr jchmale Grundlage bat und 
deren lebhafte Farben weit über die einfache bibliſche Zeichnung hinausgehen. In diefer 
Projektion der perjönlich erlebten Sünde in eine ferne Vorzeit liegt aber die Gefahr, bei 
aller dogmatifchen Strenge doch an dem ernften Zeugnis vorüberzugeben, das die Schrift: 
ausfagen an das eigene Gewiſſen richten. 

50 Die altkirchliche Yehre von der Sünde braucht bier nicht eingebend dargeftellt zu 
werden, da ihre bedeutfamjten Phaſen in den Art. Auguftinus II, 259ff., Pelagius XV, 
7A7 ff. und Semipelagianismus XVIIL, 1925}. beiproden find. Es genügt darum bie 
Erinnerung an einige Hauptpunfte. Die morgenländifche Kirche bat in der Sünde im 
weſentlichen eine Schwächung der Erkenntnis und der Willensfreibeit geſehen. Sie fegt 

55 dieje mit dem Sündenfall in Verbindung, von dem fie regelmäßig — den allgemeinen 
Todeszuſtand herleitet. Doch bleibt einigermaßen unſicher, ob der Fall mehr ein Steben: 
bleiben auf einer niederen Stufe oder ein Herabſinken von einer höheren war. Im 
letzteren Fall konnte man von einem Verluſt des Bildes und der Ähnlichkeit Gottes 
iprechen, den Adam als der Nepräfentant des Geſchlechts diefem zugezogen babe (Har: 

wonad, DG I, 542ff. II, 137). Immer aber bleibt dabei die Sünde weſentlich Ver: 
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dunfelung des ntellefts, Schwäche und Elend. Die Willensfreibeit des Menſchen mird 
dabei ſchon um des Gegenfaßes zur gnoftifchen Lehre willen, die in Sünde und Erlöfung 
pbyſiſche Prozeſſe fiebt, feitgehalten. Eine ernftere Worftellung von der Sünde bildet 
ſich im Abendland; allein die ftoifche Lehre von dem phyſiſchen Zuſammenhang der 
Generationen und die mit dem asfetifchen Lebensideal fich bildende Anſchauung von ber 5 
Unreinbeit der Zeugung giebt ihr ſchon bei Tertullian eine ſtark finnliche Bermifchung. 
YAuguftin gebt in feiner — der Sünde vom Willen aus; die erſten Menſchen 
fündigen aus Selbſtüberhebung. Erſt nach dem Fall gewinnt die Sünde den Charakter 
eines der Natur auferlegten Hangs zum Böfen. Diefer begründet im Menfchengeichlecht 
ald der massa perditionis eine gänzliche Unfähigkeit zum Guten, die auch bei an- 
iheinend guten Handlungen gute Triebfedern ausſchließt. Die Freiheit des Willens it 
war geblieben, aber das Gute liegt jenfeit® ihres Bereichs. Adam erfcheint gelegentlich 
als der Nepräfentant der Menjchheit (omnes fuimus ille unus, De civ. dei XIII, 14; 
omnes ille unus homo fuerunt, De pece. mer. et rem. I, 11) — daran fnüpft 
der Gedanke der Schuldübertragung an — ; überwiegend wird er aber dod als ihr phy— 
ſiſches Haupt betrachtet. Darum vollzieht ih der Übergang der Sünde durch die ort: 
planzung der natura vitiata. Die concupiscentia als ſinnliche Luft ift fo ſchließlich 
die Form, im welder die Sünde fich reproduziert, freilich nicht ohne daß ſich darin ein 
göttlihes Strafurteil verwirklicht. Dieſes peccatum originale verdient für fich allein 
Ibon die etwige Verdammnis. Auch die Kinder, die felbjt noch nicht willensmäßig ge: 20 
fündigt haben, find diefer Werbammnis, wenn auch ihrem mildeften Grade, unterjtellt, 
mofern jie nicht durch die Taufe Vergebung erlangt haben. Eben darin zeigt fich aber, 
daß Auguftin das Sündenverderben, fo tief und umfaſſend er es jchildert, doch nicht als 
ein in allen gleiches denken fann. Giebt es nach der griechischen Vorftellung weſentlich 
nur ein Erbübel, fo giebt es nah Auguftin auch Erbjünde und Erbichuld. Freilich 25 
lommt diefes Ergebnis dadurch zu ftande, daß phyſiſche, rechtliche und ethifche Kategorien 
zu einem unauflöslichen Knoten verjchlungen erben. 

Segen Auguftins Anſchauung, die in der Theologie eine Neuerung war, aber in der 
Bollsanjhauung und kirchlichen Praxis ftarfe Stützen hatte, reagierte im Belagianismus 
ein asferiih gefärbter Moralismus, der von der Sündenlehre alle phyſiſchen, von der 30 
Önadenlebre alle hyperphyſiſchen Vorftellungen fernhielt, um die fittlihe Selbfterziehung 
nicht zu gefährden. Er leugnet die Vererbung der Sünde, führt ihre Ausbreitung auf 
de Macht des Beifpield zurüd, behauptet die Vermeidbarfeit des Böfen, wenn aud) 
Pelagius jelbft in der consuetudo peccandi ein ſchweres Hemmnis des fittlihen Strebens 
hebt. Er fann darum auch in der Taufe fein Heilmittel gegen die Erbfünde erkennen 85 
und denkt die Gnade mehr als Vergebung und fittliche Unterweifung, denn als innerliche 
Kraftmitteilung (vgl. Bd XV, 7477). Daß darin die Gedanken des Chriftentums zu 
voller Ausprägung fämen, fann man nicht jagen; aber ebenjo wenig, daß fie bei 
Auguftin ihren reinen Ausbrud gefunden hätten. Der Semipelagianismus läßt dem 
Menſchen im Stand der Sünde noch die Fähigkeit, der Gnade zuzuftimmen und ihr jo 40 
einen inneren Anfnüpfungspuntt zu bieten. 

Diefe Ermäßigung des Auguftinismus jest die mittelalterl. Scholaftif fort. Ohne 
Auguſtins Formeln aufzugeben, jtellt fie doch feiner religiöfen Beurteilung des Menſchen 
ame rationale an die Seite, die mehr und mehr zum Erjag der erjteren wird. Der 
Untand gilt nicht mehr im vollen Sinne als der Normalzuftand des Menſchen. Zwar #5 
bat nur in ihm die beftimmungsgemäße Unterordnung der niederen Kräfte unter die 
Vernunft und der Vernunft unter Gott jtattgefunden (Thom. Aquin., Summa I qu. 95, 
a |). Aber diefe Wohlordnung, justitia originalis, fam durd ein donum super- 
additum zu Stande, das nicht zum Mefen des Menjchen zu rechnen iſt. Durch den 
Zündenfall fam diefes übernatürlihe Geſchenk in Wegfall; aber, da dem Menjchen doc) co 
roh Bernunft und Freiheit geblieben find, fo fehlt ibm nichts zu feinem Begriff. 
Thomas von Aquino ſucht dabei noch möglichit die auguftinifche Linie einzuhalten. 
Tie Erbfünde ijt formaliter: defeetus originalis justitiae, materialiter: concu- 
piscentia (II, 1 qu. 82, a. 3). Die legtere fann jo, wie fie im gefallenen Menjchen ift, 
mt für matürlich erklärt werden; da fie limites rationis excedit, iſt fie contra 55 
baturam, eine vulneratio naturae (qu. 85, a.3). Bei Thomas ift aljo die Erb: 
unde noch eine pofitive Verderbnis der menſchlichen Natur, ein habitus corruptus 
'qu. 82, a. 1). Dagegen reduziert fie fich bei Duns Scotus, der den fündigen Charakter 
er eoneupiscentia bejtreitet, auf den Mangel eines vorlängjt verlorenen Guts, von dem 
wan laum verfteht, wie ibn der Menſch hätte ſchmerzlich empfinden können. (Seeberg, 60 
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Theol. des Duns Se. 218). Mit Recht haben die Neformatoren die ganze Anfchauung, 
nach welcher die Gnade zum Weſen des Menſchen addiert wird, verworfen. Sie ift im 
Grunde irreligiös, da fie die Beitimmung des Menfchen für Gott außer — läßt. 
Verhängnisvoller als die theoretiſche Geſtaltung der Lehre war jedoch die kirchliche Beicht— 

5 praxis, nach welcher der Prieſter als Richter die Sünden tarierte, indem er fie je nach 
Namen und Umftänden für Todfünden oder läßliche Sünden erklärte und mit ent- 
fprechenden Bußen belegte. Dies mußte zu der Vorftellung führen, daß es fich bei der 
Sünde um die Verlegung einer firdlichen Rechtsordnung handle und die religiöfe Auf- 
faflung der Sünde in den Hintergrund drängen. 

10 5. Von diefem Gegenſatz aus müfjen die Zeugnifje der Reformation über die Sünde 
verjtanden werden. Es galt, ihren religiöfen Charakter, ihren Widerſpruch mit des 
Menſchen Weſen und Beitimmung, ihre das höhere Leben ertötende Macht aufs neue 
eindringlich zu maden. Das tbut Art. 2 der Augsb. Konf., indem er — wenigſtens in 
jeinem lateinischen Tert — die Sünde, die und vor Gott verflagt, vor allem in dem 

15 Mangel an Gottesfurdyt und Gottvertrauen fieht und die concupiscentia ald Folge: 
ericheinung jener religiöfen Abnormität in die zweite Linie rüdt. Melanchthon folgte 
darin der Anjchauung Luthers, dem der Unglaube immer das weſentlichſte Stüd der 
Sünde war und der es verjtand, warum in den Augen Jeſu die Pharifäer ferner von 
Gott waren ald die groben Sünder. Dadurch wird aber der Blid wieder nachdrücklich 

20 auf die Sünde im eigenen Perfonleben gelentt. Melandıtbons Loci von 1521 fprechen 
überrafchend wenig von Adam; dagegen legen fie Getwicht darauf, daß das peccatum 
originale alö vivax energia... nullo non tempore fructum ferens vitia erfannt 
werde (CR XXI, 99f.). Die neue — im Grunde freilich genuin bibliſche — Begriffe- 
beitimmung der Sünde drängte dazu, den Unterfchied von adbamitischer und gegenmwärtiger, 

35 von ererbter und im Perfonleben wirkſamer Sünde möglichit aufzuheben. Bei Augujtin 
hatte die Sünde Adams religiöfen Charakter getragen, während die jeiner Nachlommen 
weſentlich phyſiſche Art an fich hatte. Bei Luther und Melanchthon ift auch die Sünde 
der Nachkommen immer Auflehnung wider Gott. Die Erbfünde ift fein bloßes paſſives 
Erbteil, ſie ift die aktive Kraft des mwidergöttlichen Lebens, die den perfönlichen Willen 

50 beherrſcht. Damit rüdte aber Adam dem Menſchen der Gegenwart jehr nahe; er war 
nicht mehr bloß jein ferner Ahnherr, über deſſen Schuld man ſich entrüften fonnte, obne 
ſich ſelbſt wehe zu thun; er ift das Bild, dem jeder gleicht, der von ihm herſtammt, und 
das Gefchleht ift an feiner Sünde mitbeteiligt. Dieſe VBerjchiebung der bisherigen Auf: 
fajjung ift den römischen Gegnern nicht entgangen. Die Confutatio pontificia kann 

35 68 von ihrem Begriff der Erbfünde aus nur veriverfen, daß man den Mangel an Gottes: 
furcht und Gottvertrauen zur Erbjünde rechne; ihr gebört er zur culpa actualis adulti, 
da bei dem infans recens natus von ihm nidyt die Nede fein kann (Kolde, Augsb. 
Konf., Beil. IV, ©. 142). Melandıtbons Rechtfertigung in der Apologie (R 50) ift mehr 
darauf berechnet, den Gegnern den Vorwurf der Neuerung aus der Hand zu Minden, 

40 als geeignet, die Tiefe der Differenz voll erkennen zu laſſen. Er beruft fih teils auf 
den der Tradition verivandteren deutfchen Tert, teild darauf, daß von den Kindern poten— 
tiell gelte, was bei den Erwachjenen actu ftattfinde. Im übrigen aber bleibt er dabei, 
daß die jcholaftiiche Lehre gerade die graviora vitia humanae naturae mit Still: 
ſchweigen übergangen babe, R 52, und daf die concupiscentia wirklihe Sünde ſei, 

#6 R 57. Man mar in der That zu einer neuen Vorſtellung von der Erbſünde, 
zu einer anderen Anſchauung vom Verhältnis Adams zur menjchlihen Gattung 
gelangt. Wenn dieſe Anfäse gleibwohl nicht zu Ende gedacht wurden, jo lag bas 
teils an dem Eindrud der auguftinifchen Yebre, dem man ſich nicht entziehen konnte 
und tollte, teild an der traditionaliftiichen Gebundenbeit der neutejtamentlichen 

50 Eregeje und Kritik. So murde die neue Erkenntnis doch wieder in den Rahmen 
der alten Lehre eingeſpannt. Man zeichnete ein Idealbild vom Urftand, ſah in 
der ihm eignenden justitia originalis freilidh nicht ein donum superadditum, jondern 
die natürliche VBolltommenbeit des für Gott beitimmten Menſchen, leitete von Adams 
Fall die Verderbnis der menjchlichen Natur ber und ließ fie durch die natürliche Fort: 

55 pflanzung in der Menſchheit ſich ausbreiten. Dabei hat Luther zwiſchen Vererbung der 
Sündbaftigfeit und Übertragung der Schuld nicht unterfchieden (N. Köjtlin, Luthers 
Theol. 3. U. 126); aber er hinterließ der folgenden Theologie das jchwierige Problem, 
den Gedanken einer Erbſchuld mit dem Be die Reformation verſchärften Begriff der 
perfönliben Verfhuldung in Einklang zu bringen. Zu einem entjchiedenen Bruch mit 

ge auguftinifchen Yebre ift von den Neformatoren nur Zwingli fortgegangen. Er be: 
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ftreitet zwar nicht, daß Adam ein allgemeines Verderben über die Menjchbeit gebracht 
babe; aber er will von Sünde, die ihm das Moment der Verſchuldung notwendig ein: 
ſchließt, nur da reden, wo eine willensmäßige Aneignung diejes böſen Hangs ftattgefunden 
bat. Ohne das ift er „ein Breften“, eine Krankheit (De peccato originali, WW ed. 
Schuler u. Schultb. III; R. Stäbelin, Zwingli II, 194 ff.). 6 

Die F.C. bat den Gedanken einer totalen Verderbnis der menſchlichen Natur 
energisch feftgebalten, den natürlihen Menſchen für geiftlih tot erflärt R. 639f., einem 
truncus und lapis verglichen 661F., was 672 noch ein viel zu mildes Urteil genannt 
wird. Nicht eine seintillula virium spiritualium wird ihm zugeltanden und damit 
gegen den Synergismus jede eigene Kooperation des Menfchen zu feiner Belehrung und 10 
Wiedergeburt ausgejchlofien 656. 668. Sie hat aber nach der anderen Seite aud die 
manichärich klingenden flacianifchen Ausdrüde abgelehnt, ald käme der Erbfünde eine 
jubftantielle Nealität zu, 634f., und die von Melandıitbon gelebrte Fähigkeit zur justitia 
eivilis (C. A. art. 18) in der Sphäre der allgemeinen Vernunft zwar eingeſchränkt, aber 
nicht ausgeichloffen, 640. Um dieje Beitimmungen gerecht zu würdigen, muß man ben ı5 
— freilich bis zur Einfeitigkeit verfchärften — religiöfen Gefichtspunft beachten, unter 
dem ſie aufgeitellt find. Für die religiöfe Beurteilung giebt es in der That zwifchen 
der Gott zugewandten und der ihm abgewandten Zebensrichtung fein mittleres und muß 
daber aud alle religionslofe Sittlichkeit ala Abkehr von Gott beurteilt werden. Die 
altreformatorifche Anſchauung von der wirkſamen Aktivität der Erbfünde, die dazu ans 20 
leitete, fie mit den peccata actualia eng zufammenfafjen, ift in der F. C. nicht ver: 
geſſen, 640; daneben klingt freilich die Vorftellung, welche 643f. von dem Übergang des 
Sündenverderbens entworfen wird, ſehr phyſiſch. Der Hauptmangel diefer Ausführungen 
dürfte darin beſtehen, daß neben jener religiöfen und dieſer phyſiſchen Betrachtung die 
ſitiliche Würdigung der Sünde nicht zu ihrem Recht gekommen ift. 26 

Die altproteſtantiſche Dogmatik hat dieſe Gedanken unter Hinzunahme alles deſſen, 
was die Überlieferung mit ihnen Vereinbares darbot, ſyſtematiſiert. Den lichten Hinter— 
grund ihrer Lehre von der Sünde bildet eine weitgehende Vorſtellung von den Vorzügen 
des Urſtandes, der als ein Zuſtand höchſter religiöſer, ſittlicher und natürlicher Voll— 
fommenbeit beſchrieben wird. Der Sündenfall war darum ein jäher Sturz in eine furcht- 30 
bare Tiefe. Nur fatanifche Verblendung kann ihn einigermaßen erflären. So kam «8 
in dem gut erichaffenen Menſchen zu Mißtrauen gegen Gott, Hochmut, Selbſtſucht und 
unordentlicher Luft, die alle zur Übertretung des göttlichen Gebots zuſammenwirkten. 
Die fündige That unterftellt den Menſchen der göttlichen Ungnade. Er wird jchuldig 
und jtraffällig. Die Strafe ift der Tod in dem umfafjenditen Sinn diejes Wortes, 35 
nämlich leibliches Sterben und alles, was damit zufammenhängt, geiftlicher Tod d. b. 
Berluft der anerfchaffenen religiöfen und fittlihen Vorzüge und ewiger Tod d. h. Ver: 
dammmis. Diefer Zuftand von fündiger Verkehrung, Schuld und Strafwürdigkeit er: 
ftredt ficb auf das ganze Geſchlecht. Was man kurzweg Erbfünde nennt, ift im Grunde 
ein Dreifaches: ererbte Sündbaftigkeit, ererbte Schuld und ererbte Straftwürdigkeit. Den 40 
Übergang der Sünde und ihrer Folgen von Adam auf die Nachkommen dachte man eben: 
jowobl natürlich, durch den Generationszufammenbang vermittelt, als rechtlich, durch 
Imputation begründet. Sin leterer lag der Nerv, aber auch die Hauptichwierigleit der 
Xebre. Darum knüpfte fih an fie auch fchon frübe der Verſuch einer Milderung. Neben 
die ſtrenge mputationslehre (imputatio peccati Adamitici immediata) trat der Ge: #5 
danfe einer imputatio mediata, nad) welcher die eigene Sünde der Nachkommen fie 
biefem Schuld» und Strafurteil unterftellen follte. Doch konnte diefe abgeſchwächte Form 
des Dogmas keine felbftftändige Bedeutung erlangen. Die meiften Dogmatifer laſſen fie 
nur als Hilfslinie gelten, jo Quenftedt. Adam ift ſowohl moralifches wie natürliches 
Haupt der Gattung. Seine Sünde wird darum mit Recht allen zugerechnet; Adam so 
enim repraesentative fuit totum genus humanum. Seine Sünde wird aber aud) 
die unfrige per propagationem und das peccatum originale inhaerens rechtfertigt die 
göttliche Zuredhnung (Theol. didact.-polem., p. II, C. II. sect. II, qu. 7f.). Allein 
die beiden Glieder diefer Theorie liefen nur jo lang parallel, ald man zwiſchen ererbtem 
Zuftand und eigener That nidyt unterfhied. Wo die Sündhaftigfeit nicht zur That 55 
wirde, wie bei den vor der Taufe verstorbenen Kindern, barmonierte die Erbichuld eben 
nicht mit der perfönlichen. Die ganze Hilfsfonftruftion der imputatio mediata verrät 
bereits eine gewiſſe Unficherbeit. Dieſe liegt auch in Baierd Bemerkung, es fei weder 
nötig noch wohlgethan, über die Zurechnung zu grübeln; es genüge, daß uns ihr Daß 
geoffenbart fei (Comp. ed. Preuß 308). m) 

* 
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Die Erbfünde, wie fie in Adams Nachkommen ericheint, wird als Blindheit des 
Verftandes, als aufs Böſe gerichteter Wille und als ungeordnetes Triebleben gejchildert, 
das nicht einmal der Vernunft und dem Willen, gejchtveige denn dem Geſetz Gottes ge 
horcht. Diefer status corruptus iſt der fruchtbare Grund der Thatjünden. Schon 

5 che diefe geicheben, ſteht freilih auf Grund der imputatio Gottes Urteil über den 
Menſchen feſt. Diefer Sündenzuftand ift nun für den Menfchen zur zweiten Natur ge 
worden; er wird darum auch weiter fortgepflanzt und bildet den nie wieder ganz ver: 
ſchwindenden Untergrund der natürlichen Lebensentwidelung. Dies drüdt die Dogmatik 
aus durch die Bejtimmungen der naturalis inhaerentia, naturalis propagabilitas 

ıo und duratio oder tenacitas peccati originalis. Die Taufe tilgt zwar den reatus 
der Erbjünde aber nicht das materiale peccati, die Luft zum Böten, die concupi- 
scentia, die man auch mit einem altüberlieferten Ausdrud als fomes peccati bezeichnete. 
Diefe ſündige Dispofition verſchwindet erft, wenn die erlöfte Seele den fterbliden Leib 
verläßt. Dem Grad nah iſt diefer Sündenzuftand völlige Unfähigkeit zum Guten, 

15 wenigſtens im geiftlichen Verjtand des Wortes. Der natürlihe Menih bat nur noch 
ein liberum arbitrium in malis oder etwa auch in rebus externis. Auch in dieſem 
Einn ift ihm der Weg ind Paradies verfchloffen, bis er durch die Erlöfung aufs neue 
geöffnet wird (H. Schmid, Luth. Dogm. 7. A. $ 25—28). 

Die großen Schwierigkeiten diefer Theorie bedürfen faum erft der Hervorbebung. Sie 
20 wurzeln vornehmlich in den jpefulativen Elementen, melde die empirische Auffafiuna der 

Sünde ergänzen follen. Die Lehre vom Urftand, dazu beftimmt, das Urteil über die 
Sünde zu ſchärfen, madıt ihr Eintreten unbegreiflih und bietet auch ihrer Beurteilun 
eine ſehr unfichere Stüge; denn, jo vorgeftellt, erſcheint der Sündenfall als eine un 
nicht8 vorbereitete Verwandlung, welche die Kontinuität der Perfon und damit die Mög- 

25 lichkeit der Zurechnung aufzubeben droht. Das Verbältnis Adams zu feinen Nachkommen 
jtellt jich bald als das eines \ndividuums zu anderen Individuen, bald als das der Gattung 
zu ihren Gliedern dar. Die Begriffe Sünde, Schuld und Strafe werben bald unlösbar 
ineinander verſchlungen, bald doch wieder — aber ohne Konfequenz — unterſchieden. Die 
ſummariſche Betrachtung des Dienichengefchlechts, welche der auguftiniichen Prädeftinations: 

30 lehre gemäß ift, wird durch die Neflerion auf individuelle Verantwortung und Schuld 
durchkreuzt; jeder foll jchliehlih doch durch eigene Sündhaftigkeit fchuldig werden; und 
doch bleibt e3 dabei, daß das ewige Los aller Menſchen — auch derer, die von Adam 
gar nichts wiſſen — durch deſſen That beitimmt ift. Sicheren Boden erreichen wir erft, 
wenn pſychologiſche und religiössethiche Beitimmungen gegeben werden. Aber auch bier 

35 vermifjen wir doch eine genauere Auseinanderfegung des ſittlichen Maßſtabs mit dem 
religiöjen. Ganz bejonders aber fehlt e8 an der Würdigung der Sünde als fozialer 
Macht. Über dem Zuſammenhang des einzelnen Menſchen mit Adam wird fein Zus 
jammenbang mit feinen Volle: und Zeitgenofjen faft ganz vergefjen. Darin enthüllt 
fih uns aber die größte Gefahr diefer ganzen Lebrbildung, nämlid die adamitiſche Sünde 

#0 jehr hoch, die erfabrungsmäßige Sünde aber defto geringer anzufchlagen. 
6. Nur eine ſtarke kirchliche Autorität konnte das religiöje Nachdenken in dieſen 

Babnen feitbalten. Als ſich die Aufklärung von jener emanzipierte, mußte die Erb- 
fündenlebre eines ihrer eriten Angriffsobjefte werden. Sie wurde denn aud) nad dem 
Vorgang der Arminianer und einiger Helmftedter Theologen ſowie englijcher Freidenker 

don J. A. Eberbard und N. ©. Töllner unter dem Beirall Semlers und Henles ein- 
gebend bejtritten und von Supranaturaliften wie Storr in einer MWeije verteidigt, Die 
man nur ein Nüdzugsgefeht nennen fann. Ein zuverfichtlicher Optimismus, wie er 
uns aub in Schillers Betrachtungen über den Sündenfall als „die glüdlichite Begeben- 
beit in der Menfchengeichichte” entgegentritt, ſchien den düſteren Schatten glüdlich gebannt 

50 zu baben. Fr. V. Reinhard übernabm gar von X. D. Michaelis den trivalen Einfall, die 
paradiefiiche Übertretung babe im Eſſen einer giftigen Frucht beftanden und daraus er: 
Hären ſich ihre verderblichen Folgen (%. Chr. Baur, DS III, 484—498). Da erftand 
dem Tiefjinn der chriftlichen Gedanken unerwartetertveife ein Anwalt aus der Neibe der 
Philoſophen. Kant wagte 08 zum Entfegen aller Aufgeflärten von einem „radifalen 

55 Böjen“ in der menjchlichen Natur zu reden, von einem grundjäglichen Hang zum Böjen, 
der im Willen wurzelt, aber allen empirischen Handlungen vorausgebt, Schuld in ſich 
trägt und durch Feine menfchlichen Kräfte zu vertilgen ift. Erbfünde im berfömm- 
lien Sinn war das freilich nicht, da Kant den Gedanken an biftoriihen Urfprung 
wie an phyſiſche Vererbung zurüdtwies und bei der Unerllärlichkeit des Böfen fteben 

co blieb (el. innerb. d. Gr. d. bl. Bern. 1. Etüd). Aber Kants Stimme war ein 
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ah ber mande veranlaßte, fih auf den Wahrbeitögehalt des Dogmas wieder zu 
innen. 
War in Kant der fittliche Ernft der Reformation wieder lebendig geworden, fo lenkte 

Schleiermacher auch zu ihrer religiöjen Würdigung der Sünde zurüd. Sünde ift bei 
ibm die peinlich ae bean Machtloſigkeit des Gottesbewußtieins gegenüber dem Vor: 5 
forung der auf die Melt bezogenen niederen Funktionen der Seele. Sie reicht über das 
perfönliche Yeben hinaus, ift in jedem das Werk aller und in allen das Merk eines jeden, 
darum Geſamtthat und Gefamtichuld der Gattung. Sie beftebt in der vollfommenen 
Unfähigkeit zum Guten, die dem Menfhen nur die Empfänglicheit für die Erlöfung 
übrig läßt. Meſſen wir fie an der in Chriftus urbildlich verwirklichten Menjchbeit, jo 
fönnen wir fie nur als eine Störung der Natur beurteilen. Begreifen wir fie aber in 
ihrer vorwärts mweifenden Beziehung auf die Erlöfung und achten wir auf das in ihr 
doch mitgejegte Gottesbewußtjein, jo dürfen wir fie von Gott felbit geordnet nennen; 
denn, wenn dem Menjchen jeine Unvolllommenbeit nicht zur Sünde würde, jo wäre 
tieriſche Stumpfbeit fein Los (vgl. im übrigen Bd XVII ©. 604). Der Mangel diejer 
in ibrer Dialektik ſchwer zu fallenden Theorie liegt vor allem in der Vernachläſſigung 
des fittlihen Maßſtabs. Darum ift die Sünde Schwäche des Gottesbewußtfeing, ein 
jubjeftives Phänomen, peinlih als Schwäche und doch wieder hoffnungerwedend als 
Regung des Gottesbewußtfeins. Won dem millensmäßigen MWiderfpruch gegen eine dem 
Menſchen bewußte, unbedingte fittliche Vorſchrift ift micht weiter die Nede. In dem Maß 20 
aber, in welchem die fittlihe Betrachtung ausgefchaltet wird, bietet fich die metapbufifche 
als Führerin an und fie pi aus der Sünde ein bloßes Entwidelungsmoment zu 
machen, dem die Menjchheit auf ihrer dermaligen Stufe gar nicht entgehen fann. Der 
legtere Gedanke ift denn auch mit aller Shär von Hegel vertreten worden. Die Sünde 
ift bier der unvermeidliche Durchgangspunkt für den endlichen Geift, der aus der Natur: 25 
bedingtbeit zur Freiheit emporfteigt. Aus der unmittelbaren Einheit des Naturdafeing 
fann er nur durch Entzweiung und Zerriſſenheit hindurch zur geiftigen Einheit und 
Nabrbeit gelangen. Die erfahrungsmäßige Sünde ſieht freilich diefem ihrem fonftruierten 
Bilde oft recht unähnlich; Ungerechtigkeit, Yüge und Ausjchweifung kann man doch nicht 
wohl den Weg zur geiftigen Freiheit nennen. a0 

Eine Verbindung von Schleiermacherſchen mit Schellingſchen und Hegelſchen Ge— 
danken unter mehrfacher Korrektur ihrer Mängel ſtellt R. Notbes Lehre von der Sünde 
dar. Die Lebensaufgabe des Menſchen wird bier in einen fpefulativen Entwurf des 
Weltdramas eingezeihnet. Die Grundlage der irdiſchen Welt it die Materie, die zwar 
von Gott geichaffen, aber doch fein Gegenſatz ift. Gottes Abficht gebt darum auf die 35 
beftändige Uebertwindung des ihm Entgegengelegten an der Materie, indem ihre Negati- 
pität durch pofitive, ideelle Beitimmungen aufgehoben wird. In diefen Weltprozeß tritt 
der Menſch berein mit der Aufgabe, Gottes Schöpfung mweiterzufübren, indem er die 
materielle Nichtigkeit, die fih in ihm ſelbſt ald Sinnlichkeit geltend macht, durd fort: 
fchreitende Vergeiſtigung überwindet. Da diefe Aufgabe auf dem Weg der Freiheit gelöft so 
werben muß, beftebt aud die entgegengejegte Möglichkeit, daß der Menſch das Zinnliche 
als ſolches bejabt und hegt und damit dem göttlihen Weltplan widerſtrebt. Sünde tft 
fomit die Lebensbewegung der Perfönlichkeit, die dem Sinn der Weltenttvidelung zuwider: 
läuft und jo zur Materie, zur Nichtigkeit zurüdlentt. In diefen Grundbegriff, der zu: 
nächit der finnlihen Form der Sünde entipricht, nimmt Notbe auch die Selbitfucht auf, 45 
die ibm nur eine modifizierte, verfeinerte Sinnlichkeit ift. Dabei will er aber ald Sünde 
im eigentlichen Sinn nicht das bloße Beſtimmtwerden des Menſchen durch finnliche und 
felbitiiche Antriebe verftanden wiſſen, jondern erit die perfönliche Bejabung diefer Antriebe 
im Miderfprud mit dem Sittengejeß, alfo mit dem Bewußtſein ihrer Abnormität. Nicht 
das Fleiſchlichſein, ſondern das Fleiſchlichgeſinntſein und nicht der natürliche, fondern der s0 
arundjähliche Egoismus find ceigentlihe Sünde. Als Widerfpruh gegen die göttliche 
Weltorbnung gewinnt die Sünde zugleih eine religiöfe Beziebung, die wiederum im 
verſchie denem Örade bewußt fein fann, entweder Gottentfremdung oder feindfelige Oppo— 
ſition gegen Gott (Tb. Ethil, 2. A. namentlidy III, S 459 467). Ohne Zweifel ent: 
bält diefe umfichtige Konftruftion viel Wahres; aber auch abgejeben von der anfechtbaren 56 
dialektijhen Grundlage, auf der fie aufgebaut ift, behält in ihr die Sünde doch eine zu 
naturbafte Färbung, wie dies namentlich Notbes Erklärung zeigt; daß auch die des 
Sittengeſetzes bewußte Perfünlichkeit unvermeidlih durch fündige Selbftbeftimmung hin— 
durchgehen müfle ($ 481). 

Zu fajt durchweg entgegengejegten Nefultaten gelangt Jul. Müllers umfafjende und co 
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gründliche Monographie. Um das Schuldmoment der Sünde nicht zu verkürzen, bejteht 
er darauf, daß ſie nicht aus den Naturbedingungen des menjchlichen Dafeins, fondern 
nur aus der Selbitbeitimmung der Kreatur bergeleitet werde. Als ihr Prinzip wird 
demgemäß die Selbitfucht bezeichnet, die in der Sinnlichkeit nur eine befondere Erſcheinungs— 

5 form gewinnt. Sie iſt eine auf ‚freiheit beruhende, grundfägliche Lebensrichtung, die in 
den empirifchen Alten des ſelbſtiſchen Willens nicht entjteht, fondern nur erfcheint. Da 
es aber unmöglich ift, eine grundlegende Selbitbeitimmung diefer Art im Rahmen der 
zeitlichen Lebensentwidelung nachzuweisen, poltuliert Müller eine auferzeitlihe Urent— 
jcheidung, die den Charakter voller Freiheit an fih trage. Unter den Bedingungen des 

10 irdischen Daſeins gewinnt dann die felbitifche Willensrichtung zugleich, wenn auch in ver- 
jchiedenem Maß, den Charakter der Sinnlichkeit. Der Sündenfall bat darum für ihn 
nur die Bedeutung einer erjten Offenbarung der außerzeitlich begründeten widergöttlichen 
Lebensrihtung. Die Theorie geht darauf aus, die Allgemeinheit der Sünde ohne Ber: 
fürzung ihres Schuldcharakters zu erflären. In Wirklichkeit aber gründet fie die perſön— 

15 liche Verantwortung auf eine fünftlih erfonnene Annahme, die für das Gewiſſen nichts 
Überzeugendes bat, und lenkt den Blid von dem Gattungszufammenhang und feiner 
Bedeutung für das Leben der Sünde ab. 

Es ijt ein Verdienſt A. Ritſchls, die foziale Macht der Sünde energiſch betont und 
damit ein lange vernachläffigtes Moment ihres bibliſchen Begriffes zur Geltung gebracht 

20 zu haben. Es giebt nah ibm nicht nur individuelle Sünde, fondern ein reich der 
Sünde, das Gegenbild des Reiches Gottes, zu dem wir bejtimmt find. In biejes böfe 
Reich tft jedes ſündigende Individuum Kotmobl aktiv ala pafjiv verflochten, indem es durch 
feine Sünde aud in andern das Böfe hervorruft und fteigert und zugleich ſelbſt die Ein- 
mwirfung des fündigen Gefamtzuftandes, auch in der Form der Gemifiensabftumpfung, 

25 erfährt. Wie weit in diefer Verflechtung der Einfluß des eigenen Thuns reicht, entzieht 
fih unjerem Ermefjen. Darum fpriht Nitfchl von einer unmehbaren Wechjelwirfung der 
einzelnen im fündigen Handeln. Mit Recht verteilt er dafür auf den neutejtamentlichen 
Begriff des oxdavdakor (Rechtf. u. Verf. III, $S41). Damit ift ficherlih auf einen 
Sachverhalt hingetwiefen, der mehr geeignet ift, das Gewiſſen zu fchärfen als die Spefu- 

80 lationen über Adams That oder über außerzeitliche Entfcheidungen oder auch die auguftiniiche 
Vorstellung von einer nun einmal beſtehenden massa perditionis. Ob freilih darum 
die Annahme angeborener und ererbter Sündbaftigfeit aufzugeben ift und ob Nitichls 
Anficht, daß alle vergebbare Sünde den Charakter der Unwiſſenheit an fich trage, dem 
chriftlichen Denken den richtigen Weg weiſt, darf mit Necht gefragt werden. 

85 7. Da es nicht wohl thunlich ift, im Rahmen diefes Artikels eine vollitändige Yebre 
von der Sünde zu geben, iſt e8 angezeigt, die Ergebnifje der biäherigen dogmatiſchen 
Arbeit zufammenzufaffen und ihre weiteren Aufgaben zu bezeichnen. Die Annahme eines 
vollflommenen Urjtandes wie eines das Los der Menfchheit für immer entjcheidenden 
Sündenfalls ift durch biftorifche wie durch ethiſche Kritik jo nachhaltig erjchüttert worden, 

40 daß fie von der Dogmatif nicht mehr zu Grunde gelegt werden fann. Wir werben 
darum die Erzählung der Genefis — in ihrer vorliegenden Geſtalt — als Lehrerzählung 
verfteben müſſen und fie nur in der Beleuchtung verwenden dürfen, die fie durch die 
anderen bibliijhen Ausjfagen empfängt. Den Urftand werden wir als Zuftand der 
noch unerprobten Unjchuld und Adam als Typus der menschlichen Gattung nach ihrer 

as Shöpfungsmäßigen Anlage und ihrem erfahrungsmäßigen Verhalten aufzufafien haben. Man 
wird auch jagen dürfen, daß die ethiſche Fruchtbarkeit der Sündenfallerzählung immer 
darauf berubt bat, daß jeder Einzelne ſich felbjt an Adams Stelle ſah. Seine That ift 
aber weiterhin zugleich ein Bild der menſchlichen Gattungsfünde, die fid) in der Folge der 
Generationen wie im Verkehr des menſchlichen Handelns erneuert, befeitigt und jteigert, 

so wofern ihr nicht Kräfte fittliher Bewahrung und Befreiung entgegen wirken. Die All: 
gemeinbeit der Sünde ift für den chriftlichen Glauben die Borausfegung des allgemeinen 
Erlöfungsbedürfniffes und der univerfellen Geltung des Werkes Chriſti. Wir Find uns 
aber bewußt, damit nicht ein bloßes dogmatiſches Poſtulat auszuiprechen, ſondern eine 
Wahrbeit, die jeder reiferen Erfahrung zugänglid ift und zu allen Zeiten auch ibre 

55 dogmatiſch unbefangenen Zeugen gebabt bat. Diefe Gefamtfünde dürfen wir troß der 
Bedenken Kants und der von ihm beeinflußten Theologen auch Erbfünde nennen. Denn 
obtwohl die Sünde als. etbiiche Qualität am Willen baftet und als gottwidrige Ge: 
jinnung nur im bewußten Perſonleben gedacht werden kann, wird fie nad dem Zeugnis 
der Erfahrung auch zur organischen Störung, wie dies namentlich in der Erſcheinung 

60 des Laſters hervortritt. Vermöge diefer ihrer Naturfeite kann fie fih auch forterben ; 
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wenn ſchon mir ung hüten müffen, diefen Gedanken dahin zu übertreiben, ald wäre jede 
neue Generation nur das Produkt ihrer Vorfahren. 

Mit Ausnahme weniger Biologen, welche die Vererbung erworbener Eigenfchaften 
überbaupt — aber ſchwerlich mit Recht — beitreiten, wird das heutige Denken geneigt fein, 
der Vererbung eber zu viel als zu wenig Necht einzuräumen und dafür um jo mehr den 5 
Sculdcarafter der Sünde in Frage jtellen (vgl. Ra Lombroſo, Der Verbrecher. Deutich 
von Fränfel, 1887). An diefem hängt aber der Ernſt der chriftlihen Selbſt- und Welt: 
beurteilung. Daß die überlieferte Lehre dieſes fittliche Intereſſe in ficherer Weiſe ges 
ſchützt hätte, fann man nicht fagen. Unfere Vorftellung von Schuld baftet an dem 
Verbalten der individuellen Perſon und ihrer vorausgefegten Freiheit. Wir werden 10 
darum die Schuld der Sünde nur dann wirkſam zur Geltung bringen, wenn wir fie 
auf die bewußten widergöttlichen Entſcheidungen der Perſon und die daraus bervor: 
gegangene Zuftändlicheit beziehen. Die ganze Gedichte unferer Lehre zeigt, daß das 
ernſte chriftliche Urteil immer an zwei Punkten hing, 1. an der Anerkennung der um: 
fafjenden gattungsmäßigen Wirklichkeit der Sünde und 2, an der Erkenntnis der perjün- 15 
lichen Bedingtheit der Schuld. In leßterer Hinficht hat die auguftinifche Lehre der 
ethiſchen Betrachtung nie genügen können. Wir werden darum bejtimmter als dies 
früber geſchah, Sünde und perfönliche Schuld unterjcheiden müſſen. Sünde ift alles 
Thun, das der Norm des göttlichen Willens twiderfpricht, gleich viel ob dieſer Wider: 
ipruch vom Einzelnen gewußt und gewollt iſt oder nicht. Schuld ift nur das bewußte Wider: 20 
ftreben gegen dieſe * im Hahmen und mit den Kräften des perjönlichen Lebens 
(vgl. hierzu die beachtenswerten Ausführungen von %. Kaftan, Dogm. $ 35). So urteilt 
auch das NT, das den Einzelnen nicht für die Gattungsfünde als ſolche fondern für 
jeine bewußte Teilnahme an ihr verantwortlich macht (Ke 12, 37; Mt 25, 42 ff.; Rö 2,6; 
2 80 5, 10), und keine Vergebung der Erbjünde, fondern eine foldhe, der individuellen 25 
duaoria: und Öpedinuara — man beachte den jtehenden Plural — für erforderlich 
erflärt und verfündigt (Mt 6, 12; 9,2). Dies muß uns auch bedenklich machen, mit Schleier: 
macher obne weiteres von einer Geſamtſchuld zu reden. Schuld iſt zulegt immer etwas 
Individuelles. Dagegen wird man jagen müßten, daß, je geiftig HR va ein Menſch ift, 
deito mebr feine Sünde auch zu feiner Schuld getworden tft, und daß, je weiter fein 30 
Einfluß reicht, dejto mehr auch die Sünde der Gemeinfchaft in ibm perjönliche Schuld 
begründet. Diefe Unterjcheidung von Sünde und Schuld iſt allerdings formell eine 
Neuerung gegenüber der dogmatifchen Tradition; aber man darf behaupten, daß die 
indivibualiftifche Geftaltung der fittlichen Neflerion, die fie für uns zur Notwendigkeit 
macht, ſelbſt eine Wirkung des Chriftentums: ift. 35 

Aber auch die hergebrachte Anjchauung von der ewigen Verdammnis als der all: 
gemeinen Sündenjtrafe wird in der überlieferten Form nicht aufrecht zu balten fein. 
Daß die Sünde des Menfchen, der durch Gottes Offenbarung zum Bewußtſein feiner 
Lebensaufgabe erweckt worden ift, zugleich Schuld ijt, die — fie ſei nun, fittlih an- 
gejeben, groß ober klein — ihn von Gott trennt und nur durd Vergebung aufgehoben 40 
werben fann, ift die unaufgebbare Überzeugung des Chriften. In ibr wurzelt geradezu 
jeın religiöjes und fittliches Zartgefühl. Daraus folgt aber nicht, daß Fo die Strafe 
jeder Zünde eine abjolute und gleiche fein mühte Man bat immer Mübe gebabt, «8 
mit Gottes Gerechtigkeit zu reimen, wenn als die adäquate Strafe der adamitischen Erb: 
ſchuld oder der in allen erjcheinenden — aber doch mannigfaltig abgeituften — ererbten 46 
Sünpdbaftigfeit die ewige Verdammnis bezeichnet wurde. Bezüglich einer befonderen 
Maſſe von Menſchen, der ungetauft verftorbenen Kinder, baben nur entjchloffene Ber: 
treter der abjoluten Prädeftination wie Auguftin diefen Gedanken zu ertragen vermodht. 
Allein wir vertvideln ung damit doch wohl nur in eine ſelbſtgeſchaffene Schwierigkeit. 
Das NT leitet und dazu an, auch bier Gottes Gerechtigfeit mehr individualifierend zu 50 
denlen (Mt 11,24; Nö 2,2ff.). Wir werden darum gut tun, ung bor einer ſummari— 
ihen Bebandlung des Begriffs Sündenitrafe zu hüten, die notwendig zulegt auch ihres 
Eindvruds auf die Gewiſſen verfehlt. Was unfer Glaube in dieſer Hinficht enthält, ift 
das Doppelte: 1. daß wir nur durch Vergebung unferer Schuld felig werden können, und 
2. daß jeder, der im Unglauben verbarrt, die gerechte Strafe empfangen wird, die dem 5 
Maß feiner Schuld, das nur Gott bekannt ift, entipriht. Damit tragen wir auch der 
Forderung Nechnung, die fittliche Beurteilung der Sünde nicht einer einfeitig religiöjen 
—— derſelben zu opfern. Religiös angeſehen iſt alle Sünde Unglaube und als 
ſolche Gottloſigleit ſchlechthin, in der es feine Grade giebt; ſittlich angeſehen iſt fie eine 
Abweichung von der ſittlichen Norm, die mehr oder weniger umfaſſend, grundſätzlich und 60 
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beharrlich ſein kann; und für das ſittliche Urteil fällt dieſes Mehr oder Weniger erheblich 
ins Gewicht. Wenn Gott Sünde richtet, jo thut er es nad dem unparteiiſchen Maß— 
jtab gerechter fittlicher Wertung (xzara dAnderav Nö 2,2). Nur feine Vergebung folgt 
der höheren Norm der Gnade, die vom Prinzip der adäquaten Vergeltung aus nicht 

5 fahbar, aber in der Gefamtidee der fittlichen Weltorbnung mit ihm geeint ift. 
8. Die Frage nadı dem Urfprung der Sünde bildet innerhalb der chriftlichen Welt: 

anfhauung fein jchwieriges Problem, wenn man dabei ausjchließlih an die ſchuldhafte 
Sünde denkt. Diefe bat ihren Grund in dem bewußten Freibeitsgebrauc der perſön— 
lichen Kreatur (Conf. Aug. art. 19). An diefer formalen Freiheit menſchlicher Selbft: 

10 beftimmung müßten wir als an der Grundvorausfegung aller fittlihen Beurteilung jelbit 
dann feithalten, wenn die Denkrätfel, die fie uns aufgiebt, in der That unauflösbar 
"wären (f. A. Willensfreibeit),. Viel ſchwerer it freilich die Frage zu beantworten, wo— 
ber der menſchlichen Wablfreiheit ein dem göttlichen Willen widerfprechender Anhalt 
fommen fonnte. Zunächſt wird man dabei auf die Sünde im Gejamtleben und auf 

15 die angeborene Sünde verweifen. Allein damit ift das Problem doch nur zurüdgeichoben. 
Woher find die Menſchen, unter deren Einfluß unfer Leben beginnt und verläuft, fündig 
geworden? Das chriftlicye Urteil muß bier offenbar die Annahme ablehnen, daß Gott fie 
jo gewollt oder durch die ihnen verliehene Natur oder das Entwickelungsgeſetz ihres 
Lebens die Sünde ihnen auferlegt babe. Damit könnte die unbedingte Verurteilung der 

20 Sünde durch Gott nicht zufammenbeftehen. Nun läßt ſich aber aud nicht behaupten, 
daß der böſe Wille fich feinen Inhalt frei erjchaffe, denn er ift kein jchöpferifches Ber: 
mögen, jondern auf die Wahl unter gegebenen Inhalten eingefchräntt. Ebenfowenig fann 
das Böſe durch eine außermenschliche mwidergöttlihe Macht in die Welt Gottes gelommen 
fein; denn auch diefe würde jedenfalls feine fchöpferiiche Macht neben Gott fein können. 

35 Die in diefer Richtung gehenden Verſuche haben denn auch regelmäßig dazu geführt, das 
Böfe als die bloße Negation des Guten zu fallen, was dem Ernſt der chriftlihen Be: 
urteilung desjelben nidyt genügen fann. Es bleibt darum nur die Löſung übrig, daß 
der Inhalt des böjen Willens von Gott ftammt, aber, fofern dies gilt, noch nicht böſe 
ift, fondern bloße Unvollfommenbeit. So energifch wir es ablehnen müfjen, die Sünde 

30 überhaupt als bloße Unvolllommenbeit vorzuftellen und daran feitzubalten haben, daß fie 
gottwidrige Verkehrung iſt, fo wenig fünnen wir den Gedanken vermeiden, daß fie an 
einer urjprünglichen Unvollfommenbeit der von Gott gefchaffenen Kreatur das Mittel 
ihrer Verwirklichung findet. Dabei denken wir nicht bloß an die finnliche Beitimmtbeit 
des menjchlichen Yebensanfangs, fondern auch an den naiven Egoismus, der dem Menjchen 

35 zunächit die Selbſterhaltung ald Aufgabe nahelegt. Beide machen erſt im Lauf fittlicher 
Erziehung der Schägung geiftiger und gemeinfamer Güter Platz. Und erſt wenn dieſe 
erwacht tft, verwandelt fich die Unvollfommenbeit in Sünde. Gott will diefe Unvoll: 
fommenbheit als eine durch den Menfchen ſelbſt in fittlicher Selbftbeftimmung aufzubebende; 
der fündige Menſch will fie im MWiderfpruch gegen diefe von ibm erkannte Forderung 

40 feithalten. Es mwiderfpricht dem Willen Gottes nicht, daß der Menih ald Kvdownos 
wovyırös in das Dajein eintritt; aber es mwiderfpricht ihm, daß er fich felbit in dieſem 
Buftand genügt und die Entfaltung feines Weſens ftatt in der Gemeinfchaft mit Gott 
und feiner geiltigen Welt in der bloßen Wechſelwirkung mit der natürlichen Melt jucht 
(1 Ko 15, 45ff.). Sünde wird die urjprüngliche Unvolltommenbeit darum erft, wenn fie 

45 durch den von Gott abgewandten Willen als der dem Subjekt angemefjene Zuftand be: 
jabt und behauptet wird. 

Eine Ableitung der Sünde hat nicht die Aufgabe, zugleich das religiöfe und fittliche 
Urteil über fie zu begründen. Das legtere orientiert ſich an dem geoffenbarten Willen 
Gottes; die erjtere Fann nur auf Grund zufammenhängenden Nachdentens über die That: 

50 ſachen der Erfahrung verfucht werden. Würde die auf diefem Weg gewonnene Er: 
Härung eine Entjchuldigung der Sünde bedeuten, jo müßte man auf jeden Erflärungs: 
verſuch verzichten und die Unbegreiflichkeit der Sünde behaupten. Wie wir fahen, bietet 
aber Paulus Anjäge zu einer Ableitung der Sünde, die im die bezeichnete Richtung 
teifen. Was dieſe in der fpäteren Xehrentwidelung nicht zur Geltung kommen lieh, 

65 war die gefteigerte Lehre vom Urjtand, die bier ausgebildet wurde. Denken wir aber 
den Urſtand als einen Zuftand der Unſchuld und der Unvolllonmenbeit zugleich, fo 
fönnen wir in ihm den Ausgangspunkt einer Entwidelung fehen, die ebenfowohl normal 
als abnorm jich geitalten konnte Aus der Unvolllommenbeit fonnte Sünde werben, 
wenn der menſchliche Wille ſich dem göttlichen Lebensgefeh, das ihre Überwindung 

0 vorjchrieb, verfagte. Daß er dies that, iſt ein Alt freier Wahl, der nicht weiter erflärt 
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werden kann und den wir immer als vermeiblich beurteilen müffen. In letzterer Hinficht 
unterjcheidet fich das eben Ausgeführte auch ausbrüdlid von der ihm fonft ne vers 
wandten Anficht R. Rotbes. 

9. So wenig der dhriftlihe Glaube die Annahme zuläßt, daß Gott die Sünde als 
Sünde verurfadt, fo wenig fann er die Überzeugung entbehren, daß Gott ewig um fie 5 
weiß und fie feinem weltregierenden Walten unterftel. Wie die Sünde des Menichen 
freie That in der Zeit und doch Gegenftand des ewigen göttlihen Wiſſens fein kann, 
tft für und ein unauflösbares Problem, aber fein Widerſpruch, da wir die Bedingungen 
des göttlichen Erkennens und fein Verhältnis zum Weltgefchehen in unferem ne 
Bewußtſein nicht nachlonftruieren können. Die Thatfache ſelbſt ift und dadurch bezeugt, 10 
daß wir dem dur die Sünde verurfadhten Tod Jeſu Chrifti die Offenbarung des Heils 
verdbanfen. Eine Reduktion des Problems durch Preisgabe der göttlichen Allwifjenbeit 
oder der menſchlichen ‚Freiheit würde uns mit den Grundlagen des chriftlichen Glaubens 
oder des fittlihen Urteils in MWiderfpruch Iepen. 

Das ethiſche Rätſel, wie der heilige Gott der Sünde in jeiner Welt Raum ge: ı5 
währen Tann, löft fi uns einigermaßen, wenn wir darauf achten, wie er es thut. Der 
Entfaltung der Sünde gebt beftändig eine Verurteilung derfelben zur Seite. Schon ihre 
Entwidelung ſelbſt ift eine foldhe Verurteilung, indem fich dabei das verheißene Glüd 
als Trug und die geboffte Freiheit als Knechtichaft erweilt. Es ift darum ganz richtig, 
da die Sündenfnechtichaft ſelbſt ſchon Strafe der Sündenthat if. Die Anechtung des 20 
Willens durd die Sünde oder die fittliche Umfreiheit des natürlihen Menſchen hat bie 
alte Dogmatik nah dem Vorgang von Auguftin und Luther mit Recht behauptet ; aber 
fie bat fie vielfach zu mechanisch vorgeftellt. Sie ift nicht bloß, ja nicht einmal jo jehr 
Hemmung des Willens bezüglich des Bereichs feiner Bethätigung, fondern vor allem 
durch die Enge des Gefichtsfreifes und den Tiefftand der Willensmotive bedingt, die das 25 
Leben des natürlichen Menſchen charakterijieren. Aber auch mannigfaltige andere Übel 
bängen als Strafen mit der Sünde zufammen und offenbaren ihren Widerſpruch mit ber 
göttlichen Weltordnung. Nur fann diefer lie nicht empirisch fonftatiert und 
tbeoretifch bewiejen, fondern nur im Gewiſſen perjönlich erlebt werden. Dies gilt aud) 
vom Tode (f. d. Art). Eine Verurteilung der Sünde vollzieht ſich ferner im Gewiſſen, 30 
das fie dem Thäter ald Schuld zurecdhnet, in gewiſſem Kahn auch durch das Nechts- 
geſetz, noch umfafjender durch die fittliche Berfündigung gottgefandter Propheten. Daß 
diefe ald Geſetzespredigt freilih die Sünde nicht überwindet, jondern nur offenbart und 
intenfiv fteigert, bat Paulus auf Grund der geichichtlichen Erfahrung Israels bezeugt 
(Rö 5,20; Ga 3,19. 23f.). Das Gefet als foldhes kann allerdings — zumal in ber 35 
Nolierung, in welcher die jüdische Schriftgelehrjamfeit dasjelbe verftand und pflegte — 
fein neues Leben ichaffen, fondern den Widerſpruch zwiſchen Sein und Sollen nur ver: 
—— Eben damit dient es den ſittlich ernſten Menſchen zur Weckung der Heils— 
ſehnſucht. 

Daß Gott die Entfaltung der Sünde zuläßt und die Menſchheit trotz der Sünde 40 
erbalt, findet feine volle Erklärung erft in der Erweifung feiner beiligen Yiebe zur Er: 
löjung der Menfchbeit. Diefe ift von innen nad außen fortichreitende Biederaufpebung 
der Zünde. Sie beginnt mit der Vergebung der Schuld, jegt jich fort in der Erneuerung 
des Willend und findet ihren Abſchluß in der Wegnahme der Übel. Eine Erlöfung 
diefer Art kann nur von einer gefchichtlihen That Gottes ausgeben, die ebenfo Gottes 15 
Gegenjag gegen die Sünde wie feine dem Sünder zugelehrte Liebe bezeugt. Nur fo 
bat fie Die objektive Thatfächlichkeit, an der fih das Bewußtſein des Einzelnen orientieren, 
und die wirkſame Macht, aus der fih ein neues Gefamtleben entfalten kann. Die 
Predigt von diefer That ift darum vor allem die Predigt der Sündenvergebung. Auch 
in außerchriftlihen Religionen, z.B. den Liedern des Veda und den babylonischen Ges so 
beten, ift von Sünbenvergebung die Nede. Aber e8 wird dabei mehr an die Wegnahme 
der Straffolgen der Sünde als an die Herftellung perfönlicher Gottesgemeinſchaft gedacht. 
Im Evangelium ift fie eine von leiblicher Hilfe weit verjchiedene, unendlich wichtigere 
Gabe, Mt 9, 5f.; ihre Bedeutung liegt in dem ungehemmten Zutritt zu Gott, Rö 5, 2. 
Ste ift darım das prinzipielle Heilsgut, dad im Evangelium dargeboten und in der Ge— 56 
meinde des Heils geipendet wird (über kirchliche Sündenvergebung ſ. Art. Beichte Bd II, 
533 #.). In der Sündenvergebung wird die Sünde unwirkſam für die centrale be 
ziebumg unjeres Lebens, das Verhältnis zu Gott. E3 giebt darum innerhalb des Begriffs 
Zünde feinen größeren Gegenfag als den von unvergebener und von vergebener Ende. 
Die unvergebene Sünde bebt das Leben im höchſten Sinne auf, die Vergebung jchenkt so 

10* 
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es neu. ES liegt nahe, diefen Unterſchied auch für die Klaffifitation der Sünden zu 
verivenden und eine urjprüngliche Verjchiedenbeit vergebbarer und unvergebbarer Sünden 
zu behaupten. So hat allerdings das AT Sünden des Verſehens und der Empörung 
unterfchieden (vgl. oben unter 2) und die römifche Kirche bemüht ſich noch immer, die 

5 Merkmale der Todfünden und der vergebbaren Sünden zu bezeichnen (vgl. H. Simar, 
Moraltheol. 3 A., $S 69— 71). Allein beidvemal dürfte dies auf einem Ineinanderſpielen 
rechtlicher und religiög-fittlicher Maßſtäbe beruben. Auch die Anficht Nitfchls, daß die vergeb: 
bare Sünde Unwiſſenheitsſünde ei, erweckt manche Bedenken. Eine Einſchränkung der 
Vergebung auf diefen Fall müßte gerade ernten Gewiſſen, die von feiner Selbitentichul- 

10 digung etwas willen wollen, die Aneignung der göttlichen Vergebung erſchweren. Sagt 
man aber, nicht wir felbjt dürften irgendwelche Sünde fo beurteilen, nur Gott vergebe 
fie unter diefem Geſichtspunkt (Nechtf. u. Verf. III, 362 ff.), jo klingt das doch mie ein 
Verfuh, von Gottes Allwifjenbeit berzuleiten, was wir nur als eine Gabe feines Er- 
barmens empfangen fünnen. Auch auf das Kreuzeswort Le 23, 34 Tann man ſich für 

15 diefe Anficht kaum berufen ; die befondere Lage, auf die es Bezug nimmt, gejtattet feine 
Iehrhafte Verallgemeinerung, Man wird mit der Gefamtanihauung des NT nur dann 
im Einklang fein, wenn man die Bedingungen der Sündenvergebung lediglich in Gottes 
ſchrankenloſer Gnade, Chriſti fühnender Xeiftung und des Menſchen bußfertigem Glauben, 
dagegen in feiner Weife in dem — Gewicht einer beſtimmten Kategorie von Sünden 

20 ſieht. Die unvergebbare Sünde (Mt 12, 31F.) it eine ſolche, die als entſchloſſene Zurück— 
weifung und höhnende Herabtwürdigung. der erfannten Wahrheit den Weg der Umkehr 
in Buße und Glauben verschließt. 

Eröffnet die Sündenvergebung den Zugang zu Gott, jo verjeßt fie eben damit in 
das Reich, in dem fein Wille berrfcht. Darin liegt die umfaſſende Neugeſtaltung der 

2 geſamten Lebensrichtung, welche Paulus als das Entſtehen einer za ztioıs 2 Ko 5, 17, 
die Kirchenlehre als Aiedergeburt (j. d. Art.) oder unter bejonderer Hervorhebung der 
fittlihen Veränderung als Heiligung bezeichnet. Daß die Sünde im Wiedergeborenen 
nicht plöglih und n völlig verſchwindet, iſt das Zeugnis des NT (Nö 6, 12ff.; Phi 
3,125 Ga6,5; 1%01,8; 2,2) wie jeder ernften und bejonnenen riftlichen Er: 

so fahrung. Die Nede von der Sündlofigkeit der wahrhaft Gläubigen bat ſich noch immer 
als Symptom ſchwärmeriſcher Aufgeregtbeit und ethiſcher Oberflächlichkeit erwieſen (vgl. 
Art. Heiligung VII, 576, 20ff). Wohl aber it die Sünde im neuen Menſchen auf 
andere Meife als fie im alten war. Sie iſt im Verfchwinden begriffen, darum nicht mehr 
im jtande, neuen Boden zu gewinnen, oder wie Schleiermacher treffend jagt, nicht mehr 

35 berurfachend weder in ihm, noch durch feine Schuld außer ihm (Chr. GI. I, S 74, 4). 
Freilich iſt dieſes Verſchwinden der Sünde kein Naturprozef, jo wenig tie die Befeftigung 
der Sünde im Berfonleben ein Naturprozeh war. Es fett vielmehr das beftändige Feſt— 
halten der Gemeinſchaft mit Gott durch Chriftus, den unausgejegten Kampf gegen Die 
Reſte der Sünde und die ſtete Übung im Vollbringen des erkannten Guten voraus. Und 

40 wie der Einzelne, jo kann auch die Gemeinde als Ganzes einer Gegenwirkung gegen bie 
in ihr noch bleibende gemeinfame Eünde, eines reinigenden Handelns, nicht entbehren, 
das am vollkommenſten ift, wenn es unmittelbar zugleich die Sammlung der Kräfte um 
die großen Aufgaben des gemeinfamen neuen Lebens tt. D. Kirn. 

Sündflnt, Umdeutung des mittelbohdeutihen sinvluot, allgemeine 
#5 Flut, vgl. d. A. Noah Bd XIV ©. 139. 

Sündopfer j. d. A. Opfertultus Bd XIV ©. 394, 97. 

Suffragan. Das Wort suffraganeus ſcheint der klaſſiſchen Latinität fremd geweſen 
zu fein. Dagegen findet man es vielfach in der Kirchenſprache des fränkifchen ! — 
Da es mit Suffragans wechſelt (Karoli ep. de litt. col. 7280-800 MG Cap. reg. 

ö» Franc. 1, ©. 79), jo ift es gedacht im Sinne von Gebilfe. So verftand es 3.8. Ama: 
larius von Trier. Er fchreibt an Karl den Großen: Dixistis, serenissime auguste, 
velle vos seire, qualiter nos et nostri suffraganei doceremus populum Dei de 
baptismi sacramento. Haec prout potuimus praelibavimus. Suffraganeus est 
nomen mediae significationis: ideo nesecimus, quale fixum ei apponere debea- 

55 mus, aut Presbyterorum, aut Abbatum, aut Diaconorum, aut ceterorum gra- 
duum inferiorum. Si forte Episecoporum nomen, qui aliquando vestrae eivitati 
subiecti erant, addere debemus (MG EE V, ©. 243 Nr. 2). Es iſt verftändlich, 
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daß der Ausdrud gleichbedeutend mit viearius vorfommt. (Beifpiele bei du Gange im 
Glossarium s. v. suffraganeus.) nsbejondere wird derjelbe von Biſchöfen gebraucht, 
und zwar in einer doppelten Beziebung. Suffraganbifchof heißt ein episcopus in parti- 
bus infidelium, wenn er als Vikar und Gehilfe eines ordentlichen Diöcefanbischofs 
amtiert; eben jo beißt aber auch der letztere, fofern er nicht exempt ift, im Verhältniffe 5 
zu feinem Metropoliten. Über die Stellung, welche alle Suffraganen einer Provinz (com- 
provineiales) in Gemeinfchaft mit ihrem Metropoliten einnehmen und das Necht des 
Metropoliten gegenüber den Suffraganen und deren Untergebenen find genaue Feitfeßungen 
ergangen, welche Gratian in der Causa III. qu. 6 und Causa IX. qu. 3 zuſammen— 
geitellt bat. Vgl. hierüber den Art. Erzbiihof Bd V ©. 489. 10 

H. F. Jacobſon F (Hand). 

Suicerns, Joh. Caſp., bekannt durch feinen Thesaurus Ecelesiasticus, iſt ge: 
boten am 26. Juni 1620; deutſch ſchrieb er ſich „Hans Kaſpar Schweitzer“ anſtatt, wie 
bh die Familie vorher ſchrieb, „Schwyzer“. Sein Vater, Johann Rudolf Schweizer, 
war, obwohl einer ſchon ſeit 1401 in Zürich verbürgerten Familie angehörig, Pfarrer 15 
im Thurgau und Dekan des Kapitels Frauenfeld 1612—1622, ſeit 1622 aber Pfarrer 
mn dem ebenfalls tburgauifchen Aawangen, wo er 1631 ftarb; er gab 1610 „Theses 
de amieitia ethicae" heraus (Sulgberger, Biographiſches Verzeichnis der Geiftlichen 
dei Kantons Thurgau, p. 4 und 71); feine Mutter, Sufanna Yavater, war Enfelin 
des mit Zwingli ———— Bürgermeiſters Lavater, der die Züricher in der unglück- 20 
lichen Schlacht bei Cappel befehligte. Vom Vater vorbereitet, wurde Johann Caſpar in 
die Schulen ſeiner Vaterſtadt Zürich aufgenommen, benutzte, wie der in demſelben Jahre 
achorene Joh. Heinrich Hottinger, die tüchtigen Philologen, welche bier lehrten, und voll— 
endete feine Studien in Frankreich an den blühenden Akademien zu Montauban und 
Zaumur, wo er bei den drei berühmten, fpäter als heterodor getabelten Theologen Amy: : 
taldus, Cappellus und Placäus Vorlefungen börte, obgleih damals der Beſuch diejer 
Aademie von der Schweiz aus ſchon er worden war. Nach dreijährigem Aufent- 
balte in Frankreich kehrte Schweizer im Jahre 1643 in feine Vaterftadt zurüd, beſtand 
jane Eramina, wurde fofort auf die thurgauifche Pfarrei Bafadingen geſchickt (Sulzberger 
p. 119) und verheiratete ſich bier 1644 mit Elifabeth Keller, wozu eine Feitichrift ouy- so 
zapuara erſchien (Zürcher Stabtbibliotbef). 1644 wurde er als Lehrer an die Schulen 
Zutichs berufen, 1646 zum Inſpektor des Alumnates und Profelfor der bebrätichen 
Sprache, 1649 zum Profefjor der Katechetik, 1656 der lateinischen und griechiſchen Sprache 
am Collegium Humanitatis, 1660 zum Profeſſor der griechiihen Spracde und Kano— 
nıtus an Das obere Kollegium (Carolinum) befördert. In diefer Stellung wirkte er, bis 35 
a ım Jahre 1683 wegen gejchwächter Gejundbeit feine Entlafjung nahm und jeinem 
talentvollen Sohne Job. Heinrich das Amt überließ. 1668—72 war er Bauberr des 
Örogmünfterftiftes, 1673— 75 Scholar des Carolinums. 1665—83 führte er eine (in 
weinem Beſitz befindliche) Korreipondenz mit dem Philologen Wilhelm Diez, Rektor in Ulm. 
Er ftarb am 29. Dezember 1684. 40 

Durch gründliche philologifche Arbeiten hat fih S. um die Theologie verdient ge 
madt. Seine eriten Werke waren Lehrbücher für Studierende: Sylloge voeum Novi 
Testamenti. Tig. 1648, und wieder 1659 mit angebängtem Kommentar der griechifchen 
Irefodie; nochmals 1668: Novi Testamenti dietionum sylloge Graeco-Latina 
Später iſt diefe Schrift unter dem Titel Novi Testam. Glossarium Graeco-Latinum vom 45 
odebrten Chorberen Hagenbuc 1744 wieder herausgegeben worden. — Ferner erſchien Syn- 
taxeos Graecae, quatenusa Latina differt, compendium 1651. Ratio syntaxis apud 
Graecos, selectoribus, ex novo maximo foedere et ecclesiae primitivae patrum 
nmonumentis illustrata exemplis, Tiguri 1651 (ijt verjchieden von dem nachher genannten 
‚ompendium“). — Dann ’Eunvoevua eboeßeias, quo miscellanea, duae Chry- » 
sostomi — et duae Basilii M. homiliae continentur, carmina item Nazianceni, 
paraphrasis Jonae et Psalmi aliquot; his adjeetus et Plutarchi zeoi naldwr 
irarynz libellus — 1658 u. 1681. — Ferner Joh. Frisii Tigurini, Dietionarium La- 
ino-GermanicumetGermanico-Latinum auctum et nova methodo digestum 1661, 
meder 1677. 1693. 1712. — Commenii Vestibulum Scholarum usui felieius accommo- 55 
datum. — Sacrarum observationum liber singularis, quo veterum ritus circa 
poenitentiam — expenduntur, varia incarnationis, eircumeisionis, paschatis, 
baptismi et s. coenae nomina explicantur, oratio dominica — examinatur, 
multaque alia — — ex antiquitate ecelesiastica — proponuntur; adjeetum 

ß 12 
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est duplex speeimen, alterum supplementi linguae Graecae, Lexici Hesychiani 
alterum, 1665. — Enblid das berühmte, immer nod viel gebrauchte Hauptwerl: The- 
saurus ecelesiasticus e patribus Graeeis ordine alphabetico exhibens quae- 
eunque phrases, ritus, dogmata, haereses et hujusmodi alia speetant, insertis 

5 infinitis paene vocibus, loquendique generibus Graeeis hactenus a lexicographis 
vel nondum vel obiter saltem tractatis, opus vigintiannorum indefesso labore 
adornatum, Amstelod. 1682, 2 Tom. folio; im Jahre 1728 in zweiter, vermehrter 
Ausgabe, wozu Nothangel 1821 Supplemente gegeben bat. — Später erſchien das 
Lexicon Graeeo-Latinum et Latino-Graecum, 1683; endlih nad des Verfaflers 

ıo Tode: Symbolum Nicaeno-Constantinopolitanum ex antiquitate ecelesiastica 
illustratum. Trajeceti ad Rhenum 1718, 4°. 

Andere feiner Werke find Manuffripte geblieben, namentlich das Lexicon Hesy- 
chianum, der Apparatus Joh. Casp. Suiceri ad novam editionem lexici He- 
sychiani ift auf der Zürcheriſchen Stadtbibliothek vorhanden. Verloren ift das Lexicon 

ıs Graeeum majus und die Expositio Symboli et Apostoliei et Athanasiani. 
Schweizer hat zur langjährigen Ausarbeitung diefer Werke, namentlid des Thesaurus, 
von allen Seiten ber die jämtlihen griechifchen Kirchenväter und auf die griechifche Kirche 
bezügliben Schriften gefammelt und alle genau durchgeleſen, fo daß Charles Patin in 
feinen gelehrten Reifen bemerkt, Schweizer verftehe mehr Griechiſch, als alle jegigen Griechen 

© zufammengenommen. 
An den dogmatischen Streitigkeiten feines Zeitalter beteiligte fih ©. nur foweit, 

als er mußte, bedauerte diefelben und balf feinem Freunde Heidegger die wider feine 
früheren Lehrer in Saumur gerichtete Formula Consensus mildern (vgl. den Art. 
„Heidegger“ Bob VII ©. 538, ff). Er binterließ 3 Söhne: ob. Heinridh, von dem 

5 der folgende Artifel handelt, Hans Rudolf, Pfarrer zu Burg bei Stein am Rhein und 
Hans Caſpar, Pfarrer in Steinmaur; von lehterem ſtammt Prof. Alerander Schweizer, 
der diefen Artikel in 1. Auflage und eine ausführliche a a im Neujabreblatt % 
das Züricher Waiſenhaus 1860 verfaßte. (A. Schweizer +) P. Schweizer. 

Snicerus, yo. Heinrich, ältefter Sohn des oben Genannten, geboren 1646, 
0 ftubierte in Zürih und Genf, war 1665—67 Profeſſor der griechiſchen Sprade und der 

Mhilofophie am Gymnafium in Hanau, wo er zwei Disputattonen veröffentlichte, Hanau 
1665 und 1666, dann Pfarrer in Birmensdorf bei Zürich, 1683 Nachfolger feines 
kränklich gewordenen Vaters in der Profeffur der griechiſchen Sprache und Chorherrnitelle 
am Garolınum. Won Bafel erhielt er den Titel eines doctor theol. Im Auguſt 1703 

35 begebrte ihn der Kirchenrat des von den Jeſuiten geleiteten Kurfürften Johann Wilhelm 
von der Pfalz zum erften Pfarrer und Kirchenrat in Heidelberg, worauf ©. wegen feiner 
beginnenden Kränklichkeit und die Züricher Obrigkeit wegen firchenpolitiicher Bedenken 
nur zögernb und nach verjchiedenen Gutachten von Kommiſſionen einging, ibm aber feine 
Züricher Chorberrnpfründe beließ. Nachdem S. im Frühjahr 1705 nad Heidelberg über: 

40 gefiedelt war, ftarb er dort ſchon am 23. September besfelben Jahres, erlebte aljo die 
durch preußifchen Einfluß berbeigeführte Befferftellung der Proteftanten in der Pfalz nicht 
mehr, die in der Neligionsdellaration vom 21. November 1705 erfolgte. Die rückſichts— 
volle Art, mit welcher die Züricher Obrigkeit die Berufungsfrage behandelte und Die 
Ehrendeputation, melde fie an ©. fchidte, läßt faum annehmen, daß er aus Unzu— 

45 friedenheit twegging, obſchon er in jungen Jahren durch freimütige Anfichten und Ver— 
teidigung folcher einigen Anftoß erregt batte. 

Große Aufregung unter der Zürcher Geiftlichkeit erregte feine 1674 in Drud ge: 
gebene Schrift über die Offenbarung Johannis, jo daß der Nat die gedrudten Bogen 
jupprimierte und allen Kirchendienern verbot, fremde Dogmen zu verbreiten. Da ©. 

50 diefe Schrift und eine ähnliche „Lapis Lydius“ 1676 in Holland anonym druden lich 
und in letterer den berühmten Profefior Spanheim in Leyden beleidigte, nötigte ibn 
der Züricher Rat 1677, die Eremplare beider Bücher herauszugeben, bet Spanheim 
Abbitte zu leiften, und befahl ibm, ſich künftig derartiger Lehren und Schriften zu ent: 
halten. Als noch 1701 Ardidiafon Geßner ihn wegen jener Lehren angriff, wies der 

55 Nat beide zur Ruhe, verbot aber neuerdings alle neuen Yehren bei Amtsentſetzung. 
(Züricher Staatsarchiv E II, 287.) 

Seine ziemlich zahlreichen fpäteren Drudichriften find außer einem Kommentar zum 
Kolofjerbrief 1699 meift philoſophiſchen oder kirchenpolitiſchen Inhalts, wie Compendium 
physicae Aristotelico-Cartesianae, Amjterdam 1685; oder Orbis et ecclesiae Fata, 
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das zuerſt in bolländifcher Überfegung in Amfterdam 1676 erfchien und 4 Auflagen er: 
lebte ; oder Theses politicae de magistratus jure eirca sacra 1695; und Ececlesiae 
reformatae interni terrores", 1697. 

Von jo dauernder Bedeutung tvie der Thesaurus des Vaters dürften aber alle 
dieſe Schriften nicht fein; defto merfwürdiger iſt die Anerfennung in Holland und 5 
Deutichland. 

Seine Biographie jchrieb Job. Rudolf Wolf, Züri) 1745. P. Schweizer. 

Enidad. — Litteratur: Fabricius, Bibl. graec, ed. Harl., Bd VI, S. 359-595; 
Erneſti, Suidae et Phavorini glossae sacrae graecae, Yeipz. 1786. Die Einleitung zu Bern- 
bardys Ausgabe des Lexikons von Suidas; Krumbader, Byzantinijche Litteraturgejchichte 1897, 10 
5. 562-570 und jonjt an einzelnen Stellen. 

Suidas (Fovldas oder Fovdas) ift einer jener gelehrten Byzantiner, die ich, mie 
Photius, Eimeon Metapbraftes und andere, durch Sammlung eines vielartigen Stoffes 
den Dank der Nachwelt verdient haben. Sein allbefanntes griechiſches Lerifon ift für den 
Haffiichen Philologen eines der wichtigſten und unentbehrlichiten Nachſchlagebücher ge: 15 
worden; aber aud der Theologe und Kirchenhiſtoriker darf es keineswegs ignorieren, weil 
es mit den Worterklärungen zahlreiche ſachliche Nachweifungen verbindet und weil in 
diefem Werke wiſſenſchaftliche Gebiete, die gegenwärtig getrennt werden, zufammenfließen. 

Vorerft ſei bemerkt, daß uns die Berfon des Schriftiellers gänzlich unbelannt ift, fein 
eitalter aber nur mit Wahrjcheinlichkeit feftgeftellt werden fan. Bernhardy (a. a. O.) findet 0 

Mertmale, welche auf das Zeitalter des Johannes Tzimisces, Bafilius II. und Kon: 
jtantin IX. hinweiſen; Suidas muß hiernach ſchon vor Ende des 10. Jahrhunderts ge 
lebt baben und fein Merk ums Jahr 976 befannt geweſen fein. Er urteilt ferner gewiß 
ſehr richtig, wenn er Suidas nicht als bloßen Grammatifer und Litteraten, fondern als 
firhlichen Gelehrten, dharakterifiert, von einem firchlichen, ja mönchiſchen Standpunkte 26 
ausgebend, gleich anderen Byzantinern auf umfaſſende fprachliche und litterarifche Studien 
bingeleitet wurde. Als mutmaßliche Heimat desfelben wird Samothrace genannt. 

Eine weitere Unterfuhung, die immer noch fortgebt, betrifft die Quellen diejes Lexi— 
fonds. Suidas fchöpfte im allgemeinen aus den älteren Wörter: und Sammelbücdern und 
zwar für die litterarhiftorischen Notizen weſentlich aus Heſychius Milefius, deſſen Onomas 30 
tologo® in der von Suidas benugten Epitome von H. Flach, Leipzig 1882, bejonders 
ediert worden, ferner aus den Wörterbüchern des Harpofration, vielleicht auch des Photius, 
aus den bibliichen Glofjatoren, den Scholiaften, ganz befonders zum Ariftopbanes und 
Sophofles, aber auch zum Homer, Yucian und Plato. Seine — und kirchenhiſtori⸗ 
ſchen Artifel jtammen namentlid aus dem großen Excerptenwerk des Konſtantinos Por: 35 
pbyrogenuitos und aus Georgios Monachos. Er ift aber, mie längſt ertwiefen, bei der 
Aufnabme und Nedaktion feiner Kolleftaneen häufig fehr unkritifch zu Werke gegangen. 
Neben diefen Sammelwerten bat er auch eine große Anzahl von Quellen jelbititändig 
> und verarbeitet. Seine Belefenbeit ift fehr bedeutend. Im einzelnen iſt die fichere 
adıweifung der benugten Duellenfchriften deshalb fchwierig, weil man in Gefahr gerät, 40 

ipätere Zujäge mit dem urjprünglichen Terte feines Lexikons zu verwechjeln. Denn wie 
dasjelbe zunächſt von Euftatbius, Zonaras, Eudokia, Makarius ag ar benutzt 
und excerpiert wurde, jo reizte es auch ſpätere Beſitzer zu willkürlichen Bereicherungen, es 
teilte mit ähnlichen —— das Schickſal der Interpolation, deren Umfang und 
Grenzen erſt neuerlich durch die vereinte gelehrte Anſtrengung der Herausgeber ermittelt 45 
morden find. 

Aus diefer Anlage und Entſtehung erflärt fi die bunte Mannigfaltigleit der von 
Suidas aufgenommenen Materien und Namen. Spradliches wechſelt mit Sachlichem, 
Kirchliches mit Klaffiihem, Poeſie und Mythologie, Geſchichte und Yitteratur, Philoſophie 
und Theologie und Dogmatif haben ihr Kontingent geftellt; das ganze gleicht bald einem so 
Lerifon, bald einer Real-Enchllopädie. Bernhardy nennt ibn den folojjalen Yeritograpben, 
welcher den ganzen Inbegriff der byzantiniſchen Lektüre darftellt und die meitläuftigen 
Schichten der Sloflare, Kommentatoren, litterarifchen Negifter und byzantinischen Auszüge 
zu einem Nepertorium für das Studium der Klaffifer und der Bibel, für Welt: und 
Kırchengefchichte vereinigt bat. Durch die von Küfter und Fabricius aufgeftellten Vers 55 
wichnifte teils der behandelten Perfonen, teild der citierten Schriftiteller, wird die Über: 
ficht des Inhalts ſehr erleichtert. 

Bon tbeologiiden Intereſſe find zunächſt die biblifchen Glofien, melde aus dem 
Heſychius und dem griechijhen nterpreten, wie Theodoret und Delumenius, geichöpft, 
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he auf biblifche Namen mie auf twichtigere neuteftamentliche Worte und Begriffe beziehen; 
ie find von Ernefti zufammengeftellt und zwedmäßig erläutert worden. Durch die bei- 
gefügten Bibelftellen erhalten fie wohl auch einen fritifchen Wert, wenn aud nur einen 
untergeordneten, da der Verfaffer oft nur ungenau und gedächtnismäßig citiert bat. 

5 Manche Glofjen find Lediglich lerikalifcher Art, und es lohnt der Mühe, über Worte mie 
dızawovvn, Örzaloua, Ödfa Veod, Exoranıs, ebyagıoria, vouos, nloüros, nwedua, 
yozırds Suidas zu vergleichen. — Der theologifhe und dogmatiſche Standpunkt des 
Sirerts ergiebt fih aus zahlreichen Außerungen. Unter Deös findet ſich z. B. die Er: 
Härung, daß ſchon Philo, um die Namen „Gott“ und „Herr“ auszulegen, die Vor: 

10 jtellung der Trinität angewendet babe. „Denn indem er behauptete, dat Gott Einer 
fei, hatte er feine numerische Einheit im Sinne, fondern bezog fih auf das Geheimnis 
der heiligen Trias, welche einheitlicher ift als alles Teilbare, aber auch reichhaltiger als 
alles nur einmal Vorhandene.” Er fagte ferner, dab das „Seiende” zwei Kräfte babe, 
die eine ſchöpferiſch wirlſam, die andere berrichend und richterlidh; jene wird mit dem 

15 deös, diefe mit dem Voros bezeichnet. So unterjcheidet fich alfo der chriftliche von dem 
belleniichen Gottesbegriff, welcher letztere hierauf in einer allgemeinen und keineswegs 
entjtellenden Definition zufammengefaßt wird; den erjteren muß David mit Pf 41,2, 
den legten Sophofles und Pindar bezeugen. — 

Das allgemein wiſſenſchaftliche und philoſophiſche Intereſſe des Suidas zeigt fih an 
20 vielen Stellen, da er die alte Philofopbie in ziemlich weitem Umfange überfab, auch den 

Diogenes Laertius zu Rate gezogen hatte. Lehrreich find in diefer Beziehung die Artikel 
ddıapogia, Apern (eine geichidte Zufammenftellung der antiken Tugendbegriffe), doyn, 
zlrmors, #00405, vods, yvyn, pics u. a. Unter DEoıs unterjcheidet Suidas Thejen, 
Hypotheſen und Probleme und erwähnt den Gegenjat der thetiſchen und phofiichen Namen: 

3 und Sprachauffaſſung. 
Endlich liefert Suidas noch eine reichliche patriftifhe Nomenklatur und Blumenlefe. 

Die mwichtigeren von ihm aufgeführten und mit biograpbifchen und litterarifchen Notizen 
ausgeftatteten Namen find: Aetius, Apollinaris, Bafılius, Eunomius, Eufebius, Euftatbius, 
Eutyches, Ignatius, Johannes Damascenus, Johannes Philoponus, Joſephus, Juſtinus, 

50 Leontius, Leo Philoſophus, Macarius, Manes, Methodius, Nonnus, Novatus, Paphnu— 
tius, Petrus Mongus, Philoſtorgius, die Sibyllen, Symeon, Syneſius, Tatianus, Theo— 
dorus Lector, Theodor von Mopsveſte, Theophilus. Erwähnung verdienen die Nachrichten 
über die neben Hupatin, deren Leben, Studien und Tod. Nicht felten verrät fich 
aus der Nelation zugleih das Urteil des Schriftitellers und feiner Kirche. Der faliche 

35 Areopagita erhält den Namen „berübmtefter Mann“, der zum Gipfel griechifcher Weisheit 
emporgelommen und als Schüler des Paulus von diefem zum Biſchof von Athen gemacht 
worden; ber Mifjenstrieb habe ihn nah Agypten geführt und dort ſei er zu Heliopolis 
in der Ofterzeit und twährend einer außergewöhnlichen Sonnenfinfterni® mit dem Sopbijten 
Apollophanes, dem Lehrer des Ariftides, zufammengetroffen. Diefe Sage fol nun mit 

0 einigen Stellen der dem Dionyfius beigelegten Briefe belegt werden. Noch lobpreijender 
wird Chryſoſtomus eingeführt; von ihm heißt es geradezu, daß feine Beredtſamkeit ſtärker 
ftröme, als die Katarraften des Nils, daß fein Sterblicher ihm an MWoblredenbeit gleich: 
gelommen und feine Schriften fein Menſch, fondern Gott allein zählen fünne. Leſenswert 
it endlich der dritte ausführliche, aus Eufebius, Sophronius und Gedrenus geſchöpfte 

45 Artikel Origenes. Das Urteil über diefen Mann hatte fih in der fpäteren griechiichen 
Kirche ſehr zu deſſen Ungunjten fetgeftellt, Suidas aber will doch nad beiden Seiten 
bin gerecht fein. Er rühmt daher zuerjt feine vielfeitige philoſophiſche und chriſtliche Ge— 
lehrſamkeit. „Und was foll man von jeinem nahezu unfterblichen und feligen Geifte jagen, 
welcher Dialektif, Geometrie, Arithmetif, Muſik, Grimmatit, Nhetorif und alle philoſophiſchen 

50 Disziplinen durchaus erfaßt hatte, fo daß er aud Schüler weltlicher Wiſſenſchaften zu unter: 
richten verjtand und fo oft er Vorträge bielt, einen großen Zulauf um ſich verfammelt 
fand“. Seine hohe Geiftesbegabung baben jelbjt Gegner des Chriftentums, wie Por: 
phyrius, mit chrenden Ausdrüden anerfannt. Nun folgen einige Nacrichten von Leben, 
Studien und Schriften; er interpretierte die ganze bl. Schrift in 18 Jahren und foll 

55 6000 Bücher (!) gejchrieben haben. Aber — fährt Suidas fort — indem er nichts 
biblifches unerforſcht laſſen wollte, fegte er fih den Anfällen der Sünde aus und verfiel 
in todbringende Reden; aus ihm jchöpfte Arius feinen Irrtum und ebenfo die nachfolgenden 
Anomäer, die Unbeiligen, und alle anderen. „So oft er vom Glauben dogmatifiert, er- 
ſcheint er verfehrter als alle Übrigen” (600 d& neoi nioreoms Bdoyuarıoe, am nayror 

60 dronchtegos EÜDioxeraı). 
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Aus dem Gefagten ergiebt fi, daß Suidas, obgleih nur ein Sammler und Ench: 
Hopädift, doch auch manches Eigene zu erkennen giebt, wodurd der Standpunft feiner 
Zeit und Kirche in intereffanter Weiſe ausgedrüdt wird. Im allgemeinen darf gejagt 
werden, daß fein Werk in theologische Bibliotheken zu ſelten Aufnabme findet. 

Das Lerifon wurde zuerft und unvollftändig durch Demetrius Chalkondylas, Mai: 5 
land 1199 (Venet. 1514 ap. Ald.) herausgegeben. Von den folgenden Editionen find 
bervorzubeben die von Küjter, Cambridge 1705, von Gaisford, Orford 1834, Hauptaus- 
gabe von Bernbardy, Halle 1853, vier Bände, und nad diejer der Abdruck von Belker, 
Berlin 1854. Dr. Gaß 7 (Ph. Meyer). 

Suidbert, Suidberct, geit. 713. — Beda, Hist. eccl. g. Angl. V 11, ©. 2435. 10 
der Yusgabe von A. Holder; Radbod (Bifhof v. Utrecht, geit. 917), Sermo de s. Switberto 
ımd Carmen alleg. de s. Switberto MSL 132 ©. 547 u. 557, das leßtere auch MG PL IV, 
=. 166. Die Vita s. Swiberti Verdens. ecel. primi episcopi, Saxonum Frisiorumque apostoli, 
scr. a b. Marcellino presbytero, die in Köln 1508 gedrudt wurde, iſt eine jpät mittelalter: 
liche Fälſchung ohne jeden Quellenwert. Man findet fie bei Surius, Vitae sanctor. 1z.1.März 15 
©. 3, und bei Leibniz, Ser. rer. Brunsw. II, ©. 2225. Urkundenbücher der geijtliben Stif— 
tungen des Wiederrbeine, 1. Bd UB. v. Kaiſerswerth bearb. von Stelleter, Bonn 1904. — 
Nettberg, AG D.S II, 1848, 5.396; Moll, KG der Niederlande, deutjche Ueberſetzung ©. 159; 
Haud, RG D.s 1”, 1904, ©. 437, II, ©. 367; Bouterwet, Swidbert, der Apojtel des bergi: 
ihen Landes, Elberfeld 1859; Diefamp, HIB IL, 1881, ©. 272. 0 

Suibbert gehörte zu den zwölf Männern, die im Jahre 690 unter MWillibrords 
(1. d. U.) Führung die — begannen. Als die raſchen Erfolge den Gedanken 
nabelegten, einen Biſchof an die Spitze des Unternehmens zu ſtellen, wählten die Ge— 
noſſen ihn für dieſe Stelle. Es hat etwas Auffälliges, daß die Wahl ihn und nicht 
Willibrord traf; denn nach den Worten Bedas war der letztere von Anfang an die 3 
führende Berfönlichkeit: presbyterii gradu et merito praefulgebat, V,10 ©.241. Man 
bat die verfchiedenften Bermutungen ausgefproden, um die Thatfache zu erflären: ein 
Zerwürfnis zwiſchen Willibrord und feinen Genofien, eine Intrigue Pippins gegen Willi: 
brord oder die Abwefenbeit Willibrords bei der Mahl follen ihr Ergebnis herbeigeführt 
baben; wielleicht genügt es, daran zu erinnern, daß Willibrord bei der Wahl erſt 34 Jahre 30 
alt tvar, während Suidbert, da er ſchon 713 ftarb, ihn aller Wahrfcheinlichkeit nach be 
deutend an Alter überragte. Suibbert, den Beda ald modestum moribus et mänsue- 
tum corde darafterijiert, nahm die Wahl an; er begab ſich nad England und lieh 
kb von MWilfrid von Nork die Biſchofsweihe erteilen. Seine Konfefration fällt in das 
Spätjabr 692 oder den Beginn von 693. Denn fie fand nad Beda V, 11 ©. 244 85 
Ratt nach der Wahl Berchtwalds zum EB. v. Canterbury und vor feiner Nüdfehr aus 
sranlreich, d. b. nad dem 1. Juli 692 und vor dem Auguft 693. 

Der Nüdkehr Suidberts nach Friesland folgt nun ein neues, kaum verftändliches 
Ereignis: der eben Geweihte verläßt den Wirkungsfreis, für den er beftimmt mar, ver: 
lägt überhaupt das fränkische Gebiet und begiebt ſich über den Rhein zu den Borufterern. 10 
Es iſt klar, daß diejes Abfpringen von der bisherigen Richtung fih nur durch das Ein- 
grafen einer neuen Kraft erflärt; da Suidbert das fränkische Gebiet verließ, jo muß 
man die Urjache, die ihm beftimmte zu geben, in einem Zwieſpalt mit dem Träger ber 
poltiihen Macht, Pippin, vermuten. Wenn man fidh erinnert, daß die Befegung eines 
Bistums im fränkischen Neiche nicht ohne den König geichehen fonnte und daß Pippin 45 
Iofort nad dem Weggange Suidberts die Erhebung Willibrords in die Wege leitete, jo 
legt die Annahme nabe, daß er die ohne fein Vorwiſſen geichebene Wahl und Weihe 
Suidberts nicht anerfannte. Dadurch wird dieſer ſich genötigt gefehen haben, aus der 
Atiefenmiffion auszuſcheiden. 

Alles, was wir über Sutdberts Thätigkeit bei den Borukterern wiſſen, beſchränkt fich so 
auf Bedas Worte: Multos eorum praedicando ad viam veritatis perduxit (S. 244). 
Ter Erfolg der chriſtlichen Predigt jcheint die FFeindfeligkeit der heidniſchen Sachſen gegen 
den Heinen Stamm wachgerufen zu haben; er erlag dem Angriff derfelben. Die Chriften 
wurden zerfprengt. Nun wandte fih Suidbert mit etlichen Genoſſen wieder dem fränti- 
iben Reiche zu; bewogen durch das Fürwort Pleftrudes überließ ihm Pippin eine Rhein: 
nie Dort gründete er das Klofter Kaiferswertb. Wann diefe Ereignifje eintraten, läßt 
ſich micht beftimmen; wir wiſſen nur, daß Suidbert feine letzte Lebenszeit in der Stille 
jenes Klofters zubradhte. Im März 713 ift er dort geftorben, Ann. s. Amandi 2 = I, 
E 6. aud. 

on — 
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Suidgar ſ. Clemens IL, Papſt Bd IV ©. 142. 

Sukkot Benot (M>>2 M122), Gottheit. — Celden, De dis Syris (1. A. 1617), 
Synt. Il, 7 mit den Zufägen Andr. Beyers in den jpätern Ausgaben; ©. J. Voß, De Theo- 
logia gentili II, 22 (1642); Job. Craufius und Georg. Lyra, De Succoth benoth ... Il Reg. 

6 XVII, 30 (Jena 1664), aud in Ugolinus, Thesaurus Bd XXIII, 1760, Kol. 853— 860 (mur 
Verſionen und Nabbinen); Miünter, Religion der Babylonier, Kopenhagen 1827, ©. 55; 
Movers, Die Religion und die Gottheiten der Phönizier 1841, ©. 5965.; Winer, RWe, 
A. „Succotb Penoth“ (1848); Leyrer, U. „Suftotd Benoth“ in PRE’, Bd XV, 1862; 
Schrader, A. „Succoth:Benotb” in Schenteld BL, Bd V, 1875; deri., Die Keilmfcriften 

ı0 und das Alte Tejtament?, 1883, ©. 281f.; P. Scholz, Göpendienjt und Bauberwejen bei 
den alten Hebräern 1877, ©. 407—409; Friedr. Delipih, Wo lag das Paradies? 1881, 
©. 215f.; ©. Hofimann, Berjuche zu Amos, Zat® 1883, S. 113; Jenſen, LEB 1896, 
Kol. 1803f.; Windler, „Arabiſch-Semitiſch-Orientaliſch“, Mt d. Vorderafiat. Gef. 1901, S. 316f.; 
Sayce, A. Succoth-Benoth in Hajtings’ Dictionary of the Bible, Bd IV, 1902; Cheyne, 

15 WU. Succoth-Benoth in der Encyclopaedia Biblica von Cheyne und Vlad, Bd IV, 1903; 
N. Jeremias, Das Alte Tejtament im Lichte des alten Orients 1904, ©. 322; Nagl, Die Ne- 
ligion der Auttäer auf dem Boden des ehemaligen Reiches Jisrael, ZrTh 1904, ©. 417f. — 
Bol. noch die Kommentare von Keil, Thenius, Kittel zum Buche der Könige. 

n2 mi20 (LXX nv Zwrgwdßerıdea A, Poyywdßawende B, Foxywd Ba- 

20 veda L, Peſchitto und Syrohexaplaris Zaı> 4020) werden 2 Kg 17,30 aufgeführt 

unter den Abgöttern, denen die von den Ajivrern auf dem Boden des zerftörten Reiches 
Samarien angefiedelten fremden Koloniften dienten, und zwar werben Sullot Benot 
fpeziell den Babyloniern als Gegenftand der Verehrung zugewieſen. Die Stelle lautet 
im Zufammenbang 2 Kg 17,29 ff.: „Und fie [die fremden Bewohner Samariens] ver: 

25 ehrten ein jedes Volk feinen Gott und festen ihn in die Bamottempel, melde die Sama— 
rier erbaut hatten, ein jedes Volk in feinen Stäbten, worin fie wohnten. Nämlich die 
Leute aus Babel verehrten Suffot Benot, und die Leute aus Kut verehrten Nergal 
(j. Bd XIII, ©. 711f.), und die Leute aus Hamat verehrten Afıma (j. Bd II, ©. 133), 
und die Awwäer verehrten Nibchaz (f. Bd XIV, ©. 8f.) und Tartaf (f. A. Tartaf), 

und die Sepharwäer verbrannten ihre Söhne im Feuer dem Adrammeleh (ſ. Bd I, 
©. 186f.) und dem Anammelch (f. BdI, ©. 487f.), den Göttern Sepharwajims”. Da 
die neben Suffot Benot als Gegenftand des Kultus aufgezählten Namen deutlich Gottes: 
namen find, je it auch für jene Bezeichnung die Bedeutung als Gottesname zu vermuten ; 
es wird alfo fchwerlih, worauf die nächite Bedeutung der Bezeichnung „Hütten ber 

35 Töchter” führen fünnte, an ein Kultusgerät, etwa heilige Zelte, zu denken fein, in 
welchem Falle man zu überfegen hätte: „fie verfertigten S. B.“ (7). Dasfelbe Verbum 
drüdt in den folgenden Fällen twahrfcheinlicher die Verehrung aus (vgl. v. 31P), in dem 
Sinne von 2 792 (v.32b) „den Kultus verrichten (eig.: das Opfer bereiten) einem Gott”. 
Andererfeits it von einem Gottesnamen Suflot Benot nichts befannt und ſchwer denkbar, 

40 daß eine Gottheit follte „Hütten der Töchter” genannt worden fein. Wahrſcheinlich iſt 
ein den fpätern Abjchreibern unbekannter Gottesname zu jenen beiden hebräiſchen Wör— 
tern forrumpiert worden, wofür auch die andere Leſung der LXX ſpricht und die auf: 
fallende Schreibung 7°? ftatt N°2. Die Affyriologen, die fchon verjchiedene Vermutungen 
des urſprünglichen MWortlautes geäußert haben, werden vielleicht einmal fihern Aufſchluß 

45 darüber geben. Zimmern (Schrader, Die Keilinfchriften und das AT’, 1903, ©. 396) 
verzichtet vorläufig darauf, und einteilen laſſen fich nur ſehr divergierende und wenig 
überzeugende Anfchauungen über das BVerftändnis des Namens verzeichnen. 

Ein aus dem Namen ratender Einfall der Nabbinen wollte unter ©. B. das Bild 
einer Henne mit ihren Jungen verftehn (vgl. rabbinifh >> „Hahn“). Selden denkt nicht 

so an eine Gottheit jondern an ein Heiligtum der Mylitta, wo die „Töchter“, d. b. die 
babylonischen Frauen, das von Herodot (vgl. Brief Jeremiä v. 43) berichtete Opfer ihrer 
Keufchbeit braten. Ebenſo ©. J. Voß und Winer, auch (wenn ich ibn richtig verjtebe) 
Münter. Nicht einmal etymologiſch haltbar ift die Erklärung von Movers: „involuera 
oder auch secreta mulierum“, d. h. weibliche Lingams, die in die von den Weibern ge- 

55 webten Pepten eingewidelt und in den Heiligtümern aufbewahrt worden jeien. Geſenius 
(Thesaurus) forrigiert nutzlos MV22 Mi20 tabernacula (idolis sacra) in excelsis. 
Wenig wahricheinlih it die Vermutung, die Schrader von H. Nawlinjon (in G. Nam: 
linfon, The history of Herodotus, Bd I’, Yondon 1858, ©. 630) entlehnt bat und 
auch Sayce ſich anzueignen geneigt iſt, daß Sukkot Benot Korruption ſei des Namens 

60 Zirbanit oder Zarpanituv „die Samen Schenkende“ (ſ. über den Namen: P. Jenſen, 
» 
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Stm® L, 1896, ©. 258), den die Gemahlin des babylonifchen Hauptgottes Marduk 
trägt; denn wenn auch der zweite Teil diefes Namens dem Berıdaı, Baveıda der LXX 
entipricht, fo ift doch sukkot von zir oder sar jehr weit abjtehend. Dem Wortlaut wird 
beſſer gerecht die Konjeltur von Friedr. Delisih: Sakkut-binutu, von ibm für einen Bei- 
namen des Marduk erklärt. Es ift aber von Schrader bezweifelt worden, daß Sakkut- 5 
binutu ein Beiname des Marduf fei und daß er, mie Delisfch will, bedeuten könne 
„oberfter Nichter der Schöpfung”. Dem zweiten Namensteil wird lautlih am eheſten 
gereht der Vorſchlag von Jenſen (Zeitjchr. f. Aſſyriol. VI, 1891, ©. 352), das mı:2 zu 
erflären aus banitum, einem Beinamen der Bilit-Jitar. Dann bleibt aber m’>0 uner: 
Härt; denn es tft nicht zuläffig, mit A. Jeremias (a. a. D.) Jenſens Vorſchlag dahin zu ı0 
erweitern, daf an „Hütten zur Tempel-Proftitution” zu denken fei. In der ganzen Be: 
zähnung rı2 m=O muß nad dem Zufammenbang ein Gottesname gejucht werben. 

Es liegt nabe, für 7725 mit ©. Hoffmann, Kittel, Windler und auch Cheyne (der 
daneben eine gewaltſame Umgeftaltung durch a better theory vorſchlägt) an m=0 in 
Am 5, 26 (f. A. Rempban Bd XVI, ©. 646f.) zu denken, da bier ein babyloni- 
ſcher Gottesname zu fuchen fein Fönnte. Aber auch unter der Vorausfegung, daß mMI>O 
in Am 5, 26 = affor. Sakkut ein Beiname nicht des Planeten Saturn ſondern viel 
mebr des Merkur ſei (mas doch mindeitens ſehr zweifelhaft iſt), kann ich der Vermutun 
Hoffmanns P>* m20 „der Fuge Sikküt“ nicht zuftimmen, ba diefe Benennung * 
nicht vorkommt und eine derartige Charalteriſierung eines Gottes durch genetiviſche Ver— 
bindung der ihm beigelegten Eigenfchaft mit dem Gottesnamen, jo viel ich ſehe, ohne 
Analoge wäre (max 7777 kann als foldye nit in Betracht fommen). Winckler fieht 
in => eine Bezeichnung des „Nebo = winter-Marduk“ (auf Grund von Kombinationen, 
denen der Unterzeichnete nicht zu folgen vermag) und vermutet in m=2 einen zweiten 
Gottesnamen. 25 

Ganz unwahrſcheinlich iſt, daß m2, tie Senfen (LEB a. a. D.) neben den Ab- 
leitungen von Sarpänitu und Banitu vorſchlägt, eine Überfegung des babylonifchen 
mfrati „Töchter als einer wiederholt vorfommenden Bezeihnung von Göttinnen jet, 
weil Göttinnen dod wohl nicht fchlechthin als „Töchter fondern als Töchter einer 
andern Gottheit oder eines Heiligtums bezeichnet werden und weil übernommene Gott: 30 
beiten wohl vielfach mit einheimifchen Gottesnamen, kaum aber mit Überjegungen ihres 
urfprünglichen Namens benannt worden find. — Nagl ſieht in mı2 die Göttin (Zir)- 
banit und in mı>2 eine Korruption aus Zagmuk, dem Namen eines babylonijchen 
Feſtes; als dem Marduf gefeiert, foll es Bezeichnung für diefen fein, fo daß aljo der 
Hauptgott von Babel mit feiner Gemahlin unter dem Doppelnamen zu veritehn wäre. 35 
Aber, von anderm abgejeben, iſt e8 im höchſten Grad unmwahrfcheinlid, daß der Name 
eines Feſtes fubftituiert wäre für den des damit gefeierten Gottes. 

Kir müflen uns mit der Regiftrierung diefer Vorfchläge begnügen, ohne an ihre 
Stelle etwas Befjeres ſetzen zu können. Wolf Baudijfin. 

— 5 

20 

Sulpicius Severus, aus Aquitanien gebürtig, von vornehmer Geburt, Zeitgenofje des 40 
Hieronymus, geft. nad) 420. — Die Editio princeps der Chronif erfchien zu Baſel 1556 (Flacius), 
die Vita u. Dialogi find ſchon 1500 gedrudt worden. Die bejte Ältere Ausgabe aller Werte ijt 
die von H. de Brato Beron. 1741—1754, 2 Bde, abgedrudt bei Gallandi VIII und Migne 
XX. Aritiſche Ausgabe von Halm, Wien 1866 (Vol. I des Corp. script. eccles. latin. — 
Sıtteratur: Tillemont T. II; du Pin T. II P. III; Ebert, Litteratur des MA IL ©. 313 6 
bit 323; Teuffel, Lit.Geſch., 3. Aufl., $ 441; Bernays j. unten; von Gutichmid ſ. unten; 
Teutſche Ueberfegung der Vita und Dialogi von Bieringer, Kempten 1872. Die „Weltchronif 
des jog. Severus Sulpicius“ hat mit dem Aquitanier nichts zu thun. Sie gehört nach Spanien 
und ın das 6. Jahrhundert; ſ. Holder:Eager, Ueber die Weltchronit des jog. S. S., Böttingen 
1875: Sangemeijter im Rhein. Muſeum 1878, S. 3227. 

Über feine Zebensumftände befigen wir nur dürftige Nachrichten bei Gennadius (de 
vir. inl. 19) und Paulinus von Nola, feinem Freunde (Briefe, vv. IL). Geboren etwa 
um das Yabr 360 erbielt er eine vortrefflihe Ausbildung, widmete ih dem Studium 
tes Rechts und glänzte als Advokat durch Beredſamkeit („in fori celebritate diver- 
sans et facundi nominis palmam tenens”). Der Ehebund mit der reichen Tochter 55 
einer konſulariſchen Familie ſchien fein irdiſches Glüd zu befiegeln,; aber bald verlor er 
die Gattın durch den Tod und „repentino impetu servile pecceati iugum diseu- 
tiens” gab er den Beruf auf und folgte dem Beifpiel feines Freundes PBaulinus, bald 
nah dem Jahre 390. Er weihte jein Leben der möndiichen Askefe (in der Nähe von 
Eluja, aber audy zu Tolofa und Elufio ſich aufbaltend), begeiftert von dem bl. Martin 60 
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von Tours, der damals Frankreih zum Evangelium und ins Klofter rief, und den er 
perfönlich fennen lernte. Mit dem Vater Eulpicius zerfiel er deswegen, aber feine Schwieger- 
mutter ermunterte ihn zu dem asfetiichen Leben. Mit Martin blieb Sulpicius bis zu 
dejjen Tode enge verbunden, ihn als geiftlichen Vater und gottgefandten Propheten und 

5 Apojtel (Dial. II, 5) verehrend. Gennadius erzäblt, daß & die Prieſterweihe erbalten 
babe; aber von feiner Thätigfeit in dem geiftlihen Stande wiſſen wir nichts. Seine 
Werke zeigen ibn ung nur ald den Mönd. Über fein Lebensende berichtet Gennadius: 
„Hie in senecta sua a Pelagianis deceptus et agnoscens loquacitatis culpam 
silentium usque ad mortem tenuit, ut peccatum, quod loquendo contraxerat, 

ı tacendo penitus emendaret“. Das Dunkle und Abgerifjene diejer Notiz ift fein 
Grund, fie für unglaubwürdig zu erachten, wie häufig, namentlih von fatholiicher Seite, 
gefcheben iſt. Daß ein fo jtrenger Asket, wie ©. es geweſen ift, die Lehren bes Pela- 
gius zunächſt gebilligt hat, ift nicht auffallend. Das Todesjahr des S. ift unbelannt; 
man darf aber annehmen, daß er wahrfcheinlich erft nadı dem Jahre 420 geftorben ift. 

15 Als Scriftiteller und Gelehrter nimmt ©. in feiner Zeit einen febr bedeutenden 
Rang ein („Eeelesiasticorum purissimus seriptor“ bat ihn Scaliger genannt). Er 
ift ein edler Nepräfentant der boben formalen Bildung, die Südfrantreih im 4. und 
nob im Anfang des 5. Jahrhunderts ausgezeichnet bat, durch welche namentlih Aqui— 
tanien alle Provinzen des Mejtreiches überftrablte. ©. bat als Schriftiteller von den Alten 

u mit Erfolg zu lernen gefucht. „Die Darftellung in feiner Chronik ift den klaſſiſchen 
Muftern mit Gefchid nachgebildet, befonders dem Salluft und Tacitus, auch Bellejus 
und Gurtius, ohne doch muſiviſch buntjchedig zu werben und nicht ohne Spuren der Zeit“ 
(vgl. Bernays und Teuffel). Selbft die „Dialoge“, deren Stoff ein fpezifiich chriftlicher 
it, verraten noch die aufmerkſame Lektüre des Cicero, obgleih Paulin ibm fchreibt: „pisca- 

3 torum praedicationes tullianis omnibus tuis litteris praetulisti“. Geſchmad— 
lofigteiten begegnen felten, Barbarismen und Neubildungen faft gar nicht; dagegen bäufig 
Elegantien und ftiliftifche Fineſſen. „Höchjt beachtenswert tft no. jagt Ebert, „mie in 
der litterarifichen Produktion des Sever, und namentlid in den Dialogen der franzöfiiche 
Genius fich bereits fundgiebt, nicht bloß in „gewiſſen Kofetterien des Schriftftellers“, 

so worauf auch zuerft ein Franzoſe, Ampdre, befonders aufmerkſam gemacht bat, fondern 
vielmehr in der eigentümlichen Begabung anmutiger Erzählung von Selbiterlebtem, jo daß 
bier jchon die Gattung der Memoiren, welche die Franzoſen zuerjt und jo außerordentlich 
ausgebildet haben, gleichlam in ibren Anfängen fich ne läßt“. Als Hiftoriker ragt 
©. durb Umficht und Hritif weit über die Chroniften gewöhnlichen Schlages bervor. 

35 „Auf die Gefahr bin, parador zu erjcheinen“, jagt von Gutſchmid (Fleckeiſens Jabrbb. 
1863, IX. Jahrgang, ©. 7107), „wage ich die Behauptung, daß die Unterfubung des 
Severus über das Buch Judith und die des Julius Africanus über die Unechtheit der 
Zufäge zum Daniel zu den jchönften Blüten pbilologifch biftorifcher Aritit gehören, die 
uns nicht bloß aus der patriftifchen Sahara (2), jondern aus dem Altertum überhaupt 

40 überliefert find“, 
Von den Werken des ©. („opusceula“), welche Gennadius aufgezählt bat, befigen 

wir nur die Briefe an verfchiedene Perſonen (an die Schweiter, an Baulin u. |. w.) nicht 
mebr. Doch kann id mich von der Unechtbeit aller fieben Briefe, die ad calcem ber 
Opp. Severi abgedrudt zu werden pflegen (ſ. 3. B. Halm, ©. 217—256), nicht über: 

45 zeugen. Die Echtheit der beiden eriten Briefe („ad Claudiam sororem“) kann mobl 
gehalten werden. Allerdings find fie inhaltlich recht unbedeutend, und ihr Stil meicht 
jebr merklih von dem der unbezweifelten Werke des ©. ab. Aber wer darf an Privat: 
ichreiben denfelben Maßſtab legen, wie an jene Schriften, die ©. für ein gebildetes und 
verwöhntes Publitum mit Aufwendung aller jchriftitelleriihen Mittel verfaßt hat? Drei 

50 unbezweifelt echte Schriften bat ©. binterlaffen. Ein und diefelbe fchriftitellerifche Abſicht 
bat fie hervorgebracht: S. will der gebildeten Welt, vor allem der aquitanischen, das 
Chrijtentum, d. b. den geichichtlichen Stoff des Chriftentums ſowohl als auch das dhrift: 
liche, astetifche Yeben, nabe bringen; aber indem er zu diefem Zwecke in dem einen 
Werfe unter dem Titel „Chronica” aus dem biblischen Stoff ein intereflantes biftorifches 

55 Leſebuch geichaften bat, während er in den anderen das Leben des bl. Martin von Tours 
in bunten und erbaulichen Memoiren fchildert, haben jeine Schriften, wenn auch vielleicht 
nicht gleich anfangs, einen ſehr verfchiedenen Erfolg zebabt. Die Chronik ift uns nur in 
einer Handichrift, saee. XI, erbalten, während die Vita Martini und die Dialoge in 
zablreiben Handichriften auf uns gelommen find (ſ. darüber Halm p. V sq.), von denen 

© die ältefte der Veronensis aus dem 7. Jabrbundert ftammt, aber nad der Unterichrift 
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ein Apograpbum eines MS. vom Jahre 519 ift. Für die Chronik fehlte bald das fach: 
liche und äfthetifche Intereffe; fie wurde durch dürftigere und fchlechtere, darum bequemere 
Machwerke, zum Teil wohl auch durch die Verbreitung der Bibel felbjt, deren barbarisches 
Yatein die Epigonen der Römer 3. 3. des Severus nicht leſen mochten, verdrängt. Da: 
gegen die auf den bl. Martin fi beziebenden Schriften blieben allezeit Erbauungsbücder 5 
eriten Ranges im Mittelalter, nicht weil auch auf ihnen ein Hauch des Klaſſiſchen ruht, 
jondern weil diefer Hauch in der That nur ein ganz dünner ift, und fie ſonſt von einem 
Beifte eingegeben find, in welchem die Chriften des folgenden Jabrtaufends ihren eigenen 
wiedererlannten. 

1. Die Chronif (Chronicorum libr. II) ijt geftellt auf das Jahr 400 (Konfulat des 
Stiliho) und nicht vor dem Jahre 403 ediert; fie beginnt mit der Weltihöpfung und 
bält die gewöhnliche Rechnung nah 6 Jahrtauſenden feit, jedoch nicht obne jelbitftändige 
fritifche Bemühungen. Zweck des Werkes iſt die in der bl. Schrift beider Tejtamente 
überlieferte Gefchichte kurz und in großen Umriffen mit bejonderer Berüdfichtigung der 
Zeitangaben zu erzählen, „weil bie Viele ernftlich forderten, welche die göttlichen Dinge 
im Wege eines zeitfparenden Leſens fennen zu lernen fich beeilen wollten“. Die ort: 
jegung bis auf die Gegenwart wird in der Vorrede bejonders gerechtfertigt. Der Verfaſſer 
erflärt ferner in der Form einer leichten Nechtfertigung, daß er unbedenklih, wo fein 
Plan es erforderte, auch die „historiei mundiales“ herangezogen habe. Diejes Verfahren 
und der Verfuch, den inhalt der Bibel in ein modernes Spradgewand zu kleiden, waren 20 
ein fühnes Unternehmen. Daher ſchützt ficd der Verfaſſer auch: „Was die geordneten 
Auszüge aus den bl. Büchern angebt, möchte ich denen nicht meinen Beifall geben, 
welche dieſelben jo leſen wollen, daß fie allein danach greifen, und die Quellen, aus 
denen fie abgeleitet worden, unbeadhtet laſſen. Man möge vielmehr mit den Quellen fich 
vertraut maden, und dann das dort Gelejene bier von neuem ſich vergegenwärtigen. 25 
Denn die Geheimnifje der göttlichen Dinge laffen fih volljtändig nur aus den Uuellen 
ſelbſt jchöpfen“. 

Bernays gebührt das Verdienft, die ſtark vernachläffigte Chronik in einer muſter— 
baften Monographie (Über die Chronit des Sulpicius Severus 1861) gebührend, ja er: 
iböpfend gewürdigt zu haben. Was feitber über diefelbe gefchrieben worden ijt, das fußt so 
auf diefer Arbeit, zu welcher von Gutihmid (a. a. D.) einige Ergänzungen gegeben bat. 
Unter dem Gefichtspunfte, dab ©. in glüdlichiter Weife eine Verbindung der klaſſiſchen 
und bibliihen Studien angejtrebt babe, hat Bernays die Eigentümlichkeit der Chronik dar: 
gelegt. Der nüchterne, kritiihe Sinn des ©., fein Verzicht auf Typik und Allegorie, 
jeine freimütige und ernjte Beurteilung der zeitgefchichtlichen Nerhältnifie, namentlich der 35 
Hierarchie und des Staates, fein Intereſſe für die jüdischen Nechtsverbältniffe, die er mit 
dem Auge des ehemaligen Juriften betradytete und in der römischen Rechtsſprache ver: 
ftändlih zu machen fuchte — das alles tritt aufs beſtimmteſte hervor. Als Geichichtsquelle 
fommt die Chronif bauptfächlich für die Geſchichte des Priscillianismus in Betracht (II, 
465—51, vgl. auch Dial. III, 11—13); bier it fie Quelle erften Nanges. Die Unpar: 40 
teilichfeit, mit welcher S. diefe Geſchichte dargeitellt bat, fichert ibm allein ſchon ein ebren- 
volles Gedächtnis, Abgejeben biervon bat fein Werk noch für die Gefchichte des Arianismus, 
fowie für gewiſſe Vartien der orientalischen Gejdichte Bedeutung, namentlid dort, wo 
wir die nichtbiblifchen Quellen, aus denen S. geichöpft bat, nicht mehr bejigen. Hier ift 
vor allem der Bericht über die Zeritörung Jerufalems durch Titus zu nennen. Bernavs 45 
(3. 48—61) bat mit glängendem Scharftinn nachgewieſen, daß ©. bier den uns nicht 
mebr erbaltenen Bericht des Tacitus (Hiftorien) ausgefchrieben, refp. bearbeitet hat. Dieſer 
Bericht jtreitet zwar mit dem des Joſephus, jofern nah ihm Titus den Befehl zur Zer— 
ftörung des Tempels gegeben bat, — was Joſephus befanntlih in Abrede jtellt — 
erweiſt fich aber aus durchſchlagenden Gründen als weſentlich zuverläjfig (vermittelnd so 
zwifchen S. und Joſephus Valeton und Schürer, Geſch. des jüdischen Volks P, ©.631f.). 
Ueber Interpolationen in der Chronik ſ. Bernavs ©. 35f. 48; über die Bedeutung der 
Chronil als Schulbuch in den höheren evangelischen Yehranftalten der Niederlande, Deutſch— 
lands und Franhkreichs im 17. Jabrbundert, ebendort ©. 69 f. 

2. und 3. Stofflid einen ganz anderen Charakter als die Chronik tragen die Vita 55 
Martini und die Dialogi, die enge zufammengebören, fofern die Dialoge augenjcheinlich 
die Biographie ergänzen follen. Dazu fommen drei unbezweifelt echte Pricke, die ſich 
ebenfalls auf den bl. Martin beziehen und die Gefchichte jener Werke geteilt baben. Die 
Biographie ift moch bei Yebzeiten des Heiligen verfaßt, aber erit nad feinem Tode 
publiziert worden; die Dialoge, die nicht gleichzeitig veröffentlicht worden find (ſ. Ebert so 

-_ 0 
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©. 322) — man zäblt fäljchlich drei, es find in Wahrheit nur zwei —, fallen in das 
Jahr 405 oder etwas fpäter. Für das Buchwefen des Zeitalters enthalten diefe Schriften 
eine gule intereflanter Notizen. 

ie Biographie ift ein Heiligenbild, entworfen in dem maffiven Wunderglauben der 
5 Zeit; es fehlen ihr aber doch ſehr charakteriftifche hiftorifche Züge nicht ganz. Die Kritik 
it dem Verfaſſer bei diefem Stoffe völlig abhanden gekommen, und fo legt diefe Schrift 
in höherem Maße als irgend eine andere gleichzeitige Zeugnis dafür ab, daß die Kultur 
des fintenden Römerreiches wehrlos geweſen iſt gegen die Barbarei, welche frommer 
Glaube und die Phantaſie der Asketen beraufführten. Wenn felbit ein Sulpicius alles 

10 ſah, fühlte und glaubte, was die Einbildungskraft der Mönche geſchaffen und alles ins 
Übernatürliche deutete, was beroifhe Anfpannung leiftete, jo mußte der Bund der Haffi- 
ſchen Überlieferungen mit dem Chriſtentum fehr bald zu einem Anachronismus tverden. 
Die Schöngeifter Aquitaniens und feine leichtfertigen Bürger und Priefter find ſchließlich 
aud nicht durch die Verſöhnung des Ghriftentums mit der Kultur, ſondern burd die 

15 Heiligenbilder in die Kirche gelodt worden, die in den Jahrhunderten der Nacht und der 
Barbarei, da fein Licht mehr leuchten wollte, allein im ftande waren zu ftrablen und zu 
erheben. Die Biographie des Severus unterjcheidet ſich von ähnlichen zu ihrem Borteil 
durch den Verzicht auf das erotiſche Element; ſonſt ift fie, wenn man die gemäblte 
Sprache nicht in Anfchlag bringt, durchweg ein Seitenftüd zu den Erzählungen von den 

2 eguptiichen Mönchen (Vitae Patrum). „Quid posteritas emolumenti tulit legendo 
Hectorem pugnantem aut Socraten philosophantem? cum eos non solum imi- 
tari stultitia sit, sed non acerrime etiam pugnare dementia“. Für die Zuftände 
in Gallien in der 2. Hälfte des 4. Jahrhunderts ift die Schrift von außerordentlichem 
Werte. Der Gegenfab, in welchem ſich das aufjtrebende Möndtum zu dem vermweltlichten 

25 Klerus befand — hat es doch geradezu Kämpfe geſetzt —, tritt aufs beutlichite bervor. 
Wir befigen — Hieronymus’ Briefe ausgenommen — feine zweite Duelle, die uns jo 
deutlich die Schwierigkeiten und Anfeindungen, welde das Möndtum im Abendlande 
bis zu jeiner Einbürgerung (au und vornehmlich feitens der Bifchöfe) zu befteben batte, 
ichildert als die Biographie und die Dialoge. Daß ferner erft das Mönchtum wirkſam 

0 die Chriftianifierung der bäuerlichen Bevölkerung Gallien® unternommen bat, ift ebenfalls 
Har zu erkennen (die Miffion im mittleren Gallien bat vor dem bl. Martin faum be— 
gonnen). Daß der verweltlichte Klerus alles Ernftes den Verſuch gemacht bat, mit feinem 
Schlage gegen den Priscillianismus auch das Mönchtum zu treffen, können wir lediglich 
aus Sulpicius Berichten erſchließen. Manche Andeutungen und verfiedte Angriffe in 

35 dem Buche find uns jegt nicht mehr verftändlich (j. 4. B. ce. 27). 
In noch höherem Grade follen die beiden Dialoge in den Kampf zwifchen Welt: 

Herus und Mönctum eingreifen. Sie follen dem erfteren, der I, 21 freimütig ınit den 
Pharifäern verglichen wird, einen Spiegel vorbalten. Die Anzüglichkeiten jind gebäuft 
(. 3.8. I, 2. 21.26. II, 1.4. 12. III, 11. 16. 18). Der Hauptzwed iſt freilich 

so aud bier der, den Ruhm des bl. Martin zu erböben, zu verbreiten und die gallifche 
Ghriftenbeit für die Askeſe zu entflammen. Dazu fommt noch die befondere Abſicht des 
galliihen Patrioten und des begeifterten Schülers („ex diseiplina Martini“ Dial.I, 1), 
durch eine Vergleihung des bi. Martin und der eguptifchen Mönche zu zeigen, daß 
Martin diefen nicht nur an Heiligkeit und Wunderkraft gleich gekommen ſei, fondern fie 

45 noch übertroffen babe. Bei der Vergleichung I, 24 tritt ſchon der fpätere, jo dharalte: 
riſtiſche Unterichied zwifchen dem orientaliihen und dem occidentalifchen Möndtum, reip. 
zwijchen den Bedingungen, denen fie unterlagen, hervor. „Illud animadverti decet, 
iniqua illum cum eremitis vel etiam anachoretis condicione conferri, illi enim 
ab omni inpedimento liberi, caelo tantum adque angelis testibus, plane ad- 

s mirabilia docentur operari: iste in medio coetu et conversatione populorum, 
inter clericos dissidentes, inter episcopos saevientes, cum fere cotidianis scan- 
dalis hine adque inde premeretur, inexpugnabili tamen adversus omnia vir- 
tute fundatus stetit et tanta operatus est, etc.“ Zum Zweck der Vergleichung 
muß Poftumianus im erften Dialog auf Grund feiner Erlebniffe von den Tugenden der 

65 eguptifchen Mönche berichten. Dabei fällt für die Kirchengeſchichte manche wichtige Nach— 
rıht ab (Dial. I, 3sq. über Chriftentum in der Cyrenaica; I, 6sq. über alerandrinifch 
Zuftände, wichtiges Urteil über Origenes; I, 8. 21 über Hieronvmus [„per totum 
orbem legitur“ — „verum haee deseribenda mordacius beato viro Hieronymo 
relinguamus“]; über die verfchiedenen Bedingungen, denen das Möndtum im Orient 

und in Gallien unterliegt [„edacitas in Graecis gula est, in Gallis natura“]; Dial 
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I, 10 über die „prima virtus“ der Mönche = „parere alieno imperio“; I, 21 über 
den gallifchen Klerus [„si quis clericus fuerit effeetus, dilatat continuo fimbrias 
suas, gaudet salutationibus, inflatur occursibus, ipse etiam ubique discurrit: 
et qui antea pedibus aut asello ire consueverat, spumantibus equis superbus 
invehitur“]; I, 22 über die Unterdrüdung der evangelifchen Bedenken durdy die Mön= 5 
&erei [bier wird von einem jungen Manne, der ſich der Askeſe entreißen mollte, aljo 
berichtet: ſchon hatte er beinahe das Vorbild der alten Mönche erreicht, cum interim 
subiit eum cogitatio iniecta per diabolum, quod rectius esset, ut rediret ad 
patriam filiumque unicum ac domum totam cum uxore salvaret: quod utique 
esset acceptius deo, quam si solum se saeculo eripere contentus salutem 10 
suorum non sine inpietate neglegeret“ — natürlich gilt dies Vorhaben ald Sünde 
und der Mann wird von der Ausführung, von der „falsa iustitia“ abgehalten]; I, 23 
über die Verbreitung der Vita Martini f. auch III, 17). Am Schluß erfahren wir noch), 
daß irgend jemand, mie es —— ein Kleriker, geäußert habe (I, 26), ©. babe in feiner 
Biograpbie des bl. Martin Mehreres erlogen. Die zmeite Abteilung des erften Dialogs 15 
bringt num als Gegenftüd zu dem im erften Teile Erzählten neue Berichte aus dem 
Leben des bl. Martin. Sie find dem Gallus, einem Kelten, in den Mund gelegt. „Sever 
lehnt es ab, ſelbſt die getwünjchte Ergänzung zu geben, vielleicht weil er die Verant: 
wortung für manche der folgenden Mirntelgefhichten nicht übernehmen mochte”. So 
Ebert, der indefien mit diefem Urteil fchwerlich das Richtige getroffen hat. Die Mirafel zo 
find im ganzen nicht fchlimmer als die in der Vita erzählten. Von Wichtigkeit find 
wiederum die Auffchlüffe über die allgemeine Lage und die Tendenzen des Möndtums, 
ſowie über die Beziebungen Martins zu den Kaifern Valentinian und Marimus (II, 5. 
585g.) Auch gewährt diefer Teil noch eine interejlante Nachleſe für eine gefchichtliche 
Biographie des hl. Martin. Der zweite Dialog, der auf den folgenden Tag verlegt ift, 
iſt vor vielen Perjonen gehalten worden. Der Kelte fest feine Rede fort, beruft fich aber 
nun durchweg auf noch lebende Zeugen für die Wundergefchichten, die er erzählt, damit 
den Ungläubigen der Mund geftopft werde (III, 5). Augenſcheinlich hat der erſte Dialo 
dasſelbe Schidfal bei den Ungläubigen gehabt wie die Biographie. Daher entichloß fie 
S., nun mit Quellenangaben zu erzählen. In diefem Stüde find die Abjchnitte, die von 30 
Martin, den Priscillianiften und dem Kaifer handeln, von hohem Intereſſe. Im Schlup- 
fapitel (III, 17) wird, nachdem bewieſen, daß Martin der größte chriftlihe Asket ge 
weſen, der in den Orient zurüdfehrende Boftumianus aufgefordert, die Thaten des Martin 
überall zu verbreiten. Adolf Harnak. 

IS 5 

Sulzer, Simon, geit. 1585. — Quellen u. Litteratur: Die Aften des Berner Staatd: 35 
arhivs, ber Stadtbibliothek von Bern, Zofingen und Zürich, Basler Kirchenarchiv und Frey-Grynäiſche 
Sommlung, und des Badifchen Generallundesarcivs; im Athen. Raur. p.26 ein Verzeichnis 
von Sulzers Schriften; für die Zeit von Sulzers Wirkſamkeit in Bern ijt die fompetentejte 
Taritelung die von Hundeshagen, Konflikte des Zwinglianismus, Quthertums und Calvinis- 
mus, Bern 1842 ın Trechſels Beiträgen S. 105ff.; Gottl. Linder, Simon Sulzer und jein 40 
Anteil an der Neformation im Lande Baden jowie an den Unionsbejtrebungen (Heidelberg 
IS), dafelbit ein ziemlich vollftändiges Litteraturverzeichnis; Ad. Fluri, Bern. Schulordnung 
von 1548 (Berlin 1901). 

Simon Eulzer, befannt in der Schweiz. Neformationsgefhichte durch feinen ftreng 
lutberiichen Standpunkt, feine Teilnahme an den Unionsbeftrebungen und feinen rühmz 45 
lihen Anteil an der Reformation des Großberzogtums Baden, iſt ein Berner Kind, ge 
boren am 23. September 1508 ob Meiringen im Haslital ala unehelicher Sobn des 
Trobftes Beat Sulzer von nterlaten und der Marg. Börthli, welche, ähnlich mie 
Bullinger® Eltern, in ebelicher, wenn auch nicht geweihter Gemeinschaft lebten. Seine 
Jugend wverlebte er im Haslital, worauf ihn fein Water nach Bern fandte, um des 50 
Unterrichts des Humaniften Nubellus von Rottweil teilbaftig zu erden. Hier nahm ich 
Berbtold Haller des begabten Jünglings an, durch deſſen Bermittelung wohl Sulzer zu 
Cimald Mykonius nad Luzern fam. Der Tod feines Vaters beraubte ibn der Hilfs: 
mittel, jo dab Sulzer in einer Barbierftube feinen Unterhalt verdienen mußte, um feine 
Studien fortzufegen. Auch in Straßburg, wo mir ihn 1530 finden — mir find über 65 
jemen Studiengang nicht vollftändig aufgellärt —, betrieb er das „Schärerhandwerk“; 
@ wurbe aber vom Rate von Bern unterftügt und den Straßburger Neformatoren em: 
rioblen. Hier hörte er bei Buzer, Capito und Bedrottus, bei Letzterm zur Ausbildung 
m Griedifchen und Hebräifchen. Der Unterricht der Straßburger war für feine theo— 
legiſch· kitchliche Richtung entfcheidend. Sulzer ſetzte 1531 feine Studien in Bafel fort, co 
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wo fih Simon Grynäus feiner annahm. Eine Zeitlang balf er dem Buchdruder Her: 
wagen als Korrektor; auch ftand er als Lehrer dem Kollegium, dem fpätern Pädagogium, 
vor. Nun aber bedurfte Bern feines Mitbürgers und berief ihn im Herbft 1533 auf die 
Empfehlung von Buzer und Gapito an die Schule als Lehrer, mit der Verpflichtung 

5 gelegentlich zu predigen. Intereſſant ift das Urteil Meganders über ihn (im Kommentar 
zum Epheſ.Brief, Worrede): „von dem ich nicht weiß ob feine Klugheit oder feine Ge— 
lehrfamfeit größer ift“. Sulzer hatte neben feinem Lehramt auch die Yandidulen in 
ſechs Bezirköftädtchen zu infpizieren. 1535 feßte er es durch, daß das ehemalige Barfüfjer- 
flofter der Anstalt ala Kollegium eingeräumt wurde. Im Jahr 1536, naddem er in 

10 Straßburg Sebaftian Meyer ald Nachfolger des inzwiſchen verftorbenen Haller hatte ge— 
innen müfjen, bezog er auf Veranlafjung des Nates von Bern mit fechs feiner Schüler 
die Univerfität Bafel zur meitern Ausbildung. Hier erhielt er 1537 die Magiſter— 
würde. Sein Nachfolger in Bern wurde Thomas Grynäus. Bon jet an nahm 
er großen Anteil an den Unionsverhandlungen, wozu er als der Freund der Straß: 

15 burger der geeignetite Mann war. 1536 reifte er nad Sachſen, wo er in Witten- 
berg Luther fennen lernte. Von da an war er von Luthers Perfönlichkeit vollftändig 
eingenommen und wandte fich in der Folgezeit auch tbeologifh immer mehr der luthe— 
riihen Auffafjung zu. Er jagt e8 in einem Briefe an Vadian vom 27. Januar 1539 
auch deutlich, daß diefes perfönlihe Zufammentreffen mit Luther ihn davon überzeugt 

20 habe, daß Luthers Gegner * mehr „aus Leidenſchaft“, denn aus fachlichen und wiſſen— 
ichaftlichen Gründen befämpfen. 

Das Jahr 1537 bezeichnet in der Gefchichte der Berner Reformationskirche einen 
bedeutfamen Wendepunkt, indem nad dem Tode der älteren Reformatoren Kolb und 
Haller, ſowie nach dem nicht ganz freiwilligen Rüdtritt von Megander (vgl. PRE’ XII, 

35 ©. 501 ff.) eine lutheranifierende Richtung mit Seb. Meyer und Kunz Oberwafjer gewann 
(vgl. Art. Bußer Bd III, ©. 610), welche durch Sulzer und Grynäus, die Nachfolger 
von Megander und Rhellitan erheblich verftärkt wurde. Sulzer war 1538 wieder nad 
Bern berufen worden. Seine Studenten wurden an die Univerfität Straßburg 
beordert. Im Jahr 1541 wurde er, nahdem er am Kollegium zu Barfüſſen tüchti 

30 gearbeitet hatte, der Nachfolger Sebaftian Meyers. Er, der gelehrie und diplomatifd 
gewandte Mann, wurde bald das geiftige Haupt der Richtung, um fo mehr als der 
ehrliche Bolterer Meyer und der grobe, gewalttbätige Kunz auch diejenigen ab: 
geitoßen hatten, melde unter andern Umftänden ihnen willig Gefolgichaft geleiſtet 
hätten. Sulzers und feiner freunde Beitreben ging dahin, den Eid, der die Prediger 

85 auf die zwingliſchen Bekenntniſſe verpflichtete, abzuſchaffen und die Iutherifchen Begriffe 
in die Abendmahlsichre einzuführen, ebenjo die Krankenkommunion und die Kirchen: 
zucht. In Bezug auf den letztern Punkt fand er die Unterftügung Galvins, deſſen 
Kirchenbegriff mit demjenigen Zwinglis und der Berner nicht überemftimmte. Allein die 
Zwinglianer, an ihrer Spite Nitter, waren wachſam, und auch der Nat blieb bei aller 

40 Vorliebe für Sulzer bei feinem Verbot, Neuerungen einzuführen. 1544 jtarb Kunz und Sulzer 
trat an feine Stelle. Er war nun auch Prediger, erhielt aber doch einen gut zwinglifch gefinnten 
Helfer, Job. Weber von Aarau. Auch 1546 wurde, als Nitter geftorben war, gegen Sulzers 
voreiligen Vorjchlag, einen Berner zu wählen — wobei er an einen lutheriih Gefinnten 
gedacht hat — ein Zwinglianer gewählt, Jodokus Kilchmeier, worauf der beleidigte Sulzer 

45 die Sache auf die Kanzel brachte und eine „aufrübrerifche” Predigt hielt. Bon allen 
Seiten desavouiert, fühlte Sulzer, dab er alles Vertrauen eingebüßt babe. Grynäus 
wurde abgedankt, während Sulzer, der ſich im diefer ganzen Zeit fehr wankelmütig, ehr— 
geizig und unlauter gezeigt hatte, unbegreiflicherweife die Unterfchrift auf Prädifanten- 
rodel, Disputation und Synodus gab, die ihn im Grunde verurteilte. Er lavierte bin 

so und ber, fonfpirierte bald mit Calvins Feinden, bald trat er, wieder in einer ihn kom— 
promittierenden Weife, für die MWeljchen ein, jo daß man ſich dem Eindrud nicht ent- 
ziehen kann, er babe die gewaltfame Abſetzung, die am 24. April 1548 erfolgte, jelbft 
provozieren wollen, um als Märtyrer feiner lutheriſchen Überzeugung jeine Vaterjtadt 
verlajien zu fünnen. 

55 Bafel, von feiner Studienzeit ber feine zweite Heimat, nahm ihn auf. Er erhielt 
ihon im folgenden Jahre 1549 die Pfarritelle zu St. Peter, 1552 nad Seb. Münſters 
Tod die Profefjur des Hebrätfchen, und 1553 wurde er der Nachfolger des Oswald 
Mykonius am Münfter und Antiftes der Basler Kicche, für ihn ein Triumph fondergleichen. 
Sulzer war in Bafel in feinem Doppelamt als Profeſſor und Antijtes im Allgemeinen 

co glücklich. Man muß ihm aud das Zeugnis geben, daß er viel gearbeitet hat und im 
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ganzen borfichtiger wandelte. Er gab fih auch Mühe, mit allen gut zu ftehen. Er trat 
für die Hebung der Kirchenzucht ein, nahm ſich der verfolgten Proteſtanten mit Eifer an, 
und betrieb das Zuftandelommen der Union zwifchen den Deutfchen und den Schmweizern, 
wie er auch in den innerfchweizerifchen Streitigkeiten zu vermitteln fuchte. Dennoch ließ 
ſich feine gegenfägliche Stellung zu den zwingliſchen und calviniihen Schweizerkirchen 5 
nicht — Schon in ſeinem Gutachten über Servet ift die Milde des Urteils auf: 
fällig, und es ift nicht ganz klar, ob es wirklich feiner Überzeugung entiprang, oder dem 
— u Calvin und den Beziehungen zu Servets Freunden in Baſel. Sodann be— 
trieb er * die Annahme der Konkordienformel und die Verwerfung der zweiten helvet. 
Konfeffton, wie er auch die Privatbeichte, das Orgelfpiel und das volle Glodengeläute 
einführen wollte, Beitrebungen, melde Sulzers lutheriſchen antizwinglifchen Standpunft 
aud ſolchen deutlich machten, welche die feinern dogmatiſchen Diftinktionen der Abend: 
mabläslebre nicht verftanden. Da ſich unter den Glocken auch die von Felix V. geſchenkte 
Papftglode befand, jo war die Bürgerfchaft wenig erbaut, am Weihnachtstage 1565 
den „großen Kübel” wieder ertönen zu bören. Es mußte ihm übrigens auch in Bafel ı5 
vorgeworfen iverden, und zwar nicht mit Unrecht, daß fein Benehmen nicht immer ein- 
wandfrei und lauter geweſen ei. 

Sulzers Bemühungen um die Einführung der lutheriſchen Anſchauungen in Bafel 
batten feinen dauernden Erfolg. Die erjte Basler Konfeifion von 1534 a er nie 
ganz zu befeitigen, obſchon er fie zurüditellte und den Drud von erflärenden Randgloſſen 20 
verhinderte. Mob fand er kräftige Unterftügung bei feinem Schivager Koch (Coceius) 
zu St. Peter, Pfarrer Füglin zu St. Leonhard, und andern, aber um fo entjchiedener 
wideritand ihm der junge Diakon zu St. Peter, Heinrich Erzberger. Doc vermochte 
Erzberger nicht durchzudringen, jo daß er ſchließlich, durch Zurüdjegung gekränkt, nad) 
Paris und Mülhauſen zog. Auf feine Anregung bin bat Mülhaufen die Unterfchrift 25 
zur Konfordienformel verweigert. Der Rat von Bafel ermahnte die ftreitenden Geift- 
lichen wiederholt, dad „Schmügen und Schmähen” zu unterlaffen, aber der Streit brach) 
immer wieder aus, zumal dem Antiftes 1573 in dem jungen Joh. Jakob Grynäus, dem 
Sohne des Thomas Grynäus, ein Gegner erjtand, der nad Sulzers Tode als fein Nach— 
folger im Antiftesamte die Rückkehr der Basler Kirhe zum Zminglianismus und den 30 
vollen Anſchluß an die Schweizer Kirchen durchſetzen konnie. 

Größer und unumjtrittener find Sulzers PVerdienfte um die Neformation der Mark— 
fichaft Baden. Auf einer Reife nah Sulzburg 1554 lernte er die Töchter des ver- 

ftorbenen Markgrafen Ernft (1515—1553) fennen und trat jo auch in Beziehungen zum 
regierenden Markgrafen Karl II., der auf das Drängen feines Nachbarn, des Herzogs 35 
Ghriftopb von Württemberg, und auf Grund eigener Überzeugung im Jahr 1555 mit 
der Neformation des untern Teiles der Markgrafichaft begann. Im Jahr 1556 bot ich 
aud für den obern Teil ein günftiger Anlaß, indem die Pfarrei Lörrach, wo das 
Klofter St. Alban in Bafel den Kirchenfat hatte, frei wurde. Die Gemeinde wünſchte 
einen evangeliihen Prediger, und Sulzer fandte feinen Schwager Koch. Gleidyzeitig 40 
ftellte er im Auftrag der Gemeinde an den Markgrafen das Gefuch, der Gemeinde einen 
ewangeltjhen Prediger zu geben und das angefangene Werk einer chriftlichen Neformation 
zu vollenden. Rad einigem Zögern willfabrte der Markgraf, und der Berner Paul 
Straßer zog Ende 1556 als evangeliicher Pfarrer in Lörrach ein. Ihm folgten, von 
Zulzer orbiniert, nad und nach einige ziwanzig nach, und um dieſelbe Zeit konnte Sulzer, 45 
der nad dem Beitritt des Markgrafen zur Augsburger Konfeffion (Juni 1556) zum 
Euperintendenten von NRöteln, Schopfheim, Müllheim und Hochberg ernannt worben tar, 
ſchon eme Kirchenviſitation abhalten. Es ift das ein Zeugnis für die eminente Arbeits: 
fraft Sulzerd, daß er fo lange Zeit in zwei jchiwierigen und verantwortungsvollen 
Zrellungen obne Pflichtvernadhläfftgung ausbarren fonnte, zweien Herren dienend und 0 

mur Einem, aber, wie feine Grabfchrift jagt, „utraque manu“. Er mußte oft 
auf Synoden erfcheinen, Streitigleiten fchlichten, Firchliche Angelegenheiten ordnen, fo daß 
man fich nicht wundern darf, daß ihn die Mehrzahl der Geiſtlichen als ihren Präzeptor 
und Water verehrte. Natürlich betrieb er auch bier die Einführung der Konkordie, aber 
mit mit vollem Erfolg und ſchließlich mußte er es noch erleben, daß übereifrige Yutheraner 55 
ibm vorwarfen, er denke über die Perſon Chrifti und die Prädeftination anders als die Konkordie. 

Sulzers Yebensabend war nicht ungetrübt. Körperliche Leiden hinderten ihn, die 
Sertung der Superintendentur Nöteln perjönlich zu beforgen. Dazu kamen die zu: 
nebmenden Anfechtungen feiner Gegner und der Tod mandyes Freundes. Zulegt war er 
en gebrodener Mann, dejjen Anblick feinen Gegner Grynäus jchadenfrob, feine freunde & 
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traurig ſtimmte. Kinder hatte er feine, um fo treuer bat er Stieflinder aus zwei Eben 
erzogen. Er jtarb am 22. Juni 1585 und murde im Kreuzgang bed Basler Müniters 
beigejegt. Ein Urteil über den ficher bedeutenden Mann zu fällen ift nicht leicht. 
Über den unitreitigen Verdienſten um die Schulen von Bern und die Basler und 

5 Babenfer Kirche liegen die ſchweren Schatten eines ſchwachen Charakters und einer der 
Vergangenheit und Cigenart der jchmweizerifchen Kirchen widerſprechenden dogmatiſchen 
und kirchlichen Parteinahme. Hadorn. 

Summa der Godliker Scrifturen. — &. Benrath, Die Summa der Heiligen Schrift. 
Ein Zeugnis aus dem Zeitalter der Neformation für die Nedtfertigung aus dem Glauben, 

10 Leipzig 1880; Möller Beurteilung der Benrathſchen Schrift in der T6LZ 1881, ©. 62; 
J. 3. van Toorenenbergen, Het oudste Nederlandsche verboden boek. Oeconomica Christi- 
ana. Summa der Godliker Scrifturen, Leiden 1882; 9. G. filenn, De auteur der „Summa 
der Godliker Scrifturen“ (Theol. Studien, Jaarg. I. Utrecht 1883, blz. 313—323; 3. 2. 
van Toorenenbergen, „Het oudste Nederlandsche verboden Boek (Theol. Stud. Jaarg. II. 

15 Utrecht 1884, blz. 145—162); 9. G. Kleyn, Nog eens de auteur der „Summa“ (Theol. 
Stud. Jaarg. II, blz. 447— 451); 8. Benrath, Die Summa der Heiligen Schrift. Eine litterar: 
biftorifche Unterfuhung (IrrTh VII, ©. 127ff., val. VIII und IX); Wat een Roomach 
Geestelijke in 1523 aan de Christen-menschen leerde, Leiden 1882 (eine boll. Leberjeguna 
der Summa in Volksausgabe); jiehe ferner verjchiedene Artikel u. a. von Düjterdied (aA 

20 1878), Kattenbuſch (GgA 1883), P. Hofſtede de Groot (De Tijdspiegel 1852, 1883), M. 4. 
Gooszen (Geloof en Vrijheid 1882) u. j. w. 

Im Jahre 1523 erjchien in Leiden bei Jan Zeverts eine Schrift in Niederbeutfcher 
Sprache, betitelt: „Summa der Godliker Sceriftvren, oft een duytsche Theologie, 
leerende en onderwijsende alle menschen, wat dat Christen gheloue is, waer 

25 doer wi allegader salich worden, ende wat dat doepsel beduyt, nae die lee- 
ringe des heiligen euangelijs ende sinte Pauwels episteln.“ Schon am 23. Mär; 
desfelben Jahres verbot die Stattbalterin im Namen Karl V. dur öffentlihen Anjchla 
das Schriftchen, das verbotene Lehren enthalte, und ordnete feine Vernichtung an. Nach 
diefem Verbot war es nicht geftattet, das Buch zu befisen, zu lefen, zu faufen oder zu 

30 verkaufen. Im folgenden Jahre wurde durch Rechtsſpruch des Hofes von Holland vom 
13. Juli der Druder wegen der Herausgabe und des Verkaufs desjelben für alle Zeit aus 
den Yändbern von * Seeland und Friesland verbannt und ſeines ganzen Ver— 
mögens für verluſtig erklärt. Durch dieſes Urteil wurde aber die Verbreitung des 
Schriftchens nicht — ———— Nacheinander erſchienen mehrere Nachdrucke davon, wäh— 

35 rend es außerdem in mehrere andere Sprachen überſetzt wurde. Aber überall erachtete 
es die Kirche für notwendig, davor zu warnen (ſ. F. H. Reuſch, Die Indices librorum 
prohibitorum des 16. Jahrhunderts), Es findet ſich auf den Indices der Löwener 
theologifhen Fakultät vom Jahre 1546, 1550 und 1558. In England wurde durdı 
verfchiedene Edikte ſowohl das lateiniſche Original, als aud die engliſche Überfegung 

40 verivorfen als „voll von Irrtum und giftiger Keterei” (1526, 1530, 1539 „the 
summe of holy Seripture“, translated bij Fysh, 1542 u. f. w.). In Frankreich 
wurde 1550 „La Somme de lescripture saincte” durch die Sorbonne verurteilt. In 
alien fommt nad 1549 „El Summario“ auf allen Indices vor. Und auch in 
Spanien berichten u. a. der Inder von Baldez (1559) und der von Duiroga (1585) davon. 

45 Aus dem Mitgeteilten ſchon wird in etwas deutlich, meld eine Bedeutung dieſe 
Schrift in den Tagen der Neformation gebabt bat. Selbit am Hofe Kaiſer Karls V. ift 
fie befannt gewwefen. Mit Recht hat Benratb (IprTh VII, ©. 154) behauptet: „Sc 
glaube wahricheinlich machen zu fünnen, daß die Schrift (die Summa) in der fran- 
zöfifhen Form in der Zeit zwifchen dem Speierer und dem Augsburger Reichstage eine 

so merkwürdige Holle am fatferlihen Hofe gejpielt bat.” Kann dody das Bud, das Mich. 
von Kaden im Sabre 1529 im Auftrage des Yandgrafen von Selen dem Kaiſer bei 
einem Kirchgang überreichte, — wie uns Sleidanus in feinen Commentarii beridtet —, 
faum ein anderes, als eben unfere Summa geweſen fein. Bejonders in alien jcheint 
es großen Einfluß ausgeübt zu haben, aber auch mit Erfolg durch die Inquifition bes 

55 fämpft tworden zu fein. „Es bat — jagt Em. Comba — zu feiner Bett mand ein» 
geichlafenes Gewiſſen geweckt, es bat —* Widerſpruch unter Gelehrten, im öffent— 
lichen Leben und auf der Kanzel erregt, und es bat auf dem Scheiterhaufen für den 
Frevel büßen müſſen, den Zorn der Priefter in ſolch' heftigem Maße erregt zu haben“ 
(vgl. Benrath, Die Summa, Einl. ©. IVff.). 

1) Lange Zeit blieb diefe Schrift, nachdem fie in der Zeit der Neformation in den 
verſchiedenſten — ————— Dienſt gethan hatte, der Vergeſſenheit anheim gegeben, bis 
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fie aufs neue im Jahre 1877 die Aufmerkfamfeit erregte. In diefem Jahre näm— 
lich entdedte Profefior Boehmer zu Zürih in der dortigen ftädtifchen Bibliothek ein 
Eremplar von „Il Sommario della Sacra Serittura“, der italienifchen Überjegung 
der Summa. Er machte es Prof. Emilio Comba in Florenz möglich es in feiner Monats: 
zeitihrift Rivista Cristiana zu bveröffentlihen und zugleih eine Sonderausgabe davon 5 
zu veranftalten. Düfterdied (GA) und befonders Benrath (IprTh) wieſen darauf bin, 
daß die italienifche Ausgabe eine Übertragung der franzöſiſchen Überfegung vom — 1523, 
die wiederum aus dem Niederländiſchen ſtamme, wäre. Eingehendere Unterſuchungen von 
Bentath führten ibn zu der Entdeckung von fünf verſchiedenen engliſchen Ausgaben, von 
denen feine ſich als Überfegung gab. Doc ergab es ſich ihm, daß fie der Tradition ı0 
nah eine Überfegung „from the Dutch“ waren. Kurz darauf entbedte er eine hol: 
ländiihe Ausgabe der Summa vom Jahre 1526. Er veröffentlichte hiervon im Jahre 
1880 eine deutjche Überfegung (Die Summa der Heiligen Schrift). Aus verjchiedenen 
Gründen fam er zu dem Schluffe, daß es eine ältere bolländifche Ausgabe vom Jahre 1523 
gegeben haben müfje und daß diefe als die urfprüngliche anzufeben fei, es fei denn, daß ı5 
auch ſie eine Bearbeitung eines lateinischen Originals wäre. Außerdem ergab fi, daß 
auf die niederdeutſche Summa ein zweiter Teil, vermutlich einige Jahre fpäter, gefolgt 
war. Der Schreiber diefes zweiten Teiles gab ſich als Autor des erjten zu erkennen. 
Diefer zweite Teil ift urfprünglich niederdeutich gefchrieben, denn in anderen Spraden 
fommt er nicht vor. Doch tft der erfte Teil der Summa mit dem Prolog (nad) van Toorenen: 20 
bergen blz.117) eine Überfegung, und zwar, wie ſchon Benrath vermutete und van Toorenen: 
bergen deutlich bewies, aus dem Lateinischen. Jedoch ift der Schreiber felbft der Überfeger, 
dern er jagt, daß er zunächſt nicht Willens geweſen wäre, das Buch zu veröffentlichen, 
„aber da es fo dringlich von mir begehrt wird, babe ich es überfegt .. . zu nuß aller 
Chriſtenmenſchen.“ 25 

Der Amfterdamer Profefjor J. J. van Toorenenbergen (1822— geit. 1903) tar 
fo glüdlih, im Jahre 1882 das lateinifche Original und die ältefte niederländifche Über: 
fegung berausgeben zu können („Het oudste Nederlandsche verboden boek“), dem 
er eine ausführliche Einleitung (blz. I—-LX) vorausſchickte. Das lateiniſche Original, 
„Oeeonomica Christiana in rem christianam instituens, quidve ereditum in- » 
genue christianum oportet, ex evangeliecis literis eruta“ betitelt, von dem ein 
Cremplar in fehr Eeinem Format ſchon lange im Befis von Prof. van Toorenenbergen 
fib befand, ift gedrudt im Jahre 1527 zu Straßburg, alfo jünger als die ältefte hol— 
ländifche Ausgabe, die aus dem Jahr 1523 ftammt. Die Überjegung ift keineswegs 
wörtlich, fondern vielmehr eine freie Bearbeitung, wozu der Überjeger, der ja identiſch 35 
mit dem Autor war, natürlich das volle Recht beſaß. Aus einer Vergleihung der beiden 
Texte ergiebt ſich auch, daß die ODeconomica Christiana inhaltreicher ijt, al8 die Summa. 
Eritere war offenbar verfaßt, um die Geiftlichleit und gebildetere Yaten mit der Wahr: 
beit des Evangeliums befannt zu maden, und zielte ferner darauf bin, die Verderbnis 
des Klofterlebens und bejonders den eigengerehten Wahn, diejes Leben fei an und für so 
ſich eim beiliges, zu befämpfen. Deshalb zerfällt es in zwei Hauptteile, von denen ber 
eine mebr tbeoretifch, der andere mehr praftifch gerichtet ift. Die Summa dagegen iſt 
mebr für das Volk beftimmt und darum in manchen Punkten eine Verkürzung der 
Oeconomiea, bejonders dort, two über das Klofterleben gebandelt wird. Wie mir bes 
reits jaben, war der Schreiber erft nicht gewillt, fein Werk, d. b. das lateinische Original is 
zu veröffentlihen. Daß es gleihwohl im Jahre 1527, alfo nad der bolländifchen Be: 
arbeitung, zu Straßburg zur Beröffentlihung fam, berechtigt zu der Frage, ob das mit 
oder obne feine Mitwirtung geſchah. Zu der Annahme einer Ausgabe vor 1527 Liegt 
teinerlet Grund vor, und ſowohl der Ort der Veröffentlichung, als auch der nacläffige 
Drud giebt zu der Vermutung allen Anlaß, daf der Schreiber, der ſchon in einer Über: so 
ſichung für das Volk fein Werk hatte ericheinen laſſen, an der Herausgabe des Originals 
nicht beteiligt war. Nicht unmabrjcheinlich it die Vermutung von van Toorenen: 
bergen (biz. LIID, daß einer der Freunde des Verfaſſers, Gerardus Geldenhauer, der 
fih im Jahre 1527 zu Straßburg oder in der Umgebung diefer Stadt aufbielt und in 
Beldverlegenbeiten fich befand, es feinem Freund, dem Buchhändler Chriftianus Egen- 56 
olybus ausgehändigt babe. 

Die Oeconomica Christiana muß alfo bereits eriftiert haben, als im Jahre 1523 
die Summa (d. b. der erite Teil der Summa) erſchien. Zu welcher Zeit das lateinische 
Driginal verfaßt ift, fann mit Sicherheit nicht angegeben werden. Höhftwahricheinlich iſt 
es das Jahr 1520, eben das Jahr, welches in dem Prognosticon hinter dem Titel an⸗ 60 

11 
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gegeben wird. Offenbar Iebt der Verfaſſer noch in der römischen Kirche: er will mit ihr 
und ihren Einrichtungen nicht brechen, und das Klofterleben möchte er wohl reformieren, 
aber nicht abjchaffen. Doch find in der Oeconomica Spuren von Luthers Schriften 
nachzuweiſen, aus denen hervorgeht, daß dejjen Gedanken bei dem Werfafler bereits ein 

5 Echo gefunden haben, u. a. von Luthers „Sermon von der Taufe” (1519) und von 
jeinem „Bon der babylonifchen Gefangenschaft” und „Bon der freiheit eines Chrijten- 
menſchen“ (beide von 1520). Beachtung verdient auch der Umftand, daß jchon in ver Summa 
bereitö die Neformatoren jelbjt zu Wort fommen. Schon in der älteften Ausgabe von 
1523 iſt an den erjten Teil ein Anhang angefügt, der in alle anderen Ausgaben bis 

ıo auf eine übernommen ift, nänlid ein Formular für die Abendmahlsfeier mit der Auf: 
jchrift: „Dat Testament Iesu Christi, datmen tot noch toe de misse ghenoempt 
heeft, verduyts[t]| duer Ioannem Oecolampadium to Adelenburch“. Und in der 
Ausgabe der Summa von 1526 fommt ein ganzes Kapitel vor, das beinab wörtlid und ganz 
und gar fachlich aus einer Lutherſchen Schrift übernommen ift. In der Ausgabe von 1523 

15 und in allen Ausgaben vor 1526 ebenfo, wie in allen Überfegungen finden wir ein Kapitel (29) 
mit der Überfchrift „Van ruteren ende orlogen, oftmen sonder sonde mach orloghe 
aennemen, een informacie na dat Evangelium“. Hier wird das Kriegführen rüd- 
er verurteilt, es fei denn, daß es zur Verteidigung der Unterthanen gegen aus: 
ändifche oder inländifche Gewalt diene. Die Ausgabe von 1526 bat aber eine merk— 

% würdige Veränderung, die auch von den folgenden Ausgaben übernommen worden ift. 
Unter Vertveis auf ein „eostelick sermoen“, daß über dieſen Gegenftand im Drud 
erjchienen ſei, wird ein durchaus anderes Urteil ausgeiprochen. Mit dem „eostelick 
sermoen" ijt offenbar Luthers im Jahre 1526 erjchienener Traftat „Ob Kriegaleute 
auch im feligen Stande fein können“ gemeint, der bier fachlich ganz und gar und fait 

25 örtlich übernommen ift. Dieje Veränderung muß wohl von dem Berfafjer ſelbſt her— 
rühren, da niemand anders als er eine foldh einjchneidende Anderung an feiner Schrift 
vornehmen konnte. Es fteht daher mit Hecht auf dem Titel der Ausgabe von 1526: „Nu 
wederom zeer neerstelick [durdgreifend] gecorrigeert“. 

Wer mar der Verfafler ſowohl von der Oeconomica Christiana alö von der 
% Summa? Sein Name wird weder auf dem Titel der Oeconomica, nody auf dem einer 

der vielen Ausgaben der Summa angegeben. Aud in den Indices, auf denen beide 
Werke vorfommen, wird fein Verfafjer angegeben. Auch in dem Werk felbjt wird nirgends- 
wo ein direkter Hinweis gefunden. Was von Benrath ſchon im Jahre 1880 in feiner 
Einleitung zu feiner Schrift über die Summa unter Berufung auf eine Erklärung Hen- 

3 driks van Bommel vermutet wurde, der im Sabre 1557 Pradilant zu Wefel war und 
in eben diefem Jahre (nicht im Jahre 1554, wie v. T. blz. XXXIX unrichtig angiebt) 
ſich ala den Verfaſſer einer Schrift, genannt die „Summa der Deutichen Theologie‘, befannte, 
die ungefähr 30 Jahre vorher im Drud erſchienen war, ift durch van Toorenenbergen 
ji dem höchſten Maße von MWabrjcheinlichkeit erhoben worden (ſehe die vortreffliden Ein- 

0 leitungen von Benraths Summa und van Toorenenbergens „Het oudste Neder!. 
verboden boek“). Die dagegen von H. G. Kleyn (Theol. Stud. 1883) erhobenen Be: 
denken und die von ibm für die Anficht, daß Johannes Timmermannus der Verfaſſer 
jein könnte, beigebrachten Gründe find von van Toorenenbergen (Theol. Stud. 1884) 
endgiltig widerlegt worden. Er bebarrte bei feiner Anficht, dap das Werk dem Hendrif 

van Bommel zuerkannt werden müßte, wenn er denfelben auch jpäter nicht mehr für den 
Rektor am Schweiternbeim von Maria Magdalena zu Utrecht bielt. 

Der Löwener Theol. Profefjor Jacobus Latomus jchrieb gegen die Oeconomica 
Christiana jein Libellus de Fide & Operibus & deVotis atque Institutis Monastieis. 
Antv. MDXXX (Opera Latomi. Lov. MDL. fol. 133"—157”). In diefem Büchlein 

5 beftreitet er die Lehre der Rechtfertigung durch den Glauben und verteidigt er das Mönchs— 
tum (cf. Cramer en Pijper, Bibliotheca Reformatoria Neerlandica III. In- 
leiding 26, 27. 's Gravenhage 1905). 

Eine kurze Inbaltsangabe der Oeconomica und der Summa möge bier folgen. 
Die Oeconomiea enthält in zwei Teilen 15 und 14 Kapitel; die Summa zäblt 

55 31 Kapitel, denen der „Prologhe“ vorangebt. Die Kap. I—XV (der erjte Teil) der O. 
und die Kap. I—XV der S. behandeln die Glaubenslebre unter ra Nubrifen : 
Was die Taufe bedeutet; Wellen die Taufe uns verfichert und daß ſie nichts als ein 
* iſt; Was die Chriſten in der Taufe Chriſtus geloben; Was der Chriſtenglaube 
iſt und was der glauben muß, der ſelig werden ſoll; Von dem ſicherſten Wege, ſelig zu 

0 werden; Daß wir PT xch Gottes Güte ohne die Werke ſelig werden; Auf welche 
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Weife unfer Heil verfichert ift durch den Tod deffen, der fein Teftament für ung gemacht 
bat; Wie der Glaube nad dem Evangelium nirgends ohne Werke ift; Der Glaube 
beivegt euer Gemüt, daß ihr alle Gebote Gottes haltet; Wer ein Sohn und iver ein 
Mietling ift; Zweierlei Art Menſchen find in der. chriftlichen Welt; Die Früchte des 
Glaubens; Von viererlei Glauben, darüber in der bl. Schrift gebandelt iſt; Wie es fih 5 
mit dem Ghriftentum verhält; und Daß man um den Tod nicht traurig fein muß. 

Nachdem fo nad des Verfafjers Anfiht genug über den Glauben gejagt ift, geht 
er zu der Befchreibung über, wie alle Stände ın Übereinftimmung mit dem Evangelium 
leben müßten. Diefelbe wird in den folgenden Kapiteln I—XIV (dem zweiten Teile) 
von der O. (van Toorenenbergen zählt unrichtigertweife XV, da er fein XIII. Kap. bat) ıw 
und in den Kapiteln XVI—XXXI von der S. gegeben. Hier ift jedoch noch ein ge 
wiſſer Unterjchied zu beobachten. In der O. werden acht Kapitel (I—VIII) den Mönden 
und Nonnen gewidmet, in der S. nur ſechs (XVI—XXT), mobet der Inhalt der O. in 
der 8. als ziemlich umgearbeitet erfcheint. Es werden nämlih in der S. meniger 
hiſtoriſche Erläuterungen gegeben; die Kritik, die an dem Leben der Mönche und Nonnen 16 
geübt wird, iſt gemäßigter; es wird etwas mehr über das „bürgerliche Leben“ gejagt, 
wobei ein bejonderes apitel XIX) den Eltern gewidmet ift, die ihre Kinder in das 
Klojter bringen wollen. In Kapitel IX—XII der O. wendet ſich der Verfaſſer an die 
Reichen, die Verbeirateten, die Bürger: und die Magiftratöperfonen, in Kapitel XIII (bei 
van Toorenenbergen XTV) wird erflärt, daß das Evangelium das Kämpfen verbiete, und 20 
desbalb für die Soldaten feine Lebensregel enthalte, während die O. dann in Kapitel XIV 
(bei van Toorenenbergen XV) mit der Unterfuchung fchließt, inwieweit nad) dem Evan: 
gelum die Fürften Steuern auflegen dürfen und melde Pflichten binmwiederum die Unter: 
tbanen baben. Cine ganz andere Ordnung befolgt aber die S. Nachdem, wie wir ſahen, 
in den Kapiteln XVI—XXI der Stand der Mönde und Nonnen beiprochen worden tft, 25 
wird im Kapitel XXII die Frage behandelt, wie Mann und Frau zufammenleben 
follen, und in Kapitel XXIII, wie die Eltern ihre Kinder chriftlih regieren follen. 
Rapitel XXIV beipricht das Leben der gewöhnlichen Bürger, und Kapıtel XXV banbdelt 
darüber, wie die reihen Leute nach dem Evangelium leben follen. Aus Kapitel XXVI, 
m dem über zweierlei Regiment, das geiftlihe und meltliche, gefprochen wird, geht so 
bervor, daß der Rerfaffer von Yuthers in den erften Tagen von 1523 erjchienenen Schrift 
„Bon weltlicher Obrigkeit“ Kenntnis genommen bat, die in fpätere Ausgaben in teils 
wörtlicher, teild verfürzender Überfegung aufgenommen ift, aber in der Oeconomica 
nd: vorfommt. Kapitel XXVII giebt an Bürgermeifter, Richter, Schulzen und andere 
eine Anweiſung nah dem Evangelium, während Kapitel XXVIII über die Abgaben, 35 
melde die Herren auferlegen, und wie man fich dabei verhalten folle, fpricht, wobei nur wenig 
dem legten Kapitel der Oeconomica entnommen ift. Über Kapitel XXIX fpracdhen twir 
oben ihon. Die Kapitel XXX und XXXI find ganz neu und bandeln das eine über 
das Leben der Anechte, Mägde und Tagelöhner, das andere über‘ das Leben der Witiven. 

Der zweite Teil der Summa, der ſpäter durd den Verfaſſer felbft an feine Be— «0 
arbeitung der Oeconomica Christiana hinzugefügt wurde und allein in niederdeutjcher 
Sptache erhalten ift (van Toorenenbergen blz.201—249) enthält nach einem „Prolog an 
den Chriſtlichen Leſer“ 12 und 10 Kapitel. In den Kapiteln I—XII werden die Grundlagen 
der chriſtlichen Moral beiprochen und die folgenden Gegenitände behandelt: Kein Menſch 
darf uns Gebote geben, fie dürfen allein uns raten; Von dreierlei Geboten (die der as 
Kirche, des AT und des NT); Von den Geboten der Menſchen; Bon der Freibeit des 
Sriftlichen Glaubens; Ob man die Gebote der heiligen Kirche wohl übertreten darf; Das 
Wiſſen um unſere Freiheit iſt allen Chriftenmenfchen nötig; Won dem Gefeg von Moies 
und intwietweit twir daran gebunden find; Niemand darf glauben, daß er ohne das Geſetz 
vom Moſes nicht jelig werden könnte; Wie ihr das Gefe von Moſes fo halten follt, so 
dab es euch zu nuße ift; Ob wir das Gefeh von Moſes noch wohl aufrecht erhalten 
dürfen; Warum wir noch viele Dinge aus dem Geſetz von Mofes aufrecht erhalten; Von 
ten Geboten bes heiligen Evangeliums, an die wir gebunden find. — In den folgenden 
Rapitelm I—X werden dann die zehn Gebote praktisch erflärt und angewendet, wie man 
Re balten fol nicht nach dem Setet von Mofes, jondern nach dem Evangelium. 55 

Tie Summa der Godliker Scrifturen, im Jahre 1523 zum eriten Male im 
Trud erſchienen, ift in der That eine äußerſt bemerkenswerte Schrift. Sie liefert aufs 
newe den Beweis, daß in den Niederlanden früber als irgend anderswo ein gejundes 
setormatorifches Streben geberrfcht bat. Auf diefem Boden, wo Geert Groote (j.d. A.) gewirkt 
bat und ob. Weſſel Gansfoort geboren ift, wo Die Fraterhäuſer das geiftliche Yeben 60 
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förderten und die Fraterſchulen die Pflanzftätten wurden von Frömmigkeit und Gelebr: 
jamteit, tauchten ſchon früh helle evangeliiche Gedanken auf, und bei vielen Geijtlichen 
zeigte jich das Bedürfnis nad) einem den Forderungen der bl. Schrift entjprechenden Leben. 
So hatten die Niederlande in gewiffen Sinne eine eigene Reformation und die Summa 

5 ift eine Außerung derfelben. Aber mit um jo größerer Teilnahme nahm man dann aud) 
Kenntnis von dem, mas Luther in Deutichland und Zwingli in der Schweiz ſprachen 
und thaten. Auch dafür fehen wir in der Summa einen Beweis. Und von den Niederlanden 
aus find die reformatoriihen Bewegungen in andern Ländern unteritügt und befördert 
worden. Auch dies geichah zum Teil mit Hilfe der Summa. mn demfelben Jahre, in 

ı0 welchem Luther von der Aſche der beiden niederländischen Märtyrer Voes und van Eſſen 
fang „Sie ftäubt in allen Landen“ begann von Niederland aus aud die Summa ihren 
Lauf in alle Lande, und diefes Heine Büchlein iſt ein mächtiges Mittel geweſen, in weiten 
Kreifen die Geiftesbetvegung der Reformation zu verbreiten und zu ftärfen. S. D. van Been. 

Summarien, Württembergifde f. d. U. Bibelwerfe Bd III ©. 181,3. 

15 Summenhart, Konrad, jcholaftifcher Theologe, geft. 1502. — Litteratur: K. Steiii, 
Der erſte Buchdrud in Tübingen 1881, S. 50—53, 229—233; Fr. X. Linjenmann, Konrad 
Summenbart 1877; 5%. J. Moſer, Vitae professorum Tubingensium ord. theol. 1718, 
&.35—41; Joh. Janjien, Geſch. des deutichen Boltes I, 17. u. 18. Aufl. 143 5.; 8. Müller, KG II, 
1, 203; 9. Durter, Nomenclator literarius theol. cathol. IV, 1899, 9925.; ©. Sermelint, 

20 Die theologiſche Fakultät in Tübingen vor der Meformation 1906, S. 156—162 u. 194 F.; 
Württ. Vierteljahrshefte f. Landesgeſch. 1906, 331 ff. 

K. ©. ift einer der Theologen der via antiqua, jener legten Richtung der Scholaftif, 
die ald Neaktionsbeivegung gegen den odamiftischen Formalismus von der Univerfität 
Paris feit Mitte des 15. Jahrhunderts fi) ausbreitend mit ihren geſund realiftiichen 

25 ——— den Übergang zum Humanismus vermittelte und deren Vertreter um ihrer 
erniten Kritik an den beftehenden Verbältniffen willen mit dem Glorienfchein der „Vor— 
reformatoren“ geſchmückt worden find (vgl. oben XVIII, 100, 3— 101,13). ©. ift zwifchen 
1450 und 1460 in dem altiwürttembergifchen Städthen Galm im Schwarzwald, oder 
wahrjcheinlicher in defien Nähe in dem Dorfe Sommenhardt geboren. Er ftudierte zuerit 

30 in Bayis und fam mit feinem Lehrer 3. Heynlin (f. d. Art. VIII,36) und um diefelbe 
Zeit wie Seriptoris (ſ. d. Art. XVIII, 100f.) im Sommerfemefter 1478 nah Tübingen. 
Unter den nicht zahlreichen Vertretern der via antiqua bier nahm er bald eine hervor: 
ragende Stellung ein. 1489 ging er in die theologische Fakultät über und bielt nament- 
lich kanoniſtiſche, ſoziologiſche und naturphilofophiiche Vorlefungen. Er ftarb im rüftigen 

3 Mannesalter an der Belt am 20. Oktober 1502 im Klofter Schuttern bei Offenburg, 
wohin er fih zur Erholung zurüdgezogen hatte. 

Seine Zebensarbeit iſt bewußtermaßen der Durchführung des realiftifchen Programms 
gewidmet. ©. will vom den logifchen und metaphyſiſchen Unterfuchungen feiner oda- 
miftischen Gegner fortichreiten zu jenen praftifchen Forderungen des Lebens, melde für 

su die Sicheritellung des Gewiſſens und des Seelenheild in den mannigfachen VBertwidelungen 
der gejellichaftlichen Rechte und Pflichten von großer Wichtigkeit feien. „Wenn die Härefie 
an den Thoren rüttelt, dann wende man Kraft und Schweiß auf die Fragen des Glaubens, 
aber jett ift e8 Zeit von den wortreichen Sophismen und von den logiſch-metaphyſiſchen 
Phantasmen hinweg ſich den fittlihen Fragen des Lebens zuzuwenden“ (Yinfenmann 

ib a. a. O. ©. 18f.). „Wer wird mich Unglüdlichen erlöfen von dem theologifchen Gezänte!“ 
Diefes von Job. Staupis aus dem Munde feines Lehrers S. überlieferte Wort (Tb. Kolde, 
Die deutjche Auguftinerfongregation und J. Staupig 1879, ©. 215, N. 3) ift zu ver: 
ſtehen aus der HKampfesfituation des Nealismus gegen den Odamismus, dem es an wort— 
reichen Sophismen nidyt mangelte. S. war bemübt, dieje feine Grundfäge aud im alt: 

50 hergebrachten Univerfitätsbetrieb zur Geltung zu bringen. Er veranlafte ein Statut feiner 
Fakultät über die „Reſumtionen“, wonach diefe freieren Übungsftunden die ftarr getvordenen 
Vorlefungen über die Sentenzen ergänzen und ſich mehr mit neuzeitlihen Stoffen und 
mit moralifhen Problemen bejchäftigen follten (vgl. Hermelink a. a. D. ©. 47 ff.). 

Die Schriften, die S. meiftens als Zufammenfafjungen feiner Tübinger Vorlefungen 
55 hinterlaſſen bat, zerfallen in drei Gruppen. Die erfte umfaßt zwei Werte aus dem 

Grenzgebiet der Theologie, Soziologie und Kanoniftit: den „Tractatus bipartitus de 
deeimis“ 1497 und das große „Septipertitum opus de contractibus pro foro 
conscientiae“ 1500. Mit diejen moralifchnationalöfonomifhen Schriften ftebt ©. in 
einem großen geſchichtlichen Zufammenbang, welcher nocd nicht genügend unterfucht iſt 
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(vgl. W. Nofcher, Geſch. d. Nationalölonomit in Deutichland 1874, ©. 22). Ed und 
Gajetan find in ihrem Kampf gegen das Zinsverbot von ©. abhängig. Die zweite Gruppe 
keiner Schriften wird aus den Kommentaren zur Phyſik des Albertus Magnus gebildet. 
Tee „Commentaria in Summam physice Alberti Magni“ find erſt 1503 in Frei— 
burg von dem damaligen Rektor der dortigen Hochſchule Johann Gaefar in den Drud 5 
gegeben worden. Dabei benugte der Herausgeber nicht das Driginalmanuffript des Ber: 
taffers, fondern wohl feine eigene Nachſchrift, die er ald Tübinger Student ſich gemacht 
batte (er ift 13. Juni 1486 inferibiert) und ergänzte die verderbten Stellen nah Mög— 
Iihlett aus der Margarita philosophica des Gregor Reifh (vgl. Steiff a. a. D. ©. 233 
und Hermelint a. a. O. ©. 157 N. 44. Das Werl Ses will wie das berühmter ge— 10 
twordene des Gr. Reiſch eine Gefamtdarftellung der Thatfachen in der Gotteswelt mit 
ftommer Erklärung geben. Es enthält mehr Naturpbilofopbie als empirische Natur: 
beobachtung. Auf dem letzteren Gebiet ijt Sceriptoris feinem Kollegen ©. weit voran: 
geeilt (f. oben XVIII, 101,4— 19). Die dritte Gruppe feiner Schriften find gelegentlich 
gehaltene Reden: die „Oratio funebris et luctuosa ete.“, gehalten im J. 1496 bei ber ı6 
veihenfeier der Univerfität Tübingen nad dem Tode ihres Stifter Eberhard im Bart, 
dann der Traftat „Quod deus homo fieri voluerit“, der aus zwei Kollationen (d. h. 
Univerfttätspredigten) für das MWeihnachtsfeit im %. 1494 und 1495 entftanden ift, end- 
id der „Tractatulus exhortatorius super decem defectibus virorum monasti- 
ecorum*, enthaltend eine Rede, welche S. im %. 1492 im Klofter Hirfau auf Anfuchen 20 
des damaligen Abts vor verfammeltem Provinzialfapitel der Mainzer Benediftinerprovinz 
gehalten bat. In diefem legten Traktat geißelt S. die Mißbräuche im Leben der Klöfter 
und rübmt die Wiſſenſchaft der heiligen Schrift, welche in den Klöftern viel eber betrieben 
werden müſſe, als das kunſtvolle Bemalen der Kirchenwände und als die ausschließliche 
Sorge für Verwaltung und Ofonomie. 26 

S. ſteht wie die meiſten Vertreter der via antiqua am Wendepunkt der Zeiten. 
In der Form feiner Darlegungen iſt er vollſtändig Scholaſtiker, obwohl er die „pul- 
ehriores et politiores probationes“ fennt. Griechiſch und Hebräifch bat er nicht gekonnt, 
wie ſchon bebauptet worden ift. Aber durch jeine Freundſchaft mit Reuchlin und durch 
kin möblmollendes Eintreten für viele der Tübinger Humaniften bat er in feinem reife so 
den Übergang von der Scholaftif zum Humanismus vermittelt und durch feine praftifch- 
theologischen Forderungen ward er zum Führer für eine Reihe von bumantftifchen Theo: 
Iogen der Reformationszeit. Namentlihb Thom. Wyttenbach (j. d. Art.), der Lehrer 
Jwinglis, iſt deutlich von ihm abhängig. 9. Hermelinf. 

n Summepiftopat, Landesherrlider j. d. U. Epiſkopalſyſtem in d. evang. Kirche a5 
dV S. 425. 

Superiutendent. — Ziegler, Superintendens, Witeb. 1687, 1712; Lehmann, De officio 
perintendentis, 1725; (Ndermann), De muneris superintendentium natura atque indole 
emisoopali, 1829; Schmidt, Der Wirkungstreis und die Wirkungsart des Superintendenten in 
%r wangelijchen Kirche Preußens, 1837; Auguſti, Ueber das Amt eines Generalfuperinten: 40 
denten: Beiträge zur Geſchichte und Statiftif der evangel. Kirche, Beiträge III, Nr. 14, 1837; 
Eihbern, Kirchenrecht 1, 742; Richter, Kirchenrecht, $ 72; Friedberg, Das geltende Ber: 
iifumgsredjt der ev. Landesfirchen, Leipzig 1888; derſ., Das geltende Verfaſſungsrecht der 
m. d. Sandestirchen, Freiburg 1885 (mit mehreren Ergänzungsbänden. Neuerdings fort: 
siegt in Friedbergs und Sehlings D. Ztſchr. f. Kirchenredht); derj., Kirchenrecht, 5. Aufl., 46 
Seipzig 13, ©. 215. und die Schriften über kirchliches Partikularrect. 

Als nicht lange nad dem fpeierifchen Neichsabichiede von 1526 Kurfürſt Johann 
von Sachſen fih auf Anregung der Wittenberger Theologen zu der Maßregel jener kirch— 
ben Vifitationen entjchloß, die dann auch anderwärts nachgeahmt in der Hand ber 
rürten das Mittel getvorden find, zur Bildung evangelifcher Landestirchen den Grund so 
w legen, ließ er für die abzuordnenden Vifitatoren im Jahre 1527 eine „Inſtruktion“ 
ausarbeiten, Sebling, Kirchenorbn. des 16. Jahrhunderts, T. 1, ©. 142f. „Damit“, heißt 
« m bderjelben (S. 146), „Prediger, Pfarner und ander Perſonen Scheu haben, ſich 
mzegrundter Lehre oder anderer Ungleichheit... . zu unterſtehen, . . . jo achten Wir 
notiern, dab im eglihen und den furnemften Städten” — aus Späterem ergiebt fich, 55 
vs regelmäßig der Hauptort je eines landesherrlichen „Amtes“, d. i. des Verwaltungs: 
vıengele eines „Amtmannes“, gewählt wurde, — „die Pfarner zu Superintendenten 
od Aufjeber vorordent, und denjelbigen befohlen werde, in die umliegende Kreije . . . 
Lufieben und Aufmerken zu haben, wie diefem Allem“, d. i. den von den Vifitatoren zu 
Rafienden Worjchriften, „von den anderen Pfarnern nachgegangen und gelebt, auch wie so 
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von denfelben Pfarnern, Predigern und Andern des Kreifes in Predigen, Geremonien, 
Saframentreihungen und ihres Wandels halber gehandelt wirdet. Und fo der Super: 
intendeng, . . . welchem Wir das Auffehen durch Unſere Vifitatores, wie berurt, hätten 
befehlen lafjen, befunde, . . daß einer ader mehr Pfarner ader Prediger ſeins Kreifes anderit 

5 dann chriftlich predigen, lehren ader mit raihung und Austeilung der Sakramenten und 
Geremonien bandeln tete, ader ein boſen Wandel und Mefen furet, denfelbigen .. . joll der 
Pfarner, in des“ ihm ald Superintendenten „befohlenen Kreis derjelbe gejeflen“ iſt, zu— 
nächjt vernehmen, eventuell dem Landesherrn anzeigen. Auch die Eheſachen des Bezirks 
follen feitens der Paſtoren an diefen „Juperintendierenden Pfarrer” gewiejen twerden. — 

10 Ergänzt wird die Inſtruktion von 1527 durch eine zweite offizielle Schrift, den „Unter: 
richt der Viſitatoren an die Pfarrherrn im Kurfürftentum zu Sachſen“, Wittenberg 1528, 
Sehling a. a. O. ©. 149f. Man fann diefe Schrift als ältefte kurſächſiſche Krchenordnung 
bezeichnen, denn fie war beftimmt, von den Vifitatoren an die Pfarrer übergeben zu 
werden, und diefen als Nadyweis und Norm dejien zu dienen, was der Kurfürſt alö von 

15 ihm für richtig erfannte Lehr: und Lebensordnung in feinem Lande aufrecht zu erhalten 
entichlofjen je. Sie erwähnt der Superintendenten, die fie auch „Superattendenten“ 
nennt, gleichfalls, und fügt dem in der „Inſtruktion“ Enthaltenen binzu, daß, wenn der 
Superintendent einen Pfarrer „anzuzeigen“ bat, dies jtetS durch Wermittelung des Amt: 
manns gejcheben fol. Diefem folle er insbejondere jeden „zu Ertwedung faljcher Lehre 

und des Aufruhrs“ wirkenden Pfarrer denunzieren. Auch binfichtlich feiner Kompetenz 
in Eheſachen joll er mit ihm zuſammenwirken; es wird für jeden Superintendentur: 
iprengel (Amt) ein aus dem Amtmann, dem Superintendenten, demjenigen Pfarrer, aus 
deſſen Gemeinde ein Fall zu entfcheiden ift, und einigen weltlichen eifigern beſtehendes 
Ehegericht angeordnet, Sehling a. a. O. 1, 53. 56. 146. 

26 Der Name „Superintendent“ war von der ſpäteren Scholaſtik, z. B. von 
Gabriel Biel (in quart. Sent. dist. 24, qu. 1), für dieſe Bifchöfe, infofern fie 
Regierer find, angewendet worden, weil diefe Überjegung von Zrioxonor ſchon bei 
Auguftin (De eivit. Dei 29, 19) und Hieronymus (epist. 85) und nad ibnen im 
Corpus Juris Canoniei (ce. 11, C. 8, qu. 1 und D. 93, e. 24) vorfam. Wenn man 

3% aber jet von daher den Ausdrud in Sachſen rezipierte, fo zeigen die angeführten Stellen 
furfürftlicher Erlaffe, daß die Meinung nicht war, den Superintendenten eine Stellung, 
wie fie bis dahin die Bijchöfe gehabt haben, zu geben. Vielmehr tritt nach reformato- 
rifcher Lehre in jeder Parochie der Pfarrer an die Stelle des Bifchofs, joweit deſſen jeel- 
jorgerifche Kompetenz gegangen war, und wird baber in den lutheriſchen Bekenntnis: 

35 jchriften befanntlich auch als Bifchof bezeichnet. Someit aber die bisherigen Biſchöfe 
Befugnifje gebabt hatten, welche wie heute firchenregimentliche nennen, wird die Obrigfeit, 
insbejondere die Landesobrigkeit, von ihres obrigfeitlihen auch das kirchliche Negieren be- 
greifenden Regieramtes wegen, ihr Erbe (ſ. d. Art. „Rirchenregiment” Bd X, ©. 468). Auch 
die über die — unter welchen Bedingungen man „die Superintendenz“ der bisherigen 

0 Biſchöfe anerkennen könne, erſtatteten evangeliſchen Gutachten, von denen die ſog. Refor- 
matio Wittenbergensis von 1545 das letzte iſt, wollen dies landesherrliche Kirchen— 
regiment feitgehalten wiſſen (Richter a. a. O. 2, 83.89; Sebling a.a.D. 1, 211. 216; 
Mejer, Grundlagen des luther. Kirchenregiments, ©. 83); und wie biernadh die eventuell 
fortregierenden Biſchöfe als den Landesherrſchaften untergeordnete gedacht werden, jo find, 

45 wo im Anfange der Reformation evangeliihe Bifchöfe in der That beitehen blieben, die— 
jelben Iandesherrliche Kirchenbeantte fachlich gemweien und bald auch fürmlich geworden 
(f. d. Art. „Bischöfe“ Bd 3. ©. 246; Sebling, Kirchengefeggebung unter Morig von Sachſen 
und Georg von Anhalt ©. 83ff.). Daß die ſächſiſchen Superintendenten von 15277. 
nichts anderes als ſolche Beamte fein follten, liegt auf der Hand. Wie fie anfangs ale 

50 Unterbeamte der Vifitationsfommiffionen fungieren, jo ſpäter als Unterbeamte der an 
deren Stelle tretenden Konfiftorien Bd X ©. 752Ff.); in den ſächſiſchen Generalartiteln 
von 1557 (Sehling a. a. ©. 1, 316F.) erfcheinen fie in legterer Eigenfchaft volljtändig. 

In gleicher Art wie in Kurſachſen findet ſich das Inſtitut der Superintendenturen 
bald darauf in Braunſchweig-Lüneburg (Celle), Württemberg, Naffau, Pommern, wo ganz 

55 wie in Sachſen „in jedem Amte oder Voigtei einem von den Baftoren die Superatten: 
dention befohlen“ wird, ferner in Heflen, wo nach der Ordnung von 1537 das jährlich 
am landesherrlihen Hofe zufammentretende Konfiftorium, in welchem ſämtliche Super: 
intendenten zugleich als Mitglieder ſitzen, Synodus beißt, und noch an anderen Orten 

— 1% Mejer a. a. O. ©. 49. 55. 57. 59. 134. Dann wurden zuerft in Württem— 
Kirdyenordnung v. 1559; Nichter 2, 198, 200f.) Speziale und Generalfuperinten- 8 } 
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denten unterſchieden, und letztere als Zwiſchenbehörden zwiſchen den Spezialfuperinten- 
denten und dem Konfiftorium eingefchoben. Dies wurde ın Braunfchtweig (Kirchenorbn. 
vd. 1569, Richter 2, 322) nachgeahmt, und noch ein Generaliffimus an die Spite geftellt, 
während es in Medlenburg (Superintendentenordnung von 1571, Richter 1, 334) bei 
einfachen Superintendenten blieb, als deren Oberbehörde teild die durch fie beratene 5 
Yandesregierung, teild das Konfiftorium fungiert. Erſt mefentlich fpäter find bier die 
Euperintendenturfreife in PBräpofituren unterabgeteilt und in jeder derjelben einem Präpo— 
fttus oder Propit in einzelnen Beziehungen die Vertretung des Superintendenten über: 
tragen. In der Mark Brandenburg wurde (Viſitations- und Konfiftorialordnung von 1573, 
Nıdter 2, 358. 379) ein Generalfuperintendent, bier „gemeiner”, d. i. allgemeiner Super- 10 
intendent genannt, den Superintendenten übergeordnet. Die kurſächſiſche Kirchenordnung 
von 1580 (Sehling 1, 364. 399) zeigt eine ähnliche Einrichtung und wurde das Vorbild 
für die des ——— Preußen, wo die Superintendenten den Namen „Erzprieſter“ 
fübrten (Jacobſon, Geſch. des evangel. Kirchenrechts in Preußen und Poſen, ©. 96f.), 
während in Heſſen die, ähnlich wie in Mecklenburg, den Superintendenten untergebenen 16 
Vertreter „Metropolitane“ hießen (Richter, Geſch. der evangel. Kirchenverfaſſung, ©. 185f.). 

In den kleineren und kleinſten landesherrlichen Territorien des alten Reiches fand 
ſich, wenn ſie mehrere Pfarrſprengel ausmachten und evangeliſch waren, regelmäßig nur 
ein Superintendent, der alsdann nicht unter einem Konſiſtorium zu ſtehen pflegte, ſondern 
in der das Kirchenregiment verwaltenden Landesbehörde als geiltliches Element derfelben 0 
regelmäßig jelbit ſaß. War diefe Behörde, wie es nicht felten vorfam, die oberjte Negierungs- 
bebörde des Yandes überhaupt, fo wurde er zu deren konſiſtorialen Gejchäften jedesmal 
ugezogen. Gab es hingegen ein befonderes Konfiftorium, fo war er deſſen geiftlicher 

ittelpunft. Um ihn felbit unter Aufficht zu jtellen in Betreff feiner Lehre und feines 
Lebens, kommt in diefen kleinen Territorien zuweilen vor, daß in foldher Richtung dem 235 
von ibm felbit berufenen Synodus, d. i. der Verfammlung der ibm untergeorbneten Geiſt— 
lichkeit, eine follegiale Kompetenz beigelegt ift, die fich in der periodifch zu wiederholenden 
Prüfung der betreffenden Fragen und in der Pflicht und Befugnis äußert, wenn fich 
Grund findet, den Superintendenten beim Landesberen zu verklagen. — Der Name 
Zuperintendent ift weder in den großen noch den Heinen Territorien allentbalben feft: so 
gebalten. Daß auch Propft und Erzpriefter vorlommt, ſahen wir fchon. In Süd— 
deutjchland ift hin und wider der Name Dekan üblich (4. B. in Bayern), in den refor- 
mierten deutichen Kirchen der Name Inſpektor, anderwärts Metropolitan, Senior, Ephorus. 
In der Sadıe wird dadurd nichts geändert. Die Biſchöfe der ev. Yandesfirche Sieben: 
bürgens AB. find ebenfalld nur Superintendenten. 85 

Wie in den kleineren landesberrlihen Territorien, jo ftand der Superintendent auch 
in den Städten, die ein eigenes evangelifches Kirchenweſen einrichteten, felbititändiger als 
da, wo er ald Unterbeamter eines landesberrlichen Konfiftoriums arbeitete. Sachkundiger 
geiſtlicher Hilfe, und zwar ftändiger, bedurfte jede weltliche Obrigkeit, die ihrer nad) 
reformatorifcher ee im Negieramte gelegenen Pflicht genügen wollte, anderen ald «0 
richtigen Gottesdienft in ihrem Gebiete nicht zu dulden; denn Lehraufſicht war obne tbeo- 
logiſche Sachlunde nicht durchführbar. Was in den größeren Territorien in diefer Bes 
ziebung dem fonfiftorialen Kollegium zufiel, das gelangte in den Eleineren und den Städten 
an den Superintendenten, er wurde vom Nate der Stadt bei allen firchenregimentlichen 
Geſchäften zugezogen. So findet fich jogar um etwas früher als in Sachſen ein Super: #5 
intendent, der aber nicht fo, fondern „oberjter Prediger” genannt wird, in der Stral- 
funder Slirchenordnung von 1525 (Richter 1, 23.25), dann mit ausgebildeterer Stellung 
und jest auch mit dem aus Sachſen überfommenen Namen in der von Bugenbagen ver: 
faßten Kirchenordnung der Stadt Braunfchtweig 1528 (Nichter 1, 109) und in den ähn— 
fihen Bugenhagenſchen Kirchenordnungen für Hamburg 1529, Minden und Göttingen 1530, 50 
Lübeck und Goslar 1531, Soeſt 1532 u. f. Meer a.a. DO. ©. 64. 68. 133f. In 
Braunſchweig ift er nicht zugleich Pfarrer, joll aber gelebrte theologische Vorträge balten. 
Immer bildet umter ibm die Stadtgeiftlichkeit ein Kollegium, das jog. Stadtminifterium, 
weldes regelmäßige VBerfammlungen bält, an manchen Amtstbätigfeiten des Superinten- 
denten teilmimnit, und äbnlich wie in den kleineren landesberrlichen Gebieten der Synodus 55 
als Moderamen feines firchenregimentlichen Einfluffes auftritt. Es gab fogar Städte, 
mo wenigftens zeitweilig, wie 4. B. in der erften reformatoriichen Periode in Noftod, der 
Zuperintendent durch ein foldyes feine einzelnen Mitglieder kollegial beauffichtigendes 
Stabtminifterrum ganz erfegt ward. Überhaupt war im einzelnen die Geftaltung lokal 
verſchieden; die leitenden Gedanken aber blieben fich allentbalben gleih. Insbeſondere 6 
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ift die Stellung des Superintendenten, auch wo er thatfächlich erhöheten Einfluß bat, 
rechtlich nirgends eine bijchöfliche, vielmehr jtets die eines Kirchenregimentsbeamten ber 
Obrigkeit. Selbjt wo er von der Geiftlichkeit, wie in einigen Städten und von größeren 
Territorien zeitweilig in Heflen und in Pommern der Fall war, gewählt wird, enthält 

5 eine derartige Wahl doch niemald mehr als einen Vorſchlag: die ftäbtifche, bezw. bie 
Yandesobrigfeit ftellt den Vorgeſchlagenen, wie fie ihrerjeits will, an oder nicht an. 

In der bier dargelegten Geftalt, wie fie feit den erjten Anfängen deutſcher evan— 
gelifcher Kirchenordnung begründet worden mar, hat das Superintendentenamt ſich — 
mit verhältnismäßig jehr neuen Modifikationen, deren weiterhin zu gedenken bleibt — im 

ı0 allgemeinen bis heute erhalten. Nur daß feine Verhältnifje, feit die Zahl der jelbit- 
ftändigen deutſchen Territorien infolge der politiichen Veränderungen im Beginn dieſes 
Jahrhunderts auf den zehnten Teil ibrer ehemaligen Summe zuſammenſchmolz, allmählich 
gleihmäßigere geworden find als früher. Normiert werden fie allentbalben durch be— 
treffende Vorſchriften des kirchlichen Bartitularrechtes, oft durch befondere Superintendenten= 

15 ordnungen oder -Inſtruktionen, die dann durch Einzelverordnungen noch näher bejtimmt 
find. SHierüber geben die verfchiedenen wiſſenſchaftlichen Daritellungen der kirchlichen 
Gefegfammlungen partifularredhtlichen Charakters Auskunft. 

Nach diefen Nechtsvorfchriften hat der GSuperintendent in feinem Amtsfprengel 
(Superintendentur, Diöcefe, Inſpektion, Ephorie 2.) Auffiht zu führen über Amts- 

% verwaltung und Lebenswandel der daſelbſt angeftellten Geiftlihen und unteren Kirchen: 
diener, nicht felten aud über den Wandel und zumeilen zugleich die Studien der ſich 
dort aufhaltenden Pfarramtskandidaten. Er bat ihnen auch die Erlaubnis zum Predigen 
zu erteilen, jo weit jie im Einzelfalle erforderlih it. Inwieweit jeine Aufficht fich über 
die Schule erjtredt, hängt von pofitiver Gefeßgebung ab. Wo Pfarrvalanzgen eintreten, 

25 bat er für geordnete Vertretung während ihrer Dauer zu forgen, demnädjt die Pfarr: 
wahl, wenn eine folde ftattfindet, zu leiten, und immer den neuen Pfarrer einzuführen, 
wobei er auch die pefuntäre Auseinanderfegung mit dem Vorgänger oder dejien Erben zu 
vermitteln bat. Bei Streitigkeiten zwiſchen Pfarrer und Gemeinde ift er die nächſt— 
fompetente Stelle. Auch über die Kirchengutsverwaltung bat er eine Auffiht, und nicht 

0 jelten Befugnis zu allerhand untergeordneten Bewilligungen und Dispenfationen. — Die 
Mittel, alle diele Pflichten und Befugniffe zu handhaben, find ordentliche und außer: 
ordentliche Vifitationen, die er vornimmt, ferner ſchriftliche Berichterftattungen feitens der 
Pfarrer, und in älteren — periodiſche Verſammlungen derſelben (Synoden, ſ. oben), 
auf denen über durchzuführende Maßregeln, vorgefommene Anſtöße oder ſonſt wichtig 

5 Erjcheinendes unter feiner Leitung mündlich verhandelt wurde. Im Laufe der Zeit find 
diefe Synoden, wo fie fich erhalten haben, Zufammenfünfte mit bloß wiſſenſchaftlich— 
theologiſchen Aufgaben geworden. Inwieweit der Superintendent das Recht hat, ſeiner— 
ſeits Disziplinarſtrafen zu erkennen oder ſelbſtſtändig vorläufige Maßregeln, 3. B. 
Suspenſionen vom Amte, eintreten zu laſſen, iſt partikularrechtlich verſchieden. Allemal 

ao iſt feine Hauptpflicht, rechtzeitig an ſeine vorgeſetzie konſiſtoriale Behörde Bericht zu er: 
ftatten, von derjelben Verwaltungsvorſchriften einzubolen und dieje gemifjenbaft auszuführen. 

Bei verfchiedenen von diejen Thätigfeiten ift der Superintendent von jeber — mir 
haben gejehen, daß es ſchon bei der erjten Einrichtung von Superintendenturen in Kur: 
ſachſen (1528) jo war — an die Mitwirkung des landesherrlihen Amtmannes gebunden. 

45 Dies bat ſich erhalten; nur daß an Stelle des Amtmannes einer der modernen Lolal— 
beamten getreten ift. (So in Braunschweig, Medlenburg, SchaumburgsLippe Friedberg, 
Verf.:Recht, ©. 183. 194). Bisweilen bilden beide zufanımen eine Behörde, wie 3. B. 
in Sachen, Weimar, Meiningen, Altenburg, Coburg:Gotba, den beiden Schwarzburgs, 
Neuß j. L. —, die „Kircheninſpektion“, bei deren Gejtaltung urfprünglich dasſelbe Rrinsip 
wirkſam wurde, auf welchem es beruht, daß aud die Konſiſtorien aus geiftlichen und 
nichtgeijtlihen Mitgliedern betehen (vgl. Friedberg, Verf.-Recht, ©. 181 ff.). In Hannover 
bat das Inſtitut den Namen „Sirchenlommiffion”, in Württemberg, two es eigentümliche 
Züge aufweift, „gemeinfchaftliches Oberamt”. Belege bei Richter-Dove-Kahl, Kirchenrecht 
S 155, Note 7. Friedberg, Verf.Recht, ©. 186ff. Seit man Kirchengewalt und Kirchen— 
hoheit zu unterjcheiden anfing, vertrat der weltliche Kirchenkommiſſarius übertviegend die 
letere, doch auch da nicht ausſchließlich. 

Es giebt Superintendenten höherer und niederer Ordnung. Zu den erjteren gehören 
vor allem die Generalfuperintendenten, die in verfchiedenen Yandestfirchen mit allerdings 
ſehr verichiedenem Amtsinbalte vorfommen. In Altpreußen find fie geiftliche Konfiftorial: 

so direftoren neben dem weltlichen Konfiftorialpräjes. Ihre Wirkfamteit dehnt ſich über eine 

5 

b a 
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ganze Provinz aus und fie üben, wenn nötig, ſehr perfönlicen Einfluß auf die ihnen 
unterftellten Superintendenten und Pfarrer, befonders durch PVifitationen, aus. Ander: 
wärtd find zwar gewiſſe Superintendenten ebenfall® Mitglieder der Kirchenregimentsbehörde, 
rangieren aber nur in diefer Eigenfchaft höher, und in anderen Landeskirchen endlich find 
gewiſſen Superintendenten andere Superintendenten unteritellt, obne daß jedoch die 
eriteren Mitglieder einer Kirchenregimentsbebörde wären (in Kurheſſen und Medlenburg 
. B. den Superintendenten die Metropolitane bezw. die Präpoſiti). Vgl. im einzelnen 
‚riedberg, Verf.Recht, S. 200 ff. 

Die in der Stellung der Superintendenten in neuerer Zeit eingetretenen Modi: 
Nationen, von denen die Rede war, haben ihren Grund in der Einführung presbüterialer 
und ſynodaler VBerfallungseinrichtungen, vermöge deren in den meiften deutjch-evangelifchen 
— die bis dahin konſiſtoriale Kirchenorganiſation eine ſog. gemiſchte ge— 
worden iſt. 

Wo dieſe gemiſchte Verfaſſungsform beſteht, hat der Superintendent einesteils in 
den Gemeinden neben dem Pfarrer den presbyterialen Kirchenvorſtand ſich gegenüber, 
anderenteils tritt ihm noch unmittelbar ſelbſt gegenüber die zu beſtimmten partikularrecht- 
ib näber firierten Zeiten fich twiederholende Verſammlung nicht mehr bloß der Geiſt— 
lichen, ſondern aud einer Anzahl binzulommender Kirchenvorftandsmitglieder und anderer 
Elemente feines Sprengels, die „Kreis⸗“, „Bezirks⸗“, „Diöceſanſynode“, und nimmt, unter 
keinem Vorſitze follegialifch verhandelnd, einen in den betreffenden Kirchengejegen näber 20 
bemefienen Anteil an Geſchäften, welche bis dahin er allein beforgte. Dergleihen Synoden 
— bier „Diöceſanſynode der Inſpektion“ genannt — fennt zuerft die Unionsurfunde der 
@wangelifchen Kirche in Rheinbayern vom 10. Oftober 1818, 8 15, ihre Kompetenz ging 
indes bloß auf Verwaltung des Kirchenvermögens, auf Schulbücher und Disziplin, und 
nicht fie haben der fpäteren Entwidelung zum Vorbilde gedient, fondern, wenn auch mit 2 
einer wichtigen Ausnahme, vielmehr die Kirchenordnung für die evangelifchen Gemeinden 
der Provinz MWeftpbalen und der Nheinproving vom 5. März 1835, $ 34}. Die Aus: 
nabme betrifft die grundfägliche Stellung des Superintendentenamtes jelbit. Die älteren 
miederrbeinifchen Ordnungen, aus denen das Gefeß von 1835 hervorgegangen tft, fannten 
nur in ben dortigen lutberiichen Kreifen dies Amt, der Superintendent bieß in denfelben 30 
Inspeetor elassis, leitete aber nicht jeinerfeits die klaſſikale Synode, vielmehr geſchah 
dies durch einen befonderen, auf Zeit gewählten Praeses classis. In den reformierten, 
mit noch größerem Selbitregimente als die lutheriſchen ausgeftatteten Kreifen gab es 
diefen Präfes gleichfalls, er fungierte aber zugleich als Inſpeltor, und zwar für die Zeit 
von Synode zu Synode. Indem dieſe beiderlei Einrichtungen in der rheiniſch-weſt- 35 
falijchen Kirchenordnung zuſammengeſchmolzen wurden, ließ man die reformierte vor— 
walten, und machte die Superintendenten zu einem von der „Kreisſynode“, wie jet die 
ebemalige Klaſſikalſynode beißt, je auf ſechs Jahre gewählten Synodalbeamten, welcher 
von dem Miinifterium der geiftlihen Angelegenbeiten landesberrlih bloß betätigt wird. 
Er iſt nicht Beamter des landesberrlihen Kirchenregimentes; und wenn er in getoifjen 40 
Beziehungen doch dem Konftftorium zu Dienften zu fein bat, fo ift dies nicht in ber 
Weiſe der Zuperintendenten, von denen wir eben geredet haben, der Fall, fondern loderer 
und mebr nur gelegentlih. Dieſe rheinischen Ordnungen find fpäter nachgeahmt worden 
in Baden, wo bereits die Unionsurfunde von 1821 derartige Anklänge gezeigt hatte, 
durh die Kirchenverfafjung vom 5. September 1861 (8 46f. „Diöcefanjunode” und 45 
s532f. „Wahl des Defans”) und in Heflen-Darmftadt durd das Edikt die Verfaflung 
dr ewangelifchen Kirche betreffend vom 6. Januar 1872 (8 56f. „Dekanatsſynode“, S 77 
‚Rabl des Dekans“), Lippe (B. vom 18. Februar 1876), und Oſterreich (Belanntm. 
vom 23. Nanuar 1866). Noch weiter gebt das olvenburgiiche Kirchenverfaſſungsgeſetz 
vom 11. April 1853, 8 45f. 50 

In den meisten Landestirchen ift zwar in Betreff der Synode, nicht aber hinfichtlid) 
des Zuperintendentenamted die Kirchenverfafjung für Nheinland-Weitfalen nachgebildet 
worden; jo im rechtsrbeinifchen Bayern in der Diöcefanfpnodalorbrung vom 30. Auguft 
1851, mo der „Dekan“ völlig feine alte Stellung bebalten bat, und der von ihm präſi— 
derten „Diöcefanfonode” nur Beiprechungen, Begutachtungen, Wünſche, Wahlen ein= 55 
geriumt werden. Ebenfo in Mürttemberg in der Verordnung in Betreff der Einführung 
von Dideeſanſynoden“ vom 18. November 1854, wo als Vorſtand der Synode gleidy: 
jalls der bisherige Dekan, auf Seite der Verfammlung aber eine erheblich größere Kom: 
ren; („Auflicht”, Wahrnehmung, Beratung, 8 8) und für ihren Ausſchuß (S 9) die 
‚Kitung” der Diöcefanangelegenbeiten für die Zeit, wo die Synode ſich nicht verfanmelt 0 

—⸗ 0 
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findet, anerkannt wird. Der Superintendent bleibt alfo was er war, wird aber in feinem 
bis dahin innegehabten Gejchäftskfreife beſchränkt durch Anteilnahme der Synode. Diefen 
Gefichtspuntt vertreten in Preußen der königliche Erlaß vom 5. Juni 1861 unter V. 
und die ihm nachgebildeten Königl. Erlaffe vom 5. April und 21. Juni 1862 und 

5 13. Juni 1864, durch welche in den damaligen ſechs öftlihen Provinzen „Kreisſynoden“ 
eingeführt werden; neben dem Superintendenten erhielten diefe Synoden, was in Einzel: 
einrichtungen näber ausgeftaltet wird, die „Mitaufficht” ; ihr als Ausſchuß fungierender 
Vorſtand jedoch eine engere Kompetenz, als der württembergifche. In der Kirchengemeinde: 
und Synodalordnung vom 10. September 1873, 8 49f. (f. dazu Trufen, Preuß. Kirchen: 

io recht in Bereiche der evangel. Landeslirche, S. 927. 163.) und ber Generalſynodalord⸗ 
nung vom 20. Januar 1876, $ 43 iſt beides der Sache nach wiederholt worden. Ebenſo 
in der Königl. Verordnung vom 9. Auguft 1871, welche „Kreisſynoden“ in Nafjau 
(Konfistorialbezirt Wiesbaden) und der Kirchengemeinde und Synodalordnung vom 
4. November 1876, 8 73f., welde „Propſteiſynoden“ in Schleswig-Holitein einführt 
(dazu Chalybäus a. a. D. ©. 25f. in den Anmerkungen. Auch für MWalded: Pyrmont 
(Synodalordnung vom 29. Auguft 1872, 8 3f.) find „Kreisſynoden“ nad dieſem 
preußifhen Mufter organifiert. Anders in Hannover und Braunſchweig. Als im ehe— 
maligen Königreiche, der jegigen Provinz; Hannover, die Kirchenvorjtands- und Synodal— 
ordnung vom 9. Dftober 1864, 8 44f. (dazu Lohmann a. a. D. ©. 49f. 126f.) „Bezirfe- 

x ſynoden“ einrichtete, legte fie ihnen feinen wirklichen Anteil am Superintendentenamte 
bei, fondern im allgemeinen nur eine Hilfskompetenz. Dies ift nachgeahmt worden bei 
den braunſchweigiſchen „Inſpektionsſynoden“ des Kirchengejees vom 6. Januar 1873. 

Mit wenigen Ausnahmen, wie 3.B. Medlenburg und das Königreih Sachen, haben 
jet amtliche deutjch-evangelifche Yandesfirchen die ſynodale Beichränfung des Super: 
intendentenamtes angenommen. Wie viel in ſolchem Falle diefem Amte von feinen alten 
Befugniffen geblieben, was andererſeits an die Kreisſynode übergegangen, und in welchen 
Formen der Superintendent an ibre oder ihres Vorftandes Mitwirkung gebunden ift, 
fann allemal nur partitularrechtlih, oft nur probinzialrechtlich feitgeitellt werden. In 
gleicher Weiſe ergiebt fich, inwieweit hierdurch oder durdy analoge Einrichtungen in der 

%» böberen Inſtanz (Provinzialſynode) die Generalfuperintendenten in ihrer alten Kompetenz 
alteriert find. Das Nebeneinander von landesberrlihem Kirchenregimente und funodaler 
firchlicher Selbjtverwaltung, um das e3 fich dabei handelt, findet feine Ordnung jtets nur 
mittelft völlig pofitiver Normen. Wo der Superintendent Synodalbeamter getworden ift, 
wie in der Rheinprovinz und Weſtphalen, in Heſſen-Darmſtadt und Baden, da bedeutet 

35 dies für jene ſynodale Selbitverwaltung ein erhöhtes Maß. Mo dasfelbe bisher nicht 
eingetreten ift, wird er noch heute vom Landesherrn oder deſſen firchenregimentlicher Ober- 
bebörde angeftellt und entlafjen, ganz mie ein anderer öffentlicher Diener. Doch können 
Präfentationen zu folden Emennungen berechtigt fein, und ebenſo fommt vor, daß 
Standesherren und Städte, welche jura consistorialia haben, entjprechende Anſtellungs— 

40 rechte für Superintendenturen befigen. — Immer pflegt das Superintendentenamt mit 
irgend einer beftimmten Pfarre des Sprengels üblicherweife verbunden zu fein; doch ſteht 
regelmäßig rechtlich nichts entgegen, es ftatt deſſen zu einer anderen Pfarre des Sprengels 
zu legen; denn es iſt fein Teil des betreffenden Blarramtes, fondern nur neben dem— 
jelben dem Pfarrer übertragen. 

45 Auch die oben erwähnten Kirchentommiffionen find von der ſynodalen Entwidelung 
berührt. Zwar in der Provinz Hannover find fie bei Beitand geblieben, aber z. B. in 
der jchleswig-holfteinifchen Provinz, wo fie „Kirchenviſitatorien“ rg find fie durch die 
Kirchengemeinde: und Synodalordnung von 1876, 8 81 aufgehoben und ihre kirchen— 
regimentlichen Gefchäfte dem Ausſchuſſe der Propſteiſynode, ihre kirchenbobeitlihen BO. 

50 dom 9. Juni 1879) dem Landrate, bezw. der diefem übergeordneten Negierung über: 
tragen worden. (Mejer +) Sehling. 

1 a 

2 a 

Supralapfarismus ſ. d. A. Prädeitination Bd XV ©. 598, 2%. 

Supranaturalismns f. d. A. Nationalismus u. Supranaturalismus Bo XVI 
©. 459,9. 

55 Surins, Laurentius, geit. 1578. — Biographie gen£rale t. 44, Paris 1865, 
©. 676; Hurter, Nomenclator literarius I?, Annsbrud 1892, &. 365.5; Räß, Die Convertiten 
feit der Reformation 2. Bd, Freib. 1866, S. 338ff.: Neufch in der AdB Bd 37, Leipzig 1894, 
S. 166. X 
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Laurentius Surius war, wie gewöhnlih und mit Necht angegeben wird, der Sohn 
lutheriſcher Eltern; fein geiftlicher Vater Canifius jagt ausprüdlih „Ex haeretico ca- 
tholicus me adiutore Coloniae factus“. Geboren in Lübeck im Jahre 1522, erhielt 
er feine wiflenfchaftlihe Bildung zunächſt in Frankfurt a. O., dann in Köln, wo er mit 
Ganifius befannt wurde, Freundichaft ſchloß und zur latholiſchen Kirche übertrat. zn 5 
Koln machte er die Belanntjchaft des gelehrten Karthäujers Juſtus Landiperger (vgl. über 
ibn AdB XVII, ©. 594), der ihn zum Eintritt in den Karthäuferorden beftimmte (1541). 
Mäbrend 38 Jahre (bis zu feinem am 23. Mai 1578 erfolgten Tode) widmete er fich mit 
gleihgrogem Eifer der Ausübung der Ordensregeln wie feinen fchriftftellerifchen Arbeiten, 
in denen er ebenfo glübende Begeifterung für den Katholicismus wie heftigen Haß gegen 10 
die Reformation und deren Führer an den Tag legte. In feinem Urteile zeigt er große 
Berangenbeit und Beichränftheit; fonnte er doch ſelbſt meinen, daß die Neformatoren 
ihre Lehren von Muhammed entlehnt hätten. Außer verjchiedenen polemifchen Arbeiten 
lieferte er lateinifche Überfegungen myſtiſch-asketiſcher Schriften, z. B. von Tauler, Ruysbroed, 
Sufo u. a. und verfaßte außerdem einen Commentarius brevis rerum in orbe gestarum 15 
ab anno 1500 (ad a. 1564; Lovan. 1566), welches über Gebühr gefeierte Wert er 
der Sleidanfchen Reformationsgefchichte entgegenjegte und wozu ſpäter durch Iſſelt, 
Brachel, Thulden und Brewer Fortfegungen bis auf das Jahr 1673 geliefert tvurden. — 
Von Surius find ferner vorhanden: Homiliae s. conciones praestantissimorum 
ecelesiae doctorum in evangelia totius anni, Col. 1569 (ed. alt. 1576), ſowie 20 
eıne Konzilienfammlung: Coneilia omnia tum generalia tum provincialia atque 
particularia, Col. 1567. Sein Hauptwerk aber, für welches Papſt Pius V. ihm jein 
beionderes Wohlgefallen zu erkennen gab, find die falendarifch geordneten Vitae Sanc- 
torum ab Aloysio Lipomano olim conscriptae, nunce primum a L. S. emen- 
datae et auctae, Col. 1570—1575, in 6 Folianten, ein Werk, das u. d. Titel: De 2 
probatis Sanctorum historiis, ergänzt durch einen nad Surius’ Tode von feinem 
Ordensgenoſſen Zac. Mofander binzugefügten 7. Band, wiederholt gebrudt wurde (beite 
ältere Ausgabe: Colon. 1618) und worin die Bollandiften (Praef. gen. in AA SS, 
e.1, $5) die tüchtigfte Worgängerin ihrer eigenen bagiologifhen Arbeit anerfannten. 
Eine neue Ausgabe erjchien zu Turin 1875 ff., in 12 Bänden, Oktav. Vgl. d. A. Acta so 
martyrum Bd I ©. 148, 5. Nendeder F (Zödler F). 

Sufo, Heinrih (Amandus), Dominikaner, geft. 1366. — Quellen: Sufos 
Schriften, zuerjt 1482 von Felix Fabri bei Anton Sorge und danad) 1512 bei Hans Othmar 
in Augsburg (in Folio) herausgegeben, von Laurentius Surius (Colon. 1555) ins Lateinijche 
überjegt, von Heinr. Diepenbrod (Heinr. Sujos, gen. Amandus, Leben u. Schriften, Regensburg 35 
1829; 3. Aufl. 1854, mit einer Borrede v. J. Börres) neu bejorgt, liegen jept z. T. in dr. 9. Seuſe 
Denifles jorgfältiger Ausg. (Die deutichen Schriften des feligen Heinrich Seufe, I. [einz.] Bd, München 
1876—1880) vor, die im folgenden überall — iſt, wo ohne weitere Bemerkung citiert wird; 
auferdem: [J. Strange,] Fratris Amandi Horologium Sapientiae, Colon. 1856; W. Preger, Die 
Briefe H. Sufos, Leipzig 1876; derf., Eine noch unbefannte Schrift Sufos: AMA II. Klajfe, 0 
XXIL. Bd, 2. Abt, S. 4125. — Litteratur: E. Schmidt, Der Myſtiker Heinr. S.: ThStK 
1843, ©. 835 ff.: Volkmann, Der Myititer H. S. Programm des Gymnaſiums zu Duisburg 
1569; Fr. Böhringer, Die Kirche Chriſti in ihren Zeugen XVIII, Stuttgart 1878, ©. 1ff.; 
®. Breger, Geſchichte der deutſchen Myſtik im Mittelalter II, Leipzig 1881, ©. 309 fi.; 
# Better, Ein Myjtiterpaar des 14. Jahrhunderts (Deffentlihe Vorträge, gehalten in der 4 
Schweiz VI, 12. Heft), Bafel 1882; St. Bormann, Ueber den Myititer Heinr. S.: Hagens 
®ermania II, S.172f.; Straub: AbB XXXVII, ©. 169ff.; Ludw. Kärcher, Heinr. S. aus 
km Predigerorden: Freiburger Didcefanarhiv 1868, S. 187 ff.; K. Goedele, Grundriß zur 
Beſchichte der deutichen Dichtung I, 2. Aufl., Dresden 1884, S. 212; Ueberweg:Heinze, Grund: 
tiß der Geſchichte der Philoſophie IL, 7.Aufl., Berlin 1886, S.269. 285 u. ö. 

Heinrich Sufe (auch Sus, ſchwäbiſch: Seuſe; Sufo ift die erft von Surius ange 
wandte latinifierte Form), einer der großen deutſchen Myſtiker, iſt ſehr verſchieden be- 
urteilt worden. Man bat ibn einen Pbantaften und Illuſioniſten genannt (GC. Schmidt 
2a0. S.844. 888f.), hat in feinen Schriften krankhafte Einbildungstraft und vifionäre 
Sclbfttäufchung — (Better a. a. O. ©. 22), und man bat ihn mit allen ſeinen 56 
Sonderbarfeiten fritiflos in den Himmel erhoben (3. Görres in der Einleitung zu Diepen- 
brods Ausg). Das ift gewiß, daß er der begeiltertite Prophet der Gottesminne unter 
den Myſtikern ift, der die Töne des Minneliedes, wie fie wohl feine Zeit ihn gelehrt, 
Nr ewigen göttlihen Minne zu Ehren meifterlich zu jtimmen weiß, und der troß feiner 
weltjernen Askeſe dody au, von der Gottesliebe gelehrt, jeinen Mitmenfchen Liebe zu co 
atoerfen und die fündige Welt durch fie zu überwinden verjteht (ſ. unten). 
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Er ift geboren am 21. März 1300 zu Konftanz (fo Kärcher; nad anderen einige 
Jahre früher in Überlingen am Bodenfee) und ift der Sohn eines Nitterd vom Berg 
und einer Edelen von Sufe; nach leterer, die wie er ein Herz hatte, reich an Gottes: 
minne, wäbrend der Vater der Welt voll war (S. 209), nannte er fih. Weil er eine 

5 ſchwache Gefundheit hatte, wurde er für den geiftlihen Stand beftimmt und erbielt die 
Erlaubnis, ſchon mit dreizehn Jahren in das Dominikanerklofter in Konjtanz einzutreten. 
Seine tief angelegte Natur fand in dem gewöhnlichen Klofterleben feine Befriedigung ; 
fünf Jahre fuchte er nah dem Wege befjerer Frömmigkeit; dann wandte er mit durch— 
reifendem Entſchluß fi ftrengfter Askeſe zu — er trug ein bärenes Unterfleid mit 

ı0 Nägeln und ein fpannenlanges Kreuz, mit Nägeln und Nadeln durchſchlagen, auf dem 
bloßen Rüden — und bielt ſich zehn Jahre lang in völliger Abgefchlofjenbeit, feinen 
wilden Mut und feinen verwöhnten, widerſpännigen Leib zu bredien (©. 5871. 61ff.). 
28 Jahre alt fcheint er dann zum studium provineciale und generale nad Straßburg 
und Köln gegangen zu fein; bat er bier, wie durchweg angenommen wird, Edart (geit. 

ib 1327), von dem er jtark beeinflußt iſt und den er gegen die Anklage wegen bäretijcher 
Irrlehre wiederholt in Schuß genommen bat (j. unten), noch ſelbſt zum Lehrer gebabt, 
jo mag (Kärcher Beweisführung für 1300 ald Geburtsjahr ald richtig vorausgefegt) 
die zehmjährige Abgeichlofienbeit eine Verlegung des Mohnfiges nicht ausſchließen; doch 
enügt es vielleicht eine lediglich litterariiche Abhängigkeit Sufos von Edart anzunehmen. 

20 Bis zu feinem 40. Jahre feste ©. fein asketiſches Yeben fort; da, als alle feine Natur 
vertvüftet war, jo daß nichts mehr dahinter war, als fterben oder aber von derlei Übung 
lajien, ließ er davon (S. 86). In fein Klofter zurüdgelehrt wurde er dort Yeltor und 
Prior. Im Streite Ludwigs des Baiern mit dem Papſte jtand er mit feinem Konvent 
auf des leßteren Seite, wurde mit jenem aus Konjtanz verbannt und auf fieben Jahre 

35 (1339— 1346) nad Dießenhoven geführt. Doc begann er wohl ſchon in diefer Zeit 
predigend, Beichte hörend und Seelforge treibend das Land zu durchziehen, wobei er 
namentlih auch das Dominifanerinnenklojter Töß ((bei Winterthur) auffuchte und Die 
dortige Schweſter Elsbet Stagel, die Tochter eines Züricher Ratsherrn, kennen lemte (ſ. 
unten). In feiner legten Lebenszeit, wahrjcheinlih von 1348 an (jo Felix Fabri), ge: 

30 hörte er dem Dominikanerklofter in Ulm an, wo er am 25. Januar 1366 gejtorben ift. 
Manche Einzelheiten feines Lebens, die er felbit berichtet (f. unten), lafjen ſich ihrer zeit: 
lichen Lage nach ſchwer beftimmen. So tft es nicht ficher, warın ihm feiner Bücher wegen, 
in denen ftünde falfche Lehre, mit der alles Yand verunreinigt würde mit letzeriſchem 
Unflat, der Prozeß gemacht worden ift; ift e8 auf dem Generalfapitel feines Ordens in 

35 Brügge (1336) gefcheben, jo baben wir offenbar in ihm den Prior aus Konſtanz zu feben, 
der dort abgejegt worden ift (S. 98; Preger, Geſchichte ©. 361). Die gegen ihn aus: 
gelprengie Verleumdung eines unzüchtigen Weibes, er fei der Vater ibres zu erwartenden 
indes (S. 174ff.), die felbjt treue Freunde, z. B. Heinrih von Nördlingen, zeitweije 

von ihm abwendig machte, hat vielleicht feine Überfievelung nah Ulm mit veranlaft 
#0 (Preger a. a. O. ©. 369}.). Ganz unficher ift, wann er die bittere Erfahrung machte, 

daß jeine Schweiter, die dem Kloſter St. Peter in Konſtanz angehört baben fol, in 
ſchwere Sünde fiel und ihrem Klofter entlief (S. 101ff.). Aber wie er bei dieſen Erleb- 
niffen fich benahm, jeine Verleumderin mit Geduld trug und für das unglüdliche Kind 
forgte, und feine Schweiter, die ihm Schande gebracht, durch unermübdliches feelforgerliches 

#5 Suchen dem Leben zurüdgewann, zeigt ihn in der ganzen Kraft feiner warmen Yicbe. 
Schriften Sufos find uns erhalten: zunächſt die vier, die er felbft zum jog. Exemplar 

vereinigt oder doch dafür beftimmt und mit einem dementiprechenden Prolog (©. 1 ff.) 
verjeben bat, nämlich 1. die Lebensbeichreibung (S. 13ff.), 2. das Büchlein der ewigen 
Weisheit (S. 305ff.), 3. das Büchlein der Wahrheit (S. 507 ff.) und 4. das Briefbüchlein 

5 (5.573 ff.), dem noch ein ungelürztes Briefbuch (reger, Briefe) zur Seite ſteht (vgl. 
darüber ZdA XIX, ©. 346ff.; XX, S. 373ff.; XXL ©. 897); außerdem: 5. das 
Horologium sapientiae (Ausg. dv. Strange), deſſen 7. Bud auch in nicht von ©. her— 
rührender deutfcher Überfegung als Brüderjchaft der ewigen Weisheit erjcheint (Diepen— 
brod, 1. Aufl, ©. 484ff.); 6. Predigten (a. a. O. ©.593 ff.) und 7. vielleicht das Minne- 

65 büchlein (Preger, AUMA); mit Unrecht ift ihm früher das Büchlein von den neun Felſen 
(Diepenbrod a.a.D. ©.500 ff.) beigelegt, das Nulman Merſwin (f. Bd XVII ©. 203, ı0f.) 
zum Verfaſſer bat. Wann die Schriften entjtanden find, iſt meist nicht fejtzuftellen. Die 
Lebensbejchreibung verdanken wir zunächſt der oben genannten Elsbet Stagel; fie jchrieb 
auf, was ©. ihr über fein Leben erzählt oder gejchrieben hatte; als ©. davon erfuhr, 

© vernichtete er einen Teil der Aufzeihnungen (S. 13f.); der erhaltene wurde dann bier 

* 
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und da von ihm erweitert und überarbeitet. Auf chronologifche Ordnung kommt es ©. 
dabei nicht an; mehr als fein Äußeres, bejchreibt er jein Innenleben und benugt feinen 
Lebensgang nur, um eine Anleitung zur chriftlihen Vollkommenheit zu geben, von den 
findlichen Übungen eines anfangenden Menſchen beginnend bis binauf zu der innigjten, 
bier möglidyen Bereinigung mit Gott. Erſt kurz vor feinem Tode hat ©. die Arbeit an 5 
dem Büchlein beendet; er legte e8 damals feinem Provinzial Bartholomäus von Bolfen: 
beim vor (S. 7 u. 9), der bald, nachdem er es eingefehen hatte, jtarb (1362). Das Büch— 
lein von der ewigen Weisheit war eins der gelejenjten Andachtsbücher des Mittelalters 
(vgl. für feine Volkstümlichkeit noch im 16. Jahrh. Weller, Repert. typogr., Nördlingen 
1864, Nr. 1094); die Größe der menſchlichen Sünde, die Xeiden des Heilandes und 
feiner Mutter zeigend, will es die Kalten erwärmen, die Lauen bewegen, zur Andacht 
reizen, zum rechten Empfang des bl. Sakraments und zum feligen Sterben vorbereiten; 
abgeſchloſſen wird es durch hundert Betrachtungspunkte ſamt kurzen Anmutungen, die 
wobl den Stamm des Büchleins gebildet haben (S. 306). Im Horolog. sap. hat ©. 
diefes dann lateinisch frei bearbeitet, um es in Diefer on dem General feines Ordens, 
Hugo von Vaucemain, der 1333—1341 den Orden leitete, vorzulegen; damit ift die 
Entitehungszeit der Bücher ungefähr firiert; vielleicht iſt das Horologium ſchon um 1339 
in Taulers Beſitz geweſen (Preger, Geſch. ©. 324). Das Büchlein der Wahrheit iſt vor 
allem der Verteidigung Eckarts gewidmet und richtet ſich zu dem Zweck gegen die häre— 
tiichen Begarden und die Brüder vom freien Geiſte, die ſich mit Sätzen Eckarts, vor 20 
allem auch mit feiner Forderung der Gelaſſenheit, zu deden ſuchten; es zeigt, daf ob 
auch Edart jowohl wie die „Wilden“ diefelbe Forderung ftellen, fie doch etwas ſehr Ber: 
ſchiedenes darunter veriteben, dieſe eine fittliche Gleichgiltigkeit gegenüber allen Ord— 
nungen und Unterſchieden der Erſcheinungswelt, jener mit lauterem Gewiſſen und behütetem 
Leben ganz einzugeben in Chriftum ; und auch für ihre Behauptung der Unterjchiedslofig- 25 
fat in Gott dürften ſich die „Wilden“ nicht auf den boben Meifter berufen, denn diefer 
beziebe jene nur auf die Perfonen, fofern fie ald eins mit dem Grunde, dem Weſen, be: 
trachtet würden, nicht aber, ſofern ſie ſich der Natur gegenüber widerheblich halten (a. a. O. 
S. 397f.). Wahrſcheinlich iſt das von der Wahrheit das älteſte unter Suſos Büchern, 
und vielleicht iſt um ſeinetwillen vor allem ©. wegen falſcher Lehre angeklagt worden so 
(a. a. O. ©.329f.). 

Den Weg zur Vollkommenheit zu zeigen, wie ihn ihm die Weisheit geoffenbart — 
die in der klöſterlichen Verlefung der Salomoniſchen Schriften ihm entgegengetreten (©. 20 ff.), 
und in der ihm bald Ghrijtus, bald die bl. Jungfrau erjcheint (vgl. Herders Legende: 
Die ewige Weisheit) —, das ift im Grunde das Ziel aller Ausführungen Suſos. Dabei 3 
it er in feinen tbeoretifchen ENWSeLTUnGEN | und Spefulationen in mandyen Einzelbeiten 
von den großen Lehrern der Kirche, Joh. Damaszenus, Augustinus, Bonaventura u. a. 
(Breger a. a. O. ©. 391 ff.) abhängig; an entjcheidenden Punkten aber berührt er ſich 
auf engite mit Edart (vgl. Bd V ©. 151, 6ff.); auch die eigenartige Wendung, daß der 
Menſch, indem er, zur Volllommenbheit jtrebend, Gott, dem Grunde und Urfprunge feines 40 
Weſens, ſich vereint, dad innere Werden der Dreieinigfeit an ſich nacherlebt, ftammt von 
jenem (a.a. O. ©. 153, ı7 ff), und in dem Bilde, in dem S. am Schlufje feiner Lebens: 
beiehreibung die innere Einbeit der menjchlichen Seele mit Gott noch einmal zufammen= 
faflend zum Ausdrud bringt (S. 293 ff.), und das er durch eine binzugefügte Zeichnung 
noch bejonders klar zu machen ſucht (S. 301 Anm. 3) — daß, tie von einem ins Wafler #5 
geworfenen Stein zunächſt ein Ring im Waſſer entftcht, dann ein ziveiter und britter, 
und dann aus dem großen Ringe ausfliegen Eleine Ninglein, jo aus der ewigen Gottheit, 
die ald Dreieinigkeit in den drei großen Kreifen dargejtellt ift, die Menjchenfeelen geflofjen 
And, desbalb an fih tragend den hoben Adel ihrer Vernünftigkeit (S. 294 f.) — finden 
tor deutlich Edartiche Gedanken wieder (Pfeiffer, Deutjche Myſtiker des 14. Jahrhunderts so 
II, Yeipzig 1857, ©. 165). Aber die Spekulation iſt S. nicht die Hauptjache; immer 
tommt e8 ibm darauf an, das Gedachte für die Wirklichkeit nutzbar zu machen, wie diefer 
Zug ſich auch ſchon daran zeigt, daß er, um feine Gedanken klar zu legen, von feinem 
Yeben einen fo weitgehenden Gebrauhb madt. So ift ibm bei der Herkunft des 
Manihen aus Gott denn auch das das Wertvolle, daß der vernünftige eng wegen 55 
des lichten Fünkleins feiner Seele ſich wieder auffehrt in das, was ewig ift, aus dem es 
gejlofien ift; daß er allen Kreaturen Urlaub giebt und ſich allein hält in der ewigen 
Wahrheit. Dadurh unterjcheidet er fich von dem unvernünftigen Menſchen, der ſchäd— 
Ihen Vonkehr nimmt von feinem vernünftigen Adel und ſich ehrt auf leibliche Lüfte 
dieſet Welt. Der aber den Wiederfluß des Geiftes in feinen Urfprung erftrebt, der fehrt co 
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ſich von ſündlichen Gebrechen, ſich kräftiglich zu kehren auf Gott mit emſigem Gebet, 
mit Abgeſchiedenheit und mit tugendlichen beſonnenen Übungen, um unterthänig zu 
machen den Leib dem Geifte. So bereitet wird er dann auch ſich williglich darbieten zu 
leiden die unzählige Menge aller der Widerwärtigfeit, die ihm von Gott oder Kreatur 

5 zufallen mag, ja wird das Leiden des gefreuzigten Chriftus in fich bilden und danach mit 
einem Entfalten des äußeren Gewerbes fich jegen in eine Stillheit feines Gemüts mit 
einer fräftigen Gelafjenheit, als ob der Menſch ſich felbjt tot jei, jo daß er fich jelbit 
nirgend führe noch meine, fondern allein Chrifti und feines Vaters Ehre beabfichtige 
und zu allen Menfchen ſich demütig und freundlich halte. Bis bierhin vermögen wir ©. 

10 ohne weiteres zu folgen und finden, abgejehen davon, daß die centrale Stellung Cbhrifti 
nicht zu ihrem Nechte kommt, gerade in diefer Konzentration evangelifche Gedanken bei 
ibm wieder, die freilich, wenn wir ihre praftifche Ausgeftaltung in feinem Leben, die 
ihwärmerifche Askeſe und die Verkehrung des gefunden Lebensideals binzunehmen, an 
ihrer Neinbeit vieles verlieren (vgl. Preger, Geſch, ©. 386). Schwieriger werden aber 

ı5 Suſos Gedanken, wenn wir nun von der bisher gezeichneten Bafis aus zu meiterer Voll- 
fommenbeit den Weg uns zeigen lafjen. Denn fo bereitet fommt nun ein geübter Menſch 
in ein Einwirken der äußeren Sinne, die ehebevor in dem Ausbruch gar zu beichäftigt 
waren, und der Geift in einem Entfinten feiner oberjten Kräfte dringt tiefer ein mit 
einer Verlorenheit anhaftender Kreatürlichkeit und kommt im geiftreihe Bolllommenbeit ; 

20 er ftehet aber noch wie in dem Ausichlag, indem er die Dinge in ihrer eigenen Natur 
anfhauend wahrnimmt. Dies mag heißen des Geiftes Überfahrt, denn er ift da über 
Zeit und Raum und ift mit minnereicher inniger Schauung in Gott vergangen. Wer 
nun fich felbft bier noch mehr verlafjen fann, der wird von dem übermwefentlidhen Geifte 
begriffen in das, dahin er vom eigener Kraft nicht fommen fönnte und wird in den Ab: 

25 grund nach einjchwebender Einfältigkeit eingeſchwungen, da er feiner Seligfeit genießt 
nad der höchiten Wahrheit (S. 296 ff.). Aber felbit bei diefen ſchwer verftändlichen und 
zunächit dem wirklichen Leben völlig entrüdt ericheinenden Ausführungen fehlt nicht Die 
praftifche Verwertung. Das wird far z. B. aus der Gejchichte, da S., gerade zu den 
höchſten Höhen der Gottesgemeinfchaft in jubilierender Freude entrüdt, die Beichte einer 

so Frau hören foll und, als er ungern ſich trennen will von der innerlichen Luft, diejer 
jogleidy verluftig geht. Gott zudte ſchnell ihm die fröhliche Gnade, und es ward ihm 
fein Herz jo bart als ein Kiesling. Erft als er die Beichte der Frau gehört und 
ihr reuiges Herz getröftet, da kommt der milde Herr wieder mit feinem göttlihen Troft 
(S. 259). Gott erfahren und genießen, mit ihm eins werben ift die wahre Woll- 

85 fommenbeit, aber ihre innere MWabrbeit erweiſt fih nur an der rechten Gottesminne, und 
diefe ift nur echt, wo fie fich bewährt in einem recht minnigen Herzen zu den Brüdern, 

Ferdinand Gohrs. 

Suspenfion j. d. A. Gerichtsbarkeit Bd VI ©. 599, er. 

Sutel, Jobann, geit. 1575. — Quellen: Die unten zu nennenden fünf Echriften 
“0 5.3 und feine Briefe, die in meiner Schrift über ©. Beilage V, ©. 131ff. chronologiſch auf: 

gezählt find; dazu Nachrichten in niederfähjiihen und Schweinfurter Chroniten, deren Titel 
ebendaj. ©. 1 angegeben werden. Litteratur: 9. Chr. Bed, Sutellius, Schweinfurt 1842 
(braudybar nur für die Echweinfurter Zeit S.s; denn über S.s niederſächſiſche Wirkſamkeit 
iſt B. meijt irrtümlich orientiert); P. Tihadert, M. Job. Sutel, Braunjchw. 1897 (Mbdr. a. 

4 3. d. Gef. f. niederj. KG II). Hier S. 2 die übrige Yitteratur. 

S.s Tirhengeichichtliche Bedeutung rubt auf feiner reformatoriſchen Thätigfeit in 
Göttingen, Schweinfurt und Northeim: in Göttingen wirkte er als der erjte evangelifche 
Superintendent und Schweinfurt hat er durch feine Kircdhenordnung zu einer lutherifchen 
Stadt gemacht, in Northeim (in Südhannover) endlich hat er die bereits von Corvinus 

50 eingeleitete Neformation jtetig heiter gefördert bis an feinen Tod. Mit Luther und 
Melanchthon jtand er in Korreſpondenz. — ©. ftammte aus Helen, wo er 1504 zu 
Altenmorjchen bei Meljungen an der Fulda geboren wurde. 1518 ſtudierte er in Erfurt. 
Wo er die Magiftertvürde erhalten, die er fih und andere ihm beilegten, iſt unbefannt. 
Nah Vollendung feiner Studien wurde er Nektor in Melfungen. (Die priefterliche 

55 Ordination hat er nicht erhalten.) In diefer Stellung traf ihn 1530 eine Berufung als 
Prediger nad Göttingen und zwar als evangelifcher. Sein innerer Übertritt zur evan— 
geliihen Richtung muß alfo vorher liegen; wir haben aber darüber feine Kenntnis. In 
Höttingen, einer der vier en” Städte des Fürftentums „Kalenberg-Göttingen“, war 
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die Reformation 1529 in den Kreifen der Bürgerjchaft gewaltig zum Durchbruch gelommen, 
jo daß der Nat der Stadt in die Berufung evangelifcher Brediger willigen mußte. Nach— 
dem Winkel aus Braunſchweig und Winther aus Allendorf auf kurze Zeit nad) Göttingen 
„gelieben” waren, tft Sutel der erſte feſt angeftellte evangelifche Prediger diejer Stadt. Er 
wirkte zunächſt an der St. Nikolais(beutigen Univerſitäts-)kirche. Als dann die Berufung 5 
eines Superintendenten nötig wurde, ließ der Rat der Stadt die ſämtlichen Geiftlichen feines 
Bezirld durch den aus Goslar berbeigebolten Dr. Eberhard Widenfee auf dem Rathaufe 
prüfen, um den für das Aufjichtsamt tüchtigjten herauszufinden. Widenjees Wahl fiel 
auf Sutel, obgleih er an Lebensalter der jüngjte war. Als evangelifcher Stadtjuper: 
intendent bezog er darauf die St. Johannispfarrei. In diefer Stellung konnte er bis w 
1542 bleiben. Zwei Schriften feiner Feder, die wir aus dieſer Zeit befisen, belehren 
uns über feine entſchieden lutberifche Gefinnung. Im Jahre 1531 verfaßte er (gemein- 
ihaftlih mit Wintber) eine Reihe von Disputationsthefen gegen die Göttinger Mönche: 
„Artikel wider das päpftliche Volk in Göttingen” (Univ.:Bibl. Göttingen, Neudrud in m. 
Schr. über Eutel, ©. 73 ff). Sodann erſchien zu Wittenberg mit einer Borrede Yutbers ı5 
gedrudt „Das Evangelium von der graufamen erfchredlichen Zerftörung Jerufalems. Aus: 
gelegt durch M. Job. Sutel“. Auch haben fich zwei Belenntnisverpflichtungen von 1540 
und 1541 erbalten, die er Getftlichen feines Sprengels auferlegte, um fie bei der Auge: 
burgiichen Konfeſſion zu erhalten (gedrudt von miv „Neue Beiträge u. ſ.w.“ in NEZ 1897). 
Um diefe Zeit hatte fich die freie Neichsftadt Schweinfurt in den Schuß des LYandgrafen 20 
Tbilipp von Heflen begeben. Auf Grund diefes Verhältniffes war der eifrig proteftan- 
tifche Fürſt darauf bedacht, die Stadt evangelifch zu machen. Zu diefem Zwecke brauchte 
er zu allernächit einen tüchtigen evangelifchen Prediger, der zugleich die Gabe der Kirchen: 
leitung beſaß. Sutel war ibm dafür der gegebene Mann; ihn jab er nob immer als 
feinen beififchen Untertban an, entzog ibn daber jet den Göttingern und fandte ibn » 
nah Schweinfurt. Hier hat Sutel in großem Segen gewirkt. Er verfaßte für die Stadt 
eine Kirchenordnung, in welcher ſowohl die Lehre als auch der Kultus im lutheriſchen 
Sinne geftaltet wurde. Sie bat den Titel „Kirchenordnung Eines Ehrbaren Raths des 
heiligen Reichs Stadt Schweinfurt in Franken, Nurnberg 1543” (Eremplar auf d. Herzogl. 
Bibl in Wolfenbüttel). Aus feiner Predigttbätigkeit veröffentlichte er in demſelben Jahre 30 
die „Hiftoria von Yazaro, aus dem XI. Kap. das Evangelii ©. Johannis gezogen, Wittbg. 
15413” (Univ.:Bibl. Göttingen). Der Ausbruch des Schmalkaldiſchen Krieges machte 
jeiner Schweinfurter Thätigkeit ein jähes Ende; im Januar 1547 mußte er unter 
Zurüdlaffung feiner Familie fliehen. (Seine Frau, die mit dem fiebzehnten Kinde ſchwanger 
gina, wurde bei einem Freunde beberbergt, ftarb aber nad der Entbindung dajelbit, 35 
7. April.) Nach kurzer Thätigkeit als Pfarrer zu Allendorf (wo er fich wieder verheiratete) 
1547 — 1548, erbielt er wieder in Göttingen eine geordnete Amtswirkſamkeit ald Pfarrer 
der St. Albanigemeinde, die er von 1548-—1555 pajtorierte. Seine Stellung war bier 
eine recht ſchwierige. Denn der Landesherr, Herzog Erich II. von Braunſchweig-Kalen— 
bera, batte das Interim angenommen und verlangte deſſen Beobachtung auch in Göttingen. 40 
Wäbrend nun der Stadtfuperintendent D. Mörlin ſich nicht fügte und deshalb (aber auch 
aus perfönliben Gründen) aus der Stadt entlafjen werden mußte, ſuchte Sutel jich 
äußerlib dem Willen der Landesregierung anzubequemen, jachlihb aber das Evangelium 
in feiner ganzen Reinbeit aufrecht zu erhalten. Er hat in jenen kritiſchen Jahren, mo 
Corvinus im Gefängnis ſchmachten mußte, in Göttingen die lutberifche Kirche durch die a5 
trüben Zeiten des Interims bindurchgerettet. Doch batte er bier mit ſoviel Widerwärtig— 
feit zu Tämpfen, daß er 1555 eine Berufung an die St. Sirxtikirche in dem benachbarten 
Kortbeim annahm. Hier wirkte er (um dritten Male verheiratet) mit pajtoraler Treue bis an 
feinem Tod, 26. August 1575. Vor dem großen Altar feiner Kirche wurde er feierlich 
— — Zur Göttinger Lokalkirchengeſchichte beſitzen wir noch von feiner Feder einen 50 
„Bericht, was für Prediger und Sculmeifter zu Göttingen im erjten Anfang des 
Evangelüt |d. i. 1530 und 1531] geweſen.“ Verfaßt etwa 1547. Aus Yubecus’ hand: 
Ichrift.Chronif von mir in meiner Schrift über Sutel ©. 78 ff. herausgegeben. Sutel war 
ein gelebrter, beredter und gemäßigter Mann, lutheriſch fromm und doc geiftig frei, ernit 
erbaulib thatig und ein fruchtbarer firchlicher Organifator, für Göttingen und Schwein: 55 
furt von grundlegender Bedeutung. P. Tſchackert. 

Sutri Synode ſ. d. A. Gregor VI, Papſt, Bd VII ©. 95, ». 

ES wedenborg (geit. 1772) und die Swedenborgianer. — Yitteratur: Einchronologiſches 
Berzeichnis der zahlreichen Schriften Swes finder jih am Schluſſe des jogleich zu nennenden 
Aral ·ſ acutlopadie für Theologie und Kirche. 3.U. XIX. 12 
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Buches von Brieger:-Wafjervogel. Dant der Swedenborg-Society finden ſich in allen größeren 
Bibliothefen die wichtigiten Schriften Sw.s; jie hat auch' für Ueberjegungen geforgt (vgl. 
ihren Catalogue London Bloomsbury Street 1906) und aller pers. aus jeinen 
Schriften veranlaft. Bon Amerifa aus iſt ein Sw.-Vocabulary in Borbereitung. Die be: 

5 deutjamiten Schriften jind unten im Text genannt. — Für die Biographie Sw.s ift grumbd: 
legend das von Tafel in feinem „Mg für die Neue Kirche“ (5 Bde 1830 ff.) gebotene Material 
(auch jeparat u.d.T.: Sammlung von Urkunden betr. das Leben u. den Charakter Em. Sw.s 
1839 ff.); es war eine Vorarbeit für eine nicht zur Ausführung gelangte Lebensdaritellung. 
Auf ihm fuhen mehr oder minder alle Biographien, die in der Regel mit dem Qebensaufrh 

10 eine Erörterung der Sw.ichen Theojopbie verbinden. Zu nennen jind: 8. Fe Ranz, Em. Sw., 
der nordiihe Seher, Schwäbiſch Hall 1851 (nicht genügend): J. Tafel, Abriß des Lebens und 
Wirfend Em Sw.s, Stuttgart u. Cannjtatt 1945; derf., Sw. und feine Gegner, Tiibingen 
1841, jowie desjelben zahlreihe Aufjäpe im Ma; M. I. Schleiden, Sw. und der Aberglaube. 
Abhandlungen der Friesſchen Schule 9.2, 1849; A. O. Bridman, Die Lehren der Neuen Kirce. 

15 In Briefen, Köln 1870 (gute Darſtellung der Sw.ſchen Theologie); J. J. G. Wilkinſon, Em. 
Sw. 2. Aufl., London 1886 (die beſte und gründlichſte Biographie); Matter, Em. de Sw., 
Paris 1862; ©. Ballet, Sw. Histoire d’un visionnaire, Baris 1899 (von mediziniihem Stand: 
ort aus); Ch. Byje, Le prophet du Nord. Vie et doctrine de Sw., Paris 1901 (qute Dar: 
legung der Sw.iden art F. Görwig, Meutirchlicher Neligionsunterricdht für die reifere 

© Jugend, Zürich) 1903; derj., Vorträge über die Lehren der neuen Kirche, Zürich 1897 (beide 
Schriften zur Einführung in Sw. ſehr zweddienlih); Y. Brieger- Wajjervogel, Imm. Sw. 
Theologiſche Schriften. Weberjegt u. eingeleitet, Bd I Jena 1904 (die —— iſt dadurch völlig 
verfehlt, daß ſie Sw. zum Pantheiſten machen will; vgl. die Kritik von A. v. Menſi in der 
Beilage zur Allgem. Zeitung 1904); R. W. Emerſon, Vertreter der Menſchheit (Representative 

25 men), deutjch von H. Conrad, 2. Aujl., Jena 1905; 3. Hamberger, Artifel Sw. in der 2. Aufl. 
diejer Encyklopädie. J. A. Möhler, Symbolik 10. Aufl., Mainz 1888, ©. 560f. (= ThOS 
1830, 9.4); E. Kalb, Kirchen u. Setten der Gegenwart, Stuttg. 1905, S©.397f.; E. Dress 
bad, Die prot. Sekten der Gegenwart, Barmen 1858, S.314ff.; Ueber S.8 Philofophie fpeziell 
unterrichtet qut die Berliner Differtation von 9. Scylieper, Em. Sw.s Naturpbilofopbie, be: 

30 ſonders in jeiner Beziehung zu Goethe:Herderihen Anichauungen (1901). Weitere Yitteratur 
findet fich teils in den genannten Schriften teils unten im Tert. Kleine Zeitichriftenartitel 
feuilletonijtifcher Art, wie fie immer wieder erſcheinen (3. B. Liberte Chretienne 1904), bleiben 
unerwähnt. Den Herren Names Speirs in Yondon und F. Görwitz in Zürid habe ich für 
mande gütige Hilfeleiitung zu danten. 

36 Das Leben Sw.s zerfällt deutlich im zwei Perioden: bis 1745 ift er der Staats: 
beamte, Naturforfcher und Philoſoph, von da ab Theoſoph. Aber man darf das ver- 
bindende Band zwiſchen den beiden Zebensabfchnitten nicht vergefien; daß man es that, 
bat ſich gerächt: das genetische Verftändnis feiner Theofopbie jo gut wie die Yüden oder 
gar der Wert jelbjt feiner Naturpbilofopbie blieben verborgen. „Sw.s Naturphilofopbie 

so ft von den myſtiſchen Offenbarungen feines Alters verbunfelt worden” (Sclieper ©. 5), 
und wo fie, wie namentlich in neuerer Zeit, fich fteigender Beachtung erfreut, da „bezeichnet 
das Jahr 1745 den Verfall des eraften Denkvermögens“ (ebda. ©. 6). Die tolierte 
Betrachtung war hier wie dort vom Übel. Hiftorifch begreiflich ift fie aus dem ſcharfen 
Gegenſatz des Offenbarungsträgers, als den Sw. feit 1745 fich wußte, gegen feine Wer: 

45 gangenheit, der im feiner Gemeinde naturgemäß fich fortfegte und auf feine Biograpben 
(mit rühmlicher Ausnahme von Wiltinfon) überjprang. Aber fo gut wie die biftorifche 
Sorihung vor dem „Wunder von Damaskus“ bei Paulus nicht Halt macht, ebenfo wenig 
wird ſie der „Offenbarung“ Smw.s den rein übernatürlichen Charatter bindizieren ; denn 
fie fennt den prätendierten „Wundercharafter” der „Dffenbarungen“ feitens ihrer Träger 

so als piuchologisches (der Mediziner Ballet jagt ©. 121: pathologiſches) Geſetz. Und Die 
Aufgabe tft ihr relativ leicht gemacht, da die Werke Sw.s vor und nad der enticheidenden 
Wendung ihr vorliegen, und nur die fchwüljtige, halb nüchterne, halb poetiſche, vielfach 
unklare Sprade Swes Schwierigfeiten bereitet. 

Emanuel Sw. wurde geboren am 29. Januar 1688 zu Stodholm als drittes Kind und 
55 zweiter Sohn des Hofpredigers Dr. yelper Swedberg und feiner rau Sarab, geb. Bebm, 

Tochter des kgl. Bergwerksaſſeſſors Albrecht Behm (vgl. Willinfon ©. 4; Byfe ©. 18; 
Ballet S. 2). Ueber feine Kindheit befigen wir die einzige Nachricht in einem 1769 verfaßten 
Briefe an Dr. Beyer (Überjegung bei Tafel, Dokumente ©. 278 ff); der Einundacdhtzigjäbrige 
jiebt bier Keime des künftigen Berufes im Kinde. „Von meinem vierten bis zu meinem 

so zehnten Jahre waren meine Gedanken bejtändig voll von Betrachtungen über Gott, über 
die Erlöjung und über die geiftigen Zuftände (passions) des Menſchen. Ich offenbarte 
im Gefpräce oft Dinge, welche meine Eltern mit Staunen erfüllten, jo daß fie zumweilen 
fagten, es jprächen gewiß Engel durch meinen Mund“. (Wenn dieje legten Worte nicht Der 

“er 
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mit Engeln redende Greis formuliert bat, jo find fie lediglich ein Zeugnis religiöfer Früb- 
reife; nicht aber wird man mit Herder |bei Tafel, Mg V, ©. 135] aus diefen „Eindrüden 
der Kindheit” den fpäteren „jonderbaren Zuſtand“ ableiten dürfen.) Jedenfalls herrichte 
im väterlichen Haufe ein von dogmatischer Starrheit freies Chrijtentum. Der Vater war 
der einzige ſchwediſche Geiftliche, der dem Anfturme jeiner Amtsgenofjen gegenüber ent: 
ſchloſſen für den eindringenden Pietismus Partei nahm (Byſe ©. 17); nicht daß er jelbit 
Vietiſt geweſen wäre, fondern aus dem Gefühle einer inneren Beziehung zwiſchen Pie 
tismus und Aufklärung heraus. Lesterer neigte der Vater zu, wenn Sw. ſchreibt: „ich 
fannte damals feinen andern Glauben als den, daß Gott der Schöpfer und Erhalter der 
Natur fei, daß er den Menſchen mit Verftand, guten Neigungen und anderen daher 
flammenden Gaben bejchente”. Den Sohn verſteht man nicht ohne den aufflärerifchen: 
rationaliftiichen Zug. Die daheim erhaltenen Anregungen bildete der Knabe im Gefpräche 
mit Geiftlihen weiter. Der Vater war inzwiſchen zum Profeffor der Theologie und 
Tompropft in Upfala ernannt und fiedelte 1703 als Biſchof nad Brunsbo bei Sfara 
über, allfeitig geachtet als offener, die Sünden Hoher und Höchſter rüdhaltlos geigelnder 
Charakter mit einem warmen Herzen für die Nöte feines Volkes. (Weitere Details über 
ihn brinat nad Willinfon S.4 deſſen biographiicher Artikel in der mir nicht zugänglichen 
Penny Cyelopaedia |identifh mit Mg V, ©. 1ff.?]. Eine Autobiographie erwähnt Wil: 
finfon ©. 11. Auch bat die deutjche Smw.-Gejellichaft einen Lebensabrig herausgegeben.) 
Der Sohn blieb in Upfala, im Haufe feiner älteren Schwefter Anna, der Gattin des 
D. theol. Erich Benzelius, jpäteren Erzbiſchofs und Primas von Schweden; Sw. ift dem 
Schwager zeitlebens eng verbunden geblieben. 1709 zum Dr. phil. promoviert, gebildet 
in Spraden, Mathematik, Mineralogie und Naturphiloſophie, veröffentlichte er eine latei- 
niſche Überfegung des 12. Kapitels des Prediger Salomonis (abgedrudt in Tafeld Mg 
Bd IIT), um 1710 eine Studienreife nach England (befonders London und Orford), Hol— 
land, Frankreich (Paris), Deutihland anzutreten, allentbalben in regem Austauſch mit den 
Gelehrten feine Kenntniffe erweiternd, tbätig auch in Übermittlung jeltener Bücher oder 
wertvoller Inſtrumente an die litterarifche Gefellichaft in Upfala. Daf neben der Mathe 
matif ibn noch überwiegend philologiſche Intereſſen fejleln, zeigen feine Beröffentlichungen 
in dieſer Zeit, Fabeln im Stile Ovids oder patriotifche lateinifche Gedichte (Camena Borea, 
Ludus Helioconius, Neuausgaben von Tafel, Proben bei Wilkinſon ©. 8ff.). 1715 
nah Schweden zurüdgefehrt, vom Vater in der Wahl eines Berufes pöllig frei gelaffen, 
begründet er in Upfala 1716 eine Zeitjchrift für Mechanit und Mathematit: Daedalus 
Hyperboreus (1716 bis 1718 in 6 Nummern erjchienen) Dank der Mitarbeit der 
Trofelforen von Upjala auf Veranlaffung von Benzelius und des „ſchwediſchen Archimedes“: 
Ehriſtoph Polhem wird das Journal führendes Blatt, in dem jein Herausgeber die fühnften 
mechaniſch⸗techniſchen Pläne (4. B. über Flugmaſchinen) niederlegt. Die Freundſchaft mit 
Bolbem, dem Berater des Königs in Handels: und Verkehrsſachen, bringt Sw. 1716 in 
Lund die Bekanntſchaft mit Karl XII, der, aus den Aufjägen der Zeitichrift den kühnen 
Berft kongenial empfindend, ihn am 18. Dezember 1716 zum außerordentlihen Aſſeſſor 
am Hegierungsdepartement für Bergweſen ernennt, dem die finanzielle Sanierung des 
von den Kriegen erichöpften Landes oblag; in Gemeinjchaft mit Polhem jollte Sw. fein 
Wiſſen in der Mechanik dem Bergbau zu gute fommen lafjen. In dieſer Eigenſchaft 
ſobwobl er den eigentlichen fachwiſſenſchaftlichen Dienft erft fpäter antrat) hat Sw. 1718 
täbrend der Belagerung von Friedichshall die ſchwediſche ſchwere Artillerie auf Schiffen 
mittelft Rollmajchinen über Berg und Thal von Strömftad zum Iddefjord, cine Ent: 
fernung von 17 Meilen, transportiert. Sein Aufenthalt in Polhems Haus ließ ihn ſich 
in deſſen zweite —— Tochter Emerentia verlieben, die jedoch, ſchriftlicher Zuſage des 
Vaters zum Trotz, ſeine Neigung nicht erwiderte, ſo daß Sw. ſchließlich freiwillig verzichtete 
und das Haus verließ; er ift unvermäblt geblieben, nicht ohne nach eigenem Geſtändnis 
(bei Tafel, Dokumente, S. 41) in Italien (vermutlih nod 1718, vgl. Brieger-Waſſer— 
voyel S. 35 oder 1738 f. das itinerarium ed. Tafel) eine Geliebte gehabt zu haben 
ſo der Bericht des auf Sm. felbit zurüdgebenden General Turen; dem gegenüber 
kbreibt Sw.s Freund Robſahm [bei Tatıl, Ma, IV, 20]: Übrigens findet fih ın feinem 
Leden nicht die geringfte Spur einer unordentlichen Liebe; danadı Wilkinfon ©. 15.). Mangel 55 
an Anertennung troß reger jchriftitellerijcher Thätigkeit (Titel der Arbeiten bei Brieger: 
Bafleruogel ©. 347; Willinfon ©. 17f.), Schwierigkeiten in der Familie (Wilkinſon ©. 16), 
>r Tod feines königlichen Gönners 1718 erichwerten ihm feine Wirkjamfeit. 1719 er: 
Set die Familie von der Königin Ulrike Eleonore den Adel (jegt: Swedenborg jtatt 
Schedberg) und damit Sig im Reichstage auf der Ritterbant, Sw. jelbjt wurde jegt zum 
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ordentlichen etatsmäßigen Aſſeſſor befördert (Byie ©. 25). Zu feiner weiteren Aus- 
bildung unternahm er 1721 wieder eine größere Neife = Ausland, nah Holland und 
Deutichland ; deutlich tritt in den unterwegs veröffentlichten Schriften (Wilkinſon ©. 22) 
die Hinwendung von Mathematik, Phyſik und Geologie zur Naturphilofopbie hervor. die 

6 der Titel der in Amſterdam veröffentlichten Unterjuchung zeigt: prodromus principiorum 
naturalium sive novorum tentaminum chymiam et physicam experimentalem 
eometrice explieandi, beginnt er von der Mathematik (fpeziell Geometrie) aus den 

Aufbau der Natur. „Der Anfang der Natur ift identifch mit dem Anfang der Geometrie; 
der Urfprung von Naturteilben gebt auf mathematische Punkte zurüd, genau wie der 

10 Urjprung von Yinien, Figuren, furz die ganze Geometrie; denn alles in der Natur ift 
eometrifch, alles in der Geometrie natürlich“ (Miltinfon S S. 23 vgl. Schlieper ©. 9 ff.). 

Begreiflichertoeife erwies ſich die Anwendung dieſes —S— beſonders fruchtbar in der 
Kriſtallographie, ſo daß man wohl Sw. den Vater dieſer modernen Wilfenfcaft genannt 
bat (f. das Urteil des franzöſiſchen Chemiters Dumas bei Wilkinfon S. 25; Ballet ©. 14; 

1» Matter ©. 39). 1722 nah Stodholm zurüdgelehrt, erhält Sw. 1724 einen Ruf als 
Profeſſor x für reine Matbematif nach Upfala, den er ablehnt; 1729 wird er Mitglied der 
fol. Akademie der Wıffenfchaften zu Upfala, wozu 1734 die Witgliedichaft der Alademie 
zu ©. Petersburg und alsbald auch der zu Paris fam. 1733 beginnt feine dritte größere 

. Reife cum divino auspieio et permissione regis ... ad Germaniam seu ad extra, 
zo wie fein jegt einjegendes Tagebuch beſagt. Die bedeutenditen feiner naturpbilofopbifchen 

Werke aus jeiner erjten Periode find auf diejer Neife verfaßt, der Philoſoph Sm. ift 
ausgereift. 

Die für das Verftändnis der Sw.ihen Philoſophie wichtigjten Werle find die 1733 
in Leipzig begonnenen, 1734 in Dresden und Yeipzig vollendeten opera philosophica 

»» et mineralia, zerfallend in die drei Bände: principia rerum naturalium, regnum 
subterraneum, regnum de astro et orichalco (der bedeutfamite ift der grundlegende 
erite Band), der 1734 verfaßte prodromus philosophiae ratiocinantis de infinito 
et causa finali ereationis deque mechanismo operationis animae et corporis 
(ein Auszug hieraus ift die epitome prineipiorum rerum naturalium 1734) und die 

&0 oeconomia regni animalis, in transactiones divisa (1738—1741 3 Bde), Em.s 
großes dreibändiges Werk will nichts Geringeres ald summam totius philosophiae ex- 
— (ſ. die praefatio). Die natürliche Anlage des Menſchen treibt ihn dazu. Der 

tittel zur wahren Philoſophie find drei: experientia (ab experientia habemus omnes 
nostras seientias a.a. ©. ©. 5), geometria et facultas ratioeinandi. Mit ihnen 

5 tritt Sw. an die philojopbifche Erklärung der Natur beran. Der Weltzufammenbang ift 
durchaus mechaniſch (S.9). Kleinſtes wie Größtes, alles simili mechanismo agitur; 
eoncludere licet in animali minimo dari similem mechanismum, qui in magno 
et maximo (©. 10). Der Mechanismus ift ein organischer, Glied mit Glied verbindender: 
per contiguitatem fit omnis operatio; nisi finis cum mediis perpetuo connec- 

«0 teretur, nulla foret natura elementaris nec inde orta vegetabilis nec animalis 
(S. 12). Ipsa finium cum mediis eonnexio est ipsissima vita et essentia na- 
turae. Wo irgendwie der nexus abreift, da ftirbt der betr. Teil ab, quia contigui 
expers — das iſt der tiefe Sinn des Mythus vom Lebensfaden. Wie aber z.B. der 
Bau des Bibers, eines Vogelneſtes, der Honigwaben ꝛc. zeigt, it der Mechanismus des 

5 Näheren geometriih, folglib — fo erichließt die vis ratioeinandi — aud das Ur— 
element der Natur geometriich, nämlich der Punkt. enfeits des Punktes bört das fini- 
tum auf, und das infinitum beginnt. Der Punft sive rerum naturalium simplex 
ift auf eine nicht näher deduzierbare Weiſe aus dem Unendlichen hervorgegangen und in 
thätiger Bewegung begriffen (Schlieper ©. 9). Primum ens, ut successive reliqua 

»' sive omnes partes, quibus componitur mundus, est ab infinito productum. 
Mundus enim ex se non potest esse, quia finitus est et partibus constat; 
partes nec possunt a se esse, quia etiam illae finitae sunt et suis partibus 
constant (prineipia ©. 27). Per punctum ineipit mundus et cum mundo ipsa 
natura ... hac ratione hoc punctum dici potest medium inter infinitum et 

5 finitum (ib. ©. 31). „Die Punkte nun, denn überall ift Punkt, erzeugen durch jelbit: 
thätige Kompofition das mechanische Weltall ohne erneuten Eingriff des nur hypothetiſchen 
Infinitums“ (Schlieper S. 10, prineipia ©. 35 ff. 41ff.). In puncto seu in eius motu 
est ipsa qualitas sive actualitas alia finita producendi; nee oriri potest finitum 
aliquod a punctis nisi per motum inter puneta. Die Bewegung ift näher zu be 

 jtimmen als die der ſphäriſchen Spirale; fie ift die vollfommenjte, weil jämtliche anderen 
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Bewegungsarten umfafjende. Den Fortgang der Entwickelung verfolgen wir hier nicht weiter 
($. die Darſtellung bei Schlieper ©. ef, prineipia ©. 69ff.), Sw. gewinnt gegenüber dem 
prodromus von 1721 (f. die Diepofition desjelben bei Schlieper ©. 13) eine Berein- 
tahung und zugleich Bereicherung durch Einführung der Aktivität und Paffivität der prima 
finita. Antequam elementare quid existere potest, necessum est, ut duo prin- 6 
eipia in mundo sint, unum activum et alterum passivum (principia ©. 80). 
Aus der verjchiedenen Lagerung der Aktiven und Paſſiven in der Spirale fomponieren 
fi die particulae elementares. Sw. gewinnt jchließlih ein Himmelsbild, in deſſen 
Centrum die Sonne ftebt, um fie herum eine rotierende Sphäre; die äußeren Schichten 
diefer drehen fich langjamer als die inneren, es bilden ſich Ninge, die beriten und kugel— 
förmige Weltförper werden (Schlieper ©. 18, prineipia die Ta ein am Schluß, befonders 
XXVff.). Als Elemente hat Sm. gewonnen: 1. das fog. elementum primum, inhalt: 
lich nicht näber beitimmt; es ift alldurdhwaltend und allverfnüpfend, subtilissimum, 
primum et universalissimum mundi et universi. Cum elementum hoc sit 
primum, sequitur etiam, quod minimis partibus elementaribus constet. Quod 16 
universalissimum sit, a priori coneluditur, quia origo omnium sequentium 
elementorum est; pariter quia minimis partibus constat, etiam minima spatia 
oceupare potest et ibi adesse, ubi aliud elementum non adesse potest, ... omnia 
spatia tam maxima quam minima in quocunque mundo per hoc elementum 
oceupata sunt; pariter hoc elementum est inter omnia maxime contiguum 20 
(prineipia ©. 97). Seine Vorftufen enthält es in fib. Quod in particula hac ele- 
mentari lateat omne id quod praeexstiterat, ut punetum, finitum primum, fi- 
nitum alterum et activum primi. Habemus sie totum nostrum macrocosmum in 
mieroceosmo (ib.). 2. Das magnetifche Fluidum (prineipia ©. 114 ff.). 3. Den Äther; 
eine centrifugale Hrherbeivegung it das Licht; auch Wärme und Elektrizität ruben auf % 
Atberbewegungen. 4. Die Luft. 5. Das Waſſer — die komprimierte Ätherpartikel. Das 
Feuer gilt nicht als beſonderes Element, jondern als befonderer Grad von Aktivität (vgl. 
Schlieper ©. 18f.). 

Indem Em. ſich der organiſchen Welt zuwendet, unterſtellt er auch fie mechaniſchen 
Gejegen, aber in fomplizierterer Form (ſ. das Nähere bei Schlieper ©. 19). Die Spiral- 30 
bewegung lehrt aud bier wieder (a. a. O. ©. 20). Alle organifchen Funktionen find 
lediglich Veränderungen, und alle Veränderung bafiert auf Bewegung, alle Bewegung 
tft ın der Spirale enthalten. Die Quelle der Bewegung des Körpers ift eine dreifache: 
1. Die Bejeelung des Hirnes. 2. Die Syſtole und Diaftole des Herzens. 3. Die Atmung 
der Yunge. Indem nun Sw. dant der gleich bleibenden Bewegungsform der Spirale 36 
eine ftändige Wiederfebr von Gehalt und Form auf allen Stufen der Natur (anorgani- 
ichen mie organijchen) tonftatieren muß, gewinnt er das fruchtbare Prinzip für eine ver— 
gleihende Anatomie. Allerdings ift bier das Prinzip beijer geweſen als die Praxis; 
während er in dieſer troß der grundfäglichen Forderung (. oben) nicht ſowohl erperimenz 
tiert als vielmehr Bücherweisheit vorträgt, bat er jenes jelbititändig ausgebaut, in dem 40 
Bemuhtjein einer neuen Erkenntnis. Als formgebende Prinzipien gewinnt er die series 
et gradus. Series sunt, quae res subordinatas et coordinatas successive et 
simul compleetuntur. Gradus vero sunt distinetae progressiones, dum sub- 
ordinatur unum sub altero et cum coordinatur unum iuxta alterum; sunt hoc 
sensu gradus determinationis et gradus compositonis. „Die allgemeine und einzelne 45 
Erfahrung der Dinge, die irgend wann in unfer Sinnenfeld treten, weit auf das Daſein 
Ueinſter Teile desjelben Grades bin, ja fogar auf das Dajein forrefpondierender Teile 
noch einfacherer oder böberer Grade. Darum werden wir zur intimften Kenntnis der 
Katur durch die Lehre von den Neiben und Stufen geführt, wenn dieſe Lehre ſich mit 
der Erfahrung verbindet“ (vgl. Schlieper ©. 22). Die Gliederung der Serien iſt an feine 60 
beitimmte Zabl gebunden. Die umfaffendften Serien find die der ſechs Naturreiche, 
regna seu series communes terrestres tempore et ordine einander folgend, der 
Art, dab das Tierreich das Pflanzenreih vorausfegt u. f. mw. „Das Letzte dieſer Serie 
ft das volllommenſte Tier oder der Menſch, der die Ergänzung aller Einzelnen wie des 
Ganzen ift, der Mikrolosmus des Makrokosmus. Mit diefen ſechs Serien iſt die Natur, 55 
fo ſcheint es, zur Ruhe gelommen, eine fiebente ift nicht vorbanden” (Schlieper ©. 2 23). 
Jedes Ind widuum iſt nun wiederum ſeinerſeits Repraſentant einer Serie von Wrefenbeiten, 
jede Bejenbeit wiederum eine Serie für ſich, jo daß in der That die gefamte Natur 
in eine Fülle von Serien ſich zerlegt, oder wie man will, aus ihnen ſich komponiert 
Einzelbeiten bei Schlieper S. 23f.). Die Yehre von den Serien und Graden iſt ſomit w 

— 0 
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der Schlüffel für alle en ie (ebda. ©. % Sw. gelingt in feinen Gebraudhe 
die Differenzierung der einzelnen Körperorgane z. B. auffteigend aufzuzeigen. Grund: 
vorausſetzung diefer ganzen gleichjam ee und Tracierung der Natur ift der 
et natura sibi semper similis est, das Gefamtergebnis aber kann als ein großer 

5 Modifikationsprozeß der Kräfte gefaßt werden: „die Momente unferes thätigen Lebens 
find lediglich Veränderungen feiner Subitanzen, die ihre Krafte in dieſer Weiſe modifizieren“ 
(vgl. Sclieper ©. 27) 

Wenn Sw. in — das philoſophiſche Grundſchema erläuternden und zugleich be— 
ſtärkenden anatomiſchen Unterſuchungen die hervorragende Stellung des —* im 

10 Organismus erfannt hat, jo hat die moderne Anatomie ihm des Näheren epochemachende 
Bedeutung zugeiprohen. Auf der Verfammlung der Naturforicher und Ärzte in Ham: 
burg 1901 jprab Mar Reuburger über Sw.s Beziehungen zur Gehirnphyſiologie Der Vor: 

ift abgebrudt in der Wiener medizinischen Mocenfcrift 1901, Nr. 44). Er wies 
—— hin auf die Bedeutung der in Stockholm liegenden Handjcrift Sw.s über 

15 das Gebirn (1744). Das Minifterium de3 Auswärtigen machte dem Anatomen Prof. 
Retzius Mitteilung, es bildete ſich im Dezember 1902 jeitens ber ſchwediſchen Akademie 
der Wifjenichaften eine Kommiſſion zur Herausgabe der nicht gedrudten wie der jelten 
getvordenen gedrudten —— Va ER — (im weitejten Sinne) Werke Swes, auf der 
17. Berfjammlung der anatomifchen Gefellihaft 1903 in Heidelberg bielt Nepius den 

» Eröffnungsvortrag über Siv.s Bedeutung für die Anatomie, jpeziell die Gehirnanatomie 
(abgedrudt in: Verhandlungen der anatom. Gefellichaft 1903). Die beiden Mediziner 
der Gegenwart präzifierten die Bedeutung Sw. dahin: 1. „er hatte den Mut, auf Grund 
von Seibſtbeobachtungen und mit Beziehung auf Tiererperimente nambafter Autoren die 
„Goineidenz der Hirnbewegung mit der Nejpiration“ zu verteidigen.“ 2. „Sw. war der 

25 erite, der den S 5,0 höheren pſychiſchen Tätigkeit, den Angriffspunft der Seele, aus: 
ichließlich in die Gebirnrinde verlegte. In hac unitate seu in hac substantia inesse 
debet superior illa potentia, quam quaerimus. Ergo facultas intelligendi, 
eogitandi, iudieandi volendique animae non in aliqua ulteriori, quia ultima est 
cerebri, inquirenda est“. 3. „Sw. erfannte die höchft wichtige Lehre, daß die graue 

0 Subitanz den Motor höchſten Grades bildet, daß der Angriffspunkt des Willens im 
cortex zu ſuchen iſt“. 4. Em. „poſtuliert in Übereinftimmung mit modernen Anjchauungen 
die Kofalifation der Mustelthätigteit an verjchiedenen Teilen der Hirnrinde. Diefelbe fei 
gleihjam aus lauter fleinen Gebirnen — NB.: fonfequent nad der Lehre von den 
Reiben und Graden ſ. oben — mit bejtimmter motorifher Funktion zufammengefett, 

5 weshalb jede Läfton fi nur auf diejenigen Nervenfajern und Muskeln erjtrede, welche 
gerade mit der betroffenen Partie im Zufammenbange ftehen“. Begreiflichermweiie fand 
diefe Anerkennung ihres Meiſters von berufeniter Seite bei den Swedenborgianern 
en Wiederhall, ein Flugblatt Swedenborg redivivus (Züri 1903) gab dem 
Ausdru 

40 Die Sw.ihe Naturphilofopbie atmet deutlih die Atmofphäre der Geiftesbetvegung 
des 18. Jahrhunderts, für die Verbindung von Erperiment und logiſcher Dedultion unter 
Prävalenz der Mathematik charakteriſtiſch iſt. Nicht jo Leicht jedoch iſt die Frage nach 
den Quellen Stw.s zu beantworten. Er bat unendlich viel gelejen auf feinen Seifen und 
daheim, aber jelten ſpricht er fich über erhaltene Einflüffe aus, in der ziveiten Periode 

45 vollends überhaupt nicht, da er bier ſich unmittelbarer göttlicher Offenbarung gewürdigt weiß. 
Immerhin twird die von Sclieper gebotene Quellenanalyſe im wejentliden das ! Nichtige 
treffen. Danad wird man die Genefis der Sm.fhen Philoſophie bei Gartefius fuchen 
müjjen. Der Einfluß wird teild unmittelbar, teils mittelbar fein, fofern die Gedanken 
des großen Franzoſen philoſophiſches Allgemeingut geworden waren, wie z.B. die Er: 

50 bebung der Mathematik zur philoſophiſchen Methodenwiſſenſchaft. Die Verlegung des 
Schwerpunktes der Philojopbie in die Kosmologie, der Grundfaß des durdgängigen 
Mechanismus in der materiellen Welt wird auf Carteſius zurüdgeben (vgl. zur Sache: 
W. Dilthev, Die Funktion der Anthropologie im 16. und 17. Jahrh. SBA 1904), mit 
Recht ſieht Schlieper (S. 6) in dem Carteſianiſchen Wirbel das Vorbild für die Sm.fche 

55 Spirale, und als Vorausſetzung für Die Lehre von der Aktivität und Paſſivität wird 
man die Gartefianifche Auffaffung betrachten dürfen, daß zur Bewegung nicht mehr 
Thätigfeit gehöre als zur Ruhe, beide nur verſchiedene Zuftände des Körpers find. (Doch 
jpielt bier wohl auch die Wolffiche (f. unten] Untologie mit binein vgl. Ed. Zeller, Geſch. 
der deutfchen Philoſophie 1873, ©. 229, 234.) Daß Gartefius den Sit der Seele auch 

sim das Gehirn verlegte (allerdings in die Zirbeldrüfe, nicht in die Ninde), ijt befannt. 
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Von großem Einfluffe ıft ferner Wolff auf Sw. geweſen, vgl. den Schluß feiner prin- 
eipia (S. 451f.). Wolff hatte Sw. 1733 in Dresden fennen gelernt und in feinem 
Tagebuch vermerft: sanis admodum fundamentis innititur (ed. Tafel ©. 21), die 
ontologia et eosmologia fotwie die theologia naturalis hat er offenbar genau fennen ge- 
lernt erit 1736 in Kopenhagen, wo er aus den beiden erjteren exrcerpierte quae mihi ad 5 
prima illius philosophiae prineipia diligentius examinanda in itinere necessaria 
videbantur (itinerarium ©. 3). Wie mweit im einzelnen Ew.s prineipia fejtitanden, 
ehe er Molff kennen lernte, wieweit diefer ihn beeinflußte, wird ſich kaum ausmachen 
laffen, die Thatfache der Beeinflußung geht aus obiger Außerung deutlich bervor. (Uber 
verfönlibe Beziebungen Sw.s zu Wolff ſ. Brieger-Waffervogel ©. 43.) Insbeſondere hat 10 
Sms Pſychologie von Wolff Anregung empfangen (vgl. Schlieper ©. 6, 297. u. unten). 
Aber auch ein Vergleich der beiderfeitigen mechaniſchen Kosmologien ergiebt manche Be: 
rübrung (vgl. Zeller ©. 2327). Mit Recht jagt Schlieper: „im Verhältnis zu Wolff 
fommt Leibniz weniger in Betracht; er wird nur polemifh erwähnt.” Die Grund: 
enibauung eines Stufenreiches der Welt hat zwar Sw. mit Leibniz gemeinfam, aber er 15 
proteftiert gegen die Liſche Monade, weil fie dem Individuum eine abjolute Selbititändig: 
fait falſchlich zugeſtehe — von feinem einen feiteren Naturzufammenbang ftatuierenden 
Standpunkte aus (ſ. oben) ganz konſequent (vgl. übrigens Wolff bei Zeller S.235). Es 
!inat an Yeibniz an, wenn Sw. die allgemeine Verknüpfung aller Wejenheiten untereinander 
ame harmonia constabilita nennt, noch deutlicher, wenn er mit L. diefe Harmonie 20 
präziftert auf die Wechſelwirkung von Leib und Seele (vgl. den Titel der 1769 erjchienenen 
Schrift Sw.ö: de commereio animae et corporis, quod creditur vel per influxum 
physicum vel per influxum spiritualem vel per harmoniam praestabilitam). 
He und da citiert Sw. auch Yode (vgl. Schlieper ©. 6). Doch jchließt der Gegenſatz 
Yodes gegen Gartefius einen Einfluß in den Grundfragen aus. Bei der Übertragung 25 
magnetifcher Kräfte auf das Planetenſyſtem (ſ. oben) „wird man den Einfluß Newtons 
nicht verfennen” (Schlieper ©. 16), vielleiht ift auch Dalencés traitö de l’aimant, 
Amfterdam 1687 auf die Erklärung der magnetischen Phänomene bei Sw. von Einwirkung 
gaveien (ebda. ©. 17). Swis Serie des menſchlichen Organismus (f. die Darlegung 
ki Schliever ©. 23) wird auf Boerbave zurüdgeben (vgl. Haefer, Geſch. der Medizin II, so 
2. 505, Schlieper ©. 24), der neben andern (vgl. Neuburger a. a. D. Sp. 2080 und 
ad Sw.s Schrift: digest of Swammerdamms biblia naturae 1743) aud in ber 
Öebirnanatomie Sw.s Lehrer war. 

Der Einfluß und die Wirkung der Naturpbilofophie Swis auf andere ift allem 
Anibein nah nicht allzu groß geweſen; er ſelbſt bat beides nie betrieben, und ber 35 
Geiſterſeher“ bat wie bei ihm jelbit jo bei der Nachwelt den Pbilofophen zurüd- 
serängt; bier bat vielfach die Gegenwart ihm erjt twieder entdedt (vgl. Neuburger und 
Rus, Byſe ©. 30); dod bat fein Geringerer als Goethe Anregungen und Ein- 
wrtungen von dem Naturphilofophen Sw. empfangen. Er ift an „dem gewürdigten Seher 
unerer Zeiten” (vgl. Weim. Goetheausgabe Bd 37, ©. 261), den er durch die Kletten- 40 
erg lennen lernte (vgl. das Näbere bei Schlieper ©. 32 und unten), nicht haften ges 
blieben, fondern bat dem Philoſophen, ſofern er in den fpäteren myſtiſchen Schriften noch 
ibendig war — denn nur dieje bat Goethe 3. T. kennen gelernt, vor allem die arcana 
voelestia und de cultu et amore dei — Beachtung geichenkt, die in feinen Auße— 
zungen zur Tieranatomie u. a. fich niederfhlug (das Nähere bei Sclieper ©. 38 ff., # 
2. 41. befonders über das Gedicht „Der deutihe Parnaß“). Durd Goethes Vermitt— 
lung find Sweſche Gedanken auch in Herder naturpbilofophifche Anſchauungen über: 
zegangen. (Sclieper ©. 43 ff., ebda. ©. 46 ff. und die Unterfchiede zwiſchen Goethe und 
Zw) Retzius (a. a. D.) wies darauf hin, daß Yaplace ſelbſt angebe, feine erjten Ideen 
Da die Bildung der Planeten im Sonnenſyſteme von Buffon erhalten zu baben, daß 50 
ar Buffon nachweislich Sw.s prineipia (j. oben) in feiner Bibliothek gebabt habe. 

In den Jahren 1734 bis 1736 blieb Sw. in Schweden, am 26. Juli 1735 ftarb 
von Vater. 1736 trat er eine neue Neife an per tres vel quatuor annos, ut opus 
quoddam literarium conseriberem et in publicum emitterem (itinerarium p.1). 
Tre Reiſe führte ihn nad Dänemark, Hannover, Holland, Frankreich, Jtalien. Das ge: 55 
Kante Werk erſchien 1740/41 in Amfterdam unter dem Titel: Oeconomia regni ani- 
malis, 2 Teile (ſ. oben), dem 1743/45 als weitere Ausführung folgte das Regnum animale 
anatomice, physice et philosophice perlustratum (Wilfinfon ©. 397. giebt näbere 
Tetalls über die Entftebungsgeichichte des erjteren Werkes). Vermutlich meilte Sw. 
1,4041 bis 1744 wieder in Schweden, fam 1744 nad) Holland und 1745 nad) England. 60 



184 Swedenborg 

Vermutlich bei feiner Nüdkebr nah Schweden 1740 wurde er zum Mitglied der Stod: 
bolmer Akademie der MWiffenjchaften ernannt, „ein mwürdiges Mitglied, das die Abhand— 
lungen der Akademie mit einer Beichreibung bereicherte, wie eingelegte Arbeiten in 
Marmorfcheiben zu Tafeln und anderen Verzierungen gemacht werden ſollen“ (vgl. die 

5 Gedächtnisrede auf Sw. im Namen der Akademie von Sandel bei Tafel, Sammlung 
von Urkunden x. ©.28; die Abhandlung f. in den Verhandlungen der Akademie Bd 24 
[1763], ©. 107 f}.). 

1745 im Monat April in London rief ihn, wie er jagt, der Herr jelbit zu einem 
heiligen Amte, der Philoſoph wird Theofoph und wächſt fich zu einem Verfündiger neuer 

10 bimmlifcher Wahrheiten aus. Seinem Freunde Robſahm erzählt Sw. feine Berufung 
alfo: „ch war zu London und fpeifte eben fpät zu Mittag in meinem gewöhnlichen 
Speifequartier .... ch war hungrig und fpeifte mit großem Appetit. Gegen das Ende 
der Mahlzeit bemerkte ih, daß eine Art von Nebel ſich über meine Augen verbreitete, 
und ich ſah den Boden meines Zimmers mit den jcheußlichiten friechenden Tieren bededt, 

15 als da find Schlangen, Kröten u. dgl. Ach war darüber erjtaunt, denn ich war ganz 
bei Sinnen und vollem Bewußtfein. Die Kinfternis nahm nun immer mebr überband, 
verſchwand jedoch bald wieder, und ich ſah jegt in einem Winkel des Zimmers einen Mann 
figen, der mich, da ich ganz allein war, durch feine Worte in Schreden fette. Er ſagte 
nämlih: Iß nicht fo viel! Mein Geficht verdunfelte fich jet wieder, kehrte aber bald 

2% wieder zurüd, und ich ſah mich allein im Zimmer... Jh ging nah Haufe; aber 
in der Klosıben Nacht ftellte fich mir derjelbe Mann noch einmal dar. Ach mar jetzt 
durchaus nicht erfchroden. Der Mann fagte: „ich bin Gott, der Herr, der Welt Schöpfer 
und Erlöfer. Ich babe dich erwählt, den Menfchen den geiftigen Sinn der bl. Schrift 
auszulegen; ich werde dir jelbjt diktieren, was du ſchreiben follit“. In der nämlichen 

235 Nacht wurden zu meiner Überzeugung die Geiftertvelt, die Hölle und der Himmel mir 
geöffnet... Täglich öffnete mir der Herr in der Folge die Augen meines Geiftes, bei 
völligem Wachen zu ſehen, was in der andern Welt vorging, um ganz wac mit Engeln 
und Geiftern zu reden“. (Bei Tafel, Mg III, ©. 9ff., Byſe S. 44f., Ballet ©. 32 F., 
Wilkinſon 75f.; bier eine Zufammenftellung aller Berichte über das Erlebnis.) Die übrigen 

30 Berichte wiffen noch von einem bejonderen, die Erſcheinung umgebenden Lichtglanz zu 
reden, die Erfcheinung in der Nacht foll eine Viertelſtunde gedauert haben. 

Wie iſt diefe „Offenbarung“ zu erklären? Wie hat fie Sw.s Gedankenwelt bejtimmt ? 
Sm. felbjt lehnt nah Art aller Viſionäre (Ballet S. 2127.) jede pſychologiſche Ver: 

mittlung ab, er ift überzeugt, „daß der Herr fich mir offenbart bat, und daß er mich ge: 
35 fandt hat zu thun, was ich thue” (f. die Zeugniſſe bei Ballet S. 36ff.). Diefes Selbft- 

urteil aber kann die Aufgabe einer Löfung des Problems nur erjchtweren, nicht befeitigen. 
Die Sm. durch die Vifion gewordene neue Gewißheit ift die von der felbititändigen 
Eriftenz der Geiſterwelt; es gilt aljo zu fragen, ob fie in den Erfenntnifjen des Sw. 
der erften Periode irgendwie vorbereitet ift. Dem ſcheint zunächſt das oben flizzierte, 

40 Streng gejchloffene, mathematiſch-mechaniſche Naturſyſtem zu widerſprechen. Mit Necht redet 
Schlieper (S. 10) von einer „im ganzen moniftifchen Philoſophie“. Aber bei näberem 
Zuſehen zeigen fich allerlei Yöcher, durch die offen oder verftedt ein Dualismus einſchlüpft. 
Schon dag Sw. (mit Wolff) je länger defto deutlicher von der rein mechaniftiichen Natur: 
betrachtung zur organischen binneigt (f. oben und Schlieper ©. 6), ift dem günftig. Irgend 

5 einen Gegenſatz feines Syſtems zur hl. Schrift hat er ferner direft ausgeſchloſſen (prineipia 
©. 28). Und wird an diefer Stelle nod ein Ausgleich gefunden zur geometriicheratio: 
nalen Betrachtung, fofern es beißt: quod infinitum sit, omne in omnibus sit uni- 
versum, jo wird doc anderweitig das infinitum ſcharf aller Mechanit entzogen: sed 
liceet mundus sit mechanicus et ex serie rerum finitarum per diversissima 

50 contingentia ortarum constet, et liceet mundus qua talis per experientiam et 
phaenomena in illo existentia opitulante geometria explorari possit, non ideo 
sequitur, quod omnia, quaecunque in mundo sunt, sint imperio geometriae 
subiecta; dantur etiam innumera, quae non mechanica, ne quidem geometrica 
sunt, ut infinitum et quiequid in infinito est... Omneée infinitum extra et 

55 supra geometriae sphaeram est (prineipia ©. 14f.). Damit ijt der Sonderdarafter 
des infinitum und feiner Melt (quiequid in infinito est) feitgeitellt. Jm prodromus 
philosophiae ratiocinantis de infinito bat Sw. jene prinzipiellen Säge eingebend 
erfenntnistheoretiih begründet. Der yphilofopbierende Geift muß bei alljettiger Durch: 
forſchung der Natur zum Endpunkt des infinitum gelangen. Hier aber jtößt er auf den 
Knoten der Philofopbie (S. 19), er kann die Eriftenz des infinitum feftitellen, aber trog 
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feines lebhaften Forſcherdranges gerade hier (S.25) nichts über feine Qualität ausfagen. 
Pervenimus ad confessionem infiniti, adeo ut nolente volente ratione agnos- 
eendum sit aliquid plane ignotum nee per nota usquam resolubile, quod unice 
infinitum vocari debet (S. 36). Es kann philoſophiſch, nicht zum wenigjten aus 
der Zwedmäßigfeit in der Natur, das infinitum als causa finiti erjchlojjen werben 5 
oder, wie ſofort theologifch in naiver Gleichjegung (est tacitus consensus aut taecita 
eonelusio animae esse deum et deum esse infinitum) gejagt wird, Gott als der 
Schöpfer der Welt (S.83), aber jeder (ſchon feit Aristoteles) gemachte Verſuch, auf ratio: 
nalem Mege in das Weſen Gottes einzudringen, führt zur Vermenſchlichung Gottes und 
damit zur Idololatrie (S. 97). Ebenjo wenig fann die Vernunft über die Art und Weife 10 
der Verfnüpfung zwifchen Unendlichem und Endlichem etwas ausfagen (S. 112F.), «8 
erftiert bier fein nexus naturalis nee mechanicus, geometrieus aut physicus 
(S. 115). Für die bier und in den damit zufammenbängenden ragen eintretende Lücke 
der rationalen Betrachtung aber fommt die Ausfüllung aus der Offenbarung (S. 156). 
Umgelehrt aber werden Zweifel und Lücken der Offenbarung durch die Vernunft aus: 15 
gefüllt, jo dak in Wechſelwirkung Vernunft und Dffenbarung fih die Hand reichen: 
adeo, ut sie theologia naturalis manum praebere debeat revelatae. Dieje 
Formulierung ift ja an fich nicht neu, die Überwölbung der Vernunft durch die Offen: 
darung mit der Fundamentierung der Offenbarung durch die Vernunft find gut orthodor, 
aber für Sm. darafteriftiihb — und das verrät den Aufklärer — ift die fcharfe Be: 20 
torung der gegenfeitigen Ergänzung, der Art, daß beide niemals in Gegenſatz zueinander 
treten fünnen. Revelata et rationalis nusquam sibi contrariae esse possunt, 
modo vere rationalis sit, et modo rationalis ne velit penetrare in mysteria in- 
finitatis, in quo casu non vere rationalis est (S. 156). Das ift doch anders 
empfunden als die rationale Deutung der Offenbarung, wie fie die Scholaftif kannte, 3 
beide Größen find viel enger verknüpft, die Vernunft ift nicht bloße Erklärerin und 
logiſche Deuterin der Offenbarung, jondern Negulativ für das Weſen der Offenbarung 
(bei aller Abnlichkeit dentt Sw. bier auch rationaler als Wolff, vgl. Zeller ©. 2527.) 
Für das Verftändnis der Smw.icdhen Theoſophie aber ift diefe Erfenntnistbeorie in doppelter 
Weiſe wichtig: 1. jchafft fie für die Offenbarung Raum, diefe wird von Sw. nicht als 80 
Widerſpruch zu feinem naturpbilofophifchen Schema empfunden werden (daber von bier aus 
an Bantbeismus bei Sw. abgelehnt werden muß und im prodromus aud thatfächlich 
abgelehnt wird), 2. wird ſich von bier aus die Übertragung naturphiloſophiſcher Begriffe 
auf das geoffenbarte Geifterreih erklären. Denn Vernunft und Offenbarung fönnen 
nicht in Widerſpruch fteben, die Erfaffung des Göttlichen ift nur der Abſchluß des Ratio: 35 
nalen (vgl. die praefatio zum prodromus). 

Hatte Sw. die Erkenntnis der Verknüpfung zwiſchen Unendlihem und Endlichem 
der Vernunft verſchloſſen (ſ. o.), jo empfand er diefes Problem je länger deſto deutlicher 
brennend angeſichts der Seele, deren Verknüpfung mit dem Leibe ebenjo gut feititand mie 
ihre Unfterblichkeit. Sws. Unterfuchungen fonzentrieren ſich in den Jahren vor feiner Viſion 40 
auf die Seele (vgl. Willinfon ©. 41: he was laboriously wending his way... 
to the temple of the body, at whose altar he expected to find the soul as the 
priest of the Most High God). Zeitgemäß war das infofern, als Descartes, Leibniz 
und Wolff der Frage nach dem Verhältnis von Seele und Yeib befanntlidy bejondere 
Unterfuchungen gewidmet hatten (vgl. die Überficht über die verfchiedenen Anfichten bei # 
Zeller S. 247f.). Emw.s Abficht ging dahin, eine rationale Pſychologie aufzuftellen, die 
vom materiellen Organismus des Körpers zur Kenntnis der Seele führte als gleichſam 
könendem Abſchluß (vgl. Wiltinfon ©. 47, Schliever S. 29f.). Daber fein Bemüben, zu: 
nachſt die Seele möglichit „endlich“ zu faſſen, fie bineinzuftellen in den allgemeinen Natur: 
wiammenbang. Dieo, quod a nullo negari possit, quin anima sit finita ... non 50 
potest anima esse infinita, quia non potest esse deus; ergo est finita (prodromus 
=. 1657.). Ste unterftebt daber auch den geometrischen und mechanischen Gefegen, nicht 
atma uns verborgenen (ib. S. 187 ff.). Daber auch die eingehenden Unterfuchungen über 
de Membranen als die feinjten und zarteften anatomifchen Partikel, gleichjam letzte 
Stationen vor der Seele, und die Schliefliche Lokaliſierung der Seele im Gehirn (ſ. oben). 56 
Aber wenn die nabeliegende Frage aufgeworfen wird: ift denn die den mechaniſchen oder 
seemetrifchen Regeln untertworfene Seele nicht materiell? (a. a. ©. ©. 191), fo wird fie 
iofort verneint durch den Hinweis auf die Unfterblichkeit. Sw. bemüht fich frampfbaft, 
dneie beiden Fakta: scilicet quod anima sit perfecte et purius mechanica, et quod 

— 

anima sit immortalis (vgl. die Problemſtellung S. 192f.) zu vereinigen (vgl. die 60 
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langen Ausführungen ©. 193 ff), obne daß es ihm doch gelänge. „Das Geheimnis bleibt 
unberührt, wie die Seele denn zugleich endlih und unendlich, zugleich ein Stüd Gottheit 
und ein Stüd Natur fein könne“ (Sclieper ©. 30). Und die frage nah der Ver: 
fnüpfung von infinitum und Seele wird nur fo gelöft, ut qui indubie credit deum 

5 esse, ille etiam indubie credat animam esse immortalem (prodromus ©. 201). 
Aus einem beitändigen Schwanken zwiſchen materiell und fpirituell fommt Sm. nicht 
beraus. Er fann das Vererben geiftiger Eigenichaften vom Vater auf den Sohn ale 
ein mechaniſches Hinüberfließen des Fluidums vorftellen, andererſeits aber ift ibm Die 
Seele unmittelbarites Erzeugnis des Abfoluten und fein Abbild, innerbalb ihres förper- 

10 lichen Bezirkes Allgegenwart, Macht, Wifjen, Vorfebung vereinigend (vgl. Schlieper ©. 32). 
Das Kompromis der fog. spiritus animales — aliquod medium, quod participaret 
quasi ab utroque (sc. corpore et anima vgl. ©. 194, zu dem Begriffe ſ. Schlieper 
©. 30f.) lehnt Sw. ab (a. a. O. ©. 152). Er ftellt ſich mwiederbolt die Seele losgelöft 
vom Körper vor (S.255, 83, 140, 184; fie ift eine Schöpfung Gottes und dem Körper 

15 beigegeben (ab illo [deo] ereata est et corpori addita ©. 11). Die Tiere haben 
feine unfterblihe Seele (S. 269). Was das Verhältnis zwifchen Seele und Körper be- 
trifft, jo geftaltet fih die Seele ihren Körper (continuo allaborat corpus ad sui 
simile formare et fleetere ©. 268), und zwar durd Ausübung folgender, nur zu 
deutlih das Schwanfen in der Faſſung und Beitimmung der Seele verratender Funk— 

20 tionen: 1 der Bewäflerung durch den Blutkreislauf (wie ſchon das Blut in Sw.s Monis: 
mus nicht bineinpafjen will, ſ. bei Schlieper S.28). 2. Ernährung und Bildung. 3. Er: 
neuerung. 4. Bewegung. 5. Modifizierung (vol. Schlieper ©. 32). Ohne Seele vermag 
der Körper nichts (S. 140). 

Daß Sw. unmittelbar vor der Vifion das Problem der Seele beichäftigt bat, fünnen 
25 wir feititellen (j. den Nachweis bei Wiltinfon ©. 39ff.) In dem unmittelbar vor der 

enticheidenden Wendung verfaßten regnum animale ſchreibt er (nach der Überfegung bei 
Willinfon ©. 48): I am resolved to allow myself no respite, until I have run 
through the whole field to the very goal, or until I have traversed the uni- 
versal animal kingdom to the soul, thus Ihope . . . I shall open all the doors, 

30 that lead to her and at length contemplate the soul herself by the divine 
permission (weitere Stellen ebda.). Noch deutlicher hatte er fhon im prodromus 
(©. 268) e8 alö praecipuus finis feines Forjchens bezeichnet, ut ipsis sensibus de- 
monstretur animae immortalitas. Mit vollem Recht aber betont Wilkinſon (S. 50), 
daß von feinen naturpbilofophifchen Prinzipien aus diefe Aufgabe unlösbar war. Ver: 

35 gegenmwärtigt man fich in aller Schärfe diefe Spannung über die Natur und das Wefen 
der Seele in Smw.s Denken, betont man ferner, daß in dem ſchon in London 1745 publi- 
zierten Werfe de eultu et amore dei deutlidy der Ausgangspunkt nicht bei Geometrie 
und Mechanik, jondern bei Gott genommen wird (j. die Inhaltsangabe bei Willinjon 
©. 61f.), fo wird man die Vifion als eine Yöfung der Spannung zu Gunjten des Spiri- 

0 tuellen und Göttlichen fafjen müfjen. Bon bier aus wird fie, ſoweit derartiges überhaupt 
pſychologiſch verſtändlich gemacht werden fann, begreiflih. Was vorher geabnt oder auch 
nur diöfutiert wurde, war jegt mit Augen (sensibus! f. oben) geichaut: die jelbftitändige 
Exiſtenz der Seele, des Geiſtes. Damit ift der Monismus endgiltig dem Dualismus ge= 
wichen. Man wird daher bei der Vifion den Nachdruck nicht ſowohl auf die Offenbarung 

45 Gottes legen müſſen, als vielmehr darauf, dak Sw. ein pneumatiſches Wefen in Mannes 
geftalt fieht und ihm im Traume die Geiftgrivelt erfchlofjen wird (f. oben). Im einzelnen erklärt 
jich ja manches teild aus der Dämmerſtunde, teild aus dem reichlichen Eſſen, teils (jo die 
Form des Nebels: der Ather eines der Grundelemente [f. o.) aus Sw.s Naturpbilofophie. 

Daß dieſe Auffaſſung den Kern trifft, zeigt eine Außerung in Swis oeconomia regni 
sw animalis: haec iam fuit causa non alia, quod anatomiam corporis praecipue 

humani assiduis lucubrationibus et intenso mentis studio quousque patuit ex- 
perientia et singulas eius partes .. .. perlustraverim.... eonstitui, quocunque 
pretio, evestigare quid anima humana (Mg IV, ©. 236; dortſelbſt nod eine 
andere Stelle; vgl. auch Sclieper ©. 31). Das geftellte Ziel bat die Vifion gebracht. 

55 Die Nichtigkeit der Auffaffung wird ferner bewieſen aus der Auffafjung der Seele und 
ibrer Beziebung zum Körper durch Sm. nad der Viſion. In der 1769 in London er- 
jchienenen Schrift: de commereio animae et corporis, quod ereditur fieri vel per 
influxum physicum vel per influxum spiritualem vel per harmoniam praesta- 
bilitam (deutich Frankf. a. M. 1880) bat Sw. auf die Ableitung der Seele aus der 

co Natur rundweg verzichtet. Die Erkenntnis der Seele „kann von niemand gelehrt werden, 
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wenn ihm nicht vom Seren verliehen ift, mit Engeln in der geiftigen Welt und zugleich 
mit Menfchen in der natürlichen Welt Verkehr zu haben; und weil mir dies verlieben 
wurde, jo konnte ich bejchreiben, twas und wie bejchaffen das Eine und das Andere iſt.“ 
Grundvorausfegung iſt jeßt die Trennung des Geijtigen vom Natürlihen: „Es giebt 
mei Welten, eine geiftige Melt, in der die Geifter und Engel find, und eine natürliche 5 
Welt, in der die Menſchen find“ (a. a. O. ©. 9, vgl. auch das ganze Wert Sw.s: de- 
litiae sapientiae de amore conjugiali, Amjterdam 1768, deutich Stuttgart 1891, 
beionders ©. 316ff. der deutfchen Ausgabe). Das Geiftige ift nicht „ein reineres Natür— 
lies“, der Seele „einen Ei anzuweiſen“ im Körper fann jest als „ein wahnwitziger 
Gedanfe der Neueren“ abgewiejen werden (S. 302). 10 

Nun aber miſchen fib Begriffe aus Swes Naturphilofopbie ein, wenn es die näbere 
Beitimmung des Verhältniſſes von Seele und Körper gilt. Er zieht den Begriff der series 
und gradus (j. oben) beran, legt aber folgerichtig den Nachdruck nicht auf die organifche 
Steigerung und Entwidelung — das war bei der Scheidung der beiden Welten nicht 
mebr möglich — fondern auf das Korrefpondierende in beiden Welten. So ift der (ſchon 15 
früber vorbandene, damals aber hinter der Enttwidelung zurüdgetretene) Begriff der Kor- 
reipondenz Gentralbegriff für Sw. getworden, dem er die mweitefte Ausdehnung nad und 
nad gegeben bat. Dabei aber iſt der Boden der Beobachtung je länger deito mehr völlig 
verlaffen, die Korrefpondenz fonftruiert von den ſinnlichen Wahrnebmungen der natür— 
lichen Welt aus eine Geiſteswelt, die in der That jener völlig forrefpondiert, nur daß alles 20 
m ibr geiftig it. Wie in der natürlichen Welt alles Leben in der Sonne murzelt, fo 
bat die Geifteswelt ihre Sonne ald Urjprungsort; Sw. will fie gefehen haben, „fie ift 
entfernt von den Engeln wie unjere Sonne von den Menſchen“; fie ıft reine Liebe, die 
aus Gott hervorgeht, der in ihrer Mitte ift. Wie die natürliche Sonne alles durdhftrahlt, 
jo erfüllt das Göttliche alles und erhält durch diefe Erfüllung alles in gefchaffenem Zu: 35 
ſtande (vom bier aus ergeben ſich pantheiſtiſche Gedantenrichtungen bei Sw., die aber 
niemals mebr find). Bon diefer Gottesfonne ftrömen Kräfte in die menfchliche Seele 
und durch fie in den Körper. Somit ift, wie in Anwendung der Begriffe Aktivität und 
Vaffivität (f. oben) gejagt wird, das Geiftige als lebendige Kraft das Aktive, das Natür: 
liche das Leidende. Das Geiftige bekleidet fi mit dem Natürlichen, wie der Menjch mit so 
anem Gewande, der organifche Körper ift das Kleid der Seele, das fie im Tode wieder 
ablegt, wie ein Gewand altert der Körper, die Seele aber nicht, „meil fie eine geiftige 
Subſtanz tft, welche nichts gemein bat mit den Naturveränderungen, die von einem An— 
fange an bis zu ihrem Ende fortichreiten und periodifch begrenzt werden“. Indem jo 
nicht Seele und Körper jeweilig durch fich ſelbſt leben, vielmehr diefer aus jener bezw. 85 
legtlih aus Gott fein Leben bat, wird Leibnizens präftabilierte Harmonie jet abgelehnt. 
Die Seele verbindet ſich jo eng mit dem Körper, daß es fcheint, als wenn diejer lebe. 
Tas Geiftige, das mit dem Materiellen vereinigt ift, läßt den Menjchen vernünftig reden 
und fittlib handeln. Zunge und Lippen, Arme und Hände haben fein Yeben in ich 
felbit, Gedanke und Wille bedienen ſich ihrer ald Organe. Das Geiftige ftellt fo ſelbſt so 
anen Organismus dar, rattach& comme la cause à l’effet A notre organisme vi- 
sible. L’homme a un corps spirituel complet dans son corps naturel (Byſe 
2. 100). Wie der Moft in der Traube, der Saft in der Obftfrucht, der Würzgeruch im 
Zimmer ift das Geiftige mit dem Natürlichen vereint; drüdt man den Saft aus, jo bleiben 
tote Faſern zurüd. Andererfeits aber darf die Seele nie unbekleidet jem. Der Anatom 45 
Zw. weiß, daß bei unordentlihem Gewande, unbildlich geſprochen: bei Gebirnverlegung 
auch das Geiftige derangiert ift. „Obne die Kormen, welche zur Aufnabme des geiftigen 
Yıbtes organifiert find, fünnte man von der Seele des vernünftigen Menſchen, das ift 
don feinem Werftande, ebenfo wenig etwas ausfagen ald vom natürliden Gefichtejinn 
obne Augen.” Die Korrefpondenz verlangt daber auch nach dem Tode einen Yeib, geiftig: so 
hubitanziell; auch batte ja Smw., entiprechend vulgärer Vorftellung in der Vifion eine 
ganze Geſtalt gefeben (f. oben). Wal. zu diefem ganzen Abjchnitt die Schrift de com- 
mereio animae et corporis 1769, de amore conjugali 1768, Byſe 99 FF, Wilkinfon 
2. 86 ff, Bridmann S.63ff. — B. führt als Beweismittel für die Nichtigkeit der Sw.⸗ 
dm Anſicht von der Seele als „in menschlicher Form felbitftändig eriftierendem Weſen“ 55 
die Tatſache an, daß ein Amputierter noch längere Zeit nach der Operation ſich im Be: 
he des amputierten Gliedes glaubt. — Daß Sm. mit der Beltimmung der Relation 
wijchen Seele und Körper als „geiftiger Einfluß” ſich Descartes nähert, ift ar (vol. 
> Viſfion mit dem Streite der Anhänger des Aristoteles, Leibniz-Wolff, Descartes in 
de eommereio animae [deutih] S. 31f.). 60 
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Sw. bat nad feiner Vifion fih eines ftändigen Verkehrs mit der Geiftertwelt fähig 
geglaubt; er hat mit Menſchen aller Zeiten und Völker gefprochen, einem Paulus, nıit 
dem er jogar ein Jahr lang über die Nechtfertigungslehre ſich unterhielt, jo gut tie 
einem Luther, einem Virgil wie einem feiner Zeitgenoffen (j. die genaue Perſonenliſte bei 

5 Matter S. 80 ff). Er ließ es fich gefallen, als Seher der Zufunft oder Enträtjeler von 
Gebeimnifjen der Vergangenheit gebraucht zu werden. Man bat ibm ebenfo ernit geglaubt, 
wie ibn bitter verfpottet. Kants „Träume eines Geifterfehers, erläutert durch Träume der 
Metaphyſik“ (1766) ftellten an die Spige den Sat: „das Schattenreich ijt das Paradies 
der Phantaſten“, und behandelten Sw. in beißendem Spotte ald Narren. Der „Erzgeifter: 

10 jeher unter allen Geiſterſehern“ kann die anfchauende Kenntnis der andern Welt nur er 
langt haben, indem er etwas von demjenigen Berftande einbüßte, welchen man für die 
gegenwärtige nötig bat, er ift ein Tireftas, den Juno blind machte, damit fie ibm die Gabe 
der Weisfagung erteilen könnte (S. 56f.). (Ein weſentlich anderes, günftiges Urteil ſpricht 
der Brief Kants an Frl. Charlotte v. Anoblod aus; leider ift fein Datum ftrittig: die 

15 Kantausgabe der Akademie der Wiſſenſchaften fest ibn ins Jahr 1763 [Briefwechfel I, 
©. 10] Tafel [Mg LI, ©. 229 ff.), dem Wiltinfon (©. 170) folgt, ins Jahr 1768, fein 
eriter Herausgeber Boromwsti [Darftellung des Leben und Charakters Kants I, 211ff.) ins 
Jahr 1758. Für die Jahre 1758 und 1768 kann geltend gemacht werden, dak Kant in 
jeinem Briefe „mit Sehnjucht auf das Buch wartet, das Sw. in London herausgeben will“ ; 

20 1758 erjchienen in London nicht weniger als fünf Schriften Sw.s, 1769 zwei, ſ. Brieger: 
Waffervogel). Herder (Adraſtea, ſämtl. Werke 1829, Teil 12, ©. 112) verjuchte eine pſycho— 
logiſche Erklärung der Vifionen Swis und betonte: „Alle fprechen aus ihm und wie er, 
tie er aus feinem Innern heraus fie fprechen machte, alſo durchaus eintönig“ (eine ein= 
gehende Widerlegung Herders verſucht Tafel, Mg IL, ©. 136 ff.). Als die drei Bravour- 

25 jtüde der Sw.ſchen Geiſterſeherei erſcheinen die von Kant a. a. D. mitgeteilten Ereigniſſe 
von der Vorausfagung des Anfangs und Endes des Brandes in Stodholm (wohl 17597), 
der Botſchaft aus dem Jenſeits an die Königin Ulrike v. Schweden und die Holländerin 
Madame Marteville. Vor der ftrengen Kritit (vgl. befonders Ballet ©. 144 ff.) beitebt 
recht eigentlich nur der erite Fall (do vgl. Schleiden S. 121), bei den beiden legten tft 

0 die Berichterjtattung mehr als zweifelhaft. Außergewöhnlich iſt darum jener Fall nicht; 
es handelt ſich um Telepathie, über deren Charakter zwar zu feiner Entſcheidung zu 
fommen tft, die aber 3. T. auch bei der Jungfrau von Orleans und der bl. Tbereje 
nachweisbar iſt (Ballet S. 150). Ballet bat als Pſychiater die pſychiatriſchen Kategorien 
genaueftens aufgeitellt, unter die Sw.s Vifionen in ihren einzelnen Momenten fallen, 

35 und allenthalben gefchichtliche Parallelen beigebracht (vgl. auch Arnold Meyer, Die Auf: 
eritehung Ghrifti 1904). Auffallend bleibt, daß Sw. durchichnittlih nur mit Unbelannten 
fpricht, nicht 3. B. (mit einer Ausnahme) mit feinen verftorbenen Verwandten; aud mit 
Jeſus redet er nicht. Wenn ein Beobachter, der durch die Thüre eine lateinisch geführte 
Unterhaltung Sw.s mit Virgil belaufchte, ſtets nur eine Stimme börte, jo dürfte der 

40 redende römische Poet doch wohl Sw. felbjt in Autojuggeition fein (j. die Darftellung 
im Mg II, ©. 337 ff). Der faft jportsmäßige Betrieb der Geifterjeberei, obwohl Sm. 
alle unedlen Motive völlig fernlagen, empfiehlt fie nicht gerade. „Es it ſchwer, bei dem 
Hiſtoriſchen in feinen Werfen, feinen Neifebejchreibungen im Neiche der Geifter, den Ent: 
dedungen vom Zuftande nadı dem Tode, von dem Himmel, von der Lebensart der Geijter, 

45 von ihren Wohnungen und befonderen Verhältnifien, bei den topographiſchen, phyſiſchen 
und moraliichen Nachrichten von den andern MWeltförpern, von den Geiltern, die ihren 
Körper ſchon abgelegt haben, und von folden, die gar feines fähig find, ein Lächeln zu 
unterdrüden, fatt unmöglich, der Heiterkeit Zaum anzulegen, wenn man liejt, daß Die 
Engel und Geiſter im Himmel öffentliche Disputationen über die Lehre vom freien Willen 

50 oder vom Baume der Erkenntnis balten, und zwar in ausgejchriebenen Verfammlungen, 
wozu Gelehrte und ehemalige Beifiser des nicänifchen Konzils ordentlich eingeladen 
werden . . ., daß es den Geiftern im dritten Himmel nicht möglich ſei, i und e auszu— 
Iprechen und daß fie ftets dafür y und ü gebrauchten ꝛc.“ (Schleiden S. 114). 

Nach der enticheidenden Viſion kehrte Sm. im Auguft 1745 nad Schweden zurüd 
55 — unterwegs batte er feine Vifionen! — und blieb dort bis etwa Mitte 1747, um 

feine Verpflichtungen abzumwideln. Da ibm der Herr einen neuen Beruf gegeben hatte, 
legt er fein Bergafjefloramt nieder. Der König bewilligt ihm vollen Gehalt als Penfion 
(Wilkinſon ©. 90). 1747 wieder in Yondon, beginnt er fein theoſophiſches Hauptiverf 
Arcana coelestia, dejjen 8 Bde in den Nabren 1749 bis 1758 erjcheinen (f. die zahl— 

so reichen Ausgaben bei Brieger-Waffervogel ©. 352f.). Im der Form einer Auslegung 

— 
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bon Genefis und Erodus gab Sw. als unmittelbare göttlihe Offenbarung Aufſchlüſſe 
über die bimmlifchen Gebeimnifje. Theologiſches Studium, auch die Erlernung des Hebräi— 
ſchen, batte er ſich nicht verdrießen lafjen. 

Nie ſchon früber (ſ. oben) iſt Sw. von der Inſpiration der bl. Schrift durchdrungen, 
ja, die Ewedenborgianer rühmen fich, daß ihr Meifter allein wirklich „die Bibel als durch- ; 
weg göttlich infpiriert behaupten konnte” (Bridmann ©. 172). Das wird aber nur 
möglib durch unbejchränkte Anwendung der Allegorie, die durch das Schlagwort: Kor: 
refpondenz gededt wird. Der budjtäblihe Sinn ift Behälter und Wohnung des echten 
Wabren, das zu entbüllen Sw. von Gott offenbart wurde. Denn nur um unjerer End: 
lichfeit willen ift Gott gezwungen, feine göttliben Gedanken mit endlichen Gedanken zu 
umbullen (alſo genau dasfelbe Bild wie bei dem Verhältnis zwiſchen Seele und Leib 
j. oben). Beide aber jind engitens miteinander verbunden wie Seele und Leib, es handelt 
fih nicht um bloßen Spmbolismus (vgl. über den Unterjchied zwiſchen Korrefpondenz und 
Kepräfentation = Symbol, Bridman ©. 203 ff, irrig nennt Byſe ©. 163 Sms Me 
tbode ſymboliſche). Auf diefe Weile ift Sw. allerdings, wie Byſe S. 174 bervorbebt, 
allen Anfechtungen des Glaubens durch die Kritik entronnen, aber das kann doch nicht 
daruber binwegtäufchen, daß die Allegorie auch bier, wie jtets, ein willfürlicher Yüden- 
büper ift in der Spannung zwifchen Inſpiration und Vernunftaniprüchen und bei Sm. 
den allerjubjeltivften Charakter trägt. Die Willkür aller dogmatifchen Eregeten zeigt fich 
bei ibm auc darin, daß er, ähnlich wie Luther, ungebemmt dur feinen Inſpirations- 20 
glauben, diejenigen Bücher aus feinem Kanon ausjchließt, die mit dem Kern feiner Dog- 
matif nicht jtimmen, d. b. bei denen er die Korrefpondenz nicht finden kann, nämlich Ruth, 
Chronila, Esra, Nebemia, Ejtber, Hiob, die Proverbien, den Prediger, das Hobelied, die 
Apoftelgeihichte und alle Briefe GByſe ©. 187). Wie bei Lutber der Jakobusbrief und 
die Apofalvpje, erhalten fie unbeſchadet ihrer Inſpiration une place secondaire, fie 25 
baben nichts Befonderes zu fagen. Kritiſiert bier lediglich die Dogmatik, jo ift Sw. doch 
aud von der beginnenden wijlenichaftlichen Kritik nicht unberührt geblieben, wenn er im 
Pentateuch Quellen beobachtet (Bye ©. 184f.; zur ganzen Frage Smw.s Schriften de 
scriptura saera 1761/63, de sensu naturali et spirituali verbi 1768, summaria 
expositio sensus interni librorum propheticorum et psalmorum veteris testa- 30 
menti 1759/60). 

Seine Theologie (im engeren Sinne), Chriftologie und Soteriologie hat Sw. knapp 
aufammengefaßt in der summaria expositio doctrinae novae ecclesiae, quae per 
novam Hierosolymam in Apocalypsi intelligitur 1769 (beutid Tübingen 1836 u. ö., 
Brieger-Rafjervogel ©. 66 ff.). In der Theologie ift charakteriftifch die ſcharfe Verwerfung 35 
der Trinitätslehre, als widerjtreitend der Vernunft. Sie wird erſetzt durch die Formu— 
lierung: „es giebt nur einen Gott, in welchem eine göttliche Dreibeit ift. Diefer Gott 
ft der Her und Heiland Jeſus Chriſtus“. In der Chriftologie hatte Sw. urfprünglich 
frhlich forreft gedacht, er hatte in Chriftus den nexus finiti et infiniti angeſchaut, 
Vater und Sobn aber deutlich unterſchieden. Dieit enim ab aeterna peperisse filium 40 
aut unigenitum et unigenitum esse infinitum et esse deum et nexum esse 
finiti et infiniti per unigenitum infinitum et deum, et patrem et filium esse 
unur deum utrumque infinitum, utrumque creatorem universi finiti; in crea- 
tionis opere utrumque concurrisse, sed tamen ita distinetos esse, ut ille sit 
pater, hie filius, ille prima persona, hie altera, sieque ut qua nomen patris et 4 
filii et qua nomen personae etc. sint bini, sed qua infinitatem et divinitatem 
sint unum et idem (prodromus ©. 117). Die bier allerdings ſtark betonte Cinbeit 
gebt nicht über die firchliche Yehre binaus. Der fpätere Sw. fennt nur eine göttliche 
Verſon, die fih in ſich jelbit als Vater, Sohn und bl. Geift differenziert. So ift „Chriftus 
Sort Bater, weil er von ihm fommt und in ibm it”, „Jehovah der Schöpfer des Welt: so 
alls iſt berabgelommen und bat das Menfchlihe angenommen, um die Menfchen zu er: 
lofen und zu bejeligen“, „das Menjchliche, durch das er fih in die Welt fandte, ift, was 
der Sobn Gottes beift“, der Name: Maritnfohn ift verpönt, weil in ibm „die Idee der 
Dörtlichkeit des Herrn verloren gebt”, Judaismus, Artanismus und Socinianismus berein- 
bricht, und man fchlieglih im Naturalismus endet. Natürlich iſt diefe Chriftologie von 55 
allen den Schwierigkeiten gedrüdt, die den analogen Gedantengängen innerhalb der alt: 
chriſtlichen Dogmengeihichte anbaften. Die Menichbeit und Perſönlichkeit des Erlöfers 
zahlt Die Koſten. Dem ſucht man freilid auf Seite Smw.s vorzubeugen. Gott wird ges 
faßt als „der einzig wahre und abfolute Menſch, der Gott- Menſch oder Gott in der 
unendlich hertlichſten und liebenswürdigſten menjchlichen Geftalt it” ; er ijt der Urmenſch, co 
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nad) deſſen Ebenbild wir Menſchen geichaffen ſind — damit foll die Menſchheit Chriſti 
— Gottes gerettet fein, wobei man nur vergißt, daß dieſe Idealmenſchheit fein Fleiſch 
und Blut H jondern in Sweſchem Sinne geiſtig. Fleiſch und Blut treten bei Sw. völlig 
zurüd, die Lehre vom Körper als dem Kleide der Seele (ſ. oben) bietet die willlommene 

5 Handbabe, die Menjchheit Chrifti zu verflüchten zur „menjchlichen Hülle des Gottesjohnes“, 
die er im Tode ablegt, wie die Seele den Körper; von einer menjchlichen Natur Chriſti 
im Sinne der Kirchenlebre iſt feine Rede, Sw. mähert ſich bier apollinariftiichen Ge: 
danfengängen. Die Berjönlichkeit Chrifti jol gewahrt werden durch Ablehnung des Patri— 
paffianismus. Er gilt als „Wejenteil“ Gottes, den man vom Bater unterjcheiden fann, 

10 wenn auch nicht „perfönlich”. Ohne Uuälereien gebt e8 bier nicht ab, der zum Water 
betende Sohn, der auch ſeeliſch leidende Jeſus können nur durd gezwungene Inter: 
pretation (3. B. Unterjcheidung zwifchen göttlicher Seele und menſchlichem Gemüt) dem 
Schema eingezgwängt werden. Sw. hat von feiner Chriftologie aus das Athanaſianum 
verworfen, merfwürdigeriveife auch den Sabellianismus (Möbler ©. 570), hingegen im 

15 Apoftolifum und Nicänum feine Lehre gefunden (Brieger-Waſſervogel ©. 91 ff., zur 
Ghriftologie Sw.s Belegitellen ferner bei Bridiman, Brief 4— 12, Sw.s: Die wahre riftliche 
Religion ©. 12275). Wenn Sw.s Soteriologie die firchliche Verföhnungslebre verwirft, 
fo geichieht es nicht fowohl in Konfequenz der Chriftologie, fondern aus aufkläreriſch— 
rationalen Motiven. Wie die Aufklärung (vgl. 3. B. Semler) lehnt Sw. die totale Kor: 

20 ruption der Menjchheit durch Die Erbjünde ab, verlangt ein Arbeiten des Menſchen für 
feine Seligfeit in guten Werfen und fieht diefe fittliche Aktivität durch die firchliche Ver: 
ſöhnungslehre überflüffig gemacht. „Der heutige Kirchenglaube fennt feine thätige Liebe. 
Das ift darauf zurüdzuführen, daß die den Menjchen gewährte Anrehnung von Chrifti 
Verdienjte alles thut. Sie vergiebt die Sünden, rechtfertigt und beiligt, ſchenkt den 

35 Himmel und die ewige Seligfeit. Das alles, obne daß der Menſch aud nur einen Finger 
u rühren braucht“. So wird die lutberifche Nechtfertigungslehre ſchroff vertvorfen, weil 
Fir fie die fogenannten Früchte des Glaubens eigentlicy überflüffig find, ohne organische 
Verbindung mit dem Glauben, bingegen Sympathie gewonnen mit der katholiſchen 
—— auch das ganz aufkläreriſch und — modern. „Die Werke der Katholiken ſind 

30 Erzeugniſſe der — Vernunft und zugleich des Willens. Der ſie vollbringende 
Menſch iſt ſich nämlich ſeiner That —2 Bei den Werken der Proteſtanten aber 
iſt der Menſch ganz paſſiv, aktiv der hl. Geiſt. „Die führenden Neformatoren haben 
Glauben und werkthätige Liebe von einander gejchieden. Als fie diefe dann jchließlich 
doch wieder vereinten, wollten fie vermeiden, daß foldhe Vereinigung als ein Meg zur 

35 Seligfeit betrachtet würde.“ „Die chrüftlihen Kirchen müſſen fich von dieſem Vergleiche 
eines Ghriftenmenfchen mit einem Stüd Holz oder einem Stein befreien, wie ſich ein Er- 
wachender von den Bhantajiebildern befreit, die ibn im Traume beimgefucht haben. Was 
fann auch mehr gegen die Vernunft fein?” Dem entſprechend fteht es jedem Menjchen 
frei, ob er an Gott glauben will oder nicht. „In geiftigen wie in fittlihen Angelegen— 

40 beiten ift der Menſch ebenfo frei wie in denjenigen des alltäglidien Lebens“. Die Prä- 
deitination, die richtig ald eine Konſequenz aus der reformatoriichen Gnadenlehre erfannt 
ift, wird daher vertvorfen. Die Nechtfertigung sola fide ift „die einzige Urſache“ der 
Finſternis in den chriftlihen Kirchen, Sw. bat ſich mit den Geiftern der Vertreter dieſer 
Lehre wiederholt unterhalten und die Xebre für „ebenſo irrig wie jinnlos” erflärtt; von 

45 bier aus bat er die Baulusbriefe aus feinem Kanon geitriben. Wenn der Menſch jich 
dem Guten zuivendet, jo weicht von ibm der „Zorn Gottes“, der alſo innermenjchlich 
ald Zorn des Böen im Menjchen gegen Gott, das Prinzip des Guten, gefaßt wird. 
Von einem Zorn Gottes als gen. subjeetivus zu reden, würde den himmlischen Geiftern 
„gleichſam Magen und Eingeweide umdreben.” Daß der Blaube fein toter Dogmenglaube 

60 jein darf, mit der Vernunft im vollen Einklang ſtehen muß, faben wir ſchon (j. oben). 
(Belege für die Soteriologie f. bei Bridmann S. 114ff., Brieger-Waſſervogel, S. 99 ff., 
Wahre chriftl. Religion ©. 405ff., Smw.s Schrift: doctrina de charitate, 1764, deutfch 
1880: bier giebt Sw. eine ausgeführte Erbit): Als Saframente gelten Taufe und Abend: 
mahl, jene eine Einführung im die Kirche, Diefes in den Himmel. „Dieje zwei Safra- 

65 mente, die Taufe und das bl. Abendmahl, find wie zwei Pforten zum ewigen Yeben. 
Hinter der erjten ift ein Feld, das der Menfch durchlaufen muß, die andere ift das Ziel, 
two jich der Preis befindet, nach dem er den Yauf gerichtet bat“. In der Taufe tverden 
Segenskräfte geipendet, die apotropäiſch gegen undhrijtlihe Geiſter jhügen. „Ohne das 
hrijtliche Zeichen, welches die Taufe it, könnte irgend ein mubammedanifcher oder heid— 

co nifcher Geiſt der Kinder Gemüt beeinfluffen und dem Gbriftentume entfremden”. „Sobald 



Swebdenborg 191 

die Kinder getauft find, werden ihnen Engel vorgelegt, von welchen fie in dem Zuftande 
der Empfänglichteit für den Glauben an den Herrn gehalten werden.“ So ift aljo der 
Konner mit der oberen Geiſterwelt geſchaffen. Die Taufe ſchließt aber Befenntnis zum 
Herrn und die Verpflichtung der Nachfolge Chriſti in fich, daher muß der Täufling vorber 
oder nachher (bei der Kindertaufe) durch Belehrung dazu angeleitet fein; ibr Endzweck it 5 
die Wiedergeburt. „Sie ift nicht die Wiedergeburt, fondern fie bildet die felbige vor“ 
durh Einpflanzung eines Himmelsfeimes ins Herz. Im Abendmable wird Transjub- 
jtantiation wie \mpanation verworfen, es iſt aber auch fein Gedächtnismahl, vielmehr 
„ein Yebensmahl, das die innigfte Verbindung mit dem Herrn bewirkt, und durch welches, 
beim Genuß des Brotes und Meines, das entiprechende Yebensgute und Wahre aus dem 10 
Böttlibmenichlichen gegenwärtig ift und bei dem würdigen Kommunikanten einfließt“. 
Inſofern Kräfte vom Herrn jelbit beim Genuß der Elemente in die Seele einftrömen, 
fanın Sw. von einer Realpräſenz (menigitens der Sache nad), reden. Der Herr ijt auch 
für die unwürdigen Gäſte antwejend, aber ibnen verſchließt er den ——* den er den 
würdigen öffne. Brot und Wein korreſpondieren Fleiſch und Blut Chriſti. Sw.s Escha— 15 
tologie ift nur eine Weiterbildung feiner Seelenlebre (j. oben). Die Wiedergeburt ſetzt 
fih im Jenſeits jtufenförmig (Sw. veriwendet feinen Begriff der Grabe) fort. Als Kinder 
Verftorbene wachen im Jenſeits zu Erwachſenen beran unter Erziehung der Engel. „Eben 
in diefen Verlauf fällt auch des Sünders Rechtfertigung“, die als Prozeß des neuen 
Lebens gefaßt wird (vgl. oben die Polemik gegen die lutheriſche Nechtfertigungslehre). 20 
Von bier aus ſchiebt Sw., analog manden Pietiſten, mit denen er ja das Dringen auf 
tbätige Liebe gemein hat (vgl. Ritichl, Gejch. des Pietismus II, ©. 249), einen Zwijchen- 
zuftand zwischen Himmel und Holle ein, deſſen Ort der Hades ift. Hier reinigt ſich die 
Seele in Selbjtbefinnung und jteigt dann entweder nach oben oder unten. Eine Auf: 
eritebung im traditionellen Sinne fann Sw. naturgemäß nicht kennen, mit dem Tode 25 
bört alles Materielle auf. Engel umgeben den Geift, der leibliche Form trägt, und leiten 
die Vollendung jeines Wiedergeburtsprozefies. An differenzierten „Inſtruktionsſtätten“ 
vollziebt fich die Weiterbildung. Der Aufklärer in Sm. läßt im Gegenſatz zur Tauf: 
lebre (f. oben) auch gottfehnende Mubammedaner oder Heiden inftruiert werden. Won 
get zu Zeit finden im Hades große Gerichte ftatt über dort angehäufte Geifterfcharen. so 

in ſolches fand ftatt in der geiftigen Welt zur Zeit des Herrn, als der Fürſt dieſer 
Welt gerichtet wurde. Ein zweites hat Sw. 1757 mit den geöffneten Augen feines 
Geiſtes gejeben; feitdem beginnt eine neue Entwidelungszeit der Menjchbeit, die Grund: 
lagen für das neue Jerufalem werden gelegt. Weitere Gerichte werden folgen, aber das 
von 1757 it das größte geivefen. In Einteilung und Anordnung forreipondiert dem 35 
Himmel die Hölle. br Feuer“ find die böfen Neigungen und Triebe, die von fort: 
dauernden Qualen begleitet find. Gott bezw. jeine Engel regieren die Hölle, indem fie 
die Leidenſchaften im Zaume halten. Gott will nicht die Hölle, des Menſchen Wille ıft 
wie fein Himmelreich jo feine Hölle. Die Apofatajtafis wird abgelehnt (vgl. über Swes 
Eschatologie, die z. T. in phantaſtiſchen Spielereien fi ergeht, Byſe ©. 192ff., Brid: 40 
man ©. 249 ff.; Sw.s Schrift de coelo et eius mirabilibus et de inferno ex 
auditis et visis 1757 58, deutſch 1873. De ultimo iudicio et Babylonia destructa 
1757:58, deutih Tübingen 1841). — 

Nah mie vor wechielten in Smw.s Yeben Reifen (vornebmlidh nad Yondon und 
Amjterdam, wo er feine Bücher druden läßt) und Weilen in der Heimat. ft er bier, # 
fo wobnt er in Sodermalm, einer Vorjtadt von Stodbolm, in einem befcheidenen Haus: 
den mit großem Garten, und lebt in puritanifcher Einfachheit (f. die Schilderung in: 
Wa III, & 3, Willinfon ©. 164). Kann er noh 1761 ein vorzügliches Memo— 
riale über die Finanzen im Neichstage einreichen (Matter ©. 23), jo ziebt er allmäb- 
lich ſich völlig auf fein Innenleben zurüd, von läftigen oder willfommmenen Bejuchern mebr 5 
oder minder häufig überfallen (vgl. Willinfon S. 164 ff). Aber feine zablreihen Ab- 
weichungen von der Kirchenlebre (j. o.) konnten nicht verborgen bleiben, zumal Sw. den 
Irrchhlichen Gottesdienst felten bejuchte, und zeitweilig nicht zum Abendmahl ging (Mg III, 
S. 11.) Die Anbängerichaft bedeutender Perfünlichleiten, wie des Dr. Beyer und Roſen, 
an Sw. machte vollends die bobe Geiitlichleit aufmerffam. Der Dekan Efeborn in 55 
Gotenburg, im Bunde mit dem Stodbolmer Bischof Filenius fuchte im Reichstage Sw. 
zu verdbächtigen (1769), im Vertrauen auf den Herrn verſchmähte Sw. jede Verteidigung, 
von einem Beſchluſſe gegen feine Perſon wurde abgejchen. Aber die Angriffe gingen 
weiter, Sw. richtete am 10. Mai 1770 ein Memoriale an den König, in dem er jeine 
göttliche Berufung bezeugte, ſchon vorber hatte Dr. Beyer ald Mitglied des Gotenburger 0 

fr 
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Konfiftoriums einen günftigen Bericht über Sw. und feine Lehre eingereicht, König Adolf 
Friedrich war ibm wohlgeſinnt, jo prallten die Angriffe auf feine Perſon ab. Aber allem 
Ynfchein nach haben feine Gegner ein Verbot der Einführung feiner Schriften in Schweden 
durchgefegt, gegen das Sw. einen fürmlichen Proteft plante (vgl. die nicht ganz durch— 

5 fichtige Darftellung bei Willinfon S. 202ff., Mag I, ©. 280ff.). Gegen 1 re 
1771 wurde Sw. in London von einem Schlaganfall betroffen, während defjen ihn die 
böſen Geifter übel plagten. Am 29. März 1772 jtarb er im 85. Xebensjahre, nachdem 
er zubor nad Ablegung des Sündenbefenntnijjes das Abendmahl zum Ermweife der Ge: 
meinfchaft zwiſchen himmliſcher und irdiicher Kirche genommen und dem ſchwediſchen 

10 Prediger in Yondon Ferelius feierlichit im Angeficht des Todes die Wahrheit feiner Lehre 
bezeugt hatte. Sein Wunſch, John Wesley noch zu jeben, follte ſich nicht mehr erfüllen 
(vgl. darüber Willinfon ©. 228, Ballet ©. 57 beftreitet die Echtheit der Erzählung). 
Ferelius beerdigte ihn am 5. April in der Chorgruft der ſchwediſchen Kirche (vgl. feinen 
Bericht Mg III, ©. 42ff., die Gedenktafel auf Sw.s Grabe ſ. bei Wiltinfon S. 296). 

15 Propagandiftifche Schritte zur Gemeindebildung bat Sw. nicht getban, doch war ihm 
die Bildung einer Kirche des Neuen Jerufalem (Apk 21, 1) geoffenbart worden. Aus dem 
neuen Himmel ſoll die Neue Kirche bervortreten. 1770 jchreibt er: in wenigen Tagen 
reife ich nach Amfterdam in der Abficht, die ganze Theologie der Neuen Kirche beraus- 
zugeben (erſchien 1771: vera christiana religio continens universam theologiam 

% novae ecclesiae, deutih Stuttgart 1873), deren Grundlage die Verehrung des Herm 
unferes Heilandes fein wird, und wenn auf diefen Grund jet nicht ein Tempel erbaut 
wird, jo werden lupanaria aufgerichtet werden. (Mg I, ©. 292). Ahnlich ſprach er 
fih 1771 in einem Briefe an den Yandgrafen von Heſſen-Darmſtadt aus (vgl. Ballet 
©. 40f.); bier bezeichnet Sw. fich ſelbſt ald den, der im Auftrage des Herrn die Lehre 

25 der Neuen Kirche verbreiten müſſe. Eine große Ausbreitung der Neuen Kirche hatte er 
fur; vor feinem Tode für die achtziger Jahre vorausgejehen. Und die Prophezeiung ers 
füllte fih. Der Rektor der St. Johnskirche in Mancheſter Dr. John Clower leiftete in 
Gewinnung von Anhängern Bedeutendes, 1788 bildete fich die erjte öffentliche Sweden: 
borgianergemeinde in Great Eajtcheap in London. Die Gemeinjchaft breitete ſich weiter 

30 aus (einige Daten in den Minutes of General Conference 1906, ©. 98) und zählt 
gegenwärtig (1906) in England 78 Gemeinden mit 6629 Vollmitgliedern (jo nad dem 
jährlich erjcheinenden New Church Almanae; eine etwas abweichende Statiftif in den 
Minutes of G.C.). Die größte Gemeinde iſt die von Acerington mit 532 Mitgliedern, 
die Hleinjte die von Barry mit 6 Seelen. 29 Gemeinden find gegen das Vorjahr ges 

85 wacjen, 26 haben abgenommen, die übrigen find ftationär. Die Zabl der ordained 
ministers beträgt 42, dazu fommen 7 recognised leaders. 48 der Gemeinden befigen 
jog. Junior Members in einer Gejamtzabl von 943. Neben den organijierten Gemeinden 
ftehen Einzelmitgliever (isolated receivers), deren man 926 ausfindig machte, verteilt 
auf 396 Plätze. 66 Gemeinden befigen Sonntagsihulen mit insgefamt 7910 Schulern 

“und 800 Lehrern; von bier aus ftrömt der (übrigens nicht febr jtarke) Zuwachs in die 
Gemeinschaft. Alljährlich findet eine von der Sunday School Union geleitete Prüfung 
Statt. Die Gemeinſchaft verfügt ferner über 9 New Church Day Schools, alle in 
Zancafbire gelegen und von 3648 Schülern beſucht. Ein College für die Ausbildung 
von ministers gehört der Gemeinſchaft, 1845 privatim in Devonfbire Street Isling— 

s ton N. gegründet (vgl. den 42. Jahresbericht Yondon 1906). Das Cramen 1905 zeigte 
Arbeiten in Eregefe des A und NT, Dogmatik, bibl. Theologie, Stw.8 Leben und Theo 
logie, Apofalypfe, Ethik. 70 der Gemeinden find zur jährlich tagenden General Con- 
ference zujammengeichloffen, deren Budget £99068 beträgt. 24 teild Partikular: teils 
Gefamtvereinigungen dienen der Mifftion. Die ältefte iſt die 1782 in Mancheſter ges 

0 gründete Printing and Traet Society, die jüngjte die 1894 geftiftete New Church 
Women’s League. 1821 wurde die große Missionary and Traet Society of the 
New Church in Xondon gegründet (vgl. ihren 84. Jahresbericht 1905). Sie verſendet 
vielfach Bücher in ausländijche Bibliotbeten, läßt in Yefeballen die Zeitichriften der Ge— 
meinjchaft auflegen u. dgl. Auswärtige Miffion wird in beicheidenem Mape in Schweden, 

55 Italien, Dänemark, Deutjchland, Literreih-Ungarn u. a. durch die foreign and colo- 
nial missions getrieben. QTemperenzgejellichaft, Waifenfürforge, Nünglingsvereine fehlen 
nicht (die Einzelberichte |. in den minutes of the G. C.). 1810 wurde die Sweden- 
borg Society für den Drud der Werke Swis und ibre Verbreitung begründet (in 
15 Spraden j. den neueften Catalogue 1906). Dffizielles Organ der Generalfonferenz 

sit The New Church Magazine (gegenwärtig Bd 25, daneben nod the Morning 
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Light, f. über die früheren, eingegangenen Zeitjchriften Mg III, ©. 1ff.). Die Kultus: 
formen find niedergelegt in der Liturgy for the New Church (Zondon 1903). Der 
Gottesdienft ift in Anlehnung an den der Church of England in Gebeten und Ge 
jangen reich ausgeftattet. Die Gebete werden an ben Lord oder Lord Jeſus gerichtet ; 
diefer wirb angerufen who art fulfilling Thy promise of making Thy second ad- 5 
vent and hast begun to raise up a Church, in which the true knowledge and 
worship of Thee shall be restored; we beseech Thee to hasten and extend 
this great work. Let the holy city New Jerusalem descend with power from 
Thee out of heaven (S. 9, in den übrigen Formularen äbnlih). 10 Formulare, je: 
weilig für Morgen: und Abendgottesdienft an den Sonntagen, werden geboten, daneben ı0 
zwei kormulare für Responsive services und Morning and Evening Services from 
the Book of Common Prayer revised for the use of the New Church. Die 
(fafultative) Lilanei und Gebete wie Formulare für bejondere Gelegenheiten beſchließen das 
Agendebuch. Unferer Konfirmation entipriht die introduction into junior mem- 
bership, in die die Kinder der Gemeindemitglieder oder Sonntagsfchüler auf ihren 15 
Runid mit 14 Jahren in befonderem Gottesdienfte aufgenommen werden. Es wird 
ihnen vorgebalten: The New Church is the erowning Church of the ages. It be- 
lieves in the Lord Jesus Christ as the only God and worships him alone. 
lt possesses a knowledge of the spiritual sense of the Divine Word, by which 
it is able to meet the great necessity for a reasonable religion and to satisfy 20 
the deepest needs, of the soul. Die Kinder beantworten vorgelegte Fragen und 
werden unter Handreichung mit einem Bibelfpruche als junior members aufgenommen 
ald Vorſtufe der adult membership. Auch bier werden den Kandidaten (durdhichnitt- 
Ich mit 20 Jahren) Fragen vorgelegt und fie unter Handreihung aufgenommen. There 
are three essentials of the Church — an acknowledgment of the Lord's divi- 3 
nity, an acknowledgment of the holiness of the Word and the life, which is 
called charity.... If these three had been held as essentials of the Church, 
intelleetual dissensions would not have divided it, but only have varied it 
(Liturgy ©. 214). Wie e8 fcheint, wird erft ein adult member zum Abendmahl zu: 
gelaffen (vgl. Liturgy S. 219). Im Taufformular wird das Waſſer ald Symbol bezeichnet, 0 
te Bedeutung der Taufe Sw.s Lehre entiprechend (j. oben) firiert als Introduftionsaft, 
delenntnisaft und that the person baptized may become regenerate; and this 
depends upon his own conduct. Es wird getauft auf den Namen des Baters und 
des Sohnes und des hl. Geiſtes. Beim Abendmahle wird, wiederum Sw.s Lehre ent— 
prebend (j. oben), vorgetragen, daß Brot (das gebrochen wird) und Wein das Brot des 86 
kebens und das Blut des neuen Bundes bedeuten (is meant), aber that if we spiritu- 
ally eat this flesh and in understanding drink this blood, we shall have 
eternal life and thereby attain conjunction with the Lord. He dwelling in 
as... and we in Him. in der Form der Austeilung (figende oder wandelnde Kom: 
munton) ıft den Gemeinden Freiheit gelaſſen, Spendeformel iſt Le 22, 19, 20®, ein: 40 
zlatet mit: Jesus said. Der minister fommuniziert zuerit. Die cheliche Einfegnung 
under before the Communion Table jtatt, e8 wird den Brautleuten the spiritual nature 
ot the Marriage Covenant and of its holy laws as explained by the heavenly 
doetrines of the New Jerusalem erklärt, es werden ihnen Glaubensfragen vorgelegt, 
dann fpricht beim Ringwechſel der Mann: with this ring i espouse thee to be my # 
wife, in the name of the Lord and saviour Jesus Christ, the bridegroom and 
husband of his church, analog das Weib, der minister legt ihre rechten Hände 
ulımmen und fpridt: ye are now husband and wife, ye are no more two, 
but one flesh. What therefore god hath joined together, let not man put 
asunder (zur Sache vgl. v. Schubert: Die ev. Trauung 1890). Bei der Begräbnisfeier so 
wurd betont, daß „während wir in der Dunfelheit unferes natürlichen Zuftandes trauern 
über das Abſcheiden eines geliebten Freundes, die Engel im Himmel, die warten auf die 
Auferwedung eines jeden herübergeführten Geiſtes, feine Ankunft in den Wohnungen der 
Ewigkeit willkommen heißen.” Sw.3 Name wird in der Liturgy an feiner Stelle ge: 
nat. Als Geſangbuch dient das Hymn book (London 1903), ald Katechismus a 55 
Cateehism or Instruction for Children in the heavenly doetrines of the New 
Jerusalem (London 1903); er gebt aus vom Credo der Stwedenborgianer (j. unten), 
bantelt Die Gotteslehre, die zehn Gebote, die Lehre von der Picvergeburt, die Eschato⸗ 
Isgie, in der legten jyrage und Antivort werden Swes, who was appointed by the 
iord to eommunicate information to mankind on these important subjeets, so 

EAal Encutlopadie für Theologie unb Stirde. 8. U, XIX. 13 

# 



194 Swedenborg 

Schriften genannt. — In Belgien befindet fi) eine Gemeinde in Brügge, in Dänemart 
in Kopenhagen und auf Jsland, in Frankreich in Paris, in Holland im Haag, in Jtalien 
in Rom, in Norwegen in Chriftiania, in Portugal in Dporto, in Nußland in St. Peters: 
burg, in Schweden in Stodholm und Gotenburg, in Britifch Indien an verichiedenen 

5 Plägen, in Japan in Kobe, auf den Philippinen in Manilla, in Afrila, Kanada, 
Bratlien, Britiih Gutana, Falkland Infeln, Honduras, Peru, Merifo, MWeftindien teils 
einzelne, teil8 mehrere Gemeinden. Die Gemeinden in Deutichland (Berlin [26 Mitglieder], 
Stuttgart), Ofterreih (Wien, Trieft), Ungarn (Budapeft, Gyorkony), Schweiz (Zürich, 
Bern, Herifau, Neßlau) ftehen unter Leitung des Züricher Predigerd F. Görwig, der, ein 

io Siebzigjähriger, feine Miffionsreifen aber 2 dem leßten Jahre nicht mehr machen kann. 
Er a Herausgeber der „Monatsblätter für die Neue Kirche“ (1906: 23. Yabrgang). 
Für ihre Gottesdienste gebrauchen die deutfchredenden Gemeinden die „Liturgie der Neuen 
Kirche” (Philadelphia 1880), die im weſentlichen der amerifanifchen Liturgie von 1876 
entfpricht und reichere Formulare bietet ald die englische, mit der fie inhaltlich natürlich 

ı5 vielfach. fi berührt. Hier ift die Aufnahme in die Junior membership direlt als 
Konfirmation bezeichnet, bei der Trauung ift die Erklärung von Bräutigam und 
Braut erſetzt durch Fragen des Geiftlichen, die mit Ja beantwortet werden. Auch ein 
Ordinationsformular mit Glaubenzbefenntnis iſt beigegeben. Fur den Gejang benutzt 
man dad „Geſangbuch für neukirchliche Vereine und Gemeinden“ (Stuttgart 1901), 

in das aus dem proteitantifchen Liederfchage manche Perlen (mie: Ach bleib mit deiner 
Gnade, Ein fefte Burg, O Haupt voll Blut und Wunden) aufggrommen find. Dem 
Unterricht dient der „Katechismus“ (Philadelphia 1895; über frühere Katechismen ſ. 
Mg III, ©. 145f.), der dem englifchen vielfach ähnlich, doch ftärfer den Swedenborgianis— 
mus betont, am Schluſſe die Kenntnis von 17 Schriften Sw.s verlangt und den 

3 Swſchen Bibelfanon (f. oben) lehrt. Relativ bedeutend ift der zu einer General Con- 
vention of the New Jerusalem zuſammengeſchloſſene Smwedenborgianismus in Amerika. 
Die societies der einzelnen nordamerifanifchen Staaten bilden Associations, die durch- 
ſchnittlich alljährlich der General Convention Bericht ablegen. (Näheres über die Verfaſſung 
der Convention im 86. Jahresbericht, Boſton 1906, ©. 199ff.) Über den pastors fteben 

s bier General Pastors with power to authorize candidates, ordain ministers 
and preside over a general body of the Church, while acting as Presiding 
Minister of any Association or of the General Convention. Dan zäblt 1906: 
9 general pastors, 95 ministers and pastors, 103 Gemeinden mit 6389 Mitgliedern. 
In einer New-Church Theologieal School werden die Prediger ausgebildet. Die 

35 üblichen Gefellfchaften für Miffion (unter denfelben Gemeinden mie feitend der englifchen 
Fa — Traktatverbreitung ꝛc. haben fich gebildet, offizielles Organ ift The Messenger. 
Auftralien mit den Inſeln zählt fünf Gemeinden. Zahlreich find die auf dem ganzen 
Erdkreis zerjtreuten Einzelmitglieder, die teils mit dem englifchen, teild mit dem amert: 
faniichen Corpus Sühlung haben (vgl. 86. Jahresberiht ©. 255ff.). Das im Gottes: 

40 dienfte der Swedenborgianer verlefene Credo lautet in deutjcher Faflung: Jh glaube an 
den Herrn Jeſus Chriftus, den Schöpfer, Erlöfer und Heiland, den alleinigen Gott des 
Himmeld und der Erde, deſſen Menjchliches göttlich ift, und in welchem ift die göttliche 
Dreieinheit von Vater, Sohn und hl. Geift, Eins dem Weſen und der Perfon nadh. 
Ich glaube an die bl. Schrift, das Wort Gottes, heilig und göttlid im Buchftaben und 

# im Geifte, und die Quelle der Meisheit für Engel und Menſchen. Ich glaube an das 
Neue Jeruſalem, das in der Offenbarung verbeißen ift, und das jeht von Gott aus dem 
Himmel berabfteigt, an die Wiedergeburt durdy den Herm, an ein Leben der Liebthätig- 
feit, an die Auferjtehung des Menſchen in einem geiftigen Yeibe, an das Gericht nach 
dem Tode und an ein ewiges Yeben. Amen, (Liturgie ©. 56, dortfelbft auch eine andere 

so Faſſung, die ähnliche englifche in der Liturgy ©. 274.) 
In Deutjhland bat der Smwedenborgianismus in den dreißiger und vierziger Jahren 

des 19. Jahrhunderts in Württemberg eine größere Rolle gefpielt. Hier hatte 1765 ber 
Prälat Friedrich Chriftoph Detinger (f.d. A. Bd XIV ©. 332) in feinem zweibändigen Werte: Swes 
und Anderer irdiſche und himmlische Philoſophie (Frankfurt a. M.) auf den Seber bin: 

65 gewieſen, war mit ihm in Korrefpondenz getreten und hatte Schriften von ihm herausgegeben, 
um fi dann wieder von ihm zu trennen (vol. auch den Einfluß Sw.s auf den Pfarrer 
rider bei Ritſchl: Geſch. des Pietismus I, ©. 577). Dann wurde 1812/13 der nach: 
malige Tübinger Bibliothefar Dr. Immanuel Tafel für den Smwedenborgianismus 
gewonnen und entfaltete, namentlich durch Überfegung der Stw.ichen Schriften, eine außer: 

co ordentlich rege Propaganda trotz lebhafter Angriffe feitens der Landeskirchlichen. Ge: 

“ 
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meinden bildeten fi, das Wirken Juſtinus Kerners mit feinen Somnambulen, mit deren 
einer Tafel in Verbindung trat, that das Seine hinzu, Guftav Werner bielt Sw ſche 
Verfammlungen ab. (Vgl. den Geſchichtsaufriß im Mg III, ©. 97ff., Ev. Kirchenbl. 
für Württemberg Bd 2, ©. 61, Bd 1, ©. 14ff.) Gegenwärtig zeugen nur noch Trümmer 
von der einftigen Herrlichkeit, die ae Mg x. (1824 ff.), Wochenſchrift für die 5 
Neue Kirche (1872— 74), Neubkirchenblätter (1874 ff.) find eingegangen, eine deutjche 
Sw.-Gefellihaft hat eine kleine Schriftenniederlage in Stuttgart (Mittelftr. 1). 

Ob der Swebenborgianismus, der numeriſch alljährlih nur eine Heine Zunahme zu 
verzeichnen bat, noch eine Zufunft bat, wird man billig bezweifeln dürfen. Die phan— 
taftıfche Yenfeitsmalerei feines Stifter bat er etwas —— wenn auch die Grund— 
züge mit Smw.3 Schriften bleiben, es iſt wohl nicht Zufall, daß im neueſten New Church 
Almanac ein Abjchnitt: dangers of intercourse with spirits aus Sw. ſich findet. 
Die religiöfe und ethifche Kraft des Smwedenborgianismus liegt in der energiichen Be- 
tonung des Unterfchiedes von Materie und Geift ſowie in dem mächtigen Appell an die 
perjönliche Willensenergie. Mit binreigenden Worten kann bier der Übergang vom Tode 
des Leibe zum ewigen Leben der Seele gejchildert werden (vgl. Bridmann ©. 324 ff.). 
Der Fehler für die heutige Erfenntnistheorie liegt nur in dem Berfuche der rationalen 
Begründung eines doch notwendig der Glaubensipbäre angehörenden Objektes. Man kann 
den Glauben an ein perfönliches Fortleben nad dem Tode und den Proteft gegen die 
lutheriſche Rechtfertigungslehre der, wie jchon bemerkt, gegenwärtig wieder fehr modern 20 
ift, feitbalten, auch ohne Swedenborgianer zu fein. Der Nationalismus Smw.s hat feine 
beite Kraft im Kampfe gegen das Trinitätsdogma bewährt, ohne daß doch feine eigene 
pofitive Erklärung befriedigen fünnte. Immerhin bat bis zur Gegenwart der mächtige 
Drang, den Schleier des Jenſeits gelüftet zu eben, Sw. manden heimlichen Anhänger 
und Freund zugeführt. Goethe bat jo Sw.ihe Gedanken im erjten Teile feines —* 235 
niedergelegt (vgl. Mac Morris: Sw. im Fauft [Euphorion Bd 6, S. 491 ff. ), Lavater 
mit Sw. forrefpondiert (vgl. Mg I, ©. 413 ff.), andere find gefolgt (f. die Zeugnifie 
ebenda III, ©. 97 ff), auch manche Pfarrbibliothef birgt in verfchwiegener Ede Schriften 
des nordiſchen gr fer Die neu erwachte Theofophbie und der Spiritismus haben auch 
in ihrer MWeife, obwohl Sw. beiden in der heutigen Geftalt fernjteht, das Intereſſe für so 
Sm. geweckt. (Aus diefen Streifen ift das Buch hervorgegangen: Die Führung 
Dr. Martin Lutherd und Immanuel Sw.s im enfeits durch Vater Jeſus. Herausgeg. 
von F. Schumi, Bitterfeld 1903, vgl. aud Hans Arnold: Der Adept, 3.Aufl., Yeipzig 1906). 

Nicht Leicht iſt die geiftesgeichichtliche Ortsbeftimmung für Sw., weil er die ver: 
ſchiedenartigſten Strömungen in fich vereint. Byſe nennt ihn einen „Propheten“, aber mit 35 
Recht bat Br Tafel (Mg I, ©. 351) dagegen protejtiert ; ihm fehlt der Enthuſiasmus 
des Propheten, er iſt zu rational. Aber ein Rationalift ıft er darum auch nicht (vgl. 
die fchönen Ausführungen bei Schleiden ©. 114ff.). Emerſon giebt feinem geiftvollen 
Eſſay die Überfhrift: Sw. oder der Myſtiker. Aber das trifft ebenjo wenig zu tie die Er- 
bebung zum re Richtig hat Schon Detinger gefeben, wenn er von irdifcher und 40 
bimmlischer „Pbilofophie“ redet. Sw. gehört unter die Univerfalphilofophen des 18. Jahr: 
bundertd. Er fuchte das AU zu umfpannen in rationalem Erkennen mit dem damals 
modernen Mittel der Geometrie und Mechanik. Und da er auf das Hindernis der Seele 
ftieß, bat er es fühn überfprungen in der Gewißheit feiner Bifion und das bier Erjchaute 
dem Spiteme eingefügt. Und haben die großen Geifter des 18. Jahrhunderts nicht vergebens 4 
gearbeitet, ijt aus ihrer Aufllärungsarbeit die Geiftesarbeit der Gegenwart bervorgewachien, jo 
wäre ed Unrecht, an Sw. ftolz vorüberzugeben. „Sw. erwies der Menfchbeit einen doppelten 
Dienft. Auf dem Gebiet des mwifjenfchaftlichen Experiments und praftischer Nutzanwen— 
dung machte er feine erften Schritte; er beobachtete und bejchrieb die Naturgefege, und 
von Stufe zu Stufe allmählich empordringend, gelangte er von den GErfcheinungen zu so 
ihren höchſten Außerungen und Urſachen. Da entbrannte er in frommer Begeifterung 
ob der Harmonien, die er ahnte, und überließ fich feiner Freude und Verehrung. Dies 
war der erite Dienft. Wenn feine Augen den Glanz der Glorie nicht zu ertragen ver: 
mochten, wenn er im Taumel der Verzüdung ftrauchelte, jo it darum das Schaufpiel, 
das er fab, nur um jo erbabener: — ihn funkeln und glänzen uns die Wirklichkeiten 55 
des Als, und diefe wollen wir uns durch feine Schwäche des Propheten verbunfeln 
laſſen. So leijtet er der Menfchheit einen zweiten unbewußten Dienft, der nicht geringer 
als der erfte — vielleiht im großen Kreislauf des Dafeins und in der geiftigen Natur, 
bie alles wieder vergilt, auch für Sw. felber nicht weniger rubmvoll und ſchön iſt“ 
(Emerion). W. Köhler. w 
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Syllabus ſ. d. A. Ultramontanismus. 

Sylveſtriner. — Sebast. Fabrini, Breve Cronica della Congregazione de’ monachi Sil- 
vestrini, Camerino 1618, neue Ausgabe Rom 1706; Constitutioni della congreg. di S. Be- 
nedetto di Montefano, Camerino 1610; Helyot, Geſch. aller Kloſter- u. Ritterorden, deutſche 

65 Ueberjegung Bd 6, Leipzig 1755, S. 199; Heimbucher, Die Orden u. Kongregationen der kath. 
Kirche, I, Paderborn 1896, ©. 134. 

Der Stifter diefer Benebiltinerfongregation war Sylveſter Gozzoloni, geboren im 
Jahre 1170 (nad anderen 1177) zu Oſimo im SKirchenftaate. Er ftudierte in Padua 
und Bologna, erhielt darauf ein Kanonikat zu Ofimo, verließ es aber wieder, um fich in 

10 der Einſamkeit dem asfetisch-fontemplativen Leben zu widmen. Um das Jahr 1227 zog 
‚er fi nach der Grotta fueile in der Einöde unweit feiner Vaterjtadt zurüd. Der Ruf 
feiner jtrengen Lebensweife gewann ihm allmählibd Schüler und Anhänger, und um 
das Jahr 1231 gründete er in der Nähe von Fabriano auf dem Monte Fano in ber 
Diöcefe Camerino ein Klofter, für deſſen Bewohner er, mit der Verpflichtung zur äußerften 

15 Armut, die Benediktinerregel einführte. Papſt Innocenz IV. beftätigte die Stiftung 
27. Juni 1247 (Bullar. Roman. 3. Bd, Turin 1858, ©. 525ff.) und der Orden ver: 
breitete jih vornehmlich in Umbrien, Toscana und der Mark Ancona. Im Jahre 1662 
wurden die Splveftriner mit dem Orden von Ballombrofa vereinigt (durch Alerander VIL, 
Bull. Rom. Bd 16 ©. 776 vom 29. März 1662), doch bob Clemens IX. ſchon 1667 

% die Union wieder auf (Bd 17 ©.587f.). Das Generalfapitel der Kongregation vom Juni 
1688 formulierte die Ordensfonftitutionen von neuem und Alexander VIII. betätigte fie 
am 15. Oftober 1690 (Bd 20 ©. 87ff.). Die Leitung des Ordens lag einem Generale 
ob, in Rom hatte er einen ftändigen Vertreter in der Perfon des Generalprofurators ; 
jener wurde vom Generalfapitel auf vier, diefer vom General auf drei Jahre gewählt. Die 

25 Ordenskleidung (Rod, Scapulier, — * und Mantel) war dunkelblau, die des Generals 
violett; er hatte das Recht, den Pontifikalſchmuck zu tragen. — Zur Zeit der Blüte zäblte 
der Orden eine nicht ganz geringe Anzahl von Mönchs- und Nonnenllöftern; gegen: 
mwärtig ift ihre Anzahl nur noch unbedeutend. Nach Heimbucher beiteben Splveftriner: 
Höjter bei S. Stefano del Cacco in Nom und in Perugia und wird das apojtolische 

%" Vifariat Colombo auf Ceylon feit 1855 von Eplveftrinern geleitet. Papſt Yeo XII. 
beabfichtigte den Orden aufzulöfen und die noch vorhandenen Sylveftriner mit anderen 
Orden zu vereinigen; doch blieb die Genofjenichaft einjtweilen noch erhalten. 

(Neudeder 7) Haud. 

Symbole, Symboli. — Litteratur: Phil. Schaff, Bibliotheca symbolica eccle- 
3 sine universalis, The Creeds of Christendom with a history and critical notes, 3 Bde, 

New Hort 1876 (5. Aufl. 1887, wohl fiher nod öfter erjchienen). Als lepte — ſehr 
ungenügend gewordene) Ausgabe des Konkordienbuchs iſt zu notieren: Die ſymb. Bücher der 
evang.«luth. Kirche, deutſch und lateiniſch, beſorgt von J. T. Müller, 1847 (4. Aufl. 1876); 
legte Sammlung für die reformierten Kirchen: Die Bekenntnisſchriften der ref. K. in authent. 

40 Texten mit gejcichtl. Einleitung 2. von E. F. Karl Müller (Prof. in Erlangen), 1903; für 
die römijch-fatholifche Kirche: Enchiridion symbolorum et definitionum quae de rebus fidei 
et morum a conciliis oecumenicis et summis pontificibus emanarunt ed. H. Denzinger, 
9. Aufl. von J. Stahl 1900; für die orientaliſche orthodore Kirche: Anoaroös rjs dododofias, die 
Belenntniſſe und die wichtigiten Glaubenszeugnifie der griecd.sorient. K. im Originaltert nebit 

35 einleitenden Bemerkungen von Jon Michalcescu, 1904; für die altfirdl. Symbole: Bibliothet der 
Eymbole u. Glaubensregeln der alten Kirche, hrag. von A. Hahn, 3. Aufl. von G. L. Hahn, 
1897 (im einzelnen oft jehr unfritiich fonjtruierte Texte, aucd durchaus nicht vollitändig): 
F. Nitzſch, Ueber den Uriprung der Bezeichnung des Taufbelenntnijjes und der übrigen Be: 
tenntnilie als Symbola, ZTu®t III, 1893, ©. 332. Ueber die darjtellenden Werfe wird im 

60 Terte zu handeln fein. Cine Geſchichte der Symbolit als Wiffenichaft bei F. Kattenbuſch, 
Lehrbuch der vergleihenden Koniefiionstunde, 1. Bd (Prolegomena u. Orthod. anatoliihe Kirche) 
1892, ©. 39—70; F. Loofs, Symbolik oder chriſtl. Konfejlionstunde I, 1902, &.65—73. — 
Für die Frage nadı dem rechtlihen Charakter der evang. Symbole j. etiwa von juriitiicher Seite: 
v. Scheurl, Die Nedjtsgeltung der Symbole, in feiner „Sammlung kirchenrechtl. Abbandign.“, 

55 1, Abt., 1872, ©. 149ff.; Bierling, Gejepgebungsredit evangeliiher Landestirhen im Gebiete 
der Kirchenlehre, 1869; Nichter-Dove:ftahl, Lehrb. d. fath. und evang. Kirchenrechts (8. Aufl. 
des Nichterjchen Werts), 1886, fpeziell 4. Buch, 1. Abt. u. 5. Buch, 1. Abt. 2. Kap.; W. Kahl, 
Belenntnisgebundenheit und Lehrfreiheit, akad. Feſtrede, 1897; von tbeologifher Seite: 
K. Sell, Zur Kirchenfrage. Ueber evangeliihen Gebrauh von kirchl. Formeln, in&bejondere 

co von Slaubensbefenntnijien, ZTHR III, 1893, S. 1405; I. Haftan, D. evang. Glaube und 
die kirchliche Ueberlieferung, ebenda ©. 427ff.; derſ, Was die Rechtgläubigkeit in der 
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evangelischen Kirche bedeutet, Vortrag, 1904; 9. Schulg, D. Belenntnis in d. evang. Kirche, 
3ThK X, 1900, S.40f.; M. Rade, Reine Lehre, eine Forderung des Glaubens und nicht des 
Rechts (Hefte zur „Chriſtl. Welt“, Nr. 43), 1900; 9. Mulert, Die Lehrverpflihtung in der 
evang. Kirche Deutichlands (Zufammenjtellung der giltigen Amtsgelüibde der Pfarrer, Pro: 
fefioren der Theol. u.a.; auch Material aus deutjchen Kirchen d. Auslands) 1904; G. Löber, Die 5 
im evang. Deutichl. geltenden Ordinationsverpfliditungen, geichichtl. geordnet, 1905. Weltere 
Litteratur bei J. T. Müller (oben ©. 196,37) ın der Einleitung. Zur konkret hiſtoriſchen Be— 
urteılung der lutberiihen Symbole Karl Müller (Profefior in Tübingen), Die Symbole des 
Lutbertums, PJ LXIII, 1889, ©. 121ff. Zur Ergänzung ſ. die Art. „Corpus doctrinae“, 
„Blaubensregel”, „Bolemit“ u. a. (fpeziell die über die einzelnen Symbole). 10 

Es giebt nad geläufigem Spradhgebraud zwei Arten von Symbolen in der Kirche, 
diejenigen, die bildlihe Andeutungen irgend eines religiöfen Gedankens find, und die— 
jenigen, die die mafgebenden dogmatischen Gedanken formelmäßig kirchenrechtlich firieren. 
Sumbole erfterer Art umfaßt der Kultus in großer Mannigfaltigkeit: in ihm fann 
legtlih von phantafiereihem Sinn jedes und alles ald Sinnbild empfunden werden, ı5 
wenn es auch von vorneherein gar nicht jo gedacht geweſen, fondern nur irgendeiner 
praftifhen Erwägung entiprab. Es gebört zu den Fragen der Entwidelungsgejchichte 
des Kultus, feitzuftellen, wie die einzelnen Bräuche urjprünglich gemeint find, als bild» 
liche Nepräfentationen für irgend eine göttlihe Gabe, eine religiöſe dee, eine fittliche 
That der Gemeinde, bezw. der einzelnen Gläubigen, oder als eine unmittelbare „Sache“ ; 20 
im erfteren alle find fie fombolifch gemeint und muß man ihren Sinn oder vielmehr 
Gebeimfinn, d. b. die Bedeutung des Außerlihen im „Vergleich“ mit dem Innerlichen, 
das unter Umftänden rätjelbafte Anfeben im Verhältnis zu dem wirklichen, gedanken— 
mäßigen oder dinglichen Kern der Sache, kennen oder fih von einem Kundigen, einem 
„Eingeweibten” mitteilen lafjen. Dem wirklichen oder vermeintlichen ſymboliſchen „Ge 3 
beimfinn“ des chriftlichen Kultus im ganzen und im — beſonders der ſymboliſchen 
Bedeutung der Riten, der „Myſterien“, entſpricht eine beſondere Art von Theologie, die 
die orientaliſche Kirche zu ihren Eigentümlichkeiten rechnet (was nicht ausſchließt, daß die 
Kirche des Abendlands auch ähnliche Probleme gekannt hat), die ſog. mioltagogijche Theo: 
logie (Dionys der Areopagite fpricht von einer Heoloyia ovußokn, diefer Name ift nur 30 
nicht üblich geworden); f. den Art. Bd XIII, 612. Es giebt da legtlich doch auch ſehr 
ernitliche biftorifche ‚Fragen. So viel auch bloße Phantaſie hineingebeimnißt bat in die 
Bräuche, Geräte, Gewande der Priefter, die Form, Einteilung ꝛc. des fultifchen Raums, fo 
mancherlei ift doch aud von abfichtlihem, wirklichem Symboldarakter darin, urfprünglich 
jedermann verftändlich, für uns oft nur noch mit der Sorgfalt erafter Forſchung fon: 86 
Hatierbar und ergründbar. Vgl. 3. B. H. Niffen, Orientation, Studien zur Gefchichte 
der Religion, 1.Heft 1906 (Verhältniſſe des chriftlichen Kirchenbaus, der hriftlichen Feſte x. 
werden bier nur geftreift, die interefjante Studie kann aber zeigen, wie fompligiert die 
„ehten” Probleme des chriftlihen „Symbolismus“ find); auch F. Wieland, Mensa und 
Confessio, Studien über den Altar der altchriftl. Liturgie, 1906 (vorerjt nur eine Er: 40 
Örterung der Gedanten vom Altar in der vorfonftantinifhen Zeit: in „Veröffent— 
lichungen aus dem firchenbift. Seminar München“, II. Reihe Nr. 11). 

ic zweite Art von Symbolen, um die e8 fih in diefem Artikel allein handeln fol, 
ift diejenige, die in anderer Bezeichnung die „Eirchlichen Bekenntniſſe“ daritellt. Won ihnen 
bat die vorwiegend im Proteftantismus gepflegte theologische Disziplin der „Symbolik“ 45 
ibren Namen. Die Formeln, in denen fih der chriſtliche Glaube in der Geſchichte aus: 
geiprochen bat, ald Symbole zu bezeichnen, hat feinen Anlaß an der Betitelung derjenigen 
Formel, die die alte Kirche ihre Neulinge bei der Taufe zur beftimmten En 
ihres Glaubens befennen ließ, ald Symbol. Diefe Formel beginnt mit „ich“ glaube 
(stored, eredo), fie iſt alfo jo perfönlich und individuell, als möglich. Sie hat mancherlei 50 
Namen gebabt, vielfach beißt fie Furzweg 7) zeiorıs, fides. Im Orient nannte man fie 
zum Teil nur 70 uddmua, das „Lernftüd“. Merkwürdig it, daß es wenig geläufig 
geweſen zu jein fcheint, von ihr als N duodoyla rijs niorews, confessio fidei zu reden. 
Es kann freilid zufällig fein, welche Namen litterariih am bäufigiten und frübeften be 
legbar find. Wabrfcheinlich hat es regionale Verfchiedenheiten gegeben. Die Bezeichnung 56 
des Taufbelenntnijies als „Symbol“ ſcheint abendländifchen Urfprungs zu fein, im Orient 
ift fie erſt verhältnismäßig fpät nachzumweifen. Der früheſte Autor, der uns (vermutlich) 
den Titel symbolum erfennen läßt, iſt Tertullian (adv. Mare. V, 1). Die lateinifche 
Aitchenſprache bat an dem Terminus eine ihrer vielen Entlehnungen aus dem griechifchen 
(diesmal nur wohl nit aus dem griechiich-kirchlichen) Sprachgebrauch (ob etwa aus einem 60 
Sptachgebrauch der heidniſchen Miyiterien, ſteht dahin). Für die allgemeine griechiiche Ver: 
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wendung des Ausdruds ovußodor vgl. H. Stepbanus® Thesaurus linguae graecae 
(1572, ed. C. B. Hafe u. a. 9 Bde, Paris 1831—65) oder J. C. Suicerus Thesaurus 
ecclesiastieus (2 Bde 1682, auch 1728) und andere Lexika. Loofs hat aus dieſen 
Duellen (zum Eingange feines o. ©.196,52 genannten Werks) überſichtlich zufammengeftellt, 

5 was alles der Ausdrud bezeichnen konnte und bezeichnet hat. Abzuleiten von ovußdiker 
— vergleichen, davon erſchließen, kann alles das ein auußolo» genannt werden, mas 
irgendwo und =wie ein Erkennungs- oder Beglaubigungsmittel, ein Merlmal, eine Ur: 
kunde, eine Vereinbarung, eine Übereinkunft bedeutet. Im Lateinifchen entſpricht: signum, 
nota, indiecium, tessera, pactum (zum Teil bieten alte lateiniſche Theologen, fo Rufın, 

10 fpeziell für das Taufbelenntnis eine Deutung des Ausbruds als collatio, das ift aber 
eine Verwechslung von alußolor und avußoAn — Rufin Inüpft feine Erflärung an 
die befannte Legende, daß „die Apojtel” das Symbol einzeln je durch Beiſteuerung eines 
Sates [daher die „zwölf Artikel” desfelben — von „drei Artifeln” in ibm fpridt man 
erjt feit Yutber] zufammengeftellt hätten). Iſt Tertullian a. a. D. noch fein Zeuge für 

15 die Betitelung des Taufbelenntniffes ald symbolum, jo ficher Cyprian (Epist. 69, 7). 
Sin welchem Sinn der Titel urjprünglih auf diefes Belenntnis angewendet worden, ift 
nicht zu fonftatieren, vermutlich ganz allgemein in dem als „Erkennungszeichen“. Man 
wird aud über joldhe an fich nicht gerade wichtige Fragen verſchieden u je nachdem 
man über den Urſprung des „Bekenntniſſes“ denkt. In die Kontroverfen darüber einzu: 

20 treten, ift bier nicht der Ort. Meine Anfichten babe ich begründet in dem Werke „Das 
apoftolifche Symbol. Seine Entjtehung, fein geichichtliber Sinn und feine urfprüngliche 
Stellung im Kultus und in der Theologie der Kirche”, 2 Bde (1.Bd „Die Grundgeftalt 
des Taufſymbols“, 1894, 2. Bd „Verbreitung und Bedeutung des Tauffombols“, 1900). 
Sch halte dafür, daß alle Formeln, die wir in der alten Kirche finden, letztlich zurückgehen 

25 auf das ung noch befannte symbolum romanum vetus (welches ich als R bezeichne), 
daß dieſes wirklich in Rom gejchaffen worden und zwar uno actu, ald Ausdruck des 
„ganzen“ Glaubens einer — Zeit, derjenigen um das Jahr 100 (eher früher als 
ſpäter — ich habe dieſen Gedanken durch meine Interpretation von R, vgl. das 9. Kapitel 
des 2. Bandes: „Der geſchichtliche Sinn des altrömiſchen Symbols“ [S. 471 -7281], zu 

30 erweiſen verſucht). Soweit ich ſehe, iſt das Symbol für eine zunächſt liturgiſch-kateche— 
tiſch gedachte Formel zu erachten, jedenfalls nicht für ein Werk der polemiſchen, antihäre— 
tiſchen Thätigteit der Kirche. Den leßteren Gedanken hat umgekehrt ſeither bejonders A. 
G. MeGiffert, The Apostles’ Creed, its Origin, its Purpose and its historical 
Interpretation, New Wort 1902, vertreten. Er hält R (mweldes auch ihm bie „Grund: 

85 formel” ift) für eine Schöpfung der römischen Gemeinde in der Zeit des Kampfes mit 
Marcion. (Seine Idee ift bejonders von G. Krüger aufgenommen, vgl. feinen Aufjag 
„Das Taufbelenntnis der römifchen Gemeinde als Niederfchlag des Kampfes gegen Mar: 
cion“, ZntW VI, 1905, ©. 72ff.). Eine vortreffliche Einführung in die Alten des 
Problems, zugleih eine der meinigen teilweis abgewandte Auffafjung von der Ent» 

0 ſtehung des Symbols (Zweifel an der bee von einer einzelnen Mutterformel aller 
Symbole, Zurüdführung der Sitte die Täuflinge ein — überall fachlich verwandtes, aber 
vielleicht nicht im Ausdruck ſelbſt identifches — Belenntnis fprechen zu lafien, auf die 
Heinafiatifche Kirche [den „johanneifchen Kreis“ — ih habe in R mefentlich populären 
„Paulinismus“ gefeben], ja vielleicht darüber hinaus auf die älteften Gemeinden Balä- 

45 ftinas oder Syriens) bei Loofs. Für die Anfänge des Symbolweſens in der Kirche 
vgl. auch A. Seeberg, Der Katechismus der Urchriftenheit, 1903. Es wird vielleiht nie 
elingen, das Dunkel, das über diefen Anfängen liegt, ganz aufzubellen, bezw. eine be- 
— Hypotheſe (ohne eine ſolche wird es ſicher it abgeben) allen Sachkundigen 
gleicherweife glaubhaft zu machen. 

50 Als feſtſtehend darf bingeftellt werden, daß das Symbol urfprünglich feine eigent: 
lihe Stelle im Kultus batte. E8 gehörte zur Taufe als eier. Die Sitten der folennen 
„traditio“ der Formel an die Täuflinge * vor der Taufe, einer „redditio“ derſelben 
als Probe auf ihre Reife für die Taufe (nach geſchehener katechetiſcher Erörterung ihrer 
einzelnen Artikel, einer Erörterung, die vielfach in Predigten geſchah), ſchließlich eines 

55 Bekenntniſſes zu ihr während des Taufakts ſelbſt (zwiſchen den drei Tauchungen), find 
regional verſchieden entwickelt geweſen. Aber überall, wo ein „Taufſymbol“ galt, hatte es 
trotz, ja in ſeiner perſönlichen Form einen liturgiſchen Charakter. Damit hängt u. a. die 
Deutung der Formel als ein sacramentum zuſammen, wie immer das zu verſtehen 
jein mag (fiber zum Teil fo, daß das Symbol als der „Eid“, fpeziell der „Fahneneid“ 

eo der Ghrijten, der milites Christi, gedacht wurde, und wahrſcheinlich doch dancben und 
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vielleicht zuvor fo, daß das Symbol als ein „Heiltum” für die Seele des durch die Be: 
trauung mit ibm [traditio] jich ſelbſt ein für allemal als „gläubig” verbürgten Chriften 
angefeben wurde — ſ. mein Werk, Negifter s. v. „sacramentum fidei“). 

Bon irgend welcher, ſicher jehr frühen Zeit an (wahrſcheinlich feit dem erften Zu: 
jammenftoß mit einer ihm jelbjt fonträren Glaubensauffafiung, etwa der Gnofis, vielleiht 5 
dem Marcionitismus) wurde das Symbol im Abendlande zum xzava» Ts niorews, 

la fidei. Es felbit war der „Glaube“. Mit ihm wehrte fich der Glaube als feinem 
Mittel. Wenn ich in der Frage nach der „Glaubensregel” der alten Kirche, dem Verhältnis 
jenes Begriffs zu dem des Symbole, mit Behauptungen auftrete, nehme ich freilich wieder 
inmitten vieler Kontroverjen Stellung. Vgl. u. a. J. Kunze, Glaubensregel, bl. Schrift und 
Taufbefenntnis, 1899. Daß das Abendland feit der Mitte des 2. Jahrh. fein Symbol als 
feine Waffe, feine ihm von Gott jelbft gefchenfte Norm (man griff zu ſehr hoben Prädifaten 
über das Symbol, dejjen „Stiftung“ ſich für das Gedächtnis ſchon in tiefe Vergangen— 
beit, in die Zeit „der Apoftel” verlor) in den theologischen Wirren anjah, ift beiweisbar. 
Strittig ift, wie e8 im Morgenlande geftanden babe. Mir hat ſich als wahrjcheinlich er: 15 
geben, daß der Orient zwar in Aleinafen ihon im Laufe des 2. gr (vielleiht im Anz 
ſchluß an Polykarps Reife nah Rom) das Symbol übernahm, dat aber hier urfprünglich 
(und fchon vor diefer Reife) Die Sammlung der heiligen Schriften in die Stelle ald zavio» 
ns nioreos gerüdt war. Wollends trat im übrigen Orient, der, wie ich es anfehe, erft 
mäblich, zum Teil erft im 4. Jahrhundert, ein Symbol befam, die Bibel in diefe 20 

Stelle. Das geſchah doch nicht ohne daß, bejonders feit Drigenes, das Bemühen entftand, 
den weientlichen Bibelinhalt auch in Formeln zufammenzufaffen und dann foldhe freien 
xormeln, zwar nicht technisch qua ſolche als Glaubensregel zu prädizieren, aber vielfach 
praktiich zu handhaben. Man ſieht in ihnen zum Teil das Symbol durchleuchten. Im 
anzelnen giebt es da verjchiedene Möglichkeiten der Auffafjung. Es fieht, befonders bei 25 
Irigenes, fo aus, als ob man nicht ſelbſt ein Symbol habe, auch fein foldyes wünſche, 
vielmehr meine durch freie, ad hoc jtet3 neu produzierte Formeln im Streite am beiten 
zum Ziele zu fommen. Aber an diefe Methode der Formulierungen der iorıs hat ſich 
denn das Verfahren angeichloffen, auf den Konzilien zufammenhängende Formeln, die an 
das Symbol erinnern, aufzujtellen. Es ift vereinzelt Schon im 3. Jahrhundert, geradezu 30 
mafjentveis dann im 4. Jahrhundert dazu gekommen, daß auf Konzilien dogmatijche Re— 
lolutionen in Formen tie „das“ oder „ein“ Symbol, zum Teil deutlich unter Zugrunde- 
(egung eines ſolchen gefaßt wurden. Solche fonziliare Glaubensdefinitionen haben in der 
alten Kirche nie den Titel eines „Symbols“ mi es fei denn, daß fie in den kul— 
tichen Brauch ald Taufbelenntnis eingeführt wurden, wie zum Teil der Tomus von 85 
Ricaa, N. Im Morgenlande, d. b. in der „ortbodoren Kirche” wurde mit der Zeit (be: 
ionders durch gefeßgeberische Akte Yuftinians) diejenige Formel, die der Legende als 
zemeinfame Schöpfung der beiden eriten öfumenifchen Klin galt, das fog. Nieaeno- 
Constantinopolitanum, C, „das Symbol”. Als ſolches wurde dann C bier, übrigens 
leztlich bob in Zufammenordnung mit den yoapal und zumal mit den dxdEaeıs 0 
ziorecos aller (fieben) ökumenischen Konzilien, der zavar tg niorews. ©. dazu das 
Nähere u. a. in dem o. ©. 196,51 genannten Werk von mir, fpeziell ©. 259 ff. u. 268 ff. 
In der neueren (vielmehr in der allerneueiten) Zeit haben die griechifchen Theologen be- 
gonnen, auch in freierer Weiſe (in offenbarer Anlehnung an den proteftantifchen hernach 
zu erörternden Sprachgebrauch) von gewiſſen Dokumenten des 17. Jahrhunderts, bejon= 45 
ders von der Godödokos Öuokoyia ts niorews des Petrus Mogilas (j. d. A. Bd. XIII, 
249), als „Bıpkla ovußokzd" zu reden. Aber auch heute noch ijt C für die orthodore 
Kirche „rö ovußolor". Wenn es noch immer als folches die höchſte kritiſche Norm für 
die Unterſcheidung von erlaubter und unerlaubter (häretiſcher) Lehre darftellt, jo ift nicht 
x verfennen, daß es in feinem fpezifiichen Anſehen dadurd erhalten ift, daß es Kultus: so 
tüd geblieben ift (Taufbefenntnis und Belenntnis der Liturgie d. b. des regulären Haupt: 
zottesdienftes; feine Stellung in der „Liturgie“ datiert in Konftantinopel jeit 511). 

Auch im Abendlande bebält der Begriff des „Symbols“ bis in die Neformationg- 
zat binein eine Beziehung auf die gottesdienjtliche Verwendung einer formel. Daß R 
als Taufbefenntnis den Namen symbolum führte, bat dieſem Ausdrud dauernd eine 55 
Begrenzung auf eine kultiſch benußte Formel vermittelt. Freilich mar dieſe Begrenzung 
der Ausdehnung fähig. Der Titel ging im Abendlande von R, bezw. von den provin= 
yalen Tochterrecenfionen von R, zuleßt wieder auf eine einheitliche Formel über, den 
eigen textus receptus des Taufbelenntnifjes des Katholicismus, wie nicht minder des 
Proteftantismus, T. (Es geſchah im Zufammenbang mit der karolingiſchen einheit: co 

_ 0 
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lihen Neuordnung des Reichskirchenweſens, daß T zur Reception fam). Er wurde dann 
weiter übertragen auf C, welches auch im Abendlande, wenn aud nur langiam und unter 
Beichränkungen, Meßſymbol wurde. Auch die ald Athanafianum bezeichnete Formel (das 
ſog. „symbolum Quicunque“, fo geheißen nad dem Anfangsworte) gewann Anteil 

san ihm; es wurde in den Hlöfterlichen Horen, fpeziell in der Prim, „gelungen“. Auf 
diefe drei Formeln ift der Titel symbolum in der römischen Kirche im Grunde beichrantt 
geblieben. Das Mittelalter redet von ihnen als den „tria symbola“ (dieje Ausdruds- 
weiſe vermag ich immerhin, wie auch andere, nicht früher als bei Alerander von Hales 
nachzuweiſen: Summa, p. III, qu. 82, m. 5, introd. [j. das Gitat bei Yoofs, €. 58]; 

ı T und C pflegte man als symbolum minus und majus gegenüberzuftellen, Q gewann 
feinen ſolchen technifchen Unterjcheidungsnamen ; bei Ludolf von Sadfen, 14. Jabrbundert 
beit e8 Loofs, ©. 58]: primum symbolum factum est ad fidei instructionem, 
secundum ad fidei explanationem, tertium ad fidei defensionem [den Begriff 
„symbolum“ definiert Ludolf als „eompendiosa collectio omnium ad salutem spec- 

ı5 tantium“]). Zufammengeftellt erjcheinen die drei Formeln ſchon feit dem 9. Jabrb., doch 
jo, daß bejonders das Athanafianum meiſt noch nicht „symbolum“ genannt wird. (Anderer: 
jeits laffen fich vereinzelt Stellen nachweiſen, wo auch reine Privatbefenntnisformeln ale sym- 
bolum bezeichnet werden; bei Facundus von Hermiane z. B. ift von einem „symbolum 
Theodori, sel. Mopsuesteni die Rede, |. Das Apoft. Symbol II, 426, Anm. 96; wo von 

20 einem symbolum Athanasii geiprochen wird, handelt es fich umgekehrt nicht immer um 
das Quicunque, vielmehr zum Teil um eine formel, von der wir wenigſtens nicht wiſſen, 
daß fie je kultifch verwendet worden ift, ſ. Konfeffionsfunde I, 8, Anm. 2). Als „quartum 
symbolum“ ift gelegentlih die Formel des Laterankonzils von 1215, Denzinger: 
Stahl Nr. LII, cap. 1, bezeichnet worden. Diefe Definitio adversus Albigenses alios- 

25 que haereticos bietet in deutlicher formaler Anlehnung an T eine Zufammenfaflung 
des „ganzen“ Glaubens, wobei C und mehr noch Q mit vertvendet, und übrigens be: 
fonders die neuen Errungenichaften der Lehre von der Euchariftie fanktioniert werden. 
Das fräftig durchleuchtende Schema von T mag diefe Formel, die in der ſpezifiſch rechts: 
verbindlichen Defretalienfammlung Gregor IX. an berborragender Stelle fodifiziert ift 

»(e. 1. 2. X. de summa trinit. I, 1), der religiöfen Empfindung zu einem symbolum 
geftempelt haben, obwohl fie feine fultifche Bertvertung gefunden. Ber Denzinger Nr. KXXIX 
(vgl. auch Nr. LIX) tritt auch ein „Symbolum fidei a Leone IX propositum Petro 
episcopo“ auf. Es handelt ſich auch bier um einen unbeftimmien Spradgebraub. Doc 
iſt die Formel in dem Sinne von fultifchem Belang, als fie „sub quaestionum forma“, 

35 wie Denzinger bemerkt, „hodiedum in ordinationibus episcoporum examini con- 
secrandorum“ dient. Nach ähnlicher Nüdficht fpriht man von einem symbolum Tri- 
dentinum, als welches die professio fidei Tridentinae a Pio IV (18. Nov. 1564) 
praescripta (von Pius IX. 1877 durch einen Sufah mit Bezug auf das Vatilanum ertweitert) 
gedacht ift (Denzinger Nr. LXXXIT). Sie wird bei mancherlei „Feierlichkeiten“ gebraucht, 

so war bis 1859 das gewöhnliche Konvertitenbefenntnis und wird zur Zeit zumal allen, 
die ein Lehramt in der Kirche begehren, aljo befonders den Prieftern, zur Unterichrift 
und zum mündlichen Belenntnis vorgebalten. (Vgl. darüber das Näbere in dem Art. 
„Glaubensbekenntnis“ von Thalbofer, KKLe V, 682—685; bier wird neben den tria 
symbola nur diefe professio fidei ald symbolum genannt. Doc wird bervorgeboben, 

#5 da der Titel Symbol jet larer als ehedem bebandelt werde: nur daß doch auch Thal: 
bofer bemerkt, bei einem „Symbol“ handele es fib um eine professio fidei, die wenn 
nicht in einem „streng liturgifchen“, jo doch bei einem „offiziellen actus religiosus“ ab- 
gelegt werde). 

Man bemerkt nun im SFortichritt der theologischen Entwidelung, daß ſich auf der 
50 abendländifchen Seite (umgelehrt wie auf der morgenländifchen) der Begriff der „Glaubens— 

regel” je länger je mehr von dem des Symbols entfernt. Ich babe "in meinem Buche 
über das Apoftolilum dargelegt, unter welchen Umpftänden im Abendlande im 4. Yabr: 
bundert Unficherbeit über die Zulänglichkeit des Symbols ald regula fidei entitand, mie 
die Sammlung der heiligen Schriften in offenbarer Herüberwirtung der morgenlandiichen 

55 Poſition mit Anteil an dem Begriffe gewann und wie Auguftin es war, der der neuen 
Entwidelung ebenſowohl Rechnung trug, als auch vorerft Grenzen ſetzte, vgl. 2.Bd, 8. Kap 
Durch Auguftin wurde das Taufbelenntnis als Symbol mit der bl. Schrift jo in inneren 
Konner gebradt, dab es ald verbum abbreviatum erſchien und zwar unter dem Ge 
danken, daß es wirklich im religiös-qualitativen Sinne das „Ganze“ der Bibellebre reprä: 

60 jentiere. Damit bängt es zufammen, daß das Mittelalter noch an der Theſe feitbielt, 
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das symbolum triplex jei im Grunde nur in dreifacher Form der einheitliche, in fich 
gleiche Glaube, nur in verfchiedener „Ausfübrlichkeit”, und es fei gerade auch in feiner 
Grundform, als T, die summa fidei, ausreichend menigitens für das „Volk“ und die 
„Kinder“ (daber es im Katechismus feine Stelle ald „der Glaube“ behielt). Aber indem 
Auguftin ibm doc (nicht minder ald Ambrofius u. a.) die hl. Schrift ideell überorbnete, 6 
trat das Symbol, auch in der Entfaltung zum triplex, doch in der Theologie zurüd. 
Man wußte es ſich auf die Dauer nicht mehr Har zu machen, daß es wirklich die Schrift 
in nuce repräfentiere. Im Orient reduzierte man je länger je mehr den Schriftinbalt 
einfab auf den Inhalt des Symbols (C). Auguftin hatte umgekehrt es veritanden, den 
Symbolwortlaut von der Schrift aus zu vertiefen und mit vielen neuen Gedanken zu 10 
erfüllen. Aber ſchon neben ihm beurteilten wichtige Theologen, befonders Bincenz von Lerinum, 
das Symbol vielmehr nur wie ein „Stüd” aus der Tradition, eine „Einzelbeit” daraus, 
die im ihrer Art in „Übereinftimmung“ mit der bl. Schrift, jedoch nicht ausreichend zum 
Fuhrer durch die Schrift fe. Ihre Auffafjung war auf die Dauer überzeugender als 
diejenige Augufting, die zu fein war. Die Entwidelung iſt dann feine einfache geivefen. Die 15 
Linie, auf der die bl. Schrift al8 Glaubensregel dem Symbol den Rang begrifflich abgewann, 
erfuhr dadurch eine Umbiegung, daß auch die Schrift doch nicht ernftlich auf fich geftellt 
wurde, fondern mit der ungeprüften firchlichen Überlieferung und der Wirkjamfeit des 
(epiflopalen, papalen) „Lehramts“ in Verbindung fam oder blieb. Der Ausgang der 
Entwidelung ift der geweſen, daß die „Itete promulgierende Aktion des Lehrapojtolats‘ 20 
und die in ihr zu ftande fommende jeweilige propositio ecelesiae die praftifche Geftalt 
der regula fidei geworden ift. In der Gefamtheit defien, was als propositio eccle- 
siae „gilt“, baben auch die „Symbole“ ihren (relativ befcheidenen) Platz. Vgl. Art. 
„Blaubensregel” KARL *V, 685 ff. (von Scheeben). Auch im Katbolicismus tft in der neueren 
Zeit ein Sprachgebrauch aufgefommen, wonach es „Sombolifche Bücher“ giebt. S. den 25 
Artikel in AR, XI, 1050 ff. von Pohle. Man ift ſich bewußt, daß man da einen ur— 
ſprünglich proteftantifchen Terminus übernommen bat. Ym citierten Artikel wird feft- 
geftellt, daß damit alle die „Schriften“ (Dokumente) zu verftehen feien, die „bindende 
Blaubensnormen” enthalten. Etwa der Inhalt des Werks von Denzinger käme da in 
Betracht. Doc ift nun zwifchen „ſymboliſchen Hauptichriften”“ und „Symbolſchriften zweiter so 
Ordnung” zu unterjcheiven. Die eigentliben Symbole, dazu die Glaubensdefinitionen 
der ölumeniſchen (in der römischen Kirche befanntlich nicht abgefchloffenen) Konzilien, fämt- 
lihe ex cathedra erlafjene päpftliche Glaubensenticheidungen (Pohle rubriziert diejenigen 
neueren, die von „überragender Wichtigkeit“ feien), follen zur erſteren Klafje gehören, Dokus 
mente wie die professio fidei Trident. und der Catechismus Romanus zur zeiten; 35 
im einzelnen fann man nad) Boble jtreitig bleiben. 

Im Laufe der Neformationszeit ift es zuerft gefcheben, daß der Terminus „Symbol“ 
ſich gänzlih von feiner liturgiihen Grundlage ablöfte, aber von „ſymboliſchen Büchern“ 
war doch vorerft noch feine Rede. Mir fcheint, daß der legtere Titel fich erſt im Laufe 
des 17. Jahrhunderts entwidelt bat. Sein Auflommen ift ja an ſich bSgreiflich genug, 40 
dern die Dokumente, die man jet anfing als Symbole zu bezeichnen, waren in ber 
That „Bücher“. An die Stelle des liturgischen Charakters der Symbole tritt (beinah) 
völlig der tbeologiiche. Zwar bebält das Apoftolitum und in gewiſſem Maße auch C eine 
fultifche Verwendung, aber felbit diefe Sumbole werden je länger je mehr theologiſch 
empfunden. Der ebevem fpezififch perjönliche Charakter des „Symbols“ tritt auch völlig «s 
in den Hintergrund. Die Symbole werden Belenntniffe von Gruppen (die Auguſtana 
beginnt jtet8 mit „unfere Gemeinden” [eeclesiae apud nos] „docent“; fie will freilich 
felbft auch noch fein Symbol fein). Und bier fängt man nun an zwiſchen den „ökume— 
niſchen“ Sombolen zu unterjcheiden und denjenigen der Sonderfirhen. Speziell die luthe— 
riſche Kirche ftellt „ihre“ Symbole den ökumenischen gegenüber, zwar zumächit nicht in 50 
der Meinung nur eine „Bartikularfirche” zu fein, jedodb in dem Bemwußtiein, in ihnen 
nur erit für fich felbft, d. b. fpezielle „Yandestirchen“, eine Autorität zu befigen. (Weiter 
als die Autorität der Fürſten und Magiftrate reichte, die die Konkordia unterjchrieben und 
veröffentlichten, reichte die Geltung des Konkordienbuchs zunäcit nicht. Die Entitebung 
überbaupt eines Corpus der evangeliichen lutheriſchen Yebre mit geſetzlichem Charakter 55 
ift eine Sache, für die mehr als ein Faltor in Betracht fommt; vgl. A. „Corpus doc- 
trinae* Bd IV, 293. Das Konkordienbuch [fpeziell auch die F. C.) bat ſich einen 
größeren Geltungsbezirt in freier Weiſe ertvorben, als das Kirchenrecht ergab). Auf 
reformierter Seite ift der Titel „Symbole“ nicht üblich getvorden, fondern der offenbar 
ſachlich als beſſer empfundene, den Formeln ficherer einen religiöfen Charakter getwährende # 
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Titel „Belenntniffe” (bier erjcheinen auch deutlicher die Kirchen ala ſolche als diejenigen, 
die ihren „Glauben“ ausfpredhen und ihre „Lehre“ beftimmen). Dod haben die refor- 
mierten Belenntnifje an ihrem Orte praftiih kaum eine andere Rolle geipielt, ala die 
lutberifchen Symbole. In der urfprünglihen Reformationsperiode ift der Sprachgebraud 

5 von „Symbol“ noch fonfiniert auf die jpäter (unficher feit warn) „ökumeniſch“ genannten 
Sumbole. So bat Luther 1538 „die drei Symbola oder Belenntnis des Glaubens Chrifti, 
in der Kirche einträchtiglich gebraucht” (EA, deutihe Schriften 23, ©. 251 ff.) behanbelt, 
ohne bei dem Ausdrud „Symbol“ überhaupt an andere als „drei“ Belenntnifje zu denken 
(daß er ald „drittes Symbol bier da8 Te Deum vorbringt, zeigt nur zweierlei, einmal 

10 daß er nicht genau Beſcheid wußte, welche „drei” Stüde „Symbole“ hießen, jodann, daß 
er noch unmittelbar die Empfindung beſaß, daß es fih um Kultusftüde handele). In 
der Konkordienformel tritt zuerft die Betitelung der Auguftana ald symbolum auf. Vgl. 
Epit., de compendiaria regula etc. $ 2. Hier wird erörtert, was überhaupt ein 
„Symbol“ fei: die alte Kirche habe es nötig befunden mit Rückſicht auf die Härefien 

ı5 „symbola i. e. breves et categoricae confessiones quae unanimem catholicae 
christianae fidei consensum ... compleetebantur“, nämlih T, C, Q, aufzuitellen, 
im Vergleiche mit dieſen jet die „Augustana illa prima et non mutata confessio"“ als 
„nostri temporis symbolum“ anzufehen, „similiter et Apologia et Artieuli Schmal- 
ealdiei“, weil dieſe Dokumente den unanimis consensus „unſeres“ Glaubens repräs= 

20 fentierten. Sich felbit ftellt die F.C. nicht ald symbolum bin, mwiewohl fie faum zu: 
fällig in ihren zwölf Artikeln die Zahl der Artikel des Apoftolitums nachgebildet bat. 
Au im Konfordienbuche wird die F.C. nit „Symbol“ genannt. Es ift unverkennbar, 
daß die F.C. an den „alten“ Symbolen (fie nennt fie die symbola generalia; im 
Konkordienbuche werden fie in der Vorrede die vetera et recepta bejmw. die catholica 

25 symbola genannt; andere Dokumente der Zeit, jo das Corpus Wilhelminum 1576, 
Julium 1576, nennen fie die „Häubtfombole”) nur den „lehrhaften“ Charakter empfindet. 

Eine Geſchichte der inneren Wirkung der Symbole auf die Entwidelung des Pro» 
teftantismus zu fchreiben, ift eine Aufgabe, der fich noch niemand unterzogen bat. Von 
O. Ritſchl iſt ein Werk zu erwarten, welches fich dieſer Aufgabe wenigitens nad) beftimmten 

30 Seiten widmen wird. Es handelt fih u. a. um die Gefchichte des Begriffs der articuli 
fundamentales und die Mechfelfälle der irenifchen Bemühungen in der evangelifchen 
Kirhe. Daß die Symbole in der Dogmatik der ortbodoren Zeit eine viel geringere Rolle 
ipielen, ald man a priori erwarten möchte, hatte ich jhon Anlaß in dem Art. „Pro: 
teftantismus“ hervorzuheben, j. Bd XVI, 163. Eine prinzipielle Grenze hatte die Autorität 

35 jedes Symbols ja (im Sinne auch und gerade der F.C.) an ber Yibel ald der einzigen 
eigentlichen „Glaubensregel”. Indem Luther die bl. Schrift in diefen Nang geftellt hatte, 
ift er, mie oben angedeutet, einer Tradition fpeziell auch der abendländifchen Kirche jeit 
dem 4. Jahrhundert, infonderheit des „Auguftinismus” gefolgt, doch fo, daß er bie „kirch— 
liche” d. b. epiflopale Tradition über den „Sinn“ der Schrift zu Gunſten der Über: 

0 zeugung, daß die Schrift fich felbit auszulegen wiſſe, bei Seite jhob. Man fann nun 
nicht jagen, daß die Stiftung der evangeliihen Symbole von dem Gedanten getragen 
geweſen wäre, es handele fi um Heritellung einer norma normata neben oder „aus“ 
der Schrift ald norma normans. Vielmehr betrachtete man die Symbole, die man jchuf, 
ebrlih als der Schrift „unterjtellt” und nur quatenus cum scriptura consentiunt 

#5 ald „verpflichtend“. In der orthodoren Dogmatit kommt das darin zur Geltung, daß 
man die Sumbole im einzelnen kaum beranzog (eine Ausnahme macht Leonh. Hutter). 
Man refleftierte wefentlich nur prinzipiell über fie. Vgl. darüber H. Schmid, Die Dogmatik 
d. evang.zluth. Kirche, 6. Aufl., 1876, Proll. cap. V. Die Symbole hatten nicht eigentlich 
„dogmatischen” Wert (die bl. Schrift ergab die dogmata „unmittelbar”), fondern vielmehr 

60 „polemiſchen“ und politifchen, juriftiichen (dies befonders im Blid auf den „Religionsfrieden‘‘). 
Es blieb auch die Empfindung, daß fie Belenntnifje feien, nämlich im Sinne von „Zeugs 
niffen“ für die Bibelmabrheit. Das gilt befonders von Luther, der fpeziell die Augultana 
bezw. ihre Verlefung vor dem Kaifer und den Fürften als ein Zeugnis der Zuverſicht der 
Protejtanten zum Evangelium begrüßt hatte. (Auch die Altionen der Konzilten der alten 

55 Kirche waren ihm „Zeugniffe” für Chriftus; vgl. Won den Conziliis und Kirchen, 1539, EA, 
deutſche Schriften 25°, ©. 2785.) An den fonkretiftiichen Streitigkeiten fanden die 
ortbodoren Yutberaner fogar Anlaß, die Infufficienz aller (vorhandenen) „Symbole“ dem 
Wollbeitande des rechten Glaubens gegenüber zu betonen. Inſonderheit madte man das 
mit Bezug auf die ökumenischen Symbole geltend, die Georg Galirt und jeine Schule 

eo zur interfonfeffionellen Friedensitiftung benugen wollten (j. W. Gaß, Die Stellung des 



Symbole, Symbolik 203 

apoft. Symbols vor zweihundert Jahren und jegt, ZRG III, 1879, ©. 63 ff.). Hier tritt 
eine Betradhtung der öfumenifhen Symbole auf, die freilich doch derjenigen, die ur: 
jprünglid in der Neformation geübt worden war, nicht entſprach; Luther hat in eigen: 
tümlidher Weiſe noch einmal den allerälteften Gedanken ſpeziell über das Apoftolitum 
reproduziert, nämlich daß es wirklich den „ganzen“ Glauben enthalte (er wird von Auguftin 6 
dabei infpiriert fein). Ihm mar dabei gewiß, daß T ganz evangelifch geartet jei und daß 
man im Anſchluß an e8 zeigen könne, daß der Proteftantismus feine „Neuerung“ 
ſei. Vol. Kattenbuſch, Qutbers Stellung zu den öfumenifhen Symbolen, Gießener 
Feſtſchrift 1883. In der ortbodoren Periode regte fih im Anſchluß an die erkannte 
Infufficienz der Symbole der Wunſch, noch ein weiteres Symbol zu ſchaffen (Galov). 
Es iſt in der lutberifchen Kirche tbatfäkhlihh nicht dazu gelommen, daß noch einmal 
ein ſolches bergeftellt wurde. In den reformirten Kirchen ift das anders; dort hat 
die Produktion von „Belenniniffen” nie geruht, auch die Gegenwart zeigt dort noch 
„Reviftonen” der alten Belenntniffe und die Schaffung neuer Formeln (j. Schaffs und 
Müllers o. ©. 196,34 u. 10 bezeichnete Sammlungen). In der lutherischen Kirche gelten ı5 
die fombolifhen Bücher „rechtlih” für intangibel und mehr oder weniger bewußt über: 
baupt für den „Abſchluß“ der Symbolbildung. Es würde zu meit führen, bie * e 
nach dem „berechtigten“ Maße der Autorität der „Symbole“ in der evangeliſchen —* 
anzufaſſen. Die Zeit des Pietismus war Wing in ber die „Kirche“ die Symbole in 
Ipegifilcer Meife zu urgieren begann. Umgekehrt veranlaßte die Periode des NRationa= 20 
nalismus die volle Erweihung ihrer Autorität bis faft zur vollftändigen Gleichgiltigkeit 
egen fie in den meiften Staatöfirhen. Sie behielten doch ihre rechtliche Stellung, d. h. 
Re wurden niemals „abgejchafft”. Nur daß feither ein neues und doch nicht weſenloſes „Ges 
wohnheitsrecht“ —* ihrer entſtand. Daß fie im Proteſtantismus an ſich zum Staats— 
firbentum, zum Territorialismus im Kirchentum gehören, ift biftorifch deutlich. Höchſtens 26 
bei beitimmten reformierten Belenntniffen fteht e8 anders (befonders bezw. überall ficher 
in Nordamerifa, aber auch fonit in „Freilirchen“; wenn vorhin ©. 202, ı hervorgehoben 
wurde, daß die reformierten Bekenntniſſe deutlicher Produkte ihrer „Kirchen“ feien, fo ift 
das nicht zu überſchätzen: das Verhältnis zwiſchen Kirche und Staat war auf reformierter 
Seite praktiſch fo eng wie auf lutberifcher, nur begrifflich etwas anders fonftituiert; die 30 
Freilirchen“ find modern, ihr erfter Typus find die englifchen Independenten). Im alten 
einlirchlichen Staatsweſen, das noch immer nicht völlig überwunden ift (die Gefchichte der 
Entwidelung ftaatliher Toleranz ift bier zu beachten, |. den A. „Toleranz“), gehörten 
die Symbole zu den Grundlagen der Verfaſſung; alle Bürger, zumal alle Beamte unter 
ihnen, zu oberft die Theologen waren durch fie (oder wurden auf fie) „verpflichtet“, 36 
nämlich jedenfall® in Hinficht der „öffentlichen Lehre”. Welches Maß von Gewiſſens— 
verpflichtung ihnen eigne, war für evangelifche Staaten und Kirchen ſchwer zu definieren 
und ift ſtets umficher geblieben. Das 19. Jahrhundert hat zum großen Teil eine un- 
hiſtoriſche, abſtralte Ydealifierung der Symbole im Proteftantismus gebracht. S. A. „Pro: 
teftantismus“ Bd XVI, 181,47—55. Die Union in Deutſchland komplizierte die Frage nach 40 
ihrer Bedeutung. Beſonders durh Schleiermacher (nicht nach feiner Abficht, aber in be: 
greiflicher, man kann fagen, naturgemäßer Wirkung feiner dogmatiſchen Metbodenlehre) 
Mt in Deutſchland im 19. Jahrhundert eine konfeffionelle Theologie entitanden, die anders 
als die ehemalige ortbodore Theologie fi zum voraus der Bibel gegenüber durch die 
Sombole gebunden erachtete. Die auf Hegeliher Grundlage ſich berausbildende Betrach- 45 
tung der Dogmengeſchichte mit ihrer Art von apriorifcher Rechtfertigung der Sumbole 
tbat dabei ein Übrige. Vgl. Kattenbuſch, Bon Schleiermacher zu Ritſchl. Zur Orien— 
tierung über die Dogmatit des 19. Jahrhunderts, 3. Aufl. 1903. Die „Lehrverpflichtung“ 
ift Freilich längft auf die Theologen, ja vielfahb nur die Pfarrer beichräntt. Die dee 
von ibr (eine unbedingte Lehrfreibeit in der Kirche ift ficher ein Unding) ift nur noch 50 
oder recht eigentlich jetzt, kraft der Entwidelung, die die Theologie ald Wiſſenſchaft vom 
Ebriftentum genommen bat, jo unklar (die „juriftifche” Betrachtung der Symbole, die 
großenteild noch „zu Recht” befteht, iſt ſchwerer als je in innern Konflikt getreten mit 
der tbeologifchen und religiöfen, fittlichen), daß bier zur Zeit niemand ſich völlig Rats 
weiß. Die lonkreten amtlichen Lehrverpflichtungen variieren in merfwürdiger Weife und 55 
find durch die Gewundenheit ibres Ausdruds oft am meiſten charakterifiert. Vgl. 
H. Mulert und ©. Löber oben S. 197,3—6. Die wiſſenſchaftliche „Symbolik“ wird 
an ibrem Teile belfen müfjen und können, eine Klärung des Problems anzubahnen. 

II. Die Symbolik der neueren Zeit, die fog. fomparative Symbolik, ift teils 
die Erfasform, teild die Erweiterungsform älterer Disziplinen geworden. In legterer Weife #0 

- 0 
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führt fie fih zurüd auf eine urfprünglich bloß den Lutheranern eigene, ſchon im 17. Jahr— 
hundert an den Univerfitäten in regelmäßigen Borlefungen, daneben in mandyerlei litte- 
rariſchen Publikationen gepflegte MWiffenfchaft, die den Zweck der Einführung in die 
eigenen ſymboliſchen Bücher hatte. Es handelt ſich da im weſentlichen um eine ſchema— 

5 tiſch-ſyſtematiſche Darftellung des Inhalts diefer Bücher, wobei auch apologetijche Bedürf— 
nifje befriedigt wurden. Wielleicht ift Leonhard Nechtenbah der Schöpfer der Symbolik 
in diefer Form, nämlich mit feinem Werke Eneyclopaedia symbolica vel Analysis 
Confessionis Augustanae, Articulorum Schmale. ete., Yeipzig 1612. Aus der Folge: 
zeit nenne ich befonders J. B. Carpzov d. Alt., Isagoge in libros ecelesiarum luthera- 

ıo narum symbolicos, 1665, fünfmal aufgelegt bis 1725 (m. W. das erfte Werk, das den Titel 
„ſymboliſche Bücher“ bietet); dann B. v. Sanden, Theologia symbolica lutherana h. e. 
ecclesiae lutherano-catholicae libri symboliei in ordinem et compendium redacti 
1688; 5%. 9. Mai (Majus), Synopsis theologiae symbolicae ecclesiarum luthe- 
ranarum ex omnibus libris symbolicis eorundemque verbis propriis ordine 

ı5 systematico adornata, Gießen 1694 (2. Auflage 1720). Neben diejen fuftematifchen 
Werken gingen Werfe ber, die der biftorifchen Entitehung der lutherifhen Symbole, be— 
fonders der Auguftana galten, fo von Chyträus (Hiftoria der augspurgiſchen confeſſion ꝛc., 
Roftod 1576), E. ©. Cyprianus (Hiftoria der augspurgifchen confeffion, Gotha 1730 u. 6.), 
Chr. A. Salig (Vollſtändige Hiftorie der augspurgifchen confeilion, 3 Bde, Halle 1730 

% bis 35) ; ferner gelehrte Ausgaben des Konkordienbuchs, bejonders von Adam Nechenberg 
(Concordia latine, cum appendice tripartita historico-theologica, Xeipzig 1677 
und ſehr oft weiter), Chr. M. Pfaff u. a. Bol. J. W. Feuerlein, Biblioth. symbolica 
evang.-lutherana, Göttingen 1752 (aucta et locuplet. ed. von %. B. Niederer, Nürnberg 
1768), aub J. T. Müller in der Einleitung zu feiner o. ©. 196, 38 bezeichneten Ausgabe. 

25 Eine Erjagform repräfentiert die fomparative Symbolik für die Polemik, (Vgl. über 
diefe Bd XV, 510). In der Form, wie man im 17. Jahrhundert in den verfchtedenen 
Konfeffionen widereinander wiſſenſchaftlich ftritt, zeigt ſich am deutlichiten, wie übermächtig 
geijtig der Katholicismus noch war; er gab den Ton an und bot die Themata dar. Ein 
wirkliches Gejchichtöverftändnis war weder hüben noch drüben vorhanden; jo betrachteten 

30 auch die proteftantifchen Theologen den Katbolicismus nur unter abfolutem Gefihtspunft 
und maßen ihn einfach an ihrem eigenen Kirchentum. Nur Lehre und Lehre wurde kon— 
traftiert, die eigene „biblifche” gerechtfertigt, die fatbolifche miderlegt. Die Unions— 
bemühungen der Zeit waren vollends unglüdlih; Sympathie verdient der Synkretismus 
des 17. Jahrhunderts nicht. Über einen Mann wie Georg Galirt fann derjenige nicht 

35 ehrend urteilen, der ihn wirklich kennt; weder menſchlich noch theologiſch gebört er in 
eine höhere Reihe als etwa jein viel gefcholtener Gegner Abrabam Galov. Ein wah— 
reres Verftändnis der Konfeffionen als die orthodore Polemik beſaß, eignete der Irenik 
der Zeit nicht (vgl. Kattenbufch, Konfeffionst. I, 44—46). Melde litterarifhe Aus: 
dehnung die Polemik hatte, erfieht man am beiten aus J. G. Wald), Bibliotheca theo- 

“ logica selecta literariis annotationibus instructa, Jena 1757—65 (vgl. 5. Kap. 
— Bd I, 561—962, II, 1— 1071: zerfällt in neunzehn Sektionen, die allerdings nur zum 
Teil den „Symboliker“ intereffieren, da die ganze Gefchichte der firhlichen Polemik be 
handelt ift und auch aus der Zeit nach der Reformation keineswegs bloß der Streit der 
Kirchen miteinander). Der Pietismus hatte die Bedeutung, neben der „Lehre“ dem „Leben“ 

45 der Chriften, auch der Kirchen, Intereſſe zu erwecken. Er ſteigerte zugleich auch die Achtſam— 
keit auf die „Sekten“. Auch die Konfeſſionskunde iſt Gottfried Arnold zu Dank verpflichtet 
(freilih nur in dem Sinne, daß er die Urteilsmaßftäbe ernftliher zu überlegen anleitete). 
Die balbichlächtige Orthodorie der erſten Hälfte des 18. Jahrhunderts bradte die Ver- 
jelbitjtändigung eines gelehrten Intereſſes an kirchlichen und fonfeffionellen Dingen. Der 

schon genannte Wal tjt bier- befonders zu erwähnen. Seine „Hiftor. u. tbeol. Einleitung 
in die Religionsftreitigfeiten” (1. „außerbalb der lutb. Kirche“, in der 3. Aufl. 1733—36, 
fünfbändig, 2. in der lutb. Kirche, ebenfalls fünfbäandig, 1730—39) ift ein Tupus der nod) 
polemifch gerichteten, dabei aber vor allem „gelehrten” Beichäftigung mit den innerlirch: 
lihen Spaltungen. Charakteriftiich ift auch der Hallenfer ©. 3. Baumgarten mit feiner 

55 „Geſchichte der Neligionspartbeven“ (nad feinem Tode von Semler herausgegeben), 1766. 
B.s Werk jtellt uns die Erweiterung des Nabmens vor Augen, in der man jeht die 
Kirchen betrachtete, es iſt gar nicht bloß eine Darftellung der Kirchen und Sekten, fon: 
dern überhaupt der „Neligionen“, die man fannte, wobei B. freilih feinen Standpunft 
„in unferer evangelifch-lutberifchen Kirche” nimmt. Bemerkenswert it, daß er ſogleich in 

0 der Einleitung, S 2, von der „verichiedenen Gefinnung gegen Neligionspartbeven” handelt 
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und dabei unterfcheidet 1. „unrichtige Arten von Gefinnung“, 2. „richtige Gefinnung“. 
Ju den erfteren Arten rechnet er die „Ketzermacherey“, „Indifferentiſterey“ u. a.; die 
„nhtige Gefinnung“ ftellt ſich dar als „bürgerliche Toleranz”, „theologifche Beicheiben- 
beit, Friedfertigkeit und gemäßigter Eifer“, Scheu vor „Conjequenzmaderey”. Man er: 
fennt den Einfluß der Aufklärung. 

Der Nationalismus brachte dann in der Zeit, wo fich doch bereits wieder ein kirch— 
liches Intereſſe als ſolches berauszugeftalten begann, die Bildung der eigentlichen kom— 
parativen Symbolik. In der Sache ihr Begründer ift J. ©. Plank mit feinem „Abrif 
einer biftorifhen und vergleichenden Darftellung der dogmatischen Syſteme unjerer vers 
ſchiedenen chriftlihen Hauptpartheien nach ihren Grundbegriffen, ihren daraus abgeleiteten 
Unterjcheidungslehren und ihren praftifchen Folgen”, 1796, 3. Aufl. 1822. Der Name „Sym: 
bolil“ für folche „vergleichende“ Behandlung der firchlichen Syſteme wird von Ph. Mar: 
beinete jtammen („Institutiones symbolicae“, 1812; „Chriftl. Symbolik oder bift.- 
Int. und dogmat.stomparative Darftellung des fath., luth., reform. und focinian. Lehr: 
giiffs“, I: „Das Syftem des Katholicismus in feiner fombolifchen Entwidelung“, Bd 1 
u. 2, 1810; Bd 3, 1813, mehr ift nicht erfchienen); der fprachgebräuchliche Titel „Kom: 
parative Symbolik” dürfte fich erft jeit ©. B. Winers verbreitetem (tabellarijchem !) Werk (zu: 
erſt 1824, noch 1882 neu aufgelegt von P. Ewald) frei herausgebildet haben. Das Neue ift 
bei Plant nicht bloß die wieder vorgenommene Stoffbegrenzung, die um jo beachtenswerter tft, 
als die Disziplin eben noch nicht Symbolik genannt wird, auch nicht bloß die „Vergleichung“ 
(denn die war, nur minder foftematifch, doch auch ſchon von Baumgarten geübt), jondern vor 
allem die Herausarbeitung von „Grundbegriffen” und deren Vergleihung. Das war der 
erſte Schritt zu wirklicher geiftiger Erfaſſung der Konfeffionen und ihres Verhältnifjes. 
Warbeinete bat dann vollends betont, daß der „Frieden der Hiltorie“ über der Arbeit 
dee „Eomboliters” walten müſſe. „An ſich“ fer überall „Streit“ zwijchen dem, was bie 
Sombolit bebandele, aber das joll nur objektiv zur Anſchauung fommen. Und man babe 
eben die Gerechtigkeit zu üben, in jeder Konfeffion „Geift und Mittelpunkt“ feitzuftellen, 
um von da aus zunächſt einmal alles in ihr zu „begreifen“. Marheineke hat im Sinn 
zebabt, auch die hiſtoriſchen Auswirkungen des tonfeifionellen Geijtes in den Sitten, Ver: 
teffungen ꝛc. der Wölfer, die je von den verjchiedenen Kirchen beherrſcht find, zu jchildern, 
er bat doch diefes „große Gemälde” nicht wirklich entworfen. Bei ihm kann man be— 
merten, daß der Gedanke, alle Kirchen hätten gleicherweife Symbole, nämlich im 
Sinne von offiziellen Erklärungen über ihren Glauben „gegenüber den andern“, und dieſe 
„Sombole” enthielten den „Geiſt“ der Kirchen, ganz a priori konſtruiert worden iſt. 
Möglich, daß fpeziell auch Schleiermacher mit feiner in der „Glaubenslehre“ ſich zeigenden 
abitraften Vorftellung über „die Symbole” von ihm abhängig ift. Jedenfalls blieb es 
faft das ganze 19. Jahrhundert hindurch dabei, ex officio die Kirchen nur nad) ihren 
„Sombolen” zu bemejjen und zu vergleichen, wobei nur immer Zweifel fich regten, was 
wohl in der römischen Kirche unter diefen Titel zu bringen fei. E3 war guter Wille zur 
Gerebtigfeit in der „komparativen Symbolik“ vorhanden, aber eine eigentümliche Ge- 
bundenbeit in raſch geheiligter Tradition und ungeprüftem Vorurteil. Es ift nicht von 
Interefje, eine Liſte der „fomparativen Symboliken“ Marheinekeſcher Objervanz berzuitellen 
vol etwa Loofs ©. 70). Wertvoll find unter diefen Werten vor andern: auf evange- 
liſcher Seite die beiden zulett erjchienenen, nämlich das „Lehrbuch der Symbolik“ von 
& fr. Debler, berausgeg. von J. Delitzſch, 1875, 2. Aufl. von Th. Hermann 1891, 
und das „Handbuh der Symbolif oder überfichtlihe Darjtellung der charakteriftifchen 
vebrunterfchiede in den Belenntnifjen der beiden katholifhen und der beiden reformatori- 
iben Kirchen, nebit einem Anhang über Sekten und Häreſen“ von Herm. Schmidt, 1890, 
tar auf Zatbolifcher Seite befonders die „Symbolik oder Darftellung der dogmatiſchen 
Gegenjäge der Katholifen und Protejtanten nah ihren öffentlichen Belenntnisichriften“ 
von J. A. Möbler 1832. (Strenger noch als Möbler bält jih bloß an die „Symbole“ als 
tolde, zumal bezüglich des Proteftantismus, bei dem Möbler doch zum Teil auf die Privat: 
driften der Reformatoren refurrierte, jein Gefinnungsgenofle, der Profeſſor der katholiſchen 
Theologie in Bonn, B. 3. Hilgers, „Symboliſche Theologie oder die Lehrgegenfäge des 
Katholicismus und Proteftantismus dargeitellt und gewürdigt”, 1841, ein Werkchen von 
sihränttem Blid, aber ehrlicher „Unparteilichkeit“). 

Die fortichreitende Gejchichtsforihung mußte von felbit den Blid dafür eröffnen, 
dat die Sumbole nicht ald ausreichende Quellen der Konfeflionsvergleihung gelten fünnen. 
Te „Sombolif” kann nur ein Teil der Konfeffionskunde fein. Sie kann in Vorlefungen 
und in litterarifcher Form verjelbititändigt werden, bejonders im Proteftantismus und 
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war in NRüdficht ſowohl auf die Verhältniffe feiner Kirchenbildungen im großen, als 
* einzelnen „Landeskirchen“ und „Freikirchen“; ſie wird dann zunächſt wieder den 
ehemaligen Charakter einer „Einleitung“ in die Symbole annehmen und einen immerhin 
bedeutfamen, in konkreten Fällen den bebeutfamften Teil der Quellen für die Kon: 

5 feſſionskunde behandeln; fie wird gutthun fi ausdrüdlich auch mit ber a ge 
der Symbole zu bejchäftigen. Daß die Symbole befonders in ber lutberifchen Kirche 
jehr geeignet find in das Verſtändnis der Reformation einzuführen, wird vielleicht 
niemand beftreiten wollen. So fünnen fie das Auge dafür fchärfen, was für eine evan- 
gelifche er innerlid) maßgebend fein „jollte”. Aber es iſt doch wohl aud eine mich 

10 tige Aufgabe, jeweild in der Gegenwart feftzuftellen, was die Kirchen (Konfeilionen) 
ende. Der Unterfchied von Kirchen und Sekten ift für den Hiftorifer nur in dem 
Maße wichtig, ald er in den verichiedenen Konfeffionen tbatfächlich gemacht wird; jede 
„Kirche“ hat dafür einen andern Mafftab, und die Staaten haben noch wieder ihren 
Mapitab für fich, defien Verhältnis zu dem je betreffenden „kirchlichen“ audy darzulegen 

is ift. Die hiſtoriſche Beſchäftigung mit den evangelifchen Symbolen (ibrer Entſtehung, 
ihrem thatfächlichen Inhalt, ihrer Rechtögeltung, ihrer fie „frei“ umfpielenden Autorität 
u. a.) wird * helfen, die Stimmung ihnen gegenüber zu klären, ſie als Dokumente des 
evangeliſchen Kirchenlebens von der heute ebenſo oft auftretenden ſachlichen Unterſchätzung 
wie Überſchätzung von feiten der Theologie und der Behörden zu befreien. Je ernftlicher 

20 die Symbolik ala eine der Hilfe: oder Vorarbeiten der Konfeſſionskunde behandelt wird, 
um fo wertvoller wird fie werden. Im allgemeinen ift gegenwärtig wohl alljeitig ein 
Verftändnis dafür vorhanden, daß die wirklichen lebendigen Kirchen weder bloß nach ihren 
„Autoritäten“ (was immer in den einzelnen dafür gilt), noch nach den Dokumenten, nad 
denen fie fich erſtmals gegeneinander abgegrenzt baben (mer fann a priori verbürgen, 

25 daß diefe Dokumente ausreichen?) biftorifch zulänglich beurteilt werden. Kaum jemand 
auch wird mwiderfprechen, wenn von der Ronfeffionsfunde verlangt wird, daß fie neben 
der Lehre den Kultus, die Verfaffung, die Sitte, Frömmigkeit 2. der Kirchen zur An: 
fhauung bringe. Meines Wiſſens bin ich es getvefen, der den Titel „Vergleichende Kon— 
fejfionsfunde” anftatt des Titels „Vergleichende Symbolik“ eingeführt bat, in dem oben 

©. 196, 51 bezeichneten Werke (wenn ih dort ©. 63, Anm. als einen Vorgänger F. Nippold 
genannt habe, was auch Loofs ©. 71 angiebt, jo rubte das bei mir und Loofs auf einer 
immerhin interefjanten gleichmäßigen Augentäufhung bezüglich des Titeld der von uns 
beiden citierten Abhandlung von Nippold, der richtig lautet: „Die Zufunftsaufgabe der 
interfonfeffionellen Forſchung als vergleihender Konfeſſionsgeſchichte“, in „Katholiſch 

3 oder Jeſuitiſch“, 1888; es handelt ſich auch fachlich) um andere Gedankengänge bei Nippold 
als bei mir). Zwiſchen Loofs und mir ſchwebt eine Differenz darüber, ob die Konfeffionen 
biftorifch gegeneinander „abgeftuft” erden können; darauf ift bier nicht einzugeben. 
Loofs behält noch den Obertitel „Symbolif” bei und fügt nur erläuternd binzu „oder 
de Konfeffionskunde”. E. %. Karl Müller (Erlangen) bat 1896 ein Bud ver: 

40 öffentliht mit dem furzen bloßen Titel „Symbolik“, aber hinzugeſetzt „Vergleichende 
Darftellung der chriftlihen Hauptlirchen nad ihrem Grundzuge und ihren weſentlichen 
Lebensäußerungen“, bat fih aljo den erweiterten Gedanken der Konfeſſionskunde aud) 
angeeignet. Nicht minder haben folche, die eine einzelne Kirche monographiich zu jchildern 
unternommen baben, den weiteren Gefichtspunften Nechnung getragen. Vorangegangen 

45 war dabei in feiner feinen Weife ſchon K. Hafe in dem „Handbuch der proteitantiichen 
Polemik gegen die röm.-tath. Kirche”. Selbft der Grieche Mefoloras bat dafür Ber: 
ſtändnis bewährt (vgl. feine Zuußodın tijs dododöfov Avarokıxjs Exxinolas, Bd 1, 
1883; II, 1, 1901; 2, 1903, bejonders den legten Teil). Vgl. auch K. Beth, „Die 
orient. Chriftenbeit der Mittelmeeerländer. Reiſeſtudien zur Statiftif und Symbolif”, 1902. 

60 Die legten bedeutfamen Beiträge zur Konfeſſionskunde Find die Abhandlungen von N. Bon: 
wetſch („Griech.orth. Chriftentum und Kirche im Mittelalter und Neuzeit“), 5. X. Funk 
(Kath. Chriftentum und Kirche in der Neuzeit“), E. Tröltich („PBroteftantisches Chriſtentum 
und Kirche in der Neuzeit“) in dem Sammelmwerk „Die Kultur der Gegenwart. Ihre Ent: 
wicklung und ihre Ziele“, herausgeg. von P. Hinneberg, I, 1, 1906 (im weiteren Sinne 

65 gehören alle Abhandlungen dieſes Bandes zur Konfeſſionskunde). Ich felbit babe meine 
Auffaffung der einzelnen Kirchen (da mein „Lehrbuch“ der Konfeſſionskunde bisher nicht 
über den 1.Band hinaus gedieben ift) im Umriß vorgelegt in diefer Nealencyllopädie in 
den Artikeln „Anglitanifche Kirche“, „Drientalifche Kirche”, „Protejtantismus”, „Puri- 
taner, Presbyterianer“, „Römische Kirche” ; Loofs die feinige (fein Lehrbuch bat immerhin 

60 ſchon die römische Kirche mitbehandelt) in feinen Artikeln befonders über engliſch-ameri— 
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laniſche Kirchen«(Setten)bildungen, |. „Adventiften”, „Browne“, „Darby”, „Rongregatio: 
naliften (Independenten)“. Geſchickt und brauchbar (wenngleich zum Teil nur apbortftifch 
bezw. ekllektiſch) ift auch das Kleinere populäre Sammelwerk von E. Kalb, „Kirchen und 
Sekten der Gegenwart” 1905 (die Sekten haben den Hauptanteil. F. Kattenbufd. 

Symeon (Simon)Bifh. von‘erufalem, geft.ca. 107. — Die Tradition über ihn 5 
vgl. bei Tillemont, M&moires pour servir A l’histoire eccl&s. II (Venise 1732), p. 186 fi. 
Hiſtoriſche Auffaſſung bei E. Löning, Gemeindeverfajiung des Urdriftentums, Kalle 1888, 
©. 107—14 und bei R. Knopf, Nachapoſtoliſches Zeitalter, Tübingen 1905, S. 1ff. — Unfere 
Duellen find Euſebius KG III, 11. 22. 32. 35; IV, 22,4 und feine Chronik a. 107 (Schöne 
II, 1627.). Eufebius ſchöpft aus Hegefippus. 10 

Symeon war ein Vetter Jeſu. Sein Vater hieß Klopas (— Kleopatros), der nad) 
Hegeſippus (Eus. III, 11,2) ein Bruder Joſephs war. Seine Mutter mag aljo die 
Jo 19, 25 genannte Maria fein, die ald Gattin des Klopas bezeichnet wird. Gewöhnlich 
identifiziert man fie mit der ebendort genannten Schweiter der Mutter Jeſu; doch ift 
die Exegeſe nicht zweifellos, vgl. die Kommentare. Diefer Abftammung hatte ©. es zu 16 
verdbanfen, daß er zum Leiter der Jerufalemifchen Gemeinde erforen wurde (IV, 22). Er 
wurde damit der Nachfolger von Jakobus dem Gerechten, feine Wahl fand aber erft 
nah der Zerftörung Jerufalems ftatt (III, 11). Er fol fein Amt lange Zeit innegehabt 
baben, während einer ununterbrocdhenen FFriedengzeit, und ein Alter von 120 Jahren er: 
reicht baben (III, 32). „Unter Kaifer Trajan und dem Statthalter Atticus“ (vgl. über 0 
diefen Schürer I’, 645) wurde er von den Juden ald Davidide und Chrift denunziert, 
d. b. als Aronprätendent verbächtigt, wozu in feiner Abftammung und in feinem Amt 
ein gewiſſer Schein vorlag. Auf Befehl des Atticus wäre er viele Tage lang gemartert 
und ſchließlich gekreuzigt worden. Die Chronik verzeichnet feinen Tod zum Jahr 107. 
Sein Name ftebt als zweiter in ber alten Biihoretifte von Jerufalem; vgl. Harnad, 25 
Chronologie I, 2237.; Zahn, Forſchungen VI, 282 ff. 

Wenn man von der fabelhaften Altersangabe abfieht, die übrigens lediglih als 
runde Zahl anzufehen ift (vgl. Loning 108 N. 4) und fich erinnert, daß das Jahr 107 eine 
Kombination des Eufebius ift, die nur annähernde Richtigkeit beanfpruchen kann, wird 
die Überlieferung nicht zu beanftanden fein. Man betraute damals in Paläftina über: 30 
baupt gern Verwandte Jefu mit der Leitung von Gemeinden und jchuf damit eine Art 
Familienpatriarchat, der freilich, dank der Zeitumftände, einen ſehr barmlofen Charakter 
batte. Als Nachfolger des Jakobus war ©. nicht nur das Haupt der Gemeinde von 
Jetuſalem, jondern zugleich aller anderen Gemeinden in Baläjtına, und es mögen viel: 
lädt bei S. und jn feiner Umgebung noch gewiſſe Afpirationen lebendig geweſen jein, 3 
ald Spige der ganzen Chriftenheit zu gelten, wie jie zur Zeit des Jakobus ohne Zweifel 
vorhanden waren. Nacd dem jüdiſchen Krieg, der zugleich ein ſchwerer Schlag für das 
Ehriftentum in Baläftina gemwejen fein wird, war es freilich unmöglich, ſolche Anfprüche 
aufrecht zu erhalten oder gar in Geltung zu bringen. Der Machtbereich des S. wird daher 
ſcht beicheiden geweſen jein, und feine Thätigkeit wird darin beitanden haben, die Schäden 40 
des Kriegs bei den Paläftinenfifhen Gemeinden zu beilen. Da die Serufalemifche Ge: 
meinde die Stadt vor der Kataftrophe des Jahres 70 verlafien hatte und nad Bella 
ausgewandert war (Eus. III, 5, 3), werden wir uns dort die Wirkſamkeit des ©. zu 
denfen baben. Man pflegte e8 bisher meift dem Ephiphanius zu glauben (De mensuris 
et pond. ce. 15), daß die Gemeinde bald darauf nach Jeruſalem zurüdgelehrt wäre, was 4 
alio unter 3.8 Führung erfolgt fein müßte, und verlegt daher auch feinen Kreuzestod 
nah Jeruſalem. Als gefihert ift beides kaum anzufehen. Nur muß fih ©. allerdings 
m der Zeit vor feinem Tode in Judäa ————— haben, da er von dem Legaten 
Aiticus verurteilt worden iſt. Von feiner Verfönlichkeit bat die Überlieferung feinen 
Sarakteriftifchen Zug bewahrt, weder von feiner Stellung zum Judentum, tie bei wo 
Jelobus (Eus. II, 23, 4ff.), nod von feiner fozialen Lage, wie bei den Enkeln des 
Hermbruderd Judas (Eus. III, 20); e8 mag aber manches auch von ©. gelten, was 
pen jenen erzählt wurde. H. Achelis. 

Symeon, Erzbiſchof von Theſſalonich, geſt. um 1429. — Litteratur: 
Ioarem Arayrworov dunynos ts teievreias diwoews rijs Okooasorixns xri,, Bonner Aus: 55 
gabe 1888; Leonis Allatii de Symeonum scriptis diatriba, Parisiis 1664, ©. 185—194; 
2 Quien. Oriens Christianus, tom, II, Paris 1740, ©. 58f., von Leo Allatiud ganz ab» 
Bingıg. Selbjtjtändiger, aber ohne Kenntnis der inzwiſchen erjchienenen Ausgabe von ©. Werten 
&:j. Cudin, Comment. de scriptor. eceles., tom. III, Leipzig 1722, ©. 22425. Aehnlich 
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G. Gave, Seriptor. eceles. hist. litt.”tom. Il, Oxonii 1743, Appendix, S. 113. “AIrdkuos 
Iucnje, Bıßkioljens "Eiimvians Bıßkia dbo vri., "Er Bereria 1807, ©. 301 (mir unzugänglid); 
Fabricius-Harles, Bibl. Graeca, tom. XI, ©. 328—334; €. Hopf, Geſchichte Griehenlands 
vom Beginn des Mittelalters bis auf unfere Zeit (1821), in Allgem. Enc. d. Wiſſenſch. und 

5 Künjte von Erſch und Gruber, erite Settion, Bd 86, &.87ff.; Ehrbard bei Krumbacher, Geſch. 
der Byz. Litteratur?, 1897, ©. 1127. 

Über ©. Leben ift ſehr wenig befannt. Jedenfalls war er Erzbiſchof von Theſſa⸗ 
lonich, bis die Republik Venedig 1423 von dem Despoten Andronikos Paläologos die 
Stadt Theſſalonich kaufte. S. ſtand zu der venetianiſchen Partei und war für deren 

i0 Sache September 1423 in Venedig thätig. Er hielt der Republik auch die Treue, als 
Sultan Murad II. die Griechen zur Übergabe der Stadt an die Türken zu bereden 
verſuchte. Das wurde ihm von anderer Seite verdacht. Joh. Anagnoſta hat ihn nach 
ſeinem Tode gegen ſolche Angriffe verteidigen müſſen. Die Eroberung der Stadt durch 
die Türken, die am 29. März 1430 erfolgte, hat ©. nicht mehr erlebt. Ob ya di- 

15 za» toüro naod Ve xExgıro, rowurwv va xzax@v reioar oyjj zal zowamnon 
to» loav Huiv (ob. Anag. ©. 488,15). Die Nähe feines Todes ward ihm, ebenfalls 
nach der Bezeugung des Job. Anag., durch eine Vifton angezeigt. Wann derſelbe erfolgt 
iſt, wird feit Yeo Allatius durch Kombinierung von Job. Anag. e. 13 (©. 507,4), wo 
der Fall der Stadt auf den 29. März 1430 angefegt erjcheint und von c. 8 (S. 496, ı7), 

20 wo es heißt: röre yao nom» obx nv (ufvas yao elyev EE yeröuevos EE Ardodnwmr) 
berechnet. Das Tore bezieht fich ohne Zweifel auf den Tag, an dem Murad, ſeitdem 
er vor der Stadt erfchienen, diefelbe zur Übergabe auffordert. Aber es iſt nicht fo ficher, 
wie man bisher angenommen, warn das eingetreten war. Nach Hopf beitand bie 
Blodade jhon im Sommer 1429. Nach Anag. war die Zeit bei Symeons Tod noch 

25 friedlicher (S. 487), der Heranzug Murads erfolgte erſt ſpäter. WVielleiht wird man bie 
6 Monate daher ſchon von einem früheren Termin datieren müfjen, als vom 29. Mä 
1430, etwa vom Sommer 1429 an. Dann würde man den Tod des ©. an das Ende 
des Jahres 1428 zu rüden haben. Als rom» der Gemeinde zu Thefjalonich, jo nennt 
ihn oh. Anagnojta, hat ©. hohe Achtung und Verehrung genofjen. Sein Tod wird 

30 von der ganzen Stadt, auch von feinen Feinden als ein ſchweres Unbeil empfunden (ob. 
Anag. ©. 487,19). Ein Eugenios (nicht Eugenikfos) Nomophylar bat uns in feinem 
Synodikon eine Rede auf ©. binterlajjen, die ebenfalls des Lobes voll iſt. Doch ift fie 
wegen ihres rhetoriſchen Charakters als Quelle faum zu verwenden. (Text zuerft bei Leo 
Allatius, dann bei Dubdin, Le Quien u. a.) Als theologiſcher Schriftjteller bat ©. einen 

85 weithin reichenden Einfluß ausgeübt. Er ift von vielen ſpäteren Schriftjtellern benugt 
und direft ausgejchrieben. Dofttheos von Jerufalem gab zuerft feine Werke heraus, Jaſſy 
1683 (fol. 378 Seiten). Die Ausgabe en in MSG Bd 155 aufgenommen. Die Seiten: 
zahlen der Ed. princeps jind angemerkt, daher nad diefer zu citieren. Einzelne Trak— 
tate aus den Werfen find bejonders gedrudt, wie bei Fabricius:Harles zu erfeben. 

40 ©. ift einer der bedeutenditen myſtagogiſchen Schriftiteller der fpäteren griechiſchen 
Kirche. Bei ihm ift das Chriftentum mehr oder weniger Hultus geworden. Die Sym— 
bolif des Kultus ift der Ausdrud desjelben. Teilnahme an den Kultusmpfterien bringt 
das Heil. Die Lehre tritt dagegen zurüd. Zwar fehlt ſie nicht ganz. Namentlib Tann 
er der Polemik nicht entraten. Seine Angriffe gegen die Bogomilen (S. 14 und 25), die 

45 Verteidigung der Heſychaſten (S. 48 vgl. au 210) können QUuellenwert beaniprucen. 
Auch findet an mehreren Stellen die Volksfrömmigkeit jchönen Ausdrud. Sein Haupt: 
werk ift der Dialog xara naoov raw alofoewv zal neol TS Uuörms nioreors TO0 
Kvotov zal ko xal owrijoos Nu@v ’Inooo Xoıorod, raw leocw teleriw xai 
Avornoiow zayıov vijs Errinotas. Der Nahdrud in MSG zerreißt durch verlehrte 

60 Titelangabe das Werk in lauter einzelne Traftate. Es umfaßt vielmehr im Zufammen: 
bang die Seiten 1—270. Der erjte Teil (S. 1—61) giebt die Glaubenslehre, der zweite 
61— 270, ftellt eine myſtagogiſche Einführung in den Kultus dar. Die Form des Dia- 
logs iſt der Verftändlichkeit wegen gebraucht. Die einführenden Gedanken des erjten Teils 
weifen den Klerus, an den das Werk gerichtet ift, darauf bin, daß es unmöglich ift, alle 

55 zu befehren, daß man aber zum Belenntnis allzeit bereit fein muß. Beweiſe für die 
Lehre follen der Schrift entnommen werden. Much die zowai Ervom und die zape- 
Öeiyuara dürfen diefer nicht wwiderfprechen (wohl gegen die abendländiſche Scholaftik). 
Der erfte dogmatifche Teil bandelt in echt griechifcher Weife namentlich von der Trinität 
und Chriftologie. Dabei findet man heftige Polemik gegen die Juden, die damals wohl 

schon ſtark in Ihefjalonich vertreten waren, gegen die Bogomilen in dem nahen Thracien 



Symeon, EB. v. Thefjalonid 209 

und gegen den Yslam. Gegen den legteren nimmt die Rede des ©. einen geradezu pro: 
pbetiihen Ton an (S. 19). Bei der Verteidigung der Heſychaſten erfennt man deutlich 
no die urfprüngliche Frageftellung des Streits, nämlich daß es ſich um die vosoa ro00- 
evyn bandelten (S. 51). In dem bei weitem größten zweiten Teile ſchließen fich die 
Gedanken in freier Form der Lehre von den Saframenten an. Gie find die rc Velas 5 
aonos navexruxa yvyals te xal oouaoı (5.63). Zu ihrer Begründung hat Chriftus 

ne alle an ſich vollzieben lajjen müflen. ©. beginnt mit der Lehre von der Taufe und 
dem uboor. Die Eucariftie oder Liturgie giebt ihm Gelegenheit in der eingehenditen 
Reife von allem zu handeln, was zum äußerlichen Vollzug derjelben gebört, von den 
Gewandjtüden der Prieſter, dem Tempel mit feinen Teilen, von der Stellung des Aaor- 10 
keös im Kultus. Bequem knüpft fi daran die Darjtellung der Weihen. Hier fommt 
er auch auf die Firchlichen Amter zu reden u. ſ. w. Die Beichte giebt den Anlaß, auf die 
Beihtväter die Rede zu bringen, auf das Möndtum ꝛc. Ehe und letzte Ölung bilden 
den Schluß. Ein Anbang bietet die Lehre vom Gebet, den täglichen ottegbienften, den 
frhlihen Liedern, dem Sriehagion, den Geligpreifungen u. f. w. Erwähnenswert ift 15 
dabei namentlich die Lehre vom Gebet. Hier fteht ihm das myſtiſche Gebet am höchiten. 
Seine Formel lautet: Avore ’Inooo Äoıore vik tod Beov 2iknoov we (©. 210), ganz 
die Formel der Heſychaſten, die auch noch heute bei der vorga go0evyi, gebraudt wird, 
nur daß fpäter der Zufah 76» duaorwior binzugelommen ift. Für diefes Gebet werden 
ah Autoritäten vorgebradht, wie Joh. Klimakos, Symeon, der neue Theologe, der 20 
battiarch Kalliftos ꝛc. Wer diefe moooevyr) übt, der kann auch Viſionen haben (211). 
In den Darlegungen ©. finden ſich auch jehr wertvolle biftorifche Notizen zerftreut, die 
noch nicht genügend gewertet find. 

Die übrigen Schriften ©. haben erheblich geringeren Umfang. In der gebrudten 
Ausgabe folgt zunäcdit die Abhandlung zeoi roü Velov vaod (S. 271—291), die an 2 
die Kreter adrejjiert ift. Der Inhalt nA myſtagogiſch und bringt Abnliches, wie ſchon in 
dr eriten gejagt ift. Drei Erklärungen des Gonftantinopolitanum folgen in dem Drud, zunächſt 
ine foumveia ovvoruxn (S.292—312). Das Symbol ift in mehr ald 40 Abichnitte 
alegt und wird rechtglaͤubig erklärt. Laſſen die bisherigen Werke einen Zweifel an 
ıbrer Echtbeit nicht auflommen, fo iſt das der * bei den beiden anderen Erklärungen 30 
des Sombold. Die Zxdeoıs dvayzaorarın (©. 313—319) findet fih mit geringen 
Barianten in dem Ghroniton des Georg Phrantzis (IV, 22; Ed. Bonn. ©. 430 ff.), wo 
re ald das Bekenntnis auftritt, das der unglüdliche Hiftorifer abfaßt und übergiebt, ala 
a am Ende jeines Lebens befchließt in die sancta Maura einzutreten. Kai oürws 
nofdun® nodrtov usv ro Ääyıov ovußoklov zalds Erdkodaı, zal Ödev ro leowrarov 85 
zaga raw deiov nartowv ovver£dn ete. (5. 430). Bei Symeon beginnt der Text: 
Änzovr drdiodar ai Öder 1ö leowrarov etc. Phrantzis fcheint demnach den ur: 
wrängliben Wortlaut zu haben. Auch die Eigentümlichkeit diefer Erklärung, jeden Sat 
auf die biblifche Autorität zurüdzuführen, fpricht mehr für Entjtehung auf einem Gebiet, 
me die ionifchen Inſeln, wo das Abendland mehr Einfluß hatte. Wie das Apoftolitum 40 
algemein auf die einzelnen Apojtel, fo wurde auch ftellenweife das Gftptanum im Abend: 
une auf ſolche Autoritäten zurüdgefühtt. So von Papſt Innocenz III. (F. Hatten: 
Suih, Das apojt. Symbol II, 868). Auch die direfte Erklärung des Symbols (S. 319 
4: 322), die übrigens von dem Patriarchen Jeremias II. ganz in fein erjtes responsum 
on die Württemberger aufgenommen ift (Ph. Meyer, Die theol. Litt. der griech. Kirche, 46 
sapiiz 1899, ©. 97) ſcheint mir zweifelhaften Urſprungs: Der Inhalt ift weniger myſta— 
segich als moralifierend. Dagegen ift wiederum nicht zu zweifeln an der Echtheit der 
Aroxgioees an den Aoyıgeis (S. 323—370). In einigen Handſchriften twird als 
Ardrefiat der Metropolit Gabriel v. Pentapolis angegeben. Hier finden ſich wieder Be: 
IKrungen über den Kultus, daneben auch folche über ſchwierige dogmatifche und religiong= so 
*loſophiſche Probleme, wie die Entjtehung des Böfen, das Leben nach dem Tode, die 
Engel x. Die legte Schrift in des Doſitheos Ausgaben iſt die Belehrung eines Mönches 
oc das Prieftertum, das diefer begehrte. Diefe Heine Schrift it unter dem Titel: 
imo; zeoi Teowovvns von ©. Xoidav mit volfsgriebifcher Überjegung jeparat heraus: 
weben (Atben 1847). Die Gedanken fymbolifieren bier wieder jtarl. Dahin gehört 55 
B, daß die Prieſterklaſſen mit den Engelflafjen verglichen werden. 

Es wird auch eine Reihe von inedita genannt: In der TeooooAvwman Bıßhuodnen 
Fu zardioyos etc. ed. A. PBapadopulos Kerameus, B. IV, Petersberg 1899 (Metochion 
dei bL Grabes in Konjtantinopel) finden ſich bemerkt (S. 50) eine Schrift des ©. über 
tm Ausgang der Seelen aus dem Körper (vgl. dieſen Gedanken auch opp., ©. 327), 60 
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©. 150 Towwdıa roooduora Tijs ueyilns EBdouddos. Ehrharb nennt Briefe aus 
einer Athoshandſchrift. Die fonftigen Aneedota mwolle man bei Yeo Allatius und Fabri— 
cius nachjeben. Nachträglich ſei hier bemerkt, daß die Werke des S., die in der Ausgabe des 
Dofitheos enthalten find, auch ins Volksgriechiſche überfegt wurden. Die volfsgriechiiche 

5 Ausgabe erfchien zuerft 1791 bei Breitfopf in Leipzig. Titel bei A. P. Bretos, Neo- 
elinvımn PDılokoyia, Athen 1854 (©. 116). Eine zweite, Wiener Ausgabe von 1820 
nennt Pichler, Gejch. der firchl. Trennung zwischen dem Orient und Decident, München 
1864 I, ©. 417. Die dritte iſt nach Bretos ebenfalld 1820, aber in Venedig bei Panos 
Theodofios erfchienen. Ph. Meyer. 

10 Symeon Metaphraftes, 10. Jahrh. Quellen: Enfomion u. Atoluthia von Mic. Pſellos 
(geit 1079) aus Leo Allatius bei MSG 114, 184— 208; aud) Surius 3.27. Nov.; Synarar von 

tartos Eugenitos bei Rapadopoulos-fterameus, Marooyood. Bıßhiod, ürkxd. (Beilage des 
Konjtantinopeler ädi. gıios. ochkoyos 1888) 100. — Ausgaben: Heiligenviten lateiniich 
bei Al. Lipomani, Vitae ss. priscorum patrum V—VII, Venetia 1556-58: Suriug, 

15 De probatis sanetorum vitis, Col. 1581 ff. passim; griehifh hier und da, außer in MSG 
114—116 3 B. Theoph. Foannd, srnmeia Ayıoloyıza 1884; M. Bonnet, Anal. Boll. 
VIII, 3 8—316 (Wunder Michaels in Chonai); Delehaye in Graffin:Nau, Patrologia orien- 
talis II, 4, 546—557 (Ntepfimas, Joſeph und Aeithalas). Als neugriediice Uebertragung 
giebt ſich Agapios Landos, /Tuoadrıoo:, Venedig 1641 und Eflogion, Benedig 1644 (f. Le: 

20 grand, Bibliographie hellenique du XVII sitele N. 301 und 364 bis), Ghronit: Scerip- 
tores hist. Byz. ed. Paris. 1685, Venetia 1729, Bonn 1838 s. tit. Theophanes conti- 
nuatus. Sanonijtiihe Sammlung: Bibliotheca juris canoniei veteris op. et stud.G. Voelli 
et H. Justelli, Par. 1661, II, 7105. Geiamtausgabe von 3. B. Malou, MSG 114—116 
(unkritiſch.. — Litteratur: Leo Allatius, De Symeonum scriptis diatriba, Paris 

25 1664; M. Hanke, De byz. rerum script. gr. 1677, 418—460; €. Oudin, Commentarius de 
scriptoribus ecel. ant. 1722, II, 1300— 1383; Fabrieius VI, 509-567; IX, 48—152; X, 
296—329 — Fabricius:Harles VIII, 29; X, 180—345; XI, 295-334; Gaß in Bd IX, 677 
bis 679; Krumbader, Geſch. d. byz. Litt. »200ff. (Ehrbard), 358. 7187. u. ö. — bier aud 
die Ältere Litteratur; C. de Boor, Die Chronik des Logotbeten, BZ VI, 1897, 233— 254; 

30 Weiteres zur Chronik des Logotheten, BZ X, 1901, 70-90: ©. Sejtatov, Handichriften des 
Symeon Logotheta Viz. Vrem. IV, 1897, 167—183; V, 1898, 19—62 [rufj.), vgl. BZ VI, 
600, VII, 621; F. Hirſch, Byz. Studien, 1876, 303—355; Rambaud, L’empire grec au Xme 
sidele. Constantin Porphyrog£n®te, Par. 1870, ch. V, p. 92—104; Gr. Baitljevstij, Ueber 
Leben und Werte des Symeon Metaphrajtes, Journ. Min. 212, 1880, 379—437 (rufi.); 

35 A. Ehrhard, Die Yegendenfammlung des Symeon Metaphrajtes und ihr urſprünglicher Be: 
itand (Feitichrift zum elihundertjäbrigen Jubiläum des deutihen Campo Santo in Rom 1897, 
46— 82; Forihungen zur Hagiograpbie der qried. Kirche, ROS XI, 1897, 67— 205; Symeon 
Metaphraites und die griechiſche Hagiographie, ROS XI, 1897, 531— 553; Alichriſtl. Lite. 
I, 562; 9. Delebaye, La vie de S. Paul le jeune et la chronologie de Metaphraste, Rev. des 

40 quest. hist. X, 1893, 49—85; Les menologes grees, Anal. Boll. XVI, 1897, 312—329; Le 
m&nologe de Metaphraste ibd. XVII, 18985, 448—452; ®. Bajiljevstij, Der Synodalkoder 
des Metaphraiten, 1899 [aus Viz. Vrem., rufj.], vgl. BZ VII, 638, VIIL, 570; N. Konda— 
tofi, Histoire de l’art byzantin II, 102—115 (über illujtrierte Manujfripte). Homburg ZwTh 
46, 1903, 434 ff. 

45 Symeon „der Metapbraft” ift der gefeierte Vertreter der byzantiniſchen Hagiograpbie. 
Die Verbreitung und Hochſchätzung diefes Namens fteht in umgefehrtem Verhältnis zu 
dem, was wir von feinem Träger ficheres wiſſen. Allerdings darf das Schwanten älterer 
Gelehrter wie Baronius, Bellarmin, Scorfi, Blondell, Boffius, Geillier, Pagi, Simler, 
Volaterra zwifchen dem 9.—14. Nabrhundert jest als befeitigt gelten. Wie ſcharfſinnig 

so auch die Gründe waren, mit denen Dudin den Anfag auf das 12. Nabrhundert zu ber: 
teidigen fuchte — mehrere von ihnen find erft jegt zu ibrem Necht gekommen —, Allatius 
behält recht mit feiner Datierung auf das 10. Jahrhundert, und es fragt ſich nur, ob 
dejien erfte Hälfte, wie jener im Einverftändnis mit Bolland, Cave, Fabricius u. a. zu— 
legt noch Rambaud, wollte, oder die zweite in Betracht fommt, wofür neuerdings immer 

65 mehr Stimmen auftauchen (Hirſch, Vaſiljevskij, Delebaye, Ehrhard). 
Wir befigen ein Enfomion auf Symeon den Metapbraften und em Offizium für 

feinen Gedenktag, den 28. November (MSG 114, 183—208), beide verfaßt von dem 
——— Pſellos (1018 -1078 [1096). Trotz einzelner Züge, die auf perſonliche Bes 
anntſchaft des Verfaſſers mit dem Gefeierten zu führen ſcheinen (GBeſchreibung ſeiner 

& Geſtalt 1890; Berufung auf die Augenzeugen des Todes p.200a) kann man dieſer 
Lobrede fast nichts zur Biographie des Mannes entnehmen: er gilt als Konftantinopoli= 
taner, der in der Hauptjtadt feine philofophifchen und rhetoriſchen Studien machte und 
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in die bobe Beamtenlaufbahn eintrat; die einzige wirklich genannte Würde tjt die eines 
Logotbeten. Daß man den Biographen der Heiligen ſelbſt als asletiſchen Heiligen dachte, 
ft natürlich ; wunderbarer, daß man ihn aud alsbald als foldhen verehrte und ein Offi: 
zum für ibn fchuf, das übrigens in feine Necenfion des offiziellen Synarars Aufnahme 
gefunden bat; daß man nicht nur ein heiliges Sterben von ihm ausfagte, fondern auch 5 
das Wunder des Moronausfluffes aus dem Sarge, der freilich zur Zeit des Enkomiaſten 
ſchon — eines Frevels wegen — verfiegt war. Nicht die Verehrung des Lobredners, der 
den Heiligen um Verzeihung anruft, falls feine Tugenden nicht genug gewürdigt jeien, 
it das Merkwürdige, fondern daß Pfellos ihn gegen Vorwürfe in Schuß nehmen zu 
müfjen glaubt, die teils von rhetoriſch-philoſophiſcher, teil von mathematiſch⸗naturwiſſen⸗ 
ihaftliber Seite wegen Mangels an Epideiktik gegen feine Heiligenleben erhoben wurden. 
Piellos mweift auf den paränetijchen Wert der Metapbrafen bin und trifft damit in der 
That den Unterjchied zwiſchen der rein erbaulichen Art des Metapbraften und den An: 
forderungen der teils ſcholaſtiſch, teils realiftisch gerichteten MWiffenfchaft des 11. Jahr: 
bunderts. Iſt ſchon hierdurch ein beträchtlicher zeitlicher Abjtand zwiſchen Symeon und 
feinem Lobredner angezeigt, jo vollends durch die Beobachtung, daß der einzige konkrete 
Zug, den Piellos zu berichten weiß, die Teilnahme an einer Flottenerpedition, unrichtig 
it: er ift aus dem metapbraftifchen Leben der bl. Theoktiſte berausgelefen, wo er jedoch 
gar nicht dem Metapbraften, fondern dem Verfaſſer der Vorlage angehört. 

Etwas mehr jcheint noch Markos Eugenikos (geft. 1443) gewußt zu haben, der für 20 
kein Symagar außer Pſellos eine andere Duelle (vielleiht eine Grabinſchrift?) benutzt: 
er berichtet von einer Disputation mit einem Perſer (Mobammedaner?), die Pſellos ım 
Kanon MSG 114, 208b nur andeutet; er weiß, daß Symeon gegen Ende feines Lebens 
das Mönchslleid nabm und in der Muttergottestirche von Hodigi begraben liegt. Der 
Gedächtnistag ijt wie bei Piellos der 28. Nov., jegt (nach Papadopoulos-Kerameus) der 25 
9. Nov. (bl. Theottifte!). 

Aus der Zeit des Pfellos, dem 11. Jahrhundert, befigen wir eine ganze Anzabl von 
Handichriften des Metaphraſten; damals beginnt auch die Reihe der litterarifchen Zeug: 
niſſe: 4 Bände Metaphrafen ftiftete Michael Attaleiates 1077 feinem Klofter in Rhaideſtos 
(Acta et diplomata V, 325), vgl. das Typikon von San Salvadore in Mefjina (Delebave, 30 
Anal. Boll. XXIII, 19), die Verlefung beim Gottesdienjt ift angeordnet in dem Typikon 
vom Berge Galefios (Gedeon, ?xx4. dAnd. 1898). Auf die ausführlicheren Texte des 
Metapbraften wird vertiefen in der S*: und der noch jüngeren M'-Form des Synarars 
sum 1. September und 26. Oftober (p. 3,17; 164,58 Delebaye, dazu GgA 1905, 569). 
Auf den Metapbraften berufen ſich Glykas ep. 18,6 an den Mond Iſaias MSG 158, 917b a6 
(vita Anastasiae) und in der Ghronif (p. 395 Bonn. eod. F zu Barnabas); ferner 
cin Interpolator des Hippolyt von Theben fragm. VIII, 5 p.38 Diekamp zur Chrono: 
logie des Lebens der Maria; Theopbanes Kerameus hom. XXV, XXXI, XXXII, 
MSG 132, 521, 645, 649 (v. Thomae, Theclae, Lucae) ; Yeo von Gentorbi in Si: 
ifien bei Allatius MSG 114, 29 (v. Jacobi Zeb.); Niteph. Hall. h. e. XIV, 51; 0 
XVII, 24 (Som. Styl.), MSG 146, 1244; 147, 376. [Nicht unfer Symeon Meta: 
pbraites, an den ein alter Interpolator dachte, jondern der Homerparapbraft Demoftbenes 
Tbrar iſt bei Georg. Choeroboscos zei rodaww nomter@v, Rhet. gr. ed. Walz 
VIII, 813; Spengel III, 251, gemeint; f. A. Ludwig, De Joh. Philop. (Königsb. 
Unw.PBrogr. 1888) 9, 36, Hilgard, Gramm. gr. IV, 2, LXXXVIII; Krumbacher ?584.] # 

Jenes vermeintlihe Selbftzeugnis in der durch Pſellos als echt anerfannten Vita 
der bl. Theoktifte war die Hauptitüge in der Argumentation des Leo Allatius. Es handelt 
hd um die }Flottenerpedition des Himerios nah Kreta im Jahre 902; an ihr will 
ver Verfaffer der vita s. Theoktistae teilgenommen baben. So lange man nur den 
lat. Tert bei Surius XI, 238 (1618) zum 9. November kannte, der dort dem Meta: so 
phraften beigelegt wird, war es natürlich, dies auf den Symeon zu beziehen, der gelegent- 
Ih in Handſchriften ald Aoyoderns tod doduov bezeichnet wird. Nur aus ftiliftiichen 
Gründen dieje Vita dem Metaphraften abſprechen (Wafiljevstij), gebt nicht an. Nun bat 
aber Theopb. Joannüd, urmusia üytokoyızd, Wen. 1884, p. 1—17. 18—39 zivei, fait 
nor in Einleitung und Enlup abweichende griechiſche Terte bekannt gemacht, deren eriter 55 
dem lat. bei Surius entjprechender den Namen des Niketas magister trägt, während 
der zweite jüngere offenbar die metapbraftiiche Necenfion darftellt, wie fich aus der Zus 
lammenfegung der fehr zahlreichen Handichriften ergiebt. Der Herausgeber wollte Symeon 
und Niletas identifizieren. Delehaye aber bat richtig erfannt, daf Symeon der Metaphraft 
ch einfach den Tert des Niletas angeeignet hat — mit fehr geringen Veränderungen — 60 
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unter Belafjung des „Sch“, ein durchaus nicht beifpiellofes Verfahren. Es fett aber 
jedenfalls einen beträchtlichen Abſtand von der Zeit des Niketas (bald nach 902) voraus, 

Dem dur Piellos gededten Zeugnis der Vita der bl. Theoftifte ftellte Vaſiljevslij 
das der Vita des bl. Paulus vom Berge Latros (geft. 15. Dezember 956) entgegen, die 

sin einer Klofterurfunde von 1196 (Miclofih-Müller, acta et dipl. IV, 306) dem Meta: 
phraften beigelegt wird. Diefe Vita (ed. Delebave, Anal. Boll. XI, 1892) iſt nah De 
lehaye bald nad der Regierung des Nikephoros Phokas, d. b. nad 969, gejchrieben, 
wahrſcheinlicher erit um 991 (f. von Dobihüs, Chriftusbilder 217”). Delehaye (Revue 
80) hat fie unter Ehrhards Zuftimmung (Fetichrift 60) dem Metaphraften abgefprodhen, 

10 weil fie in deſſen Sammlung fehlt und nur vereinzelt unter diefem Namen auftaucht. 
Das Zeugnis von 1196 beweiſt allerdings nicht viel. Andererfeits ift doch mit der Mög— 
lichkeit zu rechnen, daß der Metapbraft Enkomien verfaßte, die er in feine Legenden: 
fammlung nicht aufnahm (Ehrhardt, RAS XL 73, A. 2). 

Durch die Unterfuhungen Ehrhards (Feſtſchrift 48. 73) steht feit, daß die Feſt— 
15 predigt Kaifer Konſtantins auf die Translation des Chriftusbildes von Edejja 16. Auguft 

944 (abgedrudt in Chriftusbilder 39**—85**) der urfprünglihen Sammlung des Meta: 
phrajten angebört. Er bat fie faſt obne jede Veränderung (jedenfall® noch weniger als 
bei dem Leben der bl. Theoktifte) herübergenommen. Damit jind wir bejtimmt ın die 
2. Hälfte des 10. Jahrhunderts getviefen. 

20 n der ficher metapbraftifchen Vita des bl. Sampfon wird e. 19, MSG 115,301d 
ein Wunder an dem Protofpatbarios Bardas, dem intimen Freund Kaifer Romanos’ II. 
erwähnt: opödoa dE otros "Pouaro —— To Erusızei TE xal JoNorD ê οο- 
xeıoöro, 6» xal loacı nävres viov Kovorarrivov yer&odaı Toü, Ta nävta ovve- 
kövra elneiv, Baoıızwrdrov — das weiſt nicht fowohl auf die Negierungszeit Roma— 

3 nos' II. als auf die feines Sohnes Baſilios 976— 1025. In der That jpielt e. 14. 15 
p. 296 f. die Gefchichte des Drungarios Leon (vgl. über ihn Leo diac. 147, 5; Kedr. 
II, 393, 3. 404, 8) unter Johannes Tzimistes (969—976); AASS Juni 27 p. 273e 
H F durch eine falſche Konjektur zwworavrivos für G verdeckt; vgl. Ehrhard, Feſt— 

rift 73, 4. 
0 Wichtiges Material zu einer genauen Zeitbejtimmung und Charakterijtif der Ber- 

fönlichkeit des Metaphraſten unter — ſeiner Identität mit Symeon Magiſter 
und Logothet glaubte Hirſch in der dieſem beigelegten Chronik gefunden zu haben, die 
teils zur Ergänzung teils zur Fortſetzung des Georgios Monachos verwendet, die wich— 
tigſte Duelle für all unjer Wiſſen über die Zeit von 813—944 wäre: danach hätte der 

35 Verfaſſer Nomanos I. Lekapenos (920—944, geft. 948) nahegeftanden, aber erit unter 
Nitephoros Phofas (963 — 969) feine Chronik geichrieben. Diefe Anficht hat, durch Krum— 
bacher übernommen, großen Einfluß ausgeübt (auch auf meine Darftellung in Chriftus- 
bilder 100** ff. und Byz. 3. X, 166 ff.). Sie wird geteilt u.a. von Gelzer und Seſtalov, die 
in Par. 854 die echte Chronif Symeons ſehen. De Boor aber bat gezeigt, daß Hirfchs 

0 VBorausfegungen der bandichriftlihe Befund nicht entſpricht; er vermutet, Symeon gehöre 
nur der in den Uberjchriften: eis 7 xoouonodar Ex Tijs yerkocsws zal yoovıXÖv 
dpeliis ovileytv napa Lvusow uayloroov zal Aoyodktov Ex dagoowwr yoorıdm 
te xal lorooıww (lorooıxdr oder ZEnynıaw al.) bejonders hervorgehobene Antangsteil 
über die Weltfchöpfung, der fich in Mosq. syn. 251 als felbitftändiger Anhang zu 

45 Georg. mon. findet. Dieje zoouoroda ſei verſchiedenen chroniftiichen Komptlationen voran: 
geitellt tworden und der populäre Name des Metaphraften babe deren urfprünglihe Wer: 
faſſer, fall8 diefe überhaupt je genannt waren, verdrängt. Bei diefer Sadlage wird man 
jedenfalls mit der „Chronik“ des Yogotheten nicht mehr als mit einer fichern Größe rechnen 
dürfen und auf alle Schlüffe daraus verzichten. 

50 Eine andere Möglichkeit bot die Exiftenz einer fanoniftifben Sammlung unter 
dem Namen des Symeon Magifter und Logotbeten in Par. 1370 (a. 1297) und im 
ftart abweichender Form in Taur. gr. 170, zuerft herausgegeben von Juftelli (MSG 114, 
235— 292). Dieje liegt auch dem Kommentar des Alerios Ariftenos (um 1130; MSG 137. 
138) zu Grunde. Zachariä von Yingentbal (SBB 1887, II, 1153f., Geld. des gr.:röm. 

55 Nechts °27) wies darauf bin, daß nad den Praktika des Euſtathioss Romanos c. 64, 1 
(Jus. gr.-rom. I, 272) zur Zeit als diefer junger Hofrichter war, ein Symeon Magiſter 
und Yogothet älteres Mitglied des kaiſerlichen Gerichtshofes war, aljo etwa um 1000, 
danach p unterſcheiden von dem Patrikios und Protaſekretis Symeon, der als Urheber 
zweier Novellen des Nikephoros Phokas aus den Jahren 964 und 967 genannt wird 

& (coll. III nov. 19. 20, Jus. gr.-rom. III, 292. 296). Letzteres jcheint mir nicht ganz 



Symeon Metaphraftes 213 

fiher: Zacariä irrt, wenn er Patrifios und Protafefretis für den höheren Rang bält; 
es ift der Chef des Civilfabinetts mit Erzellenzenrang; Logothet aber (e8 gab deren 6) 
iſt Staatsſekretär, Nefortminifter mit dem Magifterrang (nur der Auriofität wegen ver: 
dient noch Erwähnung die von Leo Allatius ausführlich widerlegte Meinung der älteren 
proteftantischen Polemiker, es ſei „Schulmeifter“). Die Identität ift zwar nicht ficher zu 5 
bewerfen — der Name Symeon ift damals, wie bie Zufammenftellungen bei Leo Allatius 
und Fabricius beweifen, häufig genug —, aber fie bleibt möglich und wird durd das Fol— 
gende ſehr wahricheinlih gemacht. 

Vaſiljevslij hat nämlich ein neues Zeugnis in die Debatte eingeführt, deſſen Beweis— 
fraft auch Delehaye, wennſchon zögernd, anerkennt: ein arabischer Chronift, Jahia ibn 
Said von Antiochien, der die Annalen des Eutychius bis 1026 fortfegte (arab.rufl. 
berausg. von Baron von Nofen) fett die Blüte „Simons, Secretarius, Logothet, welcher 
die Erzäblungen von den Heiligen und ihren Feiertagen abgefaßt hat” (überf. von Yagi, 
Ar. f. ſlav. Phil. V, 488; franz. bei Delebave, Rev. des quest. hist. X, 84) in bie 
Anfangszeit des Kaiſers Bafilios II. 976-1025. Daß ein faft gleichzeitiger Autor die Arbeiten ı5 
des Metapbraften mit dem Menologion Basilii vertwechfelt haben follte, iſt kaum wahr— 
ſcheinlich, um jo weniger als Jahias Zeugnis durch die bisherigen Beobadhtungen vollauf 
bewabrbeitet wird. 

Dazu kommt ſchließlich die ausdrüdlihe Angabe bei Markos Eugenilos, daß 
Symeons Beamtenlaufbahn in die Negierungszeiten des Phokas, Johannes (Tzimisfes) 20 
und Baftlios II. fiel. 

In die Regierung Bafilios’ II. fällt auch die Lebenszeit eines noch wenig befannten 
bagiographiſchen Schriftftellers® und Dichters Nifephoros d Oboarös, von dem etliche 
Verſe an Symeon Metaphraftes erhalten, leider aber bisher nicht veröffentlicht find, 
f. Ebrbard bei Arumb. *145, Krumbacher 719, 15. 25 

Mas bisher von Briefen unter dem Namen Spmeons befannt geworden ift, eine 
Heine Sammlung von 9 Billets an den Metropoliten Nifetas von Smyrna (ein folder 
iſt 879 bezeugt, dieſer fommt aber nicht in Betracht), den Bifchof von Laodicen und 
Konitantinos Nomaios (MSG 114,227—236), läßt in echt humaniſtiſcher Phrafenhaftig- 
keit feinen konkreten Zug erkennen, als daß der Schreiber ein vielbefchäftigter Mann war. 30 
Briefe des Metapbraften enthält außer dem Cod. ce. 4, 14 der Bibl. Angelica zu Nom 
(Ehrbard, Feitichr. 75) auch Patm. 706 (11.12. Jahrb.). 

Außerdem giebt es noch einige troß ihrer Schwülftigfeit aufrichtige Frömmigkeit 
atmende Gebete (MSG 114, 219—224, vgl. auch cod. Neap. B. N. IIB 8 und 29), 
Jamben über den Abendmahlsgenuß (ebd.), eine Reihe von jog. moralifhen Alphabeten, 85 
d. b. Bußgebeten akroftichifcher Form (MSG 114, 131—136). Verſe auf Chrijtus und 
die Apoſtel ftehen in cod. Ambr. B 33 sup. (sc. XV). Bielleiht jtammen von 
ibm audb 3 von L. Sternbad, Eos V, 1899, 7—21, aus Par. suppl. gr. 690 publi- 
werte nefrologifche Gedichte; vgl. BZ VIII, 553. Ein in cod. Patm. 612 Symeon 
beigelegter Kanon gebört nad) Patm. 613 vielmehr Anaſtaſios Quaeftor an (Sat: 40 
delion p. 249). 24 Mdıxol Adyoı, ercerpiert aus den Schriften Bafilios’ d. Gr. ftehen 
MSG 32, 1115—1382, 150 Kapitel über die 50 Neben des Agypters Mafarios MSG 
34, 841— 965. Was von alledem wirklich Symeon dem Logotheten angehört, wird nur 
eine genaue Feititellung der bandichriftlihen Überlieferung einerfeits, eine forgfältige 
Unterſuchung jtiliftiicher Art andererſeits Harlegen können. Nachweislich ift der Name #5 
vielfach fremden Schriften als zugfräftige Etiquette vorgefegt worden, jo z. B. der von 
Preger script. originum CPtanarum I, 74—108 veröffentlichten anonymen Erzählung 
vom Baur der Hagia Sophia (vgl. p. XIII, XV, B3 X, 456). Befonders feit dem 
13. Jabrhundert war der Name Symeons des Metapbraften der beliebtefte für alle Er: 
bawungslitteratur. 50 

Altere Gelehrte haben dem Metapbraften einen Kommentar zum Lulasevangelium 
jugeichrieben, weil er in der Katene des Niketas mehrfach citiert wird (Mai, Ser. vet. 
nov. eoll. IX, 626— 724; Sidenberger, TU, NF VII, 4, 100). Die Stellen find aber 
den Heiligenleben entnommen. Das bei Lipfius, Apofr. Apoftelgefh. I, 24. 165 u. ö. 
unter dem Namen des Logotbeten citierte Verzeichnis der 12 Apoftel gehört der Chronif 55 
in Par. 1712 an. Was es mit der Schrift de moribus ecclesiae auf ſich bat, die 
Nic. Homnenos Papadopoli, praenotationes mystagogicae, Padua 1697, p. 398 er: 
wabnt, weiß ich nicht. 

Das Hauptwerhk, um deſſentwillen Symeon den Ebrennamen des Metaphraften erbielt, 
das ihm bie begeifterte Verehrung der griechischen Kirche (4. B. Theod. Baljamon zum so 
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63. Kanon des Trullanum, MSG 137, 733b, Theopbanes Kerameus f. o. 211,38 5 r@v 
uetapodoewv yAvzvs ovyyoagevs) eintrug, auch hohes Lob von jeiten mancher römi- 
ſchen Theologen, iſt feine Xegendenfammlung. Über ihren Umfang, ihre Bedeutung und 
ihren Wert ift viel geftritten worden. Dank den Arbeiten der Bollandiften und ine 
— Ehrhards ſind wir jetzt in der Lage, ſie genau abgrenzen und abſchätzen zu 

Önnen. 
Der Fehler der älteren Zeit war, daß man die Einzelterte ins Auge faßte und 

danach fragte, was alles unter Symeons Namen überliefert jei. So konnte faſt die ge 
jamte griechiiche Hagiographie dem Metaphraften beigelegt werden; denn zumal in jungen 

ıo Handfchriften ift diefer Name freigebig allen Heiligenviten vorgejegt, auch ſolchen, Die 
jiher älteren Urfprunges find. Man war von Zufälligfeiten der Ueberlieferung abhängig 
und fam aus dem Schwanken nicht heraus. Lipomani hatte 174 Heiligenleben als meta: 
phraftifch gegeben. Leo Allatius ftellte mit feinem Talt eine Lifte von 122 Initien 
metapbraftifcher Neben zufammen (daneben zwei Liften von 444 und 95 nicht metapbra- 

15 ftiihen Stüden); Hanke mollte nur 87, Nefjel dagegen 139 als metaphraftiich gelten 
lafjen; die von dem Brügger Erzbifchof Malou beforgte Ausgabe des Metaphrajten in 
MSG 114—116 umfaßt 138 PViten (teils griechiſch, teild nur in lat. Überfegung). Ebr: 
bard bat in fcharfjinniger Kritik diefe Aufftellungen als unbegründet erwieſen und feiner: 
jeits eine metaphraftifche Sammlung von 149 (1502, Zahl der Palmen!) Terten nad: 

2 gewieſen. 
Der durch die bagiographifchen Arbeiten der Neo-Bollandiften, ihre Bibliotheca 

hagiographica graeca (1895) und ihre vortrefflichen Kataloge der hagiographifchen 
Handſchriften von Paris (1896), Nom (1899) und anderen Bibliotbefen ermöglichte Fort: 
Schritt der neueren Kritif liegt darin, daß man auf das Ganze der Sammlung das 

25 Augenmerk richtet. Schon Allatius hatte beobachtet, daß ein gewiſſer Komplex von Riten 
in vielen Handjchriften wiederkehrt, während ſonſt die Überlieferung mannigfach ausein- 
andergebt. Auf diefem Wege wollte H. Delehaye das Problem löſen. Da fam Ehrhard 
mit der Beobachtung, daß durch die Unterjchrift des Cod. Mosq. 382 v. Jahre 1063 
ein 10teiliges Korpus der Metaphraſen bezeugt fei und diefes ſich durch den Vergleich 

3» anderer als metaphraſtiſch bezeichneter Hdicher. noch ganz refonftruieren lafje: September 
mit 25, Oftober mit 27, November mit 27, Dezember mit 23, Januar mit 21, Februar, 
März, April mit 8+-3+3= 14, Mai, Juni, Juli, Auguft mit 1-3 +4+4=12 Texten. 
November, Dezember, Januar umfaßten wohl je 2 Bände; enthielt doch November 
Stüde von der Yänge der Vita des Chryfoftomos zum 13., der fog. I. clementinifchen 

3 Epitome zum 25. Wir bürfen den Streit zwifchen den leßtgenannten beiden Gelehrten, 
bei dem es fich lediglich darum handelt, ob man der bandjchriftlichen Bezeugung des 
Metaphraftennamens foviel Gewicht beilegen darf, rubig auf ſich beruben laflen: mas 
fommt darauf an, ob der Schlüffel falfch war, wenn er nur aufgeichlofien hat! Und 
Ehrhards Nefultat erkennt Delehaye voll an. Dies rubt auch viel weniger auf dem zu— 

10 fälligen Namen als auf der alten von Delehaye felbft zu Grunde gelegten allatianijchen 
Beobachtung, daß in einer großen Zahl von Hdichrr. ein geichloffenes Korpus von Hei— 
ligenleben überliefert ift, von denen nur felten eins außerhalb diefer Handichriftengruppe 
— nur in ganz jungen Sammelbandfchriften — ſich findet, während die in einigen diefer 
Hdichrr. eingeiprengten fremden Texte fih auf Grund des Konfenjus der andern leicht 

15 ausjcheiden lafjen. Dieſe Beobachtung kann man weiter dahin ausdehnen, daß während 
ſonſt die Legendenterte dem Herausgeber durch ihre diffufe Überlieferung (quot codices 
tot recensiones) die größten Schwierigkeiten bereiten, die metapbraftiichen ſich durch 
auffallende Einhelligkeit auch in Meinen Dingen auszeichnen. Für die meiften feblt es 
allerdings nod an fritiichen Ausgaben (ein Beifpiel in Ehriftusbilder 39°*—85°* auf 

» Grund von 19 Hdſchrr.); 24 Terte find griechifch noch unediert. 
Doch genügt das vorhandene Material, um die Arbeitstweife des Metapbrajten richtig 

zu beurteilen. Um fie voll einzufchägen, wäre noch wichtiger, daß alle feine Vorlagen 
befannt wären. Die Erforfhung der vormetaphraftiichen Menologien (ſolche wurden 
aucd noch zu und nach feiner Zeit abgefchrieben) ift augenblidlih die wichtigſte Aufgabe, 

55 wie ſchon Krumbacher, Studien zur Legende des bl. Theodofios 1892, 260 richtig hervor: 
gehoben bat. Ujener, Acta S. Marinae 5 bat darauf aufmerffam gemacht, daß eine 
von Methodius herrührende ältere Sammlung aus dem 9. Jahrhundert beftanden baben 
muß. Erſt wenn wir diefe und ähnliche überjchauen, werden wir in der Yage fein, die 
Selbitftändigfeit des Metaphraften in der Auswahl der Texte, deren eigenartige von den 

co andern Menologien jcharf abweichende, mit dem Konftantinopolitanifchen Synaxar auf: 

- 
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fallend übereinftimmende falendarifche Anordnung richtig zu würdigen. Soviel ift ſchon 
it Har: Symeon bat feine neue Legende gefchaffen; er war, was fein Beiname bejagt, 
Metapbraft, d. b. er bat die älteren Legenden im Gefchmad feiner Zeit umitilifiert. 
Dabei bat er auch bier und da fachlich geändert; hat Legenden, die getrennt überliefert 
waren, verbunden (3.B. mit dem Martyrium des Gurias, Samonad und Abibos das 
meift ganz unabhängig davon umlaufende dadua); hat als getwandter Erzähler Motive 
eingeführt, als kirchlicher Nhetor biblifche Anspielungen und Vergleiche beigefügt. Der 
Nabdrud feiner Thätigkeit liegt doch in der ftiliftifchen „Modernifterung” und zeigt fich 
zumeift in den frei gefchaffenen rbetorifchen Eingängen, gelegentlib auch am Schluß, 
wäbrend der Kern der Legende oft nur geringe Veränderungen aufweiſt. Ja einzelne 
Terte, die feiner Zeit naheſtanden und daber ihrem Geſchmack entiprachen, hat er jo gut 
wie unberührt berübergenommen, jo z. B. das Leben der hl. Theoktifte und die Feſt— 
predigt Konftantins über das Chrijtusbild. 

Damit ift auch die Grundlage für eine gerechte Gefamtbeurteilung des Mannes und 
jeines Werkes gegeben. Für die Glaubwürdigkeit der von ibm erzählten Legenden darf 15 
man ibn nidyt verantwortlich machen: betrügerifcher Erfinder war er nicht. So richtig 
Baronius der Kritiflofigkeit feiner Zeit gegenüber betonte, daß diefe langen Reden der 
Märtyrer vor dem Richter oder gar auf der Folter litterarifche Fiktion feien (vergebens 
ſucht Allatius dagegen anzugeben MSG 114, 39), Symeon wird fie meift ſchon in feinen 
Luellen vorgefunden haben; denn dies waren faum die uralten acta sincera, jon- 20 
dern bereitö jüngere Bearbeitungen. Auch viele Gefchmadlofigfeiten wird man nicht fo 
febr auf Symeons Rechnung zu ſetzen haben als vielmehr teild auf die feiner Vorgänger, 
teils auf die feiner Zeit. Wie wir ihm eine umfafjende Gelehrſamkeit zuerfennen müſſen 
— er kennt ebenfogut feine Bibel wie die klaſſiſchen Autoren, citiert Herodot (MSG 115, 
2800), benußt aber au Prokop (MSG 116, 145d, dazu Chriftusbilder 214*) —, jo 2 
fönnen wir ibm aud Geſchmack und Erzäblertalent nicht abfprechen. Jh kann allerdings 
nicht mit Kondakoff, l’art byzantin I, 43, Symeon foviel höher einfhägen als feinen 
abendländiichen Rivalen, Jacobus a Varagine; aber ich meine beiden mehr Kompofitiong- 
talent zuerkennen zu follen, als das jetzt gemeinhin gejchieht (3.8. von Döllinger, Akad. 
Torträge I, 181). Während man die jchöpferifche Kraft überſchätzte, hat man die fchrift- 30 
ftellerifche Kunſt der Neproduftion meift unterfhätt und ſich damit das Verftändnis des 
wunderbaren Erfolges diefer Werke verlegt. Beide haben jedenfalls dem Gejchmad ihrer 
Zat in bobem Maße zugefagt. Aber wenn die neueren Hagiographen ihnen eben daraus 
einen Vorwurf machten, indem fie ihnen ſchuld gaben die alten, unter unferem biftorifch- 
fritiicben Gejichtspunft wertvolleren Terte verdrängt zu haben (Krumbacher ?16: „die ss 
der alten Überlieferung jo verderbliche Legendenredaktion des Sym. Metaphr.” ; Delehaye, 
Bibliotheca hagiogr. gr. p. VIII funestissimus homo, qui Graecorum rem 
hagiographicam penitus vastavit), jo it auch das ungerecht: Ehrhard bemerkt 
mit Recht, daß mas wir von der älteren Litteratur nicht mehr haben, wohl jchon 
vor des Metapbraften Zeit verloren war; das meifte aber nur unbeadhtet im Staube der 40 
Bihliorbefen liegt. Es ift ähnlich wie mit den fonftantinifchen Ercerptenfammlungen und 
dergleiben: wir hätten nur einen geringen Teil des Caſſius Dio, wenn nicht zwei Byzan— 
iiner, Kipbilin und Zonaras, ihn ercerpiert hätten. Der Metraphrait wird im Gegenteil 
no einmal gute Fübrerdienfte durch die Wirrnis der hagiograpbiichen Überlieferung leiften. 

Übrigens ftebt Symeon auch auf jeinem eigenen Gebiete nidyt allein. Eine Anzahl 45 
von Zeitgenofjen baben in gleichem Geifte gearbeitet. Männer wie Nifetas Baphlago 
baben jein Beispiel im Gejhmade des 13. Jahrhunderts nachgeabmt; im 14. erwarb ſich 
Kmitantinod Alropolites den Ehrennamen des N£os Merapodorns. Grade im Vergleich 
mit der gezierten Hoblbeit diefer Späteren gewinnt Symeon: er tft, ſoweit das ein Byzan— 
tiner des 10. Jahrhunderts jein fann, natürlih und von frommer Wärme. 50 

So nabe es endlich liegt, die Art des Mannes als typiſch zu fallen: man thut ihn 
jelbft unrecht, und man verjperrt jich die Einficht in die wirkliche Sachlage, wenn man, 
wie noch vielfach geichieht, jede byzantiniſche Umarbeitung älterer Litteratur als meta= 
söraftisch bezeichnet. Symeon der Logotbet ift eine deutlich umriſſene litterarifche Geftalt, 

oa 
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dee nur Anſpruch macht auf ihr wirkliches Eigentum. von Dobſchütz. 55 

Symeon, der neue Theologe, geit. ca. 1040. — Leben: eine vita Symeons, 
wriadt von feinem Schüler Nitetas Stethatos, ijt erhalten im cod. Paris. 1610 u. Coisl. 292; 
Dreher ungedrudt; eine Ausgabe ijt von L. Petit zu erwarten. — Werte (nur zum fleinen 
Zeil im Urtert gedrudt): 1. 33 Neden (Aöyor), im der lateinischen Ueberjegung des Bontanus 
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— bei MSG 120, 321ff., die or. 18 auch in der Ueberſetzung des Poſſinus ib. S. 687 ft. 
- Hymnen (foores tar delwr Öuvor), 40 davon in der Ueberjegung des Rontanus bei MSG 

120, 5075. 3. zepdiara apaxrıza zai Vrokoyızd, qried. u. lat. bei MSG 120, 603ff. 4. ein 
Aöyos zeoi FFouokoynoeos, gedrudt ald Wert de8 Job. Dam. MSG 95, 283 ff., ein verbejjerter 

5 Tert bei K. Hol in dem unten angeführten Buch S.110f. Die Autorjchaft Eymeons 
jteht durch bandichriftliches Zeugnis, wie durch zahlreiche wörtliche Berührungen mit anderen 
Werken fejt. 5. Außerdem erijtieren handſchriftlich nod; mehrere Sammlungen von Reden: droioyıza, 
dıza und katechetiſche Anſprachen; die Titel der einzelnen Stüde nach Allatius bei MSG 120, 
290 ff.; Genaueres bei Hol S. 27 ff. — Die neugriehiihe Ausgabe von Dionyſios Zagoraiog, 

10 Venedig 1790 (die königliche Bibliothek in Berlin bejigt ein Eremplar) bietet die vita und die 
Nummern 1, 5, 3 in vulgärgriedijcher „Ueberjegung“, nur die fowres row delor Üuror find 
in ihrer urſprünglichen Form mitgeteilt. Die Ueberjegung ift, wie unſchwer zu bemerfen, 
in Wirklichkeit eine Bearbeitung im Sinn der fpäteren firhlihen und mönchiſchen Praxis; 
für wiflenfchaftlihe Zwede ift das Buch darum jelbjtveritändlih unbraudbar. Damit er: 

15 ledigen ji die „Ergänzungen“, die Ph. Meyer, geftügt auf dieje Ausgabe, zu meiner Dar: 
jtellung Symeons geben zu fünnen meinte. 

Litteratur: Fabricius-Harles, Bibl. XI, 302 ff.; A. Ehrhard bei Krumbadıer, 
Byz. Litt. Geſch.“ S. 154ff.; derf., KARL XL, 1070; K. Hol, Enthufiasmus und Buhgemalt. 
Eine Studie zu Symeon dem neuen Theologen, Leipzig 1898. (Auf diejes Buch verweife ich 

20 für das Einzelne; Berichtigendes bei Hugo Kod, HIG 1900, S. 58Ff.; dagegen muß ich die 
Beiprehung von Ph. Meyer, GgA 1898, ©. 844ff., in der Hauptſache ablehnen). — Die 
—— Darſtellung beruht auf einer erneuten Durcharbeitung der vita und des cod. Mon. 
gr. 177. 

Symeon ift der bedeutendfte Myſtiker, den der Dften —— hat. Wie hoch 
25 die griechiſche Kirche ſelbſt ihm einſchätzte, zeigt der früh (ob ſchon zu ſeinen Lebzeiten? 

div. am. 12; MSG 120, 523 B) ibm verliehene Beiname 6 v&os Veolöyos. Keinem 
Geringeren, als dem bochgefeierten Gregor von Nazianz, dem „Theologen“, foll er da— 
mit als ebenbürtig an die Seite gerüdt werden — eine Nebeneinanderftellung, die zu: 
leih die Wendung des griechifchen Geiftes in der zwiſchen beiden Männern liegenden 

so Periode deutlich Fennzeichnet. In der That darf Symeon ſowohl was den Gehalt feiner 
Produktion, als was die Nachwirkung feiner Ideen betrifft, den erſten Männern feiner 
Kirche zugezäblt werden. 

Symeon ift in den 60er Jahren des 10. Jahrhunderts in Paphlagonien, im Dorf 
Salate, als Kind eines vornehmen Haufes geboren. Der Tradition der Familie gemäß 

35 zum Staatsdienft bejtimmt, wurde er fchon in zartem Alter zu einem Obeim nadı 
Konjtantinopel gebracht, um dort für feinen fünftigen Beruf erzogen zu werden. Er 
jeigte indes feine Luft zu den rhetorifchen und philofophifchen Studien. Für die Beamten: 
aufbahn erichien er damit als ungeeignet. Desbalb brachte ihn der Obeim im Pagendienjt 
bei Hofe unter ; durch feine Vermittelung erhielt der noch nicht Vierzebnjährige die Stellung 

0 eined onadaooxovßıxovidoıog (vgl. über die onadaooxovßızov/dgıo: de cerim. aul. 
Byz.ed. J. x Neisfe I, 148, 4; 594, 26; 625,4; 721 u. viele a. St.; danach ift Holl, 
Entbufiasmus ©. 8, A. 2 zu korrigieren). Allein auch der Hofdienft war nicht nach 
Symeons Sinn. Schon damals tar der religiöfe Drang in ihm lebendig; der Verkehr 
mit feinem Beichtvater, einem Studitenmöndh Namens Symeon, ftärkte ibn in Ddiefer 

s Stimmung. Seinem Wunſch, Mönd zu werden, ftand jedoch zunächſt nicht bloß feine 
Jugend, fondern auch der beitimmte Widerfpruch feines Vaters im Meg. Aber Spmeon 
blieb feit. Nach Gjährigem Kampf ſetzte er es dur, daß er ins Klofter Studion ein- 
treten durfte; jener andere Symeon wurde jein zaro nwevuarızds. Unter deijen 
Leitung entfaltete ſich feine moftifche Gabe zu ihrer vollen Kraft. Aber das enge Ver: 

50 hältnis zwijchen beiden wurde für unfern Symeon bald aud die Urfache eines ſchweren 
Konflilts. Die Ausfchließlichkeit, mit der er fih auf den Umgang mit feinem geiftlichen 
Vater beichränkte, erfchien den übrigen Inſaſſen des Kloſters als Pflegen einer Privat: 
freundjchaft, die fpeziell in Studion durch die Negel verpönt war. Nach fruchtlofen Ver: 
ſuchen, die beiden voneinander zu trennen, ſtieß der Abt den Novizen aus, Der Ver: 

65 triebene fand jedoch fofort Unterkunft im benachbarten Mamastlofter. Daß man ihn dort 
fogar alsbald durch die zovoa und die Einkleidung in das oyjua unter die Vollmönche 
aufnahm, ift ein Beweis, wie wenig man ihn durch feinen Ausſchluß aus Studion für 
fompromittiert hielt. 

Mit diefer Überfiedelung ins Mamaskloiter beginnt Symeons felbftjtändige Ent: 
so widelung. Zwei Jahre nach feinem Eintritt fühlte er fih ſchon ſoweit innerlid fertig, 

daf er es wagte, mit Schriften vor die Öffentlichkeit zu treten. Mit dadurch wuchs auch 
jeine Stellung im Klofter derart, daß er bei dem nicht lang darauf erfolgten Tod des 
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Hegumenos zum Nachfolger gewählt wurde. Bei diefer Gelegenheit empfing er aud) 
die Prieftertveibe. 25 Jabre jtand er an der Epite des Mamaslloſters. Er brachte das 
augenſcheinlich geſunkene Koinobion zu neuer Blüte und begründete durch feine jet breiter 
ſich entfaltende Schriftjtellerei feinen Ruf ald Theologe. 

Soweit wir feben, ift Spmeon während diefer Periode wegen feiner individuellen An- 5 
idauumgen nicht bebelligt worden. Die Nevolte, die ein Teil feiner Mönche gegen ihn 
unternabm, richtete ſich nur gegen die ftrenge Zucht, die der neue Vorfteher einführte, 
Erit in der Zeit, ald Symeon die Abtswürde niederlegte, um als Heſychaſt in der Stille 
u leben, kam es zu einem Zufammenftoß zwiſchen ihm und der höchſten geiftlichen Be— 
örde. Der Synkellos des Patriarchen, Stephanos, ein Kanonift von Ruf und jcharfer 10 

Dogmatifer, fand Symeons Trinitätslehbre — mit Recht — verdächtig. Gegen diefen 
Vorwurf wußte Symeon fich zu verteidigen. Aber nun griff Stephanos einen andern 
Punkt auf. Symeon hatte im Mamasklofter feinen Namensbruder, den Studiten, nad) 
defien Tod als Heiligen verehren laſſen. Jahrelang war das geſchehen, jogar unter that: 
läblicher Gutbeigung durch den Patriarchen. Jetzt aber ftellte der Synfellos die Würdig- 15 
keit des Gefeierten für diefe Ehrung in Abrede und verlangte Abjtellung des Kultus. 
Schs Jahre zog ſich der Streit darüber bin. Als Symeon endgiltig auf feiner Weige— 
rung den Kultus jeines geiftlihen Vaters aufzugeben beharrte, wurde er durch Beſchluß 
der Synode aus Konstantinopel verbannt und fofort in die Nähe von Chryſopolis hin— 
übergefbafft. Das Urteil, das ohne Frage eine Rechtsüberjchreitung der kirchlichen 20 
Behörde darstellte, lie fich zwar in diefer Strenge nicht aufrecht erhalten. Die vornehmen 
Beichtfinder, die Symeon in der Hauptitabt hatte, traten jofort für ihn ein und der ge: 
ängitigte Patriarch mußte fich dazu verftehen, Symeon formell zu rehabilitieren. Er joll 
ihm ſogar den Kult des Studiten jeßt freigeftellt haben. Aber Symeon mochte fühlen, 
daß er in Sonjtantinopel doch immer beengt wäre. Zudem ſehnte er fih nad Stille. 20 
So blieb er am Ort jeiner Verbannung und baute bei einer Kirche der bl. Marina mit 
dem Geld feiner Gönner ein neues Klofter. Dort ift er, 23 Jahre nachdem er die Abts— 
würde im Mamastlofter niedergelegt hatte, im Frieden gejtorben. 

Die Chronologie von Symeons Leben läßt ſich nur innerhalb gewiſſer Grenzen feſt— 
tellen. Verfehlt, weil auf falfcher Grundlage ſich aufbauend, war die Rechnung des 30 
AMatius, die unbedachterweiſe auch Ehrhard beibehalten hat. Allatius wollte Symeon 
das Jahr 1092 noch erleben lafjen, eine Annahme, die mit ſämtlichen Daten der vita 
im Widerſpruch ftebt. Mit diefer verkehrten Chronologie fällt auch die Betrachtung, die 
Ehrbard ©. 154 über den Zufammenbang von Symeons Myſtik mit der Zeitgefchichte 
angeftellt bat. — Sider ift, dat Symeon unter dem Patriarchen Nikolaos Chry: 35 
foberges (984— 995) Presbyter und Vorfteher des Mamaskloſters wurde und er 
ber noch 48 Jahre gelebt bat. Danach fiele fein Tod zwiſchen 1032 und 1041. 
Andererfeits Steht feſt, daß Symeon noch nicht 14jährig war, als er unter Baſi— 
lcios II. (976— 1025) an den Hof fam. Dadurch ergiebt ſich als früheſter Termin 
für feine Geburt das Jahr 962. Von da aus ließe ſich ein beftimmteres Todesjahr 40 
errechnen, wenn anzunehmen wäre, daß Symeon bei feiner Presbyterweihe das normale 
Alter von 30 Jahren gehabt hat. Dann wäre der Beginn feine Hegumenats auf 992, 
ver Tod auf 1040 anzufegen. Indeſſen ift die Angabe beachtenswert, die Ph. Meyer zu: 
erit aus der von Dionvfios rezenfierten vita — in den angegebenen Handjchriften fehlt 
die Notiz — beigebradht bat. Dort wird berichtet, daß Symeons Tod in der vierten 45 
Indiktion erfolgt fei, was nur auf das Jahr 1036 zutrifft. Nun ftebt zwar die be- 
treftende Nachricht bei Dionvfios in höchſt verdächtigem Zufammenbang und fie hat ſach— 
ich gegen fib, daß Symeon dann fehr jung — mit ca. 25 Jahren — Presbyter ge: 
worden fein müßte. Aber das Datum jcheint doch auf einer alten Tradition zu beruben, 
und da Spmeon die Presbyterwürde gleichzeitig mit dem Hegumenat erhielt, jo iſt es bo 
nit ausgejchlofien, daß man, um eben ihn zum Worfteber zu befommen, ſich über die 
tanontfche Vorſchrift hinwegſetzte. Immerhin wird man Bedenken tragen, das Jahr 1036 
als ſicheres Datum zu akzeptieren, fo lange der betreffende Paſſus bei Dionyſios nicht 
durch eine etwa noch auftauchende Handjchrift der vita geftügt iſt. 

Spmeons „Theologie“ knüpft an an eine Ausgeitaltung der praftifchen Myſtik, die 56 
Ach etwa jeit Ende des 4. Jahrbunderts verfolgen läßt. Ziemlich um diejelbe Zeit, in 
der die chriſtliche Myſtik fihh auf den Gedanken einlich, daß die Efitafe die naturgemäße 
form ber Vereinigung mit der Gottheit daritelle, begegnet man auch ſchon dem Glauben, 
tab im gewiſſen befonders gebobenen Momenten ein Schauen der Gottheit in finnlicher 
Kabrnebmung möglich je. Dem Begnadigten erjcheint plöglih ein wunderbares, über: 60 

= 
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irdifches Licht, das er fih nicht anders denn als eine Ausſtrahlung der Herrlichkeit Gottes 
zu deuten vermag (vgl. die Belege Entbuf., S. 211 ff.; K. Hol, Amphilochius, ©. 206, 
U.1; dazu auch noch Koh. Dam. von den Meflalianern MSG 94, 732 B öt rois 
euyousvors Öbvarar pavegovoda 6 owrno Ev pori). Anfangs nur fpärlich bezeugt 

sund z. T. mit ftarfem Mißtrauen behandelt, wagt fi) die auf foldes Schauen des 
Lichts ausgehende Myſtik ſeit Dionyſios Areopagites ftärker hervor. Im 10. Jahr: 
hundert bejaß die Praris Schon eine gewiſſe Verbreitung; unfer Symeon bat durch feinen 
Beichtvater, den Studiten, die Anleitung dazu erhalten und von ihm gelernt, das Ge 
langen zum „Licht“ als Höbe: und Zielpunft des religiöfen Ningens zu betrachten. 

10 Etwas Neues war aljo das religiöfe Erlebnis, um das Symeons Gedanken ſich 
bewegten, an fih nicht; aber neu war die originale Kraft, mit der er die munder- 
bare Erfahrung religiös verarbeitete. Indem er ſich in die Bedeutung des Erleb— 
nifjes verfentte, hat er Ideen produziert, deren Wert von dem naiv pbantajtiichen 
Ausgangspunkt unabhängig iſt. Durch diefe Gedanfenarbeit verdiente er fih den Namen 

15 des „neuen Theologen”. 
Symeon verjtebt das Aufleuchten des Lichts, das ihm immer überrafchend zu Teil 

wird, als eine an ihn gerichtete Offenbarung Gottes, durch die er ihn feiner Gnade ver: 
fihert und in perſönlichen Verkehr mit ihm tritt. Zu diefer Deutung fühlt Symeon 
fih ermutigt durch das unmittelbare Zeugnis, das er in bejonders weihevollen Stunden 

% vernimmt: «8 fommt vor, daß Chriftus aus der lichten Wolle, in der er fich zeigt, 
heraus mit ihm redet und ihn überführt, daß er ſelbſt es ift, der fih ihm kund— 
giebt. So wird ihm das Erfcheinen des Lichts ein Zeichen des ihn perfönlid beim: 
ſuchenden Gottes. — Aber Symeon fpürt gleichzeitig au, wie in dieſen Stunden 
der Erhebung eine neue Kraft auf ihn überftrömt. Das Licht, das er fchaut, tritt in 

3 ihn binein und erfüllt ihn mit Freude und göttliher Stärke. Er erkennt feine eigene 
Sündhaftigkeit klarer, er verjteht den Sinn von Gottes Willen tiefer und gewinnt Yuft 
an allem Guten. 

Diefe Erfahrungen werden ihm der Schlüffel zum Verftändnis des NT. Er lieft 
e8 mit anderen Augen, feitdem er felbft mit den Realitäten in Berührung gelommen 

30 ift, von denen die hl. Schriften zeugen. Er weiß, mas es bedeutet, wenn es dort beißt, 
daß Chriftus in einem Menfchen lebe, daß man Chriftus anziehe, den bl. Geift in fich 
babe, durch ibn erneuert werde, daß man im Lichte ae wie Gott im Lichte iſt. 
Aber die Lektüre des NT führt ihn auch umgekehrt zu einer Läuterung der geiftigen 
und fittlicben Intereſſen, die fih binter der groben Hülle des äußerlichen Erlebniſſes ver: 

35 bargen. Je deutlicher ihm aus dem NT die ganze Größe des chrijtlichen Ideals wird, 
deito flarer hebt fih ibm auch die Erkenntnis heraus, daß eine perjönlide Berührung 
mit der Gottheit die unumgängliche Bedingung für ein ernithaftes hriftliches Leben tft. 
Denn nur eine Offenbarung, die Gott dem Einzelnen jendet, kann ihm die Gewißheit 
von der unfichtbaren Welt geben, in der er heimifch werden fol. Und nur aus einer 

40 perfönlich empfundenen Gnade fließt die Kraft zu einem Leben im Geift. 
Aber daraus ergab ſich fofort ein weiterer Schluß. Wenn nun das Aufglänzen 

des Lichts die Gnadenoffenbarung ift, dann kann das „Licht“ nicht ein Vorzug fein, 
den Gott nur wenigen gewährt hat oder gewährt. Jeder muß es ſchauen fönnen, jo 
gewiß als jeder zu einem Wandel im Licht verpflichtet ift. indem Symeon entſchloſſen 

4 dieſe Konſequenz zog, fam er vor die Aufgabe, im gewöhnlichen Chriitenleben die 
Bedingungen, die Borjtufen und die Hindernifje der Gnadenerfabrung nachzuweiſen. 
Damit ftieß er erft auf die tieferen religiöfen Fragen: die Probleme von Sünde, 
Gnade und Heildgewißheit, von dem Verhältnis der Gnade zum fittlihen Ringen des 
Menſchen treten ibm jeßt entgegen. Man darf nicht erivarten, daß er fie bewältigte. 

so Wenn er das Zeichen der Begnadigung in etwas Außerliches, in ein zufälliges Wider— 
fabrnis verlegte, dann war e8 unmöglich, eine finnvolle Beziehung zwiſchen den That— 
jachen des Innenlebens und dem göttlihen Handeln aufzuzeigen. 

Und doc bat Symeon, indem er fich im diefer fünftlihen Situation zurechtzufinden 
ſtrebte, nicht nur eine Fülle einzelner feiner Gedanken produziert, fondern große Grund: 

55 ſätze von weitreichender Bedeutung entdedt. Sie laffen fich auf drei Punkte zurüdführen: 
1. hat Spmeon unermüdlich gepredigt, daß nur das GSelbiterlebte, perfönlih Empfundene 
und Berftandene in der Neligion wirklichen Wert babe. Wer nicht mit der Sade felbit 
in Berührung gelommen iſt, beit die Wahrheit nicht. Das Licht, das die tiefiten Er— 
fenntnifje vermittelt, leuchtet nur dem, der ſchon das Elementare der chriſtlichen Wabrbeit 

so nicht bloß gehört, jondern innerlid erfaßt und in feinem Sinn gefühlt bat. Die geift: 
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liche Stumpfheit, die dvamdnola, ift die Sünde zum Tod; 2. eben der Umftand, daß 
das beglüdende Erlebnis ihm immer in plößlicher, überrafchender Weiſe zu teil wurde, 
bat Sumeon zu der Erkenntnis geführt, daß «8 allein die Gnade ift, die den Menfchen 
erbebt und erneuert. Kein Grieche bat die paulinische Antitheje: aus Gnade, nicht aus 
Werken, fo oft und fo nachdrücklich wiederholt, wie er; 3. aus der Erfahrung heraus, 5 
die er in den Stunden der Begnadigung machte, bat Symeon mit Plerophorie vertreten, 
dab Religion nicht Anechtsdienit und Laſt, jondern Seligfeit und Freiheit in Gott ift, 
Die binreißenden Hymnen, in denen er fein Ringen und fein Glüd gejchildert hat, er: 
beben fich in ihrer unmittelbaren Kraft weit über alles, was die griechifche hriftliche 
Poeſie fonft produziert bat. 10 

Symeon fonnte diefe Grundfäge nicht ausfprechen, ohne fich zugleich polemifch gegen 
den in feiner Kirche berrfchenden Geift — nur gegen ihn; die Dogmen und Inſtitutionen 
läßt er unangetaftet — zu wenden. Er rührt an die ſchwächſten Punkte der orientalischen 
Kirche, wenn er gegen den gedanfenlojen Empfang von Mofterien, gegen Pſalmengeplapper 
obne Erinnerung daran, was ein Gebet ift, gegen Buhübung ohne Bußitimmung, gegen 15 
xeitfeiern ohne Empfindung für den Feftgedanfen mit jchneidender Schärfe auftritt. Das 
Intereſſe an lebendiger Religion war es aud), was ihn bewog, das Recht des Mönchtums 
auf Verwaltung der Beichte gegenüber dem Prieftertum zu verteidigen. 

Daß ein Mann von diefer Haltung nicht allen genehm war, iſt nur natürlid. In 
dem großen Konflikt, den Symeon zu bejtehen hatte, offenbart ſich die inftinktive Em: 20 
vindung der leitenden Kirchenmänner für das Revolutionäre, das in Symeons Grund: 
lägen — ibm felbit halb verborgen — lag. Aber der Widerſpruch bat nicht gehindert, 
daß fih eine Schule (vor allem Niketas Stethatos) an ihn anſchloß und daß feine Prin- 
sipien fachte im Mönchtum durchdrangen. Die Heſychaſten, auch Nikolaos Kabaſilas, jtehen 
ganz auf feinen Schultern. Unverfürzt konnten freilid Symeons Jdeen auf die Folgezeit 25 
nicht übergeben. Wie Nikolaos Kabaſilas feine religiöfe Anſchauung ftark verfirchlichte, fo 
baben die Hefuchaften feine myſtiſche Methode durch den von ihnen erjonnenen mechanifchen 
Aunftgriff in peinlicher Weiſe vergröbert. Aber ein mefentlicher Teil von Symeons 
tieferen been ift doch bei den Heſychaſten bewahrt geblieben, und mit dem Sieg ber 
Heipcajten in dem nad ibnen benannten Streit ijt zugleih auch Symeond Theologie in 30 
der griechifchen Kirche als legitim anerfannt worden. 

In der Linie der griechifchen Myſtik, die von Klemens (und Drigenes) über 
Gregor von Nyſſa und Dionyfios Areopagites fchließlih zu den Heſychaſten führt, 
ſtellt Symeon den Höbepunft dar. Wielleicht ift feine Neligiofität das höchfte von perfön- 
lichem Ehriftentum, was überhaupt auf dem Boden der griechifchen Kirche erreicht werden 8 
lann. Karl Holl. 

Symmachus, Bibelüberſetzer ſ. d. A. Bibelüberſetzung Bd III ©. 23, off. 

Symmachus, Papſt 498—514. — Wir beſitzen zwei Biographien des Symmachus; 
die eine im lib. pontifie. (Ausg. von Mommſen I, S. 120, von Duchesne I, S. 260), die 
weite, von einem anonymen Zeitgenoſſen verfaßt, von Bianchini aufgefunden und zuerſt ver: 40 
nentlicht, jpäter mehrfah abgedrudt (z. B. bei Manji VIII, 203, Ducesne I, ©. 44ff.), 
famınt von gegnerifher Seite; Theodor. Lector II, 16f. bei MSG 86, 1 5. 189f.; Anon. 
Vale. MG AA IX, ©. 324; Briefe und Synodalatten des Symmachus bei Thiel, Epist. 
Rom. pontif. genuin. I, 639 ff. ; bier aud die auf Symmachus bezügliben Briefe Theodorichs; 
Mu EE IIL, ©. 433 ff. Nr.23f.; AA XII ©. 3931. (Alten der röm. Synoden); Jaffé I, 45 
2.96; Langen, Geſch. der röm. Kirche 2c., Bonn 1835, S. 219ff.: Gregorovius, Geſch. der 
Stadt Rom im MA., I, 255ff.; Neumont, Geſch. der Stadt Rom, II, 38; Hefele, Concil.: 
@eih. II, 625 ff.; Dahn, Könige der Germanen, Wiürzb. 1866, III, ©. 208jf.; Hartmann, 
Kid. Italiens im MNA., Leipzig 1897, I, S.142; Pfeilichifter, D. Tftgotentönig Theodorich 
br. und die fath. Kirhe, Müniter 1896, S.56; Arnold, Cäſarius v. Arelate, Seipzia 1804, 50 
2.595; Vogel, HB, Bd 50, 1883, S. 400ff.; derſ, NA, Bd 23, 1898, &.53ff.; Stöber, 
Ewa, Bd 112, 1886, S. 269; Schnürer, HJB, Bd 9, 1888, S. 251; Grauert, HIJB, Bd 20, 
iso, S. 296. 

Nach dem Tode Anaftafius’ II. erfolgte feine einftimmige Papftwahl; die Stimmen 
verteilten ſich auf den Diakon Cälius Symmachus, einen Sardinier, und den Erzpriefter 55 
Zaurentius. Den Anhang des letzteren warb der Senator Feſtus, der im Intereſſe des 
Kaiſets einen Mann auf den römischen Stubl erheben wollte, der bereit war, das von 
Rom bisher verworfene Henotifon zu unterzeichnen. Am 22. November 498 wurden 

— 

Soummacnus im Lateran, Laurentius in S. Maria Magg. von ihren Anhängern konſekriert. 
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Damit aber ſtand man vor einem Schisma. Nachdem der Schritt gethan war, der zu 
ihm führen mußte, drängte ſich die Bedenklichkeit desſelben jedermann auf. Die Parteien 
vereinigten ſich deshalb dahin, die Entſcheidung, wer als rechtmäßiger Papſt anzuſehen ſei, 
Theodorich d. Gr., obwohl er Arianer war, zu überlaſſen; er war ja re auch in Rom. 

5 Theodorich entſchied, daß demjenigen der apoſtoliſche Stuhl einzuräumen ſei, der zuerſt 
ordiniert wäre oder dem die Majorität anhinge. Die Majorität ſcheint ſo entſchieden 
auf Seite des Symmachus geweſen zu ſein, daß Laurentius ſich ihm fügte; das Schisma 
ſchien beſeitigt. Am 1. März 499 hielt nun Symmachus eine Synode in St. Peter, auf 
welcher er Beltimmungen über die Papftwahl traf, um Vorgänge, wie man ſie eben er: 

10 lebt hatte, unmöglich zu machen: jede bindende Zufage, die bei Lebzeiten eines Papfts 
und ohne dejjen Rortorffen für die fünftige Papfttwahl abgegeben werde, ebenfo jeder Ver: 
ſuch, Stimmen zu werben, follte mit Abfegung und Erlommunifation bejtraft werben; 
fterbe ein Papft jo plöglich, daß er über die Wahl eines Nachfolgers nichts mehr be- 
ftimmen fönne, fo jet der vom Alerus einftimmig Gewählte zu konſekrieren, ergebe fich 

15 aber Meinungsverjchiedenbeit, fo fer die Wahl der Majorität giltig. Der Beſchluß bat 
jpätere Schismen nicht verhindert; aber auch der Zwieſpalt zwiſchen Symmachus und 
Laurentius lebte alsbald wider auf. Laurentius felbjt wurde durch feine Erbebung zum 
Biſchof von Nocera in Campanien von Rom entfernt; fein Anhang aber ftand wahr: 
ſcheinlich ſchon feit dem Jahre 500 wieder in fchroffer Oppofition gegen Symmadus: 

20 man tadelte feine Feſtſetzung des Dfterfefts für das Jahr 501 (vgl. ep. 3 ©. 656 und 
Lib. pont. Duchesne ©. 44), warf ibm Ehebruch, Verſchleuderung des Kirchengutes, 
überhaupt viele Verbrechen vor. Wieder follte Theodorich Richter fein; er ordnete ben 
Biihof Petrus von Altinum nah Rom ab, damit er die Sache unterfudhe, auch bie 
Verwaltung des römischen Kirchenguts übernehme. Petrus berief, um feinem Auftrage zu 

25 genügen, einige Zeit nach Dftern 501 (vgl. über das Jahr Mommfen, AA XII, ©. 416 
und Vogel, NA 23, ©. 57f.) eine Synode nad) Rom: die erite Zufammenkunft verlief 
refultatlos, da Symmachus, der fih in Ariminum befand, nur unter der Bedingung, dat 
Petrus entfernt und ihm der Beſitz des Kirchenguts zurüdgegeben werde, ſich zur Ver: 
antivortung vor der Synode bereit erflärte und die Bifchöfe diefer Forderung des Bapits 

30 nicht entgegenzutreten twagten. Theodorich lehnte das Verlangen ab und forderte eine 
neue Sisung der Synode. Symmachus entſchloß fih nun zu erjcheinen,; aber während 
er unterwegs war, fam es zu einem Tumult, und nun u er davon Anlaß zu der 
Erklärung, daß er ferner nicht mehr auf der Synode erjcheinen werde, und appellierte 
an den König, dem auch die Synode die Sache anheimftellte. Theodorih aber war zu 

85 vorfichtig, als daß er, der Arianer, entfcheidend eingegriffen hätte; nachdem eine britte 
Sitzung am 1. September vergeblich verlaufen war, gebot er den Bifchöfen, die Sache zu 
entjcheiden. Dazu fam e8 in der vierten Situng am 23. Oftober 501 (synodus pal- 
maris); bier faßte die Synode den berühmten Beichluß, durch welchen die Anklage gegen 
Symmachus ohne jede Unterfuchung befeitigt twurde, da die Synode wegen der hoben 

0 Autorität des Apoſtels Petrus nicht wage den Papft zu richten, ſondern das Gott, vor 
dem auch das Geheime offenbar fei, überlaffe.e Die Synode zog die Konfequenz aus 
diefem Beichluß, indem fie diejenigen, welche feine Gemeinihaft mit Symmachus hatten, 
für Schismatiker erklärte, — Petrus von Altinum und Laurentius verdammte. Wie 
Sym machus ſofort nach der Anerkennung feiner Wahl durch den König verhindert hatte, 

45 daß daraus ein Präcedenzfall für fpäter werde, jo auch nah dem Beſchluß vom 23. DE 
tober. Am 6. November hielt er eine neue Sitzung der Synode (über die Zeit ſ. Vogel, 
NA 23, ©. 55ff.). Man ſuchte bier eine von dem Präfektus Prätorio Bafılius unter 
der Autorität Odoakers 483 erlaſſene Verfügung bervor, durch welche eine Papſtwabhl 
ohne vorheriges Cinverftändnis mit dem Stellvertreter Odoakers verboten und den 

5o römischen Biichöfen unter Bedrohung mit dem Anathema unterfagt wurde, Güter der 
römifchen Kirche zu entfremden, und erklärte fie für ungiltig, da fie von einem 
Laien und ohne die Autorität des römischen Biſchofs erlaflen ſei. Jedes Eingreifen 
der Laien follte abgefchnitten werden; denn den Inhalt der Verordnung über die Kirchen: 
güter billigte Symmachus jelbitverftändlich, er nahm ihn auf und erließ jelbjt eine gleich— 
artige Beitimmung. 

Der Zwieſpalt wurde durch die Beichlüffe der römischen Synode nicht befeitigt. Lauren— 
tius, der ſich eine Zeit lang in Ravenna aufgehalten hatte, febrte nah Nom zurüd und trat wieder 
als Papſt auf; fein Anbang beſaß eine Anzahl römischer Kirchen; das Verhältnis zwiſchen den 
Parteien war jo geipannt, daß man von allerlei Gewalttbaten, die gegenfeitig begangen 

o wurden, hört. Die Yaurentianer führten den Streit auch auf dem litterariichen Gebiete ; 

6 — 
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fie griffen in einer Schrift: Contra synodum absolutionis incongruae, die Entſcheidung 
der Oftoberfunode an: fie bezweifelten ihre Kompetenz auf Grund ihrer Zufammenjegung, 
noch entjchtedener widerſprachen fie der Umgehung einer Unterfuchung; fie wandten ba: 
gegen den Rechtsgrundſatz ein: in eriminibus obiectis quod non exeluditur ad- 
probatur; jie fanden einen Wiberjpruch zwifchen dem Beſchluß und dem Verfahren der 5 
Synode: si vera est episcoporum adsertio, sedis apostolicae praesulem minorum 
nunquam subiacuisse sententiae, cur ad iudieium distrieta conventione pro- 
ductus est? Die Verteidigung der Synode übernahm der befannte Schönredner En: 
nodius, Damals Diakon in Mailand. Sein libellus adversus eos qui contra syno- 
dum scribere praesumpserunt (Ennodii opp. ed. Vindob. ©. 287ff. auch MG wo 
AA VII, ©. 48, Nr. 2) bringt aber nicht ſowohl eine Widerlegung der Angriffe auf die 
Spnode ald eine Sammlung gedrechfelter Grobheiten gegen deren Urheber. Bemerkens— 
wert ift die Schrift wegen der Beftimmtheit, mit welcher der Sa ausgejproden wird: 
aliorum forte hominum causas deus voluerit per homines terminare: sedis 
istius praesulem suo sine quaestione reservavit arbitrio (©. 316), und wegen ber 
Weife, in der er begründet wird: ille (Petrus) perennem meritorum dotem cum 
haereditate innocentiae misit ad posteros: quod illi concessum est pro actuum 
Iuce, ad illos pertinet quos par conversationis splendor inluminat. quis enim 
sanctum esse dubitet quem apex tantae dignitatis adtollit, in quo si desint 
bona adquisita per meritum, sufficiunt quae a loci decessore praestantur? » 
5.295. Auch Avitus von Vienne trat für den Beichluß vom 23. Dftober ein (f. ep. 34, 
AA VI, 2 ©. 64). Endlich führte die Partei des Symmachus ihre Sache durch Er- 
dihtung angeblicher Präcedenzfälle (bei Coujtant, Epist. Rom. pont. I, App. ©. 28ff.: 
Sinuess. syn. gesta de Marcellino, Constitut. Silvestri, Gesta Liberii, Gesta 
de Xysti purgatione, vgl. Döllinger, Bapittum, München 1892, ©. 23). Der Wider: 25 
ru gegen Symmachus wurde erſt dadurch gebrochen, daß Theodorih fih gegen die 
Yaurentianer erklärte und die Übergabe ihrer Kirchen an Symmachus gebot (505 u. 506). 
Nun z0g fih Laurentius, nachdem er ungefähr vier Jahre lang Symmachus widerjtanden 
batte, auf ein Landgut des Senators Feitus zurüd, um dort als Asket fein Leben zu 
beſchließen. Seine Anbänger hielten an dem Mißtrauen gegen Symmachus feit, wenn so 
au die Spaltung als beendet gelten muß; Zeuge dafür ift die anonyme Lebensbejchrei- 
bung des Bapites (ſ. o.), deren Verfaſſer entſchieden auf Seite des Laurentius jteht. 

So wurde Symmadus fchließlich in feiner Würde anerkannt; er verdankte es Theo: 
dorih, der die Biſchöfe nötigte einen Beſchluß zu fallen und der Laurentius befeitigte. 
Nah der Befeitigung des Schismas fcheint die vornehmfte Sorge des Symmachus Bau 35 
und Ausftattung der römischen Kirchen geivejen zu fein. Das Papſtbuch erwähnt feine 
afrige Bauthätigkeit wie feine zahlreichen Weihgeſchenke. 

Die fpäteren Briefe des Papftes zeigen ihn in Streit mit dem Kaiſer Anaftafius 
(ep. 10), in Verkehr mit den vertriebenen Afrifanern (ep. 11), mit Ennodius von Pavia 
(ep. 7. 9. 18f.) und befonderd mit den Galliern (ep. 14f.). Er begünftigte die Anz 40 
ptüche der Biihöfe von Arles (j. Bd II ©. 56) die Außerungen, die er dem Kaiſer 
gegenüber that, find nicht ohne Einwirkung auf die fpäteren Anjchauungen über das 
Verbältnis der geiftlihen zur weltlihen Gewalt geblieben. Conferamus, jcdreibt er, 
honorem imperatoris cum honore pontifieis: inter quos tantum distat, quan- 

- 5 

tum ille rerum humanarum curam gerit, iste divinarum. ... Itaque ut non s 
dieam superior, certe aequalis honor est. 

Symmachus jtarb den 19. Juli 514. Haud. 

Sumphorian, Märtyrer ſ. d. A. Aurelianus Bd II ©. 287, 2 ff. 

Synagoge, die große. — Litteratur: I. Bon jüdifher Seite: Krodmal in der hebr. 
zeuſchrift Kerem chemed V, 63 ff.; &. Löw in Ben Cbananja, Jahrg. I (1855; wieder ab: © 
sgdrud: in: Geſammelte Schriften I [Simon der Gerechte ſei Simon der Malfabäer; über 
die große Syn. ſei 1 Mat 14 berichtet], Szegedin 1889, S. 399—449). ||. Herzield, Geſch. 
de Bolkes Jisrael von Zeritörung des eriten Tempels, II (Nordhaufen 1855), S. 22—24. 
39-396. III (1857), 2445. 2707.13. M. Joſt, Geſchichte des Judenthums und feiner 
Serten, I (Yeipz. 1857), 41—43.91. 95—97. || 9. Grätz, Frankels Monatsſchrift 1857, 31—37. 56 
A170. 11 3. E. Lowy ran no Kritiſch-talmudiſches Leriton, I (Wien 1863), 
41-261. |13. Derenbourg, Essai sur l’histoire et la geographie de la Palestine I (Paris 
E67), 29—40 J. H. Weiß 25 Zur Geichichte der jüdischen Tradition, I (Wien 
1871), 545. 665.119. S. Bloch, Studien zur Geſchichte der Sammlung der althebr. Litteratur, 
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Breslau 1876, S. 100—132,. ||. Hamburger, Real:Encyclopädie für Bibel und Talmud, 
Abt. II (Strelig 1883), 318—323. || D: Hoffmann, Die Männer der großen Verfammlung, 
in: Mg für die Wiſſ. des Judenthums, X (1883), ©. 45—63. || ©. Strauf, The Great 
Synod, in: Jewish Quarterly Review X (1898), &. 347—377. || ®. Bader, The Great 

5 Synagogue, in: Jew. Encyclopedia XI (1905), &. 640—643. 
1I. Bon criitlidber Seite: Joh Burtorf, Tiberias (3. Aufl., Bafel 1665, 4), Kap. 10. 

Joh. Eberh. Rau, Diatribe de Synagoga Magna, Utredt 1727. |) E. Aurivillius, Disser- 
tationes (herausg. von Jo. Dav. Michaelis, Gött. u. Leipz. 1790), ©. 139—160. || Ant. Theod. 
Hartmann, Die Verbindung des ATS mit dem Neuen, Hamburg 1831, ©. 120— 166, |! 

10 M. Heidenheim, ThStK 1853, 93—100. || A. Huenen, Over de mannen der Groote Synagoge, 
Amjterdam 1876; deutich in: K., Bejammelte Abhandlungen zur bibliihen Wiſſenſchaft, Frei— 
burg i. B. 1894, ©. 125— 160. 

Die große Synagoge, bebr. T>i737 7372, aram. NN27 SM, war nad) der tbal- 
mudifchen und der noch etwas meiter ausgejponnenen rabbinifchen Tradition ein feit der 

15 Zeit Esrad und Nehemjas bis in den Anfang der griechiſchen Zeit hinein in Jeruſalem 
beitehendes Kollegium von 120 Mitgliedern, deſſen Thätigkeit einmal im Abjchluß der 
heiligen Litteratur, dann aber auch, und zwar hauptſächlich, in Durchführung und Er- 
haltung des Gefeges und gefeglichen Lebens bejtanden habe. Im einzelnen werben an 
eführt: Herftellung des Bibelkanons, die maforetbifchen Nandnotizen, die Punktation, 

20 —3 von Gebeten und Verordnungen über Gebete, Beſtimmung, daß das Eſtherbuch 
am Purimfeſte vorzuleſen ſei. Aus der Bibel wird zur Stützung dieſer Anſicht eitiert 
der Bericht Neh 8—10 über die Verleſung des Geſetzes durch Esra und die feierliche 
Verfammlung, in welcher das Volt ſich verpflichtete, von nun an unverbrüdlih am Ge: 
ſetze feſtzuhalten. Sogar die Zahl „120 ſamt ihrer Einteilung in „85“ und „breißig 

235 und einige” hat man in diefer Stelle gefunden: Neh 10, 1—28 die 84 Unterzeichner der 
Gotte gegenüber eingegangenen Verpflichtung, zu denen Esra als 85. käme; Steh 8,4.7 
die 26, welche Esra bei der erwähnten Verleſung beiftanden ; Neh 9, 5. 6 die acht Yeviten, 
welche beteten und fangen! Daß aus den genannten drei Kapiteln triftige Gründe für die 
Nichtigkeit der Tradition nicht zu entnehmen find, bedarf feines Beweiſes. Die vollftändigjte 

so Sammlung der hierher gehörigen Stellen der jüdifchen Litteratur findet man bei Rau; 
das wichtigſte bieten auch Burtorf, Aurivillius u. a. 

Aber alle Belege für das Dafein und die oben gefchilderte Thätigkeit der großen 
Synagoge find mehr oder weniger jung. Die beiden verhältnismäßig älteften Stellen 
find Pirke Abotb 1, 1f. und die Barajtba (außerkanoniſche Miſchna) im babyloniſchen 

35 Thalmud Baba bathra 15%. An der eriteren Stelle erjcheinen $ 1 „die Männer der 

.... 

wird $ 2 ala ara nor "MER (zu den Überrejten der gr. Syn. gebörig) bezeichnet, 

50 jüngjten anjah. 
Aus der Natur der Verbältniffe und einigen Andeutungen der bl. Schrift (f. bei. 

die Bezeichnung Esras als eines Tu nina Toms Ders Esr 7,6 vol. auch V. 10. 11) 
dürfen mir jedoch jchließen, daß zur Zeit Esras in der That manches namentlich dem 
in verhältnismäßig alter Zeit der gr. Son. Zugefchriebenen Entfprechende gejcheben ſei. 

55 Die abjolute Unterordnung unter das Gefeg, welche feit Esra für das Judentum charakte— 
riſtiſch tft, hat zur notwendigen VBorausjegung dies, daß ſeit jener Zeit das Geſetz als 
das, mwodurd alles normiert ward, im jeder Weife gepflegt und gegen etwaige Ueber: 
tretungen durch einen Zaun, der fie verhüten follte, ficher geftellt wurde. Mit andren 
Worten: die „große Synagoge“ genannte Inſtitution kann zwar nicht als ein feſtſtehen— 

0 des hiſtoriſches Faktum angefehen werden; wohl aber wird ein Teil der von ihr ab» 
geleiteten Wirkungen, wenn auch ald Ergebnis mehr oder weniger anders gejtaltet 
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wirfender Kräfte, in die durch die Tradition für das Beftehen der gr. Son. angegebene 
Zeit zu ſetzen fein. 9. 2. Strad. 

Synagogen. — Kitteratur: I Bon jüdifcher Seite: Moſes Maimonides, Hilthoth 
Tbepbilla (in: Jad haschazaga, Buch IT). |] S. J. Cohen, Hiſtoriſch-kritiſche Darjtellung des 
jüdiſgen Gottesdienites, und dejien Modifitationen, Leipzig 1819 (22 u. 276 ©.) |]. Zunz, 
Die aottesdienjtlihen Vorträge der Juden, hiſtoriſch entwidelt, Berlin 1832 (483 ©. — Die 
2. Aufl., Frankfurt a. M. 1892 ijt bis auf einige Zufäge unverändert). [Bon bervorragen: 
der Gelehrjamteit.] || L. Herzfeld, Geichichte des Bolfes Jisrael III, Nordhauſen 1857, 
2. 129-137. 183— 226. || I. M. Joſt, Gedichte des Judenthums und feiner Secten, Leipzig 
1857—59, Bd I, ©. 39. 168—186. Jakob NReifmann, Ueber Synagogen und Lehrhäufer 
zur tbolmud. Zeit, in N. Kellers hebr. Jahrbuch Bitturim IL (Wien 5626 = 1865). || M. Dujchat, 
Weidichte und Daritellung des jüdifhen Gultus, Mannheim 1866 (401 S.. IJ. Hamburger, 
Real-Encyelopädie für Bibel und Zalmud, Nbt. II, Strelip 1883, Wrtitel „Synagoge“ 
2. 1142— 1147, ferner „Kultus“, „BVBorlefung aus der Thora“. ||Y. Löw, Der fynagogale 
Ritus, in: Sejammelte Schriften IV (Szegedin 1898), S. 1—71, wiederholt aus: Monats: 
qrift j. Geſch. u. Will. des Judentbums 1884 Urſprung der Synagogen, Baujtätten, architek: 
toniſche Normen, Lage der Syn., Frauenabteilung. Vgl. V, S. 21-33, wo Notizen zu einer 
zortiegung]. || W. Bader, Synagogue, in: Hastings’ Diet. of the Bible IV (London 1902), 
2. 635—643. || Sn Jewish Eneyelopedia XI (New VYort 1905), S. 619—640 mit zahlreichen 
Abbildungen: W. Bacher, Synagogue; Joſ. Jacobs, Architecture. 

Ueber die ſpätere Entwidelung des junagogalen Ritus und der jynagogalen Gebräuche 
(Zurädireten der freien Mitwirkung der Gemeindemitglieder beim Borbeten, Borlejen und 
Tredigen; Anwachſen der Liturgie; die modernen Neformbeitrebungen u. f. w.) vgl. E. Lands: 
butb, wma mar, auch mit latein. Titel Amude ha-Aboda, Onomasticon auctorum sd 

— 0 

1b 

hymnorum hebraeorum, Berlin 1857—62 (34 u. 314 S.). ||. Zunz, Die jynagogale Poeſie 25 
des Mittelalters I, Berlin 1855 [491 S.), II (mit dem befonderen Titel: Die Ritus des 
mogogalen Gottesdienſtes, geſchichtlich entwidelt), Berlin 1859 (249 ©.). | Derf.,, Literatur: 
geibichte der ſynagogalen Poejie, Berlin 1865 (666 ©.). || Nbr. Geiger [gleich Holdheim eifriger 
Bertreter der Reform des jüd. Wottesdienjtes]), Der Hamburger Sembelftreit, Breslau 1842 
4 S) auch in: Nadıgelajiene Schriften, I, Berlin 1875]. | Derf., Notbwendigfeit und Maß 30 
einer Reform des jüd,. Wottesdienites, 2. Aufl., Breslau 1861 (30 S.) [Schriften L, 203 Ff.). | 
derſ, Gutachten über die Orgel (1861), in: Schriften I, 283—295. | Derj., Unfer Gottes: 
dienſt, Breslau 1868 (20 S.). | Derf., Plan zu einem neuen Gebetbuche nebjt Begründungen, 
Öreslau 1870 (40 ©.). | Derf., Jöraelitifches Gebetbuc für den öffentl. Gottesdienit, 2. Aufl., 
Berlin 1870, 2 Bde (272, 428 ©.). || &. Stern [jtreng geiegestreu], Die Vorfchriften der 
Tora, 4. Aufl., Frankfurt a. M. 1904. 

Il. Bon dyriftliher Seite: Gampegius PVitringa, De synagoga vetere libri tres, Fra— 
nefer 1696 (ohne die Regijter 2c. 1138 S 4°) [grumdgelehrtes Hauptwerk). || Job. Burtorf, 
Srnagoga Judaica, Hanau 1604, 4° u. oft 5. B. noch Frantfurt u. Leipzig 1737. 1) Joh. 
Er. G. Bodenſchatz, Kirchliche Verfaflung der heutigen Juden, Zeil II, Frankf. u. Leipzig 1748 
55. 4%, [Gotifr. Selig, Proſelyt), Ter Jude, Leipzig 1781 ff. I, 467—512. II (544 ©.). 
A. Tb. Hartmann, Die enge Berbindung des AT mit dem Neuen, Hamburg 1831, 

2. 25-376 18. B. Winer, Bibl. Realwörterbud »II, 548— 551.113 F. Schröder, Sapungen 
und Gebräuche des talmudiicherabbinifchen Judenthums, Bremen 1851 (678 © ). ||. Edersheim, 
The life and times of Jesus the Messiah I (London 1884), ©. 430—450. || Em. Schürer, 
eich. des jüd. Volfes im Zeitalter Jeſu Ehrijti II, 356--386 = II, 427—463 || Th. Schärf, 
Zus gottesdrenjtl. Jahr bei den Juden, Leipzig 1902 (142). Vgl. aud in diejer Encytl. VII, 

Spragoge ift Bezeichnung der wahrſcheinlich im babylonifchen Exil entſtandenen und 
ach jetzt allgemein üblichen lofalen Gottesdienftbäufer der Juden. 

1. Namen. In der Miſchna und fpäter: 73727 02, d. i. Verfammlungsbaus 
(9 == einjammeln, >3277 ſich verfammeln), jelten fur; no:>2; aram. in den Thalmuden 
und Tbargumim: NTSYI "2 und ansu>; bei Späteren wie Maimonides, David Kimchi 
er m2, Der vielfach als gleichbedeutend angeführte Ausdrud 777 M2 bezeichnet das 
<wdienhaus, Das Lehrhaus. — Das Griechiſche ovvayoyr, oft im NT, felten bei 
Jeiepbus, bedeutet nicht nur Berfammlung (AG 13, 43 u. f.), jondern auch Verſamm— 
angsbaus (Le 7, 5 u. 0.); rönos noooeugis 1 Mat 3,46; 3 Mat 7,20; noooevyN 
AG 16, 13, Mbilo und Joſephus Vita 54; felten ovvayaıyıor, Philo, und agoo- 
namoor, Philo. 

2. Entjtebung. Das Bedürfnis für gemeinfam abzubaltende Gottesdienjte be: 
entere Stätten zu bejtimmen und Häufer zu erbauen, jcheint vor der Zerſtörung 
uſalems durch Nebuladnezar, d. h. fo lange der falomonifche Tempel mit feiner 
Gentralifterung des ganzen Opferdienftes, ja des ganzen Kultus ftand, in den sraeliten 

3b 

4) 

45 

55 

— 
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nicht aufgelommen zu fein. Aus 2 Kg 4,23 (Elifa) können wir fchließen, dak die 
Frommen ſich an Feittagen um die gerade in ihrer Nähe weilenden Bropbeten jammelten ; 
das war aber feine feite, allgemein verbreitete Inſtitution. Wenn die Thargume 
(Pſeudo-Jonathan Er 18,20; Rı5,9; ef l, 13) Synagogen als feit den frübejten 

5 Zeiten des israelitiihen Staatslebens vorhanden betrachten, jo ift das nur ein Beifpiel 
jener unbiftorifchen Übertragung fpäterer Verhältniffe in frühere Zeiten, welche in den 
Thargumen jo häufig er Pi — Im Eril hatte das Voll weder Tempel noch 
Opfer. Da blieb nur das gemeinjame Lauſchen auf die Worte Ezechiels und andrer 
Gottesmänner, der Sabbath und das gemeinjame Gebet. Ob fchon im Eril befondere 

ıo Häufer für ſolche Zuſammenkünfte beftimmt waren, wiſſen wir nicht. Aber wir dürfen 
als ficher annehmen, daß die Not des Exils zu gemeinfamen Gottesdienjten getrieben bat 
und daß die jo entitandene Gewohnheit nad dem Eril nicht erlojchen iſt. Zu regel: 
mäßigen gottesdienftlihen Verfammlungen trieb in der neuen Kolonie nämlih noch ein 
andre Motiv. Das Geſetz, deſſen Nichtbefolgung in früherer Zeit durch fo ſchwere 

15 Zeiden gejtraft worden war, wurde nun zur alles bejtimmenden Norm, feine Kenntnis 
zu einer unerläßlichen Bedingung Gotte mwohlgefälligen Handelns, fein Studium zu einem 
verdienftlihen Werke. Die (in Weiterbildung des Dt 31, 10ff. Gebotenen ftattfindende) 
Verlefung des Gefeges und die am fie fich anſchließende Erläuterung desjelben waren bei 
den naderiliihen Verfammlungen der Einzelgemeinden die Hauptjache; Gebet und Wer: 

20 tiefung in die prophetifhen Worte ſowie in die Lehren der Gejchichte ftanden in zweiter 
Linie. — Der Zweck, das Gejeg fernen zu lernen, konnte nur bei regelmäßiger Wieder: 
fehr der Verfammlungen erreicht werden. Der durch die Natur der Verbäftmiffe gegebene 
Tag tar der Sabbath. Durch die Negelmäßigfeit des Zujammenlommens ward die 
Herjtellung geeigneter Zofalitäten notwendig. Die ältefte Erwähnung von Synagogen 

25 haben wir in Bj 74, 8, welcher Palm böchtt wahrſcheinlich in der Zeit des Perjerkönigs 
Artarerges III. Ochus (359— 338 dv. Chr.) gedichtet ift: die Worte ’IR2 8 17732 very 
fönnen nicht wohl anders als von gotteödienftlihen Verfammlungsbäufern verjtanden 
werden. Hierzu jtimmen die Worte des Jakobus AG 15, 21: Mwüonjs yag 2x yersam 
doyaiwvy xara nökıy Tobs xngVooorras abrör Eye Ev Tais ovvaymyals zarda när 

#0 odßparov dvayırworöuevos. Joſephus erwähnt Synagogen nur jelten und nur ge: 
legentlib. Es darf alſo daraus, daß er zuerjt in der Zeit des Antiohus Epipbanes 
einer foldhen und zwar einer in Antiochia befindlichen gedenft, Jüd. Krieg VII, 3, 3, 
nicht auf jpätes Entftehen der Synagogen in Paläſtina ne werben. (Anders 
2. Löw, MEWI 1884, ©. 98—108: die Synagogen bätten fid aus den Gemeinde- 

5 häufern gebildet, für welche unter anderem er 39, 8 227 72 zu vergleichen ſei). 
3. Zur Zeit Chrifti und der Apojtel war mwenigitens Eine Synagoge in jeder 

nicht ganz Heinen Stadt Paläftinas (Nazaret Mc 6,2 u. ſ. Kapernaum Me 1,21 u. f.); 
größere Städte hatten mehrere. In Jeruſalem hatten wenn nicht alle, fo dod die be: 
deutenderen Landsmannſchaften eine eigene Synagoge (vermutlich mit einem Lehrhauſe) 

AG 6, 9. Unhiſtoriſch aber ift es, wenn der jerufal. Thalmud fagt, in Jeruſalem 
jeien 480 (Megilla III Anf., Blatt 73%) oder nad einer andren Lesart 460 (Kethu— 
both XIII Anf., Blatt 35°) Synagogen geweſen. Auch in den meiften derjenigen Städte 
Spriens, Kleinafiens, Ägyptens, Griechenlands u. ſ. w. in denen Juden in genügender 
Zahl wohnten, gab «8 eine oder mehrere Synagogen; eine in: Antiochia Pifidiens 

5 AG 13, 14, Ikonium 14, 1, Thefjalonite 17, 1, Berda v. 10, Athen v. 17, Korinth 18, 4, 
Epheſus 18, 19; 19, 8; mehrere in: Damaskus AG 9, 2.20, Salamis auf Cypern 13,5, 
Alerandrien Philo IL, 565 Mangey (Legatio ad Cajum $ 20), Nom Philo II, 568f. 
(Leg. S 23; vgl. auch Schürer, Gemeindeverfafjung der Juden in Nom ©. 15—17) 
und gewiß auch in Antiochia Syriens; denn die eine Synagoge diejer Stadt, von der 

50 Joſephus Jüd. Krieg VIL, 3, 3 fpricht, wird nur die Hauptſynagoge geweſen fein. 
a) Gebäude. Die Synagogen wurden in der Stadt erbaut (außerhalb nur unter 

perfischer Herrichaft, j. Löw, MOWJ 1884, ©. 163. 164) und zwar möglichft auf dem 
höchſten Punkte (Thosephtha Megilla IV, ©. 227, 3. 16f., Ausg. Zudermandel) und 
jo, daß das Dach der Synagoge die Dächer der Wohnhäufer überragte (vgl. das von 

55 Rab in der 1. Hälfte des 3. Jahrh. in Ausdeutung der Worte Esr 9, 9 TEN ma 5772 
Geſagte, bab. Sabbath 11%); nur gelegentlich, nicht (wie man irrig aus AG 16, 13, 
Solenbus Alt. XIV, 10, 23 geſchloſſen hat) abfichtlih am Ufer eines Flufjes oder Sees. 

ie Thosephtha verlangt (a. a. O. 3.16), daß der Eingang in die Synagoge nad Ana— 
logie der Thür der Stiftshütte auf der Dftjeite fer (Löw ©. 215. 306). Doch bat man 

co diefe Vorfchrift nicht befolgt, vielmehr die Lage der Synagoge je nach den Umjtänden 
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verichieden fein lafjen. Der Einzelne wandte fich beim Beten wohl meiſt nach dem Aller: 
beiligiten ober, wenn er nicht in Serufalem war, nad Jeruſalem oder Paläjtına (vgl. 
das Vorbild Daniels, Da 6, 11). Daß die Synagoge ein Dach habe, war nicht vor: 
geihrieben. Noch im 15. Jahrhundert gab es in orientalifchen Gemeinden Synagogen, 
in denen der Gottesdienjt in der Negel unter freiem Himmel abgehalten wurde (Xöw 5 
©. 223), — Von der inneren Einrihtung der Synagogen wiſſen wir nur Folgendes. 
Die heilige Yade oder der Schrank (TR oder FT Megilla III, 1) mit den beiligen 
Schriften befand fi dem Eingang gegenüber. Die zur VBorlefung dienenden Hand: 
ioriften der Thora und des am Purimfeſte vorgelefenen Büchleins Efther, welches daber oft 
einfach „Megilla” genannt wird, hatten und haben noch jegt Rollenforn; die Rolle war 10 
überhaupt für die Juden der ältejten a und auch die der erſten nachehriftlichen Jahr: 
bunderte die allein übliche Form der Bücher, vgl. Le 4, 17 Avanrufas, DB. 20 arüfas 
und Ludw. Blau, Studien zum altbebr. Buchweſen, Budapeft 1902, ©. 37—45. Das 
jegt in der Mitte der Synagoge ftehende Ayjua (772 erhöhter Plag, Nednerbühne), von 
welchem herab die Verlefung gejchab, wird zwar im NT nicht Ar iſt aber zur Zeit 
Jeſu doch wohl ſchon üblich gewefen, vgl. Neh 8, 4 2527252, 9, 4 EI 7272, Die Ges 
mande jap (Ja 2,3; Mt23,6 gulodorv ...ras nowroxadedotas dr rais ovvaywyais. Philo 
II, 458. 630 Mang.), ausgenommen während des Betens (Mt 6, 5; Me 11,25; Le 18; 11); 
cbenſo ſaß der, welcher die verlefene Schriftitelle erläuterte, ſ. Le 4,20, Zunz, Gottes: 
dienſtl. Vorträge, ©. 337. Dagegen ftand ſowohl derjenige, welcher aus der bl. Schrift 20 
vorlas, ald auch der Methurgeman (f. ©. 226,5). Einer befonderen Abteilung für die 
rauen gedenkt weder das AT noch das Neue nod) die Ältere jüdische Tradition, |. 2. Löw, 
VERY 1884, 364Ff., vgl. denfelben in Schriften IV, ©. 72-—92. Die mehrfah aus 
Lbilos Werfen II, 476 citierte Stelle dunrloös dor — ö utv eis dvdowva, 6 ÖE 
is yuramovirır droxoWdeis ri. fteht im $3 der nit von Nhilo, fondern viel jpäter 3 
oajaßten Schrift De vita contemplativa (j. B. E. Lucius, Die Therapeuten, Straß: 
burg i. €. 1880; Em. Schürer, Geſch. ’II, 863ff.= III, 535ff). — Bau und Er: 
beltung der Synagoge war Sache der Gemeinde. Doch wurden dieje Laften gewiß nicht 
jdıen von reichen Privatperfonen ganz oder teilweife übernommen. Die Synagoge in 
Apermaum war nah %c 7, 5 von dem reichen jubenfreundlichen römischen Hauptmann, 30 
ilio einem Heiden, erbaut worden. 

b) Verwaltung und Beamte. Alle BVBertvaltungsangelegenheiten wurden für die 
rlinöje Gemeinde, welche in Paläftina mit der politifchen zufammenfiel (da die wenigen 
Nihrjuden natürlich auch bei den weltlihen Angelegenheiten nicht mitzuraten hatten), 
ducch die Alteiten erledigt. Von Beamten werden im NT genannt: a) Der doywovrd- 35 
wyoc (Le 13, 14; zuweilen mehrere Archiſynagogen an einer Synagoge, z. B. in An: 
hodra Piſidiens AO 13, 15), der „Oberfte der Schule” (Luther), au ald doyww rs 
nwayoyns bezeichnet Ze 8, 41, vermutlich aus der Zahl der Gemeindeältejten gewählt, 
harte die Hufficht über den Gang des Gottesdienjtes, forderte alfo zum Worbeten, zum 
Lorleien des Schrifttertes und zur Predigt über denfelben auf (AG 13, 15), rügte wirk- 40 
ib oder nach feiner Anſicht vorkommende Ungebörigkeiten (Ze 13, 14). — P) Der oder 
Ne Diener, Grmoerns Le A, 20, 7 oder vollfändiger n>727 777 oma 7,1; Sota 7,8 
welder bebräifche Name auch durch Epiphanius Haeres. 30, 11 dlavırav zov ao 
arois Jasövrav Eounvevousvov N) brmoer@v erhalten ift), hatte beim Gottesdienite 
se BL Schriften denen, welde vorlejen wollten, binzureichen und fie hernach wieder in 45 
Empfang zu nebmen (Le 4, 20). Ferner forgte er für Sauberkeit und Beleuchtung in 
&t Ernagoge. Er vollzog die Strafe der Geifelung an den Verurteilten, j. Makkoth 3, 12. 
Unp zwar — die Exekution in den Synagogen ſtatt (ſchwerlich in einem beſonderen 
Rıume), ſ. Mt 10, 17; 23, 34; Me 13, 9, vgl. auch AG 22, 19. Daß der 77 aud 
Rınderlebrer geweſen fei, folgt nicht notwendig aus Schabbath 1, 3 (j. Raſchi z. St.). — sw 
’, Almofen wurden an den Synagogenthüren gefammelt, j. Mt 6, 2. Ob fhon zu Jeſu 
u durch befondere Beamte (RTE 823 Pesahim 13%), willen wir nicht. — Der 
— 775 (mörtlih: Abgefandter, Beauftragter der Gemeinde, Noch haſchana 4,9) war 
zobl nicht ein eigentlicher Beamter, jondern jo wird jedesmal derjenige genannt worden 
'on, welder die Pflicht übernommen batte vorzubeten. — Manches bierhergebörige 55 
Naterial, mit beſonderer Berüdfichtigung freilich der römischen Verhältniſſe, hat gejammelt 
<. Shürer, Die Gemeindeverfaffung der Juden in Rom in der KHaiferzeit, Yeipzig 1879, 
NE, 4° (vgl. TbLZ 1879, Nr. 23). 

e) Gottesdienftordnung. In den größeren Synagogen wurden täglich drei 
"al. Da 6, 11. 14) Betftunden abgehalten. Hauptgottesdienfte fanden an den Gab: © 

Artnegflopädie für Theologie und Kirde. 8. M. XIX. 15 
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bathen und Feſttagen ftatt. Auf das vom Worbeter gefprodene, von der Ge: 
meinde durch „Amen“ bekräftigte Gebet folgte die Verlefung der TE7E der zu dem be- 
treffenden Tage gehörigen Gefegesperifope. Da das Volk des Hebrätfchen, wenn über: 
haupt, jo doch jedenfall® nicht genügend fundig war, wurde jeder einzelne Vers fofort 

5 durch einen neben dem Worlefenden ftehbenden Dolmetiher (13777) in das Aramäiſche 
übertragen. Dann wurde die TT22T (mörtlih „Entlaſſung“, weil das zulegt gelefene 
Stüd der hl. Schrift), d. b. ein Abfchnitt aus den E’8°22 (dem propbetifch:biftorifchen 
und den eigentlich prophetifchen Schriften) vorgelefen. Sie brauchte der Methurgeman 
nicht Vers für Vers zu überfegen; vielmehr übertrug er, wenn nicht ein Sinnabſchnitt 

10 binderte, gewöhnlich drei Verſe auf Einmal. An diefe Vorleſung ſchloſſen ſich freie Vor: 
träge, vgl. meinen Artitel „Midraſch“ Bob XIII, 785f.; Le 4, 17. Auf folde Vor: 
träge beziehen ſich auch, mwenigftens teilweise, die anderen Stellen, an welchen von einem 
dıödoxeıw (Mt 4,23; 9, 35; Jo 18,20) oder xmorooeı» (Me 1, 39; Le 4, 44) Jeſu, 
bon einem xarayy£&iksıy töv Aöyor tod »#volov (AG 13,5, vgl. auch 13, 14f. u. ſ. m.) 

15 ſeitens der Apoftel die Rede ift. Der Schluß des Gottesdienftes erfolgte dur den von 
einem Prieſter geiprochenen aaronitifhen Segen (Nu 6, 24ff.) und das „Amen“ der 
Gemeinde. — Kiel einfacher waren die wohl erſt in fpäterer Zeit aufgefommenen 
Gottesdienfte am Sabbathnahmittag und an den beiden Markttagen (Montag und 
Donnerstag). H. 2. Strad. 

20 Synaxarium ſ. d. A. Acta martyrum Bd I ©. 146, 20. 

Syncellus (ouyxeAlos). — Litteratur: Thomassin, Vetus ac nova ecclesiae disciplina, 
1787, P. I, lib. II; Alteserra, Diss. juris canon. ed. Bertram, Halae 1777. Exrrinsnntirn 
Aindera, Jahrgang XV (1896, S. 408. M Saxsihaooron hos, Erxrinomorzov dixaor, Arben 

1898; Milaſch, Das Kirchenrecht der morgenländijchen Kirche?, überjegt von A. R. v. Peſſié, 
25 Mojtar 1905. 

Syncellus (ouyxeAlos) beit eigentlih cohabitator, ceubicularius, der mit einem 
anderen bie Zelle (cella, woraus das griechifche EA» gebildet ift), Wohnung teilt, 
wird aber fpeziell von Mönchen und Klerikern gebraucht, welche Genofien bochitebender 
Geiftlicher find. Milaſch nennt fie „Würdenträger, welche bei den bifchöflichen Reſidenzen 

% ohne eine bejtimmte Jurisdiktion angeftellt waren, um dem Bifchof in kirchlichen, iöm 
perjönlich zufallenden Agenden zu dienen“ (©. 245). Die Synodalakten der orientalijchen 
Kirche und die Byzantiner gedenken derjelben häufig, wie die Auszüge in Suiceri 
thesaurus ecclesiasticus s. v. oUyxeAJos, bei Du Gange, im Glossar. s. v. syncellus 
ergeben. 

35 : Vornebmlih bat von alters ber der Patriar von Konftantinopel, aber auch jeder 
Metropolit, in feiner nächiten Umgebung einen oder mehrere Syncellen, von melden der 
erite Ilowroovyxeilos genannt wird. Der J/lowroovyxeilos des Patriarchen beißt 
um Unterjchiede von dem des Metropoliten 6 ueyas 7 Die Syncelli behaupteten den 
orrang vor den Metropoliten und nahmen bei feierlichen Handlungen den ie vor 

“0 ihnen ein, was ihnen jedoch fpäter beftritten wurde. Heraklius fegte ihre Zabl auf zwei 
herab. Die Syncelli waren gewöhnlich zugleich Beichtväter der Patriarchen und dienten 
dazu, über den Wandel derfelben Zeugnis abzulegen. Sie wurden daber auch öfter von 
den Kaijern, die felbit ibre nächſten Verwandten zu Spncellen bejtimmten, zur Spionage 
benugt (j. Beifpiele bei Thomaſſin 1. eit. cap. 100, no. IX, cap. 101, no. V u.a). 

5 Die Katjer verlieben auch mitunter Bifchöfen und Erzbifchöfen den Titel Syncellus. 
Man nannte jolde Pontificales et Augustales Syncelli. 

Auh im Decidente finden ſich Syncelli. Sowohl die Päpfte als Bifchöfe hatten 
dergleichen, befonders als Zeugen ihres Wandels. Gregor I. empfahl fie (m. ſ. 3.8. 
epistol. lib. IV, ep. 44 u.a.) und die 595. unter ibm gehaltene Synode verordnete 

% „... utquidam ex celerieis, vel etiam ex monachis, electi, ministerio cubiculi 
pontificalis obsequantur, ut is, qui in loco regiminis est, tales habeat testes, 
qui vitam ejus in secreta conversatione videant, qui ex visione sedula exem- 
lum profeetus sumant“ (can. 58. eau. II, qu. VII). Daber wurden aud fpäterbin 

rttährend familiares, consiliarii von den Päpften und Bijchöfen gebalten und nad 
55 den Kapitelitatuten gewöhnlich zwei Canoniei den leßteren zur Dispofttion geftellt. 

(H. F. Jacobſon F) Ph. Meyer. 

Synedrium. — Litteratur: I. Traftate Sanhedrin und Maktorh in der Miſchna, in 
der Thosephtha und in den Thalmuden. Text der Mifchna mit lat. Heberjepung, den Noten 
des Coccejus (Coch) und lat. Ueberſetzung der von Obadja di Bertinoro und Maimonides 
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veriahten Kommentare in Surenhuyſens Mifchnaausgabe, Bd IV (Amiterdam 1702 fol.), 
2.235291; mit deuticher Ueberfegung und deutihem Kommentar in: Miſchnajot Bd IV 
von D. Hoffmann (Berlin 1898), ©. 145—219. Baläftin. Thalmud mit fat. Ueberjegung von 
Blaſ. Ugolino in Thesaurus antiquitatum sacrarum Bd XXV (Benedig 1762 fol.), Spalte 
1-33; nur — Ueberſetzung von M. Schwab, Le Talmud de Jerusalem traduit... en 5 
frangais, Bd X. XI (Paris 1888. 89). Babylon. Thalmud Sanhedrin mit lat. Ueberjegung von 
Ugolino, Thesaurus XXV, Sp. 339—1102, beide Traftate mit deutfcher Ueberſetzung von Laz. 
Goldihmidt, Der babylon. Talmud VII (Berlin 1903), S. 1—610. Vgl. auch Io. Cody, 
Duo tituli Thalmudici Sanhedrin et Maccoth ... cum Excerptis ex utriusque Gemara versa 
et... ilustrata, Amjterdam 1629 (16 und 440 ©. 4°); 3.3. M. Rabbinowicz, L£gislation 10 
eriminelle du Talmud, Baris 1876. 

IL Von jüdiiher Seite. Die geihichtlihen Werte von Herzfeld, oft, Derenbour 
Orig. | Hamburger, Real-Encyelopädie für Bibel und Talmud, Abteilung II, Strelig 1883, 
2.1147— 1155; vgl. den Art. „Obergericht” in Supplementband II (1891). | 3. Levy, Die 
Bräidentur im Synedrium, in: Monatsſchr. f. Geſch. u. Wifjenih. des Judentgums 1855, 
266-274. 301—307. 339—358). | D. Hoffmann, Der oberjte Gerichtshof in der Stadt des 
deiligthums (Jahresbericht des Nabbinerjeminars 1877/78), Berlin 1878 (47 ©. 4°); Die Prä— 
hdentur im Synedrium, in: Mg f. die Wil. des Judenth. 1878, 94—98, | Jakob Reijmann, 
vo, Berditichem 1888. | Jelski, Die innere Einrichtung des großen Synedrions zu Jeru— 
helem und ihre Fortſetzung ... bis zur Zeit des R. Jehuda ha:Naji, Breslau 1894 (99 ©.). | 0 
Woli Bühler, Das Synedrion in Jerufalem und das große Berh:din in der Quaderfammer 
des jeruialemiihen Tempels, Wien 1902 (252 ©.). Dagegen j. Emil Schürer, ThL8 1903, 
8.12. ®. Bader, Sanhedrin, in: Haſtings' Dictionary of the Bible, Bd IV (Edinburgh 
102), &.397—402, | 3. 3. Yauterbad, Sanhedrin, in: Jewish Encyclopedia XI (New Yort 
105), ©. 41—44 (folgt Büchler). 25 

II. Bon chriftliher Seite. Jo. Selden, De synedriis et praefecturis juridieis veterum 
Ehraeorum, Amjterdam 1679, 4°. | oh. Borft, De Synhedriis Hebraeorum in: Ugolino, The- 
‚aurus XXV, Sp. 1103—1150. | Samuel Frid. Bucher, Synhedrium Magnum, dajelbit Sp. 
1151—1194. | Herm. Witjius, De Synhedriis Hebraeorum, dajelbit Sp. 1195 — 1234. | N. Th. 
dartmann, Die enge Verbindung ded ATS mit dem Neuen 1831, ©. 166—225. | &. B. Winer, 30 
dl. Realwörterbud II, S. 551—554. | I. Langen, Das jüdifhe Synedrium und die römische 
Trofuratur in Judäa, in: Tübinger THOS 1862, ©. 411— 463. | Abr. Kuenen, Over de ſamen— 
“lıng van het Sanhedrin, Amiterdam 1866 (Deutſch durch K. Budde in: Gejammelte Ab- 
endlungen zur bibliſchen Wijjenihaft von A. K., Freib. i. B. 1894, ©. 49—81). | E.Schürer, 
Seid. d. jüd. Voltes ?II, 143—166 = ’II, 188—214. 35 

l. Synedrium, our&doror, Luther „Rat“, it im NT gewöhnlich Bezeichnung der damals 
böhiten jüdifchen Behörde in Jerufalem, vor welcher der Prozeß wider Sehum geführt 
wurde und durch welche die Verurteilung Jeſu erfolgte (Mt 26, 59; Me 14,55; 15,1; 
x 22,66) und vor welcher fih auch die Apojtel (AG 5, 21. 27. 34. 41), infonderheit 
bettus und Johannes (AG 4, 15), jowie Stephanus (AG 6, 12. 15) und Paulus (AG 40 
2,30, 23,1. 6. 15. 20. 28; 24,20) wegen ihres Glaubens an den Auferftandenen zu 
antworten hatten. Jo 11, 47 it ouw&ögıov eine Sitzung diefer Behörde. An allen 
dien Stellen ift von dem Synedrium nur ald von einem Gerichtshofe die Nede. Dazu 
kommt au, daß Mt 10, 17; Me 13,9 der Plural ouveögıa die Heineren Einzelgerichts- 
bite bezeichnet, vgl. noh Mt 5, 22. Die Synedrien hatten das Recht zu verhaften (Jeſum 45 
Rı26,47 ff. Me 14, 43ff., vgl. AG 5, 18; 9,2), zu verurteilen und zu ftrafen. Todes: 
wrele jedoch bedurften der Betätigung durch den römischen Profurator (Jo 18, 31) und 
Genen auch durch diefen vollzogen worden zu fein. Zu beachten ift, dap im NT nur 
Umes Todesurteild Erwähnung gejchiebt, des durch das große Synedrium in Jerufalem 
rt Jeſum gefällten. Aus AG 9,2 wird man jchliegen dürfen, daß die Anordnungen 50 
und Beitimmungen ded großen Synedriums überall, wo Juden wohnten, anerkannt 
zuden, denn das Anjehen des Hohenprieſters allein reichte ſchwerlich bis nad) Damaskus. 
38 große Synedrium war zujammengejegt aus Alteſien, Schriftgelehrten und den an: 
Fibeniten Mitgliedern der Bm hi Familien; daber fteht Me 14,43 (vgl. V. 53) 
 üpyıegeis zal ol yoaumareis xai ol nosoßureooı geradezu für die Mitglieder des 55 
Smerrrums. Joſeph von Arimathia wird Me 15,43; Le 23,50 Bowievrjs genannt. 
us & 23,51 bat man mit Recht geichloffen, daß er Mitglied des Synedriums mar. 
Sr werden fomit Bovisvrai und Bovin (dies Wort bei Joſ. Arch. XIX, 3,3) für die 
‘= gtiechiſchen Ausdrudsmweife mehr entiprechende Bezeichnung der advedooı (dies Wort 
dt im NT) und des — zu halten haben. Das iſt von Wichtigkeit für die 60 
mag nah dem Situngslofal des großen Synedrium (f. hernach). Als Vorfigender 
Sdeint Mt 26,3. 57 bei der Verhandlung gegen Jeſum der Hobepriejter Kaiphas, AG 
1,2 und 24, 1 zur Zeit Pauli der Hobepriefter Ananias. 

— 5 

15° 



228 Synedrium 

2. Das ift alles, was wir aus dem NT über das Synedrium und die Synedrien 
überhaupt entnehmen können. Was ift uns nun über die Gefhichte diefer Inſtitution 
befannt? Die traditionelle jüdiſche Anficht, daß feit Mofe (vgl. Dt 17) ſtets ein oberiter 
Gerichtshof in Israel beitanden habe und daß das große Synedrium defjen legitime 

5 Fortfegung jet, hat namentlih nod D. Hoffmann mit gelehrtem Fleiße zu verteidigen ge 
geſucht. Seine Gründe find aber nicht überzeugend. Selbſt wenn der von Joſaphat 
(2 Chr 19) ing Leben gerufene oberjte Gerichtshof bis zum babylonifchen Ertl weiter be: 
Itanden hätte (weder Ja noch Nein läßt ſich beweiſen) — zur Zeit Esras und Nehemjas 
eriftierte er ficher nicht; fonft müßten in den Berichten über das Wirken diefer Männer 

10 irgend melde Spuren feines Dafeins fich finden. Damals jtanden an der Spitze des 
Gemeinweſens „die Altejten der Juden“ a7 aw Esr 5,5; 6,7. 14, aud als „Fürjten“ 
EIS bezeichnet Esr 9. 10; Neb 10. 11. 12 (vgl. dieſe Enchkl. I, 2267). Aus diejen 27 
ift eim ariftofratifcher Senat geworden, an deijen Spite der erbliche Hobepriefter jtand, 
die yeoovola, welche unter diefem Namen zuerft in einem Screiben Antiohus' d. Gr. 

15 erwähnt wird (Joſephus, Altertümer XII, 3,3). Der Brief des Maktabäers Jonathan 
an die Spartaner beginnt 1 Maf 12, 6: "Imwvadar doyıoevs zai N) yeoovola toü Fürovs 
xai ol leoeis xal ö Aoınös Önuos, vgl. noch die Erwähnung der zosoßureon Toü 
Jaod 12, 35 u. ſ. Ob die Gerufie unter den malfabäifchen Königen etivelde Bedeutung 
hatte, wiſſen wir nicht; wir haben nicht einmal ein bejtimmtes Zeugnis dafür, daß fie 

20 damals vorhanden war. Es iſt indes fehr wahrſcheinlich, daß fie weiter eriftierte. Denn 
dann erklärt es ſich leicht, daß, nachdem die von Gabinius (57—55 v. Chr. Prokonſul 
in Syrien) verfügte Teilung des jüdiſchen Landes in fünf durch ſelbſtſtändige aur£doıa 
(Joſephus, Alt. XIV, 5, 4) oder avvodor (Jüd. Krieg I, 8, 5) verwaltete Bezirke (ſpäteſtens) 
durch Cäſar (im Sommer 47 v. Chr.) befeitigt worden war, die Gerufie (der Senat) von 

25 Jeruſalem oder, wie man damals zuerſt jagte, das Synedrium von Jeruſalem im ganzen 
jüdischen Lande anerfannt war und Gerichtsbarkeit ausübte: Herodes vor dem Synedrium 
im Jahre 47 oder Anfang 46 v. Chr., |. Joſephus, Alt. XIV, 9,3—5. Als Herodes 
im Jahre 37 v. Chr. Jeruſalem erobert hatte, rächte er ſich blutig an feinen dereinftigen 
Richtern (Joſ., Alt. XIV, 9, 4. XV, 1,1); doch blieb das Synedrium als folches be- 

so ſtehn (daf. XV, 6,2), wenn aud natürlich mit einer dem Herodes ergebenen Bejegung. 
Während der Verwaltung der römischen PBrofuratoren (6—41 u. 44—46 n. Chr.) hatte 
das Synedrium natürlich erheblich größere Bedeutung, zunächit allerdings nur für das 
den Prokuratoren unterjtellte Gebiet, kraft freiwilliger Anerlennung feitens der außerhalb 
besjelben wohnenden Juden aber in nicht geringem Maße auch für die gefamte Judenbeit. 

35 Aus der eigentümlichen Geftaltung, welche das jüdische Leben nad der Ruckkehr aus dem 
Eril mehr und mehr durch die wachſende Bedeutung des Geſetzes erbielt, ergiebt ſich — 
und die jüdiſche Tradition reicht bin es zu beftätigen, — daß das Synedrium, formell 
der höchfte jüdifche Gerichtshof >7737 777 M°2 (Sota 1,4; 9,1; Sanbebrin 11,2. 4 u. 
fonft), fachlich zugleich die höchſte theologische und nationale Behörde war, von welcher 

0 alle Streitigkeiten zwifchen Juden und alle auf das Geſetz, d. i. das gefamte bürgerliche 
Leben bezüglichen * erledigt wurden. 
x Damit fommen mir denn zu dem dritten Punkte unfrer Darftellung, zu der 

jüdifchen Tradition, über die namentlidh der Traftat Sanbedrin zu sa it. 
Manche ihrer Angaben liefern eine dankenswerte Ergänzung zu den jpärlichen und feine 

#5 Möglichkeit zur Entwerfung eines vollftändigen und lebensvollen Bildes bietenden Notizen 
des NT und des Joſephus. So liegt z.B. fein Grund vor zu bezweifeln, daß das 
große Synedrium (77773 ITTO) 71 Mitglieder gezählt habe. Auch ift es wohl mög- 
lich, daß die Hleineren oder Lokal-Synedrien, deren Jeruſalem zwei gehabt babe, aus je 
23 Perjonen gebildet twaren. Desgleichen wird in dem über das Gerichtsverfahren und 

50 andres Mitgeteilten viel von alter Tradition bewahrt fein. Gegen mehrere Ausjagen 
der Mifchna aber find erhebliche Bedenken vorgebradht worden. Als Sigungslotal z. B. 
wird wiederholt die „Quaderhalle“ (M37T n2C?), melde innerhalb des Tempelvorbofes 
gelegen babe, genannt, Pea 2, 6; Sanbedrin 11,2 u. ſonſt. Nun beißen die Mitglieder 
des Synedrium Bovievrat, das Synedrium ſelbſt 4004nj. Demnah wird Jofepbus den 

65 Werfammlungsort des Synedriums meinen, wenn er von einem Gebäude fpricht, welches 
er BovAn (Yüd. Krieg V, 4, 2) oder BovÄlevurnoror (daf. VI, 6, 3) nennt. Diefes Gebäude 
lag aber außerhalb des Tempelvorbofes und zwar tweitlihb von ibm; vgl. E. Schürer, 
Der Verfammlungsort des großen Synedriums (ThStK 1878, ©. 608— 626). 

Die jüdiſche Tradition Chagiga 2,2, für melde namentlich ®. Levy und, viel 
0 gründlicher, D. Hoffmann wieder eingetreten find, nimmt an, daß regelmäßig zwei pbari- 
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ſäiſche Schulhäupter dem Synedrium vorgeſtanden hätten, der eine als Präſident NO}, 
der andere als Vizepräſident )7 M’2 28. Dem aber widerſpricht das, was nad dem 
NT und Jofepbus angenommen werden muß und von Auenen, Schürer u. a. als das 
allein Richtige erklärt wird, daß nämlich der Hobepriefter ſtets Haupt und Vorfigender 
des Synedriums geweſen je. Was das NT betrifft, bat man freilich ftet3 zu erwägen, 5 
daß die Art, wie gegen Jeſum vorgegangen worden ift, gewiß in mehr ald Einer Hin- 
ſicht nicht mit dem damals üblichen ordentlichen Gerichtsverfahren übereingeftimmt bat. 

H. 2, Strad. 

Synergismus, Synergiftiiher Streit. — Litteratur: Für Luther außer der all: 
einen Litteratur zu 2.3 Theologie jept bejonders Loofs Dogmengeſchichte‘ (2. Teil 1906). — 10 

Für Melandtbon, außer den Schritten über feine Theologie von Galle u. Herrlinger: Flotow, 
De synergismo Melanthonis, Vratisl. 1867; €. 5. Fiſcher, Melanchthons Lehre von der 
Belebrung, Tübingen 1905. — In diefer FRE die Artitel Flacius, Pieffinger, Stigel, Stöjjel, 
Strigel, E. Spangenberg, Bhilippismus. — Ferner: C. Sclüfjelburg, Catalogus haereti- 
corum, Francof. 1500 #. Tom. V; Chr. €. Luthardt, Die Lehre vom freien Willen, Leipzig 15 
1863; F H. R. Frank, Theologie der Kontordienformel, BdI, Erlangen 1858; Heppe, Dogmatif 
des deutſchen Proteftantismus im 16. Jahrh., Iu. II, Gotha 1857; deri., Geſch. des deutichen 
Protejtantismus v. 1555— 81, 4 Bde, Marburg 1852 ff.; W. Preger, Flacius Bd II, Erlangen 1861; 
4. Bed, Joh. Friedrich der Mittlere, 2 Bde, Weimar 1858; ©. Frank, Art. Synergismus in 
TRE’ XV, 1035. — Bon der Disputatio de originali peccato et libero arbitrio inter 20 
M. Flacium et V. Strigelium (vgl. oben S. 97,9) ijt die Ausgabe 1563 Mense Martio citiert, 
da dieje auf S. 247—606 zahlreiche weitere Dokumente aus der Geſchichte des ſynergiſtiſchen 
Streited enthält. 

Zu den enticheidenden Eigentümlichkeiten der neuen religiöfen Erkenntnis Quthers 
batte es (in aller Klarheit feit der Nömerbrief:Borlefung 1516) gehört, daß er das neue 25 
eiftliche Leben des Chriſten monergiftiich als Erzeugnis und Erlebnis einer diefem tiber: 
brenen Gottesthat verjtand. Der Glaube ift Gabe Gottes, nicht menschliche Zeiftung. 

Gott giebt den spiritus fidei; die justificatio ift eine nova nativitas, quae dat 
novum esse (Loofs 703 u. 706). Liberum arbitrium extra gratiam constitutum 
nullam habet prorsus facultatem ad justitiam, sed necessario est in peccatis. so 
Mit Hecht nennt es Auguftin servum potius quam liberum arbitrium. Daber ver: 
wirft er jett den früber von ihm gelernten und gebilligten Lehrſatzt Facienti quod in 
se est, infallibiliter Deus infundit gratiam als mwiderfinnig und pelagianiih. Die 
Rechtfertigung erfolgt vielmehr, quando effieimur pure passivi respectu Dei tam 
quoad interiores quam exteriores actus. Gottes Verhältnis zum Heil der Menſchen 35 
wird ftreng präbejitinatianifch gedacht (ebd. 708F.). Seit der Leipziger Disputation jeben 
wir auch Melandtbon in diefen Gedanken beimifh werden (Baccalaureats-Thefen 
4. September 1519 bei Kolde, Loci communes’ 250ff.; Lucubratiuncula 1520; Loei 
communes 1521). Die vis peccati originalis ift vivax quaedam energia ad 
peccandum; consequitur, hominem nihil plane posse boni facere; fateor, in 4 
externo rerum delecetu esse quandam libertatem, internos vero affeetus pror- 
sus nego in potestate nostra esse; omnia, quae eveniunt, necessario juxta 
divinam praedestinationem eveniunt, nulla est voluntatis nostrae libertas. Ya 
ſelbſt jene zugeftandene libertas quaedam externorum operum bejteht doch nur pro 
naturae captu, videtur esse judicio naturae (Kolde 71. 75; vgl. Loofs 787 # 
u. 789 gegen Fiſcher ©. 53). Eine Belehrung des Menſchen ift alfo nur möglich als 
nöttliche That im Menſchen. Sie erfolgt dadurch, daß wir mortificati per legem, 
resuscitamur verbo gratiae; ®laube entſteht spiritu Dei instaurante et illustrante 
corda nostra. (Es wäre verkehrt, wenn man jagen wollte, poenitentiae initium in 
nobis esse positum; unfere conversio ad Deum erfolgt erſt auf Grund einer con- 50° 
versio Dei ad nos (Kolde 104). Pſychologiſch denkt ſich Melandıtbon die Umwand— 
lung in der Belehrung fo vor ſich gebend, daß Gott neue, gute Affefte im Menfchen 
erzeugt, die fortan die Herrichaft über die alten, fündlichen Affelte erlangen. 

Diefe ältefte, von Luther abhängige Yebrweife bat nun aber Melandhtbon in der 
Aolgezeit in verichiedenen Beziehungen modifiziert. Zunächſt indem er feit 1527 (Scholia 55 
in epistolam Pauli ad —— die determiniſtiſche Faſſung der Prädeſtinations— 
lebre aufgab. Die generalis actio Gottes hebt nicht auf, daß der Menſch auf andere 
Weiſe als die andern Geſchöpfe von ihm lebendig erbalten und beivegt werden; die dem 
Menſchen von Gott verliebene Natur bat als ihr Spezifilum den Beſitz von ratio und 
eleetio. Der natürlide Menſch befigt die Fähigkeit zu einer carnalis et eivilis justitia w 

r 
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(ogl. auch Conf. Aug. art. XVII). Der früber nicht vermiedene Gedanke, daß Gott 
auch der auetor peccati fei, wird jetzt ausbrüdlich zurüdgemiefen. Der Nömerbricf: 
Kommentar 1532 lehrt den Univerfalismus des göttlichen Gnadenwillens und wehrt allem 
näheren Forjchen über das Geheimnis der (übrigens von ihm nie bejtrittenen) göttlichen 

5 Erwählung. Mel. neigt jegt der Anficht zu, misericordiam Dei vere causam elec- 
tionis esse, sed tamen eatenus aliquam causam in accipiente esse, quatenus 
promissionem oblatam non repudiat, quia malum ex nobis est (Xoofs 844). 
Dies non repudiare gewinnt fortan Bedeutung in feinen Gedanken über den Heils— 
prozeß, und damit beginnt er auf das Verhalten des menfchlihen Willens der angebotenen 

ı0 Gnade gegenüber zu refleftieren. 1533 (zu diefer Jahreszahl vgl. Fiſcher ©. 65) fchreibt 
er: Cum humanae mentes audiunt verbum Dei et non repudiant, Spiritus 
S. simul movet eas, ut et perterrefiant et rursus erigantur. Die weitere Fort: 
bildung feiner Lehre vom freien Willen und der Bekehrung vollzieht fich in dem immer 
ftärfer von ihm empfundenen Intereſſe, die göttliche Gnabenthat im Menfchen zugleich als 

15 einen pfochologifchen Vorgang im Berwußtfein und Willen des Menjchen zu verftehen und daber 
mit feiner inzmwifchen im Kommentar zur Ethik des Ariftoteles (1529), dann weiter 1540 
in der Schrift de anima vorgetragenen Lehre von den Seelenkräften (vgl. darüber Fiſcher 
©. 49. 92.) in Verbindung zu bringen; daneben aber treibt ihn auch das praftifch- 
etbifche Intereſſe, den Menfchen jelbit für feinen Heilsftand verantwortlich zu machen. 

20 In erfterer Beziehung hat er den Willen des Menjchen ald das formale Vermögen be- 
jchrieben, das fi zu den vom Intellekt ibm gezeigten Gegenftänden entjcheidend in 
Mollen, Nichtwollen oder auch Unentfchiedenbleiben verhält; es fann den Lockungen der 
Affelte nachgeben, oder den Mahnungen der Vernunft folgen; es produziert aus ſich 
nichts Neues, aber e8 nimmt Stellung zu dem, was fich ihm naht. Diejes Vermögen 

25 ift auch durch die Erbfünde nicht verloren gegangen. Es kann aus fich jelbit beraus 
ichlechterdings fein geiftliches Leben erzeugen. Aber wenn nun in dem Worte Gottes die 
befehrende Gnade Gottes dem Menfchen naht und durch das gehörte Wort der bl. Geift 
ind Herz eintritt und die geiftlichen Affekte, contritio, fides u. |. w. darin erzeugt, dann 
verbleibt dem Willen die Stellungnahme zu diefem Neuen: er kann zuftimmen ober ab- 

30 lehnen, wie er fih ſchon dem Hören des Worts entziehen fonnte. In diefem Sinne 
redet er von tres causae bonae actionis concurrentes im Bekehrungsvorgang: Ver- 
bum, Spiritus S., et voluntas, non sane otiosa, sed repugnans infirmitati 
suae (Loci 1535, CR XXI, 376; bier au das Gitat aus Chryſoſtomus: 6 dE Fixrwr 
rov Boviöuerov Exec); Verbum Dei, Spiritus sanctus, et humana voluntas 

sassentiens nec repugnans verbo Dei. Posset enim excutere, ut exeutit 
Saul sua sponte; sed cum mens audiens ac se sustentans non repugnat, 
non indulget diffidentiae, sed adjuvante etiam Spiritu S. conatur assentiri, 
in hoc certamine voluntas non est otiosa (Loeci 1559, CR XXI, 658). Necesse 
est in nobis esse aliquam diseriminis causam, warum der eine von Gott an- 

40 genommen, der andere verivorfen wird (ebd. 659). In diefem Sinne einer voluntas 
assentiens nec repugnans läft Melanchthon die z.B. von Erasmus gebraudte Defi- 
nition gelten: liberum arbitrium facultatem esse applicandi se ad gratiam; 
nämlih: audit promissionem et assentiri conatur et abjieit peceata contra 
conscientiam (ebd.). So anerfennenswert die praftiiche Tendenz war, die Melanchtbon 

45 bei dieſer Lehrweiſe leitete, jo war es doch fehlerhaft, daß er durd die Zufammenfüguna 
der tres causae göttlidhes und menjchliches Thun jo verband, daß das Heil entftcht 
durch Hinzufügung eines menfchlichen Anteils zu den Wirkungen Gottes; das gab einen 
Synergismus, den PVictorin Strigel bernah durch den Vergleich verdeutlihen fonnte: 
„als wenn ich in einer Zeche jähe bei einem reihen Mann, und er gäbe einen Thaler, 

50 ich einen Heller“ (Disputatio inter Flacium et Strigelium p. 104). Auch diefen 
Heller eigenen Anteild am Gnadenſtand verträgt das evangelifche religiöfe Bewußtſein 
nicht. Nichtig aber ſchwebte ihm der Gedanke vor, daß das ganze religiöje Erlebnis, 
das wir als Wirkung Gottes an uns empfinden und befennen, et eich als ein pſycho— 
logiſcher Proze in unferm Bewußtſein und Willen verläuft. Melancdtbon muß vor dem 

55 Vorwurf geſchützt bleiben, als hätte er irgendwie die Gnadenwirkung Gottes am Sünder 
durch das entgegenfommende Verbalten des Menjchen ertvorben werden lajlen; die cor- 
ruptio naturae und das sola fide hat er unverrüdt feitgebalten,; jedes meritortiche 
Thun ift ausgefchlojien. Auch iſt es nicht richtig, feinen Synergismus aus einer ab- 
geichwächten Beurteilung des Zuſtandes des natürlichen, unbefehrten Menſchen abzuleiten, 

‘ww als wenn der bl. Geift noch vorhandene, nur ſehr geſchwächte Reſte von affeetus spiri- 
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tuales nur wieder zu beleben brauchte (vgl. darüber Fiſcher S. 126f.). Doch ift nicht 
w verfennen, daß manche Redewendungen, deren er fich bediente, dieſer Auffafjung Vor— 
chub leiten, wenn er z. B. gern den Unbefehrten als den Schwervertvundeten beichreibt, 
den die Gnade „heilt“, wenn er die Fähigkeiten des Menſchen vor und nad der Be: 
lehtung in fomparativifchen Wendungen vergleicht, alfo jcheinbar nur einen quantitativen 5 
hatt ded qualitativen Unterjchiedes annimmt, wenn er bon einem adjuvare des hl. Geiftes 
redet u. dgl. m. Mber das ift eine ylüffigkeit der Ausdrudsweife, die man nicht gegen 
die daneben borbandene prinzipielle, Klare und unzweideutige Lehrweiſe ausfpielen darf. 

Diefen Synergismus lehrte nun das Leipziger Interim — in faft wörtlicher Herüber: 
nahme eines Sates des Augsburger Interims —: „Wiewohl Gott den Menjchen nicht 
gereht macht durch Verdienſt eigner Werke... fondern aus Barmherzigkeit, umfonit, 
ohne unfer Verdienft ... gleichtvohl wirfet der barmberzige Gott nicht alſo mit den 
Nenſchen wie mit einem Blod (truncus), fondern zeucht ihn alfo, daß fein Wille auch 
mittirfet, fo er in verftändigen Jahren ift. Denn ein folder Menſch empfähet die Wohl: 
thaten Chrifti nicht, wo nicht durch vorgehende Gnade der Wille und das Herz beivegt 16 
wird, dab er vor Gottes Zorn erfchrede und einen Mißfallen habe an der Sünde u. |. m.“ 
(Bird, Das drevfadhe Interim ©. 283. 362f.; CR VII, 51). Schon damals hatte 
Flacius in den Worten „nicht wie mit einem Blod“ „ein papijtiih meritum de con- 
gruo und ein Stüdlein vom freien Willen“ begraben gefunden (reger, Flacius I, 189), 
doch obne diefen Punkt in feiner Polemik befonders nachdrücklich hervortreten zu lafjen. 20 
Nun veröffentlichte aber ob. Pfeffinger, Prof. in Leipzig (vgl. Bd XV, 253), 1555 
wei Disputationen De libertate voluntatis humanae und De libero arbitrio, die 
Relanchthons Lehre vom freien Willen zufammenbängend enttwidelten. Der Wille befitt 
war feine Fähigkeit, von fih aus motus spirituales sine auxilio Spiritus S. hervor: 
jubringen; aber er verhält fih auch nicht ut statua. Vielmehr konkurrieren als causae : 
agentes: Spiritus S. movens per verbum Dei, mens cogitans et voluntas non 
repugnans, sed utcunque jam moventi Spiritui S. obtemperans. Wenn ber 
bl Geiſt Verftand, Willen und Herz entzündet bat, dann tritt herzu nostra aliqua 
assensio seu apprehensio. Verhielte fi der Menſch ut statua, dann gäbe es feinen 
men Kampf um Bewahrung des Glaubens; wäre der Wille müßig und verhielte fich so 
pure passive, dann fiele der Unterfchied zwiſchen fromm und gottlos, erwählt und ver: 
dummt, Saul und David dahin und damit Gottes Unparteilichleit und Gerechtigkeit. 
Sequitur ergo in nobis esse aliquam causam, cur alii assentiantur, alii non 
assentiantur. Am 12. Januar 1556 verwarfen die thüringischen Theologen Amsborf, 
Schnepff u. A., auch Strigel, in Weimar Pfeffingerd Lehrweiſe. Gleichwohl erfolgte noch 56 
mr cine öffentliche Polemik gegen ibn, wie die —— Theologen am 1. Juni 1556 
atſchuldigend erflärten, quod et difficilis obscuraque et cum multis aliis quaesti- 
onibus conjuncta esset futura disputatio. Und Melanchthon habe erklärt, er werde 
bit den Kampf aufnehmen, wenn jemand etwas in liberi arbitrii materia jchreibe 
(Örve, Memoria J. Westphali instaurata, Hamburg 1749, p. 297f.). Gegen «0 
effinger ſchrieb dann aber doch zunächſt der Weimarer Hofprediger Johann Stolz 
140 Thejen, doch veröffentlichte Job. Aurifaber erft etwas ſpäter diefe Entgegnung (ab: 
tudt in Disputatio p. 354ff.). Offentlich trat zuerft Amsdorf 1558 gegen Pfeffinger 
auf („Öffentliche Belänntniß der reinen Lehre”) mit grober Entftellung der Lehre dieſes, 
ıle wenn er behauptet bätte, „daß der Menſch aus natürlichen Kräften feines freien 4 
Silens fih zur Gnade ſchicken und bereiten fünne, ohne daß ihm der hl. Geift gegeben 
Derde, gerade jo wie ed auch die gottlofen Sophiften Thomas von Aquino, Scotus und 
ie Schüler bebauptet hätten”. Als Pfeffinger fich gegen diefe Unterfchiebung verteidigte 
Auff die offentliche Bekentnis . . Amsdorfs“ 1558), griff Flacius ein: Refutatio Pro- 
positionum Pfeffingeri de libero arbitrio (abgedrudt in Disputatio p. 367 ff.). Die so 
xctbaßten „Mdiapboriften” befommen bier von ibm den neuen Scheltnamen „Synergiſten“ 
481); er eignet ſich Luthers Wort an: „in innovatione et tränsmutatione hominis 
veteris, qui filius Diaboli est, in novum hominem, qui filius Dei est, homo 
nere passive sese habet nec facit quidpiam, sed fit totus“ (380). Quod si 
omnino libet cum trunco veterem hominem conferre, rectissime diei potest, 55 
good sicut truncus aut saxum se mere passive habet erga statuarium aut 
apieidam, sic et homo in conversione et regeneratione erga Deum, cum ab 
0 fit nova ereatura, ja noch jchlimmer als ein Blod, denn er verhält ſich nicht nur 
passive, jondern adversative aut repugnative seu hostiliter erga Dei operationem, 
zu Inorriges und für die Bearbeitung des Holzichnigers völlig ungeeignetes Holz; (382). wo 

— 0 
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Eine Schrift De originali peccato et libero arbitrio folgte (a. a. O. p. 398 ff.) und 
ichlieglich eine zmweitägige Disputation in der Univerfität Jena (10. und 11. November 
1559; ebb. p. 429ff.; ea Meftphals ©. 401. 414f.). Während bisher weder 
in den in Worms vorgebrachten „Corruptelen“ noch in den Gosmwiger Verhandlungen mit 

5 Melanchthon der Vorwurf des Synergismus erhoben worden mar, betrieb Flacius jetzt 
die Aufnahme auch diefer Anklage nebft einer eonfutatio der fynergiftifchen Irrlehre ins 
„Weimarer Confutationsbuch“, zu deilen Abfafjung er Herzog Johann Friedrich den 
Mittleren angeregt und auf deſſen jchroffe Haltung er, ſiegreich alles Widerſtreben 
Strigels, Schnepffs und Hügels überwindend, den maßgebenden Einfluß geübt batte 

10 (f. oben ©. 98f.). Der Titel der lateinifchen Ausgabe ijt: Illustrissimi Prineipis... 
Jo. Frideriei secundi ... solida et ex verbo Dei sumpta confutatio et condemnatio 
praecipuarum corruptelarum, sectarum et errorum hoc tempore grassantium; der 
der deutjchen: Des Durchlauchtigen hochgebornen Fürften . . . Johans Friderichen des Mitt- 
lern... in Gottes wort... gegründete Confutationes, Widerlegungen und verdammung 

15 etlicher . .. eingerifienen Gorruptelen, Secten und Irrthümern . . . (beide Jena 1559). 
Hier bringt Kap. VI die „Widerlegung der Irrthum im Artikel vom Freien Willen 
und des Menſchen Krefften“, in drei Abjchnitten, von denen der erfte fich gegen Pelagius 
und die Scholaftifer, der dritte gegen die Vollfommenbeitslehre der Schwärmer richtet; 
ung interefftert bier der zweite ausführlichite Abſchnitt, der fich wider „etliche wendet, 

20 welche „doch nicht für die geringften Verwandten der Augsb. Conf. wollen gejeben fein“. 
Diefe lehrten, durch den Fall ſeien des Menschen natürliche Kräfte „jo ganz und gar nicht 
verrückt noch verberbt, daß er nicht follt, dnrch Hülf und Beiftand der Gnade ermuntert, aus 
eigner Freiheit in der Bekehrung etwas fünnen oder vermögen“. Daher eigneten fie dem 
freien Willen zu, daß er „folde Gnade hab in feiner Willfür, möge fie annehmen und 

25 ihr folgen, oder fie verwerfen“. Sie bezeichneten Vernunft und Willen des Menfchen 
als ovveoyos, Mitarbeiter, Gehilfe und Beförderer in der Belehrung und neuen Geburt, 
neben dem Wort und Geift Gottes. Diefem „anfehnlichen und der Vernunft gemähen“ 
Irrtum, diefer „von den großen hochgelehrten und fürnehmften Theologen befhüsten gott: 
Iojen Opinion“ wird entgegengehalten: der natürliche Menſch iſt ganz und gar tot für alles 

3 Göttliche, fein Herz ift von Natur fteinern ; daher ftamınt alle Erkenntnis Chriſti lediglich aus 
Erleuchtung des bl. Geiftes; auch alles, was zum Willen gebört, Gott gehorfam zu werden, 
muß von Gott erft gegeben und gewirkt werden, ein Vermögen des Willens zu Gott bin 
ift in ung ſelbſt nicht vorhanden ; Gottes Gnade macht, wie ſchon Auguftin bezeugt, aus 
nicht wollendem einen mwollenden Willen. Erſt nad) der Wiedergeburt wird der Menſch 

3 ein odbveoyos Gottes vermöge des neuen guten Willens, den der hl. Geift in ihm ge— 
wirkt hat. Melandıtbon, den diefe Säte treffen follten, verantwortete ſich vor Kurfürſt 
Auguft (CR IX, 706 ff); er betonte die praktiſch-ethiſche Nüdficht, die ihn gegen determi- 
niftifche, Stoica et Manichaea deliria veranlaßt babe, die Lehre vom freien Willen zu 
behandeln. Auch der fündigen Natur ift etliche Freiheit geblieben, äußerlihe Zucht zu 

0 halten. In der Belehrung macht den Anfang Gottes Wort, das die Sünde jtraft und 
Vergebung und Gnade anbietet und dadurh Schreden und Troft wirft. Aber Gott 
mwingt niemand, daß er anders würde, gleichviel, ob er auf das Wort merkte oder nicht, 
Een es gejchieht praecedente gratia, comitante voluntate. Rejieiens rejieit 
sua voluntate, nec Deus est causa, quod voluntas rejieit. Aber ebenjo gilt auch, 

45 daß feine Belehrung ftattfindet, donee voluntas omnino repugnat — Deus trahit, 
sed volentem trahit. Er protejtiert gegen die Nedeweife des Flacius von einem von 
Gott geübten „Zwang zum Glauben”. Auch in der Disputation vom 28. November 
1559 nahm er Gelegenheit, Flacius zurüdzumeifen, CR XII, 645 ff., bei. Theſe 38 ff.; 
er ſieht manidjätfchen Irrtum in den sophismata de coactione; aliquid est loci 

» diligentiae nostrae seu voluntati comitanti Spiritum sanctum (Th. 50). für 
den angegriffenen Melandhthon war inzwifchen in Jena ſelbſt Vietorin Strigel (f. d. Art.) 
eingetreten. Nachdem er vergeblih der Verfchärfung des Confutationsbuches zu wehren 
verjucdht und auf der Weimarer Synode auch perjönlich den Kampf mit Flacius aufge 
nommen batte, vertweigerte er eben wegen der Befämpfung des Spnergismus die Annabme 

55 des Buches. Was er und Hügel darüber von der brutalen Gewalt Johann Friedrichs zu 
leiden befamen, ift oben ©. 99, gejchildert. Im weiteren Verlauf diefer Tragödie wollte 
der Herzog den Yehritreit durch ein Kolloquium zwwifchen Flacius und Strigel zum Aus: 
trag bringen. Die Disputation fand vom 2.—8. August 1560 in Weimar jtatt, wir find 
über fie durch die gedrudten Protokolle vortrefflich unterrichtet. Disputiert wurde über von 
Simon Mufäus und Flacius aufgejegte Thejen, wobei Flacius ftets darauf drang, daß 
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der Gegner verfuchen folle, diefe Säbe einzeln mit dem Mittel des Spllogismus anzu: 
greifen, während Strigel beftändig bemüht war, feine Gefamtanfchauung zufammenhängend 
zur Geltung zu bringen. Verſchieden fallen beide Disputanten den Begriff der con- 
versio; für Flacius ift fie der in kurzer Friſt fich vollziebende Vorgang der Erweckung des 
Sünders zur Buße und der Begabung mit dem Glauben: dabei verhält fich der Wille 5 
mere passive. Für Strigel tft dagegen conversio die das ganze Yeben umfpannende 
Entwidelung des Gnadenſtandes, einjchließlid der perpetua poenitentia, gubernatio, 
eonservatio, Anfang und Wachstum des geiftlihen Lebens. Nach Flacius entjteht erft 
durch die donatio fidei ein neuer, für Geiftliches intereffierter Wille, nad Strigel tritt 
der Wille in Aktion fofort bei den initia conversionis, jeder Thätigfeit des hl. Geiftes 
forrefpondiert alsbald eine Betbätigung des menschlichen Willens (Disputatio p.20f.). Wofür 
Strigel kämpft, erbellt aus folgenden Gitaten: non habet verbum [Dei] vim magicam, 
sed fit haec regeneratio et creatio hominis non sine cogitatione propria verbi 
et non sine motu aliquo voluntatis (p. 62). Libertatem a coactione tribuo vo- 
luntati(p. 71). Velle, quod ad substantiam attinet, sive bonum, sive malum, 16 
est ipsius voluntatis; et hoc velle habet voluntas ex opere ereationis, quod 
adhue reliquum et non prorsus abolitum et extinetum est. Sed quod ad 
qualitates attinet, distinguo inter bonum et malum; malum a sola voluntate 
oritur, bonum velle post lapsum, quod ad bonum attinet, est opus Spiritus 
Sancti (p. 102). Aber es handelt fich doch nicht nur darum, daß Strigel den Menſchen 20 
nicht „mie einen Block“ betrachtet willen und auch feine Belehrung als einen pſycho— 
logischen und nicht magischen Vorgang ſich vorftellen will, fein Gleichnis vom Magnet, 
deſſen zeitweife jchlummernde, gebundene Kraft wieder frei wird (f. oben ©. 99,35) und 
das andere vom Thaler und Heller (oben ©. 230,49), zeigen allerdings, daß ihm die 
Belehrung nicht wie dem Flacius eine Neufchöpfung, das Yebendigmachen eines geiftlich 25 
Toten, jondern die Wiederbelebung in ibm jchlummernder, in fich ſelbſt freilich ohn— 
mächtiger, aber nun wieder fich betbätigender Kräfte ift. Er gelangt zu einer verant: 
mwortlihen Selbitentiheidung des Menfchen und entrinnt fo den für Flacius unvermeid— 
lichen prädejtinatianifchen Konfequenzen. Aber er verfennt, daß erfahrungsgemäß der 
Belehrte doch als das eigentlihe Wunder der Gnade gerade die ihm widerfahrene, nicht so 
von ibm ſelbſt durch eigenen Entichluß berbeigeführte Umwandlung feiner noluntas in 
voluntas empfindet. — Troß der dialektiſchen Überlegenheit und Siegesgewißheit des 
Flacius brach der Herzog die Disputation ab, ohne ſchon ein Schlußurteil zu fpreden; 
fie folle fpäter fortgefegt und ad aliquem pium finem gebracht werden (p. 247). Stand 
der Herzog aud auf Seiten des Flacius, jo hatte er doch offenbar von der „Irrlehre“ 35 
Strigeld eine günftigere Meinung als zuvor empfangen; grundſtürzend fchien fie ihm 
nicht gerade zu fein. Mufäus und Flacius fuchten zwar fofort durch eine Eingabe an 
ibn die Glut zu jchüren und baten um jchleunige Kortfegung, damit Die enormes errores 
Strigeld vollends aufgededt werden fünnten. Der Herzog ftellte eine Synode und deren 
Enticheidung in Ausficht; aber trog aller Bemühungen des Flacius und feiner Freunde, 40 
die Sache zum Abſchluß, zur Verurteilung Strigels als Irrlehrer, zu bringen, wurde die 
Stimmung bei Hofe immer lauer und für die flacianifche Partei ungünftiger. Sieht fich 
doch Flacius ſchon am 6. Dezember 1560 veranlaft, ausdrüdlid vor den berzoglichen 
Raten darzulegen, daß er tantum ob studium veritatis et nullos privatos affecetus 
mit Strigel im Streit liege (Disput. p. 309ff.). Er wendete fih an den Herzog felbft a5 
und überfendete ihm ein Negiiter von 26 Irrlebren, die Strigel nach feiner Ueberzeugung 
widerrufen müſſe; ja nicht Amneſtie, jondern eine perspicua et publica errorum con- 
demnatio! (ebend. p. 313f}.). Aber ftatt nach diefem Verlangen zu prozedieren, läßt 
fh Nobann Friedrich von beiden ein Yehrbefenntnis einreichen (p. 322ff.). Flacius im 
Verein mit Mufäus, Wigand und Nuder verſucht jegt noch dur einen Alageruf über so 
die Schmach, daß nun ſchon drei Jahre verſtrichen find, ohne daß Strigel fürmlich ver: 
urteilt tworden ift, eine gemeinfame Aftion der serii ae synceri doctores, der Super- 
intendentes eruditiores, der pastores vere pii — aud) Yaien, wenn fie pleni zelo, 
spiritu et sapientia jind, jollen willfommen fein — in einer großen, anfebnlichen Ver: 
jammlung gegen diefes ingens scandalum zu ftande zu bringen (p. 331ff.). Über die 55 
Rorgänge, die noch vor Ablauf des Jahres 1561 zur Vertreibung des Flacius und 
feiner Genofien aus Nena führten, vgl. die Art. Flacius (Bd VI ©.87), Stigel (oben 
©. 14), Stöfjel (oben ©. 60), Strigel (oben ©. 100). Über die darauf folgende Neba- 
bilitatton Strigels vgl. ©. 100. Sein Belenntnis vom 3. März 1562 (verdeuticht in Dis- 
putatio 591) unterjcheidet zwifchen der durch den Sündenfall verlorenen vis oder effi- 

— 0 



234 Synergiömus, Synergiftiiher Streit 

cacia, zu bedenken, zu wollen und auszurichten, was Gott lieb und uns beilfam ift, und 
dem den vernünftigen Menſchen von anderen Geſchöpfen unterfcheidenden modus agendi, 
jeiner aptitudo oder capaeitas für den göttlichen Beruf, fo daß er fähig bleibt, durch 
den bl. Geift dem Wort zuzuftimmen und das empfangene Gnadengut feitzubalten. (Die 

" Declaratio vom 6. Mat 1562 f. auch ebd. p. 597.) Darauf wird Strigel in fein Amt 
twieder eingefegt, aber Mißtrauen und Mißſtimmung der Geiftlihen gegen ihn und feine 
Deelaratio bleiben; auch Stöfjeld Superdeclaratio (oben ©. 60 und 100) bringt feine 
Beruhigung — und Strigel ſelbſt entweicht nach Leipzig und entzieht ſich weiteren Ver: 
bandlungen über feine Lehre vom freien Willen. Bis zum Zufammenbrud der Herrichaft 

ı0 Johann Friedrichs haben jeßt die Gegner des Flacius in Jena und bei Hofe das Heft in 
Händen. Kaum aber ift 1567 mit Johann Wilhelm das Geneftolutbertum wieder ein- 
gezogen, jo wird auch (neben Conf. Aug., Apol. und Art. Smale.) das Confutationg- 
bud wieder ald Lehrnorm eingejchärft (Edilt vom 16. Januar 1568, Heppe, Geſch. d. 
deutjchen Proteftantismus II, Beil. ©. 43). Als nun auf Anregung Kurfürft Auguſts 

15 die kurſächſiſchen und die erneftinifchen Theologen (Paul Eber aus Wittenberg, Johann 
MWigand aus Yena ale MWortführer) zu dem langen Altenburger Kolloquium 21. Oftober 
1568 aufammentraten, da bildete auch die Differenz über den freien Willen einen der 
Anklagepunfte der Jenenſer, nur daß fie nicht mehr im Gefpräch felbit zur VBerbandlung 
fam, da die Wittenberger unmutig am 9. März 1569 die endlofen Erörterungen abbrachen, 

20 überzeugt, cum ejusmodi hominibus frustra longius disputatum iri. Die Anllagen, die 
die Jenenſer nun nur noch in Schriften erheben konnten, richteten fidh gegen Melanchthons 
tres causae, die in der Belehrung zuſammenwirken, gegen die facultas applicandi se ad 
gratiam; gegen feinen Sat, daß für die Verfchiedenheit des Erfolges, den Gottes Berufung 
bei den Menſchen habe, ein Grund in diefen ſelbſt liegen müſſe, er liege vielmehr nur in 

35 Gott. So befennt man fich bier wieder zur heimlichen Prädejtination neben einem offen= 
baren allgemeinen Gnadenwillen Gottes, tritt rüdbaltlos für Luthers De servo arbitrio 
ein und bejtreitet die Meinung, als babe er ſelbſt fpäter diefe Schrift retraftiert (vgl. 
Bekenntnis vom freien Willen, fo im Colloquio zu Altenburg bat follen vorbradht 
werden, Jena 1570; Bekenntnis von fünf ftreitigen Religionsartifeln, Jena 1570; Luthardt 

30 ©. 247). Strigels Declaratio hatte zahlreiche „Zenfuren“ im Kreiſe der Flacius nabe: 
jtehenden Lutheraner gefunden, jo noch vom alten Amsdorf (Sclüfjelburg V, 546 ff.), 
Heßhuſen (V, 316. 509ff.) Wigand (V, 208 ff), von den Mansfelder Geiftlichen 
(Sententia ministrorum verbi in comitatu Mansf. de formula declarationis 
V. Strigelii 1562); doch bald wurden dieſe Kreife durch den Streit über des Flacius 

35 neue En betreffs der Erbfünde unter fich ſelbſt uneins (j. Bd VI ©.88f. u. Bd XVIII 
©. 568F.). 

Die Konkordienformel (Abichn. II De libero arbitrio p. 578ff. 654ff., vol. auch 
ihon Abſchn. I De peccato originis) fällte ihre Entiheidung, wie nicht anders zu er: 
warten, gegen den Philippismus, im Sinn der Gnefiolutheraner, aber mit Abmweifung 

40 der Redeweiſe des ;Flacius: originale peccatum proprie esse ipsam hominis cor- 
rupti substantiam, naturam et essentiam, als eines manichäifchen Irrtums (576, 19). 
Der Menſch verhält fih in der Belehrung pure passive (582, 18; 680, 89), feine ca- 
paecitas ijt nur eine capacitas passiva, quod seil. verti potest ad bonum per 
gratiam (662, 23); er ift similis trunco et lapidi seu statuae vita carenti (661,20), 

#5 ja jogar deterior lapide aut trunco, quia repugnat verbo et voluntati deo, 
donee deus eum a morte peccati resuscitet, illuminet atque renovet (673, 59). 
Ausdrüdlich verworfen wird die facultas applicandi se ad gratiam (581, 11; 677, 77) 
und als bedenkliche Formeln wurden abgelehnt Melanchthons beliebte Redeweiſe „Deus 
trahit, sed volentem trahit“, und von der in der Belehrung non otiosa voluntas 

»» (582, 16), auch daß man den gefallenen Menfchen nur als graviter vulneratus und 
semimortuus, anjtatt al® prorsus ad bonum emortuus bezeihne (677, 77). Ein 
gewiſſes Entgegenfommen gegen Strigels Poſition jcheint mir aber darin zu liegen, daß 
nad) 674, 65 nicht erft, mie Flacius gewollt hatte, nad Abſchluß des Belchrungsaltes 
(in Erwedung von Buße und Glauben) der (erneuerte) Wille mittbätig wird, jondern 

5 quam primum Spiritus 5. ... opus suum regenerationis et renovationis in 
nobis inchoavit. Fraglich ift ferner, was für einen praktischen Wert dieſe ganze Lebre 
vom unfreien Willen noch behält, da ja omnes qui baptizati sunt et revera sunt 
renati, habent jam liberatam voluntatem; alle diefe find daber im ftande verbo 
assentiri illudque fide ampleeti (675,67). Es ift nämlich zu bezweifeln, daß Luthardt 

(5.273) die Konk. Formel 675, 69 richtig dahin verfteht, daß nad ihr „faſt alle“ nad 
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der Taufe durch Sünden gegen das Gewiſſen und indem fie der Sünde das dominium 
über jih eingeräumt haben, den bl. Geift verloren haben und daher aufs neue der Ber 
fehrung bedürfen. Bon diefem „faft alle“ ift dort nichts zu leſen. Jedenfalls bleibt 
nad diefer Yehrweife unerflärt der verfchiedenartige Erfolg des göttlichen Gnadenangebot3; 
dat nämlich die natürliche Repugnanz in dem einen übertvunden wird, im anderen nicht, 5 
bleibt ein ungelöftes Nätfel; der ausjchlaggebende Grund dafür im Menfchen, nad dem 
Melanchthon Jude, iſt bier unerlennbar getvorden. Ebenjo ift das Beltreben der Syner— 
iften, die Belehrung als piuchologifchen ergang zu begreifen und einer magijchen Wir- 
ng des Wortes zu entgehen, nicht weiter berüdfichtigt worden. Eine pofitive Förderung 

bat das Problem, aus dem der Synergismus hervorgeht, bier nicht gefunden. Man bat ı0 
Lutherſche Formeln wiederholt, die dem katholiſchen Dogma gegenüber entjcheidende reli— 
iöje Wahrheiten vertraten, die aber den von Melanchtbon berzugebrachten neuen Problem: 
lungen gegenüber doch nicht ausreichen. Ob freilich eine befriedigende Löfung auf einem 

Gebiete möglich ift, wo doch das Wort Anwendung findet: Yela ra navra zal avdoo)- 
aura Öuoö, das bleibt zu bezweifeln. G. Kawerau. 15 

Synefins von Eyrene, Biihof von Ptolemais, geft. vor 415. — Ausgaben: 
Adrian Turnebus, Paris 1553 (unvollftändig); Dion. Betävius, Paris 1612 u. ö., zulept 1640 
(Gejamtausgabe); MSG 66, 1021-—-1756 (im mwejentlichen nad Petavius 1633, der Text des 
„Lobes der Glatze“ nach Krabinger [f. u.). Bon einer von J.G. Krabinger unternommenen 
Gejamtausgabe erihien nur ein Band: Synesii opera omnia. I: ÖOrationes et homiliarum 20 
fragmenta, Landahut 1850. Außerdem veranitaltete Krabinger Sonderausagben der Rede 
„Ueber das Königtum“ (München 1825), des „Lobes der Glatze“ (griech. u. deutſch, Stuttgart 
1834) und der „Aegyptiſchen Erzählungen über die Vorſehung“ (grieb. u. deutſch, Sulzbach 
1835). Die Briefe gab R. Herder in den Epistolographi graeci, Paris 1873, 638—739, 
beraus. Eine fritiihe Ausgabe der Briefe ift von W. rip in Ansbady zu erwarten, der 25 
dazu folgende Vorarbeiten veröffentlichte: Die Briefe des Biſchofs ©. von Kyrene. Ein Beitrag 
Geſch. des Atticiömus im 4. u. 5. Jahrh., Leipzig 1898 (dazu P. Wendland, in Byz. Zeitichr. 
9, 190, 228— 231); Die handicriftl. Ueberlieferung der Briefe des Biihofs S., in UMU 
185, 329— 398; Unechte Synefioäbriefe, in Byz. Zeitſchr. 14, 1905, 75—86. Die Hymnen 
(Edit. prince. von Ganterus, Bajel, Oporinus 1567) edierten neuerdings J. Fr. Boifjonade 30 
in Sylloge poetarum graec. XV, Raris 1825, W. Chriſt u. M. Baranifas in der Anthologia 

carminum christianorum, Yeipziq 1871, J. Flach, Zübingen 1875 (dazu Flachs Ab— 
handlung in Rhein. Muſ. 32, 1877, 538— 563). Hymnus II, V, VI,IX, X deutſch von &. M. 
Treves, in Stimmen aus Maria-Laach 52, 1897, 552—562, der 2. u. 9. Hymnus auch bei 
Faumgartner (ſ. u.). Zu den Hymnen vgl. nodı 3. C. Thilo, Comment. in Synesii hymnos, 35 

le 1842 u. 1843; Fr. Neeh, Der gried). Hymnendidhter S. von Cyrene mit einigen Leber: 
pungöverjuchen, Gymn. Progr., Konjtanz 1848. Litteratur: Glauien, De Synesio philo- 
spho Libyae Pentap. Metrop., Kopenhagen (Hafniae) 183]; B. Kolbe, Der Biihof ©. von 
Eurene als PBhniifer u. Njtronom, Berlin 1850: Dryon, Etudes sur la vie et les oeuvres 
de Syn&sius, Paris 1859; F. X. Kraus, Studien über Syneſios von Kyrene, in ThOS 47, 40 
1565, 381—4148, und 48, 1866, 85—129; R. Volkmann, ©. von Eyrene, eine bivar. Charaf: 
eriſtil aus den lepten Zeiten des untergebenden Hellenismus, Berlin 1869; G. A. Sievers, 
Studien 3. Geſch. d. röm. Kaiſer, Berlin 1870, 371—418; E. R. Schneider, De vita Synesii, 
ID (Leipzia), Grimma 1876; E. Baifer, Des S. von Eyrene ägyptiſche Erzählungen, Wolfienb. 
Iss#4; G. Barner, Comparantur inter se Graeci de regentium hominum virtutibus auctores, 45 
Rarb. 1889, 47—61; O. Seed, Studien zu Synejios, in Philologus 52, 1803, 412—183; 
Keiner, Art. Syneſius im KL. 11, 1108—17; O. Bardenhewer, Batrologie, 2, Aufl., Freib. 
II, 314-316; W. v. Ehrift, Geſchichte d. griedy. Litt., 4. Aufl, Münden 1905, 947 f.; 
@ Baumgartner, Die latein. und griech. Litt. der chriſtl. Völfer, 3. u. 4. Aufl., Freiburg 
ING, 52—63. 50 

Syneſius, geboren zwifchen 370 und 375, ſtammte aus einer bellenijchen Adels: 
familie in Cyrene, der einjt berühmten Hauptſtadt der Inbliichen Pentapolis (Cyrenaica), 
die damals binter Ptolemais zurüdgetreten war. Gern rübmte er ſich mit feinen Yands- 
leuten jpartanifcher Abfunft, er insbefondere der Abjtammung aus dem Königsgeſchlecht 
des Herafliven Eurpitbenes, der die Dorer nab Sparta geführt batte (Epist. 57 
p. 1393 B; vgl. 113 p. 1496 A: Adxzwv Avaod£r eu, Hymn. 5,37.) Vol Wiß— 
—— und Eifer für klaſſiſche Bildung ging er nach Alexandrien, um dort Poeſie, 

it und Philoſophie zu treiben als ein begeiſterter Schüler der Hypatia (ſ. Bd IV, 
378, 8— 21). In feine Vaterjtadt zurüdgefebrt, ward er noch ſehr jung durch das Wer: 
trauen feiner Mitbürger an die Spitze einer Geſandtſchaft der fünf Städte gejtellt, die vor 6o 
dem Kaiſer Arkadius Fr die berabgefonmene, durch viele Unglüdsfälle bedrängte Yandichaft 
Rachlaß der Steuern und ſonſtige Hilfe erwirten follte. Um die Jahreswende 397 auf 398 reifte 

& 
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er nach Konftantinopel, wo nach dem jähen Sturz des Minifters Rufin der Eunuch Eutropius 
den unfäbigen Kaiſer und das Neich beherrſchte. Während die Goten unter Gainas ala 
gefährliche Freunde im Sold des Kaiſers und im Herzen des Reiches ftanden, erlangte der 
entlaufene Sklave die Konjulwürde und murde zum Patrizius ernannt. Drei Jahre 

5 verweilte S. unter den unerquidlichiten Verbältniffen in Ronkendinopel Ein volles Jabr 
verging, ehe er zur Audienz zugelafjen wurde. Bei diefer Gelegenheit hielt er vor Arkadius 
und dem verfammelten Hofe feine berühmte Rede zeoi Baoıkeias (p. 1053—1108), von 
der er felbit in den „Träumen“ (p. 1309 A) fagt, kühner als je ein Hellene babe er 
vor dem Kaifer geſprochen. Im Namen der Philoſophie tritt er dem jungen SHerrfcher 

10 mabnend gegenüber und hält ibm den Unterjchied vor zwischen einem Tyrannen und dem 
Gottes Güte abbildenden, von Gottesfurcht geleiteten König, dem philofophifchen Herricher, 
der zuerjt dad Unvernünftige in fich ſelbſt beherricht; eindrudsvol tadelt er die immer 
twachjende Entfernung von alter römischer Einfachheit, die Hinwendung zu orientalifchem 
Prunf und der den Herrſcher in affektierter Unnahbarkeit verfchliegenden Etikette. Seine 

15 patriotifche Klage, daß der Schuß des Neiches nicht mehr denen anvertraut fei, die in 
feinen ie geboren und erzogen find, ſondern unzuverläffigen und gefährlichen Aus— 
ländern, erbielt Nahdrud durh den eben damals ausbrechenden Aufftand der Goten 
unter Tribigild in Kleinafien, gegen den der Günftling Eutrops, Leo, ſich nicht halten 
fonnte, während Gainas eine ziweideutige Stellung einnahm und durch feine Schilderung 

% der Übermacht Tribigilds den Kaifer jo einfchüchterte, da diefer ihm auftrug, den Frieden 
zu vermitteln. Statt deſſen macht Gainas mit Tribigild gemeinjame Ende, die Goten 
ziehen an den Bosporus, und Arkadius muß ſich dazu verſtehen, drei feiner tüchtigjten 
Staatsmänner, darunter den von ©. verehrten Aurelian, zu verbannen. Der allmädıtige 
Gainas verlangt, daß den Mrianern eine Kirche in Konftantinopel eingeräumt wird ; 

3 jchon ift e8 nabe daran, daß die Goten die Herren der Reſidenz werden, da wendet fich 
das Blatt, ein Teil der Goten wird in Konjtantinopel felbit niedergemadht, Gainas, von 
ihnen abgejperrt, flieht nady Thrazien und über die Donau, Aurelian ehrt zurüd. Diefe 
Verbältniffe hat ©. in dem merkwürdigen, noch in Konftantinopel entworfenen biftorischen 
Noman, den er „Alyirtoı Aöyoı N) reoi noovoias" (p. 1209—1282) betitelte und 

0 deſſen Beziehungen im einzelnen nicht mehr durchſichtig find, unter der dichteriihen Hülle 
einer Erzählung der Schidjale von Dfiris (Aurelian) und Typhon (Gainas?) dargeitellt. 

Im Spätberbft 400 batte ©. die chrenäifche Angelegenheit zu gutem Abſchluß ge— 
bracht. Der Aufenthalt in der Reſidenz war ihm gründlich verleidet. Endlih wurde 
ihm die infolge eines Erbbebens entjtandene Unruhe und Verwirrung zum Anlaß, fich 

3 ohne Abſchied einzufciffen und über Alerandrien in die Heimat zurüdzufehren; die 
launige Schilderung der Schiffahrt mit Hinderniffen und Gefahren an der Küfte von 
Marmarila (Epist. 4 p. 1328sqgq.; deutſch Volkmann 78—89) gehört wohl in diejen 
Zufammenbang. Sehen wir ab von einer ihn enttäufchenden Neife nad) Athen, dem 
altberühmten Sit der MWifjenfchaften, das „jet den Bienenzüchtern mehr ift als den 

“0 Philoſophen“ (Ep. 135 p. 1524) und einem längeren Aufenthalt (Anfang 402 bis Anfang 
404) in Mlerandrien, fo hat ©. die nächſten Jahre in gelehrter Muße teild in Cyrene, 
teils auf feinem Landgut im Süden an der Grenze der Cyrenaica gelebt, hier feine Zeit 
teilend zwifchen Studien und ländlicher Beihäftigung (Garten: und Aderbau, Jagd) im 
harmloſen Verkehr mit den Yandleuten, an deren Freuden er teilnimmt und deren be: 

45 ſchränkten von Bildung und Weltverkehr abgefchnittenen Zuftand er charakteriftifch ſchildert: 
„Daß ein Kaifer lebe, wiſſen wir bier zu Lande allenfalls; die Steuereintreiber bringen 08 
uns alljährlich in Erinnerung. Wer es aber eigentlich fei, das ift den Leuten nicht ganz klar. 
Einige glauben, daß noch heute Agamemmon, der Atride, berriche, da ibnen diefer Name 
von Kind auf alö der des Herrichers befannt ift. Die Hirten kennen aud alle den 

50 ſchlauen Kahlkopf Odyſſeus und unterhalten ſich mit Ergögen von ihm, als babe er etwa 
im vorigen Jahr den Zyklopen geprellt“ (Ep. 147 p. 1549 AB). Die öffentlidhen An— 
gelegenbeiten getwinnen ihm fein dauerndes ntereffe ab; einem Freunde verargt er es 
geradezu, daß er ſich ald Sachwalter an die Welthändel hingiebt (Ep. 100 MSG). Nur 
die öfter ich wiederbolenden Einfälle der Mafeten, eines innerlibvihen Stammes, in 

55 die fchlecht vertvaltete Provinz reißen ihn aus feinem befchaulihen Dajein beraus. Ein- 
mal wird er in feinem Landgut belagert (Ep. 131 p. 1537 A); in einem Kaſtell thut 
er ſelbſt Mauerdienft, befchäftigt ſich mit Konftruftion einer Wurfmaſchine (Ep. 132, 
p. 1520 C) und treibt unter Verwüſtung, Krankheit und Leichen zu Angriff und Ver: 
teidigung. In Alerandrien bat er 403 gebeiratet, eine Chriftin, die ihm „Gott, das 

so Geſetz und die bl. Hand des Theophilus” (Ep. 105 p. 1485 B) zum Meibe gab. Mit 
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feinen Freunden verband ihn ein reger Brieftwechjel. Als einfamer Philoſoph fühlt er 
fih in ſehr unpbilofophifcher Umgebung: „Nie habe ich in Libyen eine philoſophiſche 
Stimme vernommen, es müßte denn mein Echo fein“ (Ep. 101 p. 1469 C). Nach neu: 
platonifcher Weife ift ibm die Beichäftigung mit den göttlichen Dingen und die daraus 
fliegende Gemütsbeſchaffenheit das höchſte Lebensziel; daneben feſſeln ihn die fchönen 5 
Wiſſenſchaften. Er lebt in den klaſſiſchen Studien und der fchöngeiftigen Produktion der 
belleniftiichen Sophiftif und Rhetorik, als deren legter geijtig bedeutender Vertreter er 
gelten fann. Mit Feinheit und Einficht verteidigt er in der angeblih in einer Nacht 
entitandenen Abhandlung zeoi dvunvior (p. 1281—1320) fein Jdeal einer philofopbifchen 
Kultur gegen diejenigen, die, den Dienft der Mufen verfchmäbend, nur der pbilojopbiichen 
Kontemplation leben wollen, anftatt in der Beichäftigung mit den ſchönen Wifjenichaften 
die Stufen zu feben, auf denen der Geift ſich in maßvollem Fortichritt zur reinen Höhe 
des Nus erbeben ſoll, um von da bei nachlaſſender Spannung in das Gebiet des äſthetiſch 
Schönen zurüdtreten zu fünnen, ohne vom Erhabenen ins Triviale zurüdzufinten. Auch 
die Schrift Ai N negi ijs zad' Fdavröv draywyijs (p. 1109—64) iſt der Vertei— 
digung feiner Art zu philofopbieren gewidmet. So verſchmäht ©. denn aud nicht das 
geiftreihe Gedankenſpiel fopbiftiicher Kunftleiftungen, wie feine witzige Satire „Lob der 
Glage” (paidxoas audi p. 1167— 1206), ein Gegenftüd zu des Dio Chryſo— 

— 0 

— 5 

ftomus „Yob des Haarwuchſes“, zeigt. 
Es ift ein höchſt merkwürdiges, den Betrachter immer wieder zum Nachdenken ver: 0 

anlafjendes Schickſal, daß ein folder Mann wenige Jahre jpäter als chriftlicher Biſchof 
in der Offentlichkeit zu wirken berufen fein follte. Keine Spur in feinem bisherigen 
Yeben oder in feiner Schriftitellerei führt darauf, daß er Chrift, d. h. daß er getauft ge 
weien ſei. Natürlib kannte er das Chriftentum genau. Es war ibm in feinen ab: 
jtoßenden wie in feinen anziehenden Formen oft genug entgegen getreten. Vielleicht ift 25 
er Augenzeuge des Fanatismus geweſen, der 392 das Serapeion in Alerandrien zerjtörte, 
wie er fih in Konjtantinopel den Einwirkungen eines Chryjoftomus nicht entzogen haben 
mag. Die chrijtlichen Tempel bat er ſelbſt als Heiligtümer der dienenden Götter und 
Geifter befungen, die der Allberricher mit Engelglanz gekrönt hat (Hymn. 3, 448 ff., 

. 1600). In der Möndstheologie erfannte er troß der ihn abjtoßenden Robeit der so 
öfeje und Vernachläſſigung der feineren Geiftesbildung, die wie im Sprunge gleich das 

Höchſte faſſen will, doch im mefentlichen ein verwandtes Streben in myſtiſcher Kontem— 
plation, wenn er aud einem Mönch gewordenen freunde wünjchte, er möchte jtatt feines 
ſchwarzen Gewandes lieber das weiße Pallium des Philoſophen gewählt haben, und ihn 
nicht ohne Jronie beglüdwünfcht, daß er das Ziel jo raſch erreicht babe, während er jelbit 35 
fih nad langem Bemüben nocd immer an der Schwelle befinde (Ep. 146 p. 1544 AB). 
Dazu wird nah und nad der Einfluß der Frau gefommen fein und das Intereſſe, das 
chriſtliche Theologen, vorab gewiß Theophilus, an feiner Perfon nahmen. Erzählt er doc) 
felbit der Hypatia, daß man ihm gejagt habe, er werde binnen kurzem ein ausgezeichneter 
Theologe werden (Ep. 153 p. 1553 C). „Zwar äußert er ſich fpäter dabei fpöttiich und 40 
geringihägig über die Anmaßung und Unmiljenichaftlichfeit dieſer oberflächlichen Leute, 
die jofort bereit ſeien, über Gott zu reden, aber allmählich wird er doch in eine chrift: 
liche Atmoſphäre hereingegogen. Zeugen dafür find bejonders feine zehn Hymnen, von 
denen jebenfalld der größere Teil in die vorbifchöfliche Zeit fällt. iefe, im dorijchen 
Dialekt gejchriebenen, etwas gejpreizten und fchwülftigen, aber vom Hauch frommer An: 4 
dacht durchwehten Gefänge beivegen ſich freilih in einem ganz neuplatoniſch gefärbten 
Ideenkteiſe von Gott, der höchſten Einbeit, der Monas der Monaden, dem Prinzip 
der Prinzipien, der doch zugleich urzeugendes Prinzip, Vater und Mutter, Stimme und 
Schweigen, Centrum der Natur ift; von den aus dem Urgrund aufjteigenden Po— 
tenzen und der abjteigenden Kette der geiltigen Wefen, von der Weltjeele, dem un— 50 
ſterblichen Geift in feiner Hinwendung zur Hyle, den verfchiedenen kosmiſchen Spbären 
mit ibren Geiſtern, dem göttlichen Samen oder Funken, der im Menfchen mit der finiteren 
dämoniſchen Macht der ihn umftridenden Materie ringt, um auf dem Pfad des Geiftes 
binaufzugeben und fih als Gott in Gott zu freuen. Aber die Art, wie auf die Ur: 
erichliegung der Einheit zur Dreibeit eingegangen wird, jo fehr fie fih an Neuplatonifches 56 
anfchließt, zeigt doch — namentlich was die Faſſung des Geiftes anbetrifft — entjchieden 
den Einfluß der hriftlichen Trinitätslebre, und der göttliche Sohn wird in dem 9. Humnus, 
deifen Abfaſſung freilich ſchon in die biichöfliche Zeit fallen kann, als Erlöfer gepriefen, 
als Sohn der Jungfrau, der die Pforten des Tartarus aufſchloß und die Seelen befreiend 
durch die Steimenkreife in den höchſten Himmel zurüdfehrte. So verchriftlicht ſich fort: 6— 
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fchreitend das Vorftellungsmaterial, ohne daß der Kern der religiös:philofopbifchen An- 
ſchauung fich weſentlich veränderte, bis im legten Humnus das fromme Gebet zu Chriftus, 
dem Arzt der Seele und des Leibes, emporfteigt. 

Als 409 der Biihofsftuhl von Ptolemais erledigt war, rief Klerus und Volt nad 
5 Syneſius, von deſſen einflußreichen Verbindungen man viel für die Stadt erhoffte. ©. 

milligte ein, daß die Sache dem Patriarchen Theophilus vorgetragen werde, gab aber 
den Boten einen Brief (Ep. 105 p. 1481 ff.; deutſch Volkmann 209—214) an feinen 
in Alerandrien befindlichen Bruder Euoptius mit, der für die Offentlichleit und ine: 
befondere für den Batriarchen (j. den Schluß) beitimmt war. In diefem, durch feinen 

ı0 ungewöhnlichen Inhalt berühmt gewordenen Schreiben bat ©. feine großen Bedenten 
und Bejorgnifje geltend gemacht. Dem Unmürdigen, jo führt er aus, drohe von der 
Annahme joldyer beinahe göttlichen Ehre bittere Frucht; er könne, wenn er feine Hand 
nad diefer Würde ausftrede, das bisher durch die Philoſophie Erworbene verlieren und 
das andere doch nicht erreichen. Der Priefter müfle unberührt wie Gott von Scherz und 

ı5 Spiel, denen er fich doch bisher gern bingegeben, vor den Augen der Menge wandeln 
und in feiner Beihäftigung mit göttlihen Dingen nicht fi, jondern allen angehören; 
zugleich erwarten ihm eine Menge belaftender Geſchäfte, unter denen die Seele Ki und 
erhoben im Umgang mit Gott zu erhalten nur Wenige fähig feien; er nicht, denn der 
eigenen Ohnmacht und fündiger Fleden ſich betwußt, fühle er, wie leicht er fich bejudele, 

0 jo bald er mit dem Leben und Treiben der Stadt in Berührung fomme, Und doch 
müfje der Priefter mafellos jein, er, der ja auch andere von den Befledungen reinigen 
jol. Auch beabfichtige er durchaus nicht, fih von feinem Weibe zu trennen, oder ihr nur 
heimlich wie ein Ehebrecher zu nahen, vielmehr begehre und wünjde er, in rechtmäßig 
fortgejegter Ebe viele und treffliche Kinder zu befommen. Vor allem aber: die Philo— 

25 ſophie bat an den chriftlihen Dogmen viel auszufegen und wiſſenſchaftlich erworbene Ueber: 
zeugungen laſſen fich ſchwer erfchüttern. „Niemals werde ich mich davon überzeugen, daß 
die Entitehung der Seele dem Leibe erſt nachfolge (vielmehr Präertitenz), niemals an: 
nehmen, da die Welt mit allen ihren Teilen vergebe; die Auferftebung, die in aller Munde 
ift, halte ich für etwas Heiliges und Myſteriöſes, bin aber weit entfernt von der Meinung 

0 der Menge darüber”. Wohl wiſſend nun, daß die reine Wahrheit der Menge fchaden 
fann, wie das volle Licht dem Franken Auge, wolle er zwar, wenn das die Satzungen des 
Prieftertums geftatten, die Menge bei ihren Vorftellungen laſſen, für fich — 
nach außen die mythiſche Hülle feſthaltend (Ta ev olxoı pikooop@v, ra 0’ FE wYılo- 
avdcw), nämlich in der priefterlihen Thätigkeit, — denn die Philoſophie bat nichts mit 

35 der Menge gemein, und jo wird auch der Weile nicht ohne Not polemifieren —, nur 
folle man von ihm nicht verlangen, daß er lehrend eine Übereinftimmung mit den popu— 
lären Dogmen zur Schau trage; denn Gott liebe vor allen Dingen Wahrheit. Seine 
Vergnügungen, aud die Jagd, will er drangeben, den läjtigen und vieljeitigen biſchöf— 
lichen Seichäften fich unterziehen, aber feine Überzeugung will er nicht farben, noch ſoll 

0 feine Zunge mit ihr in Zwieſpalt geraten, und niemand folle fpäter jagen können, man 
babe ſich in ihm geirrt, mit befonderer Beziebung auf den Patriarchen, für den, als 
Gegner der Drigenijten (j. Bd XIV, 491, ı6ff.), koohl auch jene dogmatiſchen Verwahrungen 
berechnet find. Den Brief jchließt die Erklärung, daß er, falls man ibn trog alledem 
zum Bifchof haben mwolle, fi dem Ruf als einem göttlichen Gebot nicht entziehen werde. 

4 Wirklich zögerte Theophilus nicht, S. für die Kirche zu gewinnen; er, der ſonſt die 
Orthodoxie ald Mittel feines Ehrgeizes rüdfichtslos zu gebrauchen veritand, mochte Die 
pbilofophiichen Sondermeinungen des angefebenen Mannes für unjchädlich halten, wenn 
doch die Sicherheit gegeben ſchien, daß er fih in den hierarchiſchen Organismus einfügen 
werde. Während eines jiebenmonatigen Aufenthaltes in Alerandrien empfing ©. Taufe 

so und bifchöfliche Meibe. Um die Faltenzeit 410 ift er als Bifchof in Ptolemats einge 
troffen. Aber feine Briefe zeigen, daß fein Herz ſchwer blieb und feine Gefühle geteilt. 
Mie er unter den bifchöflichen Gefchäften noch den Geift zur Betrachtung des Emigen 
erheben jolle, wiſſe er nicht; aber Gott fer ja alles möglich, auch das Unmögliche; ferne 
Herde folle für ihn beten, damit er erfahre, daß das Prieitertum nicht ſei dnößaoıs 

65 pıloooyias, fondern —— (Ep. 11 p. 1348 D). Bei Überſendung des Diter: 
riefes bemerkt er: Wenn id in meinem Hirtenbriefe nichts von dem jage, was ihr zu 

bören gewohnt ſeid, jo mefjet Euch die Schuld bei, daß ihr Einen gewählt babt, der die 
Worte Gottes (ra Aöyıa Tod Deon) nicht fennt (Ep. 13 p. 1319 0). AZugleid aber 
vertraut er dem Freunde, er werde jein Amt nur verwalten, wenn ſichs mit der Philo— 

0 fopbie vertrage, wo nicht, jo wolle er nad Hellas entweichen (Ep. 95 p. 1465 AB). 
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Zwar ſuchte er nun alsbald kräftig ſeine biſchöflichen Pflichten auszuüben — von feinen 
Tredigten find nur zwei Bruchftüde erhalten; p. 1561—64 — und als Metropolit der 
Pentapolis Streitigkeiten über kirchlichen Befigitand in feiner Diöcefe zu fchlichten, mit 
vorfichtigem Anſchluß an Theophilus trat er auch entichieden den die Kirche beunrubigen- 
den Eunomianern entgegen (Ep.5 p. 1341 C). Gleich das erjte Jahr feiner Amts: 6 
thätigleit brachte ihn in Konfliftte mit dem gewalttbätigen Präfekten Andronifus, der 
„sur bärtejten Plage für die Pentapolis geworden iſt, härter als Erdbeben, Heufchreden, 
Veit, Feuer und Krieg“ (Ep. 58 p. 1490 B). Mit graufamer Strenge und unter rüd- 
fühtslofer Anwendung des Folterunweſens mwaltete der Präfekt des Nichteramtes. DVergeblich 
verwandte ©. fich bei ihm für Unglüdlihe und unſchuldig Verfolgte. Andronikus verbot 10 
dem Klerus die Ausübung des Aſylrechtes: Niemand könne feinen Händen entrifjen 
werden, auch nicht wenn er die Füße Chrifti felbft umfchlungen halte. ©. befand ſich 
m einer für ihn befonders fchiwierigen Lage, der Philoſoph fühlte fih diefen Händeln 
nicht gewachſen. In der höchſt merkwürdigen Rede (Ep. 57 p. 1384—1400), in ber 
er jener Gemeinde feine Abficht kundthut, Andronifus zu erfommunizieren, blidt er meh: 15 
mütig auf die frübere glüdliche Zeit zurüd, in der es ihm doch gelungen fei, wo es darauf 
anfam, anderen nüglich zu fein, ohne die eigene Ruhe einzubüßen. Im Prieſtertum ift er 
der unglücklichſte Menfch geworden ; wie oft hat er Gott gebeten: lieber den Tod als das 
Prieftertum. „Sch wäre davon gelaufen, hätte mich nicht die Hoffnung gehalten, Gutes 
zu tbun, und die Furcht vor Schlimmerem. Heilige Greife fagten mir, Gott büte und 20 
belfe, der bl. Geift fei ein freudiger Geift und mache freudig, die an ihm Teil haben“ 
(p. 1389 A). „Mich aber fchredte die Furcht, unwürdig die Myſterien Gottes zu be: 
rubren, und das Unbeil, das ich mir weisfagte, iſt in vollem Maße eingetreten“ (p. 1389 B). 
‚Reine Ohnmacht zeigt ſich vor denen, die nach ihrer falfchen Vorftellung fo viel von mir 
erwartet haben; ich bin beihämt, in Trauer und leidenfchaftlicher Bervegung, und Gott 3 
ft fern!“ (p. 1389 D; 1392 A). Dazu drüdt ihn der berbe Verlujt feiner Kinder 
(freier Söhne nad Ep. 88 p. 1456 C) nieder. Er macht den Vorichlag, an feine Stelle 
einen anderen zu fegen oder ihm menigjtens als Gehilfen zur Seite zu geben. Er ſelbſt 
dürfe für den Umgang mit göttlichen Dingen der völligen, ungetrübten, pbilofopbifchen 
Rube (dradera) und beruft ſich auf Pi 45, 11: oyoAdoare xal yr@re önı ya elul 30 
ö deos (p. 1396 C); an feinem Beifpiel werde es klar: Örı nodmmıv dverv ieow- 
ovrn ovvanteıv 10 #Audeıw Lori ra dovyzkwora (p. 1396 A). Dennoch verlieit er 
in Bannfluch (Ep. 58 p. 1400— 1404; deutih Volkmann 229—232, „ein für die kirch— 
liche Archäologie nicht unmwichtiges Aktenſtück“), aber auf Bitten der Gemeinde hält er 
mit der Weröffentlibung zurüf und nimmt den anfcheinend Neumütigen unter die Yapfı 35 
auf. Aber Andronifus wurde rüdfällig (Ep. 72 p. 1453—58), der Bann wurde ge 
proben, und ©. empfahl den Schuldigen nunmehr der Gnade des Patriarchen (Ep. 89 
p. 1456 D). 

Erböbt wurde das Schmerzliche feiner Lage, als jest aufs neue die Mafeten und 
Aufurianer mit ihren Einfällen die unglüdlihe Provinz beimfuchten. Anfangs zwar 
mußte der junge und tüchtige Anyſius, den Anthbemius 410 als Befehlshaber in die 
Tentapolis ſchickte, die Provinz zu ſchützen, und ©. ift von ibm des Lobes voll (vol. 
das Elogium Anysii p. 1575—78 und die Aardoraoıs ſſ. unten] p. 1568 A: eu- 
gnuoz 'Avyvoiov run) Nachdem aber 441 der alte, ſchwache Innocenz jenen erjeßt 
und jtatt des Anthemius Gennadius Präfelt geworden war, batten die Barbaren freies 4 
Spiel und konnten ihre Einfälle bis nah Agupten hinein ausdehnen (vol. die ſog. Ka- 
rüoranız des ©.: dieta in maximam barbarorum excursionem, p. 1565—74). ©,, 
boffnungslos, denkt wohl daran, fein Vaterland zu verlafjen (p. 1572 A), und auch ala im 
folgenden Jahre die allgemeinen Verbältnifje ich befjern, bleibt die trübe Stimmung, die in 
enem Briefe an bie Hypatia (Ep. 10 p. 1348 A) einen ſchweren, refignierten Ausdrud erhält. 50 
Und es iſt nicht bekannt, ob fie ihn wieder verlafjen hat. Über feiner letzten Lebenszeit 
st Dunkel. Nicht einmal, wann er geitorben ift, läßt fih mit Sicherheit feftftellen, 
doh ſcheint er den Epiffopat Cyrills von Alerandrien (j. Ep. 12 p. 1349 A), nicht aber 
dot fchredliche Ende der Hypatia noch erlebt zu haben. Sein Tod wäre dann 413 
dr 414 anzufegen. (W. Möller 7) G. Krüger. 55 

— 0 

Syngramma Suevicum ſ. d. A. Brenz; Bd III ©. 379, a1. 

 Syntretismns. — Plutarch führt in einer Heinen Schrift von der Bruderliebe aus, 
wu es Menſchen gebe, welche, wenn Brüder untereinander zerfallen feien, den böfen 
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Schein annehmen, als nähmen ſie lebhaft teil an dem Zorn des einen Bruders gegen 
den anderen, obgleich ſie beide haßten. Wenn Brüder ſtritten, müßten ſie vielmehr nur 
mit den Freunden Re Brüder verkehren und deren Feinden ausweichen. Man müſſe 
es machen wie die Kretenfer, welche oft untereinander ın Streit und Krieg geweſen feien, 

5 aber wenn ihnen dann von außen ber Feinde zu nahe gelommen, ſich ausgejöhnt und 
verbunden hätten (ÖueAvorro zai ovvioravro): und das war ihr jogenannter Synfretis- 
mos (xal toüto Iv Ö xalovuevos ba abır@v ovyromtowös). Diefe Stelle Plutarchs 
(T. II, 490 B.; Opp. mor. ed. Reiske, T. VII, p. 910) ſcheint in der ganzen alten 
Litteratur die einzige zu fein, wo Mort und Sade erwähnt wird. Auch die alten Lexiko— 

ı0 graphen fcheinen feine anderen Beifpiele zu kennen; das Etymologicum Magnun erklärt: 
ovyxontioaı Akyovow ol Kontes, ötav EEwder abrois yerynraı ökzuos, koracialor 
yao dei. Etwas allgemeiner Suidas: „Gefinntfein wie die Kreter“, avyzonrioa, ra 
to» Kontöv goorjoaı, oder nach einer Variante: ovupoorjoar; bei Heſychius feblt 
das Mort. Aber nicht unbemerkt geblieben war es dem Manne, der alle Anefooten und 

15 Bonmots des Altertums fannte und feiner Zeit wieder bekannt machte. Erasmus bat 
das Wort in die Adagien gleich anfangs aufgenommen (Chil. I, cent. 1, no. 11, p.24) 
und bemerkt, es paſſe auf folde, welche Freundſchaft eingingen, nicht, teil fie einander 
von Herzen liebten, ſondern weil fie einer des anderen bebürften, oder weil fie wie mit 
vereinter Heeresmacht einen gemeinfamen Feind vernichten wollten; das geichehe auch in 

20 der gegenwärtigen Zeit oft, jest er hinzu, daß die Menſchen „arma iungant, alioqui 
inter se infensissimis animis; tanta inest et Christianis hominibus uleiscendi 
rabies“. Erasmus ift es auch, welcher das bier noch von ihm getadelte Verfahren unter 
Umftänden empfiehlt; in dem fchmeichelbaften Briefe, weldhen er am 22. April 1519 aus 
Löwen an den jungen Melanchtbon richtete (CR I, 77) deutet er an, daß fie wohl nicht 

35 in aller Hinficht einig feien, aber er fordert, daß Gelehrte und Gebildete gegen die ge 
meinfamen Gegner, welche fie ſtets haben würden, dennoch zuſammenhalten müßten: 
„Vides, quantis odiis conspirent quidam adversus bonas literas; aequum est 
nos quoque ovyxontiler, ingens praesidium est concordia“. So jdeint durch 
jeine vielgelefenen Adagia das Wort erjt befannt geworden zu fein. So empfiehlt Zwingli 

so 1525 in einem Brief an Ololampad und andere Bafeler Geiftliche einen Synkretismus 
bei der ſchweren Verſuchung, in welche fie durch die Difjenfe über das Abendmahl vom 
Teufel geführt feien; fie werde überitanden werden, „si modo ouyzontouör fecerimus, 
h.e. in dimicatione consensum"; er erinnert dann an das Zufammenfteben der Tiere 
egen einen gemeinfamen Feind, an den numidiſchen König, der feinen zwölf Söhnen zwölf 

5 Pfeile zuerit zufammengebunden, dann einzeln zum Zerbrechen vorgelegt und die Nutz— 
anwendung daran geknüpft babe, wie auch fie, wenn verbunden, unüberwindlich, wenn 
getrennt, verloren fein würden: „Si in hune modum ovyzxomtiouor faciatis" jagt 
Swingli — „nemo vobis nocere potest“ (Opp. ed. Schuler 7, 390). Bald nacdhber 
dringt das Wort und der Begriff in den Friedensverhandlungen Bugers nah der Augs— 

0 burg. Konfefjion öfter durd. Butzer ſelbſt fchreibt am 6. Februar 1531 an Zwingli: 
„Lutherani caetera Christum pure praedicant; sunt inter eos plurimi vere 
boni; communis imminet utrisque hostis“ ete.; da nun ibr „dissidium in opi- 
nione potius quam re ipsa consistat, — euperem -- si nondum solidam con- 
cordiam, saltem Syneretismum inter nos obtinere“ (Zwinglii Opp. 8, 577). 

#5 Denfelben Ausdrud braucht dann aud Melanchthon für Busers Unternehmen und bei 
Veriverfung desfelben; er klagt im Frühjahr 1531, wie ihn bei Vollendung der Apologie 
die Gejchäfte jtürten, quae quotidie ineidunt zeoi ovyxontiouov, quem molitur 
Bucerus’, und verfichert Gamerarius, „de eoncordia Taurica integra nobis res est, 
et illum fucatum et ementitum ovyzontouör, sie enim videbatur, scias nos 

s non accepisse“ (CR II, 485). Doch zu anderen Zeiten vermag auch Melandtbon 
Namen und Sache jich anzueignen und zu empfehlen; 1527 klagt er über den von Agri— 
cola erregten Streit, tweil „in tot dissensionibus magis conveniebat nos ovyxon- 
riccty“ (CR I, 917) und nody 1558 in der Schrift gegen Stapbylus (Opp. Mel. ed. 
Vitemb. T. 4, p. 813, vgl. C. Schmidt, Melanchthon, S. 655) fagt er: „intuens ec- 

65 clesiarum nostrarum vulnera — eo magis cerucior, quod occeupati intestinis 
bellis non studemus vel ovyzontouc, ut olim dicebatur, nos adversus com- 
munes hostes coniungere“. Der Apoftat Staphylus aber ſcheint die Lutheraner über: 
baupt ald Syneretizantes zu betrachten, d. b. als joldye, „qui suadent omnibus alüs 
sectis, ut simulent saltem interea domi pacem, quando veram concordiam 

soinire non queant, ut more Cretensium“ ete. (Nango, Synecret. hist. T.1, p. 2). 
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Im Jahre 1578 bemerkt Zah. Urſinus zu dem Worte „Friedefürſt“ ef. 9, 6: den 
Gottlofen fehle es am Frieden, auch wenn fie einig jchienen, „syneretismus enim qui- 
dam et conspiratio est Contra Deum et Christum eius, et insidiae structae 
fidelibus, et securitas carnalis in omni genere peccatorum et contemtus Dei 
(Opp. Ursini, Neuftadt 1589, II, 305). So jest jich der Name Synfretismus jchon im 5 
16. YJabrbundert fejt als eine allen bumaniftiich Gebildeten geläufige Bezeichnung des 
Begriffes vom Zufammenhalten Difjentierender trog ihres Difjenfes, von Gemeinſchaft 
unter Difientierenden ; ebenjo ſchon der zweifache Gebrauch des Wortes ald Lob oder Tadel. 

In der erjten Hälfte des 17. Jahrhunderts dauert diefer zweifache Gebrauch noch 
fort, obwohl der üble Klang und der tadelnde Gebrauch borberrfchender wird, in dem— 10 
jelben Maß, wie die Mipbilligung des Zufammenhaltens Difjentierender bei zunehmender 
Atrierung der Lehre jelbft im Zunehmen if. Am Jahre 1603 jchrieb der katholiſche 
Tbeolog Paul Winded eine Schrift „Prognosticon futuri status ecclesiae" gegen 
die Proteftanten, deren baldigen Untergang er darin verfündigte, und ermahnte hier die 
Seinigen zu defto größerer Einheit mit den Worten: „si saperent Catholiei, et ipsis ı5 
cara esset reipublicae Christianae salus, Syncretismum colerent“, Und der 
Heidelberger Theologe David Pareus griff dies in feinem Irenicum sive de unione 
Evangelicorum coneilianda wieder auf und empfahl in alter Weiſe dieſes einftweilige 
Zujammenbalten von beiderlei Proteftanten gegen den gemeinjamen Feind, den Antichrit, 
bis einft auch fie zu völliger innerer Einigung würden gelangt fein; er verwahrte fich 20 
dabei ausdrüdlich, daß er feinen Samaritanismus und Libertinismus, feine nichtige Ber: 
mengung und Verwirrung der Religionen wolle, fondern nur dasjelbe, wonach man auch 
in der Wittenberger Konkordie, beim Religionsfrievden und im Konfenfus von Sendbomir 
verfabren jei. Leonhard Hutter aber in feiner Gegenjchrift gegen Pareus (Wittenb. 1614) 
findet dies ſchon fo bedenklich, daß er zweifelt, num rem seriam agat Pareus; denn 5 
bei einem fo fundamentalen Difjenje müſſe er einfeben, „frustra tentari omnia, quae 
de unione et consociatione dissentientium deque nescio quo Syncretismo splen- 
dide et magnifice rhetoricatur“. Noch ausführlicher ift ein Jeſuit Adam Congen 
in einer Streitfchrift von 861 Seiten de pace Germaniae (Main; 1616, 8°) auf 
Pareus’ Vorſchlag polemish eingegangen; von, feinen beiden Büchern, de falsa pace a0 
und de vera pace, giebt er dem erjten bie Überjchrift de Syneretismo, und bietet 
furz vor dem Kriege mit wahrer Furt vor der Gefahr, welche ein Einigwerden und 
Zufammenjteben der Protejtanten der fatholiihen Sache bringen möchte, alles auf, durd) 
Aufbegen der Lutheraner gegen die Neformierten alle Brotejtanten binlänglih uneinig zu 
erhalten ; zwei Jahre vor der Synode zu Dortrecht jchildert er, wie unter den Neformierten 35 
jelbft die rigidiores im Begriff jeien, die molles gewaltfam zu unterbrüden; das jei 
das syneretissare, welches fie nah Tit 1,12 auch anderen zugedacht hätten; in 18 Ka— 
pitelm rechnet er den Lutheranern ebenjo viele Gründe gegen die Gemeinjchaft mit den 
revolutionären Neformierten vor: wie fie dadurch diejen beiftimmen, die Ihrigen betrüben, 
vom Religionsfrieden ſich ausjchließen, die Katholiken zum Nichthalten desjelben berech- 40 
tigen würden u. f. f. Doch in den nächiten 30 Jahren des Krieges fcheint von dem 
Namen „Sonfretismus” ebenjo wie von der Sache, auf weldye er hinwies, wieder weniger 
Gebrauch gemacht zu fein. 

Erjt gegen Mitte des 17. Jahrhunderts traf Mebreres zufammen, diefen Gebraud) 
u erneuern und dabei zu modifizieren. Soll der status quo der Kirche erhalten werden, 45 
I muß vor allem die dehre feit fein; wenn dies, jo muß fie für unverbeflerlich gelten, 
fo darf die Theologie weniger auf Forſchung, ald auf eine ſtarke pofitive Verpflichtung 
gegründet werden, welche alles als Vorſchrift gleichitellt und dadurch alle Unterjchiede 
von mebr oder weniger fundamental, mehr oder weniger beglaubigt, zurüddrängt. Gegen 
dieje bei lutbertichen und katholischen Eiferern bereits berrichende, he Erbaltung der Spal: so 
tungen und ber fie rechtfertigenden Theologie wirfende Neigung hatte nun aber Galirtus 
feine Stimme erboben, hatte die Erhaltung der Spaltungen als eine Shmad für Chriften 
und eine bloß auf dieje Erhaltung reduzierte Theologie als „Barbarei“ beklagt, hatte 
dagegen den Unterjchied zwischen mehr und weniger fundamentalen Lehren geltend ge 
macht, und bei gemeinfamer Anerkennung weniger böchiter Grundlebren die weitere tbeo= 56 
Logifche Enttwidelung derjelben der Schule überlaffen und daneben, wenigſtens zwiſchen 
Zutberanern und Reformierten, mebr Gemeinichaft bergeitellt jeben wollen. Aber 1645, 
wo er ein einiged Zuſammenſtehen der polnischen Proteftanten auf dem Thorner Kollo: 
zuium löblih und rätlib fand, wo in Preußen der Streit zwiſchen Yutheranern und 
Reformierten einem Aufrubr nahe fam, die legteren aber in den wejtfälifchen Friedens: 60 

Aeal⸗Unacutlovadie für Theologie und Kirche. 3. M. XIX, 16 
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unterhandlungen ihre Gleichitellung mit den erfteren durchzuſetzen fuchten, wurden durch 
dieſe calirtiniiche Irenik ſowohl katholische als lutheriſche Polemiker, welchen das Einig— 
werden der Proteſtanten verhaßt war, auf das Außerſte gereizt. Schon vor dem Kollo— 
quium warnen zwei Wittenberger Gutachten vom 22. Mai 1645 (consilia theol. Witeb. 

5p. 527 qq.) vor dem „Syneretismus diversarum religionum in sacris prohibi- 
tus“ unter Berufung auf Stellen, wie 1 Ko 6, 14. 15; Offenb. 3,15. 16; Eph 4, 5. 6; 
1 Ro 5,6. In demfelben Jahre 1645 faßte der Mainzer Jefuit Veit Erbermann in jeiner 
Schrift Elonvıxöv catholicum, Helmstadiensi oppositum, quo methodus con- 
cordiae ecclesiasticae aG. Calixto ad gustum Semichristianorum et Politicorum 

ı0 explicata exceutitur ete. jeine Bortwüre gegen Calixts rvenit in dem Namen Syn: 
fretismus zufammen. Wenn Galirt gefordert hatte, daß die Verfchiedenen, welche in das 
apoftoliihe Symbolum einjtimmen fünnten, ſich ſchon deshalb verbunden fühlen follten, 
fo fennt der Jeſuit feine gefährlichere Härefie, als eine joldhe Theorie, welche ſonſt Ber: 
jchiedenen zur Einigkeit oder doch zu dem falfchen, fie ſelbſt und andere täufchenden Schein 

15 davon verhelfe; dadurd werde die Vereinigung nit nur von Menſchen verichiedener 
Religion, fondern auch von verfchiedenen Neligionen felbit gutgeheißen. Vielleicht ge 
ſchah es bier zuerft, daß auf diefe Meife fälfchlihb angenommen wurde, mit ber 
Forderung, daß partiell difjentierende Menſchen wegen ihres noch übrigen Konjenjus 
zufammenbalten möchten, werde ein Zufammenwerfen der Religionen ſelbſt gefordert ; 

20 damit hängt zufammen, daß man nun aud das Wort Synkretismus nicht mehr bloß, 
mie urſprünglich, für jene praftifche Forderung des Zuſammenhaltens Getrennter, ſon— 
dern auch für den mit diefem anfangs gar nicht fonneren Begriff der NReligionsmengerei 
zu verivenden anfing; und erft hieraus wieder erklärt fich, mie das Wort nachber auch 
falſch abgeleitet werden fonnte, als komme es nicht von den Aretenjern, fondern von 

% ovyxeodvvvm ber. Sehr bald wurde nun auch diefe unberechtigte Vermiſchung zweier 
nicht notwendig verbundener Begriffe von lutberifchen Gegnern Calixts gegen dieſen an- 
— und noch weiter ausgenutzt. So ſchon von dem Straßburger Theologen Joh. 
onrad Dannhauer in feinem mysterium syneretismi detecti, proseripti et sym- 

phonismo compensati, Straßburg 1648: er nennt alles Synkretismus, wo Ungleich— 
30 artiges fich nachteilig verbindet, und fennt daher eine Gefchichte des Synkretismus von 

dem Verkehr Evas mit der Schlange, der Söhne Gottes mit den Töchtern der Menjcen, 
der Israeliten mit den Agyptern bis auf Melandtbon, Grotius und Galirtus ununter- 
brochen fortlaufend; auf alle drei Arten von Mifchungen, welche die Phyſiker unter- 
ſchieden, digestio absorptiva, welche zwei verbundenen eine neue Form gebe, tempera- 

3 tiva, welche ihre Eigenfchaften vermindere, conservativa, welche fie bloß zur colluvies 
vermenge, gebe der Synkretismus aus, foris elorjen, intus 2owrVs, wie bie Hyäne, welche 
durch klagende Menſchenſtimme die Menſchen anzieht und fie dann zerreißt; die Wabr- 
beit, welche nur eine und welche in der lutheriſchen Lehre vollendet gefunden ift, erträgt 
wie das Auge fein Stäubchen, welches fie verlegt, alfo kann und darf von ihr nicht das 

40 mindefte nachgegeben werden. Nur ungern und zögernd wendet Dannhauer dies auch 
ſchon bier und da gegen Galirtus an, welchen er ſonſt hoch zu achten nicht umbin kann. 
Noch mehr aber bat dann erft Abrabam Galovius durd die in demjelben Friedensjahr 1648 
anfangende Bibliothek feiner Streitichriften gegen Galirt den Gebrauch des Wortes „Sm: 
fretismus“ aufgebracht, nach welchem dasjelbe von nun an insbefondere die Mißbilligung 

s einer Annäberung zwiſchen Yutberanern und Neformierten ausdrüdt, und welcher dort, 
wo von junkretiftiichen Streitigkeiten geredet wird, allein zum Grunde liegt. Seit dieſer 
Zeit fommt es immer mehr ab, das Wort Syntretismus, wie früher, auch im guten 
Sinne und für etwas Empfehlenswertes zu brauchen; vielmehr aud diejenigen, welche 
von ihren Gegnern Synkretiſten genannt werden, lehnen nun doch den auch zu „Sünde: 

5 hriften” forrumpierten Namen von ſich ab; fo Galirt felbft (Henke II,2, 155), Chr. Dreier 
in Königsberg in einer Rede de syneretismo vom Jahre 1661, und die lutheriſchen 
Theologen, welde am Kafleler Kolloquium vom Jahre 1661 teilnahmen (Epistola 
apolog. facult. theol. Rinteliens. 1662, p. 178). Und fo bat ſich denn auch bis 
jegt der ungenaue Gebraud erhalten, nach welchem man mit Synkretismus und ſynkre— 

55 tiftifch nur überhaupt verkehrte Verſuche zu Verbindung ungleichartiger und unvereinbarer 
Lebhrelemente bezeichnet, und hat ſich auch wohl noch oft genug mit der falſchen Ableitung 
des Namens von ovyxzeodrruu befeftigt. — Neuerdings ift der Synkretismus von akuter 
Wichtigkeit geworden, indem durch die „religionsgefchichtlihe Nichtung in der Theologie 
(Gunkel) das Chriftentum ſchon in feinen Anfängen als eine ſynkretiſtiſche Erſcheinung 
beurteilt wird, während noch Ad. Harnad erft das alte katholiſche Chriftentum etwa um 
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350m. Chr. als eine fonkretiftiiche Religion aufgefaßt bat (vgl. Harnad, Die Miffton 
und Ausbreitung des Chrijtentums u. ſ. w. ©. 902; M. Reiſchle, Theologie und Reli: 
gionsgefchichte, Tüb. 904; Kurk, Lehrb. d. KG, 14. A., ©. 906, $ 185, Abi. 26). 

(Henke 7) P. Tihadert. 

Synkretiftiihe Streitigkeiten. — Die Hauptquellen für die Geſchichte der jynfretifti- 
iben Streitigfeiten find die im folgenden Artitel großenteil® angezeigten Streitichriften der 
beiden Parteien, bejonders Calovs historia syneretistica 1685. Sonit vgl. I. G. Wald, Reli: 
gionsjtreitigfeiten der luther. Kirhe, Ti. I, 219. und IV, 666; ferner die vor dem Ar: 
titel „Ralirtus“ (Bd III ©. 643, 56 fi.) bezeichneten Schriften von Henke (Calixt. II. Bd), 
Schmid, Gaß, jowie Tholud, Akad. Leben des 17. Jahrhunderts, TI. II, 1854; Lebenszeugen 10 
der luth. Kirche, Berlin 1859; SKirchl. Leben des 17. Jahrhunderts, Berlin 1861; Gaß, Ge: 
Ihihte der protejt. Dogmatit, Bd II, Berlin 1857; Dorner, Geſchichte der prot. Theologie 
2. 60ff.; Frank, Geſch. der prot. Theologie, TI. II, 1885, ©. 4 ff. 

Spnfretiftiiche Streitigkeiten (lites syneretisticae) heißen in ber Kirchengeſchichte 
des 17. Jahrhunderts diejenigen theologiſchen Streitigkeiten, welche durch die interfon= 15 
kiftonellen Friedensbeſtrebungen oder den fog. Sunfretismus (ſ. d. A.) des Helmitebter 
Theologen Georg Calirtus und jeiner Schüler im Schoß der Iutberifchen Kirche erregt 
worden find, und melde dann, wenngleich in ihren unmittelbaren Refultaten erfolglos, 
doch mittelbar dazu beigetragen haben, eine totale Umwandlung des theologischen Geſamt— 
—5 den Sieg einer theologia moderatior über die orthodore Streittheologie vor: 20 
zubereiten. 

Man kann von dem eigentlichen Anfang des Streites im Jahre 1654 an bis zu 
einem Ende mit dem Tode des Hauptgegners A. Calovius (geft. 1686) etwa fünf Heinere 
Jaträume desſelben unterjcheiden, von denen zwei faft wie Zeiten der Pauſe und Unter- 
bredung zwiſchen die Unruhe der drei anderen hineintreten, nämlid) 25 

. vom Kolloquium zu Thorn bis zum Tode Galirts, 1645— 1656 ; 

. fünf rubigere Jahre, 1656— 1661; 

. von den Kolloquien zu Kaſſel und Berlin bis zum Befehl zum Stilfchtweigen an 
die ſächſiſchen Theologen, 1661— 1669; 

4. danach wieder fünf rubigere Jahre, 1670— 1675, und endlich 30 
5. Calovius’ legte Kämpfe für den Konjenfus und gegen Mufäus bis zu Galovius’ 

Tode, 1675— 1686. 
Eine Vorgeſchichte der ſynkretiſtiſchen Streitigkeiten bilden alle ſchon vor 1645 

liegenden Beitrebungen, welche eine Annäherung der im 16. Jahrhundert getrennten 
wangeliſch⸗proteſtantiſchen Kirchen, der lutherifchen und reformierten, aneinander zum Zweck 35 
bitten. Des reformierten Theologen David Pareus Empfehlungen des Kirchenfriedens 
und des rechten Synfretismus hatten zwar Widerfpruch, aber feinen längeren Streit nad) 
hb gezogen. Ebenſo das Leipziger Kolloquium von 1631 und in demſelben Jahre der 
deahlup der 26. Generalſynode der franzöfifchen Neformierten zu Charenton (Giefeler, 
G III, 2, 457). Auf eine Anfrage der reformierten Abgeordneten aus der Provinz 0 
Dourgogne, ob man den Lutheranern geftatten fönne, in den reformierten Kirchen ihre 
Eben einſegnen und ihre Kinder taufen zu lafjen, ohne fie vorber ihre nichtreformierten 
Abten abſchwören zu laflen, entjchied diefe Synode, zu deren Mitgliedern Moſes Amy: 
sut, David Blondel, Job. Meftrezat u. a. gehörten, „weil die Rircen von Augsb. Kon- 
fiton mit den übrigen reformierten Kirchen (avec les autres 6glises r6formees) in 45 
den Fundamentalartifeln der wahren Religion einig jeien (convenaient), und weil in 
Ihrem Gottesdienfte fein Aberglaube und fein Gögendienft jei, fünnten diejenigen unter 
men, welche durch einen Geiſt der Freundichaft und des Friedens geführt fich der Kom— 
wunton unſerer Kirchen in Frankreich zumendeten, obne irgend eine Abſchwörung am 
Tide des Herrn mit uns zugelaffen werden; auch fie fünnten als Paten Kinder zur so 
Zaufe bringen, wenn fie nur dem Konfiftorium verfpräcdhen, daß ſie diefe niemals zur 
bertretung der in unferen Kirchen rezipierten Lehre reizen, fondern in den Lehrartikeln 
aterribten und auferzieben wollten, welche beiden Teilen gemeinfam und worüber fie 
ey feien” (Aymon, Actes des synodes nationaux des £glises rékormées de 
Franee, Tom. 2, 500). Dies billigten und priefen nachher aud viele der ftrengiten 55 
tormierten Theologen außerhalb Frankreichs, twie Joh. Dalläus, Sam. Marefius, Job. 
„e Hottinger, Joh. Wirz und viele andere. Dagegen fuhren die katholischen Beſtreiter 
ser Reformierten in ——— heftig gegen dieſen gefährlichen Schritt zur Einigung der 
Feteſtanten auf; jo der von Richelieu angeſtellte pr&dieateur du Roi pour les con- 
iroverses Franz VEeron, welcher 1638 in feinen zwei Folianten möthodes de traiter #0 

16* 

or 

wi 
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des controverses du religion dur den Grundjag von der Einigkeit der Verſchiedenen 
im Fundament des Glaubens den Grund zu einer dritten Sekte gelegt fand, nämlich der 
der Neutraliften, der jchlimmften Härefie unter allen, weil ſie jede Liebe zur eigenen Reli: 
gion aufbebe, zum Indifferentismus verpflichte, zum Atheismus führe (ſ. Henke, Calirtus 

5 II, 1, 157—164); jo ein Biſchof Nicolaus de Nets von Orleans, ein Jeſuit Adam und 
andere, welche darin eine Konjpiration mit Guſtav Adolf, einen Abfall der Neformierten 
vom Glauben ihrer Väter, eine Verlegung der Verfafjung, d. h. des Edikts von Nantes, 
fanden, welches man ihnen wohl demnach auch nicht mehr zu halten brauche. (Über diefe 
und andere Gegner |. Thomas Ittig: Synodi Carentonensis 1631 celebratae indul- 

ıo gentia erga Lutheranos, Xeipzig 1705 in 4°, 8 17—21; Benoit, Hist. de l'édit 
de Nantes, T. 2, p. 553 sqq.; J. Daille, Replique aux deux livres, que Mr. 
Adam etc. ont publies (2. Aufl. Genf 1669 in 4°, TI. 2, ©. 63ff.). 

Georg Galirt aber, feit 1614 Profeſſor der Theologie in Helmftedt, hatte durdy feine 
Reifen nad England, Holland, Italien, Frankreich, durch feine perſönliche Belanntichaft 

15 mit den verfchiedenen Kirchen und mit vielen ihrer bervorragendften Berfönlichkeiten, ſowie 
durch feine umfafjenden Studien einen weiteren Horizont und eine friedlichere Stellung 
zu den verjchiedenen Konfeffionen getvonnen, als fie damals bei der Mehrzahl der lutbe: 
rifchen Theologen zu finden war. Er hatte aber auch längjt durch mandherlei Abweichungen 
von der bergebradhten Lehrweiſe, durch verfchiedene Singularitates und Novitates, das 

0 Mißfallen der Ortbodoren erregt. Er legte überhaupt nicht jo viel Wert als fie auf Zebre 
und Belenntnis, nody weniger auf die Menge der Lehrfäge und Gegenfäge, welche er 
nicht gezäblt und möglichft angebäuft, jondern gewogen und gewürdigt, und wobei er 
Fundamentales von Geringfügigem unterfchieden wiſſen wollte; vollends gar feinen Wert 
legte er auf die befohlene Fixierung der Theologie; vielmehr befürchtete er von der kirch— 

25 lihen Normierung der Lehre und der dadurch berbeigeführten Siftierung der tbeologifchen 
Forſchung, von der Reduzierung der Theologie auf ein blofes Nachſprechen nichts als 
jerfall der Kirche und Wifjenfchaft, ſah daher in dem Nachlaffen von diefem allen den 

einzigen Weg zum Frieden der Kirche überhaupt und zum Heil des Proteftantismus ins- 
bejondere. 

30 So hatte fih Calixt ſchon vor 1645 vielfah ausgeſprochen in Schriften, mie feiner 
Epitome theologiae vom Sabre 1619, feinem Apparatus theologieus vom Jahre 
1628, feiner Epitome theologiae moralis vom Jahre 1634 und der ihr angehängten 
Digreffion gegen Neubaus, feiner deutſchen Gegenfchrift gegen Büſchers Angriff vom 
Sabre 1641, jeiner compellatio an die Kölner, feinen responsa an die Mainzer Theo: 

35 logen aus den Jahren 1642 und 1644 und vielen anderen. Diefer völlige Gegenfaß der 
Richtung Calixts gegen diejenigen, welche fich jelbjt für die Wächter der Ortbodorie und 
für die allein treuen Anhänger der Neformation hielten, war von diefen ſchon längjt 
empfunden und zu betbätigen verfucht worden; jo ſchon auf jenem von dem Dresdener 
DOberhofprediger Hoe von Hobenegg geleiteten ſächſiſchen Theologentage zu Jena 1621, 

40 welcher eine Vernichtung Galirts und feiner Lehren durch einen gelebrten Studenten be: 
ihloß (Henke, Galixtus TI. 1, ©. 321), aber freilich nicht durchjeßte; jo nachber in der 
Schrift Büſchers „Gräuel der Verwüſtung in der ggg eg gefegt an die beilige 
Stätte der reinen lutherischen Lehre”, oder wie fte nachher bieß: „Cryptopapismus 
theologiae Helmstadiensis“, vom Jahre 1640; jo in der Vorftellung, tweldye die kur: 

45 fächlischen Theologen W. Lenfer und H. Höpfner 1640 und 1641 den Helmftebtifchen 
tvegen ihrer Außerungen über die Notwendigkeit der guten Werke gemadt hatten (Hente 
II, 150ff). Zum offenen Angriff der Ortbodoren gegen Galirt und die Helmjtedter 
Theologie gaben aber erit die Ereignifje der Jahre 1645 und 1648 Veranlafjung, mit 
welchen daher eine erite Periode des funkretiftiichen Streites beginnt. 

50 1. Bom Neligionsgefpräche zu Thorn 1645 bis zum Tode Georg Galırts 1656. 
Das Manifeft des Königs Wladislaus IV. von Polen, welches die religiöfe Spaltung 
als ein nationales Unglüd beklagte, aber auch den Wunſch und die Hoffnung ausſprach, 
daß ernite und fromme Männer in einer Zuſammenkunft über die wichtigſten Dinge 
müßten einig werden fünnen, erregte auch Calirt noch einmal lebhafter als font bei dem 

55 Friedensruf zum Thorner Religionsgeſpräch. Er bielt es für Pflicht nicht nur in einer 
Schrift die polnischen Proflamationen zu verbreiten und zu empfehlen (seripta facientia 
ad colloquium a Poloniae rege Vladislao IV. Torunii indietum, accessit Ge. 
Calixti consideratio et epierisis, Helmſt. 1645 in 4°), jondern auch ſich Mübe zu 
geben, daß er ſelbſt als Abgeordneter mit dorthin berufen wurde. Aber hierdurch machte 

co er ſich die oftpreußifchen Lutheraner zu erbitterten Feinden, weldye damals gegen ibren 
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reformierten Landesherrn, den großen Kurfürften von Brandenburg, und gegen deſſen Be: 
mübungen um Verſöhnung der beiderlei Proteftanten feines Yandes aufs beftigite eiferten, 
und melde in Königsberg an dem Profeflor Cöleſtin Myslenta (geb. 1588, geit. 1653) 
ibren Führer, und in dem damals polnischen Danzig an Abraham Galovius (geb. 1612, 
get. 1686) ihren thätigften Vorkämpfer hatten. In Danzig, two Galirt ſich für Thorn hatte 5 
wäblen laſſen wollen, batte Galov dies jhon 1644 durch ein Gutachten voll Klagen über 
Calixts tepiditas Philippiea und über confusio sive Babylonica sive Zwingliana 
verbütet und lieber fich jelbit wählen laffen; zum Abgeordneten der Königsberger Luthe— 
raner aber, twelche der große Kurfürft als erjter polnischer Fürft nad Thorn zu ſchicken 
aufgefordert war, hatte diefer erit Myslenta ernannt (Hartknoch, Preuß. ficchenbift 
ES. 604), dann, wahrſcheinlich auf Betrieb feines Hofpredigers of. Bergius, Calixt an 
Myslentas Stelle geſetzt. Nun aber bewirkte Calov in Thorn, daß dort Calixts Wirk: 
jamfeit unfchädlich gemacht wurde. Von Wittenberg hatten fich die polnifchen Lutheraner 
den Verfaſſer des Calvinismus irreconciliabilis, den Dftfriefen Job. Hülfemann (geb. 
1602, geit. 1661), zu Hilfe ſchicken lafjen, und bier gelang es Galov, durch diefen an 
Jahren, Gelehrſamkeit und Ruhm tief unter Galirt (geb. 1586) ftehenden Mann, Galirt 
aus dem Vorſitz der lutberifchen Abteilung der Kollofutoren zu verdrängen und jogar zu 
verhindern, daß er überhaupt als lutherifcher Abgeordneter eintreten konnte. Schon vor 
Eröffnung des Geſprächs, als wegen der Art des Zutritts der preußifchen Abgeordneten 
noch einige Punkte unerledigt waren, und als die Pürgermeifter von Thorn und Elbing 20 
dies gern benugten, Galirt einftweilen zu ihrem Abgeordneten zu wählen, wußte Galov, 
ala er ım erjten Geſpräch mit Galirt gebört, daß diefer die Neformierten nicht verdbamme 
und den Nominalelendhus nicht billige, es durch die Danziger — daß die beiden 
Städte im Widerſpruch mit ihrer bereits an Calixt erlaſſenen Vokation ſich bei ihm ent— 
ſchuldigen und ibn bitten mußten, ſich auch für fie nicht zu bemühen. So ward der 25 
erfabrenjte Friedenstbeolog noch in Thorn ſelbſt, wohin er, 6Ojährig, die weite Neife unter: 
nommen, durch den 33jäbrigen Galov von jeder Mitwirfung unter den lutheriſchen Ab: 
geordneten ausgefchlofien. Da er aber doch nicht umſonſt gefommen fein wollte, jo leiftete 
er Calov noch einen weiteren Dienft dadurch, daß er, von den Seinigen ausgeftoßen, den 
reformierten Kollofutoren Nat gab, ihnen bei ibren Dentichriften mit gelehrten Betveis- 30 
gründen ausbalf, fie im ihrer Herberge befuchte und mit ihnen fogar über die Straße 
aing. Wie entichieden Galirt nachher auch in feiner Schrift über das Thorner Belenntnis 
von den Reformierten ſich losſagte, war nicht dennoch ſchon durch dies Verhalten des- 
jelben die Neligionsmengerei erwieſen? Da jelbit Aurfürft Johann Georg von Sachſen 
die Erneuerung ſächſiſcher Theologentage, wie das jenaiſche Autodafe vom Jahre 1621, 35 
verboten batte, jo veranlafte Jakob Weller (früher Wittenberger Theolog, dann Super: 
imtendent der gegen die braunfchweigiichen Herzoge und ihre Univerfität feindlichen Stabt 
Braunſchweig, feit 1645 Dresdener Oberhofprediger), daß alle ſächſiſchen Theologen ſich 
unterm 29. Dezember 1646 mit Hülfemann vereinigten zu einem fchriftlichen Verweis an 
die Helmftedtiichen wegen Neuerungen und Abtweihungen von der in allen Kirchen Augs- 40 
burgiſcher Konfeſſion rezipierten „eonsensionis formula et eatechesis rudiorum“ und 
wegen Untergrabung der bisher erbaltenen Fundamente evangelifcher Lehre. Galirt gab 
unter dem 26. Februar 1647 eine Anttvort, in welcher er zulett alles in die Erklärung 
zufanmenfaßte: wer ihm dies Schuld gebe „eum affirmo nequiter et flagitiose ca- 
lumniari et mentiri“, will ihn auch halten für einen erz- und ehrvergeſſenen verlogenen 45 
Diffamanten, Calumnianten, Ehrendieb und Böferwicht, bis er ſolches beweiſt“, und auf 
eine private Gegenvoritellung Hülfemanns biergegen erflärte Galirtus, daß er nur dann 
von diefer Erklärung abgeben fünne, wenn die Sachſen ihre Anklage zurüdnehmen. So 
galt es nun für diefe, den verlangten Beweis herbeizuſchaffen; und eben diefe Aufgabe 
trieb fie nun in den nächſten Jahren noch mehr als fonft, an den Helmftedtern jede so 
Hewmfte Eigentümlichleit, auch ſolche, welche durchaus nicht befenntnisartig, fondern nur 
tbeelogischer, 3. B. eregetifcher Art waren, aufzufuchen und als Abfall von der reinen 
tutbertichen Lehre und den Belenntnisichriften zu rügen. War eriviefen, daß die Lehre der 
Helmftedter überbaupt nicht mebr für lutheriſch rechtgläubig zu rechnen ſei, jo war da— 
durch auch mit bewiefen, daß ibre Unionsbeftrebungen ebenfalls verwerflich und unlutbes 55 
rich ferien. Und mie milllommen war nicht gerade um diefe Zeit in Preußen und 
Sachſen ein verftärkter Nachweis der Verwerflichleit fowobl jeder Annäberung an bie 
Keformierten als der ganzen helmſtedtiſchen Schule. 

In Preußen batte der große Kurfürft an Galovs Stelle in Königsberg den calir- 
tiniſch gefinnten Chr. Dreier gefegt und außerdem noch einen unmittelbaren Schüler 

— — 
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Galirts, Job. Latermann, zum Profefjor der Theologie gemacht. So liefen ſich nun 
Myslenta und feine Anhänger von allen, welche ihren Widerwillen gegen die Refor: 
mierten teilten, Zenfuren nur über die Verwerflichkeit ihrer neuen Speziallollegen aus 
jtellen und diefe 1648 in einem ftarfen Quartbande „censurae theologorum ortho- 

56 doxorum, quibus errores Latermanni etc. examinantur et damnantur“ zu 
Danzig druden. Viele der bier gefammelten Gutachten griffen aber auch bereits bie helm— 
ftebtithen Lehrer der angefeindeten Theologen mit an. W. Leyfer in Wittenberg rühmt, 
wie man dort längft das Übel an der Wurzel, nämlich an der J———— ange⸗ 
griffen habe; Jakob Weller kann den Urheber desſelben, den Teufel, und deſſen Abſicht, 

10 die Einführung des Calvinismus, nicht verkennen; die Straßburger bellagen „Ausbreitung 
des Atheismus unter dem Schein alter Gelehrfamteit”; ſchon formulieren mebrere, mas 
fie am meiften tabeln, ald „Synkretismus“, die Hamburger, Mich. Walther in Gelle und 
Galovius; nah dem ficher von ihm Ffonzipierten Gutachten der Danziger Geiftlihen find 
Syntretismus, singularitas, novae phrases, Überfhägung Melanchthons die Duellen 

15 des Verderbens. Sie Synkretiſten — denn von bier an wurde das Wort immer mehr 
ein Name der „theologi moderatiores“ von Helmftebt und von verwandter Richtung 
— blieben die Antwort nicht fchuldig; die ganze Univerfität Helmſtedt beichiwerte fich bei 
ihren Landesherren; ebenfo Calixtus und fein Kollege Hornejus; von der Minderzahl von 
Theologen, welche für die von Myslenta angegriffenen Königsberger waren, erſchienen im 

© Jahre 1649 Gutachten für fie; gegen diefe ſchrieb Myslenta wieder eine Antikrifis, und 
jo dauerte, durch Schriftenwechjel und Vollsauftviegelung gegen die reformierte Regierung 
und die von ihr begünftigten Theologen, der Streit in Preußen noch lange fort; am 
lebhafteiten, jo lange Myslenta noch lebte, doch auch nad feinem Tode 1653 noch von 
Calov aus der Ferne rege erhalten, in fortgefegter Agitation gegen den „Seelenmörber 

25 feines Volkes“, den großen Kurfürften (ſ. Calov, Hist. syne., 839ff.; Hartknoch, Preuß. 
Kirchenbiftorie, 600ff.; Arnoldt, Geſch. d. Univ. Königsberg, TI. 2, 164; Henke, Galirtus 
II, 2, 128 ff. 156ff. 205. 288). 

In Sadjen ſah man ungern und mit politifh nicht unbegründeter Bejorgnis die 
beiden anderen weltlichen Kurfürften, Pfalz und noch mehr Brandenburg, ſich über den 

30 Kopf wachen und fuchte fie darum von der Gleichberechtigung zurüdzubalten, welche der 
Augsburger Religionsfrieden den Neformierten noch nicht gewährt hatte. Schon Nabre 
lang, bejonders feit Weller als Hofprediger auf Hoe gefolgt war, waren biernad) die 
lurjächfiihen Gejandten am Friedenskongreß inftrutert (ſ. die „Contenta der Hauptinftruf: 
tion” vom 24. März 1646 in Arndts Archiv der ſächſ. Geſch. TI. 2, 61ff); noch im 

35 Jahre des Friedensichluffes mußten fie gegen die freie Neligionsübung, welche der Art. 7 
des Instr. Pacis den Neformierten im Neiche gewähren follte, proteftieren und Die 
Streihung der darauf bezüglihen Morte fordern (f. die Weller zugejchriebene Proteftation 
vom 14. uni 1648 in von Meierns Acta pacis Westph. TI. 6, 282); Calov ſoll ſelbſt 
bei den Schweden dafür agitiert haben (j. Tholud, Wittenb. Theologen, ©. 188). Aber 

0 Kurſachſen hatte die Demütigung, dies gegen den großen Kurfürjten (v. Meiern S.283 fi.) 
nicht durchjegen zu fünnen. Es blieb bei dem Zugeftändnis der Gleichitellung; die Re— 
formierten jubjumierten fich felbjt den „A. C. addictis ald dem genus, welches Luthe- 
ranos und Reformatos als species unter fich begreife” ; vergebens wurde auch dagegen 
noch im Jahre 1649 von Kurjachien proteftiert (v. Meiern S. 1017). Auch das Direk— 

45 torium des Corpus Evangelicorum, weldes Kurſachſen endlihd am 14. Juni 1653 
überlafjen wurde, war fein Erfag für diefe Fehlichlagungen. Unter diefen Eindrüden aber 
waren in Kurſachſen ſolche lutheriſche Theologen zwiefach verbaßt, welche die politische 
Sleichitellung aller deutſchen Proteitanten auch theologiſch gutheißen mochten, und die— 
jenigen —** willkommen, welche die Inkompetenz jener nachzuweiſen und gegen fie 

50 wie gegen die Reformierten den alten Krieg wenigſtens theologiſch fortzuſetzen ſich für 
verpflichtet hielten. Schon unterm 21. Januar 1648 waren die Theologen zu Wittenberg 
und Leipzig auf ihren Bericht, daß die beimftebtifchen Theologen „nicht allein in der 
Frage von der Notwendigkeit der guten Werke, fondern in faft allen Artifeln des Glau- 
bens von der bisherigen Einhelligkeit der Neden und Lehren abträten“, vom Aurfürjten 

65 beauftragt, diefe Abweichungen „von Artikel zu Artikel” zufammenzuftellen. Am 16. Juni 
1649 erließ dann Kurfürft Johann Georg I. von Sachſen an die drei braunſchweigiſchen 
Herzoge, welche Helmstedt als ibre Gejamtuniverfität unterbielten, ein Screiben, worin 
er alle Klagen feiner Theologen über Galixts Neuerungen fih angeeignet -batte: ebenfo 
den Vorwurf, daß Galirt aus allen Religionen „das Wahre berausnehmen, eine ganz 

 fpanneue Religion zuſammenſchmieden und aljo ein getwaltiges Schisma einführen wolle”. 
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Da die beimftebtifchen Theologen alfo an dem großen Argernis der Kirche und an 
der Störung ibres Friedens ſchuldig find, fo bittet der Kurfürft, ihnen das Schreiben 
gegen feine Theologen zu verbieten und ſich mit ihm und anderen evangelifchen Ständen 
über weitere Mafregeln zu vereinigen; ſonſt würden ihm die Herzoge nicht verbenfen, 
daß er „als Direktor der Evangelifchen im römischen Reiche dahın trachte, wie er feine 5 
und anderer evangeliichen Fürften und Stände Yand und Leute vor foldyer Spaltung be- 
büten fönne”. Auch in Seinem eigenen Namen ließ Weller eine ähnliche Beſchwerde 
(3. Juli 1649) an die drei Herzoge nachfolgen. Und im folgenden Jahre wurde dann 
der bewährteſte Führer der antireformierten und antibrandenburgiichen Oppofition gegen 
den großen Kurfürſten jelbft nah Sachſen berufen, und erft jo alle ftärfiten Streitkräfte 
für den fortzufegenden Kampf dort vereinigt: im November 1650 trat Galov fein Amt 
als Vrofeffor zu Wittenberg an mit einer Nede voll Klagen über den Tyrannen in 
Preußen und über den Synkretiſta und Julianus auf der Yuliusuniverfität. Maſſen von 
Streitjchriften erplodierten ſchon vorher und nachher: von Hülfemann 1649 ein ftarfer 
Tuartant „Dialysis apologetica problematis Calixtini, num mysterium trinitatis 15 
aut divinitatis Christi e solo V.T. possit evinei“; im Jahre 1650 ein „Judicium 
de Calixtino desiderio et studio sarciendae concordiae ecclesiasticae", und nod) 
eine deutiche Streitfchrift „Mufter und Ausbund guter Werke, melde Dr. Galirtus in 
der jog. Verantwortung zu Bezeugung feiner Gottlofigkeit hat ſehen laſſen“; zulegt 1654 
der „calirtinifche Gewiſſenswurm“ von mehr als 1600 Seiten; von Weller 1650 ein 20 
„Wegweifer der Gottheit Chrijti, wie diejelbe klar offenbaret und daß man im AT babe 
bei Verluft der Seligfeit glauben müſſen, Chriftus ſei Gott”, und „erite Prob calirtini- 
ſchet unchriftlicher Verantwortung der Unwahrheiten“; im Jahre 1651 eine „zweite 
Probe”; von Job. Scharf 1649 ein Antrittsprogramm feiner Wittenberger Profefjur mit 
Klagen über die Irrlehren der Nachbaruniverjität und dann noch mehrere Schriften zur 
Verteidigung desjelben, im Jahre 1651 „Scharfii Unfchuld wider D. Galirti faljche Auf: 
lagen“ u. a. Am thätigiten erwies fih doch Calov ſelbſt; ſchon 1649 ſchrieb er feine 
Consideratio novae theologiae Helmstadio-Regiomontanorum Syncretistarum, 
welche zuerft dem TI. 1 feiner damals zu Danzig erjchienenen Institutt. theol., nachher 
feinem Systema locorum theol. wieder beigefügt wurde (dafelbit TI. 1, 881— 1216); so 
im Jahre 1650 feine Antrittsrede in Wittenberg; 1651 eine „nötige Ablehnung etlicher 
Injurien, falfcher Auflagen und Bezücdhtigungen, damit Galirtus ihn bat angießen wollen“, 
und „erbärmliche Verſtockung der neuen calixtiniihen Schwärmer” ; 1653 jenen Syn- 
eretismus Calixtinus a modernis ecclesiae turbatoribus Ge. Calixto eiusque 
diseipulo Jo. Latermanno et utriusque complice Chr. Dreiero — nimis infeli- 5 
eiter cum Reformatis et Pontificiis tentatus. 

Auch Galirt batte nicht geichtwiegen. Nach dem Erſcheinen der Königsberger Zen: 
juren gaben die Herzoge von Braunſchweig dem Theologen Hornejus auf, eine deutſche 
Verteidigung auszjuarbeiten. Nachdem dieje 1648 vollendet und dann durch eine Über: 
arbeitung gemildert tvar, forderten fie noch eine deutiche Erörterung von fünf bejonderen 40 
Streitpunften: 1. über die Autorität des kirchlichen Altertums, 2. über die guten Werle, 
3. über die Ermweislichleit der Trinität bloß aus dem AT, 4. über die Theophanien im 
AT, und vornebmlich 5. über die Eintracht unter Diffentierenden „derobalben man Euch 
eines jog. Sunfretismi bat beichuldigen wollen“. Auch dieſe Arbeit fam 1649 zu ftande. 
Ten dritten und vierten Punkt bearbeitete Calixt, welcher ſich über die drei übrigen ſchon 45 
oft genug geäußert hatte, im Jahre 1649 noch außerdem lateinisch in der Schrift „de 
quaestionibus, num mysterium trinitatis e solius V.T. libris possit demon- 
strari et num eius temporis patribus filius Dei in propria sua hypostasi ap- 
paruerit; im Sommer 1649 nad den Programmen von Scharf gab er auch noch eine 
Appendix dazu mit einer epistola ad academiam Wittebergensem heraus, in welcher so 
leteren er fich über ihren unmiljenden Theologen bei ihren Nichttbeologen bejchiwerte. 
Auf das Schreiben des Kurfürſten von Sachſen an die braunfchweigiihen Herzoge ließen 
dieje auch noch im Jabre 1649 nah Hornejus’ Tode (geft. 26. September 1649) von 
Galirt allein eine deutſche Verantwortung ausarbeiten. Nur wurden fie dann felbft nicht 
einig, was mit allen diefen Apologien geicheben follte. Endlich vereinigten fie ſich 1650 55 
zu emer Antwort an den Kurfürjten von Sachſen, worin fie ibm beiltimmen, daß der 
linfrieden nicht zunebmen dürfe und daß fie deshalb ihren Theologen das fernere Heraus: 
zeben von Streitjchrifien einftweilen verbieten wollten, falls er es aud tbun wolle; da— 
seen fchlagen fie eine „Zuſammenkunft friedfertiger und der Sachen fundiger politifcher 
Rate” vor zur Beratung, „wie Schismata verbütet und der chriftlichen Kirche Ruhe ge: w 

— 0 
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ichaffen werden möge”; nur gegen das Direktorium, mit welchem der Kurfürſt gedrobt 
batte und für welches auch Hülfemann ſchwärmte, bedauern fie, ſich vertwahren zu müffen, 
wenn darunter ein folches veritanden wäre, „welches einige Poteltät, Superiorität, Cog— 
nition und mas dem mehr anbängig, mit fich führen follte”. Kurfürft Jobann Georg 

5 ging hierauf nicht ein, Tief feine Theologen nun erjt noch bejtiger fortjchreiben, und jo 
erlaubten denn auch die Herzoge nun erit die Herausgabe alter und neuer deutſcher „Ber: 
antwwortungen Galirts gegen das kurſächſiſche Schreiben”, jomwie gegen Weller und Hülfe 
mann, eine Streitichrift von mehr ald SO Drudbogen (Helmft. 1651, 4%). — Dagegen 
bewogen die ſächſiſchen Theologen ihren Kurfürjten, wieder einen Ibeologentag, wie die 

ıo früheren im Jahre 1621 u. ff., obne politijche Näte zu fordern und zunächft die Herzoge 
von Sachſen dazu einzuladen. Zur Vorlage für eine ſolche Verſammlung hatten fie auch 
ſchon ein fpezielleres Verzeichnis der Abweichungen Calixts von der lutheriſchen Kirchen: 
lehre angefammelt; in feiner Dialysis vom Jahre 1649 batte Hülfemann deren ſchon 40, 
in feiner Consideratio in demjelben Jahre Calov 45 zufammengeftellt; im weiterer 

15 Überarbeitung vom Jahre 1651 und 1652 waren ſchon 98 daraus geworden; fo fteben 
fie als „ungefäbrlicher Entwurf“ deutſch in Hülfemanns calixtiniſchen Gewiſſenswurme 
vom Jahre 1655 borangedrudt. Aber ſchon die Herzoge von Sachſen waren nicht 
geneigt, zu angebliher Verhütung einer Spaltung gerade das zu thun, mas diefe am 
gewiſſeſten berbeiführte, nicht geneigt, Galov und Hülfemann darüber verfügen zu 

20 laſſen, wer ausgeſchloſſen werden müfje und wer bleiben dürfe; Herzog Ernit der 
Fromme wiünſchte den Kirchenfrieden wirklich, nicht bloß vorgeblib; unter den 
Theologen zu Jena, welche fich früher zu der Momonition gegen die Helmjtebter hatten 
mitberanziehen laſſen, galt jet der friebliebende Johann Mufäus mebr als Galovs 
Freund Lob. Major; und ald man im Jahre 1652 auch den „ungefährlihen Entwurf” 

25 der 98 Jrrlebren mitteilte, mußte es den Herzogen wie den Theologen vollends unzweifel— 
haft werden, „als ob der Konvent nicht zum Vergleich der entitandenen Streitigfeiten, 
jondern vielmehr zum bärteren Streite follte gemeint fein, und daß ibre drei Höfe mit 
dem Kurfürften zu Sachſen conjunctis viribus auf die Braunſchweiger follten losgehen 
und felbe aus der Iutberifchen Gemeine ausſchließen“. „So ift denn”, Hagt Galov, „aus 

30 dem Gonventu wegen der Jenenſium, die Galirto favorifiert, nichts geworden”. Dafür 
aber wurde nun auch die beantragte Konferenz von Politics durch Kurſachſen verhindert. 
Noch auf dem „jüngften” Neichstage zu Regensburg, welcher die im meftfäliichen Frieden 
ausgefprochenen Hoffnungen auf Einigung womöglich zur Ausführung bringen follte, ver: 
einigten jih nad dem Belanntmwerden von Hülfemanns calirtinischem — — 

35 unterm 9. Januar 1654 vierundzwanzig Geſandte evangeliſcher Reichsſtände noch einmal 
zu dem Antrage auf „Zuſammenſchickung und Unterredung friedfertiger Theologorum 
und Politicorum“ und auf Befehl zum Stillſchweigen an die beiderlei Theologen. Wobl 
hätte dies zu dem foeben (14. Juni 1653) dem Kurfürften von Sachſen übertragenen 
Amte eines Direftors des Corpus Evangelicorum gehört, fih der Vermittelung und 

40 Beilegung einer Spaltung unter den Evangelifchen anzunehmen. Aber feine Theologen 
belebrten den Kurfürften Johann Georg I., „denen die von der Wahrheit unferer Kirchen: 
bücher weichen, Tönne und foll man wohl zu fchreiben verbieten, aber dem bl. Geiſte 
fünne man nicht das Maul ftopfen”, und da der Kurfürft mit ihnen bloß fie jelbit 
als das Organ diejes Geiftes anfah, fo ließ er fih auch auf eine gemtjchte Verfammlung, 

45 wie fie bier gefordert tvar, ebenfo wenig ein als auf das Verbot zum Stillfbweigen an 
feine Theologen. Deſto eifriger verfolgten diefe ihren Plan, auf Grund des ſchon vor 
Hülfemanns Schrift befannt gemachten „Entwurfs“ von 98 Häreften der Helmitebter 
diefe aus der lutberifchen Kirche zu „entlafjen”. Auf eine neue Aufforderung Wellers zu 
Anfang des Jahres 1655, „ettvas ausführlicher die Difjonanz der Helmjtedter von unferen 

50 Kirchenbüchern mit Anführung ausdrüdlicher Worte Galirti und feines Anbanges aufzu: 
ſetzen“, wurde zuerft in Leipzig, dann in Wittenberg unter Calovs lehter Hand die Arbeit 
feftgeftellt, welche nun alle, welche in Galovs Kirche bleiben wollten, ala neue Belenntnis- 
jchrift unterjchreiben follten. Dies war der „Consensus repetitus fidei vere Luthe- 
ranae, wiederholter Konjenfus des wahren lutberifhen Glaubens in denen Lehrpunkten, 

55 welche wider die unveränderte Augsb. Konfeſſion und andere im chriſtlichen Konkordien— 
buche begriffene Glaubensbefenntnifje angefochten D. ®. Galirtus und die ihm bierin an: 
hängen“. In 88 nab Anordnung der Augsb. Konfeffion zufammengereibten Abichnitten 
wurden bier jedesmal 1. die rechte Lehre, 2. der Difjens der Helmjtebter und 3. Die Be: 
weisſtellen dazu aus deren Schriften zufammengeitellt, und das erſte mit „profiternur“, das 

6 zweite mit „rejieimus“ eingeführt. Auf einen kurfürſtlichen Befehl vom 14. März 1655 
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mußten zuerſt die Leipziger und Wittenberger Theologen diefes ihr eigenes Werk unter: 
ichreiben. Aber nun galt es, noch möglichit viele andere zur Mitunterfchrift heranzuziehen. 
Eine Reihe neuer Säriften Galovs konnten und jollten dazu geneigter maden: feine 
„Harmonia Calixtino-haeretica, novatores modernos pernitiosae cum Calvini- 
anis, Pontifieiis, Arminianis et Soeinistis adversus S. S. et eccelesiam catho- 5 
licam conspirationis adeoque pessimae defectionis a vera fide convincens“ von 
1200 Quartſeiten erfcbien in demjelben März 1655; im Auguſt noch zwei ftarfe Bände 
feines Systema locorum theol., der erite mit Wiederholung der Consideratio novae 
theologiae syneretisticae vom Jahre 1649 und mit neuen Ausführungen gegen diefe 
als gegen eine neue form des Atheismus (Systema T. I, p. 122); eine dritte Schrift 10 
von demjelben Jahre: Fides veterum et imprimis fidelilum mundi antediluviani 
in Christum ejusque passionem adversus pestilentem novatorum maxime 
Calixti haeresin nannte die lettere jchon excrementa Satanae und mies Galirts 
Atheismus nad, weil, wer die Väter des AT obne den Glauben an Chriftus für felig 
balte, diefen Glauben überbaupt nicht für nötig halten könne. Aber es fand fich wenig 
Bereitwilligkeit zur Annahme der neuen Belenntnisichrift; die Herzoge von Sachſen, an 
welche man fich wieder zuerſt wandte, antworteten nicht, was Galov wieder dem ob. 
Mufäus zufcreibt; von den 24 Neichsftänden, deren Gejandte fich foeben in Negensburg 
zu der Vorftellung an Kurfachien vereinigt hatten, fonnte wohl feiner ander ald ab- 
lebnend antworten; in Darmjtadt, wo Yandgraf Georg noch foeben auf dem Reichstage 20 
im Inſereſſe feines Schtwiegervaters, des Kurfürften Job. Georg, den 24 Neichsftänden 
entgegengearbeitet hatte, in Medlenburg, wohin Joh. Chrift. Dorſche von Straßburg be- 
rufen war, welcher kurz vorber in feinem latro theologus aud) einen Befenntnisentwurf 
zur Verdammung der Helmftedter vorgelegt hatte, in Straßburg jelbit, wo Dannbauer 
1648 fein Buch gegen den Synkretismus gejchrieben hatte, fcheint man dennoch die Annabme 35 
einer neuen Belenntnisfchrift geicheut zu haben. Dies und der im Frübjabr 1656 erfolgte 
Tod Galirts fcheint die furfächfiihen Theologen bewogen zu haben, einjtweilen wenig: 
tens von ihrem Vorbaben abzuſtehen. 

2. Fünf Jabre faft völliger Nube folgten demnah von 1656— 1661. Kurfürſt Yo: 
bann Georg I. ftarb noch im Jahre 1656 ; Galov wurde durch die nächiten Bände jeines 30 
Systema locorum theol., mit welchen er in diefer Zeit befchäftigt war, nur bier und 
da (4. B. T. 3, p. 366) zur Polemik gegen Galirt veranlaßt; Dorſche ftarb auch ſchon 
im Jahre 1659; Hülſemann fchrieb noch eine Gegenfchrift gegen Galirts letztes größeres 
Wert de pactis quae Deus cum hominibus iniit, aber jie blieb Manuftript, und 
1661 ſtarb aud er. Nur in den Ländern des Hurfürften von Brandenburg wirkte der 35 
—— ſeit der Vollendung ſeiner Souveränetät in Preußen 1657 hatten die dortigen 

theraner von ihrem Widerſtande gegen die reformierte Regierung freilich nichts mehr 
zu boffen; in Berlin wurde ein lutheriſcher Prediger, Samuel Pomarius, für fein Pre: 
digen gegen Reformierte und Synkretiſten juspendiert, was ein Wittenberger Gutachten 
vom Jabre 1659 (Consilia Witt. T. 1, p. 490 sqq.) der im weitfälifchen Frieden ver= 40 
bürgten Neligionsfreibeit zuwider fand; ein Edit vom Jahre 1614 gegen das Schelten 
auf der Kanzel wurde feit 1658 bei Anjtellung der Geiſtlichen wieder eingefchärft, auch 
die Eramina der Yutheraner unter mehr Aufficht geftellt und die Verpflichtung derſelben 
auf die Honfordienformel, welde fie zum Verketzern der Neformierten nötige, verboten 
(Hering, Neue Beitr. zur Geſch. der ref. K. in Preußen, 2, 92—112). 45 

3. Seit dem Gafjeler und Berliner Golloquium von 1661 und 1662 bis 1669 kam 
wieder neues Leben in den Streit. 

An Heſſen-Kaſſel war nach dem 30jährigen Kriege der Yandesregierung die Aufgabe 
beionderd dringend nabe gelegt, zur Beruhigung des Yandes auch durch Verminderung 
des konfeſſionellen Zmieipaltes, zwiſchen Yutberiihen und Neformierten, die bier Feind: zo 
lichet, als faum irgendwo fonft, einander gegenüber ftanden, zu tbun was Möglich war. 
Erft feit dem Anfange des 17. Jabrbunderts batten fich bier Neformierte und Yutberaner 
fo geſchieden, daß dadurd die Yandesfirche in zwei Fraktionen auseinander gebrochen mar, 
welche nun erft dem größeren Ganzen lutheriſcher oder reformierter Kirche zufielen und 
lenformer wurden. Der weitfälifche Friede gab gerade die mehr lutheriſchen Yandesteile 55 
von Überbefien an die reformierte Negierung zu Kaſſel zurüd, melde zugleibh an dem 
Iutberiiben Schaumburg und der dortigen Univerfität Rinteln einen großen Anteil und 
bald alles allein erbielt, und ichon zur Begütigung diefer ibrer neuen lutherischen Unter: 
tbanen auf Beförderung des Kirchenfriedens bingetviefen war. Dies war auch ganz den 
Neigungen des mwoblmwollenden jungen Fürjten gemäß, welchem feine Mutter Amalie, nad) 0 

— 5 
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Beendigung ihrer großen Aufgabe, dur die Kriegsnot hindurch ihr Land geleitet und 
twiederhergeitellt zu baben, im J. 1650 die Regierung übergeben hatte. Landgraf 
Wilhelm VI. (j. Rommel, Geh. von Hefien, Bd IX), legte es offenbar darauf an, 
wenigſtens für fein Land einen firchlichen Zuftand wieder berzuftellen, wie er unter 

5 Vhilipp dem Großmütigen und deſſen Söhnen für ganz Heffen beitanden batte, ein 
Kirchenregiment, mweitherzig und gelinde genug, um futherite und reformierte Elemente 
unter ſich vereinigen zu können. Die theologische Fakultät feiner im J. 1653 wieder 
eröffneten Univerfität Marburg wurde zwar ald eine reformierte auf das Bezaſche Corpus 
et syntagma confessionum, aber doch auch darauf verpflichtet, wie es in den Statuten 

10 heißt: „ecclesiasticam pacem et concordiam protestantium omnium“ zu befördern, 
und jtatt der „duriores sententiae, in quas utrinque abeunt partes litigantes, 
moderatiores sequi“. Diejelbe Tendenz gebt durch feine Schul- und Neformations- 
ordnung vom 9. 1656, durd feine Presbyterial-, Konfiftorial- und Kirchenordnung vom 
%. 1657 bindurd) ; die leßtere, obwohl oder eben weil fie fih ganz im Sinne der früberen 

ı5 aus der Zeit vor der Trennung (1566 und 1573) von konfeſſionellen Exrtremen fern 
bielt, erjchien eben deshalb feinen inzwischen reformierter gewordenen Geiftlihen zu 
lutberiich und fonnte diejen faft nur Ba a dafür aber nachher lange von beider- 
lei Geiftlichen gemeinfam gebraudyt werden. Zu meiterer Beförderung foldher Union oder 
wenigſtens zur Verminderung des gegenfeitigen Religionshafles ſollte das Kolloquium 

20 dienen, welches der Landgraf vom 1.—9. Juli 1661 zu Kafjel halten ließ (j. Bo III 
©. 744). Alle reformierten Theologen nabe und fern fprachen ihre große Freude da— 
rüber aus, felbjt die ortbodoreften, wie Samuel Marefius, Gisbert VBoetius, ob. Hoorn— 
bed u. a. (j. Calov hist. syner. p. 610. 791sqgq.). Deito mehr entjegten ſich Die 
fächfischen Theologen über diefes Wiederhervorbrechen des calirtinishen Synkretismus. 

35 Die Wittenberger, jegt nah Scharfs und Leyſers Tode außer Johann Meisner (geb. 1615, 
geit. 1681), welcher fich eine gewiſſe Unabbängigfeit erhielt (Tholud, Wittenb. Theo- 
logen, ©. 225) nur Galov, Joh. Andr. Duenftedt (geb. 1617, geit. 1688), ein Apoftat 
der Helmſtedter und Schwiegerjohbn Scarfs, und Joh. Deutfchmann (geb. 1625, 
geit. 1706), Schwiegerfohn Galovs, als fie erft adht Monate nah dem Kolloquium Kunde 

0 davon erhielten (Calov. hist. syner. p. 612), bearbeiteten ſogleich eine heftige Schrift: 
Epierisis de colloquio Cassellano Rintelio-Marpurgensium, und bdurd ein Aus- 
jchreiben vom 12. März 1662 „an theologifche Fakultäten und Mlinifterien der unver: 
änderten Augsb. Konfejfion“ forderten fie ebenſo zur Anſchließung an dieſe Epifrifis auf, 
wie die Kaſſeler Kollofutoren zur Teilnahme an ihrem Unternehmen eingeladen hatten. 

35 Gie verfichern, darauf „aus mweitentlegenen Ländern, Ungarn, Schweden, Preußen“ u. ſ. f., 
beifiimmende Schreiben erhalten zu baben, und in ber Nähe erreichten jie wenigſtens jo 
viel, daß fih am 27. November 1662 noch einmal alle drei ſächſiſchen Fakultäten zu 
einer Vorftellung an die Ninteler Theologen vereinigten, worin diefen zwar gelinder als 
ſonſt (ohne dies würden die jenaifchen Theologen wohl nicht beigetreten fein), aber immer 

40 doch nod als vertwerflich die Aufopferung des Elenchus gegen die Neformierten und Die 
Unterlafjung ihrer Verdammung im Gottesdienſt vorgebalten und Zurüdnahme oder 
nähere Erklärung gefordert wurde (Hist. syner. p. 789). Die Ninteler, noch ebe ie 
das letztere Schreiben erbielten, beantworteten die Wittenberger Epitrifis nod 1662 
(18. Dezember) dur eine längere epistola apologetica ad invar. A. C. addietas 

4 academias et ministeria (179 ©. in 4°), Sie weifen bier die Inſinuation zurüd, 
daß jie aus Fügſamkeit gegen ihre reformierte Negierung zu viel nadgegeben bätten, 
vielmehr fie ſelbſt hätten bei der fogar in den Gottesbientt eingebrungenen pestifera 
maledicentia auf das Kolloquium angetragen; fie halten den Machtſprüchen über die 
Prädeſtinationslehre die Gefchichte derjelben, befonders die Nachweifung entgegen, wie nabe 

50 Yuther de servo arbitrio und Melanchthon in den erſten loeis Calvin gelommen, und 
tie darum doch jene fo wenig tie diefer zu verdammen feien; fie bezeugen, daß auch die 
Marburger nicht nah Calvin heifen, nicht die Extreme fupralapfariicher Meinungen feſt— 
balten, jondern nur entichuldigen wollten, wenn Luther von den Safkramentierern feiner 
Zeit gefagt babe, fie achteten das Wort Gottes nicht, jo fei das von den fpäteren refor- 

65 mierten Theologen nicht mehr wahr, deren Irrtümer ſelbſt bisweilen aus einem affeetus 
piae opinionis flöfjen; fie warnen vor Vermehrung der Glaubensartifel, „ne aliorum 
ludibrio exponamus theologiam nostram“ (S. 112); wenn z. B. die Wittenberger 
die Zweifel der Neformierten, ob Neugeborne den ZE dxonjs (Rö 10, 17) fließenden 
Glauben baben könnten, eine detestanda haeresis nennten, fo geben ja alle zu, daß 

etwas anderes hätten als was Erwachſene; daher es zu einem Wortftreit werde, 
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ob man die Wirkung des göttlichen Geiftes bei den erfteren auch ſchon Glauben nennen 
lönne oder nicht; fie definieren einen Fundamentalirrtum als einen folden „qui adeo 
prorsus fundamentum fidei subvertit, ut eo perseverante non sit fidei salvificae 
loeus“, und jordern zu einem Srunbamentalartitel bed Glaubens nicht bloß, daß er ge 
offenbart, nicht bloß, daß er zum Heile notwendig, fondern jedesmal, daß er dies beides 5 
zuſammen fei, denn manches fi geoffenbart, was zu wiſſen nicht zum Seile notwendig 
jei, und manches zum Seile Notwendige, 3. B. Gottes Einheit und Allmacht, auch jchon 
ohne Offenbarung der Vernunft erfennbar (S. 124); auch leiblihe Brüder lieben fich 
nicht wegen ihrer Einftimmigfeit, wie felten ift diefe, fondern twegen ihres gemeinfamen 
Urjprungs; darum foll man die bäretifchen Xehren eifrig beftreiten, aber die irrenden 
Perſonen nad Epb 4, 2; 1 Ko 12, 13 mit Liebe behandeln; vor die Gemeine aber ge: 
bören die Kontroverfien niemals, weil fie dort niemals Erbauung, nur Aufreizung be 
twirten (S. 175); das ift „studium piae moderationis, non funestus Synecretis- 
mus, quem cane peius et angue fugimus“ (©. 178). Cine andere „necessaria 
theologorum Rinteliensium colloquii Cassellani declaratio, bono publico deli- ı5 
bata“ (s.1. 1663, 126 ©. in 4°) jcheint eine Worarbeit der epist. apol. zu fein; eine 
dritte wird „vindieciarum epitome“ bezeichnet. Daneben, und meil dieje lateinijchen 
Apologien der jhon im Wolfe gegen die Ninteler Theologen laut gewordenen Ver: 
dächtigung nicht entgegenwirken fonnten, jchrieb noch 1662 der dritte aus der Helm: 
ftedtihen Schule dorthin berufene Lehrer, H. Mart. Edart, welcher ſelbſt am Religions: 0 
geipräche nicht teilgenommen batte, ein deutſches „Bedenken“ für dasfelbe: durch 
Spaltungen verliere die Kirche „ihr vornehmftes Kennzeichen“ (Jo 13, 34. 35) und werde 
den Ungläubigen zum Spott; nun ſeien ſtets die Bifchöfe und Kirchenlebrer dazu da ge: 
weſen, jte zu verbüten, aber unter dem Papſttum jei das viel zu wenig geſchehen; deſto 
mebr Urſache hätten die Vroteftanten, „ſolchen Makel abzumiichen“, zumal jet, wo der 235 
Herr nach dem langen Kriege „den lieben Frieden wieder bejchert habe, damit mir zur 
ichuldigen Dankbarkeit auch nad dem Kirchenfrieden trachten jollen“ ; dazu fei in Ratte! 
„zwar den Reformierten im geringften nichts nachgegeben noch von der Wahrheit ab: 
getoichen”, und fo lange man jich darüber nicht geeinigt babe, „bleiben die Confessiones 
und Ministeria billig unterjchieden” ; „nur habe ein Teil den andern wegen der Streitig- 30 
feiten zu verdbammen und zu verfegern Bedenken getragen“. Wäre noch auf vermittelnde 
Worte geachtet, jo hätte dazu das erft jetzt, 1662, nad des lutheriſch rechtgläubigen 
Salomo Glaffius Tode (geit. 1656) publizierte „Bedenken“ desfelben vom %. 1650, „über 
die unter etlichen fürnehmen churſächſiſchen und beimftedtischen Theologen entjtandenen 
Streitigleiten” (j. Wald, Einl. in die Neligionsftreitigfeiten der luth. Kirche, TI. 1,35 
©. 371— 405, TI. 4, ©. 889—894) auch jest noch dienen können. Ebenſo die Worte 
des Mannes, welchen jchon die Rinteler Epistola apologetica (S. 175) als „ad mira- 
eulum doctus et theologia dubium an cetera scientia praestantior pacisque 
ecclesiasticae eupidissimus vir“ gepriefen hatte, Hermann Conring aus Helmitedt. 
Dr einer Epiftel an den einen der lutberiichen Kollofutoren, Joh. Henichen, vom Kar: 40 

ttage 1663, verwarf er zwar die Prädeftinationslebre felbit und erfannte bier auch 
einen fundamentalen Unterſchied an, erinnerte aber daran, wie man niemand Konſe— 
quenzen feiner Lehre aufbürden dürfe, welche er ſelbſt nicht anerfenne, und wie das Leben 
vieler ftrenger Prädeftinatianer, z. B. Luthers, unfittlihe Konjequenzen aus diejer Lehre 
durchaus nicht zeige. Henichen ſelbſt feste ficb in vertvandter Weiſe in einer Schrift de a46 
gratia et praedestinatione (uni 1663), welcher der Brief Gonrings vorgedrudt war, 
mit den Weformierten obne gehäffige Polemik auseinander, befannte ſich zu der Pflicht, 
ſie ald Brüder anzuerfennen und verfuchte die Aufregung über den Abfall jeiner Unis 
verfttät zu berubigen. Deſto beftiger fubren, da die verlangte Unterwerfung nicht erfolgte, 
die Wittenberger ın demfelben J. 1663 gegen die Ninteler auf, gaben nun erjt ibre so 
Epifrifis öffentlih beraus mit einer Borrede (12. Mai), worin fie die Herausgabe einer 
neuen Zenfurenfammlung, wie die Königsberger vom J. 1649, über den Synkretismus 
der Rinteler in Ausſicht ftellen, und ihnen die Pflichtvergeſſenheit vorbalten, daß fie jtatt 
der bejchiworenen Beitreitung der Irrtümer Ghriftus und Belial vermiichen wollten; auch 
ibre deutfche Ausgabe der Epikrifis ſcheint nod 1663 erfcbienen zu fein (Hering, Neue 56 
Beitt. TI. 2, ©. 164). Eine lange Neibe weiterer Streitfchriften dieſer Art ſchloß ſich 
an: Andreas Kühn in Bilchofswerda jchrieb, von Amyrauts Belobung ausgebend, de 
puncto atque momento discrepantiae inter Lutheranos et Calvinianos (Baubijfin 
1664); denjelben Gegenftand führten 1663 und 1664 zwei deutiche Schriften der Witten: 
berger Falultät, d. b. Galovs, gegen feine Gewohnheit, deutih aus, die zweite, „Der 60 
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tbeol. Fakultät zu Wittenberg gründlicher Betveis, daß die calvinifche Irthumb den Grund 
des Glaubens betreffen, dabei auch — der Rinteler ſynkretiſtiſchen Neuerung begegnet 
wird”, auf mehr ald 1000 Seiten; dazu noch eine dritte: Cassellana de unione Re- 
formatorum cum Lutheranis consultatio, ad Sueciae regnum instituta ; viele 

5 andere Schriften von Jakob a Chr. Chemnig in Jena, Joh. Ehr. Seld in Koburg, 
Iſaak Fauft in Straßburg find bei Wald (Einl. in die Religionsſtreitigk. Tl. 1,S.296— 301), 
Pfaff (hist. theol. lit. I,2, p. 179sqq.) und bei Moller (Cimbria lit. T.2, p. 567— 70) 
bejchrieben. Nachdem dann die Wittenberger auch ihre Epikrifis deutſch herausgegeben 
batten, taten die Ninteler dasjelbe mit ihrer apologetijchen Epiitel (Rinteln 1666), in dem 

ı0 Vertrauen, e8 würden auch in Leipzig und Jena, ja in Wittenberg mandje treffliche 
Männer fein, welche feinesweges „jolche böfe und mie es fcheint, von einem einzigen uns 
ungünftigen Manne berrührende Prozeduren billigten”. Deſto gründlicher ließ ſich diefer 
eine, Galovius, doch auch diesmal im Namen feiner Fakultät fogleih in demjelben Jahre 
wieder in einem Uuartbande von mehr ald 700 Seiten vernehmen (eollegii theol. 

ı5 Wittebergensis ad Rinteliensem epistolam apologeticam iusta et necessaria 
antapologia ete., Viteb. 1666), worin er alle alten und neuen Klagepunfte, auch gegen 
Calvin, Galirtus und die reformierten Verteidiger des Kolloquiums zufammenfaßte. Jetzt 
antiwortete den Wittenbergern auch noch der eine der reformierten Kollofutoren, Seb. 
Curtius, in einer confutatio articuli de s. eoena in epierisi Wittenb. (Marburg 1666). 

20 Aud von den Rintelern würden wohl nody weitere Antworten gefolgt fein, wenn nicht 
durch manche Beeinträchtigungen, welche die ſchaumburgiſchen Yutheraner nady dem Tode 
Landgraf Wilhelms VI. (geft. 1663) zu erfahren batten, die lutheriſchen Verteidiger der 
Gleichjtellung der Reformierten mit den Lutheranern etwas jchweigjamer getworden twären, 
vgl. Henke, Das Unionslolloquium zu Kaſſel, Marburg 1862; H. Heppe, Kirchengefchichte 

35 von Heilen, II, 160. £ 
Diefe Erneuerung des ſynkretiſtiſchen Streites in Heſſen wirkte nun aud bald auf 

Preußen und Brandenburg zurüd. In Königsberg proteftierte Dreier 1661 in einer 
Rroreftoratsrede de syneretismo dagegen, daß diefer Name für das Streben nad) 
Kirchenfrieden gebraucht werde; den gemeinfamen Glauben müſſe man in der alten Kirche 

so auffuchen, nicht in dem ganzen Inhalt der neueren Bekenntnisſchriften; wäre alles und 
jedes nötig, was darin ftehe, jo würde folgen, daß die Kirche überall fonft als bei den 
Lutberanern aufgehört babe; ähnliche Gedanken jcheint er auch in einer Predigt: „die 
einige fichtbare und bedrängte Kirche Chrifti” ausgeführt zu haben. Galovius und feine 
Königsberger Anhänger jchrieben wieder eigene Schriften dagegen (Mal a. a. O. 

5 S. 282— 286); erit im J. 1663 fam es nah langem Streite zur Unterwerfung der 
oftpreußifchen Städte unter den großen Kurfürſten und dabei — unter die Forderung, 
daß Reformierte zwar nicht Lehrer der Univerſität, aber doch Bürger ſein und in mehrere 
weltliche Amter zugelaſſen werden ſollten (Ranke, Preuß. Geſchichte, I, 55ff.). In 
Brandenburg ging der Kurfürſt, beſchickt von ſeinem Schwager Landgraf Wilhelm, auf 

0 äbnlihe Maßregeln wie diefer ein. Ein Edikt vom 2. Juni 1662 (gedruckt in Herings 
Nachricht vom Anfang der ref. Kirche in Preußen, Anhang ©. 73—80) klagte über die 
Erfahrung, wie „die zwifchen den evangel. Lehrern ſchwebenden Streitigkeiten von allen 
und jeden Predigern in Städten und Dörfern, vor allen und jeden Zuhörern, vor: 
getragen”, aber „die von beiden Teilen einhellig befannten Glaubens: und Lebenslebren 

45 bintangefeßt, viel von Menſchen, wenig von Gottes Worten, mehr philoſophiſche als recht 
theologifche Lehren auf die Bahn gebradht würden”, wie die Privatmeinungen einzelner 
Lehrer für reformiertes Bekenntnis ausgegeben oder ibnen „durch vermeinte Konfequentien 
auch wohl nur angedichtet” würden, und wie wohlverdiente Lehrer, Calvin, Beza, ver: 
läftert, und „unzeitige Urteile nicht allein über ihre Lehre und Leben, fondern auch über 

so ihren Tod und Zuftand nach diefem Leben erftredt” würden. Das alles fol künftig 
unterlafjen und „den Gemeinen nichts vorgetragen werden, was nicht zu ihrer Erbauung 
dient”, alle künftig Anzuftellenden aber fjollten durch Revers dies zu balten verpflichtet 
werden. Bald nachher machte der Kurfürſt aber auch Anftalt zu einem Kolloquium, äbn: 
lich, nur noch umfangreicher, wie das zu Kafjel. Unterm 21. Auguft 166% wurden Die 

55 lutberifchen Geiftlichen zu Berlin aufgefordert, mit drei reformierten Geiftlichen des Kur: 
fürften zufammenzutreten zu Beiprechungen, durch welche „ein guter Anfang zu brüder: 
licher Verträglichkeit gemacht” und insbefondere unterfucht werden follte, ob in ben refor- 
mierten Konteffionen, vornehmlich der märfifchen, etwas gelehrt werde, warum der, jo 08 
bejabe, divino judieio verdammt fei”, oder etwas fehle, obne deſſen Wiſſenſchaft und 
Übung Gott niemand felig machen wolle. Die lutberifchen Geiftlichen jchieden fich wieder 

* 
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nad Göln und Berlin; die von Göln, in der Umgebung des Schlofies, unter ihnen der 
Propft Andreas Fromm, waren fügfamer, als die von Berlin im engeren Sinne, unter 
welden Elias Sigm. Reinhardt, Chr. Lilius und der Dichter Paul Gerbardt die vor: 
nebmiten waren; die reformierten waren die Hofprediger Barth. Stoſch und oh. Kunſch, 
auch der Rektor von Joahimsthal, Joh. Vorſt; dazu follten, wie zu Kaſſel, noch eine 5 
große Anzahl weltliher Näte des Kurfürften von beiden Konfeffionen binzutreten. Nach 
dem Cindrude aber, welden das Kafleler Geſpräch und die Deutung desjelben auf die 
lutheriſchen Geiftlichen gemacht hatte, waren fie jo voll Miftrauen gegen die ganze Ver: 
bandlung, daß die Berliner, ſchon ehe diefe angefangen hatte, um Dispenjation davon 
baten; „Ne wollen“, jagte Paul Gerhardt (viele Wota und Gutachten desjelben in diefer 
Sache bei Yangbeder, Paul Gerhardt S. 23 ff.) „einen Synfretismum von uns baben, 
wie die Marburger von den Nintelern zu Kafjel erlangt, hoe ipso wollen fie unfere 
Yeute allmählich disponieren, daß fie hernachmals die völlige Einführung der reformierten 
Religion leichter admittieren mögen.” Aber der Kurfürft beitand auf Eröffnung des Ge: 
ſprächs, und vom Anfang September 1662 bis Ende Mai 1663 jchleppte fich dasjelbe 
im fehriftlihen und mündlichen Verhandlungen fort, immer am meijten gehemmt und am 
bäufigiten unterbrochen durch die Gewiſſensſtrupel der Yutberaner, welde in der Verzicht: 
leiftung auf Bejtreitung und Verdammung der in den lutheriſchen Belenntnisichriften 
vertworfenen Yebren eine Verlegung der Verpflichtung auf diefe fanden und darin auch von 
dem benachbarten Wittenberg aus beftärft wurden. Zwar hatte der Kurfürſt an dem: 
jelben Tage, wo er das Geſpräch ausfchrieb, den Bejuch diefer Univerfität verboten, und 
war auch auf Gegenvorftellung des Kurfürjten Johann Georg II. von Sachſen dabei 
geblieben (die Verhandlungen darüber in Herings neuen Beiträgen II, 160—182); aber 
dies hatte auf beiden Seiten die Gereiztbeit nur vermehrt; ebenſo eine Vorjtellung der 
Ninteler Theologen vom 23. Januar 1663, auf melde der Kurfürft von Stoſch und 28 
Fromm Gutachten über die Apologie der Ninteler hatte ausftellen lafien, welche ziemlich 
ünftig ausgefallen waren (Hering a. a. O. ©. 165 ff., die Borftellung ſelbſt in einem 

Marburger MS., VIII B 159). Baul Gerhardt bleibt dabei, man babe „bisher immer 
gelagt, die Neformierten lehrten wider Gottes Wort repugnante conseientia und mit 
beftändigem Vorſatz“, und könne davon nicht abgeben; wenn fie den mündlichen Genuß so 
„mach Trieb ihres Gewiſſens verneinten, jo wäre der Trieb erronea et ex verbo Dei 
meliora edocenda conseientia; aber jo verwerfen fie die Wahrheit und lieben die 
Lüge contra conscientiam toties ex verbo Dei meliora edoctam; jie haben wohl 
gejeben, twas für fundamenta et argumenta die Lutheraner pro orali manducatione 
baben, aber fie verſtecken fich jelbft und wollens nicht ſehen“ (Yangbeder a. a. D. ©. 168 ff.). 3 
Als man nad der 16. Situng den drei reformierten Geiftlichen noch einen vierten jtreit 
baren Disputator, einen jungen Schulfollegen, Adam Gierk, beigegeben batte, weigerte 
fih der Prediger Reinhardt, mit diefem zu verbandeln, und jo ſchloß der Präfident, Otto 
von Schwerin, am 29. Mai 1663 die Verhandlungen, deren Wiedereröffnung ohne Zus 
ziebung der Berliner, unter welchen Reinhardt als Verführer der übrigen bezeichnet ward, 40 
zwar verbeißen, aber nicht ausgeführt wurde. Unterm 16. September 1664 aber forderte 
nun ein neues kurfürftliches Edikt (bei Hering, Anfang der ref. Kirche, Anhang S. 80— 85; 
Langbecker ©. 91—96) noch unbedingter ald früber von beiden, reformierten und lutbe: 
riſchen Predigern, daf fie die Schimpfnamen gegen einander vermeiden und nicht ſolche 
Lehren einander beilegen follten, von welchen fie ziwar glaubten, daß fie aus dem Be: # 
fenntnis der andern a, welche aber von diefen nicht wirklich befannt würden; eine 
Beifpielfammlung von beiden war beigefügt; der Exorcismus bei der Kindertaufe jollte 
überall lutheriſchen und reformierten Eltern freigeftellt und nicht gegen deren Willen voll: 
zogen werden dürfen. Bald darauf wurden bindende Neverfe, durch welche man Gebor: 
fam gegen dieſe Edikte, wie gegen die von 1614 und 1662 verſprach, von allen Geiſt- so 
lichen, aud den längjt angeitellten, verlangt, eine Form, melde auch ſolchen als ein 
förmliches Verleugnen ihres Belenntnifjes zuwider war, welche in der Sache dem Edikte 
Folge leiften wollten. Vergeblich blieb eine Gegenvorftellung der lutheriſchen Prediger 
zu lin (29. Dftober 1664 bei Yangbeder S. 97— 100); fie wandten ſich dann um 
Gutachten an viele theologische Fakultäten und geiftlihe Miniſterien; Calovius entichied 55 
unterm 19. November 1664, fie hätten dafür zu danken, daß den Neformierten das Ver: 
dammen der Lutheraner verboten und Friede mit ihnen geboten fei, da fie ja diefe von 
Grundirrtümern freiſprächen; aber alles übrige fünnten fie nicht billigen und unter: 
fchreiben, da fie nicht im gleichen Fall ferien, vielmehr Grundirrtümer an den Neformierten 
fänden, und dur ibre Unterwerfung unter das Edikt auch den darin enthaltenen Be: 60 
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lobungen des Pareus, Crocius, Calixtus u. a. beiftimmen würden; der Eroreismus könne 
wegbleiben, wie in Heſſen und Schwaben gejchebe, aber von einem reformierten Fürſten 
fönne man ihn fich nicht gut verbieten laſſen. Andere gutachteten anders; aud die Je— 
nenfer rieten, dem Kurfürften um Erhaltung der Freiheit des Worts in der Predigt und 

5 um eine Nichteinmischung in eine Iutherifche Kirchenfache zu bitten; viel heftiger die Ham— 
burger; ausweichend die Helmftedter; am nacdgiebigften die Nürnberger (Auszüge bei 
Hering ©. 188—199); noch ein Schriftwechjel entitand darüber zwiſchen Mattb. Bugaus 
in Stendal und Joh. Böttiger in Magdeburg, welche für die Forderung des Kurfürſten, 
und einem Sohne Hülfemanns, Galovius u. a., welche gegen fie jchrieben (Hering 

ı ©. 210— 217). Der Kurfürft Friedrich Wilhelm aber ließ im April 1665 die Berliner 
Geiftlihen mit einem Verweiſe, daß fie „von vielen Auswärtigen censuras einzubolen 
ſich unterfangen“, vor das Konſiſtorium fordern, bier die eingezogenen Gutachten abliefern 
und die Neverje nochmals bei Abjegung fordern (die Akten bei Yangbeder ©. 104—123), 
welche dann auch über Reinhardt und Lilius, als dieſe fih weigerten, ausgeſprochen 

15 wurde. Ein Manifeſt des Kurfürften vom 4. Mai 1665 führte unter erneuter Zuficherung 
ungejtörter Neligiong: und Gewiſſensfreiheit die Gründe an, weshalb dies babe gejcheben 
müfjen. Gegen 200 fügten fich, zulegt auf Vorſtellung feines Sohnes auch der 7Ojäbrige 
Lilius, welcher aber kurz nad feiner dadurch erworbenen Wiedereinſetzung ſtarb; Hein: 
hardt wurde Profefjor und Superintendent in Leipzig (geit. 1669). Über Baul Gerhardt 

o.d. A. Bd VI ©. 563f. Aud andere ſuchten Anitellungen im Auslande: Jalob Helmwig 
wurde Prediger in Stodholm, zulegt ſchwediſcher Biſchof; Propſt Fromm, welcher früher 
fehr fügjam die Edikte und Reverſe mitberaten hatte, ſchrieb nad) einem Streit mit Stoſch, 
die luth. Kirche leide Gewalt, wurde dafür 1666 entlaffen, doch auch in Sachſen nicht 
angejtellt und zulegt katholiſch; der Pommer Ko. Tib. Nango, PWerfafjer der historia 

3 syneretismi, damals Rektor in Berlin, verzichtete lieber auf Reinhardts Stelle, ald daß 
er den Revers ausgejtellt hätte (feine Motive in: Altes und Neues 1729, ©. 366— 382); 
ein Diafonus Samuel Lorenz fchloß zwei andere vom Abendmahl aus, meil fie Nein: 
hardts und Lilius Stellen angenommen und den Revers unterjchrieben hatten, beftimmte 
dadurch den einen, Gigas, zur Neue und Renitenz und wurde dann 1668 aus Amt und 

30 Land vertrieben und in Sachſen aufgenommen. Doch ſchon vorber hatte auf wieder— 
boltes Bitten der Stände der Kurfürjt in der Form, nicht in der Sache, nacgegeben ; 
nad einem Befehl vom 6. —* 1667 ſollte kein Revers mehr verlangt, aber vom Kon— 
ſiſtorium ſtrenge Aufſicht geführt und dadurch das Edikt aufrecht erhalten werden; eine 
Deklaration vom 6. Mai 1668 verſicherte, daß nicht nur die freie Übung der lutheriſchen 

35 Religion, fondern auch das Behandeln der Streitpunkte ohne Bitterfeit und Perſönlich— 
feiten nicht gehindert fein folle; nur fjollten nad einem Befehl vom folgenden Tage 
(7. Mai 1668) die geiftlichen und weltlichen Näte durch Nevers zur Überwachung der 
Prediger und Anzeige von Friedensftörungen verpflichtet werden, was auch wieder einige 
Abfjegungen nad ſich zog, und erjt durch Zuficherungen, wie dadurch das „commerceium 

40 conversationis familiaris nicht bejchränft und aufgehoben fein ſolle“, annehmlicher ge 
macht wurde. Auch die Magiftrate in den Städten follen anzeigen, wenn ein Geiſtlicher 
„ſich unterftünde, einem andern die Saera darum zu verweigern, daß er Unſern Ediktis 
gehorſamet“ (Hering 260— 268; Altes und Neues 1729, ©. 10778). 

Die Wittenberger Theologen batten inzwiſchen den Kampf gegen die Synkretiſten 
#5 aufs neue aufgenommen; im Jahre 1664 gaben fie eine große Kollektion „eonsilia 

theologica Witebergensia“, d. i. wittenbergiſche geiftlihe Ratſchläge des teueren 
Mannes Gottes D. Mart. Lutheri, feiner Kollegen und treuen Nachfolger von dem beiligen 
Neformationsanfang bis auf jegige Zeit“, 4 Teile, Fol., heraus; bier hatten fie außer 
vielen anderen Gutachten und Außerungen gegen Synkretismus und Synkretiſten, 3. B. 

5 der Epikrifis über das Kaſſeler Kolloquium, auch zum erjten Male deutſch und lateiniſch 
ihren feit 1655 zurüdgelegten „Consensus repetitus fidei vere Lutheranae“ gegen 
Galirtus „ejusque complices“ TI. 1, ©. 928—995 aufgenommen, gerade zu derſelben 
Zeit, wo Galov feine Fakultät auch an die lutheriſchen Heſſen und Brandenburger zur 
Abmahnung jener von der Nachgiebigfeit und zur Beſtärkung diefer in der Nenitenz ihre 

55 Allokutionen richten ließ. Zwei Jahre darauf beforgte Galov auch noch eine befondere 
lateinifhe und deutjche Ausgabe, weil, wie er in der Vorrede fagte „revirescere et 
caput erigere coepere illa Synereticorum xaxd Önola in Rinteliensibus“, weil 
er „eandem fabulam, mutatis solum personis, non uno in loco (aud in Berlin) 
agi viderem ac lugerem“, und weil es dod nötig fei, durch eine urkundlich belegte 

FR errorum Calixti et complicum, unter welden jegt Henichen und Dreier 



Synkretiſtiſche Streitigkeiten 255 

die ſchlimmſten feien, den ungeheueren Abſtand und Abfall derfelben auch den Nicht: 
tbeologen vor Augen zu jtellen. Weniger als dieſes Intereſſe der Ausfchliegung aller 
Sonkretiften trat die Abjicht hervor, die Yutheraner zu den pofitiven Säten des Kon— 
jenfus ald zu einem neuen Belenntnis zu vereinigen; aber wenn die Schlußworte jo 
lauteten: „Deum precamur, ut nos singulos in consensu hocce repetito con- 5 
servet ad ultimos usque spiritus“, jo befannte ſich doch, wer feine Adhäſion erklärte, 
nicht nur dazu, daß Galirt und jeine Schule wegen ihrer eigentümlichen theologischen 
Meinungen als unlutberifh und bäretifch anzufehen jeien, fondern auch dazu, daß die 
nicht minder fpeziell theologifchen und zum Teil nicht minder fingulären Gegenjäge, welche 
die Verfaffer des Konſenſus entgegengeftellt hatten, ala Belenntnis der lutherischen Kirche 
bei Strafe gleicher Ausſchließung zu behandeln jeien, Meinungen z. B. wie die, daß die 
Gläubigen des ATS die ganze Trinitätslehre gefannt hätten, daß neugeborne Täuflinge 
wirfliben Glauben bätten, daß Chriftus auch nach feiner menjchlichen Natur ſelbſt außer: 
balb des Saframents allen Gläubigen gegenwärtig ſei u f.f. Ja falt ſchon durch die 
Zujtimmung zum eriten Satze des Konjenfus jagt man ſich von der Bafıs jeder echten 
chriſtlichen Friedensliebe [08 ; denn wenn hier Galirts Anerfennung von Unvolllommenbeiten 
auf lutberifcher Seite und von Vorzügen der Chrijten anderer Konfeſſionen verworfen 
und bloß die lutheriſche Kirche für die Kirche erflärt war, fo war ſchon damit die fatho- 
liche Identifizierung fichtbarer und wahrer Kirche rehabilitiert, die evangelijche Demut in 
Anerkennung jtets noch erforderlicher Arbeit an fich ſelbſt und das liebebedürftige Auf: 20 
juchen jeder Spur verwirklichten Neiches Gottes in der ganzen Chriftenheit projfribiert, 
der ganze Hochmut im Ausruben auf dem „jchon ergriffenen” status quo und im 
Laſtern aller deſſen Unverbefjerlichkeit Bezweifelnden autorifiert. Darum mar e8 denn 
Erfüllung einer Pflicht nicht nur gegen feinen Water, fondern auch gegen die Kirche, 
wenn Galirts Sohn, Friedrich Ulrih, von bier an die der Lebensaufgabe des Calovius 3 
entgegengejette zu der feinigen machte. Aber wie Galov zu meit ging, wenn er, um die 
Verwerflichkeit der calirtinijchen Unionsgedanten zu bemweifen, alles und jedes Calirtinifche, 
auch biermit gar nicht Zufammenbängendes, beftritt: jo wurde auch Fr. Ulr. Calixtus 
zu weit geführt, wenn er zu dem entgegengefegten Beweiſe alle und jede Singularitäten 
keines Vaters verfocht; die ganze Theologie desjelben wurde ihm eine neue Autorität der 30 
Tradition, welche ibn urteilslos und ſtabil, und dadurch auch gegen wertvolles Neues, 
tie gegen Speners Bejtrebungen, blind und erflufiv machte. Andererfeits trieb ihn auch 
das Anſehen jeiner jtrengslutberifchen Gegner, den Abitand ihrer Lehre von der jeines 
Laters als möglichft gering nachzuweiſen, und ließ ihn nun troß aller Pietät doch die 
große prinzipielle Bedeutung der legten bistveilen überfehen und verkennen; überdies ftand 35 
er an Geift und fittlihem Emit, an Fleiß und Gelehrſamkeit weit binter feinem Bater 
jurüd, wie denn auch geglaubt twurde, er müſſe fich bei feinen Schriften nachhelfen laſſen. 
Doch ift die Zahl derjelben, und zwar bloß der apologetijhen und gegen die Wittenberger 
zeſchtiebenen, fait ebenfogroß wie die der von Calov gejchriebenen; die Titel derfelben 
füllen in dem öfter herausgegebenen Verzeichnis der Schriften beider Galirte drei Seiten. 40 
Zueft 1667 erichien feine „demonstratio liquidissima, quod consensus repetitus 
fidei vere Lutheranae etc. nee consensus fidei vere Lutheranae censeri merea- 
tur, nee vero fidei vere Lutheranae consensui Georg. Calixtus et ©. Hornejus 
eontraria docuerint“ (371 ©. in 4°), ein fortlaufender Kommentar über den Konjenjus, 
worin bei den einzelnen Punkten bald die Grundlofigfeit der Beichuldigung, dat G. Calixt #5 
oder einer feiner Schüler die ihnen vorgetworfene Meinung gebegt habe, bald und nod 
öfter bie Wereinbarfeit derfelben mit der Lehre der Bekenntniſſe nachzuweiſen verfucht iſt, 
bald auch die Anmaßung gerügt wird, mit welcher der Konſenſus jelbjt bisweilen jehr 
agentüumliche Meinungen feiner Urheber (3. B. die Meinung Hülfemanns von der All: 
zgenwart des Leibes Chrifti auch außerhalb des Saframents, Consensus 8 35, und 0 
Demonstr. liq. p. 163), für Lehre der Kirche zu erklären und fo die Zahl der Dogmen 
beliebig ind Unendliche zu vermehren angefangen hätten. Gegen diefe Apologie Galirts 
„Molossos coneitare videmini“, jchrieb Boyneburg an Conring, Aneedota Boineb. 
p. 1185) wurde nun zuerft von Wittenberg ein neuer Streiter losgelafien: Agidius 
Straub, 1632 geboren und fait als Kind ſchon zum gelebrten Streiter eingeübt, 65 
19 Jahre alt als Magijter täglih 6—8 Stunden Disputationen leitend (Witten S. 2106), 
bet 1656 Lehrer der Geichichte und dann der Mathematik, bejonders als Chronolog ge: 
kbapt, jeit 1662 auch Doktor der Theologie und neben jeiner hiſtoriſchen Profeſſur zus 
Head Aſſeſſor der tbeologifhen Fakultät. Er hatte ſich anfangs gar nicht beifällig über 
dm Konſenſus geäußert (Walch I, 341), ward aber umgeftimmt, und jest „als ein noch 60 
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junger Mann von Galovius bei diefem Streite employiert“ (Gundling, Hit. der Gelabrtb. 
©. 3619). Bon ibm erjchien jet der „consensus repetitus etc. a calumniis, men- 
daciis, et iniquis censuris Fr. Ulri Calixti jussu et auctoritate collegii theo- 
logiei in academia Wittebergensi vindicatus“ (Wittenberg 1668, 560 ©. in 4°) 

5 und jedes Mittel der Polemik, Gelehrſamkeit, Sopbiftif, Spradhgewandtbeit, Anfpielungen, 
Scharfblid für jede Bloße, Wis, Poſſen, Bosheit, Cynismus, Zügen, Injurien, war bier 
in einer für Fr. U. Galirtus unerreichbaren Fülle im Namen aller Wittenberger Theo: 
logen über ihn ergoffen. Meisner, obgleih Dekan, war ebenjo wie Quenjtedt erft nad 
dem Drud der Schrift damit befannt gemacht (Gelbfe, Herzog Ernit, 2, 43—45). Calov 

ı0 und jein Schwiegerſohn Deutſchmann aber fügten audy nody eigene Schriften hinzu; Der 
leßtere 1667 eine Dijjertation de Deo uno, Galov im Jahre 1668 feine „locos et 
controversias syntagmatis antisyncretistiei ad /Jeyyo» eorum qui a Pontificiis, 
Calvinianis, Soeinianis, Arminianis et novatoribus aliisque rois ovyxonrisovae 
propagati sunt“, Theſen, in welden er allen Genannten jeine Gegenlebre ku urz ent- 

15 gegenjtellte und an calirtinifchen Irrlehren jchon über 120 ftatuierte. Fr. U. Galirtus 
antivortete ihnen, zuerjt dem Deutſchmann in der „eastigatio absurdae novitatis“ ete., dem 
Galovius in den „responsiones ad Calovii theses antisyncretisticas” (172 ©. in 4°). 
Strauchs Schrift aber beantivortete er mit einer Injurienklage, bejonderd wegen einer 
Stelle darin: im $ 60 des Konfenfus nämlich waren als die rechten katholischen Chriſten 

20 die bezeichnet, welche den ſymboliſchen Büchern der lutherifchen Kirche beiftimmten, auch 
wenn fie durch die ganze Welt zerftreut ſeien; dazu hatte Ar. U. Galirtus (demonstr. 
p. 243) bemerkt, in Spanien und Indien werde es deren nicht viele geben, auch „inter 
Gallos et Italos tales certe non inveni“; Strauch aber bemerkte wieder hierzu (con- 
sens. vind. p. 372): „mirum non est, quod in Gallorum et Italorum tabernis 

% vinariis vel fornieibus etiam invenire eosdem non potuerit _dissentiens" ; ähbn: 
liche Anfpielungen kamen auch an anderen Stellen vor, wie 5. B. ©. 22 über das Wort 
„indulgere“ bemerft war: „fere in malam aceipitur partem, ut indulgere ab- 
domini, amori, choreis, ludis, luxuriae, quas phrases omnes nosse te opinor.“ 
Bor Notar und Zeugen erklärte nun Galirt Strauch für einen Verleumder, retorquierte 

30 die Beichuldigung Strauchs, bis er fie beweife, und ließ die Urkunde darüber dem Rektor 
der Univerfität Wittenberg durch einen von Defjau dahin abgejchidten Notar überreichen ; 
Strauch dagegen ließ jih Gutachten der drei ſächſiſchen Juriftenfafultäten ausjtellen, dag 
er die Retorſion wieder retorquieren dürfe, was er auch that; Galirt holte wieder von 
anderen Nechtögelehrten Reſponſa ein, und fo verlief fich mit immer zunehmendem Pathos 

3 der Schmähreden (eine Beijpielfjammlung in der Helmftebtiihen Schutzſchrift vom 
Jahre 1668, ©. 45. 53 und bei Wald ©. 345) der theologiſche Streit teils in einen 
juriftifchen über das Netorquieren von Injurien, teils in eimen philologiſchen über die 
Bedeutung von fornix, da Straub und feine Verteidiger aud einen anderen Sinn 
diejes Wortes als den von lupanar für ſich geltend machten. Und da die weiteren von 

40 Straudy herausgegebenen, nad) Meisner Angabe (Gelbke a a. O. €. 44) von Calov ver: 
faßten Streitichriften (Praun, Bibl. Brunsv. p. 482) deutſch erjchienen, vermebrte ſich 
das Argernis im Volke. Einen ernfteren und noch angejebeneren MWortführer, als Die 
Mittenberger Fakultät in Strauch, erhielt aber jest die ganze Univerfität Helmſtedt in 
Hermann Gonring. Es wurde bereits füblbar, daß der Verſuch, den Konſenſus als Be- 

45 fenntnis durchzufegen, nicht nur einen Angriff auf die den lutheriſchen Univerfitäten noch 
erhaltene Lehrfreibeit einſchloß, jondern auch eine weitere Spaltung der lutherischen Kirche 
Deutſchlands und eine Erſchwerung ihrer Stellung den katholiſchen Mitkontrahenten des 
mweitfäliichen Friedens gegenüber. nad) fich zog. Dies zu verbüten, ließ die Univerſität 
Helmftedt den Gelehrten und Staatsmann von europäifchem Rufe das Wort nehmen, 

50 um deſſen Stimme auch latholiſche Fürſten und ihre Näte warben, in einer Denlſchrift: 
„Pietas academiae Juliae programmate publico adversus improbas et iniquas 
calumnias cum aliorum quorundam tum Aeg. Strauchii asserta." (Cs giebt 
feine calirtinifche Schule, jagt Conring bier; eine ſolche wollte Calixt felbjt nicht; was 
von jeinen Yehren fein Glaubensartifel war, bot er allen zu freier Benugung an und 

55 jagte oft „sine hac libertate ecelesiam salvam esse non posse“. Der Grund aber, 
weshalb man vor Helmftedt warnt, ift fein anderer, als daß bier das Wort Gottes 
allein als untrüglib und um feiner jelbjt willen giltig angejeben wird, die Belenntnis- 
jchriften aber nicht ohne Unterjchied und nur infofern für beiveifend gelten „quia et 
quatenus cum verbo divino consentiunt“ (Pietas p. 28. 34). Der Hauptfebler 

0 Calovs aber und der Seinigen ift, daß er zwiſchen Härefie und Jrrtum nicht unterjcheidet, 
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und auch für das, was er für Irrtum bält, als wäre es Härefie, Ausfchließung aus ber 
Kirche fordert, während lange nicht alles Pofitive darin Dogma der Kirche, das Galir- 
tiniiche darin diefem Dogma nicht mwiderfprechend ift. Das chriftlihe Volk darf freilich 
nicht bineingezogen werden in diefe Parteiung, wie fo oft gejchieht, da in Predigten 
„diris in Synecretistas nihil frequentius“; die Menge kann nicht prüfen, ob Galirts 5 
Säte mit den Belenntnisfchriften vereinbar find; durch die unverftändlichen Streitfragen 
wird fie nur verwirrt, wie Hilarius gefagt hat: „nec Deus nos ad beatam vitam 
per diffieiles quaestiones vocat, in expedito et facili nobis est aeternitas“. Da- 
gegen auch die nicht Ungelehrten in der Gemeinde von der Frage, ob ein neues Befennt- 
nis einzuführen ſei, ausfchließen mollen mit einem quid Saulus inter prophetas, jei 10 
doch mebr als papiftiich, und gegen 1 Ko 14,29: quotquot sane id fecerint, non 
dubitamus explosionem relaturos cum sua inani superbia ab intelligentium 
universo coetu“ (Pietas p. 59). Erſt müſſe auch der Konjenfus noch nach der bl. Schrift 
geprüft werden; bloß nad den Bekenntniſſen genügt nicht, welche von ihren Verfaſſern 
„quo fuerunt ingenuo candore“ durchaus nicht für vollkommen gehalten feien und 
in welchen, was nicht fundamental darin ift, „ultra vim eximiae probitatis“ ihrer 
Verfaſſer feine befondere Autorität hat. Vor allem aber müfjen zur Herſtellung der 
Ordnung die Fürften ihres von Gott und durch die Reichsverfaſſung ihnen anvertrauten 
Amtes warten; fie dürfen diefe Dinge nicht als zu gering oder als zu hoch für fich 
jelbjt bloß dem Klerus überlaffen, fondern müſſen fih durd die Erfahrung früherer 0 
Zeiten fchreden laſſen, daß diefer dann fie feinem Reiche unterwirft; ohne ihr Ein- 
fchreiten mit der Macht nimmt die Leidenschaft des Streites nur immer zu; „non com- 
ponent hasce turbas qui exeitarunt“ (Pietas p. 65). Kurz nachher, vielleicht erft 
nach einer neuen beutfchen Gegenjchrift (Hist. syner. p. 599), gab die Univerfität aud) 
noch eine freie deutjche Bearbeitung diejes Conringſchen Manifeites durch den Bhilologen 26 
Chr. Schrader heraus, die „Schußrede der Juliusuniverfität”; fie faßt das Urteil über 
den Konſenſus (S. 35) fo zufammen, daß von den drei Teilen jedes Abjchnittes darin 
der erite, das profitemur, „nicht allemal ein der lutherischen Kirche gemeines Glaubens: 
befenntnis”, der zweite, das rejieimus, der Freiheit zuwider und Spaltung erregend ei, 
und dab dann auch die unter dem ita docet allegierten Worte Calixti und Horneji zur 0 
Ungebübr und mit lauter Unmahrbeit unferen Konfeffionen entgegengeitellt werden.“ 
Selbft der Bapft ift fparfam geweſen im Defretieren neuer Glaubensartifel und thut es 
nicht obne lange Prüfung mit Karbinälen und Konzilien; „Calovius aber gebt mit feinem 
Häuflein den größeren Teil Augsb. Konf.:VBerwandten vorbei, nimmt eine große Menge 
ftreitiger Punkte gleihfam auf einen Bifjen, erklärt diefelbe feines Gefallens für verwerf- 85 
lich, oft gar für ketzeriſch, fett denjelben ebenſo viele in einer Hite geſchmiedete friſche 
Sasungen entgegen, welche hiernächſt auch lutheriſche Glaubensartifel beißen follen, und 
vermeint, alle diejenigen, welche fothanen in die Kirchenfumbola bineingejchobenen neuen 
Artikeln keinen Beifall geben, aus der Gemeinfchaft der Heiligen hinauszuftäubern, wobei 
e8 denn auch nicht bleiben, fondern welches noch immer jo fort geben wird“ (S. 78). «0 
— von den Calovſchen neuen Punkten was ihr wollt, wie wir ſie denn auch nicht 
alle verwerfen, jedoch nicht alle für Artikel des lutheriſchen Glaubens halten; wie aber 
die Galater (5, 1—2) die Beſchneidung nicht mußten als ein zum chriſtlichen Glauben 
nötige Werk ihnen aufdringen laffen, und zwar bei Verluft Chrifti, alfo laßt uns ins— 
gejamt außer dem fonjenfualiftiihen Joh in chriftlicher Freibeit obne Srrung uns be— # 
balten und dergeftalt yryolos, d. i. ächte Lutherani fein, daß wir nicht unechte Chriften 
werden.” 

Tiefe Schriften, welche von Helmftedt an Höfe, Konfiftorien und Univerfitäten um: 
bergeihidt wurden, mußten jchon durch die Ausficht auf eine neue Spaltung auch font 
Abgeneigte nachdenklich machen; wurde es erjt geglaubt, daß nicht mehr lutheriſch ſei, bo 
wer den Konſenſus nicht anerkenne, ſondern einer andern neuen Religion angehöre, ſo 
lonnten einem ſolchen ala Bekenner einer neuen Religion auch die Wohlthaten des weſt— 
fältichen Friedens jtreitig gemacht werden, wie dies auch von Calovs Abfichten nicht fern 
lag. Unter den ſächſiſchen Fürften unternahm es zunächſt Herzog Friedrich Wilhelm 
von Altenburg, welcher ſchon bei Lebzeiten feines Schtwiegervaters, des Kurfürſten Johann 55 
Geotg I., zwiſchen diefem und den übrigen ſächſiſchen Herzogen vermittelt hatte, „fernerer 
Trennung und Argernis jo viel möglich vorzubauen“. Sein Schwager Kurfürft Johann 
Georg II. wurde durch ihn veranlaßt, zuerit feine Wittenberger Theologen nochmals zu 
böoren. Im dem langen Berichte aber, welchen fie, oder eigentlih Galov und die ihm 
beiftimmten (denn Meisner jagte fih los davon, Eyring, Vita Ernesti Pii p. 67; 60 
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Gelbke a.a.D. ©. 44) unterm 22. April 1669 bierauf einfandten (abgebrudt in hist. 
syner. p. 563—608), wußten jie nichts anderes vorzufchlagen, als 1. man möge fort: 
fahren mit der MWiderlegung, 2. eine Synode, oder da feine Unterfuchung der Lehre der 

elmftedter mehr nötig ift, „daß man per litteras communicatorias fi mit den 
5 Nechtgläubigen fontefjeriere und verbände, da dann unferes Erachtens der Consensus 
repetitus ſehr dienlich dazu wäre, nicht daß er jemand obtrudiert würde, denn das würde 
eine speciem dietatoriae potestatis haben“, jondern daß jeder darüber gebört würde; 
3. daß nidht die Politiei, jondern zuerjt die kurſächſiſchen Theologen dieje Kommunikation 
und Nachfrage bei anderen Theologen, wie nad dem Kaſſeler Kolloquium, ausfübrten 

ı0 und der Kurfürſt dann anderen Potentaten die Einhelligfeit der Theologen vorftellte, wie 
denn auch die Konfordienformel noch, wo fie noch nicht gelte, angenommen werben 
fönnte, und z.B. in Holitein erft gegen „das calirtinifche Weſen“ eingeführt fei; 4. Ver: 
mehrung des juramentum religionis für geiftlihe und politifche ministri durch eine 
„Slaufel wider die Sonfretifterei, —— — Kirchentoleranz und geiſtliche Ge— 

15 meinſchaft mit Päpſtlern und Calviniſten“, oder ſogleich Unterſchreibung des Consensus 
repetitus; 5. Nötigung der braunjchweigifchen Theologen zu einer bindenderen Ver: 
pflihtung auf ihre alten Belenntnifje nicht mit quatenus, „melde Spigbüberet von 
feiner chriftlichen Obrigkeit kann gelitten iwerden“ (Hist. syner. p. 600), jondern sim- 
plieiter ohne Rejervation, im Sinne des Verfafjers der Belenntniffe. 

20 Wenn dies befolgt wurde, oder wenn auch nur auf diefen Grundlagen zu unter: 
handeln der Kurfürft von Sachſen fich wieder wie 1649 berbeiließ, dann wurde unfeblbar 
die Spaltung vollendet und verewigt; fie war ja auch felbit jchon von den Natgebern 
gutgeheißen und faft gefordert, welche ihre jtärferen Mittel nach den gelinderen mit der 
Formel empfahlen: „wenn das calixtinifche Weſen ſich noch nicht legen will” (a. a. DO. 

3» ©. 606). Aber eben deshalb drangen doch ſelbſt in Sadjen die Warnungen Gonrings 
und der Helmftedter vor der ficher bevorftehenden Spaltung wirkſamer durch, und es 
wurde, wohl noch infolge der Vermittelung Herzog Friedrih Wilhelms, den dortigen 
Theologen der Befehl gegeben, den Streit einjtweilen in Schriften nicht fortzufegen (Pfaff, 
Introd. in hist. lit. theol. t. 2, 436; Moller, Cimbr. lit. t.3, 157; Tholud, Wittenb. 

so Theologen ©. 200), was auch mehrere Jahre gehalten wurde, 
4. So folgt jegt 1669— 1679 teieder eine Zeit größerer Rube, ja fogar vielver- 

Iprechender FFriedensunterhandlungen. Nah dem Tode Herzog Friedrich Wilhelms von 
Altenburg (geft. April 1669) nahm ſich Herzog Ernft der Fromme noch eifriger als er 
der lutherifchen Kirche in der Not an, welche jetzt am meiſten durch das „genus irri- 

3 tabile vatum“ über fie verhängt zu fein jchien. Er verband fich dabei mit dem Fürſten 
eines Territoriums, wo bis dahin nur das ftrenge Zuthertum behauptet war, mit dem 
Zandgrafen Ludwig VI. von Heflen-Darmftadt, welcher 1666 fein Schwiegerfohn geworden 
war. Seht, wo eine neue Spaltung — — ſchien, fand er den Gedanken des 
Nikolaus Hunnius von einem permanenten Kollegium von Theologen zur Entſcheidung 

so über theologiſche Streitigkeiten nützlich und ausführbar, und trat ſelbſt mit dreien feiner 
Söhne, mehreren ſeiner geiſtlichen und weltlichen Räte und einigen auswärtigen Theo— 
logen, darunter Joh. Muſäus in Jena, zu Konferenzen über dieſen Gegenſtand (15. bis 
17. April 1670) zuſammen. Schon fing man bier an, Männer für das kirchliche 
riedensgericht vorzuſchlagen, die verjchiedeniten nebeneinander, 3. B. Calov und Spener, 

#5 Quenſtedt und Mufäus, Scherzer und Dätrius; es wurden dann Gutachten auswärtiger 
Theologen eingeholt, welche für und wider ausfielen (eins aus Gießen bei Gelbfe 3, 110); 
zulegt blieb man bei dem Beſchluſſe, durch eine anfehnliche Gefandtihaft andere luthe— 
riihe Höfe zur Teilnahme heranzuziehen. So bervijten nun der Prinz Albrecht, zweiter 
Sohn Herzogs Emit, Kirchenrat Verpoorten und noch zwei weltliche are vom Mat 

60 1670 bis ‚Februar 1671 die Höfe von Wolfenbüttel, Gottorp, Kopenhagen, Stodholm 
und Güſtrow; in Stodholm gefellte fih zu ihnen auch der Hofprediger Landgraf Ludwigs, 
Balthaſar Menzer, jtrenger Yutheraner, wie fein gleichnamiger Vater. Doc befamen fie 
überall nur freundliche, aber ausweichende Antworten; in Schweden fand man befonders 
in dem Direktorium des Kurfürſten von Sachſen eine Schwierigkeit, da defjen Theologen, 

65 wie Hülfemann in der Dialvfis, ihm als ſolchem beinahe ein untrügliches Entſcheidungs— 
recht beilegten (Mt aus den Verhandlungen bei Gelbfe a. a. O. ©. 5—27). Aber da— 
neben wandte Herzog Ernſt noch befondere Mühe auf Beilegung der — vorhandenen 
Spaltung. Schon damals war ihm Spener, erſt ſeit 1666 in Frankfurt, befannt und 
wert geworden; er verlangte und erhielt von ihm ein Gutachten vom 31. Mat 1670 

 (Theolog. Bedenken TI. 3, Kap. 6, ©. 11—27), welches, wie Speners ganzes Wirken, 
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den Unterſchied von chriſtlich und kirchlich, von Milde und Leidenschaft erkennen läßt. 
Von drei ragen: ift noch Hoffnung auf Heritellung der Einigkeit? wie ift fie geftört? 
durch welche Mittel wird fie berzuftellen fein? bejabt er die erfte, weil der Streit bis 
jest noch nicht die Gemeinden zerrifien babe und nur ein Streit weniger Einzelner ſei, 
weil der Konfenfus auch nod nirgends eingeführt fei und meil auch die Fürften „nad 6 
aus göttlichen Rechten babender Oberaufficht über ihre Kirche” bier „ohne fträflichen Ge: 
wiſſenszwang“ viel thun fünnten. Zu der zweiten frage wirft er bei großer Anerkennung 
der Verdienſte und „teueren Gaben” Galirts ihm doch Singularitäten und Hartnädigfeit 
in Behauptung derfelben vor, und ſieht dann in den „menſchlichen Affekten“, mit welchen 
„Gottes Sache verdorben ei“, ein Zeichen der „freilich fait aller Orten bei ung Evan- 
eliichen überhandnehmenden Gottlofigfeit”. Auf die dritte Frage nah den Mitteln 

Forbert er überhaupt ein Zuſammenwirken „riftliher Obrigkeiten und Prediger” für 
„Reformation und Befjerung”, Abmahnung von einem bloß in äußerlichen leiblichen 
Dingen bejtebenden, ohne Geift und Kraft bleibenden Chriftentum“, Herftellung der 
nötigen Kirchendisziplin”; für den bejonderen Fall aber, wenn eine Synode aller Evan: 15 
geliſchen Deutſchlands nicht zu erreichen fei, empfiehlt er eine Beratichlagung einzelner 
„eifriger und erleuchteter Gottesmänner, melde dann Vorfchläge machen follen; er rät 
dann, bie bijtorifche Frage, ob Georg Galirtus und Hornejus einft jo oder anders gelehrt 
haben, ganz ruben zu lajjen, und zufrieden zu fein, wenn die ietigen Helmftedter die 
Uebereinftimmung ihrer gegenwärtigen Lehren mit den ſymboliſchen Büchern, zu melden 20 
fie ſich doc befennen, behaupteten und nachzuweiſen fucdhten und gegen den Vorwurf des 
Simfretismus ihre Losſagung von den Grundirrtümern der römijchen Kirche „deutlich 
von fich gäben“; bei dem, mas dann noch übrig bleibe, würde „genau zu erwägen fein, 
ob und wiefern ſolche Punkte den Grund des Glaubens berübrten oder nicht“, z. B. die 
Ubiquitätslebre; „diejenigen, die zwar ſchwach und in einigen Punkten noch nicht zu voll 25 
fommener Erfenntnig der Wahrheit gebracht, aber gleichwohl Brüder geblieben ſeien“, 
müßten nicht, wie Abgefallene, mit Strenge, fondern „mit janftmütigem Geiſt“ behandelt 
werden, und gegen fie fei „mit dieſer Kondition eine chriftliche Toleranz ohne Gefahr“ ; 
„obnnötige Invectiva jollten, ohne Präjudiz des notwendigen und befcheidenen elenchj, 
berboten werden“. Auch aus diefem Gutachten ließ ſich Ernit der Fromme manches ge: 30 
fagt fein, ließ nod einen weiteren Entwurf danach ausarbeiten, und im Winter 1671 
ging wieder eine gothaifche und darmftädtiiche Gejandtichaft, diesmal nur aus Menzer 
und Verpoorten beftehend, auf die Neife, um die Theologen ſelbſt aufzufuchen und zum 
‚Frieden zu ſtimmen. Diesmal wandten fie fich zuerjt nach Kurſachſen; aber von Dresden 
wies man fie nad Wittenberg, und bier Hagten wohl Meisner und felbit Quenſtedt 35 
über die Unbeugjamkeit von Galovius, „der mit lauter extremis umginge“, ließen ibn 
aber wie immer gewähren, wie er denn in Theſen Menzers, welche das von den Helm: 
ftedtern zu Fordernde ausdrüden follten, nody vor der Unterjchrift zwei neue de errori- 
bus Syneretistarum fugiendis und de mysterio trinitatis in V. et N. T. sancte 
eredendo heimlich eingejhoben batte (Gelbfe S. 43—46). Die Leipziger Theologen 40 
unterschrieben Menzerd Thejen ebenfalls; es waren nah Weglaffung der Calovſchen Zus 
füge befonders die drei Forderungen, dab die Helmftedter den Synkretismus aufgeben, 
nicht gegen eine im Konlordienbude enthaltene Lehre ftreiten und ſelbſt nach ibrem 
Corpus Julium lehren jollten,; Synkretismus bedeutete hier nur die Anerkennung eines 
fundamentalen Konfenfus zwiſchen Yutberanern und Neformierten. Aber in Celle und 46 
Wolfenbüttel, wo jetzt Schüler Georg Calixts die höchften Kirchenämter hatten, und noch 
mebr in Helmftedt fanden fie, auch als fie die Thefen vorzeigten, nichts als Mißtrauen 
gegen Galov, auf welden man ficd) doch nicht verlafien könne, aber auch ſonſt Abgeneigt- 
eit und Hindernifje, ein Streit des Herzogs Nudolf Auguft mit dem Kurfürften von 

Brandenburg über Neinftein verbot, diefen noch weiter zu reizen; fo war es aud ben so 
Theologen zu Helmftedt unterfagt, fich bejtimmt über die Forderungen zu erklären; 
D. Hildebrand in Gelle hatte den Galvinijten jelbit fundamentale Irrtümer und Härefien 
vorgeworfen, aber, wie er Menzer erklärte, nur foldhe, welche durch Folgerungen mit dem 
Grunde des Glaubens ftritten, denn foldye errores fundamentales, welde per se et 
semper den damit Behafteten verdammten, hätten die Neformierten nicht (Hist. syner. 55 
p- 1113). Mit den Theologen zu Jena, welchen die Thejen zugeichidt wurden, wurde 
man auch noch nicht ganz einig. Doc nützten die Unterhandlungen wenigſtens dadurch, 
da& die Ruhe noch einige Jahre erhalten wurde. 

5. Seit 1675 aber und nun eigentlih bi$ zum Tode Galovs 1686 erneuerte fich 
noch einmal der Streit. Selbjt Ernſt den Frommen batte fur; vor jeinem Ende Galov 0 
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ein wenig für fich gewonnen, hatte ihm Bücher dediziert und dadurch erreicht, daß der 
Herzog fih von Wittenberg Nat erbeten und den enaifchen Theologen ihr MWiderftreben 
verwiejen hatte. Noch etwas mehr jcheint Calov in berjelben Weiſe jet nach dem Tode 
Ernft3 (geit. 26. März 1675) bei feinem Nachfolger durchgefegt zu haben. So ſcheute 

5 er fich jet nicht, die SFeindfeligfeiten wieder zu eröffnen; in dem Jahre, mo Speners 
pia desideria eine Reformation des chriftlichen Lebens eröffneten, verfündigte Galov 
wieder in Programmen als feine unveränderte Lebensaufgabe „e diaboli exeremento 
Calixtinas sordes exquirere“ ; Fr. U. Galirt erwiderte darauf fein „pietatis offieium, 
quod parenti suo praestitit filius, pii viri innocentiam a novis Calovii iniuriis 

10 vindieans“ (112 Seiten in 4°); darauf mieder Schriften und Gegenichriften in Proſa 
und Berfen, wie gegen Galovs Herameter auf Habermanns Tod ein anonymes Gedicht 
Rhadamanthus (Wald S. 354), und zulegt im Jahre 1676 die berüchtige Komödie, 
mit welcher am 18. Oktober in Wittenberg Deutichmanns Antritt des Proreftorats ge: 
feiert wurde, und welche man in Ausdrücken, die an dieſer Stelle faft zu Gottesläfterungen 

15 tourden, herauszugeben fich nicht ſchämte. (Der Titel: „J.N.J. Triumphus concordiae 
repetiti consensus dramaticus, Deo triuni et tertium rectori magnifico, viro etc. 
Jo. Deutschmann etc. sacer.“ Wittenberg in 4°. Der Abdruck hinter Fr. U. Galirts 
Gegenſchrift: „iusta animadversio in triumphum“ etc. giebt nur den Hauptinhalt 
an; e8 waren 4 Alte, jeder von 3—4 Scenen, welche durch „e schola triviali accer- 

20 siti pueri“ ete., auf Betrieb derer, jagt Galirt, „quorum erat puerilem aetatem 
non ad flagitia sed ad virtutem adsuefacere“, dargejtellt wurden.) Von bier an 
jeigt fih freilich auch Widerjtand gegen ſolche Exceſſe; der Kurfürſt von Sachſen lieh 
en Druder um Geld, den Dichter oder Drbner des Drama, welchen Galirt M. Castritius 
Hungarus nennt, mit Gefängnis bejtrafen; Agidius Straub, 1669 nad Danzig berufen, 

25 wurde von 1675 bis 1678 auf Befehl des Kurfürften von Brandenburg in Küftrin ge: 
fangen gehalten; auch wurde am 20. März 1677 in Sachſen das kurſächſiſche Verbot, 
Streitfchriften ohne befondere Erlaubnis herauszugeben, erneuert. Aber Calov ſchrieb ie 
nun teild pfeudonym, wie die quaestiones des Huldreich Gottfried vom Jahre 1677 über 
Galov8 harmonia Calixtino-haeretica (Wald) 356—360), deren Verfaſſer an einer 

80 Stelle eine Calovſche Schrift ald „mea“ citierte; nachher die „fides catholica V. et 
N.T. in sanguine Messiae salutem quaerens“ unter dem Namen Ulrich Raiter; 
teild nahm er fein liegen gebliebene® systema locorum theol. wieder auf, und zu den 
bis dahin erfchienenen vier erjten Bänden desfelben famen jest in dem einen Jahre 1677 
die acht anderen, wohl aud deshalb flüchtiger ausgefallenen a und nahmen die neue 

35 Polemik gegen die Jenaiſchen Theologen mit auf. Vergebens machte ihm damals Spener 
in ſehr ebrerbietiger Sprache Vorftellungen, daß das Werben für Anerkennung feines 
Konfenfus vergeblih und jchädlich ſei, da jehr viele auch bisher parteilofe in die Aus- 
ichließung derer, welche fie gerade wiedergewonnen ſehen möchten, nicht einwilligen würden 
(22. September 1677, Consilia lat. T.3, p. 34. 174. 210). Neben dem Streit mit 

40 feinem Kollegen Meisner, welcher ihn von 1677—1680 beichäftigte und welcher auch 
no zu feinen Gunjten und zu Meisnerd Demütigung (geit. 1681) entſchieden ward 
(Tholud a. a. O. ©. 228 ff. 338 ff.), richtet er jegt in Predigten, Disputationen und 
Schriften feine Polemik befonders gegen Joh. Mufäus in Jena, welcher ſchon von jeber 
feine Einwürfe gegen die Synkretiſten am wirkſamſten vereitelt zu haben ſchien und da— 

#5 rum jest Schlimmer fein follte als fie. Wirklich erreichte er auch bier no, dab im 
September 1679 die ganze Univerfität Jena, zuletzt aud nad langem Widerſtreben 
Mufäus, zur Annahme, wenn aud nicht des Konſenſus, doch einer Abſchwörung des 
Synfretismus gezwungen wurde. Aber dies waren wohl feine leßten Siege; die er- 
fehnte Feier des Jubeljahres der Konkordienformel 1680 durch die Einführung des Kon— 

50 ſenſus erreichte er nicht: Johann Georg II. erneuerte das Streitfchriftenverbot (12. Januar 
1680), und mit ſchwerer Strafe wurde gegen die Druder der Schrift: de syneretismo 
Musaei eingejchritten (Tholud S. 201); die Braunfchweiger vermochte Calov ohnedies 
nicht zu beugen, und Galirtus Schrift: „A. Calovius cum sua harmonia cretico- 
syeophantica tertium confusus“ ete. (Helmjt. 1679, 382 ©. in 4") war in ibren 

55 neuelten Klagepunkten am jchwerften zurüdzumeifen; Mufäus’ mildere Vorfchläge, zuletst 
im April 1680 in einem Gutachten an die fächjischen Herzöge zufammengefaßt (er ftarb 
bald darauf 1681), fanden doch zulegt mehr Eingang als Calovs Gegenrebe (beide Gut: 
achten hist. syner. p. 999— 1114); im Auguft 1680 ftarb auch Galovs vieljähriger Be— 
ihüter und Verehrer, der Kurfürft Johann Georg II. von Sachſen und der Nadıfolger 

6 Sobann Georg III., welder fogleib mit dem großen Kurfürften von Brandenburg ein 
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Sdugbündnis ſchloß, hatte nicht fo viel Freude an Erhaltung des Hafjes gegen die 
Reformierten. So mußte denn Galov, als er 1682 vollitändiger als zuvor die Aften über 
keinen Streit gegen die Synkretiſten mit neuen Ergießungen gegen fie in feiner „Historia 
syneretistica“ zufammengeitellt hatte und diefe wegen des Streitichriftenverbotes ohne 
Namen und Drudort berausgab, wenn nicht die Konfisfation doch den Auffauf feiner 5 
Schrift und die Verhinderung ihrer Verbreitung (Walch TI. 4, ©. 846; Tholud ©. 202) 
fahren. Dies machte einen folden Eindrud auf ihn, daß er ſchon im Frühjahr 1683 
dorthin, wo er feine treueften Anhänger außer Sachſen hatte und mo wahrſcheinlich auch 
die Historia syner. gedrudt war, nämlich nah Gießen, an die Theologen zwei An— 
fragen ſchickte: ob bei der gegenwärtigen Gefahr für das Neich von an ber, wo 
ein politischer Synkretismus fehr nötig fei, auch ein calirtinifcher Synkretismus mit Pa— 
piften und NReformierten noch verdammlich fei? und ob megen des Kurfürften von 
drandenburg und der braunjchtweigiichen Herzoge der von den Helmftebtern, Jenenſern 
und Königsbergern angeregte Streit durch eine Amneſtie begraben werben dürfe, oder ob 
gegen den Synkretismus fortgefämpft werden müfje? Dies wurde von Gegnern und 
freunden wie ein Einlenken Galovs und wie eine Schwenkung nad den Veränderungen 
am Hofe angefeben. Die Gießener, David Chriftiani und Kilian Nudrauff, antworteten 
unbedingt verneinend: man dürfe nicht dem Götzen der Politiker, der „ratio status“, 
dienen wollen, welcher jegt an die Stelle der von der Erde gewichenen Gerechtigkeit ge- 
ct jei; der Synkretismus oder die tolerantia mutua, welche jene wollten, ſei Die 20 
„diseipula Macchiavelli, filia Epicuri, pestis humanae societatis, mors pietatis“. 
dierauf ſagte fich denn auch Galov felbit in einer Flugſchrift: Rumor döfonoros sed 
falsissiimus et quia valde injuriosus a. D. Calovio per veri relationem pro- 
figatus“ unter Belanntmahung von Briefen über das entitandene Gerücht von jeder 
ungünftigen Deutung feiner Fragen los, und wiederholte mit Luthers und eigenen Worten, 25 
unter Verfluchung auch der mufäanifchen Synkretiſten, die alten Verdammungen aller 
jener Gegner. Noch zwei umfangreiche Schriften des fchon mehr als fiebenzigjährigen 
Streiterd werden aus den Jahren 1684 und 1685 angeführt, die „apodixis arti- 
eulorum fidei“ von 60 und die „synopsis controversiarum cum haeretieis 
modernis" von 23 Bogen; 1685 ließ aud ein Schüler Galovs mit deſſen Hilfe (Un: so 
duld. Nachrichten 1716, ©. 216) und mit einer lobpreifenden Zueignung an den Ber: 
faffer die unterbrüdte und vielleiht eben dadurch verbreitete „historia syneretistica“ 
nohmals druden. Doch im Herbit d. J. ward er vom Schlage getroffen und ſtarb dann 
im 21. Februar 1686. 

Nady Calovs Tode fam es nicht wieder zu erheblichen ſynkretiſtiſchen Streitigkeiten; 35 
das große Werk, mit welchem Fr. U. Galirt feine Laufbahn ſchloß, „via ad pacem 
inter protestantes restaurandam“ (SHelmft. 1700, 944 ©. in 4°), war das irenifche 
Örgenjtüd zur historia syneretistica. Der Name Synkretismus wurde wohl noch fort: 
raucht, aber immer weniger ald Name einer Partei in der lutberifchen Kirche, immer 
öfter nur ungenau und allgemein für eine in mancherlei Geftalt wiederkehrende Sache, «0 
Nombination des Ungleichartigen. Es blieb auch noch innerhalb der lutherischen Kirche 
one Nachwirkung des Gegenſatzes beider Parteien erkennbar: in Kurſachſen bielt fich, 
umal bald unter fatholifhen Regenten, die ftreng lutherifche Tradition am längften un: 
terandert und im Übergewicht, und ftieß zunäcit, als im Todesjahre Calovs Spener 
tertbin berufen war, diefen und feine ganze Einwirkung jchnell wieder von ſich aus; im 45 
eaunſchweigiſchen fanden die Calixte wohl auch allzu fügjame Epigonen, welche bie 
iedensltebe zum Indifferentismus und die Unterordnung unter die meltliche Obrigkeit 
ur Disponibelität farikierten, aber auch foldye, welche wie Leibnit und Mosheim aus 
»arem Überblick und großer Kenntnis verfchiedener Standpunkte eine rubigere Anerkennung 
'erelben gewannen und dieſen hiſtoriſchen Sinn, diefen Moderatismus und Optimismus 50 
ah der neuen braunſchweigiſchen Univerfität zu Göttingen als Grundzug aneigneten. 
ẽe blieb aber für das größere Ganze der evangeliichen Kirche auch bei dem Erfolg der 
Lırffamfeit Calovs, daß deutfche Lutheraner und deutiche Reformierte noch über ein Jahr: 
sundert obne Verlangen nad) Gemeinfchaft voneinander abgewandt blieben; als im weſt— 
Nnden Frieden die lehteren gleiche äußere Nechte mit den erſteren erftritten hatten und 55 
ım von diefen auch gern ald Brüder aufgenommen fein wollten, lehrte man die Luthe— 
une auf diefe Bitte das Nein des älteren Bruders des verlorenen Sohnes ertviedern ; 
ah jegt im Jabre 1685 bei der Aufhebung des Edikts von Nantes, wo nur deutfche 
Itormierte ſich der verfolgten Glaubensgenofjen annahmen, zeigten fi Früchte hiervon 
Üben darum wurde aud) ein Ziel noch nicht erreicht, welches man im fonkretiftifchen Streite eo 
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den Streitern immer wieder vorſchweben und wieder verſchwinden ſieht; das ift die friedliche 
— zwiſchen Religion und Theologie, die Regulierung der Grenzen zwiſchen Kirche und 
Schule, zwiſchen Bekenntnis und Wiſſenſchaft, zwiſchen dem, was von allen, und dem, was 
nicht von allen zu fordern iſt. Nach Calovius iſt die reine Lehre das Eine Notwendige und 

s beſtimmt, alles Fürwahrhalten zu normieren; ſie iſt gefunden und feſt und fertig, und 
das iſt das größte Geſchenk Gottes; alſo iſt es — gegen Gott, hier nicht alles 
mit gleicher Treue feſtzuhalten; niemand kann hier etwas erlaſſen und freigegeben werden. 
Nah Galirt iſt teils die Lehre überhaupt nicht fo ſehr das Eine Notwendige beim Cbhriſt— 
fein, teils ift in der Lehre Einiges nicht jo wichtig und nicht fo feit als anderes, ja des 

10 für alle Notwendigen ift wenig. Dieſe Unterfheidung läßt ihn teils Gemeinſchaft 
wiſchen den bloß über das wenige Fundamentale Einverſtandenen, teils Diſſenſe und 
Freiheit in den der Schule vorzubehaltenden, weniger fundamentalen Lehrſtücken zuläſſig 
finden. Aber dieſe praktiſchen Konſequenzen, Union und Lehrfreiheit, waren im 17. Yin 
hundert befonders unter den LZutheranern noch vielen jo verhaßt, daß dadurch auch Die 

15 Fortbildung jener Unterfcheidung, auf welche fie bei Calirt gegründet waren, zurüdgehalten 
und die Mifdeutung und Verdächtigung derfelben erleichtert wurde. So erhält die maß- 
lofe und unausführbare BR, daß alles einer und derfelben Lehre und Theologie 
untertvorfen werden müſſe, zwar zulegt in dem MWiderftand gegen den Consensus 
repetitus eine fattifche Schranfe; fie behält aber im übrigen nod fo viel Geltung, daß 

20 der fchlimmfte ſchon im 17. Jahrhundert durch fie bewirkte Nachteil, die leife Seceſſion 
zahllofer, von der Kirche verfcheuchter gebildeter Mitglieder derjelben und die dadurch be— 
wirkte Zerftörung eines großen und lebendigen Gemeingeiftes in der Kirche bis auf unfere 
Tage fortgeerbt und noch jegt der ſchwerſte Schaden ift, an welchem die deutſch-evangeliſche 
Kirche der Gegenwart leidet. (Henke +) P. Tihadert. 

25 Synodatikum ſ. d. A. Abgaben, kirchliche BBI ©. 93, 18 ff. 

Synode, d. heil. ſ. d A. Rufland Bd XVII ©. 252, 7. 

Synoden. Allgemeine Sammlungen. — Die ältejte Sammlung von Konzilien- 
akten ijt die des Bariler Domherrn Jak. Merlin, Concilia generalia, Graeca et latina, Paris 
1523, 1530, 1536. Es folgte 1538 die des Minoriten P. Erabbe, Concilia omnia tam ge- 

% neralia quam particularia ab apost. temp. celebrata, 2 Bde in Köln gedrudt. Wahricheinlich 
die legtere hat Luther benüßt. (Bon den Konzil. u. Kirchen 1539 WWER 25°, ©. 286, vgl. 
Ziihreden Bd 62, S. 47). Bon den jpäteren Sammlungen find zu nennen Conciliorum 
omnium generalium et provincialium collectio regia, Paris 1644, 37 Bde; darauf beruhend 
die von Ph. Labbé u. G. Coſſart bearbeitete, Sacrosancta concilia ad regiam editionem exacta, 

3 Paris 1672, 17 Bde, dazu ein Supplement von St. Baluzius, Paris 1683. Dieſe liegt wieder 
zu Grunde der Sammlung v. J. Hardouin, Conciliorum collectio regia maxima, Paris 1715, 
12 Bde bis z. 3. 1714. Dig umfangreihite Sammlung ift die von 9. D. Manji bejorgte: 
Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, Florenz 1759 ff, 31 Bde; fie reicht 
bis zur dlorentiner Synode. Der gegenwärtig bei Welter in Paris erjdheinende Neudrud 

“0 bringt eine Fortſetzung (bis jetzt, 1906, reicht fie bis 1735). Muszüge: Canones apostolorum et 
coneiliorum 8. IV— VII rec. H. Th. Bruns, Berlin 1839; die Kanones der wichtigſten altkirchl. 
Synoden, 5. v. F. Laucdert, Freiburg 1896. Die Alten der kath. Synoden ſeit 1682 werden 
gejammelt in den Acta et decreta s. conciliorum recentiorum, Collectio Lacensis, Freiburg 
1870f., 7 Bde. — Sammlungen für einzelne Länder und Piödcejen. Concilia 

45 Geermaniae, quae J. F. Schannat primum collegit, dein J. Hartzheim auxit, Köln 1749— 1790, 
11 Bde; MG Cone. Hannover 1893 u. 1904, BdI u. II, 1. Hälfte. Statuta provincialia et 
synodalia ecclesiae Coloniensis, Köln 1482; Statuta synodalia, ordinationes ... archidioee. 
Trevir. coll. J. J. Blattan, Trier 1844 f., 8 Bde; Concilia Salisburgensia rec. F. Dalhaın. 
Augsb. 1788; Synodicon Herbipolense v. F. X. Himmeljtein, Würzb. 1855; Synodi dioee, 

50 Augustanae coll. a J. A. Steiner, Mindelheim 1706, 2 Bde; Colleetio processuum synodalium 
et const. eccles. dioecesis Spirensis, o. ©. 1706; Collectio synod. Erford. cl. a J. Hene, 
Erfurt 1792; Statuta synod. Monast, coll. ©. F. Krabbe, Münſter 1849; Synodi Brixienses 
s. XV, ed. G. Bickell, Innsbr. 1880; Prager Synodalbeihlüfie h. v. K. Höfler, Prag 1862 ; 
Coneilia antiqua Galliae c. J. Sirmond, Paris 1629, 3 Bde; Conciliorum Galliae collectio 

65 op. monach. congreg. s. Mauri, 1.8d, Baris 1789; Coneilia Magnae Britaniae et Hiberniae 
ed. D. Wilkins, Yondon 1737, 4Bde; Counecils and ecclesiastical documents relating to 
Great Britain and Ireland by A. W. Haddan and W. Stubbs, Orford 1569—78, 4 Bde ; 
Coneilia Scotiae e. Robertson, Edinburg 1866; Synodiecon Belgieum c. de Ram, Medeln 
1828-59, 4 Bde; Statuta synodalia vet. ecel. Sveogothicae ed. H. Reuterdahl, Lund 1841; 

& Collectio maxima conciliorum omnium Hispaniae c. J. S. de Aguirre, ed. 2. auct. J. Cata- 
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lano, Rom 1753; Concilia ecclesiae Roman. Cath. in regno Hungariae celebrata ed. C. Pe- 
terfy, Bojen 17415., 2 Bde. — Eine alphabetiſch geordnete Ueberſicht über alle kath. Synoden 
findet man bei Migne, Encyel. th@olog., Bd 13f.: Dictionnaire universel et complet des 
ooveils, Paris 1847. — Reformierte Synoden. 3. Aymon, Tous les synodes nationaux 
des &glises reformees de France, Haag 1710, 2 Bde; E. Hugues, Les synodes du dösert, 5 
Paris 1855, 3 Bde. 

Bearbeitungen. Chr. W. Fr. Wald, Entwurf einer volljtändigen Hijtorie der Kirchen: 
wriemmlungen, Leipzig 1759; €. 3.v. Hefele, Conciliengeihichte, 2. Aufl., Freib. 1873—90, 
Bde (Bd5 u. 6 bearb. v. N. Knöpfler, Bd8 u. 9 v. I. Hergenröther); K. v. Schwartz, Die 
Entitehung der Synoden, Leipz. Diſſ. 1898; E. Hatch, Die Gejellihaftsverfafiung der chriſtl. 
Kirben im Altertum, deutich von A. Harnad, Gießen 1883, ©. 172; derj., Grundlequng der 
Kirhenveriafiung Wejteuropas, deutic v. A. Harnad, Gießen 1888; A. Harnad, Die Million 2c., 
1.8, 2. Aufl, Leipzig 1906, ©. 171, 3705.; E. Midaud, Discussion sur les sept conciles 
oecumeniques, Bern 1578; A. J. Binterim, Pragm. Gefc. der deutihen National, Provinzialz, 
und der vorzüglichiten Diözefan:Concilien, Mainz 1835—1848, 7 Bde; U. Werminghoif im NA 16 
XXVT, 8.609 5.; 9. Finte, Konzilienftudien z. Gejch. d. 13. Jahrh.s, Münſter 1891; N. Schmitt, 
Tie Bamberger Synoden, Bamb. 1851; M. Spdralet, Die Sraßb. Diözefanfynoden, Freiburg 1896; 
P. Hilling, Die weſtfäliſchen Diözefanfynoden bis z. Mitte d. 13. Jahrh., Lingen 1898; J. F. 
v. Schulte, Die Stellung der Eoncilien, Päpſte u. Biihöfe von hift. u. canon. Standpuntte, 
Frag 1871; E. Löning, Geſch. d. deutichen KR., Straßb. 1878, 2 Bde; L. Richter, Geſch. der 20 
wangel. Kirchenverfafiung in Deutichland, Leipz. 1851; G. Lechler, Geſch. der Presbyterial: u. 
Sonodalverfafjung jeit der Reformation, Leiden 1854; I. Parlier, Le regime presbyterien et 
le rögime congregationaliste, Genf 1875; .®. de Félice, Les protestantes d’autrefois, 3. Bd, 
Boris 1899, ©.247 ff.; K. Rieker, Grundfäge reformierter Kirchenverfajiung, Leipzig 1899; 
deri., Die rechtl. Stellung der ev. Kirche Deuiſchlands in ihrer geichichtl. Entwidelung, Leipzig 3 
58; F. Makower, Die Berfafjung der Kirche von England, Berlin 1894; H. v. Hoffınann, Das 
Kirhenverfafiungsrecht der nieder. Reformierten, Leipzig 1902; Richter, Dove, Kahl, Lehrbuch 
rs Kirhenrechts, 8. Aufl., Leipzig 1886, ©. 33, 57, 124, 179; P. Hinſchius, Syſtem des kath. 
Kirhenrehts, 3. Bd, Berlin 1883, ©. 325; R.Sohm, Kirchenrecht, 1. Bd, Leipzig 1892, S. 247ff.; 
E friedberg, Lehrbuch des Kirchenrechts, 5. Aufl., Leipzig 1903, ©. 27, 201, 225 u.ö.; derf., 80 
Die geltenden Verfaſſungsgeſetze der evangel. deutſchen Yandestircen, — 1885 - 1904; 
LStup, Kirchenrecht in v. Holtzendorff-Kohler, Enchklop. der Rechtswiſſenſch, 2. Bd, 6. Aufl., 
e. Bf, 836, 894}. u. 5. — 9. €. Jacobs, A History of the Evang. Luther. Church in 
Ihe U.St., Neu-Yort 1893; Tifiany, A History of the Prot. Episc. Church in the U.St., 
—38 1896; R. E. Thompſon, A History of the Presbyt. Churches in the U.St., Neu: 35 

5. 

Unter Synoden verſteht man Verſammlungen von Vertretern der Kirche zur Be— 
satung und Beſchlußfaſſung über kirchliche Angelegenheiten. Es liegt in der Natur ber 
Sache, daß jede Veränderung der kirchlichen Verfaffung auch eine Verſchiebung des 
konodalweſens pur Folge hatte. Ich verfuche die Entftehung und Entwidelung desjelben 40 
aach den Hauptlinien zu zeichnen. 

1. Die Entjtebung der Synoden. Gieht man von dem fog. Apoſtelkonzil ab, 
dad für die Entftebung der Synoden belanglos ift, da die weitere Entwidelung nicht 
datan anfnüpft, jo find die fenfeften Spnoden, die erwähnt werben, diejenigen, die um 
dr montaniftifchen frage willen in Kleinafien, und die infolge des Difterftreits im Morgen- 45 
(end wie im Abendland zufammentraten. Die erfteren fallen wahrſcheinlich zwiſchen die 
Jahre 160 und 175 (j. Zahn, Forſch. V, S. 55), die letzteren in das leßte — 
des 2. Jahrhunderts. Über jene find wir durch den ungenannten Gegner des Montanis— 
mus unterrichtet, deſſen Schrift Euſebius benützt hat, über dieſe durch Euſebius. Der 

1 us berichtet: T@» xara viyv ’Aotav zuor@v nollaxıs zal nollayi) ris’Actas 9 
" würo ovveilöyrwv xai tovs noooparovs Aöyovs EZ£eraodrıwv zai ——** 
upmwarınv zal ünodoxıuaoarıwv rijv alosoıw oltw Ön is te dxxinolas dEeoo- 
®noar (h.e. V, 16, 10), Wie man fieht, gebraucht der wenig jüngere Berichterftatter 
te Bezeichnung Synoden noch nicht, ja feine Worte nötigen nicht geradezu, an Synoden 
ja denten; ſie können auch befagen, daß die Eleinaftatiichen Chriften häufig und vieler: 55 
18 Gemeindeverfammlungen zur Prüfung der neuen Prophetie hielten. Doch ift das 
Ügemeine Verftändnis der Stelle — auch Sohm teilt es, ſ. S. 279 — mahrfcheinlich 
m Rechte: es wird fih nicht um wiederholte Verfammlungen in vielen Gemeinden, 
Imdern um bäufige Berfammlungen, auf denen zahlreiche Gemeinden vertreten waren, 
dundeln. Dann iſt aber die Wendung, die der Anonymus gebraucht, bemerkenswert ; denn ® 
ohm it obne Zweifel im Nechte, wenn er erinnert, die „Gläubigen“ feien ſelbſtver— 
Andlich auch Biichöfe, aber gewiß nicht bloß Bifchöfe gewejen. Die eriten DBerfamm: 
bmgen der Chriften, die über den Rahmen gewöhnlicher Gemeindeverfammlungen hinaus: 
From, waren nicht Berfammlungen der Gemeindeleiter als folcher, fondern fie repräfentierten 
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die Gläubigen. Wie die Repräfentation befchaffen war, ijt eine Frage, die fich nicht be- 
antworten läßt: es ift möglich, daß von da oder dorther nur der ifchof fih einfand 
und daß man in ihm den Vertreter der Gemeinde ſah, die er leitete; e8 it ebenfo mög: 
lih, daß ihn eine größere oder kleinere Anzahl von Klerifern begleitete und daß neben 

5 den Klerifern angejehene Laien nicht fehlten; es ift nicht minder möglich, daß die leßteren 
zahlreicher waren als die erjteren oder daß eine Gemeinde lediglich durch Laien vertreten 
war (vgl. 1 Clem. 63,3 ©. 106; Ap. KO. 16 TU II, 5 ©. 8): wie immer, die Teil- 
nehmer der Berfammlungen ſprachen und bandelten namens der Gläubigen, aus deren 
Mitte fie gefommen waren, und die Verfammlungen ald ſolche namens der Gläubigen 

ı0 aus Ajien. Die Vorftellung, die man aus den Worten des Anonymus gewinnt, wird 
beftätigt durch die Nachrichten des Euſebius über die Synoden im Pafjahftreit. Bemerkt er: 
ovvodor Ön zal ovyrgorjoss Eruonönwv Ei taltov Eyivorro (h.e. V, 23, 2), jo 
geben feine Worte freilih ein anderes Bild. Der Unterfchied ift nicht nur, daß er den 
ſchon zur Zeit des Dionyfius von Alerandria üblichen Namen (f. Eus. h. e. VII, 7,5) 

15 gebraucht, jondern befonders daß er als Teilnehmer der Synoden ausſchließlich die Biſchöfe 
were, Aber die Notizen über die ihm vorliegenden Urkunden, die er anfügt, zeigen, 
daß er durch feine Worte das Bild der Synoden des ausgehenden 2. Jahrhunderts un- 
willfürlich dem der Synoden des beginnenden 4. Jahrhunderts angenäbert hat. Um 195 
war Synode noch nicht unbedingt Bifchofsverfammlung: auch die Vertretungen r@v zara 

20 Talliav napoıxıcw, üs Elonvaios Eneordneı, Eu Te ν xara riiv ’Ooooniv zai 
tag 2xeioe nöhcıs (V, 23, 3f.), waren Shnoden. Obwohl alfo die Bifchöfe auf den 
Synoden bereits ſehr entjchieden im Vordergrund ftanden, war es noch unvergefien, daß 
die Synoden urfprünglih Verfammlungen der Gläubigen waren. 

Die Frage tft: wann zuerft fanden folde Verfammlungen ftatt und woraus erflärt 
35 ſich ihr Urſprung? 

Menn man erwägt, daß in der Zeit von 160—175 der monarchiſche Epiflopat in 
der Kirche des Reichs bereits völlig ausgebildet war, jo ericheint es ald wenig wahr: 
rg daß Verfammlungen, wie fie der Anonymus fchildert, Damals zuerſt vorgelommen 
ind. Denn fie fügen fi dem damaligen Stand der Firchlichen Verfaffung nicht glatt 

so ein. Man mird deshalb ihren Urfprung ettvas weiter, mindeftens in die Mitte des 
2. Jahrhunderts, hinaufrüden müffen. Um ihren Urfprung zu erflären, erinnert Sobm 
an die behufs der Biihofswahl erweiterte Gemeindeverfammlung der apoftoliihen KO 
(a. a. St. e. 16, ©. 8): ihm gilt die urfprünglide Synode überhaupt nur als erweiterte 
Gemeindeverfammlung (S. 282f.); andere nehmen an, daß das ftaatlidhe Coneilium pro- 

3 vinciale (vgl. Marquardt, Röm. Staatöverwaltung TI’, ©. 503 ff.) das Vorbild bot (fo 
3. B. Friedberg ©. 28), oder man fagt, die Synoden entfprangen aus dem Bedürfnis der 
Kirche über ſchwierige Fragen fih zu verjtändigen (f. z. B. v. Schwartz ©. 80). 

Will man zu einer Haren Vorftellung gelangen, jo muß man fi, wie mich dünkt, 
an den lebhaften, durch Bevollmächtigte vermittelten Verkehr der älteften Chriftengemeinden 

40 untereinander erinnern. War eine Gemeinde durch Ziviefpalt und Mipbelligkeiten in ber 
eigenen Mitte verwirrt, jo fühlte die Nachbargemeinde ſich verpflichtet durh Abordnung 
einer Botfchaft an der Herftellung der Ordnung mitzuarbeiten (1 Clem. 63,3); wurde 
anderwärt® nad einem Berfolgungsiturm der Friede mwiederbergeitellt, jo fandten auch 
entfernte Gemeinden Boten, die in der Gemeindeverfammlung ibre Mitfreude auszuſprechen 

45 hatten (Ignat. ad Phil. 10 ©. 80, ad Smyrn. 11 ©. 92, ad Polye.7 ©. 104); war 
in einer red Gemeinde ein Biſchof zu wählen, jo geihah es unter Teilnabme von 
Abgeordneten der benachbarten großen Gemeinden (j. oben 3.32). Dieje Boten wurden 
in ber Gemeindeverfammlung gewählt (Ign. ad Polye. 7: zo&neı ovußovkor dyayeır 
xai yeıporovijoai tıva, ad Smyrn. 10: yeıporovjoa: vu Exrinolav budw Veo- 

50 noeoßevriv); fie fonnten Bifchöfe oder Klerifer fein (ad Philad. 10), es genügte aber 
auch irgend ein Gemeindeglied (ad Smyrn. I1: ris 1@v Öuerlowr, vgl. den Bf. der 
Gemeinde in Lyon an Eleutheros bei Eus. h. e. V, 4,2, wo nur nebenbei bemerft 
wird, daß der Bote der Gemeinde, Jrenäus, Presbyter ſei). Ihren Auftrag richteten 
die Boten in der Gemeindeverfammlung aus; man fann die betreffenden Tagungen als 

55 ertveiterte Gemeindeverfammlungen bezeichnen. Gebt man von diefen Zuftänden aus, fo 
erfcheint es faum als ein Schritt weiter, daf, wenn eine große Frage, wie die der neuen 
Prophetie, alle Gemeinden einer Yandichaft beivegte, Bevollmächtigte zahlreicher Gemeinden 
da und dort zufammentraten, um zu einem gemeinfamen Urteil zu gelangen. Denn 
naturgemäß tagten fie in der Gemeindeverfammlung des betreffenden Ortes. Aber farın 

co man diefe Zufammenfunft nun noch „erweiterte Gemeindeverfammlung“ nennen? Mir 
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Iheint, daß man bie frage verneinen muß. Denn der Zweck war verſchieden. In den 
erweiterten Gemeindeverfammlungen handelte es ſich um Erledigung von Angelegenheiten 
der Gemeinde unter Teilnahme fremder Chriften, bier dagegen um Beratung und Beſchluß— 
faffung über eine Angelegenheit, die alle vertretenen Gemeinden gleihmäßig betraf. Dort 
bandelte die Einzelgemeinde, beraten von den fremden Brüdern, hier bandelten die Bevoll: 5 
mädhtigten vieler Gemeinden unter Teilnahme der einen, in deren Mitte fie mweilten. Die 
ertveiterte Gemeindeverfammlung it alſo nicht die Urgeftalt der Synode, fondern beide 
jind bervorgewachen aus dem Einbeitsgefühl der älteften Chriftenbeit und aus dem daraus 
entipringenden regen Verlebr der Gemeinden, aber beide dienten, jo nahe fie einander 
ftanden, von Anfang an verſchiedenen Zwecken und batten deshalb eine verfchiedene Be: 
deutung. 

2. Die Provinzialiynoden. Die Eynoden des 2. Jahrhunderts waren zufällige 
Verfammlungen: fie traten zufammen, als bedeutende Fragen gemeinfame Beratungen 
wünſchenswert machten, fie repräfentierten feinen gejchlofjenen Kreis von Gemeinden, 
batten feine von Amtswegen berechtigten Mitglieder und befaßen feine Autorität, die die 18 
Unabbängigleit der Einzelgemeinde aufbob. Das alles wurde im 3. Jahrhundert anders, 
Für diefe Umbildung der Synoden war entjcheidend, daß nad und nad) die Konſequenzen 
aus der Herrichaft des monarchiſchen Epijlopats in der Kirche und aus der Vorftellung 
der apoſtoliſchen Succeffion der Biſchöfe gezogen wurden. Denn infolge defjen veränderte 
fih die Zufammenfegung der Synoden und erhielten fie eine Autorität, die fie von An: 20 
fang an nicht befaßen. Galt der Sat: Eccelesia super episcopos constituitur et 
omnis actus ecclesiae per praepositos gubernatur (Cypr. ep. 33, 1 ©. 566), — 
und wo galt er im 3. Jahrhundert nicht? —, fo mar die Anſchauung unvermeidlich, 
daß die Biſchöfe die zunächſt berechtigten Mitglieder der Synoden feien. Nun wiſſen 
wir zwar, daß im diefer Zeit überall in der Kirche außer den Biſchöfen auch Presbyter 25 
an den Synoden teilnahmen: das war in Agypten der Fall, die erfte von B. Demetrius 
von Alerandria gegen Origenes gehaltene Synode (um 230) war ouvodos Zruoxönwv 
zai ro» noeoßvr£go» (Phot. Bibl. Cod. 118 MSG 103 ©. 397); das gilt von 
Antiobia: zur erjten gegen Paul von Samofata gehaltenen Synode famen Biichöfe famt 
Presbytern und Diafonen (Eus. VII, 28, 1) und der Synodalbrief der dritten ift namens so 
der Biichöfe, Presbuter und Diafonen und der Gemeinden Gottes gejchrieben (VII, 
30, 2); das war in Happadozien üblich (Cypr. ep. 75, 4 ©. 812: seniores et prae- 
positi). Und nicht anders war e8 im Abendlande: an der römifchen Synode von 251 
nahmen 60 Biſchöfe und eine weit größere Anzahl von Presbptern und Diakonen Anteil 
(Eus. h. e. VI, 43,2 auf Grund des Briefs des Cornelius an Fabius von Antiochia), 35 
in Afrika regelten die praepositi, cum celero convenientes praesente etiam stantium 
plebe, die allgemeinen Angelegenbeiten (Cypr. ep. 19,2 ©. 526). Aber wenn biernad, 
äußerlich angejehen, die Synodalverfammlungen noch in der zweiten Hälfte des 3. Jahr: 
bunderts kaum ein anderes Bild boten als hundert Jahre vorher, jo waren fie doch 
anders geivorden. Denn das Gewicht der Faktoren, aus denen fie ſich zufammenfegten, 40 
war verſchoben. So wenig Cyprian Presbuter und Diafonen aus den Synoden aus- 
ſchloß, fo ift doch nicht zu bezweifeln, daß nad feiner Überzeugung den Biſchöfen die 
Beſchlußfaſſung zulam: von derjelben Synode, von der er im 19. Briefe fpricht, redet er 
auch im 20.; bier aber jind es die Bifchöfe, die die Angelegenheiten regeln (ep. 20, 3 
©. 529). Aud die römische Synode von 251 findet man bei ihm erwähnt; er bemerft, 45 
daß Cornelius diefes Konzil mit fehr vielen Biſchöfen gebalten habe (ep. 55, 6 ©. 628). 
Und fo betradytet er die Dinge auch fonit, vgl. ep. 26 ©. 539, 32 ©. 565, 71,4 ©. 774. 
Er bat ſich dabei nicht abjichtlih ungenau ausgedrüdt; jondern feine Anſchauung ent: 
fpricht der Thatſache, dak an der Abjtimmung wirklich nur die Biſchöfe beteiligt waren. 
Das Protofoll der Septemberfunode von 256 erwähnt die Anweſenheit ſehr vieler Biſchöfe so 
aus den drei Provinzen, cum presbyteris et diaconibus praesentibus etiam plebis 
maxima parte, aber bei der Abjtimmung werden lediglich die Voten der Biſchöfe notiert 
(©. 435f.). Es war folgerichtig, daß die afrikanischen Synodalſchreiben nur von den 
Biſchöfen ausgingen (vgl. ep. 57 ©. 650; 64 ©. 717; 67 ©. 735; 70 ©. 766). Auf 
den Spnoden handelte jomit der Epiffopat, die Anweſenheit der übrigen Kleriker und des 55 
Roltes batte nur Bedeutung für die Publizität der Verhandlungen, nicht aber für die Be: 
ſchluß fafſung. 

Die Entwidelung, die in Afrika in der Mitte des 3. Jahrhunderts bereits zum 
Abſchluß gelommen war, vollzog fich etwas langfamer auch in den übrigen Teilen der 
Kirche. Von Nom willen wir, daß der dortige Klerus im Sabre 250 den consensus 6o 
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der Kleriker und der Laien zu einem Synodalbeſchluß noch für erforderlich hielt (Cypr. 
ep. 30,5 ©. 553), in Kappadozien trafen die Alteften und die Vorſteher communi 
eonsilio ihre Verfügungen (Cypr. ep. 75,4 ©. 812), daß im Brief der antioch. Synode 
von 269 Presbyter, Diakonen und Gemeinden neben den Biſchöfen genannt find, wurde 

5 eben bemerkt. Aber die Tendenz, die Biichöfe zu den allein handelnden Mitgliedern der 
Synoden zu maden, war überall vorhanden. Schon die zweite Synode des Demetrius 
von Alerandria war eine Bilhofsfynode: er handelte Zua tioiv Zruoxönoıs Alyun- 
tioıs (Phot. Bibl. cod. 118 ©. 397). Bon den ein paar Jahre fpäter (235) ge 
baltenen Synoden von Ikonium und Synnada fpridt Dionyfius von Alerandria als 

ı0 von rais ovwödors av ddeApav, d. b. der Biſchöfe; fo ftellt er fie den Gemeinde: 
verjammlungen gegenüber (Eus. VII, 7,5). Man kann fich nicht wundern, daß es ſich 
für die nicänifche Synode ebenfo von ſelbſt verftand wie für die antiochenische von 341, 
daß nur die Bifchöfe die handelnden Mitglieder der Synode find, vgl. Nie. can. 5 und 
Antioch. ce. 14f. So viel wir fehen, hat fich diefe Enttwidelung obne Kampf vollzogen. 

15 u oa auffällig, denn fie entſprach der anerkannten Stellung des Epiſtopats in 
er Kirche. 

So wurde die Synode zur Biſchofsſynode. Darauf aber beruhte die Autorität, die 
ihr die Kirche beilegte. Die Biihöfe waren als Nachfolger der Apoftel die amtsmäßigen 
Träger des hl. Geijtes: demgemäß befchließen fie sancto spiritu suggerente (Cypr. 

» ep. 57, 5 ©. 655), oder praesente spiritu sancto et angelis eius (Synodaljchreiben 
der 1. Synode von Arles Manfi II, ©. 469), der Beſchluß einer Synode iſt gleichwertig 
einem göttlihen Ausfpruh (Schreiben Konftantins bei Entlafjung der Synode von Arles, 
Manfı II, ©. 478). 

Ihre volle Bedeutung erhielten die Synoden endlich dadurch, daß fie zu einer orbent- 
25 lichen Inſtitution der tatholifchen Kirche wurden. Zwar kamen außerordentliche, ad hoc 

berufene Tagungen von Bilchöfen ftets vor. Aber ſehr frühzeitig traten neben fie die 
regelmäßig wiederkehrenden Verfammlungen. Schon die erjte Erwähnung der orienta- 
liſchen Synoden bei einem abendländifhen Schriftiteller läßt vermuten, daß die Synoden 
nicht mehr nur bei gegebener Gelegenheit zufammentraten. Es ift die befannte Stelle 

30 Tertulliang, die wahrfcheinlih im zweiten Jahrzehnt des 3. Jahrhunderts gefchrieben tft: 
Aguntur per Graecias illa certis in locis coneilia ex universis ecelesiis, per 
quae et altiora quaeque in commune tractantur et ipsa repraesentatio totius 
nominis Christiani magna veneratione celebratur (de ieiun. 13 ©. 292). Wurden 
die Synoden damals an beftimmten Orten gehalten und dienten fie nicht nur unmittelbar 

35 praftifchen Zwecken, fondern der eindrudsvollen Repräfentation der Chriftenbeit, jo ſetzt 
beides eine nicht ganz feltene Wiederkehr voraus. Das führte alsbald zu jährlichen Ta— 
gungen. Sie find für eine Heinafiatifche Landichaft, Kappadozien, in der Mitte des 
3. Jahrhunderts nachweislich: Necessario, jchreibt Firmilian von Gäfarea, apud nos 
fit, ut per singulos annos seniores et praepositi in unum conveniamus ad 

«0 disponenda ea quae curae nostrae commissa sunt, ut si qua graviora sunt 
communi consilio dirigantur (Cypr. ep. 75,4 ©. 812). Es lag in der Natur der 
Sache, daß die regelmäßige Wiederholung zur örtlichen Beſchränkung des Kreiſes der 
Teilnehmer führte. Geftaltete es fih nun fo, daß der Epiffopat je einer Provinz jährlich 
zu einer Synode in der Provinzialbauptitadt zufammentrat, fo erklärt fi weder Ort 

45 noch Zeit aus kirchlichen Vorausfegungen. Es ift deshalb mehr als wahrjcheinlih, daß 
bier das Vorbild der ftaatlihen Provinzialverfammlungen wirkſam gemejen iſt. So 
wurden aus den freien Konferenzen der Gläubigen die regelmäßig wiederkehrenden Ber: 
jammlungen der Bifchöfe je einer Provinz. 

Zu einer rechtlichen Inſtitution der Kirche wurde die Provinzialfpnode durch das 
so nicäniſche Konzil. Es verfügte can. 5: Fxdoronr Zvuavrod za’ Exdoryv Enapyla» 

öls tod Frovs ovwödons yivsodaı, fra om narımv or Eruoxönaw rs tnapylas 
ini 16 adro ovvayoufvam ra tomdra Inrmuara 2£eraloro. Bon den beiden Synoden 
jollte die eine vor den Faſten, die andere im Herbite ftattfinden. Diefe Anordnung 
wurde 341 in Antiohia unter Neuanfegung der Termine — 4. Woche der Pentelofte 

55 und 15. Oktober — wiederholt (can. 20) und blieb lange in Geltung, vgl. Constant. 381, 
can. 2; Chalced. 451, ean. 19. Erſt das Trullanum von 692 can. 8 und die zweite 
nicänifche Synode von 787 can. 6 begnügten fich, eine einmalige Tagung im Jahre zu 
verlangen. 

Seitdem bildete die Provinzialfunode das wichtigfte Organ für die bifchöfliche Regierung 
so der Kirche. Der Leiter war der Metropolit; ihm ftand die Berufung und der Vorſitz zu 
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(vgl. Cone. Antioch. 341, can. 20). Die Kompetenz der Synode war faft unbeichräntt; 
ehöndor, erflärt die Synode von Konftantinopel 381 can.2, os ra zad’ Exdorm» 
krapylav I) vs Enapyias ovvodos diommos. Demgemäß wurde auf den Provinzial: 
ſynoden über allgemeine, twie über lofale und perfönliche Angelegenheiten, über Fragen 
des Glaubens und der Sitte, des Gottesdienſts, der Disziplin und der Organifation 5 
gebandelt. Weder die Berufung, noch die Feſtſtellung der Vorlagen, noch die Beichlüffe be: 
durften die ftaatliche Genehmigung. 

In der morgenländifchen Kirche find diefe alten Vorfchriften über die Provinzial: 
fonoden noch in Geltung ſ. N. Milafch, Das Kirchenrecht der morgenl. Kirche 2. Aufl., 
Moftar 1905, ©. 317 ff. 10 

Es iſt befannt, daß mit der Bildung der Provinzialfonode die Entftehung der Me 
tropolitanfprengel Hand in Hand ging. Seit der Durchführung der Batriarchalverfaffung 
im Orient hätte die Konfequenz der Gedanken gefordert, daß auch für die Verwaltung 
der Didcefen eine eigene Synode gebildet wurde. An Anſätzen dazu fehlte e8 nicht (vgl. 
beſonders Conc. Const. 381, can. 6: uellww obvodos r@» rijs diomnoews Eruoxönwv 
ald Appellationsinftanz). Aber zu einer ftändigen Einrichtung ift es nicht gekommen. 
Für Konftantinopel boten einigermaßen Erſatz die fog. avvodor &vönuovoaı, d. h. Synoden 
der gerade in der Hauptfiabt anweſenden Bifhöfe unter dem Vorfig des dortigen Patriarchen 
(vgl, über fie Hinihius S. 530 ff). Eine abendländiſche Analogie find die afrikanischen 
Plenarſynoden, deren zwifchen 393 und 424 achtzehn gehalten wurden. Aber es gelang 20 
au bier weder den jährlihen Zufammentritt zu Bi (gefordert Hipp. 393, can. 5, 
aufgegeben Carth. 407, can. 1), nody die Einrichtung dauernd zu erhalten. 

3. Die ölumenifhen Synoden. Noch ehe die Bildung der Provinzialfynode 
völlig zum Abſchluß gekommen war, entjtand eine neue, von ihr weſentlich verfchiedene 
sorm der Synode: die allgemeine Synode, orvodos olxovuerixn (die Bezeichnung ſchon 25 
et Eus. V. Const. III, 6, auch Cone. Const. 381, can. 6; die nicänifche Synode 
dexeichnet fich als 9 ueydan xal äyla olwodos, ———— bei Socr. h. e. I, 9; 
die lat. Formeln concilium universale oder generale ſind unbeſtimmter; fie können 
auch Provinzial: und Landesſynoden bezeichnen). Es geſchah im Verlaufe des bona- 
tiftifchen Streites, daß Konſtantin zuerft eine in Rom zufammentretende bifchöfliche Kom: so 
miſſien, dann eine größere Verfammlung von Biſchöfen in Arles mit der Enticheidung 
der Klagen beauftragte (ſ. d. A. Donatismus Bd IV ©. 792, 1 ff). Man tft gewöhnt, beide 
ad Synoden zu betrachten (fo ſchon Eufebius, h. e. X, 5, 18 u. 21). Mit Recht, wenn 
man den Nachdruck darauf legt, daß bier Biſchöfe über Firchliche Fragen berieten und be 
Gloſſen; aber es ift Mar, daß diefe Synoden ſich mefentlih von allen früheren unter- ss 
Wieden. Site gingen nicht aus der Initiative der Bifchöfe hervor, fondern wurden vom 
Raifer — der fein Glied der Kirche war — geboten; er beftimmte die Zahl und Perſon 
der Mitglieder, den Ort und den Gegenftand der Beratung, feine Autorität gab den 
deſchlüſſen, die für das weitere Verhalten des Staate® maßgebend jein follten, Geltung 
(vol. die beiden Berufungsichreiben bei Eufeb. a. a. DO.) Nah dem allen waren dieje 0 
Lerfammlungen nicht wie die Provinzialfunoden Organe der freien bijhöflihen Negierung 
der Kirche: fie waren Verfammlungen, welche den Kaifer für fein entjcheidendes Ein- 
sefen in die lirchlichen Verhältniſſe berieten. So betrachtete fie Konftantin. Er berief 
die römtjche Kommiſſion, um zu betveifen, cs umdtv zadölov oyloua N) dıyooraoiay 
v um tion Bovieodal ne Öuäs »arakıneiv (Eus. X, 5, 20). Cs mar nur s 
—A— daß er die Biſchöfe auf Staatsloſten an Ort und Stelle bringen ließ 
(&, 5, 23). 

Dieſe Verſammlungen, nicht die Provinzialfpnoden, bilden die Worftufe für die 
allgemeinen Synoden. Denn genau in derjelben Weife wie bei ihnen verfuhr Konftantin 
xi der Berufung der Synode von Nicäa: er beftimmte Zeit und Ort, er forderte die 50 
Siſchöfe auf zu ericheinen (Eus. V. Const. III, 6: rois dmioxönovs nooxakor'uevos. 
Tas Wort ift juriftifcher terminus technieus und der Sinn durch Hefeles Überfegung 
‚dr Raifer babe gebeten“ gründlich verändert), er beitellte den gejchäftsführenden Aus- 
“us (III, 13: agedidov row Aöyor tois rijs ovnödov oofdooıs, |. über das Ver: 
randms des Satzes Bd XIV ©. 12, 31 f.). Wie es fein Entſchluß war, daß die arianiſche 55 
age durch die Synode gelöft werde, jo griff er auch perfönlich in die Verhandlungen ein; 
de Annabme der nicänischen Formel erfolgte auf fein Andrängen (Schreiben des Kaifers 
an Me abiweienden Biſchöfe V. Const. III, 17 und Schreiben des Eufeb. an feine Ge: 
wende bei Athan. de deer. Nie. Syn. 4; vol. auch das Synodalſchreiben bei Soer. 
1,9) und er erfannte fie als rechtöverbindlih an, indem er diejenigen mit Strafen belegte, 60 
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die die Unterjchrift verweigerten; den Bejchluß über die Dfterfeier publizierte er jelbit 
und machte den Bijchöfen feine Beobachtung zur Pflicht (V. Const. III, 18). Daß nad 
Nicäa nicht einzelne Perfonen geladen wurden, jondern die Biichöfe überhaupt, begründet 
feinen Unterſchied; denn auch das war der Wille des Kaiſers. Endlich folgte er auch darin 

5 dem früheren Vorgang, daß er die Koften der Synode zum Teil auf die Staatskafie 
übernabm (V. Const. III, 6 u. 9). 

Die nicänische Synode war jomit — wenigjtens ideell — eine Tagung des Gejamt- 
iffopats der Kirche, die Autorität, die allen Synoden zufam, eignete ihr in verſtärktem 

Maße. Aber man kann nicht jagen, daß der Epijlopat auf ihr ala der von jeder irdischen 
ı0 Macht unabhängige Leiter der Bicche handelte. Vielmehr diente die Synode der Ber: 

wirflihung des kirchlichen Zieles, das ſich der weltliche Herrſcher geſteckt hatte. Beides 
bat ſchon Konjtantin ſelbſt ſehr beſtimmt ausgeſprochen: er forderte von den Bifchöfen, 
fie jollten ı» Tod Veod yaoır zal deiav Ds dAndws dvroinv gerne annehmen, ä» 
yap u Öür Ev tois Ayloıs av dmioxdnwv ovvedploss nodrıntar, toẽto npös rw 

15 deiav Bovinow Eye mv dvapood» (V. Const. III, 20); aber zugleich erklärt er ihnen, 
er habe die Synode verfammelt, denn roürov 06 ye navıwv Fxpıva eival ur 7000- 
Nreıv oxonov, ÖOnws apa tois ts zadolıms Errimoias nÄndeoı nious ua xal 
elhırowns Aydarın Öduoyraumv te... edoeßeıa tnojtar (III, 17). Nicht ein Organ 
der Selbſtverwaltung der Kirche durch den Epijlopat war die erfte allgemeine Synode, 

% fondern fie diente der Regierung der Kirche durch den meltlichen Herricer. 
Die fpäteren ölumenijchen Synoden find Nachbilder der nicänifchen und tragen aljo 

denfelben Charakter. Das Entjcheidende ift, dab der Beſchluß zu ihrer Berufung jtets 
am Hofe gefaßt wurde und daß die Berufung ſtets von dem Herrichern ausging (vgl. den 
Nachweis im einzelnen bei Hinfhius ©. 333 ff.). Demgemäß tagten fie unter der Zeitung, 

25 mindeftens in Anweſenheit, kaiferlicher Kommifjäre. Daraus folgt, daß ihren Beichlüffen 
eo ipso Giltigkeit zukam. Aber das fchloß nicht aus, daß die Beichlüffe vor der Publi— 
fation dem Kaifer vorgelegt wurden. Das geſchah in Chalcedon mit dem Glaubensdekret 
(5. Sitzung Manſi VII, ©. 117); e8 wurde danach in der 6. Sitzung, in der der Kaifer jelbft 
präfidierte, befannt gegeben (S. 136). Ebenjowenig war ausgejchloffen, daß die Kaiſer 

* Synodalbeichlüfje beitätigten oder ihre Beltätigung ablehnten. Das letztere geichab mit 
den Beichlüffen von Epheſus 431 (Manſi IV, ©. 1377), das erjtere mit denen von 
Chalcedon (Manfi VII, ©. 476f.) und Konftantinopel 680 (Manſi XI, ©. 697 vgl. 
©. 724). Je länger je mehr gerieten die öfumenifchen Synoden in Abbängigfeit vom 
Hofe. Was Konftantius auf der Mailänder Synode grob und verlegend ausſprach: 

3 öneo Eyw Bovkouaı, Toüto zavcm vol£odeo (Athan. Hist. Arian. 33), bezeichnet 
ichließlich ihre Bedeutung. Aber gerade darin entfpradhen fie dem, was die Kirche im 
römifchen Reiche unter Konftantin war und nad ihm immer mehr wurde. 

Die päpftliche Beftätigung der Beſchlüſſe ölumenifcher Synoden wurde weder geübt 
noch gefordert. 

40 Die Geſchichte der einzelnen ökumenischen Synoden ift bier nicht darzuftellen. Die 
katholische Kirche zählt wie befannt acht: Nicäa I. 325 (ſ. Bd XIV ©. 9), Konftantinopel 
I, 381 (ſ. Bd II ©. 43, ff), Epheſus 431 (f. Bd XIII ©. 746, ı6), Cbalcedon 451 (I. 
Bd VE. 644, ı0ff.), Konstantinopel II. 553 (ſ. Bd V ©. 22, 56 ff.), Konftantinopel III. 
680 (f. Bd XIII ©. 409, 12 F.), Nicäa II. 787 (j. Bd XIV ©. 18), Konftantinopel IV. 

4 869 (ſ. Bd XV ©. 382, off). Aber diefe Zählung ift biftoriich unberechtigt. Abgeſehen 
davon, daß das Konjtant. Konzil von 381 nur eine Synode der öſtlichen Reichshälfte 
var, waren die Synoden von Sardila 312 (vgl. Bd II ©. 26, »), Epbeius 449 (vgl. 
Bd V ©. 641,55) und SKonftantinopel 754 (vgl. Bd III ©. 224,5) ebenfo ald allge: 
meine Spnoden berufen, wie die übrigen; auch fehlte den Beſchlüſſen der beiden legteren 

50 die Beitätigung nicht. Sie ſtehen alfo formell den rezipierten Synoden durchaus gleich. 
Ihre Ablehnung berubt nur darauf, daß die weitere Entwidelung ſich in einer ihren 
Beſchlüſſen entgegengejegten Richtung vollzog. 

Die Bedeutung der allgemeinen Synoden liegt vornehmlich in ihrer Thätigkeit als 
geſetzgebende Berfammlungen. Dabei fteht wieder die Lehrgeſetzgebung in erfter Linie, wie 

55 denn Yehrfragen regelmäßig den Anlaß zur Berufung gaben. Daneben bezogen ſich Die 
Beichlüffe vielfah auf die kirchliche Verfaſſung, wie auf Sitte und Leben. Verhältnis: 
mäßig unbedeutend ijt die Wirkſamkeit der allgemeinen Synoden als kirchliches Ober: 
gericht. Ihre Erfommunifationen waren ſtets Folgen der beichlofjenen Glaubensdekrete. 
Daß die legteren für unfehlbar galten, ergab ji aus der Anſchauung vom Epiflopat, 

so ald dem Träger des charisma veritatis. 



Synoden 269 

Über das gegenwärtige Recht der orientalifhen Kirche in Bezug auf die allgemeinen 
Synoden ſ. Milaſch ©. 290 ff. 

4. Die Synoden in den germanifchen Reichen des frühen Mittelalters. 
Eine neue Wendung erbielt das kirchliche Synodalweien in den auf den Trümmern des 
abendländijchen Neiches entjtebenden germanischen Staaten. Sie war bedingt 1. dadurch, 5 
daß die alte firchliche Provinzialeinteilung in den legteren eine weit geringere Bedeutung 
batte alö im erjteren: nicht mehr der Metropolitanfprengel bildete einen kirchlichen Körper, 
der, unbeſchadet der Einheit der katholiſchen Kirche, ein Eigenleben führte, fondern die 
Landesfirhe. Dies ging fo weit, daf in dem wichtigſten der abendländifchen Staaten, 
dem Frankenreich, die Metropolitaneinteilung für längere Zeit ganz aufbörte; 2. fommt 10 
in Betracht die im beginnenden Mittelalter ſich vollziebende Umbildung des Bistums: 
aus der Stadtgemeinde, die durch den Bifchof und das einheitliche Presbyterium geleitet 
wurde, bildete ſich die bifchöfliche Diöcefe, die fih in eine größere Anzahl felbititändiger 
Pfarreien gliederte; 3. wurde die Stellung des Königs zur Kirche von Bedeutung. Sie 
war nicht gleich der des Kaiſers der Neichskirche gegenüber; denn der Kaifer war unume 15 
ſchränkter Herricher; aber fie war ihr doch analog. Der Vollkskönig nahm eine meit- 
gebende Teilnahme an der Verwaltung und Leitung der Kirche in Anſpruch. Aus diefen 
Verbältnifjen ergab fich zubörberft, daß die Provinzialiynode, die Synode des Erzbistums, 
ibre frübere Bedeutung zum großen Teil verlor. Sie börte nicht ganz auf; das war 
ſchon durch den 5. nicäniſchen Kanon verhütet, defjen Geltung niemand beftritt. Aber fie 20 
trat nicht mehr regelmäßig zufammen, fondern wurde eine außerordentliche Berfammlung. 
Died mar bejonderd im fräntifchen Reiche der Fall. Aus der Merovingerzeit ift ein 
einziges Protofoll einer Provinzialfonode erhalten (zu Eauze 551, MG CC I, ©. 113) 
und die Zahl derjenigen, von denen wir fonft Nachricht haben, ift unbedeutend (ſ. KG 
Deutſchlands I’, S. 166, Anm. 2). Die immer wiederholten Beichlüfje der Landesſynoden 25 
(f. u.), die die regelmäßige Abhaltung mindeftens einmal jäbrlich forderten (Conc. Aurel. 
II, can. 1f.; Arvern. e. 1; Aurel. III, e. 1; IV, e.37; V, e.23; Turon. II, e.1), 
waren vergeblih. Bonifatius urteilte im Jahre 742, ſeit länger als 80 Jahren habe 
feine Spnode mehr ftattgefunden (Bf. 50, S. 298); aber weder ihm, noch Karl d. Gr. ge 
lang es, die Verbältnifje wirklich zu ändern, und auch fpätere Verfuche hatten fein Ergebnis 30 
(Anbo v. Mainz, vgl. KG. D.s III, ©. 534f.). In England war e8 nicht anders: die 
firbliden Vorfchriften waren nicht vergeſſen, aber fie wurden nicht befolgt (vgl. Cone. 
Herutfort. 673, ean. 7, Son. in Northbumbrien und Mercia 787, can. 1; Clovesh. 
747, ean. 25 fest die Abhaltung voraus, ift aber aus Bonif. ep. 78 ©. 351 über: 
nommen). Erſt im fpäteren Mittelalter erhielt das Synodalweſen in England eine viel- 36 
fach eigenartige Ausbildung (Makower S. 369 ff.). Am bäufigiten fanden Provinzialfynoden 
in Spanien 64 fo lange die Weſtgoten arianiſch waren (Tarragona 516, Gerunda 517, 
Yerida 524, Valencia 524, Toledo 527, Barcelona 540). 

An die Stelle der Provinzialfynoden traten die Yandesfpnoden. Im fräntijchen 
Rech bat jhon Chlodoveh die erite Yandesiynode berufen (Orl&ans I, 511) und dieſe so 
gemeinfamen Spnoden entweder des Gefamtreichs oder eines der Teilreiche verſchwinden 
num während der Merovingerzeit niemals ganz; fpäter haben Bonifatius, Karlmann und 
Pippin fte zur Durchführung ihrer Neformmaßregeln benügt. Von den Provinzialſynoden 
unterfcbieden jie ſich dadurch, daß fie niemals regelmäßig wiederkehrende Verfammlungen 
waren. Sie traten ftet3 aus gegebenem Anlaß kraft föniglicher Berufung, mindeitens 45 
mit föniglicber Genehmigung zufammen. Der König beitimmte nicht regelmäßig die Vor: 
lagen ; aber er konnte fie beitimmen. Die Beichlüfie bedurften nicht notwendig die könig— 
lihe Beſtätigung; aber die Könige bielten ſich für berechtigt Synodalbeſchlüſſe, zumal 
wenn fie auf das jtaatliche Gebiet übergriffen, gegebenen Falls abzuändern oder abzu— 
lehnen. Seit der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts fommt e8 vor, daß die Synoden wo 
in Anweſenheit des Königs oder feines Vertreters tagten (vgl. KG Ds P, ©. 164ff.). 
In dem allen ſpricht fich ſehr Har der landestirchlidye Charakter der Kirche des fränkischen 
Reiches aus. Auch das burgumdifche Königreih kannte Nationalſynoden (Epaon 517, 
yon 517). Ungemein bezeichnend ift, daß fie in Spanien mit dem Übertritt Reccareds 
beginnen (zu Toledo 589, 597, 633, 636, 638 2.) und fofort die Provinzialfynoden ver: 55 
drängen. Eigentümlich ift bier, dafi die Großen des Reichs und die königlichen Beamten 
als Miüglieber der Synode galten (vgl. Tolet. III, 589, can. 18). Nur in England 
geivannen die Yandesiynoden keine Bedeutung. 

Die Yandesiunoden dauerten, im wejentlichen unverändert, während der ganzen eriten 
Hälfte des Mittelalters fort. Die Ausdehnung des Reichs unter Karl d. Gr. führte 0 
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dazu, daß einzelne feiner Synoden nahezu als abendländiſche Geſamtſynoden betrachtet 
werden fünnen (Regensburg 792, Frankfurt a. M. 794). Wie er, fo nahmen aud bie 
ipäteren Könige falt regelmäßig an den Reichsſynoden Anteil. Entſprechend der mittel: 
alterlihen Geſamtanſchauung bielten fich die Synoden an das Dogma und bie Inſti— 

5 tutionen der fatholifchen Kirche gebunden. innerhalb diefer Schranken aber nahmen fie 
eine ziemlich weitgehende peichpeherijche und disziplinare Befugnis für ſich in Anſpruch. 

Die oben erwähnte Umbildung der bifchöflichen Diöcefe führte zur Entjtehung der 
Bistumsfynoden. Auf ihnen tagten unter Vorfig des Biſchofs die Pfarrer, Abte und 
Vröpfte der Didcefe. Die Früheften Beifpiele find die beiden Synoden von Aurerre, 

10 573—603 und 695 und die von YAutun 663—680. Die Vermutung liegt nahe, daß 
diefe Synoden aus dem alten Presbyterium hervorgegangen find. Man ſuchte alsbald 
den jährlichen Zufammentritt zu erreichen (Cone. Autiss. 573—603, can. 7); e8 iſt aber 
wenig wahrſcheinlich, daß dies gelungen: ift. 

5. Die päpftliben Synoden des Mittelalters. Es ift ſelbſtverſtändlich, 
15 daß die römischen Biſchöfe das Gewicht, das fynodalen Entſcheidungen eignete, nicht über: 

faben. So find denn aud, obwohl Stalien in Bezug auf das Synodalweſen nicht ge: 
rade thätig war, in Rom unter päpjtlihem Borfit mehr Synoden gehalten worden als 
in irgend einer anderen Stadt der Chriftenheit. Es waren zum geringiten Teil Synoden 
der römifchen Kirchenprovinz.. Denn die Stellung der Päpfte in der Kirche brachte es 

20 mit fich, daß fie fchon frühzeitig auch entfernte Kirchen zur Teilnahme an ihren Synoden 
beriefen. Schon Julius I. jchrieb für das Jahr 341 eine Synode nah Rom aus, zu 
der er auch die orientalifchen Gegner des Athanafius Iud. Nun lehnten fie zwar ab zu 
erfcheinen, aber die Synode war trogdem von mehr als fünfzig Biichöfen befudht, Darunter 
ſolchen aus Thrazien, Cölefyrien, Phönizien und PBaläftina (Schreiben des Julius bei 

25 Athanafius Apol. etra Arian. 21 ff. u. ori des Athanafius ce. 20). Auf der eriten 
Synode des Damafus 369 tagten neben den Biihöfen aus Italien Glieder des gallifchen 
Epiffopats (Manfi III, S. 443) und derartige erweiterte Synoden kennt auch die fpätere 
Zeit (f. Hinſchius ©. 509). Man kann fie nicht ald römische Patriarchalſynoden betrachten ; 
denn fie find von den Päpften nicht auf Grund ihrer abendländifchen Patriarchenwürde 

30 berufen, ſondern auf Grund ihrer Stellung als Nachfolger des Petrus. Necesse ha- 
buimus, ſchreibt Martin I. an Amandus von Maftricht mit Bezug auf die römijche 
Synode von 649, ne pro quadam negligentia et animarum detrimento, quae 
nobis commissae sunt, culpae reatu adstringamur, coetum generalem fratrum 
et coepiscoporum in hac Romana civitate congregare (Manfi X, 1186). Be— 

85 zeichnend ift befonders der mwahrjcheinlich auf das römische Konzil von 680 zurüdgebende 
usipruch Agathos: Sie omnes apostolicae sedis sanctiones accipiendae sunt 

tamquam ipsius voce divina Petri firmatae (Jaffe 2108). Die Autorität bes 
Papſtes verlieh den von ihm gehaltenen Synoden erhöhte Bedeutung. Dasjelbe gilt 
nun aber auch von den Synoden der römijchen Klirchenprovinz. An der Synode Des 

40 Zacharias vom 25. Ditober 745 nahmen 7 juburbilarifche Bifchöfe und 17 römiſche 
resbyter — auch die letzteren ftimmten ab und unterfchrieben das Protokoll — Anteil; 

fie war alfo Provinzialfynode im ftrengen Sinn des Wortes; gleichwohl füllte fie über 
eine die fränkische Kirche betreffende Angelegenheit ibr Urteil (Bonif. ep. 59, ©. 316). 
Das ift nur erflärli, da fie ald Natsverfammlung des Papftes galt. 

45 Auf der anderen Seite brachte es die Stellung der deutjchen Könige in der Kirche 
jeit Pippin und Karl d. Gr. mit ſich, daß fie auch jenfeits der Alpen Synoden bielten, 
jei es ın Gegenwart des Papſtes, fei es ohne ihn, und daß auch diefen Synoden all: 
gemein kirchliche Bedeutung zufiel. Das wiſſen wir von Otto I. (Rom 963 |. AG Des 
III, ©. 232), Otto III. (Rom 996 u. 998, ©. 260), Heinrich II. (Ravenna 1014, Pavia 

so 1022, ©. 521 u. 528), Konrad II. (Rom 1027, ©. 557), Heinrich III. (Pavia, Sutri, 
Rom 1046, Rom 1047, ©. 578, 586ff., 593). Es tft unverkennbar, daß die Bedeutung 
der päpftlihen Synoden dadurch zurüdgedrängt wurde. 

Ein Wandel trat mit dem PBontifilate Leos IX. ein. Er ift der erite Bapit, der 
nach der langen Erniedrigung der päpftlichen Würde die Negierung der abendländiſchen 

65 Kirche thatkräftig aufgenommen bat. Dabei bediente er fih mit Vorliebe der Synoden, 
und zwar begnügte er ſich nicht daran, eine Anzahl Spnoden in Jtalien und Nom zu 
balten; er bat Neihsfynoden in Deutfchland und Frankreich präfidiert Mheims u. Mainz 
1049, KG D.8 III, ©. 602; ein älterer Vorgang war die Bamberger Synode unter 
Heinrich II. und Benedikt VITI. 1020, ©. 527). Dem mit ihm beginnenden unvergleich- 

so lichen Aufſchwung der päpſtlichen Macht entipricht die Thatjache, daß die päpftlichen 
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Spnoden jeit der Mitte des 11. Jahrhunderts ftetig an Wichtigkeit und Anſehen gewannen 
(Nikolaus II. Lateranſynode von 1059, Alerander II. Yateranfynode von 1063, Gregor VII. 
Faſtenſynoden von 1074, 1075, 1076, 1078, 1079, 1080, Yateranfunode von 1083, 
Urban II. Synode von Piacenza und Glermont 1095, Galirt II. Synode von Rheims 
1119, vgl. die AU. über die genannten Päpſte). Es war faum cin Schritt weiter auf 5 
diefer Bahn, daß Galirt II. die Lateranſynode von 1123 als „allgemeine“ Synode berief 
(Manfı XXI, ©. 255). Denn er mwollte fie dadurch ſchwerlich den alten ökumeniſchen 
Synoden an die Seite ftellen. Das iſt ſpäter gejcheben, wenn auch nur nad und nad). 
Noch die Konftanzer Synode jtellte den acht alten Konzilien nur drei neue an die Seite, 
die Lateranfynode von 1215, die Lugdunenfifche von 1274 und die von Vienne 1311 ı 
(39. Sigung, Forma de profess. papae facienda Manſi XXVII, ©. 1161). Gegen: 
wärtig zählen die römischen Theologen als allgemeine Synoden des Mittelalters die vier 
Lateranſynoden von 1123, 1139, 1179, 1215, die beiden Synoden von yon 1245 und 
1274 und die Synode von PVienne 1311. Die Zujammenftellung diejer päpftlichen 
Spnoden mit den alten öfumenifchen Konzilien hat ein gewiſſes Recht; denn fie hatten 16 
in der mittelalterlihen Kirche ähnliche Autorität wie jene in der Neichsfirche. Aber die 
Größen, die mit dem gleichen Namen bezeichnet werden, find ſehr verfchieden. Nicht die 
Kirche der olsovuern war die Bafis der allgemeinen Synoden des Mittelalters, fondern 
die püpftliche Obedienz. Sie wurden nicht vom Kaiſer berufen, fondern vom Papſte; 
die Vorlagen wurden vom Papſte gemacht, er war der Borfisende, alle Bejchlüffe hatten 20 
nur Giltigfeit, wenn fie feine Anerkennung fanden. So völlig abforbierte die päpftliche 
Autorität die der Synode, daß die Beichlüffe der legtern als Erlafje des Papſtes formuliert 
wurden. Das geſchah ſchon auf der Yateraniynode von 1123 (Recitata sunt haec 
capitula et totius assensu concilii confirmata MG CI I ©. 575). Im Verlauf 
bildete fich die Formel, daß der Papſt sacro praesente conecilio (yon 1245 MG CI» 
II, ©. 508) oder sacri approbatione coneilü (Later. III, e.1; Manfi XXII, ©. 217) 
ferne Verfügung getroffen babe. Erft jetzt wurde der pfeubo-ifidorifche, von Leo IX. (vgl. 
Jaffé 4304) und den Gregorianern (vgl. Diet. Greg., Mon. Greg., ©. 175) auf: 
genommene Grundfag, daß alle größeren Synoden die päpftliche Autorifierung bedürften, 
wirklich durchgeführt. Gratian hat ihn in fein Dekret aufgenommen (I, dist. 17). Aber so 
die allgemeinen Synoden verloren dadurch jede felbitjtändige Bedeutung: fie waren lediglich 
Organe der päpftlichen Regierung der abendländiichen Kirche. 

6. Die Reformlonzilien des 15. Jahrhunderts, Die firchenrechtliche Theorie 
des 13. und 14. Jahrhunderts über die Stellung des Papftes in der Kirche wurde durch 
das päpitlibe Schisma in ihren Grundlagen erjchüttert. Denn die Thatjache, daß die 35 
abendländifche Chriftenbeit in die Obedieny mehrerer Päpſte gejpalten war und daß die 
Heritellung der Eintracht durch Verftändigung zwiſchen den Käpften” fih als unmöglich 
erwies, nötigte nach einer Autorität zu juchen, die die Einheit der Kirche, wenn es fein 
mußte, au gegen den Willen der Päpite mwiederberzuftellen die Macht hatte. Diefe 
Autorität glaubte man in der allgemeinen Synode zu finden. Schon im 14. Jahr: wo 
bundert batte Marfilius von Padua, von einem Stirchenbegriff ausgehend, der ſich in un: 
verföhnlibem Gegenſatz zu den berrichenden Anfchauungen feiner Zeit befand, eine völlig 
neue Anſchauung über die allgemeine Synode vorgetragen. Er betrachtete fie als Re— 
präfentation der Gejamtheit der gläubigen Chriften und urteilte demgemäß, daß nicht 
nur die Priefter, ſondern auch Laien zur Teilnahme berechtigt jeien; es jchien ihm nötig, 45 
ut omnes mundi provinciae seu communitates notabiles secundum sui legis- 
latoris humani determinationem sive uniei sive pluris et secundum ipsarum 
proportionem in quantitate ac qualitate personarum viros eligant fideles, 
presbyteros primum et non presbyteros consequenter...., qui tamquam iu- 
dices ... vicem universitatis fidellum repraesentantes, iam dieta sibi per » 
universitates auctoritate concessa, conveniant ad certum orbis locum ..., in 
quo simul ea, quae circa legem divinam apparuerint dubia, utilia expedientia 
et necessaria terminari definient et reliqua circa ritum ecelesiasticum seu 
eultum divinum, quae futura sint etiam ad quietem et tranquillitatem fide- 
lium, habeant ordinare (Defens. pacis II, 20 ©. 306f., Ausg. v. 1599). Die 56 
Berufung und Leitung wollte er dem Papſte entzogen und der weltlichen Gewalt zugewieſen 
baben; er wollte zeigen, ad solius humani legislatoris fidelis superiore carentis 
auetoritatem pertinere aut eius vel eorum, cui vel quibus per iam dietum 
legislatorem potestas haec commissa fuerit, generale coneilium convocare, 
personas ad hoc idoneos determinare, ipsumque congregari, celebrari et se- 6o 

7 J 
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cundum formam debitam facere consummari, rebelles quoque ad convenien- 
dum etiam dieta necessaria et utilia faciendum, determinatorum quoque ac 
ordinatorum in dieto concilio transgressores ... per coactivam arcere poten- 
tiam (II, 21 ©. 313f.). Die Kompetenz der Synode ergiebt fih aus den angeführten 

5 Stellen; es ift nur hinzuzufügen, daß fie auch als die oberjte Inhaberin der firchlichen 
Disziplinargewalt gedacht ift (vgl. Niezler, Die litter. Widerſacher der Päpſte, Leipzig 
1874, ©. 226 u. d. A. Marfil. Bd XII ©. 368 ff). In derfelben Zeit hatte Rilbelm 
Ockam im Zufammenhang mit der Frage, wem das Gericht über einen ketzeriſchen Papft 
uftehe, von der allgemeinen Synode gehandelt. Er war nicht entfernt fo radikal mie 

ı0 Marjilius; als das Regelmäßige galt ihm, daß fie vom Papft berufen wird; aber in 
Notfällen, wenn Papſt und Karbinäle ihre Pflicht verfäumen, kann fie auch ohne päpit- 
liche Berufung rechtmäßiger Weife zujammentreten. Odam dachte dabei an eine aus 
indireften Wahlen bervorgehende Berfammlung, von der auch Yaien nicht ausgeſchloſſen 
fein follten (Dialog. de imper. et pontif. potest. 83 bei Golvaft, Monarchia II, 

15 ©. 603, vgl. Riezler ©. 261. u. d. I Ockam Bb XIV ©. 266, 2). 
Das waren Theorien, die eine unmittelbar praftifche Wirkung nicht batten. Aber 

ihre Zeit kam, als das Schisma ausbrach. Schon im Beginn desfelben, nah der Wahl 
Clemens’ VII, wurde der Gedanke laut, daß zur Beilegung der Spaltung eine allge: 
meine Synode berufen werden müſſe (j. d. A. Urban VI.). Seitdem verſchwand er nicht 

20 mehr von der Tagesordnung. Der erfte, der ibn energifch vertrat, war Konrad von 
Gelnhaufen (f. d. A. BB X ©. 747, uff). Seine Gedanken wiederholte Heinrih von 
Langenftein (ſ d. A. Bd VII ©. 605, 31). An ihn ſchloſſen fih die einflußreicheren 
Theologen d'Ailli und Gerfon an (f. D.AA. Bd I ©.274 ff. u. Bd VI ©. 612ff). So 
wurde der Konzilsgedanke herrſchend. Als die Kardinäle der beiden hadernden Päpite 

25 im Jahre 1408 ihre Herren verließen und gemeinfam eine allgemeine Synode zur Be: 
endigung des Schismas ausjchrieben, äußerten fie fich noch ſehr vorfichtig: fie bandelten 
unter der rechtlichen Vorausſetzung, daß das päpftliche Berufungsreht an fie devolviert 
jet (Manſi XXVII, ©. 55). Aber diefe Berufung war der entſcheidende Schritt, der 
vom Boden des bisherigen Nechtes hinwegführte. Nun mißlang zwar der Synode zu 

3 Piſa die Beilegung des Schisma (f. d. A. Bd XV ©. 412). Aber der Glaube an den 
onzilsgedanfen wurde dadurch kaum erfchüttert. Die Konftanzer Synode (ſ. d. A. Bd XI 

©. 30) konnte es wagen, den Verfuch einer Anderung der Verfaffung der abendländifchen 
Kirche durch Einfügung der neu gedachten „Allgemeinen Synode” in ihren Organismus 
zu maden. Dabei wurde die Synode als Nepräfentation der Gefamtlirche und Inhaberin 

85 der oberjten Kirchengewalt betrachtet (5. Sigung: Haec sancta synodus declarat, 
quod ipsa in spiritu s. legitime congregata, concilium generale faciens et 
ecclesiam catholicam repraesentans potestatem a Christo immediate habet, 
eui quilibet euiuscunque status vel dignitatis etiamsi papalis existat obedire 
tenetur in his quae pertinent ad fidem ete., Manſi XXVII, ©. 590). Die oberfte 

0 Leitung der Kirche aber follte ihr dur den Beſchluß gefichert werden, daß allgemeine 
Synoden in verhältnismäßig kurzen Friſten, zuerft nach 5, dann nad 7, endlich immer 
nah 10 Jahren regelmäßig zufammentreten follten (39. Situng, Dekret Frequens, 
©. 1159). Es follte fomit an die Stelle der bisherigen unumſchränkten Gewalt ber 
Päpfte die Herrfchaft der Univerfalfynode in der Kirche treten; fie follte permanent fein 

s (ut sic per quandam continuationem semper aut coneilium vigeat aut per 
termini peridentiam exspectetur), Durd die in Konftang vorgenommene Neuorga— 
nifation des Konzils, die das Übergewicht des vom Papfte abhängigen italtenifhen Epi— 
ſtopats befeitigte, war feine Unabhängigkeit gewährleiſtet. 

Aber die Durchführung des Konjtanzer Verfafiungsplanes fcheiterte trog feiner 
0 Billigung dur die Bafeler Synode an dem begreifliben Widerftand der römischen Kurie. 

indem Eugen IV. die Bafeler Synode nad Ferrara verlegte, ftellte er fi auf den 
Boden des vor-Konſtanzer Nechtes; es war nur fonfequent, daß er unter Zujtimmung 
feiner Synode die Bafeler Beichlüffe über die Superiorität der Konzilien für nichtig 
erflärte (4. September 1439, Harbuin IX, S. 1004). Leo X. ließ dur die 5. allgem. 

65 Yateranfpnode (1512— 1517) der fonziliaren dee das Todesurteil fpreden (11. Sigung 
v. 19. Dez. 1516, Bulle Pastor aeternus, Harduin IX, ©. 1826). 

7. Die Synoden im reftaurierten Hatbolicismus. Seit den Reform: 
fonoden berrichte an der Kurie unverhoblenes Miftrauen gegen allgemeine Konzilien. 
Es gefchah deshalb nur unter dem Drud der politifchen Mächte, daß die Neorganifation 

60 des durch die Reformation tief erfchütterten Hatholicismus auf einer neuen allgemeinen 
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Sonode, der von Trient (f. d. A.) beraten wurde. Erſt dadurch, daß im Laufe des 
19. Jabrbunderts jeder Widerſpruch gegen die Unumſchränktheit der päpftlichen Gewalt 
verſchwand, wurde jenes Mißtrauen befeitigt. So konnte Pius IX. e8 unbedenklich wagen, 
der Welt das ungewohnte Schaufpiel eines allgemeinen Konzils darzubieten, als er es 
fir angemefjen bielt, eine feiner Zieblingsideen ald Glaube der tatbolifchen Chriſtenheit 
verfündigen zu laſſen (ſ. d. A. Vatikaniſches Konzil). 

Es iſt deud, daß der reſtaurierte Rholicismus zu den Anſchauungen des 
13. und 14. Jahrhunderts über Weſen und Bedeutung der allgemeinen Synoden zurück— 
febrte. Unbeftrittene Anjchauungen find gegenwärtig 1. daß allgem. Synoden nur auf 
Grund päpftlicher Berufung rechtmäßig nen fönnen; 2. daß dem Papfte oder 
dem von ibm Beauftragten die Leitung zulommt; 3. daß nur die Kardinäle, Bifchöfe, 
apoftol. Vilare, Ordensgenerale u. dgl., nicht aber Yaien, berechtigte Mitglieder find; 4. daß 
Vorlagen nur von der Leitung gemacht werden können; 5. daß die Beichlüffe der päpft- 
lichen Bejtätigung bedürfen. Nur darüber ſcheint Einmütigleit nicht vorhanden zu fein, 
ob die Beſchlüſſe erft durch die Beftätigung die Gewähr der Unfehlbarkeit erlangen, oder 16 
ob fie am ſich unfehlbar find. Hefele vertrat die eritere Anficht (I, ©. 56), dagegen jagt 
Sceeben: Der Konzilienfpruch muß, abgejehen von der dem Papfte in feiner Stellung 
gebübrenden und zuſtehenden Unfehlbarkeit, unfehlbar fein (KL. IIP, ©. 801). Die all: 
—— Synoden ſind demnach zu päpſtlichen Ratsverſammlungen ohne jedes eigene 
Recht geworden. Sie gelten deshalb auch nicht mehr für notwendig. Höchſtens ſpricht 20 
man bon „moralifcher Srotwendigteit”. 

Auch die Provinzialfpnoden haben, jeitdem der Epiffopat zur päpftlichen Beamten: 
ſchaft geworben ift, feine notwendige Stellung im Leben der fatholifchen Kirche. Doc 
find die alten Beftimmungen über ihre regelmäßige Abhaltung nicht aufgehoben. Im 
Gegenteil ordnete noch die tridentinische Synode an, daß die Metropoliten alle drei Jahre 35 
Provinzialiynoden abzuhalten bätten, und daß alle Biſchöfe und alle diejenigen, denen 
das nad Recht und Gewohnheit zuftebt, auf ihnen erjcheinen müßten (Sess. 24 de ref. 
e. 2). Auf der vatilanifchen Synode war ein Erlaß vorbereitet, durch den die Friſt für 
die Abhaltung auf fünf Jahre erftredt werden follte. Infolge der VBertagung des Konzils 
wurde die Vorlage nicht mehr bejchieden (Coll. Lac. VII, ©. 644). ie teidentinitehe 30 
Anordnung ift alfo noch in Geltung, wird aber nirgends befolgt. 

Abnlich verhält es fich mit den Diöcefanfpnoden. Man betont fatholischerfeits 
nachdrücklich, daß fie feine Synoden feien, da die Biſchöfe nur ſolche um ſich ver: 
fammelten, welde ihnen untergeordnet feien und bloß einen von ihnen übertragenen An= 
teil an der Yurisdiltionsgemwalt hätten (KL. III, ©. 1770), eine Begründung, die freilich 35 
auch den Univerfalfonzilien den Charakter von Synoden abjpricht. Denn auch die Bifchöfe 
find dem Bapfte untergeordnet und haben bloß einen von ihm übertragenen Anteil an 
der Jurisdiktionsgewalt. Aufgehoben ift aber die Verpflichtung zur jährlihen Abhaltung 
nicht ; auch fie wurde von der tridentinischen Synode erneuert (a. a. O.); aber auch fie 
wird von niemand befolgt. 40 

8. Die Synobden der reformierten Kirche. Die Neformation hat mit allen 
mittelalterlihen Borftellungen über die Synoden gebrochen. Dabei fommt nicht nur in 
Betracht, daß Luther ſehr frübzeitig den Sat von der Unfehlbarfeit der Synoden verwarf, 
noch wichtiger war, daß er entgegen der fatbolifchen Gleichitellung von Wort Gottes 
und Synodalbeſchluß beides einander vielmehr entgegenitellte. Sein Sat: Nach Gottes 45 
Wort muß man richten und nicht neue oder ander Wort Gottes machen, neu oder ander 
Artikel des Glaubens fegen (Bon den Conc. und Kirchen, EN 25, ©. 403), follte das 
ganze Gebiet des Glaubens, der Sitte, des Kultus der Gefebgebung der Spnoden ent: 
zieben (vgl. S. 392Ff.). Er räumte ihnen nur die Befugnis ein, den Abweichungen vom 
fchriftgemäßen Glauben und Xeben zu wehren (S. 405). Demgemäß betrachtete er fie wo 
ausichlieglih als Gerichte: ein Konzilium iſt nichts anderes denn „ein Konfiitorium, Hof— 
ericht, Kammergericht oder dgl., darinnen die Nichter nach Verhör der Part das Urteil 

en” (S. 401). Als Richter dachte er nicht nur den Epiffopat, ©. 409: „Man müßte 
aus allen Yanden fordern die recht gründlich gelebrten Yeute in der bl. Schrift, die auch 
Gottes Ehre, den dr. Glauben, die Kirche, der Seelen Heil und der Welt Friede mit 55 
Ernſt und von Herzen meinten. Darunter etliche vom weltlichen Stande (denn es gebet 
fie aud) an), die auch verftändig und treuberzig twären.” Abnlich urteilte Melanchthon, 
R CR III, ©. 468f.. Bon diefen Vorftellungen aus lag der Gedanke, die notwendige 
Urganifation der evangelifchen Territoriallirchen mit Hilfe des neugeordneten Synodal— 
weſens zu vollziehen, ebenfo ferne, wie von der ausjchließlichen Betonung des Grundjages co 
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aus, daß es für die Kirche gemüge, wenn für Predigt und Sakramentsverwaltung gejorgt 
werde. Auch für das weitere Leben der lutherifchen Territorialticchen blieben die Synoden, 
bon einzelnen Ausnahmen abgeſehen (vgl. Friedberg, Verfaſſungsgeſetze S. 10), außer 
Betracht; daß man dem geiftlichen Stand vielerorts eine fynodale Zufammenfaflung gab 

5.(j.d. A. Superintendent oben ©. 169,%; 170,3) iſt fein Widerſpruch; denn Geijtlich- 
feitäfynoden find nicht als Synoden in evangelifhem Sinne anzuerkennen. 

In England ging das Synodalweſen aus dem Mittelalter ın die bifchöfliche Staats- 
firche über. Aber die Konvofation war nadı Heinrich VIII. wie vor ihm ausſchließlich 
Geiſtlichkeitsſynode. Es entſprach dem königlichen Supremat, daß ihr Zufammentritt nicht 

10 ohne königlichen Befehl für zuläffig erachtet wurde und daß die Beichlüffe der königlichen 
Zuftimmung bedurften (f. Makower ©. 379). 

Die Heimat eines neuen Synodalweſens war die reformierte Kirche. Die Voraus: 
ſetzung liegt im reformierten Kirchenbegriff, der im Unterjchied vom lutherijchen den ge: 
nofjenichaftlichen Charakter der Kirche betonte. Won bier aus gewann die kirchliche Ver— 

15 faſſung eine weit größere Bedeutung, als fie nah den lutheriſchen Anjchauungen batte. 
Galvin betrachtete fie für notwendig, für von Chriftus ſelbſt vorgejchrieben (vgl. feine 
ausführlichen Erörterungen Inst. rel. chr. v. 1559, IV, 3ff. ©. 776ff.). Die von ihm 
in Genf durchgeführte presbyteriale Gemeindeorganifation wurde das große Vorbild für 
die Gemeinden der reformierten Welt. Es bildet den Ruhm der Neformierten Frankreichs, 

20 daß fie den Schritt von da zur ſynodalen Organifation ber erjten reformierten National» 
firche thaten. Es geſchah dadurch, daß die reformierten Gemeinden Frankreichs am 
25. Mai 1559 unter dem Vorſitz von Franz Morel de Collonges zur erften reformierten 
Nationalfynode zufammentraten. Hier beſchloß man: 1. daß feine Gemeinde irgend 
welchen Vorrang vor der anderen babe (Art. 1 vgl. Conf. Gall. a. 30), 2. daß nad Be- 

25 dürfnis der Kirche fernerbin Generaljunoden zufammentreten follten; Mitglieder der Synode 
feien die Minifter und ein oder mehrere Ältefte oder Diatonen aus jan Gemeinde. Die 
Zeitung follte ein gewählter Präfidertt haben, dejjen Amt mit Schluß der Synode endet 
(a.2—4). 3. daß in jeder Provinz zweimal im Jahr die Minijter und wenigſtens ein 
Altejter oder ein Diakon aus jeder Kirche zu einer Synode zufammentreten follen (a. 5. 

ch folge dem Tert der Hist. ecel. I, S.215 der Ausgabe von Baum und Cunitz, Paris 
1883, der mir urfprünglicher zu ſein fcheint als die vielfach abweichende Nezenfion 
bei Aymon). Die Beichlüfie von 1559 find durch fpätere Synoden fortgebildet worden. 
Das Einzelne kann bier nicht dargeftellt werden; hervorzuheben it, daß die Pariſer 
Spnode von 1565 die Zufammenfegung der Generalfynoden änderte: fie follten nicht 

35 mehr aus Deputierten aller Konfiitorien bejteben, ſondern jede Provinzialfunode follte 
fünftigbin einen oder zwei Geiftliche und ebenjoviele Altefte zur Nationaljynode wählen. 
Sie bildete aljo einen Ausihuß der Provinzialfynoden, mie diefe Ausſchüſſe der Kon: 
fiftorien waren (Aymon I, ©. 68). Zwiſchen die Konfiftorien und die Provinzialiunoden 
ihob die Nationalfunode von Nimes 1572 ein Mittelglied ein, im Colloque, der Synode 

40 der Nachbargemeinden, die jährlich viermal ftattfinden follte (Aymon I, ©. 114. 116. 118). 
In abgeſchloſſener Geſtalt wurde die Verfaffung der reform. Kirche Frankreichs als Diseipline 
des öglises reformdes de France in 14 Kapiteln und 252 Artikeln 1666 herausgegeben. 

Charakteriftifh für die reformierten Synoden Frankreichs find folgende *8 
1. ſie waren aus Geiſtlichen und Laien gemiſchte Verſammlungen; 2. die zur Synode 

45 deputierten Laien waren ſtets Alteſte oder Diafonen; 3. die Synoden bildeten nicht eine 
Vertretung der einzelnen Gläubigen; da die zur Provinzialſynode deputierten Alteſten und 
Diakonen von den betr. Konſiſtorien, die Deputierten zur Nationalſynode von den 
Provinzialſynoden gewählt wurden, jo waren die Provinzialſynoden Verſammlungen der 
Bevollmächtigten der Gemeindeleiter, die Nationalſynoden Verfammlungen der Bevoll» 

50 mächtigten der Leiter der KHirchenprovinzen; 4. demgemäß waren die Synoden die Träger 
des Kirchenregiments. 

In derfelben MWeife wie die Kirche Frankreichs organifierte ſich die reformierte Kirche 
in Schottland, den Niederlanden und dem nordweſtlichen Deutichland. Hier überall fam 
den Synoden die kirchliche Negierung zu und war das Synodalweſen in gleicher Weife 

55 aufgebaut: dem Konfiitorium, Colloque, der Provinz: und Nationalfynode Frankreichs ent» 
iprechen in Schottland kirk-session, presbytery, Provinzialfunode und Generalverſamm- 
lung, am Niederrhein Konſiſtorium, Alaffe Provinzial und Generalſynode. Eigentümlich 
ift, daß man überall die Verfaffung auf das eigene Volk beichränkte; der Gedanke, der 
nationalen Organifation einen internationalen Abichluß zu geben, fehlte, jo viel ich febe, 

60 vollitändig. Die Dordredhter Synode bildete nur einen Ausnahmefall. 
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Dem Gebiete der Zwinglifchen Reformation blieb das Synodalweſen fremd. In der 
Verfaſſung der durpfälzischen Kirche ift die Einwirkung der lutberifchen Betonung des 
landesherrlihen Kirchenregiments unverkennbar (Pfälz. Kirchenratsordnung von 1564 bei 
Richter, KOO II, ©. 276 ff.). 

Über fonodale Einrichtungen der Neformierten in den öftlihen Ländern f. Lechler 
©. 139 ff. und über die gegenwärtig giltigen Inſtitutionen vgl. die Art. über die ein: 
zelnen Länder. 

9. Das Synodalwejen in Nordamerifa. Die feit dem beginnenden 17. Jahr: 
bundert aus England nad Nordamerika auswandernden Proteftanten waren größtenteils 
Independenten. Die Zabl der Preöbpterianer wurde erft nad und nad feit der Mitte 
des 17. Jahrhunderts bedeutend. Nun entitanden die erften presbyterianiſchen Gemeinden. 
Der erfte Zuſammenſchluß mehrerer Gemeinden zu einem Presbpterium erfolgte erft im 
Sabre 1705 oder 1706, im Jahre 1717 trat die erfte presbpterianifche Synode in Nord: 
amerita, zu Philadelphia, zufammen. Damit faßte das Synodalweſen in der neuen Welt 
feiten Fuß. Es beberricht ſeitdem die proteftantifche Kirchenbildung des zulunftreichen 
Kontinents. Denn in Amerika gaben nicht nur die Neformierten ihren Kirchen ſynodale 
Einrihtungen, fondern das geſchah auch bei den Lutheranern und in der Epiffopalfirche. 

Die reformierten Spnoden Amerikas entiprechen im twejentlihen dem altreformierten 
Vorbild. Wie in Frankreich ift ihre Vorausfegung die presbyterial:verfaßte Einzel: 
gemeinde; wie dort find die Presbpterien und Synoden gebildet aus Geiftlihen und Ver: 20 
tretern der Ältejten. Einen Unterfchied macht, daß die Alteften von den Gemeinden ge: 
wählt werden, während die altreformierten Konfiftorien fih felbft ergänzten. Gie find 
alfo Vertreter der Gemeinden, was die altreformierten Presbyter nicht waren. Der 
Charakter der Spnoden wird aber dadurch, da faſt überall daran feftgebalten wird, daß 
ihre Mitglieder Altefte fein müfjen, faum geändert. Doc ift verftändlich, daß der Ges 3 
danfe, die Laienmitglieder feien Vertreter der Gemeinden, nicht ferne gehalten wird. 
Konfequent verfolgt würde er den reformierten Charakter der Synode aufheben. 

Für die lutberifche Kirche kam in Betracht, daß ihre Glieder nicht nur aus Deutjch: 
land, jondern in der erjten Zeit in großer Zahl aus den Niederlanden und aus Schweden 
ftammten. Die niederländifchen Lutberaner hatten von Anfang an presbyteriale Orb: ww 
nungen; auch die ſchwediſche Kirche entbebrte analoger Einrichtungen nicht. Es ift ver: 
ftändlid, daß die niederländischen Lutberaner in Amerika fich presbyterial organifierten, 
indem fie die Amfterdamer KO annabmen, und daß die Schweden ihrem Beifpiel folgten. 
Für die deutfchen Lutheraner war es von Wichtigkeit, daß ihr bedeutendfter Organifator 
H. M. Müblenberg (f. d. A. Bd XIII ©. 506) der Spenerifhen Richtung angehörte: auch er # 
organifierte feine Gemeinde, indem er Altefte einjegte. Dadurch war der Unterbau für 
die Begründung der luth. Kirchen auf das Synodalinftitut gegeben. Die erfte lutherifche 
Synode bielt Müblenberg am 14. Auguft 1748 in Philadelphia; fie beftand aus 6 Pfarrern 
und einer größeren Anzahl von Laiendeputierten. Seit 1760 wurden jährliche Tagungen 
eingeführt. Die Verbältnifje waren anfangs infofern eigentümlich, als die aus Deutjch- 40 
land gejandten Geiftlihen fih als unter ihren heimiſchen Kirchenbehörden ſtehend be: 
trachteten. Das börte in der Folge auf. Erft jeitvem haben die Synoden die volle 
Kirchenleitung (f. Jacobs ©. 237, 258 u. B.). 

Die amerikanische Epiſkopalkirche ift die Tochterlicche der Kirche von England. Sie 
batte aljo von Haufe aus diejelbe Verfaffung. Sich abweichend zu konſtituieren nötigten as 
fie Die —— Verhältniſſe im Kolonialland, vor allem die Auflöſung des Zuſammen— 
bangs mit der Mutterkirche im Yaufe des A —— Für die Neuorganis 
fation waren von grundlegender Bedeutung die Verfammlungen von Philadelphia 
24. Mat 1784 und Richmond 18. Mai 1785; beide waren aus Geiftlihen und Laien 
gemiſchte Synoden. Die erftere ftellte den Grundfag auf, that to make canons or so 
laws there be no other authority than that of a representative body of the 
elergy and laity eonjointly (Tiffang ©. 330). Diefer Grundfag ift feitdem maß- 
gebend. Uber die gegenwärtige Geftaltung der Generalverfammlungen ſ. d. A. Nord— 
amerila Bd XIV ©. 788, asff. 

10. Die Aufnabme des Synodalweſens in den deutfhen evangelifchen 56 
Landeskirchen. Die Unvolllommenbeit der lutberiichen Kirchenverfafliung kam ſeit dem 
17. Jabrbundert unbefangen urteilenden Männern mebr und mebr zum Bewußtjein. Die 
Anderungswunſche und Vorſchläge bezogen ſich indeſſen zunächſt auf die Verfaffung der 
Einzelgemeinden. Man wünfchte und boffte das kirchliche Yeben durch Einführung pres- 
byterialer Einrichtungen weden und kräftigen zu fünnen. So dachte Bal. Andrei; auch co 
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für Spener war die Belebung der Einzelgemeinde die Hauptfahe. Der Gedanke, die 
Verfafjung der Landeslirchen durch rei des ſynodalen Elementes umzugeftalten, 
trat erit in den Vordergrund, feitvem infolge der politifchen Umgeftaltungen in vielen 
Ländern die Neuordnung der kirchlichen Verhältnifje notivendig wurde. Im J. 1807 

5 verfaßte Schleiermacher einen Vorſchlag zu einer neuen Verfaſſung der proteftant. Kirche 
in Preußen. Er forderte größere Selbititändigfeit der Kirche dem Staate gegenüber. 
Der letztere folle fih auf die Aufficht über die Kirchengüter befchränfen und ſich der 
innern Verwaltung der Kirche gänzlich entjchlagen, fie vielmehr der Kirche jelbit über: 
laffen und ihr dabei ein foldes Maß von Unabbängigleit gewähren, daß fie als ein fich 

10 felbjt regierendes lebendiges Ganze daftehe. Zu diefem Zweck hielt Schleiermacher die 
Neuordnung der Gemeinden im preöbpterialen Sinn und den Neubau der Kirche durch 
Aufnahme des Synodalmwefens für notwendig (ZHRI, ©. 327 ff). Die Synoden waren 
neben den vom König zu ermennenden Biſchöfen als Träger der Kirchenleitung gedadıt, 
jollten aber nur Geiſtlichkeitsſynoden fein. 

16 Der Gedanke einer Neuordnung der Verfaſſung durch Schaffung evangel. Spnoden 
hat die Folgezeit beherrſcht. Er lieh fih nicht dadurch verwirklichen, da man einfach 
die reformierte Synodalverfaſſung übernahm. Das binderte die Thatfache des landes— 
—— Kirchenregiments. Wie Schleiermacher ihr ſchon in ſeinem erſten Entwurf 
Rechnung trug, ſo hat er auch ſpäter daran erinnert und unter Abſehen von dem un— 

% durchführbaren Gedanken der Schaffung eines proteſtant. Bistums geurteilt, möglich ſei 
nur eine Synodalverfafiung neben der Konfiftorialverfaffung (1817, WW 3. Tbeol. V, 
©. 236). Dahin gingen denn auch die erjten praktischen Verſuche. Das Jahr 1817 
brachte für Preußen die Bildung von Presbpterien und die Anordnung von Synoden, bie 
aber lediglich Geiſtlichkeitsſynoden fein follten (v. Mübler, Gefch. der evang. Kirchenverf. 

56. 326ff.). Bon Wichtigkeit war Schleiermachers Beiprechung der Einrichtung; denn er 
ging nun über feinen eigenen Entwurf hinaus, indem er bemerlte, er finde es zweckmäßig, 
daß auf den Synoden Abgeordnete aus dem Kollegium der Alteften zugelafjen würden 
(a.a.D. ©. 232). Doch kam das ganze Unternehmen ins Stoden; in den öſtlichen 
Provinzen Preußens wurde überhaupt nichts erreicht; nur die rheinifcheweitfäliiche Kirche 

# erhielt 1835 eine Eynodalverfafjung (Friedberg, Berf.:Gefeße I, ©. 21 ff.). 
Im übrigen Deutjchland wurden Synoden zum Teil jchon vorher eingeführt. Den 

Anfang machte Bayern. Im J. 1818 erhielten die mancherlei proteft. Gebiete, die in der 
Rheinpfalz zufammengefaßt waren im Zufammenhang mit der Einführung der Union 
eine gemeinfame kirchliche Verfaſſung, die die alte Stufenfolge: Presbyterium, Diöcefan- 

35 ſynode und allgemeine Synode beibehielt (Friedberg, Verf.-Gefege ©. 297). In dem: 
jelben Jahr erfolgte die Einführung der Synoden in Bayern r. d. Rh., bier anfangs 
ohne den Unterbau der Presbyterien. Demgemäß waren fowohl die Diöcefan- wie Die 
Generaliynoden zunächſt Geiftlichkeitsfonoden. Erjt 1848 wurden die Diöceſanſynoden zu 
gemifchten Verfammlungen umgeftaltet, die aus einer gleichen Anzahl geiftlicher und welt: 

0 licher Mitglieder beftanden, wogegen die Generalfpnoden jchon jeit 1823 auch weltliche 
Abgeordnete in ihrer Mitte ſahen (Friedberg ©. 295). 1821 folgte Baden; bier baute 
fih mie in der Rheinpfalz das Synodalweſen von Anfang an auf der Grundlage ber 
presbpterial verfaßten Gemeinden auf (Friedberg ©. 473). Im Xaufe der nächſten 
fünf Jahrzehnte haben mit wenigen Ausnahmen die fämtlichen evangeliichen Landeskirchen 

45 Deutichlands ſynodale Verfaſſungen erhalten: Preußen 1873 und 1876 (Friedberg ©. 51 ff.), 
Hannover 1864 (S. 129), Sadjen 1868 (S. 363), Württemberg 1854 (©. 423) x. 
Auch die älteren Verfafjungen wurden im Laufe des Jahrhunderts umgeltaltet, jo daß 
das Synodalweſen in den deutſchen Landeskirchen gegenwärtig eine im wejentlichen über: 
einftimmende Geftalt hat. 

50 Gemeinfam ift, daß es ſich überall, nad Schleiermacers Formel, um Synodal- 
verfaflung neben der Konfiftorialverfaffung handelt. Die deutfchen Synoden find nicht 
wie die altreformierten Träger des Kirchenregiments, fondern fie ftehen dem landesherr— 
lichen Kirchenregiment gegenüber als Vertretung der Kirche. „Die Generalſynode, heißt 
es in der Preuß. General:Spnodal-Ordnung von 1876, bat mit dem Kirdhenregimente 

55 des Königs der Erhaltung und dem Wachstum der Landeskirche . . . zu dienen“ (Fried: 
berg ©. 90). Nah dem heil. Verf.-Evift von 1874 findet die Gejamtheit der evan— 
geliichen Kirchengemeinden eines Dekanats ihre Vertretung in der Delanatsjynode, und 
iſt die evangelische Kirche des Großberzogtums dur die Landesſynode vertreten (S 58 
und 87, Friedberg ©. 519 und 523). Demgemäß bejchränten die Sunoden das Kirchen= 

60 regiment und üben fie eine gewiſſe Kontrolle über dasjelbe: landeskirchliche Geſetze be= 
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dürfen der Zuftimmung der Synoden, die Verwaltung Eirchlicher Fonds wird durch fie 
übertvadt u. dgl. Was die Zufammenfegung anlangt, jo ift gemeinfam, daß die 
Spnoden aus Geiftlihen und Laien gemischte Verfammlungen find. Die Wahl ift nicht 
direft; fie erfolgt zu den Kreis: oder Diöcefanfpnoden durch die Gemeindeorgane, 
zu den Provinzial-e und Landesſynoden durch die je Hleineren Synoden. Die Landes: 5 
vnode repräfentiert alfo nicht die Gefamtbeit aller Kirchenglieder, fondern die Geſamt— 
beit der Brovinzialfunoden; ebenjo verhält es ſich mit der Provinzialfonode. Folgerichtig 
bätte die paffive Mäbhlbarkeit auf die Mitglieder der mählenden Verbände bejchränft 
werden müfjen. Das tft indeſſen nur zum Teil der Fall. Außer den getwählten Mit- 
gliedern finden fich vielfach, aber ohne fachliche Berechtigung foldye, die von den Landes- 10 
herrn emannt find, endlich regelmäßig Deputierte der tbeologifchen, wohl auch ber 
juriftiichen Fakultäten. Das Synodalweſen in den deutichen Landeskirchen bat fomit eine 
von den altreformierten Synoden jehr verfchiedene Geftalt getwonnen. 

Man wird das, was die Synoden den Landesfirhen während der Jahrzehnte ihres 
Beſtandes geleiftet haben, nicht gering jchägen dürfen. Dennoch ift das Urteil ſchwerlich 
itrig, daß fie die hoben Erwartungen, die man an ihre Einführung fmüpfte, nur zum 
Teil erfüllt haben. Man mag zugefteben, daß der Grund mit darin liegt, daß man von 
der neuen Verfaflung zu viel erwartete; Feine Verfaſſungsform kann Leben jchaffen. Aber 
alles ijt damit nicht erflärt. Es jcheint mir unleugbar, daß unfere Synoden Klorporationen 
bilden, die redht wenig bandelnsfähig find; ihre engbegrenzte Kompetenz, ihre feltenen 20 
Tagungen (vier:, fünf:, ſelbſt jechsjährig), das Übermag von Mitgliedern, die ſchwer— 
fälligen, den Parlamenten nachgebildeten Formen, in denen man fich bewegt, und die 
überflüffige Feierlichleit, mit denen man die Tagungen umgiebt, das alles hemmt fie. 
Will man leiftungsfähigere Synoden, jo muß man ihnen größere Freiheit der Bewegung 
gewähren, jo muß man fie aus Kontrolleapparaten zu Organen der firhlichen Selbit- 
verwaltung umbilben. Hauck. 

* 6 

[> 5 

Synopfe. — Unter Synopfe verfteht man jeit Griesbach, Synopsis evangeliorum 
1774 eine Darbietung des Textes der Evangelien in der MWeife, daß die parallelen Ab: 
ichnitte in Kolumnen nebeneinander oder in Zeilen untereinander gedrudt find. Diefer 
Begriff bat fi aus dem der Evangelienbarmonie (f. diefen Art. V, 653—661) abgeztweigt. 30 
Während dieſe e8 auf eine Zufammenjtellung des gejamten Stoffes der Evangelien zum 
Zweck einer womöglich chronologiſchen Geſchichtsdarſtellung des Lebens Jeſu abſah, er: 
ftrebt die Synopſe die überfichtlihe Zufammenordnung des vielfach gleihartigen — zu: 
ſammenſchaubaren — Stoffes der Evangelien und verfolgt entweder eregetiche Zwecke 
oder fie fteht im Dienste der Erforihung des Problems des Berwandticahteverhältniffee 35 
der Evangelien untereinander. 

Das ältefte ald Vorläufer der heutigen Synopfen zu betrachtende Werk ift das des 
Alerandriners Ammonius, über welches Artikel Evangelienbarmonie ©. 651, 10 —4 ges 
bandelt worden ift. Ammonius hat eine Ausgabe des Matthäusevangeliums veranftaltet, 
an deren Rande er fortlaufend das Wertwandtichaftsverbältnis der anderen Evangelien 40 
mit Mit veranichaulichte. Dies Wert bat dem Eufebius nad feiner Angabe in dem 
Briefe an Harpianus, der Vorrede von Eufebius’ Ausgabe der vier Evangelien (diefer 
Brief iſt öfter abgedrudt worden, z.B. bei Gregory-Tifchendorf, Prolegomena zur ed. VIII 
eritica major, p. 145sq., in altlateinifcher Überjegung bei Wordsworth, N. T. latine 
sec. Hieron. I, 6), die Anregung gegeben, auch feinerfeits am Terte der Evangelien ibr 45 
Verwandtſchaftsverhältnis darzuftellen, aber za0” Erioav ufdodor. Er zerlegte nämlich 
die vier Evangelien, in jedem mit der Zählung von vorn beginnend, in Sektionen, die 
er entweder neoıxonal oder zepdkara nannte und die zum Teil ettwa den Umfang eines 
beutigen Berjes haben, zum Teil auch größeren Umfang. Mt war in 355, Me in 233, 
% in 342, Jo in 232 Seltionen geteilt. Diefe Zabl, 1162, bejtätigt auch Epiphanius, 50 
Ancorat. cap. 50 und Pſeudo-Cäſarius, Dial. 1, respons. 39, vgl. Gregorb-Tifchen: 
dorf a. a. O. S. 143. Erſt fpäter wurden zu Gunſten des unächten Schlufies des Markus: 
ewangeliums in diefem nicht 233, jondern 2412 gezählt. Neben jeder ſolchen Zahl fügte 
Eufebius mit roter Tinte eine zweite Zahl binzu, melde auf die dem Werk voraus: 
geihidten Kanones oder Tabellen verwies. Cr batte nämlich zehn Tabellen angefertigt, 55 
die dazu dienen follten, die parallelen oder verwandten Stellen aufzufinden. Der 1. Kanon 
entbielt die Zahlen derjenigen Sektionen, zu denen Eufebius in allen vier Evangelien 
Barallelen fand; der 2. Kanon die Parallelen zu Mt, Me, Ye; der 3. die des Mt, Le, 
No; der 4. die des Mt, Mc, Jo; der 5. die des Mt, Ye; der 6. die des Mt, Me; ber 
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7. die des Mt, Yo; der 8. die des Le, Me; der 9. die des Le, Jo; der 10. in vier Ab- 
teilungen die Perifopen, die in jedem Evangelium ohne Parallelen find. Schlug man 
alfo eine beliebige Stelle eines Evangeliums auf, fo fand man neben der Zahl, die die 
Sektion innerhalb des Evangeliums angab, eine zweite, welche auf einen der zehn Kanones 

5 verwies. Schlug man diefen Kanon nad und juchte dort die betreffende Zahl der Sek— 
tion, fo fand man parallel derjelben die Zahl der verwandten Sektion aus den anderen 
Evangelien. Die ee der eufebianifchen Sektionen und Kanones find in Tifchendorfichen 
Ausgaben mehrfach abgedrudt, 5.8. in der ed. VIII. crit. major, VII. erit. minor etc. 

Auf Fragen, deren Klarftellung die Synopſen beabfichtigen, gebt auch Auguftin ein 
ıo in der Schrift De consensu evangelistarum libri quatuor. Dies Wert hat zwar 

vorwiegend apologetifchen und harmoniſtiſchen Zweck. Denn Auguſtin will in demfelben 
den Irrtum und die Verwegenheit derer befämpfen, welche Widerfprüche und Ungereimt- 
beiten in den Evangelien finden und ihnen zeigen, wie gut die vier Evangelijten in ihren 
Berichten fich vereinigen lafjen I, 7. 10; II, 1. Aber es enthält auch Urteile wie I, 2,4: 

ı: Marcus eum (Matthaeum) subsecutus tanquam pedissequus et breviator ejus 
videtur. Cum solo quippe Joanne nihil dixit; solus ipse perpauca; cum solo 
Luca pauciora; cum Matthaeo vero plurima; et multa paene totidem atque 
ipsis verbis sive cum solo sive cum caeteris consonante (-ter Zahn). I, 3, 5: 
Non autem habuit tanquam breviatorem conjunctum Lucas, sicut Marcum 

20 Matthaeus. I, 4,7: Tres tamen isti evangelistae (die drei Eynoptifer im Gegenjat 
zu Sohannes) in his rebus maxime diversati sunt, quas Christus per humanam 
carnem temporaliter gessit. IV, 10, 11 von Mc: Matthaeo in pluribus, tamen in 
nonnullis Lucae magis congruit. Zu diefem Verftändnis der Evangeliften bat, wie von 
Burfitt, The old Latin and the Itala 1896, ©. 59. 72—78, vgl. Th. Zahn, Einl. II, 

2» Anm. 4 zu $ 50 nachgewiefen worden ift, der Umftand beigetragen, daß Auguftin für 
dies Kat den von Hieronymus revidierten Tert der Evangelien zu Grunde gelegt bat, 
welcher mit den Sektiones und Kanones des Eufebius verjehen war. Denn wenn 
Auguftin jagt, daß Markus allein zu Johannes feine Parallelen babe, fo berubt dies 
Urteil darauf, daß in den eufebianifchen Kanones die Kombination Markus Johannes nicht 

30 begegnet. Auch die folgenden Außerungen über die Singularität des Markus und ſein 
Vertvandtichaftöverhältnis zu Lukas und Matthäus geben, wie ein Blid auf die Kanones 
des Eufebius zeigt, auf die in diefen gemachten Zufammenftellungen zurüd. In Buch II 
und III bat Auguftin den Matthäustert befprochen und vielfach an der Hand der eufe- 
bianifchen Doppelziffern die entjprechenden Parallelberichte herangezogen. So hat II 24, 

5 55. 56 die Zufammenfafjung der Erörterung über den Seejturm und den gebeilten Gada— 
vener Mt 8, 23—34; Me 4, 35—5, 17; Xc 8, 22—39 feinen andern Grund als den, 
daß diefe beiden Perikopen in den Sektionen des Eufebius bei allen drei Synoptilern als 
Einheit gefaßt werden. Auch in Buch IV, wo Auguftin die jedem Evangeliſten eigen: 
tümlichen Stüde befpricht, ift deutlich die Einteilung des Eufebius benust. So ftimmt 

so IV, 4, 5 die Berufung auf den Parallelismus von Mc 6, 30 und Le 9, 10 genau mit 
den eujebianifchen Sektionen überein; ebenfo Me 12, 40—44 — % 20, 47—21,4. Die 
Erörterung über die Nichtübereinftimmung von Le 5, 4ff. mit Jo 21, 1—11 iſt veranlaßt 
durch des Eufebius Vertveifung auf Kanon 9, two dieje beiden Seltionen als verwandt 
bezeichnet werden. 

45 Von Auguftin bis zu J. Clericus, Harmonia evangelica Amstelodami 1699 wirb 
der Stoff der Evangelien gang überwiegend unter dem Gefichtspunft der Evangelien 
barmonie behandelt. Glericus ift der erfte, bei dem das nterefje an der ſynoptiſchen 
Betrabtung der Evangelien deutlicher bervortrit. Dem in dem Artilel Evangelien: 
barmonie ©. 661, 17—31 bejchriebenem Werk des Glericus iſt ein zweites an die Seite 

so zu ftellen, welches gleichfalls einen Übergang von der Evangelienharmonie zur Eynopfe 
arjtellt: Nic. Toinard, Evangeliorum Harmonia Graeco-Latina, Paris 1707. Der 

Zweck dieſer ee ift wie der der andern Harmonien ein chronologifcher und hiſtorio— 
grapbifcher. Auch in der Anordnung des Stoffes erbebt fie fich nicht über den Stand: 
punkt der Harmonien. Das Werk verwendet aber jo große Sorgfalt auf die vergleihende 

55 Darbietung der Terte, daß man an Ruſhbrooke (fiebe unten) erinnert wird. Die Terte 
find in Kolumnen in der Weife nebeneinander gedrudt, daß in der Höbe berfelben Zeile 
in den Nachbarkolumnen immer nur das wirklich Parallele aus den andern Evangelien 
jtebt. Daher finden ſich häufig auf einer Zeile nur ein oder zwei Worte. Papier ift 
darnady nicht gefpart, aber die Übereinftimmungen und Abweichungen der Synoptiker 

60 untereinander treten deutlich entgegen. 
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Die erfte wirkliche Synopſe ift die von J. J. Griesbach, Synopsis evangeliorum 
1774. Weitere Auflagen 1797. 1809. 1822. Dies Werk ift aus dem Bedürfnis einer 
geeigneten Grundlage für die eregetiichen Vorlefungen über die Evangelien hervorgegangen. 
Griesbab empfand, daß, wenn Matthäus, Markus, Lukas der Reihe nad ausgelegt 
werden, viele Wiederholungen nötig feien; daß viele Eigentümlichkeiten des Markus und 5 
Lulas außer Betracht bleiben müßten, wenn man nad der Auslegung des Matthäus nur 
die in diefem nicht überlieferten Stoffe aus dem zweiten und dritten Evangelium durch 
nebme, und daß es nicht genüge, wenn man nur einen der drei erften Evangeliften aus: 
lege. Daber drudte er den Tert der drei erften Evangelien jo ab, daß die gemeinfamen 
Stoffe nebeneinander ftanden und bei der Auslegung die Parallelen fofort mit über: 
ihaut werden konnten. Mit richtigem Blid erkannte er, daß Johannes aus einer ſolchen 
„Syhnopſe“ auszuſcheiden und jelbitftändig zu interpretieren jet. Doc, fügte er von der 
2. Auflage an auch jobanneifche Stoffe aus der Leidensgefchichte und in den meiteren 
Auflagen auch weitere johanneiſche Parallelen hinzu. Er verfah die Synopfe, dem wiſſen— 
ſchaftlichen Zweck entfprechend, mit einem fritiihen Apparat und wies e8 mit guter Be: 
gründung ab, in der Weife der Harmonien gefchichtliche Ordnung und die richtige Zeit— 
folge der Stoffe bieten zu wollen. Die Schwierigkeit, daß der Yejer doch auch in ber 
Synopfe jedes einzelne Evangelium fortlaufend müſſe lefen können, hat er lebhaft em— 
pfunden. Daher teilte er den gefamten Stoff der Synoptifer in 150 Sektionen und be: 
zeichnete an der Seite der Terte die Fortfegung des Tertes der einzelnen Evangelien, wo 20 
derfelbe zu Guniten der Synopfe unterbroden werden mußte. Begreiflichertveife leidet 
aber bei diefem Verfahren trogdem die Überfichtlichfeit über den Tert der einzelnen Evan: 
gelien erbeblib. Auch was die Anordnung des Stoffes innerhalb der 150 Sektionen 
betrifft, treten mejentlihe Mängel zu Tage. Es begegnet in dieſer SEE vielfach ein 
Schmwanten zwiſchen der Neihenfolge der Erzählungen des Matthäus und Markus; aud 2 
find die Nedeftoffe oft nicht in geeigneter Weiſe zufammengeftellt, was Griesbach dod) 
möglich geweſen wäre, da er ben Markus als Epitomator des Matthäus und Lukas denkt 
und er aljo die Neden entweder nad der Ordnung des Matthäus oder nad der des 
Lukas hätte einfügen können. Dagegen enthält bei ihm Sektion 24, den Zufammenbang 
swifchen Mc 1, 39 (Sektion 22) und Me 1, 40 (Sektion 25) unterbredhend, die Berg: 80 
predigt nah Matthäus, und vor diefer jchiebt er als Sektion 23 ein Le 5, 1—11, die 
lulaniſche Bergpredigt aber folgt Sektion 31, nah Me 3, 7—19 = X 6, 12—19. 
Sektion 59 wird nad dem Zufammenbang des Matthäusevangeliums die Beelzebulrede 
Mt 12, 22-—45 parallel mit Me 3, 20—30; Le 11, 14—23. 29—31. 24—26 über: 
liefert, und darauf, nad der Ordnung des Matthäus, in Sektion 60, Mt 12, 46—50 ; 85 
Mc 3, 31-35; Le 8, 19—23. 

Die Synopſe Griesbachs ift für die folgende Zeit grumbdlegend geblieben. Auf: 
zäblungen der gedrudten Synopfen bei Neuß, Geſch. der bl. Schriften NT S 179 und 
bei Tijchendorf, Synopsis '1898, p. XII—XVI. Anger, Synopsis evangeliorum 
Matthaei, Marei, Lucae 1852, °1877, der wie andere vor ihm in der Hauptfache die 10 
Sektionen Griesbahs beibebalten bat, gab feiner Synopſe eine wertvolle Bereicherung 
dur Aufnahme der Parallelen aus der apokryphiſchen Evangelienlitteratur vor Irenäus. 
Ein Teil der Ausitellungen, die binfichtlich der Anordnung an der Griesbachſchen Synopfe 
zu machen find, ericheint behoben in De Wette et Lücke, Synopsis evangeliorum 
1818. 4°, 2. Ausgabe 1842 in Hleinerem Format. Hier find nämlih Mt 4, 12—18, 35; 46 
Mc 1, 14—9, 50; Ye 4, 14—9, 50, diejenigen Partien, in denen die Anordnung bei 
den drei Synoptikern mannigfach abweicht, dreimal abgedrudt, indem jedesmal ein anderer 
Evangelift den Leitfaden abgiebt. Tijchendorf$ Synopsis evangelica '1851, "1898 
berausgeg. von D. Kramer, verfolgt neben dem mwillenfchaftlichen Zweck auch wieder den 
erbaulichen der Evangelienbarmonie. Daber bat er aud das vierte Evangelium in feine so 
Sonopje mit aufgenommen, wie dies auch die Synopſen zweier katholiſcher Theologen, 
Joſ. Gebringer, Synoptiſche Zufammenftellung des griechiſchen Tertes der vier Evan: 
gelien, 1842 und J. H. riedlieb, Quatuor evangelia sacra in harmoniam redacta, 
1847 getban baben. Tifchendorf drudt unter dem Tert einen zufammengedrängten 
kritiicdhen Apparat, der im weſentlichen Majustellesarten entbält; in der legten (7.) Aus= 55 
gabe iſt auch MWeftcott:Hort verglichen. M. H. Schulze, Evangelientafel 1861 ftellt ſich 
ın den Dienft des von Wille im „Urevangeliften” und Volkmar in der „Religion Jeſu“ 
vorgetragenen Berftändnifjes der ſynoptiſchen Evangelien und ordnet daher: Marlus als 
Original aller weiteren Evangelienbildung, Lukas als defien Nachbildner, Ergänzer und 
Ermeiterer, Matthäus als beider Kompilator. Auch jobanneische Parallelen werden beigegeben. 60 

— 

— 6 



280 Synopfe 

Einen — in ber ſynoptiſchen Darſtellung des Evangelienſtoffes bezeichnet 
Ruſhbrooke, Synopticon. An Exposition of the Common Matter of the Synoptie 
Gospels, Yondon 1880. Ruſhbrooke überliefert, um Kritik und Analyſe der fonoptifchen 
Evangelien zu erleichtern, den gemeinfamen Stoff der drei Synoptiker in drei Kolumnen 

5 und unterjcheidet durch Typen und Farbendrud 1. den allen drei Evangeliften gemein: 
famen Stoff, 2. den Tert, den ein jeder von ihnen parallel mit einem andern bat, 
3. den einem jeden eigentümlichen Tert. Da, wo Johannes oder Paulus mirfliche 
Parallelen zur ſynoptiſchen Überlieferung bieten, ift ihre Überlieferung mit abgebrudt. 
Der Markustert ift zu Grunde gelegt in feiner vollen Ausdehnung und ohne Abweichung 

10 von feiner Ordnung. Da hiernach der nur bei Matthäus und Lukas gemeinfame Stoff 
und die finguläre Überlieferung des erften und dritten Evangeliften außer Betracht bleiben 
muß, wird in drei Appendices das Fehlende nachgetragen, nämlid in Appendix A: 
The Double Tradition of St. Matthew and St. Luke. Appendix B: The Single 
Tradition of St. Matthew. Appendix C: The Single Tradition of St. Luke. 

15 Bei diefer Anordnung fommt richtig zur Geltung, daß Markus als Führer der Erzäblungs: 
überlieferung der Synoptifer zu betrachten ift, ferner tritt die Thatfache einer zweiten 
evangelifchen Überlieferung, der Redeſtoffe, auf diefe Weife deutlich zu Tage, die Sonder: 
überlieferung des Matthäus und Lukas wird herausgearbeitet, und die Orientierung über 
Gemeinſamkeiten und VBerfchiedenheiten des traditionellen Tertes der Synoptiker unter: 

2 einander wird durch die Bejonderheiten des Drudes in der That gut veranjchaulidt. Der 
Tert iſt der der 4. Ausgabe von Tifchendorf, Synopsis evangelica, Xeipzig 1878, 
emendiert nah MWeftcott:Hort. Ein zweites englifches Merk, Wright, A Synopsis of 
the Gospels in Greek '1896, *1903 kann nur in beſchränktem Maße als wirlliche 
Synopfe gelten, infofern es das Markusevangelium mit den dazu gehörigen Parallel: 

25 berichten in brauchbarer Weiſe vorführt. Doc verquidt Wright die Darbietung des 
Stoffes viel zu jehr mit einer höchſt anfechtbaren Quellenhypotheſe. 

An Rufhbroofe knüpft an Heinefe, Synopſe der drei eriten fanonifchen Evan: 
gelien 1898. Dieſe Synopfe zerfällt in drei Teile. Der erfte enthält das ganze Markus: 
evangelium mit den Parallelen aus dem Lukas- und Mattbäusevangelium. Ya Abzug 

30 des — — und der Parallelen bleibt im weſentlichen die Logienüberlieferung, 
für welche Heineke abweichend von Ruſhbrooke das Lukasevangelium zum Faden nimmt, 
da in dieſem die Ordnung der Redeſtoffe vielfach urſprünglicher iſt als bei Matthäus. 
Daher druckt er im zweiten Teil das Lulasevangelium ab, jedoch werden die im erſten 
Teil bereit3 dargebotenen Stüde nur nad) Überfchriften, Kapiteln und Seitenzahlen auf: 

3 geführt; dazu die Parallelen aus dem Matthäusevangelium. Der dritte Teil enthält den 
Reit, das Sondergut des Matthäus, aber auch Neden wie die Bergpredigt in extenso, 
da Heinefe der richtigen Meinung ift, daß diefe Neden auch im Wortlaut des Mattbäus 
zufammenhängend müfjen gelejen werden können. Im zweiten Teile bebt ſich das 
Sondergut des Lukas durch den Drud von dem Lukas- und Mattbäusgute ab. Durch 

40 Überichriften ift dafür geforgt, daß die Hompofition und Anlage des Lufasevangeliums 
überfichtlich bleibt. Mo im dritten Teile die Matthäusreden mit SHeranziehung wieder 
der Lufasparallelen in ihrem vollen Wortlaut abgedrudt werden, ift den Yulasparallgen 
in Anmerkung ihre eigentümliche Yulasüberichrift mitgegeben worden, jo daß deutlich 
wird, woher Matthäus bei folchen größeren Kompofitionen feinen Stoff — habe. 

46 Der Tert wird in dieſer Synopſe nach dem Vorgang der Synopſe von Weit 1897 nicht 
in Kolumnen nebeneinander, jondern in Zeilen untereinander gedrudt und zwar fo, daf 
das Gleichlautende nur in der oberiten Zeile ausgedrudt, in der darunterjtebenden Zeile 
oder den beiden barunterjtehenden Zeilen dagegen durch ununterbrochene Punktlinien mar: 
fiert wird. Der Tert ift der der Necenfion der legten Tifchendorfichen Ausgabe, welche 

don Gebhardt beforgt hat. Ein kritischer Apparat wird nicht beigegeben. 
Außerdem find noch zu erwähnen Hud, Synopſe der drei erjten Evangelien '1892,?1898, 

1906, und Beit, Die fonoptifchen Parallelen 1897. Hud erflärt im Vorwort zur 1. Aufl. jelbit, 
daß feine Synopfe feinen Anspruch auf jelbitjtändige wiſſenſchaftliche Bedeutung erbebt, ſondern 
nur den Tert zu Holgmanns Auslegung der drei erjten Evangelien im Handlommentar bieten 

55 will, an deſſen Stoffdispofition er ſich faſt vollftändig anſchließt. Inzwiſchen aber hat Holgmann 
in der 3. Auflage der Bearbeitung der Synoptiker im Handlommentar vom Jabre 1901, 
da er die Unzulänglichkeit der Jneinanderarbeitung und Zerpflüdung der Synoptiker, wie 
fie die beiden erjten Auflagen boten, ſelbſt eingefeben bat, ein rationelleres Verfahren ein— 
geichlagen, indem er die den Synoptifern gemeinfamen Perikopen im erften Teil auch fo 

so weit beiprochen bat, als fie der litterarifchen wie der biftorifchen Kritik die gleiche Auf: 
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gabe zur Zöfung ftellen, dann aber jeden der drei Synoptiker gefondert interpretiert. 
Damit ift die durch die Synopfen gefährdete Erkenntnis zum Durchbruch gelangt, daß 
jeder der Syunoptiler in der Auslegung als ndividualität zu behandeln H und ber 
Spmopje ift die beſchränktere Aufgabe vorbehalten, der Erforfchung des in den drei erjten 
Evangelien vorliegenden litterarifchen Problems zu dienen. Diefer Wandlung bat ich 
aber Sud in der 3. Aufl. feiner Synopfe nicht angeichlofjen, fondern da gebt er jelbit- 
fändige Wege. Seine 3. Aufl. bietet manche Bereicherung im Intereſſe der Benutzung 
des Buches durch Studierende, auch ijt der tertkritiiche Apparat vermehrt und auch eine 
beihränkte Zahl patriftiicher Parallelen aufgenommen worden. Aber ein Fehler iſt es, 
dat feine der heute in Betracht kommenden jonoptifchen Theorien und feiner der Evan: 10 
geliiten durchgebends der Anordnung zu Grunde gelegt wird. Daher wird der Vorteil 
reichlicher Vorführung des MWortlauts der Parallelen aufgewogen durch das Schwanten 
zwiſchen der Anordnung der Evangelijten. Beifpieläweife muß «8 als Mißgriff bezeichnet 
werden, daß zwifchen Mt 9, 17; Me 2,22; 25,39 und Mt 12,1; Mc 2,23; 86,1 
Mt 9, 27—11, 30, die Ausfendungsrede und die Rede über den Täufer eingefchoben 15 
wird, Mt 9, 18—26 aber, Erwedung der Tochter des Jair, im Zufammenhang von Me 
Kap. 5 geboten wird. Ähnliche Beanftandungen find noch mehr zu machen. Bei Veit find die 
einzelnen Barallelzeilen nach der üblichen Reihenfolge der Synoptifer mit den Zahlen 1,2, 3 ver: 
ichen, jo, daß unter 1 immer Matthäus, unter 2 Markus, unter 3 Lukas verftanden ift. 
Der Neibenfolge der einzelnen Abfchnitte ift die Akoluthie des Markus zu Grunde gelegt, 20 
ibr find die Matthäus und Lulas gemeinfchaftlichen Stüde nach der Orbnung des erfteren 
angefügt. Es fehlen die Kindheitsgeſchichten und faſt alle Stoffe, in denen einer ber 
Evangeliiten alleinitebt; es wird alfo nicht das gejamte ſynoptiſche Material geboten. 
Ter zweite Teil des Buches enthält den Verſuch einer Enträtfelung des funoptifchen 
Problems, indem auf die Giefelerfhe Traditionshypotheſe zurüdgegangen wird. 25 

Eine zeitgemäße und den wiſſenſchaftlichen Anforderungen entiprechende Synopſe 
müßte den gefamten Stoff der drei erjten Evangelien etwa in der Anordnung wie Ruſh— 
broole oder Heinefe und ein reiches textkritifches Material bieten. Denn Einblid in die Ent- 
ſtehungsgeſchichte unferer Evangelien kann nicht getvonnen werden, ohne daß die hand: 
chriftliche Überlieferung forgfältig herangezogen wird, inäbejondere die der fyrifchen und so 
altlnteinifchen Tertzeugen. ger müßte das Unternehmen Angers fortgeſetzt und in 
zeitgemäßer Weiſe die ältejte außerfanonifhe Evangelienlitteratur und die patriftiiche 
Yineratur für die Zwecke der Synopſe ausgenützt erben. B. Feine. 

Syntereſis ſ. d. A. Gewiſſen Bd VI ©. 649, 46. 
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Syrien. — Zur Litteratur vgl. außer den Büchern über Jsraelitiihe und Jüdiſche 35 
Seihichte: K. Baedeler, Aegypten, 5. Aufl., Leipzig 1902; derj., Paläftina u. Syrien, 6. Aufl., 
Leipzig 1904; E.R. Bevan, The House of Seleucus, 2 Bde, London 1902; N. Harnad, Die 
Riftion und Ausbreitung des Chrijtentums in den erjten drei Jahrhunderten, 2 Bde, 2. Aufl., 
Pripzig 1906; F. Hommel, Grundriß der Geographie u. Gejchichte des Alten Orients (Handb. 
d. Hari. Altertumswiſſenſchaft III, 1, 1), 2. Aufl. des „Nbrifjes d. Geſch. d. Alt. Or.“), Münden 40 
14, S. 187—194; derj., Geſch. d. alten Morgenlandes, 3. Aufl., Leipzig 1904; F. Yufti, 
Geh. Arans von den ältejten Zeiten bi® zum Nusgang der Säfäniden (Geiger u. Kuhn, 
@rundrik der Jraniſchen Philologie (Straßburg 1896 fi. II, 395—550) und P. Horn, Geſch. 
Stans in islamitiſcher Zeit (ebd. 551—604); E. Meyer, Geſch. des Altertums, Stuttg. 1. Bd 
194, 3.8d 1901; deri., Die Entjtehung des Judentums, Halle 1896; derj., Die Israeliten 45 
ı ıhre Nachbarſtämme. Alttejtl. Unterfuhungen. Mit Beiträgen von B. Luther, Halle 1906; 
“ Ruder, Der Islam im Morgen: und Abendland (Allgem. Geſch. in Einzeldarjtellungen, 
rio. vo. ®. Onden II, 4), 2 Bde, Berlin 18855—7; W. Mar Müller, Njien und Europa ncd) 
airsanptiihen Dentmälern, Leipzig 1893; A. Neubauer, La geographie du Talmud, ‚Paris 
SS; Th. Nöldele, AZNYPIOF, FYPIOF, EYPOF (Hermes V, 443—46$); N. Sanda, 50 
2ie Aramäer (Der alte Orient IV, 3), Leipzig 1902; E. Schürer, Geſch. des jüdischen Voltes, 
=». 3. u. 4. Aufl, Leipzig 1901; H. Windler, Keilinichriftliches Tertbuh zum AT (Hilfs: 
sader zur Kunde des Alten Orients, 1.Bd), 2. Aufl., Leipzig 1903; derſ., Muszug aus der 
Sorderafiat. Geſchichte (Hilfsbücher zur Kunde des Alten Orients, 2. Band), Leipzig 1905, 
zZ 64-658; 9. Zimmern und H. Rindler, Die Keilinfchriften und das AT von E. Schrader, 56 
‚. Aufl. Berlin 1902, ©. 132—135. 

I. Rame. Windler will KAT’, ©. 28 „Syrien“ aus einem altbabylonischen Namen 
Zurı ableiten, der das Yand zwifchen den mediſchen Gebirgen im D., Babplonien im 
ST, dem Halys und Taurus im MW. und Armenien im N. bezeichnen fol. Der Name 
el in dem Ideogramm enthalten fein, das ſonſt gewöhnlid Su-edin[kil, von Straß: so 
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maier und Windler aber Su-ri gelefen wird. Ein ideographiſch gejchriebenes Land Su- 
edin oder Su-ri inbefjen giebt es nicht. Wielmehr ift das Ideogramm Subartum zu 
iprechen, d. i. das Gebiet der Subari, eines halbſeßhaften Stammes in Mefopotamien 
(vgl. Meyer, Die Israeliten ©. 469— 471). Es bleibt daher vorab bei der ſchon von 

5 Selden de dis Syris (Proleg. cap. 1) gebotenen und von Nöldeke a. a. D. durch er: 
ſchopfendes Material aus griechiſchen und lateiniſchen Schriftſtellern beſtätigten Erklärung, 
da Zug: und Zoo aus Agovoiot „verkürzt find. Herodot 7, 63 jagt: obror dt 
ons ubv Eiiivav Exakkorro voii, Ind ÖE or Bapßdoww Aoovgıor dximdmoar. 
Ahnlich Juftin. 1, 2, 13 imperium Assyrii, qui postea Syri dieti sunt (vgl. Nöldele 

io a. a. O. ©. 452). 
TEN, Aoovoia und ſeine Verkürzung Ivola, gebt zurüd auf den aſſyriſchen Gottes: 

namen AsSur, wonach die Hauptftadt (das heutige Kalat Echergät am rechten Tigris- 
ufer), die Provinz und fpäter das ie Grofreih Assur genannt ift. Als Urform 
von Assur nehmen Jenſen (Zeitichr. f. Aſſyriol. I, 1 ff.) und Zimmern KAT’, ©. 351 

ı5 Andar an. Delitzſch (Aſſ. Handwörterb. 148b) denft an SUR — „beilbringend fein“, 
während Jaſtrow (Mel. Babyloniens und Aſſyriens 1902 ff, ©. 207) Adur — Air 
„Auffeher” deutet. Nah Delisih (Mo lag das Paradies, ©. 252) liegt für Stadt und 
Provinz der ältere Name Ausar — „Wafjeraue” vor (vgl. dazu Jaſtrow a. a. D. 
©. 208). 

20 Die Griechen nun bezeichneten mit "Aoavgior, Zvoror, Xögot 1. alle Untertbanen 
des aſſyriſchen Reiches. Ca ift der älteſte griechifche Gebraud) des Namens, in der 
Entwidelung Aſſyriens der jüngite. Ähnlich iſt Esr 6, 22 mit dem TERT>2 Darius 
als der Erbe des aſſyriſchen Neiches gemeint. Der griechiſche Name ift politifch, nicht 
etbnologifh. Mit dem aſſyriſchen Reich wurden die Griechen feit dem 8. u. 7. Jahr— 

25 hundert durch ihre öftlichen Kolonien befannt. Diefes Reich erftredte fih für die Griechen 
vom Schwarzen Meer bis zum Mittelmeer. Es ift das von Tiglat-Pilefer III., Sal: 
manafjar IV., Sargon II. und Sanherib geſchaffene Aſſyriſche Groß: oder Weltreih. Zum 
Unterſchied von den dunkleren füblichen Affgrern oder Syrern wurden die Anwohner des 
Schwarzen Meeres von den Griechen Aevrdovgoı genannt; 2. als die Griechen nad 

30 dem Untergang des aſſyriſchen Reiches mit Afien vertrauter wurden, erfuhren fie, daß 
„Aſſyrien“ eigentlih nur das Urfprungsland des aſſyriſchen Meltreiches fi. So be 
eihneten fie jegt mit Zioid vorzugsweiſe die weſtlichen Länder des demaligen aſſyriſchen 
—* und mit ’Aoovoia das affyeifhe Mutterland. Ähnlich ift im AT TER im all: 
gemeinen das eigentliche Aſſyrien mit Ausihluß der zueroberten Länder. Diefer grie— 

35 chifche Gebrauch von ’Aoovota ift der mittlere, vom aſſyriſchen Standpunkt ein ältejter. 
Uebrigens bezeichnen griechiſche Schriftiteller mit dem kürzeren Namen auch das aſſyriſche 
Stammland und mit dem längeren die öftlihen und weltlichen £ Länder Afiyriens. 3. Seit 
Alerander, vielleicht aber jchon früher, bürgerte fich bei den Griechen der Gebraud ein, 
mit Sprern die femitifchen Vertreter in den weitlichen Teilen des ehemaligen Aflyriens 

40 zu bezeichnen. „Syrien“ ift jegt ein etbnologijher Name: Syrer dedt fih mit Aramäer 
(vgl. Stötbete a. a. O. ©. 468). 

Das AT kennt fein „Syrien“ und feine „Syrer“. Um die Weſthälfte des aſſyri— 
ichen Weltreiches zu umjcreiben, bat das AT den Namen „Aram”, der aber mehr Wolfe: 
ald Landesname iſt. Sollen einzelne Teile Arams genannt werden, jo bedarf e8 einer 

45 befonderen Hinzufügung z.B: 5777? EIN „ram der Ströme”, oder 7O27 ER, Unter 
dem Einfluß des jüngjten griechifchen Sprachgebraudhe fteht die Wiedergabe von 
MSN mit ovororl in LXX 2 Kg 18,26; Esr 4,7; Da 2, 4. Im Talmud ndet ſich 
das dem griechiſchen Auoia nachgebildete RO = — altteftamentlihem © EIN — Vorderaſien 
bis Baylonien außer Kleinafien und Baläftina. ur = ER bezeichnet die aramätjche 

60 Umgangsſprache. Im Sprüchen ift L5am —  Ivola. Der Araber nennt Syrien 
+ +, 

— () das „links“ gelegene Land im Unterfhied zu (a) dem „rechts“ 

gelegenen Südarabien. Beiden Eingeborenen ift esch-Schäm — Damastus. Die Türken 
Pa 3 PL 

nennen Syrien (LK Ya Oder —R je 

II. Geographie. 1. Umfang. Was heute Syrien beißt, entfpricht etwa dem, 
55 was die Griechen feit Alerander Ivoia nannten. Val. Strabos Geogr. XVI 2, ı: 
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y IH dt Zvola noös Aoxtov ubv dpmororaı ij Kılızia xal ro ’Auavo ... noög 
io d& ro Ebpodın xal rois dvrös Toü Mao Zunvtas "Apayı“ noös Ö8 
vioror 17 ebdaiuonı Apaßia zai ri; Alyinım' noös Ölow de ı@ Alyunmaxc [te 
al Moiax;ᷓ] nehdyeı ueyoı ’Iooov. In dieſes ca. 280000 qkm Fläche einnehmende 
Gebiet ıft das eigentliche Ralaftına, der Hauptſchauplatz der biblifhen Gefchichte, ein= 5 
geſchloſſen. Da aber Paläjtina ſchon Bd XIV, 555—599 behandelt ift und wenn auch 
nicht feine Geographie, jo doch feine Gejchichte ihr Sonderrecht hat, jcheidet es füglich aus 
der folgenden geograpbifch:gefchichtlihen Skizze bis auf einzelne nicht zu umgebende 
Partien aus. Über den im Lauf der Gefchichte ſich vollziehenden Wechfel in der politifchen 
Geographie Spriens ift beffer in dem gefchichtlihen Teil zu berichten. 10 

2. Bolitifhe Einteilung. Das zur afiatiihen Türkei gehörende Syrien um— 
takt folgende Gouvernements Gaedeker“ LIIIF.): 1. das Wiläjet (Provinz) Aleppo mit 
drei Liwas (Negierungsbgzirten): Aleppo, Marafh und Urfa (Edeſſa); 2) das jelbft- 
ftändige Liwa Zör; 3. das Wiläjet Beirut mit fünf Liwas: Ladifije, Taräbulus, Beirut, 
Aka und Näbulus; 4. den Libanon; 5. das Wiläjet Surija mit den vier Liwas: ıs 
Hamä, Damaskus, Hauran und Maan; 6. das jelbftitändige Liwa Jerufalem. 

3. Bevölkerung. Die Gefamtbevölterung von Eyrien wird auf 3—3'/, Millionen 
geſchätzt. Davon zählt das eigentliche Paläftina etwa 650000. Der Abftammung nad) 
zerfällt die Bevölkerung in Syrer, Araber, Juden, Griechen, Türken und Franten. Der 
Religion nah in Mubammedaner, Chriften, Juden und andere Neligionsbefenner. Die 0 
Eprer find die alten Aramäer. Nur ein Teil find Chriften, der andere hat den Islam 
angenommen. Zu den muslimifchen Syrern gebören die Drufen vgl. V, 38—46; zu 
den riftlichen die Jakobiten VIII, 565—571, die Maroniten XII, 355—364 und die 
Neftorianer XIII, 722—736. Die Araber find teilö ſeßhaft (chadari), teils Nomaden 
(bedawi). Auch lettere find, wenigſtens nominell, Muslime. Aber in ihrer Religion wie 25 
in der der Chriften und Juden lebt eine immer wieder berborbrechende Urſchicht alt= 
ſemitiſchen Heidentums weiter, vgl. Curtiß, Urſemitiſche Religion im Volksleben des 
beutigen Orients, Leipzig 1903. Die Juden find zum größten Teil aus Europa zurüd- 
gewandert. Die zur griechiſch-orthodoxen Kirche gehörenden Chriften find nur zum 
geringeren Teile wirkliche Griechen; nur die höheren Geiftlichen find es faft alle. Unter go 
den menigen QTürfen find die Efendis die obere Klaſſe. In Nordigrien giebt es auch 
nomadifterende Türkenjtämme. Die Franken (Europäer) bilden nur einen Heinen Prozent: 
jatz Franzistaner und Jeſuiten wirken für die katholiſche Miffion. Die Proteftanten find 
sumeift durch die amertfanifche Miffion getvonnen, deren Hauptfig Beirut if. Musli- 
miihe Selten find außer den Drujen die Nofairier, die Ismailier und die Metämwile 35 
oder die ſyriſchen Schiiten. 

4. Gebirge. Die Bergzüge geben von Norden nady Süden entfprechend der Meeres: 
fufte und den Flüſſen. Der nördliche Teil des jchmalen, dicht an die Küfte ftreifenden 
weitlichen Berglandes ift das ſog. Küftengebirge von Syrien, vom Golf von Jskanderun 
(Alerandrette) bis zum Fluß Eleutheros oder Nahr el-Kebir. Es beginnt nördlich am 40 
alicticben Taurus mit dem mons Amanus der Alten. Es folgt im Süden des Drontes 
ter 1770 m bobe alte mons Casius oder Dſchebel el-Akras und weiter nah Süden der 
mons Borgylus der Alten, oder das Nofairiergebirge. Der füdlih vom Nahr el-Kebir 
besinnende füdlide Teil des weſtlichen Berglandes (von Tripolis bis Tyrus) ift der 
Yıbanon und parallel mit ihm der Antilibanon, beide gejchieden durch die im Jordanthal 45 
ſich fortſetzende Hochebene el-Bikã‘ (Niederung, das alte Cöleſyrien, „bohles Syrien“ 
(«or Entjtellung von äg. H—r? Spiegelberg, Orient. Litt. Zeit, 9, Nr. 2) oder den 
teiihen Graben. Die böcften Berge im Libanon (Dichebel Libnän) find ſüdöſtl. 
von Tripolis der Dahr el:Kodib (3063 m), der Dichebel el-Miskije (3059 m) und der 
Tichebel Mafmal (3052 m) vgl. Libanon XI, 433—438. Der höchſte Berg im Anti so 
Ibanon (Dicebel eih:Scherki) ift der füdliche Ausläufer, der große Hermon Dichebel eich: 
Scheh oder Dſchebel et-Teldſch (Schneeberg) 2760 m, vgl. Hermon VII, 758— 760. Die 
slıh von der Bila gelegene Hochebene flacht ſich gen Nordojten, in der Richtung 
nad; dem Eupbrat, zu der zum Teil von wilden Felſenkämmen durchbrochenen Kalkhoch— 
&bene, oder der nörblichen ſyriſchen Müfte ab, angenehm durchjegt durch die Dafen 56 
von Damaskus, Aleppo und Palmyra. Im Südoften gebt die öſtliche Hochebene über 
das Ledſcha und den Dſchebel Hauran oder ed-Druz in die eigentliche ſyriſch-arabiſche 
Zieppe über. 

5. Flüffe Syrien ift arm an FFlüffen. 1. Im Dften. Aus den Schluchten des 
Antilibanon ergießt ſich in die fruchtbare Ebene von Damaskus, die Nüta, der Nabr wo 
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Baradä, bei den Griechen Chryforrhoas, im AT (7738, Qr& IR) 2 Kg 5,12 und 
mündet in den ſechs Stunden öftlib von Damaskus gelegenen Wiefenfee Bachret Atebe. 
Vom Hermon fommt der Nahr el“Awadſch oder "TE 2 Kg 5,12, in den anderen 
Wiejenjee Bachret Hidſchane fih_ergießend. 2. Im Weiten. Auf der Hochebene el-Bita 

5 entfpringt der Drontes, oder el-Afi, nah Norden fließend, bis er bet Antiochia, ver: 
ftärft durch den Abflug des Sees Al:Deniz, plöglih nah Weſten ins Mittelmeer 
fällt. In der Nähe des Drontes entjpringt der Laontes, jegt Yitäni. Er gebt ſüd— 
wärts, um fid) dann auch plößlich weſtwärts zu drehen und nörblidh von Tyrus im 
Mittelmeer zu enden. 

10 6. Seen. Außer den ſchon genannten Wiefenjeen bei Damaskus und dem Ser 
Al-Deniz bei Antiochia ift etwa noch zu erwähnen der bei den Ruinen des alten Kinnesrin 
(„Adlerneſt“), des von Seleufus Nikator gegründeten Chaltis, befindliche See, jegt el-Match 
(Sumpf), der Mündungsort des Kuweik, an dem Aleppo gelegen; öſtlich davon der große 
Salzfee von Dichebbul; füdlich der See von Höms d. i. Emefa. 

15 7. Klima. Klimatiſch find zwei Jahreszeiten zu fcheiden: die regenloje Zeit ober 
der Sommer und die nafje Zeit oder der Winter. Mitte Mai find Regengüffe eine 
Seltenheit 1 Sa 12, 17. 18. Doch ift im Sommer, abgejehen von der Wüſte, der Thau 
nachts reihlih. Anfang November fällt der Frühregen, der das vertrodnete Erdreich zum 
Beadern befäbigt Dt 11, 14; Joel 2,23. Mitte Dezember folgen die ſtarken Winter: 

© regen. Der Spätregen im März und April fördert den Getreidewuchs. Bon der Menge 
des Negens hängt die Ernte und Viehwirtſchaft ab. An der Küfte ift die Hige am 
ftärfften, doch ift fie gemildert durch die Seewinde. Durch die boben Gebirge gegen die 
Seeluft verſchloſſen hr e8 im Sommer in Damaskus und Aleppo jebr heiß, obwohl 
Weſtwinde einige Kühlung bringen. Im Winter hat Damaskus öfter Froſt und ebenſo 

25 ift das Klima in Aleppo raub. 
8. Frudtbarfeit. Die Fruchtbarkeit Syriens war im Altertum weit größer 

als jest. Das lag an der befjeren Kultur, vor allem an der reichlicheren Bewäſſerung. 
Faft fein Land der Erde bat fo viele Drangfalszeiten über fich ergeben laſſen müflen, 
als gerade Syrien. Aſſyrer und Türfen haben den Ruhm, die hohe Kultur des vorderen 

#0 Orients in Unfultur verwandelt zu baben. Schlimmer noch als in Syrien haben freilich 
die Türken in Perfien gebauft. Dank der fremden Kolonifation, an der auch Deutiche 
beteiligt find, beginnt der Wohlſtand Syriens fich wieder zu heben. Die Hauranebene, im 
Altertum eine Hauptlornfammer des Orients und darüber binaus, verdient auch jeht 
wieder ihren alten Ruf. Im Libanon wird der Weinbau und die Zucht des für die 

35 Seidenraupe fo wichtigen Maulbeerbaumes getrieben. Auch die Kultur des für Syrien 
jo carakteriftifchen Ulbaumes bat fich wieder gehoben. Mittelfyrien liefert verſchiedene 
Sorten Nüffe In Damaskus nimmt der Aprilofenhandel ftetig zu. Die im Altertum 
viel betvunderten Gärten von Damafus find das Entzüden des verwöhnten modernen 
Europäerd. Auch für Nordiyrien verjpricht die Orange ein guter Handelsartikel zu werden. 

Ein mwichtigites Produkt ift der von den nordſyriſchen Eichen gewonnene Gallapfel und 
die gleichfalls in Nordſyrien vorlommende Süßholzwurzel. Ein Gang durch die bunten 
Baſare von Damaskus zeigt beſſer als anderes, daß regſames Leben unter den Eingebornen 
vorhanden ift. In Aleppo freilich z. B. ift die inländische Induſtrie von der ausländifchen 
faft verdrängt. 

4b Über Flora und Fauna vgl. Bd XIV, 592—595. 
III. Geſchichte. Die Urgefhichte Syriens ift für uns noch dunkel. Seit 

ea. 2000 dv. Chr. erjcheinen öjtlib vom eigentlichen Syrien Aramäer und dringen in 
diefes befonders feit 1200 ein. Unmittelbar vor ihnen werden dort Semiten gewohnt 
baben, die wir auch in Kanaan finden. Alte Städtenamen wie Kadeéſch, Hamath u. ä. 

50 weifen deutlich auf femitische Gründer. Aber Namen wie Damaskus, in den Amarna- 
briefen Dimajchti, ägyptiſch Timasku fcheinen nichtfemitifcher Herkunft. 

Die Geſchichte Syriens läßt ſich am beiten in fechs ‘Perioden zerlegen. 
1. Bis zur Zerſtörung der felbftjtändigen Aramäerftaaten durch die Aſſyrer 732 

(Fall von Damaskus, wozu der Untergang der noch übrigen aramätjchen Fürſtentümer 
55 nur ein Nachipiel tft). 

2. Sprien unter aſſyriſch-babyloniſcher und perfischer Herrichaft (bis 605, bezw: 539 u. 332). 
3. Sprien unter griechifcher Herrichaft bis 64 v. Chr. 
4. Sprien unter römischer Herrichaft bis 635 n. Chr. 
5. Syrien unter arabijcher Herrichaft bis 1516. 

60 6. Syrien unter türliſcher Herrſchaft. 
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1. Syrien bis zum Jahr 732. Aus der älteften Geſchichte Syriens jei er: 
wäbnt der Zug, der den Norbbabylonier Sargon von Agade ca. 2800 nad Syrien: 
Valäftina und ans Mittelmeer führte. Chammurabi, der Begründer des babylonifchen 
Einbeitsjtaates ca. 2300, nennt ſich auf einer Inſchrift König von Amurru (Baläjtina- 
Sprien). Die feit dem 2. Jahrtaufend auftretenden Aramäer find feine autochtbone, ſchon 5 
früh zu ganzer oder halber Seßhaftigkeit übergegangene Bevölkerung, fondern urjprüng- 
lich Nomaden, die aus der foriichsarabifchen Wüfte vorgedrungen find. Von den Gen 
22, 20—24(J) genannten 12 Söhnen Nahors: Uz, Buz, Kemuel, Kejed, Chazo, Pildaſch, 
Jidlaf, Betuel, Tebach, Gaham, Tahaf und Maada find die erften 8, die Söhne 
der Milla, Landſchaften und Stämme der fyrifchnordarabifhen Wüſte und die legten 4, 10 
die Söhne des Kebsweibes Neuma, Diftrifte und Ortfchaften des ſyriſchen Kulturlandes 
(Meyer, Die Ysraeliten 241). Das Am 1,5; 9,7 ald Heimat und fünftiges Eril der 
Aramäer von Damaskus genannte Kir ift vielleicht auch in der öftlihen Steppe zu ſuchen 
(Meyer a.a.D. 249). Die von Süden über den Euphrat dringenden Aramäer jtießen 
im Norden auf das mefopotamifche Reich Mitani und im Dften auf Afiyrien. Bereits 15 
im 14. Jahrhundert werden Kämpfe des aſſyriſchen Königs Arik-dẽn-ilu (Pudi-Flu) gegen 
die ahlamu, d. i. die aramäifchen Horden, gemeldet. Das Neih Mitani, das unter Duſch— 
ratta, dem Zeitgenofjen der Pharaonen Amenophes III. und IV. einen Angriff der gleich 
zu nennenden Setiter (vgl. Kanaaniter IX, 737— 738) abgetvehrt hatte, wurde nachher 
von dem aſſyriſchen König Affur-uballit befiegt und im 14. Jahrhundert von Adad-nirari I. 20 
vernichtet. Die im Dften an die Mitani ftoßenden Hetiter find ca. 1500 von dem 
ägyptifchen König Tutmofe III. tributpflichtig gemacht worden, dringen aber ſeit 1400 
nah Sprien und Phönizien vor. Ihre Hauptitabt ift Karkemiſch (jet Dſcherabis oder 
Diyerablüs) am Eupbrat. Südlich dehnt ſich ihr Reich bis an die Nordgrenze des 
ipäteren Israel aus. Seit dem 13. Jahrbundert macht fich die äghptifhe Macht wieder 35 
füblbar. ca. 1270 greift Namfes II. die Hetiter in Syrien an. & fämpft mit ihnen 
bei Kadeſch (dem jebigen Tell Mindau? Baedeler ©. 324), gebt aber ſchließlich einen 
Vertrag (ägyptiſch und babyloniſch erhalten, Breafted, Ancient Records of Egypt 
III, 1906, $ 367—391 und Orient. Yitt. Zeit. 1906, ©. 607—609) zu gegenfeitiger 
Hilfeleiftung ein. Das nördliche Syrien wird den SHetitern tributär. Nach der 0 
Vernichtung des Neihes Mitani greifen die Aſſyrer das Reich Chanigalbat (zwiſchen 
Eupbrat, Taurus und Antitaurus) an. Schulmanu-Aſcharid (Salmanafjar) I. ſchlägt den 
mit Hetiten und Aramäern verbündeten Schattuara von Chanigalbat. Auch erobert 
Salmanafjar das von den Aramäern befegte Hasjargebirge (nordöftl. von Charran, ſüd— 
ih vom Tigris, jeht Karadſcha Dagh) und Syrien ſüdlich bis Karkemiſch. Nach der 86 
Belegung von Chanigalbat durch die Aſſyrer find die ins ſüdliche Syrien gedrungenen 
Hetiter nur noch durch Kue (Gilicien) mit ihrem Hauptland verbunden. Salmanaflar tft 
zu wiederholten Zügen gegen die Arimi (Aramäer) im KHasjargebirge genötigt. Als im 
12. Jahrhundert eine neue (aus Europa?) bervorbredhende Woge hetitiſch-alarodiſcher 
Völker (Kumani, Kasku, Tabal u. ſ. w.) gegen die Eupbratländer ſich mwälzt, wird ber «0 
aramaiche Völlerjtrom, der zur Zeit Salmanafjar I. faſt bis an den Tigris gelangt 
war, gebrochen. Er teilt fich in zwei Arme. Der eine wendet ſich nach Welten über 
den Eupbrat in die forifchen Gebiete, der andere nach Oſten gegen Afiyrien. Der Afiyrer: 
fönig Tiglat:Bilefer I. (ca. 1100) wehrt die Aramäer von dem eigentlichen Aſſyrien ab, 
nachdem ſchon jein Bater Aflursrefchsiicht I. Erfolge über fie gehabt bat. Tiglat-Pileſer 45 
befiegt auch die neuen betitiihen Anktömmlinge. Abermals legt er feine Hand auf Cha: 
nigalbat und kämpft fiegreich gegen die Hetiter in Syrien. Ihre Macht in Syrien wird 
gebrochen. Es entitehen betitiiche Einzelftaaten. In diefe dringt der aramäifche Völker: 
jtrom, noch verjtärkt durch die von den Aſſyrern zurüdgedrängten Aramäer, unaufbörlich 
en und mijcht jich mit der jtammverwandten ftanaanätfchen Bevölterung, von der das 50 
nichtſemitiſche Herrenvolf der Hetiter nur die oberfte Schicht gebildet hatte. Das Bor: 
dringen der Aramäer aus der Steppe nach dem Weſten möchte der biftorifhe Hintergrund 
fein für die Gefcichten von Jalob und Laban Gen 31, oder für den Jakobſpruch Gen 
49, 23—24. Dumtel bleibt, was es mit Kuſan-Riſathajim Ri 3,8—10 für Bewanbt- 
nis Sat. Daß ein aramätfcher König bis tief in den Süden Paläftinas drang, ift wenig 55 
wabrſcheinlich. 

Zur Zeit des aufkommenden israelitiſchen Königtums kennt das AT eine Reihe 
Aramaerflaaten in der nördlichen und norböftlihen Nachbarſchaft Israels: Zoba, Bet: 
Rechob, Maacha, Geſchur, Tob (j. Aram I, 771). Seltfamerweife ift das angejehene Hamatb 
am Oronted nicht genannt. Gen 10, 18 iſt es zu den fanaanitijchen Beſitzungen gezählt, 60 
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Am mwichtigften wurde für Israel Damaskus. Schon Saul foll mit (Bet:Nechob und) 
oba 1 Sa 14, 47 zu thun gehabt haben. Energifcher kämpfte David gegen die Aramäer. 
ie mit den Ammonitern verbundenen Aramäer von Zoba, Nechob, Manche und Tob 

werden 2 Sa 10, 6ff. von Joab befiegt. David jelbit jchlägt dann bei Helam die Ara- 
5 mäer von Bet-Rechob und Zoba, jamt den Königen, die ſich angeſchloſſen haben und den 
Aramäern von jenjeit3 des Stromes (Jordan?). Nach 2 Sa 8,5. 6 hätte David Vögte 
in Damaskus eingefegt. Die Nachricht wird bezweifelt, jedoch, da Thou, König des 
mächtigen Hamath, Davids Freundſchaft jucht 2 Sa 8,9, liegt fie doch nicht völlig aus 
dem Bereich des Möglichen. 

10 F die Gejchide Jsracld wurde maßgebend die Neubildung des Staates Damaskus, 
der allmählich eine Fübrerrolle unter den weſtlichen Aramäerftaaten erbielt. 

Begründer der Dynaftie ift 1Kg 11,23 Neon (LXX Eoowr[u]), der Sohn 
Eljadas und Zeitgenofje Salomos. Wie David von Saul reift ſich Rezon von feinem 
Dienſtherrn Hadadefer von Zoba los. Mit einer Freifchar erobert er Damaskus und 

15 fett fih darin als König feit (LXX). Er war Israels Widerfacher, jo lange Salomo 
lebte 1 Kg11, 23— 25. Als meitere Königsnamen nennt 1 Ag 15, 18 (einen aus Rezon 
verjchriebenen ?) Chezjon (UXXXB Alew; LXXA Alans), den Vater Tabrimmons (LXX 
Taßeoeua; LXX* Taßeroanua) und Großvater Venbadads (LXX viös Adeo). Da 
Benhadad 1 Kg 20, 34 von feinem Vater ald einem Zeitgenofjen Omris fpriht und 1 tg 

20 15, 18 Aſa gleichzeitig mit einem Benhadad ift, fo wird gewöhnlich zwiſchen Benbabad I., 
dem Zeitgenojjen der Aſa und Baeſa und Omri, und feinem Nadyfolger Benhadad II., 
dem Zeitgenofjien Ahabs, geſchieden. Die Injchriften Salmanafjars II. nennen zur Zeit 
Ahabs einen Bir(?)idri (Windler). Auffallend ift, daß Vater und Sohn den glei 
Königenamen führten. Sind beide Perfonen zu vereinerleien? Chronologiſch wäre es ja 

25 nicht unmöglih: Benhadad müßte ca. 50 Jahre regiert haben. In dem nad) Salomos 
Tode zwifchen Nord: und Südreih ausgebrochenen Krieg wußte Letzteres, um ſich des 
überlegenen Rivalen zu erwehren, fich nicht anders zu helfen, ald daß es die Aramäer 
um Beiltand bat. Für Damaskus, an einem Anotenpunft der Karawanenſtraßen zwiſchen 
Norden und Süden, Often und Welten gelegen, war die Gelegenheit zu einer Einmiſchung 

30 in die israelitiſch-judäiſchen Verhältniſſe willlommen. Damaskus juchte die Wege Rn den 
Mittelmeerhäfen und dieje zulett felbjt in die Hand zu befommen. Je nachdem Aja als 
Sohn Abias (2 Chr 13, 2) oder Nehabeams (1 Kg 15,2. 10; 2 Chr 11,20) gilt, bat 
Tabrimmon bereits mit Nehabeam, oder erjt mit Abia ein Bündnis geichloffen (1 Kg 
15, 8). Es wurde zwifchen Aja und Benhadad erneuert. Als Baeja, König von Jerael, 

3 von dem nahen Rama aus erufalem bedroht, bewegt Aſa den Benhadad durch reiche 
Geſchenke, fein früheres Bündnis mit Baefa zu brechen und Israel anzugreifen. Benhadad 
verheert die Städte Yjjon, Dan, Abel-bet-Maacha ſowie die füdlich gelegenen Striche bis 
zum See Gennefar und das ganze Land Naftali 1 Kg 15,20. Baefa wird durch bie 
Untreue feines Verbündeten genötigt, von der Befeftigung Ramas zu laſſen. Mit welchem 

#0 Erfolg er fi gegen Benhadad wandte, ift ungewiß (j. Bd II, 357). Die Feindichaft 
der Aramäer gegen Israel beitand unter Omri und Abab weiter. Um fih gegen Aram 
zu ſtärken, fuchten die israclitifchen Könige, Salomos Bolitif aufnehmend, Anſchluß an 
Pbönizien. Er wurde durch die Verbeiratung Ahabs mit Iſebel von Tyrus befiegelt. Da 
Phönizien fih faum mit Israel verbündet hätte, wenn wichtige Teile des Landes noch 

4 in aramäiſchem Befis waren, jo ift wahrjcheinlich, daß Israel inzwifchen gelungen war, 
die Aramäer aus feinen nördlichen Gebieten zu treiben. Die Freundichaft zwiſchen Tyrus 
und Israel machte den Zug aramätfcher Karawanen zum Mittelmeer von der Erlaubnis 
beider Staaten abhängig. Die Aramäer fuchten daher den Zugang zu den Häfen fich 
zu erzwingen. Für dieje vorauszufegenden Verbältnifie läßt ſich die Nachricht veriteben, 

50 daß die Aramäer zur Zeit Omris den Israeliten Städte wegnahmen und in Samaria 
Gaſſen, d. i. wohl Bajare, für ihre — anlegten 1 Ra 20, 34. Ausführlicher werben 
im AT Kämpfe zwifchen Ahab und Benhbadad berichtet. Vielleicht war ſchon Omri in eine 
Art Vafallenverhältnis zu Aram getreten, Yedenfalls ift es für Abab 1 Hg 20,3 und 9 
vorausgeſetzt. Gingen erneute Kriege voraus? 1Kg 20, wozu 2 Kg 6, 24—7,20 Parallele 

55 fein könnte, ift ein Bruchitüd aus den Kämpfen zwifchen Ahab und Benhadad. Yeßterer 
bat mit 32. (2) Königen den König von JIsrael in feiner Hauptitadt Samaria umſchloſſen. 
Da die Bedingungen für die Übergabe der Stadt zu demütigend find, entſchließt ich 
Ahab zur Verteidigung. Dur eine Kriegslift erringt er einen Sieg über Benhadad. 
Im Jahre darauf wird Benhadad in der Ebene Jeſreel bei Aphek von Ahab geihlagen. 

so Benhadad jtellt fich ihm, wird aber großmütig behandelt. Sie ſchließen einen Vertrag. 
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Benbadad räumt den israelitiſchen Kaufleuten in Damaskus befondere Stadtviertel zur 
Niederlaffung ein 1 Kg 20, 34. Dieſe Kämpfe gegen Jörael werden am Beſten vor 854 
gelegt. In eben diefes Jahr fällt der Kampf Salmanafjars II. von Afjur gegen Ben: 
badad und die mit ihm verbündeten 12 Könige, darunter Ahab von Israel, bei Karkar 
(im Orontestbal). 5 

Um den Beſitz der reichen Mittelmeerhäfen trat Aſſur als Mitbewerber der Ara— 
mäer auf. Als Tiglat-Pileſer J. die Hetiter unterwarf, übernahm Aſſur die Anſprüche 
der Hetiter auf Nordſyrien. Die Schwäche Aſſyriens nad dem Tode Tiglat-Pileſers 
machten ſich die Aramäer zu nuge und gründeten in Mejopotamıen und nördlich von 
der Mündung des Oronted eine Reihe Kleiner Neihe unter äbnlihen Bedingungen wie 
die Aramäer an den Grenzen Israels. So jtießen fühlih an Damaskus die Reiche 
Hamatb und Patin (mit der Hauptjtadt Kunalua am See von Antiochia). Es folgen 
weiter nördlih Arpad, das durch die Ausgrabungen von Sendidirli näber befannte 
Sam’al, deſſen füdlicher Teil Jaudi (verwandt mit Juda? Meyer a.a. D. 248) und 
endlib Gurgum mit der Hauptjtadt Markas. Unter den mejopotamifchen Aramäer: ı5 
ftaaten wie Sudi, Lali u. |. w. war Bit-Adini, zwifchen Balih und Euphrat mit der 
Hauptitadt Til:Bafir Jeſ 37, 12, am mwichtigiten, weil der Schlüfjel zu den nördlichen, 
mie Damaskus zu den füdlichen Mittelmeerhäfen. 

Schon Affurnafirpal (885—860) hatte Bit-Adini unterworfen und Patin unter Qu: 
barna das gleihe Schidfal bereitet. Aber erjt feinem Sohne Salmanafjar II. (860—825) 20 
gelang die völlige Unterwerfung aller nordfyriichen Staaten bis an die Grenze von 
Hamath. Bit:Adini war aſſyriſche Provinz geworden. Unter bdiefen Umſtänden fam 
eine antiafiyriiche Allianz zu jtande mit dem Mittelpunkt Damaskus, dem mächtigjten ſüd— 
forifchen Staat und der eigentlichen Vormacht Paläſtinas. Als Benhadads Bundes: 
genofien oder Vafallen werden auf den Inſchriften 12 Könige genannt, worunter nad) 2 
dem größten Truppenkontingent zu jchließen, Jrchuleni von Hamath und Ahab von Jsrael die 
mächtigiten find. 854 fam Salmanafjar abermals über den Euphrat und nahm die Huldigung 
der nordſyriſchen Staaten in Pitru (füdlih von Kartemifch, dem biblischen Pethor Nu 22,5; 
Dt23,5) entgegen. Alsdann zog er nad) Aleppo, mo er dem Stadtgott Ramman opferte. 
Die Verbündeten erwarteten ibn bei Karkar. Troß der bochllingenden Worte Salma— 30 
nafjard war die Schlaht für ihn erfolglos: Damaskus war dem Gegner gewachien. 
Ebenſo refultatlos waren die von Salmanafjar in den Jahren 850), 849 und 846 er: 
neuten Angriffe gegen Benbadad und feine Alliierten. Bald nad der beitandenen ge: 
meinfamen Gefahr von 854 brach der Krieg zwiſchen Benhadad und Abab von neuem 
aus. Benbadad wollte Ramoth in Gilead nicht herausgeben. Abab fällt, von Joſafat 35 
von Juda unterftügt, im Kampf um Namoth im dritten Jabre nad der Schlacht bei 
Aphek. Auch unter Ahabs Nachfolgern dauerte der Kriegszuſtand fort. E3 wird ſich da— 
bei vielleiht um das Loslommen von der aramäifchen Uebermacht gehandelt haben, das 
durch die erneuten Angriffe der Affprer auf Damaskus ausfichtsvoll ſchien. Wenn 2 Kg 
6, 24— 7,20 auf die Zeit Jorams von Israel ſich bezieht (doc f. oben S. 286,54-—55), jo 40 
hätte Benbadad ihn in Samaria hart bebrängt, dann aber plöglicy die Belagerung daran 
gegeben. Bielleiht war die Nachricht von dem abermaligen Borrüden der Afiyrer in 
den Jahren 849 oder 846 der Anlaß für den plöglichen Abzug Benhadads von Samaria. 
Für diefe Zeit fennt die Bibel als Feldherrn Benhadads Naeman 2 Kg 5. Wenige Zeit 
nachber wurde Benhadad von Hafael (in den Inſchriften Ha-za-’ilu, LXX* Alani) # 
ermordet. Benhadad war das Opfer einer von dem Propbeten Elija geleiteten Verſchwörung, 
die in Jsrael gleichzeitig den Untergang der Omriden durch Jehu veranlaßte. Hajael verteidigt 
mit Erfolg das von Joram von Israel und Abasja von Juda ibm ftreitig gemachte 
Ramotb 2 Kg 8, 28—9, 15 (vgl. Hafael VII, 452/35). Da Hafael die aſſyriſche Ober: 
bobeit nicht freiwillig anerkennt, zieht Salmanaflar 842 gegen ibn. Damaskus ift ifoliert. 50 
Istael und Hamath hatten fi unter den Aſſyrer geftellt. Hafael wird von Salma— 
nafjar am Hermon gejchlagen und verjchanzt fih in Damaskus, wo der Aſſyrer ihn ver: 
geblich belagert. Salmanaflar vernichtet die Garten von Damaskus und zieht mordend 
und brennend bis zu den Bergen des Hauran. Alsdann wendet er ſich zur Meeresküfte 
und empfängt den Tribut der Phönizier und Jehus. Salmanafjars eriter Zug gegen 55 
Damaskus 839 batte außer der Eroberung von vier Städten Hafaeld feinen nennens— 
werten Ertrag. Torus, Sidon und Byblus zablten Tribut. 832 erfchlugen die Be: 
wohner von Satin ihren König Yubarna II. und erboben Surri zum Nachtolger Als 
diefer während der Belagerung Kunaluas dur die Aſſyrer ftirbt, wird Saft von den 
Affyrem zum König eingefet. u 

— 0 
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Seit 839 hatte Hafael vor den Afiyrern Ruhe. Er benüßte die Zeit, um mit 
Israel und Juda abzurechnen. Er wurde ihr gefürdhtetiter Gegner. „Er bradte Israel 
in feinem ganzen Gebiete Niederlagen bei und beatwang vom Sordan an nah Oſten bin 
das ganze Land Gilead, die Gaditer, Rubeniten und Manafliten von Arver am Arnon, 

5 fotooßl ilead als Baſan“ 2 Kg 10, 32. 33. Die Beliegten wurden ſehr graufam be 
bandelt Am 1,3. Auch das Weftjordanland griff er an. Er verheerte und zerftörte bie 
Philiſterſtadt Gath 2 Kg 12, 18. Als er Miene machte, von bier Jeruſalem anzugreifen, 
erfaufte Jehoas durch Hingabe der legten Tempelfhäge die Verfhonung 2 Kg 12, 18. 19. 
Auch Jehus Nachfolger Joachas wurde von Hafael und feinem Sohn Benhadad III. 

ı0(2 Kg 13,22 nur von H.) bebrängt 2 Kg 13,3. Der Aramäerkönig hatte das israe- 
litifche Heer auf 50 Reiter, 10 Hagen und 10000 Mann beichräntt 2 Kg 13,7. Mit 
Adadenirari III. (812—783) beginnen für Aram wieder die —— durch die 
Aſſyrer. Adad⸗nirari rühmt ſich das ganze Weſtland Phönizien, Israel, Juda, Edom und 
Philiſtea unterworfen zu haben. An einen der Züge 803, 797 oder 787 ſchloß ſich der 

15 Krieg gegen Mari, d. i. Benhadad III. von Damaskus. Benhadad wurde in feiner 
Hauptftabt belagert, mußte fapitulieren und 23000 Talente Silber, 20 Talente Gold, 
3000 Talente Kupfer, 5000 Talente Eifen und andere Beute zahlen. Für das Jahr 773 
wird ein Zug Salmanafjars III. (783—773) gegen Damaskus, 772 Affurdans III. 
(773— 763) gegen das Land Chatarif (Sad) 9, 1) am Libanon erwähnt. Den erneuten Ein 

20 fällen der Alorer dürfte Joas von Israel zu danken haben, daß ihm gelang, Benhadad III. 
dreimal zu ſchlagen und ihm wohl die weftjordanifchen Eroberungen feines Vaters Hafael 
zu entreifen 2 8g 13, 14—19; 24—25. Der eigentliche Berreier Israels von dem 
aramätfchen Joch wurde aber erjt Jerobeam II. (vgl. VIII, 665—666). Er eroberte die 
israelitifchen Gebiete zurüd von der Straße nah Hamath bis zum Meere der Steppe 

35 d. i. dem Toten Meere 2 Kg 14, 25. 28. 
Das Ende der Aramäerftaaten führte Tiglat-Bilefer III. (745— 727), der Begründer 

des neuaſſyriſchen Reiches, herbei. Beim : mei Santritt Tiglat-Pileferd waren Die 
ſyriſchen Staaten faſt wieder jo felbitftändig wie zu — 2*— der Herrſchaft Salmanaſſars II. 
Zunächſt wurde Sarduris II., der von Urartu (Armenien) nach Syrien gerückt war, 743 

so in fein Stammland zurückgedrängt. 740 wurde Arpad, das im Bündnis mit Armenien 
—— hatte, erobert und in eine aſſyriſche Provinz verwandelt. Die mit Armenien 
onſpirierenden ſyriſchen Fürſtentümer unterwarfen fi, nominell aud Damaskus unter 
Neon (7x) und die phönizijhen Städte. 738 erſchien Tiglat-Bilefer abermals in Syrien, 
zu Hilfe gerufen von Panammu II. von Sam’al gegen Azrijau von Jaudi und Tutammu 

5 von Unki (öftlih von Ja’udi), die Gebietöverlegungen begangen hatten. Tutammu wurde 
befiegt und Unki zur affyriihen Provinz gemacht. Auch Kullani (Jef 10, 9 >>), die 
Hauptitadt Azrijaus, wurde 738 erobert. Von Hamath wurden 19 Bezirke gelöft und in 
die aflprifche —*8* Simirra (weſtlich von Hamath) umgeſchaffen, deren Statthalter der 
ſpätere König Salmanaſſar wurde. Die Fürſten von Damaskus, Hamath, Gurgum u. ſ. w. 

40 huldigten von neuem. Während Tiglat-Pileſer mit Medien beſchäftigt war (737—735), 
hielt Rezon von Damaskus die Zeit zum Abfall von Aſſur für günſtig. Sein Bundes— 
genoffe wurde Pekach von Israel. Auch verjuchten fie Juda zum Anſchluß zu zwingen. 

er Hafenort Ailatb am Roten Meer wurde von Rezon erobert und an Edom aus- 
geliefert, Serufalem von den Verbündeten belagert (2 Kg 16, 5ff.; Ne 7), aber frei- 

45 gegeben, da Tiglat:Pilefer, von Ahas von Juda gebeten, 734 nah PBhiliften fommt. Er 
tolierte Damaskus, indem er nördliche Dijtrifte Israels, die er zu der aſſyriſchen Pro: 
vinz Soba vereinigt, eroberte 2 Kg 15,29 und jeine Hand beim Sturze Pekachs von 
Israel im Spiel hatte. Alsdann zog er gegen Damaskus (733), begleitet von Pa: 
nammu II. von Sam’al, der bei der ea erung jtirbt (Coole, A Textbook of North- 

60 Semitic Inseriptions 1903, ©. 173). ie Stadt wurde 732 erobert, ihr Gebiet dem 
aſſyriſchen Neich einverleibt und Nezon hingerichtet 2 Kg 16,9. Abas von Juda buldigt 
dem Afiyrer in Damaskus und läßt in Serufalem das Nachbild eined damaszenifchen 
Altard errichten 2 Kg 16, 107. Mit dem Fall von Damaskus war der Widerſtand Der 
weſtlichen Aramäerftaaten gebrochen und der Aſſyrer an fein Ziel gelangt. Die Ein: 

655 provinzung der übrigen Aramäerreiche folgte bald. 720 empörte ſich Ilu-bidi oder 
Yausbidi von Hamath. Die aſſyriſchen Provinzen Arpad, Simirra, Damaskus und 
Samarta ſchloſſen fih an. Doch Sargon (721—705) überwand die Rebellen noch im 
gleihen Jahre, eroberte Karkar, zog dem Jau:bi’di die Haut ab und machte fein Land zur 
aſſyriſchen Provinz. Im gleichen Jahre ift wohl auch Sanral aſſyriſche Provinz geworben. 

so Ihm folgte 711 Gurgum. Damit endet die äußere Gejchichte der Aramäer in Syrien. 
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2. Sprien bis zum Jahre 332. Aus Agypten zurüdgelehrt ließ der aſſyriſche 
König Aflarbaddon (681—668) auf einer Stele in Sendfdirli (im ehemaligen (Sam’al) 
die Eroberung des Pharaonenlandes verberrlihen. 625 hatte Syrien unter der Skythen— 
plage zu leiden. Nach der Schladht bei Megiddo (609) beſetzte Pharao Necho Syrien 
bis an den Eupbrat, mußte aber ſchon nad der verlorenen Schladht bei Karkemiſch 605 5 
alle Eroberungen an den Babylonier Nebukadnezar (605—586) abtreten. 605 war 
Ninive, die Hauptftadt Aſſurs, erobert worden. Syrien fam nun an das neubaby- 
lonifche Reich. . 

Nah ihrer politifchen Vernichtung breiteten fich die Aramäer in Mefopotamien und 
Syrien immer weiter aus. Die babplonife-affyrifepen, betitifchen und übrigen Volks— 10 
elemente verichmolzen mit ihnen, genau tie fpäter die arabifchen, was aud äußerlich in 
dem veränderten Tupus 3. B. der Araber in Damaskus erfichtlih it. Dabei wurden 
von den Aramäern bab aſſyriſche Kulturelemente aufgenommen und weiter nach dem Weiten 
3. B. nad Paläſtina abgegeben. 

539 fiel Babylon an die Perfer. Syrien wechſelte abermals feinen Herrn. Won den 15 
Berjern wurde das ganze Gebiet weftlih vom Euphrat und füdlidh von Taurus und Amanos 
zu der Provinz RT? ”22 zufammengefaßt. Dazu gehörte auch das öftlihe Aramäerland 
(Ebarran, Nifibis) und wohl auch die mejopotamishe Wüſte bis nad Babylonien bin. 
An die Spige der Provinz trat ein Satrap. Die perfifchen Könige trugen der ftarfen 
Verbreitung des Aramäertums Rechnung, indem fie das Aramäifche zur offiziellen Ver: 20 
lehrsſprache für die unterworfenen Länder erhoben. Die Juden, jener Zeit betreffende 
perſiſche Urkunden in aramäiſcher Sprache lefen wir Esr 4—7. Über die jüngft gefun: 
denen perſiſchen Urkunden in Aramäiſch aus Agypten, das ja auch zur perfiiden onardhie 
ebörte, vgl. Yidzbarsfi, Epbemeris II, 1906, 210ff. Das Aramäiſche wurde die älteite 

Weltfprade. Das Babyloniſche der Amarna:Zeit kann ſich mit ibm nicht mefjen. Aus 3 
dem 5. Jahrhundert mag die aramätjche Injchrift des Salm:Schezeb, Sohn des Petoſiris 
aus Tema in Arabien ftammen (vgl. Cooke, Textbook of North-Semitie Inserip- 
tions ©. 195— 199). Unter den binnenländijchen Städten Syriens ftand Damaskus an 
der Spige. Hier war eine königliche Schaglammer. Der perfiiche Satrap freilich refidierte, 
wie es fcheint, bei Aleppo. Die Karawanenſtraße ging von bier bei Tapfatus (Tiphſach so 
1 Kö 5, 4) über den Euphrat. Die älteren betitifcharamäifchen Königsftädte büßten ibr 
Anjeben ein. Südlich von Karkemiſch gewann Mabog (grieh. Bambyke, jegt Membidich) 
die Bedeutung eines Gentralheiligtums, wo der unzüchtige Kult der Atargatis (dea Syra) 
blübte. Der Kult des Nebo fahte u. a. in Edeſſa und Palmyra feiten Fuß. Im all- 
emeinen bat Syrien unter den Perfern feine jchlimmen Zeiten gehabt. Es war das 35 

Durchgangsgebiet der Züge der perjiichen Könige nah Agypten, Pbönizien und Palä— 
jtina und mußte wohl Proviant und Hilfstruppen jtellen. 

3. Sprien bis zum Jahr 64 v. Chr. 332 erhielt der Orient einen neuen 
Oberherrn. Sprien lommt unter maledonische Herrſchaft. Mit Alerander dringt nad) 
der Schlacht bei Iſſus das Griechentum tiefer in den Drient und erzeugt gerade in 40 
Sprien eine ſtarke ocecidentaliſch-orientaliſche Miſchkultur. Miltitärkolonien und Städte 
werden gegründet. Die Nefte griechiicher Theater in den entlegeniten Winkeln des Yandes 
zeigen, tie weit die Wurzeln des Hellenismus gingen. Die Aramäer baben ſich von 
allen Semiten, etwa ausgenommen die in Babylonien anfällig getvordenen Semiten, am 
meiſten fremden Kulturen affimiliert. Mit fait noch größerer Schnelligkeit, als fie einst 46 
in die betitiich-fananätfhen Staaten bineinmwuchien, find fie vom Griechentum influenziert 
worden. Sollte das nicht daran liegen, daß die Aramäer feine eigentliche jelbititändige 
Religion und Kultur beſaßen? Als die Jsraeliten Kanaan befegten, find fie Israeliten 
geblieben, ebenjo wie die Araber, als fie ein Weltreih gründeten, Araber geblieben find 
— beiden Unternebmungen ging eine religiöje Bewegung voraus, die die Eigenart der 50 
run als Eroberer auftretenden Stämme jchuf. 

Nah Aleranderd Tode 323 löſte ſich fein Weltreih auf. Bei der Teilung von 
Triparadifus 321 wurde Seleukus I. Nikator Statthalter von Babylonien. Daraus ver: 
trieb ibn 316 Antigonus, der Satrap von Phrygien. Gegen Antigonus und jeinen Sohn 
Demetrius Poliorketes verbanden ſich Ptolemäus von Agypten, Seleufus, Lyſimachus 56 
und Rafiander. Nach dem Sieg bei Gaza 312 über Demetrius erhielt Seleufus abermals 
Babylonien und die öftlihen Provinzen. Das Jahr 312 gilt als das Gründungsjahr 
des ſeleucidiſchen Reiches, das bis 64 v.Chr. dauert, und als Beginn der fog. feleuctdiichen 
Ara Nah der Schladht bei Ipſus in Phrygien, wo Antigonus fiel, 301, bekam Se: 
leutus den größeren Teil von Syrien. Zur VBerberrlihung des Sieges gründete er Die @ 
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Stadt Antiohia am Orontes und verlegte dorthin die Nefidenz des Weſtreiches, wonach 
die feleucidiihe Herrichaft auch die forifche heißt. Außerdem gründete er die Hafenjtadt 
Antiohiens Seleucia, ferner Laodicean am Meere und füdlih von Antiohia Apamea am 
Drontes, berühmt ald Rechnungskammer des feleucidifchen Heeres und durch fein Geftüt. 

5 Hauptitadt des Oftreiches wurde das am Weſtufer des Tigris neugegründete ſüdlich von 
Bagdad gelegene Seleucia, das nachher durch das von den Parthern auf dem gegemüber: 
liegenden Oſtufer des Tigris erbaute Ktefiphon in Schatten gejtellt wurde. Seit 306 führten 
gleich den andern Diadochen auch die Seleuciden den Königstitel. Auf Seleufus I. (312 
is 280) folgte Antiochus I. (280—261). Unter feinem Sohne Antiohus II. (261 bis 

10 246) begann der innere und äußere Verfall des fyrifchen Neiches. Baltrien und Parthien 
wurden jelbitftändig. Die Meder in Atropatene dehnten fich bis zum Kafpifchen Meere aus. 
Die Heinafiatifchen Befigungen wurden durch die Attaliden von Pergamon beunrubigt. 
Schon Antiohus I. fämpfte mit den Ptolemäern um den Beſitz von Syrien. Der Friede 
249/8 ließ den Ptolemäern Baläftina und Phönizien. Ptolemäus III. Euergetes (247 bis 

15 222) eroberte vorübergehend das Seleucidenreih. Erſt Antiochus III. der Große (223 
bis 187), der Nachfolger des Seleufus III. (226— 223), nahm den Krieg mit Agypten 
wieder auf, wurde aber 217 bei Naphia geichlagen, jo daß er feine Eroberungen wieder 
verlor. 198 befiegte er aber den ägyptiſchen Feldherrn Skopas bei Paneas jo gründlich, 
dag nun Paläſtina endgiltig den Seleuciden zufiel. Parthien und Baltrien blieben aber 

% aud unter Antiochus III. jelbitjtändig. Von Hannibal und den Atolern gegen die Römer 
aufgeftachelt wurde er von ihnen bei Thermopylä und entjcheidend 190 bei Magnefia in 
Lydien geichlagen, worauf er ihnen Kleinafien bis zum Taurus abtreten mußte. Kappa: 
dofien und Armenien riffen fih nun vom forifchen Neiche los. Seleufus IV. (187— 175) 
und befonders Antiohus IV. (175—164) gingen in ihrem ÖGriecheneifer rüdjichtslos 

25 gegen bie Juden vor, jo daß e8 zum Aufitand der Hasmonäer (vgl. Bd VII ©. 463 — 470) 
am, in dem Paläftina den Sprern feit 142 endgiltig verloren ging. Über die auf An- 
tiohus IV. folgenden Antiohus V. (164—162), Demetrius I. (162—151), Alerander 
Balas (151— 156), Demetrius II. 146 ff., f. au Hasmonäer VII, 463—470. Was 
nob von auswärtigen Provinzen zum feleucidifchen Neiche gehörte, riffen nah und nach 

0 die Barther an fih. Zmifchen 150—140 eroberten fie die iranischen Provinzen und Baby- 
lonien. 129 fiel Antiohus VII. (139—129) im Kampf gegen Phraates von Parthien. 
Das Seleucidenreih war fortan auf Syrien beſchränkt. Auf Demetrius II. Nilator (bis 
125) folgte Seleufus V. (125). Als dann die Söhne des Antiohus VIII. (125—112) 
gegen den Sohn des Antiohus IX. (112—95) Antiohus X. von 95—83 Krieg führten, 

35 machte ſich Tigranes II. der Große von Armenien von 83—69 zum Herrn von Sprien. 
Ihn befiegte der Nömer Lukullus, der noch einmal einen Seleuciden Antiohus XIII. auf 
den Thron Mr Diefer flob vor Pompejus und 64 wurde Sprien, d. b. das eigentliche 
Syrien, der Reſt des großen Seleucidenreiches, römiſche Provinz. 

4. Syrien bis zum Jahr 635 n. Chr. Unter den Seleuciden war das eigent= 
0 liche Syrien (N Ledevxis zalovuern ts LZvoias) wahrjheinlih nah den vier Haupt— 

ftädten Antiochia, Seleucia, Apamea und Laodicea geteilt (vgl. Strabo 16, 2, 4). Bei 
den Römern zerfiel die von Taurus, mittlerem Eupbrat, Golf von Iſſus, Partbien und 
Zandenge von Suez umjchlofjene Provinz Syrien in zehn Gaue: 1. Kommagene (Berre, 
Samofata, Germantcia, Antiohia ad Taurum, Doliche) ; 2. Cyrrheſtica (Zeugma, Europus, 

#5 Hierapolis, Cyrrhus); 3. Chalybonitis (Chalybon, Barbalifjus, Thapſakus, Lura); 4. Pieria 
(Rhoſus, Seleucia am Meere); 5. Caſſiotis (Anttodyia, Yaodicen, Gabala, Balanca) ; 
6. Chaleidice (Chaleis, Arra); 7. Apamene (Apamea, Pofidium, Larijja, Epipbania [Ha- 
matb], Aretbufa, Emefa [Höms]); 8. Laodicea (Laodicea Scabiofa); 9. Palmyrene (Bal: 
myra, Rejapba); 10. Eölefyrien (Dcurura, Heliopolis |Baalbek], Jabruba, Apbala, Abila, 

5 Damaskus). Daneben gaben gab es kleine ſyriſche Fürften als Klienten Noms: jo die 
Herodianer in Baläftina, eine feleucidifhe Dynaftie in Kommagene (bi8 72 n. Gbr.), 
ferner die Dynaftien in Chalcis (bis 92 n. Chr.), in Abila (bi 41 n. Ebr.), in Are 
tbufa und Emeja (bis 72 n. Chr.); endlich die Dynaftien von Damaskus und Petra (bis 
106 n. Chr.). Damaskus war 112 v.Chr. an Antiohus Kyzikenus (112—95) gelommen. 

55 Danach wurde Demetrius Eufärus König in Damaskus (91—87). Antiohus XII. (87 —8S5) 
fiel im Kampf gegen den König Aretas (Charith) von Arabien. Damaskus wurde nun arabifcher 
Beſitz, untertwarf fih aber, als die Römer zum erjten Male in Syrien erfdienen, der 
römijchen Oberhobeit. Zur Zeit der Flucht Pauli aus Damaskus ftand die Stadt unter 
einem Statthalter Zdraoyns des Königs Aretas 2 Ko 11, 32. Unter Trajan (98—117) 

0 wurde Damaskus römische Provinzſtadt. 
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Auch unter den Römern batte Syrien mannigfache Schidfale zu erleiden. Von 65 
bis 48 fand es unter dem Einfluß des Bompejus. Infolge des im Jahre 56 erneuerten 
eriten Triumvirats erbielt Grafjus auf 5 Jahre Syrien. Er zog 54 gegen die Partber, 
erbielt aber bei Garrbae eine empfindliche Niederlage und wurde 53 ermordet. Sein Nach— 
folger Gaffius Longinus flug 51 die bis nad Antiochia vorgedrungenen Bartber zurüd. 5 
Während Gäfar mit den PBompejanern in Afrika kämpfte, machte ſich ein Anhänger des 
48 ermordeten Pompejus, Cäcilius Bafjus zum Herrn in Syrien 46, bis es 44 wieder 
an Caſſius fiel. Nachdem er den von Antonius wider ihn gefandten Dolabella in Lao— 
dicen belagert und zur Übergabe gezwungen batte (43), zog er 41 mit Brutus gegen 
Antonius, und endete nad der verlorenen &ehlacht bei Philippi durch Selbjtmord. So fam 10 
Syrien von 41—30 unter die Herrichaft des Antonius. Während Antonius fih von Okta— 
vian den Oſten als Herrichaftsgebiet zufichern ließ, drang im Jahre 40 auf Anftiften des 
von Caſſius 42 an den partbiihen Hof gefandten Yabienus, unter Führung des Pacorus, 
des Sohnes des Drodes (56-37), ein partbifches Heer in Syrien ein. Labienus ſtreifte 
bis Karien und Yonien. Endlich trieb ihn Ventidius Bafjus, der Feldherr des Antonius, 
in den Taurus zurüd, fchlug bier auch die zur Hilfe geeilten Parther und dann noch— 
mals bei Trapezon, two der parthiſche Unterführer Phranipates fiel. Damit wurden Syrien 
und Paläftina wieder römiſch. Als die Parther 38 ihren Einfall erneuten, wurde Pa- 
corus bei Gindarus (etwas nördlich von Antiochia) von Ventidius geichlagen. Nachher 

Ventidius gegen Antiohus von Kommagene. Während der Belagerung jeiner Haupt: 20 
Habt Samofata traf Antonius felbit ein, entließ den Ventidius und begnügte fi mit 
einer Scheinunterverfung, worauf er nach Athen zurüdtehrte, dem Softus die Statt: 
balterihaft von Syrien übergebend. Soſius vollendete die Unterwerfung Syriens. 36 
wieder felbit nad dem Orient —— verſuchte Antonius vergeblich die Parther zu 
yüchtigen. Nach der Schlacht bei Aktium und dem Selbſtmord des Antonius (31) zog 3 
Oktavian durch Syrien nah Agypten, kehrte aber bald zwecks Ordnung der Verhältniſſe 
nach Syrien zurüd. Durch die bekannte Teilung der Provinzen zwiſchen Auguftus und 
dem Senat erhielt erfterer Syrien als faiferliche Provinz für fih (27 v. Chr.). An ihrer 
Spitze ftand ein legatus Augusti pro praetore. Nach dem jüdifchen Kriege 66—70 
wurde Paläjtina von Syrien getrennt als provincia Judaea oder auch Syria Palae- » 
stina. Unter Veſpaſian (69—79) wurde auch Kommagene dauernd mit dem römifchen 
Heich verbunden (72). Unter den römiſchen Stattbaltern erhielt Syrien eine geordnete 
Rermwaltung, obwohl fie gelegentlih nicht frei von Härten und Willfürlichleiten war. 
Auch machten die Parther und Armenier noch nad 38 v. Chr. ſich zuweilen bemerkbar. 
In den Nabren 2 und 3 n. Chr. unterwarfen fie fi, von G. Gäfar, dem Enkel des ss 
uguſtus bedrängt, der römiſchen Autorität. Unter Septimius Severus (193 —211) wurde 

Syrien in zwei Teile zerlegt: Nordſyrien oder Syria magna und Syria Phoenice, wozu 
außer Pbönizien noch Heltopolis, Emefa, Damaskus, Palmyra, Auranitis, Batanea und 
Trachonitis gehörte. Syrien war die Heimat mehrerer römifchen Kaifer. So ftammte 
ac „ee (217) aus Emeſa. fh) 

nter der Herrfchaft der Nömer fand auch die Chriftianifierung Syriens ſtatt. 
Antiodhien, wo die Anbänger Jeſu zuerft den Namen Ghriften erhielten AG 11, 19ff., 
wurde ein zweiter Nusgangsort des Chriftentums und das Centrum der Heidendriiten. 
Über die Verbreitung der Chriſten in Syrien bis zum Jahre 325 |. Harnad a. a. O. II, 
S. 70—127 und „Syriſche Kirche”. 45 

Als Erbe der Seleuciden ergriff Nom ſchon unter Trajan (98--117), vollitändiger 
unter Caracalla (211 —217) auch Befig von den mefopotamiichen Gebieten. Der Name 
„Syrien“ erhielt einen größeren Umfang. Man jchied jett zwiſchen Osroene im Weiten 
(mit den Städten: Carrhae, Tela, Reſaina, und der Hauptitadt Edeſſa Orrhoe, Osrhoe 
bei den Griechen, Urhai bei den Syrern und Armeniern)), und Mygdonia im Oſten 50 
(Polyb. 5, 5) mit den Städten: Nifibis, Marde und Dara, daneben noch Zabdicene mit 
den Städten Bezabde und Yıbana, ferner das Gebiet der Arabes Scenttae mit den 
Städten Circefium und Singara. Auch das eigentlibe Syrien erfuhr Veränderungen. 
Ronitantin der Große trennte Kommagene und Cyrrheſtika vom übrıgen Syrien und fahte 
es unter der Provinz Eupbratenjis zufjammen (Ammian. 11, 8. 18, 4; Procop. bell. 55 
Pers. I, 17. II, 20). Nach der Teilung des römischen Neiches fiel Syrien an Byzanz, 
394 Theodoftus IL. 408— 450 teilte die den Römern gebliebenen Teile von Sprien in Syria 
prima mit der Hauptitadt Antiochia (Seeküſte, nördliche Dijtrifte bis zum Cupbrat bin) 
und Syria secunda mit der Hauptitadt Apamea (die Yanditriche am jüdlichen Yaufe des 
Drontes). Dftfyrien war damals ſchon längjt eine Beute der Araber und Parther geworden. 60 

19* 
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Nahdem die Safaniden unter Ardafhir (224[226)—241) dem Partherreich ern 
Ende gemacht hatten, begannen fie das römische Neich zu beunrubigen. 237 eroberten fie 
Nifibis und Garrbae. Sapor I. (241—272) drang bis Antiodhia vor. 242 befiegt, erhielt 
er doch in dem Frieden mit Kaifer Philippus (244—249) Armenien und Mefopotamien 

5 zugefprochen. In Antiochia gelang ihm fpäter, den römischen Kaifer Balerian gefangen 
zu nehmen. Im Kampf gegen die Perjer leiftete Odenath II. (Udhaina) von Palmyra 
den Römern gute Dienite. Sach jeiner Ermordung (267) erbielt feine Frau Zenobia die 
Herrichaft. Im Anſchluß an Perfien fuchte fie ein forifches Meltreich zu gründen. Ihre 
Regierung bedeutete den Glan; Palmyras. Griechifchrönifche Kultur drang ein. Die 

10 Ausdehnung der Herrichaft auf Syrien, Mejopotamien und einen Teil Agyptens brachte 
3. in Kampf mit Rom. Aurelian befiegte ihre Truppen bei Höms (271). Zenobia ſelbſt 
wurde gefangen und beim Triumpbzug in Rom mitaufgeführt. In dem ;yrieden, den die 
Nömer nad längeren Kämpfen beim Tode Juliane, 363, unter Jovinian mit Sapor II., 
dem Großen (309—379) jchlofjen, verzichteten fie u. a. auf Nifibis. Der Status quo 

15 wurde durch die zwiſchen dem ojtrömifchen Kaiſer Theodofius II. und Jezdegerd I. (399 
bis 420) getroffene Wereinbarung beftätigt. Seit jenen Zeiten war das Schickſal des 
innerafiatifchen Ghriftentums von den perfifchen Königen abhängig. Solange die Chriſten 
von den römiſchen Imperatoren verfolgt wurden, galten fie den Perfern als Feinde 
Roms. Viele liegen ſich auf perfiichem Öebiet nieder und erhielten freie Religionsübung. 

20 Durch die Fortſchritte der buddhiſtiſchen und chriftlihen Propaganda beunrubigt, ſuchte 
die zoroaftrifhe Religion eine Organifation als Staatsfirhe. Als Konjtantin zum 
Chriftentum übertrat, änderte fih das Verhalten der Perſer zu den Chriften. Der Verdacht, 
daß die Chriften zu dem dhriftlichen römischen Kaifer gegen den heibnifchen Perſerkönig 
halten würden, war begreiflidh. Seit 342 begann Sapor II. die Chriften zu verfolgen. Aber 

25 die Verfolgung galt nicht ihrem Glauben, jondern der organifierten Kirche. Seit 363 war 
©. auch Herr über die Chriften, die in den von Jovinian abgetretenen Gebieten wobnten. 
Im allgemeinen waren die Perſer duldſam. Sobald aber eine Verbindung der Chriften 
mit dem römifchen Kaifer geargwohnt wurde, gab «8 blutige Ausfchreitungen. Über die 
Stellung der perfishen Könige zum Neftorianismus, der 483 auf der Synode von Betb- 

0 Lapat in Perfien eingeführt wurde, vgl. Neftorianer Bd XIII, 725 und „Sprifche Kirche“. 
Nachdem bereits unter Kavadh (488—531) zwiſchen Berjern und Römern der Krieg wieder 
entbrannt war und zu dem für die Römer jchimpflichen Frieden vom Jahre 531 geführt 
batte, gab die Einmiſchung des Kaifers Juftinian (527—565) als Schiedsrichter ın den 
Streit zwifchen dem Ghafjaniden Charith bin Amr, der zu den Römern bielt, mit Al: 

5 Mondhir ıbn No’man, dem perfiihen Vaſallenkönig von Hira, erneuten Anlaß zu 
Feindſeligkeiten. In deren Verlauf plünderte Chusrau I. (531—579) das den Römern 
gebliebene Weſtſyrien und eroberte u.a. 540 Antiochia. Einen Teil der Bewohner führte 
er nad Neu:Antiochien bei Kteſiphon am Tigris. Unter Chusrau II. Parvez (590 — 628) 
eroberte der perfiiche Feldherr Farruchan, Schahrvaraz, 609 Hamatb und Edejla, 611 

so Aleppo, 614 Antiohia, Damaskus und Jerufalem, und 618 Aegypten. Jedoch gelang 
dem Kaifer Heraklius (610641), den römischen Beſitz den Perſern jeit 623 wieder zu 
nehmen. Es war aber nur für kurze Zeit. Bereits 635 fiel Syrien den Arabern zu. 

5. Syrien bis zum Jahr 1516. Schon vor der arabifchen Erpanfion gab es 
auf dem Boden und in der Nähe des alten Syriens arabifhe Reiche und Enklaven. So 

5 blühte in Hira am Euphrat nicht weit vom alten Babel das Königtum der Lachmiden (vgl. 
G. Rotbitein, Die Dynaſtien der Lachmiden im alten Hira, Berlin 1899). Die Nabatäer, 
ein arabiſcher Stamm in der forifchen Wüſte oder Nordarabiens hatten allmählich ibre 
Herrichaft vom NW. Arabiens bis nah Damaskus und Palmyra ausgedehnt. In Pal— 
myra rejidierten arabifche Adelagefchlechter. Kultur und Schrift diefer arabiichen Staaten 

50 waren aramäiſch. Aus dem Jahre 328 n. Chr. datiert die arabifche Grabinfchrift des 
Maralgais ibn Amr des „Königs aller Araber” (Revue arch6ol. 1902, 4097f.) in en: 
Nemära bei Damaskus. Aus Zabad bei Aleppo und aus dem Hauran füblih bon 
Damaskus jtammen arabiiche Inſchriften aus den Jahren 512/3 und 568. Daneben 
geben die von Damaskus bis nah el-Dla im nördlichen Hidſchaz gefundenen fog. jafa= 

55 tenifchen, lichjanifchen und thamudeniſchen Anjchriften Kunde von dem Hin— und Her: 
wandern arabiſcher Hirten, die, wie die von ihnen gebrauchte Schrift zeigt, unter dem Ein: 
fluß füdarabifcher Kultur ftanden (vgl. Bd I, 768). Die Lehre Mubammebs wurde das 
Zeichen zu einer Einigung und dem Vordringen der arabifchen Stämme und führte bald 
nad dem Tode des Propheten (632) zur Gründung des arabifchen Weltreiches. Unter den 

gg Ländern, die der aus dem Inneren Arabiens ihren Anjtoß nebmenden legten und größten 



Syrien, geogr. u. geſchichtl. 293 

mes pr Beute fielen, war Syrien das erfte. Nachdem ſchon unter dem 
1. Kalif Abu (632—634) ein gewöhnlicher Raubzug der Bebuinen gegen Hira 
dur Entſendung Chalids zu einem glüdlih geführten Angriffsfrieg gegen die Perſer 
umgefchlagen war, ſchwoll den Muslimen der Mut zu einem Losbrud gegen das jchlecht 
vorbereitete byzantiniſche Reich. Der Angriff richtete N zunächit gegen Sprien. 635 fand 5 
die Entſcheidungsſchlacht zwiſchen Heraflius und Chalid am Jarmuf, dem linfen Neben: 
fluß des Jordan, füdlih vom See Tiberias ftatt. Die Biyzantiner wurden geichlagen 
und die Araber hatten in gen) Syrien freie Hand. Damaskus, das ſchon 635 vor der 
Schlacht am Jarmul dem Chalid die Thore hatte öffnen müfjen, wurde 636 zum zweiten 
Male von ibm genommen. 637 fielen Jerufalem und Antiohia. Hama und Aleppo 10 
unterwarfen fich freiwillig. 640 wurde Gäjarea erobert. So war ſchon unter dem 2. Ka— 
Iifen Omar (634—44) nad dem Fall der die Oftgrenze des römischen Reiches jchügenden 
ftarfen Feſtungen ganz Syrien bis Aleppo arabifcher Beſitz geworden. Die gewaltige 
arabijche Erregung, die in den nächiten Jahren noch zur Unterwerfung Perfiens, Mejo: 
potamiens und Agyptens trieb, wurde erjt durch des 3. Kalifen Othman (644—656) 16 
Tod geflaut, der eine Krifis für den Islam bedeutete. 

Sach der Ermordung Alis (656—661) wurde durh Muätija (661— 679), den Bes 
gründer der Omajjadenberrichaft (661— 750), das Kalifat von Medina nad Damaskus 
verlegt. Für Damaskus begann eine Periode größten Glanzes. Walid I. (705—715) 
baute die ebemalige, wohl von Kaifer Arkadius (395—408) bergeftellte Jobannestirche 20 
= dem Welttvunder der Omajjadenmojchee um. Schon unter Jeſid I. (680-683) ent⸗ 

annten die Fehden zwijchen Kelbiten und Keißiten. Merwan I. (683—685) unterwarf 
die Kaifiten bei Merdſch Rähit öftlih von Damaskus. Der Hof war meltlih gefinnt. 
Der kluge und kräftige "Abd el-Melik (685— 705), der begabteite der Omajjaden, zeigte 
fh den Bürgerkriegen gewachſen. Durch den Verkehr mit ſyriſchen Chriſten (Johann von 25 
Tamaslus vgl. Bd IX, 286 ff.) entwidelte fich gerade in Syrien die moderne mus— 
limifche Theologie. Die frühere einfache Lebensweiſe des Arabers entartete durch den 
Einfluß fremder Sitten und durch die großen NReichtümer. Der Hof der Kalifen wurde 
ber Tummelplag der Dichter. Leo der Iſaurier (717) und Karl Martell (732) bemmten 
die Fortſchritte des Islam im Norden und Weiten. Seit Suleiman (715—717) verfiel so 
die Omajjadenberridaft. Unter Yefid III. (744) begannen neue Bürgerfriege. Merwan II. 
(745— 750) verlor gegen die Abbafiden die Schlaht am Zab. Mit den Abbafiden ging 
die Macht des Islam auf das von Abu Dſchaffar (Al:Manfur) gebaute Bagdad über. 
Terier und Araber taufchten anfangs ihre geiftigen Gaben aus. Wiſſenſchaft und Kunft, 
Handel und Induſtrie entwidelten fih mächtig. In Sprien, befonders in Damaskus, 35 
wurden gelebrte Schulen gegründet. Durch forifche Vermittelung wurden die Werke ber 

iechiſchen Gelehrten den Arabern zugänglid. Damit wurden die Beziehungen weiter ge: 
Führe, die nach der Aufbebung der edeileniichen Schule infolge der — Streitig⸗ 
keiten (489) und durch die Schließung der Akademie von Athen (529) durch die Aus— 
wanderung griechifcher Gelehrten nah Perſien zwiſchen Orient und klaſſiſchem Altertum 40 
entitanden waren. Nah dem Tode Mamuns (813— 833) begann die Auflöfung des 
Reiches der Abbafiden, woran der Auffhtwung der Dynaftie von Muchtadi bis Muktafı 
(870— 908) nicht mehr ändern fonnte. Türkische Führer und Soldaten gewannen Einfluß. 
In den verſchiedenen Teilen des Kalifats traten jelbjtjtändige Dynaftien auf. 837 ver: 
muftete Theophil von ayanı Nordiprien und Mefopotamien, nahm Samofata am Euphrat 45 
und das benadhybarte Sabatra. 868 wurde der Türke Achmed ibn Tulun Statthalter von 
Agppten und dehnte 878 feine Herrichaft über Syrien bis nad Mefopotamien aus. Aber 
ſchon 905 wurden die Tuluniden durch den abbafidischen Kalifen ausgerottet und ihres Be: 
— beraubt. Inzwiſchen hatten die Hamdaniden ein Doppelreich mit den Hauptſtädten 

oful und Aleppo gegründet. In Aleppo reſidierte der glänzende Seif ed-Daula (944 60 
bis 967), der Gönner der Dichter Mutanabbi und El-Maarri und des Philoſophen Alfa: 
rabı Seif ed:Daula hatte zu lämpfen gegen die zu Stattbaltern von Agypten und Sprien 
ſeit 935 eingefegten Jchichidiven und gegen die Bozantiner. Letztere nabmen 962 für 
burze Zeit Aleppo ein. Seit 969 berrichten in Agypten und feit 970 auch in Damaskus 
die Fatimiden. Unter dem ſchwärmeriſchen und fanatifchen Hälim bisamrillab (996 bis 55 
1126) ftiftete der türkische Ismaelit Däraft unter den Bergbewohnern des Yıbanon die 
Sehte der Druſen (vgl. Bd V, 38 ff., wo jest nachzutragen G. F. Seybold, Die Drufen: 
Icheift: Kitab Alnogat Waldawäir, Das Buch der Punkte und Kreife, Yeipzig 1902). 
Segen Mitte des 11. Jahrhunderts getvannen die Enkel des aus dem Kirgijenlande nad 
Transoranien gewanderten Türkenhäuptlings Seldſchuk für kurze Zeit den größten Teil 0 
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des muslimischen Orients. 1055 zog Togril:Bef in Bagdad ein. Der abbafidifche Kalif 
war inzwifchen zum bloßen pontifex maximus des Islam herabgefunten. 1071 eroberte 
Melik-Schah, der Großneffe Togril-Bels Jerufalem und 1076 Damaskus. Antiochia, das 
jeit der Einnahme durch den Byzantiner Nikephorus 966 griechifcher Beſitz geweſen war, 

5 ging 1085 an den Türfen Soliman von lonium verloren. ‚Seit jener Zeit übte die 
von Haflan ibn Sabbach geftiftete Sekte der Aſſaſſinen (eigentlih Haſchiſchraucher) ihr 
Schredensregiment. Nach dem plöglichen, vielleicht dur die Aſſaſſinen berbeigeführten 
Tode Melil-Schabs, zerfiel die Seldichufenherrichaft. 

Syrien und Meopotamien befanden fih beim Eingreifen der Kreuzfahrer in die 
ıo orientalischen Verhältniffe in grenzenlofer Verwirrung (vgl. Kreuzzüge Bd XI, 97 f1.). In 

dem 200jährigen Religionskrieg (1096—1291) zwiſchen Islam und Chriftenheit neigte 
fi das Glüd erſt den Chriften zu. 1098 eroberten die Franken Antiodia, das unter 
dem Emir Nagy Baßan ftand. Der Verſuch Kerbogas von Moful aus, Antiochia twieder 
Mu erobern, fcheiterte. Jeruſalem, das 1096—98 von dem ägyptiſchen Fatimiden Muftali 

ı5 befegt war, fiel 1099 an die Kreuzfahrer. Balduin, der fid) ſchon vor der Belagerung 
Antiohias von den Glaubensgenofjen getrennt hatte, wurde im gleichen Jahre Fürft des 
wichtigen Edeſſa, das aber ſchon 1144 gegen Imad-eddin Zengi Fapitulieren mußte. 
Der edle Nurseddin, Sohn Zengis, jehte dd in Belit von Nordiyrien. Der Krieg ber 
Muslime gegen die Chriften wurde von Nur-eddin zur Glaubensſache gemadt. Das 

20 zweite Kreuzheer (1147—1149) wurde in Kleinafien und in den Kämpfen um Damaskus 
aufgerieben, das 1154 Nur:eddin den Togteginiden abnimmt. Nur-eddins Neffe, der Eiju: 
bive Salach-eddin (Saladin 1169—1193, vgl. Saladin von St. %. Poole Heroes of 
the Nationes, Neu-York-London 1898) ftürzte 1171 die Fatimiden in Agypten. Nach 
dem großen Siege bei Hattin in der Nähe von Tiberias 1187 über die Franken gewann 

3: er Jerufalem und Akkon. Damit war die Wende in der Gefchichte der Kreuzzüge ein: 
getreten. In dem Frieden 1193 mit den Unternehmern des dritten Kreuzzuges (1189— 1192) 
trat Saladin den Franken den Küjtenftrih von Jafa bis Akka ab. Nach dem Tode Melit 
el - Adils (1200— 1218), des Bruders und Nachfolgers Salading, zerfiel das Reich der Eijubiden. 
Melik el-Kämil (1218— 1238) fchließt mit dem deutfchen Kaiſer Friedrich II. (1215— 1250), 

30 dem Anführer des fünften Kreuzzuges (1228— 1229), einen Vertrag, wonach Jerufalem und 
die Küftenftädte auf zehn Jahre ihm zufielen. 1240—1249 ſchwang fihb der Mamelufe 
(Kaufjtlave) Saälich Eijub zum Sultan in Kairo auf. Aus den aus dem Dften zugewan— 
derten Türfen und aus Dameluten gründet er ſich die bahritiſche Mamelufenleibgarbe. 
Als fih gegen ihn Nafır Daud von Karat, Sälih Ismael von Damaskus und die 

3 Franken er wurden fie von dem Mamelulenoberjten Bibars 1244 bei Gaza ge: 
ichlagen. 1217 hatte der abbafidische Kalif Nafir, ald er von dem Chwarismſchah Mo— 
hammed bedrängt wurde, den Mongolenfürften Didingis-Chan (geft. 1227) um Hilfe 
gebeten. Die J——— drangen ſeit 1219 vor, wurden aber bis zum Tode Dſchelal ed— 
Dins (geſt. 1231), des Sohnes Mohammeds, in Schranken gehalten. Nach dem Untergang 

40 des zwiſchen Aralſee, Kaſpiſchen Meere und Oxus gelegenen Chwarism-Reiches wandten 
fih die türfifhen Horden des legten chiwarismifchen Herrſchers nad dem Weiten und 
plünderten Syrien. Sie wurden in Sold genommen von dem Mameluken Salidy von 
Aegypten und eroberten für ihn 1244 Serufalem, 1245 Damasfus, 1246 Baalbel, 
1247 Askalon und Tibertas. Seit 1253 find die Mongolen unter Hulagu von neuem 

5 in Bewegung. Sie vernichteten die Aſſaſſinen in Perfien und machten 1258 der Abbaſiden— 
berrihaft in Bagdad ein Ende. 1259—60 überrannten fie Syrien und ftreiften bis zur 
ägpptifchen Grenze. Der bachritiſche Mameluf und jpätere Sultan Bibars (1260— 1277) 
von Agypten feste ihnen einen Damm und flug fie 1260 bei Ein Dichalut weſtlich vom 
Sordan bei Nabulus (Siem). Ganz Syrien fiel nun den Agyptern zur Beute. Die 

so Mongolen flohen über den Euphrat zurüd. Bibars jegte den Kreuzfabrern, die es mit 
den Mongolen gebalten hatten, fräftig zu. 1268 nahm er ihnen Antiodhia ab. EI Aſchraf 
Chalil von Agypien (1290— 1293) eroberte 1291 Akka, das legte von den Chriſten noch 
bejegte Bollwerf. Um den Beſitz von Syrien war dann beftändiger Streit zwiſchen den 
babritifchen und feit 1382 den tſcherkeſſiſchen Mameluken und den Ilchanen (Stammfürften), 

55 den Herrichern aus dem Haufe Hulagus. In den Tartarenftürmen unter Timur wurde 
1400 Syrien Ärger denn je zubor verwüſtet. Namentlich wütete Timur gegen Damaskus. 
Er gab u. a. die Omajjadenmofchee, die 1069 von einer Feuersbrunſt zerjtört war, den 
Flammen preis, worauf fie ihren früheren Glanz nicht mebr zurüderbielt. 

6. Syrien feit 1516 bis jest. Als 1516 der Kampf zwifchen den Mamelufen 
so und den Osmanen entbrannte, nahm Selim I. von Konftantinopel den Agvptern Syrien 
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ab und jchlug es zum türkifchen Neich, zu dem es noch gehört. Die Blüte der Osmanen: 
berrichaft war kurz. Alle Autorität ſchwand raſch. 1545—1634 gründete ſich der Drufen- 
fürjt Fachr-eddin ein Reich, mit der Hauptitadt Beirut, bis ihm die Türken unter Amurat 
ein Ende bereiteten. 1771 eroberte Alı Bat von Agppten Syrien. Auf jeinem ägyp— 
tiichen Feldzug eroberte Napoleon I. 1799 Jafa und belagerte Alla. Nach der Schlacht 5 
in der Ebene Jefreel drang Napoleon bis Safed und Nazareth. Beſſere Zeiten brachen 
für Sprien unter dem reformerifhen Sultan Mahmud (1808—1839) an. In der Mitte 
des 18. Jahrhunderts hatte in Alta Schech Zähir el-Omar Nieder: und einen großen 
Teil von Obergaliläa jih unterworfen und Alta zum Mittelpunkt feiner Herrichaft er: 
boben. Sein Sohn und Nachfolger Dſchezzar-Paſcha (geft. 1804) herrſchte von Baalbek 
bis Cäfarea. Das berrifhe Auftreten Abdallah-Paſchas, eines Sohnes des Dichezzar, 
veranlaßte Mohammed Ali von Agypten zum Einfchreiten. Sein Sohn Ibrahim Paſcha 
eroberte 1832, von dem beimlich zu den Maroniten übergetretenen Drufenfürften Emin: 
Beſchit unterftügt, Alla und Damaskus und ſchlug die Türken bei — und Beilan 
(zwiſchen Alexandrette und Aleppo). Jedoch erwirkten die europäiſchen Mächte im Frieden 15 
von Konia einen für die Türkei günſtigen Frieden. 1834 brad gegen die Ägypter in 
Taläftina ein Aufitand los. Als die Türken nochmals die Unterwerfung Mohammed 
Alis verfuchten, wurden fie 1839 von Ibrahim glänzend gefchlagen, worauf ein engliſch— 
öfterreichifches Yandungslorps den Ibrahim im Libanon befiegte. 1840 erhob 9 der 
u gegen die Ägypter. Engländer und Ofterreicher eroberten den Türken Syrien 20 
zurüd. 

Die Stellung der Chriften war feit der Eroberung Syriend durch die Araber 635 
im allgemeinen nicht ungünftig. Unter einzelnen abbartbif en Kalifen erfreuten I die 
Chriſten größter Milde (fo 5. B. unter Muftadi billah (908—932). Hingegen v olgte 
die Chriften der Fatimide Hakim bisamrillah, der den Drufen als infarnierte Gottheit gilt. 35 
Die Mongolen Didingishan und Hulagu waren gegen die Chriften tolerant, hingegen jebr 
graufam Timur. Die Türken fuchen zwiſchen den verſchiedenen chriftlichen Belenntnifjen 
zu vermitteln. 1860 machte fich, durch die Einmifchung der europätjchen Chriften in 
ſyriſche Verhältniſſe und durch den Aufitand gegen die Engländer in Indien erregt, die 
muslimifche Volksleidenſchaft, geleitet von Drufen und türkifchen Soldaten, in einer 30 
Ehriftenmegelei Yuft. In Damaskus geftattete der türkische Gouverneur die Ermordung 
von 6000 Ebriften. Die Zahl der im Gebirge Getöteten wird auf 16000 angegeben. 
Eine franzöfifhe Straferpedition übernahm die Züchtigung der Drufen. 

Was wird das Schickſal Spriens fein? Wird es der europätfchen Zivilifation ges 
lingen, dem Lande zu einer neuen Blüte zu verhelfen? Schon durdizieben es Schienen: 85 
ftränge, das Hauptwahrzeichen der abendländiihen Moderne. Oder wird die im Stillen 
wachjende Melle des Panislamismus auch Syrien in arabiſche Unkultur zurückwerfen? 
Wird der Wahlſpruch: der Orient den Orientalen auch in Syrien ertönen? Bon dem 
forifchen Orient aus erfolgte die Chriftianifierung des Abendlandes. Die Erſchließung 
—— für die europäiſche Kultur wäre eine Dankespflicht des Decidents gen den 40 
Orient. . Beer, 

Syriſche Bibelüberfegung f. d. A. Bibelüberfegungen Bd III ©. 167ff. 

0 — 

Syriſche Kirche. — „Die Syrer waren immer eine niedergetretene Raſſe“: dies 
gilt auch in kirchlicher Hinſicht. Trotz der Bedeutung der ſyriſchen Kirche, namentlich in 
der älteren Zeit, giebt es bis heute fo wenig wie eine kritiſche Ausgabe und wiſſenſchaft- 45 
lihe Bearbeitung ihrer Bibel (ſ. Bd III, 168) eine monograpbifche Bearbeitung ihrer 
Airchengeſchichte, obgleih für manche Gebiete und Zeiten die Quellen überreichlih vor: 
banden find. Eine einfache Zufammenftellung der Artikel diefer Encpflopädie, in welchen 
ioriiche Berbältniffe berüdfichtigt find und in welchen dies der Fall fein follte, von A 
und 12 und Abendmahl an, würde diefe VBernachläffigung vor Augen führen. Wie für so 
den Eregeten des A und NTs, fo follte für dem Arbeiter auf dem Gebiet der älteren 
Kinbengeichichte Kenntnis des Syriſchen felbitverftändlich fein („It is very desirable 
that theologians who interest themselves scientifically in the history of the 
first centuries of Christianity should learn some Syriac. The task is not very 
diffieult for those who know Hebrew“ Ene. Bibl. 285). Xeider kann auch dieſer 55 
Artilel, den der Unterzeichnete an Stelle des früb verftorbenen Bearbeiters der 2. Aufl. 
übernommen bat (V. Ryſſel), die Dankesſchuld gegen eine Kirche nicht einlöfen, von der 
Sarnad (Miſſion 2, 126) Sagt: „Die ſyriſch-perſiſche Kirche verdient unfere ganze Sym— 
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pathie; fie ift die einzige große Kirche, twelche niemals offiziellen Staatsfhug genoſſen bat; 
fie hat die antiochenischen eregetifchen Traditionen bewahrt ; fie hat die Werke des hriftlichen 
Altertums mit vielem Fleiße ins Syriſche überfegt und durfte fih rübmen, Juſtin, Hip: 
polyt, Methodius, Athanafius, Bafilius, die drei Gregore, Chryfoftomus, Diodor, Ampbi- 

5 lochius, Ambrofius, Theodor jo gut zu kennen wie die Griechen ſelbſt (j. das Zeugnis 
des neftorianischen Patriarchen Timotbeus I., geit. 823), fie bat ſich auch fonft griechtiche 
Philoſophie und Wiſſenſchaft angeeignet und bat fie zu den Arabern übergeleitet. est 
ift fie unterbrüdt, verarmt und zerrieben, aber fie gebt mit dem Bewußtjein ibrem 
völligen Untergang entgegen, nicht umfonjt gelebt, fondern eine weſentliche Stelle in ber 

10 Kulturgefchichte ausgefüllt zu haben!” Vgl. auch 3. F. Bethune-Baker (The Journ. of 
Theol. Studies VIII, 123): The Nestorian Church is still in existence. Isolated 
by excommunication from all connexion with Constantinople and the West, 
it was for many centuries the great Church of the far East. Its magnificent 
history and splendid missionary activity, its endurance under unparalleled 

15 persecution, is undaunted loyalty to the faith received from its Fathers, its 
thoroughly Eastern character, all combine to give it a unique position. 

Über die geograpbifchen und politifch-gefchichtlichen Seiten vgl. den vorhergehenden Artikel. 
1. Die Anfänge der forifhen Kirche. Rechnet man bierber auch die über: 

wiegend griechiſch beeinflußten Teile des Syrien benannten Gebietes, jo beginnt die 
20 Gejchichte der für. Kirche fchon mit der Apoftelgefchichte in Damaskus und Antiochien ; 

ja jelbjt aus jedem Evangelium ließen fich Beziehungen zu Syrien herausfinden; aus Mt 
die Stelle 4, 24, an welche die Abgarlegende antnüpft, aus Mc die Syrophönikerin 
in 7,26, in Lukas der Syrer Naeman, den Lukas ald „natione Syrus“ hervorgehoben 
haben mag, in Jo 12,20 die EAAnwes, welche ſchon die ältefte ſyriſche Überfegung durch 

35 „Aramäer“ d. h. Heiden wiedergiebt. 
In Damaskus gab «8 (nad Harnad, Miffion 2, 98, 100) Chriſten zur Zeit 

des Drigenes; der Biihof von Damaskus ijt in Nicäa; von einer „Synagoge der Mar: 
cioniften” in Lebaba (= Deir Alt) ift die Thürinfchrift vom Jahr 318 noch erbalten; 
in Choba (= Kabün, nörblid von Damaskus) zahlreiche Yudenchriften zur Zeit des 

3 Eufebius; aber über Verbreitung und Dichtigfeit der Chriften in Damaskus, das zu 
Phönizien gehörte, wiſſen wir nichts. 

Antiohien, zu Gölefyrien gehörig, war die dritte Stadt des Nömerreichs, bie 
größte des Orients. Bol. Knopf, Nachapoſtoliſches Zeitalter 50; Harnad, Mifjion 2, 103; 
M. Stiftler, The Church of Antioch (BS 57, 645659); Förfter, Antiohia am Orontes 

35 (Jahrb. d. K.D. Arc. Inſt. 12 [1897], 103—149); P. Perdrizet u. Ch. Foſſey, Voyage dans 
la Syrie du Nord (Bull. de Corr. Hell. 21 [1897], 66). 

Zur Zeit des Chrofojtomus wollten feine Zuhörer rjs olxovuerns nooxadnjoda 
naons, weil ihre Stadt zuerft den Chriftennamen aufgenommen. Sach dem Syrer 
Ephräm ift dort das Jobannesevangelium entjtanden (ZB 1902, 193). Die Lesart 

a0 des Cod. D in AG 11, 28, aus der man jcdhließen kann, daß der Verf. damals zur 
antiochenifchen Gemeinde gehörte, vertreten noch die Handfchriften von Tepl und Frei: 
berg der vorlutherifchen Deutichen Bibel (nicht die Drude: „michel fremd mas uns, da 
wir warn geſant“; lies: gefammelt). Aber ihre Bijchofslifte Harnad, Miſſion 2, 103; 
ebenda über Ignatius ald Vertreter „der Kirche Syriens“; über feinen antipbonifchen 

45 Pfalmengefang Bd XVI, 223; auf die Anjpielungen des Chrofoftomus auf das Syriſche 
in Antiochten und Umgegend bat Zahn (Einl. I und zu Mt 5 Racha) aufmerkffam ge: 
madt. Mie fehr in Antiochien und den Städten das Griechentum übertwog, zeigt Die 
Thatfache, daß eine der Benennung „Chriftianer” entjprechende aramätjche Bay nung 
troß der Wiedergabe des biblischen Jeſus Chriftus durch ISo‘ (Jetu‘a) MeSiha nicht 

so aufgelommen ift, auch Eigennamen wie Mesihadad (= Chriftlieb, 3. B. auf der Anjchrift 
von Singanfu) und ähnliche fehr vereinzelt find. Über das Chriftentum in Cölefyrien 
Harnad 2, 102— 114. 

Die nationalfvrifche Kirche beginnt in Edefla. Litteratur: Ed. Meyer in Pauly: 
Wiſſowa 5 (1900); Ancient Syriac Documents relative to the earliest establishment of 

55 Christianity in Edessa and the neighbouring countries ed. W. Cureton, with a preface by 
W. Wright, London 1864. — Unterſuchungen über die Quellen ... der Edeſſeniſchen Chronik 
von L. Hallier (TUIX, 1, 1892); Frant Gumont, Le culte de Mithra A Ed. (Rey. Archiol. 
1886, juill. 95/8); .:%. Tireront, Les Origines de l’Eglise d’Edesse et la legende d’Abgar, 
Paris 1883; R. Duval, Histoire d'Ed. Paris 1892; F. E. Burkitt, Early Er Uhristi- 

60 anity: St. Margaret’s Lectures 1904 on the Syriac speaking Church, London 1904 ; deutſch 
von Breujchen, Tübingen (für 1907 angetündigt); Harn., Miſſion 2, 117—127, 
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Es ift möglich, daß die fir. Überfegung des ATS wenigſtens zum Teil und in ihren 
Anfängen jüdische Arbeit ift (f. Burfitt 70ff.). Nach der Doctrine of Addai (ed. 
Philips) fand auch die hriftlihe Predigt ihre Anknüpfung bei den Juden von Edefla, 
bald aber übertviegt offenbar das einheimische Element und zum eritenmal gewinnt die 
neue Religion einen Fürjtenthron in Edeſſa, zwar nicht jchon unter Abgar Ukama „dem 6 
Schwarzen” (zur Litt. f. außer Bd I, 98 H. Leclereq in Cabrol I, 87—97; v. Dobſchütz, 
Shriftusbilder (TU, NF III, 1899; ZwTh 43, 422/86); P. J. Dafhian, Zur Abgar: 
ſage WeRM. IV, 1890); Adolphe Buffa, La l&gende d’A. et les origines de 
l'öglise d’Ed.; Geneve, thöse 111 p. 1894; %. Nirfchl, Der Briefiwechfel des Königs 
A von Ed. (Der Katholik, Juli 1896, ©. 17—40); Burfitt, 1. ce. 15), wohl aber unter 
dem Freund des Hippolytus und Bardeſanes. Nach Harnad (BSB 1904, 909; Miffioen 
2, 118. 2383) gebört auch nad; Edefja der Briefwechſel des röm. Biſchofs Eleutherus mit 
dem König Lucius, den der Liber pontificalis nad Britannien verlegt. Dadurch er- 
bielt Edeſſa eine ſolche Stellung in der Chriftenheit, daß es fchon zur Zeit ber eriten 
Baläftinapilger (vgl. die peregrinatio der ſog. Sylvia von Aquitanien), wie fpäter 15 
in der Zeit der Kreuzzüge fait als ein Teil des hl. Landes galt. Unaufgeflärt ift noch, 
wie der Apoftel Judas: Thomas in Verbindung mit Edefja fam, und in welche Zeit bie 
Kirhe der Thomaschrijten in Malabar binaufreiht. Über die Thomasakten zuletzt 
Burfitt 1. e. leeture VI und J. Marquart, Unterfuchungen zur Gefch. von Eran II, 19. 230 
(Bbilologus, Suppl.X, 1. 1905). Nicht einmal die Bifchofsliite von Edeſſa fteht feſt. Michael 20 
Syrus nennt im Zufammenhang mit Bardejaned drei bisher unbelannte, Yzäni (oder 
Jaznai), Hoftafpes und Aqai (aljo vor 223) und feinen weiteren Namen bis Qona 
(unter Diofletian, 297). Die erften Namen, die aus der Gefchichte der Kirche in Edeſſa 
her und gleich ſehr charakteriftiich berbortreten, find die des Bar deſanes mit feinem 
Sohn Harmodius und jeinem Befämpfer Epbräm. Ober, wie es fcheint, aus Samofata 5 
(über Samofata vgl. E. Buonajuti, Lucian of Samosata and the Asiaticand Syriac 
Christianity of his times NXV. Rev., July 1906, a ftammende wohl nod 
ältere Mara bar Serapion Chrift war, der in dem Brief an feinen Sohn Mara 
„den weiſen König der Juden” mit Sofrates und Pythagoras zufammenftellt, ift ſehr 
meifelbaft; ſ. Schultheß in ZomG 51, 365—391. Sonft aber ift faſt die ganze so 
vriſche Litteratur chriftlich, ja großenteild theologifch. Eine Überfiht über das bis 1888 
Veröffentlichte in Neitle, Litteratura Syriaca (jeparat und in der for. Grammatif?) nad) 
den Abteilungen Biblia p. 17—30, Libri ecclesiastiei (liturgiei, rituales) 31—34, 
litt. Syrorum generalis (alphabetiih) 34—66 ; ein chronologiſch geordneter Auszug bis 
1905 in Brodelmann? (Bibelüberfegungen, Driginalfchriftfteller, Überfegungen aus dem ss 
Griechifchen, Mittelperfiichen, Arabiichen); W. Wright, A short history of Syriac 
literature, Zondon 1894 (ergänzter Abdrud des A. der Enc. Brit); R. Duval, La 
littörature syriaque, Paris, Xecoffre 1899, 1901 (in: Anciennes littöratures 
chretiennes). 

Über die j. Bibelüberfegungen |. Bd III, 167—178 und Burfitt 1. e. p. 39ff. (The « 
Bible in Syriac). ®on ihm auch Ene. Bibl. 4998—5006. 5024 und die neue Aug: 
gabe des Evangelion da Mepharresh@: The Curetonian Version with the rea- 
dings of the Sinaitic Palimpsest, Cambridge 1904, 2 Bde. Eine umgefehrt an: 
geordnete Ausgabe, der Sinaipalimpfeft mit den Varianten des Guretonianus ijt bon 
Nr. A. S. Lewis gegenwärtig im Drud. — Über den Mangel einer zu erjchtwingenden 45 
Auazube des AT feufzen mit den Studenten Europas aud die Thomaschriften auf 
Malabar, von wo 1806 die „Buchanan Bible“ nad England kam (ſ. Wrigbt:Coof, 
Catalogue of the Syriac MSS preserved in the Library of the University of 
Cambridge 1901, p. 1037—44) und hoffen von der BFBS Abhilfe. Über die bie- 
berigen Ausgaben ſ. Barnes in Exp. Times IX, 560. — Über den aſſyriſchen Priefter, so 
der dad AT überfegt haben ſoll (Bd III, 169) ſ. auch Maribas ed. Macler (JA mai 
13, 524), Schagböhle ed. Bezold 192, 3; über Markus als Überfeger des NT Jacoby, 
Studien zur koptiſchen Litteratur VI — Mit dem „Frauenbuch“ (S. 170) wird aud) 
Thella zufammengenommen (Br. Mus. add. 14447, 14562), worüber Duval, la litt. 
syr. 89, Baumſtark in Or. Chr. 3, 553. — Über den tertkritiichen Wert der alttejtament: 55 
lichen Beichita (S. 171) neue Differtationen von A. Lazarus (Richter 1902), Em. Schwart 
1 &a, 1807), Baumann (Hiob), J. M. Sallind (Hohes Yied 1905), Kammetzky (Koheleth, 
JatW 29,2); eine neue Ausgabe des Pfalters von W. Barnes (Cambridge 1904); tert: 
kitiiches Material zu Jefaja ꝛc. von G. Diettrich (London 1897, Zat 22, 193—201; 
Beibefte dazu V, 1901; VIII, 1905). 60 

— 0 
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Ueber Tatian ſ. Evangelienharmonie Bd V, 653 ff.; Cabrol-Leclereq, Monumenta 
ecclesiae Liturgica, Paris I, 1900—1902 fol. Möglicherweife gab es doch ſchon 
eine griechifche Arbeit von oder vor Tatian; über die for. Evangelien ſ. Merz, Die vier 
fanonijchen Evv. nad) ihrem älteften bekannten Terte. (I) Überfegung 1897, (II) Erläuterung 1, 

6 1902; 2, 1905; Harris, Syriac Gospels in Bd XXXIII (1902) der Ene. Brit. 
139—141 („We ineline to the belief that the Lewis text is not the daughter 
of the Tatian Harmony, but its parent, and that traces of the latter in the 
former are due to textual contamination“). Für die Evangelien der Pelchita liegt 
jegt in der Ausgabe des Tetraeuangelium sanctum von Puſey-Gwilliam (Oxonii 

10 1901) ein reicher Apparat und geficherter Tert vor, welch leßteren die BFBS feit 1905 
billig zugänglich macht: The fourfold Holy Gospel. Tetraeuangelium sancetum in 
the Peshitta Syriac Version; j. TbLB 1906, 30. Nur fchade, daß die Pelchita, 
ſeit Burfitt fie dem Nabulas zugewieſen bat, nicht mehr als die Königin der Bibelüber- 
jegungen gelten fann. Zur Gejchichte des Kanons bei den Syrern |. Zahn, Grundriß 

15 der Gejchichte des meutejtl. Kanons 1901, 1905; Walter Bauer, Der Apoftolos der 
Syrer 1903. Daß das Neftorianer-Denfmal in Singanfu vom Jahre 781 ausdrüdlich 
„27° Bücher im NIT zählt, ift merkwürdig. Über die fpäteren Überjegungen (Phi— 
loreniana ꝛc.) |. Corſſen, Znt W 1901, 1—12; Greßmann 1904, 248— 252; R. Wagner 
1905, 284—292. 

20 Zahlreich ſind die Apokryphen, welche uns die Syrer erhalten haben; von neueren 
Veröffentlichungen vgl. The fourth book of Maccabees and kindred documents 
in Syriac ed. Bensly, Cambridge 1895; The Gospel of the 12 Apostles together 
with the Apocalypses of each one of them ... ed. J. R. Harris, Cambridge 1900. 
— Testamentum Domini nostri Jesu Christi syr. ed. ... Ignatius Ephraim II 

2 Rahmani, Moguntiae 1899; Heft II der Studia Sinaitica (1902) und Heft III der 
Horae Semiticae (1904) von U. ©. Lewis x. Gewiß iſt eine Kirche merfwürdig, die 
zu Zeiten den dritten Brief des Paulus an die Korintber und gar feine Paftoralbriefe, 
nie die Apokalypſe, dafür zeitweife das testamentum Domini und die ſechs Bücher des 
Clemens in ihren Bibelhandfchriften batte, letztere z. B. auch in der obengenannten 

0 Bucananbibel, und die eine Mafora ausbildete, welche der jübifchen wenig nachſteht. 
Über die Kunſt in forifchen Bibelbandichriften ſ. in Stepb. Beifjel, Geſchichte der 

Evangelienbücher in der eriten Hälfte des Mittelalters (Ergänzungsbefte zu den „Stimmen 
aus Maria-Laach“ 92 u. 93), Freiburg 1906, ©. 59— 70; Baumſtark, Drei illuftr. for. 
Evv. (Or. Chr. 4, 409—413; ebenda 1, 343— 353). Nur bingewiefen kann erden 

35 auf die neuerdings in den Vordergrund tretende Frage nach dem Einfluß der for. Kunft 
auf das Abendland und die Bedeutung ſyriſcher Männer und Niederlaffungen in Italien 
und Gallien. Syriſche Päpfte: Anicet, geft. 153, aus Emefa (auch ſchon Anaflet und 
Evariftus aus Antiodien); Johann V., geit. 686; Sergius, geft. 701; Sifinnius, get. 708; 
Konitantin, geft. 715; Gregor III, geit. 741. Donus, geit. 678, bebt das Kloſter Boetiana 

0 auf, weil deilen for. Mönde den Neftorianismus zu fördern fuchten (Liber pontif. 
ed. ne I, 348f.). Doch zurüd zur Heimat der for. Bibel und den erften Theologen 
von Edeſſa. 

Über Bardefanes vol. zu Bd II, 400 die Benennung 6 viös tod Jıooäv Bd VIII, 
438; Yüliher in Pauly-Wiſſowa; Burfitt p. 30 und leeture V “Bardaisan and his 

5 disciples’ 155—192. 212ff., wonad „das Lied von der Seele” von ihm oder feinem 
Sohn Harmodius fein könnte; über letzteres auch Bevan (Texts and Studies V, 3) 
und Neftle in Bänſch-Drugulins Markjteinen der Weltlitteratur; neue Ausgabe und Über: 
jegung des livre des lois des pays von F. Nau, Paris 1899. Nach Ullrich, Theophil, 
Die pfeudo-melitonische Apologie (in Kirchengefchichtliche Abhandlungen herausgegeben von 

so M. Spralet, Bd IV, 1906) iſt diefe Arbeit von Bardefanes, der Adreſſat Abgar IX 
(179—214); |. darüber Jülicher (TbYZ 1906, 20). Elias von Nifibis nennt feine 
Mutter Nabafchirama, feinen Vater Nubama. Uber den fog. Hymnus der Seele in den 
Thomasakten und das Hochzeitslied in den Thomasalten |. auch R. Reitzenſtein, Helle 
niftische Wundererzählungen, Leipzig 1906, ©. 103— 122, 139— 150. 

55 Der erfolg, aber wenig geiltreiche Belämpfer des Bardefanes und andrer Selten ift 
Epbräm; vol. Bd V, 406, wo unter den Quellen Epipbanius (haer.), unter den 
Werfen der 1902 erfchienene 4. Bd der Ausgabe von Lamy naczutragen, 407, a5 
„Betten“ jtatt „Totenbabren” zu jegen, 408, 16 (nad Burkitt) ihm die Kenntnis ber 
Apokalypſe abzuſprechen und für feine Theologie auf Burkitts Charakteriftit zu verweilen 

wir, ©. 95—110. Daß E. das ganze Chriftentum, auch das der Yaien, jo asletiſch, 
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wie Burfitt wollte, aufgefaßt habe, beftreitet neuftens N. H. Connolly, OSB in Journ. 
of Th. St. VIII, 41—48: St. Ephraim and Encratism. 

Eine berborftechendere Geftalt iſt Apbraates, der perfifche Weiſe; ſ. Bd I, 611 
(mo 3.25 „Anm. 2“ ftatt „Abb. 3” zu Schreiben ift). Über ihn f. iept Burkitt 81—95 
und über deſſen Auffafjung, daß nah N. die Taufe Privilegium der Mönche, nicht alle 5 
gemeines Cbriftenfiegel fei, einerfeitS Lake, influence of textual criticism p. 22, 
andererjeits R. H. Connollvy, A. and Monastieism (JThSt VI, 522—439). — Den 
Gedanken, daß der armeniſche Jakob von Nifibis aus dem Syr. überjegt ſein könnte, 
hatte ſchon Holmes in der Praef. ad Pentat. feines griechifchen ATS (1798) ausgeſprochen. 
Bezeichnend für ihn ift noch die völlige Unberührtheit mit griechifcher Theologie. Das 
wird ſehr rafch nah A. anders, ja bald darauf wirken die dhriftologiihen Streitigkeiten 
der griechiſchen Kirche auf ſyriſchem Boden noch Iebhafter als in ihrer Heimat und bewirken 
344 eine enorme ra in Thätigkeit in diejer Kirche, andererfeit ihre Umge- 
Haltung und Spaltung, ja beinahe ihren Untergang, „the great collapse”, tie es 
Burkitt nennt. 15 

2. Unter griechiſchem Einfluß. Cine zweite Periode beginnt mit der Zeit, in 
mwelder der griechiiche Einfluß in Theologie und Kirche zu übertwiegen anfängt, und 
andererfeits der politifche —— mit dem Reiche ſich löſt. Hat ſchon im Reich 
die Verquickung von Theologie und Politik die ſchlimmſten Folgen für das Ganze und 
füt die Einzelnen die ſchwerſten Beklemmungen mit ſich gebracht, ſo noch mehr da, wo 20 
diejenigen, mit denen man in Glaubensſachen ſympathiſierte, die politiſchen Gegner der 
eigenen Regierung waren. 

Litteratur: Zur politiſchen Geſchichte vgl. Mommſen, Römiſche Geſchichte, Bd V, Nöl— 
dele, Geſchichte der Perſer und Araber zur Zeit der Saſaniden, Leiden 1879 ꝛec.; zur reli— 
glöjen, aus dieſer Enc.: Krüger, Apollinaris (1, 671) und dazu ©. Voiſin, L’Apollinarisme, 25 
Laris:Louvain 1901; Loofs, Chrijtologie (IV, 16); Eutyches (V, 635). Der Todestag Dios— 
fur® (645, 41) ift mad) Severus der 4. Ilul; vgl. aud) Crum, Coptie Texts relating to Dios- 
eorus of Alexandria (Soc. Bibl. Arch. 1903) und dazu Nau, JAX, 2, 1081; Neftle, Jako— 
biten (VTIT, 565); Genaueres über Jatobus Baradäus in der Chronik des Michael Syrus ed. 
Ehabot, II, 3 und dazu Duval, JA Juill.-Aoüt 1904, 179; U. Kugener, Récit de Mar s0 
Osriaque, comment le corps de Jacques Baradde fut elev6 du couvent de Casion et trans- 
port@ au couvent de Phesiltha (ROrChr VID; J. B. Chabot, Les evöques Jacobites du 
s—13 sitele d’apr&s la chronique de Michel le Syrien (ROrChr VI, 189—220); Krüger, 
Nonophyſiten (Xu. 372); Monotheleten (401; wo S. 375 die Chronologie der Patriarchen); 
Kehler, Nejtorianer (736) u, Loofs, Nejtorius (736), wozu jet desjelben Nestoriana fommen, 35 
die yragmente des N. gefammelt, unterfuht und herausgegeben, Halle 1905, darüber Bethune: 
Bater (ITSt VIII, 119— 124); über die von Goufien gewonnene Strafburger Abjchrift des 
Liber Heraclidis j. Ant. Baumſtark in OrChr III, 2, 516 (in derjelben Zeitjchrift I, 1 
Öoeller, ein nejtorianiihes Brucjtüd zur KG des 4. und 5. Jahrhunderts, und Giamil, 
örmbolum Nestorianum anni p. Chr. n. 612); D. Braun, Ein fyrifher Bericht über N. 40 
(mb 54, 378—39); ein jolder auch jhon in B. Martin, Syro-chaldaicae Institutiones 
(Barid 1873, anderer Titel: Grammatica . . . linguae Syriacae, Paris 1874). Aus älterer 
Jeit E.S. A(ppleyard), Eastern Churches: sketches of the Nestorian Communities 1850; 
und als Ergänzung zu den Hauptwerfen von Aſſemani und Badger (Bd VII, 724); N.J.Mac: 
lean und W. 9. Browne, The Catholicos of the East and his People: being the im- # 
pressions of five years’ work in the „Archbishop of Canterbury’s Assyrian Mission“, an 
Account of the religious and secular life and opinions of the Eastern Syrian Christians 
of Kurdistan and Northern Persia (known also as Nestorians), London, SPCK 1892, 361 p.; 
dazu die Zahresberichte der genannten Million, im gleichen Verlag. 

a) Faſt noch lehrreicher als die „Hulturgefchichte” des Monophyfitismus wäre wohl v0 
te des Meftorianismus, aber was Krüger (XIV, 374,68) von der erfteren jagt, gilt 
&enio ſehr von der legteren. Nur erinnert ſei beiſpielsweiſe an eine Quelle, tie die 
Statuten der Schule von Nifibis, über welche als neuftes zu vergleichen iſt: J.B. 
Cbabot, Narsai le docteur et les origines de l’6cole de Nisibis d’aprös la 
ehronique de Barhadbeabbe (JA X, 6, 157—177) und Francis X. E. Albert, The 55 
Sehool of N., its history and statutes (The Cath. Univ. Bull. XII, 2, 160—181). 
Reiter an die chriſtlich-fyriſchen Anjchriften, die im Süden bis Indien reichen: 
des ſtreuz von Cottayam (Nord-Travancore), mit Ga 6, Ida in ſyriſcher Schrift und in 
Deblevi „ver wahre Chriftus, Gott und der heilige Geift”; öſtlich bis China (Singanfu 
vom Jabr 781), worüber außer Bd XIII, 728 vor allem die Arbeiten von Joh. Ev. ww 
Hellet, S.J. zu vergleichen find in ZEIh 1885, 74—123; Verb. des 7. Internat. Dr. 
Kongrefles, bochafiatifche Sektion 37—48, aud im Sonderdrud Wien 1889; WZKM 
1845, 301— 320; Civ. Catt. XVIII, 10, 715— 727; namentlid) aber der Separatabdrud 
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aus dem II. Bd des Werkes „Wiſſenſchaftliche Ergebniffe der Reife des Grafen B. Sze 
chenyi in Oftafien (1877—1880), Budapeft 1897, 435—494; weiter die Arbeiten von 
Henry Havret, Changbai 1895, 97, 1902, mwoneben andere Arbeiten, wie bie von Hall 
(AJSL Oft. 1895; Yan. 1896); james Xegge, The Nestorian Monument ete. 1888 

5(auf dem Umſchlag Christianity in China, Nestorianism, Roman Catholieism, 
Protestantism); Aug. Gleifj, Sur les missions Nestoriennes en Chine au VII* 
et au VIII® siöcle, Paris 1880; auch J. Genähr in AMZ 31, 8 mit der Ergänzung 
von Piton in Nr. 10) zurüdftehen müflen. Weiter im Norden die Grabinjchriften aus 
Semirjetfchie, die Chmwolfon bearbeitet bat, vor allem in VII serie Bd 37 Nr. 8 der 

ı0o Memoires ber Petersburger Akademie, wozu Nöldele ZdmG 44 (1890) 520. — Über Indien 
j. auch Geo. Smith, The conversion of India from Pantaenus to the present time 
A.D.193— 1893, Lond. 1893 und dazu ThL3 1894, 496. Über eine dreiſprachige ſyriſch— 
arabifch:uigurifche Injchrift vom Jahr 16101299 ſ. Pognon (JA 1892, I, 336— 392). 
Bom for. Einfluß in Inneraſien zeugt auch noch die mongolifche Schrift mit ihrer Rich: 

15 tung von oben nach unten; denn auch die Syrer fchrieben früher fo, und zeugen die 
neuen bandjchriftlihen Funde in Turfeftan, die allerdings zumeiſt der Gefhichte des 
Manihäismus zu gute fommen. Daß dieje ganze chriftliche Kirche und Kultur, welche 
in ihrem jafobitifchen Teil im 13. Jahrhundert noch einen Barhebräus, im neſtorianiſchen 
im 14. nod einen Ebedjefu und Jahballaha hervorbrachte, der von Peking über Bagdad 

zo nad Nom, Paris und London reiſt und darüber berichtet, bis auf fo geringe Reſte ver: 
ſchwinden fonnte, ift ein ernjte® Memento für das Abendland und ein großes Frage: 
zeichen für die chriſtliche Kirchengeſchichte. 

b) Verhältnismäßig am meiſten und beften bearbeitet, auch in diefem Werl am meijten 
berüdfichtigt ift der litterarifche Teil der fur. Kirchengefchichte, die Gefchichte der ſyr. 

25 Theologen und ihrer Werke. 

Bol. die oben genannten Litteraturgefhidten von Wright und Duval, und die biblio- 
rapbiihen Verzeichniſſe von Neitle, ans: in diefem Wert die AU. (alphabetisch) 
Ibraham Efchellenjis, Abulfaradih (jehr ungenügend), Aijemani, Bardefaned, Damianus, 
Ebedjeju, Ephräm, Rlavianus, Georg der Araberbiihof, Harmonius, Jahballaba III, Jakob 

30 von Edeſſa, von Nijibis, von Sarug, Johannes von Dara, von Ephefus, Iſaak von Anti: 
ochien, von Ninive, Junilius, Marutbas I, II, Vhilorenus, Rabulas, Satornil, Severus. 

Hier nur einige Nachträge in chronologifcher Folge: 
GCyrillonas (um 396): feine Gedichte nebjt einigen andern für. Ineditis mitgeteilt 

von G. Bidell (ZtmG 27, 566 —625; 35, 531) 
35 Balai (um 420): ſ. Bd V, 406,38, Ephraemi, Rabulae, Balaei aliorumque 

opera; Beiträge zur Kenntnis der religiöfen Dichtung Balais herausgeg. und überſetzt 
von K. V. Zetterfteen, Leipzig 1902. 

Rabbulas (geft. 435) ſ. o, und Burfitt 49—54; 110—113; 143— 150; F. Nau, 
Les canons et les r&solutions canoniques de Rabboula, Jean de Tella etc. Trad. 

so en frangais, Paris 1896. 
Iſaak von Antiochien (geft. um 460) f. o., und S. Isaaci Antiocheni homiliae 

syr. ed. P. Bedjan, Leipzig I, 1903. 
Barfauma von Nifibis (um 485), Briefe an den Katholikos Akak (Actes du 

X°® Congrös internat. des Or., sect. II, 83—101). 
4 Narjes (407), Narsai doctoris Syri Homiliae et Carmina primo edita cura 

et studio D. Alphonsini Mingana, Mausilii 1905, 2 Bde, dazu Chabot, oben 
©. 299,54; Syriſche Wechfelliever brögeg. von %. Feldmann, Leipzig 1896 ; g Martin, 
Homilie sur les trois docteurs Nestoriens (JA IX, 14, 446—492); ®. Grabowski, 
Die Gefhichte Joſephs nah Mar Narfes I, Leipz. 1889; M. Weyl, Das zweite Joſephs— 

so gedicht von Narjes, Berlin 1901; S. Nersetis preces 33 linguis editae, Venet. 1862, 
560 p.; Lieder von ihm im Kirchengebrauh z. B. bei Maclean, East Syrian Daily 
Offices p. 161, 168; eine Tenzone von N., alt: und neufyr. von E. Sachau (EBA 
1896, 194). 

Jakob von Sarug (geft. 521) ſ. o, und A. Sudaile, und Homiliae selectae ed. 
5 P. Bedjan, Leipzig 1905/6, 2 Bde. 

Johannes von Tella (geit. 538), Canones Johannis bar Cursus Tellae 
Mauzlatae episcopi ed. ©. Kuberezyk (diss. inaug. Vratisl.) Lipsiae 10901, und 
Nau (oben 3. 38). 

Martyrius, genannt Sahdona (um 650), H. Goufjen, Leben und Werte nad) 
so einer ſyrriſchen Hd. in Straßburg. Beitrag zur Geſchichte des Katholizismus unter Den 
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Neftorianern, Leipzig 1897 und quae supersunt omnia syr. ed. P. Bedjan, Lips. 
1902. 

Isoyahb von Adiabene (geit. 658), Histoire de J&sus-Sabran (publ. par Chabot 
[Nouv. Arch. des miss. scient. VII, 483—589, Paris 1887]); The book of con- 
solations or the pastoral epistles .. . fur. (und engl.) von Ph. Scott:-Moncrieff I, 5 
Xond. 1904 (Luzac, Sem. Text & Transl. Series); Liber epistolarum syr. ed. 
Duval (CSCO II, 64, Paris 1905). 

Jakob von Edeſſa (geft. 708) f. o., und Lettres choisies de Jacques d’Edesse. 
Publ. et trad. par F.Nau, Paris 1906 (Extr.) 90 p.; aud ROrChr 5, 581—596; 
6, 512— 531; €. W. Broof3 (3dmG 53, 261—327, 534, 550). 10 

Mar Aba II (741—751), Lettre aux membres de l’&cole patriarcale de 
Seleucie par J.B. Chabot (Actes du XI. Congr. Intern. des Or. sect. 4, p. 295 ff.). 

Jeſusdénah, Biſchof von Baſra, um 790: Lelivre de la chastete, %. 3. Chabot 
in Eeole frang. de Rome XVI, 1896. 

Thbeodorus bar Coni (Kevanai?); j. Nöldele, ZomG 53, 501, WZKM 12, 353; 16 
wichtige Auffchlüffe zum Sektenweſen. 

TZimotbeus I (geft. 823); Briefe von O. Braun (OrChr. II, 1. III, 1); de 
Timotheo I .. Accedunt 99 eiusdem Timothei definitiones canonicae ... 
nune primum lat. redditae a H.Labourt, Paris 1904. 

Thomas de Marga (840), The book of Governors; the historia monastica, 20 
brageg. und überf. von ©. W. Budge, Lond. 1893, 2 Bde; Liber superiorum ... 
Mar Narsetis homiliae in Joseph, documenta patrum de quibusdam verae 
fidei dogmatibus ed. P. Bedjan, Lips. 1901. 

Über Jibodad (um 850); den Patriarchen Theodofius geil 896); Moses bar Kepha 
(geft. 903); Michael Syrus (1166— 1199) ; Dionyfius bar Salibi (geit. 1171); Simeon 26 
Sanglamwaja (um 1200); Salomo von Bafra mit feinem Buch der Biene (um 1222); 
Georg Warda (um 1225); Severus bar Sakku (geft. 1241); Johannes von Moful (get. 
1270); Barbebräus (gejt. 1286); Ebedjeſu (get. 1318); Jahbalaha ſ. die Lilten von 
Neftle und Brodelmann. Über Barhebräus bei. 3. Göttsberger (Biblifhe Studien, Bd V, 
4. 5. 10). 0 

Für die ſyr. Überſetzungen aus dem Griechiſchen ſ. Brockelmann S. 140. Da manche 
dieſer Überſetzungen unmittelbar aus den von den Verfaſſern nach Syrien geſandten 
Eremplaren gemadyt wurden, find fie für die Herftellung der erhaltenen griechiichen Terte 
von nicht geringer Wichtigkeit, aber noch wenig dazu benugt worden; noch wichtiger find 
natürlich diejenigen, welde uns Werke erhalten haben, die griechiich verloren find, wie die 35 
Apologie des Melito, Ariftives (zum Teil), die Theophanie des Eufebius, Didascalia, 
Merfe des Cyrill, Neftorius, Theodor von Mopfueftia u. ſ. w. Selbſt in fpäten Werten, 
wie den Kommentaren des Dionyfius bar Salibi (geft. 1171) findet ſich noch Aufſchluß 
über Alteſtes. 

Von dem Umfang der foriich-theologischen Litteratur mag die Thatfache zeugen, daß 40 
das Pariſer CSCO (Corpus Seriptorum Christianorum ÖOrientalium curantibus 
J. B. Chabot, I.Guidi, H. Hyvernat, B. Carre de Vaux) für die Seriptores 
Syri 4 Serien in Ausficht genommen bat, für Ser. I. (Apoerypha sacra, liturgica, 
eanonica) Bd 1—21; für Series secunda (exegetica, theologica, philosophica) 
Bd 1—125; für Series tertia : historica et hagiographica Bd 1—33; für Ser. IV: 
Opera peregrinae originis, z. B. NAriftives, Athanafius, Cyrill, Theodor. Erjchienen 
find bis jegt 3 Bde der zweiten, einer der III. Serie (Chronica Minora). Im ganzen 
gilt die ſyriſche Litteratur, auch ihre Poeſie, für „dull“ und meitichweifig; 2136 Verſe 
über einen Papagei, der das Trifagion mit dem Zufag jang, „der für uns gefreuzigt 
wurde“ find des Guten zu viel (Bd IX, 438); in der fpäteren Zeit fuchten manche die so 
poetifhen Künjteleien der Araber nicht nur nachzuahmen, fondern zu überbieten; und 
aud die Profa leidet vielfah unter dem Einfluß des griechiichen Periodenbaus; daneben 
aber birgt diefe Sprache Perlen der Weltlitteratur wie das Lied von der Seele, originale 
Geiftesprodufte wie das Buch von der Erkenntnis der Wahrheit, ganz abgejehen von dem 
Geſchichtswert, der ihr zukommt. 55 

c) Dieje rege litterariſche Thätigkeit läßt erwarten, daß aud auf den übrigen Ges 
bieten firdlicher Betbätigung die ſyriſche Kirche reiches Leben entwidelte. In der That 
finden wir zu allen Erfcheinungen der abendländiichen Kirchengefchichte ſehr Iehrreiche 
Parallelen, die noch der Bearbeitung barren. Iſt die Gefchichte des Mönchtums in 
Der alten und mittleren, ja z. T. noch in der neueren Zeit von Wichtigkeit, fo bietet co 
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Syrien dafür reichen Stoff, nicht bloß in ſo eigenartigen Geſtalten wie der Säulenheiligen, 
deren Auftreten damit noch nicht erklärt iſt, daß ſie die vertikale Entfernung von der 
Menſchheit für heiliger gehalten hätten, als die horizontale. Palladius war auch in 
Meſopotamien, Paläſtina und Syrien mit heiligen Männern zuſammen und erwähnt 

s außer Ephräm dem Syrer (c. 40) noch Julian von Edeſſa (ec. 42). Sein Buch des 
Paradieſes wurde au ins Syrifche überjegt und im der Necenfion des “Anan-Iso‘ von 
Beth’Abe von Budge mit engliicher Überjegung 1904 in einer Prachtausgabe (Lady 
Meur MS Nr. 6, 2 Bände) veröffentlicht, außerdem von Bedjan in Bd VII jeiner 
Acta Martyrum. Diefelben zwei Gelehrten jchentten uns die Mönchsgejchichte des 

ıo Thomas von Marga, um 840 (Budge 1893 in 2 Bänden, mit engl. Überjegung, Bedjan 
1901). Der bei Budge I, p. CXXIV genannte ’Auvns, der nad Sozom. h. e. VI, 33 
als erjter bei den Syrern die genaue Philoſophie angefangen haben fol, jcheint mir 
identifh mit dem nachher bei Budge genannten Mar Yingin d. b. Eugen. Im Regifter 
zu Sachau's Verzeichnis der ſyriſchen Handſchriften Berlins find nicht weniger als 120 

ı5 Klöfter aufgeführt, deren Lage und Geſchichte zum großen Teil noch zu erforſchen  ift. 
Ahnlich in den andern großen Handfchriftenfatalogen. Parry, Six months in a Syrian 
monastery, London 1895 fenne id nur aus dem Gitat in Brightmans Eastern Litur- 
gies p. LXII. 

d) Zur Märtyrergefchichte liefert die ſyriſche Kirche jchmerzlich zahlreiche Bei: 
20 träge. Es genügt an des Maruthas Gefchichte der perfifchen Märtyrer und die 7 Bände 

von Bedjand Acta sanctorum et martyrum zu erinnern. Für die von Berlin ge 
plante chriftlihe Profopographie hat der Unterzeichnete fie ercerpiert. Zu dem U. Maru— 
thas Bb XII, 392 ijt aber nachzutragen, daß nach Chabot, Synod. Or. 259 neuerdings 
Kmosko (Or. Chr. 3, 2 [1903], 384/6) die Abfaffung durch Maruthas beftreitet und 

235 ihm die griechifche Überfegung zumweifen will, die ſchon Sozomenus II, 9—13 für Sy- 
meon bar Sabba’e, Pusice, Tarbula und Akkeb3ima benügt babe. Schade, da 
G. Hoffmanns Vorgang (Auszüge aus Syriſchen Alten perfiicher Märtyrer überfegt und 
durch Unterfuchungen zur hiſtoriſchen Topographie erläutert, Leipzig 1880, in Bd VII 
der Abh. f. die Kunde des Morgenlands) feine Nachfolge gefunden hat. Das neu ver: 

so öffentlichte Material ift in den Analecta Bollandiana pünktlich gebucht, manches dort auch 
jelbjt veröffentlicht; das wichtigfte auch bei Brodelmann?, 131f. genannt. Das urjprünglich 
ſyriſch geichriebene Martyrium der 60 Fünglinge in Arabien gab Papadopulus Kerameus 
1893 griechiſch und ruſſiſch heraus (j. ThLZ 1894, 9), das des Iſaak von Tiphre 
Budge (Soc. Bibl. Arch. IX, 74—111) x. — Das ſyriſche Martyrologium von 411 

35 liegt jetzt auch in den AS vor (1. Nov.); über feine Bedeutung ſ. Zödler in Bd I und 
Adelis in AgG III, 1900. 

e) Vom Gottesdienst. Da die for. Kirche der Urkirhe räumlih und fprachlich 
nabejteht, ſcheint fie für die Gefchichte des Gottesdienstes und der firhliden Ver- 
faſſung befonders wichtig; haben fich doch Überrefte des Tieropfers bis in die neuefte 

40 Zeit erhalten. Zudem liegen, beifpielsweife in der Didasfalia, Quellen vor, die älter 
ind als die entiprechenden abendländifchen. 

Litieratur. Die ſyr. Didasfalia überjept und erflärt von Hans Acelis und Johs. 
Flemming 1904 (TU, NF X, 2); 5. Eooper und A. 3. Maclean, The Testament of Our 
Lord... With Introduction and Notes, Edinburgh 1902; aud 3. Wordsworth, The 

45 Ministry of Grace, Studies in Early Church History with reference to present problems, 
London 1903 (2. ed.); F. E. Brightman, Liturgies Eastern and Western. Vol. I. Eastern 
Liturgies, Oxf. 1896. Br. beginnt mit dem fyr. Ritus und giebt ihn nad) den Ap. Const, 
8, 5—14: 2, 57 f.; der griechiichen Liturgie des Jakobus (f. darüber auh THLZ 1903 Nr. 4), 
den for. Terten (Introd. p. XVII—LXII; Tert 1—109; „The Persian Rite“ p. 245—305); 

60 Add@e et Maris (Liturgie d’) (Ermoni in Cabrol Dictionnaire I, 319-—323); Duchesne, Ori- 
gines?, 1898, 68f.; Baumſtark, Das ſyriſch-antiocheniſche Ferialbrevier (Katholik 83, 43—54). 
Ueber jyr. Schriftteller, welche liturgiiche Fragen behandelten, ſ. Brightman p. LXI und Bar 
Salibi's Expositio Liturgiae, hrög. u. überf. von Labourt im CSCO. Da Brodelmann 
außer G. Diettrichs Ueberig. der neftorianifchen Taufliturgie (Gießen 1903) gar nichts hierher: 

55 geböriges verzeichnet, trage ich zu den im meiner Literat. Syr. p.31—34 nach Bidels Con- 
spectus p.7—10 zujammengetragenen libri ecclesiastici (liturgiei, rituales) von 
BAR ae nah: 1. die für die Neitorianer beitimmten Ausgaben der Urmiger 
Miſſionspreſſe a) Takhsa I u. II 1890, 92; die Liturgie des Addai und Mari :c.; b) Qdamu- 
wathar („vor und nach“, jo nad den Wochen benannt, in denen abwechfelnd der erite und 

so zweite Chor einjept), 1894; für die Namen Neftorius, Theodor und Divdor ift im gedrudten 
Zert eine Lücke gelafien; ſ. Maclean, East Syrian Daily Offices p. XXVII; c) das Lectio- 
narium von 1889; Maclean p. XXX; d) der liturgiſche Pjalter 1891. — 2. Für die mit 
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Rom verbundenen Nejtorianer: a) Breviarium Chaldaicum (ed. P. Bebdjan, 
Faris 1886/87, 3 Bde von 1320 Seiten, I ab Adventu ad Quadragesimam ; II a Quadr. 
a] Pentecosten; III a Pent. ad Dedicationem ; j. RdHRel. Janv. Mars 1888); b) Liber 
Psalmorum, Horarum diurnarum, Ordines Officii divini, et homiliarum rogationum ad 
nsum scholarum, Paris 1886; die Namen Diodor, Nejtorius, Theodor und Narjes find bier 5 
durch andere, „Mutter Chriſti“ durch „Mutter Gottes“ erjegt, „geitorben“ und „von dem 
Sohn“ hinzugefügt; Maclean p. XXIX. — 3. Für die mit Rom unierten Jatobiten 
und Maroniten: a) Breviarium juxta ritum ecclesiae Antiochiae Syrorum (herausgeg. 
von El. David, Erzbiihof von Damascus), Mausili, 7 Bde, 1886—96; b) der Pjalter 
(berausgeg. von David und Scelhot), Mojul 1885; ce) Liber ministerii, Beirut 1888. 10 
Schließlich als den wohl frübeiten der hierher gehörigen römischen Drude: Liber septem 
precum noctis et diei secundum rituale Maronitarum Syrorum. Romae (ex typogr. Domi- 
uici Basae 1584, 12°), dem das Missale 1592/4 und der Liber ministri Missae 1596 folgten. 
— 4. Für die mit Rom unierten Thomaskdriiten in Malabar — die unabhängigen 
brauchen jett den jakobitifchen Ritus — Breviarium der Kloftergebete für den Gebrauch der 
Karmelitermönde der Thomaschrijten von Walabar. Mannanam, Druderei des Klofters von 
St. Joſeph 1887, 12°, 82 p.; b) Gebete für Verftorbene, ebenda 1882, 8%. Angeſchloſſen fei 
bier &. Pacheque (Mitglied des Dratoriums des Philipp von Neri und Mijjionar der ihr. 
Chriſten in Ceylon), Kirchengeſchichte herausg. von Vater Eyriacus von St. Elifeus, Prior 
der Karmelitermönche der jyr. Kirche in Malabar, 6 Bde, 18982—86, 8°, tamuliſch). Cine be: 20 
aueme Weberjidyt bietet A. J. Maclean, East Syrian Daily Offices translated from the Syriac 
with Introduction, Notes and Indices, and an Appendix containing the Lectionary and 
Glossary. Published for the Eastern Church Association, Lond. 1894. Ueber die Yeftionarien 
l. au Brigbtman mit den Bermweifungen auf die Londoner und Orforder Handidhriftenfata: 
löoge, denen man jest auch die von Berlin und Cambridge beifügen fann, weiter auf Nanfe 5 
in diefem Werfe (2. Aufl. Bd XI, 473/6, in der dritten von Gajpari, verfürzt Bd XV, 137); 
Scrivener, Introduction* I, 413. — 5. Für ſich jteht das jog. Evangeliarium Hieroso- 
Iymitanum, herausgeg. von Miniscalchi-Erizzo 1864 (Lagarde 1892); Lewis-Gibſon 1899, 
mit dem Palestinian Syriae Lectionary from the Pentateuch ete., ed. Lewis (Neitle-Gibjon), 
London 1897 ; über den Text des erjteren mag jetzt v. Soden, Die Schriften des NTs, $ 342 80 
verglihen werden. 

Von fonitiger Litteratur über die fyr. Liturgie neben den bekannten Werfen von Morinus, 
Renaudot, Nijemani, fei erwähnt: D. Loftus, Praxis cultus divinior a series of Syriac 
Liturgies, Dublin 1693, 4°; Missa la santa de los Caldeos y de los Maronitas del 
monte Libano, Madrid s. a. (1701); St. Borgia, De cruce vaticana .. . accedit Ritus sa- 35 
Intationis crucis in ecclesia Antiochena Syrorum, Romae 1779, 4°; 3.9. Hall, On a Nesto- 
rian liturgical MS from the last Nestorian Church and Convent in Jerusalem (AOS may 
1885, XII—XVI); deri., Nestorian Ritual of the Washing of the Dead, Hebr. Jan. 1888; 
derj., Specimens from the Nestorian Burial Service (ebenda July 1888, 193—200); derj., On 
aSyriac MS of the Order of Obsequies (AOS XIII, 230/2); derj., On the Syriac Ritual of 40 
the Departed (ebenda May S8, p. XTf.); bier auch erwähnt ein von den Lazarijten 1881 in 
Urmia gedrudtes Rituale defunctorum (172 pp. 4°). Bal. auch 3.9. Hall, Tentative Biblio- 
zraphy of the Syriac Publications in the Neig ——— of Oroomiah (AOS, May 1891; the 
Acad. June 91 p. 541); Graffin, Abraham Barliphe et la liturgie nestorienne (Congr. 
internat. des Cath. 1891, 2 seet. 2038. Für ji iteht, bezw. mit dem obengenannten jog. 45 
Evangeliar von Jernfalem zufammenzunehmen ijt The Liturgy of the Nile. The 
Palestinian Syriac Text... by G. Margoliouth (Reprinted from the Journal of the R. 
Asintic Society, Yondon 1896. Eine Einzelheit behandelt zufammenfajiend 9. W. Codrington, 
The Syrian Liturgies of the Presanctified (JchSt 4, 69-82). J. Harſouch, Les livres 
litungiques des Maronites (Al. Machriq IX, 8. 9 [15. Apr. 1. Mat 1906)); A. Baumſtark, zo 
Altlibaneſiſche Liturgie (Or. Chr. 4, 1904, 190—194 über Aenderungen, melde bereits im 
Wiffele von 1594 vorgenommen wurden). — Auf den Feittalender der Syrer und Nejtorianer 
bei Albiruni (The chronol. of ancient nations, hrsg. und überfegt von Sachau 1879) verweijt 
E. Schwarg (GgA, N 8, wo auch einiges über die Didascalia). 

Je weniger uns deutichen Protejtanten, zumal den ſchweizeriſch beeinflußten Süd: 55 
deutichlands, Liturgie Fragen naheliegen, um jo nötiger erjcheint diefer bibliograpbijche 
Hinweis, bei dem es freilich bier jein Bervenden haben muß. In einer Anzeige der litur: 
gijchen Beröffentlihungen der Urmiaer Miſſion des Erzbiſchofs von Ganterburp (Acad. 
June 1892, 608—610) erflärt Brightman die neftortanische Taufliturgie für eine „majestic 
formula“, obne renunciatio und Glaubensbefenntnis; das Fehlen des leßteren 60 
fönne faum urſprünglich fein. Mit der neftorianifchen Liturgie jtimme am nädhften 
Me des Dionyſius Areopagita, die durch Bucer noch das 16. Jahrhundert beeinflußte. 

Über das for. Kirchenjahr vgl. Mgr. David und N. Nilles]), Das ſyriſch-katho— 
Inde Kirhenjahr (31Th 19, 1895, 572—580) und die zweite Auflage von Nilles, Ca- 
lendarium Ecclesiae utriusque; weiter Ant. Baumſtark, Das Kirchenjahr in Antiocheia 65 

— 5 



304 Syriſche Kirche 

wiſchen 512 und 518 (ROS 1897, 31—66); aus den Homilien des Severus bat B. 
8 hergehörige Material gefammelt. — Eine andere Einzelheit behandelt Ed. Sadhau, 

Studie zur for. Kirchenlitteratur der Damascene (Berlin SB 1899, 502—528). 
f) Kirhenredht und Verfaffung Auch zur Geſchichte des Kirchenrechts 

5 liefert die ſyr. Litteratur reiche Beiträge, die zu Kanonen und Delretalenfammlungen 
(Bd X, 2) nadyzutragen find. Vgl. jhon die Reliquiae iuris ecelesiastiei 
antiquissimae syr. ed. P. de Lagarde 1856; das von Bruns und Sadau beraus: 
egebene forifcherömifche Rechtsbuch aus dem 5. Jahrhundert (Bd XIV, 724); den Nomo- 
anon von Ebedjefu (Bd V, 113); Jakob von Edeſſa (Bd VIII, 552, 788); den Nomo— 

ı0 fanon des Barhebräus 1899 von Bedjan herausgegeben (dazu 2EB 99, 41; 2x3 00,6; 
ThLZ 00,5; F. Nau, Les canons (oben 300,38). Da unter nicht chriftlicher Obrigkeit 
Cherier, Araber, Mubammedaner) ein großer Teil auch des weltlichen Lebens von ber 
ichlichen Obrigkeit geregelt wurde, jo greifen die Beitimmungen diefer ſyriſchen Rechte: 
bücher tief in das bürgerliche Leben ein (Ehe, Teitament u. ſ. w.); aber aud für theo- 

15 logische und Eirchliche Fragen fällt aus ihnen noch allerlei ab; vgl. 3. B. zu der aus den 
apoftolifchen Kanones weiter gefchleppten Beltimmung über den Umfang bes biblischen 
Kanon mit feinen 5 ſalomoniſchen Schriften die Erläuterungen des Barbebräus, der 
aus feiner Kirchenbibel nur 4 kennt und daher unter der 5. eine apokryphe Schrift „Die 
tiefen Sprüche Salomos“ vermutet. Über die rechtlichen Verhältniſſe der Chriften im 

20 Safanidenreih ſ. Sachau (BSB 06, Nr. 47). 
Für die kirchliche Verfaſſung fehlt leider noch die Bd XIV, 444 erwähnte Neu— 

bearbeitung von Ze Quiens Oriens Christianus; vgl. die übrige dort verzeichnete 
Litteratur; auch Bd XIV, 764. Für die neftorianifchen Teile ift lehrreich Guidi, Ueber 
oftiyrifche Bifchöfe und Bilchofsfige im 5., 6. und 7. Jahrhundert (Z0mG 43, 388 ff.) 

3 und ganz beſonders Chabot3 Ausgabe des Synodicon Orientale und Brauns Ueber: 
ſetzung desfelben (Bd XIII ©. 724). 

Tür die mit Nom verbundenen Teile Gambs, Series episcoporum mit den Fort— 
jeßungen; Werner, Orbis terrarum catholicus (®b XIII, 732); Missiones catho- 
licae, Rom 1897. Über die 8 Rangftufen des Klerus ſ. Bd XIII, 733,57, fonjt zäblt 

so man 9 nad den Rangftufen der himmlifchen Hierarchie, {. Maclean:Browne 184 ff. Zur 
MWürde des Maphrian Bd VIII, 569. Statt der 25 neftorianifhen Metropoliten, die es 
einſt gab, giebt e8 jegt außer dem Patriarchen und Metropoliten 3 Bifchöfe in Perfien 
und 7 in der Türkei, von denen aber einige nur nominelle Diöcefen haben (ſ. Maclean- 
Browne 194 ff.). 

36 ) Beziehungen zu Rom. Schon im Bisherigen mußten die gegenwärtig ſehr 
lebhaft gepflegten Beziehungen Roms zum Oſten berührt werden. 

©. darüber die jhon Bd XIII, 725 erwähnte Urkundenſammlung von S. Giamil, Die 
zuerft im Bessarione erjhien, Genuinae relationes inter Sedem Apostolicam etc.; weiter 
U. d'Avril, La Chald6e Chrötienne: histoire religieuse des Chald6ens unis 

wet des Nestoriens 1864; W. van Gulit, Die Konfijtorialalten über die Begründung des 
uniertshaldäifhen PBatriarhiat3 von Moſul unter Bapit Julius IV. (OrChr. 4); %. von M. 
Pragenau, — von Bologna, Patriarch von Antiochien AOG 1901, 288 -296); E. Ran, 
Les dignitaires de i 

Maronite d’Antioche (517—1531); Thöses, Documents, Lettres par le Pöre Bernard 
Ghobaira Al-Ghaziri de la Congregation Syrienne Maronite de Saint Isaie, Beyrouth 1906 
(Cf.al Maärig 15. June 1906); G. V., Les institutions nationales autour du sitge Aposto- 
lique (Bess. 2, 4, 292—402). 

50 Die Druderei der efuiten in Beirut, deren Joſephsſchule von Leo XIII. am 
21. Februar 1881 zur Univerfität erhoben wurde, die der Dominikaner in Moful, die 
römische Miffion in Malabar, PB. Bedjan in Paris entfalten eine rege Thätigkeit. Ach 
fann mir aber nicht denken, daß ein Geift, wie er in den im TbEB 1904, 50 aeichil> 
derten Veröffentlihungen ſich ausſpricht: Hobeilha, Titres de la tr&s sainte Marie; 

55 T&moignages de l’Eglise Syro-Maronite en faveur de l’Immacul6e Conception ; 
P. Bedjan, Mois de Marie (Marienandadten auf Grund von Les Grandeurs de la 
Sainte Vierge par d’Argentan und Les gloires de Marie par St. Liguori für 
die Neftorianer, die einftigen Belämpfer der „Theotokos“ beftimmt) Fräftig und gejund 
genug fei, um dem Islam zu miderftehen oder ibn zurüdzudrängen. Haben doch ſogar 

0 die Bemühungen der amerikaniſchen Miffion in Urmia feit SO Jahren und die des Erz: 
biihofs von Canterbury feit 20 Jahren verhältnismäßig geringe Erfolge. Am verdient: 

a in 
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lichſten ſcheint die philanthropiſche Thätigkeit der Quäker und der Freunde des chriftlichen 
Orients in Deutjchland (vgl. Der Chr. Or. VII, 5: Bericht der Klinit in Urfa über das 
Jabr 1905). Ob die in Deutfchland 1902 und durch einen neuen Aufruf im September 
1906 angeregte Nejtorianer-Miffion Erfolg bat, ift erft abzuwarten. E83 ift freilich ſchwer 
aus der ‚gerne und nur aus litterarifchen Quellen, vollends wenn fie jo unzureichend 5 
find wie die dem Schreiber zur Verfügung ftehenden, über Bewegungen zu urteilen, die 
im fernen Afien vor fih geben; es wird aber faum möglich fein, dieſe Überficht über 
die ſyriſche Kirche mit einem boffnungsvolleren Wort zu jchliegen als dem an die Spite 
geftellten von Harnad. 

h) Statiftifches und Litterarifches. Im Nachtragsband der 2. Aufl. XVIII, 
705 (1888) bat Ryſſel über die verfchiedenen Religionen und chriftlihen Konfeffionen 
Syriens und Paläftinas, über ihre Inftitute und Miffionsanftalten, insbefondere über 
die litterarifchen Organe der einzelnen chrijtlichen Inſtitute ran + Mitteilungen gegeben, 
die ich bier nicht wiederholen kann, da veraltete Zahlen feinen Wert haben, und nidht 
erjegen, da mir zuverläfliges Material aus neuefter Zeit nur in ſehr beſchränktem Maße 15 
ur Verfügung ſteht. Die Zahl der Juden z. B., die Ryſſel auch aufgenommen hatte, 
belief fih nad ihm 1888 auf 25000 in Baläftina, 13920 in Jerufalem. Schon 1900 
betrug ihre Zahl in Jerufalem (j. Bo VIII, 693) 41000 und bat feither noch bedeutend 
jugenommen, 

Umgelehrt berechnete Ryſſel die Zahl der römiſch-katholiſchen Chriſten außerhalb Pa: 0 
läftinas d. h. reild römische Griechen oder Melkiten (mit dem Patriarchat Antiochien, den 
Erbistümern Damaskus, Tyrus und Aleppo, und den Bistümern Sidon, Beirut, Tri: 
polig, Alfa, Heliopolis, Homs, gabe und Bosra), teild die wenigen römifchen Eyrer und 
tömischefatholischen Armenier auf 80000. Dagegen geben die Missiones catho- 
—— 1897, 631 (. Wetzer-Welte Bd XI, 1899) für die unierten Syrer folgende 3 
Statiſtik: 

— 0 

Diöcefen Katboliten Pfarreien Kirchen Prieſter 
Abo . . . 3000 2 2 10 
Bad . . . 1200 * 2 4 
Bearut. . . . 500 ? 1 3 RT) 
Damasftus . . 3000 4 6 9 
Diarbett . . . 500 1 1 4 
Gera. . . . 1500 ? 7 8 
Som . . . . 2000 4 5 ? 
Marvin . . . 4000 7 8 28 3 
Moful. . . . 7000 6 10 20 

22700 24 42 59 
Dies mit Ausschluß der chaldäiſchen Chriften, Maroniten und Thomaschriften. 

_ Ueber die lepteren vgl. außer Bd XIIL, 728. 735 Hough, Christianity in India vol. IV, 
Xond. 1845; Homard, The Christians of St. Thomas and their Liturgies, Orf. 1864; beſ. 40 
de Einleitung zu Wright:Coof, a Catalogue of the Syriac Manuscripts preserved in the 
library of the University of Cambridge (I, 1901, p. XIT—XV; XVIII—XXVD; ®. N. 
Ebilipps, The Connexion of St. Thomas the Apostle with India (Indian Antiquary 32 
203) 1-15; 145—160; 33, 31); Sylvain Levi, Notes on the Indo-Scythians. Extracted 
od rendered into English by W. R. Philipps (ebenda 32, 381—426; 33, 10—16); 3. F. #5 
Alert, St. Thomas and Gondophernes (JRASoc. 1905, 223— 236); A. E. Mediycott (Bishop 
“4 Tneomia), India and the Apostle Thomas. An Inquiry. With a eritical analysis of the 
„Acta Thomae“, Yondon 1905, XVIIL, 303; Were the Thomas Christians Nestorians. A 
dalogue between father Vanerello and Mr. Raggio (31 p. 8°; no place & date). Weber 
be Melfiten: 9. Lammens, Les Grecs melchites (al-Maäriq 1900, 6); 3. Charon, L’öglise 60 
greeque melchite cathol. (EO 5, 141. 203. 264. 332. 7, 379); derj., La Syrie de 1516 ä 
1555 ebenda 278. 334); A. Baumſtark, Eine melchitiſche Allerheiligenlitanei. Herausgeg. und 
=: einleitenden Bemerkungen über orientaliihe Parallelen der Litaniae omnium sanctorum 
‘rChr 4, 98—120). — Ueber die Nejtorianer: D. E. Bonin, Notes sur les anciennes 
chrötient#s nestoriennes de l'Asie centrale (JA IX, 15, 584-502); W. Barthold, Zur Ge: 55 
ihre des Chriftentums in Mittelafien bis zur mongol. Eroberung, überjegt von R. Stübe, 
Tabingen 1901 (vgl. TbLZ 02,277); E. Sahau, Literatur:Bruchitüde aus Chineſiſch-Turkiſtan 
BER 06, 904-918); A. Scher, Etude supplömentaire sur les derivains syriens orientaux 
BörChr 1906, 1—33: aud) feparat); Duval, Histoire de l’Eglise Nestorienne (JS 1904, 
"0—-118); %. Yabourt, Le christianisme dans l’empire Perse sous la dynastie sassanide, 6o 
Beris 1904 (ſ. Byz. 3. XIV, 1 und 2; ®. Pleeters] in AB 24, 127—132; R. Duval in JA 
173; W. Broofs in Engl. Hist. Rev. 05, Jan.; G. Krüger, THLZ 06, 3); Etedd, The 

Renls@nchtlopäbte für Theologie und Hirde. 8. U. XIX. 20 
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Syrians of Persia and Eastern Turkey (Bull. of the Am. Geogr. Soc. 35, 1ff.). — Ueber 
die Maroniten zu Bd XII, 355#.: B. Ghohatra-Al-Ghaziri, La sainte messe dans le 
rite de l’&glise Syrienne Maronite d'Antioche (Terre Sainte 1901, Nr. 2. 5. 6); 9. Baum: 
jtarf, Das maronitiihe Synayar zum 29. Juni (OrChr 1, 314); Nau, Maronites, Mazanites 

6 et Maranites (ROrChr 9, 268); S. Vailhé, Origines religieuses des Maronites (EO 4, %. 
154); derj., Fra Suriano et la perpetuelle orthodoxie des Maronites (ebenda 7, 9). Zum 
Chriſtlich-Paläſtiniſchen: Schultheß, Chrijtlid-paläjtiniiche Fragmente aus der Omajjaden: 
Moſchee zu Damaskus (NAGW 8); P. Korkowzoff, Nouveaux fragments syropalestinennes de 
. .. St. Petersbourg 1906. — Ueber die Syrer im Abendland: neben den gelegentlihen Er: 

10 wähnungen in Hauds KG Deutjhlands: Scheffer-Boichorſt, Zur Gejhichte der Syrer im 
Abendlande (Mt des Dejterr. Init. für Geſchichtsforſch. VL, 535 f.); abgedrudt in jeinen Ge— 
jammelten Schriften Bd II (1905 — Hiſtoriſche Studien veröffentlibt von E. Ebering, 
Bd XLIII); Ernſt F. Krauſe, Ueber einige Inſchriften auf den Erztbüren der Baſilica di 
St. Paolo bei Rom und der Micdaelstirhe S. Angelo (NOS 16, 1902, 41—50; gried., 

15 ſyr. und lat.); Bröhier, Les colonies d’Orientaux en ÖOceident au commencement du 
moyen äge du Ve au VIIIe sidcle (Byz. 3. 12, 1—39; dazu Salabert, ROrChr 9, 96 bis 
106). — Ueber Edeſſa: J-B. Chabot (JA X, 7, 2 p. 281ff. nad dem Album de la Mission 
de M&sopotamie et d’Arm£nie, confige aux FF MM Capucins de la province de Lyon); 
J. R. Harris, The Cult of the Heavenly Twins, Gambr. 1906 (ch. 12. 13. 14; aud über 

20 Antiochien). Was man von ſyſtematiſchen Forihungen in Edejja für die frühchriſtliche Kunſt— 
geichichte zu erwarten hätte, darüber j. A. Baumſtark (Or. Chr. 4, 164— 183): Mindejtens 25 
oder 26 von Haus aus nicht klöſterliche Kirchen, mindeitens 1 Baptifterium, 7 Klöjter und 2 
neue Gemeindebegräbnisitätten erbielt Edefja in nicht vollen 2 Jahrbunderten von 313—505. 
Daß im Anfang des 6. Jahrhunderts die römische Verwaltung jährlid nicht weniger als 

25 6800 Maßeinheiten Dels zur Beleuchtung der „Martyrien und Klöjter“ beizuitenern pflegte, 
erwähnt die Chronik des Joſua Stylites c. 88; die edefj. Chronik, dai im Jahr 437/8 ein 
Senator „der großen Kirche“ einen jilbernen Altar von 720 Pfund zum Geſchenk machte; 
daß Addai einen aus der Zeit des Seleukos jtanımenden im weſtlichen Teil der Stadt ober: 
halb einer Quelle gelegenen Göttertempel mit Marmorfäulen zu einer Erlöjerfirhe madıte, 

80 indem die Ojtwand zu einer Apfis für den Altar durchbrochen wurde, berichtet da8 Chronicon 
eivile ecclesiasticum anonymi auctoris, quod ex unico codice Edesseno primo edidit Igna- 
tius Ephraem II Rahmani. Typis patriarchalibus Syrorum, in seminario Scharfensi in 
monte Libano 1904 (VII, 144 ©.), p. 66. Aus dem Gebiet von Edefja refrutierte jich die 12. legio 
fulminata Melitensis, daber in ihr Chriiten ($arnad, Militia Christi). Baumjtark, Das Todes: 

85 jahr der edejj. Märtyrer Guria u. Shamona (Atti del sec. Congr. di Arch. Chr. 23—37) = 306; 
vgl. auch Leclera, Actes des Martyrs (Cabrol, Diet. I p. 394: IIT. M&sopotamie Occidentale: 
Sharbel und Barfamya unter Trajan itatt Decius; Guria und Shamuna 289 und 307; Habib 
309; Hipparh und Philotbeus 308; IV Perse 1—28 [318—376]); J. Mabe, Les anath£- 
matismes de S. Cyrille d’Alexandrie et les evöques orientaux du patriarchat d’Antioche 

#«R d. Hist. Ecel. juill. 06, 505—542). — Beziehungen zu Armenien: Tournebize, Histoire 
politique et religieuse de ’Arm@nie (ROrChr 7, 50—549); Weber, Die katholiſche Kirde in 
Armenien, Freiburg XX, 532; Ter-Minaſſiantz, Die armenifche Kirche in ihren Beziehungen 
zu den jyriiden Kirchen bis zum Ende des 13. Jahrhunderts (TU XI, 4; vgl. P. Pleeters 
in AB 24, 269; ©. Weber, Lit. Rdſ. 1905, 6; Krüger, ToL3 06,2; D. Vetter in THOS 

45 05, 441. — VBeziebungen zum Islam: W. A. Schedd, Islam and the Oriental Churches: 
Their historical relations, Philadelphia 1904, 253 p. (cf. AJTh 06, 188). 

Außer der im M. Syrien genannten Litteratur vgl. noch Sachau, Reife in Eyrien und 
Mejopotamien, 1888; P. Rohrbach, Vom Kaufafus zum Mittelmeer, 1903; über Theodorets 
Unteriheidung 5 jur. Dialefte: Lagarde, Ueberſicht 5.91, 238; von Zeitjchriften: Rdel’OrChr., 

50 Or. Chr., Bessarione; al-Maschrig (arabijch, Beirut); Der Ebriftlibe Orient; Nejtorianer; 
Vote; Archbishop’s Mission to the Assyrian Christians (Annual Report veröffentliht von 
von der SPCKI; Die Ueberfichten in P. Yejays Ancienne Philologie Chretienne (RdHelLit. 
CRel, 3. 8. XI [1906] Nr. 3. 4). 

Zu Brodelmanns Lifte der Handjchriftenverzeichniffe ift nachzutragen: 3. R. Harris, 
55 The Library ofthe Convent of the Holy Sepulchre at Jerusalem (Haverford 

College Studies I; 50 fur. Hdſſ.). 
Wie viel zu thun ift, bis eine Gefchichte der fur. Kirche gefchrieben werden fann, 

zeigt die Bibliographie von Krügers A. Severus (Bd XVIII, 250). Eb. Neſtle. 

Syropnlos, Sylvefter. — Litteratur: Leo Allatius, In Rob. Creyghtoni Apparatum, 
60 Versionem et Notas ad historiam concilii Florentini ete. P. I. Rom 1665 und 1674; 

Fabricius, Bibl. Gr. ed. Hart. Bd XI, ©. 711; E. 3. v. Hefele, Konziliengefhidte, Bd 7, 
1874; Derf., die temporäre Wiedervereinigung der griechiſchen und lateiniſchen Sirche in 
THOS, Jahrgang 29; W. dv. Goethe, Studien und Forſchungen über das Leben und die Jeit 
des Kardinals Bejjarion. I. Die Zeit des Konzils von Florenz, Heft 1 (ald Manuſtript 

65 gedrudt) 0. J. und DO. TH. Frommann, Krit, Beiträge zur Gejchichte der Flotentiner 
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Kirbeneiniqung, Halle a./S. 1872; 9. E. Demetracopulos, Graecia orthodoxa, Lipsiae 1872, 
S. 109; Weper und Weltes SKirchenleriton?, Bd XI, S. 1154. 

Syropulus it der Verfaſſer einer wertvollen Quellenjchrift über die Geſchichte des 
griebiichen Unionstonzils von Ferrara und Florenz (1438/39). Die Ortbograpbie feines 
Namend war früber jtreitig. In den Akten des Konzils und in den Unterfchriften der 5 
Unionsurfunde wird diefer Name Syropulus genannt; dagegen findet ſich bei griechiichen 
Autoren, wie in der Chronik des Phranza III. ep.25 und in den Briefen des Marimus 
Tlanudes die Schreibung Iyovoonovios. Da nun aud in der Turcograeeia des 
Martinus Cruſius (lib. IV. p. 283) ein griechijcher Eigenname Fyodoos vortommt, 
jo bat der Herausgeber unjeres Schriftitellers, Robert Creyghton, die Schreibung Squros 10 
pulus als die urfprüngliche und richtige angenommen, jene andere aber aus der Un— 
genauigkeit lateinischer Yejer oder Abjchreiber erklären wollen. Seitdem aber fejtgeftellt 
it, daß, wie ſchon Allatius behauptet, die eigenbändige Unterichrift des Unionsdetrets 
den Namen Iiißeoroos 6 Svoonovios aufweilt, kann an der Nichtigkeit dieſes Namens 
nicht mehr gezweifelt werden (vgl. auch v. Goethe a. a. O. ©. 213). 15 

Syropulos lebte in der erften Hälfte des 15. Jahrhunderts und war dıxadpvlaf 
und ueyas Exxinoaogys in Konftantinopel; darum gehörte er zu den fünf hoben 
Nürdenträgern des Patriarchen, die den Titel oravgopögor trugen (Frommann a. a. O. 
5.65). Er war ein leidenjchaftliher Anhänger jeiner Kirche und allem Lateinifchen 
abgeneigt; doch nötigten ihn die Umstände, fich unter Anführung des Kaifers Johannes 20 
dem großen und dringenden Unternehmen der Kirchenvereinigung anzufchließen. In der 
Begleitung des Patriarchen Joaſaph, der felber nur mit MWiderjtreben den Wünfchen des 
Kaiſers Gehör gegeben hatte, begab er fi nad Ferrara. Auf der Synode ſelbſt gehörte 
er zu dem Anhange des jtreng orthodoren und antiunioniftiichen Marfus Eugenikus von 
Epbefus; er wirkte bei den Verhandlungen thätig mit, geriet aber ald Gegner der Über: 3 
einlunft in eine ſchwierige Yage. Er erzählt in feinem Werk, wie fehr er die ganze Reife 
verwünfcht und am jedem Erfolge verzweifelt, daß er aus der Zahl der ſechs Disputieren- 
den freiwillig ausgejchieden, daß er mit dem Patriarchen und jelbjt mit dem Kaifer heftig 
ulammengeraten jet (Seet. II. cap. 8. III, 10. 14. VI, 13. 20. XI, 1.). Als es zur 
Entiheidung fam, verweigerte er zu dem geichlojienen Vergleih hartnädig jeine Bei: 30 
fimmung, erft der Befehl und die Drohung des Kaiſers betvogen ihn zur Unterjchrift. 
Toh bat er dieſe gleich nachher als eine Schwachbeit bereut, und nad Konjtantinopel 
wrüdgefebrt z0g ihm fein Beitritt bittere Anfeindungen zu. Er trat jegt von den Ge: 
ihäften zurüd und legte die wichtigen Erfahrungen feines Yebens nieder in feiner Schrift 
die etwa den Namen drouynuoveuuara neoi rs Er Diwoerria ovvödov geführt hat. 35 
Aber dadurch verdarb er es wieder mit den Lateinern und ihren Freunden, und er ift 
nahmals von Labbe wie Allatius ohne meitered den griedhiichen Yügnern und ärgjten 
Sbismatifern beigezäblt worden. Auch jegt noch wird er von den fatholifchen Schrift: 
ſtellern nicht gerecht beurteilt. 

Es iſt nicht ſchwer, fich über ſolche Parteiurteile zu erheben. Das Werk des Syro— #0 
vulos bat neben den beiden Altenfammlungen der Synode, der griechiichen und der 
lateinifchen (Harbuin, Acta Coneil. tom. IX.), unzweifelhaften Quellenwert. Mag es 
durd die jpätere Kritif im einzelnen berichtigt und einiger Irrtümer oder parteilicher 
Auffaffungen überwiefen worden fein; im ganzen erweift es ſich als eine glaubhafte 
Zarftellung jelbiterlebter Ereigniffe und gebt von einem Standpuntte aus, welcher auf #5 
der Synode wirflid vertreten geweſen iſt. Selbſt Einfeitigkeiten, wie fie der Partei— 
Handpunft einzugeben pflegt, verraten nod eine aufrichtige Wahrbeitsliebe. Zu dem 
Verfafjer der Akten befindet ſich diejer Hiftorifer im graden Gegenjag. Aber wie jenen 
Eriteren feine mehr fcheinbare als wirkliche Objektivität nicht vor manden Trübungen 
ter reinen Wahrheit hat betwahren fünnen: „jo gereicht, um mit Frommann zu reden, 50 
umgetebrt die mehr fubjeltive Behandlung der Geichichte von feiten Spropuls feinem 
Verte eber zum Vorteil ald zum Nachteil, da ihr eine gewiſſenhafte Benugung der vor: 
dundenen Urkunden und Altenjtüde als Grundlage und zugleich als Korreftiv dient“ 
220. ©. 57). Aud führt uns fein Bericht in eine Reibe von Zufammenhängen und 
bewidelungen ein, die uns ſonſt unbelannt bleiben würden. Sehr interejjant find fchon 55 
die bier mitgeteilten, dem Konzil vorangehenden Verhandlungen zwifchen dem Naifer und 
dem Batriarchen und griechifchen Klerus, die Beratungen, ob man den Anerbietungen des 
Brfeler Ronzils oder denen des Papſtes Eugen IV. folgen jolle, die Beweggründe des Kaifers, 
twelder endlich zu Gunſten des Papſtes entichied. Das Mißtrauen der Griechen gegen: 
über den ftolgen Erklärungen der Bafeler Väter, welche mit diefer alten griechiſchen so 

20* 
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Härefie ebenſo gut wie mit der neuen böhmischen fertig zu werden meinten, iſt gewiß 
nicht zu ſtark aufgetragen (Sect. II). Weiterbin wird das feindliche und eigenmächtige 
Verfahren des Markus Eugenikus befonders hervorgehoben; dieſer jchrieb jelbit an den Papſt 
und jtellte ald Bedingungen eines möglichen Friedens Zweierlei hin, die Befeitigung des 

5 unechten filioque und die Annahme des Gejäuerten im Abendmahl. Eugen verhielt fich 
zögernd und untbätig zu den Bitten um Hilfsleiftung gegen die fteigende Türfengefabr 
(Sect. III). Bon den Verhandlungen zu Ferrara und nachher zu Florenz werden die 
über das Fegefeuer und über den Zufag im Symbol am ausführlichiten von Syropulos 
berichtet. In der Symbolfrage hatten die Griechen Recht, weil die zunäcdft nur eine 

ıo urkundliche Frage war. Doc ift bier nicht der Ort, auf den meiteren Verlauf einzugeben 
(f. „Ferrara-Florenz“ Bd VI, ©. 45). Überbliden wir die —— Erzählung, jo 
erhellt deutlich die Tendenz des Schriftitellers, welcher nachweiſen will, daß eine wirkliche 
Einigung nicht erreicht werden fonnte, daß aber die leitenden Perfonen, der Papſt, 
Beflarion, der Patriarch und der Kaiſer nebjt einigen anderen MWortführern ſich einander 

15 immer mehr näberten, bi8 am Ende der Notjtand der Griechen den Ausſchlag gab. Das 
Reſultat nennt Syropulos mit Recht ein vermittelndes Paktum, weoörns, ftatt der 
Einigung. Der Patriarch, der noch am Orte ftarb, hatte fih ganz den Wünfchen des 
Kaifers gefügt, viele andere ließen ſich einjhüchtern, nur Markus Eugenikus blieb un- 
erjchütterlih. Die letzte Redaktion der Unionsartifel (Seet. VIII, 14) koſtete unfägliche 

» Schwierigkeiten. Im zwölften Buche erzählt der Verfaffer noch, daß fchon auf der Nüd- 
reife der Griechen große Uneinigfeit entjtanden fei, daß die Prälaten in ihrer Heimat bie 
übelfte Aufnahme gefunden, viele ihre Unterfchrift bereut und öffentlih als eine er— 
ziwungene zurüdgenommen und ihren Amtern entjagt hätten, um nicht dem neuen kaiſer— 
— — Metrophanes zu dienen, noch dem Frieden mit den Lateinern Vorſchub 

25 zu leiſten. 
Wir befisen von diefem Werke eine einzige Ausgabe, die ebenfalld ihre Merk: 

würdigkeit hat. Der gelehrte Senator Claudius Serrarius in Paris ließ dasfelbe 1642 
aus einem Koder der Bibliotheca Regia (N. 1247) abfchreiben und fandte das Manuſtript 
an Iſaak Voffius zum Zweck der Veröffentlihung. Doch veranftaltete der englische 

so Minifter Eduard Hude, daß es dem Kaplan Robert Creyghton am Hofe Karls II, nach: 
maligem Biihof von Bath, überlaffen wurde. Dieſer aljo übernahm die Herausgabe des 
griechifchen Textes nebjt lateinifcher Überfegung unter dem Titel: Vera historia unionis 
non verae inter Graecos et Latinos, sive Coneilii Florentini exactissima nar- 
ratio graece scripta per Sylvestrum Sguropulum ete. Hagae Comitis 1660. 

35 Yeider ift die Ausgabe unvolljtändig, da das ganze erfte Buch in dem Barifer Hoder 
fehlte. Worangeftellt ift eine ausführliche Worrede, in welcher Creyghton nicht allein den 
Syropulos rühmt und verteidigt, fondern auch die griechische Theologie und Kirhe im 
Gegenſatz zu der päpftlichen in das günftigfte Licht zu ftellen fucht. Wir bemerken noch, 
daß es nicht ganz unmöglich fein twürde, den fehlenden Anfang des Werkes ebenfalld ans 

40 Licht zu ftellen, da ſich noch ein paar und vielleicht vollftändigere Handſchriften desjelben 
vorfinden. (GGaß F) Ph. Meyer. 

Szepter f. d. A. Königtum in Israel Bd X ©. 630, ff. 

T. 
Tabernakel iſt nach mittelalterlichem Sprachgebrauch das Gefäß, in welchem die ges 

 weihte Hojtie aufbewahrt wurde, gleichbedeutend mit pyxis ſ. d. U. Gefäße, gottesdienft- 
lihe Bd VI ©. 414. Mit demjelben Worte bezeichnete man auch den über dem Altar 
errichteten Baldachin, das Gibiorium, f. d. A. Altar Bd I ©. 394, 27. 

Taboriten j. d. A. Huf Bd VIII ©. 186, ai. 

Tänzer (dansatores, chorisantes). — SHeder, Die großen Volfsfranfheiten des MU, 
so Berlin 1865, ©. 143ff.; P. redericq, Corpus docum. inquis, Neerland. I, Gent 1889, 

©. 231 ff.; derf., De sceten des geeselaars en der dansers in de Nederlanden, Brüſſel 1897, 

Zu den Erſcheinungen der Erregung des mittelalterlichen Vollslebens, bei denen 
A ride, Religiöjes und Moralifches in trüber Miſchung zufammenlaufen, gebört Die 



Tänzer Taffin 309 

Tanzſucht im 14. und 15. Jahrhundert. Im Sommer 1374 traten die Tänzer in Machen 
auf, fie famen dorthin aus dem oberen Deutſchland und breiteten ſich öftlih bis nad 
Köln, füdlih bis Mes, weſtlich über Lüttih bis in den Hennegau aus. Man ſchätzte 
ibre Zahl auf Taujende. änner und Meiber, beinahe ausnahmslos aus den unteren 
Schichten der Bevölkerung, zogen tanzend und fpringend auf den Straßen und in den 6 
Kitchen umber. Der Tanz dauerte Stunden, ja halbe Tage lang, bis zur völligen Er: 
ichöpfung. Krämpfe, die die Ermatteten befielen, konnten nur gelindert werden durch 
fefte Einſchnürung des Unterleibs, Das die milden Tänze anftarrende Wolf bemerkten 
und beachteten die Mafenden nicht, dagegen ſchauten fie allerlei Phantafien: fie meinten 
ſich in einem Blutfttom zu befinden; um aus ihm aufzutauchen, fprangen fie in die Höbe, 
und dann wieder mwähnten fie den Himmel offen zu erbliden und in ihm den Sohn der 
Maria. Die pſychiſche Erkrankung, die dem Ganzen zweifellos zu Grunde lag, nahm die 
Form der Zeitvorftellungen an. Das gefellte fih nun aber offener Betrug. „Und ward 
des Dings aljo viel“, erzählt die Limburger Chronit e.97 MG D. Chr. IV ©. 64, „daß 
man zu Göln in der Stadt mehr denn fünfhundert Tänger fand. Und fand man, daß ı5 
es Täufcherei und Ketzerei war und geſchahe um Goldes willen”. Es ift begreiflich, daß 
arbeitfcheues Gefindel fihb an die Tänzer anſchloß und fie nachahmte, um der Gaben 
toillen, die jene überall empfingen ; nic minder, daß diefe erregten Haufen die rechte 
Brutftätte für Unfittlichkeit jeder Art boten. Die angeführte Chronik bezeugt das noch 
eigens. Das Volk und feine Leiter, der Klerus, beurteilten die Erjcheinung nicht hiernach, 20 
fondern man nahm die Tänzer für Dämonifche; die Priefter fuchten durch Erorzismen 
nad Analogie der vor der Taufe —— zu helfen; das Volk aber war geneigt, die 
Schuld an dem Unglück den beweibten Prieſtern zuzuſchreiben, weil die von ihnen erteilte 
Taufe nicht kräftig ſei, die Dämonen zu vertreiben. Die Tanzwut währte damals am 
Niederrhein ungefähr 16 Wochen, man nannte die Tänzer wohl Johannistänzer, da ſie 3 
im Delirium St. Johannes anriefen, möglicherweife darf man in dem Namen eine Hin- 
deutung darauf erbliden, daß die Tanzjucht zum Ausbruch kam bei den am Johannis— 
tage ſeit Alters übliben Ausgelafjenheiten. 

Eine ähnliche Erfcheinung begegnet 1418 in Straßburg; auch bier fuchte die Kirche 
belfend einzufchreiten: nun ifts der heilige Veit, der als Helfer der Tanzfüchtigen ange: so 
rufen wurde; nach ihm bezeichnete man die Krankheit als St. Veitstanz. 

Nicht unmöglich ift, daß die auch jetzt noch übliche „Springprozeffion” zu Echternacd) 
(la procession des saints dansants) mit den Tänzgern des 14. Yahrbunderts zus 
fammenbängt. Hand. 

1) — 

Taffin, Jean, geſt. 1602. — Chr. Sepp, Drie Evangeliedienaren uit den tijd der 8 
Hervorming, Leiden 1879, biz. 1—80; derſ., Polemische en Irenische Theologie, Leiden 
1881, biz. 81—94; 9. Heppe, Geſchichte des Pietismus und der Myſtik in der Ref. Kirche, 
namentlich der Niederlande, 1879, ©. 95ff.; Charles Rablenbed, Jean Taffin, un r@foıma- 
teur beige du XVIe sißcle (Bulletin de la commission des Eglises Wallones II, La Haye 
1587). — In dem Ardiv der Nied. Nef. Gemeinde in Delit befinden ſich viele Briefe #0 
von Zaffın. 

Unter den Männern, die in den Tagen der Reformation in den Niederlanden großen 
Einfluß ausgeübt baben, nimmt Jean Taffın eine bervorragende Stelle ein. Weniger 
durch wiſſenſchaftliche Arbeit als vielmehr durch praftifche Arbeit hat er ſich ausgezeichnet, 
und vor allem waren es feine vortrefflichen perſönlichen Eigenfchaften, durd welche er #5 
überall das Vertrauen derer, die ihn fennen lernten, gewann und die ihm einen Platz 
neben den eriten Predigern feiner Zeit ficherten. 

Von der Jugendzeit Taffins it fehr wenig als fejtitchend befannt. Er ift geboren 
in Doornif (Tournay) wahrſcheinlich im Jahre 1528. Sein Bater bieß Remy Taffın 
und jeine Familie, die zur fatholifchen Kirche gehörte, war wohl angejeben. Wo er ſtudiert 50 
bat, willen wir nicht. Zuerft finden wir ihn als Sefretär oder Bibliothefar Granvelles, 
des Biſchofs von Atreht. Er war damals natürlich noch katholiſch. Wie er dazu ge: 
tommen tft, mit der römifchen Kirche zu brechen, it gleichfalls unbefannt. Daß er in 
Genf vor der Gründung der Univerfität dort (1559) Schüler Galvins und Bezas 
war, mit denen er ftets befreundet geblieben iſt, können wir als nicht untoabrfcheinlich 65 
berradhten. Ende 1557 finden wir ibn in Antwerpen, wo er in dem Streit zwiſchen 
dem Prediger Gafpar van der Heyden und deſſen Kollegen Adrian van Haemſtede gegen 
den legteren Partei ergriff und auf Wunſch einen Bericht über alle Vorfälle und Fragen 
verfaßte, der von beiden Parteien unterzeichnet und zur amtlichen Entiheidung dem 
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Emdener Kirchenrat überfandt wurde (f. Wilhelm G. Goeters, „Adrian van Haemftedes 
Mirkfamkeit in Antwerpen und Machen” in „Tbeol. Arbeiten aus dem theinifchen wiſſen⸗ 
ſchaftl. Prediger-Verein“. NF, 8. Heft ©. 53ff.). Von Antwerpen ſcheint er nach Aachen 
gegangen zu fein. ebenfalls hat er dort in der Stille einige Zeit in der Wallonifchen 

5 Gemeinde gearbeitet, die ihn im Jahre 1559 mit Hermann Baderel nad Worms fandte, 
um dort in ihrem Namen um eine Zufluchtsftätte zu bitten. Das Glaubensbefenntnig, 
das bei der Gelegenheit von beiden Abgefandten dem Wormfer Magiftrat überreicht wurde, 
ift zu finden in Heppe, Gefchichte des deutjchen Protejtantismus I, Beil. ©. 111ff. 
Durch diefe Bemühungen wurde fein Name dem Kurfürften Friedrich III. von der Pfalz 

10 befannt, in deſſen Yand er fpäter ein Arbeitsfeld fand. Von Wachen fcheint er nad 
Straßburg gegangen zu fein, denn nach einem Bericht von Beza (Hist. ecel6siast. des 
Eglises Reform&es IIl) fam er 1561 von dort nad Meb als Prediger. Hier arbeitete 
er bis 1565, zu welcher Zeit die Zuftände in feinem Waterlande ihn veranlaßten, ſich 
dorthin zu begeben. Kurze Zeit hielt er fi in Doornik auf, wo fein Bruder Jacques 

15 Taffın, ein Nechtsgelehrter, der wiederholt von Prinz Wilhelm I. mit politifchen Sen— 
dungen betraut wurde, Fräftig für die Neformation ciferte. Noch in demjelben Jahr 
begab er ſich jedoch nach Antwerpen, two er wiederholt im Geheimen predigte, jo daß am 
28. April 1566 feine Verhaftung befohlen wurde, mweil er war ein „grand heretique 
qui pourroit faire grand mal“. Cr blieb aber auf freiem Fuß, und als der Prinz 

20 don Oranien am 2. September 1566 beichloß, die öffentlihe Predigt in Antwerpen zu 
erlauben, trat Taffın bald darauf als Prediger der walloniſchen Gemeinde auf in der 
neu erbauten Kirche, die wegen ihrer Form befannt war al® „Temple rond“. Mit 
großem Eifer nahm er ſich der Intereſſen feiner Gemeinde an, während er aud ander: 
wärts, bejonders in feinem Geburtsort den Gemeinden durd Predigt des Evangeliums 

25 half. Als aber im April 1566 in Antwerpen allem protejtantifchem Gottesdienjt ein 
Ende gemacht wurde durch den Kontrakt, der zwiſchen der Yandvögtin und dem Magiftrat 
geichlojjen war, verließ Taffın die Stadt, um ſich wieder nad Net zu begeben, wo er 
nod vor Ende desjelben Monats ankam. Am April 1569 wurde *— auf Befehl 
Karls IX. die Kirche in Metz geſchloſſen, und Taffin ſah ſich genötigt, mit den andern 

30 Predigern die Stadt zu verlaſſen. Er wendete ſich nach Heidelberg, wo er an der wallo— 
nifchen Kirche Prediger wurde. Als folcher wohnte er der Emdener Synode 1571 bei. 
Sepp (Drie Evangeliedienaren blz. 29) bezweifelt, ob er dort geweſen ift. Aus einem 
Brief von Gafpar van der Heyden an feine Gemeinde in SFranfenthal (j. M. F. van 
Lennep, Gafp. v. d. Heyden, biz. 204f.) gebt jedoch bervor, daß Taffın am 1. Okt. 

85 zugleich mit ihm nad Emden gekommen jet und thätigen Anteil genommen babe an der 
Vorbereitung zur Eröffnung der Synode. Außerdem hat er als Afjeffor die Verſamm— 
lungen mit geleitet, während unter denen, die „interfuerunt huie coetui atque sub- 
signaverunt“ gleih nah dem Worfigenden kommt „Joannes Taffinus, Heydel- 
bergensis Ecclesiae gallicae minister“, wie aus den Unterfchriften der Acta hervor: 

so geht. — Ein Beweis der Achtung, die er genoß, ift, daß er und Petr. Datbenus von 
der Synode beauftragt wurden, in der eritfolgenden Synode der Neformierten Kirchen 
Frankreichs den Wunſch auszufprechen, daß die Prediger in den Niederlanden und Frank— 
reich die Konfeſſionen der beiden Kirchen unterzeichneten, während er außerdem noch andere 
Aufträge von der Synode erhielt (Acta Syn. Embd. art. 2. 3. 50; Partieularia cap. I 

45 art. 5). Während Taffın in Heidelberg war, wurden die Beziehungen zwifchen ibm und 
Wilhelm von Oranien gelnüpft, die bis zu dem Tode des leßteren befteben blieben. Der 
Prinz bediente ſich feiner wiederholt in allerlei Vertrauensſachen, weil er ibn fannte als 
„fidel et prudent“. So fandte er ihn u. a. im Dezember 1576 nad Deutjchland zu 
jeinem Bruder Johann, um wichtige Papiere betreffs Ehebruchs der Anna von Sachſen 

so mit Joan Nubbens zu befommen, während auch feine Vermittelung bei der Vermäblung 
des Prinzen mit Charlotte von Bourbon von großer Bedeutung geweſen ift. 

Wann Taffın Heidelberg verlajien bat, wiſſen wir nit. Daß er im Frühling 
1573 in Genf geweſen fein fol, ift wenig mehr als eine Vermutung von Sepp (Drie 
Evangeliedienaren blz. 31. 32). Aber 1574 finden wir ibn in den Niederlanden, 

55 jet um dort endgiltig zu bleiben. Er ift jtets in der Nähe des Prinzen von Oranien 
zu finden und vertritt, während er Hoffapellan des Prinzen ift, zugleih die Intereſſen 
der niederländifchen Kirchen beim Prinzen. Mit des Prinzen anderem Hausfapellan de 
Villiers fungiert er twiederbolt, als Worfigender der walloniſchen Synoden. Aber aub auf 
den Synoden der niederländifhen Kirchen (Dordrecht 1574 und 1578, Middelburg 1581) 

w bertritt er die walloniſchen Kirchen. Aus den Acta dieſer verfchiedenen Synoden gebt 



Taffin 311 

überzeugend bervor, daß er unter die einflußreichiten Brediger jener Zeit gerechnet werden 
mu. Einen feften Wohnort hatte er in der erften Zeit nicht. Wo der Prinz war, meilte 
aub fein geiftlicher Berater. Im Jahre 1578 beichloß jedoch die Synode von Antwerpen 
(art.3): D’autant que la cour se trouvant ou il ya Eglise frangaisse, celle de 
la cour et de la ville est faite une Eglise: les ministres suivans ordinaire- 5 
ment la cour, seront conjoints avec les autres ministres pour servir unani- 
mement ä ce corps de l’Eglise comme Ministres d’icelle.e. Suivant quoi M® de 
Villiers et Taffin seront tenus pour Ministres d’Anvers, y serviront la cour 
et icelle s’absentant, l’Eglise de cette ville sera tenue de pourvoir à la Cour 
par le moyen de l'un d’eux ou de quelque autre, et ce jusqu’au prochain 10 
Sinode". Taffin war alſo nun zugleid auch Prediger der mwallonifchen Gemeinde in 
Antwerpen und blieb e8 au, als der Prinz im Juli 1583 wegen feiner franzöfifchen 
Sympathien ſich genötigt ſah, Antwerpen zu verlafjen. Erſt als die Stadt durch Vertrag 
am 18. Auguft 1585 an Parma überging, verließ auch er diefelbe. Er ging nad Emden, 
trat aber im September 1586 bereits als Prediger der wallonifchen Gemeinde in Haarlem ı5 
auf, von wo er im Jahre 1590 nad Amjterdam ging, wo er bis zu feinem Tode am 
15. Juli 1602 eifrig tbätig blieb. 

Iaffın war in dem kirchlichen Leben feiner Zeit eine der bedeutenditen Perſönlich— 
keiten. Als Friedensftifter ift er mehrfach aufgetreten. Er hatte eine Abneigung gegen 
alle unnötigen Zwiftigkeiten, obwohl er, wenn es nötig war, den Kampf nicht jcheute. 20 
Im Jahre 1588 beauftragte ihn die walloniſche Synode noch, jo oft es nötig märe, die 
Intereſſen der Kirche in ihrem Namen zu vertreten bei Leyceſter und den Generaljtaaten. 
Seine Sachkenntnis und fein Charakter machten ihn des Vertrauens, das er überall genof, 
volllommen würdig. Seine „probitas et pietas conspicua“ wurde von Helmichius 
gerübmt. „Vir paeis pietatisque Christianae (si quisquam) studiosissimus“ wird 35 
er von Brandt genannt. Mäßigfeit und Verträglichkeit zeichnete ihn aus. In dem Streit 
gegen die Rechtgläubigkeit des Arminius zeigte ich feine brüderliche Gefinnung. Uytten— 
bogaert erwartete viel davon zu Gunften des Arminius und rief darum feine Hilfe an, 
um Frieden zu ftiften. Taffins eigne Nechtgläubigleit wurde dadurch von einigen ange: 
jweitelt, jo daß er ich gegen Werbäcdhtigungen verteidigen mußte. Er war als Galvinift 30 
ein Gegner der Anſchauungen des Arminius und nahm den Lehrfag der Prädeftination 
an, doch weniger als das „cor ecelesiae“ als vielmehr als ein „mysterium tremen- 
dum“. Seine ganze Berjünlichkeit entiprach dem symbolum, das er fich erwählt hatte: 
a Dieu ta vie en Dieu ta fin“. Er war ein praftifcher Chrift, mit frommem Gemüt 
und Mandel, ohne daß mir ihn darum mit Heppe (Geſch. d. Pietism.) zu den Pietiften 35 
zu rechnen brauchen. 

Auf willenjchaftlihem Gebiet bat er fich weniger ausgezeichnet als viele feiner Zeit- 
genofien. Doch hat er auch durd Schriften von fich reden machen. Ob das „Recueil 
des choses advenues en Anvers, touchant le fait de la religion en l’an 1566“, 
das von Rahlenbeck ihm zugejchrieben wird, obwohl ohne irgendtvelchen Beweis für feine 40 
Autorſchaft, wirklih von ibm ift, wird ſchwer zu entjcheiden fein. Auf dem Antwerpener 
Index librorum prohibitorum vom Jahre 1570 mwird er unter den „primae classis 
auetores"“ genannt (Reufb, Die Indices libr. prohibit. des 16. Jahrhunderts, Tüb. 1886, 
S. 296, 307). Von den bier gemeinten Schriften ift nichts mehr befannt. Wir fennen 
nur die fpäteren Werke von ibm, woraus fi ergiebt, daß er einen hervorragenden ‘Platz 45 
annimmt als Vertreter der theologia practica. Im Jahre 1586 erichien von jeiner 
Hand ein Werkchen, deilen große Bedeutung Heppe (Geſch. d. Piet. ©. 95 ff.) in das 
rechte Licht geftellt hat, „Des marques des enfans de Dieu et des consolations en 
leur afflietions“. Es it wahrſcheinlich während feines Aufenthaltes in Emden ge— 
ibrieben („dresse en mon voyage d’Allemagne“) und gewidmet „aux fidelles des 0 
Pays-Bas“. Es iſt in verichiedenen, wenigitens neun Auflagen (u. a. 1606. 1616. 1621 
und 1650) und in bolländijchen Uberfegungen (u. a. 1593. 1614. 1628 und 1659) er: 
dienen, woraus erhellt, wie hoch es geſchätzt wurde. Auch eine lateinische Überſetzung 
deſteht davon: „de characteribus filliorum Dei eorumque sub eruce consolationi- 
bus“ 1601 in 12%, — Im Nabre 1559 erichienen in Haarlem 4 Schriften gegen die 55 
Taufgefinnten, früher ſchon geichrieben, in ein Bändchen vereinigt unter dem Titel: „In- 
struetion eontre les erreurs des anabaptistes“ (holländische Uberſetzung, Haarlem 
1500). Aus der bl. Schrift widerlegt er die Anjchauungen der Taufgefinnten und als 
pelemiiche Schrift zeugt dieſes Werk von den Fähigkeiten des Verfaſſers. — Im Jahre 
15641 erſchien ein Traktat: „Vermaninghe tot liefde ende aelmoese ende van de d 
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schuldige plicht ende troost der armen“ (Haarlem 1591), ein nütliches Büchlein 
vol guter Lehren. — Sein befannteftes Werk, das 1594 erfchien, iſt: „Trait@ de 
l’amendement de vie, comprins en quatre livres“ (Neudrud Genf 1621). Es er 
ſchien 1595 in bolländifcher Überfegung, twelde u. a. 1628 und 1659 neu aufgelegt 

5 wurde, während 1602 in Genf eine lateinifche Überfenung herausgegeben mwurbe. 
Miederholt wurde Taffın von den Synoden gebeten, feine Hilfe zum Zuſtande— 

fommen einiger Arbeiten zu verleihen. Diejenige in Emden wählte u.a. aud ihn aus, um 
Marnir Bauttoffe zu liefern für ein gefchichtliches Werk, das diefer fchreiben follte (art. 48 
bis 50). Die wallonifche Synode 1577 in Dordrecht gab ihm den gleichen Auftrag und 

10 übertrug ihm auch die Sorge für die neue Auflage und Fortfegung des befannten Mär: 
torerbuches von van Haemjtede. Und diefelbe Synode von 1578 forderte ihn, de Villiers 
und Marnir auf, die Schriften der Feinde der Kirche zu beftreiten und die Ehre bes 
Proteftantismus zu befhügen. Hieraus geht auch hervor, daß man nicht nur große Er- 
mwartungen in Taffın feste, fondern daß man ihn auch fehr hoch a 

15 . D. van Been. 

Tag bei den Hebräern. Der bürgerlihe Tag wurde bei den alten Jsraeliten 
von Eonnenuntergang zu Sonnenuntergang geredhnet, fo daß gleich nad Sonnenunter: 
gang ein neuer Tag begann, daher Sabbath: und Feitfeier je am Abend anfingen (vgl. 
Er 12,18 und „vom Abend zum Abend“ Le 23, 32). Über die Beitimmung Zzwiſchen 

20 beiden Abenden” (Er 16, 12; 30, 8), welche wohl eigentlich die beiden Zeiten vor und 
nady Sonnenuntergang meint (vgl. Dt 16, 6), ſiehe Bb XIV, 751,35. Anders Schia- 
parelli, Die Aſtronomie im AT, deutihe Ausgabe Gießen 1904, ©. 82ff.: Die Zeiten 
vor und nad Erjcheinen der Neumondfichel. Die Völker weichen, wie ſchon Plinius be: 
merft (hist. nat. II, 77 [79]) binfichtlid der Setzung des Tagesanfangs vielfach von: 

25 einander ab. Ipsum diem alii aliter observavere: Babylonii inter duos solis 
exortus, Athenienses inter duos occasus, Umbri a meridie in meridiem, vulgus 
omne a luce ad tenebras, sacerdotes Romani et qui diem finiere eivilem, item 
Aegyptii et Hipparchus a media nocte in mediam. Die altbebräifche Rechnungs— 
teile iſt demnach auch die der Athener, wohl überhaupt der Griechen geweſen, daber der 

0 Ausdrud vuzdnueoor (2 Ko 11,25) als Bezeichnung des 24ftündigen Tages, entiprechend 
dem bebräifchen »272 2” Da 8, 14. Auch die Gallier und Germanen batten diefe Ein: 
teilung, die wohl mit dem Mondkultus zufammenhängt. ©. Ideler, Handb. der Chrono: 
logie I, ©. 805. Doch ift Gen 1, 5ff. nicht von Abend zu Abend gezäblt, wie man 
früher annahm, fondern nad babyloniſcher Weife von Morgen zu Morgen. Siebe De: 

3 ligich und Dillmann zu Gen 1,5. Diefe ohne Frage natürlichere Zahlungs: und Sprech— 
weiſe mochte auch im täglichen Zeben neben jener mehr falendarifchen hergeben. Von den 
fieben MWochentagen hatte nur der fiebente feinen Namen: Sabbath, die anderen wurden 
einfach numeriert. Die Benennung der MWochentage nad Sonne, Mond und Planeten, 
tie fie fonft bei den Alten üblih und namentlich in Babplonien zu Haufe war, war in 

0 Israel um ihrer heidnifchen Bedeutung willen ausgeſchloſſen. Was die Einteilung des 
Tages betrifft, jo wurden die Tageszeiten ziemlich allgemein und unbeftimmt unterſchieden. 
Es wurden aud außer den Ausdrüden Morgengrauen, Morgen, Mittag, Abend ſolche 
Umfchreibungen gebraucht wie: „um die Hite des Tages” (Gen 18,1; 1&a 11, 11), 
d. i. um Mittag oder am Nachmittag; oder „bis zur Höhe des Tages” (Pr 4, 18), d. bh. 

45 bis zum Mittag, wenn er aufrecht ſteht, im Unterfchied vom Niedergang, wo er fich neigt; 
ober „beim Wehen des Tages“ (Gen 3, 8), d. h. wenn die fühle Abendluft zu wehen 
beginnt. Auch IF3 ift eigentlih das Wehen und wird befonders von der Abendkühle 
oder «Dämmerung gebraucht, doch auch vom frühen Morgen. Dagegen finden ſich im 
ganzen AT keine abgemefjenen Stunden. Die zwölf Tagesftunden find erſt fpät, wohl 

so im Eril von den Babyloniern ber, welche längit den Tag nad dem Serageſimalſyſtem 
in Stunden, Minuten, Sefunden geteilt hatten, aufgenommen worden, wie denn das 
Wort 77%, Stunde, ein aramäifches ift und im AT nur im Buch Daniel (3, 6 u. f. tw.) 
vorfommt, aber ſchon in den Amarnabriefen gelefen wird, Brief 91 Zeile 77 in Mind: 
lers Ausg. 1896. Im NT ift die Stundenrechnung berrfchende Sitte. Dabei wird (mie 

55 auch bei Kofophus, Philo) die erite Stunde vom Aufgang der Sonne an gerechnet, die 
jechite ift Mittagsftunde (vgl. z. B. Mt 20, 1 ff). Über die Gebetftunden ſ. Bb VII, 11. 
Streitig iſt, ob der Evangelift Johannes vielmehr nah römiſch bürgerlicher Weife die 
Stunden von Mitternadht an zählte. ©. Carpzov, Appar. ant. p. 349sq.; Wiefeler, 
Chronolog. Synopfe, ©. 410ff. Dies wird nahe gelegt nicht bloß durch Wergleihung 
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von Yo 19, 14 und 18,28, fondern namentlich durch die der entfprechenden Angaben der 
anderen CEvangeliften Me 15,25. 33; 223,44; Mt 27,45. Auh 904,6 ift es 
natürlicher an eine Abenditunde zu denten, wo die Weiber Waſſer jchöpften (Gen 24, 13) 
fatt an die heiße Mittagsftunde, Jo 1, 39 f. entjcheibet nach feiner Seite, ebenfo Jo 11,9. 
Fur die römische Zeitrechnung ſpricht Jo 4, 52, da man nicht einfieht, warum der be 5 
forgte Vater, wenn die Begegnung mit Jeſu ſchon 1 Uhr nachmittags ftattfand, die 
Rüdreife nach Kapernaum auf den folgenden Tag verſchoben hätte. Gegen römifche 37 
lung bei diefem Evangeliften wird geltend gemacht, daß nirgends vormittägliche und nach— 
mittäglihe Stunden unterfchieden werden. Für die römische Rechnung entjcheiden id) 
auch Ewald, Geh. V, ©. 322. 573f.; Tholud, Keil, Weftcott u. a.; gegen diefelbe 10 
Meyer, Godet, Riehm, Bernb. Wei u. a. Bol. bef. die Kommentare zu Yo 19, 14. 
— Wie im Altertum überhaupt, waren diefe Stunden, ald vom Sonnenftand abhängig, 
von veränderlicher Yänge. Sie variierten bei der Polhöhe Paläftinas zwiſchen 49 und 
1 Minuten. Eine Sonnenuhr mit zahlreichen Stufen, welche der Schatten überfchritt, 
& genauerer Beitimmung der Tageszeit hatte ſchon Hiskia (Jeſ 38,8; 2 Kg 20, 9f.). 16 
gl. dazu Schiaparelli a.a.D. ©. 87 ff. Dagegen findet fih von Waſſeruhren, wie fie 

die Römer hatten, in der Bibel Feine Spur. Die Nacht teilten die alten Hebräer in 
drei Nachtwachen. Die erfte ift Klagel. 2, 19 genannt, die mittlere Ri 7, 19; die dritte 
oder Morgenwadhe Er 14, 24; 1 Sa 11,11. In neuteftamentlicher Zeit dagegen hatte 
man von den Römern die Teilung in vier Nachtwachen ſich angeeignet Mt 14, 25; 20 
dgl. die vier Ausdrüde dafür Mc 13,35. Petrus wird AG 12,4 an vier Quaternionen 
Soldaten übergeben, die fih nad den Nachtwachen ablöfen follen. Doch behielten die Tal- 
mudiften wohl im Anjchluß an die Tempelpraris die Dreiteilung bei, indem fie die vierte 
Rachtwache als „Frühe“ zum Tage rechneten. v. Orelli. 

Talmud. — Vorbemerkung. Aus dem für die 2. Auflage dieſer Encyklopädie von 25 - 
mir verfahten Artitel „Thalmud“ Bd XVIII, ©. 297— 369 (1887) ift das Buch „Einleitung 
in den Thalmud” (Leipzig, 3. E. Hinrichs) erwacjen, von dem im J. 1900 eine dritte Auf: 
lage erichienen iſt. Auf Dies Bud, verweile ich für alles in dem bier folgenden Artitel nur 
kurz Bebandelte (3.B. Inhalt der Mifchnatrattate, Zur Charakteriftit des Talmuds, Litteratur) 
oder ganz Lebergangene (die auferfanonifdhen Traftate, Verbot des Schreibens, Chronologi- 9 
(bes Verzeichnis der Schriftgelehrten). 
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für die Wiffenfchaft des YJudenthbums (Berlin). | MEHWI — Monatsſchrift für Gejchichte und 
Bifienihait des Judentbums (Breslau). | Réj = Revue des &tudes juives (Pariß). 
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I. Litteratur: A. Einleitungen. a) Zur Miihna: 3. Franfel, mw v2, Hode- 
getica in Mischnam, Leipzig 1859 (342 S.). [Hebräiich). || I. Brüll, meer 27, Einlei: «0 
tung in die Miſchnah, Frankfurt a. M. 1876. 85 (293 und 167 ©.) [Bebr.). |! I. 9. Wei, 
— — 5, Zur Gefchichte der jüdiſchen Tradition, Bd I. II, Wien 1871. 1876 [debr.). | 
S M. Shiller-Szinefiy, Art.: Mishnah, in: Encyclopedia Britannica, 9. Aufl. XVI (1885), 
2. 02-508. || Dav. Hoffmann, Die erjte Miſchna und die Controverjen der Tanaim, Berlin 
2 (54 ©); Zur Kritif der Mifchna, in: MagWJ 1881. 82. 84. IL. U. Rofenthal, Ueber 45 
den Zuſammenhang der Miichna, 2 Teile, Straßburg 1890. 92 (95 und 90 ©.): Die Mijchna, 
Aufbau und Quellenfhbeidung I (Ordnung Seraim), 1. Hälfte, Strafiburg 1903 (XXIX, 
136 ©. und Tabelle). 1906 (64 ©.: Ma afroth). || I. 3. Lauterbach, Art. Mishnah in: Jewish 
Encyclopedia VIII (1904), ©. 609—619. 

b) Zum paläjtin. Talmud: 8. Frantel, ww 272, Introductio in Talmud Hiero- 50 
olymitanum, Breslau 1870 (158 Blatt) [Hebräiich]. II M. Schwab, Le Talmud de Jerusalem 
traduit, nouvelle @dition, I, Baris 1590, &. I-LXXXII. 

ec) Zum babylon. Talmud: N. Brüll, Die Entitehungsgefhichte des Babylon. Thalmuds 
ds Schriitwertes, in: Jahrbücer für Jüd. Geſch. und Litt. II (Frankf. 1876), ©. 1—123. | 
NM. Hal&oi [jo'], La clöture du Talmud et les Saboraim, in: R&j Bd 33 (1896), ©. 1—17 55 
ad Bd 34 (1847), ©. 241—250. [Tas hebr. Original ijt in durchgearbeiteter Gejtalt in Dorot 
tanschonim Bd III gedrudt, j. d.) 

dı Zum Talmud überhaupt: Yo. Chr. Wolf, Bibliotheca Hebraea II (Hamburg 1721), 
2. 957-993; IV (1733), ©. 320-456. ||. G. Wähner, Antiquitates Hebraeorum I (Göt: 
engen 1743), ©. 231-584. || E.M. Pinner, Tractat Berachoth, Berlin 1842, fol. Die voran: 60 
xſidie Einleitung enthält auf 24 Blättern hebräiih und deutih: Maimonides’ Einleitung 
m die Miſchna, die Einleitung in den T. von Samuel Hasnagid, die Nuslegungsregeln des 
8. Jemael und die des Eliezer ben Jose Hazgelili, Verzeidinis der in der Miſchna citierten 
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Bibelverje u. ſ. w. 13.9. Wei, MR =17 “7, III, Wien 1883 [Hebr.). || Iiaat Halevy [io!j, 
Drmer“m moımın, Dorot harischonim. Die Geſchichte und Literatur Israels II (Frantiurt 
a. M. 1901): Bon der Beendigung der Miſchnah bis zum Abjchluffe des Talmuds (619 ©.). 
III (Preßburg 1897): [Bis zum Ende des Guonats. Beginnt mit den Saboräern, vgl. oben 

5 ©. 313e) (316 ©.). (Val. zu diefem befonders 9. Gräß, 3. Frankel und J. H. Wein ſcharf 
angreifenden Werte MORZ 1902, 1—48. 439 —448. Bd I ift noch nicht erfchienen.) | Die Ar— 
titel „Zalmud“ von J. Derenbourg in Lichtenbergs Encyclopédie des sciences religieuses XII 
(Baris 1882), S. 1007—1036; ©. M. Sciller-Szinejiy in Encyclop. Britannica, 9. Aufl. 
XXIL, ©. 35—39; 9. Darmejteter in Réj XVIII (1889), Actes et conferences p. CCCLXXXI 

10 bis DCXLII; ©. Schechter in Hajtings’ Dictionary of the Bible V (1904), S. 57—66 und 
W. Bacher (M. Richtmann, J. 3. Lauterbad), Ludw. Blau) in: Jewish Encyclopedia XII 
(1906), ©. 1—37.|!M. 2. Rodkinſon, The history of the Talmud from the time of its for- 
mation about 200 b. C. upto the present time, New Yort 1903 (229 ©.). || 9. 2. Strad, Ein— 
ad in den Thalmud, 3. Aufl. (Anaftatiicher Neudrud mit Nachträgen), Leipzig 1900 (VI. 

16 13 . 
Das Sendſchreiben des Gaon Scherira raw Marz: 722 vom Jahre 1298 Seleue. 

ijt mit reihen fritiihem Apparat herausgegeben von Ad. Neubauer, Mediaeval Jewish Chro- 
nicles I (Oxford 1887), S. 3—4l. Dazu vgl. L. Landau, Epitre historique du R. Scherira 
Gaon traduite . .. et commentde avec une introduction, Anvers 1904 (XLII, W ©.). 

20 B. Ausgaben. Vgl. R. Rabbinovicz, man noeTT > Tann, Münden 1877 (132 ©., 
aud) al& Anhang zu Band VIII der Variae Lectiones); M. Schwab, Les incunables hebreux, 
Paris 1883. Ueber die Buchdruderfamilie Soncino ſ. M. Steinſchneider, Catalogus librorum 
Hebraeorum in bibliotheca Bodleiana, col. 3053—3059, F. Sacdi, I tipografi Ebrei di 
Soneino, I [mehr nicht ericdienen], Cremona 1877. 

25 a) Miſchna. Erjte Ausgabe Neapel 1492, fol. mit dem Kommentar (hebr.) des Maimoni: 
des. | Riva di Trento 1559 fol. mit dem Kommentar (hebr.) des Maimonides und dem des 
"Obadja di Bertinoro. | Cambridge 1883 durch W. 9. Lowe (f. unten ©. 320, 3. 23). 

b) Paläſt. Talmud. Venedig (obne Jahr, fol. 1523/24). Danady Krafau 1609 fol. (am 
Rande ein kurzer Kommentar); Krotojhin 1866 fol., Schitomir 1860—67 fol., Petrokow 1900 
30 bis 1902. Eine neue Ausgabe, bei der auch die in Nom befindlihe Handſchrift (ſ. unten 

©. 329, 3.57 benupt werden fol, hat M. Luncz in Jeruſalem angekündigt. Eine danfenäwerte 
Materialieniammlung iſt B. Ratners Dawn Era "ED „Varianten und Ergänzungen 
des Tertes des Jerujalemit. Talmuds nad alten Quellen und handſchriftl. Fragmenten edirt“, 
Wilna, wovon big jegt 4 Hefte erichienen find: Berafyoth 1901, Schabbath 1902, TH rumoth 

35 und Challa 1904, Schebi ith 1905. 
c) Babylon. Talmud. Joſua Salomo und jein Neffe Gerjom aus Soncino haben (von 

1484—1519) 23 Traftate gedrudt, von denen bis jeßt 19 in einzelnen Exemplaren (von Joma 
nur einige Fragmente) aufgefunden jind. Daniel Bomberg in Venedig drudte die erite voll: 
jtändige Ausgabe 1520—23 und die zweite, 1531 vollendete, M. A. Juſtiniani dafelbjt die 

40 dritte 1546—51; alle drei in Foliv. Von jpäteren Ausgaben jeien genannt: Amfterdam 1644 
bis 1648, gr. 4°; Frantjurt a. M. 1720—22, Fol.; Berlin 1862—68; die mit Ueberſeßzung 
von L. Goldihmidt j. unten 3. 55 ff. 

C. Ueberjegungen. Eric Biſchoff, Kritiſche Geſchichte der Talmud:lleberjepungen aller 
Zeiten u. Zungen, Frankfurt a.M. 1899 (1105). — Ila) Miſchna. W. Surenhuyſen, Mischna 

#46..cum... Maimonidis et Bartenorae commentariis integris. Quibus accedunt variorum 
auctorum notae ac versiones in eos quos ediderunt codices [Text hebr. u. latein.; Maimon. 
und Ob. di Bertinoro lateın.) Amjterdam 1698-1703. 6 Bände fol. || rw, Berlin 1832 
bis 1834, 6 Teile 4t0 Text votalijiert, deutſche Ueberſetzung mit hebr. Lettern; gewöhnlich 
nah J. M. Joſt genannt). || ob. Jac. Nabe, Miſchnah . . . überfept und erläutert, Unolz- 

50 bach 1760—63, 6 Teile, 4%. || mw. Miſchnajoth . . . Hebr. Text mit PBunttation, deutſcher 
— und Erklärung, Berlin I, Seraim. Bon A. Sammter, 1887 (1% ©.). IV Ne: 
jifin. on D. Hofimann, 18085 (354 ©.). An den anderen Bänden arbeiten Baneth und 
Petuchowski. 

b) Paläſtin. Talmud. Blaſio Ugolino hat in feinem Thesaurus antiquitatum sacrarum 
55 Bd 17. 18. 20. 25. 30 (Venedig 1755—65 fol.) 20 Traftate mit eigner latein. Ueberjegun 

ediert. || M. Schwab, Le Talmud de Jerusalem traduit, Paris 11 Bände, Bd 2—11: 1878 
bis 1589, Bd 1 in 2. Aufl. 1890. 

c) Babylon. Talmud. Laz. Goldſchmidt, Der Babyloniihe Talmud . . ., herausgegeben 
nad) der eriten, zenjurfreien Bombergihen Ausgabe . . . nebit Barianten .. . dev Münchener 

6 Talmudhandichrift, möglichit ſinn- und wortgetreu überjegt Bd 1.2.3.7 Berlin, Bd 6 Leipzig, 
gr. 4°. I: Zeraim, Schabbath 1597 LXI, 730 &.). II: Erubin, Pesachim, Joma 1901 
(XXXI, 1044 ©.). III: Sufta, Jom Tob, Roſch ha-fch., Thaſanith, Megilla. Moed gatarı, 
Chagiga, Scheqalim 1899 (XXIL, 902 ©.) VI: Die drei Baboth 1906 (XLIV, 1420 ©.). 
VII: Sanhedrin, Mattorh, Schebu otb, “Nboda Zara, Horajoth, Edujjoth, Abotb 1903 (XNXT, 

65 1194). — |, In der Mitte zwijchen Ueberiegung und Bearbeitung jtehen die beiden Werke von 
J. J. M. Rabbinowicz: I£gislation eriminelle du Talmud, Paris 1876 (Sanb., Mall.) und 
L£gislation civile du Thalmud, 5 Bde, Paris 187780, 
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D. Kommentare. a) Miichna. Bon dem arabifchen Grundterte des Kommentars des 
Maimonides find feit 1881 zahlreiche Teile (meift als Doktordiffertationen) veröffentlicht worden; 
auberdem: J. Derenbourg, +12%2 32 mu ‘= am ⏑⏑ ==> Commentaire de 
Maimonide sur la Mischnah Seder Tohorot . . . en arabe et accompagn& d’une traduction 
hibraique, Berlin 1887—89. Eine hebräijche ——— dieſes Kommentars iſt in vielen 5 
Riſchnaausgaben gedrudt. || “Obadja di Bertinoro (Ende des 15. Jahrh.) in vielen Miſchna— 
susgaben, 3. B. Riva di Trento 1559. |] Jom Tob Lipmann Heller, Rabbiner in Prag und 
Xratau, So cr meosn, in der Miſchna Krakau 1642—44 und ſonſt. || Israel Lüpſchütz, 
wo r=sen in der Mifchna, die in Hannover, Danzig, Königsberg 1830-50 erſchien. 

b) Babylon. Talmud. Raſchi (R. Salomo Iſaaki aus Troyes geit. 1105. | Die Thosa= 10 
pboth (wörtlich: Ergänzungen) von den namentlich im 12. und im 13. Jahrh. in Deutſchland 
lebenden Thosapbijten meon “sr2. Die Thosapbotb, foweit fie gedrudt find, ftehen in den 
Zalmudausgaben am äußeren Rande des Textes, Raſchi am inneren. | Salomo Luria geit. 
in Yublin 1573: > wem. | Samuel Edels geit. 1631: vn wen. | Elia Wilna gejt. 1797. || 
Aqiba Eger in Poſen gejt. 1837. 

ec) Zu einzelnen Traftaten (nach dem hebr. Alphabet. G— mit Gemara). 
Aboth: Ch. Taylor, Sayings of the Jewish Fathers, 2. Aufl., Cambridge 1897 (192 und 

J 8. n 9. 2. Strad, Die Sprüche der Väter, herausgegeben und erklärt, 3. Aufl., Leipzig 
101 (58 ©.). 

Baba Mezia: A. Sammter, Tractat Baba Mezia mit deuticher Weberjegung und Er 0 
Härung, Berlin 1876 (292 ©.) fol. [$). 
ee i M. Pinner, Tractat Beradoth .. Mit deutfcher Ueberſetzung, Berlin 1842 

238 ©.) fol. 2 
Ehagiga: A. W. Streane, A Translation of the treatise Chagigah from the Babyl. 

Talmud with introduction, notes .. Cambridge 1891 (166 ©.) [®]. 25 
Soma: 9. L. Strad: Joma, der Miſchnatraktat „Verſöhnungstag“ herausgeg. u. erklärt, 

2, Aufl., Leipz. 1904 (408.). 
Kethuboth: M. Rawicz, Der Tractat Kethuboth. Ans Deutiche übertragen und kommen— 

tiert. Frankfurt a. M. 1898. 1900 (261 und 335 ©.) [G]. 
Maktorb: 9. S. Hirſchfeld, Tractatus Macot cum scholiis hermeneuticis, glossario . . ., 30 

Berlin 1842 (173©.) (6). 
Sota: Joh. Chr. Wagenfeil, Sota, Altdorf 1674, 410 (1374 ©. Miſchna mit Auszügen 

aus der Gemara und mit Kommentar). 
Suffa: F. B. Dachs: Talmudis Babyloniei codex Succa,... latinitate donavit ... illustra- 

sit, Utrecht 1726. 4 (580 S.) [©]. 85 
Sanhedrin: M. Rawicz, Der Tractat S. Ins Deutiche übertragen und mit erläuternden 

Anmertungen. Frankſurt a. M. 1892 (543, XX ©.) [®]. II ob. God), Duo tituli Thal- 
mndiei Sanhedrin et Maccoth. . . . cum excerptis ex utriusque Gemara versa et ... illu- 
ruta, Amjierdam 1624. 410 (16 und 440 ©.). 

Aboda Zara: F. Chr. Ewald, Abodah Sarah . . . überjegt, mit einer Einleitung und 40 
Anmertt., Nürnberg 1856 (XXV, 545 ©&.). |] ®. €. Edzard, Tractatus Talmudici Avoda Sara... 
capat I [II] e Gemara Babylonica Latine redditum et... illustratum, Hamburg 1705 
Ile) 410 (400 und 593 ©.). | P. Fiebig, in Zdm& 1903, S. 581—604, überjepte Mijchna 
md Gemara zu Kap. 3,8 1.2. II 9. 8. Strad, A. Z., der Miichnatraltat „Götzendienſt“ 
%raudgeg. und erllärt, Leipzig 1888 (36 ©.). 45 

Roſch ha-ſchana: J. H. Gunning, Rosj-Hassjana, in der in Utrecht erjcheinenden Zeit: 
iarift Theologische Studien 1890, S. 31—74. 179—200 [Ueberj. u. Erklärung der Miſchna. 
——— : H. L. Strad, Der Miſchnatraktat Sabbath herausgeg. und erklärt, Leipzig 
wm (78 S.). 

Thea anith: D. O. Straſchun, Der Tractat Taanit ... ins Deutſche übertragen [und er: 50 
uterij, Halle 1883 (XIX, 185 S.). 

E. Hiljömittel zum ſprachlichen Verſtändnis. Jacob Levy, Neuhebräiſches und 
deldaiſches Wörterbuch über die Talmudim und Midraſchim, 4 Bände, Leipzig 1876—1889. | 
M. Jaſtrow, Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi and the 
Midrashie Literature, New Mort 1886--1903. || &. Dalman, Aramätich:neubebräiiches Hand: 56 
worterbuh zu Targum, Talmud und Midraſch, Frankfurt a. M. 1901 (447 ©. und Nbbre: 
siaturenleriton 129 ©.). | 

I. Rofenberg, Das aramdiſche Verbum im Babyl. Talmud, Marburg 1888 (67 ©.). | 
E Levias, A grammar of the Aramaie idiom contained in the Babylonian Talmud, Gin: 
annati 1900 (255 ©.). || G. Dalman, Grammatik des jüdiich-paläjtin. Aramäiſch nad) den 60 
Plomen des paläft. Talmud . . ., 2. Aufl., Leipzig 1905 (419 ©.). 

®. Bader, Die eregetiihe Terminologie der Jüdiihen Traditionsliteratur, Leipzig 1905. 
I: Die Bibelezegetiihe Terminologie der Tannaiten (207 &.). II: Die Bibel: und Traditions: 
tetgeriihe Term. der Amoräer (258 ©.). 

F. Sermeneutit, Halacha und Haggada. H. S. Hirfchfeld, Halachiſche Exegeſe. Ein u; 
deittag zur Geſchichte der Eregeje und zur Merhodologie des Talmuds, Berlin 1840 (484 ©.). | 
Ze baqadifche Exegeſe, Berlin 1547 (XXI, 546 .). 
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W. Bacher, Die Agada der Tannaiten, 2 Bände, Straßburg 1884. 1890 (457 u. 580 ©.); 
1. Bd, 2, Aufl. 1903 (496 ©.) | Die N. der babyloniſchen Amoräer 1878 (151 ©.). | 
der paläjtinenfifchen Amoräer, 3 Bände 1892—99 (587, 545 u. 803 ©.). | Die N. de 
naiten und Amoräer: Bibeljtellenregiiter 1902 (95 ©.). 

b Aug. Wünſche, Der Jeruſalemiſche Talmud in ſeinen haggadiſchen Beſtandteilen . . ins 
Deutſche übertragen, Zürich 1880 (297S.). | Der Babyloniſche Talmud in feinen haggadiſchen 
Beſtandteilen. Wortgetreu überſetzt und erläutert. 5 Teile, Leipzig 1886—89 (552, 335, 224, 
470 und 201 ©.). 

Ndolf Schwarz, Die hermeneutiice Analogie der talmudiſchen Litteratur, Karlsruhe 1897 
10 (193 ©. Ueber 77 773), | Der hermeneutiſche Syllogismus in der talmud. Litteratur, 

Wien 1901 (192 S. Ueber ar >p). 
G. Andre Monograpbieen. a) Ferd. Weber, Jüdiſche Theologie auf Grund des 

Talmud und verwandter Schriften, 2. Aufl., Leipzig 1897 (XL, 427 ©. Erjte Aufl. 1880 ala 
Syitem der altiynogagalen paläftiniihen Theologie). || M. Joel, Blide in die Religions: 

15 neichichte zu Anfang des 2. chriftlichen Sabrhunderts, Breslau 1880. 83. J. Klausner, Die 
Meſſianiſchen Vorftellungen des jüdiichen Volkes im Zeitalter der Tannaiten, Berlin 1904 
(119 ©.). || I. Elbogen, Die Religionsanfhauungen der Phariſäer mit befonderer Berüdjid- 
tigung der Begriffe Gott und Menich, Berlin 1904 (88 ©.). 

P) D. Joel, Der Aberglaube und die Stellung des Judenthums zu demfelben. I, Breslau 
20 1881 (116 ©.). || Ludw. Blau, Das altjüdiihe Zauberwejen, Budapeſt 1898 (167 ©.). 

y) M. Lazarus, Die Ethik des Judenthums J, Frankf. a M. 1898 (469 ©.) || Nlbert Kap, 
Der wahre Talmudjüde. Die wichtigiten Grundſätze des talmudijchen Schriftthums über das 
jittl. Leben des Menſchen, Berlin 1893 (165 ©.). || E. Brünebaum, Die Sittenlehre des Juden: 
thums andern Belenntniiien gegenüber, 2. Aufl., Straßb. 1878 (XXXVI, 448 ©.) || M. Gübe- 

25 mann, Nächitenliebe. Ein Beitrag zur Erklärung des Matthäus:-Evangeliums, Wien 1890 
(48 ©.). IN. I. Weinftein, Gefhichtlihe Entwidelung des Gebotes der Nädhitenliebe innerhalb 
des Judenthums, Berlin 1891 (48 ©.). 

ö) Joh. Lightfoot, Horae hebraicae et talmudicae (zu Evangg., AG, Rö, 1 Ko), z.B. in 
Opera omnia, Franeker 1699, Band 2. || 3. ©. Meufchen, Novum Testamentum ex Tal- 

so mude . . . illustratum, Leipzig 1736. || Chr. Schöttgen, Horac hebraicae et talmudicae in 
universum Novum Testamentum, 2 ®de 4°, Dresden 1733. 1742 (1280 und 996 S). || Job. 
J. Wettitein, Novum Testamentum graecum cum . . . commentario, Amjterdam 1751. 52 
fol. || (gran Deligich, Horae Hebraicae et Talmudicae in: ZITHR 1876—78. || Aug. Wünjche, 
Neue — zur Erläuterung der Evangelien aus Talmud und Midraſch, Göttingen 1878 

85 (566 ©.). 
*) 3. 2. Saalſchütz, Das Moſaiſche Recht, nebit den vervollftändigenden thalmudiſch-rabbi— 

nifhen Beitimmungen, 2. Aufl., Berlin 1853 (XXXIV, 879 ©.) || S. Mayer, Die Rechte der 
Seraeliten, Athener und Römer, 2 Bände, Leipzig 1862. 66 (418 u. 564 ©.) || M W. Rapa— 
port, Der Talmud und fein Redıt, in: Zeitichrift f. vergleichende Rechtswiſſenſch. XIV-XVI 

40 (1901— 1903). || S. Mendeliohn, The Criminal Jurisprudence of the ancient Hebrews, Balti: 
more 1891 (270 ©.). || M. Blod), Das moſaiſch-talmudiſche Polizeirecht, Budapeſt 1879 (43 &.); 
Das moj.stalm. Strafgerictsverfahren 1901 (71).119. Bogelitein, Notwehr nad) moj.:talmud. 
Recht, in MEWZ 1904, ©. 513—533. 

9. B. Fajjel, Das moſaiſch-rabbiniſche Civilreht, 2 Bde, Groß-Kaniſcha 1852. 54 (898 ©.): 
45 Das mojaijch:rabbin. Gerichtsverfahren in civilrechtlihen Saden 1859 (295 ©.).|| M. Bloch, 

Die Eivilproceh-Ordnung nad) moj.rabbin. Rechte, Budapeft 1882 (108 ©.); Der Vertrag 
nach mof.»talmud. Rechte 1893 (108 ©.). 

M. Duſchak, Das mof.talmud. Ehereht, Wien 1864 (150 ©.). || Leop. Löw, Eherechtliche 
Studien, in: Geſammelte Schriften III (Szegedin 1893, S. 13—334). || M. Mielziner, The 

60 Jewish law of marriage and divorce, Cincinnati 1884. || D. ®. Amram, The Jewish law of 
divorce, Philadelphia 1896 (224 ©.). || M. Bloch, Das moj.:talmud. Erbredt, Budapeit 1890 
(70 ©.); Die Vormundſchaft nach moj.stalmud. Recht, Budapeit 1904 (52 ©.). 

IM. Duihat, Schulgefepgebung und Methodik der alten Israeliten, Wien 1872 (179 &.). |] 
B. Straßburger, Geſchichte der Erziehung und des Unterrichts bei den Jeraeliten. Von der 

55 talmud. Zeit bis auf die Gegenwart, Straßburg 1885 (310 ©.). 
n) M. Mielziner, Slavery among the ancient Hebrews, Cincinnati 1805. || T. Andre, 

L’eselavage chez les anciens H£breux, Paris 1892 (197 ©.) || D. Farbſtein, Das Recht der 
unfreien und der jreien Arbeiter nach jüdifch-talmudiichem Recht, verglichen mit dem antiten, 
Bern 1896 (97 ©.). 

60 9) Franz Deligih, Jüdiſches Handwerferleben zur Zeit Jeſu, 3. Aufl, Erlangen 1879 
(83 ©.). || Paul Rieger, Technologie u. Terminologie der Handwerke in der Miänäh, I: Spinnen, 
Färben, Weben, Walten, Berlin 1894 (48 ©.). || 9. Bogelftein, Die Landwirtihaft in Balä: 
jtina zur Zeit der Misnäh, I: Der Betreidebau, Berlin 1894 (78 ©.). || I. Krengel, Das Haus: 
gerät in der Misnah, I, Frankfurt a. M. 1899 (68 ©.). 

65 2 Adolf Brüll, Tradıten der Juden im nahbiblifhen Altertum I, Frankfurt a. M. 1873 
(90 ©.). 

x) B. Zudermann, Ueber talmudifhe Münzen und Gewichte, Breslau 1862, 4° (40 ©.); 
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Das jüdiiche Maaßſyſtem und feine Beziehungen zum griechiichen und römiſchen 1867 (58 ©. 
und 4 Tabellen); Das Mathematiihe im Talmud 1875, 410 (64 S.); Materialien zur Ent: 
widlung der altjüdifchen Zeitrechnung 1862 (68 ©.). 

) 3 Derenbourg, Essai sur l’'histoire et la géographie de la Palestine d’aprös les Tal- 
muds et les autres sources rabbiniques, I [mehr nicht eridhienen]: Histoire de la Palestine 5 
depuis Cyrus jusqu’d Adrien, Paris 1367 (486 ©.) || F. Lazarus, Die Häupter der Ver: 
triebenen [xım7s3 . Beiträge zu einer Gejchichte der Erilsfürjten in Babylonien unter 
den Arjatiden und Saflaniden, Frankf. a.M. 1890 [= Jahrbücher für jüd. Geſchichte und 
Litteratur, Bd X]. I] S. Funk, Die Juden in Babylonien 200—500 [Bd I, bis Anfang des 
4. Zahrh. Berlin 1902 (148 und 22 ©.); Die Juden in Babylonien unter Sabur IL. 309 10 
bis 382, in: MEWZ 1905, 534—566 |unvollendet]. 

#) Ad. Neubauer, La geographie du Talmud, Paris 1868 (XL, 468 ©.). Dazu vgl. 
I. Morgenitern, Die franzöfifche Afademie und die „Geographie de Talmuds“, Berlin 1870 
35 &.); Zweite vollitändige Auflage [in Wirklicteit eine ganz neue, ergänzende Schrift], 
1870 (96 ©.). || . Berliner, Beiträge zur Geographie und Ethnographie Babyloniens im 
Zalmud und Midrafch, Berlin 1883 (71 ©.). || 9. Hildesheimer, Beiträge zur Geographie Ba: 
läjtina®, Berlin 1886 (93 ©.). 

r) L. Lewyſohn, Die Zoologie des Talmuds, Frankfurt a. M. 1858 (400 ©.). || Imm. 
Löw, Aramäijche Pflanzennamen, Leipzig 1881 (490 ©.). 

) R. J. Wunderbar, Bibliſch-talmudiſche Medizin, 2 Bände, Riga-Leipzig 1850. 60. J. 0 
JM. Rabbinowicz, Einleitung in die Gejepgebung und die Medizin des Thalmuds. Aus 
dem Franzöfiiden, Leipzig 1883 (272 ©.). || W. Ebftein, Die Medizin im Neuen Tejtament 
und im Zalmud, Stuttgart 1903 (338 ©.). 

H Nahichlagewerte. Ad. Jellinet, nis>T oma, Wien 1878 (32 ©.) [Berzeihnis 
der Schriften über Methodologie des Talmuds]; nnenm orump, Wien 1881 (36 ©.), 26 
Fihliograpbie der Nominal:, Berbal: und Real:Indices zum babyl. und jerufal. Zalmud.... | 
Jſaak ben Samuel Lampronti, prrer m2_ [Umfangreichites Realwörterbud zum T. und zu 
den Deciforen|, 8: Venedig, Neggio, Livorno 1750—1840, 5 Bände fol; >-» Anfang: 
Ind 1864— 1574; 5 Bände; » Ende —n, Berlin 1885—1885, 4 Bände. || 3. Hamburger, 
Real:Enchelopädie für Bibel und Talmud, Abt. II: Die talmud. Artikel, Strelig 1883 30 
1331 S.) 3 Supplementbände, Leipzig 1886. 91. 92 (158 und 177 und 156 ©.) [jehr viele 
Drudfehler; von den Arbeiten chriitliher Gelehrter hat H. jo gut wie gar feine Kenntnis]. | 
Jewish Encyclopedia, 12 Bände, New Hort 1901—1906. 

D. Zur Geſchichte des mündlichen Geſetzes und Speziell der Mifchna. 
In der Gejichichte der Juden bezeichnet das babyloniſche Eril einen MWendepunft von ber 35 
größten Bedeutung. Die Angehörigen des Neiches Juda hatten nicht nur ihre politische 
Selbftftändigfeit und ihre Heimat verloren, jondern durch die Zerjtörung des Tempels in 
Yerufalem auch ihre alleinige legitime Opferftätte, das Centrum des gejamten Se 
tultus. Letzterer Verluſt traf auch die Nachkommen der früher aus dem famarifchen Reiche 
Weggefübrten, ſoweit fie nicht ihrer heidniſchen Umgebung ſich affimiliert hatten. Aber so 
die Hoffnung auf Wiederherſtellung blieb lebendig; batte fie doch eine Stüße in Gottes 
dur Jeremias Mund verfündetem Worte, daß die chaldäifche Herrfhaft 70 Jahre währen 
jolle, danach aber Gott von feinem Volke fih finden lafjen und es wieder in die Heimat 
bringen werde (Jer 25, 11; 29, 10ff.; Da 9,2; vgl. 2 Chr 36, 22; Esr 1,1). Die einzige 
von Gott geftellte Bedingung lautete (er 29, 11): „jo ihr mich von ganzem Herzen 45 
iuhen werdet”. Wie fonnte nun das Volk Gott juhen? Nicht durch Opfer, auch nicht 
durch feierliche Gottesdienite konnten die Frommen Gotte ihre Hingebung befunden, fon: 
dern (abgejeben davon, daß fie von allem mit Gößendienft Zufammenbangenden ſich fern 
hielten und rechtſchaffen, auch in Merken der Nächitenliebe wandelten) nur einerjeit3 durch 
deiligbaltung des Sabbaths, andrerjeits durch Achten auf das Wort Gottes, und zivar so 
nit nur auf das prophetiiche Wort, das gejchriebene wie das im Exil gejprochene (Eze— 
huel, der Verfaſſer von Jeſ 40 ff., vgl. = Jeſ 52, 8 TIEIE2), jondern auch — und das 
Iommt bier bejonders in Betracht — auf den im pentateuchijchen Geſetze niedergelegten 
Willen Gottes. Speziell dem Geſetze befondere Aufmerkfamkeit zu widmen war man 
veranlagt namentlih: 1. durch die Beantwortung der seat nad den Gründen alles über 55 
des doch von Gott erwäblte Volk gelommenen Unbeils, 2. durch die Hoffnung auf 
Biederberftellung des gefamten Kultus und der politifchen Selbitjtändigfeit, 3. durch den 
Entihluß nicht wieder in die früheren Sünden zu verfinfen. So ift denn im babyloni- 
hm Eril das Schriftgelebrtentum entjtanden (vgl. B. Ryſſel, Die Anfänge der jüdıjchen 
Söriftgelebrjamteit, in: THStH 1887, 149— 182; Ezechiel, der Prophet, war zugleich eo 
Shriftgelebrter). Seiner Entwidelung waren günjtig das Schwinden der Propbetie und 
de allmahliche Verdrängung der bebräifchen Sprache, der Sprache des Gejeßes und der 
andren beiligen Urkunden über die Offenbarung Gottes in der Vorzeit. Schon Esra 

5 
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wird ausdrüdlich al Tun n=ına “a “E10 bezeichnet (Car 7,6, vgl. 7,11; Neb 8, 1. 
4. 13; 12,26. 36). Esra hatte nicht nur felbft „fein Herz darauf gerichtet, das Geſetz 
Jahves zu erforſchen und zu erfüllen und zu lehren in Israel Satung und Recht“ (Esrt 
7, 10), fondern er nahm aud Lehrer 2°7°I mit nach Jeruſalem (8, 16). Bei der feier: 

5 lihen Verlefung des Geſetzes durch Esra werden Leviten als Belehrer des Volkes 277727 
STR erwähnt, welches einer Darbietung des Verftändnifjes >27 I7O bedarf (Meb 
8, 4 ff.) 

Das geichriebene, das pentateuchifche Gefeß war (mindeftens) jeit der Zeit Esras (frühere 
Zeiten fommen für unfren Zweck nicht in Betracht) abgeſchloſſen: nichts fonnte in ihm 

ww hinzugefügt oder getilgt oder fonjt geändert werden. Doc die immer neuen Verhältniffe 
des Lebens erheifchten immer neue Beitimmungen, und es müfjen feit der Zeit Esras 
irgendiwie organifierte Kräfte für die Durchführung und Erhaltung des Geſetzes und des 
gejeglichen Lebens thätig geweſen fein, wenn auch die jüdifch traditionelle Annahme eines 
damals jchon bejtebenden Kollegiums von 120 Männern, der „großen Synagoge” (1. d. A. 

ib 0.9.221), aus Neh 8—10 herausgefponnen ift. Soldye Sayungen, Regeln, Halakhoth wurden 
andy nah Maßgabe der Zeitverhältniffe und der befonderen Falle gegeben, und fo 
ildete fich ein mündlich fortgepflanztes Gewohnbeitsrecht. — Wie das traditionsgläubige 

Judentum fich die allmähliche Vermehrung und Ausgejtaltung der Satungen dentt, kann 
man erjehn aus: Mof. Brüd, Nabinifche Geremonialgebräude in ihrer Entſtehung und 

20 geichichtl. Entwidelung, Breslau 1837, ©. VII; Mof. Blod, mzr non rw meI, Die 
er des Judenthums nach der in den thalmud. Quellen angegebenen gejchichtl. 
Reihenfolge geordnet I, Wien 1873 (273 S.); II, Przemysl 1884 (290 ©.). 

Solche Sagungen wurden, wenn man ihren Urfprung nicht mehr kannte, fondern jte 
als ſeit unvordenklichen Zeiten feititehend galten, ">= 792 7577 „dem Moje von 

35 Gott am Sinai — Satzung“ genannt, vgl. Aboth 1, 1. Dreimal findet ſich dieſer 
Ausdrud in der Miſchna: Pea 2,6; Edujjoth 8, 7; Jadajim 4, 3; häufig in der Gemara, 
ſ. Leon Templo, ron ons nos n222, Amfterdam 1734; I. Levy in MGWJ 1855, 
©. 355 ff.; 2. Hersfeld, Gefchichte des Volkes Jisrael III (Nordhauſen 1857), S. 227 
bi8 236; Hamburger Suppl. II, Artikel: Sinaitifhe Halacha. Maimonides, Einleitung zur 

so Mifchna zählt 23 folder Halakhoth auf, Herzfeld 55. 
Später half man ſich durch Ausdeuten (277, Subjt. 2777) des jchriftlichen Geſetzes. 

Dies Ausdeuten diente eritens zur Weiterbildung des Gefees. Zweitens ficherte es die 
Autorität des mündlichen Gefeges: Schon Jochanan ben Zalkai ſprach die Befürchtung 
aus, daß man die Satzung über die Verunreinigung im dritten Grade, weil ein Schrift: 

35 bemweis fehle, fpäter aufheben werde; da fam R. Aqiba und gab den Schriftbeweis aus 
Le 11,33 on, f. Sota 5,2. 

Die traditionsgläubigen Juden behaupten, daß von vornherein, d. b. ſeit der Gejeg- 
gebung am Sinai, ein mündliches, durch Tradition fortgepflanztes Gejeg neben dem ge— 
jchriebenen, im Pt niedergelegten vorhanden geweſen ſei (4. B. Dav. Hoffmann, Die erfte 

+ Miſchna, Berlin 1882, ©. 3). Davon aber kann feine Nede fein. Die Unmöglichkeit 
ergiebt ſich aus den völlig geficherten Ergebniffen der befonnenen Ptikritik (j. meine Ein: 
leitung in das AT, 6. Aufl., München 1906, 8 7—15), ferner aus dem völligen Fehlen 
irgendivie beweisfräftiger Ausfagen in der bl. Schrift, aus der Yüdenbaftigfeit der Tra— 
ditionsfette Pirge Abotb 1 und aus der falfchen talmubdifchen Chronologie (R. Jose in 

4 Aboda Zara 9%), nach welcher vom Wiederaufbau des Tempels bis zum Sturze der Perjer: 
errichaft (516—331 v. Chr.) nicht 185, fondern nur 34 Jahre verfloffen find. Welcher 
rt die verfuchte Beweisführung aus dem AT ift, mag ein Beispiel zeigen. Die ganze 

biblijche Begründung der jehr detaillierten Negeln über das rituelle Schladhten (Schädhten) 
ift enthalten in ven beiden Worten Trx Ton> „wie ich dir befohlen habe“ Dt 12, 21, 

50 welche Worte doch einfach auf V. 15 zurückweiſen (gegen diefen Traditionsglauben f. Yeop. 
Löw, Gejammelte Schriften I, Szegedin 1889, ©. 1—13. 241—317). 

Das ganze zur pentateuchiichen Thora binzugelommene und immerfort neu binzu: 
fommende Material war lange Zeit nur mündlich tradiert. Philo (ed. Mangey II, 629) 
in einem bei Eufebius Praepar. Evang. VIII, 7, 6 erhaltenen Fragmente ſpricht von 

55 uvola Ayoaypa dm zai vöuıua (vgl. auch De justitia, Mang. II, 360f). Bejonders 
wichtig ih folgende Ausfage des Joſephus Arhäol. XIII, 10, 6 vouna wa rage- 
dooa» to Önum ol Dapıoaloı dx nartoovw diadoyijs |Üeberlieferung], äreo odx dva- 
yeyoantaı Ev tois Mawolws vouoıs, zal dia tovro taüra rö SZaddorzalaov yeros 
Exfahktı, Aöyov Exeiva deiv hyciodaı vopa ra yeyoanufva, ra Ö'Ex nanadöoems 

wor zareowv u ımoeiv. Auch an den anderen Stellen, an denen bei Joſephus und 
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im NT der raodadooıs ar noeoßvrdowv (Archäol. X, 4,1, vgl. Mt 15,2; Me 7, 
3.5) oder der naroeoda ragddooıs (Archäol. XIII, 16, 2) Erwähnung geſchieht, 
findet ſich nicht die mindefte Hindeutung auf ſchriftliches Firiertfein des traditionellen Ge- 
ſehzes. — Die erfte Schriftlihmadhung folder Materialien wird der erjten Hälfte des 
weiten nachchriſtlichen Jahrhunderts angehören, und zwar jowohl ſolche in fachlicher Orb 5 
nung als auch jolde im eregetiiher (an die Reihenfolge der Bibelitellen ſich haltender) 
Erbnung. Über das angebliche „Verbot des Schreibens“, ſ. meine Einl. in den Thalmubd 

49—55. Es liegt nabe anzunehmen, daß das Werben des neuteftamentlichen Kanons 
auf — Fixierung des bei den Juden mündlich Tradierten von Einfluß ge— 
weſen ıft 10 

Die Sammlung des hier in Betracht kommenden Stoffes geſchah, wie eben erwähnt, 
in doppelter Form: 1. im fachlicher Ordnung d. i. in Miſchnaform, 2. in eregetijcher Ord⸗ 
nung d. i. in Midrafchform. 

[777 wiederholen, wiederholt jagen, (den Inhalt der Lehre) lernen und lehren. | 779% 
die mündliche Lehre und ihr Studium. Konkret: a) der gejamte re des bis zum 15 
Ende des 2. Jahrh. n. Chr. entſtandenen mündlichen Traditionsſtoffes; b) der Geſamt— 
inbalt der Lehre eines einzelnen der bis dahin thätig gewejenen Lehrer (der Thanna’im); 
ce) der einzelne Lehrſatz, in welchem Sinne auch >77 gebraucht wurde; d). „jede Samm- 
lung foldher Säße. (So werden pal. Horajoth III, 48° 3. 29f. die B s nis 
gtoßen Mischna-Sammlungen, 3. B. die Mifchna des R. Chijja, die M. des R. Hoſche ja 20 
und die M. des Bar Dappara erwähnt). e) zar ££ Soyrv heißt Miſchna die von R. Je: 
buda ha⸗naſi veranftaltete und (allerdings mit vielen Zufägen und Veränderungen) und 
erhaltene Sammlung. Im Gegenfag zu den 60 (63) Traktaten diefer zu autoritativem 
Anjeben gelangten Sammlung dient der Ausdrud TFIEM 202, aramätjch N77”3 „die 
draußen befindliche” zur Bezeichnung anderer Sammlungen, jowie der einzelnen nicht 25 
m ihr enthaltenen Lehrſätze. Zu diefen Sammlungen gehören die NHESn genannten 
Werte, von denen eind ung erhalten ift. Diefes ift gemeint, wenn man jeßt von Tho— 
spbtba ſchlechtweg fpricht. Ausgabe: M. ©. Zudermandel, Tofefta, Paſewalk 1880 
(690 ©); Supplement enthaltend Überficht, Regifter und Slofjar, Trier 1882. — || Gleich 
bedeutend mit Miſchna iſt das aramäljhe NM’ von 7, 077 ehren. 037, Plural 30 
37 iſt Bezeichnung a) der doctores Mischnici, b) der ſpäter lebenden „wandelnden 
Bibliotbeten“, welche Niihnafäge auswendig gelernt batten und bei den Diskuffionen 
und Vorträgen der Amoräer an Stelle von Miſchnacodices dienten. Im Talmud werden 
Niſchnaſätze citiert mit: Foder FN „wir lernten, wir tradieren“]. 

Hidraſch Über das Wort E . meinen Art. M. in diefer Encytl. XIII, 784 f., 35 
über die halachiſchen Midrafche daſelbſt ©. 785 — 788]. 

D. Hoffmann (Die erſte Mifchna, Berlin 1882) bat fi bemüht zu zeigen, daß eine 
Miſchna-Sammlung no zur Zeit des Beftandes des Tempels von den Schulen Scham: 
mais und Hilleld redigiert worden fer (S. 15—26 ein Verzeichnis der in unſrer Mijchna 
erkennbaren Stüde, die aus jener Zeit ftammen). Diefe Redaktion Fönnte, wenn Joſephus 40 
Richtiges fagt (oben ©. 318), nur eine in mündlicher Diskuffion gemachte geweſen fein. 
Sıber bat es fchon vor Jehuda hasnafı balathifche (traditionsgefegliche) Sammlungen 
gegeben. R. Jose ben Chalaphtha (2. Drittel des 2. Jahrh. n. Chr.) jagt Kelim 30, 4: 
Mobil dir, Kelim, daß du zwar mit Unreinheit begonnen, aber mit Reinbeit geendet baf 
auch Tbosepbtba Berakhoth ©.4, 3. 16, vol. bab. Berakhoth 22°, zeigt, daß Jose eine 46 
rebigierte Miſchna⸗ Sammlung kannte. Sein Zeitgenoſſe R. Meir und N. Nathan jprechen 
Sorajotb 13° davon, daß Simeon ben Gamaliel II (Rabbis Vater) ihnen den Traftat 
Uazin erklären folle. Vermutlich batten viele angejebene Thanna’im zur Unterjtügung 
ihres Gedächtniſſes und zur privaten Vorbereitung auf ihre Vorträge balakhiihe Samm— 
lungen tie au Haggadabücher ſich angelegt (nur durften diefe nicht beim Unterrichte : 
benußt werden). Solde Sammlungen, namentlih wenn fie ſich auf einzelne Gebiete 
des Traditiongjtoffes bezogen, find von den Nedaktoren der zufammenfafienden Miſchna— 
werde benußt worden. In diefem Sinne werden mande Traftate, d. b. deren anonyme 
ältefte Beitandteile beitimmten Thanna' im beigelegt, jo Middoth dem noch zur Zeit des 
Tempels lebenden Eli ezer ben Jakob, Dinnim dem NR. Joſua, Thamid und Soma dem 56 
RA. Simeon aus Mizpa. — Ein zufammenfafjendes Miſchnawerk war das gut bezeugte 
des HR Agiba (1. Drittel des 2, Jahrhunderts), vgl. 3. B. Thosephtha Zabim ©. 678: 
‚Als R. Aqiba Halakhoth für die Schüler ordnete‘; Thos. Matafer fcheni ©. 88. 89 
ipricht der vorbin erwähnte R. Jose von 7” PT, vgl. auch Epipbanius Haeres. XV 
und XXXIII, 9. Auf der Arbeit Aqibas rubte die fie zugleich weiterführende des R. 0 

* 
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Meir. Diefe bildete dann die Grundlage für das umfänglichere und auch die fpätere 
Entwidelung berüdfichtigende Wert Nabbis, d.i. des Jehuda ha-naſi, eines direkten Nach: 
fommen Hillels und Gamaliel® I, die uns erhaltene zart’ 2&oyıjv „Miſchna“ genannte 
Sammlung des traditionellen Gejeges, bez. der Meinungen über das, was mündliches Geſetz 

5 fer. Dal. bab. Sanhedrin 86°: N. Jochanan bar Nappacha (geit. 279 n. Chr.) fagte: 
„Unſere Mifchna ſchlechtweg (d. b. wo fein Name genannt ift) ift R. Meir (das von 
diefem mit oder ohne Nennung einer Autorität Vorgetragene).“ Daß Nabbi (Lebenszeit 
wabricheinlich etwa 136— etwa 217) wirklich Halakhiſches geichrieben bat, jcheint mir jicher 
u fein. Uber fo, wie fie und jegt vorliegt, kann die Miſchna nit aus feinen Händen 

10 ie angen fein; fie hat vielmehr im Laufe der Zeit zahlreihe Zuſätze erhalten, zu 
denen es namentlich alle diejenigen Abjchnitte gehören, in welchen angeführt werden: 
feine eignen Anfichten mit Nennung feines Namens oder abweichende Anfichten feiner 

eitgenofjen oder Anfichten, die nicht mit dem anderwärts von Nabbi Gelehrten überein: 
— Selten werden Autoritäten erwähnt, die ſpäter als Rabbi gelebt haben (namentlich 

15 am Ende einiger Traktate und in Pirqe Aboth). Der Mifchnatert liegt uns in drei ver: 
fchiedenen Recenfionen vor: a) in den Handichriften und Ausgaben der Mifchna, b) im 
babylonishen Talmud, in welchem die Ausführungen der Amoräer auf kurze Abichnitte 
oder einzelne Säge der Miſchna folgen; e) im paläftinijhen Talmud, in dem die Gemara 
auf je eın ganzes Kapitel der Mifchna folgt und zwar größtenteils jo, daß die Anfangs 

20 tvorte der zu erörternden Mifchnafäge an den entiprechenden Stellen wiederholt werden. 
Bon diefer dritten Recenfion fannte man während einer Reihe von Jahrhunderten nur 
die vier erjten Ordnungen und aus der jechiten Ordnung nur Nidda 1—4. Erjt im Jahre 
1883 bat W. 9. Zowe, The Mishnah on which the Palestinian Talmud rests 
nad dem Mifchnamanuffript Add. 470. 1 der Univerfitätsbibliothef zu Cambridge heraus- 

25 gegeben. Wie diefe Necenfionen fich zueinander verhalten, bedarf noch genauerer Unter: 
——— Nah bab. Baba mezia 44* hat Rabbi in ſeiner Jugend gelehrt: Silber werde 
durch Gold erworben, d. b. Silber jei Geld, Gold Ware; im Alter: Gold werde durch 
Silber erworben. Der gewöhnliche Tert der Mifchna (4, 1) und der des babyl. Talmuds 
haben die Formulierung des Alters, der Tert des Gambridger Koder und der des paläft. 

30 T. haben die Formulierung der Jugend! Ebenfo unterfcheiden die Necenfionen ſich Aboda 
Zara 4, 4 (im babyl. T. 52»). 

Die Entwidlung der Halakha hat in ältejter Zeit unabhängig vom gejchriebenen, 
d. i. vom pentateuchiichen Gefege jtattgefunden; erſt fpäter ift die Citierung der Schrift 
ur fertigen Halakha binzugefommen. Doch iſt im Verhältnis zu unferer Mijchna die 

35 Form des Midrafch, der Eregefe, an zahlveihen Stellen mehr oder weniger deutlih als 
die ältere zu erfennen. Einige Beifpiele. Matafer fcheni 5, 10—14 wird Dt 26, 13—15 
erläutert. | Jrbamoth 8 wird unmittelbar neben einigen Beltimmungen über Zerftoßene 
und PVerfchnittene Dt 23, 27. über Nichtaufnahme von Ammonitern und Dloabitern, Auf: 
nahme von Agpptern und Edomitern in die Gemeinde Dt 23, 4ff. geiprocdhen. | Sota 8 

40 Anrede des zum Kriege gefalbten Priefters und überhaupt Erläuterung von Dt 20,2—9; 
Kap. 9 Brechen des Halfes eines weiblichen Kalbes twegen eines Totichlags, deſſen Verüber 
unbefannt Dt 21, 1—9. | Baba mezia 2, 10 wird der unter feiner Laſt erliegende Ejel 
Er 23,5 erwähnt; das gehört nicht in den Zufammenbang, erflärt jich aber daraus, das 
in der Mifchna dort von verirrtem Vieh, vgl. Er 23, 4, die Nede ift. | Mallotb 2 Be— 

45 ftimmungen über den unvorfäglichen Totjchläger Dt 19, 4ff. und die Freiftädte Di 19,2 fT., 
welche nicht in diefen Traktat gehören, find hier angeführt, weil Makkoth 1 nad Di 19, 19 
von Fällen die Rede ift, in denen falſche Zeugen Streihe erhalten jollen. | Der Traftat 
Schrbufoth ift aus der Erflärung zweier Bibelabjchnitte Ye 5 (Kapp. 1—5) und Er 22, 
5—14 (Happ. 6—8) zufammengeftellt. | "Aboda Zara 3, 3 wird Di 13, 18 citiert. 3,4 iſt 

so von Rabban Gamalr’el im Badehaufe der Aphrodite die Rede, in welcher Gejchichte der: 
jelbe Vers angeführt wird. Für den deuteronomifhen Zufammenbang vgl. noch 3,5 Die 
Worte des R. Agiba. | Belhorotd. Bon Erftgeburten bandelt Le 27,26. Daber B.8, 10 
Beitimmungen über das im Halljahr nicht ZJurüdzugebende, val. Le 27, 17—24, und 
B. 9 über den Viehzehnten, vgl. Le 27,32. | Für “Arakbin ift die biblifhe Grundlage 

55 Le 27, 2ff.; daher “Ar. 8 über Verbanntes, vgl. Le 27, 28f., und “Ar. 9 über Löſung 
verfauften Aders im Jobeljahre Le 25, 18—28, und über ummauerte Stäbte Ye 25, 
29. | Negaim 12, 5—7 wird Le 14, 35ff. erläutert. || Vgl noch D. Hoffmann, Die 
erite Mifchna, ©. 7—12, und die eben erfchienene Schrift von G. Aicher, Das AT in 
der Mijchna, Freiburg i. Br. 1906, ©. 154ff. Die ung erhaltene Thosephtba bietet 

so mehrfah Sätze unſrer Miſchna in Midrafchform. — In diefem Zufammenbange fei wenig: 
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ftend erwähnt die dem chriftlichen Leſer auffällige Thatfache, daß die pentateuchiichen 
Grundftellen, zu welchen der Trabitiongftoff die Erläuterungen, Erweiterungen u. f. mw. 
bringt, meift gar nicht citiert, fondern als befannt vorausgefegt werden. So wird im 
Traftat Kil’ajim weder Le 19, 19 noch Dt 22, 9—11 angeführt; er beginnt vielmehr 
ganz unvermittelt mit den Worten: „Weizen und Lolch (717) find feine Mitchfant.“ 5 

Zahlreiche andere Abweichungen von der nach dem Namen der Traktate zu erwar— 
tenden Sachordnung kann man durch die Annahme erllären, daß zur Erleichterung des 
Behaltens auch Satungen u. f. w., die nur in Einem Bunte gleich, im übrigen aber ver: 
ſchiedenartig waren, zufammengejtellt werden follten. Beifpiele: Bilturim 2; Gittin 4. 5 
(val. Thosaphoth 48’ Anfang); Sota 1. 5. 9; Menachoth 3. 4; Bekhoroth 4; Arakhin 
2.3; Meila 4; Nidda 6; Makbichirin 2. — Unterfchiede ähnlicher Dinge und Fälle: 
Meoilla 1; Horajotb 3; Chullin 1; Para 1. — AZufammenjtellungen nad Perjonen. 
Ma’afer ſcheni 5: durch den Hobenpriefter Jochanan angeordnete Veränderungen ; Sch'galim 
7: fieben Verordnungen des Gerichtshofes; Kethuboth 13: Chanan und Admon; Eduj— 
jotb. — Zufammenftellungen nad rn z. B. Schabbath 2 ($ 6: Wegen dreier Über: ı5 
tretungen jterben ... . $ 7: Drei Worte ſoll der Hausvater . . ). — Gedantenafjozia: 
tionen mannigfadher Art, 3. B. Schabbath 2, 3 bat das leicht behältlihe Subjekt 
777 V2 REVTII (alles was vom Baume kommt) zwei Prädifate, von denen nur das 
erfte in den Traltat gehört. Schabbath 1, 3 ift mit der loderen Anfnüpfung 72 N272 
(in gleicher Weiſe, in gleicher Abficht, nämlich: damit Anlaß zum Sündigen vermieden 0 
werde) etwas gar nicht in den re Gehöriges angefügt. So wird nicht felten 
betuirft fein, daß Unmichtiges erhalten ift, aber dann wichtige Fragen unerörtert geblieben 
ind. So ift auch mwenigftens ein großer Teil der nicht jeltenen Wiederholungen ent: 
ftanden. 

Gar manche Ungleihmäßigkeit in der Behandlung des Stoffes wird ihren Grund 3 
darin baben, daß jeitens der fompilierend verfahrenden Mifchnaredaftoren nicht wenige 
Traftate, von Zufägen abgeſehen, weſentlich in der jedem durch feinen Sammler gegebenen 
Form aufgenommen worden find (vgl. oben ©. 319, 51 ff.). 

Innerhalb der Traftate zeigt fich alfo, zumal wenn wir modernen Maßftab anlegen, 
harter Mangel an ſyſtematiſcher Ordnung. Die Traftate felbit find wohl ſchon Fan 0 
weientlid nach dem Umfang (Hapitelzahl), geordnet worden. D. Hoffmann, MagWJ 1890, 
323: „Hier ift der didaktiſche Gefichtspunft ar. Der Lehrer, der eine Mifchnaordnung 
Iebren wollte, hat es vorgezogen, am Anfang, wo der Schüler voll Eifer mit gefpannter 
Aufmerkjamfeit an den neuen Lehrgegenftand herantrat, den größten Traftat durchzu— 
nebmen. Die Heinjten Iraftate lehrte man zuletzt, ald die Schüler bereits abgeipannt 35 
waren. Man bedenke, daß es beim erjten Mifchna:Unterricht weniger auf ein tiefes Wer: 
ſtandnis als auf Auswendiglernen der Mifchna ankam.” 

Die Miſchna Nabbis hat ie bald alle andren Niihna- Sammlungen zurüdgedrängt 
und jchon bei den Amoräern fanonifches Anſehen gehabt. Midraſch Levit. Rabba 7: 
„Denn ibr euch enıfig mit der Mifchna bejchäftigt, fo iit es, wie wenn ihr ein Opfer dar- 40 
brächter“. Wenn man bei einer religionsgefeglichen Entiheidung einen in der Mifchna 
febenden Halakhaſatz außer acht gelafjen hat, jo gilt die Entfcheidung als nicht geſchehen, 
bab. Sanbedrin 6*. 33%, Kethuboth 84, 100%. Die Mifchna wurde nad denfelben 
Regeln wie das gefchriebene Geſetz Mofes gedeutet, vgl. (über Nab) Bacher, Agada der 
babulonifchen Amoräer ©. 33, Anm. 207. Das Verhältnis der Amoräer zur Mijchna 45 
war ſehr ähnlich dem der Thanna’im zur pentateuchtiichen Thora. 

Handfdhriften. 1. Parma. Mss. codices hebraici biblioth. J. B. de-Rossi, I 
(Parma 1803), Nr. 138, nah de Roſſi aus dem 13. Jahrhundert, bis zur Hälfte vokali— 
herr |I2. Berlin, Ms. Orient. Fol. 567, Ordnung II—IV mit Kommentar des Maimo- 
nibes in bebr. ——— Ms. Orient. Qu. 566—574 mit arab. Komm. des Maimonides so 
Rr. 568, die drei Baboth und Sanbedrin, im %. 1222, alfo nur 18 Jahre nad dem 
Tede des Maim. gefchrieben). 13. Hamburg Nr. 18, Ordnung I—III mit (bebr.) Komm. 
des Maim., v. %. 1416. 114. Orford, nach dem neuen Catalogue of the Hebrew Manu- 
seripts in the Bodleian Library von Neubauer und Cowley, Nr. 393—407 Miſchna 
mt arab. Komm. des Maim., Nr. 408. 409. 2662 [diefe Nr. etwa 5/8 von Mo’ed] mit 55 
bebrr. Überjegung des genannten Komm.; die Nr. 2661. 2662—2669 enthalten Frag: 
mente dom teilmeife bobem Alter. || 5. London, Britifhes Mufeum. Mifchna mit arab. 
Aommentar des Maimonides: God. Or. 2217— 2226. 2391 — 2394; Add. 27588. || 6. Cams 
britge. Bon befonderer Wichtigkeit als vollftändiger Zeuge der paläftinischen Recenſion 
der Miichna ift die von W. H. Lowe 1883 veröffentlichte Handfchrift, f. oben ©. 320. || oo 

Mralämcgllopäbie für Theologie und Rirde. 8. U. XIX. 21 
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7. Budapeft, Nabbinerfeminar, wertvoller alter Koder aus dem Beſitz des mweiland Dr. Dav. 
Kaufmann. || Über eine 1854 im Befig N. Coronels getwefene tertritifche Arbeit des 
Salomo Adeni f. D. Kaufmann, R. Joſef Aſchkenas, der Miſchnakritiker in Safet, in: 
MGWg 1898, S. 38—46. 

b II. Einteilung der Mifhna (der Talmubde). 
Die uns erhaltene Mifchna, ebenjo der babyloniſche Talmud befteht aus 6 Haupt: 

abteilungen, S°I77, Ordnungen. Daher pflegen die Juden für Talmud Schas, ST — 
ErITO TEE, zu jagen. Vom paläjtinifhen Talmud find nur die erften vier Ordnungen 
und ein Stüdchen von der jechiten erhalten [doch f. Zufat ©. 334). Jeder Seder hat 

10 eine Anzahl (7—22) Traktate, MMIEN, Sing. MZ22 (eigentlid Gewebe). Die Traftate 
— in Kapitel SP7E, Sing. 772, die Kapitel in Paragraphen oder Lehrſätze, 
Sing. 777° oder, im paläjt. Talmud, 7777, T 

2222 

20 f) ATS Neinigfeiten, euphemiſtiſcher Ausdruck für: rituell Unreines. 
Die Namen der Traktate find alt, einige ſchon in der Mitte des 2. nachchriſtlichen 

Jahrhunderts bezeugt. Sie find meist vom Anhalt bergenommen, zuweilen vom Anfangs: 
wort („Beza” bäufiger als nah dem Inhalte „Som Tob“; aber „Mo ed qatan“ [gleich- 
falls in der 2. Ordnung] viel häufiger ald nad dem Anfangsworte „Maſchqin“). 

26 Die Zahl der Traktate iſt jetzt 63. Urſprünglich aber bildeten die 3 Baboth 
„Pforten“ am Anfange der 4. Ordnung nur Einen, gleichfalls TR: genannten Traftat. 
Diefe Teilung ift durch den großen Umfang veranlaßt worden. (Aus demjelben Grunde 
ift in der Thosephtha der Traftin „Kelim“ in 3 Pforten geteilt) Und Makkoth iſt 
früber der Schlußteil von Sanhedrin geweſen. Dann ergiebt fih als alte Geſamtzahl 60. 

Yjaak Nappacha jagt im Midrafch zum Hobenliede 6, 9: „60 find die Königinnen: Das 
jind die 60 Traftate der Halakhoth“. 

Die Anordnung der Traftate. Einige Traftate gehören fachlich nicht in den Seder, 
dem fie eingereiht find; nicht in die Ordnung Zeraim gehört Beralhotb „Lobſprüche“; 
nit in Naſchim: Nedarim „Gelübde” (das Gefeg Nu 30, 2—17 gebt allerdings beſon— 

35 ders die Frauen an) und Nazir (Nafirder); nicht in Nezigin: die Sentenzenfammlung 
Pirqe Aboth. 

Die Neibenfolge der Traftate innerhalb der einzelnen Sedarim ift nicht immer 
und nicht überall ganz dieſelbe geweſen. Die Nüdficht auf den Umfang aber bat jtets 
den größten Einfluß gehabt. Siehe die Überfiht der Traftate auf den folgenden 

40 Seiten 323 und 324. 
Auch die Einteilung in Kapitel ift ſehr alt. In der Gemara werden mebrere 

Kapitel mit den noch heute üblihen aus den Anfangstworten gebildeten Namen citiert. 
Da die Juden vor der Erfindung der Buchdruderfunft gewöhnlich mit diefen Namen 
eitierten und noch jet bäufig jo citieren, muß man wiſſen, in welchem Traftate und an 

45 welcher Stelle innerhalb des Traktats jedes Kapitel ftebt. Ein alpbabetiihes Verzeichnis 
der Hapitelanfänge findet man in vielen Ausgaben des babylon. Talmuds im Anbange 
zu Berakhoth, ferner in: Job. Burtorf, De abbreviaturis Hebraieis (am Ende); Job. 
Ghrijt. Wolf, Bibliotheca Hebraea II (Hamburg 1721), ©. 724— 741, und am beiten 
in: W. 9. Lowe, The Fragment of Talmud Babli P®sachim ... in the Uni- 

so versity Library, Cambridge 1879, ©. 50—59. Die Zahl der Kapitel ift 523, nämlich 
in Zeratim 74 (Bilkurim 3), in Mo’ed 88, in Nafchim 71, in Nezigin 73 (Abotb 5 Kapitel), 
in Dodafhim 91 (Thamid 7 Kapitel), in Teharoth 126. 

m 
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Überficht der Traktate in der Mifchna, ſowie in den Talmuden und in der Tosephtha. 

Ten Ordnungsziffern derjenigen Traftate, welche im babylon., bezw. im paläjtin. Talmud 
Gemara haben, iſt in den bezügliden Kolumnen ein „G“ beigelegt. — Surenhuſius, Nabe 
und Zoſt haben in ihren Miſchna-Ueberſezungen die von Maimonides vertretene und deshalb 
bier zu Grunde gelegte Ordnung beibehalten; nur jteht bei ihnen, gemäß der ausdrüdlichen 

Forderung der Gemara, Sota gleich nad) Nazir, aljo vor Bittin. 

| = | = * & = 2 * 

| B; = =: 2 | © = | E Tchosepf J 
* | Ru Ei 318 Namen u. Kapitel: |= || © THosephiha | =; 
K 8 !'„IS|lE zahl A |. ” — 
*171 —5 = 
| x: zer | 5 |8| 5 5 

* Pe ’ I Be cod. cod. ze 

| ” | I Wien | Er. | ” 

Iı .1® 1| 1| Beratpoth 9 a)| 1 16 1 1 1 
J 2 — 2 2| Peas 2| 2| 26% 2 2 2 

3 — 3 3| Demaj7 313 236 3 5 3 
4 — 41,5 A| Kifajim 9 4/14, 46 6 7 4 
5 — le | 5| Schebtith 10 5165| 586 | 5 6 5 
6— | 6|,8| 6) Toerumoth 77 s6 664 3 6 
7— 71,17! Maairoth 5 747 76 7 8 7 
8 si| 8 Maafer ſcheni 5 881 8586| 38 9 3 
9 — 9 9) Challa 4 9/91 99 10 10 9 

| 1 — 10 10 Orla 3 10 10 08 | 9 4 10 
11 — 11 11 Biffurim 32) 11 11 118 | 11 —41 11 

| | | 

IL. 16 1 1! Schabbath 24 ıı| ı/ 18) 1 
208 2 2| "Erubin 70 | 22) 2% 2 2 

TEL 30 3 3| Pesahim 10 3 | | 36 3 | 3 
IV. 11— j11].| 4] Scegalim 5 199151 56 l 12 

6 | 8121| 5] Ioma S 7 4| 46 5 4 
10 6 915| 6) Sulfa 5 6161| 68 6 5 

IIE. 48 | 5.17) BeraldomTob)5 | 8 718% 7 B 
IV, 6 715 | 8| Reich ha-idhana 3 5 8 76 8 7 

808 10 HH) Thatanith 4 11 9 9 | 4 8 
| IE © 12 | 10) Menilla 4 10 10 10% | 10 9 

U. 68 | 6 11) Med gatan 3 |2 2128 | 11 11 
| 5.8 4 2 | Chagiga 3 H 1 115 | 12 ' 10 

a EEE EEE 

V. 1-6 | #1 Sebamoth 7% I |ı 18 | 1 
| 26 2|3|2| Fethuboth 13 2 12136 2 2 

v1. 56 831513 Nedarim 71 5 3 16 3 
6 6G | 71®=1|4 Nazir 9 6 |4 68 | Ö 
4 © 41|1|15 Sittin 9: 4 515% Ü 3 
76 I 16 Sota #9 el 26 7 7 

V. 3 8 317 Odbufchin 4 3676 7 

a) Die Münchener Talmudhandſchrift (cod. Hebr. 95) hat Berathoth zwiſchen Ordnung 
I und III; die Miſchnajoth der I. Ordnung (ohne Berakhoth) und der VI. Ordnung (ohne 
Ridda) ftehen Hinter der V. Ordnung in der von Maimonides angegebenen Reihenfolge. 

3) Ein 4. Kapitel vieler Miſchna-Ausgaben (ſchon Neapel 1492) und vieler Talmudaus: 
aaben init des eriten von Bomberg bejorgten Drudes), das vom Zwitter handelt, gehört 
sicht zur Mijchna, jondern ift aus der Thosephtha entnommen und erweitert. 

»ı Die pal. Gemara zu Schabbath Kapp. 21—24 ijt nidyt mehr vorhanden. 
4 Mit der paläjtiniihen Gemara, melde diefem Traftate auch in Ausgaben des babylon. 

Taimuds beigedrudt ift. 
+») Lippmann Heller (Einleitung zu feinen Thosaphoth) und Levi ben Gerſchon (Einlei- 

lenung zum Pt-Kommentar) ftellen Gittin hinter Sota. 
Danach Nidda, dann die Ordnung Nezigin. 

21* 
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= | v 2* 

a |2|_|: |; I&2| % E 
= 2221 — = = = Bir 

2 Se 2535|: Name u. Kapitel: E * J * 
S a — —0 3 Z 19 = 
9) 38 a * EB zahl | AR - a E = 

= = = ’ = u = 5 

A| | I a = 

I 

VII 16 1 l Baba gamma 10 1 1 1& 1 l 
26 2|_ 2 Baba meta 10 2 2 26 2 2 

VII. 38 3 3! Baba bathra 10 3 3 36 3 3 

IX. 5% | 4 Sanbedrin 11 ı 4 4 4 & 4 4 

96 ei 5MWatloth 3 5 5/1 56) 5 5 
6 6|,-' 6I SchebwWorh 5 6 6168 6 6 
ge =, 7| ‘Edujioth 8 9 | = 7 10 

vm.! 4 | 8|” | 8| “Aboda Zara 8 s | 8 7 s|r 
8:17.19 9 91 Aboth 59) J 9 — 9 

86 10 10 | Sorajoth 3 =) 7 10 | 8 9 8 

X, | 8 ı 1 1 Zebadim 13 | 1 1] 16 13) 1 
268 2 2 Menachoth 13 2 21263 3 8 

XI 48 3 5 3Chullin 72 3 31398” 2 9 
X.| 36 45: 4 | Belhoroth 9 I 4 44664 #) 

xL.| 56 515) 5| Mratbin 9 | 5151586.|]5 3 
66 6 4 6 TIhemura 7 6 6 _ 6 4 
76 a ec IE; Kerithotb 6 | 87 Fi 8 > 
86 88 WMesila6 7 8| 55 7 6 
106, | 9 9 Thamid 7 &) ı 9 101 E2 — 7 
11 - 10 10 | Mibboth 5“) j 10 9 8 — 9 
9— |1] 11 Dinnim 3 | 1 11 I— 3 

| 
XII. 2 9| 1 Kelim 30 1 1 1 14 

3 4| 2 | Ohaloth 18 2 2 2 6 
4 5 | 3 Nega im 14 3 3 B 3 7 
> | 2lo t ara 12 4 4 2 4 8 
6 8 3 5 Teharoth 10 7) 5 8 7 9 

15 6 Migqwa'oth 10 6 6 6 1 
1 7 7 Nidda 10 17 fi 1.) 5 2 

5 11}, 8 Makhſchirin 6 8 8 8 10 
9 | 615 9 Zabim 5 9 9 8 9 11 

10 ‚10 10 Ten jom 4 10 10 | 2 il 12 
| 1 3| 11 SJedajim # 11 | —11 = 10 34 
| 22 |12 12 | “Uazin 3 | 12 12 = 12 12 

| 

7) Mattoth Kap. 3 bier ohne Gemara. 

d) Der von Manden als 6. Kapitel von Aboth gezählte Abſchnitt Qinjan ha-thora oder 
Pdreq R. Meiir iſt ein jpäter Zuſatz. 

«) ſteht hinter den Miſchnajoth des VI. Seder am Anfang der ſog. Heinen Traktate. 

x) Mifchna Neapel 1492: Horajoth, Aboth. 

4) Die Erfurter (jet Berliner) Handſchrift enthält nur die Ordnungen I—IV, jomie 
Zebachim Kap. 1—3. 

#) Chullin und Bekhoroth ftehen an 4. und 5. Stelle in der VI. Ordnung! 

») In Thamid haben die Kapitel 1, 2, 4 Gemara, nicht die Kapitel 3, 5, 6, 7. 

5) Die Kapitel 6 und 7 bilden in Mifchna ed. Lowe nur Ein Kapitel. 

0) Miſchna Neapel 1492: Middoth, Thamid. 

a) Der Schreiber, welcher den mit Gemara verfehenen Traftat Nidda nach dem III. Seder 
mitgeteilt bat, bemerft am Ende von Migwa’oth: amyy “70 “rs man mm2 r20n. 

ee) Miichna Kap. I—4; Gemara zu Kap. 1—3; von der Gemara zu Kap. 4 find nur Die 
drei erſten Zeilen erhalten. 
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Heime und Gedichte des Abr. ibn Esra I, Breslau 1891, ©. 200 „Zmeifelbaftes“, d. h. 
Früchte, hinfichtlich deren es zweifelhaft ift, ob von ihnen die ri ebe für die Priefter 
und, in den betreffenden Jahren, der zweite Zehnte gegeben find. 

4. Kil’ajim OW> „Bmeierlei“, heterogenea, Le 19, 19; Dt 22, 9—11, unerlaubte 
Vermifhungen von Dingen (Gewächſen, Tieren, Kleidungsftoffen) Einer Gattung, aber 5 
verſchiedener Art. j 

5. Schebtith MY, „Sabbathjahr” Er23, 11; Le 25, 1—8; Dit 15, 1ff. Das legte 
(10.) Kapitel handelt von dem dur Hillel eingeführten Prosbol noooßoAn, d. i. von 
der vor Gericht abzugebenden Erklärung, daß man fi) das Recht vorbehalte, eine aus 
ſtehende Schuld jederzeit, alſo ohne Rüdfiht auf das Sabbathsjahr, einzutreiben. 10 

6. Therumoth PN „Heben“ (die jog. große oder Priefter-Hebe Nu 18,8 ff., vgl. Dt 
18,4, und die Zehntbebe "Tr72 MEN oder das vom Lebitenzehnten für die Priefter 
ausjufondernde Zehntel Nu 18, 25F.), handelt befonderd von ber großen Hebe. 

7. Maafrotb ME „Zehnten” oder Ma’afer rifhoen TORI Ir „erfter Zehnte” 
Nu 18, 21—24, von dem den Leviten zuftehenden Zehnten. . 

8. Ma’afer jheni "F Ur „der zweite Zehnt” Di 14,22 ff., vgl. 26, 12 ff., welcher, 
bezw. deſſen Geldiwert in fröhlicher Feier in Jerufalem verzehrt werden follte. 

9. Challa TrrT „Teighebe”, vgl. Nu 15, 18--21, welche den Prieftern gegeben wurde 
(*,,,, für die zum Verlaufe Badenden '/,.). 

10. "Orla 7973, „Borhaut” (der Bäume) Le 19, 23, über das Verbot, den Ertrag 0 
neugepflanzter Fruchtbäume mährend ber erjten drei Jahre zu benußen. 

11. Bikkurim Srm22 „Erftlinge“, vgl. Dt 26, 1ff.; Er 23, 19. 
B. Zweite Ordnung: Mo’ed "772, 12 Traftate. 
1. Schabbath 578 „Sabbath“ vgl. Er 20, 10; 23, 12; Dt 5, 14, ferner Er 34, 21; 

35,2. 3; 16, 227.; Nu 15, 32ff.; fowie Ser 17,21 f.; Am 8,5; Neh 10,31; 13, 15ff. 3 
Die 39 Hauptarten verbotener Arbeiten find 7,2 aufgezählt; eine bejondere Rolle fpielt 
dad Tragen (Beivegen) von einem Orte zum andern: DIT nTOT öffentlicher Plat, d. b. 
eh einer Stadt oder in nicht verjchlofjener Stadt befindlicher Platz oder Straße; 
va mrös private Ortlichkeit, d. b. Hof, Gehöft, auch ummauerte Stadt, deren Thore 
nachts gefchloffen werden; M’?772 ein Raum, der weder unbeſchränkt benugbar noch so 
Privatbefit, 3. B. das Meer; CH 5777 eine Erhöhung oder Vertiefung von weniger 
ald 4 Handbreiten im Quadrat. 

2. "Erubin 7277"? „Vermiſchungen“, drei Mittel, durch welche die Umgehung be- 
fonders läftiger Beftimmungen der Sabbathögefege ermöglicht wird: a) Tin 2777 die 
ideelle Vermifchung der Grenzen. Um am Sabbath weiter ala 2000 Ellen gehn zu 85 
dürfen, legt man Tags vorher am Ende des Sabbathertvegs Speife nieder, fchlägt da— 
durch bier gleichfam feine Wohnung auf und darf nun am Sabbath von bier aus weitere 
2000 Ellen gehn. b) MIET 272, die ideelle Vermifhung der Höfe. Die Verbindung 
mebrerer Häufer in Einem Hofe zu Einem Bezirke N7°T geſchah dadurd, daß man am 
Freitag eine aus gemeinfamen Beiträgen bergeftellte Speiſe in biefem Hofe niederlegte. «0 
e) TED 20, An einem Feiertage, der * einen Freitag fällt, iſt es eigentlich nicht 
geftattet, für den Sabbath zu kochen. Man bereitete daher etwas ſchon am Donnerstag 
tur den Sabbath und fchaffte fo eine Vermifchung zwifchen Feiertag und Sabbath, melche 
es erlaubt machte, alles übrige am Feiertage R den Sabbath zu bereiten (über dieſen 
Erub der Speifen ſ. Traftat Be a2). 4 

3. Pesachim Eros " Dfterfete“ (Mehrzahl wegen Nu 9, 10—13: mer das Paſſa 
nicht zur rechten Zeit, am 14. Tage des 1. Monats, halten konnte, fol es am jelben 
Tage des 2. Monats halten), Er 12; 23,15; 34, 15ff.; Le 23, 5ff.; Nu 28, 16ff.; Dt 
16,1. Daß das Dfterlamm nad der Zerftörung des Tempels, weil man nicht mehr 
opfern kann, nicht mehr gegeilen wird, it 10, 3 erwähnt). 50 

4. Schtgalim I7S „Setel“, von der Halbfetel: oder Didrachmen-Steuer, Mt 17,24, 
welche, in der Zeit des Nehemia als Drittelfekelfteuer entjtanden (Neh 10, 33), wahr: 
ibeinlich wenig ſpäter auf die erfterwähnte Höhe (vgl. Er 30, 12 ff.) gebracht war und 
mr Unterhaltung des Gottesdienftes im zweiten Tempel diente. 

5. Joma 877 „der Tag” (aramäijcher terminus technicus), d. i. der Verföhnungstag, 55 
sl Ye 16. 

6. Sufla FO (Hütte) oder Suffoth MED „Laubhüttenfeſt“, Le 23, 34—36; Nu 
29, 12#.; Di 16, 13— 16. 

7. Beza mar2 „Ei“ — dem Anfangsworte) oder Jom Tob iu or ,Feſttag“, 
über das an Feſttagen zu Beobachtende, jo unter andrem auch über den Unterſchied von so 

15 
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Sabbath und Feittag, in Anlehnung an Er 12, 16. Am Anfang der vielgenannte Schul: 
jtreit über das Ei: hie Anhänger Schammais geftatteten den Genuß des von einer zum 
Gegefienwerden (nicht zum Eierlegen) bejtimmten — ſtammenden Eies, welches an 
einem Feſttage getragen und am unmittelbar folgenden Sabbath gelegt oder an einem 

5 Sabbath getragen und an einem unmittelbar folgenden Feſttage gelegt worden war; die 
Hilleliten unterfagten ihn. Erub Thabſchilin ſ. oben ©. 325 bei Traftat “Erubin. 

8. Roſch ha-ſchana T7FT ER” „Neujahrsfeſt“. Nah Nu 28, 11ff.; vgl. 10, 10, 
wurde jeder Neumondstag feitlih begangen; beſonders fererlih aber der Neumond des 
7. Monats (im gottesdienftlichen Jahre oder des 1. Monats im bürgerlichen Jahre, d. i. 

10 des Monats Thiſchri), ſ. Le 23, 247.5 Nu 29, 1—6. 
9. Thafanith MN oder Thafanijjoth MY „Faften“, von Faſt- und Trauer:tagen. 
10. Megilla 77272 „Rolle“, zumeift von der ſchlechtweg Megilla genannten Ejtber: 

tolle, die am Purimfeſte (vgl. Eſth 9, 28) in der Synagoge vorgelefen wird. 
11. Mo‘ed gatan TER 772 „Kleine Feftzeit“ (zuweilen nah dem Anfangsworte 

15 Mafchgin TI „man tränkt, bewäfjert”), von den Zmifchenfeiertagen, d. b. den Tagen 
zwifchen ben zwei erften und den zwei legten Tagen des Pesach- und des Suffotb-feites. 
(In der Liturgie heißen die Ziwoifchenfeiertage rn > om. Die alten Lehrer haben für 
die vollen Feiertage U or, für die —— geſagt. Dieſen Ausdruck ge: 
braucht die Miſchna in dieſem Traktate ausſchließlich. Das Beiwort I77, unterſcheidet 

20 den Namen des einzelnen Traktats von dem der ganzen Ordnung (Mo'ed). 
12. Chagiga :°3°37 „Feftfeier“, handelt von dem, was an den 3 Hauptfeiten (Pesach, 

Schabwotb, Sufloth) zu beobachten ift, vgl. Dt 16, 16. 17. 
C. Dritte Ordnung: Naſchim EC}, 7 Traktate. 
1. ne nr22T. „Die zur Leviratsehe verpflichteten Witwen” (fo die traditionelle 

25 Ausfprache; beſſer vielleicht 7227 „das Vollziehen der L.-Ehe) handelt von der Levirats- 
oder Schwager-Ehe Dt 25, 5—10, vgl. Ruth 4, 5; Mt 22, 24. 

2. Kethuboth (0227) „Hochzeitöverfchreibungen” (arn> beißt ſowohl das 
Dofument als auch die in ihm der Frau jeitens des Mannes für den Fall der Scheidung 
oder des Todes ausgeſetzte Summe). 

30 3. Nedarim 277? „Gelübde” vgl. Nu 30. Diefer Traktat handelt (nicht von dem, 
was man mweiht, fondern) von Gelübden (au von Schwur "2% und Bann I77), durch 
die man etwas verjchwört, und von deren Aufhebung. Zu 27%, vgl. Me 7, 11. 

4. Nazir „Naſiräer“, vgl. Nu 6. 
5. Gittin E35 „Scheidebriefe” (Plural von 23), vgl. Dt 24, 1. 

85 6. Sota TEN „das des Ehebruchs verdächtige Weib“, vgl. Nu 5, 11—31. 
7. Qidduſchin OP. „Verlobung, Antrauung”, d. i. die Handlungen, durch welche 

der Mann diejenige, die feine Gattin werden fol, fich zu eigen madt (= TTS), ver: 
ſchieden von der bei einer Jungfrau 12 Monate, bei einer Witwe gewöhnlih 30 Tage 
jpäter erfolgenden Heimführung, der eigentlichen Ehelihung INT}. 

40 D. Vierte Ordnung: Nezigin T7T2, 10 Traftate. 
1. Baba gamma NP. 23 „Die erfte Pforte” (des um feines großen Umfanges 

willen in 3 Teile geteilten Traftates Nezigin „Schädigungen“, welcher Ausdrud gewöhnlich 
als Bezeichnung der ganzen vierten Ordnung gebraucht wird). In der erſten Pforte 
werden die Beichädigungen im engeren Sinne erörtert. Die 4 Hauptarten der Beſchädi— 

45 gungen werben in ap. 1 nad Er 21,33; 22,5. 6 bezeichnet durch: "NET der Ochs, 
d. i. Schaden, den das Vieh durch Gehn thut, dafür auch furz 277 der Fuß; "ET die 
nicht zugededte Grube; :77>2°°7 wenn man fein Vieh auf eines andren Ader meiden läßt, 
dafür auch furzg TFT, "IITT das Anzünden, Beihädigen dur Feuer. Auch Erſatz für 
Geftohlenes und andere Fälle von Erjatpflicht werden erörtert. 

50 2. Baba mYyla NE N32 „Die mittlere Pforte”. Fundrecht; Kaufen, Leihen, 
Mieten; Zinfen. 

3. Baba bathra 8753 822 „Die legte Pforte” behandelt gleichfalls Fragen ver: 
mögensrechtlicher Art, beſonders Benugung und Verlauf von Immobilien, aud Erbſchafts— 
recht u. ſ. w. 

65 4. Sanhebrin 777770 „Gerichtshof” ovr&doıor. Die verſchiedenen Arten der Ge: 
rihtshöfe (die Drei-Männer-Gerichte, die Heinen Gerichtsböfe mit je 23 Mitgliedern, das 
große Synedrium in Yerufalem mit 71 Mitgliedern) und das Gerichtsverfabren; die bier 
Arten der Todesitrafe (Steinigen, Verbrennen, Köpfen, Erdrofjeln). Kap. 10: Wer an der 
zufünftigen Welt Anteil, bezw. feinen Anteil hat: 727, Cheleq, oder >nwr>>, Ganz Jsrael 

so (im babylon. Talmud, nicht im paläftin., fteht dies viel genannte Kapitel an 11. Stelle). 
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5. Maktoth „Schläge“, vgl. Di 25, 1—3, handelt von den gerichtlich zu— 
erfannten Streichen. Urfprünglich bildeten Sanhedrin und Makkoth Einen Traftat, in 
welchem erft die Strafen am Yeben, dann die am Leibe befprochen waren. 

6. Schebuoth MUT „Schwüre”, vgl. Le 5, Aff. 
7. Edujjotb „Zeugniſſe“ (Plural von MT, wie MIT von MUT)d. h. Samm: 5 

lung folder Satungen, deren Angenommenfein durch berühmte Lehrer bezeugt ift. Viele 
Säge diefes Traktats jteben in der Mifchna noch an andrer, der Sachordnung mehr ent- 
iprechender Stelle. Welche Stellung iſt die urfprüngliche ? 

8. Aboda Zara TI Tier „Gößendienft”, vgl. Dt 4, 25ff., über den Verkehr mit 
Gögendienern und über Gögenbilder. Zu dem Gebraucdhe von "T „Fremder = „Götze“ 10 
vgl. Jeſ 43, 12; Di 32, 16. 

9. Aboth FIR [Ausfprüche der] Väter auch MIS8 "PTE (TE Kapitel, Abjchnitt). 
Der erfte Zweck diefer Sentenzenfammlung (ihm dienen die Kapitel 1 und 2) ift: das 
Ununterbrochenjein und ſomit die Zuverläffigfeit der Tradition zu erweiſen; der zweite: 
praftiiche Meisheitslehren zu geben. Diejer ethiſche Traktat ift ſehr oft gedrudt; er ſteht 
> 8. in den gewöhnlichen jüdifchen Gebetbüchern, weil die Juden an den Sabbathnad)- 
mittagen zwischen Ditern und Pfingſten je ein Kapitel zu lejen pflegen. 

10. Horajotb MIT „Entſcheidungen“ handelt zunächſt von religionsgefeglichen Ent: 
——— die irrtümlich erfolgt ſind, und dem dann darzubringenden Sündopfer, vgl. 
Le 4, 13f. 20 

E. Fünfte Ordnung: Qodaſchim 5877, 11 Traktate. 
1. Zebachim O2 „Schlachtopfer“; ſeltenere alte Namen find: TE, und 
FIT? Vgl. Le 1,1ff. 

2. Menachoth MT73 „Speisopfer“, vgl. Le2; 5, 11—13; 6, 7—16; 7,9.10; 14, 
10. 20; 23,13. 16; Nu 5, 11ff.; 6, 13—20; 15, 24; 28. 29. _ 25 

3. Chullin 7°?7 „Profanes, Nichtgebeiligtes” oder 777 DEMO, behandelt befonders 
das Schlachten von Tieren, die nicht zum Opfern bejtimmt find, und andere mit dem 
Genuß animalifcher Nahrung zufammenhangende Beitimmungen. 

4. Bekhoroth MI „Eritgeburten”, vol. Er 13, 2. 12f.; Le 27, 26F.; Nu 8, 
16—18; 18, 15—17; Dt 15, 19 ff. 30 

5. Arathin >”, „Schägungen“, d. h. die Aquivalente, welche zu geben find zur 
Auslöfung Gotte gelobter Perjonen, Le 27,2 ff., oder wenn man Gotte den Wert einer 
Verſon gelobt bat. 

6. Themura TV „Bertaufchung“ [eines gebeiligten Gegenftandes) Le 27, 10. 33. 
7. Kerithoth MITTE „Ausrottungen“. Die im Pt oft erwähnte Strafe der Aus: 35 

rottung (772 in verfchiedenen Formen, Gen 17,14; Er 12,15 u. ſ. w.) wird von ben 
Juden gedeutet ald im Alter von 20—50 Jahren, und zwar gewöhnlih ohne Hinter 
laffung von Nachkommen, erfolgender Tod. Der Traktat K. handelt zuerft von dem Opfer, 
welches man für verjebentliches Thun von etwas mit Ausrottung Bedrobtem jchuldig ſei, 
dann überhaupt von Fällen, in denen man Sündopfer, bezw. Schuldopfer zu bringen habe. 40 

8 Metla 777777 „Bergreifung [an Geheiligtem]”, vgl. Nu 5, 6—8. 
9. Thamid TEN iſt furzer Ausdrud für 777 N? „das tägliche [Morgen: und 

Abend: |Brandopfer, vgl, Er 29, 38—42; Nu 28, 3—8. Auch über das Räucherwerk und 
das Verrichten des Opferdienftes durch den Hohenprieſter wird gefprochen. 

10. Middoth MIT „Maße“ und Einrichtung des Tempels und überhaupt des 45 
Heiligtums, 

11. Dinnim 277 „Bogelnefter“, das Taubenopfer, welches von armen Wödhnerinnen 
Le 12,8 und von Armen, die ſich in Bezug auf Le 5, 1ff. vergangen hatten, dargebracht 
werden mußte, aber auch als freimwilliges Branbobfer dargebradht werden konnte Le 1, 
14—17. Großenteils fpisfindige Erörterungen über Fälle des Untereinandergeratend von 50 
Vogeln, die verjchiedenen Perjonen oder (und) zu — Opferarten gehören. 

F. Sechſte Ordnung: Teharoth IT, 12 Traftate. 
1. Kelim 2°?7 „Geräte“ (mit Einſchluß von Kleidern, Deden u. ſ. mw.), über die 

Arten von Unreinheit, welche Geräte annehmen. Anfnüpfungspunfte in der Bibel find 
nur Ze 11,327; Nu 19, 14ff.; 31, 20ff. 

2. Obalotb PTS „Zelte“, andrer alter Name MT „‚Bezeltungen”, vgl. Nu 19, 
14 ff. über die Verunreinigung, die durch einen Leichnam verbreitet wird. Der Leichnam verun- 
reinigt nicht nur durch Berührung, fondern ſchon dadurd, dak man (etwas) fich in dem: 
felben Dbel (Zelt) befindet. In der Mifchna bezeichnet Obel alles über dem Toten 
(einem Teile des Toten) Befindliche, z.B. die Äfte eines Baumes. 1) 

u 5 



328 Talmud IV. V 

3. Negaim 277 „Plagen”, über den Ausſatz, vgl. Ze 13. 14. 
4. Para 73 „[Rote] Kuh“, über das aus der Aſche der roten Kuh für die durch 

Leichen Verunreinigten bergeftellte Sprengmwafjer, Nu 19, 2ff. 
5. Teharotb‘ MIFT „Reinigleiten“, euphemiftifh für: Unreinigfeiten (Name zugleich 

5 der ganzen ſechſten Orbnung), handelt von den minder ſchweren Verunreinigungen, deren 
Wirkung nur bis zum Sonnenuntergange dauert. 

6. Migiva’oth MIN, auch Miateoth n72 „Tauchbäder“, vgl. Le 15, 12 und Nu 
31,23 (Gefäße), Le 14, 8 (Ausfägige) und 15, 5ff. (durch geſchlechtliche Ausflüſſe Ber: 
unreinigte); vgl. auh Me 7, 4. 

10 7. Nidda 773 „Unreinigfeit [de Weibes]“ vgl. Le 15, 19 ff. Blutfluß) und Le 12 
(Möchnerin). 

‚8. Makhſchirin IC „[Zum Unreintverden] geeignet Machendes”, auch Maſchgqin 
re „Slüffigkeiten” genannt, weil Gegenftände (Speifen, Samen) durd Berührung von 
etwas Unreinem nur dann unrein werben, wenn fie felbit zuvor durch eine der Beben 

15 Flüffigkeiten (Wein, Honig, Ol, Mild, Tau, Blut, Waffer) naß geworden find. Biblifche 
rundlage Le 11, 34. 37. 38. 

9. Zabim E’IT „Die mit einem unreinen Ausfluffe Bebhafteten“, vgl. Le 15,2 ff. 
10. Tebül jom ET ME „Der welcher an demjelben Tage ein Tauchbad genommen 

bat“ [und danach nod; bis Sonnenuntergang unrein ift], vgl. Le 15, 5; 22, 6. 7 x. 
20 11. Jadajim 5777 „Hände“, d. i. rituelle Unreinheit und Reinigung der Hände, 

vgl. Mt 15, 2. 20; 23,25; Me 7,2—4; Le 11,38f. Die IT, PS befteht nicht 
in Waſchen, fondern in dreimaligem Begiefen der Hände. 

12. Uqzin TSF „Stiele”. Dieſer Traktat erörtert, wie Stiel, Schalen und 
auch Kerne mit der Frucht unrein werden und mie fie ihre Unreinheit auf die Frucht 

25 übertragen. 
V. Der paläftinifhe Talmud. . 
Der Name „Talmud des Landes Israel“ RE) ya mean findet ſich ſchon Bei 

Saadja Ga’on und in den von A. Harkavy (Berlin 1885 ff.) herausgegebenen Gutachten 
der Geonim. Gleichfalls alt (z. B. in den eben erwähnten Gutachten), aber nicht zu— 

30 treffend iſt die jetzt faſt allgemein gebrauchte Bezeichnung „Jeruſalemiſcher Talmud“ 
gen man, 

Talmud 772 bedeutet a) das Studium, z. B. in der Verbindung ir 7; | b) die 
Lehre (von E32 „Iehren“), bei. in dem Ausdrud = m die Schrift Iehrt, indem „fie 
ſagt“ (> — 8), mit welchem ein Schrifttvort zum Beweiſe — wird; | e) die der 

35 Amoräerzeit angehörigen Erörterungen über Säte der früheren Lehrer, der Thbanna’im. 
In diefem Sinne ift das Wort in den neueren Talmudausgaben durch „Gemara“ ver— 
drängt. — N ift determinierte Form von >, alfo Mast., und bedeutet eigentlih (von 
23 „lernen“; jo fommt das Verbum oft im babyl. T. vor) „das Gelernte, der erlernte 
Wiſſensſtoff“. In der Bedeutung „Erörterung tbannaitischer Säge” im Talmud nur 

40 bab. “Erubin 32b. Aud in der Zeit vor den neueren Talmubdruden nur felten, 3. B. 
im Sabre 1184 in dem Hamburger Koder von Baba Damma, Baba mtzta, Saba 
Bathra (f. M. Steinjchneider, Katalog der hebr. Handichriften in der Stabtbibliotbef zu 
Hamburg 1878, Nr. 165): ers> Ka ana aron 8 rars; | d) zufammenfafjende 
Bezeihnung für die Mifchna und die eben erwähnten Erörterungen. Es giebt einen 

5 paläjtinifchen Talmud und einen babylonifchen T., j. Nr. VI. 
Amoräer (Sing. &87*28, eigentlih: Sprecher, Blur. im paläft. T. TI”S, im babyl. 

T. SIT) nennt man die nach Abſchluß der Mifchna bis gegen Ende des 5. Jahr— 
bunderts n. Chr. wirkenden jüdifchen Gelehrten. 

Für die Amoräer gewann unfre Mifchna eine ähnliche Bedeutung tie die, welche 
das AT für die Thanna’ım hatte, — ja eine größere: denn für die älteren Gejegeslchrer 

ftand die gejeglich geltende Praxis auch ohne das AT feit, und leßteres wurde weſentlich 
nur zur nachträglichen Begründung herangezogen; die jpäteren Lehrer hatten das bon 
den älteren ber ihnen überlieferte mündliche Gefeg, d. i. befonders die Mifchna, zu erbalten 
und die Art feiner Anwendung auch auf andre, fei es wirkliche, jei e8 nur gedachte Ver— 

55 hältnifje zu diskutieren. — Der bedeutendjte der älteren paläftiniichen Amoräer war 
der im Jahre 279 als 80jähriger Greis gejtorbene R. Jochanan (bar Nappacha). Mit 
Unredt aber haben Abraham ibn Daüd (im Sepher ba:gabbala, um 1160) und Mojes 
Maimonides ihn als den Werfafjer des paläft. T. bezeichnet; denn die Ausfprücde und 
Diskuffionen der viel fpäter, gleichfalls in Tiberias, wirkenden N. Jona und R. Jose 

eo ziehen ich durch den ganzen paläſt. T. Noch jpäter lebten zwei andre oft genannte Lehrer: 
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R Mani (bar Jona), Schulbaupt in Sepphoris, dur den wohl viele Ausfprücdhe der 
Gelehrten von Cäſarea in die Lehrtradition hineingelommen find (OPT 7.27, |. W. 
Baher in MGWJ 1901, S. 298—310), und der bedeutende Haladift Jose bar Abin 
(oder Abun). Der Abſchluß des paläft. T. gehört wohl der folgenden Generation, dem 
Anfang des 5. Jahrhunderts an: die Thätigkeit der Schule von Tiberias erlofch mit dem 6 
Aufbören des Patriarhats um 425 n. Chr. Daß troß der Mehrzahl der Schulen (in 
der Amoräerzeit namentlich Cäſarea, Sepphoris u. Tiberias) doch Sieh Ein Talmud 
in Baläftina entftand, erflärt fih aus den nahen Beziehungen zmwijchen diefen Schulen. 
Man ertennt aber im paläft. T. die Spuren mehrerer Redaktionen. In den beiden erjten 
Ordnungen find fehr viele thannaitifche Säge mit >nmw en (Samuel in Nehardea ı0 
tradierte) eingeführt, in ber dritten und vierten feiner; dagegen jtehen in leßteren zahl: 
reihe Kontroverjen zwiſchen Mani und Abin, während foldye in den Ordnungen Zeraiim 
und Moſed fehr felten find. Gegen die Annahme einer von Einem Autor herrührenden 
Gefamtredaktion ſpricht auch die große Häufigkeit der Wiederholungen: aus dem erften 
Seder find 39 lange Abjchnitte im zweiten wiederholt (einige mehr als Einmal), im ı5 
dritten 16, im vierten 10 (ſ. das Verzeichnis bei W. Bacher, Jew. Ene. XII, 6b. 7°). 

Die Ausgaben des paläft. T. enthalten nur die vier erften Sedarim und von Nidda 
(im jechiten Seder) die Mifchna zu Kapp. 1—4, jowie die Gemara zu Kapp. 1—3 und drei 
Zellen zu ap. 4. Im zweiten Seder fehlen die vier legten Kapitel der Gtmara zu 
Schabbath; im vierten das legte (3.) Kap. der Gemara zu Makkoth und ganz die Traktate 20 
Abotb und Edujjoth. Diefe Unvollftändigkeit ift eine Folge der Bejchaffenheit des der erſten 
Ausgabe (Venedig 1523f.) zu Grunde liegenden Leidener Koder. Noch der Verfaſſer des 
Kommentars Matthtnotb Kehunna (16. Jahrh.) zum Midraſch Genefis Rabba Sektion 68 
bat die Gemara zu Makkoth 3 citiert; noch die Thosaphiften (Kommentatoren des bab. 
T. im 12. u. 13. Jahrh.) haben die Gemara zum ganzen Traftat Nidda gehabt, ſ. bab. 25 
Nidda 66%. Maimonides in der Vorrede zum Mifchnafommentar jagt, daß vom paläft. T. 
fünf ganze Ordnungen (alfo auch Dodafchım) und außerdem der Traktat Nidda vorhanden 
jeien. In der Berliner Handichrift Orient. Du. 554 (f. Katalog von M. Steinjchneider, 
Berlin 1878, Nr. 92, ©. 65 fteht Blatt 78° wm a7 wma TErS Te, wird aljo 
die paläft. Gtmara zu Uqzin angeführt (ift “U. hier der Traftat oder, wie bab. Tha'anith24® 30 
Anfang, Bezeichnung des fechften Seder?). Die Mijchna der paläft. Necenfion ift in dem 
5.320 erwähnten Gambridger Koder vollftändig erhalten. Die Möglichkeit beitebt, daß 
auch von der palält. Gemara wenigftens Teile des Fehlenden wieder zum Vorfchein fommen 
werden [f. Zuſatz S.334]. Vgl. noch ©. Buber, 777227 ars”, Sammlung der Citate 
aus dem jeruf. Talmud, die fih in dem uns vorliegenden Talmud nicht finden, Jeru— 35 
ſalem 1906 (50 ©.). — Der paläft. T., joweit er erhalten ift, hat zu 39 [44] Trak⸗ 
taten Gemara, der babylonifche nur zu 37; dennoch ift der Umfang jenes viel geringer, 
nur etwa ein Drittel [jest ettvad mehr] des Umfanges des bab. T.s. 

Neligionsgejegliche Entjcheidungen werden bei den Juden auf Grund des bab. T.s 
gegeben; nur wenn der bab. T. nicht widerfpricht, darf man ſich an den paläft. halten, «0 
vgl. „ B. das Gutachten von Hai Gaon im Sepher ha⸗—eſchkol des Abraham ben Iſaak 
von Narbonne (berausgeg. v. B. H. Auerbach, II, Halberftadt 1867). Doc vgl. Ratner 
(. oben ©. 314, 34) Berakhoth ©. 9, Blatt 2° 3.38 ed. Krakau. 

Handidriften. 1. Leiden, Koder Scaliger 3 vom Jahre 1289, ſ. M. Stein: 
ihneider, Catalogus codicum hebraeorum bibliothecae Lugduno-Batavae, Leiden 45 
1358, ©. 3411—343; ©. M. Schiller-Szineſſy, Occasional notices on Hebrew ma- 
nuscripts, Nr.I: Description of the Leyden ms. of the Palestinian Talmud, 
Cambridge 1878 (16 ©.). Dies Manuffript war eins der vier für den erften Drud des paläft. 
T3 (Venedig 1523f.) benugten, und zwar, wie Vergleihung mit der Ausgabe zeigt, das 
für das befte gebaltne ; die drei andren fcheinen nicht mehr vorhanden zu fein. Es enthält so 
genau die in der Venediger Ausgabe abgedrudten Teile des paläft. T.E. || 2. Oxford, nad 
dem neuen Catalogue of the Hebrew manuscripts in the Bodleian Library von 
Keubauer und Cowley: Nr. 365 Berakhoth mit Kommentar von iR TOR; Nr. 2671 
Mir gatan 1 Blatt; Nr. 2672 Baba gamma 2 Blatt; Nr. 2674 Berakhoth 2 Blatt (vgl. 
unten ©. 331, 47). ||3. London, Britisches Mufeum, Kod. Orient. 2822— 2824: Zerafiim 55 
und Traftat Schrgalim. Nach diefer Handichrift hat M. Lehmann den Traktat Berakhoth 

egeben. | 4. Rom, Baticana, Kod. sei 333 enthält nicht das Talmudlompendium 
des Iſaal Alfasi, jondern, wie J. J. Kahan entdedte, den paläft. T. zu Zeraim und 
Sota. \, 5. Yewis-Gibfon, Hebr. Handicriften; ein Blatt aus Gittin 444 iſt befchrieben 
m JQR 1897, 117—119. Bu 
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VI. Der babyl oniſche Talmubd. . 
Hebräifcher Name ">22 77279, Die Geonim, Iſaak Alphasi und andere jagen: 72°7 meaz 
„unfer Talmud“. j 

Zur Sammlung, im weiteren Verlaufe alfo auch zum Niederfchreiben der Diskufjionen 
5 der babylonifchen Amoräer veranlaßten namentlich zwei Umftände, vgl. N. Brüll, Jahr— 
bücher für Jüdiſche Gefchichte und Yitteratur II (1876), S. 4—15. Erſtens das Wachjen 
des Lernitoffes, welches zu einer Unterftügung des Gedächtniſſes auffordert. Schon am 
Anfang des 2. Jahrhunderts n. Chr. war Nehardea ein Sit jüdifcher Gelehrfamteit ; 
unter Mar Samuel (geit. 254) batte die dortige Akademie ihre Blütezeit. Gleichzeitig 

10 blühte die Akademie in Sura unter Rab (geft. 247). Nach der Zerftörung von Nebarde'a (259) 
gründete Juda bar Ezechiel (geft. 299), der Schüler Samueld und Nabs, die Hodjchule 
in Bum Beditha. Hier wirkten auch: Rabbah bar Nachmani (geft. 331), oft einfach >”, 
ein fcharfer Dialektifer, mwestwegen er den Beinamen 2°77 "77 ‚Bergeentwurzeler“ erhielt; 
Joseph bar Chijja (geit. 333), der wegen feiner umfafjenden Gejegesfenntnis den Ehren: 

15 beinamen Sinai erhielt, und Abaje (geit. 338), der Schüler beider. Raba 82”, genauer 
Raba bar Joseph bar Chama (geft. 352) lehrte in Mahuza am Tigris. Nach Raba war 
Nachman bar Iſaak (geft. 356) Haupt der wieder nach Pum Beditha verlegten Akademie. 
Papa (375) gründete das Lehrhaus in Nerefh bei Sura. Nah Papas Tode fam Sura 
durch Aſchi (er geft. 427) zu neuem Anfehen. Die Ausſprüche und Debatten Josephs 

» und Rabbas famt denen Abajes und Nabas füllen einen erheblichen Teil des babyl. T.8. 
Dazu der Lern: und Diskuffionsftoff, welcher durch paläftinische und aus Paläftına nad 
ihrer Heimat zurüdfehrende babylonifche Amoräer nad Babylonien fam. Durch Aſchi, 
der mehr als ein halbes Jahrhundert Schulbaupt in Sura war, wurde die ungebeuere 
Mafje des während zweier Jahrhunderte aufgehäuften Materials gefichtet, geordnet und 

25 in den vielbefuchten Lehrverfammlungen (772; woher diefe Bedeutung des Wortes, tft 
unbefannt), die zweimal jährlih (in den Monaten Adar und Elul) ftattfanden, zweimal 
durchgenommen, vgl. bab. Baba bathra 157°. Ein zweiter Grund für die Sammlung 
des Stoffes war die Verfolgung der jüdifchen Neligion im perfifchen Reiche durch die 
Safjaniden Jezdegerd II (439—457) und deſſen zweiten Nachfolger Phiruz. Pb. verbot 

3% fernere Abhaltung der Lehrverfammlungen und fuchte die jüdische Jugend zur Annahme 
der perfiihen Religion zu zwingen. Da war es notwendig, dem Bergefieniverden des 
Lehrſtoffes durch Fixierung entgegenzuwirken. 

Rabina II bar Huna (geft. 811 Seleuc. — 499 n. Chr.) war der legte Amoräer, d. b. 
der leßte, welcher auf Grund mündlicher Tradition Ausſprüche that und lehrte Die 

35 nah ihm wirkenden Gelehrten beißen "87723 die Nachdenkenden, Prüfenden, teil fie 
dad von den Amoräern Vorgetragene erivogen und durchdachten, auch ergänzten (Ende 
des — erſte Hälfte des 6.). Sie find als Vollender des babyloniſchen T.s 
anzufehen. 

Schon früh (zuerft wird ed von dem Thanna Jehuda ben Il'gj berichtet) hat man 
40 das Gedächtnis durch mancherlei Hilfsmittel zu unterftügen gefucht und verftanden; val. 

N. Brüll, Jahrbb. II, ©. 58—67; J. Brüll, a5 oT Die Mnemotechnif des Talmuds, 
Wien 1864 (53 S.). Mnemotechniſche Zeihen 277> (Autorennamen und charakteriftifche 
Wörter für Sätze; Buchſtaben für Wörter oder Sätze; Merkfäge, befonders zum Auseinander- 
halten der Namen der Autoren) auch zur jchriftlichen Firierung halakhiſcher Beitimmungen 

45 oder Erörterungen zu gebrauchen war nahegelegt einerfeitS durch die Erjparnis an Zeit 
und an Schreibmaterial und durch die größere Überfichtlichleit, andrerfeits dadurd, daß 
Halakhoth nur für den Privatgebrauch, alfo nicht für die Verwendung im Lehrhauſe u. 
bei religionsgefeglihen Entſcheidungen aufgeichrieben werden durften. Über die Simanim 
des Babyloniers Nachman bar Iſaak (geft. 356) 1. W. Bacher, Aagada der babyl. Amoräer, 

so Straßburg 1878, ©. 134. Sammlungen folder Notizen werden ſich ſchon in der Zeit 
der Thanna’im im Befise nicht weniger, Lehrender wie Yernender, befunden haben, während 
Bücher halakhiſchen Inhalts mit ausgefchriebenen Sägen, wenn fie überhaupt damals 
vorhanden waren, doch nur felten getveien find. Auch die Sammler und Ordner des 
babyl. T.s haben noch vielfach ſolche Zeichen angewendet, bezw. aus ibren Vorlagen bei: 

55 behalten, indem fie fie den ausgefchriebenen Darlegungen gleichfam als Titel oder In— 
haltsangaben voranftellten. In den Handfchriften und namentlid in den Ausgaben find 
diefe Simanim je länger defto mehr weggelafien worden, teils als überflüffig, teils auch 
wohl, weil man fie nicht mehr verjtand. Val. das Verzeichnis bei E.M. Pinner, Traktat 
Berachoth, Berlin 1842, Einleitung Blatt 22. 

60 Von den 63 Traftaten der Mifchna find 26 ohne babyl. Gemara, nämlich in der 
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Ordnung Zeraiim 10: alle außer Berafboth; in Moed 1: Schtgalim (die Ausgaben und 
die Handjchriften haben zu Sc. die paläft. Gemara); in Nezigin 2: “Edujjotb, Aboth; in 
Dodafhim 2: Middoth, Dinnim (Thamid teilweife, |. oben ©. 324); in Teharoth 11: 
alle außer Nidda. Dieſe Traltate jind zwar in den babylonifchen Edyulen im 4. Jahr: 
bundert erörtert worden, vgl. Raba (get. 352) Thaanith 24°; Sanhebrin 106P (dad: 5 
jelbe fagt Papa, Rabas Schüler, in Berakhotb 20°): „In den Tagen des Rab Yehuda 
bar Ezechiel ftudierte man nur die Ordnung Nezigin, 70 sro rar Sp ENT wir aber 
ftudieren die jehs Ordnungen”, und an denfelben Stellen beißt es: „Wir ftubieren den 
Traftat Uqzin in 13 Sigungen“. Aber eine babyl. Gemara ift zu diefen Traftaten aller 
Wabrjcheinlichkeit nach überhaupt nie fürmlich redigiert worden, alfo auch nie fchriftlich ge: 
madt worden. Ein großer Teil des Inhalts vieler diefer Traktate konnte ja außerhalb 
Paläftinas gar nicht angewendet werden; andres war ſchon in der Gemara zu vorher: 
gebenden Traktaten befproden; Aboth und Edujjoth konnten ihrem Inhalt nach feine 
Gemara baben (find daher aud im paläft. T. obne Gemara). 

Ein Eremplar des ganzen babyl. T.s wird zuerft in der zweiten Hälfte des 8. Jahr: 
bunderts erwähnt: das von dem Erilarchen Natronai ben Chafhinat für die fpantfchen 
Juden aus dem Gedächtniffe geichriebene, j. Sepber hazittbim in N. Coronels jn: “21, 
Wien 1872, Blatt 1326. 1348: ara m ss ron man ra mes usb ana, 

Handidriften Bol. F. Lebredht, in: Wiffenichaftliche Blätter aus der Veitel 
Heine Ephraim'ſchen Lebranftalt in Berlin I, Berlin 1862. Zur Ergänzung und Berich: 20 
tigung jei bier namentlih auf die Einleitungen zu Band I, IV, VIII, IX, XI der 
Variae Lectiones von Rabbinovicz vertiefen. 

1. München. Cod. Hebr. 95, die einzige erhaltene Handichrift des ganzen babyl. T.s, 
geichrieben im Jahre 1369; Grundlage der Variantenfanımlung von R. Rabbinovigz: 
Er=eo op »eo Variae Lectiones in Mischnam et in Talmud Babylonicum, 3 
Münden. Die in den Jahren 1868—1886 erfchienenen 15 Bände enthalten nur die 
Ordnungen I, II, IV (obne Aboth), fowie von der V die Traftate Zebahim und 
Menachoth. Dazu ald Band 16 der Traktat Chullin, herausgegeben von Ebhrentreu, 
Prtzemysl 1897. | Eine andre Handfchrift Cod. Hebr. 6 enthält die Traftate Pesachim, 
oma, Chagiga; eine dritte Cod. Hebr. 140. 141: Mo’ed gatan (von Blatt 19 an), so 
a ba-ichana, Suflfa, Thatanith, Megilla (bis Blatt 28) und Jebamoth (von 

. 48’ an). 
2. Rom. Eine neue Befchreibung der großenteild einjt der Palatina in Heidelberg 

gebörigen Talmudmanuffripte ift fehr zu mwünfchen. Nach dem Katalog der Brüder Affe: 
mani, Bd I (Rom 1756fol.), vgl. Lebrecht S. 68 Ff., enthalten 31 Codices 57 Talmubd: 35 
traftate und mehrere der fogenannten Heinen Traktate. Über 20 dieſer Handicriften |. 
Rabbinovicz IX, Vorwort Nr. 20—39. 

3. Orford, nad) dem neuen Catalogue of the Hebrew manuscripts in the 
Bodleian Library: Nr. 366 Ztraim und Moe; Nr. 367 Itbamoth, Diddujchin ; 
Nr. 368 Gittin; Nr. 369 Baba Bathra (über diefe 4 Codices vgl. Rabbinoviez IV, Bor: 4d 
wort Nr. 7. 9. 11. 12); Nr. 370 Thamid, Middotb, Mila, Arakhin; Nr. 373 Chullin ; 
Nr. 375 Nidda; ferner (alle unvolljtändig) Nr. 2661. 2666. 2667. 2671. 2673— 2678. 
Aus den legteren feien hervorgehoben Nr. 2677, weil den ganzen Traktat Suffa, mit 
Ausnahme der Anfangsworte, enthaltend, und Nr. 2673, die Hälfte von Kerithoth, weil 
die ältefte datierte Talmudhandſchrift (v. %. 4883 der Schöpfung = 1123 n. Chr.). #5 
©. Schechter und ©. Singer, Talmudical fragments in the Bodleian Library, Cam: 
bridge 1896, haben Keritboth nach diefem Koder und zwei Blätter aus Nr. 2674, paläft. 
T. Berakhoth (vgl. oben ©. 329,54) herausgegeben. 

4. London, Britifhes Mufeum, Harley 5508 Roſch ha-fchana, oma, Chagiga, 
Beza, Megilla, Sukka, Moed gatan, Thafanitb (236 Bl., mwabrjcheinlih 12. Jahr: so 
hundert. | Add. 25 717 Bekhoroth unvolljtändig), Arakhin, Keritbotb (102 Bl., 14. Jabrb.). 

5. Florenz, die Nationalbibliotbet befigt die zmweitältefte der bekannten datierten 
Talmudhandſchriften: Bekhoroth, Themura, Keritboth, Thamid, Middotb, Mila, QOinnim, 
vollendet im Elul 936, (oder 937) d. i. 1176 (oder 1177) n. Chr... Der den Anfang 
bildende Traltat Berakhoth ift von anderer Hand. Won derfelben Hand oder doch aus 55 
derjelben Zeit wie der Hauptteil des Koder find mwahrjcheinlich zwei andre Bände: Baba 
Damma, Baba Meta und Baba Bathra, Sanhedrin, Schebuoth. Vgl. Rabbinoviez, Var. 
Leet. IX, Vorwort Wir. 17—19. 

6. Hamburg, Nr. 165 (früber Nr. 19) die drei Baboth, vom Jahre 1184. 
7. Göttingen, Kod. Hebr. 3 (früher Orient. 13) Thaanith (teilweije), Megilla, Cha: 6 
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giga, Jom Tob, Mo‘ed gatan teilweife (110 Blatt, Anfang des 13. Jahrhunderts). Bol. 
P. de — Semitica I, Göttingen 1878, ©. 69—71. 

8. Karlörube, Traltat Sanhedrin, einft im Beſitze Reuchlins. Vgl. Lebredt ©. 51f.; 
Nabbinovic; Var. Leet. VIII, Vorwort Nr. 15. 

6 9. Paris. Die Nationalbibliothel befist nach dem Nouveau catalogue général des 
manuscrits h&breux nur: Nr. 671,3 Berafhoth (vgl. Nabbinovic;, Var. Lect. I, Ein— 
leitung ©. 39); Nr. 1337 Baba Bathra, Aboda Zara, Horajotb; Nr. 1313 (oder Supple- 
ment 183) einige ar mente von Baba Bathra. 

10. New York. M. Margolis, The Columbia College Ms. of M*ghilla, New 
10 * 1892 (14 S.). Die Handſchrift, 1548 in Südarabien geſchrieben, enthält auch 

esachim, Moed qatan, Zebachim. 
11. Cambridge. The Fragment of Talmud Babli Pesachim of the ninth or 

tenth century, in the University Library, Cambridge, edited ...by W. H. Lowe, 
Cambridge 1879, 4° (100 u. 8 ©.) jei bier wegen des hohen Alters erwähnt, das die 

15 vier Blätter nah Meinung des Herausgebers haben. 
Für den Mangel an alten Handfchriften bieten einigen Erſatz die zahlreichen Citate in 

alten Autoritäten. Hier feien genannt: dad Talmudlompendium des Iſaak ben Jalob 
Alphasi (etwa 1013— 1103), das Talmudwörterbuch des Nathan ben Jechi'el (11. Jahrh.) 
und die Talmudfommentare Raſchis (geft. 1105) und der Thosaphiſten. M. Margolis, 

20 Commentarius Isaacidis quatenus ad textum Talmudis investigandum adhiberi 
possit, tractatu ‘Erubhin ostenditur, New Norf 1891 (72). 

Das Bedürfnis einer kritiichen Ausgabe des Talmuds (genauer: der Mifchna und 
beider Talmude) ift um fo größer, ala chriftlihe Zenforen in den Druden und jübdifche 
enfur aus Furcht vor den Chriften in Handfchriften und in Druden viel Unfug ange: 

25 richtet haben. 
Einige Belege dafür, daß die Juden felbjt Zenfur geübt haben. In einer Kopie 

der an mess (Sendjchreiben nad Jemen) des Maimonides ift die Stelle über Jeſus in 
dem Berliner Manuſkript Orient. Fol. 567, Blatt 185 durch einen leer gelafjenen Raum an: 
ebeutet, ebenfo in demfelben Koder einige antichriftliche Außerungen des Maimonides in feinem 

0 Mifchnalommentar zu Aboda Zara. Im Jahre 1631 n. Chr. erließ eine jüdifche Alteften: 
verfammlung in Polen ein Girkular folgenden Inhalts (j. Ch. Leslie, A short and easy 
method with the Jews, Xondon 1812, ©. 25): „Da wir erfahren haben, daß viele 
Chriften große Mühe auf die Erlernung der Sprache, in welcher unfre Bücher geſchrieben 
find, verwendet haben, fchärfen wir euch unter Androhung des großen Bannes ein, daß 

8 ihr in feiner neuen Ausgabe der Mifchna oder der Gemara irgendetwas auf Jeſum von 
Nazareth Bezügliches veröffentlicht ... Wir befehlen, daß die auf Jefum von Nazareth 
bezüglichen Stellen twegbleiben und der Raum mit einem Kreisen O ausgefüllt werde. 
Die Rabbiner und Lehrer werden willen, wie die Jugend mündlich zu untertveifen. Dann 
werden die Chriften über dies Thema nichts mehr gegen uns aufzumeifen haben ... und 

0 wir dürfen hoffen in Frieden zu leben.” — Der erſte jüdifche Druder, welcher jelbit 
Zenfur übte, war, foweit mir befannt, Gerſchom aus Soncino (vgl. oben ©. 314): Die 
wenigen weißen Stellen in den Eremplaren der zu Soncino gedrudten Traftate haben 
ihren Grund wohl in den (durch die Zenjur oder Scheu vor der Zenſur veranlaßten) 
Lüden der von ihm benugten fpanifchen Handjchriften ; die ziemlich häufigen Weglaffungen 

s in den zu Peſaro gedrudten Traftaten rühren dagegen wohl von Gerſchom feibh ber, ber 
auf die Abhängigkeit des Herzogs vom Papfte Rüdficht zu nehmen hatte. Leer gelafjene 
Stellen findet man in vielen Ausgaben, jo in dem zu Peſaro gedrudten Traktat Aboda 
Zara, im erjten Sulzbacher Drud des Traftats Sandebrin und nod in der 1862— 1866 
bei Jul. Sittenfeld in Berlin gedrudten Talmudausgabe. Die ruffiihe Zenfur bat in 

50 neuerer Zeit (zuerft Wilnaer Drud 1835) verboten, daß auf die Streihungen durd) 
leere Räume aufmerkfam gemacht werde. Vgl. noch: Eifenmenger, Entdedtes Judenthum 
II, ©. 636; W. A. Popper, The censorship ©. 27—29. 

Für eine Gefchichte der chriftlicherfeitS gegen hebräiſche Bücher geübten Zenfur vgl. 
3. B. Hebr. Bibliographie, Berlin 1858, ©. 42—44; 1862, ©. 72—77. 96—101. 

55 125—128; 1863, 68—70; 2. Zunz, Die Ritus des fonagogalen Gottesdienftes, Berlin 
1859, ©. 147—149. 222— 225; Heinr. Neufh, Der Index der verbotenen Bücher, I, 
Bonn 1883; N. Berliner, Cenſur und Gonfiscation bebräifcher Bücher im Kirchenftaate, 
ranffurt a M. 1891 (65 ©); W. A. Popper, The censorship of Hebrew books, 
dew York 1899 (156 ©). — In befonders thörichter Weile ift die Talmudausgabe 

FRE“ 1578—81 fol. durdy die Zenfur verftümmelt (Marcus Marino aus Brescia, vgl. 
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Vopper ©. 56. 63). Der Traktat Aboda Zara fehlt ganz; für T. bat man Gtmara 
und andres gejegt; für Min (Judendrift, Häretifer): Sadducäer oder Epifuräer; für 
Goj Michtjude): Kuthi (Samaritaner) oder Aufchi (Athiope). — Häufig find in Druden 
geändert namentlih: Nom in Babel; Römer in Aramäer, Perfer, Babylonier; Nokhri 
(Ausländer) in Akum (Geftirnanbeter); Min in Sabducäer; Talmud in Gemara. Der 5 
Ausdrud MY ErIZN2 727, abgekürzt D'ı>r, findet ſich weder in den älteften Aus- 
gaben des Ritualfoder Mifchne Thora von Moſes Maimonides und des Schuldan “Arufh 
von Joseph Daro noch in den Handfchriften und den zenfurfreien Ausgaben der Mifchna 
und der Talmude, jondern ift lediglich Erfindung der Zenfur! Der ganze Artikel 2'10> 
in Levys Neuhebr. Wörterbuch III, 646° ift zu ftreichen! Die —— Lesarten 
find 777 7722 (u "7 dgl. Di 32, 16), “is, "22 u. ſ. w. Nicht nur Chriſten, ſondern 
auch Juden haben fich dadurch täufchen lafjen, daß Talmubdrude in Erzählungen und 
bei Ausfprüchen, die inhaltlib dem 2. nachchriſtl. Jahrhundert angehören, Sadducäer 
erwähnen, obwohl es doch feit der Zerftörung des zweiten Tempeld Sadducäer nicht 
mebr gegeben bat. Das vielfach mißveritandene talmubilihe Wort iſt einfach das aus 
der Schöpfungsgefchichte Gen 1 bekannte Wort j”? genus, y&vos, nur auf ein Einzel: 
weſen angewendet („jemand von [anderer] Art“), wie “is den einzelnen Nichtjuden, Dr 
V-S7 den —— Geſetzesunkundigen bezeichnet, vgl. W. Bacher in Réj XL (1899), 
©. 38—46. Der erfte VBenediger Drud des babyl. T.s hat Baba Bathra 25° vor vn 
„Anbänger Jeſu“. 

Ein Teil der von der Zenfur im bab. T. und in den Kommentaren zu ihm (Rajdi, 
Tbosapbotb u. ſ. m.) geitrichenen oder geänderten Stellen ift in Heinen meiſt anonym er: 
ſchienenen Schriftchen gefammelt, von denen ich vier befige: a) MaswTT n2127 (ohne Ort 
und Jahr, 102 ©.). | b) Eliezer Mofe ben Menachem Mendel, 728 n2w7 "20 (Lem: 
berg?, 32 ©.). | e) vw meer mann omesp Königsberg 1860 (108 + 36 ©.). | 
d) Jeſaja Berlin, raw on omunp 1860. — Reiches Material ift aus den leider 
jebr mweitläufig und unüberfichtlich angelegten und leider nicht fertig gewordenen Digduge 
Sophtrim von R. Rabbinovicz zu gewinnen. 

VI. Zur Charalteriftil. 1. Hinfichtlich des Inhalts hat man im Talmud Ha: 
lakhiſches und Haggadiiches zu unterjcheiden. Halakha 7777, eigentlih: das Gehen, das 30 
Wandeln, wird nur übertragen gebraucht: a) der durch das Geſetz normierte Wandel; 
b) das Geſetz, nach welchem der Lebenswandel ſich zu richten hat; gefegliche Beitimmung. 
Der Plural 9277 fowohl von einzelnen Beitimmungen religionsgejeglicher Art als 
aud von Sammlungen folder Sätze. Was ift Halakha? Erjtens was feit unvorbenf: 
licher Zeit als feitftehend anerkannt worden iſt. Zweitens was dur Mehrheitsbeſchluß 85 
einer anerfannten VBerfammlung angenommen worden if. Drittens was feitens über- 
wiegender Autorität gelehrt worden ift.— Schon in der Miſchna find fehr häufig verfchiedene 
Anſichten nebeneinander angeführt, ohne daß ein abjchließendes Urteil hinzugefügt wird. 
Wohl nur YJebamoth 4, 13 beißt es (von Simeon dem Themaniten): „Und die Halakha 
it nad feinen Worten“ (oft findet fih der Ausdruck in den Baraithotb (vgl. oben «0 
©. 319,2). Und die Gtmara trägt faft durchweg den Charakter eines Sprechjaald oder 
einer Sammlung von Protofollen über die Diskuffionen, in welchen die Amoräer Sätze 
der Thanna’im beiprochen (erläutert, ergänzt u. ſ. w.) haben. Nur verhältnismäßig jelten 
kann man aus dem T. felbft erjehn, was Halakha oder giltiges Geſetz ift. (Mehrfach 
baben die Saboräer am Ende einer Debatte hinzugefügt: „Die Halakha ift wie... .“). 46 
In der Regel muß man das gefeglich Giltige durch Unterfuhung zu Tage fördern, nämlich 
eritens durh Anwendung von Negeln, tie fie in dem halakhifchen Teil des Seder Thanna’im 
we’ Amora’im zufammengeftellt find, zweitens und befonders durch Bergleichung der „die Praris 
entſcheidenden Codices“. In dem Seder Th. we⸗ Am. heißt es z. B. S16: „Die Meinung 
des —— iſt ſtets maßgebend in der Kontroverſe mit Einem Kollegen, nicht aber so 
mebreren Kollegen gegenüber”. Die wichtigften „Godices” find Jad baschazaga von 
Moſes Maimonides (1135— 1204), Sepber ha-mizwoth (ba:gadol) von Mofes aus Couch 
(um 1250) und Schuldan Arukh von Joseph Daro (1488— 1575). Bei der Benugung 
diefer Codices, infonderbeit des Schuldan Arukh, find ſtets noch die Kommentare zu 
vergleichen. „Die Feſtſtellung der Enticheidung aus der talmudifchen Diskuffion ift wohl 55 
die ſchwierigſte Aufgabe der rabbiniſchen Wiſſenſchaft“ fagt der ftreng gejegestreue Rab: 
biner Ludwig Stern (Über den Thalmud, Würzburg 1875). — iſt es völlig ver— 
febrt, alle im Talmud vorkommenden Außerungen eines einzelnen Rabbi ohne weiteres 
als „Lehre des Talmuds“ zu bezeichnen und den Talmud, bezw. das Judentum für alle 
derartigen Außerungen verantwortlih zu machen. Man follte in der Regel citieren oo 
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„Rabbi NN jagt” und dabei nicht nur die Zeit angeben, in welcher der Gemeinte lebte, 
ſondern auch, ob er Widerfpruch gefunden bat, ob die Halakha nah ihm ift u. del. 

Der Ausdrud Haggada 7737 wird jegt gewöhnlich als Geſamtbezeichnung des nicht: 
halakhiſchen Inhalts des Talmuds gebraucht. Den Urjprung diefer Bedeutung hat zuerjt 

5 MW. Bacher in JQR 1892, 406 429 gegeigt. „In den alten Midraſchim fteht TFT jebr 
häufig im Sinne von 72, z. B. $ aın37 = „das Scrifttvort lehrt, daß“ ober, mit 
Weglaffung von, ass, "welches Wort * "als Subjelt, binzuzubenfen it: 9 752, 
(Synonym ift: $ TE 23T S>, kürzer v Ts und SR), Die Schriftgelehrten 
forichen (E77) in der Schrift, und das Schriftwort jagt 732 ihnen dann etwas, was 

ıo nicht gleich dem erjten Eindrud des MWortlautes it. Diefer Ausdrud (7377) ift eine Zeit 
lang auch von balakhifcher Auslegung gebraucht worden; jett verwendet man ihn nur 
für nichthalakhiſche Schriftauslegung und Schriftanwendung. Auch bei dem nomen 
actionis 7737 iſt das Schriftiwort das binzuzubenfende Subjelt. — In Bezug auf die 
Haggada erllart Ludw. Stern (a. a. O.), „daß der Israelite nicht verpflichtet iſt, Agada— 

is ſtellen, die dem Verſtändnis nicht unmittelbar zugänglich find, nach i en Wortlaute zu 
glauben, vielmehr das Recht bat, diefe in dem Sinne aufzufafien, der ſich ihm bei redlichem 
Forſchen ergiebt, zumal für den unmittelbar verftändlichen Teil der Agada nicht Gläubig: 
keit in dogmatifhem Sinne, fondern nur jene Achtung gefordert wird, die den Worten 
jo hochgelehrter Autoren gebührt.” 

20 Das Haggadiſche ſteht im Talmud mitten zwiſchen Halakhiſchem, mit dieſem oft nur 
loſe, ac en gar nicht zufammenhangend. Der babyloniſche Talmud enthält mehr 
Haggadiſches als der paläjtinifche. Lange Haggabaftüde find babyl. Berathoth 54°—648; 
Schabbath 30°— 33°; Megilla 10°—17°; Gittin 55°—58P, 67°—70%; Sota ga—_148: 
Baba Bathra 146174. 73°— 76%, Sanhedrin 90°—113® (fait das ganze Kapitel Gheleg). 

25 2. Wenige Litteraturprodufte find in jo entgegengejeßter Weiſe Beusteilt worden tie 
„der Talmud“. Hier übertriebenes Lob, dort maflofer, ja verleumbdericher Tadel. Mer 
richtig urteilen will, muß gegenüber den einzelnen Sätzen befjen eingedenf fein, was im 
Vorſtehenden über Art und Grad der Autorität bemerkt ift, welche einerjeits halalhiſchen, 
andrerjeit3 haggadiichen Säßen zulommen kann. — Und zweitens muß man wiljen nicht 

so nur, unter welchen (politiſchen u. ſ. tv.) Verhältniſſen und in welchen (xeligiöſen u. ſ. m.) 
Anjhauungen die Juden in Paläftina und in Babylonien während der fünf erjten Jahr— 
hunderte n. Chr. gelebt haben, fondern auch wie dieſe Verhältniffe und Anſchauungen 
entitanden find. Der feitens der Römer ausgeübte, ald unmenſchlich graufam empfundene 
Drud (Titus, Hadrian) mußte Haß gegen die Unterdrüder des jüdiſchen Vollstums, 

35 aljo auch der jüdischen Religion hervorrufen, die Widerjinnigfeit (vom monotbeiftifchen 
Standpunkte aus) der römiſchen Staatsreligion mit ihrem Kaiſerkultus und des ſynkre— 
tiftifchen Heidentums der großen Majjen, die weit verbreitete Unfittlichkeit und die feitens 
der herrſchenden Nömer wie auch vielfach feitens der griechifch redenden und denkenden 
Untertbanen des römischen Neiches den Juden befundete Geringſchätzung, ja Gebäffigfeit 

0 mußten die Juden dazu bringen, ſich gegen alles Nichtjüdiiche noch mehr als früher abzu: 
jperren und in Bezug auf es Mißtrauen, ja Feindichaft zu empfinden und zu äußern. Die 
im Talmud mwahrzunehmende „Judaiſierung des Gottesbegriffes”, das Betimmtfein alfo 
auch des Lebens und Thuns Gottes durch die Thora, wird zwar nicht gerechtfertigt, ver- 
liert aber an Anftößigkeit und ihr Entftehen wird begreiflich, wenn man die alles andere 

5 ausjchließende oder menigitend in den Hintergrund der Betrachtung drängende Werts 
ihägung des „Geſetzes“ bei den nach dem babyloniſchen Exil lebenden Juden erwägt. 

Zujag zu ©. 329 (nad vollendeter Hauptforreltur, 15. Jan. 1907). 
Die vier erften Traltate der verloren geglaubten fünften Ordnung des 

paläjtin. Thalmuds (Zebachim, Menachoth, Chullin, Belhorotb und der Anfang von 
50 Arakhin) find in der europäifchen Türkei in einer Handichrift aus dem Jahre 4972 der 

Schöpfung = 1212 n. Chr. gefunden worden! ©. Friedländer bat foeben Chullin 
und Befhorotb mit einem bebr. Kommentar ediert: u par Dun “0 um mn 
Der V. Theil Jerufalemitiihen Talmuds (Kodojhim) ... Herausgegeben ... von Dr. ©. 
Friedländer, Szatmärhegy (Ungarn). Traktate: Chulin-Bechoreth ſo. Mit Anmerkungen 

65 und Erläuterungen der vorlommenden Fremdwörter von Salomon Buber, Szinerväralja 
[15667 = 1907] [10+78+1-+-47 Blatt groß Folio). Herm. 2. Strad. 

Tammuz (EN), Gottheit. — Die Gottheiten Tammuz und Adonis bängen ent: 
weder wirklich zujammen oder jind doch ſeit Origenes jo zufammengemworfen worden, daß jich 
von der einen nicht reden läßt, ohne die andere zu beridjichtigen. Der Adonisdienit lann 

60 hier aber neben dem Kultus des babyloniſchen Tammuz nur injoweit zur Sprache kommen 
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als es ſich um den orientalifchen Adonisdienjt handelt oder die Angaben der Griechen und 
Lateiner do auf diejen zurückzuweiſen jcheinen. Ich verzeicdhne deshalb aus der Litteratur 
über Wdonis nur folde Schriften, worin der orientalifche Ault irgendwie zur Beſprechung 
tommt. Die griehiih:römifchen Bildwerte und die Litteratur darüber lajje ich außer Betracht. 

Die wertlofen Angaben der jüdijchen Kommentatoren zu E38, 14 fowie die ebenfalld 5 
antiquierten Erklärungen des Namens Tammuz in Kommentaren und gelegentlidien Bemer: 
tungen älterer chriftliher Autoren findet man am volljtändigjten bei Chwolſon, Über Tam- 
möz (j. unten), ©. 4ff. 

Natalis Comes, Mythologia, Venedig 1581, 1. V c.16, ©. 348—351: De Adoni; GSelden, 
De dis Syris II, 11 (1.%. 1617; ich zitiere nach der Ausg. Amſterdam 1680 [S.254— 264]; 
ebend. in den Additamenta Andr. Beyerd S.326—331); Joa. Meurjius, Graecia feriata 
1619, 1. I s.v. Adwrua, in: Gronovius, Thesaurus Graecarum antiquitatum, Bd VII, Lugd. 
Bat. 1699, Kol. 706-709; Gerard. Joa. Voſſius, De theologia gentili, Amjterdam 1642, 
1. II c.4, S. 324—327; Joh. Braunius, Selecta sacra, Amfterdam 1700, 1.IV, &.364—541: 
De Thammuz. Ezech. VIII. XIV; Chr. Moinichen, Hortulus Adonidis sive dissertatio ... 16 
de Adonide Phoenicum idolo, Hafn. 1702; ®anier, Histoire du culte d’Adonis in der Histoire 
de l’Acad&mie R. des Inscriptions et Belles Lettres, Bd III, 1723, M&moires ©. 98—116 ; derſ., 
La mythologie et les fables expliqu6es l’'histoire, Paris 1738, Bd I, ©. 547—561 
(euemerijtiihe Deutung); Salomo Deyling, Observationum sacrarum pars tertia, Yeipzig 1739, 
&.507—544: De, fletu super Thammuz (audy in Ugolinus, Thesaur. antiquitatum sacr., 20 
Bd XXIII, Venedig 1760, Kol. 963—996); Korjinus, Fasti Attici, Bd II, Zlorenz 1747, 
&.297—301: Adonia; ob. Simoni®, Dissertatio de grammatica et mythologica signifi- 
catione nominis Thammuz Ezech. VIII, 14, in deiien Onomasticum Novi Testamenti, 
Halae Magdeb. 1762, ©. 173—188; Joann. Maurer, De Adonide eiusque cultu relig. diss, 
antiquaria, Erlangen 1782; Dupuis, Origine de tous les cultes, Paris 1794/95 (an 3 de » 
la republique), ®d II, 1, Livre III, chap. XII, ©. 156—163: Adonis ou l’Osiris Phe- 
nicien; Fitenſcher, Erklärung des Mythüs Ndonis 1800 (grob euemerijtifche Deutung von 
der in Syrien aufgefommenen Berehrung eines Menſchen, der „eigentlih Thamuz hieß“); 
Sroddef, Antiquariiche Verſuche I, 1800, S. 83—162: „Ueber das Feſt und die Fabel des 
Adonis” ; J.L. Hug, Unterjuchungen über den Mythos der berühmtern Völker der alten Welt 30 
1812, S. 82—90; de Sainte-Croix, Recherches historiques et critiques sur les mystöres du 
paganisme, 2X. bejorgt von Gilvejtre de Eacy, Paris 1817, Bd II, ©. 100—120: Des 
mystöres de Venus et d’Adonis; Rojenmüller, Das alte und neue Morgenland, Bd IV, 
1819, S. 318—321; Münter, Religion der Babylonier, Kopenhagen 1827, ©. 27 f.; Guigniaut, 
Religions de l’antiquit& (Überjegung von Creuzers Symbolit mit Zujägen), Bd II, 1, Paris 35 
1824, 5. 42—56; Bd II, 3, 1849, re 5, &.917—943: Sur Thammuz-Adonis en Orient 
et en Öccident; Benfey, Ueber die Monatsnamen einiger alter Bölter 1836, ©. 164—175; 
Stuhr, Allgemeine Geichichte der Religionsformen der heidniichen Völfer, Thl. I, 1836, ©. 444f., 
Thl. II, 1835, ©. 389—393; 9. de Witte, Lettre à M. le professeur Ed. Gerhard, sur 
quelques miroirs Etrusques in den Nourvelles annales ... de I’Institut arch&ologique, Bd I, «d 
1836, &.507—554, bejonders ©. 512ff.; derj., Sur le nom de Thamu qui se lit sur un 
miroir @trusgue du musde Gregorien im Bulletino dell’ Instituto di corrispondenza 
archeologiea, Jahrg. 1842, ©. 149—155; Greuzer, Symbolif und Mythologie’, Thl. IL, 1841 

- (1840), ©. 417—436: „Thammuz. Adonisfeier. Priapus“, dazu Nadıtrag S. 473—498; Engel, 
Kybros 1841, Thl. II, S.536—643: „Adonis“ (fehr reihes Material, nicht überall ganz 4 
torreft angegeben); Movers, Die Phönizier, Bd I, 1841, ©. 191— 253; derj., A. Phönizien 
in der Encyflopädie von Erich u. Gruber III, 24, 1848, ©. 3895.; Roulez, Notice sur un 
bas-relief en terre euite reprösentant Venus et Adonis in den Bulletins de l’Acad&mie 
roy. des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, Jahrg. 1841, Bd VIII, Ti. 2, &.523—539; 
Baul Boettiher (de Yagarde), Rudimenta mythologiae Semiticae, Berlin 1848, ©. 12f. 23; 60 
A. Thammus in Winers RW’ II, 1848; Schwend, Mythologie der Griechen u. j. w., Bd I?, 
1855, ©. 258—260; Bd IV, 1849, S. 242— 261; Brugſch, Die Ndonistlage und das Linos— 
lied 1852; Chwolfohn, Die Siabier, St. Petersburg 1856, passim, befonders Bd II, S.202—210; 
der. (Chwoljon), Über TZammüz; und die Menfcenverehrung bei den alten Babyloniern, 
St. —— 1860 (dazu ©. Sissi, GgaA 1860, ©. 1321—1336); Maury, Histoire 55 
des religions de la Gröce antique, Bd III, Paris 1859, S. 193 - 203. 220—227; Liebredt, 
Tammuz:Adonis, Zdm® XVII, 1863, ©. 397—403; Fr. Qenormant, Lettres assyriologiques, 
3b II, Paris 1872, ©. 208—220. 264-277; derf., Sur le nom de wir Tammouz in den 
M£moires du Congr&s international des Orientalistes, Premidre Session, Paris 1873, Bd II, 
1876, ©. 149— 165; berj., Il mito di Adone Tammuz nei documenti cuneiformi in den go 
Atti del IV congresso internazionale degli orientalisti tenuto in Firenze 1578, Bd I, 
1880, ©. 145—173; Foucart, Des associations religieuses chez les Grecs, Paris 1873, 
©.50—53; Merz, A. Thammuz in Scentel® BL V, 1875 (vgl. derj., N. Baal ebend. 
I, 1860, &.326j.; Kneucker, N. Hadad:Rimmon ebend. II, 1869); Baudifjin, Studien zur 
femitifhen Religionsgeſchichte I, 1876, S. 2985 —3U4; Greve, De Adonide (Leipzig. Difjertation) g5 
1877; Mannhardt, Wald: und Feldkulte, Ti. IL!, 1877, &.273—291 (2.4. 1904); Saglio, 
A. Adonis in: Daremberg und Saglio, Dictionnaire des antiquites?, Bd I, 1877; P. Scholz, 
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Götzendienſt und Zauberweſen bei den alten Hebräern 1877, S. 217—238; Tiele, Histoire 
comparée des anciennes religions de l’Egypte et des peuples S@mitiques, überjept von 
Collins, Paris 1882, &.291—298: La religion de Gebal ou Byblos; derf., Geſchichte der 
Religion im Altertum, deutiche Ausg., BdI, 1896, S.234—238: „Mitarte und Adonis“; 

5 Schrader, Die Keilinfhriften und das Alte Teitament?, 1883, ©. 425; derj., A. Tamus in 
Riehms HW. II, 1884 (2.9. 1894); Roſcher, A. Adonis in feinem Lexiton der griechiſchen 
u. römiihen Mythologie, Bd I, Liefer. 1, 1884; U. Jeremias, Die babyloniſch-aſſyriſchen Bor: 
ftellungen vom Leben nad dem Tode 1887, ©. 41f.; derf., U. Nergal in Roſchers Leriton 
Bd III, Kiefer. 38, 1898, Kol. 2655. ; derf., Das Alte Tejtament im Lichte des alten Orients”, 

10 1906, ©. 31—35. 88—92. 114—121. 383—386; Sayce, Lectures on the origin and growth 
of religion as illustrated by the religion of the ancient Babylonians (Hibbert Lectures), 
London 1887, S. 221—250; derf., U. Tammuz in Hajtings’ Dietionary of the Bible, Bd IV, 
1902; derſ., The religions of ancient Egypt and Babylonia, Edinburgh 1903, ©. 350, 
Anmtg.; Baethgen, Beiträge zur femitiichen Religionsgejhidhte 1888, S. 41 —44; Ryſſel, 4. 

15 Tammuz PRE?, Bd XVIIL, 1888 (in Aufl.1 9. Thammuz von 3. G. Müller BBXV); 
Seo. Rawlinfon, History of Phoeniecia, Yondon 1889, ©. 333. 348f.; Jenſen, Die Kosmologie 
der Babylonier 1890, ©. 1975. 225. 227. 480, 497; derf., Aliyrifch:babylonifhe Mythen und 
Epen, in: Keilinſchriftliche Bibliothet, Bd VI, 1, 1900, ©. 411. 560; derj., Das Gilgameſch— 
Epos in der ®eltliteratur, Bd I, 1906, ©. 17. 102F.; Dümmler, U. Adonis in Pauly: Wiffowa, 

20 Neal-Encyclopädie, Bd I, 1893; Ohneſfalſch-Richter, Kypros, die Bibel und Homer 1893, 
©. 134— 144: „Die Adonisgärten, Blumen:, Frucht- und Speifeopfer*, S.206— 217: „Unthro: 
pomorphe Bilder des jugendlichen Vegetationsgottes und feiner Mutter“, S.217— 227: „Die 
Namen und Localculte des jungen Gottes“ (jhäkenswertes Material an Bildwerfen, leider 
wenig geordnet); Ball, Tammuz, the swine god in den Proceedings of the Society of 

25 Biblical archaeology, Bd XVI, 1894, S. 195— 200; Preller, Griechiſche Mythologie, 4. Aufl. 
von Robert, Bd I, 1894, S. 359— 364; Studen, Nitralmythen der Hebräer, Babylonier und 
Aegypter, TI. I, 1896, S. 19— 21; Cheyne und Edu. Meyer, A. Adonis in der Encyclopaedia 
Biblica von Gheyne u. Blad, Bd I, 1899; Nobertion Smith, Die Religion der Semiten, 
deutiche Ausg. 1899, ©. 134. 316—319; Frazer, The golden bough?, London 1900, Bb II, 

0 ©. 115—130; berf., Adonis, Attis, Osiris, studies in the history of oriental religion, London 
1906; Barton, A sketch of Semitie origins, ‚New Vort 1902, ©. 85f. 1147.; Zimmern 
in: Schrader, Die Jeilinihriften und das Alte Tejtament?, 1903, &.397—399; derſ., 9. 
Thamus in Guthes BW. 1903; Cheyne, A. Tammuz in der Encyclop. Bibl., Bd IV, 1903; 
Bellay, Le dieu Thammouz et ses rapports avec Adönis in der Revue de l’histoire des 

85 religions, Bd XLIX, 1904, S. 154—162; derſ., Le culte et les fötes d’Adönis-Thammouz 
dans l’orient antique, Paris 1904 (ſ. THLZ 1906, Kol. 193 f.); Jaſtrow, Die Religion 
Babyloniens und Niiyriens, deutſche Ausg., Bd I, 1905, S. 90f. (vgl. dazu engliihe Ausg.: 
The religion of Babylonia and Assyria, Bojton 1898, ©. 5475. 588); Zagrange, Etudes sur les 
religions S&mitiques?, Paris 1905, S. 302—308; Dufjfaud, Notes de mythologie Syrienne 

4 II, Paris 1905, ©. 148—155; Fr. Jeremias in Chantepie de la Sauſſayes Lehrbuch der 
Religionsgejcichte?, 1905, BdI, ©. 2915. 3737.; v. Yandau, Beiträge zur Altertumstunde 
des Orients IV, 1905, ©. 10—31: „Tammüdz“; Gruppe, Griechijche Mythologie und Reli: 
jest, Bd II, 1906, ©. 948-952 (vol. derſ., Die griehiihen Culte und Mythen, 
d I, 1887, S. 515); Joſ. Jacobs, A. Tammuz in The Jewish Encyclopedia, hsggb. von 

45 Singer, Bd XII, 1906 (ganz kurz). 
Aus diefer Litteratur jind beſonders hervorzuheben, in verfchiedener Weife, auch nicht ohne 

Einfhränfungen, die Arbeiten von Selden, Groddet, Engel, Movers, Greve, Mannhardt, Frazer. 
I. Tammuztult bei den Judäern. Einmal wird im AT der Gott Tammuz 

(Zutber „Thamus“) erwähnt. Der Prophet Ezechiel c. 8, 14 ſchaut in der Wifion, mie 
so am nördlichen Thore des Tempels die Weiber fiten und den Tammuz (TTATTTS) be 

weinen. LXX 0» Qauuovf (Oauuovo, aud Oaußovs, bei Barjons), Quer zov Adwri, 

Bulg. Adonidem, Peſchitto und Syrohexapl. [Ia24. An der Urfprünglichkeit des mafor. 

Terted mit Cheyne zu zweifeln, bietet das nur einmalige Vorlommen des Namens im AT 
feine Veranlaffung; es verbürgt eher die Korrektheit. Der in Bulg. und Qrr gegebene 

55 Name beruht auf einer feit Origenes (f. unten S IV, 1) verbreiteten Deutung. — Nur 
Ez 8 v.14 redet vom Tammuzdienft. Was v.15f. folgt von Sonnendienft und dann 
auch v. 17 ift nicht mehr Schilderung desfelben Kultus, wie deutlich zu erfeben ift aus 
der Einleitung v. 15: „du folljt noch größere Greuel ſehen als diefe”. Schon deshalb 
ift es nicht zuläffig, mit Glermont-Sanneau (Etudes d’arch6ologie orientale, Bp I 

in der Bibliothöque de l’Ecole des Hautes Etudes, fase. 14, 1880—1895, ©. 28) 
den Geftus mit der 72T v.17 auf den Tammuzdienſt zu beziehen (j. A. Sonne, 
Bb XVII, ©. 517, 14ff.). 

Die Darftellung Ezechield redet ziveifellos von einem Kultus, der zu feiner Zeit oder 
doch im der legten „Zeit des Neiches Juda wirklich im jerufalemifchen Tempel geübt wurde 
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(j. über die vorausgeſetzte Zeit Kuenen, De Godsdienst van Israël, Bd I, Haarlem 
1869, ©. 491—493). Ezechiel will die Vifion, die vom Tammuzdienft handelt, nach dem 
maforetifchen Terte c. 18, 1 erlebt haben am fünften Tage des jechsten Monats; LXX 
bat dafür den fünften Monat. Die Abweichung ift von den Kommentatoren auf Grund 
einer Bergleihung der Tage c. 1,2; 3, 16; 4, 5 (f.) meift zu Gunſten des alerandriniichen 5 
Tertes beurteilt worden. Allein eine abfichtliche Anderung der Datumsangabe im maforetifchen 
Terte läßt fih aus der Vergleihung kaum mabhrjcheinlid machen, und der fünfte Monat 
der LXX fann aus Berwechjelung mit dem fünften Tag entjtanden fein. Es läßt ſich 
faum ermitteln, welches die befiere Lesart iſt (ſ. Kraegichmar zu c. 8,1), Da für 
Ezechiel der Monat des Paſſahfeſtes der erfte Monat ift (c. 45, 21), jo ift fein fünfter 
Monat der Ab und der ſechste der Elul, jener dem Juli-Auguft, diefer dem Auguft: 
September entiprechend. In einen von beiden Monaten würde jene Klagefeier fallen, 
wenn man annehmen müßte, daß das Datum der Vifion auch das der Klagefeier ift. 
Das ift aber keineswegs notwendig, wie man auch über die Entftehung der Datierungen 
bei Ezedhiel urteilen möge. Ezechiel redet in demfelben Zufammenbang nod von andern 
Greueln der Abgötterei und konnte in der Viſion an einem bejtimmten Tage fie alle zu: 
gleich erbliden, au wenn ſie in der Wirklichkeit an verfchiedenen Tagen des Jahres ge: 
übt wurden. Über das Datum der Klagefeier ift aljo aus Ezechiel nichts oder doch nichts 
Sicheres zu entnehmen. Wenn es in Juda ein beftimmtes Jahresfeit des Tammuz gab, 
fo läge es am nächſten, anzunehmen, daß es in den vierten Monat fiel, der bei den 20 
fpätern Juden den babylonishen Namen 2m trug, alfo in die unferm Juni-Juli ent 
iprechende Jahreszeit. Der Monatsname Tammuz fommt im AT nicht vor, wird aber 
zugleich mit den andern bei Sadharja und in den nacherilifchen Geſchichtsbüchern ge 
brauchten babylonifhen Monatsnamen bei den Judäern aufgelommen fein, ſpäteſtens alfo 
zur Zeit des Erild. Der von den jpätern Juden am 17. Tage des Monats Tammuz 3 
gefeierte Faſttag jcheint erft ſekundärerweiſe auf die Einnahme Jeruſalems durch die Römer 
bezogen worden zu fein und hängt vielleicht mit alten Trauerbräuchen zujammen, die aus 
dem Tammuzdienft ftammen (fo mit Begründungen, die ich allerdings nicht in allen 
Einzelheiten mir anzueignen vermag, Houtſma, Over de Israölitische Vastendagen 
in den Verslagen en Mededeelingen der K. Akademie van Wetenschapen, Af- 80 
deeling Letterkunde, 4. Reeks, Deel 2, Amſterdam 1898, ©. 3—29). 

Über Veranlafjung und Bedeutung der Klagefeier bei Ezechiel ift aus dem AT nichts 
zu entnehmen. Der Name rin fommt in weſtſemitiſchen Inſchriften nicht vor; er ent— 
jpriht dem babyloniſchen Gottesnamen Tamüzu (Du’üzu, Düzu) mit einer außerhalb 
des ATs nicht zu belegenden Verdoppelung des m. Sie ijt zuerſt bezeugt in der Trans: 2 
jtription der LXX und dann bei Drigenes (ſ. unten 8 IV, 1). Da mir fie nicht bis auf 
Ezechiel zurüdverfolgen können, fo Iaffen ſich aus diefer Schreibweife feine Folgerungen 
zieben für den Weg, auf dem der Kultus des Tammuz zu den Judäern fam. Wahr— 
fcheinlich berubt dieſe Schreibweife auf irgendeiner den jüdiſchen Schriftgelebrten vor: 
ſchwebenden Etymologie aus dem Hebräifchen. Es unterliegt nad der Herkunft des «0 
Namens feinem Zweifel, daß es fich bei Ezechiel um eine babylonifche Kultusfitte handelt, 
namentlich aud deshalb, weil rm fein jemitifches Wort ift, aber im Sumeriſchen feine 
Erklärung findet (j. unten S II). Da der Name im AT einzig bei Ezechiel vorkommt, 
fo ift diefer Kult wahrjcheinlih erft kurz vor dem Ende des Reiches Juda importiert 
worden durch die Babylonier oder um etwas früher durch die Aſſyrer. 45 

Ferd. Chr. Baur (Der Prophet Jonas, ein Aſſyriſch-Babyloniſches Symbol, Illgens 
3bTb, Bd VIL, 1837, ©. 106 ff.) fand im Buche Jona beabfichtigte Anklänge an 
„Adoniskult“, worunter er aſſyriſch-babyloniſchen Tammuzkult verftand: das Trauerfeit 
zu NWinive und den Wunderbaum mit feinem raſchen Auffprofien und Verwelken jab er 
an als Variationen der Adonisklage und der Adonisgärten (f. über diefe unten S IV, bo 
7, a). Die Übereinftimmung ift aber doch eine rein äußerliche; trauern, rafche Folge 
von aufwachſen und abwelken fommt auch außerhalb des Adonisdienites vor. Sonſt 
ftände, da Buch Jona wohl der nachexiliſchen Zeit angebört, nichts im Wege, in ihm 
Belanntichaft mit dem Tammuzdienſt zu finden; daß in diefem etwas den Adonisgärten 
Entjprechendes vorfam, ift freilich nicht nachgewieſen. 55 

II. Der babylonifhe Tammuz. Sn den Keilinfchriften fommt Tammuz vor 
ſchon bei Gudea und feinen Vorgängern zu Tellob und im Adapa-Mythos der Amarna= 
Tafeln. In diefem Mythos, aljo etwa im 15. Jabrbundert, wird der Trauer um ben 
entihmwundenen Tammuz gedacht, ebenjo im Gilgameſch-Epos. In der Erzäblung von 
der Hadesfabrt der tar ıft am Schluß entweder direft eine Klage um Tammuz zu er: & 
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fennen oder wird doch auf die Klage um ihn Bezug genommen. Nach dem Gilgameſch— 
Epos bat Star dem Tammuz, dem „Buhlen ihrer [ugend?], Jahr für Jahr Meinen 
bejtimmt” (Senjen, Gilgameſch-Epos, ©. 17; vgl. Keilinfhr. Bibl. VI, 1, ©. 169). 
Mehrere an Tammuz gerichtete Hymnen enthalten Klagen darüber, daß er hinabfinkt in 

5 die Unterwelt, wobei er mit einer raſch binmwelfenden Pflanze verglichen wird. Der 
Monat Tamüz wird genannt „Monat der Beztvingung des Tammuz“. Das wird fid) 
auf das Erfterben des Gottes beziehen und die Trauerfeier für ihn im Monat Tammuz 
jtattgefunden baben, was fchon durch diefen Namen nahe gelegt wird. Ein Tert aus 
der Arfacidenzeit redet ausdrüdlih von dem „Weinen“ im Monat Tammuz (die Belege 

10 für diefe Angaben bei Zimmern, Keilinfchr. u. d. AT). 
Die Bedeutung dieſes Trauerritus auf babylonishem Boden kann kaum zweifelhaft 

fein: Tammuz repräfentiert, die Früblingsvegetation, die in der Sommerbige erjtirbt. 
Darauf verweift die Zeit der Trauerfeier und die Vergleihung des Gottes mit der raſch 
binwelfenden Pflanze. Ob, wie Jenſen (Gilgamejh-Epos, ©. 102.) meint, die Iſtar 

15 des Gilgameſch-Epos gedacht ift als die Macht, die den Tammuz „zu Grunde gerichtet“, 
d. b. ald die, die ihn getötet bat, und dem Giriugjtern entjpricht, der zur Zeit der 
glühenden Sonnenhige aufgeht, ſcheint mir noch zweifelhaft zu fein. Auf jene Bedeutun 
des Gottes bezieht fich aber vielleicht auch fein Name, der nicht ſemitiſch fondern jumerif 
ift. Friedr. Deligich erklärte ihn früher (bei Baudiffin a. a.D., ©. 35, Anmkg.; ©. 300, 

20 Anmkg. 9) „Sohn des Lebens”, „Sprößling“, fo daß der Gott Tammuz „das Götter: 
find” wäre; fpäter hat Delisih (in Baerd Liber Ezechielis 1884, ©. XVIII) dieſe 
Deutung näber dahin bejtimmt, daß der Name, abgelürzt au8 Dumu-zid, Du-zid, aus: 
drüde: proles deorum, quae semper juvenis manet et semper denuo juvenescit. 
Nah B. Jenſen (Keilinfchr. Bibl. VI, 1, S. 560), dem Zimmern zuftimmt, wäre die Bes 

25 deutung des Namens: „echter Sohn“ (fumer. Dumuzi) und lautete der volle Name ur: 
iprünglid Dumu-zi-abzu (vgl. Jenfen, TbLT 1896, Kol. 70f.) „echter Sohn der 
Waflertiefe”. Damit würde nach Jenfen bezeichnet fein der „Gott des durch das Süß— 
wafjer erzeugten und unterhaltenen grünen —— Es läßt ſich vergleichen, 
daß Tammuz, ebenſo wie Marduk, als Sohn des Gottes Ea, des Gottes der Waſſertiefe, gilt. 

30 Ball (a. a. O.) erllärt das fumerifhe Dumuzi nah dem Chinefischen als ein Wort 
für „Schwein“ und denkt dabei an den uns von den Griechen überlieferten Mythos vom 
Eber des Adonis (f. unten S IV, 7, b). So viel ich fehe, bat aber diefe Deutung im 
Sumerifchen felbjt feinen Anhalt. 

Nur Halévy, der die Eriftenz einer von dem femitifchen Babyloniſch verſchiedenen 
35 fumerifchen Sprache beftreitet, erflärt (Me&langes de critique et d’histoire, Paris 1883, 

©. 179) den Namen tum’uzu (jo zu jchreiben) noch immer aus dem Semitifchen, nämlich 
aus m mit gejchtvundenem 7, wofür fich ald Bedeutung des Monatsnamens ergäbe: 
„Mois de la main qui söme (?)“. 

Jene über das genealogifche Verhältnis binausgebende Kombination des Namens 
4 Tammuz mit der MWafjertiefe wird noch mit einiger Vorſicht aufzunehmen fein. jeden: 

falls aber ift Tammuz ein Gott der Vegetation und zugleih der Unterwelt (jo Jenſen, 
Kosmol.). Es wird das darauf beruben, daß die Pflanzen aus dem Schoße der Erbe 
herauswachſen und daß die Vegetation alljährlich abftirbt, aljo, anthropomorphiid vor: 
geitellt, in das Totenreidh binabfteigt. Ich ſehe nicht ein, wie Kraetzſchmar (zu Ez 

45 8, 14) für Tammuz die Bedeutung als Vegetationsgott ablehnen und ihn, deshalb weil 
er „als Hirt erſcheint“ (vgl. A. Jeremias, A. Nergal, Kol. 265), auffaſſen konnte ſpeziell 
als „Gott der Früblingsfauna“, da dieſe doch nicht im Juli dahinftirbt. Richtiger wäre 
es, die Beziehung auf das Neuerftehn der Vegetation und der Fauna nicht zu trennen, 
da beides den Alten durch einen Zufammenbang der allgemeinen Lebensentjtehung ver: 
bunden erſchien (vgl Frazer, Adonis, ©. 4f.), wie im AT die Kombination des auf 
die Geburten der Herde binweifenden Pafjahfeftes mit dem Früblingsfet der Aderbauer, 
bem Mazzotfeft, zeigt. Aber in feinem fommerlichen Sterben ift Tammuz ſpeziell die 
Vegetation. 

Im Adapa-Mythos iſt Tammuz von der Erde verſchwunden, um in das „Thor“ 
55 de8 Anu, d.h. in den obern Himmel, einzugehn (Keilinſchr. Bibl. VI, 1, ©. 94ff.). 

Jenſen (ThL3 a. a. DO.) folgert daraus, dab zur Zeit der Aufzeihnung des Adapa— 
Mythos, alfo um 1400 vd. Chr., die Vorftellung vom Hinabjteigen des Tammuz in bie 
Unterwelt noch nicht bekannt geweſen fei. Wie dem ſei, die Entrüdung von der Erbe 
in den Himmel bedeutet doch wohl nichts anderes als das Hinabfteigen in die Unterwelt, 

co nämlich das Verfchtwinden der Begetation. 

E 
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Die Vorftellung des Gottes aldRepräfentant der Vegetation ift aber faum urſprüng— 
fi, weil fie dazu nicht einfadh und konkret genug iſt. Wahrfcheinlih waren Tammuz 
und auch andere Vegetationsgötter urſprünglich irgendeine beftimmte Pflanze, etwa ein 
Baum (vgl. ZomG LIX, ©. 502). Ein Reſt diefer älteften Auffaſſung könnte fich 
— erhalten haben, daß Tammuz einmal eine Tamariske genannt wird (Jenſen, Kosmol., 

. 497). 
Dafür, daß bei den Babploniern Tammuz die Sonne repräfentiert hätte, finde ich 

fein Anzeihen. Lenormant (Il mito di Adone-Tammuz, S. 165) erllätt Tammuz 
als die Sonne, auch Sayce (Hibb. Lect. a. a. D.; Religions of anc. Egypt. a. a. D.) 
und ebenfo Jaſtrow (englische Ausg. a. a. O.) ald Sonnen und zugleich Vegetations— 
gott. Friedr. Deligfhb (bei Baer a. a. D.) fiehbt in ihm solis simulacrum, qui 
longum anni spatium permeans paullatim languescit, donee brumali tem- 
pore quasi emoritur, und läßt den Monat, in quem solstitium aestivum cadit, 
nad dem Gott benannt fein, quia retrogressio solis ineipit. Allerdingg mit dem 
erreichten Höhepunkt beginnt der Niedergang der Sonne; aber es wäre doch jonderbar, 
den Tod des Gottes, d. h. nach diefer Deutung den Sonnenniedergang, in dem Moment 
zu feiern, two der Gott feine höchſte Lebenskraft entfaltet. Und welches wäre denn bie 
Macht, die um diefe Jahreszeit feinen Tod veranlaßt, wenn nicht die eben dann ver: 
nichtend wirkende Sonne? Alſo er ftirbt durch die Sonne und ift nicht felbit die 
Sonne. Nah Windlerfher Konſtruktion der „Ajtraltheologie” ift auch für v. Yandau 0 
(a. a. D.) Tammuz (und der mit ihm fchlechthin identifizierte Adonis von Byblos) die 
Sonne. A. Jeremias (Hölle und Paradies bei den Babploniern?, in: Der alte Orient 
I, 3, 1903, ©. 9) vermengt verjchiedenartiges, wenn er von dem „Frühlingsgott“ Tam— 
muz fagt: „Es ift der Sonnen: und Vegetationsgott, der die Erfcheinung des Sonnen: 
wechſels und der alljährlihen Verwandlung des Samentorns verkörpert”. Allerdings iſt 2 
aufleben und abfterben der Vegetation durch die Sonne bedingt; aber deshalb kann man 
doch nicht Sonne und Vegetation identifizieren (f. über dieſe Auffaffung des Verhältniſſes 
der Sonne zur Vegetation weiteres unten $ IV, 7, e; nod weniger vermag ich ben 
neuejten fosmologifhen Kombinationen für Tammuz bei Jeremias, D. AT i. L. d. alten 
Orients, ©. 31ff. zu folgen). Freilich hat man in der Vorſtellung von Marduk anſcheinend so 
an ein Abjterben und Wiederaufleben der Sonne gedacht (Zimmern, Keilinfchr. u. d. AT, 
E.370f.), und jo mögen ſchon bei den Babyloniern in der VBorjtellung des fterbenden und 
iwiederauflebenden Gottes zuletzt Vegetations- und Sonnengott ineinander übergeflojjen 
fein, wie das auf mwejtfemitiichem Boden mwenigitens in fpäter Zeit der Fall geweſen ift 
(f. unten SIV, 7,e). Wenn &, wie Hommel (Grundriß der Geographie und Ge: 85 
ſchichte des alten Drients?, 1, 1904, ©. 116) angiebt, in einem Ffeilfchriftlichen Texte 
beit: „im Monat Tammuz Tod des Gottes Tammuz als der Frübjabrsjonne”, jo 
it bier eben ſekundärerweiſe die Frühjahrsſonne fubitituiert für das durch fie Bewirkte. 
Es ift mir zweifelhaft, ob das Abfterben und Miederaufleben in der Worftellung von 
Marduf ſich von allem Anfang an auf die Sonne bezogen hat. Das Set des go 
Marduf, das Feſt feines „Aufſtehns“ (wenn tabü wirklich fo aufzufafien it), wird 
im Frühling, im Monat Nifan, gefeiert. Die Sonne aber beginnt ihren Yauf mit 
der Winterſonnenwende; ihr Auferjtebungsfeit wäre im Dezember zu feiern, wie bas 
fpäter im Sonnendienft des fonkretiftiichen Zeitalter® auch wirklich der Fall geweſen 
ft. Im Frühling eriteht die Vegetation aufs neue, aljo handelt es fih wohl ums 
diefe im Feſte des Marbuf, und er ift entweder auch feinerjeits urfprünglich als Vege— 
tationsgott gedacht geweſen oder diefe Vorftellung ift auf ihn übertragen worden. (In 
diefem inne könnte Hommel a. a. D., ©. 395 Recht haben, wenn er den Tammuz eine 
„Eribeinungsform Marduks“ nennt.) Von einem Auferftehungsfeft de8 Tammuz iſt bei 
den Babyloniern, jo weit ich unterrichtet bin, bisher nichts befannt. 50 

II. Tammuz in der fpätern Überlieferung. Name und Kult des Tammuz 
baben fich bei den Haraniern oder Sfabiern anfcheinend bis in ſpäte Zeiten erhalten. En— 
Nedim berichtet im Fihriſt im Jahre 987 n. Chr. (bei Chwolfon, Sfabier II, ©. 27), wie 
es jcheint, nah Angaben des Chriften Abu Said Wahb ben Ibrahim (ebend. S.22), daß 
bei ihnen mitten in den Monat Tammuz das Feſt el-bükät (sie) falle, das Feſt der weinen- 55 

den rauen. Dies et jei identifh mit dem Feſte tä-üz ( ] „65 oder —R bä-ür), das 

zu Ehren des Gottes Tä-üz (oder Bä-ür) gefeiert werde. „Die Frauen beiweinen den- 
felben, daß fein Herr ihn fo graufam getötet, feine Knochen in einer Mühle zermablen 
und dieſelben dann in den Wind zerjtreut hat. Die rauen efjen (während diejes Feltes) 

99% 
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nichts in einer Mühle Gemabhlenes, jondern genießen bloß eingeweichten Weizen, Kicher: 
erbjen, Datteln, getrodnete Weinbeeren (Rofinen, Zibeben) und andere dergleichen Dinge“ 
(nach Chwolſons Uberjegung). Der Name diejes Feites und des Gottes ift zweifellos 
zu lejen tä-üz; ſchon Chwolſon hat dies als aus tämüz forrumpiert angefehen (Tam— 

s müs, ©. 39, vgl. Sjabier II, ©. 205). Daran, daß babylonifches Dufüzu neben Ta- 
müzu eine Mittelform * Ta’üzu vorausfegt (Zimmern ©. 397), wird bierbei faum zu 
denfen, vielmehr Übergang von m in w anzunehmen fein (jo Ewald, GgA 1860, ©. 1326 
und Lidzbarski, Ein Erpoje der Jefiden, ZvmG LI, 1897, ©. 589, die mit dieſer 
Namensform in Verbindung bringen das „Bild des Melek [oder Malak] Taüs“ bei 

10 den Jeziden). — Die Quelle des En:Nedim bejchreibt die Tammuzfeier in folder Weife, 
daß anzunehmen tjt, fie habe zur Zeit des Verfaſſers noch bejtanden. 

Ausdrüdlih von einer Verehrung des Tammuz bei den Haraniern, wie En:Nebim, 
redet auch El-Makrizi (geft. 1441 n. Chr.). Er erwähnt ein von den „babylonijchen und 
haraniſchen Sfabiern” am erften Tage des Monats Tammuz gefeiertes Feſt, an dem die 

15 rauen den Tammuz ( j ) beweinen (bei Chwolſon, Sſabier II, ©. 607f). El: 

Makrizi hat feine Nachrichten über Tammuz entnommen aus der „Nabatäiſchen Landwirt— 
ſchaft“ des Ibhn Wahſchijah (um 900 n. Chr.), den er ausdrücklich zitiert (a. a. O. ©. 605f.). 
Den Tammuz ſtellt er in euemeriſtiſcher Weiſe dar als den erſten, der einen König zur 
göttlichen Verehrung der ſieben Planeten und der zwölf Zeichen des Tierkreiſes auf— 

20 forderte und autent durch den König getötet wurde, nachdem er aus wiederholten Hin— 
richtungen zum Leben zurüdgefehrt war. Tammuz gehöre zu den alten „Ganbaſäern“ 
(Chwoljon, Sfabier II, ©. 606f.; die Überlieferung des Namens Ganbafäer ift jehr un: 
ficher, ſ. Chwolfon, ebenda S. 780 f.; Tammüz, ©. 46, Anmtg. 3). 

Aus bandihriftlihen Funden hat Chwolſon den Auszug bei El-Makrizi zu ergänzen 
25 vermodht, jo daß jet der Bericht des Ibn Wahſchijah felbit vorliegt (Tammüz, ©. 41 ff.). 

Darin ijt noch mweiter die Nede von einer großen Totenflage, welche die Götterbilder der 
ganzen Erde um den Tammuz (Tam[mJüzi) im Sonnentempel zu Babel veranftaltet hätten. 
— Ibn Wahſchijah bezeichnet die Sitte der Klagefeier um den Tammuz als bis auf 
feine Zeit bei den babylonifchen und haraniſchen Sfabiern, befonders von den Frauen, im 

»o Monat Tammuz geübt. 
Aus derjelben Duelle wie El-Mafrizi bat Maimonides (geb. 1139 n. Chr.) jeine 

Angaben über Tammuz entnommen, nämlich nad feiner ausdrüdlichen Mitteilung aus 
der „Nabatäifhen Landwirtichaft” (Chwolſon, Sfabier II, ©. 459f.). Er berichtet 
danad in feiner Schrift Moreh-ha-Nebukim über den Tod des Tammuz, den er als einen 

35 Gößenpropbeten bezeichnet, von der Klage der Gögenbilder der Erde im Sonnentempel 
zu Babel ungefähr das felbe, twas durch Chmwolfon aus der von Maimonides benußten 
Quelle, dem Ibn Wahſchijah, bekannt gemacht iſt. — Abgefehen von jener Klage im Sonnen: 
tempel zu Babel bat Maimonides feine Angabe über die Lofalität des Tammuzdienſtes, 
fondern jchreibt ihn den Sfabiern zu, mworunter er ganz allgemein die Heiden verfteht. 

40 Sowohl nah Ibn Wahſchijah als nah En-Nedim handelt es fih um baranifchen 
Kult; nad jenem wäre er von Babel ausgegangen. Da Ibn Wahſchijah, El-Makrizi 
und Maimonides den Betrauerten Tam[m]Jüz (Tam[m Jüzi) nennen, fo ift um fo ficherer 
anzunehmen, daß die Form Tä-uz bei En:Nedim daraus forrumpiert iſt. 

In den uns bei Ibn Wahſchijah und En:Nedim erhaltenen Angaben haben wir es 
5 zweifellos mit einem Kultus zu thun, der direkt aus der babyloniſchen Religion ber: 

ſtammt. Das ijt anzunehmen, auch wenn man den fabulierenden Konftruftionen Chwol— 
ſons nicht folgen kann, der die von Ibn Wahſchijah angeblich überjegte „Nabatätjche 
Landwirtſchaft“ amjieht als das Werk eines Babvloniers Kütämi und diefen im 
14. Jahrhundert v. Chr. jchreibend denkt (Tammüz, ©. 40 f.). Ibn Wahſchijah, der neben 

50 der „Nabatäifchen Yandwirtichaft” auch noch ein anderes nabatäifhes Buch für die Ge: 
fchichte des Tammuz benugt haben will (ebend. ©. 56f.), hat zweifellos ältere Nachrichten 
verwertet. Won einem fo hohen Alter, wie Chwolſon es für die „Nabatätiche Yandivirt- 
ſchaft“ annimmt, kann nad) vernünftiger Beurteilung des darin Enthaltenen und nament- 
lich unter Vergleihung des uns jest aus den Keilinjchriften über die Babylonier des 

55 14. Jahrhunderts Bekannten nicht die Nede fein. Das bei Jon Wahſchijah angeblid aus 
einer andern Quelle von dem mehrfachen Tode des Tammuz Erzäblte iſt allem Anfchein 
nach der Legende vom bl. Georg nadhgebildet (jo v. Gutſchmid, Die Nabatätfche Yand- 
wirtbichaft und ihre Geſchwiſter, Z3mGG XV, 1861, ©. 52—54. 64f.). Daß aber die 
Angaben der „Nabatätfchen Yandwirtichaft” zum Teil auf alter Tradition beruhen, zeigt 



Tammnz 341 

fih z. B. in der Erzählung bei Ibn Wahſchijah, daß die Götterbilder fih in Babel zu: 

erſt verfammelten im Tempel el-Askül (Ju) rss, Chwolfon, Tammüz, ©. 40. 

50). Darin ift, worauf mid” Dr. Küchler aufmerfjam gemacht bat, der Feilinfchrift- 
liche Name des Tempels Esagil nicht zu verfennen. — Da Ibn Wahſchijah allem Anz 
ſchein nach felbft derjenige ift, der die einzelnen Angaben ſehr verjchiedener Herlunft zus 5 
fammengeftellt bat, und feine Ihätigfeit als Überjeger lediglich fingiert, jo muß für jede 
einzelne feiner Mitteilungen gefragt werben, moher fie jtammt. Für die Tammuzflage 
ift es fehr wohl möglih und nad andern Indizien, denen wir weiterhin begegnen werben, 
fogar mahrjcheinlich, daß fie bei den Haraniern bis auf die Zeit des Ibhn Wahſchijah be 
jtanden bat. Was diefer aber über den Urfprung der Klage angiebt, kann feinen An— 
ſpruch darauf machen, für alte haraniſche Tradition angeſehen zu erben. 

Größere Glaubwürdigkeit fommt den Mitteilungen über die Tammuzfeiern bei En: 
Nedim zu. Sie weichen in Einzelheiten nicht unbedeutfam von den Angaben des Jon Wah— 
ſchijah ab. Auch En-Nedim weiß von einer graufamen Hinrichtung des Tä-üz durd 
„lernen Heren“, nicht aber von den vorbergegangenen Verſuchen der Hinrichtung, die 
an die Legende vom hl. Georg erinnern. Hier werden wir bei En:Nedim die ältere Form 
des Berichtes zu erkennen haben. Ein Vorbild dafür aus den Keilinfchriften ift mir nicht 
befannt. Wohl aber fcheint bier zu Grunde zu liegen der Mythos des Adonis. Ihn ſah 
man fpäteftens feit Origenes ald mit Tammuz identifh an (ſ. unten SIV, 1), und von 
ibm erzählt eine Form des Mythos, daß Ares ihn getötet habe (ſ. unten S IV, 7, b). © 
Ares wird aus dem Eheherrn der Aphrodite, deren Geliebter Adonis ift, zum Herrn des 
Adonis-Tammuz geworden fein. Nach dem Zermablen der Anochen des Tä-uz in einer 
Mühle repräfentiert diefer (mie, fo viel ich febe, zuerft Merr [U. Thammuz a. a. > wohl 
richtig gedeutet hat) das Samenkorn, das in der Mühle zermahlen wird. Tä-üz iſt alſo 
wie der babyloniſche Tammuz ein Gott des Pflanzenwuchſes, Tä-üz jpeziell ein Gott des 35 
fruchttragenden Bilanzentwuchles. Darauf mag fih aud die von En-Nedim angegebene 
Ernährung der Frauen während des Feſtes aus allerhand Früchten beziehen. Tä-üz ift 
anjcheinend eine Art Korndämon (vgl. Frazer, Adonis, ©. 131f.), eine Vorſtellung, die 
auf germanifchem Boden weit verbreitet ift und ſich in ländlichen Feſtbräuchen vielfach 
berübrt mit der Vorftellung eines Gottes oder Dämons der Frühlingsvegetation. Adonis 30 
ift in der That im ausgehenden Heidentum als die „reife Frucht“, nämlich des Getreides, er: 
flärt worden (ſ. unten S IV, 7, e). — Es hat nad) den beiden Indizien, dem „Herrn“ des 
Tä-üz und dem Zermahlenwerden des Tä-üz, fo lange nicht babylonifche Grundlagen für 
diefe Vorftellungen nachgewieſen find, den Anſchein, daß die Erklärungen für den Tä-üz 
bei En:Nedim, vielleicht auch der eine von ihm gejchilderte Feſtbrauch, unter dem Einfluß 35 
des Adonismythos in feiner bei den Griechen ausgebildeten Form und Deutung ftehn. 
Mas En-Nedim aber von der Klagefeier des Tä-üz berichtet, macht durchaus den Ein— 
drud, eine bei den Haraniern geübte alteinbeimifche Sitte zu jchildern. 

Die Legende von den wiederholten Martyriumstoden des hl. Georg iſt zmeifel- 
[08 entjtanden aus dem Mythos eines Gottes, der ftirbt und wiederauflebt. Diefer 40 
Mythos bezieht fih wie auf andere Götter der fjemitischen Religionen jo auch auf 
den Adonis der Phönizier. Wenn Ibn Wahſchijah oder fein Gewährsmann aus ber 
Georgslegende für die Tammuzerzählung entlehnt hat, fo brachte er zufammen, was in 
einem wirklichen Abhängigkeitsverhältnis ſtand oder doch feiner Herkunft nad) verwandt— 
ſchaftliche Beziehungen batte, wie fih uns das für das Werbältnis des Adonis zu Tam— 4 
mus berausftellen wird (ſ. unten S IV, 9). 

Gar keine Verweifung auf eine Lofalität des Kultus enthält eine Angabe des ſyri— 
chen Lerilographen Bar Bablul aus der Mitte des 10. ——— Es läßt ſich aber 
aus dem Inhalt ſeiner Mitteilungen erſehen, daß er nicht haraniſche ſondern phöniziſche 

Überlieferung reproduziert. Nach ſeinem Bericht s. v. ıasoZ (ed. Duval Kol. 2070; 5 

vgl. Chwolſon, Sfabier II, ©. 206f.) wurde Tammız, ein Hirt und Jäger, von der 
Balti geliebt; er entführte fie ihjem Manne, und als diejer ausging, fie zu fuchen, tötete 
ibn Tammuz. Aber in derMüfte traf dieſen ein wildes Schwein und zerriß ihn. Es wird 
binzugefügt, daß ein Trauerfeft für Tammuz im Monat Tammuz veranftaltet wurde und 
Gebrauch blieb bei den heidniſchen Völkern, auch von den Juden angenommen wurde, 55 
die ihm im Monat Tammuz ein Feſt „Feiern“. Aus der legten Angabe ift deutlich, daß 
Bar Bahlul von der Ezechielftelle abhängig ift; es iſt deshalb fraglich, ob ihm der Name 
Tammuz auch aus anderer Duelle befannt war oder ob er ihn vielleicht nach einer Ana- 

— 0 
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logie auf den Kult eines anders benannten Gottes überträgt. Da er die Balti als die 
Geliebte des Tammuz darftellt, redet er zweifellos von dem Kultus des phönizifchen 
Byblos. Schon aus der perfifchen Zeit kennen mir m>r2 als den Namen der Hauptgöttin 
von Byblos. Um eben diefe handelt es ſich bei Bar Bahlul, da feine Relation ſich in 

5 wenig bariterender Form jchon in der ſyriſchen Apologie des Pſeudo-Melito findet und 
bier ausdrüdlid mit Gebal oder Byblos und überhaupt mit Phönizien in Verbindung 
gefegt wird. Wir haben fein Anzeichen dafür, daß ein Gott von Byblos oder irgendein 
phönizifcher Gott mit dem babylonifchen Namen Tammuz benannt worden wäre; wohl 
aber ift der von den Griechen Adonis genannte Gott von Byblos bei chriftlihen Schrift: 

10 jtellern feit Origene® mit Tammuz identifiziert worden. Auch Bar Bahlul felbft jegt an 

anderer Stelle (s. v. 1.07], ed. Duval Kol. 35, 21 f.) Adonis und Tammuz einander 
Sera Demnach kann weder in dem Bericht des Bar Bahlul noch in dem des Pſeudo— 
Melito eine direft von Tammuz handelnde Überlieferung gefunden werden. Beide Schrift: 
fteller haben den ihnen aus dem AT oder der fyrifchen Litteratur geläufigen Gottesnamen 

ıs nad dem Vorgang älterer auf den ihnen aus andern Quellen befannten Mythos eines 
griechifch-phönizifchen Gottes übertragen. 

Die Apologie des Pſeudo-Melito ermöglicht feine fichere Zeitbeftimmung ihrer Ab: 
fafjung ; vermutungsmeife wird fie unter Garacalla angeſetzt. hr Bericht lautet (Corp. apo- 
logetarum ed. Otto, BdIX, ©. 504f. 426): „Die Bhönizier verehrten Balti, die Königin 

20 von Cypern, mweil fie den Tammuz (JaoZ) liebte, ven Sohn des Kutar, des Könige 
der Phönizier. Und fie verlieh ihr Königreih und mohnte zu Gebal, einer Feitung der 
Phönizier . . . Weil fie vor Tammuz Ares geliebt und mit ihm Ehebruch begangen 
hatte, überrafchte fie ihr Gatte Hepbäftos, wurde eiferfüchtig und tötete den Tammuz auf 
dem Berge Libanon, als er Jagd auf Wildſchweine madte. Won diefer Zeit an blieb 

35 Balti zu Gebal und ftarb in der Stadt Aphaka, wo Tammuz begraben war“. (©. zu 
diefer Stelle aus Pfeudo-Melito: Nenan, M&moire sur l'origine . . . del’Histoire phé— 
niecienne qui porte le nom de Sanchoniathon in den M&moires de l’Institut, 
Acad. des Inscript., Bd XXIII, 2, 1858, ©. 319ff.). 

Ein Anklang an diefe Erzählung findet fih ohne lofale Angaben in der forifchen 
» „Schaghöhle” etwa aus dem 6. Jahrhundert (ed. Bezold 1888, ©. 155 f. des for. Textes, 

©. 37 der Überfegung): „Und Baltin (>>) wurde dem Tammuz (J1a02) gegeben, 
und da Be’el-semin ſie liebte, floh Tammuz vor ihm, und fie legte Feuer an, und 
Haran verbrannte”. Diefer Pafjus fteht nicht im Liber Adami der Mandäer, deſſen 
Inhalt fich fonft vielfach mit der „Schaghöhle” dedt (Bezold a. a. D., Überfegung ©. X). 

35 Aber aud im Liber Adami wird ein Tempel des Tammuz genannt, in Norbergs 
Codex Nasaraeus ®b III, Lond. Goth. 1816, ©. 178 (vgl. desjelben Onomasticon 
codieis Nas., Lond. Goth. 1817, ©. 145 ff.). Die Stelle ſteht in Betermanns befferer 
Ausgabe (Thesaurus s. Liber magnus vulgo „Liber Adami“ appellatus) nad 
freundlicher Hinweifung von Prof. Nöldefe in Bd I, Pars 2 s. Sinistra (Berlin 1867), 

10 S. 30. Nöldele überjegt fie „obne Gewähr für abfolute Nichtigkeit“ jo: „In diefem 
Gewahrfam jind die, welche zum Haufe des Tammuz (rasm m2) gehn und 28 [dod 
wohl „Tage” gemeint — 1 Monat] figen und Zidlein [fo wenigſtens ſehr wahrſcheinlich] 
ſchlachten und Krüge miſchen [oder beſſer „voll gießen“) und Kuchen [oder beſſer „Heinen 
Brotlaib“] hinwerfen und im Oberteil (2) des Haufes der na2'>7 [delepar, Venusjtern ; 

45 im Tert forrumpiert m°27] ſitzen“. Ob alles ſich auf die Tammuzverehrer bezieht, ift 
zweifelbaft. Der „Heine Brotlaib“ fünnte fich, wie mir fcheint, auf Tammuz als einen 
Dämon des Getreides und der Ernte beziehen wie fein Zermahlenwerden in der Müble 
bei En:Nedim. Der Tert jcheint nach Nöldele feine jegige Geftalt im 8. Jahrhundert er: 
halten zu haben, mag aber urfprünglich älter fein. 

50 Eine dunkle Kunde von der bei Pjeudo-Melito erzählten Liebesgefchichte des Tammuz 
und der Klage um ihn befist auch noch die Erklärung biblifcher Wörter eines Anonpmus, 
die von G. Hoffmann in den Opuscula Nestoriana 1880 herausgegeben ift (S. 115,8); 
die Schrift jcheint nicht älter zu fein als aus der Zeit der Herrichaft des Islams (Hoff: 
mann ©. XX). 

B6 Weitere Belege für einen Mythos des Tammuz find mir nicht befannt. Mas Phi— 
lajtrius (i. Sabre 383 oder 384) in feinem Diversarum haereseon liber (ec. 23, 1f., 
CSEL 38, ©. 10) angiebt von Thamuz als einem heidniſchen Königsſohn, deſſen 
Bild die judäiſchen Weiber weinend verehrt hätten, indem er binzufügt, Thamuz babe 
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der Pharao zur Zeit des Mofe geheißen, ift nicht? anderes als eine Kombination ber 
Angabe bei Ezechiel und äghptiicher an Tammüz anklingender Namen. 

Ailemanus (Bibliotheca Orientalis, Bd II, Rom 1721, ©. 400) giebt aus der 
Chronik des Barhebräus an, Tamuza fei ein chaldäifcher Planetenname, der dem Ares 
oder Mars entipreche (die Stelle fteht, wie mir freundlichit Profeſſor Nöldele nachweiſt, 5 
Chronie. ecclesiasticum, ed. Abbeloos u. Lamy II, 14, Bb III, ©.42). Das beruht 
lediglich auf einer Verwechjelung des mit Adonis identifizierten Tammuz und desjenigen 
Gottes, der bei den Griechen als fein Gegner erfcheint (vgl. unten $S IV, 7, b). 

In der ſyriſchen Litteratur fommt der Name Tammuz auch fonft noch vor. Mas 

Ephräm von dem I1ato2 ausfagt, beſchränkt ſich auf das aus Ezechiel Bekannte: die ı0 
Töchter des Volkes Israel haben ihn beweint; die Tochter Jakob bat ihn geliebt (Opp., 
Syriace et latine, ed. Benedict. u. Afjeman., Bd II, ©.374B; Bd III, ©. 216E). 
MWertvoller ijt die Angabe des Iſaak von Antiochia (Opp. ed. Bidell I, ©. 210): 

„Seht in unferer Gegend wird Tammuz (JAa0Z) beweint und die Stein (Ana) 
verehrt!” Da er mit kaukabtä einen mwirflihen und gewiß noch zu jeiner Zeit ge: 16 
gebrauchten Namen für den Venusplaneten antvendet, darf wohl angenommen werben, 
daß er zu Antiochia aud den Namen Tammuz als gebräuchlich fannte, daß deſſen Kult 
aljo noch etwa im 5. Jahrhundert dort beſtand. (Da die „Sternin” altaramäijch ift, 
jo ift es nicht mwahrfcheinlih, daß daneben Tammuz entitanden wäre aus dem von 
Cypern ber importierten Adonis, wie e8 nad) dem von Greve a. a. O., S. 26, Anmig. 4 20 
Angegebenen den Anfchein haben fönnte) Danach dürfen mir annehmen, daß der 
Name Tämüzä überhaupt in der forifchen Litteratur nicht nur aus dem AT befannt 
ift, fondern fi unabhängig davon erhalten hat als ein Reſt aus babylonifcher Zeit. 
Über die Erwähnung des Tammuz in der ſyriſchen Nezenfion der Apologie des Ari- 

ftides |. unten $IV,1. Außerdem noch einige Belege für haso2 aus Leritographen bei & 

Payne Smith, Thesaurus s. v. und eine Glofje in einem handſchriftlichen ſyriſchen 
Pialter bei Rödiger in Gefenius’ Thesaurus s. v. in, . 

Der Monatsname Tammuz war, wie bei den Babyloniern und den nacherilifchen 
Juden, jo auch bei den Aramäern gebräuchlich. Ein griechifches Hemerologium zu Florenz 
nennt unter den Monatsnamen des ſyriſchen Heliopolis Oauula, als Anfang diejes 30 
Monats den 23. Auguft (Ideler, Handb. der Chronologie, Bd I, 1825, ©. 440). Ein 
ähnliches Hemerologium zu Leiden hat in doppelter Abjchrift als beliopolitanischen Monats: 
namen Oauuovf und Oaua (Benfey, Monatsnamen, ©. 22). 

Im Talmud kommt men als jüdifcher Mannesname vor (f. J. Leon, Neubebr. 
Wörterb. s. v. NEN): Jehuda bar Tammuza. Der Name ift gewiß von dem Monats: 35 
namen abgeleitet, und an den Gott hat man dabei wohl nicht mehr gedacht. Danadı 
wäre ein entfprechender chriftlicher Perfonname nicht unmöglid. Aus der Chronik des 
Barhebrãus nennt Aſſemanus (Bibliotheca Orientalis, Bod II, ©. 400) Tamuza 

(Ihaso2) als den Namen eines Bifhofs von Seleucia zur Zeit des Kaiſers Jovianus. 
Der Name wäre wegen ber — Ableitung vom Monatsnamen noch weniger auf: 40 
fallend als Asmunius, der Name eines afrikaniſchen Biſchosfs (Z3dm& LIX, 1905, 
S. 162). Aber die Richtigkeit der Namensüberlieferung ift zweifelhaft; der Biſchof wird 
nab Aflemanus bei andern ſyriſchen Autoren Tomarsa genannt. 

Den Namen AMY wollte de Witte (a. a. D.) auf einem etrusfifchen Spiegel 
mit einer Darftellung, die fih auf Aphrodite und Adonis beziehen könnte, nachweiſen. #5 
Nah de Wittes Vorgang haben Fr. Yenormant (Sur le nom ete., ©. 152) und neuer: 
dings Vellay (Le culte, ©. 209. 270) diefen Namen vom Tammuz verjtanden. Schon 
Renan (Journ. Asiatique, Série V, Bd XIII, 1859, ©. 264, Anmkg. 4) bat auf 
die Unficherheit diefer Jdentifizierung hingewieſen; fogar die Lefung SAMT ſcheint un— 
ficher zu fein, und jene Deutung balte ich für geradezu unmöglich. Allerdings kommt in so 
einer etruskifchen Dedilation aus Karthago vor MELKAPO (Breal, Journ. des Sa- 
vants 1899, ©. 63ff.), und jo fönnte fi ein phönizifcher Gottesname noch jonft in 
etrusfiichen Jnjchriften finden; aber der Name Tammuz kommt in feiner phöniziſchen 
Inſchrift vor und ſcheint von den Phöniziern niemals gebraucht worden zu fein. Auch 
it diefer Gottesname allem Anſchein nach dem gefamten griechiſchen und römifchen Alter: 55 
tum unbelannt geblieben. Einige nach Agypten verteifende ‘Berfonennamen bei den 
Griechen, die daran anklingen (f. bei Hißig zu Ez 8, 14), fünnen nicht in Betracht kommen. 
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Eine deutliche Hinmweifung auf die Klagefeier fei e8 des Tammuz fei ed des Adonis 
ift, obgleich ein Gottesname nicht genannt wird, die Angabe des Barbebräus (Chronie. 
Syriac., ed. Bruns u. Kirſch ©. 256; Parif. Ausg. 1890, ©. 242), im Jahre 455 
der Hedichra, d. i. 1063 n. Chr., ſei Beelzebub geftorben und von allen Weibern in Bag- 

5 dad, in Moful und Armenien nad Androhung ſchwerer Strafe drei Tage lang mit Weinen 
und Trauerriten beflagt worden. Es beruht offenbar auf — Nachricht, was 
Robertſon Smith (a. a. D., ©. 317) aus dem arabiſchen Hiſtoriker Ibn el-Atbir berichtet. 
Dana hatte fih im Jahre 1064 n. Chr. „eine geheinmisvolle Drohung von Armenien 
nad Chuziftan verbreitet, daß jede Stadt, die nicht den Tod des ‚Königs der Ginnen‘ 

10 beflagen würde, gänglich vernichtet werden würde“. Als ein Nachklang des Tammuz- 
dienftes wird ferner anzufehen fein die bei demjelben Hiſtoriler (bei Smith a. a. OD.) 

„erhaltene Nachricht für das Jahr 1204 n. Chr., daß bei einer verheerenden Krankheit in 
den Gebieten von Moful und Irak verbreitet wurde, eine Dſchin-Frau habe ihren Sohn 
verloren, und jeder, der nicht um ihn klage, werde der Seuche zum Opfer fallen (beide 

15 Nachrichten ſchon von Liebredht a. a. O., ©. 399 aus fortlebendem Tammuzdienft er: 
klärt). Auch das von den Muhammedanern in Indien bis in die Neuzeit für ben 
Märtyrer Huffein gefeierte Trauerfeft fünnte etwa Bräuche des Tammuzfeites aufgenommen 
haben (f. darüber unten SIV, 6, a); ſchwerlich aber ift mit Liebrecht (S. 400) der Name 
diejes FFeites taazia „Irauer” aus dem Namen des Tä-üz-Feites bei En:Nedim (f. oben) 

% abzuleiten, da die verderbte Namensform Tä-üz für Tammuz nur bei diefem Schrüftfteller 
vorfommt, aud die Bedeutung „Trauer“ für jenen Feſtnamen ſich fehr wohl als die 
urfprüngliche verſtehen läßt. 

V. Tammuz und Adonis. 1. Tammuz identifiziert mit Adonis. Bei 
hriftlihen Schriftitellern wird der Name Tammuz genannt als ein anderer Name für 

35 den Adonis. Er wird bier überall zunächſt aus der Ezechielſtelle entnommen jein. 
Der erjte, welcher Tammuz und Adonis gleichjegt, ift Origenes (Selecta in Eze- 

chielem zu Ez c. 8, Opp. ed. Lommatzſch, Bd XIV, ©. 207): To Aeydusvov ap’ 
Eilnow "Adwvıv, Oauuobl gaoı zaleiodaı rap’ "Eßoaloıs zal voor. Da er 
neben den Hebräern auch die Syrer nennt, bejchräntt fich offenbar feine Kunde von dem 

Namen Tammuz nicht auf das AT. Ob er den Namen fannte als noch zu feiner 
Zeit in Syrien gebräudlid (mas nad dem Zeugnis des Iſaak von Antiochia [f. oben 
$ IIT] nit unmöglich ift) oder nur aus ſyriſcher Litteratur, läßt jich nicht erſehen; das 
vacı bezieht fih nur auf die Fpentifizierung, dieſe hat er danach vorgefunden. Die 

Pnätern chriſtlichen Schriftfteller, welche diejelbe Identifizierung vortragen, find wahr— 
35 fcheinlih, wenn auch wohl nicht insgefamt, jo doch größtenteils, von Origenes abbängig ; 
au die 2A Admvi in LXX Que E; 8, 14 wird auf ihn zurüdgebn. 

Diefe Identifizierung ift gewiß nicht als ein gelehrter oder irgendwie fünftlih auf: 
gebrachter Einfall anzufehen. Ammianus Marcellinus (ſ. unten $ IV, 4) nennt offenbar 
denfelben Gott von Antiochia, den Iſaak Antiochenus als Tammuz bezeichnet (j. oben 

40 $ III), Adonis. Das beruht zweifellos auf einer im 5. Jahrhundert in Antiodyia von 
jedermann angenommenen Identität. Allgemeinheit diefer Annahme für Tammuz und 
Adonis überhaupt wird nad dem gacı des Drigenes viel älter fein. Sie beruht ſchwerlich 
darauf, daß der phönizifche Gott, den die Griechen Adonis nannten, bei den Pböniztern 
wirflih den Namen Tammuz trug, da fich diefer Name auf phöniziishem Boden nicht 

#5 nachweifen läßt. Es foll alfo mohl der bei den Syrern verehrte Tammuz nur 
als gleichbedeutend mit dem Adonis der Griehen und dem phönizifchen Gott, den bie 
Griechen Adonis nannten, bdargeftellt werden. Dieſe Gleichjegung wird aufgekommen 
jein in derjelben ungejuchten Weife wie die allgemein verbreitete dentifizierung phöni— 
ifcher Götter mit griechifchen. Wie dieſe ift fie entjtanden zu denken lediglich aus der 

50 Beobachtung von Analogien und beweiſt deshalb an und für fich nichts für einen ur: 
fprünglihen Zufammenbang, ebenfowenig wie z. B. die Gleichjegung des Esmun mit Askle— 
pios. Trotzdem kann ein gefchichtlicher Zufammenbang beftehn. Deshalb muß Herkunft 
und Bedeutung des Adonis unterfucht werden, um zunächſt die Frage beantworten zu 
fönnen, inwieweit der babyloniſche Tammuz nad der Analogie des Mdonis verftanden 

55 werben darf, und dann die andere, ob die Vergleihung beider Gottesvorftellungen uns 
Aufſchluß giebt über die Herkunft des babylonifhen Tammuz. Zudem kommt es infolge 
jener Identifizierung gelegentlih in Frage, ob nicht in fpätern Berichten die Namen 
Tammuz und Adonis vertaufcht find. 

bereinftimmend mit Origenes giebt Hieronpmus (Explanatio in Ezechielem zu 
ec. 8, 13f., MSL 25, Kol. 85) an: Quem nos Adonidem interpretati sumus, et 
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Hebraeus et Syrus sermo Thamuz vocat (über Epistola ad Paulinum, mo 
Hieronymus ebenfalls Tammuz und Adonis gleichjegt, . unten S IV, 4). Es ſcheint 
mir ſehr zweifelhaft, ob Hieronymus irgendwelche jelbftftändige Kenntnis von dem Gott 
Tammuz batte oder etwa nur nad dem Vorgang des Drigenes den Adonis mit dem ihm 
aus dem AT bekannten Tammuz gleichjegt. Was er von Syrus sermo jagt, kann 5 
er dem Drigenes nachſprechen oder aus der forifchen Überfegung entnehmen; weitere Aus: 
fagen über den Tammuzkult, die fich bei ihm finden (f. unten 8 IV, 4), zeigen deutlich, 
daß dieſer zu feiner Zeit in Paläftina nicht mehr beitand. 

Gorillus von Alerandria (zu ef 18, 1f, MSG 70, Kol. 441) berichtet in 
Übereinjtimmung mit Origenes und Hieronymus: Arzounvevcra ÖL 6 Oauuovl 610 
"Adwwıs, ebenfo derjelbe zu Hof 4, 15, MSG 71, Kol. 136: ro» Oauuovd, ös Eorw 
“Adanıs 17 "Eikrvov par) und ferner Brocopius von Gaza, der in jeinen Angaben über 
den Adonisdienſt (zu Gef c. 18, MSG 87, 2, Kol. 2140) die Mitteilungen des Cyrillus 
einfach ausfchreibt: or Oauuovl, Öreo Lori row "Adavır. Wichtiger ift, daß auch 
Theodoret (zu Ey 8, 14, MSG 81, .Kol. 885) angiebt: ‘O ya Oauuoüs 6 Adwvis 
dor zara mv Elidda pmrriiv, da er aus dem forifchen —** gebürtig war 
und zweifellos die Meinung wiedergiebt, welche die dort herrſchende war. Seine Ausdrucks— 
weiſe beftätigt was mir aus Iſaal Antiochenus entnahmen (f. oben 8 III), daß ber 
einbeimifche, nichtgriechifche Kult zu Antiochia, den Theodoret noch gefannt haben wird 
jo gut mie Iſaak, ald Tammuzkult angejehen wurde. — Auch das Chronicon Paschale 20 
(130, MSG 92, Kol. 329) bat (zu Er ec. 8) die Angabe Hauovt (Oauvl), Öneo £o- 
unvebera "Adwrıs — was wohl aus Cyrillus abgejchrieben ift. Die oben 8 III mit- 
geteilte Stelle des Philaftrius zeigt vielleicht, daß auch er Tammuz und Adonis gleichjegte, 
da feine Kombination mit einem ägyptiſchen Namen möglichertweife darauf beruht, daß 
er in Tammuz den aud im ägpptilcben Alerandrien verehrten Mdonis (f. unten S IV, 
8) erfannte. Bon diefem fonnte er ru dem man Abjtammung aus Ägypten zus 
geſprochen bat, direkte oder indirefte Kunde befigen. 

In der forifchen Nezenfion der Apologie des Ariftides (ed. Harris 1891 » 13. 

21, Überf. S. 44) wird von Adonis gefagt: „welcher ift haso2” und in der Gefchichte 

des Adonis diejer forifche Name für ihm gebraudt. Da der griechiſche Tert aus „Bar: 30 
laam und Joſaphat“ (a. a. D., S. 106f.) mur von "Adomıs redet, jo ift der Name 
Tammuz lediglih dem ſyriſchen Überfeger zuaufchreiben. — Aud Bar Bahlul fest den 
Tammuz ausdrüdlich mit Adonis gleich, und mas die furifche Apologie des Pfeudo-Melito 
von Tammuz erzählt, bezieht fih auf den Adonis von Byblos (j. oben S III). 

2. Der Name Adonis. Als ein in Phönizien verehrter Gott wird in griechifcher 36 
und lateinifcher Litteratur Adonis genannt, der in Kult und Mythos unverkennbare 
Abnlichleit mit dem babylonifchen Tammuz zeigt. Seit Drigened werden, wie wir ge 
feben haben, Tammuz und Adonis geradezu für identifch erklärt. 

Db die Phönizier einen bejtimmten Gott Adoni „mein Herr“ oder Adon „Herr“ 
nannten, ift die Frage. In phönizifchen Anfchriften ift diefer Gottesname als folcher bis «0 
jet nicht nachgewiefen; 78, TR werben für fich allein und in zufammengefegten ‘Ber: 
fonennamen fajt überall deutlih nur ald Gottheitsepitheton gebraucht. 

An Weihinſchriften fteht 78 bäufig vor einem Gotteönamen, nur felten nad) 
dem Gottesnamen. Es wird fo verbunden mit Baal:Schamem: Disw-sr2> 778> „dem 
Herm Baal-Schamem“ Corp. Inser. Semit. I,7, 1 (Umm-el-awamid), in bderjelben 45 
Inſchrift Zeile 7 außerhalb der Debdikationsformel ww>r2 TR „mein Herr Baal: 
Schamem“, omwr2> 7ı8> 139, 1 (Sardinien); mit Esmun: mans yaond jın> „dem 
Herrn, dem Esmun M.” 143, 1 (Sardinien), np>syson> nd „feinem Herrn, dem 
Esmun-Mellart” 16%; 23 (Copern); mit Meltart: mz>r=> ın> „feinem Herrn, dem 
Meltart” 88, 3 (Cypern), miss "> ur j78> „meinem Herrn, dem Mellart“ (Cypern, so 
Larn. Lap. 2,9. 14f., f. Lidzbarsli, Nordfem. Epigraphil 1898, ©. 422), np jaısd 
-2=r2 „unferm Heren, dem Melkart, Baal von Tyrus“ CIS 122,1 (Malta); mit 
Röp: res atolm> end und SmeTan ne=s voın> „feinem Herrn, dem Rip E.“ (Cypern, 
Tam. 1, 3f. u. 2,4f., j. Euting, SBA 1887, ©. 115 ff.), y7 me> vır> „feinem Herrn, 
dem Rip Hs“ CIS 10, 4 (Eupern), >> nem aerısd „ihrem Seren, dem Raͤp Mkl“ 56 
93, 5(Chpern). Unzählige Male fteht 78 in punifchen Inſchriften in der Meiheformel: 
gar Ss2s zır> „dem Here, dem Baal Hamman“, in neupunifchen Inſchriften auch 
nur mit >o2 verbunden, obne jr, in der Meiheformel: >25 ı8> (Yibzbarsli, Epi— 

—J 6 
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grepb- ©. 153, 3. 5f. und Ephemeris f. femit. Epigraphif II, 2, 1906, ©. 186 nad 
erger) und wr7 >25 785 „dem Herrn, dem Baal des Heiligtums” (Lidzbarsli, Epi- 

graph., ©.153, 3.6). Noch nicht ficher feitgeftellt find die Gottesnamen, die in den In— 
jchriften ztweier neuerdings zu Umm:elsatwamid gefundener Statuen mit dem Epitheton 78 

5 verbunden find — nad Glermont:Ganneaus Lefung wahrſcheinlich EI und Ofiris: "nd ad 
und [Jos> j78> (Lidzbarsfi, Ephem. II, 2, ©. 165 ff.). Ausnahmsweiſe hinter dem zu: 
gehörigen Gottesnamen fteht 7X in der Weihung ıX 7:25 >r2> „dem Baal des Libanon, 
feinem Seren“ CIS 5 (gefunden auf Cypern) und vereinzelt in der Meiheformel für 
den Farthagischen Baal Hamman: 7x yar >r2> 123; 123 bis. 

10 An Perfonennamen mit 78 kommen vor Jaon-sıls), TINTSOR „Herr ift Esmun“, 
„Esmun ift Herr” und non „Esmun iſt mein Herr” (auf Cypern, die dritte Namens: 
form auch ala Name eines Cypriers in Karthago, ſ. Zdm® LIX, ©. 471. 521), >ra-rıs 
„Herr iſt Baal” (in Tyrus und noch ſonſt oft, Lidzbarsfi, Epigrapb., S. 208), daneben 
nabatäifch 778°>>2 CIS IL, 192, 2 (im Hauran) und puniſch >2":78 (Lidzbarsfi, Epi- 

15 graph., S. 208), ferner wow] „Herr ift der Sonnengott” CIS I, 88, 4. 6 (Cypern). 
In allen diefen Fällen iſt 78 deutlich Epitheton. Dagegen läßt fi der Name zIeı 
auf einem phönizischen Siegel (Lidzbarsfi, Epigraph., S. 209) nur deuten: „Adon bat 
errettet” ; 778 iſt hier alfo wie der Eigenname eines Gottes behandelt. Noch beitimmter 
wäre das für X der Fall in dem punifchen Perfonnamen 718 72> CIS 332, 3 

20 (Karthago), wenn wirklich fo zu ergänzen ift. 
Diefelben Beobachtungen find zu machen an keilſchriftlich vorlommenden phöniziſchen 

Namen mit adüni, adünu (Belege bei Zimmern, Keilinſchr. u. d.AT,, ©. 398, Anna, 2) 
In Adüni-ba’al (ein Königsfohn von Arvad und ein Fürft von Siana) ift nad Ana- 
logie anderer phönizischer Namen ba’al Subjekt: „Baal ift mein Herr“. Dagegen it in 

% Adüni-iha, Adüni-türi, Adünu-apla-iddin, Adünu-nädin-aplu das adüni oder 
adünu Subjekt: „Adüni ijt Bruder”, „Adüni ift mein Fels”, „Adünu jchenft einen 
Sohn“. Trogdem kann bier und ebenfo in wseıR das 7X als einfaches Gottheits- 
prädifat gedacht fein, wie in fanaanäifchen Perfonennamen ’äbi „Vater“ oder „mein 
Vater” an Stelle des Eigennamens eines Gottes gebraucht worden zu fein fcheint. Der 

30 Name Adüna für einen König von Arka in den Amarna:Briefen (ed. Windler n. 79, 
Nev. 2; 119, 10) ift ein Hypokoriſtilon; es bleibt unficher, ob in dem vollen Namen 
adüna Prädikat eines Gottesnamens war oder an Stelle des Gottesnamens ftand. Dies 
Adüna der Amarna-Briefe ift, fo viel ich ſehe, der ältefte Beleg für die Gotteäbezeich: 
nung 77N, 

35 Die Grenzlinie zwiſchen Gottbeitename und Gottheitsepitheton ift nicht immer be: 
ftimmt zu 8* m AT iſt IN und ebenſo in Perſonennamen ’ädoni (z. B. in 
’Adoni-räm „mein Herr ift erhaben“) Erfah des göttlichen Eigennamens, fo aud 
wahrſcheinlich in dem Namen auf einem bebräifchen oder phöniziichen Siegel su-ıR 
(f. Berger, Comptes rend. de l’Acad. des Inscript. 1894, ©. 340), worın s» dod 

0 wohl Verbum ift, mahrfcheinlid — or (Berger: celui qu’Adon seeourt). Ebenfo 
vertritt das urfprüngli nur als Prädikat u >22 zulegt in phöniziſchen Per: 
fonennamen wie >>2"7 Hannibal „gnädig ift Baal“ die Stelle des Namens eines be- 
jtimmten Gottes. Ein Unterfchied im Gebrauch von 78 und >r2 in der Anwendung 
auf die Gottheit befteht darin, daß >52 urjprünglich immer in Verbindung mit dem Namen 

» des Kultusortes gebraucht wurde zur Bezeichnung feines Befisers, ZTN dagegen immer 
ohne eine genetivische Verbindung den Herrn ſchlechthin bezeichnet (vgl. A. Baal Bd II, ©. 
325 ff.). Deshalb konnte 778 leichter wie ein Eigenname angefeben werden; das ſcheinen 
= a getban zu haben, deren Adwrıs doch am wahrjcheinlichiten aus X zu er: 
lären iſt. 

zw In einer Infchrift aus Cirta hat man leſen wollen yarı Sr2>ı y78 >r2> 778> Domino 
Baali Adonidi et Baali Hammoni (CIS I, ©. 155). Hier müßte wohl das zweite 
TR als Eigenname zu verjtehn fein; aber der Gebraud zweier 7X verfchiedenen Sinnes 
in unmittelbarer Folge ijt wenig wahrſcheinlich und deshalb jene Leſung anzuzweifeln. 
Bedeutſamer könnte ſein, daß in einer lateiniſchen Inſchrift aus der afeitanilhen Pro: 

55 dincia Proconfularis ein Muthumbal Balithonis, d. i. jn’>r2 72 >rarre, alfo ein 
Bunier, ald sacerdos Adonis vorflommt (CIL VIII, 1211). Der punifche Name 
des Priefters macht es mwahrfcheinlich, daß es fih um einen punifchen Kult und einen im 
Bunifchen jo benannten Gott handelt. Aber fonft kenne id auf afritanishem Boden 
feine Spur von Adonisdienft. Bei den Hartbagern fcheint die Stelle des in Boblos ver: 

wo ehrten „Adonis” im allgemeinen der ſidoniſche Esmun eingenommen zu baben (vgl. 
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3dmG LIX, ©. 469. 471Ff. 475 ff.). Jedenfalls beſagt das Adonis jener Inſchrift 
nicht, daß die Punier von Haufe aus einen beftimmten Gott 8 nannten, ſon— 
den kdann, auch unter der Vorausfegung, daß es fich bier um einen punifchen Kult 
bandelt, jo zu erklären fein, daß die Bunter in fpäterer Zeit nah dem Vorbild ber 
Griechen und Römer auf einen beftimmten Gott das Prädilat 78 fpeziell anwandten. 5 

Neben der Bezeichnung „Adonis”, die einem bejtimmten Gott der Phönizier bei 
Griehen und Lateinern beigelegt wurde (f. unten $ IV, 3 und 4), fennen wir feinen 
eigentlichen Eigennamen für cben diefen Gott. Es iſt allerdings vermutet worden, daß 
fein Eigenname ysws, Edmun, geivefen fei (fo Barton, The genesis of the god Esh- 
mun im Journ. of the Amer. Orient. Society, ®b XXI, 2, 1901, ©. 188 ff.; 10 
Duſſaud a. a. O., S.151f.). Das beruht auf der richtigen Beobachtung, daß die Ausfagen 
über Esmun und Adonis teild identisch, teild nahe verwandt find; es läßt ſich aber an eine 
in zwei verſchiedenen Geftalten repräfentierte gemeinfame Idee denken (f. Orientalifche Studien, 
Noldeke-Feſtſchrift 1906, ©. 750ff.; vgl. ZomG LIX, 1905, ©. 497ff.). Jedenfalls 
bat die zu Grunde liegende Idee in Esmun, dem Gott von Sidon, in Sidon jelbjt und ı5 
vorzugsweiſe auf karthagiſchem Boden eine weſentlich andere Entwidelung erfahren als 
in dem „Adonis” von Byblos. Deshalb ift, daß auch diefer den Namen Esmun getragen 
babe, jo lange nicht wabrfcheinlid, ald der Name Esmun fi für den Gott von Byblos 
nicht belegen läßt. Wielleicht iſt es gar nicht nötig, nach einem verloren gegangenen 
Eigennamen des Adonis von Byblos zu fragen. Die Göttin, mit der er verbunden ift, 20 
fcheint feinen andern Namen gehabt zu haben ald das Prädilat >23 rar2 „Herrin von 
Gebal“, denn dieſes wird mie ein Eigenname behandelt mit davor tretendem neuem 
Prädikat in >23 rar2 na“ „die Herrin Baalat-Gebal” (CIS 1,2. 15), 923 nr2 na“ 
„meine Herrin Baalat:Gebal” (ebend. 3. 3 bis, 7 bis), Auch der Gott von Tyrus 
batte zum Namen nur das Prädifat Melkart „König der Stadt”. Dem Prädifat Adon 25 
für den Liebling der Göttin von Byblos konnte nicht, wie in diefen Fällen, eine gene: 
tivifche Beitimmung nad dem Orte hinzugefügt werden, abgeſehen von der Bedeutung 
des Wortes auch deshalb nicht, weil „Adonis” zu der Stadt Byblos als folder in feiner 
Beziehung ftand (f. unten $ IV, 7, f). So fcheint denn das ganz allgemeine Adon für 
fib allein zum Eigennamen geworden zu fein. 30 

3. Der Adonis von Byblos. Griehen und Römer fprechen das Bewußtſein 
aus, daß der bei ihnen geübte Adoniskult von Haufe aus den Phöniziern oder Syrern 
angebört. Speziell wird ein zu Byblos und im Libanon verehrter Gott als Adwwız, 
Adonis oder Adon bezeichnet. 

Der ältefte direfte Beleg für den Adonis von Byblos ift, jo viel ich fehe, die Aus: 35 
jage Strabos (1. XVI, 2, 18 C. 755), der von Byblos fagt: leod Zorı Tov ’Adamudos, 
und den Fluß Adonis bei Byblos erwähnt (1. XVI, 2, 19 C.755). Jener Bezeichnung 
von Boblos entjpricht e8 allerdings nur zum Teil, daß auf den Münzen der Stadt jeit 
Antiohus Epipbanes die Bezeihnung NoTp =253> „des heiligen Gebal“ gewöhnlich ift 
(f. Roupier, Numismatique des villes de la Phönicie im Journ. internation. d’ar- #0 
chöologie numismatique, Bd IV, 1901, ©. 42ff. n. 651--655. 657—661. 663. 
665— 667. 670—675. 677.) und ebenjo feit Commodus ıeoas Bußiov (ebend. n. 682 
bis 688. 690— 695. 697—713. 715— 718). Auf feiner Münze findet fich ein direkter 
Hinweis auf den Adonis (vgl. jedoch über Horus und Harpofrates auf den Münzen 
unten $ IV, 7,f). Die Götterbilder neben jenen Legenden jtellen entweder einen Kronos 4 
oder noch häufiger und in der fpätern Zeit immer eine weibliche Gottheit dar. Die 
Angabe aljo, daß Byblos dem Adonis heilig fei, ift wohl Auslegung Strabos. Sie be 
ziebt ſich auf die richtige Beobachtung von Adoniskult in Byblos, der aber nur eine Seite 
des Kultus der großen mit Adonis verbundenen Göttin geweſen ift. — Der Zufammenbang 
des Adonis mit Byblos ift indirekt ſchon früher bezeugt durch die Bezeichnung des Theias 50 
(Gklıas)), des Waters des Adonis, ald Bußiuos) bei Kleitarhos im 4. Jahrhundert (f. 
Greve a. a. O., ©. 6, Anmkg. 1 und dafelbit fpätere Belege für Theias ald Boblier). 
Adonisdienit zu Byblos wird — vorausgeſetzt von Martianus Gapella (l. II, 192), 
der den Byblius Adon nennt. Ein Edyolion zu Lykophrons Kafjandra v. 829 nennt 
Boblos die Stadt der Myrrha, d. i. der Mutter des Adonis, und fchon Lykophron ſelbſt bat 55 
zweifellos v. 829 mit Miooas Aorv Byblos gemeint und in v. 831, der ſich auf eine 
Yoltalität in nächfter Nähe eben diefer Stadt bezieht, das Grab des Adonis bezeichnen 
wollen: row Dei xJavoderra Tavarros rapor (über Tzetzes’ [zu Lykophron v. 832] 
Ausfage von dem Adonis von Boblos |. Greve a. a.D., ©. 7). Nach Antoninus Yibe- 
ralis (Metam. 34) war Smyrna, die Mutter des Adonis, eine Tochter des Iheias, des 60 



348 Tammnz 

Sohnes des Belos, und einer Nymphe auf dem Libanon. Ein Scholion zur Alias (EZ, 
385 B ed. Belfer) und ebenjo Eufthatius (zu Ilias E, 561) befchreiben den Adonis als 
jagend &r wo Außdavo rs ’Aoaßias. Auch Suidas s. v. Adwrıs weiß noch von einer 
Beziehung der Adonisklage zum Libanon und zu Byblos: ... zal nevdos Tv leo, 

5 olov &» Außdvo 1ö Er’ ’Adarıdı zal Bößko. Mufäus (De Hero et L. v.48, ed. 
Dilthey S.3) redet zwar nicht von Adonisverebrung auf dem Libanon, aber von Adonis- 
berehrern aus dem Libanon. Euftbatius (zu Dionyſius v. 912, Geogr. Graeei minor. 
ar —— II, ©. 376) berichtet: 7 d& Büßlos xtiouu xal al Kodvov, ’Ada- 
vıdos lepa. 

10 Den Fluß Adonis nennen außer Strabo für die Nähe von Boblos Plinius (Nat. 
hist. V, 19 [17], 78), Ptolemäus (Geogr. V, 14, 3) und Xucian (Syria dea $ 8). 
Nonnus redet von dem Fluſſe des Adonis in der Nähe von Byblos (Dionys. 3, 109; 
20, 144; 31, 127) und jagt bei Erwähnung diejes Flufies von dem Adonis: Tueodeıs 
yao 2x Aıßavov veos obrog (ebend. 4, 81f.); mit Bezug auf diefe Herkunft nennt er 

15 den Adonis Aoovoıos, d. b. der ſyriſche (Dionys. 31, 127; 41, 157; 42, 376f.). Den 
Fluß Adonis nennt als Fluß von Aphaka Sozomenus (l. II c.5, MSG 67, Kol. 948), 
als einen Fluß des Libanons Johannes Lydus (De mensib. IV, 44 [64], ©. 119 ed. 
Wuenſch). In der Nähe von Aphaka hat Nenan eine Infchrift gefunden: ... a flumine 
Adl[oni] (Mission de Ph£nicie, Paris 1864, ©. 298 f.). 

2% Der wichtigſte Zeuge für den Kult diefes Gottes zu Byblos ift Lucian, der ihn 
in der Schrift De Syria dea $ 6ff. ausführlich beipricht. Die bier berichteten Klage: 
riten erinnern an das, was wir von dem babylonifhen Tammuz wiſſen. Die „Orgien“ 
des Mdonis lernte Lucian kennen im großen Tempel der Aphrodite von Byblos. Es 
ift dies, wie Menan (Mission, ©. 177) vermutet hat, mabrjcheinlid der Tempel, 

25 der fich abgebildet findet auf dem Never von Münzen mit dem Kopf des Macrinus; 
um das Tempelbild die Umfchrift ceoas Bußkov (bei Nouvier a. a. O., ©. 53f. n. 697, 
Pl. B’ 3). Lucian berichtet von den Feiern: „Sie fagen nämlich, daß die Geſchichte des 
Adonis mit dem Eber fih in ihrer Gegend ereignet babe, und zur Erinnerung an fein 
Leiden kaſteien fie fich jedes Jahr und weinen und vollziehen Orgien und legen fich 

3 große Trauerübungen auf in jener Gegend. Wenn fie aber genug gellagt und geweint 
haben, bringen fie zuerft dem Adonis ein Totenopfer dar ala einem geitorbenen; hernach 
aber am folgenden Tage bezeichnen fie ihn als einen lebenden zai &s row Aeoa neu- 
zovor. Auch ſcheren ſie fi die Köpfe wie die Agbpter, wenn der Apis schaden iſt. 
Welche aber von den Weibern ſich nicht ſcheren laſſen wollen, die zahlen folgende Buße: 

35 an einem Tage ſtellen fie ihre Schönheit zum Verkauf; der Markt ſteht * nur den 
Fremden offen, und der Lohn wird der Aphrodite als Opfer dargebracht“ ($ 6). 

Mit Gebal oder Byblos bringt auch Pſeudo-Melito den Tammuz in Verbindung, 
der bei ihm nur ein anderer Name für Adonis ift (f. oben $ III); er läßt die Baltı, 
indem fie dem Tammuz, dem Sohn eines phönizifchen Königs, nachgebt, von Cypern nad 

0 Gebal fommen. 
An den Tod des Adonis von Boblos hat ohne Frage Philo Byblius gedacht, wenn 

er von dem ’Elodr »akloruevos "Yyıoros, der zufammen mit der Indleıa Aeyoueen 
Bnoob» in der Gegend von Byblos wohnte (fr. 2, 12, ©. 567 ed. C. Müller), dem 
Vater des fpäter Uranos genannten ’Eriyeos 7) Abtöydow und der Ge (fr. 2, 13), 

45 berichtet: &» ovußoinj Onolow Apıeoordn (fr. 2, 13). Die Tiere, die den Hypſiſtos 
umbringen, find Verallgemeinerung des Ebers, den wir bei Lucian als die Todesurfache 
des Adonis angedeutet fanden und den der griechifche Adonismytbos ganz allgemein in 
diefem Zufammenbang nennt (f. unten S IV, 7, b). Freilich nimmt es ſich neben der 
bei den Griechen feſtſtehenden Vorftellung von Adonis als einem ſchönen Jüngling feltfam 

so aus, daß Philo den Hupfiltos als Vater von Uranos und Ge bezeichnet. Die Vorftellung 
von Mdonis als in der Jugendblüte geitorbenem iſt fraglos alt, da nur fo ber Mythos 
ſeines Todes eine Erklärung findet (ſ, unten 5 IV, 7, dundf); Philo bat wahrſcheinlich 
den Adonis mit einer andern Gottesvorſtellung, vermutlich mit dem „Kronos“ von 
Byblos, zufammengeworfen. Wielleicht hängt e8 damit zufammen, daß er den Adonis 

55 Ektoör, d. i. 377, nennt. (Die Auslegung des Firoov geradezu ald Adonis, fo viel ich 
jebe, zuerft bei Renan, M&moires de l’Institut, Acad. des Inseriptions, Bd XXIII, 
2, S. 269f. Movers, A. Phönizien S. 390 wollte in dem Eliun nur einen dem Adonis ver: 
wandten Gott erkennen, indem er den Kult des Eliun nicht nach Byblos ſelbſt ſondern in die 
„Nähe von Byblos“ verlegte; aber neoi Bußkorv bei Philo Byblius fr. 2,12 will doch wohl 

60 bejagen, daß der Ault des Eliun und der Beruth nicht nur auf die Stadt Byblos bejchränft 
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war.) Mit dem Eliun-Hypſiſtos ift wohl identisch der ’Ayood'moos oder Ayoornc Philos 
(fr.2, 10, ©. 567), weil Bhilo von ihm jagt: apa dE Bußkiois EEauupkrws Beiv 6 ueyı- 
oros Övoudlerar, was zu der Lokalität und dem Namen des Hypfiitos ftimmt (fo Baus 
dijfin, Studien I, ©. 36, Anmig. 1; an Adonis hat für den Agrueros ſchon Movers 
BD I, ©. 225F. gedacht). Von Agrueros und jeinem Bruder Agros leitet Philo ab 6 
die dyodraı xal zurnyol (damit fann man aber nicht vergleichen, wie Movers, A. Phöni— 
zien ©. 390, Anmig. 67 es thut: "Aygıos oßroç "Adwrıs in einem Epigramm Julians 
des Agypters [6. Jahrh. n. Chr.), Epigrammatum Anthologia Palatina ete., ed. 
Cougny, Bd III, ©. 321 [III, 179)). Adonis ift im griechifchen Mythos ein Jäger 
(f. weiter unten), und auch feine Kombination mit dem Aderbau ließe ſich erklären, da 10 
er, wie wir fehen werden (j. unten 8 IV, 7), ebenfo wie der babyloniihe Tammuz, 
das Wahstum der Pflanzenwelt repräfentiert und zuweilen fpeziell als der Gott des 
reifenden Getreides aufgefaßt wird. 

Wahrſcheinlich beziehen fidh auf den Adonismythos, wie ſchon Renan gejehen hat, 
Felsſtulpturen zu Ghineh (Mission, Taf. XXXVIII) und Maſchnaka (ebend. Taf. XXXIV) 15 
in der Umgegend von Byblos (f. dazu Renan a. a. O., ©. 290ff.). Zu Ghineh ift 
deutlich der Kampf eined Mannes mit einem Bären bargeftellt (der Bär wird beftätigt 
durch eine neue Befichtigung von Windler, f. die von ihm aufgenommene Photographie 
bei v. Yandau a. a. O., Tafel III), daneben in einer befondern Umrahmung figend eine 
trauernde weibliche Figur (diefe Figur jcheint nad der Befihtigung Windlerd jetzt nicht 20 
mebr vorhanden zu fein, ſ. v. Yandau ©. 25, Anmkg. 4) Zu Maſchnaka ift auf einem 
Felſen eine der von Ghineh ähnliche männliche Figur dargejtellt und auf einem andern 
Felſen gegenüber als Pendant eine anſcheinend trauernde weibliche Sour in ſitzender 
Stellung. Renan verjtand von einer diefer Darftellungen gewiß mit Recht die Ausjage 
des Macrobius (Saturn. I, 21,5): Simulacrum huius deae |[Veneris] in monte 3 
Libano fingitur capite obnupto, speeie tristi, faciem manu laeva intra amietum 
sustinens. Lacrimae visione conspicientium manare ereduntur. ft die trauernde 
Geftalt Venus, d. i. die Baalat von Gebal, die Balti bei Pjeudo-Melito (ſ. oben 8 III), 
dann ift gewiß die männliche Gejtalt Adonis, da Macrobius fur; vor ber angeführten 
Stelle von Benus Apbacitis (Architis) und Adonis geredet hat (1. I, 21, 1). Venus: so 
Baalat trauert hier um den Adonis ald ihren Geliebten, wie bei Pfeudo-Melito die Balti 
um den „Tammuz“. Die männliche Geftalt iſt auf der Darftellung von Ghineh ein 
Jäger wie der Adonis der Griechen, der auf der Jagd vom Eber getötet wird. Eben: 
falls als Jäger jcheint bei Philo Byblius der von wilden Tieren getötete Hypſiſtos vor: 
geitellt zu jein, in welchem wir Adonis zu erkennen glaubten. 36 

Als Jäger ift Adonis gedacht bei Apollovor (1. III, 13, 4; ob nah Panvafıs? 
j. Greve a. a. O., S. 5, Anmkg. 1). Ebenjo war er als der Jagd beflifjen nach Athe— 
näus (l. IX, 64, 401) ſchon dargejtellt in einem Drama „Adonis” des Tyrannen Dio: 
nyſios (ovdyoor . . . EVÜNDOr). Ferner nennen ihn als Jäger Bion (ed. Ahrens, 
Idyli. 1, 60 * [56 f.), Properz (ed. Müller 1. III, 13, 53f.: Adonem venantem), 40 
Ovid (Metam. 10, 535 ff.), Oratius Faliscus (Cyneget. 66, wo ſich aus dem Zu: 
jammenbang ergiebt, daß Adonis als Jäger gemeint), Walerius Probus (zu Virgils 
Bucol. 10, 18, ed. Keil ©. 25: venandi studiosum fuisse), die Apologie des Ari: 

ftides (ed. Harris as, Über]. S.44, griech. Tert aus Barlaam und Joſaphat S. 107), 

Cytillus von Alerandria (zu Jeſ 18, 1f., MSG 70, Kol. 440: ntero Ö& zurnylelias) 
und ihn ausjchreibend Procopius von Gaza (zu ef e. 18, MSG 87, 2, Kol. 2137: 

joyero zurny&oa), ferner Lactantius Placidus (aus Ovid], Narrationes fabu- 
rum ].X fab.12, bei Munder, Mythographi latini, Amjterd. 1681, Bd II, ©. 263), 

das jchon erwähnte Epigramm Julians des Agypters (Anthologia, ed. Cougny, Bd III, 
©. 321: oütos "Adwrıs, ös eis zUvas Öunara Baskeı), ein orphiſcher Hymnus (55 50 
[56], 7, Orphica ed. Hermann ©. 323: xurnyeoias yalowv), ferner ein Scholion zur 
Ilias (E, 385B ed. Beller: Önooksroürra, ebenjo Eujftatbius zu Ilias E, 561: 
nookarodvra), ein Scholion zu Theofrit (Idyll. 3, 47: & zurnyeoio), ein Scholion 

zu Wkophron (v. 831ff.: Boumoer dri zurnyeoiav). Auch die bildlihen Darftellungen 
eben dem Adonis in der Kegel die Attribute eines Jägers. Ebenſo läßt die ſyriſche 55 

Ayologie des Pjeudo-Melito den „Tammuz“, d. b. den Adonis von Byblos, auf der 
Jagd getötet werden, und Bar Bahlul bezeichnet den Adonis-Tammuz als Hirt und 
Jager (f. oben $ IID. 

Der Bär auf der Skulptur von Ghineh ift auffallend ftatt des Eberd, den man 

de 5 
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nad den Erzählungen des Mythos bei den Griechen erwarten follte (f. unten S IV, 
7, b), und jcheint Feine Parallele in den Erzählungen von Adonis zu haben. Man 
vergleiche aber die fhon angeführte Stelle des Philo Byblius (fr. 2, 13), wo ebenfalls 
vom Eber nicht die Rede ift, fondern allgemein von Inola. Vielleicht ſtammt der Bär 

5 aus einer Vermifchung des Adonismythos mit dem des Attes, von dem in einer Berfion 
der Tod durch einen Eber erzählt wird (ſ. Frazer, Adonis, S. 164; vgl. Atys, Sohn 
des Kröfus, auf der Bärenjagd, ebend., ©. 183). 

Es liegt feine Veranlafjung vor, mit Renan (Mission, ©. 215f.) einen Ault des 
böchften Gottes von Byblos „Adonai“ und le culte orgiastique de Tammuz zu 

10 unterfcheiden und eine fpätere Vermifchung anzunehmen. Nur Philo Byblius fcheint den 
Adonis von Byblos mit einem andern Gott fonfundiert zu haben, aber nicht mit Tammuz. 
Von einem Kultus des Tammuz zu Byblos, der von dem des „Adoni“ verjchieden ge 
weſen wäre, überhaupt von einem dort geübten Kultus des Tammuz, ift nichts befannt. 
In der Bezeichnung des Gottes von Byblos, des Lieblings der Balti, ald Tammuz 

15 bei Pfeudo:Melito erfannten wir eine Subitituierung des dem Syrer geläufigen Gottes: 
namens für Adonis, wie ebenjo der ſyriſche Überfeger der Apologie des Ariftives den 
Namen Tammuz eingefegt bat neben dem im Urtert fraglos allein angewandten Namen 
Adonis, den noch die uns vorliegende griechifche Rezenfion allein gebraucht (ſ. oben $ IV, 1). 

Macrobiu® (Saturn. I, 21, 1) ftellt den Kult des Adonis zujammen mit dem 
20 der Venus Aphaeitis. (Das überlieferte Architidis ift nad Seldens Synt. II, 3, 

©. 204] zweifellos richtiger Korreftur in Aphaeitidis zu verbejjern. Die überlieferte 
Lesart kann ſchwerlich mit PB. Jenſen [bei Gruppe, Myth. II, ©. 1355, Anmkg. 2] ge 
rechtfertigt werden durch Ableitung von dem Namen des alten babylonischen Sites des 
Iſtarkultus Erech, d. i. Uruk oder Arku, von dem Macrobius nichts mehr gewußt 

35 haben wird; allerdings jcheint auch Tammuz „in erfter Linie” nad Erech zu gebören, 
jo Hommel, Grundriß d. Geich. und Geogr.’, ©. 387f.) Daraus wird zu entnehmen 
jein, daß in Verbindung mit dem bis auf Konftantin beftehenden großen Apbrodites 
beiligtum zu Aphaka im Libanon Adoniskult dort blühte, ebenfo wie zu Byblos. Das 
wird beftätigt durch die Angabe des Pſeudo-Melito, daß zu Aphaka das Grab des Tammuz 

80 fei (f. oben S III). Bei Apbala find die Hauptquellen des Nahr Ibrahim, im Altertum 
Adonis genannt, von defien Färbung durch das Blut des Gottes Lucian berichtet (ſ. unten 
SIV,6, a). Noch das Etymologieum Magnum s.v. "Agaxa weiß in feiner Erklärung 
dieſes Ortönamens davon, daß der Mythos von Aphrodites Liebe zu Adonis in Aphala 
fih abfpielte CApaza: ... reolinuua, neoılaßor'ons töv "Adawır rs Apgodirnc 

35 &xei 9) mv nowenv I) mv Loydımv negıßoinv). Das zu Aphaka beginnende Thal des 
Nahr Ibrahim ift ausgezeichnet dur üppige Vegetation. Eben deshalb wahrſcheinlich 
bat man bierber den Sit des Adonis verlegt und den Fluß ihm geweiht gedacht (vgl. 
Frazer, Adonis, ©. 77f.), da wir weiterhin in Adonis einen Vegetationsgott erfennen 
werden (ſ. unten 8 IV, 7). 

40 4. Verbreitung des Adoniskultus bei den Phöniziern. Aultus des 
Adonis wird, auch abgejehen von den Ausfagen über Byblos und Aphaka, bei den Abend: 
ländern den Phöniziern und den Syrern zugejchrieben. Mo nur allgemein die Syrer oder 
„Aſſyrer“ genannt werden, ift indefjen zweifelhaft, ob fie von den Phöniziern überhaupt 
oder doch ob fie richtig von ihnen unterjchieden werden, und wo ausdrüdlih von einer 

45 beitimmten Gegend des weſtlichen Spriens die Nede ift, läßt fich vermuten, daß bie 
Abendländer den ihnen geläufigen Namen Adonis fubftituiert haben für den Namen 
Tammuz. 

Neichlicher und früher als für eine andere Gegend ift Adonisdienft auf Cypern be 
zeugt. Daß er dort phönizifchen Urfprungs war, wird direft nirgends gefagt, läßt fich 

50 aber doch aus dem Zujammenbang unferer Nachrichten als gefichert anfeben. Paufanias 
(. IX, 41, 2f.) redet von einem alten Heiligtum des Adonis und der \ — zu Ama: 
thus auf Cypern, einer Stadt ziveifellos phöniziſchen Urſprungs. Noch Stephanus von 
Bozanz (s. v. ’Auadods) weiß von Verehrung des Adonis zu Amathus. Der cypriſche 
Aphroditedienft ftand zu dem phöniziſchen Ajtartefult in einem Verhältnis der Ab— 

65 hängigfeit, und auf ganz Cypern befanden ſich phbönizifche Kolonien. Es ift deshalb 
bon vornherein wahrſcheinlich, daß der cypriſche Adonisdienft aus Phönizien ftammte. 

rüber als jpeziell für Amathus wird Adonisdienſt bei Griechen und Yateinern für 
Cypern überhaupt bezeugt. Mehrfach wird dabei Adonis zugleich mit Phönizien, Syrien 
oder Aſſyrien in Verbindung gebracht. Nach Apollovor (1. III, 14, 37.) ift Adonis cın 

so Sohn des Kinyras, des Gründerd von Paphos auf Cypern; nad eben demjelben ſoll 
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Heſiod ihn bezeichnet haben als Sohn des Phoinix (auch Valerius Probus, zu Virgils 
Bucol. 10, 18, ed. Keil S. 25 berichtet ſo über Heſiod), dagegen Panyaſis als Sohn 
des Theias, eines Königs der „Aſſyrer“, d. i. Syrer. Als Sohn des Kinyras, des Königs 
der Cyprier, bat nach Athenäus (l. X, 83, 456) auch ſchon der Komiker Platon den 
Adonis bezeichnet ; ebenſo ift nach Ovid (Metam. 10, 298 ff.) und Servius (zu Virgils 6 
Bueol. 10, 18) Abonis ein Sohn des Cinyras auf Cypern. Nach Balerius Probus 

* (a.a. DO.) bezeichnete Antimahus den Adonis als Herrſcher über Cypern. Bei Properz 
(ed. Müller 1. III, 13, 53f.) wird Adonis verwundet auf dem Spalifchen Gebirg 
Cyperns. Ptolemäus Hephäftion (bei Photius, Bibliotheca, God. 190, ©. 153a, MSG 
103, Kol. 632) läßt die Auffindung des toten Adonis durch die umbherirrende Aphrodite 10 
ftattfinden &» "Aoyaı nökeı tjs Kunoov, &v to tod ZoıwWiov (Lovdıßiov? ſ. dazu Noulez 
a.a.dD, ©. 531, Anmtg. 6) ’Andilwvos Ieoo. Cicero (Nat. deor. III, 23, 59) 
bringt den Adonis in Verbindung mit der ſyriſch-cypriſchen Aſtarte: quarta (Venus) 
Syria Cyjp]roque (Tyroque) concepta, quae Astarte vocatur, quam Adonidi 
nupsisse proditum est, und Diogenian (Praef., Corp. Paroemiograph.Gr. ed. Leutſch 16 
u. Schneidewin, Bd I, ©. 180) redet von Verehrung des Adonis auf Cypern. Tees 
fennt neben dem byblifchen einen cypriſchen Adonis (ſ. dazu Gr we a. a. O., ©.7). Auch 
daß Pieudo:Melito die Balti, die den phöniziſchen Königsfohn Tammuz (d. i. Adonis) 
liebt, zu einer Königin von Cypern madıt und von dort nad Gebal überfiedeln Täßt, 
—24 auf eine Beziehung des Adonisdienſtes zu Cypern. Ber Heſychius findet ſich s. v. 20 
Ilvyuaio» die Angabe: Adwrıs napd Kunolos. Das Etymologieum Magnum 
s. v. "Atos nennt dies als den Namen eines Fluſſes auf Cypern mit der Erklärung: 
’Ao yao 6 "Admvıs Wvoudlero und giebt s.v. Kiooıs an: Akyeraı napd Kvnoloıs 
Kiooıs 6 ”Adwrıs, ebenſo Choirobosfos (bei Cramer, Anecdota Graeca, Bd II, 
©. 228, 8f.): Akyerar Ö£ al naoa Kunoloıs Kies 6 "Adwrıs. Ein Scolion 2 
zu Lykophron (v. 831 ff.) bemerkt: — h 6 "Adwvıs napa Kunoioıs xaleitaı, 
und ein ungenannter Lexikograph (bei J. Beder, Anecdota Graeca, Bd I, ©. 345) 
jagt von den Adonien: Zorı dE Powixwv zal Kunoiov. 

Eine Münze des Königs Evagoras von Kition (de Vogüs, Melanges d’archöo- 
logie orientale, Paris 1868, Taf. XI, n®. 19) jtellt auf der einen Seite einen FFrauen= 30 
fopf, auf der andern einen bartlofen männlichen Kopf mit MWidderhörnern dar. De Bogüe 
(a. a. O. ©. 19.) will darin Aphrodite und Adonis erfennen und in den Hörnern sym- 
bolisme oriental. Yeßteres ijt gewiß richtig. Da fich aber, fo viel ich ſehe, font 
feine Darjtellung des Adonis mit Widderhörnern findet, ift e8 doch zweifelhaft, ob bier 
gerade an ihn zu denken iſt. Vielleicht it zu vergleichen die Bezeichnung des Adonis 35 
ald dixsoms in einem orpbifchen Hymnus (55[56], 6, Orphica ed. Hermann ©. 323, 
j. aber dazu Greve a.a.D., ©. 16). 

MWahrjcheinlih haben die Griechen den in Athen deutlich feit dem 5. Jahrhundert be- 
zeugten Adonisdienft von Cypern aus fennen gelernt. Zu den Etrusfern und Römern 
ıft er vermutlich durch Bermittelung der Griechen gelommen. Dagegen ift der feit Theo: 40 
frit bezeugte Adonisdienft im ägyptiſchen Alerandrien wahrfcheinlihd aus Byblos dorthin 
übertragen, da er in dauernder Verbindung mit dem Kultus von Byblos ftand (f. unten S IV, 
8). Entweder vom phönizischen Mutterland aus ijt Adonisdienit nah dem farthagifchen 
Afrika verpflanzt worden oder vielleicht eher unter römifchem Einfluß dort aufgefommen, 
wie es fcheint nur vereinzelt. Als Beleg kenne ich allein den fchon erwähnten sacerdos 4 
Adonis CIL VIII, 1211 (f. oben S IV, 2). 

Im pbönizifchen Mutterland und in Kanaan überhaupt ijt einheimischer Adonisdienſt 
außer zu Byblos und Apbafa nicht ficher nachweisbar, jedenfalld nicht ala an einem be= 
ftimmten Orte feit alter Zeit geübt. Hieronymus (Epistola LVIII ad Paulinum, MSL 
22, Kol. 581) berichtet von Tammuz: oder Ndonisdienft, der in der Zeit zwiſchen so 
Hadrian und Konftantin zu Betlehem getrieben worden war, zu feiner Zeit aber nicht 
mebr beitand: Bethleem, nunc nostram et augustissimum orbis locum, ... 
lucus inumbrabat Thamuz, id est Adonidis, et in specu, ubi quondam Christus 
parvulus vagiit, Veneris amasius plangebatur. Es bleibt zweifelhaft, ob bier an 
ſyriſchen Tammuzdienft zu denken ift oder an Adonisdienſt, der von den Römern im: 55 
portiert oder aus Byblos oder Alerandria (j. unten $ IV, 6 und 8) nad Judäa gelangt 
fein könnte. Daß Hieronymus den Namen Tammuz voranftellt, ift nicht dafür ent- 
Icheidend, daß er eigentlih an den ſyriſchen Gott denkt. Diefer Name kann lediglich der 
Gelehrſamkeit des Kirchenvaters angebören (vgl. oben S IV, 1); er verdeutlicht ihn dann 
durch den andern, der ald der wirklich in Betlehem gebräuchlich getwejene anzujehen wäre. so 
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Andere Zeugniffe reden, ohne Angabe einer beitimmten Lofalität, von dem Adonis- 
dienst allgemein als phönizischem oder ſyriſchem Kultus. Hier fann, fjofern es fih um 
das eigentliche Phönizien handelt, überall an den Kult von Byblos und Aphaka gedacht 
werden. Heſychius giebt 8. v. Adwnıs an: . . NM deonörms bno Powixav. xal Bökov 

5 [= Baal oder Bel?) övoua. Xucian (De saltat. $ 58) berichtet von Phönizien, daß 
man dort finde Muooav xal ro ’ Acovgıov Exeivo nevdos ueolöuevov, womit er 
zweifello® die Adonisklage meint; fie gilt ihm alſo ale „aſſyriſcher“, d. i. forifcher, Ritus. 
Ebenfo nennt Bion (ed. Ahrens Idyll. 1, 24 [22]) den Adonis als „aſſyriſchen“ Ge 
mahl der Aphrodite. Hyginus (fab. 58, ed. M. Schmidt ©. 60) bezeichnet als Vater 

10 des Adonis den „König der Ajiyrer” Kinyras, und Hippolyt (Refut. haeres, 5, 9, MSG 
16, 3, Kol. 3155) weilt den roundöntov " Adavır den „Aſſyrern“ zu. Antimadhus bei 
Probus bringt den Adonis durch feine Abftammung mit Syrien und Arabien in Ver- 
bindung (f. dazu Greve a. a. D., ©. 5). Abgejehen von Lucian, werden dieje Schrift- 
fteller zwijchen „aſſyriſch“ oder fyrifch und phöniziſch kaum unterfcheiden. Noch weniger 

15 ijt in der, wie ich mich belehren lafje, wahrjcheinlich fehr jungen Schrift der dem Gäja- 
rius von Nazianz (gejt. 368) zugeichriebenen Dialogi (II, 112, MSG 38, Kol. 993), 
die Bezeichnung für Adonisverehrer ald FIyoor im engern Sinn aufzufafjen ; die wunderlich 
mißverftebende Erklärung von "Adwrıs als Beiname des Hades jpricht für fpäte Zeit. 
Bei Lucian bezieht ſich die Bezeichnung der Klage als „aſſyriſch“ wahrjcheinlih auf den 

Kult des wohl als fyrifch gedachten Aphaka im Unterfchied von dem phöniziichen Byblos. 
Ebenfo wird die Zumeifung des Adonisdienſtes an die religio Assyriorum bei 
Macrobius (Saturn. I, 21, 1) zu verftehn fein (f. unten 8 IV, 9). Das allerdings 
nahe der Grenze Cöleſyriens, aber noch auf der Weſtſeite des Libanons in der Nachbar: 
ihaft von Byblos und Berytos gelegene Aphaka wird indejjen dem phöniziſchen Bereich 

25 zuzurechnen fein. Speziell phöniziſcher Adonisdienſt wird nod bezeugt bei Athenäus 
(1. IV, 76,174) durch die Angabe des Kenophon oder wohl befjer Kenophanes (j. Dümmler, 
Rheiniſches Mufeum XLII, 1887, ©. 139f.; Gruppe, Myth. II, ©. 949, Anmtg.), daß 
bejtimmte Flöten von den Phöniziern yiyyooı genannt würden mit Bezug auf ihren 
Gebrauch bei den Adonisklagen, und ebenda durd die Mitteilung des Demokleides, daß 

so die Phönizier den Adonis /tyyons nennen. 
Daran, daß der chprijche Adonisdienft mit dem von Byblos in gefchichtlicher Ver: 

bindung jteht, kann nicht gezweifelt werden und ift von niemand gezweifelt worden. Die 
Priorität bat man nicht immer dem Kultus von Boblos zuerkannt (ſ. unten 8 IV, 9). 
Indem die Griechen dem Adonis vielfach eine „ſyriſche“ Herkunft zufchreiben, feinen Bater 

85 aber, den Kinyras, in der Negel ald König auf Cypern darftellen, jcheinen fie vorauszu— 
jegen, daß diejer aus „Syrien“ oder Phönizien nach Cypern einmwanderte, d. b. daß der 
Adonisdienjt in Phönizien feinen Ausgangspunkt hatte. Das muß nicht unbedingt auf 
richtiger Erinnerung des gejchichtlichen Hergangs beruben. Da aber der Name Adonis 
feiner einfachſten Erklärung nad) auf phöniziſchen Urjprung verweift, jo ift es ſchon daraus 

40 wahrjcheinlic, daß der chprifche Adonisdienjt den phönizifchen Kolonien auf Cypern feinen 
Urjprung verdankt. Was fi uns mweiterhin für das gejchichtliche Verhältnis des Adonis 
zu dem babylonishen Tammuz ergeben wird (f. unten $ IV, 9), madt die Annahme 
unabmweisbar, daß mir das Vorbild für den chprifchen und griechifchen Adonis bei den 
Phöniziern zu fuchen haben. 

45 Alle unfere ficher datierbaren direkten Nachrichten über phöniziſchen Adonisdienft find 
jpät. Nur die eine Angabe wäre verhältnismäßig alt, wenn fie wirflih dem Xeno: 
phanes von Kolophon angehört, deflen Lebenszeit in das 6. und 5. vordriftliche Jabr: 
hundert zu fallen jcheint. Dazu fommt etwa noch die Behauptung bei Apollodor, daß 
Hefiod den Adonis einen Sohn des Phoinix genannt habe. Aber wenn nicht aus direften 

5 Hinweifungen auf Phönizien, jo ergiebt ſich aus der frühzeitigen Bezeugung des Gottes: 
namens bei den Griechen, die hinausgeht über die Bezeugung des bei ıhnen beftebenden 
Kultus und mindeitens bis in das 7. oder 6. —— zurückreicht (f. unten 8 IV, 9), 
daß der Dienſt des Adonis, feine Herkunft aus Phönizien vorausgeſetzt, dort ſeit alten 
Zeiten heimiſch mar. 

55 Ein Reit alten phönizifchen Adonisdienftes hat ſich vielleicht erhalten in dem Namen 
des Scheich Ma’sük „der Geliebte”, defjen Grab bei Tyrus gezeigt wird (fo, nach dem 
Vorgang anderer Goldziher, Muhammedaniſche Studien, Th. II, 1890, ©. 335). Iſt 
diefe Identifizierung richtig, fo wäre fie ein uns fonjt nicht vorliegender Beweis dafür, 
daß der Adonisdienft im eigentlichen Phönizien nicht nur auf Byblos und die benady: 

60 barten Libanongegenden bejchräntt war. Aber aus dem Namen Ma’sük kann doch nur 
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etwa entnommen werden, daß es fih um Moonisdienft oder einen verwandten Kultus 
handelt; einen verwandten Kultus fennen wir auch in dem des Esmun von Sidon (vgl. 
unten S IV, 9). 

Der Tammuzdienft zu Antiochia am Orontes, von dem Iſaak Antiochenus anfchei- 
nend als noch beitehendem redet (j. oben $ III), wurde von den Abendländern als 5 
Adonisdienft bezeichnet (f. die Ausfagen des Ammianus Marcellinus unten 8 IV, 6). 
Ob er zu dem Kultus von Byblos in Beziehung jtand oder altaramätfcher, aus Baby- 
lonien importierter Tanımuzdienjt war, muß dahingeſtellt bleiben. Dieſes ift mahrjchein- 
licher, da Iſaak Antiohenus neben Tammuz den fpezifiih ſyriſchen Gottesnamen Kau- 
kabtä als antiochenifhen nennt. Jedenfalls it anzunehmen, daß man zu Antiochia, auf 
ſyriſchem Boden, den Gott thatfächlid Tammuz nannte. Auf Trauerfeiern fei es des 
Adonis, fei es des Tammuz bezieht jih wohl auch was Oppianus (Cyneget. II, 150 ff.) 
angiebt von einem am Drontes gelegenen Tempel des Memnon, two die „aſſyriſchen“ Be: 
wobner den Memnon beweinen (der Name Memnon fol nad Robertfon Smith, Ctesias 
and the Semiramis legend in: The English Historical Review, ®b II, 1887, 15 
S. 307 entitanden fein aus Na’aman, einem Namen des Adonis |[j. unten 8 IV, 5 
zu Jeſ 17, 10], was lautlih wenig wahrſcheinlich iſt). Bei dem, was die Vita He- 
liogabali (Script. hist. Aug. ed. Peter 7, 3) von Heliogabal berichtet: Salam- 
bonem etiam omni planctu et iactatione Syriaci eultus exhibuit, omen sibi 
faciens inminentis exitii, wird man zu denken haben an Adonis- oder Tammuzkult 20 
oder einen verwandten Kult, der in Emefa, der Heimat Heliogabals, bejtand. Den Adonis 
fombiniert mit der Zalaußds das Etymologieum Magnum Ss. v.: negı£oyerau don- 
vodoa 109 "Adamır. R 

irmicus Maternus (De errore profanar. religion. 9, 1, CSEL 2, ©. 90) jagt 
ganz allgemein, daß in plurimis orientis eivitatibus Adonisdienft bejtehe; der „Orient“ 3 
it bier wohl von römiſchem Standpuntt aus zu verjtehn. Aufonius (Epigr. 30) läßt 
die Arabica gens den Adoneum verehren; „arabijch” wird bier ungenaue Bezeichnung 
für „ſyriſch“ in dem weiten Sinne der fpätern Zeit fein. 

Aus dem vorliegenden Material ergiebt fih nur, daß der Gott „Adonis“ den 
Pböniziern angehörte. Auf eigentlich ſyriſchem Gebiet ift ein zu dem Adonisdienit von 30 
Boblos in direkter Beziehung jtehender Kult nicht beftimmt nachweisbar. Wo bier von 
Adonis oder einem ihm ähnlichen Gott die Rede ijt, handelt es ſich wahrjcheinlich überall 
um den Gott, der bei den Einheimischen den Namen Tammuz trug. 

Noch weniger als bei den weltlichen Syrern läßt ſich Adonisdienſt im fernern Often 
nachweiſen. In einer Stelle bei Yelian, die von einem Tempel des Adonis in Elymaia 35 
redet, iſt ſtatt Adamudos zweifellos zu lefen "Avaiudos (j. U. Nanata Bd XIII, 
©. 640, 50 ff.; anders Greve a. a. O., & 27). Selden (a.a.D. ©. 258) veritand bie 
Angabe bei Heſychius s. v. Aßchßac: 6 "Adamıs bnö Ileooaiwr von den Persaei ... 
a Persa urbe ad Euphratem sita; zweifellos aber ijt die Emendation Ileoyaiwv 
ribtig (vgl. Etymologie. Magnum s. v. ’Aßoßas: ‘O "Adwwıs üno Ileoyaiav). 40 

5. Adonis im AT. Wielleicht läßt fih im einigen Ausjagen des ATs Hin: 
weifung auf den Adonisdienit erkennen. Einzelne diefer Ausjfagen gehören einer Zeit 
an, wo von einer Kenntnis des babvlonifchen Tammuzdienftes bei den Israeliten ſchwer— 
lich die Rede fein kann. Daß es fih aber um einen aus Phönizien jtammenden Kult 
bandelt, gebt allerdings aus feiner diefer fcheinbaren Anfpielungen ficher hervor. 

An Jeſ 17, 10f., einer zweifellos echt Jeſajaniſchen Stelle, haben viele Erflärer 
(fo viel ich jebe, zuerit Ewald) die Zr IE von den uns bei den Griechen be: 
fannten Adonisgärten verjtanden. Von den Griechen wiſſen mir feit Plato, daß ſie im 
Adoniskult Käſtchen oder Schalen mit leicht auffprofienden Sämereien bepflanzten, deren 
raſches Abwelten beobadıtet wurde (eine ausführliche Beichreibung der Adonisgärten bei so 
Julianus Imp., Conviv., Opp. ed. Spanh. ©. 329 CD, ed. Hertlein ©. 423; meitere 
Belege bei Engel a. a. O., ©. 548 ff. und beſonders Raoul Nocette, M&moire sur les 
jardins d’Adonis in der Revue archöologique, Jahrg. VIII, 1, 1851, ©. 97—123; 
für den orientalifchen Urſprung diefer Sitte j. unten S IV, 7,a). Diefem Brauche jcheint 
zu entiprechen die Schilderung, die Jeſaja von Ephraim giebt: „Du vergiſſeſt des Gottes 55 
deines Heils ...; deshalb pflanzeit du Prlanzungen der zrre>2 (d. h. entweder: „der Lieb: 
lichleit” oder auch einer bejtimmten fo benannten Pflanze) und beſäeſt e8 mit fremden 
Kanten. Am Tage deines Pflanzens begft du fie, und am Morgen bringit du beine 
Saat zur Blüte; aber dabin ift die Ernte am Tage des Siehtums und des berben 
Schmerzes”. Es jcheint mir zweifellos, daß dies nicht realiftiich zu verjtehn ift von der co 

Reals@ncnklopädie für Theologie und Kirche. 8.4. XIX, 23 
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Ausübung eines abgöttifhen Ritus (fo Glermont:Ganneau, Etudes d’archöologie 
orientale, Bd I, 1, 1880, ©. 27f. mit anderer, m. E. unmöglicher, Auffaffung des 
2° v. 10 — „mweil”), fondern daß damit die kurze Freude und rafche Betrübnis alles 
von Jahwe abgewwandten Beginnens, befonderd des abgöttifchen (worauf das "T im 

57 PTIST verteilt), gefchilvert werden foll. Aber e8 liegt nahe, dies Bild entlebnt zu 
benfen aus einer frembländifchen Kultusſitte. Es kann dabei dabingeftellt bleiben, ob 
das Mort E22 von der Anemone zu verftehn ift, deren Namen Movers (Bd I, ©. 217) 
und de Lagarde (Semitica I, 1878, ©. 31f.; vgl. derj., Ueberficht über die im Aramä— 
iſchen ... übliche Bildung der Nomina, AGG vom J. 1888, Bd XXXV, ©. 205) von 

10 72*2 ableiteten (ebenfo Glermont:Ganneau a. a. D., ©. 26ff.; Robertfon Smith in: The 
English Historical Review, Bd II, ©. 307 ; ſ. dagegen Wellbaufen, Nefte arabifchen 
Heidentums', 1897, ©.10; vgl. noch Refte', 1887,©. 7f., Anmig.2 und Löw, Aramaeiiche 
Pflanzennamen 1881, ©. 201, Anmtg., dazu S.411.n.90). Die Anemone war bei Griechen 
und Römern fpeziell die Blume des Adonis (f. Belege bei Glermont-Ganneau a. a. O., 

15 ©.26, Anmig. 5), und Y=r> mar jedenfalld zunächſt ein Gottesname (ſ. Baubiffin, 
Studien II, 1878, ©. 161), möglicherweife ein Name des Adonis. Daß aber Jeſ 17, 10 
22 zu berftehn fei „pflanzungen von Adoniffen (d. i. fremden göttern)“ (Ewald, Hebr. 
Sprade $ 287 a; derſ., Die Propheten‘ Bd 1, 1867, ©. 364), ift nicht anzunehmen, 
da y>> nicht als appellativifche Bezeichnung für Abgötter gebraucht wird (beffer Cheyne, 

20 A. Adonis und Kommentar zu Jef 17, 10 [2. X. 1882]: plants of Adonis als a double 
plur., jo auch Geſenius-Buhl s. v. 7172, Marti 5. d. St.; ald einen „Beinamen“ bes 
Adonis fieht 7=>2 auch an H. Lewy [Die jemitischen Fremdwörter im Griechifchen 1895, 
©. 49] und ſcheint davon das griehiihe dveunvn abzuleiten). In Drr2 wird wohl 
höchſtens eine Anfpielung auf einen Adonisnamen zu erkennen fein, mag man nun 

35 an eine Benennung der Blume nah ihm denken oder an ein Abjtraftum, das auf die 
Bedeutung des Gottesnamend hinweiſen würde. Abgeſehen von diefem Worte, das 
nah Phönizien binzudeuten jcheint, ift für Jeſ 17, 10f. an Tammuzdienſt jedenfalls jo 
lange nicht zu denen, ald wir von einer auch babyloniſchen Sitte der „Adonisgärten“ 
nichts willen. — Das Pflanzen und Verwelken des Gepflanzten verſteht man, da eben 

so nur davon die Nede ift, doch wohl am einfahjten (und ebenſo auch die griechiſchen 
Adonisgärten; |. dazu unten $ IV, 7, a) als eine Darftellung des rajchen Wechſels im 
Werden und Vergehn, nicht von „Adonisitäben, die als Abſenker gefegt find um zu grünen 
oder zu welken“, wobei der Erfolg oder Nichterfolg als ein Omen anzufeben wäre (fo 
Robertfon Smith, Religion, ©. 150, Anmkg. 285; an eine Beziehung auf den Adonis— 

85 dient denten auch Duhm, Kittel, Orelli?’ z. d. St.). 
Die Ausfage Je 17, 10f. ift, wenn fie ſich wirklich auf den Adonisdienft bezieht, 

vielleicht nicht deſſen ältefte Bezeugung im AT und dann (abgejehen etwa von dem 
PBerfonnamen Adüna in den Amarna-Briefen, j. oben 8 IV, 2) auf weitjemitifchem Boden 
überhaupt. Aud Am 8, 10, wo „die Klage um den Eingeborenen (707)“ als Beifpiel 

40 einer großen Klage genannt wird, hat man mehrfach von der Adonisklage verftanden (wohl 
uerſt Movers Bd I, S. 248F.), wozu aber die Berechtigung doch zweifelhaft bleibt, da 
ldonis nicht als „Einziger“ bezeichnet wird und nicht als einziger Sohn ericheint. Daß 

die Benennung 'leovd (ledovd) — m — 77) bei Philo Boblius für den getöteten, 
nämlich geopferten, Sohn des EI oder Kronos (ed. C. Müller fr. 4 u. 5, ©. 570f.) fih auf den 

45 Adonis bezieht, ſteht keineswegs feft, obgleich allerdings der „Kronos“ des Philo fpeziell der 
Gott von Byblos iſt (fr. 2, 17, ©. 568). Dies Teovö könnte auch entftanden fein aus einer 
oentifizierung des Kronos mit Abrabam, nämlih aus der Bezeichnung des zum Opfer 
auserjehenen Iſaak ala Tr (vgl. A. Sanduniatbon Bd XVII, ©. 464, 18 ff.). Auch der 
Erzählung von der verjuchten Opferung des m Iſaak könnte freilih ein Mythos zu 

50 Grunde liegen (Völter, Aegypten und die Bibel, Leiden 1903, ©. 23 ff. will in der Ge 
ftalt des Tiaak geradezu den Tammuz:Adonis erkennen); aber zu ihrem Verſtändnis ge 
nügt doc die Auffaſſung als einer Yegründung der Abſchaffung des Kinderopfers wie 
für die Erzählung Philos umgefehrt die Erklärung als einer Necdhtfertigung des Kinder: 
opfers. Die „Klage um den Cingeborenen“, die auch Jer 6, 26 erwähnt wird als „eine 

55 bittere Klage“ und ebenfo in der fpäten Stelle Sad 12, 10, kann einfady auf einer Be: 
obadtung aus dem menfclichen Yeben beruben. Das ift um fo wabrjcheinlicher, als 
diefe Klage Sad 12,10 in Varallele genannt wird mit der Klage um den Erjtgeborenen. 
Jedenfalls ift fid der Verfaffer von Sad) 12, 10 einer mythologiſchen Bedeutung des 
Ausdrudes nicht bewußt geweſen (vgl. Pſ35, 14; Baubdiffin, Studien I, S.316f.). Daß 
für den babylonishen Tammuz eine Bezeichnung vorkäme, welcher die des Adonis als 
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mr entiprechen würde, iſt mir nicht befannt. Man kann freilih durch > „der 
einzige (Sohn)“, fofern man dabei an den einzigartigen denken darf, erinnert werden an 
die Bedeutung des ſumeriſchen Dumuzi, wenn e3 wirklich den „echten Sohn“ bezeichnet 
(j. oben $ II); aber das ift doch wohl nur ein zufälliger Bedeutungsanklang, da Tammuz 
im femitifchen Babyloniſch m. W. nicht ala „echter Sohn“ Pan wird. Wie follte 5 
die Bedeutung des ſumeriſchen Wortes den Phöniziern und Ssraeliten verſtändlich ge: 
worden fein? Eher als in der Klage um den 17 dürfte man in der Formel des Klagerufs 
Ser 22,18; 34,5 (vgl. LXX 199 13,11 L[= 12,24 ° ed. Siwete] Odai, xUo«) 
eine Beziehung auf den Adoniskult fehen, meil bier der Ausdruck TI78 77 darauf ver: 
weißen kann (woran wieder zuerjt wohl Movers Bd I, ©. 204. 246 ff. gedacht hat); aber 
er giebt doch eber den bei der Trauer um einen menjchlichen Herrn oder König üblichen 
Klageruf wieder. Dafür fpricht, daß fich Jer 22, 18 das daneben ftehende: „wehe, mein 
Bruder, und wehe, Schweiter“ nicht auf den Adonis beziehen läßt (vgl. 1 Kg 13, 30; |. 
aber Moverd Bd I, ©. 218). 

War wirklich Adonisdienft den Israeliten befannt jchon im 8. Jahrhundert (wie es 16 
nad Jeſ 17, 10f. allerdings den Anjchein bat) und Tammuz erft feit dem Ende der 
aſſyriſchen oder dem Anfang der babylonijchen Periode, fo läßt fich nicht entſcheiden, ob 
Tammuz beim Auflommen feines Kultus als ein befonderer Gott neben Adonis ange: 
jeben oder der übereinjtimmenden Riten wegen von vornherein mit ihm identifiziert wurde. 
Die Behauptung von der dentität des Tammuz und Mdonis feit Origenes fpricht eher 20 
dagegen als dafür. 

Außer in der Gefchichte von Iſaak als dem „eingeborenen” hat man noch in andern 
altteitamentlihen Erzählungen den Tammuz- oder Adonismythos finden wollen, jo Windler, 
für den Adonis nur ein anderer Name des Tammuz ift, namentlich in der Geftalt des 
Joſeph. Er fol ein „Ausfluß des Sonnengottes” fein, „auf welchen gleichzeitig die 26 
Züge des Tammuz, des Gottes der Frühjahrsſonne, übertragen find“ (Geichichte Israels 
II, 1900, ©. 72, überhaupt ©. 70ff.; ähnlich A. Jeremias, D. ADi. L. d. alten Orients, 
©. 383 ff.; ein beiden Autoren, wie es fcheint, unbefannter Vorgänger ift ſchon i. J. 
1700 Job. Braunius gewejen, der a.a.D., ©. 428 ff. mit anderer Beurteilung, aber mit 
derjelben, bis in Einzelbeiten übereinftimmenden Beobachtungsweife die Anfchauung vertritt, 30 
Thammuz fuisse Josephum in Aegypto). Auch Abraham in feinem Berhältnis zu 
Sara wird von Windler ald Tammuz-Adonis gedeutet (a.a.D., ©. 23), und der Mythos 
diefes Gottes fol in die Erzählung von den Söhnen Davids hineinfpielen (©. 227 f.; 
vgl. ©. 105f.). Die Lade Jahres und das KHäftchen, worin das Kind Moje ausgejegt 
wird, follen dem ſchwimmenden Sarge des Dfiris entfprechen, „an deſſen Kult der des 35 
Tammuz in Gebal angelnüpft wird“ (S. 95; vgl. unten SIV, 8). Diefe Kombinationen 
wird man auf fich beruhen laſſen dürfen, obgleich es jehr wohl möglich ift, daß namentlich 
in der Joſepherzählung mythologiſches ſteckt. 

Mit großer Wahrſcheinlichkeit dagegen bezog Ewald (Die Propheten?, Bd III, 1868, 
©. 463) auf Adonisdienſt Da 11, 37, wo von Antiohus Epiphanes gejagt wird, daß er «0 
nicht achte auf den Gott feiner Väter und auf „die Luft der Weiber” Er} NTT) Mit 
„Luft der Meiber“ muß bier eine Gottheit gemeint fein, und die Bezeichnung paßt faum 
auf eine andere als entweder Adonis oder Tammuz. Adonis wurde wie in Bublos, fo 
in Athen und Alerandria vorzugsweiſe von den Weibern verehrt (f. unten SIV, 6; vgl. 
au die Angabe des Hieronymus ebend. und Ammianus Marcellinus ed. Gardth. J. XIX, #5 
1, 11: eultriees Veneris ... in sollemnibus Adonidis sacris) und war der Xieb- 
ling einer Göttin; von der Klage der Weiber um Tammuz berichten Ezechiel und die 
arabischen Autoren (f. oben S I und III). Wenig wahrjcheinlich it, daß, wie Higig und 
ion andere vor ihm wollten, für Da 11, 37 an die Artemis oder Nanata von Elymais 
zu denken ſei. Bon ihr konnte der Verfaſſer des B. Daniel bei Abfafjung diefer Dar: 50 
jtellung kaum etwas wiſſen. Die Kunde von ihr gelangte wohl erſt damals zu den Juden, 
als Antiohus Epiphanes fur; vor feinem Tode den Verſuch machte, ihren Tempel zu 
plündern ; die Danielftelle wird früher geichrieben jein (vgl. A. Nanata Bd XIII, ©. 633 7.). 
Db aber Adonis oder Tammuz gemeint ift, läßt ſich mit Sicherheit nicht entjcheiden; für 
den Syrer Antiochus ſcheint neben dem „Gott feiner Väter” beijer die Erwähnung des 55 
ſytiſchen Tammuz zu pajjen. 

Eine Ausfage des Briefes Jeremiä v. 30f. bat man vom Adonisdienft veritanden. 
Es iſt darin die Nede von den Prieftern, die in den Tempeln der Götter jien mit zers 
rifienen Kleidern und gejchorenen Köpfen und Bärten, unbededten Hauptes und brüllend, 
indem fie vor ihren Göttern rufen, wie einige es thun beim Totenmahl. — Die Ber 60 
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ziehung auf Adonis- oder auch Tammuzdienft ift möglich, aber doch durd nichts beftimmt 
indiziert, obgleidh wir von Trauerriten mie die hier gejchilderten in einem andern Kultus 
auf ſyriſch-⸗phöniziſchem Boden nichts wifjen (vgl. dazu namentlich die Schilderung in De 
Syria dea oben S IV, 3). 

6 Über Sad) 12, 11, wo man die Hlagefeier Hadad-Rimmons auf Adoniskult oder den 
Kult eines mit ihm verwandten Gottes bezogen bat, f. A. Hadad-Rimmon Bd VII, 
©. 287 ff.; A. Rimmon Bd XVII, ©. 9ff. — Der wunderliche Einfall von E. ©. King 
in feinem mir nicht zugänglichen Werte The Psalms (Part III, Cambridge 1905), den 
ih nur aus ThLZ 1906, Kol. 324 kenne, daß für den Zemach „Sproß“ von Sad 

10 6, 9ff. und den sr in Pi 110 der babylonifche Tammuz Vorbild jei, „für den vs ein 
beliebter Beiname ift (er 22, 18)“, iſt doch wohl nicht ernftlich diskutabel. 

6. Die Adonisfefte a) Die Zeit der Fefte. Bei den Babploniern fiel die 
Klagefeier für Tammuz in den nah ihm genannten Monat, in die Jahreszeit Juni-Juli 
(j. oben 8 IT). Auch für die Sfabier giebt En:Nedim die Mitte des Monats Tammuz als 

15 die Zeit der Klage um den Gott Tä-üz an, Maimonides und El-Makrizi nah Ibn Wahſchijah 
den eriten Tag des Monats Tammuz als den der Trauer um den Tammuz (j. oben S III; 
vgl. dort nod die Angabe des Bar Bahlul, die vielleiht nur aus dem Namen des 
Monats erfchloffen ift). Aus Ezechiel ift nicht mit irgendwelcher Sicherheit zu entnehmen, 
in welchem Monat die Judäer die Klagefeier für Tammuz bielten. Wenn irgendeine 

20 Zeit, fo könnte nur etiva eine Feier im Spätfommer (Juli:Auguft) oder Herbit (Auguft- 
September) aus feiner Angabe entnommen werden (j. oben SI). 

Hieronymus (Explan. in Ezech. zu c. 8, 13f., MSL 25, Kol. 85f.) fcheint den 
Juni für das Feſt des Tammuz oder Adonis (f. oben S IV, 1), anzunehmen: unde quia 
juxta gentilem fabulam in mense Junio amasius Veneris et pulcherrimus 

2 juvenis oceisus et deinceps revixisse narratur, eumdem Junium mensem 
eodem appellant nomine et anniversariam ei celebrant solennitatem, in qua 
plangitur a muliebribus quasi mortuus et postea reviviscens canitur atque 
laudatur. Er redet bier von dem Kultus wie von einem beftehenden und bat viel: 
leicht die Zeit des Feſtes aus eigener Beobachtung gekannt. Übrigens befagen feine 

so Morte nicht geradezu, daß das Jahresfeſt in den Juni fiel, fondern nur daß der Tod 
des Gottes fich in dieſem Monat ereignet haben folle. Daß aud das Wiederaufleben in 
den Juni falle, ift wegen des deinceps vor revixisse nicht zu erjehen. Klar find über: 
haupt die Angaben des Hieronymus nicht. Er deutet in der Fortfegung der angeführten 
Stelle den Tod und das MWiederaufleben des Gottes von den Saaten, die in der Erde 

35 erjterben und wieder daraus hervorſproſſen (f. unten SIV, 7, c), was durchaus nicht zu 
der Angabe des Juni paßt. Nach diefer Deutung fcheint er den Mythos auf die Aus: 
jaat im Spätberbjt oder Frühling zu beziehen, und man follte das Feſt des Gottes 
in einer der beiden Jahreszeiten vermuten. An ein doppeltes Feſt, etwa ein Todesfeit 
im Juni und ein Auferjtebungsfeit im Spätherbjt oder Frühling, denkt Hieronymus 

0 offenbar nicht, da er nur von einer einzigen anniversaria solennitas redet. Taf er 
mit Bezug auf das Sprofjen der Winterfaat ein Felt im Spätberbit annimmt, iſt 
ausgefchloffen. Die Beitellung der Winterjaat findet in Paläftına nah dem Eintritt 
des Frühregens, aljo Ende Oltober bis Anfang Dezember, ftatt (ſ. Benzinger, Hebr. 
Archäologie 1894, ©. 208). Für ein Adonisfeft in dieſer Jahreszeit haben wir font 

#5 feine Spur, eber vielleicht für eines im Frübling (f. weiter unten). Aber da Hieronymus 
als einzige Zeitbejtimmung den Juni nennt, fo bleibt doch das wahrſcheinlichſte, daß er 
ein Feſt in diefem Monat meint und nur eines in diefem Monat, aljo etwa im Anfang 
des Monats Tammuz. Da ein Feit in diefer Jahreszeit fi auf das revixisse des 
Gottes nach der Deutung des Hieronymus nicht bezieben kann, jo wird er es zunächſt 

wauf oceisus bezogen baben. Allzuviel Gewicht iſt indeſſen auf die Angabe bes 
Hieronymus vom Juni nicht zu legen, da er vielleicht lediglich dur den Monat Tammuz, 
dejien Name ihn an den mit Adonis identifizierten Gott Tammuz erinnerte, auf den Juni 
(Juli) geleitet wurde, ohne etwas Beitimmtes darüber zu wiſſen. Ob das yet, von 
dem er redet, ein Feſt des römifchegriechiichen und boblifchen Adonis oder des ſyriſchen 

55 Tammuz war, laßt ſich bei der Art, wie er von dem Gott ald Tammuz oder Adonis 
fpricht, nicht bejtimmt erjeben (vgl. oben SIV, 4). Da er eine Feier des Miederauf: 
lebens des Gottes nennt und diefe im Kultus des babyloniſch-ſyriſchen Tammuz nicht 
bezeugt ift, jo liegt es näher, anzunehmen daß er einen Kult meint, der dem von Vyblos 
entſprach. 

Wenn nicht durch Hieronymus, ſo wird doch durch anderweitige Ausſagen eine Feier 
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der Feſte, melche die Abendländer als dem Adonis geltend anfahen, im Juni-Juli für 
Pbönizien und Syrien in bobem Grade mahrfcheinlih gemadt. Die Annahme einer 
Feier ım Hochſommer findet zunächft eine ſehr beſtimmte Beitätigung in den Adonisgärten 
(j. oben S IV, 5), die für feine andere Jahreszeit paflen als die der verjengenden Sonne 
und allem Anschein nach nicht erſt bei den Griechen aufgekommen find (vgl. unten SIV,7, a). 5 
Plato (Phaedr. ©. 276 B) erwähnt ausdrüdlih den Sommer als die Zeit, mo man 
die Adonisgärten befät; dagegen kommt die Ausfage bei Theophraſt (Hist. plant. VI, 
7,3): *Aßoörovov ... noouooyevöusvor (Ö£) Ev borodxoıs doneo ol Adawmidos zAror 
rov BEoovs bier vielleicht nicht in Betracht, da tod BEoovs ſich nicht notwendig auch 
auf Adamıdos zijror bezieht. 10 

Aus einer Darftellung des Ammianus Marcellinus ergiebt fih, daß zur Zeit Kaiſer 
Julians im ſyriſchen Antiochien ein Felt, das er ald das Felt des Adonis bezeichnet, 
vor dem Anfang des Auguft3 gefeiert wurde. Nach Ammianus (ed. Garbtb. 1. XXI, 
9, 14f.) wurden, als Julian (im Jahre 362) in Antiochia einzog, dort in eben dieſen 
Tagen annuo cursu conpleto die Adonea nad altem Ritus gefeiert, amato Veneris, 15 
ut fabulae fingunt, apri dente ferali deleto. Man ſah ein trauriges Zuſammen— 
treffen in dem Umſtand, daß Julian die Stadt betrat, als ululabiles undique planc- 
tus et lJugubres sonus audiebantur. Movers (Bd I, ©. 206) bat aus der Angabe 
annuo cursu conpleto geichlojien, daß das Felt gefeiert worden fei im Herbit un— 
mittelbar vor dem Anfang des furifchen Jahres, der in den September:Oftober falle wie 0 
bei den Israeliten. Movers entnahn daraus und allein daraus ein Herbitfeft, das von 
dem anderwärts gefeierten Sommerfeft zu unterfcheiden wäre. Allein die Worte annuo 
eursu eonpleto beziehen fich gewiß nicht auf den Jahresſchluß fondern auf die jähr: 
liche Wiederkehr des Feſtes (fo Lagrange a. a. O., ©. 304, Anmkg. 1), Wir befigen 
einen Brief Julians (Epist. 52, Opp. ed. Spanh. 438 C, ed. SHertlein ©. 562), der 3 
aus Antiohia datiert ijt 77 ra» Kalaydo» Adyovorov. Alfo war Jultan vor dem 
1. August in Antiochia angelommen. Wenn Ammianus in eben diefem Zufammenbang 
die Tötung des Adonis durch den Eber erflärt: quod in adulto flore sectarum est 
indicium frugum, fo verweiſt das nicht notwendig auf die Herbitlefe jondern nad) 
dem seetarum noch eber auf die vollendete Getreideernte. Diefe Deutung, die ſchwerlich so 
altfemitifch ift, nimmt wohl auf die Feſtzeit überhaupt Feine Rückſicht. 

Die Annabme eines Adonisfeſtes im Herbſte wird aufzugeben fein (gegen Greve 
a. a. O., ©. 45, der für den ganzen Orient ein Herbitfeft annimmt). Auch die Beichreibun 
des Mdonisfejtes zu Alerandria bei Theofrit (ed. Ahrens, Idyll. 15, 112) bezieht fi 
nicht notwendig auf den Herbſt (mie Natalis Comes a. a. O., ©. 349, 36f. annahm: 85 
autumni fruetus), wohl aber auf ihn oder auf den Hochſommer, da für die Feſtfeier das 
Vorbandenfein von Früchten vorausgejegt wird (es tft die Nede von Dora ..., Öoa dowös 
dxoa gp£ooyraı — das find nicht notwendig Eicheln jondern allgemein Früchte von 
Waldbaumen). Mit Unreht bat man aus der Angabe Theofrits (a. a. O. v. 102F.): 
"Adorıv Ar’ devdo) ’AyEoovros unvl Övmdexaro ualazal nödas Äyayov "Roaı auf 40 
ein Feſt im zwölften Monat, alfo am Ende des mazedoniſchen Jahres, geichloffen. Die 
Worte wollen wohl nicht mehr bejagen, als daß jeweils mit dem zwölften Monat, d. i. 
immer nach einem Jahr, Adonis wiederkehrt. — Ein von der Dichterin Prarilla aus 
Sitvon im 5. Jahrhundert erhaltener Vers, der davon redet, daß der zur Unterwelt bin- 
abfteigende Adonis neben Sonne, Sternen und Mond verläßt NdE al M@oalovs or- 4 
zVovs zal unjla xal Öyyvas (Bergf, Poetae Iyriei Graeci, Bd III, ©. 566 n. 2), 
fegt vielleicht ebenfo wie die Baumfrüchte bei Theokrit eine Trauerfeier für Adonis im 
Hochſommer voraus (jo Dümmler a. a. D., Kol. 386). 

Das Orakel des Apollo Clarius bei Macrobius nennt nad einer nicht unwahrſchein— 
lihen Konjektur Yobeds ("Adovıv Statt ’/aw, ſ. Baudiffin, Studien I, ©. 214f.) den so 
höchſten Gott Jao äßoor "Adamır als Gott des Herbites (ueroncboov). Dies wäre 
aber fein Zeichen für eine Feitfeier des Adonis im Herbit und lediglich daraus zu er: 
Hören, daß Adonis den fpätern als Gott der Frucht galt (f. unten $ IV, 7, e), wo: 
bei man zulegt wohl an die Früchte der Herbftlefe dachte jtatt am die Feldfrucht, die zu— 
nächſt gemeint var. 55 

Übrigens ift die Darftellung bei Ammianus, von der wir bier ausgingen, nicht un- 
bedingt auf den Adonisdienft zu bezieben, welcher zu Byblos feinen Mittelpunkt batte. 
Aus der Vergleibung mit Iſaak von Antiochia haben wir jchon entnommen, daß in dem 
antiochenifchen „Adonis” des Ammianus wahrſcheinlich nicht der phöniziiche Gott ſondern 
bielmebr der babylonifhe Tammuz zu erkennen ift, deijen bei den Syrern einbeimifcher so 
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Dienft ſehr wohl auch in das griechische Antiochia eingedrungen fein kann (ſ. oben 8 IV, 4). 
War dies der Fall, jo fiel zweifellos das antiochenifche Feft in den Monat Tammuz. 
Daß Ammianus anfcheinend ein Freudenfeit nicht kennt, würde der Nichterwähnung eines 
Freudenfeſtes für den babylonifhen Tammuz entfprehen. Weder aus der Zeit noch aus 

5 dem Charakter des Feſtes bei Ammianus dürfen dann direft Folgerungen gezogen werden 
für den phönizifchen Adonisdienft. 

Aber auch zu Athen ift das Trauerfeft des Adonis mitten im Sommer gefeiert 
worden. Plutarch (Aleibiad. ce. 18; Nicias ce. 13) berichtet, daß gerade als im Jahre 
415 die Flotte nah Sizilien auslaufen follte, die Adonien gefeiert wurden mit Aus— 

10 ftellung von Bildern eines Toten und Beerdigungsriten, mit Klagen und Trauerliedern der 
Weiber, worin man ein jchlimmes Omen erblidte. Dur diefe Darftellung wird er: 
läutert eine Ausjage des mit den gefchilderten Ereigniffen gleichzeitigen Ariftophanes, bie 
mit dem Auslaufen der Flotte Adonisflagen eines athenifchen Weibes zufanmenftellt 
(Lysistrat. v. 391—396). Nad Thucydides (1. VI, 30) erfolgte die Abfahrt der Flotte 

15 Beoovs usoodvyros Non. Die Angabe der ſommerlichen Jahreszeit für diefe atbenifche 
a dur den Hinweis auf Thuchdides hat, fo meit ich ſehe, zuerft Engel KKypros II, 

. 562), nach ihm mit näherer Begründung Raoul Rochette aufgeftellt (Rev. arch&ol. VIII, 
1, 1851, ©. 121), während man bis dahin nad dem Vorgang Gorfinis (a. a. D.) an: 
genommen batte, daß das Auslaufen der a. erfolgt fei zur Zeit, wo das mare 

% aperiri eintrat, alfo im Frühling (die von Greve a.a.D., S.45 wieder für ein atbenifches 
Adonisfeft im Frühjahr, nämlih im März, aus den angeführten Stellen entnommene 
Argumentation ſcheint mir nicht überzeugend zu fein). — Das von Ariftophanes und 
Plutarh Mitgeteilte ift das ältefte Zeugnis für das Beftehn der Adonien zu Atben. 
Daran jchliegt fi die fchon erwähnte Ausfage Platos (Phaedr. ©. 276 B), worin 

25 die Adonisgärten ald eine allbefannte Einrichtung behandelt werden, 
Neben den Zeugniffen für ein Adonisfeft im Sommer oder fpeziell im Juni-Juli 

fann vielleicht eine Ausfage Lucians für ein Feſt im Frühjahr geltend gemacht werden. 
Nach der Schrift De Syria dea ($ 8) wurde zu Byblos das Felt des Adonis dann ge 
feiert, wann fich die Waſſer des aus dem Libanon kommenden AMdonisflufjes, d. i. des 

0 Nahr Ibrahim, zu einer bejtimmten Jahreszeit von der roten Erde rötlich gefärbt ins 
Meer ergofien. Man jagte dann, das Blut des im Libanon verwundeten Adonis fei in 
den Fluß entjtrömt. Yucian giebt nicht an, im welche Jahreszeit diefe Erjcheinung fiel; 
als ihre Veranlaffung nennt er Avsuoı ronykes, melde die rote Erde in den Fluß 
wehen. Aber dem Luctan mochte die Urfache der roten Färbung nicht genau befannt 

8 fein; man follte eher Regengüffe als die Veranlaffung denken. Wirklich haben Reifende die 
rötliche .n Fluſſes zur Zeit des Früblingsregens beobachtet, Nenan im Anfang 
des Februars, Maundrell am 17. März (Baudiffin, Studien I, ©. 298). Aber aud dies ift 
nicht entſcheidend (Mannhardt a.a. D., ©. 277 und Frazer, Adonis, ©. 127 [vgl. ©. 132f., 
Anmkg. 3] ſchließen daraus auf ein Frühlingsfeft). Es ift wohl möglid, daß die Er: 

40 jcheinung auch zu andern Jahreszeiten vorfommt (vgl. A. Sidonier Bd XVIII, ©. 291, 10f.), 
obgleich allerdings die Worte Lucians ein mehrmahliges Eintreten nicht vermuten laſſen. 
Keinenfalls will er die Zeit bezeichnen, mo etwa die Herbtregen den Adonisfluß rot 
färben (jo Movers Bd I, S. 206f.; Greve a. a. O., ©. 44); denn um dieje Jahreszeit 
hatte, wie wir aus der Erklärung des Adonismpthos fehen werden (f. unten S IV, 7), 

5 ein Adonisfeit Feine Stelle. Man könnte aber auch für die Angabe Lucians vielleidht an 
die Zeit des Hochjommers denen, nämlid daran, daß dann beim Schmelzen des Schnees 
auf dem Libanon der anjchwellende Fluß von der roten Erde feiner Ufer rot gefärbt 
werde (jo Scholz a. a. O. ©. 228). Mit irgendwelcher Beftimmtheit läßt fih aus 
Lucians Ausjage über die Feſtfeier zu Byblos nichts ermitteln. Es ift dies ſehr bedauer: 

0 lich, da anzunehmen ift, daß am Hauptjig des Adonisfultus die ältefte Sitte der Feſt— 
feier beftehn geblieben war. Ein Feſt zu Byblos im Anfang des Frühlings, von welchem 
Zucian in De Syria dea ($ 49) als dem größten Feſte redet — es werde bezeichnet als 
von oder Jaunas — iſt offenbar fein Adonigfeft, da e8 in anderm Zufammenbang vor: 
fommt und mit den für das Mdonisfeft befchriebenen Niten nichts gemein bat. 

Mit Unrecht hat man aus Angaben des Johannes Lydus (De mensib. IV, 44 [64], 
55 od. Wuenſch ©. 116) entnehmen wollen, daß er ein Adonisfeit im Frübjabr kenne (jo Movers 

Bd I, ©. 209, der in jehr verworrener Darftellung, örtlich verfchieden, ein zweifaches 
Adonisfeſt annahm, eines im Frühjahr oder im Beginn des Sommers und eines, bei den 
Sprern und Phöniziern, im Herbit). Lydus jagt nur, daß Adonis der Mai jei und daß 

co in feiner Tötung durch Ares gleichfam der rühling vom Sommer getötet werde, Da: 
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nach wäre die richtige Jahreszeit für die Klage um den Adonis vielmehr der Sommer. 
Da Johannes Lydus den Adonis als den Mat erklärt, fo ift das Feſt der Aphrodite am 
2. April, das er gleich darauf erwähnt (IV, 45 [65] ©. 119), nicht das Todesfeft des Adonis, 
mie man etwa aus dem für diefen Tag berichteten Opfer wilder Schweine (vgl. unten 
S IV, 7, b) vermuten fünnte. — Auch aus der Kombination der Anemone als Früh: 5 
(ingsblume mit dem Blute des Adonis (j. oben S IV, 5) kann nicht auf ein Frühlings— 
feft des Adonis gefchloffen werden (jo Frazer, Adonis, ©. 127). Diefe Blume mird 
ihm als dem Frühlingsgott (vgl. unten $ IV, 7,d) geweiht und erft jpäter mit feinem Sterben 
fombiniert worden fein. Die rote Rofe, die bei den Griechen ebenfalls ald vom Blute 
des Adonis gefärbt angejehen wird (Frazer a. a. O., ©. 127f.), gebört eher dem Sommer 10 
an. — Aus der Beichreibung der Adonisfeiern von Alerandria und Byblos bei Cyrillus 
Alerandrinus (j. unten $ IV, 6, b und 8) ift über die Jahreszeit nichts zu entnehmen. 

Wirklich bezeugt ift nur ein Adonisfeſt im Sommer. Die Annahme, daß diefes in 
den Juni-Juli falle, wird auch dadurch nicht zweifelhaft gemacht, daß das florentinifche 
Hemerologtum für Seleucia in Pierten einen Monat Adonifius ald dem August entjprechend 15 
nennt. Die Giltigkeit diefes Kalenders, nad) dem nirgends datiert wird, ift zweifelhaft 
(Hdeler, Handb. d. Chronologie, Bd I, ©. 433Ff.). Dasjelbe Hemerologium läßt den Monat 

La, deſſen Name dem des Adonifius zu entjprechen jcheint, in dem Kalender von 
Heliopolis:Baalbef mit dem 23. Auguft beginnen und 31 Tage dauern (Ideler S. 440). 
Da es nicht zweifelhaft fein fan, daß der Monat Tammuz urjprünglicd die Stelle hatte, 0 
bie ihm der hebräiſch-babyloniſche Kalender zumeift, d.h. dem Juni-Juli entſprach, fo hat 
in jenen jüngern Kalendarien eine Verſchiebung dieſes Monats ftattgefunden. Wenigſtens 
für die urfprüngliche Stelle des Adonisfeſtes iſt alſo daraus nichts zu entnehmen. 

Im 11. Jahrhundert berichtet der franzöſiſch-jüdiſche Exeget Rafchi von einem Brauche, 
22 oder 15 Tage vor Neujahr den Kindern einen Korb mit Erde zu füllen und mit 26 
Sämereien zu bejtellen, der dann am Nüfttag des Neujahrsfeftes von den Kindern 
in eimen Fluß geworfen wurde (J. Levy, Neubebr. Wörterb., Bd IV, 1889, ©. 131). 
Es iſt das offenbar ein Reſt der Sitte der Adonisgärten (Fleiſcher zu Levy a. a. O., 
©. 229). Die Ausübung der Sitte ift bier in den Monat vor Neujahr, alſo in den 
Auguft-September, verlegt, gewiß eine PVerjchiebung der urfprünglih einem frühern so 
— angehörenden Übung, die darauf beruhen wird, daß man die Bedeutung nicht mehr 
veritand. 

Liebrecht (a. a. D., S.400f.), Eerdmans (Der Urfprung der Ceremonien des Hofein- 
Feſtes, Zeitichr. f. Afiyriologie, Bd IX, 1894, ©. 280—307) und Meißner (Babylonijche 
Beitandteile in modernen Sagen und Gebräuchen, Archiv f. Religionswiſſenſchaft, Bd V, 5 
1902, ©. 230—233) haben die Trauerbräuce des von den Sciiten in Perſien und 
Indien und no fonft, wo Perfer wohnen, gefeierten Hufleinfeites (eine Bejchreibung des 
in einem Dorfe bei Damaskus gefeierten Feſtes giebt Violet, Das Huſſein-Feſt am 
29. April 1901, in: Der chriſtl. Orient III, 1902, ©. 9 ff.) aufgefaßt als in Zufammenhang 
ftebend mit dem Hultus des Adonis oder Tammuz. Einige Niten dieſes Feſtes laſſen 40 
fich nicht recht erklären aus der ihnen von den Schiiten beigelegten gejchichtlichen Be: 
deutung der Erinnerung an die Schladht von Kerbela und den Tod des Huflein, des 
Enkels Muhammeds, jo daß fie einen andern Urfprung zu haben ſcheinen. Das Feſt 
wird am 10. Mubarram gefeiert, aljo im Frühjahr. Ein Adonis: oder Tammuzfeft läßt 
fih für das Frühjahr, wie wir gejeben haben, nicht nachweiſen. Wie wir die Bedeutung 45 
der Trauerfeiern für Tammuz verjtanden haben und ebenjo weiterhin die Bedeutung der 
analogen Feiern für Adonis. beurteilen erden (ſ. unten S IV, 7), hätte gerade ein 
Trauerfeft für einen der beiden Götter im Seübjahr feine Stelle. Es wäre aber dent: 
bar, dab auch bier die altheidniſche Kultusübung eine kalendariſche Verfchiebung erfahren 
bätte, in diefem Falle veranlaft durch ihre Kombination mit einem gefchichtlichen Ereignis. 50 
Im Grunde ift es indejjen nur der Brauch, den Sarg des Huffein ins Wafjer zu werfen, 
der ſich deutlich mit einem Brauche der Adonien berührt (j. unten S IV, 7, a und 8); 
er bat aber auch in andern Kulten Analogien, und die Umwandlung eines Feites des 
Hochſommers in ein FFrühlingsfeft ift immerhin wenig wahrfcheinlid. (Für eine von 
Soldziber, Mubammedanifche Studien II, ©. 331 erwähnte Vorftellung von Huflein ift 55 
wohl die dort regijtrierte angebliche Analogie in der Borftellung von Adonis in Wirklich: 
feit nicht nachzuweiſen). 

Es wird bei der Beiprebung des Adonismythos nochmals auf die Feitzeit zurüd: 
zukommen jein (j. unten S IV, 7, e). 

b) Das NAuferftehungsfeft. In der Beichreibung des antiochenifhen „Adonis“- 60 
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* bei Ammianus Marcellinus fanden wir keine Erwähnung eines auf die Klage 
olgenden Freudenfeſtes. Es wäre zu erwarten, daß Ammianus es genannt hätte, wenn 
es zu Antiochia gefeiert wurde, da dadurch der traurige Eindruck der den Einzug Julians 
begleitenden Umſtände gemildert worden wäre. Es läßt ſich in der That mit Lagrange 

5 (a. a. O., ©. 303f.) bezweifeln, daß die Auferftehungsfeier im foro:phönizifchen Adonis- 
dienft alt war, mie fie denn allem Anſchein nah im Tammuzdienft ganz gefehlt hat. 
Wir fanden es allerdings zweifelhaft, ob der antiocheniſche „Adonis“ des Ammianus 
wirklich der Adonis von Byblos iſt und nicht vielmehr die griechich-römische Bezeichnung 
für den babyloniſch-ſyriſchen Tammuz. Aber auch Lucian erwähnt das Aufleben des 

10 Gottes nur in einem die fortgehende Schilderung des Trauerritus von Byblos unter: 
brechenden Sate (f. oben S IV, 3). In den uns befannten griechifchen Niten des Adonis— 
fultus fommt allein die Trauer zur Geltung, und durd die Darftellung des Adonis- 
feftes zu Athen bei Plutarch (f. oben S IV, 6, a) jcheint ebenfo wie für Antiochia nad 
den Angaben des Ammianus ein auf die Trauer folgendes Freudenfeit ausgefchloffen zu 

15 fein (e8 läßt fich freilich mit Greve a. a. O., ©. 43 in beiden Fällen vielleicht auch anders 
argumentieren). Dagegen ift dem Drigenes eine Auferitehungsfeier für Adonis-Tammuz 
befannt (Selecta in Ezech., |. oben $S IV, 1): Aoxovoı yao xar! dviavröv teierds 
tıvas noeiv' no@rov ulv Ötı VBonvodow abröv ds Tedvnzöra' Ösureoov dt, Örı 
yaloovow En’ alt os Ano vexoaw dvaordyrı. Für welden Aultusort Drigenes 

20 diefe Auferftehungsfeier annahm, giebt er nicht an. Da fie fib im babvlonifchen Tam: 
muzdienſt nicht nachweifen läßt, gehört fie wohl dem pbönizifchen Adonisdienft an. Auch 
bei Hieronymus (zu Ez 8, 137.) fanden wir (S IV, 6, a) Bekanntſchaft mit einer Freuden: 
feier, die das revixisse des Tammuz oder wahrfcheinlicher des Adonis betraf. Er fcheint 
damit einen Brauch zu fchildern, der auf phönizischem oder ſyriſchem Boden geübt wurde. 

25 Cyrillus von Alerandria redet in feiner ausführlichen Befprebung der Adonisfeiern 
zu Mlerandria und Byblos (zu Jeſ 18, 1f., MSG 70, Kol. 440f.) von Einftellung der 
Klagen bei den Weibern von Byblos nah Eingang der Botjchaft, daß der Gott wieder: 
efunden jei, und von Freudenbezeigungen, die zu Alerandria bis auf feine Zeit ftatt- 
* nad dem Vorbild der Freudenfeier der Aphrodite bei der Wiederkehr des Adonis. 

3 Procopius von Gaza (zu See. 18, MSG 87,2, Kol. 2140) wiederholt diefen Bericht 
nicht ohne Andeutung eines Zweifels an der Richtigkeit der legten Angabe. Dagegen bat 
Theofrit in feiner eingehenden Beichreibung des Adonisfeftes zu Alerandria (Idyll. 15) 
von einer Auferftehungsfeier nichts. Es ift auch nicht ganz richtig, wenn man gejagt 
bat, daß bei ihm ein Freudenfeſt der Klagefeier voraufgehe. Nicht ein Freudenfeſt jchildert 

35 er fondern die bildlihe Darftellung der Schönheit des Adonis, wie er auf dem Bette 
liegt zur Vereinigung mit der Aphrodite. Was aber die Feiernden mit dem Gottesbild 
vornehmen, beſteht in der MWiederaufbebung diefer jegt zu Ende gegangenen jährlichen 
Vereinigung, in dem Trauerzug der Frauen Alerandriens, der eben jenes Bild als das 
eines Geftorbenen an das Meer geleitet. Nur die Hoffnung feiner Wiederkehr vertritt 

0 hier die Stelle des anderwärts bezeugten Freudenfeſtes. 
Da Lucian und Cyrillus den Adonis von Byblos mit Ofiris in Verbindung bringen 

(ſ. das Nähere unten S IV, 8), liegt die Annahme nahe, daß die Feier des Miederauf: 
lebens des Gottes aus dem Dfirisdienft in den des Adonis herübergenommen wurde und 
daß noch zu Theokrits Zeit ein Freudenfeft im Adonisdienft nicht beitand. Aber doch ift 

45 der Glaube an die Auferitehung eines Naturgottes dem femitischen Altertum nicht fremd: 
er fcheint fich zu finden in der Voritellung von dem babyloniſchen Marduk und ift aus: 
drüdlich bezeugt für die phöniziſchen Götter Melkart und Esmun, für lestern allerdings 
nur bei dem jpäten Damascius (ſ. Orientalifhe Studien, Nöldele-Feſtſchrift, S. 749 ff.). 
Man mag an der Korreltheit der Angabe des Menander bei Joſephus, daß das Auf: 

50 eritehungsfeft des tyriſchen Herakles, d. i. Melkart, im Monat Peritios bis auf König 
Hiram zurüdgebe ({. A. Baal Bd II, ©.332,9 ff.), zweifeln; aber die Zyeooıs des Gottes, 
von der er redet, auf die „Aufrichtung” des Tempels zu beziehen (jo Yagrange, Reli- 
gions’, ©. 311, Anmig. 1), it doch nicht wohl zuläffig, namentlich da davon nicht ge: 
jagt werden fonnte, daß Hiram fie ro@ros fondern nur, daß er fie überhaupt bewerk— 

55 ftelligt babe. Auch in dem menigitens der dee nad mit dem Adoniskult verwandten 
Atteskult gab es ein Auferſtehungsfeſt. Von diefem Hultus, nicht von dem des furz 
vorber beiprochenen Adonis, jagt Macrobius (Saturn. I, 21, 10): simulationeque 
luctus peracta celebratur laetitiae exordium. Ich muß bier dabingeftellt fein lafjen, 
ob an diefem Punkt oder noch ſonſt im Atteskult ein gejchichtlicher Zufammenhang mit 

0 dem Adoniskult vorliegt. 
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Nm Grunde ſetzt ſchon das jährliche Trauerfeft den Gedanken des Wiederauflebens 
des Gottes voraus. Dies Felt ift offenbar nicht oder doch nicht nur als ein Erinnerungs- 
feſt gemeint, fondern feine lauten Klagen beziehen fich auf das, was dem Gott in jedem 
Jabre wirklich widerfährtt. Dann muß er aud in jedem Jahre mwiederauflebend gedacht 
worden fein. Es ift alfo zulegt nur das die Frage, ob das Miederaufleben von Anfang 5 
an in feitlihen Gebräucen zur Daritellung kam. 

7. Die Vorftellung von Adonis. a) Adonisflage und Adonisgärten. 
In dem alljährlich gefeierten Sterben und Wiederaufleben des Adonis kommt offenbar 
em fih mit jedem Jahr erneuendes Vergehn und MWiederaufleben in der Natur zum 
Ausdrud. Die Erinnerung an einen Heros würde entweder feines Todes Gedächtnis 10 
feiern oder jeinen Eingang zu einem neuen Dafein, aber nicht beides nacheinander, da in 
diefem Kalle dur das neue Leben das vorangegangene Todesichidjal ein für allemal 
überwunden wäre. Eine ftetige Wiederkehr beider Akte ift nur auf dem Gebiet der Natur 
zu beobadten. Wenn aljo die Auferftebungsfeier des Adonis alt fein follte, mas mir 
allerdings umfiher fanden (j. oben 8 IV, 6, b), fo haben mir es bier in dem ıs 
uns geschichtlich befannten Kultus zweifellos mit einem Naturgott zu tbun. Aber auch 
von dem Auferftehungsfeft abgeieben, kann an der Bedeutung als Hnturgott für Adonis 
ebenfowenig gezweifelt werden wie für Tammuz (j. oben $ IT). Zunächſt jchon deshalb 
nicht, weil, wie wir glaubten urteilen zu müfjen (oben $ IV, 6, b), das Klagefeft einen 
derartigen Charakter hat, daf es als ein bloßes Erinnerungsfeit ſich nicht begreifen läßt. 20 
Es bezieht ſich offenbar auf einen mit jedem Jahresfeſt zufammenfallend gedachten Bor: 
gang, alfo auf eim jährliches Sterben, das ſich nur als in ber Natur ftattfindend denken 
läßt. (liber eine andere Erklärung des Trauerritus aus Vorausfegungen für borgefchicht: 
lihe Berbältniffe f. unten S IV, 7, £.) 

Sicher ift, daß die Griechen mit ihrem Brauche der Adonisgärten (f. oben S IV,5) 2 
an die Vergänglichleit der Vegetation erinnern wollten. E3 wird allerdings nicht überall 
das Verwellen ſondern vielfah nur das raſche Aufiproffen der Adonisgärten erwähnt; 
aber jenes ift der notivendige Erfolg des Bejäens von Scherben. Ausdrücklich macht das 
Verwelten 3. B. geltend Kaifer Julian (Conviv., ed. Spanh. ©. 329D, ed. Hertlein 
S. 423): yiorjoayra ÖE radra noös Ödilyor abrixa Anouapaivera (meitere Belege so 
bei Engel a.a.O., S.549, Anmkg. 265 S. 550 f., Anmkg. 30). Ohne den Gedanfen an das 
Verwellen wäre die bei den Griechen mit der Bepflanzung der Adonisgärten verbundene 
Klage unverftändlid. Der Brauch der Adonisgärten jcheint nach Jeſ 17, 10f. im 8. vor: 
&riftlichen Jahrhundert in Kanaan beftanden zu haben. In fpäter Zeit werden bie 
ziro des Adonis als „aſſyriſche“, d. h. ſyriſche, Sitte erwähnt bei Philoftratos 35 
(3. Jabrh. n. Chr, Vit. Apollon. VII, 32: znnovs, obs ’Adamıdı ’ Aoovpıoı nor- 
oorras). Die Beobachtung des rafchen Verwelfens der „Blume des Feldes“ oder bes 
Graſes“ ift den Weitjemiten geläufig, im AT als ein Bild des fchnell vergebenden 
Menichenlebens verwertet (Jeſ 37, 27; 40, 6f.; Pi 90, 5f.; Pi103, 15). Die Be 
ziebung des Adonis auf das Abjterben der Vegetation ift zweifellos fehr alt, denn die 0 
Griechen werden diefe Beziehung, da fie nur fie von Anfang an gefannt zu haben 
fchemen, von den Phöniziern überkommen baben. 

Mas die vereinzelt und erit ſpät bezeugte Sitte bedeutet, die Adonisgärten ind 
Mafjer zu werfen, it mir nicht zweifellos. Es ift dabei vom Meere die Rede (fo 
Euftbatius zu Odyſſee A, 590) oder von Quellen (jo Zenobius, Centur. I, 49, Corp. # 
Paroemiograph. Gr. ed. Yeutfb u. Schneidewin ©. 19; vgl. den oben S IV, 6, a 
aus Raſchi berichteten jüdischen Brauch des Werfens in die Flüſſe). Das Werfen 
ins Meer könnte man als eine Darftellung der Vernichtung anſehen, jo daß dieſer 
Ritus nur ein anderer Ausdrud für die Vergänglichfeit wäre, die man im Welken der 
Adonisgärten erfannte (fo faßt die Sitte Euſthatius auf, ale öuowrns des Todes des so 
Adenis). Aber das paßt faum auf das Merfen in die Quellen. Dieje erfcheinen überall, 
ganz befonderd im femitiichen Altertum, als Zeichen der Lebenskraft in der Erdwelt. 
Deshalb bin ich nicht abgeneigt, mit Mannhardt (a. a. O., ©. 288) und Frazer (Gold. 
bough II, S. 121; Adonis, &. 137 ff.) bierin (aber nicht, wie Frazer, aud in dem 
Wachſenlaſſen der Adonisgärten) ein „Zaubermittel” zu erfennen, wodurch ein Einfluß 55 
ausgeübt werden follte auf das Gedeiben der Vegetation (nach Mannhardt ein „Regen: 
sauber”). Das Werfen ins MWaffer wäre danach anzuſehen als ein Mittel, die befrud- 
tenden Quellen reichlich fließen zu macen. Aber allerdings ſcheint diefe Erklärung nicht 
zu palfen auf das Werfen ind Meer, da das Meer den Semiten ald das unfruchtbare 
Element gilt. Der Brauch, die Adonisgärten ins Meer zu werfen, hängt zweifellos zu: wo 
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fanımen mit der Sitte des alerandrinifchen Mdonisfeites, das Adonisbild dem Meere zu 
übergeben (f. unten $ IV, 8). Auch bier kann nicht die Vernichtung, das Sterben des 
Adonis, zum Ausdrud gebracht werden; denn e8 war das Bild des ſchon als Toter dar: 
eftellten Adonis, was ins Waſſer geworfen wurde, Nach der Vereinzelung der Zeugniffe 

5 fir das Werfen ins Waſſer ift es mindeftens zweifelhaft, ob darin altphönizifcher Brauch 
des Adonisdienſtes vorliegt oder eine aus einem andern Kultus eingedrungene Übung. 
Begieken einzelner Beftandteile der Ernte mit Wafler und Übergiepen oder Untertauchen 
eines bei der Ernte oder ihrer Vorbereitung beteiligten Menſchen oder auch einer den 
Vegetationsgott darftellenden Perfon fommt in vollstümlichen Bräuchen vieler Yänder vor 

10 (j. Frazer, Gold. bough II, ©. 121 Ff.). Pielleicht ftammt jener Zug im alerandrini- 
ſchen Adonisdienit aus dem Dfirisfult (f. unten $ IV, 8) und wurde von dort aus auf 
Adonis und dann auf die Adonisgärten übertragen. Auf die urfprüngliche Bedeutung der 
Adonisgärten wird man aus diefem Brauche feine Schlußfolgerungen ziehen dürfen. 

b) Der Eber des Mythos. Nicht gerade aus den Ndonisgärten, wohl aber aus 
ı5 einem Zuge des Mythos, wonach Adonis dur einen Eber feinen Tod findet, fcheint fich 

zu * en, daß gr ſpeziell die Frühlingsvbegetation repräſentiert. 
en Eber kennen wir für den Mythos des zu Byblos und im Libanon verehrten 

Adonis aus Lucian (Syria dea S 6) und Macrobius (Saturn. I, 21, 1—5). Aus 
dem Eber, der den Ndonis tötet, ift bei Pſeudo-Melito die Erzählung entftanden, daß 

20 Tammuz, d. i. Adonis, auf dent Libanon von Hephäftos getötet wurde, als er Jagd auf 
Wildſchweine machte (j. oben $ III). Auf eine mythologiſche Bedeutung des Ebers bei 
den Phöniziern verweift doch wohl auch ein aus Phönizien ftammender Scarabäus mit 
der Darftellung eines geflügelten Ebers (j. Manfell in der Gazette arch6ologique, 
Jahrg. IV, 1878, ©. 50ff.; dafelbft zwei andere ähnliche Darftellungen des Ebers far: 

25 dinifcher Herkunft). Ferner hat e8 gewiß eine mythologiſche Grundlage, daß der dem 
Monat Tammuz vorausgehende Monat bei den Syrern den Namen Hezirän, Monat 
des „Ebers“, trägt. 

Belege für den Eber des Abonis ohne eine beftimmte — auf eine ſyro⸗ 
phönizifche Vorſtellung finden fih in großer Menge. Die weite Verbreitung dieſes 

0 Zuges im Mythos als eines durchaus feititehenden fpricht deutlich für fein Alter. Ob 
Apollodor (J. III, 14, 4) in der Erwähnung bes Ebers den Panyaſis zum Gewährsmann 
bat, ift die Frage. ft e8 nicht der Fall, fo iſt, fo viel ich fehe, das ältefte Zeugnis bei 
Bion (ed. Ahrens, Idyll. 1, 7f.) zu finden, der zwar nicht ausdrüdlic den Eber nennt, 
aber offenbar an ihn denkt, indem er von dem durch einen „Zahn“ verwundeten (ddr 

35 rureis) Mdonis redet. An weitern Belegen Tann ich noch fonftatieren: Nikandros bei 
Athenäus II, 80, 69; Properz ed. Müller 1. III, 13, 54; Ovid, Metam. 10, 715f.; 
Hyginus, Fab. 248, ed. M. Schmidt ©. 138; Balerius Probus zu Virgils Bucol. 
10, 18, ed. Keil S. 25; Cornutus, De nat. deorum c. 28, ed. Dfann ©. 164; 
Plutarh, Quaest. convival. 1. IV, quaest. 5, n.3; Apologie des Artftides ed. Harris 

0 a⸗, Über. S. 44 und gried. Tert aus Barlaam und Joſaphat S. 107; Auguſtin, De 
eivit. dei 6, 7, 3, MSL 41, Sol. 185: Adonis aprino dente exstinetus; Ammi- 
anus Marcellinus XXII, 9, 15; Lactantius Placidus, Narrationes fabularum 1. X, 
fab. 12 (aus Ovid); ein fpäter anonymer Mythograph in Seript. rer. mythicarum 
latini tres, ed. Bode, Mythogr. III, 11, 17, ©. 238: ab apro interfeetum solem, 

s qui per Adonem designatur; Bar Bablul ſ. oben $ III. Ber Firmicus Maternus 
c.9, 1, CSEL 2, ©. 90 nimmt Ares die Geſtalt eines Ebers an und tötet den Adonis, 
ebenio bei Nonnus, Dionys. 41, 209f., bei Gyrillus von Alerandria zu Jeſ 18, 1f., MSG 
70, Kol. 1440 und in der Miedergabe feiner Ausfagen bei Procopius von Gaza zu Jeſ 
c. 18, MSG 87, 2, Kol. 2137, ebenfo auch bei Johannes Lydus, De mensib. IV, 44 

so (64), ed. Wuenſch ©. 116 (vgl. IV, 45 [65] ©. 119) und in einem Scholion zu Theo: 
frit, Idyll. 3, 47. Servius läßt den Adonis fterben einmal dur den in einen Eber 
vertvandelten Mars (zu Virgils Bucol. 10, 18) und einmal durch den von Mars gefanbten 
Eber (zu Virgils Aen. V, 72: cum ira Martis ab apro esset oceisus). Ein Scolion 
zu Lylophron v. 831ff. nennt den Eber und Ares nebeneinander: dvamgeltaı üno avös, 

55 ol ÖE paoır bnö "Aoews dv id noskum. Nach Ptolemäus Hepbäftton (bei Pbotius, 
Bibliotheca, Cod. 190, S. 146bf., MSG 103, Kol. 609) ift es dagegen Apollon, der fü 
in einen Eber verwandelt und den Adonis tötet (f. dazu Greve a. a. O., ©. 17). Einige 
andere Belege für den Tod des Adonis durch den Eber ſ. noch bei Greve a. a. O., ©. 9 
(Anmtg. oben), ©. 12f. 17. 21. 35. 
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Macrobius (Saturn. I, 21, 4) verfteht den Eber ald Nepräfentanten des Winters: 
ab apro autem tradunt interemptum Adonin hiemis imaginem in hoc animali 
fingentes quod aper hispidus et asper gaudet locis humidis lutosis pruinaque 
eontectis proprieque hiemali fructu paseitur glande. Ebenſo der ſchon zitierte 
fpäte anonyme Mythograph (Seript. rer. mythic. lat.tres, ed. Bode, Mythogr. III, 5 
11, 17, ©.238f.): ab apro interfeetum solem, qui per Adonem designatur..., 
spureitia et rigore hiemali quasi dentibus apri interfeetum. Dieſe abgejchmadte 
Deutung ift dem Eber nur aufgeztvungen worden der Sonnentbeorie des Macrobius zu 
Liebe, wonach auch Adonis ein Sonnengott fein jol. Der Winter thut der Sonne Ab: 
btuch; alfo muß der Mörder des Adonis der Winter fein. Mit vollftändiger Sicherheit 
läßt jich allerdings eine Erklärung des Ebers noch nicht aufftellen. Auch bei den Baby: 
loniern jcheint er im Tammuzmythos eine Nolle gejpielt zu haben. Das Schwein war 
dem Gott Ninib heilig, dem der Monat Tammuz zugehört (Zimmern, Keilinfchr. u. d. 
AT, ©. 398). Danach ift wohl der Eber Repräfentant eben dieſer Jahreszeit. Er 
wurde bei den Abendländern im Adonismythos mit Ares in Verbindung gebracht, wie ı5 
es ſcheint deshalb, weil man in Ares ein Pendant des Kriegsgottes Ninib erkannte. Daß 
Adonis durch den Eber jtirbt, wird alfo bejagen, daß der Sommer ibm den Tod bringt. 
Eine Erinnerung an das Richtige hätte ſich demnach erhalten bei Johannes Lydus (De 
mensib. VI, 44 [64], ed. Wuenſch ©. 116): Yeoun yao ı; pics tod Üög xal änıl 
tod Voovs adrör ol undıxoi Aaußavovoı. Wie der Eber dazu fommt, das Tier des 20 
Kriegögotted und der Sommerhitze zu fein, darüber wage ich einftweilen feine Vermutung. 

Ob der Eber des Adonismythos als eine Entlehnung von den Babyloniern ber an- 
zufeben ijt oder ob wir es bier mit uralten Gemeinfamfeiten Babyloniens und Phöni— 
ziens zu thun haben, läßt ſich bis jetzt nicht entſcheiden, beſonders fo lange nicht, als 
nicht audh im Tammuzmythos der Eber wirklich nachgewieſen iſt. — Wenn aber ber 26 
Eber des Adonismythos das heilige Tier des Ninib-Ares ift, fo kann wohl keinenfalls 
mit Hobertjon Smith (Religion, ©. 316F.) daran gedacht werben, daß Adonis felbit (der 
cypriſche) wegen feiner Kombination mit dem Schwein eigentlich ein „Schweinegott” war 
(vgl. die Erklärung des Tammuz bei Ball, oben $ ID. 

Adonis wird nad jenen Kombinationen ein — ſein, ſpeziell die Früh— so 
—— die im Orient unter den Strahlen der Sommerſonne vergehn muß. 
Desbalb feierte man ihm ſein Todesfeſt im Hochſommer. Johannes Lydus wird alſo ganz 
im Rechte fein, wenn er, wie ſchon erwähnt wurde (f. oben 8 IV, 6, a), den Adonis dem 
vom Sommer getöteten Frühling vergleiht. Daß er ihn fpeziell den „Mai“ nennt, ift 
allerdings ofzidentalifch gedacht; für Phönizien wäre eher an Februar und März als die ss 
Früblingsmonate zu denen. 

ce) Die Deutung des Adonis als die Frucht. Es ift nur eine Variation der 
Vorftelung des Werdens und Vergehns in der Natur, wenn bei jpätern Griechen und 
Yateinern Adonis zumeilen aufgefaßt wird als die gereifte Frucht, in feinem Tode fpeziell 
als die reife Frucht, die geſchnitten wird, ober — als das in die Erde geſäete und so 
twieder daraus emporwachjende Getreide. Die Deutung von der reifen und gejchnittenen 
Frucht geben Porphyrius (bei Eufebius, Praepar. III, 11, ©. 110, ed. Gaisf. I, 
237: 6 68 "Adwnıs tüs raw teleio» raonaw Larouns ovußokor) und Ammianus 
Marcellinus (ed. Gardth, l. XIX, 1, 11: lacrimare cultriees Veneris saepe spec- 
tantur in sollemnibus Adonidis sacris, quod simulaerum aliquod esse frugum & 
adultarum religiones mysticae docent; XXII, 9, 15: amato Veneris .. . apri 
dente ferali deleto, quod in adulto flore sectarum est indieium frugum). Val. 
ſchon in ben Glementinen (Glementina berausggb. von de Lagarde z 9 [119B], ©. 76): 
Jaußavovo Ö& zal ” Adwvır els Spaiovs zapnor's. Die Deutung von dem in die Erde 
gelegten und aus ibr wieder herauswachſenden Getreideforn bieten Origenes (Selecta in so 
Ezech. |j. oben $ IV, 1]): paoi tor " Adwvır auußokov elvar Tam tüs yijs zaonav Üon- 
rovufvo usv, Öre oreiportaı, Avıoraufvav Ök, al dıda roüro yalosır noWwUvrw» TOVS 
yenpyods, Öte piorraı), Hieronymus (Explan. in Ezech. zu c. 8, 13f, MSL 25, 
Kol. 86: gentilitas ... interpretatur subtiliter interfectionem et resurrectionem 
Adonidis, plancetu et gaudio prosequens: quorum alterum in seminibus, quae 5 
moriuntur in terra, alterum in segetibus, quibus mortua semina renascuntur, 
ostendi putat) und ein Scolion zu Theokrit (Idyll. 3, 48: 6 "Adwnıs, fyovw Ö 
oiros 6 oneıwöuevos). Ahnlich auch Gornutus (De nat. deorum e. 28, ed. Oſann. 
©. 164: . . . "Adwmıs, do tod Adew Tols dvdonos oütws dwouaoufvos or 
Anuntoaxov zuapnör. Tovtov ÖE ninkas xdnoos Aveieiv Äkyeraı, did TO Tas Us @ 
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doxeiv Anidöteipas elvaı, h ror tijç Üvens Ödörra alvırroukvo» abıav, o 
zara yñe zoUnteraı tò ontoua). Allgemein die Deutung von der Frucht findet fich 
bei dem Philoſophen Sallujtius (De diis et mundo c.4, ed. Drelli ©. 13: corporibus 
diis existimatis nuncupatisque: ... .. Adonide fructibus, Baccho vino) und als 

5 bon andern vertreten angegeben bei Johannes Lydus (De mensib. IV, 44 [64], ed. 
Wuenih ©. 116: Adwrıs uev dorıv 6 xapnös — daneben feine eigene andersartige 
Deutung, |. oben S IV, 6, a); vgl. in einem orphiſchen Hymnus (55 [56], 13, Orphica 
ed. Hermann ©. 323) in einer Anrede an Adonis: uvormoı pEowv »aonobs Arno 
yains. Die Angabe im Etymologieum Magnum s. v. "Aödonıs: Abvaraı [zai] 6 

10 xaonös elvaı Adwmvıs' olov adaveıos zapnös, dofoxwv darf man kaum hierherbeziehen; 
denn aud wenn zaonds an beiden Stellen urfprünglich fein follte, ift doch mohl nur 
gemeint, daß man eine Frucht einen „Adonis“ nennen könne, 

Ich verſtehe nicht, wie Yagrange (a. a. D., ©. 307) und Duffaud (a. a. D., ©. 151) 
die Deutung des Adonis vom reifen Getreide als die urjprüngliche (joweit nad dem 

15 Vorgang von Movers, A. Pbönizien ©. 390) und für feinen Tod als alte Auffafjung 
den durch die Sichel des Schnitters anfehen fünnen. Auch Robertſon Smith (Religion, 
©. 318) fcheint in der Adonisfeier eine urfprüngliche Hinweifung auf die Ernte — ein 
„Setreidefühnopfer” — erkennen zu wollen und verweift darauf, daß im nördlichen 
Babylonien frühzeitig die Monate Tammuz und Ab ald Erntemonate bezeichnet werden. 

20 Aber gerade für den babylonifhen Tammuz (defien Ritual N. Smith mit dem des Gottes 
von Byblos gleichjegt, ohne bejtimmt beide Götter identifizieren zu wollen, ©. 316, 
Anmkg. 704) findet ſich ſonſt, jo viel ich febe, Feinerlei Hinweifung auf feine Kombina- 
tion mit der Ernte; auch weiß ich fein Anzeichen dafür, daß der Tammuzdienft fpeziell 
im nördlichen Babylonien aufgefommen wäre. Es ift wohl richtig, daß ſich unter den 

25 Erntebräuchen verichiedener Völker Trauer-Riten finden; aber den Kanaanäern und 
Hebräern war do, tie wir aus dem AT genugfam erkennen fönnen, die Ernte vor: 
zugsweiſe eine Zeit der Freude: „man fommt mit Jauchzen, warn man feine Garben 
trägt” (Bj 126, 6). Daß fih auch bier Todesgedanten und ernjte Bräuche mit der 
Freude verbanden, foll nicht geleugnet werden (vgl. Frazer, Adonis, ©. 236f.). Die alt: 

30 teftamentliche Kombination des Paſſahs, des Fejtes, an dem die Erjtgeburt als der Gott: 
beit verfallen angejehen wurde, mit dem Mazzotfeft, dem Feſte der beginnenden Ernte, 
läßt fih etwa dafür anführen; aber urfprünglih bat das Pafjahfeft mit der Ernte 
nicht8 zu tbun. Sedenfalle wäre eine Totenklage wie die der Adonisfefte nicht der er: 
ihöpfende und überhaupt nicht der paſſende Ausdrud der Ernteftimmung, am wenigſten 

85 geraume Zeit nach dem Abſchluß der Getreide-Ernte im Hochſommer, wo überall oder 
doch teilweise die Adonisfeiern ftattfanden (j. oben $ IV, 6, a). Überhaupt begreift fich 
die Jahreszeit des Hochſommers, der Juni oder Juli, nicht für ein Erntefeft in Phöni— 
zien = die Getreideernte käme eine Feier um diefe Zeit zu fpät, für die Objtlefe 
zu früb. 

40 Vollends gefünftelt ift es, daß Lagrange die urfprüngliche Bedeutung der Adonis— 
gärten nicht in dem Hinweis auf das rafche Welten jondern ausſchließlich in der Er: 
zeugung eines rajchen Wachstums erfennen will pour stimuler les champs de ce6r6ales 
(fo nady den Vorgang von Frazer, Gold. bough. II, ©. 121). Die Klage der Adonis- 
feiern und die kurze Dauer der ANdonisgärten verweiſen mit Bejtimmtbeit darauf, daß 

45 fie fich im ihrer eigentlichen Bedeutung auf die Vergänglichkeit des Naturlebens beziehen. Daß 
den nomadifterenden Semiten der älteften Zeiten Trauerbräuhe um einen erjterbenden 
Naturgott fremd geweſen feien, iſt eine unertviefene Vorausfegung. Es ift richtig, daß 
gerade für den Nomaden als Viebzüchter das Entſtehn und Wergehn des frischen Grüns 
von bejonderer Wichtigkeit ift und daß deshalb bei den Nomaden eher als bei den Ader: 

50 bauern eine Klagefeier über das verfengte Grün zu erivarten wäre. Aber wir kennen die 
Neligionen der Nord: und Weſtſemiten nur aus einer Epoche, wo fie dem Aderbau lebten. 
Weil er für fie die Grundlage ihrer Eriftenz bildete, ift aus dem Gott des Frühlings— 
grüns ein Gott des Getreide geworden (vgl. Barton, Sem. orig., ©. 114; jo aud, nur 
nicht bejtimmt genug die beiden Stadien auseinanderhaltend, Frazer, Adonis, ©. 132f.; 

55 vgl. ©. 129), wenn die legtere Vorftellung von Adonis überhaupt auf ſemitiſchem Boden 
entitanden ift. Sie ift und nur bezeugt bei griechifchen und lateinischen Schriftftellern 
(darunter der ältejte Cornutus, geb. 20 n. Chr.), die ofzidentalifch-indogermanifhe Vor: 
jtellungen in die Niten des femitischen Kultus eingetragen haben fönnen. Als alt ift nur 
zu erfennen die Klage um den getöteten Gott. Alfo wird die ältefte Vorſtellung fein 

60 die eines Sterbens in der Natur. Als joldhes aber läßt jich einfacherweife die Ernte nicht 
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auffaflen. Als Spender des Erntefegend galten den Phöniziern andere Gottheiten, die 
Baale oder Hauptgötter der einzelnen Städte, in deren Neihe Adonis nicht gehört (vgl. 
unten S IV, 7, A. 

d) Adonis ein Frühlingsgott. Die Darftellung des Adonis ald Jäger (f. oben 
SIV, 3) ift möglicherweife ein untergeordnetes Moment, das ihn mit dem Eber in Ber: 5 
bindung bringen fol. Es kann dadurch aber audy ald durch einen vielleicht alten Zug des 
Mothos ausgedrüdt werden, daß Adonis ein Gott der Fluren ift. Damit würde überein 
flimmen, daß er vereinzelt als Hirt dargeftellt wird: Theofrit, ed. Ahrens Idyll. 1, 109 
(99); 3, 46 (45); Virgil, Bucol. 10, 18: ovis ad flumina pavit Adonis; dagegen 
Valerius Probus, zu Virgild Bucol. 10, 18, ed. Keil ©. 25: Pastorem non inveni- ıw 
mus fuisse. Bar Bablul bat den Hirt und zugleidh den Jäger (j. oben S IV, 3). 
Einige andere Belege für den Hirten |. noch bei Greve a. a. O., ©. 11, Anmtg. 2. 
Vielleicht ift der Hirt erft eine Erfindung der Bukoliker (jo Greve ©. 11); immerhin ijt 
daran zu erinnern, daß auch der babylonifhe Tammuz als Hirt gedacht worden zu 
fein jcheint (j. oben $S II). Wenn man die Darftellung als Jäger oder die als Hirt 
für alt halten dürfte, fo ließe fih daraus entnehmen, daß die Geftalt des Gottes ſchon 
den Zeiten angehörte, wo noch die Auen eine größere Bedeutung befaßen als der Ader. 
Keinenfalls paßt auf Adonis als Jäger oder Hirten eine Beziehung feiner Bedeutung zur 
Ernte. Jene beiden Vorftellungen find’ weit früher bezeugt als diefe Beziehung. Zu dem 
Erntegott paßt ebenfalls nicht die Auffafjung des Adonis als YJüngling, worin nad ihrer 20 
allgemeinen Verbreitung zweifellos eine alte Vorſtellung fortlebt, vielleiht aus alten 
Kultusbildern der Phöntzier erfchloffen (vgl. die wahrjcheinliche Fdentifizierung des Adonis 
mit dem jungen Horus und dem Kinde Harpofrates auf Münzen von Boblos, ſ. unten 
S IV, 7, D. Der Gott der zur Ernte gereiften Frucht wäre als gereifter Mann zu er 
warten; in der Jugendſchöne des Adonis, der überall ald von der Balti-Apbrodite nur 2 
geliebt, kaum je als geebelicht erfcheint, wird das neue Sprofjen der Natur zur Dar- 
jtellung gebracht fein — ich denke das des Frühlings (jo im mejentlichen Moverd und 
beitimmter unter andern Tiele, Gefchichte der Neligion I, S. 235; nicht gerade für den 
Früblingsgott, aber für die Annahme: Adonide ea, quae terra gignit, indicari 
Greve aa. D, ©. 56; ebenfo für einen Vegetationsgott ganz beſonders Mannhardt d 
und nad feinem Vorgang die meijten neuern). 

Lagrange (a. a. O., ©. 307. 378) allerdings macht zunächſt gegen ein Früblingsfeft, 
damit aber zugleich gegen die Auffaſſung des Adonis als Früblingsgott die Einwendung, 
daß der Frühling im Orient nicht, wie bei uns, das Erwachen der Vegetation bringe: 
le r&veil de la vegetation se fait aux premiöres pluies d’automne. Die pofi- 35 
tive Beobachtung des Kenners paläftiniicher Verbältnifje bat zweifellos ihre Anhaltspuntte; 
aber es wird doc darauf nicht allzuviel Gewicht zu legen fein. Socin GBaedeker, Palä— 
ftina®, 1880, ©. LXVII) berichtete wejentlib anders: „Der November .. . wird in 
Syrien öfters zum fogenannten Altweiberfommer, aber die Natur ift dann faft ganz er: 
ftorben“. HL 2, 11f. zeigt, daß dem Baläftiner die Zeit, wo der Winter und Regen 40 
borübergegangen ift, als die Zeit ericheint, wo die Blumen aus der Erde fprofien und 
bet der Taube, deren Girren man dann im Lande vernimmt, wie bei dem Menichen 
Liebesgefühle fich regen. Diefe Jahreszeit konnte auch in jenen Gegenden ſehr wohl ge 
dacht werden als die Zeit des auferftehenden Naturgottes. Mir ift feine Ausſage befannt, 
die das Aufwachen der Natur mit dem Beginn des Negend im Herbite feierte. (Noch 45 
weniger tjt es zutreffend, wenn Maniell, Gazette archöolog. IV, ©. 53 die Auferftehung 
des Adonis in den Herbit verlegt mit Nüdficht auf die Abnahme der Sonnenglut und 
das Heifen der Früchte — beides deutet doch nicht auf die Entſtehung neuen Yebens.) 

Wenn Adonis mit jedem Frühjahr auferjteht und in jedem Sommer ftirbt, ift er 
aljo auf der Erdwelt nur in der Zwiſchenzeit. Der griechiiche Mythos läßt in feiner so 
ältern Form den Adonis den dritten Teil des Jahres bei Aphrodite, die beiden übrigen 
Teile für fih und bei Perſephone in der Unterwelt verweilen (jo Panyaſis bei Apollodor 
III, 14, 4; weitere Belege für die wechjelnde Darftellung bei Engel a. a.D., ©. 571; 
Greve a. a. O., ©. 13f.). Dieje Erzählung bat die naturaliftiihe Grundlage des Mythos 
noch einigermaßen richtig bewahrt. 65 

e) Die Deutung von der Sonne In dem, was wir aus den Nachrichten der 
Griechen und Yateiner und aus deutlichen oder jcheinbaren altteftamentlihen Hinweifungen 
auf den Adonisdienjt entnehmen können, tritt feine Beziehung zur Sonne hervor. Später 
bat man, wenigſtens in der Theorie (für den Kultus läßt es fich nicht beitimmt nad: 
weiſen), den Adonis von Byblos aufgefaßt als einen Sonnengott. Dieje Auffaſſung lag so 

rm b 
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für die Abendbländer nahe, da fie das Sprofjen der Vegetation dem Einfluß des zu: 
nehmenden Sonnenlaufs zufchreiben. Für die Semiten ift weniger die Sonne als ber 
Mond das Geftirn, welches Wachstum der Pflanzenwelt fördert (vgl. A. Sonne Bd XVIII, 
©. 491,5ff.). Aber auch fie haben den Zuſammenhang der Entwidelung der Vegetation 

5 mit den Stadien des Sonnenlaufd beobadtet, und die Babylonier wenigftens fcheinen 
deshalb Vegetations- und Sonnengötter fombiniert zu haben (f. oben $ IT). 

Macrobiu® (Saturn. I, 21, 1) leitet die folare Bedeutung, die er dem Adonis 
wie faft allen andern Göttern zufpricht, ausdrüdlich aus der Religion der „Aſſyrer“, d. i. 
der Syrer (f. unten $ IV, 9), ber, von denen jein Kult zu den Phöniziern gefommen 

ı0 jet: Adonin quoque solem esse non dubitabitur inspecta religione Assyriorum, 
apud quos Veneris Architidis (f, dazu oben $ IV, 3) et Adonis maxima olim 
veneratio viguit, quam nune Phoenices tenent. Die Beziehung des Sterbens des 
Adonis auf die winterlihe Abnahme des Sonnenlaufs und die der Nüdkchr des Gottes 
auf die Zunahme des Sonnenlaufs im Frühjahr will er überfommen haben und ebenfo 

15 in Zufanmenhang damit die Deutung bes Ebers, der den Adonis tötet, auf den Winter 
(Saturn. I, 21, 4). Dgl. die ſchon oben (S IV, 7, b) angeführte Deutung eines ano— 
nymen Mythographen von Adonis ald der Sonne. Mit diefer Auffaffung ſtimmt überein, 
daß Martianus Capella (1. II, 192) den Namen Byblius Adon unter den vielen Namen 
aufführt, die dem auch als Sol bezeichneten Gott beigelegt würden. Aus Phönizien 

20 jelbjt weiß ich feine Hinweiſung auf den Adonis als die Sonne, wenn nicht vielleicht Die 
eliefdarftellung des ſtrahlenumkränzten Kopfes eines jugendlichen Gottes, die auf einem 

Heinen Altar zu Mafchnafa in der Umgegend von Byblos gefunden tworden ift (Renan, 
Mission, Taf. XXXL, 2), fih auf Adonis beziehen follte. Unter den Gelehrten baben 
Adonis als die Sonne erklärt Hug a.a.D., ©. 89; Creuzer a. a. O., ©. 429 ff.; Paul 

235 Boetticher a. a. O., S. 12; auch Baubiffin, Studien I, ©. 302 und in ſehr lkonfuſer 
Weiſe Vellay a. a. D.; f. dagegen Frazer, Adonis, ©. 130f. Deutung des Adonis als 
Sonne auf phöniziſchem Boden ift für die fpäten Zeiten von vornherein wahrjcheinlich, 
da zuleßt wohl alle Götter Syriens und Phöniziens zu Sonnengöttern geworden find 
(f. A. Sonne ©. 497ff.). Aber Macrobius fügt zu feiner Deutung des Adonis von 

so der Sonne hinzu (Saturn. I, 21, 6): Sed cum sol emersit ab inferioribus par- 
tibus terrae, ... tune est Venus laeta et pulchra virent arva segetibus, prata 
herbis, arbores foliis. Hierin bat er noch einen Reſt bewahrt von der Auffaffung 
des Adonis als des Gottes der Frühlingsvegetation. 

Den Adonismythos erklärt auch Gruppe (Mythol. a. a. D.) für einen urfprünglich 
35 fiberiichen ; feine Behauptung, daß Adonis einft auch im Orion „twieder erfannt” worden 

jet (S. 950, Anmkg. 1), beruht auf der Auffaffung Studens (a. a. O., ©. 21), der bie 
„Auferftehung des Orion“, d. b. das Wiedererfcheinen des Gejtirns, als die Grundlage 
eined Auferftehungsfeites (nicht Trauerfeftes) des Tammuz:Adonis im Monat Tammu 
anfieht. Aber in allem, was wir von Tammuz oder von Adonis wiſſen, findet ſich Bei 

wo nicht die leifefte —— auf einen Zuſammenhang mit irgendeinem Sternbild. 
Was wir für die Bedeutung des Gottes aus der Vorftellung von feinem Tode ge: 

wonnen zu baben glauben, wird beitätigt und zugleich die Beziehung auf die Sonne 
unmöglich gemacht, wenn wir Zeit und Art feiner Feſtfeier nochmals ins Auge faſſen. 

Überall fcheint in den Angaben unferer Quellen die Worausjegung zu beſtehn, daß 
45 Klagefeit und Auferitehungsfeft des Adonis, ſoweit das zweite überhaupt gefeiert wurde, 

ſich ummittelbar folgten. Lucian berichtet dies ausbrüdlid (Syria dea $ 6). Ent: 
weder alfo wurde bei einer das Erfterben und das MWiederaufleben darftellenden Feier 
die Wiederbelebung antizipiert oder das Erfterben nachträglich dargeftellt. Es ſcheint ſich 
danach nicht von vornherein jagen zu lafjen, ob die Jahreszeit des Feſtes, welche immer es 

5 war, jih auf ben Tod oder auf die Wiederbelebung des Gottes bezieht. Aber dieſe ſchein— 
bare Unficherheit wird dadurch aufgehoben, daß in der Feitfeter die Klage die Hauptſache 
und anfcheinend das primäre ift (j. oben S IV, 6, b). Das Feſt im Hochjommer wird 
ſich alfo allerdings, wie wir bisher angenommen haben, auf die Todeszeit des Gottes 
beziehen, und feine Bedeutung ift danach zu beitimmen. 

65 Die Erklärung des Adonis ald Sonne wird durch die Zeit des Feltes ausgeſchloſſen, 
mögen wir e8 nun auf die Wiebererftebung oder auf den Tod des Gottes beziehen. 
Das jährliche Erwachen eines Naturgottes kann wohl nur zu fuchen fein entweder in dem 
Beginn des Zunehmend des Sonnenlaufs mit der Winterfonnentvende oder des Wachstums 
der Pflanzen im Frühjahr oder auch etwa in ihrer Neubelebung durch den erjten Negenfall 

60 des Herbites und im Sprofjen der Winterfaat nach der herbitlihen Bejtellung des Feldes. 
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Non einem Adonisfeft zur Zeit der Winterfonnenwende im Dezember, alfo von einem 
Adonisfeſt ald Auferftehbungsfeit der Sonne, findet fih feine Spur. Auch als Todesfeit 
des Sonnengotted paffen die für die Adonisfefte in Betracht kommenden Jahreszeiten 
nicht: weder das Frühjahr, wo die Sonne zunimmt, noch der Hochſommer, wo fie ihren 
hochſten Stand erreiht. Daß Adonis, der nach einer mehrfach bezeugten Auffaflung im 5 
Hochſommer ftirbt, wo die Sonne ihre höchſte Kraft entfaltet, nicht ein Sonnengott ift, 
follte für ihn ebenjowenig wie für Tammuz fraglich erfcheinen; vielmehr muß es die 
Gewalt der Sonne fein, durch die der Gott jtirbt. 

Eine Fruhlingsfeier, wenn fie für Adonis vorlam, hätte man etwa als dem Sonnen: 
gott geltend anjehen können, dejjen Kraft im Frübjahr zunimmt. Auf diefem Wege viel- 10 
leicht ıft Marduk, der Gott des babyloniſchen Srüblingsteftes, wenn auch er urfprünglich 
ein Vegetationsgott geweſen jein follte (j. oben $ II), zum Sonnengott geworden. Es 
bat dann bei den Babyloniern zwei Feſte gegeben, die eigentlih einem Vegetationggott 
galten, das Früblingsfeit des Marduk und das Sommerfeft des Tammuz. Ein Frühjahrs— 
und ein Sommerfeft fcheinen feit alters auch bei den Phöniziern beitanden zu haben. Dem 16 
tyriſchen Mellart wurde nad einer Nachricht des Menander bei Joſephus ein Auf: 
erftebungsfeit ſchon feit Hiram im Monat Peritios gefeiert (ſ. oben SIV, 6, b). Damit ift 
nach der für Tyrus bezeugten Monatsfolge die Jahreszeit Februar-März gemeint (ſ. A. 
Sonne ©. 494, 41ff). Eine Feier des meubeginnenden Lebens der Vegetation im 
Frühjahr fcheint alfo feit alter Zeit den Phöniziern geläufig geweſen zu fein. Beweiſend 20 
aber für ein Feſt des Adonis im Frühjahr ift dieje Jahreszeit des Melkartfeites in feiner 
Weile, da beide Götter immer auseinander gehalten werben. — Auf germanifchem Boden 
bejtebn nebeneinander Frühlings: und Sommerfefte, die der Vegetationsgottheit gelten 
und in beiden Jahreszeiten durch verwandte Niten den Wechjel von Lebensentitehung und 
Vergehn zum Ausdrud bringen, wie uns namentlich die eingehenden Unterfuhungen 3 
Mannbardts gezeigt haben. In einer ähnlichen Beziehung fcheinen das phöniziiche Früh: 
lings: und Sommerfeft geitanden zu haben, aber in der Verteilung auf zwei verjchiedene 
Götter. Der Gott der Vegetation, den man im Frühjahr als den neu erſtehenden feierte, 
wurde in der Geſtalt des tyriſchen Melkart:Herafles zum fiegreichen Vorkämpfer feines 
Volles, über das er königlich berricht, wie jonft der Sonnengott bei den Nordjemiten als so 
König gilt (f. A. Sonne ©. 509f.); vielleiht ift auch Melkart ſchon frühzeitig als 
Sonnengott angejeben worden (ebend. ©. 494f.). Der Vegetationsgott, deſſen Er- 
fterben man im Sommer beflagte, der Adonis von Byblos, wurde vorzugsweife aufgefaßt 
al3 der unterliegende Gott, deſſen Kult ſich in elegifcher Stimmung äußerte. Der Gott 
mit dem Namen Melklart ift eingetreten in die Stelle des Hauptgottes, des Baal der 35 
Stadt und des Staates, und bat davon feinen Namen „König der Stadt” erhalten (vgl. 
3dm® LIX, ©. 498, Anmlg. 2); Adonis bat allem Anfchein nah immer eine unter: 
geordnete Stellung eingenommen und ift erjt ganz fpät in theoretischen Darftellungen 
durch Mißverftändnis für die Sonne erklärt worden. Melkart und Adonis verhalten fich zu= 
einander wie Marduf und Tammuz. Nur Marduf ift ein Sonnengott, ſpeziell der Gott so 
ber rüblingsjonne, Tammuz dagegen höchſtens in feinem Wiedererfcheinen als von 
der Frühlingsſonne abhängig gedacht worden. 

f) Entftebung des Mythos. Die Deutung des Adonis ald Sonne gehört 
offenbar einer fpäten Zeit an; aber auch feine Auffaſſung als VBegetationsgott, obgleich 
fie alt iſt, wird doch nicht die urfprüngliche fein, ebenfowenig wie diejelbe Auffaflung des 46 
Zammuz, weil fie dafür zu abftraft ift. Wie Tammuz vielleicht im Anfang als der Gott 
eıned Baumes gedadht worden ift (j. oben $ IT), jo möchte auch Adonis zunächſt ein 
Baum oder eine andere Pflanze geweſen fein, woran man das Ergrünen im Frühjahr 
und das Verborren im Hodjommer beobachtete (vgl. Frazer, Adonis, ©. 134: the Adon 
or lord of each |?) individual tree and plant rather than a personification of 50 
vegetable life as a whole). Ich weiß aber feinen fichern Beleg, woraus man 
direkt dieſen Nüdjdluß zieben dürfte. Die fpäte Darftellung in der Schrift De Iside 
et Osiride von der Erila, die in Byblos den Leichnam des Dfiris, d. i. des mit Oſiris 
identifizierten Adonis (f. unten S IV, 8), umſchloſſen hält (j. Baudiffin, Studien II, 
1878, ©. 214; Robertſon Smitb, Religion, ©. 146), kann auf nichtjemitifhem Boden s5 
entitanden fein (vgl. Iſidore YEvv, Malcandre dans l'inscription d’Eschmounazar 
in der Revue archöologique, Série IV, Bd IV, 1904, ©. 397, Anmig. 1), ebenfo 
die griechifche Erzählung von der Geburt des Adonis aus der Myrte oder dem Myrrhen— 
baum. Man vergleiche damit die Zeugung des Attes von dem Granatbaum und feine 
Verwandlung in eine Pinie und die des Kypariſſos in eine Cypreſſe (Studien a. a. O.; 6o 
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zu den Belegen noch hinzuzufügen der jchon wiederholt zitierte Mythograph in Script. 
rer. myth. ed. Bode, ©. 239, der den Adonis geboren werden läßt von der in einen 
Baum verwandelten Myrrha). Es berubt aber doch wohl auf einer altfemitifchen An— 
ihauung, daß in den grägifierten Formen von Mythen, die Gottheiten ſyro-phöni— 

5 ziſchen Urſprungs betreffen, neben der weiblichen Gottheit nur der jugendliche Gott 
zu Bäumen in eine Beziehung gejegt twird (vgl. Studien II, ©. 220). Er ſteht der feit 
uralter Zeit in einem Baum oder Baumfjtamm, der Ajchera, verehrten meiblichen Gott- 
heit näher als der höchite Gott bei den Phöniziern, den man mit Zeus oder Kronos ver- 
ih und, jo viel ich fehe, niemals oder doch nur felten mit einem Baume fombiniert 

10 Bat (vgl. ZomG LIX, ©. 496ff.; Jer 2, 27 fpricht nicht gegen dieje Annahme, wo 
y? — Vater und IX —= Mutter, weil das Nomen 7? Masc. und N em. ift; man 
vgl. aber den altteftamentlichen Ortsnamen Baal-Tamar „Palmenbaal”, worin „Baal“ 
wahrſcheinlich den höchſten Gott bezeichnet). 

Die Verwandtichaft der Vorftellung des Adonis mit der der weiblichen Gottheit 
15 wird die Erklärung bieten für feine Stellung zur weiblichen Gottheit in Kultus und 

Mythos. Adonis fcheint im Kultus überall eine Stellung eingenommen zu haben, die 
ihn der großen weiblichen Gottheit unterordnete. Wir willen von feinem felbititändigen 
Tempel des Adonis. Nur das vereinzelte Vorlommen jenes sacerdos Adonis im far- 
thagiſchen Aftifa (j. oben 8 IV, 2) jcheint einen Tempel des Gottes vorauszufegen. Aber 

20 ber Tempel von Amathus war nad) Pauſanias dem Adonis und der Aphrodite geweiht, und 
offenbar nur ablürzenderweife jagt er an zweiter Stelle einfach &v To leo roü’ Adwridos (l. 
IX, 41,2f.). Die Siponisfeiern von Byblos fanden nach Lucian im Tempel der Aphrodite ftatt 
(j. oben SIV,3). Das wird darauf beruben, daß Adonis nicht zu den großen Göttern gebörte. 
Zu den Baalen jcheint er nicht gerechnet worden zu fein. Nicht er ift Baal, d. i. Herr, 

3 von Gebal oder Byblos, jondern in der Inſchrift des Königs Jechawmelek erjcheint eine 
Baalat, „Herrin“, von Gebal, die wir mit der Aphrodite von Boblos bei Yucian zu identi- 
fizieren haben. Auf den Münzen von Byblos fommt feine Figur vor, worin man den 
Adonis unmittelbar erfennen fönnte, während die Baalat häufig dargeftellt ift (j. Nouvier, 
Journ. internat. d’arch6&ol.numism. IV, S. 42f.). In dem Knaben Horus, der auf einer 

so Münze mit dem Kopf des Tiberius der als Iſis dargeitellten Göttin beigegeben ift (ebend. 
n. 679), fann man etwa einen Erſatz für den Adonis erfennen, der dann febr deutlich 
als der Göttin untergeordnet charakterifiert wäre; ebenfo iſt vielleicht das vereinzelt für 
fih allein vorfommende Kind Harpofrates zu deuten (n. 669 und 676 autonom). 

Die Rolle, die im griechiichen Adontsdienft der Phallus fpielt (Foucart a. a. DO, 
3 ©. 62), könnte an und für ſich ſehr wohl phöniziſchen Urjprungs fein. Ich weiß ibn 

aber gerade im Adonisdienjt auf forifch:phönizischem Boden nicht nachzuweiſen, auch nichts 
Analoges. Die Schrift De Syria dea berichtet, dah Frauen am Adonisfeit zu Byblos 
fih preisgaben (f. oben $ IV, 3). Das ift aber nur ein Erjag für die dem Adonis 
verweigerte Trauerbezeigung, und der Lohn des Preisgebens iſt nicht dem Adonis fon: 

0 bern der Aphrodite heilig. Daß Adonis urſprünglich nidyt eigentlih ale Gott der 
Zeugungstraft gedacht wurde, fcheint fi auch daraus zu ergeben, daß fein Berbältnis zu 
der Balti-Apbrodite, abgejeben von den alerandrinifchen Bräuchen des Adonisfeftes, wie 
Theofrit fie bejchreibt (Idyll. 15), nicht als eheliches gedacht wird. Er ſcheint nicht von 
Haufe aus Spender der Befruchtung und des Erntefegens geweſen zu fein wie die Haupt: 

45 götter der Kanaanäer, repräfentiert nicht wie dieſe die Kraft der Xebenserzeugung jondern 
nur eine Seite des Yebens in der Welt. In ibm (und ebenfo in Tammuz) ift wohl 
urfprünglih nur die Jugendſchöne des Naturlebens dargeitellt worden, die vergeht. 

Auch im Mythos, wie er durch griechifche Vermittelung auf uns gelommen ift, iſt 
Adonis der Balti-Aprodite gegenüber der abbängige Teil: fie liebt ibn; er wird nur ges 

50 liebt. Deshalb ift er ein Jüngling, nicht Krieger und Held fondern Jäger oder Hirt. 
Er bat nichts Herrichendes und feine Beziebung zum Staatstvefen, ift im Mythos fein 
König fondern ein Königsſohn. 

Da Adonis mit der für die urfprüngliche Auffafjung nicht mafgebenden Ausnahme 
des alerandrinifchen Kultus nicht in ebelicher Gemeinjchaft mit der Balti-Aphrodite ver: 

55 bunden ericheint, möchte ich nicht gerade feine untergeordnete Stellung ihr gegenüber mit 
Frazer (Adonis, ©. 323) erllären aus der Entjtehung der Vorftellung von ibm zu einer 
Zeit, wo Mutterreht vor dem Baterrecht den Vorrang batte. Es läßt fich allerdings dagegen 
nicht geltend machen, daß überall, wo neben dem Baal einer Stadt (was eben Adonis nirgends 
geweſen zu jein jcheint) und mit ihm verbunden eine weibliche Gottheit verehrt wurde, ber 

© Baal als der eigentliche Stadtgott, alfo doch wohl als der größere der weiblichen Gott- 
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beit gegenüber gilt. Diefe Auffaffung könnte aus einer andern, ſpätern Zeit ftammen 
als die von der Verbindung des Adonis und der Balti-Aprodite. Aber die verbreitete 
Auffaffung, daß in den femitifchen Religionen von ältejten Zeiten ber die Gottheiten in 
geichlechtlich differenzierten Paaren zu einer Ehe verbunden gedacht worden jeien, jcheint 
mir unbegründet zu fein. Sie beruht, fo viel ich fehe, lediglich auf der Zufammenitellung 6 
„Baale und Aitarten“ im AT und auf der Korrefpondenz; von Gottesnamen wie Baal 
und Baalat, Melet und Meleket. Beides läßt fich fehr einfach auf andern Wegen er: 
klären. Als alt ift lediglich zu beobachten, daß die einen Gottheiten als zeugend, männlich, 
die andern ald gebärend, weiblich gedacht wurden. Das ſelbe, was in dem einen Fall 
als ein Alt der Zeugung eines Gottes, wurde in dem andern als der des Gebärens einer 10 
Böttin aufgefaßt. An ein Zuſammenwirken beider Afte fcheint man urſprünglich nicht 
gedacht zu baben. In der Balti-Apbrodite wurde die allgemeine gebärende Lebenskraft 
der Natur verehrt, urfprünglich gewiß in einer konkreten Außerung, etwa als eine Quelle 
oder aud allgemeiner als die Erde. Aſtarte fteht deutlich urfprünglid ganz für fich 
allein, ohne eines männlichen Komplements zu bedürfen. Daneben dadıte man bie ver— 15 
gängliche Blüte der Natur; zuerft etwa eine beftimmte ergrünende und wieder abwelkende 
Pflanze, als einen jugendlichen Gott. Daß in dem einen Falle die Gottheit weiblich, in 
dem andern männlich erichien, wird lediglich zu erklären fein aus der Vorftellung von 
dem Naturgegenftand, womit man fie in Verbindung brachte. Die Araber hatten eine 
Sonnengöttin, weil fie an der Sonne irgendwelche meiblichen, die Babylonier einen 20 
Sonnengott, weil fie an ihr männliche Eigenjchaften zu beobachten glaubten. Wenn nun 
jene beiden Geftalten der Balti:Aphrodite und des Adonis nebeneinander gejtellt wurden, 
mußte der Gott in diefem Fall als der jugendliche, der großen Muttergöttin untergeord: 
nete Teil ericheinen. Daß beide Vorftellungen verwandt waren, wurde ald das Ver: 
bältnis der Liebe verftanden. An eine Ehe fjcheint man dabei zunächſt nicht gedacht zu 25 
haben (daß das Verhältnis überall als ein keuſches gemeint war, joll damit nicht behauptet 
werden, ſ. dagegen aus der Vorftellung der Griechen Greve a. a. O., ©. 17). Man hätte 
ebenjogut das Perhältnis der Mutter zum Sohne wählen können. Bolllommen analog 
ift die Stellung des karthagiſchen und wohl auch des ſidoniſchen Esmun zur Aitarte, 
wie es befonderd aus dem Perſonnamen Esmun-Aſtart „Esmun der Ajtarte” fich ent: 80 
nebmen läßt (f. Zdm® LIX, ©. 504 ff.). 

Daß Adonis, wie ebenfo Tammuz, ftirbt, ift der notwendige Ausdrud diefer beſon— 
dern Gottesidee, der Darftellung der vergänglichen Seite des Naturlebens. Robertſon 
Smitb (Religion, ©. 316ff.) nımmt als Grundlage diefes Mythos vom Sterben des 
Gottes die Darbringung eines jährlichen menjchlichen Sühnopfers an. Das wäre denkbar. 35 
Dann ift aber die befondere Gottesgeitalt de8 Tammuz und des Adonis erſt entitanden, 
als die uriprüngliche Bedeutung des Opferd vergejien war und es aufgefaßt wurde als 
die Darftellung des dem Gott ſelbſt mwiderfahrenen Todeserlebnifjes. Wie man dazu 
gelommen wäre, dies Todesereignis mit dem Abfterben der Natur oder auch mit dem 
Neiten der Frucht zu kombinieren, bliebe unerflärt. Die Hypotheſe Robertſon Smith, #0 
die zur Erklärung anderer Mythen allerdings in Betracht kommt, dient jedenfalls nicht 
dazu, ung die Entjtehung der befondern Gottesvorftellung verjtändlicher zu machen, von 
der wir handeln, und jcheint mir für fie des Anbaltspunfts zu entbehren. Es wird ein- 
facher und deshalb wohl richtiger fein, in den Nitualien der Mdonien von Anfang an 
eine mimiſche Darftellung deſſen zu erkennen, was man dem Gott widerfahren und immer 45 
aufs neue widerfahrend glaubte. Darüber, daß diefe Riten fo verftanden wurden, ſeitdem 
es den fpeziellen Gott gab, den twir mit den Griechen Adonis nennen, beſteht fein Zweifel, 
alfo nicht darüber, daß der uns überlieferte Mythos von Anfang an einen Vorgang in 
der Natur darftellt. Was dahinter liegt, betrifft das Problem der Anfänge der Religion, 
dem ſich mit geichichtlichen Beobachtungen nicht näber fommen läßt. 50 

8. Adonis und Dfiris. Früher als die Identifizierung des Adonis mit Tammuz 
find Zufammenbänge des Adonis ın Mythos und Kult mit Oſiris bezeugt. Ausdrückliche 
Identifigierung beider Gottheiten fommt allerdings erſt fpäter vor, zuerit wohl bei Ste: 
pbanus von Byzanz 8.v. ’Auadoüs: ... & 7 "Adwmıs "Oaroıs Eruuäro, öv Alyun- 
uo» öyra Kuno xai Doivıxes ldioromürra. Damit jtimmt überein was Damas- 56 
aus in der Vita Isidori (bei Photius, Bibliotheca, Cod. 212, ©. 343a, MSG 103, 
Kol. 1276) von den Alerandrinern jagt: "Ov " Aksfavdoeis Zriumoar "Oo Övra xal 
"Adawır zard rijv uvorıznv deoxpaoiar und noch deutlicher, aber entiweder aus Damas- 
cius oder aud aus deſſen Duelle jhöpfend, Suidas s. v. hayraumwr: To Aoonrov 
äyakua roö Alawvos .. ., 6 ’Akefavöoeis Eriunoay, "Oo öyra za " Adavır © 
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Öuod, zara uvormv Deoxoaclav. Schon lange vor Stephanus It indireft Hippolyt 
(Refut. haeres. 5, 9, MSG 16, 3, Kol. 3155) den Adonis dem Dfiris gleich, indem 
er über Attis berichtet: FE xalovoı ur 'Acavoıı Tomddntor "Admvıy, ale 
Ö’Alyınros "Oowow. Eigentlich bejagt das aber doch nur eine Ähnlichkeit der Gott- 

5 heiten. Noch weniger darf man für dentifizierung des Adonis und Oftris anführen 
das 30. Epigramm des Aufonius: Osirin Aegyptus putat.... Arabica gens Ado- 
neum, teil Aufonius bier verjchiedene Gottesnamen verjchiedener NWölfer aufführt, in 
denen er den Bachus erkennt; von einer direften Verwandtſchaft zwiſchen Dfiris und 
Adonis redet er nicht. Aber viel früber ſchon hat im Volksglauben ein Zufammenbang 

10 des ägyptiſchen Ofirisfultus mit dem Adonisfult von Byblos beftanden, wie wir aus An— 
gaben der Schriften De Iside et Osiride und De Syria dea ſehen werben. 

Der Auffafiung des Stephbanus folgend, haben unter den Gelehrten die Herleitung 
des Adoniskultus aus dem Oriskult vertreten Selden (De dis S. II, 11, ©. 260) und 
an ihn ſich anjchliegend andere ältere, unter den fpätern Groddel (a. a. O., ©. 92Fl. 

15 107 ff.), Hug (a. a. O. ©. 82. 85), de Sach (a. a. O., ©. 101f., Anmkg. 3) — Selben, 
Hug und de Sach zugleich diejelbe Herleitung de8 Tammuzdienftes —, Hitzig (zu Er 8, 14 
[1847]) allgemein die aus Agypten für Tammuz-Adonie, ohne bejtimmt den Dfiris 
ald Vorbild zu nennen, und zwar mit der jet nicht mehr möglichen Annahme, daß 
Tammuz ein äghptifcher Name fei. 

20 Das Richtige an dieſer Anſchauung iſt darauf einzuſchränken, daß, wie wir aus 
Lucian (Syria dea $ 7), auch aus einem ägyptiſchen Texte, der der Kaiſerzeit an— 
bört (Iſid. Levy, Revue arch6ol., Serie IV, Bd IV, ©. 392, Anmig. 1), wiſſen, zu 
Boblos das Grab des ägyptiſchen Dfiris gezeigt und die dortigen Klagen und Orgien 
bon einigen nicht auf Adonis fondern auf Dfiris bezogen wurden. Damit ift zu ver 

3 gleichen Stephanus von Byzanz s. v. Bößkos: andere jagen, dat Byblos feinen Namen 
erhielt, örı &v adrjj "Ioıs »Aaiovoa "Ooipıw TO dıaönua Eönxe‘ toüro Ö' Tv Büßkıvor. 
Nah Lucian fam jedes Jahr ein Kopf aus Agypten nah Byblos geſchwommen, von den 
Winden getrieben und nirgends anlegend, fondern einzig nah Byblos fommend — eine 
Fahrt von fieben Tagen (Yucian jagt nicht, daß der Kopf in 7 Tagen über das Meer 

80 gefahren fein jolle). Das geſchah, wie Lucian mit fpöttifchem Ernſte behauptet, aud als 
er felbit in Byblos ſich aufhielt: „und ich ſah jenen Kopf von Byblos“ zepaln» Buß- 
Any — zu veritehn als ein ironifches MWortfpiel: „Kopf aus Papprus“. Aus diefem 
Umjtand erklärt Yucian die Deutung des Trauerfeites als nicht dem Adonis jondern dem 
Dfiris geltend. 

85 Diefe Infzenierung mar eine jährliche Wiederholung des von Oſiris berichteten 
Todesihidjals: Die Abhandlung Wlutarhs De Iside et Osiride ce. 137. giebt eine 
ausführlihe Erzählung über die Art, mie der Körper des Dfiris in einer Traube in den 
Nil getvorfen und von den Meereöwellen nah Byblos getragen wurde. Hier werden 7 
Tage angegeben für die Fahrt. Die Schrift De Iside berichtet ausführlich, wie Iſis 

den Dfiris in Byblos wieder findet, und denkt dabei unverfennbar an den Gott von 
Boblos, der ſonſt Adonis genannt wird. — Offenbar hängt jener Mythos von der Meeresfahrt 
des Dfirisfarges zufammen mit dem von einem Scolion zu Theokrit berichteten Brauche, 
das Bild des Adonis am Feſte des Gottes ins Meer zu werfen (zu Idyli. 15, 133: 
Ent yao tiv Oalacoav Papkoovres röv " Adamır, Fooınrov En’ abııjv — |. dazu 

# Greve a. a. ©, ©. 35, Anmig. 5). Schon die Schilderung des Theofrit jelbit (ed. 
Abrens Idyli. 15, 133 [132]), wonach die Frauen Alerandriens zulegt das Adonisbild 
an die Wogen des Geſtades tragen, ift doch wohl zu verftehn vom Werfen insg Waſſer. 
Es ift dies nur eine andere form der anderwärts bezeugten Sitte, die Mdonisgärten ins 
Waſſer zu werfen (j. oben SIV, 7, a). Ob aber mit dem alerandrinifchen Brauche, tie 

50 Liebrecht (a. a. O., ©. 401) annimmt, auch zufammenhängt die Sitte der indiſchen 
Muhammedaner, am Hufleinfeit den Sarg des Huffein zu begraben oder ind Waſſer 
zu werfen, möchte ich dabingeftellt ſein laſſen. Da die Klagen des Hufleinfeites an Die 
Adonien erinnern, ift ein Zufammenbang nicht unbedingt abzumweifen (vgl. oben S IV, 
6, a). — Die Erzäblung in De Iside von der Meeresfabrt der Trube des Ofiris ſcheint 

55 aus dem Brauche des Adonisdienftes oder vielleicht aus einem entfprechenden uns ſonſt 
unbefannten Ritus des Oſiriskultus (f. weiter unten) entftanden zu fein. Die feier der 
Ankunft des „Kopfes“, wie Lucian fie bejchreibt, jet wohl jene Erzäblung als bereits 
befannt voraus (anders fcheint Iſid. Levy a. a. O. ©. 394, Anmkg. 1 zu urteilen). 

Auch Cyrillus von Alerandria (zu Jeſ 18, 1f., MSG 70, Kol. 440f.) kennt noch 
6 die Gejchichte von einer jäbrlihen Sendung aus Agvpten, und zwar aus Alerandria, 
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über das Meer nach Byblos. Nach ibm handelt es fih um die Zufendung eines Briefes 
der ägyptiſchen Weiber an die von Byblos, der in ein xdoauo» gelegt wird und auzo- 
uaros zu beftimmter Jahreszeit (xara pavepas tod Frovs — in Byblos anlangt. 
In dem Briefe wird die Auffindung des verſchwundenen Adonis durch die Aphrodite 
mitgeteilt; auf dieſe Kunde bin werden, berichtet Cyrillus, in Byblos die Klagen ein= 5 
geitellt. Von einem Zufammenbang mit dem Dfirisfult redet er nicht, fondern bezeichnet 
aud den in Agypten verehrten Gott nur ald Adonis. — Die Darftellung Cyrills ift 
dadurch fonfus, daß der Brief nad Byblos geht und zugleich (wie Movers BoI, S. 237 
richtig gejeben hat) aus dem Material „Byblos“, d. i. Bapyrus, beſteht. Cyrillus macht 
feine Mitteilung über diejen Brief und damit die des ganzen Erfurfes über den Adonis- 10 
dienst mit Bezug auf Jeſ 18, 2: 5 dnooreilor Ev Valdoon Öumoa xal druorolas 
Prßkivas dnavo toũ Üdaros — wo an nichts anderes ald Briefe aus Papyrus zu 
denfen ift (daß jchon von LXX an den Aultusbraud einer Briefjendung gedacht werde, 
wie Banier, Mythologie I, ©. 554 annimmt, ift nicht zu erſehen; vielmehr jcheint es 
ſich nur allgemein um einen Ausdrud für eine brieflide Botichaft zu handeln, auf Grund ı5 
einer falſchen Auffaffung des hebräifchen x123”">> „Geräte aus Papyrus“, d. i. Bapyrus- 
nachen). Man könnte etwa annehmen, die Fabel von der Fahrt des Briefes nach Byblos 
fei lediglich daraus entjtanden, daß man für den aus Byblos-Material bergeitellten Brief 
einen Brief fubitituierte, der nad der Stadt Byblos reift (jo Movers Bd I, ©. 237). 
Aber wohin follte dann der Brief urfprünglich gehn? Deshalb ift der Zufammenbang der 20 
Sendung mit der Adonisjtadt Byblos wohl alt. Was das Verhältnis des ſchwimmenden 
„Kopfes“ zu dem Brief anbetrifft, fo ſieht der Brief im xdoauor faſt aus wie eine 
rationalifierende Umdeutung des Kopfes. Es wird aber doch das umgelehrte Abhängig: 
feitsverbältnis vorliegen: aus dem Brief in einem kopfähnlichen x&oauor wurde ein 
wirklicher Kopf; vielleicht hat erjt der Spötter Yuctan einen Hopf daraus gemacht. Lucian 25 
oder der Volldglaube dadıte dabei an den ins Meer getvorfenen Adonis oder Oſiris. Es 
it aber in ägyptiſchem Mythos und Brauch nur davon die Nede, daß der ganze Gott 
oder das ganze Gottesbild in das Meer geworfen wurde. Der and Land gejpülte Hopf 
fünnte Nahabmung fein eines Zuges im Orpheusmythos (jo Engel a. a. ö. ©. 591; 
Greve a. a. O., ©. 15). Das würde mehr ausfeben nad einer gelehrten Neminiscenz 30 
Yucians als nach volfstümlichem Glauben. Die Brieffendung mit der Nachricht des ge: 
fundenen Gottes wird ihrerfeits auf dem Mythos beruhen, daß der Gott jelbit von 
Agupten nad Boblos gefommen ſei. Die Enttwidelungsfolge wäre aljo: werfen des 
Adonisbildes ins Meer, Mythos der Meeresreife des toten Dfiris:Mdonis nach Byblos, 
Brieffendung im xeoauov über das Meer, Geſchichte von dem ſchwimmenden Kopfe. 35 

Wie dem jet, die Erzäblung von dem xEoauo» oder dem Kopfe verteilt zweifellos 
auf einen Zufammenbang des zur Zeit Yucians und noch fpäter in Byblos geübten 
Adonisdienjtes mit Agypten — Cyrillus redet von dem alerandrinifchen Adonisdienft und 
jeinem Zufammenbang mit Bublos ald von noch bejtebendem. 

Die in den Schriften De Iside und De Syria dea vorausgejeßte Kombination des 40 
Adonis und Oſiris wird darauf beruben, daß Oſiris- und Iſisdienſt nah Byblos über: 
tragen wurde, vielleicht auch, obme Übertragung des Kultus, lediglih auf der richtigen 
Anihauung, daß zwifchen dem Oſiris- und Adonismythos eine Analogie beſteht. Beide 
Götter fterben in der \ugendblüte und werden beflagt. Ob auch die Wiedererivedung 
zum Xeben oder doch ob ihre Feier beiden von Haufe aus gemeinfam war, kann zweifel- 46 
baft erfcheinen; möglichertweife wurde fie von Oſiris auf Adonis übertragen (j. oben 
s IV, 6, b). Es ift nicht undenkbar, daß in den Gemeinfamteiten urzeitlihe Zuſammen— 
bange vorliegen wie noch ſonſt in äguptifcher und femitijcher Religion. Ste wären vor 
aller geichichtlihen Erinnerung anzujegen. Die beivußte Kombination des Adonis mit 
Oſiris wird erſt jebr fpät erfolgt fein, wie noch aus der Art des Berichtes bei Yucian so 
erfichtlich ift. 

Als die Beranlafjung diefer Kombination bat man doch wohl nicht nur die Be: 
obadıtung der Analogie anzufeben fondern reale fultiiche Übertragungen. Das jcheint 
fih zu ergeben aus der Erzählung von der Reife des Dfirisfarges und der Iſis von 
Agypten nad Byblos. Iſid. YEuy (Revue archeol., Série IV, Bd IV, ©. 391 1f.) denkt ss 
die Kombination ausgebend von Agvptern, die nah Byblos gelommen wären und die 
Analogie des dortigen Adonisfultus mit dem Dfirisdienst wahrgenommen hätten. Da mir 
aber von Adonisdienft in Agupten aus dem 3. vorchriftlichen Jahrhundert durch Iheofrit 
willen und die Auffafjung des Adonis von Bublos ala Dfiris zuerjt im 2. nachchriſtlichen 
Jabrbundert bei Yucian bezeugt iſt, jo iſt es gewiß richtiger, die Kombination in Agupten 60 

24” 
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vollzogen und den Adonis von dort nad Byblos zurückwandernd zu denken in ägbptifierter 
Geftalt (jo Movers Bd I, ©. 238). Damascius und Suidas berichten die Jdentifizierung 
des Dfiris und Adonis anfcheinend als von den Alexandrinern volljogen (f. oben). 
Darüber fann man zweifelhaft fein, ob der Ritus des Adonisdienſtes, das Gottesbild ins 

5 Meer zu werfen, oder der Zug des Oſirismythos von der Meeresfabrt des toten Gottes 
das ältere ift. Da jedenfalls der Mythos einen entiprecdhenden Ritus zur Vorausſetzung 
bat, bat es zunächſt den Anſchein, daß die Priorität bier auf feiten des Adoniskultus zu 
ſuchen ift. Aber der Ritus der Adonisfeier könnte Nachahmung fein eines Brauches im 
Dfirisdienft. jedenfalls beitand in Agypten feit alter Zeit die Anfchauung, daß Dfiris 

10 „im Waſſer gelegen hat” (ſ. Erman, Agyptiſche Neligion 1905, ©. 150f.). Das Werfen 
des Dfirisjarges ind Meer hat allerdings zuerjt die Schrift De Iside (Erman ©. 35). 
Wo immer bier das primäre zu fuchen ift, die Kombination des Dfiri® und Adonis wird 
nicht erfolgt fein vor der Ptolemäerzeit, da die Beziehungen des Adoniskultus zum Ofiris- 
dienft lediglih auf Alerandria verweifen. Auch der für Amathus bei Stepbanus von 

15 Byzanz bezeugte Adonis-Oſiris wird aus Alerandria nah jenem alten Sige phönizifchen 
Adonisdienftes (f. oben S IV, 4) gelommen fein (jo Movers Bd I, ©. 238). Wir wiſſen 
überhaupt nicht mit Sicherheit von Adonisdienjt in Agypten außerhalb Alerandrieng. 
Die einzige andere Spur ift eine wenig deutliche abgerijjene Bemerkung bei Stephanus 
von Byzanz s. v. Boovoderns: Kavwniıms, 6 "Adwvıs nagd Ilapderio. Danach 

% jollte man denken, daß auch zu Kanopos Adonisdienjt bejtand; aud dorthin aber kann 
er aus dem benachbarten Alerandrien gefommen fein. 

Daß der Adoniskult von Byblos zulegt ägyptiſiert wurde, ift nur eine Fortſetzung 
viel ältern ägyptiſchen Einfluffes auf pbönizifchen Kultus überhaupt und fpeziell auf den 
von Byblos. Soldyer Einfluß ift ſchon zur perfiihen Zeit auf der Stele des Königs 

25 Jechawmelek von Byblos zu beobadten, wo die Baalat von Gebal in der Art der 
ägpptifchen Hathor dargeitellt ift. Auf den Münzen von Boblos ift jeit Antiochus Ephi- 
— ſehr häufig Iſis abgebildet oder doch die Göttin von Byblos in ägyptiſchem Koſtüm 
und mit ägyptiſchen Emblemen (ſ. Rouvier, Journ. intern. d'arehéol. num. IV, 
©. 42ff.). Ebenfo ift in Agypten die phöniziiche Aftarte mit Iſis identifiziert worden 

30 (lid. YEny, Revue archöol,, Serie IV, Bd IV, ©. 393). Es iſt danach verſtändlich, 
dag man in der von Agyptern nach Byblos gebrachten Iſis die große phönizifche Göttin 
zu erfennen glaubte, die Freundin des Adonis 

Dfirisfult ift bei den fpätern Phöniziern nicht felten, geweſen, jo daß Dfiris, wenn 
er, kombiniert mit dem alerandrinifchen Adonis, von Agypten nad) Bpblos gebracht 

85 wurde, dort, auch abgejeben von diefer Kombination, faum als ein Fremder erjchienen 
jein wird. Der Gottesname “ON kommt verfchiedentlih in. phönizifchen PBerfonennamen 
vor: “on-72r „Diener des Ofiris” zu Umm-el-awamid (CIS I, 9), auf dem SKarmel 
(Glermont:Sanneau, Rapports sur une mission en Palestine etc. in den Archives 
des missions scientifiques et littöraires, Serie III, Bd XI, 1885, ©. 173 n. 26; 

0 das —N jcheint bier aber nicht ztweifellos zu fein), vgl. Aßdovonıos in einer Inſchrift 
zu Maad in Phönizien (Glermont-Ganneau, Recueil d’arch6ologie orientale, Bd III, 
Paris 1900, ©. 145), -oXar ferner auf Cypern (CIS 13,2; 46,1; 58,2f.), in 
einer Bilinguis aus Malta ald Name eines Tyriers, wiedergegeben mit Atorvarog 
(122, 2f.), und in Memphis (Lidzbarski, Epbemeris I, 1902, ©. 158 3.3); "IN run 

4 „Magd des Oſiris“ auf Cypern (CIS 93, 2); swor „Dfiris bat bewahrt“ in jener 
Bilinguis aus Malta ald Name eines Tyriers, tmwiedergegeben mit Iaparımr (122, 
2F.; wozu Lidzbarsli vergleiht n. 265,2 bei Euting, Carthagiſche Inſchriften I, 1883); 
SAITIaricin auf Cypern (CIS 52,2). Hierber gebört wohl auch EX in Kartbago 
(821,4). Cinmal jcheint fih für den Namen Ofiris zu finden or in einem Per— 

60 jonnamen zweifelbafter Leſung, vielleicht Tor, auf Cypern (65, 1f.). 
Für ſich allein als Gottesname ift “ON bis jegt mit Sicherheit nicht nachgewieſen; 

vielleicht ift er zu lejen in einer jchon oben erwähnten, noch nicht definitiv entzifferten 
Inschrift zu Umm-el-awamid: [1o8> 7785 (Lidzbarski, Ephemeris II,2, ©. 165ff.). Da: 
gegen iſt der komponierte Name -ox”>>2 auf Malta (CIS 123, 1.) beitimmt als 

55 Gottesname anzujeben (f. A. Moloh Bd XIII, ©. 281, 49 F}.). 
Wie Aovvoars = TON"T27 zeigt, identifizierte man den Dfiris mit Dionyſos. Auch 

der mit Adonis nabe verwandte Gott Esmun jcheint in Phönizien dem Dionyſos gleich: 
gejeßt worden zu jein (j. Zpm® LIX, ©. 482 ff). Einen Beleg dafür, daß dies auch 
für den Adonis von Byblos ſchon im Kultus der Fall war, kenne ich nicht; das Bild 

so des Dionyjos findet ſich, ſo viel ich jehe, gerade auf den Münzen von Byblos nicht, 
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während es auf den Münzen anderer phönizifcher Städte vielfah vorfommt. Was 
Movers (Pbönizier II, 1, 1849, ©. 111f.) für die Auffafjung des Adonis ala Dionyſos 
anführt, bezieht fi) auf die Stadt Berytos, und wir haben Veranlafiung, bier nicht an 
Adonis fondern an Esmun zu denken (j. ZpmG LIX, ©. 469f.). Jedenfalls aber gab 
es im ausgehenden Altertum einzelne Motbendeuter, die den Adonis für identisch mit 5 
Dionyſos bielten. Plutarch (Quaest. convival. 1. IV, quaest. 5, n. 3) berichtet: zo» 
ö' ”" Adomır oüy Ereoov, alla Arvövvoov elvar vouilovoı. Plutarch felbit findet das 
nad Analogien der beiberfeitigen Feitriten nicht unmahricheinlih und läßt (ebend. IV, 
6, 1) aud einen Athener die Anſchauung von der Identität des Adonis und Dionyſos 
ausfprechen. Ein orphifcher Hummnus (42 [41], Orphica ed. Hermann ©. 306) identi= 10 
fijiert den Dionyſos mit dem Genofjen der Kythereia auf Cypern, d. i. dem Adonis, und 
bringt ibn zugleich mit Iſis in Verbindung. (Val. noch ein in Sokrates' Hist. eccles. 
mitgeteiltes Orakel an die Rhodier bei Greve a.a.D., ©. 51.) Sowohl Mdonis und 
Esmun ald auch Dfiris repräfentieren gleich dem Dionyſos das Aufleben der Natur. 
Dat man beide, Adonis und Ofiris, dem Dionyſos gleichjegte, fan eine weitere Veran: 16 
lafjung geweſen fein für die Jdentifizierung von Adonis und Oſiris. 

Das Verhältnis des Adonis zu Dfiris ift der Art, daß es uns feinenfalld die ge 
fchichtlihe Erklärung für die Herkunft der Vorjtellung von Adonis liefert. Dafür kann 
nur in Betracht fommen die zwiſchen Adonis und Tammuz beftehende Analogie. 

9. Das Verhältnis des Adonis zu Tammuz. Die Identifizierung des 20 
Adonis und Tammuz bei Drigenes und feinen Nacfolgern fanden wir ebenjowenig mie 
die von Adonis und Dfiris für einen urfprünglichen Zuſammenhang bemweifend (ſ. oben 
S IV, 1), weil auch fie ohne Frage auf nichts anderm berubt ald auf der Beobachtung 
von Analogien. Aber die Annahme analoger Bildungen reicht nicht aus, um die Ge 
meinjamfeiten zwifchen Tammuz und Adonis zu erklären. Beide nehmen die Stellung 3 
bon Göttern zweiten Grabes ein; Tammuz ift der Buble der Iſtar, Adonis der Liebling 
der ihr entiprechenden Balti-Apbrodite; beide werden mit Trauerriten gefeiert, befonders 
von den Weibern ; beiden gilt ein Feſt im Hochſommer; beider Tod bezieht fi) auf das 
Abfterben der Vegetation. Dieje feftitebenden Übereinftimmungen müfjen auf einem gefchicht- 
lichen Zufammenbang beider Gottesgeftalten beruhen. Dazu kommen noch Detailzüge, 30 
wofür die Gemeinfamfeit einfttveilen nur auf dem Wege der Kombination vermutet werden 
fann, fo der Tod durch den Eber. 

Auf jeden Fall läßt fih die Anjchauung Dümmlers (a. a. D., Kol. 388): „Die 
Identität des Adonis mit dem Babyloniſchen Tammuz ift gar nicht ertweisbar”, jo all: 
gemein und uneingefchränft ausgeiprochen, nicht aufrecht erhalten (gegen Identität ſchon 35 
Corſini a. a. D., der, von der Anjchauung ausgehend, daß die Adonien in das Frühjahr 
fielen, die Feſtzeit nicht in Übereinftimmung fand; aus andern Gründen gegen einen 
Zufammenbang zwischen Adoni® und Tammuz Engel, Chwolſon [j. weiter unten] und 
Öreve a.a. O. & 53 f.). 

In der Erflärung des Adonis ald die „Frucht“ (f. oben SIV, 7, ce) und darin, 40 
da Tammuz bei En:Nedim dem Samenforn zu entiprechen, im Liber Adami mit 
Darbringung eines Broted geehrt zu werden fcheint (ſ. oben S IIT), glaubten wir auf 
beiden Seiten eine nicht ursprüngliche Auffaffung zu erfennen. Hier kann die Gemein: 
famfeit enttweder auf fpontaner analoger Entwidelung beruben oder wahrjcheinlicher darauf, 
dat die Anfchauung von Tammuz bei den Syrern durch den Adonis und feine Deutung 45 
beeinflußt worden iſt. Aber die Annahme einer fpätern Beeinflußung läßt fich nicht ver 
allgemeinern. Die Übereinftimmung der Niten und der zu Grunde liegenden Vorftellungen 
it fo groß, daß entweder eine Entlehnung des babyloniſchen Tammuz von feiten der 
Pbönizier (fo unter andern Tiele, Gejchichte der Religion I, S. 235; Zimmern, Keilinſchr. 
ud. AT, ©. 399; mit Neferve Frazer, Adonis, ©. 6) oder eine ihnen und den baby: 50 
loniſchen Semiten von Haufe aus gemeinfame Vorftellung angenommen erden muß. 
Die zweite Annahme ift nicht dadurch —— daß Tammuz ein ſumeriſcher Name 
iſt Auch wenn man daraus folgern will, daß die Vorſtellung des Tammuz von den 
Semiten bei ihrer Einwanderung in Babylonien vorgefunden wurde, wäre zu erwägen, 
daß analoge Klagefeiern und analoge Vorſtellungen, auf denen fie beruhen, ſich weit über die 55 
Erde verbreitet finden, obne bat ein geichichtliher Zufammenbang nachweisbar oder 
wabrfcheinlih wäre. Es wäre alfo möglid, daß die in Babplonien einmwandernden 
Semiten einen von ihnen mitgebrachten und auch bei den MWeftfemiten urfprünglichen Gott 
wegen der Ahnlichkeit der Vorſtellung oder der Niten mit einem von Haufe aus fumerifchen 
Tammuz identifiziert haben. Solche fpezielle Übereinftimmungen zwiſchen Tammuz und 60 
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Adonis, die ſich als bloße Analogien nicht verſtehn laſſen, müßten dann entweder der 
ſpezifiſch ſemitiſchen, nicht der ſumeriſchen, Auffaſſung angehören oder die babyloniſch— 
ſumeriſche Auffaſſung hätte modifizierend eingewirkt auf die phöniziſche. Wahrſcheinlicher 
vielleicht iſt die enge Verwandtſchaft zwiſchen dem phöniziſchen Adonis und dem jumertfch- 

5 babyloniſchen Tammuz daraus zu erklären, daß die Vorſtellung von Tammuz überhaupt nicht 
fumerifchen Urfprungs ift, fondern die Sumerer bier abhängig find wie noch jonft in ihren 
Gottesvorjtellungen von den Semiten, mit denen fie zufammenmwohnten, und nur den 
Namen gebildet haben für die von diefen überfommene Gottesgeftalt. Bei den Baby: 
loniern war Tammuz, wie e8 jcheint, nicht der einzige Gott, der jtirbt oder entrüdt wird; 

ıo noch von andern Göttern jcheint das felbe ausgefagt worden zu fein (jo A. Jeremias, 
A. Nergal Kol. 266; Hölle und Paradies’, ©. 24). Überall wird ein in der Natur fich 
wiederholender Vorgang al® die Grundlage diefer Anfchauung anzufeben fein. Am 
ficherften wohl iſt ertmandtfchaft mit Tammuz unter den andern babvlonifchen Gott: 
beiten für Ningiszida anzunehmen; ſchon der Adapa-Mythos nennt Gi-zida neben 

ı5s Tammuz, von beiden gleiches Erlebnis berichtend. Den babylonifchen Semiten jcheinen alfo 
die dem Tammuzdienft zu Grunde liegenden Voritellungen auch fonft geläufig geweſen zu 
fein. Das ift am einfachiten dann zu verftehn, wenn fie bei ihnen ein alter, nicht ein erſt 
von den Sumerern entlehnter Befig waren. Auch die Phönizier hatten neben dem 
Adonis von Byblos eine nahe verwandte Gottesgeftalt in dem befonders in Sidon und 

0 Karthago verehrten Esmun (f. ZomG LIX, ©. 489 ff.), einem Gott, der kein dem 
Namen und aud der fpeziellen Vorftellung nach entiprechendes Pendant auf babyloniſchem 
Boden hat. Im allgemeinen aber ift die Vorftellung von ihm ebenfo wie die von Adonis 
der Vorftellung von Tammuz analog, jo daß dadurch die Wabhrfcheinlichkeit eines bier 
überall zu Grunde liegenden femitischen Gottesglaubens erhöht wird. 

25 Der Umftand, daß fich keine Spur für den Gottesnamen Tammuz bei den Phö— 
niziern findet, macht den babylonifchen Urfprung ihres Adonis wenig wahrſcheinlich. Daß 
Pieudo-Melito den Tammız mit der Baalat von Gebal in Verbindung bringt, berubt 
nur darauf, daß er feinen Namen für den des Adonis fubftituiert (vgl. oben SIID. 
Auch auf paläftiniihem Boden ift Kult das Tammuz allein aus der Ezedhieljtelle be: 

0 fannt, two es fih um eine vereinzelte direfte Entlehnung aus Babylonien oder Aſſyrien 
handeln wird. Allerdings berichtet Hieronymus von Tammuzdienft zu Betlebem (f. oben 
SIV, 4). Aber auc bier ift wahrfcheinlih nur der dem Hieronpmus aus GEzechiel be— 
fannte Name Tammuz für den Adonis angewendet. Erſt nördlich von paläſtiniſch-phö— 
niziſchem Gebiet begegnet uns auf aramätfchem Boden in der Angabe des Iſaak von 

35 Antiochia der dort wohl mwirklih im Kultus gebrauchte Name Tammuz. Bei den Syrern 
haben wir auch ſonſt noch deutliche Spuren des Tammuzdienſtes, den fie zweifellos von 
den Babyloniern überlommen hatten (ſ. oben $ III). 

St der Adonisdienft von Haufe aus phönizifch, jo tft er doch gewiß nicht auf dem Li— 
banon entjtanden, jondern wahrjcheinlich aus ältern Sitzen der Semiten von den Phöniziern 

40 dorthin mitgebracht worden, aus denen dann aud die Babylonier das Vorbild des 
fpätern Tammuz nad) Babylonien übertragen hätten. Es ift deshalb nicht gegen einen 
jemitifchen Urfprung des Adonismythos mit Duffaud (a. a.D., ©. 154) geltend zu machen, 
daß der Eber des Mythos für die jähen Abhänge des Libanons nicht pajle. 

Sollte aber doch der phöniziiche Adonis aus Babylonien entlehnt fein, jo fällt 
5 jedenfalls die Entlehnung nicht erſt in die Periode, wo Tammuz bei den Judäern be— 

zeugt ift, fondern in eine jehr viel frühere; denn die Griechen haben den Adonis von 
den Phöniziern her kennen gelernt fpäteltens zur Zeit des Alkatos, der in einem er: 
haltenen Fragment den Adonis neben Kythere nennt. Seine Zeitgenofjin Sappbo hat 
nad Paujanias den Adonis befungen, und nah Apollodor foll ſchon Heftod ihn erwähnt 

50 haben (ſ. Baubiffin, Studien I, S. 300 und über Sappho, auf die ein bejtimmtes Vers— 
maß der Adonislieder zurüdgeführt wird, Bergk, Poetae Iyriei Graeei, Bd III*, ©. 110 
n. 62f.; aus dem Linosgefang |[j. Studien I, ©. 302 ff.], deilen Zufammenhang mit 
dem Adonis mindejtens ſehr zweifelhaft ift, möchte ich für fehr alte Zeit der Ent: 
lebnung des phönizifchen Adonisdienftes bei den Griechen jest nichts mehr folgern). Im 

55 AT jcheint Adonisdienft als altbefannt ſchon im 8. Jahrhundert bezeugt zu fein (ſ. oben 
S IV, 5 zu Jeſ 17, 10f). Wir müßten aljo wohl an eine Entlebnung der pbönizifchen 
Vorftelung aus Babylonien fpäteftend in der Zeit der Amarnabriefe denken (jo etwa 
oder noch früher Iegt die Entlebnung an Savce, Hibb. Leect., ©. 234 und cebenfo 
wohl die allgemeine Annahme unter der angegebenen Vorausfegung). 

su Bei den Römern fam Adonisdienft Spät auf; das ältefte Zeugnis ſcheint das Dvids zu 
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fein (Ars amatoria I, 75: nec te praetereat Veneri ploratus Adonis; vgl. Wiſſowa, 
Religion und Kultus der Römer 1902, ©. 300). Auf etrustifchen Spiegeln fommen Dar: 
ftellungen vor, die fih nad dem beigeichriebenen Namen Atunis zweifellos auf Aphrodite 
und Adonis beziehen (ſ. de Witte a. a. O.; Vellay a. a. O., ©. 267ff.; Belege für den 
Namen Atunis oder Atunis auf den Spiegeln bei Fabretti, Corpus Insceriptionum 
Italicarum, QTurin 1867, Glossarium fol. 208 s. v. Atunis, wozu fpäter noch 
weitere binzugelommen find). Cine Datierung für diefe Darftellungen vermag ich nicht 
zu geben. 

Was Macrobius (Saturn. I, 21, 1) jagt: ... inspeeta religione Assyriorum, 
apud quos Veneris Architidis et Adonis maxima olim veneratio viguit, quam 
nune Phoenices tenent, bezieht fih nicht auf eine Herkunft des Adonisfultus aus 
Aſſyrien oder Babylonien, wovon Macrobius, auch wenn fie anzunehmen jein follte, nichts 
gewußt baben wird. Wie dad aus Aphaeitidis verderbte Architidis (f. oben S IV, 3) 
eigt, meint Macrobius mit den Aſſyrern die Syrer und nimmt eine Verpflanzung des 
donisdienftes von ihnen zu den Pböniziern an. Daraus darf aber nicht mit Movers 

Bd I, ©. 194) entnommen werden, daß der Adonisdienft urjprünglih den Syrern ans 
gebörte und erft in „Ipäterer“ Zeit von den Pböniziern angenommen wurde. Was wir 
vom Adonisdienſt durch die Griechen erfahren, die ihn aus Cypern kennen gelernt haben 
werden, entjcheidet für jo bobes Alter des phöniziichen Adonisdienftes, daß Macrobius über 
fein Auflommen feine Kunde mehr gehabt haben fann. Er jagt auch nicht, daß die Phö— 
nizier ihm früher nicht hatten, fondern nur, daß fie ihn „jegt” baben, daß er aber bei 
den „Aſſyrern“, d. b. den Syrern, „einjtmals” in Blüte ſtand. Er fcheint aljo zu feiner 
Zeit Beobachtungen über noch beitebenden Adonisdienft auf dem ihm befannten fyrifchen 
Boden nicht mehr gemacht zu haben. Dabei denkt er nad „Aphaeitidis“ gewiß an die 
Umgegend von Aphaka und daran, daß der Benustempel von Aphaka auf Befehl: 
Konftantins zerftört worden war. Der Kult von Aphaka im Libanon war aber eher 
pbönizifh ala ſyriſch. Bon Verehrung eines Gottes „Adonis” bei den Syrern wiſſen 
wir überhaupt nichts fondern nur von babyloniſchem Tammuzdienſt auf ſyriſchem Gebiet 
(f. oben SIV, 4). 

Noch weniger kann nach unjern heutigen Kenntnifjen der phönizifche Adonis, wie es 
vor einigen fechzig Jahren Engel (a. a. D., ©. 597 ff. 619 ff.) wollte, aus einem urſprüng⸗ 
lih in Cypern einbeimifchen griedhifchen, in jeinem Charakter von Phrygien ber beein- 
flußten Gott erklärt werden, dem man auf Cypern das jemitifche Gottesepitbeton Adon 
beigelegt babe. Noch neuerdings bat allerdings Dümmler den ſemitiſchen Urſprung nicht 
nur des Kultus des Adonis ſondern auch feines Namens in Zweifel gezogen (a. a. D., 
Kol. 393). Das ift für den Kultus deshalb unftattbaft, weil unverkennbar eine gemein- 
ſame Vorjtellung dem ung jegt näher befannt gewordenen babyloniſchen Tammuz und dem 
pbönizifchen Adonis zu Grunde liegt, die niemand als von den Griechen zu den Baby: 
loniern gekommen denken kann. Wenn Engel den Adonisfult mit „jemitifchen Religions: 
begriffen” unvereinbar fand, jo haben wir eben ältere Anſchauungen von den femitischen 
Religionen nad neuen Entdedungen zu modifizieren, man müßte denn annehmen, daß 
in dem vermeintlich Unfemitifchen jumerifcher Einfluß vorliege. Wabrjcheinlicher ift die 
andere Annahme, daß die Sumerer bier von den Semiten abbängig find. — Von ältern 
Berfuchen, auch den Namen "Adorıs aus dem Griechiichen zu erklären, darf jet wohl 
abgejeben werden; fie find alle gezwungen, und auch Dümmler macht von ihnen feinen 
Gebraud. Die Erklärung des Namens aus 78 ift mindeftens überaus nahe liegend (f. oben 
s IV, 2). Sehr wohl möglich aber ift, daß der phöniziſche Adonisfult mit einem ihm 
verrvandten griechiichen Kultus verſchmolzen worden ift, der älter war als die Berührung 
der Griechen mit den Pböniziern (jo, wenn ich ibn recht veritehe, Duſſaud a. a. O., 
S. 149). Ähnliche Kulte auf anderweitigem indogermanifchem Boden machen diefe An: 
nabme wahrſcheinlich. 

Benfens Annahme (a. a. D.), daß das Tammuzfeit ein perfifches Totenfeft fei, das 
zu dem Adoniskult in keinerlei Beziehung ftebe, kann feit der Auffindung des babvlonifchen 
Zammuz nicht mehr in Betracht fommen. Chwolſons Verſuch in jeiner Schrift „Uber Tam- 
müs“, Tammuz und Adonis in der Weife auseinander zu balten, daß Tammuz nad) den 
Angaben der „Nabatätfchen Yandwirtichaft” (f. oben $ III) für einen vergötterten Menſchen 
erllärt wird, der mit dem Gott Adonis nur das gemeinfam babe, daß beide betrauert 
werden, war immer als eine unfritifche Verwertung offenbar fpäterer Auslegung anzufeben. 
Auch diefer Verſuch ift jest vollftändig unmöglich gemacht durch die neuerdings erjchlofienen 
leilſchriftlichen Nachrichten über den zweifellos als ein Naturgott gefchilderten Tammuz. 
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Renans Unterfcheidung ziwifchen dem Adon und dem Tammuz; von Boblos (f. oben 
8 IV, 3) ift nicht eine Unterſcheidung zwiſchen dem uns durd die Griechen befannten 
„Adonis“ und dem Tammuz, fondern diefer „Adonis“ wäre danadı ein Produkt der 
Vermifhung des „Adon“ und de8 Tammuz. Beide fcheint Renan nad dem damaligen 

5 Stande der Kenntnifje über Babylonifches für femitiich gehalten zu haben. Wir fanden 
feine Auffaſſungsweiſe unbegründet. (Über eine aller geſchichtlichen Zeugniſſe fpottende 
Herleitung des Adonisdienites aus den arktifchen Gegenden bei dem Aftronomen Bailly 
j. Frazer, Adonis, ©. 130.) 

Wie immer man über einen Zuſammenhang der Urfprünge des Tammuzdienſtes und des 
10 phönizifchen Adonisdienites urteilen mag, jedenfalls ift deutlich zu erkennen, daß der babylonijche 
Tammuz von den Aramäern alzeptiert und nad) dem Weſten verbreitet wurde. Nach E38, 14 ift 
anfcheinend auch direkt durch die Babylonier bei ihrer Invaſion in Paläftina im 6. Jahr: 
hundert oder ſchon früher durch die Aſſyrer Tammuzdienſt dorthin übertragen worden. 
Er mag fih mit dem auf Fanaanätfchem Boden bejtehenden Adonisdienft auf Grund 

ı5 der Ahnlichkeit beider Kulte vermifcht haben. Beftimmte Ausfagen über eine folde Ver: 
mifchung befigen wir aber nicht. Noch die Identifizierung beider Götter feit Origenes 
(j. oben S IV, 1) zeigt vielmehr, daß man fich ihrer Zweiheit ſehr wohl bewußt war. 
Welchem geograpbiihem Umfang Drigenes die Vorftellung des Tammuz zumeilt, läßt fich 
aus jeiner Angabe, daß die Syrer den Adonis Tammuz nennten, nicht erfeben, d. b. es 

20 ift daraus nicht zu erfennen, ob er auch auf altpbönizifchem Boden den Gottesnamen 
Tammuz kannte Abgejehen von der vereinzelten Bezeugung des Tammuzdienftes bei 
den Judäern in der Zeit Ezechield können wir ihn über das ſyriſche Antiochia hinaus 
mit Beftimmtheit nicht weiter nad Weſten verfolgen (f. oben 8 IV, 4). 

Ausgenommen etwa ef 17, 10f. und andere altteftamentlide Ausfagen aus der 
25 Zeit vor dem 6. Jahrhundert, die möglicherweife, aber doch nicht zweifellos, von Adonis- 

dienst auf paläftinifchem Boden reden (f. oben S IV, 5), haben wir feine direften Nach— 
richten über phönizifchen Adonisdienft aus der Zeit vor dem Einfluß des neubabvlonifchen 
Neiches. Deshalb können wir die frühere Art des phönizifchen Adonisdienjtes uns nur 
vergegenwärtigen aus dem Kultus des Adonis, den die Griechen von den Phöniziern ber: 

30 übergenommen haben. Es geſchah dies in einer Periode, die vor dem mit dem 6. Jahr— 
hundert neu einfegenden bireften babylonifchen Einfluß auf die Mittelmeerländer liegt. 
Die Herübernahme erfolgte ſchon fo früh, daß fich auch eine vorhergehende Beeinflufiung 
des phönizifchen Kultus durch die Afforer nicht annehmen läßt. Das Fehlen irgendeines 
Beleges für den Namen Tammuz auf griechiſchem Boden madt es überhaupt unmwahr: 

85 fcheinlih, daß der griechifche Adonisdienft auf babyloniſch-aſſyriſchen Kultus zurüdgeht, 
der durch die Phönizier nur vermittelt worden wäre. Auch an eine Entlebnung des 
„Adonis“ durch die Mhönizier von den Babyloniern ber in der, Periode der Amarnabriefe 
oder noch früher wird deshalb faum zu denfen fein. 

Nah unserer Auffaflung find aljo Tammuz und Adonis verjchiedene Gottheiten, 
40 die aber aus einer gemeinfamen altfemitiihen Wurzel erwachſen find. 

Die weite Verbreitung, die der Adonisdienft in der alten Welt gefunden bat, erflärt 
fih daraus, daß in dem GErfterben und Miederaufleben des Gottes die Darftellung eben 
diefes Mechfeld in der den Menſchen umgebenden Natur erfannt wurde. Dieſer Wechſel 
verurfacht eine Auf: und Niederbewegung auch des menjchlichen Lebens und ericheint dem 

#5 Menjchen als ein Bild der ununterbrochenen Folge von Geburt und Tod. Vielleicht 
aud haben fich, wie an den Mythos des Oſiris und möglicherweife aus ihm entlehnt, 
an den des Adonis dunkle Hoffnungen gefnüpft eines Neuertvahens des Menjchenlebeng 
aus dem Tode. In dem uns liberlierferten treten ſolche Hoffnungen nicht hervor; viel- 
mehr fcheint der Zug der Trauer und Klage das Übergewicht in den Feſtriten ber 

50 Adonien gehabt zu haben, und hat vielleicht urfprünglih ohne die Ergänzung der Freuden- 
feier beitanden. 

Der Zug der Trauer, im Tammuz- und im Mdonisdienft gleihmäßig vorberrichend, 
unterfcheidet diefe ſemitiſchen Naturkulte in charafteriftifcher MWeife von den font analogen 
Frühlings: und Erntefeften auf indogermaniichem, bejonders auf germaniſchem Boden. 

55 In ihmen tritt die düftere Seite zurüd und fehlt ganz ihre Geltendmadung in orgiaſtiſchem 
Ausdrud der Trauer. Dies beruht darauf, daß bier mehr das Erwachen und Reifen 
des Naturwachstums gefeiert wird als fein Abjterben. Das Erfterben des Naturlebens 
durch den Minter tritt auf ofzidentalifchem Boden nicht fo plöglib ein wie fein Ber: 
jengtwerden durch die Sonne im Orient. Der dem Tammuz: und Adonisdienft gemein- 

so ſame düftere Grundton entjpricht vielleicht ebenfo gut dem allgemeinen Charakter ber 
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babylonifchen mie der phönizifchen Religion, am beutlichiten aber doch dem ber phönizischen 
mit den in ihr befonders herbvortretenden Kinderopfern und Selbftverftümmelungen. * 
falls läßt ſich aus jenem Grundton auf ein ſekundäres Verhältnis des Adonisdienſtes 
zu dem Tammuzfult nichts folgern. 

Dem Leiden und Sterben des phönizifchen Gottes und der Feier feines Todes jcheint 5 
jeder etbiihe Zug gefehlt zu haben. Aucd dies paßt zu andern Beobachtungen an ber 
phöniziſchen Neligion, tritt z.B. in ihren Kinderopfern ähnlich hervor. Gewiß haben 
in ibr ethiſche Momente nicht gefehlt. Daß wir hier davon weniger wiſſen als für die 
babyloniſch⸗ aſſyriſche Religion, beruht vielleicht zum Teil auf der X Berfchiebenartigfeit des 
uns vorliegenden QUuellenmaterials; aber bejonders ftarf kann namentlich nad) den alt= 10 
teftamentlichen Andeutungen etbifcher Charatter in dem Gottesglauben der Phönizier ſich 
faum geltend gemacht haben. Indeſſen aud in dem babylonijhen Tammuzmythos und 
Kultus weiß ich einen etbifhen Zug nicht zu erfennen. 

Darüber beftebt uns fein Zmeifel, daß der Adonisdienſt bei den Phöniziern alt 
war, auch darüber nicht, daß er zu dem Tammuzdienft nicht nur im Verhältnis der 15 
Analogie jtand ſondern in dem eines gefchichtlichen Zufammenbangs. Die Urfprünge aber 
des Adonisdienftes und damit die Art feines gefchichtlichen WVerbältnifjes zu dem Tam— 
muzfult find bis jegt in Dunkel gehüllt, d. b. es bleibt zweifelhaft, ob es fih um einen 
urfprünglid ſumeriſchen oder um einen von Haufe aus femitifchen Kult handelt. Die 
zweite Möglichteit halten wir einftweilen für die wahrjcheinlichere. Wolf Baudiſſin. % 

Tandıelm, geit. wahrjcheinlih 1115. — B.Frederica, Corp. docum. inquisitionis ur 
landicae, I, Gent 1589, &. 15 ff.; deri., Geschiedenis der Inquisitie in de Nederlanden, I, 
Gent 1892, ©. 20; U. Hahn, Geſch. h Keper im MA. I, Stutta. 1845, S. 459; 9. Döllinger, 
Beiträge zur Setiengeit des MN. I, Münden 1890, ©. 104 ff; A. Haud, KB Deutſchlands 
IV, Leipzig 1903, ©. 88ff. 3 

Tanchelm (Tandelin), gehörte zu den im Beginn des 12. Jahrhunderts gegen das 
mittelalterlihe Kirchentum auftretenden Opponenten. Unfere Hauptquelle über ibn ift ein 
um 1112 während der Sedisvakanz nach dem Tode Biſchof Burcards (geft.18. Mai 1112) 
geichriebener Brief des Utrechter Klerus an den EB. Friedrich von Köln (bei Fredericq 
©. 15, aud im Cod. Udalr. 168, ©. 296). Nady demfelben erklärte fih Tanchelm gegen 0 
die gefamte Hierarchie, mie gegen die dur ſie vollzogenen kirchlichen Handlungen; er 
verachtete den Papſt, die Biihöfe und Priefter, bezeichnete die Kirche ala Bordell, mahnte 
das Wolf ab, fih von den Prieftern das Sakrament reihen zu lafjen, verbot die Zehnten 
zu entrichten. Dagegen erklärte er feinen Anhang für die wahre Kirche; er lehrte, daß 
die Kraft der Saframente auf der Heiligkeit der Priejter berube, und behauptete bon ſich, 36 
daß er die Fülle des bi. Geiftes beige und aljo Gott fei wie Chriftus. Er verlobte fich 
bor dem Volfe mit einem Marienbilde, teilte das Mafjer, in dem er fich gebabet, als 
beiliges und wirkſames Saframent, das dem Leibe und der Seele zum Heile gereiche, 
unter jeine Gläubigen aus. Man darf nicht überfeben, daß diejer Bericht von feindlicher 
Seite ſtammt; es ift deshalb mehr als fraglich, ob Tanchelm wirklich der an Verrücktheit 40 
ftreifende Schwärmer war, als der der bier erfcheint, ob man in ihm nicht nur einen Ver: 
treter der in ber mittelalterlichen Kirche nie veritummenden Forderung, daß die Kirche 
„beilig“ fei, zu erfennen bat, die ja gewöhnlich eine antihierarchiſche Richtung gewann. 
Daß er fih als infpiriert gab, wird nicht zu bezweifeln fein. Auch ein politisches Element 
icheint mitgetvirft zu haben: er wollte einen Teil des Bistums Utrecht von demfelben 45 
losreiien und mit dem benachbarten franzöjifchen Bistum Terouanne verbinden. Er 
predigte an der nieberländifchen Küfte auf freiem Felde vor Taufenden, nicht minder in 
den Städten, namentlich in Utrecht; dabei trat er mit einer gewiflen Pracht auf, umgab 
fich mit einer Leibwache und ließ Fahne und Schwert vor fich bertragen. Anbang fand 
er befonders bei den Frauen und unter den niederen Volksſchichten; bier war fein Ein= 50 
flug bedeutend: die Aleriker von Utrecht urteilten, die Religion fei durch ihn in ſolche 
Verachtung gelommen, daß der für den Heiligften gelte, der die Kirche am meiften ver: 
achte. Ebendesbalb wandten fie ſich — das Bistum Utrecht war erledigt — an ben 
Kölner Erzbifchof, der denn auch gegen Tanchelm und feinen Anbang einſchritt, ohne 
daß er jedoch vermochte, die Bewegung zu ftillen. Später trifft man Tanchelm in Ant: 55 
iwerpen und Brügge. — ſeine Thätigkeit in Antwerpen giebt die Vit. Norberti 
(e.16 MG SS XII, ©. 609f.) Auskunft. Die damals ſchon bedeutende Stadt hatte 
nur einen Prieſter bei ©. Michael, der noch dazu wenig angefeben war: er lebte im 
Rontubinate. Dadurch war der Boden für Tandyelm bereitet; er trat auch bier als 
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Gegner der Hierarchie und der kirchlichen Sakramente auf: der Gehorfan gegen Biſchöfe 
= Priefter jei unnötig, das Abendmahl ſei nutzlos für das ewige Heil. Um ihm ent- 
gegen zu arbeiten, wurde jenem Priefter eine Kongregation von zwölf Klerikern an die 
Seite geftellt; aber das tar ber eblid; der Anhang Tanchelms war fo zahlreich, daß 

5 weder ein Bifchof noch ein Für gegen ihn aufzutreten wagte. Er wurde 1115 von 
einem Prieſter erſchlagen. Doch ift das Jahr nicht ficher; es findet fich in der Contin. 
Sigib. Valcell. ©. 459, dagegen hat die Contin. Praemonstr. ©. 449 die Nadricht 
von Tanchelms Tod erft zu 1124. Auch nad Tanchelms Tod bielten fich feine An- 
änger in Antwerpen von der Kirche fern. Das wurde erft anders, ala S. Michael dem 
bt Norbert und feinen Prämonftratenfern übergeben wurde; durch ihre Predigten wurde 

das Volt wieder gewonnen. — Mbälard erwähnt (Introd. ad theol. II, 4 MSL 
CLXXVIII, 1056, auch bei Fredericq ©. 26) Tanchelm als gleichzeitigen Häretiter, giebt 
aber feine weiteren Nachrichten. Hau. 

Tanit ſ. d. A. Aſtarte BB II ©. 161, ıw. 

15 Tannin ſ. d. A. Drade BB V ©. 8, 60. 

Tanz bei den Hebräern. — Litteratur: Die ältere Litt., welche faſt ausfchlieijlich 
mit den Nachrichten der griechiſchen Klaffiter arbeitet, findet ji in Ugolinos Thesaurus, Die 
au Eitate erfahren eingehende Berüdjihtigung durch Leyrer in der vorigen Aufl. der 

— Für die nadjjtehenden Ausführungen vgl. die Archäologien von Nowad und Ben: 
ginge — Bo, Der Tanz und feine Geihichte 1868. — Franz Delitzſch, Iris, Leipzig 1888: 

anz und Pentateuchkritit in Wechjelbeziehung. — Wepitein in Zeitichr. f. Ethnologie 1873, 
287 f. — Friedrich Jeremias in Chantepie de la Saufjayes Rel.Geſch. I’, p.380. — 
J. Milar in Haſtings Enceyclop. I, &.549. — Stade, Bibl. Theol, des AT 1905. — ©. 3. 
Curtiß, Urjemitijche Religion 1903. — G. Ebers, Durch Gojen zum Sinai, ©. 246 ff. — Ritter, 

25 Erdkunde XV, ©. 7297. — Hilpredt, Explorations in Bible Lands 1903, ©. 314. — Alfred 
Jeremias, Babylonijhes im NT 1905, S. 65. — W. R. Smith, Religion der Semiten, überj. 
von Stübe 1899, ©. 331 u. ö. — Derſ. in Eneyel. Brit. XVIII®, 343 d. — Ferner die 
neueren Kommentare zum AT. 

I. Folgende Verbalſtämme bezeichnen im AT den Tanz und feine Äußerungen. 
1. 77” (aſſyr. ragädu vor Freude büpfen Del. W. 627 a.) vor Freude fpringen: Pro 

3,4. Pi. büpfen, tanzen: 1 Chr 15, 29; ef 13, 21; Hi 21, 11 (Luther: — löcken — 
ſpringen, tanzen, auch Pſ 29, 6); ſtauckern vom Wagen: Na 3,2; Son 2,5. — Hi, büpfen 
laſſen: (Die Berge) Pi 29, 6. — 2. 772 Pilp. "272 ſich um fich felbft drehen: 2 Sa6, 14. 16. 

(ME targ. Tanz. —* II. ſich im Tanze drehen Hava, ar. diet.] vgl. aſſyr. 

8 karru Kugel, Knauf Meißner BA. III. 213). — 3. a7 (Zitteratur bei Geſenius-Buhl 
13. 14. 5, v.) tanzen, eine hausa feiern (f. u.): — 5,1; Le 23, 41; Dt 16, 15;3 Vi 
42,5 u. ö. vgl. 1 ©a 30, 16; taumeln: Pi 107, : Davon 37, das wohl immer ur: 
fprünglih das Tanzfeft bedeutet. — 4. Sm * ‚herummwixbein: Ri 21,21 und in 
ebd. 23. Davon >77 der — Ki 30, 12; 149, 3; 150, 4; Jer 31,13; Tbr. 

105,15. — TTS der Reigentanz: 52 7, 1; Ex 15, 20; 32, 19; [1 Sa18, 6 MT? LXX 
tanzende Weiber]; 1 Sa 21,2; 29,5; Ri 11, 34; 21,21. LXX: goods, v vol. noch 
mare 28 den Geburtsort des Elifa. — 5. en eig. ipielen, jenen, ausgelafjen fein, 
dann: * zur Muſit Geſang und Inftrumente): 1 Sa 18,7; 2 Sa 6,5. 21; 1 Chr 
13,8; 15, 29; Ri 16, 25; Ser 30, 19: Stimme der Tanzenden [Notbftein : Jubel Frö⸗ 

45 licher) ; 31. 4 der Reigen "Fröhlicher ; vgl. auch Pr 8,305. — In LXX Finden ſich 
xooerd Ri 2ı, 23; xogös 1894, 12; doykouaı 2 Sa 6, 14. 16, vgl, Mt 11,17. — 
Im NIT ift noch aaicen 1 Ko 10, 7 zu beadten, das ſich mit PM in der Bedeu: 
tung dedt. 

II. Noch in jüngjter Zeit bat man für das in der Bibel gebotene Material über 
50 den Tanz bei den Hebräern die Nachrichten griechiſcher Klaſſiker neben etlichen ägyptiſchen 

Notizen zur Erklärung herangezogen. Seit Hugo Windlerd ſcharfſinnigen methoden— 
kritiſchen Unterfuchungen ſtehen wir vor der Aufgabe, unbeſchadet der Grifteng allgemein 
völkerpſychologiſcher Zufammenbänge, ſolche Ericheinungen wie den Tanz in alttejtament: 
licher Zeit aus dem fich täglich klarer erſchließenden Wefen altorientalifchen, auch in Jerael 

55 ftart pulfierenden Lebens verjtehen zu lernen, zugleich aber dabei die religiöje Eigenart 
age nicht zu überjehen. Für das Haififche Material ſei bingewiefen auf den Artikel 



Tanz bei den Hebräern 379 

Leyrers in der 2. Auflage der NE. und die Arbeit Kamphaufens bei Riehm IT’. Für die 
Berechtigung der bier befolgten Methode genüge die Berufung auf Windlers Auseinander: 
feßung mit der alten Methode in Mit der vorderafiat. Gefellih. 1906 I „Der alte Drient 
und die Geſchichtsforſchung“. 

Die neuere, evolutioniftiich gefinnte Forſchung nimmt auch für Israel einen rein 5 
fultifchen Urfprung des Tanzes an. Millar findet Nefte kultiichen Tanzes in Jeſ 30, 29, 
in den Weinbergstängen der Mädchen von Silo Ri 21, 19— 21, im Tanze des mit dem 
Epbod des Priefterd (ſ, o. Bd V ©. 403, ı5F.) angetbanen Königs David 2 Sa 6, 14; 
auch der Tan; um das goldene Kalb Er 32, 19 und der Tan; der Baalspriefter 1 Kg 
18, 26 foll dafür beiveifend fein. Daß im ſemitiſchen Heidentum der Tanz kultiſche Be- 
deutung batte, ift nicht anzuzweifeln, wie die legten beiden Stellen, in denen es ſich ja 
um beidnifche Kulte handelt, beweifen; daß er in Jsrael fie offiziell beſaß, ift nicht nach— 
meisbar. Jedenfalls hat der Mofaismus auf feiner feiner Entwidelungsftufen den Tanz 
zum integrierenden Beſtandteil des Kultus gemacht, hat ibn freilih dort, wo er im 
Volke als kultiſch gewertet wurde, auch nicht verbannt. „seite find vordem Tänze ges ı5 
weſen und nachdem Tänze geblieben” (Deligih). Der Tanz war ein Teil der Feſtfeier 
des gewöhnlichen Volkes, man tanzte nicht zum eigenen Vergnügen, fondern zur Kund— 
gabe der allgemeinen Freude (Mesftein); eine Beteiligung der Priefter oder der Vor— 
nehmen am Tan; wurde als anftößig empfunden; fo richtig die meiften Neueren zu 
2 Sa 6, 14. 20 (vgl. Nowad, Ard. I, ©. 278; anders Kampbaufen bei Riehm; f. auch 20 
Kloftermann, Komment. zu Bb. Sa ©. 154, wo der Tert geändert wird, aber diejelbe 
Deutung feitgebalten ift: „zu Ehren Jahves werde ich fogar zum Tänzer“). Gerade ber 
Anftoß, den der im Priefterfleid tanzende König erregt, Spricht gegen eine offizielle kul— 
tiiche Bedeutung des Tanzes. Erſt im fpäteren Judentum wurde der Tanz Beltandteil 
des Kultus (f. o. Bd VII ©. 15, 21; über Meinbergstänze vgl. Zunz, Ritus ©. 95; über 3 
den Fackeltanz am Yaubhüttenfeft Voß a. a. D., Kamphaufen, Delisih Iris ©. 149. 152). 
Man bat verfucht, im Kultus Israels das Umfreifen der Altäre unter Geſang und 
rhytmiſchen Bewegungen nachzuweiſen, aber in Pf 118,27 ift nicht Mar, ob Feſt— 
reigen oder was twahrkbeinlicher (j. Delisih Pſſ. ©. 755 ff.) Anbinden des Opfertiers 
gemeint ift, und in Pi 26,6 ift trog 12» nicht von Reigen, jondern dem Umwandeln so 
bes Altars durch einen Einzelnen die Rede. Das kultiſche Umfreifen des Altars bei 
den beibnifhen Semiten (tawäf) dürfte mit Alfred Jeremias ald Sinnbild für die 
Bewegung der Himmelsförper zu erklären fein. Damit wäre dann der kultiſche Tanz als 
Produft der altorientalifchen Vorſtellungswelt erwiejen, wodurd man fogar der Trauer 
Ausdrud geben fonnte, vgl. den Tanz der Baalöprieiter und die Thatſache, daß im 35 
Syriſchen trauern und tanzen Konjugationen bdesfelben Stammes find (W. R. Smith: 
Etübe ©. 331). 

Hierdurch aber wäre auch begreiflih gemacht, wie bei dem fo andersartigen, nicht 
aftralen Charakter der mofaifchen Religion ettvaige Refte oder Einichleppungen kultiſchen 
Tanzes nur im Volke, niemals aber in der offiziellen Religion Bedeutung haben konnten. 40 
Mag man alfo in Pi 26 (f. 0.) oder im Tanze Mirjams Spuren fultifchen Tanzes er: 
bliden, fo ift darin nur ein Neft aus der Volfsvorftellung, nicht eine Entwidelungsitufe 
des Jahvismus zu finden. Tanz als voltstümlicher Ausdrud freudiger Gefühle bleibt 
unbeſchadet diefer Erklärung des kultiſchen Tanzes als allgemeine völferpfuchologiiche Er: 
ſcheinung befteben. Diefe naiven Außerungen der Freude haben nie kultifche Bedeutung erlangt, 45 
fondern jind ftets nur heitere Beigaben beiliger Feſte geweſen, mie noch beute bei den 
Beduinen (f. Curtiß a.a. DO. ©. 187). Daß der fultifhe Tanz der beidnifchen Semiten, 
das Umkreiſen des Altars, auch die Formen milder, ekſtatiſcher Ausgelafienbeit annehmen 
fonnte, zeigt der Kultus das Baal-Margod (ſ. Friedr. Jeremias a. a. O. T’, ©. 380). 
Von foldem ekſtatiſchen Tanztultus bat der Jahvismus ſich freigebalten. Won einem mit &0 
Umläufen um das Aultobjeft (vgl. Emitb:Stübe ©. 331) verbundenen, in Jauchzen und 
Springen die Ekſtaſe fundgebenden Rultustanze, wie ihn Stade für Altisrael annimmt, 
lann nur die Rede fein, wenn wirklich Israels Religion eine Zeit des Fetiſchismus er- 
lebt bat (vgl. die Beſprechung von Stades Bud im ThLBl 1906, Nr. 21, ©. 242 ff.) 
oder wenn man für gewiſſe Zeiten die religiöfe „Unterftrömung” (Orelli) auf Kojten der 55 
Oberſtrömung allein anertennt. 

III. Der Tan; als Kunft ift in Israel nie geübt; auch Prd 2,8 ift nicht von 
Ballerinen, fondern von Mufilantinnen die Rede. Anders im Heidentum vgl. Eſt 1,11; 
auch der Solotanz der Salome, der twegen der männlichen Zuſchauer noch nicht unzüch— 
tiger Art zu fein brauchte, wohl aber gegen jüdiſche Sitte verjtieh, iſt griechiſch-römiſcher so 

— 0 
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Import, Mt 14,6. Daß Ba 6, 8 auch in der revidierten Bibelüberfegung die mit Gold 
„zum Tanz” — Metze ſtehen geblieben iſt, wo nur von einem prunkſüchtigen 
Mädchen die NHede tft, ift zu bedauern. 

Bon dem bei den heutigen Beduinen auch nur felten üblihen Zufammentangen der 
5 Geichlechter (f. Curtiß a.a.D. ©.48. 185. G. Eberd und H. Guthe, Durch Gofen zum 
Sinai S. 246f.) ift dem femitifchen Altertum überhaupt nicht? befannt. Tanz ift ent 
weder ein ausgelafjenes Sichherummirbeln einer Anzahl einzelner Tänzer, wie es die 
Araber beute noch unter ohrenbetäubendem Lärm bei ihren hausa’s vollführen (vgl. die 
Schilderung bei Hilprecht, Erpl. ©. 314; Ritter, Erdfunde XV, ©. 729) oder ift Reigen: 

10 tanz zum Aa des Liedes oder der Mufif (über die Mufit und die beim Tanz ge 
ihlagene Handpaufe nm ſ. o. Benzinger Bd XIII ©. 594). Immer tanzen Männer 
und Meiber getrennt, oft unter Führung eines Vortänzers (David 2 Ca 6, 14; Mirjam 
Er 15,20; vgl. Pi 68, 26). Ob H8 7,1 ein Kontretanz zweier Parteien gemeint iſt 
(Aegupten kannte ja etwas Ähnliches), oder ob Neigentänze nach Art wie in Mabanaim 

15 zu überſetzen ift, ijt völlig unficher. Sicher ift nur, daß eine Anjpielung auf den Engels: 
reigen auf der Himmelsleiter aus Jakobs Traum bier nicht gefunden werben darf, denn 
der „Reigen“ auf der Leiter ift in Gen XXVIII nur bineingelefen. Zu der ſchwierigen 
Stelle HL 7,1 fiebe Paul Haupt, The Book of Canticles ©. 57 und Geſenius— 
Bubl!3 ©. 437; Western findet in der Stelle einen Schwertertang, Haupt einen Arieger: 

% tanz. — Tanz war ebenjo der Ausdruck kindlichen Frohſinns Hi 21, 11 vgl. Mt 11,7, 
wie der Freude der Erwachienen. Bei Familienfeften (vgl. Ye 15, 25), beim froben Mahl 
(Si 32, 5ff.) durfte Gefang, Muſik und Reigentanz nicht fehlen. Beim Siegesfeft wurde 
der Sieger mit Muſik und Reigen eingeholt (1 Sa 18,6; Ri 11,34; Jud 3,8), der 
Sieg jelbft wurde durch Reigentänze der Jungfrauen gefeiert (Er 15, 20). Auch die 

25 feitlihen Aufzüge von Jungfrauen mit Tamburins (duff) unter Vortritt von Mufilanten 
und Sängerinnen find zu den Reigen zu zählen, Ri 21, 19f.; Bi. 68,26; 149,3. Ja 
das ganze Wolf, aber nah Gejchlechtern gejondert (Pi 68), ſcharte ſich zu reigenartigem 
Feſtzug (2 Sa 6, 14 vgl. 1 Chr 13, 8; 15, 29). So kann alles, was das Herz erfreut, 
nlaß werden zum Tanzen (Millar). Gefang und Tanz find faft immer beifammen, 

30 jedoch iſt Jeſ 23, 16 nur vom Geſang, nicht ettva von einem unzücdhtigen Solotanz der 
Hure die Nede. Daß die Tänze der Männer dur größere Zebhaftigfeit, die der Frauen 
durch größere Anmut fich ausgezeichnet hätten (Ramphaufen), wiſſen wir nicht. 

Rudolf Zehnpfund 
Targumim ſ. d. A. Bibelüberfegungen Bd III ©. 103. 

85 Tarpeläer, Tarphaläer j. d. A. Apbarjatehbäer BI ©. 609. 

Tarſchiſch ſ. d. AA. Handel Bd VII S. 390, 6, Ophir Br XIV ©. 401, 1 
Schiffahrt Bd XVII ©. 571,3. 

Tarfus ſ. d. A. Aleinajien BBX ©. 562, 4. 

Tartat (PN), Gottheit. — Selden, De dis Syris (1. A. 1617) II, 9, Ausg. Amfterdam 
4 1680, 6.253 und in den Additamenta Andr. Beyers ebend. S. 151. 322; Bejenius, Commentar 

über den Jeſaia II, 1821, ©. 348; fr. Lenormant, La magie chez les Chalddens, Paris 
1874, ©. 10. 110; 2. Scholz, Götzendienſt und Zauberweien bei den alten Hebräern 
1877, S. 400; Pinches, N. Tartak in Hajtings’ Dictionary of the Bible, Rd IV, 1902: 
Cheyne, N. Tartak in der Encyclopaedia Biblica von Cheyne und Blad, Bd IV, 1903; 

% Nagl, Die Religion der Kuttäer auf dem Boden des chemaligen Reiches Jisrael, ZrTH 
1904, ©. 421f.; Schulim Oder, U. Tartak in The Jewish Encyclopedia, hsggb. v. Singer, 
Bd XII, 1906. 

289 17,31 wird unter den Göttern, die von den auf dem Boden des alten Reiches 
Samarien angefiedelten Fremden verehrt worden jeien, für die Awwäer (2) neben Nibchaz 

5. genannt Tartak. Daß der bis jegt allerdings nicht erklärte Name 2: aus Korruption 
von ren entitanden ſei (Cheyne), ift doch wohl faum denkbar. ber die Awwäer, 
wahricheinlih eine ſyriſche Wölkerfchaft, und das Amwveau in LXX L f. A. Nibchaz 
Bd XIV, ©. 8, 39 ff., über das Femininum zr» Qaodax der LXX ebend. 3. 55f. Von 
einer Gottheit Tartaf ift font nichts befannt. 

55 Der Name ift in auffallender Übereinftimmung des maforetifchen Textes und der 

LXX überliefert, auch Peſchitto und Syroheraplaris O32. Yaodax ift in LXX den 
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eugen BAL gemeinfam. Die vereinzelt bezeugten Varianten Oaoday, Yaoyad 
ıyoad, Baoday, Oaodarv, Oaoax, Yaoay, Ilaoay (bei Parjons) laffen fih alle 

ald Korruptionen von Jaodax veritehn. Am ebejten könnte darunter Beachtung verdienen 
die LA Oapux (God. 64 und 93 Parjons; vgl. Oapay, Ilavay). Es liege fich hierfür 
an den Gottesnamen Tarhu (Taoxo-, Taoxv-, Tooxo-) denten, der nad Zimmern 6 
(in: Schrader, Keilinfchriften und das Alte Tejtament”, 1903, ©. 484) eine Rolle fpielt 
in feilfchriftlichen Angaben, welche fih auf Syrien und Mefopotamien beziehen, und viel: 
leicht den Wettergott bezeichnet (vgl. zu diefem Gottesnamen Jenjen, Zeitichr. f. Aſſyriol. 
VI, 1891, ©. 70; derf., Hittiter und Armenier 1898, ©. 150ff. 156f.; Anubtzon, Die 
> ArzawasBriefe 1902, S. 19—24; Frazer, Adonis, Attis, Osiris, Yondon 1906, ı0 

. 65). 
Die Angabe der Rabbinen, daß der Göße Tartak ein Ejel geweſen fei (bei Selden 

und Andr. Beyer) wird wie die analogen rabbinifchen Mitteilungen über die andern Gott: 
beiten in 2 Kg 17, 30f. pure Fabelei fein. Gejenius nahm unberechtigt zur Erklärung 
des Namens Tartal das Pehlewi zu Hilfe und dachte an einen Unterweltsdämon: „tiefe 15 
Finſternis“ oder „Held der Finſternis“. Mas Lenormant von einem „akkadiſchen“ Gott 
Turtak, dem Gott des Tigris, gefunden haben wollte, fcheint ſich nicht beftätigt zu haben, 
und auch der babylonifche Name eines Sternes Tartahu (nad Jenjen, Die Kosmologie 
der Babylonier 1890, ©. 49 ff, 149f. der „Lanzenftern” — Antares, = Mars und — 
Ninib), woran Cheyne denkt, ift mindeftens jehr nen. 20 

Da der Name Tartat nicht ausfiebt wie ein femitifches Wort, das man doch ver: 
muten follte, liegt es au der im ganzen übereinftimmenden Überlieferung nabe, an eine 
Korruption zu denken. Nagl nimmt an, daß pr=n entitanden ſei aus „Thargat“ — 
Atargatis, womit wohl gemeint ift: aus nn (vgl. Aeoxero, ftatt Tnsn>), das dann 
zunächſt zu rpm forrumpiert gedacht werden müßte. Dabei ift weniger die Umijtellung 25 
(vgl. oben die Lesarten Oaoax, Oapay) ald die Umwandlung des > in P der majore 
tiichen Überlieferung unwahrſcheinlich. 

Soll ein beitimmter Vorſchlag gemacht werden, jo bin ich am eheften geneigt, die LA 
Oapax, Papay zur Geltung zu bringen und dabei an den Gott Tarhu zu denfen. 

Wolf Baudiffin. zo 

Tafcodrngiten. — Quellen und Litteratur: Epiphanius, Panarion c. 48, 14; 
Hieronymus, Commentar. in ep. ad Galatas lib. II praef.; Tbeodoret, Haeret. fabular. Com- 
—— lib. Ic. 9 u. 10; Auguſtin, De haeresibus c. 63; Philaſtrius, De haeresibus c. 76; 
Zimotbeus, presbyter Constantinopolitanus, De receptione haereticorum (Gotelerius, Monum, 
Eeel. gr. IIl, 377 ff.); Theodorus Studita ep. 40 ad Naucratium de baptismo haereticorum, 35 
MSG 99, 1051; 9. Blunt, Dictionary of Sects, Heresies, Yondon 1874, ©. 590, Zahn, Ge: 
idhichte des neutejtamentlihen Kanons II, 437. 

Tafcodrugiten find eine zuerft im 4. Jahrhundert von Epiphanius und Hieronymus 
erwähnte Sekte. Der Name, für den ſich die verichiedenjten Formen mie Tafcodrugen, 
Tafcodrogiten, Tafcodrogen und alle möglichen Korrumpierungen wie Afcodrugiten, Aſco— 40 
drupiten, Ajcodroben, Tafcordiurgen finden, ftammt nad) der von Epiphanius gegebenen 
Erbymologie vom phrygiſchen raoxos bölzerner Nagel oder Pfahl und dooüyyos Nafe, 
fo daß die Sekte auch den griechiihen Namen Bafjalorbunditen oder den lateinijchen 
Paxillonasones führte (Hieronymus, Philaftrius, Timotheus), Der Name, vermutlich 
ein Spottname, it ihnen von einer Eigentümlichkeit ihres Kultus beigelegt worden, weil 45 
fie den Finger beim Beten gleich einem Pfahl an die Naje legten oder in den Mund 
ftedten zum Zeichen ftrengften Stillihweigens mit Berufung auf Bj 141,3: Herr feße 
an meinen Mund eine Wade und an meinen Lippen eine Hut (Epipbanius, Auguftin, 
Vbilajtrius). Epipbanius, der nichts Genaueres von ihnen weiß, bat fie in unflaren 
Zufammenbang mit den Montaniften gebracht, weil ſie ihren Wohnfig in Galatien so 
batten, Theodoret, der beſſer über fie unterrichtet ift, rechnet fie zu den Gnoſtikern, Speziell 
zu der Schule des Markus. Sie find vermutlih Ausläufer der gnoftiichen Härefie, die 
den Draußenitebenden mehr durch die Eigentümlichfeit ihres Kultus als wegen ihrer dog: 
matifhen Anſchauungen im 4. Jahrhundert auffällig waren und danach benannt wurden. 
Nah Theodoret lebrten fie ächt gnoftiih, daß man fich die volllommene Erlöfung durch 55 
die wahre Erfenntnis des Als aneigne. Die göttliben Geheimnifje dürfen aber nicht 
durch fichtbare Dinge abgebildet werden, das Himmliſche, Unausiprechliche, Unfichtbare, 
Untörperliche nicht durch Sichtbares und Körperliches vermittelt werden. Deshalb ver: 
werfen fie wie die gnoſtiſchen Archontiker alle Sakramente, auch die Taufe, und leugneten 
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nad Timotheus aud die Menſchwerdung. Der Sit der Sekte ift nad Hieronymus und 
Epiphanius im 4. Jahrhundert Galatien, von dort jcheinen fie fich nach dem übrigen 
Kleinafien und Syrien verbreitet zu haben. Durch faiferliche Gejege wurden ihre religiöſen 
Zufammenkünfte verboten. Noch im 6. Jahrhundert giebt eine gegen fte gerichtete Ver: 

5 fügung von ihnen Kunde, die ihnen die Fähigkeit, gerichtliches Zeugnis abzulegen, ab: 
fpriht (Cod. Justin. I, 5, 21). Aus der gleichen Zeit ftammt das Zeugnis des fon: 
ftantinopolitanifchen Prieſters Timotheus, der wie Theodorus Studita he unter den 
Sekten aufführt, deren Angehörige bei der Aufnahme in die Kirche wie die Marcioniten, 
Manichäer und andere getauft werden mußten. Theodorus Studita im 9. Jahrhundert 

ı0 ift der leßte, der ihre Exiſtenz bezeugt. 
Philaftrius, e. 75, der feine jelbitftändige Kenntnis der Sekte hatte, hat die Tafco- 

drugiten mit den Askiten (f. Auguftin e. 62), die in einem Schlauch (doxös) das fon: 
jefrierte bl. Blut aufbewahrten und diefem eine Art Bacchuskult erwieſen, wegen der 
Namensähnlichkeit vertwechjelt und die Paſſalorhynchiten Fälfchlih von ihnen unterſchieden. 

15 G. Grüsmader. 

Taft, Hermann, PVorkämpfer der Reformation in Schleswig:Holftein geb. 1490, 
get. 1551.— Duellen: Außer den Inſchriften auf T.s Grabjtein in der alten Hufumer K. und 
auf Matth. Knudſens Epitaph in der Kieler Nikolaik. zunächſt die örtliche Weberlieferung, 
wie jie mitgeteilt ijt b. Heimreich, Nordfref. Chronik, 1666, 3 Aufl. v. Falck, Tond. 1819, Bd 1 

© und Sclesw. 8.:Hijt. 1683; b. Kortbolt, Hist. eccles., Lips. 1697 und bei v. Sedendorff, 
Hist. Luth.? Lips. 1694, der jidh auf direkte Mitteilungen Kortholts beruft; Roh. Möller, 
Introduct. ad hist. ducat. et c., Lips. 1699; Muhlius, De reformatione in Cimbria, Kiliae 
1714; fowie bej. bei den Hujfumern: SHolmer, eur Predigt :c., Schleßwig 1669. — Joh. 
Mel. Krafft, Zwey:Hundert:Fähriges Jubel-Gedächtniß 2c., — 1723; Laß, Sammlung 

25 einiger Huſumiſchen Nachrichten, Flensb. 1750 ff. — Beccau, Berj. einer urkundl. Daritellung 
der Geſch. Hufums, Schlesw. 1854. — Ferner die Huf. Urfundenvorräte, die ſchon bei den 
Borhergenannten und ausgiebiger erjchloiien jind in den Schriften des zu früh verft. Gymn.: 
Lehrers Magnus Voß, zulegt zufammenfaflend in der Feſtſchrift: 9. T. „Heimat“ 1903; aud) als 
Sonderdr. — Dazu: Mitteilungen v. Schulz, Pajtor in Mildſtedt. — Endlih Urkunden u. 

30 Alten des Kopenhag. Reichsarhivs, hervorgezogen v. H. F. Nördam: Ny firkehiit. Saml., 
4. Bd, und dem verjt. Nigsarfivar A. D. Yörgenjen: Kirkehiſt. Saml. 4 R., 1. Bb. - 
Betr. d. Berichte über d. (Flensburger Kolloquium vgl. Zur Linden, Melchior Hofmann, 
Leipzig 1888 und den 9. v. Segler in Bd VIII. 

A. bei Möller, Cimbr. lit. Tom I, Zedler Bd 42, Jöcher Bd 4, WB Bd 37 (v. €. €. 
35 Carjtens) und namentlich in Danjt Biografist Leriton, 17. Bd (v. H. F. Rördam). 

Bejondere Biogr.: Eggers, Mem. Herm. Tastü, Huf. Progr. 1817; Lübter, Schlesw.« 
Holjt. Brov.:Ber. 1827 und v. O. Kallſen, Meyns Sclesw Holit. Hauskalender 1880, auch 
jelbjtjt. bei 9. Klein in Barmen (e. a.). 

Außerdem unfere gej. jchlesw.cholit. Speziallitteratur betr. d. Reform. z. B. Nenien, 
0 Schlesw.:Holit. KG, herausgeg. v. A. X. J. Michelſen Bd 3, Kiel 1877. Bol. Witt, Quellen 

u. Bearbeitungen der jchlesw.:hofit. KG, Kiel 1899. 
Die fpez. Litteratur über 9. T. finder ſich zufammengeftellt bei Möller, Caritens, 

echt — Witt. Vgl. auch Alberti, Regiſter zu den Zeitſchriften und Sammelwerken ꝛc., 
Kie 73. 

45 Hermann oder, wie er in der niederdeutfchen und friefiichen Namensform eigentlich 
hieß, Harmen (Hermen) T. ift ſowohl der Zeit als der perjönlichen Bedeutung Ei nicht 
nur in den nordfriefiichen Gegenden, fjondern überhaupt im Herzogtume Schleswig der 
erfte unter den einheimiſchen Verfündigern des reformatorifchen Evangeliums. Nach dem 
Zeugniſſe ziveier feiner jpätern Amtsnachfolger, denen wir die eriten eingebenderen Nach⸗ 

50 richten über ihn verdanken, war er ein recht gelehrter und kluger, höchſt arbeitſamer und 
eifriger, dabei beherzter und ftandhafter Mann (Holmer ©. 7f., Krafft ©. 105). Da er 
laut der Inschrift auf feinem Grabfteine (Schlesw.-Holit. Brov.-Berichte 1827, ©. 517 — 
Staatsbürg. Mag. f. d. Herzogtümer, Bd 10, 1831, ©. 905), als er am 11. Mai 1551 
ftarb, im 61. Lebensjahre ftand, muß er Anfang 1491 oder ſchon 1490 geboren fein. 

55 Als Geburtsort gilt wohl mit Recht Hufum (vgl. Bob, H. T. ©. 7) Wo er feine 
Studien gemacht hat, ift bisher nicht ermittelt. Wir treffen den Namen Harmen T. zus 
erft 1514 im Nentenbuche der Hufumer Marienkirche (Voß ©. 7). Jedenfalls war er 
einige Jahre nachher Inhaber der Vikarie zu St. Michael, einer der älteften und beit- 
dotierten unter den zahlreichen Vikarien an jener Kirche (Heimat 1899, ©. 37). — Der 

so Hafenort Hufum, bi8 1603 noch nicht Stadt, aber ein aufitrebender Fleden, der mande 
Stadt des Yandes an Wohlftand übertraf (Förgenjen ©. 591 ff.), war von vornberein ein 
günftiger Boden für die Neformation und geeignet, ein reformatorischer Mittelpunkt zu 
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werden, jowohl infolge feiner Lage in unmittelbarer Nähe der wohlhabenden und be: 
pölferten friefiihen Marien, als wegen des Charakters feiner ſtädtiſch gearteten Be— 
völferung und feiner örtlichen Verhältniffe. Namentlich hatte der Flecken, der eigentlich 
zum Landkhkirchſpiele Mildſtedt gebörte, in den 1430er Jahren die Kapelle erhalten, 
die allmählich ausgebaut wurde zur „einzigen bedeutenden ſpätgotiſchen Kirche der Herzog- 5 
tümer” (NR. Haupt, Die Bau: und Kunftdentmäler der Prov. Schl.:H. 1 Bd Kiel 1887, 
©. 454ff.), aber leider 1807 durch den Vandalismus einer verjtändnislofen und be: 
drängten Zeit zerftört ift. Die Kirche, die erft zu H. T.s Lebend- und Amtszeit ihre 
bauliche Vollendung und die wertvolliten Stüde ihrer inneren Ausftattung erhielt (4. T. 
von der Meifterhband des großen Holzichnigers Hans Brüggemann aus Walsrode), bildete 10 
mit dem Kerlheren von Mildftedt, der zugleih in H. als folcher fungierte, ſowie mit 
ihren zahlreichen „etwigen Vikaren“ — 1507 waren es ſchon 14 — und ihren 19, wenn 
nicht gar 24 Nebenaltären (Urk. u. Über]. b. Voß, H. T. ©. 3ff.) einen reihen Sammel: 
punkt kirchlich-katholiſchen Lebens, und die Einwohnerfchaft des Fleckens, der (jeit 1494) 
ein Franzisfanerklofter, außerdem eine Niederlaffung der Dominikaner (ßwarte Mönneden ı5 
Huß) hatte, war durch Gilden und Bruderfchaften auch innerlih an die Kirche gefnüpft und 
der Fürſt, zu deſſen Landesteile Hufum gehörte, Herzog Friedrich I. von Gottorp, jpäter 
aud König von Dänemark, hielt ſich aus perjönlicher Vorliebe und wegen verwandtſchaft— 
licher Beziebungen gern dafelbft auf. Hier empfing er am 29. Januar 1523 im Haufe 
des Landsfnechtsoberften Harmen Hoier, feines angeblichen Schwiegerfohns, das Angebot 20 
der dänifchen Königswürde. Sein junger Sohn Chriſtian (geb. 1503), der nachherige 
Herzog und König Chriftian III., der wegen der Belehnung mit Holftein an dem Reiche: 
tage zu Worms teilgenommen batte, war durch die dort empfangenen Eindrüde innerlich 
für Lutber und feine Lehre gewonnen und beeinflußte nad jeiner Heimkehr den Bater in 
gleicher Nichtung. Freilich nötigte die Volitit vorläufig noch zur Nüdfiht auf die be: 26 
fonders in Dänemark mächtige katholiſche Partei. 

Die große frage der Zeit fcheint in H. früb Beachtung gefunden zu haben. 
Wenigſtens find ſchon im Juni 1518 (alfo noch vor Melanchthons Anjtellung) zwei 
junge Hufumer in Wittenberg als Studenten immatrifuliert, und in den nächſten Jahren 
tolgten andere, auch aus der Nachbarſchaft, z. B. von Nordftrand, nah (Förſtemann, 30 
Album der Univ. W.), die als eifrige Freunde des Neuen zurüdfehrend, ihre beimijchen 
„Kerlheren“ überzeugten. Auch mögen Einflüfje von Lübeck ber mitgewirkt haben, wo 
ſich bereits feit 1521 eine Gemeinde von Anhängern Luthers jammelte (Jörgenſen ©. 590). 
2 T. ſelbſt ſoll durch Leſen von Luthers Schriften zu bejjerer Erkenntnis gekommen jein. 

o jagen wenigftens die fpäteren Berichterjtatter unter Hinweis auf das Beifpiel jo 35 
mancher anderer Heformatoren (Mublius, S. 35; Krafft, ©. 27f.). — Der damals eiwa 
32jäbrige T. wagte es, zuerſt offen mit der Verkündigung bervorzutreten, ge ihm 
von jeinen Kollegen vielleicht nur Franz Hamer, der Bilar am Altar des bl. Xeichnams, 
zur Seite ftand (Kraft ©. 234). Als Zeitpunkt wird das Jahr 1522 angegeben 
(Heimreih, K.:Hift. ©. 164; Kortholt; v. Sedendorf; Krafft, S. 3, ©. 103. Vorr. ©. 1), aljo 0 
das Jahr nah dem Wormſer Reichstage und vor dem Feldzuge Friedrichs I. nach Däne— 
mark, zugleib, wie man bemerkt hat, das Jahr des Erjcheinens der Lutherſchen Uber: 
fegung des NTs, von welcher freilih vollftändige Eremplare erft zum 21. September 
vorlagen (Krafft, S. 3; Jenjen-Micdeljen, ©. 16). — H. T.s Auftreten muß eine tief 
gebende Bewegung bervorgerufen haben. Weil aber die große Mehrheit der Priejterichaft «5 
und der Gemeinde am alten feitbielt, wurde er mit feiner Predigt von der Kirche aus: 
geſchloſſen und kam überhaupt in eine gefährliche Situation. Da fand er Schuß bei 
einem angejebenen Nahbarn, dem jungen Matthias Anudfen. Diefer, jo berichtet jein 
Epitapb (Mublius ©. 35f., Krafft S. 320) jchüste den Herold des Evangeliums, jogar 
zuerft noch allein und nicht ohne Gefahr für fein eigenes Leben und Vermögen, und so 
jtellte ihm für feine Predigt fein Haus zur Verfügung, nämlich einen fapellenartig aus- 
jebenden Raum im Hinterbaufe, der nod bis 1705 im alten Stande zu jehen geweſen 
ift (Arafft S. 104). Als das Haus den Andrang nicht mebr fallen konnte, zog T. wieder 
beraus auf den Kirchhof und predigte unter einer „grünen” Linde ſüdlich der Kirche am 
fog. Stegel unter großem Zulauf (Holmer ©. 8; Hrafft, ©. 28, ©. 104). Der dänische 5 
Kırhenannalift des 18. Jahrhunderts (E. VPontoppidan, Annales Eccles. Danie. 2. T. 
Kpb. 1744, ©. 776) weiß zum Jahre 1522 zu berichten, und andere jchreiben es nad: 
T. babe bei feiner Predigt gewöhnlich das Troftlied Luthers: „Ein feite Burg iſt unfer 
Bott” gefungen. Die thatſächliche Unterlage diefer phantaſtiſchen Behauptung tt die An— 
gabe des Ghroniften Peter Sar (Beichr. des Landes Eyderſtätt ꝛc. 1638; Handſchr.): eo 

£ 
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. T. babe nad feiner erften lutherifchen Predigt zu Garding im Jahre 1524 „den 
falm Ein fefte Burg ift unfer Gott x. Allein gefungen und batte feiner in Gottes 

wordt von allen — ſo viell gelehret, der mit ſingen konte“. Schwerlich kann es 
ſich hier um das erſt einige Jahre ſpäter nachweisbare Lutherlied handeln. H. T. mag 

5 vielmehr den 46. Pſalm ſelbſt geſungen haben (vgl. dazu Luthers Pſalmenausg. und die 
Bedeutung des Pfalmengefanges in feinen Gottesdienjtordnungen v. 1523 u. 1526), 
wenn nicht überhaupt eine Konfufion vorliegt, eine Verwechſelung mit einem der älteiten 
Lieder Luthers von 1523/24 oder etwa mit Jonas’ Umbdichtung des 124. Pfalms (Wo 
Gott der — nicht bei uns hält). Zugleich iſt es ein Nachklang davon, daß Luther 

10 über der Verdeutſchung des Pſalters zum Liederdichter wurde (Köſtlin“, Bo 1, S. 573). — 
Die Thatfache aber, daß auch bei uns ähnlich wie an vielen anderen Orten das neue 
Kirchenlied und die erwachende Freude am Gemeindegefange der Reformation zum Siege 
helfen, wird beftätigt durch eine Außerung des neuerdings herausgegebenen Norbitrander 
Chroniften Joh. Petreus, der noch im 16. Jahrhundert im unmittelbaren Gefichtsfreife von 

15 Hufum gl rieben hat (Ausg. dv. R. Hanjen, Duellenfammlung f. Sclesw.:Holit. Geſch. 
5. Bd, Kiel 1901, ©. 95f.). Diefer bringt nämlich den Durchbruch der reformatoriichen 
Bewegung im Schleswigichen im Jahre 1524 gegen den Frühling hin („formosissimus 
annus“) zuſammen mit dem Erſcheinen von Luthers Gejangbuche, wobei freilich, genau 
genommen an deſſen Vorläufer und an das erjte Bekanntwerden der Yutherliever zu 

20 denken ift. Vgl. doch betr. d. Lutherlied die neuen Aufitellungen von F. Spitta. 
Die Reformation konnte ſich weiter entwideln unter dem Schuge Friedrichs J., 

welcher in Veranlafjung der in ber Hufumer Gegend entitandenen Wirren nad dem 
Zeugnifle der Chroniften, auch des vorbingenannten, ſchon 1524 durch ein fürmliches und 
allgemeines Toleranzedikt beiden Parteien ernitlich gegenfeitige Duldung anbefohlen haben 

25 joll, und der jedenfalls in Schleswig-Holſtein, wie die Landtagsakten vom Mai 1525 
eigen (A. f. St. u. KG der Herzogt. Sp 4,©. 453 ff.), bald offener einer reformfreundlichen 
Soli zuneigte. 9. T. erfreute jih in Hujum offenbar auch des Schutes durch den der— 
zeitigen Harbesvogt Berend Frodſen, der nebſt M. Anudjen einige Jahre fpäter unter 
den Hirchenjuraten erfcheint und ebenjo wie H.T. felbft, Harmen Hoier und M. K. Mit: 

50 glied der angefehenen Kalandsgilde war (Heimat 1899, ©. 136). Auch trat T. ein tüch— 
tiger Mitarbeiter zur Seite, nämlih M. Theodoricus Piftorius (Beder), der Water des 
treuen Melanchthonſchülers Joh. Piftorius (K.- u. Schulbl. 1897, Nr. 7—9) und bödjit- 
twahrjcheinlich iventiih mit dem M. Theodoricus von Metelen, der gleih nah Fron— 
leihnam 1525 einen Schugbrief (Protektorium) Friedrichs I. erhielt zur Verlündigung des 

85 Evangeliums in H. (So auch Voß, ©. 9f) — Nachdem im Mär; 1526 der junge 
Herzog und bald nachher auch der König offen mit den Faſtenordnungen der alten Mirche 
gebrochen hatte, und befonders ſeitdem erfterer unterm 24. Mai ähnlich wie in den Bor: 
jahren wieder für die Zeit der Abweſenheit des Vaters in Dänemark zum „Statthalter 
und Regenten“ der Herzogtümer ernannt war, verwandelte fich die bisherige Duldung 

“und Begünftigung in offene Förderung. Nunmehr konnten ſich reformatoriſche Prädi- 
fanten in vielen unferer Städte hören lafjen. So foll H. T. 3. B. in Flensburg ge: 
predigt haben, freilih, da ihm die Kirchen verfchloffen wurden, nur auf dem Marienkirch— 
bofe und unter dem Schuge von Betvaffneten (Glaeden, Monum. Flensburgens. ©. 766 f}.). 
Es ift ein Irrtum, wenn Altere nach dem VBorgange des Chyträus H. T. Flensburger 

5 Vaftor nennen (Kortholt ©. 44; Möller, Introduct. II, 87). Aber er wirkte auch in 
Flensburg als Bahnbrecher, jo daß zum Advent in den beiden Hauptkirchen der Stadt die 
eriten evangeliichen Predigten von Geert Slewert und Nikolaus Johannis gehalten 
werden fonnten. 

Um dieſe Zeit war auch in Hufum der Sieg der Neformation entſchieden. 1527 
50 wurde unter völliger Trennung von Mildftedt H. T. zum Paſtor beitellt, Th. Piftorius 

und Fr. Hamer zum erjten und zweiten Kaplan, „Archidiakonus“ und „Diakonus“, tie 
man nad) Wittenberger Vorbild fpäter jagte (Krafft S. 104, 439). Um Martini des Jabres 
fam es nach „langen Jrrungen und Zwietracht“ endlich zu einem Vergleiche zwiſchen den 
Vifaren und der evangelijch gewordenen Gemeinde. Jene follten ihre Vikarien bis zu 

65 ihrem Abiterben behalten, SIR ai aber binfort feine katholischen Meſſen, Bigilien oder 
Seelenmefjen mehr, fondern, wenn überhaupt, nur noch evangeliihe Meſſen halten (Ark. 
bei Beccau ©. 274ff.). Wir find nicht darüber unterrichtet, ob die in Hufum eingeführte 
Ordnung fidh nad Luthers Formula missae 1523 oder nad deſſen deutſcher Meſſe 
1525/26 richtete (Michelfen, Die Schlesw.:Holft. RO ©. 15, 41, 151 ff). Die zahlreichen 

0 Nebenaltäre fielen weg, und nur der Hocdaltar blieb für den Gottesdienft der Gemeinde, 
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Die Taufe geſchah nach Luthers Taufbüclein (Betr. d. Erorcismus, vgl. Krafft S. 160f. 
und andrerjeits Kirkeh. Saml. 4 Bd ©. 537). Den „blutigen Ye zu Huſum“, einen 
Geldblod, der fih mahrfcheinlih im „Gaſthauſe zu St. Jürgen” befand, ließ der junge 
Herzog wegnehmen (Rolfs Beitr. u. Mitt. des Yer. f. Schlesw.Holſt. KO SH. 1, 1897, 
©. 25, 53), und die von ‚Friedrich I. felbft geftiftete Vikarie 3. hl. Kreuze vernichtete in 5 
defien Namen der Kanzler Utenhoff bereits im April 1526 zu Guniten desielben Hojpitals 
(Voß, Chr. des Gajthaufes zu St. Jürgen, 1902, ©. 21f., 164f.). Das Graubrüber: 
Hofter löfte fich freiwillig u ald das erfte im Schleswigichen (Lab ©. 45f.), während 
diefelben an anderen Orten zwangsweiſe aufgehoben werden mußten. In Erkenntnis der 
Bedeutung einer guten religiöfen und weltlichen Erziehung der Jugend und befonders zur 
Heranbildung eines Gelehrten: und frommen Lehrſtandes veranlaßten die Reformatoren, 9. T. 
und Piftorius an der Spite, die Reorganifation der bisherigen Klofterichule (Voß ©. 7) 
und damit die Herrichtung einer guten Schule, an der ein Schüler Luthers, H. Bokel— 
mann aus Braunfchweig, ale Schulmeifter oder Rektor angejtellt und in melcher nad) 
Melanchthons Lehrplane und Lehrbüchern unterrichtet wurde. Wieder war es Matth. 16 
Knudſen, der H. T. zur Seite ftand und eine bejjere Dotierung der Schule durchfegte 
(Beccau ©. 279ff., Krafft, ©. 123 f., 320f.). — Später als fein Kollege Hamer und erft, 
wie es beißt, auf deflen Zureden, verheiratete fih H. T. mit feiner Haushälterin Gardrut, 
er bisher gleich Yuther mit diefem entjcheidenden Schritte gezögert hatte (Krafft, 
©. 118 

0 

a N 20 
Entſprechend feiner teiterreichenden Bedeutung wurde H. T. mehrfah zu allgemein 

lanbestirchlichen Aufgaben herangezogen. So erjcheint er neben Eberhard Widenjee, Job. 
Mentb und Geert Slewert unter den Theologen, die im landesfürftlichen Auftrage und 
in Gemeinſchaft mit einigen Staatsmännern bereits in d. 1520er Jahren ähnlich wie in 
Kurſachſen Bifitationen gehalten haben ſollen. Wenigftens behauptet der vorhin erwähnte 25 
Norditrander Chronift, daß diefe Bifitatoren im Sommer 1528 dort angelommen jeien 
(Quellenjlg. a. a. D. ©. 96). Doch fehlt es bisher an weiteren Nachrichten und an Alten 
er angeblichen Landesvifitationen und deshalb aud über H. T.s etwaige Mit: 
wirkung. 

Dagegen find wir gut unterrichtet über feine Beteiligung am Flensburger Kolloquium, 30 
dem Glaubensverhöre, das am 8. April 1529 in der Kirche des Franzisfanerklofters zu 
Flensburg mit dem Schwarmgeift Meldior Hoffman gehalten wurde unter dem Vorſitze 
Herzog Chriftiandg und mit Bugenhagen ald Obmann. Vor der ftattlihen Verſamm— 
lung, die aus vielen lutherifchen Prädifanten, fogar joldyen aus Hamburg und Dithmar- 
fchen, und einem großen Teile des Adels, nah Hoffmanns Angabe zufammen aus gegen 85 
400 Berfonen beftand, trat nicht Widenfee oder Marquard Schuldorp, die beide gegen 
Hoffmann geichrieben hatten, und von denen der leßtere zugegen war, fondern H. T. als 
Hauptiwortführer der Zutherifchen Partei auf. Hoffmanns jpiritualiftiiche Schriftauslegung, 
apolalyptiſche Schwärmereien und perjönliche Invektiven hatte man noch ertragen, nicht 
aber jein Eingreifen in den damald auf der Höhe ftehenden Abendmablsitreit. Der 40 
Widerfpruch richtete fi) deshalb namentlih gegen 5.8 Abendmahlslehre, die etwa der 
foäteren Galvinifchen entſprach. T. legte zunächit die Auffaſſung der Lutheraner, ſowohl 
die vom geiftlihen Eſſen und Trinken als die vom bl. Abendmahle dar, indem dabei 
feine Worte anflingen an die Nürnberger Abendmahlsvermahnung, die von Bugenhagen 
in die Braunschweiger KO aufgenommen war. Konfequent fuchte T. den Gegner zu dem 4 
Zugeftändniffe zu drängen, daß nicht nur die Einfegungsworte im eigentlihen Sinne 
(proprie) und nicht figürlih zu nehmen feien, was 9. zugab, ſondern daß aud der 
Begriff „Brot“ im eigentlichen Sinne und nicht, wie H. unter Anſchluß an Jo 6 wollte, 
geiſtlich zu faffen ſei. Es gelang freilich nicht, den Schwärmer zu überzeugen, und das 
Geipräch endete mit dejien Yandesvermweifung. 50 

Dod wird T. durch das Kolloquium cher in der Gunft des Herzogs geftiegen fein, 
ber fich jofort bier ebenfo wie viele Jahre fpäter gegenüber dem ſonſt bochverehrten 
Melanditbon, als ein treuer Anhänger der Lutheriſchen Abendmablslehre zeig. So war 
T. nady Chriftian III. Regierungsantritt als Herzog und als König unter den 6 (7) 
ſchleswigſchen Theologen, die im Winter 1536/37 mit einberufen wurden zur Aus- 55 
arbeitung des Entwurfs zu einer KO für alle Lande Chriftians, die wahrſcheinlich in 
Hadersleben ftattfand, und Et ego Hermannus Tast, Ecclesiae Husumensis Pastor 
subseribo ſteht mit in der Reihe der Unterjchriften, welche der fertigen Ordinatio Ee- 
clesiastica regnorum Daniae et Norwegiae et ducatuum Slesv., Holsat. etc. 
v. 2. Sept. 1537 angehängt ijt. Eine charakteriftiihe Spur feiner Teilnahme an den @ 
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Verhandlungen, feine Stimme, möchten wir erfennen in dem Einfpruce, der von den 
Prädifanten aus den Herzogtümern erhoben wurde gegen eine fernere Duldung bes 
Abendmahlsempfangs unter einerlei Oeftalt für die „Schwachen“, und der dazu Fhrte, 
daß ein bezüglicher Paſſus des Entwurfs wieder geftrichen wurde, den die deutichen Hof: 

5 präbifanten aus dem Melanchthoniſchen Bifitatorenunterricht übernommen hatten (D. 
ſchlesw.⸗holſt. KO ©. 143ff.). 

Nah dem Erlafie der KO v. 1537 wurde T. (1539 oder jchon 1538) die Propitei 
über das alte Nordſtrand mit feinen reichlih 20 Kirchen übertragen und bald nachher 
auch die über Eiderftedt und die Aufficht über die Kirchen im Amte Hufum, mo er z.B. 

10 in Dftenfeld in den Jahren 1541—47 vifitiert hat (nad) e. dort. alten Kirchenbuche, 
Mubhlius, ©. 150f.). Jedenfalls erſcheint er mit unter den 4 (5) Superintendenten, die 
nad dem Nendsburger Landtage vom März 1540 durch eine bejondere Beitallung mit dem 
Kirchenregimente im Schleswigſchen betraut wurden, und zwei Jahre fpäter war er mit 
den anderen Superintendenten Bugenbagen behilflich bei der Fertigſtellung der Schleswig: 

15 Holfteiniihen KO v. 9. März 1542. Speziell wird T. traditionell die Überfegung des 
Tertes ins Plattdeutfche aus dem Lateinischen der Ordinanz (v. 1537) zugejchrieben, und 
im April feste er ebenfalls im Verein mit Bugenhagen in Hufum ſelbſt die Anordnung 
durch, daß die Einkünfte der noch übrigen fieben Vikarien nicht, wie 1527 beftimmt war, 
dem „Gaſthauſe zu St. Jürgen”, fondern den Predigerftellen zugelegt werden follten 

20 (Urk. bei Beccau, ©. 282ff.) — Durd die KO v. 1542 verlor T. feine Superinten- 
dentenbefugniffe zu Gunften des neuen lutberifchen Biſchofs oder Superintendenten von 
rg und infolge der Zandesteilung von 1544 auch feine Propfteien (1545, 1547/48). 
Doch behielt die K. zu Hufum eine eremte Stellung (Heimr., K.Hiſt. ©. 200). — In 
jeinen legten Jahren (1548 ff.) hatte er noch viel Verdruß von dem Schwärmer Jobann 

3 van Linden, einem Erulanten aus Soeft, der von dem Schleswiger Bifhof Thilemann 
von Huſſen, einem niederrheiniſchen Landsmann, ala Kaplan nad Hufum empfoblen war 
und von dem T. erjt zwei Monate vor feinem Tode befreit wurde durch die Beftellung 
Lindens zum Paſtor in Tetenbüll (Urt. b. Laß, 2. Fortj. ©. 180f.). Hier rüdte T. ein 
alter Feind unmittelbar auf den Leib, nämlich die ſchon 1529 abgewiefene Schwarm- 

30 geifterei oder die Chriftentumsform, die im Galvinismus und in den Selten ihren Aus- 
drud fand (Kirkhift. Saml. 4. Bd, ©. 533 ff.). 

Zugleich regte fich eine Nivalität mit dem an Lebensalter jüngeren Bifchof, der nicht 
wie T. des Tages Laft und Hige getragen hatte. Schon am 11. Mai 1551 iſt H. T. 
geftorben und wurde in der Kirche vor dem Altar begraben. — Seine Witiwe überlebte 

3 ihn um 38 Jahre. Erſt den 24. Februar 1589 wurde fie auf Koften der K. mit allen 
Gloden zu Grabe geläutet und neben ihrem Manne beigefegt (Voß S. 15). Uber 
jeine Kinder vgl. Krafft ©. 119ff.; Voß ©. 14f. 

T. war in feinem Amte ein fleifiger Mann. Im Archive liegen noch einige Kirchen- 
rechnungen, die von ihm mit eigener Hand gefchrieben und unterzeichnet find (Schrift: 

40 probe b. Voß ©. 8). Drudicdriften von ihm find nicht erhalten. Der ibm von Alteren 
und Neueren zugefchriebene Aufſatz über Kirchenzucht fällt nicht mehr in feine Amtszeit, 
fondern erſt in die feines Nachfolgers Bokelmann. Dagegen entftammt feiner Feder eine 
in Abſchrift erhaltene Erklärung über die Frage, ob ein Mann oder eine Frau, die von 
ihrem Ehegatten verlafjen wäre, wieder beiraten dürfte, ein Gutachten, das Bugenbagen 

#5 Veranlaffung gab zu feiner Schrift: Vom Ehebruch und Weglauffen. (Ny Tirkebift. 
Saml. 4. Bd, ©. 635ff., 512). Nur aus diefem Schriftftüde und aus den Alten 
über die Flensburger Disputation kennen wir T.s Sprechweiſe. Aber feine refor— 
matoriſche Bedeutung reicht weit hinaus über feinen Kleinen fchriftlihen Nachlaß. 

Ernſt Michelſen. 

50 Tatian, der Aſſyrer; hriftlicher Schriftfteller des 2. Jahrhunderts. — Litteratur: 
Bibliographie: Chevalier, Repertoire des sources hist. du moyen äge 2150 2819. Richard: 
fon, Bibliogr. Synopsis, p. 33 ff. 

Leben: H. A. Daniel, Commentationis de Tatiano apologeta specimen (Difj.), Halis 
1835; derf., Tatianus d. Npologet, Halle 1837 [hierin e. gute Ueberjicht über die ältere Litte- 

65 ratur); A. Harnad, D. Ueberlieferung d. griedy. Apologeten [TU I, 1, 2]. Dazu d. Retrak 
tation: Geſch.d. altchriitl. Ritteratur I, S. 485 ff.; II, 1, 284; derf., Art. Tatianus in Encyel. 
Brit. XXIII, p. 80ff.; Tb. Zahn, Forjchungen 3. Geſch. d. ntl. Kanons I, 268ff.; Hilgenfeld, 
ZwTh XXVI (1884), ©. 38ff.; derj., Ketzergeſch. d. Urchriſtentums S. 384 ff.; Keim, Rom u. 
d. Chriſtent. S. 4425f.; F. X. Funt, Tho LXV (1883), ©. 219 ff. (erweitert: Kirchengeſch. Ab: 

— u II [1899], ©. 14255); J. M. Fuller, Art. Tatianus DehrB IV, p. 783— 804; W. Bludau, 
* 
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Art. Tatian in WuW. XI, ©. 1233 ff.; Donaldjon, Hist. of Christ. Liter. III, p-.3ff.; 
Bardenbewer, Geſch. d. altkirchl. Litt. I, S. 242 fi. 

Nede an die Griechen: Ueberlieferung: Archetypus d. Hſſ. iſt Cod. Paris. gr. 451, 
in dem aber d. betr. Quaternionen fehlen. Der Tert muß daher nadı den Abjchriften diejer 
91. Cod. Venet. Marc. 343 (11. Jahrh.), Mutinens. III D 7 (12. Jahrh.), Cod. Paris. gr. 6 
174 (14. Jahrh.) feitgejtellt werden. Die jüngeren Hjj. jind wertlos. Wichtig find auch die 
Eitate bei Klemens von Alex. und Eujeb. Ed, princ. von Frifius u. K. Gesner, Zürich 1546. 
Von den fpäteren Ausgaben jind zu nennen Maranus, Paris 1742, Dtto im Corpus 
— VI (1851). Neue Ausgabe m. ſelbſtſtändiger Recenſion von Ed. Schwartz (Tu IV) 
—1 [hier ſind auch p.44sggq. die Arethasſcholien durch v. Gebhardt er gr — 10 
Ueberjegungen: Deutſch (v. Ziegler) Werke d. KB II (Kempten 1830). Gröne i. d. BEB 1. 
(Kempten 1872). Harnack i. Gießener Yudwigstagsprogr. 1884. Engliſch v. Ryland i. d. 
Ante-Nie. Libr. III, p.5ff. Franzöfiih: A. Puech, Recherches sur le discours aux Grecs 
de Tatian suivie d’une traduction avec Notes (Bibl. de la facult& des lettres de l’Univ. 
de Paris XVII [1903]). Däniſch v. ©. B. Bugge, Chrijtiania 1886. — H. Dembowski, Die 15 
Quellen d. hrijtl. Apologetif d. 2. Jahrh. I, d. Apologie Tatians, Leipzig 1878; B. Ponſchab, 
Tatians Rede an die Griechen, Metten 1895 (Progr.); P. Fiebig, Zur Frage nad) d. Dispo: 
jition d. Ädyos zoös "Eiinvas, ZEB XXI (1901), S. 149 ff.; N. E. Kufula, Tatians jog. Apo— 
logie, Leipzig 1900; derf., „Altersbeweis” u. „Künftlerfatalog” in Tatians Nede an die Griechen, 
Wien 1900 (Brogr.), [bierin e. Recenjion d. Textes c. 31—41]; 3. Dräfele, Zu Tatianos „Rede © 
an die Griechen”, ZuTh XLIII (1900), S. 603 ff.; H. U. Weyboom, Tatianus en zijne Apo- 
logie, ThTXXXVII (1903), ©. 4405. — Bu Einzelheiten: M. Kremmer, De —— heure- 
matum, Leipzig 1890 (Dijj.); H. Blümner, Ueber die Glaubwürdigteit d. kunſthiſt. Nachrichten 
d. Tatian, Archäol. Zeitung XXVII (1871), ©. 86ff.; A. Kaltınann, Tatiand Nachrichten über 
Kunſtwerle RhMuſ. NF XLII (1887), ©. 480 ff.; M. Haupt i. Hermes IV (1870), ©. 285. 35 
[Opuscula III, 2, 446]; €. Preujdhen, 3G XIII (1893), ©. 555 ff.; ®. Steuer, D. Gottes: 
und Logosiehre d. Tatian mit ihren Berührimgen t. d. griech.sröm. Philojophie 1893 [ober: 
flählih]; Baur, Vorlejungen über hr. D& I, passim; derf., Lehre von der Dreieinigfeit I, 
163 f.; W. Möller, Kosmologie S. 168ff.; U. Harnad, DS I, 429 ff. u. passim.;E. de Faye, 
La christol. des Peres apologttes Grecs et la philos. r&lig. de Plutarque, Paris 1906; 30 

Diatejjaron: Ueber die ältere Litteratur j. C. A. Semiſch, Tatiani Diatessaron, Vra- 
tielav. 1856. Die früheren Arbeiten jind in Schatten gejtellt dur die jorgfältige Rekon— 
ftruftion von TH. Zahn, Tatians Diatefjaron (Forſchungen z. Geſch. d. ntl. Kanons I), Er- 
langen 1881. Bol. Forſch. II, 286ff.; derj., Geſch. d. ntl. Kanons II, 2, 5305.; 31W8 
1884, ©. 617 ff.: I. P. P. Martin, Le Aıa renodoomr de Tatien Rev. des quest. hist. XXXIII 35 
(1883), p-349ss. XLIV (1888). p. 5ss.; Hemphill, The Diatessaron of Tatian, Rondon 1888; 
E. Salvatori, Il Diatessaron di Taziano, Firenze 1889; J. R. Harris, The Diatessaron of 
Tatian, London 1890; M. Maber, Recent Evidence for the Authenticity of the Gospels: 
Tatians Diatessaron, London 1893; J.R. Harris, Tatian and the Date of the fourth Gospel 
Contemp. Review 1893, p. 800f.: 8. W. Bacon, Tatians rearrangement of the fourth 0 
Gospel. AJTh 1900, p. 7705f.; €. 9. Turner, Tatian on the Ministry, JTh St. III (1902), 
.1105.; W. Hobjon, The Diatessaron of Tatian and the Synopt. Problem, Chicago 1904; 
. Zate, T.s Diatessaron and the Martyrdom of Abo, Expos. Times (1906), p. 286; F. €. 

Burtitt, Urchriſtentum im Orient, deutſch v. Preuſchen 1907, ©. 25 ff. 
Die jpärlihen ſyriſchen Fragmente bes Diateffaron bei jpäteren Schriftitellern haben ** 

5. Gouſſen, Studia theolog. I, Lips. 1895 u. 3. R. Harris, Fragments of the Commentary 
of Ephräm Syrus upon the Diatessaron, London 1895 geſammelt. Bgl. dazu Th. Zahn 
TheBl 1896, Sp. 1ff. 17ff. Die arabifche Bearbeitung gab P. U. Ciasca heraus: Tatiani 
Evangel. harmoniae arabice, Rom. 1888. ©. dazu Giasca bei Pitra, Anal. Sacr. IV, 46ösqg. 
E Sellin in Zahns Forſchungen z. Geſch. d. ntl. Kanone IV, S.225ff. Engliiche Ueber: 50 
jepung nadı dem Nrabiihen v. 9.3. Hogg, Ante-Nic. Libr. Addit. Vol. p. 337. Nad) der 
Yateinifchen Ueberſeßzung v. Ciasca, die im allgemeinen zuverläffig ilt, von I. Hanılyn Hill, 
The earliest life of Christ even compiled from the Four Gospels, being the Diatessaron of 
Tatian, Edinb. 1894. — Die lateinische Bearbeitung des BVictor v. Capua edierte E. Ranke, 
Codex Fuldensis. N, Test. latine interprete Hieronymo ex manuseriptis Vietoris Capuani, 55 
Warburg 1868. Die altdeutiche Ueberjegung diefer Harmonie bei 3. A. Schmeller, Ammonii 
Alexandrini quae et Tatiani dieitur Harmonia evangelior., Viennae 1841; €. Sievers, 
Zatian. Lateiniih und altdeutih (Bibl. d. älteiten deutichen Litteraturdenfmäler), Pader— 
born 1892. — Ueber eine griehifhe Evangelienharmonie, die nur durch eine Bearbeitung des 
Dumanijten Othmar Luscinius (Nachtigall) befannt ift j. Zahn, Forich. I, 313 ff. Ir) 

Quellen: Außer der „Rede“ beſ. Clemens Alex., Strom. Ill, 12, 82sqgq. ecl. proph. 38. 
Crigenes, de orat. 24, Euſeb, h. e. IV, 29; V, 13, 1. Chron., ad ann, Abr. 2191. Epiph., 
haeres. 46. Theodoret, haeret. fab. comp. I, 20. ©. die Zeugniſſe in der Ausgabe von 
€. Schmwarg p. 5legg. 

1. Leben. Über feine Herkunft hat Tatian am Ende feiner Nede jelbft eine Nach— 65 
richt binterlaffen. Er ſchreibt dort e. 42: „Dies, ihr Griechen, babe ich, Tatian, der eine 

25 * 
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barbarische Philoſophie vertritt, für euch gefchrieben; ich bin im Lande der Aſſyrer ge 
boren und wurde zuerft in eurer Weisheit untertwiefen, dann in dem, was ich jeht zu 
verfünden offen — Da ihn die Späteren, wie ſchon Clemens Alex. (Strom. III, 
12, 82) einen Syrer nennen, fo wird er ſelbſt mit der Angabe, er fei in Aſſyrien ge 

5 boren, nicht jagen wollen, daß er in dem eigentlichen Aſſyrien, dem Lande jenjeit3 des 
Tigris, über deſſen Grenzen Btolem. VI, 1; Strabo XVI, 1, 1f. p. 736f. zutreffend 
berichten, zu Haufe fei. Das entipricht auch dem bei den Sophiſten jeiner Zeit üblichen 
Sprahgebraud (Lucian, de dea Syr. 2. 17. 23 u. ö.; Macrob. u. Philoſtr., Vita Apoll. 
I, 16; vgl. Nöldele, Hermes V, 462ff.; Zahn, Forſchungen I, 268 Anm. 2). Diejer 

ı0 Sprachgebraudy, für den namentlich der Samofatener Lucian ein beacdhtenswerter Zeuge 
ift, wird mit größerem Necht herangezogen werden können, als die Thatſache, daß das 
eigentliche Afforien von Trajan dem römischen Reich als Provinz angegliedert worden 
jet (jo Zahn, Forſch. I, 269). Denn die Bejegung von Aſſyrien, die 115 ftattfand, 
wurde nad dem Tode Trajand 117 von Hadrian ſofort wieder aufgegeben, bat aljo 

15 ſchwerlich jo tiefe Spuren binterlaffen. Der griechiſche Name, der in der fpäten Kaifer- 
zeit mehrfach begegnet (CIGr II, 2832; vgl. die Zufammenftellung bei Fabricius:Harles, 
Biblioth. Graeca VII, 93. Pape, Wörterb. d. griech. Eigennamen s. v.), darf nicht 
dazu verleiten, T. griechifche Abkunft zu vindizieren. Wenn aud der Beiname 6 FZvpos 
wohl nichts anderes bejagen foll, ald daß T. in Syrien zu Haufe war, jo iſt T. doch 

20 wohl femitischer Abfunft gewejen. Darauf deutet ſchon fein intenfiver Haß gegen alles 
Griechifche, nicht nur gegen die heidnifche Religion und Philofopbie, fondern überhaupt 
gegen das ganze griechiſche Weſen. Darin enthüllen ſich Nafjengegenfäge, die unüber: 
windlih find (Zahn, Forſchungen I, 272). Selbit auf die griechiſche Sprache erftredt 
ſich diefer Haß; fie ift ihm ein Miihmafh (ouvupvosnv du nenonjzare rijv dia- 

25 kextov ce 1, p.2,8 Schw.) und die Rede der Sophiften dünkt ibm ein „Raben: 
eträchze“ (zoodxwv Agierra gpwriv 1. c. p. 2,12). So jdreibt niemand, deſſen 

Mutterfprache das Griechische ift, auch dann nicht, wenn er in eriter Linie die gezierte 
Ausdrudsweife und die MWortllaubereien der Sophiften feiner Zeit treffen will. T. bat 
bier grob herausgejagt, was die Herzensmeinung der Semiten getvejen ift, und was andere 

30 wie Philo verhüllt anzudeuten wußten, daß nämlich die griechiſche Kultur nur ein dürf— 
tiger Abklatſch der uralten Weisheit des Dftens jei. 

Über feinen Bildungsgang bat T. einige Andeutungen gemacht, die uns wenigſtens 
die Hauptzüge erkennen laſſen. Er bat eine gute Erziebung genofjen, die ihm eine Be: 
fanntjchaft mit der griechifchen Wiffenfchaft um fo leichter vermitteln Efonnte, als das 

35 ſyriſche Gebiet bis nad Antiochien, dem glängendften Gentrum griechifcher Bildung im 
Diten, reichte. Weite Reifen haben ihn dann durch die verfchiedenen Yänder geführt und 
ihm das Mefen griechischer Bildung, Gelehrſamkeit und Kunft gezeigt (nohkıv drugpor- 
mjoas yijv zal toõũto utv oopıorevoag ta bufteoa, toüro ÖE treyvars xai Eruvolaus 
dyzvonoas noklals Or. ec. 35, p. 36, 25). Er behauptet, auch die Weihen zu Myſterien 

so erhalten und ſich überhaupt um die heidnifchen Religionen bemüht zu haben (uvorngiamw 
neralaßa zal räs apa näcı donoxeias Ödoxındoas dia ÜOnkvdoivr xal dvöoo- 
yirwv ovvıoraufvras c. 29, p. 20, 26; wohl mit Bezug auf die Galli und den Dienit 
der Magna Mater). Endlich fam er nach Nom, wo er längeren Aufenthalt genommen 
zu baben jcheint (foyarov 17 'Pouaiov dvdiarpiyas öksı ce. 35, P. 36, 27). Aus 

45 diefer Zeit ftammt vielleicht die Schrift zeoi Iowr, die Erörterungen über das 
menſchliche Weſen im Verbältnis zu den Tieren enthalten bat (Or. c. 15, p. 16, 16). 
Doch läßt ſich das nicht mit Sicherheit beiveifen. Ebenſowenig ift fidher, daß die andere 
philoſophiſche Schrift, die er erwähnt und in der von der Natur der Dämonen gebandelt 
war, aus diefer Zeit ftammt (e. 16, p. 17, 16). Wie weit die ſelbſtbewußte Aeußerung, 

50 da T., als er der griechifchen Weisheit abfagte, es in ihr zu einigem Anjeben gebracht 
hatte, berechtigt ift, jteht dahin (drrerafausda Tjj ap’ Univ oopla »üv el aayv oeu- 
vös tıs 1» Ev adı c.1, p. 2, 9). 

In Rom jcheint T. zuerft mit dem Chriftentum in Berührung gelommen zu fein. 
Nach feiner eigenen Darftellung bat ihn in erfter Linie der Abjcheu vor den heidniſchen 

55 Kulten zum Nachdenken füber die religiöfen Probleme geführt. Durch das AT fei er 
dann von der Unbaltbarkeit des Heidentums überzeugt worden. „Ich ftieh zufällig auf 
barbariſche Schriften, die einerjeits älter als die Lehrfäge der Griechen und andererfeits 
im Verhältnis zu ihren Irrtümern göttlicher waren. Bon ihnen lieh ich mich überzeugen, 
da fie einen ungefünftelten Stil zeigten, ihre Verfafler ſchlicht auftraten, ihre Anfiht von 

so der Schöpfung des Als leicht verftändlih mar, fie die Zukunft wohl erkannt batten, 
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ihre Anweiſungen vortrefflih waren und alles von einem einbeitlihen Willen beherrfcht 
wurde“ (c.29,p. 30, 4). In Rom, wo T. ſich dem Chriftentume anfchloß, war er der Schüler 
des Juſtin (Irenäus I, 28, 1 |griedh. bei Eufeb., h.e. IV, 29, 2f.); Eufeb., h.e. IV, 29,1; 
Epipban., h. 46, 1; T. felbft nennt Juftin mit ehrenden Prädifaten: zai 5 dauuaoısraros 
"lovorivos bod@s 2Eepaiwnoev Or. 18, p. 20, 15). Es war die Zeit, wo die dhrift- 5 
lihen Philoſophen den griechiichen Sopbiften Konkurrenz machten, und wie Juftin eröffnete 
auch T. eine chriftlihe Schule in Rom. Wie lange T. ungejtört gewirkt hat, läßt ſich 
nicht ausmachen. Daß er den Kleinafiaten Rhodon unterwieſen babe, berichtet ne 
jelbft (bei Eufeb., h.e. V, 13,1). Vielleicht ift ein Zufammenftoß mit dem Kyniker 
Grescens, dem Juſtin fpäter zum Opfer fiel, für ibn der Anlaß geweſen, Nom zu ver: 10 
laſſen (Epipbanius h. 46,1; II, p. 411, 27 Dindorf). Wenigſtens redet er c. 19, 
p. 21, 4 von Verſuchen des Gresceng, Saar und ibn jelbit zu Tode zu bringen. [Dod) 
iſt zu beachten, daß der Tert der Stelle bei Eufeb., h. e. IV, 16,8 nur von Nach— 
ftellungen gegen Juſtin redet; vielleicht liegt eine alte Verderbnis im Tatiantert vor, 
defien Überlieferung an der Stelle ebenfalls nicht einhellig iſt. 1 

Die weiteren Schidjale T.3 find einigermaßen dunfel. Daß er fih in Griechen: 
land eine Meile aufgehalten babe, fünnte man daraus fchließen, daß die Rede wahrſchein— 
lich dort und nicht in Nom verfaßt worden ift. Epiphanius berichtet, daß er zunädhft 
eine Schule in Mefopotamien errichtet habe, die dann bis nach dem fyrifchen Antiochien 
bin, aub in Eilicien und befonders in Pifidien Anhänger fand. Wie weit diefe Angaben 0 
zuverläffig find, läßt fich nicht mehr nachprüfen. Die fpätere Wirkſamkeit Tis in 
Sprien wird dur die Gejchichte des Diateflaron (f. u. 4) bezeugt. Näheres läßt ſich 
aber darüber nicht ausmachen. 

Irenäus bemerkt (I, 28, 1), daß T. fih nad dem Tode Juſtins von der Kirche ge 
trennt und enfratitifche Srrlehren, auch eine der valentinianifchen vertvandte Äonenlehre 25 
borgetragen babe (era ti ?xeivov |sc.'lovorivov] uaorvolavr dnooras rijs &xrinoias, 
olyuarı duöaoxdiov Fnapdeis zal tupwdeis bs drapkowv av koınav, ldlov ya- 
oaxrjoa Ördaozakslov ovveorjoaro, al@vds tıvas doodrovs Öuolws Tois Arno 
Obalerrivov uvdoloyrjoas, yauov te PVooav xal nooveiav napanınolos Mao- 
xiopwı zai Iaropvrivo dvayooedoas, 17 ô toü 'Adau owrnola ap’ Eavrod Tv 30 
Avtıloyiav nomodsevos). Einen Zufammenbang zwiſchen T. und Valentin hat auch 
Clemens Aler. angedeutet (Strom. III, 13, 92; ya, Forſch. I, S. 285, 1 bezieht die 
Worte 6 6’ dx rjs Obakerrivov dEepoirnoe oyokns gegen den Augenschein auf Kaſſian; 
aber fie bilden offenbar mit dem vorbergebenden eine Parentheſe, da nur fo die Ein- 
führung des Namens verftändlic ift). Auf Irenäus beruht die Angabe des Epiphanius 35 
(h. 46, 1; II, 411,30 Dindorf), der feine Quelle faft wörtlich ausfchreibt. Diefe An— 
gaben laſſen fich nicht mehr kontrollieren; unmöglich ift eine Berührung mit Valentin 
nicht (f. d. A.). Was aber die Stiftung einer befonderen Sekte betrifft, jo wird man 
die Nachrichten der Keterbeftreiter mit Worficht aufzunehmen haben. Dem Abendlande 
erſchien vieles häretifch, was das Morgenland als gut kirchlich beurteilte und daher ertrug. 40 
Der astetifhe Charakter, den das ſyriſche Chriftentum noch zur Zeit des Aphraates 
trug, ift ibm nicht ausfchlieglih von Tatian aufgeprägt worden, ſondern bat Wurzeln, die 
viel tiefer hinabgeben. Daher wird man ſchwerlich von einem „Austritt“ aus der Kirche 
reden bürjen. 

Über die Zeit T.S ift feine Übereinftimmung unter den Forſchern erzielt. Der Zu: 6 
fammenbang mit Juftin giebt einen gewiſſen Anbaltspunft; aber eben die Chronologie 
des Juſtin ſelbſt ſteht auf ſehr unficheren Füßen. Ließe fich noch mit Sicherheit jagen, 
daß die Worte T.S über die Verfolgungen des Grescens Or. 19 urfprünglich jo gelautet 
baben, wie fte jest in den Ausgaben fteben, fo müßte man mit Zahn (Forſch. I, ©. 275f.) 
daraus jchließen, daß Juſtin bei der Abfaſſung diefer Stelle nody gelebt babe. Schwartz 50 
bat jedoch mit Necht dazu bemerkt: locus uel Eusebii tempore mutilus nee jam 
sanandus. An eine willkürliche Entftellung des Eufeb, die Harnad früher angenommen 
batte (TU I, 1. 2, ©. 141f.; dagegen Yitt. Gefch. II, 1, 254 Anm. 2) und die aud 
Zahn bebauptet (Forſch. I, ©. 275), iſt nicht zu denfen. Ebenfowenig läßt ſich das Argu— 
ment chronologisch verwerten, daß Irenäus die Abweichung T.s von der Kirchenlehre auf 
die Zeit nah dem Tode Juſtins datiert. Da die Nede zwar fonderbare Anfichten, aber 
doch feine Ketzereien entbalte, müſſe fie alfo vor Juſtins Tod fallen (Zahn, Forſch. I, 
276f). Wer aber fagt, daß Irenäus nicht das, was ung in der Nede abjonderlich er: 
ſcheint, als ketzeriſch beurteilt babe? Die einzige beftimmte Angabe findet fi in der 
Chronil Eufebs (ad ann. Abr. 2188 — 171 n. Chr.; II, p. 173 Schöne). Hiernach 60 
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fiele die Blütezeit T.S3 als bäretifchen Lehrers in das 12. Jahr des Marcus. Damit 
twäre zu vergleihen die Angabe des Epiphanius (h. 46, 1), nah der T. im 12. Jahr 
des Antoninus Pius — das müßte ein Irrtum ftatt Marcus fein — in Mefopotamien 
wirkte. Harnad meint, daß der Eintrag in der Chronik des Eujeb aus Julius Afrikanus 

6 ſtamme; doc ift das nicht zu beweiſen. Ebenjo prefär ift die weitere, durch diefe Chro- 
nologie notwendige Annahme, daß T. Rom auf einige Zeit verlaffen, in diefer Zwiſchen— 
eit die Nede verfaßt babe und dann wieder nad Rom zurüdgelehrt je. Um 172 jet 
er Bruch mit der Kirche erfolgt und bald darauf habe er die Stadt dauernd verlafjen. 

Die Abfafjungszeit der Rede aus inneren Gründen näher zu bejtimmen, jcheint unmög— 
lid. Doc * Zahn (I, S. 279) wohl mit Recht darauf hingewieſen, daß zur Zeit 

des Antoninus Pius den Vhilofophen ein Staatögebalt ausgejegt worden jei (Gapitolinus, 
Vita Anton. Pii 11). T. bemerkt Or. e. 19, p. 20, 28 verädtlich, daß Philoſophen 
vom Kaiſer ein Jahrgebalt von 600 Goldftüden empfingen. Die Sache muß aljo damals 
neu und auffallend geweſen fein. Damit würde, da Mark Aurel mit diefer Sitte auf: 

15 räumte (Gapitolin., Vita Marc. Aurel.23), die Abfafjungszeit der Nede vor das Jahr 161 
fallen. Zu genaueren Daten wird man, fo mjinjchenswert es auch wäre, nicht kommen. 
Die Verjuce, das Geburtsjahr annähernd zu bejtimmen (ce. 110 Zahn [Forichungen I, 
©. 284]; Funk: „ſchwerlich vor 120, vielleicht erft 125%) ſchweben nicht weniger in 
der Luft, wie die Anfäge für die Abfaflungszeit der Rede (Zahn ce. 155; Funl c. 165. 

20 Kukula 172/3). Harnads Beitimmung „Mitte der fünfziger Jahre“ (Litt. «Gef. II, 3; 
©. 286) wird den Zeitpunkt der Abfafiung am zutreffenditen umjchreiben. Über die Zeit 
feines Todes fehlt uns jede Kunde. 

2. Die Rede an die Griehen. Der in den Handichriften I/pös "Eilnvas 
überfchriebene Erguß ftellt eine Sopbhiftenrede dar, deren Spitze jedoch gegen die gefamte 

25 beidnifche Kultur gerichtet ift. Ausftaffiert mit dem ganzen Flitter einer erborgten Ge 
lehrfamteit, die prunfhaft vor dem. fingierten Hörer ausgebreitet wird und deren Wert 
fich bei genauerem Zuſehen als recht fadenſcheinig erweift (A. Kallmann, Rhein. Muſeum 
42 [1887], ©. 489 }7.), ſucht diefe Erörterung den Unwert des Heidentums zu zeigen 
und die chriftliche Lehre als die allein vernünftige und durch ihr Alter beglaubigte zu 

30 erweifen. Nach einem Eingang, der die Erbärmlichkeit der beidnifchen Philoſophen und 
die Unjelbititändigfeit der ——— Kultur zeigen ſoll (ce. 1—3), folgt ein Abriß der 
chriftlichen Lehre, Verbältnis von Gott und Logos, Auferftehung, Schöpfung, Engel, an 
den fich eine fcharfe Kritif der beidnifchen Götterlehre anſchließt (ec. 4—21). Ein mweiterer 
Abſchnitt bietet eine Kritik der fittlihen Zuftände des Heidentums, bei der auch die un— 

35 berechtigten Angriffe auf das Chriftentum zurückgewieſen werden (c. 22—31). Der Schluß: 
teil (e. 31—41) iſt dem Altersbeweis des Chriftentums gewidmet. Die Dispofition iſt 
nur in gewiſſen Grenzen „mohlgeorbnet” zu nennen (Bardenhetver, Geſch. d. altkirchl. 
gitt. I, ©. 247). Es iſt T.s Sache nicht, die Gedanken in logifch ſcharfem Fortſchritt 
zu formulieren; immer wieder läßt er fich zu größeren und Eleineren Abſchweifungen ver: 

so leiten, oft, mie es fcheint, nur um irgend einen gelehrten Broden einzufchalten. Am 
ftörenbditen ift die Einfügung der c. 32—35 in den Altersbeweis, der c. 31 mit einer echt 
rhetoriſchen Eingangsformel angefündigt und begonnen, dann aber erft ce. 36 fortgejeßt 
wird. Die genannten Kapitel würden viel eber binter ec. 3 am ‘Plage fein. Bei einem 
Scriftfteller wie T. ift es allerdings mißlich, der Überlieferung gegenüber eine Umſetzung 

45 zu befürworten. Auffallend ift aber, daß fie Eujeb in feinem Erzerpt (Praep. ev. X, 
11, 1—35) völlig übergeht, fie alſo offenbar an einer anderen Stelle gelefen bat. 

Die Sprache ift vielfach gejucht nadhläffig und uneben. Man mag dem Nichtgriechen 
mancherlei jtiliftifche Ungejchidlichkeiten zu gute halten; aber man wird nicht vergeflen 
dürfen, daß der Mann, der nicht Worte genug findet, um die philofophifhe Schuliprache 

50 feiner Zeit werächtlich zu machen, nicht felten ſchlechter gefchrieben haben wird, als er 
konnte. Diefe Nachläffıgkeit der Schreibart hängt aufs engfte mit T.s Verachtung alles 
Griechifchen zufammen. Anzuerfennen findet er nichts. Die Philoſophen find ihm Schwäger 
und Zänfer, die griechifche Sitte ift ihm ein Abgrund des Yafters, die Neligion Aberwi 
und teufliiche Verſuchung zum Schledhten. Konfequenter wie er hat fein gebildeter Chriſt 

55 die Abkehr von dem Heidentum vollzogen. Aber indem er an allen Punkten über das 
Ziel binausihoß, bat feine jcheltende und polternde Strafpredigt ihre bejte Wirkjamfeit 
eingebüßt; denn ihr fehlt die Gerechtigkeit und fie macht fich zur Verbreiterin des alberniten 
Klatjches. Plato ift ein Schlemmer geweſen (e. 2, p. 22), Sappho eine gemeine, liebestolle 
Dirne, die ihre eignen Ausschweifungen dichterifch verberrlichte (e. 33, p. 34, 20), Ariftoteles 

eo ein elender Schmeichler (e. 2, p. 2,26) u. ſa f. Beſonderen Beifall baben bei alteren 
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chriſtlichen Schriftſtellern die Ausführungen über das hohe Alter des Moſes und der 
judiſchen Geſetzgebung gefunden. Clemens hat dieſen Abſchnitt reichlich ausgebeutet (Strom. 
I, 21; ſ. die Nachweiſe bei Schwartz in ſeiner Ausgabe des T.), Origenes die Aus: 
fübrungen als „bodhgelehrt” bezeichnet (Contr. Cels. I, 16) und Eufeb hat die ganze 
Stelle im Zufammenbang en (e. 31: Praep. ev. X, 11, 1—5. 0.36—42: 
l. e. 6—36). Man wird wohl faum fehl geben, wenn man annimmt, daß diefer chrono— 
logifche Abjchnitt der Hauptgrund dafür abgegeben bat, daß die Nede an die Griechen 
nicht dent allgemeinen Berbammungsurteil verfallen it. 

3. Diateffaron. Da über diefe Schrift Zahn in dem Art. „Evangelienharmonie” 
(Bd V ©. 654 ff.) ausführlich gehandelt hat, kann fie bier übergangen werden. Nur muß 
darauf bingewiefen werden, daß die urfprüngliche — in ſyriſcher Sprache, die 
Zahn bewieſen zu haben glaubt, durchaus nicht ſicher iſt. Vielmehr iſt den für Zahn 
eingetretenen Sachkennern das Urteil anderer, wie des ſehr ſachverſtändigen Burkitt, ent: 
gegenzuſtellen. 

4. Bedeutung Tatians. Die Bedeutung Tatians liegt nicht in ſeinem Proteſt 
gegen das Griechentum, auch nicht in ſeinen chronologiſchen Bemühungen, die den Beifall 
von Männern wie Julius Afrikanus (ſ. Gelzer, Sextus Julius Afrikanus J, S. 22), Cle— 
mens, Origenes und Euſebius gefunden haben, ſondern in dem, was er für die Kirche in 
Syrien geleiſtet hat. T. war der erſte, der den ſyriſchen Gemeinden das Evangelium in 
ihrer Sprache gab. Das AT war wohl ſchon längſt durch die in Meſopotamien und 20 
fonft zerjtreuten Judengemeinden in die Yandesiprache überjegt worden (Burfitt, Urchriften- 
tum im Orient 1907, ©. 47f.). Die Anfänge der chriftlichen Kirche in den Eupbrat- 
ländern liegen im Dunfel. Was die „Lehre des Addai“ darüber berichtet, ift ſagenhaft, 
voller Widerfprüche und chronologiſcher Verſehen. Bewußt oder unbewußt ift die Kunde 
davon verbunfelt worden. Aber alö feiter Punkt ragt die Thatſache aus diejer Ver: 
wirrung bervor, daß die ſyriſche Kirche von allem nn an bis in die Zeit des Rab 
büla das Evangelium nur in der Geftalt des Diatefjarons befeffen und benugt hat. Die 
Bermutung liegt daher nahe, daß T. nicht nur das Diateffaron nach Syrien gebracht hat, daf 
er vielmehr, als er im legten Viertel des 2. Jahrhunderts nach Mefopotamien zurüdfehrte, dort 
eine eifrige Mifftonsthätigfeit entfaltete, die nicht erfolglos blieb. Die Nachrichten der 30 
ſyriſchen Schriftiteller lafjen noch erfennen, daß der edeſſeniſche Biſchof Palut feine Ordi— 
nation von Serapion von Antiochien empfing und daß er die Beziehungen zu den Kirchen 
des Weftens berjtellte (Burlitt, a. a. D. ©. 15ff.). Seine Wirkſamkeit möchte dann fehr 
wohl ala im Gegenſatz zu T. jtebend aufzufaſſen fein. Wielleiht ift er e8 geivefen, ber 
die Sprer mit den getrennten Evangelien befannt gemacht bat (Burfitt, a. a. O. ©. 47ff.). 35 
Aber weder vermochte er damit das bereits eingebürgerte Diateflaron zu verdrängen, nod) 
auch den diefem Kirchenwejen aufgeprägten asfetifchen Zug zu befeitigen. 

Die fpätere Zeit bat diefen asfetifhen, von dem femitiihen Urchriftentum über: 
nommenen Zug nidt mehr zu deuten vermocht. Für fie wurde T. zum Sektenitifter, 
zum Haupte der Enkratiten oder wie man fie ſonſt nannte (f. d. A. Entratiten Bd Va 
S. 3927). Die enkratitiihen Neigungen treten in der Nede nicht hervor. Allerdings ift 
dabei nicht zu vergefien, daß der Gedanfengang der Nede zu derartigen praktiſchen Aus— 
fübrungen feinen Anlaß darbot. Wichtiger find hierfür die von Clemens Aler., Strom, 
III, 12,79 ff. befämpften Yehren, die der verloren gegangenen Schrift „von der Volllommenbeit 
nach der Lehre des Heilands” (ſ. u. 5.) entnommen find. T. jcheint hierin beionders an die 45 
Ausführungen 1 Ko 7 angelnüpft zu haben. Er bezeichnete darin die Ehe als Sinnbild 
der Bindung des Fleifches an die VBergänglichkeit und fchrieb die „Erfindung“ der Ehe 
dem Teufel zu. „Ein Gleichklang (d. b. wohl: ein Seelenbund) paßt zum Gebet, eine 
fleiſchliche Gemeinſchaft löft das Gebet auf“ lautete ein Sat diejer Schrift. Der Teufel 
und die Unmäßigkeit gehören zufammen ; wer heiratet, will zwei Herrn dienen; durch den so 
Seelenbund Gott und gleichzeitig dem Teufel und der Hurerei durd die Disharmonie 
(Strom, 1. ec. $ 81). T. jcheidet den alten und den neuen Mann; der alte ift das 
Geſetz, der neue das Evangelium, die beide nicht von demfelben Gotte ftammen (Clemens 
l.e. 5 82). Hier ift die Verbindung von T.s Lehre mit dem Gnofticismus gegeben. Auf 
dem Geſetz berubt die Ehe; ſie iſt eine „Erfindung“ des Geſetzes. Ganz andersartig ift 55 
die Ebe, der Bund, der dem Evangelium, dem Willen des ie entipricht. Zugleich 
neben der fleifchlihen Enthaltſamkeit fordert T. auch Enthaltſamkeit von Fleiſch- und 
Weingenuß (l. e. S 85; Hieronymus, in Amos 2, 12 [VI, p. 247 Vall.]). Das Wort 
vom Schäßefammeln Mt 6, 19 bezog T. auf das Kinderzeugen und er verband damit ein 
Gitat aus Jeſ (50,9: „ihr alle werdet wie ein Gewand altern und die Motten tverden 60 
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euch frefien” (Clemens J. ce. $ 86). Daß T. fih auch das Wort % 20,35 nicht ents 
gehen ließ (Clemens 1. c. $ 87), liegt auf der Hand. T. gebt fogar foweit, die Ehe als 
„Hurerei” zu bezeichnen (Clemens 1.c. $ 89). Im Fat ar mit dieſen Aus- 
führungen fteht jedenfalls die — vielleicht aus Drigenes übernommene — Notiz bei 

5 Hieronymus (Comm. in ep. ad Tit., praef. [VII, p. 686 Ball.]), nach der T. einige 
Paulusbriefe, vor allem den Titusbrief verworfen haben fol. Auch die Notiz Eufebs: 
„man behauptet, daß er einige Worte des Apoftels umjfchrieben babe, um die Faſſung 
der Ausfage zu berichtigen“ (h. e. IV, 29, 6 roũ Ö£ änoorölov paoi roAunjoal tıvas 
alröy uetappdoaı Pwvas Ss Budiopdouuevov alrav Tjs podoens oüvrafır), 

10 wird fich toobl eben darauf beziehen. Wie man bei diefen Worten an eine ſyriſche 
a der PBaulusbriefe denken fonnte (Jahn, Forſch. I, ©. 291), ift ſchwer ver: 
än 

Den Kommentar zu der Haltung T.s in den ragen der praftifchen Geftaltung des 
Lebens liefert die erjte Entwidelung der ſyriſchen Kirche, vor allem die Stellung des 

15 Aphraates. Für Aphraates bedingt die Taufe die Ablegung eines Gelübdes, in dem ber 
Katechumene Eheloſigkeit verfpriht (Burkitt, Urchriftentum im Orient 1907, ©. 86ff.). 
Glied einer hriftlihen Gemeinde (Sohn des „Bundes“) kann daher nur der Enthaltjame 
werben. Das bemweijt deutlich, mie fich hier in Syrien in der That die Anſchauungen T.s 
durchzufegen vermocht haben, und bildet einen weiteren Beleg für die Vermutung, daß 

x man in T. den Miffionar der Euphratländer zu jehen hat. Wie es möglich war, daß 
ſich eine derartig altertümliche Praxis erhielt, kann hier nicht weiter ausgeführt werben. 
Das Rätjel wird darin feine Löfung finden, daß T. in feiner Gottes: und Logoslehre im 
weſentlichen orthodor blieb. Er bat fchmwerlich wie Marcion eine Zweigötterlehre ver: 
treten, fondern war den in der Rede (ce. 4) vorgetragenen Anjchauungen treu geblieben. 

25 Wenn Clemens (Strom. III, 12, 82) behauptet, er habe das Geſetz aufgelöft, weil er 
es bon einem anderen Gott abgeleitet habe (zaralvav töv vöuov &s Akkov Veoü), jo 
iſt das offenbar mißverftändlich ausgebrüdt. Denn T. fpricht in dem ganzen Zuſammen— 
bang ftet3 davon, daß Ehe, Gejeß und fleifchliher Sinn vom Teufel ftammen; er hat 
demnady Gott den Teufel und nit wie Marcion einen andern Gott gegenübergeftellt. 

30 Diefe Gedanken find aber im Keime auch ſchon in der Rebe vorhanden. Der Fall ber 
Menfchen ift dadurch herbeigeführt, daß die Menſchen dem Erftgeborenen d. b. dem Zeufel 
folgten und ihn, der fich gegen das Geſetz Gottes erhob, als Gott anſahen (e. 7, p.7, 24ff.). 
Der Unterfchied beftehbt nur darin, daß T. die praftifchen Konfequenzen feines Dualismus 
nicht gezogen hat. Aber die Andeutungen Or. e.11, p. 12, 10ff. fönnen ſehr wohl 

35 dad Thema für die enkratitifh gefärbten Ausführungen der fpäteren Schriften abge 
ge haben. Hier beißt es: „Stirb der Welt, indem du dem Mahn in ihr abfagit. 
ebe Gott, indem du ihn begreifend der alten Geburt abfagft. Wir kamen nicht zum 

Sterben auf die Melt, vielmehr fterben wir dur ung felbjt. Der freie Wille hat uns 
zu Grunde gerichtet; fir, die Freien, find Sklaven geworden, um der Sünde willen 

40 wurden wir verkauft”. 
Aus dem Vorftehenden ergiebt fi, daß von einem Bruch T.s mit feiner Ver: 

gangenbeit nicht wohl die Nede fein fann. Er bat Gedanken, die ſchon vorher, wenn 
auch vielleicht nur keimhaft, bei ihm vorhanden waren, weiter ausgeführt und fie bei 
feiner Miffionsarbeit in feiner Heimat prattiſch ausgeführt. er weldem Maße ihm das 

45 gelungen ift, wurde oben gezeigt. Die von Antiochien ausgehende Gegenmiffton, die fich 
an den Namen des Palut fnüpft, hat den forifchen Gemeinden weder das Diatefjaron 
iu nehmen noch ben asketiſchen Charakter zu rauben vermocht. T.s Werk bat gedauert, 
is die von Griechenland importierten tbeologifchen Streitigkeiten und die politifche Neu: 

geftaltung der Kirche des Dftens ein volllommen anderes Gepräge geben. 
50 Ein kurzer Abriß der theologiſchen Grundgedanken T.s mag bier folgen. Aus: 

gangspunkt iſt ein ftrenger Monotheismus, der die Quelle auch des fittliden Lebens 
wird. Urfprünglic beſaß die menſchliche Seele den Glauben an einen Gott, aber mit 
dem Fall verlor fie ihn ebenfo wie dem göttlihen Geiſt. Dadurch ſank der Menſch in 
das ° Materielle, geriet unter die Herrfchaft der Dämonen und verfiel in ben abjcheulichen 

65 Irrtum des Bolytheismus, Durch den monotheiftifchen Glauben wird die Seele aus dem 
Zwang der materiellen Welt und der Dämonenberrfchaft befreit und mit Gott, dem 
eivigen, untvandelbaren, ungewordenen, dem zeitlofen Urfprung aller Dinge, dem un: 
fichtbaren und unfaßbaren, vereint. Gott ift Geift (mweüua) ; dod nicht das phyſiſche 
rvedua, das nad ftoifcher Lehre die Materie durchdringt. Er ift der Urfprung der 

ganzen Welt; eine anfangsloje, Gott an Macht gleiche Materie giebt es nicht. Gott 



Tatian 393 

war vor der Schöpfung allein; doch trug er potentiell die ganze Schöpfung in fich. 
Mittel der Schöpfung war die ebenfalls in ihm vorhandene duvazuıs Aoyızn. Zunächſt 
forang der Aöyos aus Gott hervor (noonnda e.5, p. 5, 22), die erfte Schöpferthat 
Gottes, der im Anfang gezeugt die Welt bervorbringen follte, indem er die Materie er: 
ſchuf. Aus diefer vom * hergeſtellten Materie wurde dann die geſamte Schöpfung 5 
gebildet. Wie alles an ihm Teil bat, fo auch an der fie durchwaltenden Meltfeele, dem 
zavebua bimöv, dem Lebensprinzip, das Engeln und Geftirmmächten, Menfchen, Tieren 
und Pflanzen in gleicher Weiſe eigentümlich ıft und fie alle zu einer Einheit zufammen- 
fat Dieſes mveüna Öko iſt nicht identifh oder vertwandt mit dem göttlichen 
aveöua, jteht vielmehr niedriger als dieſes. In dem Menſchen ift es die yuyn, die 10 
vielfeitig durch den Menfchenleib verbreitet iſt. Sp ſteht der Menſch nad feiner 
materiellen Seite und durch feine Seele im weſentlichen auf feiner andern Stufe als die 
Tiere ; aber zugleich ijt er zu einer eigentümlichen Verbindung mit Gott berufen, die ihn 
über diefe animaliſche Stufe hinausbebt. Der reinen Menfchennatur ift die enge Ber: 
bindımg (ovfvyla ec. 13, p. 14, 22; vgl. c. 14a. E. 15 a. A.) mit dem göttlichen ı6 
Beifte (mueüua Veiov, weuza Äyıov). Diefer Geift ift das Bild Gottes im Menichen, 
das, was den Menſchen unfterblih macht. Wie Gott feinem Mefen nad veüna iſt, jo 
auch der Logos, der aus Gott hervorgegangen ift (Aöyos 6 Erovodnıos nweüua yeyovos An 
roũ nvevuaros zal Abyos Ex koyımjs Övrduews c. 7, P. 7,6). Und tie ber Logos 
von Gott erzeugt ift, fo hat er feinerfeits den Menſchen zum Bilde der Unfterblichfeit 20 
geichaffen, damit er Anteil an Gott erhalte. So wohnt alfo Gott in dem Mtenfchen 
durch feinen Geift, der Lebenögefährte der Seele geworden ift. 

Der Erftgeborene der Geifter iſt gefallen und hat andere nad) fich gezogen; jo wurden 
die Dämonen. Anlaß zum Falle war ihnen der Menfch, den fie von Gott trennen wollten, 
damit er nicht Gott, fondern ihnen diene. Der Menſch aber wurde in diefen Fall ver: 35 
widelt, verlor feinen feligen Wohnort und feine Seele verfant, vom göttlichen Geifte ver- 
lafien, in das Materielle. Nur eine ſchwache dunfle Erinnerung, eine geheime Sehnfucht 
nad Gott blieb wie ein ſchwacher glimmender Funken in ihr lebendig, Wie nun die 
Freibeit den Menschen zu Falle brachte, jo kann er fich kraft feiner Freiheit wieder Gott 
— fann ſeine Seele wieder mit dem hl. Geiſt verknüpfen und jo die innige Ver— 30 
indung mit dem Göttlichen twieberberitellen. Wie dies geicheben kann, darüber macht 

T. feine beftimmten Andeutungen. Der Geift hat fich mit den Seelen derer verbunden, 
bie gerecht gewandelt find; durch die Propheten bat er die Menfchenfeelen an ihre ver: 
lorene Gottäbnlichkeit erinnert. Wer der Meisheit gehorcht, zieht Gottes Geift auf fich 
berab ; wer ihr nicht folgt und den dtaxovos Tod enorddros Beod verachtet, Tämpft 35 
gegen Gott. Wer aber den Geift befitt, ift des ewigen Lebens ficher, und zwar ber 
ewigen Seligleit. Die Feinde Gottes haben auch eine Yuferftehung, aber eine folche zum 
ewigen Tod. 

Der Name Jefu wird von T. nicht genannt. Aber feine Erlöfungslehre gipfelt 
doch in feiner Chriftologie, in der Verkündigung des Heös dr dvdonnov uoogrj (ce. 21, v 
p. 23, 6). Wie fih die Verbindung des Menſch getvordenen Gottes mit Gott einer: 
ſeits und dem Menfchen andererfeits geftaltet, das hat T. nicht angedeutet. 

5. Verlorene Schriften. Über das chriftlihe Lebensideal handelte die Schrift 
zepi TOÜ ara Tor owrijoa xaragrıouod, deren Ausführungen von Clemens Aler., 
Strom. III, 12 befämpft worden find (f. o. 4). Über die Abfaffungszeit diefer Schrift #5 
läßt ſich nichts ausmachen. 

In die Zeit vor der Abfafjung der Rede (f. o. ©. 388) fällt ein Bud zeoi Soov 
(Or. 15, p. 16, 16), in dem T. die Natur des Menfchen im Gegenfab zu der Natur ber 
Tiere bebandelte, Nach Ponſchab (Tatians Nede an die Griechen, Metten 1895, ©. 7. 
16), ſoll diefe Schrift über das Mefen der yruyr) gehandelt und eine „Philoſophie der Yebe: 50 
weſen“ dargeftellt haben. Doch kann Ponſchab eine foldhe Beitimmung des Inhaltes nur 
geroinnen, indem er den überlieferten Tert der Rede ändert. 

Auf welche Schrift fih die Bemerfung Or. 16, p. 17,16 ws #v Aldloıs Anedei- 
Zaseew bezieht, ift unſicher. Schwerlich ift an die im vorhergebenden Kapitel genannte 
Schrift neoi [obor zu denken, cher an eine ſolche über die Natur der Dämonen. Aber 55 
auch Dies bleibt unjicher. 

Wie T.s Schüler Rhodon berichtet (bei Euſeb, h. e. V, 13,8), bat T. ein Buch 
trobleme (Tlooßinudrwr Bußklor) verfaßt. Er verbieh darin, eine Zufammenjtellung 
von dunleln und verbüllten Ausfagen der beiligen Schriften zu geben (de dv rö doapes 
ai Frrixerpvunfvor rom Velo yongow navasınarır brooyouevov tod Tatıavond). 6 
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Die Charakteriftit diefer Schrift ift nicht genau genug, um uns ein Hares Bild von dem 
Anhalt zu gewähren. Jedenfalls berechtigen die Worte und der Titel nicht, darin ein 
Seitenftüd zu den Spllogismen des Apelles zu ſehen, und zu vermuten, daß T. „den 
bl. Schriften Unrichtigkeiten und Wberprüche nachzuweiſen verfucht“ habe Bardenhewer, 

5 Geich. der altkirchl. Litteratur. I, 261). Es iſt nur von Dunkelheiten die Rede, die dann 
Rhodon zu erklären verjuchte (Eufeb., h. e. 1. c.). 

Aus welcher Schrift eine von GSlemeng Aler. (Eel. proph. 38), Origenes (de or. 
24,5 III, p. 366, 6 Koetihau]; vgl. ce. Cels. VI, 51 [I, p. 122, 24 K. ) citierte Aus— 
[egung des Worte Gen 1,3, das nah T. edxtıx@s nicht noooraxzuxos geſagt fein fol, 

ı0 etwa ſtammen mag, it nicht zu ermitteln. Am erjten läßt ſich an die Probleme denten ; 
doch kann man eine ſolche Vermutung durch nichts jtügen. 

Ob eine von T. beabfichtigte Ausführung roös roüs drropnrausvovs ta * 
deov (Or. 40, p. 41, 14) wirklich erſchienen iſt, läßt fih nicht mehr ausmaden. Er: 
wähnt wird feine Schrift, auf die ein derartiger Titel paſſen fünnte. 

15 Grwin Preuſchen. 

Tanbe in der chriſtlichen Kunſt ſ. d. A. Sinnbilder Bd XVIII ©. 390, 13. 

Tauben in den biblifhen Büchern. — Litteratur: Leyrer in der vorigen 
Auflage unter ausführlicher Heranziehung der tlaſſiſchen Schriftſteller; Riehm in feinem HWB 
IP; G. €. Poſt in Haltings Dictionary Bd I, ©. 619 (dove) und IV, ©. 821 (turtle); 

20 Nowad, Arhäol. I, ©. 225. II, S. 230 u. ö. (dort auch etliche Ältere Litteratur); Rabbini— 
ſches bei v. Hamberg (fath.), Die velig. Altertimer der Bibel, 1869. — ee Nachweiſe 
im Text. — Faſt alle beſprochenen T.:Arten ſind in Brehms Tierleben abgebildet. 

I. Die Bibel kennt eigentliche Tauben (77, von den Arabern unter der Bezeichnung 
hamäm zufanmengefaßt) und Qurteltauben ("i7, arabiſch terghull, sulsul, dubsi, 

25 fäkhit). 1. Tauben, hebr. 7%, chald. N7'", Nm, gr. reoıoreod. Alles was Leyrer 
an etymologiſchen Erflärungsverfuchen beibringt, iſt aufzugeben. Stade ($ 259°) leitet das 
Mort von N „ächzen“ ab (vgl. Zagarde, Arm. Stud. S53 und weiteres bei Gefenius- 
Buhl’, ©. 317 78), was am meiften Wahrſcheinlichkeit hat. (Auch das aſſyr. summatu, 
Taube, ift analog als „die Hagende” zu erklären vgl. Jäger, Beitr. z. Ali. II, ©. 287). 

Hier Arten werden unter diejem Sammelnamen zufammengefaßt: a) columba livia 
Bonnat, im Bereich der Küfte, im weſtlichen Bergland der Jordanfpalte und im Libanon 
in großen Schmwärmen baufend. b) In Waldgegenden fallen zweimal im Jahre große 
Züge der wandernden columba Palumbus L. ein, jener großen aud in unfern Wäl— 
dern niftenden Ringeltaube. Tauſende diefer Art überwintern auch an geeigneten Stellen 

5 bis zum März. ce) Seltener ift die farbenjchöne columba oenas L., welche in Gilcad, 
Bafan und im Sordanthal in Baumlöcern nifte. d) Hin und wieder brütet in den 
—— der Kalkfelſen im Innern des Landes columba Schimperi Bp., vgl. Poſt 
a. a. O., der fie im Wadi es-sir in Gilead fand. Einige dieſer Wildtaubenarten, bejons 
ders columba livia hat man in alttejt. Zeit durch Darbietung geeigneter Niftpläge balb: 

40 wegs gezähmt, wie ettwa bei ung die Flüchter. Won einer eigentliben Haustaube darf 
aber wohl nicht geredet werben; weder züchteten die Sraeliten Tauben, um fie als 
Lebensmittel zu benußen, noch bildete die Taube die gewöhnliche Fleiſchnahrung ber armen 
Leute (jo Lehrer, vgl. dagegen W. Nob. Smith:Stübe, Nelig. der Semiten ©. 322. 223). 
Man bot wilden Tauben Niftpläge in Taubentürmen (Bild bei Riehm) mit von ferne 

id gitterartig ausfehenden tönernen Topfneitern. Solche find wohl ef 60, 8 gemeint. 
Taubenzucht ald Sport der Vornehmen erwähnt erjt Joſephus. Herodes foll in feinem 
Park zahme Tauben (nUoyoı neicıddov Nusoaw, Jos. bell. jud. 5, 4. 4, talmudiſch 
nom m columbae Herodianae) gezüchtet haben. Im Spätjubentum gab es jogar 
geſetzliche Beftimmungen über Taubenzubt (M. Jomtob 1,3; Bab, bathr. 2, 5f. u. ö.). 

so Da * Israeliten eble Farbentauben und Surustauben” — und züchteten (Riehm 
a. a. O., Nowack I, 225), iſt aus Pf 68, 14 nicht zu ertveifen, da dort nur von dem 
herzlichen Farbenfpiel der fih jonnenden Taube (vgl. Fr. Delitzſch, Komm. zu den Pi. 
©. 483) die Rede ift. Auch Brieftauben, die man nad Abenezras Vorgang ın Pi 55, 7 
finden wollte, fannte Israel nicht. 

55 2. Turteltauben, hebr. “7, chald. S7TS, LXX rovyar. , (Weldye Arten der 
QTurtel des talmud, TEE? un Tuer = Chol. 62, 1. 2 und SSE>8 [f. o. das beutige 
sulsul — —9— — Taube] Sanh,. 100, 1 ara iſt nach Leyrer nicht zu be— 

en. 7577 bedeutet par turturum, Nedar. C. 4; Jom. F. 41; Kerit, V. 28, 1; 
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Schek. 7, 1. Schek. 5, 1 wird für ben zweiten Tempel ein praefectus turturum 
erwähnt — vielleicht ein praefectus der 277 272). In Baläftina lommen drei Arten 
vor (vgl. oben die drei talmudischen Namen), am bäufigiten iſt turtur auritus; die 
größere turtur risorius nijtet am Toten Meere in der Jordanfpalte; die ägyptiſche 
turtur senegalensis baut ihr Neft fajt nur in Palmbäumen. Die erite Art ift der im 5 
April erfcheinende Bote des Frühlings (HL 2, 12). Die leichte Zähmbarkeit dieſer zu= 
traulichen Täubchen, ihr zärtliches paarweifes Zufammenbalten, ihre Verträglichkeit (das 
Gegenteil unferer Taubenarten!) bat fie zu einem beliebten, einzeln oder zu zweien gern 
ebaltenen Tieren werden lafjen. Bon ſyſtematiſcher Züchtung, etwa zu Opferzwecken, 
ann auch bei diefer Art nichts nachgetwiejen werben. 10 

II. Tauben und Turtel waren viel begehrte Opftertiere. Wie Stade (Bibl. Theol. 
bes AT ©. 163) mit Recht betont, waren die geopferten Turtel ſtets mwildeingefangene, 
ebenfo wohl auch die Tauben; ef 60, 8 ift ja nichts davon gejagt, daß die Flüchter, 
welche in künſtlichen Niftgelegenbeiten (7778) haujten, zum Opfer dienten, und wenn 
man ſchon die faum flüggen Jungen (ſ. unten) ausnahm, jo waren fie den milden gleich: ı5 
uadıten, da von Züchtung bei diefen ſich ſelbſt überlajjenen Schwärmen nicht die Rede 
Bein fann. Tauben und Turtel waren das einzige opferbare Geflügel des Jöraeliten, 
Hühnerzucht iſt erft zu Chrifti Zeit nachweisbar Dt 23,37; 26, 75; Le 13, 34; f. auch 
v. DOrelli oben Bd XIV ©.390, 12). Von einer Heiligkeit der Taube weiß Jsrael nichts, 
wenn aud das Taubenopfer nicht zu den gewöhnlichiten zählt. In Syrien war die Taube 20 
beilig, den heidniſchen Semiten galt fie als ſakroſankt, vgl. beſ. Rob. Smith-Stübe a. a. O. 
©. 116. 126. 166. 322. — Das israelitiiche Geflügelopfer beftand in einer oder zivei 
jungen Tauben oder in einem Paar Turteltauben. Opferbar war nad dem Talmud die 
Taube, wenn bie Flaumfedern die gelbe Farbe verloren, die Turtel dagegen, wenn das 
Gefieder ſich goldig gelb zu färben begann. Geflügelopfer wurde gebracht bei den Reini: 26 
gungen der Wöchnerinnen Le 12, 6 (vgl. v. Orelli Bd XIV ©. 394, 4 und befonders 
€. König Bd XVI ©. 577,33 ff., wo der Sinn des Vogelopfers befprochen ift), der 
Ausjägigen Ze 14, 22. 30, der Nafiräer Nu 6, 10; als Brandopfer diente das Taubenpaar 
bei der Reinigung von Ausflüffen Ze 15, 11. 29. Als Freiwilliges Brandopfer durften 
Turtel oder junge Tauben nah 2e 1, 14 ebenfalls dargebradht werden. Gen 15, 10 80 
(I) fommt ein Taubenopfer beim Bundesihluß vor. Über die Art der Opferung wiſſen 
wir aus fpäterer Zeit, daß bei dem blutigen Opfer die Tiere nicht zerteilt wurden, fondern 
der Priejter kniff mit den Fingern den Kopf zur Hälfte ab und ließ das Blut gegen bie 
Altarwand forigen (Nowack II, 230, vgl. auch Curtiß, Urfemit. Religion c. 21ff.), der 
Reft wurde auf den Boden geträufelt. Beim Brandopfer dagegen wurde der Kropf mit 35 
feinem Inhalt entfernt und auf den Ajchenbaufen geworfen, die Flügel wurden eingerifjen 
und dann erft die Tiere verbrannt (ſ. Genaueres bei v. Orelli Bd XIV ©. 395, 16f.). 
Das Taubenopfer war ein billiges, leicht zu bejchaffendes Opfer und wurde deshalb auch 
vielfah als Erfah für teurere Opfertiere bei den ärmeren Leuten zugelaſſen. An Stelle 
des Brivatfühnepkers einer Ziege oder eines Schafes durften zwei Turtel oder zwei junge 40 
Tauben gebracht werden, Ye 5,7. Die arme Wöchnerin durfte ftatt Yamm und Taube 
zwei Tauben opfern (Le 12,8 vgl. Le 2,24), ebenfo der arme Ausfägige neben dem 
Schuldopferlamm ftatt eines Schafes und eines zweiten Lammes zwei Vögel (Le 14, 22. 
30). Mo ein Taubenpaar obne befonderes Brandopfer dargebracht wurde, diente die eine 
davon jelbit ald Brandopfer, auch dann, wenn beide Tauben Erfaß eines einzigen größeren 46 
Sündopfertieres waren (fo Ze 5,7; auch 15, 14. 29; Nu 6, 10; vgl. E. König Dh XVI 
©. 576,15); das Fleiſch der einen Taube verzehrte der Priefter, das der andere wurde 
verbrannt. Die Turteltauben ftanden als Opfertiere in etwas höherem Werte als die 
jungen Tauben. — Der Bedarf an Tauben und QTurteln war ein ziemlich bedeutender. 
Daber bielten fih im äußeren Tempelbofe zablreihe Taubenhändler auf, 52557 272, vgl. so 
awioovees Tas neororeoas Mt 21, 12; Me 11, 15; Jo 2,14. — 

Im Anſchluß fei bier noch die Stelle 2 Ka 6, 25 befprochen, aus der man vielfach 
auf eine intenfive Taubenzucht der Samaritaner geichlofien bat, welche in der Not der 
Belagerung Taubenmift gegefien haben follen, alfo über recht viel Tauben verfügen 
mußten. Sogar noch Poſt, weldyer bei Haftings I, €. 619 die Gefchichte der Exegeſe 55 
diefer Stelle bietet, ſucht nach Analogien für dieſe elelbafte Mahlzeit. Auch Leyrer, Riehm 
und viele andere haben auf Joseph. antiq. 9, 44; bell. jud. 5, 13. 7 und andere 
erft auf Grund diefer Stellen erfundene Schauernachrichten verwieſen. Die allein richtige 
Deutung der Stelle, in der von Taubenmift überhaupt nicht die Nede ift, bat ſchon 1901 
Windler in Kritiihe Schriften I, ©. 34 gegeben und fie neuerdings in Der alte Orient 
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und die Geſchichtsforſchung 1906, ©. 36f. gegen Kamphaufen noch einmal dargelegt. 
Statt „es galt ein Efelstopf 60 Silberfetel und ein Viertel Taubenmift 5 Silberjetel“ 
ift zu überjegen: „es koſtete ein Homer Weizenmehl acht und ein Viertel Kab Moft fünf 
Seel”. Die Begründung vergleihe man bei Windler jelbft! 

6 III. Die Taube hat den Israeliten Anlaf gegeben zu einer ganzen Anzabl ſchöner 
und poetifcher Nedewendungen und Vergleiche. Vgl. A. Wünſche, Die Bilderſprache des 
AT, 1906, Kap. II. Ihre Schnelligkeit, mit der fie auf ftarten Schwingen der Ver: 
folgung entgeht, veranlaßte die Vergleihe Pf 55, 7; Jeſ 60, 8 (bier zugleich das Bild der 
vom rn beimfehrenden Taube); Hof 11, 11. Dieſe Schnelligkeit, der einen Ge- 

10 fahr zu entrinnen, paart fich jedoch mit blindem Unverftand gegenüber weiterer gleich 
zeitiger Gefahr, daß fie fogar bei jonft feindlichen Geſchöpfen Schuß ſucht, Hof 7, 11. 
Ihre unjchuldige Arglofigkeit Mt 10, 16 muß in alter Zeit weit größer geweſen fein, 
als bei unfern durch lange Züchtung höchſt zänkiſch und neidisch gewordenen Nafjetauben, 
etwa der Art wie wir es an den Turteln noch beobachten (vgl. die Erzählungen bei 

15 Brehm). Ihr klagendes Gurren und Nudfen, das bei den Turteln wie Hagendes Rufen 
klingt (73T), wird zum Bilde der nah Hilfe Schmachtenden Jeſ 38, 14; 59, 11; Nah 
2,8; Ez 7,16 (fiehe aber Kraetzſchmars Komment. zu diefer Stelle, wo m in 277 
verbeffert wird und das Bild der Klage noch deutlicher bervortritt). Die Zärtlichkeit, mit 
der bejonderd die Turteln einander lieblofen, giebt ‚ein Bild für Jahves Güte gegen 

0 Israel Pi 74, 19 (vgl. 68, 14, wo Delisich ein Bild der ecclesia pressa finden will). 
o deuteten auch die Rabbinen die meiften Stellen des HL auf Israel, während wir 

darin nur die Schönheit der Taube als Bild holder Frauenfchönheit oder das Wort 
Taube als Kofenamen gebraucht finden, vgl. He 2,14; 5,2; 6,8. In derfelben Weiſe 
werden die Augen der Geliebten mit den fchönen, Haren Augen der Taube verglichen, 

HL 1,15; 4, 1; 5, 12; ja Hiobs Tochter führt jelbjt den arabijchen Namen 7172" 
„Täubchen“ Hi 42, 12 zum Zeichen ihrer holden Anmut. Daß die Taube als Sinnbild 
des heiligen Geiftes erjcheint Mt 3, 16; Me 1,10; Le 3,22; Yo 1, 32 (und auch dem: 
zufolge als chriftliches Sinnbild vgl. Schulge Bd XVII ©. 390f.) ift aus Gen 1, 2 
zu erklären, wo von dem Schweben des Gottesgeiftes geredet wird. 

30 Rudolf Zehnpfund. 

Taufe. I. Schriftlehre. — Litteratur: Außer den Kommentaren und den Bibli: 
ſchen Theologien: Kremer, De oorsprong van den doop in de christelijke kerk, Theol. Tijd- 
schrift 1869, &. 195f.; Caspari, Der Taufbeariff DENT 1877; H. Holpmann, Die Taufe im 
NT, ZmTh 1879, ©. 401 ff.: Scholten, Die Taufformel. Deutih von Gubalfe 1885; Boſſert, 

3 Die Bedeutung der Taufe im NT. ZrWFL 1888, S. 339ff.; Ehlers, Das NT und die Taufe, 
1890; E. Teihmann, Die Taufe bei Paulus, ZTHR 1896, ©. 36 ff.; E. Haupt, Zum Ber: 
jtändnis des Apojtolats im NT, 1896, ©. 38ff.; P. Althaus, Die Heilsbedeutung der Taufe 
im NT, 1897; Conybeare, The Eusebian form of the text Mt 28, 19, Znti® 1901, ©. 275 ff.; 
E. Riggenbach, Der trinitarifhe Taufbeſehl Mt 28, 19, Beiträge zur Förderung chriſtl. Theo: 

40 logie VII, 1, 1903. — ©. Anrich, Das antite Myſterienweſen in jeinem Einfluß auf dad 
Ehrijtentum, 1894; W. Heitmüller, „Im Namen Jeſu“. Forſchungen zur Nel. und Lirt. des 
A und NT I, 2, 1903; derf., Taufe und Abendmahl bei Paulus, 1903; H. Holgmann, Safra: 
mentliches im NT, Archiv f. Religionswiilenih. 1904, ©. 58ff.; E. v. Dobſchütz, Sakrament 
und Symbol im Urchriſtentum, ThSt 81905, S. 1ff.; W. Heitmüller, Noch einmal „Saframent 

5 und Symbol im Urdrijtentum”, ThStK 1905, S.461ff.; F. M. Rendtorfi, Die Taufe im Ur: 
chrijtentum, 1905; ©. Anrid, Evangelifder und katholiſcher Saframentsbegriff, Archiv der 
Straßburger Bajtoraltonferenz 1905, ©. 317ff.; WU. Seeberg. Der Katechismus der Urdrijten: 
heit, 1903; derf., Die Taufe im NT, Bibl. Zeit: und Streitfragen I, 10, 1905. Herner: 
N. Deißmann, Die nt.lihe Formel „in Chriſto Jeſu“, 1892; deri., Bibelftudien 1895 u. Neue 

50 Bibelitudien 1897, W. Brandt, Oroua en de doopsformule in het nieuwe testament, Theol. 
Tijdschr. 1891, ©. 565 ff.; derſ. ebenda 1892, &. 193 ff. und 1904, ©. 335ff.; 3. Böhmer, 
Das bibliihe „Im Namen“, 1898; derf., Zwei wichtige Kapitel aus der bibl. Germeneutif, 
Beitr. zur Förderung chriitl. Theologie V, 1903; derj., Artitelveihe in der Zeitichrift „Studier- 
ſtube“ 1904. 

65 Eine Lehre von der chriftlihen Taufe würde man vergeblih im NT ſuchen. Es 
kann ſich in der Darftellung der „Schriftlehre” nur darum handeln, die Ausfagen des 
NT über die Taufe daraufbin zu prüfen, was fih aus ihnen über Übung und Ver: 
ftändnis der Taufe im Urchriftentum ergiebt. 

1. Urfprung und Übung. Ein Taufbefehl des Herrn liegt vor Mt 28, 19; 
sonah Me 16, 16 (vol. Luthers Erklärung im IV. Hauptftüc) ift gleichfalls durch den auf: 

PR Jeſus imdireft die Taufe als chriftlihe Ordnung eingejeht worden. Doch kann 
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die Unterfuhung von feiner diejer beiden Stellen ausgehen. Denn Me 16, 16 gehört 
zum unecten Schluß des Evangeliums und iſt inbaltlihd Nachklang von Mt 28, 19. 
Dieſe letztere Stelle aber kann geichichtlih nur aus den Verhältniſſen der nachapoftolifchen 
Zeit verftanden werden. Zwar ift Conybeares Verfuch, nachzuweiſen, daß Eufebius in 
jeinen vornicänifchen Schriften den Wortlaut dieſer Stelle immer fo anführe: nogev- 5 
Dertes uadreioare nävra ra Edvn Ev od Övöuarl uov, Ö1ödoxıwres abrols noeiv 
nävra Öoa Evereiidunv Öuiv, aljo ohne Taufbefehl und ohne trinitarische Formel, und 
daß dieſe Lesart die ältere fei, die erit am Anfang des 3. Jahrhunderts durch die jeßt 
traditionelle erfegt worden fei, nicht als geglüdt anzufeben. Denn Euſebius fennt auch 
den gewöhnlichen Tert — die Unterdrüdung der trinitarifchen Formel an manden Stellen 10 
entipringt wohl dem Intereſſe der Arkandisziplin —, es findet ſich weder bei Origenes, 
der eine umfaflende Kenntnis von den zu feiner Zeit vorhandenen Tertvarianten bejaß, 
nob ſonſt im 2. und 3. Jahrhundert eine andere als die berfömmliche Gejtalt von Mt 
28, 19, und anderſeits reihen die Zeugniffe für die trinitariiche Taufformel bis zum An— 
fang des 2. Jahrhunderts hinauf (Riggenbad). Aber der Ihatbeitand, da das 3 nur 15 
die Taufe auf Jeſus ald den Meſſias fennt (eis Kouorov Gal 3, 27, eis Agıorörv 
Ulmooör) Rö 6,3, eis TO Övoua toü xvolov ’Inooo AS 19,5; 8, 16; vgl. 1 No 1,13 
bis 15; & AG 10, 48; 1 Ko 6, 11 oder Zui rw Övöuarı ’Inooö Agıorov AG 2, 38), 
und die Taufe auf Chriftus im 2. Jahrhundert noch mannigfadh, und auch im 3. Jahr: 
hundert noch geübt worden ijt (Niggenbad ©. 85 ff.), die triadifche Form dagegen, wie 20 
fie erfimalig Mt 20, 19 bat, erjt wieder Didache 7,1. 3 und Juſtin, Apol. I, 61 be: 
gegnet, iſt unerflärlih, wenn Jeſus nach feiner Auferftebung den trinitarishen Taufbefehl 
wirklich gegeben hat. Denn dann bätte die apoftoliiche Kirche ihn befolgt, und davon, 
daß dies geſchehen fei, hätten wir Spuren im NT. Riggenbach ift zwar der Anficht, 
es könne die Gemeinde „ſich durch den trinitarijchen Taufdefehl Jeſu nit an eine be 25 
ſtimmte Formel gebunden gefühlt und die Taufe in einer von feinem Wortlaut ab: 
weichenden Weife vollzogen haben, wenn fie durch befondere Gründe dazu veranlaft war 
und das Bewußtfein haben durfte, damit den Geborfam und die Pietät nicht zu verlegen, 
die jte dem Heren fchuldete” (S. 94). Allein keinesfalls hätte das Urchriftentum das Be 
mwußtjein haben fünnen, den Gehorfam und die Pietät gegen den Herm nicht zu verlegen, 30 
wenn fie gegen feinen Befehl in der Taufe den Hinweis auf Gott den Vater und den 
beiligen Geiſt ausgelafjen hätte. Gerade das Beifpiel der Johannesjünger AG 19, 1—7, 
das Riggenbach zu Gunſten feiner Anficht vertwendet, hätte zeigen müjlen, daß man von 
der trinitariſchen Formel bei der Taufe nicht zu Gunjten einer „chriſtologiſchen Abbre— 
viatur” (Reſch, Außerkanon. Barallelterte 2, S. 424) abgeben dürfe, um ficher zu ftellen, 36 
was für Heildgaben die chriftliche Taufe im fich ſchließe. Will man aber Mt 28, 19 nicht 
ale vorgeichriebene, bei der Taufe zu citierende Formel, jondern nur als zuſammen— 
fafjenden Ausdrud für Weſen und Art der Taufe verftehben (Althaus, Zahn), jo tommt 
man aud von bier aus zur Anzweiflung der Gefchichtlichkeit diefes Wortes angefichts der 
Thatjache, daß man wohl in der nadapoftoliichen und altkatholiſchen Kirche, nicht aber 0 
im apoftoliichen Zeitalter den Inhalt der chriftlihen Taufe foldyergeftalt zufammengefaßt 
bat. Es ift aber doch zu behaupten, daß Mt 28, 19 — ebenfo wie etwa AG 2,38; 
10, 48 — eine Taufformel ift, denn es tt offenbar die Meinung, dab das Övoua des 
Vaters, des Sohnes und des heiligen Geiftes beim Vollzug der Taufe ausgejprochen 
werden joll. Dann aber fällt die ausgeprägte liturgifche Art diefer Formel auf, und es ift #5 
daran zu erinnern, daß es Jeſu Art nicht war, liturgiiche Formeln zu bilden, und in der 
ältejten Kirche foldhe ausgebildete Formeln nicht in Verwendung geitanden baben. 
werner wird auch der Kampf des Apoftels Paulus um das Recht der Heidenmiffion ges 
ſchichtlich unerklärlih, wenn Mt 28, 19 autbentifch ift. Und nimmermehr hätten auf dem 
Apoftellonzil die Miffionsgebiete jo getrennt werden fünnen, daß Petrus als Apoftel der so 
Beſchneidung, Paulus und Barnabas als Heidenapojtel legitimiert wurden Ga 2, 7f.; 
die Urapoftel hätten für fich das Univerfalapoftolat in Anjprucd nehmen müſſen. Daß 
Paulus das Wort Mt 28, 19 nicht gekannt bat, gebt deutlih aus 1 Ko 1, 14—17 
bervor. Denn wenn er dafür Dank jagt, daß er in Korintb jo wenige getauft bat und 
das begründet: ol yao Antoreılkv us Aoworös Banrilew, alla ebayyeiileoda DB. 17, 55 
io ftebt das in Widerfprudh zum Gebot: uadnrevoare navra ra &övn Pantilorres 
atrorg #r). Aber aud Petrus tauft ja AG 10, 48 nicht felbit, fondern giebt den Auf: 
trag zur Taufe. 

Nichtödeftoweniger enthält diefer Taufbefehl die Elemente, welche für die chriftliche 
Taufe fonftituierend find (vgl. N. Seeberg, Evangelium quadraginta dierum, Nkg eo 
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XVI, S. 348). Denn mit der Wirkung des Sohnes ift diejenige des Vaters unmittelbar 
gegeben. Und die chriftliche Taufe hat feit Anfang als Vermittlerin des heiligen Geiſtes 
gegolten. Holgmann bringt die Entftehung der dreigliedrigen Formel mit dem Übergang 
des Chriftentums auf beidnifhen Boden in Verbindung. Denn wie für die monotbeifti- 

5 fchen Juden es fih um die Meffianität Jefu gehandelt babe (Taufe auf Jeſus), jo handelte 
es ſich für die polytbeiftiichen Heiden zuvor ſchon um den Gottesglauben jelbit, ſowie ferner 
um den Beſitz der Wahrheit gegenüber den Srrgeiftern. Allein die Taufformel fpricht 
nicht von dem Einen Gott, fondern vom Water, hat alfo im Sohnesbewußtfein Jeſu ihr 
Centrum, und auc die Babe des Geiftes hat umfafjendere Bedeutung. Daber ijt das 

10 Verftändnis diefer Taufformel aus dem innerchriftlihen Gehalt der Taufe zu gewinnen. 
Es ift ja auch nicht zufällig, daß an zahlreichen Stellen des NT trinitarifche Ausfagen 
begegnen (1 Ko 12, 4—6; 2 Ko 13,13; Rö 15,16. 30; Eph 2, 19—22; 5, 19f.; 
1Pt 1,2; 2,5; 4, 13f.; Hbr 10, 29—31; Apk 1,4f.; So 14, 15—17. 26; 15, 26; 
16, 13—16), denn das Mefen des Chriftentums kann nur in der Form der trinitarifchen 

15 Offenbarung Gottes voll erfaßt werden. Nach allem Gefagten ift die formale Autbentie 
des Wortes Mt 28, 19 zu bejtreiten und anzunehmen, daß die fpätere Gemeinde dasjenige, 
was fie als Wirkung der chriftlihen Taufe erfuhr, als Willen ihres Herrn erfannte und 
auf ein direftes Wort Jeſu zurüdführte (B. Weiß). 

Fällt Mt 28, 19 im diefer Form als der der Gemeinde unmittelbar nach der Auf: 
> erjtehung von Jeſus gegebene Taufbefehl bin, fo it uns fein Wort überliefert, meldyes 

die Anordnung der Taufe durch Jeſus ficher ftelltee Die chriftliche Kirche hat aber von 
Anfang an die Taufe als Akt der Einverleibung in die Gemeinde gefaßt und fie von 
Anfang an allgemein geübt. In der AG tritt dies an einer Anzahl von Stellen deutlich 
bervor 2,38; 8,12; 8,36. 38; 9,18 u.22,16; 10,47f.; 16,15. 33; 18,85 19, 3. Paulus 

3 jagt: Nuss navres eis Ev o@ua EBantiodnusv 10 12,13, und Ga 3,27 iſt das 86000 
yao eis Agıoröv EBantiodnte angefichts des vorausgehenden (B.26) und des nachfolgenden 
(B.28) zavres zu verjtehen im Sinne von qui omnes baptizati estis. Ebenfo jegt Eph 
4,5 Ev Bantıoua, Hbr 10, 22, ſowie Fo 3,5 daw un tıs yerındjj LE Ddaros xai aveu- 
uaros, ob Övvaraı elseideiv eis nv Baorkeiav Tov Deov die allgemeine Ehriftentaufe 

0 voraus. Mindeftens ift alfo zu urteilen, daß die chriftlihe Gemeinde von Anfang an 
überzeugt getvefen ift, im Sinne Jeſu zu handeln, wenn fie die in ihre Gemeinjchaft 
Aufzunebmenden der Taufe unterzog. Auch die Zufammenordnung der Taufe und des 
Abendmahls, 1 Ko 10, 2. 3 findet ihre natürlichjte Erklärung, wenn Paulus beides als 
Stiftungen Jeſu betrachtete. Inwiefern aber die chriftliche Gemeinde berechtigt war, die 

35 Taufe als Ordnung Jeſu zu betrachten, find wir außer Stande zu jagen; bier find nur 
Vermutungen möglih. Keim, Leben Jeſu III, ©. 286. bat angenommen, Jeſus babe 
die Taufe wie das Abendmahl in der Nacht des Verrats angeordnet. Doch märe dann 
das Schweigen der Evangelien über die Einfegung der Taufe unerklärlich, da fie doch 
von der Stiftung des Abendmahls erzäblen. Andere wollen die Entftehung in die Zeit 

“don Me 10,38. 39 fegen. Allein abgefehen davon, daß Jeſus bier die Vorftellung der 
Taufe als Bild gebraucht, hätte dann die Taufe wie das Abendmahl wiederholt werden 
müfjen. Ebenſowenig iſt die chriftlihe Taufe Wiederholung der Jobannestaufe, da fie 
(f. unten) inhaltlich über diefe hinausgeht. Und will man, wie es in der chrijtlichen Kirche 
früb geſchah (J. Bornemann, Die Taufe Chrifti durch Johannes, 1896), die Taufe Jeſu 

4 als Vorbild und Daritellung oder gar als Einfeßung und Stiftung der Chrijtentaufe 
jeben, fo weiß das NT davon nichts; auch könnte ſich dann die Allgemeinheit der chrift- 
lihen Taufe nur allmählich entwidelt haben. Möglicher jcheint folgender von Haupt vor- 
getragener Verſuch der Erklärung: Die johanneifchen Abfchiedsreden, ferner der AG 1, 4; 
2,33; Ga 3, 14; Epb 1, 13 wie ein term. techn. begegnende Ausdrud Zrayyedia 

wrod nvebuaros — dnayyekia tod narods Le 24, 49 fordern geradezu ein Wort Jeſu 
über die Geiftbegabung der Jünger. Ein foldyes findet fih AG 1, 5: ’Imdrns zer 
?Bantıoev Ödarı, busis ÖE Ev nveiuarı Bartodhjoeote Aylo, und ift Wiederaufnahme 
der Täuferweisfagung Me 1,8; Mt 3, 11; Le 3, 16. Stellt Jefus wie vorber Johannes 
den Jüngern eine Taufung mit beiligem Geift in Ausficht, jo bat er nicht den äußeren 

5 Taufritus im Auge, jondern die Vorftellung der Taufe gewährt ihm das Anjchauungs: 
bild für die Geiftbegabung. Der heilige Geiſt ift ihm das unterjcheidende Kennzeichen der 
Seinen, und die Erfüllung mit dem Geift das Gegenbild der Jobannestaufe. Die Jünger 
aber haben, als fie jeit dem Pfingſtfeſt eine meſſianiſche Gemeinde jammelten, zur Bor: 
bereitung auf diefelbe den früher in Jeſu Auftrag geübten Taufritus (Jo 3, 22; 4,1. 2) 

60 wieder aufgenommen. Die Erfahrung, daß mit diefer Bußtaufe fich die Verleihung des 
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beiligen Geiftes verband, überzeugte fie, daß fie jo ihres Herrn Willen erfüllten und 
fübrte fie zu der Beziehung der erwähnten Worte Jefu von der Geiftverleihung auf die 
chriftlihe Taufe. Bei diefer Anfhauung kommt die Überlieferung der AG zu ihrem 
Recht, wonach die urchriftlihe Taufe 1. Bußtaufe, 2. Nennung des Namens Jeſu über 
den Täufling, 3. Eingliederung in die Meffiasgemeinde, 4. Vermittlerin des bl. Geiftes war. 5 

Die chriftlihe Taufe als Einrichtung, in melder die Reinigung durch Waſſer 
in Beziehung gefeßt wird zu einer inneren —— iſt nicht ohne Vorläufer. 
Innerhalb des Judentums ſpielen Waſchungen bei Verunreinigungen (Le14,7f.; 15, 
Sft.; 16 26) und als Zurüftung zu beiligen Handlungen (Er 29, 4; Ye 8,6; 16,4) 
eine gewiſſe Nolle. ferner ift auf die effenifchen Waſchungen und auf die Proſelyten— 
taufe, die 77°2Ö, zu verweiſen. In der prophetijchen Weisfagung erjcheint es als Merkmal 
der meſſianiſchen det, daß Jahve reines Waſſer über das Volk fprengen wird, damit es 
rein werde Er 36, 35; Sad 13, 1, vgl. Pi 51, 9. Namentlich aber ift ein Analogon 
zur urchriftlihen Taufe und ein Taufbrauch, zu dem die chriftlibe Taufe in Ban a 
ziebung jtebt, die Johannestaufe als Kundgebung bußfertiger Gefinnung und als Sinn: 
bild der fittlidhen Reinigung, die an Gliedern des erwählten Volkes vollzogen murbe. 
Neuerdings wird auf weitere religionsgefchichtlihe Parallelen bingewiejen, auf myſteriöſe 
Weiben und Luftrationen griechiſcher Kultvereine, und Heitmüller verlangt, daß die chrift: 
lihen Taufanfänge bineingeftellt werden „in den großen Taufftrom, der, in Babylonien 
entiprungen, fib in das Oftjordanland und feine religiöfen Gemeinfchaften und ins 0 
Judentum ergofien bat” („Im Namen Jeſu“ ©. 272, Taufe und Abendm. ©. 54). Er 
bat aber diefe Forderung nur erhoben, dagegen die entjprechende Unterfuhung erft in 
Ausficht geftell. Daher werden wir vorläufig auch weiterhin urteilen dürfen, daß der 
Ritus des Taufens nicht ala ſchlechthin originale, ſpezifiſch chriftliche Schöpfung angeſehen 
werden fann, jondern an vorchriftliche religiöfe WVorftellungen und Bräuche anfnüpft — 3 
wobei wir von der Bedeutung der chriftlihen Taufe noch abjehen. Aber wir werden 
diefe Anknüpfungen zunäcft im Judentum und im AT fuchen und auf zeitgejchichtliche 
faframentale Einflüffe von außerhalb des Judentums nur infoweit fchließen, ald aus 
den genannten Wurzeln und der Eigenart des Chriftentums die Bedeutung der chriftlichen 
Taufe nicht verftändlich wird. 30 

2. Die Bedeutung der hriftlihen Taufe. Durch die oben genannten ſprach— 
geſchichtlichen Unterfuchungen ift erwieſen, dab Övoua im damaligen Griechiſch ähnlich 
wie rodomnor unjerm „Perſon“ entjpricht. Die Formeln Zw oder Zri ro Övöuanı und 
eis ro Övoua waren damals geläufige. Die beiden erften, namentlich in der ſemitiſchen 
Gräcität begegnend, bezeichnen, daß ettwas bei, unter, durch Verwendung, Nennung, 85 
Anrufung des Namens geſchieht; zis TO dvoua ift eine in der belleniftiichen Weltiprache 
lange vor dem NT Furfierende Formel und bedeutet die Zueignung an eine Perſon, die 
Herftelung des Verbältnifjes der Zugebörigkeit. Daher bedeutet Aantilew dv, Zi to 
ovöuarı Inooũ, dat das Taufen ſich vollzieht unter Nennung des Namens Jeſu, Aar- 
rilew eis ro Ör. L., daß der Täufling in das Verhältnis der Zugehörigkeit, des Eigen: 0 
tums zu Jeſus tritt. Alle drei Formeln ftimmen darin überein, daß die Getauften ber 
Wirfungstraft Jeſu als ihres nunmehrigen Herrn unterftellt werden und daß Jeſus 
fortan über fie mächtig wird. Aber welches find des Näberen die Wirkungen der Taufe? 
Es empfieblt ſich, Paulus zum Ausgangspunkt zu nehmen, da er der ältefte nt.liche 
Schriftfteller ift und öfter von der Taufe fpricht, aber doch auch alle übrigen nt.lichen 45 
Ausjagen über die Taufe im Vergleich zu den feinigen mehr oder weniger zufammen- 
gebören und aus dieſer Gegenüberjtellung erfichtlich wird, inwieweit die ſpezifiſch pauli— 
niſch⸗theologiſche Gefamtanfhauung auf des Apoſtels Verſtändnis der Taufe Einfluß ge: 
wonnen bat. 

Nö 6, 1—11 dient dem Nachweis, daß der Chriſt u „im der Sünde bleiben” 50 
darf. Schon ®. 2 begreift das Irjoouer wegen der Theſe V. 1 den für den Ghriften 
jelbjtverftändlihen Willensentfhluß in fih. Daber gilt das Gleihe von dnehivouer. 
Dies ſpricht alfo von dem objektiven Der: Sünde-Abgeftorbenfein, aber fo, daß der perjön- 
liche Entſchluß dazu einbezogen ift. Dies Ineinander von objektivem Erleben und fub: 
jeftiver Enticheidung gebt durd die ganze folgende Erörterung durd, bis V. 11 der ss 
erbifhbe Imperativ die Oberhand gewinnt. In diefer Beleuchtung will der Hinweis auf die 
Taufe verftanden werden. Die Chriften baben in ihr etwas erfahren, in paffivem Sinn, fie 
ſind durd die Taufe in die Zugehörigkeit zu Chriftus, des Näheren in die Gemeinfchaft 
jenes Todes und feines Begräbnifjes verjegt worden, in der Abziwedung, die ihrem eigenen 
Willensentſchluß entfpricht, fortan mit Chriftus in der Neubeit feines bimmlifchen Lebens 6o 

— 0 
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zu wandeln. Diefer Gedanke, daß in der Taufe ihr alter Menſch mit Chriftus geftorben 
und begraben ift, aber auch eine Neuheit des Lebens durch die Auferftehung Chriſti ihnen 
gefichert ift, wird B.5—10 meiter ausgeführt, und dann wird V. 11, ober vielmehr V. 11 
bis 13, daraus die Summe für das Chriftenleben gezogen, nämlich die, daß fie fich ſelbſt 

5 ald der Sünde Abgeftorbene und für Gott Lebende anzufehen und dem neuen Xeben 
Raum zu verftatten haben. Von einer neuen „Naturgrundlage” (Heitmüller) ift alfo 
bier nit die Rede, und was V. 4—6 wie „phyſiſch-hyperphyſiſche Vereinigung mit 
Chriſtus“ erjcheint, iſt V. 2 und 11—13 und in znegınarjowuer B. 4 und in V. 6b 
durchſetzt mit ethiſchen Jmpulfen, die am Schluß durchaus das Übergewicht behalten. Kol 2, 

10 11. 12 ift der Gedanke an die Taufe eng verfchlungen mit dem der geiftigen Beichneidung. 
Der chriftlihe und der jüdifche Initiationsakt werden alſo bier paxallelifiert und das 
Chriftentum als geiftige Vollendung des Judentums dargeftellt. In der Lebensgemeinichaft 
mit Chriftus haben die Chriften ein Ausziehen des Fleiſchesleibes erfahren, indem fie mit 
Chriftus in der Taufe begraben worden find. Auch bier ift die Vorftellung eine paffive. 

ıs Sofort aber trägt der Apoftel den ſubjektiv-menſchlichen Faktor nad, indem er hinzufügt, 
daß fie in der Gemeinſchaft mit Chriftus durch den Glauben an die Wirlſamkeit Gottes 
mit aufertwedt worden find, der Jeſus von den Toten aufertwedt bat. Nun lenkt der 
Apoftel wieder um in die Erwähnung des überragenden göttlichen Thuns. Gott hat fie, 
die in Sünden Toten, mit Chrijtus lebendig gemacht Grund der Sündenvergebung. 

2» Ga 3, 26. 27 wird erſt der Ölaube — mag man dv Aoguoro Inoov auf riorews 
oder auf vioi Beod Zore beziehen — als Mittel der Gewinnung der Gottesſohnſchaft 
gefaßt, diefer Gedanke aber V. 27 damit begründet, daß Chriftum angezogen haben alle 
die, welche auf die Zugehörigkeit zu Chriftus getauft worden find. Hier ftehen alfo 
Glaube und Taufe in ihrer Wirkung parallel. Geil das eine ift, iſt das andere aud). 

25 1 Ko 12, 13 ift der in der Taufe wirkſam werdende Geift die Kraft, welde bie 
Chriften zur Einheit des corpus Christi mysticum madt. 1 Ko 6, 11 ſteht die 
Taufe parallel der Heiligung und Rechtfertigung. Alles dies erfährt der Chriſt in 
der Sphäre des Namens des Herrn Jeſus Chriftus und in der Sphäre des Geiſtes 
unferes Gottes, die Taufe aber doc jo, daß der perfönliche Willensalt des Menfchen 

so in dem Medium drrelovoaode mit zum Ausdrud gelangt. Eph 5, 26 heißt die Taufe 
Waſſerbad (Tö Aorroöor Tod Üödaros), welches die Reinigung vollzieht, und zwar 
baftet die Betrachtung nicht am einzelnen, jondern gilt der dxxinoia. Als Handelnder 
und in der Taufe Wirkender erjcheint Chriftus, der den Ertrag jeines Erlöjungswerles 
an der Kirche realifiert. Tit 3, 5 ift die Taufe Bad, welches Wiedergeburt und Er: 

35 neuerung durch den bl. Geift bewirkt, und wiederum ift Gott in ihr wirkffam mit feiner 
Barmberzigkeit, nicht ettwa menschliche Gerechtigkeit. Kol 1, 13 darf nicht, wie Heitmüller 
thut, in die Ausfagen des Paulus über die Taufe eingereiht werden, da bier von ber 
Taufe nicht gejprochen wird. Mit demjelben Recht wären ſonſt Stellen wie 2 Ko 5,17; 
Sa 3,2; 1 Tb 1,9 u.a. in die Tauflehre einzubeziehen. 

40 Dana gewährt die Taufe Reinigung von Sünden, Auszieben des fündigen 
Fleiſchesleibes, Abfterben der Sünde, Lebenserneuerung, Wiedergeburt, die Kraft des 
beili en Geiſtes, Yebensgemeinfchaft mit Ghriftus, Einverleibung in den myſtiſchen Leib 
—* die Kirche. Nicht finden wir einen ausdrücklichen Hinweis auf Abrenunziation 
und Heraushebung aus dem Bann der Mächte der Finſternis — denn Kol 1,13 be 

#5 zieht ſich, wie gejagt, eben nicht auf die Taufe —, aber thatſächlich bat der Chriſt 
nah Paulus in der Taufe mit der Sünde gebroden, und auch objektiv ijt er von ber: 
felben und von den binter ihr ftebenden feindlichen —— * gelöſt. Überall wird 
die Taufe als die Vermittlerin realer objektiver Wirkungen vorgeſtellt, ſie iſt nicht bloß 
Sinnbild oder eine darſtellende ſymboliſche Handlung. Die Gedankenreihen der Recht— 

50 fertigung und Sündenvergebung find deutlich und feſt in Verbindung mit der Taufe ges 
bracht. Ebenjo ift die Taufe feſt mit der Lehre vom Glauben, der Lebensgemeinſchaft 
mit Chriftus und der Erfüllung mit dem Geift verknüpft. Es ift aljo Har: Baulus bat 
der Taufe eine feite Stellung innerhalb der Hauptgedanten feiner Theologie gegeben. 
reilich redet Paulus auch von den Wirkungen der Taufe, obne den Glauben zu er 

55 wähnen, wie er anmberfeits an den Glauben alle Wirkungen der Taufe anſchließt, ohne 
der Taufe Erwähnung zu tbun, oder wie er die Gemeinfchaft mit Chriftus und die Getft- 
begabung nicht direft von der Taufe abhängig macht (4.8.2 Ko 5,17; 3,17; Ga 3,2), 
oder aber wie er, was Glaube und Taufe wirken, anderwärts ala Kindſchaft, Errettung, 
Nechtfertigung, Heiligung u. ä. bezeichnet. Er bat eben den Anhalt des Evangeliums auf 

oo mancherlei Weife zum Ausdrud gebracht. Deutlich aber tritt zu Tage, daß er den eigent: 
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lichen Grund der realen Wirkungen der Taufe in Gottes oder Chrijti Thun erblidt. 
Diefem gegenüber muß nad feiner Anfhauung der Menich der Empfangende und Wollende 
fein, ein Gedanke, den Paulus feinestvegs immer ausfpridt. Daher war es nicht glüdlich 
zu jagen, bei Baulus wirke die Taufe ex opere operato, d.h. die Wirkung des Safra- 
ments fer nicht bedingt durch die fubjettive Verfafjung des Empfängers oder Spenders, 5 
fondern das Saframent fei davon abgefehen Träger und Werkzeug der göttlihen Gnade 
(Heitmüller). Denn fo werden mißverjtändlihe und anders orientierte Schlagworte in 
die Debatte geworfen, während «8 gilt, die nt.lichen Ausfagen in ihrer Eigenart und dog: 
matifchen Unentwideltbeit zu m Paulus bat es nirgends unternommen, einen 
Ausgleich zwiihen dem Verhältnis der Wirkung Gotte® und des Thuns des Menfchen 10 
zu gewinnen. Auch in feiner Anfchauung von der Taufe ftehen die objektiven Wirkungen 
Gottes und Chrifti und das Berbalten des Menſchen einfach nebeneinander. Auch einen 
andern Gegenſatz bat Paulus nicht ausgeglichen. Wirkt nämlich Gott in der Taufe, fo 
folgt daraus, daß das Heil unverlierbar ift. Und doch erinnert Paulus 1 Ko 10, 1—6 
die Chriften an das MWüjtenvolf, welches in der Wolfe und in dem Meer eine Taufe er: 15 
fabren bat, den at.lihen Typus der nt.lihen Taufe, und trogdem zum großen Teil in ber 
MWüfte niedergeftredt worden ift. Aber mie fehr für ibn der Nachdrud auf der Seite des 
göttlichen Wirkens liegt, zeigt 1 Ro 10,13. Dem Taufenden ſcheint Paulus keinerlei Bedeu: 
tung für das Zuftandelommen der Taufwirkung beizulegen. Für den Getauften ift die 
Taufe nicht nur Initiationsakt, jondern auch Belenntnishandlung, da er mit feiner Zu: 20 
ftimmung, daß der Name Jeſu als des Chriftus über ihn ausgefprochen werde, ſich zu 
ibm ald zu feinem Herm befennt. Die Wirfung des Ausfprechens des Jeſusnamens über 
ben Täufling ift aber nicht im Sinne des alten internationalen Namenaberglaubens zu 
verjteben, jondern im Sinne der Zueignung an Jeſus, der nunmehr über den Getauften 
als Herr gebietet und ihn im fein eigenes Leben bineinzieht. Die Chriſtusmyſtik des 
Apoſiels befindet ſich nicht auf dem Übergang zu fatramentalen Anjhauungen, fondern fie 
ift eine in der perjönlichen Lebenserfahrung des Apofteld wurzelnde individuelle Art der 
Erfaffung Chrifti, in der allerdings die zeitgefchichtlihe Anihauung des Apofteld vom 
himmliſchen Chriftus eine Nolle jpielt. Daß auch die Lehre vom weüua bei Paulus 
auch eine finnlich:materielle Seite bat, ift unleugbar. Aber gerade Paulus bat fehr viel > 
getban, um die Pneumalehre in die höhere Sphäre des Religiös-Ethiſchen zu heben, und 
auf diefe Seite gehört feine Anſchauung von der Wirkung der Taufe, auch 1 Ko 12, 13, 
wie die Wergleihung mit Eph 4, 11—16 zeigt. Magifch-fatramentale Elemente wären 
allerdings bet Paulus anzuerkennen, wenn er 1 Ko 15, 29 die Taufe zu Gunſten der 
Toten, d. b. die Übernahme der Taufe in der Stellvertretung Geftorbener, um dieſen 35 
ihre Wirlung zu vermitteln, gebilligt hätte. Aber Paulus nimmt weder billigend noch 
verwerfend Stellung zu diefer in Korinth offenbar vorfommenden Taufe, fondern er exempli— 
fiziert einfach auf diefe Thatſache, um die Auferftehungsleugner mit ihren eigenen Waffen 
zu jchlagen. Sm felbjt liegen dieſe fuperftitiöfen Gedanten einer magijchen Über— 
tragung des Taufritus auf Dritte ganz fern (v. Dobſchütz) a 

In der Apoftelgeichichte tritt die Antnüpfung der chriftlichen Taufe an die Johannes: 
taufe deutlicher hervor als bei Paulus. 22, 16 wird Paulus aufgefordert: dvaoras 
Parma zal Anokovoaı räs Auaprlas oov, Enıxaleodusvos rö Övoua abrod (Inooü). 
Die Taufe ift alfo wie bei Johannes Abwaſchung der Sünden, und das Neue wäre, 
daß fie erfolgt unter Anrufung des Namens Jeſu. Weiter führt 2, 38. Petrus mahnt # 
am Pfingſtfeſt: zeravorjoare, zal Bartoditw Eraoros budv di 1o Övönarı 'Inooü 
Kowroö eis Apeoıw 1@v Anapuıav buav. Deutlich alfo ift die Taufe wie die Johannes: 
taufe Aantoua ueravoias eis Äpeoıw duapuaor Met, 4. Aber das Bekenntnis zur 
Meſſianität Jeſu tritt hinzu; nur ruft der zu Taufende nicht den Namen Jeſu an, fon: 
bern er wird auf den Namen Jeſu getauft, d. b. ihm zugeeignet und fomit in die Ge: 60 
meinde aufgenommen, vgl. B. 41. Noch etwas Meiteres jedoch verheißt Petrus unter 
der Bedingung, daß man Buße thut und fih taufen läßt: xai Anuyeode rı)7 Öwoear 
rov Aylov nweiuaros. Als das Normale erfcheint es demnach, daß der Getaufte in den 
Beſit des bl. Geiftes tritt. Immerhin bleibt bier die Möglichkeit offen, daß die Ver: 
leibung des bl. Geiftes nicht unmittelbar mit dem Taufakt zufammenfallen muß. In 56 
dieſe Richtung weiſt auch 8, 13—17, two erft durch Gebet und Handauflegung der Apoftel 
ben von Philippus Getauften der Geiſt vermittelt wird, und 19, 6, wo auch des Paulus 
—— ds den Yüngern, die nur die Jobannestaufe erfahren haben, den bl. Geift 

ingt, vgl. auch Hbr 6, 2. Anderfeits gebt die Mitteilung des Geiftes der Taufe voraus 
AG9,17F.; 10,44—48; 11, 16f. Wieder andere Stellen fprechen einfach von dem Gläubig: © 

Mealrncpflopäbdie für Theologie und Hirte. 3.9. XIX, 26 
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werden an Jeſus als Vorausfehung der Taufe und dem darauf folgenden Vollzug der 
Taufe, ohne daß des bl. Geiftes Erwähnung gethan wird 8, 36—38; 16, 15. 33. Ber: 
gleicht man diefe Ausfagen mit den Parallelen des Paulus, fo fällt der Unterjchied in die 

ugen, daß Paulus die Lehre von der Taufe dem Zuſammenhang feiner Theologie ein= 
5 verleibt hat, während bier die Neflerion zurüdtritt und fchlichte Gemeindeanihauungen 
wiedergegeben werden. So fehlt in der AG die Beziehung der Taufe zu Tod und Auf: 
erſtehung Chrifti, der Wiedergeburt, der Lebensgemeinſchaft mit Chriftus und der Einver: 
leibung in das corpus Christi mysticum, vorhanden aber ift die Beziehung der Taufe 
ur Geiftverleihung. Nur erfcheint diefe loderer al3 bei Paulus, ja an mebreren Stellen 

10 Dängt fie faft äußerlich mit der Taufe zufammen. Umgekehrt hat die AG noch die ur: 
Iprüngliche Beziehung der Taufe zur Johannestaufe reiner erhalten ald Paulus. 

In andern nt.lihen Schriften begegnen nur vereinzelte Ausfagen über die Taufe. 1 Pt 
3, 21 bewegt fich mehr in der urchriftlihen als der paulinifchen Richtung, infofern die 
Taufe die Rettung verichafft als Ablegen nicht des Schmutzes des Fleiſches, jondern als 

15 Erfleben eines guten Gewiſſens von Gott. Hat es danach den Anfchein, als ob das Thun 
des Menjchen, das Beftreben, in den rechten religiös-fittlihen Zuftand zu fommen, das 
Wichtigſte bei der Taufe fei, jo wird anderfeits doch fofort auf die föniglihe Macht des 
auferjtandenen und als Herr im Himmel thronenden und berrichenden Jeſus Chriſtus 
verwieſen, der der Vermittler der in der Taufe liegenden Rettung ift. Hbr 10,22 nimmt 

20 auf die Weisſagung Ez 36, 25 Bezug, indem von der Beiprengung der Herzen gefprochen 
wird, fo daß die Chriften frei find von böfem Gewiſſen, und nennt die Leſer Aelovo- 
uevor ro o@ua bdarı xadaood. Die Topologie des Hebräerbriefes zeigt fih danach 
au in dem Berftändnis der Taufe; der Charakter des Maffers ald Sinnbildes der inneren 
Reinigung tritt Har hervor; im übrigen ift die Stelle inhaltlih 1 Pt 3, 21 verwandt. 

25 Dagegen zeigt Hbr 6,2, daß man zur Zeit des Briefes über die chriftliche Taufe im 
Unterjchied von jüdischen und vielleicht auch fonftigen nichtchriftlichen Luftrationen Unter: 
mweifungen gab. Jo 3,5 ift in die Erörterung über den Geift als die Kraft der Wieder— 
geburt die Erwähnung der Taufe eingefügt, indem die Geburt aus Wafler und Geift 
verlangt wird, während doch der ——— die Erwähnung der Taufe nicht fordert. 

0 Danach hat Joh. Taufe und Geiftverleibung eng verknüpft gedacht. Über das Nähere 
diefer Beziehung aber fpricht er nicht. Auch 13, 10 6 Aelovoufvos . .. Zoriv zadaoös 
ökos weih wohl auf die Reinigung durch die Taufe bin. 

3. Der Vollzug der Taufe. Diefer geſchah oft ohne meitere Vorbereitung un: 
mittelbar nad) der —2B— der Meſſianität Jeſu und dem Entſchluß, der meſſianiſchen 

35 Gemeinde beizutreten. So ſehen wir es am Pfingſttag AG 2, 41, bei der Belehrung des 
Kämmerers der Königin Kandace AG 8, 35F., dem Apoftel Paulus AG 9, 18, vgl. Ga 
1, 16f., dem Hauptmann Kornelius AG 10, 33—48, dem Kerfermeifter von Philippi 
AG 16, 32. Daraus folgt aber bereits die Unmwahrjcheinlichkeit der Hypotheſe, daß ſchon 
in der apoftolifchen Zeit der Taufende bei der Taufe ein ausgefübrtes Glaubensbefenntnig 

0 geiprochen habe, deſſen Inhalt der Täufling im voraufgehenden Unterricht kennen gelernt 
hatte und auf welches er in der Taufe mit der Formel zUoros 'Inooös antwortete, daß 
mit dem Glaubensbefenntnis ein Sündenbefenntnis verbunden geweſen fei, welches eine 
Chriftianifierung der „zwei Wege”, der aus dem jüdifchen Profelvtentatechumenat ftam: 
menden Gittenlehre war (vgl. Didache 1—6), daß fich dem Taufakt die Handauflegung 

5 angeſchloſſen babe zur Mitteilung des bl. Geiftes und fehr bald zur Handauflegung ale 
äußeres Zeichen auch die Salbung hinzugekommen ſei (A. Seeberg, Nendtorff). Wohl ift in 
einzelnen Elementen diefer Kombination ein gewiſſer Wahrbeitsgebalt anzuerkennen. Es 
liegt in der Natur der Sache und ift aus den alten Taufformeln zu erfeben, daß der 
Taufende über den Täufling Worte geiprochen bat, welche als ein Belenntnis galten, 

50 das aud der Täufling annahm. Hierher gehört wahrſcheinlich Ja 2,7 ro zalöv Övoua 
to Erurinder do? buäs. Beitimmter muß das dv önnarı Eph 5,26, wenn aud feine 
rammatijche Verbindung wie feine genaue Deutung nicht ficher ift, in diefem Sinne ver: 
aber tverden. Ob Hbr 10,22 über den Gedanken hinausgeht, daß die Taufe für den 
Täufling ein Belenntnisaft ift, bleibt fraglib. Daß die Handauflegung der Taufe nad: 

55 folgte oder aber vorausging, wiſſen wir aus der AG (f. oben). Aber nur mit großer 
Künftlichkeit läßt ſich aus unfern nt.lihen Quellen eine fo ausgeprägte Taufliturgie gewinnen, 
wie e8 Seeberg verfucht bat. Auch folgt aus dem Umstand, daß im 2. chriſtlichen Jahr— 
hundert Elemente aus der jüdifchen Profelytentaufe in den chriftlihen Taufbrauh Auf: 
nahme gefunden baben, noch feineswegs, daß dies bereits im apoftolifchen Zeitalter ge 

so ſchehen tft. 
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Die Übung der Kindertaufe ift in der apoftolifchen und nadapoftolifchen Zeit 
nicht nachweisbar. Wir hören zwar mehrfach von der Taufe ganzer Hausgemeinden AG 
16, 15. 32f.; 18,8; 1 Ko 1,16. Uber die letzte Stelle zufammengebalten mit 1 Ko 
7, 14 Spricht nicht zu Gunften der Annahme, daß damals auch die Kindertaufe üblich 
war. Denn dann hätte Paulus nicht fchreiben fünnen: Zrei dpa ra Texva bumv äxd- 5 
daora dor. . Beine. 

Taufe. II. Kirchenlehre. — Litteratur: Die Lehrbücher der Dogmengejhichte von 
Harnad, Seeberg, Loofs (von lepterem die vierte, völlig umgearbeitete Auflage, 1906). — 
3-8. F. Höfling, D. Saframent der Taufe, dogmatijch, bijtor., liturg. dargeftellt, 2 Bde 1859; 
8.2. Hahn, D. Lehre v. d. Saframenten in ihrer geſchichtl. Entwidelung innerb. d. abendl. 10 
Kirche bis z. Tridentinum, 1864; F. Probſt, Satramente u. Saframentalien der drei erjten 
Jahrhunderte, 1872; I. Eorblet, Histoire dogmatique, liturgique et archöologique du sacre- 
ment de baptöme, 2 vols, 1882. Hiſtoriſche Einzelitudien jind ſelten: M. Uſteri. Darjtellung 
der Tauflehre Zwinglis, mit bejonderer gg der wiedertäuferfichen Streitigkeiten, 
ThSiK 1882, &.205 ff.; derſ., Oekolampads Stellung zur Kindertaufe, ib. 1883, S. 156 ff. ; 
deri., Weitere Beiträge zur Geſch. der Tauflehre der reformierten Kirche, ib. ©. 610 ff.; derf., 
Vertiefung der Zwinglijhen Sakraments- und Tauflehre bei Bullinger, ib. ©. 730 ff.; derj., 
Galvins Sakraments⸗ und Tauflehre, ib. 1884, S. 417 ff.; derſ, Die Stellung der Stra: 
burger Reiormatoren Bucer u. Capito zur Tauffrage, ib. S. 4566ff.; P. Althaus, Die hiftor. 
u. dogmatiichen Grundlagen d. luth. Taufliturgie, 1893; derf., Die Heilsbedeutung der Taufe zn 
im 9 * 1897 (ift leineswegs eine bloß bibliſch-theologiſche Unterſuchung, ſondern ſetzt ſich 
dogmatiſch und kritiſch mit der evangeliſchen Lehre ſeit ihren Anfängen, vorzugsweiſe mit den 
Arbeiten der Lutheraner neuerer Zeit, auseinander; fie gehört um dieſer hiſtoriſchen Erörte— 
rungen willen auch nicht bloß zu den Dokumenten oder „Quellen“ der Geſchichte der Tauf: 
doftrin jelbit); D. Scheel, Die dogmatifche Behandlung der Tauflehre in der modernen poji: 25 
tiven Theologie, 1906 (war zum größeren Zeil, nämlich abgejehen von S. 1—80, wo die Tauf: 
lehre der altortbodoren Qutheraner dogmatijc dargeftellt ift, bereits in ZTHR 1905 erſchienen); 
J. Gottichid, Die Lehre der Reformation v. d. Taufe 1906 (— Hefte zur Ehriftl. Welt. Nr. 56). 
(Unzugänglid war mir: T. F. Fotheringham, The doctrine of baptism, Princeton theol, 
Review 1905). — Für die gegenwärtige römijche Lehre f. etwa N. Gihr, Die hi. Sakramente 30 
d, kath. Kirche 1897, Bd I, S. 187—301; auch Loofs, Symbolit I (1901), ©. 326ff.; für die 
orient. Kirche ib. ©. 144ff.; ferner Gaß, Symbolitk d. gried. Kirche (1872), ©. 238 ff. (redıt 
eingehend); Kattenbuſch, Lehrbuch d. vergleichenden Konjejiionsfunde I (1892), ©. 400ff.; von 
moderner Liechiſcher Seite ſelbſt J. E. Meſoloras, Irupoiırn te dododdfon drxinolas II, 
2 (1904), S. 180-218; für die ältere proteſtantiſche Lehre im allgemeinen H. Heppe, Dogmatik 35 
d. deutihen Protejtantismus im 16. Jahrhundert III (1857), ©. 85ff.; H. Schmid, Die Dog: 
matit der ev.:lutb. Kirche (die 6. Auflage, 1876, ijt mir zur Hand; fie war nicht die legte); 
Alex. Schweizer, Die Glaubenslehre d. ev.:rej. Kirche dargejtellt und aus den Quellen belegt, 
2 ®de, 1844 u. 1847, fpeziell II, ©. 605 ff.; 9. Deppe, Schriften zur ref. Theologie, 2. Bd, 
1861: Die Dogmatik der ev.sref. Kirche, ©. 443— 455. — In Bezug auf Einwirkungen fremder go 
Kulte ift zu vergleihen: G. Anrid, Das antite Myiterienwejen in feinem Einfluſſe auf das 
Cbrijtentum, 1894; G. Wobbermin, Neligionsgeihidtl. Studien zur Frage der Beeinfluffung 
des Ghriftentums durch das antife Myjterienwejen, 1896 (bejonders S. 143 ff.: Altchriftliche 
Tauftermini, ogoayd%, yorouss u. a.); W. Heitmüler, „gam Namen Jeſu“, 1903 (in „For: 
ihungen zur Religion u. Litteratur d. A u. NIS“, herausgeg. von Boufjet u. Gunkel, I, 2). 45 
— Ich babe den Artikel, den Steik für die erjte Auflage geliefert bat, in derjenigen Kürzung, 
die ihon Haud in der zweiten Auflage richtig befunden, in den Abſchnitten IIund III wejent: 
lich aufrecht erhalten; was ich bier im einzelnen abgeändert habe, zu martieren, ſchien mir 
ohne Intereſſe. Für die Abjchnitte I und IV habe ih nur Einzelnes noch benußen zu können 
gemeint. “ m) 

I. Auffaffung der alten Kirde. 1. Es muß bier zum Teil auf den Akt. 
„Salkrament“ vertiefen werden. Ein bewußter Vergleich der Taufe mit den Initiations— 
riten der Myſterien liegt doch wohl vor jeit fie ald opoayis und pwrouös bezeichnet 
wurde. Ich jtimme darin Wobbermin gegen Anrich (©. 120f) bei. Möglich, daß bei opoayis 
(signaculum) nod ein allgemeinerer religiöfer Sprachgebraud im Hintergrund fteht, 56 
ihon im Judentum geftattete die Beichneidung als ein „Siegel“, Kennzeichen (der Zu: 
gebörigleit zu Gott), zu bezeichnen. Aber die ganze Phrafeologie, die den Ausdrud (auf die 
Taufe nadyweislich angewendet jeit Hermas [Sim. VIII, 6; IX, 16] und 2. Clemens [VII, 6; 
VIII, 6]) umgiebt, entipricht den Myſterien, wie Wobbermin zeigt, und ebenfo ſteht es mit 
Bezug auf pwrouös (zuerit bei Juftin, Apol. I, 61). Natürlich bedeutet das nun nicht, daß 60 
die befonderen Ideen, unter denen man in den Myſterien von dem Einweihungsritus als 
Berfiogelung oder Erleuchtung redete, auf die Taufe oder den Akt der Aufnahme in die 
Zerinoia übertragen worden wären. Zum Teil wird es fich für die Chriften einfach um 

26” 
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Übernahme eines terminus technieus gehandelt haben, deſſen konkreten Sinn fie kaum 
fannten ; zum Teil hat man unverfennbar (vgl. Clemens von Alerandrien im Pädagogen) 
jih in freier MWeife Gedanken über das Recht und die Bedeutung der ſchon üblichen An: 
wendung jener Ausdrüde auf die Taufe gemacht. E3 jcheint mir unnötig, darauf ge: 

5 nauer einzugehen. Harnad, Dogmengefchichte I’, 199 ff., zeigt richtig, daß die Ausdrücke 
Schwierigkeiten boten im Verhältnis zu der eigentlid traditionsmäßigen Wertung der 
Taufe und daß fie, ihrem Wortfinn nad gedeutet, fünftliche Ideen jchufen. 

Die Annäherung des Gedankens von der Kirche und ihren Feiern an den Gedanken 
der Myſterien hat überhaupt viel Fremdes in die Chriftenheit und ihren Glauben eingeführt. 

ı0 ch habe in dem Art. „Sakrament“ dargelegt, daß dabei der griechifche und Inteinifehe Teil 
der Kirche durch den ziemlich unterfchiedlichen Wortfinn von uvornjoov einerjeits, sacra- 
mentum andererjeit3 auf letzlich recht meit auseinandergebende been hinſichtlich der 
heiligen Begehungen, die man übte, bingeleitet wurde. Die Taufe ift davon weniger be: 
troffen worden alg die Abendmahlsfeier. Denn fie war der Miyfterienidee minder zu: 

15 gänglich, weil für den geiftigen Eindrud viel einfacher als diefe. Auch als ihr Ritus 
omplizierter wurde, als er urfprünglich geweſen, bot fie der Spekulation viel weniger 
Anhalte als die Feier mit dem Brote und Meine, die den Leib und das Blut Chrifti, 
des Logos, vergegenwärtigten. Die Taufe war leichter zu fallen unter dem Gebanfen 
des sacramentum. Denn diejer Ausdrud deutete an fih nur daraufhin, daß fie ein „ge 

20 heiligter” Brauch fei d. b. kraft eines göttlichen Willens bejtehe, dem Belieben entrüdt jei 
und beobachtet werden „müſſe“. Doch hätte ih nun a.a. D. darauf aufmerkſam machen 
jollen, daß das Mort uwvorjoov (vgl. yulazrıjoror, TÜaonjoror :c.), zunädit das 
„Mittel“ zum Verſchließen, zum Abfondern, dann erit das Verſchloſſene jelbit, das Ge— 
beimnis (die Geheimbegehung, den Sonderfult), bedeutet. Ein Reit von Empfindung 

2% dafür wird im Sprachgerühl mit Bezug auf die gemeinte Sache übrig geblieben fein. Damit 
war dann dem Griechen der Gedanfe von den Eirchlichen Begehungen ald irgendwie bie 
„Organe“ für das im Chriftus gegebene Heil nahe gelegt. Die dee der „Gnaden— 
mittel” hat für den Griechen einen fprachlichen Hintergrund gehabt, ſeit er lernte, Die 
Handlungen, die die Gemeinde vollzog, als zvorzora zu würdigen. Die lateinijche 

30 Kirche hat diefe Idee nicht produziert, hätte fie aus dem Begriffe des sacramentum 
vielleicht nicht entwidelt, wenn fie ihr nicht mit der griechiichen Borftellung von den 
„Myſterien“, die das Chriftentum befige, übermittelt worden wäre Sie bat fie aud 
viel wefentlicher als eine autoritätsmäßtg feſtſtehende verfolgt, ald die griechiſch redende 
Kirche. Inſonderheit der Taufe gegenüber mar diefe Vorftellung, wie ſchon be- 

35 rührt, fruchtbarer als diejenige, die für die griechifche Kirche doch den tiefiten Klang 
bedeutete, daß ein uvorjoo» in ein Geheimnis einführe, in ein foldes „einweibe”. 
Dem Yateiner war fein sacramentum auch ein Geheimnis, aber in anderer Weife 
ald dem Griechen. Ihm mar es gegeben in dem „Willen“, der binter der Inſti— 
tution als folcher fteht, in der Undurddringlichkeit des Grundes, warum diefe Inſtitution 

40 überhaupt getroffen fei. Er bielt fich legtlich einfadh daran, daß die Taufe nun einmal 
thatſächlich und zweifellos durch Chriftus eingefeßt fei, und refignierte fi, daß der Menſch 
vergeblich trachte, eine innere Rechtfertigung ihrer „Notwendigkeit“ zu finden. Der 
Grieche hatte den unverlöfchlihen Eindruck, daß ein uvorjorov ſich „enthüllen” laſſe, ja 
daß es recht eigentlich die Art religiöfer Myſterien fei, ſich zulegt als durdfichtiges Ge- 

#5 heimnis, als „Idee“ zu eriveifen. Nur daß fpeziell die Taufe ein Mofterium war, welches 
die Phantafie verhältnismäßig wenig anregte! Es ift fein Zufall, daß die Lehre von 
der Taufe in der griechiichen Kirche feine reiche Entwidelung gefunden bat, daß die 
Theologie fih der Taufe wejentlich im Abendlande bemächtigt bat, hier mindeſtens von 
da ab, wo die Heildorbnung zum bewußten Problem wurde. 

[79 2. Zweierlei ift für die Taufe immer fonftitutio geweſen, einmal der Gedanke, dag 
fie die eigentliche Aufnahme in die Gemeinde Chrifti bedeute, fodann daß jie unwieder— 
bolbar ſei. Der erftere Gedanke involvierte, dak fie den Anteil an allen Gütern der 
Gemeinde gewähre. Daß fie ala Ritus (fachlich verftehbar oder unverftehbar) das ftatu- 
tariſch notwendige „Mittel“ fei (nur die „Bluttaufe“, das Märtyrium, wirkte ihr gleich ; 

55 ja fie gab mit dem Tode fogleich unverlierbar alles!), um in den Genuß diefer Güter 
zu gelangen, ift die eigentliche Myſterien- oder Saframentsidee über fie. Es ift nicht immer 
das gleihe Moment, worauf wir in der alten Zeit den Nahdrud gelegt finden. Bald 
ift es mehr das Waſſer bezw. die Untertauhung (Benetung), bald mehr das Aus: 
ſprechen der heiligen Namen. Die Akte, die mit dem eigentlichen Bartouös (die lateinische 

co Kirche hat den griedhiichen Terminus übernommen, feinen eigenen technifchen Ausdrud ge: 
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prägt) fih verbanden (zweifelhaft mie früh), die Handauflegung und Salbung, werben 
mitgewürdigt, aber — verſchiedentlich, als ſie bald wie ein „Stück“ der Taufe, bald 
wie eine „Ergänzung“ zu ihr angeſehen werden. Vollends wird nicht immer in der 
gleichen Weiſe die Sache ſelbſt, die man in der Taufe „empfange“, angegeben. Die 
„Güter“ der Gemeinde konnten mannigfach vergegenwärtigt werden. Die owrnola war 5 
ein fomplerer Begriff. Vom Paulinismus blieb ein Gedanke, daß die Sündenvergebung 
die Hauptfache fer. Ste konnte verbunden werden mit der Ausfiht auf das fommende 
Gericht, alfo gedacht als eine eschatologifche Hoffnung. Sie konnte auch vorgeftellt werben 
als reale Gegenwartszuwendung, aljo als unmittelbare „Reinigung“. In beiderlei Form 
wurde fie empfunden als eine innere „Erneuerung“, als die Begründung einer neuen ı 
„ovreiönoıs", ja einer neuen „Low“. ine andere Betradhtungsweife ſchloß fih an 
den Gedanten vom heiligen Geift ald dem Gute der meffianifchen Gemeinde. Es ift 
dem Gedanken des weüua immer inhärent geweien, daß es die draoyn r@v ueklörrwv 
jei, die Chriften zu Teilbabern bimmlifchen Wejens mache, ihnen Unjterblichkeit zufichere, 
aber auch die Kraft zum Guten. Man bat fein Gewicht darauf zu legen, welches Gut, 15 
die „Sündenvergebung“, die „Erneuerung“, der „Geift”, das „ewige Leben“, die „Kraft » 
zum Guten‘ Macht twider den Teufel) bei den einzelnen Schriftitellern mit der Taufe 
verbunden wird. Jeder meint lebtlich alle diefe Güter. Es find auch nur wieder andere 
Ausdrüde, wenn die „Wiedergeburt“, die „Kindſchaft“, die „Wollendung“ von der Taufe 
abgeleitet wird. Natürlih konnte auch der Gedanke der „Erleuchtung“ (Verſetzung aus 20 
der „Finſternis“ in das „Licht“, Erkenntnis des „wahren“ Gottes x.) Verwendung 
finden, zumal bei den Apologeten ; er ift doch der abjtraftefte und frembeite geblieben. 
Am frübeften ijt eine Art von Theorie zu bemerken, daß die Sündenvergebung (Reini: 
gung, Erneuerung) mit dem Waſſer oder der Tauchung, der heilige Geift, das ewige Leben 
mit der Handauflegung und Salbung fpezififch zufammenhänge. Bon Paulus ber galt 3 
aud der Gedanke, daß alle Güter der Gemeinde durch den „Tod“ des Mefjias (das 
„Kreuz“ und die „Erhöhung“) bedingt fein. Man bemerkt, daß die Taufe auch nad) 
Paulus noch als das Mittel fpeziel der Zueignung des Sterbens Chrifti gedacht wurde. 
Charalteriſtiſch ift doch, daß faum mehr von einem „Miterfahren‘ diefes Sterbens, wie bei 
Paulus, die Nede ift. Überhaupt ift beachtenswert — man hat daran eins der Merk: 30 
male einer neuen Zeit —, dab jchon bald nad) Paulus oder hinter dem „Urchriften= 
tum“ die Vorſtellung einer perjönlichen „Verbindung“ mit Chriftus (Eintauchung in ihn 
jelbit) Faft ganz zurüdtritt. Das „eis to Övoua“ der Taufformel hat nicht lange feine 
Vollkraft behalten, es ift zur „Formel“ herabgeſunken. Wo drei Namen genannt wurden, 
ftatt des einen Chriftusnamens, zerlegte fich Die Taufidee in begreiflicher Entwidelung 3 
in verſchiedene Relationen, geeint nur noch in dem Gedanken der „Gemeinde“ und des 
„Heiles“, das in ihr angeboten werde. „Chriſtus“ erſchien nur noch in feinen Gaben. 
Seine Perſon wurde zu feinem 060440 und nvedua. Und bier fubftituierte fich die Kirche, 
als die feinen „Leib“ und feinen „Geift” (in den Myſterien) habe. 

Einigermaßen rätjelbaft ift der Gedanke der Untviederbolbarfeit der Taufe. Warum 40 
fonnte man nie „wieder“ Chrift werden? Jener Gedanke hat die Taufe jehr ihres 
Troftes beraubt. In Verbindung mit der Plerophorie der Betonung der Taufe als 
„wirflichen“, verbürgten „Mittels“ der „Errettung” gab er der Taufe vollends leicht den 
Schein einer nicht bloß wunderbaren, fondern geradezu zauberhaften Jnftitution Gottes. 
Die Idee von der Verlierbarfeit der Tauftwirtung konnte ſich natürlich fittlich ftählend, 45 
ebenfo ſehr aber beillos ängftigend dem Gemüte einprägen. Sie jchuf die rigoroje Sitt— 
lichkeit, nicht minder das Suchen nad Surrogaten der Taufe oder doch „Berubigungen“ 
für das Gewiſſen. Es ift merkwürdig, daß unter ihr überhaupt die Kindertaufe Platz 
gegriffen. Aber es ift legtlich ein Zeichen fittlicher Geſundheit der Kirche, daß ſie dieſe 
trog jener Vorftellung durchgeführt bat. 50 

3. In diefem Artikel wird niemand ertvarten alle Stellen, wo bei den Schriftitellern 
der alten Kirche von der Taufe die Rede tft, citiert zu finden. (Val. befonders Harnad ©. 161f. 
u. 198 ff.) In der Didache e. 7 iſt intereflant, dar, offenbar das Sprechen des Gottesnameng 
das Hauptgetwicht trägt (die trinitarifche Formel Mt 28, 19 muß erit durchgeſetzt werden). 
Barnabas, 11, 1—11 (6, 11) zeigt die Verbindung des Gedanfens vom Föwe und vom 55 
oravoös, wobei Bibeljtellen zum Beweiſe herangezogen werden. Das „Waſſer“ und das 
„Kreuz” macht „rein“ und „neu“. Sermas, Vis. III, 3; Mand. IV, 3; Sim. IX, 16 
ergiebt nicht viel mehr, betont aber die Einmaligleit der ägpeosıs duapuıdw und deren 
Gebundenheit an das „Waſſer“. Agnatius ftellt die Taufe wie eine bleibende „Waffe“ 
(wider den Teufel und die Dämonen) bin, ad Polye. 6,2. Glemens II, 6,9; 7,6; 60 
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8, 6 Äpricht unbeftimmter von der Pflicht, die Taufe „heilig und unbefledt” zu erhalten. 
Am befannteften find die Bemerkungen Juftins in Apol. I, 61 (65); bier zuerſt eine 
„Spetulation” : Vergleich des Wafjers der „Wiedergeburt“ mit dem feuchten Samen der 
„Geburt“. Irenäus (ed. Harvey III, 18, 1) führt aus, daß mie de arido tritico 

5 massa una fieri non potest sine humore, jo die Gemeinde nur durch die aqua 
quae de coelo est zur Einheit in Chrifto verbunden werben „könne“, wie ferner die 
arida terra si non pereipiat humorem, non fruticat, jo auch wir, die mir zuerſt 
wie ein lignum aridum feien, nie „lebendige Frucht” bringen würden sine superna 
pluvia. Das „Bad“ macht die corpora, die es ad incorruptionem bereitet, ber 

10 „Geiſt“ die animae eins in Chrifto, jo zwar, daß beide proficiunt in vitam Dei. 
Das iſt eine ganze Fülle von Anspielungen, die aus der Totalanjhauung von der owrnoia 
wohl zu veritehen find, aber zeigen, wie eben „alles” was zum Heil gehörte, mit 
der Taufe verbunden wurde. Won Clemens Mlerandrinus mag die Stelle Paedag. 
I, 6 erwähnt werben, wonach die Taufe zur „Erleuchtung“, diefe zur „Kindſchaft“, 

15 diefe zur „Vollendung“, diefe zur „Unfterblichkeit“ führt: natürlich ift die Taufe, 
. als = Anftoß zu folcher ewigen Bewegung gedacht, das höchſte Gnadenmittel, welches 

es giebt. 
Nur zwei Sonderfchriften über die Taufe find uns aus der frühfatbolifchen Zeit 

befannt, eine von Melito und eine von Tertullian. Won derjenigen des eriteren („egi 
20 Aovroovd“, Eufebius IV, 26, 2) ift nur ein Fragment erhalten (Pitra, Analecta sacra 

II, 3—5), in welchem die Taufe durch allerhand Analogien aus dem Leben der Natur 
und der Menfchen beleuchtet wird. Hier wird auch in der uns zugelommenen Lit 
teratur zuerft die Taufe Chrifti „dogmatifch” verwertet: fie iſt wie das Eintauchen von 
Sonne, Mond und Sterne in den Dean zu veritehen. (Vol. dazu Mobbermin 

35 ©. 127; die durchicheinende kosmiſche Bedeutung Chrifti mag durch Ignatius, ad Ephes. 
19, 2f. zu beleuchten fein). Tertullians Schrift de baptismo (opp. ed. Öbler I, 
ed. Wihw. CSEL vol. XX) ift intakt überliefert und bat für uns den Wert 
eines Kompendiums der Tauflehre jener Zeit. Sie gebt aus von Zweifeln über 
den Wert der Taufe, die ein gewiſſer Gajus getvedt hat, und erinnert dem gegen: 

30 über an Chriftus als Zydüs, dem entjprechend aud) wir „Fiſchlein“ find und fein „müſſen“. 
Die Einfachheit des Taufritus ift ein Gegenftand des Anftoßes für viele, die analogen 
beibnifchen Niten mit ihrem reichen „Pomp“ erfcheinen doch als viel wirfungsfräftiger: 
ala ob «3 nicht gerade Gottes Art wäre, alles „unfcheinbar” zu thun und zu fchenfen, 
auch, ja gerade das „ewige Leben“! a" e. 3—5 wird der Gebeimfinn alles Waſſers, 

35 feine innere Bezogenbeit auf den Geiſt (Gen 1,2), feine Zeugungstraft ꝛc. geſchildert, 
um es zu Br daß freilih invocato Deo das Waſſer zum sacramentum sanc- 
tificationis werden fünne.. Man bat den Eindrud, daß Tertullian ſich das Wafler 
nah der Benediktion (und kraft ihrer) ald einen „Wohnort“ des Geiftes (alfo doc 
nicht unmittelbar es ſelbſt als „beiligend“) vente. Er vergißt nicht, daß der Glaube und 

0 ein Belenntnis zur Taufe gehören, ec. 6, und er erörtert aud) die Salbung und Handauf: 
legung, um dann doch wejentlich bei dem „Wafler” zu bleiben, e. 8ff. Bibliihe Typen 
aller Art beweifen ihm die Fähigkeit des Ber zum Leben zu verhelfen. Und die 
Taufe ift unerläßlich für das Heil, e. 12, freilih auch nur „einmalig“ und nur denen 
unbedingt heilfam, die das Waſſer nicht abermals „befudeln”, ec. 15. Ein Erſatz und eine 

46 Wiederholung ift freilich eventuell das Martyrium, e. 16. Die Taufe „fol“ in ber 
Negel vom Biſchof, oder doch in deſſen Vollmacht von einem Presbyter bezw. Dialonen 
vollzogen werden; in Notfällen kann aud ein Laie fie fpenden, e. 17. Nicht unbedacht 
und vorjchnell foll man jemand taufen, zumal die Kinder noch nicht, c. 18. Für lebtere 
ift die Taufe eigentlich nur eine ſchwere Bürde; wenige, die fich die Vergebung und das 

so Heil betvahren, wenn fie fie unnötig früh begehrt haben. Wir treffen bei Tertullian 
zuerft eine Erwähnung der Paten (sponsores), ce. 18; aud fie fommen in Gefahr, 
wenn fie fih zu früb für jemand verbürgen. Es ift ein charakteriftifches Gemiſch von 
juperftitiöfer Zuverfiht und Angftlichkeit, welches Tertullian der Taufe gegenüber zeigt. 
Untlar bleibt nicht nur bei Tertullian, fondern mehr oder weniger bei allen, twiefern die 

55 Taufe ihre Wirkung thue, wie weit naturbaft, wie weit in Aneignung durch den „Willen“, 
ob in einer repraesentatio durd Symbole, die der Glaube deutet und erfaßt, ob in einer 
infusio (oder an welche Art von „realer“ Überleitung man denfen will), die paffiv 
„erlebt“ wird, twiefern durch Setzung eines quafijuriftiichen habitus, — man fann nod 
weiter fragen, ohne zur Gewißheit zu gelangen ; die Gemeinde fragte ſich ſelbſt nicht genau. 

Bei Cyprian Epist. 70, 1 treffen wir zuerft die ausdrüdliche Bemerkung, daß der „sa- 
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cerdos“ (Bifchof) das MWafjer „reinigen und heiligen” müfje; das wird längft die Sitte 
geweſen fein, doch fehlt bei Tertullian nody das „oportet“, dafür. 

4. Alles was die Kegertaufe betrifft, hat in diefem Art. auf fich zu beruhen. Val. 
den Sonderartifel in Bd X, auch meine Bemerlung Bd XVII, 356, 2—4. Diefe Taufe 
war das Problem des Abendlands im 3. und 4. Jahrhundert. Gie ift eine Kontroverje 5 
zwifchen Abendland und Morgenland geblieben. 

Im 4. Jahrhundert *5 wir genauere Ausführungen, beſonders bei Cyrill von 
Jeruſalem, Gregor von Nazianz, Gregor von Nyſſa. — Cyrill handelt eigens von der 
Taufe in Catech. III (MSG XXXIII, 425ss.; vereinzelte weitere Bemerkungen, z. B. 
in Procatech. e. 16, mögen auf ſich beruben; Catech. 20, die die Taufceremonien be: 10 
bandelt, gebört in den Art. „Taufe, liturgiſch“). Der Gedanke, den Cyrill an die Spitze 
ſtellt und als den tiefſten zu betrachten ſcheint, iſt der, daß in der Taufe die Seele mit 
ihrem vontös vlugpıos vermählt werde, ec. 1. Ahnliche Gedanken über den Sinn ber 
Initiation fennen heidniſche Myſterien. Cyrill fpinnt die Idee doch nicht gerade jehr aus. 
Er nimmt fie wejentlih zum Anlaß, die Täuflinge zu rechter Bereitung zu mabnen; fehlt 15 
ſolche nicht, jo gewährt das Bad die wirkliche „Reinigung“. Denn nicht Üöwo Aurov 
ift das Taufbad, fondern eine zaoıs wevuarıxı), die „uera tod Üdaros“ gegeben 
wird. Wenn Vater, Sohn und Geift zum Waſſer berbeigerufen find, erlangt das Waſſer 
Öuvazım Ayıörmros, ec. 3. Nur wer durch das Wafler zum opoayıodeis, durch den 
Geift zum däwdeis geworden ift, kann in das Himmelreih gelangen. Weder das 20 
Waſſer allein, noch der Geift allein reicht dazu. In ce. 5ff. zeigt Cyrill mit biblischen 
Beweiſen die geheime Bedeutung des Waſſers und die Unerläßlichkeit der Taufe mit ihm. 
Nur das Martyrium ift ein Erfag, ec. 10, denn der Herr, Auzoovuevos tiv olxovusrny 
dıa Tod oravood ließ nit nur Waſſer, fondern aud Blut aus feiner Seite hervor: 
geben (diefe Begründung auch jchon bei Tertullian, de bapt. ec. 16: alfo jelbit bier ver: 3 
langte jcbon die Zeit um 200, geichweige die fpätere, eine Begründung, die myſterien— 
mäßig gedacht war!). Jeſu eigene Taufe ift die höchſte Hechtfertigung und zumal Ver: 
berrlihung der Taufe. Im Jordan war nad Hiob der „Drache“ jelbjt, als der Herr 
bineinitieg; der Herr hat dv rois Höacı den „Starken gebunden”. So ift gewiß, daß 
in der Taufe Äderaı tod VBardrov TO »Erıoor, c. 12. Man ficht überall, daß 30 
Gorill eine Reihe feſter Prädifate für die Taufe kennt. Ihm liegt nur daran, für 
fie durch allegorifche Eregefe „Schriftbeweife” zu bringen; wahrſcheinlich ijt ein Teil 
feiner Entdedungen in der Bibel original. — Für Gregor von Nazianz vgl. den 
großen Aöyos eis To Ääyıor Bartioua (46 Kapitel; —= Or. 40, MSG XXXVI, 
360 88.). Die Nede ift von glänzender Rhetorik, doch recht ideenarm. Im Prinzip ftellt 36 
Gregor die Taufe unter den Gedanken einer yErynoıs. In ec. 3 bäuft er mwahllos die 
Ebrentitel auf fie: Blov ueradecıs, Bordea rs dodeveias, oaoxös Anödeoıs, nAdo- 
naros ?rawdodwors ete. Schließlih nennt er fie Tor roü deov öwowr To xdaAkıorov 
zai usyalonoertorarov. Wirkliche begrifflihe Ausführungen fehlen, am eheſten leitet 
nob ber Ausdrud ponoua in Verbindung mit dem Gedanken von Gott als ps. 40 
Das Waſſer ift 76 runıxov, der Geiſt TO dAndıro» in der Taufe; über den Zujammen- 
bang zwiſchen beiden äußert ſich Gregor nicht. — Es ift die Eigentümlichkeit der Kappa— 
dozier, daß fie die Taufe nur wie einen „Anfang“ der Gnabengaben Gottes beurteilen 
und eine „forttwirtende” Kraft derjelben betonen. Für fie ift die Taufe nicht mehr bloß 
das ängjtlih zu bütende gefährliche Gut eines Chriften, fondern feine Stärke im ſitt- 45 
lichen Rampfe. Der Nazianzener verivendet den Hauptteil feiner Rede, c. 7 ff. (immer 
wieder fehrt er zu dem Thema zurüd) auf die Ermabnung doch mit der Taufe nicht zu 
zögern. Er widerlegt eingebend alle Gründe, die für eine Hinausfchiebung geltend ges 
madt würden. Man joll natürlich die Taufe nicht leichtfertig übernehmen, denn fie ift 
in der That unwiederholbar. Aber fie ift die beite Waffe wider alle Anjtürme des 50 
Teufels (Gregor zeigt das an allen Arten von Verſuchungen). Man begegnet u. a. einer 
Volemik wider die, welche meinen, Gott werde die down) Partiouaros (votum sacra- 
menti) gewiß au anerkennen, wenn einer vor der Taufe ftürbe. Gregor erörtert alle 
Falle, in denen einer „nicht zur Taufe komme“, von der bloßen Unwiſſenheit oder zwangs— 
weifen Abbaltung bis zur Verachtung des Sakraments. Wer nicht getauft ift, wird nicht 56 
felig; nur eine Abjtufung der Leiden und Strafen werde es geben, c. 23. — Auf ganz 
der gleichen Bahn wie der Nazianzgener bewegt fich der Nyſſener. Ihm gilt die Taufe 
kurziweg für „bloße Waſſer“, wenn das nachfolgende Leben ihr nicht entfpreche, viel: 
mebr durch feine Art betveife, daß man den Geift nicht mit empfangen babe. Vgl. feine 
Or. eatech. magna c. 40 (MSG XLV, 101 D). Aber gerade auch er will feine „Ber: wo 



408 Tanfe. II. Kirchenlehre 

ſchleppung“. Vgl. feinen Aöyos noös rols Boadvvorras tö Bartıoua (MSG XLVI, 
416s5.). Es zeigt den Fortfchritt der kirchlichen Enttwidelung, wenn die Kappadozier 
eine „frühe“ Taufe wünſchen. Einerfeits liegt ja darin vollends der Glaube an die 
Heildnotwendigkeit der Taufe, andererfeitö der  itle der Superftition mit Bezug auf die 

5 Taufe zu mehren. 
Über die Entwidelung der Kindertaufe nur ein kurzes Mort. Es iſt feit der Zeit 

des Irenäus (ed. Harvey II, 33,2) und des Tertullian (ſ. oben) bezeugt, daß dieſe 
Taufe geübt wurde. Doch war fie damald noch nicht lange und 8 noch nicht viel 
in Brauch. Wenn ſich Origenes für ſie auf die Tradition der Apoſtel beruft (in ep. ad. 

ı0 Rom. lib. V. Opp. ed. de la Rue IV, 565), ſo bat man ſich (wenn a.a. O. wirklich er 
und nicht Rufin fpricht) zu erinnern, daß die Kirche feiner Zeit raſch bei der Hand war, eine 
gebilligte Lehre oder rituelle Übung aus der apoftolifchen Überlieferung abzuleiten. Die 
Begründung der Kindertaufe war eine fehr verſchiedene. Drigenes fieht in der Geburt 
überhaupt eiwas Befledendes, was durch die Taufe hinweggenommen werde (in Luc. Evang. 

15 hom. XV); wenn er erklärt, daß auch die Kinder der Vergebung bebürfen (in Levit. 
hom. VIII), jo hängt das mit feiner Anficht von einer in einem früheren Zeben be 
angenen Sünde und zugezogenen Schuld zufammen. Hält Drigenes die Kindertaufe 
Kir überflüffig, falls nicht eine durch fie zu tilgende Schuld vorläge (ebendaf.), jo be— 
iehen dagegen andere morgenländifche Rirdhenlehrer den Segen derſelben ausbrüdlih auf 

2% das fpätere Leben. Gregor von Nazianz meint (or. 40 cap. 28), daß die aus Unwiſſen— 
heit begangenen Sünden den Kindern wegen ihres Alters nicht zugerechnet werden fünnen, 
doch hat er deutlich Zweifel, ob fie ohne Taufe felig werden (vgl. auch ce. 23); jo rät 
er, zumal eineo tıs Enelyoı xivovuvoc, fie alabald zu taufen, denn jedenfall, meint er, 
ift es beifer, daß fie ohne Bewußtſein „gebeiligt” werden, als daß fie „unverfiegelt und 

35 ungeweiht“ (dopodyıora xal Areleora) abſcheiden; für gewöhnlich empfiehlt er das 
dritte Lebensjahr abzuwarten, weil die Kinder dann etwas von den Worten des Sakra— 
mentes hören und das Gehörte, wenn auch nicht verftehen, doch ſich einprägen können: 
dann werde ihnen Leib und Seele geheiligt durch das Myſterium der Taufe (ibid.). Für 
die Anfänger (rois doyousvors, was nur Kinder fein fünnen) jagt er ec. 7, ift die Taufe 

30 ein Siegel; für das reifere Alter dagegen ein Charisma und die MWieberberftellung des 
durch die Sünde gefallenen Ebenbildes. In einem von dem Pelagianer Julian ange: 
führten Fragmente des Chryfoftomus, deijen Echheit auch Auguftin (contra Jul. I, 821) 
nicht bezweifelt, fagt diefer: Mir taufen darum die Kinder, obgleich fie nicht durch die 
Sünde befledt find, damit ihnen die Heiligkeit, Gerechtigkeit, die Kindſchaft (adoptio), 

35 das Erbe, die Bruderfchaft Chrifti beigelegt werde, auf daß fie feine Glieder feien. Aehn— 
lich denfen die meiften ſpäteren Griechen. 

IH. Lehre des Auguftin. Es ift fein Zweifel, daß Auguftin für die Lehre von 
der Taufe von großer Bedeutung geworden ift. Er ift derjenige, der fie zuerjt als ein 
Problem empfunden bat. So ilt e8 berechtigt, wenn Steit feine Lehre in befonderer 

#0 Ausführlichkeit behandelt hat. Auguftin hat feine Gedanfen teild den Donatiften gegen- 
über in mehreren Schriften enttwidelt, bejonderd in dem umfänglichen Werfe De ba 
tismo libri VII, c. 400, opp. ed. Maurin. t. IX, 53 ss. = MSL XLIII (vgl. 
ferner De unico baptismo contra Petilianum ad Constantinum, ce. 410 ib. 359ff.), 
worin er die Giltigfeit der von den Ketzern und Schiämatitern erteilten Taufe nach— 

45 gewwiefen hat. Teils hat er fie, namentlich die Beziehung der Taufe auf die Erbfünde, 
in feinen Schriften gegen die Pelagianer erörtert. Sein Standpunkt ift im feiner Ent: 
widelung bez. in diefen beiden Streitigkeiten nicht ganz der gleiche geblieben; der Wende: 
punft liegt indeifen doch nicht in dem pelagianifchen Streit, fondern ſchon in dem Jahre 
408, wenn anders im diefes, wie die Mauriner annehmen, der für die Lehre von der 

50 Taufe fo wichtige Brief an den Biſchof Bonifatius von Cataqua (Ep. 98, opp. t. II, 
MSL XXXIII) gebört. 

1. Auguftin ſchied, vielleicht darin alleintehend, ſcharf zwifchen dem Saframent und 
feinem Yan (res saeramenti) und gab zu, daß man jenes ohne diejen empfangen, 
ursprünglich auch, daf man diefen ohne jenes haben könne. Seine Grundgedanten über 

55 die Taufe find von vornherein nur aus feinem Begriffe von der Kirche zu verfteben. Die 
(katholische) Kirche ift für Auguftin der „Leib“ Chrifti, in welchem der Geift die „Glieder“, 
d. h. die Gläubigen belebt; für den Einzelnen giebt es fein Heil, wenn er nicht in die 
Kirche eintritt. Dies gefchteht äußerlich durch die Taufe, innerlich durch die im Glauben 
erfahrene Wirkung des Geiftes; auf beiden Faktoren berubt die „Miedergeburt”. (So bat 

6 Auguftin ſtets gedacht, vgl. De peccat. merit. et remiss. III, 4 S7, opp. t.X, 
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MSL XLIV). Das Taufwafler in feiner leiblich abwaſchenden Wirkung ift nur Symbol 
(de bapt. IV, 23. 8 30); die dem Bilde entfprechende Realität ift die sanctificatio 
spiritualis und ihre Wirkung, die Wiedergeburt. 

Die Taufe ift alfo das „sacramentum regenerationis". Die Wiedergeburt ift 
nach der negativen Seite die renovatio a vetustate; dieſe befteht mejentlihb in der 5 
Sündenvergebung (De bapt. I, cap. 11. 8 16), welche der bI. Geift zunächit geben muß, 
weil er nur in einem reinen Herzen wohnen kann. Die Taufe beißt daher auch sa- 
cramentum remissionis peccatorum (De bapt. V, cap. 21. $29). Die Sünden: 
vergebung kann Gott unmittelbar geben oder durch Vermittelung feiner Heiligen, denn in 
diefen wohnt er als feinem Tempel (Serm. 90, bef. cap. 9); er giebt fie auf ihre ı0 
geijtlichen ;Fürbitten (De bapt. III, cap. 18. 8 23). {in diefer Macht der Heiligen, d. h. 
der wirklich Gläubigen in denen der Geift wohnt, oder nad Auguftins fpäterer Anficht 
der Wrüdeftinierten, liegt die fündenvergebende Vollmacht der „Kirche“ (De bapt. I, 
eap. 11. 8 15). Fragen wir, melde Sünden in der Taufe vergeben werden, fo finden 
wir im den Büchern gegen die Donatiften, namentlid) in dem Werte De baptismo, überall 15 
nur die altuellen Sünden berüdfichtigt. Erft in den fpäteren Schriften faßt Auguftin die 
Erbfünde vorzugsweife in das Auge, aber mit ihr werben (per accidens) alle Sünden 
erlafien, die mit Herz, Mund, That begangen worden find (Enchirid. ad Laurent. c. 43, 
opp. t. VI, MSL XL). Die Mirfung der Vergebung der Erbfünde bejteht näher 
darın, daß die Konkupiscenz, die dem Menjchen vor der Taufe ald Schuld angerechnet wird, 0 
dem Getauften nicht mehr als foldhe in Anrechnung kommt; fie bleibt zwar noch in 
ibm, aber nur actu, non reatu, fie eine Kranfbeit (non substantialiter manet 
sicut aliquod corpus aut spiritus, sed affeetio est malae qualitatis, sicut Janguor), 
als ein in der täglich fortichreitenden Erneuerung feines Lebens mehr und mehr ver: 
ſchwindendes Nefiduum feiner natürlichen Abftammung; (De nupt. et concup. I, 25. 3 
$ 28; cap. 26. $29, opp. t. X, MSL XLIV). Über die pofitive Seite der Wieder: 
geburt der Taufe läßt fih Auguftin weniger aus; fie ftellt fi) dar als die reconeiliatio 
des bonum naturae (Ep. 98, ad Bonif. Epise., $ 2), die Belebung aller natür- 
lichen Kräfte durch den Gottesgeift, modurd auch der Glaube erft feine rechtfertigende, 
d. b. in Auguſtins Sinne heiligende Kraft empfängt (Ep. 185, ad Bonif. Tribun., so 
eap. 9. 8 40). 

Wie die Taufe die objektive Bedingung, fo ift die Belehrung, welche ihrerfeits die 
Momente der Buße und des Glaubens in fich ſchließt, die fubjeftive Bedingung der 
Wiedergeburt. Durch beide ift darum das Heil bedingt. Dies ift der — des 
Werkes De baptismo. Auguſtin kann es nicht beſtimmt genug verſichern: aliud esse 35 
sacramentum baptismi, aliud conversionem cordis, sed salutem hominis ex 
utroque compleri. Es fann an und für ſich der Fall eintreten, daß die Taufe da gegeben 
wird, two die Belehrung noch fehlt, fowie daß die Belehrung bereits vor der Taufe vor: 
banden iſt. Obgleich Aug. das Heil normalerweife ald Produkt beider Faktoren an 
fiebt, jo beurteilt er doch die Fälle noch nadhfichtig, in welchen das Eine oder das Andere 10 
obne die Schuld des Menfchen fehlt: Taufe ohne Belehrung ift ein unverfchuldeter Mangel 
bei den bald nad der Taufe fterbenden Kindern; Belehrung obne Taufe ift ein unver: 
ſchuldeter Mangel bei foldhen gläubigen Katechumenen, weldye vor dem Empfange der 
Taufe fterben. Auguftin glaubt, daß in diefen Fällen Gott das Fehlende aus Gnade 
fuppliere. Er giebt die Möglichkeit eines Erfages der Taufe freilih nur zu, two nicht Ver— #5 
achtung derjelben im Spiele ift, denn wo diefe vorliegt, kann überhaupt von Belehrung 
nicht die Hede fein: diefe Verachtung ift ja nur das Zeichen eines unbefehrten Herzens. 
®al. De baptismo IV, 22—25. 3 29— 32. Später bat er geurteilt, daß die Taufe un: 
bedingte Heildnotwendigkeit babe, da fie die Eingliederung in die Kirche fei, außerhalb deren 
der Geiſt niemand lebendig madt (Ep. 185, ce. a. 417, cap. 11 8 50). Auf diefem s50 
Standpunfte konnte er nicht mehr zugeben, daß ein vor der Taufe fterbender Katechu— 
mene felig twerben möge (De peccat. merit. I, 26, 12). Den Märtvrertod fieht Auguftin 
freilich auch fpäter noch ala Erfaß der Taufe an (De eivit. Dei lib. XIII. cap. 7 
geſchrieben zwiſchen 416, two nad den Benediktinern das 11. Bud, und 420, mo das 
14. Buch verfaßt wurde, opp. t. VII, MSL XLI), jedoch auch diefen nur dann, wenn 55 
er für die chriſtliche Einbeit, alfo für das Bekenntnis der katholischen Kirche erduldet wird 
(Ep. 185, cap. 2 5 9), und die Waſſertaufe nicht mebr möglich ift. 

Dem Unbelebrten bilft die Taufe nichts, denn er empfängt fie als fietus oder si- 
mulatus, als Heuchler. Ganz im gleichem Falle ift der, welcher außer der Kirche von 
Häretilern oder Schismatikern die Taufe annımmt, wenn er fie von einem Katholiken © 
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baben fünnte, denn er beweiſt ſich damit als Feind der Einheit der Kirche und bes einen 
in der Kirche waltenden Geiftes, der alle Wirkungen der Taufe vermittelt. Auguftin 
jet dabei in De baptismo (I, 12. 13, $ 18—21; IV, 11, $17; V, 21, $ 29) zwei 
Möglichkeiten: entweder die Sünden werden dem fietus vermöge der Realität des Sa- 

5 framentes für den Augenblid (in ipso temporis puncto, ad punctum temporis) 
erlafjen und ehren, mweil der Geift Gottes vor feiner Heuchelei fliebt (V, 23, 8 33), 
fofort wieder zurüd, wofür er die Analogie von Mt 18, 23—35 anfübrt, oder fie werden 
ihm überhaupt nicht vergeben ; unter beiden Vorausfegungen geht er leer aus und mit 
Recht, denn ihm fehlt die Liebe, melde allein die Menge der Sünden bedeckt. Ebenfo 

10 verhält es ſich mit den übrigen, den pofitiven Wirkungen der Taufe: Augustin giebt 
zivar zu, daß auch der Gottloje Chriftum in der Taufe anzieht, aber nur usque ad 
sacramenti perceptionem, alfo nur im bilblichen Akt, den die Waffertaufe repräjentiert, 
nicht aber usque ad vitae sanctificationem, die nur in den Guten zu ftande Tommt; 
nur dieſe werden darum in der Taufe geiftlich geboren und Kinder Gottes (V, 24, 8 34. 

15 35). Gleichwohl iſt Auguftin weit entfernt, den fietis und Häretifern jede reale Tauf: 
wirkung abzufprechen, denn den Charakter der Taufe, das Zeichen des Herrn, haben auch 
fie unverlierbar empfangen, find durch die Taufe als fein Eigentum, als Glieder an feinem 
Leibe unwiderruflich bezeichnet (dies ijt der „character dominicus“); eben darum ift an 
ihnen die Taufe nicht zu wiederholen, fondern wenn fie fich ipäter befehren oder aus der 

% Irennung von der Kirche in dieſe zurückkehren, wird ihnen nur die Hand aufgelegt, da= 
mit fie die ſpezifiſche Gnadengabe der Kirche, den die Sünden vergebenden Seit und bie 
die Sünden bededende Liebe, in fih aufnebmen und nun die Zaufe anfange, zum Segen 
in ihnen zu wirken (III, 16, 821; VL, 3, 8 5. 3. 87). 

Auf feinem urfprünglichen Standpuntte, wo er die Erbjünde noch nicht in Betradht zog, 
235 war 8 für Auguftin nicht fchwer, die Kindertaufe zu rechtfertigen. Er bat diefe Taufe 

ſtets gebilligt. in dem Werke De baptismo jagt er: das Heil fei ficher geftellt, wenn 
bei volljogener Taufe das durch die Notwendigkeit fehle, was der Schächer gehabt habe, 
nämlich die Belehrung. Darum balte die Kirche feft an dem überlieferten Brauche, die 
Kinder zu taufen, denn obgleich fie ſich noch nicht zur Gerechtigkeit mit dem Munde be— 

30 kennen könnten, ja fogar wimmernd gegen das Sakrament ſich jträubten, behaupte doch 
niemand, daß fie vergeblich getauft würden. Wenn andere an ihrer Statt anworten, da= 
mit die Freier des Saframentes nicht unvollitändig bliebe, fo gelte dies zu ihrer Hei: 
ligung, weil fie felbit nicht antiworten fünnten; nur wenn jemand für einen Erwachſenen 
antworten wollte, jo würde dies nicht gelten (De bapt. IV, 23. 24, $ 31,32). In 

85 dem lebteren Satze liegt ſchon der Keim, aus welchem ſich Auguftins jpätere Anficht über 
die Kindertaufe entwidelte. Hatte.er eine jtellvertretende Beantwortung der Tauffragen durch 
die Eltern oder Paten zur Vervolljtändigung der faframentlihen Form angenommen, fo 
wurde ihm daraus hernadh ein ftellvertretender Glaube der Kirche, mit der Wirkung, die 
Bande der Erbichuld zu löfen, dem noch unmündigen Kinde den Geift Gottes einzu— 

0 pflanzen und die Wiedergeburt in ihm vor der Belehrung zu bewirken. Für feinen neuen 
Standpunkt war das auch fein jchiwieriger Gedanke. Denn wenn in Adam alle Menjchen 
ohne ihren Willen fündigen fonnten, warum jollen fie nicht auch durch einen fremden 
Willen mwiedergeboren werden fünnen? 

2. Die abjchliegenden Gedanken Augufting begegnen uns (wahrjcheinlich) zuerſt in feinem 
45 Briefe an den Biſchof Bonifatius, f. vo. ©. 408,0. Wir entnehmen dem Briefe (Ep. 98) 

folgende Säte: 1. das Kind bat die Schuld Adams auf fich gezogen, als es noch nicht 
jelbitftändig (in se ipso), fondern mit jeinem Erzeuger noch eins war ($ 1). 2. Durch 
die Taufe wird das Kind „wiedergeboren” und dadurd das Band diefer Schuld jo gelöft, 
daß der Neatus derjelben niemals wieder zurüctehren fann, denn dies wäre nur möglich 

50 durd) eine neue Geburt aus der Eltern Fleiſch; das getaufte Kind kann daher die in der 
Taufe empfangene Gnade nur durch eigene Gottlofigfeit und eigene Sünde verlieren, die 
nicht auf dem Wege der Wiedergeburt, jondern durch andere Heilung getilgt werben 
müfjen (S 1 u. 2). 3. Des Menſchen Geift ift, wo er ausgebildet ift, von individueller 
Art und kann nicht zwei Perfonen gemeinfam jein, jo daß, wenn der eine fündigte und 

55 der andere nicht fündigte, die Schuld von jenem auf diefen überginge und eine gemein: 
jame wäre; anders aber verhält es fich mit dem bl. Geifte, der als Geift der Einbeit, als 
SGemeingeift, in den darbringenden Eltern und dem dargebrachten Kinde gemeinfam iſt 
und vermöge defjen Gemeinjchaft der Wille jener diefem zu gute kommt (S 2). 4. Ein 
weſentliches Bindeglied in diefer Theorie ift der Gedanke, daß es nicht allein die Eltern find, 

60 welche das Kind darbringen, fondern die universa societas sanctorum atque fidelium, 



Taufe. II. Kircheulehre 411 

die Kirche, welche als Mutter alle und folglich auch die einzelnen aus ihrem Schoße ge— 
biert; die Gemeinde hat ihre Freude an dem heiligen Werke der Darbringung und verhilft 
durch ihre heilige und ungeteilte Liebe dem Kinde zur Mitteilung des in ihr waltenden 
bl. Geiſtes (S 5). 5. Zwar kann es auffallen, daß die Darbringenden für das Kind 
antworten: „es glaubt,“ während es doch nicht glauben kann. Doch auch dieſes Be: 5 
denten jchwindet, wenn man das Weſen eines Saframentes begriffen bat. „Sakramente“ 
find an ſich Bilder der von ihnen bedeuteten Sachen, daher wird die Bezeichnung diefer 
legteren mit Necht auf fie übertragen, wie man am Dftertage jagt: heute ift der Herr 
auferitanden, oder vor dem Paſcha: demnächſt ift das Leiden des Herrn, während doc 
beides nur einmal vor vielen Jahren geſchehen ift, jo macht das „Saframent des Glaubens“ 
das Kind zu einem Gläubigen und „iſt“ der Glaube desjelben. Kommt das Kind fpäter zur 
Einficht, jo wiederbolt es nicht das Saframent, jondern es verfteht dasjelbe und ftimmt mit 
jeinem Willen der Wahrheit desfelben zu. So lange es dies nicht vermag, wirft das Saframent 
zu feinem Schuß wider die feindlichen Gewalten, und wirft fo viel, daß, wenn es vor 
dem freien Gebrauce feiner Vernunft aus dem Leben jcheidet, es dur das Saframent 
mitteljt der empfeblenden Liebe der Kirche und auf deren gemeinfamen Beiftand (christiano 
adjutorio) von der Verdammnis der Erbichuld befreit wird (S 7—10). 

Dur den pelagianifchen Streit erhielt Auguftin Gelegenheit, feine im Briefe an 
Bonifatius entwidelten Sätze noch fchärfer zu formulieren und die Beziehung der Taufe 
auf die Erbfünde befonders nahdrüdlich zu — Manche ſeiner Gedanken wurden von 20 
ihm in dieſer Zeit noch weiter ausgeführt und begründet. In ſeinem Briefe an Dar— 
danus (Ep. 187, cap. 8, S26—29, opp. II, MSL XXXIID) entwickelt er im Jahre 
417 ausführlich den Bedanten, dat ſchon in den getauften Kindern der bl. Geift, ob: 
gleich fie ihn noch nicht kennen, wohne, wie fie auch die Vernunft haben, obgleich fie um 
diejelbe noch nicht willen. In dem ſchon einige Jahre früher gejchriebenen Werke De 25 
peceatorum meritis et remissione et de baptismo parvulorum, libri III (a. 412, 
opp. t. X, MSL XLIV) vrüdt er noch bejtimmter den Gedanken aus, daß die Kinder 
durch das Saframent und die Liebe der Gläubigen gereinigt und jo dem Leibe Chrifti, 
der die Kirche ift, inforporiert werden, damit fie in ibm lebendig, beilig, frei, erlöft 
und erleuchtet würden (I, 26, 8 39); daß der Geift der Gerechtigkeit jener Erwachſenen, 30 
durch melde (ald Paten) die Kinder wiedergeboren werden, in der „Antwort“ den 
Glauben auf fie überträgt, welchen fie noch nicht durch eigenen Willen haben können 
(eorum, per quos renascuntur, justitiae spiritus responsione sua trajieit in 
eos fidem, quam voluntate propria nondum habere potuerunt, III, 2, S 2); 
daß die Kinder gewifjermaßen in den Worten derer, die fie während der Taufe tragen, 35 
ihren Glauben befennen (I, 19, 8 25), und darum (offenbar von Gott) unter die Zahl 
der Gläubigen gerechnet werden (ibid. 20, 8 28). Dagegen ſtehen die ungetauft ſterben— 
den (mas hm gleihfalld nur als göttliches Urteil gelten kann) mit denen auf gleicher 
Linie, melde an den Sohn Gottes nicht glauben, welche ohne Gnade aus dem Leben 
ſcheiden und über denen der Zorn Gottes bleibt (ibid.). Doch nahm er an, daß ſolche «0 
Kinder nur die mildeite Verdammnis treffe (I, 16, 8 21). 

III. Die Xebre des fpäteren Katbolicismus. — Durch Auguftin war die 
römische Yebre von der Taufe in ihren Grundbeftandteilen vollendet, und der Scholaftif 
blieb es nur vorbehalten, fie zu fhitematifieren. Die Gebanfenarbeit des Lombarden 
Sentent. Lib. IV, Dist. 3—7, und befonderö des Thomas von Aquino Summa theol. 4 
P. III, qu. 66— 71, wurde von dem Tridentinum und dem römischen Katechismus (Pars 
II, eap.2; Libri symb. ecel. cath. ed. Streitwolf u. Klener, tom. I), obne weiteres 
adoptiert. Vgl. auch Bellarmins Traftat De baptismo (Disputationes de controversiis 
ehrist. fidei, tom. II de sacramentis, lib. II, 1). Die Taufe gilt als das „erſte“ 
der Saframente. Sie giebt an ſich ein Necht, zugleich aber auch erjt die „Fähigkeit“ die so 
andern Sakramente, die die Kirche befigt, zu empfangen. m Unterjchiede von allen 
andern Saframenten darf fie noch immer im „Notfalle” (d. b. bei großer Sterbensgefahr) 
bon einem Laien vollzogen werben. 

1. Die Scholaftit unterfchied zwiſchen der Materie und der Form der Taufe. (Vgl. 
dazu Art. „Sakrament“ Bd XVII, 361, 1— 1.) Thomas hebt dabei befonders hervor, 55 
daß das Salrament nicht blos das Waſſer fer, jondern die Anwendung des Waſſers, die 
Taufbandlung (l. e. qu. 66, art. 1 Resp.), worin ibm der römische Katechismus (l. ce. 
qu. 6) und Bellarmin (l. ec. cap. 1) folgen. Die Materie der Taufe ift das Waſſer, das 
zu dieſem Zwecke geweibt ift durch die Taufe Chrifti, und aus vielen Gründen ſich für 
denſelben bejonders eignet (Thomas, I. ec. art.2 u. 3); 08 darf mit fremden Stoffen wo 
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vermifcht fein, aber nur in folcher Duantität, daß feine Natur dadurch nicht weſentlich 
alteriert und aufgehoben wird (Thomas, 1. e. art. 4). Die Form des Saframentes liegt 
in den Worten: Ego te baptizo in nomine P., F. et Sp. S. (ibid. art.5. Catech. 
Rom. qu. 10. 11). Über die Giltigfeit der Taufe bloß „im Namen Jeſu“ allein war 

5 man verſchiedener Meinung; vgl. einerjeits Petrus Lombardus (Dist. 3 B. E), der fie 
behauptet, andererſeits Alerander von Hales (Summ. IV, q. 13. m. 4. a. 1), der fie 
leugnet. Materie und Form, fowie die Antvendung derfelben, sunt de necessitate 
baptismi, alles andere, was die Kirche hinzugefügt bat, fol nur den Eindrud der feier 
erhöhen (Thomas, 1. e. art. 10). Die Taufe ift in ihren Subftantialien von Chriſtus 

10 eingefeßt. Über die Zeit, wann dies gejchehen fei, differieren die Anfichten der Scholaftiker. 
Einige fuchen den Moment der Inftitution im Geſpräche mit Nikodemus, andere in ber 
Taufe Ehrifti, wieder andere in dem Taufbefehl nach der Auferftebung. Der Lombarde 
(Dist. 3. F.) meint, fie müßte ſchon geftiftet getwefen fein, als Jeſus feine Jünger je 
zwei ausfandte. Durch Jeſu Taufe erhielt nad Thomas (qu. 66, art.2 Resp.) die 

15 Taufe überhaupt die Kraft, die Gnade mitzuteilen, und fomit ihre fatramentliche Dignität 
(unde tunc vere institutus fuit, quantum ad ipsum sacramentum); ihre obliga= 
torifche Notwendigkeit wurde den Menſchen erft nad feinem Leiden und Sterben ver- 
fündigt, teils weil durch feine Paffion erjt die vorbildlichen Sakramente erlofchen und die 
realen an ihre Stelle traten, teild weil durch die Taufe der Chrift dem Leiden und der 

20 Auferftehung feines Herrn fonfiguriert wird. Der römiſche Katechismus bat diefe Ger 
danfen nur näher erläutert (qu. 16. 17); Bellarmin bat fie in vier kurze Thefen zu— 
fammengefaßt (cap. 5), nad ihm ift die obligatorische Taufpflicht erft mit dem Pfingjt- 
fefte eingetreten. 

Über die Wirkung der Taufe wurden nur Auguftins Anfichten präzifer und ſyſte— 
35 matifcher formuliert. Da die Taufe in der Kraft des Leidens und Todes Chrifti wirkt 

und beides dem Täufling fo mitteilt, als ob er es felbjt erbuldet hätte (Thomas, 1. e. 
qu. 69, art. 2 Resp.), jo iſt ihr letter Effekt die Nechtfertigung oder Wiedergeburt 
(qu. 66, art. 1, qu. 69, art. 10 Resp.; Bellarmin cap. 1). Durd die Taufe werden 
alle Sünden, ebenfo alle Schuld der Sünde (reatus peceati) getilgt (qu. 69, art. 1 

u. 2). In Beziehung auf die Erbfünde lehrt Thomas freilih, daß fie an ſich durch 
die Taufe nur reatu, d.b. als Erbſchuld gehoben mwird, dagegen actu fortdauert, 
fofern fie ald ungeorbnete Begehrlichkeit des niedern Seelenlebens und der Leibes— 
triebe fortwirft und fo den feuerfangenden Zunder bildet, an welchem ſich die Sünde 
immer bon neuem entzünden fann. Zur Sünde wird fie aber nur dann, wenn der Menich, 

35 der ihren Reizen widerſtehen kann, ihr mit feinem Willen zuftimmt (P. III, qu. 27, 
art.3, P.II. I. qu. 74, art. 3, qu. 82. art. 3). Völlige Tilgung der Konfupiscenz 
tritt nur ausnahmsweife und al3 Wunder bei der Taufe ein: fie ift effeetus baptismi 
per aceidens, weil bei der Einfegung nicht beabfichtigt (P. III, qu. 69, a.8). Nach 
dem Lombarden wird die Konfupiscenz durch die Gnade der Taufe abgeſchwächt und 

40 gemindert (II. Dist. 32, A. u. B.). Das Tridentinum (Sess. V. decret. de peccato 
ur $5) Spricht es noch beftimmter aus, daß die zurüdbleibende Konkupiscenz nur als 
Anlaß zum Kampfe und zur größeren Verberrlihung diene, keineswegs aber dem mutig 
Kämpfenden ſchade, und daher nur uneigentlih von Paulus (Nö 6, 12; 7,8) Sünde 
genannt werde (vgl. Catech. Rom. 1. c. qu. 31. 32; auch 40). Durd) die Taufe werden 

#5 nad) Thomas für den Sünder die Strafen, aber nur des zufünftigen Lebens, aufgehoben, die 
des gegenwärtigen dagegen bleiben zurüd, weil es den Gliedern zulommt, mit Chriftus 
zu leiden und meil diejes Leiden zur größten Übung gegen die Konkupiscenz dient (III, 
qu. 69, art. 3). Der römifche Aatechiemus redet zunäcft davon, daß a Deo „alle“ 
peceatorum et scelerum poenae erlajjen würden, daß die Kirche infonderbeit feine 

so satisfactiones in der Taufe auferlegen dürfe, qu.33, hält dann aber doch für nötig zu 
fonitatieren, daf die poenae eiviles freilich blieben, qu. 34. Neben ihren negativen Wirkungen 
übt die Taufe auch pofitive. Da nämlich durch fie der Menſch Chriſto inforporiert wird, 
jo erlangt er nad) Thomas auch die Gnade und die Kräfte (gratia et virtutes, qu. 69, 
art. 4), Die fich nicht auf die Heilung der dem alten Leben angebörigen Schäden be 

55 ziehen, jondern das neue Leben zu fördern beftimmt find. Der römische Katechismus 
drüdt dies freier von ſcholaſtiſchen Ausdrücken fo aus, daß durch die Taufe nicht bloß 
Vergebung der Sünden erteilt werde, fondern aud eine der Seele inhärierende göttliche 
Qualität entftehe, gleichſam ein Licht und Glanz, welche alle Seelenfleden tilge und 
die Seele ſelbſt ſchöner und glängender darftelle; diefe Gnade aber habe felbft wieder 

60 alle Tugenden zum Gefolge, melde mit ihr der Seele von Gott eingegoffen werden 
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(qu. 37—40). Die Inkorporation in Chrifto, welche bei Thomas die Gnadenwirkung 
der Taufe ift und allen anderen vorausgebt, wird von dem Katechismus als vereinzelte 
Wirkung und nadträglih angeführt. Die letzte Wirkung der Taufe bei Thomas ift das 
Uffnen des Himmels; der Lombarde hat fie unmittelbar auf das Verſöhnungsopfer 
Chriſti zurüdgeführt; Thomas begründet fie fo: die Pforte des Himmelreichs öffnen heißt 5 
das — des Eintritts entfernen; dieſes Hindernis ift die Schuld und Strafbarleit; 
ihre Aufbebung geichiebt durch die Taufe (qu. 69, art. 7). Der römiſche Katechismus 
erläutert diefe Wirkung an der Taufe Chrijti (qu. 44). 

Auch in der Frage nach den fubjektiven Bedingungen, an welche die Wirkungen der 
Taufe gefnüpft find, blieb im allgemeinen Auguftins Anfeben maßgebend. Nach dem 10 
Lombarden erhalten nur diejenigen Erwachſenen, welche gläubig getauft werben, mit dem 
Saframent die res sacramenti; die, tweldhe ohne Glauben oder beuchlerifch binzutreten 
(qui sine fide fiete accedunt), nur das Saframent, nicht aber die Sache (Dist. 4. 
A. B.). Thomas fordert auf Seiten des Täuflings den bejtimmten Willen, das Sakra— 
ment und deſſen Wirkungen zu empfangen; fietus beißt ibm der, deſſen Wille der Taufe 
oder deren Wirfung innerlich twiederjpricht, dies ift aber entweder der Ungläubige, oder 
der Salramentsverächter, oder der den Ritus der Kirche nicht Beobachtende, oder der ohne 
Andacht Hinzutretende. Daraus ergebe ſich, daß die fietio ein Hindernis für den Effelt 
der Taufe ſei; diefer kann daber erit dann eintreten, wenn die fietio durch die Buße be: 
jeitigt ift (qu. 69, art. 9 und 10). Die fubjeltive Stimmung des Täuflings beftimmt 20 
aber nah Thomas das Maß des Tauffegens; die mit größerer Andacht (devotio) Hin: 
zutretenden empfangen die erneuernde Gnade reichlicher als die, welche mit geringerer 
Andacht nahen. 

2. Von großer Bedeutung ift in der Yehre des Thomas von der Taufe der Charafter, 
den fie imprimiert (j. dazu Art. „Satrament” ©. 366, 10—48); bat er biejen Begriff 
auch von Auguftin entlehnt, jo bat er doch mit ihm weit mehr anzufangen gewußt, als 
diefer, und ihn viel lebendiger in den Komplex der Taufwirfungen verwoben; ja er bildet 
bei ibm die Grundlage derjelben und das Band, welches fie mit der falramentalen Handlung 
feft zujammenbält. Die Handlung ift ihm sacramentum tantum, der Charakter sacra- 
mentum et res, die — res tantum (qu. 66, art. 1 Resp.). Schon daraus iſt so 
erfichtlih, daß die äußere Abwaihung nur das Bild einer inneren Wirkung ift, die alle 
Täuflinge, auch die fieti, an ihrer Seele empfangen und die Thomas als den geiftlichen 
Gharafter der Taufe (character spiritualis) bezeichnet, der Charakter aber iſt wiederum 
das Bild der legten Wirkung des Saframents, nämlich der erneuernden Gnade. Aller: 
dings tft der Charalter als Folcher noch feine neue Gefinnung; er iſt ledigli signum 35 
eonfigurativum, d. b. ein ber Seele eingeprägtes Zeichen, womit der Täufling als 
Chrifto zugeeignetes Eigentum, als Glied feines Yeibes, bezeichnet wird ; empfängt er die 
Taufe recht disponiert durch den in der Yiebe thätigen Glauben, jo wird er auch mit Chrijto 
der Gefinnung nad eins (quieunque baptizantur in Christo conformati ei per 
fidem et charitatem, induunt Christum per gratiam; alio modo dieuntur aliqui 
baptizari in Christo, in quantum aceipiunt sacramentum Christi. Et sie omnes 
induunt Christum per configurationem characteris, qu. 69, art. 9 ad 1”). 
Allein da die Salramente nicht bloß Bilder innerer Gnadenwirkungen, jondern als signa 
efficacia aub Urjachen derfelben find, jo treten alle dieje bei der Taufe in Betracht 
fommenden Momente zugleib in ein faujales Verhältnis; mie die äußere Abwaſchung 45 
den Charakter faufiert, fo tft der Charakter wieder die „Form“ der Gnade und diefe fein 
Erfelt (qu. 69, art. 10), d. b. der Charakter ftellt einesteild den habitus gratiosus 
des Getauften dar und iſt andernteils die Vermittelung fortgejegter  ficherer Wirkungen 
ber gratia. Dies VBerbältnis erklärt jih näber aus folgender Außerung (qu. 70, 
art. 4 Resp.): quia baptismus operatur instrumentaliter in virtute passionis » 
Christi, ideo baptismus imprimit characterem incorporantem hominem 
Christo. Als bildlihe und doch wirkſame Bezeichnung der durch die Taufe vollgogenen 
Inlorporation in Chrijtum ftellt der an der Seele haftende Charakter den Getauften 
im eine ſolche reale Stellung zu Chrijto, daß der Gnabenftrom, der von diefem aus: 
gebt, ſich ibm notwendig mitteilen muß, wenn fein Hindernis dazwiſchen tritt. So 55 
lange ein Hindernis beitebt, fann der Charakter nicht zu feinem Effeft kommen, mit 
keiner Entfernung tritt dieſer Effelt von jelbjt ein (qu. 69, art. 10). Der Charalter 
baftet an der Seele unauslöfchlich, fie trägt ibn daher nicht bloß in der Zeit, fondern 
auch in der Ewigleit, die gute zum Ruhme, die gottlofe zur Strafe (qu. 63, art. 5, 
ad 3”). Bon diefer feinen Gedankenbildung bat ſich der römiſche Katechismus wie der 60 

— 5 

137 

— = 



414 Tanfe. II. Kirchenlehre 

ganze neuere Hatholicismus nichts angeeignet; die Lehre vom Charakter bat für die 
römische Dogmatif nur noch den Zived, die Unmiederbolbarkeit der Taufe zu motivieren 
(Catech. Rom. qu. 41; 42), und doch war er dem Begründer der fatholifchen Theologie 
im Mittelalter der Mittelpunkt, um den fich die ganze theologische Entwidelung der Taufe 

5 und ihrer Wirkungen bewegt. — Mit der Lehre vom „Charafter” des baptizatus hängt 
die Behandlung, die die römische Kirche der Kegertaufe „im Prinzip“ zum Teil werden läßt, 
zufammen. Vgl. d. A. „Ketzertaufe“ Bd X S©.270. Sichert der Charakter als ein indelebilis 
das Necht und die Fähigkeit, die andern Saframente der Kirche zu empfangen, jo geltattet 
er der Kirche, fich einen Ketzer, der zum fatholifchen Glauben übergeht, durch das Buß— 

10 faframent als ein „lebendiges“ Glied einzufügen. Andererjeits hat der getaufte Ketzer an ſich 
die „Pflicht“, der Kirche zu gehorchen. Noch jet nimmt die römifche Kirche auf Grund 
der Taufe in der That die Jurisdiktionsgewalt den Proteftanten gegenüber in Anſpruch. 
Vgl. den Brief Pius IX. an Kaiſer Wilhelm I. vom 7. Auguft 1873 (bei Mirbt, Quellen 
zur Gefchichte des Papfttums ꝛc., 2. Aufl. 1901, ©. 386). Doc findet fie neuerdings 

15 mehr Intereſſe daran, die proteftantifche Taufe im einzelnen zu beanftanden, indem Zmeifel 
ausgeiprochen erden, ob die proteftantifchen Kirchen noch „wirklich“ (d. b. nad) Dlaterie 
und Form rite) tauften. Ihrem „prinzipiellen” Standpunft, wonad die Taufe unwieder— 
bolbar ift, genügt die römische Kirche dadurch, daß fie gegebenenfalld einen Ketzer Prote⸗ 
ſtanten) „hypothetiſch“ ihrerſeits erſt „tauft“ („simon baptizatus es, ego te baptizo ete.“). 

20 3. In einem weſentlichen Punkte trennte ſich die Scholaſtik von Auguſtins ſpäterem 
ſtrengen Standpunkte. Während dieſer ſchließlich die Sündenvergebung und die Erneuerung erſt 
als Wirkung des in der Taufe eingepflanzten Geiſtes anſah und deshalb ihre Möglichkeit 
vor der Taufe beſtritt, ſo ging die Scholartit von der entgegengefegten Anficht aus, daß der 
Glaube des Ertvachjenen bereits vor der Taufe vermöge feines Verlangens nach diefer ihre 

25 twejentliche Wirkung anticipiere.e Schon der Zombarde erllärt, daß diejenigen, welche, 
durch den bl. Geift gebeiligt, mit Glaube und Liebe zur Taufe herantreten, vor derjelben 
durd Glaube und Kontrition gerechtfertigt würden, d. b. von den Flecken der Sünde gereinigt 
und von der Verpflichtung zur Strafe gelöft, freilich noch zur zeitlichen Genugtbuung, wie 
alle Bönitenten, verpflichtet feien; auch von letzterer, ſowie von den nad ber Belehrung 

:o begangenen Sünden, würden fie durch die Taufe befreit und die Gnade mit allen Tugenden 
in ihnen jo gemebrt, daß fie jest ald wahrhaft neue Menſchen angefehen werden fünnten 
(l. e. dist. 4 F). Solden fei daher die Taufe das Bild (sacramentum) der teils ſchon 
empfangenen, teil erft nachfolgenden Sadıe (res; G.). ie dem Märtyrer die Raffion, 
jo erjege dem gläubigen Katehumenen der Glaube und die Zerfnirfhung die Taufe, wenn 

35 diefe durch die Notwendigkeit ausgeichloffen fei (D). Thomas von Aquino bält allerdings 
die Taufe für notwendig zur Seligfeit und darum jeden Menjchen für verpflichtet, fie zu 
judhen (qu. 68, a. 1), unterfcheidet aber drei Taufen, nämlid den baptismus aquae, 
sanguinis und flaminis scil. spiritus sancti sive poenitentiae; obgleich die beiden 
letzteren nichts Sakramentliches haben, gewähren fie nichtsdeftoweniger den Effeft des 

0 Sakramentes, da auch in ihnen das Leiden Chriſti und der hl. Geift wirffam find; zivar 
fehlt beiden die äußere bildliche Darftellung des Leidens, aber die Begiertaufe hat die 
Empfindung (affectio) desjelben und die Bluttaufe ift feine thatfächliche Nachfolge: ebenfo 
ruft in jener der Geift eine Bewegung des Herzens hervor, in dieſer entzündet er bie 
Glut der Liebe; die Bluttaufe ſchließt felbftverftändlich die Begiertaufe in —* Thomas 

45 ſteht darum nicht an, ihr die höchſte Stelle, ſogar den Vorzug vor der ſakramentlichen 
Taufe zuzugefteben (qu.66, art. 11 u. 12). Die, welche mit dem gläubigen Verlangen 
nach der leßteren jterben, fünnen daber auch ohne ihren wirflihen Empfang das Heil 
erlangen wegen dieſes Verlangens ihres in der Liebe thätigen Glaubens, durch melden 
Gott, deſſen Allmacht nicht an die Saframente gebunden ift, fie beiligt; fie haben zwar 

so nicht das Saframent, aber die res sacramenti, feinen Effekt empfangen ; fie find zwar 
nicht corporaliter, aber mentaliter inforporiert (qu. 69, art. 5 ad 1"), nit am 
Leibe, aber im Herzen twiedergeboren ; gleihwohl kommen foldhe Katechumenen nicht jofort 
zum ewigen Yeben, fondern fie haben erft für ıhre vergangenen Sünden zeitliche Strafen 
(im Fegfeuer) zu leiden. Nah allem dem ift die behauptete Heildnotwendigfeit der 

55 Taufe auf das votum zu beichränfen (qu. 68, art. 2 Resp. et ad 1”, 2w, 3m), 
Das Tridentinum bat das Wefentliche der jcholaftiichen Gedanfenbildung in dem Sate 
feitgebalten, daß durch den Glauben allein, ohne die Satramente oder deren votum, ber 
Menſch nicht gerechtfertigt werde (Sess. VII. de sacram. in genere can. 4), worin 
die Regel ausgefprocden liegt, durch welche die tweitere Behauptung, daß die Taufe zum 

60 Heile notwendig fei (ibid. de baptismo can. 5), beftimmt ift. 
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Mas die Kindertaufe anbetrifft, jo mußte fie den Scholaftifern Schwierigkeiten jchaffen 
und eine gewiſſe Umbildung der fonftigen Gedanfen über die Taufe ad hoe veranlafien. 
Kam ja doch alles darauf an, ihre Wirkſamkeit im Momente des Saframentsempfanges 
zu fichern, um den nach der Taufe fterbenden Kindern die Möglichkeit des Heiles zu er- 
öffnen (denn daß die ungetauft fterbenden Kinder der Berdammnis, wenn aud) der mildeften, 5 
verfallen und von dem Schauen Gottes ausgejchlofjen find, ift ſeit Auguftin Ariom ge: 
blieben). Hier aber ergab ſich die große Schwierigkeit, daß bewußtloſe Kinder der 
fides formata, durch welche die Wirkſamkeit der rechtfertigenden Gnade bedingt ift 
und die von der Scholaftif ausprüdlih als Willensakt bezeichnet wird, noch nicht big 
jind. Petrus Lombardus giebt feine beftimmte Antwort auf die frage: Si parvulis in 
baptismo datur gratia, qua, cum tempus habuerint utendi libero arbitrio, 
possint bene velle, fondern nachdem er die Frage zuerft verneint, ftellt er daneben eine 
bejabende Antwort: quidam putant gratiam operantem et cooperantem eunctis 
parvulis in baptismo dari in munere, non in usu, obne daß er eine Entſcheidung 
zwiſchen beiden Anjchauungen verfuchte (I. e. dist. 4 H.). Auch - Thomas hielt die Kinder 
noch feines jelbitthätigen Willensaktes fähig, aber fie glauben durch den Glauben der 
Kirche; denn vermöge der Einheit der Kirche werden die Güter des einen Gliedes den 
andern mitgeteilt: fo müßt der Glaube der Kirche dem Kinde (qu. 68, art. 9 ad 2") 
und durch den Glauben der Kirche werden ihnen in der Taufe gratia und virtutes 
mitgeteilt (qu. 69, art. 6 ad 3”), aber nur als habitus, fo daß jie in ihnen ruhend 20 
und ohne alle Aktivität zu denen find, mie bei dem Schlafenden (qu. 69, art. 6 Resp.). 
Die Anficht des Thomas wurde von Clemens V. auf dem KHonzile von Vienne 1311 bis 
1312 (bei Denzinger:Stabl, Enchiridion symbolorum ete.’, ©. 137f.) beftätigt. Die 
ipätere fatboliihe Iheologie trug fein Bedenken, der Kindertaufe geradezu die infusio 
fidei in dieſem Sinne beizulegen; vol. Johann Fiſher, Biſchof von Rocheſter (Assert. 25 
Luth. Conf. p. 58); Berthold (Deutfche Iheologie 3, 13 der latein. Überfegung, ver- 
deutfcht von Reitbmeier 28, 18); Menfing, Antapolog. 2. Fol. 116a (vgl. Lämmer, Vor: 
tridentinifche Theologie ©. 227. 231). Bellarmin faßt das fatholifche Dogma in folgenden 
Tbefen zufammen (eap. 11): 1. die Kinder haben feine fides actualis d. i. dispositio 
quaedam, wie der Erwachſene fie haben muß, wenn er das symbolum recitiert ; 30 
2. ebenjowenig haben fie dum baptizantur „neue“, dem Glauben und der Liebe ver: 
wandte motus et inclinationes, 3. fie werden dennod nicht ohne allen Glauben gerecht: 
fertigt; 4. e8 wird ihnen nämlich per baptismum der habitus des Glaubens, der Yiebe 
und der Hoffnung eingegofien; 5. fie glauben auch actu, ex auxilio speciali, teils re 
ipsa dum baptizantur, fofern die Taufe als actio ein thatfächliches Glaubensbelenntnis 35 
„it“, teils durch fremden, ftellvertretenden Glauben. 

4. Von der Lehre der Griechen im Mittelalter und in der modernen Zeit iſt nur 
weniges zu berichten. Andere Myſterien jchienen der orientalifchen Kirche nicht zwar wich: 
tiger, aber doch interefjanter und der Klärung bedürftiger, als die Taufe. Auch Ddiefes 

oſterium wird natürlich mit hineingezogen in die Verhandlungen der Myſtagogen (vgl. 40 
bierzu im allgemeinen A. Myſtagogiſche Theologie”, Bd XIII, 612). Seit Eprill von 
Jeruſalem, Catech. 20 (= zweite myſtagogiſche Katecheſe) und dem Pjeudo-Areopagiten 
(Hierarch. eceles. ce. 2) haben auch die Taufceremonien ihre feſte Stelle in der Neibe 
der myſtagogiſchen „Probleme“, fie ericheinen nur relativ einfach; die Eucharijtie iſt, 
zumal in byzantiniſcher Zeit, das weit ergiebigere Gebiet diefer Art von „Forſchung“ ge— #6 
weſen. Es iſt ſchon oben ©. 407,10 —ı1 bemerft worden, daß in gegentwärtigem Artifel das 
Gebiet der Taufbräuche bei Seite bleiben joll. Die myſtagogiſche Behandlung der Taufe 
fönnte aber nur im Zufammenbange mit den jämtlihen Geremonien, die zu dem Myſte— 
rium als Feier gehören, verftändlid gemacht werden. Es muß daher bier genügen, nur 
anzubeuten, daß die theologische Beichäftigung mit der Taufe bei den Griechen fich : 
wejentlib im Rahmen myſtagogiſcher Fragſtellung abgefpielt bat. Zu den feinfinnigen 
„großen“ Moitagogen des Mittelalters gehört Nitolaus Kabafilas (Metropolit von Thea: 
lonich, geft. 1371, f. über ibn den Sonderartifel in Bd IX, dazu meine Ausführungen 
in Bd XIII, 620). Er bat nad dem Areopagiten wohl am genaueften über die Taufe 
gebandelt, nämlich in feinem Werke [leo Tjs Zr Aororo Lwijs, vgl. den 2. Aöyoc: 66 
riva ovyrölsıay ab napfyeraı Bartioua (ſ. Gaß, Beiträge zur kirchlichen Yitteratur 
des griechiſchen Mittelalters, 2. Bd, 1849; bier in der Einleitung, S. 106 ff., eine ge: 
nauere Grörterung der Tauflehre des Kabaſilas; in der Kürze eine Orientierung darüber 
aub in dem Art. Bd IX, ©. 668,55—669, 6). In der griechiichen Betrachtung der 
Taufe traten die Gedanken der „Wiedergeburt“ und der „Erleuchtung“ durch jie in den 6 
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Vordergrund ; diefe beiden Gedanten ließen fich am ebeiten an dem Gefamtritus verdeutlichen 
und als „Sinn“ des Myſteriums aufdeden. Beide Gedanken haben aud eine Seite; die 
der Erfafjung mit fpezifiich philofophifchen (ariftotelifchen) Begriffen rainelig var, und 
bejonders Kabafilas läßt ſich das nicht entgehen. Der Gedanke fpeziell einer neuen Geburt 

sin der Taufe ließ fich mit Hilfe der Unterfheidung von din und eldos durchführen und 
die dee von der Verſetzung aus der „Finſternis“ (der Sünde) in das „Licht“ (der 
Wahrheit, des Himmels, Gottes) bot leicht die Jlluftration dazu: Finſternis und üln, 
um ö» etc. waren feit alterd vertvandte Begriffe, ebenfo Licht, Erkenntnis ꝛc. und eldos, 
ldea, wahre eixao» tod Beod im Menfchen. Auch den Griechen war die Vorftellung 

10 einer doyeyovos Auapria, eines gonarogıxöv Audornua geläufig, alſo einer Sünde, 
die mit der natürlichen Geburt zufammenhänge Es bat fein Intereſſe die einzelnen 
Wendungen zu verfolgen, in denen zumal auch in den fog. „Belenntnifjen” der griechiſchen 
und rufftfchen Kirche die Bedeutung der Taufe als dvaykvrnoıs, dävdxuoıs ete. darge 
jtellt wird. ©. bejonders Gaß und Mefoloras in den ©. 403,33 u. 35 bezeichneten Werken. 

15 Die Theologen des 17. Jahrhunderts ſahen fpeziell in den Proteftanten (Galviniften; 
Cyrillus Lufaris!) auch bier die Verderber der rechten Anſchauung. ALS diefe gilt ihnen 
ein unbedingter Nealismus der Wertung der Taufbandlung. Die Taufe gilt ganz un: 
bedingt als nicht bloße „Vergebung“, vielmehr Befeitigung, Auslöfhung, Tötung der 
Sünde, wobei man doch immer zweifelhaft bleibt, was bloß rhetoriſcher Überfhwang und 

20 wirkliche Meinung ift. Eines Gegenfaßes zur römischen Kirche find fich die Griechen in 
Bezug auf die Lehre von der Taufe nicht bewußt. Hingegen nehmen fie in Bezug auf 
die römische und proteftantifche Kirche gleich fehr Anſtoß an der Form des darin geübten 
Vollzug der Taufe. Sie ſelbſt verlangen die dreimalige volle Untertauhung. Doch üben 
nur die Kirchen, die noch im vorigen Jahrhundert im fpeziellen Verbande mit dem öfu- 

25 menifchen Patriarchen geftanden haben, an Gliedern der weitlichen Kirche beim Übertritt 
eine Wiedertaufe (auch fie nicht unbedingt, wie z. B. der Fall der gegenwärtigen Kron— 
prinzejfin von Griechenland gezeigt hat). Die Ruſſen haben prinzipiell und nad ſyno— 
dalem Beichluß auf Mievertaufe den Abendländern gegenüber verzichtet. Näheres über 
diefe Dinge in meinem ©. 403, 84 bezeichneten Buche. DR Schtvierigleiten ber Kindertaufe 

%(rmmmoßartouds) empfinden die Griechen faum. Es ſteht audy ihnen feit, daß die Kinder 
ohne die Taufe nicht felig werden, doch betont z. B. Mefoloras (unter Beziehung auf 
Außerungen Gregors von Nazianz, ſ. oben ©. 407, 55—56), daß ungetaufte Kinder ge 
wiß nur eine leichte Form der Verbammnis erbulben. 

IV. Lehre von der Taufe im Proteftantismus. 1. Für Luthers Stellung 
35 zur Taufe ift charakteriftifch, daß auch er fie für notwendig hält. Doc bat er fie, mwie 

überhaupt die Sakramente in engfte Beziehung zum „Worte“ einerfeits, zum „Olauben“ 
andererjeitö gejtellt. Ich babe über die Orientierung, die er hat, ſchon im Art. „Satra- 
ment” (befonders ©. 373, 1—27) gehandelt. Die Hauptfache ift, daß man feinen neuen 
Begriff der gratia beachtet und zugleich fein Beftreben, die „Gewißheit“ über den 

40 Gnadenwillen Gottes objektiv zu fundieren. Das legtere Moment beberricht feinen Streit 
mit den „Schwärmern“, der die Taufe ja vielfach mitberührt bat. Die Taufe ift in 
jeinen Augen „notwendig“, weil Chrijtus fie ſelbſt eingefegt hat. Ihr fachlicher Wert ift 
aber damit zugleich klar gemacht. Denn fie ift nun in jedem einzelnen Falle eine zweifel— 
lofe Handlung Chrifti felbft am Menjchen (Kinde). Sie ift eine gänzlich deutliche Zuſage 

5 der Gnade. Wie Luther es als Theorie durchführt, daß die Taufe die gratia an den 
Menſchen fo heranbringt, daß er glauben kann, ja muß, ift nicht das Wichtigſte, jondern 
daß er im allgemeinen die Tendenz hat, fie hochzuhalten, ja als notwendig zu begreifen, 
ohne fie und ihre Wirkung vom —8 als dem eigentlichen Gnadenmittel abzulöſen. 
Sie hat, wie auch das Abendmahl, vor der „Predigt“ vorab, daß ſie den Einzelnen als 

50 ſolchen die Gnade zuſagt. Beim „Worte“ denkt Luther ja gern an einen deutlichen 
Einzelſpruch, eine hlare Erzählung in der Bibel, zumal von Chriſtus, zugleich doch 
immer an ben Gejamteindrud, den Chrifti Perfon und Werk erwedt; man muß das 
legtere im Auge behalten, um feine Deutung zumal auch der Taufe als „Wort“ 
zu würdigen: fie rüdt ihm dem ganzen erbarmenden Chriſtus vor Augen, zeigt ibn als 

55 den, der jeden von uns einzeln mit feinem (Gottes) „Namen“ dedt, der fie „abwäſcht“ ꝛc. 
Der „Effekt“ der Taufe ijt nach Luther ein unbegrenzter. Zwar kann er für ben 
Menſchen praktiſch unwirkſam werden, nämlich durch Unglauben, bleibt aber in dem Sinne 
doch beſtehen, daß er nicht durch ein „anderes” Sakrament „erneuert“ zu werden braudt, 
wenn man ſich zum Glauben zurüdfinde. Soviel ich ſehe, hat Luther den Gedanten 

60 von dem „character“, den die Taufe verleihe, überhaupt nicht verwertet, wohl aber 
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feinen neuen Gnadengedanken konſequent verfolgt. Er hat antithetiih vor Augen die 
römifche —— des Bußſakraments als eines „Erſatzes“ für den Effekt der Taufe in 
Hinſicht der „Gnade“. Gerade in dieſer Hinſicht hat die Taufe nie einen Erſatz nötig. 
Die Zuſicherung des favor Dei „bleibt“ auch unter etwaigem Unglauben bis hab, po 
fie wieder „Glauben“ findet. Durch neuen Glauben fehrt man zur „Taufe“ zurüd. Der 5 
Gnadeneffeft der Taufe rubt eben im Glauben, wird in ihm lebendig, jtirbt mit ihm, 
wird wieder lebendig in ihm durch geiftige Erneuerung der Beziehung auf den einmal 
eichebenen Alt, der nie etwas „gewollt“, ald Glauben eriweden und damit die Recht: 
——— und die Seligkeit vermitteln. 

Im Art. „Sakrament“, ©. 369, 47—372,60, wurde gezeigt, daß bei Luther drei 
Perioden in der Entwidelung feiner Saframentsidee zu unterjcheiden find? Darauf 
zurüdweifend — die Taufe wurde dort zum Teil ſchon zur Alluftration herangezogen 
—, bedarf es für mich bier nur furzer Andeutungen. Die Perioden, bejonders die 
beiden legten, beben fich übrigens mehr nad Seiten des Ausdruds, als der Sache von- 
einander ab. In der erften Zeit unterjchied Luther, zweifellos von Auguftin beitimmt, ı5 
ztwifchen dem „Zeichen“ und der durch das Zeichen „bebeuteten“ Sache: zwiſchen beide 
ttellt er den Glauben, der die Bedeutung des Zeichens im Menfchen realifiert. Das 
Zeichen der Taufe ift ihm demnach das Untertaudyen, die Bedeutung die neue Geburt, 
d. b. das Sterben der Sünde und die Auferftehung in Gottes Gnade. Es giebt feinen 
größeren Troft auf Erden als die Taufe, denn Gott fagt uns darin zu, er wolle uns 20 
die Sünden, die in unferer Natur find, nicht anrechnen, fondern fie mit Übung austreiben. 
es der Menſch in Sünde, jo gedenkt er am ſtärkſten an die Taufe, daher ift auch die 
Buße nur Wiederanzeigung der Taufe, ihre Wirkung Wiedereinfegung in der Taufe Wert 
und Mefen. (Sermon vom Salrament der Taufe, 1519, EA 21, 229-—244). 

In der zweiten Periode, die mit den Schriften des Jahres 1520 beginnt, jah 26 
Zutber in den Dingen und Handlungen der Saframente Zeichen und Siegel, melde 
Gott jeinem Worte und feiner Verheißung angehängt hat, um den Glauben zu ſtärken 
und zu tröften. Das Primum in der Taufe h die göttliche Verheißung: „mer da glaubt 
und getauft wird, der wird felig“, an ihr hängt alle Seligfeit. Alterum est signum 
— sacramentum im engeren Sinne, die mersio in aquam. Im Blid auf die Taufe so 
ſollen wir nicht zweifeln, wir „jeien felig”. Nicht in Kraft des Sakraments, fondern in Kraft 
des uns darin perjönlich verbürgten Entichlufjes Gottes über ung, fommen wir ficher zum 
Ziele. Das „Sakrament“ ift uns gejegt zur Weckung und „Nährung“ unjeres Glaubens, 
ls signum bat die Taufe ja etwas an f ‚ was subito transit, dennod ift fie jelbit 

als foldyes nicht „momentaneum aliquod negotium, sed perpetuum“, fofern fie das 85 
ganze Leben des Chriften, wie e8 aus der Gnade entjteht, „significat“: „quamdiu vi- 
vimus semper id agimus quod baptismus significat i. e. morimur et resurgi- 
mus“. gl. de capt. Babyl. (opp. var. arg. V, 5öss.). 

In der dritten eriode fügt dutber zu Zeichen und Wort noch Gottes Befehl und 
Ordnung, nad welchen jene beiden zufammengegeben werben. Hier läßt er zugleich das so 
Wort oder den Namen Gottes jo auf das Wafler wirken, daß dieſes nicht mehr ein 
natürliches und irdifches Waſſer bleibt, fondern zu einem göttlichen, himmliſchen, heiligen 
und feligen Elemente wird. Es ift, jagt er, wie in der Eſſe glühendes Eifen, an dem 
man beim Betaften nicht mehr Eifen, jondern Feuer angreift; wie ein dem Kranken zus 
gerichteter Trank, der, obgleich von Waſſer bereitet, doch fo gar mit köſtlicher Würze und «6 
Zuder durchbeißet ift, daß man darin fein Waſſer mehr jchmedet. Das Taufwaſſer ift 
„in Gottes Namen eingeleibt und ganz und gar mit demjelben durchgangen, gar ein Weſen 
mit ibm und viel ein ander Ding worden, denn ander Waſſer“, ein mit Gottes Namen 
durchzudertes, Löftliches, ganz und gar göttliches Waſſer, denn Gottes Name ift nichts 
anderes, denn die allmächtige göttliche Kraft, ewige Reinheit, Heiligkeit und Leben: darum 50 
muß es aud in der Taufe reine und heilige und eitel bimmliice, göttliche Menjchen 
machen. F Gr. Katechismus und beſonders die 1535 gehaltenen Predigten von der heiligen 
Taufe (EU 19, 103 ff. ſpeziell ©. 125; ſ. z. T. ſchon Art. „Sakrament“ S. 371,80 —45, 
wo das Citat 16, 55—59 beſſer lautete: »19, 116). Dieſe Ausführungen über das 
Waſſer“ tragen deutlich einen rhetorifchen Charakter. Man hat bei ihnen zu bedenken, 55 
dab Luther das Taufwaſſer vergleiht mit der durch Gottes Wort „vergöttlichten” 
Menſchenart der Eltern, Obrigkeit x. (f. beſ. Gr. Hatech., ferner „Von der Wiedertaufe, 
an Zwei Pfarrherren“, 1528, EA 26,254 ff): im Grunde denkt er nur an die zweifelloſe 
Repräfentation Gottes und feines (Önaden-) Willens durch das „Waſſer“. (Weitere Predigten 
Luthers über die Taufe, aus dem Jahre 1538, |. noch EA’ 20, 1, ©. 12ff.; auch fie, o 
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wie die von 1535, gegen die Schwärmer gerichtet. Die polemifche Situation macht Luther 
geneigt, fi) befonders des „Waſſers“ anzunehmen. Nody find aus dem Jahre 1545 Pre- 
digten über die Taufe vorhanden: 20, 2, ©. 284 ff.). 

Die Zeitgenofien Luthers bielten weſentlich an feinen früheren Gedanten feſt. Melanch— 
5 tbon bat alsbald in der eriten Nusgabe der loci, 1521, relativ eingehend von der Taufe ge: 
bandelt, vgl. CRXXT, 211— 215. Der „usus“ ift ihm die Hauptfache und er definiert 
ihn mit Beziehung auf den Taufbefehl fo: Ecce, quod demergeris, id ita aceipias pro 
certo favoris erga te divini testimonio, atque si ille (Christus) ipse baptizet. 
Über das „Waſſer“ an ſich handelt er nirgends, auch nicht in der zweiten Ausgabe, 1535, 

ıol. e. 47iss. und der dritten 1543, 1. e. 853ss., nur die Handlung der immersio 
deutet er, nämlich als mortificatio und vivifieatio durdh Gott, der in ihr den Sünder 
„annimmt“ und ihm den Geift „ſchenkt“; Gott „ſchreibt“ gewiſſermaßen in der Taufe 
feine promissio auf unfere „Leiber” (©. 471). Die fides iſt der usus assiduus ber 
Taufe, deren promissio durch das ganze Leben „bleibt“. Won der „Notwendigkeit“ der 

ı Taufe redet Relandithon eigentlich nicht, vielmehr nur von ihrer „Tröſtlichkeit“. Nach 
Brenz; (Catech. illustr. 43) ift die Taufe ein Siegel, welches Gott zu der Verheißung 
feines Wortes zugefügt hat und worin er bezeugt, er wolle dem Täufling nicht bloß 
gegenwärtig fein, fondern ihm auch alles gewähren, was fein Wort dem Gläubigen zu: 
jagt. In der Apologie der württembergifchen Konfeffion (S. 437f) zeigt er fogar, daß 

20 Die Taufe dem Chriſten nur das perjönlidh vergewiflernde Siegel der Vergebung ſei, 
welche der Glaube ſchon vor der Taufe hat. Urbanus Negius fieht in der Taufe ein ges 
wiſſes Zeugnis und Siegel, daß, wie der Menich äußerlich dur den Priefter eingetaucht 
wird, alſo der bl. Geift unfichtbar und innerlich den ganzen Menſchen taufe (Kalechism. 
©. 221). Dem Bugenbagen ift das Waſſer nur ein „äußerlih Zeichen der göttlichen 

25 Barmherzigkeit, melde wir erlangen durd den Glauben“. Sarcertus bebt ausdrücklich 
hervor, durch die Taufe würden wir in die Kirche, in der Vergebung der Sünden jet, 
initiiert, fie fer nicht verjchieden vom Wort, diefes falle ins Ohr, jene in das Auge, beide 
mit bemfelben Effelt, das Herz zum Glauben zu beivegen (Heppe, Dogm. ſ. oben ©. 403,36] 
III, ©. 97— 105). Die unmittelbaren Schüler Melanchthons: Selneder, Chyträus u. a. heben 

30 befonders bervor, daß die Hauptſache an der Taufe nicht das Waſſer, fondern die Hand: 
lung ſei, in der der gegenwärtige Gott durch das „Wort“ dem Glauben des Täuflings 
den Tauffegen anbiete und befiegle (Heppe ©. 115—117, vgl. dazu Art. „Sakrament“ 
©. 373,16—t6). Luthers legte Anficht iſt in den Belenntnisfchriften außer den Kate: 
chismen nur in dem deutjchen Originale der Schmaltaldifchen Artikel angedeutet („die 

35 Taufe ift nichts anderes, denn Gottes Wort im Waſſer, durch feine Einfegung befoblen“, 
dagegen fagt der lateinifche Überfeger Generanus: verbum Dei cum mersione in 
Mr III, 5). Die Augsburg. Konfeffion ift in Art. 9 zu kurz, um ganz deutlich 
zu fein. 

Da alle Menſchen in der Erbfünde geboren und ohne die Wiedergeburt in Chrifto 
0 und feinem Geifte verdammt find, fo ſchloß Yuther, daß auch die Kinder der Taufe bedürften, 

um der Verdammnis entriffen zu werden. Doch war er nicht gemeint, die Rechtfertigung 
aus dem Glauben damit zu verleugnen. So griff er zu der Auskunft, daß auch bereits 
die Kinder glauben fünnten. In der Schrift de capt. babyl. führt er die Allgewalt des 
Wortes Gottes, welches etiam impii cor wandeln fönne, geichweige einen parvulus, 

san. Daß Gott fich wirklich „wandelnd“ an dem Kinde betbätigen werde, erwartet er im 
Blide auf die „oratio“ der Kirche „eui omnia possibilia sunt“ (S.71). In der Schrift 
„Bon der Wiedertaufe”, 1528, beruft er fi auf das Hüpfen des Kindes Johannes im 
Mutterleibe beim Gruße der fchwangeren Maria, und fchließt daraus: gleichtwie Johannes 
ift gläubig und beilig worden, da Chriftus fam und durch feiner Mutter Mund redet, alſo 

50 wird auch das Kind gläubig, wenn Chriftus zu ihm durch des Täufer Mund redet, 
weil es fein Wort ift, und ſein Wort kann nicht umfonft fein (EN 26, 270, vgl. 274). 
Im übrigen fiebt man in diefer Schrift befonders, daß Luther die feite Objervanz der 
Kirche als eine Art von göttlicher Beftätigung der Notwendigkeit und Kraft der Kinder: 
taufe betrachtete. Es iſt Har, daß er in Bezug auf diefe Taufe durch Auguftin infpiriert 

55 ift, wenn er auch deijen Theorien entiprechend der ihm eigenen Wertſchäßzung des „Wortes“ 
umgebildet bat. Der Ewachſene erkennt nachträglich befonders, wie ſehr er ſich freuen 
darf, Schon als ein Kind getauft zu fein. 

Melanchthon ſchließt ſich Yutber inſoweit an, als diefer die firchliche Tradition betont 
und Bibelbeweiſe verfucht; von einem Glauben der Kinder redet er nicht, fondern begnügt 
fd feſtzuſtellen, daß Gott aud in ihnen „wirke“. (Erſt in der zweiten und dritten Aus: 
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gabe der loei handelt er, im Blid auf die Anabaptistae, von der Kindertaufe: man 
ſieht bier indirekt, daß ihm die Taufe freilich „notwendig“ für das Heil it). Brenz meint, 
wie die Schrift auch der Kreatur, d. b. den leblofen Geichöpfen, ein geheimes und ver- 
borgenes Seufzen beilege, welches nur Gott ſehe und höre, fo gebe es auch ſchon im 
Kinderberzen einen verborgenen Glauben, den Gott erfenne, wenn auch fein Menſch ihn 5 
wahrnehme, in welchem ir Gott anrufen und ihm mohlgefällig feien; diefen Glauben, 
deſſen er jeden fähig bält, der des göttlichen Ebenbildes fähig iſt, bezeichnet er als fides 
divinitus collata und ftellt ihn der fides revelata sive explicata der Erwachſenen 
gegenüber (Catech. illustr. 27. 28, Apol. Conf. Wirt. 439). Selneder findet in ber 
institutio chr. relig. das Recht der Kindertaufe in der eigentümlichen und bevorzugten 10 
Stellung begründet, welche die Chriftenfinder bereits vermöge ihrer Geburt einnehmen, 
und zweifelt nicht, daß foldhe, wenn fie ungetauft fterben, darum nicht verloren jeien, da 
fie zwar nicht den Ritus der Taufe, aber die res sacramenti vermöge der Verheißung 
bätten: Ich will dein und deines Samens Gott jein; aber diefer Hinneigung zur refor- 
mierten Anſchauung ijt er nicht treu geblieben; im Examen ordinandorum redet er 15 
davon als von einem pelagianifchen Irrtum (Heppe a. a. O. ©. 118). 

In der orthodoxen Zeit find Luthers Gedanken nicht unerheblich alteriert worden. 
Zwar daß die Taufe erhibitive, nicht bloß jignifilative Bedeutung habe, war für Luther 
jo jelbftwerftändlich, wie für die Lutberaner. Es bleibt nur ein großer Unterfchied, mie 
beide fich das vorjtellen. Für Luther handelt es ſich legtlih darum, daß Gott fih in der 20 
Taufe den Menjchen, dem einzelnen als ſolchem, in einer ihm verftändlichen Weile zu: 
wende. In ihr „ſieht“ der Menſch (nachträglich) Gottes favor als auf ihn gerichteten und 
vertraut, daß alles in ibm ſich vollziebe, was Gott ihm als fein geil zugedadht hat. Den 
Orthodoren ift dieſe Betrachtung nicht völlig abhanden gelommen. Die Thatfache der Taufe 
gilt auch ihnen für den einzelnen als ein „Siegel“, alfo als erfennbares Zeichen, daß Gottes 25 
Gnade in ihm wirle und er fich des Heils getröften dürfe. Die Taufe ift ein „zweifel— 
loſer“ Gnadenakt Gottes im Menſchen; in ihr ſchenkt Gott ſelbſt den Glauben und 
damit das Organ, welches die Nechtfertigung ergreifen und die himmlischen Güter fich 
u eigen machen kann. Sie übt auch ihre Yirkung durch das ganze Leben. Aber die 
Ortbodoren famen nicht mehr über bie bloße Behauptung der ® Thatfächlichteit“ diefer 30 
Bedeutung der Taufe hinaus, Ich meine bier die gründliche Analyfe, die Scheel von der 
Tauflehre Quenſtedts, des tupiichen Lutheraners des 17. Jahrhunderts, des „Buchhalters 
der Ortboborie”, gegeben hat, einigermaßen vervollftändigen zu fünnen. Scheel zeigt zu: 
treffend, daß und in welcher Abgrenzung Quenſtedt zwei Wirkungen ber Taufe auseinander: 
bält, die regeneratio und die renovatio. Es ift ihm auch nicht entgangen, daß dieſe s5 
Unterſcheidung eine \luftration für die Veräußerlichung der Fdee von den Gnabenmitteln 
it. Aber er findet num für diefe Veräußerlichung den Schlüffel nicht. Ich meine, daß 
ihn die Beobachtung darbiete, wie Luther an verjtändliche, ein Mann wie Quenftedt an 
unverftändliche Größen denke, wenn er von diejen Mitteln des favor Dei redet. Für 
Lutber ift der Gedanke, daß Gott uns nicht immediate, fondern durch „Wort und so 
Saframent” rette, identifch mit der Erkenntnis, daß Gott in fontrollierbaren, zugleich aber 
geijtig deutbaren Formen an und herantrete. Er fieht Chriftus als Perfon im Hinter: 
arunde, an Chriftus aber „erſchaut“ er ftets in Gott den Übergang vom Zorne zur Gnade, 
und begreift er den Sinn des favor. Am Worte (dem verbum visibile wie dem ver- 
bum audibile) hatte Yutber Gott fo vor Augen, daß er empfand, wie es nicht Des as 
Menichen „Werl“, ſondern Gottes „Geſchenk“ fei, daß man an ihn und feine Gnade 
„glaube“, zugleich wie im Gemüte des Menjchen die Bereittwilligfeit entjtehe aus Dank— 
barkeit von der Sünde abzulaffen. Uuenftedt fennt den Gedanken von dem Worte und 
Saframente ald den media salutis nur nocd als gegebene Ordnung. Gott könnte ohne 
die Taufe retten und ift nicht daran „gebunden“. Aber wir Menfchen find daran ges so 
bunden, — uns kraft des mandatum divinum der Taufe bedienen. Wir ſollen 
auch die Kinder taufen, weil das befohlen iſt und „nicht zweifeln“, daß Gott auch an 
ihnen wirkt, was feine Gnade wirken „will“, nämlich zuerſt die (religiöſe) „Wiedergeburt“, 
dann ſchrittweiſe die (ſittliche) „Erneuerung“. Die erſtere, die regeneratio vollzieht ſich 
in der Taufe paffiv, nicht phyſiſch, aber im Dunkel. Sie ſchafft das Menſchenkind um 55 
zum „Gottesfinde”, denn ſie wirft eine „mutatio“, fraft deren die vires credendi ge: 
ſetzt werben, bie ben Menjchen befähigen, die „justificatio” zu ergreifen. Logiſch ein Akt 
für fih ift die renovatio auf Grund der regeneratio, wobei ju ben vires credendi 
die vires operandi hinzugefügt werden. Das ſpezifiſche an diefer ganzen Tauftbeorie 
ift, daß der Gedanke vom Saframente nur autoritativ aus der Bibel deduziert wird. 60 
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Von Luthers Betrachtung ift der Gedanke des „Befehls“, nicht der Selbjtverbeutlichung 
Chrifti durch die Taufe geblieben. Über das „Wafler” twurde im der Zeit der Ortbo- 
dorie faum fpeluliert; man fcheint eine Empfindung dafür gehabt zu haben, daß Luther 
im Großen Kat. rhetorifh von ihm handelt. Bei Hutter tauchen Ideen über eine qualitativ 

5 andere Aufgabe des Saframents ala des Wortes auf. Vgl. A. „Sakrament“ &.378,25— 48; 
Scheel ©. 64 ff. Ernſtliche Folgen batte das nicht. 

2. Von Zwingli fommen für die Taufe befonders folgende Schriften in Betracht: 
1. Das vom 15. Dezember 1524 datierte Senbichreiben „Ad Franeiscum Lam- 
bertum ete.“ (opp. edd. Schuler und Schultheß III, 615ff.); 2. „Welche urfadh ge- 

10 bind ze ufrüren ꝛc.“ (II, 1, 370ff.), ebenfalld Dezember 1524; 3. Commentarius de 
vera et falsa religione, erfchienen im März 1525 (III, jpeziell ©. 232 F.); 4. „Vom 
touf, vom widertouf und vom findertouf”, Mai 1525 (II, 1, 230ff.); 5. „Uiber Doltor 
Balthazars toufbüchlein ꝛc.“ November 1525 (II, 1, 337ff.); 6. „In Catabaptistarum 
strophas elenchus“, Auguft 1527 (III, 357ff.); 7. Responsio ad quaestiones 

15 (Schwenkfeldii) de sacramento baptismi 1530 (III, 571ff.); 8. Fidei ratio 1530 
(IV, fpeziel ©. 10f.). Nachdem im Art. „Sakrament“ Zwinglis allgemeine Gedanken ein: 
gehend dargelegt find, wobei Speziell feine Tauflehre ſchon verwendet wurde, ©. 374, 0—50, 
bedarf es hier nur kurzer Bemerkungen. Der Grundunterjchied zwiſchen Luther und ihm 
it, daß er alle Ideen von einem erbibitiven, „mitteilenden‘ Charalter der Taufe ablehnt. 

x Man bat diefen Unterfchied nun freilich oft überfpannt. Denn auch bei Yutber gewinnt 
die Vorftellung der Exhibition ein fehr freied Gepräge, wenn man feinen Gedanken von 
der gratia begriffen bat. „Geſinnung“ (favor), die Gegengefinnung (fides, fiducia) 
tweden will und, um ihr fonfretes Ziel zu erreihen, ertweden muß, wird eben anders 
erbibiert, als irgend eine fachliche Gabe. Luther fieht Gottes Gefinnung in der Taufe 

25 das grundlegende „Mittel“ gewinnen, um an die Menſchen in beabfichtigter Weiſe, mit 
der Gemwißheit „rechten“ Erfolgs, beranzufommen. Zwinglis Gedanlen über Gott find 
abſtrakter als Luthers. Bei leterem ift die tiefere und vollere Anfchauung davon vorhanden, 
was es heißt, daß Gott „Perſon“ ift. So kann Zwingli denken ſich Gottes Wirken auf 
die Menfchen „ipiritueller“ vorftellen zu müſſen und fich thatſächlich abäquater vor: 

0 zuftellen als Yutber, der doch feinerfeits nur beſſer weiß, mie ſchwierig es ift, über eine 
Perfon zur Gewißheit zu fommen. Unter Hinweis auf Uſteris treiflice Abhandlung 
(f. oben ©. 403, 14) fei bier nur vermerkt, wie Zwinglis Tauflehre ganz weſentlich antithetiſch zu 
würdigen iſt. An dem wunderlichen Gemiſch von Geringſchaͤtzung der Kindertaufe und 
ſpezifiſcher Schätzung der Ertwachienen-(Gläubigen-)taufe bei den „Wiedertäufern“ Ton: 

35 jtatierte Zwingli in neuer Weife katholiſches Weſen und nahm fi nun befonders ber 
Kindertaufe an. Nichts anderes ald ein Kenn und Unterfcheidungszeichen ift die Kinder— 
taufe, als foldhes doch aber auch ein „Pflichtzeihen” für das ganze Leben: „glych als 
wenn die Jungen find in die Orden geftoßen, bat man ihnen die Kutten angejchroten, 
noch habend ſy die Gfag und Statuten nit gewüſſet, funder ſy erft erlernet in ber 

40 Kutten“ („Vom touf 2c.”, S. 246). Vor und nad feinen hartem Streit mit den Wieder: 
täufern hat Ztwingli dem Gedanken nicht mwiderfprochen, daß die Taufe auch etwas an 
fih babe, was den Glauben anrege und ftärke. Er hat dabei aber weſentlich an die Ge: 
meinde gedacht, die Zeuge der Taufbandlung ift und durch deren Feierlichkeit bewegt wird. 

Für Calvin mag es bier genügen, die abjchließende Lehre, wie fie die dritte Ausgabe 
45 der Institutio zeigt, zu charakterifieren. Das genauere febe man bei UWiteri (j. oben 

©. 403, 19), der auch Buser und Bullinger fehr präzis behandelt. Nach Calvin ift die 
Taufe zunächſt das Zeichen der Initiation, wodurch mir in die Gemeinjchaft der |jicht- 
baren] Kirche aufgenommen werden, damit wir, Chriſto eingepflanzt, unter die Kinder 
Gottes gehören. Wie die Sakramente überhaupt fol fie unferem Glauben und unjerem 

so Belenntnis dienen. Unferem Glauben dient fie in dreifacher Hinficht, denn fie ift a) eine 
befiegelte Urkunde, die uns verfichert, da unfere Sünden fo vergeben feien, daß fie nie 
twieder vor Gottes Angeficht kommen. Aber diefe Vergebung ift dur die Abwaſchung 
mit dem Maffer nur äußerlich befiegelt, bewirkt ift fie innerli dur die Abwaſchung 
mit dem Blute Ghrifti, deren ſymboliſche Darftellung jene iſt (Instit. IV, 15. $ 1 und 2 

55 opp. II, 962ff.). Die Vergebung bat nicht bloß ruͤckwirkende Kraft, fondern bleibt feſt 
für das ganze Leben, daher die Taufe eigentlich das Bußſakrament ift. b) Die Taufe 
zeigt unfere Ertötung in Chriſto und unfer neues Leben in ihm und mabnt uns zu 
beidem, fie ift mithin das Sakrament der Wiedergeburt. ce) Sie bezeugt uns, daß wir 
in den Tod und das Leben Chrifti gepflanzt und fo mit ihm geeinigt find, daß mir aller 

6o jeiner Güter teilbaftig werden (4X 3—6). Die beiden erjten Segnungen haben eine 
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tweientliche Beziehung zur Erbfünde, die uns vor Gott verdammlich macht, denn der Herr 
verbeift uns mit diefem Zeichen nach der einen Seite, daß Erbihuld und Erbitrafe er: 
laſſen ſei, und nach der anderen, daß die zurüdbleibende Konkupiscenz als reliquiae 
peccati ung nicht überwinden, jondern daß fie von Tag zu Tag mehr ermatten foll, 
bis fie im Tod ihr Ende findet (S 10ff.). Unferem Befenntnis vor den Menjchen dient 5 
die Taufe, fofern fie ein Zeichen ift, wodurch mir öffentlich befennen, daß wir dem Volke 
Gottes wollen zugezählet fein ($ 13). Die Bedingung, unter der die Taufe als göttliche 
Gnadenverheißung ung zum Segen gereicht, ijt der Glaube, zu deijen Aufrichtung, Näh— 
rung und Stärkung fie uns gegeben wird, d. b. wir müſſen fie empfangen als aus der 
Hand des Stifter und gewiß fein, er rede zu uns burch das Zeichen, er reinige und 10 
waſche uns innerlich ab, er pflanze uns in feinen Tod und einige uns fo mit fi, daß 
wir als ſolche, die ihn angezogen haben, zu Gottes Kindern gezählt werden; wir müſſen 
alſo überzeugt ſein, daß er uns das alles innerlich ſo gewiß gebe, wie wir unzweifelhaft 
ſehen, daß unſer Leib äußerlich abgewaſchen, untergetaucht und vom Waſſer umfloſſen 
wird: denn wenn auch die Gnadenwirkungen nicht an das Sakrament geknüpft und in 
ihm eingeſchloſſen ſind, ſo ſagt uns doch der Herr durch das Sakrament zu, er wolle, 
was dieſes bedeute, wirffam in uns vollbringen. So viel wir daher glauben, fo viel 
empfangen wir von ihm; ohne Glaube ift das Saframent nur ein Zeugnis unferer Un- 
dankbarfeit, die uns vor Gott ſchuldig macht ($ 14. 15). Calvin ſteht Luther (befonders 
wie er ſich in der „erſten“ Periode ausdrüdte) recht nahe. 20 

Die Schwierigkeiten, melde das Problem der SKindertaufe der dogmatifchen Er: 
wägung bietet, fonnte auch Calvin nicht löfen; um fo weniger als bier die Konfequenzen 
jeiner PBrädeftinationslehre in ihrer ganzen jchneidenden Schärfe hervortraten. die 
Zwingli, jo rechtfertigte auch er die Statthaftigkeit der Kindertaufe biblifch mit der Analogie 
der Beichneidung, an deren Stelle die Taufe getreten fei; beide bejiegeln nur den Gnaben= 25 
bund, in welchem die Kinder (falls fie electi find) bereits durch ihre Geburt fteben; über 
beiden jtebt die gleiche Verheißung, nämlidy die Vergebung der Sünden und die Erneue: 
rung des Herzens auf demfelben Fundamente, Chrijto, der dem Abraham ſchon als Heil 
der Wölfer verbeigen wurde (Instit. IV, 16, $ 3.4). Chriſtus hat überdies ſchon den 
Kindern das Himmelreich zugefagt ($ 7), und jo oft Familien von den Apojteln getauft so 
wurden, find die Kinder eingefchloffen zu denken ($ 8). Dur die Taufe befräftigt Gott 
dem Rinde die dem Abraham gegebene Zufage, er wolle fein und feines Samens Gott fein 
bis in das taufendfte Glied, wodurd die Herzen der Eltern zu größerer Liebe gegen Gott 
erweckt werden; die Kinder aber werden als Glieder der dire den übrigen Gliedern 
ernitlicher befohlen und, wenn fie beranreifen, ebenfo zu größerer Gottesfurdt als zu 35 
beiligerer Scheu vor der Entweibung des Bundes angeregt (S 9). Dem Einwurf, da 
Kinder noch nicht twiedergeboren werben fünnen, weil fie nicht Chriftum erfennen, jtellt 
Galvin die Theje entgegen, daß fie allerdings durch den hl. Geift in das Neich Gottes fommen 
fönnen. Für die Möglichkeit ihrer Erneuerung führt er teild den Täufer an, teils Chriftum 
jelbft, der, um alle Erwählten heiligen zu können, ſchon von Kindheit an gebeiligt und «0 
desbalb von dem bl. Geifte empfangen wurde; wenn daher auch zuzugeſtehen ſei, daß 
Kinder noch nicht den Glauben der Erwachſenen hätten, und es unausgemadt bleiben 
müfle, ob fie überhaupt einer diefem Glauben analogen Erkenntnis fähig feien, jo jet es 
doch denkbar, da in ihnen jchon ein Funke des Lichtes entzündet werde, in deſſen voller 
KAlarbeit fie einſt Gott hauen und die volle Seligkeit genießen follen. Alles dieſes 45 
beichränft Calvin für die Wirklichkeit auf foldhe Kinder, die zu den Erwählten gehören; 
fie gereicht denen fchlechthin zum Heile, welche vor der entwidelten Neife des Bewußt— 
ſeins aus dem Leben abjcheiden, denen aber, welche das reifere Alter erreichen, wird fie 
puslcid ein Antrieb zur Heiligung. Feſtzuhalten aber ift als unumftößliches Ariom, daß 
ein Erwälter ohne die vorgängige Wiedergeburt und Heiligung aus Gottes Geift aus so 
dem Yeben abgerufen werde ($S 17— 21). Ja felbit ungetauft fterbende Kinder find, 
wenn jte zu den Auserwählten gehören, vom Heile nicht ausgeichlofien, fondern Erben 
der Verheißung. Die Taufe iſt infofern nicht de necessitate salutis (cap. 15, $ 20. 
Calvin will, wie er bier ausführt, von der Nottaufe, d. b. der Taufe durch Laien, nichts 
wiſſen: Die Erteilung der Taufe ift ihm unbedingt Sache des „ministerium ec- 55 
elesiastieum“). 

Nadter noch ala Calvin Sprechen die jpäteren reformierten Dogmatifer aus, daß die 
Taufe nicht zum Heile „gehöre“. Heidegger meint, den Erwählten „bejiegele“ die äußere 
Zaufe nur die innere Gnade; von den in der Kindheit jterbenden Ermwählten könne an— 
genommen werben, daß ſie jchon im Mutterleibe wiedergeboren und geheiligt würden. co 
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Der bl. Geift fann auch ohne das Evangelium und ohne den Glauben Chrifti Gerechtig— 
feit und Tod applizieren. Auch er verweift auf das Beifpiel des Kindes Chrifti, deſſen 
menfchliche Seele ohne aftualen Glauben, wie ihn die Erwachſenen haben, durd die 
Empfängnis vom bl. Geifte gebeiligt worden fei. Coccejus beruft ſich darauf (mie 

5 Luther), daß Johannes im Mutterleibe jchon den noch nicht geborenen Heiland 
begrüßt babe (vgl. Heppe, Reformierte Dogmatit ©. 453 Anm... Aber was ijt 
dann den Nichterwählten die Taufe? Heidegger geftebt ihnen zu, daß auch fie die all: 
gemeine Gnade darin erfahren, daß fie in die Kirche eingegliedert werden und den Namen 
der Gottesfinder empfangen, die äußeren Privilegien der Bundesglieder genießen. Aber 

10 troß diefer Prärogative vor den Nichtgetauften verfallen fie der Verdammnis; die „Be: 
fiegelung” des Gnadenbundes in der Taufe war für fie ein trügerifcher Schein, jo 
leer und mejenlos, twie der Name der Gottesfinder, der ihnen beigelegt wurde. 

3. Schon der Sorcinianismus und Arminianismus begannen die firchliche Lehre von 
der Taufe aufzulöfen. Die Zerfegung machte im Pietismus troß feiner bibliſchen 

15 Gläubigfeit weitere Fortichritte, fofern diefer die perjönliche Heilsgewißheit des gläubigen 
Subjefts nicht in der durch die Taufe gewirkten Wiedergeburt fuchte, jondern auf die erſt 
im gereiften Bewußtfein eintretende Erwedung und Belehrung gründete. Cine völlige 
Verflabung brachte das Zeitalter der Aufflärung. Nationalismus und Supranaturalis- 
mus, tie entgegengefeßt in ihren Grundprinzipien, atmeten benjelben Geiſt nüchterner 

© Veritändigkeit und diefelbe moralifierende Tendenz, fie ſahen beide in der Taufe im 
Grunde nur eine finnige eier der Aufnahme in die Gemeinde. 

Schleiermacher ftellte als „Lehrſatz“ auf (Der chriftl. Glaube? S 137), daß die nach 
der Einjegung Ghrifti erteilte Taufe „mit dem Bürgerrechte in der chriſtlichen Kirche zu: 
glei die Seligfeit in Bezug auf die göttliche Gnade der Wiedergeburt verleiht”. Das 

25 heißt aber in feinem Sinne nichts anderes, als daß fie die Seligfeit nicht unmittelbar 
wirke, fondern nur mittelbar, infofern durch fie die Aufnahme in die Gemeinfchaft voll: 
ogen wird: denn wenn auch der Glaube ald „Zuftand des Einzelnen“ die „perfönliche 
neignung der Vollkommenheit und Seligfeit Chriſti“ ift, jo it doch die Wirkſamkeit der 

Vollkommenheit Chrifti und der Genuß der Seligkeit Chrifti erft in der Gemeinjchaft der 
% Gläubigen denkbar; nur in ihr kann man die Vergebung der Sünden und die Kindidaft 

Gottes in Befig nehmen. Es ift erfichtlih, daß die Taufe für Schleiermadyer nur Be: 
deutung bat, infofern fie dem bereits vorhandenen oder künftigen Glauben die kirchliche 
Gemeinfhaft verbürgt; der Glaube jelbjt ift ibm nicht die Frucht der Taufe, jondern 
allein der Predigt. So fagt er auch, daß die Taufe „an und für fich innerlich nichts 

35 bewirke“, fondern nur „ein äußeres Zeichen fei von dem Eintritt in die chriftliche Kirche“ 
($S 136, 4). — Die Kindertaufe ift ibm eine „unvollftändige Taufe”, melde die Kon: 
firmation, das nach vollendetem Unterrichte binzulommende Glaubensbelenntnis als legten 
noch zugehörigen Alt fordert und erft in diefer Ergänzung ihre Volljtändigfeit gewinnt. 
Sie wird demnach auf den künftigen Glauben und aus das künftige Belenntnis bes 

40 Täuflings bin erteilt, aber nicht um in den Kindern jetzt ſchon einen Glauben, deſſen 
fie noch nicht fähig find, zu wecken, fondern fie in Zuſammenhang mit dem göttlichen 
Worte zu bringen und bis zur Entjtehung des Glaubens darin zu erhalten. Aus diefem 
Grunde fann die Kindertaufe wohl ala zweckmäßig, aber nicht als notwendig betrachtet 
werben; e8 follte daher jedem evangelifchen Hausweſen frei anheimgejtellt werden, ob es 

45 ſich für diefelbe entſcheide (S 138). 
Was die liberale und die WVermittlungstheologie über die Taufe gelehrt hat, ift 

wenig präzise. Cine wirkliche Gejchichte hat die Tauflehre im legten Jahrhundert nur in 
der ſog. Zonfeffionell-Iutberifchen Theologie. S. dazu hauptſächlich Scheel (oben ©. 403, 2). 
Es ift geradezu auffällig, wie wichtig bier die frage nad der Bedeutung der Taufe 

so erfchienen ift. Man kann nicht verfennen, daß es Unklarheiten find, die von der Nefor: 
mation ber bejtanden, durch welche das Nachdenken angeregt wurde. Im weſentlichen 
find drei Gruppen zu unterfcheiden. a) Zunächſt eine jolche, die in verſchiedenen Ze 
im Norden (Dänemark, Norwegen) und zum Teil in Deutichland (Erlanger Schule) ver: 
fuchte, der Taufe eine Art von Naturwirktung zu fihern. Es bandelt jih da um eine 

55 tbeofophifche Spekulation, die auf die Geiftleiblichkeit des Menfchen binblidend der Taufe 
als Saframent eine „reale” Wiedergeburt, eine „centrale” und doch im Prinzip „totale“ 
Umprägung des Menjchenivejens zufchreibt. Der Gedanke von der Taufe als „Sakrament“ 
drängte (bon Leonhard Hutter, der aber in feiner Zeit feine Nachfolger fand; val. Art. 
„Sakrament“ &.378) zu dem Verfuche, ihr eine Bedeutung zu fichern, die fie nicht bloß 

so ald Doppelgänger zur Predigt erfcheinen lafje; als bloßes verbum visibile ftelle fie 
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ſich legtlih tie überflüfig dar. Am Norden waren G. W. Yung und Krogh-Tonning 
(jest Tatholifeh), in Deutſchland Höfling, Thomafius, Rocholl u. a. Vertreter dieſer Rich: 
tung. — b) Erheblich anders geartet find die Konftruftionen, als deren Hauptvertreter 
Gremer und Althaus (ſ. oben S. 403,21) erfcheinen. Beide lehnen die theoſophiſch-naturaliſtiſche 
Betrachtung entjchieden ab, halten aber audy an dem Gedanken feit, daß die Taufe eine 5 
altuale Wiedergeburt bedeute. Sie fallen den Begriff der legteren als „joteriologischen“. 
Gremer (Taufe, Wiedergeburt und Kindertaufe, 2. Aufl. 1901) deutet die Wiedergeburt 
als diejenige Verfegung in das „Leben“, die durd die Kechtfertigung als Rettung vor 
dem Gerichte und dem verdienten ewigen Tode gejchehe. Die Taufe fei der Alt Gottes, 
in dem er dem Menjchen, dem Kinde jchon diefe Errettung zu Teil werden laſſe. Nicht 
wejentlih anders audh Althaus. Er nennt die Taufe das „Widerfahrnis der objektiven 
Wandlung unferer religiöfen Lage”. Eine fittlihe Erneuerung, eine „Subjektive Ver: 
änderung unferer Beichaffenbeit“ ift die Taufe nicht. Ebendeshalb ift fie als Kinder: 
taufe genau das gleiche wie ald Erwachjenentaufe. In dem Maße als dem Menfchen 
(Rinde) zum Bewußtiein fommt, was Gott an ibm getban, erwacht der (Heils-)Glaube 15 
und mit ibm die fittliche Kraft und Luft. In diefen Gedanken ift unfraglid im Grunde 
dasjenige getroffen, was Luther im Sinne bat. Für Cremer und Althaus ift die Taufe 
ein „notwendiges” Heilsmittel, im Blide auf Chrifti Taufbefehl. Das ift auch Yuthers 
Stellung. — e) Eine dritte Gruppe, deren Hauptrepräfentant A. von Öttingen (Die Wieder: 
geburt durch die Kindertaufe, Dorpater gehe f. Theol. u. Kirche 1862; vgl. feine Lutheriſche 20 
Dogmatil 2. Bd, 1902) ift, jucht ſich näher als Cremer und Althaus bei der eigentlich 
„ortbodoren“ Tradition zu halten. Nach Ottingen ift die Taufe die individuelle Appli: 
fation des „Wortes“ im Unterfchiede von der allgemeinen Anerbietung desfelben in der 
Predigt. Erit die Taufe ſchafft „perfönliche Heilsgewißbeit“. In der Taufe ift das 
„Wort“ die Kraft, eben es muß nicht bloß als „überzeugend“, jondern auch als „zeugend“ 25 
vorgeftellt werden. Öttingen, wie einige andere Theologen, die der Taufe ihr Nachdenken 
(nicht obne Tieffinn und Scarffinn) zugewendet haben, it übrigens der Meinung, daß 
in der „biblifch-kirchlichen”“ Taufidee „unerflärliche” Nejte übrig blieben, die man eben 
befteben laſſen müſſe. Das gelte fpeziell bei der Kindertaufe, die nach dem erjteren ein 
„artieulus stantis et cadentis ecelesiae“ ift. 30 

Die legten Arbeiten haben Käbler (ſ. Bd XVII ©. 380, 4), Gottſchick und Scheel, 
der fein bijtorifches Referat mit einer dogmatifchen Abbandlung ſchließt, geliefert. Gott- 
ſchick (ſ, oben ©. 405, 2) illuftriert an der Zehre der Neformatoren gegenüber den momen: 
tanen Wirren in Bremen die Grenzen der rechtlichen Behandlung der „Taufformel“, 
überhaupt des Taufbrauchs, für die ſich ſelbſt verftehende Kirche Chriſti; eine voll- 35 
ftändige dogmatiſche Arbeit ift nicht beabjichtigt. Kähler und Scheel find ausführlicher. 
Beide wollen die Taufe definitiv und bloß wie das allgemeine verbum Dei gewürdigt 
willen, als erbibitiv, jedoch nur wie das Wort überhaupt der Seele nabe gebracht werde, als 
„wiedergebärend“, aber twie eben das Wort es fei, ohne betonte Bedeutung für den einzelnen 
der Predigt gegenüber, es ſei denn unter individuellen Umständen. Nur die „Form“ giebt dem 40 
Sakrament (nicht die Kraft, aber) die eigentümliche Art. Scheel ift noch entichlofjener 
in der Verfolgung diefer Behandlung der Taufidee, als Kähler. Er will den Gedanken 
des Salraments überhaupt befeitigen. Das ift Sache der Terminologie. Ich fehe fein 
Intereife den Ausdrud zu beanſtanden, wenn man ihn im Zujammenbang mit Yutber 
ſachlich dem Evangelium entfprechend interpretiert. Kähler und Scheel find da völlig auf #5 
dem richtigen Wege, zumal fomweit beide (befonders Scheel; vgl. auch Gottfchid) den 
Taufbefebl nicht mehr — geſetzlich würdigen. In der That iſt für denjenigen, 
der ſich zwar an der Bibel, an ihr aber wirklich evangeliſch orientiert, klar, daß die 
Taufe als momentaner Alt dogmatiſch nicht bloß durch das beſtimmte Wort der „Ein: 
ſetzung“ zu beleuchten ift, jondern durd den dahinterſtehenden Chrijtus als ganzen. so 
Scheel betont richtig, daß die actio felbit, der ritus in der Taufe, wie in jeder bes 
fonderen Form der Darbietung des Worts nicht ſowohl dogmatiſch, als „religionspſycho— 
logiſch“ (und das ift eben: nach den Perfonen verfchteden) zu bewerten ift. Aber bier muß 
nun vollends zum Ausdrude gebracht tverden, daß das Saframent ala „Mittel“ nur der 
kultiſch ſich darftellenden und wirkenden Gemeinde Chrifti gebört. Man kann ibm dann 55 
feine „Notwendigfeit”, wohl aber einen erfennbaren „Sonderwert” beimeffen. Der Nitus 
der Taufung (Begiekung) unter Nennung der drei Örönara bat doch in der Form 
—— die Fübigkert, zum Bewußtſein zu bringen, daß der Chriſt von und in Gott 
lebe. Die Ainderioufe fann zum Bewußtfein bringen, daß das Ghriftenleben inmitten 
des natürlichen Yebens ſich gejtalte: Ghrijten dürfen auch in ihren Kindern Ihresgleichen — 

— 0 
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ſehen, 1. Ko 7, 14. Was die Taufe bedeute, ja gebe, verſteht an ſich nur die gläubige 
Gemeinde, der einzelne in ihr je nach feinem Maße. Dem Kinde wird es, darauf rechnet 
die Gemeinde, zu feiner Zeit zum Berwußtfein fommen, was es heiße, im Leben unter 
einem gnäbigen Gott zu jtehen, von Beginn des Lebens an in diefen Gott „getauft“ zu 

5 fein. Wer die Bibel und mas Chriftus gefagt und „verordnet“ bat, nicht ala Geſetz, 
fondern ald Evangelium verfteht, weiß, daß die Taufe nicht ala „bedingender Grund“ 
der Gnadenzumwendung Gottes gedeutet werden darf. Er veriteht e8 aber, daß fie als 
ein fpezififcher Moment in diefer geivertet werben darf. Denn es ift nur ein Ausdrud 
dafür, dat wir Gott lebendig als Perſon empfinden, wenn wir ihn und feine Gnade im 

10 konkreten Momente zu fehen vermögen, ja darin ſuchen. (Steig +) F. Kattenbufd. 

Taufe. III. Liturg. Vollzug. — Borbemerktung: Nicht berüdjihtigt find im 
folgenden Artikel die Akte des Katechumenats (und der Kompetentenzeit), die in Art. Kate— 
diumenat Bd X, ©. 173 ff. behandelt find. Vgl. aud den Art. Eroreismus Bd V, S. 695 ff. 
u. den Art. Konfirmation Bd X, ©. 676ff. 

15 Quellen. Al: Quellen im eigentliben Sinne haben die Taufritualien (einjchliehl. der 
Ritualien für die Konfirmation, fo lange fie mit der Taufe unmittelbar verbunden war) zu 
gelten. Sie erſcheinen teils jelbjtitändig, teild® in Kirchenordnungen (canones) eingeihoben. 
Quellen im weiteren Einne find alle Schriften über die Taufe, aber zulegt alle die Schriften, 
aus denen fid) etwas über das Taufritual entnehmen läht. Bon den Quellen (eigentlichen 

2% und uneigentlichen) fommen hauptſächlich folgende in Betradt: 
1. Für den Diten. a) Syrien. 1. Das Taufbud in den apojtol. Stonftitut. VII, 

e. 39—45. — 2, Eine anonyme (jafobitiiche) Taufliturgie (nad) Denzinger, ritus orient. 1, 
p. 267 vielleicht die, die von den Syrern dem Apoftel Jakobus zugeichrieben wird), latein. bei 
Aſſemani, Cod. liturg. I, p. 219ff.; Denzinger, ritus orient. I (Würzburg 1863), 267 ff. — 

25 3. Die „apojtoliiche Fauflikurgie", geordnet von Geverus von Antiohien (get. 538), (jafo: 
bitiſch); zuerſt (ſyriſch und Iateinifch) herausgegeben von Niiemani, Cod. liturg. II, p. 261 ff. ; 
danach latein. bei Denzinger, ritus orient. I, p. 302. — 4. Eine Taufliturgie, zugeſchrieben 
dem Severus von Antiochien (nicht Alerandrien), vgl. Art. S. v. A. Bd XVII, ©. 252, ufi-; 
uerſt ſyriſch und in ſchlechter latein. Ueberfegung herausg. von G. F. Boderianus, Antw. 1572; 

3% danach in Bibliotheca maxima patrum (Lugd. 1677) XII, 728ff.; eine befjere Ausgabe von 
Affemani, Cod. liturg. II, p. 261 ff. in den Anmerkungen zu der vorbergenannten Tauflit. (Die 
Konfirmationsordnung bejonders III, p. 175ff.); danach latein. bei Denzinger I, 3095. — 
5. Eine Tauflit. des Jakob von Edeſſa (gejt. 708), herausg. von Aſſemani, Cod. liturg. I, 
240 ff.; II, 226ff.; III, 152. — 6. Eine ind Spyrifche überfegte Tauflit. Bajiliuß des Gr., 

35 heraudg. von Aſſemani, Cod. liturg. IIT, p. 199 ff. (iyrifch und latein.); danadı latein. bei 
Denzinger I, 319. — Dazu fommen ald Quellen im weiteren Sinne vor allem in Betracht: 
Die apoftolifhen Konftitutionen, neuejte Ausgabe (mit Kenntlihmahung der Quellen) von 
Funt: Didascalia et Constitutiones Apostolorum I (Paderbornae 1906); Cyrill von Jeruſalem, 
myitag. Katechefen MSG 33, 331ff.; Dionyjius Areopagita, de ecel. hierarchia c. II und III 

40 MSG 3, 393 fi. 
b) Konjtantinopel: Die Taufliturgie der griech.orthodoren Kirche: Aſſemani, Cod. 

liturg. I, 130ff.; II, 1295.; (III, 226ff.), griech. und latein.; Daniel, Cod. liturg. IV 
(Leipzig 1853), p. 492ff.; ®oar, Euchologion sive Rituale Graecorum (2. Aufl. Venedig 
1730), p. 274 ff. u. 287 ff.; Conybeare, Rituale Armenorum (Oyford 1905), p- 399. — 

45 Deutich bei Rajewsky, Eudologion der orthod.fath. Kirche TI (Wien 1861), ©. 15ff. u. bei 
Maltzew, Die Sakramente u. ſ. w. (Berlin 1898). 

c) Neitorianer: Bei Ajjemani, Cod. liturg. I, 174ff.; II, 211 ff.; III, 136ff. (ſyriſch 
und latein., unbraudbar; val. darüber Diettricd in dem gleich zu nennenden Wert p. IX); 
latein. wieder abgedrudt bei Denzinger, ritus orient. I, p. 364ff.; Badger, The Nestorians 

50 and their rituals (1852), p. 195-212 (Taufritual engliid); Liturgia sanctorum aposto- 
lorum Adaei et Maris, cui accedunt duae aliae in quibusdam festis et feriis dieendae nec- 
non ordo — Urmiae 1890 (ſyriſch); engliſch in: The liturgy of the holy apostles 
Adai and Mari ete. (London 1893), p. 63ff.; Diettrich, Die nejtorianiiche Taufliturgie ins 
Deutfche überjegt und... hiſtoriſch-kritiſch erforicht, Gießen 1903. 

65 d) Armenien: Taufliturgie nad dem Rituale des hi. Mafhtop, geit. 897/80) (ogl. 
Gonybeare in dem gleich zu nennenden Werf p. XXXIff.) bei Afiemani, Cod. liturg. I, 
1685f.; II, 1945f.; III, 118ff. (armen. und latein.); danach latein, bei Denzinger I, 384ff.; 
Tauflit. nach einer Handſchr. des Kollegiums de Propagande fide, latein., bei Aſſemani II, 
p. 2025f.; III, 124ff.; danach bei Denzinger I, 391ff.; engliſch (frit. Text nad armen. 

6 Handfchriften) bei Conybeare, Rituale Armenorum (Orford 1905), p. 86ff. 
e) Aegypten und Metbiopien: 1. Die Taufgebete in dem Euchologion von Serapion 

v. Thmuis (Mitte des 4. Jahrhunderts) in TUN II, Heit 3b (1899); von Brightman herausg. 
in The Journal of Theological Studies I (1900), p. 88ff. u. 247ff.; Funt, Didascalia et 
Constitutiones Apostolorum, II (Baderborn 1905), 158ff. (Die Taufgebete p. 180-156). — 

65 2, Eine Taufliturgie arabifch u. latein. heransg. v. A. Baumftarf in: Oriens christianus T (Romt 
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191), p. 32. (Gehört nad) Baumitarf dem 6. Jahrhundert an). — 3. Der Taufordo der Kopten, 
toptiih u. latein. bei Aſſemani, Cod. liturg. I, p. 141ff.; II, p. 150ff.; III, p. 82ff.; da: 
nach latein. bei Denzinger, ritus orient. I, p. 192ff.; koptiſch u. franzöfifh: Ermoni, Rituel 
copte du Baptöme et du mariage in: Revue de l’Orient chr@t. V (1900), p. 445#.; VI 
(1901), p. 453fj.; VII (1902), p. 303ff.; IX (1904), p. 526ff. (noch nicht vollftändig). — 5 
4. Ein Rituale nad einer in Paris befindlichen Handſchrift Renaudots, latein. berausg. von 
Denzinger, ritus orient. J, 2145. (vgl. p- 7 u. 191). — 5. Die äthiopiſche Tauſordnung. 
latein. heraudg. von Vetrus Tesfa Sion, Rom 1548 und Brüfiel 1550; danach in Bibl. 
maxima patr. XXVII (Lugd. 1677), p. 634 ff, MSL 138, 929. und bei Denzinger, ritus 
orient. I, p. 2225. — 6. Das Taufbuch der äthiop. Kirche, herausg. v. Trumpp in: AMY, 
philof.:pbilolog. Klaſſe XIV (1878), III. Abt. S. 1495. — Dazu 7. die Canones Hippolpti, 
latein. berausg. von H. Adyelis in ZU VI, 4 (1891), ©. 93 ff. u. deutich (nach d. Arabiihen) 
bei Riedel, Kirchenrechtsquellen des Patriarchats Alerandrien (Leipzig 1900), S.210ff. — 
8. Die — —— KO, deutſch bei H. Achelis a. a. O. u. latein. bei Funk, Didascalia et Consti- 
tntiones Apost. Il, p. 97 fi. — 9. Das Taufbuch in den Canones des Bafılius bei Riedel a. a. D., 
&. 278. — 10. Testamentum dom. n. Jesu Christi, ed. Rahmani (Mogunt. 1899), p. 117 ff. 
— 11. Ein Taufbuch, äthiopifh u. enaliidh bei E. Horner, The Statues of the Apostles or 
Canones Ecclesiastici (London 1904), p. 162F.; die betr. Abichnitte deutſch und numeriert 
— v. d. Goltz in BES XXVII (1906), ©. 16ff.; vgl. darüber Drews in ZEG XXVIII 
1907). 20 

2. Für den Weſten (bis zur Reformation). a) Rom: Juſtin, I. Apol. e. 61 u. 65; 
Johannes Diaconus an Senarius MSL 59, 399 ff.; Sacramentarium Gelasianum ed. ®ilfon 
(Orford 1894), p- 78ff.; Sacramentarium Gregorianum ; Ordo I u. VII bei'Mabillon, Museum 
Italicum II (Paris 1724), p. 26ff. ec. 41ff. u. p. S2ff. c. 10ff.; Rituale Romanum Pauli V. 
Editio — adprobata. Ratisbonae 1881; Daniel, Codex liturgicus I (Leipzig 1847), 5 
p. 171. 

b) Spanien: Iſidor v. Sevilla: de officiis ecelesiastieis II, c. 25 (opera ed. 
Lorenzana [Rom 1802] VI, p. 465.) u. MSL 83, 737; Ildefons v. Toledo, adnotationes 
de cognitione baptismi MSL 96, 111ff.; Missale mixtum MSL 85. 

ec) Afrika: Tertullian (befonders de baptismo), Cyprian, Optatus von Mileve, Auguftin. 30 
d) Mailand: Ambrofius, de mysteriis, ce. 1ff. MSL 16, 405 ff.; Bi.-Ambrofius, de 

sacramentis I, MSL 16, 435ff.; Marimus v. Turin, MSL 57, 771ff. Manuale Ambrosianum, 
ed. Magistretti (Mailand 1905) I, 143ff.; II, 466Ff.; Odilbert v. Mailand über die Taufe 
(berausg. v. Fr. Wiegand, Leipzig 1899). 

e) Gallien und Deutihland: Das altgalliihe Taufritual findet fich in folgenden 35 
Satramentarien und Mehbücern: Missale Gothieum seu Gothigallicanum Nr. 35, MSL 72, 
2745.; vgl. Art. Meſſe, liturgiib, Bd XII, ©. 698, ı» u. ©. 701, ⸗ff.; Missale Gallicanum 
vetus Wr. 25, MSL 72, 367 ff.; val. Art. Meſſe a. a. O., ©. 698, ıs u ©. 701, »ff.; 
Sacramentarium Gallicanum MSL 72, 500f.; vgl. Art. Meile, ©. 698, ıe u. S. 701, 16. — 
Die mittelalterlide Litteratur über die Taufe, vor allem die von Karls d. Gr. Rund: gu 
ihreiben (fpätejtens 812) veranlaßte, zufammengeitellt bei Cajpari, Alte und neue Quellen 
zur Geſchichte des Taufſymbols (Chriitiania 1879), S. 285 Anm. 14 und ergänzt bei 
Ar. Wiegand, Odilbert v. Mailand (vgl. oben), ©. 8f.; Gerbert, Monumenta veteris litur- 
je Alemannicae, 2 Bde (St. Blajien 1777—1779), I, p. 80ff.: II, 1ff.; reifen, 
iber agendarum ecclesie et diocesis Sieszwicensis (Paderborn 1898), p. 4ff.; reifen, 45 

Katb. Taufritus der Diöcefe Schleswig im Mittelalter in ThOS 81 (1899), © If; Kol: 
berg, Agenda communis (Braunsberq 1903); Ad. Franz, Das Rituale v. St. Florian aus 
dem 12. Jahrhundert (Freiburg i. B. 1904), ©. 65ff.; Schönfelder, Liturgiſche Bibliothek. 
Sammlung gottesdienjtlicher Bücher aus dem deutichen Mittelalter. I (Paderborn 1904), 
S. 285. (Taufordo des Benediftionale der Diöceſe Meißen von 1512); ©. 51lff. (Tauf: zo 
ordo der Agende der Diöcefe Naumburg von 1502); ©. 8ff. (Taufordo der Ritualbücher 
der Erzdiöceſe Köln von c. 1485); II. (1906) Agende der Diöcefe Schwerin won 1521, 
©. 11ff.; Stapper, Die äÄltefte Agende des Bistums Münſter (Münſter 1906), ©. 31ff.; 
Eine Bufammenjtellung von mittelalterlihen Qaufritualien (z. T. ganz abgedrudt) geben 
Höfling, Saframent der Taufe II, ©. 28. und Kamerau in ZJERUX (1589), ©. 4075. — 55 
Für die nörbliden Länder val. außerdem: Freiſen, Manuale Curatorum secundum usum 
ecclesie Rosckildensis. ſath. Ritualbuch der dänifchen Diöceje Roestilde im Mittelalter 
‘Raderborn 1808), S. 2ff.; Freiſen, Manuale Lincopense ete. Kath. Nitualbücher Schwedens 
und Finnlands im Mittelalter (Baderborn 1904), p. öff. 

3. $ür die Rejormationsfirden. a) Lutberifh: Luthers Schritten über die 
Taufe: 1. „Wie man recht u. verjtendlich ein menjchen zum chriitenglauben taufen ſoll“. Die 
Echtheit diefer Schrift iſt ſtark beitritten. Abgedrudt ER 22, 166#.: WA 12, 51 ff.; Daniel, 
Cod. Jiturg. IT, 180#.; Hering, Liturg. Hülſsbuch, S. 142. 143; Ntawerau, ZEILE X (1859), 
2. 6305; Sehling, Die evangel. Kirdienordnungen des 16. Jahrhunderts I, 1, ©. 17. — 
2. „Das taufbuchlin verdeuticht.” 1523. Abgedrudt EN 22, 157H.; WA 12, 425.5 Daniel, go, 
Cod. liturg. IL, 1855; Dering, Hülſsbuch. ©. 143 ff.: Sehling a. a. O., ©. 18ff. (bier weitere 
Angaben über die Abdrude). -— 3. „Das taufbuchlin verbeudicht aufs neu zu gericht“. 1526. 

= Ei 
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—— en 22, 2915., WA 19, 537 ff.; Hering, Hülfsbuch, S. 150ff.; Sebling a. a. O., 
©. 21ff. — Die KOO, in welche Autbers Zaufbücdlein von 1523 oder von 1526 auf: 
genommen worden ijt, bezw. in welden darauf verwiejen tit, finden ſich zuſammengeſtellt 
bei Rietſchel, Liturgit IL, ©. 71 u. ©. 735. — 

5 Die widtigiten Lutherifhen, von Lutbers Tauibühlein abhängigen 
Taufordnungen: 1. „Ordnung der Tauff nad) wirgburgifcher Nubrifen von wort zu wort 
verteutſcht.“ Abgedruckt in ZEWEX, 1859, ©. 519. — 2. „Ordnung wie man Tauffet, biß— 
ber im Latein er vertentjcht “Bon Andreas Dfiander, Nürnberg 1524; ebenda, ©. 471 
und 524 ff. — „Das Tauff-buch Deutſch Breſliſch.“ Breslau 1524; ebenda, ©. 472 und 

ı0 525. — 4. Se Mei u. Tauff, wie ſye yepund zu Straßburg gehalten werben.“ 1524, 
bei Ar. Hubert, Die Straßburger liturg. Ordnungen zur Zeit der Reformation, Göttingen 
1900, ©. 25ff. u. Monatſchr. f. Gottesdienjt u. kirchl. Kunft VIII (1909), ©. 3195. — 
5. „En ret chriſtelig Fadzon at chriitne Börn med paa Danste. Wiborg 1528 (verfaßt 
von "Hans Taujen), vgl. darüber ZEWL X, 1899, ©. 4735. — 

15 Die widtigften Lutheriſchen, von Suthers TZaufbühlein unabhängigen 
Taufordnungen: 1. Straßburger Zaufformen a) von 1525—1530, abgedrudt bei 
Hubert a. a. D., ©. 37ff.; b) von 1537, ebenda ©. 44ff.; ungen ebende, ©. 55 ff.). — 
2. Die Kölner Reformation 1543 bei Richter, KOO IL, ©. 38. 3. Die eu KO 
Friedrichs III. 1563 (und die Neudrude), Taufordnung sn d. Ausgabe von 1563 bei Sil- 

20 ling II, 143ff., von 1567 bei Daniel, Cod. liturg. III, 121 5f.; vgl. — Geſch. d 
— Gottesdienſtordnung in vadiſchen — (Stuttgart 1891), ©. S4ff. 

b) Reformiert: 1. „Ein Kurze u. gemeine Form fur die Ihwachgleubigen, Kinder 
— Zürich, 1523, von Leo Jud (von Luther abhängig); abgedruckt in Zwinglis 

rken von Schuler u. Schuftheh, — Schriften III, ©. 224ff. u. bei Daniel, Cod. 
25 liturg. III, ©. 1065f.; vgl. ZtWe X, 1889, ©. 470. — 2. Zwingli: „Form des toufs, wie 

man die ieh zu Zürich brudt” u. j. w. in: „Bom touf, vom wibdertouf u. vom Kindertouf“, 
1525 in Zwinglis ®erfen v. Schuler u. Schultheß II, 1, ©. 301ff.; bei Höfling II, ©. 140 fi.; 
bei Daniel, Cod. liturg. III, ©. 112 ji; bei Hering, Hülfsbuch, @. 1575. — 3. „Eine furge 
gemeine Form Kinder zutouffen 20.” Bern, 1528; herauögeg. v. Nd. Fluri: Das Berner 

% Taufbüchlein von 1528, Bern 1904. — 4. Die ————— in Calvins Genfer Katechismus 
von 1542 in CR XXXIV, p. 185ff.; bei Daniel, Cod. liturg. III, 114ff. u. bei Sering, 
Hulfsbuh, ©. 165 ff. — 5. Das Book of Common Prayer enthält drei Taufjormulare: 1. Für 
die öffentliche Sindertaufe in der Kirche: 2. für die — im Hauſe; 3. für die Er— 
wachſenentaufe; abgedruckt bei Daniel, Cod. liturg. III, 

35 Auherdem kommen die KOD und genden in — J bier nicht einzeln aufgeführt 
werden fünnen. Proben aus den verjcdiedenen Zeiten finden jich bei Daniel, Cod, liturg. II 
(Iutheriih) u. III (reformiert) u. bei Höfling II. Für das 16. Jahrhundert jind Richter, 
Die evangel. Kircdenordnungen, 2 Bde (Weimar 1846) und Sehling, Die evang. Kirchen— 
orönungen I, 1 und 2 (Leipzig 1902 u. 1904) zu vergleichen. 

[N Bearbeitungen: 1. Allgemeine: G. J. Vossii Disputationes XX de baptismo 
1648 in: Opera, t. VI. theol. (Amsterd. 1701); Bingham-Griſchovius, Origines sive anti- 
quitates ecclesiasticae IV (Halae 1727), p- 135ff.; Calvör, Rituale Eeclesiasticum I 
(Jena 1705), p. 193 ff.; Höfling, Das Sacrament der Taufe, 2 Bde (Erlangen 1846 u. 1848); 
Art. Taufe in PRE? Bd XV ©. 218ff. bearbeitet von Steitz (Haud); Weper u. Welte, 

45 Kirchenlexikon, Art. Taufe, Bd XI ©. 1249 ff.; Hering, Hülisbuh zur Einführung in das 
liturg. Studium (Wittenberg 1888); . Bezichwig, Syitem der drijtl. Katechetik I (Leipzig 
1863), 8 12ff., S. 227 ff.; Ächelis, Leib, der praft. Theologie? I (Leipzig 1898), ©. 427 fi.; 
EL Prakt. Theologie (Grundrif der theol. Wiſſenſch. VI. Teil) 4 u.5 (Tübingen 1903), 
©. 99 ff.; Rietſchel, Lehrbuch der Liturgit II (Berlin 1906), S. 4ff.; Bezolles, Le baptöme 

60 chez les Grecs et les Latins (Paris 1875); Gorbiet, Hist. du sacrament de baptöme, 
2 Bde (Paris 1881. 1882). — 

2. Für die alte Zeit: Martene, De antiquis ecclesiae ritibus libri tres, cd. 
novissima I (Antwerpen 1763), P- Uff.; Zinterim. Die vorzüglichſten Denkwürdigkeiten der 
chriſtlath. Kirche I, 1 (Mainz 1825), ©. 52ff.. Men Denkwürdigkeiten der chriſtl. Archäo— 

55 logie VII (Leipzig 1825); Denzinger, Ritus orientalium I (Wirceburgi 1863), p. 14 f.; Kraus, 
Real:Encyflopädie der dritt. Altertümer IT (Freiburg i. B. 1886), ©. 823 ff. ; Sorten, Thel. iturgy 
and Ritual of the Ante-Nicene-Church (London 1897); Brobit, Saframente u. Sakra— 
mentalien in den drei erjten chriitl. Jahrhunderten (Tübingen 1872), ©. 97ff.; Ducdesne, 
Origines du culte chretien’ (Baris 1903), p. 294 ff.: Rogers, Baptism and christ. Archeo- 

so logy (Oxford 1903); Nendtorfi, Die Taufe im Urdyriitentum im Lichte der neuen Forſchungen 
(Xeipzig 1905); Ermoni, Le baptöme dans l’öglise Par (Raris 1004); Kroll, Alte 
Taufgebräuche in: Archiv f. Religionswiſſenſch. VIII. Beiheit 1905; Möller:v. Schubert, 
Lehrb. der Kirchengeſch. I? (Tübingen u. Leipzig 1902), ©. 56. 1305. 33955. 736Ff.; Weiz: 
jäder, Das Apoſtol. Zeitalter (Tübingen 1902); Rnopf, Das Nacdapoitol. Zeitalter (Tübingen 

65 1905); Anrich, Das antife Myſterienweſen (Göttingen 1804). — Bejondere ragen und Gebiete 
behandelnd: Wobbermin, Neligionsaeih. Studien (Berlin 1896), ©. 143 ff.: Altchriftl. Tauf- 
termini; Seitmüller, „Im Namen Jeſu“ (Göttingen 1903); Staerf, Der Tanfritus in ber 
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griech.ruſſ. Kirche, jein apojtol. Urfprung und feine Entwidlung (Freiburg i. B. 1903); 
Le Bourgois, Le baptöme romain au IV. sidele (Aix 1902); Rauſchenbuſch, Die Entjtehung 
der Kindertaufe im 3. Jahrhundert — 1897) (Baptiit. Traftat); Magiftretti, La 
liturgia della chiesa Milanese nel secolo IV. | (Mailand 1899), p. 1ff.; Worin, La spu- 
tation rite baptismal de l’eglise de Milan au IV. siecle in: Rev. Benediet. (1899), IX, 5 
p. 414 ij. v. d. —— Die Taufgebete Hippolyts u. andere Taufgebete der alten Kirche in 
386 xxvii (1906), S. 1ff.; Drews, Ueber altägyptiſche Taufgebete, ebenda XXVIII (1907) 
(gegen v. d. Golp); Ermoni, L’histoire du bapteme depuis l’edit de Milan (313) jusqu’au 
concile in Trullo (692) in: Revue des quest. hist. N.S. XX (1898), p. 3135f.; Butler, 
The ancient Coptie Church of Egypt II (DOrford 18854), p. 262jf.; E. Bigg, On Baptism 
by affusion (Notes on the Didache) in: Journal of the theological Studies V (London 
14), p. 5795; Joh. Mayer, Gejch. des Katechumenats und der Katecheſe in den erjten 
ſechs Jahrhunderlen 1868. — 

3. Mittelalter: Friedr. Wiegand, Die Stellung des apoſtol. Symbols im kirchlichen 
Leben des Mittelalters I. Symbol u. Katehumenat (Leipzig 1899), (vielfach beachtenswert auch 15 
für die altkirchl. Zeit); de Puniet, La liturgie baptismale en Gaule avant Charlemagne in: 
Revue des quest, hist. LXXII (1902), p. 382 ff.; Funk, Die en der heutigen Tauf: 
form ni — Abhandlungen I (Paderborn 1897), S. 478 fi. 

4. Reformationäzeit und Spätere Zeit: Jacoby, Die Liturgit d. Reformatoren, 
2 Bde (Gotha 1871. 1876); Diehl, * Geſch. des Gottesdienſtes u. der gottesdienſtl. Hand- 20 
lungen in Heſſen Gießen 1899), ©. 279 ff.; Meuß, Die gottesdienſtlichen Handlungen von 
individ. Beziehung in der evangel. Kirche (Gotha 1892), ©. 79ff.; Smend, Der evang. Gottes: 
dienjt. Eine Liturgit nad evang. Grundjägen ( (Göttingen 1904), ©. 55f.; ©. Kawerau, 
Liturg. Studien zu Luthers Taufbüchlein von 1523 in ZtWo X (1889, ©. 407f., 466ff. 
519 #., 5785.,625 ff.; Hering, Luthers Taufbüchlein v. 1523, bei. das mpolog. Gebet in demf., in 25 
THE 1802, ©. 2827,.; Nietichel, Luthers Lehre von der —— u. das luth. Zauf: 
formular in: Beitr. zur Rejormationsgeih. Feitichr. für D. Jul. Köjtlin (Gotha 1896), 
©. 1585.; Althaus, Die hiftor. u. dogmat. Grundlagen der (utb- Taufliturgie I (Hannover 
1893); Smend, Neue Funde zur Straßburger Kultusgeſchichte in Zeitichr. Mir Sottesdienit 
u. firdl. Kunſt III (1898), ©. 47ff.; Hubert, Die Strahburger liturgifchen Ordnungen im 30 
Zeitalter der Rejormation, Söttingen 1900. 

Ueber die Kindertaufe: J. ©. Wald, Historia — — IV priorum sae- 
eulorum 1739; &. Wall, Historia bapt. infantum, ex angl. (London 1705) vertit, auxit 
I. ©. Schlojier 1748—1753. 

Ueber die Taufformel: Heitmüller, „Im Namen Jeſu“ (Göttingen 1903); hier aud) 85 
u. Litteratur; Riggenbach, Der trinitariihe Taufbeſehl Mt 28, 19 u. j. w. (Güters— 
ob 1903). 

I.Urfprung der Taufe und Entwidelung des Taufritus imallgemeinen 
(bis zur Neformation). — Der Urſprung der hriftlihen Tauffitte liegt für uns im 
Halbdunfel. Kaum range fann e8 fein, daß zunächſt dieſe Sitte einen jüdiſchen 40 
Brauch fortſetzt, nämlich die Proſelytentaufe. Sie ſetzt dieſe Sitte fort, wie das Abend— 
mahl die Sitte der jüdiſchen kultiſchen Mahlzeit und der chriſtliche Wortgottesdienſt den 
Synagogengottesdienſt Pt Jene Profelytentaufe berubte auf der Anſchauung, daß 
ein Bad rituelle Neinheit bringe, eine Anſchauung, die in allen antifen Religionen 
weiteſte Verbreitung hatte. So jteigt der fromme Heide morgens vor dem Gebet zum 46 
Fluſſe binab und taucht dreimal unter, um fich von der Befledung der Nacht zu reinigen; 
oder ein anderer taucht jiebenmal im Meere unter, ebe er zu feiner Schutzgöttin Iſis 
> (Pers. II, 13; Juv. IV, 523; Apul., Metam. XI, 1). jedenfalls war auch in 
den Mioiterienkulten’ ein Reinigungsbad bei der Aufnahme ein häufiger Braud. In 
diefen Anſchauungen von der reinigenden und heiligenden Macht des Wafjers (befonders u 
des fließenden Waſſers und des jalzigen, immer bewegten Meerwaſſers) wurzelt im 
allgemeinen wie die Proſelyten- und die Jobannestaufe, fo auch die chriftliche Taufe und 
fie ihr zur Verbreitung und Einwurzelung verholfen. Ihren nächſten Urjprung, 
ihr Vorbild hat letztere aber wohl ficher in der jüdifchen Profelytentaufe. Daß Jeſus die 
Taufe eingejegt babe, läßt ſich mit Sicherheit nicht erweiſen. Denn 1. ein Taufbefe 1 
Jeſu fehlt bei Me (Me 16, 16 gehört dem unechten Schluß an) und Le, die dieje wi 
tige Verordnung des Herrn ebenfo wenig übergangen hätten wie die Einfeßung be 
Abendmahls, wenn fie davon gewußt hätten. 2. Mt 28, 19 ift höchſt wahrjcheinlich, das 
verrät feine N rg ein ſpäterer Zuſatz. 3, Paulus behauptet, um es zu rechtfertigen, 
dab er in Korintb fo wenige getauft habe (1 Ko 1,13), er habe feinen Taufbefehl em: 60 
pfangen (1 Ro 1, 17) — eine Äußerung, die geradezu unverftändlich wäre, wenn er einen 
allgemeinen an die Apostel gerichteten Taufberebl Jefu gekannt hätte. Denn er bätte fich 
damit den anderen Apofteln gegenüber in eine ganz auffallende und feiner fonftigen 
Selbſteinſchätzung völlig widerfprechende Sonderftellung gerüdt. Wie dem aber audy fei, 

.- 0) 
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jedenfalls ift die Taufe von Anfang an eine allgemeine hriftliche Sitte getvejen. Das 
erklärt fich leicht daraus, daß die älteften Chriften nach ihrer Löfung vom Judentum die: 
jenigen, die fich ihrer Gemeinschaft anfchlofjen, ebenfo behandeln zu müſſen glaubten wie 
die Juden ihre Profelyten: fie tauften fie. Ein befonderer Akt follte den Anſchluß an 

5 die Gemeinde bejtimmt markieren; das lag im Intereſſe der Gemeinden wie der Neu: 
eintretenden. Außerdem hatte fich Jeſus felbjt von Johannes taufen lafien, und er hatte von 
der Johannestaufe bis zulegt mit Anerkennung gefprochen (Mt 21,25; Me 11, 30; Le 20, 4). 
Sobald man endlich mit diefer Handlung — und das war gewiß von Anfang an der 
* — beſtimmte ſakramentale Anſchauungen verband, war es ſelbſtverſtändlich, daß 

10 ſie mit dem Chriſtentum ſelbſt ſich ausbreitete. Der Ritus war gewiß urſprünglich höchſt 
einfach: ein einmaliges Untertauchen unter Anrufung des Namens Jeſu, vollzogen von 
irgend einem Chriſten. Das war alles. Daß urſprünglich nur eine einmalige Unter— 
tauchung ftattfand, gebt nicht allein daraus hervor, daß die jüdiſche Taufe und die 
Sohannestaufe nur diefen Ritus fennen, fondern vor allem aud daraus, daß noch in 

15 fpäteren Jahrhunderten (in Spanien) ſich dieſe einfache Untertauchung findet. Aus welchem 
Grunde man von dem dreimaligen Untertauchen, wenn es allgemein riftlih von Anfan 
an geweſen twäre, hätte abgeben follen, ift nicht einzuſehen. Ebenfo gi t fih aud) SE 
viel fpäter die Sitte, ee den Namen Jeſu allein zu taufen. Aud Bier fann es ſich 
nicht um eine Neuerung, ſondern im Gegenteil nur um den Reſt der urchriſtlichen Sitte 

20 handeln. Erſt auf heidenchriſtlichem Boden entſtand die dreigliedrige Taufformel auf 
Vater, Sohn und Geift und damit auch die dreimalige Untertauhung (die richtige ger 
Ihichtlihe Erinnerung lebt noch bei Cyprian ep. 73, 17: alia fuit Judaeorum sub 
apostolis ratio, alia est gentilium conditio: jene Art war, auf den Namen Jeſu, dieſe 
auf den dreifahen Namen zu taufen), die jchon bei heidnifchen Luſtrationen die übliche 

3 war (Anrich, ©. 108). Allein auch bier kann fie nicht allzu früh entjtanden fein, denn 
Paulus kennt höchſt wahrſcheinlich weder eine dreigliedrige Taufformel noch ein drei: 
maliges Untertauchen. Denn hätte er jchon jene gefannt, jo würde er feine Neflertonen 
über die Taufe nicht allein an Chriftus, an deijen Tod und Auferftebung, angefnüpft 
haben (wogegen nicht auf 1 Ko 12, 13 verwieſen werben fann). 

30 Ob der ſpätere Ritus, mit dem die jüdiſche Proſelytentaufe vollzogen wurde (vgl. 
Art. Proſelyten Bd XVI, ©. 118, 58ff.), ſchon zur Zeit Jeſu beſtanden bat, wiſſen wir 
nicht. Aber wenn das der Fall war, ſo hat die chriſtliche Taufe ſich offenbar fürs erſte 
von dieſem Ritual frei gehalten. Vielleicht hat man ſpäter nach Analogie der Ver— 
leſung der Gebote und des Bekenntniſſes des Täuflings, ſie alle halten zu wollen, ein 

35 ähnliches Gelöbnis von dem chriſtlichen Täufling gefordert, daß er nämlich das chriſtliche 
Geſetz lieben und befolgen wolle (Clem. Hom. 13, 10; vgl auch Justin. I. Apol. c. 61; 
Tert. de spect. 4). Doch fann diefer Braud auch völlig frei geichaffen fein. Dafür, daß 
man nicht taufte, ohne vorher ein deutliches Bekenntnis zu Jeſus (vielleicht ald dem 
Meſſias) zu fordern, ſpricht AG 8, 37. 

40 Bald fegt eine Entwidelung ein, die aus jener fchlichten ſymboliſchen Handlung 
ſchließlich ein reiches, mit den verfchiedenften Handlungen ausgeftattetes Ritual gemacht 
bat. Es mußte fo fommen. Sobald der Sakramentsgedanke lebendig ift, treibt er un: 
aufbaltfam zu einem immer tweiter fi) ausgeftaltenden Vollzug beiliger Niten, um gött: 
liche Kräfte immer reicher, immer ficherer berabzuziehen auf den ſehnſuchtsvollen Adepten 

5 (vgl. Harnad, Miffion und Ausbreitung TI’, ©. 325ff.). Der nächſte Schritt auf dieſer 
Bahn war, daß fich mit der Taufe die Handauflegung verband. Nicht genug, daß die 
Taufe den Anfchluß an die Gemeinde und die Gemeinjchaft mit Jeſus, die Vergebung 
der Sünden und damit die Befreiung von den dämonifchen Mächten brachte, fie mußte 
auch die Gabe des hl. Geiftes vermitteln. Und das geſchah durch die Handauflegung. 

> Es geſchah gewiß ſchon durch das Taufen, aber ficherer noch war es, damit auch die 
Handauflegung zu verbinden. So finden wir es AG 8,16. 17; 19, 6; Hbr 6,2. 
Didache und Juſtin jagen nichts von diefer Sitte; das beweiſt aber nicht, daß fie nicht 
beftand. Welches Anfeben diefer Ritus genoß, zeigt ih darin, daß an beiden Stellen 
der AG e8 Apoftel (Petrus, Paulus) find, die ibn vollziehen. Daß er nicht bloß ſym— 

55 bolifch, fondern nach der ganzen Zeitanfchauung zugleich auch ſakramental verftanden 
wurde, ift außer Zweifel. 

In etwas belleres Licht rüdt der Taufritus erft im nachapoſtoliſchen Zeitalter. 
Für diefe Zeit find Juſtin (I. Apol. 61,2 und 65, 1) und die Didache c. 7 die Haupt: 
quellen. Sie liegen allerdings räumlich weit auseinander: Juſtin fchildert uns den 

so Brauch Noms, die Didache den Brauch Weſtſyriens. Aber ihre Angaben deden fich 



Taufe. III. Liturg. Bollzug 429 

in allem Wejentlihen. Zunächſt ift für beide die Taufe wirklich noch ein volles Unter: 
tauchen in einem Gewäſſer unter freiem Himmel. Did. 7, 1 ſpricht von „lebendigen 
Mafjer“ ; Juſtin berichtet, daß die zu Taufenden „dahin geführt werden, wo Waſſer tft“, 
d. b. doch wohl, wo fließendes Waſſer ift; doch ift auch die Annahme nicht abzumeifen, 
daß am das Atrium dabei zu denken it (V. Schulge, Altchriftlihe Kunſt, Münden 1895, 
©. 51, Anm. 1). Die Taufe jelbit ift ihm nod ein „Bad“. Wenn die Didache zuläßt, 
daß ftatt in fließendem auch in anderem, alfo in ftehendem Waſſer getauft werden könne, 
ja wenn fie fogar ftatt der Untertauchung die Begießung zuläßt, jo erklärt fich das aus 
den klimatiſchen Verhältniffen Syriens: oft mag es bier im Sommer an genügendem 
Waſſer gefehlt haben. Wenn die Didache ferner auch erlaubt, daß man mit armen 10 
Waſſer taufe, jo ift auch dies ein Zugeftändnis an die Verhältniffe: Kranken joll man 
die nötige Nüdficht zu teil werden lafjen. Ferner haben Yuftin und Didache gemeinfam 
die trinitarifche = ie Mir können daraus auf ein dreimaliges Untertaudhen (bezw. 
Begießen) fchließen: bei jedem Glied der Formel findet eine Untertauchung ſtatt. Ferner 
ift nach der Didache ficher, und höchſt wahrſcheinlich auch nad Juſtin, jeder Laie noch 
befugt, die Taufe zu vollziehen, und endlich find a und Didache auch darin in 
Übereinftimmung, daß der Täufling vor der Taufe faften fol und daß fi ihm darin 
auch andere Gemeindeglieder anſchließen follen, ſolche vor allem, die an ihm einen inneren 
Anteil nehmen, die ihn etwa zum Übertritt veranlaft hatten. Wenn die Didache noch 
vorjchreibt, daß auch der Täufer zu faften habe, jo jagt Juftin davon nichts. Andrerjeits 20 
fpezialifiert er die Angaben über die Taufvorbereitung: er weiß bon einem Belenntnis 
des Täuflings fo leben zu wollen, wie es der chriftlichen Lehre entjpricht, er weiß von 
Gebet neben dem Faften und von einer Erhomologeje, und zwar im engeren Kreis 
einiger Gemeindeglieder, die mitfaften und mitbeten. Aber es fragt ſich, ob mir nicht 
annebmen dürfen, daß auch in der Didache mit dem Falten das Beten verbunden war: 25 
Faſten und Beten gehörten aufs engjte zufammen. Wenn endlich nad Juſtin an die 
Taufe fih im VBerfammlungsraum der Gemeinde fofort die Eucariftie mit den Neu: 
getauften anjchloß, fo ift es außer Zmeifel, daß diefelbe Sitte nicht allein für die Heimat 
der Didache, fondern für alle chrijtlihen Gemeinden überhaupt anzunehmen ift. Denn 
eine Taufe, die Aufnahme in die Gemeinde, wäre ohne Abendmahl ein Widerſpruch so 
in fich ſelbſt geweſen: durch die Taufe hindurch ſchreitet der Chrift zum Genuß der höchſten 
Güter, die die Eucharijtie gewährt. Wir ſehen alſo, daß in allem WMWefentlichen air 
und Didache übereinjtimmen. Wir gelangen zu dem Schluß, daß höchſtwahrſcheinlich um 
die Mitte des 2. Jahrhunderts der Vollzug der Taufe und die fie begleitenden Sitten 
in der Hauptfache überall in der Geſamtkirche die gleihen waren: Faften und Beten und s5 
ein Gelöbnis vor der Taufe, die Taufe jelbft, noch von jedem Laien vollziehbar, beſtehend 
in der Regel im vollen dreimaligen Untertauchen in fliegendem Waſſer unter Ausſprechen 
der trinitariſchen Taufformel; daran fich anjchliegend die Feier des Abendmahls. Nichts 
bören wir noch von einem Taufſymbol. Alles dies wird durch die fonjtigen, allerdings 
ſehr mageren Zeugnifle diefes Zeitraums beftätigt: die Taufe als Untertauchung ift be— 40 
ftätigt durh Tit 3,5; 1 Pt3,21; Hbr 10, 22; Barn. 11, 11; Herm. mand. IV, 3,1; 
sim. IX, 16,4 u. a. An Stelle der dreigliedrigen Taufformel mag da und dort aud) 
noch die Formel auf Jeſu (oder den Namen Jeſu) allein im Gebrauch geweſen fein 
(vgl. Did. 9, 5, wo der Kürze halber die alte Formel noch beibehalten ift; Herm. vis. III, 
7,3; sim. VIII, 6, 4; IX, 12—16). Ya die Anordnung Did. ce. 7, in jedem Falle auf #5 
den Namen des Baters und des Sohnes und des bl. Geiftes zu taufen, jeßt voraus, daß 
man in jener Gemeinde, die wie im vielem andern, jo aud bier in ihre jüdiſche Ab- 
funft beweiſt, noch allein auf den Namen Jeſu zu taufen pflegte, und wie fehr dem Verf. 
die alte Formel geläufig ift, zeigt eben ec. 9,5. Gelbitverjtändliches und Eingewurzeltes 
braucht die Didadıe doch nicht er anzuordnen. Auffallend ift es, daß weder Juſtin noch so 
die Didache die Handauflegung nad der Taufe erwähnen. Daraus ift nicht zu fchließen, 
wie wir jaben, daß fie diefen Brauch nicht gefannt hätten. Juſtin will und kann nicht 
voljtändig fein und die Didache will ja nur Mißbräuche oder Nüdftändiges befeitigen. 
Alfo wird wohl in Rom wie in Syrien die Handauflegung in Übung geweſen fein. Es 
lann aber auch fein, daß diefe Sitte ſich noch nicht weiter verbreitet hatte. Hbr 6, 2 ift ss 
ein Zeugnis dafür, daß fie wenigftens da und dort befannt war. Ebenſo wird wahr— 
—— da und dort bereits ein formuliertes Taufbekenntnis in Übung geweſen ſein. 
Wo und wann es zuerſt aufgekommen iſt, darüber gehen bekanntlich die Meinungen aus: 
einander. Bon einer Weihe des Taufwaſſers hören mir noch nichts, ebenjo wenig von 
einer beftimmten Taufzeit. Nicht einmal das fann man aus Yuftin jchließen, daß die oo 

[+] 

— 5 
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Taufe am Morgen ftattfand, weil fih an fie die Euchariftie anfchließt. Denn ein Geſetz 
war es kaum, daß diefe Feier am Vormittag ftattfinden mußte. Aber wahrjcheinlich 
taufte man am Morgen, fhon um das Falten nicht unnötig zu verlängern. 

Ein völlig durch- und ausgebildetes Taufritual erjcheint bei Tertullian; es ift das 
5 ältefte, das wir mit Sicherheit refonjtruieren können. Die Formen, die wir bei Juſtin 
und in der Didache fanden, find deutlich wieder zu erfennen. Höchſt wahrjcheinlich beitand 
aber um die Mitte des 2. Jahrhunderts fchon mancher Brauch, den unfere Quellen nicht 
anführen, den wir aber zuerft bei Tertullian Iefen. Das gilt vor allem von der Ab: 
renuntiation, die Tertullian offenbar zu den alten Taufgebräuchen rechnet (de cor. 3). 

10 Auf beidendhriftlihem Boden wurde die Abrenuntiation faft zur Notwendigkeit. Denn 
nicht, wie nach unfrer Empfindungsweife, bedeutete eine feierliche Abjage an den Teufel 
damals nur etwas Symboliſches, war fie nur eine äußere Form; vielmehr wurde, indem 
man dieje Formel ausiprach, tbatfächlih und wirklich das Band zwischen dem Teufel, unter 
dejien Herrichaft bis dahin der Täufling geitanden hatte, und ibm ſelbſt zerrifien. Solche 

15 Abjage an den Teufel war alfo eigentlich eine innere Notwendigkeit bei der Taufe. Aber 
ebenfo begreift man es, daß eine ſolche Abfage ftattfand, fobald fich ein Heide überhaupt 
zum Taufunterrict anmeldete. So ſpricht Tertullian (de spect. 13) auch von einer 
doppelten Abrenuntation. ch bin geneigt, dieſe Sitte für fehr alt zu halten. Daß 
fie fich nicht auf jüdischem Boden entwideln fonnte, liegt auf der Hand, denn der Gott 

20 der Juden war für einen Chriften nicht der Teufel. Die Entſtehung diefer Sitte kann 
alfo nur auf beidendriftlihem Boden geſucht werden. (Vgl. Reinach, Cultes, mythes 
et religions I |Baris, 1905], p. 347—362.) 

Wie verlief nah Tertullian die Taufe? (Die beite Duelle bietet die Schrift 
de baptismo, die offenbar dem Gang der Taufbandlung, wenn auch nicht genau, folgt.) 

35 1. Er kennt, wie Juftin und die Divadı, eine Vorbereitungszeit, die mit häufigen Gebeten, 
mit Faften, Aniebeugungen, Nachtwachen und Sündenbefenntnis ausgefüllt ift (de bapt. 20; 
zum Sündenbefenntnis vgl. auch de poenit. 6); ed kann feinem Zweifel unterliegen, 
daß Tertullian bierfür ſchon an ein feftes Nitual denkt. 2. Darauf findet die Eyiklefe 
über dem Taufwaſſer ftatt (de bapt. 4 und 8; vgl. Art. Epiflefe in Bd V, S. 410, 20 ff.). 

3. Jet muß die Abrenuntiation gefolgt fein, die Tertullian merkwürdigerweiſe in de 
bapt. nicht erwähnt, von der er aber fonft mehrfad jpricht: de cor. 3; de speet. 4 
und 13. 4. Dreimaliges Untertauchen auf den Namen des Waters, Sohnes und 
bl. Geiftes mit Belenntnis als Antwort auf die ragen des Täufers (adv. Prax. 26; 
de bapt. 2; de cor. 3; fürs Untertauchen de resurr. 48; für die dreigliedrige Tauf- 

35 formel de praeser. haer. 20; adv. Prax. 26; für das Belenntnis de speet. 4: 
Cum aquam ingressi christianam fidem in legis suae verba profitemur; de 
resurr. 48: responsio). 5. Der nächfte Aft ift die Olfalbung (benedieta unctio, de 
bapt. 7; adv. Mare. 1, 14). 6. Darauf folgt die Handauflegung unter Gebet (de bapt. 8). 
Damit ift die eigentlihe Taufhandlung geſchloſſen. Daß ſich aber an die Feier die 

40 Euchariftie angefchlofien bat, gebt aus de bapt. 20, de cor. 3 und adv. Mare. 1, 14 
hervor. Danadı beten die "Eric on mit den „Brüdern“ und empfangen Milch und 
Honig. Beides fand im euchariftifhen Gottesdienfte ftatt. Denn das Gebet iſt offenbar 
das große Gemeindegebet. Nach der Taufe enthalten fich die Neugetauften eine Woche 
lang des font üblichen täglichen Bades (de cor. 3). 

45 Mit diefem Ritual, dem die Ankleidvung mit den weißen Taufkleivern noch einzufügen 
ift, haben wir die Grundform der Taufbandlung vor uns, mit der und an der die Ent: 
mwidelung im Often und im Weſten in den nächſten Jahrhunderten gearbeitet bat. Keines— 
wegs darf man der Meinung fein, daß diefe Entwidelung in der Geſamtkirche eine 
einbeitlihe war. Bon diefer irrigen Meinung geben mebr oder weniger alle Darftellungen 

aus, die zwar die einzelnen Akte diefes Nituals in ihrer Verbreitung verfolgen, es aber 
nicht als ihre Aufgabe anfehen, den Veränderungen nachzugehen, denen der Aufbau der 
ganzen Handlung im Yaufe der Zeit in den einzelnen Kirchengebieten untertvorfen worden 
it. Diefer Prozeß ift provinziell ſehr verfchieden geweſen. Bor allem bat der Often 
eine andere Geſchichte des Taufrituals als der Meften. Und wiederum ift diefe Entiwidelung 

553.9. in der koptiſchen Kirche eine andere als in der armenifchen oder weſtſyriſchen. 
Ebenfo bat Nom eine andere Gejchichte der Taufliturgie als Spanien, Gallien ober 
Mailand. Auf diefe Differenzierungen gilt es zu achten. Allein es würde viel zu weit 
führen, wollten wir bier diefe Geſchichte bis ins einzelne verfolgen. Nur um die großen 
Hauptlinien fann e8 ung bier zu thun fein. yr diefer Beziehung tft zu jagen, daß zus 

eo nächſt ein Hauptunterichied zwiſchen allen öftlidyen und allen weitliben Taufritualien ins 
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Auge jpringt, der nämlich, daß im Oſten die Taufbandlung weit reicher ausgeftaltet wird 
als im Weiten. Hier beivahrt fie am meiften von ihrer urfprünglichen Einfachheit, ja fie 
wird fogar im Laufe der Zeit noch mehr gekürzt, um ſchließlich allerdings wieder nicht 
unbeträchtlich anzuwachſen. Woraus erklärt fich diefe eigentümliche Erjcheinung? Warum 
behält der Taufritus nicht feine ursprüngliche Form? Um dieje Gejchichte zu verfteben, 5 
muß man im Auge behalten, daß die Taufe jelbft ſchon feit dem 2. Jahrhundert, aber noch 
mebr in den folgenden Jahrhunderten ihre Selbitftändigfeit verliert und aufhört, der 
alleinige Aufnahmealt in die hriftliche Gemeinschaft zu fein. War von früh an ber 
Taufe ald Vorbereitung eine fatechetifche Unterweifung vorausgeftellt worden, fo traten 
bald unter dem Einfluß und nad dem Vorbild der antiten Myſterienkulte noch beftimmte 
Einmweibungsriten, Eroreismen hinzu, die ſich immer mehr fteigerten, je näher der Tauf: 
alt fam. Dieſer felbft aber war der Höhepunkt diefer reichen Jnitiationshandlungen, der 
twirtungsvollite letzte Akt, die legte geheimnisvolle und wunderbare Vorftufe zum eigentlichen 
abſchließenden Akt der vollendeten Aufnahme in die Gemeinde, nämlich der erſten euchariftifchen 
Freier, die fih unbedingt an den Taufakt anjchliegen mußte. Denn ohne ihn war der 
Getaufte noch nicht wirklich volles, eingeweihtes Glied der heiligen Gemeinfchaft, erft in 
und mit der Abendmahlsfeier vollzog ſich abjchließend der Eintritt in die neue Gemeinde, 
teil der volle Genuß aller darin zu erwartenden himmlischen Güter und Kräfte So 
wird alfo die Taufe ein Glied in einer langen Kette von Vorbereitungsalten. So er: 
flärt es fih auch, wie der Hatechumen, der fich diefem großen Aufnahmeceremoniell unter: 20 
wirft, ſchon als Kompetent den Namen des Chriften, des Gläubigen vor der Taufe trägt. 
In dem YAugenblid, wo er den erften nitiationsritus an ſich bat vollziehen laffen, iſt 
er dem Heidentum und der Gewalt der Dämonen entrüdt, iſt er über die Schwelle der 
Finſternis in das Reich des Lichts getreten. 

Behält man diefe Bedeutung der Taufe im Auge, fo wird es begreiflich, wie die Grenze 25 
zwiſchen den Vorbereitungsaften (Skrutinien) und der Taufe felbit fließend werden fonnte. 
Leicht konnte ein Akt, der urfprünglich mit der eigentlichen Taufhandlung verbunden war, 
in die Vorbereitung gefchoben werden. So geſchah es, daß die Abrenuntiation und das 
Bekenntnis zwar am Tauftage jelbjt, ja unmittelbar vor der Taufe, aber im Vorraum des 
Baptijteriums gehalten wurden, während die eigentliche Taufhandlung im Baptiftertum mit der 30 
Weihe des Taufwaſſers begann ; fo finden wir es z. B. in Jerufalem und in Rom. Anderer: 
feits fonnten fih — und aud) das finden wir twieder, aber fpäter, im römischen Ritual — 
beftimmte Riten der Aufnahme in den Katechumenenftand oder der Sfrutinien an 
die Taufe ſelbſt anfchieben und mit ihr verwachſen, die urfprünglich nicht? mit ihr zu 
tbun batten. Es ift das ein Prozeß der Einfchrumpfung der gefamten großen Aufnahme: 35 
riten: was früher auf Wochen ſich verteilte, drängt ſich fpäter in eine furze Stunde zu: 
jammen. So dringt das Symbol und die Namenangabe, die Darreihung von Salz u. a. 
in die Taufbandlung felbit ein. Endlih war e8 auch bei der engen Verbindung der 
Taufe mit dem Abendmahl möglid, dag man aus der Abendmahlsliturgie breite Stüde 
in die Taufliturgie aufnahm. Solche reiche Taufformulare finden mir 3. B. bei den «0 
Neftorianern, den Kopten, den Armeniern. Der Weften kennt diefe reichen Formen weit 
weniger. Hatte fich aber erſt einmal jenes große Gefüge gelöft, in das die Taufe ein: 
gefapfelt lag — und ſchon aus rein äußeren Gründen mußte es ſich löfen —, jo war 
die Möglichkeit offen, daß fih von der Taufhandlung wieder Akte, die von Alters ber 
feft zu ihr gebörten, ablöjten, um felbititändig zu werden. So iſts geſchehen im Oſten # 
und Weften mit der Ol- und Mafjeriveibe, mit der Salbung nad der Taufe, die zur 
Konfirmation oder Firmung wurde. Bei diefer letzteren Geftaltung hat offenbar ein 
bierarchifhes Moment mitgewirkt. Ferner mußte noch ein Moment auf die Aus: 
geftaltung der Taufliturgie von Einfluß werden: war die Taufe erſt einmal in Parallele 
zu den Miojterten gerüdt, fo lag e8 nahe, bei ihnen Anleiben zu machen. Das ift ge: w 
Icheben. Man entlehnt von daher Geremonien wie die Bekleidung mit weißen Kleidern, 
die Belränzung, die brennenden Kerzen, den Genuß von Milch und Honig; wahrſcheinlich 
aud die Sıtte der Salbung und vielleicht die der Fußwaſchung. Aber nur die Sitten nahm 
man auf, für die man irgend einen bibliſchen Beleg beibringen fonnte, wenn aud nur 
mit Hilfe allegorifcher Auslegung. Denn man war der Überzeugung, daß jene Sitten 5 
der heidniſchen Myſterien eigentlich der wahren Gemeinde Gottes gehörten und nur durch 
die Dämonen den Heiden verraten tworden waren (vgl. Juftin, I. Apol. 54; 62; 66). 
Rimmt man ferner hinzu, daß die Kindertaufe mehr und mehr um fich griff, daß der 
Katechumenat infolge der Kindertaufe und infolge des ſtarken Zudrangs zur Taufe mehr 
und mebr verfiel, daß der Trieb der Nachahmung bald den einen bald den anderen — 

— 

— 5 
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Braud von fremd ber aufnehmen ließ, zumal wenn es eine führende Gemeinde war 
wie etwa Rom oder Antiochien, die ein beftimmtes Ritual enttwidelt hatte; bedenkt man 
endlich, daß auch die Kürzung der Handlung zu Zeiten, ſchon aus Rüdfiht auf die Paten 
und die Eltern, ald Notwendigkeit empfunden wurde, jo hat man wohl alle weſentlichen 

5 Momente zufammen, die in der Geſchichte des Taufrituald wirkſam getwejen find. Man 
wird aber auch begreifen, daß dieſe Gefchichte eine jehr reiche, mannigfaltige und ver: 
twidelte werden mußte. Allerdings, fie auch für nur ein firchliches Gebiet oder aud für 
nur eine hervorragende Gemeinde genau zu verfolgen, find mir nicht im ftande. Nur 
Refte befigen wir im günftigften Falle, und namentlich fehlen uns für ganze Kirchen: 

ı0 gebiete die einft gebrauchten Formeln und Gebete. Vor allem aber macht die Datie- 
u (und mitunter auch die Zofalifierung) des Überlieferten nicht geringe Schwierig- 
eiten. 

Auch der Taufritus ſelbſt bat feine Geſchichte: Bis zu Cyprians Zeit war die Unter: 
tauchung herrſchende Sitte, außer in bejonderen Fällen. Seit dem 4. Jabrhundert 

16 wird es in einigen Kirchen üblich, die Untertauchung durch eine reichliche Begießung des 
g; tes zu erſetzen; dabei ſteht aber der Täufling im Waſſer. Die Beſprengung des 

opfes, wie wir ſie üben, wird erſt ſeit dem 13. Jahrhundert der allgemein giltige Brauch, 
aber nur im Weſten. Die öſtliche Kirche hält noch heute an der vollen Unter— 
tauchung feſt. 

20 II. Die Geſchichte des Taufrituals in den einzelnen Kirchengebieten 
und in den wichtigſten Kirhengemeinihaften bis zur Reformation. 

1. Der Dften: ——— Hier iſt Oſt- und Weſtſyrien voneinander zu unterſcheiden. 
Was zunächſt Oſtſyrien (ſyriſches Sprachgebiet mit dem Centrum Edeſſa, Dsroöne) be— 
trifft, ſo geben uns die Thomasakten, die zwar häretiſchen Urſprungs ſind, aber im Tauf— 

25 ritus nicht ſonderliche, von der herrſchenden Kirche abweichende Riten bieten werden, 
einigen Aufſchluß. Wir finden Handauflegung und Gebet (c. 47 ff.) darauf Salbung 
(Verfiegelung) mit geweihtem DI (ec. 27. 121. 132. 157), worauf die Taufe auf Vater, 
Sohn und Geift (unter Umftänden nur durch Untertauchung) erfolgt (c. 121. 132. 157). 
Sofort fließt fih daran die Feier der Euchariftie. Bemerkenswert ift die hohe Schägung 

30 der der Taufe vorausgehenden Salbung. — Es ſcheint, daß fich diefe ſyriſche Kirche ihre 
Selbitjtändigkeit im Liturgifchen bewahrt hat, bis Biſchof Rabbula von Edeſſa (geft. 435) 
die heimische Sitte der der griechifchen Kirche, befonders der Antiochiens, anpaßte (Burkitt: 
Preufchen, Urchriftentum im Orient [Tübingen 1907], ©. 78). Doch mögen wohl ſchon 
früher ftarfe Einftrömungen von dort her erfolgt jein. Jedenfalls haben die jpäteren 

35 forifchen Jakobiten (f. u.) im weſentlichen den gleichen Taufritus, den wir in der Groß: 
firche, ſpeziell in Konjtantinopel finden. 

Was Weſtſyrien (mit dem Gentrum Antiohien) und PBaläftina a dies 
Sprachgebiet) betrifft, jo ift zunächſt für Gölefyrien einiges der ſogen. ſyriſchen Didastalia 
(3. Jahrh.) zu entnehmen: Abrenuntiation (2) (Achelis-Flemming ©. 54. 140); Belennt: 

40 nis (?); Salbung mit Ol unter Handauflegung (S. 85); Taufe (S. 85); Handauflegung 
durd den Biſchof (S. 48) und Salbung (©. 85; vgl. ©. 289 ff). Damit ftimmt, was 
wir für Antiochien den apoftolifchen Konftitutionen (Mitte oder 2. BT des 4. Jabrb.) 
entnehmen fünnen. Beſonders wertvoll ift das Taufbuch des VII. Buches (ec. 39—45). 
Daß ihm eine ältere Quelle zu Grunde liegt, ift außer Zweifel. H.Achelis vermutet (Art. Apoftl. 

45 Konftitutionen, Bd I, 136, 21 ff. und ihm folgend Kattenbuſch, Ap. Symbol II, 205 Anm. 34), 
daß es auf Lucian d. Märtyrer (geft. 312) zurüdgehe. Danach verläuft die Taufbandlung 
folgendermaßen: A. Der Aft der Vorbereitung im Vorraum des Baptifteriums oder wenigitens 
außerhalb desjelben (vgl. e. 43, 1). 1. Die Abrenuntiation (drorayıj; ec. 40, 1. 41, 1.2). 
2. Die Zufage an Chriftus (ovvrayıj). 3. Das trinitar. Glaubensbefenntnis, das der 

so Täufling, ſelbſt fpricht (ec. 41, 3—8). 4. Das Weihegebet über dem DI (ec. 42,2 u. 3). 
5. Die Olfalbung (e. 42, 1). B. Der Alt im Baptiftertum: 1. Gebet des WPriefters. 
a) Dank gegen Gott (ec. 43, 2—4), b) Weihe des Taufwafjers (ec. 43,5). 2. Taufe auf 
den Namen des Vaters, des Sohnes und des heil. Geiftes (ec. 44, 1). 3. Gebet über dem 
Myron für die zu Salbenden (e. 44, 2). 4. Handauflegung und Salbung (ce. 44, 3). 

655 5. Gebet des Vaterunſers (ce. 45, 1.2). 6. Gebet des Getauften (ec. 45, 3). — Mit 
diefem Ritual jtimmt das, was fih aus VII, 22 (Bearbeitung der Didache) und III, 
ec. 15—17 für die Taufe ergiebt, im Wefentlichen überein. Im Weſentlichen kehrt auch 
diefer Taufritus bei Cyrill v. Jerufalem (geft. 386) wieder (catech. myst. I—IV). (Aus 
dem Bericht der aquitanifchen Pilgerin, der fogen. peregrinatio Silviae, ijt für das 
eigentliche Taufritual nichts zu entnehmen). Aus Cyrills Angaben ergiebt ſich folgender 
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Gang der Handlung: A. Im Vorraum des Baptijteriums (nooaukıov; cat. I): 1. Abre- 
nuntiatton (der Täufling, nad Weiten gewendet, wehrt mit der Hand den Satan 
ab). 2. Zufage (odvrafıs) an Chriftus (nad Oſten gewendet). 3. Belenntnis zu dem 
dreieinigen Gott. B. Im Baptifterium (cat. II): 1. Entkleiden der Täuflinge. 2. Dl- 
weihe (DI des Exorcismus; II, 3). 3. Olfalbung am ganzen Körper. 4. |Wafjerweibel. 5 
5. Belenntnis (in frage und Antwort) an den dreieinigen Gott (der Täufling jtebt dabei 
im Wafler). 6. Taufe durch dreimaliges Untertauchen. 7. Chrismamweibe (III, 3). 
8. Handauflegung (cat. XVI, 26) und Chrismafalbung (III). 9. Belleivung mit den 
weißen Tauflleidern (IV), Man fiebt, die Unterfchiede diefer Ordnung von der der apojtol. 
Konftitutionen find nicht groß. Sch bemerfe: 1. Die Salbung mit dem OL wird in 
CA VII außerbalb, nad Gorill innerhalb des Baptifteriums vorgenommen. 2. Cyrill jagt 
nichts von der Waſſerweihe, aber da es mir keineswegs zmweifelbaft ift, daß er te fennt, 
babe ich fie in |] eingefügt. Es ift leicht begreiflich, daß er fie übergangen bat in feinen 
Katechejen, da er nur die Handlungen beranziebt, die an den Getauften felbjt vollzogen 
worden find, — mit Ausnahme der Handauflegung, die er bier nicht erwähnt, wohl aber 
eat. XVI, 26. 3. Er fennt nicht das Danfgebet vor der Taufe. 4. Er kennt nicht 
das Waterunfer. Wielleicht iſt dies legtere das Bemerkenswerteſte. Ob es niemals in 
Jeruſalem an diefer Stelle gebräudlih war oder ob es zu Cyrills Zeiten jchon ausge: 
fallen war, wer mwill das enticheiden? Wir finden e8 jedenfalls in Liturgien, die auf den 
ſyriſchen Typus zurüdgeben, wieder. Die beiden Taufordnungen, die wir bier nebenein- 20 
ander gejtellt haben, zeigen ung jedenfalls, da Weſtſyrien und Jerufalem im 4. Jahrhundert 
ungefähr das gleiche Taufritual hatten. Es zeichnet ſich durch Einfachheit aus, die für 
ein relativ hohes Alter ſpricht. Weit entwidelter erfcheint ſchon das nächite Ritual, das 
uns die Überlieferung bietet, nämlich das ſich aus den Schriften des Areopagiten Dionyſius 
entnebmen läßt (de ecel. hier. e. II u. III. MSL 3, 393ff.) Wir find alfo rund um » 
bundert Jahre weitergeführt (Ende des 5. oder Anfang des 6. Jahrhunderts). Deutlich 
ſchaut die Grundform noch durch, aber es ift vor allem ſchon der Aufnahmeakt zum 
Kompetenten an die Taufe, wenn auch als Einleitungsatt, herangejchoben; jodann find 
die einzelnen Akte dadurch reicher getvorden, daß fie wiederholt werden: dreimal wird die 
vorgeiprochene Abrenuntiation und ebenſo oft das Glaubensbelenntnis wiederholt. Ohne 30 
Zweifel ift auch die Waſſerweihe befonders reich ausgeftaltet. Ferner iſt nach dem Be- 
fenntnis ein Gebet mit Handauflegung eingefügt (III, 7), während bei der Myronſalbung 
von einer Handauflegung nicht mehr die Rede ift. Dieſe fällt auf dem ſyriſchen Gebiet 
überhaupt weg. Ste wird von der Chrismafalbung verjchlungen. Wo diefe Liturgie in 
Braub war, ob wirklich in Syrien oder in Pbönizien, und melde Verbreitung ſie ge= 35 
funden bat, darüber läßt fich etwas Beitimmtes nicht jagen. 

b) Kleinajien und Byzanz. Jedenfalls muß in diefen Gebieten in der Zeit von der 
Mitte des 4. bis zur Mitte des 5. Jahrhunderts ein Taufritual entjtanden fein und ſich in 
der Großlirche durchgejegt haben, das von dem beute in der öftlichen Kirche gebräuchlichen nicht 
mejentlich verſchieden geweſen jein kann. Es läßt ſich nämlich feftitellen, daß mit diefem Ritual «0 
das der forifchen Jakobiten, das uns allerdings in verſchiedenen Bearbeitungen vorliegt, in 
der Hauptjache, und zwar nicht nur im Aufbau, fondern auch in dem Terte der Gebete 
und in den Formeln übereinjtimmt. Da fich aber die Jakobiten von der Kirche feit 451 
(endgiltig feit 519) getrennt haben, iſt anzunehmen, daß fie bei ihrer Yoslöfung von der 
Großkirche dieſes Ritual im mefentlichen jchon hatten. Die ältefte Bearbeitung diefer 45 
jalobitiſchen Liturgie, die die Jakobiten übrigens auf den Apojtel Jakobus zurüdführen, 
ft n. m. M. die, weldhe unter dem Namen Baftlius des Großen gebt. Es iſt nicht un: 
möglich, daß in diefer Notiz das Richtige liegt, daß thatjächlich die Liturgie, die die Groß: 
finde und die Jalobiten gemeinfam hatten, auf diefen im Liturgifchen ficher ſehr thätigen 
Biſchof zurüdgebt. 50 

Beide Typen find aber darin einig, daß ſich im ihnen bereits der Alt der Kate: 
humenatsaufnabme jowie der des legten Erorcismus vor der Taufe und der Schriftver: 
lefung vor den eigentlihen Taufakt gejtellt haben und mit ihm nun eine Handlung bilden. 
Bei den jalobitifchen Liturgien ift das noch deutlich daran zu ſehen, daß an einzelnen Stellen 
— und das find eben die Bruchitellen, an denen die Zuſammenſchiebung erfolgt iſt —, 55 
ein „Proovemium“ erſcheint (vgl. z. B. Denzinger I, 269. 273). Die enentliche Tauf: 
bandlung beginnt dann mit der Taufwaſſerweihe, während die Abrenuntiation und 
Das Belenntnis vor die eigentliche Taufbandlung gehören, womit völlig jtimmt, daß 
auch in den CA VII und bei Gyrill diefe Alte im Vorraum des Baptifteriums ſtatt— 
finden und im Baptifterium einer der erjten Akte die Waſſerweihe if. Auch bat fich bei 6o 
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einzelnen jafobitifchen Liturgien noch ein Eingangsakt vorgelegt, in dem fich der Priefter 
für die Handlung vorbereitet. Die byzantinifche Liturgie fennt diefen Akt ebenfo wenig 
wie die Bafıliusliturgie der Jakobiten (Denz. I, 318). Ebenfo ift beiden die Schriftver- 
lefung (vgl. Denz. I, 271. 282. 290f. 297. 304. 311) vor dem Taufalt fremd. Die byzan— 

5 tinifche läßt vielmehr eine doppelte Schriftverlefung diefem nachfolgen. Endlich haben die 
jakobitiſchen Liturgien drei Salbungen: zwei Olfalbungen vor der Taufe und die Chrisma— 
jalbung nach derjelben, während bie * Liturgie nur eine Olſalbung vor der 
Taufe fennt. 

Mann jene Zuſammenſchiebung erfolgt iſt, läßt ſich nur vermuten. Jedenfalls iſt 
10 fie auf den verſchiedenen Kirchengebieten zu verſchiedenen Zeiten erfolgt. Man wird an— 

nehmen können, daß fie zuerft im 4. Jahrhundert vorgenommen wurde, als die Maffentaufen 
eine Zufammendrängung nötig machten. Der erfte fichere Zeuge für dieſen Prozeß ift 
der Areopagite. Wäre aber die jafobitifche Bafıliusliturgie echt, jo würde ihr die erjte 
Stelle zuzufprechen fein. 

16 Was die Liturgie der Nejtorianer betrifft, jo läßt fich mit einiger Sicherheit nur 
dies jagen, daß die ältefte befannte und jeßt gebrauchte auf den Patriarchen Iſé yahb 
III. (652—661) zurüdgebt. Die Anklänge an die griechifche Liturgie find ſehr gering. 

Ebenjo dürftig find mir bisher über das Taufritual der Armenier unterrichtet. Es 
wird dem Katholitus Johannes Mandakuni (Mankakuni) (480—487) zugefchrieben (vgl. 

%» Rituale Armenorum ed. by Conybeare, 1905, p. XXXIu. XXXII; Art. Armenien, 
Bd I, ©. 71, 5). Auch bier fchaut noch der griechifhe Ritus (namentlihb in den 
Formeln) hindurch, aber die Verwandtichaft mit ibm iſt bier weit geringer ala bei dem 
Stitual der forifhen Jatobiten. 

ec) Ägvppten (und Äthiopien). Für die äguptifche Kirche fließen die Quellen im 
3 ganzen hen jo daß wir die Entwidelung mwenigitens einigermaßen refonftruieren können. 

Zunächſt bat die ägyptiſche Taufliturgie befondere Eigentümlichleiten, die fie von ber 
jorifchen unterfcheiden. Um dem Lefer davon ein Bild zu geben, ſetze ich zunächit das 
Taufritual ber, wie es ſich aus den Taufgebeten des Biſchofs Eerapion von Thmuis 
(Mitte des 4. Jahrh.; vgl. Art. Serapion Bd XVIII, ©. 219, 45ff.) zufammenitellen 

läßt: A. Zurüftung des Waflers: Waſſerweihe (Gebet Nr. 7). B. Zurüftung der 
Täuflinge: 1. Gebet für fie (Mr. 8); 2. Abrenuntiation; 3. Gebet zur Ulfalbung 
(Nr. 15); 4. Ulfalbung; 5. Belenntnis; 6. Gebet (Nr. 9), C. Taufakt im Baptiftertum: 
1. Der Diakon führt den Täufling dem Biſchof zu (Nr. 10); 2. Gebet danach (Nr. 10); 
3. Taufe; 4. Handauflegung unter Gebet (Nr. 11); 5. Gebet über dem Chrisma (Nr. 16); 

35 6. Salbung mit dem Chrisma. Vergleicht man damit das oben ©. 432, ff. mitgeteilte Tauf— 
ritual des VII. Buchs der apoftolifchen Konftitutionen, das ungefähr in die gleiche Zeit 
oder wenig fpäter wie die Serapionsgebete fällt, jo ergeben ſich folgende wichtigere Unter: 
ſchiede: 1. Die Waſſerweihe fteht im ägyptiſchen Typus am Anfang der ganzen Handlung, 
im forifehen vor der eigentlien Taufe. 2. Im ägyptiſchen Typus ſieht die erfte Ol: 

+0 falbung zwischen Abrenuntiation und Belenntnis, im ſyriſchen nach den Bekenntnis. 3. Im 
ägyptiſchen Typus ift die Handauflegung nach der Taufe jcharf von der Chrismafalbung 
getrennt, im ſyriſchen eng damit verbunden, infolge deſſen iſt fie bier au in der Salbung 
untergegangen. Dieje Unterfchiede bleiben nur zum Teil auch fpäter noch lebendig, In 
der Hauptjache nähern fich beide Typen einander, was nur auf einen Einfluß des forifchen 

4 Topus auf den ägpptifchen zu erflären ift. Wergleihbt man nämlich mit den älteren 
ägyptiſchen Liturgien die fpäteren, 3. B. die dem 6. Jahrhundert angebörige Yiturgie 
Baumitarls, fo ſieht man, daß 1. die Waſſerweihe (und die Weihe von Ol und Chrisma) 
vom Anfang der Handlung in dieſe ſelbſt bineingezogen worden find. Ferner jchieben 
einige ägyptiſche Yiturgien die Salbung, die früher nach der Abrenuntiation ftand, vor 

50 diefe, wodurch man ſich den Syrern näherte, die ja eine Olfalbung vor der Abrenuntiation 
hatten. Die foptifche Yiturgie hat jchlieglih auch drei Salbungen aufgenommen. Hier 
jei zugleich bemerkt, daß fich die Salbung nad) der Taufe fchlieglich gefpalten bat: die 
eine vollzieht der Presbyter unmittelbar nad) der Taufe, die zweite der Bifchof in der 
Kirche (ebenfo in Rom). Endlich dringen verjchievene Stüde aus der Mefliturgie auch 

55 in die ägyptiſche Taufliturgie ein. Diet Annäherung zwifchen den Syrern und Agyptern 
ift um fo verftändlicher, als es jich ja bier wie dort um monopbvfitifche Jafobiten handelt. 
Endlich zeigen die fpäteren ägyptiſchen Yiturgien: die alerandrinifhe von Baumſtark 
(6. Jahrh.), die koptiſche und die äthiopifche ebenfalld vor dem eigentlichen Taufatt einen 
Teil, der deutlich als früherer Aufnahmeatt des Katechumenen, bezw. Kompetenten zu er: 

co fennen ift. Hier findet (micht in der Liturgie Baumftarks) der Akt der Namensnennung, 
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Salbung mit dem OL der Katechumenen, Handauflegung und Exorcismus ſtatt. Diejer 
erfte Teil hält fih aber im ganzen von forifchen Einflüffen frei. So kennt man in 
Agypten keine Scriftverlefung, auch fehlen die langen Exorcismen. 

2. Der Weften. a) Rom. Für die Gefchichte des Taufritus im Weſten hat Rom 
die durchichlagendite Bedeutung: es hat die Tendenz, jeinen Typus in den verfchiedenen 5 
Kirchenprovingen des Weſtens durchzufegen. Denn wie im Djten fo bat aud im Weſten 
jedes Gebiet feinen eigenen Ritus entwidelt. Wir ftoßen auch bier auf einen gewiſſen 
allgemein giltigen Grundtypus, aber die einzelnen zur Taufe gehörigen Alte wurden bald 
anders geordnet, bald wurden Einſchübe gemacht, bald auch Auslafjungen vorgenommen. F 
manches machte ſich der Einfluß des Oſtens geltend. So entſteht eine große Mannigfaltigkeit. 
Die langſamſte Entwickelung hat offenbar Spanien durchgemacht. Dagegen ſcheint man 
in Rom der Entwickelung ſehr freien Spielraum gelaſſen zu haben. — Leider ſind wir 
über die Taufgeſchichte Roms in den erſten Jahrhunderten nur ſehr mangelhaft unter: 
richtet. Was Juſtin ung berichtet, das ift oben ©. 428, 55 ff. zur Darftellung gefommen. Es 
iſt micht allzu viel. Daß das Ritual bereits reicher war, als feine Worte direft enthalten, ift 
mir außer Zweifel. Wäre die Taufrede, die unter dem Namen Hippolyts gebt, echt, fo 
fönnten wir freilih daraus allerlei entnehmen, aber die Unechtheit ift mir, menigitens 
gerade des legten in Betracht kommenden Teiles, jo gut wie ſicher. Daß die römifche 
TZaufordnung eine Salbung nad der Taufe hatte, das ift vielleicht das einzige, was fich 
aus Sippolyt (in Dan. V, 17; de Christo et Antichristo 59) entnehmen läßt. Erſt »o 
zwei Jahrhunderte jpäter fallen wieder bellere Lichter auf dies Gebiet: Wir fehen, daß zur 
Zeit Innocenz I. (402—417) diefe Salbung ſich bereits zwiſchen Presbyter und Bifcof 
geteilt hatte (ep. 25,3 MSL 20, 554f.), mochte der Bifhof anweſend fein oder nicht, 
obne daß freilich die Presbyter auf diefe Salbung ſchon verzichtet hätten. Ebenjo bean: 
foruchen die Bilchöfe das Necht der Weihe des Chrismas und der Handauflegung. Xeo I. 3 
(440 —461) bezeugt und etwa folgenden Gang des Taufrituald: 1. die Abrenuntiation 
(sermo 63, 6. 27,3. 41,2); 2. das Belenntnis zu Gott (sermo 63, 6. 66, 3); 3. die 
Taufwaſſerweihe (sermo 24, 3); 4. das dreimalige Untertauchen (ep. 16, 3, sermo 70, 4); 
5. Chrismafalbung und Signation (sermo 24,6). Daß die Handauflegung nicht gefeblt 
baben wird, ift anzunehmen, ebenfo daß die Chrismafalbung zu feiner Zeit u. A. ſich so 
zwiſchen Presbyter und Bifchof teilte. Die weitere Enttwidelung, daß nämlich infolge der 
Kindertaufe die Katehumenats: und Kompetentenafte auf die legten drei Wochen vor 
Dftern verfchoben wurden, zeigt uns der wichtige Brief des römischen Diakons Johannes 
an Senarius, der vielleicht in die Wende des 5. zum 6. Jahrhundert gehört (MSL 59, 
399 ff.). Nach ibm verläuft der eigentliche Taufakt nicht anders als Bei Leo (nur von 35 
der Waflerweibe fpricht er nicht ausdrüdlich). Seit dem 6. Jahrhundert entwidelt ſich 
in Rom der Sfrutinienritus, der ſchließlich in fieben befonderen Meſſen der lebten Faſten— 
wochen ſich ausgeftaltet, wie fie im fogen. VII. römifchen Ordo vorliegen. Auch nad) 
diefer Duelle, zu der noch das sacramentarium Gelasianum und der fogen. I. römische 
ordo binzutreten, tt der Gang der Taufbandlung nicht weſentlich anders als zur Zeit Leos I. «0 
Nachdem ım Borraum des Baptifteriums die —— Skrutinien, beſonders Abrenuntiation und 
Belenntnig, ſtattgefunden haben, zieht der Klerus und die Taufgemeinde unter Abſingen 
der Yitanei ind Baptifterium, wo zunächſt die Waſſerweihe vorgenommen wird. Bei dem 
Taufaft wird das Taufbelenntnis in dreimaliger Frage und Antwort abgelegt. Darauf 
falbt der Presbyter den Täufling mit dem Chrisma am Nüden. Hierauf bewegt ſich der 45 
Zug in das Konfignatorium, wo die Konfirmation oder Konfignation dur den Biſchof 
vollzogen wird. Sie beftebt aus der Chrismafalbung an der Stirn in Kreuzform und in 
der Handauflegung. Litaneigefang leitet zur Abendmahlsfeier über. Diefe Form mag 
etwa bis ins 9. Jahrbundert gebraucht worden fein. Es fei bemerkt, daß in dieſem 
römijchen Taufordo deutlich die Verwandtſchaft mit dem forifchen Typus erfennbar ift; so 
jelbft in den Gebeten lafjen ſich noch Anklänge nachweiſen. Schließlich jest ein Prozeß ein, der 
darauf binausläuft, die Katehumenats: und Kompetentenalte, natürlich in verfürzter Form, 
gänzlich mit dem Taufakte felbit zufammenzufchliegen, während ſich die Konfirmation noch 
volliger von der Taufe loslöft. Eine Mittelitufe in diefem Enttwidelungsprozeß bilden 
die ordines ad catechumenum faciendum, in denen alle Ratechumenatsakte in eine 56 
sujammenbängende — ebracht werden, die der Taufhandlung gegenübertritt 
(Mariene I’, p. 15ff.; vgl. —2— I, 447f. II, 21). Schließlich wächſt dieſer ordo 
mit dem Taufordo zuſammen, und ſo entſteht endlich das heutige römiſche Taufritual, das 
auf Paul V. (1614) zurückgeht. Es liegt in doppelter Form vor: im ordo baptismi 
parvulorum und im ordo baptismi adultorum (vgl. das Rituale Romanum). 6o 
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Beide find natürlih in der Hauptjache glei. Nur zeigt der ordo für die Klindertaufe 
Kürzungen, die, wie Höfling (II, ©. 27 ff.) zeigt, erſt durch die Neformation veranlaßt 
worden find. Die ältere Form liegt alſo in.dem Formular für die Erwachienentaufe 
vor. Deutlih fchauen aus ihm die alten Katehumenats: und — — (Sfru: 

5 tinien) noch bervor. Die ganze Handlung zerlegt jih in folgende Alte: Vor: 
bereitung des Klerus in der Kirche, während der (die) Täufling(e) vor der Schwelle der 
Kirhentür wartet(n) (Rubr. 1—3 [4). an diefem Abjchnitt ift vielleicht ein Ausklan 
des Aftes der Schriftverlefung in der Dftervigilie zu feben. Denn bier wurde =. 
der 41. Pialm. verlefen (vgl. sacram. Gelasianum ed. Wilfon p. 84). — 2. An 

10 der Kirhentür (Rubr. 5—30) Namensnennung, 9 Abrenuntiation und Bekenntnis, dreimaliges 
Anblajen ins Geficht, Belreuzigung an der Stirn und der Bruft, Gebet, Bereuzigung 
an allen Körperteilen mit folgenden Gebeten, Handauflegung mit Gebet, Meihe des 
Salzes und Verabreichung desjelben, Gebet, Handauflegung und Eroreismen. Deutlich 
find in diefem Akt die alte Katehumenatsannahme und die Katechumenatserorcismen wieder— 

15 zuerfennen. Man vergleiche diefe Nubriten nur mit den Gebeten und Formeln im 
Gelasianum p. 45—49 u. p. 113 u. 114. — 3. In der Kirche Glaubensbelenntnig, 
Baterunfer, Handauflegung und Erorcismus, Obrenöffnung, Abrenuntiation und Ulfalbung 
(Rubr. 31-41). Es ft dies deutlich die alte redditio symboli mit folgendem Erorcismus, 
vie man noch aus dem Gelasianum p. 53 und 78 jeben kann. — Endlich 4. im Baptifterium 

20 (Rubr. 42 bis zum Schluß) die Taufe und Konfirmation, wozu man das Gelasianum 
p. 86 vergleichen mag. 

Rom fuchte feine Taufliturgie und jeine Tauffitten gegenüber den Liturgien und 
Sitten anderer Kirchengebiete nicht nur aufrecht zu erhalten, fondern vielmehr zur Herr: 
Ihaft zu bringen und auszubreiten. So dringen feine Skrutinienmeſſen im 7. und 

35 8. Jahrhundert in Gallien und im Frankenreich ein. In Spanien bat ſchon 561 die 
Synode zu Braga_für die ſueviſch-galläziſche Kirchenprovinz den römiſchen Ritus als ver: 
bindlih erklärt, Ob er im Afrika durchgedrungen iſt, ijt nicht mit Sicherheit zu jagen, 
aber es iſt höchſt al ge und auc Mailand bat mehr oder weniger dem römijchen 
Ritus feine Pforten geöffnet. 

30 Wie aber war die Tauffitte in diefen Kirchengebieten vor der Nomanifierung” Eine 
rg Geſchichte ift nicht mehr möglih. Das Wichtigſte dürfte im folgenden zufammen: 
gefaßt fein. 

b) Spanien. Wenn ich biejen Überblid mit Spanien beginne, jo thue ich dies, 
weil ich überzeugt bin, daß fich im diefem vom Verkehr ziemlich abgelegenen Lande die 

35 älteften Tauffitten am längiten erhalten haben, jo fpät auch die Zeugnifje find, die uns 
darüber ausführlicher berichten. Hier kommt zumächit Iſidor von Hiſpalis (geſt. 636) 
mit feiner Schrift de officiis ecclesiasticis in Betracht. Danach verlief die Taufe 
folgendermaßen: 1. Waſſerweihe (II, c. 25, 4); 2. Abrenuntiation (von dem im Waſſer 
ſtehenden Täufling abgelegt; dreigliedrig); 3. Eelmninis (dreigliedrig; wahrſcheinlich 

10 in Frage und Antwort); 4. die Taufe jelbit (auf Vater, Sohn und Geift) höchſt wahr- 
jcheinlich durch einmaliges Untertauchen ; 5. die Salbung mit Chrisma, die nur der Bifchof 
vollziehen darf; 6. Handauflegung unter Gebet (nur vom Biſchof). Altertümlich ift bier 
die Stellung der Wafjerweihe, das einmalige Untertauden, das fonjt für Spanien vielfach 
bezeugt iſt (vgl. z. B. Gregor d. Gr. ep. reg. I, ep. 43 an Biſchof Yeander), die nur 

+ einmalige — und die Handauflegung. Etwas weiter entwickelt zeigt ſich der Ritus 
von Toledo, den wir aus Ildefons' (geit. 667) Schrift de eognitione baptismi (bei. die 
Kapitel 105— 132) kennen lernen. Daß diefe Schrift nicht die Teichte Überarbeitung einer 
ins 6. Jahrhundert gehörigen Schrift ift (vgl. Art. Ildefonſus in Bd IX, ©. 60, «ıff.), 
fondern u. a. aud die Schrift Iſidors de offieiis ecel. verarbeitet hat, ift mir jicher. 

so Wir finden die auch bier an der Spite der Handlung jtehende Tauftwaflerweibe ſehr 
ſtark entwidelt (Verwendung eines Holzkreuzes); daß nur einmal untergetaucht wird, 
ift bier ficher bezeugt; wichtig it ferner, daß bier nach der ganzen Handlung das Vater: 
unjer gebetet und damit den Getauften tradiert wird. Dieſer Brauch ift offenbar auch 
jehr alt: wir finden ihn noch bei den forifchen Jakobiten wieder, während twir und 

55 erinnern, daß in Agypten urjprünglich die Waffertveihe ebenfalld am Anfang der Hand: 
lung jtand (j. oben ©. 434,30 u. 38). Ferner fannte die altipaniiche Kirche auch die Sitte der 
Fußwaſchung nad der Taufe (vgl. Synode v. Elvira 306, e.48, Bruns II, 8). Vieles 
diefer alten Sitten hat auch das jogen. missale mixtum der mozarabifchen Liturgie be: 
twabrt, ſoweit wir aus ihm überhaupt Aufſchluß erhalten. Jedenfalls hat Spanien lange feine 

so Sonderfitte bewahrt. Nur die ſueviſch-galläziſche Kirchenprovinz macht eine Ausnabme. 
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Für fie fommt vor allem Martin von Braga (geft. 580) mit feiner Schrift de correctione 
rusticorum (ec. 15) und feiner epistola de trina mersione und der wichtige Beſchluß 
der Synode von Braga von 561 (can. 5) in Betradt, wonach die Taufe nad dem 
römifhen ordo gehalten werden foll, den Papft Bigilius an Biſchof Profuturus von 
Braga 538 gefandt hatte. In der That hat diefe Kirchenprovinz dem römischen Brauch 5 
den altfpanijchen geopfert: fie fennt vor allem ſchon im 6. Jahrhundert nicht mehr die 
einmalige Untertauchung, fie bat die Taufwaſſerweihe nicht an der Spibe, jondern im 
Kaufe der Handlung, fie weiß auch nichts vom Beten des Vaterunſers. Yedenfalld war 
es Biſchof Martin von Braga, der diefen Anſchluß an Rom vollzogen bat. 

e) Afrila: Der älteſte Zeuge für diefes Kirchengebiet, Tertullian, ift bereits oben 
S. 430, aff. abgebört worden. Cyprian, ferner Optatus von Mileve (4. Jahrh.) und end: 
ih vor allem Auguftin geben im weſentlichen das gleiche Bild von der Taufbandlung, das 
wir Schon durch Tertullian kennen; fie zeigen alfo, daß der Ritus in den zwei Jahrhunderten, 
die Auguftin von ihm trennen, feine bemerfensiwerte Entwidelung durchgemacht bat. 

d) Mailand und Norditalien: Die mwictigfte Duelle für Mailands Tauffitte 
bildet die Schrift de mysteriis, die man noch immer Ambrofius, wenn auch nicht ohne 
Bedenten, zufchreibt. Bei der Wichtigkeit der Sadhe mag der Gang der Taufhandlung, 
den jene Schrift uns giebt, hier ſtehen: Als zur Taufe felbjt gehörig erfcheint die 
apertio aurium (I, 1, 3), die Salbung an Obren und Naſe, die im Vorraum der 
Tauffapelle volljogen wird. In diejer jelbit folgt die Abrenuntiation (in Frage und Ant: 20 
wort); 2. die Wafjerweibe (c. 3. ec. 4. c. 5); 3. im Waſſer ftebend legt der Täuflin 
das Glaubensbefenntnis (in Frage und Antwort) ab; 4. bei jedem Credo wird er einmal, 
im ganzen dreimal untergetaudt; 5. Salbung am Haupte; 5. Fußwaſchung; 6. Be 
Heidung mit den weißen Kleidern; 7. Handauflegung (?). Darauf folgt die Euchariftie. — 
Daß in derjelben Meife in Norditalien die Taufe gebalten wurde, beweiſt Marimus von 25 
Turin (5. Jabrb.) durch feine vier Neden an die Neopbuten (MSL 57, 771 ff.) und die 
pſeudo⸗ ambroſianiſche Schrift de sacramentis, die der Schrift de mysteriis jehr nahe 
ftebt. Sie ftimmt mit diefer in allem Wefentlichen in der Befchreibung der Taufe über: 
ein; nur lkennt jie noch eine Salbung vor der Abrenuntiation (I, c. 2, 4), wobei der 
Täufling ein Gelöbnis ablegt. Ob fie freilih nah Mailand gehört? Noch immer tft so 
diefe Schrift ein ungelöftes Nätfel. Jene Salbung bat aud die fpätere Mailändifche 
Liturgie, wie fie fich in der Schrift Odilberts (geft. 814), Erzbifchofs von Mailand, über die 
Taufe (vgl. die Ausgabe von Fr. Wiegand) findet. Dies Taufritual überhaupt zeigt 
bereitö die Zuſammenziehung der einft zeitlich weit auseinander liegenden Alte der Auf: 
nabme in den Hatechumenat, der Geremonien in der Kompetentenzeit und der Taufe 6 
ſelbſt in einen einzigen Taufgottesdienft. Als Katechumene wird der Täufling behandelt, 
indem man ihn erfuffliert und erorzifiert, ihm das Salz reicht und jalbt; als Kompetent, 
indem man twieberbolte Erorzifationen an ihm vornimmt (Skrutinien), ihm das Symbol 
mitteilt und die apertio aurium (das Effata an Nafen und Obren) durch Bejtreichung 
mit dem Speichel an ibm vollzieht. Im Baptifterium beginnt der eigentliche Taufakt, «0 
indem eine Salbung an Bruft und Schultern mit Ol vorgenommen wird, worauf die 
Abrenuntiation und das Glaubensbelenntnis folgt; darauf die Taufe durch dreimaliges 
Untertauchen. Endlich folgt die Chrismafalbung, die Anlegung der Stirnbinde, die Be: 
kleidung mit den weißen Taufgetwändern, die Kommunion, die Handauflegung durch den 
Bifhof und zum Schluß die Fußwaſchung. Mit diefem Taufordo jchließt ſich Die as 
Mailändiſche Kirche einem Nitus an, twie er feit dem 9. Jahrhundert in der fräntifchen 
Kirche ungefähr allgemein üblich war. Es ift dies aber bereits der fpätere römiſche ordo 
baptismi. 

e) Gallien. Der Vollzug der Taufe, die in Gallien in befonderem Anfeben ftand 
(vgl. Arnold, Cäfarius von Arelate, S. 359), tritt erft durch verfchiedene Saframen: so 
tarien (vgl. die Litteraturangabe oben ©. 425,35 ff.) in ein deutliches Licht. Danach beginnt 
die Handlung mit der feierlichen Taufwaſſerweihe, bei der die Täuflinge noch nicht gegen: 
wärtig find. Erwähnenswert ift, daß dabei ein Gebet in der Form des Präfationsgebetes 
aus der Mefie erfcheint und daß die Chrismaeingiefung in Kreuzform üblich) ift. Sobald die 
Täuflinge den Vorraum betreten haben, entjagen fie, nach Welten gewendet, dem Teufel. 55 
In die Piscina eingetreten, befennen fie fih dreimal zu Gott (Water, Sohn und Geift). 
Die nun folgende Untertauchung erfolgt dreimal auf Vater, Sohn und Geift. Außer: 
balb des Taufraumes erfolgt die Konfirmation durch den Biſchof: Chrismajalbung, Be: 
fleidung mit den weißen Tauffleidern, und nun folgt die Fußwaſchung; zum Schluß ein 
Gebet. Diefe Form ift höchſt einfach und ohne allen Zweifel höchſt altertümlich. Be 

— 0 
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merkenswert ift, daß auch bier, wie früher in Agupten, der Taufe als Vorbereitungsaft 
die Waſſerweihe vorausgeht, ferner daß nur eine Salbung, nämlich die Chrismajalbung 
befannt iſt; jedoch fennt das sacramentarium Gallicanum ſchon eine zweite Salbuna, 
die vor der Abrenuntiation mit beiligem Ol an Nafe, Ohren und Bruft mit voraus: 

5 gehendem Exorzismus vollgogen wird (MSL 72, 502). 
Diefes alte Taufritual wurde nun vom römifchen beeinflußt, bez. verdrängt. Wie 

fich die Dinge zur Zeit Karls d. Gr. entiwidelt hatten, fönnen wir aus einer Neibe von 
Schriften fränkiſcher Theologen erſehen, die durch Karla Ausfchreiben (aus den legten 
Jahren feiner Regierung, jpäteftens 812) an die Erzbifchöfe feines Neiches veranlaßt find. 

ı0 (Mo diefes Schreiben erhalten und abgebrudt ift, fiehe bei Wiegand, Odilbert von Mailand, 
S.1 Anm. 2.) Er fordert darin Bericht über den erteilten Unterricht, über Taufe und 
Taufvorbereitung. Der verbreitefte Taufordo war danach folgender: 1. Catechumenus: 
a) Exsufflatio; b) Exorcizatio; c) Datio salis. 2. Competens: a) Traditio 
symboli; b) serutinia (Erorzifation und Katechiömuseramen). 3. Taufaft: a) Tan- 

ib guntur nares; b) Pectus perungitur oleo, signantur scapulae; c) Abrenun- 
tiatio satanae; d) Interrogationes fidei; e) Trina immersio; 4. Schlußafte: 
a) Albis induitur vestimentis; b) Chrismate caput perungitur et mystico te- 
gitur velamine; c) Corpore et sanguine dominico confirmatur; d) Per imposi- 
tionem manus a summo sacerdote spiritum aceipit (nad) Wiegand a. a. O., ©. 67). 

0 Kein Zmeifel, daß bier im weſentlichen der römifche ordo fchon vorliegt. Die weitere 
Entwidelung führte aber zu immer größerer Mannigfaltigkeit des Taufordo in den 
einzelnen Kirchenprovinzen des Frankenreichs und Deutichlands, fo dag wir im 15. und 
16. Jahrhundert von einem Taufordo bier keineswegs reden können; jedoch herricht 
in ben Gebeten und in ben Formeln für den Erorcismus ziemliche Übereinftimmung (vgl. 

25 * Yiy mittelalterlihen Taufritualien die — * bei Rietſchel, Liturgik II, 
.59 ff.). 

III. Die Geſchichte des Taufrituals in den Reformationskirchen bis 
zur Gegenwart. Die Geſchichte der Taufe in den evangeliſchen Kirchen beginnt mit 
einem Vorſtadium: Man verbeutfchte einfah das übliche katholiſche Taufritual, obne 

30 weſentliche Anderungen vorzunehmen. Diefen Schritt that z.B. Thomas Münzer 1523 
in feiner „Ordnung und berechnunge des teutjchen ampts zu Alftabt” (1524 erichienen ; 
gebr. bei Sehling a.a. ©. I, 1, ©. 507) und vor allem Luther in feinem „Taufbüch— 
lein verdeuticht” von 1523. Diefem deutfchen Taufbüchlein liegt das übliche lateinische 
Taufritual zu Grunde, das in Mittenberg gebräuchlich war und fih in der Agende ber 

35 Didcefe Brandenburg, zu der Wittenberg gebörte, befand. Leider ift diefe Agende bis 
jest nicht wieder ans Licht getreten. Wohl aber ift es Kawerau gelungen, die Magde— 
burger Agende von 1497 wieder aufzufinden, die der Brandenburger — ſehr ver⸗ 
wandt war (vgl. Kawerau in ZEML X, ©. 420). Mit Hilfe dies Nituals läßt ſich 
behaupten, daß Luther ſich bei feiner Verdeutſchung wahrſcheinlich möglichſt eng an feine 

0 Vorlage angeſchloſſen und nicht allzuviel geändert bat. Er ließ die exoreitatio salis 
weg (wenn fie nicht ſchon in feiner Worlage fehlte), Lürzte die Eroreismen am Anfang 
und ließ den Erorceismus nad dem Hephata weg; ferner ftreicht Luther das Credo der 
Paten, und das Vaterunfer läßt er nicht auffagen, fondern beten. Das ift das Wich— 
tigfte, was Luther geändert hat. Daß er die Kinderfommunion nicht bat, erklärt ſich 

4 wohl aus feiner Vorlage. Eine offene Frage muß es bleiben, ob das ſog. „Sintflut: 
gebet” (der Name erklärt fid) daraus, daf das Gebet im Eingang auf die Sintflut als 
Typus der Taufe Bezug nimmt), das fich nach der a ge findet, von Luther 
jelbjt ftammt und dann der Erfah für das ſonſt übliche Gebet: „Deus patrum nostro- 
rum ete.“ ift, oder ob es auch nur eine Überfegung der katholiſch-lateiniſchen Vorlage ift. 

50 Die Gründe, die für Luthers Verfafjerichaft ſprechen, hat Kawerau ZIML X, 591ff. vor: 
getragen. Dennoch will es mir jehr unwaährſcheinlich erjcheinen, daß das Gebet wirklich 
von Luther ftammt. — Luthers Borgang, das fatholifhe Taufritual zu verdeutſchen fand 
nicht nur mannigfad Nachahmung, fondern feine Überfegung ſelbſt wurde fleißig be— 
nußt. — Die Beſtimmung, daß die Taufe deutich zu halten ſei, findet fidy übrigens noch 

55 häufig auch fpäter in den KOO (vgl. z.B. Schwäbiſch-Hall 1526 bei Richter I, 41; 
Brandenburg-Ansbach 1526, I, 53; Unterricht der Vifitatoren 1528, I, 89; Braunſchweig 
1528, I, 107; Bafeler KO 1529 I, 123; Nafjau 1536 I, 275) — ein Beweis, da 
fih die alte Sitte nicht jo rafch verloren bat. 

Von einer Neugeitaltung des Taufritus nad evangelifhen Grundfägen kann erſt 
so ſeit 1525 die Rede fein. Diefen Schritt that zuerft Straßburg, dann folgte 1526 Zutber 
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nad mit feinem „QIaufbüchlein verdeutſcht, aufd neue zugericht”. Nehmen wir noch die 
Tauforbnung binzu, die Zmwingli 1525 ausgeben lieh, Io haben mwir die drei Nusgangs- 
punkte wie für die liturgifche Entwidelung in der Reformationgzeit überhaupt, jo auch 
für die Entwidelung der evangeliihen Taufordnungen. Luther beherrſcht mit feiner 
Form Nord:, Mittel: und einen Teil von Süddeutſchland, Straßburg beeinflußte Welt: 5 
und Sübbeutfchland und Zwingli die Schweiz. 

Fallen wir zunächſt Vuhers Taufbüchlein von 1526 ins Auge, ſo zeigt ſich, daß in 
ihm eine bedeutend gekürzte Ausgabe des Taufbüchleins von 1523 vorliegt. Wie ver— 
läuft danach die Taufe? Sie zerfällt in zwei Alte. I. Teil: vor der Kirchentbür oder in ber 
Vorballe: 1. Eroreismus: „Fahr aus, du unreiner Geift, und gieb Raum dem bl. Geift“. ıw 
2. Belreuzigung von Stirn und Bruft mit der Formel: „Nimm das Zeichen des heiligen 
Kreuzes, beide an der Stirn und an der Bruft“. 3. Gebet über dem Täufling. 4. Sintflut: 
gebet. 5. Eroreismud: „ch beſchwöre dich, du unreiner Geift, bei dem Namen des Vaters 
und des Sohnes und des bl. Geiftes, daß du ausfahreit und weicheft von diefem Diener Jeſu 
Chrifti N. Amen“. 6. Berlefung von Me 10, 13—16. 7. Handauflegung und Vater: 15 
unfer (fnieend). II. Teil: das Kind wird zum Taufftein gebradht: 1. Salutation: „Der 
Herr behüte deinen Eingang und Ausgang von nun an bis zu eiwigen Zeiten”. 2. Ab: 
renuntiation und Glaubensbefenntnis in Frage und Antwort (der Paten). 3. Frage: 
„Willft du getauft fein?” Antwort (der Paten): „Ja“. 4. Taufe dur dreimaliges 
Untertauchen mit der Taufformel. 5. Das von den Paten gehaltene Kind empfängt 20 
das Wefterbemdb unter Votum des Täuferd. — Diefes Formular bält fih aljo im 
Grunde noch immer an die katholiſche Vorlage, und fo viel von diejer aud gefallen ift, 
fo find doch in den Exorcismen und in der Abrenuntiation mit Glaubensbefenntnis 
Stüde beibehalten, die nur bei der Taufe Erwachjener, und zwar aus dem Heidentum 
jtammender Erwachſener Sinn haben. Der Erorcismus, für den übrigens Luther ab: 25 
fichtlich und bewußt eintrat, bat denn auch ſchon im 16. Jahrhundert jelbit unter ben 
Lutheranern Anftoß erregt und Anlaß zu einem heftigen Streite gegeben (vgl. das Nähere 
in dem Art. Erorcismus in Bd V, ©. 695 ff.). — Ganz anders verläuft die Taufe, wie 
fie in Straßburg 1525, jedenfalld nach Bugers Intentionen (vgl. deſſen Schrift: „Orund 
und Urſach aus göttliher Schrift” von Weihnachten 1524; die betr. Stellen bei Hubert 30 
a.a.D., S. LVII), eingeführt worden ift. Sie geftaltete jich folgendermaßen: 1. Ermahnung 
(Taufrede), in ein Gebet um den Glauben ausmündend. 2. Vaterunſer (ftill gebetet). 
3. Apoſtoliſches Glaubensbelenntnis. 4. Verlefung des Evangeliums (Mt 19). 5. Über: 
leitungsformel zur Taufe. 6. Taufe a) Frage an die Paten, ob fie das Kind chriftlich 
„lebren” wollen; b) Frage nad dem Namen des Kindes; c) Taufe mit „Aufgießung des 35 
Waſſers“ und Taufformel. 7. Übergabe des Kindes an die Paten und Schlußvotum. 
Diefe Ordnung, deren Gebrauch übrigens ganz frei gegeben war, läßt von dem katho— 
liſchen Nitual nur noch ſehr weniges übrig und jedenfalld nichts, was nicht mit ber 
Handlung nah evangelischer Auffaſſung vereinbar wäre. Im Jahre 1537 wurde dieſe 
Form unmefentli geändert: das Apoftolitum wird nach der Lektion bekannt, denn das 40 
Kind ſoll „zu Gemeinschaft dieſes Glaubens” getauft werden. Der Taufe jelbit gebt 
noch eine furze Ermahnung an die Paten voraus, ein Dankgebet folgt ihr, und ein 
Votum ſchließt auch bier die Feier ab. Auch fpäter noch traten Anderungen ein, aber 
im tmeientlichen betwabrt fich Straßburg das Grundſchema des Jahres 1525. 

Endlih kommt Zwingli in Betracht. Nach ihm („Form des toufs, wie man bie 
iegt zu Zürich brucht“ von 1525) verläuft die Taufe folgendermaßen: 1. Eingang: a) Im 
Namen Gottes. Amen. b) Unjere Hilfe u. ſ. w. (Pi 121,2). 2. Frage an die Paten: 
„Wellend jr, daß das Kind getouft werd in den touf unſers Herrn Jeſu Chriſti?“ — 
Antw.: Ja. Priefter: „Nennents Kind”. — Antw.: N. —3. Sintflutgebet. 4. Salutation: 
„Der Herr fve mit üh!” Antw.: „Und mit dinem geiſt!“ 5. Berlefung von Me 10, 13—16. 0 
6. Frage: „MWellend jr, dab das Kind getouft werd?” Antw.: Ya. — „Nennend das 
Kind”. — Antw.: N. 7. Taufe mit Taufformel. 8. Bekleidung mit dem Weſterhemd 
unter Votum. 9. Schlugvotum: „Der berr fve mit üch! Gond bin im frieden!“ — 
Auch diefe Form bat ſich von der fatholifchen Vorlage fait ganz emanzipiert. Überflüffig 
ift es, daß zweimal diefelben Fragen an die Paten gerichtet werden. Vergleicht man 
diefe drei Topen von Taufformularen miteinander, jo jtehen Straßburg und Zwingli auf 
der einen Seite, Qutber auf der anderen. Jene haben vor allem die Erorcismen und die 
fragen an das Kind (Nbrenuntiation und Tauffragen; frage nah der Taufbereit- 
haft) geftrichen: fie machen vollen Ernft mit der Taufe eines von Chriften jtammenden indes. 
Ferner haben fie nicht wie Yuther die Untertauchung, fondern die Begießung ald Taufritus, 

— a 
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Dieje drei Formulare haben die Gejchichte des Taufrituals in den evangeliſchen Kirchen 
bejtimmt. Luthers Form ift beftimmend geworden für die Taufe in fait allen lutherischen 
Zandestirhen. Bor allem ift Nürnberg im Süden ein Stützpunkt der lutheriſchen Form 
(vgl. Richter, KCO I, 200), Nur hat man da und dort die Signation am Eingang 

5 und den Erorcismus befeitigt, und dies ift jebenfalld auf einen Einfluß Strafburgs 
ii ehe Nicht minder weit reicht der Einfluß Straßburgs. Nicht allein, daß 
die „Kölner Neformation” von 1543, die ja mit Melanchthon Butzer und Hedio verfaßt 
baben, ganz offenbar Einwirkungen von Straßburg ber in ihrem Taufformular erfahren 
bat, vor allem iſt die Taufordnung der Kaſſeler Ko von 1539 (Diehl, Zur Geſch. des 

ı0 Gottesdienftes, ©. 277) ganz deutlih von Straßburg abhängig, was fich leicht aus den 
engen Beziehungen Bugers zu Hefien erklärt. Ferner ift die Württemberger AD von 1536 
(bei Richter, ROD I, 269 }.) von Straßburg ber beeinflußt; daneben fteht freilich auch ein ftarfer 
Einfluß des lutherischen Nürnberg (1553 nimmt die Württemberger KO [bei Richter II, 
133] noch mehr lutherifche Form [Abrenuntiation!] an). Auch die Pfälzer KO. von 1556 

ı5 und bejonders die von 1563 (letere bei Richter II, 258; vgl. Baflermann, Gottesdienftorbnung, 
©. 50ff. und 84ff.) verrät Verwandtichaft mit dem Straßburger Typus: es fehlt ber 
Eroreismus und die Abrenuntiation, dafür ift eine Anfprache am Eingang vorhanden. 
Sedenfalls jeist die KO von 1563 calvinische Einflüfje, was aber nur beftätigt, daß fie 
dem Straßburger Typus zugebört, denn — und dies ift von befonderer Wichtigkeit — 

20 auch Calvins Tauforbnung gehört dem Straßburger Typus an (und zwar der Ordnung 
von 1537); Einflüfle von Zwingli geben nebenher. Nach Calvin verläuft die Taufe 
folgendermaßen: 1. Eingangsfpruh: Pf 121,2 (= Zwingli). 2. Frage an die Paten: 
„Presentez vous cest enfant pour estre baptis6?” (= Zwingli). 3. Anſprache über 
die Bedeutung der Taufe; dabei VBerlefung von Mt 19 (= Straßburg: Hubert a. a. O., 

3 ©. 44f.). 4. Gebet für das Kind mit Baterunfer (— Straßburg: Hubert a. a. D., ©. 45 ff. 
u. ©. 53). 5. Verpflichtung der Paten, das Kind chriftlich zu unterweifen nebſt apoftol. 
Symbol (= Straßburg, Hubert a. a. D., ©. 50). 6. Nocdhmalige Ermahnung an die Paten 
(= Straßburg, Hubert a. a. O., ©. 50f.). 7. Taufaft (Namengebung) (— Straßburg, 
Hubert a. a. O., ©. 51). Das im Straßburger Ritual von 1537 folgende Schlußgebet 

so und Schlußvotum fehlt bei Calvin. Der Aufbau der Handlung aber ift bei ihm fonft fait 
ganz genau der gleiche twie dort. Die Formulierung der Anſprache und der Gebete ift 
allerdings verſchieden. Trogdem kann es feinem Zweifel unterliegen, daß das Genfer 
Formular zum Straßburger Typus gehört. Darüber wird fich niemand wundern, der 
weiß, wie verwandt auch in der Geftaltung des Hauptgottesdienftes die calviniſche Ord— 

35 nung mit der Straßburger ift (vgl. Erichfon, Die calvinifhe und die altftragburgijche 
Gottesdienftordnung, Straßburg 1894. Crichjon dehnt feine Unterfuhung nicht auf die 
Taufe aus). Durch die calvinifche Taufordnung iſt der Straßburger Topus in das 
gejamte reformierte Gebiet eingedrungen, mit Ausnahme der deutſchen Schweiz, in der 
Zwinglis Formular ſich Geltung verſchafft hat. Daß es in den Züricher Ordnungen von 

#0 1529 an (vgl. Höfling II, ©. 140ff.), wenn auch etwas erweitert, wieder erfcheint, fann 
und nicht twundernehmen. Aber auch die Berner „kurtze gemeine form kinder zetouffen“ 
von 1528 jchließt fich im weſentlichen an Zwingli an. 

Eine eigenartige Stellung nimmt die anglikaniſche Taufliturgie ein. Sie trägt 
balb reformierten, halb lutheriſchen Charakter ; doch überwiegt wohl der letztere Charatter. 

15 Der Verlauf der Taufe, die an Sonn: und Feittagen in unmittelbarem Anfchluß an den 
Morgen: oder Abendgottesdienft vor verfammelter Gemeinde ftattfindet, und zivar am 
Eingang der Kirche, wo ſich der Taufftein befindet, ift folgender: 1. Frage an die 
Paten, ob das Kind ſchon getauft jei. 2. Ermahnung zur Fürbitte für das Kind. 
3. Sintflutgebet (nah der „Kölner Neformation“ von 1543). 4. Gebet: „OD Gott du 

50 unfterblicher Troft aller“. 5. Das Kinderevangelium mit auslegender Ermabnung an die 
Paten und Gebet: „Allmächtiger Gott, himmlifcher Vater” (aus der „Kölner Reformation”). 
6. Ermahnung an die Paten und folgende Abrenuntiation mit Glaubensbetenntnis. 7. Frage 
nad dem Begehren der Taufe und nad) der Bereitichaft, Gott geborfam zu fein. 8. Zwei 
Gebete (dabei Mt 28). 9. Taufakt: einmaliges Untertauchen oder Begieken. 10. Sig: 

55 nation an der Stirn mit Botum. 11. Vaterunjer (Inieend gebetet). 12. Dantgebet. 
13. Ermabnung an die Paten. — 

Die Taufformulare der deutichen evangeliihen Kirchen blieben mebr oder weniger 
nad) alter Überlieferung in Gebrauch bis in die Zeit des Nationalismus hinein. Nachdem 
ihon der Pietismus (Spener) an dem lutberifchen Eroreismus Anſtoß genommen  batte, 

co räumte der Nationalismus dieſes Stüd Katholicismus zur Seite. Auch die finnlofen 
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Fragen an das Kind, die die Paten beantworten, werden bejeitigt, vielfah auch die 
Abrenuntiation. est Fällt auch allgemein die Sitte des Untertauchens. Aber indem ber 
Nationalismus überhaupt die überlieferten Liturgien nad feinem Gejchmade umgeftaltete, 
bezw. fie durch neue Formulare erfegte, änderte er auch die alten Taufformulare. Allein 
man darf nicht annehmen, daß in allen Landeskirchen neue Agenden eingeführt worden 5 
wären. Mancherorten blieben die alten Agenden offiziell in Geltung, aber es fümmerte 
fih niemand darum: die Geiftlichen, denen zum Teil eine völlige Freiheit in den litur- 
giſchen Dingen zuftand, gebrauchten fie nicht mehr, bielten fich vielmehr, wenn fie über: 
baupt an eine fremde Form ſich halten wollten, an eine der zahlreihen Privatagenden. 
Diefe geben in der Nichtachtung der überlieferten Formen am weiteſten, während die 
neuen offiziellen Agenden oft Su überrafchend enge Fühlung mit dem Überlieferten halten. 
So bleibt jelbit die Abrenuntiation in ihrer alten Form in einzelnen Agenden unangetaftet 
fteben (z. B. Sachſen 1812), während andere fie modernifieren. Dazu fam, daß aus dem 
Beitreben, die Taufe, wie überhaupt die kaſuellen Handlungen, jo perjünlib und den 
jeweiligen Verhältniſſen fo entiprechend als möglich zu geftalten, in den Agenden meift 
eine ganze Neibe von Parallelformularen erjcheint, etwas, was den alten Agenden (ab: 
gejeben von den Formularen für die Jach- oder Nottaufe) ganz fremd ift. So bietet 
zB. die offizielle Schleswig-Holfteinifche Kirchen: Agende von 1797 nicht weniger als fieben 
‚sormulare, und dazu noch ein Formular für die Taufe eines Erwachſenen (S. 150 ff.). 
Die Privatagende von J. F. Schlez (Evangelifche Kirchen:Agende, Gießen 1834) bietet deren 20 
gar zehn. Hier werben die verjchiedenjten Fälle, unter denen die Taufe ftattfinden kann, 
berüdjichtigt.. Das erite Formular (abgedrudt bei H. A. Köftlin, Geſch. d. chriftl. Gottes: 
dienjtes, Freiburg i. Br. 1887, ©. 227 ff.) 3. B. iſt beftimmt für die Taufe „eines von 
woblbabenden, höher gebildeten und geacdhteten Altern ftammenden Kindes” (©. 3), das 
zweite ſoll gebraucht werden „befonders im Familienkreiſe der Altern und im Beifenn der 3 
Großeltern des Kindes” (S. 7), das fünfte „bei der Taufe eines Kindes, welches eine 
ohnedieß ſchon zahlreiche Familie vermehrt” (S. 25). Jedes der zehn Formulare diefer 
Schlesien Agende beginnt mit einer längeren Anſprache und endet mit einem zum Teil 
recht langen Epilog, der wohl auch in einige Liederftropben ausklingt. Auch ift das Grund: 
ſchema durchgängig das gleiche und höchſt einfache: Frage (oder Fragen) an die Paten, 30 
Namensnennung, Taufe, Handauflegung (doch fehlt diefe öfter) ; nur ein Formular bringt 
das Apoftoliftum, ein anderes das Baterunfer, deflen einzelne Bitten auf das Kind ange- 
wendet werden. Diefe nur auf einen ganz beftimmten Zeitgefhmad und auf die Frömmig— 
feit des Nationalismus zugejchnittenen Formulare, die im Zeitalter der Auffärung über: 
aus zahlreich herausgegeben werden, konnten dem religiöjen Bedürfnis und dem Gefchmad 35 
der fpäteren Zeit unmöglih genügen. Mit der Agendenreform, die mit dem zweiten 
Jahrzehnt des 19. Jahrbunderts einfegt, werden auch die Taufformulare erneuert, allerdings 
in ſtark archaiftifchem Geifte. Zwar fehrt der Erorcismus nicht wieder, wohl aber bie 
Fragen an das Kind und die alte Abrenuntiation. So beift && z. B. in der Agende 
Friedrich Wilhelms III. von Preußen 1817: „Entjageft du dem Böfen, in jeinen Werten 40 
und feinem Weſen“? Und die neue Preußiiche Agende von 1895 bat (in dem erjten 
Formular) diefe Form beibehalten, jchreibt aber vor, wo die Formel üblich fei: „Ent— 
jageft du dem Teufel u. ſ. w.“, diefe zu gebrauchen. Andere Agenden geftalten die Ab: 
renuntiation zum perfönlichen Belenntnis der Paten und bieten abgeſchwächte Formeln, 
aber nur in den neueften Agenden dreier Yandestirdhen fehlt jede Spur der Abrenuntiation, 45 
nämlich in denen von Baden, Anhalt und Heflen-Darmitadt. Reformierte Agenden der 
neueften Zeit haben die Abrenuntiation natürlich nicht. 

Über die Taufformulare der gegenwärtigen deutichen evangelischen Kirchen urteilt Rietſchel: 
„Zie zeigen die denkbar verfchiedenartigiten Formen, die allerdings nicht eine wünſchenswerte 
Manrigalti feit der liturgiſchen Geſtaltung bei einheitlicher Grundanſchauung über das so 
Weien der Kindertaufe entbalten, ſondern grundſätzlich entgegengejegte Auffallungen von 
der Hindertaufe zur Erjcheinung bringen. Es ſtehen dieje einander entgegengejehten 
Formulare nicht nur in Agenden der verjchiedenen Yandestirchen, fondern faſt durch— 
gängig in ein und derfelben Agende in unvereinbarem Widerſpruch nebeneinander“ 
Liturgik II, 115). Boten aljo die rationaliftifhen Agenden verfchiedene Kormulare aus 55 
Nüdfiht auf die verfchiedenen Verbältniffe, unter denen eine Taufe ftattfinden kann, 
während im ganzen eine einbeitlihe Auffaffung von der Taufe berrichte, jo ift die 
Mannigfaltigkeit der Kormulare in den neuen Agenden auf die verjchiedene Auffaſſung 
von der Kindertaufe zurüdzufübren. Es ift feineswegs noch der genuin evangelifche Sakra— 
mente: und Glaubensbegriff durcgedrungen, auch nicht der Mut, fidh von der katholischen 6 

— 0 

- 6 



442 Taufe. III. Liturg. Vollzug 

Vorlage ein für allemal loszuſagen. Wenn ſich Lutber noch an diefe anſchloß, jo ift 
das begreiflih und verzeihlih. Für uns ift es ein Zeichen von Echwäde Darum 
haben alle Fragen an das Kind, befonders die Abrenuntiation in jeder Geitalt, die ja 
nur Refte der Erwachjenentaufe find, zu fallen. Wir dürfen auch nicht den geringiten 

5 Schein entftehen laffen, als trete der Glaube der Paten für den noch nicht vorhandenen 
Glauben des Kindes ein, um die Taufe im Vollzug mwirkfam zu machen, oder ald wäre 
der rein paflive Zuftand des Kindes fchon genügend für die Segenswirkung der Taufe. 
Die Kindertaufe iſt dogmatiſch nur zu verftehen als „die deutlichite Erweiſung der gratia 
praeveniens für ben einzelnen” (Loofs, Dogmengefhichte‘, Halle 1906, ©. 755; vgl. 

io auch Rietichel a. a. O., ©. 111). Die nahfolgende hriftliche Erziehung bat in dem Kinde 
den Glauben an dieje gratia zu wecken und zu pflegen und jo die Taufe am Kinde 
wirkſam zu maden. Daher ift e8 vor allem wichtig, daß an der Taufe die Eltern, 
wenigftens der Vater teilnehmen und daß in dem Taufformular die Bedeutung der chrift- 
lichen Erziehung deutlich und fcharf zum Ausdruck fommt. 

15 IV. Die wicdtigften Tauffitten. 1. Wer vollzieht die Taufe? Urchriftlich 
its, daß jeder Getaufte felbft wieder taufen fann. Jedenfalls kann nicht davon die Rede 
fein, daß nur etwa Apoftel oder von Apofteln Beauftragte die Taufe vollzogen bätten 
(vgl. 1K0 1, 14—17; AG6, 5. 8, 12. 38; vgl. auch oben ©. 427 0ff.). In der Didache 
(e. 7) wird offenbar noch jedem Gemeindeglied das Taufrecht zugeitanden, ebenfo von 

20 Ignatius (ad Smyr. 8,2). Juſtin fpricht fich darüber nicht aus. Aber Tertullian läßt 
noch jeden Laien taufen, wenn fein Aleriter anweſend iſt (de bapt. 17). Allerdings der 
eigentliche Täufer ift auch ibm ſchon der Biſchof. Diefe Anſchauung bat fih in der 
Kirche durchgefegt und bat aud auf die Ausgeftaltung des Taufritus ihren ſtarken Ein: 
fluß ausgeübt. So war fie für die mwichtige Sitte beftimmend, dak nur an einem 

35 Bifchofsfig getauft werden fonnte; nur bier befanden fih darum Baptifterien. Aber auf 
die Dauer war das nicht durchführbar. So beauftragte der Bifchof wohl andere Kleriker, 
vor allem die Presbyter mit dem Vollzug der Taufe. Aber an ſich ftand ihnen das 
Taufredht nicht zu. Um zum Ausdrude zu bringen, daß er eigentlich der einzige zur 
Taufe Bevollmächtigte fei, hat ſich der Biſchof einzelne Akte des Taufritus ein für allemal 

0 vorbehalten: die Meihe des Ols und die Salbung an der Stirn nach der Taufe und 
die Handauflegung — ein Beweis dafür, daß diefe der Taufe folgende Alte von alters 
ber in hohem Anſehen ftanden. Schließlih wurde auch die Waſſerweihe ein Worrecht des 
Biſchofs. In Rom fpaltete fih infolge diefer biſchöflichen Worrechte die Salbung nach 
der Taufe: der Presbyter darf mit dem vom Bifchof geweihten Chrisma wohl falben, aber 

3 nicht an der Stirn; er thut3 unmittelbar, nachdem der Täufling aus dem Waſſer ge: 
ftiegen ift, der Bifchof aber in andrem Raume (vgl. oben ©. 435, 2ıff.). 

Für das, was längjt Brauch war, für die Übertragung des Taufrechts dur den 
Biſchof auf den Presbyter, ſchuf die Scholaftif die Theorie. Sie leitete Po: tie es 
ſchon ſeit Cyprian üblih war (ep. 73, 7), das Taufreht von der apoftoliihen Würde 

0 der Biſchöfe ab, fügte aber binzu, daß es ihnen freiftehe, dies Amt auf andre zu über: 
tragen. So wurde das Necht des Presbyters zu taufen dogmatifch feitgelegt (Thomas 
v. YAquin summa P. III, qu. 67, art. 2). Eugen IV. erllärte: „Minister hujus (sa- 
cramenti) sacerdos, cui ex officio competit baptizare“ (Decret. pro instr. 
Armen. [1439] bei Manfi 31, 1055). Und im Rituale Romanum beißt «8: „Legiti- 

4 mus quidem Baptismi minister est Parochus, vel alius sacerdos a Parocho 
vel ab ÖOrdinario loei delegatus“ (tit. II, cap. 1, 12). Und ber Catechismus 
Romanus lehrt P. II, e. II, qu. 18, 2, daß zwar Biſchöfen und Prieftern von Rechts: 
wegen dies Amt zu verwalten zuftehe, daß aber die Biichöfe die Ausipendung der Taufe 
den Priejtern zu überlafjen pflegten. „Quod vero sacerdotes iure suo hanc func- 

so tionem exerceant, ita ut praesente etiam Episcopo ministrare Baptismum 
possint, ex doctrina Patrum et usu Ecclesiae constat“. Die Diafonen aber 
dürfen nur im Auftrag des Bifchofs oder des Priefters dies Saframent fpenden. 

So ſprechen auch die evangelifchen Konfeflionen dem Parochus, der der eigentliche 
episcopus ift, jofern er rite vocatus ijt, mit dem Necht der Saframentsverwaltung 

55 überhaupt auch das des Taufens zu (conf. August. art. XIV u. XXVIII; apol. 
art. XIII. pr. XXVIII; art. Smale.: de potest. et primatu papae; Genfer Rated. 
[1545], IV). 

War der Bifchof anweſend, fo war es in der früheren Zeit durchaus nicht überall 
üblich, daß er dann auch allein alle Akte, fpeziell den Taufakt ſelbſt vollzog. In Spanien 

so bejtimmte die Synode von Sevilla 619 can. 7 (Bruns II, 71; Game, Kirchengefchichte 
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Spaniens II, 2, ©. 87), daß in Gegenwart eines Bifchofs der Presbyter nicht taufen 
darf. Dagegen beitand in Agypten der Brauch, daß der Presbyter die Kinder, der Bifchof 
die Erwachſenen bei ein und derfelben Tauffeier taufte (Horner a.a.D., p. 174; bei 
v. d. Gol Nr. 32). Ferner iſt es bemerkenswert, daß in Agypten einft auch in der 
Gegenwart des die Taufe leitenden Bischofs die Presbyter und die Diafonen in ver: 5 
jchiedener Weiſe an den einzelnen Handlungen beteiligt waren (3.8. can. Hippolyti; 
Aegypt. KO), mährend in Syrien neben dem Bifhof nur der Tiafon funktionierte. 
Dem entſpricht es, daß nadı der ſyriſchen Didaskalie ald der Vertreter des Biſchofs zu: 
nächſt der Diakon, dann erjt der Presbuter genannt wird (fur. Didasfalie, berausg. von 
Achelis und Flemming, ©. 85, 19; 290). Und ebenfo fegt Rabbula in Oſtſyrien offen: 
bar eine Neuerung dur, wenn er verordnet, daß die Priefter (Presbyter) und nicht 
die Diakonen taufen follen (can. 43; bei Burkitt:Preufchen, Urchriftentum im Orient, 
©. 102). 

Obwohl jo das Taufen im Prinzip das Vorrecht der Amtöträger war, wurde die 
altchriftliche Sitte der Laientaufe dur den Gedanken lebendig erhalten, daß die Taufe 15 
unbedingt zur Seligkeit nötig fe. Wenn Tertullian (de bapt. 17) nod den Laien bas 
Taufrecht zufpricht, mag dabei wohl auch noch die Rückſicht auf die lebendige alte Sitte mit- 
beftimmend geweſen fein. Viel dogmatiſcher ift dagegen jchon bei Auguftin die Forderung, 
daß Laien taufen dürfen, begründet (contra Parm. II, ce. 13, 29; ep. 228 ad Honor. 
n.8). Natürlich nur, wenn fein Priefter anweſend oder zu erreichen ift und Todesgefahr 20 
droht, darf der Laie das Saframent jpenden. Die Synode von Elvira 306 beftimmte in 
can. 38: „Bei einer Schiffahrt oder wenn überhaupt feine Kirche nabe ift, darf auch ein 
Laie, wenn er fein Taufbad nicht befledt bat (durch Abfall) und fein bigamus ift, einen 
auf den Tod erkrankten Katechumenen taufen, aber der Biſchof hat nachträglich noch die 
Händeauflegung zu erteilen“ (Hefele I’, ©. 171). Die bier ausgeſprochenen Anſchauungen 35 
find, — von den Bedingungen der ſittlichen Qualität des Täufers, die in der 
Kirche überhaupt herrſchenden. Der Catechismus Romanus ſpricht (a. a. D.) ebenfalls 
den Laien, „Manns: und Srauensperfonen, zu welcher Sekte fie fih auch immer befennen 
mögen“, das Taufrecht zu. „Nam et Judaeis quoque (vgl. dazu Hefele IV’, ©. 351), 
infidelibus et haereticis, quum necessitas cogit, hoc munus permissum est“, % 
Nur muß der Taufende die trinitarifche Taufformel anwenden. Ganz das Gleiche iſt 
im Rituale Romanum (a.a.D., 13) vorgeichrieben. 

Diejes Taufrecht der Laien bat auch die lutberifche Kirche anerkannt für den Fall 
der Nottaufe (vgl. ob. Gerhard, De baptismo $ 24). Die reformierte Kirche da— 
egen erfennt die Notwendigkeit der Taufe zur Seligkeit nicht an und fpricht des- 3 
b den Laien das Taufreht ab. Calvin z.B. fagt „Hoc etiam scire ad rem 

pertinet, perperam fieri, si privati homines Baptismi administrationem sibi 
usurpent: est enim pars Ecclesiastici ministerii ... Quod autem multis ab- 
hine saeculis adeoque ab ipso fere Ecclesiae exordio usu receptum fuit, ut 
in periculo mortis laici baptizarent, si minister in tempore non adesset, non 40 
video, quam firma ratione defendi queat ... At periculum est, ne is qui 
aegrotat, si absque Baptismo decesserit, regenerationis gratia privetur? Minime 
vero. Infantes nostros, antequam nascantur, se adoptare in suos pronuntiat 
Deus, quum se nobis in Deum fore promittit seminique nostro post nos“ 
(instit. 3. ed., Genevae 1612 IV, c. XV, 20). 113 

Einer befonderen Behandlung ift die Frage nah dem Taufredht der Frauen 
ivert. Ob im der älteften Zeit auch rauen, wie fie mifftoniert, jo auch getauft haben, ift 
nicht zu erweifen. Zwar bören wir, daß die bi. Thefla getauft, ja ſich ſelbſt getauft 
babe, aber tver verbürgt die Nichtigkeit diefer Überlieferungen? Vielleicht, daß man ber: 
vorragenden Perſonen weiblichen Geſchlechts das Taufrecht in einzelnen Fällen zufprad). so 
Jedenfalls fennt und anerkennt Tertullian (de bapt. 17) fein aufrecht der Frauen, 

berurteilte diefe von den Gnoftifern gepflegte Sitte und er proteftierte energifch, als in 
Kartbago eine lehrende und taufende Frau auftrat. Allein in den Märtyrerakten ericheinen 
die Märtyrerinnen nicht nur als lehrend, fondern auch als taufend, jo Domitilla, Chryſe. 
Daß es nicht an emanzipationsluftigen frauen gefehlt bat, die fi das Hecht des Taufens 55 
wie des Abendmablipendens zu erringen fuchten, iſt ficher. Denn nur jo werden Proteſte wie 
die in den apoſtololiſchen Ronftitutionen (III, 9) oder bei Epipbanius (haer. 79) verftändlich. 
Daß Frauen und zwar „klerikale“ Frauen (Witwen, Diafoniffen) bei der Taufe be: 
ſchaftigt und „bei der Salbung von weibliden Täuflingen geradezu notwendig waren 
gebt aus ber ſyriſchen Didaskalie hervor (berausg. v. Adyelis u. Alemming, ©. 85, 7ff.). w 
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Aber das Taufreht bat man ihnen nie zugeftanden (vgl. Näheres bei Zicharnad, Der 
Dienft der Frau in den erjten Jahrh. der chriftl. Kirche [Göttingen 1902], ©.84ff.). 
Dennoch finden wir in der römifchen Kirche auch den Frauen im z. der Not das 
Taufrecht zugefprochen. Aber das ift jchwerlich ein Neft alter Sitte. Denn diefe Beftim- 

5 mung findet ſich zum erftenmal bei Urban II. (1088—99; vgl. MSL 151, 529 = Gra- 
tiani Deer. p. II. ce. 30 qu. 3 u. 4). Thomas von Aquin bat fie dogmatifch begründet 
(Summa III, 67, 4). So findet fih das Taufrecht der Frauen (aber nur, wenn fein 
Mann anweſend ift) auch im Catechismus Romanus (a. a. ©.) und im Rituale Ro- 
manum (a. a.D., 13). 

10 Auch diefe Sitte ſetzt die lutheriſche Kirche fort. Luther ſelbſt erflärte die von 
MWeibern und Ammen erteilte Nottaufe für eine rechte Taufe (EA 44, 113), und die 
lutberifchen Agenden gefteben namentlih den Hebammen das Taufrecht zu. Folgerichtiger- 
weiſe verwerfen aber die Neformierten die Taufe durch Frauen (vgl. Calvin a. a. O. und 
Confessio helvet. post. v. 1562 XX). 

16 2. Die Taufzeiten. Die apoftolifche Zeit fennt feine beftimmten Taufzeiten: Die 
Taufe war immer (und überall) möglih (AG 2,38. 8,13, 37f. 9,19. 10, 48). In 
der ältejten chrijtlichen Litteratur wird niemals, wenn von der Taufe die Rede tft, ein 
üblicher Tauftermin, etwa Oftern, auch nur angedeutet. Selbſt Juftin jagt davon nichts. 
Allein bald muß fih — und bier zeigt fich wieder das 2. Jahrhundert als die Zeit 

% frudtbarfter Entwidelung — Oftern als Taufzeit durchgefet haben, und zwar Djtern allein. 
(vgl. 3.8. Victor I. MSG 5, 1485). Denn mir finden, daß noch in jpäteren Jahrhunderten 
einige Provinzen nur Oſtern als Taufzeit fennen. So ifts bezeugt für Oſtſyrien (Apbraates, 
Homil. XII, 6 u. 8 TU III, 3u. 4, ©. 191 ff. u. 194f.), für Meftforien (Chrpfoftomus, 
hom. I in act. apost.), für Thejjalien (Sofrates, hist. ecel. V, 23), für Gallien (Konz. 

26 v. Mäcon 585, ean.3 bei Bruns II, 249f.; Konz. dv. Aurerre 585 oder 578, ce. 18, 
ebenda p. 239). Auch das testam. D. n. J. Chr. (p. 121) ſchreibt Oftern ald Tauf: 
termin vor. Das alles beweift, daß Dftern der ältefte Tauftermin war. Daß man 
überhaupt die Taufen auf einen Termin zufammenlegte, war die notwendige Folge der 
großen Anzahl von Täuflingen, die fich berzufand, und der Katehumenatspraris, die auf 

0 einen Abſchluß des gemeinfanen Unterrichts auch in einer gemeinjamen Tauffeier bindrängte. 
Daß man Oftern dazu erwäblte, ift verftänblich, denn in diefer Zeit war der Himmel 
gewiſſermaßen offener, alle göttlichen Kräfte waren wie in Bewegung. Dazu fam, daß 
ſchon Paulus Taufe und Tod und Auferjtebung in einen inneren Konner gebracht hatte 
(Rö 6,3 ff; Kol2, 12; 3,1). Kurz, Dftern empfahl fih in mehr als einer Beziebung. 

35 Bald aber jcheint die Zahl der Taufbewwerber eine jo große geworden zu fein, daß man zu 
Oſtern Pfingiten hinzunahm. Eine innere Beziehung zwiſchen dieſem Feſt und der Taufe 
war ja auch leicht zu finden und durch Schriftitellen wie AG 2 nabegelegt. Dieje beiden 
Termine baben ſich weithin als die eigentliben Taufzeiten durdhgeiegt (Tertullian, de 
bapt. 19; Hieronymus, comm. ad Zachar. 14, 8 MSL26, 1527; Marimus v. Turin, 

# hom. 61 MSL 57, 574; Ildefons v. Tol., de cogn. bapt. ec. 108 MSL 96, 157), 
und mit Eifer haben namentlich die römischen Päpfte diefe alte Sitte gegen Neuerungen 
zu verteidigen gefucht (Siricius an Himerius v. Saragofja |a.385] e. 2 MSL 13, 1134 f.; 
Göleftin I. ep. 21, 12 MSL 50, 536f. Leo I., ep. 16 u. 168 Ja. 429] MLS 54, 696 
u. 1209; Gelaſius I. ep. 9, 10 MSL 59, 52; ©regor II. ep. 4 u. capit. pro Martin. 

#6 MSL 89, 503 u. 533; Nikolaus I. ad consulta Bulgar. ce. 69; vgl. au den VII. 
ordo bei Mabillon II, p. 84). Die älteften dieſer päpſtlichen Beltimmungen gingen in 
die Defretalienfammlungen über und gewannen dadurch allgemeine Firchliche Geltung. 
Auch verſchiedene Synoden fuchen diefe alten Termine zu ſchützen 4.B. Synode von 
Gerunda a. 517 can. 4. Hefele 2°, ©. 678; von Mainz I. a. 813 can. 4. Hefele 3°, 

5.760). Welches aber waren die Neuerungen, die die alte Sitte durchbrechen wollten? 
Bon Dften ber fam die Sitte, auch am Epipbanienfeft zu taufen (vgl. Gregor dv. Nyſſa, 
Homil. an die an diefem Tage Getauften MSG 46, 577ff.; Gregor v. Nazianz, orat. 10 
MSG 36, 360; Job. Moſchus, Praet. spirit. e. 214). Aber allgemein war ſie nicht. 
In Serufalem bat man auch am Kirchweihfeſt der Kalvarientirhe getauft (Sozomenos, 

55 hist. ecel. II, 26). Aber daß jene Sitte im Weſten Nachahmung fand, ift ſicher; ſehr be: 
greiflich ifts, daß dies gerade in Sizilien der Fall war. Leo I. berichtet, daß dort am 
Epipbanientag mehr getauft werden als zu Oſtern. Die zweite iriſche Synode unter Patricius 
(e. 19 bei Hefele 2°, ©. 587) ftellt das Epipbanienfet gleichwertig neben Paſcha und 
Pfingiten, und Natberius von Verona (geit.974) bezeugt uns für feine Zeit und feine Heimat 

& die gleiche Eitte (sermo I de Quadr.). Sodann wird es Mode, auch zu Weibnachten 
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zu taufen. Die Zeugnifje dafür reichen bis ins 6. Jahrhundert zurüd: Gregor I. fchreibt 
an Eulogius von Alerandrien, daß am MWeihnactstag „plus quam decem millia 
Angli“ getauft worden feien (ep. 1. VIII, ep. 30). Auch für Gallien wird diefe Sitte 
bon Gregor von Tour® (de glor. confess. ce. 69 u. 76; hist. Frane. c. 9) bezeugt. 
Ya, man taufte an Märtvrertagen (jo die Bilchöfe von Gampanien, Samnium und 
Bicenum nad) Leo I. ep. 168), an den Apojteltagen, am Johannistag. Der Grund war, daß 
man eine an folch-einem Tage vollzogene Taufe für befonders wirkungsvoll hielt. Hier 
ftanden ſich alfo der Bolksglaube und die Treue gegen die Tradition, die Nom vertrat, gegenüber. 
Sie aufrecht zu erhalten war aber um fo jchwerer, als ſchon Siricius (a. a. D.) zugeltanden 
hatte, daß die Kinder und die Kranken zu jeder beliebigen Zeit getauft werden könnten. Die 10 
Kindertaufe an jene Termine binden zu wollen, war, das zeigte ſich bald, eine Unmöglichkeit. 
Je mebr fie durchdrang, defto weniger ließ ſich das alte firchliche Gebot aufrecht erhalten, 
jo oft e8 auch noch immer eingejchärft wurde (4. B. Synode zu Paris 829 c. 7 bei 
Hefele 4°, S. 59; Synode zu Meaur oder zu Paris 845 u. 846 c. 48, ebenda ©. 116; 
Synode zu Main; 847 ce. 4, ebenda ©. 126). Seit dem 10. Yahrbundert verfällt denn ı5 
auch die alte Sitte immer mehr. Die Gemeinden jcheinen fi die Emanzipation von den 
alten Taufterminen geradezu erziwungen zu haben, und Hrabanus Maurus giebt ihnen 
darın jogar recht (ep. Fuld. fragm. 16 vol. Haud, KG Deutichlands IT’, ©. 724). 
Auch Thomas von Aquin tritt fpäter dafür ein, daß Kinder fofort nach der Geburt zu 
taufen feien, da fie in Todesgefahr ſchweben und in ihrem Alter eine vollftändige Belehrung 2 
und Belehrung nicht zu erwarten fteht (summa, p. III, qu. 68, art. 3). Übrigens haben aud) 
ſchon Tertullian (de bapt. 19), Augustin (sermo 210, e. 1,2), Gregor von Nazianz (orat. 40) 
und andere alte Kirchenlchrer immer betont, daß die Taufe an feinen Tag gebunden fei. 
Aber andererjeits tritt doch aud Thomas für die kanoniſchen Taufzeiten bei Erwachſenen 
ein. Und das Rituale Romanum jdreibt vor: „Quamvis Baptismus quovis 26 
tempore.... conferri possit, tamen duo potissimum ex antiquissimo Ececlesiae 
ritu sacri sunt dies, in quibus solemni caeremonia hoc sacramentum ad- 
ministrari maxime convenit: nempe sabbatum sanctum Paschae et sabbatum 
Pentecostes, quibus diebus Baptismalis Fontis aqua rite consecratur“ (tit. II, 
e.1,27). Der Catechismus Romanus aber ift noch mweitberziger, indem er die Taufe 30 
für alle Zeiten frei giebt, aber doch noch — allerdings jehr allgemein — binzufügt: 
„tamen solemnes illos dies Paschae et Pentecostes, quibus Baptismi aqua con- 
secranda est, summa cum religione adhuc observavit“ (p. II, cap. II, quaest. 
XLVII). So erinnert denn beute in der römtich-katbolifchen Kirche nur noch die an 
Dftern und Pfingiten vollzjogene Waſſerweihe und der Gebraud, daß in „Rom und in 35 
Kathedralen“ an Dftern einige AYudentaufen vorgenommen werden, an die alten Tauf: 
zeiten. 

Die griechische Kirche bat die Taufe viel eber jchon freigegeben. Schon feit Ende 
des 11. Jahrhunderts kommen für fie die alten Taufzeiten nicht mebr in Betracht. 

3. Der Taufort. Auch in Bezug auf den Ort der Taufe zeigt die urchriftliche 10 
Zeit völlige Freiheit. Wo Wafjer ift, da kann getauft werden (AG 8,38; Did. e. 7; 
Juſtin I. Apol. ce. 61). Dabei ift allerdings zunächſt vorwiegend an fließendes Waſſer 
oder an das Meer gedacht, denn beide galten ſchon der antifen Anſchauung als befonders 
rein und zur Weihe geeignet (vgl. oben ©. 427, 50f.). Die Taufe fand aljo zunächit unter freiem 
Himmel ftatt. Diefe Sitte muß fich ziemlich lange erhalten haben. Noch Papſt Viktor (geft. 202 ; 45 
MSG 5, 1.485) jegt dieſe Sitte voraus. Später, aber vielleicht auch gleichzeitig mag man im 
Atrium getauft haben (B. Schulte, Altchriftl. Kunſt, München 1895, ©. 51), bis endlich 
fib beiondere Taufgebäude, Baptifterien (ſ. diefen Art. Bd II, ©. 393) nötig machten. 
Im Hauptraum befand ſich das Waflerbaflin (xoAvußndoa, piseina, fons, natatoria). 
* fand die eigentliche Taufe ſtatt. Dieſe Baptiſterien befanden ſich bei den biſchöflichen so 

irchen (eeclesiae baptismales). Hier und nirgends fonft follte die Taufe ftattfinden ; 
eine Ausnahme war nur in Todesgefahr geftattet (Cone. Quinisext. 692, can. 59 bei 
Bruns I, 54; Juftinian Novell. 58 u. 42, e.2). Die Taufe in Privatbäufern mar 
aljo verboten. Aber auch biergegen machten fich Freibeitsgelüfte geltend. Immer wieder 
muß eingefchärft tverden, daß die Taufen nur in den Tauffirchen gehalten werden dürfen 55 
(4.8. Synode von Paris 846, can. 48 Hefele 4°, ©. 116). Und das Rituale Romanum 
beſtimmt tit. II,c. 1,28 u. 29: „Ac licet urgente necessitate, ubique baptizare nihil 
impediat; tamen proprius Baptismi administrandi locus est Ecelesia, in qua sit 
fons Baptismalis, vel certe Baptisterium prope Ecelesiam. Itaque, necessitate 
excepta, in privatis locis nemo baptizari debet.“ Haustaufe it aljo wider die 60 

oa 
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Ordnung der römiſch-katholiſchen Kirche. Auch in der griechifchen Kirche gilt diefe Negel. 
Doch ift hier die Taufe im Haufe bei Schwäche des Kindes oder bei befonderer Raubbeit 
des Klimas geftattet und daher thatfächlich vielfach üblich (vgl. Kattenbuſch, Lehrb. d. ver: 
gleihenden Konfeffionsfunde I, S. 406f.; Sofolow, Darjtellung des Gottesdienftes der 

5 orthodox⸗kathol. Kirche des Morgenlandes [Berlin 1893], S. 125). — 
In den Reformationskichen fannte man Haustaufe nur in Notfällen: die unbedingte 

Negel war auch bier, die Taufe in der Kirche und zwar möglichit vor verfammelter 
Gemeinde (vgl. z.B. Sehling, D. evangel. Kirchenordnungen des 16. Jahrh. I, 1, ©. 267; 
318; 426; 568). Die Sitte, im Haufe auch gefunde Kinder zu taufen, fommt erſt im 

10 17. Jahrhundert auf und wird im 18. in manchen lutherifchen Kirchengebieten und Ge— 
meinden zur allgemeinen Sitte. Daß man von der alten Sitte abwich, hatte in den 
ftarfen Standesunterfchieden jener Zeit feine Wurzel und in der Tendenz der höheren 
Stände, fih auch durch eine bejondere Sitte von dem Bürger: und Bauernftande zu 
unterfcheiden. Fanden e8 doch in Sachſen die Adligen für ihre Kinder „disreputierlich, 

ı5 mit dem Waſſer getauft zu werden, mit welchem auch gemeine Kinder getauft fein“ (vgl. 
Drews, Der Einfluß der gefellichaftl. Zuftände auf d. firchl. Leben, Tübingen 1906, 
S. 11f.). So bürgert ſich, wie Haustrauung, befondere Begräbnisfitte und Privatlommunion, 
auch die Haustaufe in den böheren Ständen ein. Die reformierte und die fatholifche 
Kirche blieb von diefer Bewegung ebenfalld nicht unberührt. Allerdings kennt z. B. die 

20 reformierte Schtweiz und das reformierte Dftfriesland nur die alte Sitte der Kirchentaufe, 
und auf lutherifchem Boden bat in neuerer Zeit gegen die Haustaufe und gegen die 
Iſolierung auch der Kirchentaufe von dem Gemeindegottesdienft eine Gegenbewegung ein: 
geieht, die allerdings bisher noch wenig praftifche Erfolge erzielt bat. Dieſe neueren 
Vorſchläge (vgl. Smend, Der evangel. Gottesdienit, Göttingen 1904, ©. 59f. u. Nietfchel, 

25 Liturgif II, ©. 112f.) verdienen aber alle Beachtung und Unterftügung. Denn je weniger 
man der Taufe im katholiſchen Sinne ſakramentliche Bedeutung zufprechen kann, deſto 
dringender muß bie Forderung gejtellt werden, die Taufe ald eine Gemeindefeier zu be— 
geben, an der außer den Paten und den Angehörigen des Kindes auch die Gemeinde 
teilnehmen kann. Daß die Haustaufe vom feelforgerlihen Geſichtspunkt aus allerdings 

50 manches für fich bat, foll trogdem nicht verfannt erben. 
4. Die Kindertaufe Dafür, daß in der apoftolifchen Zeit aud Kinder getauft 

worden feien, fehlt jedes fichere Zeugnis. Wenn man für die Kindertaufe einen Schrift: 
beweis zu erbringen verjucht hat, jo ift das immer verlorene Mühe geweſen. Katholiken 
wie Evangelifche pflegen aber nicht nur diefelben Beweisſtellen anzuführen, jondern aud 

35 diefelbe Methode dabei zu verfolgen. Yutber legt befonderen Nahdrud auf den Taufbe: 
fehl und auf Me 10, 14 (vgl. EA 11°, 70—72; 14°, 203; 21, 136ff.; 46, 115F.). 
Dieſe Stellen follen den Willen Gottes, bezw. Chrijti beweifen, daß auch Kinder getauft 
werden follen. Das fest ſich in der altproteftantifchen Dogmatik fort (vgl. 3. B. Baier, Com- 
pendium Theologiae positivae [Berolini 1864 ed. Preuß), p. 540). Doch treten bier 

0 als Beweisftellen noch 03,5, AG. 2,39 u. Eph 5, 26 hinzu, und als auf Beifpiele der Kinder: 
taufe in apoftolifcher Zeit verweiſt man 3. B. auf AG. 16, 15 u. 33; 18, 8; 1 fo 1,16; 
außerdem folgert man von der Beichneidung auf die Kindertaufe. Aber felbit neuere 
lutheriſche Dogmatiker haben diefen Schriftbeweis noch anerfannt und vorgetragen (vgl. 
z. B. Lutbardt, Kompendium der Dogmatik’, Leipzig 1878, ©. 311). Allein feine der 

45 angeführten Stellen reichen zum Beweiſe aus. Wir erfahren von der Kindertaufe zum erjten 
Male bei Irenäus II, 22,4. Tertullian ficht fie an (de bapt. 18), Cyprian tritt für 
fie ein (ep. 64, 2. 4. 5), Origenes aber ſieht in ihr eine apoftolifche Inſtitution (in Rom. 
5, 6; 6, 39f.; hom. 8 in Levit; hom. 14in Lue.). Wenn Höfling aus diefen Zeugniſſen 
ſchließen will, daß „der Urfprung der Kindertaufe den Charakter des Unvordenklichen, Ur: 

so anfänglichen an ſich trug” (Safr. der Taufe I, 112), jo ift diefer Schluß ebenfalls nicht 
zwingend. Man mwird ſich einfach damit begnügen müfjen, zuzugefteben, daß der Urfprung 
der Kindertaufe im Dunkeln liegt. 

War im 3. Jahrhundert die Hindertaufe ſchon eine weitverbreitete Sitte (vgl. 3. B. 
die Angaben bei Auguitin, de gest. Pelag. ec. 2, 4 MSL 44,322 u. bei Leo I. sermo 39, 3 

55 MSL 54, 303; ferner die Kirchenordnungen und Taufbücher jener Zeit), fo treten doch 
manche Theologen und Synoden dafür ein, ein Beweis, daß es nicht nur an Saumfelig- 
feit, ſondern ſogar an Widerfpruch gegen diefe Sitte nicht fehlte. Letzterer ging von 
Pelagius und feinem Anhang aus. So fchreibt 3. B. das Konzil von Karthago v. 119, 
e. 110 vor: „ut quicumque parvulos recentes ab uteris matrum baptizandos 

oo negat..., anathema sit“ (Bruns I, 188). Hier wirkt namentlich Auguftins Anſchauung 
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von der Notwendigkeit der Taufe auch für das Heil der Kinder nach (vgl. Loofs, Dogmen: 
geihichte*, Halle a. ©. 1906, ©. 384 f.). 

Aus anderen Motiven erklärt fich die feit dem 4. Jahrhundert herbortretende Tendenz, 
mit dem Vollzug der Taufe möglichit lang zu warten (vgl. Auguftin, confess. I, 11, 17 
MSL 32, 668f.). In der Befürdtung, fie unwürdig zu empfangen oder ihre Gnade 5 
durch nadıfolgende Sünden wieder zu verfcherzen, ſchob man fie fo weit als möglich 
binaus (Beifpiele bei Rietſchel II, 8). Aber diefe Unfitte verlor fich wieder, während bie 
Säumigleit der Eltern blieb und vielfach firchliche Verordnungen notwendig machte. Eine 
englifhe Synode von 691 (oder 692) can. 2 jchreibt 5.8. vor, daß ein Kind innerhalb 
30 Tagen nad feiner Geburt bei Strafe von 30 Solidi getauft werde. Stirbt es 
(nah 30 Tagen) ungetauft, jo wird dies mit dem ganzen Vermögen der Eltern gefühnt 
(Hefele 3°, S. 349; vgl. aud die Synode von Paderborn 785, can. 19 ebenda, ©. 637). 
Namentlich werden aud die Priefter dafür verantwortlich gemadt, daß feine Kinder un: 
getauft fterben (vgl. 3. B. Synode von Aachen 836 II, ce. 5 Hefele 4°, S. 90; Konzil zu 
Main; 851 oder 852, c. 16 ebenda, ©. 180). 15 

ie Neformation findet aljo die Kindertaufe als fefte Sitte vor und tritt — gegen 
die MWiedertäufer — mit Entſchiedenheit für fie ein. Zwingli bat allerdings eine Zeit- 
lang den „Irrtum“ geteilt, daß es beſſer fei, die Taufe bis zu „gutem Alter“ aufzufchieben, 
aber im Widerſpruch gegen die Täufer änderte er feine Anficht (Loofs, Dogmengefchichte*, 
©. 801). 

5. Die Taufpaten (dvadoyor, sponsores, fidejussores, fidedietores, suscep- 
tores, compatres, propatres, commatres, promatres, admatres, patrini, matrinae, 
patres seu matres spirituales, altdeutſch: Gevatero und Gefatera, Toto und Tota, 
Doten, Dotten, Göttel, Götten, Pfettern, Pettern, Botten). Das Pateninftitut ift nicht 
mit der Kindertaufe entjtanden, ſondern bat feinen Urfprung in der Sitte, daß ein er- 
wachſener Heide, der dem Biſchof unbekannt war, bei feiner Meldung zur Taufe von 
einem Chriſten begleitet wurde, der für den Taufbewerber Bürgjchaft leiftete. Er 
mußte dafür bürgen, daß der Taufbewerber aus reblicher Abfiht fam und daß feine 
Hindernifje feiner Taufe entgegenftanden. (Man denke an die als unebrlich geltenden Be- 
rufe). Ferner mußte er die Unterweifung feines Schützlings in den chriſtlichen Wahrheiten 
und die Überwachung feiner Lebensführung während der Katechumenatszeit übernehmen. 
Es verdient Beachtung, daß auch bei den eleufinischen Myſterien der Einzumeihende eines 
Paten (uvoraymyos) bedurfte (Holgmann in Theol. Abhandl. E. v. Weizfäder gewidmet |?Frei: 
burg i. B. 1892], ©. 70). Der Areopagite jchildert die Funktionen des Paten mit folgenden 
Worten: ‘O Tour dyamıjoas av Övıws bnEoxoowuw» ıv lepav uerovolav (d. i. der 36 
Taufbewverber), Mhchy Exi tıra TOv ueuunusvov neideı usw abröv, hyıjoaodaı abroö rijs 
Zai vor iegdoxnv ödov, abrös de Ökır@s Enaxo)ovihjoenr dnayykilstaı rois nagadodn- 
oou£roıs, zal dfioö Ts TE nE00aywyi;s adrod zal ovundons wis Eni ro Eins los 
mv drucraoiav dvadfsaodaı. Tow Öt, Tijs ur Exeivov owrmolas leo@s kohvra, 
nıoös Ö& TO Tod nodyuaros Uwos dyrıuerpoüvra TO dvdonruvor, polzn usv Agpvın 0 
xai dumyavia regioraraı teievr@v ÖE Öums, nomjocw To alımder dyadosıdas 
©uolöynos, zal napalaßumv abrör Äysı noös tor ns leoapylas Ercbvuuo» (de 
ecel. hierar. e. II, 2 MSG 3, 393). Diefer Schilderung fann man deutlich entnehmen, 
wie eine alte einjt lebendige Sitte zur Form berabgejunfen ift. Die alte Sitte, daß ſich 
ein Taufberwerber durch einen Ghrijten bein Prieſter einführen und von ihm unterweiſen 15 
und überwacden läßt, lebt auch bier noch, aber während früber fich der Bürge um den 
Täufling von felbit bemübte und ſtolz war, einen Profelyten gemacht zu baben, haben fich 
jest die Berbältnifje geändert: der Proſelyt fucht fich einen Bürgen, der allerlei nicht 
ernitgemeinte Ausflüchte macht — fo fordert es die gute Sitte — und endlich die Paten: 
ſchaft doch übernimmt. 50 

Die Anfänge des Pateninftituts liegen im Dunteln. Aus den älteften Zeiten ift 
davon nichts befannt. indem Tertullian als erfter Zeuge von den sponsores der Kinder 
ſpricht (de bapt. 18), jest er die Sitte als bereits vollig befannt und verbreitet voraus. 
Wir können annehmen, daß auch Yuftin (I. Apol. 61, 2) fchon fie vorausfegt (vgl. Art. 
Katechumenat Bd X, ©. 174,.2ff.). Sicher lagen die Funktionen des Paten vor der 55 
Taufe feines Schüglings, in der Zeit feines Katechumenats, vorausgejegt, daß er ein Er: 
wachjener war. Er bringt ihn natürlich zur Taufe, aber er bat bei derjelben nicht zu 
funktionieren. Und nach der Taufe erlifcht fein Amt an dem Getauften. Dies wird 
anders, jobald es fih um Kinder handelt. Da bat der Pate zunächſt das Kind wochen: 
lang und zwar mebrmals wöchentlich — in die Kirche zu tragen, damit bier die 60 
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Skrutinien an ihm vollzogen werden, die eigentlich für die Erwachjenen berechnet waren. 
Und nicht nur bierbei, jondern auch während der Taufe hat er mitzuwirken, er bat auch 
nad) derjelben noch weitere Verpflichtungen an feinem Täufling zu erfüllen. So liegen 
in der That die unmittelbaren Anfänge unferes jetigen Pateninjtitut3 in der Sitte der 

5 Kindertaufe. 
Während der Taufe des Kindes hat der Pate das Kind infofern zu vertreten, als 

die ältejten Taufformulare, die für die Erwachſenen berechnet waren, einfach auf die Kinder 
übertragen werden. Da die Kinder aber auf die Fragen des Täuferd nicht antworten, 
bezw. nicht jelbit die Abrenuntiation vollziehen und den Glauben befennen können, fo 

10 treten für fie die Paten ein. Diefen Fall fehen die Taufformulare auch ſehr bäufig 
direft vor. So heißt e8 z. B. in dem ägyptiſchen Taufritual bei Horner, The Statutes 
of the Apostles ete. (Yondon 1904), nachdem das Glaubensbetenntnis angeführt 
worden ift: „Und wenn es ein eriwachfener Menſch ift, fo foll er jprechen, und für Kinder 
und die nicht fprechen können, oder eine taube oder kranke Perſon, follen gläubige Väter 

15 und gläubige Mütter oder Verwandte, die fie fennen, die ebenfalls gläubig find, fprechen 
an Stelle des Kindes oder an Stelle deffen, der nicht fprechen fan, oder an Stelle des 
Kranken, fagend einen jeden ihren Namen“ (vgl. ZRS XXVII, 1906, ©. 40; dazu 
Denzinger I, 223). Dieſe Stelle zeigt zugleih, daß es als das natürlichite galt, daß 
Eltern die Patenftelle bei ihren Kindern vertraten. Dies ift uns auch durch Auguftin 

20 bezeugt: die Eltern, die ihre Kinder zum Empfang der Gnade Chriſti in der Taufe dar: 
bringen, antworten „tamquam fidejussores“ für fie (ep. 98, 6 MSL 33, 362; vgl. auch 
Cäſarius v. Arelate sermo 264, 3 MSL 39, 2234 sq.). Aber er weiß auch, daß Stlaven- 
finder von ihren Herren, Waifenkinder von mitleidigen Dritten, ausgefegte Kinder von 
gottgeweibten Jungfrauen zur Taufe gebracht und bei der Taufe vertreten werben. Aus 

25 jenem Brief Auguftins gebt aber zugleich hervor, daß ſchon zu feiner Zeit auch unter 
normalen Verhältnifjen andere als die eigenen Eltern des Kindes die Patenftelle über: 
nahmen. Wenn man fagt, daß bis ans Ende des 8. Jahrhunderts die Patenichaft der 
Eltern das Nächitliegende und Gewöhnliche geblieben und daß erft am Anfang des 9. Jabr: 
bunderts, durch die Synode von Mainz 813 (val. Hefele 3°, ©. 763), eine Anderung 

0 eingetreten ſei (Achelis, Prakt. Theologie: I, ©. 441), fo dürfte das ſchwerlich zutreffen. 
Solche Beitimmungen durch Synoden baben meift eine lange Vorgeſchichte und fie er: 
heben meift zum Gefeß, nicht was gegen, fondern was in Übereinftimmung mit der allge: 
meinen Sitte ift. So redet der VII. römifche ordo einfady von patrini et matrinae 
(ed. Mabillen, Museum Italieum, II, p. 78) oder von denen, „qui infantes sus- 

35 cepturi sunt“ (p. 79. 81. 83), von den Eltern aber fpricht er nur an den Stellen, wo 
8 fih um Oblationen für die Kinder handelt, aber auch bier treten die Eltern neben die 
Baten (p. 79. 84). Lieſt man ferner beifpielsweife die Beitimmungen für das Verbalten 
der Paten, die Jldefons von Toledo (de cognitione bapt. e. 114 MSL 96, 159), nament: 
ih nah Gäfarius von Arelate (vgl. die beiden unten mitgeteilten Stellen aus deſſen 

0 Reden), vorträgt, jo bat man nicht den Eindrud, daß er an die Eltern denkt, fondern 
feine Ausführungen ſetzen ganz deutlich voraus, daß er irgend andere im Sinne hat. Alfo 
kann die Sitte, daß Fremde die Patenftellen übernehmen, faum die Ausnahme zu feiner 
Zeit geweſen fein. (Abnlich urteilt auch Wirgand, Stellung des apoftol. Sumbols, S. 325). 
Wenn aber jener Mainzer Synodalbeitimmung und überhaupt der Sitte, die Eltern von 

5 der Patenſchaft auszuschließen, der Auguftiniihe Gedanfe von der Sündhaftigkeit der 
natürlichen Zeugung zugrunde liegt — er jtellt dem „semel generatus per aliorum car- 
nalem voluptatem“ ven „semel regeneratus per aliorum spiritualem voluptatem“ 
gegenüber —, fo ift nicht einzufehen, aus welchem Grunde diefer Gedanke erft am Anfang 
des 9. Jahrhunderts follte lebendig geworden fein. Schon Cäfarius redet von den Paten 

5o als joldyen, „qui filios aut filias exeipere religioso amore desiderant“, und Ilde— 
fong erweitert diefen Sag in folgender Umſchreibung: „Illi sane, qui ex utero matris 
Ecclesiae, id est ex lavacri fonte per spiritum sanctum genitos in adoptionem 
filiorum religioso amore exeipiunt” (a. a. ©.) Damit ift jo deutlich wie möglich 
die geiftliche Verwandtichaft ausgefprochen, in die Pate und Täufling durch die Taufe 
miteinander treten. War diefe Anjchauung berrjchend, jo mußte fie endlich Die Paten— 
haft der Eltern gänzlich bejeitigen. Andererjeits war die Folge diefer Anſchauung von 
der cognatio spiritualis, daß fie als ausreichendes Hindernis der Ehe zwiſchen Täufling 
und Paten galt. Juſtinian bat dies geſetzlich feftgelegt (Codex Justin. V, 4 de nuptiis, 
lex 26). Das Trullanum von 692 (e. 53 Bruns I, p. 53) verbietet die Ehe zwiſchen 

co dem ‘Paten und der Mutter des Kindes als Hurerei und fie wird mit der Strafe diefes 
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Bergebens bedroht. Im 13. Jahrhundert hatte im Abendland die Anſchauung fih dahin 
entmwidelt, daß die Ehen des Taufenden mit dem Täufling und deſſen Eltern, der Paten 
unter fih und mit denfelben Perſonen, der Kinder der Paten mit dem Täufling, ja ſogar 
zwiſchen den überlebenden Ehegatten der Paten und dem Täufling und deſſen Eltern 
verboten wurden. Das Tridentinum bat diefe Beitimmungen mejentlich eingeichränft, 5 
(Sess. XXIV de reform. matr. c. II), fo daß der Catechismus Romanus lehrt, 
daß nad der Feſtſetzung der Kirche die Ehe zwiſchen dem Täufer und dem Getauften, 
zwifchen dem Paten und dem Täufling und zwifchen dem Paten und den wahren Eltern 
besjelben verboten tft (P. II, c. II, quaest. 21). 

Die enge Beziehung, die zwiſchen dem Paten und dem Täufling durch bie Taufe 
begründet ift — der üblichfte Terminus ift, daß der Pate den Täufling a fonte oder 
de fonte oder ex fonte suseipit oder spiritualiter suseipit, nämlich als fein Kind —, 
legte dem Paten eine ernite erzieherifche Pflicht nad der Taufe auf. Gerade dadurch, 
daß die Paten bei der Taufe Kir das Kind dem Teufel entjagt und den Glauben be: 
fannt baben, find fie nun auch verpflichtet, daß dieſe Gelöbniffe, — denn als foldye er- 
ſcheinen jegt jene Akte — wirklich eingelöft werden. Cäſarius von Arelate mahnt: 
„Debent eos admonere, ut castitatem custodiant, iustitiam diligant, charitatem 
teneant, et ante omnia symbolum et orationem Dominicam eos doceant, 
Decalogum etiam, et quae sint prima Christianae religionis rudimenta“ (sermo 
168,3 MSL 39, 2071). Und in einer anderen Rebe jagt er: „Qui filios aut filias ex- 20 
eipere religioso amore desiderant et antequam baptizentur et posteaquam baptizati 
fuerint, de castitate, de humilitate, de sobrietate vel pace eos admonere vel 
docere non desinant et agnoscant, se fidejussores esse ipsorum. Pro ipsis 
enim respondent, quod abrenuntient diabolo, pompis et operibus eius“ (sermo 
267, 5 MSL 39, 2243). Und ein andermal wieder mahnt er: „Quicumque viri quae- : 
eumque mulieres de sacro fonte filios spiritualiter exceperunt, cognoscant, se 
pro ipsis fidejussores apud deum exstitisse" (sermo 168, 3 MSL 39, 2071). 
In der fränkischen Miffion erfcheinen dann häufig Sr Mahnungen wieder (vgl. Wiegand, 
Stellung des apoft. Symbols, S. 270. 286), und Karl der Große dringt darauf, daß 
die Baten felbit Symbol und Waterunfer auswendig wiffen. Sie mußten fich einem d 
iharfen Eramen vor der Taufe unteriverfen, ohne defjen Befteben fie ihr Amt nicht über: 
nebmen durften (Amalar v. Trier, ep. de caer. bapt. MSL 99, 394. 898; vgl. auch 
die exhortatio ad plebem christianam bei Müllenboff-Scherer, Denkmäler deutjcher 
Poefte und Proſa (3) Nr. 55, I, 201; ferner Hefele 3°, ©. 767 u. weitere Nachteile 
bei Wiegand a. a. D., ©. 324 Anm. 1). Übrigens wurden auch die Eltern zu gleicher 35 
Pflicht gegen ihr Kind angehalten. In den nachfarolingischen Zeiten ſchwindet dieſes 
Intereſſe. Thomas von Aquin mag als Zeuge dafür gelten, daß man auch fpäter nod) 
an die Unterweifung der Getauften durch die Paten dachte (summa III, qu. 71, 
art. 4). Der römiſche Katechismus aber Hagt, daß das Patenamt fo fchlecht verwaltet 
werde, „ut nudum tantum hujus functionis nomen relietum sit“ (P. II, c. II, » 
quaest. 22), Er ſchärft die Patenpflichten unter Berufung auf den Areopagiten und 
Auguftin von neuem ein. 

Was die Zahl der Raten anlangt, jo hatte offenbar urfprünglich jeder Taufbewerber 
nur einen Baten. Aber wenn die Eltern die Watenftelle bei ihren Kindern vertraten, jo 
mar diejes Brinzip fchon durchbrochen. Schon Leo d. Gr. (bei Gratian de conseer. Dist. 45 
IV, e. 101; wenn echt) verbot das Hinzuziehen mehrerer Paten bei einem Täufling (übrigens 
au ei Beweis, daß die Eltern damals nicht mehr die üblichen Paten waren). Die 
Synode von Mainz 888 c. 6 (Hefele 4’, ©. 546) wiederholte diejes Verbot. Daß man 
geneigt war, die Zahl der Paten möglichjt zu vergrößern, läßt fid) aus fpäteren Synodal: 
vorfehriften entnehmen, die die zuläffige Zahl auf zwei, drei oder vier feſtſtellen. Das 50 
Tridentinum (Sess. XXIV, ce. II) geftattet nur einen Paten desfelben, höchſtens zwei 
verſchiedenen Geſchlechts, und dem entiprechend lehrt auch der römische Katechismus (P. II, 
e. Il, qu. 24) und das Rituale Romanum (it. II, e. 1, 23). 

Um das Patenamt übernehmen zu fünnen, muß jemand nad katholiſchem Kirchen: 
recht getauft und gefirmt und in aetate pubertatis fein. Ausgefchlofien find nad dem 55 
Rituale Romanum: „infideles aut haeretiei, (nicht ausgeſchloſſen „publice excommuni- 
eati aut interdieti, publice eriminosi aut infames“), außerdem „qui sana mente non 
sunt“ unb „qui ignorant rudimenta fidei". Sodann heißt 8: „Praeterea ad hoc 
etiam admitti non debent Monachi vel sanetimoniales neque alii cujusvis 
Ordinis Regulares a saeculo segregati“ (tit. II, e. 1, 25 u. 26). — 7) 
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Das Pateninftitut baben die evangelifchen Kirchen mit der Kindertaufe von der 
fatholifchen Kirche übernommen. Aud die Anſchauung vom Patenamt iſt geblieben, fo 
fehr, daß man auch die Eltern des Kindes vom Patenamt ausſchloß und noch ausſchließt. 
Gefallen ift nur die „geiftliche Verwandtichaft”. Sodann geht man über die fatholifchen 

5 Vorſchriften injofern hinaus, als man zum Patenamt jeden getauften Chriften ohne Rück— 
ficht auf feine Konfeſſion zuläßt, was offenbar finnlos ift, ſobald man es mit der religiöfen 
Erziehung des Kindes durch die Paten ernft nimmt; dies ift aber thatfächlich nicht ber 
Fall. Übrigens teilten die alten evangelifchen KOD diefen Standpunft nit. Es war 
eine Ausnahme, daß die Sächſ. KO von 1580 empfahl, einen Katholiten, „der nicht ein 

10 Öffentlicher Yäfterer Gottes und feines heiligen Worts“, nicht „von der heiligen Tauf 
abzuhalten“, denn er erkenne ja durch feine Gegenwart „unfere heilige Taufe für chrijtlich 
und recht“ an (vgl. au die Waldeckſche KO v. 1556 bei Richter, KOO II, 170; die 
heſſiſchen Vifitationsartifel dv. 1566). Dagegen verbietet diejelbe KO, daß ein Evangelifcher 
„bei einer papiftiichen Tauf ſtehen und biermit ihren papiftifhen Greuel . . . bejtätigen 

15 joll” (Sehling, KOO I, 1, ©. 432). Nicht ald ob alle KOO es ausdrüdlidh ausſprächen, 
dag nur Evangeliſche Paten fein dürften, aber fie fegen es voraus. Die Schwarz— 
burgiche KO von 1574 jagt, daß man nur „gottesfürdtige Perſonen, die unferer chrift- 
lichen Religion verwandt und geordnet find, zu Gevatter bitten fol” (Sehling, KOO I, 2, 
©. 134); die Preußifhe KO von 1544 bejtimmt: „Dazu foll bei der Taufe niemand zu 

20 Gevatterjchaft, er jey dann unferer wahren undch riftlichen Religion, . . . zugelafjen werden” 
(Richter, KOO II, 70). Im allgemeinen wird den Pfarrern eingeichärft, die Gemeinden zu 
ermahnen, nur fromme, gottesfürdhtige, ehrliche Leute zu Paten zu bitten. Ausgeſchloſſen 
find die offenbaren Verädhter von Gottes Wort und Sakrament (Sebling, KOO TI, 1, 
©. 190. 224. 309. 404. 516. 723; I,2, ©. 209 u. ö.). Man erivartet von dem rechten 

35 Paten vor allem, daß er recht beten kann (4. B. Sebling I, 2, ©. 134), denn nad) 
Lutheriiher Anſchauung hat der Pate den Glauben des Kindes zu erbitten. Selten wird 
daran erinnert, daß der Pate im ftande fein muß, feine übernommenen Erziehungs: 
pflichten an dem Kinde zu erfüllen. Es find befonders die hefftichen Ordnungen, die das 
hervorheben. So beißt «8 in der Kaſſeler KO von 1539: „Es ſoll aud niemand feine 

3 Gevattern bitten oder zugelafjen jemand werden, das nicht ſolche Leut fein, die fich des 
chriſtlichen Glaubens und Yebens verftehen, mit Verftand und Andacht den Kindern um 
Gnad bitten. Und fie könnten helfen zu recht chriſtlichem Leben aufziehen” (Nichter, 
KOD L, 296). Und ganz ähnlich lautet e8 in der Kaſſeler KO von 1566: Die Paten 
jollen fein „rechte, wahre, fromme, gottesfürchtige und gläubige Menfchen, die den Handel 

5 der bl. Taufe vornehmlich verstehen, und mas fie an des Kinds Statt verſprechen, er: 
twägen, zu denen man ich auch verfieht und vertrauet, fie werden dem nachlommen, was 
fie des Kinds halber verſprochen haben“ (Richter II, 294). Die Goslarer KO von 1531 
fordert von den Paten, daß fie „müſſen ja einen guten Verjtand haben und rechte Chrijten 
fein, die da recht beten fünnen, und auch erhöret werden von Gott” (Richter I, 156). 

40 Um fih von dem Verftändnis der Paten zu überzeugen, wird mitunter ein Examen vor 
der Taufe angeordnet, und e8 ift auch wirklich gehalten worden (Sebling I, 1, ©. 297; 1,2, 
©. 17. 347 ; Richter II, 170; Hubert a. a. O., ©. 55f.). Aus den Vorjchriften der Kirchen— 
ordnungen gebt hervor, daß man meift nach jehr äußerlihen Gefichtspuntten die Wahl 
der Paten traf. Man nahm meift folche, „die da viel können einbinden und andere 

45 zeitliche genieh darreichen“ (Sehling I, 2, ©. 134). Um foldem Mißbrauch zu jteuern, 
jchreiben die Kirchenordnungen auch meift vor, daß nur drei und nicht mehr Paten für 
ein Kind genommen erden dürfen (4. B. Sebling I, 1, ©. 318. 392. 689. 691 u. 6.). 
Im 17. Jahrhundert wurden nicht felten hohe Geldftrafen auf die Überjchreitung diejer 
firhlichen Ordnung gejegt, doch waren es die höheren Stände, voran der Adel, die ſich 

so von diefer kirchlichen Sitte emanzipierten und ſich das Vorrecht erjtritten, Paten in be— 
ltebiger Zabl wählen zu dürfen. In neuerer Zeit befämpft man diefe Unfitte vielfadh da— 
durch, daß man es mit einer Steuer belegt, wenn mehr als drei oder vier Paten gewählt werden. 

Daß das Pateninftitut heute fo gut wie ganz zu einer leeren Form geworden ift, 
leugnet niemand. Aber mwäbrend die einen es deshalb ganz abzufchaften vorſchlagen 

55 (vgl. Glaue in Monatsichr. f. d. firchl. Praris 1906, ©. 148ff.; Niebergall, Die Kafual: 
rede, ©. 74f.; Bolliger in d. Schweizer Theol. Ztichr. 1906, ©. 18ff.), wünſchen es 
andere reformiert und zu einem wirkſamen Organ des Gemeindelebens ausgejtaltet zu 
jeben (vgl. Anofe in NEZ 1891, ©. 863 ff.: Holmftröm, Die Gemeindepflege, Hamburg 
1903, ©. 294 ff.; Caſpari in Jahrb. f. d. evang-luth. Landeskirche Bayerns 1906, ©. 117.; 

so Böhmer in NZ 1906, ©. 440ff.). Drews. 
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” Tanfgefinnte j. die AU. Baptijten BB II ©. 385 u. Mennoniten Bd XII 
. 594. 

Tauler, Jobann, Dominikaner, geft. 1361. — Quellen: Taulers Predigten ; ältejte 
Ausgabe: „Sermon, weijende auf den näheiten waren Wegk, verwandelt in deutich manchen 
meniden zu feligteit, Leyppt, Conr. Kadjelofien, 1498“, nadhgedruft: „Sermones, von latein 5 
in teütich gewendt, mandem menjhen zu jeeliger fruchtbarteit, Augsburg, Hans Ottmar für 
Joh. Aynmann, 1508; 2. Redaktion: „Predige, Bajel, Adam Betri für Joh. Aynmann, 1521“ 
und ebenda 1522, ins Niederjächiiiche übertragen: Halberſtadt 1523, in meißniſchem Dialekt: 
Hamburg, Hans Mofen für Michael Hering 1621 (mit Vorrede v. Joh. Arndt); 3. Nedattion: 
Köln, Caſp. v. Sennep 1543, davon eine protejt. Ueberjegung ins Holländiihe: Amjterdam 10 
1588 u. ö.; 4. Redaftion (lat. Raraphraje der Kölner Ausg. v. 1543 durd; L. Surius): Colo- 
niae. Joh. Quentel, 1548 u. ö., davon deutjche (protejt.) lieberjegung: Frankf. a. M., Daniel 
u. David Aubry u. Clem. Schleich, 1621, aud ebenda bei Joh. Haaße 1681 (mit Vorrede v. 
Spener) u. ö., deutjche (fatb.) Weberjegung: Köln, Peter Mücher 1660 u. ö.; neue Ausgaben: 
Predigten, nad) den beiten Ausgaben und im unveränderten Tert in die jegige Schriftſprache ı5 
übertragen. Franff. a. M. 1826 (mit wertvoller Einleitung), neu bearbeitet v. Jul. Hamberger, 
ebend. 1864; nad) Arndts und Speners Ausgaben neu herausgegeben v. Ed. Kuntze u. J. H. 
R. Biejenthal, Berl. 1841; ausgewählte Predigten in: Predigt der Kirdie, XVI. Bd, hrsg. 
v. W. v. Langsdorf. — Unechte oder unjichere Schriften: Medulla animae, hrsg. v. Ehrijtian 
Hohburg, Frantf. a. M. 1644; nebit Taufers Briefen und zehn Briefen des hi. Joh. vom 20 
Kreuz, hrsg. v. Nik. Caſſeder, Frantf. a. M. 1822. Bon dem Leiden Chrifti und den neun 
Felſen oder Ständen eines rijtlichen Lebens, Sulzbach 1837; bearbeitet v. L. Blojius, ebend. 
1848; Betrachtungen über das Leiden und Sterben Chrijti, Berlin 1856; aus dem XYatein. 
v. 3. Obaus, Köln 1857. Nachfolge des armen Lebens Ghrijti, hrsg. dv. D. Sudermann, 
Ftankf. 1621; hrsg. v. N. Caſſeder, 2. Aufl. Frantf. a. M. 1824; vollitind. Ausg. Negens: 25 
burg 1855; Das Bud von der geiftl. Armut, bisher befannt als J. Taulers Nachfolge des 
armen Lebens Ehrijti, hrsg. v. 9. S Denifle, Münden 1877. Weiteres bei Goedete, Grund: 
riß zur Geſch. d. deutihen Dichtung IL, 2. Aufl. ©. 2105. — Weitere Quellen: ©. W. K. 
Lochner, Leben und Geſchichte der Chriſtina Ebnerin, Nürnberg 1872; K. Schröder, Der 
Nonne von Engelthal Büchlein von der Gnaden Uberlajt (Bibl. des lit. Vereins in Stuttg. 30 
CVII), Tübingen 1871; Ph. Straud, Margareta Ebner und Heinrich von Nördlingen, 
Zübing. 1892. — Litteratur: Dudtif u. Echard, Seriptores ord. praedicatorum J, Paris 
1719, S. 677ff.; Oberlin, De J. Tauleri dietione vernacula et mystica, Argent, 1786; 
K. Schmidt, Johannes Tauler v. Straßburg, Hamburg 1841; derſ., Die Gottesfreunde im 
14. Jahrh. Nena 1854; derj., Nikolaus v. Bajel, Bericht von der Belehrung Taulers, Straß— 35 
burg 1875; W. Preger, Geſch. der deutſchen Myſtik im Mittelalter, 3 Bde, Leipzig 1574—93: 
der. in den Abhandlungen der hijt. Klajie der tgl. bayer. Afademie d. Wiſſenſchaften, XIV. Bd 
1. Abt.; derj. in den Sikungsberidhten der kgl. Akademie zu München, philoſ., philolog. u. 
bit. Klaſſe, II. Bd 2. Abt. (1887); O. Billhorn, Tauleri vita et doctrina, Diſſ., Jena 187-4; 
9. ©. Denifle, Der Gottesfreund im Oberland und Nik. v. Bajel: Hijt.:polit. Blätter LAXV go 
1875), ©. 18if.; derf,, Taulers Belehrung, kritiſch unterfucht, Straßb. 1879; derſ. Die 
Dichtungen des Gottesfreundes im Oberlande: ZA XXIV, ©. 2005. 280ff.; XXV., 
S. 101 #.; Fr. Böhringer, Joh. Tauler (Die Kirche Chriſti und ihre Zeugen, XVID, Stutt- 
gart 1878; W. Jundt, Les amis de Dieu au quatorzi&me sitcle, Paris 1879; derj., Rulmann 
Merswin et l’Ami de Dieu de l’Oberland, Paris 1890; A. Ritſchl, Unterfuhung des Buches 45 
von geiitliber Armut: 3KG IV (1881), ©. 337 ff.; B. Bühring, Job. Tauler und die Gottes 
freunde, Hamburg 0.3; H. Nobbe, Ueber das Hauptthema der Predigten Koh. Taulers: 
Zijchr. f. die geſamte ev. Theologie XXXIX (1878), ©. 3ff.; J. E. Erdmann, Grundrih der 
Geſch. der Philojophie I, 4. Auft., Berlin 1896, ©. 504. Vgl. auch die Litteraturangaben 
bei den Artiteln „Edart“: Bd V S. 1427. und „Rulman Merfwin und die Gottesfreunde“: 50 
8 XVII S. 203ſ. 

Neben Edart und Sufo iſt Johann Tauler einer der größten deutſchen Myſtiker 
des Mittelalters und ift zugleih unter ihnen der meiftgenannte. Während Edart lange 
Jahre geradezu in Vergefienbeit geraten iſt (ſ. BB V ©. 143, 37f.), ift T. immer body: 
gefhäst, von den Proteftanten fait nody mehr, als von den Katholiken. Nachdem Yutber 55 
in feiner erjten Zeit ihn wiederholt gerühmt (j. unten Näheres), haben jene ibn geradezu 
zu den Vorreformatoren gezählt (ſ. die Zeugnifje in der Frankfurter Ausgabe feiner 
Predigten v. 1621 ©. 8ff., namentlid Flacius, Test. ver. II, ©. 773), und nod neuer: 
dings hat Preger (Gefch. III, ©. 194) über ihn geurteilt, daß er „die fchriftgemäße 
evangelifche Nechtfertigungslehre, wie fie fpäter Luther zum Prinzip des chriftlihen Lebens co 
gemacht, Har und unzmweideutig ausgeſprochen“ habe. Doc bedarf Pregers Wort wohl 
noch mebr der Einjchränkung, als er felbit fie nachher für nötig erachtet. J 

1. Taulers Leben. Ueber die Lebensumſtände Taulers würden wir beſſer unter— 
richtet fein, wenn das ſog. „Meiſterbuch“ des Gottesfreundes aus dem Oberlande, in 

29 * 
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Wahrheit Nulman Merjwins (f. Bd XVII ©. 211, 14ff.), wie man lange angenommen 
bat, mit dem in ihm auftretenden „Meifter der hl. Schrift” wirklih T. im Auge hätte. 
Von früb an bat man fich für berechtigt gehalten, das Buch unter dem Titel „Hiltorie 
des ehrwürdigen Doktors Johann T.“ fait allen Ausgaben der Predigten Taulers binzu- 

5 zufügen (Sonderausgaben: Yüneburg 1689; ferner in Arnolds Kirchen: und Ketzer-Hiſtorie 
d III ©. 664 ff.; neuerdings dv. Schmidt, 1875, ſ. oben). Dod haben ſchon Dustif 

und Echard, fpäter auch Piſchon (Neues Jahrb. d. Berl. Geſellſch. f. deutfche Sprache 
und Altertumskunde I [1836] S. 277) und Kerker (Wetzer und Welte, Kirchenlexikon, 
1. Aufl. X, ©. 688f.; vgl. 2. Aufl. XI, ©. 1276ff.) Zweifel an der allgemeinen An- 

10 nahme geäußert, und neuerdings bat Denifle (Taulerd Bel.) unter lebhafter Zuftimmung 
anderer (ſ. Bd XVII ©. 203, 55ff.) nachgewieſen, daß T. nicht der Held des „Meijter- 
buchs“ oder der „Hiltorie” fein fan. Neben äußeren Gründen, chronologiſchen Schwierig: 
feiten und unlösbaren Differenzen gegenüber den feſtſtehenden Lebensumſtänden Taulers, 
beitimmten Denifles Urteil vor allem die Minderwertigfeit der dem „Meifterbuch” ein- 

15 gefügten und dann T. zugejchriebenen Predigten gegenüber wirklichen Predigten Taulers 
und pſychologiſche Gründe. ae bat Preger (a. a. D. ©. 1—89) mit Aufbietung 
großen Sharlfinns und unter Aufdeckung mander noch bleibenden Schwierigkeiten die 
traditionelle Annahme zu retten gefucht, doch ftimmen wir Denifles Beweisführung, der 
auch der Artifel „Rulm. Merfwin” in Bd XVII folgt, namentlih au in der Erwägun 

20 zu, daß das „Meifterbuch” keine Driginalarbeit ift, fondern ermwiejenermaßen vielfad 
abe Gut verarbeitet (Bd XVII ©. 212, 13ff.) und dadurch ſchon von vorne berein 
fih verdächtig macht. 

Dann aber bleibt von ficheren Daten aus QTaulers Yeben nur wenig. Sein Ge 
burtsjahr ift unbejtimmt, dod; muß es wohl um 1300 angenommen werben. Sein Ge- 

25 burtsort wird Straßburg geweſen fein; das entfpridht einmal der meiftverbreiteten 
Tradition, wird aber namentlich dadurch nahegelegt, dab in Straßburger Urkunden des 
14. Jahrhunderts der Name T. häufig vorkommt (Preger a.a.D. ©. 93); Spedles 
Nachricht, T. ftamme aus Köln (bei Schmidt, Joh. T. ©. 1 Anm. 1), fann um fo 
weniger ins Gewicht fallen, als die Angaben Spedles ſich auch ſonſt als unzuverläſſig 

30 erweiſen (j. unten). T. war der Sohn eines mohlhabenden Bürgers (101. Predigt), 
dem vielleicht das urkundlich als Taulerfches Eigentum genannte Haus „bei dem Müller: 
ftege” gehörte. Wohl ſchon im jugendlichen Alter trat T. in Straßburg in den 
Dominikanerorden, feinen eigenen Worten nad, weil ihn das asketiſche Leben des Ordens 
anzog (88. Pr.). Möglicherweife hat er, während er das regelmäßige achtjährige Studium 

5 abjolvierte, die Predigten Edarts gehört, defien Aufenthalt in Straßburg menigitens für 
das Jahr 1314 urkundlich bezeugt ift (Bo V ©. 144,3; dgl. Preger a. a. O. ©. 05), 
und bat vielleiht damals ſchon einen nachhaltigen Eindrud von ihm empfangen. Auch 
der Myſtiker Johann Sterngaffer, der 1317—24 als Lektor im Straßburger Dominifaner: 
flojter wirkte, wird nicht ohne Einfluß auf T. geblieben fein. Altersgenofjen Taulers 

40 waren die Ordensbrüder Johannes dv. Dambah (Qusétif u. Edard a. a. O. ©. 667 ff.; 
ALKG III, ©. 640 ff.) und Egenolf v. Ehenheim (Dustif u. Edard a. a. O. ©. 568). 
Wenn die (in den einzelnen Ausgaben ganz befonders variicrende) 50. Predigt (die 
2. Predigt für Duafimodogen.) wirklich, wie Preger — wohl ohne genügende Begründung 
— behauptet (a. a. O. ©. 96), in Köln gehalten worden tft, jo mag T. gerade zu der 

5 Zeit, ala Edart dort als Leſemeiſter fungierte (1326—27, vgl. Bd V, ©. 145,3 ff.), aufs 
Studium generale des Ordens in Köln gefandt worden fein. Sicheres kann freilich die 
in jener Predigt fich findende Erwähnung des „lieblihen Meifters”, der von eben ver 
Kanzel, von der er zu feinen Hörern predige, auch zu ihnen gepredigt babe, wohl auf 
feinen Fall beweifen; fie ließe fih auch dadurdy erklären, daß T. etwa von der betreffen: 

50 den "Predigt Edarts gehört oder fie jchriftlich erhalten hätte. Möglicherweife bat aber 
T. alfo gerade an Ort und Stelle mit erlebt, daß Edart twegen Härefie angeklagt wurde, 
und daß er bald nach dem 13. Februar 1327 ftarb (a. a. O. ©. 146, 1), und iſt dann 
wohl auch mit Heinrich Sufo (f. oben ©. 173) in Köln zufammengetroffen. Jedenfalls 
war er mit diefem befreundet, da er fein Horologium sapientiae von ihm zum Ge- 

55 ſchenk erhielt (Preger a. a.D. ©. 102). Ohne Zweifel wird Nilolaus v. Straßburg 
(. Bd XIV ©. Saff.), den er vielleicht fchon von feiner Vaterſtadt ber kannte, in Köln 
zu Taulers Yehrmeiftern gebört haben. Aus einem Vermerk in einem Koder des che: 
maligen Dominifanerflofters zu St. Jakob in Paris, der den Traftat des Johannes 
v. Dambadı „de sensilibus delieiis Paradisi“ enthält: „Librum istum ... con- 

60 tulerunt conventui Parisiensi Fratres mag. Joannes de Tambacho et Joannes 
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Taularii de conventu Argentinensi“ (Denifle, Bel. S. 7f.), ſowie daraus, daß T. 
oft die Meiſter von Paris erwähnt (Schmidt, Job. T. ©. 2, Anm. 6), bat man ge— 
fchlofien, daß er nach Abfolvierung de Studium generale aud noch die angeſehenſte 
Hochſchule des Ordens in Paris bejucht habe, doch find beide Gründe nur dafür be— 
meifend, daß T. überhaupt einmal in Paris geweſen ift; und gegen einen dortigen Auf: 5 
entbalt zu Studienzweden fpricht einmal, daß nah Paris aus den nicht franzöſiſchen 
Provinzen nur ſolche geichidt wurden, die zu Magiftern der Theologie promoviert werden 
follten, und T. diefe Würde nie befleivet bat (Preger a. a. D. ©. 98), fodann, daß in 
den Alten der Univerfität ſich auch nicht die A Spur von ihm findet. T. ift aus 
Köln wohl direft nah Straßburg zurüdgelehrt; zuverläffige Nachrichten find aus der ı 
nächiten Zeit über ibm nicht vorhanden. Erſt Ende ber dreißiger Jahre begegnen wir 
ibm wieder, indem feiner mehrfach in den Briefen Heinrichs von Nördlingen (Bd VII 
S. 607 f., bei. ©. 608,33 ff.) an Margarete Ebner (Bd V ©. 129, sff., vgl. bei. auch 11F.) 
Erwähnung geſchieht (Strauh, M. Ebner u. H. v. N. ©. 217, 219, 222, 229 u. 6.). 
Danach bält T. fih in der Faltenzeit 1339 in Bafel auf. Jedenfalls hängt diefe Ver: ı5 
änderung feines Wohnſitzes irgendivie mit den damaligen Wirren infolge des Streits 
zwiſchen Ludwig dem Baiern und Johann XXI. zufammen. Die Straßburger Domini: 
faner hatten dem Interdikt des letzteren lange Zeit nicht gehorcht und ruhig noch Meſſe 
geleſen; erit im Anfang des Jahres 1339 ftellten auch fie, dem Befehle ihrer Ordens: 
oberen gehordyend, den Gottesdienft ein, wurden nun vom Rate aus der Stadt ver: © 
trieben und mandten fi nad Bajel. Da T. indefjen, ald wir ihn in Bafel finden, 
ſchon längere Zeit dort ſich aufgehalten zu haben jcheint — H. von Nördlingen fpricht 
von ibm als von einem, der mit den dortigen Verhältniffen vertraut ift —, jo hat ihn am 
Ende nicht erft die Vertreibung feines Konvents nad Bafel geführt, zumal er auch erſt jpäter, 
als diefer, der nur 3", Jahre in Bajel blieb, nad Straßburg zurüdfehrte; vielleicht iſt 25 
die Vermutung richtig, daß die Provinzialfchule des Ordens jchon früher dem renitenten 
Straßburger Konvent genommen und nad Bafel verlegt worden ift, und daß T. irgend 
ie mit jener zufammengehängt bat. Noch Anfang 1346 finden wir T. in Bafel 
(Straub a.a.D. ©. 270 und 391f). Eine Reife nah Köln hat ihn nur vorüber: 
gehend (etwa Juni bis September 1339) von dort ferngebalten. Neben Heinrich von 30 
Nördlingen war er der Mittelpunkt der, wie es fcheint, bejonders zahlreichen Bafeler 
Gottesfreunde (Bd XVII ©. 203ff.). Im Jahre 1347 oder fpäteftens 1348 ift er 
wieder in Straßburg und entfaltet dort offenbar bald eine rege Predigtthätigfeit, da 
Ehriftina Ebner (Bd V, ©. 128) von feiner feurigen Zunge rübmt, die den Erbfreis 
angezündet habe (Preger a. a. D. ©. 104); Rulman Merſwin erwählte ihn damals zu 35 
feinem Beichtvater (Schmidt, Gottesfr. ©. 59). Um diefelbe Zeit muß er eine Neife nad 
Maria Medingen gemacht haben, Margarete Ebner zu befuchen (Preger a. a. O. ©. 105 ff.). 
Dear Straßburger Wirkſamkeit würde auch Taulers öffentliches Auftreten gegen Papſt 
und Interdikt (gemeinfam mit dem Kartbäufer Ludolf von Sachſen und dem Auguftiner 
Thomas von Straßburg) angehören, von dem der Chronift Spedle (geit. 1589) berichtet 49 
(j. die Auszüge aus der 1870 verbrannten Chronit bei Schmidt, Joh. T. ©. 51ff.). 
Indefjen hat jchon Preger (Abhandlungen ©. 43 und 58), teild weil die von Sp. ge 
gebenen Daten nicht mit Taulers Leben in Einklang zu bringen find, teils weil der 
ganze Bericht zu ſehr die Farbe des Neformationgzeitalters trage, die Erzählung in 
Zweifel gezogen und als einzigen Neft der Wahrheit fchließlih angefeben, daß T. aud) 5 
während des Interdikts feinen Beichtlindern das Abendmahl gereiht babe (Gefch. III, 
©. 115). Denifle bat aber ſchon früher (Bel. ©. 57) darauf —— daß derartiges 
den Beſtimmungen der Kirche durchaus entſprochen habe, und hat dadurch namentlich 
fein Urteil begründet, daß Speckles ganzer Bericht ein Lügengewebe ſei (a. a. O. ©. 55). 
Daraus, dat eine Predigt Taulers (die 102.) zu Ehren der bl. Cordula, einer damals 50 
nur in Köln gefeierten Heiligen, und zwar gerade am 20. Sonntag n. Trin. gehalten worden 
ift, der nur einmal im Leben Taulers, und zwar im Sabre 1357 mit dem Tage der 
bl. Cordula (22. Oktober) zufammengefallen ift, folgert Preger (Sigungsberichte ©. 317 ff. 
vgl. Geſch. III, ©. 69ff.), daß um 1357 T. ſich längere Zeit in Köln aufgehalten babe, 
und daf in dieſer Zeit durchweg feine ung beute vorliegenden Predigten (j. unten) ent: 56 
fanden jeien. Da aber die Verteilung der Predigten auf das Kirchenjahr fpäteren 
Datums zu fein jcheint (Preger, Gefch. III, ©. 68), fo ftebt Pregers Beweisführung von 
vorne berein nicht auf ficheren Füßen. Indeſſen ergiebt jih aus den Predigten an 
mehreren Stellen mit Sicherheit (ſ. namentlih die 73. Pr.: „bie zu Colonia“), daß fie 
in Köln gebalten worden find, und dazu ftimmt die Angabe der alten Kölner Hand: 60 

= } 
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ſchrift, die ſie nach St. Gertrud in Köln verlegt. So mögen ſie denn auch einen länger 
andauernden Aufenthalt Taulers in Köln vorausſetzen, und wenigſtens ſpricht nichts da— 
gegen, dieſen in den fünfziger Jahren anzunehmen. Freilich hat dieſe ſpäte Anſetzung bei 
Preger vielleicht doch auch von vorne herein die Notwendigkeit beſtimmt, mit ſeinen das 

5 „Meifterbuch” berückſichtigenden Datierungen in Einklang zu bleiben. Die in jenem be— 
baupteten Jahre der Zurüdgezogenheit Taulers legt er von 1350—52 (a. a. O. ©. 56), 
und da das „Meifterbuch” erft nach diejen Jahren T. feine vollendeten Predigten balten 
läßt, fo bleiben, will man die uns aufbehaltenen Predigten zu jenen rechnen, nur die in 
Frage stehenden Jahre übrig. Denn am 16. Juni 1361 ift T., wie uns fein Grabftein 

10 berichtet, geftorben (Preger a. a. D. ©. 139 Anm. 1). Aus einer Echrift, die T. ſechs 
Gebreiten nachweiſt, um deren willen er ſechs Jahre im Fegfeuer babe büßen müſſen, 
und die als letztes Gebreiten anführt, er babe ſich in feiner legten Krankheit zuviel Be: 
helf3 gegönnt (Nundt, Les amis, ©. 405ff.), wiſſen wir über feinen Tod noch etwas 
Genaueres: nad zehnwöchiger Krankheit, die er im Gartenbaufe feiner Schweiter im 

15 Dominikanerinnentlofter St. Nikolaus zu den Unden in Straßburg durchlebt bat, ift er 
dort auch entjchlafen. 

II. Taulers Schriften. 1. Früher wurde T. vor allem das Bud von der „Nach: 
folge des armen Lebens Chrifti“ beigelegt. Doc bat ſchon Denifle, der es 1877 unter 
feinem richtigeren Titel als „Bud von der geiftlichen Armut” berausgab (f. oben), 

20 nachgetviefen, da es nicht von T. ftammt. Einmal hat erſt Subermann, der gleiche 
Willkür auch bei der Herausgabe anderer myſtiſcher Schriften geübt bat (Denifle, Buch 
v. d. g. A. ©. L), es T. zugefchrieben; dazu weicht e8 in feiner Lehre von den un: 
zweifelhaft von T. ftammenden Predigten erheblich ab. Kür Iegteres bat Ritſchl (34G IV) 
noch neue Beweiſe beigebracht und zugleich nachgemwiejen, daß das Bud nicht einheitlich, 

25 fondern Kompilation ift. — 2. Ferner gebt ein Buch mit dem Titel „Medulla ani- 
mae“ unter Taulerd Namen. Gs enthält die zuerft der Kölner Ausgabe der Predigten 
von 1543 in 77 Kapiteln binzugefügten Stüde. Der jebige Titel ftammt indefien erjt 
von Ghriftian Hohburg (f. oben) und war urfprünglic nur für den erjten Teil jener 
Stüde (Kap. 1-39) gemeint. Vielleicht ift auch diefe ganze Sammlung unecht, jeden: 

3% falls wird nur weniges T. angehören. Zweifellos find jene 39 Kapitel Kompilation; 
von den dann in Kap. 40—66 folgenden „Sendbriefen“ will Preger (a. a. D. ©. 85 ff.) 
wenigſtens einige retten; die „Kantilenen“ (Kap. 67—71) und die Schlußlapitel läßt 
auh er fallen, bält dagegen Kap. 72: „Etliche Propbecien oder Weisfagunge des er— 
leuchten D. Job. Taulers, in alten Büchern funden” für ect. — 3. Die zuerft von 

35 Eurius (f. oben) T. beigelegten „Betrachtungen des Leidens und Sterbens Chrifti” find 
ſchon von Schmidt (Job. T. ©. 76) als unecht nachgewieſen. — 4. Auch mehrere Lieber 
(ſ. fie bei MWadernagel, Das deutſche Kirchenlied II, ©. 302. Nr. 457467) werden 
T. beigelegt, doch wird ſelbſt das meist für echt gehaltene „Es kumt ein jchif geladen‘ 
(3. B. bei Hoffmann, Geſch. d. deutichen Kirchenliedes ©. 107 ff.) von Preger für unecht 

0 erflärt (a. a. O. ©. 86 Anm. 1). — 5. So bleiben ald eigentlih in Betracht kommen— 
des Werk Taulerd nur feine Predigten. Leider fehlt von ihnen nod eine wiſſenſchaft— 
lichen Anforderungen entiprechende Ausgabe. Zu einer Verarbeitung der Handfchriften 
(ſ. ihr Verzeichnis in der Ausgabe: Franff. 1826, ©. Xff.) ift kaum erft der Anfang 
gemacht worden (ſ. Oberlin a.a. DO. ©. 9ff. und Preger a. a. O. ©. 60ff.). Bon den 
Druden enthält die erfte (Leipziger) Nedaktion 84 Predigten, die zweite (Bafeler) ver: 
mebrt fie um 42 weitere, „jo neulich funden”“, von denen icbod einige ſchon nach 
Meinung des damaligen Herausgebers nicht von T. ſtammen, und um 61 Predigten und 
Stüde anderer Lehrer, „namlich und infonders meijter Eckarts“. Die dritte * Grund 
eines 1542 zu ©t. Gertrud in Köln gefundenen Manuſtripts veranftaltete Redaktion des 
Petrus Noviomagus läßt letztere wieder fort und erjeßt fie durch 25 Predigten, die dem 
Herausgeber als echt erjchienen, z. T. aber T. ficherlich nicht angehören. Diefe Ausgabe, 
die zuerft die jämtlichen Predigten dem Kirchenjahr einordnet, bat den Grund zu allen 
folgenden gelegt. Y. Surius (vgl. über ihn oben ©.172f. u. Quétif u. Edard ©. 653) 
bat fie ins Lateiniſche überfegt bezw. parapbrafiert und bat fie damit zur Vorlage für 

55 Ueberfegungen ins Italieniſche, Holländiiche und vielleicht Franzöſiſche gemacht ; fie ift aber 
auch jowohl durb Daniel Sudermann 1621 im proteftantischen, wie durch den Karmeliter 
Karl a ©. Anaftafio 1660 im katholiſchen Sinne ins Deutjche zurüdüberjegt worden 
und hat namentlid) in leßterer Ausgabe, die Spener 1681 erneuerte, eine weite Ver: 
breitung gefunden. Die neueren Ausgaben geben wieder auf die alten Drude zurück. 

so Preger (a. a. O. S. 6957.) bat fich bemüht, Zeit und Ort der einzelnen Predigten nad): 

4 a 
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zuweiſen; man wird aber ſeinen Aufſtellungen im allgemeinen mit Mißtrauen zu begegnen 
haben; die auch gerade in dieſer Hinſicht ſtark voneinander abweichenden Angaben der 
einzelnen Handſchriften machen hier vorläufig noch einigermaßen geſicherte Reſultate un— 
möglich. Es wird vor der Hand ſich kaum mehr ſagen laſſen, als daß die meiſten 
Predigten wohl in Köln zu St. Gertrud gehalten fein werden (vgl. oben). Was ihre 5 
Form betrifft, jo find fie zuweilen mehr Abhandlungen, ald gerade Predigten zu nennen, 

egen ſich im allgemeinen in rubigem und gemefjenem Gange, erheben ſich aber auch 
zu dramatifcher Lebendigkeit. Die Schrift verwerten fie meift in blühendjter Allegorie. 
Wegen des mißverftandenen Titels des 1. Druds der Predigten und noch mehr wegen 
des dieſes Mißverftändnis zuerjt zeigenden des Augsburger Nahdruds von 1508 hat 10 
man früher die Frage erörtert, ob T. feine Predigten lateiniſch gehalten oder doch 
wenigſtens lateinifch Fonzipiert habe. Aber in jenem erjten Titel (j. oben) bedeuten die 
betreffenden Worte, daß der Tert ber Predigten aus rheiniſchem Deutſch ins Hochdeutiche 
übertragen jei, und T. jelbjt bezeugt wiederholt, daß er nur deutjch predige. Die 
Predigten allein verwerten wir, Preger (in der 2. Aufl. diefes MWerles Bd XV ©. 257) ı5 
uns anfchließend, im folgenden als Quelle, um über die Lehre Taulers einen kurzen 
Überblid zu geben. 

III. Taulers Lehre. T. ift ein Schüler Edarts, aber er ift weit praftifcher, als 
jener, und während E. auch in feinen Predigten vorwiegend feinen Spekulationen folgt 
(. Bd V S. 149, 10ff.), ſucht T. diefe für die Gemeinde fruchtbar zu machen. Damit 20 
bängt es wohl zufammen, daß feinen Predigten die rechte Einbeitlichkeit fehlt. Doc) 
lommt nod etwas anderes dazu. Wir haben jchon oben darauf hingewieſen, daß man 
ihn geradezu den Vorreformatoren zugezäblt bat. Aber, was zu ſolchem Urteil berechtigt 
findet fi do nur in den — fozufagen, volfstümlihen Partien: da mutet mand)es 
uns wirflih durchaus evangeliih an. Gerade die zentralen Lehren Taulers jedoch, in 25 
denen er feine Spekulation ſich auswirken läßt, müflen diefen Eindrud wieder verwiſchen. 

Evangeliſch ift es vor allem, was Preger (a. a. DO. ©. 234) mit Recht hervorbebt, 
daß T. „an die Stelle der bloß fachlih und magifch vermittelten Gemeinfchaft mit Gott 
die unmittelbare perfönliche Gemeinfchaft und die felbitftändige Erfahrung des Göttlichen 
treten läßt und das Weſen der Kirche in die Innenſeite ihres Lebens, in die unmittel- 30 
bare Gemeinſchaft mit Gott ſetzt, womit er das religiöfe Leben frei macht von dem 
Bann der toten Sabungen, der toten Werke, der Autorität der Menſchen.“ Selbit- 
verjiändlich ift das nicht jo zu verfteben, als ob T. überall die traditionellen Anſchau— 
ungen überwunden hätte. Er jchäßt die Heiligen und er verehrt die Maria. Aber doc 
ift es bezeichnend, daß er einmal von einer gläubigen Seele erzählt, die ſich von Gott 35 
ferne geſehen und Maria und die Heiligen angerufen habe, daf fie ihr Gnade ertwürben; 
die Heiligen aber feien „jo in Gott erftarret” geweſen, daß fie ihres Nufes nicht geachtet 
bätten. Da babe fie den minniglichen Gott felbjt angerufen und „Sobald fie ſich demütig— 
lich zu Grund ergeben, alsbald fer fie gezogen worden fern über alle Mittel und zu Hand 
in den lieblihen Abgrund der Gottheit eingeſchwungen“ (33. Predigt), Es fehlt denn 40 
auch nicht an Stellen, wo jene Gemeinſchaft mit Gott lediglich durch Chrifti Werk und 
die Annabme diefes Werks im Glauben vermittelt zu jein jcheint. So predigt T. am 
zweiten Pfingſttage: „Heute ift der Tag, an dem uns der edle teure Schatz wiedergegeben 
wurde, der jo fchädlih mar verloren im Paradieſe mit den Sünden und allermeijt mit 
dem Ungeborfam, jo daß alles menjchliche Gefchleht in den ewigen Zom Gottes und 45 
den ewigen Tod gefallen war. Dieje Bande zerbrah Jeſus Chriftus an dem Karfreitag, 
da er fih fangen und binden lie und am Kreuze ftarb. Da machte er einen ganzen 
Frieden und Sühne zwiſchen dem Menſchen und dem himmlischen Vater; aber heute an 
diefem Tage ift die Sühne beftätigt und der edle teure Schatz ift wiedergegeben, der ganz 
verloren war, das ift der bl. Geiſt“ (65. Pr.). „Nun opfert Chrifti unfchuldiges Leiden 50 
fiir euer verfchuldetes Leiden dem himmlischen Vater, mahnt T. deshalb (125. Pr.), feine 
unſchuldigen Gedanken für eure fchuldigen und alfo fein Thun, feine Demut, feine Ge: 
duld, feine Sanftmut und Liebe für alles, was euch daran gebricht.“ Daß dabei T. an 
die glaubige Annahme des Werkes Chrifti denkt und eben dadurch Vergebung der Sünden 
vermittelt fiebt, betveift z. B. eine Stelle in der 83. Predigt: „Won der Verzeibung der 55 
Sünden bat Gottes Mund zu dir geredet; darum follft du es nicht allein glauben, fon: 
dern aud willen, fo wahr als du irgend ein Ding weißt, denn nichts ift jo wahr als 
das Wort und die Zufage Gottes. In diefer Sicherheit aber und im Willen Ddiefer 
lauteren Wahrheit kommt der Menih zu großem Frieden und Ruhe ſeines Gewiſſens 
und mit feinen Werten, in die er feine —— ſetzt; ſondern allein der Verheißung 6 
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Gottes muß er glauben, und wenn er dann Gott alfo vertrauet, jo hält ibm Gott wahr: 
baft, was er ihm in der Abfolution zugeſagt.“ Mag man bier auch den Glaubens- 
begriff dadurch, daß er einmal ftark in ein Fürwahrhalten übergeht, gefäbrbet feben, es 
ift doch auch wieder nicht zu verfennen, daß er feine eigentliche Beitimmung im Ver: 

5 trauen findet und daß er Pitch ald das allein für Gott Giltige bingejtellt wird. So 
berühren die Worte durchaus evangeliih. Dazu ift bier aufs jtärkfte die grundlegende 
Bedeutung der Schrift betont, jo daß man ſie in ganz evangeliichem Sinne als die letzte 
Mahrbeitsquelle Taulers anzuſehen geneigt ift. 

T. warnt auch geradezu vor den Gefahren des fontemplativen Lebens und tbaten- 
10 lofem Quietismus; er weiß die Werke des irdifchen Berufs zu ſchätzen, und ob er fie 

auch zu dem Niedrigften zählt, er läßt fie doch gelten. „Welcher Menſch nicht übet noch 
ausgebet noch mirfet feinem Nächſten zu nutz, der muß große Verantwortung geben“ 
jagt er; und volle Würdigung läßt er den Werfen dienender Liebe zu teil werden: imo 
ein alter kranker unbeholfener Menſch wäre, dem rät er entgegenzulaufen und einer für 

15 den anderen zu jtreiten, Werke der Liebe zu thun und jeglicher des anderen Bürben 
helfen tragen” (87. Pr.). So ifts denn auch durchaus nicht nötig, um zu den Zielen 
wahrer Moftit zu gelangen, geiftlih zu werden und dem irdijchen But zu entjagen; 
nein, „mo eine gute Natur ift und Gnade dazu kommt, da gebet es gar ſchnell voran“ ; 
er weiß ſelbſt „mehrere junge Leute von 25 Jahren, in der Ehe und edel von Geburt, 

20 die auf jenem Weg volllommen ftehen” (26. Tr.). Überhaupt ſcheint T. bei aller Kon: 
templation einen durchaus praktischen Zweck zu verfolgen. Er warnt zu fragen nad) 
großen hoben Künften, „einfältig folle man gehen in feinen Grund inwendig und ſich 
jelbjt erkennen lernen in Geift und Natur und nicht fragen nad der Werborgenbeit 
Gottes, von feinen Einfließen und Ausfließen und von dem Iſt in dem Nicht und von 

25 dem Funken in der Sitigleit, denn Chriftus Jeſus habe geſprochen: euch ift nicht zu 
wiflen von der — Gottes! und darum ſolle man halten einen wahren ganzen 
einfältigen Glauben in einen Gott in Dreifaltigkeit der Perſon und nicht mit vielen 
Morten, ſondern einfältig und lauter” (54. Pr.). Mag bier der Glaubensbegriff auch 
wieder eine ſtark fatholifierende Wendung nehmen, die Worte vermögen uns doch an 

30 manche ähnlich lautende aus der erften Neformationgzeit zu erinnern, die auch die praf- 
tifchen Fragen in den Mittelpunft der religiöfen Betrachtung zu ftellen bejtrebt waren 
(vgl. 3. B. die Loei communes Ph. Melanchthons in ihrer Urgeftalt nach Plitt hrsg. 
v. Kolde, 2. Aufl. Erlangen 1890, ©. 62ff.). 

Und = it T. im Grunde durchaus mittelalterlihb und unevangelifh, und mas 
35 bei ihm an reformatorifchen Elementen fich findet, gehört eigentlich nicht zu feinem Spitem. 

So gelingt es ihm nicht, um zunächſt bei dem letzterwähnten Punkte zu bleiben, wirklich 
in erfter Linie praftifch zu fein. Immer behält die Behandlung praftiicher Gefichtspuntte 
bet ihm etwas Abfichtliches, vielleicht kann man jagen Gezwungenes. Unwillkürlich wird 
er immer wieder zu tiefgründigen und geheimnisvollen Spekulationen — und 

so man merkt, daß dort fein eigentliches Intereſſe liegt. Er deckt bei dieſen Erörterungen 
jih dann wohl damit, daß „die großen Pfaffen etwas Worte davon haben müßten, um 
den Glauben zu bejchirmen; die übrigen follten einfältig glauben.” Im Grunde aber 
rejerbiert er damit die wahrbaft bewußte Religiofität für eine Heine Schar von Aus- 
erwählten, zur Spekulation Befähigten, was noch bedenklicher dadurch wird, daß er zu 

45 diefer Schar gelegentlih aud große Denker der Heiden, Proflus und Plato, rechnet, 
„die alle zeitlihen und vergänglichen Dinge verſchmäht hätten, dem lauteren Grunde 
nachgegangen feien und ſelbſt Unterfchied von der bl. Dreieinigfeit gefunden bätten. Das 
jet alles aus dem intvendigen Grunde gelommen, dem fie gelebt und des fie allezeit ge 
wartet hätten“. „Ein großes Laſter und Schande, ein erbärmliches und Hägliches Ding“ 

50 aber nennt er e8, „daß wir armes, verblendetes und verbliebenes Volk, die da Chriften 
find und heißen, fo große übertreffliche Hilfe von der milden Gnade Gottes haben und dazu 
den bl. Glauben und die bl. Saframente und dazu manche andere große göttliche Hilfe, 
und doch die langen Jahre umgeben bis an den Tod eben wie blinde Hübner und uns 
ſelbſt nicht erkennen und was in ung verborgen iſt“ (119. Pr). Es iſt Mar, daß T. 

55 bei diefem in ung WVerborgenen nicht, wie man nad dem oben Gefagten vielleicht ver: 
muten fünnte, an die Sünde denkt. Er ift bier nicht praktiſch ethiſch, fondern rein 
jpefulativ intereffiert. Und das in ung Verborgene ift der inwendige Grund unjerer 
Seele. Es ift feine Lehre vom Geelengrunde, in der er mit Edart (j. BB V S. 132, 
46ff.) im mwefentlichen übereinftimmt, und die das eigentliche Zentrum feiner Lehre aus: 

eo macht, die er bier im Muge hat. Sie berubt auf feiner Auffaffung des Göttlihen und 
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Menſchlichen. Jenes iſt zunäcit die „göttliche Finjternis, die aus unausfprechlicher 
Klarheit finiter ıft allem Verftändnis, Engel und Menſchen, wie der Glanz und die 
Sonne in ihrem Rad den ſchwachen Augen eine Finfternis ift” (145. Pr.). Aber mie 
Gott, der himmlische Vater, „ein lauteres Wirken (actus purus), in der Erfenntnis 
feiner jelbjt feinen geminneten Sohn gebärend“” oder „fein ewiges Wort fprechend” aus 5 
ſich berausgetreten iſt — freilich fo, daß Vater und Sohn, dabei eins geblieben, zu neuer 
Einheit ſich zufammenfchließgen, „aus ihnen beiden geiſtend den bl. Geift in einem un— 
ausfprechlichen Umfang, die Minne ihrer beiden” (80. Br.) —, fo hat er auch „fürbaß 
ſich ergofien an die Kreaturen“. „Dasfelbe, das der Menſch in fich ift, im feiner Ge: 
Ichaffenbeit, ijt er etwiglich geweſen in Gott in feiner Ungefchaffenheit, ein iftig Weſen 10 
mit Gott” (119. Pr.). Freilich, wie er zunächſt fich darftellt, als „der auswendige, 
tterifche, finnlihe Menſch“, auch noch als „der andere, inwendige, vernünftige Menfe“ 
(93., vgl. 129. Pr.) kann er wohl „dürften nad einer ewigen, nad Gott gebildeten 
Form“ (76, Br.), erreichen kann er fie auf diefen Stufen nicht. Aber wegen feines Aus: 
ganges von Gott ift er noch ein Drittes, „ein oberfter, gottförmiger, gottgebildeter 15 
Menſch“, und als diefer „legt er ab alles, was ein Heifchen hat zu dem Nieberiten, und 
löfet fih ab von allem diefem als von fremdem Wefen und fremdet fih von den Sinnen 
und wird fremd aller Betrübnis; und wenn alle diefe Dinge geftillet find, fo fiebet die 
Seele ihr Weſen und alle ihre Kräfte und erfennet ſich als ein vernünftiges Abbild 
deſſen, aus dem fie geflofjen iſt“ (93. Br.), erfennt damit aber auch „in ihrem ver: 20 
borgenen Abgrund, in dem himmlischen Neid, in dem wonniglichen Grund“, da das 
edle Bild der Dreifaltigkeit innen liegt, in dem „Allerebelften der Seele” (46. Pr.). 
Gott felbit, der bier allein aus feiner Kinfternis beraustritt. Und nicht nur erfannt wird 
Gott hier auf dem Seelengrunde, er iſt felbit da und erfennet ſelbſt ſeinerſeits. Denn 
„dieſes Bild Gottes im Menſchen ift nicht, daß die Seele allein nach Gott gebildet fei, 3 
fondern es iſt dasfelbe Bild, was Gott felber ıft, in feinem eigenen, lauteren, göttlichen 
Mefen; und allbier in diefem Bilde da liebet Gott, da erfennt Gott, da genießt Gott 
jeiner ſelbſt und wirket in ihm; in diefem wird die Seele allzumal gottfarben und gött- 
lich; ja Gott und jie find in diefer Einigung eins“ (77. Pr.). Es wird jchwer halten, 
wie Preger (a.a.D. ©. 158f. 223f. u. ö). e8 unternimmt, bei diefen Spekulationen T. 30 
vom Pantbeismus frei zu ſprechen; daß er nicht Pantheiſt fein will, iſt zuzugegeben; denkt 
man feine Gedanfen aber fonjequent durch, jo bleibt jchwerlich etwas anderes übrig. 
Doch interefjiert ung bier etwas anderes weit mehr. Welchen Wert haben im Ießten 
Grunde diefe tieffinnigen Erörterungen für T.? Die beſte Antwort darauf giebt ung 
vielleiht die 26. Predigt, in der T. die allmäblidhe Einigung des menschlichen Yebens 85 
mit dem göttliden an dem Gleichnis der Meinrebe und der auf fie wirlenden Sonne 
deutlich zu maden ſucht. Zuerſt gilts den erften, den anbebenden Menjchen zu über: 
mwinden, „der einbergebt mit äußerlicher Arbeit und in finnlicher Weife und in eigenen 
Aufjägen, und darin bleibt große Werke zu thun, als Faften, viel Wachen und Beten 
und dabei doch feines Grundes nicht lauterlih wahrnimmt und fich felbit behält in finn: 0 
lihem Genüge, Gunft und Ungunft”; dann heißts auch den andern Menſchen abzuftoßen, 
„der da verſchmähet hat alle zeitlichen Dinge und hat aud) die groben Gebrechen über: 
wunden und dadurch ſchon zu einem großen Grad gefommen ift“. In dem Mae als 
er das Unkraut entfernt, fann „die ewige göttliche Sonne defto unmittelicher in den Grund 
ſich nahen und darin volllommen erjcheinen, und jo dünne beginnen dann die Mittel 45 
zulegt zu werden, daß man die göttlichen Sonnenstrahlen und Einblide gar nabe hat ohne 
Unterlaß.” So werden allmählich des Menjchen MWeife und Werke „vergottet, daß er 
feines Dinges fo wahr empfindet ala Gottes in einer weſentlichen Weife und meit über 
vernünftige Weile”. Aber das Höchite ift das noch nicht; es gilt den dritten Menjchen 
zu erreichen; und wie man zulegt die Blätter am Meinftod wegnimmt, „daß die Sonne 50 
ohne alles Mittel ihren Schein auf die Träublein möge gießen, fo gleicher Weife fallen 
dann dem Menſchen alle Mittel ab, die Bilder der Heiligen, das Wiffen, die Übungen, 
das Gebet, überhaupt alles Mittel. Dann wird des Menfchen Weſen aljo mit dem 
göttlichen Weſen durchgangen, daß er fich felbft da verliert, recht als ein Tropfen Waſſer 
in einem großen Faß guten Meines. Alfo ift der Geift des Menjchen verfunfen in Gott 55 
im göttlicher Einigkeit, daß er da verliert alle Unterschiede.” Solche Vergottung alfo tft 
das höchſte Ziel. Wo bleibt aber bei diefem deal, das bis zur „Wernichtigung“, bis 
zu einer tbatenlofen „Gelaſſenheit“ in allem führt (vgl. z. B. 49. Br.) die Nüdficht auf 
Das praftifche Yeben, auf den irdischen Beruf, auf die Werke der Yiebe? Und, was nod) 
bedeutfamer ift zur Beurteilung Taulers, wo bleibt beim Wege zu diefem deal Chriſtus #0 
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und fein Erlöfungswert? Wohl ifts die Gnade Gottes, die „der Natur, die blöde und 
frank ift und zumal nichts von ſich felbjt vermag“, eine übernatürliche Hilfe und Kraft 
gewährt (119. PBr.); wohl wird die Einung mit dem Vater als durd den Sohn — 
vielfady freilich nur als durch deſſen Vorbild — vermittelte bingeftellt: „wie feine (des 

5 Sohnes) rechte mefentliche Stätte ift dem Oberſten, alfo will er auch wohnen in unferem 
Alleroberften, das ift in unferer oberften, inwendigiten, empfindlichften Minne und Mei: 
nung; die niederen Kräfte will er ziehen in die oberjten und wie die niederiten, jo auch 
die oberjten, führen in ſich“ (128. Br.); wohl wird dabei auch fein Leiden und Sterben 
— namentlih in Hinblid auf das bl. Saframent — gelegentlih in Rechnung gezogen: 

10 „womit wollteſt du deine grobe Unvollfommenbeit — jo beit e8 in der 72. Predigt — 
und deinen ungeiftlichen veralteten Menjchen, Natur, Sitten und Weiſe mehr erneuern 
und wiedertaufen und anders gebären, denn dadurch, daß du empfäheſt den wahren 
Gottesfohn, feinen wahren lebendigen göttlichen Yeihnam und fein heiligwafchendes, rein: 
machendes Blut, feine bl. Seele, feinen bl. Geift, fein liebbabendes Herz, feine ewige 

15 Gottheit, feine zarte Menfchbeit, die bl. Dreifaltigkeit und alles, was er ift und bat und 
vermag?” (vgl. auch die 22. Predigt) — aber zulegt wird die Gnade dody nicht bajiert 
auf das in Ghrijto zwiſchen Gott und der Menchbeit twiederbergejtellte Yiebesverbältnis, 
jondern auf den Seelengrund, den ganz fonfequenterweife audy die Heiden darbieten; 
genau befeben ift es nur ein Bild, wie andere Bilder, wenn «8 beißt, daß „der Menſch 

20 ım Sohne vom Bater geboren wird und wieder fließt in den Vater mit dem Sohne 
und wird eins mit ibm” (69. Br.); ja im Grunde lönnte man die ganze Einjchaltung 
der chriftlihen Gedanken und Wendungen lediglich als eine Alkommodation an kirchlichen 
und chrijtlihen Sprachgebrauch bezeichnen; man fönnte Chriftum und jein Wert völlig 
entbebren, ohne doch die eigentlichen Grundgedanken Taulers zu alterieren (vgl. Yuthardt, 

26 Geſch. der chrijtl. Ethif I, Leipzig 1888, ©. 306ff.). Daß T. das jelbjt nicht Har ge 
weſen it, daß er als Chrift feine myſtiſchen Ideen in beſter Meinung in chriſtliche Form 
gekleidet bat, ift gewiß; daß er aber dennoch zumeilen das Bedürfnis empfunden bat, fich 
ausdrüdlic als chriftlihen Prediger von den Anhängern falſcher Myſtik zu unterfcheiden, 
zeigt 3. B. die 31. Predigt, im der er von vier Werirrungen bes geiftlichen Lebens 

30 handelt. Hier fchildert er die Brüder vom freien Geifte, daß fie „ledig jtänden aller 
Untertbänigfeit (gegen die Kirche), ohne einiges Werk aufwärts oder niederwärts, recht 
twie ein Werkzeug ledig ſei und auf feinen Meiſter warte, wenn er arbeiten wolle; denn 
ihnen dünke, arbeiteten fie etwas, fo werde Gott in feinen Werfen gebindert, und darum 
jeßten fie fich ledig aller Tugenden. Alfo ledig wollten fie fein, daß fie nicht mollten 

3 danken, noch Gott loben, auch nichts haben, noch erfennen, noch lieben, noch bitten, noch 
begebren; denn alles, was fie bitten möchten, bätten fie nad ibrem Wahne, und alſo 
meinten fte, daß fie im Geifte arm feien, weil fie ohne eigenen Willen feien und alle 
Eigenjchaft verlaffen bätten ohne verfiefen, wie fie meinten. Auch der Tugendübung 
wollten jie frei fein und niemand geborjam, weder dem Papft, noch dem Biſchof, noch 

40 dem Pfarrherrn; alles deſſen, womit die bl. Kirche umgebe, wollten fie frei fein. Sie 
jagten öffentlich, jo lange der Menſch nad Tugend jtrebe, fo fei er noch unvolllommen 
und wiſſe nichts von geiftlicher Armut, noch von diefer geiftlihen Freiheit”. In dieſer 
völligen Selbitvernichtung meinten fie dann eins geworden zu fein mit Gott, ja in dieſem 
Ruben in ſich jelbjt wähnten fie in Gott zu ruben, denn „der Menſch jei Gott jelbit“. 

#5 Durch die Entledigung von allem Thun ſeien fie „zu dem Grunde ihrer felbit gelommen, 
der Gott jei”. So folgten jie dem, wozu „ihrer Natur gelüfte, damit Die Yedigfeit des 
Geiſtes ungebindert bleiben könne”. Dem gegenüber jagt T., fih von jenen jcheidend, 
daß nad) feiner Lehre „niemand frei fein könne von der Haltung der Gebote Gottes und 
von Übung der Tugenden, daß niemand ſich mit Gott in Ledigkeit vereinen könne, obne 

50 göttliche Liebe und göttliche Begierde, daß niemand beilig fein oder werden möge obne 
gute Werke, niemand in Gott ruben möge ohne göttliche Yiebe, niemand erboben werden 
möchte zu dem, das cr nicht begehre oder empfinde, niemand ledig fteben folle der gött— 
liben Werke, auf dag man mitwirke mit Gott in Danfnebmigfeit, niemand Gott dienen 
jolle obne zu danken und zu loben“. Gewiß ift es richtig, was Preger (a. a. O. S. 134) 

55 jagt, daß der Gegenjat zwiſchen chriftlicher und unchriftlicher Myſtik nicht jchärfer hätte 
ausgeiprochen werden können, aber eben fo gewiß ift aud, daß Mißverſtändniſſe jebr 
nabe lagen (vgl. dafür auch nod das Folgende), und daß die Verfchiedenbeit der Lehren 
weniger in ihnen felbit, als in der verfchiedenen Stellung begründet war, die fie zur 
Kirchenlehre einnabmen, und in dem verfchiedenen Geifte, in dem fie verfündigt wurden. 

so Und, wenn irgendwo, jo kommt bier die Doppelfeitigfeit der Taulerjchen Anſchauungen 
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zum Worjchein. Bei feiner Verteidigung beruft er ſich auf die aktiven Momente feiner 
Verkündigung; die Verwandtſchaft mit der libertiniftiihen Richtung aber liegt auf der 
paffiven Seite. 

Auch in jener Stellung zum geoffenbarten Wort beweilt T., wie wenig er doch im 
Grunde den Namen des Worreformators verdient. Auch Preger (a.a.D. ©. 225ff.) 5 
erfennt an, daß Taulers Poſition bier eine höchſt unfichere ift. Wir haben gebört, daß 
er vereinzelt aufs entjchiedenite die fundamentale Bedeutung der Schrift zu betonen 
jcheint. Die Stellen lafien ſich vermehren (vgl. 3. B. in der 88. u. 91. Predigt). Aber 
was helfen derartige Ausfagen, wenn daneben das jog. „innere Wort” nicht etwa als 
an dem geoffenbarten zu mejjende Größe, fondern als höhere Inſtanz genannt wird. 10 
Das iſt z. B. der Fall, wenn es in der 82, Predigt beißt, „menn bei der Einwohnung 
Gottes im Menſchen, auf der höchſten Stufe der Einung mit ihm, das wahre ‚göttliche 
Yicht aufgebe, das da Gott ist, jo müſſe das geichaffene Licht (das geoffenbarte Wort 
nämlich) untergehen; wenn das ungejchaffene Yicht begönne zu glänzen, jo müſſe das 
eichaffene Licht düfter werben, ebenfo wie der klare Schein der Sonne düſter mache der 15 
erzen Lichter”. „In des gehorfamen Menſchen inwendigem Grunde figt — nad T. — 

wahrlich inne unfer Herr Jeſus Chriftus und weiſet und lehret da den Menjchen jeinen 
allerliebiten Willen; wäre es möglich, diefer göttlichen Menfchen einer könnte der ganzen 
Welt Lehre und Weife genug geben.” Diefer Gedanke fübrt von felbft hinüber zu Taulers 
Stellung zur Kirhe. Auch bierin erkennt Preger (a.a.D. ©. 228 ff.) Unflarbeiten an. 20 
—— T. hier mittelalterliche Gedanken überwindet, iſt oben ausdrücklich feſtgeſtellt. 

r wird num aber von der Schätzung des perſönlichen Verhältniſſes zu Gott jo hin— 
genommen, daß er — troß gelegentlicher Anerkennung der firdlihen Ordnungen (vgl. 
die 131. Pr.) — im Grunde doc jedes Verftändnis für fie verloren bat. Ihm treten 
in MWabrbeit die „Gottesfreunde” an die Stelle der Kirche: „ihrer jo fih niemand an: 26 
nehmen, fie follen Gott jelbit lafjen mit ihnen gewähren” (93. Pr.); „über fie hat der 
Lapft feine Gewalt, Gott jelbjt hat fie gefreiet“ (131. Pr.); „gar ficher wäre es, daß 
fie, die der Wahrheit gerne lebten, einen Gottesfreund hätten, dem fie ſich unterwürfen, 
daß er fie richtete nady Gottes Geift“ (127. Br). Der äußeren Kirche bleibt aljo viel: 
leicht eine gewiſſe pädagogische Bedeutung, indem fie zu diefer höheren Gemeinjchaft hin= 30 
leitet. Wer aber diefer einmal angebört und nun das innere Wort vernimmt, der 
fcheidet aus jener aus. Neben dem ſchwärmeriſchen zeigt ſich auch bier der oben jchon 
berührte ariftofratifche Charakter der Taulerſchen Lehre, der fie als Grundlage für Volle: 
frömmigfeit unbraudbar macht. 

Wenn Yuther in feiner erften Zeit bei T. manches Geiftesverwandte gefunden bat, 35 
jo daß er Johann Yang im Oftober 1516 ermahnt: cave, ut iuxta Taulerum tuum 
perseveres (Enders, Luthers Briefivechiel I, ©. 55) oder Georg Epalatin gegenüber die 
Taulerjche Theologie eine puram, solidam, antiquae simillimam nennt (Dezember 
1516; a. a. O. ©. 75), fo find e8 eben jene evangelifchen Elemente geweſen, die ihn ge: 
mwaltig angezogen baben (vgl. Köjtlin, Luthers Theologie I, 2. Aufl, ©. 1065). Aber 40 
dad mag das Wahre an Denifles Behauptung (Luther und Yutbertum I, Mainz 1904, 
©. 5318.) fein, T. fei von Luther nicht verftanden worden, daß diefer in der Begeifterung 
über das SKongeniale, das ihm bier entgegentrat, die bedenklichen Seiten der Taulerjchen 
Theologie nicht hinreichend gewürdigt bat. Zugleich aber ift es bezeichnend, daß jene 
Auferungen eben auch nur der erjten Zeit Yutbers angehören, und daß jpäter gerade 45 
immer die Männer an T. Gefallen finden, die mehr oder weniger antikirchliche Neigungen 
zeigen (ſ. oben). Ferdinand Gohrs. 

Tanjen, Hans, dänischer Neformator, geit. 1561. — E. F. Willen, De tre nord. 
Rigers Historie IV, 2 (Kpban. 1870); C. Paludan-Müller, De fürste Konger af den olden- 
borgske Slägt (phan. 1574); D. Schäfer, Bei. von Dänemark IV (Wotba 1803); P. Rön, 50 
Sciagraphia Lutheri Danieci M. Joh. T. (1757); F Wedel, 9. T. in „Theol. Tidsskrift“ 
VL u. VII. (18887. ): 9. Knudſen in „Annaler for nord. Oldkyndighed og Historie“ (1847); 
D. 5. Rördam, Bidrag til H. T.s Levnet in „Kirkehist. Samlinger“ 2. R. III. (1864 .); 
u. in „Dansk biograf Lexikon“ XVII (1909). Bon röm.:fathol. Seite: L. Schmitt, 8. J., 
Rob. T. oder der dänifhe Luther (Köln 1894) — Eine Auswahl von Heineren Scriiten 55 
9. Z.3 ift herausgegeben von 9. F. Rördam (Kohgn. 1870). 

H. T. ift geboren 1494 im Dorfe Birkende auf der Inſel Fühnen. Sein Vater 
jol ein Schmied geweſen fein und galt im Munde der Yeute für einen Zauberer, 
teil er es verftand, aus Moorerde Sumpferz zu getoinnen. Die Sage erzählt, er babe 
feinen 12jäbrigen Sobn, als diefer binter dem Pfluge ging, geichlagen — wahrjcheinlich, wo 
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weil der Junge mehr Luft zum Lefen als zum Pflügen hatte. Daraufhin ſoll denn 9. T. 
von Haufe meggelaufen fein und in der Odenſeer Schule Aufnahme gefunden haben. 
Später fam er in die Schule zu Slagelfe auf Seeland und von dort in das reiche 
%obanniterklofter in der Nähe von Slagelfe, defjen Prior Eftil Thomeſen (geft. 1537), 

5 ein angeſehener und mächtiger Mann, Mitglied des Neichsrats war. Dieſer fandte ihn 
feiner Fortbildung wegen nad Rojtod, wo H. T. 1516 immatrikuliert, 1517 Bacca- 
laureus und 1519 Magifter wurde. Im folgenden Jahre bielt er in Noftod Vorlefungen 
über die pfeubosariftotelifche Schrift Olxovosuxd in der lateinischen Überfegung von Yionardo 
von Arezzo. Vielleicht ift er 1520-—21 auch in Löwen und Köln ftudienhalber gewefen. Im 

10 Oftober 1521 wurde er heimberufen, um Zejemeifter an der Kopenhagener Univerfität zu 
werden, die König Chriftian II. damals durch Anftellung von jungen, tüchtigen Lehrern 
in die Höhe zu bringen ſuchte. Aber fchon im April 1523 mußte Chriftian II. aus 
Dänemark fliehen, und furz darauf verließ auch H. T. aufs neue fein Vaterland. 

Im Mat 1523 wurde er in Wittenberg immatrifuliert und börte dort „mit unglaub- 
15 licher Lernbegierde” Luther. Sobald jedoch zu Haufe feine Begeifterung für die Nefor: 

mation rucdhbar wurde, wurde er beimberufen (mabrjcheinlih im Herbit 1524), Man 
gab dem gelehrten jungen Mann einen guten Empfang; als er aber in einer Grün: 
donnerstags- oder Karfreitagspredigt (1525*) mit der Lehre von der Rechtfertigung durch 
den Glauben bervortrat, da mandte fih das Blatt. Er wurde in ein Höfterliches Ge— 

% fängnis getvorfen und fpäter nad dem Johanniterkloſter zu Viborg in Jütland gefchidt, 
wo ihn der tüchtige und gebieterifche Prior vom Wege der Neformation abzubringen 
fuchen follte. Das gelang indeſſen nicht, und als man in den Predigten, die der junge 
Johanniter unter großem Zulauf nach dem Sonntagsveiperdienit in der Kloſterkirche bielt, 
reformatorisches Gift fpürte, beſchloß man, ihn unſchädlich zu machen. 9. T. hatte jedoch 

35 von diefer Abfiht Kunde erhalten und bat nad) einer Predigt die Bürger um ihren 
Schuß, weil er nicht länger im Klofter bleiben konnte noch wollte, 

Der Bürgermeifter Peder Trane in Viborg nabm 9. T., der nun das Mönchskleid 
von ſich warf, in fein Haus auf, und der Rektor der Schule in Viborg, Jalob Etjön: 
ning, der zugleich PBriefter an der St. Hans-Kirche war (und fpäter der erfte evangeliiche 

30 Biſchof Tiborgs wurde), öffnete ihm feine Kirche, jo daß er dort predigen konnte. Da dieſe 
Kirche bald die vielen, die ihn hören wollten, nicht mehr fafjen konnte, bielt er Gottes- 
dienfte unter freiem Himmel, indem er zuerjt von der Treppe zum Turm der Kirche und 
joäter auf dem Kirchhof der Franziskaner von einem Leichenftein aus predigte. Zuletzt 
wurden aber doch die Bürger Viborgs über den Widerſtand erbittert, den man ihren 

35 beliebten Prediger entgegenbrachte, und eines Tages erbrachen fie die Thür der Franzis— 
fanerlirche, wo H. T. nun — nicht von der Kanzel, jondern von einer Bank aus — den 
vielen, die in der Kirche verfammelt waren, predigte. Jeden Sonntag Nachmittag predigte 
er von num an zweimal in der ranzisfanerfirche, und dort fang man zugleidh eine 
däniſche Beiper, die aus altteftamentlichen Palmen mit Antipbhonien zuſammengeſetzt war. 

0 So brady der Kirchengefang in der Mutterfprache in Yütland hervor. 
Als König Friedrich I. 1526 nad Aalborg kam, bewirkte H. T., wahrſcheinlich indem er 

jelbit den König auffuchte, den Erlaß eines königlichen Schutbriefes für den verfolgten 
evangelifchen Prediger, den der König in diefem Briefe „unfern Diener und Kapellan“ nennt. 
Diefer Schritt betwirkte, daß die röm.-fatholifchen Bifhöfe in Jütland zufammentraten, 

s um zu beraten, was zu thun fei; und eines Tages, während H. T. wieder in der 
Franzisfanerficche prebigte, erfchien dort eine bewaffnete Abteilung, um ibn zu verhaften 
und nad dem Bifchofshof zu führen. Der Anführer diefer Schar gebot 9. z, in feiner 
Predigt innezubalten. Er befam die Antwort: „ch ftebe hier im Dienfte eines böberen 
Herrn; wenn ich aber fertig bin, werde ich zum Bilchof kommen, falls er 08 wünſcht.“ 

so Damit wollte die bewaffnete Schar fich indefjen nicht zufrieden geben, und es fam zu 
einem Wortſtreit, während deſſen es H. T. gelang, von der Kanzel binunterzulommen; 
nun jchlugen die Bürger einen Kreis um ihn, fo daß die Knechte des Biſchofs un: 
verrichteter Dinge wieder abzieben mußten. In der folgenden Zeit wurde das Wehen 
der Reformation lebhafter in Biborg geſpürt. Mag. Horgen Jenſen Sabolin, deſſen 

55 Schweiter H. T. fpäter zur Ebe nahm, der Johanniter Thöger Jenfen, der Rektor Jakob 
Stönning und mehrere Mitglieder des Domkapitel ſchloſſen ſich jetzt offen der Nefor: 
mation an. Zum Gebrauch bei den evangeliichen Gottesdienften gab H. T. 1528 ein 
Taufbuch beraus („Eine rechte chriftliche Racon Kinder auf däniſch zu taufen“), einen 
Beicht: und Abendmablsunterricht und mehrere Heine Schriften. Und als der Biſchof 

so. von Odenſe Jens Anderfen, den Bürgermeifter und den Nat der Stadt öffentlich vor den 
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„Schülern des verlaufenen Mönchs und Ketzers Luthers“ warnte, erhielt er von H. T. 
eine Antwort, die Hörner und Zähne hatte. Gedruckt wurde dieſe bei dem däniſchen 
Buchdruder Hand Vingaard, der in Viborg eine Buchdruderprefie errichtet hatte, von 
welcher mebrere reformatorische Schriften ausgingen, u. a. auch Überjegungen einiger 
Bücher Luthers. Dadurch wurde Viborg nad) und nach eine evangelijche Stadt, und ı 
von bier breitete jich die Reformation auch nach andern Städten des nördlichen Jütlands 
aus. Mit Einwilligung des Königs brachen die Bürger diejenigen Kirchen und Kapellen 
Viborgs, die man nicht unterhalten zu können meinte, ab — troß ihrer geringen Ein: 
wohnerzahl hatte die Stadt damals 12 Parochialkirchen — und H. T. wurde Paſtor an 
der Franziskanerkirche, melde zugleih mit der Dominifanerfirche jtehen blieb als die 10 
beiden Parochialfirchen der Stadt. Der neue Paſtor erfühnte fih, mehrere junge Männer 
= ordinieren, u. a. Jörgen Sadolin, deſſen Schweiter Dorothea er zu gleicher Zeit 
eiratete. 

Doch ſchon 1529 begab er ſich nach der Hauptitabt, wahrfcheinlih auf Wunſch des 
Könige. Dort hatte ſich damals gerade ein Wechſel im Biihofsamt vollzogen, wobei der ı5 
neue Biſchof, Joahim Nönnov, um das Amt zu erlangen dem König fo viele Zugeftänd- 
nifje hatte machen müſſen, daß er nicht Fräftig gegen die Reformation auftreten fonnte. 
H. T. predigte in der 1795 abgebrannten Nikolaifirche (deren Turm indeſſen noch ſteht), 
und feine Predigten und die dänijchen Kirchenlieder hatten in Kopenhagen eine ebenſo 
ftarte Wirkung wie in Viborg. Die Klöfter der Mendikanten leerten ſich, und die reichen 20 
Gaben der Bürger an die ° lönche gingen nicht mehr ein. 

Die politiichen Verhältniſſe, namentlich die drohende Haltung des landflüchtigen 
Chrijtian II. im Auslande, drängten zu einer endgültigen Ordnung der vertwidelten kirch— 
lihen Situation. Daher beſchloß man, auf einem Herrentag, der im Juli 1530 in 
Kopenhagen abgehalten werden follte, die Religionsfrage vorzulegen. Hier erfchienen nicht nur 25 
der König und alle geiftlichen und weltlichen Mitglieder des Neichsrats, fondern auch Gejandte 
der Städte und 21 lutherifche „Prädikanten“. Diefe legten unter H. T.s Yeitung ein 
Glaubensbefenntnis vor, „die 43 Kopenbagener Artikel”, ein unabhängiges Seitenftüd der 
Conf. Augustana. In diefer Schrift betonen „die Prädifanten“, daß „die bl. Schrift, 
unvermifcht mit den Anmerkungen, Zufägen und Erfindungen der Menſchen, die einzig 30 
volltommene Regel und Geſetz fei, danach ſich zu richten und regieren“, zugleich, daß 
alle Chriſten Priefter jeien, und daß diejenigen, welche Diener des Worts fein follten, 
mit Einwilligung der chriftlichen Gemeinde auszuwählen jeien. Die Prälaten, an ihrer 
Spige der tüchtige Karmelitermönch Paulus Heliae (vgl. die beiden Schriften des Jeſuiten 
2. Schmitt: „Der Karmeliter B. H.“, Freib. 1893 und „Die Verteidigung der kath. 35 
Kirche in Dänemark gegen die Religionsneuerung im 16. Jahrh.“, Paderborn 1899), 
batten einige Kölner berbeigerufen, u. a. den dialektiſch begabten Franzisfanerprovinzial 
Nikolaus von Herborn („Nicolaus Stagefyr“), welcher bei dem Reformationskampf in Heljen 
tbätig geweſen war. Er verfaßte eine jcharffinnige Confutatio Lutheranismi Daniei 
(berausgeg. von 2. Schmitt, Quaracchi 1902). Die Prälaten hatten ihre Hoffnung auf 40 
ein lateiniſches Religionsgeſpräch gejegt, in welchem der gelehrte Franziskaner-Provinzial 
recht feine dialektiiche Begabung hätte verwerten können, aber „die Prädifanten“ verlangten, 
dag das Geſpräch in der Mutterfprache abgehalten werden jollte. Unter großem Zulauf 
predigten fie jeden Tag in den Kirchen Kopenbagens über die 43 Artikel. Da konnten 
denn die Prälaten nicht fiegreih vom SHerrentage zurüdfehren. Diefer wurde mit dem 45 
Rezeß vom 14. Juli 1530 gejchlofjen, welcher der evangeliichen Predigt freien Lauf gab, 
doch mit der Einjchräntung: „Wenn jemand etwas anderes predigt oder lehrt, als er 
aus der bl. Schrift beweiſen kann, jo joll er dafür vors Gericht gezogen werden.” Dieſe 
Einſchränkung fonnte H. T. und feinen Freunden feine Schwierigkeit bereiten. Sie waren 
ja gerade davon überzeugt, die Schrift auf ihrer Seite zu haben, und H. T. verteidigte 50 
feine evangelifche Lehre in einer gelehrten und mannbaften Schrift, die gegen „die falſche 
und unchrijtliche Unterweifung“ des Paulus Heliae gerichtet war, im Degember 1530 dem 
Reichsrat übergeben und nach einem halben Jahre gedrudt wurde. 

Auch in Kopenhagen wurde die reformatorifche Betvegung der Anlaß von gemalt: 
tbätigen Auftritten. Am dritten Weibnachtstag ftürmten die Bürger, angeführt vom 55 
Bürgermeifter Ambrofius Buchbinder, in die Frauenkirche und zerichlugen dort viele 
Bilder und Heiligenfahen. H. T. von Natur ein fonfervativer Mann, mißbilligte dieſen 
Bilderfturm und verfubr überhaupt glimpflih mit den alten kirchlichen Gebräuchen. Aber 
der Haß gegen ibn wuchs, und als Friedrich I. 1533 ftarb, war jeine Stellung ſehr 
unſicher. 7) 

* 
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Auf dem Herrentage im Juli 1533 trat Paulus Heliae als Ankläger gegen ibn auf, 
doch der Reichshofmeiſter Mogens Gjöe beichüsgte ihn, und es warb ihm erlaubt feine 
Wirkjamkeit bei Gehorfam gegen den Biſchof und Enthaltung von Schimpfworten gegen 
geiftlihe Perfonen fortzufegen. Nun kamen einige rubige Jahre für ihn, die er Dazu 

5 benußte, die fünf Bücher Mofis nad dem Grumdtert ind Däniſche zu überfegen; fie 
wurden 1535 in Magdeburg herausgegeben. Während der Grafenfehde bielt er fich 
wahrjcheinlih in Kopenhagen auf und bat dann die Not der Belagerung und die 
Uebergabe der Hauptjtadt erlebt. Ghriftian III, der nun König von Dänemark wurde, 
war von evangelifcher Gefinnung, und H. T. konnte unter feiner Regierung ungehindert 

10 in Rede und Schrift fein Werk fortfegen. Er gab ein „Handbuch“ (eine dänische Agende) 
und eine Poſtille über die Evangelien und Epijteln beraus, die 1535 fertig gedrudt vor— 
lag. Diefe Predigtfammlung follte namentlich eine Anleitung fein für ſolche Prediger, 
die der evangelifchen Aufklärung bedurften. 

Als die dänische Kirchenordinanz (von 1537) ausgearbeitet wurde, gehörte H. T. zu 
15 den zu diefer Arbeit hinzugezogenen Männern, und als die Univerfität 1537 ihre Thätig- 

feit wiederaufnabm, wurde er Lefemeifter im Hebräifchen. Merkwürdigerweiſe war er 
nicht unter den eriten fieben evangelifchen Superintendenten, welche Bugenbagen weihte 
(wobei ganz von dem Gedanken einer successio apostolica abgejehen wurde), 9. T. 
blieb noch eine Weile in Kopenhagen und wirkte bier und in Nosfilde, wo dag Alte 

20 lange Zeit eine feite air hatte. In Roskilde biele er vier Jahre lang Vorlefungen 
vor den vielen geiſtlichen Perſonen diefer alten Stiftjtadt; im Juli 1538 wurde er in 
Kopenhagen zum Baccalaureus in der bl. Schrift freiert. 

Endlih, als zum erftenmal nad) den Beltimmungen der Kirchenordinanz ein neuer 
Biſchof von Ribe gewählt werden follte, fiel die Wahl auf H.T., und am 30. April 1542 

235 wurde er im Dom zu Nibe von Bugenhagen geweiht. Er war ein eifriger Hirte in 
feinem ausgedehnten Stift, wo fein Bere Hans Vandal wegen feiner mangelhaften 
Fertigkeit in der dänifchen Sprade nur mäßig Genüge getban hatte. H. T. predigte 
bäufig und bielt den jungen Leuten, die ſich auf das Paftorenamt vorbereiteten, beitändig 
Vorlefungen. Am 11. November 1561 ftarb er, nachdem er eine Zeit lang ziemlich an 

so Krankheit gelitten hatte (Bodagra und Steinfchmerzen). Im Dom zu Ribe bat fein 
Schwiegerſohn, Biihof Hans Yaugefen, ihm ein Denkmal gejegt, und 1894 wurde ein 
Dentitein mit feinem Basrelif in feinem Geburtsort auf Fühnen errichtet. 

1543 gab ihm Chriftian III. bei einem Beſuch in Ribe ein zwanzigjähriges Privi— 
legium auf eine dänische Überfegung der ganzen Bibel, die eine —— der Über: 

35 ſetzung der fünf Bücher Mofis fein jollte; der Plan diefer Bibelüberjegung wurde indefien 
nidt von 5. T. ausgeführt. Dagegen fuhr er fort, feine Feder fleißig zu verichiedenen 
Hleineren Schriften zu gebrauchen, die jedoch nicht alle gedrudt wurden, um 1544 foll er 
ein däniſches Gefangbuch herausgegeben haben, das wir jegt nur noch in einer Auflage 
aus dem Jahre 1553 kennen, in der das Buch ſchon drei Anhänge befommen bat. Auch 

0 als Kirchenliederdichter hat H. T. dem dänifchen Wolf zum Segen gereicht; auch trat er 
in die Spuren der zeitgenöffifhen Satiriker durch verfchiedene Satiren, u. a. dur „die 
Meije von Lüge und Wahrheit”, welche den jchweren Gang der von der Lüge verfolgten 
Wahrheit jhildert. Sowohl in Nede wie in Schrift zeigte er, daß er feine Mutter: 
ſprache wohl zu gebrauchen veritand. Es brannte in ihm ein euer, das ihm ſowohl 

45 zündende wie verlegende Worte auf die Zunge legen konnte, und diefer „Bannerträger 
der ganzen Yutherei in Dänemark“ war der bebeutendite Mann der dänijchen Refor: 
mation. Fr. Nielfen. 

Tanfendjähriges Neid) f. d. A. Chiliasmus Bd XIII ©. 805. 

Taylor, Jeremy, geit. 1667. — Die vielen Ausgaben der einzelnen Werte J. Tay— 
50 lors bier nambaft zu machen, wäre fajt unmöglich, jorwie die Werke zu erwähnen, die über 

ihn und jeine Schriften gejchrieben jind. Die befte und volljtändigite Ausgabe jeiner ſämt— 
lihen Werte mit Biographie und kritiſchem Apparat, die beinahe alle bisher erjchienenen 
Spezialfihriften überjlüfiig macht, fübrt den Titel: The whole works of the Right Rev. 
Jeremy Taylor D. D, Lord Bishop of Down, Connor and Dromore; with a life of the 

65 author, and a critical examination of his writings by the Right Rev. Reginald Heber, 
D. D., late Lord Bishop of Caleutta. Revised and correeted by the Rev. Charles Page 
Eden M. A. 10 Vols. 8°, London 1847—54 Dietion. of Nation. Biogr. Bd 55 ©. 122 fl. 

Jeremy Taylor wurde den 15. — 1613 zu Cambridge geboren. Den erſten 
Unterricht in Grammatik und Mathematik erhielt er von ſeinem Vater, trat dann in eine 
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spreifchule und twurde im Jahre 1626, 13 Jahre alt, ſchon als sizar (armer Student) 
in Gajus’ College aufgenommen. Im Jahre 1630—31 wurde er Baccalaureus, 1633 
Magister artium. Bereits vor dem 21. Jahre empfing er die Weihen. Kurz darauf 
[ud ihn fein Freund Risden ein, für ihn in der St. Pauls-Kathedrale zu London zu 
predigen. Hier gewann der junge Prediger durch feine angenehme Erjcheinung, feinen vor= 5 
treifliben Vortrag, gewandten Stil und inhaltsreiche Predigt ſich jo viele und einfluß- 
reiche Freunde, daß fein Huf zum Erzbifhof Yaud drang und diefer ibn einlud, vor ihm 
in Lambeth zu predigen. Der Erzbiihof verbot ihm zwar, die Predigten in St. Pauls 
fortzufeßgen, weil er zu jung wäre, wurde aber von diefer Zeit an fein eifrigiter Gönner 
und verichaffte ihm 1636 einen einträglihen Pla als Mitglied (fellow) im All Souls 10 
College zu Orford. Kurz darauf wurde er Kaplan des Erzbifhofs und des Königs 
Karl 1. Im Jahre 1638 wurde er Rektor von Uppingbam in Rutlandihire. Um diefe 
Zeit fiel er in den Verdacht des Krypto-Katholicismus, mas ihm vielen Arger und Ver: 
druß machte. Der Verdacht entjtand aus feinem vertrauten Umgange mit dem Franzis— 
faner franz a Sancta Clara, dem fpäteren Hoflaplan der Gemahlin Karls II. J. T.s 15 
proteftantifche Überzeugung fcheint indes nicht erichüttert worden zu fein, obgleich römifcher 
Einfluß auf feine asketiſchen und paftoralen Beitrebungen unverfennbar tt. Möglicher- 
weife ſtammt die pelagianifche Färbung feiner Erbfünden-Theorie auch daher. Übrigens ° 
mußte J. T.s Oppoftion gegen den calviniftifchen Puritanismus, feine Verteidigung 
des Epiſtopats und des anglikaniſchen Kirchentums, fein eifriges Studium der patrifti: 20 
ſchen Litteratur und feine lebendige Phantaſie, ihn den römiſchen Anfchauungen näher 
bringen. J. T. wollte übrigens nicht mit der römischen Kirche liebäugeln, ſondern 
verfaßte mande Gegenjcriften gegen den römischen Katbolicismus im allgemeinen (4. B. 
Dissuasive from Popery) al® auch gegen einzelne Lehren und Gebräuche. 

Die Stürme der englifchen Revolution machen fih nun aud in T.s Yeben bemerklich. 3 
Karl I. berief ihn in feiner Eigenschaft als königlihen Kaplan nad Orford, um ibn in 
den Krieg zu begleiten. Wir finden ihn dann als feurigen Verteidiger des Epiffopats: 
1642 ſchrieb er auf „föniglichen Befehl” feine Abhandlung: Episcopacy asserted 
against the Acephali and Aörians, new and old (d. b. Puritaner, die fein Haupt 
Biſchof] anerfannten). Aber das politiiche Intereſſe der Zeit hatte jo ſehr alle übrigen 30 
verichlungen, daß T.s Buch unbeachtet vorüberging. Indes belohnte der König ihn da— 
durch, daß er ibn 1642 zum Doktor der Theologie von der Univerfität Oxford ernennen 
lich; andererjeitS jequejtnierten die Presbpterianer die Pfarrei Uppingbam. Nun zog er 
ſich wahrſcheinlich nad Wales zurüd, nachdem vorber feine Frau geftorben. Am 4. Februar 
1644 fiel er bei der Belagerung des Sclofjes Cardigan in die Hände der Parlaments: 35 
truppen und wurde gefangen gehalten, wie lange, läßt fich nicht beftimmen. Es möchte 
ſcheinen, daß er noch in demjelben Jahre die Freiheit wieder erlangt babe; denn es er 
ſchienen 1644 zwei Schriften von ihm: der Pſalter mit Kolleften und eine Verteidigung 
der engliſchen Liturgie. Da aber erjtere Schrift anonym und die zweite pſeudonym er: 
ſchienen, jo läßt fid daraus fein ficherer Schluß auf feine Freiheit ziehen. 40 

Zunädit finden wir T. wieder zu Newton Hall in Gaermartbenfbire, wo er mit 
William Nicholfon, ſpäterem Biſchof von Gloucefter, und William Wyatt, nachher Prä— 
bendar zu Lincoln, eine Schule eröffnete. Als eine Frucht der Armut, Yeiden, Verfol- 
gungen, und der gereiften Yebenserfabrung T.s erſchien nun (1647) fein erſtes bedeuten- 
deres Werl: A discourse of the liberty of prophesying, worin er daritellt, wie as 
unvernünftig es fei, anderen ihren Glauben vorzuichreiben und fie wegen abweidyender 
Meinungen zu verfolgen. Auch bebandelte er darin die MWiedertäufer mit jo großer Vor: 
liebe, daß er in einer zweiten Auflage bedeutend retraftieren mußte. Im Jabre 1650 er: 
ihien: The Rule and Exereises of Holy Living, und 1651: The Rule and 
Exereises of Holy Dying, zivei Werfen, die ibn bis auf den heutigen Tag den 50 
— Ruhm und Ruf eines der vorzüglichen erbaulichen Schriftſteller geſichert 

ben. 
T. verheiratete fihb nun mit Joanna Bridges, der natürlichen Tochter Karls I. (mie 

man allgemein glaubt). Yet muß er aufgebört haben, Schule zu balten, da feine Frau 
bedeutende Güter beſaß. aeg ernannte ibn Richard Earl of Carbery zu feinem Kaplan. 55 
Tas nächſte bedeutende Merk T.s erichien im Jahre 1653: The Great Exemplar, or, 
the Life and Death of the Holy Jesus. Seine gelebrte Muße wurde wieder unter: 
brochen, und er aus einem unbefannten Grunde in Gbepftow caftle eingejperrt. indes 
erhellt aus feinen Briefen, dak er vor Ende 1654 wieder auf freiem Fuße war. Nun 
hieß er fi, nad der Angabe Woods, in London nieder und predigte in einer Privat: 60 
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fapelle; wenigjtens ſehen wir ihn wiederholt in der Hauptftadt auftreten. Im Fahre 1654 
erichien fein Traftat gegen die Transfubitantiation und 1655: Unum necessarium, 
or the Doetrine and Practice of Repentance, worin er die Erbfünde in arminiani- 
ichem Geifte behandelt, jo daß er jcharfen Tadel in und außer feiner Kirche fand. Er 

5 fuchte feine Anficht in verfchiedenen Abhandlungen gegen die Angriffe, die fie erfuhr, zu 
rechtfertigen. Um diefe Zeit verfaßte er noch mehrere Heine Werke, die wir nicht nambaft 
machen wollen, einjchlieglich eines Kurfus Predigten auf das ganze Kirchenjahr. Im 
Sabre 1657 erjchien: A Colleetion of Polemical and Moral Discourses, manche der 
eben erwähnten Traftate umfafjend. — Im Jahre 1658 erhielt er eine Einladung von 

10 dem Earl von Conway nad dem Norden Irlands. Im Juni 1658 verließ er demgemäß 
London und ließ ſich in der Grafichaft Antrim nieder, wo er bald in Lisburn, bald in 
Portmore lebte. Er verwandte nun feine Zeit zur Vollendung feines bedeutendften Wertes, 
welches er gleidh nach der Neftauration ericheinen ließ: unter dem Titel: Duetor Dubi- 
tantium; or, the Rule of Conscience in all her general measures; Yondon 1660. 

15 Dies iſt die umfangreichite und gelehrtejte Kaſuiſtik in englifcher Sprache. Die vielen und 
bedeutenden kaſuiſtiſchen Werke auf römifchem Gebiete boten ihm den reichiten Stoff und 
die verfchiedenften Gefichtöpunfte dar; ja die dee eines ſolchen MWerles fand mehr auf 

« römijchem Boden, wo eine fomplizierte Beichtpraris eriftiert, ald auf proteftantiichem ihre 
Berechtigung. Jedoch war das Werk immerhin von bober Bedeutung, fo daß T.S jchrift- 

20 ftellerisches Kerbienft nun nicht mehr konnte überjeben werden. Infolge deſſen wurde er 
am 6. Auguft des genannten Jahres zum Biſchof von Down und Connor ernannt, wo— 
mit fpäter noch Dromore vereinigt wurde. Im Jahre 1663 erfchien: Dissuasive from 
popery, wovon der zweite Teil, ald Ertwiderung auf die Einwürfe, die der erite Teil 
hervorgerufen hatte, erit nach feinem Tode veröffentlicht wurde. Er ſtarb am Fieber zu 

235 Lisburn am 13. Auguft 1667 in feinem 54. Jahre und wurde im Chor der Kathedrale 
zu Dromore beigejeßt. 

T. war bedeutend als Kanzelredner, als dogmatifcher und asletiſcher Schriftiteller. 
Nah Hallams Urteil (Introduction to the Litterature of Europe, Vol. 3, cap. 2) 
find die Predigten T.s weit über alles erhaben, was bis dahin in der englifchen Kirche 

3% erjchienen war, durchdrungen von poetischer Phantafie, warmer Frömmigkeit, anziebender 
Nächftenliebe. Aber feine Beredſamkeit artete oft in Deflamation aus, wie wir es bei 
Chryjoftomus und anderen Vätern des 4. Jahrhunderts finden, durch deren Studium er 
ſich verzüglich gebildet und genährt hatte. Dieſe ftudierte Rhetorik, überladene und übel 
angebrachte Gelebrfamfeit, diefer Mangel an evangelischer Einfachheit machen ibn uns 

35 ftellenweife ungenießbar. 
Auch ald Dogmatiker verdient T. einen ehrenvollen Pla in der engliſchen Theo— 

logie, obgleich er Ni weder durch Ortbodorie noch Bündigfeit der Beweisführung aus: 
zeichnet. Aber eben feine Heterodorie, feine Aufrichtigkeit und Wahrheitsliebe bei jeiner 
Forschung, ſowie die eigentümliche Weife der Begründung feiner Anfichten madyen ibn 

40 merkwürdig. Schon oben wurde feine abweichende Theorie von der Erbjünde erwähnt. 
Sie findet fich in feiner Abhandlung: „Deus justificatus, oder Rechtfertigung der Herr: 
lichkeit der göttlichen Eigenjchaften in der Frage von der Erbfünde — Brief an eine 
Standesperjon”. Sämtliche Werte VII, S. 1497—537. Folgendes find die Hauptpunfte: 
E3 giebt eine Erbfünde. Sie beſteht aber bloß in der Zurüdführung auf den Stand der 

5 reinen Natürlichkeit, worin wir Gott immerhin noch dienen und verberrlichen können. 
Die Summe der Verderbnis unferer Natur beftebt darin, daß unjere Seele im Xeibe als 
in einem Gefängniffe wohnt. Adams Sünde wurde nur injofern Strafe für uns, ale 
wir an feiner Schwäche partizipieren. Eine „Weitere Erläuterung der Lehre von der Erb: 
ſünde“ erſchien als bejondere Abhandlung, macht jett aber das 7. Kapitel des Unum 

so Necessarium aus. Über den Sturm, den diefe Lehre bei den Galviniften, wie auch in 
der engliichen Kirche erregte, vgl. Heber in feiner Biographie T.s in deſſen ſämtlichen 
Werten I, ©. XLIf. — Eine andere abweichende Lehre T.S ift die, daß die Seligkeit 
des Chriften erjt mit dem jüngjten Gericht beginnt; wobei Heber richtig bemerkt, daß nur 
das Wörtchen „vollſtändig“ bei „Seligkeit“ vermißt wird, um das Gejagte zur allgemeinen 

55 Kirchenlehre umzuſtempeln, da erft beim jüngjten Gericht die Wiedervereinigung von Seele 
und Leib ftattfinde, alſo auch erſt damit der vollftändige Genuß der Seligfeit. Wahr: 
ſcheinlich hat T. ſich die Sache auch fo gedacht, denn jene Außerung kommt nur vereinzelt 
und ohne weiteren Zufab in einem Briefe an John Evelyn vom 29. Auguft 1657 vor; 
vgl. I, p. LXVII. 

60 T.s bleibende Berübmtbeit ift in feinen erbaulihen Schriften begründet; feine er: 
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bauliche Sprache ift edel und einfach, jo dak wir faum den an vielen Stellen ſchwülſtigen 
Prediger darin wiedererfennen. Allerdings findet ſich auch in diefen Schriften ein hoher 
Schwung und poetijche Begeijterung, aber ganz der Sache angemefjen, ohne der ebeln 
Einfachheit zu jhaden. Er ift bier mehr wie irgendwo anders fein und ſcharfſinnig und 
Ihöpft aus dem reihen Schage eigener und fremder Erfahrung. Was dieje Schriften aber 5 
jo befonders angenehm macht, iſt die warme Nächjtenliebe, die mit Paulus allen alles 
werden möchte. Daß er übrigens nicht bloß die asfetiiche Ausbeute der älteren Kirchen: 
väter, fondern auch die zum Teil vortrefflihen fpäteren katholischen Erbauungsjcriften 
gewiſſenhaft benußte, lag in der Natur der Sache, und letzteres zeugt von feiner unpar: 
teiiſchen Würdigung alles deſſen, was auch außer feiner Kirche ſich Gutes und Brauch— 
bares vorfand. Ja er trug ſelbſt fein Bedenken, das ganze Werk des fpanischen Sefuiten 
3. E. Nieremberg: De la diferencia entre la temporal y eterno — im Auszug 
wiederzugeben, unter dem Titel: Contemplations on the state of man. 

Joſeph Overbed +. 

—⸗ 0 

Te Deum, Bezeihnung des ſog. „ambrofianischen Lobgefangs” nad feinen An« 
fangsworten: Te Deum laudamus, te Dominum confitemur. Vgl. d. A.; Ambrofi- 
anijcher Gefang Bd I ©. 440, Ambrofius Bd I ©. 443, Kirchenlied in der alten Kirche 
Bd X ©. 399 Niceta, Miffionsbiichof von Remeſiana, Bd XIV ©. 26. 

Litteratur: Daniel, Thesaurus hymnologieus II (2. Aufl. Leipzig 1862), ©. 270ff. 
(die dort citierte Abhandlung von W. E. Tengel, Commentatio de veteris recentisque eccle- % 
siae hymno Te Deum, Vitemb. 1686 war nicht zu erlangen); A. Thierfelder, Art. Ambro: 
fianiicher Lobgefang in Mendel, Muſik. Konverjations-Leriton, Bd I (Berlin 1870), ©. 199; 
mM. Gibfon in Church Quarterly Review 1884; Dr. X Wordsworth, Art. Te Deum in 
J. Julian, A Dictionary of Hymnology, . . . Zondon 1892, &. 1119—1130; P. Lejay in 
Revue critique 1893, vol. I, 192; &. M. Dreves, Aurel. Ambrofius, der „Vater des Kirchen: 25 

— 5 

geſangs“. Ergänzungsheit zu den Stimmen aus Maria Laadı, 58 (Freiburg 1893); G. Morin, 
Nouvelles recherches sur l’auteur du „Te Deum“ in Revue Bénédietine 1894, XI, 2 (vgl. 
GE. Weymann in Revue Benedictine 1894, &. 338); Th. Zahn, Neuere Beiträge zur Geſchichte 
des apojt. Symbols in NZ 1896 (V), ©. 106 ff.; F. Kattenbufdh, Das apojtol. Symbol, 
Leipzig 1894— 1900: T, 404 ff. II, 428. 432, U. 104; 776, A. 28; 850, U. 73; 880, A. 13; % 
937, 9. 127; 974, A. 21; W. E. Burn, An Introduction to the Creeds and to the Te Deum, 
Sondon 1899; derj., Niceta of Remesiana, His life and works, London 1905, &. XCVILI ff. 
und S. 83ffl. — Zum „deutichen Te Deum“ insbefondere: W. Bäumker, Das deutjche 
Te Deum, der Didjter, die älteiten Terte und Melodien. In Haberl® Kirchenmuſikaliſchem 
Jahrbuch XXV, Megensburg 1900. — Zur Melodie: Dom Pothier, Der gregor. Choral. 35 
Seine urfprünglice Gejtalt und Ueberlieferung. Ueberf. von P. U. Kienle, Tournay 1881, 
©. 228 ff., ſowie die röm. Choralbüder. — Kur —— Tonſetzung: H. Kretzſchmar, 
Führer durch den Konzertſaal, II, 1, Leipzig 1895, S. 287— 300; Challier, großer Chorkatalog. 
Außerdem ſ. Kümmerle, Encytlopädie der evang. Kirhenmufit I (Gütersloh 1888), ©. 570 ff. 
III (ib. 1894), ©. 590; Kornmüller, Lexikon der kirchl. Tonkunſt, Briren 1870, ©. 428; 40 
Wetzer und Welte, Kath. Kirchenleriton IX (1894), ©. 1283. Endlich in Schoeberlein und 
Riegel, Schap des lit. Chor: und Gemeindegejangs ... (Göttingen 1865); und in den bekannten 
Werten zum Kirchenlied von Wadernagel, Fiſcher, zc. (ij. d. A. Bd X, 420), denen Friedrich 
Spitta, „Eine feite Burg ift unfer Gott”. Die Lieder Luthers in ihrer Bedeutung f. d. ev. 
Kirche, Göttingen 1905 beizufügen ift. 46 

Eine geſonderte Behandlung beanfprucht der Sumnus Te Deum abgeſehen von ſeiner 
Bedeutung für die Hummologie ſchon deshalb, weil er feit alter Zeit als klaſſiſcher Aus 
drud des dhriftlihen Glaubens gewertet und als joldyer den offiziellen Glaubensbelennt: 
nijfen, jpeziell_ dem Symbolum apostolicum geradezu gleichgeftellt worden ift. So von 
dem Biſchof Guprian von Toulon in deſſen an den Biſchof Marimus von Genf gerich so 
tetem, zwiſchen 524 und 543 anzuſetzendem Brief (zuerft von Gundlach veröffentlicht in 
MG, Epist. III [1892] ©. 434ff.). So von Luther, der im feiner Schrift über „Die 
drei Symbole oder Belenntnis des Glaubens Chriſti, in der Kirche einträchtiglich gebraucht“ 
(1538, EA BD 23, ©.253) dem apoftolifchen und dem nicänischen Glaubensbefenntnig als 
„das dritt Sumbolum oder Belenntnis” das folgen läßt, „welches man zuicreibt S. Am: 5; 
brofto und Auguftino, dad Te Deum laudamus“, und zwar, wie er in der Vorrede be- 
merkt, nicht ſowohl um der Autorität willen, mit der es die kirchliche Überlieferung dedt, 
fondern twegen feines inneren Werts. „Das dritt Symbolum fol St. Auguftini und 
Ambrofi, und nad St. Auguftini Taufe gefungen fein. Das fei alſo oder nicht; es ift 
gleihwohl ein fein Symbolum oder Bekenntnis (er auch der Meifter ift) in ſangesweiſe so 
emacht, nicht allein den rechten Glauben zu befennen, fondern aud darinn Gott zu 
oben und zu danken“, aljo als Glaubenslisd im eigentlichſten und vollften Sinne des 

Real-Enchllopäbie für Theologie und Kirhe. 3.0. XIX. 30 
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Wortes. In den römifchen Choralbüchern trägt der Hymnus die Bezeichnung: Hymnus 
in honorem S. Sanctae Trinitatis und H. Se. Ambrosii et Augustini, erftere mit 
Bezug auf den Inhalt, legtere entfprechend der Legende, nach der bei der 387 erfolgten 
Taufe Auguftins Ambrojius den Hymnus angeftimmt und im Mechjel mit Augustin ge: 

5 fungen baben fol, und die auf eine fäljchlih dem Biſchof Dacius (geft. 553) zugeichrie- 
bene, jedoch frübeftens dem 11. Jahrhundert zuzuweiſende handfchriftliche (mailändiſche) 
Chronik zurüdgebt. Sofern deren Meinung ift, Ambrofius und Auguftin als die Urbeber 
des Hymnus zu bezeichnen, als ob diefer als Improviſation der von der Bedeutung des 
Augenblids hingerifjenen Männer zu denken wäre, ift fie natürlid abzuweifen. Immerhin 

10 fönnte in der Legende die Erinnerung an einen wirklichen Vorgang bei jener denfwürdigen 
Taufhandlung nachllingen, der ſich der mailändifchen Gemeinde befonders tief eingeprägt 
bat; dann nämlich, wenn 08 ſich dabei um einen von Ambrofius aus der morgenländi: 
ichen Kirche herübergenommenen, Augustin aus feinem perfönlichen Verkehr mit Ambrofius 
vertrauten, der übrigen Gemeinde jedoch damals noch neuen Geſang gebandelt bätte, der 

15 bei dieſer Gelegenheit erftmals zur öffentlichen Verwendung gelommen wäre. Daf Auguftin 
jelbjt da, wo er von feiner Taufe jpricht, davon nicht ausdrüdlich Erwähnung thut, bätte 
an umd für fich nichts Auffallendes. Denn daß die beiden Nächitbeteiligten, fein geift- 
licher Vater und er, der Empfindung des großen Augenblids in diefem, ihnen vertrauten 
Geſang unwillkürlich Ausdruck gaben, fiel für ihn in der Erinnerung nicht als etwas jo 

20 Befonderes ins Gewicht, zumal diefer Gefang noch lange nicht die Bedeutung batte, die 
fi das fpätere De Teum erwarb, und es für ihn fein Intereſſe batte, defjen erftmaliges 
Lautwerden in der Gemeinde feitzuitellen. Der Hymnus in der jet rezipierten Geftalt 
jtellt fich nicht ald durchtweg einheitliche und urjprüngliche Schöpfung dar. P. Lejan macht 
darauf aufmerfjam, daß v. 1—21 in der prose reglee, die übrigen Verſe in der prose 

» ordinaire gehalten find (Revue eritique 1893 vol. 1 S. 192). Das Stüd v. 1—21 
wird mithin vermutlich älter fein, als.die Verſe 22 bis zum Schluß. Bezüglich der Me: 
lodie weit Dom Pothier (Der gregor. Choral ... . über. von P. Ambr. Kienle, Tournav 
1881, ©. 228) darauf bin, daß diefelbe „bei allem Schwung doch im Stile der älteften 
Nezitative bleibt”, ferner daß die Worte Aeterna face cum sanctis tuis „wie eine 
Antiphon moduliert find.“ Man wird alfo nicht fehl geben, wenn man in v.1-—21 (bis 
munerari) den eigentlihen Grundjtod de8 Te Deum vermutet, der ſich als Psalmus 
eum Antiphona (j. Pjalmodie Bd XIV ©. 222, 27 ff.) darftellt, etwa (vgl. Burns, Ni- 
cetas of Remesiana) wie folgt: 1. Te Deum laudamus, te Dominum confitemur. 
2. Te aeternum Patrem omnis terra veneratur. 3. Tibi omnes angeli, tibi coeli 

35 et universae Potestates, 4. TibiCherubim et Seraphim incessabili voce procla- 
mant: 5. Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth, 6. Pleni sunt 
coeli et terra majestatis, tuae, (7. Te gloriosus apostolorum chorus, 8. Te pro- 
phetarum laudabilis numerus, 9. Te martyrum candidatus laudat exereitus). 
10. Te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia, 11. Patrem immensae 

«0 majestatis, 12. Venerandum tuum verum unigenitum Filium, 13. Sanctum 
quoque Paraclitum Spiritum. 14. Tu rex gloriae Christe, 15. Tu Patris sempi- 
ternus es filius. 16. Tu ad liberandum suscepturus hominem non horruisti 
virginis uterum. 17. Tu devieto mortis aculeo aperuisti eredentibus regna coe- 
lorum. 15. Tu ad dexteram Dei sedes in gloria Patris. 19. Iudex erederis 

+ esse venturus. 20. Te ergo quaesumus tuis famulis subveni, quos pre- 
cioso sanguine redemisti, (Antiphon:) 21. Aeterna face cum sanctis tuis gloria 
munerari. 

Alles weitere find Schriftverfe: BI 27,9; 145, 2; 123, 3%; 33,22; 31,2%. Dom 
Pothier meint, fie „bildeten anfänglih eine Art preces in der Matutin, wie man fie 

soim römischen offieium noch zur Prim und Komplet betet, und wurden erſt jpäter dem 
Te Deum einverleibt" (a. a. D. ©. 229). — Erwägt man, daß (mie Fötis, Hist. 
gener. de la musique IV, Waris 1874, ©. 134 darthut) die Melodie der Worte 
Aeterna fac cum sanctis tuis ... munerari tie des Schluffes In te Domine... 
dem Introitus einer (griechifchen) Meſſe vom bl. Dionyfius Areopagita entnommen ift, 

55 die während der Oktave des Feſtes dieſes Heiligen in St. Denys bei Paris auf die 
Worte Kuoıe des Paoıked obodrıe ndreo navroxodtwp .. . bis in die neuere Zeit 
berein gejungen worden ift, fo wird man auch heute noch geneigt fein, mit Daniel (Thes. 
hymnol. Il, ©. 289) die Urfprünge des Te Deum im Hymnengeſang der morgen: 
ländiiben Kirche (Antiochien) zu ſuchen, aud wenn es bis jegt micht gelungen ift und 

0 vielleicht nie gelingen wird, einen Hymnus in griechifcher Sprade ausfindig zu machen, 

u _ 
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der ſich als unmittelbare Vorlage, als das griechiſche Driginal des Te Deum ——— 
ließe. Die griech. Verſionen, auf die ſich Wordsworth (a. a. O. S. 1125ff.) bezieht, kenn— 
zeichnen ſich deutlich ais Überſetzungen des ſchon vorliegenden lateiniſchen Hhmnus ins 
Griechiſche (ſ. Zahn a. a. O. ©. 122ff.; Burn, Niceta ... ©. 88ff.). Das Vorhanden— 
fein des Te Deum fett der oben angezogene Brief des Biſchofs Cyprian von Toulon an 5 
Marimus von Genf (ſ. o.) voraus; ebenjo die Negel des bl. Benedikt e. 11 (529) des 
Gäfarius von Arles (Reg. ad Monachos n. 21, MSL 67, 1102 und Reg. ad Virg. 
Recapit. n. 69 AS ed. nov. t. II, jan. p. 18). Weitere Anklänge an den Geſang 
vermerkt Kattenbufch a. a. O.II, 8504 73, II, 880 4. 13 (Konzil von Sevilla 619); II, 
776 9. 28 (Saer. Gallie. um die Wende des 6. u. 7. Jahrhunderts); II, 937 U. 127 10 
(Missale Richenovense in der 9. Meſſe). Der Hymnus ift alfo zu Beginn des 6. Jahr: 
bunderts befannt und fo in allgemeiner Übung, daß man fich darauf wie auf das Be: 
fenntnis beziehen kann (vgl. Cyprian von Toulon). Sieht man in dem Umſtand, daß der 
Dichter Prudentius (348— 405) in Mpotbeoje 1019 ff. die drei Ausdrücke suscipere, 
liberare, horrere nicht nur überhaupt gebraucht, fondern gerade jo verfnüpft, wie das 
Te Deum v. 16, nicht einen bloßen Zufall, jo muß man annehmen, daß ihm der 
Hymnus ſchon belannt, ja als ein in der Gemeinde geläufiger vorgejchtvebt habe. Ver— 
ſteht man die Stelle bei Cyprian von Karthago (geft. 258) De mortalitate e. 26: 
„Illie apostolorum gloriosus chorus, illice prophetarum exultantium numerus, 
illie martyrum innumerabilis populus“ als abfichtlihe oder unmillfürlihe An— 20 
fpielung auf v. 7. 8. 9 des Te Deum, dann wäre dieſes jchon im 3. Jahrhundert 
wenigſtens im Grundftod vorhanden und ein der Gemeinde geläufiger Gefang geweſen. 
Beachtet man, daß das Te Deum v. 1—21 Präfation und Taufbelenntnis in höchſt 
eigentümlicher MWeife zum Hymnus verknüpft, daß ihm von alters her die Bedeutung eines 
firchlihen Belenntnifjes beigemefien wird, daß es trogdem in der Hauptfache dem Früh— 25 
Offizium, der Matutin zugeteilt geblieben ift und im übrigen nur bei befondren Sant: 
fagungsaften, befonders bei ſolchen, mit denen eine Prozeſſion verbunden it, zur Verwen— 
dung kommt, jo fünnte durch alles das zufammengenommen eine kühne Phantaſie auf 
den Gedanken fommen, dahinter einen Dankpſalm zu vermuten, der ſchon in früher Zeit 
den Übergang von der Tauffeier zum Gemeindegottesdienit vermittelt, die Neugetauften 0 
beit der Einführung in die zur Euchariftie verfammelte Gemeinde geleitet hätte. Auf die 
Legende (f. o.), die den Gefang in Mailand bei Auguftins Taufe entitehen läßt, fiele 
damit ein neues Licht. Jedenfalls ift die Frage nach dem „Verfaſſer“ (auteur) des Te 
Deum dahin zu modifizieren, wem die abſchließende liturgiſche Kompoſition dieſes Humnus 
in der jest üblichen Geftalt zu verdanken fe. Denn um die Verfaſſerſchaft in dem uns a5 
geläufigen Sinne wird es ſich nicht handeln können, wohl aber um die liturgifche Kom: 
pofition, um die Verfchmelgung vorhandener Elemente, bezw. um die Adaptierung eines 
überlieferten Geſangs für den Gebrauch der abendländifchen Kirche. In diefes Verdienſt 
aber wird ſich nach wie vor Nicetas von Remefiana, den Morin unter geiftvoller Begrün- 
dung als „auteur“ des Te Deum in Anspruch nimmt (ſ. Bd XIV, 28,25) mit Am: 40 
brojius teilen müfjen, bezw. jeder von beiden wird für das Gebiet, das feinem Einfluß unter: 
ftand, in Betracht zu fommen haben. Diefelben Gründe, die gegen Ambrofius als Dichter 
des Te Deum fprechen, gelten im legten Grunde auch gegen Nicetad. Die Stelle, die 
Morin für die Verfaſſerſchaft desfelben in Anjpruch nimmt (aus einem Briefe J. Ujbers 
an J. ©. Voß in Bezug auf ein altes hymnarium), bejagt im Grunde nichts weiter, #5 
als daß Nicetag dem Hymnus („qui beato Ambrosio vulgo tribuitur“) die Worte 
Pi 131,1 als Eingang vorausgeftellt und einige Zufäbe beigefügt, ibn „ista praeterea 
adjeceta appendice” gejungen babe, fennzeichnet ihn alfo nicht als den Urheber des 
Hymnus überhaupt, fondern einer beitimmten, von der ambrofianischen abweichenden, litur: 
giihen Redaktion. „Jedenfalls verdankt die lateinische Kirche diefen Hymnus einem mit so 
den griechifchen Hymnen und Yiturgien und mit dem lateinischen Pialter gleich vertrauten 
Theologen, einem Belenner des nicäniſchen Glaubens gegenüber dem Artanismus, einem 
Manne, der am Wechjelgefang der Gemeinde feine Freude hatte” (Zahn a.a. O. ©. 122). 
Das trifft in bervorragendem Maße bei Nicetas von Nemeftana zu, vollends wenn er 
als der Verfafler der bislang dem Nicetius von Trier zugefchriebenen Schrift De psal- 55 
modiae bono zu gelten bat (vgl. Haud, Kirchengeich. Deutichlands I’, ©. 230 4. 4). 
Es gilt aber ebenfjo von Ambrofius. Melden Anteil an der endgiltigen liturgifchen 
Adaptierung des Hymnus und. feiner Cinftellung in das Offizium der römiſchen 
Kirche wir jedem von beiden, vielleiht auch noch anderen, welche die Überlieferung nennt 
Hilarius von Poitiers 350—368, Sifibuthus (anfangs des 5. Nahrbunderts), Abuntius 60 
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3. Como (geſt. 461) beizumeſſen haben, iſt zur Zeit noch als offene Frage zu be— 
zeichnen. 

Was den liturgiſchen Gebrauch des Te Deum anbelangt, ſo gehört es dem 
Horengottesdienſt an. Die Regel Benedikts beſchließt damit die 3. Nocturn an allen 

5 Sonn: und Feſttagen. Im römiſchen Offizium hat es (ſeit Gregor M.) feine Stelle in 
der Matutin nach der 9. Lektion als Dantgebet an allen Tagen, deren Feier eine zur 
Freude ftimmende ift (Kornmüller a. a. DO), mithin an allen Sonntagen (mit Ausnahme 
der Sonntage von Septuagefima bis Dftern); an allen Feiten, mit Ausnahme des Feſtes 
der unjchuldigen Kindlein; in den Feitoftaven und in ber ganzen öfterlicen Zeit (ent: 

10 jprechend den: Gloria in excelsis). Außerorbentlicherweife wird dad Te Deum feierlich 
angejtimmt, „um Gott für empfangene große Woblthaten zu danken” (fo z.B. in Braun: 
ſchweig jeit 1490 am 24. November zur Erinnerung an befondere gnädige Bewahrung 
der Stadt), und zwar entweder im Anfchluß an die Meſſe, oder — dann jedoch auf 
jedesmalige befondere Anordnung — als feierlicher gottesdienftliher Dankfagungsatt für 

15 fih. Regelmäßig fchreibt das Rituale Romanum den Geſang des Te Deum vor bei 
Dantprozeflionen, bei der Übertragung von Neliquien, bei der Errichtung eines Kreuz 
wegs; das Pontificale am Schluß der Biſchofsweihe und der Benebiltion eines Abts 
oder einer Abtiffin ; da8 Caeremoniale Episcoporum für den Schluß der Biſchofswahl 
und für den erjtmaligen Einzug des Biſchofs in die Kirche (vgl. auch Cap. 176, 6 

2 5.362 (Echtheit zweifelhaft) u. Cap. 252 ©. 212f. v. 895; 276 ©. 341 v. 869). — Schließt 
fih dad Te Deum unmittelbar an die Meſſe an, fo intoniert an Felt: und Sonntagen 
der Hebdomadar „Te Deum laudamus“, und der Chor fingt weiter. An gewöhnlichen 
Tagen intonieren die cantores jelbjt, in die Mitte des Chors tretend. Bildet die Ab» 
fingung des Te Deum einen gottesdienftlichen Aft für fi), jo wird es vom celebrans 
intoniert, der dann bei den Worten Te ergo quaesumus niederzufnien bat. Neben 
dem tonus festivus enthalten die römischen Choralbücher eine einfachere Weiſe (tonus 
simplex). Bezeichnenderweife wird das Te Deum mit dem Symbolum Athanasianum 
zu den N.T. Cantica gerechnet. Da es von Haus aus eigentli als Gefang der Ge: 
meinde gedacht ift und befonders bei Dankprozeſſionen zur ————— lam, waren Ver: 

0 deutſchungen ſchon für die katholiſche Kirche Bedürfnis. Eine ſolche findet ſich bereits im 
9. Jahrhundert (Thih Got lopemes ... f. 3. Grimm, Hymnorum veteris Eccle- 
siae XXVI interpretatio theotisca 1830); eine Proſa-Uberſetzung von 1389 ſ. Görres, 
Altdeutihe Volks: und Meifterlieder, Frankfurt 1817, ©. 329; eine ſolche in nieder: 
deutſcher Sprache |. Hoffmann von Fallersleben, Geſch. d. deutſchen K.Lieds ... 3. Aufl. 

35 Hannover 1861, ©. 357. Liedmäßige Umbdichtungen kamen erft nad Luthers Vorgang 
(j. unten) auf. Die Verdeutihung des Tertes führte allmählich auch zur Verdeutſchung, 
d. i. liedmäßigen Umbildung der Melodie. Sole j. in W. Bäumer, Das tatbol. deutiche 
Kirchenlied in feinen Singmweifen, I, Freiburg 1886, ©. 681 ff, Nr. 364. 365. Alle 
übrigen hat das ſog. „Deutjche Tedeum“: „Großer Gott, wir loben dich” verdrängt, das 

40 zum „earmen vulgare“ im Vollſinn des Wortes, zum kirchlichen Vollslied geworden 
iſt und auch in den Hlirchengejang der evangelischen Kirche feinen Weg gefunden bat. Der 
Tert ftammt von Ignaz Franz (geb. 12. Oktober 1719 zu Prozau im Frankenſteinſchen 
Kreife, zulegt Rektor des Alumnats in Breslau, geft. 19. Auguft 1790), erſchien eritmals 
in einem zunächſt unvollftändig gebliebenen kath. Geſangbuch 1772 zu Sagan (fpäter ver: 

5 vollftändigt zum „Vollftändigen Gejangbudh zum Gebrauche der kath. Kirdyengemeinden 
zu Sagan und der umliegenden Gegend, Sagan 1806) „Großer Gott, wir loben dich“ ; 
umgearbeitet in dem von Franz 1778 berausgegebenen „Allgemeinen und vollftändigen 
katholiſchen Gefangbuch”, Breslau, „Herr und Gott! wir loben dich“. Unter den Melodien, 
die auf diefen Text geichaffen worden find (fo von Pernetti ſ. Bäumfer, Das deutihe Te 

sdeum... K. M. J. Bud 1900, ©. 92), hat fich diejenige als die volfstümlichite be- 
bauptet, die fich erjtmals in dem 1774 erichienenen „Katholiſchen Geſangbuch, auf aller 
höchſten Befehl Ihrer k. k. apoſtoliſchen Majeftät Marien Therefiens zum Drud befördert” 
Wien, im Verlag der fatechet. Bibliothek, findet und jedenfalls nicht von dem Mannheimer 
Mufifer Peter Ritter herftammt (wie Jakob-Richter 1873 und H. Niemann, Mufil, Yerilon, 

55 6. Aufl. Leipzig 1905, ©. 1111 angeben), da diefer 1763 in Mannheim geboren iſt 
und die Melodie mit 11 Jahren geichaffen haben müßte. Der Urheber derjelben iſt noch 
nicht ermittelt. Manche haben ſchon an Michael Haydn, den älteren Bruder von Joſeph 
Haydn gedacht. — Für Luther war das Te Deum ſchon darum unentbehrlich, weil er 
Mette und Veſper beibehalten jehen wollte (f. Bd XIII ©. 34, 6. 24). Gerade das Te 

#0 Deum erjchien ihm bejonders wertvoll (f. o.). Worgetragen wurde es lateinisch oder deutſch 
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im MWechfelgefang: fo, daß „der Chor einen Vers und die Gemeinde hauſſen den andern, 
beztv. die ganze Kirch mit den Schülern (pueri) Vers um Vers”, wobei „ein fchuelgejell 
in dem fchuelerftull mitten in der Kirchen, oder auch der Opfermann“ die Gemeinde unter: 
jtügen fol, daß fie „fein ordentlih finge”. Für den Gebrauh in deutſcher Sprade 
fonnten ihm Profaüberfegungen, wie fie die erften Gejangbücher, jo die Erfurter Enchiri- 5 
dien (1526, 1527), Zwidau 1528, Breng 1529) brachten (ſ. Fiſcher, KL.-Lexikon ©. 138) 
nicht genügen. Er verbeutjchte daher den Hymnus nah Tert und Weife. Seine Bearbei: 
tung erichien zuerft in dem (bis jet nicht wieder aufgefundenen) Klugichen GB. von 
1529, und bat alle andern verdrängt. Mit Recht, denn „In der That ift das lateinifche 
Original von Luther ganz in deutſche Dichtung verwandelt worden, nad Sprache, wie 10 
nad Behandlung der Zeilenform” (F. Spitta, „Ein feite Burg ift unfer Gott”. Die 
Lieder Luthers in ihrer Bedeutung f. d. ev. KL., Göttingen 1905, ©. 347). Die Melodie 
ift unter ptetätvoller Wahrung des urfprünglichen Charakters der Liedform in fo genialer 
Meife angepaft, daß Job. Walther Luther geradezu als ihren Autor bezeichnen fonnte 
(E. v. Winterfeld, Ev. KG I, ©. 452). Im Gemeindegefang der evangelifchen Kirche 
bat der „ambrofianifche Lobgeſang“ troß Luthers genialer Verdeutſchung fpäter dem Liede 
Martin Rinkarts „Nun danfet alle Gott“ als dem „Deutjchen Te Deum“ der evange: 
lifchen Kirche weichen müfjen (Bd XVII, 15, 50). 

Zu der funjtmäßigen Bearbeitung, die das Te Deum reichlich erfahren bat, 
forderte neben feinem Charakter und Inhalt ganz bejonders feine liturgifche Verwendung 
zu einem felbititändigen Dankſagungsakt auf. Dabei hat fich die Tonfunft das einemal 
darauf beichränft, den Glanz und die Eindrudsfraft der gregorianifchen Melodie durch 
die Fülle der Harmonie und Vollſtimmigkeit, bezw. durch die Farbenwirkung inftrumen- 
taler Begleitung zu fteigern, indem fie diefelbe einfadh in das Gewand der Mehritimmig- 
feit fleidete oder zur Grundlage eines über ihr ſich aufbauenden polyphonen Tonwerfes 25 
machte. Das anderemal hat fie den Tert in völlig freier und jelbititändiger Weife be: 
bandelt, die einzelnen Strophen und darin ſich darbietenden Bilder zu abgerundeten, unter 
fih verbundenen Sägen geftaltet und jo da® Te Deum zu einem auf Solo- und mannig- 
fach unter ſich abgeftuften und kombinierten Chorgejang verteilten, mit der ganzen Farben: 
pracht des modernen Orcheſters ausgejtatteten Wechſel-Hymnus im großen Stil, zu einer 30 
monumentalen mufifalifhen Dankfeier entwidelt. (In der griechifchen Kirche vertritt bie 
Stelle des Te Deums der Öuvos dxddıoros |d. i. ftehend zu fingen], ein Dantlied für 
die Errettung von Stadt und Reich aus den Händen der Avaren (626), an Maria ge 
richtet, deren Fürbitte die Errettung verdankt wird; von den einen dem Diafon Georg 
Piſides (620/30 in Konftantinopel), von den andern dem Patriarchen Sergius von Kon— 36 
itantinopel zugefchrieben.) H. 4. Köftlin. 

— 5 
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Teellind, Eewoud, geit. 1629. — P. de la Rue, Geletterd Zeeland, Middelburg 
1734, 2. Druk, 1741 blz. 331 v.v.; B. Glaſius, Godgeleerd Nederland, 3 din. 's Hertogen- 
bosch 1851—56 in voce; Ritichl, Geih. d. Pietismus, I, ©. 124ff. 

Der Name der Familie Teellind nimmt in der Gefchichte der reformierten Kirche der 
Niederlande einen chrenvollen Pla ein; fie trägt infofern einen gemeinfchaftlichen «0 
Charakterzug, als ihre Mitglieder einer beitimmten Richtung und zivar der pietiftifchen 
angebört und für diefe mit Wort und Schrift geeifert haben mit dem Erfolg, daß fie ſich in 
tweitere Kreiſe verbreitete. Die Familie wird von zwei Brüderpaaren vertreten, von Eewoud oder 
Ewaldus Teellind und Willem Teellind, — der lettere der weitaus befanntejte aus diejem 
gelebrten Geſchlechte —, und Willems beiden Söhnen, Johannes und Marimiliaan Teellind. 45 

Eewoud Teellind wurde, einer angejebenen und reichen Familie entftammend, um 
1570 zu Zierikzee in der Provinz Zeeland geboren. Er war der ältejte von acht Kindern, 
und ftudierte, wie auch jpäter feine Brüder Johannes, Cornelis und Willem (f. d. A.) 
die Rechtswiſſenſchaft, in welcher fie alle fih den Doftorgrad erwarben. In den Jahren 
1598 und 1602 war er Bürgermeifter feiner Geburtsjtadt und im Jahre 1603 wurde so 
ibm das wichtige Amt des Generalfchagmeifters von Zeeland übertragen. Er war ein 
Mann von inniger Frömmigkeit und reinen Eitten. Sein Bruder Willem jagt von ihm, 
da er war „bon Gott gelehrt die Welt zu verachten, auch wenn fie uns zulacdht, ein 
lebendiges Beifpiel in feinem täglichen Thun und Laſſen gebend, daß man in der Welt 
leben, aud die Dinge der Welt im Überfluß genießen, und fie gleichwohl jo gebrauchen 55 
ann, al& gebrauche man fie nicht.” Er rühmt aud von ihm „es gelernt zu haben, die 
Mirde Chrifti, die Ehre Gottes, die Erbauung feines Volkes höher zu achten denn allen 
zeitlihen Vorteil der Sünde.” Und mie boch auch Woetius ibn achtete, ergiebt ſich 
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daraus, daß er ihn preift als „eximium et pium politicum, in Scripturis, si quis- 
quam, potentissimum“ und ihn jchildert als einen „vir omni invidia major, qui 
multos Theologos docere potuit.“ 

Trotz der großen Arbeitslaft, die mit feinem hoben Staatsamt verbunden war, 
5 wußte er für andere Arbeiten, zu denen ihn feine Liebe zu Kirche und Religion trieb, 
Zeit zu finden. Sein Eifer für firchlihe Angelegenheiten beftimmte ihn aud im Jahre 
1607 die Wahl zum Alteften der reformierten Gemeinde zu Middelburg anzunehmen, und 
im Jahre 1613 wurde er als folder wiedergewählt. Wor allem jedoch bat er ſich als 
Verfafler von praktiſch-theologiſchen Werfen einen Namen gemacht, obgleih er aus Be- 

10 fcheidenheit niemals unter feinem eigenen Namen jchrieb. Ein einzigesmal jchrieb er 
unter dem Pfeudonym Alexius Philopator (Querela Patriae: Dat is, Clachte des 
Vaderlants Over De teghenwoordighe swaricheden etc., Amfterdam 1617. Dieſes 
Schrifthen wurde ihm menigjtens von de la Rue t. a.p. und von Paquot, Memoires, 
V, 248 zugefchrieben), jedoch fein gemwöhnliches Pſeudonym, unter dem er jebr viele 

15 Schriften veröffentlicht bat und das ihn treffend charafterifiert war Ireneus Vhilaletius. 
Die Aufzählung feiner Schriften, von denen einige ſehr felten geworden find, findet man 
bei 9. €. Rogge, Bibliotheek der Contra-Remonstrantsche geschriften, blz. 236—238. 
Der Ton all diefer Schriften zeugt ſtets von einem aufridhtigen Schmerz und einem 
tiefen Ernſt. Er trauerte über die Zwoiftigleiten, die in feinen Tagen die Reformierte 

0 Kirche von Niederland bewegten, und fühlte den Drang, zum Frieden zu mabnen. Aber 
zugleich hielt er fich für verpflichtet immer wieder aufs neue auf ein gottieliges Yeben zu 
dringen. Obgleich er ſelbſt mit der reformierten Lehre volllommen übereinjtimmte, ſah er 
nur allzu deutlich die Gefahr, daß unter dem feurigen Eifer, mit welchem theologiſche 
Kragen erörtert wurden, die Praris des chriftlichen Lebens zurüdgebrängt werben könnte. 

35 Mohl wurde er infolgedefien von manchen befchuldigt, zu großen Wert auf die guten 
Werke zu legen, doch war fein Wort nicht vergeblich gefprochen. Viele ließen ſich denn 
auch durch ihn und feinen Bruder Willem zu einem frommen und heiligen Yeben er: 
mahnen und auftveden, und feine asfetifchen Schriften fanden bereits damals und nod 
lange danach, ja jelbjt noch in unfern Tagen, viele Leſer. Er und fein Bruder, durch 

0 den Umgang mit englifhen Glaubensgenofjen in ihren Überzeugungen beitärkt, find zu 
Vorläufern der niederländiichen Pietiften des 17. und 18. Jahrhunderts getvorden, und 
haben in ziemlich weiten Kreifen den Grund zu einem praftifchen Chriftentum mit myfti: 
icher, und in gewiſſem Sinn asketiſch gefärbter Lebensanſchauung gelegt. — Ein auf 
jeine Anregung bin im Jahre 1607 unternommener Verſuch, die Aufrichtung einer Uni: 

85 verfität in der Provinz Zeeland herbeizuführen, glüdte nicht (vgl. Engelberts, Willem 
Teellinf blz. 23—25). 

Eewoud Teellind ftarb im Jahre 1629. Seine begabte Tochter Cornelia war ibm 
—— Nach zweijähriger Ehe ſtarb fie im Alter von 19 Jahren. Ihre Schweiter 

ujanna veröffentlichte nach ihrem Tode von ihrer Sand „Een corte belijdenisse 
40 des gheloofs“ und einige erbauliche Gedichte (HZierikzee 1616, 54° druk 1625). 

S. D. van Been. 

Zeellind, Johannes, geft. 1674. — P. de la Rue, Geletterd Zeeland, blz. 169 v. v.; 
B. Glaſius, Godgeleerd Nederland III, 423; G. ®rolithert, Vlissingsche Kerkhemel, Vliſ— 
fingen 1758, blz. 123— 130, 

45 Johannes Teellind war der jüngjte Sobn von Willem Teellind (ſ. d. A.) und 
wurde zu Middelburg, wo fein Vater Prediger war, geboren. Nah langem Aufenthalt 
in England, wo er Prediger zu Maidſtone war, wurde er im Jahre 1641 nach Wemeldinge 
auf der Inſel Zuid-Beveland (Prov. Zeeland) berufen. Im Jahre 1646 berief man ibn 
zum Prediger an die englifche Gemeinde zu Middelburg, um dort für eine bejtimmte 

50 Friſt Petrus Gribius, der auf zwei Jahre für den Dienft in der Kirche von Brafilien 
beurlaubt war, zu vertreten. Zurüdgelehrt in feine eigene Gemeinde, wurde er im Jahre 
1649 nad) Blifängen berufen, wo er bis zu feiner Überfiedlung nad Utrecht im Jahre 
1654 im Amte var. In diefer Stadt wurde er tief in den Streit über die firchlichen 
Pfründen vertidelt; er verteidigte mit allem Eifer das Recht der Kirche auf ibren Beſitz, 

55 während er auf das hartnädigfte das Recht der Obrigkeit über kirchliche Angelegenbeiten 
bejtritt. Dadurch zog er ſich den Hab der einflugreichen Kreife, die aus den kirchlichen 
Pfründen Nugen zogen, zu, fo dab infolge davon der Magiftrat der Stadt ihm und 
jeinem Amtsbruder Abr. van de Velde im Jahre 1660 den Aufenthalt in der Stadt 
und Provinz Utrecht unterfagte. Er mußte feine kranke Gattin und ein fterbendes Kind 
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zurüdlafien. Noch in demjelben Jahre wurde er Prediger zu Arnemuiden bei Middel- 
burg, Anfang 1661 zu Kampen und im April 1674 zu Leeuwarden, two er aber jchon 
am 7. Mai 1674 ftarb. (Mit Unrecht nennen Vrolikhert und Sepp [PRE?, Bd XVIII, 
S. 297) das Jahr 1663 und de la Nue und Glafius das Jahr 1673 als fein Sterbe- 
jabr. Vgl. T. A. Romein, Naamlijst der Predikanten van Friesland, Yeeuwarden 5 
1886, biz. 26). 

Er war in allem ein Geijtesverwandter feines Vaters und feines Oheims Eewoud 
Teellind. Mit jeinem Bruder Theodorus (1660 ald Prediger zu Reneſſe geftorben) begann er 
die Herausgabe der Schriften feines Vaters, von der drei Teile (1659, 62, 64) erichienen. 
Die beiden legten Teile gab er nach feines Bruders Tod allein heraus. In der Vor: 10 
rede zu dem zweiten Teil klagte er ſehr über die „Atheisterij“ feiner Zeit, worunter er 
die Eorglofigteit des Lebens veritand. Er ſah wohl nod Glauben, aber es war ein 
bloß biftorifcher Glauben. Das Chriftentum muß fih im Leben erweifen. Auch er nahm 
den Rubm mit fi ins Grab, nicht nur durch feine Predigt, fondern ebenfofehr durch 
feinen Xebenswandel auf Heiligung gedrungen zu haben, ohne die niemand den Herrn 
jeben wird. Als ftrenger Sittenrichter wußte er, als er noch Prediger in Vliffingen war, 
bei der Regierung diefer Stabt den Beichluß durchzufegen, daß die Stadtthore am Sonn: 
tag nur für Neifende geöffnet wurden, ein Gebraud, der nad feinem Tode noch lange 
in Vliſſingen, Middelburg und anderen Städten beibehalten wurde. 

Johannes Teellind war ein gottesfürchtiger, eifriger, berebter und gelehrter Mann. 20 
Er hatte zwar den Geift, nicht aber auch die Feder feines Vaters geerbt. Nur wenige 
Schriften haben wir von ihm, im ganzen nur vier, nl. Den Vrugtbaermakenden Wyn- 
stok Christus, Rampen 1666; Christus in den Christen blyvende, zynde het 
twede deel van den vrugtbaermakenden Wynstok Christus, Kampen 1666; 
Den Christen uyt Christo vrugtbaerheyd trekkende, zynde het derde en % 
laetste deel van den Wynstok, Sampen 1667, und eine Predigt über Pf 119, 50, 
betitelt „De levendigmakende kracht van Gods beloften“, worin er die asfetifch- 
geſetzliche Dentweife, die bei vielen Woetianern bervortrat, Fräftig beftritt. Dieſe wenigen 
Schriften ſtehen in voller Übereinftimmung mit denen feines Vaters. ©. D. van Been. 

— 5 

Teellind, Maximiliaan, geit 1653. — P. de la Rue, Geletterd Zeeland, blz. 171 v. v.; 80 
B. Glaſius, Godgeleerd Nederland III, 423, 424. 

Marimiliaan Teellind war der ältefte Sohn von Willem Teellind (ſ. d. N). Die 
gewöhnlidhe Angabe, dak er zu Midbelburg am 26. April 1602 geboren fei (de la Aue 
und Glafius) ift unridhtig, da feine Eltern damals nicht allein noch nicht verheiratet, 
fondern nicht einmal miteinander befannt waren. Die Angabe von Paquot (Memoires, 35 
Souvain 1665, V, 259) „il naquit A Middelbourg vers 1618” ift von der Wahr: 
beit noch weiter entfernt. Er ift vielmehr zu Angers in Frankreich während einer Reife, 
die feine Eltern gegen Ende des Jahres 1606 aus und unbelannten Gründen dortbin machten, 
geboren (vgl. W. J. M. Engelberts, Willem Teellind, Amjt. 1898, blz. 21. 22). Er folgte 
dem Vorbild feines Vaters und wurde Prediger. Im Alter von 20 Jahren trat er das 10 
Amt bei der englischen Gemeinde zu Vliffingen an (11. Juli 1627). Schon im folgenden 
Jahre wurde er Prediger an der reformierten Gemeinde zu Zierikjee, dann im jahre 
1640 zu Mibdelburg, wo er am 26. November 1653 verſchied. 

Somohl durch die Herausgabe von Schriften aus feines Vaters Nachlaß, als dur 
feine eigenen Schriften bat er auch mitgewirkt an der Beförderung eines praktisch ge 45 
richteten Chriftentums. Doch bat er fich viel weniger als fein Water und fein Bruder 
als asletiſcher Schriftfteller bekannt gemacht, da er ſich mehr mit der Abfaffung von po: 
lemifchen und politischen Schriften beichäftigte. Das Werk feines Waters „De Worste- 
linghe eenes bekeerden Sondaers ofte Grondighe verelaringhe van den rechten 
Sin des VII Capittels tot den Romeynen“ gab er mit einer Widmung aus feiner 50 
Hand heraus (Bliffingen 1631). Dieſe Widmung entbält viele hiſtoriſche Einzelbeiten über 
die Familie Teellind. An den zweiten Drud von feines Vaters „Huysboeck“, einer 
Erklärung des Katechismus (1° dr. Midvelburg 1639, 2° dr. 1650), fügte er eine 
„Verelaringhe ende toeeygheninge over de thien Gheboden ende het Ghebedt 
des Heeren“ von feiner eigenen Hand binzu. Noch andere Schriften feines Waters gab 55 
er beraus, u.a. mit einer Vorrede die „Laetste predikatien“ desfelben (Amſterdam 
1647). Er war ein warmer Anhänger des Haufe Oranien und ergriff, nad) dem miß— 
glüdten Anfchlag des Bringen Willem IT. auf Amſterdam Partei für den Statthalter 
gegen die Regierung von Amfterdam, indent er eine binterlafjene Schrift feines Vaters („Den 

Fu 
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Politycken Christen, ofte Instructie voor alle hooge en leege Staets-persoonen, 
wijsselyck voorgehestelt, door den conincklijeken prophete David in den 101 Psalm. 
Tot destructie vande hedendaegsche Machiavelsche wijsheydt, om op een 
recht Compas den Hemel wel te bezeylen“, Mibbelburg 1650. Sehr felten) dem 

5 Statthalter widmete und diefe Widmung auch noch bejonders veröffentlichte („Vrijmoedige 
aenspraeck aen syn Hoogheyt, de Heere Prince van Oraengjen ete., Midvelb. 
1650). Diefe Schrift erregte den Unmillen des Dichterd Wondel, der ein paar fcharfe, 
in einer des großen Dichters unwürdiger Schimpf- und Scheltſprache abgefahte Gedichte 
gegen ihn veröffentlichte, wofür er aber wiederum von einem Ungenannten ſcharf ange 

ıw griffen wurde (vgl. De werken van Vondel, door Mr. J. van Lennep VI, 84 v. v.). 
Seine politiihen Schriften brauchen bier nicht erwähnt zu twerden. Ganz in dem 

Geift und der Richtung der Teellinds blieb er jedoch in feiner „Christelicke onder- 
wijsinge in de leerstukken des geloofs, tot bericht van die haer ten H. avond- 
male willen begeven“ (Mivdelburg 1652, 1664). S. D. van Been. 

15 Teellind, Willem, geft. 1629. — J. van der Baan en P. D.de Vos, Genealogie 
Teelink (afzonderlijke overdruk uit het Maandblad van het Genealogisch-heraldiek ge- 
nootschap „De Nederlandsche Leeuw“; ®. de la Rue, Geletterd Zeeland, biz. 334 v. v.; 
H. M. C. van Ooſterzee im Jahrbuch „Zeeland“ von 1853; B. Glafius, Godgeleerd Neder- 
land III, 418—422; Ritſchl, Geſchichte des Pietismus 1, 124ff.; 9. Heppe, Geſchichte des 
Pietismus und des Myſticismus in der ref. Kirche, namentlich der Niederlande, Leiden 1879, 
©. 106jf.; F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, Middelburg 1893, 2de deel; W. J. M. 
Engelberts, Willem Teellinck (Proefschrift), Amjterdam 1898. — Viele jeiner Schriften jind 
gefammelt und in „De wercken van Mr Willem Teellinck*, herausgegeben von feinen Söhnen 
Johannes und Theodorus (1659, 1652, 1664), andere find von jeinem Sohn Marimiliaan 

25 herausgegeben. Eine Blumenleje daraus und eine Ueberſicht darüber gab Franc. Ridderus 
unter dem Titel „De mensche Godts*, Hoorn 1656, in 4", 

Willem Teellind war eines der acht Kinder (vier Söhne und vier Töchter) von 
Jooft Teellind, der verſchiedene hohe politifche Amter befleidete, und Johanna de Jonge. 
Er war, der jüngite Sohn und wurde zu Zierikzee am 4. Januar 1579 (nit 1580) ge: 

30 boren. Über feine Jugend ift nur fehr wenig befannt. Obwohl er urſprünglich Theologie 
jtudieren wollte, widmete er ſich der Rechtswiſſenſchaft. Er bat, das fteht feit, im Aus: 
land jtubiert, denn im Jahre 1600 war er ald Student an der jchottifchen Univerfität 
St. Andreivs eingefchrieben und am 28. September 1603 promovierte er zu Poitiers in 
Frankreich zum Yicentiat und Doctor utriusque Juris. Nach feiner Promotion begab 

35 er fih nad England, wo er u. a. einige Monate ſich in einem Kreife von puritanifcdyen 
Pietiften zu Bambury aufbielt. Auch fam er in perfönlicdhe Berührung mit Männern 
wie John Dod zu Cambridge und Arthur Hilderfum zu Aſhby-de-la-Rouch. Das prak— 
tische Chriftentum diefer Männer, die nicht allein auf die Lehre, ſondern vor allem auf 
das Leben den Nachdruck legten, zog ihn außerordentlih an. Der Verbleib in England 

40 war für ihn von großer Bedeutung. Zunächſt lernte er bier die Praxis der Gottieligleit 
fennen, die er fpäter durch fein Leben und feine zahllofen Schriften jo fräftig befördert 
hat. Dann fam er bier nady Gebet und Falten mit feinen Freunden zu dem Entſchluß, 
Prediger zu werden. Nach fiebenjährigem Aufenthalt im Ausland kehrte er nun nad 
Niederland zurüd, um zu Leiden Theologie zu ſtudieren. Vorher jedoch hatte er ſich im 

15 Jahre 1604 mit Martha Grijns (au) Martha Angelica Greendon genannt), aus Derby 
gebürtig, verheiratet. Nachdem er nur furze Zeit zu Yeiden unter Yucas Trelcatius d. J. 
jtudiert hatte und dann für das geiftliche Amt geprüft tworden war, wurde er am 
4. Oftober 1606 zum Prediger der reformierten Gemeinde zu Haamftede und Burcht, 
nabe bei feiner Geburtöjtadt, berufen. In diefer Gemeinde berrfchte ein zügellofer Geift, 
doch Teellind bat fieben Jahre bier mit viel Segen in feinem Amte gewirkt. Im Augujt 
1613 erhielt er einen Ruf nad Middelburg, wo er im November desfelben Jahres in 
fein Amt eingeführt wurde. Als Amtsbruder fand er bier u. a. Franc. Gomarus (ſ. d. 
U. Bd VIE. 763) und Ant. Walaeus (f. d. A.) vor. 

In Middelburg bat er mit außergewöhnlichem Eifer und mit viel Erfolg gearbeitet. 
Seine ganze Perſönlichkeit war eine Predigt des praktiſchen Chriſtentums. Er war zu: 
gänglih und freundlid im Umgang, jab niemand nad) den Augen, fuchte das Seine nicht, 
war febr verträglich, wo das möglich war, und ohne feine Überzeugung zu verleugnen. 
Dur feinen riftlihen Wandel erbaute er andere, und fein bäusliches Yeben war ein 
Vorbild für die Gemeinde. Seine Lebensweiſe war in allem äußerft einfach. Des Sonn: 

so tags betwirtete er ftets einige Arme an feinem Tifch, wie er auch gerne Fremdlinge be- 
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berbergte. Unnütze Geſpräche wurden im feinem Haufe nicht geduldet. Seinen Kindern 
(drei Söhnen und zwei Töchtern) lieh er eine chrijtliche Eruiehung angebeiben, und bie 
bäusliche Zucht wurde ftreng gehandhabt. Er mwucherte mit der Zeit und war uner: 
müdlich im Predigen, Hatechifieren, Beſuchen in der Gemeinde, Tröften der Kranken und 
der Ermahnung an alle. Außerdem fand er noch Zeit, eine Menge Werke zu fchreiben. 5 
Abgefehen von dem, was bereit3 zu feinen Lebzeiten veröffentlicht worden war, fand ſich 
bei feinem Tod noch eine Anzahl von Abhandlungen in feiner Handichrift, jo daß nad) 
einer Mitteilung feines Sohnes Marimilian (Widmung von Worstelinghe eenes be- 
keerden Sondaers, blz. 5) er nicht weniger denn 127 Schriften verfaßt hat. So hat 
er fich wörtlich im Dienft feines Herrn verzehrt. Obwohl er erſt fünfzig Jahr alt war, 
war feine körperliche Kraft aufgezehrt, als er, nach kurzer Krankheit, am 8. April 1629 
fanft entichlief zur großen Betrübnis der ganzen Gemeinde. „Summa religionis 
Christianae est imitari quem colis“. Diejes Wort Auguftins hat er wahr gemacht, 
dadurch, daß er chriſtlichen Glauben und chriftlices Handeln miteinander verband. 

E3 würde zu weit führen, die Titel aller von Teellind verfaßten Schriften bier 
anzuführen; im Grunde iſt es auch nicht nötig, da die bedeutendften von Heppe und Ritjchl 
angefübrt und befprocen find. Außerdem fann jeder, der wiſſen will, was Teellind ges 
fchrieben hat, eine vollftändige Aufzählung und ausführliche Beſprechung davon in ber 
oben angeführten Doktoraldiliertation von Engelberts (blz. 43—92, 211—223) finden. 
Viel wichtiger ift bier die Beantwortung der Frage, welchen Urfachen der ſtets weiter um 20 
ſich greifende Einfluß der Schriften diejes Mannes zugefchrieben werden muß? Dazu ift 
feineswegs nötig, daß man ſich zuerft darüber ausfpreche, ob er zu der pietiltiichen oder 
myſtiſchen Richtung gerechnet werden müſſe; am richtigften wird es fein, wenn man jagt, 
daß er als Pietijt begonnen und ala Myſtiker geendet habe. (Siebe fein: „Het nieuwe 
Jerusalem, vertoont in een 'tsamensprekinghe tusschen Christum ende Mariam, 3 
sittende aen sijn voeten“, Mibd. 1635. In diefer Schrift läßt er thatſächlich die 
läubige Seele in zarter Gemeinſchaft mit Jejus zu einer Seele werden.) Der Pietismus 

jtellt Ortbodorie in der Lehre oben an, um dann allmählich zur Überzeugung durchzu⸗ 
dringen, daß es noch etwas Höheres gebe als Orthodorie, nämlich einen unmittelbaren 
Umgang der Seele mit Gott und dem Herrn; der Pietismus trägt denn auch kein Be— so 
denken, eine ecelesiola in der ecelesia zu jtiften (auch Teellind war ein Freund von 
Konventifeln, wie er auch folde bei fih im Haufe zur Beiprehung von religiöfen 
Fragen abbielt), und fommt endlich zu dem Rejultat, daß die Gemeinjchaft mit dem 
Heren einen böheren Wert habe, als die mit den Brüdern im Glauben. Indeſſen wird 
der Natur der Sache nad) der Pietismus ſtets mehr Anhänger finden als der Myſticis- 35 
mus, da jener der Lehre einen hohen Wert zufchreibt und das WVerbleiben in der Ge 
meinfchaft mit der Kirche als Lebensbedingung hochſchätzt, was diefer befanntlich nicht thut. 

Zeiten von ſcharfem Streit auf dogmatischem Gebiet find nicht befonderd fruchtbar 
im Hervorbringen von geiftiger Nahrung, die den Bebürfnifien der Seele genügt; das Dog: 
matifieren beſchäftigt zwar den Verftand, läßt aber am meisten das Herz kalt. In den Tagen 40 
der Remonftranten und Kontraremonftranten haben gewiß Taufende nad etwas anderem 
verlangt ala nad Büchern und Traftaten über die brennenden Streitfragen, welche für 
das Auffafiungs- und Begriffsvermögen ſehr vieler überdies viel zu bodh waren. Ein 
Mann, deſſen Ortbodorie über allen Zweifel erbaben war und der den Mut bejaß, den 
boben Wert eines gottieligen Lebens in das rechte Licht zu ſetzen und auf die Erfüllung 4 
der den Chriften vorgefchriebenen Prlichten anzudringen, mußte in einer ſolchen Zeit un: 
bedingt Anhänger finden. Ein folder Mann war Willem Teellind, wie auch ſein älterer 
Bruder Eewoud (ſ. d. N). Ein Geiftesfind des in England eben auftauchenden Purita- 
nismus verpflanzte er diefen in fein Vaterland, bütete fih aber wohl, es auf eine Weife 
zu tbun, welche Anſtoß erregen fonnte, vielmehr wählte er grade diejenigen Formen, so 
welche in feinem Waterlande gewünſcht wurden, bejonders Traftate in durch und durch 
hräftiger Spradye voll biblifcher Worte und überhaupt von biblifhem Geift durchweht. 
Seine Schriften fanden dann auch, wie die vielen Neudrude, die von verfchiedenen fogar 
bis in unfere Zeit bergeftellt wurden, betweifen, ihren großen Leſerkreis. Voetius, der 
ibn einen zweiten, aber reformierten Thomas a Kempis nennt, befennt, daß durch fie 5 
feine Augen geöffnet und fein Herz beivogen worden ſei, auf daß er viele Dinge befjer 
erfennen und bedenken gelernt babe. Daß Teellind die Reformierten auf ihre Gebrechen 
aufmerljam machte und ftets zu einem gottjeligen Leben anfpornte, zog ibm von einigen 
die Beichuldigung zu, daß Reinheit in der Lehre bei ihm nichts gelte, und daß «8 bei 
ibm nicht darauf anfäme, was man glaubte, wenn man nur gottfelig lebe. Die Be: w 

— 0 
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ihuldigung jchmerzte ihn fehr, aber fie bielt ihn nicht ab von dem Ziel, daß bei allem 
ihm vor der Seele ftand, nachzujagen: Neformation auf jedem Gebiet, auch auf dem 
— der Kirche, deren trauriger Zuſtand von Zerriſſenheit ihm zum tiefen Leidweſen 
gereichte. 

5 Als Prediger war er in erfter Linie Bußprediger. Zierlich gefeilt oder hochtrabend 
waren feine Predigten nicht, doch praftifch, einfach und verftändlich, jelbft dann und wann 
ein wenig platt. Der Inhalt war rein biblifh, der Ton ftets ernft, während jie eine 
gewaltige Beredſamkeit und innige Überzeugungstraft anziehend machten. Woetius, der 
ihn zwei- oder dreimal hörte, erklärt, feit diefer Zeit fjei fein Wunfch geweſen, daß er 

10 jelbjt und alle Prediger Teellinf in der Weife und in der Kraft feiner Predigt nad: 
folgen möchten. Einer feiner Zeitgenofjen urteilte, daß ettvas vom Geifte des Elias in 
ihm wohnte. 

Als Vorkämpfer der Sonntagsrube jchrieb Teellind ganz im Geifte der Bejchlüfje 
der großen Synode von Dordredt, ein Werk, betitelt: „De Rusttijdt ofte tractaet 

ı5 van d’onderhoudinge des christelijken Rust-dachs, die men ghemeynlyck den 
Sondach noemt“ (Rotterdam 1622), woraus fein Bedürfnis, das religiöfe Leben 
metbodifch zu regeln hervorgeht. — Ferner gereicht es Teellind zu unvergänglicher Ehre, 
daß er in Niederland der erfte reformierte Theologe geweſen ift, der die Kirche auf ibre 
Aufgabe, den Heiden das Evangelium zu bringen, hintwies, wie aus der Widmung jeiner 

20 Schrift hervorgeht „Ecee Homo, ofte Ooghen-salve voor die noch sitten in 
blintheydt des ghemoedts euz“ (Middelburg 1622), wie auch aus feinem „Davids 
Danckbaerheyt voor Gods weldadicheyt“ (Amjterdam 1624), worin er vor allem die 
Weſtindiſche Kompagnie zur Förderung der Miffion in Brafilien auffordert. Sicherlich 
ift 68 zu einem großen Teil das Verdienft von Teellind, daß fortan die Miffion in Niederland 

235 zu Herzen genommen wurde. — Einen Beweis für fein mitfüblendes Gemüt gab er, als 
er mit feinem Middelburgfchen Amtsbruder Gillis Burs eifrig und mit gutem Erfolg 
die Bemühungen des Genfer Profeſſor der Theologie B. Turretinus unterjtügte, der nad 
Niederland gelommen war, um finanzielle Unterftügung für die Stadt und die Nepublit 
Genf zu erwirken, die durch den Herzog von Savoyen und andere Feinde der protejtan- 

80 tifchen Religion in große Bedrängnis gebradyt worden war (vgl. Brandt, Historie der 
Reformatie IV, 758, 759). 

Der Einfluß, den Teellind noch auf jpätere Gefchlechter ausgeübt bat, darf nicht 
gering geſchätzt werden. Voetius und Amefius empfablen die Lektüre feiner Schriften 
dringend an und bejonders erjterer berief fich oft aufibn. %. van Lodenſteyn (ſ. BoXIS.572), 

35 obgleich im Asketismus über Teellind binausgebend, war doch einer feiner Anhänger und 
behandelte in jeinem Freitagszuſammenkünften vor zahlreichen Hörern feinen „Sleutel 
der Devotie ons openende de Deure des Hemels“ (Amjterdam 1624). Und in 
der „weitergehende Reformation” des 18. Jahrhunderts, deren Organ unter anderen Schor— 
tingbuis (f. Bd XVII ©. 747) war, famen die Gedanken Teellinds, obwohl nicht immer gleich 

so unverfälicht, mit zuMort. Doch auch über die Grenzen feines Vaterlandes hinaus wirkte 
fein Einfluß längere Zeit nad. Ber Samuel Netbenus, Unterevd, Wilhelm Dieterici 
und Terjteegen ijt diefer Einfluß deutlich merkbar, ebenſo bei Deutjchlands großem refor: 
mierten Theologen Fr. Ad. Yampe, der fich öfters auf Teellind beruft. Einzelne feiner 
Schriften (u. a. „Soliloquium“ und „Das Neue Jerufalem‘) wurden fogar ins Deutfche 

45 überjegt (Kafjel 1693). ©. D. van Been. 

Telesphorus, angeblihb Bapft, 127—137. — Zafle ©. 6; Lipſius, Chronol. d. röm. 
Biſchöfe, Kiel 1869, S. 170, 184, 190: Dverbed, Studien zur Geſchichte der alten Kirche, 
Schloß-Chemnitz 1875, S. 1393 Keim, Rom und das Ghrijtentum, Berlin 1881, ©. 571; 
Langen, Geſchichte der römischen Kirche bis zum Pontifitate Leos J. Bonn 1881, ©. 103 ff.; 

50 Harnad, Geſch. der alichr. Litt. II, 1, Leipz. 1507, ©. 144. 

Nach der älteften römischen Biichofslifte war Telesphorus von 127—137 römiſcher 
Biſchof, als Nachfolger Sirtus' I. und Vorgänger Hygins. In Wahrheit war der monar: 
chiſche Epiſtopat der römischen Gemeinde in diefer Zeit noch fremd. Irenäus III, 3, 3 
und Eujebius betrachten T. als Märtyrer; aber Eufebius mwiderfpricht fich felbit, indem 

55 er das Martyrium in feiner Kirchengejchichte in das erfte Jabr des Antoninus Pius 
(138), in feiner Ghronif in das 18. Jahr des Hadrian (135) verlegt. Völlig wertlos ift 
die Notiz fpäterer Quellen, daß T. die 40tägige Faftenzeit feitgejegt und das Gelebrieren 
der Meſſe in der Nacht vor dem Feſte der Geburt des Herrn angeorbnet babe (Lib. pont. I, 
©. 12 der Ausgabe von Mommien). Zöpffel 7) Hand. 
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Teller, Nomanus, geft. 1750. — Programm der Leipziger Univerfität „Memoria 
Telleri“ verfaht von Prof. eloqu. J. E. Kapp in Beiträge zu den Actis historico-ecclesiasticis, 
Weimar 17467. II, 377; danadı Dietmann, die gejamte der ungenderten augsb. Conf. zu: 
gethane priefterſchafi in dem Churf. Sachſen. Dresden u. Leipzig, T. I Bd2 ©. 22775. (auch 
verfönlide Erinnerungen); (MN. Krigel) Nützliche Nachridten von denen Bemühungen derer 5 
Belehrten und anderer Begebenheiten in Leipzig auf das Jahr 1750, ©. 634f.; Unpartheiiſche 
Kirchenhiitorie Alten und Neuen Teitamentes, Jena 1754, TIL, 1009$.; E. H. Albrecht, Sächſiſche 
ev.:lutb. Kirchen: und Predigergeidichte, Leipzig 1800, S. 323f.; Hirſching, Hiſtoriſch-litte— 
rariihes Handbuch berühmter und dentwürdiger Perſonen, Leipzig 1810 XIV, 127 f. Großes 
vollit. Univerſallexikon, Leipzig 1744, XXXXIV, ©. 679; Köcher IV, S. 1044; Meuſel, 10 
Serifon der vom Jahre 17501800 verftorbenen deutichen Scriftiteller, Leipzig 1815, Bd 14 
©. 205.; Schmerſahl, Zuverläffi — Nachrichten von jüngſt verſtorbenen Gelehrten, Zelle 1748, 
S. 751 [nit ganz zuverläſſigſ; I. J. Moſer, Beitrag au einem Lerico der jept lebenden 
— und Reformierten Theologen, Züllichau 1740, S. 697 f. |unvolljtändig); Goetten, 
Das jetzt lebende nelehrte Europa, Braunſchweig 1736, II, . 782 /umvollftändig'; Unſchuldige 
Nachrichten 1750, ©. 984; Neue Zeitungen von gelehrten Sachen auf das Jahr 1750, Leipzig 
[eitiert al& Leipziger gelehrte Zeitun en) 6997., 779f.; Beiträge zu den Erlangiihen gelehrten 

auf das Jahr 1750, — &. 750 
Schriften in — Kirn in Beiträge zu den Actis II, ©. 387f.; Diet: 

mann II, ©. 2325.; Meujel S 20f.; Unpartheiiſche Rirchenbiftorie TIL, ©. 1011 [mit 20 
Angabe der Rezenfionen]. 

Romanus Teller wurde als Sohn des Arhidiafonus an der St. Nikolaifirhe in 
Leipzig Nomanus Teller am 21. Febr. 1703 zu Leipzig geboren, bezog 1719 die Uni: 
berfität Leipzi ig und widmete ſich hier dem Studium der Philoſophie und Theologie unter 
Cyprian, Schmidt, Olearius, beſonders aber J. G. Pfeifer Jocher III, 1493). 1720 2 
wurde er Baccalaureng, 1721 Magifter der Philoſophie, 1723 Baccalaureus der Theo⸗ 
logie und durfte nun bomiletifche und eregetifche Vorlefungen halten. Im — Jahre 
Katechet an der Peterslirche, wurde er nach kurzer Wiriſamkeit in Merſeburg 1730 31 
Anfang 1731 Prediger und oberſter Katechet an der Peterslirche, 1737 Subdiakonus an 
St. Thomas. 1738 erhielt er einen Ruf nach Hamburg an die Nilolailirche (nicht durch 30 
eine Deputation nach Dresden, auch nicht am die Johanniskirche, eine Behauptung, die 
im Univerfitätsprogramm aufgeftellt, von einem Hamburger erregt bejtritten wurde, Leipz. 
gel. Zeit, 1750, ©. 7797. Nütliche Nachrichten ©. 638). 1739 wurde er Diafonus an 
ber 7 bomastirche, und nachdem er von 1740 an an ber Peterskirche tbätig geweſen, 1745 
Baftor an der Thomastirche. 85 

Zu gleicher Zeit war er auch in akademiſchem Berufe thätig. 1738 befam er eine 
außerordentliche Profeſſur der Theologie, 1739 promovierte er zum Licentiaten, 1740 rüdte 
er zum ordentlichen Profefjor auf und erhielt 1741 die Würde eines Doktors der Theo: 
logie. 1745 wurde er Kanonikus des Stiftes Zei und 1748 Affeilor des BIER 
aber ſchon am 5. April 1750, wenig über 47 Jahre alt, ging er beim 

Unter feinen zahlreichen Schriften ift zu nennen das og. Englifche Bibelwerk: ‚Die 
Heilige Schrift Alten und Neuen Teftaments nebit einer vollitändigen Erklärung derſelben, 
welde aus den auserlejeniten Anmerkungen verſchiedener engländiicher Schriftiteller zu: 
fammengetragen und zuerſt in franzöfiiher Sprache an das Licht gejtellt, nunmehr aber 
in dieſer deutſchen UÜberſetzung auf das Neue durchgeſehen und mit vielen Anmerkungen 45 
und einer Vorrede begleitet tworden”. Yeipzig 1749—70, 19 Bände. Die Überjegung in 
das Deutfche war von dem GSubreftor des Gymnaſiums in Gera M. J. D. Heyde ver— 
faßt; die Anmerkungen waren aus engliſchen Schriftſtellern zuſammengetragen, trugen 
alfo reformierten Charalter. Romanus Teller hatte die Aufſicht, er fügte eigene An— 
merfungen bei, da wo er etwas zur Erklärung oder Beweiſung für nötig erachtete, vor— 50 
nebmlich, wo ihm „etwas vorgefommen, das nach dem Lehrbegriffe derer, die fih Nefor: 
mierte nennen, eingerichtet oder fonit anſtößig geweſen und eine genauere Prüfung und 
Beurteilung erfordert bat” (Vorrede). Teil 1 und 2 find von R. Teller herausgegeben, 
Bo 3—11 von J. N. Dieftelmair, Profeifor der Theologie und Archidiafonus an der 
Stadtlirche zu Altdorf, die legten 6 Bände beforgte J. Bruder, Paſtor zu St. Ulrich in 5 
— (PRE IIT, 81; A. W. Meyer, Geſchichte der Schrifterllärung ſeit Wiederher— 

ung der Wiſſenſchaften, Gotungen 1809, 5, 685; Ed. Reuß, Die Geſchichte der hl. 
— NIE, 6. Aufl. Braunſchweig 1887, 3 567: Gaß, Geſchichte der proteftantifchen 
Dogmatif, Berlin 1862, III, 235). P. Wolff. 

— or 

Teller, Wilbelm Abrabanı, geit. 1804. — ADB 37, 505; Vita in Nova acta @ 
historieo-ecelesiastica, Weimar 1764, 33. Teil V, 1325.; F. Nicolai, Ehrendentmal des Herrn 
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D. Zeller in Abhandlungen der Kgl. Atademie der Wiſſenſchaften in Berlin aus den Jahren 
1804—17, Berlin 1815, S. 40f.; bejonder8 abgedrudt ald „Gedächtnisſchrift auf Teller“, 
Berlin 1807; J. E. Troſchel, Gedächtnispredigt auf Teller, Berlin 1805; Meujel, Das ge- 
lehrte Teutichland, Lemgo 1800, VIII, 145, X, 736. Biographie universelle ancienne et 

» moderne, Paris u. Leipzig 41, 125; E. H. Albrecht, Sächſiſche ev.-uth. Kirchen: u. Prediger: 
geichichte, Leipzig 1799, I, 254; 5. 8. ©. Hirihing, Hiftor.:litterar. Handbuch, Leipzig 1810, 
XIV, 1305.; 9. Döring, Die deutſchen Kanzelredner des 18. und 19. Jahrhunderts, Neu: 
itadt 1830, ©. 506f.; ©. Bauer, Gallerie hijtoriicher Gemählde aus dem 18. Jahrhundert, 
Hof 1806, V, 418f. 

10 %. U. Dorner, Geſchichte der protejtantiihen Theologie, Münden 1867, ©. 700, 710, 
713; Gab, Geſchichte der protejtantifchen Dogmatit, Berlin 1867, IV, 83, 86, 206j., 446; 
6. Frank, Geſchichte der proteftantifchen Theologie, Yeipzig 1875, III, 957; M. A. Landerer. 
Neueite Dogmengeichichte, Heilbronn 1881, S. 20f., 34, 52, 97, 130; W. Herrmann, Geſchichte 
der proteitantiihen Dogmatif von Melanchthon bis Schleiermader, Leipzig 1842, ©. 91f.; 

15 J. B. Schlegel, Kirdengeihichte des 18. Jahrhunderts, Heilbronn 1788, II, 485; J. N. H. 
Tittmann, Pragmatiiche Geſchichte der Theologie und Neligion in der protejtantijchen Kirche 
während ber 2. Hälfte bes 18. Jahrhunderts, Breslau 1805, I, 1575, 2365; A. Koberſtein, 
Grundriß der Gefchichte der deuiſchen Nationallitteratur, Leipzig 1872, III’, 476, V*, 570; 
G. G. Gervinus, Geſchichte der deutichen Dichtung, Leipzig 1874, V?, 288; Meyer, Geſchichte 

20 der Schrifterllärung, Göttingen 1809, II, 2207., 234 f., IV, 338, 428, V, 198, 465, 509, 543. 
Schriften in: ©. E. ©. Kayſer, Vollftändiges Bücherleriton, Leipzig 1835, V, 405F.: 

Meufel a. a. D.; Trojdel a. a. ©. ©. 46f.; nebjt kurzer Inhaltsangabe und Verzeichnis der 
Kritifen bei B. H. Schmidt und D. ©. ©. Mebring, Neueftes gelebrtes Berlin, Berlin 1795, 
II, 204f.; Döring a. a. O. ©. 511f., dort auch S. 514 Angabe feiner Bildnijie. 

26 Geboren am 9. Januar 1734 zu Leipzig begann W. A. Teller ſchon 1749, erſt 
15jäbrig, feine Univerſitätsſtudien in * Vaterſtadt unter dem Rektorate von Gottſched. 
Schon im folgenden Jahre verlor er den Vater, 1754 ſtarb auch die Mutter; doch konnte 
er durch Freunde ſeines Vaters, beſonders durch den Profeſſor der Theologie Hebenſtreit, 
unterſtützt, ſeine Studien fortſetzen. War die theologiſche Fakultät auch ortbodor (F. Blank— 

so meiſter, Die theol. Fakultät der Univerſität Leipzig, Leipzig 1894), jo machte ſich doch 
ſchon die neue Richtung geltend, die „philoſophiſche Sintflut brach herein“ ; das geiftige 
— der den Nationalismus vorbereitende Richtung war Erneſti (ſ. d. A. Bd V ©. 469). 

orleſungen hat T., wie ihm ſpäter ſein Bruder Johann Friedrich vorhielt, bei Erneſti 
nicht gehört, aber er iſt doch von ihm beeinflußt worden und hat Erneſtis „Verdienſte 

35 um die Theologie und Religion” ſpäter in einer eigenen Schrift geprieſen (Berlin 1783) 
(3. 4. H. Tittmann, Pragmatische Geſchichte der Theologie und Heligion, Breslau 1805, 
I, ©. 157. ; F. €. Schlofjer, Gejchichte des 18. Jahrhunderts, Heidelberg 1843, IV’, 
©. 110f.; Fr. Delitzſch, Die biblifch-prophetifche Theologie, Leipzig 1845, I, ©. 16—21). 
Nach der damaligen Ordnung ſtudierte er zunächit Weltweisbeit und Humaniora, wurde 

40 zufammen mit feinem Bruder Johann Friedrich am 22. Dezember 1751 Baccalaureus 
und am 8. März 1753 Magifter der Mhilofophie (Nühliche Nachrichten S. 111, 251, 
259). Bei feinen theologischen Studien wandte er fich befonders dem Hebräifchen, Chal— 
dätjchen und Sprifchen zu. 1753 wurde er auf feinen Wunſch von der Fakultät zu den 
ſonntäglichen Vesperpredigten in der Univerfitätsficche herangezogen, 1755 übernahm er 

5 die Stelle eines Katecheten an der Peterskirche und wurde, —— er 1758 einen Ruf 
als zweiter Univerſitätsprediger nach Göttingen abgelehnt hatte, 1760 Sonnabendprediger 
an der Nikolaikirche, doch gab er dieſes Amt ſchon am 7. September 1761 wieder auf. 

Inzwiſchen hatte ſeine wiſſenſchaftliche theologiſche Arbeit nicht geruht. Das Jahr 
1755 brachte die Jubiläumsfeier des Augsburger Religionsfriedens und daher eine Reihe 

don Disputationen über dieſes Friedenswerk. Unter dem Vorſitz von Job. Fr. Bartb, 
legte T. am 3. November 1755 eine Disputation vor „de studio religionis pace re- 
ligiosa temperato" (Nützliche Nachrichten S. 594). Mit diefer Arbeit erlangte T. das 
theologische Baccalaureat. Schon feine erften wifjenichaftlichen Arbeiten wieſen darauf bin, 
daß feine Haupttbätigkeit fi) der Kritik des Überlieferten zuwenden würde. Zunächſt be: 

55 jchäftigte er ſich mit Tertkritif. 1756 gab er die Abhandlung des berborragenden eng: 
liichen Drientaliften Benjamin Kennicot (geft. 1783, ſ. Eneyclopaedia Britannica XIV’, 
©. 36. PRE X’, S. 246) über das Verhältnis des gedrudten zum handſchriftlichen Texte 
des ATs. (The State of the Printed Hebrew Text of the Old Testament con- 
sidered 1753) in lateinifcher Überfegung beraus (Dissertatio I de ratione textus 

s hebr. V.T. in libris editis atque seriptis), die tertfritiihen Grundfäge Kennicots kri— 
tifiert er in feiner mit Unterftügung feines Bruders Georg Chriftian verfaßter Differtation 
vom 25. Mai 1757 „De judieio super variis leetionibus Cod. hebr. div. reete 
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faciendo“ (Opuscula varii argumenti. Franeof. 1780, Nr. 1). In dieje Reihe gehört 
auch feine Kritit der Gramerfchen Pjalmenüberfegung (1760). 

Den tbeologifchen Licentiaten- und Doktorgrad erivarb T. an einem Tage, am 21. De: 
zember 1761. Ion jeiner Topice seripturae legte er da8 Curriculum primum vor 
(Leipzig 1761), das Currieulum secundum erſchien jpäter in Helmſtedt (1762, Opera 
var. arg. II und III). Unter der Topif der heiligen Schrift verftand er die Anweiſung 
die aus der bl. Schrift für die Dogmatik entlehnten Beweisſtellen richtig zu beurteilen. 
So ſachgemäß manche feiner Urteile find, jo tritt doch ſchon in diefer Schrift feine Neigung 
bervor, die Ausfagen der Bibel zu entleeren, es zeigen ſich ſchon bier Spuren des Ratio: 
nalismus, " 10 

Inzwiſchen war eine bebeutfame Wendung in T.3 Leben eingetreten; durch Ver: 
mittelung des Abtes Jerufalem zu Braunfchweig (AdB XIII, S. 779) und auf Empfeh: 
lung Erneitis (Nova acta V, & 142) wurde der noch nicht 28jährige als ordentlicher 
Profefior der Theologie, Paftor und Generaljuperintendent am 19. November 1761 nad 
Helmftedt berufen. Die Yaft der Generalfuperindententur kann allerdings nicht drüdend ges ı5 
weſen fein, fie umfaßte nur die 2 Spezialfuperintendenturen Vorsfelde und Königslutter. 

Helmftedt, die Yandesuniverfität von Braunfchtweig:Wolfenbüttel, hatte ſchon manchmal 
den Vorwurf der Heterodorie auf fich geladen, doch bei T.s Eintritt war die Fakultät 
ortbodor. Bis 1764 wirkte dort I. E. Schubert, der dann einem Rufe nad Greifswald 
folgte (Meufel, Teutſche Schriftjteller 12, 485). Das Haupt der Fakultät war der auch 20 
philologiſch bochgebildete Job. Ben. Carpzov V. (PRE III, ©. 731; Tholuck, Abrik 
einer Geſchichte der Ummälzung, welche jeit 1750 auf dem Gebiete der Theologie in 
Deutichland ftattgefunden. Vermiſchte Schriften, Hamburg 1739, II, ©. 132). 

Seine theologifhen VBorlefungen in Helmftedt kündigte T. am 14. April 1762 an 
mit einem gegen Schaftesbury (jo T.) gerichteten Programm: „Defensio inspirationis 25 
divinae vatum sacrorum adversus enthusiasmum poeticum (Op. var. arg. IV). 
Zwiſchen der Inſpiration der heiligen Schriftfteller und der profanen Dichter ninımt er 
nur einen Gradunterfchied an. Diefer Differtation ließ er 1764 eine andere „De in- 
spirationis scripturarum divinarum judicio formando“ (Op. var. arg.V) folgen; 
die Annahme einer allgemeinen Berbalinfpiration erflärt er für unmöglich ; er unterjcheidet 30 
eine doppelte Inſpiration, Sach- und Wörterinfpiration; jene teilt er in dogmatiſche, pro— 
pbetijche und biftorifche. 

Weithin befannt wurde T.3 Name durch fein im Jahre 1764 erjchienenes „Lehrbuch 
des chriſtlichen Glaubens” (Helmftedt und Halle, vgl. über dieſes Lehrbuch und den darüber 
entitandenen Streit meinen Aufſatz in „Evang. Kirchen-Zeitung“ 1905, ©. 833 ff.). Mit ss 
diefem Werke bat T. jeinen Nuf als eines Führers der Aufllärung begründet. Er unter: 
warf das ganze Syſtem der Glaubenslehre, wenn auch bauptfächlih nad der Methode, 
einer jcharfen Kritil. Er brach auf dem Gebiete der Dogmatik dem Nationalismus Bahn, 
wie er ibm fpäter in jeinem „Mörterbudy des NIS" das Nachſchlagebuch lieferte. In der 
an Erneſti gerichteten Vorrede hat ſich T. über die Abficht feines Lehrbuches eingehend 40 
ausgeiprochen; er bezeichnet feine Art als die „ſchrift-ſyſtematiſche“; berborzubeben 
ift fein dritter Grundjag: „daß man nie vergefjen müſſe, der Geiſt Gottes habe zu 
Menſchen, in einer Menſchen nicht nur verftändliden Sprache, fondern auch oft in Aus: 
drüden geredet, denen man unmöglich den weitläufigen Sinn geben fann, den ein mit 
Ernit tief denkender Kopf darinnen finden fönnte, weil alle Völker wegen der Einheit 45 
gewiſſer Vorftellungsarten fich gleichſam darüber verglichen haben, nur foviel darunter 
zu verſtehen“. Darauf folgt die eigentliche Dogmatil. Der erfie Teil zerfällt in vier 
Kapitel; das erfte entbält den Entwurf des Syitems der hriftlihen Religion, das zweite 
giebt die Erläuterung diefes Syitems, während das dritte fih mit feiner Rechtfertigung 
beichäftigt, das vierte Kapitel macht den Schluß mit der Ableitung der abzubandelnden 50 
allgemeinen Yehrfäge aus diefem Syſtem. Es ftellt einander gegenüber die erhe Schöpfung 
und die neue Schöpfung und will bei dem Vortrag eines jeden Teils der erften Schöpfung 
den darauf fich beziehenden Teil in der neuen Schöpfung zugleich mitbetracdhten. Die Aus: 
fübrung des hier angegebenen Scemas ift dann in dem zweiten Teile des Lehr— 
buchs gegeben. Einen Abriß feines Lehrbuchs bat T. jelbft in der zweiten Beilage 55 
zu dem von ibm herausgegebenen Bude: „Johann Schmidts Kurze Anmerkungen über 
eines AUngenannten Neue Gedanken vom Erſten und Andern Adam, Halle 1766“ 
geliefert. Einen großen Wert legt T. auf die Methode; er wird nicht müde Mängel in 
der bisherigen Darftellungsart aufzumweifen. Jeder größere Abjchnitt beginnt mit Vor: 
erinnerungen, welche die Mängel aufführen, die feiner Anficht nad in dem Vortrage des 60 

a 
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Lehrſtücks herrſchen. Aber auch inhaltlich weicht er von der Kirchen- und Schriftlehre 
ab. Er ſtellt das „einfache“ Evangelium in Gegenſatz zur Kirchenlehre; die Lehre von 
Gott und ſeinen Vollkommenheiten weiſt er der natürlichen Religion zu, die Lebre von 
der Dreieinigkeit behandelt er nicht, „auf die hier kunſtmäßige Erklärung der Vereinigung 

5 beider Naturen in Chriſto“ will er ſich nicht einlaſſen; in der Rechtfertigungslehre läßt 
fih ein geieiffer Synergismus nicht verfennen, wie er aud) die Lehre von der Erbjünde 
bemängelt (vgl. ERZ.a. a. D. ©. 838F.). Nicht nur in der Anlage feines Werkes, auch 
in feinen Ausführungen ift er abhängig von dem Buche des Socinianerd Samuel Crell 
(H. W. Clemen, Vollftändige Einleitung in die Neligion und gefamte Theologie. 

ı Tübingen 1764, II, ©. 562) „Cogitationes novae de primo et secundo Adamo“ 
(Amfterdam 1700, vgl. ERZ. a. a. O. S. 889f., 915F.); damit ift aber nicht gejagt, daß 
nicht noch andere jocinianifche Einflüjfe auf ihn eingewirft haben. T. hat auch die 
Schrift von Crell citiert, wie Tholuf richtig in der erjten Auflage der PRE bemerft 
(ERZ.a.a.D. ©. 835, 892). 

15 T.s Lehrbuch entfadhte einen heftigen Streit (ERZ.a.a.D. ©. 833 f}., 860 ff., 
889ff. 915ff.); noch regte fich Fräftig das chriftliche Bervußtjein. Befonders groß war 
die Aufregung in Helmjtedt. In höherem Auftrage erichien als Gegenſchrift das Buch 
von oh. Ben. Carpzov „Liber doctrinalis theologiae purioris ut illa in aca- 
demia Helmstadiensi docetur“ (Brunsvigiae 1767). Obne T. zu nennen be 

20 kämpfte Carpzov feine Anſchauungen und vertrat würdig die von T. angegriffene Ottho— 
dorie. Auch die Bürgerfchaft war beunruhigt, die Zahl der Studenten nabm ab, man 
warnte vor dem Befuche der Helmſtedter Univerfität, der Magiftrat wandte fich Hagend 
nah Braunſchweig (EKZ. a. a. O. ©. 920f.), doch fand T. eine Stübe an dem „auf: 
eflärten Miniſterium“ dafelbft und an feinem Gönner erufalem. Allein bebaglich 

25 —* er ſich unter den obwaltenden Verhältniſſen in Helmſtedt nicht. Auch ſeine Geg— 
ner erkannten, daß er ſich in einer „ungemein delikaten Lage“ befand (Hamburgiſche 
Nachrichten 1769, ©. 224). Seine Vorleſungen über Dogmatik gab er auf; vor ber 
Hand mollte er über die theoretiichen Teile der Theologie Feine Vorlefungen mehr 
halten. An Nicolai, der mit ihm wegen feiner Überfiedlung nad Berlin verbandelte, 

0 jchrieb er am 4. Juni 1767: „Ach fühle die ganze Bürde zum Niederfinten, und faſſe 
den Entſchluß von neuem, alles zu thbun, um loszulommen. Der Geift muß am Ende 
in ſolcher Wüftener mit verdorren“ (Ebrendentmal ©. 45 Anm). Er nahm deshalb um 
der Mitte des Jahres 1767 mit Freuden den Huf nah Berlin als Oberkonfiftorialrat 
und Propft von Hölln an, 

35 So fam T. nah Preußen zur „Zeit der jchönften Blüte der ſchönen Regierungszeit 
Friedrichs des Großen. In allen Zweigen der Regierung berrichte ein allgemeiner Trieb 
zur VBervolllommnung” (Nicolai, Ehrendenkmal ©. 19). Im Oberfonfiftorium, in dem 
T. „gleihiam die bewegende Kraft von allem war” (Ehrendentmal S. 19), fand er an 
Sad, Diterih, Spalding, Irwing, Büſching und Lamprecht Kollegen, die entweder feine 

#0 Gefinnungsgenofjen waren oder nicht die Kraft hatten, ihm entgegenzutreten. 1786 wurde 
er auch in die Akademie der Wilfenichaften aufgenommen, an ibren Arbeiten bat er fich 
mit Eifer beteiligt (Ehrendentmal ©. 24). „Aud in Abfiht auf feine gelebrten Arbeiten 
durfte er jest im Berlin freier atmen, meil er weder Verkegerung noch viel weniger 
unter dem Schilde Friedrichs des Großen Verfolgung zu befürchten Batte“ (Ebrendenf- 

s mal ©. 20). Gleich feine Antrittspredigt war derart, daß fie nach Anſicht eines pommer: 
chen Kritikers auch von einem Socinianer bätte gehalten werden können (Hamburger 
Nachrichten 1770, ©. 277). 

Als Prediger fand er feinen Anklang, jo daß er fhon 15 Jahre vor feinem Iode, 
auch durh das Wöllnerſche Edikt veranlaßt, freiwillig jeine Sonntags: und Montags: 

5 predigen feinen Kollegen an St. Petri überließ; aber feine gedrudten Predigten wurden 
vielfach gelefen, überhaupt bat er durch feine Schriften auf einen meiten Kreis im Geifte 
eines immer mehr verflachenden Nationalismus gewirkt, als ein gefeierter Führer der 
Aufklärer, twie er denn auch Mitarbeiter an Nicolais „Allgemeiner deutfcher Bibliothek“ 
war; er fchrieb unter verfchiedenen Zeichen von 1765—1787 ([G. Parthey] „Die Mit: 

55 arbeiter an Friedrich Nicolais Allgemeiner deutjcher Bibliotbef nah ihren Namen jund 
Zeichen“. Berlin 1842). 1772 erfchien zum erften Male fein „Wörterbuch des Neuen 
Teftaments zur Erklärung chriftl. Lehre“, in dem er die biblische Grundlage des Chriſten— 
tums zu entwurzeln fuchte, das Werk erlebte ſechs Auflagen; ibm folgte 1792 „Die 
Religion der Volltommenen“, in der als Ziel des Chriftentums das Aufgeben der Neligion 

soin die Moral erfcheint,; im gleichen Jahre ließ er fein „Neues Magazin für Prediger‘ 
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ausgeben, durch das er die Prediger zu Herolden des Nationalismus beranzubilden fich 
bemübte, indem er ihnen vor allem die Wege zeigte, mie fie die bibliichen Texte im 
Sinne des Nationalismus behandeln konnten, wie er auch felbit eine große Anzahl im 
gleichen Geiſte verfaßter Predigten herausgegeben bat. Daneben bat er aud an dem 
„Neuen Berliniihen Geſangbuch“, deſſen Hauptherausgeber Diterih mar, mitgearbeitet 5 
und auch ein Lied, Nr. 416 „Wie getroft und beiter, Herr mein Licht und Leiter, macht 
Du meinen Geift”, beigefteuert. So bat er aud eine „Sammlung einiger Gebete zum 
Gebrauch bei öffentlichen Gottesdienften” herausgegeben (Berlin 1793) und eine An. 
leitung zur Religion überhaupt und zum Allgemeinen des Chriftentums befonders. Für 
die Jugend böherer oder gebildeter Stände in allen NReligionspartbeiven” (Berlin 1792) 
verfaßt. Er jtellt zwei Grundwahrheiten der chriftlichen Religion auf, die Chriftus ſelbſt 
angegeben babe: 1 %0 4,23, diefe ſei aus der natürlichen Religion herausgenommen; 
2 Jo 17,3, dieſer zweite Satz jei dem Chrijtentum eigen. 

In der Vorrede zur 3. Auflage des Wörterbuch entwidelt er feine Grundfäße; er 
till zwifchen der Lehre und der Lehrart des Chriftentums unterjcheiden; er giebt bier ı5 
zwei Abhandlungen: 1. Lehrart Chrifti und der Apoftel; 2. das nationell gewordene 
Chriſtentum oder das männliche Alter desfelben. Chriſtus und die Apojtel feien auf ge- 
wiſſe „Volksideen“ eingegangen, jo fände fih im NT eine zu menjdlichen Vorftellungen 
berablaffende Lehrart. Das Chriftentum habe nah dem eigenen erſten Unterrichte feines 
boben Stifter nichts anderes fein wollen als „die beſte Weisheitslehre zu einer immer 20 
böber jteigenden Glückſeligkeit“. Wir müßten vielleiht unfern Unterricht mit dem an- 
fangen, mit dem die Apojtel und Chriftus den ihrigen beendet haben; verfchiedene Vor: 
ftellungen müßten mit den mehr reifenden Neligionseinfichten und den äußern Umftänden 
ihrer Belenner verändert werden. So erllärt er denn: „Anrufen den Namen des Herrn“ 
— eine Beichreibung derer, die fih zum Chriftentum befennen, fur; der Chriſten“, 
„Auferweden: Bezeichnung für die Darftellung Jeſu vom Meſſias“, „Befehren: einen 
andern zum rechtichaffenen gottfeligen Leben zurüdbringen: ſich befehren — ſich 
beiiern“; „Buße tbun — fih befjern“ ; Himmelreich — chriſtliche Kirche”, Hobe: 
priefter eigentlih nur für Juden, von Chriſto — „Jeſus der höchſte Reichsbediente 
Gottes “ der Welt, aber eines ganz andern Reiches”; „Sohn Gottes: jein eigener, 30 
eingeborner, geliebter Sohn oder ohne allen Zuſatz der Sohn wird Chriftus genannt, 
wegen feiner befonderen Vereinigung mit der Gottheit, die wir nur aus den Wirkungen 
erkennen und auch nicht anders ald durch diefe zu erklären gefchidt find“ — eigentlich 
joviel wie Mittler. „Verſöhnung: Bereinigung der Juden mit andern Völfern und aljo 
der Menjchen untereinander zu einer Religion”; „Zorn — wo von Gott die Rede ift, 35 
ift e8 nicht nur anjtändiger, fondern auch fprachrichtiger dieſes Wort mit dem Worte 
Strafe zu verwechſeln“. Es iſt felbjtveritändlich, daß die Ortbodorie diefes Wörterbuch 
nicht ſtill hinnahm (J. R. Schlegel, Kirchengeſchichte des 18. Jahrhunderts, Heilbronn 
1788, II, $ 195). 7.3 Bruder ob. Friedrich ftellte ihm ein „Wörterbuch des Neuen 
Tejtaments” (2 Teile, Leipzig 1775) entgegen und der Prälat Detinger jchrieb „Biblifches 10 
und emblematiſches Wörterbuch dem Tellerſchen Wörterbuh und andern faljchen Schrift: 
erflärungen entgegengefegt” (Heilbronn 1776). 

Als „Beylage“ zu feinem Wörterbuch und „Bentrag zur reinen Philoſophie des Chriſten⸗ 
tums“ erfchien 1792 T.s Schrift „Die Neligion der Vollkommenen“. T. geht von den 
Vorerinnerungen in der 3. Auflage feines Wörterbuchs aus und entwidelt dann den Ges 1 
danlen der Perfektibilität des Chriſtentums. Jetzt ſei mun das „reifere Zeitalter der 
Religion gekommen, bier muß nun manches wegfallen, was nur für das Kindesalter 
galt” (S. 9), dazu rechnet er auch die Lehre von der Nechtfertigung: „fo giebt es nun 
nad allgemeinem Zugeitändnis in einer ſchon chriftlich getwordenen Nation eine doppelte 
Rechtfertigung mebr, feine Ankündigung eines feierlihen Generalpardons, daß ich mich so 
jo ausdrüde”. Was ift nun die Religion der Vollkommenen? „Durchaus praftijches 
Wiſſen von Gott, feinen Wobhltbaten, feinem Willen und allen feinen Veranjtaltungen 
zur Glüdjeligkeit der Gejchöpfe wie des Menfchen, welches in lauter gute Thätigleiten 
übergebt — mitbin mehr Weisheit als Wiſſenſchaft. Zum Schluß behandelt er auch die 
Frage, — nachdem er zwiſchen öffentlicher und Privatreligion unterjchieden bat — „mie 55 
nun aber foll ein Lehrer thun, wenn er in feinen Unterweiſungen an die Vorfchriften der 
öffentlichen Neligion gebunden tft?” Selbſtverſtändlich werde auch er mie jeder denfende 
Menſch feine Privatreligion haben; das Dogma gehöre nicht auf die Kanzel, er berübre 
es bei Gelegenheit „mildere die roben Begriffe” (S. 110) und „predige jo durd das 
ganze Jahr praftiiches Chriftentum, tbätige Neligion” (S. 110). 1 

— 
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Ein „Neues Magazin für Prediger“ begann T. 1792 herauszugeben (Züllihau und 
Freyſtadt), am 29. März 1802 trat er von der Redaklion zurüd. Gleich die erfte Ab- 
bandlung von T., „Was alles geichehen muß, um zu dem Berjtande der Zubörer zu 
reden?” zeigt den Geift des Ganzen. Cine Adventöpredigt des 1. Bandes entwidelt das 

5 Thema: „Für der Frömmigkeit zu warnen, die Geräuſch von fih madht“. Aus Jo 4,6 
werden folgende praftiiche Gedanken abgeleitet: „Erbolungs: und er. für Wanderer 
follten 1. billigerweife gehörig angelegt und erhalten, 2. nicht ohne Dankempfindung 
gegen Gott und Menſchen zu ihrem nächften Zwecke (Ausruben und Erholung) benust, 
dann aber auch 3. die Stunden der Erholung an folden Plägen zu böberen Zwecken 

10 angewendet werden (gute Gedanken, nüßliche Lektüre, lehrreiche Geſpräche). 
T. war ein außerordentlich fruchtbarer Schriftiteller und verfügte über eine aus: 

gebreitete Gelehrfamfeit; er bat nicht nur Arbeiten aus allen Disziplinen der Theologie 
geliefert, fondern ſich auch als Philologe und Germanift einen Namen gemacht; auch gab 
er eine ganze Anzahl fremder Schriften heraus. So veröffentlichte er 1790 eine latei- 

15 nifche Ausgabe des Salluftius (Pröfel, Philologiſches Schriftjtellerleriton, Leipzig 1882, 
©. 272); in den Beiträgen zur deutſchen Sprachkunde, welche die eine kurze Zeit be 
jtehende deutſche Deputation der Akademie herausgab, find verfchiedene feiner Vor: 
lefungen über die deutſche Sprache gedrudt (Ehrendenfmal S. 25). Seine „Vollftändige 
Darjtellung der deutſchen Sprache in Luthers Bibelüberfegung” (2 Bde, Berlin 1794) 

20 iſt das einzige Werk aus früherer Zeit über diefen Gegenjtand, das noch heute Beachtung 
verdient (vgl. z. B. Job. Luther in „ZN 1888, Bd 32, Anzeigen 14. Bd ©. 259). 

T.8 rationaliftiiche Anfchauungen traten bei verjchiedenen „Fällen“ an die größere 
Öffentlichkeit. Daß der Nachfolger Friedrichs des Großen nach feiner religiöfen Stellung 
andere Bahnen in der Rircenpolitif‘ einſchlagen würde als diefer, ließ ſich vorausjeben. 

25 T. verjuchte nun die Anfchauungen des Thronfolgers zu beeinflufen, fo ließ er 1777 
anonym die Schrift ausgehen: „Balentinian der Erjte oder geheime Unterredungen eines 
Monarchen mit feinem Thronfolger über die Religionsfrepheit der Untertbanen“ (Branden- 
burg); in der zweiten Auflage 1791 nannte er ſich als Verfaſſer. Walentinian I. babe 
zwiſchen den verjchiedenen Neligionsparteien eine genaue Mitte gehalten. Am 9. Juli 

30 1788 erfchien das Wöllnerfche „Edikt die Neligions-Verfaffung in den preußifchen Staaten 
betreffend“ (f. d. Art). T. fuchte fich felbit fo gut es ging mit feinem Gewiſſen und 
dem Edikt abzufinden und gab feinen Gefinnungsgenofjen die nötigen Anweifungen. In 
feiner Schrift „Wohlgemeinte Erinnerungen an ausgemadte aber doch leicht zu ver: 
geſſende Wahrheiten. Auf Beranlafjung des Königl. Edikts die Neligionsverfafjung in 

85 den preußifchen Staaten betreffend und bey Gelegenheit einer Jntroduftionspredigt‘ 
(Berlin 1788) ſucht er die Wirkung des Ediktes abzufchwächen, erinnert die Prediger 
an den leßten Zweck der Religion, „die Menſchen gut und in ihrer ganzen Fortdauer 
felig zu machen“ (©. 25); die Gemeinden ermahnt er felbjt zu prüfen, was die Prediger 
vortrügen und bei ihrer Gefinnung zu bleiben (S. 37), den Kandidaten aber verichweigt 

0 er nicht, daß die, welche den Belenntnifjen nicht zuftimmen könnten, ehrlicherweiſe ſich 
auch nicht dazu verpflichten dürften, und deutet dann an, daß eine Verweigerung ber 
Unterfchrift, wenn fie „von vielen durch Einfichten und Lebensart ſich auszeichnenden 
Jünglingen geſchähe“, nicht wirkungslos jein würde (©. 52). 

Der Prediger Schulz in Gielsdorf im Kreiſe Oberbarnim, der fog. „Zopfichulz‘, 
45 der ſich nicht bloß als Freigeift, ſondern aud durch die rohe Art feiner Angriffe auf 

alles, was noch irgendwie chrijtlih oder überhaupt noch religiös war, bervorgethan hatte, 
war ſchon im Jahre 1783 von dem Oberkonſiſtorium als offenkundiger Gottesleugner, 
als den er fich in feiner Schrift „Verſuche einer Anleitung zu einer Sittenlehre für alle 
Menſchen ohne Unterſchied der Religion“ gezeigt batte, zur Unterfuchung gezogen worden. 

so Allein der Kultusminifter v. Zedlitz befahl die Niederſchlagung derjelben, da Schulz die 
angefochtenen Sätze nicht als Geiftlicher, fondern ale Schriftiteler ausgeiprocen hätte. 
Auf eine erneute Vorftellung erbielt das Oberkonſiſtorium von dem Minister gar keine 
Antwort. Nah dem MWöllnerfchen Edikt griff die Negierung ein, und da trat das Über: 
fonfiftorium, bejonders T., für Schulz ein. Im Jahre 1791 erging eine Habinettsordre 

55 wegen des „längit berüchtigten Predigers Schulz”. Wegen feiner von der lutherifchen 
Konfeifion und den Grundmwahrbeiten des Chriftentums abweichenden Lehre wurde Schulz 
vor dem Kammergericht auf Amtsentfegung angeklagt. Das Kammergeriht holte nun 
Gutachten vom Oberfonfiftorium ein, es fragte unter andern an, ob Schulz „von den 
Grundwahrheiten der chriftliben Religion überhaupt oder der lutberifhen Konfeſſion ab: 

so gewichen jei”. Zu diefer Frage bemerkte T.: „In Anſehung der eriteren Hälfte muß es, 
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wenn irgend Gewifjensfreibeit ftattfinden fol, wie mich dünkt, dem Gewiſſen eines Yehrers, 
Batrons und feiner Gemeinde überlafjen werden, was fie zu den — — des 
Chriſtentums nach ihrer Überzeugung rechnen wollen; da von jeher feine Einigkeit in der 
Chriſtenheit geweſen, und diefe daher in fo mannigfaltige Parteien ſich getrennt bat. 
Diefe Schonung der Gewiſſen jcheint nur um fo mehr die Sache ſelbſt mit ſich zu 5 
bringen, wenn dur einen, dem anderen Teile noch fo dürftig fcheinenden Vortrag der 
chriftlichen Lehre bei einer Gemeinde der Zweck der Religion, injoweit er auch ſchon auf 
Ordnung und Rube im bürgerlichen Leben gebt, erhalten wird”. Im weiteren Verlaufe 
gab T. folgendes Separatvotum ab: „Nach dem Religionsedift hat er (Schulz) nicht ge 
lehrt. Ob er aber nun überhaupt ein lutberifcher Prediger fei oder nicht? kann nicht fo 
geradezu entjchieden werden. Nach der Theorie des Proteftantismus und Luthertums 
giebt es nur zwei Grundwahrheiten, diefes die erfte: Ein jeder ift in Glaubensfachen fein 
eigener Richter. Die zweite: Die bI. Schrift ift die alleinige Quelle der daraus ber- 
zuleitenden Lehren, wobei aber unbejtimmt gelafjen ift, wieviel Bücher dazu gerechnet 
werden müſſen? und dies nach dem erften Grundfag nicht für jeden auf alle Zeiten be: 
ftimmt werden Tonnte. — Hiernad kann der g. Schulz überhaupt ein Iutherifcher Prediger 
fein. — Nun aber dies nit, — nach der deutichen Reichspraris, nach welcher die Grund: 
wabrbeiten des Luthertums alle diejenigen find, welche in der Augsburgſchen Konfefjion 
und deren Apologie nach den Überzeugungen der damaligen Reformatoren find feſigeſetzt 
worden“. Das Kammergericht entjchied, daß „der p. Schulz zwar für feinen proteſtantiſch- 20 
lutberijchen, wohl aber für einen chriftlichen Prediger, und jeine Gemeinden zwar für 
feine rad a8 drice I wohl aber für chriftlihe Gemeinden zu balten feien, und 

— 0 

- 5 

er hiernach als chriftlicher Prediger und feine Gemeinden als chriftlihe Gemeinden, jo 
wie bisher gejcheben ift, anzufehen und zu dulden“. Gegen die Räte, die für Schulz 
geftimmt, — * der König ein. T., der „durch ſein Votum das Kammergericht verführt“, 25 
wurde auf drei Monate von feinem Amte juspendiert, fein Gehalt wurde auf diefe Zeit 
eingezogen und an das Armendireftorium gezahlt, „welches dato angewieſen ift, Dies 
Geld zum Bejten des Jrrenhaufes zu verwenden“. Er wie die andern Räte des Ober- 
tonftftoriums erhielten einen jcharfen Verweis („Religionsprozeß des Prediger Schulz zu 
Gielsdorf” 1792; „Wichtige bisher noch ungedrudte Aftenjtüde aus dem Neligiong- s80 
prozeß des Pred. Sch. zu ©.“ 1794; „Fortſetzung des Religionsprozeſſes des Pred. 
Sch. zu ©.” 1792. Evangelifche Kirchenzeitung 1873, ©. 675 ff.). 

Schon 1788 hatte T. eine Schrift verfaßt: „Beitrag zur neuften jübifchen für 
Ehriften und Juden gleich merkwürdigen vor dem Kammergericht erhobenen Streitfrage: 
Bleibt der Jude, wenn er zum Chriftentum übergeht, bei der jüdischen Religion?” Im 35 
Jahre 1799 richteten nun einige Hausväter jüdifcher Religion an ihn ein „Sendſchreiben“, 
in welchem fie fragten, welches öffentliche Belenntnis von ihnen gefordert würde, wenn 
fie zum Chriſtentum übertreten wollten; fie felbjt befannten fih nur zu den „Grund— 
twabrbeiten der natürlichen Religion“, fie wollten Chriften werden nur um die bürgerliche 
Sleihberechtigung mit den Chriften zu erlangen. In feiner „Beantwortung des Send- 40 
Ichreibens einiger Hausväter an mich den Probjt Teller” (Berlin 1799) feste er aus 
einander, wie er doch einiges Pofitive von ihnen fordern müßte: „Alfo wollte ih nur 
fagen, werden ſchon auch Sie etwas Vofitives in und mit der chriftlihen Religion an- 
nebmen müfjen” (S. 32); das erjte müßte doch fein, „daß Sie Chriftum für den Stifter 
der befjeren moralifhen Religion annehmen” (©. 35). Als Taufformel wollte er ge: 4 
brauden: „Ich taufe Dich auf den Nahmen‘ oder mie e3 eigentlich überjegt werden 
jollte, ‚auf das Belenntnis Chrifti‘ und etwa noch binzugefegt, des Stifters einer 
geiftigeren und erfreuenden Religion als die ift, zu melder ed die Gemeinde befennt, 
zu der du bisher gehört haft“. In den Streit, der ſich aus Anlaß diefes Briefwechſels 
entipann, griff * Schleiermacher ein (Dilthey, Leben Schleiermachers. Berlin 1870 I, 50 
©. 111f., 423f.). 

T. war flein von Statur, von feitem Körperbau und freundlichem Anfehen. Seine 
Freunde rühmten feine Uneigennügigleit und Dienftfertigkeit. Für ihn zeugt e8, daß er 
in der Akademie der Wiſſenſchaften die Denkſchrift auf den Staateminifter von Wöllner 
(1802) vorlas. Sein Leichenredner Trofchel bemerkt bierzu (S. 50) „ein Denkmal des 55 
* en Herzens des Mobljeligen, daß er diefe Denkſchrift jchrieb und daß er 
e fo ſchrieb“. 

In den beiden letzten Jahren feines Lebens nahm körperliche Schwäche bei ihm 
überband, auch fein Gedächtnis wurde zufebends ſchwächer; in der Nacht vom 8. zum 
9. Dezember 1804 entjchlief er, faft 71 Jahre alt. P. Wolf. © 
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Tellier, le Michael, Beichtvater Ludwigs XIV., geft. 1719. — 1. Seine Schriften: 
Observations sur la version frangaise du Nouveau Testament imprim‘e A Mons, Rouen 
1672, 1678, 1684; De6fense des nouveaux Chrötiens et des Missionnaires de la Chine, du 
Japon et des Indes, 2 vol., ®ari® 1687; Recueil des Bulles sur les erreurs des deux 

5 derniers siteles 1697; Histoire des cinq propositions de Jansenius (unter dem Namen 
Dumas), Yiöge 1699, Le pere Quesnel itieux et heretique 1705. Ueber ibn: Zamt 
Simon, M&moires; Dorjanne, Journal; Villeforte, Anecdotes sur la constitution Unigenitus: 
Duclos, M&moires secrets; D'Alembert, Notes sur léloge de Bossuet: Roltaire, Sidele de 
Louis XIV; Reudlin, Geſchichte von Port:Royal II, —593, Samburg 1844; Nouvelle 

10 Biographie generale XXX, 1005 aa. 

Michael le Tellier (beſſer Letellier) wurde am 16. Dezember 1643 bei Wire in der 
Normandie geboren, jtudierte im Jeſuitenkollegium zu Gaen und trat 1661 in den 
Jeſuitenorden ein, durch feinen Charakter hervorragend geeignet, eines der thätigſten Merk: 
zeuge desfelben zu werden. Als Lehrer am Kolleg Louis-le-Grand veröffentlichte er 1678 

15 eine Ausgabe des Q. Curtius für den Dauphin. Bald aber trat er nur noch ale tbe- 
logifcher, beſonders polemifcher Schriftiteller auf, bauptfählich gegen die Janſeniſten 
Schon im Jahre 1672 hatte er gegen die jog. Bibelüberfegung von Mons (eig. Amfterdam) 
geichrieben, welche Lenaitre de Sacy und einige andere Lehrer von Port-Royal beraus- 
egeben batten; 1675 und 1684 ließ er noch zwei andere Streitjchriften dagegen er: 

% fcheinen. Er beteiligte fih an der Bibelüberfegung des P. Boubours, und verteidigte die 
Jeſuitenmiſſion in China, wobei er dafür eintrat, daß die Geremonien des Konfuzius, die 
von den missions &trangeres als gößendienerifch verworfen wurden, als „rein bürger 
lich“ den Neubekehrten geitattet werben. 1699 jehrieb er unter dem Namen Tumas eine 
histoire des eing propositions de Jans&nius und griff 1705 Quesnel ald Empörer und 

25 Ketzer an. Der Huf, den er durch feine Streitfertigfeit erlangte, verhalf ihm zum Hana 
eines Provinziald feines Ordens; nah dem Tode des Paters Lachaiſe (1709) wurde er 
Beichtvater Yudwigs XIV. Auf ihn übte er einen beinabe unumfchränften Einfluß aus 
u Gunſten der Jeſuiten und zum Verderben der Yanfeniften. Er bradte Ludwig XIV. 
—8 jo weit, daß er die Zerſtörung von Port-Royal anordnete, indem er dieſes 

» Haus, das der König wegen des frommen Wandels feiner Bewohner und wegen der 
vielen treffliben Männer, die daraus hervorgegangen waren, gerne geſchont bätte, unab- 
läffig als eine Brutftätte des Janſenismus verdächtigte. Auch ift 08 feiner Wirffamteit 
zuzujchreiben, daß die Verfolgung der Proteftanten, die in der erften Zeit Ludwigs XIV. 
von Zeit zu Zeit wieder nachgelaflen hatte, nicht mehr zur Ruhe lam und der Aömig 

» feine Aufgabe darin jab, feinen Proteftanten mehr in Franfreih zu dulden. Nachdem 
1709 Port-Royal aufgehoben und zerftört war, erlangte er, daß Ludwig XIV. bei 
Clemens XI. die Verdammung der Überfegung des NIS mit den Beirachtungen Quesnels 
bewirkte. Die Bulle Unigenitus, die jo viel Streit in Frankreich erregte, fällt vor: 
nebmlich le Tellier zur Yalt. „Il fomentait toutes les cabales propres à rendre 

“sa compagnie arbitre absolue de la doctrine catholique en France“ (d’Artaud). 
Dagegen batte er feinen Erfolg mit feinen ntriguen gegen den des Janfenismus ver: 
däcdhtigten Kardinalerzbifchof Noailles von Paris; ebenfowenig mit feinen Machenſchaften 
gegen den Herzog von Orléans zu Gunften einer Hegentichaft des Herzogs von Marne. 
Mit Ludwigs XIV. Tod brad fein Einfluß zufammen (1715). Durd einen vom 

45 Negenten berufenen und von Erzbifchof Noailles geleiteten Conseil de conseience wurde 
er von Hofe verbannt und zuerit nach Amiens, dann nad Ya Fläche verwieien, wo er 
am 2. September 1719 ftarb. 

Yetellier ift nicht zu verwechſeln mit dem gleichnamigen Kanzler Ludwigs XIV 
(1603— 1685), der beim König die Aufhebung des Edikts von Nantes ** über 

"ibm vgl. Boſſuet, Oraison funöbre de Le Tellier; Rouffet, Histoire de Louvois, 
4 vol., Paris 1863; Garon, M. le Tellier, intendant d’armde au Pi6smont, Vans 
1881. Eugen Yadhennann. 

Tema ſ. d. A. Arabien BI ©. 765, 28. 

Tempel, deutfcher. — Litteratur: Eine Gejchichte des Tempels bis 18%4 bat geſcarreben 
55 der ihm angebörize ‚sr. Lange 1809. Beitichriit: Die Warte. Balmer, Gemeinjhaiten und 

Zeiten INT, Wurttemb. Kirdiengeihichte 1803. Kalb, Kirden und Selten der Gegenwari 
2. Aus, 1er), Weitere Litteratur in diejfen beiden Büchern. Hoffmann bat den äuheren umd 
inneren Wang feines Lebens dargejtellt in feiner Selbirbiograpbie: Mein Weg nah Jerufalem 
28de 1581 u. 1554. Yitterarijche Beilage zum Staatdanzeiger 1887, 3 u. 4. WB. Wadıtras 

© Art. Hofimann. 
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Der deutfche Tempel iſt der Verſuch einer Herftellung des Neiches Chrifti auf Erden 
nad Geſetz und Weisfagung, mit dem Mittelpunkt in Jerufalem; nad den Harmoniten 
und Korntal der dritte vom Pietismus ausgegangene Verſuch in diefer Richtung. 

1. Der Gründer, Chriftopb Hoffmann, ift geboren am 2. Dezember 1815 in Yeon- 
berg ald zweiter Sohn des dortigen Bürgermeifters G. W. Hoffmann, jüngerer Bruder 5 
des fpäteren Hofpredigers W. Hoffmann (Bo VIII ©. 227). Vom Vater Bat ſich auf 
diefen jüngeren Sohn vererbt die Geringihäßung der Kirche, die Apokalyptik und der 
Trieb zur Organifation, nicht ebenfo die Welterfahrung und der praktiſche Blid. Die 
Eindrüde, melde er während feiner Jugendzeit in Rorntal (Bd XI ©. 38 ff.), dieſer 
Gründung feines Vaters, empfing, find mitbeftimmend geweſen für feine Entwidelung, 
er bat ſelbſt fpäter im Tempel die Erfüllung deſſen gefehen, was fein Vater gewollt 
batte. Als Stiftler bat er fich mit der Hegelichen Philoſophie auseinandergefegt, im übrigen, 
unterftügt durch ein merkbares poetifches Talent, von dem er manche Proben gegeben 
bat, befonders auf äſthetiſchem Gebiet ſich umgetban, in der Theologie blieb er weſentlich 
Autodidalt. Die Hengftenbergiihe Reaktion bat ihn ebenſo wenig beeinflußt wie die 
biftorifch-kritiiche Schule, obwohl er zum Hiftorifer veranlagt war; der Mangel eines 
wirklich wifienfchaftlihen Schriftprinzips macht jih bei ibm von Anfang bis Ende fühl: 
bar. Enticeidend wurde für die Richtung feines Denkens und Wirkens der Begriff des 
Königreichs Jeſu Chrifti auf Erden wie er ibn in den Schriften von Ph. R Hahn 
(Bd VII ©. 345) vorfand. Seine Heirat mit einer Enkelin desſelben brachte ihn in 20 
Vertvandtfchaft mit der Familie Paulus. Die von den Brüdern Paulus auf dem Salon 
gegründete Grziebungsanftalt follte in befonderer Weife dem Reich Chrifti dienen. H. tft 
in die Arbeit eingetreten und bat ihr mit einer kurzen Unterbrechung, während deren er 
ungern feiner Nepetentenpflicht genügte, bis 1853 angehört. Im eigentlichen Kirchendienſt 
bat er nie geftanden, ſich alfo auch ein auf eigene Erfahrung gegründetes Urteil über ihn 
nicht bilden können, Weiteren Kreifen wurde er bekannt, als er 1844 gegen PVijchers 
Antrittsrede mit ihrem Angriff auf das Chriftentum und bejonders den Pietismus auf: 
trat (21 Süße gegen Gottesleugner, und andere Schriften). Seine mit Freimut und 
Gewandtheit geführte Abwehr ift nicht wirkungslos geblieben, aber die Form bat auch 
bei Geſinnungsgenoſſen nicht ungeteilten Beifall gefunden und ganz gerecht bat er bie so 
damalige Geiftesbetvegung nicht zu beurteilen vermocdt. Den nad feiner Überzeugung 
nicht bloß durch die Gegner, fondern auch durch die Lauheit der Verteidiger im Lager des 
Pietismus ſelbſt aufgenötigten Kampf führte er weiter in dem gemeinfam mit feinen 
Schwägern Paulus herausgegebenen Blatt: Süddeutſche Warte (feit 1877 Warte des 
Tempels). Dasjelbe, anfangs freudig begrüßt, fand feine Aufgabe darin, das Beitehende 35 
in Staat und Kirche gegen den Umfturz zu verteidigen mit freimütiger Kritif der Schäden 
und mit Berftändnis für nationale und ſynodale Wünſche. 

2. Das Jahr 1848 bat wie anderwärts fo auch bier eine bedeutfame Wendung 
gebradt. H. wurde im Bezirk Ludwigsburg mit großer Majorität gegen Strauß zum 
Abgeordneten ins Frankfurter Parlament gewählt. Unter den Eindrüden der Revo— «0 
Iutionszeit löfte ſich ihm der Begriff des chriftlichen Staates als Täufchung in nichts auf, 
er ftimmte daber mit der Linken für die Trennung der Kirche vom Staat, nur der frei 
gewordenen traute er die Kraft zu, ihre Aufgabe im VBolfsleben zu erfüllen. Deſto ent: 
ſchiedener twollte er der Schule ihren chriftlihen und konfeſſionellen Charakter wahren. 
Unbefriedigt von der Entwidelung der Dinge verzichtete er auf fein Mandat 1849. Seine 46 
Anfichten legte er dar in: Stimmen der Weisfagung über Babel und das Voll Gottes 
1849 und anderen Schriften. Sollte freilih von der Kirche die Erneuerung des Wolfe: 
lebens ausgeben, dann bedurfte fie felbit einer Neubelebung und der Zufammenfaflung 
der gläubigen Glieder. Diefem Zweck diente der 1848 vom Salon gegründete Evange- 
liſche Verein, bald 450 Ortsvereine umfaffend, und die Einrichtung einer Evangeliften: so 
ſchule unter Leitung von H. Die bier ausgebildeten Yaienprediger jollten den Pietismus 
beleben und dem Verein neue Mitglieder zuführen. Das urfprünglic gewollte Zufammen: 
arbeiten mit der Kirche bat freilich bald Neibungen hervorgerufen. Denn es treten nun 
unter dem Einfluß der Zeitverbältniffe (Krimkrieg 1853) immer beftimmter die eigentüm: 
lichen Gedanken von H. bervor: die joziale Wiedergeburt dur die „Sammlung des 55 
Vollkes Gottes” mit einem Mittelpunkt, dem Tempel, teils geiftig, teils ganz realiftiich 
gedacht als Wicderaufrihtung des Tempels und Gottesftaats in Jeruſalem. Das alles 
auf Grund und nah Mafgabe der Weisfagung, bejonders der Apofalypfe, aber auch der 
ins Neue Teftament berübergenommenen Propheten. Mit dem pietiftifchen Erbe ver: 
bindet ſich ald neues der politische und der foziale Gedanke, leßterer damals ja auch in w 
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Guſtav Werner lebendig geworden. Diefe Verbindung disparater, durch den Begriff des 
Königreichs Chrifti zufammengebaltener Elemente ſchied H. von der gleichzeitig auftretenden 
inneren Mifftion, ihre Aufgabe ſchien ibm viel zu eng geftedt, ihre Mittel zu wenig wirk— 
fam. Eine Scheidung mußte ſich vollziehen auch zwiſchen H. und der Kirche. Eie 

5 fonnte weder in feiner Sammlung des Volles Gottes, die doch zulegt irgendwie auf 
Konventifel oder Separation hinauslief, noch in feinem ungejchichtlichen, Altes und Neues 
Tejtament gleichjegenden Verſtändnis der MWeisfagung, deren Geringſchätzung er ihr vor: 
warf, den richtigen Weg zur Erneuerung des Vollslebens ertennen. So verzweifelte er 
nun auch an ihr wie am Staat, und trat mit feinen Anhängern aus dem Ev. Verein 

ı0 aus. Gefchieden hat fih von H. auch der Pietismus. Pietismus und Kirche hatten ſich 
auch in Württemberg einander genäbert, Prälat Kapff repräfentierte ihre Perfonalunion. 
Aber die Wege Hoffmanns und des Pietismus gingen auch in der That bei aller inneren 
Verwandtichaft namentlich in apofaluptifcher Beziehung doch weit auseinander; bei H. der 
vorwiegend praktiſch ethijche, beim P. der vorwiegend eschatologifche Begriff des Heiches 

15 Gotte8 — daraus ergaben fich die weiteren Folgerungen. So erklärte fi denn die 
pietiftifche Geiftlichkeit unter ihren anerlannten Führern, voran als entfchiedenfter Gegner 
Kapff, wider H. befonders auf der Prebigerverfjammlung 1858. Die Gemeinſchaften 
verboten ihren Bliedern das Lejen der Warte. Seine eigenen Schtwäger, mit Ausnahme 
von Chr. Paulus, wandten fich von ihm ab. Dafür fand er in dem Kaufmann Georg 

20 David Hardegg von Ludwigsburg einen ftürmifchen Bundesgenofjen mit demokratiſchem 
Zug. So ſchied H. vom Salon 1853. Nur kurze Zeit befleidete er das Inſpeltorat 
der von Spittler begründeten Evangeliftenjchule = Chriſchona bei Bafel. Bon Korntal 
abgetwiefen nahm er feinen MWohnfis in Ludwigsburg. Dort hatte das Jahr zuvor, 
24. Auguft 1854, der Ausfhuß für die Sammlung des Volkes Gottes: Hoffmann, Chr. 

3 Paulus, Hardegg, Höhn eine Verfammlung der „Jerufalemsfreunde” veranitaltet. br 
Ergebnis war die Abjendung einer Bittfchritt mit über 500 Unterjchriften an die Bundes: 
verfammlung in Frankfurt, in welcher dieſe gebeten wurde, ſich beim Sultan dafür zu 
verivenden, daß eine Anfiedelung in Paläftina ermöglicht werde. Natürlih obne Erfolg. 
Entmutigt hat das H. nicht, jo wenig als die öffentlichen Warnungen berborragender 

30 Kirchenmänner und jein Mißerfolg * der Allianz in Paris 1855. 
3. So lang nun Paläſtina verichloffen blieb, war man darauf angewieſen, den 

Tempel zunächſt in ber Heimat zu bauen. Litterariſch arbeitete H. vor durch den Ent- 
wurf einer Verfaffung für das Wolf Gottes 1855 und durch fein Buch: „Geſchichte des 
Volkes Gottes“, einen — zur ſozialen Frage, in welchem er ſeine Ideen aus der 

35 Geſchichte des Volkes Israel begründet. Zugleich erging ein Aufruf an Chriſten und 
Juden zur Unterjtügung der Sammlung des Volles Gottes in Serufalem, er trug 
1856 Gulden ein. Den eriten Schritt zur Verwirklichung feiner Pläne bildete der An— 
fauf des Kirfchenharbthofs bei Marbach 1856. Hier ließ ſich der Ausſchuß nieder, bier 
jollte der Anfang gemacht werden zur Schaffung einer Gemeinde, für welche der Wille 

0 Gottes nach Geſetz und Weisfagung Richtichnur fein follte. Allerlei Entwürfe für reli— 
giöſe, fittliche, familiäre, foziale Reform wurden aufgeftellt, Erziehungsanftalten gegründet, 
twerbende Artikel von H. für die Warte gejchrieben. Aber der Hardthof follte doch nur 
eine Etappe fein auf dem Meg nad Jerufalem. Es wurde eine Kommiffion von drei 
Kundichaftern abgejendet, Hoffmann, Hardegg, Bubeck. Unter preußiſchem, durch den 

#5 Hofprediger H. vermittelten Schuß unternahmen fie die Reife, durchzogen Paläftına 
vom Süden bis nad) Damaskus, gelangten aber zu dem Ergebnis, daß an Aufrichtung 
des Tempels dort noch nicht zu denken fe. Dur Kolonifation und Miffton follte ſie 
angebabnt werben; einige Sendboten wurden fofort ausgebildet. 

Nun kam es auch zu dem längjt innerlich vorbereiteten Bruch mit der Landeslirche. 
9. beanjpruchte als geprüfter und zu vorübergehenden Dienftleiftungen verwendeter 

andidat das Recht, geiftlihe Amtshandlungen auf feinem Gut vorzunehmen. Die Be: 
fäbigung dazu leitete er nicht von willfürlicher menſchlicher Anordnung, jondern von der 
Ausrüftung mit dem bl. Geift ab, ftüßte ſich alfo zugleich auf das kirchliche Recht und 
den Enthufiasmus. Vom Konfiitorium zur Nußerung aufgefordert, namentlich auch bin= 

65 fichtlich feiner megiverfenden Ausdrüde über die Landeskirche, verharrte er auf feinem 
Standpunkt. So blieb dem Konfiftorium nichts übrig als ihn bis zur Abgabe einer 
befriedigenden Erklärung von feinen Handidatenrechten zu fjuspendieren 1857. Da er 
—— ſich an die kirchlichen Beſtimmungen nicht kehrte, wurde er ſchließlich zu einer 
Erklärung aufgefordert, ob er gewillt ſei, ſich der Ordnung der Landeskirche zu fügen, 

so oder ſich außerhalb derſelben zu ſtellen. Meder das eine noch das andere war er ge 
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fonnen zu thun. Hierauf wurde ihm eröffnet, daß feine Erklärung nur als Erklärung 
des Austritts aus der Landeskirche angeſehen werben fünne. Daran konnte auch der von 
H. abgegebene Proteft nichts ändern, in welchem er, nad) Analogie von Korntal, Freiheit 
von ber Behörde, aber Zugehörigkeit zur Landeskirche in Anſpruch nahm. Zugleich 
gaben die anderen Bewohner des Kirſchenhardthofs, zehn Familienväter, ihren Austritt 5 
zu Protokoll 1859. Das Konfiftorium hat den Hergang veröffentlicht in feinem Amts: 
blatt II, ©. 507ff.; e8 ift verfahren mie e8 mußte, und nicht mit Ungeduld. 

4. Nun fonjtituierte fich der Tempel als jelbitftändige Gemeinſchaft. E3 fand 1861 
eine Verfammlung auf dem Kirfchenbarbthof ftatt, in welcher 64 Männer ihre „Los: 
fagung von Babylon” erllärten und ſich zur Herftellung des „deutfchen Tempels zur Aus- 
führung des Gejees, ded Evangeliums und der Weisſagung“ verbanden. Aut dieſem 
Grund ſollte das Familienleben erneuert, die Jugenderziehung geleitet, aber auch die 
Stellung zum Beſitz geregelt werden. Zugleich wollte H., den wie auch Hardegg ein 
ſtarkes nationales Empfinden befeelte, Deutichland auf die Wichtigkeit der Beſetzung von 
Baläftina aufmerkſam machen. Geleitet wurde der Tempel vorläufig (eine Neuordnung 15 
durch Wahl fand 1867 ftatt) durch‘ einen Ausichuß, beitehend aus Hardegg als melt- 
lihem Leiter — Präfident —, Hoffmann als geiftlihem, er hat den Bifchofstitel ange: 
nommen mit Rüdficht auf den Orient, fpäter aber wieder abgethban — und Chr. Paulus. 
Ein Nat von zwölf Alteften ftand ihnen zur Seite. Zufammentritt von Synoden hatte 
ihen 1860 begonnen. Eine eigene Konfejfion wurde aufgeftellt 1863, fie rubt ganz auf 20 
der „Weisſagung“ und bezeichnet ald Aufgabe die Aufrichtung des Tempels in Nerujalem 
und Seritellung bes hl. Landes unter Beiziehbung der gläubigen Juden. Über dem 
pbantaftifchen Beiwerk darf doch die edle — und der weite Blick Hoffmanns in der 
ſozialen und auch der orientaliſchen Frage nicht verfannt werden. Bedauerlich bleibt die 
Schärfe, mit welcher er und die von ihm organifierte Gemeinfchaft der Kirche entgegen: 3 
getreten ift. Eine auf der erften und zweiten Synode bejchloffene, von etwa 200 Männern 
unterzeichnete, in eigener Aubdienz überreichte Eingabe an den König 1861 enthielt nicht 
bloß eine Bitte um PVerbefferung der gefellichaftlihen Zuftände befonders in Kirche und 
Schule, fondern aud einen Proteft gegen das Verfahren des Konfiftoriums. Und die 
Bittichrift, welche im Herbite desfelben Kabres an die zweite Kammer gerichtet twurbe um 30 
Aufbebung der Staatslirhen und Bleichberechtigung aller religiöfen Gemeinjchaften, kehrte 
ibre Spitze doch gegen die Landeskirche. Cine zweite Bittfchrift desjelben Inhalts, zu: 
gleich um Löfung der deutjchen Frage und Aufhebung des Impfzwangs, 1865, blieb Fo 
Erfolg, wie die erfte. Der Tempel gewann Berbreitung im Fränkischen, auf der Alb, 
im Remstal, namentlid auch im Schwarzwald. Die Zahl der Ausgetretenen wird auf s5 
e. 3000 angegeben. Man ift den Sendlingen und Anhängern bisweilen mit den dem 
Beift der Neuzeit nicht mehr angemefjenen Mitteln des Polizeiſtaats entgegengetreten. 
Aber in dem gehäſſigen Auftreten der Yerufalemsfreunde find auch andrerjeits oft die 
ihlimmen Geijter des alten Separatismus wieder erwacht. Verſchiedene Geiftliche haben 
den Tempel litterariſch bekämpft, einer, Schod, hat ihm vorübergehend angehört. Hoff= w 
mann bat in diefer Zeit eine außerordentlich lebhafte und vielfeitige Thätigkeit entfaltet, 
teils in den —— Anſtalten, die auſ dem K. entſtanden, teils in auswärtigen 
Vorträgen (regelmäßig in Stuttgart), teils im Wirken für den Orient: Ausſendung von 
vier Miſſionaren, Sammlungen für die verfolgten Chriſten 1860, teils ſchriftſtelleriſch 
in der Warte, beſonders aber in ſeinem Buch: Fortſchritt und Rückſchritt oder Geſchichte 15 
des Abfalls vom Chriſtentum 1863—68. 

Die tbatfächliche Leitung des Tempeld von 1861—68 lag jedoch nicht in Hoff: 
manns, fondern in Hardeggs Händen. Hardegg war in bobem Dah Entbufiaft. Ihm 
ſchwebte als eigentliche Aufgabe des Tempels die Erneuerung der Geifteögaben nad) 
1 Ko 12 vor. So errichtete er eine Propbetenfchule, um Jünglinge durch 14tägige Unter: so 
mweifung zu —— Werkzeugen heranzubilden, verſuchte ſich in Gebetsheilungen, hielt 
felbft eine Übertwindung des Todes für möglich, achtete auf Geſichte. Ja er und feine 
nächften Anhänger Blaih und Seit verlegten ſich aud auf Teufelaustreiben, wurden 
aber dabei von einem als befeflen fich ausgebenden Mädchen in raffinierter Weiſe be- 
trogen. Es gereicht H. zur Ehre, daß er nicht bloß die Betrügerin entlarvte, jondern 55 
durch jein Einfchreiten der ganzen Schwärmerei ein Ende bereitete. Hiermit war aber 
auch der Grund gelegt zu dem anfangs noch mühſam verbüteten, päter offen ber: 
vortretenden Zertvürfnis der beiden Häupter. 

5. Das eigentlidye Ziel, Aufrihtung des Tempels in erufalem, wurde bei all dem 
nicht aus den Augen gelafien. Eine Denkſchrift 1859 fuchte twieder die Bundesverfamm: s0 

— — _ 
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lung dafür zu intereffieren. Sie antwortete nicht. Der deutſche Nationalverein war 1861 
ebenfo wenig zu gewinnen. Daß der Tempel Fühlung mit Neformparteien wie ben 
Deutjchkatholiten und andern, ja jelbft mit der Eirchenfeindlichen füddeutichen Demo: 
fratie fuchte, konnte ihm nicht fehr zur Empfehlung dienen. Im Schoß der eigenen 
— aber regte ſich ein ungeduldiges Draͤngen auf Verwirklichung der Hoff— 
nungen mit denen ſie genährt worden war, mit Mühe beſchwichtigten H. und Hardegg 
das Verlangen nach Auswanderung als nicht zeitgemäß. Für H. trat überhaupt Pa— 
läftina eine Zeit lang in den Hintergrund, Mifftion lag ihm mehr anı Herzen als Kolo— 
nifation, er dachte felbit daran, Die Leitung ganz Hardegg zu übergeben und in Amerika feine 

10 Gedanten zu verwirklichen. Erft 1867 wurden die Vorbereitungen zur Überfiedelung getroffen 
unter dem Eindrud der Zeitlage. Die apokalyptiſch geſchulte Nhantafie jah in Frankreich das 
Tier aus dem Abgrund, in den politifchen Ereignifjen die Einleitung zu großen Kataſtrophen 
vor der Barufie — auf 1869 (1882?) berechnete Hardegg den Anbruch des 1000jährigen Reichs 
— da tauchte wieder wie zu Anfang des Jahrhunderts der Gedanke an den —— 

15 auf. Die Mittel wurden von der Opferwilligkeit der Jeruſalemsfreunde aufgebracht. Ein 
privater, mit ſchweren Verluften an Menfchenleben bezahlter Verſuch der Anfiedelung bei 
der Ebene Jesreel 1865 nötigte die beiden Häupter, die Sache nun ſelbſt in die Hand 
zu nehmen. Am 8. Auguft 1868 machten ſich Hoffmann und Hardegg ſamt etlichen 
anderen auf den Meg nad Paläftina. Die Leitung des Tempels in Deutfchland mie 

20 die Redaktion der Warte ging an Chr. Paulus über. Auf die von der Pforte auf die 
Vorlage ihres Planes zuerft geftellte Bedingung türkischer Untertbanenfchaft gingen fie, 
von Hoffmanns Bruder beraten, zu ihrem Glück nicht ein; fie bedurften deutſchen Schug 
gegen türkische Willtür. Die erjte Niederlaffung war Haifa am Karmel. Dort blieb 
Hardegg, H. ſiedelte 1869 nach Jaffa über. Die nächſten Jahre führten beiden Kolonien 

25 die nötigen Kräfte zu. Die räumliche Trennung geftattete den zwei innerlich ſchon ganz 
gefchiedenen Männern ein felbitftändiges, bei Hardegg ſogar eigenmäcdtiges Wirken. 
gründete in Jaffa eine höhere Schule und ein Krankenhaus, daneben jegte er feine jchrift- 
ſtelleriſche IThätigkeit fort. So veranlaßten ihn Pius’ IX. Allofution und das bevor: 
jtehende Konzil zu einem lateinischen Protejt an den Papſt; die Siege von 1870 zu einer 

30 Schrift über die Grundlagen eines dauerhaften Friedens. Sodann ertvarb er die Ader 
baufolonie Sarona bei Jaffa; das Klima bat aud bier anfangs zahlreiche Opfer ge: 
fordert. Die Anlegung einer Kolonie in der Ebene Refaim bei Jerufalem 1873 be: 
deutete einen wichtigen Schritt vorwärts. Kleinere Niederlaffungen entjtanden in Beirut, 
Nazaret, Tiberias, Namle und anderen Orten, auch Alerandrien. Etwa 1500 Koloniften 

35 im ganzen mögen eingewandert fein. 
6. Unterdeſſen bereiteten fih im Tempel jelbft wichtige Veränderungen und Schei: 

dungen vor. Mit der Überjiedelung von Chr. Paulus nad Jaffa 1873 börte der 
Kirichenharbthof auf, Herd der Beivegung zu fein, die Leitung für Württemberg wurde 
drei Brüdern übertragen und nad Stuttgart verlegt. Aber die längit bejtehende, in 

0 allerlei Reibungen zu Tage getretene Spannung zwiſchen H. und Hardegg führte nun 
1874 zum offenen Brud. Den äußeren Anlaß bot H.s Plan, jeine Schule nad Jeru— 
falem zu verlegen, den Hardegg als verderblich belämpfte. Die tieferen Urfachen lagen 
in der autofratiichen ftürmifchen Art Hardeggs, unter welcher man auch in Haifa ſchwer 
litt, fodann in feiner ſchon gezeichneten ſchwärmeriſchen Richtung. Hardegg legte fein Amt 

45 nieder — es ift dabei auch finanziell nicht alles glatt abgegangen — und trat aus ber 
Tempelgejellichaft aus. Mit feinen Anhängern gründete er den Tempelverein, trat noch 
einmal öffentlich gegen H.s Heterodorien auf, ſtarb aber jchon 1879. Die um ihn find 
meift zur Landeskirche zurüdgefehrt. Hoffmann, getragen vom Vertrauen der Kolonien 
wie der Heimat, übernahm nun wieder das Worfteheramt des Tempels. Die einzelnen 

50 Gemeinden unterjtanden einem Gemeinderat, Gelamtangelegenbeiten der Gentralleitung 
und dem weiteren QTempelrat. 

7. Kür H. war nun die Bahn frei. Er gründete 1876 das Tempeljtift, eine engere 
Genoſſenſchaft innerhalb des Tempel3 zur ftrengen Geltendmahung und Erhaltung feiner 
Grundſätze. Mit der Überfiedelung Hoffmanns und der Tempelleitung nach Jeruſalem 

55 1878 war endlich geographiich das gewollte Ziel erreicht. Daß die geiftige Kraftentfal- 
tung ſowohl im Morgen: wie im Abendland weit dahinter zurüdgeblieben ſei, bat 9. 
auf dem erſten Tempelfeft in J. offen bekannt; die materielle und die geiftige Kraft war 
faft erichöpft. Seiner höheren Schule, Lyzeum genannt, gliederte er noch eine Akademie 
an, in welcher er und Chr. Paulus Worlefungen hielten, die Namen drüdten allerdings 

w „mehr aus was wir wollen, als was wir find.“ Das Lyzeum iſt jetzt eine einfache Bürger: 
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ichule. Nun trat er auch mit feinen Abweichungen von der Ortbodorie in die Offent- lichkeit. Worbereitet war feine neue Theologie ſchon längit. zum waren ihm Dogma und Konfeffion zurüdgetreten binter der Lebensgeitaltung. Das von ihm 1870 auf: geitellte Glaubensbelenntnis des Tempels — es deutlich aus: die Konfeſſion des Tempels drückt ſich nicht in Lehrſätzen, ſondern in Aufgaben aus, überließ auch ſchon 5 den Gebrauch der Sakramente dem Belieben des Einzelnen. Auch in ſeinem Glaubens— befenntnis von 1876 in der Warte hat er fi mit der orthodor-pietiftiichen Dogmatik auseinandergefegt. In feinen Sendichreiben — von 1877 bis 82 fünf — bat er nun die firhlichen Gentraldogmen von Dreieinigkeit, Präeriftenz, Verföhnung, Rechtfertigung be: fämpft, die Sakramente ihres Wertes entleert, und die Art und Weiſe ihrer Verwaltun durch die Kirche als Haupthindernis wahrer Frömmigkeit bezeichnet. Seine eregetif und bibliſch-theologiſch anfechtbare Beftreitung entipringt weniger einer rationaliftifchen als vielmehr feiner praftifch-etbifchen, in feinem Begriff vom Reich Gottes twurzelnden, bisweilen an Ritfchl erinnernden Nichtung. Im Heinen hat doch auch H. eine ähnliche Wandlung erlebt, wie der Pietismus einft ım großen. Sie hat begreiflicherweife im Tempel, obwobl der Tempelrat ganz auf H.s Seite * ſtellte, viel Aufſehen und Anſtoß erweckt. In der Folge ſchieden die Alteſten Blaich, Seitz u. a. aus der Geſellſchaft aus und gründeten den Reichsbruderbund. 8. H. bat auch weiterhin eine rege Thätigkeit entfaltet. Litterariſch durch verſchiedene Schriften, unter denen „Occident und Orient“ 1875 beſondere Beachtung verdient. 0 Organifatorifch durch eine das Leben der Tempelgemeinde nah allen Beziehungen ordnende Verfaflung 1879, fie wurde 1884 durch eine andere erfegt. Er unternahm ferner noch verfchiedene Neifen, deren eine ihn nad Amerika führte, ohne wejentlichen Gewinn. Da: gegen erlebte er — daß die Unterſtützung, welche der Bundestag verweigert hatte, vom Deutſchen Reich geleiftet wurde durch Gewährung maritimen Schutzes und fort: gebender Geldunterftügung an die Schulen. Zunehmende Altersſchwäche nötigte ibn, fein Vorſteheramt niederzulegen 1884. Am 8. Dezember 1885 ift er geftorben. Bei feinem Tod betrug die Seelenzabl der Koloniften 1300; 1901 wurden in jämtlichen Gemeinden des Orients 1406 Mitglieder gezählt. Nach H. bekleidete fein treuefter Mit: arbeiter Chr. Paulus das Amt des Tempelvorftehers ; 1893 ift auch er geftorben. 30 Nah der 1890 neugeftalteten und feitdem wenig modifizierten Berfaffung fteht ber Tempel unter dem Tempelrat, gebildet aus der Gentralleitung mit dem QTempelvorfteber (feit 1893 Chr. Hoffmann, der Sohn des Gründers) und dem Sit in Ierufalem, und den Vorſtänden und Vertretern der einzelnen Gebiete. Die Gentralleitung verwaltet zu: gleich die Gentralfaffe. Zur Mitgliedichaft befähigt nicht die Ablegung eines Glaubens: 35 befenntnifjes oder die Belehrung im Sinn des Pietiömus, jondern die „Gefinnung des Tempels“ — Mitarbeit an feinen Zielen, „die Tempelgefinnung äußert fih aber zu: nächſt im Gehorfam gegen feinen Vorftand“. Während alfo der Tempel, offiziell Hoff: manns Theologie teilend, feinen Mitgliedern große dogmatifche Freiheit gewährt, fordert er in andern Dingen unbedingten Gehorſam gegen die Leiter, ſchon H. hatte ihn in einer 40 mebr der römischen als der evangelifchen Kirche entiprechenden Begründung gefordert. Taufe wird erfegt durch Darftellung, die Konfirmation ift nur Einfegnung der Kinder, Abendntabl wird nicht gefeiert, nur Gemeindemabl. Der Gottesdienft vollzieht jih in den einfachften Formen und übt namentlih auf die Jugend wenig Anziebungstraft aus. Es findet ein Dankfeft im Herbſt, ein Stiftungs: und Verſöhnungsfeſt im Frühjahr 5 ftatt, außerdem die Feier von Hoffmanns Todestag. Die Nationalfefte werden mit patriotiſcher Begeifterung begangen. Mit H. war die Seele des ganzen Unternehmens ge fchieden. Die Kraft der Sale erlabmte. Wohl ift in Paläſtina 1903 noch eine neue Kolonie HamidijeWilbelma gegründet, in Ofterr. Schlefien eine Heine Zahl von An- bängern aus früberen Spiritiiten getvonnen worden. Aber in Württemberg felbit befteht so eigentlich nur noch in einem Drt eiwas twie eine Tempelgemeinde, die Zahl ſchmilzt ftetig zu— jammen (1905 : 244). Außerhalb Württembergs bat der Tempel überhaupt nur wenige An: bänger gefunden, in Sachſen, Rußland, Nordamerifa. Ya der Tempel bat im Morgen: land, noch mehr in W,, feine Kraft in inneren Kämpfen verzehrt, aus Anlaß teils wirt: ſchaftlicher, teils dogmatifcher Zeriwürfniffe. Es fam zur Bildung freier Tempelgemeinden ; 55 wurde auch 1897 wieder eine Einigung erzielt, fo doch nicht völlig; im Haita wie in Jaffa haben Templer in größerer Zahl der Kirche fich wieder zugewandt und werben von ibr aus geiftlich verforgt. Die Yet der Templer in Paläftina mag jet gegen 1200 betragen. E83 fehlt auch im Tempel felbjt nicht an Stimmen, welche bie Ri rung von Taufe und Abendmahl wünſchen, die jcharfe Polemik gegen die Kirche j “x 

-_ or 
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eine Wiederannäherung an fie befürtvorten, da fie nicht mehr in ihr, fondern im Materia: 
lismus den Hauptgegner ihrer Beftrebungen erkennen. Was die von religiöfer Begeiſte— 
rung getragene zähe Kraft jchwäbifcher Koloniften in Paläftina geleitet bat, ıft — länger 
je mehr auch in meiteren Kreifen zur Anerkennung gelangt, fo legtlih aus Anlaß der 

5 Kaiferreife. Wurde doch 1899 der Wert des Privatbefises der Koloniften abgeſehen vom 
Gemeinbeeigentum auf 7—8 Millionen Mark gefhägt. Aber diefe Anerkennung gilt 
der Kulturarbeit. Daß die fittlich-religiöfen Verhältniſſe nah innen, die miffionatifehen 
Mirkungen nad außen den einftigen Erwartungen nicht entiprochen haben, ift der Tempel 
jelbft wahrbeitsliebend genug einzugejteben. Schon daß die Kolonien Anfiebler aufnehmen, 

ı0 welche nicht dem Tempel angebören, daß alfo religiöfe und bürgerliche Gemeinde nicht mebr 
zufammenfallen, beveutet ein ſtarkes Übergewicht der wirtichaftlichen Interefien. Verglichen 
mit dem, was H. gewollt, erfcheint das alles als ein befcheidener und nebenfächlicher Erfolg. 
Daß durd ihn Deutjchland auf den Orient hingewieſen wurde und Vorpoften dort gewann, 
ift nicht gering anzufchlagen. Aber was er erftrebte, war die Wollendung der Reformation, 

16 die religiöfe, fittliche, joziale Wiedergeburt des deutfchen Volkes, ja der Chriftenheit. Mit 
weiten Blid, mit warmem Herzen, mit raftlofer Zähigkeit und Aufopferung bat der 
reichbegabte Mann fein Ziel —— freilich auch mit Unbelehrbarkeit und Selbſtüber— 
ſchätzung. In der Apokalyptik lag zugleich Triebkraft und Schranke ſeines Wirkens. 
Aus dieſer Vereinigung ſupranaturaler und rationaler, judaiſierender und chriſtlicher, 

20 pietiſtiſch-⸗eschatologiſcher und ſozialpolitiſcher Elemente — ein einheitliches und 
— Gebilde nicht erwachſen. Die Geſchichte des Tempels iſt das Urteil über den 
empel. Kolb. 

Tempel von Jeruſalem. — Litteratur: Zum Ganzen ſind zu vergleichen die 
Werke und Handbücher über bibliſche Archäologie von Ugolinus, Saalſchütz, Scholz, Hane— 

25 berg, de Wette, Keil, Benzinger, Nowad, ſowie die Artikel über den Tempel in den bibliſchen 
Wörterbüchern Deutihlands und Englands ; außerdem Yergufion, The temple of the Jews, 
London 1878. 

Bur a a bes Tempelplages find zu vergleichen die Artikel „Jeruſalem“ in 
den Bibelwörterbücern befonders oben Bd VIII (Guthe); weiter Tobler Topographie Jeru: 

30 ſalems 18535.; Ferqufion, Topography of Jerusalem 1847; de Vogüé, Le temple de Jerus,, 
1864; Roſen, Der Haram von Jerufalem und der Tempelplag des Moria, 1866; Echid, Beit 
el Makdas oder der alte Tempelplag, 1887 und: Die Stiftshütte, der Tempel in Jerufalem 
und der Tempelplap der Jebtzeit, 1896; Adler, Der Felſendom und die heutige Grabes: 
firche zu Jeruſalem, 1873; Bädekers Paläftina *(Benzinger), 1904; Mommert, Topographie 

35 von Jeruſalem, 1905; Kuemmel, Materialien zur Topogr. d. alten Jeruf. (mit Karte) 1904. 06. 
Zum ſalomoniſchen Tempel: Die Kommentare zu den Königs: und Chronikbüchern 

(Kloftermann, Benzinger, Kittel); Keil, Der Tempel Salomos, 1839; Bähr, Der Salom. 
Tempel ꝛc., 1848; Stade, Geſchichte des Volkes Israels I, 311ff.; Pailloug, Monographie 
du temple de Salomon, 1885; Paine, Salomons temple and capitale, 1886; Friedrich, 

so Tempel und Palaſt Salomos, 1887; D. Wolff, Der Tempel ... und jeine Maße, 1987; 
Perrot:Ehipie;, Le temple de Jerus. ete., 1889; Feuchtwang, Ziſchr. j- bild. Kımjt, N. Ser. 
1891, 141 fj.; Beder, Wiener allg. Bauzeitg., 1893 ; Puchſtein u. Donaldfon ſ. S. 4954 ff.; Erman, 
Negyptiiche Religion, 1905; Spiegelberg, Geſch. d. äg. Kunſt 1903, 45 ff.; Wünſche, Salomos 
Thron und Kippodrom 1906. 

45 & Sum Tempel des Serubbabel vgl. d. Kommentare zu Esra u. Neh. Ryſſel, Bertholet, 
ieafried). 
Pos berodianihen Tempel: Die ältere Litteratur bei Haneberg, Die relig. Altert. 

der Bibel 260 ff., die neuere bei Schürer, Geſch. d. jiid. Boltes I*, 323f. II, 271 ff. — Lightfoot in 
Ugolini Thesaur. 9 (aud) Maimonides ebenda 8); Hirt in ABAW (phil. bift.) 1816—17, 1— 14; 

go Haneberg a. a. D. 266-336; Spieß, Das Jeruf. des Jofephus, 1881; derf., Der Tempel ... 
nach Zojeph, 1887; Bloch, Entwurf eines Grundrijies vom Herodian. Tempel nad talmud. 
Quellen; Hildesheimer, Die Beichreib. d. Herod. Tempels im Trakt. Middoth und bei Joſeph. 
(ZJahresber. d. Rabb. Sem. f. d. orth. Judent.), Berlin 1876—77; Prescott in Journ. of 
sacr. Lit. II (1868), 33#.; Bücler in Jew. Quat. Rev. X (1898), 678ff.; XL 46ff.; 

66 ET 1906, 51ff.; Gräß in Monatsichr. f. Geſch. u. Will. d. YJudt., 1876, 
385 FH. 433 ff. 

Bum Tert: Die Kommentare; Stade in ZAW III, 129ff. und in Saer, books of OT 
(mit Schwally) 1904; Burney, Notes on the books of Kings, 1003; Kittel, Biblia He- 
braica, 1906. 

60 (Ein Stern * bei einer Bibeljtelle weift auf verbefferten Text.) 

Snbalt. IL Der falomonifhe Tempel. 
1. Beranlafiung und Bedeutung. 2. Ort des Tempels. Borböfe. 3. Die — en. 

4. Der Tert. 5. Das Tempelgebäude ſelbſt. a) Der Hekäl. b) Die Vorhalle. c) Der 
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Anbau. 6. Das Innere. 7. Der Innenfhmud. 8. Das Dad. 9. Jakin und Boas. 
10. Das Modell. 

II. Der Tempel Serubbabels. 
1. Seine Vorgeſchichte. 2. Das Gebäude und die Vorhöfe. 3. Das Innere. 4. Cha: 

rafter und weitere Entwidelung des zweiten Tempels. 6 
III. Der herodianiſche Tempel. 
1. Motive und Bauzeit. 2. Nachrichten. Der Tempelplap und der äußere Vorhof. 

3. Die inneren Höfe und der Altar. 4. Das Tempelgebäude. 

I. Der falomonifche Tempel. 1. Veranlaffung und Bedeutung. David 
bat das große Verdienſt um die israelitifche Nation, daß er ihr eine Hauptſtadt und da= 10 
mit dem von ihm gegründeten Einbeitsftaate einen Mittelpunkt feines politifchen Lebens 
ſchenkte. Er bat diefem Verdienſte das weitere an die Seite gefebt, daß er dem Staate aud) 
den religiöfen Mittelpuntt gab: Das altheilige Palladium der Gotteslade, da8 Saul — 
vielleicht in abergläubifcher Scheu, weil es in Feindeshände geraten war — hatte im Wintel 
liegen lafjen, zieht er aus feiner Vergeſſenheit und verpflanzt es nad Jerufalem. Jeru— 15 
jalem ift damit der religiöje Mittelpunft für Jsrael geworden. Die Konfequenz aus der 
fo geichaffenen Stellung der Hauptftadt des neuen Neiches wäre es geiwefen, daß David 
dem neuen geiligkum, das er in Serufalem gegründet bat, auch eine entfprechende Aus- 
rüftung gegeben hätte; die Hauptitabt des — 2* heiſchte auch ein Reichsheiligtum in 
der Geftalt eines ſtaitlichen Tempels. In der That weiß die Überlieferung von der 20 
Abſicht Davids, felbit ſchon Jahve einen Tempel zu bauen; aber Propbetenipruch fol 
ibn davon abgehalten haben, fie auszuführen (2 Sa 7). Ya die Chronik (1 Chr 22 ff.) 
weiß bon eingehenden Vorbereitungen zu berichten, mit denen David feinem Sohne Sa: 
lomo für Errichtung des Tempels vorgearbeitet habe. Iſt auch die letere Überlieferung, 
da fie fonft nicht hinreichend bezeugt ift, fchtwerlich ala geichichtlich in Anſpruch zu nehmen, 25 
fo wird bingegen die in 2 Sa 7 erwähnte Abſicht Davids wohl dem gefchichtlichen That: 
beitande entjprechen. jedenfalls betrachtet es Salomo als eine feiner vornehmiten Auf: 
gaben, Jahve den ihm bisher noch fehlenden ftattlihen Tempel zu errichten. — 

Man kann fih fragen, ob Salomo damit zugleich ſchon den Gedanten verbunden 
babe, die andern Heiligtümer zu verdrängen. An eine Abjchaffung der legteren denkt er a 
jedenfalls nicht; bis zum Deuteronomium ift eine folde nie ernftlih ins Auge ge 
—* worden. Aber indem die Hauptſtadt des neuen Königreiches ein Heiligtum von 
löniglicher Pracht erhält, das an Größe und Schönheit alle Heiligtümer Israels über: 
ragt und das ſich würdig ben glanzvollen Bauwerken des prachtliebenden Salomo 
einreibt, ift eine Entwidelung von Felbft angebabnt. Auch wenn man es zunächſt nicht ss 
juchte, mußte der Gang der Dinge von ſelbſt dazu führen, daß neben dem Tempel von 
Jeruſalem die alten heiligen Stätten verblaßten. Ein Tempel wie der von Salomo er: 
richtete beifchte felbftverftändlih eine ſtattliche Priefterfchaft und reiche Opfer. Es wird 
nicht lange gedauert haben, jo werden die Häupter der Priefterfchaft des Tempels zu den 
vornehmiten Männern im Reiche gehört haben, wie ja fchon zu Davids Zeiten der Priefter «0 
Abjatar zu den eriten Männern der Umgebung des Königs gebört hatte. Der Glanz 
des Ortes, die Nähe des Königs und des Hofes, der Einfluß der Priefterichaft, der 
Neihtum der Opfer und der Prunf der Felte — alles wird frübe ſchon zuſammen— 
ewirkt haben, die Zahl der Beſucher zu mehren, und bald müfjen aus ganz Israel die 

Wallfahrer nad Jeruſalem und dem Tempel geftrömt fein. Auch die befannten Gegen: 5 
maßregeln Jerobeams I., der durch die Gründung neuer Heiligtümer in Betel und Dan 
diefem Zug der Bevöllerung Gefamtisraeld nah Jeruſalem  entgegentreten will, werden 
daran nicht allzuviel geändert haben; wohl aber find fie für ſich jchon ein Beweis ber 
ftarlen mit der Zeit zur Gentralifation führenden Anziehungskraft des Tempels. So mußte 
im Laufe nicht allzu langer Zeit ganz von felbit der Anfang jener Bewegung einjegen, 50 
deren Ende wir in der fog. deuteronomifchen Reform vor uns eben: der Tempel, aud) 
ohne daß Salomo es fo wollte, mußte mit der Zeit durch feine eigene Schwere bie 
andern Heiligtümer erbrüden. 

2. Der Ort des Tempels. Vorböfe Fragen wir nun zunächſt nad der 
Stätte, auf der Salomo feinen Tempel errichtet, fo haben wir, um fie zu ermitteln, die 55 
Namen Moria und Zion einerfeit® und ambdererfeits den Befund der Topographie des 
beutigen Nerufalem miteinander in Beziebung zu fegen. Es ift ein alter Streit, ob 
Zion und Moria zwei verjchiedene Hügel Jerufalems darftellen oder ob beide Namen ein 
und basjelbe jagen wollen. Da Morta als der Ort des Tempels bezeichnet wird (2 Chr 
3, 1), nabın man lange faft allgemein an, Moria unterfcheide fih von Zion derart, daß so 
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leterer Hügel mit Davids Burg und Salomos Palaft auf dem Mefthügel, der heute 
noch durch den fog. Davidsturm bezeichnet ift, fich befunden habe, der Moria hingegen 
mit dem Tempel auf dem Oftbügel zu verlegen fei. Allein ſchon der Umjtand, daß 
Moria nur an diefer einen Stelle genannt tft, fonft aber in Zujammenbängen, wo allem 

5 Anfcheine nach nicht nur an den Königspalaft, fondern auch an den Tempel gedacht it, 
immer vom Zion die Rebe ift (Am 1,2; Jeſ 10, 12; 31,4 u.a.), läßt vermuten, daß 
Zion und Moria ein und dasfelbe feien und daß thatfächlih auch der Tempel auf dem 
Zionshügel geftanden habe. Als der Pla des Tempels ftand nun aber von Anfang 
an durch die topographifche Beichaffenbeit der Ortlichkeit wie durch ununterbrochene Über: 

ı0 lieferung der öftliche zwischen dem Tyropöon und dem Kidronthal ſich binziebende Hügel 
feſt. Diefer Hügel muß deshalb auch als der Zionshügel gelten. 

Bon Haufe aus bezeichnet diefer Name den füdlichiten Ausläufer des ganzen Hügels; 
auf ihm jtand die alte von David eroberte Jebufiterfeite 2 Sa 5, 6—8. Dort hat David 
fih feine Burg, die jog. Stadt Davids, angelegt 2 Sa 5,9. Salomo bat dann weiter 

15 gegen Norden, und damit um 40—50 m höher, feine Burg angelegt, auf dem Opbel 
genannten Teil des Gefamthügels. Es ift möglid, daß durch ihn zugleih der Name 
gm weiter nördlich gewandert iſt. Ein Teil feiner großen Burgbauten ift der Tempel. 

a der Hügel nad Süden ſowohl ald nach beiden Seiten abfiel, waren um eine ebene 
Fläche zu erreichen, ausgedehnte Unterbauten nötig. 

20 Nocd heute ftellt diefer Teil des Zionhügels fih als eine große künstlich bergeftellte 
Terrafje dar, Haram esch-Scherif genannt; es ift in der Hauptfache der Pla des bero- 
dianifchen Tempeld. Da Herodes die alten Anlagen erweiterte, jo baben wir ben ſalo— 
monifchen Tempel: und Balaftplag ziemlich Eleiner vorzuftellen. Teile der Grundmauern 
des heutigen Haram mögen fehr wohl auf Salomo zurüdgeben. Der Ort des Tempels 

25 felbit iſt innerhalb diefes Raumes gekennzeichnet durch die Omarmoſchee, die über dem 
böchften Punkte des Hügels errichtet ift. Hier tritt noch heute der nadte Feld zu Tage und 
bier darf man mit höchſter Wabrfcheinlichkeit den Altar annehmen, den David auf der 
von ihm erworbenen Tenne des Jebuſiters Aravna erbaut bat, und weiterhin den Brand» 
opferaltar des falomonifchen Tempels. 

30 Der Tempel erftredt fih von Oft nad Weit Ez 43, 1f. 44, 1f. Jos. Arch. VIII, 
3, 2; vor dem Eingang, öſtlich von ihm, ſteht der Altar, und das Tempelgebäube fchließt 
fih in meftlicher Richtung an. Das heißt: der folomonifche Tempel bat deutlich feine 
Orientation nad) der aufgehenden Sonne. Cs tft dies um jo weniger zufällig als dieſe 
Richtung den örtlichen Bedingungen nur ſchlecht entſprach, muß vielmehr feinen legten Grund 

35 in religiöfen Erwägungen haben. Es jind diefelben, die zu den beiden Säulen am Tempel: 
eingang, falls fie unten ©. 494,9ff. richtig gedeutet find, geführt haben. Natürlich darf 
daraus nicht gefolgert werden, daß Salomos Tempel eigentlich ein Sonnenbeiligtum und 
Jahve ein Sonnengott geweſen fei (fo wieder Niffen 65), wohl aber, daß der Erbauer 
des Tempels ald Modell einen Sonnentempel benügte. Man könnte am eheſten an den 

40 turifchen Meltarttempel (jo von Baudilfin oben Bo XVIII, 494) denken, mwenigitens als 
unmittelbare Vorbild. Aber man wird wohl zugleich Veranlafjung haben, noch meiter 
zurüdzugehen: die äghptifchen Sonnentempel find nad dem Sonnenaufgang orientiert 
(S. Nifjen, Orientation 1906, 38 ff. 59). 

Da der Altar im Dften des Tempels fteht, jo iſt mweftlich von der Felsfpige der 
45 Tempel anzufegen, und da man damit ziemlich an den Rand des Hügels hingeführt iſt (die 

Spite liegt etwa in der Mitte des Hügels von Dft nach Weſt), jo müſſen die Burgbauten 
Salomos ſich weiter gegen Süden an den Tempel gefchlofien haben. Der nah Weiten, 
gegen das Kidrontbal übrig bleibende Naum der ebenen Fläche bliebe fomit teils für den 
Tempelvorbof (1 Hg 6, 36), der das Tempelgebäude umschließt, teils für den den ganzen 

50 Tempel: und Balajtbezirt umſchließenden großen Vorhof (1 Kg 7, 12). Beide dehnen 
fih zugleich nad Norden, der große Hof wohl bis ans Ende der Terafje gegen Norben, 
aus. An den Tempelbof oder „inneren“ Hof (6, 36) ſchließt fi gegen Süden der 
„andere“ Hof (7, 8), der den Palaſt ſelbſt umfriedet, während die Staatsbauten: Ge: 
richt3: und Thronhalle und Libanonwaldbaus noch weiter füdlich liegend wieder nur dom 

56 großen, alles umfafjenden Hofe und feiner Mauer umſchloſſen find. Dem entſpricht cs, 
dag man von der Davidsjtadt hierher „binaufgebt” (8, 1; 9, 24), während man anderer: 
ſeits wieder vom Tempel zum Valaft binabgeht. Der Palaft ſelbſt lag alfo den natür- 
lihen Terrainverbältnifjen angepaßt jelbit wieder etwas tiefer als der nörblichere Tempel. 

3. Die Zurüftungen. Schon David hatte bei der Errichtung feiner zweifellos 
60 vicl bejcheideneren Königsburg fremde Hilfe in Anſpruch genommen. Nhönitifche Stein: 
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megen und Simmerleute hatten auf Grund eines mit Hiram von Tyrus gefchlofjenen 
Vertrages ibm zur Seite geftanden und Hiram hatte ihm Libanonzedern geliefert (2 Sa 
5, 11). Es fcheint, daß Salomo das Bündnis fofort nach feinem Regierungsanttritt er: 
neuerte. Auch abgejeben von den von ihm geplanten Bauten beftanden — ge⸗ 
meinſame Intereſſen, die ein gutes Einvernehmen mit den handelskundigen Nachbarn 5 
im Nordweſten empfablen. So wird denn in 1895, 15ff. mitgeteilt (vgl. 2 Chr 
2, 1f8.), daß Hiram gleih nah Davids Tode Gejandte an Salomo geſchickt und Salomo 
mit ibm einen Vertrag abgejchlojien babe, nach welchem Hiram ibm das nötige Holz, 
jowie Bauleute und Steinmegen (1 Kg 5, 32) liefern und Salomo. dafür Weizen und Del 
nadı Tyrus ſchicken follte. Die Chronit weiß auch noch von großen Lieferungen an ı0 
Gerfte und Wein. Jedenfalls befchränft aber Hiram feine Forderungen nicht auf jene 
Yeiftungen, denn 1Kg 9, 10—14 erzäblen uns, Salomo habe jchlieglih ſich genötigt 
gefeben, dem Hiram 20 Städte in Galiläa abzutreten, wobei allerdings mit einbegriffen ih, 
daß Salomo für feine Bauten im Lauf der Zeit noch große Summen Geldes bei Hiram 
entnabm (120 Talente Gold). Es läßt fich nicht genau beftimmen, wieweit es ſich bier: 15 
bei um einfadhen Verlauf von Land, um Geld zu gewinnen, wieweit um Entſchädigung 
für gelieferte Arbeitöfräfte und Material banbelt. 

Neben der vom Ausland ber in Anfpruh genommenen Hilfe bat ‚aber Salomo 
natürlich die Kraft des eigenen Yandes befonders ſtark herangezogen. Er hebt 30000 
Fröhner aus, von denen je 10000 einen Monat lang auf dem Libanon zu arbeiten haben, 20 
um dann zwei Monate zu Haufe zuzubringen; außerdem ift von 70000 Zaftträgern und 
80000 Steinmegen im judäiſchen Gebirge (das ja reich genug an Steinen ift) die Rede, 
die unter 3300 Auffebern ftanden. Sind aud die letteren Zahlen bei der bergigen 
Lage Jerufalems, der Schwierigkeit des Transport3 unter den damaligen Wegeverhält- 
nifjen und bei der Notwendigkeit umfafjender Fundierungsarbeiten nicht unmöglich zu 26 
nennen — nadı PBlinius hist. nat. 36, 12 jollen 36000 Arbeiter 20 Jahre an einer 
Pyramide gearbeitet haben, nach Herodot II, 124 an der Cheopspyramide 100 000 Arbeiter 
20 Jahre lang jährlih 3Monate — fo find fie doch bei der relativen Kleinheit des Landes 
und im Vergleich zu den 30000 Frobnarbeitern im Libanon auffallend. Es fommt 
dazu, daß 9, 23 nur 550 Arbeitsvögte im Ganzen nennt. Darf man diefer Spur folgen, 30 
jo würden ſich — auf je 100 Mann einen Vogt gerechnet (2337 =) — rund 60000 
Arbeiter ergeben. Rechnet man auf je 50 Mann einen Vogt, jo käme man fogar auf 
nur rund 30000. 

4. Der Tert des den Tempelbau bejchreibenden Abjchnittes (1 Kg 6-— 7) ift in recht 
üblem Zuftande. Die urſprüngliche ihm zu Grunde liegende Beichreibung muß von einem 85 
priefterlihen Manne berrübren, der zu den einzelnen Räumen Zutritt hatte und fie genau 
fannte, vielleicht auch noch die Bauriffe und Pläne im Tempelarchiv zur Verfügung batte. 
Trog einzelner Unebenheiten und Unjtimmigfeiten in der Beſchreibung wird man das 
annehmen müfjen. Aber der urjprüngliche Bericht ift teild durch Verfeben oder Anderungen 
fpäterer Abfchreiber, denen mande Kunſtausdrücke fchon nicht mehr geläufig waren, ent 40 
jtellt, teil® durch erweiternde Zuſätze der Nedaftoren erweitert. Manches an diefen Zufägen 
ftammt aus dem Beltreben, die Pracht und die Heiligkeit des Tempels zu erhöhen, 
anderes mag aus den Verbältnifien einer fpäteren Zeit entnommen fein. Denn aud) der 
Tempel jelbit bat im Yauf der Jahrhunderte mande Wandlungen durchgemacht. 

Für die Nelonftruftion des ſalomoniſchen Tempels haben wir neben dem, was Tert: 45 
tritil und Ardäologie an Hilfsmitteln an die Hand bieten, noch eine wertvolle Hilfe an 
dem, was Ezechiel in Kap. 40 ff. feines Buches über den Tempel der Zukunft ausführt. 
Zwar ift der Tempel Ezechield ein freies Gebilde der prophetiſchen Phantafie, und er mwill 
mit voller Abficht in manchen Stüden etwas anderes fein als der alte Tempel. Aber 
Ezechiel war noch Priefter des legteren gewejen; er bat ibn noch geſchaut und in ibm 50 
gewirkt; fo ift es jelbitveritändlidb, daß ibm im großen Ganzen das Bild des alten 
Zempels vor Augen jchwebt, wenn er dasjenige des neuen zeichnet. 

5. Das Tempelgebäude ſelbſt num zerfällt im zwei bezw. drei Hauptteile: das 
TZempelbaus jelbjt mit dem es umfchließenden Umbau und die Vorballe. 

a) Das Tempelbaus im engern Sinn, das „Gotteshaus“ oder mit einem bebräifchen 55 
vebnwort auch der Palaft (Tempel) ?7°7 genannt, iſt ein Nechted von 60 Ellen Yänge, 
20 Ellen Breite und 30 Ellen Höbe. Nechnet man die Elle auf rund '/, m (495 mm), 
jo ergeben fib 30:10:15 m. Die Make find im nnern („im Lichten“) gemeſſen, 
wobei die Zwiſchenwand zwiſchen dem Heiligen und Allerbeiligiten nicht gerechnet: ift. 
Ezechiel fest dafür 2 Ellen an; jedenfalls it bei Salomo troß 2 Chr 3, 14 Fein bloßer oo 
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Vorhang angenommen, vgl. 6, 31ff., aber es fteht nichts im Wege an eine dünne O0 
wand zu denken. Die Dide der Mauern ift nicht angegeben; Ezechiel (41, 15) giebt 
6 Ellen Mauerdide an; daß fie auch bei Salomo nicht viel geringer war, ift aus ihrer 
Verjüngung nad) oben (f. u.) zu vermuten. 

5 b) Auf der vorderen (Dit) Seite ift dem Tempelgebäubde eine jtattlidhe Vorhalle 
vorgelegt, 20 Ellen lang und 10 Ellen breit. Ihre Seitenwände laufen alfo in ber 
Linie der Längswände des Tempelhaufes. Dem entiprechend werden auch ihre Mauern 
diefelbe Dicke gebabt haben twie beim Hekäl ſelbſt. Und dann liegt e8 auch nabe, bie 
Höhe derjenigen des Hekäl (30 Ellen) entfpredhend anzunehmen. Die Berichte ſchweigen 

10 darüber und die Notiz in 2 Chr 3, 4, die 120 Ellen angiebt, fiebt zu abenteuerlich aus, 
als daß man ohne weiteres geneigt wäre, fie ernft zu nehmen. Sie verliert freilich vieles 
von ihrem abenteuerlichen Charakter, wenn man bedenkt, daß auch der herodianische Tempel 
eine fehr hohe Vorballe (100 Ellen) bat, und vor allem, daß änpntifche Tempel den 
das Tempelgebäube hoch überragenden ſchmalen Vorbau lieben. Man wird nad tie 

15 vor an bie Möglichteit eines Tertfehlers in der Chronik — oder beffer einer Anderung 
auf Grund des berodianifchen Tempels oder ägnptifcher Tempel — denken können. Aber 
es it auch mit der Möglichkeit zu — daß der Vorbau ägyptiſche Muſter nachahmte. 
Legt man auf die Überlieferung wichtiger Texteszeugen Wert, jo kann man eine Höhe 
von 20 Ellen annehmen (fo in Bibl. Hebr. und im Kommentar zu Chron.), doc 

20 würde zur Höhe der Säulen (23 Ellen) jene Annahme von 30 Ellen (wobei noch das 
Dad zu rechnen ift) beſſer paſſen. Wahrſcheinlich ftieg man auch bier wie bei Ezechiel 
auf Stufen zur Halle empor. 

ec) Die andern drei Seiten des Gebäudes, die Norb:, Süd: und Weſtſeite, fteben 
nun aber ebenfalls nicht frei dem Beſchauer gegenüber, fondern fie find bis auf die Höbe 

2 von 15—20 (dad Dad inbegriffen) Ellen verdedt dur einen Anbau. Er ift dreiftödig 
und enthält eine große Anzahl Heiner Gemächer, Zellen. Das ganze ift 15 Ellen bodh, 
jede Zelle alfo 5. Ebenſo ind die Zellen des Erdgeſchoſſes 5 Ellen breit, die des zweiten 
aber 6 und die des dritten 7. Dies wird durch entiprechende Verjüngung der Außen: 
mauer des Tempeld und des Anbaues nah oben (j. 0.) erreicht. Der Zugang zum 

0 Ganzen ift an der Südfeite angebracht, und man gebt vom Unterftod mit Hilfe einer 
Treppe (Leiter) in die oberen Stodiwerfe und durd Verbindungsthüren aus dem einen ins 
andre Gemach; wenigſtens muß lehteres angenommen werden. Nah Ez 41, 6 wären es 
33 auf einem Flur, das einzelne demnach fehr Klein. Das mweift auf Kammern zur Auf: 
bewahrung von Gerätichaften, Weihgaben u. dgl. Fenfter find nicht genannt, müſſen 

35 aber doch wohl angenommen werden. 
6. Das Innere. Dieſes Tempelgebäude im engeren Sinn ift nun felbjt wieder 

in zwei Gemächer geteilt, das Heilige und das Allerbeiligfte. Über die Wand zwiſchen 
beiden ift foeben (5 a) gehandelt; in 1Kg 6, 21 wollten manche einen Voxhang vermuten, 
aber der Tert ift abfolut dunkel. Die Thür zum Allerbeiligften ift aus Olbaumholz und 

“zwar fo, daß (jo nach berichtigtem Texte) die obere Einfaffung, aljo wohl die Ober: 
Kehtpelle, und die Pfoften zufammen ein Fünfeck bilden. Desgleichen ift die Eingangstür 
um Heiligen aus Zedern: und Cypreſſenholz, fie ift fehr breit gedacht, da fie teilbare 
9* hat, ſo daß alſo jeder Thürflügel wieder in — Hälften zerfällt (6, 34). Nach 
53 41,2 wäre fie 10 Ellen breit geweſen. Die Maße des Heiligen find: 40 Ellen 

#5 Länge und 20 Ellen Breite. Es ift der Raum für die amtierenden Priefter, zugleich 
der Vorraum für das Allerheiligite. Diefes ſelbſt, das eigentliche Adyton, der dem ge 
wöhnlichen Sterblichen, ſelbſt dem Priefter, unzugänglide Wohnraum der Gottheit, ift ein 
Würfel von 20 Ellen Yänge, Breite und Höhe. Es ift fomit 10 Ellen niedriger ald das 
Heilige; und da die Gejamthöhe des Gebäudes in 6,2 zu 30 Ellen angegeben war, jo 

50 muß über ihm ein Obergemach von etwa 10 Ellen angeſetzt werden. Ein foldyes kennt 
der herodianiſche Tempel. Der Raum des Allerheiligiten ift volllommen dunkel vgl. 8, 12. 
Beide, das Allerheiligfte und das Heilige, find an den Wänden vollftändig mit Zedern- 
holz getäfelt und mit Zypreſſenholz gedielt 6, 157. Iſt nun das Allerbeiligfte volllommen 
dunfel, jo genießt auch das Heilige wenigitens nur fpärliche Beleuchtung. Es ift 6,4 

55 von Fenſtern die Mede, deren genauere Beichaffenheit bei der Duntelbeit des Tertes ſich 
freilich unfrer Kenntnis entzieht, von denen aber mit Sicherheit gefagt werden fan, daß 
fie nur in beträchtlicher Höhe (ettva 20 Ellen über der Erde, bezw. in dem oberen Drittel 
des Heiligen) angebracht fein konnten und daber ein fpärliches von oben einfallendes Licht 
Ipendeten. Es wird eine Art Halbdunfel im Naume geberrfcht baben, und das wenige 

sodon außen einjtrömende Licht wird natürlich bei der auch oben noch beträchtlichen Dide 
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der Mauern noch erheblid gedämpft. Die yenfter dienen wohl mehr der DVentilation 
(man dente an das Rauchopfer) als der Beleuchtung Für diefe war durch Leuchter 
geſorgt. 

m Allerheiligſten befindet ſich die Bundeslade (ſ. d. Art.), im Heiligen der Schau— 
brottiſch und die Leuchter (ſ. d. Art. Tempelgeräte) und der Räucheraltar (ſ. d. Art.). 5 
Ob der letztere von Anfang an daſtand oder erſt im Lauf der Zeit hier aufgeſtellt wurde, 
darf als offene Frage gelten. Doch iſt das letztere wahrſcheinlich. Daß man übrigens 
in Israel wie bei andern Völkern frühe ſchon Räucheraltäre kannte, zeigen die Aus: 
grabungen von Taanadı. 

7. Der Denken ne Unfere Berichte wiffen nun außer der Vertäfelung ber ı0 
beiden Tempelräune mit Zedernholz noch von reicher Ornamentik dur eingejchnigte 
Kerube, Palmen und Blumengewinde (Girlanden?) u. dgl. zu erzählen, außerdem foll das 
Ganze nody mit Goldblech bezogen geweſen fein; vgl. 1 Ka 6, 18ff. 28 ff. 35. Diefe 
Notizen erregen mancherlei Febenken, unächſt ſchon ſolche textkritiſcher Art, indem 
manches davon in wichtigen Tertzeugen fehlt oder an einer Stelle auftritt, die den Zu: 16 
fammenbang fprengt, und dadurch ſich als der urfprünglichen Überlieferung fremd aus: 
weil. Sodann aber auch ſolche fachlicher Art. Die Notizen ftimmen unter fich nicht 
recht überein: in 6,20 u. 22a wird der ganze Tempel, Heiliges und Allerheiligites, 
kurzweg als mit Gold überzogen bezeichnet, nach 6, 28ff. 35 werden die Kerube mit 
allerlei an den Wänden und Thürflügeln angebrachte Schnitarbeiten bezw. Gravierungen 20 
mit Goldbleh überzogen. Weshalb diefe befonders genannt jind, wenn der ganze Innen— 
raum, zu dem fie gehören, bezogen ift, läßt fich nicht erjehen. Ihre befondere Nennung 
ift nur verftändlid, wenn fie von dem übrigen Raum ſich dadurdy abheben, jener aljo 
nicht vergoldet fein fol. Es fommt dazu, daß bei den mehrfach über den Tempel ver: 
bängten Plünderungen nie von jenem Goldfchmude die Rede ift (1 Kg 14,26; II,» 
14, 14; 16, 17). Diefes Schweigen ift jedenfalld auffallend, wenn auch nicht unbedingt 
bemeifend. Ein derartiger Metallihmud, mie er bier in Frage fteht, wird thatfächlich 
eritmals unter Hisfia in II, 18, 16 erwähnt. Dort nimmt Hisfia ihn (daß er aus Gold 
war ift nicht gejagt, freilich auch nicht das Gegenteil) ab, um feinen Tribut aufzubringen; 
wer ihn anbrachte ift nicht ganz ficher: der Tert nennt Hisfia felbit, doch ei vielleicht 30 
ein anderer Name angenommen werben; ob Salomo? ift freilich damit noch nicht gejagt, 
man fönnte, wenn man nicht doch bei Hiskia bleiben will, aud an Uſſia denen. 

Ziehen wir in Betreff des Goldſchmuckes das Ergebnis, fo iſt zu jagen, dab «es 
zwar an fi durchaus nicht unmöglich ift, daß Salomo felbjt ſchon einzelne Teile der 
Tbürflügel oder einzelne Stüde oder Ornamente des Tempelinnern mit Goldblech bezog, 35 
daß wir aber hierfür feinen ficheren Anhalt haben; ausgeſchloſſen fcheint jedenfalls, daß 
der ganze Innenraum goldbezogen war; diefe Vorftellung fcheint unter dem Einfluß der 
Beihreibung der Stiftöhütte aufgefommen und nadträglih in den QTempelbericht ein- 
getragen zu fein. 

Etwas anders verhält es ſich mit den eingravierten Figuren. Da Ezechiel (41, 17. 40 
18) für feinen Tempel einer ähnlichen Einridhtung Erwähnung tbut, muß wohl angenommen 
werden, daß zu feiner Zeit ſolche Bildwerke im falomonifhen Tempel vorhanden waren. 
Auch bier ift es am ſich möglich, daß einzelne der in Frage ftehenden Notizen auf alte Über: 
lieferung zurüdgeben. Aber mit einiger Sicherheit fünnen wir nur die Annahme aus: 
jprechen, daß fpätere Könige zwifchen Salomo und Ezechiel bei Gelegenheit von Repara: 45 
turen und Umbauten am Tempel jene Ornamente angebracht haben. Anläſſe dazu bieten 
Erzählungen wie 2 Kg 12, 8ff. (vgl. 19); 16, 10ff.; 23,4. 11 ff. 

8. Das Dad. Über das Dach des Tempels jagt der Bericht nichts. Immerhin 
wiffen wir aus 2 Kg 23,12, dab auf dem Dade die Könige Judas Altäre errichtet 
batten, und eine Gloſſe jagt uns, daß zu diefem Behufe Ahas einen Oberftod (>>) auf: so 
fegte. Es wird berfelbe fein, den 2 Chr 3,9 irrtümlich Salomo zuſchreibt, falls nicht 
der zweite Tempel äbnliches enthielt. Daraus gebt mit Sicherheit hervor, was an ſich 
zu erwarten ftebt, daß das Dad flach war. 

9. Jalin und Boas. An der VBorballe ftehen zwei Säulen aus Erz, jede 18 Ellen 
bob, 12 Ellen im Durchmefjer und 4 Finger did. Auf ihnen figen Kapitäle aus Erz von 56 
5 Ellen Höbe. An den Kapitälen iſt Flechtwerk als Bededung angebradt. Das Kapitäl 
alſo befteht aus oder ift überzogen mit einem Geflechte (1 Kg 7, 17). Zugleich find die 
Kapitäle aber lilienartig — (V. 19), und es laufen an jedem zwei Reihen von 
Granatäpfeln — wahrſcheinlich girlandenartig über das Geflecht gehängt; jede Reihe 
umfaßt 100 Granatäpfel. Es iſt bei der mangelhaften Durdbfictigtei der Beichreibung 60 
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nicht ganz leicht ſich eine wirkliche Vorftellung der Säulen zu machen, vor allem ift nicht 
ganz Klar, in welchem Verhältnis die Lilie und die Geflechte zueinander ftehen; eine Ab- 
bildung ſ. in meinem Kommentar, eine andere bei Stade, Benzinger, Nowad x. Die 
Säulen fommen rechts und links vom Portal zu ftehen, die rechte beißt Jakin, die linke 

5 Boas. Der Sinn beider Namen ift dunkel. Mit Tertänderungen wird faum viel zu er: 
reichen fein (j. 3. B. Barnes im Journ. of Bibl. Lit. V, 447 ff.), da die Säulen bez. 
ihre Urbilder mwahrjcheinlich älter find ald der Tempel ſelbſt und fo aud ihre Namen 
ſchon in vorisraelitifcher Zeit dageweſen kein können. 

Bei Salomo find fie vielleiht nur noch architektoniſches Ornament, aber von Haufe 
10 aus waren fie nichts anderes als Mafjeben, deren Urbilder nad Art der fanaanätjchen 

Heiligtümer ſchon die Opferftätte des Jebuſiters Aravna geziert haben mögen. Dem: 
entfprechend finden wir nicht nur bei den in neuerer Zeit ausgegrabenen Opferftätten in 
Paläſtina faft überall Mafjeben, ſondern wiſſen insbefondere die alten Berichte und Ab— 
bildungen über phönikiſch-kanaanäiſche und verwandte Tempel von Säulen und DObelisten, 

16 die mit ihnen in Verbindung ftanden. Nach Herodot II, 44 verehrte man in Torus 
den Stabtgott Melkart in zwei Säulen; ebenjo fennt man (vgl. Smith, Rel. d. Sem. 
[d. Überf.} 160) ſolche Säulen bei den Tempeln von Paphos und Hierapolis (Smith 157 
Anm). Bon Paphos befigen wir Münzen (Smith 291. 348) und vom Tempel Israels 
(Salomo3?) eine Abbildung auf einer Glasfchale mit zwei Säulen zur Seite des Eingangs. 

© E8 geht daraus zugleich hervor, daf die Säulen nicht dem Bau eingegliedert find, etwa als 
Thürpfoften, jondern daf fie zur Seite der Thür freiftehen, worüber befonders noch das 
Heine Tempelmodell aus Idalion mit 2 Säulen mit Yotosfapitälen bei Perrot u. Chipiez 
III, 277 zu vergleichen it. Dann hätte man fie von Haufe aus für Sonnenfäulen oder 
Embleme einer Sonnengottheit zu halten. Denn wenn in ihnen Lichter gebrannt haben 

25 jollten wie es beim Tempel von Paphos Har zu Tage tritt, fo hätten fie fchwerlich reinen 
Beleuchtungszweden — man fönnte an die Feſtnacht Jeſ 30,29 denlen — gedient, 
fondern hätten zugleich fombolifche Bedeutung, ebenjo wie die Yeuchter im Innern, gebabt. 
(Hommel, Geogr. u. Geſch. 123) bringt 1 mit den Kindern des Sonnengottes von 
Sippar Kettu und Mescharu (Redt und Geradheit) zufammen, wozu er das phönififche 

3 Götterpaar Iıdvx und Miowo vergleiht. Es mag noch erwähnt werden, daß Smitb 
(290) die Säulen in letzter Inſtanz für große Leuchter oder Feuertbürme hält, etwa zu 
vergleichen den Säulen des Herafles, auf denen nah Strabo, die Schiffer Opfer brachten, 
oder den Säulen mit Opferfchalen auf kypriſchen Münzen 291 Nr. 4). Diefe 
Auffaffung würde zu der unabhängig von Smith und feiner Auffaffung entworfenen 

35 Abbildung in meinem Kommentar wohl ftimmen. — Die Bejchreibung der Säulen be: 
fien wir in 1 Kg 7, 15—22. 41; 2 Chr 3, 15ff.; Ser 52, 21; vgl. 2 Kg 25, 17. 

10. Das Modell. Woher erhielt Salomo das Modell feines Tempels? iſt «8 
einheimifch israelitifche Erfindung oder fommt e8 von außen und wenn bas, woher? 
Die Frage läßt ſich nach ihrer verneinenden Seite leichter beantworten al® nach der be 

#0 jabenden. Um einbeimifche Arbeit handelt es ſich ſchwerlich. Schon David hatte für 
jeinen doch gewiß noch erheblich beicheideneren Palaſt fremde Hilfe in Anfpruch genommen. 
Auch Salomo thut 8; nicht nur fehlt es für die Holzteile an geeignetem einheimiſchem 
Material, auch für die Bearbeitung des in Israel reichlich vorhandenen Steines werden 
phönikifche Bauleute herangezogen. Es gab in Israel augenjcheinlich noch feine eigene 

45 Baufunft (f. o. Bd II ©. 453). Desgleichen werden die Erzarbeiten einem tyriſchen Künftler 
— übertragen, der ſeine Werkſtatt in der Jordanniederung aufſchlägt. Daraus 
olgt zunächſt mit Sicherheit, daß die Ausführung, und dann wohl auch die Anlage des 
Ganzen ſtark unter phöniziſchem Einfluß ſtand (f. o. Bd XI ©. 174). 

Eine ganz andre Frage freilich ift, ob die Phönizier nun aud die Erfinder des in 
»» Salomos Tempel vertretenen Bauftiles find. Das ift Schon deshalb nicht ficher, weil fie auch 

ſonſt fih weniger durch Originalität der Erfindung als durch geſchickte Neproduftion und 
Meitergabe auszeichnen. Die Anlage des Tempels ift demgemäß thatſächlich auch nicht 
ſpezifiſch phöniziſch, ſondern eher allgemein femitifh. Der dunkle Hinterraum als eigent: 
liche Wohnftätte der Gottheit, der Worraum nad) Art des Empfangsfaals menfch: 

55 licher Herrfcher für den eigentlichen Dienjt der Priefter und davor ein offener Raum, 
in dem das Volk um den Altar ſich jammelt it weithin im Orient, vor allem in 
Agypten (vgl. Erman 43F.), üblih. Hier in Agypten tritt an Stelle des Heiligen 
ein Säulenjaal auf, und an Stelle der Vorhalle ein vor dem (ebenfalld ummauerten) 
Hofe ftebender Vorbau (Polon), vor dem die zwei Steinfäulen (Obelisfen) fteben. Be: 

so jonders deutlich finden manche Neuere diefe Anlage, Vorballe und Seitenbau einge: 
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ichloffen, doc fo, daß gerade diefe beiden Stüde auch entbehrt werden können, in Norb: 
furien d. b. bei bettitifchen Bauten, wie denn tbatfächlich die affwrifchen Könige diefe Bau: 
weiſe mit Säulentonftruftion am Eingang (böt chiläni) als Bauart „in der Meife des 
Hettiterlandes“ bezeichnen (vgl. Puchſtein im Jahrb. des kaiſ. diſch. Arch. Inſt. VII, 13). 
Ebenfo wird der ummauerte Vorhof zu den Eigentümlidykeiten des furifchen Tempels ge 5 
rechnet vgl. WR. Smith in Enc. Brit* Art. Temple und Donaldfon, Architeetura 
numismatica Yondon 1859, 80O—150. Dadurch wird man allerdings auf einen engen 
Zufammenbang mit Nordfyrien gewieſen. Es kann ſich aber doch fragen, ob nicht bier 
die Pöniter vielmehr die Gebenden ald die Nehmenden geweſen find. Die jämtlichen 
in Frage kommenden aſſyriſchen und ſyriſchen Bauten find relativ fpäter Herkunft 
(8. Jahrh.) und andererfeits fegt die Erbauung und Befeftigung der phöniliſchen Städte 
(befonders Tyrus und Sidon) und ihre Verbindung mit den vorgelagerten Felſeninſeln 
jowie deren Berforgung mit Wafjer ein hohes und felbitjtändiges Können voraus, das 
ın dem Jeruſalem Salomos viele Analogien findet, vgl. über den letteren Punkt oben 
Bd VIII ©. 682. Es fragt ſich deshalb noch jehr, ob nicht die Hettiter ſelbſt unter 
phönikiſchem Einfluffe ftanden. Da nun meiter die übrigen Bauten Salomos, befonders 
die Hallen, von der Säulenkonftruftion in Holz befonders ausgiebigen Gebrauch machen, 
und dod wohl angenommen werden darf, daß die Anlage von Palaſt und Tempel dem: 
jelben Meifter entjtammen, fo mag man wohl audy von bier aus geneigt fein auf die 
natürliche Heimat der Holzfäule, die Libanongegend und fomit Nordiyrien, ald Heimat © 
dieſes Bauftiles zu ſchließen (vgl. Benzinger oben Bd XI ©. 454). Aber der Zeit nad) 
icheint überhaupt die Säulenfonftruftion bier in Sprien feineswegs ihren Urfprung zu 
baben. Tempelanlagen tie die von Karnak und Edfu (Erman ©. 43f.), die fie eben- 
falls fennen, weiſen in erheblich frühere Zeit als alle bis jetzt ficher ermittelten ſyriſchen 
oder pböniliihen Bauten. Bei dem Charakter der Phöniler als Seefahrer und dem % 
itarten Einfluß, der nachmweislih, und zum Teil gerade durch ihre Vermittlung, von 
Aegypten aus auf das alte Syrien und Kanaan ausgeübt worden ift (man denke an die 
vielen in der legten Zeit in Talaftina gemachten ägvptifchen Funde), fann eine Verbin: 
dung faum in Abrede gejtellt werden. Wir würden demnach anzunehmen haben, daß 
gerade die Säulenfonftruftion ſowie nad) dem oben S. 490, 41 Gebörten die Orientation 9 
in legter Inſtanz auf Agypten zurüdgebt. Daß daneben auch ſtarke mykeniſche Einflüffe, 
bejonders in der phönifishen Erztechnik, fich geltend maden, wird unten noch Erwähnung 
finden (ſ. ©.504 8 ff.). 

Es verdient übrigens ein Doppeltes Erwähnung. Einmal, daß LXX zu 1497,45 
auch beim Tempel felbit eine ftattlihe Zahl von Säulen, zum Teil wohl an der Vor: 3 
balle, vorausfegt, wozu auch die Glasſchale aus früher hriftlicher Zeit ftimmt, die für 
die Vorhalle und den inneren Hof Säulen annimmt, fo daß wir demgemäß auch für 
den Tempel jelbft einen Miſchſtil aus Quaderbau und Holzjäule vorauszufegen hätten, 
fall bier, wie e8 die Säulen der Vorballe Jakin und —* vermuten laſſen, an 
den Tempel Salomos gedacht iſt. Natürlich muß auch in dieſem Fall immer noch mit 40 
der Möglichkeit gerechnet werden, daß dem Künſtler dabei Motive des herodianiſchen 
Tempels mit untergelaufen wären. Sodann daß die franzöſiſchen Ausgrabungen in Suſa 
den Thronſaal des Artaxerxes zu Tage gefördert haben, deſſen Modell (im Louvre in 
Paris) ganz überrafchende Ähnlichkeit mit dem Libanonwaldhaus zeigt, nur daf die Säulen 
von Stein find. Erſt meitere Funde und Unterfuchungen werden ermitteln lafien, ob # 
bieje Ronjtruftion den Perſern etwa aus Babylon oder Aſſur zugelommen ift und ob fie 
dort älter ift als in Sprien und PBaläftina oder etwa durch jonifche Wermittelung aus 
Agypten. 

Ziehen wir das Ergebnis, jo wäre aljo ein Zuſammenwirken verſchiedener Ein: 
flüſſe für Salomos Tempel:(und Burg-)bau carakteriftiih. Das Tempelgebäude jelbjt 9 
mit feinem feftgefügten Quaderbau und die Subjtruftion des Ganzen entjprechen wohl 
der einbeimifchen pbönikifch-tanaanäifchen Bauweiſe; fie fcheinen in der Hauptfadhe auf 
die Phönifer als Erfinder zurüdzugeben, wenngleich es natürlih weder in Agypten 
noch befonders in den mülentfchen Gebieten an Anregung im einzelnen fehlte. Die An: 
lage des Tempels, im befondern feine Gliederung in Allerbeiltgites, Cella, Borraum 55 
(Halle), ummauerten Hof ift allgemein vorderafiatifh und bat bejonderd in Nordfprien 
(unter phöniliſchen und bettitiihen Einflüſſen) feine Ausbildung erfahren, jcheint aber 
ſamt der Säulentonjtruftion der zu Tempel und Palaft gebörigen Säulenballen in legter 
Injtanz äguptifcher Herkunft zu fein, und die phönikiſche Erzbearbeitung folgt zum Teil 
mufeniichen Mujtern. 60 

u 0 
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II. Der Tempel Serubbabels. 1. Seine Vorgeſchichte. F die Ge: 
fchichte der Entftehung des neuen Tempels, der an Stelle des von Nebukadnezur zer: 
ftörten ſalomoniſchen durch die aus dem Eril zurüdgefehrten Juden unter Serubbabels 
Zeitung errichtet wurde, darf als wichtigſtes biblifches Zeugnis das Buch des Propheten 

5 Haggar in Anfpruch genommen werden. Es kann bier auf das früher (Bd VII, 339.) 
usgeführte vertviefen und das Ergebnis furz angegeben werden. In Eör 3 (vgl. 4, 

1—5) wird mitgeteilt, im 2. Jahr nach der Nüdfehr der Juden fei der Tempelbau in 
Angriff genommen worden, er fei aber infolge der feindfeligen Gegenarbeit der Sama- 
riter ind Stoden geraten und bis zum 2. Jahr des Darius liegen geblieben. Dazu 

10 ftimmen die — * die wir aus dem Buche Haggai entnehmen können, nur teilweiſe. 
—* gewinnen wir durchaus den Eindruck, daß die Läſſigkeit und der Kleinglaube der 

emeinde ſelbſt den entſcheidenden Grund für die Verzögerung der Arbeit abgaben: nicht 
nur iſt von den Samaritern und ihrem Widerſtande nicht die Rede, ſondern ſie bilden 
auch gar kein Hindernis, das zu beſeitigen wäre. Vielmehr ſobald durch Haggais Predigt 

15 die Gewiſſen der Juden geſchärft find und ihr Selbſtvertrauen belebt iſt, beginnt die 
Arbeit — weitere Hindernifje ftehen nicht im Wege. Nachdem um die Mitte des Jahres 
520 die Arbeit begonnen hat, fommt es am 24. des IX. Monats zur Grundfteinlegung (2, 18). 
Daß vorher jhon einmal, gleih nah der Rüdkehr, ein Beginn der Arbeit und eine 
Grundjteinlegung ftattgefunden babe (Esr 3, 8Ff.), iſt demnach kaum anzunehmen. Der 

Alt in Hag 2, 18 giebt ſich ganz als erftmalige Grundfteinlegung, von der aus man 
auf die unmittelbar vorangehende — „da noch fein Stein auf dem andern lag“, zurück— 
blidt. Man muß daher zu der Annahme greifen, da Eör 3 und 4 Feine binreichend 
genaue Kunde des Sadjverhaltes mehr befaß und daß thatfächlich bei der Neueinrichtung 
der Gemeinde in Serufalem zunächſt nur ein Altar errichtet wurde, etwa in der Weife, 

25 wie Esr 3, 1 ff. berichtet it. Einen ſolchen fett thatſächlich auch Hag 2, 14 voraus, 
wenn von Darbringungen des Volles geredet ift, wie er denn auch für eine organijierte 
jüdifche Gemeinde im bl. Lande felbftverftändlich ift. — Über die Feierlichkeiten bei ſolchen 
Grundfteinlegungen vgl. Niſſen 30 ff. 

2. Das Gebäude und die Vorhöfe. Leider läßt uns nun in Betreff der Be: 
30 fchaffenheit des im Fahr 520 unter Serubbabel und dem Hobepriefter Joſua in Angriff 

genommenen Tempels die biblifhe und außerbiblifche Berichterftattung falt gang im 
Stiche. Zunächſt ift als felbftverftändlih anzunehmen, daß der Tempel, der als Er: 
neuerung des alten falomonifchen zu gelten hatte, auch an der Stelle des letzteren errichtet 
worden fein wird. Ferner fünnen wir aus Hag 2, 4 (Er 3, 12) entnehmen, daß die 

35 Anlage gegenüber derjenigen des falomonischen Tempels einen bejcheidenen Eindrud 
machte. Wer von den Erulanten jenen noch gejchaut hatte, mochte nur mit Wehmut 
der geringen Dinge der Gegenwart gebenten. Man darf diefe Notiz nicht mit dem Hin: 
weis darauf entkräften wollen, daß ja nach jenen Stellen der Tempel noch gar nicht ge- 
baut geweſen fei. Haggai jet augenfcheinlich voraus, daß jchon die Vorarbeiten hinreichend 

0 den Unterjchied beider zum Ausdrud brachten. Die Pläne, Bauriffe, Modelle, die Fun: 
dierungs- und Erdarbeiten und was font, nachdem die Arbeit einmal in Angriff ge 
nommen war, ein Bild von dem zu erwartenden Bau zu geben im ftande war, konnten bin: 
reichend ausweifen, daß der neue Tempel ſich mit dem alten nicht werde meſſen fünnen. 
Man wird daraus fchtwerlich gerade auf die Dimenfionen des Tempelgebäubes beitimmte 

46 Schlüſſe ziehen dürfen, ala wären fie erheblich Kleiner geiwejen als die des alten. Biel: 
mehr wird man ſich darin wohl am ehejten an das Mufter des ſalomoniſchen Tempels 
gehalten haben. Aber die Säulen, das eherne Meer, die Umbauten, die Hallen, und 
jodann was im meiteren Sinne, ſchon weil es auf dem Tempelplage jtand, mit zum 
Tempel gehört hatte: die prächtigen Hallen Salomos — alles das fehlte entweder ganz 

50 oder war doch um jo viel beſcheidener in Ausficht genommen, daß ſich jener nieder: 
drüdende Geſamteindruck vollauf erklärt. 

Braucht man nun nah dem Gefagten feineswwegs anzunehmen, daß die Dimen— 
fionen des Hauptgebäudes weſentlich hinter denen des falomonifchen Tempels zurüd- 
blieben, fo ift freilih auch auf der andern Seite die von Eäör 6, 3f. gebotene Notiz: 

65 Kyros habe einen 60 Ellen hohen und 60 Ellen breiten, alfo einen den ſalomoniſchen 
tejentlich überragenden Bau angeordnet nicht geeignet, jene klare Ausfage des Haggai 
zu befeitigen. Man muß entweder die Richtigkeit (wohl auch ſchon was den Tert anlangt) 
von Esr 6. 3f. in Frage Stellen oder bezweifeln, ob der Befehl des Ayros ausgeführt wurde. 
Auch die Bejtätigung durch Jos. Ant. XV, 11,1 (vgl. VIII, 3, 2) beweift nur, daß Joſephus 

0 ſchon den maforetiichen Tert von Esra vor fih hatte. Es ift ſehr wohl möglid, daß 
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an (bei Jos. e. Ap. I, 22) das Richtige erhalten bat mit feiner Angabe, der 
Vorhof fei 5 Plethra = 500 griech. Fuß oder 154,15m lang und 100 griech. Ellen = 
46,2 m breit geweſen; er ſoll durch Flügelthüren zugänglich geweſen fein. Demnach dentt 
Helatäus damit an den inneren Vorbof, feine Thüren bat aub Mal 1,10 im Auge (vgl. 
I Mat 4,38). In ihm ftand der Brandopferaltar, nach Helatäus gleich dem falomoni- 5 
fchen 20 Ellen lang und 10 Ellen breit und nah 1 Maf 4, 44 wenigitens jpäter ftreng 
nad dem Gefege aus unbehauenen Steinen errichtet. Nah Si 50, 3 und Talmud, 
Middotb III, 6 befand ſich bier auch ein Wafjerbeden (f. Tempelgeräte). Doch muß es, 
da 1 Mak 4, 38. 48 von Vorböfen in der Mehrzahl redet, auch einen äußeren Vorhof 
gegeben haben. Im letteren werden dann wohl auch die 7 genannten Zellen (Eör 8, 10 
29. 10, 6; Neb 3, 30. 10, 37ff. 12, A4ff. 13, 5ff.; 1 Mat 4,38) ſich befunden haben. 
Als einmal Alerander Jannäus am Altar das Miffallen des Volles erregte, wurde er 
mit Palmzweigen und Zitronen beworfen, was den Anlaß dazu gab, daß Alerander eine 
ölzerne Umfriedigung rings um den Altar errichten ließ, jo daß der Raum um den 
Itar von jest an nur noch den Prieftern zugängli war (Jos. Ant. XIII, 13, 5). ı5 

Daraus ijt zu entnehmen, daß bis zu diejer Zeit, troß Ezechiel, die Laien unbeſchränkten 
Zutritt zum inneren WVorbof in allen feinen Teilen hatten. An die nady Jos. Ant. XI, 
4, 7. XIV, 16, 2 den Tempel umgebenden Säulenballen wird man vielleicht durch die 
oben erwähnte frübchriftlihe Glasſchale erinnert. — Die in 1 Chr 26, 12ff. 9, 17 ff. 24 ff. 
erwähnten Wachen, welche die Aufficht im Tempel zu führen hatten, werben wohl dieſem 20 
Tempel angebören. — Über das Turopdon führte fpäter, in der Zeit des Pompejus, 
eine Brüde (Jos. Ant. XIV, 4, 2. Bell. jud. I, 7, 2 u. ö.), doch wiſſen wir nicht, wann 
fie errichtet worden ift. 

3. Das Innere. Das Allerbeiligite diefes Tempels war, nachdem die Lade ſchon 
im alten Tempel verſchwunden war, vollkommen leer. An der Stelle, wo fie geftanden hatte, 
ſoll ſich eine drei Singer hohe Steinplatte befunden haben, auf die am VBerföhnungstage 
ber SHohepriejter das Rauchfaß ftellte. Es ift der Stein Schetija (Jos. bell. jud. V, 5; 
Talm. Joma V, 2). Was das Wort bedeutet (es fpottet jeder Etymologie), und mas 
der Stein eigentlich follte, it in volllommenes Dunkel gebüllt. So kann man fid 
fragen, ob der Stein nicht ein bloßes Phantafiegebilde war, entitanden aus dem Bedürf- 30 
nis, in den vollfommen leeren und jo gut wie zwedlofen Raum wenigſtens irgend etwas 
zu verlegen. Jedenfalls ift von nun an das Allerheiligfte, da die Lade mit den Keruben, 
um deren willen der Raum im alten Tempel bergeitellt war, nicht erneuert wird, obne 
rechten Zweck. Es dient nur noch der Erinnerung an die Lade; es ift gewiſſermaßen die 
verjteinerte Neminiszenz an den alten Wohnſitz des über den Keruben Thronenden. 3 
gem dem Heiligen und dem Allerbeiligiten ıft ein Vorhang (1 Mak 1, 22. 4, 51). 

ber aud der Eingang zum Heiligen jcheint nun durd einen Vorhang abgeichlofjen 
worden zu fein, da 1 Mak 4, 51 (vgl. Hbr 9, 3, wo von einem zweiten Vorhang, freis 
lich bei der Stiftshütte, aber doch wohl aud im Blid auf den Tempel, die Rede ift, 
mwäbrend Joma V, 1 zwar auch die frage: ob zwei oder nur ein Borbang beitanden 40 
haben, erörtert, aber nur zwiſchen dem Allerbeiligiten und dem Heiligen) von Borbängen 
in der Mehrzahl redet. Im Heiligen befindet fih (1 Mak 1, 217. 4, 49ff.) ein goldener 
Leuchter, der Schaubrottifch (j. Tempelgeräte) und der mit Gold überzogene Räucher: 
altar (j.d. Art.). Auch fonjt verfügte der Tempel, wenigſtens jpäter, über reichen Schmud 
(1 Mat ı, 21ff). 4 

4. Charakter und weitere Entwidelung des zweiten Tempels. Die 
Abmwejenbeit der bl. Yade und die oben erwähnte Epifode von Alerander Jannäus und 
die aus ihr folgende Abjperrung zeigen am deutlichiten die Enttwidelung der mit dem 
Tempel verbundenen Idee. Der alte Tempel hatte noch als wirkliche Wohnſtätte der 
Gottheit auf Erden gegolten, verbunden mit einem Vorraum und einer Verſammlungs- 50 
ftätte des Volles. est jtand die bI. cella leer, die Gegenwart der Gottheit war aljo 
nur noch gedacht. Aus der wirklichen Gegenwart war die geiftige gewworden. Das Opfer 
beftand fort, auch die Schaubrote," aber fie find nicht mehr als Gaben an die Gottheit im 
eigentlichen Sinne gedacht, fondern als Symbole der Hingabe des Herzens. Im Zuſammen— 
bang mit diefer veränderten Anfchauung vom Opfer, die jih wohl im alten Tempel, be: 55 
fonders jeit dem Verſchwinden der Yade, ſchon angebabnt hatte, bier aber erſt ibren 
Haren Ausdrud in der Anlage des Tempels findet, ſteht natürlich ein Hervortreten des 
priefterlichen Elementes. Iſt die Gottheit nicht felbit anweſend, jo tritt an ihre Stelle 
ihr Vertreter, der Prieſter, im fteigender Bedeutung. Im Yauf der Gefchichte des zweiten 
Tempels ift der Hobepriefter immer mehr die Hauptperfon in Kirche und Staat der @ 
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Juden geworden. So wird nicht nur der Staat mehr und mehr zu einem Priefterjtaat, 
fondern auch der Kultus mehr und mehr Sache der Priefter. Das unmittelbare Wer: 
hältnis des Menſchen zu Gott wird erjeßt durch die priefterliche Vermittelung. Schon 
Ez 44, 7 hatte das angebahnt — damals hatten noch Laien und felbit Heiden Zutritt 

5 zum Altar, einjt hatten dort auch die Könige frei gefchaltet —, jet wird ein an fich zu: 
"liger Anlaß benüst, die Laien fonjequent von der Nähe des Altars fernzuhalten. Hier 
bat nur der Priefter zu meilen, der Laie hat, was bier vorgeht, aus gemejjener Ent: 
fernung mit anzufehen. 

Die fpätere Gefchichte des zweiten Tempels entfpricht zum Teil mit Notwendigfeit 
10 diefer Entwidelung der Dinge, zum anderen Teil ift fie bedingt durch die Religions: 

verfolgung unter Antiohus Epiphanes und die weitere politifche Entwidelung. Vom Hobe: 
priejter Eimon II. rühmt Sir 50, 1, daß er fih um die Reparatur des Tempels und 
die Erhöhung der Außenmauer verdient gemacht babe. Die Plünderung, Verwüftung 
und Entweihung de Tempels durch Antiochus berichten 1 Mak 1, 21ff. 45ff. 57. 4,38; 

15 II, 6,2. Judas Maklabäus bat dann das Heiligtum wieder reinigen und berftellen und 
neue Geräte fertigen lafjen (1 Maf 4, 43ff. II, 10, 3ff.). Auch wird der Tempel wieder 
mit koſtbarem Goldſchmuck verjeben (1 Maf 4,57) und ſtark befeftigt (V. 60). Pompejus 
bat dann (63 v. Chr.) den fpäter noch ſtärker befeitigten (1 Mak 6, 62; 12, 36. 13, 53; 
Jos. Ant. XIII 5, 11) Tempel erftürmt. Er drang, nachdem er in den Borböfen ein 

20 Blutbad angerichtet, in das Heilige und Allerheiligjte ein, doch ohne es anzutajten, Jos. 
Ant. XIV, 4, 4. SHerodes bat den Tempel dann abermals erftürmt. 

III. Der berodianifhe Tempel. 
1. Motive und Bauzeit. Im 18. Jahr feiner Regierung (20—19 v. Chr.) nahm 

Herodes d. Gr. einen volljtändigen Neubau in Angriff. Nas ihn babei leitete, waren 
25 viel mehr politifche als religiöfe Erwägungen. Einmal hatte er alle Gründe, dem 

jübifchen Volke, bejonders den Frommen, Abbitte zu thun für manche ihnen zugefügte 
Unbill; fodann aber glaubte er durch einen möglicht prachtvollen Tempelbau den Glanz 
feiner Regierung befonders zu erhöhen. Serufalem follte den bl. Stätten Griechenlands 
mit ihren Prunktempeln nicht nachſtehen. Demgemäß ſcheint der Bau auch von un: 

30 gewöhnlicher Pracht geweſen zu fein. Er ftroßte von Gold und Marmor. Auch ift der 
Tempel das Werk vieler Jahre; Jo 2,20 jagt uns, daß der Tempel in 46 Jahren (bie- 
ber) erbaut jei; das war im Jahre 28 unfrer Zeitrechnung, wozu die Nachricht vom An- 
fang des Baus im Jahre 19 v. Chr. ftimmt. Aber vollendet war er auch damals noch 
nicht. Dies ift erft furz vor feiner Zerftörung der Fall unter Albinus (62—64). Hin: 

35 gegen war das Tempelbaus jelbjt ſchon nach 1’, Jahren fertig; Herodes hatte, um der 
— Vorſchrift des Judentums entgegenzukommen, 1000 Prieſter als Bauleute aus— 
bilden laſſen. 

2. Nachrichten. Beſchaffenheit. Die Hauptquelle für unſere Kenntnis dieſes 
Tempels iſt Joſephus. Er war ſelbſt Prieſter und hat wohl, wie einſt Ezechiel, noch im 

40 Tempel gewirkt. Daneben dient der Miſchnatraktat Middoth der Beſchreibung dieſes 
Tempels. Der Berfafler kann nicht wohl wie Joſephus Augenzeuge fein, ſcheint aber gute 
Überlieferung zur Verfügung gehabt zu haben. — Wie einft Bei Salomo, jo iſt auch jest 
wieder die erfte Sorge des Erbauers auf die Herftellung des Platzes gerichtet. Das alte 
Areal genügt des Herodes Prachtliebe lange nicht, es wird bejonders nah Süden durch 

5 ſtarke Stügmauern fo erweitert, daß der doppelte Umfang des jalomonifchen Platzes er: 
reiht wird (Bell. jud. I, 21, 1). Das heutige Haräm efh-Scherif iſt im weſentlichen 
das Werk des Herodes. Nur im Norden reichte der Pla etwas weniger weit; die Burg 
Antonia war einjt für fih. Das Ganze glich zugleih einer gewaltigen Feſtung mit 
Zinnen und Thoren. Die Haupttore lagen natürlih im Wejten, nad der Stadt zu und 

soim Süden. Im Weiten nennt Middoth ein Thor, Joſephus genauer vier, von denen 
eines mit Hilfe einer Brüde, das andre auf Stufen zur Stabt führte. Der fog. Wilfon- 
bogen und der Robinfonbogen zeigen heute noch gewiſſe Spuren der dazu gehörigen An 
lage. Im Süden befanden fich die zwei Huldathore, von denen ſich ebenfalld noch Spuren 
erhalten haben. 

65 Die äußere Harämmauer, die zugleich die Grenze des großen äußeren Vorhofs dar: 
ftellt, den jpätere Schriftfteller auch Hof der Heiden nennen, weil Heiden nur zu ihm 
zugelafien find, ift durch prächtige Säulenhallen umſäumt. An der Sübdjeite liegt Die 
reichite von ihnen, die föniglicde, aus 162 in vier Neiben aufgeitellten forintbifchen 
Marmorfäulen gebildet. An den drei andern Seiten liefen die Säulen in zwei Reiben. 

Die Dftballe galt noch als Werk Salomos und bie deshalb Halle Salomos vgl. 
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Jo 10,23 AG 3, 11.5, 12. Ohne Zweifel ftanden in diefem Hofe auch noch allerlei 
für die Priefter und den Opferdienft beftimmte Gebäude (PBaftophoria), auch das Ge: 
bäude des Synedriums. 

3. Die inneren Höfe und der Altar. Alles das war aber noch nicht hl. Raum 
im ſtrengen Sinn. Er beginnt erſt beim inneren Vorhof, der abermals durch Mauern 5 
itreng abgefchieden ift, nad dem früher Gejagten in der nördlichen Hälfte des Platzes 
liegend. Er it etwas erhöht und es führen Stufen zu ibm. An den Eingängen nad 
innen waren eberne Tafeln aufgeitellt, die bei Todesftrafe jedem Nichtjuden den Eintritt 
unterfagten. Die Juden hielten aufs ftrengfte (vgl. AG 21,28), geradezu fanatifch auf die 
Beobachtung diejes Verbots; auch die Nömer haben es refpeftiert. Eine diefer Tafeln bat 
Glermont-Ganneau 1871 wieder gefunden. Trat man durch die Thore ein, jo gelangte 
man (außer beim tiefer liegenden Frauenvorhof) wieder über etliche Stufen in den inneren 
Vorhof, der aber jelbft wieder in zwei bez. drei Abteilungen zerfiel. Die dem Tempel 
ſelbſt fernfte Abteilung ift der Vorhof der Weiber, ihm näber, gegen Weiten, aber durch 
eine Mauer abgefchloffen, derjenige der Männer, und in diefem, rings um das Tempels 15 
baus jelbft * der Prieſterhof. Keine der vorhergehenden Kategorien von Beſuchern 
darf den nächſten Hof betreten. So iſt ſowohl die * von Profan und Heilig, 
von Prieſtern und Laien als diejenige von Perſonen höherer und niederer Kultusfähig— 
keit aufs ſtrengſte durchgeführt. im innerſten Hofe ſteht der Altar; was an ihm 
vorgeht, ſehen die Laien nur aus gemeſſener Entfernung mit an, wie ſchon in den letzten 20 
Zeiten des zweiten Tempels — nur ift das Prinzip noch weiter durchgeführt: die Männer 
aus geringerer, die Weiber aus größerer. Die Emporbhebung des Prieſters über die Laien 
bat durch diefe ihre fonfequente Weiterführung nody weitere Fortichritte gemacht. — Nur 
beim Opfern jelbit hatte der Opfernde Zutritt zum innerften Hofe (Mifchna Kelim I, 8). 

Außen am Männer: und Weiberbof liefen Säulenballen und binter ihnen an der 26 
Außenwand Gemächer für Tempelgeräte, Gewänder x. Die Thore zu diefen Borböfen, 
die reich mit Edelmetall belegt waren, miünbeten in Vorballen (exedra) aus. Die Vor: 
böfe jind wie jchon bei Serubbabel (ſ. oben II, 2 am Ende) mit Machen bejegt; außen 
üben die Wache Leviten, innen Priefter, und ein Hauptmann macht bei Nadıt die Runde 
(f. Schürer II, 274). 30 

Im inneriten, dem priejterlihen Vorbofe nun befand ſich, vermutlich an derfelben 
Stelle wie bei Salomo und Serubbabel, der Brandopferaltar. Nach Le 6, 6 wurde auf 
ihm beftändig Feuer erhalten. Er maß am Fuße 32 Ellen im Quadrat; nad oben 
berjüngte er fh in Abjägen und maß oben 24 Ellen. An feiner ſüdweſtlichen Ede 
waren zwei Löcher zur Aufnahme des Opferblutes angebracht; es floß durch einen Kanal ss 
zum Kidron. Der Kanal war zugänglid. Wäre der Zutritt zur Omarmojchee zu er: 
reichen, jo müßten fih die Spuren am bl. Feld noch feitftellen lafien. Won Süden ber 
führt ein Aufgang von 16 Ellen Breite und 32 Ellen Yänge zum Altar, Er wie der 
Altar jelbit beitebt aus unbehauenen Steinen (Er 20, 24). Hinter dem Altar, füdlich 
von den zum Tempel binaufführenden 12 Stufen, jteht das eherne Mafchbeden (ſ. Tempel: «0 
gerate), nördlich vom Altar ift der Schlachtplag: an 24 Ningen, in 6 Reiben jtebend, 
werben bie Tiere feitgebunden; dabinter fteben je 8 Säulen und Marmortifche zum Auf: 
bängen und Zurichten der Opfertiere. 

4. Das Tempelgebäude Mit Hilfe der eben erwähnten 12 Stufen betrat man nun 
das in Goldihmud und glänzend weißem Marmor jtrablende Tempelgebäude jelbit und zwar 45 
zunächit Die Borballe. Sie lag wie ein Turm oder eine hobe Wand vor dem Tempel: 100 Ellen 
bob, 100 Ellen breit und nur 20 (nad Mifchna nur 11) Ellen tief. Man trat ein 
durch ein großes offenes Thor. Herodes hatte an ibm einen goldenen Adler angebracht, 
den aber das Voll furz vor feinem Tode zerftörte. Dur das thürlofe Thor ſah man bie 
Eingangstür zum Heiligen. Sie war reich mit Gold verkleidet und nad aufen durch so 
einen großen babyloniſchen Vorhang verdedt. Uber ihr waren goldene Weinreben mit 
mannsboben Trauben angebracht (vgl. Tacit. Hilt. V, 5). 

Das Heilige ift ein Oblongum von 40 Ellen Länge und Höhe und 20 Ellen 
Breite. In ibm ftehen der Schaubrottiih und der fiebenarmige Leuchter (f. Tempel: 
geräte) und der Näucheraltar (f. Bd XVI, 406). Zutritt haben nur die Priefter, um 56 
morgens und abends zu räuchern, täglich den Leuchter zu füllen und zu reinigen und am 
Sabbath friſche Schaubrote aufzulegen. Das Allerheiligite ift 20 Ellen lang, hoch und 
breit. Es ift volllommen leer und duntel; fein Menfch darf es betreten, außer dem 
Hobepriejter, der am Werjöbnungstag bier räuchert und das Opferblut auf den die 
Bundeslade vertretenden Stein ftellt. Die Scheidewand zwiſchen dem Heiligen und dem w 
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Allerbeiligften bildet ein großer Doppelvorhang aus zwei übereinander greifenden Stüden, 
je eine Handbreite did und 40 Ellen lang und 20 Ellen breit (Miſchna Schefalim VIIT, 5). 
Er ift öfter im NT erwähnt. (Über das Allerheiligite und den Vorhang gilt zum Teil 
das oben II, 3 Bemerfte. 

5 Um das Tempelgebäude herum laufen auf den drei freien Seiten Zellengemächer, 
ähnlich twie bei Salomo, 38 an der Zahl und in drei Stodiwerfen übereinander. Eine 
MWendeltreppe führt an der Vorhalle durch alle drei Stodiwerfe nad oben. Zujammen 
find fie gleich hoch wie das Innere des Heiligen, jo daß auch diefes dunkel war. Über 
dem QTempelgebände befindet Tich ein Oberftod oder Bodenraum, 20 Ellen breit wie das 

10 Heilige und Allerheiligite und 60 Ellen lang wie fie zufammen. Die Höhe iſt 40 Ellen, 
wenigſtens über dem Heiligen; über dem Allerheiligften wird ein doppeltes Obergemach 
anzunehmen fein. Für Neparaturen im Allerheiligiten werden die Arbeiter in Kaften 
durch Fallthüren von oben berabgelafjen. R. Kittel. 

Tempelgeräte (Schaubrottifh, Leuchter, ehernes Meer und Wafjerbeden 
is [Handfaß], Kejfelwagen). — Kitteratur in der Hauptjache wie beim Art. „Tempel“. 

Außerdem die Einzelartifel in den Realwörterbüchern (Schaubrottiih, Leuchter [in den eng: 
lifchen Shewbread und Candlestick], Meer). Einiges Weitere, bejonders die Kejjelmagen be: 
trefiend, it im Artitel jelbjt angegeben. Außerdem Venetianer, Ezech. Bijton u. d. jalom. 
Wafjerbeden 1906. 

% 1. Der Schaubrodtifc. 
a) Im falomonifhben Tempel. Die Bezeihnung „Brote des Antliges“, ge 

wöhnlich „Schaubrote” überſetzt, als die vor das Antlig Jahves gebrachten, in feiner 
unmittelbaren Nähe niedergelegten Brote (ae m»), findet ſich ſchon in 1 Sa 21, 7. 
Sie beißen ebendafelbft auch „beiliges Brot”. Später führen fie auch noch andere 

3 Namen. Sie entfpredhen den auch bei andern Völkern an Stelle des Opfers im engeren 
Sinn oder neben ihm den Göttern vorgefegten Speifen und haben natürlid ihren legten 
Urjprung in der bei Israel dann früher oder fpäter vergeiftigten Vorftellung, daß die 
Götter fo gut wie die Menſchen Speife beifhen. (Für Babylonien vgl. Zimmern, Beitr. 
zur Kenntn. d. bab. Nel. 94; Jerem., das AT zc.? 429.) Die abgenommenen (durch frifche 

30 zu erjehenden) Brote dürfen dort (in Nob) nur von rituell reinen (nicht aber ausſchließ— 
lich priefterlichen) Perſonen gegefien werden. 

Daß fie auf einem Tiſche niedergelegt find, ift für das Heiligtum in Nob, das als 
Nachfolger desjenigen von Silo angejeben werden darf, nicht ausdrüdlih bezeugt, wohl 
aber durchaus wahrſcheinlich. Wir dürfen demgemäß die Eriftenz der Schaubrote oder des 

35 Schaubrottifches jedenfalls in die frühe israelitiiche Zeit zurüdverjegen, was infofern von 
Intereſſe ift, als ja auch der Bericht über die Stiftshütte (f. oben S. 36,50) von einem Schau- 
brottijche redet. Der Sache nad fünnte ein foldher Tiih nach dem eben Ermittelten im 
mofaishen Zelte, auch wenn die Bejchreibung in P fpäterer Zeit entjtammt, wohl 
eriftiert haben. 

40 Nachweislich genannt wird uns der Tiſch eritmals als Beftandteil des Tempels 
Salomos. Nach 1 Hg 6, 20 war es ein Altar aus Zedernbolz. In einem bödjittwabr: 
Icheinlih aus fpäterer Zeit ftammenden Zuſatz wird beigefügt, daß Salomo den ganzen 
Tempel, jo auch den Altartiich mit Gold überzogen habe. Immerhin wäre es an fi nicht 
unwahrſcheinlich, daß der Tiſch, fei es von Salomo, fei es von Hisfia (ſ. o. S. 493, 10 ff.) mit 

45 Gold überzogen wurde, hätten wir nicht das fo beftimmte Zeugnis des Ezechiel (ſ. nachher). Er 
beit mit Rückſicht auf jene Überlieferung an einer andern ebenfalls wohl fpäteren Stelle (7,48) 
auch „der goldene Tiſch, auf dem die Schaubrote ſtanden“. In der Chronik find daraus gelegent: 
[ich I, 28, 16. II, 4, 8. 19 zehn geworden. Nad Ey 41, 22*, deffen Beichreibung wir wobl bier 
beranziehen dürfen, war er zwei Ellen lang und breit und drei Ellen (ca. 1'/, m) bob; 

50 es müflen alſo wohl einige Stufen zu ibm geführt haben. Wie andere Altäre befaß er 
wohl Hörner, jedenfalls vorjtehende Een, Alles an dem von Ezechiel befchriebenen Altar 
ift von Holz, von Gold feine Spur, ein Umſtand, der jedenfall Beachtung verdient. Sieht 
man fich die Make und die übrige VBeichaffenheit diefes Tifches im Vergleich zu dem— 
jenigen der Stiftshütte (f. d. Art. oben ©. 36f.) etwas genauer an, fo fann fein Zweifel 

56 darüber aufkommen, daf der falomonifche Tiſch keinesfalls nach der Vorſchrift von Er 25 

fonftruiert it. Meder die abfoluten Maße noch die Verbältniffe, noch die übrige Be: 
fchreibung ftimmen zufammen. Bei der Beritörung des Tempels durch Nebuladnezar ift 
er wohl mit verbrannt, weshalb er auch unter den Beutejtüden 2 Kg 25, 13 ff. nicht ges 
nannt wird. Aus 2 Mat 2, 1f. haben Spätere die Sage berausgefponnen, Jeremia 

60 babe den Tifch nach dem Berg Pisga gebracht (Syncell. 409). 
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b) Bei Serubbabel. Auch der im Jahr 515 geweihte ziveite Tempel enthielt 
einen Schaubrottijch, wenigſtens beſaß er ihm in ber Zeit ber makkabäiſchen Drangjal 
1 Mafı,22. Es iſt dabei bemerkenswert, daß er kurzweg „Tiſch“ beißt im Unterſchied 
dr dem „goldenen Altar“ d. b. dem Räucheraltar, nicht ettva „goldener“ Tiih mie 
1 Rg 7, 48. Andererjeits kann der Umftand, daß nad unfrer Stelle der Tifch unter 5 
den goldnen und fülbernen Koftbarkeiten aufgezählt wird, die die Raubluſt des Antiochus 
reizen, die Annahme begünftigen, man babe, jei e8 von Anfang an, ſei e8 mit der Zeit, 
mit Nüdficht auf Er 25, 23 ff. den Tiſch mit Gold bezogen. Nach 1 Maf 4, 49. 52 wird 
er nah dem Sieg der Juden erneuert. Falls Pſeudo-Hekatäus — mas der gewöhn— 
liben Annahme entipriht — dem 3. Jahrhundert v. Chr. angehört, jo bätten wir bei 
ihm das ältefte Zeugnis entweder über dieſen goldenen Tiſch oder über den Räucheraltar. 
Er redet ‚(bei Sojepb. e. Ap. I, 22) von einem goldenen Bwuös. 

ec) Im Tempel des H erodes. Mofern nicht jchon bie Erneuerung des Tifches 
durch Judas Makkabäus nah den Angaben der Thora von Er 25 erfolgt fein follte, fo 
darf man für den Tempel des Herodes mit Sicherheit annehmen, daß die Vorfchrift des ı5 
Geſetzes maßgebend wurde. Es darf deshalb bier auf die Beichreibung des Schaubrot: 
tifches der Stiftöhütte oben ©. 36f. vertwiefen werden. Ebendafelbit ıft auch über das 
Verhältnis jener Befchreibung zu der und nod erhaltenen Abbildung auf dem Titus: 
bogen in Rom gehandelt. Da beide nicht durchweg übereinitimmen, jo erhebt fih natür— 
lich zugleich die Frage: ob der Bogen feinen Gegenſtand nur in freier Wiedergabe dar- 20 
biete oder ob man jich erlaubte, mit den Vorfchriften der Thora in relativer Freiheit zu 
ſchalten. An fich ift beides möglich; eine endgiltige Entjcheidung hierüber läßt fich ſo— 
wohl bier ald beim großen L * (. unten) kaum geben. Eine gewiſſe Wahrſcheinlich— 
feit wird wohl dafür ſprechen, daß der römiſche Künſtler die Geräte vor fi hatte und 
fie treu wiedergab, aber wenn man daneben fieht, wie wenig Joſephus, der den Tempel doch 25 
auch kennen konnte, mit ihm übereinftimmt, jo muß man jeden Verſuch, die ir zu 
enticheiden aufgeben. — No mag erwähnt werben, dab die Miſchna Menachoth XI, 
4—6 die Maße zu 10 Handbreiten (= 2 Ellen) Länge und 5 Hanbbreiten (= 1 Elle) 
Breite angiebt; 5 Handbreiten jei zugleich die Yänge jedes der 12 Brote geweſen, fo 
daß die Länge des Brots die ganze Breite des Tiſches einnahm. (Rabbi Meir jegt da 3 
für 12 und 6; bier wird aber nur die Differenz in der Berechnung der Elle mitpielen.) 
Außerdem weiß die Miſchna von einem eigentümlichen Geſtell zur Stützung der Brote 
. darüber Delitzſch in Riehms Handwörterb.“ 1408). Sein Fehlen auf dem Titusbogen 
hätte inſofern nichts Auffallendes, als es nur zu den Broten, die ebenfalls hier — 
zehörte, feinen Beſtandteil des Tiſches ſelbſt darſtellte. 

Ferner iſt der Beſchreibung des Tiſches der Stiftshütte zu gedenken, die Joſephus 
Ant. III, 6, 6 giebt. Denn fe iſt ficher vom herodianiſchen Tempel abgenommen, da 
fie über Er 25 hinausgeht. Die Maße ftimmen bier zu Er 25:2 %xX1X 1’, Ellen 
(Jof. 3 Spannen — 1'/, Ellen). Joſephus redet nun aber von Füßen, deren untere "Hälfte 
fein gebrechfelt war — hiervon zeigt weder ber Titusbogen etwas, noch fennt fie das Ge: 10 
jeß; an der Platte nimmt er eine oben und unten vier finger breite Yeifte an (vielleicht 
bat er mit der oberen das Geftell der Mifchna im Auge). Am jchroffen Widerſpruch 
zum Titusbogen tritt er aber mit der Angabe, die Ringe für die Tragftangen haben ſich 
unmittelbar unter der Tifchplatte befunden. Die Schalen (f. auch den Titusbogen) giebt 
Yofepbus ala Weihrauchſchalen an, der Weihrauch fer über die Brote geftreut worden. #5 
In ILL, 7, 7 deutet er die 12 Brote auf die 12 Monate (bezw. Tierfreisbilder). 

2. Die Leuchter. 
a) Der falomonifhe Tempel. Schon im Heiligtum von Silo brannte des 

Nachts eine Lampe. Man bat fie, wie «8 fcheint, jeden Abend mit fo viel Ol verfeben 
angezündet, daß fie gegen Morgen von jelbit auslöfchte 1 Sa 3,3. Es iſt daraus wohl so 
zugleih zu entnehmen, daß jenes Heiligtum den Tag über durch Fenſter hinreichend er— 
leuchtet war. Der falomonifche Tempel beſaß, wie oben gezeigt, im Heiligen eine nur 
ganz beicheidene natürliche Helle, die durd kleine, in ziemlicher Höhe angebrachte Fenſter 
einftrömen fonnte. Für die "priefterlichen Funktionen, die hier täglich zu verrichten waren, 
mußte alfo wohl durch Lünftliche Beleuchtung Licht geſchafft werden. Demgemäf; iſt dann 55 
im falomonifchen Tempel von zehn goldenen Leuchtern die Nede, die zu beiden Seiten 
des Eingangs zum Allerheiligiten aufgejtellt waren 1Kg 7, 19. Freilich ift der ganze 
Zufammenbang, in dem fid die Erwähnung der Yeuchter findet, ipäterer Zuſatz (ſ. ‚oben 
©. 491,s1ff.), fo daß auch die Yeuchter von der dem ganzen Paſſus anhaftenden Schwierig 
feit mitbetroffen werden, um jo mehr, da fie fowohl in 2 Kg 25, 14ff. unter den von 0 

ui 0 
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Nebuladnezar weggeſchleppten Koftbarfeiten ald im Entwurf des Ezechiel fehlen. Aller: 
dings find fie in der Parallele zu 2 Ka, nämlich er 52, 19 genannt; doch ift natürlich 
mit der Möglichkeit einer nachträglichen Erweiterung dieſes Abjchnittes nab 1 Ag 7 beim. 
Er 25, 23. zu rechnen. Troß diefer Möglichkeit glaube ich nicht, daß Mir ein Hecht 

5 haben, die Yeuchter ald ungeſchichtlich anzuſehen; böchftens könnte man daran denten, daß 
fie ehedem nicht aus Gold, fondern aus Bronze waren. Aber einmal ift das Bedürfnis 
nach Beleuchtung augenfcdeinlih, und zum andern ift bei einem nterpolator abjolut fein 
Grund vorbanden, ſtatt des einen jpäter vorbandenen Yeuchters zehn einzufegen. Für 
diefe Auffaffung ſpricht m. E. auch Joſeph. Ant. III,7,7, wo fih eine Symbolik des 

10 fiebenarmigen Xeuchterd findet, die ihn aus 70 Teilen beiteben läßt und in ibnen 
70 Zeichen fieht, durch welche die fieben Planeten (= die fieben Arme mit ihren Yampen) 
geben. Die Symbolik kann alt und echt fein, fie paßt aber viel befler zu 70 Lichtern 
ala zu 70 ohnehin nur ſchwer zu findenden Teilen Eines Leuchters. Joſephus wird die 
Symbolik aus dem falomonifhen Tempel übernommen baben; fie paßt zu ibm vortreff: 

15 lih, wenn wir annehmen dürfen, dab ſchon Salomo Leuchter mit je fieben Yichtern ber: 
ftellte und es deren zehn waren. 

Beachtung verdient, daß die Chronil, während fie ſonſt (I, 28, 15, II, 4, 7. 20) 
die zehn Leuchter lennt, an einer Stelle II, 13, 11 nur einen annimmt. Hier muf 
eine Verwechſelung mit dem fiebenarmigen Yeuchter vorliegen, ähnlich der von Joſephus 

20 begangenen. Joſephus, der überhaupt in der Beichreibung des ſalomoniſchen Tempels 
viel fabuliert, jcheint zu vermitteln, indem er Salomo viele (100007) Leuchter anfertigen, 
aber nur einen in den Tempel bringen läßt (Ant. VIII, 3, 7). 

Nach dem oben Ausgeführten muß wohl angenommen werben, dab die Leuchter 
nicht für die Nacht allein (wie die Lampe in Silo) beitimmt waren, fondern auch am 

25 Tage Licht fpenden follten. Dem jcheint freilid 2 Chr 13, 11 zu wiederſprechen, wo 
von jenem einen Leuchter gefagt wird, dab er Abend für Abend angezündet merde. 
Allein der Chronift redet dort thatfählih nur von der Zeit des Anzündens; nichts zwingt 
uns (f. unten) zur Annahme, die von ihm gemeinten Lichter baben zu jeiner Zeit nur 
des Nachts, nicht auch am Tage gebrannt. 

30 b) Der Tempel Serubbabels enthält nur Einen, entjprechend größeren (goldenen) 
Leuchter. Wenigitens befand er fih da in den Tagen des Siradı (26, 17). An ihn 
denkt ohne Zmeifel auch 2 Chr 13, 11. Die Stelle wird das ältejte Zeugnis für feine 
Eriftenz fein. Antiohus Epiphanes raubte ihn und Judas Makkabäus ließ ibn erneuern 
(1 Mat 1,21. 4,49f.). So ſah ibn nad Sof. Ant. XIV, 4, 4 Bompejus. Daß er von 

» Anfang an im zweiten Tempel geweſen ſei, ift uns nicht ausdrüdlich bezeugt. Es ijt 
aber an ſich wahrſcheinlich, und ein wichtiges indireftes Zeugnis dafür haben mir bei 
Sadarja, defjen in Kap. 4 befchriebenes Sehicht augenscheinlich den fiebenarmigen Leuchter 
vorausjeßt (vgl. bei. 4, 2*. Über feine Beſchaffenheit ſ. fofort das Nähere. 

ec) Derfelbe von Judas Maklabäus ſtammende Leuchter wird von Herodes in 
40 feinen Tempel übernommen (Jos. B. jud. V, 5, 5). Nach VI, 8,3 hätten im Tempel: 

ſchatz noch weitere Leuchter feiner Art beitanden. Er iſt dann von Titus erbeutet und 
famt dem Schaubrottifih im Triumph vorgeführt worden. So findet er fich gleich jenem 
auf dem Titusbogen in Nom. Vespaſian bat ihn ſamt den Schaubrottifcdhe im Tempel 
der Friedensgöttin aufgeltellt, und von da fünnen wir beider Spur bis 534 verfolgen, 

s in welchem Jahr fie aus Karthago nad Konftantinopel gelangten, von wo fie nad 
Jeruſalem zurüdgefommen fein follen. Bei einer der nachfolgenden Plünderungen 
Serufalems mögen fie zerfchlagen worden fein. 

Fragen wir nad) * Beſchaffenheit des Tempelleuchters, ſo läßt ſich auch hier wie 
beim Schaubrottiſche zunächſt vermuten, daß, wofern nicht ſchon Serubbabel dies that, 

50 jedenfalls Judas Maktabäus ſich bei feiner Herſtellung nad Kräften an die Vorſchrift 
der Thora für den Yeuchter der Stiftshütte gebalten haben werde. Über fie ift oben 
©. 38f. gehandelt. Ebenda ift aber auch gezeigt, daß der auf dem Titusbogen ab— 
gebildete Leuchter in etlichen nidyt ganz unerheblichen Stüden jener Bejchreibung nicht 
entipricht. Die Frage ift demnach bier diefelbe wie beim Schaubrottifche (ſ. oben S. 500,82 ff.), 

55 nur daß ung bier Joſephus ſelbſt infofern zu Hilfe fommt, als er ſowohl in feiner Ber 
jchreibung etwas vom Titusbogen abweicht (er- redet ausbrüdlich von dünnen Armen) als 
auch direft erklärt (B. jud. VII, 5, 5), der von Titus im Triumph vorgeführte Yeuchter 
entipreche nicht genau demjenigen des Tempels. Auch die Abbildungen auf jübijchen 
Münzen (Madden ©. 231) näbern fi mehr der Beſchreibung von Er 25 als der Ab- 

sn bildung auf dem Titusbogen. Die Mabrfcheinlichleit einer frei ftilifterten Wiedergabe 
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des Leuchters durch den römischen Künftler ift demnach recht groß; feinesfalld darf feine 
Arbeit obne weiteres zur Relonftruftion des Leuchters der Stiftshütte oder auch desjenigen 
des Judas Makkabäus und Herodes verwandt werden. Ob wir deshalb ein Recht haben, 
uns den Ichteren ftreng nach Er 25, 31 ff. vorzuftellen, muß trogdem dabingeitellt bleiben. 
Es ift nicht ee daß man fich auch bier gewiſſe Freiheiten der Thora gegen- 5 
über erlaubte. — Über die Größe und die Bedienung des Leuchter ſ. oben ©. 38. 
Ebenda über feine Bedeutung, jowie oben ©. 502 eff. 

3. Das eberne Meer und Wajfferbeden. 
a) Zum falomonifhen Tempel gebört, im Vorhof ftebend, ein „Meer“ aus 

Erzguß, 10 Ellen im Durchmefjer, freisrund und 5 Ellen bob, nad runder Annahme 
30 Ellen im Umfang (genau wären es 31,4 Ellen. Es ift eine Handbreite did und 
fein Rand ift wie bei einem Becher oder einer Zilienblüte oben leicht ausgebogen. Unter 
dem Rande find zivei Reihen von Gurfen, beim Guß mitgegofjen, als Zierart angebracht. 
Es foll 2000 Bat faflen. Es fteht auf 12 Nindern, von denen je drei nach einer der 
bier Himmelsrichtungen bliden, und zwar fo, daß ihr Geficht ee außen und ihr Leib ı5 
nach ınnen gewandt ijt (1 Kg 7, 23—26). Na 1 Chr 19, 8 foll das „eherne Meer” aus 
dem von David erbeuteten Erze bergeftellt worden fein, nad 2 Chr 4, 5 hätte es fogar 
3000 Bath gefaßt. 

Sein Zweck war nach 2 Chr 4, 6 der, daß die Priefter vor dem Eintritt ins Heilige 
oder dem Hintreten zum Altar fih waſchen jollten. Aber wenn es auch diefem oder 20 
einem verwandten Zweck gedient haben mag, obwohl feine Konftruftion für praftifche 

wecke nicht befonders günftig ift, da weder ein Aufftieg zu ihm noch Hahnen oder 
öbren zum Entnebmen des Wafjerd angedeutet find, jo ift doch zu beachten, daß der 

Bericht felbjt weder bierüber etwas jagt, noch das Gerät überhaupt MWaflerbeden oder 
Waſchbecken genannt ift. Der Ausdrud „Meer“ erinnert uns daran, daß auch baby: 25 
loniſche Tempel ihre „Ozeane“ bei ſich hatten (ſ. Kittel, Komm. z. Königsbuch ©. 64) und 
daß auc bei den Agyptern, Syrern und Phöniken bei Tempeln fich künſtliche Seen 
finden; ebenſo befand fich auf Cypern beim Venusbeiligtum von Amathus ein riefiges 
jteinernes „Meer”. Das Waſſerfaß bat alfo von Haus aus fumbolifche Bedeutung und 
erinnert an die den Meerdrachen bezwingende Gottheit 30 

König Abas von Juda ließ das Meer berunternehmen (2 Ag 16, 17) und auf die 
Steinfließen des Tempelbofes jtellen. Nach B. 18 ift es ihm, wie e8 fcheint, um den Tribut an 
den König von Affur zu thun. Er bat alfo wohl das Meer ſelbſt beſtehen lafien, aber 
die zwölf unter ihm ſtehenden Ninder an die Aſſyrer weggegeben. Dazu ftimmt, daß die 
Rinder in 2 Kg 25, 13. 16 nicht mebr genannt find (fie werben demnach in der Parallele 35 
Jer 52, 17. 20 Gloſſe fein). Nebukadnezar hat dann auch das Meer felbjt vollends zer: 
ſchlagen und als Beute nach Babel jchleppen lafjen. 

b) Jm Tempel Serubbabels ift, wie es fcheint, das Meer nicht mehr erneuert 
worden. Man jcheute fih wohl, mit Nüdjicht auf den ausländifchen Urfprung, es ber: 
zuftellen. In fpäterer Zeit, feit dem zu Anfang des 2. Jahrhunderts v. Chr. wirkenden zo 
Hobepriefter Simon II. eriftierte allerdings nah Sir 50, 3 ein „Refervoir wie das Meer 
an Menge“; ob es dur ihm neu bergeitellt oder bloß erneuert und etwa vergrößert 
worden iſt, läßt fich nicht jagen. Ya nad dem parallelen Glied in Sir 50, 3 iſt nicht 
einmal ſehr wahrſcheinlich, daß mit dem Ausbrud „Meer“ bier an das eherne Meer ge: 
dacht ift. Vielmehr jcheint es ſich um einen großen, feiner Waffermenge wegen mit dem 45 
Meer verglihenen Teih zu handeln, ohne daß damit gejagt ift, daß er gerade zum 
Tempel gebörte. Teiche gab es in Jeruſalem an verfchiedenen Stellen. Immerhin muß 
man wobl vermuten, dab etwas dem ebernen Meer Analoges von Anfang an auch im 
zweiten Tempel vorhanden mar. 

e) Jedenfalls aber finden wir im berodianiihen Tempel wieder ein ftattliches so 
Mafferbeden. Nach dem Talmud wurde es von einem gewiſſen Ben Katin mit Hahnen 
und einer Vorrichtung zum Füllen und Ablaffen verjehen. Es diente den Prieftern zum 
Wafchen der Hände und Füße vor ihren Funktionen am Altar und im Heiligen und 
ftand im MWrieftervorbof zwijchen dem Brandopferaltar und dem Tempelgebäube, ettvas 
gegen Süden zur Seite der zur Halle führenden Stufen (Middoth III, 6; Joma III, 10). 55 
ud bier darf angenommen werden, daß ed im ganzen nad den für die Stiftshütte 

giltigen Angaben von Er 30, 17ff. geftaltet war; wie weit dem Künftler im einzelnen 
Freibeit der Bewegung gelajien war, entzieht ſich auch bier unferer Kenntnis. Die Stelle 
ee vertrat bier ein ebernes Fußgeitell; das wird dem Thatbeitande wohl ent: 

. 50 
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4. Die ſalomoniſchen Keſſelwagen. Ein dem Tempel Salomos eigentümliches, 
vorber und nachher nicht genanntes Opfergerät ftellen die in 1 Kg 7, 27ff. beichriebenen 
fahrbaren Opferfeffel dar. Es find 10 Stüde diefer Art, 4 Ellen lang und breit und 
3 Ellen hoch, mekönä genannt. Über die Beichaffenheit diefer Geräte konnte man ſich 

5 früher an der Hand des fchiwierigen und mehrfach verderbten Tertes von 1497 nur 
eine unzureichende Vorftellung bilden ; die neueren Abbildungen gingen faft durchweg auf 
Stades Geh. Jar. zurüd. Ihre Nichtigkeit ift von Stade ſelbſt ZAW 21, 145 ff. in 
Frage geftellt worden. Erſt zwei auf der Inſel Cypern gemachte Funde von ähnlichen 
Keſſelwagen haben die Möglichkeit einer befferen Einficht erſchloſſen. Abbildungen j. bei 

10 Furtwängler SSMAW 1899 II, 3 ©. 411, 414. und darnach ZAW a. a. O. Eier 
iebt fich bei der großen Abnlichkeit die höchſte Wahrfcheinlichkeit eines engen Zuſammen— 
Bangs zwifchen jenen und den ſalomoniſchen Geräten, und da Furtwängler in durdaus 
glaubbafter Weife die chpriichen Wagen der fpätmpfenifchen Kunft zuweiſt, jo mwirb bie 
MWahrjcheinlichkeit groß, daß der turifche Meifter Salomos in diefem Falle — und dann 

16 wohl auch in anderen — unter Einflüffen jtand, die von Europa ber auf die forifche 
Kunft einwirkten. Bei mandyer noch bleibenden Unklarheit im einzelnen fcheint ſoviel 
feftzuftehen, daß auf vier Nädern ein Geftell fteht an welchem Tierfiguren und Kerube an- 
gebracht find; darauf figt ein runder Auffag (Cylinder), in den der eigentliche Keſſel 
(=?) eingepaßt ift. Die Bezeihnung meköna joll aud im Minätfchen vorfonmen 

0. Hommel, Auf. und Abhandl. 2227. Welchem Zweck die Keſſel eigentlich dienten, der 
Waſchung des Opfers oder der Priefter, läßt ſich nicht jagen. Daß fie fahrbar waren, 
jcheint eher für das Erfte zu fprechen. Nach Yeremias? 495 würde es fih um Meib- 
waſſer zu Waſchungen handeln. Oder follten auch fie in erfter Linie ſymboliſche Be: 
deutung haben? Koſters dachte an die regenipendenden Wolken. 

25 Stade hat a. a. D. 167 auf Grund der chprifchen Keſſelwagen eine neue Rekon— 
ftruftion des jalomonifchen Gerätes verfuht. Doch ift er fchwerlih auf der richtigen 
Spur. Er hält die „Leiterfprofjen” (=>) für ſenkrechte Leiften. Das ift aber weder 
durch die chprijchen Wagen angedeutet, noch ift es an ſich wahrjcheinlid. Allerdings 
muß man, um fie zu verfteben, von den chprifchen Funden abjeben, denn bei ihnen fteben 

30 die bildlichen Darftellungen überhaupt nidyt auf „Sprofien“ d. b. doch wohl nad oben 
und unten freiftehenden Stäben, fondern auf Stäben, die auf den Uuerleiften (Schluß: 
leiften) unmittelbar ‚aufliegen. Solche kann niemand Sprofjen nennen. Wobl aber finden 
wir das Motiv der Leiterfprofien wieder bei dem Weibgefchent des Glaufos; vgl. Pau— 
fanias X, 16, 1 „mie die Sproffen an einer Leiter“. Wie man fie fich etwa zu denken haben 

35 wird, mag aus den ragmenten eines brongenen Gerätes in Kreta entnommen werden, 
an deſſen jchrägen Stäben wir allerlei bildlihe Darftellungen: Krieger, Hunde, Pferde, 
und jelbjt ein Schiff angelehnt finden. Die fchrägen Stäbe werden die „Sprofjen“ fein. 
Vgl. die Tafel bei Karo, Arch. f. Neligionstw. VIII, Beibeft. N. Kittel. 

Tempelherren. — Yitteratur (gleichzeitig die Quellen der Ordensgeichichte enthaltend): 
so Wiltins, Concilia Magnae Britanniae et Hiberniae II, 313 f., London 1727; Moldenhamer, 

Prozeh gegen den Orden der Tempelherren aus den Alten der päpitliben Kommiſſion, Sams 
burg 1792; Rayounard, Monumens hist. relatifs à la condamnation des Chevaliers du 
Temple, Paris 1813; %. Wilfe, Gedichte des Ordens der Tempelherren, Leipzig, 2 Bde, 
1826— 27, 2. Aufl., Halle 1860; Maillard de Chambure, Rögles et statuts secrets des 

45 Templiers, Paris 1540; Michelet, Proc®s des Templiers, 2 Vol., Paris 1841—51; ®. Have: 
mann, Geſchichte des Ausgangs des Templerordens, Stuttgart 1846 (bier Nachweis älterer 
Yitteratur); Chowanetz, Die gewaltjame Aufhebung und Ausrottung der Tempelherren, 1856; 
Boutaric: La France sous Bei le Bel, Paris 1861: Documents indits sur l’histoire 
de Philippe le Bel, Paris 1861; Notices et extraits de documents inedits, relatifs A l'histoire 

’# de France sous Philippe le Bel in Notices et extraits de manuserits de la bibliothdque 
imp6riale XX, 2, 1862; Xoijeleur, La doctrine secröte des Templiers, Paris 1872; Merzdori, 
Geheimſtatuten derZempelberren, Halle 1877 (Fälfchung); E.Went, Clemens V. ımd Heinrich VII., 
Halle 1882; 9. Prup, Maltejer Urkunden und Negeiten zur Geſchichte der Tempelherren umd 
Johanniter, Münden 1853; Die Entwidlung und der Untergang des Templerordens, Berlin 
1855; 9. Hagenmeyer, Le procts des Templiers à propos d'un livre r&cent, Baris 1855; 
Regestun Clementis papae V. ed. cura et studio monachorum ordinis 8. Benedicti, 
Rom 1885 88; Appendices 1892; 9. de Eurgon, Rögle du Temple, Paris 1886; B. Jung: 
mann, Dissertationes selectae in historiam ecelesiasticam, Regensburg 1886 VI, 79—144: 
N. Knöpfler, Die Regel der Templer, Hiſtor. Jahrbuch der Öörresgetellichaft 1887, 666 fi. 
(Beite Ausgabe der ältejten Regel); K. Schottmüller, Der Untergang des Templerordens mit 
urtundlichen und fritiichen Beiträgen, Berlin 1887, 2 Bde; Lavocat, Procks des freres et de 
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Vordre du Temple, Baris 1858; H. Chr. Zen, History of the Inquisition III, London 1888; 
J. Döllinger, Akademiſche Vorträge III, 24555, Münden 1891; J. Gmelin: Die Regel des 
Templerordens in den Mitteilungen des Inſtituts für öjterreich. Geſchichtsforſchung XIV, 
193—236, 1893; Schuld und Unſchuld des Templerordens mit Tabellen über die Verhöre von 
Paris und Poitiers, Stuttgart 1893; U. Grange, The Fall of the Knights of the Temple 5 
in Dublin Review 1895, &. 329—46. 

Die Tempelberren (fratres militiae templi, equites templi, pauperes commi- 
litones templi Salomonis) gehören mie die Johanniter und Deutjchritter zu den geijt- 
lichen Ritterorden, die ihre Entitebung den Kreuzzügen verdanken. Sie bilden eine ritterliche 
Vereinigung auf geiftliber Grundlage und zu geiftlihen Zwecken. Unter König Balduin II. ı0 
von Jeruſalem 1118—31 verbanden fi 1119 die Nitter Hugo von Payens (Payns) 
und Gottfried von St. Dmer mit ſechs andern Nittern Noral, Gottfried Bijol, Payens 
von Montdidier, Archembald von St. Amand, Andreas von Montbarry und Gundemar, 
denen ſich 1125 noch Graf Hugo von Champagne hinzu gejellte, zu dem Gelübde, die 
Pilger auf dem Weg von der Meerestüfte bis Jeruſalem zu beichüsen (Wilhelm von ı5 
Tyrus, Hist. bell. sacri XII, 7; Jakob von Vitry, Histor. oriental. ce. 63; Bern: 
hard von Glairvaur, Lib. de laude novae militiae ad milites templi I, 550 ff.). 
Sie lebten nach der Regel der Auguftiner Chorberren und legten in die Hände des Patriarchen 
von Nerufalem Guaremund außer den drei Möndhsgelübden als viertes das obengenannte 

Der König Balduin II. räumte ihnen einen Teil feines Balaftes ein, der, weil er 0 
angeblih auf der Stelle des ſalomoniſchen Tempels erbaut war, Tempel Salomos bieß. 
Nah diefem erbielten fie den Namen der armen Ritter des Tempels. In den erjten 
Jahren übten die Ritter eine anfpruchslofe Thätigkeit. Wachstum, feftere Organifation 
und Beitätigung des Ordens durch den Papſt brachte erft die Synode von Troves 1128. 
Der eifrigen Verwendung Bernhards von Clairvaur verdankt der Orden feine Beftätigung 3 
durch Papft Honorius II. Die Redaktion der neuen Orbdensitatuten wurde Bernhard 
übertragen, der te durd einen Schreiber Johannes Micaelenfis aufzeichnen ließ. 

Die Streitfrage, ob der altfranzöfiiche Tert der Regel (Prub) oder der lateinische Tert 
(Gurgon) der ältere ift, ift wohl mit Funk (A. Templer, Weser und Welte, K.:Xerilon *XI, 
1313) dahin zu beantiworten, daß der urfprüngliche Tert der Regel der Synode von 30 
Troyes lateinisch verfaßt mar, aber nicht auf uns gekommen ift. Die uns erhaltene 
lateiniſche und altfranzöfifche Nezenfion des älteften Tertes jtammt vermutlich aus den 
vn 1134 und 1135 (Gmelin). Die Ritter waren nad diefer Hegel verpflichtet, die 
anonifchen Tagzeiten zu balten oder im Verbinderungsfalle eine Anzahl Vaterunfer zu 
beten (e. 1 u. 2 ed. Knöpfler). Die Mahlzeiten wurden gemeinfam eingenommen und 85 
waren mit geiftlicher Leſung begleitet, die Koft war einfach, je das 10. Brot follte den 
Armen gegeben werden (ec. 8— 19). Als Ordenskleid trugen die Ritter nach der älteften 
Regel einen weißen Mantel, ald Zeichen der Keuſchheit des Herzens (e. 20). Erit Papſt 
Eugen III. fügte dem Mantel der Templer das rote Kreuz als Symbol der Bereitichaft 
zum blutigen Martyrium für die Sache des Glaubens bei (Wilhelm von Torus XII, 7), #0 
die Diener trugen ein jchwarzes Gewand (c. 21). Jeder Ritter durfte wegen der Armut 
des Ordens nur drei Pferde und einen Diener baben. Es war dem Ritter ftreng ver: 
boten, den Diener zu jchlagen (e. 28). Alle Bedürfnifie der Ordensangebörigen befriedigt der 
Orden, der einzelne bat jich feinen Bedarf vom Meiſter zu erbitten (ec. 34). Diejem iſt 
pünftlicher Geborfam zu leiften (e. 30). Kein Bruder darf Briefe jchreiben oder em: 4 
pfangen, jelbit nicht von den Eltern oder Verwandten (ec. 39). Die Jagd auch mit Falken 
ift den Wittern verboten, nur die Löwenjagd iſt ein feiner würdiges Geichäft (ce. 43). 
Der Berfehr mit Frauen, die Küſſe eines Weibes, ſelbſt der Mutter und Schweiter jind 
ftreng zu meiden (e. 66). Bei ſchwerer Verfeblung erfolgt Ausſchluß von dem Verkehr 
mit den Brüdern (ce. 61), bei bartnädiger Unbußfertigfeit Ausitoßung aus dem Orden 0 
(e. 62). — Der Meifter Hugo von Pavens bereifte nad der Synode von Troyes im 
Intereſſe des Ordens, Frankreich, England und Spanien, wo er überall die glänzenbdite 
Aufnabme und fräftigite Unterftügung fand. Bei feiner Rückkehr in den Orient 1129 
febrte er mit 300 Rittern aus den ebeliten Familien vor allem Frankreichs, deſſen Adel 
auch fpäter die Neiben des Ordens füllte, zurüd. Der Zweck des Ordens eriveiterte ſich 65 
mit feinem MWacstum, die Templer wurden zum ftebenden Heer der Kirche im Urient, 
unter fanonifcher Disziplin und mönchiſcher Askeſe brachten fie ibr Yeben bin im Kampf 
gegen Die Ungläubigen zur Erhaltung des beiligen Yandes, Aber das geiftlichmöndhtiche 
Element trat im Orden immermebr in den Hintergrund, um dem ritterlichen Element 
immer entjchiedener die unbeftrittene Vorherrſchaft zu überlaflen. u 
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Dur die Bernhard von Glairvaur befreundeten Päpſte, Innocenz II. und Eugen III. 
wurde der Templerorden immer feiter durch Privilegien an den römifchen Stubl gefettet 
(f. Prutz, Entwidlg. S. 259). So erteilte Eugen 1148 den zur Kollette erfcheinenden 
Templern das Recht, einmal im Jahre in interdizierten Orten Gottesdienft zu balten, und 

5 erließ den den Orden Beichenfenden ein Siebentel der jährlich verwirkten Kirchenbuße 
(Jaffe R. P* 9281—93). Die bedeutfamite päpftliche Gunftbezeugung, die die erempte 
Stellung des Ordens begründete, ftammt von Papft Alerander II. Durch die Bulle 
Omne datum optimum vom 18. Juni 1163 wird dem Orden bie Errichtung eines 
eigenen Ordenstlerifats zugeftanden. Der Orden darf eigne Geiftlichen haben und diefelben 

10 durch jeden beliebigen Bischof mweihen laffen. Die Errichtung eines foldhen Ordensklerikats 
bedeutete für die innere Entwidelung des Ordens ein weiteres Zurüddrängen bes geiftlich- 
möndifchen Elements, ein Zeichen, daß der Mönchsgedanke ın den Ritterherzen feinen 
Raum mehr hatte. Auf die geiftige Stimmung im Orden bat dieſer Ordensklerikat 
feinen größeren Einfluß erlangt. Urban III. unterftellte 1186 die Kirchen, die die 

ı5 Templer in den den Sarazenen abgenommenen Gebieten errichteten, direft dem päpftlichen 
Stuhl. Innocenz III. verbot 1209 ohne ausdrüdliche päpftliche Erlaubnis den Templer: 
orden mit Bann oder Interdikt zu belegen, aber derfelbe Papft ſah fich auch genötigt, 
gegen bie Templer einzufchreiten, die das firchliche Interdikt nicht achteten, indem fie die 
firchliche Beftattung nterdizierter bei Zahlung einer jährlichen WVerficherung von 2 oder 

20 3 Denaren übernahmen (de interdieto servando, Migne P.L. 225, 1217). Honorius III. 
erklärte 1217 den Angriff auf einen Templer für einen päpftlichen Refervatfall. Durch 
die päpftlichen Gunfterweife nahm der Orden ftark zu und wurde eine mächtige und reiche 
Adelskorporation. Die Zahl der Provinzen des Ordens läßt fich bei dem Mangel einer 
Matrikel nicht mehr genau bejtimmen. Im Orient waren feine Niederlaffungen in fünf 

25 Ordensprovinzen, erufalem, Tripolis, Antiochia, Copern und Romanien = Morea geteilt. 
Im Abendland waren feine Hauptfige Frankreich, die ſpaniſchen Königreiche, Portugal 
und England. Schwäcer war der Orden in Deutfchland vertreten, und in den nordiſchen 
Ländern bejaß er feine Güter. Die größeren Niederlafjungen biegen Tempelböfe, Priorate, 
Präzeptorate, die Eleineren Balleien und Komthureien. Mit der wachſenden Macdıt bildete 

0 fih im Templerorden, wie in den anderen Orden ein ftarfer Ordensegoismus aus und ſetzte 
eine fortjchreitende Vermweltlihung ein. Der Orden war dur die päpftlihen Privilegien 
ein feitgeichlofjenes Gebilde geworden mit ausgedehnten Grundbejig, gewaltiger Organi- 
fation, ausgebreiteter Verwaltung und eignem Klerus, fo daß er die Eiferfucht der Bijchöfe 
und die Feindſchaft der Fürften erregte. 

35 Die Ordensverfaffung hatte * weiter ausgebildet, wie ſie uns in den erhaltenen 
Statuten von Artikel 77—685 (f. Gurgon) aus dem 12. und 13. Jahrhundert vorliegt. 
Danad bilden den Kern des Ordens die Nitter, die von abliger Geburt, aus reiner Ebe, 
feines ſchweren Verbrechen fchuldig, geiftig und körperlich gefund fein mußten. Die Auf: 
nahme fonnte ohne Noviziat erfolgen, fie geſchah durdy den Vorſitzenden ald Nezeptor im 

0 Kapitel in feierlichiter Form ohne Anweſenheit eines Fremden (A. 657—85). Die Ritter 
trugen den weißen Mantel mit rotem achtedigen Kreuze. Ihnen zur Seite ftanden bie 
dienenden Brüder (fratres servientes, fröres sergents) aus bürgerlihem Stande. Sie 
zerfielen in zwei Abteilungen, die Waffenbrüder, as (armigeri, freöres servans 
d’armes) und Handwerksbrüder für twoirtjchaftliche Arbeiten, die ein brauned ober 

 jchtwarzes Kleid mit rotem Kreuz trugen. Die dritte Klaſſe des Ordens bildeten feit der 
Bulle Aleranders III. vom Jahre 1163 die Ordenskapläne, die von abliger Geburt fein 
mußten. Sie trugen im Unterfchied von den Nittern den engen Priefterrod und darüber 
einen braunen Mantel, der. weiße Mantel mar ihnen nur geftattet, wenn fie Bijchöfe 
waren. Schon die ältefte Negel (ec. 50 ed. Anöpfler) fannte verheiratete Nitter, die ſich 

so dem Orden nach Art der Tertiarier anderer Orden anglieverten. Um die MWohlthaten des 
Ordens zu genießen, ſchloſſen jich ferner weltliche Perjonen aller Stände dem Orden als 
Affıliterte an, die ihm Schenkungen zumanbdten. 

An der Spite des Ordens ftand der Großmeiſter (summus magister, minister 
generalis) mit fürftlihem Rang. Ihm Stand die Befegung der niederen Ordensämter zu. 

> Seine Machtjtellung war aber durd das Generalfapitel beſchränkt, dem allein das Recht 
über Krieg und Frieden mit den Sarazgenen vorbehalten war (N. 77— 98). Während 
der Vakanz des Großmeiftertums leitete den Urden der Großfomtur. Für die Wahl des 
Großmeiſters beitand ein fompliziertes Wahlverfahren, 13 aus dem Orden beitimmte Wähler 
wählten den Großmeifter mit Stimmenmehrheit (AU. 198— 222). Zu den Großbeamten 

co des Ordens gehörten der Seneſchall, der Vertreter des Großmeifters, der Marſchall, der 
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Voriteber des Kriegsweſens, der Großpräzeptor des Königreichs Nerufalem, der Schat: 
meifter ded Ordens, der Drapier, dem die Sorge für die Kleider oblag, der Turkopolier, 
der Befeblähaber der leichten Reiterei (A. 99—131; 169—172). Aus den Servienten 
wurden die Unterbeamten vom Großmeister ernannt. — Die Berufsarbeit des Ritters 
ließ ſich mit der Gebetdarbeit des Mönches nur fchlecht vereinen und jo zeigen die 5 
Statuten ein immer ftärferes Zurüdtreten der legteren. (A. 279—309). Das im Kapitel 
Verbandelte mußte ftreng gebeim gebalten werden (A. 386—543). Die Strafen, die für 
die Wergebungen der Mitglieder verhängt wurden, waren im ganzen gelinder als in 
anderen Möndsorden. Sie beftanden in Kleinen Pönitenzen des Effens obne Tiſchtuch 
auf bloßer Erde, Verluſt des Mantel bei unfittlichem Verkehr mit Frauen und jtiegen ı0 
bis zum Ausfchluß aus dem Orden. Diefer wurde wegen Simonie, Mord eines Chriften, 
Diebftabl, Sodomiterei, Meineid, Meuterei, feiger Flucht vor dem Feinde — ein Templer 
durfte nur vor mehr ald drei Feinden fliehen — Übergang zu den Sarazenen verhängt 
(A. 22471; 416—92; 587 —623). 

Mit Hingebung und Tapferkeit hat fi der Templerorden feiner Aufgabe, der Ver: ı5 
teidigung des heiligen Zandes gewidmet. Hunderte von Templern find auf dem Schlacht: 
feld gefallen, andere in die Gefangenjchaft der Sarazenen geraten. Kein einziger wirk— 
licher Verrat an der dhriftliben Sade fann dem Orden in feinem politifchen Verhalten 
vorgeworfen werden. Auch Kaiſer Friedrich II. bat troß ausgefprochener Abneigung gegen 
die Templer auf feinem Kreuzzug 1220 einen Zuſammenſtoß mit ihnen gefliffentlich ver: 0 
mieden, um nicht das heilige Land feiner letzten Stützen zu berauben. Allerdings er: 
langte im 13. Jahrhundert im Templerorden wie überhaupt in der Kirche der weltlich— 
politiſche Faktor über den firchlichreligiöfen das Übergewicht, jo daß fich Klagen gegen 
die Anmaßungen und Ausichweifungen der Templer erheben. Als 1291 der legte Platz 
im beiligen Lande Acco fiel, gab man dies obne Grund der Eiferfucht der Templer und 3 
Jobanniter Schuld, und Papſt Nifolaus V. wünſchte Abhaltung von Synoden zur Ber: 
einigung der beiden Orden. In diefem Sinne ſprach fih auch eine Synode zu Salzburg 
1292 aus. Wie die Johanniter jich nach der Eroberung des heiligen Yandes nad Rhodus 
surüdzogen, jo wurde jeit 1291 der Hauptiit der Templer Cypern. Und wie die Sjobanniter 
Rhodus, fo geftalteten die Templer Cypern zu einer Feitung um, die dem Anprall des so 
Mubammedismus auf feinem Zug nach Weiten Einhalt getban, wenn auch nicht dauernd 
aufgebalten hätte, wenn nicht der Orden feinem ‚rüdjichtslos gewaltthätigen Gegner, 
Philipp dem Schönen von Frankreich zum Opfer gefallen wäre. 

Der Templerorden bildete in Frankreich ein ſchweres Hindernis für die Zentralifation 
ber Gewalt in der Hand des Nöngs, da feine Glieder ſamt den auf feinen Boden figenden 35 
Leuten der Polizei, Gericht und Steuern des Königs und feiner Beamten entnommen 
waren. Nah dem Siege Philipps IV. 1285—1314 über Papſt Bonifatius VIII., der 
nur mit jchweren finanziellen Opfer erlauft war, beabfichtigte der franzöſiſche König ſich 
in den reichen Befig des ihm unbequemen Ordens zu fegen. Noch im Juni 1304 hatte 
er dem einflußreihen Orden, der im Kampf mit der Kurie auf Seiten der Krone ge: 40 
fanden batte, weitgehende Vergünftigungen erteilt (f. Prutz, Entwidelung ©. 84 ff.). Aber 
bereits bei der Thronbeſteigung Clemens’ V. in Lvon im November 1305 plante Philipp ein 
Vorgeben gegen die Templer. Am 6. Juni 1306 murden die Meifter des Nobanniter: 
und Templerordens von Clemens zu einer Beiprechung wegen eines geplanten Kreuzzuges 
nab Avignon geladen. Nur der Großmeifter der Templer, Jakob von Molay, der feit «6 
1297 diefes Amt bekleidete, folgte der Einladung und traf 1306 in Frankreich ein. Bei 
feiner Zuſammenkunft mit dem Bapft 1307 in Poitiers fam die Frage nach Verſchmelzung 
der Hofpitaliter und Templer zur Sprade, die Molav nad einer noch vorhandenen Dent: 
ſchrift (Baluze, Vitae pontif. Avinion. II, 180 ff.) entſchieden ablehnte. Bereits durch 
Schreiben vom 24. Auguft 1307 fagte Bapft Clemens auf Drängen des Königs eine 0 
Unterfuhung der gegen die Templer erbobenen Vorwürfe zu. Ehe aber eine ſolche Unter: 
fuchung ftattgefunden batte, wurde am 14. September 1307 die Verbaftung der Templer 
und Beichlagnabme ihrer Güter von Philipp befchlofien und durch königliche Inſtruktion 
die Beamten zur Ausführung diefer Mafregel angewieſen (Boutaric, Revue des quest. 
hist. X, 3297). Noch am 12. Oftober 1307 wohnte der Großmeister Jakob von Molay 55 
arglos dem Begräbnis der Schwägerin des Königs, der Prinzeflin Katharina von Kon— 
ftantinopel, bei und verfab den Ebrendienft, indem er den Zipfel des Yeichentuches bielt. 
Am folgenden Tage erfolgte die WVerbaftung jämtlicher Templer mit ibren Servienten 
und Vrieſtern in ganz ranfreid. Der Honig bandelte angeblib auf Aufforderung 
der Inquiſition, jo daß er formell ein Recht dazu batte, wenn auch tbatfächlich die d— 
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— vom König ausging, der ſich der Oberleitung der Inquiſition vorher verſichert 
atte. 

Die Anſchuldigungen, die man gegen den Orden nach der Inſtruktion vom 14. Sept. 
1307 erhob, waren die Verleugnung Chriſti mit Beſpeiung feines Kruzifixes, unanſtändige 

5 Küffe und die Erlaubnis zur widernatürlichen Unzucht. Am 14. Oktober wurde dann 
durch den Dominikaner, Wilhelm Jmbert, ald Inquiſitor haereticae pravitatis, ben 
Kanonifern von Notre-Dame amtlide Mitteilung von dem Gefchehenen gemadt und als 
weiterer Anklagepuntt hervorgehoben, daß die Urdenspriefter bei der Mefle die Kon: 
fefrationsworte fortließen. Nachdem am 15. Oktober der Großmeifter mit etlichen Ge— 

ıo nofjen in einem Verhöre ein Geftändnis über einige Anfchuldigungen abgelegt hatte, 
fühlte ſich Philipp ſchon fo ficher, da er am 16. Dftober 1307 an fämtliche Fürſten der 
Chriſtenheit Briefe mit Aufforderung zur Nachahmung feines Beifpield erließ. Es be- 
gannen nun in Frankreich die Inquiſitionsverhöre auf Grund der Inſtruktion vom 
14. September 1307, mwonad den die Wahrheit Geftebenden bei Nüdfehr zum Glauben 

15 der Kirche Verzeihung, den andern ihre Verurteilung zum Tod angelündigt war. Am 
27. Oftober 1307 verfuchte zwar der ſchwächliche Papſt Clemens V. einen Proteſt gegen 
das Verfahren des Königs und verlangte Herausgabe der gefangenen Templer und ibrer 
Güter an ibn, aber das Motiv war wohl fein anderes als, bei dem jchmäblichen Handel 
nicht den ganzen Raub dem König zu überlaffen. Durd die Bulle Pastoralis praeemi- 

x nientiae vom 22. November 1307 machte aber Clemens wider Gewiſſen und Ehrgefühl 
gemeinfame Sache mit dem König, indem er allen Fürften die Verhaftung der Templer 
und Beichlagnahme ihrer Güter befahl. Damit war das Schidfal des Ordens befiegelt. 
Als Clemens vermutlih im Februar 1308 noch einmal verjuchte, dem Prozeß gegen Die 
Templer dur plögliche Suspenfion der Vollmacht der Inquiſitoren Einkalt zu tbun, 

25 berief Philipp im Mai 1308 die Ständeverfammlung zu Tours, um geftügt auf die 
Nation, die ihm völlig zu willen war und die Templer des Todes für jchuldig er: 
Härte, dem Papſte die Spite zu bieten. Im Juni 1308 Fam darauf Philipp mit 
Clemens zu Poitiers zufammen. Der Konig ängjtigte den Papſt mit der ihm früber be- 
willigten VBerdammung des Papftes Bonifatius. Als dann 72 Templer aus der Zahl 

30 derjenigen, welche bereits Belenntniffe abgelegt batten, dem Papſt in Poitiers vorgeführt 
waren und die meiſten von ihnen bei ihren Ausfagen bebarrt hatten (jo die Protofolle 
Scottmüller II, 7— 71), zeigte ſich Clemens willfährig den Orden aufzuopfern und ſchloß 
mit dem König den Pakt, daß die Templer dem Bapft übergeben würden, dieſer aber 
den König mit ihrer Bewachung betraute. Durch die Bulle vom 12. Auguft 1308 

35 Faciens misericordiam wurde die allgemeine Unterfuhung des Ordens befoblen und 
durch die Bulle Regnans in coelis vom gleichen Tage zur Entſcheidung der Angelegen: 
beit eine allgemeine Synode nah Vienne auf den 1. Oftober 1310 berufen. 

Vom 7. Auguft 1309 bis 26. Mat 1311 wurde in allen größeren europätfchen 
Ländern fowie auf Cypern der Proze durch bejondere geiftlihe Unterfuhungstommiffionen 

40 gegen den Orden geführt. 127 ‚Fragen wurden zur \nquirierung den Urdensmitgliedern 
vorgelegt (Michelet I, 89— 96). Durch die anfängliche Milde des Verfabrens wurden die 
Templer veranlaßt, die Geſtändniſſe über die von ihnen angeblich begangenen Schändlich- 
feiten zurüdzunehmen, da fie nur durch die Folter, die jeit Innocenz IV. in den Keßer- 
prozeß eingeführt tvar, erpreßt fein. Als aber am 12. Mai 1310 54 Templer, die fich 

#5 zur Verteidigung des Ordens bereit erklärt hatten, als rüdfällige Keger von dem Erz: 
biſchof von Sens verbrannt worden waren, wirkte diefer Schlag betäubend. Die Wider: 
ſtandskraft der Brüder war gebrochen, erjt jegt geitanden alle, was man wollte. In den 
anderen Ländern aber außerbalb Frankreichs fträubten fich die Regierungen und Bifchöfe 
gegen die Anwendung der Folter, doch brach ihren Widerftand fait überall der Papſt. 

so Eduard II. von England hatte zuerjt verfucht, die Unjchuld des Ordens zu verteidigen, 
und die Könige von Kaſtilien, Portugal, Arragonien und Sizilien durch einen Brief vom 
4. Dezember 1307 zu einer ntervention zu Gunjten der Templer aufgefordert, aber 
im Herbit 1309 gab er, bejtimmt durch Papſt Clemens, die Anwendung der in jeinem 
Reiche verbotenen Kolter zur Erzielung von Geftändniffen zu. Wo gefoltert wurde, er- 

55 gaben ſich auch auferbalb Frankreich alle gewünſchten Verbrechen, wo nicht, mie in 
Portugal, Sizilien, einem Teil von Deutichland und Cypern zeigte fich die völlige Unſchuld 
des Ordens. Eine Neibe Vrovinzialiynoden: zu Navenna Juni 1310, zu Mainz 1310 
und Tarragona 1312, erklärte die Templer für von jedem Verdacht rein. 

Am 16. Oktober 1311 eröffnete Clemens V. das 15. allgemeine Konzil in Bienne. 
so Trotzdem den Brälaten willlürlicde Auszüge aus den Prozeßakten (j. Willins, Coneilia 
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Magnae Britanniae II, 313 ff. die Originalaften vgl. mit den Exzerpten, Schottmüller 
II, 73—102) vorgelegt wurden, entjchied das Konzil troß Drudes des Papftes und 
Königs faſt einftimmig, daß der Orden der ihm vorgeworfenen Härefien nicht überführt fei 
und ihm die Verteidigung geftattet werden müſſe. Der Bapft bob nun den Orden nicht 
fraft richterlicher Entſcheidung vermittelit eines entjcheidenden Ausſpruchs, fondern aus 5 
eigner Mactvolllommenbeit aus fürforglicher Nüdfiht auf das allgemeine Wohl auf und 
wies die Güter dem Johanniterorden zu. Dies geſchah durch die Bullen vom 22. März 
1312 Vox in excelso und 2. Mai 1312 Ad providam (j. Abdrud der Bullen THIS 
1866, ©. 63 ff). 

In Frankreih wollte Philipp die Güter des Ordens nicht herausgeben und die Krone 10 
behielt auch die ganze bewegliche Habe. Erſt nad dem Tode des Königs ließen ſich feine 
Nachfolger einen Teil der liegenden Güter abdringen und übergaben fie den Jobannitern 
auf Drängen des Papftes gegen Erftattung bedeutender Geldjummen. Aud König 
Eduard II. von England bereicherte jih mit dem Befig der Templer und gab nur un: 
willig einen Teil der Güter an die Johanniter heraus. In Kajtilien wurden die Ordens- 15 
güter der Templer von König Ferdinand IV. den einheimiſchen Ritterorden von ©. ago 
di Compojtella und Galatrava zugewieſen, Jakob II. von Arragonien verwandte jie zur 
Errichtung des Nitterordend von ©. Maria de Montefa und Dionyfius von Portugal, 
ein treuer Freund des Ordens, ftiftete den Ghriftusorden, ordo militiae Jesu Christi, 
dem nicht nur die Güter der Templer überwiejen wurden, fondern auch die Mitglieder 20 
des portugieſiſchen Zweiges der Templer beitraten. In Deutichland kamen die Güter 
des bier ſchwach vertretenen Ordens an die Johanniter, in Böhmen wußte jich eine Zahl 
Templer, die ſich verheirateten im Beſitz ihrer Burgen zu behaupten (Pelzel, Beiträge zur 
Geichichte der Tempelberren in Böhmen und Mähren, neue Abhandlungen der Böhm. Ge: 
fellibaft der Wiſſenſchaft III, 327). 25 

Durch die Bulle Ad Certitudinem vom 6. Mai 1312 (ThOS 1866, ©. 80—84) 
wurden außer dem Großmeiiter Jakob von Molay eine Reihe Großmwürbenträger bed 
Templerorbens dem päpjtlichen Urteil referviert, die übrigen Templer den Provinzialſynoden 
zur Aburteilung übergeben mit der Beitimmung, daß die unjchuldig Befundenen aus den 
Gütern des Ordens einen anftändigen Unterhalt erbalten, die fich jchuldig Belennenden 30 
mit Milde, die Nüdfälligen mit Strenge bebandelt werden, die Flüchtigen endlich, falls 
fie ſich nicht binnen Yabresfrift ihrem Bifchor jtellten, obne weiteres der Erfommunilation 
verfallen follten. Ye nad den verfchiedenen Yändern war das Los der Templer ver: 
jchieden. m ganzen war es ein hartes. 

Der in jtrenger Haft zurüdgebaltene Großmeifter ſamt einigen Großwürbdenträgern 36 
wurde am 11. März 1314 zu Paris von einer päpftlichen Kommiſſion nach Verleſun 
feiner früheren Belenntnifje zu lebenslänglibem Gefängnis verurteilt. Man hoffte * 
ſein öffentliches Geſtändnis die durch den heldenmütigen Tod ſo vieler Ritter beunruhigten 
Gemüter zu beſänftigen. Da erklärte Molay vor der verſammelten Menge, daß die dem 
Orden vorgeworfenen Häreſien und Sünden nie wahr geweſen ſeien, daß er ſelbſt aber den Tod 40 
verdiene und ihn in Frieden leiden wolle, weil er ſich durch die Furcht vor der Tortur 
und die Schmeichelworte des Papſtes und des Königs von Frankreich habe beſtimmen laſſen 
ein teilweiſes Geſtändnis gegen ſeinen Orden abzulegen. Auf Befehl Philipps wurde 
noch am Abend des 11. März 1314 Molay und der Viſitator von Francien, Gottfried 
von Charney, verbrannt, die noch in den Flammen die Unſchuld des Ordens mit heldenmütiger 45 
Standhaftigfeit beteuerten (Chron. Bern. Guidon. bei Navnald, Annal. eccles IV, 548; 
Cornelius Zantfliet, Martöne et Durand, Ampliss. collectio V, 159). Zu der raid 
ſich bildenden Legende, daß der Großmeifter feine ungerechten Richter binnen 40 Tagen 
vor den Richterſtuhl Gottes citiert habe, bat der baldige Tod Clemens’ V. am 20. Aprıl 
= Philipps am 29. November 1314 den Anlaß gegeben (Contin. chron. Guil. de 60 
angis ©. 67). 

Es kann für alle urteilsfähige Forscher keine Frage fein, dab das Motiv zur Ver 
nidhtung des mächtigen Ordens in der Habjucht des franzöftichen Königs zu fuchen ift, 
der den Staat im Staate, den die Templer bildeten, brechen wollte, und daß er ſich dabei die 
erbärmliche Schwäche des Papſtes Clemens und die Eiferfucht der Biſchöfe auf die erempte 55 
Stellung des Ordens zu Nutze gemacht bat. Daß einzelne Mitglieder des Ordens fich verjchuldet 
und Unzuchtsfünden begangen hatten, ijt nicht zu bezweifeln, daß aber von Ordens wegen bie 
Anbetung eines Idols, die Verleugnung Chrifti und Anjpeiung des Kreuzes, die Verehrung 
eines Katers, der Unglaube bezüglih des Altarfatraments, die Verpflichtung zur Sodo— 
miterei und zu unzüchtigen Küſſen beitanden baben, it durchaus unglaublid und von so 
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Pruß und den Verteidigern der Schuld der Templer nicht erwiefen worden. Es ijt viel: 
mehr Klar, wie Gmelin beweift, daß dieſe Beichuldigungen, die Philipp IV. in ganz ähn: 
licher Weife bereits 1303 gegen Bonifatius VIII. erhoben hatte, von dem franzöfifchen König 
erfunden find, um den Orden als fchuldig zu erweiſen, da vor 1307 nichts davon ver: 

5 lautet und die diesbezüglichen Geftändniffe, wie ihr typiſcher Charakter beweist, nur durch 
die Folter erpreßt wurden. Troßdem war der Orden, der nach der Eroberung des heiligen 
Landes feinen urfprünglichen Zweck verloren batte, ein überlebtes Gebilde, das ben 
politiihen Verhältniſſen zum Opfer fiel, aber fein tragifcher Untergang bleibt eine ſcham— 
Iofe Gewaltthat des despotiichen Königs Philipp IV., der nah dem Siege über Papſt 

ı0 Bonifatius VIII. den von ihm beberrichten Glemens V. zur Vernichtung des der Arone 
unbequemen Ordens zwang. G. Grügmader. 

Tempelweihefeft j. d. A. Gottespdienft, funag. Bd VII ©. 15,38. 

Tephillin. — Litteratur: M. Bed, de Iudaeor. ligamentis precatoriis, Jena 1674, 4; 
desjelben Dissertatio de usu phylacterior. jud., Jena 1675, 4 (1684) mit Abbild.; Gropp, 

15 de phylacter., Lips. 1708, 4; Ugolino, de phylacter. hebr. in jeinem Thesaur, XXI (das 
vabb. Quellenmaterial iſt erfhöpfend behandelt); Burtori, Synag. jud. p. 170 sq.; Garpzov, 
Appar. p. 190 sqq.; Joh. Chr. Georg Bodenſchatz, Kirchliche Verfafjung der heutigen Juden, 
2. Bd, IV. T., 1 Rap., 1 Sett., 8 9—16, Frank. u. Leipz. 1749; Klein, Leber die Totaphot 

“nad Bibel und Tradition (IprTh 1881, ©. 666 ff); die Artikel bei Winer, Bibl. RW. (Art. 
% Phylafterien), Riehm, Bibl. HWB. (Urt. Dentzettel); Hamburger, NW. zu Bibel u. Talmud. 

Speziell jüdifche Quellen: Maimüni, Jad hachas., Jesode ha-thora (Grundlagen des Geſetzes), 
Hal. Tephillin; Joſeph Karo, Schulchan aruch, Orach chajim $ 8—44; M. L. Rodfinsjohn, 
Urjprung und Entwidelung des Phylakterien-Ritus bei den Juden, Preßb. 1883 (hebr.). 

1. Weſen und Herleitung. Die Tepbillin (77)xD, Denkriemen, Gebetszettel) find 
25 dieredige, aus der Haut (=) eines levitifch reinen Tieres gefertigte und auf einer 

ftarfen Unterlage aus Leder aufgenäbte Gehäufe (Kapfeln, Fächer, Zellen, or), die be- 
jtimmte Thoraabfchnitte enthalten. Diefelben werden mittels eines durch eine Dfe (ann, 
xn2>72) am Rande der Unterlage gezogenen und auf einer Seite gut geſchwärzten 
Riemens (>72) von den Juden an den Wochentagen früh bei der Gebetöverrihtung auf 

30 die Mitte der Stimm und auf die Mitte des linfen Oberarms nabe dem Herzen zu feit- 
gebunden. Die Gebäufe müfjen fo genau in der Form fein, daß fie nad allen Seiten 
die Diagonale des Quadrats haben. Das rabbiniihe Gebot, Tephillin zu legen, ſtützt 
fih auf die wörtliche Auffaflung der Mahnung Dt 6, 6—8: „Und diefe Worte, die 
ich dir heute gebiete, ſollen auf (>>) deinem Herzen fein, und du folljt fie deinen Kindern 

35 einjchärfen und von ihnen reden, wenn du in deinem Haufe fiseit und wenn du auf 
deinem Wege gehejt und wenn du ‚dich niederlegit und wenn du aufſtehſt. Und du ſollſt 
fie als (Erinnerungs)Zeihen (MIN?) an beine Hand binden, und fie follen als Stirn— 
bänder zwiſchen deinen Augen fein (77? j2 MELZI)." Vgl. daf. 11, 18 und Er 13, 16. 
Viele riftliche Eregeten pflegen die Worte in allegorifchem Verſtande zu nehmen, unter 

0 den jüdiſchen ift es Raſchbam (R. Samuel ben Meir 11. u. 12. Jahrh.), der fie jo deutet; 
allein es läßt fich nicht leugnen, daß fie doch auf eim materielles, äußeres, ſichtbares 
Zeichen binmweifen. Obgleih die Etumologie des Wortes Merz unficher ift, jo hat man 
doch nicht nötig, mit Eichhorn (ſ. Repert. TI. 13,S. 15), Jablonski und Harkavy (f. defien 
Abhandlung im Journ. as. 1870) zum Agyptiſchen zu greifen, fondern kann unter 

5 Heranziehung des mifchnifchen DESIT (Schabb. VI, 1 und Gemara z. St. 57"), das foviel 
wie Stirnband, Kopfpug bedeutet, Beruhigung faſſen. Es muß dem Zufammenbange 
nad ein am Kopfe, fpeziell an der Stirn befindliches Denk- oder Erinnerungszeichen ge: 
meint fein. _Ontelos und das fogenannte Jonathan: Targum geben mezz> an allen Stellen 
durch 772727? wieder, die LXX haben dodkevrov und der ängftlih am Wortlaut bängende 

50 Aquila hat ärivaxra, das ebenjo wie dodkevrov auf etwas Unbewegliches, Feitfigendes hin: 
weiſt. — 2. Arten, Form und Geftalt. Man unterjcheidet Kopf: und Handtephillin 
(vR- du Ten und 7 So „en, zuläflig ift auch on= Su Ten und m bo sen). Die 
Kopftephillin beſtehen aus vier Gehäufen (Fächern, Zellen). In jedem Gebäufe liegt ein 
auf einen Pergamentitreifen gejchriebener Thoraabichnitt zufammengerollt und mit einem 

55 Haare umtidelt, und zwar befindet ſich im erjten von linfs nad) rechts der Abſchnitt Er 13, 
1—10: „Heilige mir alle Erftlinge” u. |. w., im zweiten der Abſchnitt daſ. V. 11—16: 
„Und es wird gejchehen, wenn dich Jahve in das Yand der Hanaaniter bringt“ u. ſ. w., 
im dritten der Abjchnitt Di 6, 4—9: „Höre, Israel, Jahve, unfer Gott“ u. ſ. w., 
im vierten der Abjchnitt daf. 11, 13— 21: „Und e8 wird geicheben, wenn ibr gehorcht“ u. ſ. w. 
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Die Handtephillin beſtehen nur aus einem einzigen Gehäuſe, in welchem dieſelben Ab— 
ſchnitte auf einem zuſammengerollten und mit einem Haare umwickelten Pergamentſtreifen 
in vier Abteilungen geſondert ruhen. An den beiden Außenflächen des erſten und vierten 
Gehäuſes der Kopftephillin gewahrt man den Buchſtaben w, der als "IV, der Allmächtige 
gedeutet wird. Das eine w hat drei, das andere vier Zaden. (Sollte fich vielleiht ın 5 
den drei und vier Zaden ein alter aftraler Bezug auf die fieben Planeten bergen?) Wie 
bereits bemerkt, find die Gebäufe in einen quadratförmigen ſtarken Lederſtreifen etwas 
eingefentt und mit etwa zwölf Stidhen, was an die zwölf Stämme erinnern foll, auf 
ibm feitgenäbt. Zur Nabt verwendet man zujfammengedrebte Darmflechfen (277°) von 
einem Ochſen oder einem Kalbe. Beim Legen müfjen die Gehäuſe der Kopftephillin auf 10 
die Stirn unterhalb des Haarwuchſes, zwischen den Augenbraunen zu jtehen kommen. 
Feſten Sit erhalten fie durch den durch die Oſe gezogenen Niemen, der am Hinterfopfe 
nach dem Naden zu einem Anoten (Wr) feit zufammengeichlungen wird und die Form 
eines 7 bildet. ©. Menach. 35. Die Niemenenden müffen nah dem Knoten noch jo 
lang fein, daß fie über die Schultern geworfen werden fünnen und noch etiva drei Hand: ı6 
breiten auf die Brust (bis zur Nabelgegend) herabbängen. Bei den Hanbtephillin, die an 
den linten Oberarm gebunden werden, muß das Gebäufe gegen die Bruft fich neigen, 
to das Herz, der Sig aller Gefühle, liegt, um dadurd die Worte Dt 11, 18: oma 
e225 Sr a8 ITS zu erfüllen. Der an der Oſe befeftigte Riemen, der ebenfalls 
einen Anoten bildet, aber die Form eines" bat, wird fiebenmal um den Arm und dann noch wv 
dreimal um den Mittel- und Ringfinger gewunden. Während die einfächerigen Hand» 
tepbillin die Einbeit Gottes fombolifieren, wollen die vierfächerigen Kopftephillin das nad 
allen vier Enden der Welt jich erftredende göttliche Meltregiment amdeuten. — 3. Ge: 
braud. Beim Legen der Kopftephillin ijt der Segen zu fprechen: mm mn 72 
GEST DIE Dr IE) PIE T2 VOR Dyson To, gebenebeiet feift du, Jahve, unfer 25 
Gott, König der Welt, der uns gebeiligt durch feine Gebote und uns das Gebot der 
Tephillin befohlen hat. ©. j. Berach. II, 4° m. Dagegen beim Legen der Handtephillin 
ift der Segen zu fpredhen: 21 yes mwTp Tor ass Ta STR mem mnR Tim2 
en mes, gebenedeiet feift du... und uns Tephillin zu legen befoblen hat. ©. dal. 
Sind die Benediltionen gefprochen, jo darf ſich der Betende durch nichts mehr ftören so 
lafjen. Zuerſt bat das Anlegen der Handtephillin zu erfolgen, darauf das der Kopf: 
tepbillin; legt jemand dagegen die Tephillin ab, jo geben leßtere den erfteren voraus, 
weil bei Heiligtümern wohl eine Steigerung, nicht aber eine Erniedrigung ftattfinden darf. 
©. Menad. 34%. Aus gang demfelben Grunde dürfen die Tephillin wohl unter das 
Kopflager, nicht aber unter die Füße gelegt werden. Zur Aufbewahrung der Tephillin 35 
bedient man ſich gewöhnlich eines Beutels, in dem aber nichts anderes ſich befinden darf, 
befonders fein Geld. S. Berad. 23%. Allen denen, die auf einen Totenader geben, ins 
Bett Äteigen, ind Bad, oder an einen unreinen Ort, oder in einen Raum —9 begeben, 
in dem ein Toter liegt, iſt das Tragen der Tephillin verboten. Ebenſo dürfen Hochzeits— 
leute, Leidtragende, Kranke und Frauen feine Tepbillin tragen. Nicht minder find die «0 
Iboraftudierenden vom Tephillingebot befreit (j. Mechiltha zu Ka: ns en mem 
FIERS TUE Mena Rz 22 mena RS). Erſt wenn der Jude das 13. Lebensjahr 
erreiht bat, aljo 1x2 =2 geworben ift, ift er zum Tragen der Tephillin verpflichtet. 
An Sabbatben wie an Feſttagen pflegt man feine Tepbillin zu legen. — 4. Bedeutung. 
Im Talmud wird auf die Befolgung der Tepbillinborfchrift großes Gewicht gelegt und 5 
fie wird von den verſchiedenſten Yehrautoritäten aufs nachdrücklichſte eingefhärft. In 
gleicher Weiſe behandeln die Deciforen des Mittelalters in ihren Ritualfodizes die Sayung 
nad allen Beziehungen bis ins Mikrologifche, dabei werden alle Beitimmungen auf Moje 
vom Berge Sinai zurüdgeführt. N. Eliieger der Altere, ein Lehrer des 1. Jahrh., be: 
ziebt die Morte Dt 28, 10 auf die Ropkteppillin. ©. Berad. 6°. Wer das Schem’a b 
ohne Tephillin Lieft, jo äußert ſich R.“Ula (im 3. Jahrh.), legt gleichſam ein falfches 
eugnis gegen fich jelbit ab, was jagen mill: er fpricht die Anerkennung Gottes als 
eltregenten aus und vollzieht nicht fein Gebot. ©. daf. 14”. Nah N. Chija bar Abba 

(3. u. 4. Jahrh.) im Namen des N. Jochanan (3. Nabrb.) gilt er fo, als brächte er ein 
Ganzopfer dar obne Speisopfer und ein Schlachtopfer ohne Trantopfer. ©. daf. 146. 55 
N. Jochanan fagt: Wer das Joch des Himmelreiches vollftändig auf fih nehmen will, 
mars Era nie Ss Saps mare), der reinige fich (den Leib), waſche die Hände, lege 
Tepbillin, lefe das Schema und bete. Das ift das Himmelreich vollftändig. ©. daf. 14% 
u. 15%. Man betrachtete die Vollziehung der Tepbillinvorfchrift geradezu als eine Art 
Altardienjt. Wer Iephillin legt und das Schem’a lieft, den fiebt die Schrift jo an, ala 6o 
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hätte er einen Altar erbaut und darauf Opfer dargebradt. ©. daſ. 15%. Nad einem 
Ausiprucde des N. Simeon ben Lakiſch im 3. Jahrh. wird der, welcher Tephillin legt, 
lange leben, wobei auf Jeſ 38, 16 vertoiefen wird. S. Menach. 44%. R. Sceichetb be: 
merkt: Wer nicht Tephillin legt, übertritt acht Gebote (weil die Vorfchrift achtmal in der 

5 Thora vorkommt). ©. daf. 44%. Nab (3. Jahrh.) endlich zählt den Kopf, der keine 
Tephillin legt, zu den Abtrünnigen Israels. S. Roſch haſch. 17°. Selbjt Gott ber 
Heilige legt Tephillin und es wird dies aus ‘ef 62, 8 bewieſen, nur, ift in dem 
einfächerigen Gehäufe die Stelle 1 Chr 17, 1 gejchrieben, während in den vierfächerigem 
die Stellen Dt 4, 7. 8; 33,29; 4, 34 u. 26, 19 niedergelegt find. ©. Berady. 6*. Gott 

10 hat ſich auch dem Moje mit den Tephillin befleidet offenbart und hat ibn jelbjt den 
Knoten am Hinterlopfe binden gelehrt. S. Menach. 35%. Kein Wunder, daß bei ſolchem 
Anfehen den Tepbillin magische Kraftwwirfungen zugefchrieben wurden und man fie als 
Amulete trug. Sie follten wirkſame Schugmittel gegen die Sünde, gegen Zauberei und 
böfe Geijter fein. Wer Tephillin am Rabe und an der Hand, Schaufäden am Kleibe 

15 und eine Mezuza (Pfoſtenſchrift) an feiner Thür hat, erflärt R. Elüezer ben Jakob 
(2. Hälfte des 2. Jahrh.) unter Bezugnahme von Kob. 4, 12 u. Pf 34, 8, der iſt gefeit 
(jtark), daß er nicht in Sünde gerät. ©. Menach. 43%. Verjchiedene Rabbinen gaben ſich 
der ausgelafjenen Sreude bin und glaubten vor Verfündigungen ficher zu fein, weil fie 
mit den Tephillin befleivet waren. Als einft Abaji (3. u. 4. Jahrh.) vor Raba ſaß und 

20 bemerkte, daß diefer ſehr ausgelafjen war, wies er ibn auf Pi 2, 11 bin, wo es beit: 
„Und froblodet mit Zittern.” Doch diejer entgegnete: „Sch babe Tephillin gelegt.” 
©. Berach. 30°. Diefelbe Anttvort erhielt R. Jirmja (4. Jahrh.) von N. Zera, als er 
ibn wegen feiner Ausgelafjenheit die Mahnung Pr. 14, 23 vorhielt. ©. daf. Im Targum 
zum Hobenliede 8, 3 werden die Tepbillin ausdrüdlich als Schugmittel gegen böſe Geiſter 

25 bezeichnet ("2 sbarıs Spas soı non). Auch die neuteftl. Bezeichnung puiazrıjora ſcheint 
auf diefe Anfchauung binzudeuten. Schammai, der Zeitgenoffe Hilleld, R. Jehuda ben 
Batbyra, R. Jochanan ben Sakkai, R. Elifezger, Rab Schefcheth u. |. w. find nad) talmubdifchen 
Zeugniſſen eifrige Vollgieber der Tephillinvorſchrift geweſen. Manche Lehrer wieder gingen 
entjchieden in der Ausübung der Vorfchrift zu weit, indem fie die Tephillin den ganzen 

3 Tag anlegten und öffentlich mit ihnen umbergingen. Im jer. Talmud Berach. II, 4° 
mitte haben wir fogar eine Diskuffion über diefen Punkt, die zwar dahin entichieden 
wird, daß es nicht nötig fei, fie Tag und Nacht zu tragen. Au) diejes oitentative Ge- 
bahren gebt die Nüge, die Jeſus Mt 23, 5 den Phariſäern und Schriftgelebrten erteilt, 
wenn er jagt, daß fie ihre Gebetäzettel bejonders breit machten. Doch trog des Eifers 

35 in der Aufrechterhaltung der Tephillinvorfchrift gab es viele, die fih nicht an fie 
fehrten. Vor allem waren es die Sektirer (72, jo ift in den unzenfierten Ausgaben für 
"7X zu lefen) und die Samaritaner (212), welche die Tephillinvorschrift nicht beachteten. 
©. Mena. 42. Im gleicher Weife mag der gewöhnliche Dann, der Yandmann und 
Arbeiter fih wenig um fie gekümmert haben. Berach. 47° wird die Frage aulne 

40 worfen: Wer ift ein “Am haares (Idiot)? und dahin beantwortet: Wer nicht Tepbillin 

legt („oem ma em? zn cr en). Auch in fpäteren Jahrhunderten fcheint die 
Tepbillinvorjchrift nur wenig Beachtung gefunden zu haben. Das beweifen die Reſponſen 
der Gaonen, die Thofaphotb und Aſcheri, weshalb es auch nicht ſchwer bielt, daß ſich 
die Harder gänzlich von ihr losfagten. — 5. Alter. Das Alter des Tepbilingebrauche 

5 läßt fich nicht mit Sicherheit bejtimmen, jedenfalls gebt die Inſtitution auf vorchriftliche 
Zeit zurüd. Schon im erjten Nabrhundert n. Chr. begegnen wir im Talmud den ver: 
jchiedenjten Ausfprüchen über die Tephillinvorſchrift. dan baltlos aber iſt die Anficht 
des Talmuds, daß Moſe das Gebot von Gott bereits auf dem Sinai erhalten habe. — 6. An: 
fertigung. Über die Anfertigung des Tephillin enthalten die Ritualfodizes ganz genaue 

50 Beitimmungen, und es bejtehen über verſchiedene Kleinigkeiten Meinungsveridiedenbeiten, 
die zu weitgehenden Erörterungen geführt haben, über die wir bier füglich bintweggeben fönnen. 
Zur Gewinnung der Kopftepbillin nimmt man ein Stüd Holz in der Form eines Kubus 
y7 >20 2777), fchmeidet drei tiefe Kerben (Er, Nigen) hinein, fpannt darüber eine in 
Waller weich gemachte Haut von einem reinen Haus: oder Feldtiere, gleichviel ob es rite 

55 geichlachtet, An oder von einem Naubtiere zerriffen worden ift, und drüdt fie tief in 
die Kerben ein. Das TS an den Außenflähen des eriten und vierten Gehäuſes wird 
durch zwei Hölzer bewirkt, auf denen es erbaben angebracht it. it die Haut troden 
und hart geworden, jo löft man fie vorfichtig von der Holzform los, rollt die oben an: 
gegebenen Thoraabſchnitte jeden einzeln für fich zufammen, umwickelt fie mit dem Haare 

60 aus dem Schwanze einer Hub oder eines Kalbes und legt fie nach der Ordnung in die 
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—5* Gehäuſe. Darauf ſchneidet man eine kleine Vertiefung in die ſtarke Lederbaſis, 
ſentt das ganze Gehäuſe hinein und näht es mit reinen Darmſeiten darauf feſt. Ganz 
ähnlich wird bei der Anfertigung der Handtephillin verfahren, nur daß bier feine Kerbe in die 
Holzform gefchnitten zu werden braucht, weil es fih nur um ein Fächlein handelt. Die 
Abſchnitte dürfen, weil fie zu befannt find, aus dem Gedächtnis gefchrieben werben, aber 5 
es muß dies in affpriicher Schrift und mit Falligraphifcher und maſſorethiſcher Genauig- 
feit geſchehen. Kein Buchſtabe darf in den andern überfließen oder über den andern 
binausragen, feiner darf fehlen oder mit dem andern verwechjelt werden, ebenjo darf 
feiner einer Korrektur unterworfen iwerden. Die Gottesnamen muß der Schreiber mit 
Andacht und den vollen Gefühle ihrer hoben Bedeutung fchreiben. Nur Juden dürfen 
Tepbillin anfertigen, von anderer Hand bergejtellte find zum Gebrauche unzuläſſig. Im 
NT geichiebt der Gebetäzettel nur einmal in der bereit oben angegebenen Stelle Mt 23,5 
Erwähnung. D. Aug. Wünjde. 

— * ’ 

Temporalien, — ae Fe Einnahmen, die die kirchlichen Benefizien ihren 
Inhabern gewähren, j. d. A. Benefizium Bd II ©. 591, 5. 15 

Tempus clausum, feriatum, sacratum, gejchlofjene Zeit, nennt man diejenigen 
Tage, an melden geräufchvolle Feitlichkeiten, insbefondere die bei Eingehung der Ehe 
üblichen VBergnügungen, nicht ftattfinden dürfen. Die Entjtehung folder Verbote hängt 
mit den Anſchauungen zufammen, welche wenigitens teilweife für die Einführung der 
Faften maßgebend gewejen find. Zur Vorbereitung auf eine mwürdige Begehung der 0 
Feſttage wird Gebet und Kontinenz ſchon zeitig empfohlen. Die älteften Gefege gehen 
bis im die Mitte des 4. Jahrhunderts zurüd, wie das Konzil von Yaodicea (nach dem 
Jahre 347), welches in e. 51. 52 während der AOtägigen Falten verchiedene Feſtlich— 
feiten verbietet, darunter auch yauovs N) yer&dkıa LErureieiv (nuptias vel natalitia 
celebrare [c. 8. 9. Cau. XXXIII. qu. IV). Der Staat beftätigte dies (man |. z. B. 25 
e. 11. Cod. de feriis III, 12 von Leo und Anthemius 469), und nun mwurbe nicht nur 
die Quadrageſima als gejchloffene Zeit allgemein vorgefchrieben (man ſ. z. B. Nikolaus I. 
an die Bulgaren im Jahre 866, in ce. 11, Cau. XXXIII, qu. IV), jondern aud bie 
Ausdehnung auf Advent (von Marimus von Turin im 6. Jahrhundert gewünjcht) und 
andere Feitchklen empfohlen. Das Konzil von Seligenitadt im Jahre 1022 verordnet so 
im e. 3: De legitimis coniugiis ita visum est, quod nullus christianus uxorem 
ducere debeat ab adventu Domini usque in octavas Epiphaniae et a Septua- 
gesima usque in octavas Paschae nec in ... quatuordecim diebus ante festi- 
vitatem S. Joannis neque in ... jejuniorum diebus sive in omnium so- 
lennium dierum praecedentibus noctibus quibus vigiliae observandae (Hart: 35 
beim, Coneilia Germaniae, Tom. III, 56). Eine allgemein übereinjtimmende Norm 
über die dies observabiles gab es während des Mittelalters nicht, jondern es bildeten 
fih verfchiedene bald ftrengere, bald mildere Objervanzen und abweichende Auslegungen 
der vorhandenen Gefege. Es erhellt dies insbefondere aus einer Entfcheidung Clemens’ III. 
(1187— 1191) im eap. 4, X, de feriis (II, 9), welcher wegen der drei Wochen vor 40 
Johannis beftimmte, daß diefelben nicht unmittelbar dieſem Feſte vorhergehen müßten, 
jondern zwijchen die Bettage vor Himmelfahrt der römiihen Sitte gemäß fallen jollten. 
Auch jeitdem fam es aber keineswegs zu gleichen Einrichtungen. (Man ſ. die Beitim- 
mungen der Synoden, welde im Inder von Hartzheim a. a. O. Tom. XI, Fol. 267 
nachgewieſen find.) 45 

Gewöhnlich findet fich die Zeit vom erjten Sonntage des Advents bis zur Oftave 
von Epiphanias, von Septuagefima bis Dftern, von Rogate bis Sonntag nad Pfingiten. 
(Man ſ. z. B. Synode v. Eichſtädt 1447, Bafel 1503 u.a. bei Hargbeim a. a.. O. Tom. V, 
Fol. 366, VI, Fol. 27 u.a.) Das tridentiniche Konzil ließ eine teilmeife Beſchränkung 
eintreten und sess. XXIV, cap. 10, de reform. matrim. disponierte: „Ab Adventu » 
Domini usque in diem Epiphaniae, et a feria quarta Cinerum usque in octa- 
vam Paschatis inelusive, antiquas sollennium nuptiarum prohibitiones diligenter 
ab omnibus observari“. Zugleich wurde am angeführten Ort de sacramento matri- 
monii can. I1 ausgefprocdhen: „Si quis dixerit, prohibitionem solennitatis nuptiarum 
certis anni temporibus superstitionem esse tyrannicam ab ethnicorum supersti- 55 
tione profectam ... anathema sit“. Benedikt XIV. teilt in der Constitutio LXXX eine 
Deklaration der Congregatio Coneilii mit, worin es beißt: „etiam temporibus ex- 
pressis c. 10, Sess. XXIV, posse matrimonium contrahi coram parocho, sed 

Real:Gncpflopäble für Theologie und Kirche. 8. WM. XIX. 33 
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nuptiarum solennitates, convivia, traductiones ad domum et carnalem copulam 
prohiberi". Sogenannte ftille Hochzeiten bürfen hiernach auch in der geſchloſſenen Zeit, 
aber nicht ohne biſchöfliche Dispenfation ftattfinden, infoweit nicht für außerordentliche 
Fälle au ohne Dispens der Pfarrer einer Ehe affiftieren darf, wie in articulo mortis, 

5 womit auch die weltliche Gefeßgebung übereinftimmt. 
Die evangelifche Kirche bat die geichlofjene Zeit aus der römijch-fatbolifchen bei: 

behalten und die Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts erkennen diefelben auch zum 
Teil ausdrüdlih an (man ſ. die Auszüge in Goeſchen, Doctrina de matrimonio ex 
ordinationibus ecclesiae evangelicae ete, Halis 1848, in 4°, p. 38. 39, art. 

10 133—140, ſowie Sehling, Kirchenordnungen Bd 1. 2. 3, Regifter unter „Geſchloſſene 
Zeit”). Wie aber gleich anfangs feine Übereinftimmung vorhanden mar, jo hat auch 
jpäterhin teils die Gefeßgebung, teil3 die Obſervanz noch größere Verſchiedenheiten ber: 
beigeführt. Die Eifenader Konferenz; der deutfchen evangelifchen Kirchen hat fih im 
u. 1857 mit diefem Gegenftande befchäftigt und in ihrem Protokolle vollitändige 

ı5 Mitteilungen über die damalige Lage diefer Angelegenheit veröffentlicht (f. Mofer, Allg. 
Kirchenblatt für das evangelifche Deutfchland, Jahrg. 1857, ©. 325f. verb. ©. 343; 
Jahrg. 1858, ©. 197f.). Danach beftand das tempus clausum Quadragesimae für 
die Zeit von Aſchermittwoch oder Invocavit bis Dftern in Württemberg, Heflen:Homburg, 
Dlvenburg, Fürftentum Lübeck, Meiningen, Bayern, Königreih Sachſen, Medlenburg: 

2 Schwerin, Medlenburg-Strelis, Altenburg, Ofterreich, Reuß, Grafſchaft Mark und manchen 
Gegenden der Provinzen Schlefien und Pofen, mährend in anderen Gebieten die Zeit 
abgekürzt, felbit nur auf die Karwoche beſchränkt war (in Hannover, Heflen-Darmitadt, 
Braunschweig, Koburg, Anbalt:Bernburg, Defjau und Cöthen, Rudolſtadt, Sondersbaufen, 
Lippe). In den Nheinlanden ift die gefchlofjene Zeit gar nicht anerkannt. Höchſt ver: 

25 fchieden war aber nicht minder die Übung in demjenigen, was in den einzelnen Landes— 
firchen während diefer Zeit verboten oder geftattet ift. Außer der Unterfagung von öffent: 
lihen Quftbarkeiten, insbefondere Tanz und Mufil, Theater u. ſ. w, fanden bald das 
Verbot von Aufgebot und Hochzeiten überhaupt ftatt, bald waren nur ftille Hochzeiten 
erlaubt. Mo die Beichränkungen gefeglih beitanden, konnte davon dispenſiert werden, 

0 mit Ausnahme von Altenburg, dem SFürftentum Lübel und Neuß, wo zum Abjchlufie 
von Ehen für die ganze Duadragefima nicht diöpenfiert wurde. 

Das Ergebnis der Beratungen zu Eifenah mar die einftimmige Annahme des An- 
trags des Meferenten Dr. Kliefotb: „Die Konferenz erfennt da8 Tempus clausum 
Quadragesimae als ein heilſames pädagogifches Inſtitut der Kirche an, muß daher die 

3 forgliche Erhaltung des von diefer Inftitution in den verfchiedenen Kirchen noch vorhandenen 
empfehlen, kann aber die Frage, was zur Herbeiführung eines ——— Zuſtandes 
in dieſer Beziehung zu thun ſei, nur dem Ermeſſen der einzelnen Kirchenregierungen 
überlaſſen“. Man erkannte insbeſondere noch an, daß die Einrichtung an erbaulicher 
und pädagogiſcher Wirkung wachſen werde, wenn eine — — Scheidung der 

40 erſten und anderen Hälfte, z. B. nach der Andeutung, die in den Mitfaſten von Yätare 
liegt, angenommen und danadı die Unterfagungen teild gemäßigt, teild gefteigert würden. 
Indeſſen blieb die Nefolution wirkungslos; die Beobachtung des tempus elausum bat 
ſeitdem nirgends Fortſchritte gemacht; im Gegenteil fcheint die Auflöfung dieſer kirchlichen 
Sitte unabtwendbar. — Außer der bereits angeführten Litteratur vgl. man aub J. H. 

45 Böhmer, Ius eecles. Prot. lib. III, tit. XLVI, 845, lib. IV, tit. XVI, S 2sgq.; 
Kliefoth, Liturgiſche Abhandlungen, Bd I, ©. 55f. (H. F. Jacobſon +) Sehling. 

Teraphim (2°F77). — Selden, De dis Syris, synt. I, 2: De Teraphim, 1. Ausg. 
1617 (Ausg. Amjterdam 1680 &.22—49 mit den Additamenta Andr. Beyers ©. 197— 228); 
Burtorf, Lexicon Chaldaicum 1640 s. v. DET; Wug. Pfeiffer, Exercitationes biblicae, 

50 Wittebergae 1670, &. 1—25: Exereitatio de Teraphim (aud in Ugolinus, Thesaurus anti- 
quitatum sacrarum, Bd XXIII, Venedig 1760, Kol. 549—572); Joa. Spencer, De legibus 
Hebraeorum ritualibus, 1. Ausg. 1685, ſw III, diss. 7, sectio 7 ff. (2. Ausg Hagae Comi- 
tum 1686, ©. 354 ff.); Ant. van Dale, Dissertationes de origine et progressu idololatriae et 
superstitionum, Wınjterdam 1696, c. 11, &.655—680: De Teraphim; So. Ehriftoph. Wi: 

55 mannsbaufen, Dissertatio de Teraphim (Vit. 1705 nad Winer), bei Ugolinus a. a. O., 
Bd XXIII, Kol. 539—550; Banier, La mythologie et les fables expliqu6es par l’histoire, 
Paris 1738, Bd I, &.575—582; I. D. Michaelis, Commentatio de Iheraphis (vom Jahre 
1758) in feinen Commentationes Soc. Reg. Scient. Goetting. oblatae, Bremen 1763, 
S. 1—11; Stuhr, Allgemeine Geſchichte der Neligionsjormen der heidniſchen Völker, Thl. I, 

60 1836, ©. 447; v. Yengerfe, SKtendan 1844, S. 256f.; N. Theraphim in Winers RW", 1848 
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Bonomi, Nineveh and its palaces?, London 1853, S. 158-160; Rödiger in Gejenius’ The- 
saurus 1853 8. v. HM und DYEAM (dafelbjt noch weitere ältere Litteratur); Chwolſohn, Die 
Siabier, St. Petersburg 1856, Bd II, S.152—155; Ewald, Die NAltertfümer des Boltes 
Israel’, 1866, S.296—299; Seil, Biblifche Aräologiet, 1875, S.454—456; Merr, U. 
Theraphim in Schenteld BL V, 1875; P. Scholz, Göpendienit und Zauberwejen bei den alten 5 
Hebräern 1877, S. 127—133: „Die Teraphim“; Hipig. Bibliſche Theologie 1880, ©. 25, 
Anmtg.; Lippert, Der Seelencult in feinen Beziehungen zur althebräijhen Religion 1881, 
&.112— 114; Rüetſchi, A. Theraphim PRE* XV, 1885; Stade, Geſchichte des Volkes Jirael, 
Bd I, 1887, &.467; Scmwally, Das Leben nad) dem Tode nadı den Vorftellungen des alten 
Israel 1892, &.35—41; Kleinert, U. Teraphim in Riehms HW? 1894; Nomwad, Hebräiſche 10 
Arhäologie 1894, BB II, S. 23; U. C. Welch, A. Teraphim in Haftings’ Dictionary of the 
Bible, Bd IV, 1902; Moore, N. Teraphim in der Eneyclopaedia Biblica von Cheyne und 
Blad, Bd IV, 1903; J. D.P. und May Seligfohn, U. Teraphim in The Jewish Encyclopedia 
hsggb. von Singer, Bd XII, 1906. 

Mit dem nur im Plural vorlommenden Worte Sen werden im AT beftimmte 15 
Gottesbilder bezeichnet. Einmal (1 Sa 19, 13. 16) ift das Wort deutlih von einem 
einzigen Bilde gebraucht, an andern Stellen als wirklicher Plural behandelt (Gen 31,34; 
Sad 10,2). Da ein Plural der Art von ZT?R für ein Gottesbild faum anwendbar 
ift, jo wird eher anzunehmen fein, daß diefe Bilder ftändig in der Mehrzahl vorkamen 
(Smend, Altteftamentliche Religionsgeihichte, 1899, ©. 31, Anmkg.); der Plural 20 
2. dann auch gebraucht, wo einmal ausnahmsweife von einem einzigen Bilde die 
Rede ivar. 

Aus 1 Sa 19, 13. 16 gebt hervor, daß man die Teraphim im Haufe hatte. Sie 
ſcheinen ala eine Art Penaten gedacht zu fein (jo Schon Burtorf). Zu diefer Annahme 
paßt auch die Erzählung, wonach Nabel die Teraphbim ihres Waters in ihre neue Heimat 25 
mitnabm (Gen 31, 19. 34). Daß Terapbimbilder außer im Haufe auch in den Tempeln 
oder auf den Bamot aufgejtellt wurden, ift nicht erfichtlich, auch nicht aus der Zuſammen— 
ftellung mit dem Ephod Ho 3,4. Offentliches und häusliches Gottesbild fönnen hier 
nebeneinander genannt fein: beide wird Israel in einer bevorftehenden nationalen Kala- 
mität entbehren müfjen; mit dem Fehlen der Terapbim ift wohl der ſelbſtſtändige Beſitz, 30 
das eigene Haus als aufgehoben gedacht. Allerdings ftellt nah Ri 17,5 (vgl. 18, 14) 
der Ephraimit Micha im Sacellum feines Haufes Teraphim auf, und die Daniten rauben 
dieje ſamt dem Priefter Micha's, um fie für den Kult ihrer neuen Heimat mitzunehmen, 
alſo dort in einem Heiligtum des ganzen Stammes aufzuftellen (Ri 18, 17f.). Aber in 
diefem Bericht find die Bezeichnungen des Gottesbildes offenbar von einem Überarbeiter 35 
gebäuft: Ri 17, 5 Epbod und Teraphim; 18, 14 Ephod, Teraphim, >OE und 7797; 
18,17 und 18 °°8, Ephod, Teraphim und >92; 18,20 Ephod, Teraphim und 
>98. Wahrfcheinlih war urfprünglic allein von einem Ephod oder einem >73 die Rebe 
(vgl. Budde zu Ri 17,3. 5; Nowad zu 17,5). Dies wäre dann die Bezeichnung eines 
Gottesbildes, wie es in einem Tempel zu ftehn pflegte, und zu unterſcheiden von ben 40 
Terapbim, d. b. Penatenbildern. Übrigens würde die Verwendung der Teraphim im 
öffentlihen Kultus nicht ausfchließen, daß fie uriprünglich die Hausgötter daritellten. In 
Rom wurden neben den Penaten des Haufes auch Di penates publiei p. R. Q. ver: 
ehrt (Wiſſowa, Religion und Kultus der Römer 1902, ©. 146). 

Die Terapbim hatten Menjchengeftalt oder doch einen Menſchenkopf natürlicher 45 
Größe, da 1 Sa 19, 13. 16 Michal ein Terapbimbild in das Bett Davids legt, um den 
Boten Sauls den Glauben beizubringen, David wäre krank. Sonft ift aus dem AT 
über die Beſchaffenheit diefer Bilder nichts zu entnehmen. Michal legt 1 Sa 19, 13 zu 
den Häupten, d. b. entweder unter oder über den Kopf, des Teraphimbildes einen "33 
Er. Das Wort 22 ift ganz dunkel; aber wohl feinesfalls ift damit etwas bezeichnet, so 
was zum Terapbimbild gehört (woran Lengerfe und Hitig gedacht haben, indem fie, wie 
vor ihnen Michaelis und Greuzer [Symbolit und Mothologie, Bd IV, 1842, ©. 50] die 
Terapbim als Silene auffaßten; Michaelis hatte dabei nicht an Irrr 22 gedacht ſondern 
ſehr willfürlich die Teraphim mit 2° „Böde“ als Bezeichnung für Abgötter zufammen: 
geitellt), fondern wahrjcheinlih ein Beſtandteil der Einrichtung des Bettes, etwa ein 56 
Ziegenfell als Kopfunterlage oder auch ein Fliegennet, das über den Kopf bes Bildes 
geist zu denken wäre (vgl. Nowad ;. d. ©t.). Sellin (Tell Tafannet, Denkſchr. d. Wien. 

fad., pbilof.hiftor. Kl, Bd L, 1904, 4, ©. 106) denkt ſich mit Verweiſung auf Blifs die 
Terapbim als Heine thönerne Figuren nad Art der zu Taannek gefundenen Aitartefiguren. 
Aber den Kopf des Terapbimbildes der Michal müfen wir uns doch anders voritellen. so 
Abrlih wollte Bonomi in Heinen von Botta zu Khorſabad gefundenen Thonfiguren 

33’ 
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— Luchskopf und Menſchenkörper oder Menſchenkopf und Löwenkörper Teraphimbilder 
ennen. 

Aus zwei Ausſagen über die Teraphim erfahren wir, daß man ſie als Orakel be— 
fragte (danach ſtellte Spencer die Teraphim als etwas den Urim Analoges dar, woran 

5 jhon LXX gedacht hat, ſ. unten). In welcher Weiſe dies geſchah, wird nicht angegeben. 
Ez 21,26 wird befragen ber Teraphim neben jchütteln der Pfeile und befchauen der 
Leber genannt, Sad) 10,2 ausgefagt, daß die Teraphim Eitelkeit reden und die Wahr— 
fager Trug jchauen. 

Aus der Erzählung Gen ce. 31 gebt nicht notwendig hervor, daß man ein Be 
10 wußtjein aramäijcher Herkunft diefer Art der Gottesbilder hatte, fondern nur daß fie feit 

hohem Altertum bei den Hebräern gebräuchlih waren. Daß fie aus der Fremde ent: 
lehnt waren, ergiebt ſich auch nicht aus Gen 35,2, wo ſich allerdings die Forderung 
Jakobs, die „Götter der Fremde“ (vgl. v. 4) zu entfernen, wohl nur auf die von Nabel 
mitgenommenen Terapbim beziehen kann. Dagegen iſt aus diefer Darftellung zu erſehen, 

15 daß die Teraphim nicht Jahwebilder waren. Alle nicht zum Jahwedienſt gehörende 
Kultusübung wurde ſchon verhältnismäßig frühzeitig als frembländifch angejeben. Ez 
21,26 wird über den König von Babel berichtet, daß er die Teraphim befragt. Auch 
daraus ergiebt ſich nicht mit Notwendigkeit, daß man fie als babylonifch Tante; es lann 
die Übertragung eines israelitifhen Brauches auf den Babylonier vorliegen. Was Jo— 

20 jephus (Antiq. XVIII, 9, 5) angiebt, daß ed „in jenen Gegenden (den babyloniſchen) 
allgemeiner Zandesbrauh tft, Hausgötter zu haben (Tjs olxias Eye oeßdäouara) und 
er; der Wanderung in die Fremde mit fich zu nehmen”, mag nit nur aus Gen ec. 31 
ſondern noch aus anderer korrekter information gefchöpft fein, beweift aber nichts für 
die Herkunft der fpeziell als Teraphim bezeichneten Hausgötter. Außerhalb Israels haben 

25 wir bis jebt feine Spur des Namens dicher Bilder; aber analoge Hausgötter finden ſich 
unter verſchiedenen Namen bei vielen Völkern. 

Daß fi ein Teraphimbild im Haufe Davids befand, zeigt, daß man es damals als 
mit dem Jahwedienſt vereinbar anſah. Die Teraphim müflen eine Art Untergötter gewejen 
fein, deren Verehrung dem Dienjte des großen Stammes: und Wolfsgottes nicht zu 

30 widerftreiten fchien. Noch Hofea (e.3, 4) erwähnt die Teraphim neben dem Ephod, dem 
Opfer und der Mazjeba als etwas mie felbitverftändlich zum Beitand des Volkes Ge- 
börendes. Daß er fein Wort des Tadels dafür hat, zeigt allerdings noch nicht, daß er 
diefe Bilder billigt. Aus Sad) 10,2 gebt, die immerbin nicht fichere nacherilifhe Ab— 
faſſungszeit vorausgefeßt, nicht notwendig hervor, daß noch die nacherilifchen Juden 

35 Terapbimbilder hatten. Es kann hier eine Reminiszenz aus älterer Zeit vorliegen, wenn 
bier überhaupt die Teraphim als bei den Israeliten gebräuchlich gedacht werben ; mög: 
licherweife ift von nichtisraelitiihem Aberglauben die Rede. Der deuteronomiftiiche Ne 
daftor des Königsbuches zählt 2 Kg 23, 24 die Teraphim auf unter allen Abgöttereien, 
die Joſia abgefchafft habe, parallel mit Gillulim und „Scheufälern” und neben Obot 

so und Zauberfundigen. Ebenfo werden in einer wohl ebenfalld deuteronomiftifchen Stelle 
1 Sa 15, 23 die Teraphim genannt neben Zaubereifünde und Gögendienft (7178) als 
etwas dem Jahwedienſt Widerftrebendes. 

Nach dem, was über die Teraphim ausgefagt wird, liegt die wiederbolt ausgeſprochene 
Annahme nahe, daß fie als Bilder von Abnengeiftern zu verſtehn find, Daran hat 

5 ſchon Banier gedacht, bejtimmter Stuhr (nah ihm in Geltalt von Steinen), unter ben 
neuern Lippert, Stade, Schwally u. andere. Auf Ahnengeiſter kann vertveifen die Aufitellung 
diefer Bilder im Haufe, das jte offenbar beſchützen jollten. Man befragt fie, wie man 
fih um Auskunft über verborgenes an die Totengeifter wandte (vgl. A. Feldgeifter Bo VI, 
&.7,51ff.; 8,36 ff.). Allerdings hat Lagrange (Etudes sur les religions S6mitiques’, 

50 Paris 1905, ©. 230) nicht mit Unrecht bemerkt, daß ein Befragen fpeziell der Abnen 
fonft nicht vorlommt. Auch find nicht alle Herd: oder Hausgötter aus Abnengeijtern 
entitanden; beiden Römern z. B. fcheint es nicht der Fall geweſen zu jein (vgl. Wiſſowa, Die 
Anfänge des römischen Larenkultus, Archiv für Religionswifjenichaft, Bd VII, 1904,©.42 ff.). 

Die Tradition über Beichaffenbeit und Bedeutung der Teraphim iſt früh verloren 
55 gegangen. LXX bat fein Bewußtjein mehr der MWortbedeutung. Sie läßt das Wort 

mehrmals unüberjeßt (deoapeıu, Oceoaypır [|L], Yeoayeiv, Heoaneiv, dBapapeiv, obne 
den Artikel Ri 17,5; 1a 15,23 AL, mit dem Artikel Ri 18,17. 20 16 deoagpelr |Beoa- 
paul]; 2 Rg23,24r7a Beoapeiv BL). Offenbar nur auf Grund der Ausjagen des ATs 
über die Teraphim überjet fie das Wort als Bezeichnung von Bildern Gen 31,19. 34f. 

so mit ra eldöwia und E} 21,26 mit G rois) yAurrois und mit Bezug auf das Orakel— 
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geben Sad 10, 2 mit ol anopdeyyousvor. Ebenſo ift auch zu verftehn Ho 3, 4 dıjkmov 
(Genet. Pl.), wie 1 Sa 28, 6 EIN mit (dv Tois) Önkoıs überfegt wird und Er 28, 26 
mit Öndmwors. 1 Sa 15, 23 liegt in deoaneiav B (dagegen A deoageiv, L Ocoayır) 
eine Ableitung aus dem Griechifchen vor, wobei der Gebrauch des Wortes von Gottes: 
bildern verfannt ift. Unverftändlih ift 1 Sa 19, 13. 16 die Wiedergabe mit ra xevo- 5 
rapıa (ſhwerlich mit Kloftermann [zu 1 Sa 19, 13] zu emendieren in xnoÖyoapa 
„dt. Wachsbilder urfpr. der Ahnen”, da, fo viel ich ſehe, xmodyoapa gar nidyt vor- 
fommt, fondern nur xn00yoap&w und xnooyoapla). Aquila überfegt mit a uoopa- 
ara, nur 1 ©&a 19, 16 mit al noorouai „Befichter, Bruftbilder”; Ez 21,26 bat er 
Deoapeiv beibehalten. Symmachus meilt ra eldwda, 1 Sa 19,16 ro elöwior und 10 
Ho 3,4 Peoapin. Theodotion bat überall (ra) Yeoagpelv, Yeoapiv, Ocoayiu bei: 
behalten. Zu H0 3,4 wird für Symmachus auch angegeben Znilvos und für Theo: 
dotion Zmeivöuevos, wobei an eine Ableitung von NE” = 2” gedacht ift. Vulgata Ri 
18, 14. 17; 90] 3.4 theraphim; Gen 31, 19. 34; Ri 18,20; Ez 21,26 idola; Ri 
17,5 doppelt twiedergegeben theraphim und idola; 1 Sa 15, 23 idololatria; 2 Ag ıs 
23, 24 figurae idolorum; 1 ©a 19, 13 statua; 1 Sa 19, 16 simulacrum; Sad 

10,2 simulaera. Die Peſchitto überfegt in der Genefis mit Koi x „Bilder“, 1 Sa 

e. 19 fingular. as y 2 Rg 23,24 mit | solo „Bögen“ und Ey 21, 26 fingular. 

];2&5, 1 ©a 15,23 mit lo g „Wahrſagung“, Sad) 10,2 mit IC * „Wahrſager“; 

in Ri ec. 17f. und Ho 3, 4 hat fie wegen der Verbindung mit TIER auf einen Beſtandteil 20 

des Jahwekultus geraten (Ri e. 17f. Imso pallium; 90 3, 4 am so lo „Räucher⸗ 

werk auflegend“). Syroheraplaris hat Ri 17,5; 18, 17. 18. 20 2 314GEie) und2 Kg 

23,24 us]; 2 beidehalten €; 21,26 la. „Bilder“ und aus dem Zufammenbang 

geraten Ho 8, 4 FRE „Offenbarungen“ (= Öko» Gen. BI. LXX); Sad 10, 2 

mit Pejchitto lso.- Die Targume haben meift NE „Bilder“, Jonatan in Ri 

e. 17f. ftatt defjen I8’77 und Ho 3, 4 "7 „Verfünder“, Sad 10, 2 S!72 m3E „Bilder- 
verebrer”. 

Gräcus Venetus überjegt in Gen 31, 19. 34f. mit elxöves. 
Die Angaben der Rabbinen (gefammelt bei Selden, Burtorf und Andr. Beyer) haben 

im Etymologifchen gar feinen Wert. Sachlich ftellen fie die Teraphim bald dar als 0 
einen abgebadten Menſchenkopf oder einen fünftlihen Kopf, bald als einen aſtrologiſchen 
Apparat. Die Darftellung als Kopf ift wohl zunächit eine Folgerung aus 1 Sam ce. 19. 
Aber den Rabbinen können daneben Nadhrichten vorgelegen oben von orafelnden Köpfen, 
da Angaben darüber aus dem Heidentum und noch aus der Zeit fpätern Aberglaubens auch 
bei andern Schriftitellern vortommen (f. das Material bei Chwolſohn a. a. v). 

Die Erklärungen des Wortes zen bei den neuern (am volljtändigften angegeben 
bei Rödiger bis auf feine Zeit) find faum überzeugender als die der Nabbinen. Hier 
feien nur einige davon angegeben, die namhafte Vertreter aufzumweifen haben. Wieder: 
bolt ift das Wort mit S°777 gleichgejegt worden, wobei man diefem meift die Bedeutung 
nobiles zuſprach (j. bei Rödiger); neuerdings bat Duhm (zu ef co. 6) wieder an dieje go 
Zufammenitellung gedacht und die Terapbim von — [d. h. ſchlangengeſtalteten) 
Hausgeiftern“ verſtanden, das Wort als aramäiſche (nordpaläſtiniſche) Nebenform neben 
der fübpaläftinifchen zre=w. Aber Vertaufhung von © und rn läßt ſich nicht nachweisen. 

Sehr verbreitet war früber die Ableitung von + „5 IV „Lebensgüter gewähren“ oder 

o-2 Hiph. „genießen lajien“, indem man damit die Penatendilder als „Werjorger” be: #6 
zeichnet dachte (ſ. bei Nödiger, der felbit diefer Deutung geneigt war). Diefe Erklärung 
iſt immerhin befjer als die meiften andern. Hitig bielt das Wort für das griechifche 
Dioanes, „indem auch die Götter Heoanevovan tols dvdonnovs“ (zu Ey 21,26 

1847). Ewald gab eine Ableitung von 3 jr 1, — * „nidendes angeſicht oder 

35 

lebende maske“, wie lares = „dii larvarum“, indem er an nidende Orakelköpfe dachte. so 
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Mehr Beachtung verdient die Annahme eines Zuſammenhangs mit IS” „Toten⸗ 
geifter” (fo Neubauer und im Anſchluß an ihn Sayce, Zeitichr. f. Aſſyriologie II, 1887, 
©. 95; ebenjo Kloftermann zu 1 Sa 19,3 [1887] und mit Zurüdhaltung Schwally). 
Die dann ſich ergebende Bedeutung wäre pafjend, aber die Mortform bleibt unerklärt, 

5 troß Kloftermanns Verveifung auf die „Analogie“ von KTTM und EFT zu einer Ur: 
form SNErD* denn dort ıft die Ableitung von Stämmen x=m und xD zweifelhaft 
und re der Übergang von REN in SFT ohne Analogie und fehr unwabrfceinlich. 

icht gerade glüdlih möchte fein Moores (zu Ri 17,5) allerdings vorfichtige Em: 
pfehlung der rabbinifchen Ableitung von dem jungbebräifchen I7’T (TFT) turpi- 

io tudo, pudendum. Die Vergleihung des Gebrauds von MY2 für Baal bei den So: 
pherim rechtfertigt diefe Erflärung faum. Außer in einzelnen Eigennamen (f. Baubiffin, 
Studien I, 1876, ©. 108f., Anmkg. und Jer 3, 24) it MEI in diefem Gebrauch nicht 
in den Konfonantentert des AT eingedrungen; Ser 11,13; Ho 9, 10 ift MI nicht für 
>72 fubftituiert fondern der Abgott ala MT2 harakterifiert. Zudem würde die Ausfprache 

15 des Mortes in LXX, die mit der maforetiihen Punktation übereinftimmt, vorausjegen, 
daß ſchon zur Zeit der LXX die Ableitung des fpätgebildeten Morted wieder in Ver: 
gefienheit geraten war. In andern Fällen, z.B. in 7”, Mo4oy, fcheinen fich gerade in 
der Aussprache ſowohl in LXX als in der maforetiihen Punktation Hinweifungen auf 
den Erfa der Gößennamen durch fchimpfliche Bezeichnungen zu finden (nah Analogie 

20 der Vofalifation von MF2) Es wird alfo doch wohl anzunehmen fein, daß in zer 
eine alte und ernſthaft gemeinte Benennung einer beftimmten Art von Gottesbildern 
vorliegt. Auch haben wir bei der Übereinftimmung zwiſchen LXX und Mafora feinen 
Grund, an der Korrektheit der überlieferten Ausſprache zu zweifeln. Auf eine Erklärung 
des Wortes wird man befjer verzichten, fo lange nicht ein beitimmter Anhaltspunft in 

35 einem entjprechenden Gottesnamen außerhalb des ATS vorliegt. Wolf Baudiffin. 

Therebinthe f. d. A. Baläftina Bo XIV ©. 593, ». 

Terefia, die heilige, geit. 1582. — Das Leben Terejiad beſchrieb im Anſchluſſe an 
ihre eigenen autobiographiichen Aufzeichnungen, fowie an zahlreihe anderweitige Urfunden und 
mündliche Weberlieferungen, ihr Beidtvater Franz Ribera (Vida de la madre Teresa de 

30 Jesus repartida en V libros, Madr. 1590, 4°), dem dann andere wie Diego Yepes (,„Vida“ etc., 
Madr. 1599, 1606 u. ö.), Juan de Jeſus Maria (Compendio de la vida de S. Teresa 1605; 
auch lat. Rom. 1609), ©. Gracian (Virtudes y fundaciones de S. T., 1611), Antonio be 
©. Joaquin (Anno Teresiano, 12 Tom. 4°, 1733—66), Fridericus a S. Antonio (Venet. 1754), 
Manuel de Traggia (La muger grande. Vida meditada de S. Teresa de Jesus, Madr. 1807) 

3 u.a. m. folgten. Dieje älteren Biographien find größtenteils benützt, teilweiſe auch ab- 
gedrudt in der ausführliben Darftellung des Jeſuiten Vandermoere in der Fortſetzung der 
Antwerpener AS Tom. VII. Octobris (1846), ©. 109—790. Bgl. ferner E. 4. Wilkens, „Zur 
Geſchichte der ſpaniſchen Myjtit; Terefa de Jeſus“, in Hilgenfelds 3hTh 1862, ©. 113—180 
(auch desjelben: Fray Luis de Leon, Biogr. aus der Geſch. der jpan. Inquifition und Kirche 

4 im 16. Jahrh., Halle 1866, ©. 356ff.); Zöckler, Petrus von Alcantara, Terejia von Avila 
und Johannes vom Kreuze in ZITHR 1864— 1866; 3. 9. Hennes, Das Leben der hi. Tereja, 
2. Aufl., Franff. a. M. 1866; Marcel Bouir, Leben der bi. Terefia, von ihr jelbjt geichrieben, 
mit Anmerkungen, überjegt von A. K., Aachen 1868; Leben der bl. Terefa v. Jeſus ꝛc., aus 
d. Spanifhen von Ida Gräfin Hahn:Hahn, Mainz 1867; Miss Trench, The Life of S. Teresa, 

45 Lond. 1875; 9. Heppe, Geich. der quietiſt. Myſtik in der kath. Kirche, Berlin 1975, ©. 9—22; 
Hofele, Die bl. Therefia von Jeſus, Regensburg 1882; 9. Prinz v. Dettingen:Spielberg, 
Geſch. d. hi. Therefia, Negensburg 1899. Die erjte, unvollitändige, Drudausgabe der Schriften 
Tereſias bejorgte Pater Luis de Xeon (Ludovieus Legionensis), Salamanca 1588; weitere 
fpanifche Ausgaben Neapel 1594 und 1604, Madrid 1597, 1611, 1615, 1622 u. ö, zu— 

5 legt und am volljtändigiten 1793; Tateinifche Antwerpen 1619, Göln 1620 ꝛe.; italienische 
Venedig 1636 u. d.; Mailand 1640 ꝛc. Durd ihre ftiliftiihe Schönheit und Korrektheit ift 
ausgezeichnet die franzöfifche Ueberjegung von Arnauld d’Andilly (Anvers 1688, III, vols.). 
Unter den deutſchen zeichnete ji die von Gallus Schwab (Sulzbadı 1831, 6 Bde, 3 Ausg., 
bejorgt von M. Jocham, Regensburg 18695.) und von Ludwig Clarus (Leben und Werte der 

65 hl. Terefia, 3 Bde, Regensburg 1855) durch ſprachliche Schönheit und durch Genauigfeit und 
Vollſtändigkeit in fachlicher Hinficht aus. Bon den Briefen erſchien eine erjte, unvollitändige 
(65 Briefe) Sammlung, mit biftoriihen und theologischen Erläuterungen von Juan de Palafor, 
Bilhof von Osma, verjehen, zu Saragofja 1658. Sie ging aud in mehrere der folgenden 
Ausgaben und Ueberſetzungen über, z. B. in Bd III der franz. Ueberſetzung von Arnauld. 

 Bollitändig find die noch erhaltenen 342 Briefe in der Madrider Ausgabe ihrer Werte von 
1793 zufammengeitellt. Vgl. auch W. Storf, Des hl. Johannes vom Kreuz und der bi. Terefia 
von Jeſus fämtliche Gedichte überſetzt, Münſter 1854. 
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Die beilige Terefia wurde geboren zu Avila in Altcaftilien am 28. März 1515. 
brem Bater, Ritter Alonfo Sanchez de Gepeda, und ihrer Mutter Beatrix d'Avila dv 
humada verdanfte fie frühzeitige und vielfeitige Anregung zu frommen Gefinnungen und 

Übungen. Namentlich bielt ihre Mutter fie zu eifriger Verehrung der Maria, ihr Vater 
zum Leſen von Andachtsbücern in fpanifcher Sprade an. iefe Lektüre, bei der 5 
natürlich Heiligenlegenden und Märtyrergefhichten die Hauptrolle fpielten, entflammte fie 
und ihren Lieblingsbruder Rodrigo frühzeitig zur Begeifterung für die dee asfetifcher 
Weltentfagung. Eine Zeit lang ſchien die Lektüre der fpanifchen Ritterromane fie in 
dieſer — irre zu machen; aber die zeitweilige Verſetzung der Widerſtrebenden in 
das Penſionat des Auguſtinerinnenkloſters Maria graciosa und beſonders eine längere 10 
Kranktbeit machte fie für die früher fo mächtig auf fie wirkenden astetifchen Eindrüde von 
neuem zugänglih und fachte jenen Kampf zwiſchen der Neigung zum Meltleben und der 
änzlidhen Hingabe an klöſterliche Frömmigkeit an, der nur mit völligem Siege der 
eteren enden konnte. Sie erllärt dem Vater ibren Wunſch, Nonne zu werden, worein 
aber diejer längere Zeit nicht willigen mag. Ein bis zwei Jahre lang fügt fie ſich, dann 
ſetzte fie ihren Willen durd. Sie verließ eines Morgens heimlich das elterliche Haus, um 
ſich bei den Karmeliterinnen des Menſchwerdungs-Kloſters (de la Encarnacion) zu Avila als 
Nonne einkleiden zu lafien. Sie that diefen Schritt „gleichzeitig mit dem ganz ähnlichen 
ibres jüngeren Bruders Antonio, ber ſich, durch fie überredet, ebenfalld auf dem Wege 
beimlicher Flucht in ein Klofter derfelben Stadt begab. . 20 

Auch im Klofter hatte fie viel unter Krankheit zu leiden. Ahnlich mie bei 
anderen Heiligen der römifchen Kirche übten diefe fchiveren körperlichen Leiden 
einen entſcheidenden Einfluß auf das innere Leben und die Ausgeftaltung der eigen: 
tümlichen myſtiſchen AZuftände und Erfahrungen der jungen Nonne. Schon zu An- 
fang der Krankheit erfubr fie durch ein müftiiches Erbauungsbuh mächtige Förderung 35 
in ıbrem Gebetöleben. Diejes Buch, genannt das „dritte“ oder das „geiftliche Alphabet” 
(Abecedario espiritual) und verfaßt von dem Minoriten Francisco de Oſuna, erteilt 
in Anjchluffe an ähnliche Schriften mittelalterliher Myſtiker, Anweiſung zur Gewiſſens— 
prüfung, zur geiftliben Sammlung und Beſchauung feiner felbft, kurz zu jener Grund: 
form des inneren Lebens, welche die myſtiſche Kunftipradhe ald das „Gebet der Samm: 30 
lung” oder „Herzensgebet” (Oratio recollectionis, or. mentalis) bezeichnet. Terejia 
benutzte das Büchlein wohl in feiner Urgeftalt, nicht in jener zu ſechs Teilen erweiterten 
Faſſung, in welcher es jet (4. B. in einem Quartbande der Wiener k. k. Bibliothef, be: 
titelt: Abecedario espiritual compuesto por el padre Fray Francisco de Osuna, 
VI partes) vorliegt und deutlich auf eine etwas fpätere Zeit (auf die Jahre 1538—54 35 
etwa) hinweiſt. Daneben fcheint fie die Schriften anderer myſtiſch-asketiſcher Autoren 
ihrer Nation fennen und ſchätzen gelernt zu haben, möglicherweife 5. B. den Tractatus 
de oratione et meditatione des Petrus von Alcantara, vielleicht manche der Andachts— 
bücher, denen Ignaz Loyola feine Exereitia spiritualia nacdhbildete, oder wohl gar dieſe 
Exereitia jelbft in ihrer urfprünglichften Redaktion. Jedenfalls erlangte fie ſchon in der 40 
erjten Zeit ihres langen Krankenlagers eine ziemlich genaue Kenntnis von den geheimnis: 
vollen Wegen der Erbebung zu Gott und eine entiprechende — in der Betretung 
dieſer Mege. Sie lernte ſich auf die unterſte Stufe kontemplativer Andacht erheben, die 
fie den Auftand der „Sammlung“ oder des „Herzensgebetes“ nennt; und wenigſtens 
zeittveilig fühlte fie fich zur höheren Stufe des „Gebetes der Nube”, oder gar zu der 4 
noch boöberen des „Gebetes der Vereinigung”, eines bereits ganz und gar efftatifchen Zu: 
ftandes, emporgeboben (f. unten). Auch verband ſich damit nicht ” ad eine reichliche 
„Gnade der Thränen“. Wie fie wahrſcheinlich jchon jetzt das Außerliche und Nichtige 
der gewöhnlichen römiſch-kirchlichen Unterfcheidung zwiſchen Todfünden und läßlichen 
Sünden zu ahnen begann (vgl. e 25 und 34 ihrer Selbtbiographie mit Via perfeetionis so 
e. 41 und anderen äbnlichen Stellen ihrer jpäteren Schriften), fo erſchloß ſich ihr jeden: 
falls bereits um dieſe Zeit das Geheimnis vom furchtbaren Ernſte des fündig Böfen 
überhaupt und von dem nicht ſowohl in zahlreichen einzelnen Alten bejtehenden, als viel: 
mebr zuftändlihen Charakter der Erbfünde.. An diefe Erkenntnis ibrer gänzlichen 
natürlichen Obnmacht reihte fich die andere von der Notwendigkeit einer unbedingten Hin- 55 
gabe an die Gnade des Herrn unmittelbar an; oder, wie fie in ihrer jchlichten Weiſe 
dies einmal ausdrüdt: fie lernte „immer mißtrauischer gegen fich ſelbſt werden, um ſich 
immer bertrauender an Gott hinzugeben“. Auf diefem jo bebeutfamen Punkte erinnert 
ihr innerer Lebensgang einigermaßen an den eines Auguftinus, defien Konfeſſionen fie 
cbendamals ald einen Spiegel ihres Seelentampfes zu lefen begann. Dod gelangte jie oo 

u 5 
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nur ſehr allmählich zu einem ſolchen Abſchluſſe ihrer inneren Erlebniſſe, der ihr auch ein 
fruchtbares Wirken nad außen ermöglichte. Gegen das Ende dieſes Zeitraumes, um 
das Jahr 1556, drohte dem endlichen Abjchluffe ihres inneren Entwidelungsganges eine 
neue Verzögerung dadurch zu erwachſen, daß verjchiedene befreundete Perfonen ibr die 

5 Meinung von dem nicht göttlichen, fondern diaboliſchen Charakter ihrer übernatürlichen 
Gebetszuſtände, Vifionen, Entzüdungen ꝛc. beizubringen fuchten. Sie wurde dadurch zu 
einer unnatürlich harten und graufamen Peinigung ihrer ſelbſt veranlaßt, und gab dieſe 
über das gewöhnliche Maß ihrer Askeſe weit hinausgehenden Mortifilationen erft da 
wieder auf, als Franz Borgia, der damalige Provinziallommiflär für Gaitilien (geſt. 1572), 

ı0 nachmals General der Gefellihaft Jeſu, ſie zur Beichte gebört und ihr die berubigenditen 
Verfiherungen in Betreff ihrer Gebetsübungen und myſtiſchen Erlebnifje erteilt batte. 
Zu den letzteren gehört namentlih auch die am St. Peterötage des Jahres 1559 ihr 
gewordene feite Überzeugung, daß der Heiland ihr überall mit unfichtbarer, aber höchſt 
realer, ja leiblicher Gegenwart nahe ſei. Dieſe konſtante Chriftusvifion verblieb ihr 

15 während länger als zwei Jahren faft ununterbrochen, nur mit mechjelnder Lebhaftigkeit 
ihrer Eindrüde. Ein anderesmal erfcheint ihr eine geflügelte Engelsgeftalt, ein Serapb 
mit goldener Lanze und feurig glühender Spike daran, der ihr durch mehrmalige Durch: 
bohrung ihres Herzens mit diefer Spige einen eigentümlichen geiftigsleiblichen Schmerz im 
allerhödyiten Grade, wie fie ihn vorher niemals empfunden, bervorbringt. Für ihr inneres 

20 Leben war diefe Seraphviſion von hoher Bedeutung. Sie gehört mit zu den ent: 
ſcheidenſten Momenten ihres lange währenden Liebes: und Leidenstampfes, aus welchem 
legtlich das glühende Verlangen nad völliger Gleichgeftaltung mit dem Leben und Leiden 
des Heilandes hervorging, das den Neft ihrer Lebenswirkſamkeit ausfüllt und das in 
jenem feufzenden Gebetsrufe gipfelt, welchen man gewöhnlich ihrem Bilde ald Motto bei- 

25 gejchrieben findet: „Domine, aut pati aut mori!“ 
Den Übergang zu einer kräftigen praktischen Wirkſamkeit nah außen half ihr letzt— 

ih ein Mann vollziehen, der in allem, was zu einem fruchtbaren reformatorifchen Wirken 
auf dem Gebiete des damaligen Klofterlebens gehörte, moblerfahren war, Petrus von 
Alcantara. Er fam um den Anfang des Jahres 1560 auf einige Tage in Gejchäften 

30 feiner Orbensreform nach Avila, wurde jo mit Terefia befannt und bald zu ihrem geift- 
lichen Führer und Ratgeber. Sie faßte den Entſchluß, ein neues Hlofter für Nonnen 
vom Orden des Berges Karmel zu errichten, in deſſen Praxis die Larheit, worüber fie 
bei der Lebensfitte ihres Menſchwerdungskloſters und der übrigen damaligen Karmeliter— 
Höfter zu Klagen hatte, gründlich abzuftellen und eine vollftändige Rückkehr zur urfprüng- 

35 lichen Strenge der Karmeliterregel zu vollziehen je. Giumara de Ulloa, eine 
Freundin T.s, die fie ind Vertrauen zog, fagte die Unterftügung des Unternehmens mit 
den erforderlihen Geldmitteln zu. Petrus von Alcantara fendet brieflich feine Glüd: 
wünſche und auch der damalige Karmeliterprovinzial für Gaftilien, Angelo de Salazar, 
erteilt dem Projekte feine vorläufige Genehmigung, vorausgefegt, daß das zu gründende 

so Klofter nicht über 13 Nonnen ftark werden würde. 
Sm Sommer 1562 fchritt fie zur Ausführung des Werkes. Sie ließ ein kleines 

Haus anlaufen, an mweldes ein Kirchlein von entiprechender Größe angebaut wird. 
Letzteres ließ fie durch einen befreundeten Priefter weihen und kleidete zugleich die wenigen 
Novizen ein, die fich als erite zur Aufnahme in das neue St. Joſephskloſter gemeldet. 

45 Die gänzliche Vermögenslofigkeit des neuen Ordenshaufes und feiner Anfaffinnen erregte 
bei den Bürgern und Behörden der Stadt, fobald die Sache befannt geworden war, das 
größte Argernis; jo daß das Hlofter in Gefahr war, unterdrüdt zu werden. Aber da 
mächtige Gönner, wie der Bifchof felbft, jchüsend für fie eintraten, und da die miß— 
trauifhe Abneigung der übrigen unter dem Eindrude des troß aller Armut wohlgeficherten 

50 Beſtehens und Gedeihens der Anjtalt in bewundernden Beifall überging, jo wurde diefe 
Gefahr übertvunden. Terefia, die im März 1563 dauernd in ihr neues Klofter über: 
gefiedelt war, hatte die Genugtuung, daß ein durch ihre Freunde erwirktes päpftliches 
Erlaubnisfchreiben dem von ihr vorangeftellten Grundfage einer gänzlichen Armut und 
Vermögenslofigfeit ausdrüdlich die nötige Sanktion erteilte. Sie ſchritt nun alsbald da- 

55 zu, die fpezielle Formulierung diefes oberften Grundfages, wie fie für die Disziplin und 
Lebensſitte ihres Klofterd maßgebend fein follte, durch Abfaſſung beftimmter Konftitutionen 
für dasfelbe ins Werk zu fegen. Dabei legte fie die alten Satungen des Karmeliter: 
ordens zu Grunde, melde der Kardinal Hugo de ©. Sabinv auf Grund der fog. Regula 
Alberti vom Jahre 1209 entworfen, und welche Innocenz IV. durch die Bulle Quae 

so honorem vom Jahre 1248 ald Grundgejeb des KRarmeliterordens beftätigt hatte. Alle 
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Ordensvorfchriften, mit Ausnahme des für ihren Hauptzweck unnügen Schtweigfamfeits- 
gebotes, ſuchte Terefia in möglichfter Strenge für die Yebensfitte ihrer Nonnen geltend 
u maden, indem fie das nad Form oder Inhalt Veraltete den Verhältniſſen 
ihrer Zeit anzupafien und dazu auch manches Neue einzuführen bemüht war. Zu dem 
Neuen gebörten namentlid die drei feierlihen Geißeldisziplinen, die fie für die gotted- 6 
dienitlie Praris jeder Woche (foeziell für jeden Montag, Mittwoch und Freitag) vor: 
ſchrieb, ſowie die Mafregel der Discalceation (Entfchubung) ihrer Nonnen, d. b. die 
Anordnung eines beftändigen Tragens von Leder: oder Holzfandalen, die fie als Aequi— 
valent für die von mehreren damaligen Reformatoren männlicher Orden vorgeichriebene 
gänzliche Barfüßigleit eintreten ließ. Die Abfafjung der Konftitutionen, deren Original: 10 
bandichrift angeblich noch jest in Madrid aufbewahrt wird, fcheint ſehr bald nach der 
Gründung des Mutterklofters erfolgt zu fein, da bereits 1565 die allerhöchfte Genehmigung 
des Papſtes Pius IV. dafür erwirkt wurde. Die fpäter für die Mönche derjelben Reform 
ausgearbeiteten Sabungen des Paterd Geronimo Gractano ruhen ganz auf der Grund- 
lage diefer von Terefia ſelbſt herrührenden urfprünglichiten Regel. 15 

Mäbhrend der erften fünf Jahre nad der Gründung des a bielt die 
Stifterin fih in möglichiter Zurüdgezogenbeit von allem meltlihen Werfehr, teild mit 
gottesdienftlihen und feelforgerliben Übungen beichäftigt, teils ihrer fchriftftellerifchen 
Thätigfeit gewidmet, deren früheſte Haupterzeugnifje, die Selbftbiographie, die fie im Auf: 
trage ihres Beichtvaters Pedro Ibanez auffegen mußte, und der „Weg zur Volllommen: 20 
beit“, in dieſe gi fallen. Seit 1567 eröffnete fich ihr Gelegenheit zu einem auf Aus- 
breitung ihrer Reform ausgehenden Wirken. Geftügt auf ein von dem Karmeliter- 
general Rubeo de Ravenna erhaltenes jchriftliches Patent, das fie zur Gründung neuer 
Ordenshäuſer autorifierte, begann fie unermüdliche Reifen durch fait alle Provinzen 
Spaniens, deren bald in Stiftungen neuer Konvente, bald in PVifitation der früher ge: 25 
ftifteten beftebende Thätigkeit fie in ihrem „Buche der Kloftergründungen“ (Liber fun- 
dationum) ebenjo anſchaulich als anmutig geichildert hat. Zuerft in Medina del Campo 
(bet Salamanca); dann in Malagon, in Valladolid, in Toledo, Paſtrana, Salamanca 
und Alba de Tormez enttehen mährend der Jahre 1567—1571 Nonnentonvente ihrer 
Reform. Schon 1569 beginnt, unter Führung des jugendlichen Asfeten Johannes vom so 
Kreuze (Juan de la Cruz, geft. 1591) die Reform auch des männlichen Teild des Ordens, 
mittelft Gründung ber Klöiter von Mancera und Paſtrana, denen bald zahlreiche andere 
folgten. Bei den weiteren Kloftergründungen, die fie zu Segovia 1571, zu Veas de 
Segura 1574, zu Sevilla 1575, und zu Garavaca in Murcia 1576 vollzog, leiftete noch 
ein anderer geiltesvertwandter Freund ihr wichtigen Beiftand: Pater Hieronpmus Grati- 85 
anus (Geronimo Gracian), der vermöge feiner einflußreihen Stellung ala Vifitator der 
Karmeliter älterer Obſervanz in der Provinz Andalufien und als apoftolifcher Kommiſſar, 
fowie jpäter als Provinzial der terefianifhen Reform, ſich ebenfo als Hauptſtütze unferer 
Heldin nad der Seite der äußeren Angelegenheiten ihrer Reform erwies, wie Johann 
durch feine tieffinnige Myſtik, feine Lehr: und Predigtgabe die innere Seite des Werkes «0 
förderte. Freilich mußten auch beide Freunde, ebenfo wie Terefia felbft, an den Be: 
drängniffen teilnehmen, die während der Jahre 1576—1579 über ihre Anhänger erging 
und der eine Zeit lang beide Teile der Neform, die männlichen wie die weiblichen Klöfter, 
erliegen zu follen jchienen. 

Dieſe jchwere Trübfal beftand in einer Reihe von Verfolgungen und Unterdrüdungs: 45 
verfuchen, welche die Karmeliter der älteren oder laren Obſervanz gegen die terefianifche 
Reform ins Werk jegten. In Übereinftimmung mit einer 1575 ui einem Generalkapitel 
zu Piacenza gefahten Reihe von Beichlüffen verboten zu Anfang 1576 die Definitoren 
des Ordens Terefen alle weiteren Kloftergründungen. Der General beftätigte diefes Ver: 
bot und verurteilte fie zu freiwilliger Zurüdziehung in eines ihrer Klöfter. Sie gehorchte wo 
und wählte das Joſephskloſter zu Toledo zu ihrem Site. Mehr als fie felbjt, die durch 
die Gunft Philipps II. geſchützt war, hatten ihre Freunde und viele ihrer Untergebenen 
zu leiden, 3. B. die Nonnen des erit kurz zuvor gegründeten Kloſters zu Sevilla. 
Johann dom Kreuze erlitt eine lange ſchwere Kerkerhaft in Toledo (1577— 1578), andere 
twie Gracian, Anton de Jeſus ꝛc. wurden menigftens durch Verſetzung von einem Orte 55 
zum anderen, oder durch feindfelige Überwachung und Spioniererei beimgefucht. Wie ſehr 
Terefta unter dem allen mitlitt, bezeugen ihre Briefe aus diefer Zeit. Ihre Bitt- 
ſchreiben an den König fcheinen zum endlichen Aufbören der Verfolgungen beigetragen zu 
baben, wennſchon es mehrere Jahre währte, bis Philipps wohlwollenden ntentionen 
gegen die zahlreichen Feinde der Reform durchgudringen vermochten. Die Abhilfe erfolgte 6 
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1579 in der Meife, daß die bei der Inquifition gegen Terefia, Gracian und andere An: 
bänger ihrer Partei eingeleiteten Prozefje fallen gelaffen und die Fortexiſtenz und fernere 
Ausbreitung der Reform, wenn aud nicht ausprüdlih, doc faktiſch geitattet wurden. 
Eine Breve Gregord XIII. betwilligte (1580) einen bejonderen Provinzial für die als 

5 jüngerer Zweig vom Ordensſtamme losgelöfte Ercalceatenreform, und ein löniglicher Er: 
laß ernannte zum Schuße derjelben vier Ajlefloren, drei aus dem Mönchsſtande und 
einen Säfulargeiftlihen, welche die Schritte des Nuntius und der Ordensoberen binfort 
überwachen und fontrollieren follten. 

Mährend ihrer drei letzten Lebensjahre (1580—1582) gründete Terefia noh die 
10 Nonnenklöfter zu Villanueva de la Kara im nördlichen Andalufien (1580), zu Palencia 

(gegen Ende desjelben Jahres), zu Soria (1581), zu Burgos (Anfang 1582) und zu 
Granada (Sommer 1582). Im ganzen waren es 17 Nonnenklöjter und ungefähr ebenfo 
viele Mannstlöfter, die mährend der 20jährigen ordensreformatoriihen Wirkſamkeit 
Tereftas ind Leben traten und von denen wenigſtens die erfteren, mit nur einer Aus: 

ı5 nahme, als ihre unmittelbaren Schöpfungen erfchienen. 
Terefia jtarb am 4. Oftober 1582. Die Wunder, die fie jchon bald nad ihrem 

Tode gewirkt haben foll, führten bereits 40 Jahre nah ihrem Tode zu ihrer Heilig: 
ſprechung. Zu diefen Ehren find fpäter noch andere, zum Teil außerordentlichere hinzu: 
gefommen, 3. B. die 1814 durch die Gortes befretierte Erhebung zur Patronin Spaniens 

ao neben ©. ago, ſowie die ſchon früher erfolgte Verleihung des prunkenden Titels eines 
Doctor Ecelesiae, den jte angeblih einem förmlichen Diplom der Univerfität Sala: 
manca (einem Aftenftüde, das freilich jegt nirgends mehr aufzutreiben ift) verdanken joll. 
Ihre Myſtik, die fie in mehreren Werken von bobem jchrifttelleriichen Werte niedergelegt 
bat, übte einen bedeutenden Einfluß auf den Bildungsgang zahlreicher Theologen der 

% — Jahrhunderte (Franz von Sales, Fénelon, die Schule von Port-Royal, 
ailer). 

Der Grundgedanfe der terefianischen Myſtik, wie er, verfchiedentlich modifiziert, durch 
alle ihre Schriften ſich hindurchzieht, beiteht in der Lehre von dem Emporjteigen der 
Seele auf den vier Stufen des Herzensgebetes zur völligen Bereinigung mit Gott. Von 

30 den vier Arten oder Stufen diefer Gebetsweife ıft nur die erfte eine natürliche, die durch 
freie Entſchließung und eigene Kraft des Menſchen ausgeübt werden kann; die drei 
folgenden find übernatürliche Wirkungen des göttlichen Geiftes und können nur erbeten, 
nicht aber durd eigene Anftrengung errungen werden. Die 1. Stufe beit das Herzens- 
ebet ſchlechtweg oder das Gebet der Betrachtung (oracion de recogimiento) und be: 

35 —* in ſtiller Sammlung und Einkehr der Seele aus dem Äußeren in ihr inwendiges 
Heiligtum, vor allem in andächtiger Betrachtung der Paffion Chrifti und in daraus 
fließender reuiger Erkenntnis der eigenen Sündhaftigfeit. Es gilt bier, im Schweiße 
jeines Angefichts zu arbeiten und die Waſſer des Gebets gleihfam mit eigenen Händen 
und mühſam aus dem Echöpfbrunnen des Geiftes herauszuziehen. — Anders ift es fchon 

40 bei der folgenden Stufe der Gebetsleiter: 2. dem Gebete der Ruhe oder der Sammlung 
(oracion de quietud, oratio quietis s. recolleetionis). Hier handelt e8 jih um 
einen gnadenweiſe von Gott gefchenkten, charismatiſchen oder übernatürlichen Zuftand, bei 
welchem wenigſtens der Mille des Menfchen ganz und gar in die Gottheit verſenlt und 
mit ihr vereinigt ift, wenn auch die übrigen Seelenkräfte des Gedädtniffes, des Ver: 

45 jtandes, der Phantafie zc. vor Zerftreuung durch die Dinge der Außenwelt nicht gefichert 
find. Aber ſelbſt während eine foldhe teilmeife Zerftreuung durd äußere Vorgänge und 
Verrihtungen, 3. B. dur das Herfagen der gewöhnlichen lauten Gebete, durch das 
Niederjchreiben geiftlicher Dinge ꝛc. herbeigeführt wird, dauert doch der geheimnisvolle 
Zuftand der Ruhe oder des jeligen Herzensfriedens fort, der das charakteriftiihe Merkmal 

50 diefer Gebetsjtufe bildet. — 3. Das Gebet der Vereinigung (oracion de la union, 
oratio unionis) ift ein nicht bloß übernatürlicher, jondern ſchon weſentlich efitatiicher Zu: 
ftand. Nicht bloß der Wille, jondern auch der Verftand iſt bei diefem Gebetszuftande 
gänzlid mit Gott vereinigt; bloß Gedächtnis und Einbildungsfraft vermögen noch frei 
umberzufchtweifen und auf andere Dinge abzuirren. Immerhin ift e8 aber doch ein tief 

55 in feligen Frieden eingetauchter Zuftand, deſſen fich die auf diefer Stufe angelangte 
Seele erfreut; ein füher Schlummer wenn aud) nicht aller, doch aller höheren Seelen: 
fräfte, ein entzüdtes Bewußtſein von der Liebe Gottes. Doch ift die Nube, deren ſich 
die Seele bierbei erfreut, feine lediglich paflive, fondern von der Art, daß fie zur gleich: 
zeitigen Vornahme auch gewiſſer Verrichtungen des thätigen Lebens befähigt, z. 9 zu 

co gewiſſen Liebeswerken, Andachtsübungen ꝛc. Dagegen iſt 4. das Gebet der Entzückung 
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(oracion de arrobiamento, oratio de arrebatamiento) ein durchaus pafjiver oder 
elſtatiſcher Zuftand, bei dem man, wie einit Paulus (2 Ko 12,2. 3) nicht weiß, ob man 
fih in oder außer dem Leibe befindet. Der bimmlifche Gnadenregen erfrifcht alle Gebiete 
des inwendigen Lebens zugleich auf wunderbare Weife. Alle Sinnentbätigfeit hört dabei 
ganz auf; Verſtand, Wille, Gedächtnis und Phantaſie find gleichmäßig in Gott verſenkt 5 
oder bielmebr von Gott beraufcht. Selbft Gefiht und Sprache ſchwinden bin, aber in 
eben dem Maße, als diefe äußeren und niederen Kräfte von uns weichen, beginnen die 
böberen Geiftesträfte in volle Wirkſamkeit zu treten. Leib und Seele fühlen fih von 
einem füßen feligen Schmerze durdzudt, der fich bald als ein Gefühl der furdhtbarften 
Feuersglut, bald ala ein höchſter Grad von Mattigfeit und Schwäche, bald als eine An- 
wandlung des Erftidens fundgiebt. Und doch vereinigt fih mit dem Gefühle körper: 
lichen Schmerzes und Elends, das ſich zumeilen bis zu völliger Obnmadt und Bewußt: 
loſigleit jteigert, andererjeitö wieder ein fo kräftiger Auffchtwung der höheren Seelenträfte, 
ein jo erhabener Flug des Geiſtes (vuelo de espiritu), daß aud der Leib fich mit 
ätberifcher Leichtigkeit und Schwungfraft begabt fühlt, ja daß man zuweilen nicht bloß ı5 
innerlicher: und uneigentlicherweife, fondern mit buchftäblicher Wahrheit von der Erde ab: 
gejtogen und in die Luft erhoben wird (das Phänomen der myſtiſchen Clevation, das 
aud im Leben anderer Myſtiker, 3. B. Peters von Alcantara, Johannes vom Kreuze ꝛc., 
eine Nolle fpielt; vgl. Zödler, Gejch. der Asleſe, ©. 366). Länger als etwa eine halbe 
Stunde pflegt diefer geheimnisvolle Entzüdungszuftand felten oder nie zu dauern. Doch 20 
folgt oft noch ein mebrftündiger Zuftand fühen Halbjchlafes oder angenehmer balb- 
bemwußter Erftarrung darauf, wobei der ganz mit Gott vereinigte Wille auch die übrigen 
Seelenfräfte von völliger Nüdkehr zu ihrer aufs Irdiſche gerichteten Thätigfeit noch zu— 
rüdbält und diefe Kräfte, namentlid Gedächtnis und Phantafie, fich in einem eigentüms 
lichen Zuftande der Vertwunderung und Abmattung befinden, äbnlih dem des Nacht: 2 
fchmetterlings, der ſich die Flügel am Lichte verjengt bat und deshalb regungslos am 
Boden liegt. Faſt jedesmal erwacht man, in feligen Thränen gebadet, aus foldyen Ent: 
züudungen, und gerade diefe unmwillfürlich vergofjenen Thränen find ein Hauptzeichen davon, 
dat das Erlebte fein bloßer Traum geweſen. Mit diefem Höhepunkt des myſtiſchen 
—— fallen meiſtens jene Viſionen zuſammen, an welchen das Leben Tereſias fo so 
reich war. 

Die bier in Kürze dargelegte myſtiſche Gebetstheorie, deren Grundgedanfen aus 
Tereſias Schriften in diejenigen vieler fpäterer Myſtiker, 3. B. ſchon in die ihres 
Lieblingsjüngers® Juan de la Cruz, ferner in die des Marquis de Nenty, der Frau 
von Guyon, Fenelond x. übergegangen find, findet fi mit befonderer Anfchaulich: 35 
feit und Ausfübrlichkeit entmwidelt in Ka. 10—22 ihrer Selbftbiographie. Auch in ihren 
übrigen Schriften, foweit fie wenigitens myſtiſch lehrhaften und erbaulichen Inhalts find, 
kehrt die Theorie der vier Gebetsjtufen ald Kern der mitgeteilten Erfahrungsſätze des 
inneren Lebens wieder. So vor allem in ihrem „Weg zur Volllommenbeit” (camino 
de perfecion), der zweiten größeren Schrift, die fie gegen das Jahr 1567 bin fchrieb. 40 
Sie will durch diefes ebenfalls im Auftrage ihrer Beichtväter aufgefegte Werk ihren 
Nonnen Belehrung über die richtige Meife des Kampfes gegen gewiſſe Anfechtungen des 
Satans, ſowie über einige andere Gegenftände des religiöfen Lebens erteilen, und tbut 
dies in Form einer ausführlichen Anweifung oder Vermahnung zum Gebete. Auch in 
ihrer „Seelenburg“ (Castillo interior), der umfangreiditen, dunfeljten und ſchwer— 4 
verftändlichften ihrer myſtiſchen Lehrſchriften, verfaßt 1577, bildet das Gebet nach feinen 
Hauptftufen und Hauptrichtungen das vornebmfte Objelt der Betrachtung. Die betende 
Seele wird bier einem wohlgebauten Schloffe aus Kriftall oder Demant verglichen, das 
aus fieben aufeinanderfolgenden Wohnungen oder Höfen (moradas, mansiones) beſtehe, 
entiprechend den fieben Abteilungen des Himmels, diefer überirdiihen Mobnftätte Gottes. 50 
Mit dem Sclüfjel des Gebetes babe man ſich den Zugang zu einer diefer inneren 
Wohnungen nad der anderen zu erichliehen, nämlic I. zur Wohnung der Selbſt— 
erfenntnis; 2. zu der des Kampfes mit den natürlichen Yeidenfchaften und Schwächen ; 
3. zu der des Sieges über jene Anfechtungen mitteljt der Gottesfurdht (melcher im weſent— 
lichen das „Gebet der Betrachtung” entipredhe); 4. zu derjenigen der Ruhe (entfprechend 55 
dem „Gebete der Ruhe“); 5. zu der der Vereinigung; 6. zu der der Entzüdung und 
7. zu der ber myſtiſchen Vermählung oder der Vereinigung mit der bi. Dreieinigfeit. 
Denn im innerjten Heiligtume der Seele wohne Gott felbjt, der Dreieinige, die alles 
durchleuchtende und verflärende Hergenfonne, die der zur allerhöchſten Stufe des elſta— 
tifchen Gotteslebens Aufgeitiegene in unmittelbarjter befeligender Näbe zu jchauen be: 

— 0 
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fomme. — Um diefelbe Zeit fchrieb Terefia noch einige Hleinere Werke erbaulichen In: 
balts, die ebenfalls Anklänge an die Lehre vom vierfachen Herzensgebete darbieten. Es 
find dies die „Gedanken über die Liebe Gottes auf Grund des Hobenliedes“ (Conceptos 
del amor de Dios sobra algunas palabras de los cantares del Salomon) und 

5 die „Betrachtungen der Gebetörufe der Seele nah der Kommunion” (Eeclamaciones 
o Meditaciones del alma a su Dios). Weniger deutlich als dieſe beiden Schriftchen 
läßt ein anderes Merk betrachtenden Inhalts, die „Meditationen über das Paternofter“, 
die charakteriftifchen Grundgedanken und Lieblingsjäge der terefianifchen Myſtik hervor: 
treten. Wielleicht ift daher der Verdacht der Unechtheit diefer Schrift nicht ganz ungerecht: 

10 fertigt, zumal da eine in einem Briefe an ihren Bruder Lorenzo (Lib. I, Ep. 31) ent: 
baltene Anfpielung auf eine früher von ihr verfaßte Auslegung des Waterunfers ſich 
möglicherweife auf den zweiten Teil des „Megs zur Volllommenbeit“ beziehen könnte. 

Andere Schriften Terefias aus ihren jpäteren Lebensjahren find noch das oben 
erwähnte „Buch von den Kloftergründungen“, als Fortfegung ihrer Selbitbiograpbie 

15 begonnen zu Salamanca (1573), torigejegt zu Toledo (1576) und vollendet zu 
Burgos (1582); die „Natichläge an ihre Nonnen“ (Avisos para sus monjas) aus 
dem Fahre 1580; und die „Anmweifung zur Vifitation der Klöſter“ (De ratione visi- 
tandi conventus monialium). Gleich den ſchon oben erwähnten Constitutiones vom 
Jahre 1563 bieten diefe auf die Außenfeite ihrer ordensreformatoriſchen Thätigkeit be: 

20 —— Arbeiten ein geringeres theologiſches ga dar. Von hohem zeitgeſchicht⸗ 
ihem und fulturbiftorifchem Intereſſe find indeflen auch fie, und in dieſer Hinficht treten 
ihnen noch 342 Briefe (nebit 87 Fragmenten von Briefen) ald eine weitere Sammlung 
wertvoller und anziebender Denkmale aus diefem wunderbar reichen und vieljeitig thätigen 
Leben zur Seite. — Wie Terefia in dieſen profaifchen Schriften durch eine naive An— 

35 mut, zierliche Nettigkeit und geniale Kraft des Ausdruds glänzt, die ihr eine der vor: 
—— Stellen unter den Proſaiſten Spaniens anweiſt, ſo zeichnen ſich auch die zwar 
nicht zahlreichen, aber um fo gehaltreicheren Gedichte (Coplas, Glosas, Canciones), 
die fie uns binterlaffen, dur Zartheit der Empfindung und poetiichen Gedankenſchwung 
vor den ähnlichen Produkten vieler ihrer ——— (mit Ausnahme freilich des in 

30 dieſer Beziehung ihr überlegenen Juan de la Cruz) aus. Zöckler +. 

Terminieren, terminare. — Dieſer Ausdrud bezeichnet das Betteln der fog. 
Bettelorden. Jedes Mendilantenklofter oder Hofpis hatte feinen beftimmten Bezirk (ter- 
minus), auf den es fich befchränfen mußte; die Höfterlihen Sammler von Almofen 
biegen „Ierminierer”. Vgl. Du Cange: „Terminarii — —, qui habendis per agros 

3 euique conventui addietos coneionibus destinantur. Habent enim singuli 
ordinum istorum conventus descriptos ceircumiecti territorii pagos, intra 
quos duntaxat eleemosynas colligere liceat, ne eum iactura caritatis et peri- 
culo scandali mutuis offieiant commodis." — Über das Treiben der Terminierer, 
bef. derjenigen des Franzisfanerordens, vgl. u. a. Ublborn, Die chriftl. Liebesthätigkeit im 

40 Mittelalter, Stuttgart 1884, ©. 430f. Zange + (Zödler P). 

Terminismnd und terminiftifcher Streit. — Die hauptiächlichiten Schriften find auf: 
gezählt in dem Catalogus aller derjenigen Schriften... De Termino Salutis von 1701 u. 
1702—103 Nummern (in den Varia de termino salutis Vol. 2 auf der Königlihen Bibliothek 
in Berlin) und bei Wald) und Heſſe. Litteratur: Wald, „Einleitung in die Religions: 

45 ftreitigfeiten der Ev.-luth. Kirche”, Teil II (S. 850-992); Heſſe, Der terminiftiiche Streit, 
1877. Kürzer dargejtellt v. Einem, „Verſuch einer vollitändigen Kirchengeſchichte des 18. Jahrh., 
2. Aufl. 1783, Bd 2, ©. 337; ©. Franlk, „Geſchichte der protejtantiiden Theologie“, Bd II, 
1865, ©. 175ff.; Ritſchl, „Geſchichte des Pietismus“, Bd II, 1884, ©. 210ff.; Weper und 
Welte, „Kirchenlexikon“. 

50 Der Terminismus im Sinn der Behauptung einer dem Menſchen bejtimmten 
Gnadenzeit, innerhalb deren er ſich allein erfolgreih zu Gott befehren fann, ift ein 
von ber pietiftiichen Bervegung, wenn nicht gejchaffener, jo doch erſt von ibr zu 
Bedeutung erbobener Begriff. Schon Dannbauer batte mit Berufung auf Hbr 3, 7 
zwiſchen tempora Zxdıxjoews und Zrroxonns unterfchieden (Hodosophia christiana 

55 ©. 876) und von einer Verfagung der Gnade in den erfteren „peremtorie" gerebet 
(Katechismusmilch P. VI, ©. 206). Von ihm batte Spener Anſchauung wie Ausdrud 
übernommen und häufig ſich dahin ausgeiprocden, daß „obwol das ziel der gnaden ins- 
gemein biß an das ende diefes lebens ben den fündern währt, kann es doch durch das 
gericht der verftodung noch in dem leben alfo abgejchnitten werden”. (Das Gericht der 
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Verſtockung, Frankfurt 1701, ©. 24ff., wo Spener ſelbſt alle die Stellen feiner früheren 
Schriften citiert, in denen er fich über den Terminismus ausgejprodhen bat und auch feine 
Abhängigkeit von Dannhauer feitjtellt, vgl. auch Grünberg: Spener 1893, ©. 345). Dem 
Diafonus Stenger, ſeit 1666 in Erfurt, wurde die Behauptung vorgeworfen: „wahre 
Kinder Gottes bedürfen der großen Buße nie oder einmal” und dem Paftor Ammers- 5 
bad zu Halberſtadt 1691, daß er mit feiner Rabenftimme eras, eras die ſpäte Buße 
— babe (Frank J. ec. ©. 128 u. ©. Baumgarten: Geſchichte der Religionspartheyen 
1766, ©. 1283). 

Größere Bedeutung erlangte jedoch der Terminismus erſt durch die Schrift eines 
Sorauer Diakonus Böfe. Böfe (vgl. Curker Vorbericht von des im Herrn jelig entjchlaffenen 10 
M. J. Boesii, Halle 1700, Varia Vol. 2) wurde ce. 1662 zu Oſchatz geboren, befuchte 
Schulpforta, jtudierte in Yeipzig vor allem unter J. B. Carpjow; 1690 kam er nad 
Sorau. Dort erlebte er bald eine innere Belehrung, die ihn veranlaßte, es mit jeinen 
Amtspflichten, jonderlih mit der Beichte viel ernfter zu halten. Vor allem nahm er an 
der Frivolität Anftoß, mit der man fi) auf dem Totenbette befehrte. Seine Grundfäge ı5 
ſprach er zunächſt in einer Bußpredigt über Nö 2, 4 u. 5 aus. Sie wie fein gejamtes 
Verhalten gaben Anlaß zu vielfachen Konflikten mit Gemeindegliedern, vor allen Dingen 
aber Amtsbrüdern in und außer der Stadt. Diefe verfchärften fich durch die Herausgabe 
der Schrift: Terminus Peremptorius Salutis humanae 1698 (zweite, nad) feinem Tode 
veranftaltete unveränderte Ausgabe Frankfurt 1701). Auf Grund ihrer erfolgten Be: 20 
ſchwerden bei den vorgejeßten Behörden; Superintendent, Neichögraf, der Nat der Stadt, 
das Konfiftorium, wie endlih das Oberkonſiſtorum in Lübben zogen die Angelegenheit 
vor ihr ‚Forum. Ihomafius bejtritt von juriftifchen Gefichtspuntten aus die Nechtmäßig- 
keit des Verfahrens in einem Gutachten vom 23. Dezember 1698. Ein Roftoder Gut: 
achten von 1699 ſprach fich fachlich gegen Böſe aus, ein erftes Leipziger ftellte ſich mehr 26 
neutral, ein zweites trat dagegen für Böfe ein, nachdem in der Leipziger Falultät die 
pietiftijchen Mitglieder die Oberhand gewonnen hatten. In Sorau wütete der Streit 
meiter, trogdem Böfe, der jeinen Gegnern feinen Streich unvergolten ließ, ſchwer erkrankt 
war. Eine ausfübrlichere Außerung von ihm liegt nur noch vor in „M. Böfens Apologie 
auf das Roſtockiſche Responsum fo er auf jeinem Tod:Bette und bey äußerſter Schwach- 30 
beit annoch gejtellet“ (Varia Vol. II. Im Januar 1700 wurde er von feinem Amte 
juspenbdiert, im Februar jtarb er. Der Superintendent hielt eine Leichenrede, gegen welche 
die Witwe broteltierte. — In ein neues Stadium trat der Streit durch feine Verpflanzung 
nad Leipzig, wozu die ſchon genannten Gutachten Anlaß gaben. Gegen das zweite 
wandten jich die Wittenberger. Darauf fam es zur Spaltung innerhalb der Leipziger 35 
Fakultät, zwei ihrer Ordinarien wurden zu bitterften Gegnern und fortan zu den Haupt: 
trägern bes terminiftiichen Streites. Der eine war Nechenberg, geb. 1642, geft. 1721, 
durch feine vierte Vermählung ein Schwiegerfohn Speners, der andere Jttig, geb. 1643, 
geit. 1710, zugleich Superintendent der Stadt (vgl. AdB). Nechenberg vertrat feinen 
Standpunkt zunächſt dur Disputationen unter feiner Leitung, Jttig durch Predigten. 0 
In den Yahren 1700 und 1701 mechjelten fie ununterbroden Streitjchriften. Bon 
Rechenberg fei genannt „De gratiae revocatrieis termino“, „Deutlicher Vortrag der 
Yehre vom Termin der von Gott beftimmten Gnadenzeit”, zu dem er nadeinander jieben 
Beylagen“ veröffentlichte, die ihrerfeits noch durch „Inſerate“ ergänzt wurden. Ittig gab 
die Predigt „Von Jeſu dem guten Hirten“, „Vom lieblihen Nojenjtod der göttlichen 
Gnade“ und 1709 noch „Exereitatio theol. de reservato dei eirca terminum 
— heraus. Von ſeiten des Oberkonſiſtoriums in Dresden kam es nie zu einer 
ntſcheidung, da fi dort die Parteien die Wage hielten. Das Leipziger Miniſterium ſtand 

auf der Seite feines Superintendenten. Bon auswärtigen Fakultäten griffen mehrfach 
Wittenberg (Neumann, Deutihmann) und Roftod (Fecht, Krafevig) im antiterminiftiichen so 
inne ein. Die zahl der Streitichriften wurde in kurzer Zeit eıne jo große, wie wohl 
in feinem andern kirchlichen Streit, befannte wie unbefannte Theologen aus allen Teilen 
Deutſchlands hielten fich verpflichtet, das Wort zu nehmen. Spener ſprach ſich nur einmal 
während des Streites in der obengenannten Predigt: „Vom Gericht der Verftodung” aus. 
Auch im nichttheologifhen Kreifen war das Intereſſe ein ſehr großes, fo daß ſich viele 55 
Schriften auch an die „Kirchlinder“ wandten, vor allen aber nahmen die Studenten leiden: 
ſchaftlich Partei. Nah 1702 zugen fih Nechenberg und Jttig mehr zurüd, doch hielt 
ih der Streit in ziemlicher Lebhaftigkeit bis 1704. Aber auch danach züngelte er dann 
und wann twieder auf, bis Ittig 1710 ſtarb. Da der Terminismus zu den pietiftiichen 
Lehren gerechnet twurde, behandelte man ibn immer bei den pietiftiichen Streitigfeiten mit so 

— 5 
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(Löfcher, Unfchuld. Nachrichten 1711 p. 700 u. Volljt. Tim. Ver. P.Ie.7). Noch 1759 
erichien Georgi dissert. de termino salutis non peremtorio ... 

Wie bei Spener, fo mar auch bei Böſe das Motiv, das ihn zur Lehre des Termi- 
nismus führte, ein durchaus praftifches, er wollte eine wirkfame Waffe haben, um die 

5 Sicherheit der muttwilligen Sünder zu erjchüttern. Dabei fam er allerdings zu einer 
Anſchauung, die viel weiter führte und zu Bedenken Anlaß geben mußte. Cinmal be 
bauptete er, daß jedem Menſchen und nicht bloß den verftodten Sündern innerhalb ihres 
diesfeitigen Zebens nur eine bejtimmte Gnadenfrift zur Belehrung gefegt fei und dann 
ſchien er ihre Feſtlegung ganz auf den freien Willen Gottes ohne Rückſicht auf das 

ı0 menfchliche Verhalten gründen zu wollen. Seine Anfiht ift in dem Satze erfchöpfend 
zufammengefaßt, den er als Gegenjtand des Beweiſes an die Spige feiner Hauptſchrift 
gejtellt hat: „Wie GDtt jedem Menſchen einen terminum peremtorium und getwifje 

eit gejegt babe | in welcher Göttliche Langmuth auff die Buſſe warten wolle | da aber 
ey einem freplich folche Zeit länger | bey dem andern fürker feyn mag | nad) dem es 

15 göttlicher Barmbergigfeit und Gerechtigkeit beliebet | uns aber verborgen ift; wo nun ber 
enſch folche Buß: und Gnabenzeit | die bey manchem lang vor feinem Ende und Todte 

jeyn mag | und dem fräfftigen rd GDttes | der entweder dur fein Wort | fonder: 
liche Wohlthaten | Straffe gefchiebet | nicht folget | jo wird hernach feine weitere Friſt 
egeben | darinn GOtt Bufle würken will | in denen die foldhe muthwillig verjchergen | 

2% jondern es bleibt ein folcher Menſch entweder in der Verftodung | oder fällt gar in Ver: 
zweifflung“ (I. ec. ©. 2). De facto wendet Böfe feine Theorie von der Verſagung der 
Gnadenfrift nur auf die an, die fich felbit verftodt haben, obne daß er jemals zur Klar: 
beit gelommen wäre, ob die leßte Urfadhe für die Verftodung und damit für die Feſt— 
jegung des terminus peremtorius im Menfchen oder in Gott liegt (vgl. ©. 4, 56, 64). 

25 Böfe ftüßt feine Lehre auf einen reichlichen Schriftbeweis, vor allem auf Nö 9, 18—20 
und auf den Hebräerbrief und citiert als feine Autoritäten Dannbauer und Spener, aber 
auch einige ftreng orthodore Theologen wie Hülfemann (C. XV). Er verfucht auch die 
verſchiedenſten Einreden abzuwehren und wird da am rebfeligjten und eindrudvolliten, 
wo er praftifch die Menfchen vor „Sicherheit“ warnt (C. XVIIT); aud wider die Ver: 

so zweiflung bietet er einigen Troft (C. XX). 
Im Unterjchiede zu Böſe beſchränkte Nechenberg die ganze Frageftellung auf die 

induratissimi und ließ feinen Zweifel darüber, daß diefe Verftofung nicht auf ein 
decretum absolutum Gottes, fondern auf das menſchliche Verhalten zurüdzuführen fei. 
In feiner erften Schrift beftimmte er den Streitpunft dahin: „An Deus ex voluntate 

35 consequente judiciaria omnibus relapsis, apostatis .... gratiam revocatricem 
usque ad vitae finem offerre semper et impertiri promiserit, an vero pro 
sapientia et justitia sua in consilio aeterno, ex voluntate consequente certum 
gratiae non reiterandae terminum constituerit.“ Der erfte Teil der Doppelfrage 
wurde verneint, ber zweite bejaht. Zur Darftellung und Erläuterung der beiberfeitigen 

40 Anfichten wurde von Terminiften wie Antiterminiften das Schema der ortbodoren Lehre 
bon der gratia antecedens und consequens benutt. Beide Teile waren darin einig, 
daß die gratia antecedens universalis jei und feinen bejtimmten terminus jehe, 
dagegen ließen die erfteren die gratia consequens, zu der fie die gratia revocans 
— ſchon während der Lebzeiten des Menſchen in dem Augenblick zur gratia 

45 particularis werden, wo die Berftodung vollzogen wird. Auf antiterminijtiicher Seite 
behauptete man dagegen, die gratia revocans jei ebenſo universalis wie die gratia 
vocans und die von Gott gejegte Gnadenfrift reiche bei jedem Menfchen, ganz gleich in 
welchem fittlich:religiöfen Zuftande er ſich befände, bis an feinen Tod. Diefer allein 
trage den Charakter des terminus peremtorius. Für dieſe Theorie führte man die 

50 allumfafjende Barmberzigkeit Gottes, die Allgemeinheit feiner Gnadenzuſagen in ber 
Schrift, wie die Größe und Genugfamkeit des Verdienſtes Chrifti ins Feld. Wäre es 
anders, fo würde ja das Mort Gottes, das doc immer effieax jei, vergeblich den Ver: 
ſtockten gepredigt und praftifch würde die terminiftiiche Lehre viele zur Verzweiflung 
bringen. Außerdem jei bei ihr die Konſequenz einer partikulariftiichen Prädeftinatione: 

55 lehre nicht zu umgehen. Gegen Nechenbergs Behauptung fpeziell, daß Gott den Wibder- 
itrebenden feine Gnade entziebe, machte man nod) geltend, daß ein foldes Widerftreben 
gerade ein Beweis für die noch andauernde Wirkſamkeit der Gnade fei und obne fie 
nicht vorbanden fein fünne. 

u einer feiten Entjcheidung ift es weder damals noch heute gelommen. In der 
eo praftiihen Verfündigung des Evangeliuns werden beide Gefichtspunfte, ſowohl der der 
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Belebrungsmöglichkeit bis zum Lebensende, wie der einer befonderen ablaufenden Gnaden— 
frift verwandt. Der leßtere wird fonderlih von der methodiftifchen Predigtweiſe bevor: 
ugt. Und in der That ift der eine als Quietiv für die Verzweiflung ebenjo unentbehr: 
ich, wie der andere ald Motiv wider die Sicherheit. In der Theorie laſſen fich beide 
Gedankenreihen ebenfowenig reſtlos ausgleichen, wie alle zum Prädeftinationsdogma ge: 5 
börigen, zu deſſen fpeziellen Unterfragen das Problem des Terminismus gehört. 

N. H Grügmader. 

Territorialismus, Territorialiyftem. — Indem man das Territorialfyften neben 
dem episfopalen und dem follegialen (PRE V, ©. 425; Bd X, ©. 642) als drittes 
nennt, ift es in gewiſſen Kreifen noch immer üblich, diefe drei Syſteme lediglich als drei ı0 
Verſuche zu betrachten, in denen in verfchiedener Art die Thatſache erklärt wird, daß das 
Kirchenregiment der evangelifchen Landestirchen fih in landesherrlicher Hand befindet. 
Zuerft kommt dieſe Dreiteilung bei J. H. Boehmer (PRE Bd III, ©. 276) vor, ift dann 
dur feine Schule und insbefondere durh Dan. Nettelbladt, De tribus systematibus 
doetrinae de jure sacrorum dirigendorum domini territorialis evangelici quoad 
ecclesias evang. sui territorii und deſſen Observatt. juris eceles. p. 144sq. ver: 
breitet worden, und findet fich weſentlich ebenfo noch bei Stahl, Die Kirchenverfaflung 
nab Yebre und Recht der Proteftanten 1840, ©. 22f., und in zweiter Ausg. 1862, 
©. 16f. Hierbei wird ald Hauptvertreter und geradezu Vater des Territorialfpftems 
Chriftian Thomaſius (ſ. d.) genannt und feine Meinung dahin formuliert, daß das 20 
Kirchenregiment ein Teil der landesherrlihen Gewalt als foldher fei und demgemäß jedent 
Landesherrn zuftebe, einerlei wes Glaubens. Allerdings verkennt Stahl nicht, daß der 
Territorialismus über diefen Sat weit hinausgreift, indem er aber dies Mehr zu ent- 
wideln unternimmt, beichränft er fich, einen Überblid über die Anficht des Thomafius 
zu geben, und läßt fich auf deren Wurzeln und Zuſammenhänge, außer einen kurzen : 
Hinweiſe auf Grottus, nicht ein. Er giebt daher fein richtiges Bild des Territorial: 
foftems; denn jene Wurzeln find älter und das wahre Weſen des Territorialismus ein 
anderes, ald das von Stahl gefchilderte. 

Es braucht bier nicht dargelegt zu werden, weil es befannt und unbeftritten ift, wie 
die antile Welt, namentlidy jo weit jie um das Mittelmeer gruppiert war, die mit dem 30 
öffentlichen Gottesdienite er — Verhältniffe, welche wir heute dem Kirchen- 
gebiete — als Teil des Staatslebens betrachtete. Jeder Volksſtaat hatte ſeine 
nationalen Gottheiten, und ihre Verehrung iſt eine ſtaatliche Funktion: auch der jüdiſche 
Staat iſt ſo geartet. Die damit gegebenen Gedankenreihen nun gewannen Einfluß auf 
die geiſtige Welt des Occidentes, als gegen Ende des Mittelalters die klaſſiſchen Studien 36 
wieder erwacdten und man begann, aus den eröffneten Quellen des Altertums nicht bloß 
formelle Bildung zu fchöpfen, ſondern auch die Kunde der Dinge felbft: aus den römischen 
Juriften die des Rechtes, aus den antiten Geograpben und Naturforjchern die Erd: und 
die Naturkunde, aus den Polititern und Hiftorifern des Altertums die MWiffenfchaft vom 
Weſen des Staates. Zwar vermochte man in eine chriftliche Melt die Jdeen von den 10 
ftaatlidh zu verebrenden Nationalgottheiten nicht felbit berüberzunehmen; aber man be: 
mädhtigte ſich mittels einer Abſtraktion wenigſtens des Grundiahes, daß die Kirche eine 
Funktion des Staates ſei. Schon in dem ghibelliniih gelinnten Gelebrtentreife, deſſen 
ſich Kaifer Ludwig der Bayer politifch bediente, tritt er hervor; gegen den Ausdrud, 
welchen er bei Marfilius von Padua fand, hat damals Papſt Johann XXII. eine eigene # 
Bulle gerichtet (22. Oktober 1327). ©. Niezler, Die litterariihen Widerſacher der Päpſte 
zur Zeit Ludwigs des Bayern, 1874, und A. Müller, Der Kampf Yudwigs des Bayern 
mit der römifchen Kurie 1879. 80. — Um jene Zeit aber blieb die Auffafjung obne un: 
mittelbare Folge: nur durch mancherlei WVermittelungen bat fie auf die Entwidelung der 
Landespolizei gegenüber der Kirche, auf die buffitiichen Meinungen über die Stellung der s 
Obrigkeit zu ihr, zulegt auf die aus beiden entjtandene reformatorische Lehre vom Kirchen: 
regimente der Obrigkeit Einfluß gewonnen: €. Friedberg, De finium inter ecclesiam 
et eivitatem regundorum judieio quid medii aevi doctores et leges statuerint, 
1861, und über die reformatorifche Lehre PRE Bd X, ©. 468 ff. Erſt ald ſeit Mitte 
des 16. Jahrhunderts der Humanismus eine die Geifter allgemeiner beberrihende Macht 55 
geivonnen, wurde das Territorialjvftem in Wiffenfchaft und Praxis gleichfalld mächtig. 

Der Humaniftenftand empfand ſich, ähnlich wie vor ıbm öfter der vorreformatortfche 
Klerus, als eine weltbürgerlid zufammengebörige foziale Einheit. Nationale Gegenfäge 
arhtete er nicht, wenn er fie auch nicht verachtete. Seiner bumaniftiichen Intereſſen war 
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er fih volllommen beivußt. So war er geftimmt, aud den Staat fozial zu fonftruieren. 
Er ſah in ihm einen zu befjerer Betreibung der Sonderinterefjen feiner Angehörigen ge: 
Ichlofjenen Verein, mochte er diefen Begriff Elarer oder minder Har im Sinne haben. 
Vindiziert man aber in folder Art einmal für den Staat die Aufgaben der Gejellichaft, 

5 jo waren unter deren Intereſſen die religiöfen viel zu wichtig, ald daß er nicht auch fie 
hätte in die Hand nehmen müſſen. Auf diefem Umwege wurden die antilen Annahmen 
über die gottesdienftlihen Aufgaben des Staates ala ſolchen auch auf driftlihe Staaten 
anwendbar. Auch die reformatorifche Lehre hatte angenommen, daß das Kirchenregiment 
im heutigen Sinne ein Ausflug der Landesobrigteitfichen Gewalt fei; aber fie leitete es 

ı0 ab aus der nach Gottes Ordnung den Landesobrigfeiten obliegenden Pflicht, anderen als 
richtigen Gottesdienjt in ihrem Gebiete nicht zu dulden, fo daß fie aus geihlicen, man 
fönnte fagen tbeologifchen Motiven zu handeln bat. Die humaniſtiſche Anſicht kennt eine 
ſolche theologische Yundamentierung höchſtens noch als nebenſächlichen Schmud: in der 
Sache argumentiert fie politifh. Eben bierin unterjcheidet fie fich grumdfäglic von der 

15 reformatorifchen Doftrin. 
Eine in diefen Dingen bejonders Ichrreiche Schrift des Hugo Orotius, De imperio 

summarum potestatum circa sacra, 1617 geichrieben, aber erſt nach Grotius Tode 
1646 veröffentlicht, beruft ſich dabei für die Prinzipien, aus denen fie deduziert und zum 
Teil auch für ihre Ergebnifje, bereit? auf Vorgänger wie Bodinus, Suarez u. a, und 

20 die von ihr Genannten find keineswegs die einzigen: j. Gierke, Staats: und Korporations: 
Iehre des Altertums und Mittelalter und ihre Aufnahme in Deutihland, 1881, und 
defjen Joh. Althufius und die Entwidelung der naturrechtlichen Staatötbeorien, Berlin 1902. 
Ebenſo jtehen neben Grotius mit großer Selbititändigfeit Conring, Hobbes, Spinoza: 
nähere Nachweifungen bei Mejer in der Kirchl. Ztichr. Jahrg. 1859, ©. 14f. Für Deutjch: 

35 land ift die Geftalt, welche dieſe Ideen bei Grotius, namentlih aud in feinem Jus 
belli et pacis (1625), haben, two er nur die nach Seite der Kirche liegenden Konje: 
quenzen unentiwidelt läßt, die einflußreichite getweien. Bekanntlich formulieren er und 
jeine Schule ihren Staatsbegriff jo, daß fie einen Urvertrag (pactum unionis) an- 
nehmen, mittel® dejien von den zum Staate Zufammentretenden deren urfprünglice Un: 

so gebundenheit, der Naturzuftand, bis zu einer getoiffen Grenze aufgegeben und mittels 
eines zweiten Urvertrages -(paetum subjectionis) ein ftaatliches erhaupt anerkannt 
worden jei, deſſen Regierungswillen man ſich unterworfen babe; — dies fei geicheben, 
um dadurch für den nicht aufgegebenen Teil jener Ungebundenbeit ungeftörte und vom 
Staate geihügte Entfaltung zu erlangen. Gegen jenes Opfer babe die Staatsregierung 

35 diefen Schuß garantiert. Grotius nun nimmt an, daß zu dem jo Vorbehaltenen nur die 
innere religiöfe Gedankenfreiheit gehöre; dagegen fei alles, worin diefe innere Welt fich 
nad außen bethätige, aljo alles Kirchliche durch jene Verträge an den Staat übertragen 
und ſonach Sache der Staatsregierung. Daß das im Weſen des Staates liege, wird 
von ihm, Gonring und anderen, mit den oben erwähnten Autoritäten antiter Schriftiteller 

so belegt. So find es allerdings vorchriftlihe Staatsgedanten, die in dieſer Form wieder 
lebendig werden, und in welchem Maße, das iſt nur dann richtig zu ſchähen, wenn man 
die bis in das laufende Jahrhundert herein faft ausschließlich dominierende Stellung der 
Grotiusſchen Naturrechtsichule in Nechnung bringt. Nicht bloß auf proteftantifcher, jon: 
dern aud auf katholiſcher Seite haben ihre Grundſätze geherrſcht; der Gallitanismus 

45 jelbjt ſowohl, wie namentlich feine öfterreichifche, unter dem Namen des Jofepbinismus 
(PRE Bd IX, ©. 366 ff.) bekannte Geſtalt find von ihnen beftimmt, jo daß es katholischen 
Territorialismus nicht weniger, als proteitantifchen giebt, ſ. Mejer, Zur römiſch-deutſchen 
Stage BD I, ©. 43. 48f. 153. 160. 177 u. ſ. w. Aber was den proteitantifchen betrifft. 
jo würde man doch nicht Necht haben, wenn man annäbme, er babe die Entwidelung 

50 der Kirchenverfaſſung lediglich geſtört; er bat fie vielmehr auch gefördert, indem cr das 
Mittelglied getvorden ift, auf welchem die heutige genoſſenſchaftliche Verfafjung der 
Zandesfirche ſich erbaut hat. Will die lutheriiche Dogmatik eine verfafjungsmäßige kirch— 
lihe Genoſſenſchaft fonftruieren, jo fann fie nur von der Gemeinde der Gläubigen aus: 
gehen. Indem fie lehrt, daß eben diejer die Erhaltung richtiger Gnadenmittelverwaltung 

55 ald Glaubenspflicht obliege, vermöge welcher Pflicht jeder einzelne fih gläubig Belennende 
nad dem Mafe jeiner Kraft zu folder Erhaltung zu belfen babe, nimmt fie an, mit ben 
Werfen der entiprechenden Glaubenserweifung, den jog. signis Ecelesiae, trete Die 
gläubige Gemeinde in die Erjcheinung. Aber wenn auch jeder Einzelne für ben Zived 
that, was er fonnte, der gläubige Yandesherr aljo das, was er mit feinen reichen Mitteln 

60 vermochte: daß die in der Art zur Erjcheinung gelangende kirchliche Anftalt und die 
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diefer Anftalt entiprechende kirchliche Genoſſenſchaft die Yutheraner allemal Eines deutjchen 
Neichöterritoriumd begreifen müſſe, ergab fih auf dem Wege wg Die Landeskirche 
fonnte man jo richt Tonfruieren. Anfangs verſuchte man es auch nicht. Die landes- 
lirchlichen Einrichtungen, hervorgegangen aus der landesobrigfeitlichen Custodia prioris 
tabulae und die dogmatische obige Theorie, nach der die Kirche ald societas externarum 5 
rerum et rituum, alfo als Genoſſenſchaft angefehen wurde, bejtanden unvermittelt 
nebeneinander. Erſt der gelehrte Humanismus, von dem wir reden, machte den ort: 
jchritt, den Begriff der organifierten Genoſſenſchaft auch auf die Landeskirche ernjtlich 
anzuwenden. Indem er annimmt, der jtaatlihe Urvertrag fchließe das Kirchliche ein, 
oder mit anderen Morten, ſei zugleich ein Firchlicher, faßt er die Angehörigen der Landes- 10 
firhe als Afjociierte, die — in dieſer Beziehung als Vereinskirche, und eröffnete 
bierdurch die Möglichkeit, daß im Laufe der Zeit in diefer Kirche eine Repräfentations- 
verfajiung gebildet worden ift, die fie vom Staate bis auf einen gewiſſen Punkt bereits 
emanzipiert hat und angethan fcheint, fie noch weiter von ihm zu emanzipieren. Dies 
ift = dem Wege follegialiftiiher Modifilationen gefchehen, von denen noch zu reden bleibt. ı5 

Der Territorialismus, wie er bei Grotius und den übrigen Genannten auftritt, 
drang ohne Schwierigkeit in die evangelifche Praris. Die Kirche wurde ohnehin durch 
landesberrlihe Behörden regiert, indem jegt nur die Gefichtspunfte, nach denen dies jeit 
der Reformation gejchehen war, allmählih modifiziert wurden, vollzog fich die Verände— 
rung obne äußerlich hervortretenden Abſchnitt Schritt für Schritt. Ähnlich geftalteten 20 
fih aud die Anfänge jener kollegialiftifchen Beränderungen. Kollegialismus und Terris 
torialismus ftehen in feinem prinzipiellen Gegenfage, vielmehr ſetzen beide die ftaatlichen 
Urverträge voraus, und ihr Unterjchied liegt immer in ihren Annahmen über das Map 
des don den Kontrahenten bei diefen Verträgen entweder Aufgeopferten oder Rejervierten. 
Kollegialismus und Territorialismus find auf den gleichen Grundanjhauungen erwachien. 5 
Aber der Territorialismus zieht den Umfang des ius circa sacra des Staates fo weit, 
daß für eine Vereinsgewalt faum noch etwas übrig bleibt. Sein Begriff des ius circa 
sacra ift ein Gemifch von Hoheit und Regiment. Erſt der Kollegialismus * den 
Staat klar auf die Hoheitsrechte beſchränkt und die Geſellſchaftsrechte davon ſcharf unter— 
ſchieden. Wenn er der Obrigkeit auch das Regiment in der Kirche — durch ein ſtill- so 
ſchweigendes pactum — zuerfennt, jo geichiebt dies doch in der klaren Erkenntnis, 
dag damit der Obrigkeit zu ihren —— noch die Vereinsgewalt als ſolche, alſo 
etwas der Staatsgewalt Fremdes übertragen werde, welches ihr durch ein neues pactum 
auch wieder abgenommen werden könne. „Man erkennt das Zwieſpältige in der Stellung 
der Obrigkeit, nicht ſucht man, wie die Territorialiſten durch die innerlich unwahre Aus: 35 
dehnung des ius eirca sacra das thatfächliche Regiment über die Kirche ald Ausfluß 
der Staatögewalt zu charakterifieren.” Die Territorialiften fprechen nur dem Staate das 
Hecht zu, die Grenzen zwijchen Stantögewalt und Vereinsgewalt zu ziehen, das Kollegials 
joftem nimmt die Vereinsrechte für den Verein als originäre, nicht als ſolche von 
Staatesgnaden in Anſpruch. Daher liegt im Kollegialfyftem im Verhältnis zum Terri= 40 
torialfpftem nicht nur ein quantitativer (jo Rieker, Nechtlihe Stellung der ev. Kirche 
Deutfchlands, Yeipzig 1893, ©. 291 ff.), jonden auch ein qualitativer Fortichritt. Vgl. 
Sehling, Geſchichte der proteft. Kirchenverf. im Grundriß der Geſchichtswiſſenſchaft, heraus: 
gegeben von Meifter. Yeipzig 1907, 8 4. 

Wir haben jchon berührt: jeder Staat, der, indem er die fozialen Aufgaben als ss 
folche für jtaatliche nimmt, ſich der Geſellſchaft unterordnet und dadurch mit J identi⸗ 
figiert, lann nicht anders, als auch die kirchlich-ſozialen Aufgaben als ſtaatliche zu be— 
treiben, iſt aljo territorialiftifch mit Notwendigkeit. Das ausgeprägteite Beifpiel hiervon 
ift das von Frankreich: niemals hat man unbedingter den Staat nad jozialen Geſichts— 
punkten eingerichtet, als in der franzöfiichen Berfaftung von 1791, und gleichzeitig löſte so 
die „Eivillontitution des Klerus“ vom 12. Juli 1790, vom Könige 24. Auguſt beitätigt, den 
lirchlichen Organismus im ftaatlihen auf. Daß man nachher auch eine eigene Staats: 
religion prollamierte, ift nichts als ein weiterer Schritt auf demjelben Wege. Val. Mejer 
a. a. O. ©. 157. Das Preußifche Allg. Landrecht, wenn es die Geiftlihen auch als 
mittelbare Staatsdiener charakterifiert, gebt doc längft nicht jo weit, wie jene Civil: 55 
fonftitution, jondern enthält in feinen follegialiltiichen Elementen bereit3 die Heime ber: 
jenigen Berfafjungsentwidelung, welche über den Territorialismus binausgeführt bat. 
Dagegen blieb in der Litteratur, und ebenſo für längere Zeit in der Praris, der Terri— 
torialismus mächtig; in der Litteratur namentlich, ſoweit fie von den Anregungen erſt 
Fichtes, dann Hegel beberricht war. Es genüge bier zu nennen: (Karl Salom. Zachariä) a 
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Die Einheit des Staates und der Kirche mit Rückſicht auf die deutſche Reichsverfaſſung 
0.0. 1797; H. Stephani, Über die abjolute Einheit der Kirche und des Staates, Mürz: 
burg 1802, und über beide Mejer a.a. O. S. 434f. Ferner Aler. Müller, Phil. Marheinede, 
Augufti und andere bei Schmitthenner, Das Recht der Negenten in kirchlichen Dingen, 

5 Berlin 1838, aufgeführte. Allerdings bedarf fein Verzeichnis mannigfaltiger Berichtigung. 
Endlih Ric. Rothe, Die Anfänge der chriftlichen Kirche und ihrer Berfaffung, Witten: 
berg 1837, ©. 1f,, und E. W. lee, Das Recht der einen allgemeinen Kirche Jeſu 
Chrifti, Magdeburg 1839. 1841, der, obwohl er TI. 1, ©. 279. gegen Rothe polemiſiert, 
doch feinerfeits nicht minder territorialiſtiſch ift. (Mejer 7) Sehling. 

10 Terfteegen, Gerhard, geft. 1769. — Die meiften feiner Schriften zuerft im Verlag 
von Schmitz u. Pool, Solingen, dann von ©. D. Baedeler, Ejien (vergriffen). Nachgelaſſene 
Auffäge und Abhandlungen, Eſſen 1842. Gejammelte Schriften in 8 Bden, Becher u. Müller, 
Stuttgart 1844; 15. Driginalausg. des Blumengärtleins durch G. Kerlen 1855. Verbreiteſte 
(Stereotyp:)Nuög. mit Lebenslauf und Nadıträgen bei J. F. Steintopf, Stuttgart; Weg ber 

15 Wahrheit, im gleichen Verlag 1905 — Lebensbeichreibung des jel. Gerhard Zerjteegen (von 
Freunden, hauptſächlich E. Evertien, verfaßt; über ihre Entitehung j. Zeitichr. d. Bergiſch. 
Geſch. Ver. 17.8d 1593), dem 2. Bd der Geijtl. u. erbaul. Briefe vorgedrudt und aud) ge: 
jondert, Solingen 1775. Mit Schriftenverzeichnid. — Gerhard Kerlen, Gerhard Terjteegen, 
Mülheim a. d. Nuhr 1851. M. Goebel, Geſchichte d. chriitl. Yebens i. d. rhein.weitohäl. 

20 ev. Kirche, III, ©. 289— 447. NE? Terjteegen v. W Krafft; AdB 37. Bd, Art. Teriteegen; 
A. Ritſchl, Geſch. d. Pietismus I, Gerh. Terjt. ©. 455—494; W. Melle, ©. Terjteegens Geiitl. 
Lieder. Mit einer Lebensgeih. des Dichters und feiner Dichtung, Gütersloh 1897; deri. in 
MGK 1897, ©. 242 ff. Zur Erinnerung an G. T. — Eine umſaſſende Terjteegenjammlung 
im Archiv der ev.:ref. Gemeinde Barmen-Gemarke (bier auch eine beträchtl. Zahl ungedrudter 

25 Briefe im Original, und viele Reden, Schriften, Aufſätze über T.). Ein Katalog gedrudter 
u. ungedrudter Briefe im Bejip von W. Goeters-Halle umjaht an 1000 Nummern. 

Gerhard (Gerrit) Terjteegen (Ter Steegen), geboren am 25.November 1697 in Mörs, der 
Hauptftadt der gleichnamigen damals noch niederländiich:oranifchen, bald darauf preußifchen 
Grafſchaft, die feit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts eine geſchloſſen reformierte Be: 

80 völferung hatte, tvar das jüngste Kind des Kaufmanns Heinrih T. und der Anna 
Kornelia, geb. Triboler. Vom Vater weiß man, daß er, felbit ein frommer Mann, einen 
lebhaften Brieftwechfel mit auswärtigen Frommen führte; aber er ftarb ſchon 1703, fonnte 
alfo feinen direften Einfluß auf das innere Leben des Sohnes gewinnen. Daß die 
Mutter, geit. 1721, einen ſolchen ausgeübt hätte, ift nicht befannt. Die lateinische 

3 Schule feiner Vaterftadt durchlief der Anabe mit Auszeihnung und fchien zum Studium 
bejtimmt zu fein, aber die häuslichen Verhältniſſe veranlaften die Mutter, ibn 1713 zu 
feinem Schwager, ‘dem Kaufmann Brind in Mülheim a. d. Ruhr in die Lehre zu geben. Hier 
hatte Theodor Underevf gewirkt, der Schüler von Voetius und Coccejus, der unter Yabadies 
und Lodenfteins Einfluß geftanden batte (f. d. Art. Neander, Joachim, ©. 687f.) und 

so M. zu einem Vorort des Pietismus gemacht. Eine neue Bewegung, feparatiftiichmüftifcher 
Form, wurde durch Hochmann von Hobenau hervorgerufen. Der durd) ihn „erweckte“ Kandidat 
Wilhelm Hoffmann bielt Wochenverfammlungen wie ſ. 3. Undereyk, aber weigerte fich zum 
Heidelb. Katechismus fich zu befennen und die Kirchenorbnung zu unterfchreiben. Als er troß- 
dem die „Übungen“ Fortichte, verwarnte ihn die Duisburger Klafje (Kreisſynode) und die 

5 Cleviſche Synode befchloß, ein obrigfeitliches Verbot zu erwirfen. Bon dem Hoffmann: 
ſchen Kreife angezogen und „erweckt“ fam T. in den Bann einer zwar nicht firchenfeind- 
lichen, jedoch der organifierten Kirche gegenüber indifferenten myſtiſchen Richtung, die durch 
die quietiftiiche Myſtik der fatbolifchen Kirche ftark beeinflußt war; daneben jcheint auch 
mennonitischer Einfluß ftattgefunden zu haben. Er zog ſich vom öffentlichen Gottesdienft 

so zurüd und nahm nicht mehr am Abendmahl teil, weil offenbare Sünder zugelafjen 
würden. Ein Kolikanfall gab den Anlaß, daß er, der mit Ernſt Gott fuchte, ſich ihm 
„ohne den mindeften Vorbehalt übergab” (Lebensbeichr.). Bald darauf gab er den kauf: 
männifchen Beruf auf, weil er ibn im zu viel Serftreuung führe und erwäblte den jtilleren 
des Bandwirkers. Nach dem Mufter des ſpaniſchen Einfieblers Gregorius Yopez, den 

65 fein wäterlicher Freund Hoffmann hoch jchäßte, lebte er einfam, nur das allemotwendigjte 
fi) gönnend, den Überſchuß den Armen austeilend, in Krankheit ungepflegt und doch oft 
„Jo vergnügt wie fein König“, forglos in Gottes Willen ergeben. Aber er jollte auch 
die Kehrfeite eines folchen Lebens erfahren, „Entziehung der erften Gnadenkräfte“, „innere 
Duntelbeit und Dürre“, die fi) bis zum Zweifel an Gott fteigerten. Diefe dunkle Zeit 

60 dauerte fünf Jahre, dann ging ihm, twie die Lebensbefchreibung jagt, das Licht wieder auf. 
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Die Ummandlung ſpricht ſich aus in der Verjchreibung, durch die er fihb am Grün: 
donnerstag 1724 mit feinem eignen Blut dem einigen Heiland und Bräutigam zum völligen 
Eigentum ergab, und in dem Yiede Wie bift du mir fo innig gut mein H — 
du, aber auch in der Anderung ſeiner Lebensweiſe. Er entſchloß ſich, die Kinder eines 
ſeiner Brüder zu unterrichten und mit einem Geiſtesverwandten, Heinrich Sommer, feine 5 
Stube zu teilen, auch, auf Hoffmanns Drängen, ſich nicht mehr fo wie bisher zu fafteien. 
Um dieje Zeit begann jeine jchriftitellerifche Ihätigkeit, der er anfangs nur des Abends 
nach zebntündiger Bandweberarbeit oblag. Seine erfte Schrift, der Unpartheiiiche Abriß 
hriftlicher Grundmwahrbeiten, in Frage und Antworten, zu feinem Privatgebrauch bei jenem 
Unterricht verfaßt (erft 1801 gedrudt), zeigt bereits feine Abhängigkeit von dem franzöftfch- 
reformierten Myſtiker Poiret (f. d. Art). In die Öffentlichkeit trat er 1725 mit ber 
Überjegung von Labadies manuel de piété; feine Vorrede Vom Wefen und Nuten der 
wahren Gottfeligkeit it in die Sammlung, Weg der Wahrheit (1. Ausg. 1735, niederl. 1754), 
in die er nah M. Claudius fein Beftes hineingelegt bat, aufgenommen. Eine Anleitung 
„zu dem genaueren und inwendigen Chriſtentum“ für Geförderte wollte er in feiner Be— ı5 
arbeitung der Schriften des von Poiret empfohlenen fath. Myſtikers Jean de Bernieres 
Louvigny bieten, unter dem Titel Das verborgene Leben mit Chrijto in Gott. Die 
Vorrede Vom Unterfchied und Fortgang in der Gottjeligkeit (aufgenommen in den Weg 
der Wahrheit) jchildert den bald plöglichen bald allmählichen Durchbruch auserlejener 
Seelen und ihren jtufenmweife geſchehenden Fortſchritt. „Zwar lebten die meijten unter ihnen 20 
in der römiſchen Kirche, allein die Nechtichaffenen unter ihnen find beſſer reformiert oder 
evangeliih als die meiften unter den Proteftanten“. In demjelben Jahre 1727 voll: 
endete er feine Wahre Theologie des Sohnes Gottes, eine Zufammenftellung von Aus: 
ſprüchen Jeſu unter bejtimmten Gefichtspuntten (erft 1821 veröffentlicht), gab eine Über- 
jegung der Nachfolge Chrifti des Thomas von Kempen und der Göttlichen Herzens: 25 
geipräde des Gerlach Peterjen, „insgemein genannt der andere Thomas von Kempis“ 
beraus, verfaßte, gegen antinomiftiiche Anſchauungen befreundeter Kreiſe (ſchwerlich gegen 
die „Ellerſche Hotte”) das „Zeugnis der Wahrheit“ und ftellte die erſte Sammlung von 
Liedern und Neimfprüchen unter dem Titel „Geiftliches Blumengärtlein inniger Seelen“, 
und als Zugabe „Der Frommen Lotterie” fertig (legtere wurde von der 2. Aufl. des so 
Blumengärtleins an diefem einverleibt, erfchien daneben aber auch wieder als Einzeldrud). 

Sein umfangreichites Werk ift: Auserlefene Lebensbefchreibungen beiliger Seelen, 
in drei Bänden 1733, 35, 53 (2. Aufl. ſchon 1754). Hier werden ald Mujter der 
Frömmigkeit mönchiſche, einfiedlerifche, quietiftiihe Männer und Frauen verjchiedeniter 
Orden, auch des ejuitenordens, meiltens der Zeit der Gegenreformation entjtammend, 35 
angeführt. Die Arbeit jollte eine Fortjegung des Buches von Neig, Hiftorie der Wieder: 
geborenen, fein, fie ift ein Seitenftüd zum Leben der Gläubigen von G. Arnold, den T. 
neben Poiret und der Frau dv. Guyon befonders hoch ſchätzte. Poirets hinterlafjene Bibliotbef 
bot ihm die Quellen. Den Einwurf, er babe nur Bapiften dargeitellt, von denen doch 
nichts Gutes fommen könne, bezeichnete er als blinde Seftiererei und erklärte in der «0 
Vorrede zum 3. Band, es komme ibm nicht in den Sinn, den Übertritt zur römiſchen 
Kirche nabe zu legen, „da ich ja felbit ein Broteftant bin und bleibe.” Er bielt 
diefe Myſtiker, deren Erſcheinungen und Entzüdungen er ohne Kritif mitteilt, für Evan 
gelifche in der kath. Kirche und überſah den Unterſchied ihrer pafjiven Frömmigkeit von der 
aktiven der Neformatoren. Da er die Frau von Guyon, dies auserwählte Werkzeug 45 
des bl. Geiftes, in das Buch nicht aufgenommen, rechtfertigt er damit, daß ihr Leben, 
von ihr jelbit verfaßt, bereits ins Deutjche überfegt fei. Dafür gab er 1738 feine Über: 
jetung ibrer Schrift Die beilige Liebe Gottes und die unbeilige Naturliebe heraus, wahr: 
ſcheinlich auch ibre Schrift Negel der Kindheit Jeſu Genofien, „überfegt und jego zum 
unanftößigen Gebraud der Broteftanten eingerichtet” (Solingen 1752, anonym), und nod 50 
in feiner legten Beröffentlibung Kleine Perlenichnur, einer Sammlung Heiner myſtiſcher 
Schriften ericheinen als Anhang „Liebesausflüfle” der Guyon. Auf Tb. v. Kempen griff 
er zurüd in der Schrift Der kleine Kempis oder Kurze Sprüche und Gebetlein aus denen 
meiftens unbefannten Werllein des Thomae a Kempis zufammengetragen zur Erbauung 
der Kleinen (wann zuerſt erſchienen? 5. Aufl. 1752). Vom Blumengärtlein erſchien 55 
1735 die 2. vermehrte Edition (die 7. noch zu T.s Yebzeiten, 1768), und 1736 gab T. 
die 2. Ausgabe des fog. Großen Neander heraus: Joachimi Neandri vermehrte Glaubens: 
und Liebesübung, nebit vielen anderen auserlefenen Bundes: u. ſ. w. Übungen (4. Ausg. 
unter dem Titel Gottgebeiligtes Harfenfpiel der Kinder Zion 1760, 5. 1768, 7. 1804), 
ein Geſangbuch, das zwar die Einwirkung pietiftiich-feparatiftiicher Yiederbücher jener Zeit so 

34 
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deutlich zeigt, wie diefe eine re von Liedern bietend, welche die Kirchengefangbücher 
nicht enthielten, aber doch durch die Wahl der Lieder feine Selbftitändigfeit wahrt. Bon 
T. ſelbſt find 59 Lieder und die ſchöne Vorrede Vom chriftlichen Gebraudy der Lieder und 
des Singens (Meg der Wahrh.). 

5 Zu diefer lebhaften jchriftjtellerischen Arbeit fam von 1725 an eine leitende Thätig- 
feit in den „Übungen“. T. ſprach in den Berfammlungen, und viele wurden „von der 
durchdringenden Kraft feiner Rede jo bewegt, daß fie zu einer gründlichen und dauer: 
baften Belehrung gelangten” (Lebensbeſchr). Die Bewegung ergriff weitere Kreife, es 
wuchs die Zahl derer, die mündlich oder fchriftlid T. um Hat oder Zuſpruch angingen, 

ı0 und fo ſah er ſich, zumal er von ſchwacher Gefundheit war, 1728 genötigt, feinen Be: 
ruf ald Bandwirker aufzugeben und fi) ausfchließlih dem des Seeljorgers — die in 
möpftifch-Fatholifchen Kreifen übliche Bezeichnung Seelenführer lehnte er ab — zu widmen. 
Seinen Unterhalt bejtritt er von den Gaben einiger Freunde, die ihm auch zur Unter: 
ftügung der Armen in Stand fegten, während er große Summen, die ferner Stehende 

15 ihm anboten, zurückwies. 
Der Richtung feiner Frömmigkeit entſprach eine Hofterartige Stiftung, Pilgerhütte 

genannt, die ſich unter jeine indirelte Aufficht ftelltee in Freund, Namens Otter: 
bed, nahm auf feinem gleichnamigen Heinen Hof, der zwifchen Velbert und Heiligen: 
haus, auf der Waflericheide von Ruhr und Wupper, liegt, fieben Genofjen auf zu ge 

20 meinfamem Leben in jtiller Arbeit, Betrachtung und Gebet. Terfteegen gab ihnen eine 
bon einer Mönchsregel allerdings verfchiedene Inſtruktion (Geiftl. Briefe III, ©. 462 ff), 
bauptfächlic auf Gebet, Stillefein, Dienjt: und Friedfertigfeit dringend. Die Gemein: 
ihaft lag ihm befonders am Herzen, machte ihm aber auch zeittweife Not durch Mangel 
an Gebetseifer und an Xiebe. mmerhin bejtanden ihre Ülberrefte bis ins 19. Jahr— 

25 hundert hinein; das Haus ift mit feiner inneren Einrichtung und einigen alten Bildern 
und Büchern bis heute erhalten geblieben. Über Mülheim und die Dtterbedt reichte T.s 
Wirkſamkeit bald hinaus; im Wupperthal, in Solingen, Haan, Wald und anderen Orten 
des Bergiichen Yandes gewann er vertraute Freunde, in Elberfeld u.a. den Kaufmann 
Caſpary (in Jung Stillings Lebensgeihichte, Calwer Famil. Bibliotb. 7. Bd, ©. 274 ff., 

so ald Teilnehmer an jener merkwürdigen Zufammentunft mit Goethe, Yavater, Hafentamp, 
Collenbufh u. a. genannt), in Barmen vor allen die Brüder Evertfen (Zeitſchr. d. Berg. 
Geſch. Ver. 17.Bd, ©.90 ff.). An die Elberfelder richtete er fchon 1784 fein Brüderliches 
Lehr:, Troft: und Ermahnungsichreiben (Meg der Wahrheit), In Krefeld, der religiöjen 
— am Niederrhein, wo Myſtiker wie Arnold, Hochmann Verbindungen beſaßen, 

35 hatte T. zahlreiche Anhänger, die ihn einmal bewogen, in der dortigen Mennonitenkirche 
zu predigen. Nah Holland reifte er feit 1732 regelmäßig, wo ibm in Amjterdam ein 
reicher Kaufmann, Pauw, eng verbunden war. Auch in die „ertwedten” Kreiſe im 
Wittgenfteiniihen und Siegenjchen, in der Wetterau und der Pfalz, nah Frankfurt, 
Nürnberg, dem Bodenfee und wieder nad) Dftfriesland, Dänemark und Schweden, ja big 

so nah Pennſylvanien reichten die Fäden und gingen die feelforgeriihen Briefe, wertvolle 
Zeugnifje einer in der Perfönlichkeit wurzelnden tiefgreifenden Wirkſamkeit (Geiftl. und 
erbaul. Briefe, 4 Teile in 2 Bänden, Solingen 1773 —75. Gottesfürcht. und erbauende 
Briefe; aus dem Holländiſchen überſ. Eſſen, Baedeler 1836. Die bolländ. Ausg., von 
3. Duyn, Hoorn 1772. Ein bier in der Vorrede angelündigter 2. Teil ift m. W. nicht 

45 erſchienen). Ablehnend dagegen verhielt er fich gegenüber den Herrenbutern, fo ange: 
legentlih auch Zinzendorf mit ibm anzufnüpfen jich bemühte. Dieſer hatte fich zuerft 
brieflih ihm zu näbern gefucht und 1737 dann feinen Gehilfen Martin Dober zu ibm 
geſandt, „der fih unjerm Seligen, um ihm auf diefe Weife fein Herz zu fteblen, zu Füßen 
warf und um feinen Segen bat” (Lebensbejchr.). Aber T. blieb in feiner Zurüdhaltung, 

so ja er trat in jeinen Kreifen einiger Neigung, den Herrenhutern ſich anzujchliegen, ent: 
gegen. Nicht nur bedauerte er die neue durch fie hervorgerufene Spaltung, fondern er 
verwarf Zinzendorfs Frömmigkeit als „Leichtfinnigfeit“, weil fie mit der Belebrung „in 
etlihen Stunden oder Tagen völlig fertig fein” wolle und die Vergebung der Sünden 
auf „Jühe Erfahrungen“ zu gründen geneigt fei, ftatt allein auf Chriftum. So äußerte 

55 er fih in dem MWarnungsichreiben wider die Yeichtfinnigkeit, worin die notwendige Ver: 
bindung der Heiligung mit der Rechtfertigung, wie auch was gejeglih und was evan- 
geliſch ift, Fürzlich angezeiget ift, 1746 (Meg der Wahrheit). 

Um fo mehr fab ſich T. auf fchriftlihe Außerungen vertviefen, als die „Übungen“ 
in Berg wie in Cleve feit 1740 von der Obrigfeit verboten wurden; nur in Holland 

co hielt er noch bei feinen jährlichen Reifen größere VBerfammlungen, während er in Mühl: 
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beim und der nächſten Umgebung durch jtille Befuche wirkte. Als 1746 Hoffmann ftarb, 
zog er mit Sommer in dejjen Wohnung; unten wohnten befreundete Frauen, die für 
Arme und Kranke kochten, da reichliche Yiebesgaben namentlih aus Holland, von wohl: 
babenden Freunden gefandt wurden. Er jelbjt balf durch unentgeltliche Austeilung jelbit- 
verfertigter einfacher Arzneien, in deren Herftellung er Einficht erlangt hatte, ohne Unter: 5 
ſchied der religiöfen und firchlihen Stellung der Bedürftigen; auch Juden ließen fie bei 
ihm bolen; ſie follen, als er felbit krank war, eine Betjtunde gehalten haben. So war 
der Seelforger zugleih „der Armen und BVerlafjenen Leibarzt”, obne daß er darum in 
ſchwierigeren Fällen verfäumt hätte, an tüchtige Arzte (Prof. Leidenfroft u. a.) zu ver: 
weifen oder für feine freunde und fich ſelbſt ihre Hilfe verfchmäht hätte. Daneben drang 
er auf verftändige Lebensweife, Bewegung und feite Tageseinteilung und zeigte bei Be: 
bandlung krankhafter Gemütszuftände feine Erkenntnis von der Notwendigkeit auch leib- 
licher Fürſorge. Für viele war jchon feine Gegenwart eine Wohlthat; halbe, auch ganze 
Nächte brachte er bei Kranken zu. | 

Das Jahr 1750 führte T. in die Öffentlichkeit zurüd. Durch einen, jungen Holländer, 
der in Duisburg Theologie ftudierte, Jakob Chevalier, wurden die Übungen in Mül: 
beim und Umgegend wieder ins Leben gerufen. T. trat für ihre Berechtigung ein und 
erreichte es, daß fie unbebelligt blieben, und er übernahm, da er das, was an Chevalier 
unreif war, wohl erfannte, ihre Zeitung; fo fam er „wieder and Reden“. Gleich beim 
erftenmal „kamen an die 400 Menfchen zufammen, und weil das Haus voll war, fo 20 
nahmen fie Leitern, um damit in die Fenſter zu fteigen”. Nun hielt er Sonntags oder 
alle 14 Tage zu einer Stunde, da fein Gottesdienft war, diefe Verfammlungen, bei 
großem Zudrang der zum Teil von weit ber kommenden Hörer, bis ihn 1756 ein Bruch 
leiden verhinderte in größeren Streifen zu fprechen. Eine diefer Neben über die Kraft ber 
Lebe Chrifti wurde ſchon 1752 von ihm herausgegeben, die anderen erjchienen auf Grund 5 
von Nachjchriften 1769—73 in 4 Teilen: Geiftlihe Brofamen u. ſ. w. Sie überragen nad) 
— und Inhalt weit die meiſten homiletiſchen Erzeugniſſe ſeiner Zeit (vgl. 8 Hering, 
Die Lehre von der Predigt ©. 177 f.), auch die Zinzendorfſchen. In einer dieſer Verſamm— 
lungen war der Oberkonfiftorialrat Heder aus Berlin anweſend, der aus Werben a. d. 
Rubr ftammend, mit den dortigen eigentümlichen Verbältnifjen vertraut, auch mit T. be: 80 
fannt war; wie er jelbit fagte, war er nicht zur Prüfung gekommen; er nahm aber auf 
Verabredung mit T. nad diefem das Wort, um feine Zuftimmung zu bezeugen. (Beide 
Neden Brof. IV.) Wahrſcheinlich bat Heder ibn auch veranlaßt, eine Erklärung über 
einige Punkte von dem Glauben, von der Rechtfertigung u. f. w. (Meg der Wahrh., 
1. Zugabe) zu veröffentlichen. Hier werden vier Arten der Rechtfertigung unterſchieden, 35 
die erfte grundlegende ift ihm Gerechtmachung, darauf folgt das Annehmen der Gnade, 
Mandel in Chriftus, Vereinigung mit ihm, doch fo, daß das eine jehr ins andere mit: 
einfließt. Und vielleicht war es derjelbe Heder, der T. beivog, feine Gedanken über eines 
Anonymi Buch, genannt: WBermifchte Werke des MWeltweifen zu Sansfouci (2. Ausg. 
Scaftbaufen 1763, neu berauägeg. u. d. T. Gedanten Gerhard Terfteegend über die 0 
Werte des Philoſophen von S. von ©. Kerlen, Mülheim a. d. Ruhr 1853) nieder: 
ufchreiben. In feiner MWeife läßt T. merken, daß er des Philoſophen hohe Stellung 
ennt; obne Gereiztheit, aber treffend rügt er feine Parteilichkeit gegenüber der Religion, 
mit der er die eriten chriftlichen Märtyrer rajende Selbjtmörder, ſämtliche Kirchenväter 
beilige Betrüger nennt, feine „Statuierung des destin“, durch die „hundert Sachen #5 
übern Haufen fallen, die er ftatuiert hatte”. Der Autor erfläre es für Wermefjenheit, 
von göttlichen Dingen etwas wiſſen zu mwollen, denn der Menſch babe keine Organa dazu 
empfangen. „Allein ift e8 denn von ihm weniger Vermefjenheit, daß er eben diefe Dinge 
fo ſchlechtweg leugnet. Wer hat ihm denn dazu die Organa gegeben“. „Sogar in unjerm 
Körper entbedt ded einen Anatomici Mefjer und Auge gewiſſe Organa, wovon noch 50 
fein anderer vor ihm gewußt bat. Wie wenn es mit den Organis unferes Gemüths 
auch fo bewandt wäre? Ich habe es nicht gejeben, ergo, jo ifts nicht wahr: das iſt gar 
zu fchlecht argumentiert. Newton und feines gleihen haben in der Ajtronomie vieles 
ejeben und gemutmaflet, das ich und meines gleichen nicht ſehen fünnen; man belacht 
ie aber deswegen nicht . . . O ihr Gern-Bhilofophen de Sanssouei, werdet doch erft 55 
Philoſophen de grand souei oder ihr betrüget euch jämmerlich“. Der König foll die 
Schrift geleſen und dazu bemerkt baben: „Können das die Stillen im Lande‘? 

Das Übel, das T. das Neden in den Verſammlungen vertvehrte, verhinderte ibn 
auc je länger je mehr am Befuchen austwärtiger Freunde. Um fo zahlreicher ftellten 
diefe bei ibm ſich ein. Den neuen ſchloß er fich nicht mehr fo leicht wie früber auf, den wo 
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alten blieb er jo zugänglich wie fonft, und fein ganzes Weſen blieb von derſelben Gleich: 
mäßigfeit und Geiftesfrifche, wie in jüngeren Jahren, nur milder noch war er geworden. 
Seit Anfang 1769 war er fehr binfällig, Ende März trat Mafferfucht ein mit großer 
Not, man börte ihn wimmern und jeufgen, aber fein ungebuldiges Wort entfuhr ibm. 

5 „Sein Leiden war übergroß,” jchrieb E. Evertjen, der die legten Tage um ihn mar, 
„fein geduldiges Beharren aber und vertrauliches Überlaſſen an Gott ſtärket mich noch 
bis auf diefe Stunde”, Am 3. April ftarb er. Die Leichenrede hatte Mal. 3,3 zum 
Tert, eines der legten Worte, die er geſprochen; im Haufe fprach der Duisburger Reftor 
Hafenfamp über Offenb. 3, 21, die Freunde Engels und Wed feierten ibm in Gedichten. 

10 Auf feinem Grab jtebt ein Denkmal. Ein Bild ift nicht vorhanden und ſcheint niemals 
eriftiert zu haben. Aber das Bild feines Innern ift in feinen Hauptzügen deutlich und 
berührt jelbjt ſolche wohlthuend, denen jede Myſtik verbächtig ift, die, wo fie auf evan— 
gelifchem Boden ſich findet, einen Ableger von katholiſchem Stamme in ihr Mr erfennen 
meinen. Iſt aber Myſtik eine der Formen, in denen Religion erlebt wird, klingen ibre 

15 reinften und zarteften Töne mit neuteftamentlichen zuſammen, dann wird fie aud inner: 
halb des Evangelifchen ein Dafeinsrecht behaupten, * wenn ſie auf katholiſche Myſtik, 
wie dieſe auf neuplatoniſche ihrer hiſtoriſchen Vermittelung nach zurückweiſt. Allerdings 
ſcheint T.3 Frömmigkeit bisweilen in Gefahr zu fein, zu jenem göttlichen Müßiggang zu 
entarten, der tbatlos und des Willens entäußert ins Unendliche bineinjchmilzt, indeſſen 

2 wird fie bei den aus der myſtiſchen Sprache überlommenen Ausdrüden nicht o. mw. zu 
behaften fein, wie ja aus jener Auswahl für die Nuserlefenen Lebensbefchreibungen eine 
Vorliebe für die fatholifche Kirche noch nicht zu entnehmen iſt. Denn aud abgefehen 
von jener ausdrüdlichen, übrigens nicht vereinzelt jtebenden Erklärung (ſ. o. ©. 531, 12) 
— feine ganze Stellung diefer Kirche gegenüber ift bejtimmt nicht nur durch die Ab- 

25 neigung gegen Verlaſſen der „Erbreligion“. Sein Glaube iſt Selbitglaube, und von 
einer Neigung zur Unterverfung unter eine firchliche Autorität Tann gar feine Rede fein. 
Daß feine Myſtik mehr evangeliih als fatholifh ift und faſt durchweg in der Zucht 
biblifher Gedanken ſich hält, zeigt z.B. der Vergleih mit der des Angelus Sileftus. 
War die von ihm geleitete Pilgerhütte auf der Otterbed eine faft Höfterlicdhe Organifation, 

0 eine Gemeinſchaft von halb fommuniftifhem Charakter, deren Stiftung allerdings befier 
unterblieben wäre, jo wird doch die Askeſe nicht als Fremdkörper auf proteftantischem 
Boden zu bezeichnen fein; ihr Maß ift nach der perfönlichen Eigenart verfchieden, ihr 
Recht oder Unrecht nad ihren Wirkungen zu bemeijen. it das Bemwußtfein der Fremd⸗ 
lingſchaft in der Welt im weiteren und eine Verleugnung der Welt im engeren Sinn ein 

35 notwendiger Einſchlag bewußten Chriſtentums, fo mag ſich ſolches in einer von Haus 
aus nach innen gerichteten Natur in beſonderer Stärke ausbilden. Ungeſund wäre dieſe 
Frömmigkeit erſt zu nennen, wenn fie zu Müſſiggang, zu unfruchtbarer Beſchäftigung 
mit ſich ſelbſt, zu ſchwärmeriſcher Verachtung der göttlichen Gaben und Ordnungen in 
Natur und menſchlicher Gemeinſchaft geführt hätte. Nun hat aber T. nicht nur ſelbſt 

40 zeitlebens fleißig gearbeitet und fein Handwerk nur aufgegeben, um trotz feiner Neigung 
zu Stiller Beichaulichkeit anderen aufs Treuefte und Uneigennützigſte bei Tag und Nacht 
u dienen, fondern er bat auch die Freunde zur Arbeit angebalten; in den Großen Neander 
hat er, der Myſtiker, Berufs: und Arbeitslieder aufgenommen, in feinen Briefen und 
Neden, z.B. über Ruth 2, 4 (Brof. IV) vor dem geiftlihen Hochmut gewarnt, der fich 

45 äußerer Arbeit als nur dem natürlichen Menfchen gehörig entzieht, da fie dod eine 
Gottesordnung fei. Wenn er dabei verfennt, daß ein Arbeiten in ftiller Gelafjenbeit, 
wie er e8 empfiehlt, nur in gewiſſen Berufszweigen möglich ift, jo liegt doch auch in ſolcher 
Einfeitigfeit ein berechtigter Widerſpruch gegen die entgegengefegte, welche die Arbeit als 
foldhe ganz abgejeben von der Gefinnung, in der man fie thut, als Gottesdienft ſich an— 

50 rechnet oder anderen empfiehlt, und eine Warnung vor unfrommer und auch vor ver: 
meintlih frommer BVielgefchäftigkeit. Gegen die Verfuhung, die Andacht erzwingen zu 
wollen oder fich jelbjt und fein Verhalten von bintenad lange zu beſehen, weiß er Die 
Freunde zu wappnen. Daß er für die Herrlichkeit der Natur das offenfte Auge und ein 
dankfbares Herz batte, zeigen feine Lieder, feine Frühlings: und Erntereden, und wie 

55 ungezwungen weiß er in dieſer Herrlichkeit Sinnbild oder Gleichnis einer böberen aufzu— 
werfen! Den Wert der Ebe völlig zu würdigen, war er allerdings nicht im ftande, er 
zahlte damit den myſtiſchen Vorgängern und den Kreifen, denen er ſich am nächiten vertvandt 
wußte, feinen Tribut. Und auch darin teilt er ihre Art oder Unart, daß er die Teilnehmer 
an den Übungen nicht nur als die Erwedten, fondern auch ald die Berufenen, die wabren 

#0 Gläubigen betrachtet ; aber mit der Nüchternheit, die fich bei vielen Söhnen feiner engern 
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Heimat findet, ohne ihrer Frömmigkeit Eintrag zu thun, erfannte er, wie oft fich der 
Erweckung Menjchliches, Seltiereriiches, Unlauteres gejellt. „Dennoch läßt ſich die lang— 
mütige Liebe berunter und fegnet die gutgemeinte, gebrechliche Armut“, Auch der refor: 
mierte Typus feiner Heimat verleugnet fich nicht, er zeigt ſich z. B. in der tiefen Ehr- 
furcht, der innigen Niederbeugung vor der hoben Majeftät Gottes, die ein Grundzug 5 
feiner Frömmigkeit ift (vgl. Heidelb. Katech. CXXI), in der Zurüdhaltung gegenüber 
der Hohenliedfrömmigkeit. Denn fo ſtark diefe in vielen myſtiſchen Schriften, auch in 
mancen der von ibm überjegten bervortritt, in feinen eigenen Außerungen wird von 
dem Bilde des bräutlichen Verbältnifies der Seele zu Chriftus ein jehr jparfamer Gebrauch 
gemacht. Und jo fann man nicht jagen, daß feine Frömmigkeit etwas Unmännliches an ſich 
getragen babe, mochten auch in manchen der vertrauten Kreife, die infolge feiner Wirk: 
jamfeit fih enger zuſammenſchloſſen, die „Schweitern” überwiegen. Auch von eigent- 
liher Bluttbeologie kann bei ibm feine Rede fein, obwohl er das Blut Jeſu ald des 
höchſten Erweiſes feiner Liebe dankbarſt gedenkt, geichtweige denn von dem Spielen mit 
Jeſu Blut und Wunden nad) Zinzendorficher Manier. Freilich, nimmt man reformiert 16 
als gleichbedeutend mit calvinıftiih, dann fehlen bei T. dharakteriftiiche Züge diejes 
Typus, es fehlt das Angehen, Ankämpfen gegen das, was als Verfälfhung des Wortes 
Gottes, ald Papismus oder als Libertinismus angefehen wird, ohne daß man darum 
ion von Erweichung der Thatkraft, der Schaffensfreude bei ihm fprechen dürfte, denn 
die Thatkraft ift nach Innen gerichtet, perjönliches Leben im höchſten Sinn zu jchaffen 20 
und zu fördern, im fich felbit und in andern, ift ihr Ziel. Aufgegeben ift ferner der 
calviniftiihe Sat, daß wer ſich von der wahren Kirche mit reiner Lehre, richtiger Sakra— 
mentvertaltung und Kirchenzucht trenne, nicht zu den Erwählten gehören lünne. Statt 
deſſen findet fich bei T. eine Abneigung gegen die Religionsparteien oder die Partifular: 
lirchen, auch gegen das Nirchentum der reformierten, eine Zufpigung des Midertvillens 25 
gegen tote Kicchlichfeit und formelhafte Ortbodorie, die bei ihm nicht ſowohl auf jchlimmen, 
perfönlihen Erfahrungen beruht, denn das kirchliche Leben hatte grade ın feiner nächiten 
Umgebung von beiden Übeln fich verhältnismäßig freigehalten, als vielmehr einen 
Familienzug der Kreife bezeichnet, in denen er feine geiftige Heimat gefunden hatte. In 
der Abneigung gegen die Ortbodorie wird es begründet fein, daß er Luther, der ſeit so 
Ende des 16. Jahrhunderts als Water und PVerfündiger der Ortbodorie galt, m. W. 
nur einmal erwähnt, bei Berufung auf die Deutſche Theologie. Ein Seltierer war 
T. dennoch nicht, denn er wollte feine neue organifierte Gemeinſchaft neben den 
anderen: „Recht innige Seelen maden feine befondere Selte”. Einen Separatijten 
fann man ihn nennen, darf aber dabei nicht vergefien, daß er auch ein foldyer nicht 85 
fein wollte — „Ein wahrer Myſtikus wird nicht leicht ein Separatilt; er bat 
wichtigere Sachen zu thun“ — daß er freunden riet, bei der Kirche zu bleiben und 
daß feine perjönliche Stellung zur evangelischen Kirche je länger je freundlicher wurde. 
Wohl hat er die, welche aus Gewiſſensbedenken fih vom Abendmahl fern bielten, noch 
am Ende feines Lebens in Schu genommen und die Prediger gebeten, fie nicht zu «0 
ängjtigen oder zu drängen, in dem Schriftchen: Beweis, daß man demjenigen, der bon 
Gott in feinem Gewiſſen zurüdgehalten wird, mit offenbaren Meltfindern und Gottlofen 
nicht zum Abendmahl zu geben, feine Gewifjensfreibeit ungekränkt lafjen müſſe (1768, 
gedr. 1775). In einen 2. Teil, Vom Separatismus und der Herunterlaflung (erit 1842 
veröffentlicht) vermutet er, daß ſich Gott, da der Abfall zu allgemein und unbeilbar ſei, 45 
beruntergelafjen und von der eriten Strenge der apoftolifchen Negel etwas nachgegeben 
babe, weil nämlich die unmwürdigen Kommunifanten nicht mehr mit ſolchen leiblichen und 
geiftlichen Gerichten, wie erftmals geitraft werden, den würdigen ihre Teilnahme an der 
firchlichen Abendmahlsfeier, wie fie bezeugen, nicht ungefegnet bleibt. Won einer „indispen: 
fablen Notwendigkeit zur Seligkeit“ jind ihm allerdings weder Taufe noch Abendmahl, » 
da er dieſes Prärogativ nicht gern „einer anderen Sache” als allein Jeſu Chrifto beilegen 
möchte. Perjönlih war er mit mehreren Bajtoren, reformirten und lutberifchen, nabe be— 
freundet und gab ibnen auf ihr Befragen in ſchwierigen Angelegenbeiten der Seeljorge 
uten Rat; er empfahl ihnen Yangmut mit den Schwachen und rrenden, „denn durch 
—— und herrſchſüchtige Behandlung haben die Prediger jo viele zu Separatiſten ge— 66 
macht“. Er ſelbſt hätte leicht ein Papſt werden können, aber ſeine Demut ſchützte ihn; 
ſtatt deſſen wurde er die Seele der ſtillen Kreiſe, die von den Außendingen hinweg zum 
Innerſten ſich wandten. Den Gefahren auch einer ſolchen Stellung erlag er nicht; 
„Beten mußt du und Gott ſuchen, aber Terſteegen gehet dich nicht an, den laß liegen, 
two er liegt”, im diefem und noch ernjtlicherem Ton verbittet er jich alle Verehrung und 60 
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läßt den etwa dazu neigenden befreundeten Frauen, verheirateten und ledigen, auch in 
diefer Hinficht nichts durchgeben. Den dauernden Typus einer zablreihen Gruppe zu 
bilden, war er freilich nicht geeignet, eine neue Entwidelungsftufe hat der Pietismus am 
Niederrhein durch ihm nicht erreicht, denn dann hätte diefer mweitherziger werben müſſen, 

5 weniger geneigt zu Glaubensgerichten, als es der Fall geweſen iſt. T.s Einwirkungen 
waren fporabifch, aber wenn er nicht auf Gemeinfchaftsbildung ausging, jo verzichtete er 
doch keineswegs auf die Abficht zu wirken; er befaß die Kraft anzuziehen und feitzubalten 
und Verbindungen berzuftellen. Die von ihm Beeinflugten waren zahlreih; Jung Stilling 
meinte, daß jeit der Spoftelgeit niemand fo viele zum Herrn geführt babe, wie T. 

10 Noch heute redet er zu Millionen in feinen Liedern. Als Dichter geiftlicher Lieder 
gehört T. zu den ganz Großen; die reformierte Kirche hat feinen bedeutenderen bervorgebradht. 
Ya er ift einer der größten Iyrifchen Dichter vor Goethe. Im Vorbericht zum Blumengärtlein 
jagt er, daß ihm feine Dichtungen „mebrenteild unvermutet und zufälligepiweife innerhalb 
weniger Zeit gegeben worden; die ich dann auch ohne viel auf Kunft und Zierlichkeit zu denten, 

15 jo wie fie mir in die Gedanken famen, aufs Papier geſetzt“. Daß es auch fpäter jo blich, 
zeigen gelegentliche Außerungen feiner Briefe. Und die dichterifche Produktivität blieb ihm 
durchs Sehen treu, der erhabene Hymnus Bott ift Gott ift Hallelujah ftammt von dem 66 jährigen. 
Auch feine Spruddichtung, meiſt in Wierzeilen, gegen 1200 Sprüche enthaltend, ift be— 
achtenswert, aber an feine Lieder reicht fie nicht heran. Es find deren 111, der Mebr: 

% zahl nach Lob: und Feſtlieder und Heiligungslieder. Obenan fteht Gott ift gegenwärtig. 
einer läßt fich nicht ausfprechen, was Anbetung ift, das Lieb ift von faft übertrdifcher 

Schönheit. Ihm ganz nahe fommt O Majeftät wir fallen nieder, in dem die anbetende 
De zum Blid in das Reich der Vollendung fich fteigert. Won den Feſtliedern find das 

eihbnachtslied Jauchzet ihr Himmel, das Himmelfabrtslied Siegesfürjte Ehrenkönig, das 
3 Pfingftlied O Gott o Geift o Licht des Lebens die vorzüglichiten. Zwei der ſchönſten 

Abendlieder, die e8 giebt, find: Der Abend kommt die Sonne fich bededet und Nun ſich 
der Tag geendet (urfprünglid Schluß des Liedes Wann ſich die Sonn erhebet). Wie 
innerlich, — faſt ſcheu, darum mehr für Einzelandacht als für Gemeindegottesdienſt ge— 
eignet iſt Allgenugſam Weſen! Kräftig dagegen, andringend gebt das Bußlied einher: 

3 Gott rufet noch, und das Pilger-Heimweh und Heiligungslied Kommt Kinder laßt ung 
gehen, nad Gott ijt gegenwärtig das bedeutendite, ift in vielen feiner kurzen fchlagenden 
Säße in noch meiterem Kreife lebendig als jenes und zeigt, daß Fräftigemännliche Töne 
T. nicht fremd find. Sie finden fich nicht bier allein. Wie eine Fanfare Elingt das Lieb: 
Geht ihr Streiter immer weiter Zum PVerleugnen vom Genuß. Bon der Gemeinjchaft 

35 der Gläubigen fingt T. in dem durch den Adel des Ausdrucks, mie durch die Feinheit 
des Empfindens gleich ausgezeichneten Jeſu der du bift alleine. Nabe verwandt, aber 
noch zarter ift das Jeſuslied Liebfter Heiland nahe dich. Kein Yefuslied, fondern ein 
Dank an Gott für feine in Jeſus eröffnete Liebe ift Für dich fei ganz mein Herz und 
Leben. Von anderer Hand wurde die vierte bis fechite Strophe (vgl. Spitta MGK, VIII, 

10 ©. 129 ff.) an den Anfang geftellt; die achte gehörte urfprünglich nicht zu dem Liebe. In 
diefer dem Original gegenüber minderwertigen Form, beginnend mit Ich bete an die 
Macht der Liebe, ift das Lieb als geiftliches Volkslied weit verbreitet mit der in die 
reußifche Militärmufit als Abendgebet aufgenommenen Melodie von Bormianski. Die 
elodieen zu dem Sommerlied Süßer Schatten bunte Wieſen und dem Freiheitslied 

45 Geht ihr Streiter immer meiter find franzöſiſchen meltlichen Yiedern entlehnt. Er bat 
aber auch jelbit ſich muſikaliſch vwerfucht. In einem ungedrudten Brief an Evertjen 
1764 jchreibt er: „Anfangs diefer Moche obngefebr fiel, bei müßigen matten Augen: 
bliden, mein Sinn und Stimm auf eine mir nicht befannte Muficcadence. Ich 
fchrieb die Noten, jo gut ich's verfteh, und damit es nicht blos Schall wäre, auch 

so einige Morte dabei. Hier haft du mein Sinnenfpiel, laß Teſchemacher . . . die Noten 
in die Form der Kunft bringen, wann's der Mühe werth.“ War ihm bier die Melodie 
das Primäre, fo bat er andererſeits auch Dichtungen geſchaffen, wie Du darfit dein 
Kreuz nicht heimlich tragen und Die Blümlein Hein und groß, die ihrer Natur nach zuın 
Singen ungeeignet find. Auffallend groß ift der Neichtum der: Versmaße; es Jind 

55 nicht weniger als 69, darunter 11 von ihm erfundene Und wiederum iſt auffallend, 
daß er von den beivegten und erregten Maßen, die damals ald Kennzeihen moderner 
geiftliher Dichtung galten, abſieht. Mit Einer Ausnahme verivendet er nur jambijchen 
oder trochäifchen dan T.8 Lieder wurden zuerſt in pietiſtiſche und ſeparatiſtiſche 
Liederſammlungen aufgenommen, nur hie und da findet ſich im 18. Jahrhundert eins in 

so Kirchengeſangbucher verſprengt, aber ſeit 1829 öffnen ſich ibm dieſe in wachſender Zahl. 
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Folgende ficben ftehen in allen guten neuen Geſangbüchern: Gott ift gegenwärtig, Kommt 
Kinder, Brunn alles Heils, Jauchzet ihr Himmel, Siegesfürfte, Nun jich der Ta geendet, 
Ich bete an die Macht der Liebe. Außer ihnen find noch 15 recht verbreitet. St Recht 
bat das Geſangbuch für Rheinland und Weftfalen die meiften, nämlih 18. So gehört 
denn T. zu den Dichtern, die im Gefangbuh am ftärkften vertreten find. Und es tft 5 
auffallend, mie der abſeits von der Kirche ftehende durch feine Lieder fich der feiernden 
Gemeinde einfügt und in ihre andädhtige Feier einführt und wie der reformiert Erzogene 
der Bedeutung des Kirchenjahrs gerecht wird. Die Art ſeiner Frömmigkeit verleugnet er 
auch in ſeinen Liedern nicht, aber darum beruht ihre Aufnahme in den kirchlichen Ge— 
brauch noch nicht auf Verkennung der eigentümlichen Schattierung dieſer Frömmigkeit. 
Wir möchten in unſern Geſangbüchern die Perlen T.jher Dichtkunſt fo wenig miſſen, 
wie die Myſtik unter den Erfcheinungsformen der Frömmigkeit. Fehlt ihnen die bin: 
reißende Kraft eines Luther, die Voltstümlichkeit und Fülle eines P. Gerhardt, fo lajjen 
fie weder Tiefe des Inhalts noch edle, maßvolle Form vermiffen. Daß für den beutigen 
Gemeindegebraudh zwar bei einigen etwas zu kürzen, aber felten etwas zu ändern tft, das 
baben von früheren nur wenige, von ihren Zeitgenofjen feine mit ihnen gemein. Ver: 
glihen mit der großen Zahl, die feiner Lieder fich freut, werben es heute nicht viele fein, 
die nach diefer oder jener feiner Profafchriften greifen. Bei diefen ift merkwürdig, daß fie, 
trogdem fie fich nicht grade durch Gedankenreichtum auszeichnen, die Grundgebanten viel 
mebr bäufig wiederkehren, dennoch nicht leicht ermüden, fondern erfrifchend, ja erbauend 20 
auch bei wiederholtem Lejen wirken. Sie werden nicht nur aus der Feder und aus dem 
Kopf, fondern tiefer berftanımen ; perfönliches Leben ift in ihnen; es tft nicht der Schrift: 
fteller, der einem unbelannten Leſerkreis feine Anfichten mitteilt, fondern der Menſch, der 
zu ihm befannten Perſonen oder Kreifen fpricht auf Grund eigenen Erlebend. Und als 
ein ſolcher, als ein Mann der Innerlichkeit und der Stille hat er denen, die im Außeren 26 
nicht aufgeben und der Gefahr, über allem Haften und Hafchen nad Eindrüden fich jelbft 
zu verlieren, begegnen wollen, immer noch etwas zu jagen, ja zu bieten. Ed. Simons. 
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Tertiarier (Tertius ordo de poenitentia), Bußbrüder, Tertiarierinnen (Sorores 
tertii ordinis), beißen» die Glieder geiftlicher Genoſſenſchaften, die, ohne die Klofter: 
gelübde abzulegen, nad „der dritten Regel” gewiſſer Orden entweder in der Welt oder so 
in gefchlojienen Vereinigungen leben (fratres, sorores tertii ordinis saeculares, oder 
regulares in communi viventes). 

Das Inftitut wurde zuerft bei den Minoriten ausgebildet f. d. A. Franz Bd VI, 
©. 217,0, fand bald im Predigerorden Nachahmung f. d. A. Dominikus Bd IV, ©. 780,9; 
jpäter entitanden auch in anderen Orden, z.B. bei den Auguftinern, Seriten, Trappiften 35 
u.a. Tertiarier und Tertiarierinnen unter verfchiedenen Benennungen. 

(Neudeder 7) Zödler r. 

Tertullianns, DuintusSeptimius Florens, geft.um220. — Ausgaben: Ueber 
fie vgl. A.Horamig, SWA 71 (1872), &.662 ff. ; Rreufchen in Harnad, 2& I, 677. 687; Kroymann, 
SWA 143 (1900) „Krit. Vorarbeiten für den 3. und 4. Bd der neuen Tert.:Nusgabe* und 410 
Bd 3 der Wiener Ausgabe S. XXIIff. Die treffliche editio princeps von Beatus Rhenanus, 
Bafel, Froben 1521, beruht auf einer Hirſchauer und Reterlinger Handſchrift (ſ. u.); Die 
3. Ausgabe (die 2. erſchien 1528) 1539, auch eine Gorzer Handichrift verwertend, bildete die 
Grundlage aller weiteren, die jedoch die nicht als eigene gefennzeichneten Tertänderungen des 
Rhenanus als überlieferten Text behandeln. Auch die Ausgabe Martin Mesnarts, Paris 1545, 45 
zumeiit ald die des Gagnejus bezeichnet, welche eine Anzahl von Schriften T.s zuerit darbot, 
bat mitunter von dem handicriftlich Leberlieferten die eigene Konjeltur nicht deutlich unter: 
ſchieden. Nach ſtroymann ©. XXIII ift dies arundjäglid in der auf der Mesnarts beruhen: 
den des Sigismund Gelenius, Bajel 1550, geichehen. Die des Jakob Pamelius, Antwerpen 
1562 und öfter, um das Verftändnis T.3 bemüht, benußte ald neue Handſchriften die des 50 
Engländers Joh. Clemens und vatitanifche, die auf Florent. N und F zurüdgeben, aber 
änderte vielfach willfürlih: doch haben beionder® Lat. Latinius, aber auch 2. Carrio und 
Joh. Harrifius gute Konjefturen zu Ddiefer Ausgabe geliefert. Sie fehrt wieder in der des 
Franc. Junius, Franeder 1597, welche die wertvollen Lesarten des jept verlorenen cod. 
Fuldensie zum Apolog. und zu Adv. Iudaeos beigefügt hat, und deren Verbeſſerungen an 55 
Taft, Scharfſinn und Berjtändnis alle früheren überragen (Sroymann XXVIf.) Die Aus: 
gabe des Nic. Nigaltius, Par. 1634, bat zuerit den cod. Agobardinus durchgängig verwertet 
und den cod. Montepessulanus zu Grunde gelegt, freilich auch die Konjekturen des Rhenanus 
und die meift glüdlihen Emendationen des Fulvius Urfinus (von Job. von Woumer, Frank— 
int a. M. 1612, nad einem vatif. Koder mitgeteilt) als bandfchriftlicdhe Weberlieferung an: 60 



538 Tertullianns 

gejeben. Cine Maurinerausgabe, von Ye Nourry beabjichtigt, iſt T. nicht zu teil geworden 
Semlers Ausgabe, Halle 1769— 76, und die Mignes (Patr. lat. 1. 2) jind faſt nur Wieder: 
gaben des Rigaltiusterted. Oberthür (Opp. omnia pp. lat. 1. 2) giebt einen Nbdrud der 
Ausgabe Semlers. In Gersdorj, Bibl. pp. eccles. lat. selecta Bd 4—7 hat E. F. Leopold, 

5 Leipz. 1839—41, den Drud Ts beforgt. Franz Deblers Ausgabe, Leipz. 1851—53, 3 Bde 
(Bd 3 enthält Ältere Abhandlungen), orientiert ungleich reicher ale zuvor geichehen über die 
Lesarten der Handichrijten und die Verbeilerungsverjuche, aber läht eine kritische Unterjuchung 
und Wertung der Handicriften, eine jcharfe Unterſcheidung von Weberlieferung und Konjektur 
und zutreffendes Verſtändnis vermijien (vgl. Kroymann ©. XXVIIIff.). Die Wiener Ausgabe 

10 enthält im 1., von N. Reifferiheid und G. Wiſſowa 1890 ebdierten Bd die ausjchliehlid im 
cod. Agobardinus oder in jeßt verlorenen Handichriften überlieferten Schriften, im 3. von 
Kroymann 1906 herausgegebenen die im Montepessulanus und Paterniacensis (f. u.) erhaltenen; 
Bd 2 und 4 jtehen noch aus. Gmendationen zu Bd I enthalten W. von Harteld „Batrijtiiche 
Studien“, SWA 1889 und 1890 (120 und 121). Ebenjo Kroymann, Quaestiones Tertul- 

15 lianeae crit. 1898. 9. Gomperz, Tertullianea. Wien 1895. Ferner lieferten Beiträge zur 
Tertfritit neben Qagarde, Symmicta I, 99#. II, 2. Mitteilungen IV, 4. AGG 37 (1891, 
Apolog. e. 19); M. KRlußmann, Curarum Tertull. particulae 1I, Halle 1881, und III, Gotba 
1887 ; Excerpta Tertull. in Isidori Hisp. Etymologiis (Progr.), Hmb. 1892; J. van der lie, 
Studia eceles. Tert. I., Leiden 1891 (auch Mnemojyne, NF 20 [1892], 2737). — Zabhlreich 

20 jind die Sonderausgaben von Schriften T.s, bei. vom Apologetitum, nädjtdem von prae- 
seriptione. Jenes erſchien zuerſt zu Venedig 1483; bei. Anjehen gewann die Edition Haver— 
famps, Yeiden 1718; von neueren nenne ich die T. H. Bindleys, London 1889 (der auch 
De praeser, Ad martyres und Ad Scapulam neu herausgegeben bat, Drf. 1804) und 
J. Vizzinis, Nom 1901; Ad nationes wurde zuerft von N. Gothofred, Aureliopoli 1625, 

25 herausgegeben. De spectaculis gab €. Klußmann, Leipz. 1876, qut heraus; dazu Adnotat. 
eriticae, Rudolſt. 1876. De pallio edierte Cl. Salmafius, Bar. 1622 und Yeiden 1656. Im 
Hurters Patr. opuse. sel., in G. Krügers Sammlung von Quellenichriften und in Naufchens 
Florilegium patrist. fanden Schriften T.3 Aufnahme. — Eine jorgfältige Weberjegung von 
T.s fümtliben Schriften hat H. Kellner, Cöln 1882, geliefert, von ausgew. Schriften in der 

30 Bibl. der Kircdhenväter, Kempten 18705. Das Npologetifum haben überjept (nad) Barden: 
hewer [j. u.) II, 355) ins Dänifhe E. I. Arnejen, Ehrijt. 1880, ins Engliſche W. Reeve?, 
London 1894, u. T. H. Bindley, Lond. 1890, ind Italienische F. Cricca, Bologna 1886. — 
Abhandlungen: Neltere Schriften von Bamelius, Allix, de Nourry, Mosheim, Centner, Nöfielt, 
Semler, Kaye bei Dehler Bd3; A. Neander, Antignojtifus, Geiſt dessT., Berl. 1825 u. 1849; 

35 C. Heſſelberg, T.s Lehre aus ſ. Schriften entwidelt. I. Yeben und Schriften, Dorpat 1848; G. Uhlhorn, 
Fundamenta chronologiae Tertullianeae, Gött. 1851; 9. Grotemeyer, Ueber T,s Leben u. 
Schriften (PBrogr.), Kempen 1863—65; Fr. Böhringer, D. Kirche Chriſti u. ihre Zeugen IIT®, 
Stuttg. 1864; E. Freppel, Tertullien?, Bar. 1872; R. A. Lipfius, IdTh 1868, ©. 7O1F-; 
Rönſch, D. NT T.s, 1871; 8. Leimbach, Beitr. z. Abendmahlsiehre T.s, 1574; H. Ntellner, 

0 ThOS 52 (1870), 547 ff. 53 (1871), 585 ff. Katbolit 1879, II, 561. Im fath. Kirchen: 
leriton? (mit G. Eifer) 11, 138ff.; ©. Gaucanas, T. et le montanisme, Senf 1876; N. Ebert, 
Allg. Geſch. d. Litt. im Abendland I*, Leipz. 1889; N. Haud, T.s Leben u. Schriften, Erl. 
18775, N. Bonwetſch, D. Schriften T.s nad) d. Zeit ihrer Abfafiung unterfuht. Bonn 1878; 
Geſch. d. Montanismus, Erl. 1881, val. auch Bd 13, 417 ff.; A. Harnad, Yur Chronol. der 

5 Schriften T.s, ZRG 2, 572ff.; Geſch. d. altchriitl. Litt. II, 2, 256 ff.; Eneyclop. Britannica, 
Bd 23; SBA 1895, 545 ff., TUS, 4, Leipz. 1592 (dazu L. Mendelsjohn im Pbilol. 52 [1893], 
556); TU 20.3, Militia Christi, Tüb. 1905; E. Waditein, Ueber den Einfluh des Stoicismus 
auf die älteſte chrijtl. Yehrbildung, TuS: 1880, 587; ©. N. Hauſchild, Die rationale 
Pſychologie u. Ertenntnistbeorie T.s, Leipz. 1880; ©. Ludwig, T.s Ethik, Leipz. 1885; 

50 L. Yehanneur, Le trait@ de T. c. les Valentiniens, Caen 1886; 3. M. Fuller in DehrB IV 
(1887), 818; 3. Neville, Du sens du mot Sacramentum dans T., Paris 1889; E. Nöldechen, 
Die Abjajjungszeit der Schriften T.s, TU 5, 2 (1885). Tertullian, Gotha 1890: dazu zahl: 
reihe Abhandlungen in Hß 1885, ZIWL 188587, ZmTh 1885—89.1894, Jvr Th 1886.88, 
ThSiK 1886. 88, Hiſt. Tafchenb. 1588, ZRH 18595. 1804 f. NIDTH 1894, Bhilol. Suppl.: 

55 Bd 6, 2 (1894), TU 12, 2 (1894); Th. Zahn, Geſch. d. NITI. Kan. I, 51ff. 105 ff, 585 fi. 
II, 449 ff., Leipz. 1889. 1892; W. Haller, D. Herrngebet bei T., ZprTh 1890, ©. 327 f.; 
P. Corjien, D. Altercatio Simonis Iudaei et Theoph. Christ. auf ihre Quellen geprüit, 
Berl. 1890; ©. Rauch, D. Einfluß der ſtoiſchen Philofophie auf d. Lehrbildung T.s, Halle 
1890 (Diii.); E. Preufhen, Ts Schriften De paenit. u. De pudie. mit Nüdjicht auf die 

0 Buhdisziplin unterfucht, Diſſ. 1890; J. Schmidt, Rhein. Muſ. 1891, ©. 77 ff.; H. ©. Voigt, 
Eine verichollene Urkunde des antimontaniit. Kampfes, Leipz. 1591; &. Boiſſier. La fin du 
paganisme I, Bar. 1891, &. 2595f.; ®. Courdaveaux, Tert., Rev. de l’hist. des religions 
1801, &. 1fi.: F. Cabrol, T. selon M. Courdaveaux ar. u. yon 1801; 8. 9. Wirth, Der 
„Verdienſt“-Begriff bei T., Leipz. 1892; E. Rolffs, Das Andulgenzedilt des röm. Biſchoſs 

65 Kalliit, TU 11,3. 1803; Urkunden aus dem antimont. Kampf des NAbendlandes, ZU 12, 4.1895; 
G. Eiier, Die Seelenlehre Tes, Paderb. 1893; D. Bußſchr. T.s De paen. u. De pud. u. d. 
Indulgenzed.d. P. Kall. Bonner Brogr. 1905; M. Schanz, Rhein. Muf. 1805, ©. 11 jj.; Gejch.d. röm. 
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Litteratutr Bd IIT’, 1905; F. Schultzen, Die Benutzung der Schriften T.s De monog. u. De 
ieiun. bei Hieron. Adv. Jovinianum, NIdTh 1894, ©. 485ff.; Herm. Echulg, D. jittl. Be: 
ariff des Verdienftes, Th: 1894, ©. 24ff.; K. Werber, T.s Schr. De spectaculis in ihrem 
Verhältnis zu Varros Rer. divin. libri, Teſchen 1896; L. Asberger, Gejch. d. chriſtl. Eschato— 
logie der vornic. Zeit, Freib. 1896; M. Winfler, Der Traditionsbegriff des Chriitentums 6 
bis T., Münden 1897, ©. 107; K. Hol, T. als Schriftiteller, PJ 1897, ©. 262ff.; 
P. Wolf, D. Stellung der Chriſten zu den Schaufpielen nach T.s Schr. De spect. (Diji.), 
Wien 1897; 3. M. Einjiedler, De T. adv. Iud. libro (Diii.), Augsb. 1897; E. M. Gaucher, 
L’Apolog. de T. Les arguments de T. contre le pagan., Auteuil 1898; %. Chanvillard, Le 
De cor. mil. de T. et la pensée de l’Eglise, L’Universit& cathol. 1899, S. 225.: 9. Kunze, 
Blaubensregel, bl. Schrift und QTaufbetenntnis, Leipz. 1899, S. 169ff.: I. Stier, Die Gottes— 
und Yogoslehre T.s, Gött. 1899; F. Kattenbuſch, Das apvjtol. Symbolum II, Leipz. 1900, 
S. 53f.; E.v. d. Golß, Das Gebet in d. ältejten Chriſtenheit, Leipz. 1901, ©. 279ff.; 
G. Schelowify, Der Apologet T. in j. Verhältnis zu der ariedh.:röm. PVhilof., Leipz. 1901; 
P. Monceaus, Histoire litt@raire de l’Afrique chrötienne I, ar. 1901; Chronologie des 
oeuvres de T., Rev. de philol. 1898, S. 77 ff.; Ch. Guignebert. T., Bar. 1901; E. Heingel, 
Hermogenes, d. SHauptvertreter des philof. Dual. in d. alten Kirche, Berl. 1902; K. 3. Neu: 
mann, Hippol. v. Rom in j. Stellung zu Staat u. Welt I, Leipz. 1902; N. Bigelmair, Die 
Beteiligung der Ehriften am öffentl. Beben in vorfonjtant. Zeit, Mind. 1902; W. Macholz, 
Spuren binitarifher Dentweije im Abendland jeit T. (Difi.), Halle 1902; 9. Hoppe, Syntax 0 
u. Stil des T., Yeipz. 1903; D. Bardenhewer, Seid. der altkirchlichen Litteratur II, Freib. 
1903, ©. 332 ff.; Dom 9. Yeclerca, L’Afrique chretienne I, Par. 1904; E. Bratke, SWA 
Bd 148 (1904); W. Vollert, T.s dogmat. und ethiſche Grundanſchauung, Beitr. 3. Förd. 
chriſtl. Theol, Gütersloh 1905 (unbedeutend); de Jong, Dienstweigering bij de onde Chri- 
stenen, Yond. 1905; Adh. d'Ales, Thöologie de T., Bar. 1905 (gut); B. de Labriolle, T. 25 
jurisconsulte, Nouv. Rev. hist. de droit frang. et etranger 30, 1. 1906; Rev. d’hist. et 
de litt. rel 1906: T. De paen. De pud. Bar. 1906; . roll, Rbein. Muj. 60, 307 ff.; 
S. Schloßmann, T. im Licht der Aurisprudenz, ZRG 27 (1906), 251ff.; Persona u. //oo- 
owzor im Neht und im chriſtl. Dogma, Kiel u. Leipzig 1906; N. Enaelbredit in Wiener 
Studien 1906, I. T. apolog. ed. Raufhen, Bonn 1906; A. Audollent, Rev. philol. litt. 30 so 
(1906), 2; Bonfiglioli, Teologia de T. nei suoi rapp. con la philos. stor., Riv. Sei. Teol. 1. 
Die DE. von Harnad, Loofs, Seeberg. 

I. Leben und Schriften. Von T. wiſſen mir faft nur durd feine Schriften. 
Eufebius, AG II, 2 fagt von ihm rols Pouaiov vöuovs Nroßwrws Aveo, 1a Te 
dlka Erdofos ai av udkora dri Poouns kauno@v (von Rufin tiedergegeben: 35 
inter nostros seriptores admodum clarus), aber es läßt fich nicht feititellen, ob dies 
auf Grund bejtimmter Runde gefchiebt. Es icheint, daß Hieronymus eine ſolche bejaß. 
Er berichtet über T. Catal. 53 (vgl. auch die Chronif ad a. 2224): Tert. presbyter.... 
provinciae Africae, ceivitatis Carthaginiensis, patre centurione proconsularis ... 
Hic usque ad mediam aetatem presbyter fuit ecclesiae Africanae, invidia 40 
postea et contumeliis elerieorum Romanae ecclesiae (nah Harnads Vermutung 
v6 II, 2,278 aus De ecstasi geflofjen) ad Montani dogma delapsus in multis 
libris novae prophetiae meminit...., fertur vixisse usque ad decrepitam aetatem 
et multa quae non extant opuscula edidisse. Aber woher er feine Kenntnis im 
einzelnen jchöpft, wiſſen wir nicht. Ein Tertullian bat gleichzeitig nach den Digejten 45 
Quaestionum libri VIII und ein Bud) De eastrensi peculio geſchrieben. Das ftimmt mit 
der Angabe des Eufebius und mit der des Hieronymus über den Vater T.s, die aus T.s 
Bemerfung Apol. 9 teste militia patriae nostrae, quae idipsum munus (das Ge— 
richt über die Priefter Saturns) illi proconsuli funeta est eine gewiſſe Betätigung 
empfängt. Manche find daher geneigt den Chriſten T. mit dem der Digeften zu identi— 50 
Ag (fo Harnad, SBA 1895, 550. VOII, 2,293, während Monceaur ©. 180f. fie 
ald Verwandte beurteilt, Schlogmann fie ſehr beftimmt unterſcheidet). Nah Auguftin 
De haer. 86 bat ſich T. zulegt auch von den Montaniften getrennt; die Nefte der Ter: 
tullianiften, die in Karthago eine eigene Bafılifa batten, wurden durch Auguftin der 
Kirche wieder geeint. — Die Schriften T.s zeigen Karthago als feine Heimat und ss 
Wirkungsftätte. Vorübergehend hat er auch in Nom geteilt, De eultu fem. I, 7. Von 
Haus aus war er Heide, ergößte fih an beidnifcher Luſt — den Schauftellungen des 
Theaters, den Gladiatorenfampfen — und an beidnifcher Sünde: Apol. 18 haee (die Ber: 
fündigung der Schrift) et nos risimus aliquando; De resurr. 59 ego me scio 
neque alia carne adulteria commisisse, neque nunc alia carne ad continentiam « 
eniti; vgl. auch De paen. 12 peccator... omnium notarum cum sim. Seine 
Schriften befunden feine umfafjende Bildung (ſhon Hieronymus ep. 70, 5 quid T. 
eruditius, quid acutius? apologeticus eius et contra gentis libri cunctam sae- 

— 0 

— 5 
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euli obtinent diseiplinam): jeine pbilofophifche und rhetorifche Schulung, fein Orientiert— 
fein auch in der medizinischen Willenichaft (das von ihm aus Soranus Entlehnte bat 
H. Diels, Doxographi graeei, Berlin 1879, 203 feftzuftellen gefucht), vor allem den 
ausgezeichneten Juriften, mag er nun als Anwalt des Chriftentums und der Kirche reden 

5 oder als Gegner ber Rathofiker: auch die ganze Art feiner Beweisführung, die den Gegner 
Schritt für Schritt zurüddrängt, aber oft mehr überrafcht und blendet als überzeugt, iſt 
die des Forums (vgl. auch de Labriolle), Was ihn dem Chriftentum getvonnen (ettva 
185—195), bat er nirgends gejagt; doch wohl das Verlangen nad gewiſſer Wahrheit 
und zwar einer ſolchen, welche dem Gericht entnimmt (De test. an. 2 nos... qui ad 

ıo istam diseiplinam metu praedicati iudieii transvolamus) und die Kraft verleiht 
zur Überwindung der Sünde und der Welt; denn dem Kampf gegen meltlihes Weſen 
ft fortan fein Leben geweiht. Diefer Gegenfag bat ihn auch dem Montanismus zu: 
geführt. Die Anerkennung des Parafleten hatte hernach den Bruch mit der Kirche, 
jchließlih den erbitterten Kampf gegen fie zur Folge. — Troß dieſes Bruches find die 

15 Schriften T.s in reihem Umfang erhalten geblieben. Die Bedeutung ihres Inhalts und 
die Dienfte, die fie ald die zunächſt einzigen chriftlichen in lateinischer Sprache der Kirche 
geleitet, haben ihnen die Fortdauer geſichert. Wird T. in der chriftlichen Litteratur des 
3. Jahrhunderts nirgends genannt (erft Yaltanz, Instit. V, 1,23 bat ihn erwähnt), jo 
fteht fie doch, foweit fie lateinisch ift, völlig unter feinem Einfluß, und feinem Apologetifum 

20 ift die feltene Ehre zu teil geworden, ins Griechiſche —— zu werden (nah Harnack, 
TU 8. IV, 1892 durch Julius Afrikanus). Hilarius und Ambrofiafter haben zwar T. 
ald Häretifer bezeichnet, aber der eifrig ortbodore Hieronymus ihn in größtem Mahftab 
ausgefchrieben und nur einmal (Adv. Helvid. 17) ſich feiner unbequemen Autorität durch 
den Hinweis auf feine jchismatische Stellung entledigt (vgl. Harnad, SBA 1895, 551f. 

3 554ff. 568 ff. und Schulen a. a. O.); erft Auguftin haer. 86 bat ihn dem Keterfatalog 
eingereibt, Vincentius Commonit. 18 ihn neben Origenes ald Warnungserempel benutzt. 
Auch jest noch hat das Bud; Prädeftinatus den T. gerühmt, noch Iſidor ihn umfafjend 
ausgejchrieben (Harnad 1. ec. 560). Im Cod. Agobardinus, jest Par. lat. 1622, 
saec. 9, ftanden 21 Schriften, von denen fünf jest verloren find: De spe fidelium, 

% De paradiso, de carne et anima, De animae summissione, De superstitione 
saeeuli; es fehlten u.a. alle von Hieronymus als gegen die Kirche gerichtet bezeichneten. 
Dagegen haben dieje, die Bücher De ecstasi ausgenommen, Aufnahme gefunden in das, 
dem gleichen Archetypus wie der Agob. entitammende, corpus Tertullianeum zu 
Gluni, in das die einzelnen Schriften T.s gefammelt (ihr verfchiedener Zuftand zeigt dies 

3 an) wurden (Krovmann, SWA 143 [1901], 34f.). Aus diefer Sammlung find der 
Montepessulanus 54 und Paterniacensis 439 (jest in Schlettitabt) gefloffen, jener 
wohl zu Anfang, diefer am Ende des 11. Jahrhunderts. Auf fie geht aber auch zurüd 
die jetzt verlorene Hirfchauer Handichrift, die Rhenanus dort, wo ber Paterniacensis 
verjagte, feiner Ausgabe zu Grunde legte; etwaige Abweichungen des Rhenanus von 

4 feiner Vorlage läßt Florent. VI, 10, a. 1426 (F), ein Enfel der Hirſchauer Handichrift, 
dem die meijten italienischen Handichriften entjtammen, erfennen; Urentel, für den Tert 
daber wertlos, find die Wiener und Leidener Handſchrift (Kroymann, Praef. S. XIV). 
—* ſeine 3. Ausgabe hat Rhenanus noch einen jetzt ebenfalls verlorenen Gorziensis 
enutzt. Dieſer ſtammte ebenſo wie Florent. VI, 9 (N) aus dem Montepess. und muß 

#5 ihn, wo dieſer verloren, mit dem Paterniae. erjegen (Kroymann, Praef. XXI). Ungleich 
zahlreicher find die Handichriften des Apologetitum, vgl. Preuſchen ©. 676f. Unter ihnen 
vertreten die durch den Humaniften Modius (geft. 1597) erhaltenen Yesarten des cod. 
Fuldensis, tie jchon Haverfamp urteilte und Gallewaert durch eine Vergleihung mit 
der griechifchen Überjegung, Rufin, der Altercatio Heracliani und Iſidor gezeigt bat, 

so den reinften Tert. Dann iſt auch der im Fuld. allein vorhandene Abſchnitt aus c. 19, 
den Yagarde, AGG 1891, 73ff., als ein Stüd einer alten Apologie zu erweiſen juchte, 
tertullianifh (Harnad, YO II, 2, 266; weſentlich mit Yagarbe Bardenh. II, 355). 

Die fchriftitellerische Thätigkeit T.s galt der Apologie der Kirche gegen Heiden und 
Juden, ihrer Erbauung durch praftifch-asketifche Traktate, der Polemik gegen die Härefie 

ss und dem Kampf für die Disziplin des Parafleten. Für ihre vielerörterte Chronologie 
darf ich trog Nöldechens fpäterer Schrift noch mit einigen Modifikationen auf meine 
Unterjuhung aus dem Jahre 1878 verweilen. Nur find die fchroff montaniftifchen 
Schriften ertt in ber legten Zeit T.S anzufegen, wie jchon Heflelberg, Haud und Harnad 
(386 II, 581 ff.) richtig urteilten, dem entſprechend auch De corona und Verwandtes 

eo ſpäter. Die apologetifhen Schriften gehören, außer der nah ce. 4 unter Karakalla 
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fallenden Ad Scapulam, der früheren Zeit an, ebenfo eine Anzahl praftifcher Schriften, 
dagegen die antignoftiichen, unter denen die 3. Ausgabe des 1. Buchs adv. Marc. 207 
erfolgte, überwiegend der montaniftifhen Periode; unter den montaniſtiſchen find die 
milderen ben fchroffer antifirchlihen vorangegangen. — Für das Apologetitum babe ich 
©. 13 ff. den Ausgang des Jahres 197 als Abfafjungszeit nachgewiejen durch die Bezug: 5 
nahme ce. 35 auf Vorgänge jenes Herbites als gleichzeitige. Harnad, ZRG II, 573 ff. bat zwar 
meine Beweisführung beanjtandet, ift aber auf anderem Weg zu der gleihen Datierung 
gelangt. Die gleichzeitige Schrift ad martyres fällt wohl in den Sommer 197 (©. 17 ff., 
Harnad, 2G 1I, 2, 258f.). Von den ebenfalld gleichzeitigen Büchern Ad nationes tft 
auch das zweite vor dem Apol. gejchrieben, wie die Erjegung des Pompejus Ad nat. II, 16 10 
durch Lulullus Apol. 11 zeigt (v. Hartel, SWA 1890, 15ff.). In der viel umjtrittenen 
frage nah dem Verhältnis von Apolog. und Ad nat. zum Octavius des Minucius 
Felix. verfechten Harnad (XG II, 2, 324ff.), Mafjebeau, Monceaur (L’Afr. Chret. I, 
466), Kroll u. a. die Priorität des Letzteren. Da troß der ungleich engeren Ver: 
wandtſchaft des Apol. mit Octavius doch auch öfter® die Beziehungen von Ad. nat. 15 
um Octavius nähere find, Minucius aber ſchwerlich beide Schriften abwechſelnd benußt 
ben dürfte, bin ich für die Abhängigkeit T.s eingetreten (S. 21ff.); v. Hartel hat 

diefen Nachweis noch eingehender gegeben (a. a. D. ©. 18ff.), nimmt aber mit Wilhelm, 
De Minuceii Fel. Octavio et Tertulliani Apologetico (1887) ein von mir ald Mög: 
lichkeit ©. 22f. bervorgehobenes Zurüdgehen von T. und Minucius auf eine gemeinjame a0 
Duelle an. Die Sprade des Minucius mweift ihn noch nicht in eine fpätere Zeit; aber viel- 
leicht ift er doch von T. abhängig. — De testimonio animae blidt ec. 5 auf Apol. 19 
zurüd, ift überhaupt nur eine Ausführung von Apol. 17, daher wohl bald hernach ge: 
jchrieben. — Auch Adv. Iudaeos wird diejer Zeit angehören. Die Echtheit von ce. 1—8 
it — außer von Haud, KO Deutihl.” I, 89 — allgemein anerkannt. Grotemeyer II, 25 
18 ff. und Nöldechen, TU 12, 2 haben auch die von ce. Iff. vertreten; aber ſchon Neander? 
463 ff. bat die Unechtheit ertwiefen, vgl. Haud, Tert. 89ff., m. Ehronol. T.s ©. 41, 
Corſſen und Einfiedler. Meine Beobachtung, da in ec. 10 und 13 echte Beitandteile 
erhalten ſeien, haben Corſſens und Einfiedlers Unterfuhungen beftätigt. Harnad, 26 II, 
2, 291. fiebt in Adv. Iud. 9ff. Adv. Marc. von T. felbjt, aber in der erjten Aus: 30 
gabe verwertet, da die Anſtöße nur die logiſche Formgebung und Verknüpfung be: 
träfen (dagegen Schanz). Das Verhältnis der Altercatio zu Adv. Iud.9ff. wäre noch 
eingebender zu unterjuchen. — Daß die apolog. Schriften T.s verhaßt feien, ehe er Pres— 
buter wurde (Monceaur 200 ff.), iſt jedenfalls nicht zu beiveifen, Harnad ©. 264. — 
In Bezug auf die praktiſch-asletiſchen der vormontanijtifchen Periode habe ih ©. 28 da= 5 
rauf bingewiefen, daß fie „bei allgemeiner Bedeutung doch fpeziell den Katechumenen 
gelten” (ausbrüdlich ausgeiprodhen in De bapt., De paen., De spect., De idol.); auf 
eine amtliche Stellung T.S mit befonderem Verhältnis zu den Katechumenen fei daraus 
zu fchließen. Er muß dann irgendivie zum Klerus gehört haben, und De exh. cast. 7 
et laici sacerdotes sumus fann nicht dagegen eniſcheiden. Über das zeitliche Ver: 40 
bältnis der Schriften De spectaculis, De cultu feminarum I. II, De idololatria, 
Ad uxorem I. II zu De baptismo, De paenitentia, De oratione, De patientia 
und ihrer aller zu den apologetifhen läßt fich nichts Sicheres jagen. Der Schrift De 
baptismo iſt eine ſolche De baptismo haereticorum (De bapt. 15) in griechifcher Sprache. 
borangegangen. Auf De spectaculis wird De cultu fem. I, 8 und De idolol. 13 zurüd- 45 
in in De cor. 6 aud auf eine Schrift über die Schaufpiele in griechifcher Sprache. 
aß in De ceultu fem. I. II. der Berichleierungsfrage noch nicht gedacht ift, macht ge: 

neigt jie vor De oratione 22 anzujegen. Auch muß De cultu fem. I vor De idolol. 
gejchrieben fein, da dies Werk jonjt c. 8 ebenjo wie De speet. genannt wäre (Haud 
©. 30, Bonw. ©. 36); aber offenbar war De idolol. bereit3 beabfichtigt (De cult. wo 
fem. I, 8 ipsa enim idololatria ex rebus Dei constat). Hieraus folgt bei der 
inneren Zufammengebörigfeit von De cultu fem. mit De bapt., De paen., De orat., 
daß alle diefe Schriften in den gleidhen Zeitraum fallen (Harnad, LG. II, 2, 270), und 
war wohl von 198—202 oder 203, vielleicht jedoch teilweiſe vor die apologetifchen. 
Vormontaniftifh find auch De patientia und ad uxorem I. II; die letztere Schrift 5 
zeigt T. für den Montanismus vorbereitet. Auch die vormontaniftiiche Abfaſſung von De 
praescriptione iſt deutlihb. Die Abfafjungszeit der antignoftiihen Schriften T.s feit: 
zuftellen, bleibt troß des bejtimmten Datums Adv. Mare. I, 15 (a. 207) ſchwierig, da 
eine mehrfache Ausgabe diejer Schrift erfolgt iſt. Die erfte Ausgabe des Antimarcion 
dürfte noch vormontaniftiichen Urfprungs fein (Bonmw. 85). Wobl auf diefe Ausgabe 0 
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blidt Adv. Hermog. 10 zurüd; Harnack (KG II, 2, 282) fest fie mit Nöldechen, Mon: 
ceaur und Heingel in enge Beziehung zu De praeser. Die die Polemik gegen Hermo— 
genes fortjegende, jebt verlorene Schrift De censu animae berührt ſich mit Adv. 
Mare. II, 5. 8ff. und bei. mit De anima, in der e8 citiert wird ec. 1.3.22. 24 (vgl. 

5 Bontw. 49). Ebenſo geſchieht dies binfichtlih Adv. Herm. in der Schrift Adv. Valen- 
tinianos e. 16. Dieje ift bereits montaniftiih (ce. 5 Proculus noster). Sie jollte 
eine eingehende Bejtreitung Valentins einleiten (c. 3. 6). Daß eine ſolche ftattgefunden, 
jcheint mir aus De resurr. carn. 50 (et ipsi Valentiniani hie errare didicerunt) 
mit Deutlichleit bervorzugehben. Adv. Apelleiacos war vor De carne Christi (vgl. 

10 €. 8) gejchrieben, dies vor De resurreetione (vgl. De carne 1, De resurr. 2). De 
resurr. jegt aber auch (ec. 2. 17. 42. 45) De anima voraus. Dieſe Schrift (ec. 1.3. 
22.24) erwähnt De censu animae (über diefe vgl. auch Harnad, SBA 1895 I, 567). 
Die Beziehung De an. 21 auf Adv. Mare. (vgl. Adv. Mare. II, 6ff.) fann zwar der 
eriten Ausgabe gelten, aber wie in Adv. Mare. I, 29. III, 24 (vgl. Harnad, 26 II, 

15 2, 281; anders Rolffs, TU 12, 4, 81f.), fo ift in De anima 9 der Bruch mit der 
Kirche vollzogen (vgl. Bonmw. 48f.). Sie müſſen ungefähr der gleichen Zeit angehören, 
De an. etiva 208 oder 209 (ebd. 48. 50). Tritt in ihr (e. 1.2) T. als chriſtlicher 
Philoſoph unter die heidnifchen, jo hat er auch gerade damals den Philoſophenmantel an 
gelegt und ibn in De pallio (nad) e. 2 geſchrieben 208—211 unter den drei Kaifern 

30 Severus, Antonin, Geta) witzig verteidigt (ebd. 50. Harnad ©. 285). De an. 20 be: 
abjichtigt T. De fato zu jchreiben (suo iam vovimus titulo); Fulgentius Planciades 
©. 116 ed. Helm gedenkt diefer Schrift. Es ift nicht wahrjcheinlich, daß ſchon zur erften 
Ausgabe des Antimarcion B. IV und V gehört, aber in der 3. wird Bud; IV bald auf 
9. III gefolgt fein (Harnad ©. 283); IV, 22 werden zuerjt die Katholiken Pſychiker 

5 geiholten. Erſt nad) De resurr. carn. ift Adv. Marc. V, 10 geſchrieben; das letzte 
in der Neihe polemifcher Schriften, deren Verhältnis zueinander fih bejtimmen läßt. 
Sceorpiace wird der Verfolgung unter Scapula zuzuweiſen fein (m. Chron. 52, U. 4, 
Monc. 425, Harn. 284), da es auf die antignoftifche Polemik T.s ſchon zurüdichaut 
(4 de Deo alibi dimicantes et de reliquo corpore haereticae ceuiusque doctrinae). 

30 Hierhin weiſt auch die Methode der Argumentation. Adv. Praxean gedenkt des Bruchs 
mit der Kirche als eines ſchon längere Zeit zurüdliegenden (ec. 1 nos... postea ag- 
nitio paracleti atque defensio disiunxit a psychicis). An die Zeit Kallifts, viel— 
leicht jedoch nody an die Zephyrins ift zu denken (vgl. Harnad 286). — T.s Anerfennung 
des Parakleten war mit einer Verteidigung desjelben verbunden (Adv. Pr. 1). Anderer: 

35 jeits zeigt das Verhältnis von De exhort. cast. zu De monog., daß die Schriften mit 
beftiger antilirchlicher Polemik nicht der erften miontaniftiihen Zeit T.S angehören. In 
der griechiich gejchriebenen Schrift De ecstasi, deren letztes (7.) Buch gegen Apollonius 
erichtet war, mag vornehmlich die Verteidigung der neuen Prophetie ihren Ausdrud ge: 
en baben (Rolffs TU 12, 4, 73f.; Harnad 276). Sicher gehört der Zeit vor dem 

40 Bruch mit der Kirche die Schrift De virginibus velandis (der nad e. I eine gleidy- 
namige griechiiche Schrift vorausgegangen war) an, da fie gottesdienftliche Gemeinſchaft 
noch vorausjegt e. 3; eine Phaſe in dem Kampf, der die Trennung berbeiführte, wird 
durch den Verfchleierungsftreit bezeichnet (mit Unrecht beurteilt Nöldechen dieſen Streit 
als einen innermontanijtiichen TU 5, 2, 125ff.). Ganz die gleichen Verbältnifje (eine 

45 montaniftiiche Partei innerhalb der katholifchen Gemeinde) treten zu Tage in der Passio 
Perpetuae; die ſchon von Nuinart und Zahn aufgeftellte Hypotheſe, dag T. ihr Verfaſſer 
fei, habe ih (Schr. Ts ©. 82ff.) zu begründen geſucht; eine eingehende Beweis: 
führung hat Robinſon gegeben Texts a. St. I, 2. Das Martyrium gebört wohl in das 
Jahr 203 (vgl. Mone. 72). Der Zeit 202—208 mag man aud) die, vielleicht jedoch vor: 

so montaniftiichen, Schriften De paradiso (Adv. Mre. V, 12. De an. 55) und De spe 
fidellum (Adv. Mre. III, 24) zuweiſen. — Neben De exhort. cast. zeigen auch De 
corona und De fuga eine noch minder ſchroffe Gegnerſchaft gegen die Kirche. Anderer: 
jeit3 jet De cor. die frühere der beiden Abhandlungen (De cor. 1), eine längere 
riedengzeit voraus (ebd.). Dann kann es fidh bei der liberalitas imperatorum De 

65 cor. I nur um die der Sabre 208 oder 211 handeln, auf die legtere paßt die lange 
Friedenszeit noch befjer (Harnad 280). Der Bruch mit der Kirche ift jchon erfolgt (De 
cor. | novi et pastores eorum in pace leones in proelio cervos. De fuga 1 
penes vos, qui... paracletum non reeipiendo). Ganz anders (Bon. 57 ff.) tritt 
T. in De monogamia, De ieiunio und De pudieitia (died die legte unter ihnen De 

eo pud. 1) der Kirche entgegen. Selbſt ein Märtyrer der Kirche wird in De iei. 1? 
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nicht mehr als foldher anerkannt (doch vgl. hierzu m. Gefch. d. Mont. 43, A. 2). Die 
Katholiker find jest einfach Pſychiker. De mon. und De iei. wenden fich gegen anti- 
montaniftifche Schriften (vgl. Bonw. 65f. und Nolffs, TU 12, 4, der fie ©. 42ff. 99 ff. 
für ſolche Kallifts und Hippolyts hält). Auf die antignoftiiche Polemik blidt De mon. I 
zurüd. Iſt De pud. minder gehäffig ald De iei., jo fteht doch T. der Kirche bier noch 5 
ferner. Auf ein Edikt Kallifts (vgl. Nolffs, TU 11, 3) ſcheint auch mir T. in De 
pudieitia Bezug zu nehmen, und zwar auf das gleiche, das Hippolyt, Philos. IX, 12 
befämpft (gegen Haud in Bd III, 641, 1ff.). Über die von Hieronymus ep. 22, 22 
und Adv. Iovin. I, 13 erwähnte Schrift des jungen T. de angustiis nuptiarum an 
einen pbilof. Freund und der De Aaron vestibus (Sieron. ep. 64,23 ad Fabiolam) 10 
wiſſen wir nichts, ebenfo nichts von dem Inder des cod. Agobard. genannten De 
earne et anima, De animae submissione und De superstitione saeculi. 

Unter den apologetifchen Werken T.s ſteht das Apologeticum durch feine glänzende 
rechtliche Verteidigung der Kirche obenan; es iſt daher auch ins Griechifche überſetzt 
worden. An die Statthalter ift es gerichtet (ce. 1 Romani imperii antistites... in 15 
ipso fere vertice praesidentibus ad iudicandum). Auf dem jtummen Wege der Schrift 
wenigitens möge die Wahrheit, ein Fremdling aus dem Himmel, Gehör finden angefichts 
der verlehrten Rechtspraxis gegenüber den Ghriften (1—3). Verbieten die Geſetze das 
Ghriftjein, — nun, nur fittlih berechtigte Gefege dürfen gelten (4—6). T. verteidigt die 
Chriſten gegen den Vorwurf gebeimer Verbrechen (e. 7—9), dann gegen den offenbarer, 20 
nämlich der Verachtung der Götter, der Majeftätöbeleidigung, der Feindſchaft gegen den 
Staat und der Schädlichleit für das Gemeinweſen. Eure Götter (e. 10ff.), von euch 
jelbft verachtet, veriverfen wir, weil jie nicht find. Dagegen verebren wir durch Chriftum 
den Einen Gott, den Schöpfer des Alle, erwieſen in feinen Werfen wie in dem Zeugnis 
der Seele und duch die Erfüllung der Weisfagungen. Majejtätsverbrecher find mir nicht 25 
(e. 28ff.), die wir Gott anrufen für das Heil des Kaiſers. Auch nicht Staatöfeinde 
(e. 35 ff.), da ſchon dadurch, daß twir euch verließen, euer Land verödete. Geeint find mir 
nur durch Glaube, Zucht und Hoffnung. Auch dem Gemeinmweien unnüß find wir nicht 
(e. 42f.), weil euch glei in Bedürfniffen und Arbeit, nur nicht im Frevel. Denn die 
Chriften find die wahren Lehrer der Tugend, eben deshalb feine Philoſophen und nicht so 
geebrt, fondern verfolgt; doch Blut ift die Ausſaat der Chriften. — Noch aggreffiver und 
obne die pofitiven Ausführungen find die Bücher Ad nationes. “in De testimonio 
animae wird dieſe als naturaliter christiana mit ihren unmillfürlichen Außerungen 
zum Zeugnis für Gottes Einheit, Güte, Allwifjenbeit und Allmadıt aufgerufen; jelbft im 
Prieſterſchmuck ift fie ihres Urhebers eingedent. — Sn Ad Scapulam, wo die Anlagen gegen 35 
die Chriſten äbnlid wie im Apol., nur furz, zurüdgewiefen, Beifpiele chriftenfreundlicher 
Statthalter und Herrſcher nambaft gemacht werden, betont T. das Gericht, das die Ver: 
folger der Kirche trifft; ihrer ſelbſt, nicht der Chriften, mögen fie jhonen. Den Märtyrern 
will T. in Ad martyres in Mahnung und Ermunterung geiftlihe Gaben darbringen. 

Der Erbauung der Kirche find gewidmet die Schriften über die Taufe, Buße, Ge: 40 
duld, das Water Unſer. In De baptismo zeigt T. die unter unjcheinbarer äußerer 
Handlung verborgene Herrlichkeit der Taufe ec. 3—9, und erörtert einige betreffs ihrer 
erbobenen Fragen und die Ordnungen bei ihrer Erteilung. In De paenitentia zeigt er 
den Wert der Buße und fordert, mit der Sünde ernjtlich zu brechen. Nur ungern ge: 
denkt er der Möglichkeit einer zweiten Buße ec. 7ff.; aber man darf fie nicht wegen der 45 
mit ihr verbundenen Demütigung und Kafteiung jcheuen. Von der „Geduld“ befennt er 
nur reden zu können mie gerade ber Kranke von der Gefundbeit. An Gottes Walten 
ift fie zu Schauen, an Chriſtus aber war fie mit Händen zu greifen (ec. 3). Wie die Un- 
geduld an jeder Sünde beteiligt it, jo it die Geduld Helferin zu jedem Guten; ihr Bild 
zeichnet T. Die Auslegung des Vater Unfers in De oratione folgt, wie die Überein- so 
ftimmung mit griechifhen Erklärungen zeigt, jhon älteren Muftern, während fie jelbit 
für die Auslegung im Abendland maßgebend wurde. T. giebt noch Anweifungen über 
das rechte Gebet, auch über Zeit und Ort des Gebets. Es ift das geiftliche Opfer der 
Chriften, entnimmt im NT nicht dem Übel, jondern fräftigt darin. Die ganze Natur 
betet, ja der Herr ſelbſt bat gebetet. 65 

T.s Eigenart zeigt ſich noch bejtimmter in jenen Schriften, die weltliches Weſen be- 
fämpfen. So in der lateinifchen Schrift De speetaculis, der eine griechiiche vorauf: 
gegangen. Die Welt ift ein Werk Gottes, aber durch den Affen Gottes, den Teufel, 

-zum Mißbrauch verlehrt. Insbeſondere die Schaufpiele find mit Götzendienſt verbunden ; 
ihnen bat der Chrift jhon in der Taufe widerfagt. Er bat andere Freuden, jchon jet 
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und einft beim Schaufpiel des großen Gerichtstags. — Jeder Verflechtung in weltliches 
Mejen gilt De idololatria. Sie ift die Grundfünde der Welt. Schuldig find ihrer die 
Verfertiger von Götterbildern, wer mitwirkt zum Bau und Schmud der Altäre und 
Tempel, wer Spezereien für fie verfauft. Aber überhaupt der Handel mit feiner Gewinn: 

5 ſucht ift bedenllich. Ein Chrift darf nicht Lehrer der Rhetorik und Litteratur mit ihren 
Götterfabeln fein, fein öffentliches Amt mit feiner Fürforge für Opfer und Tempel be: 
Heiden, nicht als Krieger zugleich Gott und dem Kaifer dienen, nicht Feſte mit den Heiden 
feiern, nie fein Chriftjein verhüllen. — Schon zuvor bat T. inDe cultu feminarum I. II 
feine chriftlichen Mitfchweftern zum Meiden alles eitlen Schmudes, ftatt allein des ber 

10 Tugenden, gemahnt. — In Ad uxorem will er, daß feine frau bei feinem Tode nicht 
wieder heirate (B. I), oder doch nur einen Chrijten (B. II). Rühmt er dort die Ehelofig- 
feit, jo bier auch die chriftliche Ehe. 

Bon diefer Geftattung einer zweiten Ehe weiß T. nichts mehr feit feinem Mon: 
tanismus. Welche äußere Anläffe ihn diefem zugeführt, ift unbefannt. Das beftimmende 

15 Motiv liegt in der ganzen Art T.s. Die neue Propbetie legitimierte ja als das allein 
Chriftliche, was er ſchon zuvor als das Münfchenswerte angejtrebt. Zu einem Bruch mit 
der Kirche ift es dabei nicht jofort gefommen. Nur bat fich feine Forderung der Welt: 
verleugnung verfhärft. So in der Frage nach der Verfchleierung nicht nur der Frauen, 
jondern auch der Jungfrauen beim Gottesdienft. De virginibus velandis (bier twird 

20 c.6 Ga 4, 4 noch anders verwertet ald De carne 23, vgl. d'Alès ©. 253) zeigt, daß T. 
ſich vergeblid gemüht, die Mehrzahl der karthag. Gemeinde auf feine Seite zu ziehen, 
und daß er zur Überlieferung in einen Gegenfa geraten ift. Es fragte fich jet über: 
haupt, ob eine Verſchärfung der Disziplin durch eine neue Offenbarung ftattbaft jei. 
Der Gewohnheit ſtellt T. „die Wahrheit” entgegen, alles andre ift Härefie (e. 1). Die 

25 Paſſio der Perpetua zeigt die Parteien in Karthago noch ungeſchieden. Die Schriften 
De paradiso, die alles in der Schrift vom Paradies Gelehrte umfaßte (Adv. Mre. V, 12), 
und De spe fidelium, die zwar von der terrena promissio, aber mit allegorifcher 
Ausbeutung handelte (Adv. Mre. III, 24), dürften diejer Zeit angehören, die defensio 
paracleti (Adv. Prax. 1) bejonders dur De ecstasi gejcheben jein. De exhortatione 

s castitatis jteht in der Mitte zwiſchen Ad uxorem I und De monogamia; die zweite 
Ehe eines Chriften ift für T. jegt ausgefchloffen, aber noch iſt ihre Bekämpfung eine 
minder jchroffe. Einen ähnlichen Charakter tragen De corona und De fuga. De co- 
rona führt die Sache eines Kriegers, der fich geweigert zu Ehren der Kaiſer das Haupt 
u befränzen. Er hatte die chriftliche Sitte auf feiner Seite. Daher vertritt hier T. das 

35 Necht der Überlieferung, auch über die Schrift hinaus. Die naturtidrige er iſt 
heidniſch nach Urſprung und Brauch, der Kriegsdienſt überhaupt unchriſtlich. Nur der 
Dornenkranz ziemt dem Nachfolger Chriſti. De fuga zeigt, daß die Verfolgung von 
Gott kommt, man kann und darf ihr daher nicht entfliehen (auch nicht durch ſich Loskaufen). 
Das twiderfprähe dem Willen Chrifti, dem Mort der Apoftel, der Mahnung des Para- 

so kleten. Die Bijchöfe freilich fennen nur Mt 10, 23. 
Gerade jet führt doch T. die Sache der Kirche gegen die Härefie. Seine Polemit 

leitet er ein durch De praescriptione haereticorum. Die Prozeheinrede der Ver: 
jährung macht er hier gegen die Häretiler geltend. Diefe dürfen, weil fpäter, feine Über- 
—— aus der Schrift beanſpruchen. C. 1—14 das Unberechtigte der Forderung der 

45 Häretifer, ohne Ende zu ſuchen; 15—19 fie haben fein Anrecht an der rift; 20—27 
von Chriftus bat die Kirche durch die Apoftel die Wahrheit vollftändig und öffentlich 
überliefert befommen; 28—36 die kirchliche Yehre, in den apoftolifchen Gemeinden bewahrt, 
ift die ältere; 37—43 die Häretifer find fatanifchen Urjprungs, auch zuchtlos im Wandel; 
unentjchuldbar der Abfall zu ihnen 44. — Gegen Hermogenes zeigt T. dom Gottes— 

50 begriff aus die Unmöglichkeit einer etvigen Materie, die zudem das Böfe nicht erklärt, 
und die Notwendigkeit einer Schöpfung aus nichts durch die Weisheit, den Sohn Gottes; 
11— 34 der Schriftbeweis,; 35—45 das MWiderjpruchsvolle in der Lehre des Hermogenes. 
Sr De censu animae widerlegt er deijen Lehre vom Urfprung der Seele aus ber 
Materie. Das jedenfalls allein erhaltene erjte Buch Adv. Valentinianos geißelt 1—6 

55 den Schein verborgener Weisheit, in den fie fih büllen, und ftellt dann, gan; im An: 
Ihluß an Jrenäus, aber mit beifendem Witz, ibre Lehre dar. — Das erfte Buch Adv. 
Marcionem fritifiert Marcions guten Gott. Zwei Götter oder einen zuvor verborgenen 
Gott kann es nicht geben; vielmehr mußte Gott ſchon durch die Schöpfung feine Güte 
fund thun. Die Güte des Gottes Marcions ift weder vernunftgemäß nod gerecht, gilt 

6 auch nicht jedem umd nicht dem ganzen Menſchen. Buch II erweiſt den Schöpfer als den 
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wabren Gott. Seine Güte zeigt fih in der Schöpfung, aud in der Verleihung des 
freien Willens (1—10); fie iſt feit dem Fall mit — göttlicher — Strenge verbunden 
(11—19); was Marcion dem Gott des N vortirft, zeigt dieſen nur als gut und 
gerecht (20— 29). Im 3. Buch führt T. den Beweis, daß der erjchienene Chriftus der 
verheißene des Schöpfers ift. Im 4. Buch miderlegt er Marcion aus feinem eigenen 5 
Evangelium, in B. V aus feinem Apoftolos. — Aus der Schrift Adv. Apelleiacos find 
Fragmente bei Ambrofius und wohl in einem Zuſatz zu Aug, De haer. 24 (23) er: 
balten; aud ift fie wohl in Hippolyts Philoſophumenen und in Peubotertullian, Adv. 
omn. haer. benußt (Sarnad, De Ap. gnosi monarchica 1875 und TU 20, 3, 93ff.). 
— De carne Christi foll, De resurreetione vorbereitend (De res. 2), zunächſt an 10 
Chriftus die Auferſtehung darthun. Die Menſchwerdung Gottes ift weder unmöglich, noch 
Gottes unwürdig, gegen Marcion, 1—5; der Leib Chrifti war fein fiderifcher, gegen 
Apelles, 6—9; auch follte nicht durch ſeeliſches Fleisch die zuvor unfichtbare Seele in 
Chriſto fichtbar werden, gegen die Balentinianer, 10—14; als Menſch zur Rettung der 
Menſchen geboren, hatte Chriftus fichtbares, aber fündlofes Fleiſch, eine wirkliche, aber 15 
einzigartige Menjchheit, 15—24. — De resurrectione carnis beweiſt zunädit e.3—17 
aus dem allgemeinen menjchlichen Bewußtfein die Auferftehung des Leibes: fie entipricht 
dem Wert des Leibes (5—8), ift für Gott möglid (11—13) und wegen des Gerichts 
notwendig und vernünftig (14—17). Die Hauptfache aber ift, daß die Schrift fie bezeugt 
in nicht allegorifch zu deutender bildlicher (18—28) wie in eigentlicher Rede (29—32), 20 
im AT, in den Evangelien (33—38) und in der apoftolifchen Schrift (39—51). Er: 
folgen wird die Auferftebung in demfelben Leib, aber in anderer Geftalt (52—62). Geift 
und Fleiſch, Bräutigam und Braut iverden wieder vereinigt, wie dies aud die neue 
Brophetie bezeugt. — Das chriftliche Interefje, das ihn in De anima zur Unterfuchung 
über die Seele nötigt, ſpricht T. e. 1—3 aus. Dann unterfucht er die Beichaffenbeit 25 
der Seele 4— 22, bandelt über Entjtehung und Entwidelung der einzelnen Seele 23—38, 
über das urſündlich Böſe und das bleibend Gute in ihr 39—41, über Schlaf und Tod 
42—58. — Sein Scorpiace joll ein Gegengift gegen den Storpionenjtih der Gnoftiker 
fein, die die Verpflichtung zum Martyrium verneinen. Gott will das Martyrium, und 
dies ift etwas Gutes 2—7; es folgt der Beweis aus dem AT, dem Evangelium und 30 
den Schriften und dem Verhalten der Apoftel 8-15. — In Adv. Praxean verteidigt 
T. die Logoslehre. Die monarchia ift gemäß der oiconomia zu verftehen. T. zeigt 
das mit der gnoftifchen Emanationslehre nicht gi vertwechjelnde Verhältnis des Logos zum 
Bater (der perfönliche Unterfchied hebt die Einheit nicht auf) 3—9, giebt dafür den 
Schriftbeweis 10—19 und widerlegt die Gegner 20—28; dieſe maden Gott zu einem 3 
Leidenden und leugnen im Sobn aud den Vater 29—31. 

Wie wohl fchon bier, fo bat es T. auch wohl in den gegen die Kirche gerichteten 
De monogamia, De ieiunio und De pudieitia vornehmlich mit römischen Gegnern 
u tbun. De mon. und De iei. gehören eng zufanımen und wenden ſich gegen die 

Ninchiter, denen mißfalle, daß die neue Propbetie lehre öfter zu faften als zu heiraten. 40 
In De mon. giebt T. den Schriftbetveis aus dem AT (4—7), aus den Vorbildern und 
der Lehre des Evangeliums (8. 9.) und aus dem Npoftel (10—16). Ebenjo rechtfertigt 
er in De iei. zuerit das Falten aus Lehre und Berfpiel des ATS (3—7) wie aus dem 
NT (8), dann die Kerophagien und die gefeglihe Beobachtung der Stationstage (9. 10). 
Meder ein dämoniſcher noch ein antichriftlicher Geift rede aus der neuen Propbetie (11), 45 
vielmebr wollen ihre Faſtengebote auf die antichriftlihe Verfolgung vorbereiten (12). 
Auch die Kirche fennt —* außer den in der Schrift gebotenen (13). Der Vorwurf 
gefeglichen Treibens iſt unberechtigt (14— 16). T. ſchließt mit heftigen Invektiven gegen 
die Leute allein der Seele und des FFleifches, deren Liebe, Glaube, Hoffnung in den Koch— 
töpfen glüht (17). — In De pudieitia aber ſieht T. auch den letzten Ruhm der Chriften, so 
die Keufchheit, dabinfallen, indem der „Bilchof der Biſchöfe“ auch Unzuchtsjündern 
Wiederannahme verheiße. T. will jegt überhaupt von einer Vergebung für grobe Über: 
tretungen nach der Taufe nichts willen. Todſünden kann die Kirche nicht vergeben (2. 3). 
Die Unzudt iſt Todſünde ſchon nad dem AT, wie vielmehr jest (5. 6). Le 15 bezieht 
fih auf Sünden vor der Taufe oder auf läfliche (7—9). Weder Chriftus noch Paulus 55 
(11—18) noch Johannes (19) wiſſen von einer Vergebung für Todfünden, auch nicht 
ber Hebräerbrief (20). Nur ein Apoftel oder der Geiſt, nicht der Biſchof oder Märtyrer 
ann foldye Sünden vergeben (20. 21). 

II. Die Theologie T.es. — T. ift grundlegend geworden für die abendländifche 
Theologie. Doch bat er nur aus praftifchem Intereſſe tbeologifiert; nicht zufällig find vo 

Real-Gncytlopäbie für Theologie und Firche. 3. AM. XIX, 35 
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feine dogmatifchen Schriften polemifhe und haben ſelbſt in De anima ihn praftifche 
Gründe zur Entwidelung feiner Piuchologie geführt. Nur feine reihe und vielfeitige 
Bildung und fein (öarffnmniger Geiſt haben ibn ſelbſt auf philoſophiſchem Gebiete alle 
feine Vorgänger in der lateinischen Sprache übertreffen laſſen. Er wollte nur die kirch— 

5 liche Lehre verfechten: De praeser. 14 adversus regulam nihil scire omnia seire 
est; De an. 2 ©. 302, 25. quod... a Deo diseitur totum est. Thatſächlich zeigt 
er fih im Apol. abhängig von den älteren Apologeten, wird in Adv. Valent. faſt 
zum PBlagiator an Irenäus. Auf das Zufammentreffen der Titel der Schriften Melitos 
mit denen T.3 bat Harnad, TU I, 1, 249 bingewiejfen. Auch in De resurr. und De 

ıo orat. bat T. ältere Vorlagen verwertet. Nur bewährt fich feine Originalität gerade 
darin, daß er aud dann allem das Gepräge feiner Eigenart zu verleiben veritcht. In 
Verteidigung der Tradition bat er die Theologie weiter gebildet. — T. weiß nichts da— 
von, daß erit mit Hilfe der Philoſophie das Chriftentum zu feiner Vollendung gelange. 
Aufs Schärffte verleiht er vielmehr dem Gegenfag zur Philoſophie Ausdruck: Apol. 46 

ıs quid simile philosophus et christianus? Graeciae disceipulus et caeli? famae 
negotiator et vitae? verborum et factorum operator? ... amicus et inimicus 
erroris? vgl. De praeser. 7. Selbſt was die Vhilofophen an Wahrheitserfenntnis den 
bl. Schriften entnahmen, haben fie als homines gloriae... et eloquentiae solius 
libidinosi gefäljcht (Apol. 47, vgl. Dean. 2). Sie find die Patriarchen der Häretifer 

» (De an. 3. Adv. Herm. 8, vgl. Adv. Mare. V, 19 ©. 545, 9ff.), Plato ift deren 
Spezereifrämer (De an. 23). Ya, die Philoſophie ift ein Werk der Dämonen (Dean. 1.3. 
De praeser. 7). Dennod, wie T. feine eigene philoſophiſche Schulung nicht verleugnen 
kann, jo erkennt er auch einen gewiſſen Wahrheitsbeſitz der Philoſophie an (De c. res. 1 
©. 26, 3 pulsata saltem, sed non adita veritate. De an. 2 non negabimus ali- 

25 quando philosophos iuxta nostra sensisse. 20 Seneca saepe noster). Während 
er De carne Chr. 5 erflärt prorsus credibile est, quia ineptum est; ... certum 
est, quia impossibile est, iſt ibm doch gerade das Chrijtentum (die sapientia de 
schola caeli De an. 1) wahrhaft vernünftig (De test. an. 5. De paen. 1), und ent: 
bält feine Theologie einen ftarten rationalen Einſchlag. Speziell zeigt er fich durch Die 

30 ſtoiſche Philojophie beeinflußt (Wadftein ©. 647 ff, Rauch 20 ff., Schelowſty 30 ff.); daß 
dabei das hriftliche Gottesbewußtfein T.s fundamentale Abweichungen von dem ftoischen 
Bantheismus zur Folge bat, ift felbitverftändlich (gegen Stier 8ff.). T.s Gotteslehre, 
Pſychologie und Erkenntnislebre find ſtoiſch beitimmt, obſchon er natürlich nicht der 
ſtoiſchen Pneumalehre buldigt (Eſſer 47); der ſtoiſche Materialismus dient dem Realismus 

35 T.s zur wiſſenſchaftlichen Stüte. So kann T. in De test. an. gerade die ungebildete 
Seele zur Zeugin aufrufen (vgl. Adv. Mare. I, 10 animae... a primordio con- 
scientia Dei dos est) und betont er De res. 3, daß es berechtigt ift, et de communi- 
bus sensibus sapere in Dei rebus, ... quaedam enim et natura nota sunt, 
ut immortalitas animae penes plures, ut Deus noster penes omnes (vgl. De 

wan.2, ©. 300, 24f.). Die Natur lehrt den rechten Gebraud der Dinge (De cor. 5 ff.). 
Die Erkenntnis aus der Natur ift freilich eine unvolllommene (De paen. 1). Die Offen: 
barung reicht erjt die rechte Erkenntnis dar. Deshalb bekennt ſich T. in paraborefter 
Form zur göttlichen Thorbeit (De carne 5). Die volle Wahrheit bringt nur die Schrift 
(Apol. 18 quo plenius et impressius tam ipsum quam dispositiones eius et 

45 voluntates adiremus, adiecit instrumentum litteraturae. Näheres abn, Geld. 
d. Kan. I, 105ff., Mone. 97 ff., d'Alès 221 ff). Die Verkündigung der Propheten iſt 
älter als die griechische Weisheit und durch die Erfüllung ihrer Weisfagung beftätigt 
(Apol. 19f.). Die Schrift beiteht aus dem doppelten instrumentum (Adv. Mare. IV, 1) 
des A und NTe, vgl. De praeser. 36 (ecclesia) legem et prophetas cum evan- 

5» gelieis et apostolieis litteris miscet, inde potat fidem. Sie ift, vom Geift geredet 
(Adv. Herm. 22), irrtumslofe und darum abjolute Autorität: De carne 3 non potest 
non fuisse quod seriptum est (dagegen auch nicht Adv. Prax. 16 ©. 258, 8ff. nee 
de filio Dei eredenda fuissent, si seripta non essent, fortasse non credenda 
de patre licet seripta); Adv. Prax. 13 ©. 248, 17 non licet credi, quoniam non 

55 ita traditum est. Ein Widerſpruch unter den Apojteln ift ausgefchlofjen: De pud. 19 
totius sacramenti interest nihil eredere ab Ioanne concessum quod a Paulo 
sit denegatum. De praeser. 24 non mihi tam male est, ut apostolos commit- 
tam. T. verteidigt das AT gegen Marcion, nur ein Fortfchritt der Offenbarung bat 
ftatt. Die Autorität der Evangelien ift gefichert durch die ihrer Verfaffer, Apoftel und 

co Apojtelfchüler (Adv. Mare. IV, 2). Er verwertet Henoch (De eult. f. I, 2 £. II, 10. 
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De id. 4. 15. De res. 32), in De orat. 16 den Hirten (dagegen De pud. 10); nicht 
2 Pt, 2. 3 Io, Ja. Von einer allegorifhen Deutung der Schrift macht T. Gebraud 
(vgl. dazu De res, 26F.), aber grundfäglich vertritt er ein möglichft wörtliches, dem Zu: 
fanmenbang entjprechendes (De pud. 7) Berftändnis fpeziell auch der Weisfagung: Adv. 
Herm. 19 ©. 147, 2f. nos... unicuique vocabulo proprietatem vindicamus. De 5 
res. 20 non semper nec in omnibus allegorica forma est prophetiei eloquii, 
sed interdum et in quibusdam (vgl. 20 ff., bei. 33). Es gilt (ebd. 21) incerta de 
certis et obscura de manifestis praeiudicari, vel ne... ipsa divinitas ut in- 
constans denotetur. Adv. Prax. 20 cum oporteat secundum plura intelligi 
paueiora. De pud. 17 ©. 258, 22f. pauca multis, dubia certis, obscura mani- 10 
festis adumbrantur (vgl. 16 Schluß. 9 non ex parabolis materias commentamur, 
sed ex materiis parabolas interpretamur). Denn die Schrift mißdeuten ift auch 
Sünde: De pud. 9 non est levior transgressio in interpretatione quam in con- 
versatione, vgl. De praeser. 9. jedes Schriftivort hat auch für das ganze Verhalten 
des Chriften Bedeutung De cult. f. II, 2. Näheres bei d'Alès ©. 242. — Neben die ı5 
Autorität der Schrift tritt die der kirchlichen Überlieferung. Schon Apol. 47 gedenkt T. 
der Eitte der Prozefeinrede gegen die Häretifer als gegen ſolche, die jüngeren Urfprungs; 
De praeser. ift der Durchführung diefes Gedankens gewidmet. Zwar ftellt T. feinem 
Sat, daß wahr fei was alte Überlieferung (De praeser. 1. 35. 38. Adv. Mare. ], 1. 
Adv. Prax. 2), in De virg. vel. 1 den andern entgegen, daß Chriftus fich die Wahr: 20 
beit und nicht die Gewohnheit genannt, aber die Glaubensregel (bei T. iventifch mit dem 
Taufbetenntnis, Zahn, ZWo 1881, Kattenb. II, 76) gilt ihm auch jegt als immobilis 
et irreformabilis (ebd... Die Autorität der Überlieferung madt er De cor. 3. 4 
eltend. Von einem Suchen über diefe Firchliche Lehre hinaus, von einer Vollendung des 

Ölaubens durch die Erkenntnis, will T. nicht wiſſen (De praeser. 9): der Glaube 3 
nicht die exereitatio scripturarum madht jelig. 

Die Einwirkung pbilofophifcher Elemente, wie fie bei den Apologeten in fo reichem 
Map Eingang gefunden, und feiner eigenen philofophifhen Schulung auf die Theo: 
logie T.8 iſt doch nicht zu verfennen. Bon dem Begriff Gottes als des summum 
magnum aus argumentiert T. gegen Marcion, von dem als des Emigen aus gegen 30 
Hermogenes; die Kir Gott dharakteriftiiche benignitas (Adv. Mare. I. II) fommt nicht 
in gleicher Weiſe zur Geltung, doch zeigt T., wie Güte und Gerechtigkeit fich nicht wider— 
Iprechen, fondern fordern (ebd. 2, 11). Ratio, bonitas, iustitia ftehen unter den weſen— 
baft verftandenen Eigenſchaften Gottes obenan (Stier 52. 55). Mit der Körperlichkeit 
Gottes foll nur ein wirkliches Sein Gottes ausgejagt werden: Adv. Prax.7 ©. 237, 11% 
quis enim negabit Deum corpus esse, etsi Deus spiritus est? spiritus enim 
corpus sui generis in sua effigie; aber gerade dies ift charakteriftiich, daß T. fih nur 
fo ein twirfliches Sein denken kann. Die Allmadıt Gottes iſt durch feinen Willen be: 
ftimmt (Adv. Prax. 10 ©. 242; De carne 3). Seine Freiheit hat er durch Setzung 
der menschlichen Freiheit befchränft (Stier 47). Die Einheit Gottes will T. durch die 40 
Ökonomie zu einer trinitarifchen geitaltet wiffen. Urjprünglich ift die ratio in Gott 
perfönlich ungefchieden, wie das Denken des Menſchen (Adv. Pr. 5 ©. 233, 9ff. 20 ff. 
25ff., vgl. e. 8. 13). Um das in feinem Willen bereits Seiende erfcheinen zu laſſen, 
bat dann Gott das Wort, in dem die ratio und sophia, bervorgebradht (ebd. 6 ©. 235, 6 ff. ; 
vgl. Stier 81. 83). Cogitando et disponendo (Adv. Pr.5. Adv. Herm. 20) hatte #5 
Gott den Logos und die ideelle Welt in fih; zum Zweck der Weltihöpfung ift jener als 
perfönliches Wort, als Sohn, aus Gott hervorgegangen (Adv. Herm. 18 ©. 146, 1ff. 
sophia ... exinde nata et condita, ex quo in sensu Dei ad opera mundi 
agitari coepit, Adv. Prax. 7 haec est nativitas perfeeta sermonis). Er iſt da- 
durd ein substantivum, ein Wejenhaftes geworden (Adv. Pr.7 ©. 236,15 ff. 237, 15f.). 0 
Die Einbeit bleibe dabei, im Unterjchied von einer valentinianischen Probole, gewahrt (ebd. 8). 
Vater und Sohn find Eins ad substantiaeunitatem non ad numeri singularitatem 
(25 ©. 276, 12); dabei ift substantia nicht mit Harnack im juridiichen Sinne von Macht, 
ſondern — wie jchon der Zufammenbang der Yogoslehre T.s mit der apologetifchen zeigt 
— im pbilofopbifchen von dem wahren MWefen der Dinge zu verftchen. Wie Sonne und 56 
Strabl (8 ©. 238, 19) verhalten fih Water und Sohn zueinander; der Water tota 
substantia est, filius vero derivatio totius et portio (9 ©. 239, 21. Val. Apol. 21 
eum radius ex sole porrigitur portio ex summa; sed sol erit in radio, quia 
solis est radius, nec separatur substantia sed extenditur). Nur distributione 
und distinetione find beide unteridieden (19 ©. 262, 26f. non ex separatione w 

35° 
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substantiae, sed ex dispositione), gradu non statu (Apol. 21, vgl. Adv. Mare. 
III, 6); göttliche „Fülle ift gleihfam aus ſich binübergeflutet“ (Stier 97), und ver 
mag in dem Sohn pro modulo derivationis fidhtbar zu werden (Adv. Pr. 14). 
Hamad, DG II, 287 betont die unitas ex semetipso derivans trinitatem, und daf 

5 zwar der Sohn "die zum Zweck der Selbjtmitteilung depotenzierte Gottheit“ ift (1, 446f. 
449), daß aber die orthodore Trinitätslehre fich bereits bis in die Details bei T. an 
T. lehrt eine MWejensentfaltung der einheitlich bleibenden Subftanz, die perfönliche Unter: 
jchiedenheit in der Einheit kr War Pr. 25 ®Bater und Sobn unum sunt non unus, 
dagegen Apol. 21 unus am Der Geift ift dem Sohn untergeordnet, befist aber 

ı0 auch das Mefen der Gottheit — Pr. 8 tertius est spiritus a Deo et filio . 
nihil tamen a matrice alienatur, a qua proprietates suas dueit) und mie ber 
Sohn Perfon (ebd. 11 tertia persona de filio et patre). Geiſt ift freilih aud die 
zn der Gottheit, daher T. den präeriftenten Chriftus spiritus nennt (Ap. 21. 
De or. 1. Adv. Mare. I, 19. IV, 40. De carne 19 ete.) und zwiſchen Yogos und Geik 

15 nicht zu ee vermag (Adv. Pr. 12 ©. 245, 20 spiritus in sermone). idw 
als eine der Kirche gegebene Gabe Chrifti (jo Loofs, DG*, 57F.) dachte dabei T. den 
Geift, jondern wie der Sohn im Vater vor der Schöpfung, fo ift der Geift im Water 
und Sohn vor feiner Sendung und bildet nad) diefer durch jeine Wirkungen das Wehen 
der Kirche. Doch redet der Geift auch fchon im AT (Adv. Pr. 11 ©. 244, 15. spiri- 

» tum loquentem ex tertia persona de patre et filio). Xoofs, DG* 157 ff. und 
Macholz 35 ff. reden von einem Binitarismus T.s (nach Loofs durchkreuzt von disparaten 
Gedanken), der erjt unter fleinafiatifch-montaniftifchen Einflüffen überwunden worden je. 
Aber T. bat erft in Adv. Pr. (bier c. 2 zuerit bei ihm trinitas, Xoojs 159) Anlaf 
gebabt, das trinitarische Problem grundfäglic zu erörtern. Im Apol. it er von den 

35 ältern Apologeten abhängig. Stets jedoch kennt T. eine wirklihe Trinität, deren tbeo- 
logisches Verjtändnis er aber erft im Gegenjag zum Monardianismus erfaßt und erichlicht 
Von einem jelbitftändigen Wirken des Geiftes kann freilich erjt feit feiner Sendung die 
Rede fein. Die Trinität T.s ift troß jeiner Betonung des Perſonenunterſchiedes legtlic 
eine ökonomiſche. Daher redet T. Adv. Pr. 4 auch im Anflug an 1 Ko 15 von eimer 

30 Wiedergabe der Herrichaft an den Water. 
Wie für die Trinitätslehre jo hat T. auch für die Chriftologie die yormeln geprägt. Er 

entwickelt feine Chriftologie gegen den Dofetismus und Monardianismus in Abbängigfeit 
von Irenäus und der durch ihn repräfentierten Theologie. Daber erflärt er das Hal 
ganz an Chrijtus gebunden (De an. 40 omnis anima eo usque in Adam censetur, 

3 donee in Christo recenseatur) und zwar an feine wirkliche Menſchwerdung (De carne 
Christi). Vorab die aus ihrer VBerneinung ſich ergebende Leugnung des wirklichen Yeidens 
und Sterbens Chriſti vernichtet fein ganzes Heilswerk (De carne S. Adv. Mare. II, 
27 ©. 374, 7ff.; III, 8). Sündloſes Fleiſch (De carne 16), aber aud eine menjchliche 
Seele hat der Logos angenommen (ebd. 10—13. De res. 53 ©. 111, 17}.). Fortan 

#0 ift bleibend in Chrifto Gottheit und Menſchheit geeint (De carne 24). Mit Irenaus 
jagt T., daß der Menſch, weil nad dem Bild des Sohnes gefchaffen, von vornberem 
darauf angelegt war, daß Gott Menſch werde (De res. 6 ©. 33, 12ff. Adv. Mare. V, 
8 ©. 597, 6ff. Adv. Prax. 12 ©. 245, 21ff.), und eignet fich deſſen Ausdruck homo 
Deo mixtus an (Apol. 21. De carne 15); er redet auch von einem Deus eruei- 

4 fixus (Adv. Mare. II, 27 ©. 374, 12. Decarne 5). Aber T. unterjcheidet, im Gegen⸗ 
jat zu einer Verwandlung des Yogos in Fleiſch, beftimmt eine doppelte Subſtanz in Chri 
(De carne 15) und fagt vidimus duplicem statum, non confusum sed con- 
iunetum in una persona, Deum et hominem Iesum ... et adeo salva est 
utriusque proprietas substantiae, ut et spiritus res suas egerit in illo id est 

& virtutes etc. et caro passiones suas functa sit (Adv. Prax. 27 ©. 281, 27#.). 
Diefe Formeln find nicht juriftifchen Urfprungs, aber bei T. auch nicht aus einer In 
farnationstheorie ertvacdhjen (Loofs‘ 162), da vielmehr bei ihm die müftiiche Form der 
Erlöſung mebr zurüdtritt (Harnack, DG I, 481). 

Durch den Yogos ward die Welt ohne irgendiveldes Subftrat aus dem Nichts ae 
65 jchaffen (Adv. Herm.; vgl. dazu Heingel). Eine ewige Materie wäre ein zweiter Botr, 

fie würde auch Feine Gott entlaftende Erklärung des Böfen geben. Dies bat vielmebr 
im freien Millen des Satans (Adv. Marc. II, 14) und dann des Menſchen (De exh. 
east. 2. Adv. Mare. II, 5f.) feinen Urfprung, nachdem diefem als feinem Bild Gottes 
Güte ſolche Willensfreibeit verlieben (ebd.). Weil durch den Hauch (flatus) Gottes ar 

60 worden, ift die Seele zwar einbeitlib und unauflöslih (De an. 1. 3. 14), mit dem un 
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verlierbaren Bewußtfein Gottes ald Mitgift (Adv. Mare. I, 10. De test. an. De an. 
41 et in pessimis aliquid boni), aber fie ift veränderungsfähig und fann zur Sünde 
verfehrt werden (De an. 20. 22). Durch die Übertretung Adams, aus Neid von dem 
Satan berbeigefübrt (De pat. 5. Speet. 3), iſt dies auch für feine ganze Nachkommen— 
ichaft gefcheben (De test. an. 3 totum genus de suo semine infeetum, suae etiam 5 
damnationis traducem fecit). Das in die Seele eingeflommene Unvernünftige iſt 
ihr gleihbfam matürlih geworden (De an. 16 exinde inoleverit et coadoleverit in 
anima ad instar iam naturalitatis. 41 malum ... animae ... ex originis 
vitio.... naturale quodammodo. nam ... naturae corruptio alia natura est). 
Die menfhliche Natur ift nunmehr verderbt (De spect. 19. De idol. 5. 23. De test. 10 
23. De or. 7). Der ftoifhe Traducianismus, den T. vertritt, erleichtert ihm die Her: 
leitung der Sündbaftigfeit von Adam (De an. 39). Dagegen läßt fich fein Zufammen- 
bang mit feiner asketiſchen Beurteilung der Ehe nachweiſen (gegen Loofs 163), namentlich 
erſcheint der Leib nur fündhaft ald Diener der Seele (De an. 40), der eigentlichen 
Schuldnerin (De res. 46 ©. 95. 63 ©. 124, 22ff., vgl. De paen. 3). Die ganze Welt 
ift jegt eine mwidergöttliche (De speet. 2. 15f.). Am unverfennbarften zeigt fich dies 
am Gögendienft, der Hauptfünde des Menfchengeichledhts (De idol. 1. De an. 39). Die 
Wirfjamfeit des aemulus Dei und der Dämonen bat alles befledt (Apol. 22. De 
spect. 8) und mehrt die urfprüngliche Sünde (De an. 41). Nur Chriſto war es vor: 
bebalten fündlos zu fein (De or. 7 u. a.). 20 

Dem Berderben begegnet die Gnade. Dies geichieht, entjprechend dem freien Willen 
des Menfchen, durch vollfommenere Offenbarung des göttlichen Geſetzes. Das Gejeh in 
der Natur (Adv. Iud. 2. De virg. vel. 16. Decor. 3. 5) wird ergänzt durch das 
ATliche, das der Vernunft entipriht (Scorp. 8. 2 ff.), allen Völkern gilt (Ap. 21. Adv. 
Iud. 1. 2) und durd die Propheten noch gefräftigt wird (Adv. Mare. II, 19). Diez 
Vollendung der Disziplin durch Chriftus ward dadurdy vorbereitet (IV, 17); diefer aber 
ft gratiae diseiplinaeque arbiter et magister (Apol. 21). Für T. zielt die 
Gottmenſchheit Chrifti auf fittliche Belehrung ab (Adv. Mare. II, 27 ©. 374,9 con- 
versabatur Deus <humane»>, ut homo divine agere doceretur). Selbſt in der 
Slaubensregel beit e8 daber bei T. De praeser. 13 Ies. Christum ... praedi- % 
casse novam legem et novam promissionem regni caelorum und dieſe Regel 
iſt ibm Geſetz für den Glauben (Zahn, ZEWL I, 312). T. betont die Erlöfung durch 
Chriſti Tod (4.8. De pat. 3 taceo quod figitur; in hoc enim venerat), er nennt 
ihn auch den Bräutigam der Seele (De virg. 16. De res. 63). Aber mwejentlich iſt er 
ibm doch der Prediger der nova lex (Adv. Iud. 3. 6. 7. De mon. 8. 14), eines er: 35 
meiterten und vertieften Geſetzes (De or. 11. 22 nostra lex ampliata atque suppleta. 
De paen. 3 dominus ... se adiectionem legi superstruere demonstrat ... et 
voluntatis interdicendo delieta. De idol. 2. 24. De pat. 6. 13. Die onera legis 
find abgetban, aber nicht quae ad iustitiam speetant, De mon. 7. De pud. 6. 12). 
Diefem Gefeß verpflichtet fich der Chrift bei der Taufe unter Abjage an den Teufel 0 
(De spect. 4 aquam ingressi christianam fidem in legis suae verba profitemur. 
De idol. 6). Auc die Taufe ift, nachdem jchon die in ihr dargereichte Vergebung er: 
arbeitet war (De paen. 6), eigentlichft Übernahme einer Verpflichtung (De bapt. 18). 
Sie bedeutet den Bruch mit der fündlichen Vergangenbeit (De paen. 6) und mit allem 
weltlichen Weſen (De id. 6). Die Gläubigen werden gebefiert metu aeterni suplieii # 
et spe aeterni refrigerii (Ap. 49); daber timor fundamentum salutis est (De eult. 
f. II, 2). Der ganze Fortſchritt der Heilsgefchichte ift ein foldher der Verſtärkung der 
fittlichen Forderung; für den Montaniften T. die höchite Stufe die des Parafleten. Wie 
er Ad ux. I, 2 ald Stufen unterfcheidet Eva, patriarchae, lex, dominus, aposto- 
lus in extremitatibus saeculi, fo De virg. 1 die iustitia ... natura Deum me- % 
tuens, dehinc per legem et prophetas promovit in infantiam, dehine per 
evangelium efferbuit in iuventutem, nune .per paracletum componitur in 
maturitatem. De mon. 14 nova lex abstulit repudium, nova prophetia secun- 
dum matrimonium. Dies foll ein Wirfen der Gnade nicht ausfchließen. Wielmebr 
empfängt der Chriſt in der Taufe (fchon zuvor jedoch innerlich durd die Buße gewaſchen 5% 
De paen. 6) die Werfiegelung feines Glaubens dur die ibm fichere Vergebung der 
Zunden und wird mit dem bi. Geift gefalbt (De bapt. 1. 5—9). Auch das Tauf: 
ſymbol ift für T. zunächſt eine Gabe Gottes und Gefchent der Kirche (Kattenb. ©. 73); 
nad Kattenbuſch (ebd.) ift es bei T. „eine durch und durch fultifche Größe”. Je voll: 
fommener eine Tugend, um fo ausfchlieglicher ift fie eine Gabe Gottes (De pat. 1). © 

— 5 

* 



550 Tertullianns 

Aber dies verftärkt doch nur die Verpflichtung. Das ganze Verhalten des Chriften fällt 
unter den Gefichtspunft der Yeiftung (De paen. 2 bonum factum Deum habet de- 
bitorem. Ad Scap. 4 maiora certamina maiora praemia); der Gehorfam gegen 
Gott ift ein demereri Deum. Tertullian (diseiplina fein Lieblingsausdrud) bat 

5 bier die Formeln gejchaffen, die in der abendländifchen Kirche fortgewirtt haben. Der 
Chrift iſt verpflichtet Deo satisfacere, d. h. dem Rechtsanſpruch Gottes zu genügen 
(Schul ©. 30f.). Er ift dies um fo mehr, da auch fein Leben fein völlig ſündloſes ift 
(De pud. 19). Befonders liegt ihm ſolche Verpflichtung bei gröberer Übertretung ob, 
der nur bei öffentlicher Bußübung Vergebung zu teil werden kann. Schließt diefe eine 

ıo Kafteiung in fich, die auf an fid) Erlaubtes verzichtet (De paen. 9. De pud. 13. De 
iei. 3 ut per eandem materiam Deo faciat per quam offenderat; vgl. De res. 8 
Falten und Verwandtes die sacrifieia Deo grata), jo erwirbt fich jener Chriſt Ver: 
dienfte, der freiwillig eine Tugend bewährt, die über das Gebotene hinausgeht (Ad ux. 
I, 3. De cultu £. II, 10, val. m. Geſch. d. Mont. S. 180. Wirth ©. 197. Schultz 

15 26f.), ein Gebanfe, der bejonders von dem Montaniften T. ausgeführt worden ift. Schon 
der Katholiker T. bat aber Löſung von allem meltlihen Wefen und möglichſten Verzicht 
auf die Dinge diefer Welt, auch über das ausdrüdliche Gebot hinaus (De spect. 3), 
als die wahre Erfüllung des Taufgelübdes gepriefen, da des Chriften Sinn darauf ge: 
richtet jei, Die Melt baldigft zu verlaffen (Apol. 41. Desp.28). rdifche Luft (De spect.), 

2% irdifcher Gewinn (De idol. 11), Schmud und Put (De cultu f. I, 8. II, 3. 9 casti- 
gando et castrando ut ita dixerim saeculo erudimur a Deo) meibet der Chrijt 
und bewährt fich gerade in der Entbaltung von dem Erlaubten (De eultu f. II, 10; 
ebenfo De exh. 8 licentia plerumque temptatio est diseiplinae. De jei. 4). Jede 
Machtftellung miderftreitet der Nachfolge des armen Lebens Chrifti (De id. 17f.). Daher 

25 rühmt fchon der vormontaniftiihe T. das Faften ala Gott verfübnendes Opfer (De pat. 
13), das unfere Gebete bei Gott empfiehlt (ebd. u. De or. 18). Seit feinem Monta- 
nismus gilt ihm nur noch die ftrengere Praris als die wirklich chriftlihe (De virg., De 
fuga, De cor., De exh.) und ſchließlich beantwortet er kirchliche Angriffe auf die Ebe- 
und Faltengebote des Parafleten mit leivenfchaftlichen Invektiven: die Ehe berubt nur 

so auf göttlicher Nachficht (De mon. 3. De pud. 16), das Faften gleiht Gott an (De 
iei. 6); ganz unerträglich ift ihm die Nachſicht eines Hallift gegen Unzuchtsſünder (Nolffs, 
Ejier). Er, der einft feine Schriften mit dem ergreifenden Ausdruck feines Sündebewußt- 
jeins geſchloſſen (De paen. 12. De bapt. 20; vgl. auch De pat. 1), will nur nod 
von einer — leichterer Vergehen (De pud. 7) und ber delieta cotidianae in- 

3 eursionis in der Kirche etwas wiſſen (De pud. 19). 
Diefe Kirche, die mater ecelesia (Ad mart. 1), ſah er einjt felbjt in der Anrede 

bes Vater Unfers nicht übergangen (De or. 2), und ihm erfchien felbftverftändlich, daß 
fie im Taufbelenntnis genannt ift, weil fie der Leib ift, dem Water, Sohn und Geijt 
einwohnen (De bapt.6). Auch De paen. 10 (in uno et altero eccelesia est, ecclesia 

0 vero Christus) ſieht er durch den Geift das Weſen der Kirche Eonftituiert. Dies ift 
auch De pud. 21 feine Überzeugung geblieben (ecelesia proprie et prineipaliter ipse 
est spiritus, in quo est trinitas unius divinitatis); nur folgert er bier daraus, 
daß die Funktionen der Kirche die Inhaber des Geiftes, nicht die Träger des Epiffopats 
zu verwalten haben. Auch jchon De exh. 7 fieht er den Unterjchied inter ordinem et 

4 plebem nur durd) die auctoritas ecclesiae begründet und erklärt er ubi tres ecclesia 
est, licet laici, denn et laici sacerdotes sumus. Obwohl daher T. von Priejtern 
und Laien redet, ift ihm die Kirche doch fein bierarchifcher Organismus (vgl. Seeberg, 
Stud. 3. Geſch. d. Begr. d. Kirche ©. 21F.), fondern die apoftolifche Lehre begründet ihren 
apojftolifchen Charakter (De praeser. 20.f.), die Einheit von Glaube, Hoffnung, Taufe 

so die Einheit der Kirche (De virg. 2; vol. Ap. 39 corpus sumus de conseientia 
religionis et diseiplinae unitate et spei foedere). Die Ordnung der Kirche will er 
freilich aufrecht erhalten twijfen (De bapt. 17. De praeser. 411); eine bloße Oppoſition 
gegen den kath. Klerus hat er auch als Montanift abgelehnt, troß feines fcharfen Spottes 
gegen den kirchlichen Epiflopat (De fuga 11. 13. Decor. 1) und vorab den römijchen 

55 apostolicus und episcopus episcoporum (De pud. 1. 13. 15. 21). 2 
Für Ts Abendmahlslehre vgl. BBI, 44,2; 46,55, bei. 58, 58 (Zoofs). Über 

jeine Ausfagen von den chriftliben Tugenden im einzelnen Yudwig ©. 89 fi. 
T. citiert beifällig den Ausſpruch der Prophetin Prisfa von den Gnoftitern: carnes 

sunt et carnem oderunt (De res. 11). Er vertritt im Gegenſatz zu ihnen neben einer 
60 Ipiritualifierenden Askeſe einen maſſiven dogmatifchen Nealismus. en Adel des Leibes 
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bat er De res. 5ff. gepriefen (vgl. auch De an. 53 der Leib Platonica sententia 
carcer, ... apostolica Dei templum). Seine Auferftebung ift ihm die fiducia 
christianorum (De res. 1). Offenbar nur im Gegenſatz zu jüdifcher Deutung bat 
er in De paradiso und De spe fidelium eine geiftige Deutung der ATlihen Weis: 
fagungen vertreten. In ber erjtern Schrift bat er ausgeführt, daß die einzelnen Seelen 5 
bis zur PVarufie in der Unterwelt, einem Raum im Innern der Erde, weilen, jedoch) 
Gerehte und Sünder geſchieden (De an. 55. 58. De res. 17), Nur die Märtyrer 
> fofort ins Paradies ein (De an. 55). Das Kommen des Antichriften, das nahe 
evorjtehbt (De fuga 12), wird durch den Beitand des römischen Reichs noch aufgehalten 

(Apol. 32. De res. 24). Dem Ende gebt die Belkhrung Israels voran (De pud. 8 
tota spes nostra cum reliqua Israelis expectatione coniuncta est), der endlichen 
Vollendung das Millennium (Adv. Marc. III, 24 in terra ... regnum ..., sed 
ante caelum, sed alio statu; vgl. De res. 25). Die Auferftehung des Fleiſches (De 
res. 63 resurget igitur caro, et quidem omnis et quidem ipsa et quidem 
integra) ift ihm durch die neue Propbetie noch vergewiſſert. 15 

ür die abendländifche Theologie ift T. grundlegend geworben. Ihre Erfüllung mit 
juriftiichem Geiſt bat er eingeleitet, aber auch im einzelnen Gedanken ausgefprochen und 
Formeln geprägt, die nicht wieder verflungen find. Auch das Streben der Scholaftik, 
die ratio der Offenbarung zu ermweifen, ift ſchon in ihm vorgebilbet. 

3. Die Schriftftelerifce Art T.s. — Als Schöpfer der lateinischen Kirchenfprache und 20 
als virtuofer Stilift ift T. allgemein anerfannt. Hoppe nennt ihn ein Sprachgenie, tie 
es „jebenfall® in der römischen Litteratur faft einzig daſteht. Die ſchwierige Aufgabe, 
die neuen Ideen des Chriftentums in lateinifcher Sprache wiederzugeben ... ſehen wir 
bier mit einem Male fo gelöft, daß der Folgezeit nicht mehr viel zu tbun übrig blieb“ 
(S.2). Bon ihm gilt — man hat es oft gejagt — in vorzüglihem Maße „Der Stil 
ift der Menſch“. Schon Wincentius bat die Gedrungenheit feiner Sprache und die fieg- 
bafte Art feiner Polemik gekennzeichnet, Common. 18 (24), 47 cuius quot paene verba 
tot sententiae sunt, quot sensus tot vietoriae. In der That bat T. „eine be: 
mwunderungswerte Gabe, mit wenigen Worten den Kern der Gedanken zu treffen, ibn in 
die Form einer abgerundeten Sentenz meift in prägnanter, oft paraborer Manier zu 30 
fleiden“ (Hoppe ©.8. Wgl. 3.8. Ap. 18 fiunt non nascuntur Christiani. Adv. 
Mare. I, 19 Antonianus haereticus est sub Pio impius. IV, 5 faciunt favos et 
vespae, faciunt ecclesias et Marcionitae). Wie an feinem Stil auch feine Studien 
und die litterarijche Tradition jeiner Zeit beteiligt find, fucht Hoppe im einzelnen zu 
zeigen. T. babe der jog. neuen Schule angebört, dem „griechifchen Afianismus im latei= 35 
nischen Gewande“, deſſen charakteriftiiche Merkmale die Antithefe, das zdoıoov, Öuoto- 
relevrov und das Wortipiel. Die Anaphora (dasjelbe Wort am Anfang mehrerer Säße), 
Epiphora, Alliteration liebt T., Wortreim und Satzreim veriwertet er gern (Hoppe ©. 146 Ff.), 
ebenfo die Metapher, das Gleichnis und Bilder (ebd. 172 ff. 193 ff.). Won der Umgangs: 
ſprache findet fih dagegen nichts bei T. (S. 149). Mag T.s Wit auch oft „geiucht 
und froftig“ fein (Hoppe), T. ift doch witziger als alle übrigen Bäter zujammen. — Auf 
die Frage, ob T. eine lateinifche Überſetzung der Schrift verwertet, oder feine Citate nur 
durch die in mündlicher Überfeßung üblich gewordene Form beeinflußt find und fich da— 
durch ihr Abjtand von feiner fonftigen Schreibweife ertlärt, unterlafje ich einzugeben. 

N. Bonwetfd. 
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Teſchenmacher, Werner, Paſtor, Annaliſt, Vertrauensmann der niederrheiniſchen 
Gemeinden „unter dem Kreuz”, geſt. 1638. — I. P. Haſſel, Zur Litteraturgeſch. der Jülich- 
Gleveihen Lande (Die handichriftl. Kirchenannalen Werner Teihenmaders). Nebit einem Nadı: 
trage von Bouterwet, Zeitichr. d. Bergijchen Geich. Ver. I, 1863, S. 170ff.; PRE! XXI, 1866, 
Art. Teſchenmacher v. K. ®. Bouterwet; W. Harleh, Zur Eiberielder Kirchen: und Gelehrten: w 
aejch., Zeitfchr. d. Berg. Beich. Ber. XXVIII, ©. 207 ff.; derjelbe in AdB XXXVII Art. T.; 
Ed. Simons, Die Medyterner Predigten nach Teihenmachers ungedrudten Kirchenannalen, 
Theol. Arbeiten a. d, rhein. wiſſenſch. Pred. Berein, NF ITI, 1899, ©. 70ff.; N. Lorenz, Die 
alte reformierte und die neue evangel. Gemeinde, Grevenbroid 1905, ©. 68ff.; (Bouterwels 
handſchriftliche) Collectanea minora I, im Beiig d. Berg. Geſch. Ver. zu Elberfeld, enth. u. a. 
Abichriften aus den von Dorthſchen Manufkripten im Diifieldorfer Staatsarchiv und aus Briefen 
T.s an Bernd. Brant im ev. Semeindearhiv zu Wejel. 

Die vielverzweigte und angefebene Familie Teſchenmacher (Teſchemacher, «mecher) 
in Elberfeld batte nach Kaſpar Sibel (ſ. d. Art.) von der feit dem 15. Jahrhundert bier 
betriebenen Gerberei und dem PVerfertigen von Yedertajchen ihren Namen; Werners Siegel 6o 
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zeigt drei Taſchen. Daß Laurenz Teſchemacher zu Aachen, in deſſen Haus die erfte „lutheriſche“, 
richtiger täuferiſche Predigt 1532 oder 1533 gehalten wurde, und der die erſte Petition 
von Aachener Bürgern um freie Religionsübung 1559 mit unterzeichnete (Theol. Arb. a. 
d. rhein. wiſſ. Pred. Ver. NF VII, ©. 82. 103), von Elberfeld ſtammte, iſt möglich, 
aber nicht nachgemwiejen. Werner T. wurde 1590 am 13. September a. St. zu Elberfeld ge 
boren, wo fein Vater, Peter T. der jüngere, HunoltS Sohn, häufig da® Bürgermeifter: 
und das Schöffenamt bekleidete. Seine Mutter Margareta (Grietgen) war eine geborene 
Nippell. Elberfelds Einwohnerfchaft war damals gejchlofjen reformiert, und jo wurde W., 
nachdem er zuerjt die Lateinfchule feiner Waterjtabt befucht hatte, nach Herborn ge: 

10 fandt, der bevorzugten Stätte höherer Bildung für die reformierte Jugend namentlich des 
deutſchen Nordweſtens (f. Piscator, Sibel. Am 4. Mai 1601 wurde er in die Tertia 
des dortigen Pädagogiums aufgenommen, das er, mit einer durch die Überfieblung nad 
Siegen infolge der Belt veranlaften Unterbrehung, durchlief, und am 2. Mat 1606 an 
der Herborner Hochſchule immatrifuliert (A. v. d. Linde, Die Nafjauer Drude der f. Yandes: 

5 bibliothef i. Wiesbaden, ©. 379). Ein Jahr darauf bezog er die Univerfität Heidelberg 
(G. Töpfe, Die Matrifel der Univerf. Heidelberg II, ©. 234) und erwarb ſchon am 
16. Februar 1609 den Magiftergrad (Töpfe II, ©. 474). In Herborn (vol. v. d. Linde 
©. 387) disputierte er unter dem Vorſitz von Hermann Ravensperger und verfaßte: 
Thesaurus locorum S. Theologiae communium in sacro utriusque testamenti 
eodice fundatorum (enthalten in dem Florilegium Theologieum hoe est Dispu- 
tationes ... schola Herbornensi habitae praeside Hermanno Ravenspergero ... 
MDCXII, Sammelband der Bibl. zu Wolfenbüttel 223, 11 u. ſ. w. p. 34—54). 

Als nad) dem Tode des lehten Herzogs von Jülich-Cleve-Berg 1609 die Lande von 
Kurbranderburg und Pfalz:Neuburg in Befig genommen wurden, atmeten die Evangelischen 

5 nach langem ſchweren Drud auf, und «8 traten Gemeinden an das Licht, die bis dahin 
im Verborgenen gelebt hatten. Eine ſolche Gemeinde war Grevenbroih im Sülichichen ; 
T. wurde 1611, wenn nicht jchon im Spätherbſt 1610, ihr erfter Pfarrer. Er batte von 
dort aus zugleih die Heinen Nachbargemeinden oder evangelifchen Kreiſe zu Jüchen, 
Kelzenberg, Otzenrath und Königshoven zu bedienen. Raſch erwarb er ſich Anfeben bei 

3 feinen Amtsbrüdern troß feiner Jugend, denn fchon 1613 ift er Inspector elassis (ber 
Kreisſynode) Erftanae sive tertiae. Ein Zirlularfchreiben, das er als folder an die 
Gemeinden zu Süchteln, Dülfen und Burgmwaldniel richtete, um die Abtrennung der Ge 
meinde Dülfen von Süchteln und ihre Verbindung mit Burgtwaldniel zu betreiben, bat 
jidy erhalten (Zeitichr. d. Berg. Gefch. Ver. I, ©. 215 ff.), ebenfo fein Entwurf einer Kirchen: 
ordnung für Grevenbroich (Lorenz ©. 73f.). Aber ſchon 1613 ift er Pfarrer der älteren 
und bedeutenderen Gemeinde zu Sittard im Maasquartier, Nachfolger (nicht Amtsgenoſſe) 
des Joh. Smith (Smetius, vgl. AdB XXXIV, ©. 481f). Daß er aud) von bier nach 
furzer Wirkſamkeit wieder ſchied, begreift fich, weil es „das Vaterland” war, das ihn rief: 
im April 1615 trat er in Elberfeld ein Pfarramt an. Von bier aus nahm er 1616 an 
der Jülichſchen Synode zu Yinnich als Deputierter der Bergischen Synode teil, und diejer 
präfidierte er im gleichen Jahre zu Wülfrath. Aber auch die Heimat fonnte ibn nicht 
balten, als 1617 ein Ruf der Gemeinde zu Cleve in Übereinftimmung mit der branden: 
burgifchen Negierung, die dort ihren Sitz batte, an ihn erging. Als deren Vertrauens: 
mann und zugleih in unmittelbarer Nähe der Niederlande konnte er der nach kurzem 

#5 Aufleben twieder bedrängten evangelifhen Kirche in Jülih und Berg von größerem 
Nugen fein. Auch mochte es für ihn in Betracht fommen, daß ibm in Gleve für feine 
hiſtoriſchen Studien wertvolles Material erreihbar war. So ſehr füblte er fich bier an 
feinem Platz, daß er eine Berufung nad) Deventer ausſchlug, zwar nach einigem Schwanten, 
dann aber in wenig rüdjichtsvoller, ja verlegender Form. Auch eine Nüdberufung nad) 

50 Elberfeld Ichnte er ab. Aber den Zufammenbang mit der engeren Heimat gab er darum 
nicht auf; in den Jahren 1618—1628 war er viermal Deputierter der Cleviſchen Sunode 
auf der Bergifchen, und bald entfaltete er in Gemeinfchaft mit feinem Freunde, dem 
Weſeler Baftor Bernhard Brant, eine emſige Thätigkeit, die den verfolgten oder verarmten 
Gemeinden im Bergischen und nicht nur dort zu gute fam. Durch beider Männer Hände 
gingen die Unterjtügungsgelder der Brandenburgiichen Regierung und der nieberländifchen 
Slaubensgenofjen für Paſtoren und Gemeinden, durch ſie gelangten die gravamina der 
GEvangelifchen nad Berlin und an die Generalitaaten; fie berieten über Gemeinde: und 
Simobdalangelegenbeiten, fie verfolgten die politiichen Greignifie mit fcharfem Blid, fie 
erfpäbten manchen Anjchlag der Jefuiten und der Pfalz Neuburgifchen Regierung und 
fanden Mittel zur Abwehr oder Wege zu Gegenmaßregeln. Dem treuen Anbänger des 
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Brandenburgiſchen Hauſes ſtellte die Regierung ihre Akten und Urkunden zur Verfügung; 
auch aus vielen Gemeinden floſſen ihm ſolche zu, ſo daß er über wertvollen Stoff für 
ſeine Geſchichtswerke verfügte. Offenbar ſtand auch ſeine Berufung nach Emmerich, 1623, 
mit der Verlegung der Brandenburgiſchen Regierung dorthin, die wegen der Kriegsun— 
ruben geſchah, in Zuſammenhang. Seine Stellung wird als die eines Hofpredigers 5 
(E. Watjenberg, Embrica 1667, p. 261) bezeichnet; die Verwandtſchaft mit einer dortigen 
Batrizierfamilie — feine Frau Johanna war die Schwefter de? Bürgermeifterd und Branden: 
burgiſchen Rates Cornelius Bruyns — mag feinen Einfluß vermehrt haben. Wie hody man ihn 
fhäßte, zeigt die Ihatjache, da, als eine peitartige Krankheit ausbrach, Regierung und 
Presbpterium ibm unterfagten, ſich durch Kranfenbefuche der Gefahr der Anſteckung aus: 
zufegen und für diefen Zweck Erfas in Ausficht nahmen. Allerdings ift damit auch eine 
gewiſſe Unflarbeit in feiner amtlihen Stellung, die fich mit der eines Gemeindepfarrers 
nicht dedte, angedeutet. Inzwiſchen hatten die Bebrängnifje wieder zugenommen, welche 
die Evangeliichen in Jülich und Berg unter PfalzNeuburgiihem Regiment zu erbulden 
hatten. Auf ein Eoikt vom 3. November 1625 in wurde ihnen ber öffentliche Gottes= 15 
dienft verfperrt, das evangelifche Begräbnis verboten, und die Prediger, die ſchon durch 
die ſpaniſche Einquartierung am bärtejten betroffen waren, wurden 3. T. außer Landes 
gejagt. Auch in Wefel, das in den Händen der Spanier war, ftieg die Not; die Kirchen 
wurden den Evangelifchen genommen, die Prediger aus ihren Wohnungen gewieſen; als: 
bald jtellten fich die efuiten ein, und in der Burg des Proteftantismus am Niederrhein 20 
ichien das Werk der Gegenreformation vollbradt. Hatten die Bedrängten fchon vorher 
in den Niederlanden, u. a. dur Kaſpar Sibeld Vermittlung (f. d. Art. Sibel S. 264) 
Hilfe gefucht, jo war es jegt fein Landsmann T., der in einer Denlſchrift die Notivendig: 
feit einer niederländischen Intervention begründete. Seine Motivierung ſchlug ni. 
Die Generalftaaten legten auf Grund einer Kapitulation, den päpftlichen Geiftlichen zu 35 
Emmerih und Rees es auf, die Zurüdgabe der Wefeler Kirchen an die Neformierten zu 
erwirken, wibrigenfall® würden Neprefjalien geübt werden. „Als aber dieſes alles, als 
auf welches ihrer Meinung nad nichts erfolgen follte, in den Wind gejchlagen wurde, 
ift den Pfaffen und efuiten all ihre ornamenta aus den Kirchen zu nehmen zugelafjen 
und darauf den reformierten evangelifchen Gemeinden zu Emmerich und Rees ſolche einzu: 30 
nebmen anno 1628 befohlen, welche auch ſolchem nachgekommen, die Altäre niedergerifjen 
und zu einem Bethaus folche fäubern und reinigen laſſen“, fo erzählt T. in feinen Kirchen— 
annalen und er fügt binzu, an welchen Tagen und über melde Terte von ibm und 
anderen in dieſen Kirchen die eriten Predigten gehalten wurden (Mir. p. 1096 ff.). Auch 
eine Inſtruktion für die Jülich-Bergiſchen Deputierten, welche zur Reftituierung ihrer 35 
Kirchen fich bei den Generalftaaten bemübten, wurde von T. ausgearbeitet. Da trat eine 
für die Evangelifhen günftige Wendung ein durch den glücklichen Hanbditreich, melcher 
Weſel den Spaniern entriß und die Übermacht der Niederländer am Niederrhein befeftigte 
(. Sibel, ©. 264). 

7.8 einflußreihe Stellung, feine Gelehrſamkeit, die mit Geſchäftsgewandtheit ver: 40 
bunden war, mögen fein Selbitgefühl gejteigert, körperliche Beſchwerden, feine Reizbarkeit 
erböbt haben. So fam es zu Neibungen zwifchen ihm und den Negierungsräten, deren 
einige ſich beflagten, daß er verfleinerlih von ihbmen rede, während andere feiner Frau 
mehr Schuld gaben als ihm, und auch an follegialen Mifbelligfeiten fehlte es nicht. An 
feines Freundes Heinrich von Dieft Stelle war als Prediger Johannes Stöver getreten, 45 
der in Siegen kurze Zeit T.S Lehrer geweſen war. Aber das Werbältnis trübte fich, 
Stöver fchreibt von vielem Verdruß, den er auf Anitiftung Weneri Teschenmacher, 
feines geweſenen undankbaren diseipuli erlitten (Fr. W. Cuno, Geſch. der Stadt Siegen, 
Dillenburg 1862, ©. 156), und als nad einer Neife, die T. obne vorausgebende Ber: 
—— mit Stöver und dem anderen Amtsbruder Peter Burman angetreten hatte, 50 
peinlihe Auseinanderfegungen jtattfanden, reichte T. jeine Demiffion ein, bei der es, 
nach erregten Verhandlungen, in Gegenwart der von der Cleviſchen Provinzialfunode ge 
fandten Deputierten, fein Verbleiben batte (1632). Daß troß diefes Zwiſtes und feiner 
Folgen das Vertrauen zu ihm nicht geichtwunden war, zeigte die bei einem außerordent: 
then Konvent zu Weſel auf ihn fallende Wahl zum Deputierten, der in Berlin die 65 
gravamina ber bedrängten evangeliichen Gemeinden vertreten ſollte. „m Fall aber 
deſſen Hausfrau darin nit einmwilligen mügte”, wurde fein Freund Brant beftimmt, 
ein Fall, den T. ald möglich bezeichnet batte und der eintrat. Auch mit den Emmericher 
Negierungsräten muß er fich wieder ausgeföhnt haben, denn feine Repetitio (f. u.) 
iſt ihnen getwidmet. Seinen Wohnſitz aber verlegte er nach Xantben. Hier lebte erw 

= = 
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ſeinen Forſchungen und diente der reformierten Gemeinde als Alteſter, hier ſtarb er 
nach einem Schlaganfall am Karfreitag den 2. April 1638. Sein frühes Scheiden 
mag der Tribut geweſen ſein, den er der bei ſeiner raſtloſen Thätigkeit nicht genug be— 
achteten Natur zu zollen hatte. Die Leiche wurde in der Willibrordkirche zu Weſel in 

s der Gruft der Familie Hartmann beigefeßt, gegenüber dem Münchhauſenſchen Grabmal. 
Da diefe Familie ihm verwandt war, ift es fraglich, ob die Beifegung ald befondere Aus: 
zeichnung zu betrachten ift. Eine nicht mehr vorhandene Lebenäbejchreibung T.s ſoll 
Petrus T., Paſtor zu Höritgen bei Weſel (ſ. Theol. Arb. a. d. rhein. wiſſenſch. Pred. Ber., NF, 
7. Heft, ©. 104, 107, 109) und nachher zu Bierlingsbeet in Nordbrabant, verfaßt haben. 

10 Diefer, mit feinem gleichzeitigen Namensvetter, dem Siegener und nahmals Elberfelder Paſtor 
nicht zu verwechſeln, wird mehrfach ald Werners einziger Sohn bezeichnet, ift aber wahr— 
jcheinlih nur ein Verwandter gemwejen. 

Bon Teſchenmachers Schriften find (abgefehben von der oben genannten Diſſer— 
tation) nur zwei gebrudt: 1. Repetitio brevis catholicae et orthodoxae reli- 

15 gionis, quae singulari Dei beneficio ante seculum a papatu reformata in 
Cliviae, Juliae, Montium Ducatibus cum attinentibus Comitatibus et Domi- 
niis, hactenus ex Dei verbo tradita et conservata est, ex amore et honore 
patriarum ecclesiarum earumque in doctrina veritatis successione conscripta 
et edita a M. Wernero Teschenmacher ab Elverfeld Montano. Vesaliae, 

2 typis Martini Hess, anno MDCXXXV (43 nicht paginierte Blätter in Duodez. Die 
Kldmung an die Emmericher Regierungsräte ift vom 8. April 1633 datiert). Die Schrift 
entitand aus der freilich irrtümlichen Anjchauung des Verf, daß die am 8. April 1533 
erlaſſene Cleviſche KO (Richter, KDD, I, ©. 212 ff.) die Einführung der Reformation in 
Jülich-Cleve-Berg bedeute. Sie enthält einen kurzen biftorifchen Teil und einen dog— 

25 matijchen, nämlich Auszüge aus dem Monheimſchen Katechismus und feiner Verteidigung 
durch Artopöus (ſ. d. Art. Monheim). Beigegeben ift: Catholicae et orthodoxae in 
Cliviae, Juliae, Montium, Marchiae et Ravensburgiae provinciarum religionis, 
integro seculo successionis, auctarium, in quo Conradi Heresbachii Jur. Con- 
sulti Vita, Epistola factionis Anabaptisticae Monasteriensis et fidei Christianae 

0 confessio exhibetur. (25 nicht paginierte Bl., auf der Rückſeite des Titelbl, die 
Namen der Brandenburgifhen Negierungsbeamten in Gleve und Mark, denen das 
auctarium gewidmet ift). Eine neue Ausgabe, für welche T. die Vita Heresbachs er: 
mweitert hatte (A. Wolters, Konrad von Heresbach, Elberfeld 1867, S. IV) kam nicht zu 
Stande. Das Merk ift fchon 1801 von dem Duisburger Prof. D. A. E. Borbed in feiner 

85 Bibliothek für die Geſch. des niederrhein. Deutichlands als ein „ist ſehr feltenes Büchlein“ 
ausführlich bejchrieben worden. 2. Anales Cliviae Juliae Montium ete., 1638, Arn— 
beim. Sie find dem damaligen Kurprinzen von Brandenburg Friedrich Wilhelm gewidmet. 
Eine neue Ausgabe veranitaltete 1721 Juſtus Chriſtoph Dithmar, Prof. a. d. Univ. 
Frankfurt a. d. Oder, unterjtügt von der preuß. Regierung: Wernheri Teschenmacher 

40 ab Elberfeldt Annales Cliviae, Juliae, Montium, Marcae, Westphalicae, Ravens- 
bergae, Geldriae et Zutphaniae. Das Werk fand auf der einen Seite großen Beifall, 
bon der anderen wurden ihm durch den Pfalz.Neuburgifchen Geh. Nat und Wizefanzler 
Joh. Thomas Brofius und den Pfalz.Neuburgifben Nat Adam Michael Mappius ihm 
nachgebildete Annalen entgegengefegt, die von Angriffen gegen T., die Evangelifchen, das 

45 Brandenburgifch-Preußiiche Negentenbaus durchzogen waren (vgl. Job. Diedr. von Steinen, 
Die Quellen der weſtphäl. Hiftorie, Dortmund 1741, ©. 36ff.). Nicht von T. verfaßt, 
fondern nur von ihm herausgegeben ift der Antibolfecus (Cleve 1622), eine Schrift, die 
den Gegner Galvins bekämpft, und den Elberfelder Prediger Petrus Gurtenius zum Ber: 
faſſer bat (Zeitſchr. d. Berg. Geſch. Ver. I, ©. 178, U. 94). 3. Eine eigenhändige Lebens: 

50 bejchreibung T.s beſaß um das Jahr 1686 eine Familie Hölterboff zu Elberfeld. Sie 
ift ebenjo verſchwunden wie drei andere Schriften, von denen von Steinen fchreibt 
(a. a. O. S. 45), daß er fie gefehen babe: 4. Predigten über die Haustafel, deutich. 5. Ein 
Kommentar über die Korintherbriefe, lateinifch. 6. Annalium Ecclesiasticorum epitome, 
in qua praeeipue gravissima quaestio explicatur de successione et statu ecelesia- 

55 rum Christianarum, quae inde a prima sua origine, usque ad nostram aetatem 
tum veritate divina formatae et conservatae, tum paulatim operante mature 
mysterio iniquitatis, traditionibus humanis deformatae, sed tamen papatum 
modernum, qualis hodie est et fastuoso catholieismi titulo venditatur, aut 
ignorarunt penitus, aut ab eodem effectu, vel affectu vel utroque simul se- 

“0 cesserunt, donee tandem publice illustri beneficio auctoris atque assertoris 
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sui reformatae sunt. Congesta et variis duorum millenariorum periodis, 
ceu duabus partibus inclusa, studio et opera M. W. Teschenmacheri. 
7. Im Staatsarhiv Düfjeldorf befinden fih (in einer von dem Weſeler Prediger Anton 
von Dorth gefertigten und mit Ergänzungen verjebenen Abjchrift): Vitae et Elogia 
virorum qui familia, nobilitate doctrina atque virtute, inprimis offieii digni- 5 
tate et publicatis ingenii monumentis in Theologia, iuris utriusque prudentia, 
medieina et philosophia ete. per Cliviae Juliae Montium Marcae et Ravens- 
bergiae provincias unitas floruerunt. Authore Wernero Teschenmacher. 8. Der 
Sammelband des Rhein. Prov. K. Archivs zu Coblenz (A Iıa 1), von T. angelegt, ent= 
bält u. a. außer der von ihm verfaßten Presbpterialordnung für Grevenbroich (ſ. o.), 
eine ſolche für Cleve und für Emmerich (wie denn auch die Cleviſchen Vresbpterialprotofolle 
von 1617— 1623, Archiv der evangel. Gemeinde Cleve, von ihm gefchrieben find). 9. Sein 
wertvolljtes Werk find die Annales Ecclesiastieci Reformationis Ecclesiarum Cliviae, 
Juliae, Montium, daß ift, Wahrhaffter Hiftorifcher Bericht von der Reformation der 
Kirchen in den Herztogthumben Gleve, Gülich, Bergh und zugehorigen Graff- und Herr: 15 
ſchafften. Wie in denjelben, nad Vielen allgemach eingerifjenen mißbräuchen und Super: 
jtitionen, die Evangelifche Yauterkeit und mwarbeit wieder ift angezundet und fortgepflanzet, 
auch derofelben allerlei Verbindernus furgeworffen, aber dennoch erhalten. Smaleihen 
wie fie verfolget, aber nicht überwältiget, Sondern obgefiegt, und biß auff diefe Zeit fort: 
gefeget worden. Allen Evangelifchen obgeln. Fürftentpumben und Landen, Eingefejlenen 20 
und Untertbanen zu bejtendiger nad und unterrichtung auch Chriftlicher Vffmunterung 
und Vermahnung zufammen getragen und in 5 theil verfafiet Won M. Wernero 
Teschenmacher von Grverfeldt auß dem Herkogtbumb Bergh. Die Widmung an die 
KAurfürftin Elifabetb Charlotte, die Gemahlin Georg Wilhelms von Brandenburg und 
an Katharina Charlotte vermäblte Pfalzgräfin bei Rhein datiert vom 8. April 1633. % 
Die Originalhandſchrift, die von Steinen (f. o.) bei der Abfaffung feiner „Befchreibung 
der Reformationsgeſchichte des Herzogtums Gleve“, 1727, in jo ausgiebiger Weiſe benußte, 
daß er mehr als ein Viertel von ihr in fein Buch hinübernahm, iſt verloren gegangen, 
eine Abjchrift befist die Königl. Bibliothef in Berlin (das nähere bei Haflel), eine von 
diejer genommene Abjchrift die Bibliothek des Bergifchen Gejchichtsvereins zu Elberfeld. 30 
Als genialen Hiftorifer erweiſt ſich T. in diefen Kirchenannalen jo wenig mie in feinen 
gedrudten „Annalen“. Die Menge des Stoffes verjchüttet ibm nicht felten den Weg; 
den Blid auf das Große der Enttwidlung läßt er ſich durd Einzelheiten, ja Kleinigkeiten 
verbauen. Ihm fehlt der Maßſtab, Wichtiges von Geringfügigem zu unterſcheiden. 
Namentlich fehlt es an der Erkenntnis der äußeren politifchen Lage in ihrem Einfluß auf 35 
Fortgang oder Nüdfchritt der evangelifhen Bewegung — wobei allerdings die befonderen 
gerade bier vorliegenden und auch von fpäteren Gefchichtäfchreibern nicht übertvundenen 
Schwierigkeiten als mildernder Umftand zu betrachten find — während die große Bedeutung 
der presbpterialen und ſynodalen Organifation für die Erhaltung des niederrheinijchen 
Proteftantismus richtig eingeſchätzt und deutlich hervorgehoben wird. Dennoch fnüpft fich «0 
an ihn der MWiederbeginn „einer des Namens würdigen Gejchichtsfchreibung am Nieder: 
rhein.” Seine Kirchenannalen find trog mancher Irrtümer ein Zeugnis nicht nur der 
Gelehrfamteit, fondern auch der Gewiſſenhaftigkeit des Verfaffers und durch ihre Benusung, 
J. T. mwörtlide Mitteilung unmittelbarer Quellenichriften, darunter folcher, die zu feiner 
Zeit ſchon Seltenheiten geworden waren, für die Forſchung noch immer der Beachtung 46 
wert. Erbeben ſich auch gegen ihren vollftändigen Abdruck Bedenken, fo find doch manche 
Partien, 3. B. die Darftellung der täuferifchen Bervegung am Niederrhein und ihrer 
Wirkungen, es wohl wert, veröffentlicht zu werden. Ed. Simons. 

- 0 

Teitakte. — Rante, Engliſche Geſchichte, 5. Bd, 2. Aufl., 1871, ©. 117 ff.; Green, Ge: 
ſchichte des enaliihen Volkes, über. v. Kirchner, 2 Bde, 1889, ©. 216; Makower, Die Ber: 
fafjung der Kirche v. England, 1804, S. 98; val. die Litteraturangaben im Art. Anglifan. Kirche, 
»Is 

rıyr 
S. 525,2 ff. 

Ein Vorläufer diefes gegen die Katholiken gerichteten Gefeges war die Corporations- 
alte vom Dezember 1661 („An act for the well governing and regulating of 
Corporations“, Anno 13. Caroli II. Stat. 2. Cap. I“), durch weldye die Macht der 55 
Puritaner, die faft alle bürgerlichen Amter in Städten und Gemeinden in Händen batten, 
gebrochen werben jollte. Diefer Alte gemäß foll feiner ein Gemeindeamt befleiven, der 
nicht den Allegianz: und Guprematseid leiftet, ferner eidlich erklärt, daß es geſetzwidrig 
und hochverräterifch fei, unter irgend einem Vorwande die Waffen gegen den König oder 
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jeine Beamten zu ergreifen; enblich fchriftlich erklärt, daß er jich von der Solemn League- 
and-Covenant als nichtig und geſetzwidrig losfage. Alle dermaligen Beamten der Kor: 
porationen ſollten bei Strafe der Abjegung diejen Forderungen nachkommen, und zwar 
vor dem 25. März 1663, an welchem Tage die Vollmacht der zur Durdführung diefer 

5 Mafregeln niedergefegten Kommiſſion erlöfchen würde. Bon da ab jedoch ſollte feiner 
ein Gemeindeamt antreten dürfen, der nicht in dem feiner Wahl vorangebenden Jahre 
das Saframent des Abendmahls nah dem Nitus der englifchen Kirche genofjen habe. 
Diefe letzte Forderung, welche den fchon genannten ald Zeichen oder Prüfftein (test) der 
Zugehörigkeit zu der Staatskirche beigefügt wurde, war ein Kompromiß zwiſchen dem 

ıo Haufe der Lords und dem der Gemeinen. Das eritere wollte der Krone unbejchränfte 
Macht über die Korporationen geben, die Gemeinen widerſetzten fich, konnten aber die 
Nommunalfreibeit nur durch Zugejtändnis der Saframentsklaufel retten, wodurch die 
Gegner der Herjtellung der Kirche und des Staates von den Gemeindeämtern fernge: 
balten wurden. Erit zwölf Jahre fpäter wurde die Sakramentsklauſel auch auf öffent: 

15 liche Amter ausgedehnt; Dies durch die Teftafte vom 21. März 1673 („An act for 
preventing dangers which may happen from popish recusants“, a.25. Caroli II. 
Cap. II. AD. 1672 [alten Stils)). Der Titel diefer Akte zeigt, daß fie gegen die 
Katholiken gerichtet war. Dieſe lagen zwar fo gut wie alle Nonfonformiften unter dem 
Banne der ftrengen Uniformitätsakte (1662) und der anderen Strafgefete, aber während 

20 die Nonkonformiften mit aller Strenge verfolgt wurden, machte der König bei den 
Katholiken von feiner Prärogative „Nolo prosequi“, wodurd das gerichtliche Verfahren 
gehemmt wurde, fehr ausgedehnten Gebrauch. Er felbjt war, wie man nicht zweifelte, 
im Geheimen, fein Bruder offen dem Katholicismus zugetan. Mehrere der böchiten 
Staatöbeamten waren auf derfelben Seite. Das Parlament ſah feine Rettung vor der 

25 Gefahr der Wiedereinführung des Katbolicismus, als in einem Aeichöncieh, das bie 
höchſten Perſonen fo gut wie alle öffentlichen Beamten erreichen würde. Daraus erflärt 
ſich der jtrenge, erflufive Charakter der Teſtakte. Ihr Inbalt ift im mefentlichen folgender: 

Alle Bairs und Gemeine, Hof: und Staats-, Civil- und Militärbeamte müſſen zwijchen 
Oftern und Trinitatis 1673 den Supremats- und Allegianzeid leiften und vor oder an 

so dem 1. August „das Abendmahl nah dem Ritus der Kirche Englands in einer Pfarr: 
fiche nach den Sonntagsgottesdienft genießen”. Ebenjo müfjen Neuangeftellte die Eide 
leiiten und zuvor ein Zeugnis des Geiftlihen und Kirchenvoriteher® darüber vorzeigen, 
daß fie das Abendmahl empfangen haben. Verweigerung des Eides und des Abend: 
mablsgenufjes macht amtsunfäbig; wer trogdem ein Amt verfieht, wird um 500 Liv. St. 

35 geitraft. Offentliche Liften werden geführt über die, melde den Eid leiften. Perſonen, 
welche, ohne felbit katholiſch zu fein, ihre Kinder latholiſch erzieben, find von jedem Staats: 
und Kirchenamt ausgejchlofien, bis fie fich zur englijchen Kirche befehren und obigen 
Forderungen nachlommen. Außerdem muß bei der Ablegung der Eide folgende Erklärung 
unterfchrieben werden: „Ich erkläre hiermit meine Überzeugung, daß feine Transfubitantiation 

40 ftattfindet im Sakrament des Abendmahls oder in den Elementen Brot und Mein bei 
oder nach der Konſekration derjelben durch irgend melde Perſon.“ Auch über dieſe 
Unterfchriften werden Liſten geführt. Wrivatrechte follen durch diefe Akte nicht angetaftet 
werden. Eidmweigerer können in bejonderen Fällen Stellvertreter wählen, die aber durch 
den König approbiert werben müjlen. Die Alte dehnt fich nicht auf Unteroffizier, Kon— 

45 ftabler, Kirchenvorfteber u. a. aus. Nur der Graf von Briftol ift mit feiner Gemahlin 
von diefer Akte ausgenommen, da er, obwohl Katholif, für die Bill ftimmte. 

Dieje Akte, welche den Katholiken feine Hintertbür offen ließ, verfehlte ihre Wirkung 
nicht. Der Herzog von Nork und der Lord Schaßlanzler legten fogleich ibre Amter nieder. 
Aber das Schivert war ein zweifchneidiges und traf die proteftantifchen Nontonformiften 

so jo gut twie die Papiſten. Ihre Zuftimmung zu der Akte war eine große Selbitverleugnung, 
aber fie brachten das Opfer, um die protejtantifche Kirche Englands vor der Gefar des 
Katbolicismus zu retten. Es wurde ihnen jchleht gedankt. Zwar wurde eine Bill ein: 
gebracht, die ihnen Duldung verfjchaffen follte, fie ging aber nicht durch. Auch die 
Toleranzafte (1689) brachte feine Erleichterung, und nod 1790, als For dies verfuchte, 

65 trat ihm nicht bloß Pitt entgegen, jondern fogar die Korporation der Stadt London 
petittonierte gegen Aufbebung der Akte. Die Teſtalte laftete andertbalb Yabrbunderte 
lang als ſchwerer Drud auf den Nonkonformiſten. Alle Amter im Staate, der Sig im 
‘Barlament, Offizierftellen in der Yand- und Seemacht blieben im Alleinbefit der Staats: 
firhlihen bis zur Aufbebung der Korporations: und Teftafte im Jahre 1828/29 (An 

co Act for repealing et cet. anno 9, Georg IV. Cap. XVII. 9. Mai 1828; Roman 
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Cath. Relief Act., 10 Georg IV., 13. April 1829). Lord John Ruffel nämlich trug 
im %. 1828 im Haufe der Gemeinen darauf an, die Paragrapben der Korporationd- und 
Teftafte aufzubeben, welche den Genuß des Abendmahls nad dem Ritus der englischen 
Kirche zur Bedingung der Annahme eines Korporationd- oder Staatsamtes, einer Civil- 
oder Militärftelle oder irgend einer Vertrauensftellung unter der Krone (Parlament u.a.) 5 
made. Die Bill, am 28. Februar 1828 eingebradt, ging ohne viel Widerftand durd) 
und erhielt am 9. Mai Geſetzeskraft. Es wurde an die Stelle der Sakramentsklauſel 
eine feierlihe Erklärung geſetzt, die proteftantifche Staatskirche in feiner Weife beein- 
träcdhtigen zu wollen. Damit waren den proteftantijchen Difjentern gleiche Rechte mit 
den Staatslirhlichen eingeräumt. Die Forderung der Erklärung gegen die Lehre von 10 
der Transfubitantiation mar aber noch nicht aufgehoben. Dies geſchah im folgenden 
Jahr durch Roman Catholic Relief Bill (13. April 1829), wodurd nicht bloß dieſer Punkt 
der Teftafte befeitigt, jondern auch den Katholiken die Supremats-, Allegianz: und Ab: 
jurationgeide erlaffen wurden, an deren Stelle eine neue Eidesformel trat, jo daß auch 
ihnen faſt alle.öffentlichen Ämter zugänglich wurden. C. Schöll . © 

Teftament, Altes und Neues ſ. d. A. Kanon BB IX ©. 771, a. 

Teftamente der 12 Patriarchen j.d.A. PjeudepigrapbendesAT BoXVS. 553, 18. 

Testamentum domini nostri Jesu Christi, eine Kirhenordnung des 
5. Jahrhunderts. — Litteratur: Die erften Nahrichten vom Tejtament gaben Renaudot, 
La perp6tuit& de la foi (nach der Ausgabe im Anhang des gleihnamigen Wertes von Ant. oo 
Arnauld, Paris 1782) Bd 2 bezw 5 p. 5735. und J. W. Bidell, Geſchichte des Kirchenrechts 
I, 183 ff, die erjte Ausgabe und Ueberſetzung veröffentlichte 1856 Lagarde nach dem San- 
germanensis saec, IX. (vgl. oben Bd I ©.735, 21f.), derjelben Handicrift, die Renaudot 
und Bidell bejchrieben hatten, den ſyriſchen Tert in feinen Reliquiae juris ecclesiastici 
antiquissimae syriace p. 2—19, jeine griechiſche Rüdüberjegung in den Rel. jur. ecel. 5, 
ant. graece p. 80-89. Der Sang. enthält aber nur einen Auszug aus dem Tejtament; es 
fehlen namentlih alle liturgiihen Stüde. Den vollftändigen Tert gab 1899 der unierte, 
d. b. fatholifhe Patriarch von Antiohien, Ignatius Ephräm II. Rahmani (jprih: Rad: 
mani) heraus: Testamentum d. n. Jesu Christi nunc primum edidit ... J. E. Rahmani, 
Moguntiae 1899. NR. legte zu Grunde eine ſyriſche Handſchrift in Moſſul a. 1654, und gab go 
Barianten (aber, wie es jcheint, nicht alle) des Sang., einer römiſchen Hi. vom Jahre 1575 7., 
und einer arabiichen Ueberſetzung an, die er ebenjalls in einer römiſchen Hi. fennen gelernt 
batte. Der Ausgabe jind gelehrte Prolegomena und Difjertationen beigegeben. Seine lateinijche 
Ueberjegung des Tejtaments wird von Drews (ſ. u.) als gut bezeichnet, Zahn (f. u.) klagt 
über zu große Freiheiten bei der Wiedergabe des Syriſchen. — Die Ausgabe und Ueberſetzung g, 
Yagardes enthielt den eriten Teil des Tejtaments, die Apokalypſe, vollitändig und gab einen 
genügenden Einblid in die Kirchenordnung, deren Datum und nahe Verwandtichaft mit der 
äghptiſchen Kirchenordnung daraus zu entnehmen war. Gie wurde fajt überhaupt nicht be— 
achtet. Wenn die Ausgabe Rahmanis bald in aller Mund war, jo verdantte jie das einer in 
dieſem Maß ungewöhnlichen Reklame. Rahmani glaubte in der Handicrift von Mojiul ., 
ein Wert des 2. Sahräundertö gefunden zu haben, die Ältejte chriftliche Kirchenordnung und 
Liturgie, eine Meinung, die ſich alsbald als irrtümlich herausjtellte und nicht mehr diskutier: 
ber ij. — Bon den zablreichen Beiprehungen, die alsbald erfchienen, find die wichtigſten 
etiva die von Harnad in den SBA 1899, S. 878 Fff., Adelis in der The3 1899, ©. 704 ff., 
Zahn in der NrZ 1900, ©. 438 ff., Drews in den THStH 1901, ©. 141ff., Baumftark in der 4, 
ThOS 1900, ©. 1ff.; am ausführlichſten F. X. Funk, Das Tejtament unfers Herrn und die 
verwandten Schriften, Mainz 1901 (= Forſchungen zur Chriftlichen Litteratur: und Dogmen: 
efhichte II, 1. 2). Eine qute zufammenfafiende Weberficht bei N. Ehrhard, Die altchriitliche 
itteratur und ihre Erforjhung von 1854— 1900, Freiburg i. Br. 1900 (= Straßburger Theol. 

Studien. 1. Supplementband), S. 532 ji. — J. Cooper und A. J. Maclean gaben eine engliiche zo 
Ueberjegung des Zeitamentes beraus, Edinburg 1902; vgl. Nejtle in The American Journal 
of Theology VII (1903), p. 7495. — Ueber die kirchenrechtliche Litteratur der Orientalen 
unterriditet am beiten W. Riedel, Die Kirhenrechtsquellen des Batriardyats Alerandrien, Leipzig 
1900; über das Tejtament val. S. 156. 

Das Teftament war urfprünglic in griechischer Sprache abgefaßt, fcheint aber in ,, 
diefer Form nicht mehr zu eriftieren. Nach dem Kolophon mehrerer Handichriften (Rab: 
mani p. 148) iſt die forifche Überfehung im Jahr 687 von Jakob von Ebdefla (f. oben 
Br VIII ©. 551f.) aus dem Griechifchen bergeitellt worden. Außer den Handſchriften 
Lagarded und Nabmanis iſt eine ſyriſche nachgewieſen von Harris (vgl. Harnad 878f.), 
anderes bei Baumſtark ©. 7 ff. Umfangreiche Fragmente einer andern ſyriſchen Liber: so 
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jegung publizierten F. Nau im Journal asiatique 1901, p. 233 ff. und J. P. Arendzen in 
The Journal of Theological Studies II (1901), p. 401 ff. Eine foptifche Überſetzung 
muß e3 gegeben haben, wenn fie auch bis jet nicht aufgefunden ift. Aus dem Koptijchen 
ftammt die arabifche Verfion. Riedel kennt zahlreiche Handſchriften (S. 16. 122F.), eine 

5 weitere Baumftarf ©. 3. Mit der arabifchen iſt nahe verwandt die äthiopiſche Überfegung, 
von der Baumſtark ©. 5 zwei Handfchriften, Drews ©. 144 eine weitere notierte. Metbio: 
pifche Fragmente aus der Liturgie des Teftamentes, die lange gedrudt find, führt Drews 
©. 144 an. Liturgifche Fragmente werden fich vermutlich in vielen Handſchriften finden, 
da ſich einige Gebete jehr lange im Gebrauch erhalten haben, zum Teil bis zum heutigen 

10 Tage. In lateinischer Überfegung giebt es ein apofalyptifches Fragment, die Befchreibung 
des Antichriften, das M. R. James herausgab (Texts and Studies II, 3, p. 150ff.). 
Es braudyt aber nicht dem Tejtament entnommen zu fein, da die Apokalypſe vermutlich 
fchon vorher eriftierte. — Wie es gewöhnlich bei derartigen Terten der Fall ift, weichen 
die Verfionen, zuiveilen felbft die Handbichriften, ftarf voneinander ab, und man wird 

15 über das Tejtament erft endgiltig urteilen können, wenn alle Überfegungen unterjucht 
find. Nahmanis tertkritiihe Anmerkungen und Baumſtarks Bemerkungen ©. 291 ff. find 
ein Anfang diefer Arbeit; Drews giebt S. 158 ff. einige Beobachtungen twieder über 
die mutmaßliche Urgeftalt des Teftaments und jpätere Einſchübe. Die genaue Ver: 
gleihung einer guten arabifhen Handfchrift mit dem Syrer Rahmanis würde ſchon einen 

20 weſentlich feiteren Boden jchaffen. 
Der Zufammenhang, in dem das Teftament überliefert ift, ift bemerkenswert. Im 

Arabifchen und Syriſchen erfcheint es als erfter Teil eines Dftateuchs, der Glementia ge: 
nannt wird. Bet den Mrabern umfaßt das erjte Buch das Tejtament, das zweite die 
Apoftolifche Kirchenordnung (vgl. Bd I ©. 730ff.), das dritte die ägyptiſche Kirchenordnung 

> (vgl. Bd I ©. 737, 20ff.), das 4.—7. Buch find Auszüge aus dem achten Buch der 
Apoftolifchen Konftitutionen (Bd I ©. 734ff.), Buch 8 And die Apoſtoliſchen Kanones 
(Bd I ©. 738, baff.). Bei den Syrern ift der dritte Teil, die ägyptiſche Kirchenordnung, 
fortgelafjen worden, und, um den Ausfall zu verbeden, iſt das Tejtament mechaniſch auf 
die beiden erjten Bücher des Oktateuchs verteilt worden, die Apoftolifche Kirchenordnung 

»0 wurde dann als drittes Buch gezählt; der übrige Anhalt der acht Bücher blieb unver: 
ändert. Die Einteilung in acht Bücher ift eine Nachahmung der Form der Apoftolischen 
Konftitutionen, die vermutlich erſetzt werden follten. Auch infofern ift der neue Ofta- 
teuh an Stelle des alten getreten, als er in Bibelbandjchriften Eingang gefunden bat 
und zu den biblifchen Büchern gezählt wird (Rahmani p. IXff.), ebenfo wie die Apo— 

 ftoliihen Konftitutionen nah Can. apost. e. 85 ein Teil des NT find. Gewiß mird 
die Etikette des Tejtaments feine Kanonifierung erleichtert haben. Als eine neue Geftalt 
des Oktateuchs ift feine Einteilung in 127 (71 + 56) Kanones anzufeben. Nur ift bier: 
bei, im Vergleich mit den arabiſchen Glementia, ihr erſtes Buch, eben das Teftament, 
weggefallen; vgl. BB I ©. 731, 10ff. Die verſchiedenen Einteilungen pflegen gegenfeitig 

0 aufeinander Bezug zu nehmen durch Erklärungen der gelehrten Schreiber oder Leſer. 
Über das Alter und die Herkunft des Oftateuchs ift bis jegt nicht? Sicheres ausgemacht. 
Er ift in verjchiedene Rechtsjammlungen der Orientalen aufgenommen worden, worüber 
Niedel zu vergleichen ift. 

Der Inhalt des Teftaments jet ſich aus drei verfchiedenen Beſtandteilen zufammen, 
4 die loſe aneinander gereiht find. I, 3—14 umfaßt eine Apofalypfe, I, 19 Beitimmungen 

über den Kirchenbau, I, 20—II, 25 eine Kirchenordnung, welche die Pflichten der ver: 
jchiedenen Grade des Klerus und am Schluß auch die der Laien behandelt. An die Vor: 
jchriften über die Biſchofweihe ift eine lange Liturgie angebängt ; andere liturgiiche Stüde, 
..8. I, 32,34}. Neben vielem andern, was intereffant und neu ift, find befonders be- 

» merfenswert die Kanones über die Witwen I, 40-43: 08 find wirkliche moeoßurıdes 
nooradmueraı, weibliche Kleriker; Diafonifien, die ebenfalls vorhanden find, treten ihnen 
gegenüber zurüd. 

Den verfchiedenen Teilen des Teftaments entfprechben ungefähr die Quellen, die der 
Verfafjer bearbeitete. Denn auch diefe Kirchenordnung fteht, wie die meiften ihres gleichen, 

55 in naher Verwandtichaft zu andern Terten. Die Apokalypſe ift wohl übernommen, aud) 
wenn fie bis jetzt außerhalb des Teftaments nicht nadhgetviefen ift; e. 19—22 entjpricht 
den ec. 35—38 der arabifchen Didasfalia (vgl. Bd I ©. 740, ı3ff.; in beutfcher Ueber: 
jegung bei 5. X. Funk, Apoft. Konftitutionen ©. 226 ff.); doch wird in dieſen Stüden 
das Teltament der ältere Tert, vielleicht die Duelle fein. Bon I, 20 beginnen die An: 

6» Hänge an die ägyptiſche Kirchenordnung, die fih von I, 23 an derart fteigern, daß man 
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diefen Hauptteil des Teitaments als eine Bearbeitung der äghptifchen Kirchenorbnung be: 
eihnen muß (Achelis S. 705f.). Zwifchendurh kommen Beziehungen zu den apoftoliichen 
onftitutionen (vgl. II, 2 mit Const. ap. VIII, 31) und zu den Canones Hippo- 

Iyti vor (vgl. II, 11 mit ec. XXXII, 8 160ff.; TU VI, 4, ©. 104). Zahn wies 
auf wörtliche Übereinftimmungen der Gebete mit den gnoftiichen Petrusakten bin. 5 

Dieſe disparaten Beſtandteile werden zuſammengehalten durch die ſchriftſtelleriſche 
Fiktion, der das Teſtament ſeinen Namen verdankt. Chriſtus erſcheint nach der Auferſtehung 
den Apoſteln, verleiht ihnen den hl. Geiſt, und giebt ihnen auf Bitten des Petrus und 
Johannes eine Beſchreibung bes Endes, d. h. die Apokalypſe. An deren Schluß I, 15 
wird die Einkleidung fortgeführt: Maria, Martha und Salome werden dabei als an: ı0 
wejend genannt. Am Schluß II, 26 wird die Fiktion noch einmal wieder aufgenommen: 
Yobannes, Petrus und Matthäus wollen das Tejtament Jeſu niedergefchrieben und «8 
durch Doſitheus (?, nah Neftle 751 Anm. vielleiht Erajtus oder Ariftarchus), Silas, 
Magnus (2, nad Neftle vielmehr Manaen) und Aquila in die Welt gefchiet haben. Im 
Verlauf des Tertes bemüht ſich der Verfaſſer nicht, die Maskierung beizubehalten. In 
der Form des Teftamentes Jeſu Chriſti ijt die legte Steigerung der apoftolifchen Fiktion 
zu feben, die an den Kirchenorbnungen von Anfang an haftet. In der Ueberzeugung, 
daß die kirchlichen Einrichtungen aus der apoftolifchen Tradition geſchöpft wären, ſchrieb 
man feit der Didache alle firchenrechtlichen Bücher den Apofteln zu; bei der Apoftolifchen 
KO und Const. apost. VIII wird die Fiktion fchon intenfiver, indem die Apoftel nady 20 
einander das Wort ergreifen und jeder feine Verordnungen wörtlich von ſich giebt; im 
Teitament endlich ift alles Chriftus felbft in den Mund gelegt. Zur Wahl diejer leiten 
Form bat der Umftand beigetragen, daß das Teftament mit einer Apokalypſe beginnt. 
Bei apokalyptiſchen Stoffen war e8 hergebracht und natürlich, fie auf Chriftus ſelbſt zurück⸗ 
zuführen. Sowohl die eschatologiſche Rede Me 13, 5ff., die Offenbarung Johannis wie 35 
die Apolalypfe des Petrus find von Jeſus gejprochen oder durch ihn vermittelt. Es iſt 
wohl nicht zu bezweifeln, daß die Fälſchung von den meilten ernft genommen wurde, 
obwohl es immer Theologen gegeben haben wird, welche die Maske durchichauten, zumal 
die Kirchenmänner genötigt waren, an dem Tejtament fortwährend zu ändern, um es 
auf dem Laufenden zu erhalten, während feine bochheilige Abkunft gerade Anderungen 3 
auszufchließen ſchien. 

Bei der Frage nad der Herkunft muß man jcheiden zwijchen dem Teftament und 
feinen Quellen, wie das ſchon Harnad that. Die Apofalypje fcheint aus Syrien zu 
ftammen, da I, 10 Syrien an der Spige der Landſchaften jteht, die unter dem Auf: 
treten des Antichrifts zu leiden haben. Unter diefem Eindrud wollte Funk ©. 87f. dass 
Teftament felbit ebenfall® nach Syrien verlegen; vorfichtiger Zahn ©. 448. Zahn erwog 
auch die Möglichkeit, ob das Teftament aus einer Sonderlirche ftammen könne, wobei 
er zunächſt an die Audianer (vgl. Bd II ©. 217) dachte; Baumſtark ©. 39 fchrieb es 
des Monophyſiten zu. Auf Agypten ald die Heimat des Teftaments wies zweifelnd 
Harnad bin (S. 890, A. 1), mit großer Beitimmtheit Drews ©. 146 ff., der die liturgifchen 40 
Formeln, Formen und Gebräuche als ägyptiſch erwies. Man fünnte dagegen jagen, daf 
die liturgischen Beitandteile alter Kirchenordnungen den bäufigiten und ftärfiten Anderungen 
ausgejegt find, und daber in diefer Frage eine abwartende Stellung einnehmen wollen, bis 
alle Tertzeugen geprüft find. Aber es hat doch ein großes Gewicht, daß gerade der Tert 
der ſyriſchen Handichriften, die aus Moſſul und feiner Umgebung ftammen, auf Agypten 
binweift. Mir jcheinen die von Drews beigebrachten Parallelen aus ägyptiſchen Liturgien 
fo zablreih und fchlagend zu fein, daß Agypten als Heimat des Teſtaments angejeben 
werden muß. Auch die Einbalfamierung II, 23 dürfte dahin weifen. Funk äußerte 
einige Bedenken gegen Drews in der THOS 1902, 159}. — Als Abfafjungszeit kann 
nur das nachkonſtantiniſche Zeitalter in Betracht fommen. Zahn dachte zögernd an die 
Mitte des 4. Jahrhunderts — das wäre vielleicht der frübfte mögliche Termin. Harnack, 
Acelis, Dreivs und die meiſten andern entjchieden ſich von ganz verjchiedenen Gefichte- 
punften aus für das 5. Jahrhundert. Indeſſen kann es auch nicht ſpäter abgefaßt fein, 
da e8 fchon von der Theofopbie des Ariftofritus am Ende des 5. Jahrhunderts als 
pfeudepigrapbe Schrift citiert wird (‚Kunf ©. 18; Brinkmann im heimischen Mufeum 55 
51 ©. 273ff.). 9. Achelis. 

— [= } 

ka 

50 

Tetraupolitana, confessio. — Außer der Bd II ©. 242,21 angeführten Litteratur 
find von älteren Schriften noch nutzbar: Felſius, de varia conf. tetr. fortuna praesertim in civitate 
Lindaviensi, Göttingen 1755; (Gerdes,) Analecta de reformatione Argentinensi et cumprimis 
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de confessionis tetr. apud eos usu et auctoritate diuturniori, im Serinium antiquarium V, ?. 
Groningen 1758. Wertlos it Wernsdorf, Historia conf. tetr., Wittenberg 1721. Sonſt: 
Keim, Schwäbiſche Reformationsgeihichte, Tüb. 1855; Dobel, Memmingen im Refvrmatione: 
zeitalter, Zeil 4f. Augsburg 1878; Bolitiihe Korrefpondenz der Stadt Strafburg im Beit- 

5 alter der Reformation Bd I u. II. 1882. 1887; Bird, Melandhtbons politiidie Stellung auf 
dem Reichsſtag zu Augsburg, ZRS 1888; Paegold, Die Konfutation des Vierjtädtebetennt- 
niſſes, Yeipzig 1900; 5. Fider, Das Konitanzer Belenntnid. Theolog. Abhandlungen für 
Kan Tübingen und Leipzig 1902; 8. Müller, Die Belenntnisihrijten der ref. Kirche, 

eipzig 1903. 
10 : as Ausfchreiben, welches auf den 8. April 1530 den Reichstag nad Augsburg 

einberief, um den Zwieſpalt im Glauben zu jdhlichten, erklärte die Bereitichaft des 
Kaifers (Förſtemann, Url. I, ©. 8), „alle eines jeglichen Gutbedünken, Opmion und 
Meinung zwifchen uns felbit in Liebe und Gütlichfeit zu bören, zu verftehen und zu 
erivägen ; die zu einer einigen chriftlichen Wahrheit zu bringen und zu vergleichen“. Dieje 

1; friedlichen Töne erregten bei den Kurfachjen die Hoffnung, daß man in Augsburg das 
längſt erſehnte deutſche Konzil p ervarten babe (Förſtem. I, 24; CR II, 94; Kolde, 
Die ältefte Nebaktion der Augsb. Konf., Gütersloh 1906, ©. 4, 25ff. 5, 18F.); die ober: 
deutfchen Städte waren meift mißtrauifcher und gaben ihren Geſandten für alle Fälle 
die Inſtruktion, lieber auf ein fünftiges „freies Concilium“ binzuarbeiten (Straßburg 

> Vol. Corr. Nr. 718; Konftanz bei Fider ©. 246; Memmingen bei Dobel IV, ©. 6. 
Uebrigens auch Brüds Vorrede zur Aug. R. 8). Immerhin rüſteten ſich nicht nur die 
Kurſachſen, auf dem Reichstag Rechenſchaft ihrer Zeremonien und ihres Glaubens zu 
geben: auch mehrere ſüddeutſche Reichsſtädte präparierten Schriftftüde zur Vorlage (Nürn- 
berg, Reutlingen, Ulm vgl. Bd II, 245, ısff.; Heilbronn und Ulm ZKG 1904, ©. 308 ff. 

2; Kolde a. a. O. ©. 113f.; Konftanz vgl. Fider a. a. O.). In Straßburg war, wie Bußer 
unter dieſem Datum an Blarer meldet (Siml. Sammlung Zürih Bd 25), Gapito am 
26. April an der Arbeit. Aber es war dabei nicht auf eine Darftellung der Lehre ab: 
gefeben, da man die Abendmahlsdifferenz nicht aufdeden wollte (Gapito am 22. April: 
Caput rei est, ne discordia nostra emineat. 3w. opp. VIII, 446). Die Snitrut: 

a9 tion, mit welcher die Abgeordneten Sturm und Pfarrer Mitte Mai nad Augsburg ab: 
reiften (Bol. C. Nr. 718) verfolgt die doppelte Tendenz, eine drohende Trennung der 
proteftierenden Stände und ein Verhör der Lehrmeinungen auf dem gegenwärtigen Neiche- 
tag zu verhindern. Keine unter ihren vier Beilagen iſt demgemäß ein wirkliches Be: 
fenntnis; auch erfcheinen die Ratsgefandten zunächſt ohne Theologen, weil dieſe weder 

3, geladen ge) mit freiem Geleit verjeben waren. Sofort nad ihrer Ankunft in Augs- 
burg (26. Mai) erlannten fie aber die Undurchführbarfeit diefer Volitit: Eds 404 Artikel 
einerjeits, in denen auch die Straßburger Prädilanten angegriffen waren (Pol. E. Wr. 726), 
die Anweſenheit zahlreicher lutherifcher Theologen andererjeits, die fich gegen die Ober: 
deutichen ganz abjchlofjen (Bol. C. Nr. 728. Zw. opp. VIII, 459), mußte fie davon über: 

0 zeugen. So bitten fie ein über das anderemal (am 7., 8., 16. Juni Nr. 733. 737. 741 
3m. opp. VIII, 463), daß man ihnen Buger und womöglich auch Capito nachſende: daß 
der Nat zögert, war in der Furcht begründet, es möchten die Prediger als offenbare 
Keber feitgenommen werden. Doppelt und dringend wiederholt wird die Bitte am 
21. Juni (Mr. 746f.), nadydem Tags zuvor die zur Eröffnung des Neichstages gehaltene 

4 Nede entiprechend dem Ausfchreiben gefordert hatte (Förftem. I, S. 309), da ein jeg: 
licher „fein Gutbedünken zu deutſch und latein in Schrift ftellen und überantworten“ 
jolle. Inzwiſchen war Buger bereit am 19., Gapito am 20. von Straßburg abgereift, 
und fie trafen am 23. und 26. Juni in Augsburg ein (3. opp. VIII, 471}.; Bol. €. 
Nr. 750). Noch drei Wochen lang hielten es aber die Natsboten nicht für angängig, 

so daß die beiden Prediger jich öffentlich zeigten: fie thaten ihre Arbeit in der Stille. 
Was geicheben follte, wußte Sturm noch am 20. Juni nicht (Bw. opp. VIII, 

468f., wo das Datum zu korrigieren ift): er fragt Zwingli um Rat, ob die Straßburger 
gleich den evangelifchen Fürjten Nechenichaft ihres Glaubens geben jollten. Felt ftand 
nur, daß die Fürſten die in der Saframentslebre difjentierenden Städte nicht zur Unter: 

55 Schrift ihres Belenntnifjes zulaffen würden (Pol. E. Nr. 746; 21. Juni). In diefe. 
Tage muß alfo die Verhandlung fallen, von der Jonas an Yuther zu berichten weiß 
(CR II, 155): „Argentinenses ambierunt aliquid, ut excepto articuli sacra- 
menti suseiperentur; sed prineipes noluerunt.“ Es iſt befannt, dag Melanchthon 
die Stellung der Evangeliihen nur durch entjchlofjene Preisgabe der Saframentierer 

on glaubte retten zu fünnen. Man wußte, daß der Kaijer die papistica opinio de cor- 
porali praesentia Christi in eucharistia überhaupt nit in frage ftellen lafjen 
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wollte (3w. opp. VIII, 469): daraus erflärt ſich Melanchthons Ausdrudsweife im 
Augsburger Bekenntnis (Art. 10, wo der deutjche Tert die cholaftisch-fatholifche Formel 
bietet: „unter ber Gejtalt des Brot? und Weins“; Art. 24: „retinetur missa apud 
nos.“ Dagegen Konftanzer Belenntnis bei Fider ©. 248: „mit diefer Meß find aud 
bet uns zu nichte worden andere menjchliche Erfindungen.“ In Straßburg batte ein 
feierlicher Beſchluß der Schöffen 20. Februar 1529 die Mefje abgeichafft. Röhrich, Geſch. 
der Ref. im Elſaß I, 369 ff.), fowie fein ängftlicher Eifer, feinen Verdacht einer Gemein: 
ſchaft mit der radifaleren Gruppe auffommen zu laffen. Noch im Juli wich er jeder 
perfönlichen Berührung mit Buter geflifientlie aus (CR II, 187) und jchrieb dieſem 
geradezu (CR II, 221): „Mihi non videtur utile rei publicae, nostros prineipes 10 
onerare invidiae vestri dogmatis.“ Zudem jchredten ihn unfinnige Gerüchte über 
revolutionäre ar der Zwinglianer (Mel. an Philipp von Heffen, 11. Juni, CR II, 
95f. vgl. 1087.; Vol. E. Nr. 741). 

In demfelben Augenblid, als Butzer in Augsburg eintraf, entichied ſich auch, daß 
Yandgraf Philipp troß feiner Bedenken gegen den Abendmahlsartifel das ſächſiſche Be— 
lenntnis mitunterfchrieb (23. Juni, Bd II, 246, 5. CRI, 126. 155). So mußte der 
Straßburger Theologe in eiliger Arbeit ein eignes Befenntnis aufjegen, wofür zudem 
der Nat unter dem 25. Jum ausdrüdlihe Anweifung gab (Bol. C. Nr. 749). Am 
28. Juni fönnen Sturm und Pfarrer zurüdmelden (Mr. 751), „daß ein lateinifch und 
deutjch Vergriff durch unfere Prädifanten angeftellt wird, darin ihrer Lehr und Predigt 20 
Rechnung gegeben und doch zuletzt auf weiter Verhör und ein Goncilium gelendet wird.” 
Wir find nicht in der Lage, den Anteil Butzers und Capitos an der Arbeit abzugrenzen. 
Auch bebürfte es noch genauerer Unterfuchung über die etwa veriwendeten Vorlagen. 
Die Anweifung des Nats jchreibt vor, daß der „Vergriff” „aus vorigen Inſtruktionen 
und Ratjchlägen, die ihr in Händen habt” bergeftellt werden fol, und verteilt ins- 26 
bejondere auf Gapitos „Heinen Ratſchlag“. Damit ift offenbar die Arbeit gemeint, mit 
welcher er Ende April bejchäftigt war und welche als „kurzer Natichlag, mit C bezeichnet”, 
der nitruftion der Gejandten beilag (Nr. 718). Daraus war aber nichts für die Lehre, 
fondern für die Erörterungen im „Beſchluß“ der Tetrapolitana lediglich die Empfehlung 
eines allgemeinen Konzils zu entnehmen. Allenfalls könnten in dem in der Inſtruktion 
angezogenen, aber uns nicht bekannten Ratſchlag A, der auf die dogmatifche und politische 
Einigung der Protejtanten zielte, Säge über das Abendmahl enthalten geweſen fein. Da 
aber verwendbare Lehrfchriften nicht vorliegen, ift anzunehmen, daß die beiden Theologen 
in der Hauptjache eine ganz neue Arbeit lieferten. Weil die Zeit drängte, war an eine 
regelrechte Approbation durch den Rat nicht mehr zu denken: das Schriftſtück wurde ihm 3 
er fur; vor der Übergabe zugeftellt (7. Juli. Pol. C. Nr. 754). Das Begleitichreiben 
legt die Annahme nahe, daß zuerſt der deutſche Tert, dann eine lateinische Überjegung 
angefertigt wurde. 

Inhaltlich ſchloß man ſich tunlichit an das Fürftenbefenntnis an, von dem man 
durch den Yandgrafen eine Kopie befommen hatte (Nr. 750). Im „Beihluß” erklären #0 
die Straßburger ſogar ihr Sonderbefenntnis faft für überflüfftg, da der Kaiſer fchon 
durch die Schrift bes Kurfürften von Sachſen und anderer Fürjten genügend berichtet 
jei. Demgemäß befennt der Abendmahlsartifel in lutherifch Elingenden Ausdrüden, „daß 
der Herr jeinen Gläubigen laut feinem Wort in dieſem Saframent feinen wahren Leib 
und wahres Blut wahrlich zu eſſen und trinten giebt zur Speife ihrer Seelen und ewigem # 
Leben, daß fie in ibm und er in ibnen bleibe“. Gemeint wird, mit der Straßburger 
Apologie zu reden, „die wahre Gegenwärtigfeit und Nießung Chriſti im Abendmahl“ 
jein, bei der fid) doch die 4. Berner Theſe von 1528 aufrecht erhalten laßt, die auch Butzer 
unterjchrieben hatte. Zwinglis Art verrät ſich ſonſt in den 23 Artikeln des Belenntnifjes 
durch die Voranftellung des Schriftprinzips, dem dann Ghriftus und die Gnade als 5 
Hauptinbalt der Schrift und kritiſcher Mafitab für die firchlichen Traditionen folgt. 
Zwingliſch iſt auch die Herausbebung der unfichtbaren Kirche ala der „Spons Chrifti“. 
Die Satramente führen diefen Namen, nicht bloß, weil fie fihtbare Gnadenzeichen, ſondern 
auch, weil fie Huldigungsakte für Chriftus find: der Accent iſt aljo umgefehrt gejegt mie 
Aug. XIII. Der fichlihe Gebrauch der Bilder wird vertworfen, obwohl fie „an ihnen 55 
jelbft, wo fie nicht verehret und angebetet werden, frei find.“ Die Oppofition gegen die 
Mifbräuche ift fchärfer als im Fürjtenbelenntnis: z. B. muß die Meſſe „ein graufamer 
Krempelmarkt“ und „ein unleidliher Greuel“ beißen. 

Parallel mit der Arbeit der Theologen liefen die Bemühungen der Gefandten, andere 
Städte zur Mitunterfchrift zu gewinnen. Sie luden auf den 1. Juli fämtliche proteftierende 
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Städte ſowie einige andere zur Anhörung ihres Belenntnifjes ein (Dobel IV, 37 ff.), 
fanden aber wenig Anklang: die entjchieden lutherifchen Städte fielen obnebin weg; andere 
mochten das Odium nicht teilen, das Straßburg mit feinem Schweizerbündnis auf fich 
geladen. Das vorfichtige Ulm erklärte, es babe feine Meinung ſchon dem Kaifer über: 

5 geben: thatſächlich überreichte es aber die mitgebracdhten Glaubensartifel nicht, ſondern 
—* nur die Proteſtation aufrecht (3hTh 1849, ©. 447ff.; Keim ©. 183f.; Kolde, Die 
ältefte Nedaktion der Augsb. Konf. S. 113). Kempten, Yany, Biberach, auf die man 
ebofft, zogen fich kleinmütig zurüd. Schließlich blieben nur Konftanz, Memmingen und 
'indau: fie erklärten fi) in erneuter Zuſammenkunft am 2. Juli zur Unterfchrift bereit, 

ı0 wenn der Artikel über das Abendmahl, der etwa den fiebenfahen Umfang ber fpäteren 
Nedaktion hatte (Pol. C. Nr. 754), verfürzt wurde. Am 4. Juli meldet Hans Chinger 
jeinem Memminger Rat unter Überjendung einer Kopie (Dobel IV, 40f.): „Der Artikel 
des Saframents halben ift mit großem Fleiß geftellet, daß er jedem Teil wohl annehmlich 
it.“ Schon in den nächſten Tagen folle die Überreihung an den Kaifer jtattfinden, jo 

15 daß umgebende Antwort erforderlich fei, wenn man die Unterfchrift etwa nicht wünſche. 
Bei der Uebergabe erfuhren die Vertreter der Städte eine höchſt rüdfichtslofe Behandlung 
(Bol. C. Nr. 758): am * ‚ 8. Juli, mußten fie den ganzen Vormittag im Vorzimmer 
warten, bis der Kaiſer fie ar den nächſten Tag wiederbeſtellte. Als fie kamen, war der 
Kaifer auf die Jagd geritten: jo konnte das Bekenntnis nur dem Kanzler, dem von den 

2o Konſtanzern 1521 vertriebenen Biſchof Balthafar Merklin von Waldlkirch, ausgehändigt 
werden. Es geſchah dies nach dem klaren Bericht der Straßburger am 9. Juli, womit 
die Meldung der Nürnberger vom 12. Juli ftimmt, daß das Vierjtädte-Belenntnis „vor 
etlihen Tagen” übergeben worden fei (CR II, 191). Damit find andere Angaben 
(11. Juli, bei Keim ©. 181, Schirrmader ©. 502) erledigt. Ein Straßburger Chronift 

35 will wiſſen, daß König Ferdinand feinen Taiferlihen Bruder an der perjönlichen Ent- 
gegennabme des Belenntnijies gehindert habe (Paetzold ©. XIII). Und Buser und Gapito 
berichten am Tage nach der Übergabe (Unfchuldige Nachrichten 1756, ©. 308), der Kaifer 
wolle lieber fein Leben laſſen, als den Ungehorfam diefer Städte dulden. 

Das nächite, was erfolgte, war am 14. Juli die Aufforderung des Kaiferd an ſämt— 
30 liche proteftierende Städte (Bol. C. Nr. 763; Paetzold ©. XV), fie follten ihren Glauben 

„eigentlih” anzeigen, was bisher nur von etlichen gefcheben ſei: man wollte aljo niemand 
ejtatten, ſich einfach auf die Proteitation zurüdzuziehen. Der Erfolg war, daß außer 

Nürnberg und Reutlingen fih nun aud Heilbronn, Kempten und Windsheim dem jäch- 
fiihen Belenntnis anſchloſſen (OR II, 199). So wurden die „Saframentierer” mebr und 

35 mehr ifoliert. Sie ſelbſt hatten die ganz richtige Empfindung, daß man ihnen in der Abend: 
mablslehre entjchiedenere Zwingliſche Außerungen ausprefjen wollte (Dobel ©. 41f.): 
„alsdann will man die Zwingliſchen ernftlih vor Handen nehmen”, deren Haupt durch 
jeine rüdbaltlos ehrliche Fidei ratio, die am 8. Juli eingetroffen war, foeben noch den 
ſchlimmſten Anftoß gegeben hatte. Sie ließen ſich aber auf weitere Erklärungen nicht ein, 

40 jondern beriefen fich auf ihr übergebenes Belenntnis: man wollte „weder Lutheriſch noch 
Zwingliſch“ fein, ſondern Chrifti Befehl nad Ausweifung der bl. Schrift lehren (Dobel 
©. 42). Geraume Zeit drangen zu den Boten der vier Städte nur unfichere Gerüchte 
über die Behandlung ihrer Schrift (Pol. E. Nr. 7695. 776. 778. 780. 783. Dobel 
©. 50). Ihre Yage muß höchſt unerquidlich geweſen fein: denn es blieb ihnen nicht 

45 verborgen, daß der Kaifer die lutheriſchen Stände für ein zwangsweiſes Vorgeben gegen 
die Saframentierer zu gewinnen boffte. In der That hatte Melanchtbon am 4. September 
ausdrüdlich zugeitanden (ZRG IX, ©. 332), daß man die Ausbreitung „unchriftlicher 
Sekten” hindern und insbejondere „die Yehre der MWiebertäufer und derer, fo lehren, daß 
in dem Saframent des Altars nicht ſei der wahre Leib und Blut Chrifti” nicht auffommen 

50 laſſen wolle. Darauf gründet fich offenfichtlic der Sat des erjten vorläufigen Reichs: 
tagsabichieds vom 22. September (Förftemann II, 477): „daß fidh der Aurfürft zu 
Sadien ... wider diejenigen, fo das heilig hochwürdig Saframent nicht halten, und die 
Wiedertäufer mit Ihrer Kaiſ. Maj. verglichen und fi von Ihrer Kaiſ. Maj. leineswegs 
abjondern, fondern raten, fördern und belfen follen, was und mie gegen fie zu handeln 

55 fei, wie denn alle die gemeldten Kurfürjten . . . Ihrer Kaiſ. Maj. verwilligt und zuge: 
jagt haben.” Die lutberifben Stände wollten davon jchließlich doch nichts wiſſen: fie 
beriefen ſich zwar darauf, daß fie die Lehre der Saframentierer ſtets energiſch abgelehnt 
(Förſtemann II, 480, 606), achteten es aber für unnötig, „jonderer Hilf balben wider 
die Saframentierer etwas zu handeln oder zu raten, dieweil noch zu verhoffen, daß fie 

co fih mit gemeiner chriftlichen Kirchen bierin vergleichen ſollen.“ Diefer Cat deutet 

— 
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auf die Verhandlungen über das Abendmahl, die Butzer und Gapito inzwiſchen mit 
den ſchweizeriſchen Theologen einerſeits und Luther andererſeits angelnüpft hatten: 
batte fih doch Butzer kurz vorber (19. Sept., Bol. C. Nr. 794. Sm. opp. VIII, 521. 
Unionsartifel, die ohne Erfolg ſchon am 23. Juli Melanchthon unterbreitet wurden, bei 
Schirrmader ©. 353 ff. Vgl. CR II, 222Ff.) auf den Meg zu Luther felbft nad Koburg 6 
gemacht, und es wurde dort (26. u. 27. September) menigitens eine verheißungsvolle 
Anknüpfung gewonnen (Pol. C. Nr. 807. Luther jchrieb am 7. November: „Saera- 
mentarios, saltem Strassburgenses nobiscum in gratiam redire spes est.“ 
Enders, Briefivechfel VIII, ©. 312). So bevenflih der erfte Entwurf des Abſchieds 
für alle Proteftanten lautete, jo befeitigte er für die Ztwinglifchen Städte doch die Ge: 10 
fahr, von den Römifchen und Lutheriſchen gemeinfam angegriffen zu werben: denn er 
führte einen entjchiedenen Bruch der lutheriſchen Stände mit dem Kaifer herbei und war 
deshalb eher geeignet, die proteftierenden Gruppen einander zu nähern (Pol. C. Nr. 805). 
Am 13. Oktober wagten die Straßburger bei den kurfächfiichen Räten fchon um Auf: 
nabme in das evangelifche Bündnis zu werben und wurden nicht ungünftig beſchieden ı5 
(Förftemann II, 7267. Pol. C. Nr. 810). 

Inzwischen war das Vierftädte-Belenntnis der Theologentommiffion überwieſen 
worden, die bereits mit MWiderlegung der ſächſiſchen Konfeſſion bejhäftigt war (Paetzold 
©. XVIIff). Ed lieferte noh im Juli den Grundentwurf einer Confutatio: aber, 
Cochleus und einige andere Theologen beforgten eine gründliche Redaktion. Am 1. Auguft 20 
war das Konzept des lateinischen Tertes fertig; dann wurde der beutfche Tert bergeitellt, 
und beide Eremplare gelangten am 10. Auguft in die Hand des Haifers. In der faifer:‘ 
lichen Kanzlei wurden Prolog und Epilog hinzugefügt, die fich weſentlich mit den ent- 
iprechenden Stüden der wider die Yutheraner gerichteten Confutatio deden. Won diefem 
Anfang und Schluß mußten die Straßburger ſich ſchon vor der Verlefung eine Abjchrift 2 
zu verjchaffen (Pol. C. Nr. 805). Auch nah Billigung der ganzen Arbeit im Fürjten- 
ausihuß (no vor 13. Aug.; Nr. 780) wurde unermüdlich revidiert. Die Eröffnung an 
die vier Städte zog ſich aber noch lange bin: überhaupt wurde die ganze Sache politiſch 
erit wieder in Angriff genommen, als den Lutheranern am 22. September der Abjchied 
mitgeteilt war. Trogdem mußte die Verlefung, die endlih am 25. Oftober zu ftande fam, so 
nah einem unmundterten Exemplar vor ſich geben, an dem man bis zur legten Stunde 
"ale hatte (Pol. C. Nr. 828). Eine Abjchrift erhielten die Städte troß mehrfacher 

itten fo wenig wie zubor die Fürſten: fie waren zunächſt auf das Gedächtnis und un- 
genügende Nachſchriften angewieſen. 

In einer Hinſicht macht die Widerlegung der Tetrapolitana faſt einen würdigeren 35 
Eindrud als die frühere Confutatio: man zieht ſich nicht mit der gleichen Eintönigfeit 
auf die Tradition zurüd, ſondern verftärtt gegenüber dem Zwingliſchen Schriftprinzip 
die bibliſchen Beweiſe. Im übrigen ift der Ton ein ſehr fchroffer (Paetzold ©. 5, 18: 
„ſeltſame und miderwärtige Sekte”). Auch ſcheuten ſich die Konfutatoren nicht, un: 
beiviefene Fabeln von Verfpottung der Hoftie u. ſ. w. beizubringen. Gegen diefe Dinge #0 
verwahrte Fich Sturm fofort nad der Verlefung in furzer und mwürdiger Anttvort. m 
weiteren Verlauf der fruchtlofen Verhandlungen erllärten die vier Städte am 30. Oftober, 
daß fie auf einem allgemeinen Konzil ſich „mit göttlicher Schrift” unterteilen laſſen, im 
übrigen auch dem Kaifer gehorchen wollten „in allem dem, das Leib und Gut betrifft, 
und fie mit Gott und Gewiſſen tun mögen“ (Pol. GC. Nr. 828, Beilage FF). Den ss 
Kaiſer brachte dies — Verhalten in ratloſe Verlegenheit. Ein Bericht von 
römiſcher Seite meldet (Veeſenmeyer, Kleine Beiträge zur Geſch. des Reichstags zu 
Augsburg, Nürnberg 1830, ©. 40): „Imperator civitatum suarum responsum 
vehementer est admiratus; quod ita ipsum perturbat, ut, quo se vertat, 
nesciat.“ Es blieb nichts übrig, als die Städte bis zum Schluß des Reichstags volljtändig so 
u ignorieren. Der endgiltige Abfchied vom 19. November, der den lutberifchen Ständen 
Beventzeit bis zum 15. April des nächiten Jahres gewährte, lautete für die „Zwingliſchen 
Städte” viel fchärfer (Meue und vollftändige Sammlung der Reichs-Abſchiede. Frank— 
furt aM. 1747 II, 3067. SSF). Der Kaiſer erklärte fich entichloffen, das „ſchwere 
Irtſal wider das hochwürdige Salrament, dergleichen der Bilderftürmung und anderer 55 
Sachen“ mit ſcharfen Mitteln anzugreifen, „wie Uns als Nöm. Chriftlichem Kaifer, oberftem 
Vogt er Beſchirmer der Heil. Chriſtlichen Kirchen von Amts wegen, Unjerm Gemifien 
nad, gebührt.” 

Natürlich lehnten die vier Städte den Abjchied ab (Paetzold, S. LXVIIf.) Sie 
batten aber immerhin Grund, noch engeren Anfchluß an die Yutbheraner zu fuchen. Sie 60 
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nahmen im Dezember an der Berfammlung zu Schmaltalven teil, und in der Bunbes- 
urfunde vom 27. Februar 1531 fteben fie mitverzeichnet (Pol. C. II, Nr. 23). Damit 
war eine Entwidelung eingeleitet, welche die Tetrapolitana bei Seite drängen mußte. 
Die Schweizer, welchen man fie ald Brüde zu den Lutheranern anbot, wollten bei aller 

6 freundlichen Anerkennung ihre klare Saframentslehre doch nicht gegen dunfle Reden aus- 
taujchen (Winkelmann, Der Scmalt. Bund, Straßburg 1892, ©. 101f.; Bol. C. II, 
Nr. 24. 31). Und das maßgebende Belenntnis des Bundes war felbjtverftändlich die bald 
allein noch jo genannte Augustana (1535 nachdrüdlich feitgeftellt; Pol. C. II, Nr. 330, 
Beilage B): neben ihr ließ fich die Tetrapolitana unterbringen, indem man fie als 

ı0 weientlih zufammenftimmend einſchätzte (Bd XV, 306,5; Pol. E. II, Nr. 134). In 
diefem Sinne mußten die Straßburger 1532 auf dem Schweinfurter Tage beiwilligen 
(Bol. C. II, Nr. 138 vgl. 136), „daß wir ihre Konfeffion neben der unſern auch befennen, 
aber dadurd von der unfern nicht abtreten wollten.“ Erſt 1562 im GStreite mit Zanchi 
fonnte Marbach den Verſuch wagen, „unfere Augsburgifche Konfeſſion“ in Straßburg auf 

15 das Fürſtenbekenntnis zu deuten (Schweizer, Centraldogmen I, 433). 
ie Straßburger haben aud ihr Bekenntnis gegen die VBerunglimpfungen der päpft- 

lichen Gegenfchrift verteidigt. Sie erhielten ſchon alsbald nad deren Bas eine 
heimlich) genommene Abjchrift (Paetzold, S. LXV), nad welcher Buter die „Schriftliche 
Beichirmung und Verthedigung“ arbeitete. Mit dieſer — ae wurde das 

20 „Belandtnuß der vier Frey und Neichjtätt” u. |. mw. zu Straßburg durch J. Schweinger 
auf den 22. Auguft 1531 gedrudt (fpätere Ausgaben Straßburg 1579, Neuftadt 1580, 
— 1604). Eine lateiniſche Ausgabe des bloßen Bekenntniſſes — denn die 
Apologie ſcheint nicht ins Lateiniſche überſetzt worden zu ſein — erſchien 1531 Argen- 
torati, impressore G. U. Andlano. E. F. Karl Müller. 

26 Tetrarch ſ. Vierfürſt. 

Teufel. — Litteratur: Mayer, Historia diaboli, Ed. II, Tub. 1780; Winzer, De 
Daemonologia in ss. libris proposita, Lips. 1812; Horſt, Dämonomagie, Frankf. 1818; 
Daub, Judas Jicharioth, Heidelb. 1816. 1818; Binder, Ueber die Lehre von den Engeln und 
Dämonen (Stud. der Württemb. Geijtlichen IX, 2, 2) 1837; Hahn, Die Theologie des NTs, 

so Leipz. 1854; v. Hofmann, Schriftbeweis 2. Aufl. I, 418—481; Sander, Die Lehre der heiligen 
Schrift vom Teufel, 1858; Philippi, Die Lehre von der Sünde, vom Satan (al& 3. Teil der 
tirchl. Glaubenslehre) 1859; Sartorius, Ueber die Lehre vom Satan (Evangel. Kirchenzeitung 
Nr. 8 u. 9) 1858; Rostoff, Gejchichte des Teufels, Leipz. 1869, 2 Bde (Hauptwerk); Schrader, 
Die Keilinfhhriften und das Alte Tejtament, 3. Aufl., S. 461f.); Stave, lleber den Einfluß 

3 des Parjiemus auf das Judenthum (Abſchn. Dämonologie S. 235ff.); Mar Dreyer, Der 
Teufel in der deutſchen Dichtung des Mittelalters, 1. Tl.: Von den Anfängen bis in das 
14. Sahrhundert, Roſtock 1884 (Differtation); M. Dsborn, Die Teufellitteratur des 
14. Jahrhunderts (Sonderabdrud aus: Acta Germanica III, 3), Berlin 1893; 9. Graf, 
Geſchichte des Teufelsglaubens, deutih von E. Teuſcher, 2. Aufl., Jena 1893; N. Wünjche, 

0 Der Sagentreis vom geprellten Teufel, Wien 1905. Ferner jind zu vergleiden die Abjchnitte 
in den Lehrbüchern der bibl. Theologie von D. G. Eonr. v. Cölln I, 240; II, 69— 71; 233 ff.; 
311ff.; Hahn I, 343—384; Debler I, 241; 493; II, 146ff.; Dillmann (ed. Kittel &. 332, 
337 #5 9. I. Holtmann I, 535.; 167. 218. 464. 466; II, 239. 303. 3837. 480f.; eerl, Der 
Gottmenſch, das Ebenbild des unfichtbaren Gottes, $ 13: Zur Lehre vom Satan und feinen 

45 böjen Engeln; ebenjo die Artikel: Teufel (Satan) in den bibl. Realwörterbühern von 
Winer, Dan. Scentel und Riehm. 

I. Urfprung des Teufelsglaubens. Die Vorftelung vom Teufel ift zu den 
Juden von Babplonien gedrungen, fie hat aber durch Berührung mit der Mazdareligion 
Perfiens eine weitere Ausbildung erhalten. In den Ominaterten der Babylonier be: 

50 gegnen wir ebenjo der dee von einem dämonifchen Wefen, das gegen den Menfchen bei 
den Göttern bald den Ankläger (bel dabäbi, aram. 8227 >72, Feind) (7 ift Wurzel: 
buchitabe, nicht Genetivpartifel. Gegen Leon, Chald. WWB über die Targumim I, 159°) 
bald den Bedränger und Verfolger (sSädiru, rödü) macht, wie wir von einen Schutz— 
gotte hören, der jich des Menſchen annimmt, ihn bei den anderen Göttern vertritt und 

55 jich für ihn als Fürbitter aufwirft. Es handelt ſich hier offenbar um eine Uecbertragung 
des irdiſchen Gerichtöverfahrens auf die himmlische Welt. Wor Gericht fungiert außer 
dem Antläger (zarjyooos) des Menſchen nod der Werteidiger (ovvjyooos). m 
Nergal-Ereskigal:Mptbus kommt an der, Volabularftelle IT R 32, 56 unter ben 
Begleitern Nergals eine Figur Namens Sarabdü vor, der die Nolle eines Ver: 

#0 leumders fpielt. Übrigens fennen die Keilfchriftterte neben dem männlichen Ankläger 
(bel dabäbi) geradeſo eine weibliche Anklägerin (belit dabäbi), mie es neben dem 
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männlichen Schutgotte auch eine weibliche Schuggöttin giebt. Vgl. Schrader, Die Heil- 
infchriften und das Alte Teftament, 3. Aufl, ©. 461. Im Mazdaismus fteht Angra- 
mainyu dem Spenta-mainyu gegenüber. Er ift das böfe Prinzip und fteht an der 
Spige eines großen Reiches böfer Weſen, die ihm alle unterthänig find. Als Daeva 
aller Daevas (Vendidad 19, 1) finnt er auf das Verderben der guten Schöpfung, vor= 5 
nehmlich find es die Menfchen, denen er übel will. Um das Wer des Ahurasmazda zu 
zerftören, bringt er das ganze — der ſchädlichen Schlangen und Inſekten hervor. Alles 
Uebel und alles Böſe bat in ihm feinen Urſprung. Vgl. Stave, Über den Einfluß des 
Varfismus auf das YJudentbum, ©. 235ff. Alle diefe Vorftellungen von einem böſen 
Machtweſen haben auf die Juden eingewirkt, find aber nicht rein von ihnen berüber: 
genommen, fondern gemäß der theofratijhen Religionsanihauung mannigfach modifiziert 
und umgebogen worden. So bat ſich nad und nad das Bild vom Satan entwidelt. 
Non den Juden ift dann der Ideenkreis vom Satan ins Chriftentum übergegangen. 

Die ägyptiſche Mythologie vom Set-Typhon-Mythus ſcheint bei der Ausgeitaltung 
und Fortbildung der jüdiſchen und chriftlichen Satanologie wenig in Betracht zu fommen, 15 
obgleich verfchiedene Forſcher einen Einfluß ftatuieren möchten. 

II. Namen des Teufels. Im AT führt der Teufel nur den Namen Satan 

(FR, arab. was), entjchieden ein ſpäthebräiſches Wort, das Anfeinder, Wider: 

facher, Gegner, Verfolger, Antläger (von ze, anfeinden, befonderd durch Anklagen be: 
febden) bedeutet. Viel reichhaltiger ift die Nomenklatur des Teufels im NT. Die Be: 0 
nennungen find bier zu einem Synkretismus geworden, dem viele fremde Weſensmerkmale 
anbaften. Zunachſt iſt die altteſtamentliche Bezeihnung 6 oaraväs (Me 1,30; 4, 15; 
Mt 4, 10; Le 10,18; 13,16 u. ö.) berübergenommen. Einmal fommt der Name ohne 
Artikel (oaräv) vor (2 Ko 12,7). Andere Titel find: 6 Öudßolos (Mt 4, 1.5.8; 
13, 19. 38; Hbr2, 14; 4,7; 1Pt 5, 8; Apf 2, 10), 6 äwzidıxos (1 Pt 5, 8), 6 Exdoös 
(Mt 13,25; Le 10,19, 5 dvrıxeiuevos (1 Ti5, 14), 6 novnoöos (Mt 13, 19. 38f.; 
30 17,15; Epb 6, 16), 6 neuodlo» (Mt 4, 3; 1 Th 5, 3), 6 zariywo raw döcripaw 
(Apt 12, 10), Beeileßovi (Me 3, 23; Mt 10,25; 12,24.27; Le 11, 15), Beilao 
(2 Ko 6,15), 6 ögıs 6 doyaios (Apk 20, 2) und 5 doaxww Ö ueyas (daf. 12, 9). 

Daneben finden fih noch Umijdreibungen wie: 6 Tod »x6ouov doymw, oder w 
6 doywv toü xödouov (No 12, 31; 14, 30; 16, 11), doxw» av dauuovriav (Me 3,22; 
Mt 9,34; 12,24), ala» Tod xdouov todtov und doyaw rijs LEovoias tod d£oos 
(Epb 2, 2), dvdownoxtövos Ar doyäs (No 8, 44), h Veös roü aldwos Tortov 
(2 Ko 4,4). In den Apofrupben des 4 und NIS wechſeln die Bezeichnungen 5 oa- 
raväas und 6 Öıapodos mit >NFO und Beilao. Wir baben in den allermeiften dieſer 35 
Benennungen Wefensbezeichnungen, innere charafteriftiiche Merkmale, die auf die Natur und 
Wirkſamkeit des Teufels binwerfen, nur wenige geben auf feine äußere Geftalt und fein 
Ausjeben. Bon den griechiichen Namen entiprechen 6 duaßokos, 5 Avridızos, 6 dvrı- 
—— dem altteſtamentlichen Begriff TFT, wogegen 6 dodzww 6 wu£yas, 6 Ögpıs 
6 doyaios dem Tiämat-Marbuf-Kampf des Enuma-elis-Epos und 5 doym» raw dau- 10 
noyiov, 6 doywv Tod »xÖouov, doyww ts LEovolas tod d£oos u. f. w. Vor: 
jtellungen der mazdayaniſchen Religion ziemlich deutlich fpiegeln. 

III. Der Teufel im altteftamentliden Schrifttum. Das AT zeigt uns 
die Satanalogie noch in einem Entwidelungsprozefie. In der vorerilifhen Zeit findet 
fih von einer Satansvorftellung feine Spur. Der Glaube Israels an Jahve als ss 
alleinigen Schöpfer und Beherrfcher der Welt, wie ihn die ältere Propbetie verkündet 
batte, ließ für den Satan audp gar feinen Raum. Auch in nacheriliicher Zeit ift der 
Satan fein omnipotentes, felbjtitändiges Prinzip, das aus eigener Machtvollkommenheit 
fouverain handeln kann, fondern ſteht unter Jahves Willen und ift an diefen gebunden. 
Ale feine Unternehmungen gejcheben nur auf Jahves ausdrüdlide Zulaffung, er darf w 
nicht einen Schritt weiter geben, als er die Erlaubnis erhalten bat. Im Prologe 
der Hiobdihtung (1, 6ff.; 2, 1ff.) gehört der Satan noch zur Zahl der Gottesföhne 
E78 2) in der göttlichen Ratsverfammlung ©. den Art. Engel in V, ©. 370. 
Er gebt bei Jahve aus und ein, und feine Dienftfunktion befteht darin, die Erde zu durch— 
ftreifen, um die Menfchen in ihrem Frömmigfeitsverhalten zu beobachten. Er bildet mit- 55 
bin in der Hand Gottes fozufagen eine Art fittenpolizeilihes Organ. Auch auf Hiob 
bat er jein Auge gerichtet und fein untadeliges Verhalten erfcheint ihm verdächtig. Won 
Jahve über Hiobs frommen Wandel befragt, führt er diefen auf Selbſtſucht und Eigennutz 
zurüd und fordert zum Beweis der Nichtigkeit feiner Anficht die Probe. Es ift eine Art 

- 0 
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Wette, die der Satan mit Jahve eingeht. Dem Satan wird geftattet, dem Hiob feinen 
ganzen irdifchen Befisftand zu entreißen. Doch Hiobs Gottesfurdt wird nicht erfchüttert. 
Trotzdem hält der Satan feine Anficht aufrecht. Jahve gejtattet ihm darum, den Hiob 
ein zweitesmal zu prüfen, er darf ihn an feinem Leibe antaften, nur hat er fein Leben 

5 zu fchonen. Nett wird Hiob mit der fürchterlichen Krankheit der Elephantiafis gejchlagen. 
us der Darftellung erhellt, daß der Satan vom erfenntnistheoretifhen und pſycho— 

logifhen Standpunkte aus betrachtet infofern ein gottfeindlicher Geift iſt, als er mit 
abves Anficht über Hiob differiert und vermeint, die jeelifchen Triebfedern feines religiös: 

ittlihen Handelns befjer als er zu durchichauen und auf ihr Motiv hin richtiger zu be: 
10 urteilen. In feiner Dienftverrihtung bedient ſich der Satan der verfchiedeniten Mittel, 

er benußt räuberifche Vergewaltigung ebenfo wie elementare Naturereignifje, er kann ſo— 
gar ſchwere Leibesplagen verbängen. Einen Fortichritt in der Weiterentiwidelung der 
Satangidee bezeichnet der Bericht im älteren Sadarja 3, 1ff. Hier fpielt der Satarı 
die Rolle eines Anklägers. Der Hohepriefter Joſua jtebt vor dem Richterſtuhle des 

15 Engels Jahves, der Satan ift zu feiner Nechten und bezichtigt den Vertreter der Theo- 
kratie, feines Amtes nicht getsifienbaft gepflegt zu haben. Der Angeklagte ift nicht ohne 
Schuld, was durch feine befudelte Gewandung angedeutet wird. Doch die Anklage bat 
feinen Erfolg, Jahve gebietet dem Ankläger zweimal zu jchweigen. Joſua wird bie 
Sünde verziehen, weil Jahve fich feines Bundesvolfes wieder in Gnaben angenommen 

0 und es aus dem Eril zu neuer Freiheit geführt hat (vgl. daf. 1, 17; 2, 16). Die be 
jubelten Gewänder werden ihm ausgezogen und dafür Feierkleider angelegt, und 
ein Kopfbund wird ihm um fein Haupt gelegt. Dem Satan fehlt aud an dieſer 
Stelle die Freiheit unumſchränkten Handelns, er fteht in Abhängigkeit von Jahve 
und muß ſich jeinem Machtgebote fügen. In äbnlicher Beleuchtung erjcheint das 

25 Bild des Satans in den um 300 v. Chr. abgefagten Büchern der Chronik. Während 
Davids Vollömufterung 2 Sa 24, 1 als ein Werl des gegen Jsrael gerichteten 
Zornes Jahves dargeftellt ift, wird fie 1 Chr 21, 1 der Reizung des Satans ald Ausdrud 
jeiner — rn gegen das Gottesvolf zugeichrieben. Er ftachelt den König 
an, die Jahve mißfällige Handlung zu unternehmen. Ein ähnlicher Kal trägt fich mit 

3» Ahab 2 Chr 18, 20ff. zu. Der Prophet Micha ben Jimla fchaut in einem Gefichte, wie 
Jahve an das zu feiner Rechten und Linken verfammelte Himmelsheer die Frage richtet: 
„er will Ahab, den König von Israel, bethören, daß er zu Felde ziebe und Ramoth 
Gilead falle?” Da tritt aus dem Himmelsheere der Geift hervor und fpridht: „Ich will 
ihn bethören.“ Auf die weitere Frage Jahves: „Womit?“ giebt er zur Antwort: „ch 

3 will ausgehen und zum Lügengeifte werden im Munde aller feiner Propheten.“ Jahve 
erflärt ſich mit feiner Abficht einverftanden. „Du wirſt die Bethörung vollbringen!“ 
fpricht er, „ziehe aus und thue alſo!“ Der Geift verrichtet feine Miffion und bewirkt, 
daß 400 herbeigerufene Propheten dem Könige das Gelingen feines Feldzuges mit 
Joſaphat gegen die Syrer weisſagen, nur Micha ben Jimla verfündet das Gegenteil. 

40 Wenn glei der Satan an diefer Stelle nicht ausdrüdlib mit Namen genannt ift, fo 
unterliegt e8 doch feinem Zmeifel, daß das ganze Thun des Geiftes, der übrigens 
ſchon durch den Artikel als ein beftimmter Geiſt dokumentiert ift, auf den Satan paßt. 
Stave a.a.D. ©. 241 wendet zwar ein, daß die Stelle nicht in die altteftamentliche 
Satanslehre bereinzubeziehen fer, meil der Geift als göttlicher Geift gedacht fei 

s und den Willen 1* ausrichte. Er habe auch keine eigenen Motive und ſei 
kein am Böſen ſich freuendes Weſen. Allein durch die Bezeichnung: „Geiſt der 
Lüge“ iſt die böſe Natur des Geiſtes hinlänglich gekennzeichnet und ſein Ge— 
fallen an der Verrichtung einer böſen That deutlich ausgeſprochen. Alle anderen 
Stellen, wie, Ex 12, 23, wo von einem MTEET 7072 die Rede iſt, durch den die Erſt— 

50 geburt der Ägypter hingewürgt wird, ferner Jud 9,3, wo ein böfer Geift (777 77°) 
zwifchen Abimeleh und die Sichemiten fommt, endlih 1 Sa 16, 14; 18, 10; 19,9, wo 
Saul von einem böfen Geifte geplagt wird, laſſen fich für die altteftamentlibe Satana- 
logie nicht verwerten. Auch Nu 22,22. kommt nicht in Betradht, obgleih es vom 
Engel Jahves beißt, daß er fih dem Bileam in Verfolgung feiner böfen Abfıht in den 

55 Weg als fein MWiderfacher ("> eich) ftellt, ebenjo nit Pi 109, 6, wo diefelbe Bezeich— 
nung bon einem Ankläger vor Gericht gebraucht ift. 

IV. Der Teufel in den altteftamentlihen Apofryphben und Pſeud— 
epigrapben. Der altteftamentliche Ideenkreis bat ſich in diefer Yitteratur bereits viel- 
fach mit altorientalifchen Elementen vermifht. Das Bild des Teufels ift daher ein ſehr 

6o buntfchillerndes, es fehlt ihm der einheitliche Charakter. Sapientia 2, 24, vgl. Ei21,27, 
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beißt es, daß durch den Neid des Teufels der Tod in die Welt gefommen ift, eine Vor: 
ftellung, die fih auch in der jüdischen Agada findet. ©. Kautzſch, Die Apokryphen und 
Pfeudepigraphen des ATs II, 513 und 521. Nach den Büchern Baruch und Tobit lebt 
im Volke der Glaube an Dämonen. Sie wohnen in der Wüſte und führen ein rube- 
loſes Dafein (To 8, 3). Ihr Geſchäft ift, den Menfchen zu plagen; bejonders bat es 5 
der böfe Asmodäus (Aſchmedai in der jüd. Agada — Aeshma Daeva des Mazdatsmus) 
auf die Weiber abgefehen, um fie ums Leben zu bringen (To 3, 8). Die Heiden opfern 
ben böjen Geiftern, weil fie in ihnen ihre Schußgeifter jehen, auch Jsrael hat ſich vor ihnen 
gebeugt (Ba 4, 7). Ihre Macht aber kann durdy Gebet und Räucherwerk gebrochen werden 
(To 6,7; 8,2.3). Im Martyrium des Jefaia ec. 2 ift von einem ganzen Heere bon 10 
Satanen die Rede, an deren Spige der, Erzjatan Sammael (>80) ftebt. Einen feiner 
Unterfatane führt den Titel Belial (>*7?2) (der ältere Tert lieft Berial, das eine Neben: 
form von Belial if. ©. das Teftament Dans ce. 4), oder Matanbufus (vielleicht 
spr2 m, Geſchenk des Eitlen, Nichtigen), der als Fürft des Unrechts und Beherrſcher 
diefer Welt bezeichnet wird. Als Manafje König wurde, niftete fih Sammael bei ihm 15 
ein und umflammerte ihn. Er batte e8 auf den Propheten Jeſaia abgejehen. Weil 
diefer in feinen Gefichten das Weſen Sammaels enthüllt und die Ankunft des Geliebten 
(des Meſſias) geweisſagt hatte, war Belial über ihn in Zorn geraten (ec. 13, 13—21). 
Er jtachelte den König an, daß er dem Propheten den Prozeß machte und ihn zerfägen 
ließ. Bei diefer Prozedur verlachte ihn Sammael und forderte ibn auf, ſich ala einen 20 
Yügenpropbeten zu bezeichnen und Manafje als einen verdienjtlihen König zu verherr- 
lihen. ©. Kautzſch a. a. O. II, 124 und Hennede, Neuteftamentliche Apokryphen S.294 ff. 
Übrigens befteht im Himmel ein Kampf ziwifchen den Satanen Sammaels, weil fie fich 
gegenfeitig beneiden. Diefer Kampf tft ein Abbild des Kampfes bier auf Erden (e.7, 9ff.). 
©. Hennede a.a.D. ©. 298. Nah den Sibyllinen (III, 65—90) verrichtet Beliar zur 5 
ge der legten Dinge große Wunder unter den Menjchen. Er läßt die Höhen der 

erge eriteben, gebietet dem Meere Stillftand, ebenfo der Sonne und dem Monde, aber 
er thut das alles nur, um die Menfchen zu beirren. Beim Weltuntergange und der 
Wiederfunft Chrifti wird er verbrannt werden. Im II Henoch e. 29 ift der Satan ein 
aus dem Himmel verftogener Engel. Die Urfache feiner Verſtoßung war fein Hochmut. 30 
Er batte gejagt, er wolle feinen Thron böber als die Wolken ftellen. Vgl. Vita Adae 
$ 15. Nach ec. 39 dagegen wurde er wegen feiner Mifgunft verftoßen. Er gönnte dem 
Adam nicht, daß Gott ihm alles auf der Erde unterworfen babe, deshalb machte er auch 
einen Anjchlag auf ihn und fuchte ihm zum Ungeborfam gegen Gott zu verleiten. Auch 
in dem im 2. vorchrijtlichen Jahrhundert verfaßten äthiopiichen Henochbuche ift von einem 35 
Reiche der Satane die Rede, an deren Spitze Azazel als Erzjatan fteht. Diefes Neich 
bat feine eigene Machtſphäre und Selbitftändigkeit und eriftiert feit Anfang an neben 
dem Heiche Gottes, aber am großen Gerichtätage wird ihm fein Ende bereitet werben. 
Die Angefichtsengel Michael, Gabriel, Raphael und Phanuel werden die Satane mit 
eifernen Ketten fejjeln und in die unterite Hölle, den Abgrund der volllommenen Ber: 40 
dammnis, jtürzen. Die Fellelung des Oberhauptes ift fpeziell dem Raphael vorbehalten. 
Im allgemeinen liegt den Satanen ein dreifaches Gefchäft ob: Verführung der Engel 
(e. 69, vgl. e. 6), Verbäctigung der Frommen bei Gott (c. 40) und Beitrafung der 
Verdammten, indem fie Marteriwerkzeuge für fie fchmieden. In letzterer Beziehung beißen 
fie Plageengel, eine Benennung, die dem neubebr. 7337 "8° (j. Scheb. VI, 37° un.) 4 
entſpricht. Bol. Kautzſch a. a. O. ©.260. Fat die gleihe Signatur wie im Henoch— 
buche trägt die Satansvorftellung in den noch etwas ſpäter verfaßten Jubiläen. Der 
Satan beißt bier NO, Anfeinder, und ift der Oberfte der böfen Geijter (ec. 11, vgl. 
e. 10, 19 und 22). Sehr ausführlih wird in der Vita Adae vom Satan gehandelt. 
Er verfagte dem Protoplajten ald dem Ebenbilde Gottes die Anbetung, weil er jich vor so 
einem Weſen nicht beugen wolle, das fpäter als er erichaffen fei, es gezieme fich vielmehr, 
dag er von Adam angebetet werde. Wegen diefes Ungehorfams wurde er aus dem 
Himmel geftoßen. Aus Rache dafür brachte er das erfte Menfchenpaar zum Falle 
(e. 12—16). Dabei verfleivete er fihb nad IV Barudh ce. 9 in das Gewand der 
Schlange. Mehrfach geichicht des Teufeld in den Teftamenten der Patriarchen Erwäh— 55 
nung. Er jendet feine Geijter aus, die Menjchen zu betbören (Teft. Dans e. 3.4 und 6). 
Gutes thun rettet vom Teufel (Teſt. Napbtbalis e. 8), während Böſes thun in die Hände 
Beliars führt (Teft. Aſſers ce. 2). Im meſſianiſchen Zeitalter wird das Reich des 
Teufeld ein Ende baben und mit ihm alle Traurigkeit von der Erde bintweggenommen 
fein (Himmelfahrt Mofes ec. 10). Joſephus weiß nichts vom Satan und feinem Reiche. so 
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Für ihn find die Dämonen nur die Geifter böfer Menjhen (nomoor Ardonnwr 
zweiuara). (Süd. Krieg VII, 6, 3.) Auch Philo von Alerandrien kennt feine Satana: 
logie. Auf Grund des von ihm verwendeten allegorifchen Interpretationsverfahrens wird 
für ihn die Schlange im Sündenfallbericht zum Bilde der böfen Luft und das Meib zur 

5 Trägerin der Sinnlichkeit, eine Anficht, die fpäter von den Kirchenlehrern Glemens von 
Alerandrien, Origenes und Ambrofius adoptiert wird (De Gigantibus I, 262f). Nad 
Philo find felbit die Götter der Heiden ald gute Mefen zu betrachten, ja fie gelten als 
ein Ausflug des Weſens Gottes jelbit. Val. Siegfried, Philo ©. 211 ff. 

V. Der Teufel im neuteftamentliden Schrifttum. Zur Zeit Jeſu batte 
ı0 bereit8 der Glaube an den Teufel und an böfe, unfaubere Dämonen, welche im Menfchen 

Befis ergreifen, ihn quälen und fein phyſiſches und pſychiſches Sein zerrütten, tiefe 
Wurzeln gejchlagen. Daher fein Wunder, daß uns im NT ein farbenreiches Bild von 
Wirken des Teufels und der Dämonen entrollt wird. Soviel ich febe, laſſen ſich deut: 
lih drei Strömungen unterjcheiden, die auf die Entwidelung und Weiterbildung der 

15 Satanologie eingewirkt haben: der altteftamentliche Ideenkreis, die mythologiſchen An: 
ihauungen Babylonien® und das Syſtem der mazdayaniſchen Religion. Schon die 
Nomenklatur der neuteftamentlicdhen Schriften jpiegelt die drei Strömungen wieder. Jeſus 
afflommodierte fi ganz den Grundanſchauungen vom Teufel und feinem Dämonenreice, 
wie fie im Volfsbewußtfein lebten, nur wo er ſelbſt mit dem Fürften der Dämonen in 

20 Zufammenbang gebraht und feine Heilandsthätigkeit von diefem abgeleitet wird, erhebt 
er in feierlich ernjtem Tone Einfpruc gegen joldhe Annahme (Me 3, 227.; Mt 12,25 Ff.; 
Ye 11,17ff). Der jüdiſche Volksglaube, der im Meſſias den geweisſagten Erlöfer: 
fönig und das Werkzeug Gottes ſah, dur welches der Teufel werde überwunden und 
jein Reich zerftört werden, forderte ſogar eine perſönliche Gegenüberftellung Jeju mit 

3 dem Teufel. Die Verfuhungsgefhichte (Me 1, 13; Le 4, 2ff.) ift daber weder als 
Bild, no als Viſion, auch nicht als eigenes inneres pfuchologifches Erlebnis, jondern 
ald ein äußerer realer Vorgang aufzufaflen. Jeſu ganzes Erlöfungswerk erjcheint unter 
dem Gefichtspunfte eines fortwährenden Kampfes mit dem Teufel und feinem böllifchen 
Neiche. Betrachten wir zunächit den Vorſtellungskreis der Spnoptifer, fo wird der Teufel 

so als der Böje ſchlechthin (6 ornoös) (Mt 13, 19. 38F.) und der Urheber alles Böjen 
und alles Übels (Le 10, 19; 13, 16; 22, 31) gefennzeichnet. Er ift eine ſtarke Macht 
(Mt 12, 29), deren Wirkungsgebiet die fündige Welt iſt (Mt 4, 9; Le 4, 16) und bier 
das Gute auf allen Linien zurüdzudrängen ſucht. Ohne Unterlaß ftreut er den Samen 
des Böfen aus. Er reift das göttlihe Wort aus den Herzen derer, die Gott dienen 

5 möchten, und lenkt ibren Sinn auf das Eitle und Nichtige (Me 4, 15; Mt 13, 25. 39). 
Selbit an die Jünger Jeſu macht er ſich, fie zu fichten tie den Meizen (Le 22, 31). 
So fährt er ın Judas, den Iskarioten, damit er Jeſum den Händen feiner Feinde 
überliefere (Ke 22, 3ff.). Durch das Heer feiner Dämonen bringt der Teufel über die 
Menſchen allerhand Leiden und Krankheiten. Die Dämonen nehmen Wohnung in ihnen 

(Mt 8, 33; 9, 32; 15, 22), Schlagen fie mit Wahnfinn (daf. 8, 38), Taubftummbeit 
mit Blindheit verbunden (daf. 12, 22), Mondſucht (daf. 17, 15; Le 9, 39), paralytiſcher 
Verfrümmung (Le 13, 11) u.f.w. In Mt 12, 43—45 wird in furzen Umriſſen eine 
graufige Schilderung von dem Schalten eines Dämon im Menfchen entworfen. Doch 
Jeſus trägt den Sieg über den Teufel davon (Mt 12, 29). Ebenſo drängen feine 

5 Jünger des Teufels Macht zurüd, jo daß der Meifter in heiliger Begeifterung ausruft : 
Ich jah den Satan wie einen Blit vom Himmel fallen (Le 10, 18). Dem Teufel ift 
mit feinen Engeln im ewigen Feuer das Ende bereitet (Mt 25, 4). Ueber die von 
Dämonen Befejlenen und ihre Heilung dur Jeſu vgl. Bd IV ©. 414 der PRE. — 
Während dem Bilde des Teufels bei den Synoptikern noch vielfah die Phyſiognomie des 

so jüdischen Volksglaubens aufgedrüdt ift, trägt fie im vierten Evangelium mebr den Stempel 
metaphyſiſcher Spekulation. Gott und Welt ſtehen zueinander in einem Gegenjate, der 
jih beinahe bis zum Dualismus zufpist. Als böjes Prinzip waltet der Teufel in ber 
Welt (Ro 14, 30), befonders betbätigt er feine Macht in dem hrijtusfeindlichen Juden— 
tum. Er ift ein Menfchenmörder von Anfang an (dvdownoxrövos An’ doyns) und 

55 der Vater der Yüge. Ya die Yüge iſt fein eigentliches Element, in der er lebt und webt 
(Fornzev), Wahrheit ift nicht in ıhm (daf. 8, 44). Judas gerät in fein Ne und begeht 
den Verrat (dal. 13, 2). Doc dem Regimente des Teufels in diefer Welt ıft ſchon fen 
Ende bereitet (daf. 12, 31; 16, 11). Die Dämonifchen treten im vierten Evangelium 
zurüd, wohl aber wird Jeſu jelbit ein Dämon zugeichrieben (daf. 8, 49. 52). — Die Vor: 

so jtellungen des Johannesevangeliums herrichen auch in den johanneifchen Briefen. Durch den 
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Teufel ift die Sünde in die Welt gekommen, denn er fündigt von Anfang an (dr doyns 
6 didßolos Auapraveı). Chriſtus ift aber in die Welt gelommen, die Werke des Teufels 
zu zerjtören (1 Id 3, 8). — Die Npoftelgefchichte fehildert weniger Natur und Weſen des 
Teufels, als vielmehr fein Walten in der erften chriftlihen Gemeinde. Allentbalben jucht 
er das Wirken der Apoftel zu bindern, er ftellt fi ihnen feindfelig in den Weg. Ananias 5 
wird von ibm verführt, einen Teil der Summe jeines Aderverfaufs zu unterjchlagen 
(AS 5, 3). — Ein Werkzeug von ihm ift auch der Zauberer Elymas (daf. 13, 10). 
Die Macht des Teufels ift jo groß, daß ein einheitliches Neich der Finfternis geichlofjen 
dem Wolfe Gottes gegenüberfteht (daf. 26, 18). Als Lebenszweck Jeſu wird die Heilung 
aller vom Teufel Bewältigten dur die Kraft Gottes bezeichnet (daf. 10, 38 vgl. Mt 12, 
28). — In den paulinifchen Briefen erjcheint der Teufel häufig im Lichte der durch den 
Einfluß altorientalifher Anfchauungen umgebogenen jüdifchen Theologie. Der Teufel ift 
der Neon diefer Welt (adlıdw tod x6ouov tovrov), der das Yuftreich beherrſcht und in 
den Kindern des Ungeborfams wirkt, eine Art Gegengott diefer Weltperiode (6 Yeös roü 
albvos tovrov), der die Menfchen zum Abfall reizt und zum Unglauben verführt 
(2 Ro 4, 4). Er heißt deshalb auch der Nichtswürdige, Schlechte (Beiiao) (2 Ko 6, 15). 
Bei feinem Verführungswerke nimmt er zumeilen die Geftalt eines Yichtengels an, ebenfo 
wie die von ihm Verfübrten, feine Diener, in die Maske der Diener der Gerechtigkeit fich 
fleiven (daf. 11, 15). Dadurch, daß er überall der Ausbreitung des Evangeliums hin: 
dernd in den Meg tritt, bereitet er das Kommen des Antichrifts vor (2 Th 2, 9). Ein: 20 
mal erfcheint der Teufel unter dem Bilde eines liftigen Jägers oder Wogelitellers, mobei 
ibm ein Ne zugeichrieben twird, das er austwirft, die Unachtſamen zu fangen. Nur un: 
tadeliger Wandel rettet vor ihm (2 Ti 2, 26). Daher die nahdrudsvollen Ermahnungen, 
bei Affekten des Herzens dem Teufel nicht Raum (rörov) zu geben. Die Chrijten 
follen fich der Enthaltſamkeit befleigigen, denn nur durch fie fönnen fie gefeit werden, 25 
den Anſchlägen und Schliden (ra vorjuara) des Satans zu entgeben (2 Ko 2,10. 11 vgl. 
180 7,5; 1 Th 3,5). Auf die chriftlichen Gemeinden bat der Teufel ganz befonders fein 
YHugenmert gerichtet, denn gern bringt er Spaltung und Argernis in die Lehre (rag dıyoora- 
olas »al ra oxdvdala raoa rıjv Öidayıjw) und verurfacht, daß die Arglofen (ras xao- 
das row Axdzam) nicht Jeſu, fondern ihrem Bauche dienen (Rö 16, 17—20). Bor s80 
allem hat der, welcher nad) einem Bifchofsamte trachtet, die Pflicht, auf feiner Hut zu 
fein, damit er nicht durch Aufgeblafenheit dem Teufel anheimfalle (1 Ti 3,6). In dem 
eriten Sendjchreiben an Timotbeus bat der Apoftel den Hymenäus und Alerander tvegen 
ibrer Yäfterung dem Satan übergeben (1 Ti1,20) Ob Paulus den Teufel aud) Hr 
den Urheber der Sünde gehalten bat, gebt aus Rö 5, 12. nicht mit Evidenz berbor, 35 
doch wird 2 Ko 11,3 die liſtige Schlange ald Verführer der Eva bezeichnet. Der Tod 
Iefu wird als Sieg über den Teufel dargeftellt (Kol 2, 15). Bei der Wiederfunft Jeſu 
wird er durch den Hauch feines Mundes mit den Strahlen feiner Erfcheinung auf immer 
bintweggerafft worden (2 Th 2, 8). Nach dem Hebräerbriefe befigt der Teufel auch die 
Gewalt über den Tod, eine Vorftellung, die auf Sad) 2,24 zurüdgebt. Im eriten «0 
Petribriefe erjcheint der Satan unter dem Bilde eines brüllenden Löwen, der nach Beute 
ausgeht, weshalb die Gläubigen zur Nüchternheit und Wachſamkeit aufgefordert werben 
(1 Pt 5,8). Die Dämonologie des Jakobus-, Judas: und zweiten Petribriefes berübrt 
ſich vielfah mit dem Vorftelungstreife des Henochbuches, des vierten Eſra und ber 
jübifhen Agada. Nah Ya 2,19 befigen die Dämonen ein Gottesbewußtjein, das fie 46 
fhaudern madt. Im Yudasbriefe hören wir von einem Engelfall und von einem Engel: 
gericht (Jud 6 vgl. 2 Pt 2,4). Nah V. 9 ftreitet der Angefichtsengel Michael mit dem 
Teufel und verbandelt mit ihm über den Yeichnam des Mofe. Energifcher Widerftand 
treibt den Teufel zur Flucht (Ja 4, 7). — In innigem Zufammenbange mit der baby: 
loniſchen Motbologie und den umgebogenen jüdiſchen Traditionen jteht die Teufels: so 
vorftellung in der Apokalypſe. An manden Stellen trägt fie faft das Kolorit des alt: 
orientaliihen Drachenmythus des Enuma-elis-Epos. Es wird von einem gewaltigen 
Kampfe des großen Dradien oder der alten Schlange berichtet (6 dodxww ö ueyas; 
6 Öqus 6 Apyaios), der auch Teufel (dedßoios) und Satan (6 oaraväs) beißt, mit 
dem der Engel Michael ftreitet. Weil fein Pla mehr im Himmel für den Drachen it, 55 
wird er zur Erde geworfen. In einem Einſchiebſel froblodt eine Stimme über diefen 
Sieg. Ein anderes Einfchiebjel fchildert darauf das Wert des Drachen auf der Erde 
(Api 12,7). Er verführt die Frommen (die Brüder) und Hagt fie Tag und Nacht 
vor Gott an. Seine Verfolgung gebt namentlich auf das Weib mit dem neugebornen 
Knaben, jo daß diefes vor ibm ım die Wüſte fliebt. Da er es nicht erreichen kann, fpeit o— 

— 0 

- 5 
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er ihm aus feinem Rachen einen Waſſerſtrahl nad, der zu einem großen Strome wird, 
doch die Erde verfchlingt den Strom, und das Weib ift gerettet. Hierauf entfpinnt fich 
ein Krieg mit dem Drachen und dem Weibesſamen (Chriftusreiche),. Der Drade läßt 
ein MWundertier mit zehn Hörmern und fieben Köpfen auffteigen und übergiebt diefem 

5 Thron, Kraft und Gewalt. Alle Erdbewohner beten den Drachen und das Tier an 
(daf. ec. 13). Der Kampf endigt mit der Übertvindung des Draden. In einem Geficht 
jieht der Seher, wie ein Engel vom Himmel mit dem Schlüffel des Abgrunds und einer 
großen Kette fommt und a 1000 Fahre den Drachen in den Abgrund ftürzt, diefen 
verichließt und fein Siegel darauf legt. Nach Verlauf diefer galt in ber Zeit der eriten 

10 Auferftehung aber entledigt fich der Drache feiner Feſſeln. Er wird wieder frei und 
beginnt fein Verführungsiverl von neuem. Doch er wird abermals überwunden und mit 
dem in feinem Dienfte jtehenden Tiere in den Schwefeljee getvorfen und feiner Macht 
für immer ein Ende gemacht (daf. c. 20). Gott und fein Gefalbter führen bierauf un- 
umſtritten das Regiment. Es erfolgt die Apofataftafis, der neue Weltzuftand, der in 

15 der Umgeftaltung und Erneuerung von Himmel und Erde beſteht. S. Gunkel, Schöp- 
fung und Chaos ©. 360 ff., wogegen Bouffet, Offenbarung Jo ©. 435 zu vergleichen tft. 

VI. Der Teufel in den neuteftamentlihen Apokryphen. Die neuteftament: 
liche apokryphiſche Litteratur bildet einen ſchwächlichen Nachklang zur apoftolifchen. Die 
Macht und Kraft der apoftoliichen Verkündigung ift erlofhen. Auch das Bild des 

20 Teufeld zeigt feine neuen Züge. Alles, was von ihm ausgefagt wird, ift überfommen. 
An manden Stellen kann man fogar zweifelhaft fein, ob es fih um ein perfönliches 
Weſen oder nur um eine Symbolifierung gewiſſer Seelenzuftände und Gemütsrichtungen 
handelt. Im Hirten des Hermas ift der Teufel der VBerführer der Diener Gottes. Jbre 
Schwachheit benugend, fügt er ihnen allerhand Schlimmes zu (daf. 4. Gebot ce. 3). Er 

3 ſucht fie an fich zu reißen und zu feinen Dienern zu machen (jog. 2. Glemensbrief ce. 18). 
So den Ignatius (Br. d. Ign. an die Römer 7, 1). Er erregt nefährliche Affekte, wie 
— in der Menſchenbruſt (Hirt d. Herm. 5. Gebot e. 1). Wer Auferſtehung und 

ericht leugnet, heit ein Erjtgeborner des Satans (Br. d. Polykarp an die Philipper 7, 1 
vgl. Johannesalten c. 84). Nur der wahrhaft Gottesfürdhtige braucht ſich vor des 

30 Teufeld Macht nicht zu fürchten (Hirt d. Herm. 7. Gebot 1 und 12. Gebot, e.3 Nach— 
wort). Im gleicher Weife ſchützt fefter Glaube gegen die Anfechtungen des Teufels. Des 
Teufeld Droben bat für die Gläubigen jo wenig Kraft mie die Sehnen einer Leiche 
(daf. 12. Gebot ec. 5 und 6 Nachwort). Gott wird dereinjt die Macht des Teufels zer 
jchmettern, aber auch die Frommen erden fie niederzivingen (daf. 12. Gebot c. 6 Nach— 

35 wort). Ausführlicher wird vom Teufel und feinen böjen Thaten in den Alten der 
Apoftel gehandelt, eine Ausnahme bilden die Baulusaften. Die PVetrusakten e. 8 ent: 
balten ein Meifterftüf nachapoſtoliſcher Beredfamteit bezüglih des Teufels. Petrus 
jchildert ihn ald einen reißenden Wolf und als einen Verfchlinger und Zeritreuer des 
ewigen Lebens. Wie er den erften Menjchen verführt bat, fo bat er aud den Judas 

40 bethört, dem Herodes das Herz verftodt, den Pharao zu feinem Kampfe gegen Gott 
entflammt, den Kaiphas zur Auslieferung Chriſti an die Feinde angeftachelt und ibn 
jelbft zur Verleugnung Jeſu gereizt (daf. 7). Fortwährend ſchießt der Teufel feine gif: 
tigen Pfeile auf unſchuldige Seelen. Die Nede fchließt mit dem Wunfche, e8 möge ch 
gegen ihn der Fluch der Kirche und gegen feine Sühne ſich feine eigene Schwärze kehren 

45 und er gänzlich aus der Gemeinde verjchwinden. Auch in dem Schreiben der Korintber 
an den Apoftel Paulus (2, 4), im Briefe des Ignatius an die Trallianer (c. 8, 1) und 
in den Johannesakten ift von den Ränken des Teufeld die Rede. In Rom iſt der 
Zauberer Simon des Teufels Gefelle, jo daß Petrus in einem Gefichte den Auftrag von 
Hott erhält, nach der Kaiſerſtadt zu reifen, um diefem das Handwerk zu legen und den 

so Gläubigen die Ruhe wiederzugeben (Actus Vercellenses c. 4 und 5). Nad dem 
Martyrium des Paulus (e. 1) iſt der Teufel die Urſache geweſen, daß Patroklus, der 
Mundichent des Kaifers, der von einer hohen eniterbrüftung einer Scheune der Predigt 
des Paulus laufchte, berabftürgte und ftarb. In einem Gefichte wird dem Johannes das 
Ende des Teufels und feines finfteren Reiches (Jobannesatten e. 112 und 114) offenbart. 

55 VII. Der Teufel in der neuhebräiſchen Yitteratur. In den beiden Tal: 
muden ſowie im Midrafch erjcheint die Satanalogie oft in derb phantaftifcher Aus: 
Ihmüdung. Wir ftoßen auf Züge, die dem Judentum fremd find, und auf Babylon 
und Perſien zurüdgeben, aber manderlei Modififationen erfahren haben. Die Funltion 
des Satans tft eine dreifache: er macht den Verführer (rn), reizt Jahve zum Zorn 

60 (23”°22) und erhält von diefem die Ermächtigung, die Seele zu nehmen (Baba batra 16*). 
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Zum Vollzuge dieſer gran bejigt er die Gabe der Verwandlung. Meift nimmt er 
Menfchengeftalt an. So in der Geichichte von Abrahams Prüfung. Dem Abraham er: 
ſchien er als ein alter, gebeugter Mann, dem Iſaak dagegen ala blühender Jüngling 
(Tanchuma Abſchn. 87 vgl. Sanh. 89; Midr. Berefh. r. Bar. 53 und Birke be 
Rabbi Eltezer e. 29 und 32). Diefelbe Funktion verrichtet der Satan im Leben Hiobs 5 
(Baba batra 15’). Als er den König David zur Sünde mit der Batbjeba verleiten 
wollte, erfchien er ald Vogel. Der König ſchoß nad ihm, traf ihn aber nicht, fondern 
fein Pfeil zerfpaltete den Bienenftod, unter dem fich Bathfeba das Haar kämmte 
(Sanb. 107°). Ofters tritt der Teufel in der neubebräifchen Litteratur unter dem Namen 
Sammael (>82) auf, eine Bezeichnung, die am richtigften wohl von NEO, blenden ab— 10 
zuleiten iſt (weil er die Leute blendet und vom rechten Wege ablenkt), nicht von 8 EQ, 
Gift Gottes. Urfprünglich gehörte er zu den Engeln und war ebenjo wie dieſe bon 
Gott gejchaffen, er wurde aber wegen feines gottwiberftrebenden Weſens aus dem Himmel 
geitoßen und auf die Erbe herabgeworfen. Bei der Verführung der Eva fprang er auf 
die Schlange und benußgte fie als Neittier, um ind Paradies zu gelangen (Jalkut ı5 
Schim oni zur Gen. Nr. 68). (Der Zufammenhang diefer Sage mit der Vorftellungsmweife 
des mazdayaniſchen Syſtems erhellt jchon daraus, daß Angramainvus, der Anführer 
der Daevas im Neiche Ahrimans nad dem Bundeheſch c. 3 in Geftalt einer Schlange 
vom Himmel auf die Erde fprang.) Bei feinem Sturze ergriff er die Flügel Michaels, 
um auch diefen mit ſich berabzureiken, doch Gott ließ ihn entrinnen, weshalb er w>E, 20 
Entronnener heißt. Sammael bat ein Neih von Satanen und er ift ihr Oberhaupt 
seusm Son“) Mit ihnen belagert er dig Menfchen; der Fromme aber braucht fich 
nicht vor ihm zu fürdten (Midr. Debarim r. Par. 11 g. E., vgl. Midr. Wajitra r. 
Bar. 21 mit Anjpielung auf Bj 27, 3). Anderwärts wieder wird er der große Fürſt 
in den Himmeln genannt (evswad >73 u) (Pirle de N. Eliejer c. 13), oder ders 
Schutzengel Efaus, mit dem Jakob am Jabbok rang und der ihm das Hiftbein verrenkte 
(Tanchuma Abjchn. mw). Seine grundböfe Natur zeigt Sammael in der Thamar: 
erzäblung. Damit diefe verbrannt und David nicht von ihr geboren würde, entfernte er 
die Zeichen ihrer Unſchuld, allein Gabriel brachte fie ihr wieder zurüd (Sota 10%). Ein- 
mal jtebt Sammael und Michael zufammen, jener macht den Ankläger ("wr, zar- 0 
yo), diefer den Verteidiger ("W0, oumywo) (Midr. Schem. r. Bar. 18; vgl. Luelen, 
Der Erzengel Michael ©. 22). Bemerkt ſei noch, dab Sammael noch unter den Be 
zeichnungen Jeser harä& (“7 x”), Mal’ach hammäveth (n7?7 787”), Nachasch 
hakkadmöni (“m:777 wr:), Leviathan (in>), Aſchmedai (mein), und Wzazel 
(str) vorlommt. Nach Baba batra 16° aber find Satan, böfer Trieb und Todes: 35 
engel ein und dasfelbe. Auch nach dem jeruf. Targ. I zu Gen 3,6 ift Sammael ber 
Todesengel; denn nachdem Eva von der Frucht des Erfenntnisbaumes gegeijen bat, ſieht 
fie Sammael, den Todesengel, und erichridt. 

VIII. Der Teufel ın der Kirchenlehre bis zur Reformation. Unter 
den Apologeten ſieht Theophilus von Antiochien im Teufel einen Engel, der fih von «0 
Gott losfagte und ihm gleichſam davonlief, weshalb er Drache (dodxww) heift (dodxww 
xaleirar dıa rö Anodedoaxkraı abröw dnö tod Veov). (Ad Autolycum II, 28, ı5 
in: Corpus apologetarum christianorum saec. secundi Vol. VIII.) Infolgedeſſen 
wurbe aus ibm ein böjer Dämon, der Satan genannt wird (daf. II, 28,12). Die 
Triebfeder feines Handelns iſt der Neid (pdovos). Bon ibm getrieben, machte er Kain #5 
zum Brudermörder (daf. II, 29, 7-58) und Eva zum Anfänger der Sünde (doymyös 
duaorias) (daſ. II,28, 11). Von da ab bis jett ift das Objekt feiner Wirkſamkeit der 
Menich, der von ibm bejeflen und zur Sünde verleitet wird (daf. II, 28, 12). Nach 
Athenagorad von Athen in feiner Schrift: rreoi dvaoraoenıs t@r vexo@v (j. Corp. 
apologet. christ. saec. secundi Vol. VII) jtebt die Satanologie in engem Zu: 50 
fammenbange mit der Angelologie. Außer dem trinitarifchen Gotte giebt es noch andere 
Kräfte, die über die Materie berrihen (Frioa Övwdusıs neol mv Ulm doyovoaı xai 
de’ abrijs) (j. 24,0) und in ihr Gutes und Schlechtes vollbringen. Unter dieſen 
Engeln ift einer, der Gott entgegenftrebt, obgleich er ihm feine Schöpfung zu verdanten 
bat (dvudofiv 1o Ben) (daf. 24, 10), ein feinblicher Geift (dvavuıov nwveüua) 55 
(daf. 24, ı7. ı*), der das von Gott ihm amvertraute Amt in entgegengefegter Weiſe 
verwaltet (daj. 25, 9 und dadurch ein dueins und ornods geworben ift und es aud) 
bleibt (da. 25, 17— 24). Das Gebiet feiner Wirkſamkeit find ebenfalld die Menfchen, 
die durch dämoniſche Yeidenichaften und Erregungen erfaßt werden (Supplieatio e. 24). Das 
ganze Heidentum mit feinen mythologiſchen Anjchauungen und kultiſchen Zeremonien bat 60 
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im Teufel feinen Uriprung (daf. ec. 29). Bol. A. Pommrich, Die Gottes: und Logos— 
Iehre des Theophilus von Antiochien und Atbenagoras von Athen, Leipzig 1904, ©. 29 
und 30; 57 und 58. Ahnliche Urteile finden wir bei Tertullian (adv. Mare. II, 10 
und Apolog. c. 22) und Juſtin (Apolog. I, 12). Wie die Apologeten betrachten die 

s anderen Kirchenlebrer der drei erften chriftlichen Nabrhunderte den Teufel als ein von 
Gott uriprünglich gut gefchaffenes Mefen, das aber durd feinen Egoismus böfe geworden 
ft. Als Urfache feines Abfalld von Gott wird bald Hochmut und Anmaßung (Origenes, 
Hom. in Ezech. IX, 2), bald Neid (renäus, adv. haeres. IV, 40; Cyprian, de 
dono patientiae), bald Verdruß über den Vorrang des Protoplaften (Yactantius, In- 

10 stit. div. II, 8), bald Lüfternbeit (Clemens v. Alex, Stromata VII; Origenes, de 
prince. proem. $ 6) angegeben. Aus dem Himmel auf die Erde verftoßen, verbängt 
er bier Leibesübel und Landplagen (Drigenes, ce. Celsum VIII, 31. 32). Alles Laſter— 
wejen gebt auf ibn zurüd (Clemens v. Aler., Paed. II, 1; Origenes, Hom. in Jes. XV; 
de prine. III, 2, 2). Unter feiner Herrichaft jtehen ſowohl die Exkommunizierten wie 

15 die Ungetauften (Origenes, Hom. in Jud. II, 5; Hom. in Jerem. XVIII, 14). Ein 
beliebtes Ihema der Kirchenlebrer diejer Periode bejteht darin, das Verſöhnungswerl 
Ghrifti in Conner mit dem Teufel zu ftellen. Nach Irenäus bejteht zwiſchen Gott und 
dem Teufel eine Art Nechtsverhältnis. Denn dadurch, daß der Teufel den erjten Menjchen 
zum Ungeborjam verführt hat, hat er die Menſchen in feine Gewalt gebracht. Obgleich 

© Gott die Gewalt gehabt hätte, dem Teufel fein Eigentum zu entreißen, bat er doch 
aus Liebe zur Gerechtigkeit darauf verzichtet. Wohl aber ift feine Abficht darauf gerichtet, 
durch ein rechtlihes Mittel den Rechtsanſpruch des Teufeld wieder ungiltig zu machen 
und ihm jeine Beute zu entreigen. Zu diefem Zwecke fandte er den er Jeſus 
Chriſtus auf die Erde, der durch ſeinen volllommenen Gehorſam, insbeſondere durch ſeinen 

25 freiwilligen Opfertod dem Teufel das Recht auf die Menſchen abſpenſtig machte. Dabei 
erfcheint das Todesleiden Jeſu unter dem Geſichtspunkte eines von Gott dem Teufel an- 
gebotenen Löjegeldes (Auroor). Gott wird als Kaufmann gedacht, der mit dem Teufel 
ein Gejchäft abjchließt (adv. haeres. V, 1, 1; III, 18, 7; V, 21, 3). Diefe Theorie 
des Irenäus wurde von Urigenes weiter ausgebildet, nur daß das von Gott dem Teufel 

30 dargebotene Löſegeld bei ihm als eine beabjichtigte Täufchung erfcheint (Hom. in Ex. VI, 
150; Hom. in Lev. I, 286; in Joa. VI, 152; in Matth. XIII, 580 u. f. w.). Gregor 
von Nyſſa redet von einem Betruge, der dem Teufel gefpielt wurde (Orat. catech. 
e. 22—26), andere Kirchenlebrer wieder, wie Gregor der Gr., Cyrill, Yeo der Gr., Am: 
brofius und Johannes Damascenus fpreben von einem Tauſch, bei dem der Teufel 

35 überliftet wurde. Gott wird als Angler vorgeitellt, die menſchliche Natur in Jeſu als 
Lodipeife, der Teufel als Fiſch (Leviatban). — Bon ganz anderen Anjchauungen gingen 
die Gnoftifer bei ihren metaphyſiſchen Spekulationen aus, Um eine Yöfung der uralten 
Rätfelfrage: öder TO zaxor herbeizuführen, feste Valentin an Stelle Gottes den 
pſychiſch gearteten Demiurgen, ein zweites Prinzip, zum Meltichöpfer und Regenten über 

so die Materie (An). Nah Marcion ift der Demiurg der Judengott, dem der Bollzug der 
Strafgerechtigfeit obliegt. Er iſt hart wie das Geſetz, iſt nach Blut und Krieg gierig 
und rächt erbarmungslos alle Übertretungen. Den vom höchſten Gotte gefandten Meſſias 
hält er in feiner Kurzſichtigkeit anfangs Kir feinen Meffias, ala er ficb aber über dejien 
wahre Natur Klarheit verichafft bat, läßt er ihn ans Kreuz fchlagen. Doc bei feiner 

45 Höllenfahrt erlöft Jefus die vom Demiurg Verdammten und bält fchlieglid über ibn 
jelbjt Gericht. Vgl. den Art. Gnofis in Bd VI der PRE. In einem kraß finnlichen 
Gewande erfcheint die Satanologie in der morgenländifchen Gnoſis. Im Syſtem der 
Manichäer ift der Satan oder Urteufel (der Iblis kadim, duaßoklos roiros des 
Fihrift) ein riefiges Ungebeuer mit Löwenkopf und Dracenleib, er bat vier Füße und 

© zwei gewaltige Flügel und einen Fiſchſchwanz. Als urſprüngliches Prinzip ift er 
von jelbjt geworden und ungeicaften (adroyunjs und dyermros). Nicht zufrieden 
mit feiner Macht im Reiche der Finſternis (cheschüchä) jtrebt er nad dem Lichtreiche, 
infolgedeflen der König diefes Neiches, der Water der Herrlichkeit, veranlaßt wird, einen 
neuen Aeon, die Mutter des Lebens, aus feiner Rechten emanieren zu lafjen, der wieder 

55 den Urmenſchen (enäschä kadmäjä), den Adanı Kadmön der jüdischen Kabbala) bervor- 
ruft. Mit fünf Yichtattributen (Lufthauch, Licht, Mafler, Wehen des Windes und Feuer) 
beivaffnet, wird diefer zum Kampfe mit dem Satan, der fünf Attribute der Finfternie 
(Gifthauch, Glutwind, Dunkel, Nebel und Brand) als feine Nüftung angelegt bat, zur 
Lichterde gefandt. An der Grenze des Lichtreiches und der Finfternis trifft er mit ibm 

0 zufammen. Der Satan bat die Geſtalt eines Draden angenommen und in feiner Be: 
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Ag: befinden ſich mächtige Archonten. Der Urmenſch wird befiegt und eines Teiles 
feiner Yichtnatur beraubt. Doch auf fein fiebenmaliges Stoßgebet wird ihm Hilfe aus 
dem Yichtreiche zu teil und es gelingt ihm, den Satan mit feinen Archonten gefangen zu 
nehmen. Die Archonten werden gefchlachtet, ihre Haut wird ausgeſpannt und mit ihr 
das Himmelsgewölbe jamt den Sternen gebildet. Je mehr Lichtteile ein Archont erbeutet 
bat, deſto beller leuchten die Sterne feiner Haut. Durch Vermiſchung der fünf Licht- 
attribute des Urmenſchen mit den fünf Attributen der Finfternis entſtehen fünf materielle 
Elemente, aus denen vom Demiurg auf Befehl des Königs des Lichtreiches die Erden: 
welt entjteht. Befreiung des gefangenen Lichtes (der Jesus patibilis der abendländijchen 
Gnofis) ift Zweck des Erlöfungsprozejies, der von der Sonne, dem Monde und den 
zwölf Tierfreisbildern ausgeführt wird. Wir merken bier ebenjo den jtarfen Einfluß 
der babylonischen Vorſtellungen des Enuma-elis-Epos wie den Zufammenbang mit 
altperſiſchen Vorftellungen. 

In der Kirchenlehre vom 4. bis 6. Jahrhundert bat die Satanologie bereits ihr 
dogmatifches Gepräge erhalten. Die überfommenen Anjhauungen haben fich zu einem 
bejtimmten Bilde geftaltet, defjen Signatur nur in einzelnen Zügen weiter ausgemalt 
wird. Mir begegnen ſchon Schilderungen von Teufelserfcheinungen und heftigen Kämpfen 
der Heiligen mit dem Teufel. Neben manden inneren Mitteln werden zugleich ver: 
fchiedene äußere wie Taufwaſſer, Weihwaſſer, Neliquien, Stola, Nennung des Namens 
Jeſu u. ſ. w. ald Schugwehr gegen die Angriffe des Teufeld empfohlen. Auch wird ver: 
ſchiedener Bündniffe gedacht, welche die Menjchen freiwillig mit dem Teufel fliegen und 
ſich dadurch in feine Gewalt begeben. In der Zeit vom 7. bis 15. Jahrhundert ver: 
mijchen ſich dann die firchlichen Vorftellungen vom Teufel vielfach mit foldyen aus der 
germanischen Mythologie. Züge von germanifchen Göttern, Rieſen, Niren, Kobolden 
und Elben werden * ihn übertragen. Man glaubt an Teufelsverwandlungen und an 
Teufelsbeſchwörungen. Es entſteht die Sekte der Luciferaner oder Schwarzkünſtler. 
©. Alberici Chronie. ad ann. 1223, II, access. hist. Leipnitz; Magn. Chronic. 
belgic. III; Script. Germ. Pistorii p. 255 u. f. w. Der Teufel fommt auf die Bühne. 
In Frankreich bildet jich eine Art Drama, Diablerie genannt, und erfreut fich großer 
Beliebtheit. Bier Teufel tummeln fid in der Regel auf der Scene. Bon Frankreich 
aus ging der Teufel in die mittelalterlihen Weihnachts-, Paſſions- und Dfterfpiele über, 
wobei der derbe Vollshumor ihn ſehr oft die Rolle eines Dummen und Geprellten jpielen 
läßt, an dem man fich beluftigte. Vgl. Mar Dreyer, Der Teufel in deuticher Dichtung des 
Mittelalters, Roft. 1884 u. A. Wünfche, Der Sagenfreis vom geprellten Teufel, Wien 1905. — 

IX. Der Teufelsglaube von der Neformation bis zur Gegenwart. 
Zutber glaubte feft an den Teufel und feine Macht und befand fi in einem fort: 
währenden Kampfe mit ihm. Nach feinen Ausjprüchen ift der Teufel „dem Menjchen 
näber denn jein Rod oder Hemd, ja näher denn feine Haut“. Alles Unbeil rührt von 
ihn ber, es iſt Teufelswert. „Alfo wenn jemand an Beftilenz ftirbt, erfauft, zu Tode 
fällt, "das thut der Teufel.“ Der Teufel bat ein gewaltiges Kaifertum, unter welchem 
zablreiche mächtige Fürften und PBotentaten fteben, von denen jeder wieder von einem 
Haufen Teufel als feinen SHofgefinde umgeben ift (EA 19, 272ff.). Der Teufel ift 
ottes „Henter, durch welchen er jeine Strafe und Zorn ausrichtet“. Doc wenn aud) 

die Vorftellung des Reformators noch mit einer Maffe von Zügen der jcholaftifchen 
Kirchenlehre und des allgemeinen Boltsglaubens überladen ift, jo macht fih dod das 
Streben nad einer gewiſſen Verinnerlihung und Vergeiftigung bemerkbar. Mir fittlicher 
Entrüftung proteftiert er gegen das ganze von der katholiſchen Kirche aufgeftellte äußer: 
lihe Schugmittelritual gegen die Anfechtungen des Teufels. Der kirhlihe Apparat iſt 
feiner Anficht nach fogar eine Schlinge, mit welcher der Teufel den Menſchen verjtriden 
will (f. Tifchreden 17—19). Das Neue in der Yehre Luthers vom Teufel bejteht ferner 
barın, daß er wie Gregor von Nyſſa und die anderen Kirchenlehrer der drei erjten chrift: 
lichen Jahrhunderte fie wieder ernitbaft in enge Beziebung zur chriſtlichen Verſöhnungs— 
lehre bringt. Der Tod Jeſu erjcheint ihm unter dem Gefichtspunfte eines Kampfes mit 
Tod, Hölle und Teufel, bei dem eine Ülberliftung ftattgefunden bat. In diefem Sinne 
figuriert der Teufel in den beiden Katechismen (2. Artikel und 3. und 6. Bitte des 
Vaterunfers) und in der Augsburgiichen Konfeſſion (Art. 20), ſpäter auch in der Konkordien— 
formel (Sol. deelar.). Vgl. Köftlin, Die Theologie Yuthers I, ©. 53; I, ©. 313 ff. 
ud. Melde Voltstümlichleit der Teufel fpeziell im 16. Jahrhundert erlangt hatte, geht 
aus der in dieſer Zeit eritandenen Teufelslitteratur bervor, die jih bei Mar Osborn in: 
Acta Germanica III, 3 zujammengetragen findet. Nur vier hervorragende Were feien 
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erwähnt, 1. Das Theatrum Diabolorum d. i. Ein Sehr Nützliches verstendiges 
Buch u. j. w., dad von der unternehmungsluftigen VBerlagshandlung Feyerabend zu 
ranffurt a. M. 1519 herausgegeben wurde, 2. Von der Teuffels Tyranney, Macht und 
ewalt, jonderlih in diefen legten Tagen durh Andream Musculum 1556, 3. Der 

5 Zauber Teuffel d. i. von Zäuberen, mwarfagung, Beſchwehren . . . durch Ludopicum 
Milihium 1563, 4. Der Teuffel jelbs, Das iſt Wahrhafftiger beftendiger und mol ge- 
gründter bericht von den Teufeln ... . zufammengezogen vnd in vnterſchiedene Capita 
verfafjen durch Jodoeum Hoderium, Urtel bei Nicolaus Henricus 1568. Faſt dieſelbe 
Signatur behält das Bild des Teufels auch während des 17. und in der erjten Hälfte 

10 des 18. Jahrhunderts. Unter Vorantritt Luthers gedenken die proteftantiichen Sänger 
des Kirchenliedes wie Selneder, Benjamin Prätorius, Johann Nift, Paulus Gerhardt, 
Chriftoph Titius des öfteren des Teufels und — Ränkeſucht. Erſt in der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts macht ſich eine Skepſis gegen den Teufelsglauben geltend, 
die fih bis zur völligen Leugnung fteigert. Die Aufllärung, die neuere Philoſophie und 

15 bie Naturtvifienichaft mit ihren Entdedungen und Erfindungen trugen weſentlich zu diefer 
abjteigenden Bewegung des Dogmas bei. Man fah im Teufel nur Attommodationen an 
—— Zeitvorſtellungen. Dagegen hielt die neuere Myſtik, der Pietismus und die 
Orthodoxie an der kirchlichen Anſchauung vom Teufel feſt. In gleicher Weiſe erklärte Kant 
in der Schrift: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (ed. Roſenkranz 

6. 45ff. und 77ff.) den Teufel für die Perſonifikation des radikalen Böſen. Schelling 
buldigte zur Erklärung des Böfen wieder einer gewiſſen dualiftifchen Anfchauung, die im 
Menſchen Realifation erlangt. Während in Gott, fo reflektiert er, die beiden Prin— 
zipien: der Univerfalwille d. i. der Verftand und der Eigenwille noch zur unzertrennlichen 
Einheit verbunden find, werden fie im Menfchen zertrennlich und fteben in beitändiger 

35 Zwietracht nebeneinander. In Schellings Fußtapfen wandelten Daub (Judas Yichariotb) 
und Ejchenmayer (Pbilofophie der Offenbarung II, ©. 256ff.). Bon Wichtigkeit iſt 
Schleiermacherd Stellung zum Teufelöglauben. In dem Werke: Der chriftlihe Glaube 
bezeichnet er die Vorftellung vom Teufel, wie fie fihb unter uns ausgebildet bat, fo 
baltungslos, daß man eine Überzeugung von ihrer Wahrheit niemand zumuten fann. 

Cs läßt fih abjolut nichts Sicheres über die Nealität des Teufels fehfteflen. Noch 
weiter ging David Strauß. Er betrachtete die Lehre vom Teufel gleich der von den 
Engeln für „völlig entwurzelt“. Marheineke ſieht im Teufel eine „Hypoſtaſierung“ 
(Spftem der chriſtl. Dogmatik). Einen ähnlichen Standpuntt vertreten Hafe und Schenkel. 
A. E. Biedermann, Chriftliche Dogmatik S 198, ebenfo Lipſius und andere neuere Dog: 

35 matifer reden vom Teufel nur nod im biftorifhen Sinn. A. Ritihl bat in feinem 
Werke: Die chriftliche Lehre von der Nechtfertigung und Verſöhnung den Teufel 
völlig ausgejchaltet. Der entgegengejegten Anfiht wandten fi die Vertreter ber 
neueren pofitiven Theologie zu. Martenjen fucht in feiner chriftlichen Dogmatik den „not— 
wendigen Zuſammenhang“ der Lehre vom Teufel „mit dem chriftlichen Ideenkreis“ nach— 
— Johann Peter Lange (Poſitive Dogmatik 1851, als zweiter Teil der chriſt— 

ichen Dogmatik) leitet die Lehre in ihren Grundzügen „aus dem fittlihen Tieffinn 
religiöfer Genien” ber, welche in ihrer Ahnung der dämonifchen Wirkungen einer über: 
irbifchen Geifterwelt von dem Geifte Gottes erleuchtet worden find.” Thomaſius (Chriſti 
Perfon und Werk, 2. Aufl. I, 294), Philippi (Die Lehre von der Sünde, vom Satan), 

U. Hahn (Lehrb. des chriftl. Glaubens ©. 298), Sartorius (Evangel. Kirchenzeitung 
Nr. 8 und 9 des Jahrg. 1858), v. Hofmann (Schriftbetveis I, 418—464), Tweſten 
(Vorlef. über die Dogmatik der evw.sluth. Kirche II, 361), Luthardt (Hompendium der 
Dogmatit, Abſchn. Satan), Kahnis (Die luth. Dogmatik), Rothe (Ethit II), Dorner 
(Spitem der chriſtl. Glaubenslehre II, ©. 188 ff.) ſehen im Teufel ein perfönliches böfes 

50 Prinzip und zeichnen fein Bild mehr oder minder nach den Ausfagen der Bibel, obne 
ihre jubjeltive Auffafiung in der Erklärung einzelner Stellen immer zurüdzubalten. Nach 
J. Kaftan (Dogmatik 1897 82) liegt der Urfprung des Böfen in dem freien Willen des Menſchen 
begründet. Der Teufel bildet daber ebenjo wenig einen Gegenftand der chriftlichen Glaubens: 
lehre wie die Engel, fondern muß der Voritellungswelt des Frommen überlafjen werden. 

55 Da die moderne Naturwiſſenſchaft kein phyſiſches Übel anerkennt, jo beftreitet fie dem: 
gemäß die Eriftenzmöglichleit des Teufels auf ihrem Gebiete. D. Aug. Wünſche. 

Teutſch, G. D., geb. 1817, geft. 1893. — Fr. Teutſch, Dentrede auf D. G. D. T. 
Hermannit. 1894, W. Strafft, darin auch die gefamte Litteratur über ihn. Dann unter jeinem 
Namen: AdB und Trauſch-Schuller: Schriftiteller:2exrifon III. und IV. Bd. 
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Georg Daniel Teutſch, geſt. als Biſchof der evang. Landeskirche Augsb. Bekennt—⸗ 
niſſes in Siebenbürgen, iſt am 12. Dezember 1817 in Schäßburg in Siebenbürgen ge: 
boren, wo feine Vorfahren Heine Bürger waren (Vater und Großvater waren Seifenfieder). 
Nach Abfolvierung des Gymnaſiums jtudierte er in Wien und Berlin 1837 —39 Theologie, 
Philologie und Gefchichte — Neander, Tweſten, Strauß, Ranke, Ritter, Zumpt, Bopp, Benefe 5 
waren feine Lehrer. Nach der Heimkehr Turze Zeit Hauslehrer wurde er, mit hiftorifchen 
vaterländifchen Studien befchäftigt, an das evang. Gumnafium in Schäßburg gerufen 
(1842), wo er zuerit als Lehrer, dann von 1850—1863 ala Rektor wirkte. on 1863 
bis 67 Pfarrer in Agnetheln und Decdant des Schenker Kirchenbezirls, wählte ihn am 
19. September 1867 die Landeskirchenverfammlung zum evang. Bischof. Als folcher ift 
er nad kurzem Kranfenlager am 2. Juli 1893, faft 76 Jahre alt, in Hermannftabt ge 
orben. 

Er kommt bier als Schul- und Kirchenmann in Betracht, in beiden Eigenſchaften zugleich 
als Träger und Kämpfer für evang. und deutiches Weſen inmitten ‚feines olkes. Er gehörte 
zunächit felbft zu den gottbegnabeten Lehrern, die die Schüler im Herzen zu paden und 15 
aufwärts zu führen verfteben. Wie er ſelbſt die verlörperte Pflicht war, ſo wußte er den 
Gedanken der Pflicht und der Arbeit in den Schülern zu wecken. Am nächſten lag ihm 
die Gefchichte, die feine Seele füllte, vor allem die vaterländifche, der er in der Wiſſenſchaft 
und in der Erziehung die ihr gebührende Stelle verfchaffen wollte, fie follte ein Mittel 
werden, die Grundfteine des Bejtandes des ſächſiſchen Volkes neu zu befeftigen. Im An: 20 
ſchluß an Schlözers, Evers und J. K. Schullers kritiſche Arbeiten über die Bebenbürgifehe 
Gefchichte und auf Grund eingebender Urkunden und Quellenforfhungen wurde er „der 
Geſchichtsſchreiber feines Volks”, defjen Vergangenheit er im zahlreichen Einzelunter: 
fuhungen, dann zufammenfaffend in der „Geſchichte der Siebenb. Sachſen“ (1. Aufl. 
1852—58, 2. Aufl. 1874, 3. 1899) darftellte. Bei feinen biftorifchen Arbeiten nehmen 25 
die über die Kirche einen bervorragenden Play ein. Die Gedichte des Schäßburger 
Gymnaſiums (1852—53) — die Schulen find in ©. inmitten der evang. Landeskirche 
ausfchließlich Kirchliche Anftalten — mar die erfte derartige Gefchichte, der die andern An— 
ftalten folgten. Im Zufammenbang mit den Studien zur Sachſengeſchichte erfchien auch 
1852 „Die Reformation im S. Sadfenland“, ein Büchlein, das immer neu verbefjert 30 
ablreihe Auflagen erlebte. Dieje Studien eriwedten den Reformator Siebenbürgens, 
Sob. Honterus (ſ. Bd VIII ©. 333), zu neuem Leben, das T. in dem ſchönen Vortrag 
über Honterug und Kronftabt zu feiner Zeit (1876) zu einem eindrudsvollen Gefamtbilde 
zufammenfaßte. Aus dem Kampf des Tages um die Nettung des Zehntens, den bie 
evang. Geiftlichkeit jeit den Tagen der Eintvanderung bezogen hatte und ein unmunter: 3 
brochenes Objekt des Angriffs bald für den katholischen 8 of bald für den Fürften und 
die Jejuiten bis 1848 gerettet hatte, two der Zehnte aufgehoben wurde, aber troß der 
in Ausficht geitellten Entihädigung diefe fraglich zu werden begann, erwuchs die wiſſen⸗ 
ſchaftliche Arbeit „Das Zehntrecht der evang. Sandestirche A. EC. in ©.” (1858), das 
mitgebolfen bat, dem Net zum Sieg und der Kirche zu einer Entſchädigung zu verhelfen. 40 
Wie es feine gefamte biftorische Arbeit charakterifiert, daß er zu gleicher Zeit mit den 
Verarbeitungen des Materiald auch die Quellen ſelbſt am liebiten zugänglich machte, jo ver: 
öffentlichte er, wie er 1857 in den Fontes rerum Austriacarum den 1. Band des Siebenb. 
Urkundenbuchs publiziert hatte, 1862 das „Urfundenbud der evang. Landeskirche A. C. 
in S.“, 1. Band, dem 1883 als 2. Band fi die „Synodalverhandlungen der evang. 45 
Landesfirhe bis 1600” anſchloſſen. Der 1. Band enthält die Beſchlüſſe und Geſetze der 
ſachſiſchen Nationsuniverfität, die Landesgeſetze, die Fürftenbriefe und Staatöverträge, die 
die evang. Kirche in ©. begründeten und ſchützten, ein reiches Material, das die Grund: 
lage der wiſſenſchaftlichen E Crforfehung der ſächſiſchen Kirchengefchichte bildet. Won den 
Spnodalverbandlungen — die im Lutherjahr erſchienen und den „ſeit Jahrhunderten aus 50 
©. befuchten deutſchen Univerfitäten zu einem Zeichen tiefberzlichen Dantes für reiche 
Segensfülle in Wiſſenſchaft, Glauben und Gefittung“ getwidmet find — konnte das Vor: 
wort jelbft den großen Wert bervorbeben, den fie „für die tiefere Erkenntnis des Ent: 
widelungsgangs der Kirche und Schule, ihres fittlich- religiöfen Yebens, ihrer Gefittung 
und Bildung“ baben als „bedeutfame Zeugniffe einer großen Zeit“, in der fie „die hoff: 55 
nungsreichen Anfänge eines neuen Lebens bezeichnen, die erniten Boten einer ſchweren 
Geiftes: und Gewiſſensarbeit“. In der Meinen Abhandlung „Die Biſchöfe der evang. 
Landeslirche“ (bis 1700) zeichnete er (1863) die Führer dieſer Arbeit, die Männer, die 
im Lauf von anderthalb Jahrhunderten die Kirche leiteten, in dem „Generaldechanten“ 
(1884) das alteſte Zuſammenwachſen der ſächſiſchen Kirche und grundlegende Rechtsfragen. #0 
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Aus der ſpätern Zeit hat er Haner (1759— 77), Neugeboren (1806—1822) und G. P. 
Binder (1843—67) in der AdB und den legten auch in bejonderer Darjtellung gezeichnet. 
„Zur Geichichte der Pfarrerswahlen” (1862), „Einige Züge aus dem Yebensbild unferer 
Synoden im legten Jahrhundert” (1870), „Über die Entftehung und Weiterenttvidelung 

5 des Intervalls“ (1879), „Die Geſchichte der Agende” (1885), „Chriftentum und NRefor- 
mation in ©.” in der 1. Aufl. diefer Encyklopädie ftanden im Zufammenbang mit den 
auf der Tagesordnung ſtehenden kirchlichen Fragen und verfuchten, durch biftorifche 
Orientierung das Verftändnis für jene Fragen zu vertiefen und die Entſchlüſſe der 
Kirche zu leiten. Denn das Neue an das Vergangene anzufchliegen, organische Fort— 

ı0 enttwidelung, den Zeitverhältnifjen entſprechenden Fortbau des Getwordenen zu ermöglichen 
war feinem Weſen angemejjen. 

An der Fortentiwidelung, an dem Fortbau der Schule und Kirche hat er nun fein 
ganzes Leben gearbeitet. 

Das Jahr 1848 hatte alle Verhältniffe umgewandelt, auch Kirche und Schule waren 
15 in Mitleidenschaft gezogen. Der öſterreichiſche „Organiſations-Entwurf“ für die Gymnaften 

jtellte diefe auf eine neue Grundlage und es galt, die evang.ſächſiſchen S.s gleichfalls 
auf diefe zu ftellen. Inmitten der leitenden Kreiſe der Kirche war man bereit, einen Teil 
der Gymnaſien eingeben zu laffen und andere zu Staatsanftalten umzuwandeln. T. war 
8, der von dem Grundfag ausgehend: „jeder Fortbeſtand unferer Nationalität berubt 

20 wejentlicdh auf einer Konftituierung unferer Kirche und Schule, die die Kräfte dieſer zu 
jammeln, zu jtärfen, zu erhalten Raum und Möglichkeit biete” — ein Grundgebante bes 
gefamten ſächſiſchen öffentlichen Lebens bis zur Gegenwart, — e3 erreichte, daß jämtliche 
Gymnaſien (5 Obergumnafien) als kirchliche Anftalten (und damit ald deutiche) aufrecht 
erhalten wurden. Die ſächſiſche Nationsuniverfität, die politiiche Vertretung des Sachſen— 

25 landes, widmete ihr ganzes Vermögen 1850 evang.ſächſiſchen Schulzweden, jährlich 
50000 fl. Con.⸗Mze., den größten Teil für die Gymnafien. Daß die Widmung — ein 
Gedanke Zimmermannsg — zuftande kam, dazu hat T. weſentlich mitgebolfen. 

Aber auch die Verfafjung der Kirche mußte neu gefchaffen werden. Die damalige 
Verfafjung war ein Oftroy der Regierung aus dem Jahre 1807 und ihr =. beitand 

3 darin, daß die Firchliche Vertretung fich aus den politischen Beamten der Lokal-, Kreis: 
und Gefamtgemeinde und den Geiftlichen diefer Gruppen zufammenfegte und daß daneben 
ein ausſchließlich geiftliches Negiment in Kapiteln und Synode beitand. Die Kirche war 
vom Rechtsboden vollftändig verdrängt worden, die Hoffanzlei hob Taren ein und erteilte 
Dispenfe, durch die politifhen Beamten war die Kirche mit jeder politifhen Wandlung 

35 aufs peinlichfte verflochten. Und als nun all die Beamten, die früher mwenigftens gewählt 
worden waren, durch die neue abfolute Negierung ernannt wurden, da drobte der Kirche 
völlige Desorganifation. Es gelang in jahrelanger ſchwerer Arbeit ein Doppeltes: die Re: 
gierung (den Kultusminifter Star Leo Thun) von dem alten Net der Kirche in ©., 
ihrer Autonomie und Selbftjtändigfeit, zu überzeugen, die auf den alten fiebenb. Reli: 

40 gionsgejegen berubte, wie die Approbaten (das —2* von 1540 -1653) ſie ent— 
hielten — ein Ergebnis, das vor allem J. A. Zimmermanns Verdienſt war — und dann die 
Kirche für die neue Verfaſſung zu gewinnen, die zunächſt von der Regierung dargeboten 
wurde, eine Arbeit, die in erſter Reihe T. leiſtete Indem die 1. Landeslirchenverſamm— 
lung 1861 auf dem Boden diefer neuen Verfaffung vom alten Recht Beſitz ergriff, ge: 

#5 warn fie fofort den alten Rechtsboden wieder. Nach diefer Verfafjung, an der die Yandes- 
firhenverfammlung weſentliche Anderungen vornahm, und die fie endgiltig annahm, ift 
die Kirche völlig autonom und hat das ausschließliche Necht, ſich felbit Geſetze zu geben, 
die weiter feiner ftaatlichen Betätigung bedürfen. Sie gliedert fih in die Orts-, Bezirke: 
und Gelamtgemeinde, jämtliche Verwaltungs: und Vertretungskörper geben ausſchließlich 

bo aus der freien Wahl der Kirche hervor, in den Bezirken und für die Gefamfirche beſtehen fte 
aus gleichviel geiftlichen und meltlichen Vertretern. Die Landeskirchenverfammlung bat die 
Entfcheidung über Ritus, Liturgie, Agende, Feittage, über die Kirchenlehre. Sie übt die 
firchliche Geſetzgebung aus. (Vgl. Derraffung der evang. Landeskirche Augsb. Bel. in den 
fiebenb. Yandesteilen Ungarns, Hermannitadt 1902.) Auch den Biſchof wählt die Yandes- 

55 firhenverfammlung und der König betätigt ibn, in deſſen Hände er den Treueid leijtet. 
T. war in der Landesfirchenverfammlung von 1861 Referent in der Verfafjungs: 

frage und ihm fiel ihre Yortbildung in den nächiten Jahren vor allem zu. Sie ſchuf 
1862 ein Pfarrwahlgeſetz, das wieder er gemacht hatte und vertrat und das das Recht der 
Pfarrbeſetzung durch freie Wahl in die Hand der Gemeinde legte. Dadurch fielen wieder 

6 alte Schranken, die innerhalb der Kirche künſtlich aufgerichtet worden waren und die 
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Kirche fand die alte Einheit wieder. Es war überhaupt eine providentielle Schickung, daß 
im ſelben Augenblick, als die große politiſche Wandlung das ſächſiſche Volk vor neue 
ſchwerſte Fragen ſtellte, die Kirche alle Güter dieſes Volkes zuſammenfaßte und unter 
dem Gedanten des Ewigen zu retten fuchte, was zu retten war. 

Am 19. September 1867 wählte die Landeskirchenverfammlung T. zum Bifchof und 5 
am 28. November trat der nicht ganz 50jährige das Amt an und er nabm, der erfte 
Biſchof feit 1571, den Amtsfig nad der neuen Kirchenverfallung wieder in Hermannftadt 
ein. a 26 Jahre ift er an der Spige der Kirche geitanden, die unter ihm neu warb. 

Während feiner ganzen Amtsthätigkeit wurde die Kirchenverfafjung meiter ausgebaut 
und zugleih war es notwendig, fie fortwährend pr verteidigen, in eriter Reihe gegen die 
Angriffe des Staatd. Die Landestirchenverfammlung von 1870 ſchuf eine neue Schul: 
ordnung für die Volfsfchulen, die erft Ordnung und Gleichartigkeit in die Voltsfchule 
bineinbrachte, eine Disziplinar: und Eheordnung; die Ehegerichtsbarfeit ftand der Kirche 
zu. Die Penſionsanſtalt wurde wiederholt erweitert und verbejjert. Eine neue Perikopen— 
reihe follte das innere Leben ftärfen, eine neue Agende das religiöfe Leben vertiefen. Für 
die Heranbildung der Volksichullehrer wurde eine gemeinfame Yandesfirchenanftalt ge: 
gründet (1892). 

Der Rechtsboden der Kirche hatte im ſog. Unionsgefeg (der 43 Artikel von 1868) 
neuerdings feierliche Anerlennung gefunden, indem alle jene Gefege ©.8, die die Freiheit 
der Religionsausübung und Selbitregierung, die Gleichberechtigung und den Wirkungstreis 20 
der Rirden und Kirchenbehörden gewährleiſteten, ausbrüdlich aufrecht erhalten wurden. 
Aber die neue Doktrin der Staatsallmadt, die in Ungarn vom ftarfen Bund des Roma: 
nismus und Magyarismus getragen wurde, griff gerade diefe Stellung der Kirche dauernd 
an, weil u. a. gerade die fiebenb. Kirchen zugleih Träger nationalen Lebens waren, die 
evangelifche des beutfchen Lebens, die gredifchen des rumänifchen Lebens. Im Jahre 3 
1879 murde durch Staatsgefeg der Unterricht in der magyariſchen Sprache für alle 
Voltsihulen obligatorisch, mogegen die evang. Kirche auf Grund des Gefeges und mit 
dem Hinweis darauf ſich wehrte, daß damit das Niveau der Bildung allgemein berab: 
gedrüdt werde, da e8 unmöglich fei, in der Volksſchule eine fremde Sprache zu erlernen, 
obne alles andere zu vernadhläffigen. Im Jahre 1883 mußte die Kirche ſich gegen den 30 
Mittelfchulgefegenttourf wehren, der die Gymnaſien unter ftrengere jtaatliche Kontrolle 
ftellte und die innere Organifation zum Teil in die Hand des Minifters legte. Und im 
Anſchluß an diefe Gefege ergab ſich ein ſtets erneuerter Kampf gegen die Übergriffe der 
ftaatlihen Organe bei der Durchführung der Geſetze. Im Jahr 1890 dehnte ein Gefet 
über Kindergärten und Bewahranftalten den magyarifchen Sprachenzwang fogar auf die 35 
Kinder des vorjchulpflictigen Alters aus. Klagen über nationale Unterdrüdung, die nie: 
mals geichehen war, veranlaften 1887 einige evang. Gemeinden magyariſcher Nationalität 
aus dem Verband der evang. Landeskirche auszufheiden und fi dem Theißer Diftrikt 
anzufchließen, ein tief aufregender Kampf für die Kirche, an den ſich ein weiterer Kampf 
wegen Verminderung der Staatsdotation ſchloß, Arbeiten, die alle Kräfte in Anſpruch 40 
nahmen, denn es bandelte fi immer um Verteidigung des Nechtsbodens der Kirche und 
die in ihr eingefchlofienen böhern Güter des Lebens. Selbit gegen die evang. „Schweiter: 
kirche” in Ungarn mußte fich die Kirche wehren, die fich nicht fcheute, das Gebiet der 
fiebenb. Landeskirche als berrenlojes „Miffionsgebiet” zu betrachten, und Luft zeigte, fich 
dort auszubreiten. 45 

Aber zu diefen markverzehrenden Kämpfen, deren Attenftüde in den „Verhandlungen 
der evang. Landeskirchenverſammlung“ (die 5.—15. bat unter T. getagt) mitgeteilt find, 
lam nun die innere Arbeit. Die Aufgabe, die T. vorfand, war: die neue Kirchen: 
verfaffung mit Geift und Leben zu erfüllen. Er hatte in den Worten, mit denen er die 
Wahl zum Biihof annahm, die leitenden Gedanken ausgefproden: „Wenn das Schiff so 
unferer Kirche, das unverfäljchte Gotteswort zum Leitftern, mit der evang. Wiſſenſchaft 
und Schule und Gemeindeverfafjung im Bunde, den Zielen ihrer Beitimmung entgegen: 
fährt, fo können wohl die Wellen hoch geben und die Stürme braufen, aber das Schiff 
wird nicht verfinfen und die Güter, Die es trägt, werden nicht untergehen. Denn der Herr 
auch der Stürme und Wellen ift Gott und die in feinem Dienft jtehen und ihm und ss 
fih treu bleiben, die läßt er nicht”. Es galt, die Kirche zur „Volkskirche“ im ebelften 
Sinn zu geftalten, fo daß das gefamte Leben von ihr beeinflußt, geboben und getragen 
wurde. Wenn das nad außen bin wohl bin und wieder den Eindrud der Verweltlichung 
der Kirche machen Tonnte, jo war es im Weſen ebenfo und vielleicht noch mehr eine Ver: 
hriftlihung des Lebens. Das Landeskonſiſtorium, dem er nun als Vorfiger die Wege co 
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wies, zog den Kreis ſeiner Thätigkeit weit, das ganze Leben war darin umſchloſſen: der 
Unterricht der Jugend, auch der konfirmierten, die Einrichtung des Gottesdienſtes, die 
Ordnung und Regiſtrierung der Archive, die Abhaltung von —— und Zu: 
fammenfünften auf dem Dorf, die Neinhaltung und Berfchönerung der Friebböfe, die 

5 Anlegung von Gedenkbüchern, die Sorge für die mwirtfchaftliche Stärkung der Kirche — 
nichts blieb unbeachtet und alles jtand im Dienfte des Gedankens, das ſächſiſch-deutſche 
Weſen durch die belebende Macht des Proteftantismus zu reinigen und zu ftärfen, dem 
Proteftantismus deutfche Art und Tiefe zu geben und jo die fittlichen Mächte des Lebens 
u kräftigen und mwiderjtandsfähig zu machen gegen die Sünde! Ihm war Religion und 

10  eoteftantimus eine Lebensmacht, und er ſah ala Aufgabe der Kirche die felbititändige 
ſchöpferiſche Wiedergabe der evang. Grundfäge an, aus dem Geift der Gegenwart und 
für die Bebürfnifje des lebenden Gefchlechts., Die tiefeindringende tiffenfehaftliche For: 
ihung der Theologie erfhien ihm auch als Außerung göttlichen Geiftes und er hatte die 
frohe Empfindung, daß die Ergebnifje wirklicher Wiſſenſchaft das religiöfe und chriftliche 

15 Leben nicht ſchädigten, fondern zulegt fürberten und vertieften. Die freimachende Kraft der 
Wiſſenſchaft — ihm auch den Proteſtantismus. Er ſelbſt war ein hinreißender 
Prediger und Redner. T. war reich an Gedanken, zündend in der Schärfe des Aus— 
drucks, begeiſternd in dem hohen Schwung der Sprache, verſtand er im Anſchluß an den 
Anihauungs- und Willenskreis der Zuhörer fie zu großen allgemeinen Ideen hinzuführen 

20 und bejonderd® — feinem eigenen Wefen entjprehend — die Gegenwart an die Ver: 
gangenheit anzufnüpfen und die Vergangenheit wirkſam zu geftalten für die Gegenwart. 
Dabei half ihm eine genaue Kenntnis der bl. Schrift, deren Tiefe ihm unerjchöpflich er- 
Ihien. Wer die dogmatifhe Haltung und den religiöfen Gehalt feiner Predigten zeichnen 
wollte, der fünnte e8 am erften — einen Vergleich thun, er ſtand ungefähr auf dem 

26 Standpunkt Haſes in Jena: das gleiche Verſtändnis für die hiſtoriſche Entwickelung des 
Chriftentums und daraus We die Fähigkeit, gerecht zu urteilen über verſchiedene 
Formen des Chriftentums, die gleiche Anfchauung, dab das Chriftentum der Höhepunkt 
religiöfen Lebens und der Proteftantismus feine jchönfte freie Ausgeftaltung fei, daß 
Ehriftus der Wendepunkt der Zeiten und in ihm der Weg und bas Leben gegeben ſei. 

30 „Ziehet an den Heren Jefum Chriſtum — ſprach er in einer Ordinationsrede — darin ift 
der Anfang und die Vollendung des Chriftentums begriffen”. Chriftentum und Proteftan- 
tismus in ihrem Weſen gefaßt hatten nad) feiner Überzeugung die Kraft, den Menjchen 
zu befjern und dem Guten in der Welt die Wege zu bahnen. Dabei beſaß er — was 
wieder auch bei Hafe jo ſchön zu Tage tritt — den freien Blick für die Schönheit der 

35 Melt und des Menjchenlebens, das er gleichfalls in feiner Tiefe fahte. Den geiftigen Zu: 
jammenbang mit dem deutichen Proteftantismus zu feitigen ſchien ibm Lebensbedingung 
ſowohl für feine Kirche wie für fein Voll. Bon diefem Gefihtspunft aus hatte er 1861 
als Vertreter des fiebenb. Hauptvereins der Guſtav Adolf-Stiftung in Hannover den 
Anschluß an den Gentralverein durchgeführt und ald er Vorſtand des fiebenb. Haupt: 

40 bereins und 1882—1891 Mitglied des Gentralvorjtandes war, da juchte er dieſe Fäden 
noch weiter zu kräftigen. Seine zahlreichen Beziehungen zu hervorragenden Männern 
Deutichlands haben in erfter Neihe es bewirkt, daß die geiftige Verbindung der evang. 
Kirche S.s mit dem Mutterland der Reformation im Sturm der Gegenwart inniger ala 
je geworden und auch dadurch deutfches und evang. Leben in feiner Heimat gefräftigt 

45 worden: ift. 
Die Wurzeln diefes Lebens zu kräftigen, griff er ſtets aufs neue in die Geſchichte 

hinein. Ob er in der Sachſengeſchichte die ganze Entwidelung feines Volles (bis 1699) 
jeichneke, oder in einzelnen geiftvollen Efjays Heinere Zeitabſchnitte und Einzelfragen be: 
euchtete — jo befonders die Schlußjahre des 18. Jahrhunderts — oder in den zur Er: 

so Öffnung des Landeskundevereins gehaltenen und ſtets mit Spannung erwarteten Denfreden 
Zeitgenofjen zeichnete, die der Tod genommen hatte, mit ihrem Lieben und Leiden, Sorgen 
und Arbeiten, getragen von alter Freundſchaft, die ihm mit den meijten verband, voll 
wehmütiger Erhebung fie harakterifterend — immer fpürte der Hörer und Leſer lebendig, 
was der Verfafjer einft in jungen Jahren ſich als Ziel geſetzt, durch die Gejchichte die 

65 Grundfteine des Beftandes feines Volls zu fichern! 
Mit feinem biftorifchen Wiſſen aber verband T. die feltene Kraft, die Gegenwart 

u verſtehen, an Stelle des veralteten Morſchen neues Feites zu ſetzen. Wie er als 
farrer in Agnetheln die erfte Häckſelſchneidmaſchine im Bezirk gekauft hatte, jo ging er 

voran, mit neuen Mitteln das geiftige und fittliche Leben in feiner Kirche zu täcten. 
6 Er hörte nicht auf, Pfarrer und Lehrer zu drängen und zu treiben, die Mittel der Wiſſen— 
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ſchaft, des Studiums, der Fortbildung zu benützen, um das Beſte zu bieten, was ſie 
konnten, er erzog zu heiligem —— wohin ſein Geiſt kam. „Was wird der Biſchof 
dazu ſagen“! — das wirkte oft mehr als das Geſetz! So wuchs ſein Bild und Weſen 
von Jabı z Jahr, an Stelle der jugendlichen Strenge und jungen Übereifers war ab— 
geklärte Lebensweisheit getreten, aber das Herz war jung geblieben auch unter dem weiß- 5 
gewordenen Haupte. Die Kirche fah in ihm ihre Einheit perfonifiziert und er vertrat 
diefe Kirche im gleicher MWeife imponierend nad oben und unten. Immer wieder war es 
in den ſchweren Kämpfen notwendig, mit den leitenden Miniftern Ungarns zu verhan: 
deln und gar oft vor dem Thron des Königs zu erfcheinen; bier und dort kannten fie 
ibn, feine Offenheit und Ehrlichkeit, feine Gefegestreue und Unbeugjamfeit, feine welt— 10 
männtfchen Formen und feinen Geift. Und nad unten hin, da hat er in feiner Perſon 
die durch die neue Kirchenverfaſſung begründete Einheit ins Leben übertragen. Jede Ge: 
meinde fannte ibn perfönlich, er hatte alle anläßlich der Generalfirchenvifittation, die er 
in der ganzen Kirche durchführte, befucht. Das eindrudsvolle Bild ift — in jeder 
Gemeinde geblieben, wie der Biſchof nach feſtlichem Empfang in der vollen Kirche ge— ı5 
predigt, dann die Schule und die Fortbildungsſchule geprüft, mit Presbyterium und Ge: 
meindevertretung Sigung gehalten, die Kaſſenbücher und Protokolle eingejehen, nad) Alter 
tümern und präbiftorifchen Funden gefucht und das ganze Leben mit — Schäden und 
feinen Vorzügen, Vergangenes und Gegenwärtiges an den Seelen der Zuhörer vorüber— 
geführt. An ein Bibeltwort angelnüpft batte die Predigt die Verhältniffe der Gemeinde unter 20 
den Geſichtspunkt des Evangeliums geftellt und die ganze Arbeit des Tages das eine Ziel 
verfolgt, die fittlichen und religiöfen Krafte zu ftärken, das Vertrauen auf die im Proteftantismus 
liegende Macht zu heben, Schäden zu Bm die Mutlofen pi Hoffnung, die Schwan: 
fenden zur ar zu führen. Und dazu nun die Gabe, aud dem einzelnen bedrängten 
Gemüt Trojt zu geben und mit dem Heinen Mann zu verkehren, daß diefem das Herz 35 
aufging! Aber was fich bier in jeder Dorfgemeinde im Heinen vollzog, die Zuſammen— 
faflung der Volfsarbeit durch die Kirche, das war auch im großen in der Perfon des 
Bischofs verkörpert. Als Vorſtand des Vereins für fiebenbürgifche Landeskunde leitete er 
die wiſſenſchaftlichen Arbeiten feines Volkes mindeſtens auf dem biftorifchen Gebiet, als 
Vorftand des Guſtav Adolf-Vereins und Beirat des Allg. evang. Frauenvereins die 30 
Liebesarbeit inmitten der Kirche, als Mitglied des ungarischen Magnatenhaufes — früber - 
auch Landtags: und Neichstagsabgeordneter und Vertreter in der Nationsuniverfität — 
vertrat er Voll und Kirche in den wichtigſten Lebensfragen an oberjter Stelle, feine Be- 
zichungen zu den leitenden Kreifen der ungarischen Wiſſenſchaft und Politik auf der einen 
Seite, die perfönlihen Beziehungen zur deutfchen Kirche und Wiſſenſchaft auf der 36 
andern, reichten zugleich für fein Volk und feine Kirche die Hand nad den zwei Seiten 
bin, von denen Beeinflußt beide in Vergangenheit und Gegenwart fih entwidelt haben. 
So konnte fein langjähriger Mitarbeiter D. Müller — fpäter fein Nachfolger im Amt — 
bei der eier feines fiebzigiten Geburtstages fagen: T. fei eine Gefchichte und eine Summe 
von Gedanken, die feiner Auslegung bedürften. Die vier Jahrzehnte, die er gewirkt, 40 
ſeien nicht zu denken ohne ihn, die Zukunft nicht ohne die Gedanken, für die er gefämpft. 
Er babe eine Yebensarbeit daran gelebt, daß Recht Necht bleibe, Ehre und Treue feine 
Arbeit vergeiftigt. Wer fie angreife, greife fein Volk an, wer ihn untreu fchelte, fchelte 
fein Wolf untreu, deſſen Gelöbnis darum fei, feit und treu zu ihm und feiner Yebensarbeit 
zu ſtehn! 45 

Da bradten die legten Jahre neue ſchwere Kämpfe. Er bat fie, wo fie ibm im 
Leben entgegen traten, als jittliche Pflicht angeſehen und oft ſchwer darunter gelitten, 
daß es feiner nimmermüden Arbeit wie der feiner Genoffen nicht gelingen wollte, in den 
leitenden reifen der ungariſchen Staatsmänner die Erkenntnis zu erwecken oder doc 
nachhaltig zu feftigen, daß das ſächſiſche Volk in ©. eine Stüge des ungarischen Staates eben so 
nur mit feiner deutjchen Kultur und feinem unangetafteten evang. Yeben und Weſen ſei und 
daß e8 im felben Verhältnis, twie ihm eins oder das andere genommen oder unterbunden tverde, 
gerade für den Staat A werde. Da wurde Ende 1892 plöglich und unvermutet 
in Ungarn das Schlagwort der firchenpolitifchen Gefege und damit die Forderung der ftaat- 
lichen Matrifelführung, ſtaatlicher Eheſchließung und Trennung u. ſ. f. ausgegeben, in ss 
dem T. einen neuen Angriff des vereinigten Nomanismus und Magyarismus auf alles 
fab, was beiden ein Dorn im Auge ift. So bielt er fich für verpflichtet, mit feiner Kirche 
dagegen Stellung zu nehmen. Man bat fie in Deutfchland, bejonders auch in evang. 
Kreifen, vielfach nicht verftanden, von der faljchen Vorausfegung ausgehend, daß dieſe 
firdenpolitifchen Gefege ähnlich mie feiner Zeit in Deutſchland eine Schugtvehr des 60 

37” 
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Staates gegen den Ultramontanismus ſeien. In Ungarn war das Gegenteil der Fall 
Die kirchenpolitiſchen Geſetze waren der Preis, den die katholiſche Kirche für die Auf— 
hebung des Geſetzes zahlte, wonach in gemiſchten Ehen die Kinder getrennt nach dem 
Geſchlecht der Konfeſſion der Eltern zu folgen hatten und die Reverſe nichts galten, in der 

5 fihern Vorausſetzung, daß fie den Vorteil haben werde. Und in der That find die Verlufte 
der evang. Kirchen in Ungarn feither rieſige geweſen; fie werben dadurch nicht aufgetvogen, 
dat die Matrifeln magyariſch geführt werden und die Beamten die Magvarifierung unter: 
ftügen. Daß die evang. Kirche S.3 von diefen Verluften verſchont geblieben tft, ift ein 
ichöner Beweis ihrer innern Feſtigkeit und Tüchtigkeit, an der T. feinen unvergänglichen 

10 Anteil hat. Seine Stellung gegenüber den damals geplanten Gefegen enthält die Vor— 
ftellung des Landeskonſiſtoriums gegen den Gefetentwurf 3. 868/1893, die auch abge: 
fondert veröffentlicht worden if. Was darin vorausgefagt wurde, iſt bis ins kleinſte in 
Erfüllung gegangen. ° 

T. bat die Schaffung diefes Gefeges nicht mehr erlebt. Er war mit Plänen be- 
15 fchäftigt, welche neue Schritte zum Schuß der bedrohten u und Aulturgüter feiner 

Kirche unternommen werden könnten; da machte nach kurzem Krankenlager ein Herzichlag 
am Abend des 2. Juli 1893 dem reichen Leben ein Ende, das zugleich dem Finderreichen 
glüdlihen Haus den Vater nahm. 

Außere Ehren bat feine Kirche nicht zu vergeben, fie waren ihm von andern Seiten 
20 reich zu teil getvorden: Ehrendoktor dreier deutfcher Fakultäten, Mitglied gelehrter Genofien- 

ihaften und der Münchener Akademie der Wiflenfhaften, vom Herzog von Koburg und 
Großherzog von Sachſen mit hohen Orden auögezeichnet, hatte er diefe Ehrungen mehr 
feiner Kirche und feinem Bolt erwieſen ang ra, deren Liebe und Verehrung ihm 
doch das Höchſte war. Sein Andenken auch äußerlich nad feinem Tod zu ehren, haben 

25 die dankbaren Zeitgenofjen ihm in Hermannftabt 1899 vor der Kirche ein Erzitandbild 
(von Donndorf) errichtet, das unter allgemeiner Teilnahme, darunter auch Vertreter 
inländifcher und deutfcher Univerfitäten, des Guſtav Adolf-Vereind und des evang. Bundes, 
ſowie der ungarischen Regierung enthüllt wurde und eine Stiftung gegründet, die feinen 
Namen trägt und bejtimmt ift, deutfchevangelifches Leben in feiner Heimat zu fördern. 
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von ©. Phillipd und G. Görres, X. Bd, Münden 1842, S. 341-363; C. W. H. Hochhuth, 
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Thamer und Landgraf Philipp: ZHTh 1861, 2, Heft, ©. 165—278; H. Schreiber, Geſchichte 
der Albert: Qudiwigs:liniverjität in Freiburg im Breisgau, II. Zeil Freiburg 1859, ©. 293 
bis 296; ©. Frank, Geſchichte der protejtantiihen Theologie I. Leipzig 1862, ©. 207 f.; 
A. Räß, Die Convertiten jeit der Neformation 1. Bd, Freiburg i. Br. 1366, ©. 236—297; 
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bei Sebajtian Franck, Freiburg i. Br. 1892, ©. 276f.; vgl. d. Art. Beyer Bd II ©. 675; 
Krafit Bd XI ©. 57. 

56 Theobald Thamer, Anfang des 16. Jahrhunderts zu Oberehenheim im Elſaß ge: 
boren (Schreiber ©. 293; Tilemann:Schend ©. 68: Argentoratensis; Urfunde Phi: 
lipps von 1535, Hochhuth S. 169 Anm. 12: von Straßburgk, ebenſo Wittenberger Unis 
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so zu ftudieren, erwarb dafelbft am 11. Februar 1539 den Magiftergrad, ging nad Franf- 
rt a. O., wo er „eine geringe Kondition” gehabt hat, um dann 1543 von dem Land» 
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grafen Philipp von Heflen als Profeffor der Theologie und Prediger an der Elifabethkirche 
nab Marburg berufen zu werden. Schon feit 1535 ftand er mit dem Yandgrafen in 
Verbindung, der ibm damals auf feine Bitte um Unterftügung ein jährliches Stipendium 
für das Studium in Wittenberg gewährt hatte. Diefe perfönlichen Yeyiehun en find auch 
für die Folgezeit wichtig getvorden, denn fie erklären das außerordentlich weitgehende 5 
Intereffe und Entgegenlommen, das ihm von feiten diefes Fürften auch dann noch be— 
toiefen worden ift, als feine Stellung bereits unbaltbar geworden war. Bei feinem Amts: 
antritt veröffentlichte er die Schrift: Paraclesis i. e. Adhortatio ad theologiae studium, 
die von feiner damaligen Verehrung für Luther und Melanchthon Zeugnis ablegt und 
durch ihren Ernft wie den Umfang der von ihm für den Theologen als notwendig be: 
ve Studien beacdhtenswert ift. Tb. war faum ein Jahr in Marburg, da ftand er 

its wegen feiner fchroffen Verteidigung der lutheriſchen Abendmahlslehre mit feinem 
Kollegen Andreas Hoperius im Kampf (deſſen Responsio: Hochhuth S. 174—179). Der 
Rektor der Univerfität, Draconites, fuchte zn vermitteln (vgl. Art. Draconites Bd V 
©. 14,35ff.) und der Landgraf, der für den — die Wittenberger Konkordie mühſam 15 
errungenen kirchlichen Frieden fürchtete, ließ die Marburger Theologen (14. Dft. 1544) 
ermahnen, ſich von Zänkereien fern zu halten. Es gelang auch in der That, größeren 
Streitigleiten vorzubeugen. Bei Beginn des Schmalkaldiſchen Krieges wurde Th. von 
dem Landgrafen zum Feldprediger beſtellt und erhielt dadurch Gelegenheit, Beobachtungen 
zu machen, die für fein weiteres Leben entſcheidend wurden. Während des Feldzugs hatte 20 
er durch Wort und Schrift (An et quatenus Christianis sit fugiendum 1547) zur 
Standbaftigfeit ermahnt und verfuchte, dem wilden Treiben der Soldaten zu fteuern. 
„Aber der Eine flucht mir darüber, der Andere verlaht es als ein unnütz Geſchwätz 
und Märchen, der dritte ſchoß mich mit meinem eigenen Pfeile, indem er fagt: Du lehrſt 
doch jelber, daß der Menſch nichts Gutes thun kann, damit er vor Gott beftehe und ge 3 
recht werde; darum müfjen wir allein durch das Verdienſt Chrifti, das ung durch den 
Glauben zugerechnet wird, felig und Gottes Kinder werben, was mwillft du ung denn mit 
viel guten Werken plagen? Hätten wir Gutes thun können und mit unferen Werfen 
gerecht werden, was hätte denn Chriftus für und dürfen fterben?” (Wahrhaftiger Bericht, 
Hochhuth S. 193). Diefe Erfahrungen und der unglüdliche Ausgang des Krieges regten ihn zu 30 
der Frage nad) den Urfachen der Neformation an und damit begannen für ihn die Zweifel an 
der Richtigkeit der evangelifhen Lehre von der Buße und Rechtfertigung. Tb. war nicht 
der Mann, diefe Kämpfe in feinem Innern zu verfchließen, was ihn beivegte, erfubr ganz 
Marburg und brachte die Stadt in Aufregung. * kam es zwiſchen ihm und Dra— 
conites zum Streit (vgl. Bd V ©. 14), man befehdete ſich auf der Kanzel und in einer 85 
Disputation follte er zum Austrag gebracht werden (Thamers Thefen abgebr.: Hochhuth 
©. 195—199). Aber die Kafjeler Negierung griff jet ein und citierte beide Profefjoren 
fowie Adam Kraft nah Kaſſel (Ende Oktober 1547). Tb. ſprach bier offen aus, daß er 
die Lehre von der sola fides nicht für gut und evangelifch halten könne und blieb aud) 
gegenüber den Bemühungen des jungen Yandgrafen Wilhelm IV., der ibn zur Tafel zog, 
und jeiner Räte feit. Eine Verftändigung wurde nicht erzielt, aber Th. gab das Verfprechen, 
weiterer Ausfälle gegen die lutherifche Lehre fich zu enthalten. Doc der Friede dauerte 
nur kurz, denn das Reden vom „bloßen Glauben” entfachte feine Polemik von neuem; 
ein Gegner war jegt Adam Kraft, Draconites hatte Marburg verlafien. Daß beiden 

rteien bon ber — auferlegt wurde, ihr Bekenntnis ſchriftlich darzulegen, führte #5 
dazu, daß Th. allerdings mit Widerftreben, bier zum erftenmal ſich über feine neuen 
a he mai im ri äußert (abgedrudt: Hochhuth a. a. D. ©. 203—216, 
das Belenntnis Krafts ebend. S. 202 Anm. 68). Ein Dreifadhes fuchte er zu zeigen: 
1. „den Urfprung des chriftlihen Glaubens, warum derfelbe vor Gott gerecht nn und 
was berjelbe jei; 2. die Urfachen, durch welche Luther und feine Junger beivegt worden 50 
find, den Glauben von der Liebe abzufondern und einen werflofen Glauben zu beftätigen; 
3. daß der Glaube, der durch die Liebe tbätig ift, der rechte und feligmadende Glaube 
jet, und nicht der, welcher alle guten Werte von der Gerechtigkeit Gottes abjcheidet, mie 
jest öffentlich gelehrt wird“ (die von Salig ©. 215 Anm. d, vol. ©. 210, u. d. T. 
„Confessio fidei”, Marburg 1548 genannte lateinischen Ausgabe wird bei Dommer 55 
nicht aufgeführt), Auch in der Chriftologie waren eigenartige Vorftellungen Th.s bei 
Gelegenheit der Übergabe feiner Konfeffion an den Kanzler Donnerstag nad Jubilate 
1548 (GGochhuth S. 217) bervorgetreten. Von einer Umftimmung Thes war feine Rede, 
aber er verftand fich fchliehlich dazu, in einem Nevers die Predigt der ewangelifchen Recht: 
fertigungslebre und die Unterlafjung weiteren Streitens zu verfprechen, allerdings mit der so 

— 0 
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Klaufel, daß diefes Abkommen nur „bis zur Befreiung des Landgrafen” gelten folle. Bis 
Dftern 1549 ift von ihm diefe Abmachung beobadıtet worden, dann eröffnete er den 
Kampf aufs neue In Anbetracht der Ausfichtslofigkeit weiterer Erörterungen wurde 
ihm nad den Synoden zu Ziegenhain und Kajjel am 8. Auguft 1549 ber Beſcheid er- 
teilt: „daß er, eine Zeit lang bis zur Rückkehr des LYandgrafen beurlaubt, ſich alles 
Lehrens und Predigens in Kirhen und Schulen des Fürjtentums enthalten folle, fich 
auch nach Gefallen und Gelegenheit an andere Orte begeben könne, unbejchabet jedoch der 
von ihm übernommenen Berbindlichkeiten gegen den Landgrafen” (Hochhut S.219). Man 
gab ihm einen Paß und ein Geſchenk von 50 Gulden. — Die Abficht, dem in den 
Niederlanden weilenden gefangenen Yandgrafen feine Sache perſönlich vorzutragen, ließ 
Tb. fallen, ald er auf der Reife dorthin den Karmeliterprior Kaspar Dolores in Köln 
und durch diefen den Ordensprovinzial Eberhard Billid fennen gelernt hatte. Auf deſſen 
Empfehlung wurde ihm Ende 1549 durch den Erzbifchof von die Stelle bes 
zweiten Predigerd an dem Bartholomäusftift in Frankfurt am Main übertragen. 

15 — Da er in feinen Predigten auch bier feine fcharfen Angriffe auf das Luthertum 
fortfegte, wurde er bald in Kämpfe verwidelt; der Prediger Hartmann Beyer war fein 
Hauptgegner. Troß dreijähriger Wirkſamkeit vermochte er in Frankfurt feinen Boden zu 
gewinnen. Aus feiner Stelle entlaffen, wandte er fich in einem Schreiben vom 27. Ja— 
nuar 1553 als „armer, elender, verlaffener Menſch, Beide von Lutherſchen und Papiſten“ 

"an den ingwifchen in jein Land zurüdgelehrten Landgrafen Philipp und bat um eine 
ordentliche Unterfuhung der ihm vorgewworfenen Irrtümer (Hochhuth ©. 228 ff.). Th. er: 
hielt eine eingehende Antwort auf feine Kritif der lutheriſchen Lehre (4. Februar 1553, 
ebend. ©. 229—233) und auf feine ausführliche Replik (S.233— 242) noch ein zweites 
Schreiben (4. März d.3., S.243— 247). Durch diefe Korrefpondenz ift es ihm gelungen, das 
Intereſſe des Landgrafen fo ſtark anzuregen, daß dieſer fih zu dem außerorbentlichen 
Schritt entſchloß, ibm die Gelegenheit zu fchaffen, über feine Bedenken mit den hervor: 
ragenditen Theologen jener Zeit perſönlich zu fonferieren. In Begleitung des Edelmanns 
Friedrich von der Thann reifte er zu Erhard Schnepf nad Jena (18. März 1553, 
Hochhuth S. 247— 263), dann führte ihn der landgräfliche Gejandte nah Wittenberg 

30 zu Melanchthon (25. März, ebend. ©. 263Ff.), darauf zu dem Superintendenten Daniel 
Grefjer nad Dresden (ebend. ©. 268), aber feinem diefer Theologen gelang es, ihn um— 
zuftimmen. Damit noch nicht genug, um alles verſucht zu haben, fandte der Landgraf 
ihn nun noch zu Bullinger nad Zürich (S. 270ff). Als aud die Beiprehung mit 
diefem Theologen rejultatlos blieb, wurde ihm durch von der Thann die für diefen Fall 

> unter dem 15. April 1553 ausgeftellte Entlaffungsurtunde überreicht. 
Ih. wandte ſich nad Rom und ift wahrjcheinlich bier, 1553 oder 1554, zur fatho- 

lichen Kirche übergetreten (nicht erſt 1562, vgl. Hochhuth ©. 273 Anm. 128, Rab ©. 256 
Anm. 3). Nah Schreiber S. 294 bat er die theologische Doktorwürde fih in Siena 
eholt. Nach Verlauf von zwei Jahren kehrte er nach Deutfchland zurüd, wurde in 

«0 Minden dur den dortigen Biicher sr Herzog von Braunschweig als Prediger an: 
geftellt, erhielt darauf ein Kanonikat in Mainz, wo er 1561 feine Apologia berausgab 
(deutfche Überfegung: Räß ©. 261—297). 1566 wurde ihm die dritte theologiiche Lehr: 
ftelle an der Univerfität Freiburg i. Br. übertragen, bier ift er am 23. Mat 1569 ge: 
ftorben (Schreiber ©. 2957). — Melanchthon hat über Th. ſehr ungünftig geurteilt, 

#5 vgl. CR tom. VIII p.158. 551. Die Warnungsichrift „Commonefactio de Tham- 
mero vagiente in Dioecesi Mindensi, die 1557 in Wittenberg erjchien, ift ebend. tom. IX, 
p. 131—135 abgebrudt. — Die Schriften Th.s find verzeichnet von Hochhuth a. a. O. 
©. 166—167, von Räß a. a. D. ©. 260. Gar! Mirbt. 

en 

— 

13 or 

Theatinerorden. — KLitteratur. Die früheften Aufzeichnungen über Gaetanos von 
50 Tiene Leben, welche 1598 dur Gio. Ant. Prati nad) eigener Erinnerung gemacht worden 

ind, tonnten ſchon von den Bollandiften nicht mehr aufgefunden werden, jind aber in die 
Vita des Heiligen von A. Garacciolo (Coloniae Ubiorum 1612, zufammen mit der der drei 
übrigen Stifter des Ordens erjhienen) aufgenommen worden, Mittlerweile hatte der Be: 
ichichtichreiber des Theatinerordens, Gio. Batt. del Tufo, jein Werf in italienifher Sprade 

65 (Rom 1609) herausgegeben; ihm jolgte mit den Vitae der vier Stifter: Gio. Batt. Cajtaldo, 
Rom 1616. Dann erichien ein Panegyritus ohne Wert in Gejtalt einer Vita S. Gaetani nebjt 
den Mirafeln des mittlerweile Nanonifierten und dem Seiligiprehungsprozeß (Verona 1645) 
unter dem Pjeudonym Euretus Mifoscolus, und zwei Jahre nachher die Ordensgeſchichte von 
Joſ. Silo, der zuerit die vorhandenen Notizen, wenn auc nicht immer zuverläffig, ordnete. 

60 lleber einige der zahlreichen im Yaufe des 17. Jahrhunderts ſonſt noch erſchienenen Dar: 
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jtellungen von Gaetanos Leben und der Ordensgeihichte vgl. Acta SS. Aug. T. II (©. 281). 
Dort hat Pinus die Darjtellung der Vita des Heiligen gegeben und die von Garacciolo mit 
Noten neu gedrudt (S. 282—301), wie aud) die ‚Gloria postuma ex miraculis‘ (S.301—324). 
Die Vita des Heiligen von Pepe (Venedig 1657f.) iſt auch deutih (Münden 1671) erfchienen. 
1753 bat Zinelli (Memorie istoriche di S. G., Venezia) noch eine Nachleſe geboten. Neuer: 5 
dings haben fritiflos Dumortier (S. Gaétan de Thienne, Paris 1882) und P. Lüben (Der 
beil. Gajetan . . . Regenäburg 1883) fein Leben in ihrem Sinne erbaulic dargejtellt. Be: 
deutender ijt S. Gaötan von Maulde de la Clavitre, Paris 1902 (vgl. THIB XXIL, ©. 689), 
mit Briefen des Heiligen. Die mehrfach ergänzten Orbdensftatuten ſ. bei Holjtenius, Cod. 
Reg. Mon. T. V (1759). — Ueber die Vita Pauli IV. von Garacciolo j. die Litteratur zu yo 
dem Art. Paul IV. (Bd XV ©. 39). Vgl. d. Art. Oratorium der göttl. Liebe Bd XIV 
S. 424. 

Ordo Clericorum Regularium Theatinorum, Cajetani, Chierici regolari 
Teatini |Chietini.. Man ift gewohnt, den Jefuitenorden als diejenige Stiftung zu be: 
trachten, in welcher fich zuerſt der Geift der Gegenreformation nach den beiden Seiten 15 
bin, die fein eigentliches Weſen bezeichnen, verförpert habe: Zurüdführung einer ftrafferen 
Gentralifation und Disziplin in die fatholifche Kirche, fowie mehr und mehr ſich aus- 
debnende Angriffe auf den Beitand des Proteitantismus behufs defjen Vernichtung. Ur: 
teilt man nad der Größe der allgemeinen Erfolge, jo ift diefe Anſchauung zweifellos 
richtig; zieht man aber die Entjtehungszeit in Betracht, jo kann der Theatinerorden bean= 20 
fpruchen, zuerft genannt zu werden, wie er benn auch bezüglich der Nüdführung der 
Disziplin zunächſt in die Reihen des fatholifchen Klerus ſehr bedeutende und auch be— 
züglich der Bekämpfung der „Ketzerei“ beachtenswerte Erfolge erzielt hat. Daß die fitt- 
liche Verlommenbeit des Klerus eine der Haupturfachen für das Umfichgreifen der refor- 
matorifhen Bewegung im 16. Jahrhundert bildete, war nicht ſchwer einzufehen. Ernite, 2 
ihrer Kirche treu ergebene und zum Teil in boben kirchlichen Amtern ftehende Katholiten 
haben das bald erkannt und offen ausgeiprochen. „Tempus est ut judieium incipiat 
a domo mea“ — das war der Wahlſpruch, mit welchem der junge Theatinerbijchof 
Garaffa (f. den Art. Paul IV. Bd XV ©. 39ff.) fein Amt antrat; es ift auch der Ge: 
dante getvejen, dem der nad Garaffa genannte Theatinerorden feine Stiftung verdantte. 30 
Zunächſt hatten ernfte Männer in Rom noch unter Leo X. den Verfuch gemacht, Beſſe— 
rung und lebhafteres religiös-firchliches ntereffe in die Reihen des Klerus einzupflanzen: 
das „Oratorium der göttlichen Yiebe“, ein anerfennenswerter, wenn auch wenig wirk— 
famer Verfuch, die Betjerung des Kirchenweſens auf einer religiöfen Erneuerung des geift: 
lichen Standes aufzubauen, war die Frucht ihrer Beitrebungen. Zu — irl⸗ 35 
famteit fehlte freilich dieſem Verſuche die richtige Organiſation. In der Lebensbeſchreibung 
Pauls IV. bemerkt der Verfaſſer: „Es ſtellte ſich heraus, daß das „Oratorium“ troß 
feiner vortrefflihen Abfichten eine weiter reichende Wirkung doch nicht auszuüben ver: 
mochte. Ziveierlei ftand dem entgegen. Eritens der bloß gelegentliche Charakter der Ver: 
eimigung, welder immerwährende —— in der Sabl der Teilnehmer berbeiführte ; 40 
dann aber bejonders der Umjtand, daß die Mitglieder durch ihre andermweitigen Verpflich— 
tungen und Gejchäfte häufig von den guten Werken, zu twelchen fie fich zufammengethan 
batten, abgezogen wurden.“ Der Plan nun, den Grundgedanken des „Oratoriums“ in 
durchgreifender Weife für die Reorganifation des Kirchentums zu vertverten, entftand in 
Gaetano von Tiene, welcher jelbjt zu den Mitgliedern des „Oratoriums“ gehörte. Ges #5 
boren 1480 in Vicenza aus edlem Öefchlechte, wandte er fich zuerſt juriftiichen Studien, 
dann der kirchlichen Laufbahn zu und wurde, nachdem er 1504 in Padua zum Doktor 
der Rechte promoviert worden, in Rom durd Julius II. zum apoftolifchen Protonotar 
ernannt. Der reiche junge Graf hatte ſich eine Bartecipantenftelle in dem Kollegium ge: 
fauft. Erft 1516, und zwar auf Geftattung Leos X. bin im Zeitraum von wenig Tagen, 50 
erhielt Gaetano die Meiben von den vier niederen bis zur Prieſterweihe einschließlich. 
Wodurch die außergewöhnliche Beichleunigung veranlaft worden iſt, erfahren mir nicht. 
Im Jahre 1518 verließ Gaetano nad Garracciolo die Stadt Rom, kehrte nah Bicenza 
zurüd und trat dort in die &emeinfchaft der Hieronymiten (f. d. A. Bd VIII, 40) ein, die er 
durch Wort und Beifpiel zu fleigigerem Gebete, bäufigerer Teilnahme an der Meſſe und zu 56 
allen den Berrichtungen anbielt, durch welche die katholische Kirche das religiöfe ntereiie 
zu weden und wachzuhalten jucht. Indem Gaetano bier den Grundjag des „Oratoriums“ 
durchführte, die Beſſerung der allgemeinen firchlichen Zuftände mit der Beflerung der 
Einzelnen zu beginnen, war er auch nach anderer Seite bin thätig. Die Nachricht von 
dem bevorjtehenden Tode der Mutter fcheint ihn damals nah Bicenza gerufen zu baben so 
— als fie (1518) geftorben war, ftiftete er ihr und fih ein fegensreiches Andenken in 
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Geftalt eines Siechenhaufes für Unbeilbare. Der Gedanke des „Dratoriums“ hatte 
mittlerweile in mehreren Orten Italiens Anklang gefunden. Eine ähnliche Vereinigung 
in Verona ftellte an die Hieronymiten-Genoflenfchaft zu Wicenza 1519 den Antrag auf 
„Gemeinſchaft in ben geiftlihen Gütern, Gebeten und guten Werken“. Nichts zeigt 

5 befjer, als diefe Bitte, die übrigens gerne gewährt wurde, wie äußerlich dod im Grunde 
jelbit ein jo ernft gemeinter „Reformverſuch“, mie die Vereinigung des „Dratoriums“, 
gefaßt wurde. Denn in der „Gemeinfchaft der guten Werke” tritt uns der nämliche Ge 
danfe entgegen, welcher in den zabllofen kirchlichen Brüderſchaften der Zeit treibend ift: 
daß ein gemwiller Fond von an fich verbienjtvollen Handlungen feitens der Gejamtbeit 

10 der Teilnehmer angefammelt werde, an dem dann ber Einzelne pro rata behufs Siche— 
rung feiner Seligfeit teilhaben könne. — Nach längerer Wirkſamkeit auch in Venedig 
fehrte Gactano im Jahre 1528 nad Rom zurüd. Der Plan, ftatt des „Oratoriums“ 
mit feinem twechjelnden Beftande und der mangelhaften Organifation dort einen wirk— 
lichen Orden zu gründen, welcher das Ziel der Regeneration des katholiſchen Kirchen- 

15 weſens auf umgrenztem Gebiete wirkſam erjtreben follte, veranlaßte ihn, wie ein Biograpb 
angiebt, auf jeine Stelle in der Prälatur und feine Pfründen zu verzichten. Mit Bonis 
fazio da Colle aus Aleffandria und Gio. Pietro Caraffa beiprah er die Einzel 
heiten; als vierter trat Paolo Configliert aus Rom zu ihnen; fo gründeten fie, 
angeregt durch Gaetano, im engften Kreife den neuen Orden der Regularkleriker, nachdem 

20 auch Caraffa zwar auf feine fonftigen Pfründen verzichtet, aber den Bifchofstitel bei— 
behalten batte. Die bereitwilligft gewährte päpftliche Beftätigung ift bemerkenswert durch 
das Maß des Vertrauens, welches fie in die bier Träger der neuen Inftitution ſetzt: nicht 
nur beftätigt jie die von dem Stifter feitgeftellten Hauptpuntte, nämlich die Ablegung 
der drei Gelübde, die Mahl eines Vorſtehers (praepositus) auf drei Jahre — Garaffa 

25 hat diefe Frift auf fünf Jahre erhöht, ala er felbit Bapft wurde —, die Bedingungen 
der Aufnahme neuer Mitglieder, das Prinzip der Befitlofigkeit in dem ftrengften Sinne 
und bie ihnen eigene Art in der Handhabung der liturgischen Offizien und Tageszeiten 
— fondern fie übertrug dem neuen Negularorden auch alle Privilegien der Kanoniker 
vom Lateran und geftattete, daß die fpeziellen Konftitutionen für den Orben erjt nad» 

0 träglich, nachdem feine Mitglieder weitere Erfahrungen gemacht, entworfen und bebufs 
Genehmigung vorgelegt werden follten. 

Einer der vier Teilnehmer, Bonifacio da Colle, beſaß ein kleines Haus am Mars- 
felde in Rom; das richteten fie fih ein. Die Bettelorden noch überbietend, wollten fie 
nicht einmal von Haus zu Haus Almofen beifchen, fondern nur von dem leben, was 

3 man ihnen freiwillig zutrüge; und fo enthält denn auch die üppig wuchernde Ordens— 
legende mehrfah Züge von eflatanten unvorbergefebenen Schenkungen, wo die Not am 
größten. Zunächſt gingen die Theatiner Sau aus, das Intereſſe an den Kultverrich— 
tungen, insbefondere die Teilnahme an der Kommunion, in weiteren Kreifen neu zu be 
leben; auf die Handhabung einer gereinigten und wirfungsvollen Predigtweife legten fie 

0 großen Wert. Nüdfichtslofe Hingabe bei der Pflege von Kranken, als eine tödliche Seuche 
in der Stadt ausbrach, verſchaffte ihnen bald quten Ruf und Vertrauen. Die Ketzerei 
in jeder Geftalt zu befämpfen, ließen fie feine Gelegenheit unbenügt. Nachdem ſich die 
Zahl der Mitglieder auf 12 vermehrt hatte, fchrieb Garaffa die erjte Konititution vor, 
welche fpäterhin mehrfach ergänzt worden tft. Für die vergrößerte Zahl mußte ein neues 
Haus gefucht werden — fie fanden ein paflendes auf dem Monte Pincio, welches 1526 
bezogen wurde und in dem die Greuel der Plünderung Noms auch über fie ergingen. 
Nah Dftia bin entfloben, beichloffen fie auf Einladung des gerade an der Tibermündung 
anfernden venetianifchen Gefandten da Mula, mit nady Venedig zu fahren, wo Gaetano, 
1527 zum Präpofitus erwählt, dem Orden ein gefichertes Unterfommen in ©. Nicolo di 

50 Tolentino verichaffte, Garaffa aber, feit 1530 zum zweiten Male Leiter des Ganzen, mit 
der ihm eigentümlichen Leidenfchaftlichen Hingabe fein Hauptaugenmerk auf die Auffpürung 
und Verfolgung der Kleber richtete, damit die andere Seite der Orbensthätigfeit im 
größeren Stil inaugurierte und wichtigen, freilihb erft nad einem Jahrzehnt möglich 
twerdenden Schritten der Hurialpolitif die Wege babnte. Garaffa war es auch, der den 

55 Schon länger gehegten Gedanken, eine Niederlafjung des Ordens in Neapel zu gründen, 
zur Ausführung brachte und ihm damit das fruchtbarfte Feld für feine Entwidelung zu: 
wies. In Neapel hatte ein Edelmann, Garacctoli von Oppido, ein geeignete Haus zur 
Verfügung geftellt, und da ein Breve vom 11. Februar 1533 die Einwilligung des 
Papſtes zuficherte, jo ward Gaetano mit einem Gefährten dorthin abgeorbnet, wo ſich 

so bald noch ſechs aus Venedig anlangende Ordensbrüder mit ihnen vereinigten. Der Ein- 

4 a 
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fluß in den AKreifen der VBornehmen war durch Garaccioli und durch Garaffas Schweiter, 
welche dort längft an der Spite eines Dominitanerinnenklofters ftand, gefichert; in 
weiteren Kreifen erlangten die Theatiner bald Anſehen dur ihre jelbitlofe Wirkſamkeit 
im Hofpital für die Unbeilbaren, in welches fie nach Yahresfrift überfiedelten. Noch der 
iepie deutiche Biograpb Gaetanos, P. Yüben (S. 166), mutet dem Lefer unter vielem 5 
Abnlichen zu, die Legende für wahr zu halten, daß Gaetano einem Verunglüdten in ber 
Nacht vor der feftgejegten Amputation das zerfchmetterte Bein durch Handauflegen, Gebet 
und applizierte Kreuzzeichen „volllommen geheilt“ babe. Als die Niederlaffung in Neapel 
—— war, — man, die alte römiſche zu erneuern und hielt zu dem Zweck ein 

apitel in Nom 1536, wo an Stelle des eben zum Kardinal ernannten Caraffa ein ı 
anderer Oberer für Venedig erwählt wurde. Allein in Neapel und Venedig blieb noch 
bis in die zweite Hälfte des Jahrhunderts der Hauptfig des Ordens. An diefen beiden 
Orten entfaltete derjelbe auch zunächſt ſyſtematiſch die * eigentümliche Thätigkeit des 
Aufſpürens und Verfolgens der „Ketzer“. Dem Biographen Pauls IV., Ant. Caraccioli, 
erfcheint 8 ald der Hauptruhm feiner Theatiner, daß fie durch ihre gefellichaftlichen Ber: 
bindungen, auch durch geſchickte Ausnugung defien, was der Beichtjtuhl bot, die böfe 
Pflanze der Kegerei in Neapel entdedt und dann mit Hilfe Caraffas ausgerifjen haben. 
Und was Gaetano feit 1538 in Neapel gegen die Gefinnungsgenofjen eines Juan de 
Baldes, gegen Pietro Martire Vermigli und befonderd gegen Bernardino Dchino ins 
Wert geſetzt batte, das wiederholte er, feit 1541 abermals Oberer des Klofters in 20 
Venedig, in diefer Stadt im folgenden Jahre, unterftütt dur Caraffas in Nom maß- 
gebenden Einfluß. 

Kurz vor dem Tode Gaetanos (geft. 1547) fand in Rom ein Kapitel des Ordens ftatt, 
auf dem die Vertreter der kürzlich geftifteten Somastfer (f. Bd XVIII ©. 487) Aufnahme 
unter die Leitung der Theatiner verlangten und erreichten — freilih nur bis 1555, wo 35 
Garaffa als Papſt fie wieder abtrennte. In demfelben Jahre übertwies Paul IV. feinen 
Drdensgenofien Kirche und Klojter von San Silveftro auf dem Duirinal; dieſes blieb 
der Hauptfit des Ordens, bis fie die Kirche S. Andrea della Valle nebſt großem Konvent 
errichteten. Mittlerweile batte der Orden fich über ganz Italien verbreitet: in Padua 
(1565), Piacenza (1569), Mailand und Genua (1572), Gremona, Spoleto, Ferrara, 30 
Aquila u. a. O. entftanden Ordenshäufer. In Neapel vermehrte ſich deren Zahl bis auf 
ſechs. Auch die Alpen überftiegen fie: in Spanien, Frankreich (Paris 1644), Deutfchland 
(Münden, Wien, Prag) und Polen verbreiteten fie ſich. Stets erwieſen fie fidh als die 
unterwürfigſten Diener der päpftlichen Gewalt und ihrer Anfprüche, und fo traf denn 
auch z. 9 bei den Streitigkeiten zwiſchen der Kurie und Venedig zu Anfang des ss 
17. Zabrbunderts neben dem Orden der Jeſuiten auch den ihrigen vorübergehend die 
Ausmeifung. 

Im Jahre 1629 batte der Orden den Triumpb, daß fein Stifter durch Urban VIII. 
felig, im Jahre 1660 fogar, daß er durd Clemens X. heilig geiprochen wurde — die 
Kanonifationsakten giebt im Auszuge der Bollandift Pinus (Acta SS. Aug. t. IT). Zwei 
‚srauenorden haben ſich unter gleichem Namen dem Theatinerorden angeſchloſſen: der 
„von der unbefledten Empfängnis und der „von der Einfiebelei”, welche letzterer durch 
Urfula Benincafa (geb. 1547 zu Neapel) geftiftet wurde und zwar in Form einer Doppel: 
gejellichaft von Schweitern, von denen die einen nur einfache Gelübde ablegten und ſich 
mit Bejorgung der äußeren Obliegenbeiten bejchäftigten, die anderen aber, durch feier: 46 
lihe Gelübde verpflichtet, fih nur der Religion in Kontemplation und Kaſteiung bingeben 
follten. Im Jahre 1583 fchrieb fie ihre Satungen vor, unter denen auch die „ewige 
Anbetung”, d. b. die durch die Mitglieder auszuführende, Tag und Nacht ohne Unter: 
bredung ftattfindende Adoration der geweihten Hoftie, ihre Stelle bat. Das Leben der 
Benincofa, deren Stiftung nicht über Neapel und Palermo binausgegangen tft, bat der zo 
Theatiner Gio. Batt. Bagatta 1696 befchrieben. Benrath. 

) 

— 5 

Thebäifcde Legion j. d. U. Mauritius Bd XII ©. 42. 

Theismud. — Zur Litteratur: Imm. Herm. Fichte, Ueber die Bedingungen des 
ipefulativen Theismus, Eiberjeld 1535; derf., Die theiftiihe Weltanfhauung und ihre Be 
rechtigung, ein frit. Maniſeſt an ihre Gegner, Yeipzig 1873; Herm. Ulrici, Gott und die 55 
Natur, 2. Aufl., Yeipzig 1866; Ehrijt. Herm. Weihe, Philoſophiſche Dogmatik oder Philofophie des 
Ehrijtentums, 3Bde, Leipzig 1855—62; oh. Ulrich Wirth, Die jpetulative dee Gottes 
und die damit zufammenhängenden Probleme der Philofopbie, Stuttgart u. Tübingen 1845; 



586 Theismus 

9. Späth, Theismus u. Pantheismus, Oldenburg 1878; N. C. Fraſer, Philosophy of Theism, 
2. voll., Gifford Lectures, 2.ed., Edinb. and London 1899; James Liudſah, Recent Ad- 
vances in the Philosophy of Religion, Edinb. 1897; James Iverach, Theism in the Light 
of Present Science and Philosophy, New York 1899; A. Drews, Die deutſche Spekulation 

5 jeit Kant mit bejonderer Rüdjicht auf das Wefen des Abfoluten und die Perſönlichkeit Gottes, 
2 Bde, 2. Ausg, Berlin 1895. — Ueberweg-Heinze, Grundriß der Gefchichte der Philoſophie, 
Berlin, 1. u. 2.%1., 9. Aufl. 1903 u.5, 3. u. 4. Th., 10. Aufl. 1906 u. 7; ob. Eduard Erb: 
man, Grundriß der Geſchichte der Philofophie, 4. Aufl., bearbeitet v. Benno Erdman, 2 Bde, 
Berlin 1896; Kuno Filher, Geſchichte der neueren Philoſophie. S. aud die Artikel „Deis: 

10 mus“ Bd IV ©. 532 und „Bantheismus“ Bd XIV ©. 627 in diefer Realencytlopäbdie. 

Die Ausdrüde „Theiſt“ und „Theismus” fcheinen in England aufgeflommen zu 
fein, als Gegenjäge zu „Atheift” und „Atheismus“, nachdem die Bezeichnungen „Deiſt“ 
und „Deismus“, die früher gebraucht worben waren, wegen ihrer allgemeineren Bedeutung, 
al3 des Glaubens nur an einen Gott überhaupt, bei den Belennern der Kirchenlehre in 

15 Verruf gefommen waren. Im Unterfchied zu Atheiften werden die Theiften öfter bei 
Gudwort in feinem Hauptwerk, „The true intellectual system of the universe“, 
1678, genannt, der dem platonijchen Rationalismus buldigte, aber den Platonismus an 
der Norm des Chriftentums gemefjen willen wollte Bayle jagt in feiner „R&ponse 
aux questions d’un provineial“, T. III, 1705, über Theismus: „Je me sers de 

»ce mot A l’imitation des Anglais pour signifier en général la foi de l’existence 
divine“, betont alfo nur den Gegenjag gegen den Atheismus. Aber in gleicher Be- 
deutung brauchen diefer und andere auch Deismus, fo daß für die frühere genauere 
Scheidung zwijchen Deismus und Iheismus feine a ©. die Angaben 
über die Terminologie bei R. Euden, Beiträge zur Einführung in die Geſchichte der 

35 Philoſophie, 1906, ©. 146. Derfelbe ift mit Kant (Heinze, WVorlefungen Kants über 
Metaphyſik aus drei Semeftern, ©. 233) der Anficht, von England würde aud die 
Differenzierung zwifchen „Deift“ und „Theiſt“ erfolgt fein, die durch Kant eine befonders 
präzife Faſſung erhalten hat (Krit. d. reinen Vern., 2. Aufl. At. Ausg. ©. 421): „Der Deift 
— einen Gott, der Theiſt aber einen lebendigen Gott“ (summam intelligentiam). 

so Kant hat mit feinen Erörterungen die nah ibm beftimmter formulierte, * jetzt meiſt 
noch angenommene, wiewohl den Worten nach ganz unberechtigte und willkürliche Scheidun 
weſentlich vorbereitet. Er verſteht unter Theologie die Erkenntnis des Urweſens und wi 
ſie entweder aus bloßer Vernunft (theologia rationalis) oder aus Offenbarung her— 
leiten (revelata). Die erſtere ſoll ſich Gott entweder bloß durch reine — ver⸗ 

ss mittelſt lauter tranjcendentaler Begriffe denken (ens realissimum, ens entium) und 
foll tranfcendentale Theologie heißen, oder durch einen Begriff, den jie aus der Natur 
(unferer Seele) entlehnt, ala höchſte Intelligenz und müßte eigentlich natürlide Theologie 
beißen. Der Anhänger der erfteren ſoll Deift, der, welcher auch eine natürliche Theologie 
annimmt, ſoll Theiit genannt werden. Ferner meint Kant, und es werden baburch die 

40 Begriffe genauer bejtimmt: der Deift gebe zu, daß man wohl das Dafein eines Urweſens 
durch Vernunft zu erkennen vermöge, daß aber der Begriff von ihm nur alle Realität 
in ſich fchließe als Welturfache, die man nicht näher bejtimmen könne, während der Theift 
behaupte, die Vernunft vermöge Gott nach der Natur näher zu beitimmen, nämlich als 
ein Weſen, das durch Verjtand und Freiheit den Urgrund ae Dinge in ſich enthalte 

5 ale Welturbeber. Die Tranfcendentaltheologie iſt teils Kosmotheologie (Losmologijcher 
Beweis), teild Ontotheologie (ontologiicher); die natürliche Theologie teils Phyſikotheologie 
(Teleologie), teild Moraltbeologie, d. h. Überzeugung vom Dafein eines bö * Weſens, 
welche ſich auf ſittliche Geſetze gründet. An der Regel werde nun unter Gott nicht 
nur eine blindwirtende ewige Natur als die allwirkende Urfache, jondern ein durch Verſtand 

bo und pe die Dinge verurfachendes höchites Weſen verftanden und, da auch diejer 
Begriff uns allein näher angehe, jo könne man dem Deiften eigentlid allen Glauben an 
Gott abjprechen und ihm nur ein Urweſen als oberfte Urjache zufprechen. Aber es fomme 
doch darauf hinaus, daß der Deift wenigſtens an Gott glaube, ohne ihn irgend näber 
beftimmen zu können. Weder in dem Begriff des Theismus, noch in dem des Deismus, 

55 und im dieſem noch viel weniger, jchließt Kant das Prädikat ein, durch das in der fpäteren 
Theologie der Theismus fi von den andern MWeltanfchauungen unterjcheidet, nämlid) 
das der Perfünlichkeit, das neben dem Selbjtbewußtfein und der Selbfttbätigkeit von dem 
religiöfen Menfchen meift für Gott gefordert wird, damit eine thatfächlice Beziehung 
von Perjon zu Perſon möglich erfcheint. Unter Perfon wird dann zu verfteben jein ein 

0 Einzelweſen mit Selbjtbewußtjein, das fich andern gegenüber als für ſich beitehend fühlt. 
Ferner wird der Theismus Gott nicht nur ald Welturheber betrachten, der ſich etwa, tie 
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man dies bei dem Deismus annimmt, nachdem er der Melt Orbnung und Gefete ge 
geben hat, von ihr zurüdzieht und fie nach diefen Gefegen ſich bewegen und enttwideln 
läßt, ie nad ihm wird Gott mweiter die Welt erhalten, vieleicht fogar in ihren Gang 
eingreifen. 

Von wem diefe Faſſung des Theismus zuerſt aufgeftellt worden ift, läßt fih 5 
faum ausmachen ; iebenfalls haben hriftlich gefinnte Philoſophen im vorigen Jahrhundert 
vielfah an ihr feitgehalten; daf fie mit dem Wort Theismus nicht gegeben tft, braucht 
nicht dargetban zu werden. Es bezeichnet dies nicht einmal fiher Monotheismus; denn 
auch der Bolytheismus, noch mehr der Dualismus, lann die Bezeihnung für fih in An: 
ſpruch nehmen, und doch ift fie für den erfteren faum je gebraucht worden, jo unficher auch 10 
der ganze Begriff war und auch noch ift. Dagegen wird der Dualismus häufig als 
tbeiftifch bezeichnet. Wir werden babei nicht an Anaragoras denken dürfen, der eher als 
Deijt bezeichnet werben dürfte, da er feinen voüs, den mir ald Gottheit bei ihm Die 
können, ſich von der Welt, nachdem er fie georbnet hat, zurüdziehen läßt und in mecha— 
nifcher Weiſe ihre Entwidelung annimmt, namentlid) auch das teleologifche Element in ı5 
feiner Weltanſchauung nicht gebraudit. 

Als entſchiedene Dualiften im Altertum find Platon und Ariftoteles zu betrachten, 
von denen der erjtere freilich kaum als Theift zu bezeichnen if. Obgleich er die Idee 
des Guten gleich der Vernunft im Philebus fest, und die dee des Guten wiederum 
gleich der Gottheit ift, ferner die Gottheit aus Güte die Welt bildet, um ſich alles fo 20 
ähnlih als möglich zu machen, fo find die Beitimmungen über die Gottheit und den 
vos bei ihm jo ſchwankend, daß man der Gottheit faum die Prädikate, die vom Theis- 
mus Gott beigelegt werden, namentlich nicht das Selbftbewußtfein, zufprechen kann. 

Ganz anders verhält es fich bei Ariftoteles, der nicht mit Unrecht öfter ald Begründer 
des wiſſenſchaftlichen oder fpefulativen Theismus angefehen wird, obgleich er das eine a; 
hauptſächliche Prädikat, welches der Theift heutigen Tages Gott beizulegen pflegt, näm— 
lich die Perfönlichkeit, nicht Gott zufpricht — ſehr erflärlih, da er ſowenig wie das 
ganze Altertum diefen Begriff Har erfaßt hatte und fo nicht mit ihm operieren Eonnte. 
Gewiſſe Bejtimmungen freilich, die Ariftoteles der Gottheit zufpricht, weifen auf Perfön- 
lichleit bin. unächſt iſt Gott für Nriftoteles ſtoffloſer Geift, der ſich felbit gleich so 
bleibt, da er abjolute Energie ift, nichts mehr werben kann, im Gegenſatz zur abjoluten 
Donamis, der Din, die alle Formen oder Begriffe in fih aufzunehmen vermag. Als 
frei von Materie ıft Gott auch ohne Teile, ohne Vielbeit, Geift, der ald Dentender das 
Beite zum Inhalt feines Denkens bat, d. h. fich felbit, und wird geradezu als Denten 
des Dentens (vönoıs vorosws) definiert. Es ift aber das, was er denkt, nichts Leeres, g5 
jondern e3 find die Formen und Begriffe, durch welche die Einzeldinge der Erſcheinungs— 
welt gebildet werden, indem fie immanent in den Dingen find (universalia in rebus). 
Diefes Denken iſt zugleich das böchfte, bejte und feligfte Leben; denn Leben ift die Energie 
bes Geiſtes, und mit diefer Energie ift die höchſte Freude verbunden (duo 6 Veös dei 
wiay xci änkiv yalosı Hdorv). So fehen wir, wie der Gottheit Selbjtbewußtjein 40 
und Gefühl zugeſprochen wird, Prädikate, die eigentlich der Perfönlichkeit anhaften. Diefe 
felige Gottheit ift nun bei Ariftoteles auch das erſte Bewegende, da die Welt, wie jedes 
Objekt, eine beivegende Urſache vorausfegt, einen erjten Betveger haben muß (now@rov 
»wöv). Diefer, d. b. Gott, bewegt ohne zu handeln und ohne zu bilden — feine Thätig- 
feit gebt ja ganz im Denten, in der Theorie auf —; er bleibt ald das Gute und als ss 
der Zweck felbft unbewegt. Außer ſich bat er feinen Zweck, es jtrebt ihm aber alles zu, 
da er anzieht wie das Geliebte das Liebende anzieht. Wie die Formen freili den Inhalt 
der denlenden Gottheit bilden können und zugleih immanent in den Dingen dieje ge: 
ftalten und ihrem Ziele entgegenführen, ift nicht wohl einzufehen, da fie tranfcendent und 
immanent zugleich jein müßten und jo die Gottheit mit ihrem Inhalt in die Erjcheinungs- 50 
welt bineingezogen würde. Cine Schwierigfeit, die fih in den meijten philoſophiſchen 
Syſtemen, auch ſchon bei Platon zeigt, fogar in den moniftiihen Weltanfchauungen ber: 
bortritt und fich zu der Frage zufpigt: Wie entfteht aus dem Sein das Werden? ober: 
Wie lommt das Sein zum Werden? Bermieden wird dieſe Frage von den Philojophen, 
die bloß ein Sein als fattifh annehmen, z. B. von dem Cleaten, und denen, die nur 65 
ein ewiges Werden fennen, 3. B. von SHerallit, und von den konſequenten Belennern der 
Entiwidelungslebre. Diefe erwähnten Denter fommen freilich für den Theismus nicht in 
Betracht, nicht einmal für den Deismus. 

Der Dualismus des Ariftoteles fand bei den nachfolgenden Philoſophen feinen An- 
Hang ; jogar unter feinen unmittelbaren Anhängern kommen Naturaliften oder pan— 6 
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Heap Naturaliften vor, z.B. Straton der Phyſiker. Und die Stoifer, die wegen 
ihres ausgebildeten WVorfehungsglaubens zu den Theiften amfcheinend gerechnet werden 
fönnten, huldigen ja einem beftimmt ausgefprochenen materialiftiichen Pantheismus. Auch 
die Neuplatoniter, die bisweilen die Materie als felbtitändiges zweites Prinzip anzu— 

b nehmen fcheinen, find mit ihrer Emanationslehre zu den Pantheiften zu rechnen, und auf 
Gnoftifer, namentlih die Manichäer, ift bei * phantaſtiſch mythologiſchen Vor: 
ſtellungen hier keine Rückſicht zu nehmen. 

In der neueren Zeit iſt ein dualiſtiſcher Theismus kaum vertreten, auch nicht von 
Descartes, der einmal, ſtreng genommen, kein Dualiſt iſt und zu zweit ſeinen Gott, 

10 nachdem dieſer der Natur ihre Geſetze gegeben hat, ſich von ihr zurüdzieben läßt, ohne 
daß er Meiter eingriffe. Wie Anaragoras ift Descartes vielmehr zu den Deiften als 
zu den Theiften zu zäblen (f. unten ©. 591, 16). 

Sehr beftimmt findet fich der Theismus bet den chriftlichen Denkern alter und neuer 
pe; freilich nicht der dualiftifche, fondern der moniftifche: der unendliche, allmächtige Gott 

15 kann nicht durch ein zweites Prinzip, wenn auch ein unthätiges, befchränft werden. Gott 
hat die Welt nicht nur gebildet, geformt, fondern er hat fie gejchaffen, wie es zu Anfang 
der Genefis heißt: „Im Anfang ſchuf Gott Himmel und Erde”, Bei alten ſpekulativen 
Kirchenvätern tritt das deutlich hervor, wenn audy bei Clemens und Drigenes die Welt: 
ihöpfung keine zeitliche, fondern eine von Ewigkeit her ausgeführte That Gottes ift. Nach 

20 Drigenes konnte die Güte Gottes nie unbethätigt und feine Allmadt nie obne Gegen: 
ftände fein, an denen fie fich betbätigte; deshalb kann die Welt nicht in irgend einem 
Moment der Zeit entftanden jein. Gott hat auch feine Materie vorgefunden, die er dann 
geftaltet hätte, fondern er hat fie gefchaffen, und zwar, mie die ganze Welt, aus nichts. 
Hätte er die Materie nicht ſelbſt gefchaffen, jo müßte eine VBorfehbung vor ihm dafür geforgt 

25 haben, daß er feine Gedanken in der MWellt dargeftellt hätte, oder ein glüdlicher pen 
dafür eingetreten fein. Beides ift aber abjurd. Gott ift ald Geift, ald immateriell und 
unförperlich doch mit feiner wirkenden Kraft allgegenmwärtig in der Welt, wie die Seele durch 
unfern ganzen Körper verbreitet ift. Es kommt bier ein pantheiftifher Zug troß ber 
Tranfcendenz; Gottes in die Anfchauung des Origenes hinein, wie dies auch ſchon bei 

30 Ariftoteles der Fall war. 
Abgefehen von der Anfanglofigkeit der Welt, ift diefe Gotteslehre des Drigenes bei 

den fpäteren Vätern mit geringen Modififationen zu bemerken. So bei dem Schüler des 
Drigenes, Gregor von Nyſſa, der den Menſchen durch Gottes überjchwengliche Liebe, nicht 
aus Notwendigkeit, gefchaffen fein läßt; aud bei Augujtinus, dem Gott die summa 

35 essentia ift, und nad) dem Gott den von ihm aus nichts geichaffenen Dingen zwar das Sein, 
aber nicht das höchſte Sein verliehen, den einen ein volllommenes, den andern ein weniger 
volllommenes, dad minus esse gegenüber dem summe esse. Er bat die Welt aus 
nichts gefchaffen, nicht aus feinem Weſen; fonft würde fie ihm ja gleich fein. Und zwar 
bat er fie aus voller Willensfreibeit, nicht etwa durch irgend eine Notivendigfeit ge: 

40 zivungen hervorgebracht, nur vermöge feiner Güte, um Gutes zu fchaffen. Kein Mefen, 
alſo auch nicht die ganze Melt ift Um entgegengefeßt, jondern nur das Nichtfein und das 
aus diefem hervorgehende Böfe. Selbſt die Materie ift ihm nicht entgegengejeht, da fie 
von ihm gefchaffen ift, und fie zur Ordnung des Ganzen gebört, = ihr fommt Güte 
du und zwar ift dies ihre Geftaltbarkeit. Won einem Dualismus kann demnach bei 

45 Auguftin nicht die Rede fein. Als ſchöpferiſche Subftanz ift Gott in der ganzen Welt 
zu finden; er erhält die Welt, und zwar ift dieje Erhaltung eine fortwährende Schöpfung, 
aber nicht eine ewige, jondern das Geſchaffene ift nah Zeit und Raum —— nur 
ift der Entihluß Gottes zur MWelterfhaffung ein ewiger. Züge Gott fih ala immer 
Neufchaffender einmal von der Welt zurüd, fo würde diefe fogleih in das Nichts zurüd: 

50 finken, fo daß wir fchon dadurch in unmittelbarer Verbindung mit Gott ftehen, und 
diefer ala ubique diffusus nicht nur tranfcendent, fondern auch immanent gedadht 
werden muß. — Obgleich die Erkenntnis bei Auguftin eine große Rolle fpielt, jo muß fie 
fih doch dem religiöfen Moment unterordnen. Neben der Selbfterfenntnis fommt es 
ihm namentlid) auf die Gotteserfenntnis an, wiewohl Gott in wunderbarer Weiſe un: 

65 begreiflih ift. S. namentlich Confess. I, 4, wo er Bezeichnungen erhält, die einander 
twiderfprechen, ja fich ausfchließen. Er wird da genannt erhabenfter, befter, mädhtigiter, 
allmächtigiter, barmberzigiter und gerechteiter, verborgenfter und gegenmwärtigjter, feſt— 
ftebend und doch unfahbar, unveränderlih und doch verändernd, nie neu, nie alt, d. h. 
zeitlos, immer thätig, immer rubig, fammelnd und doch bebürfnislos, ſchaffend, erhaltend, 

0 vollendend, fuchend, ohne daß ihm etwas fehlt, bereuend, obne daß es ihn fchmerzt, 
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zürnend und doch dabei ruhig, aufnehmend, mas er findet und doch nie verloren bat, 
Schulden erlafiend, ohne dadurch zu verlieren. Mit diefen und anderen Eigenjcaften, 
die Auguftin Gott beilegt, ohne daß damit die Summe der Prädilate erſchöpft märe, 
will er feinem religiöfen Bedürfnis, das einen myſtiſchen Ft bat, offenbar Genüge 
tbun, auch Gott felbjt gegenüber, dem er ja dieje großartige Beichte in den Confessiones 5 
ablegt, die auch als ein Gebet an Gott gerichtet angejehen werben fünnen. Und wie er 
jeine Stellung zu feinem Schöpfer auffaßt, gebt aus der befannten Stelle, Confess. 
I, 1, bevor: Tu exeitas ut laudare te delectet, quia fecisti nos ad te, et in- 
quietum est cor nostrum, donee requiescat in te, und aus der I, 2: Non ergo 
essem, Deus meus, non omnino essem, nisi esses in me An potius non 10 
essem, nisi essem in te, ex quo omnia, per quem omnia, in quo omnia? — 
Quo te invoco, cum in te sim? aut unde venias in me? Quo enim recedam extra 
coelum et terram, ut inde in me veniat Deus meus, quidixit: Coelum et terram 
ego impleo? etc. Die ganzen nächſten Kapitel find mit jolchen Gedanken des Wohnens 
von uns in Gott und Gottes in uns angefüllt. Es fieht dies aus wie reiner Pan 15 
theismus, aber doch hält Auguftinus an der Tranfcendenz Gottes feit, wie ſchon daraus 
bervorgebt, daß die Welt geworden ift und wieder vergeben wird, und nur Gott und 
neben ihm die Seelen der Engel und Menjchen ewig fein follen. So wird Auguftin 
als einer der Hauptvertreter des Theismus, namentlich von der religiöfen Seite aus be— 
trachtet werben müſſen. 20 

Auch die Scholaſtik iſt in ihren vorzüglichſten Theologen, die allein hier berührt 
werden können, entſchieden theiſtiſch geſinnt, wenn ſich auch mancherlei pantheiſtiſche Nei— 
gungen zeigen, die aber von der Kirche nach Möglichkeit niedergehalten wurden. In 
ſeinen Beweiſen für das Daſein Gottes kommt Anſelm zu der Lehre, daß alles Sein ein 
abſolutes Sein vorausſetzt, durch welches es iſt und beſteht, welches aber ſelbſt aus und 3 
durch fich felbit if. Nah Stoff und Form ift das Bedingte nicht aus dem Abjoluten 
geſchaffen, aber durch dieſes. Gott bat die Welt aus Nichts geichaffen, dies ift aber 
nicht ettva die Materie, aus welcher die Welt geformt worden wäre, fondern eben das 
reine Nichts. Gleih Auguftin nimmt Anfelm an, daß die Welt nicht die Kraft zu be 
barren befigt, fondern der erhaltenden Gegenwart Gottes bedarf, weil fie ſonſt in das 30 
Nichts zurüdjinten würde. Alſo weder Dualismus noch Deismus ift bei Anjelm zu 
fonitatieren ; eber fünnte man wegen der fortwährenden engjten Verbindung Gottes mit der 
Welt pantheiftiiche Gedanken, mie bei Ariftoteles und Auguftin, bei ihm finden. — Was die 
nähere Beitimmung der Gottheit anlangt, fo nähert ſich Anſelm einem Anthropomorphismus. 
Neben den metaphyſiſchen Prädikaten finden fich auch etbifche, namentlich Gerechtigkeit, Güte 36 
und Liebe, ja Gott ift felbft die Liebe. Auch dem menſchlichen Geift, als dem geichaffenen Ab: 
bild des göttlichen, wohnt neben intelligentia und anderen Eigenſchaften die Liebe inne. 
Diefe legte hat ihren Grund im Glauben, im lebendigen Glauben, der ein Streben nad 
jeinem Objekt in jich faßt und die Hoffnung begt, das Erftrebte zu erreichen. So ift 
der Glaube des Menfchen an Gott nicht ein bloße credere Deum, jondern ein cere- 40 
dere in Deum, eine Hingabe an Gott, wodurd das normale religiöje Verhältnis des 
Menſchen zu Gott bezeichnet wird. Daß Anfelm, trogdem er jcharffinniger Dialektifer 
war, doch in einem eng perjönlichen Verhältnis zu Gott frommen Sinnes ftehen wollte, 
gebt ſchon aus feinen Schriften bervor, in denen fich die feinften dialektiſchen Erörterungen 
an Gott richten. 45 

Wie Anfelm entſchieden als Theiſt zu bezeichnen it, jo auch Albertus und Thomas, 
Nach dem eriteren ift die Welt aus nichts gejchaffen, keineswegs aus einer präeriftierenden 
Materie. Gott würde ja bebürftig fein, wenn jein Bilden eine vor feiner Weltbildung 
vorhandene Materie vorausfegte. Freilich ift die Schöpfung ein Wunder, fie fann nicht 
erflärt oder abgeleitet werden. Nur was aus fich beitebt, Bi jeinem Wefen nad ewig 50 
jein ; alles Gefchaffene würde vergeben, wenn es nicht durch die Allmacht Gottes gehalten 
würde. In diefer Gemeinfchaft mit Gott bejteht auch der Grund für die Unjterblichfeit 
der —— Der menſchliche Intellekt kann das unendliche Weſen Gottes nicht 
faſſen, bleibt ihm aber auch in der Erkenntnis nicht vollſtändig fern. Ein Strahl ſeines 
Lichtes berührt uns und fo ſtehen wir in ſteter Gemeinſchaft mit ihm. So hält Albertus 55 
einerfeitd die Tranſcendenz Gottes feit, amdererfeits läßt er die Menſchen an ibm 
teilnehmen. Als tranfcendent iſt Gott mit feinen Prädilaten zu bezeichnen; das Sein 
it fein Merl und jo jtebt er über allem Seienden. Dennod ſoll er nit nur prima 
eausa, primum prineipium, ens primum, allwifjend fein, fondern auch summa 
bonitas, fons omnis bonitatis, der abjolut gnädige Gott. m dieſen lebten so 
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Dee Prädikaten liegt die Beziehung zu dem Gefchaffenen, alfo namentlich zu dem 
enjchen. 

Wenn auch Albertus in weſentlichen Stüden, fo namentlih in der Lehre von der 
Weltihöpfung, alfo in der Verwerfung des Dualismus, von Ariftoteles abweicht, jo ift 

s eine ſtarke Abhängigkeit von diefem doch deutlich zu ſehen; ebenfo, noch ſtärker ſogar 
fönnen wir diefe beit Thomas bemerken, wiewohl auch er nicht ſtlaviſcher Nachfolger des 
Stagiriten iſt. Das Gefchaffenfein der Welt, alfo auch der Materie, ıft ihm nidht nur 
Glaubensfache, fondern philofophifch beweisbar, dagegen ift ihr Anfang in der Zeit nicht 
wiſſenſchaftlich darzuthun, fondern wird nur durch den Glauben gefichert. Wie Auguftin und 

10 andere nimmt er an, daß die Melterhaltung eine fortwährende Schöpfung fei, fo daß ein 
fortwährender engjter Zufammenbang mit der Welt ftattfindet. Nach Ariftoteles iſt für 
Thomas Gott die fchlechthin einfache Form, die reine Aktualität, unveränderlid. Sein 
Weſen ift fein Erkennen, d. b. das Selbiterfennen, mit dem das Erkennen aller Dinge zu: 
gleich gegeben ift. Wie das Objekt des Erfennens er felbft ift, jo muß er aud) als der ab- 

15 jolut Gute fich felbft wollen. So will er nicht ein Gutes, um dieſes zu erreichen, 
en er till um des Guten willen, um dies zu ſchenken, in feiner Eigenfchaft als Liebe. 

ie Ariftoteles die höchite Freude und Seligkeit der Gottheit zugefprochen hatte, fo auch 
Thomas, dem die Freude Gottes zugleich die höchſte Selbitbefriedigung ift. — Was das 
Verhältnis des Menfchen zu Gott betrifft, jo ift, abgejehen von der fortwährenden Er: 

% haltung des Menſchen durch Gott, auch das höchſte ethiſche Ziel des Menfchen nur durch 
Gottes Hilfe zu erlangen. Die volllommenfte Glücfeligfeit des Menfchen beiteht nämlich 
in der visio divinae essentiae, in der unmittelbaren Anfchauung des göttlichen Weſens. 
Dies Gut zu erlangen, geht aber über die Kraft der gefchaffenen Menjchen hinaus und 
fann diefen nur durch göttliches Eingreifen zu teil werden. 

25 Auf die hriftlihen Myſtiker des Mittelalterd von Bernhard von Clairvaur an bis 
zu Meifter Eckhart und feinen Nadhfolgern hier einzugehen, ift nicht angezeigt, da fie mehr 
oder weniger ausgeprägte pantheiftifche Neigungen haben. Die myſtiſche Erhebung bildet 
bei ihnen die Hauptfach das Aufgehen in Gott; freilich ſinkt der fo Erhobene leicht 
in bie Tiefe wieder zurüd. Den jeligen Zuftand verdankt er nur der Gnade Gottes, fo 

30 daß ein reiner Pantheismus hier doch nicht feſtzuſtellen ift. 
Bei den Mrabern ift neben dem ausgeſprochenen Pantheismus, mie er 3.9. von 

Ibn Rofchd gelehrt wurde, doch auch eine Art Theismus vertreten, jo von Alfäräbi, 
der freilih daneben die neuplatonifche Emanationslehre befennt.e Gott, d. h. das Ur: 
twejen, eriftiert nottwendig, hat feine Urſache, hat aber alles Eriftierende, alfo auch die 

35 Materie hervorgebracht. Es ift umveränderlich und einfah. Es ift das abfolut Gute 
und abfolutes Denten. E83 fommt ihm Leben, Madıt und Mille, Weisheit und Schön- 
beit, wie alle Vortrefflichkeit zu. Es ift auch abjolut glüdfelig und der erjte und 
legte Gegenftand des menschlichen Wollens. Dies Wefen zu erkennen und ihm ähnlich 
au werben, ift der Zweck der Philoſophie. Nur ift eine myſtiſche Vereinigung mit dieſem 

0 höchften Weſen nicht möglid. So bat Alfäräbi viel von Artftoteles genommen, kommt 
aber mit feinen antbropomorphen Eigenfchaften Gottes dem religiöfen Theismus ſehr nabe. 
— Auch der Jude Maimonides ift im ganzen als Theift zu bezeichnen. 

In der Übergangszeit zur neueren Philoſophie, in der Platon und mehr noch der 
Neuplatonismus wieder zu neuem Leben erwachten, fann man von eigentlihem Theismus 

45 nicht viel entdeden. Auch Nilolaus von Cues iſt vielmehr pantheiftifch als theiftifch ge— 
finnt. Man braucht, um dies zu zeigen, nur an Sätze zu erinnern: Gott ift mit der Fülle 
feiner Kraft überall, und die Liebe zu Gott ift Einswerden mit Gott. Giordano Bruno 
ift mit feinen neuplatonifchen und vielfach ftoifchen Anfichten erft recht vom Theismus 
entfernt. Eher könnte diefem Gampanella zugerechnet werden, der dem unendlichen Weſen, 

50 d. h. der Gottheit, welche die endlichen Dinge auch die unfterblichen Seelen berborgebracht 
bat, doch beſtimmte Eigenfchaften zufchreibt, nämlih: Macht, Weisheit und Yiebe, mit 
denen Perfönlichkeit verbunden zu denken iſt. 

Mit Campanella und mit Auguftin zeigt im Denfen, .—. im Ausgangspunkt 
der Erkenntnis, Ahnlichleit Descartes, bei dem die Worftellung Gottes ftarl in dem 

55 Vordergrund fteht; betitelt er doch eine feiner Hauptichriften als Meditationes de 
prima philosophia, ubi de Dei existentia ete., und glaubte er doch für das Daſein 
Gottes ficherere Beweiſe erbracht zu haben, als fie in der Mathematil gegeben werden 
könnten, die er der Menfchbeit nicht vorenthalten dürfe. Seine Lehre wird in der Negel 
als eine dualiftiiche bezeichnet, indem enttweder Gott im Gegenſatz zur Welt aufgefaßt 

60 wird, woraus jich Freilich manche Widerfprüche ergeben, oder die beiden gejchaffenen Sub- 
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ftanzen, nämlich die ausgedehnte und die denkende, Körperwelt und Geifterwelt, einander 
gegenübergeftellt werben, jede von beiden unabhängig von der andern, feines andern 
Dinges als Gottes em Eriftenz bedürfend. Man fteht deutlich, daß, da diefe beiden 
Subftanzen ziveiten Ranges Gott untergeordnet find, es nur eine Subſtanz im abfoluten 
Sinne, d. b. Gott giebt. Da bätten wir nicht einen Dualismus, fondern einen ent: 5 
ſchiedenen Monismus, der auch durch die Welt nicht beſchränkt wird. Nicht nur zu ihrem 
Dafein ift Gott den Dingen der Welt nötig — er bat fie geichaffen, fondern auch zu 
ihrer Fortdauer, da fe h nicht felbjt erhalten können, vielmehr die immerwährende 
Scöptertraft Gottes bedürfen. Nehmen wir binzu nod, daß Gott die abfolute Voll: 
tommenbeit ift, daß er das natürliche Licht, das Denken in dem Menſchen bervorbringt, 
Geber alles Lichts, daß eine feiner erften Eigenfchaften die Wahrhaftigkeit ift, die für 
uns von der größten Bedeutung ift, da fie allein uns die Erkenntnis möglich macht, fo 
wird man geneigt fein, ihn als Theift zu bezeichnen, und für einen foldhen wird er auch 
von manchem Forſcher gehalten. Zwar joll Gott tranfcendent fein, aber doch in engjter 
Beziehung zur Welt und zu dem Menſchen. Mit der Wahrhaftigkeit wird auch die 15 
Berfönlichleit eng verbunden gedacht werden. Und dennoch ift Descartes wohl eher Deiſt 
als Theift zu nennen. Die Ausdehnung, die Körpermwelt ift von Gott gejchaffen; fie ift aber 
für fich fraftlos, weder rubend nod bewegt aus und durch fich felbit. Da nun die 
Geiſter feinen Einfluß auf fie haben, bleibt nur übrig, daß Gott erfte Urfache der Bewegung 
und der Rube in der Körpermwelt ift. Das Duantum der Beivegung ift immer dasselbe, da die 20 
Körper die Bewegung nicht vermehren oder vermindern Tonnen. Es bängt dieſe 
Konftanz auch von der Unveränderlichkeit Gottes ab, die auch die Urfache ift für die 
abfolute Giltigkeit und Dauer der von Gott gegebenen Naturgefege. Nach ihnen gebt 
alles in der Körpermwelt vor fi, ohne daß der Geſetzgeber, Gott, wieder eingreift. Alle 
Bewegung wird durch Drud und Stoß hervorgebracht, und wenn Gott jo außerhalb der 35 
Melt tranfcendent ſich hält, fo wird man durch diefe Lehre Descartes’ ſehr ftark erinnert 
an dem Mechanismus bei Anaragoras, ſ. oben ©. 587,12. Wie auch fonft in den An: 
fihten Descartes’ manche Widerſprüche ſich finden, fo auch bier ein ſehr greller in ber 
Lehre von Gott. 

Auch bei Leibniz finden wir die Lehren von Gott widerſpruchsvoll. Gott ift nach so 
ihm die böchfte Monade, der abfolute Volllommenheit zutommt. Bon ihm und Bon 
ſonſt nichts find alle anderen Monaden, melde die Melt bilden, gefchaffen. Aber nad 
dem te in das Dafein durch Gott getreten find, gebt alles in ihnen aus ihnen felbft 
bervor, wenn fie aud alle Gott als ihren Endzweck in ihrem Streben nad Boll: 
fommenbeit haben. Die Welt wird fo als ein Mechanismus betrachtet, in den Gott 5 
nicht mehr eingreift; müßte er dies thun, fo wäre fie nicht die befte; das fol fie aber 
fein. Someit iſt Leibniz Deift, wie ihn Leffing mit vollem Recht bezeichnete. Dennoch 
bält Leibniz, vielleicht der pofitiven Religion zu Liebe, deren Recht er als guter Chrift 
nicht anzweifeln wollte, den Glauben an Offenbarung und an Wunder feft, indem er bie 
Lehre vom Übervernünftigen im Gegenfag zum Widervernünftigen gebraucht. Nur zu— 40 
fällige Thatſachen, wie es die natürlichen Ereigniffe find, können durch Gott, der ihr 
Grund ift, verändert werden; fie find feine ewigen Wahrheiten, die unumftößlich find, 
ewiſſermaßen neben Gott felbitftändig beſtehen. Daß der Weltzufammenbang durch die 

Wunder geftört wird, und daß die under twidervernünftig find, überſah dabei Leibniz 
in feiner chriftlih frommen Gefinnung. Mit diefem Eingreifen Gottes ging er vom 4 
Deismus zum Theismus über. Die Tranfcenden; wird nicht gewahrt, fondern die un: 
mittelbare Berührung Gottes mit der Welt wird angenommen. Ja, nicht auf religiöfem, 
fondern auf metaphyſiſchem Gebiet, fommt Leibniz fogar zur Immanenz Gottes in der Welt, 
da diefer gleihfam das Centrum überall ift, da nichts dm ern, fondern alles ihm gegen: 
wärtig gedacht erden muß. Biel Abnlichleit mit der Lehre Leibnizens bon Gott hat so 
die Molffs, die nichts befonders Neues bietet. In der Aufllärung tie bei vielen Eng: 
ländern berrichte ein entichievener Deismus. 

Bei Kant, der ſich mit der Vorftellung Gottes ſowohl in feiner vorfritifchen als auch 
in feiner fritifchen Zeit eingehend befchäftigt, kann bier nur auf die fpätere Periode Rück— 
ficht genommen werden. Terminologiſches von ihm ift fchon früber erwähnt, f. oben 55 
©. 586,25. — Das Poſtulat des Daſeins Gottes folgt nach der Kritik der praftifchen Ver: 
nunft aus dem Verhältnis der Tugend zur Glüdjeligkeit. Wir follen die Überein- 
ftimmung der leßteren mit der erfteren als notwendig a priori annehmen. Danach wird 
das Dafein einer von der Natur, die diefen Zufammenbang durch ſich nicht hervorbringt, 
unterſchiedenen Urfache der gefamten Natur poftuliert, welche vermöge einer der mora= 60 

— 0 
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liſchen Geſinnung gemäßen Kauſalität, d. h. durch Verſtand und Willen den Grund für 
den genauen Zuſammenhang zwiſchen Tugend und Glüchkſeligkeit bildet, d. h. das Daſein 
Gottes. Für die theoretiihe Vernunft ift die Annahme Gottes als der oberiten In— 
telligenz eine bloße Hypotheſe, für die praftifche Vernunft Glaube, d. b. reiner Vernunft: 

5 glaube. Das ift der Hauptjag der Moraltheologie, die im —— ur Phyſikotheologie 
ihr volles Recht hat. So iſt der Begriff Gottes „ein urſprünglich nicht zur Phyſil, 
d. h. für die fpefulative Vernunft, jondern ein zur Moral geböriger Begriff.“ In der 
Metaphyſik der Sitten wird diefer Glaube an Gott auf das Gewiſſen gegründet, indem 
fih der Menſch als doppelte Perfönlichkeit denten muß, einmal als Angellagter und dann 

ı0 ala Richter. Dies lettere muß ein über alles Macht habendes fittliches Weſen fein, 
d. b. Gott. Ob diefes eine wirkliche oder nur ivealifche Perfon fei, welche die Vernunft 
fich ſelbſt jchaffe, foll unentjchieden fein, doch würde Kant gefragt ſich dafür entjchieden 
ae" daß beides möglich fei. Jedenfalls bleibt die tirtlide Exiſtenz Gottes bierbei für 
en Verſtand unficher. — Etwas anders wird das Dajein Gottes bei Kant geivonnen 

15 — auch nicht für die fpefulative Vernunft — in der Kritik der Urteiläfraft. Siebe 
namentlih den $ 86, der von der Ethifotheologie handelt. Hier wird das teleologiſche 
Moment herangezogen, um nicht nur das Dafein Gottes für den Glauben feftzuftellen, 
jondern das höchſte Weſen auch durch weitere Prädifate zu beftimmen. Wenn wir in 
ber Welt Zweckanordnungen finden und die einzelnen nur Bebingten Zwecke, wie es die 

% Vernunft fordert, einem unbedingten oberjten Weſen unterordnnen, fo ſehen wir leicht, daß 
nit bon einem Zwecke innerhalb der Natur, fondern von dem legten Zwecke ber 
Schöpfung die Nede ſei „und im diefem auch eigentlih von der oberjten Bedingung, 
unter der allein ein Endzwed (d. i. der Beitimmungsgrund eines höchſten Berftandes zur 
eg u Mae Weltweſen) jtattfinden kann“. Als eigentlicher Zived der Schöpfung 

35 kann nur der Menjch und zwar als moralifches Weſen anerfannt werben, wonach mir 
die Hauptbedingung haben, um die Welt als zufammenbängendes Ganzes anzufehen und 
für die Beziehung der Naturziwede auf eine verftändige Welturfache ein Prinzip die Natur und 
Ei — dieſer Urſache zu denken und ſo den Begriff zu beſtimmen, was die phy— 
ſiſche Teleologie nicht vermag. Wir werden dieſes Urweſen nicht nur als Intelligenz und 

0 Geſetzgeber für die Natur, ſondern auch „als geſetzgebendes Oberhaupt” in dem mora— 
liſ Reich der Zwecke vorſtellen müſſen. In Beziehung auf das höchſte, unter ſeiner 

errſchaft allein mögliche Gut, nämlich die Exiſtenz vernünftiger Weſen unter moraliſchen 
eſetzen, werden wir dieſes Urweſen als allwiſſend denken müſſen, damit ſelbſt das 

Innerſte der Geſinnungen ihm nicht verborgen ſei; als allmächtig, damit es die ganze 
3 Natur dieſem Zwecke angemeſſen machen könne; „als allgütig und zugleich gerecht, weil 

diefe beiden Cigenfchaften die Bedingungen der Haufalität einer oberjten Urſache der 
Welt ala höchſten Gutes unter moralifhen Gejegen ausmaden, und fo auch alle übrigen 
tranfcendentalen Eigenjchaften, als Ewigkeit, Allgegenwart u. ſ. w., die in Beziebung 
auf einen foldhen Endzweck —— werden, an demſelben denken müſſen.“ 

40 ft nun nad dem Angeführten Kant als Deift oder als Theift zu bezeichnen? Will 
man bei diejer Frage von Erkenntnis Gottes reden, jo paßt feine von beiden Benennungen 
auf Hant, da er in feiner fritiichen Periode fein Wiffen von Gott und göttlihen Eigen: 
ichaften kennt; er meint, der Menſch dürfe ſich nicht einmal anmaßen, das Dafein Gottes 
als völlig gewiß zu beteuern. Mill man unter Theismus aber nicht etwa die Erfennt: 

5 nid Gottes verjtehen, jondern jchon den Glauben an ihn und an feine angeführten 
Eigenſchaften, die freilich nur zum Teil metapbufifch find, wie Allgegenwart, Ewig— 
feit, zum Teil jehr anthropoidiſch, mie Gerechtigket, Güte, auch Berftand und 
Wille, jo ift er entichieden als Theift zu bezeichnen. Jedoch geht Kant nicht fo 
weit, einen Verkehr des Menfchen I Gott, wie von einer Perfon zu einer andern, etwa 

so im Gebet, anzunehmen. „Ein erflärtes MWünfchen gegen ein Weſen, das feiner Erflä- 
rung der inneren Gefinnung des Wünfchenden bedarf”, iſt ein abergläubijher Wahn, 
mit dem Gott nicht gedient if. Will man die Möglichkeit der Erfüllung eines Gebets 
in den Theismus einjchließen, fo paßt der Name Theismus nit auf die Anſicht Kants, 
freilih auch nicht Deismus. Er tft eben kritischer Philoſoph. 

56 Unter den Nachfolgern Kants, die zum größeren Teil dem Pantheismus in ver: 
jchiedener Geftalt huldigten, hat Herbart ın feiner Theologie eine gewiſſe Abnlichkeit mit 
Kant. Die Zweckmäßigleit in der Welt findet ihre Erflärung nur in der göttlichen In— 
telligenz, die — mit ihrer Setzung von Zwecken nicht erwieſen iſt, aber doch durch die 
teleologiſche Betrachtung der Natur — begründet iſt. Für die Ausbildung des 

© Gottesbegriffs find von Wichtigkeit die ethiſchen Prädifate: Heiligleit, Macht, Liebe und 
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Gerechtigkeit. Hiermit iſt der Theismus, wenn auch nicht für das Wiſſen, gegeben. Entſchiedener 
eigt er ſich bei Drobiſch, dem Anhänger Herbarts (Grundlehren der Religionsphiloſophie, 
eipzig 1840), der den teleologiſchen Beweis für das Daſein Gottes als beinahe zu— 

reichend anſieht, indem noch die moraliſch-praktiſchen Glaubensgründe als Überzeugung 
ſchaffend hinzutreten ſollen. Gott als das außerweltlich perſönliche höchſte Weſen wird 5 
dann nach den fünf Herbartſchen praktiſchen Ideen näher beſtimmt: Es kommen ihm zu: 
Heiligkeit, Vollkommenheit, Liebe, richtende und vergeltende Gerechtigkeit. 

Schleiermacher, ſo großen Einfluß er auf die Religionslehre gehabt hat, und ſo 
frommen Gefühls für das Unendliche und Ewige er war, kann nicht zu dem Theiſten 
gezählt werden. Er kennt nicht einen bertönfihen, fondern nur einen lebendigen Gott, ı 
dem die üblichen Eigenfchaften nicht als Seiten feines Weſens oder feiner Wirkjamteit 
zufämen: fie find nur Abfpiegelungen feiner Wirkfamfeit im religiöfen Bewußtſein. 
Schleiermacher ſchwankt zwiſchen Deismus und Wantheismus. Nah Kants oben an— 
geführter Terminologie könnte er freilih aud Theift genannt werben. 

Beitimmt trat für den Theismus ein, d. b. für den jpefulativen, eine Reihe von 
Philoſophen, die ſich 1837 vereinigten in der Gründung einer „Zeitichrift für Philoſophie 
und fpelulative Theologie“, die ſich die Aufgabe jtellte, die Intereſſen chriftlicher Speku— 
lation rein und lauter zu vertreten, d. b. doch offenbar, für den Theismus entjchteden 
einzutreten. Herausgeber war mm. Herm. Fichte. Mitarbeiter waren bejonders Fr. Hoff: 
mann, Sengler, Burda, Weihe, aud die Theologen Neander, Rothe, Tweſten u. a. 0 
Die Polemik gegen Hegels Bantheismus trat ſtark hervor. Auch als die Zeitjchrift ihren 
Titel geändert hatte in „Zeitfchrift für Philoſophie und philoſophiſche Kritik“, unter dem 
fie heutigen Tages noch erſcheint, und ihre Redaktion Fichte und Ulriei übernommen 
hatten, zeigte fie noch deutlich die Tendenz, die chriftlihe Weltanſchauung auszubauen, 
weil in ihr die Grundzüge der Wahrheit und die Keime eines fünftigen höheren Welt: 26 
zuftandes enthalten feien. Auch in ihren eigenen Schriften (f. die Yitteratur) treten die 
erwähnten Männer im ganzen für den Theismus ein, namentlich Fichte, der fich zu 
einem etbiichen Theismus befannte und als höchſte, das Welträtfel löjende Idee pinftellte 
das Urfubjeft oder die abfolute Perfönlichkeit Gottes. Die Vorſtellung der abfoluten 
Berfönlichleit, jo widerfpruchsvoll fie in fich ift, nehmen aud andere Denfer auf, jo 30 
Trendelenburg (Logiſche Unterfuhungen, 2 Bode, 3. Aufl., Berlin 1870), nad) dem in 
ariftotelifcher Weife der Zweck die Melt durchdringt und beberricht. Durch die Ethi- 
fierung der Zweckurſache wird Gott jelbjt ein ethiſches Weſen, zu dem ein religiöjes 
Verhältnis des Menjchen möglih it. Die Subſtanz bat ſich im Ethiſchen zur 
alen gefteigert, und das Umbedingte wird demnad als „abjolute Perjönlichkeit” zu 35 
aſſen fein. 

Loge, der ſich viel mit der Vorftellung Gottes beichäftigt, jegt an die Stelle des 
metaphyſiſch Unendlichen den Begriff Gottes, wobei eine Art des ontologischen Beweiſes 
eine Rolle fpielt. Als Grund aller Wirklichkeit des Endlichen wird Gott durch die 
metapbufischen Eigenfchaften der Einheit, Emigfeit, Allgegenwart und Allmacht beftimmt; «0 
das Verlangen, in Gott auch die höchſten Werte zu finden, wird durch Annahme der 
etbiichen Eigenihaften in Gott, der MWeisbeit, Gerechtigkeit und Heiligkeit erfüllt. Wolle 
Befriedigung kann freilih nur die Annahme der Perfönlichkeit Gottes bringen, indem man 
davon überzeugt ift, „dab lebendige, fich ſelbſt befigende und geniegende Ichheit die unabweis— 
lihe Vorbedingung und die einzig mögliche Heimat alles Guten und aller Güter ift.” 45 
Allerdings joll für die Perfönlichkeit der Gegenjat gegen die Außenwelt nicht durchaus nötig 
fein, fondern fie foll zu ftande kommen auf dem Grunde eines unmittelbaren Selbſt— 
gefühls, eines unmittelbaren Fürfichjeing. Übrigens foll das Weſen Gottes gewiſſer— 
maßen überperfönlich fein, fih nicht in der empirischen Perfönlichkeit vollkommen dar: 
jtelen — womit freilid die Perfönlichkeit jelbit verloren geben fann. Mit Gott, der so 
unfer Weſen bedingt, find wir nach Lotze vereinigt, indem wir ung durdy das religiöfe 
Gefühl als göttliches Weſen erfaffen. — Hiermit näbert fih Lotze, feinen Theismus be: 
deutend abſchwächend, dem fpinoziftiichen Pantheismus, dem er auch fonft nicht fernitebt. 
Sind ibm doch alle Monaden Modifilationen des abjoluten Weltgrundes, iſt nach ihm 
body die zwifchen den Dingen bejtebende Wechfelwirkung nur dann möglich, wenn fie jämt- 55 
lich in einer fubjtanziellen Wejensgemeinichaft fteben. 

Mehr oder weniger von Lotze beeinflußt, find manche theiſtiſch denkende Philoſophen, 
die in die Gegentvart ſchon gehören. So G. Claß (Unterfuhungen zur Phänomenologie 
und Untologie des menſchlichen Geiftes, Erlangen 1896; Die Nealität der Gottesider, 
Münden 1904), der Gott ald perjönlichen und abjoluten Geift beitimmt; ferner Ludwig 6— 
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Bulle (Philoſophie und Erfenntnistbeorie, 1. T. Metaphyſik und Erfenntniskritif, 2. T. 
Begründung eines dogmatifchen Syſtems der Philoſophie, Leipzig 1894), nad dem die 
auseinander nicht ableitbaren „Konftituentien” der Wirflichfeit auf einem einheitlichen ab- 
joluten Grund beruben, auf Gott, welcher der jchöpferifche Grund aller Dinge, der Quell aller 

5 Wahrheiten, der Urfprung aller Werte und Perfönlichkeit if. Weiter gebören bierber: 
Günther Thiele (Die Philoſophie des Selbjtbewußtfeins und der Glaube an Gott, Frei— 
beit, Unſterblichkeit. Syſtematiſche Grundlegung der Religionsphilofophie, Berlin 1895), 
nad) dem fich der Gottesbegriff, der notwendig den Begriff des alltweifen und allmächtigen 
Schöpfers in ſich faßt, nur im abfoluten Ich abichließt; Guft. Glogau (Worlefungen über 

ı0 Religionsphilofophie, herausg. von H. Clafen, Kiel 1898), der das Dafein Gottes an der 
Spige der Philoſophie ftehen läßt und von Gott die Ideen des Wahren, Guten und 
Schönen ableitet, und dem in etwas myſtiſcher Weiſe das Fühlen und Erleben Gottes 
und ber Ideen im wirklichen Leben die Hauptfadhe ıft; endblih außer andern Herm. 
Siebed (Lehrbuch der Religionsphilofophie, Freiburg 1893). Nah ibm läßt fich Gott 

15 vom Metaphyſiker beiveifen, der religiöfe Menich erlebt ihn aber in ſich als lebendige 
Macht, womit fih eine Hinneigung zum Pantheismus zeigt. 

Von Theiften außerhalb Deutſchlands follen bier nur drei englifche erwähnt jein: 
Martineau, Upton und Gaird, von denen neben der Tranfcendenz; Gottes doch auch feine 
—— verlangt wird, alſo eine Form des Theismus die dem Pantheismus ſich 

20 nähert. 
Fragen wir nach diefem biftorifchen LÜberblid, bei dem es freilich infolge der Un— 

beftimmtheit des Begriffs Iheismus felbft zweifelhaft bleiben muß, melde Denter alle 
zu ihm gehören, nach der Berechtigung des Theismus, jo it zunächſt zu jagen, daß bie 
theiftiiche Anfchauung eine twifenkhaftliche Giltigkeit nicht in Anſpruch nehmen Tann. 

2 Wir fommen im twiljenichaftlihen Denken nicht zur ficheren Annahme eines perfönlichen 
Gottes, der mit etbijchen Präbdifaten ausgeitattet war. Mit Notwendigkeit müſſen wir 
ein allgemeines Sein, oder ein Umbedingtes jegen, ohne das es fein Bedingtes gäbe. 
Diefem höchſten Sein müſſen die allgemeinften metaphyſiſchen Beftimmungen zugefprochen 
werden: Allgegenmwart, da das Sein überall ift; Ewigkeit, da das Sein nicht angefangen 

3 haben kann, ſonſt müßte es von einem vorhergehenden Sein abhängig gemacht werben; 
Almadt, da alles vom Unbedingten, vom Sen im letten Grunde abbängt, es ift all: 
wirffam; Einheit, da außer dem einen Sein nicht noch ein anderes ſein kann, und 
es nicht zerteilt gedacht werden darf, denn die einzelnen Teile wären doch immer Setendes. 
Ob man dem Unbedingten Allwiſſenheit zufchreiben darf, muß ſehr zweifelhaft ericheinen, 

35 da mit dem Wiſſen zugleich Geiftiges verbunden jein muß, das nicht ohne eine ſchon an- 
genommene befondere Weltanihauung, die nicht allgemein giltig zu fein braucht, dem 
unbedingt Seienden zugefprodhen werden darf. Geht die Wiſſenſchaft nicht weiter, fo 
kann ſich freilich ein religiöfes Bewußtſein mit diefem bloßen falten Sein nicht zufrieden 
geben. Es verlangt etwas, wodurd nicht nur der Verſtand befriedigt wird, jondern auch 

40 die gemütlichen Bedürfnifje voll zu ibrem Rechte fommen. Haben doch bedeutende Denker, 
3. B. Loge, einen Frieden ftiften wollen zwiſchen den Anforderungen ftrenger menjchlicher 
Wiſſenſchaft und den Bedürfniffen des Gemüts. Wenn es dabei freilich darauf binaus- 
laufen follte, daß diefe Bedürfniſſe von der Wiſſenſchaft vollitändig befriedigt werben 
fönnten, oder daß die Wiflenfchaft gegen das, was dad Gemüt verlangt und erfüllt 

# haben will, feine Einſprache erheben dürfte, jo ift das zu viel verlangt. 
Meift will der Fromme religiöje Menſch vor allen Dingen einen lebendigen Gott, der nicht 

nur allwiiiend, jondern auch allweife it; einen Gott, der als Perſon der Perfon gegen: 
überftebt, der zugleich die Liebe oder Allgüte ift, vermöge deren er den Menjchen, deſſen 
Bedürfnifje er kennt, zufrieden und alüdlich machen will, freilich zugleich Gerechtigkeit 

ww übt, und jo, fei es in diefem oder in einem zukünftigen Yeben, einen —** zwiſchen 
Tugend und Glückſeligkeit eintreten laſſen wird. Es find dies Prädikate, die je nachdem 
der Menſch ſich Gott geftaltet, noch vermehrt werden können, und ethiſche genannt 
werden mögen. Sie rüden die Gottheit dem Menfchen nahe, indem fie ibm menfchliche 
Eigenjchaften, nur per eminentiam, zujchreiben, Eigenfchaften, wodurd die Gottheit in 

55 die Erjcheinung berabgezogen wird, und die ſich mit dem Weſen des Unendlichen, All: 
gemeinen nicht vertragen. Die Wiſſenſchaft könnte alfo, wenn fie fogar nicht Einſpruch 
erheben will gegen diefe Antbropomorphifierung des Höchften, doch nichts dazu thun, um 
jie zu fügen, und fo dem Theismus, wenn er diefe Eigenfchaften u. a. Gott beilegen will, 
nicht beiftimmen. So wird dem Glauben anheim fallen, was die Erkenntnis nidt leiten 
fan, dem Glauben, dem nad) Kant der Vorrang vor dem Wiſſen gebührt. Der fromme 
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Menſch, der mit ſeinem Gott in Verkehr ſtehen will, wird demnach auf Grund des 
Glaubens dem Theismus huldigen. M. Heinze. 

Thekla ſ. d. A. Apokryphen des NT Bob I ©. 665, 65. 

Themiſon ſ. d. A. Montanismus Bd XIII ©. 423, 10. 

Themiſtins und die Themiftianer f. d. A. Monophyſiten Bd XIII ©. 400, 2. 5 

Theodor J. Papſt, 642—649. — Quellen: Vita Theodori I, im liber ponti- 
ficalis, Ausgabe v. Mommien Bd I, ©. 178; Theophanis chronographia, Bonn 1839, Bd I 
©. 509; bie Briefe Theodors 1. finden ji bei Manſi, Bd X, E. 702 ff.; verzeichnet bei Jaffé 
» I, ©. 228 ff.; ; Baronius, Ann. ecel. ad ann. 642ff. — Litteratur: Bower, Unparth. 
Seid. der Töm. Päpſte, überſ. v. Rambach, Zeil 4, Magdeb. u. Leipz. 1857, ©. 73ff.; Chr. 10 
W. Fr. Wald, Entwurf einer vollit. Hift. der röm. Päpjte, Göttingen 1758, ©. 148 jr Bar: 
mann, Die Politik der Päpſte, Bd I, ©. 173 ff.; Langen, Seid. der röm. Kirche, ©. 520; 
Gregorovius, Geich. der Stadt Nom, 2. Bd, 3. Aujl., S. 133ff.; Hefele, Gonciliengeidhichte, 
3. Bd, 2. Aufl., Freib. i. Br. 1877, ©. 186 ff.: Jungmann, Dissertationes selectae in histor. 
eccles. Bd Il, Regensburg 1881, ©. 415ff.; M. Hartmann, Gefh. Italiens im MA, Bd II, 15 
Gotha 1903, ©. 219f.; val. aud die Eitteratur bei dem Art. Monotheleten Bd XII S. 401. 

Papſt Theodor I., der Sohn eines Biſchofs, aus Jeruſalem gebürtig, wurde als 
Nachfolger Johanns IV. mwahrjheinlid am 24. November 642 lkonſekriert. Wie fein 
Vorgänger war auch Theodor I. ein Gegner der Monotheleten (f. d. A. Bd XIII 
©. 406,38). Als ihm der Patriarch Baulas II. von Konftantinoyel, der nad) dem 20 
Sturze des monotheletiih gefinnten » rrhus auf den Stuhl von Konftantinopel erhoben 
worden war, feine Wahl in einem Schreiben anzeigte, welches die monotheletiſchen An- 
fichten hinter ortbodoren Phraſen verbarg, forderte er, daß Paulus feinen Vorgänger auf 
einer Synode abjeße, und daß die kaiferliche Efthefis befeitigt werde (Faffe 2049 — 2052). 
Der aus Konftantinopel geflüchtete Pyrrhus war nad Nordafrifa gegangen; dort ließ er 2 
fih in einer im Jahre 645 mit dem Abte Marimus dem Belenner (f. d. Art. Bd XII 
©. 457), dem eifrigiten Bekämpfer des Monotheletismus, abgebaltenen Disputation_ für 
den Dvotheletismus gewinnen, ging darauf nach Rom, bekannte fih bier zur Auffafjung 
des mit Marimus und der nordafrifanifchen Kirche in der Lehre von den zwei Willen 
Chriſti übereinftimmenden Papftes und wurde von diefem nunmehr feierlih als recht: 80 
mäßiger Patriarch von Konjtantinopel anerkannt. Daß aber feine Losfagung von der monothe- 
letiichen Formel nur dem Wunſche entfprungen war, mit Hilfe des Papites wiederum in 
den Befis des konſtantinopolitaniſchen Bistums zu gelangen, bewies Pyrrhus dadurch, 
daß er jih in Ravenna nad Verhandlungen mit dem kaiſerlichen Erarchen von neuem 
u ber eben von ibm abgeſchworenen Lehre von dem „Einen Willen“ in Chrifto befannte. 35 
un verfammelte Theodor I. in Rom eine Synode, auf der er in einer feltfam feier: 

lichen Weiſe — indem er die Feder in Tinte tauchte, die aus dem geweihten Kelche mit 
einem Tropfen Abendmahlsweins verfegt war — die Erfommunifation des Pyrrhus unter: 
ichrieb (646 oder 647). Aber auch Paulus war Monothelet; vergeblich forderte ihn Theodor 
— orthodoxen Bekenntnis auf, ſo daß er ſchließlich auch ihn des Bistums entſehie, ein 40 

rteil, das natürlich ohne thatſächliche Wirkung blieb. Doch kam Paulus dem Papſte 
einen balben Schritt entgegen, voraußgejegt, daß die Annahme richtig ift, daß er den 
Kaifer Konſtans zum Erlaß des „Typus“ bewog (648), jenes Ediktes, welches Still: 
ſchweigen in Betreff der im monotbeletiichen Streite ventilierten ragen auferlegte, aber 
zugleich die Geltung der Ektheſis bejeitigte. Theodor ftarb kurz vor Mitte Mai 649; er 46 
wurde am 14. in der Peterslirche beftattet. Böpffel T (Hand). 

Theodor II., Bapit 897. — Quellen: Auxilii tractatus, bei Mabillon Analecta 
vetera, ed. II, Paris 1723, p. 43; Auxilii libellus in defensionem Racrae ordinationis papae 
Formosi, bei Dümmler, Aurilius nnd rn Ft 1866, S. 72; Jaffé ©. 441. — 
Litteratur: Siehe beim Wrt. Formojus Bd \ 127. 50 

Theodor II. bat nur 20 Tage lang J dapflüche Amt verwaltet während der 
Monate November und Dezember 897. Er war bemüht der Kirche den durch das Toten: 
gericht über den Papit Formofius (f. den A. Bd VI ©. 129, 11[.) verlorenen Frieden 
wiederzugeben, indem er den Leichnam jenes Papftes von neuem feierlich beftatten ließ 
und die von ihm vollgogenen Weiben auf einer römifchen Synode als kanoniſche aner= 55 
fannte. (Zöpffel +) Haud. 

38” 
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Theodor von Audida ſ. d. A. Myftagog. Theologie Bo XIII ©. 618, 11. 

Theodorns Askidas, ein der origeniftifhen Richtung angeböriger Abt, den Kaifer 
Nahe um 537 zum Biſchof von Gäfarea in Kappadocien erhob. ©. die Artikel: 

reifapitelftreit, Bd V ©. 22,9f. und Drigeniftiiche Streitigkeiten, Bd XIV ©. 492,2. 

6 Theodor von Canterbury ſ. d. U. Bußbücher Bd III ©. 582, a2. 

Theodor und Theophanes, die Graptoi, geft. 840? und 845. — Litteratur: 
Quellen: A. Ein Brief der Brüder über ihre Leiden an B. Johannes von Kyzikos, auf: 
genommen in die Vita C 23—31, MSG 116, 672—80; B. Die vormetaphraftifhe Form der 
Vita, noch unbefannt; C. Die metaphraftijche Vita, lat. bei Lipomani und Surius 3. 26. Sept., 

ı0 griech. bei Combefis, Originum rerumque CPolitanarum manipulus 1664, 191—213, MSG 
116, 653—684; D. Bearbeitung von Theodora Ravulaina Kantatuzena Balaioloaina (geit. 1301) 
bei Bapadopoulos-fterameus, Analecta IV 1897, 185—223, dazu V 397—9; E. Auszüge aus 
der Vita des Michael Syntellos (aus cod. Athous Pantokr. 13) bei Gedeon, Fi. gılol. 
avikoyos 1896, 23—36 mit gutem Detail, aber aud) jtarten Anachronismen; diejelbe in cod. 

15 Genuens. 33; eine Vita Michael® von Nitephoros Gregoras in Monac, 10 und Vatie. 1085 
noch unediert. F. Synaxarium CPolitanum ed. Delehaye p. 65 (Sept. 21°), 130 (Ct. 119), 
24 (Dez. 18°), 352 (Dez. 28°); Martyrol. Rom. Dez. 27; G. Die Chroniſten Theophanes 

cont. III 14, IV 11 (p. 104, 160); Stedrenos II 114, 149; Glytas 537, 539; Zonaras III 
365, 375; Konſtantinos Manafjes 4779, 4888, 4911, 4999: Geneſios p. 74; H. [Symeon mag.) 

20 22 p. 641, Georg. mon. cont. 25 p. 806; Leo gramm. p. 226; Theodojios p. 136 ed. Tajel. 
Außerdem Suidas s. v. dyovoia, Acta ss, Davidis, Symeonis et Georgi ed. Delehaye, Anal. 
Boll. XVIII 239; ®. Regel, Analecta byz.-russica 1891, 8. 32; von Dobſchütz, Chrijtus: 
bilder 256**; Theod. Stud. ep. II 213, MSG 99, 1640. 

Ausgaben: Schriften Midhaeld MSG 4, 617—68; 97, 1604—21; die meiit unter 
25 Georgios Lelapenos Namen gedrudte Grammatit ſoll in den Grammatici graeci VIII von 

Bölte herausgegeben werden. Dichtungen des Theophanes in den Menäen, j. das Verzeichnis 
* Chriſt und Paranikas Anthologia 264; Proben bei Chriſt 121ff., 236ff.; Pitra Analecta 

08. 
Litteratur: Aeltere bei Oudin II 43—46; Fabricius VI 688; X 220 (Harles XI 

so 186 F.); Ehrhard bei Krumbacher, Byz. LG? 73, 166; Krumbacher 586, 677,707; ©. Bailbe, 
Saint Michel le Syncelle et les deux freres Grapti, S. Thöodore et 8. Theophane, Rev. 
de l’Orient chretien VI 1901, 313—32, 610—42. 

Diefe Brüder gehören zu den gefeiertften Märtyrern des Bilderftreits. Geboren zu 
Jeruſalem kamen fie mit ihrem Vater Jonas in das Sabasklofter und traten dort wohl 

3 im Jahre 800, 25 bezw. 22 Jahre alt, in die geiftliche Familie des Einfiedlers Michael, 
der ca. 761 geboren, feit 14 Jahren dem Sabasflofter angehörte. Mit ihm fiedelten fie, 
als er vom Patriarchen Thomas zum Syntellos erwählt wurde, 811 nad Jerufalem in 
das Spoudatön-Klofter über; mit ihm und dem Mönd Job follen fie in Saden des 
Symbolſtreites der lateinischen Mönche vom Olberg nad Rom gejandt worden fein. 812 

40 wurden viele Mönche durch einen Arabereinfall aus dem bl. Lande vertrieben; fie flüch- 
teten nad) Cypern, dann nach Konftantinopel, wo fie im Chorallofter unterfamen. Es 
jcheint, daß jene vier Gejandten des Patriarchen deshalb über Konftantinopel gingen und 
bier irgendwie feitgehalten wurden, ohne daß die Nomreife zu ftande fam. Der trabitio: 
nellen Angabe, ſie feien erjt nad Ausbruch des Bilderftreites unter Yeo dem Armenier 

45 eigens zur Verteidigung der Bilder nach Konftantinopel gekommen, mwiderfpridht der Brief 
an Johannes von Kyzikos ausdrüdlid. Statt in die Heimat zurüdzufehren, werden fie 
nun in Ronftantinopel eifrige Verfechter des Bilderfults. Ein Disput mit dem Kaifer 
bringt fie ins Phialagefängnis, wo Michael bleibt, während die Brüder nah dem Pontos 
verbannt erben bis zu Leos Ermordung (25. Dez. 820). Die Amneitie unter Michael 

so dem Stammler wies ihnen beftimmte Klöfter ald Aufenthaltsort an, Michael das Plou— 
ſiados-Kloſter am Olymp, den Brüdern das Softbenes-Klofter am Bosporos; den fpäteren 
Biograpben erjcheint das als Exil. Unter Theophilos begann 834 die Verfolgung aufs 
neue: nad der Hauptitadt gebracht famen Michael und Job ins Prätoriumgefängnis, die 
Brüder mit vielen andern ins Exil auf die Inſel Aphuſia; 2 Jahre darauf wurden fie, 

55 vermutlich weil fie zwei hohe Beamte für den Bilderkult gewonnen hatten, plöglid vor 
den Kaiſer geichleppt, der fie nach mebrtägigem Verhör und Geißelung mit 12 von einem 
gewiſſen Chriftodoulos verfaßten Jamben brandmarken ließ; daher ihr Beiname Graptoi, 
Aufs neue verbannt famen fie nach Kartalimen bei Chalkedon (andere Quellen nennen 
Apamea) — hierher gehört die jambifche Korrefpondenz; mit Methodius. Theodor ftarb 

6» im Gefängnis am 27. Dezember (8402), Michael und Theophanes erlebten die Reſti— 
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tution; jener wurde Synkellos des Patriarchen Methodius (falls hier nicht Verwechslung 
mit dem Michael von Yesbos, Davids Bruder, vorliegt), und Abt von Chora, wo er am 
4. Januar 846, 85 Jahre alt, ſtarb. Theophanes wurde Metropolit von Nikaia und foll 
nod bei dem Feſtmahl zu Ehren der mwiederhergejtellten Orthodorie durch feinen unver: 
ſöhnlichen Trog die Kaiſerin ſchwer gekränkt haben, wie denn diefe Konfefjoren durchaus 5 
nicht zu den liebenswürdigen Geftalten gehören. Er ſtarb 11. Dftober 845 und wurde 
im Choraflojter beigeſetzt, während feines Bruders Leichnam im Klofter Michaeligi bei 
Chalkedon rubte. 

Von Michael giebt es außer einem grammatiſchen Traftat allerlei dogmatifche und 
panegyriſche Stüde, die noch nirgends gefammelt, meift noch ungebrudt find (aufgezählt 
bei Vailheẽ 638 f, dazu BZ XV, 259). Theodors Adyoı über den Bilderkult, die von 
den Biograpben unter dem Titel xuwöluxes erwähnt werden, find bisher nicht auf: 
gefunden ; fälfchlih find ihm mehrere Schriften des Nikephoros und eine Biographie 
diefes Patriarchen beigelegt. (Vgl. u. a. MSG 152, 357d, 416b; 160, 649—664). 
Theophanes ift einer der fruchtbarften und berühmtejten geiftlichen Dichter feiner Kirche: ı5 
Chrift zählt allein in den gedrudten Menäen 151 Kanones von ihm, darunter einen 
auf feinen Bruder Theodor. Die Zugehörigkeit der meiften bedarf noch Fritifcher Unter: 
ſuchung. v. Dobſchütz. 

Theodorus Lektor, griech. Kirchenhiſtoriker des 6. Jahrh. — Die ältere Litte— 
ratur verzeichnet U. Chevalier, Répertoire des sources histor. du moyen-äge, I, 2171. Ueber 20 
die Hi. j. de Boor, ZRG VI (1883/4), 489 ff. 573f.; ©. Dangers, de fontibus, indole et 
dignitate libror., quos de hist, ecel. sceripserunt Theodorus Lector et Evagrius (Dijj.) 
Gottingae 1841: Nolte, Zu Theodorus L., THOS 43 (1861), 569; 3.8. Sarrazin, de Theo- 
doro Lectore Theophanis fonte praecipuo in Comment. philol. Jenens. I, 163sqq. — Aus 
der älteren Litteratur ijt zu vgl. Allatius, de Theodoris, abgedrudt bei MG 86, 1, 1578q. 25 
Fabricius-Harles, Bibl. graeca VII, 43559q. Stods im DehrB IV, 954; Bardenhewer, 
Patrologie? ©. 486f. Die Reſte der AG jind von Balefius gejammelt (hinter der Ausgabe 
a a abgedrudt bei MG 86, 1, 16ösgqq. Die historta tripertita iſt noch un: 
gebrudt. = 

Bon der Perſon Theodors wiſſen wir nur, daß er Lektor (Anagnoft) an der Sophien- 30 
firhe in Konftantinopel geweſen ift. Seine Lebenszeit läßt ſich nur annähernd bejtimmen. 
Daß er im 6. Jahrhundert gelebt habe, ergiebt fi aus dem Endpunkt, bi zu dem er 
feine Kirchengeichichte geführt hat (527). Nolte (ThOS 1861, ©. 572) fließt aus der 
bon Theodoret gebrauchten Bezeichnung 70» zjs Öolas urjuns daß die historia tri- 
pertita vor dem 5. allgemeinen Konzil (553) abgefaßt fein müſſe. Bon feiner Schrift: 35 
jtelleret wiffen mir nur, daß er einen Auszug aus den Kirchengeichichten des Sozomenus 
(di. I-IV), Sofrates und Theodoret in 4 Büchern, auf Veranlaffung eines Freundes in 
Gangra verfaßte (historia tripertita). Es war dies eine Zufammenitellung mortgetreuer 
Erzerpte aus den drei Kirchenbiftorifern, die fo angelegt war, daß Th. die von allen ge- 
meinſam überlieferten Geſchichten aus demjenigen Autor aushob, der fie nach jeiner 
Meinung am Harften und ſchönſten vorgetragen habe. Am Rande war jedesmal die Ueber: 
einftimmung mit den beiden andern hervorgehoben. Auch die jedem der drei eigentüms 
lihen Erzählungen waren benutzt und als foldhe befonders kenntlich gemacht (Nolte, TEAS 
1861, ©.570). Das 1. Bud reichte vom 20. Jahre Konftantins bis zur Synode von Tyrus, 
das 2. bis zum Tode des Konftantius, des Sohnes Konftantins d. Gr., das 3. bis zum Untergang 45 
des Walens, das 4. bis zum Schluß des Sokrates (de Boor, ZKG VI, 488). Ein Auszug 
aus der historia tripertita ijt von fpäteren Chronograpben vielfach benußt worden (f. die 
Nachweiſe bei Krumbacher, Geſch. der byzant. Literatur‘, Index s. v. Theodoros Ana- 
gnostes). Die historia tripertita, die teilmweife im Cod. Venet. Mare. 344 erhalten iſt 
(Morelli, Biblioth. manuser. V, 233; de Boor, Z366G VI, 487) ift noch ungedrudt. d 
Valeftus bat fie bei der Tertkonftitution der drei erzerpierten Autoren vertvertet und in 
den Noten eine Anzahl von Varianten mitgeteilt. Welchen Wert fie für die Tertkritif 
bat, läßt fih daraus nicht genügend erkennen. Eine Art Fortſetzung lieferte Th. in einer 
eigenen Kirchengefchichte, die mit dem Tode Theodofius II. begann. Dies Werk ift als 
Ganzes verloren; mir befigen nur noch eine Anzahl von Erzerpten, die teild jelbftftändig 55 
erhalten find (3.8. im Baroce. 142; die Beifchrift And gwviis Nienpöoov Kaikiorov 
ift eine Fälſchung; ſ. de Boor, ZKG VI, 480), teils fich bei IHäteren Schriftftellern und 
in den Alten des 7. allgemeinen Konzils finden. Soweit diefe Fragmente einen Rückſchluß 
auf die Eigenart des Werlkes geftatten, ift in ihm dem wunderhaften Element ein breiter 
Raum verftattet geivefen. Th. mag bierin dem Zeitgefhmad in befonders ausgedehnten 0 
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Maße Rechnung getragen haben. Dennoch ift der Verluft des Werkes zu bedauern, ba 
Th. in KRonftantinopel wohl von manden Ereigniffen und kirchenpolitiſchen Vorgängen 
Kenntnis hatte, die Fernerftehenden unbelannt blieben. Die fleigige Benugung durch 
fpätere Autoren ift für diefen Verluft nur ein mangelhafter Erfag. Erwin Preuſchen. 

3 Theodor von Mopfueftia, geit. 428. — Leo Allatius, Diatriba de Theodoris, Nr. 65 
(nadı Mai, Bibliotheca nova patrum VI, 116sqq., MSG 66, 77—104); Tillemont, M&moires 
XI u. XII (Benedig 1732), 433—453 u. 673 8q.; Fabricius-Harles, Bibliotheca X, 
Hamburg 1807, p. 346—362; A. Mai, Seriptorum veterum nova collectio I, Rom 1825, praef. 

. XVIII-—X und ibid. VI, 1832 praef. p. V-XXII (= MSG 66, 105—119); R. €. 
ı0 Klener, Symbolae litterarine ad Theodorum Antiochenum, Mopsuestine episcopum, perti- 

nentes. iss. theol. Göttingen 1836; O. %. Fripfhe, De Theodori Mopsuesteni vita et 
scriptis commentatio Halle 1836 (= MSG 66, 9—78; im Folgenden Fritzſche I); W.C. 
H. toe Water, Specimen observationum de Theodoro Antiocheno, Mopsuestiae episcopo, 
XII prophetarum minorum interprete. Diss. theol. Amjterdam 1837; A. Mai, Bibliotheca 

15 nova patrum VII, Rom 1854, praef. p. V—-VII (= MSG 66, 120-123); F. 4. Spedt, 
Der eregetiihe Standpunkt des Theodor von Mopfueftia und Theodoret von Ayros in der 
Auslegung Meſſianiſcher Weisjfagungen aus ihren Kommentaren zu den Heinen Bropbeten. 
Diss. theol. Münden 1871; H. Kihn, Theodor von Mopjueitia und Junilius Wfrifanus als 
Eregeten, Freiburg i. B. 1880; H.B.Swete, Theodorus of Mopsuestia (DehrB IV, 1887, 

20 ©. 934-948), ein vortrefflider, erjchöpfender Artitel, den der hier folgende zwar durch Hinweiſe 
auf neuere Entdedungen ergänzen, aber nicht antiquieren fann; 9. Feßler, Institutiones patro- 
logiae, denuo ed. B. Jungmann II, 2, Innsbrud 1896 (allzu fnapp); ©. Rauſchen, Jahr: 
bücher der chriſtlichen Kirche unter dem Kaiſer Theodoſius dem rohen, freiburg i. B. 1807; 
D. Bardenhewer, Patrologie, 2. Aufl., Freiburg i. B. 1901. — Ueber die Lehre Eheodors vgl. 

25 die Bd IV, 16 und 252 genannte Litteratur und H.B. Swete in der Vorrede zu feiner 
unten (Zeile 43) genannten Ausgabe. 

Die vollitändigfte Sammlung der zumeift nur fragmentarifch erhaltenen Werte Theodors 
findet ſich MSG 6 (1859), p. 1—1020. Borbereitet und ergänzt ift diefe Sammlung vor: 
nehmlich durd folgende Publikationen: Fragmenta patrum graccorum ed. F. Miünter I, 

0 Kopenhagen 1788; — veterum nova collectio ed. Angelo Mai I. VI u. VII, Rom 
1825, 1832 u. 1835; Theodori Antiocheni, Mopsuesteni ep., quae supersunt omnia ed. 
N. F. V. von Wegnern I (und einziger) Bd, Berlin 1834 (nur den Kommentar zu den Heinen 
Propheten bietend); Spicilegium Romanum IV, Rom 1840; Theodori, ep. Mops., in Novum 
Testamentum commentariorum quae reperiri potuerunt ed. D. F. Fritzſche, Zürich 1847 (im 

35 Folgenden: Fritzſche II); Theodori Mopsuesteni de incarnatione filii dei librorum XV 
ragmenta ed. D. F. Fritzſche, Index scholarum, Zürid, Winter 1847/48 (im Folgenden 
Fritzſche IIT); Spicilegium Solesmense ed. J. B. Pitra I, Paris 1852 (vgl. 3. L. Jacobi in 
der deutichen Seifarit für chriſtl. Wiſſenſchaft 1854, ©. 246-253); Nova patrum biblio- 
theca [ed. A. Mai] VII, Rom 1854; Theodori ... commentarii nuper detecti (Rbilipper: u. 

40 Kolofjerbrief) ed. 3. 2. Jacobi, drei Univerfitätsichriiten Halle 1855, 1856, 1858; Analecta 
syriaca ed. ®. de Lagarde, Leipzig und London 1858; Theodori Mopsuesteni enta 
syriaca e codieibus Musei Brit. Nitriacis edidit atque in latinum sermonem vertit E. Sachau, 
Leipzig 1869; Theodori ep. Mops., in epistolas b. Pauli commentarii ed. H. B, Swete, 
2 vols, Cambridge 1880-1882; 7. Baetbgen, Der Rialmentommentar des Theodor von 

4 Mopfueitia in fyrifher Bearbeitung (Zat® 1885, ©.53—101); F. Baethgen, Siebenzehn 
maltabäifhe Pialmen nad) Theodor von Mopfueitia (ZatW 1896 S. 261—288 und 1887 
&. 1—60); Commentarius Theodori Mopsuesteni in evangelium d. Johannis etc. ed. J. B. 
Chabot, tom. I, textus syriacus, Paris 1597; 3. Liegmann, Der Bialmentommentar Theodors 
von Mopjueitia (SBA 1902, ©. 334— 344). — Die Hauptfunditellen für die Fragmente 

50 Theodors find a) Katenen (vgl. Bd III 1897 ©. 754— 767 und ©. Karo und I. Liegmann, 
Catenarum graecarum catalogus in den „Nadrichten der K. Gefellichaft der Wiſſeuſchaften zu 
Göttingen“, philol.hijt. Kl. 1902, Heft 1. 3. 5), b) Marius Mercator (ed. Baluze, Paris 
1684; val. Bd XIT, 342—344), c) Yeuntius v. Byzanz (vgl. Bd XI, 394—398), vornehmlich 
in adv. Nestorianos et Eutychianos III (MSG 56, 1384 ff.; d) verfdiedene Erlaſſe Juſti— 

55 niand aus der Zeit des Dreitapitelitreit3 (MSG 86, 994— 1095), e) Facundus (vgl. Bd V, 
732.) pro defensione trium capitulorum (MSL 67, 527—852), f) die Alten des fünften 
öfumenijhen Konzil® (Mansi IX, 173ff.), g) Die bibliotheca des Photius (MSG 103; vgl. 
Bd XV, 385, 30ff.). 

Theodorus, der größte Ereget der antiochenifchen Schule (Bd I, 592—595; doch 
so dgl. Loofs, Dogmengeihichte, 4. Aufl. S. 277f.), ein Antiochener (Ayrwoyers oft in den 

HN. und Katenen, vgl. Karo und Lietzmann und Photius, cod. 1.38. 177, MSG 
103, 52. 69. 513) aus vornehmer und reicher Familie (Chrysost. ad Theod. lapsum 
II, 1 MSG 47, 310), Bruder des Biſchofs Polvchronius von Apamea (Theodoret, 
h. e. 5,40, 2; vgl. Bd XV, 528), ftarb, nachdem er 45 bis 50 Jahre im Firdhlicher 
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Lehrthätigkeit geftanden hatte (Joann. Antioch. bei Facundus 2,2 MSL 67, 562: 45; 
ib. p. 563: faſt 50) und 36 Jahre lang Biſchof von Mopfueftia in Clilicien gewejen war 
(Theodoret, h. e. 5, 40, 2), bochbetagt (Hesychius Hieros. bei Mansi IX, 249 A: 
seneetute jam cana debilitatus), in dem Jahre, mit dem Theodoret feine Kirchenge- 
fchichte befchließt, d. i. 428 (Theodoret, h.e. 5, 40,2. 3; vgl. Frigihe I ©. 27). Sonft 5 
weiß man über fein Leben fehr wenig Sicheres. Die ältefte, zuverläffige Nachricht geben 
zwei Schreiben ad Theodorum lapsum (MSG 47, 277—308 u. 309—316), die troß 
der Zweifel des Balefius gegenüber dem eriten (zu Sozomenos 8, 2, 10) ficher aus der 
Feder des Chryſoſtomus ftammen, der noch ein Menfchenalter fpäter, im Jahre 404, aus 
dem Eril dem Theodor von Mopfueftia für feine alte und treue Freundſchaft dankt 
(ep. 112, MSG 52, 669: rjs dyanıns ts yroolas ... rs te Ävadev al EE doyüs). 
Das zweite diefer Schreiben ad Theodorum lapsum, deſſen oft mit feinem Namen an: 
geredeter Adrefjat zweifellos unſer Theodor iſt (Sozom. 8, 2, 10), beklagt, daß Theodor, 
der damals das zwanzigfte Jahr noch nicht erreicht hatte, dem eben erjt mit größtem 
Eifer von ihm aufgenommenen asfetifhen Leben den Rüden gelehrt hat, für fein väter- 
liches Hauswefen jorgt und fich mit Heiratsplänen trägt (ec. 4 u. 5 p. 313f.). Sein offen- 
bar älterer Freund Chrofoftomus bittet ihn, zurüdzufehren in die [möndifche] Gemein: 
ſchaft, in der außer ihm jelbjt ein gewiſſer Valerius und fein gleihfalld unbefannter 
Bruder Florentius, ein gewiſſer Porphyrius „und viele andre” zu der Schar der Brüder 
(xarakoyos row Addeipi@v) gehörten (vgl. e.4 u. 1 p.313 u. 309). Den erjten jog. 20 
Brief — es iſt in Wahrheit ein langatmiger Traftat —, der den in eine gewiſſe Hermione 
(14 p. 297) verliebten, nie mit Namen angeredeten Adrefjaten (vgl. ce. 5 p. 282: & oope 
zai uaxdoıs, 13, p.295: & gilog) in den Schmuß der Sinnlichkeit und zugleich 
— was freilich ſchwer denkbar ift — in die tiefften Abgründe der Verzweiflung verſunken 
erfcheinen läßt, glaubte Tillemont (XI, 556f.) nicht an unfern Theodor gerichtet denken 2 
zu fönnen, und noch Neander (der bl. Chryſoſtomus I’ ©. 38f.) zeigte fih durch die 
teilweife allerdings nicht triftigen Gegengründe Montfaucons (MSG 47, 271—276) von 
der Irrigkeit diefer Tillemontjchen Theſe nicht überzeugt. Man wird trogdem an ber 
Identität der Adrefjaten beider Briefe feithalten müflen. Der zweite, der den eriten gar 
nicht erwähnt, ift gleichfam eine verbeflerte, auf genauerer Sachkenntnis rubende Auflage 30 
des eriten: er erhebt den im erjten Brief den Ton der Mahnungen bejtimmenden Vor: 
mwurf der „Hurevei“ nur, indem er ihn zugleich ausdrücklich damıt rechtfertigt, daß die 
an ſich durchaus tabellofe Ehe für den „dem himmliſchen Bräutigam verbundenen“ Freund 
ein Ehebruch ſei, und mehrfach ehren auch ſonſt Gedanten des eriten Briefes in behut— 
jamerer Ausführung wieder. Iſt dem aber fo, jo find die Deflamationen des fog. eriten 35 
Briefes des Chryſoſtomus wenig mehr ala rhetorifche Tiraden einer überfpannten, durch 
frommen Schwulſt und fchnelles Richten abjtoßenden möndijchen Gefinnung, denen für 
den „Fall“ Theodors nicht viel zu entnehmen ift. Das aber ijt nach diefem erften Briefe 
m. €. zweifellos, daß die Mönchsgemeinſchaft, der Theodor fich entzogen hatte, in den 
Bergen dicht vor Antiochien zu fuchen ift (ec. 17 Anfang p. 303; vgl. gegen bie Ber: 40 
wertung des Schluffes durch Montfaucon das xaraßrjvaı eis nı)v dyopar p. 303 und 
die zadodos els rızv öl p. 304). Schon Tillemont hielt dies unter der Annahme, 
daß nicht der fpätere Mopfueitener der Adreſſat fei, für wahrſcheinlich, Raufchen (©. 566) 
auch unter der gegenteiligen Vorausſetzung. Die Nachricht des Sokrates (6, 3, 6) und 
auch (dies gegen Rauſchen ©. 566) des Sozomenos, daß Chrofoftomus und Theodor 4 
damals unter Diodor, dem fpäteren Bifchof von Tarfus, und einem fonft unbekannten 
Karterius ihr mönchiſches Yeben geführt bätten, ift freilich hiermit ſchwerlich zu vereinigen: 
Diodor fann fein doxnmjoro» nicht in den Bergen gehabt haben (vgl. Tillemont XI, 
556). Allein Sokrates und Sozomenos find felundäre Berichterftatter, deren Angaben 
nur ſoweit verivertet werden dürfen, als fie dem fich einfügen, was bejjere Quellen be: % 
zeugen (vgl. Bd XVIII, 486, uuff.) Es iſt auch anzunehmen, daß Chrofoftomus neben den 
oben (Zeile 18) erwähnten Unbefannten auch den Diodor genannt haben würde, wenn 
der damals fein und Theodors Meifter geweſen wäre. Noch weniger darf man eine 
andre Nachricht des Sokrates (6, 3, 3f.) und Sozjomenos (8, 2, 6Ff.) in Verbindung mit 
den chronologiſchen Angaben des Palladius (vita Chrysost. 5 MSG 47, 18) zu einem 55 
Argument gegen das geitalten, was die Briefe an den Theodor lehren. Theodor und 
Marimus, der ſpätere Biſchof von Seleucia, follen zugleih mit Chryſoſtomus den Yi- 
banıus gebört haben und von Chryſoſtomus beftimmt worden fein, mit ibm — Sozo— 
menos jagt dies noch deutlicher als Sokrates — dem weltlichen Yeben den Rüden zu 
fchren. Kombiniert man dies mit den dhronologischen Angaben des Palladius, jo ergicbt 0 
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fich freilich, daß der „Fall“ Theodors nicht erft in die Zeit gefeßt werben fann, da 
Chryſoſtomus in den Bergen ale Mönch lebte. Aber dies Ergebnis ruht auf morjchem 
Grunde Denn, was Palladius über den Bruch feines Helden mit der Welt (vgl. 
Tillemont XI, 554) ſowie über die einzelnen Stationen feines asfetifchen Yebens und ihre 
Dauer erzählt, ift m. €. fein brauchbares Fundament chronologifcher Konjtruftionen, und 
Sofrates und Sozomenos verfügen nicht über genaue Kunde. Daß aud Theodor den 
Libanius gehört bat, das ift, obwohl die rhetorifhe Schule bei ihm nicht jo abgefärbt 
hat wie bei Chryſoſtomus, dennoch, da er Antiochener war, mehr als wahrſcheinlich; daß 
er von Chrofoftomus für das mönchiſche Leben gewonnen wurde, iſt möglich, obwohl es 
in den Briefen ad Theodorum lapsum ſich nicht verrät. Aber daß Theodor gleich 
zeitig mit Chrofoftomus den Yıbanius gehört und gleichzeitig mit ihm der Melt entjagt 
habe, ift fehr unwahrſcheinlich; Chryſoſtomus erzählt beides nur von Bafılius (de sacerd. 
1, 1—6 MSG 48, 623ff.); gegen das erftere fpricht, wenn auch nicht entjcheidend, der 
Altersunterfchied zwifchen Theodor und Chryſoſtomus; und das zweite paßt zu der Art 

ı5 und dem Tone der Briefe ad Theodorum lapsum jehr wenig. Man wird daher m. E. 
in Abweichung von Tillemont, Montfaucon und der herrſchenden Anſchauung annehmen 
müfjen, daß Theodors Bruch mit der Welt und fein „Fall“ der Zeit angehören, da 
Chryioftomus in den Bergen vor Antiochien als Mönd lebte. Die chronologifche 
Fixierung dieſer Zeit bei den — — (ea. 374/5) halte ich für recht 

20 unficher. — Daß Theodor auf die Mahnungen des Chrofoftomus hin ſich zum mönchiſchen 
Leben zurüdwandte, ift alte Tradition (Sozom. 8,2, 11; vgl. Hesych., Mansi, IX. 
248 C). Und fie ift glaublid, obwohl die responsio Theodori lapsi (MSG 48, 
1063— 1066) trog Allatius (MSG 66, 95) und Kihn (AU: XI, 1516) zweifellos unecht 
ift (vgl. Montfaucon, MSG 48, 1063 ff). Doch ob Theodor in die Berge zurüd- 
gekehrt ift, beziv. auf wie lange: das kann niemand jagen. — Daß er Diodors Schüler 
eweſen ift, beweiſt feine Theologie und Eregefe; Sokrates und Sozomenos haben davon 

Kunde, und Theodoret (h. e. 5, 40, 1) wie Domnus von Antiodien (bei Facundus 
8, 5 p. 724 B) bezeugen es. Auch das wird man Theodoret glauben dürfen (vgl. auch 
Domnus a. a. D.), daß Chryſoſtomus — wenigſtens eine Zeit lang — zugleich mit 
Theodor den Unterricht Diodors genoß. Es muß dies geweſen fein, ehe Diodor 378 
Biſchof von Tarfus wurde; Näberbeftimmungen erjcheinen mir unſicher. Nachber bat 
Theodor wie Chryfoftomus, der auch bier fein eondiseipulus war, zu Biſchof Flavian 
von Antiochien (feit 381; vol. Bd VI, 93ff.) in einem Schüler: und Pietätsverbältnis 
gejtanden (Joann. Antioch. bei Facundus 2,2 p. 563). Flavian wird es getvefen 
jein, der ihn um 383 (vgl. oben ©. 598, sı) zum Presbyter weihte; denn in Antiochien 
hat Theodor als Presbyter gewirkt (Hesych. Mansi IX, 248; Gennadius, de viris 
ill. 12). Gegenüber der Nachricht des Hefuchius, daß Theodor fpäter von Antiochien 
nad Tarfus übergefiedelt fei (Mansi IX, 249 C), fehlt uns die Möglichkeit einer Prü— 
fung. Daß er 392 (vgl. oben ©. 599, 2) vermutlich auf Empfehlung Diodors Biſchof 

10 von Mopfueftia ward, würde auch ohne dies begreiflih fein. Seine Bifchofszeit ift für 
unfer Wiffen an Ereigniffen arm. Er bat 394 mit Flavian von Antiochien (vgl. Bd VI, 
93, 43) an einer Synode in Konftantinopel teilgenommen (Mansi III, 851) — bei dieſer 
Gelegenheit mag Theodofius durch eine Predigt Theodors entzücdt worden fein (Joann. 
Antioch. bei Facundus 2, 2 p. 563 B) —; er hat einft, wohl im legten Jahrzehnt 

45 feines Lebens, in Antiochien durd eine Predigt Anſtoß erregt, aber ſich nicht gar lange 
bernady jelbjt korrigiert (Joann. Antioch. ad Nest. bei Facundus 10, 2 p. 771 C; 
vgl. Cyrill Alex. ep. 69 MSG 77, 340 C und Leontius adv. Nest. et Eut. 3, 10 
MSG 86, 1364); er bat auch in diejer Zeit noch eine gewaltige Menge [eregetifcher 
und] polemifcher Werfe gefchrieben (Joann. Antioch. bei Facundus 2, 2 p. 562 D 

so decem milia polemifcher Werke), bat in die Diskuffion der Pelagianifhen Frage im 
Drient eingegriffen (vgl. Bd XV, 771,35) und um 420 Julian von Eclanum und feine 
socii bei fib aufgenommen (Bd XV, 771, 2—12; vgl. ©. 772, 55ff.). Sein Anfeben 
war, wie zahlreiche von —— geſammelte Zeugniſſe beweiſen, weit über die Grenzen 
ſeiner Diöceſe hinaus, ſehr groß. Daß er bei Lebzeiten niemals von orthodoxer Seite 

55 je verunglimpft worden ſei (Joann. Antioch. bei Facundus 2, 2 p. 562 C), ift freilich 
nicht ganz richtig (vgl. oben Zeile 45; auch das, was Heſychius bei Mansi IX, 
218 D über entrüftete Aufnahme jeines Jugendfommentars zu den Palmen erzählt, kann 
ein Körnlein Wahrheit enthalten); aber er jtarb im Frieden der Kirche. 

2. Bloß Trümmer der zablreihen Werfe Theodors (Facundus 10, 4 p.779A: 
so innumeri libri) find auf ung gelommen. Nur einige feiner Kommentare find mebr 
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oder weniger vollftändig erhalten; von den übrigen Kommentaren und von den fonftigen 
Merten Theodors befigen wir nur bürftige Fragmente (die nicht eregetiichen Fragmente 
finden ſich vollftändiger ald bei MSG 66, 966—1020 bei Swete II, 289—339). Eine 
Ucberficht des Erbaltenen und Verlorenen wird m. E. am zwedmäßigiten im Anſchluß 
an das Verzeichnis der Werke Theodors gegeben, dad Ebed Jeſu (geft. 1318; vgl. BoV, 5 
112, 4aff.) zufammengejtellt hat. ch citiere daher im Folgenden jtet3 zunächit den Tert 
des Ebed Jeſu (J. S. Assemani, Bibliotheca orientalis III, 1 p. 30—35): 1. com- 
mentarium in librum Geneseos tribus edidit tomis ad magnum Alphaeum, 
summa elaboratum methodo et speculatione: bei Photius (cod.38 MSG 103, 69.) 
founveia ts xtioews, Fragmente MSG 66, 633—646 und bei Sahau ©. 1—21. ı0 
2. Davidem quinque tomis exposuit ad Cerdonem fratremque ejus: Theodors 
älteſtes Werk, das er ſelbſt fpäter noch als in mancher Hinficht unreif anſah (de allegoria 
bei Facundus 3, 6 p. 602 C), doch gewiß geraume Zeit nad feinem „Fall“ gejchrieben, 
alfo nicht „da er nicht mehr als 18 Jahr alt war“ (Leontius, adv. Nest. et Eut. 
3, 8. MSG 86, 1364); Fragmente MSG 66, 647—696; neues ſyriſches Material ift ıs 
durch Baetbgen, lateinifches durch Ascoli und Mercati (vgl. Lietzmann SBA 1902, ©. 340), 
ſehr mertvolles griechifches durch Liegmann (SBA 1902, ©. 334—346) nachgewieſen 
worden. 3. Duodecim prophetas commentatus est duobus tomis ad Mar (i. e. 
dominum)Tyrium: der einzige in der Driginalipradhe vollftändig erhaltene Kommentar 
Theodors, nad 2 codd. Vatie. herausgegeben von A. Mai (unvollftändig Vet. script. 20 
nova coll. I, 2 p. 41—96; vollftändig ib. VI, 1-—248 und Nova bibliotheca VII, 
1—389) und von v. Wegnern (I, 1—716, d. i. finis), nad Dlai MSG 66, 105—632. 
4. Samuelem uno tomo commentatus est ad Mamarianum: einige ragmente 
find in Katenen erbalten (Mai, Script. vet. nova coll. I, p. XXT). 5. Jobum 
duobus tomis ad Cyrillum Alexandrinum: fünf [mit großer Wabrjcheinlichkeit aus 25 
diefem Kommentar berzuleitende] Fragmente MSG 66, 697f., zu denen nad DehrB 
IV, 939a Anm. noch einige wenige Notizen bei G. Hoffmann, Opuscula Nestoria- 
norum syriace, Kiel 1880, p. 118 hinzugelommen find. 6—10. Ecelesiasten uno 
libro exposuit deprecante Porphyrio, Isaiam quoque et Ezechielem et Jeremiam 
et Danielem singulos singulis tomis commentatus est et dilueidavit, quibus finem » 
imposuit labori suo in testamentum vetus: ein ungebrudtes Katenenfragment zu 
Jeſaias verzeichnen Karo und Liegmann (5.341). 11—13. Matthaeum uno tomo 
explicavit ad Julium, Lucam et Joannem duobus tomis ad Eusebium: Theodor 
ſelbſt erwähnt (ad. 1 Tim 3, 16, Swete II, 138, 1) feine evangeliorum interpretatio 
und jpeziell die Erklärung des Matthäus und Lukas (ad 1 Tim 1,5, Swete II, 74,6), 86 
ſowie die des Johannes (ad Kol 1, 17, Swete I, 273,6); Fragmente nach Fritzſche II, 
1—8 und 10—42 bei MSG 66, 703—713 und 715— 785; der Johannes:flommentar 
forifch bei Chabot. 14. Actus apostolorum ad Basilium uno commentatus est 
tomo: ein Fragment nach Fritzſche II, 43f. MSG 66, 7857. 15. Epistolam quoque 
ad Romanos ad Eusebium exposuit: zahlreiche Katenenfragmente bei Mai, Spicileg. 40 
Rom. IV, 1840, p. 499-573 und bei Cramer, Catena in S. Pauli ep. ad Rom. 
Orford 1844, danach bei Fritzſche II, 45—107 (— MSG 66, 787—876). 16. Binas ad 
Corinthios epistulas tomis duobus dilueidavit et illustravit rogatu Theodori: 
Fragmente nad Fritzſche II, 108—120 und Mai, Bibliotheca patrum VII, 407f. 
MSG 66, 877—8097. 17—20). Eustratius postulavit expositionem quatuor 4 
epistularum, quas sum commemoraturus, epistolae ad Galatas et ad Ephesios 
et ad Philippenses et ad Colossenses; binas autem ad Thessalonicenses Jacobo 
efflagitante exposuit; epistulam ad Timotheum utramque explicavit ad 
Petrum, Cyrino etiam depreeante exposuit epistulam ad Titum et ad Phile- 
monem: die Fragmentenſammlung bei Fritzſche II, 121—159 (= MSG 66, 897 — 950) 5 
ift antiquiert durch eine von J. L. Jacobi und Hort ergänzte Entdedung Pitras, näm— 
ih durch Auffindung einer alten lateinifchen Ülberfegung, die ſamt den griechiſchen 
Fragmenten berausgegeben ift von Swete. 21. Item episto)lam ad Hebraeos ad 
eundem Cyrinum dilucidavit ; quinque autem tomis (d. i. 17--21) finem imposuit 
suis commentariis in totum apostolum: Fragmente des Kommentars zum Shebräerbrief 65 
nach Fritzſche II, 160— 172 MSG 66, 951— 068. 22. Exstat etiam ejus liber de sa- 
eramentis: wohl identifch mit dem liber areanorum bei einem Zeitgenofien des Ebed 
Jeſu (Assemani III, I p. 563%) ſowie den sermones mystiei, die nach Heſychius 
(Mansi IX, 249 BC) der fpäteften Zeit Theodors angebören, und dem codex mysti- 
eus, aus deſſen 13. Buche Facundus ein Fragment erbalten bat (MSG 66, 1011; ww 
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Swete II, 332). 23. Et qui de fide inseribitur: wohl ibentifh mit dem cate- 
chismus, aus dem Marius Mercator Fragmente bringt, dem liber ad baptizandos, 
den das Konzil von 553 ercerpiert (Mansi IX, 217f.), und dem liber ad baptizatos, 
den Facundus citiert; Fragmente MSG 66, 1013—1016 und Swete II, 323—327. 

524. Ac tomus unus de sacerdotio: verloren. 25. Duo vero de spiritu sancto: 
verloren, aber auch von Leontius bezeugt (de sectis 4, 3 MSG 86, 1221 A: noös 
Maxedöviov). 26. Tomus unus de incarnatione: zeol rjs ravdownnıjoews 15BB 
adv. Apollinaristas et Anomoeos (Gennad. e. 12), das meiſt citierte dogmatifche 
Werk Theodors, noch in feiner Presbyterzeit gejchrieben (Gennadius a. a. D.), dreißig Jahr 

ı0 vor der Schrift De Apollinario (unten Wr. 35), wie Theodor jelbit jagt (Swete II, 
321, 20); zahlreiche Fragmente verfchiedenfter Herkunft bei Syrigfche III, MSG 66, 969— 994 
und Swete II, 290—312. 27. Duo adversus Eunomium (vgl. unten Nr. 34): 
ürto Baoılelov zara Ebrowiov 25 BB (Photius eod. 4 MSG 103, 52; cod. 177 
p- 517 D: 28388; Leontius, adv. Nest. et Eut. 3 MSG 86, 1384D); ein Fragment 

15 bietet Yacundus MSG 66, 1001 und Swete II, 322f. (das zweite fyragment MSG 66, 
1001 aus Mansi IX, 343C gehört zu de incarnatione, ift = MSG 66, 983 D). 
28. Ac duo alii adversus asserentem peccatum in natura insitum esse: noög tous 
A£yovras gplosı ob yroun zralsıv tous dvdoonovs (Photius eod. 177 MSG 103, 
513ff.; vgl. oben ©. 600, 51); Fragmente aus Marius Mercator und Photius bei 

» Swete II, 332—337 (die erjteren au MSG 66, 1005—1011). 29. Duo adversus 
magiam: neoi tjs &v Ileooidı uayızjs zal dis q tig eboeßelas Örapood (Photius 
eod. 81 MSG 103, 281); Photius jagt einiges über den Inhalt, erhalten find nicht 
einmal Fragmente. 30. Unus ad monachos: verloren. 31. Unus de obscura 
loeutione (seil. seripturae sacrae): verloren. 32. Et unus de perfectione operum 

35 (richtiger: de perfectione regiminis, Fritzſche I, 106): verloren. 33. Quinque praeterea 
tomos composuit adversus Allegorieos: wahrſcheinlich identiſch mit dem dem Gerdo 
(vgl. oben Nr. 2) gewidmeten liber de allegoria et historia contra Origenem, aus 
dem (bezw. aus deffen Widmungsepiftel) Facundus (3, 6 p. 602 BC) einen [MSG 66 
und Swete II unter ben Fragmenten fehlenden] Abſatz citiert. 34. Et unum pro 

so Basilio: vgl. oben Nr. 27; die ſyriſche Überfegung fcheint das umfangreiche Werk in 
zwei zerlegt zu haben (Fritzſche I, 96f.). 35. Unum etiam de assumente et assumpto: 
offenbar ein Buch über die Inkarnation, bezw. über die angebliche dvas via» der Anti: 
ochener, daher wohl identifh mit dem Buche De Apollinario et ejus haeresi, aus 
defjen mit dem Vorwurf der dvas viow ſich beichäftigendem Eingang Farundus ein 

35 größeres Fragment aufbewahrt hat (MSG 66, 1002f.; Swete II, 321f.). 36. Item 
librum margaritarum, in quo epistulae ejus colleetae sunt: von diefem Echage, 
der für die Gefchichte der Zeit von größter Bedeutung jein würde, baben wir nur zivei 
Fragmente, ein Citat aus einem Brief an den Presbyter Artemius und drei Gitate aus 
einem Briefe an Domnus (MSG 66, 1012f.; Swete II, 338f.), und letztere find ihrer 

40 Duelle wie ihres Inhalts wegen m. E. nicht einmal über den Verdacht der Unechtbeit 
erhaben (vgl. Loofs, Nestoriana ©. 162). 37. Demum sermonem de legislatione: 
daß dies verlorne Werk hermeneutischen Inhalts geweſen jet (DehrB IV, 941), glaube 
ich nicht; es in einer unechten Predigt des Chryſoſtomus wiederzufinden (Assemani III, ı 
p. 35 Note 3), ift auch unmöglih (vgl. Frisiche I, ©. 118). — Ebed Jefu meint ein 

45 volljtändiges Verzeichnis aller Werke Theodors gegeben zu baben: quo finem suis 
lucubrationibus imposuit, fügt er feiner legten Nummer (37) hinzu (vgl. auch Nr. 10 
und 21). Das ſonſt Erhaltene wird in der That, wenn echt, zumeift aus einer der fchon 
genannten Schriften ftammen. Es kommen bier zunäcjt ein Fragment in Exodum, 
vier Fragmente zum Cantieum und vier zum Markus in Betracht, die ſchon publiziert 

50 find (MSG 66, 647, 699 und 714f.), ſodann ungebrudte Katenenfragmente zu Leviti- 
cus, Numeri, Deuteronomium, Judices, Ruth und den Büchern der Könige 
ſowie gleichfall® ungedrudte Katenenfragmente zu den fatholifhen Briefen (Fritzſche I, 
©. 46f., Mai Seript vet. nova coll. I, p. XXI). Bei den noch ungedrudten Katenen: 
fragmenten ift ihre Herkunft von Theodor v. Mopfuefte noch Teinestvegs ficher, und was 

55 wirklich von ihm berrührt, braucht nicht einem Kommentar zu dem Buche entnommen 
zu jein, auf das die Hatene fich bezieht. So mögen einem Briefe die erhaltenen Frag: 
mente über das Hobelied entitammen (Frisiche I, S. 62). Denn echt find fie gewiß; aber 
daß fie einem Kommentar zum Hoheliede entnommen find, iſt unwahrſcheinlich; denn 
Theodor bielt das Hobelied für ein profanes Liebeslied und ſchätzte es deshalb gering 

60 (Leontius, adv. Nest. et Eut 3, 16 MSG 86, 1365). Die fatbolifchen Briefe bat 
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Theodor ficher nicht Fommentiert (Leontius a. a. ©. 14 p. 1365; vgl. Tb. Zahn, NEZ 
1900, ©. 788—806 und J. Yeipoldt, Gefchichte des neuteftamentlichen Kanons I, 247); 
und daß er einen Kommentar zum Markus gejchrieben habe, ift nach Ebed Jeſu und 
nad Theodors eignen Verweifungen auf die nterpretation der drei andern Evangeliften 
nicht wahrjcheinlih. — Von fonftigen Fragmenten kommen vier einzelne und eine ganze 5 
Reihe von Gitaten ex libris contra Apollinarem (MSG 66, 993—1002; Swete II, 
312—321) in Frage. Die legtern fönnten ſehr wohl einem oben noch nicht genannten 
Werk gegen Apollinaris entjtammen; denn Theodor hat häufig (frequenter) gegen die 
Apollinariften gepredigt und geichrieben (Facundus 8, 4 MSL 67, 722D). Allein die 
Lifte des Ebed Jeſu bat Schon zwei Werke gegen Apollinaris (Nr. 26 u. 35); und ifts 
wahrſcheinlich, daß die Neftorianer fih ein umfangreiches anti:apollinariftiihes Werk 
Theodors bätten entgeben laſſen? Da nun keins unferer Fragmente aus de incar- 
natione |adv. Apollinaristas et Anomoeos] dem 3. und 4. der Bücher diefes Werkes 
entitammt, die Fragmente ex libris contra Apollinarem aber fämtlih dem 3. und 4. 
diefer Bücher entnommen find, fo ift die Hypotheſe von Fritzſche (I, ©. 91), daß die 
legteren den Büchern de incarnatione zuzuweiſen find, m. E. wahrjcheinlicher, als Swete 
(DehrB IV, 942a) jcheint gelten lafjen zu wollen. Das Fragment de interpretatione 
symboli 318 patrum (MSG 66, 1016; Swete II, 327) und das dogmengeſchichtlich 
ſehr wichtige Symbol Theodors (l. c. 1016-1020, bezw. 327—332) fann man mit 
Fritzſche und Swete unbebdenklih aus dem Wert de fide (oben Nr. 23) entnommen 20 
denken. Da nun das |MSG 66, 1004 zu dem Werk de assumente etc. (oben Nr. 35) 
gerechnete] Fragment dx Ts &oumvelas Tod n' wakuod aus dem Pjalmentommentar 
hergeleitet werben kann, fo bleiben unter den gebrudten Werten, bezw. Fragmenten, 
Theodors nur drei Stüde, die in der Lifte des Ebed Jeſu feinen Platz baben: der 
Hymnus bei Sahau (©. 58f.), die Liturgia Theodori (bei Renaudot, Liturg orient. 3 
eoll. II, 616—621) und ein Gitat dx z@» eis ta dauuara Aöyov P' (MSG 66, 
1004D; Swete II, 339). Aber der Hymnus rührt von Ephräm ber (Bidell, Con- 
speetus rei Syror. liter. p. 5: u. 94), und das Citat kann ungenau fein und iſt aud) 
inbaltlib m. €. nicht ganz unverbäctig (vgl. Frische I, S. 102 und das oben bei 
Nr. 36 zum Brief an Domnus Bemerkte). Sollte die Liturgie troß des Schweigens des 30 
Ebed Jeſu wirklich von Theodor berrübren? Swete (DehrB IV, 943) nimmt mit 
Neale es an, weil ſchon Zeontius (adv. Nest. et Eut. 3, 19 MSG 86, 1368C) die 
Überlieferung bezeugt und weil Gedanken und Sprache Theodors Eigenart zeigen follen. 
Aber ſchon ın Yeontius’ Zeit Tann die neftorianifche Liturgie irrig auf Theodor zurüd: 
geführt fein; die Sprache ift, zumal einer Überſetzung gegenüber, kein ſehr verläßliches 35 
Argument, und Theodors Gedanken haben Schule gemacht bei den Nejtorianern. Mir 
ſcheint Fritzſches Zweifel (I, S. 124f.) nody mehr Net zu haben, als Fritzſche felbit 
ibm einräumt. 

3. Die gefchichtlihe Bedeutung Theodors berubt darauf, daß er der Haffiiche 
Nepräfentant feiner Schule iſt. Für die Chriftologie braudt das bier im Detail nicht 40 
nachgetviefen zu erden; denn Nejtorius (vgl. Bd XIII, 740f) vertrat diefelben Ge- 
danken und, abgefehben von dem anfänglichen Widerfprud) gegen das Veoröxos (der frei- 
ih auch bei Theodor ſich einmal in anjtößiger Weife geäußert bat, vgl. oben ©. 600, #6), 
eher bebutfamer als Theodor (vgl. Bd XIII, 740, 40). Die eregetifche Methode der 
Antiochener aber ift allein bei Theodor genauer erfennbar. Denn von Diodor haben #5 
wir zu wenig Material zum Urteilen; Chryſoſtomus ift mehr Prediger als Ereget; von 
Neftorius würde dasjelbe gelten, auch wenn wir mebr ald eine ganze Predigt von ihm 
bätten; und aus Tbeodoret fann man ungebrodene antiochenifche Traditionen nicht 
mebr fennen lernen. Die bermeneutifch wichtigite Schrift Theodors (oben Nr. 33) it 
freilih verloren. Doch erweiſt nicht nur feine Eregeje die Charakteriftit als richtig, so 
die Photius gelegentlich des Geneſislommentars Theodors von ihm als Eregeten giebt: 
peiyoy rov Övvaröov ab roonov as Alinyoolas al zarda ijv loroolavr rıjv 
founreiav nomüueros (cod. 38, MSG 103, 72); wir haben aud noch beute von 
Theodor jelbft (ad Gal. 4, 24 ed. Swete I, 73ff.) theoretiſche Erörterungen, die 
dies beftätigen. Daß Paulus im AT dAinyooovueva Tennt, mußte Theodor ja zu: 56 
geben; aber unter fcharfer Polemik gegen die, welche, hanc vocem apostoli abutentes, 
die Schrift in Allegorien auflöfen, ftellt er feit, da der Apojtel die altteftamentliche Ge— 
ſchichte nicht beifeitfchiebe, fondern nur, ibre Abnlichkeit mit Neuteftamentlichem auftweifend, fie 
fruchtbar mache für die Gegentvart (historiam illorum, quae fuerunt facta, ad suum 
usus est intelleetum). So verfährt auch Theodor. Nur wenige direft meſſianiſche wo 

— 0 

— 5 
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Weisfagungen erfennt er an; er erflärt die Propheten und die Pfalmen zunächſt aus 
ihrer Zeit; aber, da er von der vorbereitenden Bedeutung der altteftamentlichen Ökonomie 
überzeugt iſt, jo fonftatiert er mehrfah, daß das im AT Berichtete (5. B. bei Palm 22) 
erft ın der neuteftamentlichen Gefchichte voll wahr geworden ſei. Im AT find oft vollere 

5 Worte gebraucht, ald dem zunächit Gemeinten entipricht: & modreoov ur Öneoßolras 
&i£yero, olx Eyovra Tod Aeyousvov tijy dkndeav dxoıfi, eboloxeru de olitws 
?yovra, Goneo olv elontaı, EZnl tod Ösonörov Xowrov (ad Zah. 9, 9 MSG 66, 
557B). Die Walmenüberfchriften baben Theodor bei dieſer biftorifchen Eregefe nicht ge: 
bindert; die Klage des Leontius (adv. Nest. et Eut. 3, 15 MSG 86, 1365 D), daß 

10 er fie gänzlich verworfen habe, übertreibt faum: oddauov yao Tais Zruypayais dov- 
Aebovres Epavnuev, Öeöduevor ÖE tavtas udvas Öcas eloouer dlmdeis, fagt er 
ſelbſt (zu 1 50, Liegmann, SBA 1902, 338). — Mit der Averfion Theodord gegen 
das Allegorijieren hängt feine Auffaffung des Hohenliedes ald eines weltlichen Liebesliedes 
zufammen (vgl. oben Bb VIII, 262, 7; Leontius, adv. Nest. et Eut.3,16 MSG 86, 

15 1365 D und Theodor felbit MSG 66, 699f.), mit feinem nüchternen Intereſſe für das 
Hiftorifche feine in lebhbaftem Tadel des Autors fich äußernde Unfähigkeit, die Poefte 
des Buches Hiob zu verftehen (vgl. Leontius 1. c. 13 p. 1365 BC und die Fragmente 
MSG 66, 697f.). Daß er beide Bücher vom altteftamentlihen Kanon ausgeſchieden 
babe (Leontius J. e.; oben Bd IX, 761, 20f.), braucht daraus nicht gefolgert zu werden ; 

ja es ift m. E. ſchon an ſich und meiter deshalb unwahrſcheinlich, weil er den Hiob 
fommentierte und Ebed Jeſu dieſen Kommentar unter Theodors altteftamentlichen 
Kommentaren nennt (vgl. oben ©. 601, 21). Ebenfowenig erjcheint mir (anders oben 
Bd IX, 761,21) die meitere Mitteilung des Leontius (l. ec. 17 p. 1368 A) glaublich, 
daß Theodor die Bücher der Chronik und den Esra (mit Nehbemia) aus dem AT „beraus- 

25 geworfen” habe. Seine Stellung zum Kanon ſchloß Wertunterfchiede unten ben fano- 
nifchen Büchern nicht aus (vgl. MSG 66, 697A und Kihn ©. 77). Wahrſcheinlicher, 
weil nicht ohne Analogien, ijt e8, daß Theodor das Buch Eftber und unfere Apofrupben 
nicht zum altteftamentlichen Kanon rechnete (vgl. Kibn 8 54 ©. 64f.). Ebenſo jceint 
Theodor noch den altſyriſchen nmeuteftamentlihen Kanon, der nur die Evangelien, 

so die AG und die Paulusbriefe umfaßte (vgl. Bo IX, 789), gebabt zu haben (vgl. oben 
©. 602, #0). 

4. Das hohe Anfehen, in dem Theodor troß vereinzelter Anfechtung (vgl. oben 
©. 600, 56) in der legten Zeit feines Lebens ftand, hat nach feinem Tode nicht lange 
ungejchmälert angebauert. Freilich behielt er begeifterte Anhänger, auch nach der Ver: 

35 urteilung des Nejtorius, überall da, wo antiocheniſche Traditionen in Geltung blieben, 
und als Greget bat er, wie Photius und die Katenen beweifen, feinen Ruf auch in der 
orthodoren Kirche der nächiten Jahrhunderte nicht ganz verloren. Doc ſchon bald nad 
dem Konzil von Ephefus, das ihn ungetadelt gelafjen hatte, obwohl «8 fein Belenntnis, 
ohne es auf ihn zurüdzuführen, verurteilt bat (Mansi IV, 1347ff.), ift er bon ben 

40 Gegnern des Nejtorius in deſſen Verurteilung bineingezogen worden. Cyrill von Alexan— 
drien, dem er feinen Hioblommentar gewidmet hatte, der auch ſelbſt ın feiner frübern 
Zeit ſich mehrfach günftig über Iheodors Schriftitellerei geäußert bat (Facundus 8, 6 
MSL 67, 729f.), N nicht der erfte geiwefen, von dem der Angriff ausging. Unabhängig 
voneinander haben zuerft Marius Mercator, den Theodors Verhalten im PBelagianifchen 

#5 Streit aufgebracht hatte (liber subnotationum ed. Baluze 1sqq., vol. Bd XII, 343,35; 
jpäter symbolum Theodori ibid. p. 40sqq. und fragmenta Theodoreti ete. 
ibid. 329. 339 sqq.), und Nabulas dv. Edeſſa, der Apoftat der Antiochener (vgl. Bd XVI, 
394; Ibas ad Marin Mansi VII, 245C), den Theodor angegriffen. Rabulas erft bat 
Cyrill darauf aufmerffam gemadt, daß Theodor der Vater der neftorianifchen Ketzerei 

50 ſei (Mansi V, 976CD; vgl. MSG 77, 347A). Noch vor 435 bat dann auch Chrill 
den Toten mit feinem Haß verfolgt (ep. 67, 68, 71, 72 MSG 77, 351ff.). Er fchrieb 
auch eine bis auf wenige Fragmente verlorne Schrift gegen Theodor und Diodor: libri 
tres adversus Diodorum Tarsensem et Theodorum Mopsuestenum (Liberatus, 
breviarium 10, MSL 68, 991 A; vgl. Yabricius:Harles IX, 495 und MSG 76, 

55 1437— 1452). Seitdem ward die Stellung zu Theodor eine Parteifrage. Doch kann 
die Gefchichte der Beurteilung Theodors, die einer erfchöpfenden monograpbiichen Be: 
handlung tert wäre, bier nicht verfolgt werden. Den Schlußakt diefer Tragödie leitete 
die Polemik der fkuthifchen Mönche gegen Theodor ein (Maximus, MSG 86, 85A; 
Leontius adv. Nest. et Eut. 3, 7ff. ibid. 1364 ff.). Juftinian ging in ihren Babnen, 

so als er unter den „drei Kapiteln” die Perfon und die Schriften Tbeodors verurteilte und 
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dies Anathem troß des Widerfpruchs, der fih im Occident erhob (vgl. A. Dreikapitelftreit 
Bd V ©. 21) auf dem Konzil von 553 durchſetzte. Loofs. 

Theodor von Studion, geſt. 826. — Litteratur. Ausgaben: Nach der latei— 
niſchen Publifation der Predigten durch Livineius, Antw. 1602, war grundlegend J. Sirmond, 
opera varia V, poſthum bejorgt von de la Beaune, Paris 1696; Nachdruck Ben. 1728; wid: 5 
tigite Er Da dazu W. Mai, nova patrum bibliotheca V 2, 1849 — dies vereinigt bei 

991 ‚ fehlerhafter Neudrud 1903). Dazu 277 weitere Briefe bei A. Mai, nova patr. 
bibl. VIII 1, 187] (won Gozza:Luzi beforgt) und 134 Reden der kleinen, 77 der großen Kate: 
cheſe ebd. IX 1. 2, 1888; die Heine Katecheje von dem Mönd Zacharias, Kermupolis 1887 
und von E. Muvray und A. Tougard, Paris 1891; die große Katechefe von A. Papadopoulos: 
Kerameus, Petersb. 1904 (BZ XIV 688); die Hymnen bei Pitra, Anal. sacr. I 336—80, 
Erzerpte erwähnt Mercati, Note di letteratura bibl. e crist., 1901, 230. Auf bandfchriftliche 
Vorarbeiten der Mauriner und des Ant. Arcudius in Paris und Rom macht Ehrhard auf: 
mertfam. Eine neue kritiſche Geſamtausgabe wäre dringend erwünſcht. 

Duellen: Die ältejten in Berjen und ald Entomien gehaltenen Biographien (MSG 99, 
233) ſcheinen verloren. A. Vita von dem Studiten Michael (nidyt vor 855 dem Tod des 
Sophronios 309c) unter Benupung der Wunderfammlungen des Leo-Theodor und des So: 
phronius (305a, 3074) und nicht ohme kirhenpolitiiche Tendenzen zur Rechtjertigung Theodors 
und zum Beweis feiner Anerkennung durch Nifephoros und Methodios gejchrieben (3204; vgl. 
das Stüd über das Schiäma der Studiten unter Tarafios und Nitephoros MSG 1849—54): 20 
Mai VI 2, 293—363, MSG 233—328. B. Anonyme Vita, vielleiht von Theodor Daphno: 
pates (um 950), fait ganz auf A rubend, bei Sirmond 1—79; MSG 113—232. C. Naufratios’ 
Rundichreiben über Theodors Tod (826) bei Combejis hist. Monothel. 856—881, MSG 1825 
bis 49. D. Th.s Teftament bei Sirmond 63, MSG 1813—24. E. Th.8 Rede auf den Tod 
feiner Mutter, Mai VI 2, 364—3785, MSG 583—902. F. Th.3 Epitaphios auf feinen 35 
Oheim Plato (812) AS Apr. I. XLVI—-LIV, MSG 803—850. G. Th.8 Korrejponden;, 
548 Briefe, davon B. I (57) für das 1. und 2, Exil, ®. II (215) für das 3. bei Sirmond 
177—596, MSG 903 —1670; 277 weitere aus der fjpäteren Zeit bei Wai VIII 1. H. Syna: 
yare bei Sirmond praef. MSG 99—110 und Delehaye 209. 214 (Nov. 11%), 443 (Febr. 4°), 
421, 49 (Jan. 25), 819, 822 (Juli 15%. I. Ehroniten des Theophanes und feiner Fortſetzer, 30 
Georgios Monahos u. ſ. w. Dazu die von Serruys publizierten Alten der itonoklaftiihen 
Synode von 815 (vgl. Melanges d’arch&ologie 1903, 345— 351), die Viten des Studiten 
Nitolao® MSG 105, 863—925, der Patriarchen Tarajios u. Nitephoros (j. Bd XIV © 222,4 
und XIV, 22,28), des Syncellen Michael und der beiden Graptoi (j. oben S. 596), des 
Abtes Niletas (von Theojterift AS Apr. I, XXII—XXXII, des Ghronijten Theophanes (bei 36 
de Boor II 1—12, vielfady irrig unferm Theodor beigelegt) und anderer Märtyrer des Bilder: 
ſtreites. — Theodor ijt abgebildet u. a. im Londoner Pfalter zu Pi. 63 und 68,49, mit 
Nitephoros zujammen zu Pi. 25,4 (Kondatoff, l'art byzantin I, 181); vgl. das Malerbud) 
vom Berge Athos p. 322, 3238 Schäfer; p. 197, 201 ed. Athen 1885; dazu Vita 63 p. 321e. 

Litteratur: Leo Allatius, De Theodoris diatriba zuerjt veröffentlicht bei Mai VI 2,40 
1853, 72—202, jpez. 155—168 = MSG 99, 49-58; die ältere Litteratur bei YabriciusIX, 
234—249 (Harles X, 434—474); Ehrhard bei Krumbadyer Byz. LG. 147—151; Hurter, 
Nomenclator liter. * I, 721—28; 6. Thomas, Theodor von Studion und jein Zeitalter (J.:D. 
Leipzig) 1892; ©. A. Schneider, Der hl. Theodor von Studion, fein Leben und Wirlen (in 
Kirchengeſchichtl. Studien V, 3) 1900; Ch. Diehl, Figures byzantines, 1906; Koh. Richter, 
Des hi. Theodor von Studion Lehre vom Primat des röm. Biſchofs, Katholit 1874 II, 385 ff-; 
Harnad, Lehrbuch der Dogmengeſch.“ II, 3595.; P. 3. Pargoire, Une loi monastique de 
St. Platon, 83 VIII, 1899, 98—101; 8. Theophane le chronographe et ses rapports avec 
8. Th@odore Stud., Viz. Vrem. IX, 1902, 31—102 (83 XII, 399). — Ueber das Kloſter— 
wejen j. außer den Bd XIII ©. 224, 42—49 genannten Schriften von Sotolov, Nifien, Hol; 50 
3. 3. Müller, De Studio coenobio Cpolitano ... clarisque Studitis, Lips. 1721; €. Marin, 
De Studio coenobio Cpolitano 1897; Les moines de Constantinople, 1897; Schiwietz, De 
S. Theodoro Stud. reformatore monachorum s. Basilii, Brest. 1896, K. Koll, Ueber das 
grieh. Möndtum, Pr 1895, 107f.; N. Ferradou, Des biens des monastöres A Byzanze, 
1896 (83 VIIL, 191). — Zum Bilderjtreit j. die Bd III S. 2212 genannte Litteratur, jpez. 55 
Schwarzloje S. 70, 123ff.; dazu NM. Tougard, La persccution iconoclaste d'après la cor- 
respondance de 8. Th@odore Studite, Rev. des questions historiques 1891, 80—118; 
2. Zigneron, l’image sainte, Histoire byzantine du VIIIe siecle, 1896. — Zu den Hymnen 
außer Krumbacher 712—14: Chrift und Paranifas Anthologie XLIII, 83, 1015., 264. — 
Zu Theodord Bruder Joſeph von Theiialonich j. AS Juli III, 710; SKrumbader 167, 677. 60 

Theodor, eine der charaktervolliten Erjcheinungen der byzantiniſchen Kirchengeichichte, 
entftammte einer fonftantinopolitanifchen Beamtenfamilie. Er war geboren 759. Seine 
Mutter Tbeoktifte, die Schweiter des Abtes Platon von Symbola, eine leidenfchaftliche 
barte Frau, beftimmte ihren Mann, dejien 3 Brüder, ſowie ibre Tochter Anna und ihre 
3 Söhne Theodor, Jojepb und Eutbymios zum Hlöfterlihen Leben auf ihrem Yandgut 6 

% 

— 0 

— 6 

— 5 



606 Theodor von Studion 

Salkudion, am Dftufer der Propontis nabe Prufa gelegen. Die Leitung übernahm Platon. 
Während der noch ehr junge Euthymios, wider Willen Mönd, der Familie mandhe 
Schwierigkeit machte, Jofeph zum Erzbiihof von Theſſalonich aufftieg (zwiſchen 802 und 
809, geit. zwifchen 826 und 844), ging Theodor, der bedeutendfte und thatkräftigfte, 

5 ganz im mönchiſchen Geifte feines Oheims auf. 784 (oder vielleicht erft 787) zum Prieiter 
geweiht, übernahm er 794 bei einer ſchweren Erkrankung Platons (geit. 812, 19. März, 
97jährig) die Leitung. Ein Arabereinfall trieb die Kloftergenofien 798 in die Hauptitadt, 
wo ihnen das bereits 459 (463?) gegründete faiferlihe Klofter Studion (vgl. Bd I 
S. 282) angewiefen wurde, das im Bilderftreit ganz verödet, unter Theodors Leitung 

ı0 raſch zu höchſter Blüte gedieh (an 1000 Mönche). Theodor hat freilich von den 28 Abts- 
Jahren nur die Hälfte im Klofter zugebracht; ſonſt Iebte der unbeugfame Kämpfer für 
das göttliche Recht und die Hechtgläubigfeit meift in der Verbannung; ſchon 796,7 in 
Theſſalonich, 809 11 auf der Prinzeninfel, beivemal wegen des ſog. moechianiſchen Streites; 
dann im Bilderftreit von S14 an erit in Metopa (Bitbynien), feit 819 in Bonita, zus 

is legt 821 in Smyrna. Von 821 an fonnte er ſich wieder frei beivegen, fam aber nicht 
wieder nah Studion, jondern lebte nach einem kurzen Beſuch in der Hauptftabt in ver: 
jchiedenen KHlöftern in Bitbynien, auf der Prinzeninfel und (feit 823) auf der Halbinjel 
Tryphon beim VBorgebirge Afrita. Hier verſchied er am 11. November 826 im Alter von 
67 Jahren; zunächſt auf der Prinzeninjel beigefegt, wurde fein Leichnam am 26. Januar 

20 844 nad Studion überführt. 
Seiner ganzen tief religiöfen Art nach mar Theodor weit mehr ein Mann der 

Praxis als der Theorie: er bejaß eine fehr gute Bildung, fchrieb einen feinen Stil, präg- 
nant, voll fühner Wortbildungen; er war in den Künften der Rhetorik jener Zeit wohl 
beiwandert, machte davon aber nur gelegentlih Gebrauch. Er war ſehr belejen in ben 

3 Schriften der Väter, ein ausgezeichneter Kenner der Kirchengejege; die Bibel beberrichte er 
völlig. Aber zu eigentlich theologifcher Arbeit fam er nicht; das meifte ift in feinen Klofter- 
anfprachen und Briefen niedergelegt: nur der Bilderftreit hat ihm eine größere dogmatiſch-pole— 
mifche Arbeit entlodt, die 3 Bücher der Antirrhetifoi (MSG 327—426). Zumeijt in dialo: 
giſcher Form gehalten, zeigen fie Theodor als fehr gewandten Dialektiker; er bringt nicht 

30 viel neues an Gedanken und patrijliichem Betveismaterial über die älteren Bildertheo— 
logen hinaus (fein Fündlein fcheint die Stelle aus den Pankratiusaften zu fein, die er 
468c, 1136a, 1244d, 1605b citiert); an gelehrtem Apparat ift fein Zeitgenofje Nie: 
phoros weit reicher ; aber Theodor übertrifft alle andern durch jeine wirkungsvoll fnappe, 
Hare Argumentation; er konzentriert alles auf das eine chriftologifche Problem des eoı- 

35 yoanrov elvar und weiß diefem eine wirklich religiöfe Bedeutung zu geben (vgl. Bo III 
©. 225). Zum Bilderftreit gehören noch außer fehr vielen Briefen Kleinere Gelegenheits— 
ichriften mie die MWiderlegung ikonomachiſcher Epigramme (ficher nad) ep. II 8), 15 
Sagen und 7 Kapitel (477—86,485— 98). Ein ormAırevrxös wird Antirrh. I (329a) 
erwähnt. 

40 Die auf den moechianiſchen Streit bezüglichen Schriften, die Theodor in feinen 
Briefen I 43, 48, 49 (1064d reroddes, 1069e zerraioyos, 1085d neoi rijs zado- 
Jov olxovouias npayuareia) erwähnt, fcheinen auf Betreiben des Patriarchen Metbo: 
dios vernichtet zu jein (MSG 100, 1293—98). 

Theodord Bedeutung liegt nicht in feiner Theologie, fondern in feiner Kirchenpolitif: 
s er war der kühnſte Kämpfer für Eirchliche Freiheit. Hterin überragt er alle anderen Ber: 

teidiger der Bilderverehrung um Haupteslänge. Er tft eigentlich der einzige byzantinifche 
Theologe, der mit voller Konjequenz für die Trennung von Kirche und Staat, für die 
Souveränität des Klerus auf dem kirchlichen Gebiet eingetreten it; er hält dem Kaifer 
1 Ro 12, 28 entgegen: da ift nichts von den Aaorkeis gejagt (284a). Das macht ihn den 

50 abendländifchen Theologen jo verwandt; «8 iſt etwas in ihm, das an die Gluniacenjer 
erinnert: die Kanones müſſen durchgejett werden, und fei e8 auch gegen den Kaiſer per: 
fönlih oder gegen unfelbjtjtändige Kirchenfürften. Das ift jchon der Grundton in dem 
jog. moechianiſchen Streit, bei dem es ſich zunächſt um die Ehefcheidung Kaiſer Kon: 
ftantins VI. und feine Neuvermählung durch den Oekonomos Joſeph handelt. Patriarch 

55 Tarafios, übte, ich ſelbſt zurüdhaltend, Olonomie aus, das byzantiniſche tolerari potest ; 
Theodor aber war unerbittlih, obwohl die neue Kaiferin ſeiner Familie nabe verwandt 
war. Er erneuerte den Streit auch nad Konftantins Tod, als Kaifer Nikephoros feinen 
vom Laien direft zum Patriarchen geweihten Namensvetter zur Wiederaufnahme jenes 
Joſeph in den Klerus veranlaßte. Theodor iſt unerfchöpflich in neuen Wendungen für diefes 

co Vergeben: T@ uoryo ovuuoryeloartes, to wuoryoleüxın ovlevfartes, T@ Beoxarı)- 
> 
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ybow ovvdeoxamyopnoavres, od edayyeholurn ovvevayyslıolvrjoaytes zuvınds, 
ep. I 49 (1088e). So hoch er den Epiffopat ebrte (der devote Ton feinem jüngeren 
Bruder, dem Erzbifchof, gegenüber berührt uns fremdartig), bier jchont er auch den 
Patriarchen nicht. Er, der Abt, fühlt ſich als den Verteidiger der Kirche, in diefem Sinne 
verfehrt er mit den auswärtigen Patriarchen (ep. I 33,34; II 12—15, 121). Römiſch- 5 
tatholiiche Theologen haben ihn gern als getvichtigen Zeugen für den Primat des römi- 
ſchen Biſchofs aufgerufen; aber feine Briefe nach Rom find nicht anders als die Schreiben 
an die Patriarchen des Orients; wenn der Ton etwas wärmer Elingt, fo ift das nur 
die Rückwirkung davon, daß er bier mehr Unterftügung fand als bei den Drientalen; 
ep. II 86 zeigt nur, daß Theodor den Kaifer von dem Einfluß jeines Patriarchen los— 
machen wollte, der Biihof von Rom ift ihm doch nur ö is Övoews dnoorolırds 
(1397a). Das Schisma fand dur den Bilderjtreit, der alle Kirchenfreunde einte, feine 
Erledigung. Der freie Geift aber, den Theodor in feine ihm unbedingt ergebenen Mönche 
epflanzt batte, hätte nach der Wiederberjtellung des firhlichen Friedens im Jahre 843 
—* zu einem neuen Schisma geführt, da viele Studiten ſich weigerten, die von Patriarch 15 
Metbodios als Stützen der Kechtgläubigfeit gefeterten Vorgänger Tarafios und Nile— 
phoros anzuerfennen. Diesmal bebielt der energiihe Patriarch mit dem Grundſatze „der 
Mönch muß dem Priefter unterthan fein“ die Oberhand. Dieſer Streit bezw. die aus: 
gleichenden Tendenzen haben offenbar die Überlieferung über die Helden des Bilderftreits 
ſtark beeinflußt. 20 

Theodor war in erſter Linie Abt und als ſolcher Reformator des Mönchtums. Der 
1. Bilderſtreit hatte die Disziplin der Klöſter arg zerrüttet, viele ſtrengere Gewohnheiten 
waren obſolet geworden. Theodor griff wieder auf die Ordnungen des von ihm höchſt 
verehrten Baſilios zurück (dabei bietet er auch ein Beiſpiel byzantiniſcher Litterarkritik, 
1685—88) und feine Ordnung, in zahlreichen Kanones (die Echtheit der 65 p. 1747 -58 26 
iſt beftritten), einer Faltenordnung (zamjynos zoorızn) 1693—1704), vor allem in 
jeinem Teftament niedergelegt und nadträglih ın einer Önorinwors zufammengefaßt 
(1703— 20), ift für die meisten griechifchen KHlöfter vorbildlich oder maßgebend geworben ; 
fie wirft heute no auf dem Atbos nah und bildet, in der durch Patriarch Alerios 
Studites (1025—43) repidierten Form durch Abt Theodofios in Kiew eingeführt (2. K. wo 
Goetz, Das Kiewer Höhlenklofter 1904, 357.) die Grundlage auch des ruffifchen Klofter: 
weſens. Diefe Seite des Wirkens Theodors ift bereits oben Bd XIII ©. 225 gemwür: 
digt. Fügen wir noch hinzu, daß von feiner feelforgerifhen Wirkſamkeit im Klofter die 
beiden Katecheſen Zeugnis geben, die fog. Heine, eine Auswahl aus den freien ertem: 
porierten Anfpraden, die Theodor an 3 Mochentagen feinen Mönchen bielt, die fog. s86 
größere, 3 Neiben ausgearbeiteter Predigten: beide noch lange in den Klöjtern im Ge: 
brauch. Auch in der Verbannung behielt Theodor die Zügel immer in der Hand, durch 
zahlreiche Briefe feine Stellvertreter inftruierend und die zerjtreute Bruderſchaft aufrich: 
tend und ermahnend; der wahrhaft apoftoliihe Ton, den er in ſolchen Rundjchreiben zu 
treffen weiß (4. B. ep. II 131), die mutige Zuverficht, mit der er die Verfolgung als 40 
ein Gnadengejchent Gottes preift, erklären die geradezu faszinierende Wirkung, die dieſer 
Mann aud aus der Ferne auf jeine Schüler ausübte. Auch außerhalb des Klojters trieb 
er mündlid und brieflich Seelſorge; bejonders tief und ernft find manche feiner Kondo: 
lenzbriefe. Daneben ftiftete er eine Bruderfchaft zur Beitattung der Armen (ep. I 13 
p. 953) 45 

Schließlich bat Theodor feiner Kirche noch einen reihen Schat von Liedern hinter: 
lafjen: jein feuriges Herz, fein ſchwungvoller Geift, feine glänzende Formgewandtheit 
geben ibm nad Pitras Urteil den erjten lat unter den fpäteren Humnograpben. Dazu 
bat er das Verdienft, wie Krumbacher betont, die faft vergeflene Kunſt der Epigrammatif 
wieder neu belebt zu haben: mit Epigrammen jhmüdt er fein Klofter, aber auch feine so 
Kerkerzelle aus, in Epigrammen bringt er das ganze Klojterleben zur Darftellung (1780 
bis 1812); mit Epigrammen fiht er auch im Bilderftreit (1792 und 435 Ff.). Als Dichter 
und kirchlicher Nedner bat ſich auch Theodors jüngerer Bruder Joſeph bekannt gemacht, 
während von Plato nichts Schriftftellerifches berzurübren jcheint. 

Wenn Theodor trog alledem im der griechiichen Kirche nicht jo gefeiert wird, mie 55 
man erwarten dürfte, jo liegt das wohl daran, daß er ihrem Geifte doch fremd war: 
fie mußte fich auf den Staat ftügen; Theodor aber brachte diejen, als er unter Michael I. 
Rhangabe 8I1—13 auf kurze Zeit entjcheidenden Einfluß auf die Regierung erlangte, 
an den Rand des Verderbens. Er war ein Herrichertalent — in feinem Klofter. 

v. Dobſchütz. wo 
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Theodor (Theodul), Wallifer Yandesbeiliger; Biſchof Theodor (des 4. Jahrhunderts). 
Auch wenn die Legende von St. Mauritius und der thebäifchen Legion ala mit der Ge: 
jchichte nicht vereinbar bei feite gelegt wird (vgl. d. Art. BoXII ©. 452—455, ſowie Hauck, 
Kirchengefchichte Deutſchlands, Ein I, 2. Aufl, ©.9 n.1), fo ift doch die noch innerbalb 

5 bes Rahmens der alten Gefchichte geichehene Feitwurzelung der chriftlihen Religion im 
Nhonetale ganz glaubli, wenn die Bedeutung des penninischen Paſſes für den Verkehr 
zwifchen Italien und Gallien ermefjen wird. Eben der Platz, wo der Alpentveg von der 
Höhe des großen St. Bernhard her zuerft auf den Lauf der Rhone ftößt, Martigny, das 
alte Octodurum, mar, wie der Hauptort des Wallis, jo auch der Sit des Bilchofs, und 

10 erit in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts verlor derjelbe mit der Verlegung des 
firchlichen Mittelpunftes talaufwärts nad Sitten feine bisherige Bedeutung. Indeſſen 
weiſt jchon eine Anjchrift zu Sitten aus dem Jahre 377, die die erite Magiftratsperjon 
als Dedilator nennt und wohl der Heritellung des faiferlihen Prätoriums galt, das 
Ghriftusmonogramm auf. Diefer gleihen Zeit nun gehört der erſte Biſchof von Octo— 

15 durum, Th., an, welcher wohl von Anfang an zum gallifchen kirchlichen Verbande zäblte. 
381 fteht Tb. als „episcopus Octodurensis“ in den Alten des Konzild von Aquileja 
unter den eifrigen Belennern der orthodoren Auffafjung gegenüber dem des Arianismus 
angeklagten Biſchof Palladius, und zwar findet fich da fein Name eben unter den gallifchen, 
nicht unter den italienischen Bischöfen. Dagegen fehlt für einen „Theodulus episcopus“, 

20 der 390 auf einer Eleinen von Ambrofius zu Mailand ſelbſt geleiteten Synode unter: 
zeichnet, die Ortsangabe des Sites, jo daß diefer Name nicht für Th. heranzuziehen jein 
wird. — Mas die Thätigfeit des Bischofs im Mallis betrifft, jo fällt mit der dem 
Eucherius zugejchriebenen Passio Agaunensium martyrum deren Angabe, daß Eucerius 
jeine mündlichen Erfundigungen über die thebäifche Legion auf Biſchof Iſaak von Genf 

3 und durch diefen auf Biſchof Th. ſelbſt zurüdführte, oder daß Th. zu Ehren der von 
ihm gefundenen Gebeine auf der Blutftätte der Märtyer eine Kirche zuerft zu Agaunum 
errichtet habe. 

Allein die Wallifer Legende will noch von einem Biſchof des Namens Theodul, 
ald Zeitgenofien Karls des Großen, miffen. Ein „monachus peregrinus“ Ruodpert 

0 follte der Verfaffer der Vita diefes Heiligen fein, in welcher der Umjtand, daß Kaiſer 
Karl die Präfektur im Mallis, die meltlihe Oberberrlichleit über das ganze Yand, 
dem Bifchofe zuerteilt babe, ganz bejonders als wertvoll angejeben wurde. Denn 
diefe donatio Carolina fonnte und jollte im fpäteren Mittelalter dem Bistum Sitten 
ale Schild gegen das im unteren Wallis fich feitjegende Haus Savoyen einesteils, und 

35 gegen die Freiheit anftrebenden Anforderungen der Zehnten des Oberwallifer Volkes 
andererſeits dienen. Aber jhon im 16. Jahrhundert begannen Stumpff und Joſias 
Simler in ihren der Gejchichte des Wallis fich zumendenden Studien die Eriftenz diejes 
Th. anzuzweifeln, und ebenjo ift die der gefälichten Urkunde Papſt Hadrians I. für 
St. Maurice entnommene Erzählung, Biſchof Altheus von Sitten babe (786) König 

40 Karl von St. Maurice über den großen St. Bernhard nah Rom begleitet, ohne Be— 
gründung. — Dennod ift diefer mit dem großen Kaifer in Verbindung gejegte, am 
16. Auguſt gefeierte Theodul in den Augen des Wallifer Volkes der eigentlihe Yandes- 
heilige (der biftorifche, eigentliche erfte Bischof Th. wurde um zehm Tage hinaus, auf 
den 26., geihoben): er tft der „St. Jodern“, von dem die Volfsfage rühmt, er babe 

5 dem gejegneten Weinlande die nie verfiegende „St. Jodernkufe“ binterlafjen, und durch 
feine dem Teufel abgetvonnene „St. Jodernglode” jeien gegen Ungemwitter Wunder ge: 
than worden. Wenn die Walfer in Nätien wirklich ausgewanderte Wallifer find, fo ijt 
die Verehrung des gleichen „St. Joder” durch die Vorarlberger Walfer ein Hauptzeugnis 
dafür, und es ift weiter bezeichnend, daß der nach den Sitzen der gleichfalls aus Wallis 

so ausgewanderten Deutjchen am Monte Nofa führende verglerfcherte PBap ber das Matter- 
joh aud nad St. Theodul heißt. 

Die Vermiſchung der hiſtoriſchen Perſönlichkeit mit der der Gefchichte gar nicht an— 
gehörenden fagenhaften Geftalt ift zuerft durch die Bollandijten kritiſch beleuchtet worden, 
indem fie in Bd V und VI des Monats Auguft, nachdem vorher in Bb III zum 

55 16. Monatstage nad) Cupers Commentarius praevius Nuodperts Vita Theoduli 
episcopi abgetrudt worden — die Frage zu löfen fuchten. Die bier wegen der der 
farolingifhen Zeit gutgefchriebenen Theodulserſcheinung vorgebracdhten Zweifel bewogen 
den Sittener Domherrn Briguet zu lebhafter Verteidigung in feiner Vallesia christiana 
(1744), und aucd die Gallia christiana bielt in Bd XII bei der Ecclesia Sedu- 

so nensis 1770 mit ihrer Kritif zurüd. Doch der eimfichtige Forſcher Joſeph de Rivaz, 
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ein geborener Wallifer, Generalvilar zu Dijon, gab, wo er in feinen Eclaireissements 
sur le Martyre de la Legion Thebeenne (1779) mehrmals auf Theodul und die 
donatio Carolina zu reden lam, unummunden zu, dab die Annahme nur auf Legenden 
unjicheren Urfprungs, nicht auf Zeugniſſen gleichzeitiger Schriftfteller beruhe. So bat 
denn auch der Mallifer Kapuziner, P. Furrer, in * „Geſchichte des Wallis“ (1850) 6 
zwar den „hl. Theodul III.“ angenommen, aber dieſe „ſchweren Fragen“ doch mit et— 
welcher Schüchternheit behandelt. Gelpke gab zuerſt in ſeiner „Kirchengeſchichte der 
Schweiz“ (Bb I, 1856, ©. 90ff., 120ff.; Bd II, 1861, ©. 95ff.: dieſe Unterſuchungen 
unterfcheiden ſich vorteilhaft durch etwas jchärfere Kritif von manchen anderen ungenügen- 
den Abjchnitten), hernach in einem ſehr eingehenden Artikel der erften Auflage diejes 
Wertes (BdXV, 1862, ©. 738— 743) eine Überficht des damaligen gefamten Standes dieſer 
Fragen. Einen Bifhof Th. II, der mit dem feit der Mitte des 5. Jahrhunderts jchon 
ganz ausgebildet vorliegenden Kultus der thebätfchen Märtyrer im Klojter Agaunum — 
St. Maurice — für die fpätere Zeit des Beſtandes des burgundifchen Reiches, 515, als 
Prinz Sigismund im Jahre vor dem Tode feined Waters, des Königs Gundobad, 
Agaunum neu gründete, zufammengebradht wurde, nennen Egli, Kirchengejchichte der 
Schweiz bis auf Karl den Großen, ©. 132, und neuejtens M. Beſſon, Recherches sur 
les origines des &vöch6s de Gen®ve, Lausanne, Sion et leurs premiers titulaires 
jusqu’au deelin du VI® siöcle (1906 — bier aud ©. 13—30 über Th., den erjten 
Biſchof), S. 229, in ihren Verzeichniffen der Biihöfe von Sitten nicht mehr. 0 

Meyer von Anonan. 

- 0 

— 5 

Theodoret, Biſchof von Kyrrhos, geſt. um 457. — Ausgaben von Jak. Sirmond, 
Par. 1642, 4 Bde; als 5. Bd gab Harduin ein Auctarium von Joh. Garnier mit neuen Texten 
und mit Abhandlungen über Th. nad dejien Tod Bar. 1684 heraus (auch erſchienen als I. Garn. 
opera posthuma, Frankf. 1685). Diefe Ausgabe haben 3. 2. Schulze und Joh. Nöffelt, mit >, 
Ergänzungen und Bauer® Glossarium Theoreteum, erneuert, Halle 1769—74 (Bd 1 aud mit 
griehiihem Titel als von Eugenius Bulgaris herausgegeben und mit einer griehifchen jtatt 
der lateinifhen Vita, Halle 1708), Abdrud bei MSG Bd S0O—4. Sonderausgaben: Er: 
Härung der paul. Briefe, Oxford 1852. De providentia zuerſt Rom 1544, Zürid) 1546, mit 
lat. Ueberf. Bar. 1623; deutiche Ueberj. von 2. Küpper in der Bibl. d. KVV., ruſſ. Ueberſ. zn 
in den Werten der KBB. V, 171ff. De cur. Graec. affeet. latein. von Zenobius Ncciaolus, 
Par. 1519, gried). von Sylburg, Hdlb. 1592, von Th. Gaisford, Oxford 1839, von J. Raeder, 
Leipz. 1904. Die KG zuerjt bei Froben, Bajel 1535, dann mit den andern gried). Hijtoritern 
von Rob. Stephanus, Par. 1544, Genf 1612, von Balejius Par. 1673. 1674 (öfters nad): 
gedrudt), von Reading, Cambr. 1720 (Abdrud Turin 1748), von Gaisford, Oxford 18545; 
deutiche Ueberſ. v. Kipper 1878; über eine rujj. Glub. II, 244. Die Hist. relig., zuerſt 
lat. von Joach. Camerarius, Bajel 1539 herausgegeben; das Haer. fab. comp. ga zu⸗ 
erſt (mit dem Eraniſtes) von Cam. Peruscus, Rom 1547, der Eranijtes von Vikt. Strigel, 
Leipz. 1586. Die Widerlegung der NAnathematismen Kyrill in deilen Schriften. Die 
Scriften De s. et viv. trinitate und De incarnatione dom. von A. Mai in j. Nova Coll. 8,2 yo 
MSG 75. Die jieben unedhten Dialoge De trinitate adv. Anomoeos, Macedon., Appolli- 
naristas in MSG 28, 1115—1338, die 17 Abhandlungen Adv. varias propositiones ebenda 
1337 —1394. Briefe von Koh. Saltelion, Athen 1585. Das Synodikon ediert von Lupus, 
Löwen 1682, bei Mansi V, 743 ff. MSG $4. Die Aften der Konzile bei Mansi IV— VII. IX. 
G. Hoffmann, Verhandlungen der Kirhenverfammlung zu Epheſus, Kiel 1873. — Litteratur: 
Tillemont, Memoires pour serv. etc. Bd 15, 207— 340 (vorzüglich); Fabricius, Bibl. graec. 
ed. Harl. Bd 8, 277 ff.; Wald, Hiftorie d. Ketzereien Bd 5—7, Leipz. 1770ff.; J. Hefele, 
Konziliengeih. IIz, Freib. 1875; Fr. 9. Specht, Der ereget. Standpunkt des Theodor von 
Mopijueitia u. Th. von Kyros in der Auslegung mejjian. Weisfaqungen aus ihren Kommen: 
taren zu den Heinen Propheten dargeftellt, München 1871; C. Roos, De Theodoreto Clemen- Ä 
tis et Eusebii compilatore, Halle 1583; N. Bertram, Th. ep. Cyrensis doctrina christologica, 
Hildesh. 1883; A. Ehrhard, Die Eyrill v. Al. zugejchriebene Schriit meoi rjs tod xwolov 
dtrardonanoens, ein Wert Th.s v. Cyrus, THOS 18555 N. Güldenpenning, Die KG des 
Th. v. Kyrrbos, eine Unterfuchung ihrer Quellen, Halle 1889; N. Glubotovjtij, Der jel. Th, 
Biſchof v. Eyr., 2Bde, Mostau 1890 (ruſſ.; umfaiiend, vgl. Harnad THLZ 1890, Sp. 502Ff.); 55 
&. Rauſchen, Jahrbücher der chriſtl. Kirche unter d. Kaiſer Theodolius d. Gr., Freib. 1897, 
6595.; 3. Naeder, De Th. Graec. aff. cur,, Hauniae 1900. Rhein. Muj. 57 (1902), 449 ff.; 
J. Schulte, Th. v. K. als Npologet, Wien 1904 (Jahrb. d. Leogeſ. 10); Fr. Loojs BdV, 
635 ff. XIII, 736#f.; Nestoriana, Halle 1905. V. Bolotov, Theodoretiana, Christ. Ctenie 1892, 
II, 585}. Die Lehrbücher der DS. co 

1. Zeben. Bon asfetifchen Eremiten feiner 12 Jahre finderlofen Mutter verbeißen 
(daher fein Name) und von ibr ſchon vor feiner Geburt Gott geweiht (Hist. relig. 9. 
13; ep. 81), wurde Tb. um 393 geboren und wuchs in Beziebungen zu jenen under: 

Real:Encpflopäble für Theologie und Kirche. 3.9. XIX. 39 
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thätern heran. Zugleich bat er ſich eine umfangreiche Kenntnis der Haffischen Litteratur 
erworben. Scöpft er in feinen Gitaten in der Curatio zumeijt aus Selundärquellen, 
jo fcheint er doch nicht nur Homer und Plato, jondern PR; Sokrates und Demoftbenes, 
Herodot und Thufydides, Aristoteles, Apollodor und Plotin, Plutarh und Porphyrius 

5 gelejen zu haben (Schulte ©. 76). Seiner Sprache hat Photius das Zeugnis attifcher 
einheit gegeben (Bibl. cod. 13. 46. 203— 205). Ein perfönlices Schülerverbältnis 

u Theodor v. Mopfuefte und, daß er Chryſoſtomus felbft gehört, iſt unwaährſcheinlich. 
Noch jugendlich wurde er Lektor im antiochen. Klerus (Hist. rel. 12 MSG 82, 1297). 
Er meilte dann in einem Kloſter (ep. 81. MSG 83, 1261 B); war hierauf wohl Klerifer 

10 in Kyrrhus (ep. 41 bei Saff., Bol. 70f.). 423 (gegen 420 entjcheiden u. a. ep. 113 und 
116 aus den Jahren 449 FE xal eixooı Arm rjs &ruozonis) wurde er Biſchof von 
Kyrrhus, etwa zwei Tagereifen öftlih von Antiochien (Hist. rel. 2); fo Hein und arm 
die Stadt (ep. 32.138; MSG 83, 1361 AB), umfaßte der Sprengel doch 800 Parochien 
(ep. 113. Sp. 1316D). Tb. wachte mit großem Eifer — unterftüßt nur durch die 

15 Fürbitte der ihm eng befreundeten Eremiten (Hist. rel. 21), unter perfönlicher Gefähr— 
dung (ep. 113 Sp. 1316D; Hist. rel. e. 21) — über der Neinheit der Lehre. Über 
taufend Marcioniten führte er zur Kirche zurüd, ebenfo zahlreiche Arianer und Mace— 
donianer (ep. 81 Sp. 1261 CD. 113 Sp. 1316C. 145 Sp. 1384 B). Über 200 Erem- 
plare von Tatians Diatefjaron, die in den Kirchen noch in Gebrauch waren, befeitigte er 

» (Haer. fab. I, 20. MSG 83, 372A). Er errichtete Kirchen und verforgte fie mit Reli- 
quien - (ep. 66ff. Sp. 1236f.). Er trat aber auch ein für die unter der Steuerlaft 
jeufzende Bevölkerung (ep. 33 bei Saff. und ep. 42—47 MSG 83, 1217ff). Sein 
Erbe hatte er den Armen verteilt; von feinen bijchöflichen Einkünften aber baute 
er auch öffentlihe Bäder, Brüden, Hallen und Wafjerleitungen (ep. 79. 81. 138 

3 Sp. 1256D. 12610. 1361 B). Er berief Rhetoren und Ärzte (ep. 20ff.). Die Be: 
amten mahnte er an ihre Pflichten (ep. 16 bei Saft). gl. Glub. I, 33]. An die 
verfolgten Chriften des perſiſchen Armeniens richtete er Ermunterungsfchreiben (ep. 77 
Sp. 1245ff.). Den vor den Vandalen flüdhtenden Karthaginienfer Geleftincus beberbergte 
er (ep. 35. 29 f}.). 

30 Für das Leben Th.s epochemachend wurden die durch Cyrill berbeigeführten chriſto— 
logiſchen Kämpfe (f. Bd 13, 739. 5, 635ff.). An der Bitte des Johannes von Anti— 
ochien an Neftorius, fih das Peordxos gefallen zu lafjen (Mansi IV, 1061 ff.), nabm 
Th. teil. Gegen Cyrills Anatbematismen fchrieb er, von Johannes dazu aufgefordert 
(ep. 150 &p. 1413 A), eine MWiderlegung (Opp. Bd V, 1ff.). Das antiochenifhe Sym— 

35 bol (Hahn, Bibl. d. Sumb.’ ©. 215), das das rechte Verſtändnis des Nicänumd dem 
Kaifer darlegen follte, bat ihm vielleicht zum Verfaſſer (Glub. I, 90ff.) Er mar 
unter den Deputierten, deren acht von jeder Partei der Kaifer zu fich nach Chalcedon 
beordert hatte, der eigentlihe MWortführer der Antiochener, ſowohl in Anſprachen an das 
Volf wie vor dem jegt dem Neftorius abgünftig gefinnten Kaiſer (ep. 169 Sp. 1473 ff. ; 

a0 vgl. auch Walch V, 535). Nur von einer dovyruros Erwors obne Leidentlichkeit 
Gottes will er etwas wiſſen. Auch auf den Verfammlungen zu Tarjus und Antiochien 
erklärten fich die Bichöfe des Orients für Neftorius. Als dann auf die ‚Forderung des 
Kaifers hin eine Ausfühnung des Johannes mit Cyrill ftattfand, war Th. dur deſſen 
Annahme des antiochenifchen Belenntniffes, in der er einen Widerruf der Anathematis- 

5 men erblidte (Spnod. 95 MSG 84, 709ff.), dogmatiſch befriedigt, troß des Widerſpruchs 
eines Teils feiner bisherigen Freunde (Synod. ec. 102 MSG 84, 717); aber zur Ber: 
urteilung des Neftorius konnte er fich nicht entfchliefen (Ende 433). Johannes erlaubte 
fih nun Eingriffe in feine Eparchie (Synod. e. 128. MSG 84, 742ff. 139 Sp. 754f.); 
ja Th. follte zur Nachgiebigkeit gezwungen werden (Spnod. c. 146 Sp. 760f.). In der 

so That entichloß ſich Th., den Frieden der Kirche durch die Annahme einer Formel zu er: 
halten, in der eine direkte und unbedingte Verurteilung des Neftorius vermieden war 
(Synod. 148 Sp. 7637. 151 Sp. 766. Ep. 176 Sp. 1488f. Glub. I, 132). Th. bat 
dann jelbit Ende 434 die Ausjühnung des Orients am eifrigften betrieben (Glub. I, 
134 ff.); der Erwiderung Cyrills auf feine Widerlegung der Anathematismen begegnete er 

> mit Stillfchweigen, ja er trat mit ihm in brieflichen Verlehr (ep. 83 Sp. 1273A). Aber 
Cyrill arbeitete auf eine allfeitige ausdrüdliche Verurteilung des Nejtorius bin und 
Johannes wagte feinen Widerſtand. Der Yebtere und Th. ftanden erft wieder zufammen, 
als Cyrill 4137 feinen Angriff gegen Diodor und Theodor eröffnete. Ihre Ver: 
teidigung übernahm Tb. (etwa 439). Sein Einfluß im Often wuchs nocd, als Domnus 

co des Johannes Nachfolger in Antiochien wurde, welcher ſich durchaus von ihm als feinem 
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„Vater“ beraten ließ (Hoffmann, Verb. d. Kirchenv. zu Epb. ©. 65). Dazu fam der 
Tod Cyrills; der Brief Th.s, der deſſen gedenkt (ep. 180), it —— worden 
(Glub. II, 483f). Biſchofsſtühle wurden jetzt mit Anhängern der antiocheniſchen Theo— 
logie beſetzt; Irenäus, der Freund des Neſtorius, ward unter Mitwirkung Th.s (ep. 110 
Sp. 1305) Metropolit von Tyrus und die Einſprache Dioskurs blieb unberüdlichtigt 5 
(Glub. I, 165F.). Gegen monopbyfitiich Gerichtete wurde eingefchritten (Hoffmann ©. 44f.). 
Die Gegnerihaft Dioskurs, zu dem Tb. Beziehungen gefucht —* (ep. 60), auch unter Be— 
rufung auf Gyrill (ep. 86), wandte fich befonders gegen Th. Dioskur nahm Anklagen 
an gegen Th., als ob er zwei Söhne in Chrifto Iehre (ep. 83—86), und erreichte es 
beim Hof, daß ihm unterfagt wurde, Kyrrhus zu verlafien (ep. 79—82). Seinen 
Schriften gegen Cyrill galt wohl auch der faiferlihe Erlaß (den ägypt. Mönchen befannt 
gemacht am 18. April 448, vgl. Wald, Ketzergeſch. 6, 88), alle neftorianifierenden 
Schriften zu verbrennen (Mansi V, 427). Th. verfaßte jet feine antimonopbyfitifche 
Haupticrift, den Eraniftes. Die Verjuche, fihb beim Hof gegen die Anjchuldigungen 
Dioskurs zu rechtfertigen, waren erfolglos (ep. 92—95, vgl. ep. 101. 103F.), wohl aud) 
zunächſt die Anklage de8 Domnus gegen Eutyches auf Apollinarismus (Fakundus, 
Defens. trium capitul. 8, 5. 12, 5). Bei der Berufung des ephefinifchen Konzils 
von 449 wurde Th., weil Gegner Cyrills, vom Hof die Teilnahme veriveigert (Mansi VI, 
588. 599). Zu Ephefus aber wurde er auf Grund feiner ep. 151 gegen Cyrill und 
jeiner Verteidigung Diodors und Theodors ungebört verurteilt, erfommuniziert und feine 20 
Schriften zu verbrennen beſchloſſen (Hoffmann ©. 43ff.), auch Domnus gab feine gu 
ftimmung. Tb. mußte Kyrrhus verlaſſen und ſich in ein Klofter bei Apamea begeben 
(ep. 113ff.) Er fuchte Hilfe bei Yeo d. Gr. (ep. 113 Sp. 1312Ff.) voll Lobes für den 
römischen Biſchofsſtuhl wie für Yeos Brief; ein von Leo geleitetes Konzil möge feine 
Lehre unterfuchen. Seine Yage wurde jedoch erft eine andere durch den Tod Theodofius’ II. 
Nun bob ein faiferlicher Erlaß auf fein Geſuch (Mansi VII, 188C) die gegen ihn er- 
angenen Verordnungen auf (ep. 139), Th. wurde zur Teilnahme an der Synode zu 
Shalcedon befohlen. Hiergegen erbob fich freilih nun heftiger Widerſpruch. Th. sollte 
daber zunädft nur als Kläger (Mansi VI, 589ff. 645), aber doch unter den Bijchöfen, 
teilnehmen, dann (am 26. Dftober 451) twurde er von den Freunden Dioskurs (gegem 30 
Glub. I, 286 ff.) genötigt, über Neftortus das Anathema zu fprechen (Mansi VII, 188f.). 
Sein Verhalten dabei zeigt, daß er dies doch nur in dem Sinne wie jchon früber gethan 
(fofern Ddiefer nämlich zwei Söhne in Ghrifto gelehrt und Maria als Gottesgebärerin 
eleugnet), ward er auch verhindert dies zum Ausdrud zu bringen. Hierauf wurde er 
—* ortbodor erklärt und vollſtändig rehabilitiert. Nach dem Konzil zu Chalcedon wiſſen 35 
wir nur noch von dem Brief Leos an ihn, über den Sieg der chalcedonenfifchen Sache 
zu wachen (ep. Leon. 120 u. a. MSG 83, 1319 ff). — Die Vermutung, Th. Ana: 
tbematifierung des Neftorius habe ihn nun auch befähigt in Haer. fab. 4, 12 ſich in 
feindjeliger Weife über Neftorius zu äußern, bat nichts für fih. Außer einem nur jchein- 
heiligen Wandel wird diefem hier nur die Verwerfung des Beoröxos zum Vorwurf ges #0 
madt. Bolotov bat mwörtliche Entlehnungen aus Gregor v. Naz. und aus Bafıl.,, Adv. 
Eunomium (MSG 29, 500f. 508. 513) nachgewieſen (die Echtbeit entjchieden vertreten 
durch Glub. II, 343ff.); aud begegnen nirgends fonft diefe Anklagen gegen Neitorius 
bei Th., und gerade nach dem Konzil zu Ghalcedon hatte Th. am wenigſten Anlaf 
gegen jenen perfönlich Stellung zu nehmen. Sidyer unecht ift der libellus ad Sporacium. 15 

it defjen erften Teil ftimmt aber Haer. fab. 4, 12 wörtlih überein, fann alfo von 
dem Berfafjer des libellus eingefchaltet fein. Th.s Yeidensgeichichte ſchließt nicht mit feinem 
Tod (wohl 457). Neben Diodor und Theodor war er den Monopbviiten nicht weniger ver: 
bat als Neftorius und galt ihnen und ihren freunden als Häretiker (Mansi IX, 364; 
vgl. Glub. I, 312). Der Dreifapitelftreit (j. Bo V, 21ff.) führte 553 zur Verurteilung so 
feiner Schriften gegen Cyrill. 

2. Schriften. Als Glied der antiochenifhen Schule bat Tb. vor allem die Exe— 
gefe gepflegt. War doch wenigjtens grundjäglich die Schrift für ihn alleinige Autorität 
(Eranift. I, MSG 83, 48A 2yo yag uörn zeidouar 7) Dein yoayjj), und jelbit feine 
Darftellung der ortbodoren Lehre Haer. fab. V beitebt wejentlih ın einer Zuſammen- 55 
ordnung von Schriftitellen.. Die Echtheit und die relative Chronologie feiner eregetifchen 
Schriften wird durch Verweiſungen in den fpäteren auf die früheren geſichert. Auf den 
Hobeliedlommentar wird in dem zu den Palmen Bezug genommen (Praef. MSG 80, 
860). Garmniers Bedenken gegen feine Echtheit oder Integrität find grundlos (Glub. II, 
117). Mls noch junger Biſchof bat ihn Tb. verfaßt, jedoch nicht vor etwa 430, falls d 
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der Biihof Johannes, dem er gewidmet ift, der von Antiochien ift. Die Erklärung der 
Propheten bat Th. mit der des Daniel begonnen (Praef. MSG 81, 1257D; vgl. auch 
Praef. ad In Ps. MSG 80, 860B. Haer. fab. V, 23. MSG 83, 5250); es 
folgt die des Hefefiel (zu Sad. 1, 12. MSG 81, 1881C. In Ier. 31, 29. MSG 81, 

> 665) und der fleinen Propheten; dann die der Pjalmen (Praef. ad In Ps. 1. c.), fie 
alle noch vor 436 (ep. 82 MSG 83, 1265A). Auch die Kommentare zu Jeſaja, Jeremia 
(nebjt Klagel. u. Bar.) und den Paulusbriefen (inkl. Ebrbr.) find vor 448 geichrieben 
(ebd.; vgl. zu Ser 22, 7 MSG 81, 620C. Quaest. 52. 57 in 4 Reg. MSG 80, 
792A. 800C. Ep. 1. 2 MSG 3, 1173). Th.s lebte eregetifche Werke (Quaest. 1 

win Lev. MSG 80, 300A) jind jeine Erklärung jchtwieriger Stellen des Oltateuchs, 
Eis ta änooa rijs Üelas yoapäs »ar' Exloyijv, und (Praef. ad In Reg. IV. 
MSG 80, 527B) die Quaestiones in libr. Reg. et Paralip. um 452/453. Abgejeben 
von dem Jeſajakommentar (von ihm nur Fragınente in den Katenen) und zu GL.2,6—13 
find die eregetifchen Schriften Th.s erhalten. Eregetifches zu den Evangelien unter Th.s 

15 Namen in den Katenen dürfte anderen feiner Werke entftammen; fremde Einfchaltungen 
finden fi in den Bemerfungen zum Oktateuch. — Die bibliſchen Schriftfteller jind für 
Th. nur Werkzeuge des bl. Geiſtes (zu Pf 45, 2. MSG 80, 1188), obſchon fie ihre 
Eigenart nicht einbüßen (zu Jeſ 65, 21. MSG 81, 488A). Dur die unvermeibliche 
Unvollfommenbeit der Überfegungen werde das Verftändnis erſchwert (In Reg. praef. 80, 

»529A. Glub. II, 16f.). Des Hebräifchen nicht (Bardenheiver, Polychronius, Freib. 1879, 
©. 42) kundig (eine gewiſſe Bekanntſchaft vertritt Glub. II, 18f.), fand Th. eine Hilfe 
in feiner Kenntnis des Syriſchen; er macht Gebraudy von der furifchen Uberfegung wie 
von den griechifchen Verfionen neben der Septuaginta (vgl. Dieftel, Das AT und die 
chriftl. Kirche, Jena 1869, ©. 133 ff. Kihn, Die Bed. der antioh. Schule, Weiſſenb. 1866. 

25 Glub. Il, 20ff.). Seine Exegeſe ift eine im Prinzip grammatifch:biftorifche und tadelt 
das Eintragen eigener Gedanken. Aber er will ebenfo die Einfeitigfeiten der buchftäb- 
lichen Deutung wie die der allegorifchen vermeiden (vgl. 5. B. In ps. praef. MSG 80, 
860f.). Daher polemifiert er z. B. gegen die Deutung des Hohenlieds auf Salomo und 
ähnliches als des bl. Geiftes unwürdig (MSG 81, 29ff.). Die Schrift rede vielmehr 

oft roomız@s, alvıyuarwödos. Im AT bat alles tupifche Bedeutung und enthält 
weisſagend ſchon die chriftliche Lehre. Th. unterfcheidet unter den altteftamentlichen Weis: 
fagungen gefchichtliche, die auf Israel fich beziehen, und meffianifche; aber auch die 
erjteren finden ihre volllommene Erfüllung zumeift erft in Chriftus. Daher gewährt nur 
die göttliche Erleuchtung das rechte Verjtändnis, nach der Anleitung der Apojtel und der 

35 neuteftamentlichen Erfüllung (zu Bi 82 inser. 119, 18 MSG 80, 1441. 1828 x.; vgl. 
Glub. 37—62, bei. ©. 597). Wertvoll, obſchon nicht bindend, ift die eregetifche Über— 
lieferung der firchlichen Xebrer (In Ezech. 38, 7f. MSG 81, 1201. In Ps. praef.; 
80, 861). Bejonders Theodor citiert Th. gern, er ſucht aber unter den berjchiedenen Aus 
legungen die bejte auszuwählen und auch Eigenes beizutragen (Prooem. in 12 proph. 

0 MSG 81, 1548B). Dabei ift er ſtets Mar und jchlidht in Gedanken und Ausdrud 
(vgl. das Yob des Photius Bibl. eod. 203). Daher bat er „das exregetifche Erbe der 
antiochenischen Schule im Ganzen doch gerettet und zum Gemeingut der Kirche gemacht” 
(Möller:v. Schubert, KG I, 660). 

As Apologet bat Th., wie es jcheint in Dialogform, jest verlorene Libri ad 
45 quaestiones magorum verfaßt (ep. 82 MSG 83, 1265B und ep. 113). Nach 

Quaest. I in Levit. MSG 80, 297 ff. redhtfertigte er darin unter anderm die alt: 
tejtamentlichen Opfer als pädagogiiches Gegenmittel gegen die ägyptiſche Götterverehrung 
(Sp. 300A ovvezooonoe tas Vvoias, iva rjs Öeirdauuorias Ehevrdeonon), nad 
KO 5,38 jtellte er die Fabeln der die Elemente vergötternden Magier bloß. Die Schrift war nad) 

50 ep. 82 MSG 83, 1265 A vor 436, aber nad) ep. 113 ebd. 1317 A nicht vor 429 gejchrieben. 
— Nidyt erhalten ift auch die Schrift //oos ’Tovdaiovs oder Kara ’Iovdaio» (ep. 113. 
116. 145). hr entftammen vermutlich (vgl. Glub. II, 200) die Ausführungen der 
Fragmente in Plut. VI cod. 8 n. 10 ber Laurentiana; bei Bandini, Catal. I, 
110-112, bei Schulte S. 8—15. — Eine von Papadopulos-Kerameus, St. Petersb. 

55 1895, edierte Handſchrift s. X weilt die von Harnad TU NY 6, IV (1901) für Divdor 
von Tarjus in Anfpruch genommenen pjeubojuftinifchen Fragen und Antworten Tb. zu. 
Doch ift die Herkunft von Th. nicht wahrjcheinlich, vgl. Ehrbard, Byz. Ztichr. 7 (1898), 
6097. und Harnad ©. 9. — Npologetiihe Neden find die De providentia, deren Th. 
jelbjt ep. 82. 113. In Ps. 67, 22 (MSG 80, 1389C) und Haer. fab. 5, 10 gebentt 

(für die Zeit vor dem Epheſ. Konzil Glub. II, 461. Schulte 24). C. 1—5 wird der 
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Beweis für die göttliche Vorfebung aus der phyſiſchen, e. 6—10 aus der moraliihen und 
jozialen Weltordnung gegeben. Dort durdy den Hinweis auf die Harmonie der Geftirne, 
den Nutzen der Elemente, dann auf den Bau des Leibes des Menſchen, auf die Hände als 
feine Werkzeuge, feine Vernunft, Sprache und Herrichaft über die Tiere; bier auf die 
nügliche Verteilung von arm und reich, Dienenden und Herrfchenden, auf den Segen ber 5 
Arbeit, den Lohn der Tugend, die zulünftige Auferftebung und auf die Menſchwerdung 
Gottes als die größte Bezeugung feiner Güte. Alles in der Welt ift zum Beten des 
Menſchen gebildet, und auch die foziale Ungleichheit beweiſt nur die bortrefflihe Melt 
ordnung (or. 6 Sp. 656D), ein vollfommener Ausgleich erfolgt in der zufünftigen Ver: 
geltung (or. 9). Chrofoftomus De statuis hom. 9, 2—4 ift verwertet. — In der 10 
Mnvixc Deganevumn nadmuarov I ebayyehnns Almdeias E£ Eikmvirijs pıdo- 
ooptas Zriyvoors fol aus der bellenifchen Philoſophie felbit und durch die Gegenüber: 
ftelung der beidnifchen Lehre der Wahrheitsbeweis für das Chrijtentum erbracht werden. 
Nahdem Th. e. 1 die Apoftel gegen den Vortvurf mangelnder Bildung gerechtfertigt 
und den Glauben als die Grundlage des Wiſſens dargetban, behandelt Th. c. 2—6 dies 
Lehre von Gott, von der Geifterwelt (Engel und Teufel), der fichtbaren Melt (mit ihrer 
Ordnung und Harmonie), dem Menſchen und der Vorſehung. Der Schöpfer und Herr 
des Alls ift auch fein Regent und Fürforger, daher auch der Erlöfer. Die fittliche Über- 
legenheit des Chriftentums zeigt Tb. ec. 7—11: ce. 7 die Verfehrtbeit der heidniſchen 
Opfer; c. 8 der Ault der Märtyrer, der Worbilder und Helfer, die der Herr ftatt 20 
der Götter in die Tempel geführt, ift eine mittelbare Gottesverebrung; ce. 9 die 
chriſtliche Geſetzgebung iſt univerfal und göttlichen Urfprungs; ce. 10 die Nichtigkeit und 
der dämonifche Charakter der beidnifchen Orakel im Gegenfat zu den Weisfagungen der 
Schrift; e. 11 die Hellenen, Plato teilweife ausgenommen, baben nicht Gott als Richter, 
die Tugend als Veräbnlihung mit ihm und ihre zufünftigen Belohnungen erfannt. Da: > 
ber findet fih e. 12 die praftifche Tugendübung nur bei den Chriften; ſelbſt das Leben 
eines Sokrates entiprad nicht feinem Wiffen um die Tugend. Durch ihre Abnungen 
der Wahrheit ift die bellenifche Pbilofopbie ein Anwalt des Chriftentums (s. 1, 825A). 
Aber weil eitlen Ruhm fuchend (s. 5, 940C) und durch menjchliches Nachdenken 
(s. 1, 804C) erfaflend wmwollend, was über ihre Kräfte ging, ift fie in Irrtum und fidh 30 
jelbjt widerfprechende Lehre geraten (s. 2, 828C). Die Philofophen gleichen Singvögeln, 
die die Stimmen der Menſchen nachahmen, aber fie nicht verſtehen (s. 1, 824A). Vieles 
baben fie aus der Schrift entlehnt; Plato nad Numenius ein attifch redender Mofe 
(s. 2, 860 D); aber felbft die chriftlichen Bauern find der göttlichen Dinge beſſer kundig 
5, 948Df.). Deshalb aber gilt es, die Wahrheit zu fuchen, wo ſie unvermengt mit 35 
Irrtum ift. Sie fteht (s. 2, 853 BC) in vollem Einklang auch mit fich ſelbſt (s.2, 833 A. 
5, 9414) und bewährt ſich ala Kraft des Lebens. Th.3 Curatio zeichnet fih aus durch 
ihre Darftellung wie ihre are Dispofition. Dagegen tft ihre Selbititändigfeit nur eine 
geringe. Zwar 105 Mbilofopben ꝛc. werden von Tb. genannt (Glub. II, 209) in 
340 Gitaten; über weitaus das Meiſte verdankt er felundären Quellen, vornehmlich des 40 
Eufebius Praepar. evang. (nur einmal erwähnt) und Clemens (genannt in Haer. 
fab. 1, 6). Nach Raeders Index fontium ©. 155ff. finden ſich direfte Entlehnungen 
aus Eufeb. 175, aus Clemens 80 unzweifelhafte Entlehnungen. Nicht beweiſen läßt 
ſich troß inhaltlicher Berührungen die Benugung von Theopbilus Ad Autol., von 
Origenes C. Celsum, von Gregor dv. Nazianz (gegen Asmus, Byz. Ztihr. 1894, 120f.), 45 

von der pfeubosjuft. Cohortatio (gegen Asmus, ZwTh 1895, 15071.), auch nicht von 
Grill C. Julian. (fo Glub. II, a3), obwohl Th. diefe Schrift nad) ep. 83 gelannt bat 
(vgl. Schulte ©. 60ff.); das Martyrium Trophymi in der von Merkati (Studi e 
Testi V, 1901, ©. 207 ff.) edierten Necenfion iſt von Th. abhängig (Schulte ©. 64 ff.). 
Für die Lehrſähe der Philofopben bediente fi Ib. des Sammelwerks des Aötius, dazu 0 
Kir perfönliche Daten einer dıadoyi) yıkoosg or, eines Summariums (Diels, Doxogr. 
graeei ©. 577. Schulte 71). Seine Angabe jedoch, daß er Plutarh und Porphyrius, 
namentlid) dejjen giÄdoopos Toropia, benußt babe, it glaubhaft Gaeder ©. 9. 
Schulte 73ff.). Abweichungen von Euſeb. und Clemens tweifen auf eine weitere Quelle 
(Schulte S. 80); viel Material iſt noch unbefannten Urfprungs (Raeder ©. 96ff.). — 55 
Schon aus der Benugung von Sefundärquellen ergaben ſich Ungenauigkeiten. Th. iſt hin— 
fichtlich des Wortlauts weniger zuverläffig als Euſeb., bat mitunter den Sinn ganz verkehrt 
(Schulte 88f.), obſchon er gelegentlich auch ein befjeres Berftändnis bietet (Glub. II, 225f.). 
An dem Hineinmengen der eigenen Worte des Clemens in die ihm entnommenen Gitate 
trägt dieſer nicht allein die Schuld (fo Glub. II, 221). Die Ereerpte aus NMötius find #0 
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mitunter genauer als die des Plutarh und Stobäus (Schulte ©. 68), aber auch bier, 
bef. B. I begegnen ‚Fehler (Schulte ©. 101). 

Die Kirchengeſchichte Thes ftebt hinter der des Sokrates und Sozomenus beträchtlich 
zurüd,. Sie enthält manche fonft verlorene Urkunden, bejonders Briefe zum artanifchen 

5 Streit (I, 4—6. 8. 20. 29. II, 8. 28. IV, 8. 9. 22. V, 9—11), aber ihr fehlt der 
Sinn für wirkliche Gefchichte und chronologifche Genauigkeit. Dazu kommt Th.s Nei- 
ung auszjujhmüden und Wundergeſchichten zu erzählen und feine Vorliebe für das 

Perſönliche (Güldenpenning ©. 98ff.). Selbitftändiges bietet er vornehmlih in den 
jpätern Büchern aus antiochenifcher Kunde. — Umitritten find feine Quellen. Nach 

ı0 Valeſius hat er hauptfählih Sofrates und Sozomenus benugt. So aud Jeep, Quellen— 
unterfuchungen zu den griech. Hiftorifern, Leipzig 1884, auf Grund namentlich von II, 14 
vgl. mit Sofrates II, 28 und von I, 197. vgl. mit Sozomenus I, 21. Güldenpennings ein= 
gehende Unterfuchung ergab Rufin als vorzüglichen Führer, daneben in B. I Eufebius, 
in I. II Athanaftus, in III. IV Sozomenus, am menigjten Sokrates, für B. II Sabinus, 

15 für I. III. V wohl PBbiloftorg, für B. III Gregor von Nazianz. Nach Raufchen find 
die Beziebungen zu Rufin durd Sokrates und Sozomenus vermittelt. Glubolovſtij da= 
gegen will als Quellen von Kirchenbiftorifern nur Eufebius, Nufinus und Pbiloftorgius, 
vielleicht aud; Sabinus, gelten lajjen. Für eine Abhängigkeit von Sofrates ſpricht I, 29 
(31) die Erwähnung von Trier als Verbannungsort des Athanafius und die genaue 

20 Datierung. Für die Vertvertung des Sozomenus macht Güldenpenning I, 18. III, 10f. 
25. IV, 6. 16. 23. 29. V, 17. nambaft, m. €. mit Recht; dagegen Glub. II, 280 f. 

Die gulödeos ioroola enthält Biographien von 30 (darunter 10 noch lebenden) 
Asketen, barakteriftiih für das berrichende Frömmigkeitsideal. Der Anhang dazu, die 
Nede „über die Gottesliebe” zeigt die bejtimmenden Motive des Asfetentums und den 

235 hriftlihen Einfchlag in dem myſtiſch-ſpekulativen Aufzug (Möller). — Auf Wunſch des 
Sporafios, eines hohen Beanten, bat Th. feine aigerıxijs zaxouvidias Erurogn ber: 
faßt, in den vier erften Büchern. eine Härefiologie, im 5. Bud eine Beim» doyudro» 
Zruroun, neben des Origenes De prineipiis und der Glaubenslehre des Johannes von 
Damaskus die einzige ſyſtematiſche Darftellung der Theologie der griechtichen Bäter. 

so Als Quellen für feine Ketergefchichte nennt Th. eine große Zahl von Härefiologen und 
berühmten Kirchenlehrern, an erjter Stelle Juſtin d. n. daß er deilen Syntagma ge- 
fannt, vermuten Hilgenfeld, Ketergefh. 72 und Glub. II, 355f. Ausgiebig bat er 
den Irenäus benußt, verfürzend und ergänzend, mehrfach auch Clemens Al. (Glub. II, 
356ff.). Hippolyts Syntagma bat er verivertet; von deſſen Philoſophumena wohl nicht 

35 bloß die Epitome (vgl. Hilg. ©. 76ff. und Glub. II, 361ff, aud m. Geſch. d. Mont. 
©. 53). Über IV, 12 f. oben. 

Unter feinen dogmatiſchen Schriften nennt Tb. ep. 113. 116 MSG 83, 1317A. 
1325A vorne an die offenbar Ein Werk bildenden gegen Arius und Eunomius, denen 
die drei Abhandlungen gegen die Macedonianer (Haer. fab. V, 3. MSG 83, 457 D) 

so ſich anſchloſſen (Glub. II, 73F.). Die Auseinanderjegung erfolgte — wohl in dialogischer 
Form — vorzüglih auf Grund der Schrift (vgl. Haer. fab.V, 2.3. 13. In Ps. 148, 1). 
Ueber 1 Ko 15, 27f. bat Th. dabei eingehend gehandelt (MSG 82, 357C). Ohne Grund 
verfuchte Garnier diefe Schriften und ſolche gegen Apollinaris naczumeifen in dem 
Athanafius oder Marimus zugeeigneten Dialogen (MSG 28, 1115ff.). Auch der Dia- 

45 log gegen die Manichäer unter des Johannes von Damaskus Namen ift nicht von Th., 
und von feinem Werk gegen Marcion ift nichts erhalten. 

Dagegen bat Ehrhard (ThOS 1888) die Abhandlungen De trinitate und De 
divina dispensatione (Synod. e. 40, Ieol Veodoylas zal rijs Velas Evavdow- 
anoews ep. 113 Sp. 1317A), nachgemwiefen in den Grill von Aler. zugeichriebenen 

so Schriften /Teol tijc äylas za LImwonowd roddos und Ileol rjs Toü xvolov var- 
dowrmoeos (vgl. auch Glub. II, 90—125). Sie gehören ficher nicht Cyrill, fondern 
der antiochenifchen Schule an. Sie find aber Eigentum Th.8. Die von Garnier im 
Auctarium opp. Th. mitgeteilten Fragmente unter dem Titel Ocodwenrov Ilerra- 
Aöyıoy zeol &vardonnnoens find e. 13—15. 17 der pf.chrilliichen Schrift und Türzere 

55 Bruchftüde aus andern Kapiteln; ebenfo gehören ihr an drei der fünf von Marius Mer: 
cator aus dem 5. Buch einer Schrift Th.s mitgeteilte Fragmente (ThOS 1888, ©. 626 fi). 
Dem entſpricht auch ihre Sprache und ihr Inhalt. Die Polemik richtet ſich vornehmlich 
gegen Arianismus und Npollinarismus. In der Chriftologie herrſcht die Terminologie 
Th.s. Ausdrüde wie oeoaox@odaı werden vermieden; die menſchliche Natur Chriſti, 

so auf die das Niedrige in den biblifchen Ausſagen bezogen wird, ift adownos draing - 
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Heic e. 13 MSG 75, 1440. Nur der Tempel des Gott Logos ift zerftört und von 
diefem wieder aufgerichtet worden (c. 18, 1452). Unter ausdrücklicher Verwerfung 
einer »oäcıs beider Naturen wird von einer dvdinyus, &voixmors, einer ovvapeıa zai 
Erwors geredet (e. 11. 16. 18. 21. 32). Chriſti Ntenchbeit wurde durch den Logos 
zur Tugend erzogen (ce. 11). — Einen Pentalog Th.s hat es nie gegeben (Glub. II, 135— 141). 5 

Seine briftologifchen Überzeugungen beitimmten Th., einer Aufforderung des Johannes 
von Antiochien — (ep. 150), zu feinen dvarooral der Anathematismen Cyrills 
(erhalten in der Gegenfchrift Cyrills Mansi V, 88. MSG 76, 392ff.; die lat. Überf. 
Mercatord MSL 48, 97275). In Cyrills Lehre erblidt er Apollinarismus; er will 
ebenfowwenig von einem eis wa» ovvaysır beider Naturen Chrifti wie von einer Epal: 10 
tung in zwei Söhne etwas willen (ep. 143). Statt einer irwoıs zad’ Öndoraoır er: 
fennt er nur eine foldhe an, die ras mv gücewv ldwörntas Öeizvuo (MSG 76, 400). 
Den Gott geeinten Menſchen hat Marta geboren (ebd. Sp. 392); zmwilchen dem, Gott 
Logos und der Knechtsgeſtalt ift zu unterfcheidven (ebd. 449). — Nur geringe Fragmente 
find erhalten (lub. II, 142) von Th.s Verteidigung Diodors und Theodor (ep. 16 
Ep. 1193CD. Gran. MSG 83, 80 und Hoffmann, Alten ©. 53) aus den Jahren 438 
bis 444. — Sein driftologifhes Hauptwerk aber ift fein Eoanoris ro TToAuuooyos, 
448 eben erjt vollendet (ep. 16. 83. 130). Die monophyſitiſche Lehre will Th. als aus 
den verjchiedenen Härefien zufammengebettelt erweifen. Im Gegenfa zu ihr zeigen ſchon 
die Überfchriften der einzelnen Bücher, da Gott auch in der Menſchwerdung unver: 0 
änderlih it (droenros), daß die beiden Naturen in Chrifto unvermiſcht (dovyxuros), 
daß der Gott Logos ſtets uniterblih und leidenslos (dnadıjs). Aus den Zeugnitien der 
Schrift und aus den Ausfagen der Väter, er verwertet dabei auch folche Eyrills, jucht 
Tb. den Beweis zu liefern (vgl. auch Wald VI, 522Ff.). Jede Natur fei auch nad) 
der Vereinigung dxoaprrjs geblieben, ra idra behaltend, unter Ausſchluß jeder Ver: 25 
mwandlung und Vermiſchung. 

Von den durch Photius (Bibl. cod. 46) dem Tb. zugefchriebenen „27 Reben zur 
Belämpfung verfchiedener Säge“ find die vorhandenen 17 (or. 8—24) nah Marius 
Mercator eın Werk des Biſchofs Eutberius von Tyana; die fechs erjten Reden würden 
nach den Inhaltsangaben Th. entjprechen. Die Schrift Methodus Theodoreti ex eius 30 
hypomnestieis (Garnier Auctar. V, 72ff.) it eine Kompilation aus verjchiedenen 
Schriftjtellern; die Lobrede auf Johannes den Täufer (ebd. 84ff.) ftimmt nicht mit 
Sprade und Art Thes, ift daber wohl ſicher unecht (vgl. auch Glub. II, 456). Aus 
den fünf Reden Th.s auf Chrvfoftomus hat Photius einige Auszüge erhalten (cod. 273). 
— Höchſt wertvoll find die zahlreichen Briefe Th.e. N. Bonwetih. 3 

Theodofins, B. v. Alerandria |. d. A. Monophyſiten Bd XIII ©. 394, 31. 

r 
— 

Theodoſius J., römiſcher Kaiſer, geſt. 395. — Aufzählung und Wertung der zahl: 
reihen und mannigfaltigen Quellen bei Güldenpenning S. 5ff. und Rauſchen ©. Uff. — 
Dazu Codex Theodosianus ed. Mommsen, Berol. 1905; Coben, Médailles impér. t. VI; 
U, Fröhner. Les medaillons de l’empire Rom, Paris 1878; W. Unger, Quellen der byzant. 40 
Kunitgeih. I, Wien 1878; N. Giüldenpenning und J. Ifland, Der Kaiſer Theodofius d. Gr., 
Halle 1878; G. Raufhen, Jahrbücher der hrijtlihen Kirche unter dem Kaiſer Theodofius d. Gr., 
Freiburg 1897; *H. Nichter, Das wejtrömifche Neich, bejonders unter den Kaijern Gratian, 
Balentinian II. und Marimus (375—38$), Berlin 1865; A. Athanaſiades, Die Begründung 
des ortbodoren Staates durch Kaijer Theodofius d. Gr., Leipzig 1002 (wertlos). Die all: 45 
gemeinen Darjtelungen der römijchen Kaifergeichichte, bei. Tillemont, Histoire des empereurs, 
t. V. und 9. Schiller, Geſchichte der römischen Staijerzeit Bd II, Gotha 1887; Victor Schulge, 
Geſchichte des Iimterganges des griechiſch-römiſchen Heidentums, 2 Bde, Jena 1887-1892. 

Flavius Theodofius ift mwahrjcheinlih 346 zu Gauca in Galläcia als Sohn des 
Comes Theodofius, eines der legten großen Generale des Weftreiches, gleich ausgezeichnet so 
durch militärifche wie adminiftrative Tüchtigfeit, geboren. Der Name der Mutter war 
Tbermantia. ie Zeitgenofien haben ohne Grund das Geſchlecht mit dem fpantichen 
Yandsmanne Trajan in Verbindung gebracht. Der praftiihen Schulung durdy den Vater 
verdankte der Nüngling das bobe Maß von Kriegserfabrung, welches ihn auszeichnete. 
Schon früb gelangte er in den Befit eines eigenen, erfolgreich geführten Kommandos in 5; 
Möften, bis die durdy eine Intrigue verurfachte Hinrichtung des Vaters nach dem Tode 
Balentinians I. (375) ihn zum Verzicht auf den Staatsdienft veranlaßte. Seitdem lebte 
er als Privatmann in feiner Heimat und vermäblte ſich mit Alta Flaccilla aus vornehmem 
Geſchlechte. Beide verband das gemeinfame Belenntnis des nicänifchen Glaubens. 
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Doch ſchon nad zwei Jahren rief der Auguftus des Weftens, Gratian, in ſchwerer 
Bedrängnis durch eine neue Flut der Völkerwanderung, in welcher Valens unterging, ibn 
aus dem Privatleben in die Öffentlichkeit zurüd und proflamierte bald darauf, am 
19. Januar 379, den ſiegreichen Feldherrn in Sirmium als Auguftus des Ditens. 

5 Theodoſius macht darauf TIheflalonih zum Mittelpunkt glüdlicher Operationen gegen 
Goten, Alanen und Hunnen. Mitten in diefe binein fällt Anfang 380 eine ſchwere 
Erkrankung, die ihn die Taufe begehren läßt. Der greife Bifchof der Stadt Adholios 
(Aoyölıos), der mit der Weltflucht eines Asketen den Feuereifer eines ftreng nicänifchen 
Theologen und die Klugheit eines melterfahrenen Biſchofs verband (vgl. über ibn be— 

10 ſonders Ambrofius Ep. I, 15 MSL XVI, 955), vollzog fie, nachdem der Kaiſer 
jeines orthodoren Glaubens ſich verfichert hatte (Sofr. V, 6). Aus dem Eifer des Neo: 
phyten (Sozom. VII, 4) entfprang am 27. Februar 380 jenes fcharfe, ala Reichsgeſetz 
auch von Gratian und Balentinian unterzeichnete Edietum de fide catholica an das 
Volk zu Konftantinopel (Cod. Theod. XVI, 1, 2). Cunetos populos, quos clemen- 

ı5 tiae nostrae regit temperamentum, in tali volumus religione versari, quam 
divinum Petrum apostolum tradidisse Romanis religio usque ad nunc ab ipso 
insinuata declarat — bebt die Urkunde feierlih und bejtimmt an. 

Die lebenden Bürgen diefes Glaubens find die Bifhöfe Damafus in Rom und Petrus 
in Alerandrien, fein Inhalt: ut seecundum apostolicam disciplinam evangelicamque 

x» doctrinam patris et filii et spir. s. unam deitatem sub parili majestate et 
sub pia trinitate credamus. Hanc legem sequentes Christianorum catholi- 
corum nomen jubemus amplecti, reliquos vero dementes vesanosque judicantes 
haeretici dogmatis infamiam sustinere. Die Verfammlungsftätten ber SHäretifer 
dürfen fich nicht Kirchen nennen. Gottes und des Kaiſers Strafe bedroht fie. Diefes 

3 Edikt, das bedeutungsvoll auch den Codex Justinianeus eröffnet, ift für die Religions: 
politit des Kaiſers programmatifh und bezeichnet deutlich die Linie, in der fie hernach 
ſich bewegt hat. Die darin in Anſpruch genommene firhlihe Machtvolllommenheit war 
übrigens längft traditionell. 

Den im Verlaufe des Jahres 380 Fritifch gewordenen gotischen Krieg gelang es unter 
3 Mitwirkung der von Gratian entfandten Generale Arbogaft und Bauto und unter der 

Gunst glüdliher Umftände noch gegen Ende des Jahres zu einem friedlichen Abſchluß 
zu bringen, in welchem Athanarich bedeutfam bervortritt (f. Bd VI, 774). Am 24. Novbr. 
zog Theodoſius in Triumph in Konftantinopel ein. Die kirchliche Situation beberrichten 
bier damals die Arianer. Sofort ging er daran, jene im Sinne feines Edikts umzu— 

5 jchaffen. Der Bifchof Demophilus verließ ſchon zwei Tage nad) der Ankunft des Kaiſers 
die Stadt, nachdem er die Bedingung feiner weitern Wirkſamkeit, das Bekenntnis zum 
Nicänum abgelehnt, ſich tröftend mit den Morten des Herrn Mit 10,23 (Sof. V, 7; 
Sozom. VII, 5), und an feine Stelle bob der Herricher den Biſchof der kleinen ortho— 
doren Diafporagemeinde, Gregor von Nazianz, auf den Stuhl der öftlihen Reichshaupt: 

40 Stadt (f. d. A. Bd VII, 143 u. Ullmann, Gregor von Nazianz ©. 106 ff.). In einer Reibe 
ſcharfer Edikte ſetzte ſich diefe Politik fort. 

Am 10. Januar 381 wurde der Präfektus Prätorio Eutropius von der Begründung 
aus: unius et summi Dei nomen ubique celebretur, angewieſen, die antinicäniſchen 
Häretifer aus den Städten zu verweifen; fein Ort fol ihnen für ihren ‚Kultus belafjen 

45 werden. Alle anderslautenden Nefkripte treten außer Kraft (Cod. Theod. XVI, 5, 6). 
Ya, der General Sapor wird in eigener Mifftion in den Orient gejandt, um in Aus— 
führung dieſes Geſetzes die arianifchen Biſchöfe aus den Kirchen zu vertreiben. Am 
19. Juli wird den Häretifern, darunter die Anhänger des Eunomius und des Aetiug, 
der Bau von Kirchen unterfagt; wo es doch gejchieht oder mo immer ihre Geiftlichen 

50 fich niederlafjen, jollen Haus und Grund dem Fisfus anbeimfallen (Cod. Theod. XVI, 
5,8). Den Hauptinhalt diefer beiden Edikte faßt ein drittes vom 30. Juli desſelben 
Jahres in ſchärfſtem Ausdrud zufammen. Das tritt gleih im Eingang bervor: epis- 
copis tradi omnes ecclesias mox jubemus, qui unius majestatis atque virtutis 
patrem et filium et spiritum sanetum confitentur. Als Probe der Nechtgläubig- 

55 feit wird die vorhandene Gemeinſchaft mit namentlich aufgeführten Biſchöfen gefordert 
(Cod. Theod. XVI, 1, 3). Daneben laufen Erlafje gegen die Manichäer (Cod. 'Theod. 
XVI, 5, 7; 5,9). Aus den Wiederholungen eines Teils des \nbaltes muß entnommen 
werden, einmal daß der Erfolg erft allmählich eintrat, dann daß die in Ausficht geftellten 
Abndungen in ihrer fchroffen Formulierung in erfter Linie als wirkungsvolle Drobungen 

so gedadht wurden. In letzterer Hinfiht macht ſchon Sozomenos (VII, 12 a. E.) die 



Theodofins 1., röm. Kaifer 617 

richtige Bemerlung: . . . od yao tıumoeiodau, aid’ eis Ökos zalhoräv Tovs bonmxoong 
donovdaler. 

In diefe Zeit fällt die fpäter zur Bedeutung eines allgemeinen Konzild empor: 
geftiegene Synode zu Konftantinopel (381), die mit diefem Verlaufe der Dinge in un: 
mittelbarem Zufammenbange ſteht (j. d. A. Arianismus Bb II, 43f. und Konftant. 5 
Symbol Bd XI, 12Ff., dazu Hefele: und Rauſchen ©. 95ff.). Nachdem Gregor von 
Nazianz in Verftimmung auf das Bistum verzichtet hatte, wählte die Synode als Biſchof 
von Konftantinopel den Prätor, alfo einen Laien, Nektarius (f. d. X. Bd XIII, 706 ff.). 
Damit war die Niederlage der Arianer im Dften befiegelt. Vom Anfang an legte 
Theodoftus in der Durchführung diefer Neligionspolitif entjchiedenen Wert — ein felbit- 
ftändiges Vorgehen im Verhältnis zum Abendlande (vgl. Loofs Bd II, 427; 44f. und 
dazu die beachtenswerten anderen chronologiſchen Anjäge von Rauſchen ©. 104f.; auch 
land ©. 113 ff). Im Jahre 382 rubte die antihäretiiche Gefeßgebung, wohl aber tagte 
nochmals in Konitantinopel in der arianifchen Angelegenheit eine orientaliihe Synode 
(Hefele® II, ©. 37ff.). Dann, Juni 383, verjucht es Theodoftus, tie Sofrates (V, 10) 15 
und Sozomenos (VII, 12) übereinftimmend, aber nicht ohne offenfichtliche Ausſchmückung 
erzählen, mit einem Religionsgefpräh in Konftantinopel, zu welchem Häupter ber ortho— 
doren und der häretijchen Partei berufen wurden. Es verlief ergebnislos, nur den 
Novatianern wurde eine Konzeffion zu teil, weil fie in dem jtrittigen Punkte zu ber 
Ortbodorie ftanden. Ganz durdfichtig find die Vorgänge nicht (vgl. Hefele ’ II, ©. 41f.). 20 
Diefer Ausgang erflärt, daß die antihäretifche Gefehgebung nunmehr wieder einjegt. Die 
betreffenden Erlaſſe vom 25. Juli und 25. September (Cod. Theod. XVI, 5, 11 u. 12) 
nehmen gegenüber den Häretilern, unter denen jegt auch die Apollinariften und die Ma: 
zebonianer aufgezählt werden, das frühere Verbot religiöfer Berfammlungen, mit Einſchluß 
der privaten, wieder auf. Meiterbin wird die Ordination von Geiftlichen unterjagt. 35 
Harte Vermögensftrafen und Ausweifung werden den Ungehorfamen angebrobt. 

Ein erfchütterndes Ereignis nahm im Herbft diejes Jahres unerwartet den Kaifer 
politifh ganz in Anſpruch, die am 25. August in Lyon erfolgte verräterifche Ermordung 
Gratians, der vorläufige Abjchluß der Ujurpation des Spanier? Marimus, der in Gallien den 
Auguftustitel an fich geriffen hatte. Der legitime Nachfolger, Valentinian II. (ſ. d. A.) so 
und Theodoftus mußten den Ufjurpator zunächſt anerkennen; erjt im Sommer 388 gelang 
feine Beftegung und Vernichtung. Die Eirchenpotitifche Geſetzgebung, die feit 383 einiger: 
maßen, aber nicht ganz gerubt hatte, fette jet wieder kräftig ein, eingeleitet durch einen 
befonders gegen die Apollinariften gerichteten Erlaß vom 10. März 388 (Cod. Theod. 
XVI, 5, 14), der den Häretifern nur in abgelegenen Gegenden den Aufenthalt geftattet. 3 
Es folgen am 16. Juni Verbote, religiöfe Fragen in öffentlicher Rede zu behandeln (Cod. 
Theod. XVI, 4, 2), am 5. Mai 389 Entziehung des Teftierrredhtes in Anwendung auf 
die Eunomianer (XVI, 5, 17; aufgehoben 394, ſ. XVI, 5, 23), am 17. Juni Aus: 
jchließung der Manichäer aus dem Reiche, befonders aus Nom (XVI, 5, 18), am 26. No— 
vember Entfernung der Sektenkleriker aus Konftantinopel und feiner Bar (XVI, #0 
5, 19). Dann tritt ein allmäbliches Nachlafien ein, offenbar weil die Häretifer zunehmend 
aufgerieben oder in die Verborgenheit gedrängt wurden. in vielen Fällen bedeutet der 
Inhalt nur eine neue Einfhärfung. Dieſen Vorgängen laufen parallel ſcharfe Maß: 
regelungen des Heidentums. 

Anfangs nahm Theodofius nach diefer Richtung bin eine abmwartende Haltung ein; 45 
die noch unfichern politiichen WVerbältnifje rieten von neuen Beunrubigungen ab. Wenn 
er den Apojtaten zum Götterglauben das Teſtierrecht entzog (Cod. Theod. XVI, 7, 1), 
jo war dies eine Angelegenbeit der firchlichen Disziplinargewalt. Aber 388 tritt er aus 
dieſer Neferve heraus. Denn wahrſcheinlich in diefem Jahre erfolgte die Entjendung des 
Präfeltus Prätorio Conegius, ebenfo ausgezeichnet durch Energie wie durch Haß gegen 50 
den Götterglauben, nad Ägypten und Kleinafien mit dem beftimmten Auftrage, den 
Hellentsmus durch Zerftörung der Tempel und Siftierung der Kulte aus der Öffentlich: 
feit verſchwinden zu machen (Zoſim. IV, 37). Daß die Bifchöfe jener Gebiete die An: 
regung dazu gegeben haben, darf nicht bezweifelt werden. 

Diefes bisber beifpielloje Verfahren muß von tiefer Wirkung geweſen fein. Wie es 55 
den Haß der Götterfeinde anfachte, jo entflammte e8 den Fanatismus der Altgläubigen. 
An vielen Orten fam es zu blutigen Tumulten, vor allem in Alerandrien, wo es dem 
Biſchof Theopbilus in Zuſammenwirken mit der Staatsgetwalt gelang, das Serapeion zu 
‚ralle zu bringen, für die Heiden weithin ein erfchütternder Vorgang (Rufin, H. E. II, 
22; Sole. V, 165.) In Apamea ging der präctige Zeustempel unter (Tbeod., 

— 0 
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H.E. V, 21). Zu beftigen Zufammenftößen fam e8 vor allem auf ſemitiſchem Boden 
(Syrien, Phönikien, Paläjtina); die Einzelheiten find nicht überliefert, aber die Klage: 
Ichrift des Libanius reoi r@v ieo@v (über die unſichere Chronologie Rauſchen S. 297, 
Anm. 3) läßt bei aller rhetoriſchen Übertreibung das Bild einer großen Verwüftung er: 

5 fennen, an der auf dhriftliher Seite die Mönche einen hervorragenden Anteil hatten (zum 
Ganzen Vict. Schulte, Untergang d. griech.sröm. Heidentums I, S. 257 ff.; II, ©. 218 ff. ; 
240f.; 2977.) Wenn mährend eines Aufenthaltes in Mailand (389 oder 390) der 
Kaifer einen Augenblid geneigt war, einer römiſchen Deputation, melde die MWiederber: 
ftelung des Altars der Victoria in der Kurie von ihm erbat, unter gewiflem Vorbehalt 

10 zu willfahren, fo ift daraus erfichtlih, daß er zu unterjcheiden wußte. Doc ftimmte ibn 
damals Ambrofius um, der ſchon in einer früberen Phaſe diefer Angelegenbeit dem 
jugendlichen Balentinian und feiner Umgebung gegenüber fein Anfehen und feine Redegewalt 

olgreih in die Wagſchale geworfen hatte (Ambrof. Ep. I, 57,4 MSL XVI, 1175f.; 
V. Schultze ©. 275f.). Diefer eine Erfolg führte, wie es feheint, überhaupt einen Um— 

15 ſchwung in dem Urteil und dem Handeln des Kaiſers in diefer Frage herbei. Mit 
großer und gleihmäßiger Entſchiedenheit wirft fich ſeitdem feine Religionspolitif gegen die 
Göttergläubigen aus. Eine peremptorifche Verfügung an den prätorifchen Präfekten Albinus 
vom 24. Feb. 391 (Cod. Theod. XVI, 10, 10): „Niemand foll fih mit Opfern befleden, nie— 
mand ein unfchuldiges Opfertier fchlachten, niemand ein Heiligtum betreten, niemand einen 

0 Tempel befuchen, niemand zu einem von Menſchenhänden gemachten Götterbilde aufblicken“ — 
bringt den Willen des Herrſchers deutlich und drobend zum Ausvrud. Wenn bier ins— 
befondere Rom ins Auge gefaßt tft, fo wurde das Edikt am 16. Juni aud nah Agypten 
dirigiert (Cod. Theod. XVI, 10, 11). Wie ſehr Theodofius entjchloffen war, die ganze 
Wucht feiner antiheidniſchen Religionspolitit auch in feinem Neichöteil zur Wirkung zu 

35 bringen, bezeugt fein nach der Nücdkehr aus dem Abendlande am 8. November 392 ın 
Konitantinopel an den Präfektus Prätorio gerichtetes Geſetz, welches den äußerten Punkt 
bezeichnet, zu dem in diefer Linie der Staat vorgeichritten iſt (Cod. Theod. XVI, 10, 12). 
Tieropfer und Harufpiein werden darin dem Majejtätsverbrechen gleichgefegt. Wer auf 
eigenem Grund und Boden opfert, verliert diefe an den Staat; mer diefen Alt an 

so öffentlichen Orten oder auf fremdem Beſitz vollzieht, gerät in eine hohe Geldbuße, ebenfo 
der Beſitzer, wenn er der Mitwiſſenſchaft überführt wird. Beamte, welche in der Aus- 
führung diefer Verordnungen fich Täffig zeigen, werden gleichfalls mit Gelditrafen bedroht. 
Es ift richtig, daß 3. B. Konftantius (f. d. A. Bd X, 770ff.) eine ſchärfere Sprache ge: 
redet hat, auch tritt in dem Edikt grundjäglich Neues nicht hervor, wohl aber iſt neu die 

35 fihere Umgrenzung und genaue Spezialifierung. Das Heidentum ift beimatlos gemacht. 
Auch der legte Stützpunkt ift ihm genommen. Es lebt nur noch als eine geächtete und 
flüchtige Religion im Reiche. Eine dumpfe Stimmung mag damals über Hunderte, ja 
Taufende gelommen fein, die fih in ein Dafein obne Hoffnung bineingeftoßen faben. 

Während das Edikt feinen Weg ging, war der Mejten von neuem in eine gefähr: 
10 liche Krife geraten, welche den Kaifer zu rafchem Eingreifen rief. Diefer hatte nämlich, 

ald er das Abendland verließ, dem jungen Auguftus den Franken Arbogaft ald Berater 
zur Seite geftellt. Daraus enttwidelten fich jedoch bald Schwierigkeiten (V. Schultze I, 
©. 280f.), die in der Ermordung Valentinians in Vienna am 15. Mai 392 ihre tragifche 
Yöfung fanden. An feine Stelle erhob Arbogaft den Humaniften und Vorſteher der 

45 kaiſerlichen Kanzlei Eugenius, der zögernd die gefährliche Würde annahm und bald gegen 
feine chriftliche Überzeugung ihre Behauptung mit Konzeifionen an die auf jeine Seite 
fih drängenden Götterfreunde (Summadus, Flavianus), darunter die Wiederberitellung 
des Altar der Victoria, fichern mußte. Nod einmal atmete das Heidentum auf; in Rom 
jchienen die alten religiöfen Zuftände wiedergelehrt zu fein (die anſchauliche Schilderung in 

50 einem gleichzeitigen anonymen Gedichte, veröffentlicht von Mommfen in Hermes IV, ©. 350 ff.). 
Aber ſchon am 6. September 394 erlag Eugenius in einer wilden Schlaht am Frigidus 
bei Aquileja nad anfänglichem Erfolge feines Generald Arbogaft dem Feldherrngenie des 
Theodoftus. Der Ufurpator wurde getötet, Arbogaft entleibte jich Felbft auf der Klucht 
(über diefe ganze Epifode V. Schulte I, ©. 284ff.; Rauſchen ©. 366ff.; ©. 409 F}.). 

65 Hinterher ging natürlich die Unterdrüdung des in den legten Ereignifjen wieder aufge: 
fommenen Götterglaubens. indem Theodoſius felbit die Geſamtherrſchaft des Reiches in feine 
Hand nahm, gewann er die Möglichkeit einheitlicher und darum jtärferer Aktion auch in 
diefer Richtung. Zoſimus (IV, 59) will willen, daß er die beibnifchen Senatoren in einer 
öffentlichen Rede zur Annahme des Chriftentums aufgefordert habe (in poetiſcher Ausmalung 

#0 Prudent., Contra Symm. I, 410ff.). Ambrofius bat ihn in der Yeichenrede in feinem 
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Eifer gegen das Heidentum dem frommen Joſias verglichen (De obitu Theod. c. 38, 
vgl. auch e. 4). Unter ihm vor allem ift der antife Kultus aus der Offentlichkeit ver: 
ſchwunden, und weſentlich „Paganismus“ geworben. 

Dieſe im Intereſſe der Großkirche und der Alleinherrſchaft des Chriſtentums ver: 
fügten Alte fanden ihre Ergänzung in pofitiven Mafnahmen zur Förderung der ſittlich- 5 
religiöfen Aufgaben der Kirche. Die Sonntagdrube wird durch Einſchärfung und Er: 
tweiterung früherer Mandate in einen größeren Umfang gefaßt (Cod. Theod. II, 8, 20a. 
392; II, 8, 23a. 399 ſ. d. A. Bb XVII, 522). Sünden und Xafter, welche das 
chriftliche Empfinden verlegten und die zum Teil in der Predigtlitteratur ftändig waren, 
tie Wucher, Spielleidenjcaft, Ehebruch und Gattenmord, Verkauf der eigenen Slinder, ı 
Päbderaftie, wurden mit barter Ahndung bedroht. Ja fogar die Gepflogenheit der 
Soldaten, nadt im Fluß stehend die Pferde zu reinigen, wird wenigſtens aus der un: 
mittelbaren Näbe des Lagers verwiefen (Cod. Theod. XI, 27, 1; 2 a.391). Sn der 
radifalen Ausrottung des Getverbes der Saitenjpielerinnen, fidiecinae, welches der Unter: 
baltung und der Unzucht zugleich diente (Cod. Theod. XV, 7, 10), fand eine längit 16 
erhobene Forderung der Kirche (vgl. zur Erläuterung Gothofr. zu d. Edikt) ihre Erfüllung. 

Aber auf der andern Seite wußte der Haifer mit ftrenger Entjchiedenbeit auch das 
Anfeben des Staates zu wahren, ja er zog die Befeitigung firchlicher Mißftände in bie 
Kompetenz feiner Gejehgebung. Das Afvlreht, um deſſen Ausbau in ihrem Intereſſe 
die Kirche ſich eifrig bemühte, wurde den Staatsjchuldnern verfagt und die dawider ban= 20 
delnden Klerifer für die Schuld haftbar gemadt (IX, 45, 1 a.374, ſ. d. A. Bd II, 170, 
mehr Augufti, Dentwürdigfeiten aus der chriftl. Archäologie Bd XI, 487ff.). 

Die immer läftiger gewordene nterceifion der Organe der Kirche wird für be: 
ftimmte Fälle abgejchnitten (Cod. Theod. XI, 36, 31 a.392), mit befonderm Nachdruck 
aber werden die Kurien gegen Schädigung unter dem Vorwande des geiftlihen Standes 26 
efhügt (Cod. Theod. XII, 1, 115 a.386; 121 a. 390, vgl. d. A. Decurio in Paulus 

Realencykl. d. klaſſ. Altertumswiſſenſch, neue Bearb. Bd IV, Stuttgart 1901, Sp. 2319 ff. 
Otto Seed]). Die mit der zunehmenden Märtyrerverehrung anwachſende Sitte der Trans: 
lationen der Märtyrerleiber oder der Zerteilung der Gebeine, oft zu gewinnfüchtigen 
Zwecken betrieben, wird verboten (Cod. Theod. IX, 17, 7 a. 386; vgl. Augufti, 30 
Denkwürdigkeiten XII, ©. 263 ff). Die in den Städten berumlungernden und läftig 
empfundenen Mönche erhalten den gemefjenen Befehl, fih in die Einöde zu begeben (Cod. 
Theod. XV], 3, 1 a. 390). Wor allem aber erfolgten einfchneidende ——— über 
die Diakoniſſen, welche vorzüglich dahin zielen, den Abfluß ihres Beſitzes an den Klerus 
und die Kirche zu verhindern (Cod. Theod. XVI, 2, 27 a. 390). Dieſes Geſetz iſt in ss 
diefer Hinfiht nur ein Stüd aus einer einheitlichen Summe von Verordnungen des nad) 
konjtantinifchen Staates, welche das bedrohliche Anwachſen des Kirchenvermögens einzu: 
dämmen verfuchten. 

Kommt hierin eine bewußte und planmäßige Selbitftändigfeit zum Vorfchein, jo auch 
in der Behandlung der Juden jeitens des Kaiſers. Allerdings trat er den Mifchehen 40 
zwiſchen Chriften und Juden jcharf entgegen (Cod. Theod. III, 7, 2 a. 388, aud IX, 7, 5) 
und unterfagte diefen den Beſitz chriftlicher Sklaven (TII, 1, 5), dagegen fchärfte er nad): 
drüdlich die Beadhtung des ihnen Neligionsfreibeit fichernden Geſetzes ein und bebrohte 
die gewaltfame Zerftörung ihrer Synagogen mit harten Strafen (XVI, 8, 9). Wenn in 
einem ellatanten alle — die Zerftörung der Synogoge in Kalliniton am Eupbrat auf # 
Anjtiften des dortigen Biſchofs im Jahre 388 — Ambrofius in zwei anmaßenden Briefen 
ſich zum Verteidiger des antifemitiichen Fanatismus machte und durch zäbe Aufdringlich- 
feit den Kaiſer von dem Entſchluſſe firenger Ahndung des Vergebens abbrachte, jo wollen 
bier die befondern Umftände beachtet werden (vgl. Forfter, Ambrofius ©. 60ff.); Theo: 
dofius hat im übrigen den Weg toleranter Religionspolitik dem Judentum gegenüber 50 
troß aller Eirchlihen Gegenbemühungen nicht verlaſſen (Gras, Geich. d. Judentums 2.4., 
Bd IV, Leipzig 1866, ©. 385). 

Im Yeben des Kaiſers bat Bedeutung fein Verhältnis zu Ambrofius, deifen Einzel: 
beiten erfchöpfend herauszubeben und in die richtige Beurteilung zu ftellen, noch eine 
Aufgabe der Zukunft iſt. Nur das ift jetzt ſchon deutlich, dak, während diefes Verbält- 55 
nis bei Theodofius von einem idealen, ſelbſtloſen Inhalt erfüllt ift, der Huge Kirchenfürft 
unausgejegt ſich bemüht, die Freundſchaftsgeſinnung des Auguftus nit nur zur Durch— 
jegung beitimmter lirchlicher Wunſche, jondern aud zur Gewinnung eines unmittelbaren 
Einfluffes auf die Staatsgeichäfte auszunügen. Wenn der Erfolg fchließlih doch ein 
geringer war, jo twar Dies allein dem jtarten jtaatsmännifchen Pflichtbewußtſein des 6o 
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Kaifers zu verdanken. Hier find die befannten Vorgänge zu erwähnen, die fih an das 
Blutbad in Thefjalonid 390 anknüpfen, die jedoch ſchon früb von der Legende erfaßt 
und gründlich entjtellt worden find. Läßt man fi ausfchlieglih durch Ambrofius be- 
lehren (Ep. 51 und de obitu Theodosii) — und jeder Schritt über ihn binaus führt 

5 ins Unfichere — fo gewinnt man folgenden Verlauf: 1. die Ermordung des Stadt: 
fommandanten Botherich durch den rafenden Böbel veranlafte Ambrofius, bei dem damals 
in Mailand weilenden Kaifer perfönlich zu intercedieren, ohne daß er jedoch eine beftimmte 
aufherung erlangen fonnte. 2. Der Haifer befahl vielmehr, hauptfählih unter dem 

influffe, wie es fcheint, des in feinem Rate angefehenen magister officiorum Rufinus, 
10 eine ftrenge Beitrafung. 3. Die brutale und binterliftige Art der Ausführung verbietet, 

für die Form den Kaiſer felbft verantwortlich zu machen. 4. Ambrofius läßt diefe Unter: 
ſcheidung nicht gelten, fordert Buße und erklärt, vor diefer Bußleiftung das hl. Opfer im 
Gegenwart des Kaifers nicht darbringen zu fönnen. 5. Der Kaifer unterzieht ſich darauf: 
bin vor der Gemeinde der öffentlichen Kirchenbuße. — Was über Erlommunitation und 

15 auferlegte und abjolvierte Bußzeit in andern Quellen zu lefen ift, gehört der dichtenden 
Phantafie an, die fih vor allen bei Theodoret (V, 17. 18) eine Stätte erforen bat. 

Im Jahre 385 war die Kaiferin Flaccilla geſtorben; Gregor von Nofja hielt ihr 
in Konftantinopel die Leichenrede, in welcher ihre Liebesthätigfeit und ibre ortbodore Ge: 
finnung befonders hervorgehoben wurden (MSG XLVI, 877 ff.; vgl. auch Theodor. V, 18). 

x Dem Gemahl hat fie die beiden Söhne Arkadius und Honorius und eine damals ſchon 
veritorbene Tochter Pulcheria geboren. Im folgenden Jahre vermählte ſich Theodoſius 
wieder mit der faiferlihen PBrinzeffin Galla, einer Tochter Balentinians I. und der 
Juſtina und mie diefe artanifchen Belenntnifjes. Aus diefer Ehe entſproß Galla Placidia, 
die Mutter Valentinians IIL., deren Leben hernach in das wechſelvolle Geſchick des Weſt— 

25 reich hineingezogen wurde. 
Die phyſiſchen Anstrengungen und inneren Aufregungen des Feldzugs gegen Eugenius 

warfen bald nach dem Siege den Kaifer in Mailand in eine ſchwere Krantheit, der feine 
durch eine fechzehnjährige aufreibende Herricherthätigkeit geſchwächte Konftitution fein 
Gegengewicht mehr bieten fonnte. Nachdem er noch die notwendigiten Reichsangelegen: 

30 heiten georbnet und der Treue und Erfahrung Stilihos feine Söhne anvertraut hatte, 
verjchied er fanft in der Nacht des 17. Januar 395 in einem Alter von erft 50 Jahren. 
In Erdbeben und zerftörendem Unwetter ſah das Volk bernad den Tod feines großen 
Kaiferd vorausverfündigt. 40 Tage nachher fand die Leichenfeier ftatt, bei welcher 
Ambrofius eine glänzende und ftimmungsvolle Nede bielt (de obitu Theodosii MSL 

3 XVI, 1385 ff); dann wurde die Leiche nach Konftantinopel überführt und in der Apoitel: 
firche beigefeßt. 

An den Namen des Theodofius ift eine bedeutungsvolle Zeit in der letten Periode des 
griechiſch⸗römiſchen Weltreichesgelnüpft. Nach langem unfichern Hin= und Herfabren fand endlich 
die Reichspolitif wieder einen Leiter, in dem flare, immer nur auf das Erreichbare und Not: 

40 wendige gerichtete Einficht mit pflichttreuem Wollen und entichlofjener Energie fich verbanden. 
Die Einheit von Fürft und Soldat tritt in der römischen Katfergefchichte zum letztenmal im 
der Perſon und in dem Wirken des Theodofius glüdlich bervor. Schwere Erjchütterungen 
wurden dadurch überwunden und die faſt unmöglich erfcheinende Aufgabe der Bazifizierung 
der Goten überrafchend gelöft. Eine wohlthätige, von humanen Motiven getragene Geſetz— 

45 gebung bemühte fich fortgefegt, den aus der Vergangenheit überfommenen Übeln am und 
im Körper des Staates und der Geſellſchaft durch Verbot und pofitive Mittel entgegen— 
zumwirfen. Sieht man ab von den aus dem Hafje gegen den Götterfeind geborenen 
Verbächtigungen der Heiden Cunapius und Zofimus, jo findet man aud die heid— 
nifchen Zeitgenofien in der Anerkennung der Perfönlichkeit des Theodofius und der durch 

50 ihn geſchaffenen Lage des Neiches einig. Die chriftlihen Schriftfteller (Sokr, Soyom., 
Theod., Ambr., Rufin., Augujt.- u. ſ. mw.) jteben vorzüglich unter dem Eindrude der 
Neligionspolitit des Kaiſers, welche, indem fie Härefie und Paganismus endgiltig brach, 
der Großkirche Luft fchaffte. Seine Frömmigkeit war aufrichtig und tief und von 
ſtarker Selbititändigleit gegenüber bierarchifhen Anfprüchen. Im Verkehr mit den Unter: 

55 thanen leutfelig, nachfichtig auch gegen Feinde, fonnte er doch im Moment, darin ein 
echter Sohn feines Volkes, heftig aufbraufen, war aber dann ebenjo leicht rubiger Er: 
wägung wieder zugänglid. In diefer Hinficht iſt fein Verbalten in dem Aufrubr in 
Antiochien im Jahre 387 beſonders charakteriftifch (N. Hug, Antiochia und der Aufftand 
des Jahres 387 n. Chr. in „Studien aus dem Haff. Altertume” 1. Heft, Freiburg und 

oo» Tübingen 1881). Seine Bildung war mittelmäßig, doch erfreute er fih an glänzenden 



Theodofins I., röm. Kaiſer Theodofins Zygomalas 621 

Bauten, die vor allem Konftantinopel zufielen (da8 Goldene Thor). In feinem ganzen 
berufmäßigen Handeln empfand er ſich als chriftliher Fürft. Eine Goldmünze mit 
der Geftalt des Kaifers, das Chriftusbanner in der Hand, und der Umfchrift Restitutor 
reipublicae bringt diefen Gedanken unmittelbar und deutlich zum Ausdrud. 

Bictor Schulge. 5 

Theodofind Zygomalas (Zuyoualäs), griechiſcher — des 16. Jahrh. — 
Litteratur: Handſchriftlicher Nachlaß des Martinus Cruſius in der Tübinger Univerſitäts— 
Bibliothet: Crusii varia graeca XX, 10; M. Cruſius, Turcograeciae libri octo ete., Baſel 
1584; Stephan Gerlachs des Welteren Tagebud) :c., RO: von Samuel Gerlad, Frank: 
furt aM. 1674; I. I. Zaßioas, Nea “kihas xri, ed. [\ H. Kocuos, Athen 1872, ©. 122 10 
bis 124; Zddas, Neoeiinic, Pıhokoyla, Athen 1868, ©. 183f.; Le Grand, Notice biblio- 
graphique sur Jean et Theodosi Zygomalas, Paris 1889, und an vielen Stellen feiner biblio- 
graphiichen Werke; Ph. Meyer, Die theologische Litteratur der griehiichen Kirche im 16. Jahrh., 
Leipzig 1899. Hier iſt noch weitere Litteratur angeführt. 

Im Jahre 1544 aus einer alten griechifchen (?) Familie geboren (Tureograecia ©. 92), 16 
bekleidete 3. unter dem Patriarchen Jeremias II. (vgl. oben Bd VIII ©. 660ff.) von 
Konftantinopel die Stelle des Protonotarius, des erſten Patriarchat-Sefretärd. Wir 
wiſſen verhältnismäßig viel von feinem Wefen, von feinem Thun und Treiben durch 
Stephan Gerlach, der zu der Zeit deuticher Gefandtichaftsprediger in Konftantinopel war. 
Gerlah war es aud, der den litterarijchen Verkehr zwiſchen Th. und den Tübinger 20 
Gelebrten vermittelte. Die Turcograecia des Martin Cruſius, ein jehr wertvolles Quellen: 
wert zur Kenntnis des chriftlichen Orients im 16. Jahrhundert, verdanken wir zum 
größten Teile den Mitteilungen des Tb. Auch für Stephan Gerlady arbeitete er. Aus 
deſſen Nachlaß hat Grufius die beiden Heinen Schriftchen abgefchrieben, die den Titel 
führen: Geographica de Monte Sinai, Atho, aliisque Graeeiae locis. Die Schreiben, 35 
die 1578 an Gerlach gerichtet find, enthalten viele Angaben über die Zahl der Biſchöfe, 
Priejter, Mönche, Rlöfter und Kirchen faft für das ganze Gebiet der ortbodoren Kirche, 
für den Athos 3. B. auch eine fehr feltfame Karte. Die Mitteilungen über die Gebiete, 
die unter dem öfumenifchen Patriarchen jtanden und zugleich dem türkifchen Reich an: 
gehörten, können Zuverläffiges enthalten, da Th. ald vouogvlaf FEapyos vom Patriar: 30 
hen gebraudht wurde, um in den Diöcefen die Almofen zu fammeln, aus denen vom 
Patriarchen die Kopfjteuer für die griechifchen Najab an den Sultan bezahlt wurde 
(Tagebub ©. 251 und 393, Turcograecia ©. 293). Tb. hat aud eine Reibe von 
Schriften ins Volksgriechiſche überfegt, u. a. das Kirchenrecht des Harmenopulos. 

Sein Hauptverdienit aber berubt auf der Abfafjung der Antworten des Patriarchen 85 
Jeremias auf die Schreiben der Württembergifchen Theologen. Über den Inhalt diefer 
Schriften ift Bd VIII a.a.D. gehandelt. Hier handelt e8 fih nur um den kurzen Nadh: 
weis, daß Th. in der That der Hauptverfafjer ift, wenn auch Jeremias die Entſcheidung 
abgegeben hat. Gerlach erzählt von Th. ausprüdlih: „So hat er auch die Antwort auf 
das Augsburgiiche Bekenntnis nad des Patriarchen Angaben aufgeſetzt“ (S. 188). Er 4d 
felbft berichtet: Ore öè MBoukero (se. der Patriarch) uerexakeito ue röv Zuor zUpIov 
nareoa zal tıva oopov Atoo, Öyra nap' Nuiv, xal tıvas dyzoitovs tijs ovrodov 
Zpandf xal avußovisvodusvos ra Ööfayra alt, Andreiıs dv Exrdorv xepakalı 
ovreypägero ao’ Zuod xri. (Turcograecia ©. 432). Aud) die Synode von Jeru— 
falem von 1672 erfannte den Ib. als den „ovyyodyas zal uerayodyas“ der Ants 45 
worten bes Patriarchen an (Kimmel, Mon. fid. ecel. or. I, 1850, ©. 378). Dieje 
direften Beweife finden ihre Stütze in der Thatſache, daß Jeremias feine wiſſenſchaftliche 
Bildung befaß, und da auch font, abgejehen vielleicht von dem Vater des Th., wiſſenſchaftlich 
gebildete Theologen am Hofe des Patriarchen zu der Zeit nicht eriftierten. Der „gelehrte 
Ghier“, den Tb. erwähnt, war der Arzt Leonardus Mindonius, nod dazu Katholit. Von 50 
diefem wird alſo audy nichts Befonderes zu den „Antworten“ beigetragen fein. (Vgl. jonft 
Pb. Mever, a. a. O.) 

Schade, daß der Charakter unfers Tb. viel zu wünſchen übrig ließ. So fonnten 
ihm gelegentlich die Unterfchiede zwifchen orthodorer und lutheriſcher Kirche gering er— 
ſcheinen, wenn er durch folde Nede des Gefandtichaftspredigers Herz zum Geben geneigt 55 
zu ftimmen boffte (Tagebuch ©. 451). Er bezog allerdings vom Patriarchen das fümmer: 
lihe Gehalt von 50 Dukaten, verdiente fonjt auch wohl nod 50, war aber zu Haufe 
„Selb 8. zu Tiſch“ (Tagebub ©. 1885). Mit feinem Vater, der übrigens gar nichts 
taugte, lebte er auf ganz böfem Fuße. Da konnte es zu Thätlichkeiten kommen (Tage 
u S. 234). Ph. Meyer. 9 u 
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Thevdotion |. d. A. Bibelüberfegungen Bd III ©. 23, u. 

Theodotus ſ. d. U. Monardianismus Bd XIII ©. 311, 16. 

Theodulf von Orleans, get. 821. — Duellen: Außer Theodulfs Gedichten und 
wiilenichaftlihen Arbeiten fommen für jeine Lebensbejchreibung vorzugsweije die Briefe Al— 

5 fuins in Frage (Jafie, Biblioth. rer. germanic. VI, passim). — Yitteratur: Histoire lite- 
raire de la France IV, p. 459— 474; Bähr, Gejchichte der römischen Literatur im farolingi: 
ichen Zeitalter S. 91— 95; Ebert, Allg. Beichichte der Literatur des MAS. im Mbendlande II, 
S.70-84; Wattenbach, Deutſchlands Geſchichtsquellen (7) I, passim; Wbel:Simjon, Jahr: 
bücher des fränkischen Neiches unter Karl d. Großen II, passim; Simſon, Jahrbücder des 

10 fränt. Reiches unter Ludwig d. Frommen, I. II, passim; Mühlbacher, Deutihe Geſch. unter d. 
Karolingern, passim; Hauck, KG Deutjchlands (2) II, bei. ©. 164—168; Baunard, Th&odulfe 
evöque d’Orlcans, 1860; Rzehulka, Theodulf Biſchof von Orleans, Breslau 1875 (Diji.); 
Cuissard, Thöodulfe evöque d’Orl&ans, sa vie et ses oeuvres 1802 (aud in ben M&moires 
de la Soci@t& arch£ol. et hist, de l’Orl&annais XXIV, p. 1 ss.); Ebert, Kleine Beiträge zur 

15 Geichichte der farolingiiden Literatur, 1. und 2. in den Berichten über die Verhandlungen 
der königl. ſächſiſchen Gejellich. d. Wiſſenſch. zu Leipzig XXX (1978), 2, ©. 95—100; Lierſch, 
Die Sedichte Theodulfs Biſchofs von Orleans, Halle 1880 (Diff); Dümmler, Die handſchrift— 
fiche Ueberlieferung der lateiniſchen Dichtungen aus der Zeit der Karolinger II im NAIV, 
©. 241--250; Bitra, Spicilegium Solesmense II, pp. XIX, 546— 548; Delisle, Les bibles 

% de Thöodulfe in Bibliothöque de l’Ecole des Chartes XL, p. 1—17; Samuel Berger, 
Histoire de la Vulgate, p. 145—184; Port, L’hymne Gloria Laus 1879; derj., Encore 
l’hymne Gloria Laus, reponse A Dom Chamard, 1879: Haurdau, Singularits historiques 
et litt&raires, 1861; Böhmer-Mühlbacher, Regesta imperü I, Nr. 522—525, (2) Nr. 541—544. 
— Werke: Die erjte Sammlung der Theodulfihen Schriften veranitaltete Jal. Sirmonbd, 

25 Baris 1646. Abdrud in der BM XIV, p. 1--67. Zehn unbelannte Karmina veröffentlichte 
Joh. Mabillon in den Vetera analecta I, p. 383ss.; nova editio p. 410—412. Um diejen 
Zuſatz vermehrt wurde die Musgabe Sirmonds noch abgedrudt in jeinen Opera varia (Paris 
II, p. 1029—1128, ®enedig II, p. 665892) und in der MSL 105, p. 187—380. Die Ge: 
dichte liegen in einer neuen kritiihen Nusgabe von Dümmler in den MG Post. lat. aevi 

30 Carolini I, p. 437—581 vor, nad) der ich citiere. Die Versus contra iudices qab außerdem 
noch Hermann Hagen in einem Berner Univerjitätsprogramm 1882 heraus. Der von ibm 
hinzugefügte Apparat gilt den zahlreichen Entlebnungen Theoduljs aus älteren Pichtern. 

Theodulf fteht unter den formgewandten Dichtern und gelebrten Theologen am Hofe 
Karls des Großen obenan. Er ift um 760 vermutlid in Spanien geboren und jeden: 

» falls gotifcher Abftammung. Widerwärtige Verbältniffe machten ihm das Verbleiben in 
ber Heimat auf die Dauer unmöglid. Doch wurde es ihm als einem Manne von Bil: 
dung und Firchlichen wie äjtbetiichen Neigungen nicht ſchwer, bei Karl eine volle Würdi— 
gung feines Talentes und mit einer ehrenvollen Aufnahme bei Hofe zugleih im fränki— 
ſchen Reiche ſelbſt eine zweite Heimat zu finden. Karl übertrug ibm das Bistum Orleans, 

so in deſſen Beſitze ſich Iheodulf 798 bereits befindet. Dazu famen nod mehrere benad): 
— Abteien, wahrſcheinlich St. Mesmin und Fleury a. d. Loire und jedenfalls St. 
ignan. 

Theodulf hat ſich dieſes Vertrauens würdig erwieſen, denn er ſah in den Würden des 
Biſchofs und Abtes vorwiegend die ernſte Pflicht und war auch den mit jenen Pfründen 

5 verbundenen Aufgaben vollauf gewachſen. Eine Reihe organifatoriicher Verfügungen, die 
in doppelter Reibe, in Form von 46 Kapiteln und einem längeren Kapitulare, auf uns 
gefommen find, haben ebenfowohl die Disziplin des Klerus wie die Förderung der Ge: 
meindeglieder im Auge. Dementiprechend verbreiten fie ſich über die ſittliche Haltung 
und die Tagesbeihäftigung des Priefters, über das amtsbrüderliche Verhältnis der Kleriker 

50 untereinander, über regelmäßige Synoden und fonntägliche Predigt, über die forgfältige 
Handhabung des Gottesdienftes und der Beichte, über die Würde des Gotteshauſes. Ein- 
gehend beſpricht Theodulf im Geifte der bildungsfreundlichen Politik Karls die Gründung 
von Volksſchulen in Dorf und Stadt und empfiehlt den Klerikern, ihre jugendlichen Anver: 
wandten den klöſterlichen Bildungsanitalten der Diöcefe zuzuführen. Die Laien werben 

55 an ihre firchlichen Pflichten erinnert, vor ſchweren Sünden gewarnt und zu einem bes 
Chriften würdigen Yeben ermabnt. Um über eine angemeffene Zabl von tüchtigen Mit— 
arbeitern zu verfügen, bevölkerte Theodulf in den neunziger Jahren die Abtei St. Mesmin 
mit Benebiktinern, die er fih von Benedikt von Antane erbeten hatte (carm. 30) und 
führte damit auch feine Diöcefe der Klofterreform zu. Ein von ibm errichtetes Fremden— 

60 — ergänzte die ſeelſorgerliche Thätigkeit nach der ſozialen Seite bin (carm. 59). Da 
ſich Karl auf Theodulfs praktiſche Umficht und Rechtlichkeit durchaus verlaflen fonnte, 
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jo jchidte er ihn zufammen mit Yeidrad von Lyon 798 als Königsboten nad Septima— 
nien und ber Provence. Theodolf bat in einem Zulturgefchichtlich mertvollen Gedichte 
dieſe Reife bejchrieben. Auch fügt er im Hinblid auf die zahlreihen Verfuchungen, denen 
er in jener feiner Amtseigenfchaft ausgeſetzt geweſen war, ein Wort ernter Warnung 
und cr ur an die fränkifchen Nichter hinzu (carm. 28). Indem er den juris 5 
ſtiſchen Gedanken noch weiter fpinnt, fommt er zur Überzeugung, daß im Vergleiche zum 
mofatfchen Geſetze das fränkiſche Necht übertrieben ftreng fei und darum einer um fo 
milderen Handhabung bebürfe (carm. 29). Diefer fein juriftiiher Taft mag ihn dem 
Könige empfoblen haben, als es fih um ein richterliches Urteil über Leo III. banbdelte. 
Wenn Theodulf damals in Rom mit Nachdrud für den angeklagten Papſt eintrat, fo 10 
wird er für jeine Perſon von deſſen Unſchuld überzeugt geweſen fein. edenfalld trug 
ibm fein Verhalten glei darauf das Pallium ein. Indeſſen war er auch in eigener 
Sache genötigt, das Gerechtigkeitsgefühl, dem er poetifhen Ausdrud verlieben hatte, in 
die That umzufegen. Ein Sträfling hatte ſich aus dem Gefängnis von Orleans nad 
der Martinstirche von Tours geflüchtet, wo Alkuin in fentimentaler Überjpannung des ı5 
Aſylrechtes für ihn eintrat, gegen feine Auslieferung an Theodulf proteftierte und ihm 
fogar eine Appellation an Karl zu ermöglichen fuchte. Es war für Theodulf fein Eleiner 
Triumph, als Karl die Forderung Alkuins in jcharfer Form und mit der Begründung 
zurückwies, ein rechtskräftig WVerurteilter, der feine Strafe Bereits angetreten babe, eriwerbe 
ich durch einen gelungenen Fluchtverfuh durchaus noch feinen Anſpruch auf Revifion 20 
feines Prozeſſes. Der Zwiſchenfall bedeutet zugleich die einzige Trübung in dem jonjt 
jebr berzlichen Verhältnis zwiſchen Theodulf und Alkuin. Letzterer wünſchte Theodulf 
im aboptianischen Streite gegen Felix von Urgel verwendet zu ſehen; er jollte über dejjen 
blaspbemifche Schrift v. J. 798, deren Widerlegung ſich Alkuin allein nicht zutraute, zus 
gleih mit Papſt Zeo III. und Richbod von Trier ein Urteil fällen. Doc ift auf eigentlich 25 
theologiſchem Gebiete Theodulf erit nah Alkuins Tode mehr hervorgetreten. Als Fort: 
feger von deſſen mwillenjchaftlicher Methode erjcheint er geradezu im Streite über den 
Ausgang des heiligen Geiftes. Denn ganz in der Manier Alkuins entledigt er fich des 
kaiferlihen Auftrages, indem er als Zeugnifje für die abendländifche Lehre nur eine Reihe 
von Belegitellen aus den Vätern nicht ungeſchickt, wenngleich nicht ganz einmwandsfrei so 
aneinanderreibt. Man bat der Schrift daher jpäter den treffenden Titel gegeben: De 
spiritu sancto veterum patrum sententiae, quod a patre filioque procedat. 
Auch zu einer zweiten theologifhen Schrift Theodulfs hat Karl, wenngleih nur indirekt, 
den Anlaß durch jein befanntes Rundſchreiben an die Erzbiichöfe des Reiches vom Jahre 
812 gegeben. Der Kaifer wollte willen, in welcher Weiſe die Metropoliten und ihre s5 
Suffragane den Diöceſanklerus jomwie die Gemeinden über Taufe und Taufvorbereitung 
unterrichten: aljo eine perſönliche Prüfung der Kirchenfürften, die mandem von ihnen 
jehr unbequem fam. Wohl aus diefem Grunde hat denn auch Erzbiſchof Magnus von 
Send den Fragebogen des Kaifers an die Biichöfe feiner Diöceſe meitergegeben. Ber: 
gleicht man feine Antivort mit der des Theodulf, fo befteht jedenfalls fein Zweifel, daß 0 
die gediegenere Gelehrſamkeit fih auf feiten des Biichofs findet. Mit großer Ausführ: 
lichkeit gebt er die Taufzeremonien der Reihe nad) durch und weiß, frei von den immer 
wiederfebrenden und darum langweiligen Definitionen, jeder Nummer in durchaus felbit- 
ftändiger Gedanktenarbeit gerecht zu werden. Man merkt diefen Antworten an, daß ber 
Biſchof gewohnt war, über feine Amtshbandlungen nadızudenten. 4 

Immerhin war das, was ihn bei Karl empfahl und was auch uns beute noch vor: 
zugsmweife an ibm feilelt, feine jchöngeiftige Veranlagung. Dem fleigigen Studium 
der Hirchenväter, der heidniſchen Philoſophen, der Grammatifer, der Dichter, bejonders 
des Virgil, Dvid und Prudentius verdankte er eine hervorragende und alljeitige äſthe— 
tiiche Bildung (cam. 45). Der Neorganijator der Diöcefe bolte ſich für einen in 50 
Neuftrien vielbetvunderten Kirchenbau zu Germigny das Mufter in Nahen und ver: 
zichtete dabei auf feinen irgendwie erreichbaren Schmuck; andere Kirchen der Diöcefe 
bat er reftauriert; die illuftrierten Bibelbandichriften, die er in Auftrag gab, werben 
beute noch als Kunſtwerke bewundert. Gern zeichnet er einen wertvollen Koder durd) 
ein eigenes Ddichterifches Vorwort aus (carm. 4143). Auch in feinem Haufe war 55 
er Kunſtliebhaber; feine Tafel jchmüdte ein jpätrömifcher Aufſatz, das Mahl follte 
mit dem materiellen zugleich einen äfthetiichen Genuß bieten (cam. 47). Und ließ er 
ſich auch nicht beitechen, fo nahm er doch ein jachliches Intereſſe an Kunftgegenitänden, 
die man ibm in Südfrankreich vorführte. Die Welt des Schönen war ibm zum Xebens- 
bebürfnis getvorden. Und wie er mit Bebagen eine alte Vaſe beichreibt, jo ift er über: w 
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baupt ein meifterhafter Scilderer und unter den Dichtern der karolingiſchen Zeit an 
Rang wohl der erite. Als ſolchen hat ihm noch das folgende Jahrbundert anerfannt, gem 
gelefen und oft ausgefchrieben. Won einer größeren didaktiichen Dichtung, die in bier 
Büchern von der Offenbarung und den Thaten Chrifti, von den Strafen und Belohnungen 

5 im Senfeits, von dem Kampfe mit den Laftern auf Erden und von den Pflichten der 
Biſchöfe gehandelt bat, find nur Bruchſtücke oder Parallelen übrig (carm. 1. 2). Seiner 
Ermahnung an die Richter (carm. 28), eines feiner bedeutendften Werke, wurde bereits 
edacht. In einem dritten Eleineren Gedichte bejchreibt er ein Bild, das die fieben freien 

Rünfte in allegorifcher Weife inmitten eines Baumes zur Darftellung bringt (carm. 46). 
ı0 Den größten Reiz üben aber noch heute Theodulfs Epiftelpoefien aus. Sie erft führen 

ung den Mann und feinen Kreis bejonders liebenswürdig vor Augen, fie gehn dem 
glänzenden Leben in der königlichen Pfalz bis in alle Einzelheiten nad, entwerfen von 
Freund und Feind bei Hofe treffende Charakteriftiten, laſſen dabei überall die welthiftori- 
ſchen Ereignifje durchllingen und werden nicht müde, Karls überragende Größe und feine 

15 einzigartigen Verdienſte um Reich und Kirche zu preifen (carm. 25. 27). Zu jolden 
intimen Darftellungen mochte ſich Theodulf um fo eher veranlaßt jehn, ald er der Hof: 
ichule im engeren Sinne nicht angehörte, fondern von feinem bifchöflichen Amte in Anſpruch 
genommen nur gelegentliche Bejuche bei Hofe machen konnte, von deren Heizen er dann 
lange zehrte. Und wie er fidy durch feine Verſe ftets neu wieder in Erinnerung bradıte, 

20 jo griff Karl — auf ſein poetiſches Talent zurück, wo er die Muſe brauchte. Wäh— 
rend der Frankfurter Synode ſtarb am 10. Auguſt 794 Karls dritte Gemahlin Faſtrada 
und wurde in St. Alban in Mainz beigeſetzt. In des Königs Auftrage verfaßte Theo- 
dulf die Grabjchrift. Die geringe Beliebtheit, deren fih die im Rufe der Graufamleit 
itehende Königin beim Volke erfreute, mag es verjchuldet haben, wenn dem Dichter ge 

25 rade diefes Poem wenig gelungen ift (carm. 24). Schon wenige Monate fpäter wurde 
Karl durch den Tod Papſt Hadrians I. in ehrliche Trauer verfegt. Er that alles, um das 
Andenken des Berftorbenen zu ehren. Die Hofdichter mwetteiferten in Epitapbien; das 
Theodulfiche war fraglos wertvoller (carm. 26), aber das des Alkuin wurde vom Kaifer 
offiziell angenommen, in Marmor gemeigelt und für die Petersfirhe nah Rom geſchickt. 

30 Das Vertrauensverhältnis zwiſchen Kaifer und Bifchof ift niemals getrübt worden. 
Theodulfs Name findet ſich unter den Großen des Neiches, die 811 das faiferliche Teſta— 
ment unterjchreiben durften. Er ſelbſt aber rühmt gerade damals mit beredten Worten 
am Kaifer den Eifer für die fittlihe Hebung der gefamten Bevölkerung: mie er bie 
Biihöfe anhält zum Studium der Bibel und zu veritändigem Unterricht, den Klerus zur 

35 Seelforge, die Gelehrten zur wifjenichaftlichen Arbeit, die Mönde zur Andacht, alle ins: 
gefamt aber zu frommem Leben und jeden einzelnen Stand zur Erfüllung feiner be: 
jonderen Pflichten. Er fieht und preift im Könige den Herrn der Kirche (carm. 32). 

Auch Ludwig dem Frommen gegenüber bat es Iheodulf nicht an der ſchuldigen Er- 
gebenbeit fehlen lafjen. Der gewandte Hofmann wollte der erfte fein, der den Sohn zur 

40 Thronbeiteigung beglüdwünfchte. Kaum batte er den Tod Karls nur erraten, jo bat er 
den in Aquitanien weilenden neuen König durd Eilboten um Befehl, ob er ihn in Or— 
leans erwarten oder ihm zur Huldigung entgegeneilen folle. Wenige Tage ſpäter war 
Ludwig in Orleans; der Empfang war feitlih; in fchmeichlerifch überfprudelnder Art 
begrüßt und beglüdwünjcht Theodulf den König und feine Yamilie (carm. 37). Gleich 

5 wohl fand der Huge Mann beim neuen Heren nicht mehr das alte Vertrauen. Zwar 
durfte er noch im Dftober 816 Papſt Stephan IV. im Namen des Königs vor den 
Thoren von Rheims feierlid einholen, zufammen mit Erzkaplan Hildebald von Köln und 
Erzbiihof Johann von Arles. Aber zwei Jahre fpäter ſchlug die Hofgunjt jäh um. 
König Bernhard von Italien, darüber beunruhigt, daß das Neichsgrundgefeg vom Jahre 

0 817 feines Nechtes mit feinem Morte gedacht hatte, juchte fich deſſen zu verjichern, 
was ihm nicht ausdrüdlich zuerfannt war, und erbob gegen feinen Oheim die Fahne des 
Aufrubrs, der rafch auch die Bifchöfe von Mailand, Gremona und — aus unerllärlichem 
Grunde — Theodulf von Orleans folgten. Indeſſen wurde die Empörung rajch nieder: 
geichlagen, die bijchöflichen Teilnehmer traf als Strafe Amtsentjegung und Verweifung 

55 ins Klofter, Theodulf wanderte nad) Angers. Der zerfehmetterte Hofpoet fühlte ſich bier 
wie Ovid in Tomi und ftrömte in reichlichen Klagen die Beteuerung feiner Unſchuld und 
den 87 über das inkompetente Richterkollegium aus (carm. 71. 72). Nicht einmal um 
den Preis der Begnadigung mochte er ſich als Hochverräter befennen. In der That Spricht 
denn auch vieles gegen feine Schuld; vor allem, daß er fich früher über Thronfolgefragen 

coim gegenteiligen Sinne geäußert batte (carm. 34). Gleichwohl blicb es ohne Erfolg, 
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daß fi Biſchof Modoin von Autun für ihn verwandte (carm. 73). Daß er von Ludwig 
begnadigt und in alle feine Würden und Befigtitel wieder eingeſetzt worden fei, daß er 
diefe glüdliche Wendung feinem bis in die neuere Zeit von Katholiten wie Proteftanten 
gefungenen Liede auf den Palmfonntag (carm. 69) verbante, daß man ihn aber bald 
nach feiner Rückkehr in die Diöcefe vergiftet habe, alles dies gehört in das Gebiet der , 
Sage, die an einem Kirchenfürften keinen Makel duldet. Theodulf ift 821 in der Ber- 
bannung geftorben. Friedrih Wiegand, 

Theognoft, Alerandrinifcher Katechet; lebte in der 2. Hälfte des 3. Jahrh. — 
Die Ältere Litteratur verzeichnet U. Chevalier, Repertoire des sources hist. du moyen-äge I, 
2182; ®ueride, de schola quae floruit Alexandriae catechetica I, 78. II, 325sqq.; Nirſchl, 10 
Batrol. I, 354 f.; Harnack, Geſch. d. altchriftl. Litterat. I, 437 ff. II, 2, 66ff.; DO IT, 733 f.; 
Krüger, Geſch. d. altchr. Litterat. 1335. Seine Fragmente gab F. Diefamp mit gelehrtem 
Kommentar heraus THOS 84 (1902), S. 481 ff. Die vorhandenen Fragmente jind vollftändig 
gejammelt und beiproden von Harnad, Die Hypotypofen des Theognoft TU 24 (NF 9), 3, 
S. 73f. Dadurd ift die Sammlung von J. M. Routh, Reliquiae sacr. IIT®, p. 405 sqq. 15 
antiquiert. Vgl. Bardenhewer, Geſch. d. altkirchl. Yitterat. II, 195 ff. 

Über die Perfon und die Lebenszeit des Ih. find wir nur äußerſt dürftig unter 
richtet. Euſeb bat ihm in feiner KG nicht genannt und auch Hieronymus bat ihn in 
feinem Katalog übergangen. Nach dem von Dodwell (Dissert. in Iren., App. p. 488; 
vgl. dazu de Boor, KG VI [1884], ©. 487). mitgeteilten anonymen Exzerpt aus der 0 
„chriſtlichen Geſchichte“ des Philippus Sidetes war er der Nachfolger des Pierius in 
der Leitung der alerandrinischen Katechetenſchule. Georgius von Korkyra (bei Allatius, 
Diatriba de Methodiis p. 320sq.) nennt unter den berühmten Lehrern Clemens, Pie 
rius, Pamphilus, Theognoft, Irenäus, Hippolyt. Die Angaben jenes Erzerptes aus Phi- 
lippus Sidetes, dem wir freilid auch manche gute Nachricht verdanken, unterliegen 25 
en. Bedenken und find z. T. nachweislich falſch (vgl. ſchon Sokrates h. e. VII, 27). 

an bat aus der Zeit des Dionyfius und Pierius geſchloſſen, daß die angegebene Reihen: 
folge der Lehrer fehlerhaft und dak Th. vielmehr dem Pierius in der Zeitung der Schule 
vorangegangen fei. Die Zeit feiner Wirkſamkeit ift danach auf die Ye zwiſchen 247/8 
und ca. * anzuſetzen (ſ. Harnack, Altchr. Litt. II, 2, 66ff.; Diekamp, ThOS 1902, so 
S. 491 ff.). 

Als Schriftſteller iſt Th. mit einem Werke hervorgetreten, dem er den zu ſeiner Zeit 
nicht ſeltenen, eiwas nichtsſagenden Titel Vouruacbotic gab. Ein knappes Referat über 
dies Werk, das in ſieben Büchern eine Art Kompendium der Dogmatik darſtellte und 
wohl in eriter Linie dem Unterricht dienen jollte, verdanken wir Photius (biblioth. cod. 3 
106; der Schluß mit den üblichen Angaben über die Lebengzeit ift unvolljtändig, wielleicht 
weil Photius feine Nachrichten vorfand). Das 1. Buch behandelte die Gotteslehre — Gott 
als Bater und Weltfchöpfer (Önmuovoyös) — und eine Belämpfung derer, die die Materie 
als gleichewig mit Gott betrachteten. Buch 2 enthielt die Chriftologie. Gott ift als Vater 
nur denkbar, wenn er einen Sohn hat; der Sohn ift ein Geſchöpf (xrioua) und fteht yo 
an der Spite der Vernunftiwefen. Den engen Anſchluß an Urigenes bat bier jchon 
Photius hervorgehoben und mit fcharfem Tadel bekämpft. Das 3. Buch beichäftigte 
jich mit dem bi. Geift, deſſen Eriftenz nachzuweiſen verfucht wurde. Auch bier bat der 
enge Anſchluß an Origenes Photius Snap zum Tadel gegeben, wie auch die Daritellung 
über Engel und Dämonen im 4. Buch, denen Th. eine feine Leiblichleit zufchrieb (o@- 4; 
ara avrois denta dumpıevvvov). Die beiden folgenden Bücher (5 und 6) erörterten 
ie Menſchwerdung des Erlöfers, deren Möglichkeit Th. nachzumeifen fuchte. Befonderen 

Tadel erregte hier bei Photius die Behauptung, daß wir uns den Sohn einerjeits feſt 
umfchrieben, und nur in feiner Wirkfamfeit nicht feſt umfchrieben vorftellen (Töv vior 
pavyralöusda Allore dv Akloıs Tönoıs nepıyoapöusvov, uövn ÖdE Tjj Eveoyeia un w 
aeoryoapöusvov). Das 7. Buch führte die Auficrift eo Yeod Önmovoylas (von 
Gotted Schöpfung). Die Ausführungen, die Th. hier gab, befonders feine Ausfagen über 
Fe Sohn, entſprachen mebr ald die der vorbergebenden Bücher dem Geſchmack des 

hotius. 
Leider find die Fragmente aus dieſem großen Werk, das uns eine unſchätzbare z5 

Duelle für die Kenntnis des älteren Drigenismus abgeben könnte, fo ſpärlich, daß fich 
aus ihnen nur wenige Einzelheiten entnehmen lafjen. Bon diefen Fragmenten find brei 
von Athanafius (Ep. 4 ad Serap. c. 11; Ep. de decr. Nie. Synod. e. 25), eines 
von Gregor v. Nyſſa (contra Eunom. III, or. 3; opp. I, 293 Tebler) erhalten. Das 

Real:Encyflopäbile für Theologie und Kirdhe. 3. U. XIX, 40 
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größte ift im Cod. Venet. Mare. 502 s. XIV f. 254 aufbewahrt (ſ. Dielamp, THIS 
1902, ©. 483f.). Nur bei den beiden größeren Bruchftüden hat Athanafius bemerkt, daß 
fie aus dem 2. Buche der Hypotypoſen ftammen. Die andern werden nur allgemein auf 
Th. zurüdgeführt. Das VBenediger Fragment, das wahrſcheinlich ebenfalls dem 2. Buche 

5 entſtammt, führt die Aufichrift Geoyrhorou ’Alefavdotws £# Ts rav Ödoyuarov 
‘Yrorvnooews. Atbanafius bat, entgegen dem Urteil des Photius, den Th. mit fehr 
lobenden Prädifaten erwähnt; er nennt ihn Yavudowos »al onowdatos und einen dwmo 
Aöyıos. Gregor von Nyija dagegen wirft ihm Irrtum vor und Photius fanıı fi nicht 
erihöpfen in Ausdrüden, durch die er die Goltlofigleit und Thorbeit des Th. zu brand» 

ıo marken ſucht. Auffallend ift, daß die Bibliothek des Bamphilus Tein Eremplar des Wertes 
bejefien bat. Nur fo läßt fich die Unkenntnis Eufebs mit dem umfangreichen Werk, defien 
dogmatifche Haltung ihm nicht unſympathiſch fein konnte, erklären. 

Über die Abfaljungszeit des Werkes ift nichts Näheres auszumachen. Der von Die: 
famp gemachte Verſuch, das letzte Buch von den ſechs vorhergehenden zu trennen und 

15 zu einer Art Retraftation zu machen, bei der die Lehre vom Logos und feinem Ber: 
hältnis zur Schöpfung der Lehre des Dionyfius von Rom mehr fonformiert und der am 
meiften anftößige Gebraud) von xtTioua mit Bezug auf den Sohn fallen gelaffen worden 
ſei, iſt nicht ala gelungen anzuſehen, da die Bemerkungen des Photius zu einer fo ein: 
fchneidenden Hupotbefe feine feſten Handhaben bieten (vgl. Harnad, TU 24, 3, 80ff.). 

0 Inhaltlich war das Werk, deſſen ftraffe Gliederung bemerkenswert ift, vollflommen von 
Drigenes abhängig, nur daß es die Front gegen den Neuplatonismus nahm, gegen den 
die Nicht-Emwigfeit der Materie, die Möglichkeit, daß Gott einen Sohn babe und dab 
Gott Menſch geworben fei, verteidigt wurde. Die chriſtologiſchen Ausführungen der Frag: 
mente zeigen, daß Th. durchaus auf den Schultern des Origenes ftand und völlig in 

> feinen Gedanken lebte, fo volllommen, daß ſich faum eine Differenz zwiſchen Meifter und 
Schüler in den Fragmenten zeigt. Diefer enge Zuſammenhang ift bereits Photius auf: 
gefallen und von ihm nachdrücklich hervorgehoben worden. Für den Geift, der an der 
chriſtlichen Katechetenſchule in Alerandrien herrſchte, ein Menjchenalter, nachdem Drigenes 
von ihrer Leitung entfernt worden mar, ift das Werk außerordentlich bezeichnend. Denn 

30 68 beweiſt, daß Männer wie Clemens und Drigenes nicht vergeblihb an ihr gearbeitet 
haben, Die Zeiten find freilich bald anders geworden. Das hohe Lob, das Photius, in 
diefen Dingen ebenfalls ein äußerft ſcharfer Kritiler, dem Stil der Darftellung zollt, den 
er einfach, kraftvoll, voll attiſchen Wohlklangs und ungeziert ohne hochtrabende Wen: 
dungen nennt, hat den Untergang der umfangreichen Schrift nicht hindern können. Schon 

35 Stephanus Gobarus (bei Photius, Biblioth. cod. 282) hat feinem Erftaunen darüber, 
daß Athanafius einen foldhen Keger rühmend erwähnt habe, ſtarken Ausdruck verliehen. 
Für eine Zeit, die feine Gedanken, wohl aber Schlagworte brauchte, war das Werk un: 
geeignet. Dem wiſſenſchaftlichen Sinn der alerandrinifchen Schule, aus der es bervor: 
gegangen ift, ftellt e8 fein ſchlechtes Zeugnis aus, Erwin Preuſchen. 

40 Theokratie ſ. d. A. Israel, Geſch., bibl. Bd IX ©. 466, se. 

Theologia deutſch, myſtiſche Schrift aus dem Ende des 14. Jabrb3 — 
Ausgaben: Die Lutherfchen Originalausgaben und die eriten Naddrude in WW WA an 
den unten angegebenen Stellen; die jpäteren Ausgaben am volljtändigiten bei Fr. Pfeifſer, 
Theologia deutih, Stuttg. 1851, 2. Aufl. 1855; 3. (unveränderte) Auflage, Gütersloh 1875, 

45 ©. XIIff., der zur Zeit beiten Ausgabe unjerer Schrift. — Litteratur: F. ©. Lisco, 
Die Heilslehre der Theologia deutich, Stuttgart 1857; 7. Reiſenrath, Die deutiche Theologie 
des Franckfurter Sottesjreundes, Halle 1863; ©. 2. Plitt, Einige Bemerkungen über die 
„deutjche Theologie”: ZITH® XXVI (1865) ©. 49f.; Mauff, Der religionspbilofophifche 
Standpuntt der logenannten deutichen Theologie, Jena 1890; K. Jürgens, Luthers Leben III, 

50 Leipzig 1847, ©. 267 ff.; Joſ. Bach, Meifter Efhart, Wien 1864; E. Ullmann, Reformatoren 
vor der Reformation Il, Gotha 1866, S. 193 ff.; Hering, Die Myſtik Luthers, 1879; X. Keller, 
Die Reformation und die Älteren Reformparteien, Leipzig 1885; derf., Johann von Staupig 
und die Anfänge der Reformation, Leipzig 18885; W. Köhler, Luther und die Kirchen: 
aeihichte I, Erlangen 1900, ©. 241ff.; I. Köſtlin, Luthers Theologie I, 2. Aufl., Stuttgart 

56 0 ©. 103 ff.; I. Köjtlin, Martin Luther, 5. Aufl., bearbeitet von ©. Kawerau I, Berlin 
1903, ©. 111ff. 

1. Die Überlieferung und der Verfafjer. Die unter dem Namen „Theologia deutfch” 
befannte Schrift hat vor allem dadurch ihre Berühmtheit erlangt, daß fie mit Luthers 
Namen aufs engjte verknüpft ift. Er bat fie nicht nur zuerst aufgefunden und herausgegeben 
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— umd fie it das erfte Buch geweſen, das er zum Drud befördert hat —, fie bat auch in 
feiner Entwidelung feine unbedeutende Holle gefpielt. Zunächſt it ihm nur ein geringer 
Bruchteil der Schritt in die Hände gelommen, den er jeiner erften 1516 erjchienenen Ausgabe: 
„Eyn gevftlich edles Buchleyn von rechter underfchend und vorftand, was der alt und new 
menjche jey“ WW WAI, ©. 153) zu Grunde gelegt bat. Schon damals rühmt er von 5 
der Schrift, fie „ſchwebe nicht oben, wie Schaum auf dem Waffer, jondern fie jei 
aus dem Grunde des Jordans von einem wahrbaftigen Jeracliten erleſen.“ Nachher ift 
Luther dann ein vollftändiges Manufkript des Büchleind zugegangen; 1518 ließ er «8 
unter dem veränderten Titel: „Eyn deutſch Theologia” erjcheinen, den einer der frübeften 
Nahdrude dann in die Form umwandelte (a. a. ©. ©. 376), die wir als die meijt ge: 
brauchte und auch von Franz Pfeiffer (j. oben) angewandte zum Stichwort unferes 
Artileld gewählt haben. Bon vornherein ganz unwahrfcheinlich, weil Luther doch feinen 
Grund gehabt hätte es zu verſchweigen, dann aber auch nad eingehender Prüfung un: 
baltbar ift die Annahme (z.B. Köſtlin, Luthers Theologie I, 1. Aufl, ©. 69), daß Yutber 
1516 einen Auszug aus der ihm ſchon damals vollitändig vorliegenden Schrift veröffent- 
licht hätte ; tertliche Verſchiedenheiten, die fich nicht aus einer ——— Luthers er⸗ 
Hären laſſen, bedeutſame Auslaſſungen in der erſten und wichtige Zuſätze in der zweiten 
Ausgabe (j. auch unten binfichtlich des Verfaffers) ziwingen vielmehr zu unferer Dar- 
legung des Verhältnifjes (ZITHR XXVI, ©. 58 ff). Das vollftändige Werk fand dann 
auch noch mehr, ald das Brucditüd, den Beifall des Neformators. Mochten andere an 
dent „Ichlichten Deutſch“ und den „ungefränzten Worten” fih ärgern und das Büchlein 
„arm und ungeſchmückt“ finden, ihm war e8 ein „ebles Büchlein, reich und überföftlih an 
Kunft und göttlicher Weisheit”; feinen Freunden Georg Spalatin in Altenburg und 
Johann Lang in Erfurt überfandte er es gleich nad vollendetem Drud mit warm empfeb- 
lenden Worten (WR MA I, ©. 378; Enders, Luthers Briefwechiel I, S. 205 u. 207). : 

Das Buch bat in der Lutherſchen Ausgabe weite Verbreitung gefunden; gleich aus 
den erften Jahren kennen wir 8 Nahdrude (WWMWA I, ©. 376Ff.), außerdem aus dem 
16. Jahrhundert mindeftens 14 weitere hochdeutiche Ausgaben, unter denen die von Job. 
Arndt, damals noch „Diener der Kirchen GChrifti zu Quedelburg“, zuerit 1597 beforgte 
die bedeutfamfte ift. Bon 1681 an gab Phil. Jul, Spener das Büchlein wiederholt als 
Anbang feiner Ausgabe der Taulerfchen Predigten heraus; im ganzen kennen wir aus 
dem 17., 18. und 19. Jahrhundert bis 1842 mindeftens noch 28 hochdeutſche Ausgaben. 
Dazu tommen Überjegungen ins Niederdeutfche, Belgiſche, Englifche, Lateinifche und ‚Fran: 
zöſiſche (die beiden legteren von Sebajtian Gajtalio, Profeſſor der griechiſchen Sprache in 

jel, geit. dafelbft den 29. Dezember 1563). 
Die beiden Handjchriften, die Luther vorgelegen haben, find leider bisher verloren. 

Um fo mehr war es zu begrüßen, daß in der Mitte des vorigen Nabrbunderts eine andere 
Handichrift unjeres Buches, aus dem Jahre 1497 ftammend, an den Tag fam. In 8dA 
III, ©. 437 gab der Univerfitätsbibliotbefar Dr. Reuß in Würzburg Nachricht von einem 
auf der Fürſtl. Löwenſtein-Wertheim-Freudenbergiſchen Bibliothek in Brombach, der ebe- 
maligen Giftercienferabtei bei Wertheim a. d. Tauber, befindlichen Handichriftenfonvolut, 
das Häter der Fürſtl. Hofbibliothef zu Klein-Heubach einverleibt worden it (Anzeiger für 
Kunde der deutjchen Vorzeit 1854, Sir. 9, ©. 211F.). In diefem befand ſich auf Bl. 85 
bis 153 ein myſtiſcher Traftat, betitelt: „Der randforter”, in dem Pfeiffer ſofort unfer 
Büchlein erfannte. Er bat es dann in diefer Faſſung, die er der Lutberjchen vorzog, neu 
herausgegeben (f. oben die Ausgaben), und feine Ausgabe, an die wir auch bei der gleich 
I Inhaltsüberfiht uns halten, ift zur Zeit die maßgebende. Knaake bat ( WW 

3A I, ©. 376) ihren Wert beftritten und behauptet, Pfeiffers Tert ſei „micht etwa eine 
vollftändigere Wiedergabe, fondern vielfach nur eine matte Erweiterung der Urfchrift” ; 
er beabjidhtigte von der von ibm höher geftellten Lutherſchen Faflung eine neue kritiſche 
u zu beranjtalten und fpridt von ihr a. a. D. ſchon wie von einem vorliegenden 
Werk; leider bat er aber feine Abjicht nicht ausgeführt. 

Durch Reuß' und Pfeifferd Fund kam auch die Frage nad) dem Verfaſſer unferer 
Schrift aufs neue in Fluß und iſt bis zu einem gewiſſen Grade durch letteren gelöft 
worden. Luther hatte in der Vorrede der verftümmelten Ausgabe Joh. Tauler als Ver: & 
fafler vermutet (a. a. ©. ©. 153), eine Annabme, die durch die volljtändige Ausgabe 
von felbft widerlegt wurde, da in diefer Tauler als Gewährsmann zitiert wird am einer 
Stelle, wo es in der eriten Ausgabe ganz allgemein beißt: „es fpricht ein Lehrer“ (ZITHR 
XXVI, ©. 60; Pfeiffer, 3. Aufl., ©. 46f.; Köbler, Luther und die Kirgengeſchichte I, 
©. 241ff.). In der vollftändigen Ausgabe batte Luther dann nad feiner neuen Vorrede 

40 
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noch ein Vorwort gebracht, wonach der Verfafier des Werkes „ein Briefter und ein Kuftos 
in der deutichen Herren Haus zu Frankfurt” geweſen je (WMWMA I, S.377, Anm. 1). 
Auf diefe Angabe legte man indejjen feinen Wert, da man fie auch lediglich für eine 
Vermutung und das Vorwort wie die Vorrede für Luthers Zugabe bielt. So fonnten 

5. noch allerlei leere Annahmen über den Berfafjer entjtehen, wie z. B. bie zuerjt bei ob. 
Wolf (geft. 1600 in Heilbronn) in feinen „Leetiones memorab.“ I, S. 863 (ad annum 
1460) ſich findende und nachher noch oft (4. B. Placcius, Theatr. Anonym. et 
Pseudon. Cap. XI, ©. 441ff.; Schrödh, Kirchengeſchichte Bd XXXIV, ©. 72) nad: 
eichriebene Notiz, der Verfafjer habe Eblendus geheißen. Nun findet ſich aber jenes 

10 Vorwort auch in der von Reuß gefundenen Handſchrift und wird dadurch als authentiſch 
erwieſen. So haben denn feine Auskünfte über Heimat (Pfeiffer legt fie noch beitimmter 
nah Sachſenhauſen, wo das Deutjchberrenhaus ſich befand) und Stand unjeres Ber- 
faſſers volles Gewicht, und aus der ferneren Angabe, daß das Büchlein gejchrieben jet, 
„damit man erfennen möge die wahrhaftigen gerechten Gottesfreunde und aud die un: 

15 gerechten faljchen freien Geifter, die der heiligen Kirche gar jchäblich find“ (Pfeiffer, 3. Aufl, 
©. 1) befommen mir weiter auch wertvolle Fingerzeige ſowohl über die Kreife, aus denen 
die Schrift ſtammt, wie über die Zeit ihrer Entitehung. Offenbar bat der Verfaſſer zu 
den ſog. „Oottesfreunden” (f. Bd XVII ©. 203 ff.) gehört und bat geichrieben zu der 
Zeit, da dieſe fih der Gemeinfchaft der „Falfchen freien Geifter” eriwehren mußten, 

20 die fich mit ihrem Namen deden wollten, d. b. gegen Ausgang des 14. Jahrhunderts 
(a. a. O. ©. 205, 18ff.). 

2. Inhaltsüberſicht. Ob Luther den Titel, den er ſeiner Ausgabe gegeben (ſ. oben), 
vorgefunden oder ob er ihn ſelbſt aufgeſtellt hat, läßt ſich nicht ſagen; jedenfalls kommt 
ſeine Titelangabe auch etwa auf das hinaus, was die Pfeifferſche Handſchrift als Haupt: 

235 inhalt der Schrift nennt, die nach ihr „gar fchöne Dinge jagt von einem vollkommenen 
Leben” (Pfeiffer a. a. O.). In myſtiſcher Weife wird dieſes in der Vereinigung mit Gott 
gefunden. Reifenrath, der eine forgfältige Analyfe des Inhalts giebt und nachzuweiſen 
jucht, daß dem Büchlein eine wohldurchdachte Gliederung zu Grunde liegt (S. 8ff.), be: 
zeichnet deshalb unfer Buch geradezu als eine Anmweifung, tie der Menſch mit Gott 

% vereinigt werde, und unterfcheidet außer der Einleitung (Kap. 1 und 2), die von der 
Notwendigkeit diefer Vereinigung handelt, und dem Schluß (Kap. 53 Ende und 54), der 
noch einmal alles zufammenfaßt, zwei Hauptteile, von denen der erfte (Kap. 3—13) das 
Weſen der Vereinigung, der zweite (Kap. 14—53 Anf.) den Weg zu ihr beſchreibe. Wir 
jchließen uns ihm im ganzen an. 

35 Ausgehend von 1 Ko 13,10 in der Faſſung: „Wenn aber das Vollkommene fommt, 
jo vernichtet man das Unvolllommene und Geteilte” ftellt der Verfaſſer feit, daß letzteres, 
das, an ſich unfelbftitändig und abhängig, nur in Verbindung mit dem Volllommenen 
wahrhaft iſt und zu diefem jich verhält wie Glanz und Schein des Lichts und ber Sonne 
zu dem Lichte und der Sonne jelbit, das Vollkommene doch niemals fafjen, begreifen, 

40 erkennen oder ausfprechen fann. Trotzdem beſtehe das Kommen des Volllommenen, von 
dem Paulus rede, wenigftens in der Möglichkeit, daß es in der Seele erfannt, empfunden 
und gejchmedt werde. Der jcheinbare Widerfpruch löfe fih fo, daß nur durch die Kreatur 
die Vereinigung des Unvollfommenen mit dem Vollkommenen unmöglich werde, daß jte 
es aber nicht jei nach der Abjicht Gottes. Er als das höchſte Gut wolle fih vor nie 

45 mandem verbergen, jondern von allen gekannt fein. Die Kreatur folle nicht in ihrer Ge 
Ichaffenheit beharren, ſie folle ihr Ach nicht zum Zentrum überhaupt machen, jondern 
ſolle alle Jchheit vernichten und fo eingehend in das Volllommene wahres Weſen be: 
fommen (Kap. 1). Die heilige Schrift nenne es Sünde, wenn die Kreatur, diefes vernach— 
läfligend, alles auf fich beziehe und fich zurechne oder fi) aller Dinge annehme. Das 

50 —— ſei der zu erſtrebenden Vereinigung feind; es ſei deshalb zu beſiegen 
(Kap. 2). 

Nie das näher zu verftehen ift, bejchreibt der erjte Hauptteil. Gott felbft babe ge 
zeigt, wie das Sich-Annehmen überwunden würde, nämlich allein jo, wie er den Fall 
Adams gebeffert habe. Er habe in Chrifto menſchliche Natur angenommen, und der Menſch 

55 jet in ihm vergottet worden; jo müſſe e8 in jedem einzelnen geicheben. Gott felbft müfle 
in jedem alles an ſich nehmen, und die Wiederbringung beſtehe daher in einem lauteren 
Leiden des in uns wirkenden Gottes (Kap. 3). Dabei fei aber nicht zu denken an ein 
Ruben aller menfchlichen Seelenkräfte, weil damit der Menſch zur unvernünftigen Arcatur 
herabſinken und Gott alfo ungelobt und ungeehrt bleiben würde. Vielmehr würde ber 

so Menſch im wahren Sinne willen und begehrungslos, wenn er Willen und Begebrung 
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nicht als fein eigen betrachte, jondern fie Gott zufchreibe, wie rechte Weisheit das allezeit 
tbun würde (Kap. 5). Vor allem würde aber die Liebe hier das Rechte treffen. Ihr fei 
es eigen, immer das Beſte lieb zu haben, einfach, weil es das Beite fei. Das Befte aber 
jet Gott, einmal, wie er in ſich felbft fei, dann, tie er ausgeitrahlt fei in die Welt der 
Kreaturen. Unter diefen müſſe die Liebe das verhältnismäßig Beite am meiften lieben, 6 
weil Gott verhältnismäßig am meiften darin fe. Da er aber in feiner Kreatur voll: 
fommen fei, fo dürfe diefes doch nicht gemügen ; e8 gehe nur auf den äußeren Menjchen, 
der innere Menfch aber müffe einen Überfprung thun in das Volllommene (Kap. 6). 
Denn wie der Seele Chrifti, fo feien auch der Seele des Menfchen zwei Augen eigen; 
jene babe mit dem rechten Auge, gleich da fie gefchaffen worden, ſich in die Gottheit 
getehrt, mit dem linken dagegen fer fie der Melt zugefehrt und leidensfähig geweſen; fo 
babe auch die Seele des Menfchen die Möglichkeit mit dem einen Auge in die Ewigkeit 
zu jeben (Kap. 7). So lange fie freilih noch auf etwas Kreatürliches ſehe und fich 
damit vermannigfaltige, gebe es ſolchen Blid ins Ewige oder einen Überfprung ins Voll 
fommene nicht; wohl aber, wenn der Menſch Sinn und Vernunft laſſe und aus fich 
jelbft herausgebe. Da gelange er zur Vereinigung mit Gott und erlebe fo den höchſten 
Genuß (Kap. 8), freilich nicht außer feiner Seele; fein Ausgang fei fo gut, Innebleiben 
fei beſſer; jelig deshalb der, der das eine Gut, das über alle Güter fei, in feiner Seele 
trage; und es brauche nicht erft hineinzufommen, es jei darin und wolle nur geichmedt 
und empfunden werden (Kap. 9). Das gejchehe, wenn der Menſch alle eigene Begehrung 20 
aufgebe und nur die fenne, durch immer volllommeneren Gehorfam zu einer Nahung zu 
dem ewigen Gut zu gelangen, Gott glei lieb babend im Haben und im Darben 
(Rap. 10). Denn nicht in einem äußeren Frieden beftehe die Seligkeit, vielmehr verlaufe, 
wenn der Menſch feititeben folle, das Menfchenleben in einem Wechſel der tiefjten Un— 
feligteit und der höchſten Seligfeit (Kap. 11). Das fei auch die Lehre Chrifti und ber as 
Seinen geweſen (Kap. 12). Erft nad diefem Leben fomme der ewige Friede; das ver: 
fennten die, die, wie Tauler fage, den Bildern zu früh Urlaub gäben und jtrads gen 
Himmel fahren wollten (Kap. 13). 

Der zweite Hauptteil hat aufs neue feine eigene Einleitung (Kap. 14) und feinen 
eigenen Schluß (Kap. 52 Ende und 53 Anf.), dazwiſchen aber zwei Hauptabjchnitte, von 30 
denen ber eine (Kap. 15—29) den ſchon im erften Teil angejchlagenen Gedanken, daß 
der Menſch nur dur Gehorfam mit Gott vereinigt werde, weiter ausführt, der andere 
(Kap. 30—52 Anf.) zeigt, daß ſolche Vereinigung wahre Freiheit fei. Der Gehorſam, 
jagt der Verfaſſer, beitche darin, daf der Menſch nur von Gott, der Ungehorſam dagegen 
darin, daß er von fich etwas halte. Zum Geborfam fei er geichaffen, aber Adam ſei 35 
nicht darin geblieben, Chriftus dagegen babe den volllommenen Gehorſam vollbracht 
(Kap. 15). So müſſe unfer Geborjam feinem Gehorfam gleich erden; unfer alter 
Menſch müfje fterben, der neue geboren werden; das gefchebe, indem man fich felbit ver: 
leugne und ſich felbit und alle Dinge verlaffe. Die hohe natürliche Vernunft, die ſich jo 
gerne dem ewigen Lichte gleichjege, verſchmähe das und betrüge ſich und andere (Hay. 16 40 
bis 20). ‚jeder müjje aber Kuh den Eintritt in das Leben Chriſti erfahren, zu be 
ſchreiben fer er nicht; er fei gerade im Gegenſatz zur Bejeflenheit vom Teufel ein Be: 
fefienfein vom Geifte Gottes, der jo ſehr das Beltimmende im Menjchen werden müſſe, 
daß diefer lauterlih und gänzlih ohne ſich felbit fei (Kap. 21—24). Dazu fei fort: 
mäbrende Übung erforderlich, damit nicht geiftliche Hoffahrt und faljche Freiheit entjtünden, 45 
die Zwillingsſchweſtern fein und immer eine aus der andern folgten; nichts jtünde mie 
jie der Vereinigung mit Gott im Wege (Kap. 25). Dem vergotteten Menfchen fei viel 
mehr geiftlihe Armut und wahre Demut eigen; er füble, daß er nichts und alles Guten 
und Böfen unmürdig ſei; er kenne fein Recht für ſich, da er fich für fchuldig halte, daß 
Gott und alle Kreaturen gegen ihn feien. Er wiſſe au, mie geneigt der Menſch zum 50 
Unrecht fei, und halte deshalb Ordnungen, Weifen, Gejete und Gebote body und für 
nötig, wiewohl er wiſſe, daß fie zum volllommenen Zuftand nicht gehörten. So fei es 
auch mit Chrifto geweſen, der auffordere, an ibm Sanftmut und Demut zu lernen, ber 
nicht gelommen fei, das Geſetz aufzulöfen, fondern der es auf fi genommen babe 
(Rap. 26). Das Thun geböre nun einmal zum Weſen des Menfchen, freilich nicht fo, 56 
daß durch Thun, Laſſen, Wifjen die erfehnte Einigung bewirkt werden könne, aber eine 
Beziebung zu ibr babe das Thun; der innere Menſch folle unbeweglich ſtehen, 
der äußere aber müfle betvegt erden, damit er jo für den ewigen Willen ſich 
entjcheiden könne (Kap. 27 und 28). Won einer Unleidentlichkeit könne alſo Feine 
Hede fein, und niemand folle verlangen, in diefem Leben vom Yeiden befreit zu w 
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— da auch Chriſtus vor ſeinem Tode nicht in die ewige Ruhe eingegangen ſei 
(Kap. 29). 

Durch ſolchen Gehorſam die Vereinigung mit Gott erlangend werde der Menſch 
dann auch der wahren Freiheit teilhaftig (Kap. 30). Jene Freiheit, die über Chriſti Leben 
und Geſetze ſich erhaben dünke, jei eine falfche (Kap. 31). Gott allein fei das ewige Licht, 
auf ibn müſſe man deshalb zurüdgeben; er offenbare ſich aber als das wahre Gut, dem 
der vergottete Menſch nachtrachte und das er zum Ziel aller feiner Gedanken und Hand— 
lungen mache, lediglich weil es das höchſte Gut ſei. Es ericheine ibm aber im Yeben 
Chriſti, dem edeliten und Gott liebjten Leben, das er deshalb eben jo wenig aufhören 

v fönne zu lieben, wie feine Liebe zum mahren Gut unabläffig ſei (Kap. 32—39). Die 
falſche Freiheit hätte ihre tieffte Wurzel in dem durch das falfche Yicht der Vernunft 
verwirrten Geifte (Kap. 10); aus ibm entfpränge unerfättlihe Wißbegierde, die es nie 
zu rechter Liebe und wahrem Gehorfam bringen könne (Kap. 41—44), und die wahn— 
finnige Anficht jener Menfchen, die Chriftum nicht mehr nötig zu baben meinten und 

> jelbjt Chrijtuffe zu fein behaupteten (Kap. 45—48). Hier regiere der eigene Wille, der 
anderes wolle, ald der einige, ewige Wille Gottes, und der die Menfchen ins Verderben 
führe; man möge nicht dagegen einmwenden, daß Gott doch auch den eigenen Willen ge: 
ichaffen babe; er babe den Willen zwar geichaffen, aber nicht dazu, daß er eigen fein 
jolle. Nom böſen Geifte und von Adam fei er zum Eigenwillen verkehrt worden, und 

ſeine Folge ſei der Mangel aller wahren Liebe, alles Friedens und aller Ruhe: Unſelig— 
feit, die darin bejtche, daß der Wille ala Eigenwille fih nicht nach feiner ;Freibeit be: 
thätigen könne, weil er ja zu eigen gemacht fe. Würde aber der eivige Wille in Gott, 
der ohne Wert fei, als ——— Nie in den Kreaturen wirkſam, jo ſei da, wo er 
alfo wirke, wahre Freiheit. Die Orte, wo am fichtbarften die wahre und die falfche Frei- 

5 beit ihr Weſen bätten, feien der Himmel und die Hölle Dort fei nichts Eigenes und 
darum die höchſte Freiheit und die höchſte Seligfeit; bier alles eigen und darum die 
höchſte Unfeligkeit. So ftreng aber ſei die Trennung beider voneinander, daß wo im 
Himmel in einer Kreatur Eigenwillen entftehe, fie fofort in die Hölle vertiefen, und mo 
in der Hölle in einer Kreatur der Eigenwille aufböre, fie fogleich in den Simmel fommen 
werde. Der Ort dagegen, wo Eigenwille und Gotteswille noch ineinander feien und 
darum auch Himmel und * noch ungeſchieden, ſei dieſe Zeit, die darum ſowohl zur 
Hölle als zum Himmel führen könne. Am Eigenwillen entſcheide ſich alſo das zukünf— 
tige Schickſal; wer ſeinen Willen hienieden ganz laſſe im göttlichen Gehorſam, der dürfe 
des Himmelreichs ſicher ſein. Das vollkommenſte Beiſpiel aber dafür ſei Chriſtus; in 

5 feiner Nachfolge werde man deshalb erleben, wie wahre Freiheit, Seligkeit und Vereini— 
gung mit Gott eins jeien (Nap. 49—52). _ 

3. Zur Beurteilung. Schon diefe furze Überficht zeigt, daß unfere Schrift verſchieden— 
artige Elemente in ſich jchließt, neben tief religiöfen praktiſch anfafjenden Gedanken aud 
allerlei Dunkeles und Unfruchtbares und mandyerlei Spekulationen ſtark pantbeiftifchen Ge— 
präges, neben evangelifh anmutenden Ausführungen zablreihe Reliquien mittelalterlicher 
Frömmigkeit. Es war deshalb verfehlt, wenn Ullmann (II, S. 193; vgl. aud) Flacius, Catal. 
testium veritatis, lib. XIX, T. II, S. 858) unfern Berfaffer zu den „Borreformatoren” 
zäblt und, „mwietwohl ohne das Bewußtjein und den Ausdrud der Oppofition” in der „Ibeo: 
logia” doch „die weſentlichſten Beltandteile der reformatorifchen Denkweiſe enthalten” 

» fand (S. 209). Ebenfo war e8 ganz unnötig, daß das Buch 1621 auf den Inder der 
verbotenen Bücher gejet wurde (Fr. H. Reuſch, Der Inder der verbotenen Bücher I, 
Bonn 1883, ©. 380); ſchwerlich wird es jemals einen frommen Katholifen in feinem 
Glauben wankend maden; Spener (Pia Desideria, ©. 140) übertreibt, wenn er — einen 
wohl für ein Stadium feiner Entwidelung giltigen Ausfpruch Luthers (WW WA IL, 

‚©. 378,21 ff.) auf deſſen Leben ausdehnend — jagt, „aus der beutjchen Theologie und 
Taulers Schriften ſei nächſt der Schrift unfer teurer Yutberus worden, was er geweſen“. 
Es ift vielmehr durchaus begreiflih, wenn neuere Katholiken (3. B. Wolfg. Neithmeier, 
Bertbolds, Biſchof von Chiemſee, Teutfche Theologei, München 1852, ©. VI; Bad, 
Meiſter Edbart, ©. 185ff.; vgl. auch Pfeiffer, 3. Aufl, ©. XXIII) die „Iheologia” 

>> als katholiſches Buch in Anspruch nehmen und in ihr nichts Neformatorifches oder mit 

Ir 

der Fatholischen Lehre in Widerſpruch Stebendes finden. Ludwig Keller (Die Neforma: 
tion, ©. 1707. 341f. 471f.; Joh. v. Staupig, ©. 12, 63f. u. 8.) wiederum läßt das 
Buch aus den Kreifen der „altevangelifhen Gemeinden” ftammen und erklärt es für ein 
— freilich erpurgiertes — Produkt der Waldenferlitteratur. Es rührt eben aus einer 
Zeit, in der mit dem Altbergebrachten mannigfache Keime eines neuen Werdens fich ver: 
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banden und in einzelnen Berfönlichkeiten zu einem feltfamen Gemisch einfachen Glaubens 
und tieffinniger Spekulation fich vereinigten. So hat e8 denn die verfchiedenjten Naturen 
anziehen und beeinflufien können. ob. Dend, von der fpefulativen Seite der „Theologia“ 
angeiprochen, bat für jeine myſtiſch-wiedertäuferiſchen Ideen ſich von ihr befruchten lafjen 
(Uhlhorn, Urbanus Rhegius, Elberfeld 1861, ©. 112}.); und von bier aus ifts wohl 5 
zu verſtehen, daß Galvin 1559 die Frankfurter reformierte Gemeinde geradezu vor dem 
Bude warnte (Jules Bonnet, Lettres de Jean Calvin II, ©. 259). Job. Arndt wie 
Spener fühlten beide den Pulsſchlag wahrer Frömmigleit, der die „Theologia“ erfüllte 
und zeigen in ihren Schriften mannigfah, auch ſchon äußerlih in der Terminologie, 
welchen Eindrud das Buch auf fie gemacht hat. So fand auch Luther in ihm zahlreiche 
feinem Geijt verwandte Züge. Die Gottesfehnjucht, die durch die Schrift ſich hindurch— 
ziebt, der Schlußgedante, daß in der Hingabe an Gott und feinen Willen wahre Freiheit 
und Seligkeit zu finden ift, ballen in feinem Herzen wieder. Noch mehr vielleicht beivegte 
ihn die tiefe Demut, die einen Grundzug der „Theologia” ausmadt. Daß Selbjtjucht 
die Grundjünde fei, mit der der Menſch zu kämpfen u und daß unfer fittliches Wer: 
derben nicht etwa, wie ſonſt wohl gelehrt wurde, bloß oder überwiegend in einem Über: 
gewicht der gemein fleifchlichen Triebe beftehe, das fand Luther weit beitimmter und 
nachdrücklicher, als bei Auguftin, in der „Theologia“ gelehrt. Um feiner Selbitfucht Herr 
zu werden, muß der Menjch fich entäußern von allem Kreatürlichen, er muß, damit er 
mit Gott fich vereinigen fönne, zuvor in feinem Nichts fich fühlen und erkennen; er darf 20 
namentlid auch nicht, meinen, etwas Gutes zu willen und zu vermögen, womit er Großes 
bei Gott verdiene. Offnet er fich aber in Demut dem göttlichen Wirken, fo will Gott 
duch feine Liebe von ihm ſelbſt und von der Welt zu feligem Leben ihn losmachen 
(KRöftlin-Kawerau, Luther I, ©. 110ff.). Das alles find Gedanken, die bei Luther auf 
fruchtbaren Boden gefallen find, und auch die Vermittelung, wie nun die „Iheologia” 25 
Gott den Menfchen mit fich vereinigen läßt, mußte zunächſt Luther anfprechen, nennt fie 
doch immer wieder dabei Chriftus, in dem Gott Menſch und der Menſch vergottet worden 
jei, und in dem wir alle follten vergottet werden; — und war doch auch für Yuther 
Chriftus Anfang und Ende feiner Theologie. Und doch zeigt ſich gerade in ber Stellun 
zu Ghriftus ein großer Gegenfag zwiſchen Luther und unjerem Bude: ob dieſes aud 0 
immer aufs Neue auf Chriſtus zurüdgebt, das fichere und klare Verhältnis, das mebr 
und mebr Luthers Glaube für ihn findet, fucht man in der „Theologia“ vergebens. So 
verjagt denn gerade am allerzentraliten Punkte der Einfluß, den das Buch auf Luther 
ausgeübt bat. Er felbit, von dem Büchlein angezogen, bat ſich darüber vielleicht niemals 
Rechenſchaft gegeben. Als mitbeteiligt an dem Werden der deutjchen Reformation verdient 35 
das Bud aber dennoh für alle Zeiten mit Ehrfurdt genannt zu werden, wird aber, 
dank der warmen Religiofität, die es erfüllt, auch abgejeben davon immer wieder treue 
Leſer finden. 

Über die „Deutſche Theologie” Bertholds, Biihofs von Chiemſee, f. d. A. Pürftinger 
Bd XVI ©. 307 ff. ; ‚ Ferdinand Gohrs, 10 

— = ) 

— 5 

Theologie, Begriff und Gliederung. Der Artikel muß, da der Herr Bearbeiter 
geſtorben iſt, ohne die übernommene Arbeit zu Ende führen zu können, an das Ende 
des Werkes geſtellt werden. 

Theologie, myftiſche. — Während in beſonderen Artikeln dieſes Werkes die einzelnen 
bedeutenderen Vertreter der chriſtlichen Myſtil ihre Beiprehung gefunden baben, two aud) #5 
die Litteratur fo reihlid angegeben ift, daß wir bier gänzlich davon abjeben können, 
joll bier von der Myſtik ald Gejamterfcheinung die Nede fein, der Charakter und die 
Hauptformen derjelben bezeichnet und ein kurzer gefchichtlicher Überblid über ihre Ent: 
widelung in der chriſtlichen Kirche (auf diefe müfjen wir ung des Raumes halber be— 
jchränfen) gegeben werden. Vorausſchicken müſſen wir dabei allerdings, daß eine auf w 
den Grund gebende Erörterung über die Myſtik pſychologiſche Unterfuchungen fo eindringender 
und umfajjender Art vorausjegen würde, wie fie unjeres Willens noch nicht angeftellt 
worden find. 

Der Begriff ber Myſtik bat mit mebreren anderen Begriffen, die ſich auf Erſchei— 
nungen des Seelenlebens beziehen, das gemein, daß er einer genauen Definition wider: 55 
itrebt. Der Grund biervon liegt bauptiädhlich darin, daß die te um die es fich 
bier handelt, zwar im Seelenleben des Einzelnen wurzeln, aber zugleih im Leben der 
Menſchheit eine geichichtliche Entwidelung durchmachen, in der fie * mit anderen, eben— 
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fall8 in der Entwidelung begriffenen Momenten diefes Lebens vielfältig kreuzen und da— 
durch zufammengefegte Erjcheinungen bilden, die fich nicht mehr einfach auf diejes oder 
jenes Moment zurüdführen lafien. Man kann alfo von dem Momente, auf das fie 
hauptfächlich zurüdgeben, nur als von einer pars potior reden und oft iſt die Mifchung 

5 derart, daß auch dieſes „potius“ fchtwindet und man eben auf die verfchiedenen Momente 
nebeneinander betrachten muß. 

Um ung dem Begriffe der Myſtik einigermaßen zu nähern, müffen wir zunächſt von 
ihr eine Menge von Erfcheinungen unterfcheiden, die zwar auch als myſtiſch bezeichnet 
erben, die aber der berrfchende Sprachgebrauch doch mit Necht von dem, was man „bie 

10 Myſtik“ nennt, zu trennen pflegt, nämlich alles das, mas neben der Myſtik aus dem 
ganzen Gebiete des Moftiichen im menfchlichen Denken und Fühlen berborgebt. Alles 
nämlich, was fi aus der finnlichen Betrachtung unmittelbar ergibt und alles, was ſich 
daraus bermöge der dem Menjchen angeborenen Dialektit (im meiteften Sinne des Wortes) 
folgern läßt, das ift nicht myſtiſch. Wo dagegen, wenn auch von der äußeren Natur, 

15 3. B. dem Anblide des Meeres, oder der Wüfte, oder des Waldes, oder der einfamen Natur 
überhaupt veranlaßt, fih Gefühle in dem Menfchen regen, die fich nicht logiſch berleiten 
lafien fondern nur unter Mitwirfung der eigentümlichen inneren (geiftigen) Organi: 
fation des Menfchen zu ftande kommen, da bezeichnen wir diefe ala myſtiſch. Diefes 
müftifche Gebiet hat alfo eine außerordentliche ri und fpielt in der gefamten 

20 Poeſie, Philoſophie u. ſ. w. feine große Rolle; es ift aber doch nicht Myſtik im eigent- 
lichen Sinne des Wortes. Die Myſtik beginnt vielmehr erft da, mo das myſtiſche 
Element eine Richtung auf den Menſchen im Zufammenhbang mit der ganzen ihr um: 
ebenden Welt zu nehmen anfängt und wo die Seele den Einklang mit diefem AL ſucht. 
ir fagen: mit dem Al, und das klingt pantbeiftiih. Wir meinen damit aber feines: 

3 wegs, daß alle Myſtik pantheiftifch fei, fondern mir bedienen uns dieſes Ausdruds nur 
um möglichjt alle formen der Myſtik darein einzufchließen. Das Al kann auch in ber 
Myſtik als Schöpfung des allmächtigen Willens Gottes gedacht werden. Es kann auch 
gedacht werden als die die gonte innliche Welt negierende unperfönlihe Weltorbnung 
(Buddha) und noch in anderer Weife. Worauf e8 uns bier anfommt, ift nur feitzuftellen, 

30 daß die Müftif die Einheit der Seele mit dem Höchften was es giebt, fucht, gleichviel 
wie diejes Höchfte gedacht wird. 

Demnach unterjcheiden wir von der Myſtik und fcheiden hier von der Betrachtung 
gänzlich aus eine Reihe von Erfcheinungen, die e8 nicht mit dem Innerſten der Seele 
und mit dem Seelenheil zu tbun haben, und ebenjomwenig die Verbindung der Seele mit 

5 dem Höchften juchen, fondern vielmehr irdiſche Zivede mit myſtiſchen itteln verfolgen. 
Dahin gehören die Magie (ſ, PRE* XII, 55 ff.), die äußere Wirkungen auf übernatür- 
liche Weife berborzubringen ſucht, und die Mantik, die ebenfo auf Erforſchung der Ju: 
funft ausgeht. Ebenfo find von der Myſtik auszufcheiden der Spiritismus (f. PMEXVIII, 
654 ff.), der mit einer jenfeitigen Geifterwelt einen Verkehr zu begründen fucht und ber 
— der eine ganz neue Wiſſenſchaft auf myſtiſchem Grunde zu errichten be— 

abſichtigt. 
Wie gelangt nun aber der Menſch zu dem höchſten Ziele, zu dem ihn die Myſtik 

führen will? Hierauf lautet die im allgemeinen noch übereinſtimmende Antwort: durch 
Einkehr in ſich ſelbſt und durch dadurch vorbereitetes Aufſteigen zum Höchſten. Indem 

45 nun dieſe inneren Vorgänge einesteils als Wirkungen des menſchlichen Willens erſcheinen, 
der dazu die nötigen — trifft, enthält die Myſtik ein Moment des eigenen 
Wirkens des Menſchen. Sofern aber der menſchliche Wille wiederum nicht im ſtande iſt, 
ſelbſtthätig die innere Erfahrung, die er ſucht, zu erzeugen, ſondern dazu ein Entgegen- 
fommen der göttlichen Gnade bedarf, die die Seele zugleich reinigt und erleuchtet, jchließt 

50 die Myſtik auch den Begriff der Offenbarung mit ein, und das ift nun eben der Punkt, 
an dem fie mit der Religion in eine eigentümliche Beziehung tritt. 

Religion — ein Begriff von dem übrigens dasfelbe gilt wie von dem der Myſtik 
— rubt im Grunde überall auf Offenbarung, wirklicher oder doch angenommener, vor: 

ausgejeter. Jede Religion führt ſowohl ihre Lehren mie ihre mwejentlichen Gebräuche 
55 auf eine göttliche Mitteilung zurüd. Diefe Offenbarung aber ift eine geihichtlih da und 

dort, dem oder jenem, zu teil gewordene. Sie wiederholt fich nicht, oder doch nicht 
regelmäßig, fie hängt nicht vom menſchlichen Willen ab, aber ihr Inhalt gilt als maß— 
gebend für die Zukunft. Daraus ergiebt fich fofort, daß für deſſen Erbaltung geforgt 
werden und daß er von den folgenden Geſchlechtern gläubig angenommen werden muß, 

so alfo find Überlieferung und Glaube (im meiteften Sinne — Annahme auf Autorität bin) 
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zwei twefentliche Momente der Religion. Jedoch, wo ſich die Religion nur auf diefe 
beiden ſtützt, da wird fie troden, rein geſetzlich, und unlebendig. Sie bedarf noch ein 
Drittes, das fie erft dem Einzelnen lebendig macht: die innere Erfahrung, die eine Bürg- 
ichaft für die ig 3 befien, was die Offenbarung enthält, giebt oder geben fol. Sie 
ift gleihjfam eine ſekundäre, geringere Art der Offenbarung, die aber jedem, der der maß: 5 
gebenden Offenbarung glaubt, — ſein fol. Hier haben wir den Punkt, an dem 
die Religion innerlich mit der Myſtik zufammenhängt. Es ift das Moment der inneren 
Erfahrung, das der Myſtik weſentlich ift, das aber auch die Religion kaum entbehren 
lann. Hier gebt fie denn auch thatfächlich ein Bündnis mit der Religion ein, das freilich 
fehr verjchiedene Formen annehmen kann. Am engften ift dasjelbe auf dem Gebiete 
der chriftlichen Religion, die von vornherein einen ſtarken myſtiſchen Beſtandteil in fich 
ſchließt, der fih dann z. T. in größerer Selbftitändigfeit entwidelt, dabei aber doch den 
chriftlihen Glauben als Vorausfegung behält. Hier haben wir aljo Erjcheinungen, in 
denen Moftif und Religion untrennbar verbunden find und die Myſtik felbit Verirrungen 
der Religion, die ihr ihrer eigenen Natur nad ganz fremd find (Verfolgungsfucht) mit 
in ſich aufnimmt. Andererfeit3 kann auch von feiten der Myſtik eine Oppoftion gegen 
Verirrungen in der Religion ausgeben, aber dies ift doch im ganzen nur in beſchränktem 
Maße der Fall; die Myſtik wirkt zwar wohl einer rein äußerlichen Religiofität entgegen, 
aber fie thut das in der Regel nur in pofitiver Weife, nicht in ſtarken Angriffen auf 
das von der religiöfen Gemeinfchaft, der der Myſtiker angehört, Feſtgeſetzte. Hier beugt 0 
fie fih vielmehr und gebt dem Kampfe aus dem Wege. Es hängt das zufammen mit 
dem individuellen Charakter der Myſtik im Unterfchiede von dem fozialen der Religion. 
Der Myſtiker als folcher hat es mwejentlih mit Gott und mit dem eignen Innern zu 
thun, läßt man ihn darin ungeftört, jo fügt er fich leicht den äußeren Ordnungen. ‚Die 
Religion dagegen verlangt Gemeinſamkeit, daher auch Ordnungen ; fie tritt mit Sagungen 3 
auf, für die fte gejegliche Geltung in Anfpruch nimmt. 

Mir haben nun aber au einen Blid auf die Hilfsmittel zu werfen, die zu myſtiſchen 
Zuftänden disponieren follen. Hier find für die niederjten Stufen gewiſſe Narkotita zu er 
mwähnen, die ſehr eigentümliche Alienationen des Seelenlebens (Vergrößerungen der finnlichen 
Wahrnehmung, Vorfpiegelungen der Emigfeit u. |. to.) hervorrufen. Die höhere Moftik vertwirft so 
ſolche Mittel durchaus. Zunächit gefellen fich ihnen körperliche Bewegungen und Hal: 
tungen zu wie das ſich Drehen der Derwiſche, aber auch gerade im Gegenſatz zu biefer 
beitigen Bewegung die lautlofe Stille und unveränderliche Haltung, in der der Hefuchaft 
die Erfcheinung des wunderbaren Lichtes erwartete. Dieſe Erfcheinungen find jedoch 
Ausnahmen auf dem Gebiete der geiftigeren Myſtik. Die Mittel, deren diefe ſich bedient, 35 
find in der Hegel nur Einfamteit, Stille und Asfefe in Verbindung mit Hintwendung 
der Gedanken auf das Göttliche. Unter den Mitteln, die Religion und Myſtik gemein: 
fam haben, nimmt bejonders das Gebet eine hervorragende Stelle ein. Aber während 
auf jeiten der Religion das Gebet um fpezielle äußere Dinge leicht in den Vordergrund 
tritt, andererjeits * auch das Gebet als ein eigentlich Gott wohlgefälliges Wert an— 40 
gefeben und als ſolches oft in ganz äußerlicher Weiſe bis berab zum eigentlidhiten opus 
operatum betrieben wird, betont die Myſtik gerade die innerlichite Seite desfelben. Sie 
geht darin jo weit, daß fie das in Morten ſich äußernde Gebet überhaupt für minder: 
wertig anfiebt und als das eigentlich) wahre, Gott wohlgefällige und für den Menſchen frucht— 
bare Gebet nur die voeod moooevyn, die oratio mentalis anjtebt, die fih in fein Wort # 
mebr faffen läßt, fondern nur die innerfte, auf Gott fich richtende Stimmung ausdrüdt. 
Die Bezeichnung dafür ift jedenfalld im Morgenlande entitanden, dann aber auch von 
der abendländifchen Myſtik aufgenommen worden. Ya der Ausdrud „Gebet“ ift bier in 
der fpäteren Zeit, namentlich in der nachreformatorischen katholiſchen Myſtik geradezu zur 
Bezeichnung der myſtiſchen Zuftände überbauptfgeworden (fo bei Terefa, ſ. o. ©. 522, 27 ff.). 0 

Der wichtigſte Punkt in der gefamten Moftil find die inneren geiftigen Erfahrungen, 
die der Myſtiker macht. Grade hierüber aber iſt am Schwerjten zu reden, weil es fich 
dabei um ganı Individuelles handelt, wobei man gar nicht einmal ficher fein kann, ob 
Äußerungen Verfchiedener, die einander ähnlich find, auch wirklich dasfelbe bezeichnen. 
Zuerft find bier gewiſſe Ericheinungen zu erwähnen, die von vielen ganz bejonders hoch 55 
geſchätzt werden, aber grade von manden der größten Myſtiker, wie z. B. Edart, nicht 
ohne ein gewiſſes Miftrauen betrachtet und nur als nebenſächlich angefeben werden. Es 
find die Nifionen. Bekanntlich giebt es Vifionen, die rein körperlichen Urfprungs find 
und durch medizinische Mittel wieder aufgeboben werden fünnen. Es giebt auch merk— 
würdige Viſionen anderer Art, die einen gewiſſen Aufichluß über Zulünftiges geben, so 

— 

— —3 
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aber ohne irgendwelden Zufammenbang mit Neligiöfem (wie Goethe ſolche von jeinem 
Großvater und von fich jelbit erzählt, oder wie fie das fog. zweite Geficht darbietet). 
Die Vifionen der Myſtiker kommen überwiegend (doch durdaus nicht ausfchließlich) bei 
dem weiblichen Gejchlechte vor, und find der verichiedenften Art, darunter namentlid Er: 

5 fcheinungen des Heilandes, der Mutter Gottes, der Engel und Heiligen; aber auch des 
Teufels. Vielfach werden Gedanken, die den Betreffenden fonjt beichäftigten, darin aus: 
gedrüdt ; er enthält Antworten auf Fragen und Zweifel u. f. w. Denn mit den Viſionen 
verbinden ſich auch Einwirkungen analoger Art auf das Gehör, und aud andere Sinne 
fünnen in gleicher Weife in Anjpruch genommen werben. Dazu lommen ferner noch 

10 wunderbare Erjcheinungen anderer Art (Bilofation, d. h. anfcheinende Gegenwart berfelben 
Perſon an verfhiedenen Orten, Zevitation d. b. Erhebung über den Fußboden u. f. w., 
dergleihen auch von den indischen Büßern berichtet wird u. f. w.), von denen man bei 
Görres ebenfo ausführliche, wie kritiſch Teichtfertige Berichte findet. Wir können die 
Realität folder Erjheinungen, auch abgejehen von den ganz fabelhaften, nur dabin geftellt 

15 fein lafjen. Das, worauf die großen Myſtiker Gewicht legen, ıft aber doch etwas ganz anderes, 
Innerliches. Die Löfung der Seele von den Banden der Endlichkeit und ihre Hinführung 
zur inneren Gemeinjchaft mit Gott. Diefe wird nun zum Teil als wirkliche Weſens— 
einigung gedacht und dann ift die Myſtik pantheijtiich, oder fie erfcheint al volllommene 
Hingabe an Gott, bei der doch der Unterſchied zwifchen dem Schöpfer und dem Geſchöpf 

% gewahrt bleibt. Doch ift hier der Punkt, an dem die Myſtik einerſeits ganz das Gleiche mit 
dem Ghrijtentum anzuſtreben jcheint, andererfeitö aber auch mit ihm in den fchroffften Gegenfat 
treten fann, two nur eines Haares Breite den verdammungswürdigſten Ketzer von dem 
Heiligen fcheidet und wo der Unterfchied um fo ſchwerer zu erfennen ift, als die Aus: 
drüde oft geradezu zufammenfallen. Im einzelnen läßt ia deshalb auch oft gar nicht 

35 äußerlich unterfcheiden, ob ein Myſtiker Pantbeift ift oder nicht. So wurde z.B. Ruys— 
broet von Gerfon wegen Bantheismus angegriffen, während er felbjt als ſchärfſter Gegner 
der wirklich pantheiftiichen Blommardine aufgetreten ift und eben damit gezeigt bat, daß 
der Vorwurf unberechtigt war. So finden fi auch bei Angelus Silefius volllommen 
pantheiſtiſch klingende Worte im cherubinifchen Wandersmann, während andererjeits derjelbe 

30 in feinen Liedern den unbedingten Glauben an Chriſtus ausſpricht. 
Diefes Höchite ift aber damit doch eben nur formal beitimmt; in dem bejonderen 

Charakter, den es bei einzelnen Myſtilern annimmt, jcheinen wieder große Verſchieden— 
beiten obzumwalten. Einige, wie Terjteegen, lehnen es völlig ab, ſich darüber auszu— 
jorechen, ohne zu leugnen, daß fie dazu im ftande fein würden (j. Terfteegen in der über: 

3 haupt ſehr Iehrreichen Betradytung Geiftl. Blumengärtlein III, 58. v. 45. 46), andere, 
wie Tereja, haben ziemlich umftändliche Beichreibungen von diefem Zuftande geliefert (be 
fonders in ihrem Leben Hauptit. 18—20). Bei Edart erfcheint dieſe höchſte Erfaſſung 
des Göttlihen in der Seele des Menſchen als ein Analogon der Geburt des Sohnes in 
der Gottheit ſelbſt. Auch über das Maß des Bewußtjeins in jener höchſten Efitafe 

40 lauten die Angaben nicht ganz einheitlich — meift bleibt doch wenigſtens eine Erinnerung 
an den Charakter jener Zuftände zurück. 

Diefe höchſten Flüge der Myſtik erfcheinen nun zwar vorbereitet durch den menſch— 
lichen Willen und menjchliche Anitrengungen, aber doch nicht fo, als könnte der Menſch 
fie dadurch eigentlich herbeiführen; fie find vielmehr eine Gabe Gottes, die zu teil wird, 

45 wen, warn und wo e8 Gottes Wille it; es iſt deshalb auch nicht gejagt, daß fie jedem, 
der fich dem myſtiſchen Leben widmet, zu teil werden müßten. Wohl aber bilden ſie die 
Spite des myſtiſchen Weges für den, der ihn vollitändig durchmacht. Als die Haupt: 
jtufen diefes Weges betrachten wir nun nicht etwa jene fieben, die Richard von St. Victor 
aufführt. Das find vielmehr fcholaftifche Spielereien, und deren kann ſich jeder nadı Be- 

50 lieben mehr oder weniger ausfinnen. Sondern wir meinen Die, die wirklich eine 
reale Grundlage haben. Hierher gehören zwei ſehr vielfad angewendete Unterjchiede, 
nämlich die der via purgativa, illuminativa, unitiva, und die noch häufigere zwifchen 
meditatio, contemplatio und der myſtiſchen Bereinigung. Die erfte Unterfcheidung fordert 
zunächſt eine Reinigung des Geiftes jowohl von fündlihem Wollen und Thun, wie auch 

55 von den der Seele anbaftenden Unreinigkeiten des Begebrens; mit ihr muß der myſtiſche 
Yauf des Menfchen beginnen; erſt wer bier zwar nicht die Vollkommenheit erreicht bat, 
denn eine folde Forderung würde jogleich über das Maß der befonnenen Myſtik hinaus: 
geben, aber doch zu einer gewiſſen höheren Stufe darin gelangt ift (diefer Unterjchied 
it z. B. bei Bernhard ſehr deutlich zu erkennen), iſt fähig, auch die göttliche Erleuchtung 

so aufzunehmen und durch diefe höher erhoben zu werden, bis jih daran auch die Efftafe in 
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ihren böchften Forderungen bis zur vollen Einigung mit Gott anſchließen fann. Noch 
einfacher bezeichnet der zweite Unterfchied als meditatio das natürliche, aber bereits auf 
das höchſte Ziel gerichtete Nachdenken, das der Menſch noch ganz in feiner Gewalt bat, 
während die contemplatio ihn bereits über das Gebiet des Natürlihen hinausführt und 
ibm durch die Gnade zu böberen und immer höheren Stufen binführen kann, über 5 
denen dann eben nur noch das Dritte, die übernatürliche Einigung liegt. 

Als eine befondere Klaſſe der Myſtik betrachtet man gewöhnlich noch den Quietis— 
mus, Unter diefem Namen ift, wenn man von den vielen mißbräudhlichen Antvendungen 
des Mortes abfieht, eigentlich die volle Negierung des Willens zu verjteben, die zu einem 
dauernden Zuftande des Menfchen wird. In diefem Sinne ift der Urtypus des Quietis— 
mus im urfprünglichen Buddhismus zu finden, freilih auch da noch eingeichränft durch 
die —— der Möglichkeit, die das menſchliche Leben ſelbſt zieht. 

In chriſtlichen Myſtik klann es ſich im Grunde immer nur um ein vollkommenes 
Ergeben des inneren Willens in den Willen Gottes handeln. Dieſe Forderung iſt nun zwar eine 
allgemein chriſtliche, doch ſchließt ſie als ſolche den Kampf gegen die eigne Natur, gegen 15 
das eigne, an ſich 3. T. fogar berechtigte Wollen nicht aus. Dagegen verlangt der Quie— 
tismus eine folche BE, die jeden Kampf, jede Regung eignen Wollend überwunden 
bat. In Verbindung damit tritt gewöhnlich aud die Frage nad der uninterefjierten 
(unei —— Liebe zu Gott, über die theoretiſch ſehr viel verhandelt worden iſt. Daß 
(mie Ritſchl annimmt, der Quietismus in der chriſtlichen Kirche in der Lehre des Duns 
Stotus vom Primate des Willens feine Wurzel babe, ruht wohl mehr auf theoretiſcher 
Konſtruktion als auf geſchichtlicher Beobachtung; mit Recht ift dem von Loofs (Dog. 624. 
632) widerſprochen worden. 

Unfere Aufgabe ift nun nod, eine Gefamtüberfiht über den geſchichtlichen Verlauf 
der chriftlihen Myſtik zu geben. Wir haben es bier überall mit der chriſtlichen Myſtik: 
zu tbun, alfo mit einer Erfcheinung, die fich nicht rein aus fich entwidelt, fondern in der 
das Myſtiſche mit der chriftlihen Offenbarung zufammenhängt, von diefer eine Menge 
von Eindrüden und Beeinfluſſungen erlebt, die aus der Geſchichte der chriftlichen Religion 
ftammen. Dazu kommen noch Einflüffe von außen ber, die zunächſt gerade das myſtiſche 
Element im Gbriftentum ftarf betreffen und von da aus wieder auf die Gefchichte des 30 
Chrijtentums zurüdtwirten. Bei fo verjchiedenen zufammenwirfenden Momenten läßt fich 
eine eigentliche Geſchichte der chriftlichen Myſtik nicht geben, obne bejtändige Rückſicht auf 
die gefamte Enttwidelung der Kirche und eingehende Erörterungen über die Herkunft der 
verfhiedenen myſtiſchen Erfcheinungen. Da dieje bier nicht möglich find, müſſen mir 
uns auf eine Überficht der Hauptmomente befchränten. 3 

Da tritt uns nun gleich von Anfang die Frage entgegen, ob beim Beginn des 
Ehriftentums überhaupt von Myſtik die Nede fein kann, was ja vielfach geleugnet wird. 
Ziebt man aber in Betracht, daß das Ghriftentum doch nicht in dem Sinne gänzlich und 
ausſchließlich Offenbarung ift, daß damit jede Verbindung mit dem, was ſich —* in der 
menſchlichen Natur und den Erſcheinungen der menſchlichen Geiſtesgeſchichte Göttliches 40 
zeigt abgejchnitten wäre, jo wird man anders urteilen. Die göttliche Offenbarung wirkt 
vielmehr mächtig anregend auf die Momente, die fih in der menſchlichen Natur ihr 
bomogen finden und bringt fie zur ftärfjten Entwidelung Wie jollte fie alfo das 
myſtiſche Streben des Menſchen unberührt laffen? Grade durch fie erhält es feine ftärkfte 
Anregung, und nicht nur bei Johannes, fondern auch ſchon bei Paulus finden wir des % 
Myſtiſchen genug. Allerdings treten bei Paulus die eigentümlich religiöfen Momente 
(Glaube, Rechtfertigung) ftärker hervor und die ihm gewordene neue Offenbarung jcheint 
alles andere zu überwältigen. Dennoch braudt man di nur folder Worte wie Öa 2,20 
oder wie von der feufzenden und ihrer Erlöjung barrenden Mreatur zu erinnern, um zu 
verfteben, daß auch ihm die Myſtik keineswegs ettvas Fremdes ift. Noch viel mehr gilt ° 
dies von Johannes, dem gegenüber man fait gewaltſam die Augen ſchließen muß, um 
die myſtiſche Art feiner Frömmigkeit zu verfennen. So ift alfo ſchon von dem erjten 
größten Verlündigern des Evangeliums die Myſtik als ein weſentlicher Beitandteil der 
neuen Religion mit aufgenommen worden, und obne Zweifel bat fie von Anfang 
an in den chriftlichen Gemeinden bedeutend gewirkt. Belege dafür baben wir in den mit 56 
der johanneiſchen Theologie nabe verwandten Briefen das Ignatius von Antiodia, in 
dem Hirten des Hermas, und auch da und dort fonit. 

Nun batte aber inzwischen die Myſtik auch anderwärts eine eigentümliche Enttwide: 
lung gefunden, die an ſich dem Gbhriftentum fremd war, nichtsdeſtoweniger aber höchſt 
bedeutend darauf eingewirkt hat. Ein febr weſentliches Mittelglied bildet bier der aleran- 60 

= < 
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drinifche Israelit Philo (f. PRE’ XV, 348 ff.), der freilich nicht in dem Maße iſoliert 
in ber Gejchichte dafteht, wie e8 für uns den Anjchein hat, da wir die ihm zunächſt vor: 
bergegangenen Mittelglieder eben nicht fennen. Bei Philo treten gewiſſe Anſchauungen 
und Lehren fowohl wie auch Gedanken über myſtiſche Stimmungen und endlich die höchſte, 

5 dem Menjchen bienieden nur zeitweilig und in der Form der Efftafe erreichbare Einigung 
mit der Gottheit hervor. Ebenfo finden wir bei ibm zuerſt den Gedanken des Logos 
ald des einheitlichen Vermittler zwiſchen dem unendlichen, ſchlechthin übermweltlichen, mit 
feinem aus der Welt entnommenen Prädifate richtig zu bezeichnenden Gott und dieſer 
vielfältig gefpaltenen Welt. Es ift befannt, wie Philos Gedanken ſchon früb auf die 

io chriſtliche Gedankenwelt eingewirkt haben. 
Eine Benutzung Philos, ſicherlich eine innere tiefere Verwandtſchaft mit ihm 

findet ſich nun bei dem Neuplatonismus (E. Zeller, Philoſ. d. Gr. 45, 468ff. und 
PRE*’ XIII, 872 ff. v. Heinze). Auch bier fteht die Gottheit in unendlicher unerreich- 
barer Ferne, und doch ift die höchſte Aufgabe der Seele die, zu ihr zurüdzufehren; auch 

16 hier wird dies auf Erden momentan in gewiſſen efftatifchen Zuftänden erreicht. 
Diefe Theorien haben einen tiefen Eindrud auf Drigenes gemadt, und find in 

fein Syſtem mit aufgenommen worden. Won Drigened aber find fie wieder in die 
morgenländifche Theologie, und nicht bloß in die der Origeniften, übergegangen (f. über 
Drigenes die ausgezeichneten Auseinanderfegungen von Harnack, DG I, u. d. Art. PRE 

20 XIV, 467 ff.). Andererfeits it auch der Gegner des Origenes, Metbodius, ebenfalls ftarf 
myſtiſch geſtimmt (PRE* XIIL, 25 ff. u. Seeberg DG I). 

Das 4. Jahrhundert hat ſchon durch das mächtige Emporfommen des Möndtums 
auch für die Myſtik feine große Bedeutung. So verjdhieden die Richtungen innerhalb 
desfelben find — von dem kraſſeſten Antbropomorphismus bis zu den feinften Spefula- 

3 tionen im Sinne des Origenes — fo konnte doch die Zurüdgezogenheit und Einfamteit 
und die ftille Beichäftigung mit dem inneren Leben, tie fie von den höher ſtehenden 
Mönden geübt wurde, nicht anderes als zu myſtiſcher Denk: und Sinnesart führen. Es 
it uns namentlich ein Neft diefer innerlihen Kontemplation erhalten in den 50 Homi- 
lien des großen Mafarius (get. 391, ſ. d. Art. PRE’ XIL, 91F.), der fein Anſehen 

3 dann auch bei den Myſtikern der Folgezeit fortvauernd behauptet hat. Dazu fam anderer: 
jeit$ die Steigerung der Kultusmpfit, dur das immer höhere Anfehen, das der Kultus 
gewann und namentlich durch die Betrachtung der heiligiten Handlungen berjelben unter 
dem Begriffe der Myſterien, der bejonders im Orient tief ım Bewußtfein des Volkes 
wurzelte — dafür liefern und befonders die zarmyjosıs uvoraywyızal des Cyrill von 

35 Jeruſalem wertvolle Beiträge. Diefe —— iſt es aber auch, der die für das 
irchliche Leben ungemein wichtige Funktion zufaͤllt, den Mittelpunkt ſowohl für die höhere 
dogmatifch intereffterte Frömmigkeit der Theologen, wie für die einfache, an das Zeremoniell 
und gewifje moralifhe Satungen ſich haltende des Volkes zu bilden. Denn wiewohl 
jene das Zeremoniell in ihrer Art ſymboliſch betrachtet, jo ift es für fie doch nicht 

40 minder notwendig, und eben damit fchließen fih in der gottesdienftlichen Feier beide Stufen 
der Frömmigkeit zufammen. So groß ift die Bedeutung des myſtiſchen Elementes im 
Gottesdienfte — zunächſt für die morgenländifche Kirche. — Auf der andern Seite kann 
die Kiiuaf tod nagadeios des Sinaitenmöndes Johannes Klimafus (geft. um 600 |. d. 
Art. Wio IX, 305f.) als Typus der individuellen durch Überwindung alles Sündlichen 

#5 und Sinnlichen zur höchſten Stufe der göttlichen Ruhe aufſteigenden Myſtik dienen und 
bat namentlich in den griechifchen Klöftern bedeutenden Einfluß geübt. 

Inmitten der heftigen Kämpfe, die nad) dem Chalcedonenfe die Kirche erjchütterten, 
fällt nun eine der merkwürdigſten Erfcheinungen auf dem Gebiete der Myſtik, die Ent- 
ftehung der pſeudodionyſiſchen Schriften (f. d. Art. Dionvfius Areopagita von Möller: 

50 Bonwetich III, 687) gegen Ende des 5. Nabrhunderts, die, nad kurzem Widerſpruch, als 
echte Schriften aus der Urzeit des Chriftentums betrachtet bald gleiches Anſehen in der 
orthodoren Kirche wie bei den Monopbyfiten, zu deren Lehre fie binneigen, gewannen. 
In der That ift e8 der Neuplatonismus, der hier in ein leichtes kirchlich-chriftliches Gewand 
gebüllt (f. Yoofs, DE*, 318 Fff.), auftritt. Die Unerfennbarkeit Gottes wird mit der 

65 Trinitätslehre verbunden, Cbhriftus iſt das Haupt der himmlischen, wie der kirchlichen 
Hierarchie, die firchliche Hierarchie ift eine Nachbildung der himmlischen wie überhaupt 
jede Stufe der Hierarchie die nächithöhere abbildet und wieder durch Verbindung mit ihr 
mit den höheren Stufen und endlib mit Gott zufammenbängt. Dabei wird auf die 
fichlichen beiligen Handlungen das größte Gewicht gelegt. Damit im Grunde nicht 

0 ausgeglichen fteht aber die Anjchauung, nach der der wahre Myſtiker durch inneren Auf: 
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ſchwung der Seele das böchfte Ziel, die Einigung mit Gott, erreicht. Jedenfalls haben 
wir bier eine Paarung des chriftlichfirchlichen und des myſtiſchen Elementes, das der 
Sinnesweife, die in der griechifchen Kirche vorherrjchend war, in hohem Maße entſprach. 

Diefe Sinnesweife finden wir völlig entwidelt in dem Manne, der, ein unentwegter 
Verteidiger und Konfefjor der ftrengften Orthodorie zugleih ganz in dem Gedanken des 5 
öttlichen Lehrers Dionyſius lebt, deſſen Schriften er den kanoniſchen gleichſchätzt — 
aximus Konfeſſor (ſ. d. A. PRE’ XII, 457 ff.) hat durch feine Erklärungsſchriften zu 

dem Areopagiten, in denen er ſich freilich weit mehr als dieſer der Kirchenlehre anſchließt, 
ihn recht eigentlich in der Kirche eingebürgert, während er zugleich in ſeiner Myſtagogie 
den geſamten kirchlichen Kultus mit ſymboliſchen Deutungen verſieht. Damit iſt der 
Weg, den die Myſtik in der griechiſchen Kirche nimmt, größtenteils für die Zukunft be— 
eichnet. 

Indeſſen tritt doch ein in gewiſſem Maße neues Element zuerſt deutlich hervor bei 
Symeon dem „neuen Theologen“ in der erſten Hälfte des 11. Jahrhunderts auf, durch 
die eigentümlichen myſtiſchen Erfahrungen, die er machte, indem er fih von einem Lichte 
umftrömt ſah, das zugleich tief innerliche (auch ethiſche) Wirkungen in ihm bervorbradhte 
(. d. A. oben ©. 215 u. Holl, Enthuf. u. Bußgemwalt b. d. griech. Möndtum 1898). Hol 
ift wohl im Necht, wenn er bier den Anfang der fpäter in den Klöftern des Athos ung 
begegnenden Myſtik der Heſychaſten findet, obwohl die Verbindungslinien noch nicht nach— 
getviefen find. Doch unterfcheidet fich der Heſychasmus von der Lehre Symeons durd 20 
die eigentümliche Methode, durch die er zu der Anfchauung jenes göttlichen Lichtes zu 
fommen fucht; fie ift, wie man annimmt, durch den vom Sinai fommenden Mönd Gre— 
gorius Sinaites im 13. Jahrhundert auf dem Athos eingebürgert worden. Über die 
Kämpfe, die der Heſychasmus berbeiführte und die abſtruſe Theorie binfichtlich der Gottes: 
lehre vgl. d. A. Heſychaſten PRE*’ VIII, 147. Als ein Hauptverteidiger der Heſychaſten 25 
ift der auch fonjt bedeutende ald Metropolit von Thejlalonih 1371 geitorbene Nikolaos 
Kabaſilas hervorgetreten, deflen Aödyoı neoi rjs &r Aoıoro Lwijs ald eines der be 
deutendften Erzeugniſſe der Myſtil aus der morgenländifchen Kirche angejeben werben (I. 
PRE’ IX, 667). 

Für das Abendland hat, abgejehen von dem myſtiſchen Bejtandteil, der auch bier 30 
immer im Ghrijtentum vorhanden war, und bon dem wir 4.8. bei Tertullian und 
Cyprian Belege finden, Auguftin wie auf dem ganzen Gebiete der theologiſch anthropo- 
logifchen Betrachtung, jo auch auf dem der Myſtik ir fpätere Zeiten die Grundlage ge: 
legt (ſ. über Auguftin bejonders die glänzende, gründliche Auseinanderjegung von Harnad, 
DG III, und PRE?’ II, 257 ff. v. Loofs). Befonders ift bier einerſeits auf jein Ver: 35 
bältnis zum Neuplatonismus andererjeits auf feine tiefe Piuchologie, z.B. feine Anſchauung 
bon dem dreifahen Auge der Vernunft, von denen das eine, das auf die finnliche Welt 
ebt, durch die Sünde faft unverlegt gelajlen, das zweite, das fich auf das Innere des 

Menjchen richtet, ſtark verbunfelt, das dritte und michtigfte aber, das es mit den gött⸗ 
lihen Dingen zu thun hat, faft völlig verfinftert worden fei, für die fpätere Myſtik von «0 
großer Bedeutung geworden. Doc haben grade die myſtiſchen Anſätze Auguftins zu— 
nächſt allerdings weniger Nachfolge gefunden und es vergeht geraume Zeit, bevor mir 
von der Myſtik als felbitftändiger Erjcheinung in der theologiſchen Litteratur des Abend: 
landes Kenntnis erhalten. 

Dod darf man darum nicht glauben, daß die Myſtik bier gar nicht vorhanden ge: 4 
weſen ſei. Ihre Spuren zeigen ſich z.B. in den mandyerlei Bifionen, die uns aus diejer 
* berichtet werden, namentlich aber iſt auch hier die Bedeutung der Kultusmyſtik in 

etracht zu ziehen, die zwar nicht in dem Maße Bedeutung gewinnt, wie im Orient, 
da hier vielmehr das Opfer im Vordergrunde ſteht, dennoch aber ohne Zweifel vor— 
banden iſt und wirkt. Zu nennen iſt aus dieſer Zwiſchenzeit ferner Job. Scotus Eriugena, 50 
wohl weniger wegen des unmittelbaren Einfluſſes auf ſeine Zeit, als wegen der Wichtig— 
feit, die feine Schriften für eine ſpätere Zeit gewonnen haben (f. PRE' XVIII, 864). 
Er bat den Dionyſius Areop. ins Yateinifche überjegt, ebenfo Teile der Erklärungen 
desfelben durch Marimus, bat felbjt Erläuterungen zu Dionys gegeben und hat end: 
und — philoſophiſch-theologiſches Syſtem mit ſtarkem Einſchlag myſtiſcher Gedanken ent: 66 
wickelt. 

Für die eigentliche Einbürgerung der entwickelten Myſtik in der Kirche des Abend— 
landes iſt jedoch erſt das 12. Jahrhundert maßgebend, nachdem wir entſchiedene Vor— 
bereitungen dazu ſchon im 11. finden. Auch bier ſteht das Auflommen der Moftil in 
Verbindung mit dem Mönchtum. Anfelm und Peter Damiani find beide Vertreter des so 

— 1) 

— 5 
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ftrengen Mönchtums; der eine knüpft in feinen der Myſtik fich näbernden Traftaten an 
Auguftin an wie der andere an die Griechen. Doc ſtehen beide als Myſtiker zurüd 
binter dem Doppelgeftirn des 12. Jahrhunderts, Bernhard von Clairvaur und Hugo von 
St. Viktor. 

6 Das Charakteriftiiche und in gewiffem Maße Neue in der Myſtik Bernhards ift die 
—— Jeſus iſt der Bräutigam zuerſt freilich der Kirche, aber ſofern die einzelne 

eele zu ihr gehört, doch auch der Seele, und dieſes Moment tritt nun bei Bernhard 
am ſtaͤrkſten hervor. Mit der Betrachtung des irdiſchen zeitlichen Lebens des Erlöſers 
muß ein jeder beginnen und ſo in dem Wechſel, der zwiſchen der Annäherung des 

10 Bräutigams an die Seele und des zeitweiligen Fernerrückens von ihr beſteht, aufſteigen 
bis zur Einigung mit dem, der mit dem Vater Eins ift. Bei den einzelnen Belehrungen, 
die I namentlich in den —— über das Hohelied finden, hat Bernhard neben ſeiner 
eigenen reichen Erfahrung beſonders auch von dem Gebrauch gemacht, was er in den 
Schriften des großen Meiſters Auguſtin fand. — Hugo geht zum Teil von demſelben 

15 Grundmoment aus wie Bernhard, aber wie er ie und zugleich ſcholaſtiſch ge: 
bildeter und geübter war als jener, fo macht fich das auch in feiner Myſtik bemerkbar. 
Hugo ift einmal, abgefeben von feiner Myſtik, Scholaftifer, er hat aber andererfeits auch 
die Myſtik in gewiffem Maße dialektifch und fcholaftifch zu behandeln begonnen. Er bat 
fich jehr eingehend mit dein Areopagiten bejchäftigt, ihn fommentiert, und nod viel mehr 

20 als feinerzeit Marimus chriftianifiert; er beginnt aber auch ſchon mit dem Aufftellen 
eines beftimmten Weges, auf dem die Seele fchließlich zur Einigung mit Gott gelangen 
fol, und er giebt darum die Grundlage jener fcholaftijchen Myſtik, die nach ihm im 
Mittelalter großenteild vorgeberrfcht und ſich in die nachtridentiniſche katholiſche Kirche 
fortgepflanzt bat. Sein eriter —— Nachfolger war Richard von St. Viltor (ſ. 

5 PRE’ XVI, 749ff.), der in der Aufzählung der Grade, in denen die Seele auf dem 
Wege der Myſtik auffteigt u. f. wm. noch weit mehr getban bat als Hugo. — Zu erwähnen 
find bier noch die viſionsreichen Moftilerinnen Hildegard von Bingen (PRE VIII, 
71 ff.) und Elifabetb von Schönau (PRE*’ V, 308 F.). 

Es iſt nötig, bier ein Wort über das Verhältnis der Myſtik zur Scholaftil in ber 
30 Zeit der blühenden Scholaftif zu jagen. Belanntlih bat man in der früheren pro: 

tejtantischen Gejchichtsbetrachtung einen Gegenſatz zwischen Myſtik und Scholaſtik fon- 
itruiert, derart, daß man dem maßlos und zivedlos fpintifierenden Scharfſinn der 
Scholaſtiker die einfach an die Grundlagen desgleihen Glaubens ſich baltenden Myſtiker 
entgegenitellte und annahm, daß zwiſchen beiden auch ein offen fich darftellender Gegen: 

3 ja gewaltet hätte. Daß das letztere nicht der Fall war, hätte man einfach jchon aus ber 
Eriftenz jolher Männer entnehmen fünnen, die auf beiden Gebieten gleich berühmt waren, 
wie Hugo von St. Viktor und Bonaventura.. Man hätte ferner aber auch bei Thomas 
von Aquino, der nicht Myſtiker im gewöhnlichen Sinne war, doch den ſtark myſtiſchen 
Einſchlag feiner Theologie wahrnehmen können. Endlich finden wir aber auch im Mittel: 

40 alter felbit das Bewußtjein eines Widerfpruches zwiſchen fcholaftifcher und myſtiſcher Theo- 
logie, mie man es nad der in Rede jtebenden Anficht vorausfegen müßte, nicht vor. 
Laſſen wir alſo diefe Anficht als unhaltbar fallen, fo bleibt doch die frage, mie man 
das Verhältnis beider anzufehben bat, denn wiederum ift doch auch das flar, daß ein 
Unterjchied befteht und nicht ettva beide als identisch angejeben worden find. Das Ber: 

45 hältnis läßt fih am Bejten vergleichen mit dem zweier Disziplinen derſelben Wiſſenſchaft, 
wobei man ſich freilich erinnern muß, daß es eine wiſſenſchaftliche Gliederung der ge— 
ſamten Theologie damals noch nicht gab. Das, was die Scholaſtik behandelte, galt als 
die sacra doectrina, die geſamte Theologie in dem erweiterten Sinne des Wortes, der 
ſchon längft üblich geworden war; fie hatte zunächſt ein intelleftuelles Ziel und nahm 

o fortdauernd mehr und mehr zu ihrer formellen, großenteild aber auch zu ibrer fachlichen 
Ausarbeitung die Philoſophie in ihren Dienft. Daneben ftand nun aber nach dem bu 
Dionys geläufig gewordenen Ausdrucke die theologia mystica, als deren Ziel nad 
Dionys die Einigung mit Gott angejeben wurde. Wie ntan zu dieſer gelange, das zu 
zeigen, war ihre eigentliche Aufgabe. Damit verbanden fih aber auch Erlenntniſſe über 

55 das Mefen Gottes, über die himmlische Melt (Engel), über das Weſen der Seele, über 
die Bedeutung der Hultushandlungen u. ſ. w.,, alfo über einen beträchtlichen Teil, aber 
doch nur über einen Teil deſſen, worüber die großen Spfteme, namentlich ſpäter die 
Kommentare zum Lombarden und die summae fich zu verbreiten pflegten. Sie be: 
handelte diefe Teile aber auch in einer anderen Weije, indem fie fie in unmittelbare Be: 

0 ziehung zu der frommen, insbefondere myſtiſchen, Erfahrung festen, andererjeits aber die 
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Philoſophie ausſchloſſen. Nun begreift fich leicht, wie beide Arten die Behandlung auch 
von derjelben Perfon geübt werden konnten, und jo erklären ſich in der That auch alle 
ſich thatſächlich vorfindenden Verfchiedenheiten. Es konnte Männer geben, die nur Mivftifer 
waren, twie Bernhard, oder ſolche, die auf beiden Gebieten, aber in gefonderter Weife 
arbeiteten, alfo einerſeits Scholaſtiker, andererfeits Myſtiker waren, wie Hugo und fpäter 5 
Bonaventura und wiederum ſolche, die nur ala Scholaftifer thätig waren, wie Abalard 
und jpäter Duns Sfotus. Es konnte aber auch geicheben, daß ein Scholaftifer in feinem 
ſcholaſtiſchen Betriebe felbft fib von myſtiſchen Gedanken mit beftimmen ließ, tie ein 
Thomas von Aquino, ohne daß er damit aufgehört hätte dem ganzen Charalter feiner 
Wiſſenſchaft nach Scholaſtiker zu fein. 10 

Es ift bier ferner noch die für die gefamte Kirchen: und Dogmengejchichte der Folge 
zeit wichtige Bemerkung zu machen, daß jeit dem 12. Jahrhundert, und zwar wejentlich 
dur das Wirken Bernhards und Hugos, die Myſtik eine fürmliche Stelle in der katho— 
lichen Kirche und Wiſſenſchaft erhält, die fie ſeitdem bis heute behauptet hat. So oft es 
auch vorgekommen ift, daß Süße von Myſtikern kirchlich zenfuriert wurden, jo bat man 
damit doch immer nur eine „falſche“ Myſtik treffen wollen, während man gleichzeitig die 
„wahre“ in boben Ehren bielt. Wie jehr man dabei oft im diefer Unterjcheidung geirrt 
baben mag, lönnen wir bier außer Betracht laſſen; die Thatſache der Unterſcheidung 
jelbft bleibt in ibrem Gewicht. 

Daß die Bettelorden jeder auf feine Weiſe der Myſtik einen Platz bewahrt haben 20 
werde, läßt ſich von vornherein erwarten, wir baben aber aud die geichichtlichen Belege 
dafür (für die Franziskaner z.B. Bonaventura PRE' II, und Das Buch von geiftlicher 
Armut, das man früher fälſchlich Tauler zugefchrieben bat, ferner Harpbius u. ſ. w.). 

Die Moftiterinnen des Klofters Helfta, die beiden Gertruden PRE* VI, 617 ff. und 
die beiden Mechtilden PRE' XII, 482 ff. ftehen ſchon in Beziehungen zu den Domi: 3 
nifanern. — Einen fehr merkwürdigen Schößling aber bat die Myſtik von diefem Orben 
aus getrieben; man bezeichnet ihn daber gegentwärtig meijt ald dominikaniſche Myſtik, früber 
nannte man ihn „deutſche Myſtik“ — und zwar ebenfalld mit Recht, denn es iſt doch 
wohl fein Zufall, daß alle dahin gebörige Namen Deutſche find, da in den romaniſchen 
Ordensprovinzen eine gleiche Erfcheinung nicht nachgewieſen ift, und daß wir endlich eine »0 
verwandte Form der Myſtik auch außerbalb des Ordens in den Niederlanden (Johann 
von Ruysbroel und die an ihn ſich anfchließenden) vorfinden. Und ebenfowenig ift es 
ein Zufall, daß diefe Männer den Hafftiihen Ausdrud für ihre Myſtik grade in deutſchen 
Traftaten und Predigten gegeben baben, mögen aud immerhin zunächſt Einrichtungen 
des Ordens (die gewiſſen Ordensprieftern aufgetragene geiftlihe Sorge für die Domini- 3 
fanernonnen) für fie die Veranlaſſung zu ſolchen Predigten geweſen jein. 

Unter diefen Männern (Dietrich von Freiburg, Johannes von Sterngafien u. a.) iſt 
der am meijten befannte und wohl auch bedeutendite Meiſter Edart (PRE?’ V, 142 ff.), der 
an Lehren des Thomas anfnüpfend, doch über diefen hinaus gebt, indem er die jenfeits 
nicht nur alles Geichaffenen, fondern auch jenfeits der Trinität liegende abjolute Einheit «0 
Gottes als das allein wahrbaft Seiende faßt. Dabei legt er praftiich das Hauptgetwicht 
auf die Neugeburt, die Gott in dem Menſchen wirkt, indem er fich ihm von innen offenbart. 
Dem ftebt freilih das eigene Wollen und Trachten des Menichen entgegen und deſſen 
muß er ſich vor allem entäußern, um zur Einbeit mit Gott zu gelangen. Obwohl Edart 
durch die Verurteilung vieler feiner Säge vom Jahre 1329 verdächtig geivorden war, iſt #5 
er doch in der Folgezeit viel gelefen und, ſehr oit ohne Nennung feines Namens, benußt 
worden, e 

Die bedeutenditen unter feinen Schülern und Nachfolgern find Suſo (PRE’ 173) 
und Tauler (PRE* 451). Befonders der letzte befaßt ſich aber viel weniger mit den fpefu- 
lativen Grundlagen der myſtiſchen Gedanken als mit der praktischen Seite, dem Aufgeben so 
des eignen Willens, um den Willen Gottes in ſich wirken zu laffen. In diefen Zu: 
jammenbang gebört auch die in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts entjtandene, 
zuerft von Luther unter dem Namen „Theologia deutſch“ herausgegebene und von ihm 
außerordentlich hoch geſchätzte Schrift hinein. — Auch die Schriften Johann von Ruys— 
— —— wir weſentlich als der Eckartſchen Richtung verwandt bezeichnen (ſ. d. A. 55 

"IL, 267 ft). 
Dagegen tritt in der bei den Brüdern vom gemeinfamen Leben reichlich gepflegten 

Myſtik einerfeits das Feſthalten an der Kirchenlebre, andererjeit3 der praktische Zweck noch 
viel bejtimmter bervor. Die berübmteite aller aus diefem Kreiſe berborgegangenen 
myſtiſchen und die verbreitetite aller erbaulichen Schriften überbaupt find die vier Bücher ww 

— b 
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De imitatione Christi, ein tröftlicher Inbegriff der praktiſchen Myſtik, mag nun der 
Verfafjer Thomas von Kempen oder ein anderer diefem Kreife angehörender Mann jein. 
Über die Kreife der Gottesfreunde vgl. den Art. Rulman Merfwin PRE’ XVII, 203 
und bie dort verzeichnete Litteratur. 

6 indem wir von den fcholaftifchen Myſtikern des 15. Jahrhunderts nur noch auf 
Dionyfius den Karthäufer (PRE’ IV, 698) und den demfelben Orden angehörenden 
Nikolaus von Straßburg (geft. 1497 |. PRE’ XIV, 86) hinweiſen, müflen wir mit 
einem Worte doch auch der großen, vielfach mit dem Humanismus in Verbindung jtehen- 
den Bewegung gebenfen, die ſich einen mehr tbeojophifchen als eigentlich myſtiſchen 

10 Charakter tragend vom Mittelalter in die neuere Zeit hinüberziebt. Yhr gehören Männer 
an wie Nikolaus von Cufa (PRE’ IV, 360 ff.), wie Johannes Pilus von Mirandola, 
wie Reuchlin (PRE’ XVI, 680ff.), der namentlich in der jüdifchen Theofopbie der Kab— 
bala (PBRE?’ IX, 670ff.) tiefe Weisheit zu finden meinte, wie der ſeltſam phantaftifche 
Theophraſtus Paracelfus und Agrippa von Nettesbeim, die Hinneigung diefer Richtung 

15 zur Naturwiſſenſchaft kennzeichnen. 
Die große Kirchenfpaltung des 16. Jahrhunderts, die auf die gejamte Kirche des 

Abendlandes, die katholische nicht ausgenommen, fo tief eingreifende Wirkungen geübt bat, 
bat auch der Myſtik eine neue, in den verſchiedenen Kirchengemeinfchaften verſchiedene 
Stellung gegeben. Unter den Reformatoren iſt Luther der, der fi) am meiften mit ihr 

% beihäftigt und in der früheren Zeit feiner Entwidelung ihr am nächſten gejtanden hat. 
Er hat eine Zeit lang auch in den areopagitijchen Schriften tiefe Weisheit zu finden 
gemeint, aber ald er ſich in feinem eigenen Glaubensjtandpunft befeitigt hatte, wendete 
er fich entjchieden von ihnen ab; er fand in ihnen nur den Verſuch, fich von ſich aus 
zu Gott zu erheben und warnte vor ihnen, als einem menfchlichen Wortgang, der ber 

35 Seele niemald gebe, weſſen fie bebürfe. Dagegen hat er Tauler und die deutfche Theo» 
logie, die er ihm glaubte zufchreiben zu dürfen, ftets hoch gehalten; in ihnen fand er 
Erlebnifje gejhildert, die feinen eigenen entjprachen, namentlich das Aufgeben des eigenen 
Wollens und die volle Hingabe an Gott hat er immer gerühmt und hoch erhoben. Da— 
bei ijt nicht zu vergejlen, daß Yutber durch feine Abendmahlslehre auch ein Stüd der 

3 katholiſchen Myſtik in die neue Kirche bimübergerettet bat. Ya vielleicht iſt die unge 
meine Bitterfeit, mit der Luthers Epigonen grade feine Saframentslehre verteidigt haben, 
um Teil eben aus dem ihnen jelbft nur halb bewußten Gefühl hervorgegangen, daß 
he diefes Stück Myſtik fih um feinen Preis dürften rauben lafien. 

Sonſt freilih hat die Myſtik die anerfannte Stellung in der lutheriſchen Kirche nicht 
35 ganz gewonnen, die fie im Mittelalter gehabt bat. Die günftigen Urteile Luthers 

über Tauler und die deutjche Theologie bat man nur zum Teil a angeeignet, font 
mehr zur Seite gelajjen oder wegzudeuten oder zu entjchuldigen gefucht, ald daß man 
fie ald maßgebend angenommen bätte. Arndt, dejjen vier Bücher vom wahren Chriften- 
tum eine Hinneigung zur mittelalterlihen Myſtik zeigen, find ſcharf angegriffen worden; 

40 fie haben ſich desungeachtet behauptet, aber doch nicht ohne daß ein gewiſſes Miftrauen 
gegen fie zurüdgeblieben wäre. Johann Gerhard, der Arndt, wiewohl nicht mit dem 
nötigen Nachdrud, verteidigt und ſelbſt über die Keterriecherei gefeufzt hat, hat doch aus 
Furcht vor ihr feine Exereitia pietatis ftreng der lutherifchen Dogmatik angepaßt — 
die Dogmatik berrichte eben überall. Unter diefen Verbältnifjen finden wir allerdings 

45 einzelne Erfcheinungen, die obne die Nechtgläubigfeit zu verlafjen, doch das myſtiſche Gebiet 
ftreifen, aber eine kirchliche Bflege der Myſtik bat doch nur in beſchränktem Mafe ftatt: 
gefunden. Am meijten Myſtik findet fich in dem lutheriſchen Kirchenliede. Valentin Weigel 
und Jakob Böhme find nicht als lutheriſche Myſtiker anzufehen. 

Weigel, ein echter, aber dem Pantheismus ſich zuneigender Myſtiker (f. d. A.) bat eben 
50 vermöge feiner myſtiſchen Haltung es für zuläffig angefeben, die Stellung eines lutherifchen 

Pfarrers einzunehmen und die F. C. zu unterfchreiben; feine Schriften find erjt nach feinem 
Tode publiziert, und fofort von der lutherifchen Ortbodorie perhorresziert worden ; „Weigelia: 
nismus“ wurde zur Bezeichnung des Inbegriffs ſchwärmeriſcher Ketzerei und bat zum Mißkredit 
der Myſtik in der lutherifchen Kirche nicht wenig beigetragen. Jakob Böhme ftand perjönlich 

55 infofern anders, als er ehrlich glaubte, ein guter Yutheraner zu fein, dennoch find feine 
wunderbaren Gedanken auf ganz anderem Boden gewachſen. Böhme ift mehr Theoſoph 
als eigentlicher Myſtiker, er teht unter dem Einfluffe des Paracelfus. Übrigens nimmt 
er dadurch eine ganz eigentümliche Stellung ein, daß er feine unzweifelhaft tiefen und 
genialen Intuitionen wegen Mangel an ſchulmäßiger Bildung nicht zu völliger Klarheit 

6» hat bringen fünnen, desungeadhtet aber doch ſoweit einen Ausdrud für ſie gefunden 
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bat, daß fie mit Necht die Bewunderung aud bedeutender Philoſophen erregt haben. 
Böbmiften bat es denn auch fort und fort gegeben und in England haben Böhmes 
Schriften vielfach myſtiſch anregend gewirkt. 

In der reformierten Kirche war der Boden für die Myſtik von vornherein viel weniger 
günstig als in der lutheriichen. Zwingli hatte feiner ganzen nüchternen Naturanlage nad) 5 
wenig Intereſſe für diefe Erjcheinungen, Galvin aber ſteht in feiner ftreng dogmatifchen 
und gefeglihen Haltung ihnen viel mehr mit Abneigung gegenüber. Er urteilt nicht nur, 
wie Luther, höchſt ungünftig über den Areopagiten, fondern fieht auch in der „deutſchen 
Theologie” ein durchaus vertwerfliches Buch, das um fo mehr zu meiden ſei, ald es das 
Gift unter täufchender Oberflähe verhülle. War diefe Stellung Galvins geeignet, die 10 
Moftif von der reformierten Kirche fern zu halten, fo fehlten bier auch die Anknüpfungs- 
puntte in Dogma und Kultus, die fich ihr auf lutherifcher Seite darboten. So konnte 
denn Giebert Woet noch 1671 ausfprechen, daß es in der reformierten Kirche feine Myſtik 
gebe. Aber merkwürdigerweiſe ift es diefer pedantiſche Dogmatiler ſelbſt geweſen, der ihr 
in gewiffem Sinne ein Recht zu vindizieren ſucht. In feinen Exereitia pietatis läßt ı5 
er den Schriften mittelalterlicher Myſtiker eine freilich ſehr vorfichtig eingeichränfte An— 
erfennung zu teil werden, und giebt auch Anmweifungen zur Pflege der Myſtik. Freilich 
bleibt er dabei nicht bloß, wie Nitfchl hervorhebt, bei der contemplatio jtehen, jondern 
indem er den Unterjchied zwiſchen meditatio und contemplatio aufbebt, verharrt er im 
Grunde jogar bei der erjteren, aljo der niederjten Stufe der älteren Myſtik. Bei ihm 20 
bört die gefunde Myſtik da auf, wo fie bei den eigentlichen Myſtikern erſt anfängt. Dod) 
bleibt feine relative Hinneigung zu den Myſtikern immerhin bemertenswert, und das um 
fo mehr, als eine ganze Heihe teils ihm gleichzeitiger, teild der folgenden Generation 
angeböriger niederländijcher Theologen nun in viel ftärferem Maße der Myſtik Raum 
gegeben haben wie Job. u. Wilh. Teellint (f. o. ©. 470 ff.), — van Lodenſteyn, geſt. 3 
1677, ſ. d. A. XI, 572, Theodor und Wilhelm von Brakel, Ritſchl I, 268ff. 291ff. und 
Hermann Witſius. Ebenſo ſpäter Wilhelm Schortinghuis (1700 -1750; ſ. Ritſchl I, 
327 ff. A. PREꝰ XVII, 747 ff). Bei dieſen Männern find gewiſſe Grundgedanken der 
romaniſchen Myſtik nachgewieſen, wenn auch ihre Herkunft ſich nicht ebenſo beſtimmt aufzeigen 
läßt. — Ahnliche Gedanken finden ſich früher ſchon in England bei Francis Roux, einem 80 
Manne, der im übrigen der puritanifchen Richtung angehörte (geit. 1650 als praepo- 
situs Etonensis collegii und Mitglied des von Cromwell gebildeten Oberbaufes), der 
unter dem Titel Interiora regni Dei drei Traftate Academia coelestis, Grande 
oraculum, Mysticum matrimonium Christi cum ecelesia herausgegeben bat. 

Dagegen war es eine ſtark mit vifionären Elementen verſetzte Theofophie, die die 85 
Schriften J. Böhmes (unter Karl I. nad England gelommen und auf Veranlafjung des 
Königs ins Englifche überfett, dort angeregt haben. Dahin gehören der Prediger Pordage 
CPRE* XV, 553 ff), Jane Leade IC» XI, 326.) und ihr Schwiegerjohn Lee, von 
denen die dann auch an vielen Orten des Kontinents ihre Anhänger findende Gemein: 
ichaft der PVhiladelphier ausgegangen ift. Andererfeits haben jene Schriften auch bei den «0 
ungleih nüchterneren Männern der Schule von Cambridge bedeutend eingewirkft in deren 
Lehren ſich ein entſchieden myſtiſcher Einjchlag erkennen läßt (vgl. v. Hertling, John Locke 
und die Schule von C. 1892). 

Wenn in den aus der Reformation hervorgegangenen beiden evangeliihen Haupt— 
firhen die Myſtik nur eine nmebenfächlicde Geltung behauptet und das Maß der An: #5 
erfennung, das ſie findet, ſich oft auf die niederen Stufen derfelben beichräntt, jo iſt in 
der fatbolifchen Kirche das Verhältnis ein anderes. In dem am beiten katholischen Yande, 
in Spanien, bat fi ſchon in der Zeit, die der Reformation unmittelbar vorbergebt, ein 
ftärferes Hervortreten einer myſtiſchen Nichtung gezeigt, wie dies in dem Abecedario 
espiritual des Minoriten Franz von Dfjuna (1521) feinen Ausdrud gefunden bat; aud 50 
der bl. Petrus von Alfantara, ebenfalls Minorit, gehört dabin. Gleichzeitig bildete ſich 
dort aber auch eine Sekte, die u. a. ſtark quietiftiih und antinomiftiih gerichtete Süße 
bertrat und deshalb als bäretiich verfolgt wurde — die Alombrados CPRE’ I, 388 ff). 
Eine Verwandtſchaft mit jener Selte, die man an gewiſſen gut katholischen Lehrern wie 
Juan d'Avila und namentlih an Ignaz von Loyola wahrnehmen wollte, brachte aud) 55 
diefe Männer in Berdacht und zeitweilig in die Verhöre und Gefängniffe der Inquifition. 
Aber man fand doch eben nichts Unkatholiſches an ihnen und ließ fie wieder frei. Das 
geſchichtlich wichtige ift, daß auch Ignatius von dem Einfluß der neuen Myſtik ſtark be 
rübrt war. Wie nun er aber mit betwvundernswürdiger Einfiht und Willensitärke alles in 
den Dienjt feines praktiſchen Zwedes, des Erneuerung und Hebung der Kirche jtellte, jo w 
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auch die Myſtik. Er hatte ſelbſt die Erfahrung von den ſtarken Eindrüden, die fie auf 
die Seele üben konnte, gemacht, und er mies ihr darum einen bedeutenden Platz in der 
Erziehung zum Sefuiten an. Aber diefen Eindrüden ſich maßlos hinzugeben, hätte doch 
jchlecht zur Beftimmung feines Ordens, jederzeit zum Wirken für die Kirche auf alle Art 

5 bereit zu fein, gepaßt. Die Myſtik felbft mußte geregelt und gezügelt werden. Vor allem 
war fie unbedingt der Kirche, den kirchlihen Dogmen und Ordnungen zu unterwerfen. 
Dann follte auch nicht das ganze Leben ihr gewidmet werben, fondern nur gewiſſe Stunden 
und Zeiten. Das Meifterftüd des Ignatius jtellen in dieſer Hinficht die Exereitia 
spiritualia dar, die in ihrer ganzen Ausdehnung vier Wochen in Anfprud nehmenb 

ı0 von jedem Mitgliede des Ordens wenigſtens zweimal in feinem Leben durchgemacht werden 
follten, aber keineswegs auf foldhe beichränkt waren, die dem Orden angehörten oder bei: 
treten wollten, fondern auch von andern, jedoch immer nur unter Zeitung eines Priefters 
aus der Gejellihaft Jeſu, durchgemacht werden durften. Gerade auf diefem Wege find 
Unzählige, in den verjchiedenften Lebensverhältniſſen ftehend, zu dauernden Freunden und 

15 eifrigen Vertretern der Gejellihaft und ihrer Zwecke gemacht worden. Natürlich war da: 
neben auch Sefuiten, die ſich dazu eigneten, Beihäftigung mit der Myſtik und myſtiſche 
Schriftjtellerei geitattet, und die Zahl der Myſtiker im diefem Sinne ift in dem Orden 
nicht gering (f. das Verzeichnis Fatholifher Myititer bei Domin. Schramm O.S. B. Theo- 
logia mystica I, 7—10). Man muß fagen, daß die Myſtik der Gegenreformation einen 

0 Teil ihrer beten Kräfte geliefert und überhaupt damals einen noch faum genügend ge 
würdigten firchengefchichtlichen Einfluß geübt bat. 

Um diefelbe Zeit erhebt fih angeregt durch die vorgenannten Franziskaner und in enger 
Beziehung zu den Jeſuiten die Myſtik in der neuen Kongregation der unbeſchuhten Karmeliter 
und Karmeliterinnen ; vor allen find e8 Terefa de Jeſus (ſ. o. S.518) und Johann vom Kreuze, 

25 die fich hier ausgezeichnet haben. Namentlich ift Terefa eine der merkwürdigſten Erjcheinungen 
auf dem gefamten Gebiete der Moftit, in der eine Fülle wunderbarer Elftafen und Ge— 
fihte mit der unbedingteften Ergebenbeit gegen die Kirche ih paaren und doch wieder 
anbererfeit3 eine auffallende Gejundheit chriſtlich praftifchen Urteils ſich bemerflih macht. 
Charakteriftiich ift bei ihr wie bei Johann vom Kreuze befonders das Hindurdhgeben durd) 

30 die Finſternis (noche oscura), um zum Lichte zu gelangen, die Stellung des gejamten 
myſtiſchen Yebens unter den Begriff des Gebetes und der Ernſt fittlihen Lebens und 
fittliher Thätigkeit. Dutetismus, wenn man es fo nennen will, erfcheint doch eigentlich 
nur in der völligen Baffivität, die auf der höchſten Stufe des Gebetes ftattfindet. — Von 
Spanien und bejonders von den Karmelitern aus ift die neue Myſtik nach Frankreich über: 

3 gegangen, wo neben den Kameliterinnen viele einzelne, z. B. Malaval, zu nennen find; 
fpäter Bernieres Louvigni, ein Laie und föniglicher Beamter, defjen Andenken Terfteegen 
auch für Deutichland feitgebalten bat. 

Auh Franz von Sales (PRE* VI, 224.) und feine Freundin Fr. von Chantal 
gehören hierher; bei der letteren fpielen Duietismus und „unintereffierte Liebe zu Gott“ 

40 eine bejondere Rolle, bei der die Selbfttäufhung leicht zu erkennen if. Schwer zu 
urteilen ift über Molinos (PRE*’ XIII, 260 ff.), der als Keter verurteilt worden ift und in 
der katholiſchen Kirche ala eigentlicher Vertreter des irrigen Quietismus gilt. Die Hauptfrage 
ift, ob er die myſtiſchen Erlebniſſe jo hoch gewertet hat, daß er ihnen gegenüber alle firchlichen 
Uebungen, aud) die Salramente gering achtete. it dies der Fall, jo war feine Verurteilung 

45 vom römischen Standpunkte aus nicht ungerecht, fo widrig auch das franzöfifche und jeſui— 
tifche Intriguenfpiel dabei getvefen fein mag. Die Frage über die unintereffierte Gottesliebe 
ift dann in Frankreich zur ausführlichiten Erörterung gelommen auf Anlaß der Ber: 
folgungen, die gegen Frau von Guyon (PRE* VII, 267), eine der ebeliten und auf: 
richtigſten, wenn auch viefach befangenen Myſtikerinnen gerichtet wurden. Fenelon (PREI 

so VI, 31 ff.) bat fie mit Gelehrfamfeit und Scharffinn verteidigt, dann dem päpftlichen 
Verwerfungsurteil äußerlich rüdhaltslos ſich unterivorfen und damit feine Feinde ent: 
waffnet, ohne von feinen Anfichten im geringiten abzugeben. — Fr. von Guyon bat im 
Stillen weiter gewirkt und auch unter Proteftanten in Deutichland und der Schweiz 
einige Anhänger gefunden. — Nicht mit ihr zu vergleichen iſt die ältere (geft. 1680) 

55 Antoinette Bourignon (j. PRE* III, 344), die ebenfalls von Haufe aus katholiſch ein 
nichts weniger als tadellofes Leben führte und ebenfo. in ihren Schriften berechtigten 
Anſtoß gab, aber doch den reformierten Prediger Poiret in ihre Netze zog (geit. 1719, 
PRE’ XV, 491ff.), der übrigens in einer Menge von Schriften zur Verbereitung ber 
Kenntnis von der myſtiſchen Yitteratur viel geleiftet hat. 

27 Der Pietismus, die bedeutendite Bewegung, die in der Kirche Deutichlands feit der 
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Reformation aufgetreten ift, bat in gewiſſer Weife für die Myſtik günftig getoirkt. Spener 
war freilich feiner ganzen Anlage nach nicht zum Myſtiker gemacht, aber doch der Myſtik 
nicht abgünftig und injofern ald er die Schranken der dogmatifchen Strenge in der Kirche 
zu durchbrechen anfing und für verfchiedene Richtungen ‘Freiheit ſchaffte, kam das auch 
der Myſtik zu gute. In direftem Zufammenbange mit dem Pietismus ftehen Peterjen 5 
(PRE*’ XV, 169}.), der freilich noch feine Heterodorie mit dem Verlufte a firchlichen 
Amtes büßen mußte, und Gottfried Arnold (f. PRE*’ II, 122Ff.), der, früher: mit dem 
—— Gichtel (ſ. PRE?’ VI, 657) u.a. in Verbindung, ſich mehr und mehr der 
kirchlichen Ordnung fügte und zulegt ald preußifcher Superintendent in Perleberg 
ftarb. Er hat namentlich für die Gejchichte der Myſtik viel getban und fo aud in den ı0 
legten Teilen jeines großen kirchengeſchichtlichen Werkes eine Menge fonjt verlorenen 
Stoffes gefammelt. Namentlich in Berleburg fammelte fi) unter dem Schutze der gräf- 
lichen Herrſchaft eine ganze Anzahl von Leuten, die teild ältere myſtiſche, teils auch ihre 
eigenen abjonderlichen Anfichten vertraten; von ihnen wurde denn aud die berühmte 
Berleburger Bibel mit myſtiſchen Erklärungen in 8 Bden Fol. 1726—1742 heraus: ı5 
(j. Bd III ©. 182. 14) gegeben, der fchon eine Heinere von Horde (PRE’ VIII, 355 ff.) 
und Scheffer 1704 vorangegangen var. So entjtanden aud im ziveiten Jahrzehnt 
des Jahrhunderts in entfernterem Zuſammenhang mit Austwanderern aus den Gevennen 
die Inſpirationsgemeinden in der Wetterau PRE?’ IX, 203ff.), und fo finden fidh in 
dieſer Zeit viele einzelne Erfcheinungen mancherlet Art, für die wir namentlich auf Göbel, »0 
Heppe und Ritſchl verweiſen müſſen. 

Nur einen Mann müſſen wir noch nennen, der einen ausgezeichneten Platz nicht 
nur in der Myſtik des 18. Jahrhunderts, ſondern in der Myſtik aller Zeiten einnimmt, 
Gerhard Terſteegen (geſt. 1769), der, von Haufe aus reformiert, doch auf das konfeſſionelle 
Moment kein großes Gewicht gelegt bat. Seine Dichtungen gefammelt in dem „geift: 20 
lien Blumengärtlein“ gehören zum Teil zu den zarteften und ebeljten Blüten der 
myſtiſchen Poeſie und der kirchlichen Poeſie überhaupt (f. oben ©. 350). 

Die vorberrfchende Richtung in der ziveiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war nun 
aber der Myſtik entfchieven ungünftig. Im allgemeinen berrfchte auf allen Gebieten die 
Aufllärung, die meinte alles mit dem gefunden Menjchenverftande, wie man es nannte, 30 
beurteilen zu können. Welches Maß von Recht fie gegenüber bergebradhten Vorurteilen, 
lange eingetwurzelten Mißbräuchen u. ſ. tw. hatte, davon ift hier nicht zu reden. Hier 
fommt für uns nur in Betracht, da fie von einem mahren Fanatismus gegen alles 
Tiefere, Feinere, dem gemeinen Blid nicht fofort Einleuchtende befeelt war. Freilich 
feblte e8 nicht an jehr gewichtigen Gegenftrömungen, namentlich von feiten der Philo: 35 
jopbie, der großen Dichter und befonders des für jede Eigenart fo außerordentlich fein 
empfänglichen und verjtändnisreihen Herder. Bei jedem von ihnen läßt fih aud ein 
gewiſſes Maß von Verftändnis für das Myſtiſche, zum Teil auch für die Myſtik felbft 
nachtoeifen. Doc ftehen fie andererfeite auch mit der Aufklärung im Zujammenbang, 
und man darf nicht vergeflen, daß von der großen Menge derer, die von ihnen hoch 40 
bielten, doch nur wenige grade nach der Seite der Myſtik ein Verftändnis hegten. So 
wurde in diejer Zeit und namentlich noch ettvas fpäter, ala der entfchiedenere Kamp gegen die 
Aufklärung begann, „Myſtik“ und „myſtiſch“ geradezu zur Bezeichnung alles Wider: 
jinnigen, $ — dem —— Widerſtrebenden; manchen Schriften, die die Myſtik 
in dieſem Sinne angriffen, ſind denn von anderer Seite auch tüchtige Antworten geworden. 45 

ragen wir nad Vertretern der Myſtik in diefer Zeit, fo können wir nur auf eine 
Heibe eigentümlicher bedeutender Erjcheinungen binweifen, die nach der einen oder ber 
andern Seite daran erinnern, und denen je eine Hleinere oder größere Zahl von Ver: 
ebrern und Anhängern zur Seite Steben. So im weſtlichen Deutſchland Collenbuſch 
(PRE’ IV, 233 ff), Jung Stilling CPRE" XIX, 46Ff.), in der Schweiz Lavater (PREF so 
XI, 314 ff), fpäter Anna Schlatter, auch Matthias Klaudius PRE* IV, 134 ff.) kann 
man dabin rechnen. In Württemberg gehört Oetinger entfchieden der Theojopbie zu, 
bat fih auch in vielen Stüden dem cebenfalld dahin gebörigen Schweden Swedenborg 
(PRE’ XIX, 177 ff) angeichloffen. Ph. Matthäus Hahn (PRE’ VII, 345 ff.) und der 
Bauer Michael Hahn (PRE*’ VII, 343.) Steben ebenfalls zwifchen Theoſophie und 55 
Myſtik. Katholiſcherſeits ift vor allen J. M Sailer zu erwähnen, bei dem zugleich die 
für die Befleren der Zeit charakteriftiiche Duldfamkeit gegenüber Andersgläubigen ber: 
bortritt, freilich fpäter auch die befannte Schwäche der katholiſchen Myſtik gegenüber 
der firchenlichen Autorität, die in noch viel bervortretenderer Weiſe jein Schüler Melchior 
bon Diepenbrod als Fürſtbiſchof von Breslau gezeigt bat. “ 

1 
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Man bätte glauben follen, daß die Wendung der Gedanten, die das 19. Jabrhundert 
auf dem Gebiete des religiöfen kirchlichen und Be philoſophiſchen Lebens brachte, geeignet 
geweſen wäre, der Myſtik einen neuen Aufſchwung zu geben. Denn ohne Zmeifel trägt 
jowohl die Nomantif wie die mit ihr in Beziehung ftehenden Richtungen ein ſtarkes 

5 myſtiſches Element in ſich. Bon Schleiermacers Reden über die Religion kann man 
jagen, daß fie mehr Myſtik als Religion enthalten. Auch kommt der Name Myſtik all: 
mäblich wieder zu Ehren und namentlich biftorifch wird mehr und mehr für ihre Kennt- 
nis gearbeitet. Das Andenken an Männer früherer Zeit, die teild faſt ganz vergefien 
waren, wie M. Edart, teils ohne weiteres als Narren angejehen wurden, wie Jakob 

10 Böhme noch von FFichte kurzweg für einen foldhen war erklärt worden, wird von Baader 
und Schelling ſehr ehrenvoll erneuert. In ftreng fatholiihem Sinne wird von Görres 
die Gefchichte der Myſtik gejchrieben, freilih in einer Weife, die an Aberglauben und 
Kritiklofigkeit das Äußerſte leiftet. Hiftoriih ift dann auch das ganze 19. Jahrhundert 
hindurch katholischer: und noch mehr proteftantifcherfeits für die Geichichte der Myſtik viel 

15 geſchehen. In der fatholifchen Kirche findet fich daneben auch die Theorie der Myſtil 
ee Weiſe betrieben mit allen den Fragen und Kontroverjen, die ſich daran 
nüpfen. 

Das alles ift aber doch eben nur biftorifhe und theoretifche Beichäftigung mit der 
Myſtik, nicht die Myſtik ſelbſt. Wirkliche Myſtiker aber, d. h. ſolche, die vor allem ein 

20 myſtiſches Leben geführt und eben durch die Wirkungen, die fie vermittelft desfelben ber: 
vorgebradht, auch. auf andere bedeutend gewirkt hätten, finden wir im 19. Jahrhundert faum. 
Wie ift das zu erklären? Zunächſt müfjen wir wohl unterfcheiden zwijchen derjenigen 
eigenen Beichäftigung mit dem inneren Leben, die wir insbeſondere Murtit nennen und 
der Myſtik überhaupt. Nur die erfte ift im vorigen Jahrhundert gleichjfam verſchwunden, 

25 nicht die ziveite — was ſich nicht nur aus den PVerteidigern der Moftif wie Lutbardt 
und Juftus Heer, ſondern aud aus ihren Gegnern wie Nitfchl nachweiſen läßt. Be: 
ihränfen wir aber die Thatſache, um deren Erklärung es ſich bandelt im diejer not: 
wendigen Weile, jo wird die Antwort m. E. auch nicht fern liegen. Es ift die in immer 
wachjendem Maße zunehmende Unruhe der Zeit, die es zu der ftillen, von der Außenwelt 

0 ſich abwendenden inneren Betrachtung und Verſenkung, die die Myſtik zur Vorausſetzung 
bat, nicht fommen läßt. Soll man das loben oder tadeln? ch glaube, man muß es 
ala eine Folge des unvermeidlichen Fortſchreitens der Entwidelung anjehen. Ob eine 
Zeit fommen wird, in der fich die Myſtik doch wieder ihr Hecht verjchafft, vielleicht unter 
neuen Formen? ch möchte das nicht für unmöglich erklären. S. M. Dentid. 

35 Theologie, praktiſche. — Litteratur: Nacjolgende Angaben enthalten die in dem 
Auffag erwähnten Schriften und nennen außerdem eine Reihe von einjchlägigen Schriften, 
welche unter Benugung der Werte über prakt. Theologie von Nitzſch. Harnad, Krauß, Adelis, 
— zuſammengeſtellt ſind. Speziallitteratur betr. die einzelnen Disziplinen iſt nicht an— 
gegeben. 

Alte Zeit: Apoſtellehre, Apoſtol. Konſtitutionen, Chryſoſtomus: De sacerdotio; Am: 
brojius: De officiis; Gregorius M.: Regula pastoralis; Augqujtinus: De doctrina christiana; 
Mittelalter: Iſidorus Hifp.: De ecclesiastieis offieiis; Amalarius: De ecelesiasticis officiis; 
Walafrid Strabo: De exordiis et incerementis; Nabanus Maurus: De institutione celericorum ; 
Rupertus Tuit.: De divinis officiis; Honorius Autod.: Gemma animae; Sicardus: Mitrale; 

45 Durandus: Rationale; Surgantius: Manuale curatorum 1502, 
Proteitantiihe Schriftjteller: Zwingli, Der Hirt 1525; Gerh. Lorich, Pastorale 1537; 

Bucer, Bon der wahren Seeljorge 1535; Porta, Pastorali Lutheri 1582; Sarcerius, Hirten: 
bud) 1559; Nik. Hemming, Paſtor 1566; Hyperius, De ratione studii theologiei 1556; Alſted, 
Methodologie 1611; Voëtius, Exerc. et Biblioth. 1644; Tarnov, De sacros. minist. 1624 ; 

50 Hülſemann, Method. cone. 1671; Hartmann, Pastorale evangelicum 1678; Kortholt, Pastor 
fidelis 1696; Deyling, Institutiones prudentiae pastoralis 1734; Spörl, Vollſt. Baitoral- 
theologie 1764; Juſt. Miller, Ausführliche Anleitung zur Verwaltung des ev. Lehramtes 1774; 
Gräffe, Handb. der Pajtoraltheologie in ihrem ganzen Umfang 1803; ©. J. Pland, Einleitung 
in die theol. Wiſſenſch. I, 1794; derſ., Grundr. d. theol. Encykl. 1813; Kleuter, Grundr. 

55 einer Encykl. II, 1801; J. €. Chr. Schmid, Theol. Encytl. 1810; Schleiermader, Zur Dar: 
jtellung des theol. Stud. 1830, 8 257—338; derf., Die prakt. Theol., herausgeg. von Frerichs 
1850; Hiüffel, Wejen und Beruf des evangel. Geiſtl, 4 Aufl. 1843; El. Harms, Raitoral: 
theol. 18530—34; Marbeinete, Entw. d. prakt. Th. 1837, $ 1—42; EC. Imm. Nipfh, Prakt. 
Theol. I, 1847, $ 1—27; Schweizer, Homiletit 1848, $ 1—22; Ehrenfeuchter, Die praft. 

60 Theol. I, 1859, p. 3—203; Löhe, Der evang. Geiftliche 1852; Otto, Ev. praft. Theol. 1869; 
v. Zezſchwitz, Syſtem d. prakt. Theol. 1879, $ 1—128; v. Djterzee, Prakt. Theol., deutich 
von Matthiä u. Petry 1878—79; Theod. Harnad, Praft. Theol. I, 1877, $ 1-8; 3. Chr. 
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K. v. Hoffmann, Eneyfl. d. Theol. 1879, p. 311—389; H. Ballermann, Entw. eines Spit. 
ev. Lit. 1885, $ 1—4; Knole, Grumdr. d. pr. Theol., 3. Aufl. 1892, 81—6; E. Chr. Achelis, 
Prakt. Theol. I, 1890, $ 1—8; Alfr. Krauß, Braft. Theol.1, 1890, p. 1—42; Binet, Pajtoral: 
theol. 1896; W. Faber, Ehriftl.prot.:praft. Theol. in: Kultur der Gegenwart I, 4, 1906. 

I. Überblidt über die Gefchichte der praftifhen Theologie. Die chriftliche Gemeinde 5 
übt in der Gegenwart eine Anzahl von Thätigfeiten aus, welche mit ihrem Glauben an 
Jeſus Chriftus, ihren Herrn, aufs innigfte zufammenbängen und für ihr gegenmwärtiges 
Beiteben und Leben charakteriftifch find. Zu diefen Thätigfeiten gebört die —* des 
Evangeliums unter Juden und Heiden, mit dem Zwecke, dieſe ———— zu gläubigen 
Chriſten zu machen und in die kirchliche Gemeinſchaft aufzunehmen. Aber auch inner: 10 
balb der firchlichen Gemeinſchaft tritt ein eigentümliches Handeln an den Tag: die Er: 
bauung der eigenen Angehörigen durch das Wort, welches die Gemeinde unter dem 
Namen: Evangelium für ihr befonderes Gut erflärt; der Vollzug beiliger Handlungen, 
welche zum Teil von dem auf Erden lebenden Jeſus eingefegt worden find, und welche 
ſich jämtlih auf die Gemeinfhaft mit dem unfichtbaren Herm der Gemeinde beziehen; 15 
die Fürſorge, welche im Namen Jeſu den ihrer bedürftigen Gemeindemitgliedern erwieſen wird, 
welche fih aber auch auf die außerchriftlihe Melt erftredt. Dieſes kirchliche Handeln in 
der Gegenwart ift nur eine Fortfegung desjenigen kirchlichen Handelns, das ber chrift- 
lichen Gemeinde von Anfang an eigen war. Sobald der Geift Jeſu Chrifti in den auf 
Erden zurüdgelafjenen Gläubigen wirkſam geworden war, fingen diefe an, zu predigen, © 
mit der ausgeiprochenen Abficht, durch ſolche Predigt ihrem Glauben überzeugte Anhänger 
zuzuführen und fie in ihre Gemeinfhaft aufzunehmen AG 2, 36—38. Die alfo Ge: 
wonnenen werden getauft 2,41; fie führen ein eigentümliche® Gemeinfchaftsleben in 
fleißiger Hingabe an die Lehre der erften Zeugen, in Brotbrechen, Gebet und Mohl- 
thätigfeit 2, 422—47. Die neuteftamentlichen Schriften geben Zeugnis davon, daß dieſes 
eigentümliche Gemeindeleben fih auch an andern Orten entiwidelte, wo fich chriftliche Ge— 
meinden gebildet hatten Rö 6,3; 1011,20; 12,13; 12,28; Ga 3,27; 6,9; 1 Ti4,3. Auch 
eine ehriftfiche Gemeindefitte fängt an fi zu bilden. Der erfte Wochentag (1 Ko 16. 2) 
erbält einen ihn auszeichnenden chriftlihen Namen Apk 1, 10; den Heidenchriften wird 
eine befondere Lebensweiſe empfohlen, welche nicht bloß geradezu Sündhaftes ausſchließt, 30 
fondern auch foldyes enthält, was ihnen das Zufammenleben mit den Judenchriſten er: 
leihtert AG 15, 20; Kranke werden Gegenftand einer befonderen Firchlichen Handlung 
Ya 5, 14f.; die Handauflegung wird zu dem Vollzug firchlicher Weihungen verwendet 
AG 6,6; 13,3; 1 Ti4, 14; 5,22. Diefe Thätigkeiten, Ordnungen und Sitten mögen 
immerhin in dem jüdifchen Gemeindeleben Vorbilder haben; te befommen in der chrijt= 35 
lihen Gemeinde einen auf das hrijtliche Gemeinfchaftsleben gerichteten Inhalt. 

Die Ausführung diefer Thätigkeiten und Ordnungen batte zur Folge, daß innerhalb 
der Gemeinde einzelne Perfonen bervortraten, denen dieſes kirchliche Handeln oblag. 
Einige diefer Perfonen gehörten noch der Zeit an, da Jeſus felbjt auf Erden war, und 
waren von ihm ſelbſt zur yes feines Werkes beftellt worden Mt 18, 15—20; 40 
28, 18— 20. Diefe perfönlihe Erwählung war nicht übertragbar; aber die von ihnen 
ausgeübten Thätigkeiten wurden fortgeführt. Sogar die Benennung: Apoftel, mit der 
der Herr fie augzeichnete Le 6, 13, wurde ein Name, den auch von der Gemeinde beitellte 
Perſonen fübren fonnten AG 14, 14; Gal,1, den man fi auch fälfchlich beilegen 
fonnte 2 Ro 11, 13; Apk 2,2. Daneben begegnen auch andere Benennungen: Vorfteher 45 
Nö 12,8; 1 Th 5, 12; Hbr 13, 7, 17,24; Altefte AG 11, 30; 14,23; Ja 5, 14; Auf: 
feber Phi 1, 1. Propheten, Lehrer AG 11,27; 13,1; Evangeliften AG 21,8; Diener 
Phi 1, 1; auch Frauen werden erwähnt, die fih an den Gefchäften der Gemeinden aus- 
führend beteiligten Rö 16, 1. Alle diefe Benennungen lajien eine Mannigfaltigleit von 
Thätigkeiten erfennen, zu deren Ausführung die Gemeinden einzelne Perfonen bedurften. 50 

Die fpäteren Gemeinden fetten diefe Thätigfeiten fort: es fam alles darauf an, daß 
fie richtig volljogen wurden. Sie wurden darum Gegenftand kirchlicher Ordnung und 
Gefeggebung; diefe Ordnung und Gejeßgebung erftredte fih aber auch über die Perfonen, 
twelche mit der Ausübung diefer Thätigfeiten betraut wurden. Man fchrieb den Vollzug 
der heiligen Handlungen, den Wortlaut einiger Gebete auf; man ftellte binfichtlich der 55 
Rerjönlichkeiten geivife Normen auf. Das bobe Alter folcher Bemühungen um eine 
richtige Vertvaltung des Gemeindelebens durch die richtigen Perfönlichkeiten fieht man an 
der Didache. Aber nicht alles ließ fich fchriftlich firieren und durch Vorfchriften nor: 
mieren; namentlich die Handhabung des belehrenden und erbauenden Wortes (1 Ti 2,12; 
2 Ti 2,2; 1 Ro 12,28; Epb 4, 11; Ja 3,1) ließ fich nicht im diefer Meife feftlegen; 60 

t & 
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man mußte Regeln und Ratjchläge geben, Mufter aufftellen. Auf all diefen Gebieten liegen 
die Anfänge der praftiichen Theologie. Hier find die Liturgien entitanden, die ſich in 
den Kirchenordnungen fortgefeßt haben; bier die firierten Glaubensbelenntniffe und die 
Belehrungen der Anfänger aus der heiligen Schrift, woraus fich unfere Katechetik ent- 

5 wickelt hat; hier die Anfänge der Aunftlebren, nad) denen die Prediger fich richten follen, 
bier die Anweiſungen über die Offizien, über die befondern Pflichten und Rechte des 
Ordo ecclasiasticus. Aus der alten Zeit ftammt aljo ein großer Teil der Stoffe, mit 
denen ſich die praftifche Theologie heute nod zu beichäftigen hat, man denke an die 
Liturgien, die nad) berühmten Namen beißen, an die Konftitutionen und Kanones, die 

ıo auf die Apoſtel felbit zurüdgeführt werden. Aus der alten Zeit ftammen ferner die 
eriten Anfänge, die Thätigfeiten des Amtes zum Gegenftand der Lehre zu madhen; es 
jei an einige Schriften beijpieläweife erinnert, an Chryſoſt, De sacerdotio; Auguitin, 
De doetrina christ.; Ambrofius, De offieiis; Gregorius M., Regula pastoralis. Aus 
den alten Zeiten ftammen endlich die Firhlichen Funktionen felbit, die allerdings ihre Ge— 

ı5 ftalt fortwährend verändern, aber gerade infolge diefes Wechſels dazu auffordern, das 
Bleibende zu fuchen und das Mechfelnde zu verjtehen und zu beurteilen. 

Die wiſſenſchaftliche Theologie des Mittelalter mürdigte, abgejeben vom Kirchen: 
rechte, von denjenigen Disziplinen, die heutzutage zur praftifchen Iheologie gerechnet 
werden, die Liturgit am meiften. Die in das Gebiet der Liturgif gehörenden Arbeiten 

20 mittelalterlicher Theologen verdankten dem Firchlichen Leben ihren Urfprung. Eine An: 
frage Karls des Großen an die Biſchöfe: qualiter tu et suffraganei tui doceatis 
et instruatis sacerdotes Dei et plebem vobis commissam de baptismi sacra- 
mento (Wiegand, Odilbert p. 24), ruft eine Anzahl von Monographien über die Taufe 
hervor. Aber auch ohne befonderen Anlaß befteht fort und fort die Notwendigkeit, die 

25 Kleriker über ihre Thätigkeiten und Pflichten zu belehren. So ift ſchon Iſidorus Hiſp. 
durch die Aufforderung feines Biſchofs zu feinem Werfe: De ecclesiasticis offieiis ver: 
anlaft worden: er fol Auffchluß geben über den gejchichtlichen Urfprung der Offizien: 
Origo offieiorum, quorum magisterio in ecclesiis erudimur, ut quibus sint in- 
venta auctoribus, brevibus cognoscas indieiis. Walafrid Strabo verfihert in den 

so Eingangsdiftichen zu feinem Werke: De exordiis, daß er nicht von felbit ein ſolches 
MWagnis unternommen babe: Dura Reginberti jussio adegit eum. Nabanus 
Maurus ftellte fein Wert: De institutione clericorum zufammen, weil ihn bie 
Brüder um ein ſolches Lehrbuch baten, Prolog.: Postulabant, immo cogebant, ut 
omnia haec in unum volumen congererem, ut haberent, quo aliquo modo in- 

% quisitionibus suis satisfacerent; während Amalarius durch fein perfönliches willen: 
ichaftliches Bedürfnis zu feinen Forfhungen angeregt wurde (Widmung der Schrift: De 
ecel. offie.): — affieciebar olim desiderio, ut scirem rationem aliquam de or- 
dine nostrae missae, quam consueto more celebramus, et amplius ex diver- 
sitate, quae solet fieri in ea. Dem Zwecke der Belehrung der Geiftlichen entjprechend 

40 behandeln diefe und ähnliche Schriften, wobei wir von verfchiedener Anordnung des 
Stoffes und größerer oder geringerer Ausführlichfeit und Vollſtändigkeit abjehen, die 
Meſſe, das Kirchenjahr, die Amtstracht, den geiftlichen Stand, die Horae canonicae, 
alſo vom mittelalterlihen Standpunkt aus das, was wir heute Liturgik und Paſtoral— 
theologie nennen, wozu noch einiges aus dem Kirchenrecht fommt, 3. B. Walafr., De 

45 exord. c. 28: De deeimis dandis. Man fann nicht jagen, dak in dieſen Schriften 
einfach befchrieben wird, was die Nlerifer in der Gegenwart zu thun, und mie fie ſich zu 
verhalten haben. Die Schriftiteller bemühen fi, die bejchriebenen Handlungen zu be: 
gründen und zu erflären. Iſidorus behandelt feinen Gegenjtand in zwei Abteilungen: 
De origine officiorum und De origine ministrorum; io möglid) ebt er auf die 

so heilige Schrift, auf das AT, auf Jefus und die Apoftel zurüd; das kirchliche Leben joll 
auf die göttliche Autorität gegründet werden. Malafrid ift nicht ohne geſchichtlichen Sinn; 
er giebt 3. B. ec. 27 eine Geſchichte des Taufverfahrens bis auf feine Zeit. Es fehlt 
aljo nicht an Anjägen, die praktiſche Theologie auf die Schrift zu gründen und aus ber 
geihichtlichen Entiwidelung das Gegenwärtige zu verftehen. Aber wie gejagt, das wiſſen— 

55 ſchaftliche Intereſſe richtet fich einfertig beinahe nur auf das Liturgifche. Das bereits er: 
mwähnte Werft des Nabanus ift ein Beleg dafür. Der BVerfaffer will wirklich eine Art 
Encyklopädie alles defjen liefern, was für den praftifchen Geiftlichen notwendig it. Das 
Bud) ift eine Kompilation im größten Stil und enthält zum größten Teil nur Ab- 
geichriebenes aus anderen Merken. In der Vorrede kündigt der Verfafler an, daß er in 

so den zwei erjten Büchern von den Tirchlichen Ständen, von der Meffe, von dem Offizium 
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der fanonifhen Stunden, vom Falten, vom Beichten u. ſ. w. handeln werde, fügt aber 
binzu: Tertius liber edocet, quomodo omnia, quae in divinis libris seripta 
sunt, investiganda atque discenda sunt necnon et ea quae in gentilium studiis 
et artibus ecelesiastico viro scrutari utilia sunt. Novissime vero liber ipse 
exponit, quomodo oportet eos, qui docendi officium gerunt, diversis allo- 5 
eutionibus admonere et in doctrina ecclesiastica fideliter erudire. Diejer lehte 
Sat kündigt aljo eine Homiletif an; aber die Ausführung übertrifft das Vorangehende 
= an Dürftigfeit. Vergleiht man die Ausführlichkeit, mit der auch die fpäteren 
liturgifchen Schriftiteller, wie Rupert von Deus, Honorius von Autun, Sicardus, 
Durandus das liturgifche Detail entwideln, mit dem Menigen, was die bomiletijchen 
Schriftiteller (Bd VIII ©. 235) über ihren Gegenjtand zu fagen haben, fo bejtätigt fich, 
daß die Liturgif diejenige praftifche Disziplin mar, die im Mittelalter mit Vorliebe 
wifjenjchaftlich gepflegt wurde. Dazu kommt, daß die fatechetifche Thätigkeit des Mittel 
alterö durch Abhören des Tertes und Vorlejen von autbentifchen Erklärungen feitgelegt 
war, und darum zur Bildung einer fatechetiichen Methode fein Anlaß vorlag. 15 

Die Väter der Kirchen der Reformation dachten nicht daran, das Firchliche Leben 
nach feinen verjchiedenen Seiten freizugeben. Die kirchlichen Handlungen, die Feiertage, 
der Verlauf der Gottesdienfte, die Verwaltung der Gemeinde, die Pflichten des Geiſt— 
lichen, die Leiftungen der Gemeinde, dies alles wurde möglichſt genau feitgeitellt und 
geregelt. Die proteftantifchen Kirchenordnungen (man denle an die Bugenhagenichen, an 20 
die Brandenburg-Nürnb., an die Pommerſchen, an die Kurpfälzifche) haben eine Ordnung 
des kirchlichen Geſamtlebens im Auge; der ganze kirchliche Organismus ift der Gegenitand 
diefer Ordnungen, nicht bloß einzelne Funktionen einzelner Perfönlichkeiten. Sie be- 
ſchäftigen ſich mit einem umfafjenden kirchlichen Handeln, das fich über die ganze Ge: 
meinde erftredt, und jtellen dadurch das Stoffgebiet der proteftantifchen praktiſchen Theo: 35 
logie feit, wenn man von der äußeren Miffion abficht. Nun war der Pfarrer oder 
Paſtor, der minister ecclesiae, allerdings nicht die einzige handelnde Perfon im 
Kirchenweſen, aber doch die Hauptperfon. Darum ift vor allem feine praktiſche Thätig- 
feit nach ihren verfchiedenen Seiten Gegenftand der Kirchenordnungen und wird die pfarr- 
amtlihe Thätigkeit der Mittelpunkt der praktischen Theologie. Die pfarramtliche Thätig- 30 
keit läßt fih nun in einigen Beziehungen durch Vorſchriften bejchreiben, die der Geitlice 
nur pünftlih auszuführen braudt. Aber mit ſolchen Borfchriften und agendariſchen 
Formularen allein ıft e8 nicht getban. Der Ausführende ſoll verftehen, was er thut, und 
warum er es thut. Darum giebt man ibm Anweifungen zu feiner Amtsführung mit 
tbeoretifchen Belehrungen. Eine ſolche Anweifung findet fi bereitö in der Inftruftion 85 
der Vifitatoren an die Pfarrherrn von Sachſen; hierher gehört auch die erſte Hälfte der 
Brandenb.:Nürnb. KO; ähnliches findet fih in den andern Kirchenordnungen. Soldyes, 
was der dogmatifchen, der eregetifchen, der biftorifchen, und was der praftifchen Theologie 
angehört, ijt miteinander verbunden; aber alles ſoll zum richtigen kirchlichen Handeln 
dienen. 40 

Ein Teil des kirchlichen Handelns forderte eine noch tiefer eingehende Behandlung, 
nämlich die Handhabung des erbauenden und belehrenden Wortes. Die Kirchenorbnungen 
fuchen auch nad diejer Seite dem Bedürfnis der Gemeinde und der Prediger abzubelfen. 
Sie geben Normen für den Prediger oder verweiſen auf anerlannte Schriften, nach denen 
er feine Predigt geftalten kann. 45 

Aber neben den amtlichen Kirchenordnungen entjtand noch eine andere Art von 
Litteratur, welche dem Pfarrer bei feiner Amtsthätigkeit bebilflih fein follte; man 
jtellte in Handbüchern alles zufanımen, was der Pfarrer zu wiſſen, zu tbun und 
zu beanfpruchen hatte. Diele Bücher jollten dem protejtantiichen Pfarrer ähnliche 
Dienfte tbun, wie fie im Mittelalter die Institutio des Rabanus und fpäter so 
das Manuale curatorum des Surgantius den Klerikern geleiftet hatten. Nun ver: 
ehrten die Zutberaner in ihrem Luther nicht bloß den großen Neformator, jondern auch 
das vorbildliche Ideal des deutſchen Pfarrers, und da er eine bejondere, dieſes Gebiet 
behandelnde Schrift nicht verfaßt batte, jo jtellte bald nad Yutherd Tode Porta aus 
Yutbers Schriften ein Pastorale Lutheri zujammen. Ahnliche Tendenzen verfolgten 55 
Er. Sarcerius mit feinem Hirtenbud 1559 und Nik. Hemming mit feinem Paſtor: 
Unterrichtungen, wie ein Paſtor und Seeljorger in Lehr, Yeben und allem Wandel jidh 
chriſtlich verhalten joll 1566. Hierher gehört auch Zwinglis Hirt 1525, Lorichs Paſtorale 
1537, Bucers De cura animarum 1538. Es kann bier natürlid nicht auf den Inhalt 
diefer Schriften eingegangen werden, oder eine Vollftändigfeit in der Aufzählung angeftrebt co 

— 0 
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werden; es foll nur darauf aufmerffam gemacht werden, daß von beiden proteftantifchen 
Konfeffionen mit Eifer daran gearbeitet wurde, die verſchiedenen Amtsthätigkeiten des 
evangelifchen Pfarrers PR pe hr darzuftellen, um ihm eine allgemeingiltige Norm 
für fein Handeln zu geben. 

5 Alle diefe Schriftjteller geben auf die bl. Schrift zurüd. Das thut auch Hyperius, 
und er macht mit der Durchführung des Schriftprinzips vollen Ernft: fein Beftreben ift, 
das gefamte firchliche Handeln auf die Schrift aufzubauen. Andererfeits betont er, daß 
die praftifche Theologie, bevor fie ausgeübt wird, ein Teil des wiſſenſchaftlichen theologischen 
Studiums fein muß und darum im Zufammenbang, nicht gelegentlich und ſtückweiſe, ge— 

ı0 lehrt werben muß. Im 4. Buch feiner Schrift: De ratione stud. theol, beſchäftigt er 
fi mit den Büchern qui ad gubernationem ecelesiasticum informant. Der voraus 
gehende Studiengang (IV, e. 7) bat den jungen Theologen allerdings ſchon etwas mit 
den Pflichten des Kirchenamtes befannt gemadt, aber: nequaquam continua serie 
omnia quorumvis ministrorum officia per singulas eundo partes explicantur, 

ıs sed tantum hinc inde sparsim, diversis locis de certis quibusdam officiis 
aliqua admiscentur atque ita quidem admiscentur, ut quomodo solent omnes 
leges generales pleniore egeant expositione, quae demonstret, quomodo ad 
usum seu praxin debeant exerceri. Hyperius weit auf die Schriften bin, welche 
die einzelnen praftifchen Thätigkeiten im Zuſammenhang behandeln und fagt von ibren 

20 Verfaffern: Duxerunt se rem gratam et perutilem facturos ecelesiis, si seorsum 
commentariolos aliquos digererent, in quibus omnia quae ad singulorum 
eccelesiae officia pertineant, accurate et dilucide partim ex sacris libris partim 
ex coneiliis et canonibus comprehenderentur. Solche Schriften, von älteren und 
neueren Gelehrten verfaßt, müſſen von den Kandidaten der Theologie gelefen werben. 

2 Turpe foret, accedere aliquem ad ecclesiasticam funetionem, qui quae se decet 
facere, ne ex libris quidem, taceo de rerum usu experientioque didicerit. Hyperius 
teilt diefe Bücher in zwei Klaſſen: alii in genere universim ac de praecipuis offi- 
eiis ministrorum ecclesiae disserunt; alii vero certas tantum partes ecelesiasticae 
functionis seorsum enumerunt; zu der erjteren Klafje gehören Chrufoftomus’ Schrift 

vom Prieftertum, Gregord M. Regula pastoralis, Bernhards v. Claim. De conside- 
ratione. Hinfichtlid der Bücher der zweiten Klafje führt er feine Autornamen an, wohl 
aber die Titel der Bücher, die die angehenden Theologen lefen follen. Aus diefen zu— 
jammengeftellten Titeln fieht man, wie umfafjend Hyperius ſich das Studium der prak— 
tijchen Theologie gedacht hat; darunter find Titel wie: De synodis, De omni ratione 

ss juvandorum pauperum, De vocatione, De officio ac ratione docendi coneio- 
nandique, Consolationes ad erigendos ceonfirmandosque, De dispensatione et 
vero usu sacramentorum, De schola ac doctrina catecheseos, De elavibus, 
De diseiplina ecclesiastiea ; im folgenden Kapitel handelt er De libellis, qui tradunt 
ritus et ceremonias in ecelesia usitatas. Die heutige praftifche Theologie iſt in 

40 allen ihren Teilen, die Miffion ausgenommen, vertreten. Von dem Studium folder 
Schriften erwartet er die erfpriefliche Vorbereitung auf die Praris: omnia ad actuosam 
vitam, hoc est ad reetam ordinationem atque administrationem ecclesiarum 
apprime conducerent. Aber diefe Lektüre fordert dazu auf, den Anhalt des Gelefenen 
an der Schrift zu prüfen: quousque singula quae in iisdem dieuntur, subnixa 

4 sint fundamento sacrarum literarum; da aber die Schrift nicht über alles bieber 
Gehörige ausdrüdlichen Beicheid giebt, fo muß geprüft werden, ob es mit den Geſetzen 
der Liebe, die die Ehre Gottes und die Erbauung des Nächiten zum Zweck hat, übereinftimmt. 
Intereſſant ift, dag Hyperius binzufügt, daß auch die beftehenden Einrichtungen der Kirche 
berüdfichtigt werden müffen: quomodo ecclesiarum, apud quae versari contingit, 

bo institutis jam sint accommodata vel accommodari in posterum tempus oppor- 
tune queant. Aber die wifjenfchaftliche Privatbefhäftigung genügt nicht: die Bebörden 
follen durch jachverftändige und evangelisch gefinnte Männer ein Sammelwerk berjtellen 
lafjen, welches enthält: omnia quae ad gubernationem ecclesiasticam sunt neces- 
saria, nämlich 1. alles, was das NT darüber fagt; 2. das Nötige aus der Kirchen- 

55 geichichte; 3. aus den Konzilien, päpftlichen Erlaffen und dogmatifchen Werken; 4. aus 
den Kommentaren der Kirchenväter; 5. ex variis libris, qui de offieiis episcoporum, 
presbyterorum, diaconorum aliorumque ministrorum item de ritibus et cere- 
moniis inseripti sunt, IV, e. 8 observ. 9. Hierbei fpricht Hyperius die Erwartung 
aus, daß ein foldhes Buch nicht bloß für die Studierenden, fondern auch für die Kirche 

»» überhaupt von größtem Nußen fein werde. Der Verfall der Kirche kommt zum größten 
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Teil aus der Unwiſſenheit in diefen Fächern und aus der Charakterlofigfeit ber. Deshalb 
follen alle Xeiter der öffentlichen Schulen die Jugend zur Erwerbung diefer Kenntnifje 
ermabnen, ja ihnen den Weg dazu zeigen. 

Man kann nicht geradezu fagen, daß Hyperius zunächit der Vergeſſenheit anheim- 
aefallen fei; reformierte und — Theologen geben auf ſeine Anregungen ein. Aber 5 
jie beſchränken fich auf einzelne Teile der praftiichen Theologie; der Ausbau im großen Stil, 
wie er ihn wollte, wurde nicht ausgeführt. Zunächſt entſprach es den Prinzipien der 
proteftantifchen Kirchen, daß die praktiſch-theologiſchen Schriftjteller den praftifchen Geift- 
lichen vor allem als Prediger ins Auge faßten, während bie mittelalterlichen Schriftiteller 
den Liturgen im Auge batten. Die Predigtkunft wurde ein Gegenftand des afademifchen 
Studiums, der alademifchen Vorlefungen und der alademiſchen Schriftitellere. Tarnov 
fagt in der Vorrede zu feinem Buche: De ministerio, daß e3 aus Vorlefungen bervor: 
gegangen jei, die er neunmal über diefen Gegenjtand gehalten babe. Die praktische 
Theologie batte, wenn auch nicht unter diefem Namen und nicht in allen ihren Teilen, 
doch wenigſtens ald Lehre von der Mredigt in der Methodologie des theologischen 15 
Studiums ihre Stelle: der reformierte Theologe Alfted handelt Method. V, 1. De 
vrophetica seu pastorali theologia (die propb. Th. ift nach Super. De rat. IV, c. 
die facultas interpretandi sceripturam) und beftimmt fie ald prudentia summa de 
officio prophetae seu pastoris, welcher die theologia acroamatica, die Theologie 
des Hörend des Wortes, gegenüberfteht; der Lutberaner Calov, der für den Theologen © 
ein mindeftens fünfjähriges Studium verlangt, verlegt das Studium der Homiletit in das 
vierte Jahr, und fagt von diefem Studium (Paed. Art. II, ce. 6): Concernit partim 
methodum coneionandi, partim praxin concionatoriam, und weiter von dem 
Zwecke diefes Studiums: Cum studium hocce ea, quae in Theologia pereipiun- 
tur, ad praxin et usum ecclesiae applicare doceat, etc. 25 

Was den Namen: Praktiſche Theologie anlangt, jo muß bemerkt werben, dab «8 
fib bier nur um die Übertragung diefe® Namens auf einen bejondern Teil der Theologie 
handelt: denn daß die ganze Theologie überhaupt theologia practica fei, war fchon 
längit Gegenitand tbeologifcher Verhandlungen, vgl. Gerb., Loc. Prooem. $ 11: Cum 
sapientia alia sit contemplativa, cujus finis veritas, alia activa, cujus finis so 
opus, inde ulterius quaerunt scholastiei: an theologia sit contemplativa, an 
vero practica und erflärt fich für leßteres, weil in der Theologie alles, wenn auch nicht 
unmittelbar, fo doch mittelbar auf die Praris abziele.. Aus der Vielvertvendbarkeit des 
Mortes: Praftifch erflärt ſich auch, daß man die chriftliche Ethik ebenfalls jo nannte, und 
daß man anbdererfeit3 bei den Wörtern: Praris, praktiſch an das kirchliche Handeln dachte, 35 
auf twelche das Studium der Theologie im allgemeinen, und das Studium einzelner Fächer, 
wie Homiletit oder Ethik oder Kafualtbeologte, vorbereitete. Derjelbe Gerhard verlangt 
Method. 1617, daß die Studierenden im vierten Jahre ihrer fünfjährigen Studienzeit 
an die Predigtübung berantreten, wobei e8 ihnen jedoch unbenommen fein foll, daß fie 
ſchon früber ſich dazu bereitjtellen, ad hane theologiei studii metam et praxin. «— 
Der reformierte Theologe Alfted unterfcheidet Method. IV, 1 zwiſchen einer Theologia 
practica communis (Etbif) und einer Theologia practica propria, quae certis in 
eeclesia personis est discenda estque vel prophetica vel acroamatica. Gisbert 
Noötius bemerkt (Exerc. et Biblioth. 1644 L. II e. 3) zu der Aufidrift: De appa- 
ratu theologiae practicae: Practicam facio quadrupliceem: Moralem seu casuisti- 4 
cam, asceticam, politico-ecelesiasticam, coneionatoriam; die bier befchriebene 
praktiſche Theologie dedt fich nicht mit dem, was mir jo nennen, bat aber bereits wichtige 
Beitanbteile der heutigen praftifchen Theologie in fich aufgenommen. ob. Forfter jagt 
(Hülsem. Meth. concion. 1671 p. 300) de praxi theologiea: Speetat partim 
vitam partim doctrinam. Die eritere ift im Anfchluß an 1 Ti3 zu lehren; praxis w 
doctrinae vel est mere theologiea vel eccelesiastica. Mere theologica exercetur 
eoncionando; die praxis ecclesiastica begreift in fib: ea, quae proprie ad ad- 
ministrationem muneris ecclesiastiei variosque casus, qui inibi occurrunt, 
scitu et cognitu necessaria oceurrunt. Auffallend ift, daß unter dieſen Disziplinen, 
die fih unter dem Namen: praftiiche Theologie zufammenzufchliegen beginnen, die Kate: 55 
chetif fehlt. Es gab allerdings ſchon eine fatechetiiche Theologie, aber darunter verftand 
man die Kenntnis der Hauptjtüde des Chriftentums, welche der Studierende der Theo: 
logie für feine eigene Perſon fi anzueignen batte, nicht eine Theorie des Firchlichen 
Unterrichts. Nachdem aber vornebmlid durch die Pietiften die Katechetil zu einer tbeo- 
logischen Kunſtlehre erboben worden war, wurde auch fie diefem Kreis der praktiſchen 60 

— 
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Disziplinen einverleibt. Und fo fehen wir denn, daß im der Übergangszeit vom 18. zum 
19. Jahrhundert einerfeits die einzelnen Disziplinen als ein zufammengehöriges Ganzes 
erfannt werden, und daß man verfucht, fie foftematifch zu ordnen, und daß andererjeits 
der Sammelname: Praktiſche Theologie für das Ganze gebraucht wird. Einen Beleg 

5 für das erftere giebt Kleufer, der (Enc. II, 1801) unter dem Namen: Theorie der an: 
wendenden Theologie das Ganze jo fonftruiert: I. Theorie der Lehrkunft oder Didaktik 
(Spftematif, Homiletit und Katechetik); II. Kirchenwiſſenſchaft (Efllefiaftit) und Paftoral: 
wiſſenſchaft und Liturgik. J. E. Chr. Schmid verwendet dafür (Theol. Encykl. 1810) den 
Namen: Praktifche Theologie und definiert fie S 2 ala Anmweifung zur Antvendung des 

10 Chriftentums (die Anwendung zum Volksunterricht); die Einteilung der Theol. in exeg. 
u. ſ. w. und praftifche nennt er die rezipierte. Planck faßt in der Einleitung in db. tbeol. 
Wiſſenſch. 1794 I, p. 117 die Hauptfächer: Homiletik, Katechetit, Paftoraltheologie unter 
dem Namen Theologia applicata oder applicatrix zufammen, im Grundriß 1813 
fpriht er von der gewöhnlichen Einteilung der Theologie in einen eregetifchen, ſyſte— 

15 matifchen, biftoriichen und praftifchen Teil ($ 18). (Über die einzelnen Schriftiteller 
und Schriften vgl. die Einleitung zur prakt. Theol. von Nitzſch, Harnad, Adelis u. a.) 
Man war fih bewußt geworden, daß die Diener der Kirche zur erfprießlichen Ausrichtung 
ihrer Thätigfeiten eine theoretifche Anmweifung bedurften, und daß fie fchon vor ihrer 
Amtsthätigkeit die entfprechenden Studien zu machen hatten. Die einzelnen Disziplinen, 

20 wenigſtens die hervorragenditen, waren bereits als felbftitändige Teile dieſes Studiums 
bervorgetreten; man batte auch begonnen, fie in ein Ganzes zufammenzufafien und dieſes 
Ganze nun in die theologische Wiflenfchaft aufzunehmen als Schlußteil, und zwar nicht 
jelten jchon unter dem Namen: praftiiche Theologie. Es verftand fich von jelbit, daß 
alle diefe Disziplinen jchließlih dem firchlichen Leben dienen follte; die Beziehung auf 

25 das Firhlihe Handeln war die Vorausfegung für die Notwendigkeit und die Berechtigung 
der Homiletif, Katechetik und Paftoraltheologie. Bei diefem Sachverhalt, daß die praf: 
tiiche Theologie in ihren Hauptteilen und als Ganzes ſchon vor Schleiermadyer ertftierte, 
und über ihre Beltimmung für den Kirchendienit fein Zweifel bejitand, kann man 
nicht jagen, daß er der Begründer der praftiichen Theologie fei, auch nicht in dem 

» Sinne, daß fie ihre wiſſenſchaftliche Eriftenz ihm verdanfe. Er war ihr febr erfolg: 
reicher Förderer durch den Abfchnitt, den er ıhr in der kurzen Darftellung 1811, 1830 
S$ 257—338 widmete, und durd die Vorlefungen, welche er feit 1821/22 ſechsmal an 
der Berliner Univerfität darüber hielt (herausgeg. von Frerichs 1850). Zunächft gereichte 
es ihr zum Nugen, daß ein fuftematifcher Theologe von der Bedeutung Schleiermachers fie 

3 in feine fyftematifche Gedanfenarbeit aufnahm. In der foftematifchen Durdarbeitung it 
denn auch hauptjächlich die Förderung zu finden, welche die praftifche Theologie durch) 
Schleiermadjer gewann. Sofern die praftiiche Theologie Thätigkeit ift, befaßt fie ſich 
mit der Kirchenleitung; als Theorie der Praris ift ſie das Rillen um die Technik ber 
Kirchenleitung (Darſt. S 25). Zu diefem Wiſſen bedarf fie der übrigen Theologie, aber 

so nicht indem Sinne, daß die übrigen theologischen Wifjenfchaften nur Hilfswifjenichaften 
für die praft. Theologie wären. Die fetentififche und die praft. Theologie find einander 
unentbehrlih. Die erite ohne die ziveite verliert ihre Bedeutung, die zweite obne die 
erfte ihr Fundament (Vorl. p. 786). Der prakt. Theologie gehören alle die Kunftregeln 
an, die ſich auf die leitende Thätigkeit beziehen (Vorl. p. 17), und der übrigen —— 

5 Wiſſenſchaft die Kenntniſſe. —*5 — iſt die prakt. Theologie die Krone des theologiſchen 
Studiums, weil ſie alles andere vorausſetzt und deswegen zugleich für das Studium das 
letzte iſt, weil ſie die unmittelbare Ausübung vorbereitet (Vorl. p. 26; Schleiermacher 
ſagt: Krone des theol. Studiums, und nicht: Krone der theol. Wiſſenſchaften). Für 
die Schleiermacherſche Konftruftion der einzelnen Teile oder Disziplinen der pralt. Theo: 

50 logie ift fein Kirchenbegriff maßgebend. Die Kirche ift Feine Lebranftalt, auch keine 
Beljerungsanftalt (Vorl. p. 778); die evangelifche Kirche iſt eine Gemeinfchaft des chriſt— 
lichen Lebens zur jelbjtitändigen Ausübung des Chriftentums. Diefe jelbititändige Aus: 
übung fegt aber eine Organtfation der chriftlihen Gemeinfchaft voraus (Darft. S 267); 
jo beruht alle Kirchenleitung auf einer bejtimmten Geftaltung des urfprünglichen Gegen: 

55 ſatzes zwiſchen den Herborragenden und der Maſſe. Die Kirchenleitung liegt in den 
Händen der Herborragenden; das find die Theologen; die chriftliche Theologie tft der 
Inbegriff derjenigen wiſſenſchaftlichen Kenntnifje und Kunftregeln, obne deren Befig und 
Gebrauch eine zufammenftimmende Zeitung der hriftlichen Kirche nicht möglich ift (Darit. 
S 5). Die Gemeinde fommt als Einzelgemeinde und als Ganzes (Konfeſſionskirche) in 
Betracht; was über die Yeitung der Lokalgemeinde zu fagen ift, gehört zur Iheorie des 
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Kirchendienftes; mit der Yeitung des Ganzen beſchäftigt ſich die Theorie des Kirchen: 
regimented (Darft. $ 274— 276). Aus dem religiöfen Leben der Yolalgemeinde fon: 
jtruiert Schleiermadyer die Homiletif, als die Theorie der religiöfen Rede, die Liturgif, 
wenigſtens etwas, was an die Liturgik erinnert ($ 286—289), Katechetil, als Seelforge 
im weiteren Sinn, als Theorie der kirchlichen Erziebung der Unmündigen, die Theorie 5 
des Miſſionsweſens, und die Seelforge im engeren Sinn, die Beihäftigung mit denen, 
welche ibrer Gleichheit mit den andern durch innere oder äußere Urfachen verluftig ge 
gangen find. Die Lehre vom Kirchendienft umfaßt aljo die bisherigen Disziplinen mit 
Hinzufügung der Miffionslehre. Aus Schleiermachers Theorie des auf die Kirche ſich 
richtenden Kirchenregiments fei bervorgeboben, daß das Kirchenregiment aus der kirchlichen 
Autorität und der freien Geiſtesmacht befteht. Beide haben denſelben Zweck, nämlich die 
Idee des Chriftentums nach der eigentümlichen Auffafiung der evangelifchen Kirche immer 
reiner zur Darftellung zu bringen und immer mehr Kräfte für fie zu getvinnen; Die 
firhlihe Macht aber oder die kirchliche Autorität Tann dabei ordnend oder befchräntend auf: 
treten, die nicht organifierte oder die freie geiftige Macht nur aufregend und warnend; ber ı5 
Zuitand eines kirchlichen Ganzen ift defto befriedigender, je lebendiger beiderlei Thätigkeit 
ineinander greifen. gut Verhütung von Mißverftändnifien fei bemerkt, daß Schleier: 
macher bei der Mitwirfung des ungebundenen Elementes nicht an eine Art republikaniſcher 
Mafjenberrichaft über die Kirche gedacht hat. Er ſpricht $S 312 nur von der freien Ein: 
wirfung auf das Ganze, welches jedes einzelne Mitglied der Kirche verfuchen kann, das 20 
ſich dazu berufen glaubt. Der kirchlichen Autorität bleibt die Mitwirfung bei der Be: 
rufung zum Kirchenamt ($ 315). Dem gain des Zufammenbangs ber pi 
gemeinden mit ber Gefamtgemeinde oder Kirche dient die kirchliche Gejeßgebung, welche 
Kultus und Sitte zu beitimmen bat. Der kirchlichen Autorität fommt ferner zu, über 
die Zugebörigkeit einzelner zur Kirche, binfichtlih der Kirchenzucht und des Kirchenbaues 2 
das ausſchlaggebende Wort zu ſprechen; fie iſt einerſeits die Hüterin der freien Entwicke— 
lung und andererſeits der Einheit der Kirche (53 323), fie bat die Kirche in ihrem Ber: 
bältnis zum Staate, namentlih, wenn diefer das Schulwejen an ſich genommen bat, vor 
fraftlofer Unabhängigkeit und vor angefehener Dienftbarkeit zu betwahren (S 324—327). 
Schließlich weiſt Schleiermader der praftiichen Theologie auch noch die Aufgabe zu, der 30 
freien Geiſtesmacht, nämlich dem akademischen Lehrer und dem theologiſchen Schriftfteller 
die Nichtpunfte zu zeigen, welche er zu befolgen bat, damit feine Thätigleit dem Ganzen 
nüglich ſei (S 328— 334, vgl. hierüber namentlih Vorl. p. 704— 724). 

Dan kann auch von diefen Ausführungen betr. das — nicht ſagen, daß 
Schleiermacher damit etwas noch nicht Dageweſenes in die prakt. Theologie eingeführt 36 
habe. Es wäre doch zu jonderbar, wenn vor Schleiermacher joldhe wichtige Stüde des 
lirchlichen Lebens nicht Gegenftände wiſſenſchaftlichen Denkens und Schreibens geweſen 
wären. Die Bedeutung der Leiſtung Schleiermachers liegt darin, daß er diefe Gegenftände 
von dem Grundgedanlen der Kirchenleitung aus foitematiich bebandelte. Die für das 
firchlihe Handeln in der Gegenwart jo twichtige Seite des Gegenftandes: Die biftorifche «0 
Entwidelung lommt in der kurzen Darftellung nicht zu ihrem Rechte; das tft febr be: 

eiflich, weil e8 fih da nur um einen Aufriß bandelte, fie tritt aber auch in den Vor: 
ungen vollftändig binter der ſyſtematiſchen Konjtruftion zurüd. Nach diefer Seite bin 
bedurfte Schleiermachers Arbeit der Ergänzung und bat fie auch gefunden. Vor allem 
aber ijt die von ibm mit Erfolg eingeführte vorgenommene ſyſtematiſche Konjtruktiong: 45 
arbeit von den wiſſenſchaftlichen Vertretern der prakt. Theologie unverdrofjen fortgeführt 
worden. Es fann bier nicht darüber Buch geführt werden, wie die einzelnen Theologen 
fih zu dem Schleiermacherſchen Spitem der praft. Theologie geftellt haben und jtellen, 
wie fie die Aufgabe definiert, die Disziplinen eingeordnet, was fie davon getban, was 
fie dazu getban haben. (Über den bedeutenditen praktiſchen Theologen aus der Schleier: wo 
macherjchen Schule: m. Nisih vgl. Bd VIII ©. 134). Wobl aber fol darauf bin: 
etviejen werben, daß die prakt. Theologie diefes fonftruierende oder fuitematifierende Ver: 
Br nicht entbehren fann, und zwar nicht bloß um ihre Eriftenz als Wiffenjchaft 
willen, jondern um ibrer Leiftungsfäbigkeit willen. Ihre Ausfagen müffen doch auf 
einer foliden Bafis jteben und dürfen nicht von Willkür und fubjeftiven Anfichten und 56 
Neigungen eingegeben fein. Die verfchiedenen Aufgaben des kirchlichen Lebens müſſen 
doch in das richtige Verhaltnis zu der oberften Aufgabe des kirchlichen Lebens gebracht 
und in das richtige Verhältnis zu einander gejtellt werden. Die praft. Theologie fommt 
alfo ohne Definitionen und ſyſtematiſche Erörterungen nicht aus. Aber in diefem Artikel 
muß im Intereſſe der Überjichtlichleit der Verſuch gemacht werden, obne in das Detail — 

— 0 
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der fhuitematifierenden Arbeit einzugeben, ein Bild von den gegentwärtigen Aufgaben der 
prakt. Theologie zu geben. 

U. Die Aufgaben der praftiichen Theologie. Die Errungenihaft, das Weſen der 
praft. Theologie aus dem Weſen der Kirche abzuleiten und die Kirche ſelbſt als Subjekt 

5 und Objekt der prakt. Theologie aufzufaflen, ift feit Schleiermacher, natürlih unter ver- 
ſchiedenen Modifikationen, beibebalten worden. Marbeinete handelt (Entiv. der pr. Th.) in der 
Grundlegung von der Kirche, und zwar: bon der chriftlichen Kirche, von der evangeliichen 
Kirche, von der einzelnen Gemeinde; Schweizer jagt (Homiletik $ 8): Die praft. Theologie 
zerfällt in die Lehre von der Selbitorganifierung der Kirche, und in die Lehre von den 

10 aus dem Drganifiertfein bervorgebenden, ſomit organifchen Thätigfeiten; Nigich widmet 
nad) der Einleitung den ganzen erſten Band feines Werkes dem Firchlichen Leben; Ebren- 
feuchter fommt nad ein paar einleitenden Seiten zur Kirche und erörtert das Weſen, die 
Erſcheinung, die Gegenwart der Kirche, das geiftfiche Amt und dann erft gebt er zur 
praft. Theologie ald Spftem über. Auch die neuen Werke von lutberifchen und refor- 

15 mierten Theologen, von Harnad, Zezſchwitz, Knoke und von Krauß und Achelis geben 
von der Kirche aus, als dem handelnden Subjekt. Ferner ift wohl allgemein anerkannt, 
daß diefes firchliche Handeln fich wieder auf das bandelnde Subjelt, auf die Kirche, richtet 
(Ehrenfeuchter p. 181: Gegenftand der praft. Theologie ift das Handeln der Kirche, in— 
jofern darin die lebendige Beziehung ihrer ſelbſt als Subjeftes zu ſich als Objekt wirkſam 

2% wird; denn bei ihrem Handeln ift die Kirche ſowohl Subjekt ihrer Thätigkeit, ala Objekt). 
Diefer Sat fcheint fih mit der Aufnahme der Miffion in den Bereich der praft. Theo- 
logie nicht zu vertragen; denn gehört die Mifftion wirklich in die prakt. Theologie, dann 
iſt, jo ſcheint es, der Sat falſch, daß die Kirche auch Objekt des kirchlichen Handelns ift; 
oder der Sa iſt richtig, dann gehört die Miffion nicht in die praft. Theologie. Aber 

25 das Dilemma bebt fih, wenn man bevenkt, daß die Kirche mittelft ihrer Mifftonsthätig- 
feit dem Drange folgt, das ihr Zugehörige ſich wirklich —— (vgl. das Gleichnis 
vom Sauerteig). Die gleiche Frage kehrt bei der inneren Miffion in verfchärftem Maße 
wieder, infofern als die innere Miffion in ihrem heutigen Betrieb ſich von ihrer ur- 
jprünglichen Aufgabe entfernt und Wohlthätigkeits- und Humanitätswerle treibt; dieſe 

= inneren Miffion gehört wirklich nicht in die prakt. Theologie, fondern in 
die Ethik. 

Die Ausfage, daß die prakt. Theologie ſich mit der Theorie des kirchlichen Handelns 
befaßt, drängt ſofort zu der Frage, mas für Mittel fie anzugeben bat, durch melde 
diefes Handeln vollzogen wird. Auch bier zeigt fich eine gewiſſe Übereinftimmung der 

35 praktiſchen Theologen, indem fie alle Gebet, Wort und Saframent als die hauptjächlichen 
Mittel des kirchlichen Gemeinfchaftslebens bezeichnen, wozu nur zu bemerlen ift, daß Wort 
und Salrament zufammengebören, weil Gott das durch fie bandelnde Subjelt ijt, während 
bei dem Gebete die Gemeinde das bandelnde Subjekt ift. Die weitere Ausfage, daß 
dieſes Handeln ſich auf die Gemeinde jelbft richtet, nötigt die prakt. Theologie auf die 

40 Beichaffenheit der Gemeinde der Gegenwart einzugeben und zwar, tie dieje Bejchaffen- 
beit dadurch bejtimmt ift, daß die Gemeinde eine mit dem erhöbten Chriftus im Glauben 
verbundene, aber im Diesfeits lebende Gemeinde ift. Dies führt dazu, die Gemeinde als 
gewordene und werdende zu betrachten. Als gewordene ift fie im Befige der Gemein- 
ſchaftsmittel und des zur richtigen Handhabung diefer Gemeinfchaftsmittel erforderlichen 

#5 Geiſtes; als werdende ift fie den das Gemeinichaftsleben beeinfluffenden Einwirkungen 
des irdifchen Daſeins unterftellt. Dies führt auf die Unterfcheidung: Gemeinde der 
Reifen und der Unreifen, und auf die Notwendigkeit, gegebenenfalls fich der einzelnen im 
befondern anzunehmen. AU diefes kirchliche Handeln führt aber ſchließlich auf einen weiteren 
Unterfchied innerhalb der Gemeinde: auf den Unterfchied zwiſchen Perfonen, an denen 

50 gehandelt wird, und Perfonen, die handeln. 
Doc genug mit diefen Beifpielen, welche zeigen follen, daß es mit der fachlichen 

Zufammengebörigfeit der einzelnen Disziplinen der prakt. Theologie nicht ſchlecht beftellt 
it, und daß fie durchaus nicht des einheitlichen Prinzipes ermangeln, aus dem fie. durch 
Entfaltung getvonnen werben können. Infolgedeſſen haben die praftifchen Theologen eine 

55 Art von Grundftod gemeinfamer Disziplinen, die aus dem obigen fidh leicht erflären: 
Homiletik, Katechetik, Seelforge (Armenpflege). Andererjeits ift die prakt. Theologie, nad 
dem fie das, was Schleiermacher unter dem Namen: Kirchenregiment behandelt bat, in 
ihren Bereich aufgenommen bat, doch in der Notwendigkeit, neue Namen zu fuchen 
(3. B. Kybernetik) und dies darf man ihr nicht vertwehren wollen; ihre Aufgabe ift eben 

so jetzt umfaflender als früber. 
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Seben wir uns nun die überkommenen und allgemein anerkannten Disziplinen auf 
ihren Gegenftand an, fo ift Mar, daß Homiletit und Katechetik infofern zufammengebören, 
als jte beide die Theorie der Handhabung des Wortes behandeln und zwar für die Ge 
meinde, aber mit dem Unterſchiede, daß die Homiletit die Handhabung des Wortes für 
die Gemeinde der Reifen, die Katechetil, die für die Gemeinde der Unreifen behandelt, 5 
die aber auch bereits zur Gefamtgemeinde gehören und im Unterfchieve von der einen 
Hälfte die Unterjtufe, die Gemeinde der Anfänger, bilden. Aber die Aufgabe der Liturgif 
it nicht fo Har; faßt man fie als Lehre vom Gemeindefultus überhaupt, dann ift die 
Homiletif ein Teil der Liturgit. Faßt man die Liturgik im Anflug an Schleiermadher 
als die Darftellung der feititehenden Formen im Gottesdienft, jo bat das infofern einen ı0 
Sinn, ald dieſe Formen nicht beliebig von dem jeweiligen Geiftlichen und der jeweiligen 
Gemeinde bergeitellt werben; feſtſtehend müßte im Sinn von: vorgefchrieben genommen 
werden; hiſtoriſch behandelt aber liefert gerade die Liturgik einen deutlichen Beweis zu 
dem Satze Herallits, daß alles im Fluffe ift. Vielleicht fann man belfen, wenn man 
ber Liturgif die Theorie des Gemeindegebet3 zuweiſt, während ſich Homiletif und Kate— 15 
chetik in die Theorie des Gemeindewwortes teilen. Dann könnte fie auch vieles von dem 
in ji aufnehmen, was ſchon jet in fie aufgenommen wird, weil der vollziehende Geift- 
liche etwas davon wiſſen muß, und es darum in der praft. Theologie irgendwo vor: 
fommen muß. Dabin gehören Kirchenlied, Kirchengefang, Kirchenmufif; dahin gehören 
aud kirchliche Handlungen, wie Konfirmation, Beichte, Trauung, Beerdigung. Neitlos 20 
lajjen ſie fich freilich nicht in die Liturgif aufnehmen, denn die Theorie des Gemeinde: 
wortes muß fich ebenfalls mit dieſen Handlungen bejchäftigen. Aber das Spezifiiche 
diefer Stüde fällt der Theorie des Gemeindegebets zu, zumal ja Segnen und Weihen 
in das Gebiet des Gebets und der Fürbitte gehören. Dahin gehören auch die Weihungen 
von Gegenftänden; denn diefe Weihungen laufen doch immer darauf binaus, daß Gott 3 
zu den Gegenftänden die rechten Leute geben und fie mit feinem Geifte begaben möge. 
Die Theorie von der Verwaltung des dritten Gemeinjchaftsmittels, der Sakramente, wird 
nun freilich ſehr dürftig ausfallen, fo lange man ſich damit begnügt, die Zeremonien 
zu bejchreiben; aber der Vollzug der Saframente ftellt andere Fragen, die beantwortet 
werden müſſen, wie 3. B. die Frage nach der Berechtigung der Kindertaufe, nad der so 
—— der getauften parvuli von der Kommunion, nad der lonfeſſionellen 
bendmahlsgemeinſchaft. Übrigens müfjen auch die einzelnen Disziplinen nicht gleich 

groß an Umfang fein. 
Eine eigentümliche Bewandtnis hat es mit der Paſtoraltheologie: fie ift zu reich 

ausgeftattet. In früherer Zeit war Baftorale ein Name für die gefamte prakt. Theologie; 35 
diefe Verwendung des Wortes wirkt noch in Neueren nad, wie bei GI. Harms und 
H. Cremer; vgl. auch die Fatholifchen Paftoraltbeologien. Bon diefem Überreichtum iſt 
ibr noch etwas geblieben, indem manchmal unter dem Namen: Baftoraltheologie die 
Lehre vom Kirchenamt und von der cura specialis zufammengefoppelt find (jo noch bei 
%. Kübel, Umriß der Paftoralth.). Natürlich kann man, wie die Wörter pastor und 40 
pascere zuſammengehören, fo auch Paſtorenberuf und Einzelfeelforge zufammenbringen, 
man kann auch den Begriff: Seelforge auf die ganze ‘prakt. Theologie ausdehnen, mie 
ſchon Schleiermacher jagt (Pr. Tb. p. 40): Alle einzelnen Aufgaben, die in dem Gebiet 
der Kirchenleitung vorfommen können, gebören zu dem, was die Griechen yeyayoyia 
nannten. Aber bleibt man, mas doch am rätlichiten ift, bei den Borftellungen, die mit 45 
den Wörtern ſich verbunden babe, jo ift Paſtor eine Benennung der PBerfönlichkeit, die 
mit der Ausübung des größten Teils deſſen, wovon die prakt. Theologie handelt, betraut 
ift, und verftebt man unter Seelforge die durch beiondere Umſtände nötig gewordene 
Einzeljeelforge, jo können die beiden Disziplinen: Lehre von der Einzelfeelforge und Lehre 
vom Kirchenamt nicht in Eine Disziplin zufammengebradht werden. Die Trennung wird so 
aber beiden gut tbun. Denn, was nun zunächſt die Einzelfeelforge anlangt, jo it daran 
feftzubalten, daß fie für diejenigen nötig ift, welche durch bejondere Umſtände abgehalten 
find, fih an dem kirchlichen Gemeinfchaftsleben in entfprechender Weife zu beteiligen. 
Diefer Notitand offenbart ſich am deutlichiten an den Kranken, darum find fie das erjte 
Objekt der Seelforge, die ihnen die Segnungen des Gemeinjchaftslebens, Gemeindegebet, 55 
Wort und Sakrament trog ihrer Abgejchiedenbeit geben will. Der Notjtand wird aber 
auch durch foziale Übel und Mipftände, durch eigene Verſchuldung veranlaßt. Die Kirche 
verjucht es, auch dieſe Hindernifje zu befeitigen. Sie bat e8 zu allen Zeiten verfucht, und 
wenn fie gegenwärtig den Weg der Vereinstbätigfeit und der Verwendung gefchulter, 
befonderer Hilfskräfte einjchlägt, jo bat fie eben einen der Wege, die zu diefem Ziele so 
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führen follen, mit befonderer Energie eingefchlagen, aber durchaus feinen unbedingt neuen. 
Die innere Miffion ift nur eine befondere Ausführung der Einzelfeelforge, und in dem 
Maße, als fie fih von diefem Ziele, ihre Objekte dem kirchlichen Gemeinfchaftsleben 
twieder zu gewinnen, entfernt, hört fie auf, Gegenftand der prakt. Theologie zu fein. 

5 Es beitebt alfo für die praft. Theologie fein Bedürfnis, für die innere Miffion eine 
eigene Disziplin zu ſchaffen. Allerdings find die in ihrem Dienfte verwendeten Kräfte 
durchaus nicht lauter Paftoren, wohl aber ftehen jie im Dienste der Kirche, und deshalb 
bedarf auch die andere Hälfte der bisherigen Paftoraltheologie einer Vervollftändigung. 
Sie kann nicht ftehen bleiben bei den Perfonen, die mit Gemeindepredigt, Gemeinde: 

ı0 unterricht und regulärer Verwaltung der Sakramente betraut find, fondern muß auch 
die Lehre von den anderweitig im Kirchendienft verwendeten Perfonen, alfo von den 
Diafonen und Diakonifjen in fih aufnehmen. Die Paftoraltbeologie muß überhaupt zu 
einer Lehre von den Gemeindeämtern umgeftaltet werden, darum aber auch zu einer 
Lehre von der gefamten Gemeindeorganifation. Sie nimmt darum in dem Ganzen ber Dis- 

15 ziplinen die legte Stelle ein; nachdem die Thätigkeiten der Kirche erörtert find, macht die 
ehre von den Perſonen, dur die fie vollzogen werden, den Abſchluß; beſchränkt ſich 

aber nicht auf die Pfarrer und Diakonen, jondern zieht auch das Kirchenregiment und 
deſſen Aufgabe in Betracht, ſowie die ohne das geiftlihe Amt ſich vollziehenden Er: 
bauungsbejtrebungen (3. B. die Gemeinjchaftsbewegung). 

20 Aber wo bleibt die Lehre vom Kirchenjahr, vom Kultusgebäude, von der kirchlichen 
Kunft, von Decorum pastorale, von der Pfarrfrau (Binet, Kap. II, $ 1; Krauß, 
Paſtoralth. S 71)? Die zweite Hälfte dieſer Inventarſtücke der prakt. Theologie Tann, 
ſoweit fie überhaupt zur Theologie gehören, in dem Schlußteil, in der Lehre von ber 
Gemeindeorganifation Aufnahme finden. Die Lehre vom Kirchenjahr und von der 

25 Schriftleftion gehört in die Homiletif, wo ja doch die Stoffbeftimmung durch das Kirchen: 
jahr und das Verhältnis zwiſchen Schriftleftion und Predigt beiprochen werden muß. 
Das übrige, joweit es zur Auswirkung des kirchlichen Gemeinfchaftslebens gehört, wird 
am beften in ber Liturgit behandelt, da diefe vom Gemeindegebet handelt, das Gemeinde: 
gebet der erfte Akt des Gemeinichaftslebens ift und darum einen bejonderen Ort der 

30 Gemeindeverfammlung fordert. 
Der Anregung Schleiermachers (Darft. S 298), die Miffton in die prakt. Theologie 

aufzunehmen, haben neuere Theoretifer Folge geleiftet, aber über die Stelle, die ihr ım 
mwifjenfchaftlihen Ganzen anzuweiſen ift, beſteht Meinungsverjchiedenheit. Ehrenfeuchter 
ftellt fie ald das vorbereitende Handeln der Kirche an die Spige, Zezſchwitz (Spt. 

3 $ 129—154) fchließt fie unmittelbar an die Prinzipienlebre an, Anofe (Grunde. $ 10—12) 
behandelt fie nach der Lehre von der Kirche und vom Amte, während Achelis (Pr. Th. II, 
s 277—292) ſie an vorlegter Stelle, unmittelbar vor der Lehre vom Kirchenregiment, 
bringt, wohl mit Necht; denn zuerft muß das Handeln an der bereits bejtehenden Kirche 
dargeltellt werden und dann das auf die außerchriftliche, jüdische und heidniſche Welt 

40 gerichtete Handeln. Es bedarf wohl nur der Bemerkung, daß die Miffionslehre der 
praft. Theologie fih vor Grenzüberfchreitungen nach Seite der Kirchengeichichte und der 
Ausbildung angehender Miffionare hüten muß; ihr fommt nur zu, die Grundjäge zu 
erörtern, welche die Kirche bei dem Betrieb des Miffionstwerfes einbalten muß, und die 
Mittel, durch melde in den Gemeinden der Miffionsfinn geweckt, gepflegt und zur Be- 

4 thätigung angeleitet werden muß. 
Hofmann hat zu den Thätigkeiten des tbeologifch-tirchlihen Handelns noch die ge: 

lehrte Vertretung und die gelehrte Beratung der Kirche hinzugefügt. Das gäbe alfo für 
den wiſſenſchaftlichen Bereich der prakt. Theologie zwei Disziplinen. Hofmann fagt da— 
rüber (Encykl. p. 321): Es fommt dem theologiich Gebildeten zu, auch außeramtlich, dem: 

so nach als Gemeindeglied die Kirche ebenfowohl zu beraten als zu vertreten; es wird alfo 
eine Kunſt der gelehrten Vertretung und der gelehrten Beratung der Kirche geben. Dem: 
nach weiſt Hofmann die Apologetif und Polemik, alfo zwei ſchon vorhandene Disziplinen, 
in die prakt. Theologie. Aber die Apologetit und Polemik wird troß diefer Eingliederung 
in die praft. Theologie von dem Eregeten, Hiftorifer und Dogmatiter geleiftet werben 

55 müflen; die prakt. Theologie wird fih damit begnügen, zu verlangen, daß diefe Dienſte 
im Intereſſe der gegenwärtigen Gemeinde geleiftet werden, und allenfalls die Punkte an: 
geben, wo der Apologet und der PBolemiler in der Gegenwart einfegen müſſen. Für die 
gelebrte Beratung der Kirche bildet Hofmann das Wort: Buleutik und jagt von ihr: 
Geübt iſt fie in der mannigfaltigiten Meife und nadı allen Seiten, vormals in der Form 

so von theologischen Bedenken, jet dienen Zeitfchriften und Flugfchriften dazu; es giebt 
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aber keine Theorie diefes Handels. Dieje von Hofmann verlangte Buleutik wird natür: 
lich die Beratung dur Flug: und Zeitjchriften u. dgl. nicht bejeitigen, und das wäre 
auch gar nicht zu wünſchen. Aber diefe freiwillige Beratung, mie fie fort und fort ge: 
übt wird, kann doch nur dann fegensreich fein, wenn fie auf einer foliden Grundlage 
ruht. Wie viel wird z. B. an der Geftaltung des Gottesdienftes, an der Konfirmation 5 
berumerperimentiert, ohne daß man fih über Grundlage und Ziel Har ift? Hier muß 
allerdings die prakt. Theologie Ordnung und Rat ſchaffen, aber nicht mit einer befonderen 
Buleutit, fondern durch die tbeoretiiche Durcharbeitung der Aufgaben der Kirche. Ihr 
Beruf ift eben, für alle kirchlichen Arbeiten und Aufgaben den Dienjt der Buleutik zu 
leiften. Sie ſelbſt joll die Beraterin des kirchlichen Handelns fein, und darum arbeitet 10 
fie nicht bloß für die Studierenden im legten Studienjahr, oder für die angehenden 
Pfarrer, oder für die freiwilligen Mitarbeiter an kirchlichen Aufgaben, fondern auch für die 
mit dem Kirchenregiment in hervorragender Weiſe betrauten Perjonen. Aus diejer Rich: 
tung auf das gegenwärtige Leben und Handeln der Gemeinde ergibt fi, daß die praft. 
Theologie konfeſſionellen Charakter haben — * 15 

Ein Überblid über die kirchlichen Thätigfeiten der Gegenwart und über die gewöhn— 
lichen Disziplinen der prakt. Theologie zeigt, daß man mit legteren ausfommen Tann, 
um die erfteren willenfchaftlih zu behandeln; nur die Miffion muß eingereiht werben; 
für die Yehre von der apologetiihen und polemifchen Thätigkeit ließe ſich vielleicht in 
der Homiletif und Katechetif eine Stelle finden. Die von Schleiermacher geforderten 20 
Thätigkeiten des Kirchenregiments einjchlieglich der Zehre von der Vorbildung der Theo: 
logen ließen fihb in den Sclußteil: Lehre von den Gemeindeämtern einfügen. Es 
beitebt aljo, wenn man der Lehre von der Cura specialis und der vom Ministerium 
die nötige Erweiterung giebt, feine zwingende Notwendigkeit, das bergebradhte Schema 
bis auf den Grund abzutragen und einen Neubau aufzuführen, dem doch wieder jeder 3 
Theoretifer feinen eigenen an die Seite ftellt. Wir legen aljo zu Grund die Verwaltung 
der Mittel des kirchlichen Gemeinfchaftslebens: 1. die Yehre vom Gemeindegebet (Liturgif) ; 
2. die Lehre von der Handhabung des Wortes für die Gemeinde der Reifen und Uns 
reifen (Homiletit und Katechetit); 3. die Lehre von der Verwaltung der Sakramente der 
Gemeinde. Daran fließt fih an: die Lehre von der Verwaltung der kirchlichen Gemein: so 
ichaftsmittel an den von dem Gemeinfchaftsleben abgetrennten Beitandteilen der Gemeinde 
(Seelforge) und an der aufßerchriftlihen Menſchheit (Miſſion). Den Schluß bildet die 
Lehre von den handelnden Perſonen und den ihnen zufallenden bejondern Aufgaben 
(Lehre von den Gemeindeämtern). 

Etwas wichtiger, ald diefe Gliederung, ift die Frage, ob die praft. Theologie über: 35 
baupt ein eigenes Gebiet mwillenfchaftlichen Erfennens hat, oder ob fie als prakt. Theo» 
logie der übrigen Theologie, der ereg., ſyſtem., biftor., gegenüberfteht, aber zugleich auf dieſe 
angewiefen ift. Zur Klarſtellung ift vor allem nötig, zu bedenken, daß das Wort: Pralt. 
Theologie in verjchiedenem Sinne genommen wird. Das Wort bedeutet das einemal die 
Thätigfeit an der Gemeinde, bie Fraris, das anderemal den Lehrgegenftand, der davon 40 
bandelt, ähnlich mie das Wort: praftifcher Theologe, das einemal von dem in der Ge: 
meinde tbätigen Geiftlihen, das anderemal von dem theologifchen Lehrer der praftiipen 
Disziplinen gebraucht wird. Vergleichen wir nun die prakt. Theologie als Lehrgegen— 
jtand mit der übrigen Theologie, jo stellt fich heraus, daß die eregetische Theologie die 
bi. Schrift, die bijtorifche Theologie die Kirchengeichichte, die ſyſtematiſche Theologie die 45 
chriſtliche Wahrheit zu ihren Objetten haben, die praktiſche Theologie dagegen, fann man 
fagen, die kirchliche Gegenwart, die Ausgeftaltung des firchlichen Yebens, das kirchliche 
Handeln. Damit ift nur eine fcheinbare Vertwandtichaft mit der übrigen Theologie ber: 
geftellt. In Mirklichkeit ftellt fich die Sache doch jo: die übrige Theologie befchäftigt fich 
mit der Erkenntnis eines Thatbeitandes, die praktiſche mit der Heritellung eines That: so 
beftandes. Das begründet allerdings einen Unterſchied; aber wir müſſen bedenken, daß 
man das Wort Wiffenfchaft in einem weiteren Sinne auch von der metbhodijchen, mit 
wiflenfchaftlihen Mitteln gewonnenen und begründeten Darftellung eines Gegenitandes 
von allgemeiner Bedeutung gebraudt. So fpribt man von der Willenfchaft der Er: 
ziebungslehre ; die Pädagogik zielt auch auf ein Thun ab, aber weil fie diejes Thun auf die 55 
richtigen Grundfäge jtellen und darum vor allem diefe Grundjäge ſelbſt erfennen will 
und zur Erreihung diefes Zield metbodifch arbeitet, heißt man fie eine Wiffenfchaft. Ahn— 
lich kann auch die prakt. Theologie auf den Namen: Wiſſenſchaft Anspruch machen, und 
wenn man fie eine Technif genannt bat, jo muß wieder die Mehrdeutigleit des Aus: 
drudes: Technik in Anſchlag gebracht werden; die praft. Theologie ift: Theorie einer Technik. so 
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Diefe Technik, deren Theorie der praftiiche Theologe aufftellt, um zu richtiger Aus: 
führung anzuleiten, bezieht fih auf die richtige Verwaltung der kirchlichen Gemeinſchafts— 
mittel: Gebet, Wort, Saframent. Nun ift —* unwiderſprechlich, daß die exegetiſche 
und ſyſtematiſche Theologie ihr die Kenntnis überliefern müſſen, was es um dieſe drei 

san ſich iſt, und die hiſtoriſche Theologie fie darüber unterrichten muß, auf welche Weiſe 
diefe drei zu der Gejtalt gekommen find, in ber fie gegenwärtig vollzogen werden, und 
welche Eee die Kirche mit den früher beitehenden Arten des Vollzugs gemadıt 
* und das kann nicht dadurch entkräftet werden, daß der praktiſche Theologe eine 

eihe von Arbeiten ſelbſt unternehmen muß, weil die andern Disziplinen ihn im Stiche 
10 laſſen. Er braucht z. B. eine Geſchichte des Katechismus, des Katechismusunterrichtes 

und der Katechismuslitteratur, er braucht eine genauere Kenntnis der Liturgien, der 
chriſtlichen Gemeindeſitte, und findet bei dem Hiſtoriker nicht immer und nicht alles, was 
er braucht. Aber daraus folgt nur, daß der praktiſche Theologe der Not gehorchend, 
nicht dem eigenen Berufe, die Arbeit eines Hiſtorikers verrichten muß, aber er treibt eben 

15 dann ein Stüd biftorifche Theologie. Es muß alfo zugegeben werden, daß ein großer 
Teil der Stoffe, welche die heutige prakt. Theologie behandelt, den anderen Zweigen der 
Theologie angehört; ald Theologia applicata oder applicatrix muß fie zuerit bas 
haben, was ſie anwendet, und wenn fie es nicht von anderen befommt, muß fie es felber 
auftreiben, aber fie felbjt bleibt trogdem Theologia applicatrix. Aber eben meil fie 

0 dies iſt, behandelt fie die Stoffe, die ihr die andere Theologie liefert, in einer ihr allein 
zulommenden Weife. Der Ereget lehrt: Was gefchrieben fteht, der Spitematiler: Was 
es um die Sache ijt, der Kirchenhiftorifer: Wie fie fih im Laufe der Zeit entwidelt und 
geftaltet bat; der praftifche Theologe: Wie fie im kirchlichen Leben anzuwenden ijt, und 
zwar jtellt er theoretiihe Grundſätze darüber auf. Man mache die Probe mit einem 

25 Stoffe, der allen gemeinſam ift: mit der Taufe. Der Exeget behandelt die von der 
Taufe handelnden Bibelftellen, der Hiftoriter ihre Gefchichte, der Dogmatiker die Lehre 
von der Taufe. Die prakt. Theologie befchäftigt ſich mit der Theorie des Taufvollzuges. 
Dazu gehört z. B. die Kindertaufe; daß die Dogmatifer auch darüber fprechen, ändert 
nichts an dem Recht des praftifchen Theologen. Der Dogmatiker ijt mit dem, mas er 

30 über die Taufe zu fagen bat, fertig, wenn er in twifjenfchaftlicher Weife erledigt hat, was 
Luther im 4. Hauptitüd darüber jagt. Wenn der Dogmatifer dennoch über die Kinder: 
taufe fpricht, jo thut er es im Hinblid auf die gegenwärtige Gemeindepraris und greift 
über fein Amt hinaus. Der Dogmatifer behandelt den Locus de novissimis; der 
minister ecclesiae vollzieht die kirchliche Beltattung, mie fie aber vollzogen werden joll, 

35 das gehört der praktischen ee Das gleiche gilt von dem Locus de verbo 
divino und von der Homiletit und Katechetil. Zwiſchen der Lehre vom Weſen und dem 
Alt der Ausführung liegt die Theorie der Ausführung und diefe Theorie ift die 
Spezialität der prakt. Theologie. 

Das engere Verhältnis, in welchem die prakt. Theologie zu einigen außertheologiichen 
so Wifjenfchaften und einigen Künften ftebt, erklärt jih aus dem —— der Theo» 

logen und aus der Eigenart des chrijtlichen Kultus. Einzelne Funktionen des Kirchen: 
dieners verlangten Kenntnifje und Fertigkeiten, für welche das Studium der artes libe- 
rales und die Übung darin nüglib war. Es lag deshalb nahe, mit Nüdficht auf den 
praftifchen Kirchendienft die eine oder andere diefer Disziplinen zu vervollſtändigen und 

45 umzumodeln, wie es 3. B. mit der Nhetorit Melanchthon in jeiner Rhetorik und noch 
im 19. Jahrhundert X Wadernagel (Poetik, Rhetorik u. j. w. 1888) haben. Unſere 
beutigen firchlichen Verhältniſſe verlangen ebenfalls, daß der im praftifhen Amte ſtehende 
Theologe mehr Kenntniſſe und Fertigfeiten bat, als in feinem theologischen Studium be: 
ihlofjen find. Aber fo wenig der Ereget und der Kirchenbijtoriter ſolche Kenntnifie 

so eigens lehren, jo wenig follte die prakt. Theologie foldhes lehren. Aber der Schaden figt 
bei ihr tiefer; fie hat ich mit einigen diefer Künfte und Wifjenfchaften fo tief eingelaſſen, 
daß fie zur Theologia applieatrix im jchlimmen Sinne geworden ift. Es ift dies ein 
leidiger Schaden, der z. B. der Homiletik infolge ihrer Verbindung mit der Nhetorif anbängt. 
Nachdem bereits Bd VIII ©. 306, ssff. darüber gefprochen worden ift, jo fei bier auf Die 

55 Verbindung der Katechetik mit der allgemeinen Pädagogik und Didaktik bingewiejen, wie ſchon 
Schleiermacher (Darit. $ 294) jagt, daß die Katechetik überhaupt auf die Pädagogik als 
Kunſtlehre zurüdgebt. Als verlangte nicht ihr eigenartiger Stoff und ihr einzigartiges 
Ziel ein ganz bejtimmtes Vorfahren, für das es gleichgiltig ift, ob es mit anderweitigem 
Erziehungs- und Unterrichtöverfahren Abnlichkeit bat oder nicht! Als könnte die Hate: 

so hetil das, was fie über die Notwendigkeit der Erzählung und über die der Trage zu 
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jagen bat, nicht aus ihrer eigenen Aufgabe: Mitteilung der geoffenbarten Heilswabrbeit 
zum Zwecke perfönlicher Aneignung berausentwideln, nad) dem Grundſatz, den Herder 
(Schulr. 1780) ausſpricht: Jede Wiſſenſchaft bat ihre eigene Methode, und wer eine in 
die andere hinüberträgt, machts oft nicht Elüger, ald mer in der Luft ſchwimmen, im 
Wafler füen und adern will. Nur der Notjtand, daß die angehenden Theologen Kennt- 6 
niffe, auf die der Lehrer der prakt. Theologie gelegentlich zu Sprechen fommt oder die fie 
ſich anderweitig aneignen müfjen, nicht haben, fann «8 erklären, daß in die Homiletif die 
Lehre von den Tropen und Figuren (Krauß, Br. Tb. I, p. 330—342) oder in die 
Katechetil die Lehre von der Fragtechnik (Achelis I, $ 78—79) aufgenommen: ift. 

Das Verhältnis der prakt. Theologie zu den ſchönen Künſten ift zunächſt durch den 
Sat beftimmt, daß die gefegnete Wirkung der kirchlichen Gemeinfchaftsmittel von ihrem 
richtigen Vollzug und der gläubigen Beteiligung abhängt, und nicht von ihrer künſtleriſchen 
Ausgeftaltung. Inſofern Ahr von der prakt. Theologie aus fein Weg zur Hereinziebung 
der Künſte. Aber die fünjtlerifche Ausgeitaltung des Gemeinfchaftslebens iſt nicht bloß 
möglich, fondern ift auch wirklich geworden. Die Herftellung des Kirchengebäudes und 
feine Ausſchmückung ift Sache der fünftlerischen Architektur, Plaftif und Malerei geworden 
(Bd X ©. 775; Kunft und Kirche XI ©. 175ff.) Noch mirkfamer war für das Ge- 
meindeleben der Umſtand, daß das Gemeindegebet, ja ſogar einzelne Stüde der kirchlichen 
Unterrichtes in poetifche und mufilalifhe Form gefaßt wurden. Auch die zur Spendung 
der Saframente notwendigen Geräte wurden auf fünftlerifche Weiſe bergeftellt. Dieſe 20 
Thatjachen lafjen fich zum Teil wohl daraus erklären, daß die Kunft fich eben der kirch— 
lichen Stoffe bemädhtigt hat, wie fie ſich aller andern bemädhtigt, und daß es Beiten 
gegeben hat, wo die Kunſt vorzugsweiſe auf die Kirche angewieſen war, um zu erijtieren 
und zu fchaffen, und daß diefe Verbindung von Kunft und Kirche ſich gewohnheitsmäßig 
in der Gegenwart fortjegt. Aber diefe Verbindung bat einen tieferen Grund. Nicht 25 
bloß die Kunst bemächtigt fich der firchlichen Stoffe und bearbeitet ſie im künſtleriſchen 
Interefje; auch das kirchliche Leben verwendet die Kunſt und zwar im kirchlichen Intereſſe, 
wie fchon Luther gejagt bat, daß er wollte alle Künste, fonderlich die Mufica, gerne ſehen 
im Dienfte dejien, der jie gegeben und geichaffen bat. Die firchlich:pofitive prakt. Theo— 
logie wird freilich nie zugeben, daß es fih im Kultus um Daritellung des religiöfen 0 
Gedantens handelt, fie wird darauf halten, daß es fih um wirklichen Verkehr und um 
die Darbietung geiftliher Güter handelt. Allein diefe Darbietung vollzieht ſich durch) 
jinnlihe Mittel, und deshalb liegt es nahe, dem firchlichen Handeln nun eine Form zu 
geben, durch welche dargejtellt wird, daß bier ein überirdiſches Leben in die Erjcheinung 
tritt. Inſofern kann man fagen, daß das firchliche Leben, bejonders das Kultusleben 35 
auf die fünftleriihe Form bindrängt, und deshalb muß jich die prakt. Theologie mit der 
Kunſt abgeben, —* dieſelbe für kirchliche Zwecke verwendet wird. Aber ſie iſt niemals 
im ſtande, aus ſich heraus eine Kunſttheorie zu entwickeln, iſt auch gar nicht dazu berufen; 
ihr Amt iſt nur, darauf zu halten, daß das religiöſe Intereſſe, d. h. die Erbauung der 
Gemeinde und ihrer einzelnen Glieder nicht geichädigt wird durch die Kunft. Das gejchiebt wo 
„ B. wenn im Jnterefje der Kunft ein für die Kultuszwecke ungeeigneter Kirchenbau 
aufgeführt wird, wenn das Künftleriihe an Profanes erinnert, oder wenn es den Kultus: 
zweck beeinträchtigt, wie dies z. B. bei übermäßiger Einfchiebung von befonderer Kirchen: 
muſik nicht felten der Fall it. 

Viel ſchwieriger ıft die Frage, womit die prakt. Theologie die Nichtigkeit ihrer 
Theorie ermweilt. Nach chriſtlich-proteſtantiſchem Grundfag muß dies mittelft der 
bl. Schrift geſchehen. Aber diefe Forderung tft leichter geitellt als erfüllt. Iſt nicht von 
vornherein anzunehmen, daß die Schrift, jo mie fie nun einmal ift, dazu nicht taugt? 
Mie fol der praftifche Theologe den Beweis der Schriftmäßigkeit für feine Lehre von 
der Gemeindepredigt, vollends von der Firchlichen Eheſchließung, Beltattung erbringen? ; 
Wenn man fich diefe Frage vorlegt, verjteht man, warum die mittelalterlihen und alt: 
proteftantifchen Schriftiteller das Alte und das Neue Teftament nad einzelnen Stellen 
durchſucht haben, die fie für ihre Ausjagen braudyen oder auch nur mit einem Schein 
des Rechten an ſich bringen konnten. Aber die Aufgabe ift doch damit nicht gelöft, daß 
man die erjten Anfänge des firchlichen Lebens aus dem NT nadhmeift, oder Sprüche 55 
zufanmenftellt, daß wir den gefreuzigten Chriſtus predigen, daß des Priefters Lippen die 
Yebre bewahren follen, daß man das Wort Gottes recht teile, daß einer dem andern 
jeine Sünden befenne. Angefihts diefer Forderung, die Schriftmäßigkeit der Iheorie zu 
erweiſen, macht es fih am empfindlichiten fühlbar, daß die prakt. Theologie eine junge 
Wiſſenſchaft iſt. Man wird zugeben müflen, daß viele Einzelheiten überhaupt ſich nicht » 
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als ſchriftgemäß erweiſen laſſen werden in der Weiſe, daß man unzweideutige Bibelſtellen 
für ſie anzuführen weiß; aber der Verſuch wird gemacht werden müſſen, auf Grund des 
NIE ein Geſamtbild des kirchlichen Lebens darzuſtellen, ein Geſamtbild, das alle 
Lebensfunftionen der Gemeinde, alle ihr verliehenen Kräfte, alle Arten von Perfönlich- 

5 keiten, alle von ihr unternommenen Thätigfeiten, alle in ibr berbortretenden Sünden, Er- 
fenntnismängel und Gebrecen, alle Arten von Erlebniffen, alle ihr vorarbeitenden und 
alle ihr entgegenarbeitenden Wirkungen der außerchriftlihen Welt und das dadurch be- 
ftimmte Verhalten des Herrn und der Führer des Gemeinbelebens umfaßt, foweit das 
NT die Entiverfung eines foldyen Gejamtbildes geftattet. Man müßte beginnen mit der 

ı0 Gemeinde, die Jeſus ſelbſt um fich fammelte und perfönlich leitete; dann müßte man 
das in der AO und in den Briefen vorliegende Material zu dieſem Zwecke verarbeiten 
und jchließlih das Bild von der Kirche der Gegenwart heranzieben, welches die jieben 
Sendichreiben der Offenbarung geben. So erhielte man ein Bild der chriftlichen Gemeinde, 
wie fie wirklich ift im Guten und im Böjen, und zugleich einen Überblid über die zu 

15 ihrer Verwaltung dienenden Mittel und eine Grundlage für das Verfahren, das der 
gegenwärtigen Gemeinde gegenüber einzufchlagen und einzuhalten ift. 

Die gegenwärtige Kirche und die gegenwärtigen Einzelgemeinden find aber aud) das 
Ergebnis geichichtlicher Entwidelung. Um die gegenwärtige Gemeinde zu verftehen bis 
in bie fcheinbar unbedeutenden, mandmal aber einflußreichen Kleinigkeiten des kirchlichen 

20 Lebens hinein muß man ihre Gejchichte kennen, ſowohl die Entwidelung im großen, 
als auch die Lofalgefhichte. Die prakt. Theologie fann nur dann die Yehrerin und Be- 
raterin des firhlihen Handelns erden, wenn ſie ſich gefchichtlih orientiert und dem 
Mangel, der fih bei Schleiermacher in feinen VBorlefungen empfindlich geltend macht, 
abhilft. Doc ift es gegenwärtig fein Bedürfnis, davon ausführlich zu reden, da die 

25 heutige — Theologie ſich mit Eifer auf die — ——— und Verwertung des geſchicht⸗ 
lichen Materials geworfen hat; es ſei nur die Anregung erneuert, welche Ehrenfeuchter 
hinſichtlich der Kirchenordnungen gegeben bat p. 194f.: Die Kirchenordnungen find Be— 
thätigungen der Kirche zu ihrer Selbſterbauung aus lebendiger Erregung des in ihr 
waltenden Geiſtes in einem beſtimmten geſchichtlichen Momente und in den Formen des— 

uo ſelben, darin aber von nachwirkender Kraft für eine ganze kirchliche Epoche, in jedem Fall 
unverlierbare Typen für alle nadfolgenden Zeiten, die prakt. Theologie hat in den 
Kirchenordnungen ſtets beides vor fich, die unmittelbare Thätigkeit des kirchlichen Lebens, 
ſowie, wenn auch mehr verfchtwiegen, die inneren Prinzipien felbft, aus denen fich ein 
kirchliches Weſen geftaltet. 

35 Da das kirchliche Handeln aber ſtets auf die kirchliche Gegenwart fich richtet, fo iſt 
ſchließlich die Forderung aufzuftellen, daß die Kenntnis der kirchlichen Gegenwart ein un- 
erläßlicher Beitandteil der praft. Theologie ift. Diefe Kenntnis iſt vor allem für ihre 
eigene wiſſenſchaftliche Arbeit unerläßlih. Sie muß aber auch die Mittel und Wege an- 
geben, auf denen fi die im kirchlichen Handeln Thätigen diefe ihnen nötige Kenntnis 

40 verichaffen können. Diefe Aufgabe wird nicht durch Litteraturangaben erfchöpfend gelöft ; 
die praft. Theologie muß auch eingehen auf den Verkehr der Kirchengemeinſchaften, auf 
die richtige Befragung der Laienſchaft, auf die zweckmäßige Einrichtung der Hausbeſuche. 
Dadurch trägt fie dazu bei, daß für das richtig erfannte kirchliche Handeln auch der Weg 
zur richtigen Ausführung gefunden wird. Gafpari. 

45 Theonas, B. v. Marmarice, |. d. A. Arianismus Bd II ©. 12, ». 

Theopafdjiten. — Litteratur: Henricus de Noris, Dissertatio I in historiam con- 
troversiae de uno ex trinitate passo, und Diss. II Apologia monachorum Scythiae ab ano- 
nymi scrupulis vindicata, im Anhang jeiner Historia Pelagiana, Lovan. 1702 u. ö. (vgl. 
auch Hist, Pelag. II, 18. 19. 20 p. 192-204); Chriſt. ®. Frz. Walchs Entwurf einer volle. 

50 Hiftorie der Stezerenen u. ſ. w. 7, Leipz. 1776, 232 — 261; Fr. Loofs, Leontius von Byzanz, 

in ZU 3, 3 und 4. H., Leipz. 1855, bei. ©. 2285; W. Harnad, Lehrbudy der Dogmen- 
geſchichte 2°, Freiburg 1894, 380ff.; N. Knecht, Die Neligionspolitit Kaijer Yuftinians T., 
Würzb. 1896, 71-91 (in Einzelheiten vielfach ungenau und irreführend). 

Theopafchiten im weiteren Sinn find alle diejenigen Chriften, die Formeln wie „Gott 
55 hat gelitten” oder „Gott ift gefreuzigt worden” für rechtgläubig hielten. Als naiver Aus- 

drud religiöfer Überzeugung begegnet uns die Nede vom Leiden Chriftt als dem Leiden 
Gottes jchon in frübefter Zeit (vgl. Sgnatius, Eph 1,1. alua deoö; Nö 6, 3: TO nddos 
todo Veov nov; Mel. Sard. [Routb, Rel. Sacr. 1’, 122]: 6 Veös nenovder und 
Öe£ıäs ’looankıridos; Tertull. carn. Chr. 5: passiones dei; uxor. II, 3: sanguine 
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dei u. ä. St.). Dann kam der Modalismus und mit ihm der Patripaſſianismus (ſ. 
das Nähere Bd XIII ©. 324,22 ff.), und ſchließlich wurden theopaſchitiſche Außerungen 
frommen Obren verdächtig, weil fie gar zu leicht im Sinne des als ketzeriſch gebrand- 
martten Sabellianismus verwertet werden konnten. Nichtsdeſtoweniger bebielt die Rede 
weiſe etwas Verführerifches für diejenigen, die in Maria die Beoröxos faben. Wenn 5 
Gott geboren wurde, warum follte er nicht gelitten haben? Im Fleiſche natürlich, nicht 
als Teil der Gottheit. Was im Lichte des trinitarifchen Problems unerträglih mar, 
brauchte es deshalb noch nicht für das chriftologifche zu fein. Freilich konnte e8 auch bier 
zu bedenklichen Konfequenzen führen, wenn es im Sinn der monophyſitiſchen Theſe 
fruchtbar gemacht wurde. Werbanden fih dann Monophufitismus und GSabellianismus, 10 
ten Anſtöße auf chriftologifhem und trinitarifhem Gebiet, jo war die Härefie 
offenkundig. 

Zu Eicchlicher Kontroverje gab die Frage erftmalig Anlaß, als Petrus der Walter, 
Vatriarh von Antiochien (j. A. Monopbofiten Bd XIII ©. 378, 3 ff.), dem Trishagion 
(f. d. A.) dur Einfügung des Sates „Gott ift gefreuzigt” folgende Geftalt gab: Ayıos 
ö Deös, Äyıos loyvoös, Äyıos dlavaros, 6 oravowdels du Tuäs, Eienoov uäc. 
Könnte man einer Notiz in der fog. Kirchengefchichte des Zacharias Rhetor (Hist. Misc. 
ed. Krüger:Abrens 7, 7 ©. 121, 17ff., wiederholt 7, 9 ©. 129, 18 ff.) Glauben ſchenken, 
jo wäre diefer Zuſatz fchon feit den Tagen des Biſchofs Euftathius, d. h. feit der erjten 
Hälfte des 4. Jahrh.s, in der antiochenifchen Diöcefe gebräuchlich geweſen. Aber diefe Notiz 0 
muß auf Irrtum oder Tertverderbnis beruben, und es ift fein Grund vorhanden, einen 
anderen als Petrus Fullo als den Urheber des Zufages anzufehen, den die monophyſi— 
tijche Partei lebhaft aufgriff, und der auch nady dem wiederholten Sturz des Petrus aus 
der Liturgie nicht entfernt worden zu fein fcheint. Wenigitens verfuchte der Patriarch 
Kalandion (Bd XIII ©. 381,57) vergeblih, dur Einfchiebung der Worte Xoıore 
Baoteũ binter dddvaros das Bedenkliche zu mildern. Als er fiel, fiel auch fein Zuſatz. 
Im übrigen befigen wir über die Vorgänge in Antiochien Feine Nachrichten: die unter 
den Namen Felir! von Nom, Alazius’ von Konftantinopel und anderer Biichöfe um— 
laufenden Briefe an den Walter End gefälfcht (griech. und lat. bei O. Guenther, Epi- 
stulae Imperatorum Pontificum all., CSEL 35, ®ien 1895, 162—219; vgl. dazu 30 
G.3 Aufſatz, Die Überlieferung der „Sammlung in Saden des Monophyfitismus” in 
den Nadır. d. Gött. Gef. d. Wiſſ. 1894, 117 ff.; feiner Auffaffung der Fälſchung ver: 
mag ich freilich nicht überall beizutreten). Wertlos find fie darum nicht, denn fie zeigen, 
mie man die Neuerung in gewiſſen Streifen beurteilte: deutlich ift, daß man die forrefte 
Stellung ſowohl zur Dreieinigkeit wie zur Gottmenjchbeit vermißte. Indeſſen bleibt doch 35 
zu fragen, ob ein foldhes Urteil berechtigt war. Die Gefchichte der monophyſitiſchen 
Streitigkeiten im Zeitalter Zenos und Anaftafius’, über die der Art. Monopbofiten 
(Bd XIII ©. 380,35 ff.; bei. 386, 1 ff.) zu vergleichen ift, zeigt, daß die Partei der Unioniften 
anderer Meinung war. Und wirklich war vom Standpunkt des Henotifons (Söc yao 
elval yarızv rd te dabuara xal ra nddn, Äneo Exovoiws bntueve oaoxi. ueuevnne W 
ydp tous I) Tords, zal oaoxwdErros roü Evös ts roıddos Veoü Adyov) das orav- 
owdeis di Nuäs nicht anftögig. Wenn Kaifer Anaftafius bei dem Verſuch, feinem 
bauptftäbtifchen Klerus die ibm von feinen monophufitiihen Ratgebern eingeblajene Er: 
meiterung des Trishagiond aufzudrängen, auf folden Widerſtand jtieß (Evagr. h. e. 3, 
44; Hist. Misc. 7, 9), jo darf man nicht außer acht lafien, daß es fich dabei eben #5 
um eine Änderung der Liturgie handelte. „Willſt Du“, fo riefen die Gegner, „irdiſche 
Menſchen anreigen, mehr zu thun als die Engel, die die beilige Dreieinigkeit preifen, 
wenn fie fingen: heilig, beilig, beilig ift der Herr?” (Hist. m., 1. e.). Richtig jagt 
arnad (S. 381): „Jenes Unternehmen iſt abgelehnt worden, weil es eine Fkultifche 
euerung enthielt, und weil es ſabellianiſch verftanden werden konnte.“ 50 

Anaftafius war geftorben, Justin oder richtiger (f. Bd XIII ©. 388, buff. und 
Bd IX ©. 651,2Fff.) Auftinian am Nuder, da wurde die theopafchitifche Frage, diesmal 
in ganz anderer Beleuchtung, von neuem aufgetvorfen (vgl. zum Folgenden vornehmlich 
die Korreſpondenz des —* Hormisdas bei Thiel, Epp. Rom. Pontif. genuinae, 
1. Bd., Braunsb. 1868, und die Schriften des Johannes Marentius ſ. u. ©. 660, ss] 56 
MSG 86, 1, 73—112). Zu Anfang des Jahres 519 erichienen in der Reichshauptſtadt 
mebrere Mönche, die in den Quellen kurzweg als „ſtythiſche Mönche” bezeichnet werden. 
Ob fie in Skotbien von jeher gewohnt oder nur vorübergebend dort geweilt haben, weiß 
man nicht. Während des großen Schismas zwiihen Nom und Byzanz (Bb XIII 
©. 383, iff.) batten fie die Mirchengemeinfchaft mit Nom aufrechterhalten (vgl. Max. so 

42* 

- 5 

> in 



660 Theopaſchiten 

Resp., MSG 103D, und zum Tert Loofs 250). Sie hatten das gethan, trotzdem fie 
nicht zu denen gehören wollten, die, wie fo viele der zu Rom Haltenden, „nejtoriani: 
jierende” Tendenzen verfolgten. Hierüber waren fie mit Bilchöfen ihrer ‘Provinz, bejon- 
ders dem Bilchor Paternus von Tomi (Thiel, ep. 76, 3 p. 872), aneinander geraten. 

5 Dabei jcheint ihre Behauptung: Eva rs roıddos zenowderaı oapxi (unum ex trini- 
tate passum esse carne) Niderfpruch bervorgerufen zu haben. ebenfalls kamen fie 
nad Konjtantinopel, um die Nechtgläubigkeit diefes Satzes darzutbun, und glaubten, das 
um jo ficherer zu fünnen, als ihnen jede Barteinahme für den Monophyſitismus, vollends 
jeder Gedanfe an eine fultifche Neuerung fern lag. Sie mochten etwa den Stand: 

10 punkt des hl. Sabas in Paläftina einnehmen, der den Neitorianismus gewiſſer Mönche 
daran zu erkennen glaubte, daß fie leugneten, Chriftus ſei einer aus ber Trinität, und 
der dod darauf beftand, daß feine Möndye „nach der alten Überlieferung der katholiſchen 
Kirche und nicht nach der Neuerung Peters fingen follten“ (Cyrill. Seythop. Vit. S. 
Sabae cp., Cotel. Mon.eccl. graec. 3, cp.38 p. 278 und cp. 32 p.264). An den Säten 

15 des Henotifons (f. o. ©. 659, 3s) fand ihre Formel eine Stüge. Sie „ſieht faft aus tie 
eine berichtigende Zuſammenfaſſung diefer Säge und fnüpfte, obne felbft monophyſitiſch 
zu fein, berichtigend an die monophofitifche Tradition an“. (Yoofs 255*; vgl. 304). 

In Konftantinopel waren damals alle Gedanken auf die bevorftehende Wieder: 
bereinigung mit Rom gerichtet. Nach dem Abbruch der Verhandlungen unter Anaftafius 

20 hatte Juftinian nicht gerubt, bis er mit Hormisdas ins reine gelommen war, und als 
die Skythen in der Hauptitabt auftraten, erwartete man dort die Gefandten des Papftes, 
nach deren am 25. Mär) 519 erfolgter Ankunft das Schisma beigelegt wurde (f. das 
Nähere Bd XIII ©. 389, 1 ff), War, nachdem eben erjt der unter Anaftafius groß— 
gezüchtete Monophyfitismus zurüdgefchnitten war (Bd XIII ©. 288, s3ff.), jedes Ruͤhren 

3 an eine dogmatifche Frage der Negierung unangenehm, fo fam im Fall der Mönche hinzu, 
daß fie gerade über Parteigänger Noms — denn das waren Paternus und Genofjen — 
Beichtwerde führten. Damit verjcherzten fie fih aber auch das Wohlwollen der päpftlichen 
Legaten, denen fie ihre Sache in Form einer Klagichrift gegen einen nicht näber befannten 
Diakon Viktor, mit dem fie disputiert hatten, vortrugen (Ep. 98, 2). Vermutlich wären 

30 fie gar nicht jo ausgiebig zu Gehör gelangt, wie es thatfächlich der Fall war, hätten fie 
nit an Bitalian, der Seele der juftinifchejuftinianischen Regierung (f. Bo XIII ©. 388, ), 
der von jeher mit der ſtythiſchen Orthodorie Fühlung gehalten hatte (Loofs 245), einen 
einflußreihen Gönner beſeſſen. Aber bei der Verhandlung, die nunmehr im bijchöflicen 
Palaſte jtattfand und an der Juftinian und auf feinen Befehl auch die Legaten teil- 

ss nahmen (Ep. 76, 3F.), unterlagen fie. Die Römer benahmen ſich freilich zurüdhaltend, 
eingeben? der Weiſung des Papftes, daß fie ſich in nichts mischen follten, was nicht mit 
dem Gegenjtande ihrer Sendung, d. b. der Unionsfrage, in Zufammenbang ftebe. Amtlich 
nahmen fie den Standpunkt ein, daß fie „mas nicht auf den vier Konzilien feſtgeſetzt und 
in den Briefen des bl. Papſtes Yeo enthalten ſei“ nicht annehmen könnten. 2 hielt 

wo ihr Führer Dioskur dem Papfte gegenüber (Ep. 75, 2, p. 870) mit feiner Meinung 
nicht zurüd, daß der von den Skythen behauptete Sat eben darum ſymboliſch nicht 
firtert worden fei, quia procul dubio catholicae fidei minime poterat convenire, 
Er jchrieb diefe, die Rechtgläubigkeit der Skythen in Frage jtellenden Worte freilich unter 
dem Cindrud des Argers über die Mönche, die gegen die Präfentierung des Presbyters 

#5 Paulus, d. h. des päpftlichen Kandidaten, zum Watriarchen von Antiochien Stimmung 
zu machen mwagten (j. das Nähere Bd XIII ©. 390, 3» ff.). 

Die Stythen ließen ſich nicht werfen. Im Bewußtſein ihres Nechtes beauftragten 
fie einige der Ihren, ihre Sache beim Papſte zu führen: Johannes, Zeontius (über dejien 
mutmaßliche Identität mit Yeontius von Byzanz ſ. d. A. Bd X ©. 397,21 7f.), Achilles 

so und Mauritius (diefe vier nennt Yuftinian in Ep. 78, 1; ſ. u), Petrus (f. d. Sub- 
sceriptio der Epist. ad Fulgentium, MSL 65, 451) und vielleicht noch andere reijten 
im Mai (nad Ep. 75, 2, waren fie am 30. Mai bereits unterwegs) nah Nom. br 
geiftiger Führer, Johannes Marentius, hatte an die Legaten eine Verteidigungsichrift ges 
richtet, die fie Hormisdas vorzulegen gedachten (Ep. ad legatos, MSG 86, 1, 75—78, 

55 der die de Christo professio, 79—86, beigegeben war; über die Abfaſſungsverhältniſſe 
j. Loofs 234). Darin war ausgeführt, daß es falfch fe, omnem adiectionem ver- 
borum catholicae fidei obnoxiam ceredere (77B), wie das die Legaten behauptet 
hatten. Habe doch auch der bl. Cyrill fih das Recht genommen, Konzilsdefinttionen näber zu 
erklären. Was aber den den Mönchen vorgeworfenen Sat betreffe, jo ſei er zweifellos recht— 

so gläubig, da Cyrill, Auguftin, Flavian, Proklus u. a. gerade jo gelehrt hatten. Er wies 
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darauf hin, daß er und ſeine Genoſſen nicht behaupteten, in hac ipsa essentia, qua 
constat et unitus est filius patri et spiritui, eum passum esse, sed carne, 
quae ex nobis et pro nobis est facta (Oratio 82C). Ein Problem lag offenbar 
für ibn gar nicht vor, weder ein trinitarifches noch ein chriftologifches; nur dem Glauben 
längſt Feſtſtehendes gedachte er zu verdeutlichen. Daß und warum Marentius, der die 5 
abendländifche Theologie kannte (bat er lateinisch geſchrieben Loofs Bd XVIII, 199, 54], 
oder find feine Schriften nur lateinisch erhalten [Wald 278 Anm.]?) in feinem Schreiben 
auch die pelagianifche Frage berübrte, gehört nicht hierher (f. d. A. Semipelagianismus, 
Bd XVIII ©. 199,6 ff, und C. Fr. Arnold, Cäfarius v. Arelate, Leipzig 1894, 331 ff.). 

Die Mönche reiften nicht unter günftigen Aufpizien. Am 29. Juni 519 gingen von 
Konftantinopel Schreiben der Legaten (Ep. 76) und AYuftinians (Ep. 78) an den Papſt 
ab, beide geeignet, die Duerulanten in möglichſt ungünftigem Licht erfcheinen zu laſſen; 
Juſtinian verlangte direkt, Hormisdas möchte die Mönche abweifen und wieder nach Haufe 
ſchicken. Der Papſt war in fchmwieriger Lage: um der Mönde willen feine Legaten zu 
desavouieren oder gar mit aeg auseinanderzufommen, mar ficher nicht rätlich, die 
Skotben ohne weiteres abfahren zu lafjen, fonnte er jich nicht entſchließen. So legte er 
fih aufs Abwarten. Schon im Juli drängte Juſtinian (Ep. 89). Der Papft anttvortete 
jebr böflih am 2. Sept. (Ep. 90), er halte es für ratfam, die Mönche folange in Rom 
zu behalten, bis feine Legaten wieder zurüd feien; übrigens feien die Skythen in Furcht, ihres 
Lebens bei der Nüdfahrt nicht fiber zu fein. In einem weiteren Schreiben (Ep. 91) er: 20 
juchte er den Komes, ihm jenen Diakon Biltor (ſ. o. 660, 28) behufs Unterfuchung der 
gegen ihn von den Mönchen erhobenen Antlagen zuzufenden. Zur jelben Zeit ließ er 
feine Legaten in einem nicht erhaltenen Schreiben (j. Ep. 98, 1) willen, daß er die 
Sache dem Biſchof Johannes von Konftantinopel zu übertragen gedenfe. Die Legaten 
erklärten fih am 15. Oftober (Ep. 98) mit diefem Plane einverjtanden, erneuerten und 25 
bäuften aber gleichzeitig die Anlagen. Inzwiſchen war Juſtinian, wohl unter dem Ein- 
fluß Vitaliang, zu der Überzeugung gelommen, daß den Skythen Unrecht geſchehe. Aber er 
dachte nicht daran, von ſich aus in die dogmatiſche Frage einzugreifen. Bon neuem fchrieb 
er an den Papſt (Ep. 99) und bat ihn, zu entjcheiden: quod si suscipiendum sit, 
paterna provisione reverentia vestra cautissimo suo rescripto, quid sequi quidve a 
super hoc evitare debeamus, nos certiorare dignetur. Es handle ſich offenbar 
nur um einen Wortftreit, über den Sinn des Satzes ſelbſt feien ſich alle Katholiken einig. 
Die Skythen möge der Papft nur zurüdichiden, nihil formidantes (j. o. Zeile 19). 
Aber Hormisdas zögerte, der Winter verging und das Frühjahr. Daß die Sadıe in- 
zwiſchen nicht rubte, bemweift des Papſtes Brief an jeine Yegaten vom 9. Dezember 519 35 
(Ep. 103), der von einem Fluchtverſuch der Mönche redet, die die Ankunft der Legaten 
nicht bätten abwarten wollen, beweiſen Kaiferd Juſtins Brief vom 19. Januar 520 
(Ep. 108) und Hormisdas’ Schreiben an Yuftinian Ende Mär; 520 (Ep. 112), das 
mit allgemeinen Redensarten über die Dreieinigfeit die eigentliche Frage ganz umgeht. 
Almählib machten ihm die Mönche ernftlih zu ſchaffen. Sie brachten ihre Sache fogar 40 
bor den Senat (Joh. Max. resp. ad Horm. 104C und vgl. das bei Manfi 8, 583—586 
gedrudte Bruchftüd einer Epist. Trifolii presbyteri ad beatum Faustum senatorem) 
und bielten die Gemeinde in Aufregung (vgl. die Praefatio zur Überſetzung der Ep. 
Procli ad Armenios von Dionvfius Eriguus Manſi 5, 421], der, ſelbſt ein Mönch 
und Shythe, mit den Skythen Verkehr unterhielt; j. Bd IV ©. 696, 52). Auch außerhalb 45 
Roms fuchten fie Rückhalt, indem fie ihre Sache den damals in der Verbannung in Sar: 
dinien weilenden afrikaniſchen Biſchöfen (f. d. A. Fulgentius von Ruspe Bd VI ©. 317, 41) 
bortrugen (vgl. die Ep. Petri all. ad Fulg. all. unter den Briefen des %., Ep. 16, 
MSL 65, 4142—451) und von ihnen eine ausführlihe Antwort erbielten (l. ce. 
Ep. 17, 451-493), die ihrer Thefe zuftimmte, fofern zur Vermeidung von Mißverftänd: so 
niſſen ftatt „unus ex trinitate“ „una persona ex trinitate“ gefegt werde. Schließlich 
bat Hormisdas die ihm Läftigen, um Ruhe zu befommen, durch die defensores ecelesiae 
ausmweifen laflen, nicht ohne daß die Mönche gegen diefe Behandlung mündlich und 
ichriftlich bei der Offentlichkeit Proteft eingelegt hätten (Max. l.e. 104 CD). Das gefchab 
vor dem 13. Auguſt 520. In einem von diefem Tage datierten Schreiben an den in ss 
Konftantinopel weilenden afrikanischen Biſchof Poſſeſſor, einen Gegner der Skythen in der 
pelagianifchen Frage (f. über ibn Bd XVIII ©. 199,51) machte der Papſt feinem Unmut 
über die Tuälgeifter Luft. Die gebäffige Darftellung diejes Briefes veranlaßte Maren: 
tius, der von den inztoifchen in die Neichsbauptitadt zurüdgefebrten Freunden (vgl. Yoofs 
259; ein direftes Zeugnis über ibre Rückkehr beſitzen wir nicht) Das Näbere erfabren d 

— 

— —— 
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baben mochte, zu einer heftigen, gewiß nicht unverdienten, aber begreiflicherweife auch nicht 
unparteiifchen Replit an Hormisdas (Ad Epistolam Hormisdae Responsio), in ber er 
die Echtheit des päpftlichen Schreibens in Frage z0g und dem Papſt bittere Wahr: 
heiten jagte. 

6 Dieſes Schreiben iſt das letzte Lebenszeichen, das wir von den Skythen bejigen. Wir 
wiſſen nicht einmal, ob Juſtinian wieder mit ihnen verhandelt bat. Er hatte fih am 
9. Juli 520, alfo nicht lange, bevor die Mönche Rom verlafjen mußten, nod einmal an 
den Papſt gewendet (Ep. 120), indem er nunmehr mit feinem perfönlichen Urteil für 
den Sat der Möndye eintrat: nobis etenim videtur, quoniam filius dei vivi domi- 

ıo nus noster Jesus Christus ex virgine Maria natus, quem praedicat summus 
apostolorum (1 Petr. 4, 1) carne passum, recte dieitur unus in trinitate cum 
patre spirituque sancto regnare Im Anſchluß an die früheren Ausführungen des 
Marentius und fich mie diefer auf Auguftin berufend, fest er dem Papft auseinander, daß, 
wie es zweideutig fei, von „Einem aus der Trinität“ zu reden, ohne den Namen Ghrifti 

15 ee andererfeitö nichts der Behauptung entgegenftebe, feine Perſon fei in ber 
Trinität mit den Perfonen des Vaterd und des heiligen Geiftes. Hormisdas bat auf 
dieſes Schreiben nicht reagiert. Erft am 25. März 521 entſchloß er ſich, in längerer, an 
den Kaifer gerichteter Auseinanderfegung (Ep. 137) auf die frage zurüdzufonmen. Aber 
auch jegt vermied er es, ſich auf dem jtrittigen Punkt feitzulegen. Auch jegt bleibt er 

20 dabei: nad den Beichlüffen der gegen Neſtorius und Eutyches gehaltenen Eynoden und 
nad den Beitimmungen Papſt Leos feien neue dogmatifche Entſcheidungen untbunlid. 
Das blieb fein letztes Wort. YJuftinian aber gab die Sache keineswegs auf. Die Formel 
der Skythen gewann für ihn allmählich einen ähnlichen Wert, mie einft jener Sat bes 
Fullo für Anaftafius; er betrachtete fie als Mittel, die Severianer zu getvinnen, deshalb 

25 forderte er ihre Anerkennung (Viet. Tunn. Chron. ad ann. 529); aud auf dem Reli— 
gionsgeſpräch mit den Severianern 533 (f. Bd XIII ©. 391,57 ff. und Bd X ©. 656, 46) 
wurde über fie verhandelt (Manfi 8, 832). Auch nahm AJuftinian den Sat in das 
Slaubensbefenntnis auf, das er 533 dem Koder einverleibte (f. d. Nähere Bd X ©.656,45 ff.), 
das er an Papſt Johannes II. fandte (Manfi 8, 795) und das diefer 534 (8, 797) und 

0 fein Nachfolger Agapet I. 536 (8, 846) beftätigten. Die Akoimetenmönche (f.d. A. Bd I 
S. 282, 15f.), des Papftes treue Parteigänger in Konftantinopel, die durch Hormisdas' 
Legaten bejtimmt waren und der Frontänderung Noms nicht mit der nötigen Gewandt— 
beit folgten, wurden von Johannes ertommuniziert. Die 5. ölumenifche Synode zu Kon: 
ftantinopel endlich jprady das Anathem über jeden aus, der nicht befenne, Tov Zoravom- 

35 uEvov oaoxl zboror ’Inooüv Kotoröv elvar Deov Aimdıröv al zuoıov is ÖbEns 
zal Eva ıjs äylas toıddos (Manfi 9, 384). Natürlich war damit das Hecht der Auf: 
nahme des nunmehr anerfannten Satzes in das Trishagion nicht ausgejproden. Es ift 
nad) dem zu Anfang des Artikels Ausgeführten ohne weiteres verftändlich, daß Juftinian 
eine Änderung der Oiturgie gar nicht in den Sinn fommen fonnte. Die Erweiterung des 

#0 Trishagion blieb Sondereigentum der Monophyſiten. Noch 692 mußte die trullanifche 
Synode (Kan. 81, Manfi 11, 977) fie anatbematifieren. Wenn Photius (Cod.229, MSG 
103, 1008) von der alpeoıs Oeonaoyıram redet, jo meint er eben den monopbufitiichen 
Theopaſchitismus. G. Krüger. 

Theophanes von Byzanz. — Litteratur. Ad 1. Theoph. Excerpta legationum 
45 cum notis Labbei, Paris 1647 (im Bonner Corpus mit Derippos x. von Niebuhr ©. 483 ff. 

589 ff. [1829)); Krumbacher, Geſch. d. byzant. Litteratur?, Münden 1897, ©. 243. — Ad 2. 
Die Chronographie hrsg. nad) Goar von Kombefis Par. 1655; im Bonner Corpus von Claſſen 
und Beder, 2 Bde 1839. 41; MSG 108. Trefilibe Ausgabe von Carl de Boor, 2 Bde, 
Leipzig 1883. 1885; derj. auch Hermes 17 (1852) ©. 4805. 25 (1890) S. 301ff. ZRS 6 

so (1884) ©. 4895. 573 ff.; Hof. Vilt. Sarrazin, De Theodoro Lectore Theophanis fonte prae- 
cipuo, Nena 1881; Krumbacher, S. 312-347; €. ®. Brooks, The Chronology of Theo- 
phanes 607775, Byz. Ztſchr. 8 (1899) ©. 82—97. 

1. Ein Theopbanes von Byzanz hat nach Photius cod. 64 ein Geſchichtswerl 
in 10 Büchern verfaßt, das die Vorgänge von 566-581, befonders die perſiſchen Kriege, 

66 darſtellte. Nach Photius ſcheint es, daß er auch Ereignifje aus der Zeit Juſtinians ſchil⸗ 
derte und in einer Fortfegung jener 10 Bücher die Darftellung bis gegen Ende des 
6. Jahrhunderts, wohl der Abfaſſungszeit, führte. 

2. Der ungleich wichtigere, mit dem Beinamen Konfeſſor geebrte byzantiniſche Chrono-= 
graph Theophanes warb unter Konjtantin Kopronymus um 758 aus vornehmer 
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Familie geboren. Am Borabend feiner Vermählung verpflichteten er und feine Braut 
Hich zu ebelicher Enthaltfamkeit. Weltlihen Aufgaben entzog er ſich durch Übergang zum 
Mönchtum (unter Irene), dem bald die Gründung des Klofterd Tod ueydiov dyood 
bei Sigriane am Marmarameere folgte. Auf dem nicänifchen Konzil 787 (j. Bd XIV 
©. 18) vertrat er eifrig die Bilderverehrung; ala Bilderfreund wurde er unter Leo dem 5 
Armenier 814/815 zwei Jahre zu Konftantinopel ins Gefängnis gejegt, dann nad Sa: 
motbrafe verbannt (II, 25) und jtarb dort um 817. Seine Chronographie verfaßte 
er auf die dringende Bitte des Georgius Synkellus (geft. 810) als Weiterführung von 
deſſen Chronik. Sie behandelt die Zeit von 284—813 und ift zwiſchen 810/811 und 
814.815 offenbar auf Grund des von jenem überfommenen Materials gejchrieben. Der 10 
Stoff ift nadı Jahren gegliedert, Sokrates, Sozomenus, Theodoret find wohl nach einem 
Auszug aus dem Werk des Theodorus Lektor verwertet. Inwieweit für die fpätere 
Zeit Theopbanes die Autoren ſelbſt oder ihre Quellen benußt bat, iſt noch nicht feſt— 
geſtellt. Wohl auch eine Stadtchronik von Konftantinopel ift vertvertet. „Eine tiefere Ges 
lehrſamkeit, chronologifche Genauigkeit, eine feinere Kritil, überhaupt eine genügende . . 16 
Beberrihung des ungeheuren Stoffes dürfen wir bei dem Asketen Theophanes, der. . 
nur durch eine zufällige Beranlaffung aus einem Theologen zum Hiftorifer wurde und zu: 
dem offenbar genötigt war, mit ungewöhnlicher Haft zu arbeiten, füglich nicht erwarten. 
Trogdem ragt dies umfafjende Wert . . an fachlicher Bedeutung über die meijten 
anderen byzantinischen Chroniken empor“ (Krumbader ©. 843 f.). Die lateinische Überſetzung 20 
aber des Bibliotbefars Anaftaftus zwiſchen 873 und 878 „iſt für die mittelalterliche Ge— 
fchichtsfchreibung des Abendlandes kaum minder wichtig geworden als das Driginal für 
den Orient“ (ebd. 844). 

3. In der Gefchichte der Kirche und ihres Unterrichts überragt beide weit an Be- 
deutung Theophan Prokopowitſch, der Erzbifhof von Pſtow, Peters des Großen 3 
rechte Hand bei jeinen kirchlichen Reformen und Verfaffer der für lange hinaus gebraud)- 
teſten ruffifchen theologifchen Lehrbücher, ein Gegner Roms, dagegen mit Sympatbie für 
die ihm vertraute lutheriſche Dogmatik. Über ihn vgl. Bd XVII ©. 250, ff. 

(Gaß) N. Bonwetſch. 

Theophanie. — Ch. I. Trip, Die Theophanien in den Geſchichtsbüchern des Alten 30 
Tejtaments, Leiden 1858 (ſucht die Fdentität des „Engeld Jahwes“ mit dem Sohne Gottes 
zu beweijen); „Theophany‘“ in Cheyne und Black’s Encyclopaedia Biblica Vol. TV (1903), 
Sp. 5035 #.: H. Greßmann, Der Uriprung der israelitiich-judiihen Eschatologie, Göttingen 
1%, ©. Sff. (die Jahvetheophanien im Erdbeben, Sturm, Vulkan, am Sinat, Feuer, Ge: 
witter, als Kiriegsgott, jowie ald Seuchen: und Totengott) ſucht insbejondere aud) den bibli- 35 
ſchen Berichten zu Grunde liegende mythologiihe Beziehungen aufzuzeigen. 

Bei der Erörterung des Begriffs Theophanie ift vor allem ein mehrfacher Wandel 
des Sprachgebrauchs ind Auge zu fallen. Der heidnifche Grieche verftand unter einer 
Deoyareıa im engeren Sinne, dem Etymon gemäß, das Erfcheinen (Sichtbarwerden) 
eines Gottes (daher ra Heopavıa, Se. ieod, von dem Delphiſchen Feſte, bei welchem 40 
dem Volk die Götterbilder vorgezeigt wurden); im weiteren Sinne jedes finnenfällige 
Zeichen, durch welches eine Gottheit ihre Nähe, und zwar insbefondere ihre Bilfreice 
Näbe, offenbarte. Im altlirchlihen Spradgebraud wird Heopareıa (gleichbedeutend mit 
Zugpärera, welches im beidnifhen Spradhgebraud gleichfalls das hilfreiche oder ſchützende 
Hervortreten der Götter bezeichnet; vgl. LXX, 2 Sa 7, 3 = MN; 2 Mal 2,21; 
3, 24 u. ö.) faſt ausichließlib auf das Dffenbarwerden Gottes und der göttlichen Dora 
in Chriſto beſchränkt (f. die Belege in Suiceri thesaurus, ed. II, p. 1196sqq., wo 
Zrrupavrera und deoyrareıa ald gleichbedeutend zufammengefaßt find, und vgl. zu eriterem 
2 Ti 1,10; häufiger ftebt e8 im NT von dem Offenbarwerden der Dora Chrifti bei der 
Barufie). Daß dabei vor allem an das Offenbarwerden Gottes in der Fleiſchwerdung 50 
des Logos (diefe behandelt auch Euſebius von Cäſarea in der Schrift „meoi Veoqa- 
veias“ ; vgl. dazu oben Bd V ©. 615, 1aff. und die Herausgabe derjelben |der griech. 
Bruchſtücke und der ſyriſchen Überlieferung] von H. Greßmann, Leipz. 1904) zu denlen 
ift, betweift der Gebraud von ra Beopanıa (oder Zruyarıa) vom 6. Januar als dem 
Geburtstage Chrifti. Allerdings bezeichnete man mit ra Peogarıa gelegentlich auch die 65 
Taufe Chriſti (über diefe bamdelt z. B. die Nede Gregors des Thaumaturgen eis ra 
Ayın Deoyrarıa); überwiegend war jedod die Unterfcheidung zwiſchen den Epipbanien 
ala dem Dffenbartverden und Sichbezeugen Gottes bei der Taufe Ghrifti (melde Epi— 
pbanie von einem Teile der Gnoftiler zur Mitteilung der Gottheit an Ghriftum bei der 
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Taufe gefteigert wurde) und den Theophanien, dem Feſte der Geburt Ghrifti. So erhielt 
fi) leßterer Name audy nach der Verlegung des Geburtsfeftes auf den 25. Dezember, 
während dem 6. Januar als dem Feſte der Taufe und weiter des Offenbarwerdens ber 
Dora Chrifti für die Heiden der Name Epipbania verblieb (vgl. Suicer I. e. p. 1202). 
In eigentümlicher Weiſe ift der altkirchliche Sprachgebrauch erneuert worden von Stein: 
meyer in feinen „Beiträgen zur Chriftologie”. Als „die Epipbanien im Leben des Herrn“ 
(Berlin 1880) behandelt er die Taufe, die Verfuhung und die Verflärung; als „die 
Theophanien im 2. d. H.“ (1881) die Tempelreinigung, den Wandel auf dem Meere 
und den Einzug in Serufalem; ein drittes Heft (1882) behandelt „die Chriſtophanien 

10 des Verberrlichten“. 
Aus dem NT ließ fih diefe Beſchränkung des Begriffs der Theophanie auf die 

eier des Logos binlänglich rechtfertigen dur Stellen, wie Jo 1, 14; 14, 9; 
ol 1,15. 19; 2, 9; 1 Ti 3, 16 (bei der Xesart Deds für öc), Hbr 1,3. Nicht minder 

aber bot das Kar her: des Apoſtels 1 Ko 10,4 und die feit Juftin dem Märtyrer unter 
15 den griechiichen Kirchenvätern herrſchend gewordene Spentifizierung des „Engeld des 

Herrn“ mit dem Logos genügenden Anhalt, auch die Theophanien des ATS als Chrifto- 
phanien zu fallen. Der Logos ftellte ſich auf diefe Weife durch die ganze Dffenbarungs- 
geicichte bindurch als das Medium aller Manifeftationen des an fich — jenſeitigen 
Gottes dar. 

Der neuere bibliſch-theologiſche, wie der profanwiſſenſchaftliche Sprachgebrauch iſt 
jedoch meiſt zu dem vom Etymon dargebotenen Begriff der Theophanie zurückgekehrt und 
verſteht darunter im weiteren Sinne jede von den bibliſchen Schriftſtellern berichtete außer: 
ordentliche, für die menschlichen Sinne erfaßbare Manifeftation Gottes, ganz befonders 
aber im engeren Sinne folde „Erjcheinungen” Gottes, bei welchen er, ausgerüftet mit 
den Attributen feiner göttlichen Herrlichkeit, gebietend, belfend oder ftrafend auf Erden 
ericheint. Indem wir fortan diefen Begriff der Theophanie zu Grunde legen, verfuchen 
wir im Folgenden eine Überficht über die bezüglichen biblifchen Ausfagen zu geben. 

Im meiteften Sinne würden nad) Obigem in den Bereich der Theophanie überhaupt 
alle Danifeftationen Gottes zu ziehen fein, durch die eine direkte Mitteilung feines Wortes 

und Willens erfolgt, — alfo alle unmittelbaren Einwirkungen des Geiftes Gottes, alle 
Stellen, die fih auf ein Reden Gottes berufen: die Erörterung der Theopbanien würde 
dann mit der der Offenbarungsmodi überhaupt zufammenfallen. Eine ſolche Ausdehnung 
des Begriffs dürfte ſchon deshalb unangemefjen Sein, weil bei den zabllofen Manifeita: 
tionen Gottes durch Wort und Geiſteswirkung von einem Eintreten feiner Perfon in die 
Sphäre des menſchlichen Wahrnehmens nicht die Rede ift. Die eigentliche Theophanie 
aber bat eben dies zur Vorausſetzung, daß die Perſon Gottes irgendwie räumlich zu dem 
Menſchen in Beziebung tritt. 

Dies vorausgeſetzt, laſſen fich in den biblifchen Ausfagen näber drei Klafien von 
Theophanien unterfcheiden: ſolche, die als gejchichtliche Fakta berichtet werden ; ſolche, die 
Gegenitand der propbetifchen Viſion oder Verkündigung find, und endlich ſolche, die lediglich 
als dichterifche Einkleidung und Einleitung zur Verkündigung religiöfer Wahrheiten dienen. 

I. Die Theopbanie als gefchichtliches Faltum. An erfter Stelle find bier die Aus: 
fagen in Betracht zu ziehen, melde das Kaktum felbjt ohne irgendwelche Zuthat von 
Schilderung fonftatieren: jo Gen 12,7; 17,1 (vgl. V. 22, wo das Erfceinen nad) 
träglich näber als ein Herabfteigen [vom Himmel] beftimmt wird); 26,2. 24; 35, 9 
(vgl. wiederum V. 13). Ein Rückweis auf diefe Theophanien, welche jämtlih die Er: 
teilung oder Beltätigung der göttlichen Verheißungen an die Patriarchen zun Zweck 
baben, findet fih Er 6,3. — In diefelbe Kategorie gehören nody die einfachen Berichte 
über das Erfcheinen Gottes im Traume, wie Gen 15, 12; 20,3. 6; 28, 12ff. (wo indes 

50 V. 13 jchon ein bejtimmterer Hinweis auf die Gejtalt Gottes vorliegt), 31,24 und fo noch 
I Kg 3,5 und 9, 1 f., ſowie die allgemein gehaltenen Ausfagen Er 4, 24; 12, 12 und 23; 
17,6; Nu 23,4. 16; 1 Sa 3,21; 2 Sa 5, 24. — Bon den Stellen, welche mehr oder 
weniger deutlich auf ein Erſcheinen Gottes in menfchlicher Geftalt binweifen, gebört Gen 
3, 8ff. infofern nicht bierber, als dort das „Sich-Ergehen“ Gottes im Garten nicht 
eigentlich ald Theophanie, fondern als ein Zeichen des bis dabin beftehenden unmittel- 
baren Werfehrs Gottes mit dem Menjchen zu faſſen it. Wohl aber gebört bierber Gen 
18, 1. (wie Kräßichmar in ZatW XVII, S1ff. gezeigt bat, läßt die urfprüngliche Ge— 
ftalt der Erzählung |die Singulargdelle] Jahwe in Perſon auftreten; im der damit ber: 
flochytenen jüngeren Darftellung vgl. bei. V. 22 und 33] erfcheinen dem Abrabam drei 

so als Wanderer auftretende Engel); 32, 24 ff. wol. V. 30). 
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Nenn die beiden leßtgenannten Stellen vielfady nicht als eigentliche Theophanien, 
jondern vielmehr ald Erjcheinungen des „mal’akh Jahwe“ (in der E-Quelle des mal’- 
akh elohim“) gedeutet worden find, jo führt uns dies auf die ſchwierige Frage, mie 
weit eben auch diefe Erjcheinungen des „Engels des Herrn” als Theophanien zu betrachten 
jeten. Wir begnügen uns bier unter Verweis auf Bd V ©. 366,51 ff. und die lichtvolle 
Darftellung in Stabes Biblifcher Theologie des ATs (Tüb. 1905), ©. 96 ff. mit der Be- 
merfung, daß es ein ganz vergebliched Bemühen war, alle Ausjagen über den Engel 
Jahwes unter einen und denjelben Gefichtspunft zu bringen. — iſt deutlich zwiſchen 
einer älteren und einer jüngeren Auffaſſung zu unterſcheiden. Nach der älteren hat der 
Erzähler thatſächlich eine Selbſtoffenbarung Gottes, ein zeitweiliges Eintreten der Perſon 
Gottes in den Bereich der menſchlichen Wahrnehmung berichten wollen. Dafür ſpricht 
nicht bloß der Umftand, daß mehrfach die der Erſcheinung Gewürbdigten den Engel Gottes 
binterber ohne weiteres mit Gott ſelbſt identifizieren (Gen 16, 13; 32,30; Ri 13,22), 
jondern mehr noch die Beftimmtheit, mit welcher der mal’akh J. in ſolchen Erzählungen 
nicht jelten aus der Perſon Gottes heraus redet (Gen 16, 10; 21,18; 22,12; 31, 13 
[ih bin der Gott von Bethel!]; Nu 22, 32) oder vom Erzähler ſelbſt Gott gleich gefett 
wird (Gen 16, 13a; Er 3, 4ff. 6. 8; 13,21 al. vgl. mit 24, 19 und 24; Ri 6, 14 ff.). 
Dadurch ift allerdings nicht ausgefchloffen, daß ſich die biblifhen Erzähler des Unter: 
ſchieds zwifchen dem eigentlihen — dem Menjchen fchlechtbin unzugänglichen — Wefen 
Gottes und feinen vorübergehenden Manifejtationen wohl bewußt waren. Der Er 33, 20 
ausgefprochene Grundſatz iſt ficher überall ala ein unumſtößlicher vorausgejegt: mas von 
der Perſon Gottes in die Sichtbarkeit eintritt, ift immer nur eine teilweife Offenbarung 
feines Weſens, wie fie der menſchlichen Ohnmacht und Beichränttheit angepaßt ift. 

Etwas anderer Art, ald die oben behandelten Stellen, find Er 24, 20—23 und 33, 14. 
Wenn nad erjterer Stelle Gott feinen Engel vor dem Volke berjenden will und diefer > 
fomit deutlih von Gott felbjt unterjchieden wird, jo ift doch auch er ein Nepräfentant 
Gottes, fofern nah V. 24 der „Name“ Gottes in ihm ift (vgl. über diefes Theologumen, 
nach welchem der „Name“ Jahwes nicht felten zu einem „Machtmittel”, ja fogar zu 
einem felbftftändigen Weſen twird, oben Bd XIII ©. 628, ı15ff. und ganz befonders Giefe: 
brecht, Die altteftam. Schägung des Gottesnamens und ihre religionsgefchichtliche Grund: : 
lage, Königsberg 1901). Offenbar in demjelben Sinne wird 33, 14 verheißen, daß das 
„Angeficht” Gottes das Volk geleiten werde. Denn wenn auch 23 (vgl. Dillmann z. 
d. ©t.) geradezu die Perfon jemandes (jo ficher Jeſ 63, 9, wo mit Marti u. a. nach den 
LXX zu lefen ift ‘37 vae so Te R?: nicht ein Bote oder Engel, |jondern] er ſelbſt 
erretiete fie. Die überlieferte Lesart könnte nicht bedeuten „der Engel, der vor ihm ift“ 
Luther], jondern: der feine Perfon und Gegenwart repräfentiert) bedeuten kann, jo zeigt 
doch die Fortfegung der Erzählung (befonders V. 20), daß auch bier zwiſchen der vollen 
Gegenwart der göttlihen Verfönlichleit und gleichſam der Außenfeite derſelben unter: 
jchieden wird. Auch von denjenigen geichichtlihen Theophanien, die auch binfichtlich 
ihres Modus irgendwie näher gejchildert werben, gehört weitaus die Mehrzahl dem Bericht 
über die Gejeßgebung am Sinai und den Müftenzug an. Aber auch bier ift — vielleicht 
mit einer Ausnabme — nirgends von einem Erjcheinen der ganzen und unverbüllten 
Majeftät Gottes die Nede, fondern diefelbe bedient ſich als ihrer Hülle der Wolkenſäule, 
d. b. wohl zunächit immer der Nauchwolfe, die das notwendige Accidens zu dem in ihr 
lodernden Feuer ift und die daber des Nachts in feurigem Glanze erfcheint. So wird 
Er 19, 9 das Herablommen des Herrn auf die Spite des Berges Sinai in einer dichten 
Wolke angekündigt, und jo geſchieht es am dritten Tage unter Donnern und Bligen und 
ſtarlem Pofaunenball (V. 16); „der ganze Berg Sinai rauchte, weil Jahwe im Feuer 
auf ihn berabgefabren war, und fein Rauch ftieg auf wie Rauch des Schmelzofens, und 
das ganze Wolf (lies mit LXX 7777) erbebte ſehr“ (V. 18). Das Volk fliebt erfchredt ı 
(B. 20); nur Moſe näbert fih dem Wolkendunkel, wofelbit Gott war (V. 21). In der 
Parallele 24, 12ff. fteigt Mofe auf Geheiß Gottes mit Joſua auf den Berg, um bie 
Gefegtafeln in Empfang zu nehmen. Die Herrlichkeit Jahwes (f. u.) läßt fich nieder auf 
den Berg, und eine Wolfe bededt den Berg ſechs Tage; am fiebenten berief er Moſe 
aus der Wolfe, Die Schilderung der göttlichen Herrlichkeit felbjt bleibt aber auch bier 
bei dem Vergleich mit einem verzehrenden euer fteben (®. 17). Dagegen nähert ſich 
bier Mofe nicht bloß dem Wolkendunlkel, fondern er gebt mitten in dasſelbe binein 
(B. 18); vol. auch 34,29, wo als die Folge des unmittelbaren Verkehrs mit Gott 
das Erglänzgen des Angefihts Mofes berichtet wird. 

Nach der Errichtung des Dffenbarungszeltes (der fog. Stiftsbütte) wird naturgemäß 
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diefes zum Schauplag der Theophanien. Nur darin differieren die Berichte, daß ſich nach 
dem Einen die Wolfe fogleih nach der FFertigftellung der Hütte auf fie herabſenkt und 
Mofe am Eintreten verhindert, weil nun die Herrlichkeit Jahmes die Wohnung erfüllt ; 
die Wolke erhebt fih nur, um das Zeichen zum Aufbruch des Heereszugs zu geben (Er 

540, 34ff.). Nah anderen (älteren) Stellen dagegen fteigt die Wolkenſäule bernieder, 
wenn Mofe in die Hütte hineingeht, und bleibt am Eingang bes Zeltes fteben (Er 33, 9; 
2 Le 9,23; Nu 11, 17. 25; 14,10; 17,7; 20,6 und ef 4,5, nach welcher Stelle 

ott in der meſſianiſchen Zeit aufs Neue die Rauchwolke und den Feuerglanz über das 
gereinigte Jeruſalem ſich lagern läßt als eine Bürgichaft feiner erneuten Gnaden— 

10 gegentvart). 
Wenn in einigen diefer Stellen (wie ſchon Er 16, 10; 24, 17) die Theophanie, und 

zwar befonders bei außerorbentlichen Anläflen, wie Ye 9,6. 23; Nu 14, 10; 16,19; 17,7; 
20, 6, als ein Erfcheinen der „Herrlichkeit Jahwes“ bezeichnet wird, fo ift diefer Ausdruck 
nicht etwa ald eine Steigerung der Theophanie, im Gegenfat zu der Verbüllung der 

15 göttlihen Majeftät durd die Molke, aufzufafien. Allerdings bezeichnet der 1° 7122, mie 
v. Gall (die Herrlichkeit Gottes. Eine biblifch-theologische Unterfuchung, Gießen 1900) in 
gründlicher Erörterung gezeigt bat, urfprünglih (und noch in Ey. Kap. 1) den in die 
Augen fallenden Strahlenkranz, der von Jahwe felbft ausgeht, wenn er im Gewitter 
oder in der Molke am Sinai (f. 0.) erjcheint. Diefe ältere Auffafjung bat jedoch, ebenio 

20 wie die vom „Engel Gottes“, nachmals eine Abſchwächung erfahren, indem die „Herrlich— 
feit” Jahwes (analog den oben erwähnten Terminis TO und "" E) nur die Offen: 
barungsfeite feines Mefen, die Majeftät Gottes in ihren Wirkungen, die daher nah Nu 
14,21f,, Bj 72, 19 die ganze Melt erfüllen fol (vgl. hierzu auch den Art. über den 
nachbibliſchen Terminus >, Bd XIII, 458f). Daß diefe nicht ſchlechthin identisch 

35 ift mit der Fülle feiner göttlihen Majeftät, gebt am deutlichiten aus der Vergleihung 
von 1 Kg 8, 11 mit ®. 27 hervor. Nach der ——— der Lade in den neuerbauten 
Tempel erfüllte die „Herrlichkeit Jahwes“ in Geſtalt einer Wolke das Heiligtum, und 
doch bekennt Salomo V. 27, daß der Himmel und der Himmel Himmel Gott nicht zu 
faſſen vermöge, geſchweige das Haus, das er gebaut habe (vgl. zu dieſem Gebrauch von 

30” 22 für die ſichtbaren Bezeugungen feiner Gnadengegenwart und Bundestreue auch 
Nu 14,22; Jeſ 35,2; 40,5; 58,8; 60,1f.; 66, 18f.; Pi 26,8; 102, 17). 

Ebenfowenig kann aber aus den Stellen, in welchen ein Verkehr Gottes mit Mofe 
„von Angeficht zu Angeficht” berichtet wird (Er 33, 11, mit dem Zuſatz „wie ein Mann 
zu feinem Freunde redet”; Nu 12,8 „Mund gegen Mund“, Dt 34. 10) auf eine Theo- 

35 phante anderer Art, d. b. auf eine abjolute Enthüllung des göttlichen Weſens gefchlojien 
werden. Daß vielmehr auch in diefen Wendungen nur die Unmittelbarkeit des Verlehrs 
und mit Gott hervorgehoben werden foll, ergiebt fih aus Er 33, 18 ff. 
Hier begehrt Mofe als eine zweifelloſe Bürgfchaft der Gnade Gottes, daß ihm der An: 
blick der göttlihen „Herrlichkeit“ (bier ‘ ">> offenbar im prägnanten Sinn von der 

0 Fülle der göttlichen Dora) zu teil werde. Aber fein Begehren wird von Gott abgewieſen, 
da es einem Menfchen unmöglich ift, der göttlichen Herrlichkeit ins Angeficht zu fchauen. 
Bededten Antliges fol darum Mofe in der Felskluft jtehen, wenn die Herrlichleit Gottes 
vorüberzieht; nur das „Nachſchauen“ foll ihm vergönnt fein. An das eigentlihe Weſen 
Gottes und das innerſte Geheimnis feines Waltens reicht Fein menfchlihes Schen und 

15 Erkennen heran; nur an den Spuren, die er zurüdläßt, vermag der Menſch die „Herr: 
lichkeit“ Gottes zu ermeſſen. 

Um fo befremdlicher muß es nun erfcheinen, wenn wenigſtens an einer Stelle von 
einer Theophanie ohne jeden Hinweis auf eine Verhüllung oder die nur mittelbare Er: 
icheinung der göttlichen Majeität berichtet wird. Nach Er 24, 9f. fteigen Moſe und Aaron, 

Nadab und Abihu und 70 von den Vornehmen Israels, alfo eine angemeſſene Reprä- 
fentation des ganzen Volkes, auf den Berg „und fie ſahen den Gott Israels; unter 
jeinen Füßen aber war ein Boden wie aus Sapphirplatten und wie der Himmel jelbit 
an Klarheit”. De man hierbei auch in Betracht, daß fich der Erzähler in beiliger 
Scheu mit der Beichreibung des Raumes zu den Füßen begnügt, obne über die Geftalt 

55 Gottes felbjt auch nur die leifefte Andeutung zu geben (auch Di 4, 12 ff. wird das Er: 
bliden irgendwelcher „Geſtalt“ Jahwes ganz ausdrüdlich abgelehnt), fo frappiert doch die 
direfte Ausfage „sie ſahen den Gott Israels“ in ſolchem Grade, daß jchon die LXX 
fih gebrungen fühlten, den Anſtoß durch die Wendung „fie ſahen den Ort, wo der Gott 
Israels ſtand“, zu befeitigen. Wenn ſich nun aber der Erzäbler, wie V. 11 zeigt, des 

6 Er 33,20 ausgefprochenen Grundfages wohl bewußt ift, jo kann jeine Meinung nur die 
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fein, daß Gott in diefem feierlichften Momente der gefamten Geſchichte der Theokratie, 
unmittelbar nad) der Beiprengung bes Volkes mit dem Bunbesblute (B. 6 ff.), eine — 
immerbin relative — Ausnahme von jenem Grundſatz geftattet babe. 

Außerhalb der Berichte über den Wüftenzug begegnen wir nur noch an zwei Stellen 
einer fpezielleren Erwähnung von Theophanien. So Gen 15, 17ff. bei dem (jahmiftifchen) 5 
Bund Gottes mit Abraham, two Gott in Geftalt einer Rauchjäule, aus der eine Flamme 
emporjchlägt (aljo analog Er 3,2 und der Wolken: und Feuerfäule Er 13,21 al.) zwiſchen 
den Stüden der Opfertiere bindurdhgeht, und 1 Kg 19, I1ff., wo die Theophanie vor 
Elias auf dem Horeb durch Sturmwind, Erdbeben und Feuer, unmittelbar aber durch 
ein janftes Säufeln, angefündigt wird, worauf Elias verhüllten Antliges an den Eingang 10 
der Höhle tritt und die göttliche Weifung vernimmt. Die Verwandtſchaft diefer Erzählung 
mit Er 33, 21 ff. fpringt in die Augen. In beiden Fällen aber bleibt die Schilderung 
gleihfam bei der Außenfeite der Erjcheinung fteben. 

II. Die Theophanie in der propbetifchen Vifion oder Verkündigung. Beginnen wir 
mit ber legteren, jo haben wir auch bier zu fcheiden zwiſchen allgemein gehaltenen Aus: 15 
fagen über ein Auftreten Gottes zum Strafen (ef 2,21; Ze 3,8; vgl. auch Pi 96, 13) 
oder Netten (Jeſ 40, 10; vgl. Pi 3,8 und feine zablreihen Parallelen) und ſolchen Aus: 
fagen, welche zugleich irgendwelche Näherbeftimmungen über den Modus des Erſcheinens 
Gottes enthalten. Zu lehteren gehören eine Reihe von Stellen, welche das Auftreten 
Jahwes zum Gericht fchildern, ſei es über heidniſche Völker (Jeſ 19, 1: Jahwe fährt 20 
nz auf fchneller Wolte und kommt nad Agypten; 30, 27 ff. gegen Aflur; 63, 1ff. 
Jahwe als Keltertreter; Na 1,3 ff. gegen Affur; ef 66, 15f. und Hab 3, 3ff. wider 
die Feinde Israels überhaupt; aud als Wunſch: ef 63, 19ff.) oder ſei es über Israel 
ſelbſt (Mi 1, 3ff.). In allen diefen Stellen außer Jeſ 19, 1 ift die Theophanie von Ge: 
mittererfcheinungen, als MWetterfturm, Donner und Blig, Regen und Hagel, oder aud 3 
von Erdbeben begleitet. Überall ift dabei die göttliche Dora, wie am Sinai, von Gewölt 
umbüllt gedacht, welches feurig erglänzt oder aus welchem Flammen hervorſchießen, vor 
denen die Berge wie Wachs zerfchmelzen. Nur Na2,4f.; ef 66, 15 und in weiter 
ausgeführter Schilderung Hab 3, 8f.; 11. 15 wird mit dem Hinweis auf die Kriegs- 
wagen (vgl. dazu auch 2 Kg 6, 17; Pf 68, 18) und die Waffen Gottes zugleih an das so 
Auftreten Jahwes als eines Kriegsmannes (Er 15,3; Jeſ 42, 13; Wi 46, If.) erinnert. 
Nur Hab 3,3 wird endlih aud der Ausgangspunkt der Theophanie näher beitimmt; 
j. unten bei Ri 5 und Dt 33, welche zweifellos als Vorlagen des Habafulpfalms zu 
betrachten find. 

Als Gegenftand der prophetifchen Viſion erjcheinen Theophanien ſowohl in knappſter 35 
Andeutung (fo 1 Kg 22, 19ff. die Viſion des Mia ben Jımla; Am 7,7 und 9,1), 
wie im breiterer Ausführung; jo in den Inauguralviſionen Jeſajas (6, 1ff.) und Eze— 
chiels (1, 4ff., vgl. 3, 12ff.; 8, 4ff.; 10, 1ff.; 10, 18; 43, 2). Wenn die Schilderung 
Jeſajas bei den Säumen jtehen bleibt, welche von der Geftalt des Unnabbaren berab: 
twallen, und diejenige Ezechield ſich vor allem auf die Beichaffenheit des Kerubwagens «0 
erftredt, der die Herrlichkeit (kabod, ſ. 0.) Gottes in Menjchengeftalt (1, 26) trägt, finden 
wir Schließlich bei Daniel (7, 9 ff.) eine deutlichere Hervorhebung der Menichengeftalt des 
in der Viſion erfchauten Gottes, wenn er ihn als einen Hochbetagten, deſſen Kleid ſchnee— 
weiß, defien Haar wie reine Wolle, auf Feuerflammen tbronen läßt. 

III. Theophanien als dichterifche Einfleidung und zwar immer als Einleitung in # 
- die Schilderung der Heilsthaten oder der Gerichte Jahwes. Faſt in allen bierber gehörigen 

Stellen begegnen wir denjelben Mitteln der Schilderung, wie in den oben befprochenen 
propbetijchen Verlündigungen, alfo vor allem den Bildern, welde vom Getitteriturm 
entlehnt find; vgl. Ri 5, 4f.; Bi 18, 8ff.; 68, 8f.; 77, 16ff.; 97, 2ff.; als Wunſch: Pi 
144,55. Wenn in allen diefen Stellen Gott erfcheint, um feinem Volt oder feinem so 
Gejalbten (Bf 18) wider feine Feinde beizuftehen, jo Pi 50, 3, um mit feinem Volk (Hi 
38, I mit feinem Ankläger) zu rechten. 

Als Ausgangspunkt der Theophanie wird in obigen Stellen zum Teil ausdrüdlich 
der Himmel, als der jtändige Ort des Thrones Gottes, genannt (Pf 18, 10; 144,5; 
vol. Jeſ 63, 19); anderwärts dagegen gebt die Theophanie vom Sinai aus als dem 55 
Berge Gottes und dem Hauptihauplag jeiner früheren Offenbarungen als Gott Israels. 
So ausdrüdlid Di 33, 2; zugleich zeigt aber in diefer Stelle die meitere Erwähnung 

fiher als Gloſſe zu ftreichen ıft) mit dem Aufbruch von Seir und dem Gefilde Edom, 
ſowie Hab 3,3 mit dem Kommen von Theman und dem Gebirge Paran auf den Sinai w 
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lediglich als Ausgangspunkt der Theophanie bingemwiefen werden foll. Obwohl von dortber 
fommend, tritt Jahwe doch erft nady der Überfchreitung des Gebirges Seir in den Ge 
fichtsfreis derer, die in Kanaan feiner Hilfe barren. 

Über die eregetiiche Auffaffung der Theophanien in nachbibliſcher Zeit, genauer das 
5 (fchon in den LXX, ſehr gefliffentlich auch bei Philo auftretende) Beitreben, den Anſtoß 

an den Anthropomorphisnen, die ungertrennlich mit den Theophanien verbunden find, zu 
befeitigen, Mittelurfachen an die Stelle des unmittelbaren Witkens Gottes zu fegen, mit 
einem Worte über „die YJudaifierung des Gottesbegriffs” vgl. Weber, Jüdiſche Theologie. 
Nah des Verfaſſers Tode herausgeg. von Franz Deligih und Georg Schnedermann, 

10 Lpz. 1897 (2. verbeſſ. Auflage des „Syſtem der altiynagogalen paläſtiniſchen Theologie“, 
Lpz. 1880). Kaugid. 

Theophilanthropen ſ.d. A. Nevolution, franz. Bd XVI ©. 729, ı7F. 

Theophilns, B. von Nleramdria, ſ. d. U. Origeniſtiſche Streitigkeiten 
Bd XIV ©. 490f. 

15 Theophilus, B. v. Antiohia, 2. Jahrh. — Die Bücher an Autolykus find heraus: 
gegeben von Otto, Corp. apol. christ. saec. sec. Bd VIII. Hier find auch die Älteren Aus: 
gaben genannt. Der Tert des dem Theophilus zugejchriebenen Evangelientommentars bei 
Otto ift ungenügend, neu bergejtellt von Zahn, Forſchungen II, ©. 31—85, womit zu ver: 
gleichen die Varianten der Brüjieler Handichrift bei Harnad, TU I, 4 S 164, und Bitra, 

20 Analect. II, S. 624 ff.; Harnad, TU I, ©. 282; derj., Geſch. der altchr. Litteratur I, S. 496, 
vgl. II ©. 208ff. u. ©. 319; derf., ZRO XI, ©. 1ff.; Krüger, Geſchichte der altchr. Litteratur 
©. 82 ff.; Erbes, JprTh V, ©. 464 ff. u. XIV, ©. 611ff.; Groß, Die Weltentitehungslebre 
des Theoph. v. Ant., Jena 1895; bderf., Die Gotteslehre des Theoph. v. Ant., Progr. des 
Chemnitzer RG. 1896; U. Pommrich, Die Gottes: u. Logoslehre des Theophilus von Antiochia, 

25 Leipzig 1904. 
Theophilus, Biſchof von Antiochia, gehört zu den chriftlichen Schriftftellern des 

2. Jahrhunderts. Er entfaltete als ſolcher eine ziemlich manchfaltige Thätigkeit: er fchrieb 
zur Verteidigung des Chriftentums gegenüber beidnifcher Verfennung feines Wertes und 
zur Vertretung des firchlihen Glaubens gegen zeitgenöffiiche Irrlehrer, andere Schriften 

30 waren beftimmt zur Unterweifung und Förderung der Gläubigen. Über feine Perfon ift 
ſehr wenig befannt: daß er als Heide geboren war und erft im Mannesalter zum Chriften: 
tum übertrat, fagt er ſelbſt (ad Aut. I, 19), ebenfo, daß der Orient feine Heimat war; 
Eupbrat und Tigris waren nicht allzumeit von ihr entfernt (II, 24). War er ein Syrer, 
jo ift die Kenntnis des Hebrätfchen, welche er da und dort zeigt (II, 12. 24; III, 19), 

5 nicht auffällig; doch twar feine Sprache wie feine Bildung die griehifhe. In Antiochia 
wurde er ald Nachfolger des Eros und Vorgänger des Mariminus (Marimus) ſechſter 
Bifhof (Eus. h. e. IV, 19, 20. 24, 3. gl. Chron. zum 2185. Jahre Abrabams). 
Wann dies gefchab, ift ebenfo unficher, wie die Zeit feiner Geburt oder feines Todes 
(vgl. Harnad, Die Zeit des Ignatius x. 1878, ©. 42f. und LG. II, ©. 208ff.); das 

0 einzig feftitehende Datum ift, daß er nicht vor 181 das dritte Buch an Autolyfus ver: 
faßt bat; denn er führt bier c. 27 die Negierungszeit des Marcus Aurelius an und 
zwar nad einer Chronographie des kaiſerlichen Freigelaſſenen Chroferos. Marcus Aurelius 
muß alfo bereits einige Zeit tot geweſen fein, als Theophilus dies fchrieb. 

Etwas beſſer als über die Perfon find mir über die Schriften des Theophilus 
45 unterrichtet. Eufebius nennt (h. e. IV, 24) drei Bücher an Autolykus, Streitichriften 

gegen Hermogenes und Marcion und etliche zarmzrıxa Pıßkia, d. b. Schriften, welche 
für gläubige Lefer beitimmt waren und diefen chriftlice Erkenntnis darbieten jollten. 
Hieronymus (de vir. ill. 25) fügt hinzu Kommentare zu den Evangelien und den Pro: 
berbien; zwar äußert er einen fritifchen Zweifel an der Echtheit derjelben, aber er benützt 

so den Evangelientommentar gleihwohl als Wert des Antiocheners in feinem Matthäus: 
fommentar (Praef. Vall. VII, 7) und in dem Briefe an Algafia (I, 860), Theopbilus 
jelbft endlich bezieht fich in feinem apologetifchen Werke mwiederbolt auf eine Schrift in 
mebreren Büchern, von denen er das erfte als zeol Torooud» bandelnd näher bezeichnet 
(II, 30, vgl. 28. 31; III, 19). 

55 Die Schriften des antiochenifchen Biſchofs fcheinen eine ar lang ziemlich viel ge: 
lefen und benüßt worden zu fein. Die Bücher gegen Autolyfus kannte, abgejeben von 
Eufebius und Hieronymus, wabrjcheinlih ſchon Minucius Felix (Dombart, Octavius 
©. XII und 133), fiber Novatian (vgl. de trin. IT und ad Aut. I, 3, 3 und Otto 
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zu d. ©t.), nidht minder Lactanz (div. inst. I, 23) und endlich nod Gennadius; bei 
ibm freilich erjcheinen fie als ein Werk des alerandrinifchen Patriarchen Theophilus (de 
vir. ill. 34). Die Schrift gegen Marcion bat wahrſcheinlich bereits renäus benützt 
(vgl. Harnack a. a. O. ©.43 und TU I, 1 ©. 292—294) und von Tertullian ift bei 
der ganzen Art feiner Schriftitellerei zu vermuten, daß er fich in feiner Schrift gegen 5 
Hermogenes an die Ältere Schrift des Theophilus anlehnt (Harnad ©. 294). 

Seit dem 4. Jahrhundert jcheinen jedoch die Werke des Theophilus ziemlich rajch 
vergefien worden zu fein; daraus erflärt fich, daß nur die Bücher an Autolyfus auf uns 
gelommen find, und diefe in einer einzigen Handſchrift. 

Der Inhalt diefes Werkes ift in Kürze folgender: Autolykus, ein dem Biſchof von 10 
früber ber befreundeter Heide, batte fih ihm gegenüber feiner Götter gerühmt und ihn 
wegen feines hriftlihen Glaubens verlacht. Theophilus antwortet, indem er (I, 1—16) 
den Glauben der Chriften an einen unfichtbaren Gott darlegt; er fann aus feinen Werten 
erfannt werden, aber nur von denen, deren Auge Har ift, da fie fih von Sünden ge 
reinigt haben; er ift verfchieden von allen Dingen, da er das Prinzip aller Dinge ift. 15 
Eo wenig als der Gottesglaube der Chrijten, verdient ihr Name (ec. 17) und ihre Hoff: 
nung auf die Auferjtehung (c. 18ff.) den Spott der Heiden; bezeichnet fie jener als die 
bon Gott Gefalbten, fo ift diefe dadurch nicht mwiederlegt, daf die Chriften feine Auf: 
eritandenen zeigen können; ſie wird vielmehr durch die Analogie des Irdiſchen und Himm— 
liſchen als berechtigt eriwiefen. Während das erfte Buch vorwiegend apologetiſch ift, ift 20 
das zweite vornehmlich polemifh. Der Volksglaube wie die Lehren der Pbilojophen und 
Dichter über die Götter jind ungereimt (ec. 1—10), findet fi etwas Wahres in ihnen, jo 
ift e8 Haub, genommen aus den Schriften der Propheten (11). Dieſe geben fichere Kunde 
über die Entitehung der Welt und Menjchheit (e. 12—47), und bieten damit Einficht 
aud in die Entftebung des Heidentums (ec. 48): es liegt in ihm Menjchenvergötterung, 28 
ein um fo größerer Frevel, je erniter Gott durch die Propheten (ec. 49—51), wie durch die 
Sibylle (e. 52) vor der Abgötterei warnte, und je nahdrüdlicher Dichter wie Philoſophen, wenn 
auch widerwillig, die Beitrafung der Gottlofen verfündigen (e. 53—55). Im dritten Buche 
bandelt e8 ſich um den Wert der bl. Schrift der Chriften im Vergleich mit der heidniſchen 
Literatur. Theophilus unterfucht zuerit den fittlichen Wert beider Litteraturen (ec. 1—16), 80 
jodann die Frage nach dem höheren Alter (e. 17—31): in beiden Beziehungen behauptet 
er die Vorzüglichkeit der chrijtlichen Litteratur. 

Die Echtheit der Bücher an Autolykus ift beinahe allgemein anerkannt. Der Wider: 
ſpruch, welchen Erbes dagegen erhoben hat (JprTb V, ©. 483), iſt gang vereinzelt und 
wenig geeignet, die bisherige Annahme zu erjchüttern (vgl. Harnad, TUI, ©. 2895). 858 

Wie oben bemerkt, erwähnt Hieronymus einen Evangelienfommentar des Theopbilus, 
aus dem er in dem Briefe an Algafia eine längere Stelle mitteilt. Diejelbe findet ſich 
in dem von de la Bigne (Bibl. s. ptr. V) unter dem Namen des Theophilus von 
Antiohia herausgegebenen Evangelienflommentar. Gleihwohl waren die Neueren gan 
allgemein der Überzeugung, daß diefer Kommentar unmöglich dem antiochenischen Bilhor 40 
des 2, Jahrhunderts angehören könne. Dagegen ift Zahn im 2. Bande feiner Forſchungen 
(vgl. Bd III, ©. 198 ff.) für die Echtheit des Kommentars eingetreten; [ebbaften Mider: 
ſpruch gegen ihn erhob Harnack. Unterjtügt durch die Entdedung einer Brüjjeler Hand: 
fchrift des Kommentars, welche den Namen des Theophilus nicht nennt, dagegen dem 
Kommentare einen anonymen, offenbar jungen Prolog an die Spige ftellt, behauptet er, 4: 
der Kommentar fer ein Werk des früben Mittelalters entitanden etwa um 500, und er: 
weiſe fih als ein Erzerpt aus den Werken älterer lateinifcher Väter (TUI, 4, ©. 99ff.). 
Man vgl. zu diefer Frage ferner Bornemann ZRGX, 1889 ©. 169ff., auch meine Be: 
merlungen ZERL V, ©. 561ff. Das fichere Ergebnis diefer Verhandlungen ift, wie 
mich dünkt, daf der Kommentar dem Biſchof von Antiochia nicht angehört, er iſt eine w 
Kompilation aus älteren Werken. Unficher bleibt der chronologiſche Anſatz für Ddiefelbe: 
es ıft nicht unmöglich, daß fie eine Arbeit der legten vormittelalterlichen Zeit ift, aber fie kann 
möglichertveife auch erjt dem früheren MA angebören. Die äußerſte Grenze ift durd das 
Alter der Brüſſeler Handſchrift (um 700) gegeben. Hauck. 

Theophilos Kairis (Kuionc), Märtyrer d. relig. Aufklärung in Griechenland, 55 
geit. 1853. — Litteratur: Awrorarrivor Olxorönor ra Inldurra Frrinornorıza ovyrodn- 
para, ron, B, Athen 1861, S. 397—432, 461 — 165, 470, 497—498; A.N. Tordas, Bios 

aapakinior,rou, B, Athen 1874, &.145— 182; Ditonomos und Gudas bieten die meijten Quellen. 
Die griehiihen Zeitichriften Iorje, Kar und Idyr& fowie die Beilagen der Augsburger 
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Allgem. Zeitung aus der Zeit, lehtere z.B. vom 18. Dezember 1839, ©. 2759, audı ©. 2708. 
Auch die Times hat Artikel über K. gebradt. Ch. A. Brandis, Mitteilungen über Griechen: 
land, Leipzig 1842, Bd 1 ©. 299—304, Bd 3 S. 36— 38; Ernjt Eurtius, Ein Lebensbild in 
Briefen, herausgegeben von F. Curtius, Berlin 1903, ©. 165 u. 215; J. Wenger, Beiträge 
zur Kenntnis des gegenwärtigen Geijtes und Zuſtandes der griehiichen Kirche, Berlin 183%, 
&.11—13; M. 1. Trdror, Kavorızai draraseız xri ro. B, Konjtantinopel 1889, ©. 220-234 
enthält die Patriarcdhalerlajie gegen 8. 9. Paouaxidns, Arosoyla, Athen 1840, ©. 180—198; 
A. D. Kyriakos-Rauſch, Geſchichte der Drientaliihen Kirchen, Leipzig 1902, ©. 191—1M, 
ift nicht genau in den Einzelheiten, aud) nicht unparteiiich. Sein Hauptwerk ift die rwarın), 

10 die 1849 in Athen herausfam. Sie enthält das religiöfe Syftem des K., den Theoſebismos 
Die Frorzeia gılooopias erjhienen 1852 in Athen. Weniger haraktteriftiih it die Orkan 
expwrndeioa bro 9. K. ?v ı@ doparoroopei» “Ardoov, 'Eonovasisı 1839. Die bedeutendjte 
Gegenſchrift verfahte A. Sonyooadns: “Ieoöos Poraupßös rs... frrinoias xara vjs Nön dra- 
yareions arıddov aAdrns rod wioodkon Qesoeßıonon, Konjtantinopel 1840 (in meinem Beſitz) 

15 Kairis war am 19. Dftober 1784 auf Andros geboren. Er beſuchte in Kydonia 
die höhere Schule und ftubierte dann als Hierodiakonos in Pifa und Paris. J Paris 
hat ſein Geiſt die Richtung fürs Leben erhalten. Der Graf Frayſſinous (vgl. d. A. Bd VI 
©. 241) beiwahrte ihn zwar vor dem Materialismus, führte ıhn aber über den Theismus 
nicht hinaus. Was K. fpäter von dem Grafen erzählte: örı dAndas Aro Öntws dnagd- 

© uilos, Öodxıs ovveliteı 1) 2ötdaozev Eni yerızav donoxevundv doyav Lövo- 
zeoawev Öums xzal Nunyaveı, doazxıs Nro dyayzaoufvos va kainon nepi Ödoyuarı- 
»ns Veoloyias (Gudas ©. 148) ift von dem Lehrer auf den Schüler übergegangen. 
In der Pädagogik begeifterte K. fich für den Philanthropinismus, als Politiker nabm er 
begierig die Lehren der Revolution in fih auf. Nach achtjährigem Aufenthalt in Jtalien 

35 und Frankreich kehrte er um 1810 heim und begann eine Lehrthätigleit in Smyrna und 
Kydonia. Ihm zur Seite ftand feine bochgebildete Schweiter Evanthia. Daß K. ſich 
mit Begeifterung an dem bald auflodernden Freiheitslampf feines Baterlandes beteiligte, 
ift leicht zu verſtehen. Gebulbig und tapfer trug er Wunden und Strapazen. Eine 
Ordensaugzeihnung von König Otto lehnte er ab. Sein Gegner Oikonomos ſchildert 

30 ihn aus der Zeit nach dem Krieg: „Egpaivero Ö& opödoa Önuoxgatızös 6 Avdomnos, 
rülla Ö& zavra xnov& rijs eboeßelas zal ra Hm zyonorös al pilddeipos xai 
ròy Bio» ducuntos zal zaloynoızös“ (S. 400). Damals wurde er auch zum Priejter 
geweiht. Anfang der 30er Jahre trat er nun an das Merk feines Lebens. Er fahte 
den Entichluß, auf Andros ein großes Waiſenhaus zu errichten und zwar in erſter Linie 

3 für die Söhne der im FFreiheitsfampfe Gefallenen. Geld und Unterrichtämittel dazu ge: 
wann er auf einer Reiſe ins Abendland. Allein aus England fol er 45000 Frs. er: 
halten haben. Um 1835 fonnte er fein Öoparorooyeio» eröffnen, das ſchnell ein 
Sammelplag wurde für alle, die moderne Bildung in der Heimat lernen wollten, ein 
Philanthropinum, dem die Hafjische Bildung des Griechen und der Stoicismus bes 

“o Mönchs noch etwas befonders Begeifterndes Fir die Jugend verlieh. Man lefe nur die 
Schilderungen von Brandis. Und E. Gurtius fchreibt im Jahre 1838: „Sch kehrte mich 
nad; der Stadt, die an der öftlihen Küfte liegt — melde weiter nichts Merkwürdiges 
bat, als ein fehr ausgezeichnetes philantbropifches Erziehungsinftitut, welches Theophilos 
Kairi lenkt, der auf eine bier ganz beifpiellos uneigennügige Weiſe lebt und lehrt, und 

45 auf eine zahlreiche Jugend, die aus allen Gegenden zuſammenſtrömt, begeifternd wirft. 
Er lebt und wirkt wie ein alter Philofoph, ich bin durch die Stunden, die ich bei ihm 
ati ar tief ergriffen worden” (S. 165). Aber bald gingen erjtaunliche Gerüchte um. 
uf Andros follte man e8 mit den Faſten nicht mehr Ernjt nehmen, die regelmäßigen 

Gebete fänden in dem Tageslauf der Schule feinen Platz. Die Jungen erzählten auch 
so von Weltanſchauungen, die mit der firchlichen wenig übereinftimmten. K. ſollte z. B. gelehrt 

haben, daß es eine Menge von Welten gebe, alle von denkenden Menſchen bewohnt. 
Später wurden auch bandjchriftliche Aufzeichnungen verbreitet, mit dem Titel Ocooeßeun 
oder Inusiboes eis tiv Okooepeav. Da wurde der allein menſchliche Charakter der 
heiligen Schrift gelehrt, die Dogmen und Mofterien der Kirche wurden beftritten. Sebr 

55 bedenklich erfchien auch die Erfegung der Wochen durch Dekaden nach franzöfiihem Bor: 
gang und der Vorfchlag einer neuen Zeitrechnung von 1801 an. Gebeimnisvoll wirkte der 
Gebrauch des doriſchen Dialekts in den Pſalmen und Gebeten der neuen Gotteöverebrung. 
Statt nomrjs und ovrmontjs gab e8 einen zoards und Fuwragards. Die neuen 
Priefter hießen Yeayol. Es ging auch die Nede, daß bejonders fererlihe Zuſammen— 

eo fünfte von dem Meifter des Nachts abgehalten wurden. Viel mochte hiervon übertrieben 
fein. Erwieſen fchien, daß im diefer Erziebungsanftalt das Chriftentum feine ibm ge: 

Ku 
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bübrende Stelle verloren hatte. So mußte auch die Synode des Königreichs der Sache 
fih annehmen. Sie war nad Art. 11 der Dellaration über die Unabhängigkeit der 
Kirche vom 4. Auguft 1833 verpflichtet, über die Neinerhaltung der Dogmen zu wachen 
und namentlih den Religionsunterricht der Jugend zu leiten. (Vgl. bei v. Maurer, 
Das griehifche Volk u. ſ. w, Bd III, Heidelberg 1835, ©. 251.) Darum forderte fie in einer 5 
offiziellen Verfügung vom 10. Juli 1839 von K. ein Glaubensbelenntnis (die Verfügung 
bei Dilonomos ©. 407). K. antwortete unter dem 7. Auguft (bei Dif. ©. 410) aus: 
tweichend, daß er nie dogmatifche Theologie gelehrt habe, er fünne daher auch von den 
Dogmen nicht Rechenſchaft ablegen, die über feinen Verftand gingen. In der donoxo- 
Aoyla erzähle er nur die göttlihen Dogmen und die Myſterien und zwar in orthoborer 
‚Norm. In der Philofophie dagegen babe er Anlaß gehabt, von dem Dafein Gottes zu 
lehren und von der Uniterblichkeit. Das diene dazu, dem Menfchen den Willen Gottes 
fürs Leben und fein endliches Ziel zu zeigen. Ebenſo lehre er eine ewige Vergeltung, 
denn Gott allein könne gerecht richten. Im übrigen ftellte er feine aftronomifchen Theo: 
rien nicht in Abreve. Die Synode fonnte diefe Antwort nicht gelten lafjen, fie forderte ı5 
unter dem 25. Auguft wiederholt eine Zxdeoıs niorewns. Die Ausrede des K. mies fie 
dabei zurüd. Es handle ſich nicht um Beurteilung der Dogmen, dieſe feien einfach zu 
glauben, fondern um eine Darlegung feines Glaubensbefenntnifjes. K. beklagte dagegen 
lebhaft in feiner Antwort vom 14. September, daß die Synode mehr verlange, als er 
geben könne. „Bienw ôe Ötı elvaı dvdyxn, f) va xaranarıjow rijv ovvelönolv uov 20 
zal va dnarjow ııv leodv tod Zivovs uov Zurodov, to Önoiov eis Euk elvar döuvaror, 
7 va dnopiya röv T9OuEgOV tod ovvedöros Eheyyor, va zaragyuym els to Eisos 
tod Otoũ, zal va Nuaı ouupwvos u alröv zal we Zuavröv, to Önoiov Öl Lu 
elvar zal ebkoyaregor xal nooruöreoov" (Dil. ©. 416). Zum Schluß bittet er um 
Friſt bis zum März des folgenden Jahres. Dann wolle er fein Waiſenhaus auflöjen 25 
und dorthin geben, wohin ihn die Vorfehung gehen heißen werde. Die Synode ging 
auf diefen Ausweg mit ein. Sie wurde weiter getrieben durch den Einfluß des 
ökumenischen Patriarchen, der im September fein erſtes Schreiben gegen den Theofebismos 
erließ. Es war Gregor VI., deſſen bornierte Orthodoxie ich oben Bd VII ©. 136 weiter 
gene babe. Die Synode veranlafte es, daß A. von einem Kriegsdampfer nach 30 

tben gebolt wurde. Am 21. Oktober wurde er vor die Synode geitellt. Nach dem 
Protokoll der Hauptverhandlung (bei Oik. ©. 418) bat K. den Inhalt feines erften 
Schreibens wiederholt und binzugefügt, er babe nie etwas gegen das Chriftentum gelehrt. 
Im übrigen ſei feine religiöfe Überzeugung feine eigne Angelegenheit. Gegen fein Ge 
willen fönne er nicht handeln. Zum Schluß fprad er die Abſicht aus, außer Landes 35 
zu geben. Darauf wollte die Synode ihn feines Amtes entjegen und ihn bannen, aber 
die Negierung ratifizierte das Urteil nicht. Er wurde vielmehr auf Tönigliche Verorbnung 
vom 28. Oktober in das Evangeliftriaflofter auf Skiathos gefperrt. Dort follte er erjt 
einmal über die Sache nachdenken. Dortbin fam er am 3. November, wurde aber auf 
feinen Wunſch, da feine Wohnung feucht jei und die Mönde ihn mit ihrer Theologie 0 
beläftigten, am 17. November nach der Inſel Thera gebracht, wo er in dem Metochion 
des Eliasklofters bequemeren Aufenthalt fand. Aber er ließ nicht von feiner Meinung. 
Ein Verſuch feitens feines Freundes Pharmakides, der im Auftrage der Regierung 
mit ibm Ende Dezember 1840 verbandelte, jcheiterte gänzlich. Da wurde das Urteil 
der Synode von der Negierung beſtätigt. Im Oktober 1841 wurde K. feines Amtes ss 
enthoben und gebannt (bei it 470 vgl. 423). Er konnte von Glück jagen, daß ihm 
die Regierung geftattete, ins Ausland zu geben (Gudas ©. 172, Oik. ©. 470). Bei 
feinem Abſchied aus Thera, über den der dortige Bürgermeijter (deowmmrjs) am 
30. März 1842 tief beivegt berichtet (bei Gudas ©. 173) trug er diefem auf, den König um 
Gnade zu bitten. Er hat dann einige Jabre im Ausland gelebt und zwar meiftens in Yondon. 50 
Die engliſche Negierung batte ich ‚aus politifchen Gründen durd den Gefandten auf 
des K.s Seite geitellt. Aber ſchon 1844 fonnte er heimlehren, nachdem die in diefem 
Jahre gegebene Konftitution in Griechenland mehr Freiheit für das Belenntnis gewährleiſtet 
batte. Der Miniſter Koletti, ein alter Schulfreund des K., hielt feine ſchützende Hand 
über ihn. So durfte KH. auch fein geliebtes Andros wieder aufſuchen. Doch der alte 55 
Doftrinär begann feine Thätigfeit von neuem. egt vertrat er den Theofebismos viel 
öffentlicher als früber. Im Jahre 1849 gab er fein Zvyworwr) beraus (Inhaltsangabe 
bei Kyrialos-Rauſch), die feine Anfichten am offeniten darlegt. Noletti war jchon 1847 
geftorben. Seine Feinde batten daher freies Spiel. Sie klagten ibn vor Geridht an 
nady Art. 222 des Strafgeſetzbuchs: „Gegen Stifter, Verbreiter und Teilnehmer neuer, @ 

} 
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von der Staatsregierung nicht aufgenommener Religionsfetten ift nad Art. 212—221 
über unerlaubte Gejellihaften zu verfahren.” Die genannten Artikel drobten mit Ge- 
fängnisftrafe. Am 21. Dezember 1852 wurde er in Spra zu zwei Jahren und einem 
Monat Gefängnis verurteilt Seine Freunde Glaflopidis, Despotopulos und Luludis 

5 erhielten ein Jahr weniger. Das Urteil wurde zwar von dem Areopag in der Berufungs: 
inftanz am 26. Januar 1853 aufgehoben. Aber K. war bereit? im Gefängnis zu Syra 
den 12. Januar 1853 geftorben. Diefes tragifche Ende hat ihn in dem Gedächtnis der 
Nachwelt verklärt. Eh. Dieyer. 

Theophylattos, Erzbifhof von Adhrida, 11. Jahrhundert. — Litteratur: 
10 De Rubeis, De Theophylacti Gestis et Seriptis ac Doetrina im eriten Band der erjten Gefamt: 

ausgabe von Theophylafts Werten: Theophylacti Bulgariae Archiepiscopi opera omnia 
graece et latine, u 1754— 1763, 4 tomi folio. Wiederholt in MSG 123—126. Fabricius- 
Harles, Bibl. Graeca VII, 586-598; Krumbacher, Byzantiniſche Litteraturgeſchichte? 1897, 
&.132 ff. (Erhard) u. 463 ff. (Krumbacder); K. Praechter, Antite Quellen des Theophylaktos 

15 von Bulgarien, Byz. Zeitichr. I, 399—414; 3. Dräſeke, Theophylaftos’ Schrift gegen die 
Zateiner, ebenda, X, 515—529. Der Evangelientommentar des Th. erihien 1769 ins Neus 
griechifche überſetzt, vielleicht von Nitephoros Theototis (ſ. d. A.). 

Theophylakt ift uns feinem Leben nad nur oberflächlich befannt. Doch ift ent» 
jchieden, daß er unter der Regierung des Kaiſers Michael Ducas (1071—1078) und noch 

20 ſpäter bis in die Zeit des Kaiſers Alerios Komnenos (1081—1118) lebte. Wenn er ſich 
in einem Briefe drezvös Kwroraruvonoittns nennt, fo ift damit nur der Aufs 
enthaltsort, nicht die Heimat gemeint, denn fein Geburtsort war Euböa. Dies bezeugt 
die Notiz einer Handichrift des Kommentars zum Johannes: dB zarois Ijv Etßoia, und 
damit ftimmt feine eigene briefliche Außerung, wo er rovs dr ri Edolnw ovyyersisz 

3 judw nennt, überein. Euripus iſt nämlich die Meerenge zwiſchen Böotien und Eubba 
und eine Ortjchaft auf der letzteren Inſel. Gewiß ift ferner, daß Theopbylaft jeiner 
ausgezeichneten Kenntnifje wegen zum Lehrer und Erzieher des Prinzen Konjtantinus 
augerjehen wurde, melden er auch eine Unterrichtäichift die IIatoeia Bacrhımı) nos 
Toy nopgpvooy£vrntov Kwvorarrivov (Opp. III, 529 —548), gewidmet hat. Später, 

so um das Yahr 1078, wurde er Erzbifchof von Achrida in der Bulgarei, welche Provinz 
damals ſchon lange der griechifchen Kirche zugebörte. Sein Todesjahr ift unbelannt. 

Theophylalt war ein Schüler des Pjellos und hatte von feinem Lehrer aub ein 
gutes Stüd klaffisher Bildung überfommen. Seine vorurteilsloje Stellung der Antike 
gegemüber zeigt er 3. B. darin, daß er in die ebenerwähnte //awdeia aud Worte von 

3 Julian Apoftata aufnahm, Gr vereinigte mehrere Richtungen byzantinifcher Gelehrjamteit. 
Dem kirchlichen Amte muß er fich mit Eifer bingegeben haben; er verwaltete jein Bistum 
ziemlih unabhängig von dem firchlichen Gentrum in Konftantinopel, hatte aber mit 
Schwierigkeiten zu fämpfen, da er in Briefen mehrfach über die rohen Sitten und die 
Schlechtigkeit der Bulgaren Klage führt (pics Boviyapızı), naons xaxlas tuihvös, 

«0 ep. 41 (Opp. III, 678 C). Wir haben Theophylakt nicht als ftrengen Konfeffionalijten 
anzuſehen; er beurteilte den griechiſch-lateiniſchen Kirchentreit milde. Den Streitpunft in 
der Trinitätslehre hielt er als weſentlich feſt; dagegen erflärte er fih in der Schrift 
ITeoi &v &yxakoövyraı Aativor (Opp. III, 513—527) gegen die gemöhnlidhe Beſchul— 
digung, daß die Lateiner Bilderfeinde fjeien. Und ebenſo räumte er ein, daß Chriftus 

45 bet der Einfegung des Abendmables Ungejäuertes gebraudht babe, woraus aber nicht 
folge, daß diefe Form der Handlung weſentlich fei und jo durch die Einführung des 
Geſäuerten bei den Griechen etwas Fremdartiges oder gar Häretifches in das Abendmahl 
gebracht worden. Zu diefen unbefangenen Urteilen mochte ihn feine eregetifche Tüch— 
tigkeit befähigt haben; denn als Erklärer des Neuen Tejtamentes ift Theophulaft der: 

5o jenige, welcher neben Delumenius und dem etwas fpäteren Eutbymius die Ebre der 
griechischen Theologie im Mittelalter und deren große Vorzüge vor der gleichzeitigen 
lateinischen gewahrt und aufrecht erhalten hat. Zwar ift er, wie alle griechifchen Kom: 
mentatoren des Mittelalters, namentlih durch Defumenius und Zugabenus, in jeinen 
Anfichten von den älteren Vätern abhängig, aber er bat die große Tugend, daß er die 

55 eregetifche Aufgabe rein und richtig auffaßt ; fein Verfahren ſchließt fich dem Tert mit Genauig- 
feit an und die Bräzifion feiner Auslegung ſowie die Angemefjenbeit und Feinheit vieler Be- 
merkungen machen ſeine Kommentare noch beute des Nachichlagens würdig. Statt hierzu ſpezielle 
Belege zu liefern, was von de Wette, Meyer u. a. hinreichend gejcheben ift, verweilen 
wir beifpielsweife auf die Einleitung des Theophylakt zu jeinem wichtigen Evangelien: 

co kommentar (Opp. I, 1f.). Hier findet jih eine merfwürdige Zufammenjtellung der damals 
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herrſchenden biftorifch-kritifchen Urteile und Annahmen. Die älteften Patriarchen — fo 
beginnt der Erflärer — haben aus Erleuchtung des hl. Geijtes die göttliche Wahrheit 
verbreitet, aber das Hilfsmittel der bI. Schrift mußte binzulommen, als die Menfchen der 
Erleuchtung unmwürdig wurden. Dasjelbe wiederholte mi auf dem Standpunkte des 
Neuen Bundes; die jchriftlichen Aufzeichnungen wurden nötig, als die Härefien auf: 5 
tauchten und die Sitten fich verfchlechterten. Die —— der Evangelien weiſt hin auf 
die vier klaſſiſchen Tugenden, die vier Säulen der Welt und die Himmelsgegenden, aber 
auch auf die vierfachen Beſtandteile alles Bibliſchen: Lehren, Gebote, Drohungen und 
Verheißungen. Der Name „Evangelium“ iſt darum gewählt, dıörı dyyeikeı huiv nody- 
nara ei zal zalös Eyovra, weil dasjelbe von Heildgütern handelt, die wir uns nicht 
durch eigene Anftrengung erarbeiten, jondern aus göttliher Gnade und Bhilanthropie 
empfangen. Johannes ließ fich die fonoptifchen Evangelien vorlegen, er verglich fie und 
fügte hinzu, was von jenen übergangen worden. Daher begann er mit der Theologie, 
va um vowodein 6 tod Veoü Aöyos wos Avdomnos elvaı, toũt' £orı Ölya Veo- 
mros. Zwar hätte aud Eine Evangelienfchrift genügt, jene Bier aber find uns zu ı5 
Zweck einer defto vollftändigeren Mitteilung der Wahrheit gejchenkt worden. Sie ſtimmen ın 
den wichtigften Punkten überein, und wenn fie dann auch in Nebendingen bishbarmonieren, 
jo wird doch ihre Glaubwürdigkeit dadurch gejteigert, da fie ohne Verabredung und un: 
abbängig voneinander eine Eintracht des MWefentlichen vor Augen ftellen. 

Th. hat, abgefeben von der Apofalupfe, über das ganze Neue Teitament Kommentare 0 
binterlafien. Das Alte Teſtament bat er teilweife erflärt. Die Kommentare zu den 
Evangelien, die fih durch ihre Selbitftändigfeit auszeichnen, füllen den erjten Band der 
Ausgabe. Im zweiten finden ſich die Paulinen, der Brief an die Ebräer eingejchlofien. 
ar it der Verfafjer ſchon weniger felbjtitändig. Seine Erklärungen der Alta und der 
atholiſchen Briefe, die den dritten Band beginnen, ſtimmen mit Defumenius faft wörtlich 5 
überein. Das Verbältnis beider zueinander bedarf noch der Klarftellung. Von den ge 
drudten Homilien find befonders die über die Kreuzanbetung und die Darftellung der 
Marta im Tempel bervorzubeben (Opp. III, 460ff.). Andere find Auszüge aus den 
Kommentaren. Das Martorium der 15 Märtyrer von Tiberiopolis (Opp. III, 477 ff.) 
hat wenigſtens alte Quellen benugt. Von den profanen Schriften ift noch der Pane— 80 
gurifus auf den Kaifer Alerius zu nennen (Opp. III, 549 ff). Die 130 Briefe, die in 
der oben genannten Ausgabe abgedrudt find, lafien erfennen, wie mannigfadh die Be: 
ziebungen des Th. zu vielen bedeutenden und befannten PBerfonen der Zeit waren (Opp. 
III, 559; 631 #.; 709ff.). 

Über noch nicht herausgegebene Schriften vgl. Krumbacher und Ehrhardt. 35 
(Gak +) Ph. Meyer. 

Theotofis, Nikipboros, griechiſcher Gelehrter und bedeutender Kanzel: 
redner, geft. 1800. — Litteratur: Philipp Strahl, Das gelehrte Rußland, Leipzig 1828. 
Strahl gebt wejentlih auf das hiſtoriſche Lexikon der ruſſiſchen Schriftiteller geiitlihen Standes, 
St. Petersburg 1818 zurüd. 7% 7. Zapioas, Nra Eins, herausgegeben von Aornos, Athen 1872; 40 
"Abs:, X. Irorosa, Araurnors zai elxores Eiverior roö Boriyaoews zai Frorden, urrago, 
v6 Kororarr, I. Iocrsor, Athen 1858 (mir unzugängalid). 4. Alaradororios Boeris, 
Nrosiinvimny Piiuioria, ufoos A, Athen 15545 A N, Yadas, Neosiinvirn Pıkoboyta, 

Athen 1868; 'I. Brrordns, "Eikivam dododdseor aroıia Pr Bereria, in der Zeitſchrift // Nor- 

aaizis 1872; AN. Tordas, Bio aawdalındoı, ron, B, Athen 1874, S.41— 72; U. C. Teme: #5 
tracopulos, Graccia orthodoxa, Leipzig 1872; Kyriakos-Rauſch, Geſchichte der orientaliichen 
Kirchen, Leipzig 1902. 

Neeng6oos Osorörns oder.ö Oeorörns, wie er fich auch jchreibt, ftammte aus 
vornebmer griechifcher Familie, die nah der Einnahme von Konftantinopel nad Korfu 
ausgetvandert war. Die Zeitrechnung feines Lebens ift, wie man es bei einem fo be: © 
deutenden und erft vor 100 Jahren verftorbenen Mann nicht erwarten follte, ſehr un— 
fiher. Strahls Angaben, die wahrjcheinlih auf amtliche Quellen zurüdgeben, jcheinen 
für die allgemeinen Daten und die des firchlichen Dienites im Sehen des Th. am ge 
ſichertſten. Teilweife jtimmt auch Demetracopulos mit Strabl überein. Tb. wurde im Februar 
1731 (jo Strabl S. 431, die anderen nehmen 1736 an) auf Korfu geboren. Als Schüler 55 
des dortigen xomwor q goruorijgior, einer Bildungsanftalt, die namentlich unter Jeremias 
Kawwadias, der auch Lehrer des Eugenios Bulgaris war, einen guten Nuf hatte, empfing 
er feine Vorbildung und ftudierte dann in Bologna und Padua. Nach feiner Rückkehr 
ins Vaterland wurde er am 18. Dezember 1748 zum Hierodiafonos und am 30. April 
1753 zum Hieromonachos geweibt. Bis 1765 blieb er Prediger und Yehrer an dem 60 

Reaträncpflopäble für Theologie und Kirche. 3. A. XIX. 43 
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Gymnaſium in Korfu, two er felbit Schüler getvefen war. Die nun folgenden Daten 
feines Lebens find bis jegt ſehr ſchwankend. Sicher ift, daß er am 16. Auguft 1779 zum 
Erzbischof von Katherinoslaw ald Nachfolger des Eugenius Bulgari® geweiht wurde. 
Zwiſchen 1765 und 1779 fällt der Aufenthalt in KRonftantinopel, wo Th. Prediger der 

5 Großen Kirche war, feine Stellung als Gymnaſialdirektor in Jaſſy und fein Aufenthalt in 
Deutjchland, der wie allgemein angenommen wird, ihm weſentlich zur Herausgabe und Kor: 
reftur feiner Bücher diente. Nun legen die Daten feiner Briefe von Yeipzig 30. Oftober 
1773, Wien 16. April 1774 und Breslau 8. September 1774 (vgl. unten die /Tovıjuara 
av£xdora) den Aufenthalt in Deutjchland für die Zeit vom Dftober 1773 bis September 

ı0 1774 feit. Aber der Anfang desfelben ift noch früher zu fegen. Das erjte von Tb. 
jelbjt Forrigierte Buch ift feine Ausgabe der asketiſchen Schriften Iſaals des Syrers, 
Xeipzig 1770. Seine Schrift gegen die Juden von 1769, die ebenfalls in Leipzig erichien, 
ift noch von dem Arzte Thomas Mandafafis korrigiert. So wird Th. 1770 zuerſt in 
Leipzig geweſen fein. Sein Aufenthalt in Konftantinopel fällt in die Jahre vorber. 

15 Denn in der Vorrede zur Hatene von 1772 erzählt er von jenem als in der Vergangen- 
heit liegend. Hernach wird er in Jaſſy gemwefen fein. Die Zeit in Konftantinopel aber 
war die entfcheidende für fein Leben. Dort gab er im Haufe des Fürſten Gregorios 
Alerander Ghilas, der nad dem Ende feiner erften Negierung in der Moldau (1764 bis 
1767) in Konjtantinopel wohnte, Privatjtunden. Dabei wurde er mit dem Fürſten ſehr 

20 befreundet. Bon ihm erhielt er auch die erfte Handichrift und damit die erfte Anregung 
zu ber regen feiner Katene. Als Gregor zum zweiten Male die Negierung antrat 
(1774), jcheint er den Tb. nach feiner Nefidenzitadt Jaffy gezogen zu haben. Seine Ermordung 
dur die Türken im Jahre 1777, die allgemein als eine Demonjtration gegen Rußland 
aufgefaßt wurde, verleidete auch feinem Anhänger, dem Th., wahrſcheinlich den Aufentbalt 

in Jaſſy und ließ ihn nad Rußland bliden. Dortbhin rief ihn außerdem fein Freund 
Eugenius Bulgaris, der Erzbiichof von Katherinoslaw. Die Gönnerſchaft des Moldaufürften 
machte e8 ihm auch wohl leicht, den fonjt begehrenswerten Poſten eines Geiftlichen der 
griechiihen Kolonie in Venedig, der ihm 1772 angeboten wurde, abzulehnen (Chryſallis a. a. O. 
©. 98 ff). Wie jchon bemerkt, erhielt er als Nachfolger des Eugenius Bulgaris am 

so 6. Augujt 1779 den Stuhl von Katherinoslaw. Den 28. November 1786 wurde er nad) 
Aſtrachan verjest (Strahl ©. 433). Zehn Jahre fpäter nahm er feine Entlafjung und 
zwar, wie A. Sturga erzählt, weil er, von dem Günftling Potemkin in der Faſtenzeit 
zu einem Gaſtmahl geladen, vor der Tafel, die mit Fleifchfpeifen ſehr reich befett war, 
das Tifchgebet nicht Sprechen wollte. Dod kann die Erzählung in diefer Form nicht 

35 richtig fein, denn Potemkin war fchon 1791 geftorben. er Tod des Th. erfolgte am 
31. Mai 1800 im Danielklofter zu Moskau, two er feit feiner Verfegung in den Ruhe— 
ſtand Iebte. So berichten Strahl und Demetracopulos übereinftimmend. 

Dem Tb. ift e8 in feinem Leben in erfter Yinie nicht um die Förderung der Wiffenfchaften 
zu thun gewejen, jondern um die religiöje und geiftige Hebung feines Volks. In den Dienjt 

s0 diefer Aufgabe jtellte er auch die Wiſſenſchaft. Er benust darum aud in feinen Schriften 
gern die volksgriechiſche Sprache und verfteht es ſelbſt in diefem mißgeftalteten Griecifch 
Kraft und Klarheit der Nede zu wahren. Der gefchichtlihen Stellung nad ift er dem 
Korais und dem Eugenius Bulgaris beizuzäblen und damit den bebeutenditen Griechen 
des 18. Jahrhunderts, die durch ihre charaktervolle Arbeit die Selbititändigfeit von Hellas 

45 vorbereitet haben. Won beiden unterjcheidet er fih aber dadurch, daß er ſtets mit 
Energie die Ortbodorie bochbielt, während man das von den andern, wenigſtens ficher 
von Korais nicht jagen fann. 

Im Abendland ift der Name des Nikiphoros Theotofis namentlih in den letzten 
Jahren, wo fich das Intereſſe den Kettentommentaren der Väter wieder zugeivandt bat, 
häufiger genannt worden. Er ift der Herausgeber des ſog. Catena Lipsiensis (vgl. 
oben Bd III ©. 764 u. 756 und H. Karo et J. Liezmann, Catenarum Graecarum 
eatalogus Nadhrichten der K. Gefellich. d. Wiffenfch. zu Göttingen, Phil.=bift. Klaſſe 1902). 
Der Titel des Werks lautet: Ieıoa Evös zai nernjzovra Öuommuanoraw els nv 
"Oxrarevyov zal ra av Bacıksıov jdn no@ror rünoıs Exdodeioa dfıcası ur 

6b ou eloeßeorarov zal yakıvordrov Hysuövos naons Obyyooßkazıds zuglov xupior 
lonyooiov.“Ale£avdoov [xiza, druueiein 68 Nixngöoov leoouovayov tod ©eorö- 
xov. Ev Asuypla. ’Ev 17 turoyoapia too Boeitzöongy. Frei ayoß', 2 Bde in folio. 
Wie ſchon oben angedeutet, erbielt Th. aus der Bibliothek des Fürften Ghikas die erſte 
wertvolle Handjchrift für feine Ausgabe. Sie ftammte aus dem 11. Jabrhundert und 

co enthielt den ganzen Oktateuch. Doch begnügte er jich, wie er in der Vorrede zur Katene 
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jchreibt, nicht mit dem einen Koder. Sein Verſuch von den in Konftantinopel rejidieren- 
den Epitropen der Athosklöfter und aus der Umgegend von Konftantinopel Handſchriften 
ur Verfügung zu erhalten, hatte aber nur geringen Erfolg. Da befam er einen zweiten 
rauchbaren Koder aus dem Jahre 1104 von dem Großipatbar Alexander Konftantinu in 

Konftantinopel. Namentlich auf diefe beiden Handfchriften geitügt, gab er fein großes 
Merk 1772—1773 heraus. Es ift nicht gerade eine fritifche Ausgabe. Namentlich laſſen 
die Einleitungen, in denen übrigens ein gutes Stück Gelehrſamkeit ftedt, vorausſetzungs— 
lofe Kritit vermifjen. Hier ift er durch das Dogma feiner Kirche gebunden. Die Kojten 
des Druds trug der Fürſt. Darum ziert fein Bild den erften Band. Gremplare der 
Katene find vorhanden 5.8. in den Univerfitätöbibliothefen zu Göttingen und Leipzig, 
wie auch in der Hof: und Staatsbibliothef in München. Ein anderes Werk von Tb. iſt 
ebenfalls im Abendlande bekannter, nämlich Herausgabe der griechiichen Überſetzung der 
asfetischen Werke Iſaaks des Syrers, die einit von den Mönchen Patrifios und Abraamios 
verfaßt war. Näheres darüber oben Bd IX ©. 438 und Fabricius-Harles, Bibl. Graeca 
XI, 120. Hier mögen aud) gleich die übrigen Werke genannt werden, die Th. überjett 
und damit feinem Volke zugänglid gemadt hat. Da ift das merkwürdigite das zur 
Belehrung der Juden herausgegebene. Zwar nicht das ift merfwürdig, daß er fich mit den 
Juden überhaupt befchäftigt hat. Seitdem die fpanifchen Juden in der Türkei ſich nieder- 
eg baben zu allen Zeiten die tüchtigften Männer der griechiichen Kirche, dieſem 
Volke ihr Jnterefje zugewandt. Genadios Scholarius ſchrieb einen Dialogus Christiani 
cum Judaeo (ed. Jahn 1893). Im 17. Jahrhundert erbob Kyrillos Lukaris feine 
Stimme gegen die Juden (vgl. oben Bd XI ©. 687, 5). Unfer Th. gab nun heraus: 
Ilöynua Xovoovv Fauovnk “Paßßı tov ’lovdalov, PEeikyyov tiv raw ’Iovdalon 
alaynv, no@tor usw &x ıjs ’Apaßıxjs els rw Aatıvida uerappaoder, vüw Ö& 2x 
rijs Aatıvidos eis mv xownv vov ‘Eilnvov Ödıdisrrov xri., Leipzig 1769. Ich bes 
fige den Abdrud von Rapbtanis, Zakynth 1861, ©. 203 ff. Der ältefte lateinifche Drud 
diefes jeltfamen Buchs, den ich fenne, führt den Titel: Samuelis Judaei Israhelitae 
epistola prorsus christiana, ad Rabbi Isaac synagoge magistrum de vana 
Judaeorum expectatione, transmissa anno post Christum natum M. Ac nune 
tandem in lucem edita opera Henriei Hinsbergii. F. Minoritae. Coloniae apud 
Joannem Ruremundanum. Anno MDXXXVIII (fal. Bibliotbef zu Hannover). 
Als fpätere Ausgaben nennt Th. eine von Venedig 1339 (mohl 1539), Marleodra (?) 
1693 und Luzern 1736. Der Inhalt des Buchs ift folgender. Ein maroffanifcher Rabbi 
Samuel ſpricht in einem briefartigen Schreiben an den Rabbi Iſaak feine Befürchtungen 
aus, daß Jeſus doch der Meſſias fe. Er ftügt feine Befürchtungen auf die 1000jährige 
(daher die Datierung der Schrift von Hinsberg) traurige Lage der Juden und namentlich 
auf die Auslegung des Alten Teftaments und das, was im Talmud von Jefus gejagt iſt. 
Der Überlieferung nad) ift das Schrifichen urfprünglich arabifch geichrieben und von dem 
Spanier Alfonjus Bononus ins Lateiniſche überjegt. ES fünnte für einen foldhen Uriprung 
der ſchon von Hinsberg bemerkte Umftand fprechen, daß das Latein der Bibelftellen nicht 
mit der Bulgata jtimmt und aud aus der Septuaginta nicht abgeleitet werden kann. 
Auch eine Überfegung des Evangelientommentars Theophylakts wird dem Th. zugefchrieben, 
die 1716 in Leipzig zuerſt erichien und dann noch zweimal nachgedruckt iſt (Bretos ©. 82). 
Nach Annabme vieler gab Tb. auch die Schrift eines Franzoſen Clement gegen Voltaire 
neugriechiſch heraus. elcher Clement das iſt, babe ich nicht Eonftatieren fünnen. Das 
Bud erihien 1794 (Bretos ©. 121). 

Die bedeutenditen Yeiftungen des Th. liegen auf dem Gebiet der Predigt. Durch 
jeine mündlichen Predigten wie durch feine geichriebenen bat er auf feine Zeitgenofjen 
und auf die Entwidelung der Predigt bei den Griechen großen Einfluß gebabt. 
„.JIödoxakoı xal leoeis ovviorwr nov xal nov Taxuızdr dxooaudrov oeıoav, 
äytızeiuevor Pyoyrov ııv doumveiar tod Eiayyekiov, dpov yaıoaywyos aoonyıdn 
j tod deuwnorov Okoröxn osıoa rar Kvgraxodoouior" (J. M. Gedeon in ber 
Exrzinouaoren ’Aindea, Jahrgang 8 (18871888). Seine erfte Arbeit auf diefem 
Gebiete waren die Aöyor eis rw Aylar xzal ueyainv Teooavaxoorn» uera xal tıvaw 
aayıyvgiöv, Bi: a aa zal rurapiow, ovyreiivres zal dapamndärtes : 
apa N. Teoou. ©. xri., Leipzig bei Breitlopf 1766, 346 Seiten 4° (Göttinger Uni: 
verfitätsbibliotbef). Vollsgriechiſch gebalten, find fie auf die hypiisa row ddeiguv 
nu tor 6ododofam angelegt. Den Hauptinhalt machen drei Jahrgänge alten: 
predigten aus. Die fünf Faltenfonntage, Karfreitag und der Sonntag des Thomas find 
bebandelt. In der dritten Neibe feblt der letztere. Es find ſynthetiſche Predigten. 
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Thema und Teile find berausgehoben und durchgeführt. Abgejehen von den Rarfreitags- 
predigten, die durch drei Teile ausgezeichnet werden, find die Neben zwweiteilig. Die Terte 
folgen dem Kirchenjahr und find aus den evangelischen Perikopen genommen. Das örtliche 
Gepräge der Nede ift nicht zu verfennen. Der zweite Teil der Neden am erften Faftenfonn- 

5 tage wird ftets unter Bezugnahme auf die Kaiferin Theodora durchgeführt, da der Gottes- 
dienjt an diefem Sonntage ftets in der Kirche der Taxiarchen jtattfindet, wo die Reliquie 
der Kaiferin aufbewahrt wird, Als Themata der Neden nenne ih: z. B. zeol Öoxonv, 
nei Tijs row adv Avaroopis, eoi nlotews, reol ueravolas, neoi Aöyov (deoü). 
Ebenfo interefjant find die übrigen Neden in dem Bande. Es find außer zwei Enkomien 

10 auf Heilige und zwei panegprifchen Yeichenreden die bier Adyoı Erpomnuarızoi. Ob 
die m. dieſes rhetoriſchen Ausdruds von der des „Zugesmma“ abzuleiten ift, 
jo daß derjelbe ſich hier rechtfertigte, teil die Neden an Tagen gehalten find, wo eine 
Nonne das oyjua genommen, und daher diefen Schlußtag des weltlihen Lebens für die 
Nonne befonders bezeichnen können, oder ob mit dem bei Strahl angeführten ruſſiſchen 

15 Überfeger einfach „Begrüßungsreden” zu fagen ift, lafje ich dahin geftellt. Welches Aloiter 
in Betracht fommt, 3 leider nicht ſicher. Die Terte diefer Neden find Pr 23, 34: d 
nor vie Tv zaodiay, Mt 11,30 ‘O yao Lvyög uov xt). Jeſ 56,5 Adom abrois 
xt). und Mt 16,25 "Os yao är Öein ri. Die erfte behandelt die Gemeinschaft des 
Mönchs mit Gott, die zweite, daß der gehorſame Mönch der vollfommene ift, die dritte 

20 giebt Anweifung zur zoooevy}) vocod, wie man bei allem, was man thut, an Gott 
denken foll, die vierte will ausführen, daß der Gedanfe an den Tod das Leben der 
Seele ift. Wie ſchon die Auswahl der Terte den homiletiſchen Meifter zeigt, fo ift die 
Ausführung geichidt und anfaffend. Padend 5.8. ift die Einleitung zu Nr. 4, wo der 
Prediger der Nonne, die Waife war, zuruft, jet erfülle fih an ihr das Wort: „Water 

35 und Mutter verlafen mich, aber der Herr nimmt mich auf“. Trägt das Jugendwerk des 
Th. zu ſehr örtlihes Gepräge, als daß es weiteren Einfluß bätte ausüben können, fo 
find * beiden letzten großen homiletiſchen Arbeiten für die geſamte griechiſche Welt 
beſtimmt und haben dementſprechend auch gewirkt. Es ſind die überall jetzt noch be— 
kannten Kyriakodromien. Das erſte Werk führt den Titel: Avoraxododıor, Tjror 

0 fpunvera zal er!’ abıızvy Öulia eis To zara Kvorazıv Ev rais Aylaus av öodo- 
ÖdEwv Exzinoiuus dvayıyrworöusvov Edayyeiıov zr)., Moskau 1796, 2 Bde 4°, das 
zweite betitelt fih Avoraxododwor, ro Eourjvea zal wer! acnıv ’Hdıı) "Orukia 
els tas nodfes row 'Anooröiow täs dvayıyyworoutvas Ev tals Ayiars av Öodo- 
döfov "Erzinolaus, &v tais Kvoazais tais üno tod Ilaoya Ayo is Ilevın- 

3 xoorjs zal eis tags dnuorolas tod Tlavkov tas Avayıyyworoufras 2 tais Jowats 
Kvorazais toü 6oov Frovs zri., Mostau1808, 2 Bde, 4°. Das legtere ift von Nikolaos 
Zofimas 1840 noch einmal in Athen herausgegeben (Münchener Hof: und Gtaats- 
bibliothef 4°, Exeg. 858°). Das zuerftgenannte Kyriakodromion bat viel weitere Ver: 
breitung noch gefunden. Es ift wiedergedrudt 1803 in Bulareft, 1840 in Athen eben- 

0 falls von N. Zofimas, 1871 in Tripolis von Petrofopis und Atbanafiadis, 1885 wieder 
in Athen und zivar von Kaftriotis. Weitere Ausgaben bei Gudas. Audy der Evangelien: 
Jahrgang ift in München vorhanden (4° Hom. 2164”). Einige Ausgaben aud im 
Antiquariatsfatalog 296, 1906 von Harafjowis in Leipzig. Die Anlage beider Samm— 
lungen gleicht ſich, wie ſchon der Titel vermuten läßt. Zuerſt giebt Tb. eine praftiiche 

5 Erklärung der einichlägigen Perilope, dann über denfelben Tert die Homilie. Hier gebraucht 
der Berfaffer das gute Neugriechiſch. Formell mag bemerkt werden, da das Thema 
jeder Homilie ausdrudlich bezeichnet ift, 3. B. //eoi Aveäızaxias, zeol tod Önı ueyd)r 
Tijs Elemuoovvns Öbvaıs, zeoi Tod On ı) niots ymois foywr Avmmpeiis, reoi 
tod nÄlaodErros zadaprmoiov Ilvoös. Schon die Jugendpredigten zeichneten [7 durch 

50 Fülle der Gedanken, ſehr re und einfache Sprache und große Anfchaulichfeit aus, jo 
daß man die Aufnahme der fpätern Predigten wohl verfteben fann. Gudas giebt Aus: 
züge aus denfelben. Was die Schriften auch befonders empfahl, ift ibre Nechtgläubigkeit 
und ein gewiſſes Maß von Polemik gegen Katholiken und Proteftanten. 

Das Anjehen des Th. war fo groß, daß er wie die Väter bäufig um Gutachten 
65 und jeelforgerifche Antworten angegangen wurde. Auch dogmatifche Neugierde wandte 

fih gern an ihn. Auf diefe Weife find eine Reihe von Eleineren Schriften entjtanden, die 
viel Anklang beiden Ortbodoren gefunden haben, aud ins Ruſſiſche überfegt find. Hier— 
ber gehört die "Andzomıs Öododöfov Tiwös nods va Adeipor Golödofor epi 
tijis tor Karollzwv Övvaoreias zal neoi Tod tives ol Iyloraı zal ol Iyiouarızoi 

ww xal ol ’Eoyiousvor, zai zeol rs Baoßaoızös Aeyoysvns Obvias xal tor Obviror* 
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zul eol rot is der Tols Gododofous Anavräv tois Karokixoıs, Halle 1775, 8°, 
nod einmal gedrudt 1851 in Korfu und 1853 in Athen (vgl. die Anzeige in dem Bd 4 
der /lavdopa ©. 371—375, wo auch manche fonftige Notizen über Th.). Leider ift das 
Buch trotz vielfacher Umfrage mir unzugänglich geblieben. Auch den Raskolniks gegen: 
über bat er diefe Form der Belehrung angewendet, jo oft fie ihm Fragen vorlegten (Strahl 5 
©. 434). Eine hübſche Sammlung folde belehrender Briefe bat der bekannte griechische 
Gelehrte Johannes Salkelion in dem kleinen Schrifthen: Tod uaxaglov N. tov ©. 
Ilorıjsara lsoa Av&xdora, Athen 1890, 65 ©. zufammengeftellt (auch vorhanden in ber 
Münchener Bibliotbeh) AZuerft handelt Th. hier in einem Briefe an einen Nichtgenannten 
über das intereffante Thema: zeoi rjs Tov Ayiov zroeoßeias. Cr fnüpft an ein Ge— 10 
jpräch mit einem PBroteftanten an, der Brief ift Saber wahrſcheinlich in Leipzig gejchrieben. 
Mit einer jeder geichichtlichen Auffafjung baren Eregefe kann Th. fein Ziel erreichen, was 
der ortbodoren Lehre gleich iſt: Ody os Beods — dAl os plkovs zal dovkovs zuorous 
tod dindıwod Heov zal ws nadönoiav oös alröv Eyovras noeoßevew Önto Zudv 
navaxakoüuer abrovs ri. (S. 41). Intereſſant ift es, wie Th. ſich auch mit Lavater 15 
auseinander fegt, denn fein anderer wird der oopös Aavparuos (S. 31, 34 ff.) fein, 
den der gelehrte Sakkelion nicht herausgefunden bat. Eine andere, fehr heikle Frage 
legt der Mönch Neophytos Kapjolalyvitis, der auch fonft manche Wunderlichkeiten mit ſich 
berumtrug (vgl. Edayyeiımös Kıjovf 1867, ©. 375), vor, nämlich ob die Predigt der 
Apoftel ihrer Zeit auch nach Amerika gelommen fei, oder wenn das nicht der Fall jet, 20 
wie das mit Gottes Güte zu vereinen. Hier weiſt Tb. richtig auf den Gedanken der 
geſchichtlichen Enttwidelung des Reiches Gottes bin, bat daneben allerdings auch manche 
feltfjame Gründe. Einem gewiſſen Eleutberios von Larifja muß er die Bedeutung bon 
Me 9, 49 (nach der Lefung des Receptus) erklären. Er kommt da jchlieglich aut den 
Gedanken, daß die Gefinnung jedes fittlihe Verhalten erjt wert macht. Demjelben fonft 25 
Unbelannten bat er auch über den Zuſammenhang des Yeibes und der Seele Rechenjchaft 
zu geben. 

Endlih mag nod erwähnt werden, daß Th. auch auf profanem Gebiete gearbeitet 
bat. Von ihm jtammen ein Lehrbuch der Mathematif (Mosfau 1798—99) und eine 
Geographie (Mien 1804), die in Göttingen vorhanden. Mathematik ift ein Stedenpferb so 
von ibm geweſen. Die Nede, mit der er am Tage feiner Einfegung zum Erzbijchof 
(6. Auguft 1779) im Petersburg die Kaiferin begrüßte, ift franzöfiih abgedruckt bei 
9.2. Ch. Bacmeifter, Ruſſiſche Bibliotbef Bd VII, Petersburg 1781, ©. 359—362 (al. 
Bibliothek in Hannover). Allerlei ſonſt Nichtherausgegebenes bei Sathas. Im Archiv 
der griech. Gemeinde von St. Georg in Venedig 18 Briefe von ihm aus den Jahren 35 
1772— 1774. Einen Brief erwähnt auch A. Papadopulossfteramefs in der /eooo0Av- 
ur), Bißhodijen, Bd 4, Petersburg 1899, ©. 4169. Ph. Meyer. 

Therapeuten (Philo, IIeol Blov dewontixod N) Ixer@v [üoer@v)), — Ausgaben 
von Mangey, Philo II p. 471sq. und von Conybeare (griedy., lat., armen.), Oxford 1895 
[dazu Echürer, To23 1805, p. 385 ff. 603]. — Monographien von Lucius, Die Therapeuten 2c., 40 
Straßburg 1879, Maffebieau (Rev. de l’hist, des relig. t. 16, 1887 p. 170sq.) und von 
Wendland, Die Therapeuten und d. pbilon. Schrift vom beichaulihen Leben (Jahrbb. f. Hajj. 
Philol., 22. Suppl.:Band, 1896). Ueberſicht über die jonitige Litteratur bei Schürer, Geſch. 
des ei Volls, III? Bd, ©. 535 ff. Dazu Bouſſet, Die Religion des Judentums, 1903, 
2. 443 ff. 45 

Unter dem Namen des Philo ift uns eine Heine Abhandlung mit dem Titel: /Ieoi 
Biov Bewonrxoö (M Ixeroiv |doeroär]) überliefert. In diefer Abhandlung werden ein- 
ſiedleriſch und asketiſch lebende und fontemplierende Schriftgelebrte gejchildert. Sie follen 
den Namen Therapeuten (refp. Iherapeutriden) führen. Was von * erzählt wird, iſt 
in Kürze folgendes: die Therapeuten bilden durch eine beſtimmte Lebensregel einen geiſtigen so 
Bund; wer ibmen beitritt, entäußert ſich zuvor feines Vermögens, entſchlägt ſich aller 
weltliben Sorgen und zieht fi aus dem Geräufd des Lebens an einen einfamen Ort 
zurüd, um ganz der Askeſe und Anſchauung zu leben; an vielen Orten der Welt giebt 
8 dergleihen Yeute; „denn fowohl die Griehen als auch die Barbaren jollten eines jo 
volllommenen Gutes teilhaftig werden“; die meisten aber find in Agvpten, und zwar in 56 
allen Bezirken dieſes Yandes, namentlih aber in der Umgegend von Alerandrien jenfeits 
des Sees Mareotis, zu finden. Dort leben fie in einer großen Kolonie von Hütten und 
Dörfern unter paradiefiihen Verhältniſſen zufammen, geicbüst gegen jeden Angriff. Die 
Wobnbäufer fteben einander nicht zu nab und nicht zu fern und bieten vor Sonnenglut 
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und Wind treffliben Schug. In jedem Haufe ift ein heiliges Gemach, weldes „Sem: 
neion“ und „Monafterium” genannt wird; in diefem vollbringen fie, von aller Welt ab: 
gefchlofjen, die Geheimnifje des volllommenen Lebens. Sie nehmen fein Getränf, feine 
Speife und auch ſonſt nichts, was zum Unterhalte des Lebens — iſt, mit ſich 

obgeſänge und 
anderes derartiges, wodurch Erkenntnis und Frömmigkeit gemehrt und zur Vollkommen— 
beit gebracht wird. Die bl. Schriften — es find die des ATs, ſ. c. 3. 7. 8 — betrachten 
fie während des ganzen Tages, d. b. in der ganzen Zeit zwijchen dem Morgen: und dem 
Abendgebet, und zwar ermitteln fie dem geheimen Sinn derfelben; denn fie philofophieren 

orıjv naroıov pıloooyplav Alkmyoooüvres, indem fie glauben, daß die Worte Sinnbilber 
einer verborgenen Weisheit jeien. Sie befigen aber aud Schriften „alter Männer“, welche 
als Stifter ihrer Sekte viele Denkmäler is alinyooovufvns löfas hinterlaflen haben ; 
dieſe benügen fie ald Muſter. Daneben dichten I erbabene Gefänge und Hymnen auf 
Gott in verjchiedenen Metren. Auf diefe Weife verbringen fie, ein jeglicher für ſich jtreng 
abgejondert, ſechs Tage, indem fie in diefer Zeit die Betfammer im Haufe nur nad) 
Sonnenuntergang, um Speife zu nehmen und zu fchlafen, verlafien, die Schwelle des 
Haufes aber überhaupt nicht übertreten. Doc Foften manche vollitändig drei, mandhe 
fogar ſechs Tage lang. Am 7. Tage kommen fie alle in gemeinjamer Feier zuſammen, 
nachdem fie ſich mit Ol gefalbt. Alle Arbeit ruht an diefem Tage — der Vertaffer lann 
doch nicht umhin, durchblicken zu laſſen, daß in der Kolonie Vieh gehalten und der Acker 
bebaut wird. Die Feier am 7. Tage beſchreibt er ſehr genau: wie fie ſitzen, welche Hal— 
tung fie annehmen, wer da fpricht, wie fie ihren Beifall ausdrüden, in welcher Weiſe 
für die gute Sitte geforgt ift — Weiber und Männer find durd eine Scheidewand ge— 
trennt — u. ſ. w. Die Weiber unter diefen Asketen find meiftens bejahrte Jungfrauen, 
die, wie die Männer, nach Weisheit ftreben. Außer dem 7. Tag feiern fie auch noch den 
49. und 50. An diefen Feiertagen balten fie, mit weißen Gewändern angetban, gemein- 
ſame Mahlzeiten, die fich durch die höchſte Einfachheit auszeihnen. Sie werden in ber 
Schrift genau beichrieben; Brot, Salz, Mop und Waſſer find die Nahrungsmittel ; 
Sklaven giebt es nicht, denn fie halten dafür, daß alle frei geboren, wohl aber dienende 
Brüder ſeien; bei der Mahlzeit wird ein Vortrag von dem Vorfigenden gehalten; nach 
der Mahlzeit philofopbieren fte wiederum, aber nicht als Sophiften, und tragen bl. Ge— 
jänge abwechfelnd vor, indem einer vorfingt und die anderen — Männer und Weiber 
— die Schlußzeilen wiederholen. Nach dem Hymnus wird der bl. Tiſch bereingetragen, 
auf welchem die allerheiligite Speife, gefäuertes Brot mit Zukoſt von Salz, liegt. Die 

35 allegoriſche Beleuchtung, in welche dieſer Tiſch und diefe Speife in der Schrift gefeßt 
wird (Hinweis auf den Tiſch im Tempel) ift ebenfo dunfel wie die Unterfcheidung von 
Heiligen (oder PBrieftern) und anderen. Dann folgt die Vigilie, die fich über die ganze Nacht 
ausdehnt ( fsoa nawrvyis). Ihr Verlauf wird aljo geicildert: "Avyioravraı navres 
ddoöor, al zara uEoov 16 avunmdöoo» Ölo ylvorrar TO OWTovV %000l, 6 iv Ay- 
door, 6 Ö& yuramav. ‘Hysucv d& zal E£apyos alpeiraı zad" Exdreoov Eruuortaros TE 
zal Zuusktoraros. Elta ddovor nenomssvovs eis Tov Veov Duvovs noklois ueroors 
»al u£keot, Tj) Ev ovPnyoÜrtes, Tj) Ö& xal Arupavors douovias Eruyeıgovouodvtes 
»al Enopyor'uevor, zal Eruderalorres tote utv Ta npooödıa, Tore ÖE TA ordaıma, 
oroopds te täs Ev yoela zal Ävuorgdporgs rowbuevoı. Ela Ötav Exdreoos or 
davydocw löla zal row yuraav dia zad’ Favröov Eonadij, zadaneo Er rais Pax- 
yelaıs dxoatov ondoarıss tod Deoqukols dvauiyvorra xal ylvoyra yooos els #£ 
anpoiv. Dies foll eine Nachbildung des Chorgefanges fein, den Moſes und Mariamne 
nad) der Errettung aus dem roten Meer zu Ehren des Erlöfergottes eingerichtet haben. 
Bis zum Sonnenaufgang erftredt fich der beraufchende heilige Gefang und Tanz. Dann 
wird ein gemeinfames Gebet geiprodhen und jeder kehrt zur privaten Beſchauung zurüd. 
So leben diefe wahrhaftigen „Himmels: und Weltbürger”. 

Der erfte, der diefe Schrift erwähnt hat, iſt Eufebius. Er bielt fie für echt und 
deutete die Therapeuten auf die älteften alerandrinifchen Chriften (h. e. II, 16. 17). 
Somit war ihm die Schrift eine der wichtigiten Urkunden für die Gefchichte des ältejten 
Chriſtentums; fie bezeugte ihm, dab das chriftliche Asketentum feiner Zeit, das philo— 
fopbierende Mönchtum, das urfprüngliche Chriftentum felber je. Aus dem Beweiſe der 
Identität der Therapeuten und Chriſten, wie ihn Eufebius zu liefern verfucht bat, mag 
ein Mißtrauifcher eigene Zweifel, die dem Water der Kirchengefchichte aufgejtiegen find, 
oder Zweifel anderer berausbören. Jedenfalls bat Eufebius ſolche Zweifel völlig über: 

so wunden. Der Gewinn für die fatbolifche Betrachtung des Ghriftentums war ın dem 
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Momente ein unermeßlicher, wo anerfannt mar, daß die Therapeuten Philos die alten 
Chriſten Alerandriens geweſen ſeien. Die alte Kirche und die Kirche des Mittelalters hat 
fich diefen Gewinn audy nicht mehr rauben lafjen (Epiphanius |h. 29] und Hieronymus 
ſchließen fih dem Eufebius an; der erftere fcheint die Schrift ſelbſt gelefen zu haben; ob 
unter dem Titel reoi Ieooaio, ift mindeftens fraglich. In der byzantiniſchen Kirche 5 
bat der Tritifche Photius [eod. 104] allein an jüdifche Philoſophen gedacht, indes doch 
das gangbare Urteil dann wiederholt [cod. 105]). Aber auch auf den Juden Philo fiel 
nun ein heller Strahl, ein Strahl, dem er es wohl bauptfächlich zu verdanfen bat, daß 
feine Werke fleißig abgefchrieben worden find. Hieronymus bat ihn um feiner wahrheit3- 
getreuen Schilderung der erjten Chriften willen in den Katalog „der berühmten Männer“ ı0 
der Kirche geftellt (ec. 8), und in diefem iſt er mehr ald ein Jahrtauſend unangefochten 
verblieben. Die proteftantifche Kritit hatte es leicht nachzuweiſen, daß die Therapeuten 
nicht die ältejten Chriſten geweſen fein fünnen; ſie erklärte fie für einen Verein von 
pbilofopbierenden Juden. Diefes Urteil war bis vor kurzer Zeit das berrfchende (Ewald, 
Reim, Delauny, Drummond xc.), und die Erſcheinung der Therapeuten im Zeitalter Chrifti 15 
wurde fleißig ausgebeutet, um die Umbildung des Judentums in Alerandrien zu erweiſen. 
Man faßte fie als die alerandrinische Parallelle zu den paläftinenfischen Eſſenern. 

Es war zuerft Grätz (Gefch. der Juden, 2. Aufl., III, S. 463 ff.), der urteilte, daß 
die Therapeuten nicht Juden fein könnten, aljo — wie Eufebius gewollt hat — Chrijten 
jein müßten, aber nicht Chriften des 1., jondern chriftlihe Mönde des 3. Jahrhunderts 20 
(j. auch oft, Gefch. des Judenth. I, ©. 214). In das 3. Jahrhundert verfegten aud) 
Nicolas (Rev. de Theolog., 1868, p. 2ösq.) und Kuenen (De Godsdienst van 
Isra@] II. p. 440—444) die Schrift, faben aber in ihrem Verfafjer einen Juden, der 
ein ibm vorſchwebendes asketiſch-philoſophiſches Lebensideal in erfundener Schilderung als 
verwirklicht vorgeftellt babe. Dem Philo ſprach auch Renan (Journal des Sav. 1874, 26 
p. 798 sq.) die Schrift ab, wollte aber den Verfaſſer in der Schule Philos fuchen und 
bielt an der Gejchichtlichteit der Therapeuten als einer jüdifchen Erjcheinung feit (ähnlich 
Weingarten, Derenbourg, Friedländer, Siegfried u. a.). Alle dieje kritiſchen Verſuche 
machten jedoch feinen durchichlagenden Eindrud. Eine neue Unterfuhung der Frage ver: 
öffentlichte Lucius im %. 1879 (. o.). Das Ergebnis ift folgendes: die Schrift de vita wo 
contemplativa ijt nicht lange vor Eufebius von einem litterariih und philoſophiſch ge: 
bildeten und für die Askeſe feiner Zeit begeifterten Chriften gejchrieben, der den Zweck 
verfolgte, die allenthalben, namentlih in feinem eigenen Lande, Agypien, auffommende 
Sitte der chriſtlichen Asketen, d. b. das mönchiſche Leben, durch eine panegyriſche Schil— 
derung zu verberrlihen und fie namentlich dadurch zu rechtfertigen, daß er im Namen 35 
und unter der Maske des allgemein hoch angefebenen Philo fie als etwas Altherkömm— 
liches und in jeiner Vorzüglichteit längit Anerfanntes darftellte. Lucius fucht zu zeigen, 
daß das Therapeutentum im alerandrinifchen Judentum des 1. Jahrhunderts aus inneren 
Gründen höchſt unmwahrjcheinlich it; er betont, daß fein Schriftjteller vor Eufebius die 
Therapeuten je genannt bat, obgleich fie doch angeblih in der ganzen Welt zu finden 10 
waren; er urgiert namentlich, dab Philo ſelbſt jie in feiner anderen Schrift jemals er: 
wähnt bat; er weift aus dem Verhältnis der Schrift „De vita contemplativa“ zu der 
Schrift „Quod omnis probus liber“ nad, daß jene nur ein von Philo nicht beab- 
fichtigter, alfo auch nicht verfaßter Anbang fein könne. Entjcheidend gegen Philo als 
Verfaſſer ift jchlieglich nah Lucius die Beobachtung, daß der Standpunkt des Verfaflers 15 
von de vita contempl. und der Philos ein total verjchiedener geweſen iſt. Philo ift 
weitherzig und ein Freund der bellenischen Bildung, jener iſt mönchiſch borniert und er: 
gebt ſich trog der eigenen pbilofopbifch:astetifchen Jdeale in den robeften Angriffen auf 
Plato und den Hellenismus überhaupt. Aber aud in einzelnen Lehrpunkten finden fich 
beachtensiwerte Differenzen, und die ganze Abzwedung der Askeſe, wie fie der Verfaſſer so 
von de vita contempl. giebt, entfpricht keineswegs dem Gedanken Philos. Aus diejen 
Argumenten fei die Unechtbeit der Schrift ficher zu folgern. Daß fie aber eine chriftliche, 
um das Jahr 300 abgefaßte Schrift jei, ergebe fih aus folgenden Erwägungen: 1. Euſe— 
bius bat in den Therapeuten chriftlihe Mönche wiedererfannt und alle Züge jener in 
diefen mieder gefunden ; Euſebius aber fannte das chriftlihe Möndtum; 2. Selten, die 55 
auf dem AT fußen, aber ſchlechthin alles jüdiſch Nationale abgeftreift haben, find im 
yubentum nicht nachweisbar, dann aber müſſe man an Chriften denken; >. ſei aber an 
Chriften zu denfen, fo können nur chriftlihe Mönche gemeint fein; find foldhe zu ver: 
jteben, jo fann die Schrift nicht vor der Mitte des 3. Jabrbunderts abgefaßt fein; denn 
die Annabme, daß es ſchon vorber cönobitiihe Asteten gegeben hat, ift ganz untwabr: so 
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fcheinlich. Lucius bat nun, auf Grund einer guten Kenntnis des chriftlichen Asketentums 
im vorkonſtantiniſchen Zeitalter, mit großem Scarflinn zu zeigen verfucht, wie nabezu 
alle Züge der Therapeuten (LZeben, Sitte, Kultus, Mahlzeiten) ſich wirklich auf Griftliche 
Mönche deuten laſſen, jobald man jtreng im Auge behält daß der Verfaſſer, da er die 

5 Maske Philos vorgebunden batte, gezwungen war, feine Schilderung im allgemeinen zu 
halten und unzmeideutigschriftliche Merkmale feiner Mönche zu ftreichen oder zu verichleiern. 
Diefe er ga Lucius’ hat bedeutenden Eindrud gemadt, und Schürer (a. a. O.), 
Hilgenfeld (ZmTh 1880, ©. 423 ff), Zeller (Philof. d. Griechen IIT’, 2 ©. 307) u. a. 
haben ihr beigeftimmt. Auch ich bin ibr in der vorigen Auflage diefer Enchflopädie bei- 

10 getreten, habe aber doch bemerlt: „Lucius ift zu weit gegangen und bat die Probleme, 
welche die Schrift de vita contempl. bietet, wenn man fie als eine Urkunde für das 
ältejte chriftlihe Mönchtum nimmt, unterfchäßt. Iſt diefe Schrift eine chriftliche, jo eröffnet 
fie uns an vielen Stellen Einblide in ein altes hriftlihes Mönchtum, welches wir jo 
bisher nicht gefannt haben, und erinnert uns in empfindlichiter Weife daran, daf die Ur— 

15 Sprünge fämtlicher epochemachender Erſcheinungen in der Kirchengefchichte in ein ſchlecht 
beleuchtetes Dunkel gehüllt find. Allerdings nicht in jeder Hinficht (ſ. d. A. „Hieraliten‘‘) 
jtehen die „Therapeuten“ für uns ifoliert da; dieſes mönchiſche Chriftentum mit Askeſe, 
wiſſenſchaftlicher Schriftauslegung und „Theorie“, aber ohne Ghriftus, liegt im einer ber 
von Drigenes ausgegangenen Linien; aber im Detail ift bier — namentlih in Berug 

20 auf den Kultus und die bl. Mahlzeiten — ſehr vieles neu und frappierend, zumal da 
an gnoſtiſche Gemeinſchaften —** gedacht werden darf“. Durch die Unterſuchungen 
von Conybeare, Maſſebieau und namentlich von Wendland iſt aber das Problem wiederum 
neu beleuchtet worden. Bewieſen hat Wendland, daß die Schrift ſprachlich mit den echten 
Traktaten vollſtändig zuſammenklingt; wahrſcheinlich gemacht hat er (aus überlieferungs— 

25 geſchichtlichen Erwägungen), daß fie um die Mitte des 3. Jahrhunderts ſchon vorhanden 
war (Benugung bei Origenes und Glemens ift nicht zu ertveifen, da die angeführten Pa— 
rallelen ji audy anders deuten laſſen). Wahrfcheinlich gemacht hat er ferner, daß die 
ſachlichen Anſtöße in Bezug auf die Anſchauungen, welche die Schrift im Vergleich 
mit den andern Schriften Philos enthält (größerer Asketismus; ſcharfe Polemik 

so gegen Wlatonifches) die Einheit des Werfaffers nicht aufzuheben brauden. Wahr— 
jcheinlich gemacht bat er endlich, daf der Traktat die Fortſetzung zu der Schilderung der 
Eſſener (Euseb., Praepar. VIII, 11) geweſen ift, daß er aljo der verlorenen Schrift 
) ünto ’lIovöalaom Anokoyla angehört, die mit dem Werl “Yrzoderixd identiſch iſt. Da 
nun die Details in der Schilderung der Therapeuten bei chriftlihen Mönchen des 3. Jahr: 

35 hunderts ebenfowenig eine wirkliche Parallele haben wie bei jüdifchen Erſcheinungen der 
eriten Jahrhunderte, jo erlaubt es eine gefunde kritische Methode nicht, die Überlieferung 
preiszugeben, die durch die Art der Spracde und des Stils der Schrift auberortenilic 
verſtärkt erfcheint. Beruft man fich aber darauf, daß die Unterbringung diefer Therapeuten 
im Judentum doch um einige Grade ſchwieriger erfcheint als im „Chriſtentum“, da dieſes 

40 viel elaftiicher war, jo fann man diejer Erwägung an fich Recht geben; aber «8 folgt 
trogdem bieraus noch nicht das Necht, die Echtbeit der Schrift zu verwerfen, da das 
Mehr oder Weniger der Schwierigkeiten fein durdichlagendes Argument abgiebt. Muß 
daher der Traftat bis auf meiteres als echt gelten, fo haben wir in den Therapeuten 
-einen Kreis von jüdischen fontemplierenden Schriftgelehrten zu erfennen, der am Ser 

45 Mareotis — was fonft über ihre Verbreitung gejagt it, iſt wohl fehriftitellerische Floskel 
— 3. 3. Vhilos ſich niedergelafien hatte. Wenn alles Wahrheit und nichts Dichtung ift, 
was Philo über ihn erzäblt, jo bat er in feinen Formen ſehr viel Außer-Jüdiſches und 
ſehr Befremdliches aufgenommen. Wober dasfelbe ſtammt, ift nicht zu jagen, da die 
Frifche und Ausmalung bei der Schilderung nur eine fcheinbare it. In Wabrheit iſt 

so alles recht blaß und wenig konkret gehalten. Von den Eſſenern unterſcheiden ſich dieſe 
Therapeuten durchgreifend. Daß fie von Philo fonft nicht erwähnt werden, bleibt auf: 
fallend. A. Harnad. 

Theremin, Franz, geit. 1846. — Schriften: Von Th.s Predigten jind 10 Bände er- 
jhienen (Berlin bei Dunker und Humblot 1818 -52), die meijten in wiederholten Auflagen; 

55 vier davon bilden ein befonderes Ganzes unter dem Titel „Das Kreuz Ehrifti“; der 5. nd 
erichien auch befonders als „Zeugniſſe von Chriſto in einer bewegten Zeit“ 1830, 31, 32,37 
gebalten; Die Beredjamfeit eine Tugend oder Grundlinien einer ſyſtemat. Rhetorik, Berlin 
1814; Die Lehre vom göttlihen Reiche dargeitellt, Berlin 1823; Ndalberts Belenntnifie, 
Berlin 1828; Abendjtunden, Berlin 1833—39; Demojthenes und Maſſillon, ein Beitrag zur 

60 Geſch. der Beredjamteit, Berlin 1845. — M. Sydow in d. AdB XXXVII, ©. 724. 
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Fr. Iheremin iſt geboren zu Gramzow in der Udermart am 19. März 1780. Der 
Bater war dafelbjt Prediger der franzöfiichen Gemeinde; die Familie ftammt aus Frant: 
reich und ift infolge der Aufhebung des Edikts von Nantes nah Preußen ausgewandert. 
Tb. jtudierte in Halle Theologie unter Knapp, Philologie unter Fr. Aug. Wolf, und 
juchte fih dann in Genf für den Dienſt an einer franz.sreform. Kirche praktisch vorzu: 5 
bereiten. Dort wurde er 1805 auch ordiniert. Im Jahre 1810 wählte ihn die franzö— 
ſiſche Gemeinde zu Berlin zum franzöfiihen Prediger an der Werderſchen Kirche. Allein 
es wurde der Wunfch immer lauter in ibm, deutjcher Prediger zu fein; ein Wunſch, der 
am 29. Dezember 1814 durch feine Ernennung zum Hof und Domprediger zu Berlin 
in Erfüllung ging. 10 

Im Jahre 1824 wurde Th. zum Überfonfiftorialrat und vortragenden Nat in der 
Unterrichts-Abteilung des Kultusminifteriums ernannt und 1834 zum wirklichen Ober: 
fonjiitorialrat befördert. Die theologiſche Doftorwürde erteilte ihm 1824 die Univerfität 
Greifswald; 1839 wurde er neben den vorherigen Amtern zum außerordentlichen Pro: 
fellor, 1840 zum ordentlichen Honorarprofeilor an der Univerfität zu Berlin ernannt. ı5 
Als folder las er über Homiletit und leitete in feinem Haufe ein bomiletisches Seminar. 
Letzterem Geſchäfte widmete er ſich mit um fo größerer Liebe, als es ihm Erjat bot für die 
durch Kränklichkeit berbeigeführte Beſchränkung feiner Thätigfeit als Prediger. Th. ftarb 
an 26. September 1816 zu Berlin. 

Mit den Berliner Theologen feiner Zeit jcheint Th. in feinem perfönlichen Verkehr ge: 0 
ftanden zu haben; nur mit Snethlage bat er, wie wir hören, näheren Umgang gepflogen. Es 
rührte dies wohl daher, daß er mit feiner der fich in feiner nächſten Umgebung 
repräfentierenden Hauptridhtungen neuerer deutfcher Theologie, weder mit Schleiermadher 
noch mit Marheineke, weder mit Neander noch mit Hengftenberg, ſich verwandt fühlte; 
er jelbjt jedoch ſtand bei allen in bober Achtung. Entjchiedener Freund der Union konnte 5 
er um jo eber fein, da er in der Abendmahlslehre (ſ. Adalberts Bekenntniſſe S. 159. 
179) ſich zum lutherifchen, freilih in einer etwas fublimierten Form gedachten, Dogma 
neigte, 

Wenn wir Tb. Predigtweiſe zeichnen follen, fo läßt ſich bei einem feiner Theorie 
und ihrer Negeln ſich jo bewußten Prediger ſchon zum Voraus annehmen, daß feine 30 
Nede nicht der freie Erguß einer durch den Tert befruchteten, fi von jelber gliedernden 
Gedantenfülle, jondern das Nefultat einer nach feftgeftellten Zielen und Mitteln vor 
jih gebenden, gewifjenbaft und pünktlih ausgeführten Arbeit jein wird. So ift es auch 
wirklich. Sein Grundfag war: „die Beredfamfeit feine Kunft, fondern eine Tugend.“ 
Daher rührt bei Ih. die malellofe Heinbeit und Korrektheit der Form; daher aber aud) 35 
der Ernſt, mit dem er es ſich angelegen fein läßt, feine Zubörer durch Beredfamfeit zu dem 
zu nötigen, was fie als Wahrheit anerfennen, als fittlihes Gebot befolgen follen. Es 
{ft wirklich, wie er fagt, ein Kämpfen und Ningen, um den Zubörer zu feinem eigenen 
Heile zu überwinden. Was er beibringen will, das ift der biblische Chriftus, das Wort 
vom Kreuze, die echt evangeliihe Wahrheit; ſie erfcheint wohl auch bei Th. in der Auf: 40 
faſſungsweiſe des älteren Supranaturalismus, der die chriftlihe Wahrheit verftandesmäßig 
zu demonftrieren unternimmt: aber in der Demonftration jelber wirft doch immer eine 
tief:innerlibe Wärme für die Sache jelber mit und ergänzt das der Demonftration als 
folder noch Fehlende. Jene Korreftbeit macht aber bei Th. noch mehr als bei anderen, 
die mit ibm in diefer Beziehung verglichen werden fönnten, den Eindrud einer gewiſſen 45 
Vornehmheit, nicht einer angenommenen, jondern ibm natürlichen, und darum auch nicht 
erfältenden oder abjtoßenden Bornehmbeit, die aber doch eine Popularität nah Art von 
Männern, wie Luther, Heinrih Müller, Yudwig Hofader unmöglib macht. 

Vom Gefichtspunft homiletiſcher Technik ift zu fagen, daß diejenigen Predigten Thes 
als die beiten ericheinen, im welchen er einen größeren Tertabjchnitt bomilienartig durch- 50 
nimmt; jo 3.8. Bd VI ©. 216 die trefflihe Predigt über „den verlornen Sohn“. 
Sonſt ift er den — — der richtigen Textbehandlung nicht immer gerecht geworden; 
wenn auch das Thema dem Terte ſtets entſpricht, ſo gewinnt er doch die Teile ent— 
fernt nicht aus dem Terte, daher auch oft keine Notwendigkeit einzuſehen iſt, warum es 
gerade jo viel und nicht mehr, dieſe und feine anderen Teile find. 65 

Außer dem Hauptgebiete feiner Thätigkeit, dem bomiletifchen, bat er auch ander: 
weitige tbeologifche und asketiſche Arbeiten geliefert, die die verdiente Anerfennung ges 
funden baben. In der Schrift: „Die Lehre vom göttlichen Neiche” fucht er aus dieſem 
Begriffe die gefamte Moral wie die Dogmatiichen Grundbegriffe des Chriſtentums zu ent: 
wideln, ein Unternebmen, das zwar immerbin ausführbar it, aber bei der im Grunde ww 
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doch paraboliſchen Natur jenes Begriffes viel wiſſenſchaftliche Schärfe erfordert; dieſe aber 
tritt bei Tb. hinter idealen Anſchauungen oft zurück. — Bezeichnender für Thes theologi— 
fchen Charakter ift die Schrift: „Adalberts Belenntniffe“ Eine Art Werther (nur daß 
Adalbert nicht fich felber, fondern den Gatten feiner Geliebten im Duell erſchießt, 2. Aufl. 

5.90), treibt fich diefer lange in Unruhe um, für die er ſich mit dem Selbitzeugnis tröſtet 
(S. 10), daß man um ein Individuum, das immer noch die Natur liebe, nicht bange 
haben dürfe. Er wird aber feines Unfriedens nicht los, bis er (S. 69) zu der Einficht 
fommt: Chriftus ift Gott. Er gelangt zum Glauben; mas das Herz an der Kirche, am 
bl. Abendmahl, an der Lehre von der Verfühnung und von der Trinität bat, wird ibm 

10 Har; er fommt in Verkehr mit bewährten Chritten, namentlid mit einem alten Geiſt— 
lichen, mit deſſen erbaulichem Ende das Ganze ſchließt. Man fiebt, e8 ift eine Art Apo— 
logetif; es ift Darftellung eines aus Welt und Unglauben durch providentielle Führung 
und ſubjektive Empfänglichkeit für die Einwirkung äußerer Umftände und Eindrüde zum 
Glauben und zu chriftlicher Gemeinſchaft gelangten Lebens. Ob auf dem von Th. bier 

15 eingejchlagenen Wege ein Ungläubiger zum Glauben, ein zerriffenes Gemüt zum Frieden 
gebracht wird, wagen wir nicht zu entjcheiden; abgefehen von anderem ſcheint uns das 
erite Aufgehen des Lichtes nicht das zu fein, daß der Zweifelnde zur plöglichen An— 
erfennung des dogmatiihen Sates gelangt: Chriftus ift Gott! fondern daß es ibm zur 
jeligen Gewißbeit wird: Mir ift Barmberzigkeit widerfahren; erſt hieraus entmwidelt —* 

2% für ein Individuum, tie das vorausgeſetzte, auch die objektiv-chriſtologiſche Seite des 
Slaubensinbaltes. Ein deutjcher Lutberaner würde ficherlih den Berlauf jenes inneren 
Prozeſſes nach leßterer Weiſe dargeftellt haben. — Am meiften auch in weiteren Kreijen 
verbreitet jind die „Abendftunden“. Es ift dies nicht ein Andachtsbuch, für den regel— 
mäßigen täglichen Gebraud eingerichtet, jondern eine Sammlung religiöfer Gedichte, Ge— 

25 jpräche, Erzählungen, Briefe, Abhandlungen ꝛc., in melden fi Imnigkeit des religiöfen 
Gefühls und fittliher Ernft mit eleganter — oft allerdings mehr rhetorifcher als wirklich 
poetifcher Form verbindet. Wieles Treffliche findet fidh bier beifammen; unter den Ge- 
dichten 3. B. „Epheu und Eifengitter” (5. Aufl. S. 26), „Winde und Bäume“ (S. 69). 
Die Abhandlung über die Erbauungslitteratur, in welcher freilich auch die Theorie der 

0 Erbauung felber (S. 401) nicht ganz zutreffend ift, verrät darin ein nationales Element 
ſehr deutlich, daß Th. unter den Erbauungsichriftitellern Pascal, Duesnel, Fenelon mit 
Vorliebe behandelt, dagegen z. B. Jobann Arnd, deſſen „Wahres Chriſtentum“ jeit dritt: 
halb Jahrhunderten eines der erften Erbauungsmittel des evang. Volles ift, feinen Ge. 
Ihmad abgewinnt (S. 409f.), ebenjo an die deutfchen Kirchenlieder einen ihnen fremden 

5 Mapitab anlegt (S. 424f.). ' Palmer Y- 

Thesaurus ecelesiae, j.d.A. Opus supererogationis BdXIV ©.417,5 

Thendas. — Litteratur: Die Kommentare zu AG 5, 365; P. W. Schmiedel, Art. 
Theudas in Encyclopaedia Biblica herausgeg. von Cheyne-Black, Vol. IV, 5049—5057. Zur 

"Frage, ob Lukas den Joſephus benugt habe, außerdem, und zwar bejahend: 9. Holpmann, 
40 3wITh 1873, ©. 895. umd 1877, &.535—549; Keim, Mus dem Urdriitentum, 1, 1878, ©. 18 

bis 21; Glemen, Zur Chronologie der paulin. Briefe 1893, ©. 66—69 und THSstK 1895, 
©. 335337; Krenkel, Joſephus und Lukas, 1894, ©. 162—174; 9. 9. Wendt, in Meyers 
Komm. zur AG 8. Aufl. 1899 5. d. St.; verneinend: Sonntag, ThEıN 1837, ©. 622—652; 
Schiürer, ZwTh 1876, &.574-— 582; Belſer, Tübinger THOS 1896, &.61— 71: Blaß, ThStK 

45 1806, ©. 459. und Acta Apostolorum secundum formam quae videtur Romanam 1896, 
p. XVIsq.: Ramjay, Was Christ born at Bethlehem? 1898, &. 252— 260; Feine, THLB 
1900, Sp. 60f. 

In der Rede des Gamaliel AG 5, 34 —39, welche den Zweck verfolgt, den Hohen 
Nat von zu energifchem VBorgeben gegen die Apoftel abzubalten, wird als Beispiel des den 

so Jüngern Jeſu gegenüber empfehlenswerten Verhaltens Theudas angeführt, deſſen mit 
folgenden Worten Erwähnung geſchieht, V. 36: oo yao rodtww av Hucsoaw dveor 
Osvdäs, Aeyav eivaltıra Favröv, db noooerAldn dvdoaw doıduds bs TerDaxooiam" 
ös dvnocdn, zal navres Öooı Lreidorro abto Öreildnoar zal &yevorro eis olöfr. 
Bon dem Geſchick eines Theudas berichtet auch Joſephus Ant. XX, 5,1: Padov Ö& 

55 ic lovdalas Eruroonevortos yons ts Ayo, Qevdäs Övönarı, neideı 1öv Äcioror 
öykov, dvalaßdrra tas zmjosıs Fneodaı noos row 'loodarnv norauor alt. 7100- 
pıms yao Fheyev eivan zal nooordyuarı Tov orauövr oyioas Ölodovr Egn nagE- 
Sem altols —— zal radra Akyov nokkobs jaarmmoerr. ob ww £laoer altovs 
rjs dqooovwns Öraodıı Pados, d4A Fiineuyer Un inneor En’ abtovs, its 
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änooodoanros Zrunsoovon noklovs sv Aveike nokkovs ÖE Lörras Hafer abıöv 
te or Fevdar Imyonoarres dnor£uvovow tiv zepakıv zal zowiLovow eis 'leooookvua. 
Beide Schriftjteller jcheinen dem Inhalt der Erzählung nad über diefelbe Perſon und Be- 
gebenheit zu berichten. E83 erhebt ſich aber folgende Schwierigkeit. Der Theudas des Joſephus 
ift unter dem Profurator Cuſpius Fadus 44 bis etwa 46 n. Chr. aufgetreten, nad) AG 
V. 37 (uera roürov dveorn ’lovdas 6 Takıkaios, &v rais Nukoaıs Tjs dnoyoapis) 
fand aber der Aufftand des Theudas vor dem des Galiläers Judas ftatt, welcher zur 
Zeit des Cenſus des QDuirinius im Jahre 6 oder 7 n. Chr. einen Aufruhr erregte. Danadı 
bat Gamaliel von dem bei Joſephus erwähnten Theudas gar nicht fprechen können, denn 
deſſen Aufitand liegt ettva 10 Jahre fpäter als die Rede des Gamaliel gehalten wurde. 

Diefe Schwierigleit haben jeit Origenes contra Celsum 1, 6 viele dur die An: 
nahme löfen wollen, Lukas meine eine andere Perfon und ein anderes Ereignis als 
Joſephus. Doch da ein anderer Theudas aus jener Zeit nicht befannt ift, haben jehr ge: 
wagte und tillfürliche Identifikationen anderer Berfonen mit dem Theudas des Lulas voll- 
zogen werden müfjen (vgl. hierüber Schmiedel p. 50508q.). Auch die Vermutung von 
Blaß, der Theudas des Joſephus fünne ein Sohn oder Enkel des von Lukas erwähnten 
Theudas fein und nad antiker Sitte den gleichen Namen wie Vater oder Großvater 
fübren, entbebrt aller Bezeugung. Dazu muß es als unwahrſcheinlich gelten, daß Vater 
und Sohn (oder Enkel) einen bei dem einen wie bei dem andern ganz ähnlich verlaufenen 
Aufitand angezettelt hätten. Nicht weniger baltlos ift eine weitere Vermutung von Blaf. 20 
Koder D bat die Yesart zu V. 36: Ös dueitdn abrös di abrod zal navres 60oL 
Zneidovro abo) xal Eyevovıo eis oböEr. Auch Eufebius AG II, 11, 1, der unfern 
Vers citiert, jchreibt zareAvdn ftatt dvnoedn. Blaß vermutet nun, da man feit alters 
angenommen babe, Yofephus ſei für Luktas die Quelle des Berichts über Theudas, fo 
babe man nad Joſephus (Aveilev) das urfprünglice zareAvdn bei Lulas in drnoe&dn 3 
umgewvandelt und umgelehrt aus Yulas in den Tert des Jojephus den Namen Theudas 
eingetragen, während Joſephus urfprünglich feinen oder einen andern Namen bei Er: 
mwähnung des Aufftandes unter Cufpius Fadus gehabt babe. Die letztere Vermutung 
wird man als Velleität bei Seite ftellen müflen; der Tert von D aber ift ſelundär gegen- 
über dem fanonifchen. zareivdn ist aus B.38. 39 entlebnt, und dıueAldn iſt ungeſchickte 30 
Borwegnabme des dıeAvdnoav, die auch noch den dunklen Ausdrud aurös di adroü 
nach ſich gezogen bat. Greift man zum Zweck der Erklärung der Schwierigkeit, welche 
die Beitimmung der Perfon und der Zeit des Theudas bietet, zur Quellenicheidung, jo 
wird audy nicht viel gewonnen. Denn die von B. Weiß (Einl. 8 50, 2, Anm. 4), dem 
Unterzeichneten (Eine vorkanon. Überlieferung des Lukas, ©. 183f.), Clemen (ThStK 
1895, ©. 335) und Hilgenfelb (3wTh 1895, ©. 214) vorgefchlagene Zumweifung von 
V. 36 mit den Anfangsworten von V. 37 an den Redaktor oder kanoniſchen Heraus: 
geber, der den Theudas zur Zeit des Fadus meine, fich aber in der Chronologie geirrt 
babe, jchiebt die Inkorrektheit von der Quellenſchrift auf dieſen ab. 

Die wahrjcheinlichite Erklärung der genannten Schwierigkeit ift die fhon von Baur 40 
und Zeller vorgetragene, daß der von Yulas und von Joſephus erwähnte Theudas ein 
und derjelbe ift, Sulns aber irrtümlicherweife ihn in die Zeit vor dem Cenſus des Quiri— 
nius jeßt, während Joſephus die Zeit des Aufitandes richtig angiebt. Daber ift dem Ver— 
fajler der AG auch nicht zum Bewußtſein gelommen, daß er dem Gamaliel die Erwäh— 
nung einer Begebenheit in den Mund legte, die diefer nicht thun konnte. 5 

Diefe Stelle der AG ift aber neuerdings dadurch zu Bedeutung gelommen, daß fie 
zu denen gehört, aus weldyen eine Benugung des Joſephus durch Yulas gefolgert wird. 
Ya Mendt findet unfere Stelle geradezu als die entjcheidende. Denn der Umſtand, daß 
bei Lulas ebenfo wie of. Ant. XX, 5, 1f. „und zwar mit auffallend äbnlichen Aus: 
drüden“ (S. 37) gleih nacheinander vom Aufftande des Theudas und des Galiläers wo 
Judas zur Zeit der Schatzung des Quirinius die Nede fei, könne nur aus Abhängigkeit 
des Yulas von Joſephus erklärt werden. Eine Zufälligkeit ſei bier ausgeſchloſſen, weil 
beide Aufrübrer zeitlich nicht zufammengebören. Allerdings folgt bei Jofepbus unmittelbar 
auf die Erzählung von Theudas in S 2 eine Schilderung der Ereigniffe unter des Cufpius 
Fadus Nachfolger Tiberius Alerander mit folgendem Beriht: zoös rovros dE xai ol 6 
naides ’lovda tod Tasriaior Arno&imoar, tod tor Jaov dao Pouaiov dnoon)- 
oayros, Kvonriov rijs ’lordalas tuumtov örros, os dv tois 200 Toltov Lönicoa- 
user, liaxwpos zal Iiuwr, ol’s dAvaoravowoaı nooorftafer Ö ’AlfEardoos. Es 
beiteben auch jprachliche Übereinftimmungen zwifchen Joſephus und Yulas. Betreffend die 
Erwähnung des Theudas find es die folgenden: XE Afyam elval tra davrov, Joſ. 60 

u. 0 

_ 5 
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agopjtns yao &heyev eva, LE. dyno&dn, Joſ. Aveisev; Ye. navres 6001 Eneidorro 
abro, Joſ. meideı Tor Äeiorov Öykov. Betreffend Judas den Galiläer: beide nennen 
Judas den Galiläer, Jofephus aber weiß, daß er aus Gamala in Gaulanitis jtammte 
(Ant. XVIIL, 1, 1); beide fprechen von einem droorivar Aaov, beide erwähnen den 

5 Genfus (des Duirinius), freilid mit verſchiedenen Ausprüden (LE. Zw rais hufous rs 
änoyoapis, Joſ. Kvonviov rijs ’Tovdalas tuuntod Övros); auch jchreibt Joſephus von 
den Söhnen des Judas: Aynocdnoar wie LE. DB. 36 von Theudas dvno&dn. Dieje 
Übereinftimmungen im — Ausdruck ſind derartige, daß man auf Benutzung des 
Joſephus durch Lukas ſchließen könnte. Auch iſt in der That das Zuſammentreffen 

10 beider Schriftſteller in der Erwähnung des Theudas und des Galiläers Judas unmittelbar 
nacheinander ein merkwürdiges. Aber es ſpricht doch zu viel gegen die Abhängigkeit des 
Lukas von Joſephus an dieſer Stelle. 1. Lukas hat eine genauere und richtigere Angabe 
über die Zahl der Anhänger des Theudas. Er nennt ihre Zahl: dvdom» daduös as 
teroaxooioov, während Joſephus jagt: meideı row Äsiorov Öykor. Im weiteren Verlauf 

15 zeigt aber auch die Daritellung des Joſephus, daß die Anhänger des Theudas nicht gar 
zu zahlreich geweſen fein können, da eine An (= ala, etwas über 500 Mann) Neiterei 
genügte, dem Aufftand ein Ende zu machen. 2. Umgekehrt bat Joſephus eine viel detail- 
liertere Darftellung, während Yulas von den charakteriftiichen Angaben vderjelben feine 
aufgenommen bat. 3. Lukas muß dann den Sofephus in mehrerer Hinficht mißverftanden 

20 haben. Er hat dann die Zeit des Theudas irrig angefegt, er faßte die Ordnung der Er— 
wähnung des Theudas und des Judas als eine hronologifche, und er bezog, was Joſephus 
von ol zaides ’lovda toü Tahıkalov gejagt hatte, auf den Vater felbjt, von dem Jo— 
jephus weder bier noch ſonſt erzählt, daß er getötet worden jet. Schmiebel fucht dieſer 
Schwierigkeiten dadurch Herr zu werden, daß er annimmt, Lukas habe fih aus Joſephus 

25 Notizen gemacht, in denen bie bei ihm mit Joſephus übereinftinmenden Worte vorfamen. 
Seine Notizen twaren aber lüdenbaft, auch wohl in früherer Zeit gemacht als er die AS 
ichrieb, jo daß er feine genauere Erinnerung an das Einzelne mehr hatte. Vielleicht 
hatte er fih die Zeit des Theudas nicht notiert, nabm die Ordnung feiner Notizen 
über Theudas und Judas als dhronologifhe und fette daher Theudas vor die Zeit des 

ihm befannten Datums des Judas. Betreffend diefen hatte er vielleicht flüchtig gelefen 
und was von den Söhnen des Judas gejagt war, auf Judas bezogen, oder, er batte 
aus biefer Stelle nur notiert: „Judas von Galiläa erregte das Volt zu einem Aufrubr in 
den Tagen der Schagung.” it dies alles richtig, dann hatte Lukas feine Ercerpte liederlich 
emacht. Aber diefe ganze Ercerptentbeorie fteht in der Luft. Man ſieht nicht ein, wozu 

35 Yulas Auszüge aus Joſephus gemacht haben fol. Seine AG weiſt feine Spuren der 
Benutzung folder Bebelfe auf. Uber Judas den Galiläer hätte er aus Ant. XVIII, 
1, 1 excerpiert. Von der großen Hungersnot unter Tiberius Fadus, die Joſ. Ant. XX, 
5,2, an unferer in Frage ftebenden Stelle, gleichfalls erwähnt, bat Lukas aber anderswoher 
als durch ihn Kenntnis. Denn Joſephus erwähnt Tor ueyar Auuör zara vv ’Tovdaiar, 

40 während Le 11,28 fchreibt: Aruor ueyalnv Eoeodaı Ep’ ölnv Tijv olxovuernv. Auch 
betreffend den Tod des Herodes AG 12, 21—23 folgt Yulas einer andern Überlieferung 
als Nofephus Ant. XIX, 8, 2. 

Daher jcheint die Annahme weit näber zu liegen, daß Yulas AG 5, 36. 37 obne 
Kenntnis des Joſephus gejchrieben bat. Die fachlichen Übereinftimmungen beider baben 

45 ihren Grund in dem zu Grunde liegenden Thatbejtand, die fprachliden in dem geläufigen 
hiſtoriographiſchen Sprachgut der damaligen Zeit. Das Hyſteron-Proteron ift Lukas be= 
gegnet, obwohl er den Anſpruch erhebt, Hiltoriker zu fein, die Jufammenordnung von 
Theudas und Judas dem Galiläer iſt damit begründet, dat dem Yulas diefe beiden Fälle 
eines Aufftandes befannt getworden find, und nur ein zufälliges Zufanmentreffen ift es, 

5 daß auch bei Joſephus im Anschlu an den Aufitand des Theudas die Söhne des Gali- 
läers Judas erwähnt werden, nachdem der Aufitand des Judas XVIII, Br 
var, . Feine. 

Thierſch, Heinrich Wilh. Joſias, geit. 1885. — H. W. J. Thierſchs Leben, z. T. von 
ihm ſelbſt erzählt, herausgeg. v. P. Wigand, Baſel 1888; P. Wigand in d. Allg. konſervat. 

55 Monatsichrift 1886; v. Orelli im Baſeler Kirchenfreund 1885, Nr. 25 und 26; Yutbardt 
in d. VELRZ 1885, Nr. 45 ımd 46, 1886, Nr. I und 2; Bödler, Ev. 83 1886, Wr. 4; 
val. auch J. N. Köhler, Het Irvingisme, Haag 1876, ©. 176f.; v. Pechmann in AdB. 
38.85 S. 175 ©. Frank, Die Theologie des 19. Jahrh.s ©. 4751. 

H. Thierſch, der einflußreichite nicht-englifche Führer und Förderer des Irvingianismus, 
wurde am 5. November 1817 zu München geboren als ältefter Sohn des berühmten 
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Philologen und Philhellenen Friedrich Thierſch (geſt. 1860). In die Elemente der alten 
Sprachen und ihrer Litteratur von ſeinem Vater eingeführt, beſuchte er ſeit 1827 zuerſt 
das neue Gymnaſium in München, dann einige Zeit die Lateinſchule zu Nürtingen a.N., 
endlich das Münchener Wilbelmsgumnafium, von mo er im Herbſte 1833, nod nicht 
ganz 16jährig, als reif zur Hochſchule entlafien wurde. Während des jechsjährigen Gym: 5 
naſialkurſus wirkten einerfeits der Münchener Pbilologe Spengel, deſſen Vorträge über 
die Rhetorik der Alten in der Prima ihn für Haffischphilologifche und biftorifche Studien 
begeifterten, andererfeitö der fromme Münchener lutheriiche Pfarrer Böckh, deſſen Konfir- 
mandenunterricht zuerit die Neigung zur Theologie in ibm weckte, befonders nachhaltig 
auf feine Geiftesentwidelung ein. Für die erften Jahre feines Univerfitätsftudiums 
(1833— 35) wurde fein Vater der bauptjächliche Leiter feiner Studien; die Erinnerung 
an deſſen Vorträge über griechifche Litteraturgeichichte, über Pindar und Euripides, ſowie 
an fein philologijches Seminar, konnte noch den Greis zu dankbarer Begeifterung ftimmen. 
Er bejuchte übrigens auch theologiiche Vorlefungen, ließ fih von Echubert in die Natur: 
funde, von Görres in die Geſchichte einführen und hörte bei Scelling, feinem Paten, 
philoſophiſche Kollegien. Seinen Anſchluß an die Schellingſche Philoſophie, aus welcher 
er übrigens fih nur die eigentlich pofitiven Elemente aneignete, förderte der ihm 
nächititehende feiner Studienfreunde, Emil Auguft von Schaden. Während der Mün— 
chener vier Semejter bildete die klaſſiſche Altertumswiſſenſchaft den Mittelpunkt feines 
wiſſenſchaftlichen Strebens. Dagegen wandte er fich ſeit der Überfiedelung nah Erlangen 0 
(Herbit 1835), wo Olshaufen, Harleß und Hofmann feine Lehrer wurden, überwiegend, 
bald ausjchließlih dem theologischen Studium zu. Mit befonderer Hingebung vertiefte 
er fich in die Yeltüre der Werke Lutbers und des Konkordienbuchs. Es war eine ent: 
ſchieden lutberifch-firchlich geartete, dabei wiſſenſchaftlich reich vermittelte und feit funda— 
mentierte chrijtlihe Weltanficht, die er bei Abjolvierung feines theologischen Studiums : 
(durch glänzend beitandenes Eramen zu Ansbab, im Herbite 1837) in den Kandidaten: 
ftand hinübernabm. Nachdem er zu weiterer Ausbildung während des folgenden Winter: 
jemefters noch der Tübinger Hochſchule angehört hatte, wo der Gegenſatz zwiſchen der 
fritijchen Richtung Baurs und derjenigen des Bibeltbeologen C. F. Schmidt ibn bedeutfam 
berübrte, promovierte er am 19. März 1838 auf Grund des Anfangs jeiner Studie über 5 
die Ventateuchverfion der Septuaginta (fpäter erweitert zu der Abhandlung: De Penta- 
teuchi versione Alexandrina libri III, Erl. 1841) in München zum Doktor der 
Philoſophie. 

Am Tage ſeiner Doktorpromotion erhielt Thierſch einen Ruf als Lehrer für Religion 
(insbefondere Kirchengeſchichte und Exegeſe), Griechiſch und Deutſch, an die evangeliſche 35 
Miſſionsanſtalt zu Baſel, der ihn für die Dauer eines Jahres nach dieſer Rheinſtadt 
führte. Wichtige perſönliche Beziehungen wurden hier angeknüpft mit den damaligen 
Hauptförderern der Miſſionsſache wie mit Lehrern an der Univerſität. Bei J. T. Beck, 
damaligem außerordentlichem Profeſſor in der theologiſchen Fakultät, hoſpitierte er in 
Vorleſungen; öfter verweilte er zu Beuggen a. Rh., im Haufe des Inſpektors Zeller, 10 
dieſes würdigen Altvaters der inneren Miſſionsbeſtrebungen. — Geſchwächter Geſundheit 
halber mußte er den Poſten am Basler Miſſionsſeminar bereits 1839 wieder aufgeben. 
Er beſtand im Herbſte dieſes Jahres zu München die philologiſche Staatsprüfung und ging 
dann als theologiſcher Repetent nach Erlangen, wo er ſich im Frühjahr 1840 als ‘Privat: 
dozent habilitierte und einige Monate fpäter mit Bertba Zeller (geit. 1868) in die Ehe as 
trat. Zu der jo begründeten überaus glüdlichen Häuslichleit traten das innige Ber: 
bältnis zu feinem Freunde und Schwager v. Schaden (damald noch Dozenten, fpäterem 
Ertraordinarius der Philofopbie), ſowie ſonſtige wertvolle Follegialische Beziehungen mit 
twobltbätiger Wirkung für feine fernere geiftige Entwidelung hinzu. Cine erfolgreiche 
Lehrbegabung betbätigte er ebenjowohl als Nepetent, wie als Dozent; er las über Eregefe so 
beider Tejtamente, über ältere Kirchengefchichte, Dogmengeichichte und theolog. Encyklopädie. 
Aus feiner Thätigkeit als Nepetent ift fein Lehrbuch der hebr. Grammatik (in erjter Ausgabe 
erjchienen Erlangen 1842 unter dem Titel: „eure yes ro, Grammatifches Lehrbuch 
für den erften Unterricht in der hebräiſchen Sprache”, in zweiter 1858 unter dem Titel: 
„Hebr. Grammatik für Anfänger, welche des Lateiniſchen und Griechiſchen Be find“) 55 
hervorgegangen. Oſtern 1843 folgte er einem Rufe auf eine außerordentliche Profeſſur 
in Marburg; Januar 1846 wurde er zum ordentlichen Profeffor befördert. Mit der 
Überfiedelung nad Marburg beginnt der bedeutendfte und am reichiten gefegnete Abjchnitt 
feines Wirkens ald alademifcher Lehrer und als theologiſcher Schriftiteller. 

Aus dem Kreife feiner Vorlefungsgegenftände fam das AT fortan in Wegfall, 60 
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während die Dogmatik hinzutrat. Seine nach Inhalt wie Form gleich anziehenden Vor— 
leſungen über dieſe Gebiete der Theologie ſicherten ihm raſch einen beträchtlichen Einfluß 
auf die Studierenden, während er gleichzeitig durch energiſche Glaubenszeugniſſe auf der 
Kanzel in die Entwickelung des kirchlichen Lebens der Stadt Marburg eingriff. Die letz— 

5 tere praktiſche Hauptſeite ſeines Wirkens, bei der er mit A. F. C. Vilmar (damaligem 
Gymnaſialdirektor zu Marburg), Hand in Hand ging, verlief allerdings nicht, ohne bie 
und da jcharfe Konflikte mit der liberalen Gegenpartei bervorzurufen. Zwei feiner twifien- 
ichaftlih gebaltvolliten und einflußreichſten Schriften find während diefer Marburger Zeit 
entitanden: der durch Baurs „Paulus“ hervorgerufene „Verſuch zur Herftellung des biftori- 

10 [hen Standpunfts für die Kritif der neuteftamentlihen Schriften” (Erlangen 1845) und 
die den jeit Möhlers theologifcher Lehrthätigfeit wieder aufgelebten Ultramontanismus 
bejtreitenden „Worlefungen über Proteftantismus und Katholicismus” (ebendaf. 1846 ; 
2. Auflage 1848). Wie das leßtere Merk innerhalb der neueren Litteratur über 
proteftantifhe Polemik eine hervorragende Stelle einnimmt und bei aller Milde des 

15 (bie und da unleugbar zu weit getriebenen) irenifchen Strebens nad Anerkennung des 
Großen und relativ Berechtigten am Katholicismus doch die dogmatifche und praftifch- 
religiöfe Überlegenheit des evangelifhen Standpuntts mit genialer Geiftesihärfe und 
fiegender Wirkung darthut, fo iſt die Streitjchrift gegen den Tübinger Kritifer eine der 
eriten, gelungenften und wirkſamſten twiljenichaftlihen Be: und Verurteilungen der Neu— 

20 tübinger Tendenzkritik. Auf die Baurfche Gegenichrift: „Der Kritiker und der Fanatiler 
in der Perfon des Herrn H. W. Thierſch“ (Stuttgart 1846) antwortete Thierſch mit 
kurzer, maßvoll aber beftimmt gebaltener Rechtfertigung feiner PBofitionen in der Brofhüre: 
„Einige Worte über die Echtheit der neuteftamentlichen Schriften“, Erlangen 1846. Als 
bedeutſame Bereicherungen der neuteftamentlichen Forihung in ftreng wiſſenſchaftlicher 

25 form gebören derjelben Zeit zwei lateinische Programme an: De epistola ad Hebraeos 
commentatio historica, 1848 (worin Tertullians Zeugnis für die Autorjchaft des 
Barnabas zuerft wieder im fräftige Erinnerung gebracht wurde) und De Stephani proto- 
martyris oratione commentatio exegetica, 1849. 

Gegen das Ende der Marburger Zeit begann Thierfh dem Standpunft der „apofto= 
30 liſchen Gemeinden” Englands zuerit näher zu treten. Zur eriten Kenntnisnahme von 

demfelben war er allerdings jchon gegen Ende feines Erlanger Wirkens, durch Berührungen 
mit dem damals Süddeutichland bereifenden jchottifhen Anhänger Irvings, dem Evan— 
geliften William Gaird, veranlaßt worden; dieſer hatte ihm das „Zeugnis der Apojtel an 
die geiftlichen und weltlichen Häupter der Chriftenheit” (vom Jahre 1836) in die Hände 

35 gefptelt und damit einen eriten, günftigen Eindrud von dem in diefer Gemeinſchaft malten- 
den Geifte in ihm hervorgerufen, ohne das MWejentliche feiner theologiichen Überzeugung 
ändern zu können. In Marburg bejuchte ibn ein anderer Evangelijt, Charles Böhm 
(Berfaffer mehrerer Schriften, u. a. der fpäter, 1855, von Thierfh mit Vorwort heraus: 
gegebenen: „Schatten und Yicht im gegenwärtigen Zuftande der evangelijchen Kirche‘), 

40 welcher Weiteres zu feiner Befreundung mit der prophetifcheschatologiihen Weltanficht 
der Partei und der als Stüße für diefelbe gehandhabten allegoriſchen Schriftauslegung 
beigetragen zu baben jcheint. Zum Durchbruch gelangten feine Sympatbien für den 
Irvingismus im Sabre 1847, als Thomas Garlyle, Apoftel der apoftolifchen Gemeinden 
für Norddeutichland, ihn befuchte, und mit der ihm eigenen begeijterten Glut fein Zeugnis 

#5 für die Notwendigkeit einer Erneuerung des prophetiichen und apoftolifchen Amts in der 
Ghriftenheit vor ihm und einem engeren Kreiſe von Freunden ablegte. Thierſch ſelbſt 
berichtet über diefen Vorgang in einem Privatbriefe aus viel fpäterer Zeit (mitgeteilt 
von P. Wigand, ©. 682): „Die Notwendigkeit von Apofteln ſah ich lange Zeit nicht ein; 
ich wartete ab, ob fie ſich auch perſönlich jo beglaubigen würden, tie die Evangeliften. 

50 Dies war in vollem Maße der Fall, als ich 1847 den jel. Mr. Carlyle kennen lernte. 
Mit diefer Weihe und Kraft hatte ich noch niemand predigen hören. Ich ſah endlich 
ein, daß die Gemeinde und das apoftolifche Werk in feiner Gefamtbeit Zeugnis für die 
Sendung vom Himmel find und daß ohne ſolche Sendung, aljo ohne Apoftolat feine 
Hilfe für die Kirche zu erwarten fei, daß insbefondere propbetiihe Gaben ohne apofto: 

55 liſche Yeitung nicht ausreichen würden”. Es erhellt aus diefem Geſtändniſſe, daß der 
letzte Schritt des Anſchluſſes an die irvingitische Gemeinschaft in Geftalt einer Art von 
Opfer des Intellekts, jedenfall® von Unterordnung feiner theologiſch-wiſſenſchaftlichen 
Überzeugung unter eine menſchliche Autorität, die er als göttlich infpiriert betrachten zu 
müfjen meinte, zu ſtande kam. An vorbereitenden Motiven für diefe Gefangennahme 

co feiner lutheriſch-kirchlich geſchulten Vernunft unter ein neues, mitteljt allegorifher Kunſt 
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aus der Schrift eruiertes Evangelium fehlte es bei der Eigentümlichkeit ſeines ideal ge— 
richteten Geiſtes allerdings nicht. Ein tiefes Weh ob der auf mehreren Gebieten hervor— 
tretenden Gebundenheit und Zerriſſenheit der evangeliſchen Chriſtenheit erfüllte ihn. Das 
Ja und das Nein in der proteſtantiſchen Theologie der Gegenwart, das Nebeneinander 
von Glaube und Unglaube innerhalb engerer kirchlicher Genoſſenſchaften und Anſtalten, 5 
vor allem auch in den theologiſchen Fakultäten unſerer Zeit, war ihm namentlich bei 
ſeinem Kampfe gegen die Tübinger Kritikerſchule mit ſchmerzlicher Wirkung fühlbar ge— 
worden. Nach einer anderen Seite hatten die der Vergleichung des Katholicismus mit 
dem Proteſtantismus geltenden Studien ihm die Unzulänglichkeit unſeres evangeliſchen 
Kirchenweſens zum Bewußtſein gebraht. Der Mangel feſter Firchlicher Inſtitutionen 
äußerer Art, die Unfreibeit der Kirche gegenüber dem Staat und die verhängnisvolle 
Verflehtung ihrer Aktionen mit der Politik, weckte in ihm die Sehnfucht nach reineren, 
von verweltlichenden Einflüfjen freieren Zuftänden der hriftlichen Gemeinſchaft. Die Heil- 
mittel aber für diefen feinen Kirchenfchmerz ſuchte er, jchon bevor er fich enger an die 
Emifjäre der apoftolifchen Gemeinden anſchloß, auf einem ganz anderen Wege ald auf ıs 
dem der Neformatoren. Sein Chriftentum und feine Theologie hatten, wenn man fo 
jagen darf, „feinen paulinifchen, fondern eher den johanneischen Typus“. „Die Nedht- 
fertigung durch den Glauben allein, die freude über die perfünlich erfahrene Verfühnung 
war nicht jo fein Kern und Stern, wie bei einem Paulus, Yutber und jo vielen Chriſten 
geringeren Namens. Ohne Zweifel bat er, wie alle rechten Chriften, auch im ſchweren 20 
Kampfe mit der Sünde breden müſſen, bevor er zum Frieden in Chrifto gelangte; aber 
zu einem paulinifchen Bruch mit dem Gejete its bei ihm nicht gelommen. Das Gejet 
ſchwebte ihm mebr nad) feiner göttlichen Harmonie und Herrlichkeit als nach feiner töd— 
lihen Wirkung vor; daher trat die Heiligung für ihn ſtärker in den Vordergrund als 
die Rechtfertigung! . . Wäre er im Kampfe mit dem Geje zur Freiheit der Kinder 5 
Gottes durchgedrungen wie Paulus, jo hätte er fich die Menſchenſatzungen der Jrvingianer 
nicht als göttliche gefallen laſſen können. Dieje Abhängigkeit von äußeren Formen und 
menjclichen Autoritäten — ift freilich ebenſowenig johanneiſch als pauliniſch: fie ift viel: 
mebr fatbolifh, und daß er mit der fatholifchen Kirche fich in vielem verbunden fühlte, 
bat Thierſch nicht geleugnet. Die römische zog ihn gleihmwohl nicht an, weil er in ihr so 
den Gegenſatz gegen die evangelifchen Wahrheiten zu deutlich verfpürte; die griechifche 
wäre ihm ſonſt wohl am jompatbifchiten geweſen, aber dort fand er fein Leben mehr. 
Und in der proteftantifchen wollte man feine Forderungen nicht veriteben; ja was ihm am 
höchſten galt, fand er bier mißkannt, vernachläſſigt, leichthin preisgegeben, wenn nicht gar 
böswillig angegriffen. So war er denn dem Boden, auf welchem er ftand, innerlichit 35 
entfremdet und vermodte den ibn übernehmenden Eindrüden der neuen Geiftesgaben, 
die das Wirken der Apoftel aus dem MWeften ihm nahe zu bringen jchien, nicht zu wider— 
fteben” (v. Orelli a. a. D.). „Thierſch konnte an Tertullian erinnern; er hatte zwar nicht 
das leidenschaftliche euer jenes beigblütigen Afrikaners und fein Stil zeigte nichts von 
der ſtoßweiſen Gedrängtbeit tertullianiiher Schriften, vielmehr trug alles was er jchrieb «0 
die rubige Klarheit und das ſchöne Maß eines Schülers der Alten an ſich. Aber in 
ibm felbjt war immer etwas Düfteres, und fein großer religiössfittlicher Ernft war peſſi— 
miftifch geftimmt und zu Übertreibung geneigt. Das gewöhnliche Chriftentum ward ihm 
leicht langweilig, fein Geift verlangte nach ſtärker gewürzter Speife, und feine Studien 
über die erſte Kirche mochten ihm jene charismatischen Zeiten als Jdeal erfcheinen laſſen“ a5 
(Yutbardt a. a. O.). 

Die Wirkungen jenes Carlyleſchen Beſuches machten fich bald genug in Thierſch' 
Lehrweiſe und fonitigem Wirlen bemerflih. Das eschatologiiche Element, getragen von 
heilsgeſchichtlicher Topologie und allegorifierender Schriftbehandlung, trat in feinen Vor: 
lefungen und Predigten in zunebmender Stärke bervor. Seine Zuhörerſchaft begann fich so 
zu teilen; einen tleineren Teil zog das Eigentümliche feiner Betrachtungsweiſe aufs jtärffte 
an; eine zunehmende Mebrbeit wandte fih von ibm ab. Während der aufgeregten Zeiten 
des Nevolutionsjahres 1848 bebauptete er noch den gewohnten Einfluß auf meitere Kreife; 
bier vermochte er es nod bei einer Paftorallonferenz zu Ziegenhain durch eine Anfprache 
über die Vorzeichen der Zukunft Chrifti auf Grund von 2 Tb 2 die ganze Verfammlung 55 
binzureigen und in mächtige Erregung zu verjegen. Gegen das folgende Jahr wurde v8 
anders; jeine Verbindungen mit England wurden befannt; man erfubr, daß er in ber 
Stille die apoftolifche Ordination erbalten batte, daß er das kleine Häuflein feiner Mar: 
burger Anhänger mit Wort und Sakrament bediente, da er die Aufficht auch über die 
übrigen in norddeutichen Städten ſich bildenden apoftoliichen Gemeinden übernahm und 

—⸗ 0 



688 Thierſch 

infolge davon öfters zu ausgedehnten Reiſen genötigt wurde. Wie jedermann in ſeiner 
Umgebung, ſo erkannte er ſelbſt, daß ſeine Stellung in der theologiſchen Falultät einer 
evangeliſchen Landeskirche unhaltbar geworden war. Am 1. Auguſt 1849 bat er das kur— 
heſſiſche Miniſterium um Enthebung von feiner theologiſchen Profeſſur — kurz vor dem 

5 Antritt einer Reiſe nach England, welche feine Bande mit den Führern des Irvingismus 
noch enger zu knüpfen diente, ſowie furz vor Überreihung eines offenen Sendichreibens 
an den Marburger lutheriſchen Superintendenten Merle und an alle evangelischen Pfarrer 
Hefjens, worin er auf Grund von AG 24, 14— 16 Rechenſchaft gab über feinen Anſchluß 
an die irbingitischen Gemeinden und über deſſen Beweggründe. Noch fuhr er, auf Wunſch 

10 des Minifters Eberhard, während des MWinterfemefterd 1849/50 zu leſen fort; aber im 
Frühling 1850 unterfagte das neue Minifterium Haflenpflug-Bilmar ibm die fernere 
Ausübung feiner afademifchen Lehrwirkſamkeit, die er nun, fo weit fie eine theologifche 
geweſen, für immer einftellte. — Sein Wunſch, wenigſtens eine philologiſch-hiſtoriſche 
Dozententhätigkeit ausüben zu fönnen, wurde ihm, ungeachtet er 1853 ſich bei der Mar: 

15 burger philofophifchen Fakultät als Privatdozent habilitiert hatte, dur die feinen Einfluß 
fürdhtende Regierung zunächſt noch vereitelt. Erſt feit 1858, nach inzwifchen eingetretenen 
Miniftertvechjel, wurde ihm das Halten von Vorlefungen über Gegenftände der Haffifchen 
Philologie und der alten Gefchichte gejtattet; doc fonnte, was er auf dieſem Gebiete 
twirkte, nicht gerade bedeutend genannt werden. Immerhin blieb fein MWirkungsfreis 

% während der auf feinen Austritt aus der theologischen Fakultät gefolgten weiteren 14 Jahre 
feines Marburger Aufenthaltes keineswegs auf die Baftorierung der Heinen irvingianiſchen 
Gemeinden zu Marburg und Kaſſel beichränkt. Vermöge jener fchon erwähnten ephoralen 
Stellung in Bezug auf jämtliche norddeutiche Gemeinden der Sekte hatte er die Stelle 
eines Neifepredigers auszuüben, die ihm zur Erftredung feines Einfluſſes in weite Kreiſe 

25 Anlaß gewährte, ihm u. a. gelegentlich einer Audienz bei König Friedrih Milhelm IV. 
in Berlin Gelegenheit zur Darlegung des Eigentümlichen feiner Anjchauungen und Be: 
jtrebungen bot und außerdem regelmäßig wiederkehrende Beſuche Englands, behufs Teil: 
nahme an den Jahreskonferenzen der Leiter feiner Gemeinfchaft, bedingte. Seit 1860 
übernahm er die Pflege der irpingianiichen Gemeinden Süddeutjchlands und der Schweiz, 

30 welche er zumächft vier Jahre hindurch von Marburg aus übte, bis zu feiner Überſiede— 
lung nad feiner Vaterftadt München im Juli 1864. Auf den um die Mitte der 
jechziger Jahre in Oberdeutjchland, befonders in Bayriſch-Schwaben (wo übrigens ſchon 
gegen Ende des vorhergehenden Jahrzehnts mehrere Übertritte angeſehener latholiſcher 
GHeiftlicher, wie Dekan Lutz, Domvikar Spindler x. zu der Sekte jtattgefunden batten) 

35 hervorgetretenen Aufſchwung der irvingianischen Propaganda bat Thierſch teil direkt, 
teils indirekt, befonders durch feinen Schwiegerſohn Geering, Prediger der Augsburger 
Gemeinde feit 1865, eingewirkt. Er felbjt vertaufchte 1869 Münden mit Augsburg als 
feinem Wohnfige und unmittelbaren paltoralen Wirfungsfreife. Sein letztes Jahrzehnt, 
jeit 1875, bat er in Bafel zugebracht, nicht mebr als „Evangeliſt“ einer dortigen apoſto— 

40 lifchen Gemeinde, fondern als „Hirte“ d. i. Oberhirte ſämtlicher Irvingianergemeinden 
der Schweiz, Süddeutſchlands und Oſterreichs. Einen regen perfönlichen Verkehr mit 
pofitiven Theologen der verjchiedenften Denominationen hat er während der ganzen Dauer 
diefes feines praftiichen Wirfens auf verfchiedenen Poſten unausgejeßt unterhalten, und 
wie er felbit hieraus reichen Gewinn zog und bis in fein höheres Alter binein eine un— 

45 gewöhnliche Frijche und Fülle feines geiftigen Intereſſenkreiſes fich ficherte, jo bat er nicht 
aufgehört, wie fchriftitellerisch jo durch eine ausgedehnte Korrefpondenz, duch Behandlung 
der verjchiedenartigiten Themata in wiſſenſchaftlichen Vorträgen für meitere Kreife, und 
durch perjönlichen Verkehr weit über das engere Bereich feiner kirchlichen Gemeinjchaft 
hinaus anregend zu wirlen. Zahlreiche ältere wie jüngere Theologen und religiös ges 

50 richtete Yaien find ihm auf diefe Weife nabe gefommen. Auch der Verfaſſer diejes 
Artikels durfte während der legten Jahre von Thierſch' Marburger Aufenthalt gelegentlich 
mehrfachen Verkehrs in feinem gaftlihen Haufe feine nach verjchiedenen Seiten bin an: 
regende Einwirkung mit Dank erfahren (vgl. Ev. Kirchenzeit. 1886, Nr. 4). Seit dem 
vatikaniſchen Konzil waren es befonders die Theologen des Altkatholicismus und unter ihnen 

55 —— Döllinger, mit welchen Thierſch gern über theologiſche und kirchliche Fragen 
verfehrte. 

Sein ſchriftſtelleriſches Schaffen gewann infolge feines Anjchluffes an den Irvingis— 
mus einerfeits an Vieljeitigfeit der behandelten Stoffe und an Friſche und Glanz der 
Darftellung, andererfeits zeigte es im Punkte der wifjenschaftlihen Tiefe und Gründlichkeit 

weinen unleugbaren Nüdgang. Ungefähr noch auf gleicher Höhe mit den Erftlingsarbeiten 
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der Marburger Zeit hält ſich ſein 1852 veröffentlichtes Apoſtoliſches Zeitalter, worin er 
aus jenem mehr prinzipiell gehaltenen und analytiſch vorunterſuchenden „Verſuch“ wider 
Bauer das Fazit in Geſtalt einer überſichtlichen pragmatiſch-hiſtoriſchen Darſtellung zieht 
(„Die Kirche im apoſtoliſchen Zeitalter und die Entſtehung der neuteſtamentlichen Schriften“, 
Frankfurt a. M. 1852; 3. Aufl, Augsburg 1877). für das eigentümlih Milde, Oku⸗ 5 
menifche, von enghergigem Sektengeift Freie feiner chriſtlichen Welt: und Gefchichtsanficht 
ift die Haltung diefes Werkes charakteriſtiſch; dasſelbe betont weder bei Fe der 
apoftoliichen Charismen noch ſonſt die Sondermeinungen feiner Partei auffällig Hart: 
enthält fih auch aller zeitgeichichtlichen Anfpielungen und polemiſchen Ausfälle. An 
Eigentümlichkeiten der urchriltlichen Geſchichtsanſicht, ſowie der Auffaffung und Löfung 10 
einzelner iagogifchekritifcher Probleme fehlt es felbftverftändlich nicht, und troß der kon: 
die ganze Anlage des Werks bedingten Knappheit der Fafjung und Fernhaltung alles 
gelebrten Apparats weiß der Verfafjer jede feiner Annahmen geiftvoll zu begründen und 
in ein möglichjt günftiges Licht zu ſetzen. — Einen gediegenen Beitrag zur chriftlichen 
Spzialethil bot — in feinem zwei Jahre nach dem erſten Erſcheinen des „Apoſt. ı5 

eitalters“ veröffentlichten Büchlein „Über chriftliches Familienleben” (Frankfurt und 
langen 1854, 7. Aufl. 1876), gleich ausgezeichnet durch die Geiftes: und Gemütstiefe 

jeines Inhalt wie durch die edle Klaffizität feiner Diktion. Eine Art von fachlicher 
Ergänzung zu diejer vor allen übrigen im weiteren Kreifen beliebt gewordenen kleinen 
Scrif lieferte Thierſch in feinem vorgerüdteren Alter durch Veröffentlihung des Buches 20 
„Vom chriſtlichen Staat” (Frankfurt 1875), Er fucht darin die Anwendung derſelben 
chriſtlichen Grundfäge, wie er fie dort in Bezug auf die Familie geltend gemacht, auf 
das Staatd: und Volksleben ald notwendig zu erweifen und „die auf diefen Gebieten 
gegenwärtig berbortretenden Probleme im Lichte des Chriftentums zu betrachten“. Seine 
nad ftrenger Rechtsanſchaung normierte, klar durchgebildete und charaktervolle politische 25 
Denkweiſe, wie er fie früher wiederholt gelegentlih bedeutſamer Krifen des deutjchen 
Vaterlandes zum Ausdrud gebradht hatte (befonderd 1848, in öffentlichen Vorträgen 
gegen feinen —— Kollegen Prof. Bayrhoffer zu Marburg; ſodann 1866 
in einem Briefe an Dr. Fabri in Barmen), legt er hier geſchickt und mit eindringlicher 
Wirkung im Zuſammenhange dar — „gleichſehr liberal, wo es ſich um die Freiheit des so 
göttlichen Rechtes handelt, als ftrengkonjervativ, wo es göttlihe Ordnungen zu jchirmen 
und zu erhalten gilt“ (CB. Wigand ©. 800). — Zur Darlegung des Weſentlichen feiner 
politiihen Anſchauungen boten ihm aud manche jener populären Vorträge gefhichtlichen 
Inhalts Gelegenheit, wie er fie feit feinen letzten Marburger Jahren an verjchiedenen 
Orten bielt und teils in monograpbifcher Form, teils als Zeitfchriftenartifel veröffentlichte. 35 
Es gebören dahin die bejonderd wegen ihrer genialen Schlußbetradhtungen über die 
Orientpolitif der europäifchen Großmächte lejenswerte Schrift: „Griechenlands Scidjale 
vom Anfang des Befreiungsfriegs (1821) bis auf die gegenwärtige Krifis“ (Frankfurt 
1863); bie geiftvolle Trias biographifcher Skizzen: „Luther, Guſtav Adolf und Maximilian J. 
von Bayern“ (1869), die anziehende Betrachtung über „Urfprung und Enttwidelung der 40 
Kolonien Nordamerifas” (1880), die Studie über „Edmund Ludlow und feine Unglücks— 
gefährten in der Schweiz“ (1881), ſowie mehrere Abhandlungen in der Allgemeinen fon- 
jervativen Monatsjchrift feit 1879 (über Napoleon I., über Abeffinien ꝛc.). — Als teils 
dem politifchen, beziebungsweife fozialpolitifchen, teild dem etbifchen Bereiche angebörige 
Gelegenbeitsjchriften reihen wir den bier erwähnten noch an: „Das Verbot der Ehe 4s 
innerbalb der naben Vertwandtichaft, nad der bl. Schrift und nad den Grundſätzen der 
riftlihen Kirche dargeftellt” (1869); „UÜber vernünftige und chriftliche Erziehung der 
Kinder“ (1864); „Die Strafgejege in Bayern zum Schute der Sittlichkeit, den neuejten 
Abſchwächungsverſuchen gegenüber verteidigt” (1868); „Über die Gefahren und die Hoff: 
nungen ber chriftlichen Kirche. Fünf Vorträge”, 1877; 2. Aufl. 1878. 

Die legtgenannte Zufammenftellung von Vorträgen leitet hinüber zu den Schriften 
prattifch-erbaulichen Inhalts, deren Thierſch mebrere binterlafjen bat. Es gebören dabin: 
„Am Anfang und am Ende des Sirieged. Drei Predigten” (1871); „Homilien über die 
Sonntagsevangelien der Faftenzeit“ (1874); fowie einige Beiträge zur erbaulichen Schrifts 
auslegung: „Die Gleichniffe Chrifti nad ihrer moralifchen und propbetifchen Bedeutung“ 55 
(2, Aufl. 1875): „Die Bergpredigt Chrifti nach ihrer Bedeutung für die Gegenwart“ 
2. Aufl. 1878); „Die Genefis nad ihrer moralischen und propbetiichen Bedeutung” 1869 
(2. Aufl. 1877 unter dem Titel: „Die Anfänge der heiligen Geſchichte nach dem 1. Bud) 
Moſis“) und: „Blide in die Lebensgeichichte des Propheten Daniel” (1884). Inter— 
eſſanten Inhalts ift die während des Basler Aufenthalts von Thierſch in Gemeinichaft co 
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mit einem feiner Söhne ausgearbeitete und pſeudonym veröffentlichte Schrift: „Die 
Phyfiognomie des Mondes. Verſuch einer neuen Deutung im Anſchluß an die Arbeiten 
von Mädler, Carpenter, Nasmyth x. Bon Afterios (Nördlingen 1879; 2. Aufl. Augs- 
burg 1883). Es ift das Problem der Entftehung des Mondes und im Zufammenbange damit 

6 das der Genefis des Planetenſyſtems ae das er in dieſer anziehend gejchriebenen und 
mit Lichtdrudtafeln ausgeftatteten Schrift einer genaueren Unterfuhung unterwirft. Das 
dermalige, mit Löchern und Narben bededte Ausſehen der Mondoberfläche ſucht er aus 
urzeitliben Kataftrophen von der Art heutiger Meteorfteinfälle oder Meteoritenregen zu 
erklären, indem er Hypotheſen vertvandter Art in Bezug auf Werden und Geſtaltung der 

10 Planeten, der Sonne ꝛc. damit fombiniert und fo einen Beitrag zur Himmelstosmogenie 
(direft entgegengejegt der Laplaceſchen Weltbildungshypotbeje, Dagegen vertwandt der 
Proctorſchen Agglomerationstheorie) darbietet oder wenigſtens anzuregen jucht. Die von 
genialem Scarfiinn und von nicht unbeträchtlicher Belefenheit und Erubition auf aftro= 
phyſikaliſchem Gebiete zeugende Schrift ift, wie fih dies faum anders erwarten ließ, 

15 ſeitens der zünftigen Naturforſcher nur wenig beachtet worden, beanfprudht aber als Denk: 
mal von der bewundernswerten Vielfeitigfeit der wiſſenſchaftlichen Beſtrebungen und Kennt: 
nifje ihres Autors jedenfalls ein hohes Intereſſe. 

Diejenigen litterarifchen Arbeiten aus Thierſchs irwingianifcher Epoche, deren Ber: 
dienftlichleit am wenigſten beftritten werben kann und die thatfächlih eine allfeitige An— 

20 erfennung, auch außerhalb des engeren Kreifes feiner Verehrer, gefunden haben, gebören 
dem Bereiche der Biographie an. Diefen Zweig der biftorifchen Yitteratur fultivierte er 
mit hervorragender Meifterfchaft, mochten es nun Perfönlichleiten aus mehr oder weniger 
entlegener Vergangenheit, an welchen er fich verjuchte, oder Zeitgenofien und ihm felbjt 
naheſtehende Perjonen fein. Einiges bierber Gehörige ift bereits oben in anderem Zu— 

35 ſammenhange von uns genannt worden. Als eine Ergänzung zu jenem Lebensbilde des 
deutfchen Neformators, das er mit dem Guſtav Adolfs und Mer I. von Babern beraus:- 
gegeben hatte, ließ er fpäter eine mit Meifterband gezeichnete Skizze vom Praeceptor 
Germaniae folgen (Melanchthon. Vortrag 1877); deögleichen ein LZebensbild J. Wesleys 
(1879), und ein foldhes von Lavater (1881). Liegt der Wert folder Inapp gebaltenen 

so Skizzen naturgemäß teniger im Zutageförbern neuer Aufihlüffe ald in der geiſtvoll 
&harakterifierenden Art des Zeichnens, jo tritt in dem, was Thierſch an Beiträgen zur 
Biographie der unmittelbaren Zeitgenofjenfhaft geliefert hat, ein reiches Quantum origi: 
naler Mitteilungen und dewiſſenbaft ausgeſchöpften Quellenmaterials hinzu. Die drei 
Männer, welche er als Gegenſtände eines ſolchen eingehenderen biographiſchen Schilderns 

35 ſich erwählt bat, gehörten zu feinen nächſten, ihm teuerſten Verwandten. Zuerſt war cs 
ein mit liebender Hand gezeichnetes Lebens: und Charafterbild feines Schwagers, des 
frübverftorbenen v. Schaden, womit er ſich auf diefem Felde der zeitgenöſſiſch-biographiſchen 
Litteratur legitimierte (Erinnerungen an Emil Auguft v. Schaden, Frankfurt 1853); 
dann galt e8 dem teuern Vater und feinen hervorragenden Verdienſten um die Hafjiiche 

0 Altertumswiſſenſchaft, das bayeriſche und deutſche Schulwefen und die Befreiung Griechen: 
lands ein ebrendes Denkmal zu fegen (Friedrich Thierfchs Leben, 2 Bände, Leipzig 1866); 
endlich ſchildert er im ähnlicher Ausführlichfett die Wirkſamkeit feines Schwiegervaters 
Zeller (Chriftian Heinrich Zellers Leben, 2 Bände, Bafel 1876). Außer dem religiös: 
firchlichen Bereiche, und teilweiſe mehr ald das, waren e8 die Gebiete der fpefulativen 

#5 Philoſophie, der klaſſiſchen Philologie, der Pädagogif und des modernen geiftigen Kultur: 
lebens überhaupt, über deren geichichtliche Entwidelung in neuerer Zeit bier wertvolle 
Aufichlüffe gefpendet wurden. 

Wie aus der bier vorgeführten Reihe der Schriften von Thierſch, die mit ihren 
Publifationsterminen bis in fein vorlegtes Lebensjahr bineinreicht, erfichtlich ift, hat feine 

so Fitterarifche Produktivität bis in fein höheres Alter ohne weſentliche Schwächung fort: 
gedauert. Die volle geiftige Frifche und Nüftigkeit, deren er ſich auch noch in der Basler 
Zeit, während er dem 70. Jahre immer näher rüdte, erfreuen durfte, berubte im nicht 
untefentlibem Maße darauf, daß er mit geiftigem VBerausgaben ein einnchmendes und 
affimilierendes Verhalten ſtets zweckmäßig zu verbinden wußte. „Asi dudaoxdueros 

55 >nodoxw“ rief, mit Solons Worten, der Göjäbrige Greis in Bafel feinem ES chmwieger- 
johne zu, als diefer ihn aus einer biftorifhen Vorlefung Jak. Burkhardts fommen ſah. 
Neben den Vorträgen diefes Hiftorifers waren es die von Steffenſen über Gefchichte der 
Philoſophie, wovon der greife Basler Studierende ſich befonders angezogen fühlte. In feinem 
teils lernenden teils Lehrenden wiſſenſchaftlichen Verkehr und Ideenaustauſch griff er aber noch 

co viel heiter, und für fruchtbringende Wiedergabe und lehrhafte Verwertung deſſen, was er 
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auf dieſe Weiſe in ſich aufnahm, ſorgte er durch Beteiligung an öffentlichen Winter— 
vorträgen vor —— Laienpublikum, ſowie durch Abhaltung jener „gemütlichen 
Privauſſima“ über bibliſch-exegetiſche Materien (AG, Hebräerbrief ꝛc.), zu melden er 
Theologieſtudierende bis kurz vor ſeinem Ende um ſich zu verſammeln pflegte. „Die 
Weltgeſchichte blieb ihm ein Lieblingsfach, wo er, namentlich in Bezug auf England, 5 
jelbftitändige Studien machte; die neueften Entdedungen auf phyſilaliſchem Gebiete elel- 
triftierten ibm ebenfo, wie die Ausgrabungen des Aguptologen und Aſſyriologen . . . 
Kurz, der Humanift war bei ihm nicht begraben, fondern jo aufgeweckt, daß man ſich 
wohl ettva fragte, wie diefes vielgefchäftige Intereſſe mit der Erwartung der Zukunft des 
ern ald einer unmittelbar bevorftehenden fich reime. Allein auch bierin beftand für 

ihn fein Gegenfag. Der Schwerpunkt feines Weſens und der Zielpunft feines Strebens 
wurde durch jenes Vielerlei feiner wiſſenſchaftlichen Intereſſen nicht verfchoben: das „Alles 
ift euer, ihr aber ſeid Chrifti” war im ihm zur Wirklichkeit geworden ... Wie lebte er 
doch auf, ald (Anfang 1884) die neu aufgefundene „Lehre der Apoftel” aus dem 2. Jahr: 
bundert befannt wurde! Das war Geift von feinem Geift: eine ſchon ziemlich geſetzlich 
getvordene Kirchenordnung, melde doch den „Propheten“ noch fo viel Spielraum lieg — 
das mar ein Bild, welches auf ihn, wie er fagte, einen „rührenden Eindrud machte; 
daraus wehte ihm heimatliche Luft entgegen” (v. Orelli a. a. O., ©. 412f.). — Daß er 
an den propbetifch:eschatologiihen Anſchauungen und Erwartungen des Irvingianismus 
bi8 an fein Ende mit voller Überzeugung feſthielt, gab ſich weniger in den Schriften 0 
feiner legten Jahre (— doch vgl. unter diefen jene ſchon erwähnten Vorträge über die 
„Gefahren und Hoffnungen der Kirche” —), als in mündlichen Außerungen zu erfennen, 
befonders in foldyen, die er an den engeren Kreis feiner Freunde und Angehörigen richtete. 
Zu feinem Schwiegerfohne P. Wigand fagte er einft, als dieſer ihm erzählte, er werde 
in Norbdeutichland von Gegnern der apoftoliichen Gemeinden oft gefragt, was dieſe thun 25 
würden, wenn nun auch noch der legte ihrer Apojtel vor dem Kommen des Herrn dahin 
jtürbe: „Nicht wir werden etwas thun, ſondern wir haben nur darauf zu achten, mas 
der Herr thbut! Und was der im entgegengejegten Falle zu tbun vor bat, wiſſen wir 
nicht, fann ung auch nicht beunruhigen” (Wigand a a. O., ©. 810). 

Während des Winters 1884/85 befiel Thierfch, der fich bis dahin, abgeſehen von ber, feit 30 
feiner Kindheit ihm anhaftenden Lähmung des einen Fußes, einer guten Gejundbeit er: 
freut hatte, ein Yeiden ernfterer und jchmerzbafter Art, das ihn zu allmäblider Ein: 
ihränfung feiner litterariſchen Thätigfeit auf bloße Lektüre nötigte. Es entwidelte ſich 
Tuberlulofe, die den ganzen Körper ergriff, und, nach mebrmonatlichem ſchwerem Leiden, 
in der Frühe des 3. Dezember 1885 jeinen Tod berbeiführte. — In feinem litterarifchen 35 
Nachlaß befand jih, außer einem kurzen (als Manuffript gedrudten und auf einen 
engeren Kreis von Schülern und Anbängern beichräntt gebliebenen) Abriß einer Paſtoral— 
tbeologie, ein nicht ganz zum Abſchluß gediebenes populär-dogmatisches Lehrbuch in 
Katechismusform, welches unmittelbar nad jeinem Tode unter dem Titel: „Inbegriff der 
riftlichen Lehre” erſchien (Bafel, F. Schneider) und rajch eine zweite Auflage erlebte. 
Diefe Schrift, deren Ausarbeitun für den Drud ihn bis in feine letzte Leidenszeit hinein 
bejchäftigt hatte und die in jenen. Ale Zınne als fein geiftliches Vermächtnis an die Nach— 
welt gelten darf, ift von ibm „dem chriftlichen Bolt insgemein zur Erbauung und Be 
lebrung, ſowie der reiferen Jugend zur Mitgabe bejtimmt worden“ und giebt allerdings 
in manchem ihr Hervorgegangenfein aus dem, was Thierſch jahraus jahrein im Kon: 
firmandenunterrichte zu Ichren pflegte, zu erkennen. Aber vieles darin fett doch eine 
böbere Faſſungskraft als die des chriftlichen Volls und der Jugend voraus; und troß 
mebrfader Anlehnung an Inhalt und Ausdrud des Yutberifchen Katechismus bat das 
Bud doch nicht dauernd Eingang in lutheriſch-paſtorale Kreife gewonnen. Erklärlich; 
denn das ſpezifiſch Irvingianiſche des Lehrgehalts tritt — troß der auch bier wahrnebm- x 
baren Symptome von großer Milde und öfumenifcher Weitherzigkeit — auf nicht wenigen 
Punkten deutlih zu Tage. Es lautet ölumenifh und prinzipiell antisfektiereriich, wenn 
(S. 84) es als eine „Verirrung“ beflagt wird, des eingetretenen großen Abfalles wegen 
fih von der Kirche zu trennen, oder wenn (S. 81) die Spaltungen in der Kirche mit 
den „Entzweiuugen in einer Familie“, den Streitigleiten von Brüdern und Schweitern, * 
die zur Betrübnis ihres Vaters nicht mehr in einem Haufe wohnen wollen ꝛc. verglichen 
toerden. Allein die Art, mie vom Abfall unferer Zeiten, vom Gegenfag zwiſchen der 
Kirche Chrifti und der im Argen liegenden Welt geredet wird, irbingifiert doch jtarf genug, 
und der geſetzlich Eatholifierende Zug, welchen Thierſch überhaupt in feiner Lehrweiſe nie 
verleugnen konnte, erjcheint nicht wenigen feiner Darlegungen aufgeprägt. Ein Hervor: w 

44° 

— 0 

5 

— 



692 Thierſch Thilo 

treten irvingianiſcher Sonderlehren macht ſich ebenſowohl bei der Erklärung des Vater— 
unſers bemerklich (wo das Geſchehen von Wundern und Zeichen ausdrücklich mit zu den 
Gegenſtänden der erſten Bitte gerechnet und Luthers Satz in der Auslegung der zweiten 
Bitte: „Gottes Reich fommt wohl ohne unfer Gebet“ geradezu bejtritten wird), wie bei 

5 Behandlung ‚der Lehre von der Kirche (wo u. a. die Einfegung nicht „des Amtes“, fon- 
dern „der Amter” durch Chriftum als charakteriftiich hervortritt), ſowie vor allem bei der 
Saframentslehre (mo die fünf außerproteftantiihen Salramente des Katholicismus als 
„Nebenjatramente” neben Taufe und Abendmahl ihre Stelle finden, und zumal binjicht: 
lih der Euchariftie die Behauptung einer Wandlung der Elemente und die Forderung 

ı0 einer Epikleſis des bl. Geiftes zum Behuf diefer Wandlung als unlutherifhe Momente 
fich bemerklich machen). Wäre das Werk zur Vollendung gediehen und jo auch noch das 
Lehrftüd von den legten Dingen zu fpezieller Behandlung gelangt, fo würde das ſpezifiſch 
Irvingianiſche feines Inhalts noch fühlbarer zu Tage getreten fein. Doch mangelt es 
dem Buche, auch ſchon fo wie es vorliegt, nicht an bedeutfamen Kriterien feines — 

15 rührens von dem Theologen, der für die Verbreitung irvingianiſcher Lehren und An— 
ihauungen auf dem europäifchen Kontinent unzweifelhaft das wichtigſte getban bat. 

Zöckler 7. 

Thietmar, Bifchof dv. Merjeburg, geit. 1018. — Die Chronik herausgeg. von 
Rappenberg in MG SS IH, ©. 723ff.; von Kurze, Hannov. 1899; W. Maurenbredier, De 

% hist. deeimi seculi scriptoribus, Bonn 1861; Gtrebigti, Thietmarus quibus fontibus usus 
sit, Königsberg 1870; derj. in FdG XIV, ©. 347 ff.; Kurze im NA XIV, ©. 595, XVI, 
S. 459 f.; Wattenbach, Deutichlands Geſch.Q., 7. Aufl. 1904, S. 390; derj. in AdB, 38. Bd, 
S. 26; Gundlach, Heldenlieder I, 1894, ©. 114ff.; Haud, KG Deutichlands III, 3. Aufl. 
1906, ©. 949 f. 

25 Thietmar, ein Sachſe, Sohn des Grafen Sigefrid von Walbed, verwandt mit der 
faiferlichen Familie, wurde am 25. Juli 975 geboren und unterrichtet im Stift Quedlin⸗ 
burg, dann im Klofter Bergen und zu Magdeburg. Im Sabre 1002 ward er zen in 
dem von feinen Vorfahren geftifteten Klofter Walbeck, 1009 Bifchof von Merfeburg und 
das blieb er bis zu feinem Tode. Er ftarb am 1. Dezember 1018 im 43. Yebensjabre. 

3 Seine Abfiht war, eine Gejchichte des Bistums Merfeburg zu fchreiben, aber unter der 
Hand wurde fie ihm zu einer Geſchichte des deutſchen Reiches, mit Einfluß der ger 
manifchen und flavifchen Nachbarftaaten. Für die fpäteren ſächſiſchen Kaifer iſt feine 
Chronik die mwichtigfte Quelle. Sie ift das einzige größtenteil® gleichzeitige Werk, welches 
jenes ganze ruhmreihe Jahrhundert deuticher Geſchichte mit Ausfchluß der legten Jahre 

35 Heinrichs IT. umfaßt, 919— 1018. Die drei erften Bücher find ziemlich unfelbitjtändig, 
nur einiges ausgenommen, das aus feiner reichen Familientradition und aus Urkunden 
flog. Das vierte Buch (Otto III.) ift ſchon bei weitem wichtiger; es treten bier Er- 
zählungen von Augenzeugen und eigene Jugenderlebniffe ein. Die bedeutenditen find aber 
die vier legten Bücher über die 16 erjten Regierungsjabre Heinrichs II. (1002— 1018), 

0 wo er ganz aus eigener Erfahrung und den Berichten gleichzeitiger Männer ſchöpft und 
faft eine Art von Memoiren giebt. Seine Arbeitsweiſe läßt die Dresdener Handſchrift 
der Chronik erfennen; fie ift von Thietmar ſelbſt geichrieben und zeigt, wie er das zuerſt 
Niedergeichriebene durch Zuſätze und Nachträge unermüdlich bereicherte und verbolljtän: 
digte. Natürlich litt die Abrundung des Werkes unter diefer Art der Entſtehung. Man 

45 hat den Eindrud, daß Thietmar feinen Stoff nicht beberrfchte. Auch fein Urteil und feine 
Anschauung ift nicht weit und umfafjend; er kennt die Klaffifer, bat aber nichts von 
ihrem Geifte, mangelbafte Diktion, überladene Rhetorik. Aber er wußte viel und ſah viel, 
und er ift vor allem mwahrheitsliebend, auch über fich ſelbſt. Die moralifhen Sermone 
würde man ihm ſchenken, aber fie zeigen doch ein ernites Streben. Die Gefinnung ift 

so durchaus ehrenhaft, voll Gefühl für fein Vaterland. Sein Unveritand in der Auswahl 
des Stoffes fogar ift ihm zu ftatten gefommen, er ift dabei jo fleinlih und millfürlich 
wie Gregor von Tours, Pi er hat auch für die Kenntnis von Sitten und Gebräuchen 
der ſächſiſchen Kaiferzeit faft diefelbe Bedeutung wie jener für die merovingifche. 

Julius Weizjüder 7 (Hand). 

56 Thilo, Johann Karl, geit. 1853. — Nede an Th.s Grabe von 9. 2. Dryander, 
Halle 1853; Kurze Charafterijtit von M. 9. E. Meier im Halliihen Leftionstatalog f. das 
Binterfem. 1853 —54; Tichadert in d. AdB 38. Bd, ©. 40 fi. 

J. 8. Thilo wurde am 28. November 1794 zu Langenjalza in Thüringen geboren. 
In Sculpforte, welches damals noch ebenjo wie jeine Vaterftabt zu Kurſachſen gebörte, 
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war er fünf Jahre lang von 1809—1814 Alumnus, gleichzeitig mit Leopold Ranke, 
R. Naumann, Haun u. a. und legte bier den Grund zu der jeltenen philologijchen 
Bildung, welche ibn fpäter faft vor allen feinen theologischen Zeitgenofjen auszeichnete. 
Seit Oſtern 1814 fegte er dies Studium in Leipzig fort und verband damit das theo— 
logifche, zulegt auch ein Halbjahr hindurch in Sale Im Mai 1817 wurde er durch den 
Kanzler Niemever, deſſen Aufmerkſamkeit er durch eine Preisarbeit erregt hatte, als Kolla— 
borator an der lateinischen Hauptichule des balliihen Waifenhaufes und dann nod in 
demfelben Jahre als Lehrer am Föniglichen Pädagogium der Frankeſchen Stiftungen an— 
gejtellt und blieb fünf Jahre in diefem Amte. Aber jchon feit 1819 trat er daneben als 
tbeologifcher Docent an der Univerfität auf, begann exegetifche und patriftiiche VBorlefungen, 
begleitete dazwifchen im Sommer 1820 Gefenius auf feiner Reife nad) Paris und Oxford 
und unterjtügte in ben nächiten Jahren den ſchon bochbejahrten Ge. Chr. Knapp, feinen 
nachherigen Schtwiegervater, bei der Leitung der Übungen im tbeologifchen Seminar. Von 
da an hat ſich in feinem Mirkungskreife nichts MWefentliches mehr geändert, da er fi 
auch jpäter durch die günftigiten Anerbietungen nicht wieder von Halle trennen ließ. Er 
wurde im Juli 1822 außerordentliher und im Januar 1825 ordentlicher Profefjor der 
Theologie. In den Freimaurerorden war er vor feiner englifchen Reife eingetreten; in ber 
Direktion der Frankeſchen Stiftungen, zu welcher ibn im Jahre 1830 der jüngere Nie: 
meyer heranzog, bielt er nur ein Jahr aus, und er charakterifiert ſich felbft, wenn er ſich 
darüber vor feinem Codex apoeryphus jo äußert: „tot implicatum me sensi ne- 
gotiis nihil cum literis commune habentibus totque curis perturbatum, ut non 
prius quam me illo munere abdicassem, ad otium literatum, quo nihil opta- 
bilius novi, redire possem“. 

Vorlefungen bielt Thilo vornehmlich über Dogmengeſchichte und Kirchengefchichte, 
über Symbolik und Patriſtik; nad Anapps Tode im Herbit 1825 fing er auch an, exe 
getifche Vorträge über das ganze NT in einem Kurſus von zwei Jahren zu halten. Dieſe 
Vorlefungen, bejonders die biftorifchen, waren fo gründlich und fo umftändlih und fein 
Vortrag jo einfach, daß fie eine Zeit lang, bis ihre eigentümlichen Vorzüge vor anderen 
gleichzeitig in Halle gehaltenen hinreichend erkannt waren, weniger ald dieſe benußt 

5 

— 0 

15 

0 

25 

wurden, zuleßt aber von allen Parteien, deren feiner fie ſich dienjtbar machten, gefucht 30 
wurden. Als Forſcher und Schriftiteller ward Th. faſt denfelben Weg geführt, wie der 
ihm in vieler Hinficht ähnliche Baumgarten-Crufius in Jena, nämlich von dem Studium 
des Haffifschen Altertums und der griechiichen Philoſophen aus zum firchlichen Alter: 
tume, zu den Neuplatonifern und den griechifchen Kirchenlehrern ; und noch insbefondere 
richtete fich feine Aufmerkſamkeit früb auf eine erft von einzelnen berührte Gruppe 
von Schriften, für deren weitere Unterfuchung es gerade einer folchen Gelehrjamteit 
und Sachkenntnis wie die feinige bedurfte, auf die Apokryphen des NTs. Schon im 
Sabre 1823, auch als erſte Frucht feiner wiſſenſchaftlichen Reife, erfchienen die Acta 
St. Thomae apostoli, ex codd. Parisiens. primum edita, mit einer notitia ube- 
rior novae eodieis apocryphi Fabrieiani editionis. Dann arbeitete er langfam und 
mit großen Unterbrechungen fort; im Sabre 1828 ging ein Teil feines ſchon fertigen 
Manuftripts verloren, wodurd ihm lange die Luft zur Fortfegung der Arbeit benommen 
wurde, bis er ſich zulett zur Wiederherſtellung des verlorenen Manuſtripts entichlof. 
Endlib im Jahre 1832 erichien der erfte Band feines codex apoceryphus N. T., e 
libris editis et MSS. collectus, recensitus notisque et prolegomenis illustratus, 
und darin die Bearbeitung der apokryphiſchen Evangelien, welche bier mit einer philolo— 
giſchen Alribie, einer Eritiichen Umficht und einer Eleganz der ſtets prägnanten und nie: 
mals dunkeln und jchwerfälligen lateinischen Darftellung gegeben war, wie nur er unter 
den Zeitgenofien fie zu liefern vermochte. Leider blieb diefer eine Band feine größte 
litterarifche Arbeit und das Werk unvollendet; denn für das, was noch folgen follte, die 
Ausgabe der apokryphiſchen Apoftelgeichichten, Briefe und Apokalypſen und zwei Bände 
längerer Abhandlungen über diefe Apokryphen im allgemeinen, über die Quellen, Ten: 
denzen und Darſtellungsweiſe der einzelnen, ſowie über die nur teilweife aus Befchreibungen 
oder Fragmenten bekannten Bücher diefer Art find nachber nur noch Beiträge von ihm 
geliefert, wie zuerft im Jahre 1838 die acta apostolorum Petri et Pauli ex codd. 
nune primum edita, dann im Jahre 1846 acta apostolorum Andreae et Matthiae 
graece ex cod. Paris. nune primum edita und 1847 Fragmenta actuum S. Jo- 
annis a Leucio Charino conscriptorum ; aber die Ausführung feines ganzen Planes 
blieb ibm verfagt. Für die Npokrupben des ATS gab er einen Beitrag in der zu Anapps 
Jubelfeſte gefchriebenen Dentichrift speeimen exereitationum eriticarum in sap. Sa- 
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lomonis, Hal. 1825. Seine große Kenntnis der Neuplatonifer und der in ihrer Meife 
gebildeten Kirchenschriftiteller hat er noch in einige größere Differtationen niedergelegt: 
de coelo empyreo, commentationes III, 1839, 40; Eusebii Alexandrini oratio 
nıeol dotoovöuav praemissa de magis et stella quaestione, 1834; commenta- 

s tiones in Synesii hymnum II, 1842, 43; eine Gejamtausgabe der Hymnen des leh- 
teren, welche ihn lange beichäftigte, blieb auch unvollendet; die Kenntnis des von ihm 
erſt wieder beachteten Eufebius von Alerandrien verwandte er auch in einem mit feiner 
Ironie behandelten „Eritiichen Sendjchreiben an Augufti über die Schriften des Eufebius 
von Alerandrien und des Eufebius von Emifa” (Halle 1832), ald Augufti eine Anzahl 

10 von Reden des lehteren wieder aufgefunden zu haben glaubte und herausgegeben batte. 
Außer diejer Heinen Schrift und feiner Einleitung zu feiner Ausgabe zu Knapps „Bor: 
lefungen über die chriftliche Glaubenslehre nah dem Begriff der evang. Kirche” (2 Bde, 
Halle 1827) wird ſonſt faum etwas in deuticher Sprache von ihm erjcdhienen fein. Auch 
fein letztes größeres Unternehmen, die Bibliotheca patrum Graecorum dogmatica, 

15 blieb unvollendet; es erſchien nur ein einziger Band, Sancti Athanasii opera dog- 
matica selecta (Zeipzig 1853) nad der Montfauconjchen Ausgabe enthaltend, und 
außerdem in einer Einleitung dazu eine lehrreiche Beichreibung und Kritif folder Samm- 
lungen von Kirchenfchriftitellern überhaupt. 

Seiner theologifhen Richtung nad gehörte Th. feiner der in der erften Hälfte des 
2» 19. Jahrhs. hervorgetretenen Hauptparteien an, wenn er auch, wie das hallifche Programm be- 

zeugt, Schleiermacher öfter den größten Theologen der evangelifchen Kirche nad) Luther nannte, 
vielmehr als raſtlos lernender, niemals ſich genügender Gelehrter ſehr geneigt zu meinen, 
daß es zum Abichließen für ihn felbit, aber auch für ambdere, ſtets noch zu früh fei, 
jcheute er das Parteinehmen, und als ſehr anfprucdhslofer, niemals ſich vorbrängender 

3 Mann noch vielmehr das Parteimachen, beides um fo mehr, da feine Wirkjamfeit in 
Halle fajt um dieſelbe Zeit begann, wo nad Anapps Tode ein gereiztes Auseinander: 
gehen nad zwei Seiten Lehrer und Lernende dort weit auseinander führte und wo 
Thilo doch auf jeder von beiden Seiten ſowohl Abſtoßendes als Berührungspunfte fand. 
Auch hatte ihn die genauefte Belanntichaft mit den Schriften der alten Kirchenlehrer eine 

zu große Mannigfaltigkeit möglicher Aneignungen des Wortes Gottes und diefe zu ſehr 
als einen Reichtum an Geift und Leben fennen gelehrt, ala daß er bloß eine einzige 
diefer ungleichen Auffafiungen als allein rechthabend und berechtigt anzufehen und darum 
bloß für eine derſelben gegen alle übrigen zu hadern vermocht hätte. Darum batte 
er denn freilich kein Einzelnes, wofür er jtürmifch Propaganda hätte machen mögen, 

85 aber deſto bejcheidener forderte er bloß für jeine ftille Forfcherarbeit Freiheit und Un: 
geftörtheit, noch nicht fertig mit fich ſelbſt, fonnte und mochte er an Vielgeſchäftigkeit 
nad) außen und an Einwirkung auf Schüler über den ftreng wiſſenſchaftlichen Unterricht 
hinaus nicht denken, und ficherte ſich durch diefe auf richtige Selbiterfenninis gegründete 
Selbſtbeſchränkung und Ungeteiltheir nicht nur jene Superiorität aller feiner wiſſenſchaft— 

40 lichen Leitungen, fondern auch defto mehr Frieden und Freude für fich jelbit, deito mebr 
Sicherheit vor Fehlſchlagungen und daraus fließenden Schmerzen. Daber denn auch feine 
ungemeine Liebenswürdigfeit im Privatvertehr, wo die Feinheit und Heiterkeit, die Litotes 
und Sronie feiner Worte neben feiner niemals leichten und leichtfertigen Arbeit wie ein 
Aufatmen aber auch wie eine Frucht davon und mie ein Lohn dafür erfchien, und mo 

45 neben der fpielenden Behandlung der Kleinigkeiten des Lebens, tele ihn niemals zu 
Gejpreiztheit und MWichtigtbun verleiten konnten, fein tiefer befümmerter Ernſt für alle 
großen Intereſſen, wie bejonders für das Wohl und Wehe der Kirche, für Verhütung 
ihrer Beichädigung und Mifleitung, niemals verfannt werden konnte. „Wohl hat er” — 
jagt jein Leichenredner — „das Edelſte und Befte, das er in ſich trug, gern in der Stille 

50 beivahrt als ein verborgenes Heiligtum; wem es aber vergönnt geweſen ift, in vertrauten 
Stunden einen Blid zu thun in das innerfte Heiligtum feines Lebens, dem bat ja ber 
tiefe Zug der Gottjeligkeit in ihm nicht können verborgen bleiben, der weiß wohl, tie 
er mit ftillem Wefen, ohne viele Worte, den Herrn Jeſum lieb gehabt und vor ber Herr- 
lichkeit des eingebornen Sohnes fi in Demut gebeugt bat”. Er „bat das Wort Gottes 

55 nicht bloß mit der Gabe der Sprachen als gelehrter Ausleger durchforſcht, jondern jein 
Zebelang feine Seele damit gejpeifet und erbaut; adytete er doch als jein größtes Heiligtum 
die alte Bibel, die feine Mutter ibm auf ihrem Sterbebette geſchenlt hatte, die beitändig 
in feiner Kammer neben feinem Bette lag und aus der er nody am Tage vor feinem Tode 
das Gebet Mofis, des Mannes Gottes, ım 90. Pſalm fich vorlefen ließ“. Nach längerem 

0 Yeiden jtarb er am 17. Mai 1853, noch nicht 60 Jahre alt. Henfe 7. 
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Thiphfad finder fihb 1 Kg 5,4 neben Gaza, um mit diefer Stadt zufammen die 
Grenzen des Landes, richtiger wohl der perfishen Provinz, im Weſten des Euphrats zu 
bezeichnen, des fog. "737 27, von dem fchon Bd XIV, 561, 22—27 die Nede war. Da 
Gaza ohne Zweifel die Südweſtgrenze meint, fo wird man in Th. die Norboftgrenze 
vermuten und diefe nad den Baralleljtellen 1 Kg 5, 1 und 2 Chr 9,26 am Euphrat 5 
juden. Schon lange hat man daber die Stadt Odpaxos der Griechen, Thapsacus der 
Lateiner am Eupbrat verglichen. Sie tritt uns als ein für Verkehr und Handel wichtiger 
Ort in der Perferzeit entgegen. Während die Affyrer den Cupbrat ſtets bei Apamea— 
Zeugma, dem beutigen Biredſchik, überjchreiten, marfchiert Cyrus der Jüngere über 
Mäyraxos gegen die perfiihe Hauptitabt (Kenophon Anab. I, 4, 11). Denfelben Weg 
nimmt der nad der Schlacht bei Iſſus vor Alerander dem Großen flüchtende Darius 
und fpäter Alerander ſelbſt (Arrian, Exp. Alex. II, 13; III, 7). Diejer ließ auch dort 
die von den Pböniziern gebauten Schiffe, die nach Indien fahren follten, auf den Strom 
ſetzen (Strabo XVI, 741). Eratoſthenes wählte nad Strabo II, 79f. Th. zum Aus: 
gangspuntt feiner Ortsbeitimmungen, weil die Stadt an der Biegung des Euphrat von 
Norden nah Dften lag. Während ſich die fonftigen, zum Teil jo genau fcheinenden 
Angaben der alten Schriftfteller über die Lage von Th. nicht verwerten lafjen, weiſt dieſe 
auf einen nicht mißzuverftehenden Punkt. Danach hat der beutfche Arzt Dr. Morbt: 
mann in Konftantinopel eine Ortlichteit Dipfi (oder Schöch Omar), die feine Tochter 
auf der Reife von Aleppo nad ed-Dör am Euphrat berührte, als das alte Th. erfannt 20 
(vgl. Petermanns Geogr. Mitteilungen 1865, ©. 54f.). In den Jahren 1884/85 und 
1886/87 bat Dr. B. Mori das Dorf Dibje 2, Stunden unterhalb (füdöftlih) von 
Bälis mwiedergefunden, ebenfo der Amerifaner J. P. Peters Dezember 1888 kalat dibse 
auf der Reife von Aleppo nah Tell Niffer Nippur). Am Fuße der Uferböben, an einer 
fruchtbaren Ebene zwiſchen diefen und dem Fluſſe, '/, Stunde von dem heutigen Dorf, 35 
liegen die ausgedehnten Ruinen der alten Stadt; vgl. ABA 1880, Anhang: Zur antiken 
Geographie der Palmyrene ©. 31; Peters, Nippur I (1897), 96—99. Ptolemäus 5,15 
erwähnt die Stadt noch, Ammianus Marcellinus im 4. Jahrhundert und Procopius im 
6. Jabrhundert nicht mehr. Vielleicht ftedt der Name in dem Barpfis, das in der Kos— 
mograpbie des Anonymus von Ravenna (ed. Pinder et Parthey 54, 7) zwiſchen Sepe so 
(= siffin) und Barbaliffus (— bälis) genannt wird; vgl. M. Hartmann in 3dPV 
XXII (1899), 137. Plinius erwähnt in feiner Hist. Nat. V, 21, daß Tb. zu feiner Zeit 
Ampbipolis genannt werde; diefen Namen erwähnt auch Stephanus von Byzanz mit dem 
Zufag, daß die Syrer dafür Tovoueda gebrauchen. Man vermutet darin eine Neus 
gründung der Stadt durch die Seleuciden. Vgl. au Ritter, Erdkunde X, 11ff. 1114. 
Der Name wird häufig als eine Ableitung von TIEF — vorübergehen in der Bedeutung 
„Übergangsort, Furt“ verftanden. Aber TOE beißt — vorübergehen“ (Riedel in 
ZatW 20, 325), und P. de Lagarde bat in feiner „Überſicht über die im Aram., Arab. 
und Hebr. üblicbe Bildung der Nomina” (1889), S. 131 vorfidhtig auf das aſſyriſche 
tapsahu — Nubeftätte (Delisih, Affor. Handwörterbuch 548) bingewiefen. Die Stelle #0 
1 Ag 5, 4, in der dem Reiche Salomos eine fagenbafte Ausdehnung gegeben wird, ift jung, 
und die Worte „von Th. bis nach Gaza“ fcheinen der urfprünglichen LXX noch unbefannt 
geweſen zu fein (vgl. 2 Chr 9, 24—26). Der Koder B bat Pape, A Oaya, die 
Qulgata Thaphsa. — Das 2 Kg 15, 16 genannte Th. bat der englische Forſcher Conder 
mit chirbet tafsah 9 km füdmweftlih von Sichem zuſammengeſtellt. Wahrſcheinlich hat #5 
man jedoch unter Vergleihung des fog. Lucianiihen LXX-Tertes Taywe an bie 
Stadt Thapuah Joſ 17,7. auf der Grenze zwifchen Ephraim und Manafte zu denen; 
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f. die Kommentare. Guthe. 

Tholuck, Friedrich August Gottreu, geſt. 10. Juni 1877. — 8L. Witte, Das 
Leben Th.s, Bde 1884. 86. Rec. v. Herm. Cremer, ThStKe1889, S. 398f.; M. Kähler, N. Th. 50 
Lebensabriß 1877 (Fehler bier verbeiiert), Mittelitrahe 10. 1899 (Bilder u. weitere Litteratur). 
Thes Gedächtnis 1899. Protejtantism. a. d. Wende d. 19. Jahrhunderts, &. 6725.; 9. Hering, 
A. TH. Bredigt der Kirche, herausgegeben v. Langsdorſſ XXVIIE, 1895; Nebe, 3. Geſch. d. 
Predigt 1879, Bd3, S. 280f. 

Der Name diefes Mannes wird unvergefjen bleiben, two man jener Zeit gedenkt, in 55 
welcher jih die mannigfaltigen Bildungsformen des 18. Jahrhunderts in Geftalt des 
„modernen Pietismus“ mit chriftlichem Gebalte erfüllten und die Kräfte der evangelifchen 
Kirche erneuernd in Miffenfchaft und Yeben eindrangen. Er gebört der Zeit und Art 
nad) im die zweite Reihe der führenden Geifter,; mit anderen bat er auf Grund ber erjten 
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Antriebe die Bewegung durchgeſetzt, um die weitere Ausgeſtaltung dem nachfolgenden 
Geſchlechte zu überlaſſen. Unter ſeinen Genoſſen dürfte aber gerade er die verſchiedenen 
Seiten dieſer Bewegung am vollſtändigſten und wirkſamſten in feiner Perſon zuſammen— 
gefaßt haben. Urſprünglichere Theologen haben noch neben ihm gewirkt; auch hat er 

5 nicht wie Fliedner und Wichern dem Wachstume der kirchlichen Arbeit einen neuen Zweig 
eingefügt; allein ſchon feine hervorragende Bedeutung als Prediger führt auf jenes Ge— 
biet, wo ſich Wifjenichaft und erbauende Arbeit am innigften verichmelzen; und fo möchte 
feiner Zeit niemand fo vielfeitig und umfaflend eine unmittelbare Einwirkung auf die 
Zeitgenofjen geübt haben ald er. Für diefe Thatſache werden die Nachlebenden kaum 

10 einen — Maßſtab gewinnen; dagegen bieten die Quellen einen ſo genauen 
Einblick in ſeinen Entwickelungsgang, wie das ſelten der Fall iſt, und ſo läßt ſich an 
dem Werden und Leiſten dieſes reich ausgeſtatteten, ſcharf ausgeprägten Mannes die 
Eigentümlichkeit feiner Zeit und feiner Richtung in annähernder Vollftändigfeit und großer 
Deutlichkeit erfaſſen. Die enticheidende Entwidelung bis zum Mannesalter bin nn aus 

15 den ungewöhnlich ergiebigen Quellen ausführlid von Witte (f. 0.) gefchildert; unter Hin- 
weis darauf werden bier nur die Vorausfegungen für feine eigentümliche Leitung im 
alademifchen, wiſſenſchaftlichen und kirchlichen Gebiete herauszuheben fein. 

Th., geb. am 30. März 1799, entitammt einem kinderreichen Handwerkerhauſe, defien 
anfangs auskömmliche, fpäter niedergehende Verhältnifje ibm faum bie erften Bedingungen 

© ſeines Lebensganges boten. Seine ungewöhnlichen Anlagen und feine vorzeitig —* 
regenden geiſtigen Bedürfniſſe ſetzten ihn bald, nachdem er mit fünf Jahren zur Schule 
gekommen war, mit ſeinem natürlichen Boden in Widerſtreit und enthoben ihn dieſem 
völlig, nachdem der vergebliche Verſuch, den bereits Kurzſichtigen zum Gehilfen des Vaters 
in der Goldſchmiedekunſt zu machen, den Gymnaſialbeſuch nur kurze Zeit unterbrochen 

25 hatte. Als der Jüngling mit 17'/, Jahren die Univerſität feiner Vaterſtadt bezog, war 
er bereitö der in feinen wejentlichiten Zügen geprägte Charakterfopf. Am erjten fällt die 
unvergleichlihe Aneignungsfäbigfeit auf; hatte der Anabe bis zu feinem 13. Jahre mehr 
als 2000 Bände ohne Auswahl verfchlungen, fo bemwältigte er bis in das 17. binein 
neunzehn fremde Sprachen fo weit, daß er ſich in einer beträchtlichen Anzahl fchriftlich 

3 auszubrüden vermochte. Ein alljeitiger Wiffensdurft, ein dehnſames und untrüglidhes 
Gedächtnis, ein unvergleichliher Spradenfinn treten bier entgegen; doch hätten dieſe An— 
lagen nicht foldhe Frucht tragen können, wenn ſich nicht zugleich jene zähe Willenskraft 
geregt und ausgebildet hätte, welche, mit den Minuten geizend, die bärteften Hemmniſſe 
im Dienfte des Lernens übertwand, aber auch bereit dem ungewöhnlich widerſtands— 

5 fähigen Leibe die Keime unbeilbarer drüdender Leiden einpflanztee Man follte meinen, 
diefer junge PBolybiftor und angehende Mezzofanti müßte ein Anachoret der Wiſſenſchaft 
geweſen fein. Allein er war vielmehr von einem unbezähmbaren Bedürfnifje nah Ge: 
meinjchaft, erſt geplagt, dann belebt. Es ift dem Heranwachjenden eine Lebensfrage ge 
weſen, fi) den Eintritt in den Kreis geiftig Ebenbürtiger zu erzwingen; und als es 

40 gelungen war, bildete er mit feinem funfelnden Geifte und feinem liebeglübenden Herzen 
ald den Mittelpunkt, und machte fortan neue Eroberungen. Noch nad einer anderen 

Seite befundete fih die Tiefe und Lebendigkeit feines Gemüted, Ihm ſelbſt erjchien 
fpäter fein Jugendleben als ein Dafein ohne Gott; indes aus den Quellen gebt deutlich 
hervor, daß ihn immer ein tiefer religiöfer Zug beivegte; ja, daß er auf Arbeiter in der 

45 väterlichen Werkſtatt wie auf feine edelften Schulfreunde einen fittlih erbebenden und 
chriſtlicher Frömmigkeit zuführenden Einfluß ausübte. Inzwiſchen war freilich fein Inneres 
in beftigjter Gärung. Die Spannung zwifchen feinem geiftigen Leben und feiner äußeren 
Lage, der Widerftreit zwiſchen feinem Gebetsleben und der Denkweiſe, die ihm aus feiner 
Lektüre und Umgebung zufloß, dazu wohl aud eine frankhafte Anlage führten feinen 

50 heftigen Sinn in ſchwere Kämpfe, als deren Ausgang fih ihm mehr als einmal ver 
Selbitmord darftellte und ſelbſt verfucht ward. 

Die entjcheidende Wendung hat in fein Yeben die Verpflangung nad Berlin gebracht, 
eine göttliche Führung, weldye alle bisher angefponnenen Fäden zufammenfnüpfte. Die 
früh erwachte Vorliebe für das ferne Zauberland des Dftens traf mit der ®elegenbeit 

55 zufanımen, bei dem feltfamen Landsmann Prof. Habicht das Arabifche bis zur Rede: 
fertigfeit zu erlernen; dies entjchied den Jüngling für die orientaliftifche Philologie. Die 
Ungeduld, feinem Ziel fich raſch zu nähern, trieb ihn zu dem feden Unternehmen, bei 
dem befannten Orientaliften Dies in Berlin Förderung zu ſuchen; obne Empfehlung und 
Mittel ging er bin; im Falle des Miplingens war der Selbſtmord bejchlofjen. Hart an 

so diefem Außerſten vorbei wurde Th. in eine forgenfreie und überaus günftige Yage ver: 



Tholnd 697 

ſetzt. Diet nahm ihn in fein Haus auf und damit war ihm das rege geiftige Leben 
Berlins nad allen Seiten eröffnet. Fortan durfte er ſich ungehemmt feinen Studien in 
den Quellen bingeben. Zugleich aber trat ihm nun das frifche chriftliche Leben in ver- 
ſchiedenen Gejtalten beftimmenb entgegen. Tiefen Eindrud machte ſchon die aufrichtige 
Rechtgläubigkeit feines greifen Wohlthäters, der wenige Monate darauf nad geduldig 5 
ertragenen Leiden in feinen Armen entichlief. Sodann hatte ihn eine Empfehlung 
Scheibels zu Neander geführt, mit dem er empfangend in regem Verkehre und der fein 
thatfräftiger Beförberer blieb. Dem längjt verehrten Fouqué durfte er nahe treten. Mit 
den verichiedenen Konventifeln berübrte er ſich. Endlich trat er unter die dauernde 
Seelenpflege des einfältigen, weifen, glaubensitarten Kottwis, Witte 1 ©. 125f., deſſen 10 
Frömmigkeit Anlehnung und Art bei den Herrnhutern gefunden hatte. Schon in Breslau 
börte Tb. als stud. phil. vornehmlich Sceibel; in Berlin war er als stud. theol. 
eingejchrieben; und nun ſchwankt er die folgenden drei Jahre zwiſchen dem Drientaliften, 
der erit als Dragoman, dann ald Miffionar in die Ferne ziehen möchte, und zwiſchen 
dem Theologen. Eine ſchwere Lungenerfrantung, infolge deren er Jahre lang ſich und 16 
anderen als ein Schwindfüchtiger galt, lehrte ihn vollends auf die Jugendträume ver: 
zibten. Die Zurede eines dem Chriftentume gewonnenen iöraelitifchen Offiziers, feines 
geliebten Erftlinges, gab den legten Ausfchlag, und Th. wandte fih, 21 Jahre alt, dem 
akademiſch⸗theologiſchen Berufe zu. Die nach mancherlei amtlichen Schwierigkeiten unter 
ſchwerem körperlichen Drude gelungene Habilitation durfte ihm als die ziveite enticheidende 20 
Führung gelten. Es ift bemerkenswert, daß die Kämpfe und Entſcheidungen, durch die 
er ein befennender Chrift wurde, nicht eigentlich dem Gebiete der Erkenntnis angehören ; 
twie fehr er ſich bald mit den äftbetifchen und wiſſenſchaftlichen Ericheinungen jener Zeit 
befannt zeigte, weder bat Schleiermacher damals auf ihn Einfluß gewonnen, noch ſcheint 
er ſich aus eigenem Bebürfnis mit der Zeitphilofophie befchäftigt zu haben; vielmehr das 3 
Ringen mit der dämonifchen Macht verzweifelnder Gottentfremdung findet fein Ziel in 
der entſchloſſenen Glaubenshingabe an den lebendigen Heiland, deſſen Perſon er mit jo 
inniger Liebe umfing, daß, mie feine durchichlagende Erftlingsichrift, fo fein Jubiläums: 
Teftament den rechten Ausbrud dafür in Zingendorfs Morten fand: „ic babe nur eine 
Vaſſion, nur ibn, nur ihn”. Und fo ift denn der milfionierende Pietift in Tholud so 
eigentlich unabhängig von dem Theologen, älter als diefer und beftimmend für ihn. 

Die fünf Jahre, welche Th. in Berlin dozierte, find die begründenden für die Arbeit 
feines Manneslebens geweſen. Seine Lebenskraft jchöpfte er aus dem Zufammenbange 
mit den chriftlich-thätigen Kreifen, in denen er überall mit zugriff. Er unterrichtete fort: 
gebend an Yänides Miffionarfchule, war Mitjtifter des Berliner Vereins für Heidenmiffion 35 
(1824); von 1822 Sekretär der Judenmiffton, 1823 Vertreter der Londoner Gefellichaft 
und feit 1824 Herausgeber der Zeitfchrift „Der Freund Israels“; 1821—1825 Direktor 
der Hauptbibelgefellfchaft. Neben feinen Worlefungen begann er fogleich eine emfige, an 
Zeit und Mitteln opferwillige und erfolgreiche feelforgerliche Arbeit an den Studierenden, 
welche dem an Alter faum über ibnen ftehenden freunde begeifterte Anhänglichkeit 40 
widmeten. Die akademiſchen Vorträge begannen mit alt: und neuteftamentlichen Stoffen, 
griffen indes bald auf Dogmatik, Apologetit, Metbodologie und Geſchichte des 18. Jahr: 
yunderts über. In die gelebrte Welt führte er fich mit feiner umfaffenden Habilitations: 
jchrift ein: Ssufismus s. theosophia Persarum pantheistica 1821, welche bei den 
— volle Anerlennung fand. Es folgten in dieſer Richtung noch: Wichtige 45 

tellen des B. Sobar im Tert und mit Überfegung 1824; Blütbenfammlung aus der 
morgenländifchen Myſtik 1825; Die fpefulative Trinitätslebre des ſpäteren Orients, eine 
religionspbilofopbiihe Monograpbie aus bandichriftlihen Quellen der Leydener, Orforder 
und Berliner Bibliotbet 1826. In diefen Schriften bat er die Früchte feiner Studenten: 
eit gefammelt; nur die lebtgenannte zeigt die Fortführung der orientaliftiihen Arbeiten, 50 
—— er noch 1835 und 1837 die Programme über den Einfluß der griechiſchen Philo— 
ſophie auf den Muhammedanismus und über die jüdiſche Kabbala entnahm. Inzwiſchen 
richtete ſich ſeine Arbeit darauf, in regem Austauſche mit Olshauſen, Stier, Rothe u. a. 
die chriſtliche Offenbarung und die Bibel echt theologiſch aufzufaſſen. Seine beſondere 
Stellung und Art zeigt ſich ſogleich in: Einige apologetiſche Winke für das Studium des 55 
ATS, den Studierenden des jetigen Decenniums getwidinet, mit denen fid) der junge 
Dozent 1821 bei den Zubörern einführte. 1822 folgte die gelehrte Abhandlung: das 
Weſen und die fittlihen Einflüfje des Heidentumes in Neanders Dentwürdigfeiten; 1824: 
Auslegung des Br. P. an die Nömer (5. A. 1856) und 1825 als Anbang dazu die 
Umfchreibende Überſetzung. Inzwiſchen aber hatte Tb. den Gefamtertrag feines bisherigen 60 
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Lebens in einer durchſchlagenden Schrift zuſammengefaßt: Die Lehre von der Sünde und 
dem Verſöhner oder die ** Weihe des Zweiflers, 315 ©., 1823. Sam. Elsner, der ſchlichte 
chriftliche Freund, auf deijen Anregung er 1824 anonym den zeitgemäßen Traftat: Eine 
Stimme wider die Theaterluft jchrieb, gab zuvor auch den legten Anftoß dazu, daß Th. 

5 in jener Schrift ausipradh, was in ihm zum Ausdruck drängte; er ſchuf in ihr einen 
apologetifchen und ertwedenden Traftat in hobem Stil, über defjen Bedeutung für jenen 
Zeitpunkt der Erfolg das entjcheidende Urteil fpricht. Anonym erſchien das Bud in 2.9. 
umgearbeitet 1825; mit Th.s Namen 1830 zweimal, und ferner noch 1836, 1839, 1850, 
1862, 1871; e8 ift ins Englische, Holländifche, Franzöfiiche, Däniſche, Schwedifche über- 

10 jet (Vorrede zur 7. A.). Hier trat neben den Haffischen Redner, welcher hochgebildeten 
Verächtern Deutichlands die Neligion wieder achtbar gemacht hatte, ein Zeuge in Feuer: 
zungen, welcher in der proteftantijchen Bildungswelt mächtig für den Sünberbeiland an 
die Herzen pocdhte, indem er auf Grund eigener und fremder Erfahrung den Weg und 
die Mittel fchilderte, um aus dem edlen Humanismus den Übergang zum evangelifchen 

15 Glauben zu finden. Die Hülle der Namenlofigkeit hielt nur kurz vor; durch diejes Buch 
wie durch feine Schüler wurde der junge Profeffor ein in chriſtlichen Kreifen wohl— 
befannter und auf feinen Reifen willlommen geheifener Bruder und Meijter. Endlich 
fnüpfte eine Gelehrtenreife nah Holland und England die engen Beziehungen zu jenem 
chriftlichen Sprachgebiete, dem er dann faft wie einer zweiten Heimat angebört bat. 

20 Altenſteins Miniſterium folgte dem Gange des ſtrebſamen Profeſſors teilnehmend und 
fördernd; ſeit 1823 zum Extraordinarius ernannt, verzichtete er auf ein Ordinariat in Dorpat. 
Nah Knapps Tode wählte es ihn für die befuchtefte Theologenfafultät Halle. Unvor: 
fichtige, ungenau berichtete Außerungen, welche Tb. über den dort berrfchenden Rationa— 
lismus in Yondon gethan, boten den Anbalt für einen feierlichen Proteſt gegen ſeine 

35 Ernennung von feiten aller theologifcher Lehrer zu Halle; nach ernftlicher Erwägung und 
auf Grund öffentlicher und amtlicher Erklärungen von feiten Th.8 wurde er doch ernannt. 
Bei der Promovierung zum tbeologifhen Doktor trat noch einmal die ſchon ehedem 
jpürbare Spannung mit Scyleiermacher heraus; doch erteilte feine Fakultät ihm die Würde 
rite. Übermäßige Zumutungen an feinen Leib während feiner Studien in Holland und 

so England übten in jener Zeit ihre Nüdwirkung in drüdenden Leiden und lang anhalten: 
der Melancholie. Unter jo vielfachen Hemmungen begann er feine Arbeit inmitten eines 
übelwollenden Kollegiums, einer gegen ihn aufgereizten Studentenjhaft und Einwohner: 
ſchaft. Tief verzagt und doch mit unerjchütterlihem Mute griff er feine Aufgabe an. 
Eine Erholung gewährte ihm der Urlaub von Michaelis 1827 bis Oſtern 1829, während 

3 deſſen er als Gefandtichaftsprediger mit Bunfen zu Nom lebte; auf diefem klaſſiſchen 
Boden der Welt- und Kirchengefchichte, im vertrauteften Verkehre mit einem geiltvollen 
Manne von jo umfafjendem Geſichtskreiſe, ſchloß fich feine Bildung ab. Seit feiner Heimkehr 
floß fein amtliches Leben in dem engen Bette einer deutfchen Profeffur an demfelben Orte da: 
bin; alle Berfuche, ihn anderwärts binzuzieben, hat er ſtandhaft abgewieſen; feine Wanderluft 

0 hat er fortan nur auf den regelmäßigen Reifen gebüßt, die ihm zu ben chriftlichen Freunden 
allerwärts und zu den Herrlichkeiten der Natur führten, für die fein ermattendes Augenlicht 
enpfänglich blieb. Diefe Sammlung in die äußere Gleihmäßigfeit hat ihm eine überaus weit— 
greifende Thätigfeit ermöglicht. Jahre lang ftand er in Halle einfam feinen Mann, ſowohl 
als Brofefjor, wie ala Verfündiger des Wortes an jedermann, mitzugreifend im Miffions: 

45 verein, ſeit 1833 zugleich als Univerfitätsprediger. Hatte er in feinen Borlefungen mit 
twachjendem Erfolge jeinen Standpuntt auf dem Gebiete der alt: und neutejtamentlichen 
Eregeje und der fojtematifchen Theologie allein vertreten, jo gewann er vborübergebend 
durh Ullmann Unterftügung und dann 1839 an Jul. Müller den tiefgreifenden Arbeits: 
genofjen (X. Schulge, Jul. Müller Bremen 1879, ©. 39. ©. 60. Thol. 2. v. d. Sünde 

507.4. Vorw.), und ihr Übergewicht entichied ſich bald völlig. In die beiden erſten Jabr: 
zehnte ballifcher Wirkſamkeit fallen auch die wichtigften eregetiihen Werte (Komm. zum 
Johannes-Ev. 1827, 7.4. 1857; Bergrede 1833, 5. X. 1872; SHebräerbr. 1836, 3. A. 
1850; dazu: AT im NT 4.9. 1854), die Arbeiten an wiſſenſchaftlicher und allgemein 
gebaltener apologetischer Polemik (Litterarifcher Anzeiger 1831—1849; Glaubwürdigkeit 

65 der ev. Geſchichte 1837, 2. Abdr. 1838 — wider D. Strauß. Vermiſchte Schriften, 
2 Teile, 1839. Geſpräche über die vornehmſten Glaubensfragen der Zeit für nachdenfende 
Laien 1846 — vgl. noch das Sendfchreiben an Hirzel 1861) und die erbauenden Schriften 
(die 3. T. fünfmal aufgelegten Predigten über Hauptftüde des chriftlihen Glaubens und 
Lebens von 1834 ab, fechs Abteilungen; daneben jchon früher Kleinere Sammlungen und 

so fortgehend einzelne Predigten; zulegt 1860 Glaubens, Getwifjens: und Gelegenbeite: 
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predigten. Stunden dhrijtlicher Andacht 1839, 8.9. 1870. Der Pfalter für Geiftliche 
und Yaien der chriftlichen Kirche ausgelegt 1843, 2.4. 1873). Zu gleicher Zeit hatte 
er, feit 1842 Mitglied des Magdeburger Konfiftoriums, den in der Provinz Sachſen 
vornehmlich ſich abfpielenden Handel mit den Lichtfreunden (vgl. feinen betr. Art. PRE., 
bei. 1. N.) mit auszutragen. Das Jubiläum, welches feine Freunde verjpätet 1846 dem 6 
jcheinbar einem früben Ende Entgegengebenden feierten, und dann die Folgen der Re— 
bolutionszeit 1848, bilden einen Abjchnitt in feinem Leben. Nur Männer, welche in der 
SHauptfache ihm gleichgerichtet waren, wurden fortan feine Kollegen im akademiſchen und 
lirchlichen Amte, traten inımer zahlreicher auf die Kanzeln und in die Hirchenleitung hinein. 
Der Konfeffionalismus gewann übertviegende Vertretung und es begannen die theoretischen 
Kämpfe um die Union. Die Förderung chriftlichen Lebens und hriftlicher Sitte war der Mon- 
bijoufonferenz 1856 aufgetragen, auf der er die ftrengere Auffaſſung in der Eheſcheidungs— 
frage erfolgreich vertrat. In diefe Zeit ftilleren Fortbauens fallen neben der Beforgung der 
neuen Auflagen feine gelehrten Studien zur neueren Kirchengefchichte, für die er lange 
ran auf feinen Neifen emfig die Archive von Univerfitäten und Kirchenbehörden durch— 
töberte, den Handichriftenichag der Bibliothefen mufterte und fich jelbit aufmerkfam eine 
beachtenswerte litterarifche Sammlung beichaffte. Dabin gebören: Das afademifche Leben 
des 17. Jahrhunderts, 2. Abt., 1853 u. 54, das kirchliche Leben, 2. Abt., 1861 u. 62; 
Der Geilt der luth. Theologen Wittenbergd 1852; Yebenszeugen der lutb. Kirche 1859; 
Geſchichte des Nationalismus, 1. Abt., 1865; Nationalismus und Supranaturalismus in % 
Herzog, PRE., vgl. Verm. Schr. Bd 2, ©. 1f. Die eigentliche Geſchichte des Rationalis— 
mus bat er nicht mebr fchreiben fönnen. Der re war gelommen, beil erleuchtet 
dur die dankbare Liebe Unzäblbarer von allen, namentlih den pofitiven Richtungen 
evangelifchen Ghriftentumes; das trat überwältigend an feinem unter der Ungunft der 
Kriegszeit Dezember 1870 gefeierten 5Ojährigen Jubiläum hervor. — Zu den drüdenden 3 
Prüfungen hatte für Th. feine erfte Ehe gezählt; er war mit feiner erften Gattin als 
mit einer dem Tode Entgegenwelfenden nur Auguft 1829 bis Februar 1831 verbunden. 
m Herbſt 1838 hatte er dann Mathilde, die Tochter des dereinft mit Hennböfer zum 
vangelium übergetretenen Frhr. v. Gemmingen:Steinegg, aus Stuttgart heimgefübrt. 

Blieben diefer beglüdenden Ehe Kinder verfagt, jo bat das nur dazu dienen müfjen, daß 30 
die Gattin fein Haus in feinem Sinne zu einem fegensreihen Hofpiz für viele dauernde 
Hausgenofjen und unzählige vorübergehende Gäſte geftaltete und manches chriſtliche Wert 
anregte oder pflegte. Na wenigen Jahren einer behaglicheren Nube feit 1870 folgten 
dann die legten angitvollen, in denen das Gebirn mehr und mehr feinen Dienft verfagte 
und zulegt nur noch die unermübdliche Liebe der geliebten Genoffin Lichtftrahlen in die 36 
Ainfternis werfen fonnte, die den reichen raftlofen Geift immer dichter bis zum Aus: 
atmen umfing. — — 

Es iſt nicht Leicht, Tholud, den Theologen, beitimmt und zugleich umfaſſend 
zu fehildern. Er jelbft wies es nicht ab, zu den ſog. Vermittlungstheologen gezählt 
zu werden. Unter den alademijchen Vertretern diejer Sichtung dürfte er fich durch die so 
Verbindung dreier befonderer Züge auszeihnen: er trug die Art des wieder erjtandenen 
Pietiemus anfangs derb und bis zulett fenntlih an fi; trogdem ftand er an dogmatifch 
ausgeprägtem und ficher durchgeführtem Bofitivismus hinter nicht wenigen feiner Gruppe 
zurüd; und doch bat wohl feiner diefer Männer fort und fort in fo inniger Beziehung 
mit den Bertretern der fog. ftrengeren Kirchlichkeit und des Konfeffionalismus gelebt. In 45 
diefen ſcheinbaren Widerſprüchen lit ſich die Wirkung feines oben gefchilderten Bildungs: 
ganges erlennen. Ihm batte ſich nicht die Aufgabe geftellt, zwifchen Theorien zu ver: 
mitteln, vielmebr nur ein im Yeben ergriffenes, evangelifch-pietiftiiches Chriftentum den 
Zeitgenofjen zu übermitteln, und zwar auch und namentlich durch Indienſtſtellung feines 
reichen wiſſenſchaftlichen Befises und Könnens. Jene befondere Form des Proteftan: 60 
tismus batte ihm gefeflelt, teils indem die fittlich durchgebildete Geftalt eines Kottwitz 
ibn überwand, teil indem der Zug feines Inneren ihr entgegenfam, welder ibn für 
die meltflüchtige Myſtil des Morgenlandes entflammte und allegeit mit „Haß“ gegen 
die weltoffene und weltfrobe Nichtchriftlichkeit eines Goethe erfüllte. Oft bat fein 
beftiges und jchwergedrüdtes Gemüt feinen Glauben in dunteln Stunden der Anfechtung 55 
geichüttelt; doch war er zu feit mit feinem lebendigen Heiland verwachſen, "als daß er 
deshalb hätte in einem verftändigen Poſitivismus einen Schuß ſuchen oder darauf ver- 
sichten follen, gerade durch die Umſchmelzung des überlieferten Chriſtentums in lebendiger 
Subjektivitat die Vermittlung mit ‚der Gegenwart zu erjireben. Und aud das blieb an 
ihm pietiftifch, wie jehr ihm auch die Art eines Francke abjtieh, daß er die Innigkeit des 6— 

— 1" 

— 5 
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Empfindens mit der fittlihen Anfpannung verband und befonders gern betonte, daß die das 
Himmelreih an ſich reißen, die Gewalt brauchen. Gewiß im nnerften von einem nicht 
wechjelnden Magneten gezogen und gehalten zu werden, fonnte er bei jener vermittelnden 
Arbeit, welche immer mehr auf Eroberung von Perfonen als auf Ausbau eines Gedanten: 

5 oder Geſellſchaftsganzen gerichtet blieb, mit feiner erftaunlichen Aneignungsfäbigfeit um 
fih greifen, und, zum Unbehagen Neanders, nicht nur feiner Jugendliebe zu den An- 
fchauungen der romantifchen Schule folgen, fondern fih auch den Anregungen der Spe— 
fulation bis zur Verflüchtigung der Dogmen bingeben. Wie wenig auch Schleiermader 
auf Katheder und Kanzel dereinft ihm hatte bieten fönnen, binterber galten ibm deſſen 

ı0 Reden als weihevolle Einführung in ein echt theologifches Denken. Ya es jtedte in ihm 
eine Verwandtſchaft mit einem Semler, und es gab eine Zeit, mo dem alternden Meifter 
jein Zatitudinarismus in kritifcher Beziehung ernſtlich vorgeworfen wurde, obwohl doc) 
oder vielleicht weil faum einer jo viele Narben aus dem Streite mit dem Ariticismus auf- 
—— hatte. Die Entwickelung der langen antiorthodoxiſtiſchen Bewegung von den 

15 Deiften ab feſſelte ſeine Aufmerkſamkeit früh und dem Verſtändnis dieſer Erſcheinung 
galten ſeine letzten, die geſchichtlichen Arbeiten. Er konnte ſich nicht lediglich abweiſend 
zu ihr verhalten wie Stier, ſondern ſah in ihr eine unvermeidliche und inſofern berechtigte 
Entwickelungserſcheinung des Proteſtantismus; in dieſem Sinne zählt er in ſeiner ſehr 
bezeichnenden „Rede am Halleſchen Reformationsjubelfeſte“ 1841 Semler und ſeinen 

20 Rationalismus neben dem Pietismus zu den Ehren Halles. In derſelben Rebe hebt er 
jedoch ſehr beitimmt das Firchliche Bekenntnis hervor. Und dieſer Js zu dem gejchichtlich 
Gegebenen beftimmt bereits 15 Yabre früher fein Auftreten ald Ereget. Wenn es ihm 
gelang, das Verftändnis für den Nömerbrief und eben damit für Paulus in meiteren 
Kreifen zu erneuern, jo war diefer Erfolg durh den Rüdgang auf die reformatorifche 

25 rg 8 und überhaupt auf die altkirchlichen Exregeten bedingt. Immer mehr fräftigte 
fih diefe Richtung bei ibm und unter den biftoriichen Forſchungen erwuchs ihm ein 
liebevolles Verftändnis für den altortbodoren Proteftantismus. Dagegen führte fie ibn 
nicht auf den Weg einer Nepriftination, weder in der Theologie, noh im kirchlichen 
Yeben. Wie entjchloffen er feinerzeit gegen das Lichtfreundtum das Necht des Belennt: 

so niſſes verfechten mochte, einer juridiſchen Behandlung der Lehrverpflichtung blieb er ab: 
hold und bethätigte das noch 1872 dur die Beteiligung an einem Gutachten jeiner 
Fakultät bei den Verhandlungen über den Berliner Prediger Sydow. Darum blieb ein 
Abftand zwiſchen ihm und dem um ihn ber fich fchärfenden Konfeffionalismus. Und doch 
batte feine Einwirkung für viele die Brüde zu diefer Auffaflung gebildet. Voll mitlebend, 

35 je nachdem auch mitbandelnd in allen theologischen und kirchlichen Bewegungen feiner 
Zeit, war er, der moderne Gelehrte, mit feinem liebevollen Sinne für das Alte, feiner 
etwas fubjektiviftifchen Ekletik und feiner unermüblichen chriftlich:gläubigen Deutung aller 
überlieferten Stüde gerade der rechte Dann, um der Jugend die gröbften Anſtöße zu 
benehmen, ihr die eriten unvergeßlichen Einblide in die Lebenstiefen der Schrift und der 

0 Kirche zu eröffnen, um fie dann ibrer weiteren Entwidelung unter anderen Einflüſſen 
u überlafjen; lag doch feiner ganzen Art nichts ferner, ald Schule zu machen. Es ent: 
le feinem in die Meite langenden Sinne und feiner Lebensführung, daß er recht 
eigentlich ein Mann der evangelischen Alliance wurde, deren Verſammlungen er bejuchte, 
bis jein Alter ihm die Reife nach New-York 1871 verbot; juchten und fanden doch bei 

45 ihm die jungen Engländer und Amerifaner aller Denominationen fo gut wie die Franzofen 
den lebendigen Übermittler einer gläubigen deutfchen Theologie. 

Die Erfolge feiner wiſſenſchaftlichen Schriftjtellerei lagen vorwiegend auf eregetifchen 
Gebiete. Um ihn richtig zu würdigen, muß man ibn nicht als den Philologen des 
heiligen Schrifttums, fjondern als den firchlichen Ausleger betrachten, welcher den kano— 

so nischen Wert der Bibel für feine Zeit in Geltung und Wirkung fegen will. Ihm ift es 
nie genug, geichichtlich feitzuftellen, was der Verfaſſer gemeint hat; fondern es ſoll Har 
werben, was das religiös und ſittlich Muftergiltige in den Ausführungen fei; deshalb 
ſucht er Belehrung bei den kirchlichen Lehrern der Vergangenheit und kann tbeoretijchen 
Grörterungen mehr Raum gewähren, ald einer genauen Beleuchtung feines Textes. 

55 Apologetit und Dogmatik, Moral und Kafuiftit find bier reichlich verhandelt, bequem für 
den Geiftlihen, der nicht erjt die verfchiedenen Disziplinen durchmuſtern kann, um zu 
finden, weſſen er bei der praftifchen Anwendung des Bibelwortes bedarf. So gewinnt 
der Kommentar einen gewiſſen jelbitftändigen Wert neben dem Bibelwort. Die verſchiedenen 
Auflagen haben Tholud ſtets lernbereit gezeigt; ebenſo trug er nicht eine Sicherheit des 

 Verftändnifjes vor fich ber, welche doch neben dem unaufbörlichen Streit vor Augen wohl 
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faum obne eine gewifje Selbfttäufchung behauptet werden kann ; vielmals ift die ihm wohl 
borgeworfene Unbeftimmtbeit nur ein Schein, den er erivedt, indem er, Worte jparend, 
nur andere reben läßt. Seinem Sinn für die firchliche Auslegung verbanft man die 
Herausgabe der Kommentare Galvins feit 1831 und die Programme über Calvin, 
Thomas Ag. und Abälard als Eregeten. Seine philoſophiſche Tüchtigfeit ift durch Fritzſches 
Angriffe 1831 und 1840 dauernd in Verdacht geraten; deren Heftigkeit hat geijee 
jelbjt bedauert (PRE 1. Aufl. XIX, ©. 513). ie Rechtfertigung Hr Tholud liegt 
weniger in feiner wachjenden Afribie nad) diefer Seite, als in feiner andersartigen Be- 
gabung. Er brachte zu diefem Geſchäfte neben der ungewöhnlichen Weite des wiſſen— 
ichaftlichen Gefichtsfreifes und der weitjchichtigen Gelehrfamfeit, neben feinem raftlofen 10 
Spürfinn das Spracdhtalent eines Linguiften hinzu, das ſich an ausgedehnter orientaliftifcher 
Lektüre entwidelt hatte. Statt des fteifen grammatifchelerikalifchen Nachrechnens ſtand 
ihm ein taftendes Verftändnis zu Gebote, und mit der Kongenialität des Arabiften ver- 
band er die des lebendigen Chriften. Auch feine Eregefe war „Waldrechterarbeit” ; 
jtreitend führte er zu dem kirchlichen Verftändnifje zurüd und ertvedte in vielen von 
neuem den Sinn für die Schrift; den Nachfolgern blieb es aufbehalten, ſich im Frieden 
anfchauend in das Ganze der Bibel und ihrer Teile zu verſenken. Dieſer Arbeit mehr 
für die Notdurft entipricht auch die Auswahl der von ihm ausgelegten Bücher; fie ge 
bören nad feinem Biograpben zu den „großgedrudten Büchern der bl. Schrift“. Auch 
feine Stellung Pe Kritif war in diefem Sinne apologetiih. Seine letzte Arbeit auf 20 
diefen Felde ift Die 1860 zweimal gedrudte Schrift: Die Propheten und ihre Weisſagung“. 
Aber aud dann fjollten den Zeitgenofjen Hemmnifie für das Zutrauen zur Bibel ge: 
nommen werden, wenn er für die Gemeinde das Büchlein „Die Bibel“ 1851 fchrieb, 
und wenn er 1850 in der deutſchen Zeitfchrift die alte Inſpirationslehre geichichtlich be— 
leuchtete. — Bis in jein hohes Alter hinein hielt er regelmäßig vor einfachen Laien 25 
Bibelftunden in feinem Haufe; das führt auf feine praftiiche Thätigfeit. 

Die wifienfchaftlichen Arbeiten Tholuds zeigen keineswegs einen gefälligen Schrift: 
jteller; fie tragen indgefamt die Art von &tubien und von Vorbereitungen für die 
Studien anderer an fih; dem Verf. jcheint jeder Formenfinn zu fehlen. Wie anders, 
wenn man fich zu den erbauenden Schriften wendet. Die gedrudten Predigten können so 
freilich nicht ganz den Eindrud wiedergeben, welchen er als geiftlicher Nebner machte, 
wenn er in der lodernden Feuerkraft der Mannesjahre und nod in der ruhigen Innig— 
feit des Greifenalterd immer in die Tiefe der Sammlung vor Gott verſenkt und aus ihr 
beraus in beiliger Scheu und in liebevoll ſuchendem Ernſte obne alle Erhitzung die 
Wahrheit bezeugte und mit wunderfamer Kraft in die Herzen griff. Die ergreifenden 35 
Vorreden zur ziveiten Sammlung von 1836 und 1838, welche neben Harms wohl mehr 
gewirkt haben als viele Homiletifen, verfegen lebendig in feine Lage; er hatte das Netz 
unter den Gebildeten auszjumwerfen, und jo blieb es für ihn, da er ja immer neue Ge: 
ſchlechter alademiſcher Jugend um fich fammelte. Er hat indes nicht nur feine Anziehungs- 
fraft auf die höheren Schichten bis ans Ende ertwiejen, fondern auch die fuchenden Seelen «0 
aus den arbeitenden Ständen haben ſich immer wieder vor feiner Kanzel eingefunden. 
Er gab ſtets einen „feiten Kern“ einfältiger biblifcher Lehre, „getaucht in Phantafie und 
Gefühl”, und feine Predigten waren eine „That auf der Studierjtube und abermal eine 
That auf der Kanzel“, fie ervuchfen aus dem eigenen anfechtungsreichen Chriftenwandel 
des Redners wie jeine „Stunden der Andacht”, und fo erfüllte fih an ihnen 2 Kor 1, 3f.; 4 
fie erwuchſen aber auch fort und fort aus dem feeljorgerifchen Verkehr mit feiner akade— 
mifchen und mit feiner öfumenifchen Perfonalgemeinde, und fie waren mehr als einmal 
auch in dem Sinne Thaten, daß fie mit unerjchrodenem Worte das geiftliche Gericht 
über die Vorgänge und Verbältniffe vollzogen welche im Augenblide bie Gemüter befonders 
beſchäftigten oder hätten beivegen follen. Im vollften Maße jtellte er für diefe Yeiftung die so 
ganze Fülle feiner mannigfaltigen Bildung, fein glüdliches Gedächtnis für bezeichnende 
Schlagworte, feine jeltene Fähigkeit praktiſch-pſychologiſcher Zergliederung in Dient Allein 
feine Predigten binterließen nicht überwiegend den Eindrud des geiftigen Genuſſes, viel: 
mebr den tiefer Erfchütterung. Auch wenn Tholuck nicht felten Apologetik treibt, jo 
wenbet er ſich micht zumeift an den Verftand, fondern er faht das Gewiſſen an, er 55 
lodt hinein in das Heiligtum des Herzens und fordert unerbittlih die Handlung der 
Umlehr und des betenden Glaubens. Und jelten wird jo Ahnung und Sehnſucht weckend 
von dem Allerbeiligiten des Chriftenlebens gezeugt worden fein, wie von diefem myſtiſchen 
Pietiften. Daß er auch bier etwas Voltstümliches hatte, dazu fam ihm endlich jene 
Sprachfertigleit zu ftatten; fie war eben nicht nur empfänglich, fondern auch geitaltend, so 

o 
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und tie in der Lehre von der Sünde, fo weiterhin blieb e8 ihm gegeben, mit einer 
dichterifchen Kraft Gedanke und Gefühl zugleih in lebendige Worte zu fallen, melde 
unmittelbar Anfhauungen wecken und den Samen des bezeugten Erlebens tief in die 
Seele des Zuhörers einfentten. 

5 Den Theologen und den Prediger wird man immer aus feinen Schriften fennen 
lernen; aber unbefannt muß der Nachwelt der unvergleichliche akademifche Erzieher werden. 
Und doch ift diefe Seite an der Lebensarbeit Tholuds gewiß diejenige geweſen, in welche 
alle Erträgniſſe feiner jonftigen Tätigkeit zufammenliefen und im welcher er am meiſten 
ganz und voll er felbft war. Er bat eben nie bloß unterrichtet, um theologische Einficht 

10 zu übermitteln, fondern fein ganzes Sinnen und Thun ging auf das „Werden“ chrift- 
licher hp und lebendiger Zeugen für den einzigen Gegenftand feiner „Paſſion“. 
Seine Vorlefungen, die ſich immer mehr lediglich auf Encyllopädie und Neues Teftament 
einjchränften, verloren viel von ihrer Zu kraft, als der große der feines Lebens in 
den Hintergrund trat; allein durch die Predigt und den unermüdlichen Verkehr mit den 

15 Studierenden behauptete er den entjcheidenden Einfluß auf die Jugend. Lage und Art 
änderte ſich; waren  zuerft die Nationaliften zum Sünderheiland zu befehren, jo galt es 
jpäter wohl in der Überlieferung Gegängelte zu eigenem Leben zu erwecken; ſammelte er 
in der Jugend einen engen Freundeskreis um fi, jo umfpannte feine Sorge im Alter 
die Mehrzahl der ftudierenden Theologen. Doc der tiefite Trieb, die Grundzüge und die 

2 Mittel blieben weſentlich die gleichen, und den Wildlingen ging feine fuchende Liebe doch 
am liebjten nah. Der größte Teil feiner Erholungszeit war dem Umgange mit feinen 
Schülern gewidmet; auf täglichen Spaziergängen wie auf feinen Reifen geleiteten fie ibn; 
am Mittagstifh und lange Zeit auch des Abends fammelte er faft tä * außer den 
ſtändigen Hausgenoſſen mehrere um ſich. Später hielt er jede zweite Woche an einem 

25 Abend freie Anſprachen. Wie haushälteriſch der nie raſtende Schriftſteller bei feiner viel- 
feitigen Amtsthätigfeit auch mit feinen Viertelftunden umging; er bat doch noch Zeit 
gefunden, die Pfleglinge in ihren Wohnungen aufzufuchen und ihnen fein Zimmer zum 
Verkehr unter vier Augen, zum gemeinfamen Gebet offen zu halten. Es fonnte wohl 
nicht anders fein, als daß ſolche Arbeit fich methodiſch gefeſtigt hatte, als er ſie ins 

% fünfte Jahrzehnt hinein trieb, bis zur Manier. Ein ganzer Sagenkreis hatte ſich um 
ihn gebildet; allein diefe überlieferten mwigigen Einfälle waren doch nur Notwehr gegen 
Stumpfbeit und Unverftand oder Eröffnung der Laufgräben. Das eigentliche Ziel blieb 
„die Eroberung für den Herrn“, und das vielgewandte Gefchid mie die ausharrende 
Geduld, der auf die Hauptjache drängende Ernſt wie die Freiheit, welche er der Ent: 

35 wickelung zugeftand, fie ertwuchien ihm aus der freude an dem Werden und an ben 
Individualitäten. Sein lebbafter Geift und fein fpannkräftiger Wille fanden freilich 
an Berjchloffenheit und Mattbeit ein ſchweres Hemmnis; doch fobald ihm Trauer 
und Not, Anfechtung und Zerrifenheit entgegentrat, ward feine Liebe angezogen, und 
waren die erjten Lichtblide in das Dunkel gefallen, dann eröffnete er gern die freien 

00 Flüge des Humors, mit denen er fich ſelbſt über die „Schranten der Endlichkeit“ hin— 
wegbob. Zum fchönften allfeitigften Ausprud kam feine Art an den Weihnachtsabenden, 
bie feine Freude am Chriftfind und an der fpendenden Gemeinfchaft vielen unvergeßlich 
gemacht hat. Die Art, wie er theologifche Arbeit und chriftliches Leben zugleih treiben 
und pflegen mochte, bat ihr bleibendes Denkmal in den Studentenkonvikten gefunden, 

#5 welche Halle feinen Bemühungen dankt; aber die eigentliche Frucht feiner Arbeit haben 
die Unzähligen in Deutſchland und demnächft zumeift in England und Amerika genofien, 
deren inneres Yeben mit feinen begründenden Kämpfen und Erlebniſſen irgendwie an 
ihre Berührung mit Tholud, an die Hallefche Domkanzel, die öden Chaufjeen und 
namentlih an Mittelftraße Nr. 10 gefmüpft geweſen if. Umfaffende und eingebende Er: 

50 forfchung der Erweckung nad den Befreiungstriegen wird zu Tage bringen, wie tief und 
dauernd Tholuds Cinwirdung bei ihrem Durchichlagen beteiligt war. Dann wird man 
erit wieder verjtehen können, wie er von feinen Zeitgenofjen fo gefhäßt wurde, daß man 
ihn „einen Kirchenvater des 19. Jahrhunderts“ genannt hat. M. Kühler. 

Thomas, der Apoftel. — Bgl. die betr. Artitel von Winer BRW., 614f.; Holp- 
55 mann in Schenkels Bib.:Ler., Felten in Weper und Welte Kirchen:ter., Neftle in Cheyne, 

Bibl. Ene. Zu den Thomasfagen: Fr. Wilhelm, Deutſche Legenden und Legendare 1907; 
Th. Schermann, Propheten und Apojtellegenden 1907. 

Th. wird in den Apoftelverzeichniffen der funopt. Evv. (Mt 10, 3; Me 3,18; Le 
16, 5) mit Matthäus, dagegen ın der AG (1, 13) mit Philippus zu einem Paare zu 
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jammengeftellt. Der Name (aram. NIIT, ins Griechifche überfegt Aidvuos No 11, 16) 
bedeutet Zwilling und war dem Apojtel ohne Zweifel von Jugend auf als eigentlicher 
Perſonname (vgl. Jo 11, 16. 20,24. 21,2; jo auch im Phöniziſchen CJS 1 Nr. 46), 
wahrſcheinlich als einem wirklichen Zmwillingsbruder, vielleicht nad dem Tode des andern 
Zwillings, gegeben, ficher aber nicht erft von Jeſus zur Bezeichnung feiner etbifchen 5 
TE (Theophylakt, vorlutber. deutſche Bibelüberfegung: ein Zmeifeler vgl. Th. 
RE III, 66, 27; Hengitenberg, Komm. 3. Job.-Ev.). Die Synoptifer erwähnen font den 

Th. gar nicht. Dagegen wird er öfters im Joh.Ev. genannt, und die hier dargeftellten 
Züge aus feinem Verkehr mit Jeſus geben ein charakteriftiiches, keineswegs unklares oder 
widerſpruchsvolles Bild (gegen Holgmann). Uberall bier (Jo 11,6. 14,5. 20, 25—28) 10 
erfcheint Tb. zwar ſchnell und ficher entichlofjen, darin dem Petrus verwandt, aber von 
einer dem Optimismus des lebteren gerade entgegengefegten peiftmiftifchen Neigung und 
darum immer beftrebt, das befürchtete Ungünftige mutig und Har ins Auge zu Saffen, 
obne ſich durch Hoffnungen blenden zu lafjen, die ihm nicht hinreichend gefichert jind. 
Daber der kühne refignierte Entſchluß, das als rettungslos betrachtete Todesgefchid feines 15 
geliebten Meifters zu teilen (11, 16). Daher der rajche beſtimmte Einwurf gegen Jeſu 
tröftliche Verweifung der Jünger auf das herrliche Ziel feines Weges, davon wüßten fie nichts 
(14,5). Daher endlich fein ohne jede Scheu und Unficherheit zum Ausdrud gebrachter 
Vorſatz, der ihm doch fo freudigen Botſchaft von Jeſu Auferftebung nicht zu glauben 
ohne eine perfönliche, alle Täufhung ausjchliegende Erfahrung, wozu dann aber aud) oo 
die Höbe feines durch den Zweifel hindurch errungenen Glaubens im Verhältnis fteht 
(20, 25— 28). 

Alle außerbibliihen Nachrichten über Th. find unzuverläffig. Sonderbar find die 
— ——— desſelben mit anderen bibliſchen Perſonen, beſonders in der ſyriſchen 

irche. Ziemlich früh wurde er mit Thomas Jakob. identifiziert, ſo ſchon von Syr. Cur. ꝛ5 
und Syr. Sin. in der Stelle Jo 14, 22, wo ftatt ’lovdas oby 6 ’loxap. vielmehr 
dort Judas Thomas, bier Thomas ſteht, in der doctrina Addaei ed. Philipps 5, ın 
der ſyriſchen Apojtellebre (Cureton anc. doc. 33) bei Barbebr, Chron. eccl. 3, 2 
und Ephrem Syr. (Judas-Thomas 6, 16 vgl. Burfitt, Texts and Stud. VII, 2, 4), 
aud von Euſebius, h. e. 1, 13 (lovdas 6 xal Owuäs gewiß nad einer fourifchen u 
Quelle, der fur. Tert hat bier: Judas Thomas). Die Rerteidigung dieſer Identifizierung 
durch Reſch TU X, 3, 824 ff), der dabei Judas Jalob. als Bruder des Jak. erklärt, 
den anderen Zwilling in Jakobus Alph. fieht und Lebbäus-Taddäus von Judas Jakob. 
unterjcheidet, ift unbegründet. — Noch auffallender ift die andere Jdentifizierung des Th. 
mit Judas dem Sohne Joſephs, dem Bruder Jeſu, wodurch er zum Zwillingsbruder 35 
Jeſu gemacht wird, zuerjt in den Thomasaften, denen wahrſcheinlich ein ſyriſches Original 
zu Grunde liegt, außerbalb der ſyriſchen Kirche nur bei Priscillian, der in dieſem 
twillingsbruder auch den Apoftel No 20, 26ff. und den Verfaſſer des 1 o-Briefes 

tebt (vgl. Tb. Zahn, Forſchungen 3. Geſch. des neuteft. Kanons V, 116. 123; VI, 346ff.). 
Ebenfo unglaubwürdig wie diefe Vermutungen ift die Angabe, dab Th. aus Paneas 40 

in Galiläa gebürtig geweſen fer (vgl. darüber und dagegen Lipfius, Die apokr. Apojtel- 
geichichten I, 1853, 246). Auch von den Nachrichten der außerbibliichen kirchlichen Über: 
lieferung über die weiteren Geichide und Thaten des Apoftel Thomas iſt gar nichts mit 
irgend welcher Sicherheit als gefchichtlich begründet anzunehmen, vielmehr das meifte 
fraglos bloß Sage (vgl. Lipfius a. a. DO. 225ff.). Die frübefte Geftalt diefer Tradition 45 
läßt ihn in Bartien wirken (Origenes bei Euseb. h. e. 3, 1. Recogn. Clem. 9, 29. 
Eucherius Lugd. in Bibl. P. M. Lugd. 6, 852. Rufin. h. e, 1,9. Soecrat. h. e. 
1, 19 vgl. Amrus in Assemanni bibl. orient. 3, 2, p. 5, 13). Bald wird dann in 
Edefja feine Grabjtätte gejucht (vita Ephremi syr. in Assemanni bibl. or. 1, 49. 
Chronie, Edess. ad a. 705, 735 aerae graecae in Assem. bibl. or. 1, 399. 403. 0 
Rufin. h. e.2,5. Soerat. h.e. 4, 18. Sozom. h.e. 6, 18), wobei fein Tod zu: 
näcjt als natürlicher aufgefaßt wird (vgl. Herafleon bei Clem. Al. Strom. 4, 9, 73). 
Und die lotale Überlieferung diefer Stadt bringt feine Perfon auch mit der Abgarfage 
in Verbindung (vol. Euseb. h. e. 1, 13. 2,1. Moſes von Khorene 2, 32 le Vaillant). 
Eine fpätere Entwidelungspbafe der Thomasfage aber tritt ſeit Mitte des 4. Jahrhunderts 55 
bervor (Ambr. in Ps. 45 MSL XIV, 1143 Paul. Nolan. carm. 18 ebend. 61, 672; 
Hieron. ep. 59 ebend. XXII, 589), diefelbe läßt den Apoftel mit der chriftlichen Predigt 
nah Indien lommen und ein fogar anderen Apofteln, wie Thaddäus und Bartholomäus, 
übergeorbnietes Prinzipat über die ganze Kirche des Orients einnehmen (leßteres be- 
jonderö in vita et martyr. Bartholomaei aus dem Armeniſchen von Möfinger, « 
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Innsbruck 1877, 2). Nun wird auch fein in Indien erfolgter Märtyrertod erzählt. Aber 
damit wird bie feitgehaltene frühere Tradition von feiner Bejtattung in Edeſſa in ber 
Weiſe verbunden, daß eine Überführung feiner Leihe von Indien nah Edeſſa berichtet 
wird (Ephrem. carm. Nisib. 42 bei Bidell; Barhebraei chron. ecel. ed. Abeloos 

set Lamy I, col.31. III, col. 4sq.), eine Erzählung, der ficher feine geichichtliche 
Bedeutung beizumefjen tft (gegen Germann, Die Aine der Thomaschriften, Gütersloh 1877, 
20). Die weientlichfte Quelle diefer fpäteren kirchlichen Überlieferung von einer indifchen 
Wirkfamkeit des Thomas find die (in ihrem griechiſchen Terte früher nur unvolljtändig 
befannten, erft durh Mar Bonnet volljtändig entdedten und im supplementum codieis 

io apoeryphi I, 1883 herausgegebenen) gnoftijhen Thomasalten (neoiodo« Owmuä), in 
denen möglicherweife (mie Gutſchmidt, Die Königsnamen in den apokryphen Apojftel- 
geichichten, 161 ff. nachzuweiſen gejucht hat) eine buddhiſtiſche Bekehrungsgeſchichte zu dem 
Bericht von dem Auftreten des Ap. Th. in Weiß-Indien oder Arachofien verarbeitet ift. 
Eine fpätere Ausgeftaltung dieſer Legende ift dann der vom 7. Jahrhundert an um: 

15 laufende Bericht, daß Thomas den Parthern, Medern, Perfern u. ſ. w., zulegt den Indern 
das Chriftentum verkündet habe und in Kalamine in Indien (nach Gutjchmidt ein Dorf 
Kalama an der Küfte Gedroftiens) als Märtyrer geftorben fei (fo die Apoftelverzeichnifie 
des Pieudo-Dorotheos, Pfeudo-Epiphanios, Pfeudo-Hippolyt und ähnlich breviarium 
apostol. und Pſeudo-Iſidorus bei Grynäus, Monum. Patr. Orthod. II, 589). Eine 

20 abmweichende, aber doch wohl ſchon durd die gnoftifchen Thomasalten bedingte Geftalt der 
Thomasjage, wonach der Apoftel bei Mailapur getötet worden fei, haben die indifchen 
Thomaschriſten (vgl. Germann a. a. D. 427), melde ihre Kirche auf den Apoftel zurüd- 
führen, aber mwahrfcheinlih aus perfischen Kolonien hervorgegangen find, vgl. Bb XIII, 
728. 735 diefer Encyklopädie. Sieffert. 

25 Thomas von Aquino, geit. 1274. — 1. Für die Biographie jind mahgebend bie 
alten Vitae, die z. T. von mit ihm perſönlich befannten Männern verfaßt find: Ptolomäus 
von Lucca, hist. ecel. XII, 20ff. XXIII, Sff., abgedrudt in Wuratori Ber. ital. scriptor. 
Bd XI; nad h.e. XXIII, 8 bat Ptol. Thomas genau gefannt, ijt fein Schüler gewejen und 
hat ihm die Beichte abgenommen. Wilhelm von Tocco jchrieb ca. 1320 eine Biographie des Th., 

30 die in den AS Mart. 1 abgediudt ijt; auch diefer Biograph bat Th. perjönlicd) gekannt. 
Bernardus Guidonis (get. 1371), Acta Thomae ll. 3; dazu die Akten des Proceſſes der 
Heiligiprehung in den AS a. a. O. mit vielen Berichten von —— Von ſpäteren 
Biographien feien genannt: Quétif et Echard, Seriptor. ord. Praed. I, 271fj. (von Echard 
verfaßt), in der Chronologie wie Bibliographie mahgebend für die Späteren. W. Touren, 

36 Vie de St. Thomas d’Aquin avec un expos& de sa doctrine et de ses ouvrages, Paris 1737; 
Garl, Hist. de la vie et des &erits de St. Thomas 1846; Bareille, Hist. de St. Th. 4. &d. 
1862; Hörtel, Th. v. Ag. und jeine Zeit, 1846; Mettenleiter, eich. des bi. Th, 1856; 
Gibelli, Vita di San Tommaso, 1862. Histoire litt, de la France XIX, 238ff.; Baugban, 
St. Thomas of Aquin., 2. voll., London 1871f.; 8. Werner, Der hl. Thomad von Aquino, 

40 3 Bde 18585. De Groot, Het Leven van den hl. Thomas v. Aq., Utrecht 1882. Ueber den 
Geburtsort handeln Pellegrini et Scandone, die für Noccaficca eintreten: Pro Roccasecca 
patria di S. Tommaso, Napoli 1903. — 2. Hinfihtlib der echten Schriften des Th. ſowie 
ihrer Chronologie kommen in Betracht die alten Verzeihnijje des Ptolom, h. e. XXII, 21. 
22. 24. 33. XXI, 9—15, des Wilhelm v. Tocco, des Logotheten Bartholomäus (gedrudt 

45 bei Baluze, Vitae paparum Avenionens. II, 7), des Nifol. Trivetuß (1328, im Chronicon 
des Lucas Dacherius), des Bernard. Guidonis und des Petrus Mogerius (bei Oudin, 
Comm. de seriptor. ecel. III), das alte Verzeichnis der Abtei zu Stams, das Denifle 
ediert und als Grundlage des Katalogs des Yaur. Pignon (im Catalog. fratr. spec- 
tabilium ord. fr. Praedicat.) nachgewieſen hat, jiehe ALKGV, 196f., Thom. bdajelbit 

©. 237, ſodann Sohannes de Colomma, de vir. illustr. und die Chronik des hi. Antoninus 
(Chron. III). Ferner fommen in Betraht die Preistarife für die Barifer Buchhändler 
vom 9. 1286 und 1304 im Chartul. universit. Parisiens (ed. Denifle et Chatelain) I, 646. 
II, 107 ff. Eingehend behandelt Echard (1. c,) die bibliographiſchen — mit genauer Ans 
gabe der Handichriften und Fritifcher Erörterung der Echtheitsfragen. Noch ausführlicher hat 

55 im Anihlu an Echard B. de Rubeis (De gestis et scriptis ac doctr. S. Thom. Aquinat. 
dissertationes eriticae et apologeticae, Einleitung zu der Ausg. Venet, 1750, wiederabgedrudt 
im 1. Band der neuen römiſchen Ausgabe, nad) deren Seitenzahlen idy ceitiere) die litterar- 
geichichtl. Fragen erörtert. Vielmius, De divi Thomae doctr. et seriptis, Ratav. 1564. 
Werner im 1. Band des oben citierten Wertes. Ueber die Handihriften und die bis zu 

co feiner Zeit erſchienenen Drude der Schriften des TH. giebt Echard Auskunft. Handicriftliches 
Material ſ. in der neuen röm. Ausg., fowie bei Hauréau, Notices et extraitse Bd V u. IV, 
795. Die Werfe des Th. jind jehr häufig gedrudt worden. Gejamtausgaben erſchienen in 
Rom 1570 (17 Bde in Fol.), Venedig 1594, Antwerpen 1612, Paris 1660, Venedig 1787, 
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Parma 18525. (25 Bde). Die neueſte Ausgabe ericheint, auf Beranlajiung von Leo XIII. 
jeit 1882 in Rom (11 Bde bis jept). — 3. Hinfichtlih der Lehre des Th. jind die im Art. 
„Scholaſtik“ oben Bd XVII, 705 und 706 angeführten Geichichten der Philofophie und 
Dogmengeihichten zu vergleiden. Beſonders erwähnt jeien nod) die Zeitjchriften Revue 
thomiste jeit 1894, ſowie Schüp' Thomaslerifon 2. Aufl. 1892. Ein fehr genaues Verzeich- 6 
nis der Speziallitteratur hat Baumgartner in Ueberwegs Geſch. der Philoſ. II’, 296—301 
gegeben. In der 2, Aufl. diefer Encyllopädie hat Wagenmann den Art. „Thomas“ be- 
arbeitet. 

1. Thomas von Aquino ift mahrjcheinlich zu Beginn des Jahres 1225 auf dem 
väterlihen Schloß Roccaficca in der Näbe der Stadt Aquinum im neapolitanifchen Ge: ı 
biet geboren. Sein Vater Graf Landulf entftammte einem alten füditalifchen Dynaſten— 
geichlecht, die Mutter Theodora Gräfin von Theate einem normännifchen Fürftengefchlecht. 
Strittig ift das Geburtsjahr. Seit Quétif-Echard wird gewöhnlid das J. 1227 an- 
gegeben. Aber verjchiedene Gründe vereinigen fih zu Gunjten des J. 1225. Der ältefte, 
Thomas perfönlich naheftehende Biograpb verfichert, daß er im 50. Lebensjahr geitorben 
jet (Ptol. h. e. XXIII, 10). Das führt in das J. 1225. In dem alten Chronicon 
breve capitulorum generalium der Dominikaner wird zum 3. 1251 bemerkt: circa 
istum annum s. Thomas fuit factus bachalarius Parisius ad mandatum huius 
magistri (d. b. ded Johannes Theutonicus, geft. 4. Aug. 1252) et erat s. Thomas 
tunc aetatis iam annorum 27 (bei de Rubeis p. CLXIV). Iſt Th. 1252 nad Paris 20 
gefommen, fo ftimmt auch diefe Angabe zu dem J. 1225. Endlich führt auch der Um— 
ftand, daß Th. 1243 bei den Dominifanern eintritt, auf das %. 1225 ald Geburtsjahr, 
da der Eintritt in den Orden vor dem 18. Lebensjahr verboten war (f. die Beftimmungen 
der älteften Konftitutionen in ALKG I, 202 u. V, 542). — Th. hatte noch zwei ältere 
Brüder, die beide im Heere Friedrichs II. dienten und mehrere Schweitern. Im fünften 35 
Lebensjahr fam er nad Monte Gaffino, deſſen Abt Sinibald Bruder feines Vaters war. 
Daß er aber dadurd für den Benediktinerorden beftimmt werden follte, ift nicht zu er: 
weiſen. Vielmehr follte er zunächft nur, wie auch andere Kinder aus vornehmen Häufern, 
den erjten Unterricht im Alofter empfangen. Unmöglich ift e8 freilich nicht, daß die 
Eltern bofften, ihrem jüngften Sohn möchte einft die Nachfolge feines Oheims als Abt 30 
des altberühmten Kloſters zufallen, jpäter ift ihm diefe Stellung thatfächlih angeboten 
worden. Seine Studien hat er fpäter in Neapel fortgejeßt. Dann bat er den Entichluß 
gefaßt, in den Predigerorden einzutreten. Wtolomäus fagt, er fei damals 16 Jahr 
alt geweſen (XXII, 20). Wir thun beijer nad den alten Konjtitutionen anzunehmen, 
daß er damald ſchon 18 Jahre war; es war alfo im J. 1243. Die Familie, be: 35 
fonders die Mutter, war mit diefem Schritt fehr unzufrieden. Der Orden wollte den 
vornehmen Novizen ſich fichern und fandte ihn nad Rom. Aber untertvegd bei Aquapen- 
dente in der Nähe von Perugia treffen ihn feine Brüder und jenden ihn den Eltern zu: 
rüd auf das Schloß St. Giovanni. Hier wurde er „mehr als ein Jahr“ (jo Barthol. 
in dem Proceß 9, 76; Wilh. v. Tocco 2, 12 fagt „zivei Jahre”) gefangen gehalten und 
mit Bitten und Drohungen beftürmt, feinen Borjag aufzugeben. Selbſt vor dem nichts: 
würdigen Mittel, ihn durch eine Dirne zu verführen, jcheinen die Brüder nicht zurüd- 
gefchredt zu fein (Milh. v. Tocco 2, 11). Da aber Th. ftandhaft blieb, haben die Eltern 
ihn fchlieglich entfliehen laſſen (Bartbol. 9, 76; Ptol. XXI, 21). Der Orden fandte 
ihn nun nad Köln, um dort unter Albert dem Großen feine Studien zu macden. Die 4 
Reife führte über Paris, Th. mag gegen Ende des %. 1244 in Köln eingetroffen fein. 
Nun tft aber Albert im J. 1245 nad Paris gejandt worden, um dort das theologische 
Magifterium zu erwerben. Fraglos hat ihn Th. begleitet und feine Studien in Paris 
fortgefeßt (f. bei. Echard p. 275). Im J. 1248 — und zwar nad dem 15. Mai, an 
dem er näch Chartul. univ. Paris. I, 210 in Paris anweſend iſt — ift Albert nach 5 
Köln zurüdgefehrt, um bier ein Studium generale einzurichten. Auch Th. ift feinem 
Lehrer gefolgt. Er ift noch einige Jahre bei Albert in Köln geblieben, vermutlich auch 
als Lehrer wirkſam, etwa als nterpret des Aristoteles und einiger biblifcher Bücher. 
Die lange Gemeinschaft mit feinem Lehrer, dem großen Polyhiſtor Albert, iſt ficher für 
feine Entwidelung von höchſter Bedeutung geweſen, fie hat ihm eine umfaflende Gelehr: 55 
jamfeit geboten und fie bat feinen Geift für immer an die wiſſenſchaftliche Methode des 
Ariftoteles gebunden. In diefen Jahren feiner geiftigen Entwidelung bat er den An— 
ihluß an die Fortſchrittstheologie feiner Zeit innerlich ertworben. Dann ift auch Th., 
wie Albert felbft vor einigen Jahren, nad Paris gefandt worden, um ſich das 
Magifterium zu erwerben. Er ift nad einem alten Bericht damals 27 Jahre alt ge: w 

Real:Encyllopädie für Theologie und Kirde. 3. A. XIX, 15 
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weſen (j. oben). Nah Ptolomäus las er im dreißigften Jahr über die Sentenzen (h. e. 
XXIJ, 21). Wir können leßteres nicht Tontrollieren. Aber es iſt ſehr wahrſcheinlich, 
daß er im J. 1252 nad Paris fam und dann in der Schule von St. Jakob über die 
Sentenzen als Baccalaureus gelefen bat. Leider reichen unfere Kenntniffe über den da- 

6 maligen Studiengang bei den Dominikanern nicht bin, um fo genau, wie Echard und 
de Nubeis es thun, die Lehrthätigfeit des Th. in den folgenden Jahren zu darakterifieren 
(vgl. Denifle ALKG II, 1807). Aber wir wiſſen, daß die Erlangung des Magifteriums 
an der Univerfität auf Schwierigfeiten geſtoßen ift. Das hing mit der großen Bewegung 
zufammen, die Wilhelm de St. Amore jeit 1254 durch feine Streitichrift „de periculis 

ı0 novissimorum temporum“ wider die Bettelorden an der Univerfität veranlaßte. Papft 
Alerander IV. hatte ſich an den Kanzler der Univerfität mit dem Befehl, Th. die licentia 
in theologica facultate docendi zu verleihen, gewandt, aber ehe das Schreiben den 
Kanzler erreichte, hatte diefer Th. ſchon die licentia verlieben, wofür der Papſt ihn in 
einem Schreiben vom 3. März 1256 belobt (Chartul. univ. Paris. I, 307). Der Bapft 

15 ordnet in demſelben Schreiben an, den Th. fofort regiminis prineipium maden zu 
lafjen, d. b. die feierliche Disputation in der biſchöflichen Aula abhalten zu laffen, mit 
der der Betreffende jein Lehramt an der Univerfität eröffnete. Aber im Oftober des 
J. 1256 waren weder Th. noch Bonaventura in die societas scolastica und univer- 
sitas Parisiensis zugelafien worden (Chartul. I, 339). Das ift erft im J. 1257 ge: 

20 ſchehen (vgl. ib. I, 366). Mittleriweilen waren ſowohl Albert ald Th. im J. 1256 in 
der Streitſache perfünlich bei der Kurie in Anagni vorftellig geworben (AS. Mart. I, 666. 
Wilh. v. Tocco), und der Streit hatte mit dem Sieg der Bettelorden geendet. Tb. bat 
dann einige Jahre über feine Lehrtbätigkeit in Paris ausgeübt, über die Schriften aus 
diefer Zeit ift unten zu berichten. Im J. 1259 ift Th. mit den Magiftern Bonusbomo, 

25 Albert und Petrus de Tarantafia bei dem für die Ordnung des dominikaniſchen Schul— 
weſens fo wichtigen Kapitel zu Walencennes thätig geweſen (Chartul. I, 385). Jeden— 
falls bat er länger als drei Jahre, wie Ptolomäus (h. e. XXII, 22) angiebt, ald Ma: 
gifter in Paris gewirkt. Erſt auf Veranlafjung Urbans IV. (feit 29. Auguft 1261) ift 
er nad Rom übergefiedelt. Das geſchah alfo nicht vor Ende des J. 1261. In der 

30 * bon 1269—1271 iſt Tb. dann wieder in Paris thätig geweſen. Sm J. 1272 bat 
ihm das Provinzialfapitel zu Florenz mit völliger reibeit der Wahl des Ortes und der 
Perſonen die Einridhtung eines neuen Studium generale übertragen. Er bat ſich 
für Neapel entfchieden (ſ, Chartul. I, 505 n.5). Zu Anfang des %. 1274 machte er 
ſich auf päpftlichen Befehl auf, um an dem Konzil von Lyon teilzunehmen. Er war 

3 ſchon in der Zeit vorber müde geweſen (Bartholom. im Proceß 9, 787). Untertvegs 
befuchte er eine Nichte auf ihrem Schloß. Dort erfranfte ee. Da er ein Dominifaner: 
flofter nicht mehr erreichen fonnte, aber in einem Klofter fterben wollte, ließ er fich zu 
den Gijtercienfern in Foſſanova bringen. In jeinen u Tagen foll er den Mönchen 
das HL ausgelegt haben (Wilh. v. Tocco 10, 58). Als der Tod nabte, bat Tb. das 

#0 Symbolum fidei befannt und ad maiorem sui securitatem jeine Schriften dem 
Urteil der römifchen Kirche überantwortet: nee sum pertinax in sensu meo, sed si 
quid male dixi, totum relinquo correetioni ecelesiae romanae (Bartbolom. im 
Proceß 9, 80; Btol. h.e. XXIII, 9). Er ftub am 7. Mär 1274. — Um dieſe 
Zeit hatte ein Mönd in Neapel ein Gefiht: Paulus trat in den Hörfaal des Th. und 

billigte feine Lehre, führte ibn aber fort, um die höhere Wahrheit fennen zu lernen 
(Btol. XXIII, 9). Auch Albert der Gr. babe feinen Tod unmittelbar empfunden und 
davon zu feinen Schülern gefprochen (Bartbol. 9, 82; Proceß 7, 67). Man ftellte den 
Verftorbenen auf eine Yinie mit Paulus und Auguftinus (ib. 83) und mußte bald von 
mancherlei Wundern und Zeichen zu berichten, die nad feinem Hingang gefcheben feien 
(Wilh. v. Tocco 10, 60ff.). Der allgemeine Eindrud, daß ein gewaltiger Menib, in 
dem höchſte Begabung mit tieffter Frömmigkeit vereint geweſen, von feinem Schauplatz 
abgetreten fei, ſprach fich in diefen Wundergejchichten aus. 

Ih. jcheint nit wie ein Nomane ausgejehen zu haben. Fuit magnae staturae 
et pinguis et calvus supra frontem (Proceß 2, 15; 5, 45); fuit etiam grossus 

ss et brunus (ib. 3, 19). Magnus in corpore et rectae staturae...., coloris 
triticei ... ., magnum habens caput . . ., aliquantulum calvus .. ., fuit virilis 
robore (MWilb. v. Tocco 6, 39, ſ. auch die Hist. translationis 1, 2). Die vomebme 
Herkunft hat fein Wefen nicht verleugnet. Er war fein, umgänglid und liebenstwürdig 
(Wild. v. Tocco 5, 25). In der Disputation behielt er Schmähungen gegenüber feine 

Ruhe, wußte aber auch den Gegner durch die Überlegenheit feiner Perfönlichkeit und 
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feiner Kenntnifje zu überwinden (Bartbol. im Proceß 9, 77; Wilh. dv. Tocco 5, 27). 
Den Mönden ift es munderbar vorgefommen, daß er mit ihrer Koft zufrieden 
war und nie bejondere Speifen verlangte (Procek 5, 42). An der geiftigen Aus: 
rüftung des Th. hoben Die —* zunächſt das ſtarke Gedächtnis hervor 
(Wilh. 7, 42). Aber der Gedächtnisſtoff hat ibm nicht genügt, feine Seele hat das 5 
Ringen nad der Wahrheit oft und erjchütternd empfunden. Er verſenkte ſich mit aller 
Kraft feines Geiftes in die Sachen und fonnte darüber feine Umgebung ganz vergejien. 
Die Kommilitonen in Köln nannten ihn daher einen ftummen Ochſen (Wilh. 3, 13). 
Aber auch fpäter konnte es geſchehen, daß er an der königlichen Tafel in Baris plöglich 
laut in die Morte ausbriht: modo conclusum est contra haeresim Manichaei ı0 
(Wilb. 7, 44). Dies innere Ningen, das feinen ganzen Geiſt ausfüllte, war für Th. 
zugleich ein Kampf um die Erkenntnis Gottes. Sein ganzes Leben war ein Suden 
nah Wabrbeit, ut quasi insensibilis videretur (Ptol. XXII, 22). Er fonnte nadıts 
in die Kirche geben und Gott um Erleuchtung bitten, oder auch faften, bis fidh der Sinn 
einer Bibelftelle ibm erfchloß, oder Petrus und Paulus erjchienen nachts, um fie ihm zu 
deuten. Chriſtus felbft beftätigt ihm die Nichtigkeit feiner Abendmahlslehre, und eine 
Stimme vom Kruzifix fagt ihm: bene seripsisti de me. Bejonders in fpäteren Jahren 
bat er oft bei der Meſſe fich diefer Welt entrüdt gefühlt und wunderbare Geſichte ge: 
ichaut, er meinte häufig bei der Mefje (Milb. 6, 30. 32. 35. 53. Barthol. Proceß 9, 79). 
Seine Berehrer fprachen allen Ernjtes davon, daß er infpirtert war. Deus talem ei » 
infudit seientiam, ut non dubitaret novas opiniones docere et scribere, quia 
deus dignatus esset noviter inspirare (Wilh. 3, 15. Ptol. XXII, 24). Was er fo 
mit Dranfegung des ganzen inneren Menſchen gefunden hatte, das mußte er in ſyſte— 
matifcher Ordnung mit wunderbarer Klarheit und Einfachheit auszudrüden. Won dent 
Ringen um das Fort nimmt man nichts wahr in feiner Rede, er recht hält ſie fich 
frei von der eitlen Freude am Abfonderlichen und Spitfindigen. Th. ſucht nicht, wie 
Duns, zufammen mit dem Yefer nach der Wahrheit, jondern er lehrt fie, klar und ein- 
fach, großzügige Gedanken bis in das fleinfte Detail durchführend. Ye komplizierter die 
Aufgabe war, die er als Ariftotelifer, der doch an feinem Punkt von der kirchlichen Über: 
lieferung abweichen wollte, zu löfen hatte, defto bevunderungswürdiger ift die abgeſchloſſene 
Klarheit und ruhige Sicherheit feiner Darftellung. Man begreift es, daß diefer Mann 
der Lehrer feiner Kirche geworden und bis heute geblieben ift. Aber man verjtebt auch, 
daß Th. felbft zeitweilig unter diefer Gabe gelitten bat. In der letzten Zeit feines 
Lebens hat er die Arbeit an feiner großen „Summe“, troß alles Drängens feines Be- 
gleiters und Freundes Raynald, ausgefegt: Raynalde, fagte er, non possum, quia as 
omnia, quae scripsi, videntur mihi paleae, aber jo urteilte er respecetu eorum, 
quae vidi et revelata sunt mihi (Barthol. Proceß 9, 79f.). — Die Sicherheit und 
Klarheit des Urteils bat Th. übrigens auch in ftaatlihen Angelegenheiten bewährt, jo 
daß ın Paris der König gern feinen Nat hörte (Wilb. 6, 36). 

Der perfönlihe Eindrud des Th. iſt ein fehr großer geweſen. Das zeigen die 10 
zeitgenöfftihen Biograpbien. Dem entſpricht es auch, daß bald nach feinem Hingang ibm 
mancherlei Wunder nachgeſagt wurden. Die Leiche war nicht verweſt, jondern ein berr: 
licher Geruch ging von ihr aus. Nah 14 Jahren waren Leiche und Gerud) unverändert, 
nur war die Nafe ein wenig lädiert (Wilh. 11, 67. 69). Auf dem legten Kranfenbett 
batte Tb. Appetit nad Häringen, die er in Paris genofien, die aber in den italieniſchen 45 
Meeren nicht vorfommen, und das Wunder gefhab — es wurde viel erzäblt —, daß 
man unter gefangenen Sardinen auch einen Häring fand (ib. 10, 57. Proceh 2, 9; 
6, 50). Dann wußte man von einem Zahn, der ihm durd fein Gebet jchmerzlos aus: 
gezogen ſei, von den Vifionen, die er gehabt, und von der Heiligkeit und Keuſchheit 
feines Lebens und den Zeichen nach feinem Tode zu erzäblen. Allmäblid fand ſich auch 
der übliche MWunderapparat zufammen. Berührungen der Leiche oder Gebete auf dem 
Grabe oder Anrufungen des Tb. haben von mandherlei Krankheiten und Übeln gebeilt, 
wie viele Zeugen unter ihrem Eide bei dem Kanonifationsprozeh ausgefagt haben (f. die 
Proceßalten, das 2. Bud der Acta s. Thom. des Bernardus Guidonis AS Mart. I, 
716ff., weitere Verzeichniffe anderer Biographen ib. 723 ff. 73411). Im J. 1319 ſchon 56 
ging der Kanonifationsprogeß an, am 18. Juli 1323 wurde er zu Moignon von 
Johann XXI. beilig geſprochen. Der Papſt fand dabei das glüdlihe Wort: quot 
scripsit articulos, tot miracula feeit. — Aber audy die körperlichen Überreſte des Th. 
baben eine lange Geſchichte durchlaufen, über die die Historia translationis, AS 
Mart. I, 724ff. berichtet. Die Leiche blieb zunächft in Foffanova. Damit der koſtbare d 
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Schatz ihnen nicht entiwendet werde, haben die Mönche fpäter die Leiche gelodht, um das 
Fleiſch von dem Skelett abtrennen zu können, auch löften fie den Kopf ab, um ihn ge 
jondert verwahren zu können. 1358 wurde auf Befehl Urbans V. das Skelett den 
Dominifanern. in Touloufe übergeben. Die eine Hand hatte feine Schweiter befommen, 

5 fie fam ſpäter zu den Dominifanern nah Salerno und dann nad Neapel. Den Kopf, 
den der Abt von Foſſanova zurüdbehalten hatte, mußte er fpäter ebenfalls nad Touloufe 
abtreten. 1369 fam ein Arm des Tb. nad Paris. Ein ebenfalld wunderfräftiges 
Gingulum des Th. wurde zu Vercelli aufbewahrt. 

2. Wir wenden und nunmehr den Schriften des Th. zu. Wie verftändlich, ift ihm 
ı0 von altersher fehr vieles fälfchlich zugeichrieben worden. Die alten Verzeichniffe geftatten 

aber mit ziemlicher Sicherheit die echten Schriften von den unechten ausjufondern, zus 
gleich gewähren fie zum Teil wertvolle hronologishe Anhaltspunkte. Es wird in diejer 
Ueberſicht praktiſch fein, die Werke nah jahlihen Geſichtspunkten einzuteilen. 

A. Eregetifche, homiletiſche und liturgifche Schriften. Echt find folgende alttejtament- 
15 liche Schriften: 1. Expositio Iob, entjtanden in der Zeit Urbans IV. (1261—1265). 

2. In psalmos Davidis expositio, reiht bis Pf 51, nah Barthol. u. a. ift es ein 
Reportatum, d. b. eine Aufzeichnung nad dem mündlichen Vortrag des Th., von Ray— 
nald, der feit feiner römifchen Zeit fein Begleiter war. 3. Über dag Hobelied find zwei 
Kommentare des Th. überliefert; der eine beginnt: Sonet vox tua, der andere: Salo- 

20 mon inspiratus. Erſterer ift ficher nicht tbomiftisch, und auch gegen leßteren laſſen ſich 
Bedenken erheben, zumal einige der älteften Zeugen von einem ſolchen Kommentar nichts 
wiſſen. 4. In Iesaiam expositio ift ficher echt, sed raro invenitur jagt Btol. XXIII, 15. 
5. In Ieremiam eiusque threnos expositio mag, troß mancher Bedenfen, echt fein. 
— Dagegen find ſicher unecht die Postillae in Genesim, Super Ecclesiasten, In 

2» Pentateuchum, In Danielem und In duos libros Maccab. — — Unter den neu: 
tejtamentlichen Kommentaren jteht obenan 6. Catena aurea in quatuor evangelia 
oder Glossa continua, eine aus vielen Kirchenväterftellen bergeftellte fortlaufende Er: 
Härung der Evangelien. Begonnen ift das Werf unter Urban IV. 7. Die Expositio 
in evangelium loannis ift nad) Ptol. XXIII, 15, Bartbol. ꝛc. nur teilmeije (ec. 1—5) 

» von Th. jelbit gefchrieben, das übrige fei Neportat des Naynald, aber von Th. durd): 
geiehen. 8. Abnlid mag es ſich mit der Expositio in Matthaeum verhalten, die nad 

arthol. u. a. Neportat aus der Feder eines Petrus de Andria ift. 9. Expositio in 
omnes Pauli apostoli epistolas; nad Ptol. ift nur der Römerbrief von Th. verfaßt, 
alles übrige Reportat, nad) Bartbol. follen der Römer- und die zehn erjten Kapitel des 

35 1. Korintberbriefes von Ih. berrühren, Bernard Guid. fügt zum Nöm.: und 1. Kor.: die 
zehn erjten Kapitel des Hebräerbriefe. Nah VBalleoletus follen in Paris gehaltene Vor: 
lefungen dem Werk zu Grunde liegen, die, wie Bernard erzählt, von — auf⸗ 
an feien. — Was ſonſt an Kommentaren unter dem * des Th. geht, wie 
die Erklärung der katholiſchen Briefe oder die beiden Kommentare über die Apokalypſe, 

40 gehört ihm —* nicht an (de Rubeis p. CXXIVff.) Dagegegen mag 10. die Ex- 
positio angelicae salutationis, die ſchon Ptol. und Bernard anführen, echt jein, 
wie auch 11. der Tractatus de decem praeceptis und 12. Orationis dominicae 
expositio, die freilich von Barthol. refp. Bernard zu den Reportata gerechnet werden. 
13. Sermones pro dominieis diebus et pro sanetorum solemnitatibus. Bartbol. 

5 jagt dominicales aliquas et festivas et quadragesimales post eum praedi- 
cantem recollegit fr. Petrus de Andria. Bern. jagt: fertur quoque scripsisse 
expositionem super evangelia dominicalia totius anni, quae vix aut rarissime 
reperitur. Pignon und feine Vorlage kennen Sermones de angelis und de quadra- 
gesima. Mehr als bearbeitete Nachichriften haben wir aljo in den unter des Th. 

50 Namen überlieferten Sermonen — viele von ihnen find ungedrudt und die Sammlungen 
jtimmen nicht miteinander — feinesfalld zu erbliden. 14. Officium de corpore 
Christi, auf Befehl Urbans IV. für das Fronleichnamsfeſt verfaßt (1264). 

B. Dogmatifche, apologetifche und etbifhe Werfe. 1. In quatuor Sententiarum 
libros, anerkannt echt, während feines erjten Parifer Aufenthaltes enıftanden. 2. In 

66 Nom hat Th. einen neuen Kommentar über das 1. Buch der Sentenzen verfaßt, der 
aber verloren ift (PBtol. XXIII, 15). Das Seriptum in quatuor libros Sent. in 
Bd 17 der erjten römifchen Ausgabe ftammt nicht von Th., fondern von feinem Ordene- 
bruder, dem Kardinal Hannibald, eine abbreviatio dietorum fratris Thomae 
(Ptol. XXII, 23). 3. Quaestiones disputatae, a) de potentia dei, b) de malo, 

‘0 e) de spiritualibus ereaturis, d) de anima, e) de unione Verbi incarnati, f) de 
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virtutibus, g) de veritate. Von diefen Abhandlungen iſt nad Ptol. und Bartbol. 
de veritate während ber WBarifer Zeit vor 1261 entitanden; dagegen wurden de 
potentia dei und andere nad) Bartbol. oder de spiritualibus ereaturis, de malo, 
de virtutibus nad Ptol. in Rom gefchrieben, während nadı Barthol. de virtutibus 
nebft anderem wiederum in Paris, d. b. bei feinem zweiten Aufenthalte dort, entitanden 
it; fo auch Trivetus. In den alten Berzeichniffen wie auch in den Parifer Tarifen 
fehlt durchweg die Schrift de unione Verbi, fo aud in Handfchriften, doch führt 
Echard (I,288") eine Handfchrift des 13. Jahrhunderts an, in der der Aufſatz ſteht. — 
4. Quaestiones quodlibetales duodeeim. Häufig werden in Handichriften und Aus: 
gaben nur elf Duodlibeta gezählt, was aber feinen fachlidhen Unterfchied macht, indem 
dann nur zwei zu einem Stüd vereinigt find. Nach Trivet follen ſechs von den Quod— 
libeta in garie, fünf in Italien behandelt fein. 5. Summa catholicae fidei contra 
gentiles. Nah Ptol. XXII, 24 ift das Bud ziwifchen 1261 und 1264 geichrieben, 
und zwar, wie es heißt, auf Veranlaffung des für die Miffton intereffierten Raymund 
von Pennafort. Das Werk ift eine Verteidigung der katholiſchen Wahrheit. Dabei 
werden die Wahrheiten, die der natürlichen Vernunft zugänglich und daher beweisbar 
find, unterfchieben von den nur durch Offenbarung N esse Wahrheiten (wie Trini: 
tät, Inlarnation, Sakramente, Eschatologie). 6. Die vollfommenfte Darftellung feiner 
Anfhauungen gab Th. in der großen Summa theologiae. An ihr bat Th. von der 
Zeit Glemens’ IV. (ſeit 1265) bis an fein Ende gearbeitet (Ptol. XXII, 39. XXIII, 11); 
er hat das Merk felbjt bis zur 90. Quäftion des 3. Teild (Buße) geführt (Barthol. im 
im Proceß 9, 79. Bernard ꝛc.). Durch Abfchrift der betr. Patrien des 4. Buches des 
Sentenzentommentard ift fpäter das Fehlende in einem „Supplementum“ ergänzt 
worden, das in den Handichriften des 13. und 14. Jahrhunderts noch fehlt. Wie die 
Summa c. gentil. fo ift auch die Summa theol. ins Griechifche überfegt worden, und 
zwar, wie es fcheint, von Marimus Planudes, der um 1327 lebte. Auch ins Armenifche 
und in viele europäifche Sprachen wurde die theol. Summa übertragen, ja jelbft einer 
chineſiſchen Überfegung geſchieht Erwähnung (de Rubeis p. CXCVIII. CLXXXIVf.) — 
Zu den dogmatifhen Werfen gebören auch die folgenden Kommentare: 7. Expositio in 
libr. b. Dionysii de divinis nominibus. 8. Expositiones primae et secundae 
decretalis d. b. die beiden Defrete, die vom Glauben bandeln. 9. Commentarii in 
Boethii libros de hebdomadibus. 10. Praeclarae quaestiones super libr. 
Boethii de trinitate. Unecht find die beiden oft mit Tb. Namen gedrudten Werte 
Super libr. Boethii de consolatione philosophiae und Super tractatum Boethii 
de scholarium diseiplina. — Dazu fommt eine Anzahl Eleinerer Abhandlungen und 
Briefe, die gewöhnlich ald Opuscula (mit den weiter unten zu erwähnenden pbilo- 
fopbifchen Schriften) in den Handfchriften und Ausgaben zufammenfteben: 11. De arti- 
culis fidei et ecclesiae sacramentis. 12. Expositio symboli apostolorum ift nad) 
Bartbol. und Trivet Reportat des Petrus de Andria. 13. Contra errores Grae- 
eorum ad Urbanum IV, widerlegt die griechifchen Irrlehren über den Bapft, die 
Euchariftie und das Purgatorium. 14. Declaratio quorundam articulorum ce. 
Graecos, Armenos et Saracenos ad Cantorem Antiochenum, aud) de rationibus 
fidei (bei Ptol.) genannt. Über die griechiſche Überfegung fiche de Nubeis p. COXXVI. 
15. Compendium theologiae ad fr. Reginaldum (Ine.: aeterni patris verbum), 
echt nach dem Zeugnis der Alten; Ptol. nennt ala Titel de fide et spe (XXIII, 12); das 
Merk ift unvollendet, der zweite Teil ift unvollftändig, der dritte fehlt ganz. Ein anderes 
Compendium theol. (Ine.: theologieae veritatis), it, wie ſchon Antonin erkannt 
bat (Chron. III t. 18 ec. 10, 11), nicht von Th., ſondern mwahrjcheinlih von Hugo von 
Straßburg. — 16. Responsio ad Mag. Johannem de Vercellis de artieulis XLII, 
echt nach dem Zeugnis der Alten. Dagegen ift die an denfelben Ordensgeneral gerichtete 
Responsio de artieulis CVIII sumptis ex opere Petri de Tarantasia (Papſt 
Innocenz V., geit. 1276) ficher unecht, weil die Alten fie nicht kennen und weil die 
Schrift doch wohl erft nah dem Tode des Petrus gefchrieben fein kann. 17. De 
absolutione vel de forma absolutionis. 18. Solutio XXXVI quaestionum 
ad lectorem Venetum, echt nad den alten Zeugen, mehrere Fragen find identiſch 
mit denen ded Johannes von Wercelli. 19. Responsio ad lectorem Bisun- 
tinum de sex articulis. 20. De substantiis separatis seu de angelorum natura, 
unvollendet. 21. De verbi divini et humani differentia, fehlt bei mehreren alten 
Zeugen, wird aber echt fein. 22. De natura verbi. 23. Contra pestiferam doc- 
trinam retrahentium homines ab religionis ingressu. 24. De perfectione vitae 
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spiritualis. 25. Contra impugnantes dei cultum et religionem. Die drei zulett 
genannten Schrifien jind echt, fie ftammen aus der Zeit des Kampfes wider Wilhelm 
de St. Amore und Geraldus de Abbatisvilla (ſ. Echard I, 335.) ca. 1256. Chronologiſch 
angejehen jcheint zuerft n. 25, dann 24, dann 23 verfaßt zu fein. — 26. De regimine 

s prineipum ad regem Cypri in vier Büchern I, 1—II, 4 find von Th., das 2. Bud) 
ift von Ptolomäus vollendet, Buch 3 und 4 find ein anderes Werk, das nit Th. an: 
gebört (f. de Rubeis p. CCLIVff.). Das Werf De eruditione prineipum in fieben 
Büchern ftammt nad Echard von dem Dominikaner Guilelmus Peraldus, der vor 1260 
itarb. 27. De regimine Judaeorum ad ducissam Brabantiae, echt, die Zeit läßt 

10 ſich nicht beftimmen. 28. De sortibus. 29. De fato. 30. De iudieiis astrorum. 
— — Die folgenden Opuscula gehören Th. nicht an, teil weil ihnen das Zeugnis 
der Alten fehlt, teild wegen jtiliftijcher Differenzen. De humanitate Jesu Christi 
domini nostri, De dilectione Christi et proximi, De divinis moribus, De beati- 
tudine (vorthomiftiih), De modo confitendi, De offieiis sacerdotis, De expositione 

ıs missae, De emptione et venditione ad tempus (nad Echard echt), De vitiis et 
virtutibus, De usuris, Epistola ad quendam de modo acquirendi scientiam, 
De praescientia et praedestinatione (von Gampanella benüßt), De venerabili sacra- 
mento altaris (wohl von Albert, unter deſſen Werten es auch ſteht), De sacramento 
eucharistiae ad modum decem praedicamentorum. 

20 C. Philoſophiſche Schriften. Es handelt ſich zunächſt um die Kommentare zu den 
ariftotelifhen Schriften. Ih. bediente ich dabei einer neuen Überfegung des Aristoteles, 
= Wilhelm von Moerbeke oder Brabantinus verfaßt hatte umd die im weſentlichen vor 
1264 fertig geweſen fein muß, da Th. damals mit feinen Arbeiten über Ariftoteles be: 
gann (Ptol. XXII, 24). 1. In librum primum Perihermenias Aristotelis ex- 

26 positio. 2. Expositio in libros primum et secundum Posteriorum Analyticorum 
Aristotelis. 3. Expositio in octo libros Physicorum Aristotelis. 4. Expositio 
in libros de caelo et mundo, der Schluß des 3. und das 4. Bud ift nah Bol. 
und den Handſchriften von Petrus von Alvernia verfaßt. 5. Expositio in libros duos 
de generatione et corruptione. 6. In meteororum libros, die zwei legten Bücher 

so find nicht von Th. 7. Commentarii in tres Aristotelis libros de anima, nad) 
Bartbol. ftammen Buch 2 und 3 von Th. ber, während Raynald das 1. Buch nad) 
Vorlefungen des Th. beritellte. 8. In eos Aristotelis libros, qui parva naturalia 
dieuntur, die Alten erwähnen nur drei von den vorhandenen fünf Bücdern. 9. Ex- 
positio in XII Metaphysicorum libros Aristotelis, nah Ptol. unter Urban IV. 

35 gejchrieben, ein Parifer Koder legt, nah Echard, das Merl Albert bei. 10. Expositio 
in librum de causis. 11. Liber de ente et essentia. 12. Expositio in decem 
libros Ethicorum Aristotelis ad Nieomachum, nad) Ptol. XXII, 24 unter Urban IV. 
verfaßt, tie aud die Metaphyſik, da bei Ptol. für mathematica jedenfall meta- 
physica zu leſen ift. 13. In octo libros Politicorum expositio. Die alten Zeugen 

40 willen nur von bier Büchern. Echard führt eine Parifer Handjchrift an, die nach III, 6 
endet, das übrige jtamme von Petrus de Alvernia, ebenfo Theophilus von Gremona, 
der 1471 die Kommentare zu Ariſtoteles berausgab (f. de Rubeis p. CCLXIII). — 
Hierzu fommt nun eine Anzahl philofopbifcher Abhandlungen in den Opuscula. Nach 
den alten Zeugniſſen dürfen folgende für echt gelten: 14. De prineipio in- 

4 dividuationis. 15. De natura materiae et dimensionibus interminatis. 
16. De prineipiis naturae. 17. De mistione elementorum ad mag. Philippum. 
18. De occultis operibus naturae ad quendam militem. 19. De motu cordis 
ad mag. Philippum. 20. De instantibus. 21. De quatuor oppositis. 22. De 
demonstratione. 2. De fallaciis ad quosdam nobiles artistas. 24. De propo- 

so sitionibus modalibus. 25. De natura aceidentis, wird trog aller Bezeugung, für 
unecht gehalten (de Rubeis P- CCLXV). 26. De natura generis, Echtheit bezweifelt. 
Hier fügen wir noch hinzu: 27. De unitate intelleetus contra Averroistas, geſchrieben 
wohl nad 1269 während des zweiten Barifer Aufenthalts. — Wir führen nun weiter 
Die unechten und unficheren phüoſophiſchen Opuseula an: De potentiis animae. De 

55 tempore. De pluralitate formarum. De natura syllogismorum. De totius 
Topicae Aristotelis Summa. De sensu respeciu singularium et intellectu 
respectu universalium. De inventione medii. De natura luminis. De natura 
loci. De intelleetu et intelligibili, De quo est et quod est (ſchon im Stamfer Verz.). 
De universalibus (zwei Traltate). — Echard führt noch einige andere unechte, teils in 

co Nusgaben teils ın Handfchriften enthaltene Schriften an: Breviloquium, quomodo in 
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unitate substantiae est trinitas personarum. Utrum principium individuationis 
sit materia in corporalibus. De motoribus corporum caelestium. Dominicae 
precationis pia admodum et erudita explanatio.. De septem petitionibus ora- 
tionis dominicae. Mundi machina. Summa de essentia essentiarum und einige 
alchymiſtiſche Traktate (Echard I, 3445. Hauréau, Not. et extr. II, 141). Endlich 5 
De concordia quorundam dietorum suorum inter se discordantium, ſchon Ptol. 
redet davon. — In ihrem Kondolationsfchreiben an den Orden bittet die Barifer Artijten: 
fatultät um Zufendung einiger Schriften, die Tb. in Paris angefangen, aber nicht vollendet 
babe: Super librum Simplieii. Super librum de coelo et mundo. Expositio 
Timaei Platonis. De aquarum eonductibus. Deingeniis erigendis (Chartul. I, 505). 
Abgejehen von der oben angeführten von Th. nicht vollendeten Schrift De caelo et 
mundo, ift über feine dieſer Schriften etwas befannt. 

3. In der großen Summa theologica bat Th. feine Gejamtanfhauung in reifiter 
Meife dargelegt. Das große Werk zerfällt in drei Teile. Der erfte Teil bandelt von 
Gott (feiner Einheit, feinem Weſen, der Dreieinigfeit, der Schöpfung, Engeln, Körper: 
welt, dem Menſchen, der Providenz und der Meltregierung). Hat der erfte Teil die 
Bewegung Gottes in der Richtung auf die Welt dargeftellt, jo wird im zweiten Teil von 
der Bewegung des Menschen in der Richtung auf Gott geredet. Das Ziel des Menfchen 
ift die Glüdfeligkeit oder die Erkenntnis Gottes. Dazu gelangt der Menfch durch freie 
fittliche Akte. Der zweite Teil zerfällt in die Prima secundae (der moralifche Akt, zo 
die passiones, der Fttliche Habitus und die Tugenden, die Sünde, das natürliche und 
das offenbarte Gefeß, die Gnade und Nechtfertigung) und die Secunda secundae (die 
öttlihen Tugenden: Glaube, Hoffnung, Liebe; die Kardinaltugenden: Klugheit, Gerechtig: 
eit, Tapferkeit, Mäßigkeit; die Charismen, das aktive und fontemplative Leben, bie 
Stände und ihre Pflichten). Der dritte Teil der Summa handelt von Chriftus, qui ꝛ— 
secundum quod homo via est nobis tendendi in deum. Hier wird von Chriſti 
Menſchwerdung und Perſon, fowie von feinem Werk, von den Saframenten und von 
der Eschatologie geredet. — Es ift leider bier nicht möglich, dem Anhalt der Summa im 
einzelnen nachzugehen, wir beſchränken ung darauf, über die Hauptlehren in der Neiben- 
folge der Summa zu referieren. Über das Verhältnis der Theologie zur Philoſophie, wo 
über die Aufgabe der Theologie und ihre Quellen ift in dem A. „Scholaftil” gehandelt, 
1. Bd. XVII, 716f.; wir fönnen aljo gleih von dem Berftändnis der einzelnen Lehren 
bei Tb. reden. Gott ift das primum movens immobile und als foldes nur actu 
vorbanden, d. h. reine Aktualität ohne Potenzialität, und alfo auch ohne Körperlichkeit. 
Die essentia dei iſt actus purus et perfectus (Iq.3 a.1.2; q.87a.1) Dies 
Refultat ergiebt fi aus dem fünffachen Beweis für das Dafein Gottes, den Th. führt 
(Notwendigkeit eines erſten unbewegten Bewegers, der erjten Urſache in der Kette wirk— 
famer Urjachen, es muß ein jchlechthin Notwendiges, es muß ein jchlechtbin höchſtes Voll: 
fommenes, ed muß einen vernünftigen Ztmwedjeger geben, Iq.2 a. 3). In diefem Zujammen: 
bang ergeben fi die Gedanten von der Einheit, Unendlichkeit, Unveränderlichfeit und 0 
Güte des höchſten Weſens leicht. Das geiftige Weſen Gottes wird genauer beftimmt als 
Denten und Wollen. Gottes Erkennen iſt ſchlechthin volllommen, jofern er einerjeits 
ſich felbit, andrerfeits die Dinge als durch fich gefett erfennt (Tq. 14a.5). Da jedes 
erfennende Weſen nah dem erfannten Zweck binjtrebt, jo ift mit der Erkenntnis der 
Mille verbunden. Sofern nun Gott ſich jelbit ald das volllommene Gut erfennt, will # 
er fich ſelbſt als Zweck. Indem aber alles von Gott gewollt wird, wird alles durch den 
göttlichen Willen zu ihm felbjt in das Verhältnis des Mitteld zum Zweck gerüdt. Da- 
durch aber will Gott allem Seienden ein bonum oder er liebt 8. Co ergiebt ſich als 
das Grundverbältnis Gottes zur Welt die Liebe. Denkt man die göttliche Liebe einfach 
als Willensakt, jo gilt fie jeder Kreatur in gleihem Maß, denkt man dagegen an das 
von der Liebe dem einzelnen gewährte Gut, jo gilt fie den verichiedenen Weſen in ab: 
geitufter Weiſe (Iq. 19 u. 20). Sofern nun der liebende Gott jedem Weſen das giebt, 
weſſen es in dem Zuſammenhang des Ganzen bebarf, iſt er gerecht (q. 21. a. 1); fofern 
er dadurch das Elend fortichafft, ift er barmberzig (ib. a. 3). In jedem Werk Gottes 
iſt beides miteinander verbunden, und zwar fett die Gerechtigkeit immer die Barmberzig- 55 
feit voraus, da Gott niemand etwas jchuldet und largius giebt, als es nötig wäre 
(ib. a. 4). So nun taltet Gott in der Welt, die ratio ordinis rerum präeritiert in 
ihm, oder feine providentia ſowie ihre Durchführung in der gubernatio ijt die alles 
Werden der Welt beftimmende Kaufalität (q. 22 a. 1—3). Aus diefen Gedanten folgt 
nun weiter die Präbdejtination. Von Ewigkeit ber find die einen zum etwigen Leben be: ı 
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ftimmt, während binfichtlidh der anderen gilt: permittit aliquos ab isto fine deficere. 
Die Reprobation ift aber mehr als eine bloße Präfcienz, fie it voluntas permittendi 
aliquem cadere in culpam et inferendi damnationis poenam pro culpa (q. 23 
a. 3). Der Effelt der Präbeftination ift die Gnade. Indem Gott als erfte Urfache 

5 alles wirkt, find auch die freien Handlungen des Menſchen durch die Prädeftination ge- 
wirft: et id, quod est per liberum arbitrium, est ex praedestinatione (q. 23a.5). 
Der Determinismus ift im Syſtem des Th. tiefbegründet: find die Dinge mit ihrem 
Werden von Gott von Ewigkeit her ald Mittel zur Wermwirflihung feines Selbſtzweckes 
gewollt, fo kann nur eine formale pfychologifche Freiheit des Handelns behauptet werden: 

ı» ordo praedestinationis est certus, et tamen libertas arbitrii non tollitur, ex 
qua contingenter provenit praedestinationis effectus (ib. a. 6). Tb. tritt aus 
moralifchen Gründen energifch für die Freiheit ein, aber, gemäß feinem Grundgebanten, 
fann er immer nur an die pfuchologifche Form der Selbjtbewegung denen: sie igitur 
deus movendo voluntatem non cogit ipsam, quia dat ei eius propriam in- 

ı5 elinationem. — Moveri voluntarie est moveri ex se, id est a prineipio intrin- 
seco; sed illud principium intrinsecum potest esse ab alio principio extrin- 
seco, et sic moveri ex se non repugnat ei, quod movetur ab alio (q. 105 a. 4 
ef. q.83 a. 1.2). Nichts in der Welt ift zufällig ober frei, auch wenn es im Sinblid 
auf die causae proximae fo ausfehen fann (I q. 103 a. 7). Won diefem Geſichtspunkt 

20 ber find dann auch die Wunder ald an ſich notivendig und nur für uns unerllärlih an: 
zufeben: illa quae a deo fiunt praeter causas nobis notas miracula dicuntur 
(I q. 105 a. 7). Vom Standort der prima causa ber tft alles unwandelbar, hingegen 
fann von dem beichränkten Standort der causae secundae ber, allerdings von Wundern 
erebet werben (ib. a. 6). — In der Trinitätslehre gebt Th. von der auguitinifchen 

3 Konftruftion aus, Da Gott nur die Funktionen des Denfens und MWollens bat, kann 
nur bon zwei processiones aus dem Bater die Rede fein (I q.27 a. 1 u. 2). Diefe 
begründen nun aber beftimmte relationes der trinitarischen Perfonen untereinander. Die 
Relationen müfjen als real, und nicht als bloß ideell gedacht werden. Die Frage ift, 
worin die Relationen begründet find. Bei Kreaturen beiteben die Relationen durch ge— 

"0 wiſſe Aecidentien. Da aber in Gott nichts Accidenz, fondern alles Subjtanz ift, fo folgt: 
quod relatio realiter existens in deo est idem essentiae secundum rem (q. 28 
a. 2); amdrerjeit3 aber müſſen die Relationen ald reale auch real voneinander unter: 
ſchieden fein (ib. a. 3). Hiernach find drei Perfonen in Gott anzunehmen. Persona 
divina significat relationem ut subsistentem (q. 29 a. 4). Man darf nicht von 

3 una persona trium, fondern nur von una essentia in Gott reden (q. 30 a. 4). 
ott fteht nun der Mensch gegenüber. Der Menſch befteht aus Seele und Xeib. 

Die anima intelleetiva bejteht aus Intellekt und Willen. Und zwar ift die Geele die 
ichlechthin einheitliche Form des Menfchen, fo daß alfo nicht, wie die früheren Scholaftiter 
es thaten, neben der intelleftiven Seele noch eine jenfitive Seele, wie bei den Tieren, 

40 oder eine nutritive, wie bei den Pflanzen, anzunehmen iſt. Das folgt aus der Einbeit 
des Menjchenweiens (I q. 76 a. 3). Die geiftige Seele iſt eine immaterielle Subftanz, 
aber fie ift nicht eine und diefelbe in allen Menfchen, wie die Averroiften annabmen, 
fondern es giebt fo viel Seelen ald Menſchen (ib. a. 2). Das Erkenntnisvermögen der 
Seele bat eine doppelte Seite, eine paffive oder ben intelleetus possibilis und eine 

45 aftive oder den intelleetus agens. Es ift die Däbigfeit Begriffe aufzunehmen und es 
ift die an den Objekten geübte Abftraktionsthätigfeit, die Die geiftigen species aus den 
finnlih wahrgenommenen Dingen bervorziebt (Tg. 79 a.4 u. 5. q.84 a.6). Da nun 
aber das, was ber Intellekt aus den einzelnen Dingen entnimmt, ein Univerjale ift, 
erfennt der Geift zunächſt und direft das Univerfale und erjt indireft vermöge einer ges 
wiſſen reflexio das Singulare (q. 86 a. 1). Über Th. Anfiht von den Univerfalten 
ſ. oben Bd XVII, 717}. Wie dem Geift für feine fpefulative Thätigleit gewiſſe Prin— 
zipien immanent find, fo iſt auch der ratio practica, die de operabilibus dentt, ein 
specialis habitus operabilium oder die Sunderefis angeboren (I q. 79 a. 12). Da— 
mit ift ber für die mittelalterliche Ethik wichtige Begriff des angeborenen fittlihen Natur: 

55 geſetzes gewonnen, 
Der erite Teil der Summa fat fih zufammen in dem Gedanken, daß Gott die 

Melt regiert als die causa prima universalis (I q. 103 a. 1.2.3.5.6.7). Gott 
bewegt den Intellekt, indem er die Kraft zum Erkennen giebt und die species intelligi- 
biles dem Geiſt eindrüdt (ib. q. 105 a. 3), und er beivegt den Willen, inden er ibm 

w das Gute als Ziel vorbält und die virtus volendi verurfadt. Da der Wille für das 
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höchſte Gut veranlagt ift, fann nur Gott ihn völlig bewegen. Velle nihil aliud est 
quam inclinatio quaedam in obiectum voluntatis, quod est bonum universale 
(ib. a.5). Gott wirft alles in allem, aber fo, daß auch die Dinge felbft ihre beftimmungs: 
mäßige Wirkjamfeit ausüben (q. 105 a. 5). Hier fpielen die areopagitiihen Gedanken 
von der Stufenfolge der Wirkung der gefchaffenen Dinge mit in die Gedanken des Th. 5 
berein. Konfequent jchließt fih an diejen Gedankenkomplex der doppelte zweite Teil der 
Summa an. Hier handelt es fih um das Streben des Menſchen nad) dem hödhiten 
Ziel. Es ift die Glüdfeligkeit der visio beata (II. Iq.2a.8;q.3 a.4—8). Th. 
entwwidelt nun jeine Ethik im Anſchluß an Ariſtoteles. In einer Kette von Willens: 
aften jtrebt der Menjch dem höchſten Ziel entgegen. Und zwar find es freie Akte, ſo— 10 
fern der Menſch in fich jelbft die Erkenntnis ihres Zieles und fomit das Prinzip zum 
Handeln bat (q.6 a. 1). Indem nun der Wille das Ziel will, will er auch die diefem 
proportionalen Mittel (q. 8 a. 2), er wählt frei und vollzieht den consensus (q. 15 a. 1). 
Ob aber die Handlung gut oder böfe ift, das hängt von ihrem Ziel ab (q. 18 a. 2). 
Das Urteil über die Art des Zieles giebt die ratio humana an, fie ift aljo das Geſetz für 
das Handeln (q. 19 a. 3.4). Die menſchlichen Handlungen find aber verdienftlich, jofern 
fie den Zweck Gottes und feine Ehre fürdern (q. 21 a.3 u. 4). Indem aber der Menich 
das gute Handeln wiederholt, gewinnt er einen jittlichen Habitus oder eine Qualität, die 
ibn befähigt, gern und leicht das Gute zu thun (q. 49 a. 1.3). Dies gilt aber nur von 
den intellettuellen und moraliichen Tugenden, die im Anſchluß an Ariftoteles behandelt 20 
werben, während die theologischen Tugenden dem Menſchen ald Habitus von Gott ein: 
egofjen werden, fo daß die Akte hier aus dem Habitus hervorgehen und ibn wohl be- 

Feigen, nicht aber hervorbringen (q. 51 a. 4). — Dem Habitus des Guten fteht nun 
aber der Habitus des Böjen entgegen. Böfe wird eine Handlung dur die Abweichung 
von ber Vernunft und dem göttlichen Sittengefe (I. II q. 71 a. 6). Somit faßt die 28 
Sünde zwei Momente in ſich: ihre Subſtanz oder ihr Materiales ift die Luft, formal ift 
fie bagenen Abtweihung vom göttlichen Geſetz (ib. q. 81 a. 6). Urfadhe der Sünde ift 
der Wille, der, entgegen der Vernunft, ſich für ein bonum commutabile entjcheidet 
(9. 75 a. 1). Da aber der Wille auch die übrigen Kräfte des Menfchen in Bewegun 
jet, hat die Sünde auch in diefen ihren Sit (q. 84 a. 2). Indem der Wille nun ſolch so 
ein niederes Gut zum Ziel erwählt, leitet ihn der amor sui, bdiefer ift fomit in jeder 
Sünde als Urſache wirkſam (q. 77 a. 4). Gott ift nicht die Urfadhe der Sünde, da er 
ja, gerade im Gegenteil, alle Dinge ſich zuwendet (q. 79 a. 1), Aber andrerjeits iſt 
Gott als Allurfahe doh in der Sünde ala actio — nidht aber ald ens — wirkſam 
(ib. a. 2). Der Teufel ift nicht direkte Urfache der Sünde, jondern er reizt durch Er: 3 
regung der Phantaſie und der finnlichen Triebe den Menſchen zur Sünde an, mie auch 
Menjchen oder Gegenftände es thun können (q. 8a. 1.2). Die Sünde ift Erbfünde. Es 
iit Adams erjte Sünde, die auf ihn felbft wie auf das ganze von ihm herſtammende Ge- 
jchlecht übergeht. Dies erklärt jih daraus, dak Adam das Haupt des Menichengejchlechtes 
ift (q. 81 a. 3) und daraus, daf per virtutem seminis traducitur humana natura 4 
et simul cum natura naturae infectio (q. 81 a. 1). Da die Erbfünde fo mit der 
Zeugung zufammenbängt, werden die für diefe in Betracht kommenden Kräfte befon: 
ders als infectae — (q. 83 a. 4). Dieſer Zuſammenhang iſt aber dadurch er: 
ſchwert, daß Th. wie die anderen Scholaſtiker für den Kreatianismus eintritt, die Seelen 
alſo von Gott geſchaffen werden läßt. Zweierlei bewirkte, nach Th., die Gerechtigkeit 45 
des Menjchen im Paradies, die iustitia originalis oder die urfprüngliche, von der 
Konlupiscenz ungebemmte, Harmonie aller Kräfte des Menſchen und der Beſitz der gratia 
gratum faciens (in Sent. II d. 29 q. 1 a.2). Beides ift durch die Erbfünde verloren. 
Ihrem Wefen nad (formaliter) iſt diefe demnach der defeetus originalis iustitiae. 

iefer Defelt aber hat zur Folge die Unordnung und die Verwundung der Natur des so 
Menſchen. Dies giebt fid) fund in der ignorantia, malitia, infirmitas und bejonders 
in der concupiscentia (q. 82 a.3; q.83 a.2; q.85 a.3). Zu dem formale der 
Erbfünde tritt daher als ibr Materiale die Konkupiscenz. Der Zufammenbang der Gedanken 
ift alfo der: indem der erfte Menjch die von Natur und Gnade hergeitellte Ordnung 
feiner Natur durchbricht, fommt er und mit ibm das Menſchengeſchlecht um dieſe Ord- ss 
nung. Dies Negative ift das Wefen der Erbfünde Aus ibm folgt aber die Ber: 
wundung und Verlehrung des menjchlichen Weſens, in dem binfort niedere Zwecke in 
naturtidriger Weife berrichen und das niedere Element im Menfchen entfefleln. Da aber 
die Sünde der göttlihen Ordnung widerſpricht, fo iſt fie Schuld und unterftebt der 
Strafe (q. 87 a. 1). Schuld und Strafe forrefpondieren einander; da nur die von dem 60 

— 5 
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Menjchen volljogene aversio ab ineommutabili bono, quod est infinitum, unenb: 
lich ift, jo gebührt ihr ewige Strafe (ib. a. 4). 

Nun wirkt aber Gott au in den Sündern, um fie an das Ziel zu führen. Das 
geichieht, indem er instruit per legem et iuvat per gratiam (I. II q. M init.). 

5 Das Geſetz ift dietamen practicae rationis (q. 91 a. 3). Als fittlihes Naturgefeg 
it e8 die Teilnahme der Vernunft an der alles beitimmenden ratio aeterna (ib. a. 2). 
Da aber die Menſchen in der Anwendung diefes Vernunftgefeges ſchwanken, bedarf es 
einer lex divina (ib. a. 5). Und da das Geſetz fih auf mancherlei komplizierte Ver: 
bältnifje ertredt, müfjen die practieae dispositiones der menſchlichen Gefege gebildet 

10 werden (ib. a. 3). Das göttliche Geſetz zerfällt in ein altes und neues. Sofern das 
alte Gefe das fittlihe Naturgefet enthält, iſt es gemeingiltig; was darüber hinaus in 
ihm vorliegt, gilt nur den Juden (q. 98 a. 5). Das neue Geſetz ift prineipaliter ipsa 
gratia und fo eine lex indita und zwar naturae superadditum per gratiae donum, 
nicht aber lex seripta (q. 106 a. 1). m diefem Sinn (als fatramentale Gnade) redht- 

15 fertigt das neue Geſetz (ib. a. 2). Es enthält aber auch eine ordinatio des äußeren 
und inneren Handelns (q. 108 a. 2.3), und, jo angejeben, iſt e8 dann natürlich ſowohl 
mit dem alten Geſetz als dem Naturgejeb identiſch. Die Consilia geben an, wie man 
melius et expeditius das Ziel durch völligen Berzicht auf die weltlihen Güter erlangen 
fann (q. 108 a. 4). — Da der Menſch Sünder und Kreatur ift, bedarf er der Gnade, 

um das lehte Ziel zu erreichen. Das primum movens_ allein — ihn zu dem 
ultimus finis zu bekehren (q. 109 a. 6 u. 9). Das gilt nach dem Fall, wie es ſchon 
vor dem Fall notwendig war (ſ. oben). Die Gnade tft einerſeits die gratuita dei 
motio und andrerjeits der Effekt diefes Altes, die gratia infusa oder die gratia creata, 
ein habitus infusus, der der essentia animae eingeflößt wird, aliquod habituale 

2 donum, quiddam supernaturale in homine a deo proveniens (q. 113 a 8; 
q. 109 a.9; q. 110 a. 1.2.4). Die Gnade ift eine von Gott im Menjchen erichaffene 
übernatürliche ethiſche Beichaffenheit, die alles Gute, den Glauben und die Liebe, in fich 
faßt. Die Gnade ift es, die den Menjchen gerecht macht. Die Nechtfertigung faßt 
vier Momente in fih: gratiae infusio, motus liberi arbitrii in deum per fidem 

so et motus liberi arbitrii in peccatum et remissio peccatorum (q. 113 a. 6). Um 
eine transmutatio animae humanae handelt es fich dabei (q. 113 a. 3), fie findet 
in instanti ftatt (a. 7). Ein fchöpferifcher Gottesaft tritt ein, der fich aber in der dem 
Weſen des Menſchen entiprechenden pfuchologiichen Form als geiftige Bervegung der 
Seele vollzieht, e8 ijt ein liberum arbitrium a deo matum (q. 109 a. 7). Semi— 

35 pelagianische Tendenzen liegen Tb. fern. Indem der Menſch neu geichaffen wird, glaubt 
er und liebt er, und nun ift die Sünde vergeben. Jetzt aber beginnt in dem Menjchen 
das gute Handeln, die Gnade ift das prineipium operis meritorii (q. 109 a.6). Der 
Begriff des Verdienites wird von Tb. im auguftinifchen Sinn gefaßt, Gott belohnt, wo— 
zu er jelbjt die Kraft giebt (q. 114 a. 1). Der Menſch kann jich aber nie die prima 

so gratia jelbjt verdienen, auch nidyt de congruo (ib.a. 5). Vgl. Seeberg DG. II, 105f. 
Nachdem fo die Prinzipien der Sittlichkeit dargelegt find, fommt Th. in der Secunda 

seeundae zur eingehenden Darlegung der Ethit nad) dem Schema der Tugenden. Der 
Raum verbietet ung auf diefe für die Gefchichte der Ethik wichtigen Ausführungen ein: 
zugeben. Nur über den Glauben und die Liebe find einige Bemerkungen zu madyen, da 

45 das Verſtändnis beider Begriffe für die Gejfamtanfchauung des Th. von großer Bedeutung 
it. Die Aufgabe des Menjchen befteht darin, daß er dem höchſten Gut nachftrebt, dies 
geichieht mit dem Willen oder durch die Liebe. Da nun aber der Wille feinem Ziel 
nachitrebt, nisi prout est in intelleetu apprehensum, jo muß der Liebe die Erkennt: 
nis des zu Liebenden Zieles vorausgehen, quia non potest voluntas perfecto amore 

in deum tendere, nisi intelleetus rectam fidem habeat circa ipsum (II. II q.4 
a. 7). Da nun aber diefe zu erfennende Wahrheit praftifchen Charakter bat, jo erregt 
fie zunächſt den Willen, diefer aber veranlaßt die Vernunft zum assensus zu dieſer 
Wahrheit. Indem aber weiter das Gut, das in Rede fteht, als jenfeitiges dem Menicen 
an fich nicht zugänglich tft, bedarf es der Eingiefung von übernatürlibem Habitus, um 

55 den Menjchen zum Glauben wie zur Yiebe zu befähigen (g4. 2 a. 1.2;q.la.4d; q.4 
a.2). Sonach ijt der Gegenftand des Glaubens wie der Liebe Gott, zugleich aber aud 
der ganze Kompler von Wahrheiten und Geboten, die Gott offenbart, ie diefe nam: 
ih zu Gott in Beziehung jteben und zu ibm führen (q. 1 a. 1). So wird dann ber 
Glaube zur Anerkennung der Lehren und Sabungen der Schrift und der Kirche, prima 

»» subiectio hominis ad deum est per fidem (q. 16 a. 1). Der Gegenitand des 



Thomas von Aquino 715 

Glaubens ift aber feinem eigentlihen Wefen nad) Gegenftand der Liebe, alfo wird der 
Glaube erſt in der Liebe zur Vollendung fommen, per caritatem actus fidei per- 
fieitur et formatur (q. 4 a.3). 

Mie Gott den Menjchen zu fich ziebt und wie der Menfch ſich zu Gott erhebt, war 
im 1. und 2. Teil der Summa dargelegt. Der Weg aber, der uns zu Gott führt, ift 5 
Chriftus. Davon handelt der 3. Teil. Bon einer Notwendigkeit der Menſchwerdung 
lann nicht die Rede fein, deus enim per suam omnipotentem virtutem potuit 
humanam naturam multis aliis modis reparare (III q. 1 a. 2), aber fie war jo: 
wohl zum Zweck der Belehrung ald der Genugtbuung der geeignetite Weg. Die Unio 
zwiſchen dem Yogos und der menſchlichen Natur ift eine Beziehung (relatio) zwiſchen der 
göttlihen und menfchlichen Natur, die dadurch zu ſtande fommt, daß beide Naturen in der 
einen Perſon des Logos zufammenlommen (q. 2 a. 7). Bon einer Menſchwerdung kann 
nur in dem Sinn geſprochen werden, daß die menſchliche Natur anfing in der ewigen 
Hopoftafe der göttlichen Natur zu fein (q. 16 a. I). Somit ift Chriſtus unum, da 
jeiner menſchlichen Natur die Hupoftafe fehlt (q. 17 a. 2). Die Logosperjon bat aljo die 
unperfönlihe Menjchennatur angenommen, und zwar fo, daß die Annahme der Seele 
das Mittel zur Annahme des Leibes wurde (q. 6 a. 1). Diefe Vereinigung mit der 
Menjcenfeele ijt die gratia unionis, die zu der Mitteilung der gratia habitualis von 
jeiten des Logos an die menſchliche Natur führt (q. 7 a. 11). Dadurch werden alle 
menjchlichen —— in Jeſu vollendet. Außer den Vollkommenheiten, die durch die 20 
von Anfang an in Jeſu vorhandene Anſchauung Gottes gegeben find, empfängt er alle 
übrigen durch die gratia habitualis (q. 7 a. 2.3.11. 12). Sofern nun aber die be- 
grenzte menjchliche Natur es ift, die dDiefe Vollkommenheiten empfängt, find fie endlich. Das 
gilt ſowohl vom Willen als vom Wollen Chriſti. Der Logos drüdt der Seele species 
intelligibiles von allen kreatürlichen Dingen ein, aber der intellectus agens wendet 2 
fie allmäblib auf die finnlichen Eindrüde an (”4. 9 a.3; q. 11 a.3. 4; q.12a. 2). 
Andrerjeits wirkt die Seele Chrifti die Wunder nur als Werkzeug des Logos, da dieſer 
menschlichen Seele an fich feine Allmacht zuſteht (q. 13 a. 1 u. 4) Auch an den Un: 
volllommenbeiten der menfchliden Natur hat Chriftus teilgenommen, einerfeit3 um feine 
wahre Menjchbeit zu zeigen, andrerſeits weil er die allgemeinen Folgen der Sünde für go 
die Menfchheit tragen wollte (q. 14 a. 1. 4). Schmerzen hat Chriftus freilich empfunden, 
aber in jeiner Seele herrſchte Seligkeit, die ſich aber nicht dem Körper mitteilte (q. 15 
a. 5). — Man ſieht, da die ortbodore Chriftologie bier reproduziert wird und daß da— 
bei nad Kräften dem menfchlichen Wefen Chrifti Rechnung getragen werden ſoll. Indeſſen 
mißglüdt dies, da das Verftändnis des perjünlichen menſchlichen Lebens Chriftt prinzipiell 35 
nach der ganzen Anlage der Chrijtologie ausgeichlofjen ift. — Wir wenden ung der Er: 
löfung zu. Als Erlöfer fommt Chriftus nach feiner menſchlichen Natur in Betracht, aber 
fo, daß dieje ald Organ der Gottbeit göttliche Wirkungen ausübt (III q. 8 a. 6; q. 48 
a.5). Die eine Eeite des Erlöſungswerkes beftebt darin, daß Chriftus ald Haupt der 
Menſchheit ordo, perfectio und virtus jeinen Gliedern mitteilt (g. 8 a. 1.3.4) Er 
ift der Lehrer und das Beifpiel der Menfchbeit, fein ganzes Yeben und Leiden, fein Wirken 
aud im Zuftand der Erhöhung dient dieſem Zwed (4. B. q. 37 a. 1; q.39a.1;q.40a.1; 
q. 41 a. I. 33 q. 44 a.3; q. 46 a. 3). Die hierdurch in den Menjchen gewirkte Yiebe be— 
wirft nad Le 7, 47 die Vergebung der Sünden (q. 49 a. 1). Das ift die erite Gedanken— 
reibe, Chriftus als das Haupt der Menſchheit durchdringt die Menſchen mit feinem Geift # 
und feiner Kraft. Dazu tritt ein zweiter Gedankenfompler, der zum Mittelpunkt die 
Satisfaltionsidee bat. Zwar konnte Gott als das höchſte Wefen die Sünde auch ohne 
Satisfaltion vergeben (q. 46 a. 2). Aber da dur die Satisfaktion feine Gerechtigkeit 
und Barmberzigkeit am beiten offenbar wurde, wählte er diefen Weg (q. 16 a. 1). Aber 
fo wenig die Satisfaktion an fich notwendig ift, fo wenig bieter fie ein Aquivalent im 
genauen Sinn für die Schuld dar, fie ift vielmehr eine superabundans satisfactio 
(q. 48 a.2. 4), da wegen des göttlichen Subjektes in Chriftus gewiſſermaßen fein Leiden 
und Handeln als unendlich gilt (q. 48 a. 6). Mit diefen Gedanken ift der ftrenge ratio: 
nale Zujammenbang der anfelmifchen Theorie aufgegeben. Chriſti Yeiden trug perſön— 
lichen Charakter, indem es ex caritate et obedientia hervorging (q. 17 a.2; q. 41955 
a: 1). Es war ein Gott dargebracdhtes Opfer, das als perjönlihe That den Charakter 
des Verdienſtes bat. Dadurch „verdiente“ GChriftus den Menſchen das Heil (q. 48 a. 1). 
Wie nun Chriftus auch als der Erböbte auf die Menjchbeit einwirkt, jo wirft er auch 
fortdauernd im Himmel durch die interpellatio für fie (q. 47 a.6). Auf diefem Wege 
erwirkt Chriſtus als das Haupt der Menichheit ibr Sündenvergebung, Verſöhnung Gottes, w 

) 
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Straflofigkeit, Befreiung vom Teufel und die Eröffnung der Himmelstür (q. 19). In— 
den aber alle diefe Güter auch ſchon durch die Einwirkung der Liebe Chriſti dargeboten 
werden, bat Tb. die Theorien Anfelms und Abälards jo miteinander verbunden, daß 
er die eine an die andere fügt. 

5 Auf die Chriftologie folgt die Sakramentslehre, denn die Saframente ab ipso 
Verbo incarnato efficaciam habent (q. 60 init.). Die Sakramente find Zeichen, die 
aber die Heiligung nicht nur bezeichnen, ſondern auch bewirken (q. 60 a.2). Daß fie 
aber in finnlicher Form geiftlihe Gaben bringen, ift notwendig wegen der finnlichen Art 
des Menfchen (q. 61 a. 1). Die res sensibiles find die Materie, die Einſetzungsworte 

10 die Form der Saframente (q. 60 a. 7). Gegenüber der bei den Franzisfanern ver: 
tretenen Anfchauung, daß die Saframente nur Symbole feien, deren Wirkfamfeit Gott 
durch einen in der Seele direkt erfolgenden Schöpfungsakt begleitet, hält Th. es für nicht 
ungeeignet mit Hugo von St. Viktor zu fagen sacramentum continere gratiam 
(q. 62 a. 3), oder von den Salramenten das gratiam causare zu lehren (q. 62 a. 1). 

15 Die Schwierigkeit, daß ein jinnliches Ding einen fchöpferifchen Effekt ausübt, verfucht Th. 
durch die Unterfcheidung der causa prineipalis et instrumentalis zu löfen. Gott 
wirkt als die Prinzipalurfache durch die finnlichen Dinge ald durch von ibm dazu ver: 
ordnete Mittel. Sieut virtus instrumentalis acquiritur instrumento ex hoc, 
quod movetur ab agente principali, ita et sacramentum consequitur spiri- 

% tualem virtutem ex benedictione Christi et applicatione ministri ad usum 
sacramenti (q. 62 a. !). Vis spiritualis est in sacramentis, in quantum ordi- 
nantur a deo ad effectum spiritualem. Und zwar bleibt diefe geiftlidhe Kraft fo 
lange in dem finnlichen Ding, bis fie ihr Ziel erreicht hat (q. 62 a. 1.4). Dabei hat 
Th. noch die gratia sacramentalis von der gratia virtutum et donorum unter: 

25 fchieden, indem erſtere überhaupt die Eſſenz und die Kräfte der Seele vollendet, während 
letztere bejondere für das chriftlihe Leben notwendige geiftliche Effekte bervorbringt 
(q. 62 a. 2). Später hat man diefe Unterfcheidung fallen laffen. Faßt man den Effekt 
der Saframente zufammen, jo flößen fie dem Menſchen die rechtfertigende Gnade ein. 
Was Chriftus wirft, das wird durch die Sakramente ausgeführt. Chrifti Menjchheit war 

0 das Werkzeug für die Wirkungen feiner Gottheit, die Saframente find die Werkzeuge, 
durch die jene Wirkungen von Chriſti Menfchheit auf die Menfchen übergeben. Cbrifti 
Menſchheit diente feiner Gottheit al® instrumentum coniunetum mie die Hand, die 
Saframente find instrumentum separatum, mie ein Stod, jenes kann dieſes benußen, 
wie die Hand den Stod (q. 62 a. 5). Auf die Sakramentslehre des Tb. im einzelnen 

35 einzugehen, müſſen wir uns, unter Verweifung auf die betr. Spezialartifel, verſagen 
(vgl. Seeberg, DG II, 112Ff.). Ebenfo kann die Eschatologie, obne auf die Details 
einzugehen, nicht erörtert werden; zudem ift Th. nicht mehr dazu gelommen, fie ald Ab: 
ſchluß feines großen Syſtems darzuftellen, fondern was mir baben, find nur die Be: 
merkungen des Sentenzenfommentare. Nur das fei gefagt, daß die ewige Seligfeit im 

40 Schauen Gottes befteht. Dies Schauen befteht nicht in einer Abitraftion oder in einem 
übernatürlic bewirkten Vorftellungsbild, jondern die göttliche Subjtanz felbit wird ge- 
Ihaut und zwar fo, daß Gott felbit zugleih die Form des fchauenden Intellekts wird, 
d. b. Gott ift das Objekt der Schauung und bewirkt zugleihb da8 Schauen (Summa 
supplem. q. 92 a. 1). Die Vollkommenheit der Seligen erfordert aber auch, dab ber 

45 Seele der Körper als ein von ihr zu Vollendendes reftituiert wird. Da die Seligfeit in 
operatio bejteht, jo wird fie vollfommener dadurd, daß mit dem Körper der Seele eine 
beftimmte operatio zu teil wird, obgleih der eigentliche Alt der Seligfeit oder bie 
Schauung direkt nichts mit dem Körper zu thun bat (ib. q. 93 a. 1). 

4. Diefe kurze Überfiht über den Aufbau und die Hauptgedanfen ber Summa 
so muß bier genügen. Sie gewährt einen genügenden Einblid in die Geiftesart des großen 

Yehrers. Vor allem tritt fein großes ſyſtematiſches Talent und die Gabe einfacher und 
überfichtlicher Daritellung bervor. Zwar hatte die theologijche Arbeit der vorangegangenen 
Generationen — bei. Alerander von Hales — binfichtlih der Auswahl und Anordnung 
des Stoffes Tb. feine Arbeit erleichtert, aber fie hatte andrerjeits auch die Probleme und 

55 den gelehrten Apparat gewaltig vermehrt und dadurch die Einheitlichkeit und Klarheit der 
Gedantenentwidelung erſchwert. Tb. bat, twie die Überfiht der Summa zeigt, «8 ver— 
ftanden Einheit und inneren Zuſammenhang in diefen Stoff zu bringen. — Sodann ift 
der entichlofjene Ariftotelismus des Th., dem ſich aber neuplatonifche Elemente einfügen, 
nambaft zu machen. Mriftoteles bat nicht nur die philofopbifchen Gedanken und das 

6 Meltbild dem Th. geliefert, ihm iſt auch der Rahmen für das theologiſche Syitem ent: 
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lehnt, feine Metaphyſik und Ethik geben dem Syſtem die Richtung. Damit find rein 
rationale Grundlinien für die Gedanfenbildung — Gott die vernünftige Welturfadhe und 
das menjchliche Streben in der Rihtung auf Gott — gewonnen. In diefen Grundrif 
werden dann die Gedanken der Klirchenlehre oder der Offenbarung eingejchoben: die Trini: 
tät, die Sünde, die Gnade, die Chriftologie, die Saframentslehre und die Eschatologie. 5 
Dabei bat Tb. es verjtanden, an allen Punkten die ortbodore Kirchenlehre als denkbar 
und vernunftgemäß aufrecht zu erhalten. Das ift das dritte charakteriftiiche Element in 
feiner Lehre, die tadellofe Orthodorie. — Daß der Lehre des Th. zunächſt mannigfacher 
Widerſpruch erwuchs, ift, wie früher dargelegt wurde (Bd XVII, 718f.), aus der Lage 
der damaligen Theologie und der Sache jelbit ebenſo verjtändlich, wie daß jeit der Selbit- 
auflöfung der Scholajtif die Tendenz auf Nüdfehr zum Thomismus fih im 15. Jahr: 
hundert erheben mußte (f. Bd XVII, 727f.). Ein intereflantes Gemälde des 15. Jahr: 
bunderts von Benozzo Gozzoli im Louvre zu Paris bringt diefe Stimmung vorzüglich 
zum Ausbrud: zwiſchen Niftoteles und Plato thront Thomas, Sonnenſtrahlen geben 
von feiner Bruft aus, feine Bücher ruhen auf feinem Schoß, eine Inſchrift charakteriſiert 
jeine gejchichtliche Stellung: vere hie est lumen ecelesiae, hie adinvenit omnem 
viam disciplinae, Seine Stellung ald die des Lehrers der Kirche ift von Yeo X. bis 
zu Leo XIII. immer fejter getvorden. Das Erbe der antiken Weltanjchauung und des 
altkirchlihen Dogmas fonferviert die fatholifche Kirche bis heute in den Formen, die Th. 
geprägt bat. R. Seeberg. 20 

Thomas Bedet ſ. Bedet BD II ©. 506, 4. 

— 0 

— b 

Thomas von Gelano, 13. Jahrh. — Die beite Ausgabe feiner Werte, joweit fie jich 
an; Franz von Aſſiſi beziehen, P. Edouard d’Alengon F.M.O,., S. Franeisei vita et miracula 
additis opusculis liturgicis auctore fr. Thoma de Celano, Rom 1906, bier audy der kritiſche 
Apparat. Die beite Unterfuhung über feine Werte W. Göp, Die Quellen zur Geſchichte des 3 
bl. Franz v. Aſſiſi, Gotha 1904, hier auch der Hinweis auf die übrige Litteratur. 

Von dem Leben des berühmten Franzistanerfchriftftellers wiſſen wir jehr wenig; 
weder der Name feiner Eltern nod das Jahr feiner Geburt noch irgend welche Umſtände 
aus jeiner Jugend find uns befannt, wir millen auch nicht, wann und aus welchem 
Grund er zu Franz von Aſſiſi in Beziehung getreten ift. Aus einer Stelle in feiner so 
Vita prima I, 20 bat man jchließen wollen, daß er kurz nad der beabfichtigten Reife 
Franzens nah Marofto, aljo etiva zwiſchen 1213 und 1216 in die Genoſſenſchaft der 
Minoriten eingetreten ſei. Gewiß ift, daß er 1221 an der Miffion nad Deutichland 
teilgenommen bat und dort Kuſtos der Niederlafjungen in Mainz, Worms und Köln ge 
worden ift. Im Herbit 1223 war er noch in Deutichland (vgl. Jordan v. Giano c. 19. 35 
30. 33 in Analecta Franciscana, Quarcacchi 1885); jpäter ift er nad Italien 
zurüdgelehrt fallö der tractatus de miraculis von ihm ift, gehört er zu denen, die 
Franzens Wundmale zu deſſen Lebzeiten und nad) dem Tod geſehen haben (tract. II, 
n. 5). Aber zu den vertrauten Süngern der Heiligen fann er doch nicht gehört haben, 
er konnte nur vor 1219 (Abreife Franzens in den Orient) und wieder in- den lebten 40 
Lebensjahren Franzens mit ihm in perfönlichem Verlehr gejtanden fein, und gerade von 
den legten zwei Jahren jagt er, er berichte, „prout potuimus recte seire“, aljo auch 
da war er nicht in der unmittelbaren Umgebung des Stifter. So fagt er denn auch im 
Vorwort zu Vita I: „quae ex ipsius ore audivi vel a fidelibus et probatis 
testibus intellexi, jubente domino et glorioso Papa Gregorio ... studui ex- 4 
plicare.“ Wer bat wohl Gregor IX. beivogen, gerade diefen Minoriten mit dem Auf: 
trag zu betrauen, die Legende zu jchreiben, die er dann am 25. Februar 1229 als offi- 
zielle betätigte (recepit, confirmavit et censuit fore tenendam)? Es ijt fein 
Zweifel, daß es andere Jünger gab, die im engerer Gemeinfchaft mit dem verftorbenen 
Meifter geftanden waren, und die auch die Feder zu führen mußten, man denke nur an 5o0 
Bruder Leo. Neben der fchriftitelleriichen Getwandtbeit, die er aber bis dahin kaum in 
der Lage geweſen fein konnte zu beweifen, ift es höchſt wahrſcheinlich die Freundſchaft des 
Elias von Gortona geweſen, die ihn empfoblen bat. Jedenfalls bat er unter dem Ein: 
fluß des Papftes und des Elias feine Vita I geichrieben. Dieſe Yegende ift Gegenitand 
beftiger Polemik getvorden, jeit Sabatier ihre früher unbezweifelte Glaubwürdigkeit und 55 
Unparteilichkeit ſtarl angefochten hat. Man kann nun wohl folgendes über fie fagen: 
1. Was nad zeitgenöffischem Urteil ihr Hauptvorzug war, ihre Rhetorik ift für uns ihr 
Hauptmangel. Die erlünftelten Vergleiche, Antitbefen, Etvmologien, die blumenreicdhen 
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Redewendungen und ftereotupen Schilderungen erfchiweren uns ein anfchauliches Charafter: 
bild, ja auch nur Xebensbild des Heiligen zu gewinnen. Es ift feine frage, daß man 
aus dem Speculum perfectionis, das feine fchriftftellerifchen Künfte zeigt, viel tiefer 
in das Yeben und Denken des bl. Franz bineinfeben kann. 2. Ebenfo wenig Ai beftritten 

5 werden, daß Th. als offiziell beauftragter Schriftiteller gewiſſe Nüdfichten nehmen mußte 
und genommen bat; er verſchweigt die Krifis von 1219/20, die Gegenfäte, die es 
im Orden jchon zu Franzens Lebzeiten gab, er gebt am Teftament des Heiligen mög: 
lichjt vorüber, ignoriert dejien Warnungen vor den Privilegien, rübmt in überſchwäng— 
licher Weife den Kardinal Hugolin, fpäteren Gregor IX., und den Elias, deffen Segnung 

10 durch Franz im ergreifenden Morten gefchildert wird. 3. Daß er bei all dem doch die 
Wahrheit jagen wollte, dürfen wir ihm glauben, ebenfo it beſonders durch W, Götz nadı: 
getviefen worden, daß Th. jedenfalls ohne bewußten Gegenfaß zu ben vertrauten Jüngern 
gejchrieben bat. Daß Th. den chronologiſchen Faden jchon mit dem Jahr 1212 ver: 
lafjen bat, hängt wohl mit dem erbaulihen Zweck, daß er vieles, mas uns befonders 

15 wichtig wäre, wie mamentlih die Vorgänge, die zur Abfafjung der Regel von 1223 
führten, weggelaſſen bat, hängt mit der Beeinfluffung von oben zufammen, unter der er 
ftand. Dennoch bleibt die Vita I ſchon durd ihre Zeitnäbe, aber au durch die Ge- 
wiſſenhaftigkeit ihres Verfaſſers eine Duelle erften Ranges für die Kenntnis des bl. Franz. 

Th. muß nun in der Nähe von Aſſiſi und wohl auch in naher Beziehung zu Elias, 
20 dem beberrichenden Kopf des Ordens, geblieben fein, fonft wäre er nicht in der Yage ge: 

twejen, im Jahr 1230 dem Jordan von Giano foftbare Reliquien (Haare und Kleidungs- 
jtüde) des bl. Franz zu überlafjen (Jordan ce. 59). Es wäre alfo an fih wohl möglich, 
daß er aud die erite ca. 1232 verfaßte Legende des bl. Antonius von Padua ge 
jchrieben bätte, wie das Ferdinand Marie d’Araules, La vie de S. Ant. par Jean 

% Rigauld, Paris 1899, p. VII—XIV, für mwahrfcheinlich hält. In der That find nicht 
nur eine ganze Menge charakteriftiicher Nedeiwendungen in beiden Legenden gleich, jondern 
auch die ganze Anlage, die zuerſt chronologifch verfährt und dann mit einer zufammen: 
fafienden Schilderung der Wirkſamkeit des Heiligen über die Zeit der öffentlichen Thätig: 
feit hinweggeht. Dennoch fchließe ich mich YEon de Kerval an, der in S. Ant. de Pad. 

» vitae duae, Colleetion d’&tudes et de documents V, p.7f., diefe Hypotheſe ver: 
twirft, weil der Stil im ganzen doch bei beiden Legenden verjchieden ift. Aber um jo 
nachdrücklicher ift darauf hinzumeifen, wie wenig aus den Nedeivendungen und Schilde: 
rungen, die einfach zum ftereotypen Lebensbild eines Heiligen gehörten, in Wirklichkeit 
geichloffen werden fann. 

35 Ein Erxcerpt aus der Vita I für den gottesdienftlichen Gebraudh hat Th. jelbit 
noch 1230 auf Bitten eines Bruders Benedikt gemacht, die Legenda in usum chori, 
die bei d'alengon ©. 434 ff. abgedrudt ift, aber gar nichts Neues bietet. 

Eine neue Aufgabe erhielt Tb., ald das Generalfapitel von Genua 1244 den Auf: 
trag zur Sammlung von Nachrichten über den Ordensſtifter zur Ergänzung der bisherigen 

40 Legenden gab. Der Auftrag war nad) dem doch jedenfalls echten Brief, der der jog. 
Legende der drei Genoſſen vorangeftellt ift, zumächft nicht dem Th., fondern den Genoſſen 
des Heiligen überhaupt gegeben. Diefe haben das Material gefammelt und zufammen: 
geftellt non per modum legendae, sed velut de amoeno prato quosdam flores ... 
excerpimus continuatam historiam non sequentes. Was freilich diefer von den 

45 Genoſſen gefammelte Strauß ift, darüber ift zur Zeit großer Streit unter den Gelehrten; 
aber die Anficht der Sachverſtändigen neigt doch immer mehr dahin, daß im Speculum 
perfectionis der Hauptgrundftod der gefammelten Gejchichten vorliegt und daß diefer in 
der Hauptfache auf Bruder Leo zurüdgeht. Ob diefer Grundftod damals erſt gefammelt 
wurde, oder ob er fchon früher aufgefchrieben war, möge bier nicht erörtert werden. Aber 

50 was die freilich fpäte Chronif der 24 Generale (Analecta Franeiscana III, 261) be 
richtet, ift nun doch recht mahrfcheinlich, daß nämlich der General Grescentius diejes 
Material dem Tb. übergeben babe, der daraus die Vita II gemadt babe. (Bol. aud 
Jordan ec. 19 und Salimbene p. 60). Diejer Thatbeitand leuchtet aud aus dem Schluß: 
gebet der Vita II hervor, wo eine Mebrzabl von Brüdern jagt: Supplicamus etiam 

55 toto eordis affeetu, benignissime pater, pro illo filio tuo, qui nunc et olim 
devotus tua seripsit praeconia. Die Legende ift vor Juli 1247 abgefaßt unter dem 
Generalat des Grescentius, an den fidh der Prolog wendet mit Morten, die freilib in 
dem auch font bedeutfame Abweichungen aufmweifenden Manufkript von Marfeille fehlen. 
Seit der Vita I waren befonders unter dem Generalat des Elias Jahre ſchwerer Kämpfe 
über den Orden gegangen. Scroffe Gegenfäge hatten ſich geltend gemadt, und es tft 
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nicht zu verivundern, daß in der Vita II ein Niederichlag des Erlebten zu fpüren iſt. 
Formell will die Legende ja nur eine Ergänzung der erften Vita fein, allein das Material 
war in der Hauptjache von Männern, die der ftrengen Richtung angehörten, geliefert, und 
fo wird denn nicht nur der Name des geftürzten Generals gänzlich unterdrüdt, fondern 
aud mit fichtlihem Nahdrud der laren Richtung im Orden entgegengearbeitet, während 5 
andererſeits doch vom Teftament, von der Warnung vor Privilegien, von der Leprofen: 
pflege geichtwiegen wird, obgleich die Vorlagen, wie aus dem Speculum perfectionis zu 
erjeben ift, darauf bingewiejen hatten; daß auch die Yegendenbildung, befonders in Bes 
ziebung auf die Wunder fortgejchritten ift, ift begreiflih. Dem Verfatter iſt auch bier die 
ſubjektive Ehrlichkeit nicht abzuftreiten, aber er ift eben der Mann der Nüdfichten, der 10 
mit dem Strome ſchwimmt. 

Nach der Chronik der 24 Generale hat Tb. auf den Befehl des Generals Johann 
von Parma (1247—1257) einen tractatus de miraculis gejchrieben. Einen jolchen 
bat neuerdings van Ortrov gefunden und herausgegeben (Analecta Bollandiana XVIII, 
81—177, wieder abgebrudt bei dD’Alengon ©. 339ff.). Der Traktat ift eine jelbjtftändige ı5 
Schrift, benügt die Vita I und II, als deren Schluß er ja angejehen werden kann. Der 
Epilog fowie der Stil fpricht für die im Manuffript felbit, fonjt nicht bezeugte Abfaſſung 
dur Th., allein zwingend ift der Beweis doch nicht, ja die Stelle (n. 1), wo von einer 
Mehrzahl von DOrdensheiligen geiprochen wird, macht fogar einige Schwierigkeit, fofern 
die Abfaſſung des Traftats dann jedenfalls nach 1255 ftattgefunden haben müßte. 0 

Sabatier hat auf Grund einer Bemerkung, die einer italienischen Überfegung bei- 
gefügt ift, auch die Legende der bl. Clara (Acta SS. August II ©. 754—768) dem 
Ih. zugeichrieben und d’Alengon a. a. O. p. XLVI ftimmt dem ohne weiteres zu. Die 
Legende ift zwiſchen 1255 (Heiligiprebung Glaras) und 1261 (Tod des Paoapſtes 
Alerander IV.) abgefagt. Allein Gö ©. 240ff. hat mit Hecht darauf hingewieſen, daß 35 
die Abfafjung durch Th. faum ganz wahrjcheinlich zu machen ift, die Anklänge der Sprache 
beweifen jo wenig als jene italienische Notiz, jene Anklänge finden fich alle auch in der 
Legende des Antonius von Padua. 

Nach Wadding hat Th. endlich auch drei Sequenzen gedichtet: „Fregit vietor vir- 
tualis“, „Sanctitatis nova signa“, „Dies irae, dies illa“. Die beiden erften hat 30 
d’Alengon, obne irgend einen weiteren Betveis für die Abfaſſung durch Th. zu verfuchen, 
abgedrudt. Die Abfafjung des berühmten „Dies irae“ durch Th. wird zuerſt durch 
Barthol. Piſ. im liber conformitatum ed. 1510 p. 110® bezeugt mit den Worten: 
„Prosam de mortuis quae cantatur in missa ‚Dies irae dies illa‘ etc. dieitur 
fecisse*. Daß dieſes Zeugnis aus dem Ende des 14. Jahrhunderts nicht viel be— % 
deutet, ift Har. Hat Th. das Lied gedichtet, fo iſt er einer der größten Liederdichter. 
(Über das Yied felbft und feine Bedeutung ſ. Daniel, Thesaurus hymnologicus, 
Leipzig 1855 T. II, 112 und Phil. Ermini, Il dies irae e l'innologia ascetica nel 
secolo decimoterzo, Rom 1903.) 

Wann Th. geftorben ift, ift unbelannt; er foll zulegt im Konvent zu Tagliacozzo 40 
gelebt haben. E. Lempp. 

Thomas a Kempis, get. 1471. — 1. Quellen. Einige Angaben in d. Biogr. von Joh. 
Sronde, Arn. Schvonboven, Forent. bei Sommal. II, 69,3, 102. Bejonders im Chronicon 
Windesemense, verfaßt 1464 von Johannes Buſch (über ihn Bd III ©. 577) (ed. Grube 
p- 58f.). Die Fortiegung zu des Thomas Chronicon montis s. Agnetis von einem unbe: 45 
fannten Mönch; vita eines Ungenannten in der 1494 zu Niirnberg gedrudten Ausgabe jeiner 
Schriften. Dieſe vita hat Rosweyde jpäter in feiner Ausgabe v. 1617 im Anhang gegeben, Malou 
bat 1848 in jeinen Recherches eine bisher unbetannte Vita nad) einer Brüſſeler Handſchrift ver: 
öffenrlicht. Aus diejen Duellen haben 1523 Jodocus Badius Ascenfius, ein Zögling der Bruder: 
jdyaft des Thomas und fpäter der befannte Buchdruder zu Paris (geb. 1462, gejt. 1532) — 50 
danach 1548 Gabriel Putberbeus und 1575 Franziskus Tolenjis, ein fpäterer Subprior des 
Klojters St. Agnes zu wolle, ihre Vitae bearbeitet, alle drei in den Ausgaben der Schriften 
des Thomas. Danach hat Heribert Rosweyde in jeinen vindiciae Kempenses 1621 alles, was 
vom Leben des Th. befannt war, zujammengejtellt. 

2. Litteratur: Außer den Schriften über die Br. v. gem. L, die Windsheimer Kon: 55 
gregation noch folgende: a) Meltere Yitteratur Revius, Daventria illustrata, p. 60sqg.; 
#randt, Hist, d. reform. I, 49f.; Foppens, Bibl. belg., 1135 f.; Sare, Onom. litt. IT, 
396, 574; de Wind, Bibl. der Nederl. Gesch. I, 765. Die zahlreichen Arbeiten von Amort, 
——— 1725 ff., aufgezählt bei Pohl IL, 435. — b) Neuere: B. Glaſius, Godgeleerd 
Nederland, 1851--56; berj., Gesch. der nat. Synode en 1618 en 1619 gehouden te 60 
Dordr. 1860 p. 27; Kist en Royaards, Arch. voor Kerkgesch. I, 307. IT, 248. 259. VI, 270. 
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291. VIII, 356. 364; Delprat, Verh. over de broedersh. v.Geert Groot, p. 88; 97f., 22307., 
2835.; Moll, Joh. Brugmann, Amſt. 1854, im Regiſter s. v. Kempis; 5 Kerkgesch. van 
Nederl.; Ullmann, Die Ref. vor der Ref. II, 1045., 5795.; B. Bähring, TH. von K. der Pre: 
diger der Nachfolge Chriſti nad j. Äußeren und inneren Leben, Berl. 1849; Böhringer, Die 

5 Kirche Chriſti und ihre Zeugen, Zürich 1853, II, 3. 678; Mooren, Nachrichten über Th. a K., 
Kref. 1855; Uhlhorn, Verm. Vorträge, Stuttg. 1875; 3.6. 3. Scholg, Th. a K. sententia 
exponit. et c. Gerh. M. et Wesseli compar. Gron. 1839; J. B. Malou, Recherches hist. 
et crit, sur le verit. auteur du livre de l’imitation, 3. Aufl. Paris 1858; Cöl. Wolfsgruber, Giov. 
Gerjen, jein Leben und jein Werf De imitat. Chr., Augsb. 1880; 8. Santini, I diritti 

10 di Tommaso da K., Rom. 1879—81 (Bd 1 gegen Gerjen, Bd 2 für Thomas); A. O. Spipen, 
Th. a K. als schrijver der navolging, Utr. 1580; derj., Nouvelle defense en r&ponse du De- 
nifle, Utr. 1884; E. Fromm, Veröffl. der Stadtbibl. zu Köln, Heft 2, 1886, u. Nur Streit: 
frage 38G 1859; V. Beder, L’auteur de l’imitation et les documents Neerlandais (Haag 
1882); derj., Les derniers travaux sur l’auteur de l’imit., Bruxelles 1889: S. Settle: 

15 well, Th. a K. and the brothers of com. life, Zond. 1882, u. derj., The authorship of the 
imitatio Christi, ed. 2, Lond. 1884; Fr. Ri. Eruife, Th. a K. Notes of a visit to the 
scenes where his life was spent, Yond. 1887; Acquoy, Het Klooster te Windesh. 1—3, =. v. 
im Reg. bei. I, 325; 3. %. Mltmeyer, Les precurseurs de la röforme aux Pays-Bas, Haag 
1886, p. 154 f.; 9. Denifle, Krit. Bem. zur Gerjen:Hempis: Frage ZETp VIf, 1882. 83 (gegen 

% ihn bej. Spigen, Arch. voor Ned. KG 1884); ®ence, De imit. Xi libri quat.. Paris 1826; 
Hirſche, Prolegomena zu einer neuen Ausgabe der Imit., Berl. 1873 ff.; 8. Hölicder, Ueber 
den jegigen Standpunkt der Frage nach d. Berjajier, Redlingdaufen, Programm 1879; Joſ. 
Pohl, Programme des Gymnafinms zu Kempen 1893, 1394, 1895 (über ein verjhollenes 
Wert des Th.); derf., Die Handichriften u. Autorſchaft der Imit., Weſtdeutſche Ziſchr. 1902, 

26 ©. 316; P. €. Pyol, Descript. bibliogr. des manuscrits et des princip. 6ditions du livre 
de imit. Xi, Paris 1898; beri., erg u des prineipaux manuser. du livre de imit Xi, 
1898; derf., L’auteur du livre d’imit. Chr., 2 Tie, Paris 18997.; derj., Pal&ographie, classe- 
ment, gendalogie du livre de im. Xi, Paris 1898; 2. A. Wheatley, The story of the imit. 
Chr., London 1891; G. Bonet:Maury, E quibus fontibus Nederl. hauserit scriptor libri de imit, 

30 Chr., Paris 1878; Fr. X. Kraus, a. Zeitung 1872, Nr. 201 und bei. in der NdB ». v. 
1894, Bd XXXVIII Fromm, 386 X, 1889; Kentenich, ZRG XXII, 1902; Weper und 
Welte, Kath. Kirhen!. Bd XI von Bohl, 1902; 8. Schulze, Zur Th. a K.forihung, ZRG 1890; 
derf., THLB 1895, 1897, 1905; Seppler, TbOS Bd LXII; Bregt in Archief voor de gesch. 
in het Aartsbisd. Utr. 1863; Funk, HIG 1900; W. G. Roring. Th. af., j. Vorgänger und 

35 Beitgenofien, Utr. 1902; ®. Paulfen, Th. a K., j. Leben u. Schr., 1898. 

3. Schriften. a) Handſchriften feiner Werte find vornämlih: Das Autograph in 
der königl. Bibliothef zu Brüffel Nr. 5855—61, früher in Antwerpen, vom Jahre 1441; C. Lo- 
vaniensis, ebendaj. 4585—87; C. Noviomagensis, jet zu Brüſſel Nr. 22084; C. Bethlehe- 
mensis, jet Gaesdonkianus; ©. Roolf und Oscar Schmidt:Reder zu Strafburg Wr. 289. 

40 Ueber alle diefe Cod. zu vgl. Hiriche, Pyol, bei. Pohl. Außerdem Funk in j. firden« 
geichichtlihen Abh. II, 1899. b) Sämtlide Schriften: Die ältefte Ausgabe 1473 zu 
Utrecht (Kettelaer und Ger. de Lempt.), ohne Ort und Jahr, aber feitgeitellt ift, dab jie 1473 
dort erichienen, mit 15 Schr., ohne Imit.; 1494 zu Nürnberg, von Mag. Peter Danhaufier, 
auf Anlaß des dortigen Karthäuſer-Priors G. Pirkhamer, mit 20 Schr.; 1520. 21. 23 von 

1 3. Badius; 1549 von Putherbeus zu Paris; 1574 zu Antwerpen, 1576 zu Dillingen, 1599 
vom Refuiten Sommalius; alle diefe unvollitändig. Ebenjo der Drud von 1606 bis 1607. 
Dritte Aufl Antw. 1615; zu Köln 1728, 1757. Eine neue Ausgabe angefangen von Kraus 
1868, aber nur ein Band erſchienen. Die neuejte und jept allein brauchbare ijt die von Mid 
Joſ. Pohl: Thomae Hemerken a Kempis Opera omnia, vol. sept. edid. additoque vol. de 

50 vita et scriptis ejus disputavit J. P., Frib. Brisig, Herder 1904 ff., zu vgl. Schulze, ThLB 
1905. — ce) Ueberjegungen. TH. a 8.83 geiftreihe Schriften . . ., verdeutichet und mit 
volljt. Regiſtern verjehen, nebjt hiſt. Vorbericht und Einleitung von Gottfried Arnold, Leipzig 
1733. Die Schriften des Th. überjegt ins Deutihe von Silbert, 4 Bde, Wien 1833—40, 
ferner: Das Nofengärtlein, Lilienthal und Alleingefpräh von Bernhard, Leipzig 1847. 

56 4. Imitatio Christi. a) Ausgaben. Ausgaben der Imitatio erijtieren mehr als 
2000. Ueber jie Aug. de Bader, Essai bibliographique sur le livre de imitatione Christi, 
Liege 1864 : er fennt 545 lateinische Ausgaben, ca. 900 franzöſiſche Ueberj.; über die Älteiten 
Amort, Informatio controvers. p. 190, 1725; desfelben Scutum Kempense, 1728; des. 
Deductio erit., 1761; desſ. Mor. certitudo, 1764; Panzer, Anal. typogr. I, 132, V, 275 

on u. a. — Die Älteite Ausgabe in einem Sammelband mit Schriften des Hieronymus, De viris 
illustr., des Thomas Aq. und Auguftin iit gedrudt Augsburg bei Günther Zainer ca. 1472 
(das 4. B. mit der Unterichrift, daß Thomas der PVerfafler jei). Ferner die Ausgabe zu 
Straßburg 1481, 1486, 1487, — zu Nürnberg 1487 u. 1494; zu Memmingen 1489, Benedig 
1486. 87 u. 1521; zu Lyon 1490, zu Paris 1493, 1500, 1549; zu Antwerpen 1486, 87, 

o5 Ohne Ort: (Cöln?) 1617. Bon den jpäteren Ausgaben fünnen bier nur Die tritiichen Bes 
arbeitungen in Betracht fommen. Ausgabe von Heribert Rosweyde nadı dem Autograph 
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von 1441, Antwerpen 1617 und 1626; der Mauriner Tert von Delfau 1674 zu Paris, 
ohne Wert, jofern die jog. Sermanismen befeitigt jind. Die Ausgabe von Sommalius soc. 
J. 1599; die von J. B. M. Gence, Paris 1826, gemachte bietet zum erjtenmal Varianten; 
de Gregory nad) dem cod. de Advocatis, Paris 1833; die bejte Ausgabe nad) dem Autogr. 
von 1441 ift von E. Hirfche, Berl. 1874, im Folgenden ftet3 zu Grunde gelegt; von Wolf: 6 
qruber nad) der Ausgabe von Deljau, Wien 1879. Die bejte fritiiche Ausgabe ift die in der 
Sefamtausgabe der Werte des Th. enthaltene, Freiburg 1904. Bon Taſchenausgaben jeien 
noch erwähnt: Horitius 1874, Mooren 1877, von Ruelens 1879, Leipzig fakjimiliert; Keſſel 
1850; Th. Schwermer 1883; Wolfsgruber (Augsburg 1893). — b) Ueberjegungen 
der Imitatio. 1. Deutihe. Die älteſte von 1434 im Ardiv der Stadt Köln, j. Fromm, 
3466G X, ©. 70ff.; Das boek van der Nachvolghinge Jhesu Chr., Pforzheim 1489; das 
vierte Buch erjchien 1492; Van der nachvolginge Jhesu Chr., niederſächſiſch, Lübeck 1496; 
dasj. ohne Ort (Nojtod?) 1507; Ein ware Nahvolgung Crifti, Augsburg 1486, 1493, 
1531; Die war Nachfolgung Chriſti, Conjtanz 1515; jpätere Ueberf. von Joh. Arnd mit der 
dem Thomas zugejchriebenen deutichen Theologie 1621; mit Gottfr. Arnolds Vorrede, 1712; 16 
von J. Hübner 1737; von Seiler, Münden 1799—1883; von Goßner 1824—1884; von 
Teriteegen 1844; von Krehl 1846 u. ö.; Sudhoff, 1854, zu Stuttgart 1882; von Bernhard, 
10 9. 1882. Bon bei. Werte die von M. N. von Bethmann-Hollweg 1868, 2. U. 1878; 
nad) Hirfches Tertausgabe die von Fr. Ad. Frinden, Köln 1875, 5 N. 1881; Xeop. Haupt 
1880 (nur Bud 1). Boetifche Bearbeitungen: Bon Blume 1716; bei. J. Hübner 1727, 37, © 
52; Mared 1776, Neebauer 1822, Achenbach 1838. In Alerandrinern durch B. Roufjeau 
1843, 1844. Die neuejte von Dr. Im. Herm. Iſele, Des gottjeligen Th. v. 8. Nachfolge 
Eprijti in deutſchen Reimen Heiligenftadt, (zu vgl. THLB 1894). — 2. Franzöſiſche Ueberj.: 
Handichriftl. 1447 u. 1462, zuerſt gedrudt Tholofe 1488; im 3. 1493 mit dem Namen des Th. 
Ueberf. eines Ungenannten M. P. P., Paris 1621. 30. 32; de Beuil, Paris 1862; Brux. 25 
1706, mit Preface de P. Poiret 1683; von Gence 1820; Lamenais 1824; Poet. Bearbeitung 
von Corneille 1651. 56, 1745, 1856, Pradtausgabe 1855. — 3. Jtalienifhe: Zu Venedig 
1488 u. 1491, Mailand 1489 u. a. — 4. Holländijhe: Eine der Maatschappij v. Nederl. 
letterkunde te Leiden gehörige, vom Anfang des 15. Jahrh., van der navolginge Cristi ses 
boeke, —— von C. Woifsgruber (Wien 1879). — 5. Engliſche; The earliest english 30 
translation of the first three books of the Im. Chr. first printed by J. K. Ingram, Lond. 
1893; by W. Atkynson, u. Bud) 4 by the Princess Margarete moder to Kynge Henry VIT., 
Lond. 1502; by Dibdin, Lond. 1828; by Benham, £eipz. Tauchn. 1877. — 6. Spaniſche: 
von Nieremberg S.J., Antw. 1656.; Imitacion de Cristo, Traduccion Espanola de Luis 
de Granada segun la primera ed. (Sevilla 1536) Neudrud Freiburg 1905. — 7. Briechiiche: : 
Pipkıovr aoWror aeoi munjoews Nororov 1749, und in ling. gr. vulg. von J. 9. Callenberg, 
Halae 1749. — 8. Ins klaſſ. Latein: Bon Seb. Caitellio, Bajel 1563, 1616. Ferner arme: 
niihe: Rom 1674. 96. Arabiih Rom 1663. Eine Polyglottenausgabe von J. B. Weigel, 
Sulzb. 1837, Illuſtriert mit Text von Görres, durch Ritter von Führich, Leipzig 1875; von 
C. Merkel, berausgeg. von Ebert, Text von Goßner, Kajjel 1882; franzöfifh Paris 1839. — 10 
c, Die Lehre der Imit. iit enthalten in Peritia libri de imit. in Sommals und Gajetans 
Ausgabe. Ferner Mart. de Founey (SJ.) meth. pract. in der Ausgabe von Gajetan; Heſer, 
Summa theol. myst. ex 4 libr. de imit. ed. Amort 1726. Scholg, j. o. &. 720,6. Ferner 
bei Ullmann und Böhringer a. a. O.; bej. eingehend Hirſche a. a. O. Bd III. Zu vgl. 
Hunpinger, N 1906 ©. 634. Bon Ambrofus Djterfamp haben wir Inder und Kontordanz 4: 
zur Imit. handjchriftlich auf der Pauliner Bibl. zu Münfter, Nr. 126. Beſonders beachten: 
— iſt der die geſamte Litt. über Th. imit. aufführende Katalog von Roſenthal, München 

A. Leben. Thomas ſtammt aus Kempen zwiſchen Maas und Rhein im kölniſchen Bistum 
(nicht aus dem holl. Kampen in Oberyſſel) wie Buſch u.a. beſtimmt bezeugen. Sein Beiname bo 
ift Hemerfen (Hämmerlein, auch Hamer, Chron. Windesm. p. 167: Malleolus). Er 
wurde 1380 geboren. Sein Vater, ein fchlichter Handiverker, gab ihm mie feinem älteren 
Bruder Johannes das Vorbild des Fleißes, der Einfachheit und Nechtlichkeit; feiner 
Mutter Gertrud verdankte er die frühe Vertiefung in das imnerliche, geiftliche Leben. 
Sein Bruder Johannes (über ihn Thomas in j. Chron. m.s. Agn.p. 27 sq., 61; Chron. 55 
Windesem. p. 40. 50. 57. 97. 157. 167sq. 460 sq. bef. Acquoy a. a. DO. I, 244sq.) 
gehörte zu den erften Anhängern Gerb. Grooted. Er war nah Buſch ein thätiger und 
pflichttreuer Mann, batte eine befondere Gabe, die abgejchriebenen Bücher zu korrigieren, 
fchrieb jelbft eine jhöne Hand und legte fih auf das Illuminieren der Abjchriften. Wegen 
feiner hervorragenden Gabe der Organifation und Leitung war er vielfah außer dem © 
Bruderbaufe thätig. Er ftiftete 1392 das Kloſter Marienborn bei Arnheim und mar 
defien erjter Rektor. 1398 wurde er Prior des Konvents auf dem Agnetenberg bei 
Zwolle, 67 Jahre alt ftarb er in Betbanien bei Arnbeim im Jahre 1432. Er bejtimmte 
Thomas, als er das 13. Jahr erreicht hatte, die berühmte Schule zu Deventer zu befuchen. 
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Durch des ehrwürdigen Florentius liebevolle Vermittelung bekam er dafelbit Wohnung 
bei der Witwe des Nitterd Johann von Runen; vom damaligen Sculreftor Job. Boome 
(Böhm, ab arbore) erhielt er Erlaß des Schulgeldes. Bald erlernte er das Bücher: 
abfchreiben und konnte ſich dadurch die notwendigen Koften für feinen Unterhalt ertverben. 

5 Sein größter Wunfch war, in die Brüderfchaft einzutreten, „um fich dem Dienfte Gottes 
im Gehorfam, Armut und Keufchheit zu weihen“. Zuerſt trat er in das Bruderhaus 
a Deventer, und 1399 auf feine Bitte und dann auf den Rat des Florentius in das 

lojter der regulierten Chorherren auf dem Agnetenberg bei Zwolle, weldes unter dem 
Priorat feines Bruders ftand. Nach der Hausregel durften nicht zwei Brüder gleich: 

10 zeitig demfelben Haufe angehören. Darum dauerte fein Noviziat bis zur Abberufung feines 
uderd 1406. Acht Jahre fpäter 1414 wurde er zum Priefter geweiht; aus dieſer Zeit 

fcheint feine erfte Schrift „Vom Abendmahl und Prieftertum”, fpäter als viertes Buch 
der Nachfolge, zu ſtammen. Still, abgeſchloſſen, fleißig predigend, Beichte börend und be 
jonders eifrig im Bücherabfchreiben wirkte er bier bi8 zu feinem Tode. Viermal wurde 

15 während feines Lebens das Haus von der Peſt betroffen. Im Jahr 1429 mußten die 
24 Kanoniker des Agnetenklofters, wo Th. damals Subprior war, nad) Yudingaferk in 
Friesland fliehen, eine Folge der nad) dem Tode des Biſchofs Blankenheim eingetretene zwie— 
jpältigen Bifhofswahl in Utrecht. Die Klöfter hielten e8 mit dem vom Papſt Eugen IV. 
nicht anerfannten Biſchof, Rudolph dv. Diepholt, bis der nachfolgende Papft den bisber 

20 befämpften Bifchof anerfannte und den Bann aufbob. Eine Zeit lang batte man Thomas 
zum Profurator gewählt, was völlig gegen feine Neigung war. Doc unterjog er ſich 
„diefem Martbadienft”, die Ökonomie des Klofters zu bejorgen, nad Jeſu Anweiſung, 
wie fein Büchlein „Vom treuen Haushalter“ es zeigt. 1429 verweilte Th. mit Joh. 
Bush gelegentlich der Klofterreformation in Ludingafert zwei Monate. Mehr eignete 

25 er ſich feiner innerlichen Natur nad zum Novizenmeijter, wie dies ob. Weſſel bezeugt, 
welcher durch das Buch von der Nachfolge fih zu ihm bingezogen füblte und ibm die 
Einführung in die Theologie verdankte. Im Jahre 1447 wurde er zum zweitenmal 
Subprior. 

Th. war nad) der Schilderung feiner Zeitgenoſſen feiner Statur nad von mittlerer 
30 Größe, wohlgebaut; fein Auge bis ins Alter jcharf. Er fprach wenig; redete er von 
—— Dingen, jo ſtrömte ſein Mund wie ein reiner Quell über. Oft verließ er den 

veiß der Brüder, wenn er merkte, daß eimer zugegen tvar, mit dem er fich in feiner 
Zelle allein befprechen konnte und mußte. Von jenem raftlofen Fleiß zeugen feine noch 
vorhandenen, ausgezeichnet ſchön gejchriebenen Hanbjchriften. Die Bibel bat er viermal 

35 abgefchrieben, eine der Abjchriften in fünf ftattlichen Bänden ift au Darmjtadt in der 
Großh. Bibliothef vorhanden. Außerdem ein Meßbuch, die Werke des hl. Bernbard u. a. 
Unter feinem Bilde ftanden nah Franziskus Tolenfis die Worte: „In allen Dingen babe 
ih Ruh gejucht, aber nicht gefunden; nur in der Cinfamleit und in den Büchern“ 
(flamländifh: als in een höcksken met een boecksken, in angello cum libello, 

40 vgl. Rosweyde I, p. 120). Er ftarb 1471 am 25. Juli in feinem 91. Jahre. Begraben 
wurde er am öftlichen Kloftereingang, wo an der Wand fein Bild angebracht war. Über 
die vorhandenen Bildnifje zu vgl. Mooren ©. 183. und Pohl a. a. D. 1676. Von feinen 
Zeitgenofjen wird er wegen feiner Beredfamkeit und Belefenbeit in der bl. Schrift und in 
den Bätern ber Kirche gerühmt; tiefe wiljenfchaftliche Ausbildung ſcheint er nicht gehabt zu 

45 haben, wie er den damaligen humaniftischen Beftrebungen auch fern geblieben zu fein jcheint; 
doc in dem Gefang wie in der Muſik war er beiwandert, wie feine Lieder darauf ſchließen 
lafjen. Von den Myſtikern des MA. fcheidet ihn die fehlende tiefere Spelulation. Er 
bewegt ſich in der populären praktischen Lebensweisheit und feine Sprache drüdt in jebr 
einfah verftändlicher Weiſe alle tieferen religiöfe und ethifche Empfindungen aus, — 

50 ganz im Geleife der Kirchenlehre — ohne Gegenſatz gegen die kirchliche Verwaltung, die 
Verderbnis der Stände, und des Firchlichen fittlichen Lebens (wenige Stellen nur, mie im 
hort. rosar. 4, 3; in valle lil. 25. 3, 97). 

B. Die Schriften des Th. Ein erſtes wichtiges Verzeichnis giebt der unbelannte 
Berf. der aliqua notabilia aus dem Munde der Zeitgenofjen vor 1488, wie es bie 

55 Thomasautographen darbieten. Daß er varios tractatulos ad aedificationem ju- 
venum in plano et simplici stilo, sed praegrandes in sententia et operis 
efficacia gejchrieben habe, bezeugt ſchon 1471 der unbefannte Fortſetzer des vom 
Ih. angefangenen Chronicon mont. s. Agnet. p. 137. Noch früher jpridht darüber 
ob. Buſch in feinem chron. Windesm., ebenfo der ungenannte Zeitgenofje in der kurzen 

0 Biographie, wo er binzufügt: pauei seiunt quomodo intitulantur; deshalb fügt er 
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ein Verzeichnis der Schriften hinzu, wie e8 ſchon 1474 die zu Utrecht erfchienene Samm: 
lung enthält; vollftändiger ift die Nürnberger A. von 1494 mit einem Verzeichnis, 
welches Rosweyde a. a. O. p. 105 leider nicht genau abdrudte. Zwei folcher Werzeich- 
nifje hat Grube aus Münchener Handichriften des 15. Jahrhunderts in den bift.:polit. BI. 
1883, Bd 92, 198f. gegeben. Das von Trithemius gegebene Verzeichnis aber, wie er 5 
ſelbſt — iſt ein nicht vollſtändiges und fchließt fol. CXXVI? mit et quaedem alia. 
Am volljtändigiten in den Ausgaben von Badius 1523 und Sommalius, der vielfach noch 
Autograpba des Th. benugte. Wir gruppieren fie: 

1. Hiftorifhe Schriften, Darftellungen und gefammelte Überlieferungen zur Er: 
bauung der Brüder ohne biftorifche Kunft der Darftellung: 10 

1. Vitae Gerhardi, Florentii und von neun Schülern derfelben, nach 1430, dem 
Todesjahr des zuletzt behandelten Freundes Arnold von Schonhoven verfaßt. 2. Chron. 
mont. s. — ie einzige Schrift, in welcher ſich Th., bei feiner Aufnahme ins Kloſter 
1399, als Verf. nennt ; fie reicht vom Gründungsjahr 1386 bis zu feinem Todesjahr 1471; 
diefe Schrift fehlt bei Sommal., ift aber in der Rosweydſchen a des chron. Windesem. 16 
von ob. Bufh (Antw. 1621, ID). 3. Vita Lydewigis (au) Lydae, Lidwinae, 
Lidiwinae), welche auf einer älteren Biographie dieſer ee und unter unfäglichen 
Schmerzen geftorbenen Frau rubt (zu vgl. Hirfhe a.a. O. II, 323; W. Moll, 8 
des J. Brugmann, Amſt. 1854 p. 2, bei Pohl, op. omn. VI, 315f. 
z Re Erbaulidh:astetifhe Schriften. Über die michtigfte Schrift Imitatio fiche 20 
i, ©. 724. 

a) Reden. 1. Sermones de incarnatione Domini et de vita et passione 
Domini. m Brüffeler Autograph von 1436 find 36 Reden für die feftlihe Hälfte des 
Kirhenjahres über Jeſus ala Vorbild und der Menſchen Nachfolge nad freigewählten 
Bibelterten; bei Pohl, op. omn. Bd III. 2. Sermones ad novicios, im Löwener 3 
Autograpb, nicht vor 1435 wegen serm. 27; nad serm. 3 zählt Th. fih zu den 
seniores (bei Pohl Bd VI). 3. Sex orat. auf das Leiden Chrifti (bei Bohl III, 331). 
4. Decem serm. auf Maria, den Täufer, Apoftel und Heilige (Pohl III, 355). 
5. Serm. ad fratres, neun Betr., wie man das irdifche Leben auf das zukünftige vor: 
bereiten kann. 6. Die bei Pohl Bd V enthaltenen Traftate über das Leben, die Wohl— 
tbaten (24), über das Leiden (35), die Auferftehung (21), und die Himmelfahrt des Er- 
löfers (7 Kapitel) bilden die lange Zeit vergefjene treffliche Erbauungsfchrift, welche Pohl 
wieder aufgefunden und mit Recht als von Thomas verfaßt erfannt und erwiefen hat 
(fiebe Kempener Progr. 1895). Es nimmt diefes Buch eine fehr hervorragende Stellung 
ein, ebenbürtig der Imitatio. Überfegt von Heinr. Pohl. Schon früher erfhien unter 3 
dem Titel „Herzensmahner” eine Überfegung 1586; von Jodocus Egli 1828 in Luzern; 
von Herderer, Dünfter 1869; englifch von Kettlewell, Orford u. London 1894 und Duthois, 
London 1904. b) Traftate, im Brüffeler Autograpb von 1441 find enthalten: 1. De 
diseiplina claustralium. 2. Epist. devota ad quendam regularem. 3. Libellus 
spiritualis exereitii. 4. De recognitione propriae fragilitatis. 5. Recommendatio « 
humilitatis quae est fundamentum omnis sanctitatis. 6. De mortificata vita 
pro Christo. 7. De bona paeifica vita cum resignatione propria. 8. De ele- 
vatione mentis ad inquirendum summum bonum, mit einem Anbang von adıt 
orat. über Tugenden und über Chrijtus als Licht, Leben, Wahrheit und Yiebe. 9. Brevis 
admonitio spiritualis exereitii; von diefen beziehen fih Nr. 4. 6. 7. 8 nicht bloß aufs 4 
Klofterleben; am bedeutendften Wr. 8. 10. Parvum alphabetum monachi in schola 
Dei; es find 23 lectiones nah dem Alphabet über das Möndtum; die erjte beginnt 
mit des Tb. berühmten Wabliprub ama neseiri (bei Wohl III, 317). 11. Van goe- 
den woerden to horen ende die to spreken (de bonis verbis audiendis et lo- 
quendis). Zuerft bei Malou in ſ. R&cherches, dann von Hofmann von Fallersleben so 
in 8. Bartſch' Germania XV, ©. 365f., bei Hirfche I, 291, bei Wohl p. 323. Es ift 
die einzige Schrift des Th. im niederdeutfcher Sprache, enthält eine Reihe finniger Sen: 
tenzen. 12. Soliloquium animae, ein Selbitgefpräh der nach Gott fuchenden Seele, 
im Anſchluß an Rö 7; aus fpäterer Zeit, ebenjo wie Nr. 13 u. 14. 13. 14. Zwei für 
Ordensbrüder beftimmte Traftate: Hortulus rosarum und Vallis liliorum, dort die 55 
Liebe, bier die Demut mit ihren verwandten Tugenden anpreifend. 15. Aus früherer 

eit der frifch gefchriebene Tract. de tribus tabernaculis, worin Tb. für einen weiteren 
Leſerkreis fein und finnig von der humilitas, paupertas und patientia handelt. 
16. Seine eigenen Erfahrungen in feinem Amt legt er nieder in De fideli dispensatore. 
17. Hospitale pauperum. 18. Dialogus novieiorum. 19. Doetrinale juvenum. 60 
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20. De vera compunctione cordis. 21. De solitudine et silentio. 22. Manuale 
parvulorum. 23. Consolatio pauperum et infirmorum. 24. Epitaphium breve 
seu enchiridion monachorum. 

III. Briefe, Gebete, Gedichte. Unter legteren ift fein Lehrgedicht vita boni 
s monachi in 9 Kapiteln, und cantica spiritualia. Zu den bei Sommal. abgedrudten 
bat O. X. Spigen nod 10 bisher unbefannte aufgefunden, welche er in f. Nalezing of 
mijn Thom. a K., Utredt 1881, ©. 85ff. abdruden lief. Zu vol. auch Coufiemaler, 
Chants liturgiques de Th. a K. in Messager des sciences hist. des arts et de 
la bibliogr. de Beligique 1856. — Zu vgl. Mone I, 263 ff., der 22 Lieder aus einer 

10 fehr alten Handſchrift geichöpft bat. Die Lieder find fehr oft verändert worden, und es 
ift ſchwer, den richtigen Text berzuftellen. 

Die Echtheit diefer aufgezäblten Schriften ergiebt fih aus den noch vorhandenen 
von Thomas felbjt gejchriebenen Handichriften zu Brüffel von 1441 und 1456, ebenfo 
aus der zu Löwen. Letztere bietet mancherlei Anderungen im Tert; fie jcheint fein 

15 Handeremplar geweſen zu fein. Bejchreibungen dieſer Handichriften bei Hirfche a. a. D. 
II und III und bei Bohl in ſ. Epileg. zu ſ. Ausgabe und defjen Kempener Gymnaſ. 
rogramm 1895, ©. VIIIf. und SITh XX, 1896, ©. 562f. — Ebenfo ergiebt ſich die 
chtheit aus den älteften Ausgaben jeiner Werke zu Utrecht 1473 und zu Nürnberg 

1494 — mie aus den oben angeführten älteften Schriftverzeidhnifien. Übereinftimmend 
0 find die charakteriftiichen Eigentümlichkeiten der Denk: und Schreibweife des Thomas, 

namentlih das Interpunktationsſyſtem, der Rhythmus und Reim, der ganze Gedanten- 
und Lehrgebalt. Steel gegen einzelne Schriften, 3. B. gegen Soliloquium animae, 
bef. von Veert und Mooren, welche zumeift auf der Auslafjung diefer Schriften bei 
Rosweyde beruben, ferner die Bedenken gegen De trib. tabernaculis, de elevatione 

25 mentis, de compunctione jind bef. von Hirſche a. a. D. I, 310 eingehend beleuchtet 
und widerlegt; auch Pohl, der bejte Kenner des Th. jchließt fich zuiftmmend dieſen Be: 
weisführungen Hirfches an. Dagegen find anerkannt unechte Schriften: 1. Das von 
C. V. d'Anglars aufgefundene Alphabetum fidelium und confessionale compendio- 
sum (ed. Paris 1837); jenes, dem Th. nie beigelegt, it eine in den Brüberfreijen ent- 

30 ftandene erbauliche Kompilation aus verſchiedenen Schriften, audy aus denen des Tb, 
diejes gehört nad) den Gitaten erft dem 17. Jahrhundert an. — 2. Die von Y. F. €. 
Meyer aus einer Eutiner Handichrift berausgeg. Capita quindecim inedita (Yübed 
1845). 3. Das von Th. A. Liebner aus einer Quedlinburger Hdichr. veröffentlichte Liber 
quidam secundus tractatus de imitatione Christi (Gött. 1842). Dieje beiden Schriften 

35 betreffen das viel umſtrittene Hauptwerk des Thomas. 
C. De imitatione Christi. I. Eigentümlidfeiten des Buches. 1. Das 

diefen Titel gegenwärtig führende Werk bejteht aus vier Büchern, welche nicht zu gleicher 
Zeit gefchrieben find; fie finden fih nicht in allen Handfchriften und nicht immer in 
derjelben Ordnung. Erjt fpäter, doch verhältnismäßig früh, und zwar vom Verfaſſer iſt 

40 die Überfchrift des eriten Buches zum Titel des ganzen Werkes gemacht. Die 4 Bücher 
find überjchrieben: admonitiones ad spiritualem vitam utiles (25 capp.); admoni- 
tiones ad interna trahentes (12capp.); de interna consolatione (49 capp.); de- 
vota exhortatio ad sacram communionem (18 capp.). Die Einteilung in Kapitel 
und diefer in Paragraphen (in der Ausg. von Hirfche) ftammt von Th., ebenfo die sn 

4 punktion für das Vorlefen, zur Beitimmung der Yänge der Baufen (dur Komma, Kolon, 
Semilolon — Hakenpunkt bei Hirſche — und Punkt). Außerdem ift unverfennbar cin 
Barallelismus der Glieder und ein Rhythmus, ja auch ein beabfichtigter, wenn auch nicht 
überall durchgeführter Neim vorhanden. Mit Beachtung diefer Eigentümlichleiten lafjen 
jih in der Imitatio, wie audy in anderen erbaulichen Schriften des Ih. die Verszeilen 

50 bejtimmen, wie dies Hirfche durchgeführt hat. — 2. Den Inhalt bilden Ermahnungen 
zum geiftlichen, inneren Leben, wie es ein aufrichtig frommer Klofterbruder als guter 
Ghrift nad dem Worbilde und in der Nachahmung Jeſu Chrifti führen foll; dieſer 
Geſichtspunkt ift feitzubalten: es ift nicht für Lefer überhaupt, fondern für diejenigen 
beftimmt, welchen es gegeben ift, die Welt zu verlaffen und ein Möndhsleben zu führen 

65 (III, 10. 24). Das höchſte Studium ift in vita J. Chr. meditari (I, 1. 7. 8); dazu 
it e8 notwendig, die Welt zu verachten, fich durch Buße um der Sünde willen in Demut 
zu beugen, Gott in Chriſto fich völlig und ungeteilt hinzugeben und in ber Nachfolge 
des tugendhaften Lebens wie in Verſenkung des Kreuzes Chrifti den vollen Troft der 
Gnade im Herzen zu empfangen, wie e8 in der heiligen Kommunion geſchieht. Das Ge 

60 heimnis derjelben kann zwar fein Sterblicher ergründen, aber feinem Spender ſoll jeder 
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Chrift in Demut des Glaubens nadfolgen. — 3. Analog der altteftamentlihen Spruch— 
dichtung werben dieſe Grundgedanken in furzer, prägnanter, poetifcher Sentenzenform meift 
im Gliederparallelismus dargelegt. Man darf daher nicht eine philoſophiſch-ſcholaſtiſche 
oder fuftematifche Entwidelung eines Grundgedantens noch eine fcharf zugefpigte und ab» 
gegrenzte Begriffsentwidelung fuchen; der Verfaſſer bat aus der bl. Eari, der Tradi- 5 
tion der Väter, befonders den feinem inneren Gemütsleben vor allem geiftesverwandten 
Schriften eines Auguftin und Bernhard, bei. Ruysbroek und am meiften aus den Lehren 
feiner geiftlichen Bäter in der Ordensgemeinſchaft (Groot, Florentius, Vornden, Brinterint, 
Brugmann, Schoenhoven u. a.) wie aus der Tiefe feiner eigenen reihen inneren Erfahrung 
geſchöpft; diefe in furzen Sägen gefaßte Gedanken bat er dann auf gewiſſe Hauptgegen= 9 
ftände bezogen, wie um einen Mittelpunft gruppiert, und eine größere Anzahl — 
Gedankenſammlungen zu einem Buch vereinigt; die 4 Bücher führen den Hauptgedanken 
an der Spitze des erſten aus. Die Hauptquelle iſt die hl. Schrift, wie das ſorgfältige 
Verzeichnis der Schriftſtellen bei Hirſche und Pohl zeigt; Citate finden ſich in ber imi- 
tatio aus Auguftin, Bernhard, Bonaventura, Abt Milbelm, Thom. Aquin — aud aus 15 
Ariftoteles, Dvid, Seneca, Zucan, außerdem GCitate und Anklänge an Lehrer feiner Ordens- 
genofjen. — 4. Der Verf. hat fi nad feinem Grundjage der demütigen Beſcheidenheit 
(ama neseiri im alphab. mon. III, 317 ed. Pohl) nirgend genannt; fehr alte Handfchriften 
nennen den Thomas als Schreiber, was ihn zwar nicht gerade als Verfaſſer behauptet, 
aber doch auch keineswegs ausſchließt; in Handfchriften für fein Haus wie für feine 20 
Ordensgenoſſen hatte er nicht nötig, fich ala Werfaffer zu nennen; beim Worlefen wußte 
jeder, von wen das Buch berftammte. Die einzelnen Bücher find, wie fie entftanden, 
auch durch Abfchriften einzeln verbreitet und fpäter erft von Thomas zu einem Ganzen 
verbunden. Das vierte gebt öfter dem dritten voran; fehlt in manchen und jcheint das 
frübfte geweſen zu fein. Diefe einzelnen Bücher, aber auch alle 4 wurden in den Klöftern 25 
mit den Schriften anderer gern gelefener Verfafler, mie des Augustin, Bernhard, Bona= 
ventura, Sufo, abgefchrieben, obne daß der Verfaffer, den man vielfach nicht kannte, g ⸗ 
nannt wurde, und dann wieder von anderen ebenſo unwiſſenden wie unachtſamen Ab— 
ſchreibern bald dieſen, bald jenen zugeſchrieben. So erklärt es ſich, daß Pohl 35 Verfaſſer 
aufzählt, welchen die Imitatio in verſchiedenen Sammlungen und Abſchriften beigelegt so 
worden ift. Unter anderen: Amandus Sufo, Bernhard, Bonaventura, David von Augs- 
burg, Dionyſus Ridel, Gerfon, Gerjen, H. v. Kalkar, Humbert Garthufianus, Innocenz III., 
verfchiedenen Yobannes, wie Gerjon, a Kempis (dem Bruder des Thomas), Tauler, Vos 
u. a. — Doch die meiften älteften Handfchriften nennen Thomas als Verfaſſer. Dagegen 
nennen die gedrudten Ausgaben verjchiedene Verfafler. Im 15. Jahrhundert — —— 85 
von den Überfegungen — zählt Pohl (S. 1682) 28 Ausgaben mit dem Namen Gerfon, 
namentlich die in Paris erfchienenen, 12 mit dem des Thomas, 2 mit Bernhard, 6 ohne 
Namen. Im 16. Jahrhundert finden fih 37 Ausgaben mit dem de8 Thomas, 25 mit 
dem Gerfond. Letzierer tritt nach der Mitte des 16. Jahrhunderts ſehr zurüd. Erft im 
Anfang des 17. Jahrhunderts beginnt der feitbem mit manchen Unterbredhungen bis «0 
beute ſehr beftig geführte litter. Streit, an welchem nicht bloß die drei Nationen: Fran: 
ofen, Deutfche und taliener, fondern auch die beiden großen Ordensgemeinfchaften der 
Kagufine und Benebiktiner beteiligt find. 

II. Die Geſchichte des Streites, der an Heftigfeit ftets zunahm, bejonders ein- 
gebend, wenn auch nicht unparteiiich, bei Wolfsgruber, für das 18. Jahrhundert befon- 45 
ders im Serapeum 1861 von Ruland dargeftellt. — Der Streit begann, als der Spanier 
Dom Pedro Manriquez in feiner 1604 zu Mailand erjchienenen Schrift über die Vor— 
bereitung zum bl. Abendmahl die Imitatio älter ald Bonaventura bezeichnet batte, und 
als gleichzeitig Bellarmin in feinem Werke De script. eccles. 1606 das Buch ſchon 
1260 geſchrieben fein läßt; gleichzeitig fand der Jeſuit Roſſignoli in einem Kloſter zu bo 
Arona eine undatierte Handichrift mit dem Namen des Abts Job. Geſſen (Gerjen) als 
Verfafler; da das Haus früher den Benediktinern gehört hatte, glaubten fie auch den ge: 
nannten Abt als ihrer Gemeinſchaft zugehörig anfeben zu dürfen. Dies that der ital. 
Benediltiner Conſtantius Gajetani, Schetir des Papſtes Baul V., in feiner zu Nom 1614 
erfchienenen Schrift: Gersen restitutus und in j. Apparatus ad Gersenem resti- 5 
tutum. Damit wurde die Sache zur Ordensfadhe. Die nad der gefundenen Handſchrift 
gemachte Ausgabe von 1616 nennt als Verfaſſer Joa. Geflen, der ſpätere Drud von 
1644 Joa. Gerfen, und nad) angeftellten Unterfuchungen bebauptete man, Verfaffer ſei ein 
Joh. Gerſen de Cabaliaja, der um 1240 Benediltinerabt in Vercelli geweſen. Sofort 
beftritten die Auguftiner diefe Anmaßung, und der Jeſuit Heribert Rosweyde trat mit 6 
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feinen vindiciae Kempenses (Antwerpen 1617) fo fchlagend für Th. ein, daß Bellarmin, 
welcher fich bisher für Gerjon erklärt hatte, ihm beitrat. Die Benebiktiner forderten die 
Entjcheidung der Congregatio de propag. fide, welche 1639 erflärte, rite posse im- 
primi Romae vel alibi libr. de im. Chr. sub nomine J. Gersen; in Frankreich 

5 wollte man dies befolgt wiſſen, ald unter NRichelieus Einfluß 1631 eine — 
gemacht werden ſollte; man folgte aber nicht den römischen Weiſungen, ſondern unter 
juchte die Sache von neuem. Man ließ die älteften Handichriften nach Paris fommen ; 
die mit der Unterfuchung beauftragten Gabriel Naude und Rouſſel Quatremaire beichul- 
digten ſich gegenfeitig der Fälſchungen; das Parlament erklärte aber 1652, daß das Bud 

ıo nur unter dem Namen des Thomas gedrudt werden dürfe. Zunächſt trat für Rosweyde 
1649 Simon Werlin ein mit feiner Schrift: Rosweydus redivivus i. e. vindiciae 
vindieciarum Kemp., und ebenfo für Thomas die jene Entjcheidung verteidigenden 
Schriften von Th. Carr (Th. a K. a se ipse restitutus, Paris 1651), Desnot (Th. 
a K. pro recuperato de Imit. Christi aureo libro triumphus, 1652), Boiſſy (la 

ıs contestation touchant l’auteur ded’Im., Paris 1652). Doch fehlte es auch nicht an 
Gegnern, wie die Handfchrift eines Ungenannten vom Jahre 1660 zeigt, Septem motiva 
contra Th., auf der Pariſer Bibliothef (von MWolfsgruber, Wien 1882 ediert). — 
20 Fahre Später wurden von Mabillon in Gegenwart des Erzbifhofs von Paris 
auf drei Gelehrtenkongreſſen (1671. 74. 87) neue handſchriftliche Unterfuchungen ange 

20 ftellt, welche gegen Thomas ausfielen; doch trat 1677 Teftelette mit ſ. Vindieiae Kem- 
penses für ihn ein, bis 1700 der berühmte Ellies Dupin erllärte, daß er nad allem 
unflarer geworden ſei, als bisher (in f. Opp. Gersoniana I, 121, und bibl. des aut. 
ecceles. XII), wogegen er 1706 (in ſ. Abhandl. |Amst.] de auctore) fich gleichfalls für 
Thomas entihied. Nah 20 Jahren beginnt eine dritte Periode des Streites, als 

25 1724 der Benebiltiner Erhards und Mezlerd Ausgabe des Buches unter Gerſens Namen 
erjchien. Ihnen folgte Vellardt in j. Ausgaben von 1758. 64. 73; 86 zu Parts. Eofort 
trat der Auguftiner Chorherr zu Polling (in Baiern) Eufebius Amort (geft. 1775) mit 
mehreren Streitfchriften: Informatio de statu totius controversiae (Aug. Vind. 
1725) und befonders f. Scutum Kempense seu vindieiae IV librorum de im, (Col. 

so 1728) für Thomas ein; nad vielen Verhandlungen fonnte gegen Märg (diss. qua 
libri IV de im. J. Gers. abb. Vere. vindicantur, Fris. 1760) Job. Zunggus in 
feiner vita Th. a K. (Venet. 1762) am Schluß der Borrede fagen: Extinetum Gersen, 
Nihilum non flete, Camenae, nam manet in nihilo, qui fuit ante nihil. 

Der berühmte Kanzler Gerfon hat nur noch in Frankreich im vorigen Jahrhundert 
35 Verteidiger: wie Ant. Aler. Barbie, Diss. sur 60 traductions franc. de l’Imit., 

Paris 1812; J. B. M. Gence in feiner Ausgabe 1809, in der Pradtausgabe, Paris 
1826, und: Nova considerat. hist. et erit. sur l’auteur et le livre de l’Im., 
Paris 1832; Leroy im feiner Ausg. 1841 und f. Etudes sur les mystöres 1857, und 
Colleetanea Gers. — par J. Spencer Smith (Caen et Paris 1843); Vert, Etud. 

40 hist. et crit. sur I’Im., Paris 1856. Gegenwärtig ift faft nur Streit zwifchen Thomas 
und den ital. Abt. Der Kampf entbrannte aufs beftigfte durch einen Landsmann bes 
legteren, den piemont. Ritter v. Gregorb, zuerft in Artikeln der Istoria della Vercellese 
letteratura (Tur. 1819), welde mit gelebrten Zuſätzen, deutſch bearbeitet von J. B. 
Weigl, Profeſſor in Innsbruck, 1832 (Sulzbady), erſchienen. Gregory kaufte 1830 zu 

45 Paris eine in Italien verfertigte Abjchrift der Imitatio, tele 1550 dem Canon. Giro- 
lamo de’ Avogadri (de Advocatis) gehört hatte; in den Archiven diejer bei Bercelli 
angeſeſſenen Familie fand er ein altes Diarium, in welchem erwähnt wird, daß ein Bud) 
de Imit. Chr. am 15. Februar 1347 dem PVincenza de’ Avogabri durch feinen Bruder 
als Erbſtück binterlaffen worden. Gregory bielt fofort feine in Paris gefaufte Hand- 

50 fchrift für die im Diarium erwähnte, und da fie ſchon 1347 exiftiert haben follte, konnte 
Thomas nicht Verfaſſer des Buches fein, fondern der Abt Gerfen; er behauptete dies 
nicht bloß in feiner ſehr wertvollen Ausgabe nad diefem cod. (Paris 1833), fondern 
ſuchte es auch in feiner Histoire du livre de l'Im. 1842 zu beweifen. Gegen ibn 
traten fofort in Deutſchland auf: Silbert: Gerfen, Gerjon, Kempis, Wien 1828; Ull: 

55 mann in d. Beilage zu ſ. Neformat. vor der Nef. II, 579 ff.; Giefeler im Lehrb. der 
Kirchengefch. II, 4 u. a. Doc vertraten die neue Gerſenhypotheſe die Jtaliener: Aler. 
PBaravia: Dell’ autore del libro de im. Chr., Tor. 1853, und der Juriſt Bartbol. 
Beratti: Disquis. filolog. e erit. a l’autore del libro de I. Chr., Mod. 1857. Mit 
großer Gelehrſamkeit twiderlegte fie der kath. Biihof Malou von Brugge in ſ. Recherches 

«0 historiques et eritiques (3. Aufl. Tournai 1858); gegen ihn in wenig wifjenichaft: 
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n'a pas compos& l’im., Par. 1862; feine Zeichtfertigfeiten mit bodenlofen Unwahr— 
beiten deckte mit vernichtender Kritik Karl Hirfche auf im 1.Bande feiner Prolegomena, in 
welchem er zugleich von neuen Gefichtspunften aus die Thomasabfaffung nachwies; ihm 
ſchloß ich der Brüffeler Paſtor Delvigne (Les r&centes röcherches sur l’auteur de 5 
limit. 1858—76, Bruxelles 1877) an, worauf Hirihe im 2. Bande den neueiten 
Gerjenverteidiger, den Benebiktinerabt Dr. Cöl. Wolfsgruber in Wien (der zuerjt die in der 
Civilta cattol. V, 1875 erjchienenen Abb. des P. Camillo Mella della controversia 
Gerseniana für „den Katholik“ 1877 bearbeitet, dann 1879 eine alte niederländifche 
Überfegung aus der erften Hälfte des 15. Jahrhundert? van der Navolginge Cristi ı0 
ses boeke Wien) berausgeg. und ſchließlich feine Hauptichrift: „Giovanni Gerfen, fein 
Leben und jein Merk“ [Augsburg 1880] veröffentlicht hatte, vgl. auch ſ. Septem mo- 
tiva contra Th., oben ©. 726,16) aufs fchärffte befämpfte. Wie Hirfche haben ſich 
faft alle neueren Forſcher gegen den Abt Gerjen erklärt; jo der Holländer D. A. 
Spigen, Th.a K. als Schrijver der Navolging v. Chr. (ltr. 1880), fpäter Nale- ı6 
zing (UÜtr. 1881) und Nouvelle defense 1884; ferner die Jefuiten: V. Beder, L’auteur 
de l’im. et les documents Neerlandais, 1882) und G. Schneemann, der feine frühere 
Zuftimmung für Gerfen (in den Stimmen aus Maria Laach X, 121) zurüdnahm und 
energiſch Wolfsgruber mwiderlegte (daf. XX, 1881); ferner die Katholiten Keppler (ThHOS 
1880), der Benediktiner Bucher und K. Grube (beide in mehreren Abhandl. in den bift. 20 
polit. Bl. 1880—83); der Engländer ©. Kettlewell (Th. a K. and the brothers of 
com. live, 2 Bde, Zond. 1882 und 2. N. abgekürzt 1885), und der taliener Luigi 
Santini (I diritti di Tommaso da K. difesi contro le vecchie pretese de Gerse- 
nisti moderni, Roma I, 1879; II, 1881). Zu vgl. Ev. KZ. 1884. — Einen Ver: 
teidiger fand Gerfen nur in Hergenröthers Kirchengefch., wogegen Denifle (3kTh VI, VID as 
ibn ſtark befämpft, aber einen deutſchen Auguftineer 30—40 Jahre vor Thomas als 
Verfaſſer verteidigt; während Kraus (A. Allg. 3. 1872, Nr. 201), zugefteht, daß der 
Verfafler aus der Windsheimer Gemeinſchaft —— müſſe; neutral ſind Arthur Loth 
(Revue des quest. hist. 1873. 1874); B. Hölſcher (Progr. des Gymn. zu Reckling— 
hauſen 1879); ſeltſam: Silveſtre de Sach, in der Ausg. der franz. Überſ. des Kanzlers so 
Michel de Merillac von 1621, fagt 1853: das Dunkel gehöre zu den Schönheiten des 
Buches; ein ſolches habe feinen individuellen Berfaffer ; diefer ſei die Menſchheit; ähnlich 
die aeg So der Internelles consolations (Paris 1856): Verfaſſer fei der bl. Geift, 
das ganze Mittelalter babe daran gearbeitet. Gegen Wolfsgruber haben fich, was ſehr 
beadhtenswert ift, auch die Benebiktiner ausgeiprochen und fich für Thomas erklärt. Noch 35 
verweiſen wir auf A. be Bader, Essai bibliogr. sur de livre de imitatione Christi, 
Liége 1864; Fromm, Die Ausgaben der J. ın der Kölniſchen Stabtbibl. (Veröffentl. der 
Stadtbibl. zu Köln), 2. Heft 1886. 

III. Prüfung der Hppotbefen. a) Für Gerjon, den berühmten franz. 
Kanzler (geft. 1429), wird 1. auf die 35 Ausgaben der Imit. vor 1500 und mehrere «0 
Handfchriften (von 1441 und eine undatierte zu Cambrai, angeblib vom Jahre 1390) 
bingetwiefen, in denen Gerfon ala Verfaſſer bezeichnet ſei; allein Abjchriften wie Abdrüde 
pflegten damals oft fehr unkritiſch angefertigt zu werben; befonders 2. auf eine Hand: 
jchrift von 1462 mit frangöfifchen Predigten Gerfons und einem Traftat: De l’inter- 
nelle consolation (Überfegung des 1. B.); diefen bielt man für die Urjchrift ders 
Imit., und Gerſon als Verfafler: allein eine jhon vor 1447 datierte Hdfchr. zu Amiens 
enthält denfelben Tert mit der Bemerkung: translation de l’imitation; es it aljo 
erſtere nur eine, und zwar febr fehlerhafte Überfegung aus dem lateinischen dritten Buch. 
3. Der vielfach verfuchte Nachweis von Gedantenübereinftimmung mit anderen Schriften 
Gerſons ijt von Chr. Schmidt (Essai sur G., Straßburg 1839) und befonder® von so 
Schwab (in feiner Biograpbie 1859) abgewieſen, und jo weit er vorhanden ift, aus ber 
gleihen Duelle fontemplativer Myſtik von Groot und Nuysbroed abzuleiten. — Gegen 
Gerſon als Verfaſſer fpricht: daß 1. die älteften Zeugen ihm diefe Schrift nirgends bei: 
legen, weder die Karthäuſer zu Billeneuve bei yon, wo er die legten 10 Jahre bis zu 
feinem Tode zubracdhte, noch der viel michtigere Zeuge, fein Bruder Johann, Prior der 55 
Göleftiner in yon, der die Schriften des Bruders gefammelt bat, noch der älteſte Heraus: 
geber, der ihm befreundete und ihn bochichägende Kanonikus Peter Schott in Straßburg, 
der vielmehr geradezu ſich dagegen ausſprach; 2. der Verfaffer der Imit. ift — 
ein Kloſtergeiſtlicher geweſen; ein Mann wie Gerſon kann nicht den Ton anſchlagen, der 
durch die Imit. ſich hindurchzieht, daß in der abgeſchloſſenen Stille des Kloſterlebens der 60 

licher, aber deito mehr abjprechender Weiſe Sad de Yarroque: Preuves que Th. 
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höchſte Zweck des chriftlihen Lebens zu fuchen fei. Endlich fprechen 3. gegen Gerfon 
die Sprache, wie bei. Hirfche gezeigt bat, namentlich die unleugbaren Germanismen in 
der Imit.; fie mit Barbier u. a. aus dem vorübergehenden Aufenthalt Gerfons in Deutſch— 
land zu erklären, ift, wie Ullmann mit Necht jagt, ein Streich der Verzweiflung. — 

5 b) Die neueitens am eingehenditen von MWolfsgruber verteidigte Hypotheſe — daß 
der Benebiktinerabt Giovanni Gerfen zu Vercelli, um 1230 Verfaſſer jei, ſtützt fih auf 
folgende Gründe: a) auf 22 codd., welche teils den Namen oh. Gerfen nennen, teils 
älter als Th. find. Allein 1. von diefen codd. bezweifelt Wolfsgruber den cod. Tubin.; 
12 (13) eodd. fchreiben nur Joan. Gerfen; 4 oder 5 fügen binzu, daß es der Parifer 

ıo Kanzler fei; cod. Allatianus hat in der Überfchrift Ineipit. tract. Joannis und dann 
über der Zeile noch de canabaco, was aber nicht identiſch ift mit Caballiacum 
(— Canaglia, dem Geburtsort des vermeintl. Gerfen), fondern cher an Tanabaco 
(—= Tambaco), aljo an ob. de Tambaco erinnern dürfte; cod. Cavensis bat in einer 
prachtvollen Jnitiale (Viereck in Gold) das Bild eines freuztragenden ſchwarzen Möndhes; 

15 aber da Gregory von diefem Bilde noch nichts weiß, fcheint es, „daß der Benediltiner 
wohl erſt fpäter hineingemalt iſt“/! Cod. Aronensis nennt zwar an drei Stellen als 
Verfaſſer Joan. Gerfen (Gefen, Geffen), ift aber erjt, wie Denifle darthut, aus dem 
Ende des 15., wahrjcheinlich Anfang des 16. Jahrhunderts; und da der Name des Ver: 
faflerd ohne den Zuſatz „Abt“ erfcheint, jo kann er auch auf den Kanzler bezogen iverden ; 

20 fo bleibt nur ein cod., der den Abt Gerfen nennt, und zwar thut es der Abfchreiber 
aus dem Jahre 1605, alfo 150 Jahre nad) der Abfaffung des Buches, noch dazu in 
Stalien, wo damald der Kampf für den Abt entitanden war. Zwar weift man nod auf 
einen venetianifchen Drud von 1501; aber bier liegt anerfanntermaßen außer einer 
Nadierung noch deutlich eine aus Th. gemachte Korrektur in D. Johs. abbas Vercell. vor. 

35 Alfo fein cod. mit unbejtreitbarer Angabe des Abtes als Verfaſſer ift nachweisbar. — 
Mas 2. das Alter der codd. betrifft, die älter ald Th. fein follen, fo können die aus 
Kloster Melt (1421), Ewich (1426), Ochjenhaufen (1427), weil nicht mehr vorhanden, 
nicht mehr unterfucht werden; der cod. Kirchhemianus (jest in Brüffel) trägt die 
Zahl 1425, aber es ift nicht nachweisbar, ob von der Hand des Schreibers, oder jpäter 

30 zugefügt. Die Gegner berufen fich irrtümlich auf Muratori, der (Antig. med. aev. III, 44) 
einen cod. von 1401 fenne; er ftammt aber, wie dort gejagt ift, aus dem Jahre 1455; 
fodann ift der cod. Wibling. aus dem Benediktinerſtift St. Paul in Kärnthen zwar 
von 1384 (85?) datiert; aber wie Wolfsgruber jelbit eingejtebt, leiden jene Zahlen „an 
Nafuren und Nachhilfe”; er fegt ihn ins 15. Jahrhundert. Auch der von A. Loth auf: 

35 gefundene, der Ortbographie wegen von einem beutjchen Abfchreiber gejchrieben cod. 
Paris. ift nicht von 1406, mie er aus dem darin befindlichen Kalendarium ſchließt, 
fondern wohl aus der Zeit Eugen IV. (1431 —47) wegen des zugleich mit abgejchriebenen 
Ablafjes (vgl. Spigen, Nouv. döf. p. 111f.). Der von Gregory gelaufte cod. de Ad- 
vocatis ift ficher nicht der im Diarium als jchon im 14. Jahrhundert vorhanden be: 

40 zeugte; feinen Schriftzügen nach gehört er, wie Denifle bewiefen bat, der 2. Hälfte des 
15. Zahrhunderts an, denn derſelbe cod. enthält noch, von derjelben Hand gejchrieben, 
Gerſons Schrift De meditat. cordis, die erft im 15. Jahrhundert verfaßt ift; jenes 
Diarium ift aber nad Spigen, Santini, Denifle u. a. nur ein Machwerk der neueiten 

eit und ein litterarifcher Betrug. — Fallen wir das Refultat über das bandjchriftliche 
5 Material zufammen, jo giebt es vollftändige codd. vor 1427 nicht; das erfte Buch ſchon 

vom Jahre 1424. Aber alle ficher datierte codd. vor 1450 ftammen aus Deutichland 
und den Niederlanden. Nach Santini ift feiner der 21 codd., auf die man ſich für 
Gerſen beruft, für ihn beweifend. — b) Von den äußeren direkten Zeugen muß Wolfe: 
gruber gejtehen, daß fie nicht über den Anfang des 17. Jahrhunderts hinausreichen und 

50 daß wir Fein gleichzeitiges Dokument mehr baben. Die Citate aus, der Imit. bei 
Bonaventura beweifen nichts, da die Schrift: Collat. ad Tolosates nicht von Bona- 
ventura ſtammt, fondern viel fpäter gejchrieben ift; die in einem Br. ob. XXI. an 
Philipp. VI. (aus Seneca ep. XII) u.a. find nicht aus Thomas genommen. ce) Die 
inneren Gründe, die Italicismen, die Beichreibung der casula (IV. 5. 36) u. dal. be 

55 weiſen nichts: denn die vermeintlichen Stalicismen find nur fpätere Latinität; das Kreuz 
auf der Vorder: und Hinterjeite der casula ift nad Bod GGeſchichte der liturg. Ge: 
wänder des Mittelalters II, 125) nicht in Frankreich und Italien, fondern nur in Deutſch— 
land und den Niederlanden in Gebrauch geweſen. Daß der Verfafjer Benebiktiner jet, 
folgt noch nicht aus den Anklängen an ihre Ordenöregel, da diefe weſentlich den meiften 

so anderen Orden zu Grunde lag; und dab die Yaicnfommunion unter beider Geftalt 
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nad) IV.4. 61 ff. und IV. 11. 75ff. noch beftanden, ift falfche Auslegung ; der Verfaſſer 
ift Priefter. Das I. 3 abgeratene Disputieren weift nicht auf die alte Zeit, wo der 
Streit gerubt, jondern auf die üblichen Klofteritreitigfeiten des 15. Jahrhundert. — Die 
Gründe für Abt Gerfen find durchweg hinfällig; ja, von feiner ganzen Perfon weiß 
man nichts, als die Silben feines Namens, Er taucht erft 1655 in dem Menologium 5 
Benediet. auf, das Buselin unter dem Einfluß der Ordenseiferer gegen Th. verfaßt bat. 
Daß die Perfon des Abtes Gerfen Fiktion fei, baben die neueften fatboliichen Forjcher 
wie Pucher, Funk, Keppler, bef. Denifle u. a. anertannt. Nach Funk „der Schatten des 
großen Kanzlers“, dem auch die neuerdings in Italien errichteten und mit firdhlichen Feiern 
geweibten Denkmäler (3. B. in der Kirche des hl. Eufebius zu Bercelli) keinen Stern 10 
geben. Zu vgl. Funk, Kirchengefchichtl. Abb. II, 380f. 1899. 

ec) Für Thomas a Kempis entſcheiden folgende Beweife: a) Direkte gefchichtliche 
Zeugen. 1. Joh. Bufch bemerkt im Chronic. Windesemense (ed. ®rube p. 58), fieben 
Sabre bor des Th. Tode, in einer dem leßteren, wie fein Chron. mont. Agn. zeigt, 
befannten Stelle, daß Tb. plures devotos libros composuit, videlicet qui ıs 
sequitur me, de imitatione. Man bat vergeblih dieſe Worte als nterpolat an— 
gezweifelt; allein daß fie in dem jeßt verlorenen Autograpb Buchs geitanden, zeigt nad) 
Amort die amtliche Unterfuchung 1760; ebenfo haben nad ibm die meiften codd. diefe 
Stelle: fo beſonders der von 1465 und 66 zu Utrecht geichriebene (bei Spigen fatfimiliert), 
ebenjo die drei 1478 in Bodelen abgefchriebenen zu Trier; die zu Paris und Rebdorf 20 
von 1477, die von Mooren eingefebenen von 1478. Das Fehlen in einem Parifer und 
Gäsdoncker cod. erklärt fi wohl daraus, daß der Schreiber Gerfon ala Verfaſſer bielt. 
Die Übereinftimmung mit der parallelen Stelle in der Agnetenchronit ift nicht auffallend. 
Buſch bat abfichtlih den durch fein Buch feinerzeit jo befannten Mann ald Zeugen für 
feinen, aus des Thomas Mund (ev. auch aus fchriftlicher Aufzeichnung) entnommenen 3 
Bericht angeführt (vgl. bei. Pohl, Progr. 1894 und Funk a.a.D. 430). Wenn in 
neufter Zeit Kentenih in ZKG 1905 auf Grund der Abh. vom Börner (Fürſtenwalde 
1905) über die von Dobner herausgeg. Hildesheimer Chronik die Glaubwürdigkeit und 
Genauigleit Buſchs aus allerlei Widerfprüchen mit der Hildesheimer Chronik angezmweifelt 
bat, jo überfieht er, daß in politifchen und anderen vom Hörenfagen mitgeteilten Angaben 30 
Ungenauigfeiten über die damaligen Verhältniffe des Reichs und der Kirche erflärlih find; 
anders aber verhält es ſich mit diefen auf perfönlicher Begegnung und Kenntnis rubenden, 
allen Klofterleuten zu Windsheim und Zwolle befannten Angaben. Zu vgl. Funt, Hift. 
Jahrb. II, 496 und — a.a.D.66. 2. Caſpar von Pforzheim im Wengentlo ter bei Ulm, in 
feiner deutſchen Überfegung 1448, fagt: „gemacht bat e8 ein andächtiger würdiger Vater, 35 
Meifter Thomas, canonicus regularis“. 3. Hermann Rheyd aus Rheine in MWeftfalen, 
Prior in Neuwerk zu Halle, der Th. 1454 gefannt und auf dem Windsheimer 
Provinzialfapitel getvefen, bezeugt in einer Paſſauer Handſchrift, daß Th. das Bud) 
compilavit. 4. ob. Weſſel ıft nach der handſchriftlich vorhandenen Biographie Harden- 
bergs, feines Schülers, bei Thomas geweſen, angezogen durch feine Frömmigleit und 40 
durch das Buch, das er gefchrieben; dies — die Imitatio — wurde ihm noch gezeigt 
(j. Ullmann II, 243 und 596). Auch Hardenberg jelbft kann für ſich ald Zeuge in Be: 
tracht kommen, fofern er das Kloſter beſucht bat und Schriften des Th., darunter 
fein Opus aureum de imitatione geſehen. 5. Adrian de But (geb. 1447, geft. 1185) 
ichreibt in feiner Additions zu der Chron. de Jean Brandon, z. Jahr 1458, daß 4 
Thomas die Bücher über Qui sequitur me metrice verfaßt babe. 6. Der ältejte 
Herausgeber der Werte Gerfons, Peter Schott, Kanonikus in Straßburg, wie fein Freund 
Geiler von Kaiferöperg, die beide Gerfon boch verehrten, ſprachen ihm die Imitat. ab, 
und in ihren Gitaten dem Th. als Verfafler zu; ebenſo citiert Mauburnus, der unter 
Th. fein Gelübde im felbigen Klofter abgelegt, in feiner Schrift Rosetum spirit. 5) 
exereitiorum (1491) und Albert Kubne in feiner Schrift De elevatione mentis (1489), 
Jac. Philipp. Foreftus in feinem Supplementum mehrmals ihn als Verfaſſer; die 
franzöfifche Überfegung von 1493 nennt gegenüber falſchen Angaben als Verfaſſer den 
Tb. und irrt nur, daß fie ibn ins Kloſter Windesheim verfegt; — der Franziskaner 
Severin Bolzward in feiner Scala devotionis von 1501 nennt Tb. als Verfatier — 55 
und wenn auch Tritbemius von der 1494 in De ser. ecel. p. 707 ausgefprochenen An— 
ficht fpäter im Catal. vir. ill, abweicht, indem er fie einem älteren Orbensgenofjen 
gleichen Namens beilegt, fo ließ er fich für diefe Duplizität durch das hohe Alter täufchen ; 
die Mindsheimer Chronik fennt nur einen Tb. a Kempis. 

Vor Ddiefen ausdrüdliben Zeugniffen müjjen alle anderen aufgeftellten Verfaſſer & 
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weichen: ſowohl der Kanzler als der fingierte Abt; aber auch der hl. Bernhard (für den 
Achilles Statius in feiner Ausg, Paris 1541, und die flandrifche von 1505 eintreten); 
ebenfo Ludolf der Karthäufer, Heinrich Kalter, Joh. Nider (in einem baierifchen cod.), 
aud 3. Vos, welchen Madden in feinen lettres VI. 1886 behauptet. 

5 Dieſe Zeugnifje werden bejtätigt b) durch die Handſchriften. Es eriftiert Feine, 
welche Th. als Verfaſſer mit Sicherheit ausfchlöffe, wohl aber über 50, weldye ihn direft 
nennen, Die vor 1450 batierten ftammen fämtlih aus Deutichland und den Nieder: 
landen. Die wichtigiten nennt Funk a. a. D.©. 419. Intereſſant ift die Bemerkung im 
Dalheimer Koder, wo der Schreiber fagt, daß er 1471 dem Th. ein Mekopfer gebracht, 

10 weil er Berfaffer der abgeichriebenen Sauift war, — Der Vollinger von 1442 nennt einen 
Canonicus regul. aus Bodiken bei Paderborn. — Irrtum des Abfchreibers, der den 
Bod. Koder fopierte. Wir befigen ſogar noch Autograpba: 1. der zu Brüffel befindliche 
Antiwerpener von 1441, ein Sammelband von neun verfchiedenen Schriften des Th., 
auf fünf Bogen ſehr verjchieden alten Papieres; gejchrieben von ihm ſelbſt; wie die Unter- 

15 fchrift fagt, finitus et completus anno domini MCCCCXLI per manus fratris 
tho&. köp. in monte s. agnetis prope zwoll., vgl. Pohl II, 439ff., bei. 461; mit 
demfelben Recht als die anderen darın befindlichen Schriften nicht bloß ale vom Tb. ab: 
geichrieben, fjondern verfaßt gelten, ift ihm auch die Imit. zugufchreiben,; ein Kloſter— 
abſchreiber hätte fich nicht die mandherlei Korrekturen, Abweichungen, Verbefferungen er: 

20 laubt; wäre Th. nicht Verfaffer, fo hätte er es angebeutet, um nicht den Verdacht der 
Autorfchaft bet anderen zu erregen; doch ift zu beachten, dak die 4 B. der Im. zu Ans 
fang auf viel älterem Papier gefchrieben find, alfo ſchon vor 1441, nad TERM, nad) 
Funk fogar ſchon vor 1420 gejchrieben fein müſſen. Wir haben alfo bier den älteiten 
cod. der Imit. und zwar als von Th. felbft gefchrieben; wenn auch nad der Klofterfitte 

235 der Autor ſich nit nannte; im Klofter war er befannt und fpäter fügte man den Namen 
hinzu. Zu vgl. Pohl ſ. Ausgabe II. 2. Das Lötvener Autograph, etwa 20 Jahre älter, 
dad Handeremplar des Th., mit der Inſchrift des älteften Befigers: seriptus manibus 
et characteribus Thomae, qui est autor horum devotorum libellorum, vgl. 
Pohl VI, 456f. 3. Wichtig ift der cod. Kirchhemius (jegt zu Brüflel) mit den drei 

3 erften Büchern und der Inſchrift: editus a probo et egregio viro, magistro Thoma 
— de Kempis dietus, deseriptus ex manu auctoris, anno 1425. 4. Ein cod. 
im Beſitz von Haſak (Luther und die religiöfe Litteratur feiner Zeit 1881) ca. 1450 nennt 
den Th. compilator, ebenfo wie c. Indersdorf. von 1441 jagt: compilavit quidam 
canonicus regularis S. Aug. 5. Nod nennen wir cod. Magdalenus 1438 in Or: 

35 ford: de musica ecelesiastica liber spiritualis. Est autem libellus aurens 
Thomae a K. de im. Christi. Aus der Zeit vor feinem Tode bezeugen über 50 codd. 
ihn als Verfaſſer. — 

ce) Dazu fommen die älteften Ausgaben, welche den Th. als Verfafler nennen: 
Spite zählt 20 aus dem 15. Jahrhundert, Funk 11: jo Augsburg 1472. 1485; Straß: 

“ burg 1481. 86. 87. 89; Nürnberg 1487. 94; Ulm 1487 (Zainer); Memmingen 1489; 
Venedig 1486. 87. 1521; Lyon 1490; Paris 1493. 1500. Zwar ftehen andere Hand: 
ichriften und Ausgaben mit dem Namen Joh. Gerjon gegenüber, 3. B. Bonon. 1485; 
Firenze 1491 (zu vgl. Fromm a.a.D. ©. 60f.); aber ſehr viel weniger; jedoch mit 
Gerſen ift fein Drud vor 1500. Das anfänglid ohne Namen des Verfaſſers verbreitete 

45 Buch wurde Fritiflos dem Kanzler beigelegt, mit deſſen Schriften es vielfach verbunden 
war. — Aud die in einem alten Grönthaler cod. von 1420(?) vorhandene angefangene 
deutfche Überfegung des erften B. zeigt nicht bloß das Vorhandenfein der Imit. ſchon in 
diejer ge jondern daß der Verfaſſer fchon vor feinem 40. Jahre eine in diefem Kloſter 
jehr befannte Berfon geweſen fein muß, daß man fein Bud für die Laienbrüder über: 

so ſetzte. Zu dgl. Spigen, Nouv. def. p. 42ff. Eine in Köln 1886 gefundene Überjegung 
ift 1434 gefchrieben (oder überfegt) von J. de Bellorivo (zu vgl. Litteraturbl. 1886), und 
zwar in Köln im Klofter der Brüder vom gem. Leben zu Weidenbach, wie dbeutlih aus 
einer Anfpielung zu 3. 80 und 73 und einer Klammer am Rande hervorgeht; zu 
vgl. Mitteilungen aus dem Stadtarchiv zu Köln XIII. 1887 und Fromm G 1889 

5 ©. 73. 
Diefe Zeugniffe werden bejtätigt d) durch die inneren Gründe: 1. Gitate aus den 

in den Windsheimer Kreifen verbreiteten, gelefenen und gelannten Schriften z. B. aus 
Ruysbroek, aus des gelehrten Joh. v. Schvenhoven (Subprior in Groenendal, geſt 1431) 
Brief an feinen Neffen Simon in Emſteyn (ec. 1383); bier citierte der belefene und gern 

 Gitate anführende Schvenhoven aus des Joh. de Tambaco consolatorium theol. 15 

⁊ 
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drei Lebensregeln, weldye Imit.I, 20. 24 wiederfehren; ebendaher ift auch das Gitat aus 
Seneca ebendaf. ®. 13 und das I, 13. 56 aus Ovid, und zwar in der Faſſung Schoen- 
bovend. Das umgelehrte Verhältnis ift deshalb je Br Über Schoenhoven vol. 
Funt a. a. DO. 1899 ©. 412. Ferner die aus Heinrich Mandes (geft. 1431) bedeut- 
jamen, in der Landesſprache gejchriebenen Erbauungsbüdhern: Van een gestelic leven, 5 
van drien staten eens bekierden menschen und Een corte enige sprake der 
mynnenden sielen mit haren ghemynden. Da wir fonjt bei den Windsheimern 
feine Gitate aus der Imit. finden, fo ijt das umgekehrte Verhältnis auch bier aus: 
geſchloſſen. — Auch fonft Klingen die uns befannten Sentenzen feiner Zeitgenofjen und 
Lehrer an: eines Gerh. Groot, Florentius, Gerlach Petri, Cacabus, Joh. v. Heusde, die 
Predigten Brinkerints (zu vgl. Bonnet-Maury, E quibus Nederl. fontibus hauserit 
seriptor libri de imit. X, Paris 1878). Auf einen Nieberdeutfchen weiſen 2. die un— 
bejtreitbaren, von Amort, beſ. von Spigen und Hirſche aufgeführten Germanismen 
(4. ®. I. 1: exterius seire; 2: de se nihil tenere; 6: nihil juvat ad pacem; 
16. 22: libenter habere; 17: pacem tenere; II. 9: suaviter equitare (fanft ıs 
fahren); 9 und 11: pone te ad infimum; II. 31: infra jacere (— unterliegen); 
57: pone ex corde (au den Sinn jegen, jchlagen). Gallicismen und Italicismen 
werden von den gegnerischen Kritifern vergeblich geſucht. Auch die oben befprochene 
Stelle IV, 5. 36 gebört bierber (zu vgl. D. A. Spigen, Les Hollandismes de 
’Imitation (gegen Beratti), Utr. 1884. — 3. Der Verfaſſer bezeugt fih ald monachus 20 
religiosus, und durch den häufig widerkehrenden Ausdrud devotus ald zu den von 
Groot geftifteten, durch diefen Ausdrud bejonders ſich fennzeichnenden Gemeinkhaften ge⸗ 
hörig (I, 17—19, bei. 18. 59f. und 74f. 20. 41; III, 10. 32. 56); er weiſt bin auf 
die Beifpiele und großen Tugenden der Stifter, deren Spuren noch vorhanden find; die 
Gemeinihaft kann alfo noch nicht lange befteben; jegt feien ſchon Spuren von erlaltendem 25 
Eifer (tam cito), was wohl im Blid auf die erft vor kurzem heimgegangenen Groot 
und Florentius gejagt fein fann, aber nicht auf den im J. 543 geftorbenen bI. Benedikt. 
Vor allem beweift 4. die Vergleihung mit den zahlreichen anderen anerfannt echten 
Thomasichriften (auch mit dem echten soliloquium, gegen Wolfsgruber) die Abfaſſung 
der Imitatio durch Th.; ſowohl was den Gedanken: (bef. vgl. H. Gerlach, Parallelen so 
1901) und Lehrgebalt, ald was die Form betrifft. — a) Thomas fteht ald treuer Sohn 
feiner Mutter, d. b. feiner Kirche zu ihrer Lehre, wie fie auf dem Grunde der Scholaftik, 
befonders des Th. von Aquin — ſich im Anſchluß an Auguſtin, den bl. Bernhard 
(zu vgl. Hirſches Ausgabe nach jedem Kap. bei Pohl II, p. 514] und Hunginger a. a. D.) 
als praktiſch⸗asletiſche Myſtik, im Unterfchied von der eines Edart und Tauler, ausgebildet 35 
bat; darum fehlt auch bei aller Betonung der göttlihen Gnade doch nicht der ſemi— 
pelagianifche aus der das Verdienft der guten Werke betont, die Einſamkeit, die Ent: 
fagung und Geborfam des Klofterlebens als höchftes Lebensziel preift, die Entartungen 
des frommen Lebens in Wallfahrten, Marienandadten u. a. zwar tadelt, aber doch auf 
ſolche Außerlichkeiten Gewicht legt. Man bat zwar das Fehlen der Marienverehrung in 0 
der Imit. gegen Tb. geltend gemadt. Dod) ——— davon, daß die Maria IV, 17.18 
erwähnt wird und daß die Nachfolge Chrifti dazu nicht befonders Anlaß gab, fehlt fie 
aud in anderen Schriften (3. B. im hort. ros., de trib. tabern., de dispens. fid.). 
Auch P) die Form iſt übereinftimmend, ſowohl die Sprache (bejonders die Germanismen) 
als die Darjtellung in Sentenzen, im Varallelismus, der Rhythmus und Reim; wogegen 4 
dieſe formalen Eigentümlichkeiten den Werken des Gerfon (4. B. feinen oft mit der Imit. 
verbundenen tract. de meditatione cordis) völlig fremd find. (Zu vgl. Hirſche in der 
2. Ausg. der PRE Bd II ©. 740f.). Beachtung verdient y) weiter die Aufnahme des 
Leoniniſchen Hexameters: vita boni monachi erux est, sed dux paradisi (III, 56. 
64. 65) aus feinem Epigramm versus de s. eruce, worauf Hirſche a. a. O. getviefen. so 
— Endlib darf man behufs richtiger Enticheidung der Streitfrage weder die übrigen 
Schriften des Tb. unterfchägen, noch die Imit. überfhägen; denn an Driginalität der 
jchöpferifchen und unmittelbar erfaflenden Gedanken ſteht fie z. B. den Taulerjchen 
Schriften ſehr nad, menngleich fie diefe bei weitem an Einfachbeit und voltstümlicher 
Verftändlichleit und warmer Herzlichleit übertrifft. Schließlich gilt bei diefer frage des 5 
Tb. Wort: non quaeras quis hoc dixerit, sed quid dicatur attende. 

IV. Entftebung und Zeit der Abfaſſung. Die Imit. ift aus einzelnen zu 
berfchiedenen Zeiten verfaßten jelbftitändigen Traktaten entftanden, melde Tb. fpäter zu 
einem Ganzen mit der jehigen zufammenfaflenden Überfchrift verbunden bat. Dies er: 
giebt ſich teils aus dem lofen Zufammenbang der vier Bücher, teild aus ihrer in ver: 60 

— 0 
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ſchiedenen Handfchriften beobachteten Reihenfolge. Manche codd. (tie der Wolfenbütteler 
von 1424) bieten nur das erite Bud; andere (ec. Wibling. von 1433 zu Paris) nur 
Bud 1 und 2; andere (cod. Weingart. 1433) Buch 1—3; die franzöftfche Ueberſetzung 
von 1462 bat das zweite und dritte vor dem erften; das vierte fehlt wie in vielen 

s anderen, doch hat ſchon 1426 (277) cod. Gaesdonck. alle vier; aber aus dem Datum 
der Abjchrift ergiebt ſich, daß das vierte früher als das zweite gefchrieben war und der 
Autograpb von 1441 läßt das vierte dem britten vorangehen. In manchen codd. 
(Antwerp., Gerarmont., Rebdorf.) folgen noch ein fünftes und fechite® Buch, namlich 
des Th. Traftate: Exereitia spiritualia und Recognitio propriae fragilitatis. — 

ı0 Man hat in den von Meyer und Liebner aufgefundenen Handichriften, von denen jene 
(ca. 1450) die erften 23 Kapitel des erften Buches und dann 15 neue bietet, — dieſe 
das zweite Buch, beide aber in ſehr abweichenden Terten, die erjten Grundlagen für das 
jpätere ausgereifte Werk finden wollen. Allein genauere Vergleihung zeigt, daß ſowohl 
was die Gedanken ald die Form, Sprache, Rhythmus und Reim anlangt, diefe Schriften 

15 zu verfchieden find, als daß fie vom Th. herftammen können. Der Tert des letzteren 
it jehr ähnlich zweien in Brüffel gefundenen und von Nolte (Miener Heitichr. für bie 
geſ. fath. Th. 1855) veröffentlichten. Die Überfchrift des einen speculum peccatorum 
{ft von fpäterer Hand; der andere hat: quidam utilis tractatus proficere volentibus 
compositus a quodam carthusiensi nomine Calcar. Beſſer ift der Tert in einem 

2 Wolfenbütteler cod., two er nad Buch 1 der Imitatio folgt (abgevrudt bei Hirſche I, 
p. 482); an Th. fann bei diefen Schriften als Verfaffer nicht gedacht werden. Der ge: 
nannte Galcar fann fein anderer fein, als Heinrih Galcar im Kartbäuferllojter zu 
Muninkthuizen bei Arnheim, der 1408 geftorben und auf Tb. großen Einfluß gebabt hat. 
Aus der Verwechſelung diefer ähnlichen Schrift Galcard mit des Th. Imitatio erflärt jich 

35 auch, daß man zumeilen jenen für den Verfaffer der letteren gehalten (vgl. VIT’, 602). 
Die Zeit der Abfafjung wird, da codd. der Imitatio vom Jahre 1421 zu Melt, 

Ewih, Ochfenhaufen gewefen fein follen und wir ſchon 1434 Überfegungen haben, 
danach ungefähr beftimmt werben können (fraglich ift die Über]. vor 1420). Handichriften 
mit älteren Daten find, wie forgfältige Unterfuchungen gezeigt, mit bei. Intereſſe gefälicht 

»o (vgl. Kraus a. a. O. 84). 
V. Die Bedeutung des Buches. Der Grundgedanke, welcher in dem Anfang 

des Buches und von dort entnommen in der Überfchrift des Ganzen ausgefprochen ift, 
ftammt von der befannten Mahnung des Heren Jo 8, 12 (in Verb. mit Mt 10, 38f. 
16, 24); es ift der der praftijchen — des Mittelalters, wie er bei den Wal— 

ss denſern, Franz von Aſſiſi, in den Bettelorden, bei den Myſtikern ſich findet, und gerade 
von der tief eingreifenden Wirkjamteit Groote8 ber auch in den von ihm gegründeten 
beiden Gemeinfchaften, den MWindsheimern mie den Brüdern vom gemeinfamen Leben, 
tiefe Wurzel geichlagen; er reicht bis auf Staupig. ft e8 dadurch auch im engen An: 
ſchluß an die bl. Schrift gefchrieben, ja bewegt es fich vielfach in ihren Worten, jo ift 

0 dod dem Ganzen der mittelalterliche Charakter der jtreng römifchen Kirchenlehre auf: 
geprägt Irgendwelche Abweichungen von derjelben ruhen auf falſcher Auffaflung der 
etreffenden Stellen. Das Buch iſt daber von Anfang an nicht bloß in den Klöhern, 

fondern überhaupt in der Kirche, insbefondere in ber römijchen, das beliebtefte und 
populärfte Erbauungsbuch; namentlich bat der Jeluitenorden von feinem Stifter ber es 

#5 als ſolches in feine geiftlichen exereitia aufgenommen. Sit jo das Buch ein Gemeingut 
der Kirche und wegen feiner Grundlegung in der bl. Schrift auch für proteftantifche Leſer 
in vielen Abjchnitten erbaulich, jo ift der ftreng römifche und mönchiſche Geift in ihm fo 
ausgeprägt, daß proteftantifche Chriften das Original nicht ohne Anftoß leſen fünnen; 
außer den zahlreichen Stellen vom Berdienft der guten Werke, auch des kleinſten, vor 

50 Gott, der Yehre von der Transfubftantiation (IV, 2), der Prieftervermittelung (IV, 5, 
II, 6), der Fürbitte für die im Fegfeuer Befindlichen (TV, 9. 41ff.; I, 24), wie zu den 
Heiligen und deren Vorbildlichkeit (I, 13, IL, 9. 10. 12, III, 6 und 58) — Stellen, welde 
man deshalb in Überfegungen für Proteftanten entweder ausmerzt, oder mit warnenden 
Anmerkungen verfieht — iſt es der ganze Grundton des Buches, welcher mit dem evan— 

55 geliichen Heilsglauben unvereinbar if. Wird auch der römische Standpunkt durch eine 
myſtiſche Innerlichkeit (omnia sunt nulla) gemildert und ift auch des Tröftlichen gar 
viel zur wahren Erbauung darin, jo it doch der mönchiſch-asketiſche Geift (aber humi- 
litas, Einfalt, Wille, Kampf gegen Leidenfchaft, Gehorfam gegen die Oberen) mit jeiner 
Nachfolge des Lebens Jeſu in der Weltflucht ein einfeitiger und geradezu zu befämpfen- 

60 der; nicht äußerliche Weltfludht (hort. ros.), jondern Weltüberwindung in Meltverleug: 
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nung durch den bußfertigen Glauben in der Liebe, wie im Kampf gegen die Sünde im 
erzen, wie in der Welt ift des Chriften Aufgabe. Ein Chrift kann fi) ohne das 
leinod von der Rechtfertigung allein aus Glauben an das alleinige Verdienft des 

Sohnes Gottes nicht erbauen; erſt durch den bußfertigen Glauben an die Gnade Gottes 
fann er in den Stand verfegt werden, Chrifto nachzufolgen und nur durch diefen Glauben 5 
in der Gemeinfchaft mit Chrifto bleiben. E3 handelt mehr vom Chriftus in uns, als 
dem für und. Iſt das Büchlein auch „die ſchönſte Roſe im Klojtergarten der Br. vom 
gemeinfamen Leben“ (Hafe), hat es für das 15. Jahrhundert auch feine große Bedeutung 
gegenüber der damaligen entarteten und verweltlichten Kirche und ihrer Glieder gehabt, 
und bat e8 fomit auch in der Zeit der Vorreformation vorbereitend gewirkt, jo wird doch 
G. Schmidt (PRE 1. Aufl.) Recht behalten: „ſeitdem die Neformation uns befjeres ge 
bracht bat, follte die Imit. in der proteftantifchen Kirche nur noch ein biftorijches Intereſſe 
haben“. Es fehlt viel an der Glaubenskraft, welche in Luthers Schriften, an der Klar: 
beit und Sicherheit, welche in jeinem Heinen Katechismus, an der Tiefe und Fülle, 
welche in feinen Liedern uns begegnet. Zu vgl. ©. Faßmer, Die Imit. Chriſti ein Vade- ı5 
mecum für evangelifche Lejer, Gotha 1889. Hierher gehört au: „Biblifh und evang. 
Tb. a. K.“, überſ. von Fr. L. v. Neifing, 2. Aufl. Yauer m. j. Abb. der Heidelberger 
Dispution Luthers, ZRO 1901, bat in einzelnen Thejen Beziehungen auf die Imit. 
finden wollen; fo Theſ. 27 auf Imit. III, 5.6.8; Theſ. 4 auf III, 9; Theſ. 27 auf 
den Titel desſelben, doch ſehr fraglid, da die Imit. fonjt nirgends bei Luther erwähnt 20 
wird. Die Thatſache, daß das Buch ein Erbauungsbuh für Chriften aller Konfeffionen, 
ja für Menfchen aller Arten von Denkweifen und Anfichten geworden iſt, erklärt fich 
daraus, daß der Verfaſſer das ſchwache fündige Menfchenberz kennt, es auffchließt und 
für Jeſu berzbewegende, feeljorgerlihe Worte empfänglich macht und für fie gewinnt. 
Der Menſchen Herz iſt zu allen Zeiten dasſelbe. Es ſucht Frieden und Troft. Aber 25 
tiefer dringt er nicht ein weder in die Bebürfnifje des friedelofen Menſchen, noch in die 
Tiefe der Gnade Gottes im Kreuz Chriſti. Den Frieden laſſe ich euch: aber meinen 
Frieden — den im Glauben an den gefreuzigten Sohn Gottes begründeten und in täg- 
licher Reue und Buße zu gewwinnenden — bietet er nicht. 2. Schulze. 
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Thomafius, Chriftian, geit. 1728, Begründer der Univerfität Halle und Profefjor 
der Jurisprudenz daſelbſt, Bahnbrecher der Aufklärung in Deutſchland. — Quellen: 
Eine Bejamtausgabe feiner Werte erijtiert nicht. Ein (unvollftändiger) Katalog jeiner Schriften 35 
eridien 1728 in Halle bei Saljeld. Zahlreihe Schriften jind von ihm felbit geiammelt in: 
Kleine teutjhe Schriften 1707. Auserlefene und in Deutſch noch nie gedrudte Schriften 
2 Bde 1705, 1714. Gedanken und Erinnerungen über allerhand gemifchte philoſophiſche und 
juriftifhe Händel. 3 Teile 1723. Dgl. über auserlefene juriitiiche Händel. 4 Zeile 17207. 
Orationes academicae 1723. Programmata Thomasiana 1724. Seine Diifertationen u. Disputa= 40 
tionen jind b. 1773 ff. Die zahlreihen Disputationen feiner Schüler find als fein geiitiges Eigentum 
zu betrachten. Drei fleine Schriften jind b. von Opel 1894. Yitteratur: Bor allem: Schrader, 
Geſch. der Friedridhs:Univerjität zu Halle, 2 Bde 1594; E. Landöberg, Geſchichte der deutichen 
Rechtswiſſenſchaft III, 1898; derj., Art. „Ih.“ in AdB; N. Kayſer, TH. und der Pietismus, 
Hamburger Yymn.-Programm 1900. Ferner: 9. Luden, Th. nad) j. Schidjalen und Schriften 45 
1805; 3. ©. Bald, Einleitung in die Religionsitreitigfeiten der ev.:luth. Kirche III, 1— 78; 
A. Tholud, Das kirdyliche Leben des 17. Jahrh. II, 61— 76. Geſchichte des Rationalismus 
107—119; Ritſchl, Geich. des Pietismus IL, 545. ; R. Kayſer, TH. ala Protejtant, Monate: 

beite der Comenius-Geſellſchaft 1900; K. Biedermann, Deutſchland im 18. Jabrb. IL, 1; Dern: 
burg, Th. und die Stiftung der Univerfität Halle, Neft.:Rede 1865; E. Yandsberg, Zur Bio: so 
graphie von Th., Hall. Feitichrift 1894; Nicoladoni, TH., ein Beitrag zur Geſchichte der Auf: 
Härung 1888. 

Chr. Thomafius (auch die deutiche Form Thomas kommt häufig vor) wurde geboren am 
1. Januar 1655 in Leipzig ale Sohn des Profefjors der Philoſophie und Eloquenz Jakob 
Thomafius, der als Leibnizens Lehrer bekannt ift. Er ftudierte zuerſt verſchiedene philo— 55 
jopbifche Disziplinen in Leipzig und wurde dort 1672 Magifter. Durch Vorlefungen 
feines Vaters über Hugo Grotius und die Yeltüre des Naturrechts Pufendorfs mächtig 
angeregt, wandte er ſich der Jurisprudenz zu, die er ſeit 1675 in Frankfurt a. D. be 
fonders bei Stryk ftudierte. Dort promovierte er 1678 zum Dr. jur. So jehr ihn 

0 — 
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Pufendorf anzog, fo glaubte er doch, deſſen damals allgemein als ketzeriſch verjchriene An: 
ſchauung aus religiöfen Gründen nicht annehmen zu dürfen. Aber alle Gegenjcriften 
gegen Pufendorf überzeugten ihn nicht, vielmehr gewann ihn deſſen Apologie endgiltig 
und gab ihm den Mut, der eigenen Vernunft zu folgen und jr nicht mehr länger „von 

5 anderen vie ein dummes Vieh an der Naſe herumführen zu laſſen“. Aus dieſem inneren 
Umſchwung ertwuchs feine energifche Abſage an alle Vorurteile und allen Autoritäts- 
— denen von nun an der Kampf ſeines Lebens galt. Nach einer kurzen holländiſchen 
Reiſe ließ ſich Th. 1679 in Leipzig als Anwalt und Dozent nieder und vertrat an der 
konſervativen kurſächſiſchen Univerſität mit großer Kühnheit das Pufendorfiſche Naturrecht, 

10 womit er nad anfänglichen Mißerfolgen bei den Studenten großen Beifall fand. Stür: 
mifcher ging er in feinen Reformbeftrebungen erft nad dem Tode feines von ihm ſehr 
verehrten Vaters vor (1684). Noch ohne größeres Auffehen zu erregen, behauptete er 
in der Disputation „De erimine bigamiae“ (1685), daß die Polygamie nicht wider 
das Naturredht fei. 1687 that er das für die damalige Zeit Unerhörte, am jchwarzen 

ı5 Brett der Univerfität eine Vorlefung in deutſcher Sprache anzufündigen, die er über des 
Gratian „Grundregeln, vernünftig, Hug und artig zu leben“ leſen wollte. Der bei: 
gegebene „Discours, welchergeftalt man den Franzoſen im gemeinen Leben und Wandel 
nachahmen ſolle“ ftellte die in Frankreich übliche Verwendung der Mutterfprache in 
der Wiſſenſchaft und das franzöfiihe Bildungsideal des feingebildeten galant' homme 

20 der engen und einfeitigen deutſchen Gelehrtenbildung gegenüber als nahahmenswert bin. 
Diefes Bildungsideal verfocht aud fein „Vorſchlag, wie ein junger Menfch zu einem 
bonetten und galanten Leben zu informieren jet” (1689), während fich gegen die hödhfte 
beftehende wiſſenſchaftliche Autorität der Zeit fein Programm „Bon den Mängeln der 
Ariftoteliichen Ethik“ wandte (1688). Das „Gejchmiere diefes Heiden” mar ihm über: 

25 haupt jehr verhaßt. 1688 veröffentlichte er feine naturrechtlihen Anfchauungen in dem 
ſich eng an Pufendorf anfchliegenden Werke „Institutiones jurisprudentiae divinae” und 
befämpfte hier die von dem Seipjiger Profeſſor Valentin Alberti vertretene Melanchthoniſche 
Anihauung, daß das Naturredit aus dem Urftande abzuleiten fei. Nachdem Tb. eine 
Zeit lang an den „Acta eruditorum“ mitgearbeitet hatte, gab er feit 1688 eine eigene 

30 Zeitfchrift heraus unter dem Titel: „Freimütige, Iuftige und ernfthafte, jedoch vernunft: 
und gejegmäßige Gedanken oder Monatsgefpräche über allerhand, vornehmlih aber neue 
Bücher“ (fortgeſetzt bis 1689 unter wechſelnden Titeln). Diefe Monatsgeſpräche find die 
erſte populärwiſſenſchaftliche Zeitjchrift in deutfcher Sprache und fichern Th. einen ber: 
borragenden a in der Geſchichte des Journalismus. In keckem Tone werden bier 

35 die herrfchenden Anjchauungen, bejonders die Pedanterie der Gelehrten und die Unduld— 
ſamkeit der Geiftlihen verfpottet. Die erften Hefte find in Dialogform verfaßt und reich 
an tollen Einfällen und geiftreicher Karikatur. Auch perfönliche Ausfälle fehlen nicht. 
3.8. griff Th. den däniſchen Hofprediger Hektor Mafius, der in feiner Schrift „De 
interesse prineipum eirca religionem evangelicam“ die lutherifche Religion wegen 

40 ihrer Betonung der Gehorfamspflicht der Unterthanen als die dem Intereſſe der Fürften allein 
entfprechende gepriefen hatte, heftig an, woraus eine bittere Fehde zwiſchen ihnen entitand. 
In den fpäteren Heften wird der Ton gemäßigter. Durch fein oppofitionelles —— 
erregte Th. immer mehr den Widerſpruch, ja den Haß der herrſchenden Univerſitätskreiſe, 
beſonders der Theologen. Von Ende 1688 an lief in Dresden eine Klage nach der 

45 anderen über Th. ein, von Alberti, der philoſophiſchen Fakultät, dem Leipziger geiſtlichen 
Gefamtminifterium und endlich von der theologischen Fakultät, die im April 1689 megen 
wiederholter Beihimpfungen von Theologen Hagte und wegen beventlicher religiöfer Über: 
zeugungen den Antrag auf ein nquifitionsverfahren gegen Th. ftellte. Auberdem be: 
ſchwerte fich der däniſche Hof beim Kurfürſten über des Th. Verhalten gegen Maftus. 

50 Die auf diefe Klagen bin eingeleiteten Verfahren verliefen, vor allem dadurd, daß Th. 
fi) die Gunft des Minifters von Haugwitz ertvorben hatte, im Sande. Doch wurde ibm 
verboten, das Kolleg weiter zu lefen, mit dem er ein gegen ihn gerichtetes collegium 
antiatheisticum des Theologen Pfeiffer beantwortete. Er half ſich aber damit, es unter 
anderem Titel fortzufegen. Unerjchroden ftellte der felbit hart Bebrängte im Oftober 

65 1689 dem Magifter Aug. H. Frande ein rechtliches Bedenken aus, das die Ungefeglichkeit 
des Vorgehens gegen die Yeipziger Pietiften geißelte. Befonders verhängnisvoll aber wurde 
für ihn die „Nechtmäßige Erörterung der Ehe: und Gewiffensfrage, ob zwei fürftliche 
Perſonen, deren eine der lutherifchen, die andere der reformierten Religion zugetban ift, 
einander mit gutem Gewiſſen heiraten können“ (1689). Dieje Schrift ie nicht nur 

co eine Beſchwerde der Wittenberger theologischen Fakultät hervor, fondern die in ihr indireli 
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enthaltene Verteidigung der für Sachſen höchſt inopportunen Ehe des Herzogs Morig Wil- 
belm von Sachſen-Zeitz mit einer reformierten brandenburgifchen Prinzeffin machte Th. in 
Dresden vollends mißliebig und verfcherzte ihm auch die Gunft Haugwitzens. So erfolgte 
denn auf eine nochmalige Klage des dänischen Hofes im Februar 1690 das Werbot, 
irgend etwas ohne vorbergebende Nie g druden zu laſſen, und auf eine zweite Klage 5 
der Leipziger Theologen, die ſich durch Außerungen in dem Kolleg de praejudiciis vom 
15. Februar 1690 beleidigt fühlten, ein Erlaß des Oberfonfiftoriums vom 10. März 1690, 
der dem Th. des Kurfürſten ungnädigftes Mipfallen kundgab und ihm das Halten von 
Vorlefungen und die Edierung von Schriften verbot. Ob außerdem ein zunächt geheim 
ebaltener furfürftlicher — gegen ihn vorlag, wie Th. ſelbſt geglaubt und erzählt ı0 
bat ift ſehr zweifelhaft (Kandsberg, Zur Biographie S.12—15). Aber alle Eriftenz- 
mittel waren ihm abgefchnitten, fo daß er am 18. März 1690 Leipzig verließ und fich nad 
Berlin begab. Hatte ibm doch ſchon vor der Leipziger Kataftrophe der Gedanke an 
Brandenburgifhe Dienfte vorgeſchwebt. Am 4.114. April 1690 erhielt er von Kurfürft 
Friedrich, dem ihn der Zeiger Herzog empfohlen hatte und dem er wegen feiner „Mode: ı6 
ration in Religionsſachen“ willkommen war, die Ernennung zum Rat, Gehalt und die 
Weifung, in Halle Vorlefungen zu balten, wo die Umgeftaltung der dort beftehenden 
Nitteralademie in Ausficht genommen war. Die Toleranz; Brandenburgs pries der fo 
wohl Aufgenommene in feiner eriten Halleichen Disputation „De felieitate subditorum 
Brandenburgensium ob emendatum per edieta electoralia statum ecclesiasticum 20 
et politicum“ 1690. Schnell ſammelte er zahlreihe Schüler um ſich und legte fo den 
Grund zur Entftehung der Univerfität Halle (Kurf. Erlaß zur Gründung 1691, feierliche 
Einweihung 1694). An diefer erhielt er neben feinem früberen Lehrer Stryf, der Direktor 
ber Univerfität und erfter Profefjor der Jurisprudenz wurde, die ziveite juriftiiche Pro: 
feijur. Außerdem bielt er auch philoſophiſche Reise Eine Aufbebung des nad) 3 
feinem Weggange gefällten Leipziger Schöppenurteild erreichte Th. troß vieler Bemühungen 
nicht, doch fonnte er Familie und Mobiliar im Juli 1691 aus Leipzig abholen. Nach 
dem Übertritte Augufts des Starten jchlug dann die Stimmung am fächfiichen Hofe zu 
feinen Gunjten um. 1705 und 1709 wurden mit ihm fogar Berbandlungen zwecks 
feiner Nüdberufung nad Leipzig geführt. Er erhielt aber 1709 in Halle den Gebeim- 30 
ratstitel und die Anwartſcha er Nachfolge in den Amtern Stwfls und trat fie 1710 
nad deſſen Tode an. Bis zu feinem Tode hat er in Halle gewirft. 

Th. war fein ſchöpferiſcher Geift, aber er hat die fortjchrittlichen Gedanken der Zeit 
mit raichem Verſtande erfaßt und mit unerfchrodenem Mute verfocdhten. Eine tüchtige, 
offene, warmberzige Natur, bat er in frober Siegeszuberfiht und oft mit übermütiger 36 
Polemik die Vorurteile und den Autoritätöglauben, die Pedanterie und den Zwang, die 
Intoleranz und Kepermacherei befämpft und verfpotte. So wurde er zum erjten erfolg: 
reichen Vorkämpfer der Aufklärung in Deutfchland. Seine Waffe war die Vernunft. 
Aber er war Fein tiefgründiger, auf legte Prinzipien zurüdgebender Denker, ſondern feine 
Vernunft war das Naifonnement des gefunden Menfchenverftandes. Er bat nicht nur 40 
die Syllogismen der Schullogif verachtet, jondern die Bedeutung des reinen Denlens 
überbaupt nicht body gewertet. Die mathematische Methode feines Kollegen Chriftian 
Wolff, zu dem er in kein näheres Verbälinis trat und zu deſſen Verteidigung er nicht 
das mindefte gethan bat, erfdhien ibm nur als eine veränderte Form der Scholaftif. 
Gegenüber dem Nationaliften Wolff ift Th. der Empirift, ein Geiftesverwandter John 45 
Lodes und von dieſem in mehrfacher Beziehung direkt beeinflußt. Er ift ein typiſcher 
Vertreter der praftijchen Richtung der Aufklärung, deren höchſtes Ziel die Gemeinnützig— 
feit und die Glüdfeligkeit ift. Denken macht feiner Meinung nad nicht glüdlich; es ſei 
heidniſch, das höchſte Gut in speculationibus zu fuchen, und alle Wahrheiten, die keinen 
Nuten baben, find ihm nicht Stüde der Meisheit, fondern der Tborbeit. Diefe praktiſche wo 
Richtung zeigt fih auch im feinem Bildungsideal und in feiner Geringihägung der 
Spraden mie des Altertums überhaupt. Daneben finden fih auch Rudimente einer 
anderen Geiftesrichtung. In feinem „Berfuh vom Weſen des Geiftes“ (1699) entwidelte 
er phantaftifche, an Männer wie Meigel und Fludd anklingende naturpbilofophifche Ge: 
danken und belämpfte von ihnen aus die mechaniiche Naturauffafiung des Descartes. In 56 
der Vorrede zu dem von ibm berausgegebenen Werke des franzöfiihen Myſtikers Poiret 
„De eruditione tripliei“ (1694) redete er auch der Myſtik das Wort, während er ſich 
ipäter, insbefondere in der zweiten Ausgabe des Poiret (1708) unter dem Einfluß von 
Lodes Eſſay über den menſchlichen Verſtand von ihr losjagte, weil fie wie die Ortbodorie 
zu Unmündigleit und Unwifjenbeit führe. 0 
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E3 wäre falfch, den Kämpfer gegen die Vorurteile der Theologen für einen unfrommen 
Mann zu halten. Seine rg ge geht zwar, wie alles bei ihm, nicht in die innerjten 
Tiefen, aber fie ift aufrichtig und warm. Das haben gegenüber andersartigen Urteilen 
Schrader und Kayſer mit Necht betont. Auch auf religiöfem Gebiete zeigt fich fein Anti- 

5 intelleftualismus, und er richtet fich bier jowohl gegen orthodoxe Syſtem- wie rationa= 
liftifche Demonftrierfuht. Tb. hält nicht viel von verftandesmäßigen Beweiſen der 
Religionswahrheiten, insbefondere folle man über Gottes unbegreifliches Weſen, das nur 
gleihniöteife zu erfaffen ſei, nicht fpelulieren, jondern Gottes Willen thun. Das Ein- 
dringen der Philoſophie in die Theologie beklagt er als einen der Hauptgründe ihres 

10 Verderbs. Er tadelt Melanchthons Rückkehr zu Ariftoteles, in deſſen Verwerfung er fich 
mit Luther eins weiß. Dem intelleftualiftifchen Glaubensbegriff der Ortbodorie gegenüber 
nennt er den Glauben „Zuverſicht und Vertrauen im Herzen zu Gott”. Der Vorſehungs— 
glauben ift ein wichtiges Stüd feiner Frömmigkeit. Er liebt es, die Führung der Vor- 
jehung in feinen Lebensſchickſalen zu preifen. Trägt feine Frömmigkeit im weſentlichen 

15 den Charakter der Aufklärung, fo bängt fie doch noch mehr als die der fpäteren Auf: 
Hlärer mit dem Luthertum zufammen. Das Fundament des Chriftentums ift ibm nicht 
nur Liebe zu Gott und dem Nächten, jondern auch Verachtung feiner ſelbſt. Die Erb: 
fündenlehre erfennt er an. Das Gefühl der eigenen Fehlerhaftigfeit erfüllt ihn lebhaft, 
wovon z.B. die eigentümliche „Scharfe und nahdrüdliche Lektion an fich felbft” zeugt, die 

20 er 1694 öffentlich gelefen hat. Die Autorität der Bibel fteht ihm feit. Richard Simons 
und Spinozas Bibelfritif lehnt er ab. Aber die Schrift ift allein Norm. Wie überhaupt 
die Aufklärung in ihrem erjten Stadium, fo zieht er fih von der Autorität der Kirchen: 
lehre auf die der Schrift zurüd. Die Kirchenväter fhäst er gering. Die Syſteme ber 
Theologen und den Zwang der Belenntnisfchriften verwirft er leidenſchaftlich. Bejonders 

25 ift ihm die Konkordienformel verbaft. Er —* — die „Ketzermacherei“ und Herrſchſucht 
der Theologen und ſchiebt nach bekannter Auftlärerweiſe viel Übles auf die Ranke der 
Priefter und ihre piae fraudes. Ein blinder Haſſer derjelben ift er aber nicht geweſen, 
it er doch für die Hebung der materiellen Lage der Geiftlichen eingetreten. Die onfej- 
fionellen Unterfchiede gelten ihm menig. Die Kirchen nennt er mit Vorliebe Selten. Das 

0 Verkegern der Reformierten empörte ihn tief, und er trat dafür ein, daß Lutheraner mit 
ihnen verfebren und ihre Gottesdienfte befuchen dürften. Troß aller Hochſchätzung Luthers 
warnt er vor der Meinung, die Reformation babe allem Übel abgebolfen, und «es ift 
eines jeiner Hauptanliegen, die „Reſte des Papſttums“ im Protejtantismus oder „das 
Papenzen der Proteftierenden” zu bekämpfen. Manche diefer Anfchauungen erinnern an 

35 Gottfried Arnold, zu dem er in nahen Beziehungen gejtanden und deſſen Kirchen: und 
Ketzergeſchichte er für das nüglichite Buch nach der Bibel erflärt bat. 

Infolge feiner Verteidigungsichrift für Francke ift Th. von den Gegnern der Pic- 
tiften lange ald deren Parteigenofje angefehen worden. Er ift aud in Halle mit grande 
in Beziehung geblieben, hat ihn z. B. zum Beichtvater gewählt. Spener hat er ftets 

0 aufs höchſte geachtet. Aber er hat des öfteren (3.8. in der „Kurzen Abfertigung der 
in der ausführlichen Beichreibung des Pietiftenunfugs enthaltenen Yäfterungen” 1693) 
feine jelbftjtändige Stellung ibm gegenüber betont, wie wiederum Spener fih dagegen 
verwahrte, daß man in Th. einen wahren Vertreter feiner Sache ſehe. Tb. batte mit 
dem Pietismus nicht nur gemeinfame Gegner, jondern aud viele fachliche Berübrungs: 

#5 punkte: den Gegenjag gegen Spitemtheologie und Schulphilofopbie, die Betonung pral— 
tiicher Frömmigkeit, den Nüdgang auf die Schrift, die freiere Stellung zu den Belennt- 
nifjen. Aber das, was im Gentrum der pietiftiichen Frömmigkeit ftand, Sünde und Gnabe, 
ift dem Th. fremd geblieben, und die Verfchiedenbeit der Geiftesart beider liegt auf ber 
Hand. Dennod hat fih Tb. vom Pietismus eine Zeit lang ſtark beeinfluſſen laſſen. 

50 Vor allem hat er fich ernftlih bemüht, demütiger zu werden, und die von Spener ge: 
rügte „ſatiriſche“ und „bittere“ Schreibart abzulegen. Das zeigen vor allem die „Diter- 
gedanken vom Zorn und bitterer Schreibart wider fich ſelbſt“ (1695), in denen er in 
der Form eined Zwiegeſpräches des Geiftes und des Fleiſches alle Entjhuldigungsgründe 
für jeine bittere Schreibart preisgiebt und mit einer Abbitte wegen derjelben ſchließt. 

65 Ueberhaupt geht durch die Schriften der erften Hallejchen Zeit ein erbaulicher Zug, tie 
wir ihn in diejer Stärke jonft bei Th. nicht finden. Er eifert in ihnen gegen die „gottlofe, 
heidniſche Philoſophie“ und möchte alle Wahrheit allein aus der Schrift nehmen. Aber 
bald traten die Gegenſätze zwifchen ihm und dem Pietismus hervor. Während Tb. tbeo- 
logiſche Anſchauungen verwarf, in denen die Pietiften mit der Orthodorie einig waren, 

und damit Anftop bei ihnen erregte, vermißte er aud beim Pietismus tolerante Ge 
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ſinnung, ja darin, daß die Pietiſten das Leben reglementierten und leicht geneigt waren, 
denen, die ihre Art der Pietät ablehnten, das Chriſtentum abzuſprechen, ſah er eine neue 
Art von Ketzermacherei. Der kopfhängeriſchen Art der Halleſchen Pietiſten widerſprach 
ſein froher Lebensmut, ihrer Pädagogik warf er vor, daß ſie zu geiſtlichem Hochmut und 
religiöſer Heuchelet führe. Den eigentümlichen Vorſehungsglauben Franckes hielt er für 5 
Selbittäufhung. So lam «8 zu verfchiedenen Streitigfeiten, die bier nur angedeutet 
werden können. Sie fnüpfen ſich vor allem an die Zurüdweifung der rau des Th. 
vom Abendmahl durch Frande „wegen auffallender Kleiderpradht”, an das Programm 
dee Th. zu den Wintervorlefungen 1702, in dem er in feiner alten ſpöttiſchen Weiſe be: 
fonders über die Pädagogik des Hallefhen Waiſenhauſes herzog (dagegen: Joachim Lange 10 
„Gewiſſensrüge“) und an die Schriften des Th. über das Herenverbredhen und das Kon— 
fubinat. Gegen die leßtere legte die theologische Fakultät eine Beſchwerde bei der Negie- 
rung ein, die ald übertrieben zurückgewieſen wurde. 

Unermüdlih bat Tb. den Seit der Aufklärung, der ihn erfüllte, verbreitet. Vor 
allem wirkte feine ausgeprägte Perfönlichkeit ſtark auf feine Studenten, die er für das 15 
Leben und zu jelbititändigem Urteil zu erzieben ſuchte. Deshalb bielt er auch praktiſche 
Übungen nit ibnen ab, kümmerte fih um ibren Stil, verfebrte perſönlich mit ihnen, gab 
ibnen Hautelen an, kritiſche Prinzipien, mit denen fie an alles berantreten follten (4. B. 
„Cautelae eirca praecognita jurisprudentiae ecclesiasticae" 1712). Dabei war er 
weit entfernt, fie zu blinden Anbängern machen zu wollen, batte er doch ein ftarkes Gefühl ao 
dafür, daß die Meinungen der Menſchen naturnotwendig vielgeftaltig fein müffen. Auch 
die Moral feiner Studenten lag ibm am Herzen („Vom elenden Zuftand der Studenten“ 
1693). Wie Frande der tbeologifchen, jo bat Tb. vor allem der juriftifchen Ze 
der Univerfität für lange den Stempel jeines Geiftes aufgeprägt. Aber feine Wirkun 
ing weit über diejelbe hinaus. Auch in jeiner Hallefchen Zeit bat er wieder Ya 26 

Monatsfchriften zu wirken verfuht. Er gab 1693 die „Historia sapientiae et stul- 
titiae“ und die „Siltorie der Weisheit und Thorheit“ und ſeit 1700 im Verein mit 
Buddeus und anderen die „Observationes selectae Halenses ad rem literariam 
spectantes“ beraus. Dieje Unternebmungen fommen aber an Bedeutung den Monats- 
gefprächen bei weitem nicht gleih. Auf weiteſte Kreiſe wirkte Tb. durch die Sammlung 30 
jeiner twichtigiten deutjchen und überjester lateinischer Schriften und die Erzäblung der 
vielen „Händel“ feines Lebens in verjchiedenen Sammelbänden (f. oben unter Yitteratur). 

Die wifjenjchaftlichen Leiftungen des Tb. liegen auf den Gebieten der Jurisprudenz und 
Philoſophie. Bei der Eigenart des Mannes wird niemand bei ihm bedeutende philoſophiſche Er- 
fenntnifje ertvarten. Deshalb bat auch nicht er, ſondern erſt fein von ibm fo wenig gewürbdigter a5 
Kollege Wolff einen wirklichen Fortichritt der philoſophiſchen Wiſſenſchaft in Deutichland 
berbeigeführt. Echt philofophifch ift bei Tb. nur ein Zug zu pſychologiſcher Fundamentierung : 
die Unterfuchung der menſchlichen Natur ift ibm die Örundlage aller Wiſſenſchaft. Im übrigen 
ift er Popular: und Lebensphiloſoph: auch feine Philoſophie fol feinen Reformzwecken dienen, 
Vorurteile auszjurotten und Wiſſenſchaft und Leben zu beſſern. Die eklektiſche Philoſophie 40 
erklärt er ausdrüdlich für die beſte. Sein einziges ſpekulatives Werk, der ſchon genannte 
„Berfuh vom Weſen des Geiftes”, ift fein ſchwächſtes. Sonit bat er die Logik und 
Ethik bearbeitet. Seine „Introductio ad Philosophiam aulicam“ (1688) aus der 
Leipziger Zeit will Hofleute dadurdh zum Studium der Logik ermuntern, daß fie diefe nicht 
in der üblichen jchwerfälligen Weife darftellt. Ein Kapitel diefer Schrift handelt von feinem 45 
Lieblingsthema, den Vorurteilen, die er in praejudicia auctoritatis und praeeipi- 
tantiae einteilt. Bezeichnend für feine praktische Tendenz ift, daß er der „Einleitung zu 
der Vernunftlebre” (1691) eine „Ausübung der Vernunftlehre“ (1691) und der „Ein: 
leitung zur Sittenlebre“ (1692) eine „Ausübung der Sittenlebre” (1696) zur Seite jtellt. 
Die Ausübung der Vernunftlehre giebt „Handgriffe, wie man in feinem Kopfe aufräumen 50 
und ſich zur Erforfchung der Wabrbeit gejchidt machen, die erfannte Wahrheit anderen 
beibringen, andere verjteben und auslegen, von anderer Meinung urteilen und die rren: 
den | are widerlegen jolle”. Die Sittenlebre faßt Th. als Unterweifung, worin die 
Glüdfeligleit bejtebe und wie fie zu erlangen ſei. Sie beitebt in der Nube des Gemüts 
und ift zu erlangen durch Beherrſchung der Affelte, unter denen Molluft, Ehrgeiz und 5; 
Geldgeiz die drei Grundleidenſchaften nd, denen ald guter Affekt die vernünftige Liebe 
gegenüberfteht. Die Sittenlebre fann aber den Menſchen nur aus dem Stande der 
Beftialität zu dem der Menfchlichkeit leiten, zur böchiten Tugend führt allein die bl. Schrift 
und die Gnade. Tb. trennt die Gebiete der Philoſophie und der Offenbarung jcharf 
voneinander. Auf der Sittenlebre baut Tb. eine etwas pbantaftifche „neue Wiffenfchaft” co 
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auf, „das Werborgene des Herzens anderer Menſchen aus der täglichen Konverfation zu 
erkennen” (16917). Wie die Vernunftlehre das eine, jo it ihm die Geſchichte das andere 
Auge der Weisheit. Bon echtem gefchichtlihen Sinn ift Tb. freilih, wie alle feine 
—— weit entfernt, aber er ſchätzt den kritiſchen Wert der Geſchichte, daß durch 

5 fie beſtehende Illuſionen und Vorurteile zerſtört werden können. 
Viel Bedeutenderes als in der Philoſophie leiſtete Th. in feiner Fachwiſſenſchaft. 

Sein Kampf gegen das römiſche und für das deutfche Recht und anderes rein Juriſtiſches 
ift hier nicht zu behandeln. Dagegen iſt fein Naturrecht von einjchneidender Bedeutung 
auch für die Kirchengefchichte. Als Vertreter desfelben ftebt Tb. auf den Schultern 

10 Pufendorfs, zu dem er auch in perfönliche Beziebungen trat (Briefe Pufendorfs an Tb, 
b. von Gigas 1897). Waren feine „Institutiones jurisprudentiae divinae“ noch ganz; von 
Bufendorr abhängig, fo find feine „Fundamenta jurisnaturae et gentium“ (in quibus 
secernuntur princeipia honesti, justi ac deeori) von 1705 viel felbitftändiger. Über 
Bufendorf hinaus gebt die ſchon im Titel angedeutete fcharfe Scheidung des Rechts, der 

15 Moral und des Anſtands. Als Weſen des Rechts gilt die Erzwingbarkeit. Daraus 
folgt ala Konſequenz, daß von den bisher geltenden drei Rechtäquellen, der lex naturae, 
der lex humana positiva und der in der Bibel enthaltenen lex divina positiva uni- 
versalis die letzte ausſcheidet; denn ihre Vorfchriften find nicht erzwingbar. Michtig iſt 
au, daß Tb. die alte Fdentififation des Delalogs mit der lex naturae belämpfte, da 

20 der Dekalog teild weniger teild mehr (Sabbathgebot!) als dieſe enthalte. Co arbeitet 
Th. an der Loslöfung des Rechts von der Theologie. Beſonders das Eherecht will cr 
fäfularifieren und die Nefte der Anſchauung von der Ehe als eines Sakraments im Recht 
befeitigen. Deshalb weiſt er in der Aufſehen erregenden Disputation „De concubinatu“ 
(1713) nad, daß das Konkubinat nicht immer als ſchändlich gegolten babe, ja behauptet, 

25 daß e8 auch im NT nicht ausbrüdlich verboten ſei. Beſonders einfchneidend waren die 
Konfequenzen des Naturrechts für das Kirchenrecht. Für diefes kommen bejonders folgende 
Schriften in Betradt: De jure prineipis eirca adiaphora 1695. Das Recht evangeliicher 
Fürſten in theologifchen Streitigkeiten 1696. An haeresis sit erimen? 1697. De jure 
principis eirca haereticos 1697. Kirchenrechtlihe Borlefungen, poſthum ediert 1738. 

% Historia eontentionis inter imperium et sacerdotium 1722. Tb. kennt nicht mehr 
dad unum corpus Christianum, fondern den Staat als eine rein weltliche Sade 
und die Kirche als einen Verein im Staate. Der Fürft hat nur die einzige Aufgabe, den 
äußeren Frieden zu wahren, nicht die Untertbanen tugendbaft zu machen und nicht für 
ihre Seligkeit zu forgen. Die Kirche regiert er nicht als ihr Bischof und er dient ibr 

35 nicht als ein status ecclesiae, fondern fein Auffichtsrecht über fie entipringt rein feiner 
Territorialgewalt. Er ift deshalb nicht an die Meinung des Lehrjtandes gebunden, 
jondern bat die Kirche fo zu regieren, daß der Friede nicht gejtört wird, aljo vor allem 
die ftreitenden Theologen zur Rube zu verweilen. So wird Th. einer der Hauptvor- 
fämpfer des Territorialismus. Cr macht die Kirche völlig abbängig von dem nad rein 

40 weltlichen Geſichtspunkten regierenden Landesherrn. Alles, was nicht auf der Offen: 
barung beruht, ift Adiaphoron und gehört zu deſſen Befugnis. Insbeſondere ift es ibm 
allein, und nicht den Lehrern, anheimgegeben zu reformieren, d. b. den Kultus und die 
firchlichen Zustände zu verändern. Luther wird von Tb. fcharf getadelt, dak er wider 
den Willen Friedrichs des Weiſen fih an das Neformieren gemacht babe. Selbit das 

45 Net, vom Abendmahl auszufchliegen, wird als ein Ausflug landesberrlihen Kirchen: 
regiments angejeben und kommt deshalb den Geiftliben dem Landesberrn gegenüber 
nicht zu. Dem Fürſten gegenüber begt der fonft jo freibeitsdürftige Tb. das Gefühl 
tieffter Devotion. Ein leitendes Motiv dazu, alle Macht in der Kirche den Geiftlichen 
zu nehmen und dem Fürſten zu übertragen, twar für Tb. der Gedanke, daß jo allein fein 

so Hauptanliegen, die Toleranz, fich durchführen ließe. Um diefe bat ſich Tb. die höchſten 
Verdienfte erworben. Er machte vor allem zwei Gefichtöpuntte geltend: 1. Von der 
tweltlihen Staatsauffafjung aus giebt es für den Fürften feinen Grund, die Religions: 
einbeit zu erzwingen oder gegen die Keerei vorzugehen; denn biefe ftört den Frieden des 
Staates nicht, iſt aljo fein Verbrechen. 2. Kegerei ift ein Irrtum des Verſtandes und 

55 liegt nicht in jemandes Willen. Es ift deshalb widerfinnig, Zwang gegen fie anzuwenden. 
In allem Innerlichen ift der Menſch frei. Ebenſowenig ftrafbar als die ketzeriſche Mei: 
nung F haben, ift es fie auszufprehen. Denn „es iſt moralifh unmöglich, daß ein 
Menſch nicht reden follte von den Dingen, die er für wahr und recht hält, oder daß er 
anders davon reden follte als er glaubt”. Wie bei Lode, von dem Th. auch in feiner 

co Toleranzanichauung abhängig it, bat auch bei ihm die Toleranz ein Ende gegenüber 
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ſolchen, mit deren Neliglon den Frieden des Staates gefährdende Grundſätze verbunden 
find. Dazu rechnet er auch den Atheismus ſowie jedwede Intoleranz. Solche Leute 
hätten das Land zu verlaffen, aber in allen Ehren, nit als Strafe, jondern zum Schute 
des Staates. Prediger, die in der Lehre abweichen, find nad Th. zu —2 aber 
nicht etwa als Ketzer, ſondern weil fie das nicht thäten, wozu ſie geſetzt wären. Auf dem 5 
Gebiete des Strafrechts endlich hat Th. verſchiedene Härten bekämpft, die ihren Urſprung 
in religiöfen Vorurteilen hatten. Wer kennt nicht ſeinen Kampf gegen die Herenprozefje! 
Als Richter in einem folchen Prozeſſe plädierte er noch 1694 auf Tortur, während Siryk 
für SFreifprehung eintrat. Aber das gab Tb. Veranlaffung, ſich mit dem Probleme zu 
befaffen, und 1701 erfchien feine berühmte Disputation „De erimine magiae“, in der er 10 
nicht nur wie Stryf die Beweisbarkeit von Teufelsbündnifjen leugnete, jondern erflärte, 
daß ein folches Verbrechen überhaupt nicht eriftiere. Er ging nicht fo weit wie Balthafar 
Beller, leugnete nicht die Eriftenz des Teufels und böfer Geifter, behauptete aber, daß 
Geifter feinen Körper annehmen und nicht auf Körper wirken könnten. Th. befämpfte 
auch die Folter (De tortura ex foris Christianorum proscribenda 1705), obwohl ı5 
er ihre Abſchaffung erft von der Zukunft zu erboffen wagte, und die Inquiſition und 
erforjchte die Gejchichte des Heren- und Inquiſitionsprozeſſes. Einer weiteren Humani— 
fierung des Strafrechtd diente Th, indem er dem Landesheren das Begnadigungsrecht 
auch im Falle der Tötung zufprad, mas man ihm damals auf Grund von Gen 9, 6 
berfagte. Durch feine juriftifchen Leiftungen wurde Th. der Gründer der Hallefchen 20 
Rechtsſchule, die einen großen Einfluß auf die Geftaltung des preußifchen Staates im 
Aufklärungszeitalter erlangte. - 

Th. jtarb am 23. September 1728. it Leibniz der fchöpferifche Geift der deutjchen 
Aufklärung und Chr. Molff der durchgreifende Reformator der deutichen Wiſſenſchaft, jo 
liegt des Tb. Bedeutung neben feinen nicht unbedeutenden Verdieniten um die Wifjen: 35 
ſchaft vor allem darin, daß er durch feine unerfchrodene, temperamentvolle Perfönlichkeit 
auf weitere Kreife wirkte und fie mit dem Geifte der Aufklärung erfüllte. 

Heinrich Hoffmann. 

Thomafins, Gottfried, geit. 1875. — Benützt wurden die Akten des tgl. Ober: 
tonfiftoriums in Münden; Gedächtnisrede auf Dr. Thomaiius von Dr. v. Zezihwig, Er: 30 
langen 1875; Mefrolog in d. Beilage zur Allg. Zeitung 1875, Nr. 59 von ©. 3. (v. Zezich: 
wis). Zum Gedächtnis an Thomafius, ferner: Briefe aus der Univerjitätszeit des jeligen 
Thomafius in ZPK 1875, I, ©. 113; II, ©. 113 Ff.; vgl. auch 1876, II, ©. 23 ff. Netrolog 
in der allg. ev.:futh. RZ 1875, Nr. 14, ©. 321ff. (von v. Stählin); deri., Löhe, Thomajius, 
Harleß. Drei Lebens: u. Geſchichtsbilder, Leipz. 18587. Bol. auch F. Frank, Geſch. u. Kritik 35 
der neueren Theologie, Erlangen 1894, ©. 244; Tichadert in der AdB, 38. Bd, ©. 102F.; 
G. Franf, Die Theologie des 19. Jahrb.s, Leipzig 1905, ©. 460 ff. 

G. Thomafius it am 26. Juli 1802 in Egenhaufen im bayerischen Franken als 
der Sohn eines Pfarrers geboren. Er ftammte in direkter Linie von dem berühmten 
Rechtslehrer Chriftian Thomafius ab. Bis zum 16. Jahre hat der Fenntnisreiche, in den 40 
Alten wohlbewanderte Vater den Sohn jelbjt unterrichtet. Won da bis zur Univerfität 
weilte Thomaſius auf dem Gymnaſium in Ansbach. Mit großer Liebe nahm jich hier 
Chriftian Bombard, ein eminenter Schulmann, Bruder der beiden Theologen Bombarbd, 
deren Name mit der Gefchichte der Erneuerung der bayerischen Yandesfirche tief verwachſen 
ift, feiner an. Bon bedeutendem Einfluß auf ihn war auch fein fpäterer Schwiegervater, 45 
Kirchenrat Lehmus, in dem von ibm am Gumnafium erteilten Neligionsunterricht. Diefer 
merkwürdige Mann batte ſich unter eigentümlichen Kämpfen und Gärungen nicht ohne 
Hilfe der Schellingichen Philoſophie, zum evangelifchen Kirchenglauben voll durdhgearbeitet 
und befaß die Gabe perfönlicher Einwirfung in hobem Mafe. Am Jahre 1821 begann 
Th. zu Erlangen fein Univerfitätsftudium, feste es nach ein und einem halben Jahre in so 
Halle fort und ſchloß es nach drei bier verbrachten Semeftern in Berlin, wo er noch ein 
Jahr weilte. In Erlangen war die Anregung eine geringe; um fo mehr kann man aus 
Briefen an das Elternhaus während des Aufenthalts in Halle und Berlin das ziel- 
bewußte Ringen nad einer fichern religiöfen Überzeugung, das Wachstum inneren Lebens 
in Verbindung mit einem mächtigen Wabrbeitstrieb, einer hohen Begeifterung für die 55 
theologische Wiffenfchaft und dem erniteften Erfaflen ihrer Probleme bei Th. verfolgen. 
In Halle wurde er von dem dort vorberrfchenden Nationalismus nur abgeftoßen, dagegen 
von dem chrwürbigen Anapp um fo mebr angezogen. Was Berlin anlangt, jo kann 
man fragen, wer mebr auf ihn wirkte, Schleiermacher oder Hegel; der Einfluß des erfteren 
zeigt fich im der ganzen Anlage feiner Dogmatik, der des zweiten in feiner dogmenhiſtori— 0 
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ihen Methode. Auch Marbeinefe bielt er hoch. Neanders univerfelle Auffaffung des 
Chriftentums erfaßt ihn fichtlich, nur betonte er ihm das perfönlich Chrijtliche faſt zu viel. 
Tholud, den er ſchon in Halle vorübergehend fernen gelernt hatte, trat er für fein ganzes 
Leben nahe. An der pantheiftifchen Seite des Schleiermacherſchen Syſtems nabm Tb. 

5 ſchon damals entichiedenen Anftoß, während andererjeits ihm das Streben der damaligen 
Philoſophie, das Chriftentum, welches die frühere zu antiquieren juchte, ſpekulativ zu fon: 
jtruieren, imponierte; aber nicht „als den Meffias der Philoſophie, wohl aber ala einen 
Johannes Baptiſta“ betrachtete er auch jene. Mit aller Stärke ſpricht er ſich endlich 
genen die in jener Zeit zu Berlin ftark vertretene mipftifch-pietiftiihe und feparatiftifche 

ı0 Nichtung aus. Hierzu fam noch die glüdlichite Entfaltung feiner praftiichen Begabung. 
Er beſuchte das theologifche Seminar von Strauß, der ihm übrigens troß feiner origi— 
nellen Art, die praftifche Theologie zu behandeln, nicht bejonders zufagte, und predigte 
auch da. Th.'s gefamte akademiſche Entwidelung ift wie harmoniſch in ſich felbit jo die 
ihönfte Weisſagung auf den fünftigen Theologen und Prediger. 

15 Th. wollte, nachdem er 1825 die Univerfität verlaflen hatte, urſprünglich ſofort dem 
afabemifchen Berufe fih widmen. Außere Verhältniſſe binderten ihn daran. Das praf: 
tifch-Tirchliche Amt, das er nun 17 Jahre lang vertvaltete, wurde ihm Vorftufe und innere 
Zubereitung für die alademifche Thätigfeit, die feiner gleichtwohl harrte. Der Ruf feiner 
trefflichen Predigtgabe führte ihn zunächſt 1829 von einem Dorfe zwifchen Erlangen und 

20 Nürnberg in letere Stadt. Er wurde III. Pfarrer an der Kirche zum bl. Geiſt, zwei 
Jahre darauf bei St. Lorenz. Das Amt eines Sonntagsnahmittagspredigere war ihm 
anfänglich eine Schule der Selbftverleugnung. Doch bald mehrte fich der Kreis feiner Zubörer 
langfam, aber ficher. Angejehene Männer der Stadt, befonderd der Neltor des Gym— 
nafiums und große Schulmann, Karl Ludwig Roth, die Brofefjoren Fabri und Nägelsbach 

35 fuchten bei Th. die Befriedigung ihres geiftlichen Bedürfniſſes. Roth griff dadurch be 
deutfam in Thomafius’ Leben ein, daß er ihm den Religionsunterriht am Gymnaſium 
übertrug. Th. übernabm ihn, um Ungewöhnliches auf diefem Gebiet zu leiften. Er 
verftand die jeltene KRunft, von der Höbe des Haffifchen Altertums aus die Jugend in 
das Heiligtum der chriftlihen Wahrheit zu führen. Aus dieſer Lehrtbätigfeit ging die 

0 treffliche Schrift: „Grundlinien zum Religionsunterricht an den mittleren und oberen 
Klaſſen gelehrter Schulen” hervor, welche die weiteſte Verbreitung in und außerhalb 
Bayerns fand (8. Aufl. 1901). 

Für Ih. bildete diefe Thätigkeit die unmittelbare Überleitung zum akademiſchen 
Lehramt. Unter dem 11. März 1842 wurde er zum ordentlichen Profeſſor der Dogmatik 

» an der Univerfität Erlangen ernannt. Fakultät und Kirchenregiment hatten fich einstimmig 
für ihn erflärt. 

Th.'s Berufung nad Erlangen bezeichnet einen eigentümlichen Wendepunkt nicht bloß 
für ihn jelbit, fondern auch für die Fakultät, deren Mitglied er geworden war, und die 
ganze Landeskirche. In den Jahren feiner praftifchen Wirkſamkeit hatte fih innerhalb der 

49 leteren eine denfwürdige innere Umgeftaltung vollzogen. Zur felben Zeit, als Th. die 
Univerfität verließ, begann ungefähr die tief einfchneidende Wirkffamkeit Kraffts auf das 
jüngere Geſchlecht, und ganz in bemfelben Bu eritand in dem homiletifcheliturgifchen 
Korrefpondenzblatt von Brandt eine geiftegmächtige Reaktion gegen den herrſchenden Ratio: 
nalismus aus der Mitte der Geiftlichkeit felbit. Wie von ſelbſt ftrebte das neu erweckte 

45 Leben in einer von Haus aus lutberifchen Kirche einer konfeſſionellen Ausprägung zu, ja 
trug ſchon in der Wurzel den lutberifch-firchlichen Charakter. Th. hat diefen felbiterfab- 
renen Prozeß in feiner Schrift „Das Wiederervachen des evang. Lebens in der lutb. 
Kirche Bayerns” anſchaulich bejchrieben (S.244 ff.). Belördert wurde diefe kirchliche Er: 
neuerung durch die Thätigkeit des oberjten Kirchenregiments, in welchem namentlih Niet: 

5» hammer und Noth ohne alle Gewaltfamfeit und nur äußerliche Rejtauration fonjequent 
auf alljeitige Zurüdführung der Kirche auf den Grund des Belenntnifjes Bedacht nahmen. 
Mit unermüdlichem Eifer und in äußerſt interefjanten Verhandlungen wurde von den 
genannten Männern insbejondere aud eine angemefjene Befegung der theologischen Lebr: 
jtühle in Erlangen im firchlichen Geifte betrieben. Im Jahre 1833 wurden Höfling und 

55 Harleß, als erfte Vertreter einer Eonfeffionellen Theologie, auf den Separatantrag des 
Oberfonfiftoriums zu Profefjoren ernannt. Hiermit war der Grund zu einer Richtung 
innerhalb der Fakultät gelegt, die bald das Ubergewicht erbielt und allmählich völlig 
durchdrang, einer Richtung, welche Treue gegen das kirchliche Bekenntnis und Hin— 
gebung an die firchlichen Intereſſen mit echter Wiffenfchaft und energifchem tbeologifchen 

co Fortbildungsſtreben ein halbes Jahrhundert bindurd verband. Zur Herausbildung des 
* 
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.. Charakters und zur Blüte der Fakultät hat Th. in bervorragendfter Weiſe 
mitgewirkt. 

So engbegrenzt der Kreis von Vorleſungen war, in welchem Tb. ſich bewegte, indem 
er außer über Dogmatif und Dogmengefchichte noch über Symbolik, praftifche Behand: 
lung der Verifopen und überbaupt praftifche Eregefe las, fo tiefgebend und nachhaltig 5 
war feine Wirkfamfeit namentlih durch die beiden erftgenannten Rollegien. Faft 33 Jahre 
ging von dem anfpruchslofen Manne ununterbrochen eine Anziehungskraft aus, mie fie 
nur wenigen theologifchen Lehrern in diefen Jahrzehnten eigen getveien. Mas die Jugend 
fejfelte, lag twie immer bei ungewöhnlichen Lebrerfolgen in dem Gebeimnis der ganzen 
Perſönlichkeit. Th. war eine echt theologische, priefterliche Perfönlichkeit, die tief im 
Glauben wurzelte und mit füblbarer Freude das Neich des Glaubens auch anderen auf: 
fchloß, die überall den Dienft des Herrn und die Erbauung feiner Gemeinde im Auge 
bebielt und doc fehr ferne war von einem einfeitigen Prafticismus, fondern den Schüler 
ftets in ein unermübliches geiftiges Forſchen und Arbeiten bineinbliden ließ und zur Mit: 
arbeit auffordert. Mit Ehrfurdt und Liebe zugleich blidte man zu ihm auf. In allem, 
was Tb. gab, lag ein tiefer Gehalt gekleidet in die fchlichtefte Form, die ſchwierigſten 
Probleme wußte er mit feltener Klarheit dem Zuhörer zugänglich zu machen. Nicht der 
Glanz der Nede oder die Schärfe der Dialektik, überhaupt nicht irgendwelche formale 
Virtuofität — nad diefen Seiten traten vielmehr unverfennbare Mängel hervor, — wohl 
aber das fittliche Pathos tiefinnerer Überzeugung, die innige Verfchmelzung des ideal zo 
wiſſenſchaftlichen mit dem praftifchen, feelforgerlihen und pädagogifchen Element, die ftille 
Begeifterung für den Gegenftand und der bobe Gemillensernft, der aus allem bervor: 
leuchtete, erflärt bei Tb. Erfolg und Einfluß. 

Tb. war ein ungemein glüdlicher Lehrer, er war auch ein ſehr einflußreicher theo: 
logifcher Schriftfteller. Noch als Vikar und Pfarrverivefer begann er das Syſtem des 25 
a ds eigentlichen Theologen unter den Kirchenvätern, Origenes, einer gründlichen Unter: 
fuhung zu unterziehen. Das Werk erfchien aber erft im Jahre 1837: „Drigenes. Ein 
Beitrag zur Dogmengefchichte des 3. Jahrhunderts”. Sein früberer Lehrer Engelbardt, 
mit dem Tb. in den Jahren feiner praftifchen Ihätigfeit verbunden blieb, hat das Werf 
in den ThStK 1838, IL, S. 1030— 1070 ausführlih und ſehr vorteilhaft befprochen. 30 
Diefes Werk vor allem bahnte Th. den Weg von der Kanzel auf den Katheder. Durch 
die intereffante Abhandlung De controversia Hofmanniani, Erlangen 1844, erwarb 
er fih dann Sit und Stimme im Senat. Nun folgten als Vorläufer feines dog: 
matifchen Hauptiverfes: Beiträge zur kirchlichen Chriftologie, 1845: ferner Dogmatis de 
obedientia Christi activa historia et progressiones inde a confessione Augustana % 
ad formulam usque coneordiae, particula prima, altera et tertia, 1845, 1846, 
und endlich die treiflihe Schrift: Das Belenntnis der evangelijch-Iutberifchen Kirche in 
der Konjequenz feines Prinzips, 1848. In der erfteren Schrift find mit ungemeiner 
Hlarbeit die Örunlinien der lirchlichen Ghriftologie gezogen und die Grundzüge eines 
Verſuchs der Fortbildung und Vertiefung der Lehre von der Ermiebrigung Ghrifti ent= «0 
tworfen. Die dritte der genannten Schriften ift eine mit großer Wärme gefchriebene, ge: 
ſchichtlich entwickelnde Apologie des lutherischen Belenntniffes überhaupt und der Kon— 
fordienformel insbeſondere. Nach diefen Vorarbeiten erſchien Th.'s bedeutendftes Werk: 
Chriſti Perſon und Werk, Darftellung der evangelifch-Iutherifchen Dogmatik vom Mittel: 
punkte der Chriftologie aus, 3 Teile, 1. Auflage 1852— 1861; 2. Auflage 1856— 1863; 46 
3. Auflage 1886— 1888. Die Konzeption des Werkes erinnert an Schleiermacdher, der 
gefordert hatte, daß alle chriftlichen Glaubensjäge eine Beziehung auf Chriftus baben 
müfjen. In Elarer, ficherer Gliederung wird die ganze Dogmatik behandelt. Mit einer 
umfaffenden dogmatifchen Erörterung ift ftets der Schriftbeweis und der kirchliche Kon— 
fenfus verfnüpft: die Neprodultion des Dogma foll eregetifch begründet und dogmen- 50 
geichichtlich beftätigt werden. Obne Zweifel gehört Th.'s Dogmatik zu den bervorragenditen 
Produkten der erneuerten proteftantiichen Theologie, fie ift auch das Merk, mit welchem die 
dogmatifche Theologie des 19. Jabrbunderts das erftemal mit voller Entjchiedenbeit und in 
konjequenter Durchführung auf den Boden des firchlich-lutberifchen Belenntniffes fich begiebt. 
Man wird fie um fo tilliger zu den theologifchen Thaten rechnen, wenn in Betracht ge: 56 
zogen wird, daß nad dem Erjceinen der Schleiermacherſchen Glaubenslehre vielver: 
fprechende, auf pofitiver Grundlage rubende dogmatifche Beitrebungen e8 über Anfäge und 
Anfänge nicht binausbrachten: weder Tweſtens Vorlefungen noch Beds chriftliche Lehr— 
mwifienichaft noch Liebners chriftliche Dogmatil wurden vollendet. Won größeren dog: 
matifhen Schriften innerbalb dieſes Zeitraumes find nur die MWerfe von Yange und w 

= S 
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Ebrard zu nennen, das eine auf uniertem, das andere auf veformiertem Standpunkte 
rubend. Mehr ſporadiſch als in wiſſenſchaftlicher Vollſtändigkeit vertrat die lutheriſche 
Grundanſchauung Sartorius, während Martenjen im feiner Dogmatik fie geiſtvoll unter 
reichen fpefulativen Motiven anklingen ließ. Th. hat vom Gentrum des rechtfertigenden 

5 Glaubens als organifierenden Prinzips der dogmatiſchen Darftellung oder, anders gefaßt, 
von der perfönliden, durch Chriftus vermittelten und wiederhergeſtellten Gemeinſchaft 
zwifchen Gott und dem Menſchen aus, in tiefer Verſenkung in Belenntnis und Geift 
der lutheriſchen Kirche, unter ſtarker Berüdfichtigung der dogmatiſchen Vorgeſchichte, aber 
durchaus frei der firchlichen Theologie als folcher gegenüberftebend, ſich bemüht, „das 

w Dogma aus feinen tief innerlichen Gründen und Lebenswurzeln beraus neu und friſch 
zu reproduzieren und ihm fo eine Geftalt zu geben, in welcher es als Ausprud des 
einen bibliſch-kirchlichen Glaubens erfcheine, welcher feiner Natur nah immerdar alt und 
jung zugleich iſt“. Die eigentümliche Verbindung von kirchlicher Gebundenheit und 
wiſſenſchaftlicher Freiheit, von gründlicher, fchlichter und doch in die Tiefe gebender Gr- 

15 plifation mit Gemütswärme und einem praktischen Lebenshauch mutet bei dem Werke 
immer von neuem an. Es ift von ihm eine bedeutſame Doppelwirkung, nad der rein 
theologifchen wie nad) der praktiſch-kirchlichen Seite ausgegangen. Die konfeifionelle 
Richtung Fand in ihm wiſſenſchaftliche Selbftrechtfertigung, Vertiefung und Verftärktung. 

Seine ganze Kraft hat Tb. auf die Chriftologie verwendet; feine Lehre von ber 
20 Kenofis nicht des Menſchgewordenen, fondern des Menfchwerdenden hatte epochemachende 

Bedeutung. Sie berührte ſich unmittelbar mit dem tiefjten theologifchen Streben des 
19. Jahrhunderts, die gefchichtlihe und dogmatische Seite der Lehre von der Perjon 
Ghrifti in inneren Einklang zu bringen. An der früheren dogmatifchen Anjchauung 
baftete unleugbar teil ein gewiſſer Dualismus, in welchem die göttliche und menfcliche 

3 Natur Chrifti einander gegenüberftanden, teils ein nicht völlig überwundener dofetifcher 
Schein. Man betrachtete die Perfon Chrifti einfeitig nur von oben und lief hierdurch Ge— 
fahr, die wahrhaft menfchliche Lebensentwickelung Chriſti einzubüßen. Auf andere Weiſe 
ſchien unter Feithaltung der wahrbaften Gottheit Chrifti die Einfeitigteit nicht übertvunden 
werben zu können, als durch die Annahme einer wirklichen Selbſtbeſchränlung des ewigen 

30 Logos in und mit der That der Menjchwerdung. Schrift und innerjter Lebenstrieb des 
firchlichen Dogmas fchienen Th. den von ibm gethanen Schritt unbedingt zu fordern; 
andere waren mehr andeutend ihm auf diefem Wege jchon vorangegangen oder tbaten «8 
ugleih mit ihm. Der Grundgedanke, daß der Yogos mittels — in Jeſu 
denſch geworden ſei, ohne darum aufzuhören, zu ſein, was er weſentlich iſt, iſt unſeres 

30 Erachtens vollkommen richtig, Th.'s Verſuch, denſelben darzuſtellen, allerdings nicht völlig 
gelungen. Der Haupteinwand, von einem der gelehrteſten und gewichtvollſten Theologen 
von ſeiten der Unveränderlichkeit Gottes erhoben, trifft inſofern nicht zu, als bei dieſer 
Anſchauung im Grunde eine Menfchwerbung Gottes und ein gefchichtlidhes Verhaltnis 
Gottes zur Menjchheit überhaupt zur Unmöglichkeit würde. Dagegen erſcheint die eigen: 

„o tümliche Unterfcheidung zwiſchen immanenten Eigenichaften (abjolute Macht, Heiligkeit, 
Wahrheit, Liebe), die der Logos bei feiner Menſchwerdung beibehalten und relativen 
Eigenſchaften (Allmacht, Allgegenwart, Allwiffenheit), deren er jich begeben, nicht als die 
Stärke, fondern die Schwäche der Th.ihen Lehre. Daß die göttlichen Eigenſchaften nicht 
in diefer Weiſe gefchieden werden können, deutet Tb. jelbit durdy die Außerung an, daß 

5 die relativen zu den immanenten Eigenfcaften fich verhalten wie die Erjcheinung oder 
Bethätigung nad außen zu dem Weſen, das fich darin bethätigt (Chriftologie II, 546); 
bei diefem Verhältnis müfjen die erfteren in den leßteren notwendig irgendiwie mit ent- 
halten fein. Der Logos kann Proprictäten, die er gehabt, nicht von feinem Sein und 
Weſen ausfcheiden, wohl aber treten mit dem Eingang des Logos in das freatürliche 

so Weſen die der abfoluten Perfon eignenden abjoluten Uualitäten in Yatenz. Wenn bie 
zur Herrfchaft gelangte frühere dogmatifche Vorftellung von einem unbedingten Beſitz und 
Gebrauch der göttlihen Eigenfchaften von ſeiten der göttlichen Natur Chrifti, aber nur 
von einem mitgeteilten Beſitz und teilweifen Gebrauch diefer Eigenfchaften von Seite der 
menfchlichen Natur redete, jo wird die richtige Anfchauung die fein, daß die eine gott: 

65 menfchlibe Perfon auf Grund einer mit der Menſchwerdung unmittelbar gegebenen 
Selbitbefchräntung die göttlichen Qualitäten zwar potential befaß, aber auf deren Woll: 
gebrauch verzichtete und diefelben nur in vereinzelten Akten innerhalb der menſchlich be— 
ſchränkten Lebensform, der irdiſchen Anechtögeitalt offenbart. Das ganze gejchichtliche 
Leben des Herm war nad) der gefamten evangelifchen Überlieferung, namentlich aber nadı 

60 dem Ev. Johannis eine Verhüllung und Offenbarung göttliher Majeftät zugleich. So 
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manches Unfidyere und Schwankende die Th.ſche Darftellung der Kenofisiehre auch haben 
mag, fo ift gerade von diefer dogmatiſchen Bofition eine bedeutende theologische Bervegung 
ausgegangen. Beſonders möchten wir Kahnis, Steinmever und vor allem Frank nennen; 
legterer hat in dem Syſtem ber chriftlihen Wahrheit am tiefften, gründlichften und 
förderndften unter Übertvindung der bezeichneten Cinfeitigkeit den Wahrheitskern der 5 
Kenofislehre zur Ausbildung gebracht. 

Nicht wenig wurde auch gegen die Trinitätslehre von Th. eingewwendet. Das Zeug: 
nis muß ibm jedoch gegeben werden, daß er auch auf diefem Gebiete nach einer lebendigen, 
jelbitftändigen Reproduktion biblifch-kirchlicher Gedanken ftrebte; aber feine Darftellung ift 
faum von einem gewillen Schwanfen zwijchen der ſtrengkirchlichen Faſſung und dem 
Subordinatianismus freizufprechen, der, jo viel Schein er auch für ſich hat, doch nur eine 
unbaltbare, den Fortſchritt zu klarer trinitarischer Lehre aufhaltende Zmifchenftation nad) 
Dorners richtigem Ausdrud ift (Syſtem der chriftlichen Glaubenslehre I, S. 435). Um 
fo befriedigender ift die Lehre von dem Werk Chrijti behandelt; die fraglichen Aus: 
führungen gehören zu dem Treffendften, was in jeiner Zeit bierüber gefchrieben worden 
it: unter einer tiefen Auffafjung menjchlicher Sünde und Schuld und einem umfaffenden 
Eingehen in die heilsgeſchichtlichen Zufammenbänge des Leidens Chrifti ift das Wahre 
der Anſelmſchen und der altlutberifchen Doktrin in den richtigen Begriff der Sühne auf: 
genonmen. Schon vor dem Erfcheinen des 3. Teiles der Dogmatik, welcher das Wert 
des Mittlers behandelt, hat Tb. in der Schrift: Das Bekenntnis der lutherischen Kirche 0 
von der Verfühnung und die VBerföhnungslehre D. von Hoffmanns (1857), ſich mit diejen 
ragen beichäftigt. Lebtere Schrift tritt mit großer Gelehrfamfeit in milden, . irenifchem 
Tone Hofmanns Lehre, welche ein ftellvertretendes Strafleiden Chrifti ablehnte, entgegen, 
ohne jedoch die MWahrheitsmomente in ihr zu verfennen und ausdrüdlich rien a 
dab Hofmann auch da, wo er von dem tirchlichen Belenntnis abweicht, von einer anderen 28 
Seite ber ihm mieder nahe tritt und ſich fjelbit den Meg offen gelafjen hat, um mit ihm 
in vollen Einklang zu kommen. 

Seine jchriftitelleriihe Laufbahn ſchloß und Frönte Th. mit dem lang erjehnten 
Werke: „Die chriftlihe Dogmengeſchichte als Entwidelungsgeichichte des kirchlichen Lehr: 
begriff. 1. Bd. Die Dogmengeſchichte der alten Kirche (1874).” Im Vorwort nennt 30 
er die Dogmengefchichte feine Jugendliebe; das Merk trägt die Friſche der Jugend und 
die Neife des Alters an fih. Wir kennen wenige Werke, in welchem wie in diefem mit 
erquifiter Gelehrſamkeit ſolche Durchſichtigkeit und Abgeklärtheit der Darftellung, mit der 
gründlichften Unterfuchung der fpeziellen, oft jehr fpinöfen Fragen jold offener Blid auf 
die Größe, den Neichtum, die innere Planmäßigfeit des Ganzen fich verbände. Der 3 
2. Bd, die Dogmengefchichte des Mittelalterd und der Neformationszeit umfafjend (1876), 
von dem Verfaſſer nicht mehr ganz durchgearbeitet und erjt nach feinem Tode von Plitt 
herausgegeben, fteht nicht ganz auf der Höbe des erften. Das Werk ift in zweiter Auf: 
lage 1886—88 von Bonwetſch und Seeberg berausgegeben. 

Der ausgezeichnete Lehrer und Theolog war auch ein vorzüglicher Prediger. Th.'s 0 
Predigtgabe reifte aus unter der wichtigen, einflußreichen Funktion eines Univerfitäts- 
predigers, die er vom Jahre 1842 bis zum Jahre 1872 übte. Imponierende äußere 
Mittel gingen ihm ab, aber jede feiner Predigten war, tie einer jeiner Schüler richtig 
jagte, eine aus dem Gebet geborene Geiftesarbeit: einfach, tief, gejalbt. Ein tiefes und 
ewiſſenhaftes Schöpfen aus der Schrift, freudigftes und Fräftigites Bekenntnis, eine klare, 45 
—* e und zugleich vom Inhalte unmittelbar gehobene, poetiſch durchhauchte Form 
charalteriſiert ſeine Predigtweiſe, ſoweit mir fie verfolgen können. Die Lehre von den 
Gnadenmitteln, der Ark jene Gegenwart des erhöhten Chriftus in Wort und Sakra— 
ment, die alle umfaßt, war ibm bejonderd teuer. Vor allem aber predigte Tb. wie 
wenige in diefem Jahrhundert aus dem rechtfertigenden Glauben beraus mit der ganzen 0 
Fülle feiner tröftenden und erhebenden Kraft. Unter diefem Mittelpunkt gruppierte Fb 
aber der ganze Reichtum chriftlicher Heilswahrbeit. XLebrbaftigfeit war fein eigentliches 
Charisma, ohne daß das erweckliche Element verleugnet worden wäre. In fünf Samm— 
lungen erſchienen feine Predigten vom Jahre 1852— 1860; im Jahre 1861 kamen fie 
mit anderen nad der Ordnung des Kirchenjahres zu einem Ganzen verbunden beraus. 55 
Im Jahre 1876 wurde das Predigtbuch zum bdrittenmal aufgelegt. Teilweife wahrhaft 
erbebend und muitergiltig find die von Th. gebaltenen Gedächtnisreden, z. B. auf Krafft, 
Engelhardt, von Schaden, von Nägelsbah, Karl von Naumer. Gerne erwähnen wir 
bier noch die „Praftiiche Auslegung des Brief? Pauli an die Golofjer (Erlangen 1860).” 
Wir fennen keine Schrift, in welcher die Aufgabe der praftiichen Eregefe, die einer wahren eo 
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Vermittelung zwiſchen dem in der Gefcichte twurzelnden göttlichen Wort und der Be: 
ziehung besfelben auf die Gegenwart jo glüdlich gelöft wäre, wie in biefer. 

Alle echte Theologie dient der Kirche, hat deren Förderung zum legten Zweck. Für 
Th.3 gefamte theologiſche Arbeit gilt dies in bervorragendem Maße. Th. war durd und 

5 durch ein Mann der Kirche. Man befommt den Eindrud, daß, mas er im legten Teil 
feiner Dogmatif über Sakrament, Heilsordnung und namentlich Kirche fagt, mit befon- 
derer Wärme gejchrieben ift. Charakteriftiich ift ferner, wie er Schleiermacher nachrühmt, 
daß er zuerft wieder die Bedeutung der Kirche zu würdigen unternahm: „was er nach 
diefer Richtung bin geleiftet hat, gebört zu feinen unſterblichen Berdienften. Es war eine 

ıo That, die Welt, fofern fie der Erlöfung zugeeignet ift, unter den Begriff und die ganze 
Theologie unter den Gefichtspunft der Kirche zu ftellen (III, 2, ©. 403).“ 

Th. war dur feine ganze äußere und innere Lebensführung auf die lutheriſche 
Kirche getwiefen worden und hing diefer Kirche und ihrem Belenntnis mit der wärmiten 
Liebe und Treue an. Sein Yuthertum trug aber den voll evangelifchen, einen wahrhaft 

15 ölumenifhen Charakter. Bezeichnend ift feine Außerung: „es ift bei dem Namen 
„„lutberiich”" gar nicht unfere Meinung, als fei das Yutberifche etwas Sonderlidyes, das 
etwa neben oder außerhalb des Allgemeinchriftlihen und Evangelifchen läge, wir find 
vielmehr überzeugt, in dem eigentümlich Zutheriihen gerade das zu bejigen, was das 
wahrhaft Allgemeine, was insbejondere die rechte, fchriftgemäße Mitte zwischen den fon: 

2» fefftonellen Gegenfäten bildet.” Keine fichtbare Kirchengemeinſchaft : fih nab jeinem 
Urteil rühmen, in ihr ſei das Zion Gottes befchlofjen (Dogmatik III,2, S. 374), wenn 
er auch der „Sonderfirche des jchriftgemäßen Belenntnifjes” den Charalter der Hatbolicität 
vorzugsmweife zueignet (a. a. DO. III, 2, ©. 423). Sein ibeell theologifher Standpunkt 
hinderte ihn aber nicht, ſich mit voller Liebe der Landeskirche hinzugeben, aus welcher er 

25 hervorgegangen und deren theologischen Nachwuchs er in erfter Line zu bilden hatte. Als 
Abgeordneter der theologischen Fakultät griff er bedeutfam in die Verhandlungen von 
fünf Generalfynoden vom Jahre 1853—1869 ein. Er war auf ihnen der Mann be- 
fonderen Vertrauens. Die wichtigſten Referate über Agende, Katechismus, Kommunal: 
ihule wurden ihm anvertraut. Nie jtand er ungeachtet aller entjchiedenen Geltendmadung 

30 feiner lutherifchen Überzeugung auf jeiten einer ertremen Richtung, auch in der Frage ber 
Abendmahlsgemeinfchaft nicht. Das fchönfte Denkmal bat er feiner Landeskirche und zu: 
gleich fich ſelbſt in der ſchon erwähnten Schrift: Das Wiedererwachen des evangeliichen 
Lebens in der lutberifchen Kirche Bayerns. Ein Stüd fübdeuticher Kirchengeichichte 
(1800— 1840) (Erlangen 1867) geſetzt. Diefe Schrift ift ein Spiegel nicht bloß feines 

5 tirchlichen Standpunftes, jondern auch feiner eigenen inneren Entwidelung. 
Th. äußerer Yebensgang verlief aufs einfachite, die Stätte feines Geſamtwirkens 

ging über den Umkreis einiger Stunden nicht hinaus. Einen glänzenden Ruf an die 
Oberhofpredigerftelle in Dresden bat er abgelehnt. Wie umfafiend aber war doc feine 
Wirkſamkeit ſelbſt! Th. fteht vor uns als ein höchſt gefegneter Lehrer, ſehr einflugreicher 

0 theologiſcher Schriftfteller, bedeutender Prediger und Seelforger, als ein Mann lebendigiter 
ficchlicher Thätigkeit. Im einzelnen haben ibn viele, wenige aber in dem jeltenen Gleich: 
maß verjchiedenartiger Gaben und Kräfte und ihrer harmonischen Vertvendung übertroffen. 
Seine geſamte Berufsarbeit befundete eine feltene Konſonanz von Theorie und Prarig, 
eine tie Harmonie in Verfolgung tbeologifcher und Firchlicher Intereſſen. Seine kirch— 

45 liche Thätigkeit hatte um defientwillen fo nachhaltigen Einfluß, weil fie vom ficherften 
theologischen Untergrund getragen war. Th. war tief eingetaucht in den Geiſt ber 
deutfchen Reformation; entfprechend dieſem Geiſte begegneten ſich in ihm das fubjektiv 
perſönliche und objektiv Kirchliche Element und ſchloſſen den mwohlthuendften, die geichicht- 
lichen Gegenfäge der Ortbodorie und des Pietismus verfühnenden Bund. Wie wenige 

50 bat Tb. die Gefchichte der Kirche nad) ihrer Innenſeite durchwandert; Arbeit und Kampf 
derfelben um Glaube und Lehre haben in ihm einen ungemein treuen Spiegel gefunden. 
Er verftand die firchliche Yehrentwidelung, weil er im Geifte der Kirche lebte. Der kirch— 
liche Geift hatte ihm Feſtigkeit und Weite zugleich eingeflößt. Alle Radien kirchlicher 
Entwickelung liefen ihm im Befenntnis der lutherifchen Kirche zufammen, und die Linien 

55 diefes Befenntniffes in der Yehre und Erfahrung der Rechtfertigung aus Gnaden durd) 
den Glauben. Unter feinem Bilde fteht Rö 3, 28: dies Wort war in der That Mittel: 
punft, beivegende Kraft und Weihe feines Wirkens und Lebens. Was Tb. lehrte und predigte, 
lebte er auch. Vollſte Glaubensentſchiedenheit war in ihm mit tiefer Demut und Anſpruch— 
lofigkeit, mit verföhnender Milde und gewinnendfter Herzensgüte verbunden. Einen Mann 

60 höheren Friedens hat ihn mit Necht v. Zezſchwitz in feiner erbebenden Gebächtnisrede genannt. 
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Harmoniſch wie fein Wirken und Leben war auch fein Lebensabſchluß. Im Winter: 
jemefter 1874/75 las er noch praftifche Exegeſe über den Brief Pauli an die Philipper. 
Friſch und anregend wie nur je war diefe feine legte alademiſche Leiſtung. Da mußte 
er an der Stelle 2, 6ff. abbrechen, melde das große Problem feiner Theologie enthält. 
Seine legten Worte waren: „das Vorbild Chrifti vor Augen, die gewaltigſte Predigt, : 
lauter und mächtiger als alle Worte. Die Gefinnung Chriſti foll ihnen zeigen, mie 
wabre Selbftverleugnung befchaffen jein müfje — von Stufe zu Stufe berab und von 
da wieder ein Auffteigen zu böchjter Höhe.“ Die legten Tage fam noch Schweres über 
ihn. Das Wort der Schrift und das Lieb der Kirche waren fein Troft. Stebend bat 
er am 24. Januar 1875 fein Leben ausgehaudt. Ein geiegnetes Erbe und Gedächtnis 
bat Th. der Kirche hinterlaffen. D. v. Stählin }. 

Thomaffin, Louis, get. 1697. — Man vgl. das Elogium historicum von Johann 
Domin. Maniji, in den fpäteren Musgaben der vetus et nova ecclesiae disciplina abgedrudt. 
Dupin, Nouvelle bibliothöque des auteurs ecclesiastiques T. XVIII, p. 187—196, Tho: 
mafjin, Louis de Thomassin (Münden 1892) und Blumenjtod im Ardiv für kath. Kirchen: 
recht 64, 366. 

Louis Thomaſſin, ein gefeierter Klerifer und Kanoniſt, wurde zu Air in der Pro: 
vence, wo fein Water das Amt eines Generalabvolaten befleidete, am 28. Auguſt 1619 
geboren, in der Kongregation des Dratoriums erzogen und 1632 ſelbſt deren Mitglied. 
Als ſolches erteilte er zuerjt Unterricht in der Philoſophie und den allgemeinen Wiſſen— 
ihaften zu Lyon, wendete fih dann aber ganz der Theologie zu und lehrte fie zu Sau: 
mur bis 1654, dann im Seminar St. Magloire zu Paris bis 1668. Hierauf zog er 
fih zurüd und lebte ganz der Wiſſenſchaft. Da ibm eigenes Vermögen fehlte, wurde er 
vom franzöfifchen Klerus unterhalten, der ihm wegen feiner Befcheidenheit und Gelehrfamteit 
die höchſte Achtung zollte. Seine fchriftftellerifche Thätigkeit bezog fich vornehmlich auf die 
Geſchichte der Dogmen und der kirchlichen Disziplin. Es erfchienen von ibm zuerft Disserta- 
tiones in concilia generalia et particularia und Mömoires sur la gräce. Darauf 
folgte das Werk, durch welches er feinen großen Ruf begründete: Ancienne et nou- 
velle diseipline de l’&glise touchant les b&n6fices et les bénéficiers, welches er 
jelbjt auch ins Lateinifche übertrug: Vetus et nova ecclesiae disciplina eirca bene- 
ficia et beneficiarios, und das aus drei Büchern beftebt: 1. de primo cleri ordine, 
2. de secundo cleri ordine, 3. de clericorum et monachorum ordinationibus, 
deren jedes einen Folioband füllt. Es erſchien wiederholt 1691, 1706, 1728 und ift 
noch gegenwärtig für Unterfuchungen auf diefem Gebiete eins der wichtigſten Hilfsmittel. 
Diefes Werk machte auf Papſt Innocenz XI. einen jo mächtigen Eindrud, daß er den 
Verfaſſer in feine Näbe zu zieben wünjchte und mit dem Plane umging, ibn zum Kardinal 
zu erheben. Allein Ludwig XIV. erklärte, daß er einen folden Dann nicht aus Frank— 
reich entlaſſen könne, was audy mit der eigenen Neigung Thomaffins, ferner in der Stille 
fih der Wiffenfchaft zu widmen, mebr zufammenjtimmte Hierauf erfchien noch von 
ihm: Dogmata theologica (in 3 Foliobänden); eine große Anzahl Heinerer Schriften: 
La methode d’&tudier et d’enseigner chrötiennement et solidement les po6tes...; 
la grammaire et les langues par rapport de l’ecriture sainte et langue he- 
braique ...; les historiens profanes; trait&s historiques et dogmatiques sur 
divers points de la discipline de l’€glise et de la morale chretienne und viele 
andere. Auch rührt von ihm ein Glossarium universale Hebraicum ber, jeine legte 
Arbeit, in der er den Beweis zu führen juchte, daß die bebrätfche Sprache die Ur: und 
Mutterſprache aller übrigen fei. -— Er ftarb am 24. Dezember 1697. 

(BD. F. Jacobſon +) E. Friedberg 

Thondrakier j. d. A. Armenien Bd II ©. 80, ıs ff. 

Thorafeft j. d. A. Gottesdienft, funagog. Bd VII ©. 15, ». 

Thoralefen ſ. d. A. ©. 12, 7. 

Thorn, Religionsgeſpräch. — Quellen: gedrudte, das offizielle Protokollbuch, veröffent- 
licht von der fal. polniihen Staatsregierung, Acta conventus Thoruniensis celebrati 1645 
Impressa autoritate et mandato Sacrae Regine Majestatis ad exemplum et fidem regii 
protocolli, Varsaviae 1646. Es ift (nad) Nacobi f. u.) unvolljtändig, it auch nur von der 
tatbolifhen und der reformierten, nicht von der lutheriſchen Partei unterichrieben, wimmelt 
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endlid von Drudjehlern, bildet aber dod die Hauptquelle. Wiederholt in Calovius Historia 
syneretistica p. 190560. — Scripta partis Reformatae in colloquio Thoruniensi parti Romano- 
Catholicae exhibita, sed ab ea in protocollum pleraque non admissa ideoque seorsim nune 
edita, Berolini 1646, enthält u. a. aud) die „Declaratio Thoruniensis“. — Confessio fidei, 

5 quam status, cives et ecclesiae in Polonia, Prussia et Lithuania invariatae confessioni 
Augustanae addictae in colloquio charitativo Thorunii tradiderunt. Denuo juxta exemplar 
Lipsiense a. 1665 recusa cura Samuelis Guentheri. Gedani [Danzia] 1735 [lat. u. deurich]. 
Bleichzeitige Streitichriften, hauptfählich von Galirt und Calov, z. B.: Ealirtus, Widerlequng 
der unchriftlichen und unbilligen Berleumbdungen, damit ihn D. Jacobus Weller, churſächſ. 

10 Oberhofprediger, zu beſchmitzen ſich gelüjten laſſen u. ſ. w, Helmftedt 1651; Galovius, Nöthige 
Ablehnung etliher Jnjurien, falihen Auflagen und Bezüchtigungen, damit D. Galirtus ihn 
hat belegen ... wollen u. j. w., Wittenberg 1651. — Handſchriftliche Quellen, hauptſüch— 
lib in der Danziger Stadtbibliothef, benußt und aufgezählt von Pfarrer Franz Jacobi in feiner 
gleich zuerwähnenden Schrift S. 90 ff., einiges auch im Thorner Ratsardhiv. — Bearbeitungen: 

15 Harttnoch, Preußiſche Kirchenhiftorie, Franff. u. Zivzig 1686, ©. 934 ff.; Joſeph Lulafzewicz, 
Geſchichte der reformierten Kirchen in Lithauen, Bd I, Leipzig 1848, ©. 157 ff.; Henke, Georg 
Ealirtus und feine Zeit, Bd II, Abt. 2, Halle 1860, ©. 71fi.; Itier, Das Colloquium Chari- 
tativum. Diſſ. Halle 1889 [behandelt nur die Vorbereitung des Geſprächs, nad Bofener 
Ardivalien); Franz Jacobi, Das liebreihe Neligionsgeipräh zu Thorn 1645, Gotha 1895. 

9 Erweiterter Sonderabdrud aus der KG Bd 15, deft 3 u. 4, die befte, quellenmähige Arbeit 
über das Thorner Kolloquium, auf welcher der folgende Artitel wejentlich ruht. 

Das Wahllönigreih Polen war um die Mitte des 17. Jahrhunderts von gebäffigem 
Parteiweſen zerflüftet; die Religion fpielte in den politifchen Kämpfen eine ne 
Rolle; den meiften Einfluß hatte die römiſch-katholiſche Partei und in ihr hauptfächlich die 

235 Jefuiten; die Proteftanten, Reformierte, Lutberaner und Böhmifche Brüder, waren unter: 
einander uneind und nicht wenige ftanden auf dem Standpunkte des antitrinitarifchen 
Spzinianismus, der auch nad) feiner gewaltfamen Unterdrüdung (1638) in Polen wird 
fortgewirtt und die Kraft des Proteftantismus geihwäct haben. Der Proteftantismus 
repräfentierte feine kompakte Einheit. Offiziell freilich genoß er ftaatsrechtlihe Duldung, 

30 feit der proteftantifche Adel 1573 einen allgemeinen Religionsfrieden (Pax dissidentium) 
durchgejeßt hatte. Aber wie ſich ſchon der von Jeſuiten erzogene König Sigismund III. 
(1587—1632) über diejen hinweggeſetzt hatte, jo arbeitete auch unter feinem Nachfolger, 
dem freundlichen, aber ſchwachen ladielam IV. (1632— 1648), die fatbolifche Bartei mit 
allen ihren Machtmitteln darauf hinaus, die Evangelifchen in den Schoß der fatbolifchen 

85 Kirche zurüczuführen. Das war aud) der legte und höchſte Grund zur Einberufung des 
Thorner Religionsgefprähs. Die Anregung dazu gab der fatholifhe Gebeimfelretär des 
Königs, Bartholomäus Nigrinus, der urſprünglich Yutheraner, dann reformierter Prediger, 
ſchließlich Katholif getworden war. Der König ging auf den Gedanken feines Selretärs 
gern ein und berief 1644 die Vertreter der drei chriftlihen Konfeffionen feines Reiches 

0 zur Abhaltung eines Religionsgeipräcdhes nad) Thorn an der Weichfel auf den 28. Auguft 
1645 auf die Dauer von drei Monaten. Die Diffidenten waren mit befonderd warmen 
Worten eingeladen worden (20. März und befonders 1. Dez. 1644), die Erhaltung ihrer 
Freiheiten * zugeſichert, und ihnen auch die Erlaubnis erteilt, auswärtige Redner zu 
ihrer Verſtärkung heranzuziehen. So erhielten die polniſchen Lutheraner einen Berater 

+ an dem orthodoxen Wittenberger Profeſſor der Theologie Hülſemann, während für bie 
Königsberger Lutberaner vom Kurfürften Friedrih Wilhelm von Brandenburg der luthe— 
rifche Profeffor der Theologie Georg Galirt von Helmſtedt als tbeologifcher Beirat ge: 
jandt wurde. Begeiftert für die Vereinigung der getrennten Kirchen, war er Ende Juli 
von Helmftedt aufgebrochen ; aber da die Lutberaner unter Führung von Hülfemann und 

5 Calov, damals Rektor des Gymnafiums in Danzig, ibn nicht ala Vertreter ibrer Konfeſſion 
anerkannten und daber von ihren Beratungen ausſchloſſen, fo blieb ihm nichts anders 
übrig, als den Reformierten feine Dienfte anzubieten. Zur fetgejegten Zeit fam das 
Geſpräch twirklih zu ftande. Der König hatte den Krongroßkanzler Georg von Teczun, 
Herzog von Difolin (daher Offolinsfi genannt) als feinen Gefandten und als Leiter der 

55 Verhandlungen nah Thorn gefhidt und für jede der drei Parteien einen Vorfigenden 
ernannt, für die fatholifche den Biſchof Tyszkiewicz, für die reformierte Zbigneus von 
Goray, Gorayski, Kajtellan von Chelm, für die utheriiche Sigismund Güldenftern, Kapitän 
von Stuhm. Als Kolloquenten waren auf der Fatbolifchen Seite vom Erzbifchof von 
Gneſen und der Warfchauer Provinzialfunode 26 Theologen ausgewählt worden, darunter 

9 Jeſuiten, aus deren Zahl wieder der „Löniglihe Theologe” Profeſſor Dr. Gregor 
Schönhof ald bedeutenditer Nebner ſich bervorthat. Die reformierte Partei war durd) 
24 Ibeologen vertreten, meist Deputierte der Synoden Groß: und Kleinpolens und Litauens; 
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der an — war Johannes Bythner, Superintendent der Gemeinden Großpolens; ihnen 
hatte auch Amos Comenius, der damals in Elbing wohnte, als Senior der böhmiſchen 
Brüder beigeſellt; als brandenburgiſch-preußiſche reformierte Deputierte fungierten, vom 
Kurfürſten Friedrich Wilhelm entſandt, fein Hofprediger Konſiſtorialrat Johann Berg und 
Profeſſor Reichel, dieſer aus Frankfurt a. d. Oder. Minder zahlreich waren anfangs die 5 
Lutberaner; zu ihnen gebörten die Abgefandten der drei „Löni lichen“ Städte Danzig, 
Elbing und Thom, die im 16. Jahrhunderte vom polniſchen Hönige durch Religions: 
pribilegien fich lutheriſchen Gottesdienst gefichert hatten; dann Vertreter Heinerer lutberifcher 
Städte ded „polnischen“ Preußens; fpäter traten noch vom Herzoge von Kurland ge: 
ſandte Theologen binzu und drei Profeſſoren der Iutberifchen Univerfität Königsberg 10 
Pouchen, Behm und Dreier, fo daß die Zahl der Yutheraner fchließlih auf 28 geitiegen 
war. Ihre geiftige Führung lag in den Händen des Wittenberger Hülfemann und des 
Danziger Galov. Sie faben das echte Luthertum nicht bloß in der Anerkennung der un: 
veränderten Augsburgiichen Konfeifion und der Konfordienformel, fondern | in ber 
Annahme des „Nominal:Elendhus“, wonach die Gegner, d. b. bier die reformierten ı5 
Prediger, auf den Hanzeln mit Namensnennung widerlegt und geftraft werden follten. 
Es ſei des hl. Geiftes Strafamt, alle falfchen Lehrer namentlich zu nennen (Calixt wurde, 
twie ſchon oben bemerlt, von den Beratungen der Gruppe ausgefchloffen und mußte fich 
darauf beſchränken, in die Sonderberatungen der Neformierten zu geben). Als Lokal für die 
Situngen hatte der Nat der Stadt Thorn den großen Saal des Rathaufes eingeräumt. 0 
Pünttlih am 28. August 1645 traten die Kolloquenten zur feierlihen Eröffnungsfigung 
uſammen, nachdem vorher die Katholifen ſich zur Meſſe in der Johannislirche, die Res 
ormierten im Gymnafium und die Lutheraner in der Marienkirche verfammelt hatten; 
jede Gruppe fam in feterlihem Aufzuge zum Nathaufe, und Oſſolinski bielt eine phraſen— 
reiche lateinische Eröffnungsrede. Die Hauptfrage war nun, was geſchehen ſolle. Damit 2 
Disputationen nicht mieder, wie jo oft auf theologischen Konventen, alles verderben 
möchten, hatte der König für den Verlauf der Verhandlungen eine Inſtruktion erlaſſen. 
Alles hing davon ab, wie man dieje Inftruftion auffafen und beachten würde. Der Köni 
verlangte darin dreierlei: erſtens folle jede Partei eine Darftellung ihrer Lehre geben; erit 
darauf folle zweitens über Nichtigkeit oder Unrichtigfeiten der beiderfeitigen Lehren in liebreicher 30 
Meife geſprochen und drittens mit den Streitfragen über Gebräude und Sitten ber 
Schluß gemacht werden. Wie e8 aber möglid fein follte, eine Darftellung der Lehre 
einer Kirchenpartei zu geben, ohne die Fragen nad der eventuellen Unrichtigfeit der 
Lehren der Gegenparteien aufzuwerfen, das war eigentlich ein Rätfel. Offenbar wollten 
die Katholiken von vormberein jeder Kritik ihrer offiziellen Kirchenlehre vorbeugen. Schon 35 
diefe Inſtrultion mußte alfo Mißtrauen in den Reiben der Proteftanten ertweden und 
zwar nicht bloß bei den Lutberanern. Die Arbeiten der Kolloquenten verliefen nun fo, 
daß jede Partei in einer befonderen Stube des Ratbaufes für ſich ratjchlagte und nur 
durch Ausmwecjelung von Schriftjtüden oder durch Deputierte mit den anderen Parteien 
verhandelte. Es ſah fo aus, wie „wenn entzweite Hausgenofjen fich ein jeder in eine 40 
Stube verfchangen und von bier aus aneinander Briefe fchreiben” (Jacobi a. a. O. 27). 
So verlief dag Geſpräch nad) amtlicher Berichterftattung in 36 Eigungen, von denen aber 
nur bier öffentliche waren. Naturgemäß mußte man jich zunächſt über Präliminarien zu 
einigen ſuchen. So verlangten die Neformierten, daß man als Negel, Norm und Richt— 
ſchnur die bl. Schrift in ihrem Grundterte -anerfenne, was natürlich für die Katholiken 4 
in den Wind geſprochen war; ebenfowenig einigte man fich über die Frage, ob den Rö— 
mifchen das Prädikat „Latbolifch” allein zufomme; die Yutberaner lehnten als Belenner 
der Augsburgiichen Konfeſſion die Gemeinfchaft der Lehre mit den Neformierten ab; die 
Katholiken wollten die Veröffentlichung der Verhandlungen vor dem Erſcheinen des amt: 
lichen Protokolls bintertreiben; aber wer verbürgte denn, daß wirklich je ein amtliches Pro: wo 
tofoll das Yicht der Welt erbliden würde; die Proteftanten batten aber ein wichtiges 
Intereſſe an dem Belanntwerden der Thorner Vorgänge. Darüber einigte man —* 
ſchließlich dahin, daß jede Partei ihr beſonderes Protokoll führen und Auszüge daraus 
an ihre Patrone und Gemeinden ſchicken dürfe; eine Veröffentlichung durch den Druck 
ſollte aber vor dem Erſcheinen des amtlichen Protokolls nicht ſtatt finden. Die Proteſtanten 55 
fegten dann noch die Klaufel durch, daß das amtliche Protofoll im Verlaufe von 1", Jahren 
ertcheinen folle, widrigenfalle die Parteien ihre eigenes Protofoll berausgeben dürften. 
Das bat gewirkt; noch im Jahre 1646 erſchien die offizielle Ausgabe der Berbandlungen 
unter dem Titel „Acta conventus Thoruniensis" zu Warjchau. Wieder eine andere 
Tifferenz betraf die Gebete am Anfange der Sigungen; die Katholiken beanfpruchten so 
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die Abhaltung der gemeinfamen Eröffnungsgebete für ſich, während die Zutberaner ver: 
langten, daß die Parteien darin abwechſeln follten; die Neformierten gaben den Ka— 
tholiten nad), die Zutheraner aber beteten vor jeder Sitzung in ihrer Stube befonders ; 
doh muß bemerkt werden, daß die Gebetsformel der Katholiken ſich in allgemeinscrijt: 

6 lihen Ausdrüden bielt und 3.8. die Anrufung Marias und der Heiligen vermied. Doch 
das waren im Grunde alles nur relativ formale Präliminarien. Und nun ſachlich 
vorwärts zu kommen, ftellten die Reformierten am 1. September ein allgemeines Glaubens: 
befenntni® auf (Acta conv. Thor. Bl. F 3sqq., bei Jacobi a. a. O. ©. 31f.); die 
Katholiken folgten nodh an demjelben Tage ihrem Beifpiele (Acta, Bl. H 2, Jacobi 32); 

10 erft nachdem die Katholifen ihr Glaubensbelenntnis am 7. September den Lutheranern 
übergeben batten, anttworteten diefe mit einer Antwort, die fich weſentlich auf die unver: 
änderte Augsburgifche Konfeffion bezog (Acta, Bl. H 4sq., Jacobi 34f.). Ein darauf 
folgender mündlicher Gedankenaustauſch zwiſchen den Katholiken und Lutberanern brachte 
die Kolloquenten ſich auch nicht gerade näher. Auf diefe vorläufige gegenfeitige Sondie- 

ı5 rung follte eine eingehende Darftellung der Lehre folgen. Neformterte und Yutberaner 
verlangten, daß die Katholiken in diefem Punkte vorangehen follten. Dieſer Forderung 
famen fie auch wirklih am 13. September nad und entſprachen fo zugleich der eriten 
Vorſchrift der königlichen Inftruftion (Acta, Bl. K 2sqgq., Jacobi 37 h). Wie zu er: 
arten var, wiederholte dieſes Schriftftüd nur die Lehren des Trienter Konzils mit un: 

% verblümt ultramontanen Zufäten über die Macht des Papftes. Dennoch hat diefe Yeiftung 
der Katholiken eine erhebliche indirekte Bedeutung, indem fie die Neformierten veranlaßte, 
nun auch ihrerfeitS eine ausführliche Darftellung ihrer Lehre zu geben. So entjtand die 
fpäter zu hohem Anfehen gelommene Declaratio Thoruniensis, genauer „Spe- 
eialior Deelaratio Doctrinae Ecelesiarum Reformatorum Catholicae de prae- 

25 ecipuis Fidei Controversiis" (Originaldrud in Seripta partis Reformatae j. oben, 
Bl. B4—G 4; dann in den Sammlungen der reformierten Belenntnisfchriften von 
Niemeyer und von Karl Müller-Erlangen). In der öffentlichen Sigung am 16. September, 
der eriten feit der Eröffnung des Geſprächs, wurde erſt die katholiſche Darjtellung durd) 
den Jeſuiten Schönhof, dann die reformierte durch den reformierten Schriftführer Chriftopb 

0 Pandlowski aus Belz vorgetragen. Aber auf der katholischen Seite erhob ſich über den 
Inhalt diefer Schrift ein Sturm des Unwillens; der vorfigende Kanzler erklärte fie für 
eine Schmähfchrift gegen die Fatholifche Kirche und proteftierte im * des Königs, 
daß fie ins Protokoll aufgenommen würde Mit größtem Mißklang endete die Sigung. 
Am 20. September überreichten auch die Lutheraner eine genauere Darftellung ibrer 

35 Yehre, von ihnen betitelt „Kurzer Inbegriff der Lehre der Augsburgiichen Ronfeffion“ 
(„Confessio fidei ... Gedani [d. i. Danzig] 1735; bei Jacobi a. a. O. 50); fie bielt 
fih genau an die unveränderte Augsburgiiche Konfeifion mit Hinzufügung einiger durch 
die Berhältnifie gebotenen Erklärungen. Die Hatbolifen aber waren über die lutberifche 
Schrift fo erbittert, daß fie fie überhaupt nicht annahmen, gefchtweige denn ibre Borlefung 

«0 geftattet hätten. Der ypräfidierende Großfanzler Oſſolinski war über den Verlauf des 
Geſprächs fo verftimmt, daß er ſich durch den König abberufen ließ. Sein Nachfolger 
im Vorfige wurde der Graf Johann Lesczinski, Kaftellan von Gneſen; er leitete das 
„liebreiche” Geſpräch in feinem zweiten Abfchnitte, der aber einen erheblich leidenjchaft- 
licheren Charalter annahm; denn da der neue Präfident die Zügel zu Gunften feiner, 

45 d. i. der fatholifchen, Partei jtraffer anzog, bat man, tie der preußische Kirchenbiftoriler Hart: 
knoch jchreibt, von jet an „Fajt nichts anders getban als gegeneinander mit verbittertem 
Herzen perorieret”. Gleich in der feierlichen Situng am 25. September begann der neue 
Prafident, nachdem er fein Beglaubigungsfchreiben verlefen hatte, mit der Erflärung, daß 
man bis jegt auf dem Geſpräch nicht weiter gelommen fei, habe jeine Urſache in dem 

5o Umftande, daß man ſich meit von der Inſtruktion des Königs entfernt babe. Es fei 
daber nötig, diefelbe zu erläutern. Mit diejer Aufgabe betraue er dem Pater Gregor 
Schönhof von der Gejellfchaft Jeſu. Und nun redete diefer drauf los, um die Protejtanten 
einzufchüchtern. Diefe aber blieben die Antwort nicht fchuldig: für die Neformierten 
redete Gorayski, für die Yutberaner Hülfemann. Mit Mifllang endete die Sitzung und 

55 diefe Stimmung verſtärkte fih noch am folgenden Tage, am 26. September, two wieder 
eine Öffentliche Sitzung ftattfand (die dritte nach der Eröffnungsfeier). Man redete bin, 
und redete her; wirkliche Annäberungen der Parteien ergaben fidh nit. Am 3. Dftober 
wurde die vierte öffentliche Sitzung gebalten. Wieder traftierte man fich gegenjeitig mit 
Beihwerden und Anfchuldigungen, die von den Proteftanten um jo energiſcher erboben 

60 wurden, weil fie den Eindrud hatten, daß der Vorfigende weſentlich als Anwalt der 
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fatbolifchen Partei fungierte. Die vielen Neben, welche man bielt, arteten in perfönliche 
Beleidigungen aus; ein fatholifcher Redner bezichtigte die proteftantifchen Gegner fogar 
der Beleidigung des Königs von Polen. Durch Anfpielungen auf Karl V. und den 
ſächſiſchen Kurfürften von Peiten der Lutheraner mochten die Polen fih noch dazu in 
ibrem nationalen Stolze verlegt fühlen; kurz, das nationale Element fing jest auch noch 6 
an mitzuwirfen. Das batte zur Folge, daß fih vom 4. Dftober an die polnischen Laien 
nur nod der polnischen Sprache bedienten, während bisher nur in lateiniſcher Sprache 
verhandelt worden war. Die Lutheraner famen dadurch in Verlegenbeit ; fie proteftierten 
dagegen, fonnten aber nur erreichen, daß die Protokolle nachträglich ins Lateinische über: 
jet und ihnen zur Vergleichung übergeben wurden. Und als Hülfemann, der ala ge: 
borener Niederländer fein Wort polniſch verftand, bat, man möge dody wieder lateiniſch 
verhandeln, joll einer der polnischen Großen jcherzend erwidert haben, „der Herr lerne 
polniſch!“ (Jacobi 68). Noch immer waren die Lutheraner ſtark im Nachteile; denn 
ihre Lebrdaritellung hatte noch immer feine offizielle Prüfung von feiten der Kolloquenten 
erfahren. Verbandlungen, die am 4. und 5. Öftober darüber von dazu deputierten Theo= 15 
logen abgehalten wurden, führten auch zu feinem Refultate, zumal da ein Jefuit geradezu 
erllärt batte, die Katholiken wollten die Lutberaner, allerdings in rechter Weiſe (debito 
modo) in den Schoß der Mutter Kirche zurüdbringen (Jacobi 68f.). Da die Proteftanten 
in ibren Forderungen fejt blieben, jpielten die Ratholiten einen neuen Trumpf aus. Der 
Jeſuit Schönbof war perfünlich zum Könige gereift und batte von diefem eine „Willens: 20 
erflärung binfichtlich der Inſtrultion für das Thorner Geſpräch“ erwirkt. Diejelbe ent: 
bielt als königlichen Willen ungefähr alles das, was die Katholiken bisber auf dem 
Geſpräch für fich gefordert hatten. Am 10. Oktober wurde diefes Schriftjtüd vor den 
Vertretern der Parteien verlefen. Der König verlangte unter anderem, daß in den zu 
überreihenden Schriften alle Beleidigungen zu vermeiden feien; die Schriften der Nefor: 3 
mierten und der Zutberaner follten ziwar angenommen, aber zuvor von allem Beleidigenden 
und Überflüffigem gereinigt werden; die Zahl der Zubörer in den Sigungen follte ver: 
ringert; außer dem Gefandten und den Barteileitern jollten nur je zwei Redner mit je einem 
Stellvertreter, ferner die Schriftführer und je fieben Zuhörer von jeder Partei zugelafjen 
werden; „Katholifen” dürften nur die genannt werden, die ſich felber ſo nennen; mit einer 30 
Mahnung zur gütlichen Einigung ſchloß das Ganze. Der Jeſuit Schönhof fügte am 
11. Oftober noch mündli hinzu, daß der König mit dem Verlaufe des Geſprächs jehr 
unzufrieden jei und gedroht habe, es aufzulöfen, wenn es jo weiter gehe (Jacobi 70). 
Was dann folgen würde, war nicht abzujehen. In diefer Notlage kamen die beiden 
ewangeliichen Gruppen einander wenigitens foweit entgegen, daß beide beſchloſſen, gleich: 35 
zeitig auch ihrerjeits Geſandte an den König zu jchiden, um ihm über die ganze Sad): 
lage vom evangelifchen Standpunkte aus zu berichten. Die Yutheraner beauftragten damit 
ihren Vorfigenden Güldenftern, die Reformierten ihren VBertrauensmann Hey; beide fuhren 
am 14. Dftober auf einem gemeinfamen Wagen ab. Der König weilte damals in feinem 
Jagdrevier Nowe-Miaſto, einige Meilen öftlihb von Plod. Dort trafen ihn Güldenftern 
und Rev am 17. Oftober. Die katholische Partei war ihnen aber ſchon zuvorgefommen und 
batte ihrerjeits als ihre Vertreter zwei Theologen nah Nowe-Miaſto gefandt, die ſchon einen 
Tag früber als die Evangelifchen eingetroffen waren; ja am 18. Oftober gejellte fich 
zu ihnen noch der verichlagene Schönbof, dem der König auch noch an demfelben Abende 
empfing. Obgleich der König wie bisher fo auch jest unter dem Einflufe feiner katho— 45 
liſchen Berater jtand, jo bat er ſich doch bemüht, die evangelifchen Abgefandten wohl— 
wollend zu behandeln und über die Lehren ihrer Parteien fih ein jelbititändiges Urteil 
zu vericaffen; durch Güldenftern, den er wiederholt zur Audienz bei fich ſah, ließ er ſich 
die beiden evangeliichen Lebrdarftellungen zum Yejen geben; aber freilih die Schluß: 
entſcheidung erging ganz im fatholiihen Sinne Am 20. Oltober wurden die Vertreter 50 
der drei Parteien in die „Lönigliche Kammer” berufen und ihnen vom Könige im Beifein 
des Großlanzlers durd einen Sekretär mündlicher Befcheid gegeben. Der König erllärte 
zwar, die volle Freiheit während des ganzen Kolloquiums auch weiter zu gewährleiften und 
überbaupt die Gewiſſensfreiheit in feinem Lande zu ſchützen; aber er wünſchte doch nad) 
drüdlich, daß man die erjte Verbandlung, d. i. die Yebhrdaritellung, in dem von ibm auf: 55 
geitellten Sinne vollziebe. Die Hatbolilen und die Neformierten befamen noch jchriftliche 
ag a a da fie Schriftliche Petitionen eingereicht hatten; die Katholiken erbielten 
für ihr Verhalten feinen Tadel, die Neformierten dagegen wurden ziemlich hart ange: 
fahren; fie möchten ihren Geborfam durch die That eriveifen, indem fie aus ihrer Yebr- 
darftelung die Streitfäge wegließen und fie für fpätere Verbandlungen auffparten. 60 

= z 
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Mündlich hatte der König auch dem Lutheraner Güldenftern am Tage vorher den Nat 
erteilt, feine Partei möge aus ihrer Schrift die den Katholiken gemachten Unterftellungen 
auslaſſen. Aber Güldenjtern hatte fhon damals dem Könige ertwidert, daf feine Barteı 
das nie thun werde. Auf reformierter Seite fonnte man auf diejelbe Stimmung redinen. 

5 Ald daher die Deputierten am 23. Oktober nah Thorn zurüdfehrten und Bericht er: 
ftatteten, freuten fich die Evangelifchen zwar über die Yeutfeligfeit des Königs und über 
jeine Zufiherung der Gemwifjensfreibeit, was für das damalige Polen nicht zu —— 
war; aber da er die Übergriffe der katholiſchen Partei mit feinem Worte getadelt, da: 
gegen verlangt batte, daß die Evangelischen ihre Lehrdarftellungen umarbeiten follten, jo 

ı0 beichlofjen beide evangelifche Parteien, der Forderung des Königs nicht nachzulommen. 
„Damit mar den Friedensverhandlungen das Todesurteil befiegelt” (Jacobi 75). — 
Entiprehend ber königlichen Willensäußerung verlangte num Lesczynski am 25. Dftober 
die Menderung der beiden Lehrdarftellungen; aber Goraiski und Bojanoswki, die Sprecher 
beider evangeliichen Gruppen, forderten dagegen, daß man ihnen die Ausftellungen einzeln 

ı5 angebe. Die Katholiken machten Winkelzüge, lebnten aber fchlieglich die Forderung der 
Evangelifhen ab. So war man eigentlich ſchon jegt auf einen toten Punkt gelommen, 
und Gorayski benüßte diefe Stimmung, um fih am 31. Oftober im Nüdblid über das 
gefamte Gefpräh über all die Zurüdfegungen und Vergewaltigungen, die feine Partei 
von Anfang an erlitten babe, zu befchtweren. Darauf bin gab der Jefuit Schönbof am 

20 2. November eine lette Erklärung, daß weder die lutherifche noch die reformierte Dar: 
ftellung der Lehre zugelaflen werden fünne. Das veranlafte wieder eine harte Gegenrede 
Goraysfis (Jacobi 79f.), der fich durchzufegen mußte, während man den LZutberanern, 
die fih gegen Schönhof verantworten wollten, das Wort abjchnitt; fie haben am 9. No: 
vember feierlich gegen diejes gewaltſame Vorgehen proteftiert, was ihnen aber auch nichts 

3 half. Das Gejpräh entwidelte fih alfo von Woche zu Woche zu fteigender Exbitterung 
der Parteien. Einen Lichtblid bilden in diefer trübjeligen Situation private Konferenzen 
zwiſchen Neformierten und Katholiten über die Glaubensregel. Die Lutberaner, welche 
zu dieſen Konferenzen nicht zugelafjen waren, fchöpften gegen die Neformierten Verdacht, 
und ihr Mißtrauen gegen fie wuchs um fo mehr. Die Neformierten aber entichuldigten 

ih damit, daß fie größeren Gefahren und Verfolgungen ausgelegt feien, daber jeden 
Anſtoß bei den Katholiten Polens zu vermeiden fuchen müßten (Jacobi 80). Heraus: 
gefommen ift bei diefen Privatlonferenzen ja nun aud fein nennenswerte Refultat; 
aber e8 wurde doch über die Glaubensregel (das Wort Gottes und die Traditionen u. ſ. w.) 
fachlich verhandelt. Man muß fid wundern, daß diefe Verhandlungen überhaupt noch 

35 gepflogen worden find; als Erklärungsgrund ift wohl nur anzunehmen, daß die Katho— 
lifen den Eindrud eriveden wollten, daß fie e8 an fachlichen Erörterungen auf dem Ge 
ſpräch nicht hätten fehlen lafien. Damit wurden viele Tage im November bingebradt. 
Die Lutheraner fuchten inzwiſchen zu erreichen, daß die Protokolle des offiziellen Ge 
fpräches in die von ihnen gewünfchte Form gebradht würden. Aber alle ihre Bemühungen 

0 waren vergeblich; infolge deſſen weigerte ſich die lutheriſche Partei, die Protofolle zu 
unterfchreiben und bat ſie in der That auch nicht unterzeichnet (Acta, Bl. Gg 4, Jacobi 
83). Alle diefe unerquidlichen Verhandlungen zogen fih durch die erften zwei Drittel 
des November bin, bis man allerjeits das fühl hatte, daß meitere VBerbandlungen doch 
zwecklos fein. Da beendigte man in der 36. Situng das Geſpräch. Es geſchah recht 

45 unfeierlih. Im Gemache des königlichen Gejandten hatten ſich die Vorſihenden und 
einige Patrone der drei Parteien zufammengefunden; vor ihnen hielt Lesczynski eine 
polniſche Abjchiedsrede, auf welche Gorayski und die anderen Vertreter der Parteien kurz 
ertwiderten. Dann ſchied man mit brüberliher Begrüßung voneinander, wahrte alſo 
wenigſtens äußerlich jetzt die im Laufe des Gefpräches oft verlegten Anftandsformen. 

50 Lesczynsli reifte am folgenden Tage ab (Jacobi 84). Die Lutheraner aber blieben noch 
beieinander und arbeiteten eine Generalproteftation gegen die ihn während des Geſprächs 
zu teil getwordene Behandlung aus; ihr Verfaſſer war Hülfemann, der in fchwerfälligem 
atein 50 Punkte aufzäblte, worin feine Partei fih von den Katholiken und Neformierten 

benachteiligt fühlte. Am 23. November übergab man fie feierlih dem Thorner Stabdt- 
55 richter und etlichen Gerichtsvertwandten zur Aufnahme in die Alten. Auch überfandte 

man fie mit einem Begleitfchreiben an den König. Endlich redigierte man das Protofoll 
des Geſprächs fo, wie es nad lutberifcher Anſchauung hätte lauten follen, übergab ein 
Eremplar dem Führer der Lutberaner Güldenftern und ließ ein zweites im Thorner 
Stadtarchive niederlegen (Jacobi 85). In den nächſten Tagen reiften die legten Send: 

co boten in ihre Heimat zurüd. Das Geſpräch hatte mit einem gänzlihen Miherfolge ge: 
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endet. In Polen fteigerten ſich infolgedes die Bedrüdungen der Evangelifchen ; in 
Deutfchland aber verbitterten fich die Lutberaner gegen die Neformierten nur um fo mehr, 
und die fonkretiftiichen Streitigkeiten loderten gerade nach diefem Geipräche auf, indem 
die Lutheraner im Deutſchen Reiche jegt Calirt gegenüber die Behandlung fortfegten, die 
man ibm in Thorn hatte zu teil werden lafien. P. Tihadert. 5 

Thorner Blutbad, 1724 S. d. A. Polen BB XV ©. 524, =. 

Thubal j. d. A. Bölkertafel. 

Thubal Kain ſ. d. A. Kain Bd IX ©. 700, 38. 

Thüringen, Eirchlich = ftatiftifch. — Litteratur: Die evangel. Kirhenordnungen 
des 16. Jahrhunderts, herausgegeben von Sehling. 1. Abteilung: Sadjen und Thüringen 10 
nebjt angrenzenden @ebieten, 1. Hälfte Leipzig 1902, 2. Hälfte 1904; E. Friedberg, Die 
geltenden Verfaſſungsgeſeße der evangelifhen deutſchen Landeskirchen, 2 Bde, Freiburg i/B. 
1885, Allgemeines Kirdyenblatt für das evangeliihe Deutichland, Stuttgart; C. A. H. 
Burkhardt, Geſchichte der ſächſiſchen Kirchen: und Sculvifitationen, Leipzig 1879. Eine wiſſen— 
ſchaftlichen Anforderungen entiprehende Kirchengeſchichte Thüringens giebt es nicht, teilweije 15 
wohl aus dem Grunde, weil jie in der Reformationgzeit zugleic Kirchengeſchichte Deutſchlands 
fein mühte. Eine „Thüringiſche Kirchengeſchichte“ hat „ieinen Landsleuten erzählt“ Hermann 
Gebhard, Pfarrer in Moljchleben bei Gotha, 3 Bde, Gotha 1881. Reihhaltiges Material findet jich 
in den 25 Bänden ber „Zeitſchrift des Vereins für Thüringiiche Geſchichte und Altertums— 
kunde“, Jena. Eine umfangreihe Monographie hat Einide begonnen: 20 Jahre Schwarz: 0 
burgiihe NReformationsgejhichte 1521— 1541, 1. Zeil, Nordhauſen 1904; K. Arper, Die Be: 
joldungs: 2c. Verhältniſſe der ev. Geiſtlichen Deutichlands, Weimar. Kirchen: u. Schulblatt 
1905, Heft 23 u. 24; Dentichrift der Thür. Konferenz f. innere Miffion für die Jahre 1903 
u. 1904, Erfurt 1904; Drews, Zeitichrift fiir Praft. Theol. XXI, 97 fi.: Die Reformbewequng 
für firhlihe Berfaffung in Thüringen, bei. in Sahjen: Weimar in den Jahren 1846—51; 2% 
P. Fleiſch, Die moderne Gemeinſchaftsbewegung, Blanfenburg; Füßlein, Amtshandbuc für 
Geijtlihe und Lehrer des Herzogtums Sadjen:Meiningen, Hildburghaufen 1883; I. Freien, 
Staat und fatholifche Kirche in den deutichen Bundesjtaaten 1906; Haupt, Rebattu, Rudloff, 
Materialien für liturg. Gottesdienite, Gotha 1884; Klotz, Ueberſicht einer Neuß. Reformations: 
geſchichte, Ronneberg 1818; Ortloff, Zeitfchrift f. Kirchenrecht III, 13, 1, 1903. Die Kircdhen- 30 
verfaffung im Großherzogtum Sadjjen: Weimar; W. Rein, Thuringia sacra, Urkundbuch 
u. j. m, 2 Bde, 1863—65; Ludw. Tümpel, Die Gottesdienjtordnung der thüring. Kirchen, 
Gotha 1861; Thüringer Kirchliches Jahrbuch, herausgeg. von Saupe u. Jahn, Altenburg 1906; 
Rudloff, Gothaijches Kirchen: u. Bajtoralredit, Gotha 1883; Voller, Sammlung firdl. Geſ. 
u. Verordnungen, Weimar 1580 ſowie brieflihde Mitteilungen. 35 

I. Statiftil der Thüringer Religionsverbältniffe. Wir begrenzen bie 
Aufgabe, ein Bild der gegenwärtigen kirchlichen Verhältniffe Thüringens zu zeichnen, 
geographiſch infofern, ald nur die vier ober vielmehr fünf erneftinifchen Herzogtümer 
(Weimar, Meiningen, Altenburg, Koburg und Gotha) und die beiden reußifchen und die 
beiden ſchwarzburgiſchen Fürftentümer in Betracht kommen follen. Die in Thüringen 40 
eingejprengten preußiichen Erflaven, ſowie das preußifche Gebiet an der Gera und Un: 
ftrut, bleiben außer Betracht. Die genannten neun Staaten bieten nad der Volkszählung 
vom 1. Dezember 1900 (die Nejultate der Zählung von 1905 liegen in Bezug auf die 
Religionsverhältnifie noch nicht vor) nad den „Bierteljahrsheften zur Statiſtik des 
Deutjchen Reiches“ herausgegeben vom Kaiſerlichen Statiftifchen Amt, im 11. Jahrgang, 45 
1902, III, ©. 68—69 in Bezug auf die Neligionsverbältniffe ihrer Bevölkerung folgen: 
des Bild dar, wobei zu beachten ift, daß jeitens des Statiſtiſchen Reichsamtes Koburg— 
Gotha als ein Staat betrachtet ift, während die beiden Bee thatfählih nur 
durch PBerfonalunion verbunden find, und namentlich ihre Landeskirchen nicht vereinigt 
find. (Siehe umftebende Tabelle.) 50 

Diefe Tabelle wird nah der Volkszählung von 1905 im ganzen fein weſentlich 
anderes Bild aufzeigen, nur daß alle Zahlen höher geworden fein werben. Die ſchon 
befannten Zablen der Gefamtbevölferung beweiſen dies; in der oben eingehaltenen Reiben: 
folge der Staaten find fie folgende: 387892 — 268859 — 206500 — 242292 — 
85177 — 96830 — 70590 — 144570. Das „Thüringer Kirchliche — 65 
von 1907 will in diefem Wachstum die dur Zuwanderung der katholischen Konfeifion 
getvordene Vermehrung z.B. für Weimar mit 27,10 Bros. anfegen, die der Proteftanten nur 
mit 5,95 Proz. ; für Rudolſtadt fei fogar 56,82 Proz. tatbolitche Bevölferungszunabme gegenüber 
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Sadjen:Weimar*). . | 387892 | 367789 117915) 134 | 462 ‚1421 | 65 | 300 
Sadıjjen:Meiningen . -| 250731 244810 | 4160 10 395 | 1351 1 4 
Sadjen:Altendburg - .| 194914 | 189885 | 4718| 5 | 206 99 1 — 

5 Sadhjen-Kloburg-Gothba .| 229550 | 225074 3314| 16 | 515 608 22 — 
Schwarzburg-Sondershe. 80898 79593 1092 18 27 166 | 1 l 
Schwarzburg-Rudolſtadt 93059 | 298 637 39 371 1 — — 
Reuß ä. L....... 68396 66860 1044 2 444 | 48 | II — 
Reuß ji... . -» . .| 139210 | 135958 | 2575| 4 | 466 | 178 | 29 

10 *) Die Weimarifhen Zahlen jind nad der Zählung vom Jahre 1905 angegeben. 

nur 3,62 Proz. evangelifcher konftatiert worden. Jedenfalls ift in allen Thüringifchen In— 
duftrieorten zu beobachten, daß die katholifche Bevölferung durch Zuwanderung fich jtart 
vergrößert. Die dagegen in dem Zeitraum von 1895—1900 feſtgeſtellte Verminderung 
der Jsraeliten in Thüringen fcheint auch jett mindeftens nicht in eine Vermehrung um: 

ı5 gefchlagen zu fein. Ferner wird die in der obigen Tabelle falt leere Rubrik der Religions: 
ojen in der legten Zählung ftärtere Zahlen aufweifen. Wenn aud die in leßter Zeit 
namentlih durch die Sozialdemokratie unternommenen Anläufe, größere Maſſen zum 
Austritt aus der Kirche zu beivegen, nicht den erwarteten Erfolg hatten, jo it es doch 
elungen, mehrere Freidenfervereine zu gründen, die unabläffig auf den Austritt aus ber 

20 Kirche dringen. 
II. Andere Religionsgejellihaften. Bevor mir die evangelifchen Yandes- 

firhen Thüringens zur Darftellung bringen, feien die Verbältniffe der anderen dortigen 
Religionsgejellichaften geſchildert: 

Die römiſch-katholiſche Kirche verteilt ihren thüringifhen Schematismus an 
25 fünf verfchiedene Bistümer: Weimar gebört zu Fulda, Meiningen zu Würzburg, Alten: 

burg und die beiden Neuß zu dem Apoftolif en Pilariat von Sachſen in Dresden, Gotha 
und die beiden Schwarzburg zu Paderborn, endlich Koburg zu Bamberg. In der Bulle 
De salute animarum vom 16. Juli 1821 waren die paroeciae in territorio mag- 
nidueis Saxoniae Wimarensis existentes dem Bistume Fulda zugeteilt, aber die 

0 fpätere Cirfumffriptionsbulle für die Oberrheinifche Kirchenprovin; Provida solersque 
vom 16. Auguft 1821 überließ eidem interea Fuldensi dioecesi unitas novem 
paroecias in Magno Ducatu Saxonico-Vimariensi sitas. ebt zählt das Groß— 
berzogtum 19 geiftliche Stellen, davon 12 in dem Alt-Fuldaifchen Gebiet des Eiſenacher 
Oberlandes und je eine in Weimar, Eiſenach, Sena, Apolda, Ilmenau, Neuftadt und 

35 Meida. Daneben werden in den genannten Städten, meift durch Unterftügung des 
Bonifatiusvereing, katholiſche Schulen unterhalten, nur im Eifenadher Oberlande fteben 
die katholiſchen Schulen auf dem ftaatlihen und ftädtifchen Etat. Die rechtlichen Ber: 
bältnifje find durd die Gefege vom 7. Ditober 1823 und 6. Mai 1857 in der Weife 
geordnet, daß eine Immediatkommiſſion das jus eirca sacra, der Bifchof von Fulda, das 

# jus in sacra ausübt. Ein befonderes Gefeg vom 10. April 1895 bebandelt das Necht 
der fonfefjionellen Erziehung der Kinder aus Mifcheben. Der Grundjag: religio sequi- 
tur patrem beberricht die Einzelbeftimmungen diejes Geſetzes; eine Abweichung von 
diefem Grundfage kann nicht früber eintreten, als nad) der Geburt des eriten Kindes 
und muß durch gerichtliche oder notarielle Erklärung ausgefprocdhen werden. Dasjelbe 

#5 Geſetz ordnet auch den Austritt aus den Konfelfionsgemeinden, indem der Geiſtliche der 
Konfeflion, aus der der Austritt erfolgt, dem Austretenden vor der bei dem Gericht ab: 
zugebenden Austrittserflärung eine Belehrung über die Tragweite feines Entichlufjes zu 
teil werden laſſen und, daß dies geſchehen, beicheinigen fol. — Das Herzogtum Sachſen— 
Meiningen jollte nad der erwähnten Bulle Provida solersque e entalle der Ober: 

sw rheinischen Kirchenprovinz zugeteilt fein (unter den vertragichließenden Fürften find bie 
duces Saxoniae aufgeführt); tbatfächlich bejeßt jet der Biihof von Würzburg die 
fünf Pfarrftellen in Meiningen, Hildburgbaufen, Böhned, Sonneberg und Saalfeld. Am 
12. Februar 1903 erlie das Miniſterium ſog. „Richtlinien“ über die Eonfefftonelle Er: 
ziebung der Kinder aus Miſchehen; aud bier ſoll die Konfeffion des Vaters entjcheiden. 
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Die Eltern können bei Lebzeiten auch anders entjcheiden; fogar die überlebende Mutter 
fann unter Umftänden ($ 3) die Konfeflion der Kinder ändern, da die über die religiöfe 
Erziebung der Kinder etwa abgejchlofjenen Verträge unverbindlich find. Der Übertritt 
von einer Konfeſſion zur anderen hat nur vor kirchlichen Inſtanzen zu erfolgen. $ 10 
dieſes Gefeges gebietet ausdrüdlih, den fatholifchen Beerdigungen das Gaſtrecht auf 
evangeliſchen Friedböfen zu gewähren. — Die zwei fatbolifchen Gemeinden in Altenburg 
und Roſitz im Herzogtum Sachſen-Altenburg unterftehen dem Apoftoliihen Vikar in 
Dresden dur Dekret der Congregatio de propaganda fide vom 19. September 1877. 
Das Grundgefeß diefes Staates vom 29. April 1831 bat nur die Verhältnifje der evan- 
gelifchen Landeskirche im Auge; der Landtag hat bis jet der Errichtung einer proteitan- 
tischen Synodalverfaffung und ebenfo der Einführung befonderer Kirchenfteuern widerſtrebt; 
darum hat der Landtag auch den bereits fünfmal eingebrachten Antrag der katholiſchen 
Pfarrgemeinde in Altenburg, ihr das Bejteuerungsrecht zu verleihen, zurückgewieſen. Ein 
Geſetz vom 11. Januar 1906 ordnet die religiöfe Erziehung der Kinder aus Mifchehen 
und den Austritt aus der Kirche ähnlich, wie in Weimar. — Die in der Stadt Koburg 15 
beitebende Pfarrjtelle des Herzogtums Koburg wird vom Erzbiſchof von Bamberg bejegt. 
Ein „Regulativ für die firchliche Verfaffung der katholiſchen Glaubensgenofjen“ vom 
30. Oktober 1812 orbnet die katholiſchen Parochialbandlungen und fpriht aus, daß 
fatbolifche Beerdigungen auf den proteftantifhen Gottesädern vorgenommen werben 
fönnen. Ein Minifterialdefret vom 7. März 1900 läßt binfichtlih der Erziehung der © 
Kinder aus Mifcheben die Borfchriften des Bürgerlichen Geſetzbuches über das Necht und 
die Pflicht, für die Perſon des Kindes zu forgen, maßgebend fein, — unjeres Erachtens 
die richtigfte, weil einfachſte und am leichteften einheitlich durchzuführende Löſung dieſer 
ſchwierigen Frage. — Das Herzogtum Gotha bat über die lau des Dekrets 
Pius IX. vom 13. September 1851, woburd Paderborn als das die kirchliche Juris: 25 
diftion ausübende Bistum bejtimmt wurde, mit diefem letzteren lange geftritten, weil der 
Biichof das „Regulativ für die firchliche Verfaffung der fatholifhen Glaubensgenofjen“ 
bon 1811 nicht anerfennen wollte. Der Streit ijt eingeichlafen; tbatfächlih holt der 
Bifchof bei jeder Neuanftellung und vor jeder Veröffentlihung die landesherrliche Ge: 
nebmigung ein. Nur in der Stadt Gotha ift eine katholiſche Gemeinde mit einem 30 
Pfarrer; außerdem ift in Friedrichroda eine Kirche, in der im Sommer durd auswärtige 
Priefter Meſſe gelefen wird. In dem Nubloffihen „Gothaiſchen Kirchen: und Paſtoral— 
recht” wird die Kindererziehung in Mifchehen nah dem Grundfage: religio sequitur 
sexum, d. h.: die Anaben folgen dem Vater, die Mädchen der Mutter, feftgeftellt. In 
ber neueren Verordnung von 1900 lautet aud) bier, wie in Koburg, $ 1: „Das religiöfe 35 
Belenntnis zu bejtimmen ift das Recht deijen, der für das Kind zu forgen bat. Alle 
entgegengejegten Vereinbarungen find ungiltig. (Vgl. 88 2—6 des Bürgerlichen Gejeh: 
buches.)“ — Ebenfalls zu Paderborn gehören Schwarzburg-Sondershaufen und -Rudol: 
jtadt, laut Rejlript der Propaganda vom 27. Juni 1869. Jenes bat zwei Gemeinden 
und zwei Pfarrer, nämlih in Sondershaufen und Arnjtadt. In erſterer Stadt ift den «0 
Katholiken die Mitbenugung einer evangelifchen Kirche unter der Bedingung geftattet, daß 
jie fih der Aufitellung eines Weihwaſſerbeckens und eines Beichtftubles und der Feier 
ſpezifiſch römischer Feiertage, wie Fronleihnam enthalten. Unter Verſchweigung des 
Umjtandes, daß es ſich um eine evangelifche Kirche handelt, laſſen fich diefe Bedingungen 
zur Motivierung des Toleranzantrages gut veriverten. Eine Miniftertalverordnung vom 45 
1. März 1900 regelt den Austritt aus den Neligionsgefellichaften durch die Vorſchrift 
einer vor dem Amtsgericht abzugebenden Erklärung, nachdem vier Wochen zuvor dem bis: 
berigen Pfarrer die Abficht auszutreten mitgeteilt war. Die Kindererziehung aus Miſch— 
chen bejtimmt der Vater; andere Vereinbarungen find anzugeben. — In Rudolſtadt, wo 
in der Nefidenzitadbt eine Gemeinde mit Kirche, Pfarrhaus, Schule und Schweiternhaus 50 
bauptjählih auf Betreiben des früheren ftreng ultramontanen Minifters von Bertrab 
ſeit 1871 zu ftande gebracht wurde, fpricht eine Verordnung des Fürjten vom 10. November 
1871 dem Biſchof von Baderborn diefelben Rechte über die Katholiken des Fürftentums 
zu, „wie ſolche den katholiſchen Biſchöfen des Königreiches Preußen zuitehen und obliegen.” 
PBreufifches Beifpiel verdarb die tbüringifhen Sitten. Uber Mifchehen, Konfeſſions- 55 
wechfel u. ſ. w. find bier feine Beltimmungen zu verzeichnen. — Neuß ä. L., durch 
Breve Pius’ IX, vom 18. Mai 1874 an den Apoftolifhen Vilar in Dresden getviefen, 
bat in Greiz eine Gemeinde, deren Entitehung auf zwei aus den katholiſchen Fürſten— 
familien Noban und Yöwenjtein ftammende reußiſche Prinzeſſinnen ſich zurüdfübrt ; 
Neuß j. X, durch Dekret der Propaganda vom 7. Oltober 1889 ebenfalls dem Apoftolijchen w 
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Vikar in Dresden zugeteilt, bat in Gera eine Gemeinde. Beide Länder haben einige 
Beitimmungen erlafjen über das gegenfeitige Verhalten der Geiftlidhen beider Honfeffionen 
bei Mifcheben, Ubertritten u. ſ. w., aber diefe Beitimmungen find infofern leges im- 
perfectae, als die Strafen im Übertretungsfalle wohl angebrobt find, aber laum aus: 

5 geführt werden fönnen. So hat Neuß j. 2. das ſächſiſche Mandat vom 20. Februar 
1827, den Konfeſſionswechſel betreffend, einfad übernommen; deſſen 8 9 befagt: „Alle 
Verleitungen zum Übertritt durch Verfprehungen, Drobungen oder Herabwiürdigung der 
anderen Konfeflion wird — bei Geiftlichen einer Konfeffion mit Dienjtentlafjung beitraft.“ 
Als ob je ein fatholifcher Biſchof deswegen einen Kieriker entlaffen würde! Eine neuere 

ı Trauordnung befagt, daß auch bei gemischten Ehen nad dem Grundſatz verfahren werden 
joll: ubi sponsa ibi copula. Als ob ein fatbolifcher Priefter destwegen von dem Grund» 
ja, daß alle Mifchehen vor fein Forum gehörten, abweichen würde! und welche Mittel 
bat eine Regierung, Nupturienten, die, trogdem die Braut evangelifch ift, die katholische 
Trauung begebren, zur Innehaltung ihrer Negel zu zwingen? In Neuß ä. 2. bejagt 

15 eine Konfijtorialverordnung vom 16. Mai 1898 u. a, daß „eine nach evangeliſch-luthe— 
riſchem Ritus vollzogene Taufe von dem katholiſchen Geiftlichen nicht wiederholt werden 
darf.” Wenn e8 aber doch geichieht, was dann? und wenn diefer Priefter des Landes 
veriwiefen würde, wird man das Fatholifcherjeits als milllommenes Material zur Be: 
gründung des Toleranzantrages ausnugen. In diefen Beitimmungen wird der immer 

2 fchroffere Gegenſatz zwischen der altprotejtantifchen kirchenpolitiſchen Anſchauung, wonach 
die Ordnung der kirchlichen Verhältniffe von der Staatöregierung ausgeht, und der 
modernen, auf teitefte Gewährung der Aultusfreibeit bedachten Anſchauung offenbar. 
Die evangelifche Kirche, durch Landesgejeg und Gewiſſenhaftigkeit gebunden, hält die Be— 
ftimmungen inne; die fatholifche Kirche, bier durchaus modern und durch feinerlei Gewiſſen— 

25 haftigfeit geniert, nimmt die ihr durch diefe Beitimmungen gewährte Hälfte der Vorteile an, 
um Kir die Gewinnung der anderen Hälfte Kultusfreibeit zu proflamieren und einen 
ſcharfen Konkurrenzkampf zu führen. Der Bonifatiusverein bat in einem Zeitraum von 
fünf Jahren fat eine halbe Million Markt allein an Thüringen verwandt; in der bes 
fannten Weife wird jeder Katholik als Mitglied eines katholiſchen Vereins angeworben 

und auf diefe Weile das konfeſſionelle Bewußtſein gepflegt. Die barmberzigen Schweitern- 
Niederlaffungen folgen der Gemeindegründung bald. Trogdem ift — wie die überrafchen- 
den Zahlen in Schneiders Kirchl. Jahrbuch 1907 auch für Thüringen nachweifen — von 
einem Erfolge der katholiſchen Propaganda nicht die Nede: In dem Zeitraum 1900— 1904 
jtehen 438 Übertritten von der fatholiichen Kirche zur evangelifchen nur 49 in entgegen- 

> gefegter Nichtung gegenüber. 
Eine ruſſiſch-orthodoxe Kapelle ift in einem großberzoglihen Gebäude in Weimar 

eingerichtet. Es verlautet, daß fie Mangeld einer Gemeinde geſchloſſen und der Prieiter 
nad Rußland zurücberufen werden fol. Die Gründung diefer Stelle geht auf den 
ve Maria Paulownas, der Gemahlin des Großherzogs Karl Friedrih, in Weimar 

10 zurüd. 
Da Ihüringen feine bifchöfliche Reſidenzſtadt hatte, haben ſich bier während bes 

Mittelalters feine bejonderen Judenniederlafjungen bilden können; nur die mainzijche 
Biihofitadt Erfurt hatte bekanntlich eine zablreihe und berühmte Judenſchaft, die zeit: 
weiſe einen Hohen Nat in ihrer Mitte ſah. Heute find die Israeliten in Sachſen-Weimar 

5 in ſechs Kultusgemeinden verfaßt, die von dem LYandrabbiner in Stadtlengsfeld geleitet 
erden. In Meiningen, in Koburg und in Gotha find Nabbiner thätig. Im Eifenadher 
Oberlande, wo einſt die jüdischen Händler den Bauernitand ausfogen, iſt ihrem Treiben 
bauptjächlich durch die Narffeifenvereine Einhalt geboten. Antifemitifhe Stimmungen find 
in allen Teilen Thüringens zu jpüren. 

) Die Brüdergemeinde ift durch eine Niederlaffung zu Ebersporf in Reuß j. L. mit 
einem Mädchenpenfionat und einer Mifftionsichule, und zu Neudietendorf bei Gotha 
vertreten. 

Die Denominationen der Mennoniten, Baptijten, Methodiften und Jrvingianer find 
bin und ber in Hleinerer Zahl vertreten. In Jena haben ſich die Yeßteren wieder in 

eine Alt: und Neuapoftoliiche Gemeinde geipalten. Diefe Gemeinſchaften friften nur 
fümmerlih ihr Dafein; der thüringiſche Volkscharakter ift feit mehr denn 100 Jahren 
diejen Seltenbildungen abgeneigt geworden. 

Dagegen bat die Evangeliihe Allianz in Blankenburg im Schwarzatale ein im: 
pofantes Saft: und VBerfammlungsbaus erbaut, deflen Gründung durd ein Fräulein 

Avon Weling den in der leiten Augufttvoche jedes Jahres ftattfindenden großen Verſamm— 
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lungen des linken, d. h. radikaleren Flügels der Evangelifchen Allianz und der Gemein- 
— —— in Deutſchland ein ſtändiges Heim geboten bat. Die heftigen Debatten 
in diefen Berfammlungen find noch in frifchefter Erinnerung. Die Zufammentunft vieler 
Menjhen aus den entlegeniten Ländern, die ertvedlichen Verfammlungen vom frühen 
Morgen bis in die fpäten Abendftunden, die lauten Ausbrüche der Begeifterung, die ver: 6 
trauensvolle Art der Aufbringung der Unkoſten und des gemeinfamen Lebensunterbaltes 
diefer Verfammlungen erregen zwar die Aufmerkfamkeit der nächſten Umgegend, aber ibre 
auch bier oft aufdringliche Propoganda hat wenig Zuftimmung und Erfolg gefunden. 

III. Die Verfaſſung der evangelifdben Landeskirchen in Thüringen. 
Die Landeskirche des Großberzogtums Sadhjen:MWeimar, die bi8 1815 nur lutherifche 10 
Gebietsteile umfaßt hatte, vollzog durch Iandesherrliches Rejkript vom 10. Mai 1816 die 
firchenregimentliche Einigung der alten, lutherifchen Beftandteile mit den 1815 hinzu— 
gelommenen vormals befitichen reformierten Beftandteilen. Daher bezeichnet ſich die 
weimarifche Yandesfirche offiziell nicht als eine lutberifche, jondern als eine evangelifche 
Landeslirche. Die Konfiftorialorganifation erfolgte zuerft 1561 in Weimar für die er: 16 
nejtinifchen Lande. Diejes Konfiftorium, bald nad Jena verlegt, wurde nad) der Erb: 
teilung im Sabre 1612 geteilt in das zu Altenburg und das zu Weimar. Nach einigen 
weiteren Weränderungen (Erridtung eines Konftftoriums in Weimar und Eiſenach) 
wurden 1849 die Konfiftorien überhaupt aufgehoben. An ihre Stelle trat ein unter dem 
Vorfig des Chefs des Hultusdepartements periodisch zufammentretender Kirchenrat. Dieje 0 
rüdläufige Bewegung wurde wieder wettgemacht durch die am 24. Juni 1851 proviforifch 
und — erſt! — am 23. März 1873 definitiv eingeführte Gemeindeorganifation, die am 
14. Auguft 1895 durch die neue Redaktion der nunmehr giltigen „Kirchgemeindeordnung“ 
erjegt wurde. 1873 war eine Synodalordnung und 1874 ein reorganijiertes Statut des 
Kirchenrates ergangen. Die Einzelgemeinde wählt ihren Vorftand, in dem der Pfarrer, 
Lehrer und, wenn er evangeliich it, der Bürgermetiter geborene Mitglieder find. Eine 
Gemeindevertretung ift nicht vorgefeben, wohl aber die geordnete Gemeindeverfammlung. 
Der Wirkungstreis des Vorftandes umfaßt die Erhaltung von Zucht und Sitte, ſowie 
Belebung des —— Sinnes, Mitwirlung bei der Stellenbeſetzung, Wahl und Be— 
aufſichtigung der Kirchendiener, Mitwirkung bei chriſtlicher Liebesthätigkeit, Verwaltung so 
des Vermögens, rechtliche Vertretung der Kirchengemeinde und Mitwirlung bei den 
Wahlen zur Landesſynode. Die Einzelgemeinden ſind in Superintendenturdiöceſen zu— 
ſammengeſchloſſen, die zu Wahlverbänden vereinigt 30 Abgeordnete zu der Landesſynode 
wählen, zu denen vier vom Großherzog ernannte Mitglieder und ein Vertreter der theo— 
logiſchen Fakultät in Jena hinzutreten. Die Landesſynode hat noch nicht das Recht einer 35 
ſelbſtſtändigen Steuerumlage (ein dahingehender Antrag wurde von der VIII. Synode 
1902 angenommen, von dem Klirchenregiment abgelehnt), fondern neben der „Beobachtung 
des Zuftandes der evangelifchen Landeskirche in Bezug auf Kultus, Verfaſſung, Zucht 
und firchliches Leben” (S 16 der Synodalordnung) bat fie im mejentlichen nur eine be: 
gutachtende Thätigfeit auszuüben. Auch bei der Wahl der Mitglieder des Kirchenrates 40 
wirft fie nicht mit. So ftellt fich die weimarifche Kirchenverfaffung noch immer als eine 
in ibrem Weſen landesberrlichfonfiitoriale dar, der man einen presbyterialen Anner bin: 
zugefügt bat. . Aber ein Vorteil gegen früher ift zu verzeichnen: während fich die in 
der Mitte des 19. Jahrhunderts auf das Verfaffungsleben der Kirche gerichteten Be: 
ftrebungen jchließlich in der Sadgafje onfejftoneller Neviviszierungsverfuche gefangen faben, 
baben die jeßt tbätigen Beltrebungen das höchſt praktische Ziel einer kirchlichen Selbit 
ftändigkeit und größeren Bewegungsfreibeit im Auge. 

In dem Gebiete, das feit 1826 das Herzogtum Sachſen-Meiningen ausmadt, war 
1689 in Meiningen und 1684 in Hildburgbaufen ein Konfiftorium errichtet worden; das 
letztere wurde 1829 als das Landestonfiftortum beftiimmt. 1848 wurde auch diejes Kon 50 
filtorium aufgehoben und feine Geſchäfte der Minifterialabteilung für Kirchen: und Schul: 
ſachen übertragen. Dagegen jchuf ein Gefet vom 4. Januar 1876 die Kirchengemeinde: 
und Synodalordnung, die heute giltig ift. Diefe fiebt für die Einzelgemeinde neben dem 
Kirchenvorſtande aud die geordnete Kirchengemeindeverfammlung vor, die neben der Wahl 
des Vorftandes über die Erhebung von Umlagen, Anderungen der Liturgie, den Gebraud) 55 
von Katechismen und Gejangbücern, Beränderungen der Parodie u. ä. zu beichließen 
bat. Im Vorftande find die geborenen Mitglieder Pfarrer, Lehrer und Ortövorftand. 
Der Gefchäftstreis des Worftandes umfaßt die Verwaltung des äußeren Beitandes der 
Gemeinde, die Aufrechterbaltung und Förderung der kirchlichen Ordnung und chriftlichen 
Sitte (das Wort: Zucht ift vermieden!), die firchlibe Armen: und Krankenpflege im 0 
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Einvernehmen mit den politiichen Armenbehörden. Die Superintendenturepborien find zur 
Aufficht der Einzelgemeinden beftellt. Die Landesfynode beiteht aus zwei vom Herzog 
ernannten Mitgliedern, einem geiftlihen und einem meltlihen und aus 20 in den vier 
Kreifen gewählten Abgeoroneten, nämlich acht geiftlihen und zwölf weltlichen. Die 

6 Synode wirkt mit bei der kirchlichen Geſetzgebung, hat aber nicht das Hecht Firchlicher 
Umlagen, nad Einfluß auf die Beſetzung firchenregimentliher Stellen. Auch die 
meiningifche Landeskirche beißt offiziell: Evangelifche Landeskirche. 

Ebenfo verhält es ſich mit der Landeskirche des Herzogtums Altenburg, die in $ 128 
des Landesgrundgejeges vom 29, April 1861 ald „die evangelifchproteftantifche Kirche“ 

10 bezeichnet wird. (Die entgegengefette Angabe in diefem Artikel in der vorigen Auflage 
ift nicht richtig.) Ebenjo Spricht das „Patent über die Publikation einer Kirchengemeinde- 
ordnung“ vom 8. Februar 1877 nur von der „evangelifchen Landeskirche‘. Im Jahre 
1612 wurde ein Konfiftortum in Altenburg errichtet, das bis 1839, wenn aud unter 
mannigfachen Wandlungen bejtanden hat. Dann wurden feine Gefchäfte einer Minifterial- 

15 abteilung übertragen. Am 8. Februar 1877 wurde eine Kirdhgemeindeordnung ver: 
öffentlicht, die am 15. Juli desjelben Jahres in Kraft trat: Die Einzelgemeinde wird 
von ihrem Vorftande verwaltet, indem Pfarrer und Bürgermeifter geborene Mitglieder 
find. Die Wählbarkeit zum Vorfteheramte ift an fpezififch firchliche Qualifilationen ge: 
bunden ($ 7, 3 und 4.). Die Aufgaben des Borftandes find: Belebung des kirchlichen 

© Sinnes, Erhaltung und Beförderung von Zucht und Sitte und, wo thunlic, Beteiligung 
an der freiwilligen Armenpflege, die Verwaltung de Vermögens, Mitwirkung bei litur: 
gie Anderungen, das votum negativum bei Bejetung der Pfarrftellen. Das 
Minifterium bat außerdem das Recht, eine Kirchengemeindeverfammlung anzuberaumen. 
Eine Synodalordnung giebt es nidt. Zwar ift im Grundgefeh von 1831 $ 135ff. die 

> Einführung von General: und Spezialjynoden zur Beratung der allgemeinen Kirchen: 
angelegenheiten vorgejeben, ihre benbrichtigte Verwirklihung jcheiterte indes bisher an dem 
Miderjtande des Landtags. 

Die Herzogtümer Koburg und Gotha jtehen noch außerhalb der im letzten Drittel 
des vorigen Jahrhunderts in den deutſchen evangelifchen Landeskirchen jchon zu einigen 

0 Anfägen presbpterialer Verfaſſung gelangten Beftrebungen; fie find noch immer nur die 
Nachkommen eines früher gejegneten Zonfiftorial verfaßten Kirchenlebens. In Koburg 
wurde 1597 ein Konfiftorium errichtet, doch verfügte die Gafimirtana von 1626 aus— 
drüdlih, daß eine Erfommunifation nur mit des Herzogs, als des landesberrlichen 
Biſchofs „Vorwiſſen und Verwilligung“ verhängt werden dürfe. Im Jahre 1802 wurde 

35 dieſe Behörde zu einem Teil der Landesregierung gemacht, und nach einigen abermaligen 
Veränderungen endlich durd; ein Gefet vom 17. Juni 1858 das Kirchenregiment dem 
Staatsminiftertum übertragen, unter dem die Landeskirche in ſechs Epborien und Kirchen: 
ämter eingeteilt ift, in denen der Landrat, oder in den Städten der Bürgermeifter, nebſt 
einem Magiftratsrat und dem Ephorus fungieren. In Gotha ift der —* ähnlich 

40 geweſen: Herzog Ernſt der Fromme hatte 1641 ein Konſiſtorium für Gotha beſtellt; in 
Obrdruff und in den Graffchaften Ober: und Untergleichen bejtanden jelbititändige Unter: 
fonfiftorien; die Konfiftorten arbeiteten mit einigen bie und da eingerichteten geiftlichen 
Untergerichten, die als Organe der Kirchenzucht fungierten. Zu diefem Zwecke wurden 
1669 ſogar eigene Disgiplininfpeitoren angeorbnet. Auch — allerdings nur geijtlihe — 

45 Synoden ließ Herzog Ernſt zufammentreten, die aber feine Lebenskraft zeigten. Dieſe 
ganze Verfaſſung wurde — nad) einigen Eleineren Wandlungen — im Jahre 1858 durch 
Geſetz vom 11. Juni aufgehoben und die Befugniffe des Oberlonfiftoriums dem Staats: 
minijterium übertragen, unter dem die Landeskirche in acht Kirchenämtern ſich gliederte. 
Jedes Kirchenamt wird von dem Landrat, in den Städten dem Bürgermeifter, einem 

so Senator und dem Ephorus ald Vorſtand verwaltet. Die Herftellung einer eigenen 
Landesfirchenbehörde, einer Landesſynode und die Erridhtung von Presbyterien iſt im 
Jahre 1870 von einer Vorſynode für beide Herzogtümer beraten worden, aber ohne irgend 
einen praktiichen Erfolg. Durch Berordnung vom 3. März 1902 find neuerdings für 
Gotha Kirdygemeinderäte bejtellt worden, die einen — wählten, der ſeiner⸗ 

55 ſeits am 26. April 1904 einen „Entwurf einer Ordnung der Gemeindelirchenräte und 
des Landeskirchenrates im Herzogtum Sachſen-Gotha“ vorgelegt bat. Danady haben bie 
Gemeindelirchenräte, aus geborenen und gewählten Mitgliedern beitebend, die Erhaltung 
von Zucht und Sitte, die Förderung chriftlicher Liebesthätigfeit, die Verwaltung des 
äußeren Beltandes der Gemeinde als ihre bauptjädhlichiten Aufgaben anzufehen. Dagegen 

co foll der Gemeindelicchenrat „keine Aufficht über die Lehre, Seelforge, Sakraments— 
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verwaltung und fonftige Amtsführung des Geiftlichen zufteben, fondern nur das Necht 
der Beſchwerdeführung“. Irgend eine Mitwirkung bei der Wahl der Geiftlichen ift nicht 
vorgefeben. In jeder Ephorie wählen fämtliche Nitglieber der Gemeindelirchenräte drei 
weltliche und zwei geiftlihe Mitglieder als Abgeordnete zum Landeskirchenrat. Die Zus 
ftändigfeit dieſes leßteren, twie auch die feines VBorftandes ift jedoch nur auf die Erftattung 
von Gutachten beſchränkt. Daß diefe von vornherein zur Kraftlofigfeit verurteilte Ord— 
nung ein Recht zu Kirchenfteuerumlagen weder für den Landesfirchenrat noch für bie 
Einzelgemeinde vorfieht, darf nicht weiter Wunder nehmen. 

Die beiden Fürſtentümer I pa dei — und Schwarzburg-Rudolſtadt 
baben ebenfalls die frühere Konfiftorialverfaffung jest nur noch ala Anner der ftaatlichen 
Verwaltung. In dem erfteren Staate wurden im 16. Jahrhundert zwei Konfiftorien in 
Arnftadt und Sondershaufen begründet, die bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts die 
Epiftopalgewalt des Landesherrn ausübten. Der jetige NRechtszuftand beruht auf dem 
Geſetz vom 9. Dezember 1865 und der Minifterialverordnung vom 14. März 1866. 
Nah dem erjteren Befepe ift ($ 1) „das Konfiftorium aufgehoben” und (S 2) „dem 
Minifterrum, Abteilung für Kirchen: und Schulfachen, werden die gefamten inneren und 
äußeren Angelegenheiten der evangelifch-Iutberifchen Kirche, ſoweit fie nicht zum Reflort 
des Kirchenrates gehören, überwieſen“. Diefer Kirchenrat umfchließt unter dem Vorfit 
des Minifterialabteilungsvoritandes eine — unbeftimmte — Anzahl von Geiftlichen, 
welchen die Prüfung der Kandidaten, die Aufficht über die Amtsfübrung und Vorſchläge zu 
über Anftellung und Beförderung der Geiftlihen zur Aufgabe geſetzt ſind. Das Land 
ift eingeteilt in Kirchen-(und Scul-)infpektionen, die von dem Landrat und dem 
Superintendenten verwaltet werden. In jeder Einzelgemeinde befteht ein Kirchen-(und 
Schul-Vorjtand aus dem Pfarrer und Bürgermeifter (Ortsſchulzen) als geborenen und 
zwei oder vier gewählten Mitgliedern. Der Vorjtand bat über ben fittlihen und relis 2 
giöfen ar ber Gemeinde zu wachen, gut und Sitte zu befördern, Firchliche Armen- 
und Kranlenpflege zu üben und bei Anftellung der Geiftlihen das votum negativum 
(erhebliche Einwendungen gegen Berfon, Lehre oder Mandel) zu handhaben; endlich liegt 
ihm die Vermögensverwaltung der Gemeinde, fowie ihre Vertretung in allen Rechts: 
verhältniffen ob. Die jchulifhen Obliegenheiten desjelben Borftandes find ebenfalls so 
genau angegeben. Die kirchlichen Unkoften können auch durch Umlagen aufgebracht 
werden, falls die Stiftungserträge nicht ausreichen und die Behörden ihre Genehmigung 
erteilt haben. In Schwarzburg-Rudolftadt ift das um 1552 begründete Konfiftorium 
ebenfalls im 19. Jahrhundert aufgehoben und die Landeskirche durch Geſetz vom 
7. Februar 1868 dem Minifterium unterftellt, unter dem durch Verordnung vom 35 
8. Juli 1881 ein Kirchenrat errichtet wurde. Unter diefem ftehen fünf Ephoren, welche 
die Aufficht über die durch Gefeg vom 17. März 1854 gebildeten Kirchen: und Scul- 
vorjtände der Einzelgemeinden führen. In dieſen Vorftänden find Pfarrer, Bürgermeifter 
und Lehrer geborene Mitglieder; ebenfo viele gewählte treten hinzu. Die Aufgaben 
dieſes Vorſtandes find dieſelben, wie fie in den anderen thüringifchen Ordnungen ver: wo 
zeichnet ftehen. Bemerkenswert ift, daß die Zuchtübung feitens der Kirchenvorftände nur 
in brüderlicher Ermabnung beiteben folle, „und, falld eine joldhe Ermahnung frucdhtlos 
bleibt, an die nächjte vorgefegte Firchliche Behörde ſich zu Menden,” vorgefchrieben  ift 
(S 23). Das votum negativum bei der Anftellung von Geiftlichen ſteht dieſen Vor: 
ftänden zu, wie auch die Beſchlußfaſſung über etwa nötige Umlagen. Die Landeskirche #5 
twie auch die Einzelgemeinden werden ſtets als „evangeliſch-lutheriſch“ bezeichnet. 

In Neuß j. 2. ift die Entwidelung denfelben Weg gegangen: das von Heinrich 
Poſtumus 1604 in Gera errichtete Konſiſtorium wurde 1863 aufgehoben und feine Ge: 
fchäfte durch Geſetz vom 28. April 1863 dem Minifterium übertragen, deilen Abteilung 
für Kirchen: und Schulfachen aus dem Vorfigenden, einem weltlichen und zwei geiftlichen so 
Mitgliedern beftehen follte. Unter diefer fungieren drei Kirchen: und Schulinſpektionen 
aus Yandrat und Superintendent zufammengefegt. Sodann find — und zwar durch 
von Miniftern beftätigte Ortsſtatute — in den Einzelgemeinden nah und nad Kirchen: 
vorjtände eingeführt worden, deren Nechte und Pflichten ähnlich denen der anderen 
tbüringifchen Yandestirchen find. Im Jahre 1882 wollte die Regierung eine Synodal- 55 
ordnung mit einem Slirchenrat einführen, aber der Yandtag lehnte den Entwurf ab. 

Neuß ä. L. bat dagegen die alte Konfiftorialverfaffung beibehalten; daneben ift durch 
Geſetz vom 7. April 1880 eine Verfaſſung der Einzelgemeinde in der Weiſe angeordnet, 
daß ein Vorftand, aus den üblichen geborenen und 3—12 gewählten Mitgliedern be: 
ftehbend, die äußere Vertvaltung — auch ettva nötige Ausfchreibung von Umlagen — w 
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führt. Zur Förderung der chriftlihen Sitte und Zucht „sollen die Mitglieder verbunden 
jein, bei den zur Aufrechterhaltung der kirchlichen Ordnung erforderlihen Marnungen, Ber: 
mahnungen und Eröffnungen des Pfarrerd auf deshalbiges Erſuchen des legteren mit: 
zuwirken.“ ($ 29, 10.) Dieje eine Handhabung der Kirchenzucht verheißende Bejtimmung 

5 jcheint jedoch nur auf dem Papier zu fteben, denn eine Zufasbemerfung lautet: „Unjerm 
Konfiftorium ift vorbehalten, im Falle bervortretenden Bebürfnifies bezüglib der vor: 
edachten Obliegenheiten nähere Vorfchriften zu erlafjen.” — In diefer Ordnung ift die 

Sandesficche ausdrüdlich ala „evangelifch-lutherifch” bezeichnet. 
Eine fonodale Vertretung iſt demnach zur Zeit nur in Weimar und Meiningen vor: 

10 handen, aber auch bier find diefe Körperichaften nur zur Erftattung von Gutachten be: 
rechtigt. Ihren Beſchlüſſen mangelt die Kraft der ficheren Ausführung, da fie nicht das 
Net, Kirchenfteuern umzulegen, haben. Daher begegnet die ganze Einridtung ber 
Synoden einem immer geringer werdenden Intereſſe. Ihre ganze Einrichtung iſt micht 
von Grund auf presbpterial gedacht; jo find fie thatfächlih nur ein Schmuckſtück und — 

ı5 ein Feigenblatt der eigentlih noch immer landesherrlich-fonfiftorialen Verfaſſung. Die 
anderen Staaten Thüringend, und zwar die ftrenglutberiichen Schtwargburger Yandes- 
kirchen jo gut wie die hodpliberalen von Koburg und Gotha, haben ohne diejes Schmud: 
ftüd ihre landesherrliche Epiffopalgewalt in Remkultur beibehalten. Die Aufbebung der 
Konfiftorien und ihre Erfegung durch Minifterialabteilungen ift in kirchlichem Intereſſe 

20 fogar zu beflagen geweſen, da in den Konfiftorien mehr kirchliche Selbitftändigfeit ge: 
pflegt werben fonnte, als dies jetzt möglich if. In Thüringen ift die Verfilzung des 
firchlichen mit dem ftaatlihen Weſen fo enge, wie etiva nur in Medlenburg. Die übeln 
Folgen für das Ffirchliche Weſen find audy hier die gleichen: eine meitgebende Gleich: 
ziltigkeit des Bürgertums und des Bauernitandes und eine über der täglichen Erfahrung 

35 ihrer Einflußlofigfeit immer weiter um fich greifende WVerzagtbeit der Geiftliden. An 
die Stärke der presbpterialen Verfafjung vermag man nicht zu glauben, meil man ihre 
Unterlagen: die Beteiligung der Gemeindeglieder felbjt an verantwortliden und Opfer 
erheifchenden Beichlüffen in allen Staffeln der Kirchenverwaltung durch freie Wahl der 
Geiſtlichen und der oberen Kirchenbeamten und durch kirchliche Selbitbejteuerung, noch 

30 nicht überall in der Praris rüdhaltlos durchgeführt geſehen bat. 
Die Kirchenregierungen Thüringens find alle in der Eiſenacher Kirchenkonferenz ver: 

treten. Ebenfo find alle, mit Ausnahme der von Meiningen, dem evangelifchen Kirchen: 
ausfhuß beigetreten. Endlich find die thüringifchen Kirchenregierungen unter fich loſe 
verbunden und treten nach Bedürfnis zu gemeinfamer Beratung zufammen. 

35 IV. Die Verwaltung der Evangelifhen Landesfirden in Thüringen. 
Im Großherzogtum Sachſen-Weimar find ın 21 Diöcefen, denen ein Superintendent und 
ein Adjunkt in den geiftlichen und ein Amtsrichter des Bezirks als Kircheninfpeftor in 
den weltlihen Angelegenheiten vorfteht, im Jahre 1905 312 geiftliche Stellen vorbanden, 
zu deren Befegung ca. 270 Pfarrer und Pfarrvilare vorhanden waren. Man fährt fort, 

40 die zahlreichen Eleineren Gemeinden zufammenzulegen, foweit örtliche Entfernung und die 
Rüdficht auf die Seelforge diefe Maßnahme als tbunlich erjcheinen laſſen. Die Beſetzung 
der geiftlichen Stellen erfolgt in einigen Gemeinden, namentlich in den Städten, durch 
Wahl ſeitens der Kirchgemeindevorftände, auf twelhe das ehemalige Patronat der Stadt: 
magiftrate übergegangen ift. Faſt ein Viertel der Stellen find Privatpatronatsitellen. 

4 Die Patrone find durdgängig, fall fie evangelifcher Konfeffion find, geborene Mitglieder 
der Kirchgemeindevorftände. Die meitaus größere Zahl der Stellen wird durd das 
Ntirchenregiment bejeßt. Die Prüfungen der Kandidaten finden vor dem Kirchenrat in 
Weimar jtatt, der einige Jenenſer Mrofefforen binzuzuzieben pflegt. Ein Kandidaten: 
jeminar ift nicht vorhanden, ein Lehrvikariat nicht eingerichtet, beide find feit längerer Zeit 

60 Gegenstände ernftlicher Erwägung. Die Kirchenvifitationen twerden durch den Stirchenrat 
und Mitglieder des Synodalvorjtandes in bejtimmten Zeitabftänden abgebalten. Die 
Meiningiſche Yandeskirche zählt 14 Ephorien, 144 Parochien und ca. 130 Geiſtliche. 
Die Beſetzung iſt ähnlich wie in Weimar auf die drei Arten verteilt: einige Wabhljtellen, 
ein Viertel der Stellen wird durch das Privatpatronat befett, weitaus die meiſten durch 

55 das KHirchenregiment. Die Kandidatenprüfungen finden in Meiningen vor dem Kirchenrat 
ftatt, — ohne Beteiligung der tbeologiihen Fakultät der Landesuniverfität. Für Die 
praftiiche Weiterbildung der Kandidaten zwifchen dem erften und zweiten Eramen tft feine 
Einrihtung vorhanden, weder Seminar noch eigentliches Yehrvilariat. Auch in Meiningen 
werden die Klagen der jungen Theologen, daß fie zu früb und zu ſtark zur Ausbilfe in 

co den großen Gemeinden herangezogen würden, nicht länger überbört werden fönnen. Der 
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geiftlihe Nachwuchs wird dadurch nicht ausgebildet, fondern zu feinem und der Kirche 
Schaden nur ausgenugt, wenn Kandidaten vor abjolviertem zweiten Examen mit geiftlichen 
Neden aller Art derart überhäuft werben, daß eine prinzipielle Erfaffung ihrer Aufgaben 
ausgeſchloſſen ericheint. Die Kirchenvifitationen finden ebenjo tie in  eimar statt. — 
In Altenburg zählt man in 8 Epborien 116 Parochien, zu deren geiſtlicher Bedienung 
ea. 130 Geiftliche vorbanden find. Zu den Kandidatenprüfungen in Altenburg wird ein 
Mitglied der Jenenſer Fakultät binzugezogen. Die Kandidaten müſſen zwiſchen dem erften 
und zweiten Eramen in der Stadt Altenburg Vorlefungen aus dem Gebiete der praftifchen 
Theologie hören, die von Geiftlichen gehalten werden; in derjelben Zeit bofpitieren fie in 
Voltsihulen und hören von Seminarlehrern ſchuliſche Vorträge: ein wenn auch in 
Heinften Grenzen fich baltendes Kandidatenſeminar. — In Gotha findet man in 
12 Ephorien ungefähr 100 Parochien zufammengefchloffen, in deren Dienften ca. 120 Geiſt— 
liche ftehen. Die ın Gotha ftattfindenden Eramina entſchlagen ſich der Mithilfe der 
Jenenfer Fakultät. — In derfelben Weife — ohne Mitwirkung der theologischen Fakul— 
tät — ift vor einiger Zeit der letzte Kandidat in Koburg geprüft worden; dort find 
in 4 Epborien, 37 Parochien und ca. 35 Geiftliche zu zählen. — Sondershaufen bat 
in 4 Epborien 58 Parodien und ca. 60 Geiftlihe, und Rudolſtadt in 5 Ephorien 
65 Parochien und ebenfalld ca. 60 Geiftlihe. Beide Fürjtentümer zufammen wieſen im 
Jahre 1905 eine Prüfung pro candidatura in Sondershaufen auf. — In demfelben 
Jahre 1905 wurden in Neuß ä. %. feiner, in Reuß j. 2. 5 Kandidaten, 3 pro candi-: 
datura und 2 pro ministerio, geprüft. Die vier Fürſtentümer, aus deren Mitte die 
Jenenſer theologiſche Fakultät noch immer eines „erflufiven Liberalismus” beſchuldigt 
wird, jehen von jeder Beteiligung diefer Fakultät an ihren Prüfungen ab. 

ber die Gehälter, Nubegebälter und Witwenpenfionen in den neun Landeslkirchen 
it Folgendes zu berichten: In Weimar beträgt der Grundgehalt 2000 ME, nad 5 Jahren : 
2400 ME, nad 10 Jahren 2800 ME, nad 15 Jahren 3200 ME, nah 20 Jahren 
3600 ME, nad 25 Jahren 4000 Mi. Der Ruhegehalt beträgt bis zu 10 Dienftjahren 
40 Proz, mit jedem folgenden Dienftjahre 1'/, Proz. mehr bis zu 80 Proz. im 37. Dienft- 
jahre. Der Mindeftrubegebalt ift 900 ME., der Höchitrubegehalt 3200 ME. Die Beis 
träge betragen 1 Proz. Die Witivenpenfion ift mit 20 Proz. des Gehaltes, der am 
Todestage des Gatten bezogen wurde, angeſetzt; jie beträgt mindeſtens 480 ME, höchſtens 
800 ME. Für Halbwaiſen werden Erziehungsgelder bis 100 ME, für eine Familie nicht 
mehr als 300 ME. gewährt. Der Beitrag tft 1 Proz. des Gehaltes. — In Meiningen: 
Grundgebalt: 2100 ME, nad 4 Jahren 2400 ME, nad 8 Jahren 2700 ME, nad 
12 Jabren 3000 ME, nah 16 Jahren 3400 ME, nad 20 Jahren 3800 ME, nad) 
24 Jahren 4200 ME, nad 28 Jahren 4500 ME. Ruhegehalt: 1250 ME. bis 5 Dienit- 
jahre, mit jedem weiteren Dienftjabre 60 ME. mehr bis zum Höchftbetrage von 3500 ME. 
Keine Beiträge. Witwenpenfion 600 Mt. Für jede Halbwaife 120 ME. bis zum Höchſt— 
betrage von 360 ME. Keine Beiträge. — Altenburg: Grundgehalt 2100 ME., nad 4 Jahren 
2400 ME, nab 8 Jahren 2700 ME, nah 12 Jahren 3000 ME, nah 16 Jahren 
3400 ME, nah 20 Jahren 3800 ME, nah 24 Jahren 4200 ME., nad 28 Jahren 
4500 ME. Rubegebalt des legten Einkommens. Wohnungsentihädigung von 300 ME. 
Mindeitpenfion 1400 Mt., Höcitpenfion 3000 Mi. Keine Beiträge. Witivenpenfion 
', des Gehbaltes und 300 ME. — — Keine Waiſengelder. Beitrag: 
3 Proz. des Gehaltes. — Koburg: Grundgehalt 1800 ME., nach je 5 Jahren um 300 ME, 
fteigend bis 3600 Mi. Ruhegehalt: 40 Proz. bis zu 10 Dienftjahren, von da jedes 
Sabt 1'/, Proz. bis zu 80 Proz. Keine Beiträge. Witiwenpenfion: '/, der Befoldung. 
Für das dritte und folgende Kind “ des Witwengeldes. Beitrag 2 Proz. — Gotha: 
Srundgehalt 2100 ME, nah 5 Jahren 2400 ME, nad 10 Jahren 2800 ME, nad 
15 82* 3100 Mk., nach 20 Jahren 3400 ME, nach 25 Jahren 3700 Mk., nad) 
30 Jahren 4000 ME. Rubegebalt: 40 Proz. bis zu 10 Dienftjabren, jährlih 1’, Proz. 
fteigend bis 80 Proz. Die Wohnung wird mit 320 ME. hinzugerechnet. Keine Beiträge. 
Witwenpenfion ", der Befoldung. Kein Waifengeld. 3 Proz. Beiträge. — Sonders— 
haufen: Grundgebalt 2100 ME, nah 5 Jahren 2400 ME, nad 10 Jahren 2700 Mk., 
nad 15 Jahren 3100 ME, nad 20 Jahren 3500 ME, nah 25 Jahren 3900 ME, 
daneben die penfionsfähigen Zulagen: Oberpfarrer 600 ME, Dialonen 450 ME., für ein 
Filial 200 und 300 ME, für zwei Filiale 300 und 400 ME. Ruhegehalt bis zu 
10 Dienftjabren 40 Proz., fteigend jäbrlih mit 1", Proz. bis 80 Proz. Die Wohnung 
wird mit 30 ME. binzugerechnet. 2 Proz. Beiträge. Wittvenpenfion: ",—' , des Ge 
baltes. dieſer Penfion für jedes Kind. — Rudolſtadt: Grundgehalt 2100 ME, 
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nad je 5 Jahren um 300 ME. fteigend bis 3600 ME. Ruhegehalt 40 Proz. 
bis zu 10 Dienftjabren, jährlih mit 1’. Proz. jteigend bis 80 Pros. 1 Pros. 
Beitrag. Wittvenpenfion * des Dienfteinfommens, doch nicht unter 500 Mt. 
Kein Haifengelb, 1'/: Proz. Beitrag. — Neuß ä. L.: Grundgepalt 2000 ME, nad) 

54 Jahren 2400 ME, nah 8 Jahren 2700 ME, nah 12 Jahren 3000 ME, nad 
16 Jahren 3300 ME, nad 20 Jahren 3600 ME, nad) 24 Jahren 4000 ME. Ruhe— 
gehalt 40 Proz. bis zu 10 Dienftjahren mit 1'/, Proz. fteigend bis zu 80 Prog. 1 Proz. 
Beitrag. Wittvenpenfion ", des Einfommens. Kein Warfengeld. 1 Proz. Beitrag, — 
Reuß j. L.: Grundgehalt 2000 Mk., nah 4 Jahren 2300 ME, nad 8 Jahren 2700 Mk., 

ı nad) 12 Jahren 3000 Mk., nach 16 Jahren 3400 ME, nad) 20 Jahren 3800 ME, 
nad 24 Jahren 4200 ME. Ruhegehalt: 40 Proz. bis zu 10 Jahren, mit 1", Proz. 
* zu 80 Proz. ſteigend. Keine Beiträge. Witwenpenfion '/, des Einkommens. 1', Proz. 

eitrag. 
Bi diefen Angaben ift der Betrag außer Anſatz geblieben, den die Pfründe etwa 

15 über diefen dem zeitigen Stelleninhaber nach feinem Dienftalter zuftebenden Gehalt hinaus 
abwirft; auch darüber, twie das Altersklaſſenſyſtem in das Pfründenſyſtem bineingearbeitet ift, 
herrſcht zwiſchen den thüringifchen Yandesfirchen Verſchiedenheit, doch bat meiftens das 
Alteröflafienftften den Sieg erlangt. Diefe Frage war infofern für Thüringen nicht jo 
brennend, als eigentlich „fette Pfründen“ überhaupt nicht, Stellen mit auskömmlichen 

20 eigenen Einnahmen nur wenige vorhanden find. Die Mehrzahl der Stellen war bis vor 
1—2 Jahrzehnten geradezu Häglid dotiert und darum iſt der jet mit großen An— 
ftrengungen der Regierungen und löblicher Bereitwilligkeit der Landſtände herbeigeführte 
Zuftand dankbarſt anzuerkennen. Wenn trogdem der Durchichnitt der Aufiwendungen 
unter dem Mittel der fonft in ben deutichen Landeskirchen üblichen (nicht bloß der 

5 don Staat? wegen gezahlten, fondern der thatfächlich geleifteten) Pfarrgehälter ftebt, 
fo liegt das einerfeits in dem Umftande, dag Thüringen im Vergleich zu den meiften 
anderen deutſchen Landſchaften feine großen Reichtümer befigt, und ferner daran, daß das 
Land mit einer proteftantifchen Bevölkerung von rund 1100000 Geelen und mit 
ca. 885 Geiftlichen — zu viel geiftlihe Kräfte zu bezahlen bat. Man rechnet heute 

30 durchſchnittlich 3000 Seelen auf eine geiftliche Kraft. In den Städten fünnen «8 4000 
werden, auf dem Lande bei weiten Entfernungen 2000 und 1000. In Thüringen find 
mehr, wie anderswo, die geiftlihen Stellen aus vorreformatorifcher Zeit erbalten ges 
blieben. So haben heute die Eeinften Dörfer, oft nahe beieinander gelegen, wie ibre 
eigene Kirche, jo auch ihren eigenen Pfarrer. In den Städten find meift zu wenig getit- 

3 liche Stellen, auf dem Lande zuviele. Selbitverftändlih muß eine Pfarritelle oben auf 
dem Walde, weit abgelegen von anderen Siedlungen, auch wenn fie nur 2—300 Seelen 
zu verjorgen bat, erhalten bleiben. Aber die in den Thälern oft nur —“ Stunde 
voneinander entfernten Pfarrbörfer mit je 3—500 Seelen belaften den Vfarrgebalts: 
etat zu Start. Die Landeskicchen werden zu ertwägen haben, ob fie mit zu vielen, aber 

40 ic bezahlten, oder mit weniger zahlreihen, aber gut befoldeten Pfarrern beſſer 
ahren. 

V. Die pfarramtlichen Thätigkeiten. Die zuvor geſchilderte engſte Ver— 
bindung des kirchlichen Weſens mit dem Staate mag der Grund dafür ſein, daß die 
lirchliche Unterweiſung der Jugend, d. h. Konfirmandenunterricht nicht die Bedeutung und 

45 Selbſtſtändigkeit gewonnen hat, wie in anderen Landeskirchen. Die Scheidung der Auf: 
gabe des jchulifchen von der des firchlichen Jugendunterrichtes bat ſich noch nicht durch: 
gefett. Man bält den Religionsunterricht der Schule nur graduell von dem der Kirche 
verjchieden; die Methode der „Eoncentrifchen Kreife” in der religiöfen Unterweifung ftebt 
in hoben Ehren. Daher haben alle Landeskirchen Thüringens einen viel zu furgen Zeit: 

so raum für den eigentlichen Konfirmandenunterricht angefegt. So ;. B. in Meimar nur 
ein Jahr. Aus dem in ganz Deutfchland üblichen, durch das Ende der Schulpflicht 
bedingten zu frühen Termine der Konfirmation am Ende des 14. Lebensjahres ſtammen 
auch bier ihre ſchwerſten Übelftände. Jedes Land bat einen eigenen erponierten Kate: 
chismus nebjt verfchiedenen Sprudhbücdern, jo in Weimar: der kleine Katechismus 

55 Dr. Martin Qutbers, mit kurzen Erläuterungen und einer Auswahl von Bibeljprüchen 
von Nicolai; zu der Ausgabe Kir Volksſchulen ift eine erweiterte für die höheren Schulen 
binzugetreten. Aber die landesfirchlich genehmigten Lehrbücher bliden alle mebr auf das 
Bedürfnis der Schule, als auf das des Konfirmandenunterrichts. Es ift bemerkenswert, 
daß faſt nie Kinder von der Konfirmation felbit fernbleiben, oder von ihren Eltern fern: 

co gebalten werden, trotzdem ſich das Freidenfertum ſtark dafür einfegt, daß der jchulifche 
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Neligionsunterricht nur fakultativ erteilt werde. Die Sitte oder vielleicht auch das Be- 
dürfnis, den im bürgerlichen Yeben bedeutfamen Abjchnitt des Aufbörens der Schulerziehung 
mit einer religiöfen Feier zu ſchmücken, fcheinen bier ftark zu wirken. Über die in allen 
Landeskirchen unternommenen Verfuche, eine weitere religiöfe Unterweifung der beran- 
twachjenden männlichen Jugend innerhalb der Fortbildungsfchulen zu teil werden zu laffen, 5 
werden die entgegengefegteiten Urteile laut. Hier Hagt ein Pfarrer über Renitenz und 
gänzliches Kernbleiben der Schüler, dort weiß ein anderer das Intereſſe der Schüler nicht 
gern zu rübmen. Die Kirche bat e8 offenbar auf diefem Gebiete noch nicht zu Elarer 

nleitung und Muftervorlagen gebracht, jo daß die Wirkung diefer nottvendigen Einrich— 
tung * allein auf die individuelle Begabung des Pfarrers geſtellt zu ſein ſcheint. Das 
Verhältnis zwiſchen Kirche und Schule kommt, wie aus den oben angeführten kirchlichen 
a aa sorge hervorgeht, nur noch in den Staaten gefeglih zu einem Ausdrud, 
wo die beiderfeitigen Behörden auf irgend einer Stufe diefelben find: in Koburg und 
Gotha, und in den vier Fürſtentümern. In den andern Ländern find zwar — mit Aus- 
nahme von Meiningen — die Geiftlihen nod geborene Mitglieder der Schulvorftände, 
wie umgefehrt die Lehrer in den Kirchgemeindevorftänden figen, aber die Geiftlichen felbft 
begebren übertwiegend von der den Grund zu vielen Differenzen mit dem Lehrer in ſich 
bergenden Lokalſchulaufſicht entbunden zu erben. 

Das liturgifche Verftändnis und Intereſſe find nad den durch den Nationalismus 
auf diefem Gebiete angerichteten Verheerungen entfchieden in der Zunahme begriffen. In 20 
Weimar ift das feit 1’, Jahrzehnten eingeführte Kirchenbuch, das ſich hbauptfählih an 
die ſächſiſche Agende anlehnt, jet faft in allen Gemeinden in Gebrauch genommen. 
Leider bat diefes Buch auch die fundamentalften Fehler der fächfifschen Liturgie über: 
nommen, fo 3. B., daß nad) der Predigt ohne Zwiſchengeſang jofort das allgemeine 
Kirchengebet fich anſchließt (in Sachen ſteht dazwiſchen ai die ſog. „Offene Schuld“, die 3 
Häufung ift noch ärger!). Von einigen Seiten wird eine Vermehrung der liturgischen 
en angeitrebt. In Meiningen find die verfchiedeniten Agenden im Gebraud). 

ie alte Gothaifche, unter Herzog Ermft dem Frommen 1647 erlafien, die meiningifche 
1682 von Herzog Bernhard I. für Meiningen aus der gothaifchen und bennebergifchen 
zufammengeftellt, das Koburger allgemeine Kirchenbuch von Fiſcher, das fich auf die im 30 
I. Teil der Gafimiriana enthaltene Agende gründet. Die in Altenburg zu Recht be: 
ftebende Agende rübrt aus dem Jahre 1709 ber, vermehrt und neu beftätigt 1753. Der 
im Jahre 1887 in Gemeinihaft mit Sondershaufen, Rudolftadt und Neuß j. 2. vor: 
gelegte Enttwurf einer neuen Agende wurde wegen Mangels einer Synode durch Minifterial- 
erlaß vom 28. Mai 1888 zurüdgelegt, „da vor Einführun einer Synode an die end— 85 
giltige Regelung der Agendenfrage nicht gedacht werden fünne, denn die fonft dazu 
erforderlihe Mitwirfung des Landtages fcheine für diefen Gegenitand höchſt ungeeignet 
zu fein.” Meben der Yandesagende werden die ſächſiſche, württembergifche und bayerische 
eduldet. — In Koburg und Gotha berricht unter dem Dedmantel der „liturgifchen 

Freiheit“ vollfte Regellofigkeit, doch find neuerdings, nachdem ſchon 1884 die drei gotbaifchen 40 
Geiftliben Haupt, Rebattu und Rudloff beachtenswertes Material beigebracht hatten, 
reformierende Beitrebungen auf liturgifchem Gebiete wieder bervorgetreten. — Für Sonders: 
haufen ift 1887 vom Fürftlichen Kirchenrate eine Agende herausgegeben worden, die auf 
der Agenda Schwarzburgiea von 1675 berubend ſich ebenfall® an die ſächſiſche von 
1880 anlehnt. Übrigens ſei diefe Agende der im Verein mit Altenburg, Nudoljtadt und 45 
Neuß j. L. ausgearbeitete Entwurf. — In allen Landeskirchen ift meistens Altargefang 
üblih; der liturgifche Geſang der Gemeinden felbit ijt Dagegen fehr in Abgang gelommen, 
nicht zum wenigſten durch die Anabenchöre, denen allmählich dieje Leiſtung zufiel. Noch 
größer, als die liturgiſche Mannigfaltigkeit, war die Vielheit und Verſchiedenheit der 
Geſangbücher. In Weimar hat das 1883 eingeführte faſt allgemeine Geltung erlangt, bo 
in Meiningen ſind noch immer 11 verſchiedene im Gebrauch, in Altenburg iſt ſtatt des 
ſeit 1807 im Gebrauch befindlichen, von dem Generalſuperintendent Demme heraus— 
gegebenen ſeit 1901 ein von dem verſtorbene Kirchenrat Knipfer in Eiſenberg und 
—6 Tümpel in Unterrenthendorf zuſammengeſtelltes „Geſangbuch für die Landeslirche 
des Herzogtums Sachſen-Altenburg“ zur allgemeinen Einführung gelangt. Gotha ſingt 55 
noch immer nad Bretichneider, Sonderebaufen nab Bush und nad Cannabich, Rudol— 
jtadt bat ein älteres Buch überarbeitet, in Reuß j. X. iſt Julius Sturms Buch durch— 
gedrungen, und in dem Geſangbuch von Neuß ä. X. bat man die Yaft von 890 Yiebern 
zu tragen. Daß diefe hymnologiſche Buntichedigkeit bei der Fluktuation des band- 
arbeitenden Volkes ein fich eingewöhnen in ein Geſangbuch unmöglich macht, und daß w 

— 0 

— 5 
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die in allen thüringiſchen Geſangbüchern viel zu große Zahl der Lieder die innige 
Kenntnis des Buches bindert, find Gefichtspunfte, die fih in feiner Vorrede dieſer 
zahlreichen Geſangbücher angedeutet findet. 

In allen tbüringifchen Yandesfirhen herrſcht noch der Perikopenzwang für die 
5 Tertwahl der Predigt; die fünf Perikopenreihen der Eifenacher Kirchentonferenz find über: 

all angenommen. Die übeln Folgen diefes Zwanges find auch bier nicht zu verfennen: 
ein reicher biblifcher Stoff gelangt nicht dazu, die Predigtgedanten zu erneuern und die 
Gemeinde zu feileln. Der Beſuch der fonntäglichen Gottesdienite ih — ivenn ein der— 
artig allgemeines Urteil über eine ganze Landſchaft möglich ift — in Thüringen gering, 

ı0 auf dem Lande und in den kleinen Städten im Verhältnis noch geringer als in den 
größeren Städten. 

m Öegenfap dazu werden die lirchlichen Handlungen der Taufe, der Trauung und 
der Beerdigung überwiegend begehrt; ihre Verſchmähung it nicht häufiger, als ſie in 
anderen deutfchen Yändern, wo Landwirtichaft und Induftrie ineinander übergeben, zu 

15 —* iſt. Folgende Tabelle mag aus der kirchlichen Statiftif von 1905 das ver— 
deutlichen: 

| Mei: Alten: IRoburg« |Bonbers' Rubole« | Neuß 
| uingen | burg | Gotha | haufen  ftaat | AR. | Te 

| u 1 Be RE —— 
Geburten überhaupt . ..11362 8862 7211 | 5342 | 2647 | 3013 2077 4455 
Darunter aus Miſchehen. ? I 1721 254 78 48 38 ? | 10 

>0 Evang. Taufen überhaupt . . 10850 8667 | 7114 | 4882 | 2475 | 2933 ' 2041 | 4268 
Darunter aus Mifcheben . ? 1 13| 2122| 62 3 33| ? 102 
Eheſchließungen überhaupt . . 2708| 2118 | 1666 | ? 579 | 803 | 529 | 1138 
Darunter Mifchehen 4 41 74 ? 18 21| ? | 3 
Evang. Trauungen . . . .. 2615| 2098 | 1609 | ? 571 | 798 | 512 | 1006 

235 Darunter Mifhehen . . . .| 97 40 60 2 16 19 ı ? 24 
Evang. Berjtorbene . . . .| 6530| 4394 | 4607 ? | 1425 | 1623 | 14122 | 2946 
Davon kirchlich beitattet . . | 6218| 4150 | 4442 | ? | 1303 | 1510 | 1293 | 2420 

| i | | 1 

Bei den kirchlichen Beſtattungsfeiern ſind die bei der Feuerbeſtattung ſtattgehabten 
mit einbegriffen, die von den Leidtragenden auch hierbei faſt ausnahmslos nachgeſucht und 

30 kirchlicherſeits ohne irgend eine Unterſcheidung exceptis exeipiendis von dem bei der 
Erbbeftattung üblichen Ritus gewährt wurden. Die Anhänger der Feuerbeftattung ver: 
langen jet, daß die zu allen Totenfeiern benußten Kapellen über ihren Strematorien er: 
richtet würden, ein Anfinnen, dem ſich die Kirchenregierung der weimarifchen Städte, in 
denen jich Krematorien befinden, Jena und Eiſenach, mit Necht widerfegt hat. In Gotha 

35 hat das Krematorium einen eigenen —— 
Die cura animarum specialis kann nicht in Ziffern ausgedrückt werden. Die 

Beichte ift überall feit mehr denn einem Jahrhundert verfchtwunden, und die fog. all: 
gemeine Beichte vor der Abendmahlsfeier ift ein liturgifches Formular getvorden, wie 
allerwärts. Der echtevangeliiche Erfa der Beichte, der paftorale feelforgerliche Hausbeſuch 

40 ift je nach der Begabung und dem Eifer des Pfarrers bie und da im Schwange. Die 
dazu notwendige perfönliche Vertrautbeit des Pfarrerd mit den Gemeindegliedern wird 
erſchwert dur den häufigen MWechjel der Pfarrftellen, der bei dem Überwiegen ber 
Tirchenregimentlichen Stellenbefegung üblich wird. 

VI Diakonie und Miffion. Gemäß der früher engen und der noch beſtehenden 
15 weiteren Verbindung zwiſchen Staat und Kirche find die zur Pflege der Armen, der 
Witwen und Waiſen u. |. w. bejtehenden Weranftaltungen halb mweltlih:bumanitärer, halb 
tirchlich:chriftlicher Art. So ift Weimar von einem Net von FFrauenvereinen überzogen, 
die ihren Zuſammenſchluß in dem „Batriotifchen Inſtitut der Frauenvereine“ haben, das 
j. 3. von der ruffischen Großfürftin Großberzogin Maria Paulowna begründet wurde. 

50 Die Kräfte, die diefem Vereine dienen, find meiftens kirchlicher Art, die Einnahmen 
ſtammen zum Teil aus firchlichen Kolletten, aber die ganze Einrichtung kann nicht als 
Glied der firchlien Diakonie bier aufgeführt werden. Anders jteht e8 mit der 
tweimarischen Waifenverforgungsanftalt, die in einer organischen Verbindung mit der 
Landeskirche fteht. Die Waiſenpflege bat überhaupt in den thüringiſchen Staaten eine 

55 ausgedehnte und forgfältige Wirkfamteit gefunden: in Meiningen, in Gotha und Koburg, 
in den Fürſtentümern find ausgedehnte Waifenverforgungsveranftaltungen. 
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Die einzelnen Kirdyengemeinden, die wohl Einzelarmenpflege treiben, haben noch 
nit den Mut gefunden, als Gemeinden geordnete Diafoniewerfe zu gründen. Da: 
gegen finden die Beitrebungen der Vereine für Innere Miffton eine immer größere Be: 
achtung feitens der Gemeinden. In allen Ländern entjtehen Rettungsbäufer und Bewabr: 
anftalten für die jugend, Herbergen zur Heimat, Afyle für Gefallene, Blöden- und 6 
Siechenanſtalten, die mit Bewußtfein hriftliche Anftalten der belfenden Liebe fein wollen. 
Die Innere Miffion in Thüringen bat ſich zu einer alle zwei Jahre tagenden Konferenz 
— — in der alle Landeskirchen — mit Ausnahme von Neuß ä. L., das 
hi an Sachſen angefchlofien hat — und alle Richtungen einträchtig zufammen arbeiten. 
Auch die eingefprengten Gebietsteile der preußiſchen Provinz Sachſen find bier vertreten. 

Die Krone aller diatonifben Thätigfeit, die der Diatoniffen, bat in Thüringen 
— — 

zwei Heimſtätten gefunden: in dem Sophienhaus in Weimar, das zwar noch nicht zu 
dem Kaiſerswerter Verbande gehört, aber ſeine Diakoniſſen in derſelben Weiſe erzieht und 
verwendet, und in dem von Hannover aus in Eiſenach in ſpeziell konfeſſionell-lutheriſchem 
Sinne gegründeten und geleiteten Mutterhauſe in Eiſenach. Das erſtere hatte im Jahre ı5 
1905 146, das leßtere 115 Schweftern. 

Der Guſtav-Adolf-Verein genießt noch immer die meilten Sympathien unter den 
kirchlichen Vereinen, wiewohl einige bebaupten, daß er nicht in dem Maße gewachſen jei, 
als die Zunabme aller anderen Verbältnifje erfordert hätte. Sein jüngerer Bruder, der 
Evangeliſche Bund bat ebenfalls in allen Thüringifchen Yändern, außer in Reuß ä. Y., 20 
freundliche Aufnahme gefunden. Auch der lutheriſche Gottesfaften findet reichliche Pflege. 

Die äußere Miffion bat ihren Mittelpunkt in der alljährlih in Roda ftattfindenden 
Thüringer Niffionstonferenz, die alle Richtungen und Gefellfchaften umſchließt. Früher waren 
die Yeipziger und die Basler Miffionsgefellihaft die Gebenden und Nebmenden diefer 
Konferenz ; jeitvem der Allgemeine — — Miſſionsverein hinzugekommen 3 
iſt, hat man auch die Wifionare anderer Gejellichaften in Nord: und Süddeutfchland 
u Mitteilungen in diefem Kreife gerufen und ihnen Gaben geipendet. Neben dieſer 
— hat ſich noch ein beſonderer evangeliſch-lutheriſcher Miſſionsverein in Thüringen 

gebildet. 
VII Die Theologie. An der Thüringer Landesuniverſität Jena hatte die theo— 30 

logiſche Fakultät im 19. Jahrhundert ihre G — als Haſe die Kirchengeſchichte 
und Yipfius ſyſtematiſche Theologie dozierten. Nach deren Tode traf der damals all: 
emeine Nüdgang des tbeologishen Studiums Jena befonders hart. Neuerdings bebt 
—* der Beſuch wieder etwas, wiewohl das kirchliche Hinterland Jenas, die 4 (5) Herzog: 
tümer, wenig Tbeologieftudierende produzieren. Die vier Fürftentümer entjenden ihre 35 
Theologieftudierenden (e8 find auch nur wenige) lieber nad anderen Univerfitäten. 
Die ſich hierin fundgebende fonfeifionelle Spaltung Thüringens fucht in der Geiftlichleit 
Boden zu gewinnen durch die „Thüringer kirchliche Konferenz“ in Paulinzella, wo in 
we Herbit Vorträge und Diskuffton ftattfinden. Die Gemeinden werden durch dieſe 
onfeffionaliftiiche Sonderbündelei faft gar nicht berührt. Der Thüringer Kirchentag #0 

ſcheint vollftändig eingeichlafen zu fein. Dagegen haben fich die feit zwei Jabren in Jena 
eingerichteten Herbitferienfurfe für Theologen, die an drei Tagen mehrere Vorträge von 
Jenenſer Dozenten bradıten, eines großen Zufpruchs zu erfreuen gebabt. 

In allen Landeskirchen befteht ein reger tbeologischer Austausch auf amtlichen Dioceſan— 
fonferengen und in Heineren monatliden oder vierteljäbrlihen freien Konferenzen. In 15 
Meimar wird alljäbrlib ein Staatspreis für eine Preisarbeit vergeben, wie denn über: 
baupt die wiſſenſchaftlich-theologiſche Bildung innerhalb der Ihüringer Geiftlichleit aller 
Richtungen noch immer eine gute Stätte bat. D. Thümmel. 

Thumm, Theodor, geb. 1586, geit. 1630 ſ. d. A. Kenoſis BB X ©. 261,%. 

Ticonins ſ. Tyconius. 

Tieftrunt, Johann Heinrich, theologiſcher Kantianer, geſt. 1837. — 
Litteratur: Biographiſche und bibliographiſche Notizen in Krugs encyklopädiſch-philo 
ſophiſchem Lexikon iv, im Neuen Netrolog der Deutſchen (herausg. von Boigt) 1837, II, 
S. S8Sf. und in Meufel, Das gelebrte Teutſchland VIILF.; ©. Kertz, Die Religionspbilo: 
fopbie I. 5. Tieftrunts. Ergänzungsheft zu den Kantjtudien, 1907. Bon den Gedichten 55 
der Theologie enthalten Ausjührlicheres nur Gaß, Wejchichte der prot. Dogmatik (IV, 300 ff.) 
und 9. Riticht, Rechtſertigung und Berfübnung (1, 461 ff, auch TIP, 52, 85, 302), einiges 
auch G. Arant, Geſchichte der prot. Theologie (TIL, 280 55.) und F- Chr. Baur, Die chrijtliche 
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Lehre von der Verſöhnung (568 ff.), Dreieinigfeit und Menfchwerdung (III, 78251.). Bat. 
noch Flügge, Ueberſicht einer hiſtoriſch-kritiſchen Darjtellung des bisherigen Einflufies der 
Kantiſchen Philoſophie auf alle Zweige der wifjenichaftlihen und praktiſchen Theologie, 2 Tie 
1796, 1798. Die wicdtigiten der für die Theologie in Betracht fommenden Schriften T.s 

5 jind: Beweis, daß Kleucker jo wenig als Michaelis, Leß und Semler die Wahrheit des Chrijten- 
tums gerettet haben, 1789 (anonym). Einzigmöglicher Zwed Jeſu aus dem Grundgeiege 
der Religion entwidelt, 1789 (anonym), 1793°. Verſuch einer Kritit der Neligion und aller 
religiöfen Dogmatif mit befonderer Nicdjicht auf das Chriftentum, 1790. Zenſur des chrijt: 
lihen protejtantijchen Lehrbegriffs nah den Prinzipien der Religionskritik mit befonderer 

10 Hinſicht auf die Lehrbücher von Döderlein und Morus, 3 Bde, I, 1791 (1796®), II, 1794, 
II, 1795. Dilucidationes ad theoreticam religionis christianae partem, ita ut libelli a 

Morus editi et epitome theologiae christianae inscripti potissimum ratio sit habita, 2 Vol. 
1793. Die Religion der Mündigen, 2 Bde 1800, 

Tieftrunf wurde 1759 zu Stove bei Noftod als Sohn eines verarmten Gutäbefigers 
is geboren, erhielt feine Schulbildung in dem Halleihen Waifenhaufe, ftudierte in Halle 

Theologie und Philologie, wurde dann Hauslehrer und 1781 Rektor der Stadtſchule und 
Nachmittagsprediger in Joachimstal in der Udermark (fo Kerk, dem wir etwas mehr 
Sicherheit über T.S äußeren Lebensgang verdanken)... In Joachimstal verfaßte T. feine 
eriten Schriften und machte ſich aud durch Beiträge zum Berliniihen Journal für Auf: 

20 Härung und zur deutichen Monatsichrift (Briefe über das Dafein Gottes, Fyreibeit und 
Unfterblichteit 1790f.) befannt. 1792 wurde er durch die Gunft des Minifters Wöllner 
orbentl. Profeſſor der Philofophie in Halle. T. bat ftets das Wöllnerſche Edikt verteidigt, da 
es nur und mit Recht die äußere Ordnung regle, die Gewiſſen aber nicht binde. Trogdem 
begreift man ſchwer, daß Möllner einen Mann von den Anſchauungen T.s begünftigte. 

25 Seit 1792 bis zu feinem Tode lehrte T. in Halle als ein treuer und unbedingter An- 
hänger der Kantiſchen Philoſophie, obne erheblichen Einfluß zu erlangen. Von der Theo— 
logie berfommend, bielt er neben den philofopbifchen auch theologische Vorlefungen, bis 
ihm 1799 das Net dazu entzogen wurde. Anfangs bat er fich bejonders auf religiens: 
philofophifchem Gebiete betbätiät während er jich fpäter vorzugsmweife anderen Gebieten 

30 der Philoſophie, 3. B. der Rechts- und Naturpbilofophie, zuwandte. Er gab aud Kants 
Hleinere vermifchte Schriften mit einer Einleitung über Kants Geiftesentwidelung beraus 
(1799) und verfuchte, die Philofopbie von allen Fremdwörtern zu jäubern (Denklehre in 
rein deutfchem Gewande 1825 ff.). Seine Bedeutung liegt in feinen religionspbilofopbifchen 
Arbeiten. Durch diefe wurde er einer der erjten und wirkſamſten Vermittler zwiſchen 

35 Kant und der Theologie, die ſich noch zu Lebzeiten Kants mehr als andere Fachwiſſen— 
ſchaften deſſen Einfluffe bingab. Die kritiſche Pbilofopbie war für T. die Wahrheit. 
Seine Abhängigkeit von Kant ift fehr groß; er ſchloß fich nicht nur an deſſen Grund: 
gedanken, fondern auch an feine Gedantengänge im einzelnen, ja oft fogar an feinen 
Wortlaut an. Schon mandye von T.s Zeitgenoffen tadelten feine Weitfchweifigfeit und 

40 die häufigen Wiederholungen in feinen Schriften. 
T. tritt energifh für die Geltung der Vernunft in Neligionsfahen ein. Er er 

ftrebt ein feitgefügtes Syſtem der Religionslehre, das er an die Gtelle der bisherigen 
„Jogenannten Theologien“ ſetzen will, die nichts anderes ſeien als Rhapſodien und zus 
fällige Aggregate von Sägen. Wie für Kant, fo wird für T. die Ethik das Funda— 

45 ment, auf dem er die Neligion aufbaut, während er das umgelehrte Verfahren, die 
Moral auf die Religion zu gründen, als zur Heteronomie führend ablehnt. Die reli- 
giöfen Objekte find durch die theoretische Vernunft nicht zu erweiſen, wohl aber durch 
die praftifche, indem man von dem a priori fetitehenden GSittengefege aus zu den Be 
dingungen fortfchreitet, unter welchen allein es als möglich gedacht twerden kann. T. 

50 iſt Fe überzeugt, daß der fo begründete moralifche Glaube ein vernünftig begründeter 
Glaube ſei. Die auf diefem Wege getvonnene Gotteserfenntnis ijt ſymboliſcher Art. 
Über Gottes eigentlihes Weſen Ausfagen zu machen ift infolge der Schranken unferer 
Vernunft unmöglich, deshalb alles Spefulieren darüber verwerflihd. Das it alles 
Kantiſch. T.s eigene Leiltung beiteht darin, das Chriftentum mit diefem Vernunft: 

55 glauben in Beziehung zu fegen. Er unterfcheidet die Religion Jeſu vom Chriftentum 
und behauptet, daß jene diefem Vernunftglauben völlig entiprehe. In feinem „Einzig 
möglichen Zweck Jeſu“ fucht er nachzuweiſen, daß die Neligion Jefu ein oberjtes Grund- 
prinzip babe, aus dem alles abzuleiten fei, die Gottes: und Nächitenliebe. In der 
„Religionskritik“ ermittelt er die oberften Grundſätze der Neligion unabhängig von allen 

 pofitiven Yehrbeftimmungen und findet, daß die Neligion Jeſu und diefe unabbängig von 
ihr ermittelten Grundfäge aufs genauejte übereinjtimmen. Das driftlihe Grundprinzip 
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jei mit dem religiöfen VBernunftprinzip: „Handle nad) dem Freibeitsgefege als dem 
Willen der böchiten Heiligkeit“ identiih; und Dafein Gottes und Unfterblichfeit würden 
auch in der Religion Jefu aus dem fittlichen Geſetze abgeleitet. Jeſus ift alfo für T. im 
Grunde Kantianer, nur daß er alles populär ausgebrüdt babe, jo daß die Aufgabe 
beftche, dem Chriftentum eine wiſſenſchaftliche Form zu geben. Diefe völlige Nicht: 5 
beadhtung des eregetiichen Thatbeitandes haben ſchon T.s Zeitgenofjen getabelt. Es zeigen 
fih bei T. die Wirkungen des Kantifchen Prinzips der „moraliſchen Schriftauslegung”, 
das er ausdrüdlich gegen Angriffe verteidigte. — Weisjfagungen, Wunder und Offen: 
barung leugnet T. nicht. Vielmehr verböten die Schranken unferer Erkenntnis ebenfo den 
Beweis, wie die dogmatifche Leugnung diefer Dinge. Ja, infolge ihrer Beziehung auf ı 
einen moralifchen Zweck jeien fie ſogar wahricheinlih. Aber Weisſagung und Wunder 
find ihm religiös fo irrelevant, daß es freiftehe, an fie zu glauben oder ſie natürlich zu 
erklären. Der Beweis der Wahrheit des Chriftentums fei keinesfalls auf fie zu gründen 
(„Beweis, daß KHleuder u. f. w.“). Die Offenbarung biete feine neuen, über die Vernunft 
binausgebenden Erfenntnifje, fondern verfinnliche nur die religiöfen Wahrheiten und bringe 
fie fchneller zum Bewußtſein. „Die fich ſelbſt fennende Vernunft kann nichts Erhabeneres 
und Ztvedmäßigeres auffinden, als was ihr durch die Offenbarung dargeboten wird, und 
wiederum die Offenbarung will nichts Ehrwürdigeres entdeden, ald gerade das, was die 
Kritit ald den hin und unbedingten Zweck der geiftigen Eriftenz aufftellt“ 
(Lehrbegriff I’, 33). Es liegt deshalb die Aufgabe vor, den moralifchen WBernunft: 20 
gebalt der bejtebenden Dogmen zu ermitteln. Diefe Aufgabe hat T. in jeiner bedeutenditen 
Schrift, der „Zenfur des hriftlichen proteftantifchen Lehrbegriffs“ zu löfen verſucht. Die 
„Zenfur” iſt demnach ein Seitenftüd zu Kants „Religion innerhalb der Grenzen der 
bloßen Vernunft“, wobei zu beachten ift, daß die erjte Auflage des 1. Bandes der „Zenfur“ 
nod vor Kants „Religion innerhalb ...“ und auch vor der gejonderten Veröffentlihung 25 
des erjten Stüdes derjelben erjchienen ift. Se länger, deſto mehr hat T. auch dieje 
Mertung der Offenbarung fallen lafjen und in ihr verfchiedene Phaſen einer früheren 
Bernunftentividelung gejeben (Her 40f., 50). 

Wie andere Kantifche Theologen, jo hatte auch T. ein befonderes Intereſſe für die 
Verföhnungslehre. T.s Bedeutung für die Gefchichte derfelben Liegt vor allem darin, 30 
daß er ald Weſen der Sündenvergebung nicht die Aufbebung der Strafe, fondern die 
der Schuld und des Schulbbewußtjeins anſah. Wie feiner Meinung nah alle allgemeinen 
Wahrheiten ihrem Inhalte nach nicht aus Offenbarung entjpringen können, fo ſuchte er 
auch den Satz, daß Gott Sünde vergiebt, ald eine praftiihe Bernunftivabrheit zu er: 
weifen. („Iſt die Sündenvergebung ein Poſtulat der praftiichen Vernunft?” in Stäublins 35 
„Beiträgen zur Philoſophie und Geſchichte der Religion und Sittenlehre” 1797 III, 
112. und „Sit irgend eine weſentliche Neligionswahrbeit nicht a priori?“ Worrede zu 
G. A. Kroll, „Bhilofopbifch-kritifcher Entwurf der Verſöhnungslehre“ 1799. Auch jchon 
„Zenfur“ bei. II, 261 ff). Die Liebe zum Gefeg ſei das höchſte Ziel aller Moralität. 
Sie fer unmöglid, wenn nicht das Gerühl der Verfchuldung aufgehoben wäre. Durd d 
eigene That könne das nicht geicheben. Daber jei die Eündenvergebung die unumgäng: 
lihe Bedingung der Möglichkeit höchſter Moralität. Wir dürfen deshalb, wenn wir 
unjere Pflicht tbun, glauben, daß, Gott unferen Mangel an Gerechtigkeit von ſich aus 
ergänzen werde. Wie das gejchiebt, und wie es möglich ift, daß Gott zugleich beilig, 
gerecht und gnädig ift, bleibt ein Geheimnis. Auf diefe rationale Begründung der 45 
Sündenvergebung fam es T. vor allem an. Doch ſuchte er auch der Yehre, durd die 
die Schrift „diefem allgemeinen Glauben nod mehr Leben giebt“, einen der Religions— 
kritik entfprechenden Sinn abzugewinnen. Er kam dabei zu der Anjchauung, daß die 
Gefinnung des für das Wohl der Menjchheit jterbenden Jeſus ein Symbol der uns an 
fih nicht erfennbaren Gefinnung Gottes ſei. T.s Verfühnungslehre ift vor allem von co 
Ritſchl dargeftellt und infolge gewiſſer Berührungspunkte beider bejonders gewürdigt 
worden. In ähnlicher Weife behandelte T. auch die Trinitätslehre und andere Dogmen. 

In feiner „Religion der Mündigen“ erklärte T. alle feine früberen Bemühungen, 
den moralifchen VBernunftgebalt der Dogmen ans Licht zu ftellen, als nur propädeutiſch. 
Die Vollendung des Wertes jei die Befreiung der Religion von allem Statutarijchen 55 
und Hiſtoriſchen und die Darjtellung der reinen VBernunftreligion, für die alle Autorität, 
auch die sh binfalle. T. trat damit den Beitrebungen Tellers und des Kantianers 
Krug zur „Bervolllommnung“ oder „Werfektibilität” der Neligion bei. Was aber T. 
unter dem Titel der „Religion der Mündigen“ bietet, ift nichts anderes als eine breite 
Umſchreibung der Kantiſchen Religionsphilojophie ohne Nudjicht auf das hriftliche Dogma. & 

— 

— 5 
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Man ſieht: An feiner „Religion der Mündigen“ ift T. feinen bisherigen theologiſchen 
Anfhauungen ferner gerüdt. Auch feine Verföhnungslehre ließ er jegt zu Gunften der 
Kantifchen zurüdtreten. Seit diefem Werke hat ſich T. auf religionsphilofophiihem und 
theologischem Gebiete nicht weiter bethätigt. Er ftarb am 7. Oftober 1837. 

5 Heinrih Hoffmann. 

Tiele, Cornelis Petrus, Profeffor der allgemeinen Neligionsgejhichte an 
der Univerfität, dazu „Eirchlicher Profeſſor“ am remonftrantifchen Predigerfeminar zu 
Leiden, dafelbjt geb. 16. Dez. 1830, get. 11. Jan. 1902. — Das Beite, was über ihn 
gejchrieben, iſt die feinfinnige Gejchichte feiner Studien und Charakteriſtik feines Wirtens, 

io jeiner Perfönlichkeit, jowie ihrer Bedeutung von Chantepie de la Saussaye, „Jaarboek der 
Kon. Akad. v. Wetenschappen“, Amijterdam 1902; von den bier ausgeſprochenen Urteilen 
weichen die meinigen indejjen öfters ab. Schon während des Lebens des gefeierten Gelehrten 
erſchien mehr al3 ein Aufjag von bejugtejter, nad) anderer Meinung freilid allzuviel Lob 
ipendender Seite über T.s Berjon und die — jeiner Arbeiten: de Goeje in Eigen Haard, 

15 1808; W. Brede Kristensen in Woord en Beeld, 1899. Fir die Detaild des Lebens T.s: 
Mannen en Vrouwen van beteekenis, Haarlem 1902, aflev. 8, von Dr. J. H. de Ridder, 
woſelbſt auch S. 358—364 ein vollftändiges Verzeihnis feiner Werke, Abhandlungen, Reden, 
größeren und Heineren Arbeiten: ſchon durd; feine Länge ein Zeuge von Tes ftaunenäwertem 
Willen und Schaffen und feines ehrfurdterzwingenden Fleißes. 

20 T. erhielt feine theologische Ausbildung am Athenäum Illuſtre zu Amjterdam und 
am remonjtrantifchen Seminar (damals in derfelben Stadt) unter Leitung von des Amorie 
van der Hoeven, der mehr Redner als Theologe war. 1853 murbe er Pfarrer ber 
winzigen Dorfgemeinde Moordrecht, 1856 der größten Gemeinde feiner Kirchengemein- 
—* der in Rotterdam. Als treuer Paſtor ſowie als eminenter Kanzelredner ſtand er 

> ım höchſten Anſehen, als er 1873 die Ernennung zum Profeſſor am remonſtr. Seminar 
erhielt, welches in diefem Jahre nad Leiden verlegt wurde. Er batte dort die wenigen 
Studierenden, die es zählte, gewöhnlich nur einen oder zwei, in praftticher Theologie, 
Homiletit und Geſchichte der Nemonjtranten zu unterrichten. Freilich zählte die Kirchen: 
gemeinfchaft, tweldyer er diente, auch nur etwa 6000 Seelen (jet 20000). So batte 

»T. ſchon am Seminar reichlich Zeit für feine religionsgefchichtlihen Studien; aud Bor: 
lefungen für andere Studierende fonnte er anfündigen. Seine Antrittörede behandelte 
auch den nicht eben Firchlichen Gegenjtand: „De plaats van de sdiensten der 
natuurvolken in de godsdienstgeschiedenis“, 1873. Seine jdon damals bervor: 
ragenden Verdienjte auf legtgenanntem Gebiete waren furz vorher vom Senate der Uni: 

»s verfität zu Yeiden dadurch anerfannt, daß er ihm den Titel eines Doctor theologiae 
honoris causa verlieh, 

Vom Anfange an fleifiger Schriftftellee — feine Eritlingsarbeiten waren zwei 
Schriften, worin er die Gefchichtlichleit des johanneifchen efusbildes verteidigte —, 
oft Reden und Vorträge abbaltend, auch litterariſch ſehr thätig, galt er am Ende der 

10 50er Jahre jchon als einer der beredteften, gejchmadvolliten, tühtigtten Wortführer der empor: 
fommenden „moderne riehting“ oder „mod. Theologie“, jener holländifchen Geiſtes— 
ftrömung, die in ihrem Anfange am beiten derjenigen Golanis, Heinrich Langs, Karl 
Schwarz’ ee ift und der fich bald die bedeutendften theologifchen und überhaupt 
intelleftuellen Kräfte des Landes anſchloſſen; T. fchuf ibr zuerft im Wochenblatt Teekenen 

ss des Tijds ein eigenes Organ. Nicht eigentlich propagandatreibend, noch viel weniger in 
ihrem Intereſſe polemifierend, — jedes laute Gewühl und jeder Zank auf dem öffent: 
lichen Markte waren ihm immer mwiderlich — verfündete er ihre Jdeen und Ideale in feinen 
Predigten, Neden und Auffägen und fand für fie Berftändnis in zahlreichen Kreifen. Seine 
eben jo liebenstwürdige als vornehme, ruhige, maßvolle, fünftleriich feingebildete und fein— 

so fühlende Berfönlichkeit trug nicht wenig bei zu dem Eindrud, welchen feine Predigt machte. 
Beitlebens ift er diefer Richtung und ihren religiöfen, kirchlichen und theologiſchen Idealen 
unentwegt treu geblieben. Wo diefelbe organifiert zufammentrat, im Protestanten- 
Bond, in der Modernen-Vergadering, war er ein bochgeehrtes Mitglied, Vorftand, 
Vorfigender. Was ihn — und diefes ohne jeden Blid nad anderen Richtungen — 

55 erfüllte und leitete, war aber die Anſchauung diefer Richtung in ihrer erften, äußerft ge: 
mäßigten, nie pietätlofen, zufammenbindenden, etwas konſervativ-doktrinär bibliſch-kirch— 
lichen Gejtalt, zudem der mehr nüchterne, echt holländifch mehr intelleftualiftiiche als innige 
oder gemütsreihe Sinn der Hälfte ihrer Führer und Anhänger. Als fie neue, bier 
radikale, dort myſtiſche Pfade juchte und einfchlug, nabm er davon feine Notiz; und fo: 

en weit fie fich mit kirchlichem Parteitreiben einließ, interejfterte fie ihn nicht mebr im aller: 
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geringften. Seiner remonftrantifchen Kirchengemeinfchaft aber blieb er bis zu feinem Tode 
die Ehre, Zierde und Krone, ihr gefeierter Führer. Als ſeit 1875 infolge des kirchlichen 
Streites und der ortbodoren Gewaltmaßregeln in ber nieberlänbifch-reformierten Kirche 
Hunderte von achtbaren Familien ſich von diefer ab: und den remonftrantifchen Gemein: 
den zumwandten und in mehr als einer größeren Stadt neue Gemeinden errichteten, welche 5 
ſich dann den beſtehenden remonſtrantiſchen anſchloſſen: da war es für diefe ein Glüd, 
daß fie T. an der Spige hatten. Ihre Seelenzahl verdoppelte und verdreifachte ſich. Die 
meijten neuen remonjtr. Kirchen twurden von ihm eingeweiht. Selbtverftändlicd war er bei 
der Feier des 250jährigen Beſtehens des remonftr. Seminars 1884 der Nedner; er plädierte 
bei diejer Gelegenbeit für den Fortbeſtand feiner Kirchengemeinfhaft und ihres Seminars 
gegen die Meinung, als feien beide überflüffig getvorden. Nicht immer mit Abficht, viel: 
mehr kraft des ummillfürlichen Einflufjes feiner Perfönlichkeit hat er gewiß dazu beis 
getragen, bejonders bei den höher geftellten, gebildeten, wiſſenſchaftlichen Kreifen das Anz: 
jeben der modernen Richtung einerjeits, der remonjtr. Gemeinden andererfeits aufrecht zu 
erhalten und zu heben. 15 

Indeſſen war T., und zwar vom Anfange feiner Studien an, noch auf einer andern, 
von dem eben gejchilderten Wege in Richtung und Zielen gänzlich verfchiedenen Bahn’ 
gewandert. Seine bier in Betracht kommenden Arbeiten und Beltrebungen baben ibm 
jpäter die Verehrung verschafft, welche er nicht nur in feiner Heimat, jondern bejonders 
im Auslande, Freilich mehr in England und Schottland als in Deutjchland, genoſſen hat. 20 
Doc haben aud bier Männer wie Siegfried, Furrer, Lehmann (Kopenhagen) ihm als einem 
der bedeutendjten Führer auf dem Gebiete der Neligionsgejchichte gebuldigt. Und wie 
natürlich ift das geweſen! Ein neues, großartiges Gebiet, auf welchem der neugeweckte 
Wiſſensdrang fih das größte verſprach, griff er an. Ohne jede Berechnung feinerfeits 
fam er dem Bebürfniffe eben feiner Zeit entgegen. Und nicht nur, daß er allmäh— 
lih an Kenntnifjen die meiften, ausgenommen einige Spezialiften, überragte, Kenntniffen, 
tweldhe es Unrecht wäre, nach denen einer jpäteren Entwidelung zu beurteilen: er beivegte 
ſich überdies auf dem ganzen Gebiete und gab mit feiner feltenen Klarheit und’ Dar- 
jtellungsgabe das errungene immer in der jchönften, lesbarften, meift anziehenden Form. 
Schon ald Student und junger Baftor machte er Verſuche Sanskrit und Agptiſch zu 0 
lernen; bejonders aber wandte er ſich bald mit feinem ebernen Fleiße der Aveſtaſprache, 
fpäter dem Ajiyriich-Babylonifchen zu. Nicht um Kenntnis gelehrter Kuriofa war es 
ibm dabei zu thun, nicht als fünftiger Zinguift betrieb er diefe Studien: nein, fein Ziel 
war, endlich zum gründlichen Verftändniffe diefer Religionen, über welche noch ſoviel Ver: 
wirrung und Unfierbeit ſchwebten, durchzudringen. Dafür war aber, dies ſah er fofort 3 
ein, die Befähigung, die alten Denkmäler und Schriften zu lefen und deren nterpreta: 
tion durch andere zu fontrollieren, unumgänglich notivendig. Da bat er fi) an diefe riefige 
Arbeit gemacht; ganz und gar Autodidakt, obne audy nur einmal irgend einen zu treffen, 
der ihm irgendwelche Anleitung oder Hilfe zu geben vermochte ; mit mangelbaften Hilfsmitteln 
bat er inmitten all feiner anderen immer aufs pünktlichite erfüllten Obliegenbeiten als +0 
Prediger und Hirte fih allmählich wenigftens für feinen Zweck genügende Kenntnis diefer 
Sprachen erworben, gefördert allein durch feine reichen Anlagen, jeltene Ausdauer, befonders 
aber durch die innige Liebe zum boben Ziele, welchem er unentwegt nadjitrebte. Er bat 
zwar nicht jofort das erfaßt, was ibm jpäter zur Yebensaufgabe geworden ift, aber als: 
bald den einzigen Weg gefunden, der ihn zu dieſer führen fonnte. Seine Belannten 
und Lehrer fanden derartige Studien für einen angebenden Theologen mehr als jonder: 
bar und wertlos, war doch von jeher in der bolländiichen Theologie die Eregefe das vor— 
berrichende Studium, wozu feit Scholtens Auftreten die Dogmatif fam. Es gab niemand 
im damaligen Holland, der fih um Neligionsgeichichte ernitlich fümmerte. Zwar wurde 
in den alademiſchen Vorlefungen über Theologia Naturalis etwas über die nicht auf 50 
der Offenbarung fußenden Religionen zum Beften gegeben; aber wie beiläufig und dann 
auch oberflählih das damals gejcheben konnte, zeigte die 1859 herausgegebene „Geschie- 
denis der Godsdienst en Wijsbegeerte, ten gebruike bij de akademische lessen“, 
1859, worin die ganze Arbeit ausfchließlih der Gefchichte der Philoſophie zugewendet, 
die der Religion ganz kurz und flüchtig und nicht obme auch für damals große Fehler abges 55 
macht war, und welche doch feinen geringeren als den Großmeiſter Scholten zum Verfaſſer 
hatte. Da trat der junge T. aus feinem Zelt. In der „Gids“, 1860, I, bl. 815 vgg. 
lieferte er nicht nur eine fcharfe Kritil Scyoltens, ſondern entwidelte daneben über eine 
Anzabl von Punkten auf diefem Gebiete ebenjo richtige wie gefunde Anfichten, nach— 
tweisbar die Früchte unermüdlicher und reicher Belefenbeit, ſowie der gewiſſenhaften Ber: 60 

— — 

* 
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tiefung in diefe Gegenſtände. Und froben Mutes fuhr er im Stillen mit feinen an: 
jtrengenden Studien fort. Bistweilen freilich auch ettwas leichten Mutes. Co, alö er 
1864 das Wagnis unternahm fein erjtes großes Bud, „De godsdienst van Zara- 
thustra“, herauszugeben und ein paar Jahre nachher Kern, der fih in abweichendem Sinne 

5 über die Gejchichtlichkeit der Perfon Zarathuftras geäußert hatte, anzugreifen. Auch jpäter 
hat . ſich noch Wagniffe erlaubt. Des bewußten Übermuts aber bat feiner ibn je 
gezieben. 

Im Jahr 1866 griff T. im die die gelehrten holländischen Kreife vielfach beiwegen- 
den Diskuflionen über die notwendige Umänderung des Gefeges betr. den höheren Unter: 

10 richt (die Univerfitäten) ein mit der Abhandlung „Theologie en Godsdienstweten- 
schap“, Gids 1866, II, bl. 205vgg. Diejelbe enthielt nichts weniger als den Entwurf 
zu einem gänzlichen Umbau der Geſamtheit der bisherigen theologiihen Wiſſenſchaften und 
des theologischen Univerfitätsitudbiums. Was bis jebt, au in Schleiermachers „Kurzer 
Darftellung“, Theologie gebeißen hatte, follte zur Religionswiſſenſchaft umgeformt und er: 

15 hoben werden. Letzterer Begriff wie Name ſchwebten freilich ſchon damals in der Luft; 
Neuß 3. B. hatte fhon dann und wann die Theologie jo genannt; es war ja aud) die 
Zeit des großen Einfluſſes Renans. T. aber war der erfte, der, noch bevor Dar Müllers 
„Lecetures“ die Prefje verließen und Burnouf von der Science des religions ſprach, beide 
Begriffe feitftellte und in Umlauf brachte. Allmäblich drangen diefelben von da an überall, 

20 auch in Deutjchland, durch. Seitdem hat T. 10 Jahre lang in mancher Abhandlung, bei. 
aud in der 1866 gegründeten „Theol. Tijdschrift“, unter deren Redakteuren, Kuenen, 
Loman, Hoekſtra u.j. w. auch er eine Stelle erbielt, feiner Konftruftion der Religionswifjen- 
ſchaft das Wort geredet, nicht polemifierend, jondern immer pofitiv auseinanderfegend und 
begründend. Den Forderungen vieler freifinnigen Theologen, Kuenens u.a., bei. des 

25 blinden amfterdanıfchen theologiſchen Denters Yoman ſchloß T. ſich hiermit an. Keiner 
bat aber wie er eine fo Klare, fo überfichtliche, jo methodifhe und ſcharf bis ins einzelne 
organifierende Formulierung gebracht. T.s Entwurf war ganz aus jeinen geidilverten 
Studien herausgereift, zudem ein Zeugnis dafür, wie genau er das Ganze überjab und 
jih über Anhalt und Bedeutung jedes Teils Nechenfhaft gab. Das fjonderbare 

» Sammelfurium wiffenfchaftlicher, kirchlich-konfeſſionell verjchrobener, alſo unrichtiger, nur 
für den Kirchendienſt nützlicher, endlich religiös-frommer Kenntniffe, welches bis dahin 
„die hriftliche Theologie” bieß, follte — fo legte T. dar — einer felbitftändigen wirf- 
lichen Wiſſenſchaft oder vielmehr einem ftreng geichlofjenen Cyklus von Wiſſenſchaften 
Raum machen; alle zuſammen ein jelbitjtändiges Gebiet, Teil der Anthropologie, reip. 

5 Pſychologie, nach induftiver Methode bearbeitend, wahrnehmend, vergleichend, erllärend, 
ebenſowenig chriftlih ala mohammedanifch zu nennen: reine Wiſſenſchaft. So und nur 
jo könne ſich die Theologie von der Schmac befreien, als balbe Wifjenfchaft an ber 
Univerfität nur geduldet zu werden. Nur fo habe fie das Necht, jtolz das Haupt zu er— 
heben und als volllommen ebenbürtige Schweiter neben den anderen Fakultäten ihre 

40 Stelle in der universitas scientiarum, an der Univerjität, in Anfpruch zu nehmen, 
ja zu fordern. Alle Speziellen Fächer der bisherigen Theologie follten in der neuen 
Religionswiſſenſchaft eine Stelle finden, jei es auch meiſt mit anderer Ziwedbejtimmung, 
anderen Ausgangspunkten, anderer Methode; fogar die praktiſche Theologie in der 
Wiſſenſchaft von der Ausbreitung, Förderung, Reinigung, Reformierung der Neligion. 

#5 Nur konfejlionelle Dogmatik, Polemik und Apologetit jeien ausgejchlofien, als nicht all: 
gemein wiſſenſchaftlich giltige, fondern von den einzelnen Kirchen oder Nichtungen be: 
berrjchte — An ihre Stelle kam die nicht kirchlich bedingte Glaubenslehre, über 
deren Aufnahme freilich unter den Verteidigern dieſes und verwandter Entwürfe keine 
Einhelligkeit beſtand. Viele Jahre ſpäter in den „Hibbert Leetures“ bat es ſich gezeigt, 

50 wie ſich ſeit 1867 in T.s eneyklopädiſchen Anſchauungen manches geändert hatte: ſ. u. 
Nun drangen im neuen Staatsgeſetze (1876) die neuen, auch T.s, Prinzipien freilich nur 
zum Teile durd. Der Name „Fak. der Theologie” blieb beibehalten. Die in Vorlefungen 
und Gramina geforderten Fächer wurden beitimmt nicht nach T.8 — es mag fein: doftrinärer 
— Meinung, jondern nad den Bedürfniſſen derjenigen Studierenden der Theologie, welche 

55 ausschließlich fi) den Univerfitäten zuwandten, d. h. der künftigen protejtantifchen 
Prediger; bielten ſich doch die Fatholischen Theologen grundfäglid und einftimmig von 
den Univerfitäten fern. T.3 und Lomans Forderung aber, eine Fakultät, in welcher jowohl 
jüdische und parfifche als proteftantifche und katholiſche wilienjchaftliche Theologen dozierten, 
wurde zwar geſetzlich nicht ausgeſchloſſen; aber die Verhältnifie machten es unmöglich, 

oda es thatfächlih dazu Fam, und die wenigften wünſchten ein zur Zeit noch jo unpraltifches 
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Gebilde. Die Glaubenslehre blieb getvabrt, wurde aber, freilich unter ausdrüdlicher Betonung 
daß „Glaubenslehre“ gemeint fei, und nur um ſelbſt den geringften Verdacht zu vermeiden 
als wolle man wieder konfeſſionelle Dogmatik einfhmuggeln, unter „Philoſophie der 
Religion” untergebradt. Doc in der Dura war die große Schlacht geichlagen, 
der Sieg errungen. Der Betrieb der theol. Wifjenfchaften auf den Univerfitäten wurde auss 5 
ihlieglih von den Forderungen der Wiſſenſchaft bejtimmt; von kirchlichen oder kirchen— 
politifchen Einflüſſen oder HRidfichten fonnte nicht länger die Rede fein; nur an die 
wifjenfchaftliche Methode und die Nefultate feiner freien, felbititändigen Unterfuchungen 
follte jeder Profeſſor gebunden jein, wobei es jelbitverftändlich ihm unverwehrt blieb, zu 
den gleichen Rejultaten wie Thomas oder Calvin zu gelangen, welche er dann aber eben 10 
als feine eigene Meinung, nicht als kirchlich auferlegte ie auseinanderzufegen hatte; 
fonfeffionelle Dogmatik ſowie praktische Theologie wurden ausgefchieden und den Kirchen 
und deren Seminarien gänzlich überlafjen; Beraltetes wurde abgetban, Neues eingefügt. 
So anftatt der Theologia naturalis die Religionsphilofopbie und — die Errungenichaft 
vor allen Tes — die „Geschiedenis der Godsdiensten in het algemeen“. ns 
Leiden und Amfterdam wurde ein eigener Lehrſtuhl dafür errichtet, in den beiden anderen 
Staatsuniverfitäten diefelbe wenigſtens als Nebenfach gelehrt. Daß der Lehrſtuhl zu 
Leiden T. anvertraut wurde, daß er denfelben einnabm als ihm, nur ihm zukommend, 
und dies mit vollem Nechte und unter ausnahmslofer Anerkennung diefes Nechtes ſeitens 
fämtlicher Theologen und jonjtigen Vertreter der Wiſſenſchaft, verjtand fih von ſelbſt. 20 

Jetzt hatte T. nicht nur Ziel und Aufgabe feines Lebens, fondern auch die dieſen 
entiprechende öffentliche Stellung gefunden und fonnte er ſich mit ungeteilter Kraft feinen 
Lieblingsftudien widmen, wenn er auch daneben die Profeſſur am remonftrantifchen Pre— 
diger-Seminar beibebielt. 1892 nahm er, von befonderen Verhältniſſen in der Fakultät 
gedrängt, überdies die Neligionsphilofopbie auf ſich, welche allerdings nicht gerade feine a, 
Stärke war. Und nicht nur feinen Studien widmete er fich von jet an, fondern auch der 
Ausarbeitung und Veröffentlichung feiner umfangreichen Werke ſowie einer großen Anzahl 
Arbeiten Heineren Umfangs über Detnilfragen auf feinem Gebiete. Schon war 1869 bis 
1872 die „Vergelijkende geschiedenis der Egyptische en Mesopotamische gods- 
diensten“ erjchienen; das ud jollte der erjte Teil einer Vergelijkende geschiedenis „, 
der oude godsdiensten (der alten Religionen) fein, bat aber erft in feiner zweiten Be— 
arbeitung, 1891— 1902 erfchienen, wenigitens einen zweiten Teil (die Religion der Iranier) 
erhalten. Dann folgte 1876 die „Geschiedenis van den godsdienst tot aan de 
Heerschappij der wereldgodsdiensten”. Das Heine Buch erfchien manchem, bejonders 
auch vielen Ausländern, welche es kennen lernten, „wie eine Offenbarung”. Das Über: z, 
fichtliche, die mit der klarſten, fchärfiten Einfiht und feſter ſelbſtbewußter Sand jcharf 
gezogenen Linien, der durchſichtige Stil — T. jchrieb überhaupt das Holländifche vor: 
trefflih — padten. So waren nie von einem Fachmann in Eleinem Umfang jämtliche alte 
Religionen — vor Buddhismus, Chriftentum, Islam machte T. Halt — charakterifiert 
und in die Ordnung ihres gefchichtlichen Zufammenbanges gebradt. „Manche Namen 10 
erhielten jest Inhalt; manches, was bisher nur neblige Vorftellung geweſen, fand jetzt 
feine richtige Stelle und zeigte, in die ihm eigne Umgebung gejtellt, fein wirkliches Wefen. 
Und als Hilfsmittel war die „Handleiding“ mit ihren reichen, vortrefflih gewählten 
und richtig charakterifierten Litteraturangaben ſowie ihren durchgehenden Hinweifungen 
auf die noch zu löfenden ragen, auf das für eine lüdenloje Geſchichte der Religion Er: 45 
forderliche, geradezu unſchätzbar“ (de la Sauſſaye). Sie wurde dann auch ins Franzöſiſche 
(v. Maurice Vernes), Englifche, Deutjche, Dänische, Schwedische und Rutheniſche überſetzt; 
bisweilen mit . Verbejlerungen von T.3 eigner Hand, jo bei Vernes. Auch 
italieniſch wurde fie bearbeitet, während Söderblom 1903 eine ganz neue deutſche 
Ausgabe veröffentlichte, welche aber bejonders beim Islam und bei der germanijchen Reli: so 
gion teilweife deſſen eigene Arbeit if. — 1886—7 erihien die „Babyloniſch-Aſſyriſche 
Geſchichte bis zur ie Babels durd Cyrus”, 2 Bde, in Perthes' „Handbücher der 
alten Geſchichte“: ein eben jo fühnes als viel gerübmtes Wagnis T.s, worin aber 
die Geſchichte der Neligion nicht allzufebr in den Vordergrund tritt. Bon 1891 bis 1902 
(II b, nad T.8 Tode erjchienen) die „Geschiedenis van den godsdienst in des 
oudheid tot op Alexander den Groote“, 2 Teile: eine auf den jeßigen Stand 
der Wiſſenſchaft gebrachte gänzliche Umarbeitung der „Vergelijkende geschiedenis“ 
v. 1869—73. Det aber war der Behandlung der ägyptiſchen, babyloniſch-aſſyri— 
chen, vorderafiatiichen (Aramäer, Phönizier, Kanaanäer, Israel) Religionen die der Reli— 
gion der iranischen Bölfer, T.s erjte und nie erlofchene Liebe, nebit einer Kritik ihrer w 
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Duellen, hinzugefügt. Das Werk, mit Nachträgen und ausführlichen bibliographiſchen An- 
merfungen verjeben, welche ohne Frage zum Beiten des auf diefem Gebiete Geleifteten 
gehören, war ein rein biftorifches geworden; das Beiwort „Vergelijkende” dern auch im 
Titel geftrichen. Überhaupt ſchied T. je länger je mehr die Gefchichte von der foftematifchen, 

5 religionspbilofophifchen Betrahtung. In diefer „Geschiedenis v. d. godsdienst“, 
an welcher T. bis zu feinen legten Lebenstagen arbeitete, findet man die vollite und reifite 
Frucht feiner religionsgefhichtlihen Studien. Und diefen jtattlichen Werfen reihten ſich in 
jedem ar einige Bebandlungen befonderer Fragen, ausführliche Beiprebungen midhtiger 
neuer Erjcheinungen, Abhandlungen über neuentdedte Denkmäler oder Kontroverspunfte 

ı0 auf feinem Gebiete an, oft von höchſtem Wert, auch wohl über allgemeine und methobo- 
logifche Fragen dieſes Gebiet betreffend. In großer Anzahl find diefelben zu finden 1871 
bis 1884 in der „Gids“, 1871 bis 1887 in der „Theol. Tijdschrift“, welcher er aud 
1866-—1891 und 1895 eine Unmaffe Bücheranzeigen lieferte; 1880—1896 in ber 
„Revue de l’histoire des religions“; 1887—1899 in der „Zeitfchrift für Aſſyrio— 

15 logie”. Außerdem ſchrieb T. im „Theol. Jahresbericht“ 1897 und 1898 die Rubrik 
Neligionsgefchichte. Wielleicht fein Beites bot er 1882—1895 der Koninklijke Aka- 
demie van Wetenschappen, zu deren Mitglied er 1882 gewählt mar, und deren 
„Verslagen en Mededeelingen“. on allen diefen Arbeiten feien unter den ihnen gleich- 
wertigen, dann und wann fogar fie übertreffenden nur genannt: „La déosse Istar sur- 

» tout dans le Mythe Babylonien“ in den „Travaux du Congrös international 
des Orientalistes ä Leide“ 1884; der meilterbaft ee re Artikel „Reli- 
gions“ in der neuen Auflage der „Encyelopaedia Britannica“; T.s jtegreihe Be: 
fämpfung der vom Avejtaüberfeger Darmefteter erhobenen Behauptung vom fpäten, 
nachehriftlichen Urfprung der Avefta, „Revue de l’hist. des religions“, XXIX; „Ver- 

25 slagen en Mededeelingen der Kon. Akademie“, 1895; „Archiv für Neligions- 
wiſſenſchaft“, I. 

Die Krone von T.s ſowohl rein geſchichtlicher als pbilofopbifcher Lebensarbeit aber, 
die Zufammenfafjung der von ihm in jeiner vieljährigen zwiefachen Behandlung der Reli- 
gionsgefchichte gewonnenen allgemeinen Nefultate haben, glaube ih, T.8 Verehrer nicht 

in dem bisher Genannten geſucht und gefunden, fondern in ben „Hibbert Leetures“, 
welche von ibm Ende 1896 und 1898 zu Edinburgh gehalten wurden; und auch T. felbit 
dürfte jo geurteilt haben. Der Senat der Univerfität dafelbft hatte einftimmig ibm den 
ehrenvollen Auftrag erteilt. Sie wurben 1897 und 1899 zugleich engliſch und holländiſch 
herausgegeben: „Elements of the science of religion, P. I. Morphological, P. II. 

5 Ontological“; „Inleiding tot de godsdienstwetenschap“. Die bolländiihe Ausgabe 
erlebte jchon nad zwei Jahren eine zweite Auflage. Ihr ſchloß fich an die „Hoofd- 
trekken (Hauptzüge) der godsdienstwetenschap“, 1901: ein Büchlein, welches 
in 64 Waragraphben auf 125 Seiten den gefamten Inhalt der „Hibbert Lee- 
tures“ jcharf, überfichtlih, methodisch zufammenfaßt. — In diefen Leetures bat T. 

so im eriten Teile die Entwidelung der Religion von den niederen zu den böberen Stufen 
dargeftellt. In klarſter und jcharf abgeteilter Reihenfolge unterjcheidet er Natur: und 
etbiiche Neligionen ; unter den erjteren wiederum niedere und böbere, magiſch-polydämoni— 
jtijche, theriantbropifch-magische (u. a. ägyptiſche und alt:babylonifche Neligion), antbro: 
pomorphiſche oder ſemi⸗ethiſche (u. a. die vedische, bellenifche und mofaifche vor dem 8. Jabr- 

45 hundert); dann die etbiichen: partitulariftiiche oder nomiftische ethische (Brahmantsmus, 
Israel nah dem 8. Jahrhundert, Judentum, Islam), univerfaliftiiche oder Weltreli- 
gionen (Buddhismus, Chrijtentum). Sodann behandelt er die qualitativ vericiedenen 
Richtungen innerhalb der Neligionsfamilien, u. a. tbeofratiihe und theanthropiſche Reli— 
gionen, die Werjchiedenbeiten auch unter Individuen entjtebend dur Hervorkehrung 

0 einiger, Hintanfegung anderer Elemente der Religion; und die Entiwidelungsgefeße der 
legteren, wobei er den Anteil des Individuums an diefer Enttwidelung ſtark bervorbebt. 
Der zweite Teil bietet die analytifche Unterfuchung: fie betrifft die u wars Voritellungen, 
die Gotteslehre, die Lehre von der Verwandtichaft zwifchen dem Menſchen und feinem 
Gotte, Verfühnung, ewiges Leben, Kultus, foziale Religion (Kirchen); endlih die Frage 

55 nach Weſen und Uriprung der Neligion. Aus letterer felber, in ihrem höchſten Ent: 
widelungsjtadium wahrgenommen, jchließt T. jeßt, ihr MWejen ſei Anbetung, welde Ehr— 
furcht und Zutrauen einerfeits, andererfeits die volljtändigfte Vereinigung mit dem Angebeteten 
in ſich ſchließt. Diefe zwei Seiten der Rel. entfpreben nach T. den Scultermint trans: 
jcendent und immanent („Inl.“ II, bl. 166 vgg.). Der Ursprung der Rel. liege in dem dem 

so Menſchen anerjchaffenen, anfänglich unbewußten Gefühl der Unendlichkeit oder im Glauben 
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an Unendlichkeit in uns („Inl.“ II, bl. 199 vg.). In dieſen Leetures findet ſich in beiden 
Teilen neben einer großen Anzahl wichtiger und auch für Gemüt und Verftändnis 
der Bebürfniffe unjerer Zeit fruchtbarer Bemerkungen — find diefelben doch auf freilidy 
jehr gebildete Laien berechnet — auch („Inl.“ I, bl. 10, 11) der Entwurf einer Kon: 
ftituierung der Religionswiſſenſchaft, welcdyer von T.S eigenem Entwurf von 1867 (ij. 0.) 6 
gänzlich abweicht. Letztere wird jetzt ſogar von ihm als „durchaus unpraftifch” verurteilt. 
Nicht mehr ſoll die Religionswiſſenſchaft jämtliche bis dahin geltende tbeol. Disziplinen 
in jich begreifen: fie ſoll fich jest befchränfen auf die Aufgabe zu unterfuchen, was Rel. 
fei und weshalb mir religiös find, wobei jett, anders als früher bei ihm, auch die deduk— 
tive Methode gelten fol; während neben die Neligionswifienichaft ein ganz anderer ı0 
Kompler von Wiſſenſchaften tritt, von gleichem Range aber von anderer Art und gänzlich 
von den erſteren geichieden: jedoch fo daß jie fi gegenfeitig ftügen: die „Theologie“. 
Aufgabe diejer leßteren, der „Theologie“, follte fein eine bejtimmte Neligion zu durch— 
forſchen, zu erllären, zu rechtfertigen, auf ihre reinfte Geftalt zu bringen, neueren Be: 
dürfnifjen entiprechend zu entmwideln. 16 

Indeſſen, bei all ihrem reichen Inhalt läßt ſich doch kaum verfennen, daß troß 
aller Anfübrung von Thatjahen T. ſich doch am Ende in den „Hibbert Lectures“ 
oft in Allgemeinbeiten verliert, bisweilen fehlen auch tie Klarheit und die ungefünitelte 
Nüchternbeit feiner früheren Arbeiten. Lebteres gilt au von dem in den „Hibbert 
Leetures“ zwar nit ausgefprochenen jedoch oft durchichimmernden Streben, aus 20 
biftorifben Thatfahen ein Syſtem philoſophiſcher Begriffsbeitimmungen berzuleiten, aus 
pſychologiſchen Erörterungen eine Neligionsphilofopbie, was alles, wenn auch oft nicht 
unrichtig gedacht, bei dem mehr biftorifch als philojopbiich oder für Gemütsanalvfen bean: 
lagten T. dann und wann in einer gewifjen Unflarheit endete. Bon hohem Wert aber ift 
nebjt mandem anderen die Darftellung (I, bl. 184 vgg.), wie die Religion Antinomien 25 
in fich fchließt, auch das Chriftentum nicht einheitlich it, jondern eine Gruppe auseinander: 
gebender, jedod; zufammenbängender Religiofitäten in fich faßt, deren Zufammenjchluß aber, 
deren Verfübnung (der Antinomien) eben in demjelben Chriftentum angeftrebt werde. Leider 
bat er — der alte Nemonftrant, der echte Latitudinarier — bier feine Idee des Gleich: 
gewichts (S. 184) bald mit der meiner Meinung nach weniger richtigen des Zuſammen- so 
jchluffes, der in harmoniſchem Zuſammenwirken ſich vollziebenden Verſöhnung, fogar der 
Einbeit (bl. 190) vermifcht; und bat er diefen ganzen jo fruchtbaren Gedanken nicht zum 
Ende durchgeführt, jich nicht entichliegen können, die Unterfchiede für anderes ald Ein: 
jeitigfeiten zu balten, die Einheit preisjugeben. In der Perfon Chrifti ſowie in der 
Vollendung, welcher das Chriftentum entgegengeht, ſolle diefe Einheit (anftatt: Gleich: 35 
gewicht) ſich finden, a. a. O. 

Die Bedeutung der ganzen religionsgefchichtlichen Arbeit T.s bat Niemand richtiger 
und klarer ausgedrüdt als Yehmann: „T.s Gabe war das Drientieren; er hat die Religions» 
twiflenjchaft, die vor ibm eine unüberjehbare Wildnis war, als angebautes, mit Wegen und 
Straßen verfebenes Land hinterlaffen”. Im Zufammenfaffen, im geregelt und metbodijch «0 
Ordnen, im klar und ſauber und ungefünftelt Befchreiben, darin hat er feine Meifterichaft 
erwieſen. Durch feine große Belejenbeit jtand er immer auf der Höhe der Yitteratur der legten 
Unterfuhungen. Seine vortrefflihen Bibliograpbien find oben fchon erwähnt. Auch neue 
Geſichtspunkte fehlen nicht: fo die Gleichfegung Istar-Hathor, Jahveh urjprünglich der keni— 
tiiche Gott. Aber noch einmal: Alles dasjenige zufammenfafjen und vortrefflih ordnen, a5 
was bier in den Arbeiten jo Vieler geboten war; und dies jo, daß er faum je Bedeu: 
tendes unberüdjichtigt ließ und die eigne Art und eignen VBerdienfte einer jeden wich— 
tigeren Arbeit furz und Har präzifierte: das war fein großes Talent. Bei ihm mar dies 
aber ganz und gar nicht ein äußerliches Nebeneinanderftellen nach oberflächlicher Auswahl ; 
vielmehr fpürt man auf jeder Seite den Gelehrten, welcher was er zujammenitellt auch so 
aus eignen Studien fennt, felbitftändig nachzuprüfen vermag, mit der größten Sorgfalt 
beurteilt. Natürlich ift feine Kenntnis von den verfchiedenen Religionen eine ſehr ungleiche: 
Iranier, Babylonier, Afforer veritand er am beften; was er über JIsrael fchrieb, machte 
in der Heimat Kuenens faum Aufjeben,; und über die wilden Völker hat er mit Mar 
Müller u. a. mitpbantafiert: jo als er u. a. i. J. 1873 eine Abhandlung jchrieb über 55 
„Die Neligion vor der Erfindung des Feuers”. 

Eine Einfeitigteit bat er allmählich gemindert, doch bing fie zu enge mit jeiner Per: 
jönlichkeit zufammen, als daß er fie je ganz zu überwinden vermochte. War er doch eine 
vielmebr refleftierende als innige Natur, vielmehr abtwägend und überlegend als jpontan. 
Er batte die Schule der fomparativen Mythologie durdgemadt, war mit Mar Müller co 

49* 
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befreundet und geiftesvertvandt: fo hat er die Neigung, die Gottheiten einfeitig als Per: 
fonifilation von Naturerfcheinungen zu betrachten und überwiegend aus Etymologien, Wer: 
wandtichaft in Ausdrüden und Worterflärungen Herkunft, Bedeutung und Erklärung mander 
religiöfen Erjcheinungen zu folgern, zwar allmählich gemäßigt, jedoch nie gänzlich abgelegt. 

b In der Religion ſah er vor allem der Menſchen Gedanken, Ideen, eigne jelbit ausgedachte 
Ueberlegungen ; fodann Riten, denen auch immer Ideen zu Grunde liegen follten; viel 
weniger aber, bisweilen fogar faum, Gefinnungen oder Gemütserfahrungen; und von frommen 
Erlebnifien vernimmt man bei ihm erft in feinen legten Jahren in den „Hibbert Leetures“ 
etwas. Wie bei den meiften Gelehrten feiner Zeit, waren auch T.s Mefopotamier oder 

10 Iranier allzumenig, was diefelben doch für den Theologen fein follen: lebendige Seelen, 
perfönlih von Trieben, Affekten, Motiven, vom inneren Kampfe im Frieden und Heil 
beivegt, deren religiöfe Vorftellungen tiefe Bebürfnifien befriedigen, Erfahrung inniger aber 
auch hoher beiliger Wirklichkeit ausprüden follten. Den Lefer in das in dieſen Reli— 
gionen pulfierende, unferen eignen Bebürfnijlen und geiftigen Erfahrungen oft heterogene 

15 oft aber auch verwandte innere Leben einzuführen, hat man meift erft fpäter angejtrebt. 
Bei T. aber heißt es ausdrüdlich: der Jahveh Israels ift „nur ein Gottesbegriff“ ; bei 
Israel hat er fein Wort über die ethische Heiligkeit; und es war gewiß Unrecht, aber nicht 
jo ganz unerflärlich, wenn e8 einmal hieß, feine Geſchichte der Neligion jolle beſſer Geſchichte 
der Mythologie heigen. Allmählich aber, bef. wiederum in den „Hibbert Lectures“ und 

20 den „Hoofdtrekken“ wandte er der Frömmigkeit, aber nur im allgemeinen, größere Auf- 
merkjamfeit zu. WVBielleicht hängt es hiermit zufammen, daß er jo felten zum tieferen Ein— 
geben auf das Chriftentum gelangte, wohin freilich feine vieljährigen Studien eben über 
die alten Volfsreligionen ibn nicht geführt hatten. Daber rührt auch, daß er gerne bei all» 
gemeinen Begriffen jteben blieb: individualifieren, perſönliches Seelenleben zu erforichen 

35 und fo die bunte Mannigfaltigleit auh im innerften und tiefften der Gemüter zu feben 
oder zu begründen, war ine Sache nicht. 

Alle die Jahre ſeines öffentlichen Wirkens iſt T. ſich aber hierin gleich geblieben, daß 
es ihm nicht allein um die Geſchichte dieſer und jener Religionen, ſondern um die Ge— 
ſchichte der Religion als geſchichtlicher Geſamterſcheinung zu thun war. Dieſer waren alle, 

» auch die umfangreichſten, Arbeiten T.s dienſtbar. Das iſt ja eben fein Ruhm, daß er von 
Anfang an einſah, tie bier für die Behandlung des Allgemeinen Kenntnis des Beſon— 
deren aus zweiter Hand nicht genügt; daß es unumgängliche Bedingung für eine Geſchichts— 
jchreibung, welche das ganze Gebiet umfaſſen joll, ift, daß man im ftande fet, die Quellen 
aus erjter Hand zu lejen, die Säge, Ausjagen, Denkmäler von drei oder vier Religionen 

35 rihtig zu verftehen, und lange Jahre hat er ausdauernd gearbeitet, bis allmählich feine 
eignen Kenntnifje diejer Einhch! bier mebr da weniger entipradhen. Bejonvers in ber 
Antrittsrede von 1873 bat er den hohen Wert, die Umentbehrlichkeit der allgemeinen 
vergleichenden Religionswiſſenſchaft den fpeziellen Wifjenichaften der Agyptologen, Ajiyrio- 
logen, Germaniften u. f. mw. gegenüber jcharf betont; bat diefelbe gegen den Vorwurf 

40 eines oberflächlichen Dilettantismus verteidigt; bat endlich ibre praftiihe Bedeutung für 
die Lebensfragen, wie die, ob wir noch Chriften feien und nod Religion hätten, zu er- 
bärten gejucht. Und in feiner „Handleiding“, 1876, jtebt die Frage im Border: 
grunde: „Wie bat die Religion, d. b. das Verhältnis zwifchen dem Menſchen und den 
übermenjchlichen Mächten, an welche er glaubt, fih im Laufe der Jahrhunderte in den 
verjchiedenen Nationen und durdy diefe in der Menſchheit entwickelt?“ „Eine ſyſtematiſche 
nad; Arten und Entwidelung geordnete Charakterifierung der Religionen genügt nicht, — 
es iſt vollftändig Unrecht, einer folchen den Namen „Geſchichte der Religion” beizu- 
legen — fondern es gilt eine Geſchichte zu fchreiben, in welcher ſowohl die genea- 
logifche Verwandtichaft und die gefchichtliche Affiliation, das Verhältnis der Religionen 

so unter ſich als Art und Grade der Entwidelung ins Auge gefaßt werden” (T. in der 
„Iheol. Tijdschr.“ 1876, bl. 654). Dies war das zu erftrebende Ziel. Daß allein er 
für feinen Teil dasſelbe nie erreichen fonnte, daß er nur eine Periode aus diefer Gejchichte, 
jet es auch eine ausgebreitete und überaus wichtige — die alte Geſchichte und zwar die 
Süd» und Weltaftens, Sübdeuropas, Nordafrilas — zu beichreiben ſich im ftande wußte, 

65 bat er ausdrüdlich in der „Geschiedenis van den godsdienst in de oudheid“, I, 
bl. 12, 13 betont. An eine wenn auch furze Überficht einer ſolchen Gefchichte ber 
Religion im Zeitalter der Weltreligionen bat er ſich denn auch nicht getvagt; in befonnener 
Selbjtbeihräntung ebenfowenig an Chinefen und Japaner, Kelten und Slaven. Nur in 
den „Hibbert Lectures“ bat er im morphologischen Teile eine größere Anzahl Reli: 

ogionen irgendivie zu Nate gezogen. 

4 
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Es erübrigt noch, T.s Auffaſſung eines Gegenſtandes zu beſprechen, welcher ihm nahe 
am Herzen Ing, mehr oder weniger Nichtichnur bei feiner Religionsgefchichtichreibung war, 
und dann auch von ihm öfters behandelt wurde; ſchon in der „Theol. Tijdschr.“, 1871, 
in der „Gids“ 1874; befonders aber in den „Hibbert Leetures“ I. Ich meine die 
Entwidelungsbhpotheje und die Entwidelungsgefege in der Gefchichte der Religion. Die 5 
Hypotheſe galt ihm als die einzig wiſſenſchaftliche und giltige: Enttwidelung nämlich 
von niedriger zu höherer Stufe, Fortſchritt. Daneben definiert er aber diefelbe wiederum 
aud anders: „ihre Meinung fei, daß alle Umänderungen in der Religion, fie feien nad) 
fubjektiver Auffaffung entweder Entartung oder Fortfchritt, im natürlichen Wachstum ihren 
Urfprung und ibre Erflärung finden“: „Geschiedenis v.d. godsdienst in de oudheid“, 
1893, I, bl. 5; mobei von einer Norm, von Fortjchritt in irgendwie normativer Rich— 
tung feine Rede zu fein braucht. Und das, was in irgendeiner Religion als unleugbarer 
Rücktritt, Abfall von vorhergegangener Reinheit und Natürlichkeit fi zeigt, das eben be- 
ftätigte nach T. die Hypotheſe. it folches doch zu jeder Zeit nicht aus in diefer Religion 
jelbft vorhandenen Keimen gewachſen, es find vielmehr survivals und revivals ıs 
früherer, niederer, noch nicht von befagter Neligion übertvundener religiöfer Erfcheinungen, 
„Rede dv. 1873, bl. 18, 19%, zudem auch notwendige Momente des Wachstums der 
Religion. — Die genannten Gefege finden ſich am ausfübrlichften und Elarften „In- 
leiding tot de godsdienstwetenschap“, I, bl. 193vgg.: Das der Einheit des 
Geiftes, nach welchem Fortſchritt z. B. in Erkenntnis oder in ältbetifcher oder fittlicher Ent- 
widelung die damit übereinjtimmende Anderung der religiöfen Überzeugung nad) ſich zieht; 
das Geſetz der Affimilierung; der Kontinuität; das des Gleichgewichts oder der Syntheſe, 
demzufolge nur bei Gleichgewicht der Ansprüche der Vergangenheit, der Tradition, der 
Gemeinſchaft und denen des individuellen Gewiſſens religiöjer Fortfchritt zu Stande fommt; 
u.f. iv. Auch die nie aufbörenden Schwingungen zwiſchen Trieb nah Differenzierung, 
zwiſchen notwendig auffommenden WBarietäten einerjeitS und andererſeits dem Drange 
nad Einheit gehören hierzu. Sceptici unter ben Theologen, denen die Ableugnung 
jeder gejegmäßigen Ordnung und der Glaube an die Ungemwißbeit aller gefchichtlichen 
Nefultate fowie an der Menſchen unbeilbare Wahrbeits- und Wiſſensloſigkeit am liebſten 
find — darf doch dann alles Traditionelle ſowie alles Willkürliche denjelben Anſpruch 30 
auf Giltigleit erheben wie fein Gegenteil — haben wohl über diefe Geſetze gefpottet. 
Sie waren dabei aber im Unrechte oder aber fie mifverftanden T. und die ihm Gleich: 
denfenden. Denn das mußte er auch wohl, daran brauchte ihn feiner zu er 
innern, vielmehr bat er felber e8 immer aufs ftärfite hervorgehoben, daß derartige Ge: 
ſetze feine Naturgeſetze find, felbftredend und überall obne Ausnahme giltig, jo daß ſich a5 
aus einem Komplere von Erſcheinungen die folgende mit unfeblbarer Gewißheit vorber: 
beftimmen ließe. Ebenſo bat er nicht weniger ald andere den bedeutenden Einfluß der 
ihöpferifchen Berjönlichkeit in der Gefchichte der Religion gewürdigt und derfelben aus: 
drüdlich das Mort geredet. Aber — und darin ſah er unzweifelhaft richtig — dem rein 
Arbiträren, rein Zufälligen ift der Lauf der Dinge auch in der Religion nicht überlafjen. 40 
Nur Spielball menſchlicher Willfürlichkeiten ift auch bier der Lauf der Dinge nicht; 
fo wenig tie des regellofen und arbiträren Fingers Gottes, der in Alles und Alle 
jeden Augenblid ohne einigermaßen für ung verftändlichen Sinn und Zweck rein von 
jeiner Willfür aus führend und zwingend eingreift. Es ift auch in der Religions: 
geſchichte Kontinuität, es ift Zufammenbang, Verband, Ordnung auch bier zu finden und 45 
deshalb zu ſuchen. Daß bei der unendlih mannigfachen Kreuzung taufender, ihren eig: 
nen Gejegen folgender Faktoren namentli eben mit den Individualitäten fich bei 
jedem Vorgange nur Möglichkeiten vorberfagen lafjen, nie aber unausweichliches thatſäch— 
liches Gefcheben: dies ift von T. nie in Abrede geftellt. An dem Namen „Geſetz“ hat 
er auch nicht gebangen. Er bat es ausdrüdlich niedergefchrieben, er würde die Geſetze so 
jet lieber „die Bedingungen nennen, an welche, inklufive des Einflußes des Individuums, 
der genialen Perfönlichkeiten, der religiöfe Fortichritt gebunden jet“. Daß T.s orbnungs: 
liebender Geift gerade ibn antrieb, folder Ordnung auf die Spur zu fommen, iſt ganz 
natürlih. Daß er diefelbe nur auf noch mangelbafter, nicht unfehlbare, auch für 
fommende Geſchlechter feititebende Weife zum Ausdrud brachte, ebenſoſehr. Doc bat >; 
fein Verſuch, baben feine Hare Aufftellung und Formulierung große Berdienfte; wo finden 
toir, nämlich auf dieſem, auf dem engern religiöfen Gebiete, derartiges fonjt? Und wer 
will fagen, was in Anſchluß an ihn und mwenigitens von feiner leitenden dee ausgehend, 
nachfolgende Forſcher und Denfer noch bier, wenn auch wiederum nur vorläufig, zu Tage 
bringen werden? was fie ung — forum es doc im diefer Frage zu tbun ift — noch an 6 

= 
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weiteren Formeln für das ordnungsmäßige Geſchehen auf diefem Gebiete erichlichen werden, 
Formeln, durch welche wir dasſelbe befjer überbliden und etwas mehr davon verjteben 
lernen? 

Mit Ausnahme feines Nachfolger, des norwegischen Gelehrten W. Brede Kriſtenſen, 
5 hat T. ald Meligionshiftorifer feine Schüler gehabt, trog feines umfaſſenden Wiſſens 
und feiner Lehrergabe. Dies tft erflärlich beim geringen Intereſſe, welches die Theologie: 
jtudierenden feinen Worlefungen über Detailunterfuhungen entgegenbradhten. An Zu- 
börern fehlte e8 ihm nicht: fordert doch das holländifhe Geſetz von jedem, welcher den 
Titel eines (nicht Firchlichen, fondern) akademiſchen cand. theol. nachſucht, daß er auch 

ıo in diefem Fache beitehe und deshalb, daß er eine VBorlefung über Gefchichte der Heli: 
gionen gehört babe: während wiederum ſämtliche proteftantische Kirchen vom kirchlichen 
cand. theol. fordern, daß er vorber akademiſcher cand. theol. geworden fe. Am 
Predigerfeminare dagegen batte er als Homilet und Dozent der Beredſamkeit begeifterte 
Schüler: bier trat Dr. H. 2). Groenewegen als ſolcher und für Gefdichte der Remon— 

15 ſtranten an feine Stelle. 
Überblidt man T.s Leben und Arbeit, jo drängt fich einem vor allem ber Eindrud 

auf, ein mie einheitlicher Gang fein Lebensweg geweſen ift: einbeitlih nicht nur durch 
die Gunſt der Verhältniffe, ſondern nicht meniger dur fein eignes klares und ziel: 
betvußtes Streben in unermüblicher, treuer, freubdevoller Wirkſamkeit. Ein Leben des 

20 Glüdes voll wie das nicht vieler Gelehrten ift das feinige geweſen; und er bat 
diefes von ganzem Herzen und mit dem frobeiten Dante vollauf genofien. Zweimal 
war er in glüdlichiter Ehe verheiratet. Der Segen bes Kinderbeſitzes iſt ihm verſagt 
geblieben. Immerfort in ſeltenem Maße gefeiert; mit Ordenszeichen reichlich ge— 
iert; Doctor hon. causa an mehreren Univerſitäten, Leiden, Bologna, Edin— 

25 burgh, Dublin, und Mitglied zahlreicher gelehrter Geſellſchaften; eine elegante, edle, 
vornehme Erſcheinung, immer maßvoll wie beſonnen, eine echte Künſtlernatur, fein— 
gebildet, vom keuſcheſten Geſchmack und Sinne; ein Mann, „hinter dem in weſenloſem 
Scheine das Niedrige und Gemeine lag“; bis in ſeine 70er Jahre ohne jede Künſtelei 
jugendlich und friſch; ſich ſeiner Gaben und Verdienſte vollkommen bewußt und dies nicht 

30 verhehlend; jedoch Jüngern und Schülern gegenüber nichts weniger als zugeknöpft; nie 
machte er Anderen ihre geringeren Kenntnifje füblbar, vielmehr war er die Leutſelig— 
feit und Umgänglichleit felber. In allen Kreifen feiner Heimat wie in mebreren bes 
Auslandes, jo z.B. auf den Orientaliftenfongrefien, war er ein gerne gejebener, beliebter 
a Seine religionsgeihichtlichen Arbeiten find in feiner Heimat nur von ienigen 

35 nad Gebühr gewertet und hochgeſchätzt. Was ihm aber die Huldigung feiner Landsleute 
in reihem Maaße eintrug — 08 zeigte fich glänzend an feinem 70. Geburtstage — war 
neben feiner Rednergabe, vortrefflichen Sprade und Stil, feiner einen jeden auziehenden, 
liebenswürdigen PBerjönlichkeit, diefes, da er im Auslande die Ehre der bolländifchen 
Wiſſenſchaft fo glänzend hochhielt. Nicht zwar in bderfelben Weife wie Kuenen, deſſen 

40 Refultate die ausländische Wiffenfchaft mehr durchdrangen: doch daß in Holland zuerft die 
allgemeine Religionsgeichichte im akademischen Betriebe der Theologie eine Stelle und 
Lehrſtühle erbielt, daß von Holland die erſten fachmänniſchen Überblide diejes Gebietes 
ausgegangen find: das verdankt das kleine Yand T., dem de la Sauſſaye mit feinem 
Lehrbuche gefolgt if. Auch die Uberfegungen, welche feine Werte im Auslande fanden, 

5 haben nicht wenig zu feinem Rufe in der Heimat beigetragen. Die feiner „Handleiding“ 
find ſchon erwähnt. Es folgten: Die Afiyriologie und ihre Ergebnifje u. ſ. w, Rede, 1878; 
Histoire compar6e des anciennes religions de l’Egypte et des peuples S&@miti- 
ques, 1882; History of the Egyptian religion; Le mythe de Kronos, 1886; 
Western Asia, according to the most recent discoveries, 1893; Geſchichte der 

50 Religion im Altertum, 189698; Einleitung in die Religionswiffenichaft, 1899— 1901: 
um von den überjegten einzelnen Abhandlungen und von allem von ibm felbit in anderer 
ala der holländischen Sprache Gefchriebenen zu ſchweigen. Seine reichhaltige religions- 
geſchichtliche Bibliothek — der Katalog zählt 135 Seiten — murde von jeiner Wittwe, 
der treuen Genoffin feines Lebens und Rubmes, feiner Neifen und Arbeit, der Yeidener 

65 Univerfitätsbibliothef geſchenkt; diefelbe ift dort im Tielezimmer“ aufgeſtellt. 
T. iſt plötzlich und ſchmerzlos geſtorben: auf der Höhe ſeines Glückes und ſeines Ruhmes. 

Die neuere Entwickelung der Religionsgeſchichte und der religionsgeſchichtlichen Metbode, 
die Arbeiten der Gunkel e. s. und Names c. s. zeigen andere Wege als die feinigen: 
tieferes Cingeben auf die religiöfen Erlebniffe, die religionspfuchologiihen Erſcheinungen 

sound Probleme, bei. auch die Nutzbarmachung allee diefes für das innigere Verftändnis 
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des Chriftentums; feiner Frömmigkeit, feiner verfchiedenen Arten innerer Erfahrungen, 
Gejinnungen, Spmbole, Formen; feiner Gejchichte, bejonders der älteften. Für feine Zeit 
aber und für fein Geflecht bat T. aus reiner Liebe zur Wahrheit und zur Riffenihaft 
höchſt ſchätzbares und verdienftvolles geleiftet; feine von jo großer Vielmifjenbeit und fo 
gemwiffenbafter Pünktlichkeit zeugenden Gefchichtswerfe behalten in mebr als einer Hinfiht 5 
au bleibenden Wer. Es dürften obendrein viele Unterfuchungen, viele methodiſche 
Auseinanderjegungen, viele Gedanken und Ideen T.3 über kürzere oder längere Zeit, 
mehr als mandyer heute ahnt, fich als fruchtbare Anregungen zu erneuten Studien er: 
weifen, auch auf den neuen Pfaden. D. Gramer. 

Tiere, reine und unreine, ſ. d. A. Speifegefete Bd XVIII ©. 603, w. 10 

Ti, Salomon van, geit. 1713. — ver von de Wall, Vita Sal. van Til (in der 
Praefatio vor van Till’s Commentarius de Tabernaculo Mosis, Amſit. 1714); ©. D. 3. Schotel, 
Kerkelyk Dordrecht. 2 din., Utrecht 1841, 45; II, 15—60; B. Glaſius, Godgeleerd Neder- 
land, III, 431—437; Chr. Sepp, Het eleerd onderwijs in Nederland gedurende de 16® 
en 17e eeuw, 2 din., Leiden 1873, 74 dl. II passim., 15 

Salomon van Til wurde geboren am 26. Dezember 1643 zu Weeſp. Sein Bater 
Job. van Til war Handwerker und Älteſter der reformierten Gemeinde, wurde aber noch 
in fpäterem Alter Prediger ohne vorhergehendes akademiſches Studium, was nad Art. 8 
der Dortrechtichen Kirchenorbnung damals noch möglich war. Er wünjchte, daß fein Sohn, 
an dem er eine gute Begabung entbedte, auch Prediger werden möchte, und dieſer wurde, zu 
nadıdem er den vorbereitenden Unterricht zu Altmaar genofjen hatte, Student der Theologie zu 
Utrecht. Hier hörte er erit die Vorlefungen des Drientaliiten Joh. Leusden (f. XI, 416) 
und danach die theologifchen von Voetius, Andreas Efjenius und Franc. Burmannus. 
Befonderd von dem legten, der im Gegenſatz zu feinen beiden Amtsgenoſſen den Stand: 
punkt des Gartejianismus und Coccejanismus vertrat, fühlte der junge van Til ſich an- 3 
gezogen. Unter feinem Einfluß zeigte er fich bald als ein überzeugter Anhänger von Coe— 
cejus (ſ. d. A.). Eine Zeit lang ſchien es, ald ob er der Theologie verloren geben 
jollte. Ein Spracfehler, der ihn aber fpäter nicht gehindert bat, einer der erſten Kanzel: 
rebner zu werden, beiwog ihn, fih dem Studium der Medizin zu widmen, in dem er 
große FFortichritte machte. Nach Paquots Angabe (Memoires III, 5948.) jchrieb er wo 
jelbjt ein Wert („Hortus sanitatis, continens plurima diversorum morborum remedia 
in unum codicem digesta“), das aber nicht im Drud erjchienen ift. Burmannus aber 
brachte ibn wieder zur Iheologie zurüd, und auf feinen Rat begab er ſich nach Leiden, 
befonders um dort Coccejus zu hören. Dies gefchab gegen den Willen feines ortbodoren 
Vaters, der ihn nicht nur vor Coccejus warnte, fondern ihm auch das Lefen feiner Werke 35 
verbot und ihm das Geld für ihren Anlauf verweigerte. Der Sohn entzog fich während 
ſechs Monate fait das für das Leben Notwendige, um ſich das Geld für ihren Ankauf zu 
eriparen. Sehr bald gebörte er zu den beiten Schülern bon Coccejus, der ihn als Freund 
behandelte und über ihn an Burman jchrieb: „de illo juvene bene spero. Deus 
faxit, ut ipsi prodesse possem“ (Cocceji Opera anekd. Il, 743). Nachdem er «d 
feine Studien in Leiden beendigt batte, wurde er 1666 Prediger zu Huisduinen. Bei: 
nabe elf Jahre lang lebte diefer Mann, der einmal aus allerlei Yandern Jünglinge um 
ſich verfammeln follte, ganz vergefjen auf diefem Heinen Dörfchen, feiner Gemeinde und 
dem Studium, vor allem dem der Bibel ſich widmend. Das Jahr 1672 war, gleichwie für 
ganz Niederland, jo auch für ibn von großer Bedeutung. Durch die MWiederberitellung 45 
der Statthalterfchaft fühlten die Voetianer, die überhaupt für die Oranier waren, ſich den 
Coccejanern überlegen, und in allerlei Schmäbjchriften wurde die Forderung erhoben, die 
coccejanisch gefinnten Prediger follten abgefegt werden. Auch der Name van Tils wurde 
genannt und er nabm darum die medizinischen Studien wieder auf, um nötigenfalls gegen 
den Hunger gefichert zu fein. Soweit fam es jedoch nicht. Ein nicht außergewöhnliches so 
Ereignis lenkte die Aufmerkfamteit auf ibn. Als im Auguft 1673 die Seeſchlacht bei 
Kijlduin ftattfand, in welcher der berühmte M. A. de Ruyter wider die vereinigte Flotte 
ber Franzoſen und Engländer kämpfte, ſahen ihr viele Menfchen von den Dünen zu. 
Da fprah van Til auf das unerwartete Erjuchen der Zuschauer ein Gebet, jo voll 
Innigkeit und Kraft, daß daraufbin überall von dem beredten Prediger zu Huisduinen 55 
gefprodhen wurde. Die Aufmerkſamkeit war nun einmal auf ibn gelenkt. Im Sabre 
1676 wurde er nad de Rijp berufen, von wo er 1682 nad Medemblik überfiedelte. 
Schon im Anfang des nächſten Jahres trat er eine Stelle zu Dordrecht an, als erfter 
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Prediger der Coccejaniſchen Richtung dortfelbft. Hier twurden die hoben Erivartungen, 
die man von ihm begte, noch weit übertroffen. Im Jahre 1684 wurde ihn neben jeinem 
Predigeramte noch die Stelle eines Profefjors in der heiligen Geſchichte und Sprachkunde 
an der illuftren Schule (Univerfitätsunterriht ohne Examinations- und Promotions: 

5 befugnis) angeboten, die er mit einer Antrittsvorlefung „De officio magistratus erga 
scholas et gymnasia atque eos, qui studiorum patrocinia pro viribus sus- 
eipiunt“ (Amjt. 1684) antrat. Als er im folgenden Jahre einen Huf nah Amjterdam 
ausfchlug, bezeugte die Stabtbehörde ihm ihre Freude darüber durch feine Ernennung 
zum Profefior der Theologie. In diefer Doppelftelung als Prediger und Profeſſor 

io blieb er, geliebt von feiner Gemeinde, hochgeihäßt von einer großen Zahl von Hörern 
feiner Borlefungen, eifrig thätig, bis er im Jahre 1702 nad) Leiden überjiedelte, wo er am 
16. Juni 1702 als Nachfolger des Fr. Spanheim d. 3. (j. XVIII, 574) das Amt cines 
ordentlichen Profejjors der Theologie mit einer „Oratio, qua exitus Ecclesiae Refor- 
matae ex Babylone spirituali justificatur et a Schismatis erimine liberatur" 

ı5 antrat. In Leiden bielt er öffentliche Vorlefungen über die prophetiſchen Schriften des 
AT und private über das Merk des Coccejus de Foedere und über die Predigtfunde. 
Seine Vorlefungen waren ſehr gefucht und fein Name wurde durd feine Schriften meit 
über die Grenzen feines Vaterlands hinaus befannt. Die Folge war ein „studiosae 
juventutis ad eum concursus, non tantum ex Belgio, sed etiam ex Germania, 

» Helvetia, Britannia“ (v. d. Wall, 1. ec. p. 23). Wie er mit feinen Schülern um: 
ging, gebt aus den Worten eines berfelben hervor: „Adolescentes, qui se ejus curae 
et disciplinae crediderunt, maxima cura fovit, non contentus eos publieis 
institutionibus erudire, verum etiam viam iis monstrans, ad studia sua feli- 
eiter promovenda, et quae audirent et legerent ad usum revocanda. Ad dili- 

26 gentiam et pietatem eos quotidie hortabatur, ipsisque calcar et stimulos sub- 
debat ... Summa ingenii facilitate erat praeditus et discipulos facile et maxima 
eum benevolentia admittebat, si quando scrupulos sibi movere aut de studiis 
seiseitari vellent“ (v. d. Wall, l.e. p. 22). So blieb er thätig, bis er kurz nad 
1710 dur einen Schlaganfall geläbmt wurde und das Gedächtnis verlor. Aus diefem 

30 traurigen Zuftand wurde er am 31. Dfober 1713 durch den Tod erlöftl. Aus zwei Eben, 
mit Maria van Tetrode und, feit 1696 mit Katharina van Molenſchot, auf meld’ letztere 
Ehe Corn. van Bracht zwei Spottgebichte (De Coccejaansche Venus und De Bruiloft 
in Salomons tempel) verfertigte, hinterließ er zwei Töchter und einen Sohn Johan 
Rochus, der in den Staatsdienſt getreten ift. 

Ban Til war ein warmer Verehrer von Coccejus und wurde zu ben Goccejanern 
gerechnet, aber er war doch fein Goccejaner im vollen Sinne des Wortes, In der 
Philoſophie war er ein Anhänger des Gartefius und als eifriger Philofoph erfannte er 
auch auf dem Gebiete der Theologie das Recht der Vernunft an. Deshalb unterjchied 
er zwifchen der theologia naturalis und der theologia revelata, für welch' letztere 

a0 ihm jedoch die göttliche Offenbarung als die einzige Duelle galt. Er fehte dies in feinem 
„Iheologiae utriusque, cum Naturalis tum Revelatae compendium“ (Lugd. Bat. 
1704) auseinander, das alsbald großen Beifall fand und wovon fpäter eine Überfegung 
ins Holländifche erjchien. — Beſonders die propbetiihen Schriften des AT machte er, 
als ausgezeichneter Kenner der orientalifchen Spraden zum Gegenftand feiner Studien. 

45 Auf diefem Gebiet jedody zeigte er fi mehr als Exeget, denn als Föderaltbeologe und 
enthielt er fich der Spielereien der Tupil. Er legte allen Nachdruck auf die „potestas 
cum vocabulorum tum phrasium“ und zog forgfältig den usus linguae dabei zu 
Rate, ohne jedoch desiwegen die analogia fidei aus dem Auge zu verlieren. Ein Probe 
jeiner Hermeneutif gab er in feinem „Phosphorus propheticus seu Mosis et Haba- 

50 kuki vatieinia novo ad istius canticum et hujus librum propheticum commentario 
illustrata et cum justa rerum historia accuratius collata“ (Lugd. Bat. 1700). Von 
feinen eregetischen Werfen nennen wir bier noch feine „Ontvouwing der Psalmen“ (4 boeken 
Dordrecht 1693, 1696, 1699, Leiden 1708. Eine deutfche Überjegung davon Frankfurt 
1697, Xeipzig 1707); „Malachias illustratus“ (Lugd. Bat. 1701); „Commentaria 

ss analytica in varios libros propheticos“ (3 vol. Lugd. Bat. 1744); „Het Euan- 
gelium des Heiligen Apostels Matthei“ (Dordredt 1683; verfchievdene Male neu 
aufgelegt und von v. d. Wall, 1. e. ein „liber sane eruditissimus et inter scripta 
Tillii maxime desideratus“ genannt); jein Kommentar über die Briefe an die Römer 
und die Mbilipper (Haarlem 1721), über 1 Ko, Epb, Phi und Kol (Amt. 1726); und 

eo feine archäologische Abhandlung „De Tabernaculo Mosis ad Exod. 25—33 (Dorbredt 

* 
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1719). — Als Apologet bewährte er fih in feinen zu Dordrecht gehaltenen Vorlefungen, 
die unter dem Titel „Het Voorhof der Heidenen voor alle ongeloovigen geopent 
enz“ (Dordr. 1694. Eine Fortſetzung davon erſchien 1696) herausgegeben wurden. — 
Ban Til war als Kanzelredner ſehr gefuht. Sein Einfluß als Prediger war fehr groß 
und eheitens galt er als Großmeifter auf dem Gebiet der Predigtkunde, fo ſehr, daß 
nicht wenige Prediger feine Predigten gebrauchten und als ihre eigene der Gemeinde bon 
der Kanzel aus vortrugen. Beherzigenswerte Winke für die Predigtiveife gab er in 
feinem „Methodus coneionandi juxta praecepta artis hermeneuticae et oratoriae 
coneinnata, quam in usum studiosae juventutis delineavit Sal. van Til“ (Franeq. 
1712). Obwohl er darin davor warnte, auf die Kanzel allerlei ſprachliche Unterſuchungen, 
die auf die Stubdierftube gehörten, zu bringen, machte er fich doch auch jelbft dieſes Fehlers, 
allerdings in geringerem Maße, als die meiften feiner Coccejanifchen Amtsgenofien, ſchuldig. 
Natürlich fehlte auch das allegorifche und tupifche Element in feinen Lehrreden nicht, F 
wohl er ſich im allgemeinen aller Überſchwänglichkeit enthielt und ſichtlich der Einfachheit 
und Deutlichkeit ſich befleißigte. Proben feiner Predigtweiſe find u. a. in feiner „Ver- 
zameling van uitgeleesene Predikatien” (Leiden 1714) und „Homiliae catecheticae 
et Festales“ (Traj. ad Rhen. 1714) zu finden. 

Abgefehen von feinen eigenen zahlreichen Schriften (fiehe darüber bei Schotel a. a. D.), 
bat er auch Werke verfchievener anderer Gelehrter herausgegeben, nämlih: Adr. Junii 
Operum Analytico-Practicorum tomus singularis (Dordr. 1685); Christ. Wit- »0 
tichii Annotationes ad Renati Descartes Meditationes (Dordr. 1688); J. Lydii 
Syntagma sacrum de re militari, nee non de jure jurando Dissertatio Philo- 
logiea (Dord. 1698); ferner Steph. le Moyne, Dissertatio Philol. ad locum Jerem. 
XXIII: VI de Jehovah justitia nostra (Dordr. 1700). 

Ban Til war ein Feind von Zwift und Zmwietradht und förderte gerne den geftörten 25 
Frieden der Kirche, wie aus feinem „Salems vreede in Liefde, Trouw en Waar- 
heit behartigt“ (Dordrecht 1680, verſchiedene Male aufgelegt) hervorgeht. Er war ein 
Mann von gemäßigter Denkweiſe, großer Gelehrtheit, offenberzigem Charakter, einfacher 
Lebensweife und aufrichtiger Frömmigkeit. Mit Recht wurde er unter die vortrefflichiten 
Theologen feiner Zeit gerechnet. ©. D. van Been. 30 

Tilenus, Dan. f. d. A. Du Moulin Bd V ©. 58, aff. 

or 

— — ) 
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Tillemont, geb. 1637, geſt. 1698. — Siehe Tronchai, Idé6s de la vie a de l’espri 
de Le Nain de Tillemont, Nancy 1706 in-12 und Cologne 1711, 

Sebaſtian Le Nain de Tillemont, einer der befjeren franzöfifchen kath. Kirchenhiftoriter, 
ward geboren zu Paris 30. Nov. 1637, gebildet in der Schule von Port-Royal und zum 35 
geiftlichen Stande bejtimmt; er entichloß fich jedoch erjt ſehr fpät (1676), die Priefter: 
weihe zu empfangen; biftorifche Studien waren feine vornehmſte Beihäftigung. Er teilte 
die Anfichten und Schickſale der Janfeniften von Port-Royal und ftarb zu Paris 10. Jan. 
1698. Für mande firchengefchichtliche Werke, die von Freunden Tillemonts herausgegeben 
wurden, bat er bald das Material, bald Anmerkungen und jelbjt längere Abhandlungen # 
geliefert; jo die Biographien zu den Ausgaben mehrerer Kirchenväter. In feinem 53. Jahre 
gab er zuerjt ein eigenes Werk heraus, den eriten Band feiner Histoire des Empereurs 
et des autres princes qui ont r&gn& durant les six premiers si6cles de l’Eglise, 
des pers&cutions qu'ils ont faites aux chrötiens ete. 1690, 4°. In den folgenden 
Yabren gab er noch 3 Bände heraus, die zwei legten erfchienen erft nach feinem Tode. 45 
Diejes Werk follte urfprünglid nur einen Teil des folgenden bilden, das Tillemonts 
vorzüglichite Arbeit ift: M&moires pour servir à l’'histoire ecelösiastique des six 
premiers sidcles; er gab davon nur die 3 erſten Bände heraus, 1694 u. f., 13 andere, 
die die Gefchichte bis zum Jahre 513 fortführen, wurden erft nad) feinem Tode gedrudt. 
Vie de Saint-Louis wurde erft in neuerer Zeit berausgegeben, dur J. de Gaulle, für 50 
die Soci6t6 de l’histoire de France, Paris 1847—51, 6 Bände in-8. Diefe Kirchen: 
gefchichte ift die erfte, die im Frankreich mit gewiſſenhafter Genauigkeit aus den Uuellen 
neiböpft war; fie bejteht indeſſen dem größten Teile nad nur aus einer chronologifchen 
Aneinanderreibung von Gitaten der alten Schriftiteller, die Tillemont nicht frei über: 
arbeitet bat; feine eigenen Bemerkungen find in Klammern und feine fritifchen Unter: 5 
ſuchungen über einzelne ſchwierige Fragen als Anmerkungen beigefügt. Wenn auch troden 
in der Darftellung, jo war doch diefes unparteiiiche Zufammentragen der älteren Quellen 
für das Studium der Kirchengefchichte Damals von bedeutendem Nuten, und wenn aud) 
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Tillemonts Kritit im ganzen den Forderungen der heutigen Wifjenfchaft nicht mebr ent: 
ipricht, jo bat er doch im einzelnen manchen bergebrachten Irrtum befeitigt und ein un— 
befangeneres Urteil begründet. (E. Schmidt 7) Ch. Piender. 

Tillotfon, John, geb. 1630, geit. 1694 ſ.d. A. Predigt, Geſch.d. Bo XV ©. 677,55. 

a Timann, Jobann, geft. 1557. — Litteratur: Eine Lebenäbejhreibung Timanns 
befindet jich in der Zeitjchrift „Altes und Neues aus den Herzogthümern Bremen u. Verden“, 
4. Bd, Stade 1771, &.99-—128. Notermund, Lerifon aller Gelehrten in Bremen, Bd 2, 
©. 216 ff. Tihadert in AdB, Bd 38, ©.352F.. Mehrere Arbeiten im Bremiihen Jahrbuch. 
namentlih Bd8 (Bremen 1876), ©. 40f., I. Fr. Sten, Die erite Epodye der Bremijchen 
Reformation, und 2. Serie Bd1 (Bremen 1885) Quellen zur Bremiſchen WKeformations 
geicd., u. 2. Serie Bd 2 (Bremen 1891) die Ausgabe der Bremijchen Kirchenordnung von 1534 
mit Einleitung von 5. Fr. Iken. Vgl. auch den Artikel Hardenberg Bd VII ©. 408 Ff., und ben 
Artikel Propit Bd XVI, ©. 110ff., und die beim erjteren angeführte Litteratur. „Zur Refor: 
mationsgeihicdhte der Stadt Bremen“ in: Brem- und Berdiiche Bibliothef, Bd 1, 2. Stüd, 
Hamburg 1753, ©. 1-70. — Zwei Briefe Melandıthbons an Timann aus dem Jahre 1554 finden 
jih im UR VIII, Sp. 312 und 337. — Drei Briefe Timanns an Joachim Wejtphal und einer 
an von Eiten und Weſtphal jind abgedrudt in: Sillem, Briefjammlung des Joahim Weitpbal, 
Hamburg 1903, ©. 98, 172, 197 und 239; der letzte diejer Briefe ift auch jchon bei Greve, 
Memoria Pauli ab Eitzen, Hamburg 1744, Anhang ©. 105 ff. veröffentlicht. 

20 Johann Timann, auch Tivemann, und befonders häufig nad feinem Geburtsort 
Amjterdamus (Amfterdamius, Amjtelrodamus u. ähnlich) genannt, — er jelbit nannte fich 
hernach wohl meiftens, wie 3.8. bei der Unterichrift der Schmalfalder Artikel, Joannes 
Amsterdamus Bremensis, — einer der Neformatoren Bremend, wurde vor dem 
„Jahre 1500 zu Amfterdam geboren und ftarb am 17. Februar 1557 zu Nienburg. Über 

25 das Leben T.s in feiner Heimat bis zum Jahre 1522 wiſſen wir nichts. Daß er mit- 
unter als ein Schüler Weſſels bezeichnet wird, ift, ſofern dabei auch an einen perſön— 
lihen Umgang mit Weſſel (geft. 1489) gedacht wird, wohl eine Vertvehslung mit dem 
Bruder Johann von Amsterdam, über welchen u. a. Ullmann, Reformatoren vor der 
Reformation II, Hamburg 1842, ©. 387 ff., zu vergleichen ift. Aber in dem Kreife der 

30 durch Weſſel angeregten Männer hat Timann gelebt, vielleicht in Gemeinſchaft oder doch 
ihon befannt mit Heinrih von Zütphen und Jakob Propft, während Hardenberg (geb. 
1510) jchon einem jüngeren Gefchlechte angehörte. Als im Jahre 1522 in den Nieder: 
landen über die der Neformation günjtig Gefinnten die befannte Verfolgung ausbrach, 
verlieh auch T. fein Vaterland und ging nad Wittenberg, wo er mit Luther und Me: 

35 lanchthon bekannt ward und in ein reundichaftsverhältnis zu ihnen trat. Luther läßt 
ihn nod 1530 in einem Briefe grüßen (de Wette, Briefe IV, S. 30), ebenfo Melandıtbon 
1545 (CR V, Sp. 856); von Melanchthon giebt es noch zwei Briefe an ibn (vgl. oben). 
Im Wittenberger Album, d. b. in der Ausgabe desjelben von Förftemann, findet ſich fein 
Name nicht; er mag wohl wegen feines Alters und feiner bisherigen Lebensftellung ſich 

ao nicht mehr zur Inſtription geeignet haben; andererjeit® wird an ihm im Jahre 1541 im 
Vergleich mit dem im Jahre 1483 gebornen Amsdorf, der ald senex bezeichnet wird, 
eine firmior aetas gerübmt (vgl. Roeder, De colloquio Wormatiensi, Norimbergae 
1744, p. 174). Nah Wittenberg fam am Schluß des Jahres 1522 oder anfangs 1523 
aud Propſt, der jchon früher zweimal dort geweien war, nad feiner wunderbaren 

45 Befreiung aus Antwerpen. Beide, Propft und T., gingen dann im Sabre 1524 von 
Wittenberg nad Bremen; auerft ward Propft auf Heinrih von Zütphens Wunſch von 
Luther dortbin gefandt, und zwar vor dem 11. Mai (de Wette II, S. 511), und „von 
den gemeinen Pfarrleuten zu Unferer Lieben Frauen“ zum Paſtor erwählt; nicht viel 
fpäter und zwar aud noch im Jahre 1524 und wie es fcheint, auch auf Veranlafiung 

so von Heinrich von Zütpben ward unfer T. in Bremen zum Baftor zu St. Martini ge- 
wählt; die Nachricht der „Kleinen Bremer Chronik”, daß T. erit Ende Juli 1525 feine 
erite Predigt zu St. Martini gehalten babe (vol. Brem. Jabrb. 2. Ser., 1.Bd, ©. 229), 
ſcheint wenigftens in der Angabe der Jahreszahl nicht genau zu fein; T. wird am 31. Juli 
(Sonntag nad Jacobi) 1524 zuerit in Bremen gepredigt haben. Propſt und Timann 

s5 haben dann in Bremen noch kurze Zeit mit ihrem Yandsmann und Freunde Heinrich 
von Zütphen zufammengewirkt; nach deſſen Fortzuge aus Bremen im November 1524 
ftanden fie an der Spitze derer, weldye die weitere Einführung der Reformation in Bremen 
durchjegten. Späteren bremiichen Gejchichtsjchreibern (vgl. Brem- u. Verdiſche Bibliotbef 
a. a. O. ©. 8ff., Brem. Jahrb. a. a. O. ©. 228) gilt befonders das Jahr 1525 als das 

— 

a 
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für die Durbführung der Reformation entjcheidende; in diefem Jahre ward beutjcher 
Kirchengeſang, deutiche Taufe, Abendmahl unter beiverlei Gejtalt u. j. f. eingeführt. In 
diefem Yabre ftanden fchon neben T. und Propit Johann Belt (au Pelte und Pelz 
genannt) ald PBaftor zu St. Ansgari und Johann Zelſt (oder Seljt, vgl. Brein. Jabrb., 
Bd 8, ©. 70f.; de Wette VI, ©. 637) ald Propfts Kapellan an Unferer Lieben Frauen. 5 
Timann fcheint befonderd mit Welt befreundet geweſen zu fein; beide wurden im Sabre 
1529 nad dem Marburger Gefpräh vom Grafen Enno II. von Dftfriesland, nachdem 
Bugenhagen die Aufforderung, dortbin zu kommen, abgelehnt hatte, nad) Emden gerufen, 
um die dortige Kirche vom Einfluß der Miedertäufer zu befreien. Sie mögen zur Be- 
kämpfung derjelben um fo geeigneter erſchienen fein, ala fie auch in Bremen ſchon mit 10 
anabaptijtiichen Erregungen zu thun gehabt hatten (vgl. Brem. Jahrb. a.a.D. ©. 268 f.). 
In Emden mar es bejonders Melchior Rint (oder Ring, vgl. Bd 17, ©. 17ff. und 
de Wette VI, S. 613, Anm. 6), der die wiedertäuferiiche Bewegung um diefe Zeit leitete; 
T. und Belt fcheinen gegen ihn nicht fehr viel ausgerichtet zu baben (vgl. Janſſen, 
Jacobus Praepofitus, Amfterdam 1862, ©. 276f.; ferner Hamelmann, Opera genea- ı5 
logieo-historiea, S. 827f.; doc läßt Hamelmann wohl irrtümlih T. und Pelt jchon 
in den Jahren 1525 und 1526 in Emden fein). Ende 1529 oder anfangs 1530 
fehrten fie wieder nach Bremen zurüd. Hier begannen nun bald bürgerliche Unruben, 
die von einem Streit über Viehweiden vor der Stadt, welche die Domberren in Befit 
genommen batten, ausgehend bald zu einer völligen nn gegen den Nat ausarteten 20 
und zwei Jahre lang die Stabt in Bewegung bielten. T., Propſt und andere predigten 
gegen die Aufrührer und fuchten an ihrem Teile die Bewegung darnieder zu halten; nad) 
der Befigergreifung vom Dom am Balmfonntage, den 24. März 1532, an welchem Tage 
Propſt im Dom die erjte ewangelifche Predigt hielt, hat auch T. dreimal dafelbit gepredigt 
(Brem. Jahrb. a. a. O. ©. 237); ald aber bald nad Oftern 1532 die vier Bürgermeifter 5 
und einige andere Mitglieder des Nates die Stabt, in welcher fie fich nicht mehr ficher 
fühlten, verlafien hatten, fonnten aud T. und Propft ſich nicht halten; fie verließen am 
1. Mai Bremen und begaben fih nad Brintum. Doc bald darauf wurde der Aufftand 
unterbrüdt; und nad einem Monate (Brem. Jahrb. a. a. O. ©. 273, Anm. 1) fehrten 
dann auch T. und Propft mieder in ihre Gemeinden zurüd (nah Kloſe in Niebners 30 
Zeitichrift 1860, ©. 297, geſchah das erft nad dem 30. Auguft). Es wurde nun, um 
die firhlichen Zuftände zu befeftigen, eine Kirchenordnung für Bremen ausgearbeitet und 
dem Rate übergeben; nachdem fie von Luther und Bugenhagen, denen T. fie im Auf: 
trage des Nates in Wittenberg verfönlich vorlegte (September 1533; vgl. Luthers 
Schreiben an den Rat vom 7. September 1533 bei de Wette Bd 4, S. 475f., und ss 
Bugenbagens Schreiben vom 10. September 1533 vor der Kirchenordnung), gebilligt war, 
ward fie angenommen und eingeführt. Sie wurde darauf zu Magdeburg bei Michel 
Lotther, doch wohl wahrſcheinlich, weil es damals in Bremen feine Druderei gab, gedrudt 
und erſchien 1534 in Oktav unter dem Titel: „Der Ebrentrifen Stadt Bremen chriftlife 
Ordeninge na dem billigen Evangelio tbom gemenen Nutte, jampt etlifer chriftliden Lere 10 
erer Predicanten.“ Obſchon T.s Name in dem Drude nicht genannt ift, darf als ficher 
gelten, daß er fie ausgearbeitet bat oder doch an ihrer Ausarbeitung einen jo hervor: 
ragenden Anteil hatte, daß er mit Hecht als ihr Verfafjer gelten fann; ibm haben dabei 
wohl die älteren bugenhagenſchen Ordnungen, ficher die Braunschweiger vom Jahre 1528, 
vorgelegen. Daß mit der Einführung diefer Kirchenordnung die Ruhe noch nicht völlig #5 
twieder hergeftellt war, zeigte fich jchon daran, daß der Nat mit ihr zugleich ein jcharfes 
Mandat gegen die Sakramentihänder druden ließ; mußte doch auch in demfelben Jahre 
ein um die Befeftigungen der Stadt bochverdienter Bürger Iwo Bad (von anderen Jacob 
Bales, aud) Boles genannt) wegen feiner wiedertäuferiichen Neigungen die Stadt und 
ihr Gebiet zu meiden geloben. Es fann uns deshalb nicht auffallen, daß aud Bremen 50 
fih auf dem Konvente vertreten ließ, der am 15. April 1535 zu Hamburg ftattfand, auf 
welhem außer Hamburg und Bremen auch Lübeck, Noftod, Stralfund und Lüneburg 
durch ihre angefebenften Theologen gemeinjame Maßnahmen gegen das Eindringen der 
Wiedertäufer verabredeten; auffällig it, daß abjeiten Bremens nicht Propft, der doch 
Senior und Superintendent war, fondern T. dem Konvente beiwohnte. Die Beichlüfle 56 
desjelben hat T. an ziveiter Stelle zwifchen dem Yübeder Superintendenten Bonnus und 
dem Hamburger Superintendenten Mepin unterfchrieben. Nachdem man fih in ihnen 
über ein gleihmäßiges Verfahren, das die Magiftrate ad coercendum furorem Ana- 
baptistarum einſchlagen follten, ausgeiprochen, fügte man in 17 Punkten Berabredungen 
de his, quae ad doctrinae et ceremoniarum concordiam servandam potissimum 60 
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videntur pertinere, binzu; von befonderem Intereſſe find bier die beiden erjten Be- 
ftimmungen, in welchen für diefe Städte ſchon ein theologifches Eramen und eine Art 
Verpflichtung der anzunehmenden Prediger auf die in der Augsburger Konfeffion und 
deren Apologie enthaltene Lehre angeordnet wird. Es heißt dabei: ut is, qui iam 

s examinatus recipitur ad docendum, promittat et syngrapha sua testetur, si 
fuerit necesse, nihil se praeter formam sanorum verborum propositurum in 
ecelesia publice vel privatim, nisi prius sententiam suam cum Superattendente 
et fratribus suis conferat ac illi pariter consenserint, et postea scripto pri- 
mariis aliarum urbium praedicatoribus communicent, ut hoc pacto —— 

io doctrinae conservetur et ecclesia prava opinione aliqua non infieiatur. (Baql. 
Greve, Memoria Joannis Aepini, Hamb. 1736, p. 25.) Die Magiftrate der genannten 
Städte erliegen darauf am Sonntage Trinitatis, den 23. Mai 1535, ein gleichlautendes 
Mandat gegen die Wiedertäufer (vgl. Greve a. a. O. p. 138ff., Brem. Jahrb. II, 2, 
©. LVIID). — Auch auf dem Konvente zu Schmaltalden war T. als von Bremen ent— 

15 fandter Theologe anmwejend ; neben ihm als weltliche Abgejandte der Syndikus Jopſt Mann 
und der Senator Dietrich Vasmer. Ebenſo nahm T. mit dem Bürgermeiſter D. v. Buren 
Ende 1540 und Januar 1541 an dem Religionsgeſpräche zu Worms teil (vgl. Roeder, 
De colloquio Wormatiensi, p. 72, 75, 78; CR III, &n. 1162); und bei den bier- 
auf folgenden Verhandlungen zu Regensburg, vo ber Reichstag im April 1541 eröffnet 

20 ward, war er gleichfalls anweſend (vgl. Verpooten, Sacra superioris aevi analecta, 
Coburgi 1708, p. 105; CR IV, Sp. 267); er ftand hier als Bertreter der Kirche den 
verjchiedenen bremifchen Natsmitglievern zur Seite, welche auf dieſem Reichstage fo 
wichtige Privilegien für Bremens politifche Stellung, namentlich dem Erzbiſchof gegen: 
über, erwirkten. Aus diefen twiederholten auswärtigen Verwendungen T.s läßt fid) doch 

25 wohl ſchließen, daß er in feiner Waterftadt nicht nur den Auf eines treuen Predigers und 
Seelforgers hatte, ein Ruhm, den ihm auch feine Feinde lafjen, fondern auch den eines 
tüchtigen Theologen und geſchickten Vertreters der Anfichten und Forderungen feiner Kirche, 
jo daß die ihm wegen feines Verhaltens in den hardenbergifchen Streitigteiten manchmal 
gemachten Vorwürfe, er fei beſchränkt geweſen oder er habe fih nur von Hleinlidhen Be: 

30 weggründen leiten laſſen, in dem Urteil feiner Mitbürger über ihn feinen Anhalt finden. 
Daß er auch im Jahre 1545 auf einem Golloquium zu Worms (?) anweſend geweſen 
fei, wie „Altes und Neues“ Bd 4, ©. 109, und danad bei Rotermund gemeldet wird, 
fann nur eine Verwechslung mit feiner Thätigteit in Worms im Jahre 1541 fein. Zu 
feiner Wirkſamkeit außerhalb Bremens gehören dann aber nod die Kirchenvifitationen, 

35 welche er auf Wunſch der Grafen von Hoya in deren Gebiete vornahm. Er fcheint in 
einer Art dauernder amtlicher Stellung wiederholt von Bremen aus dort thätig geweſen 
zu fein. Auf Wunſch eines Grafen von Hoya, der Mitvormund der jungen Grafen zur 
Zippe war, hat er im Jahre 1538 auch in Detmold gemeinschaftlich mit Adrian Burſchot 
aus Hoya eine Vifitation gehalten und eine Kirchenordnung für Lippe ausgearbeitet ; 

so Hamelmann (a. a.D. ©. 812) jagt dabei von T.s Predigten in Detmold, er jei mirus 
et suavis in docendo, quem omnes cum gaudio audiverunt docentem. Am Jabre 
1548 nahm er zu Hoya Anteil an den Verhandlungen einer Synode, infolge deren auch 
dort das Interim abgewiefen wurde; er felbit befämpfte dann aud das Interim in einer 
befonderen Schrift 1549. Auf einer Generalvifitation in der Graffchaft Hoya, die im 

45 Januar 1557 ihren Anfang nahm, fand er feinen Tod. Als er am 13. „Februar nad) 
—— gekommen war, fühlte er ſich ſchon krank. Am 17. Februar ftarb er daſelbſt. 
Über feinen „chriſtlichen und gottfeligen Abſchied“ lieh der bamburgifche Superintendent 
Paulus von Eigen zu ge einen Bericht zweier Nienburger Geiftlichen druden, der 
dem Unterzeichneten nicht zugänglih mar (vgl. „Altes und Neues“ a. a. O. ©. 114f. 

und AdB a. a. O. ©. 354). — Nach feiner eigenen Angabe bei Sillem a.a. O. ©. 98 
ag en neun Söhne; über fieben von ihnen berichtet „Altes und Neues“ a. a. D. 

. 118 
Über T.3 Verhalten in den Bremer Kämpfen wegen der Lehre vom Abendmabl ift 

zu dem Bd VII ©. 412 ff. Mitgeteilten faum etwas hinzuzufügen. Aus neuerdings von 
55 Sillem veröne entlichten Briefen von T. und dem Buchdruder Braubah an Weſtphal gebt 

hervor, daß T.s farrago zwar im Juli 1554 Meftphal ſchon bandichriftlich vorgelegen 
hatte, aber erft im Sommer 1555 gebrudt iſt; vol. Sillem, Die PBrieffammlung Welt: 
pbalg, ©. 172 und 195. (Mitte November 1555 hatte man in Hamburg und —— 
noch kein gedrucktes Exemplar; Greve, Memoria Westphali, Hamburg 1749, ©. 2717.). 

60 — Daß T. bei ihrer Ausarbeitung an Gefahren gedacht bat, die von Emden ber für 
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die lutberifche Lehre vom Abendmahl drobten, folgt auch aus, dem was Melanchthon 
am 22. Auguft 1554 an Hardenberg fchreibt: De quaestione, quam Lascius movet, 
sceripsit huc ad Pastorem (Bugenbagen) querelas Johannes Amsterodamus (CR 
VIII, Sp. 336). Der ganze Streit will im Zufammenbang mit den die ganze Kirche 
damals beivegenden Saframentsfragen verjtanden werden. Der Titel des Wertes (ſchon 5 
Mefjel jchrieb eine farrago) jteht im Zufammenbang mit dem Titel der Schrift Joachim 
Weitphals vom Jahre 1552: „Farrago confusanearum et inter se dissidentium 
opinionum de coena Domini ex sacramentariorum libris congesta“ und weilt gerade 
in jenem Gegenfag gegen diefen (Timanns Bud) ift eine farrago sententiarum con- 
sentientium) er eine friedliche Abficht des Verfaſſers. T. ift gewiß ehrlich der 10 
Meinung geweſen, daß alle die Zeugen, die er für die lutheriiche Abendmahlslehre an- 
führte, in ihrer Anficht übereinftimmten; wie viele lutheriiche Theologen jener Zeit glaubte 
er, daß die Lehre von der Ubiquität des Leibes Chrifti notwendig ſchon in den Ausfagen 
der Auguftana und der Apologia mit enthalten fer; nur ſolche Lehrer anzunehmen, die 
auf dem Grunde diefer Belenntnifje ftanden, hatte die bremifche Kirche auf dem Ham: 
burger Konvent fich verpflichtet. Daß Hardenberg fich nicht als durch diefe Belenntnifje 
ebunden anſah (vgl. [Wagner] Hardenbergs Lehramt, ©. 160; K. A. Menzel, Neuere 

eichichte der Deutjchen, 2. Ausg., 2.Bd, ©. 331), zeigte, daß eine Verſchiedenheit vor: 
handen war, die doch noch andere Gründe hatte als die Lehre von der Ubiquität. Wir 
mögen die Art des Streites und viele Einzelheiten bedauern und uns in mande damals 20 
verteidigte Thefis nicht finden können; das Recht nur auf der Seite Hardenbergs, Lascos 
und der Genofjen derſelben jehen, iſt jedenfalls eine Einfeitigfeit, die dem Ernte und 
dem theologijchen Standpunkte der Gegner nicht gereht wird. An der Lauterkeit der 
Gefinnung T.s dabei zu zweifeln, giebt uns die Geſchichte jenes Streites feinen Anlaf. 
Er bat den Ausgang, den der Kampf in Bremen nahm, nicht mehr erlebt, fondern ward 35 
vorher aus der jtreitenden Kirche abgerufen. Carl Berthean. 

— 5 

Timotheus, der Apoftelfhüler. — Quellen: Die pauliniihen Briefe des NTE 
(mit Einſchluß des Hebräerbriefs) und die AG. — Acta S. Timothei ed. H. Ujener, Bonn 
1877 (Univ.-Brogramm); Acta Apostolorum apocrypha ed. Lipjius (I) 1891. — Bearbei— 
tungen: Außer den zujammenfajienden Werten über Nliche Einleitung und Geſchichte des 30 
apoſtoliſchen Zeitalters oder der altchriſtlichen Litteratur jowie den Artiteln Timotheus, Titus, 
Pajtoralbriefe in den Encytlopädien — darunter namentlid der Hervorhebung wert I. Mof- 
fatt in Encyelopaedia Biblica IV, 5074--5096, 5105—8, London 1903 auch bier oben XV, 
61 ff. der Art. Paulus von Th. Zahn — jeien genannt: I. H. Holtzmann, Die Bajtoral: 
briefe, 1880 (S. 65—83). Die Kommentare zu den Rajtoralbriefen von B. Weiß (Meyer XI 35 
1902”), v. Soden, (Hand-Kommentar z. NT II], 1, 1893?) umd von Wohlenberg (Kommentar 
zum NT brögeg. von Th. Zahn XIII, 1906); zu der Apojtelgeichichte De Wette-Overbed 1870, 
von 9. 9. Wendt (Meyer III, 1899°%), 9. 3. Holgmann (Handeommentar I, 2, 1901°). 
Ferner K. Schmidt, Die Apoftelgejch. kritiſch-exegetiſch bearbeitet 1882; Sorof, Die Entjtehung 
der Apoſtelgeſch, 1890; F. Spitta, Die Apojtelgejh., 1891 und: Zur Geſchichte und Litteratur 40 
des Urdriftentums I, 1893, S. 109-154; W. Wrede, Das litterariihe Rätjel des Hebräer: 
briejd, 1906; R. U. Lipfius, Die apofrmphen Apoſtelgeſchichten und Mpojtellegenden II, 2, 
1854, 372—406, Ergänzungsbeit 18%, ©. 865.; 9. Uiener, Beiträge zur Gefchichte der 
Legendenlitteratur, JprTh 1887, 232 ff. 

I. Timotbeus nad den paulinifhen Hauptbriefen. Timotheus darf als #5 
der Arbeitögefährte des Paulus xar LEoyr» bezeichnet werden. In jechs Briefen nennt ihn 
der Apoftel als Mitbriefjteller; in dem frühen 1. Th und noch in den Gefangenicafts- 
briefen Ko und Phi, fogar der Brivatbrief an Philemon führt in feiner Überjchrift den 
Bruder Timotheus neben dem Gefangenen Chrifti Jefu, Paulus. Für fein Fehlen in den 
Adrefien von Ga, Nö, Eph wird niemand eine Begründung verlangen; die Paſtoralbriefe 50 
fommen ohnehin nicht in Betracht. In 1 Ko allein ſieht an der Stelle, wo wir fonft 
den T. treffen, Bruder Softhenes. Aber 4, 17 und 16,10 erklären das: T. war zur 
Zeit der Abjendung von 1 Ko nicht in der Nähe des Paulus, fondern auf einer Reife 
begriffen, die ihn auch nach Korintb führen ſollte; Paulus freut fih 16, 11 bereits auf 
jeine Rüdlehr. Da er in 1 Tb 1,1 wie 2 Th 1,1 (und auch 2 Ko 1,19) den Platz ss 
hinter Silvanus erhält, ift ibm diefer jedenfalls an Alter und Würde überlegen getvefen. 
Nur gewinnen wir dadurch keine fichere Altersbeftimmung; denn wenn Silvanus, wie die 
AG mit Nedt annimmt, identisch mit dem Silas ift, der im Jahre 52 zu den Führern 
in der Urgemeinde (AG 15,22) gebörte und alfo wohl dem Paulus gleihaltrig war, fo baben 
wir fein Hecht, die Jugendlichleit des T. befonders zu betonen, ihm wohl gar „erjt etwa oo 
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20 Jahre“ beim Eintritt in die Gefolgſchaft des Paulus zuzuſprechen. In den an ibn 
gerichteten Paftoralbriefen (1 Ti4, 12; 2 Ti2, 22) erjcheint er allerdings ala Typus des 
jugendlichen Bischofs, wozu denn auch die Anrede rexvo» 1 Ti 1, 18 vgl. 12 und2 Ti 1,2, 
gut paßt; aber das ift nur einer unter den zahlreichen Verdachtsgründen gegen die Echt— 

5 beit jener Briefe, daß der Mann, der einerfeits durch das Vertrauen des Apofteld bobe 
Aufgaben, wie das Regiment in den gefährdeten aftatifchen Gemeinden juerteilt er: 
balten bat, bier andererjeits jo gefchildert wird, daß feine Jugend, feine Hinneigung zu 
irdifchem Gewinn (man vgl. 2 Ko 12, 17!) fein leicht verzagter Sinn jedem Leſer jo bald 
entgegentreten (Woblenberg, Kommentar ©. 18). Der T. der echten Briefe iſt feinen: 

10 falls ein vornebmlich für perfönliche Dienftleiftungen, ettva ald Amanuenfis, von Paulus 
auf feine Reifen mitgenommener Chriſt, fondern ein Mitarbeiter, wie ihn Paulus Ro 16,21 
in gleihem Sinne wie das Ehepaar Prisca und Aquila Rö 16, 3 nennt oder laut 1 Tb 3,2 
ein Diener (Mitarbeiter 1 Ko 3,8) Gottes am Evangelium von Ghriftus; ein Mann, dem 
Paulus es ſchon im Jahre 53 zutraute, er werde die beumrubigte junge Gemeinde in 

ı5 Theſſalonich durch guten Zuſpruch im Glauben feſt machen. t recht ftellt 2 Ro 4, 17 
Paulus dem Freunde ein Zeugnis feines vollen Vertrauens aus: der wird euch an meine 
chriſtlichen Grundfäße erinnern, ſowie ich fie allerwärts in jeder Gemeinde lehte. Am 
weiteſten geht er aber Phi 2, 19ff., wo er den um ihn beforgten pbilippifchen Freunden 
verheißt, demnächft den T. zu ihnen zu fenden, den intimften Freund, den er ‚ den 

20 einzigen, der lauter und ohne jeden Nebengedanken fihb um die Gemeinde befümmern 
werde. Die Philipper kennen feine erprobte Treue, daß er dem Paulus wie cin 
Kind dem Vater für das Evangelium Dienfte geleiftet bat. Freilich verrät Paulus 1 Ro 
16, 10 einige Furcht, daß T. in Korinth auf Mißachtung ftoße; T. fcheint die Reife nicht 
ohne Zagen unternommen zu baben, weshalb Paulus auch jo fräftig unterftreicht: T. 

25 arbeitet für Gott gleich wie 7, Den Ausweg aus den kritiſchen Wirren e finden, die wit 
in 2 Ro fennen lernen, fchien er denn aud nicht geeignet; da bat Paulus einen anderen 
Gefährten, den Titus, zu Hilfe gerufen. Aber dann bat T.'s Kraft höchſtens in einem 
Fall verfagt, wo die des Paulus geradefo verjagt hatte. Vielleicht binderte feine Intimitat 
mit Paulus den Erfolg feiner auf Ausföhnung gerichteten Bemühungen: die Gegenparteı 

sin Achaja ſah ihn als einen von der Partei des Paulus sans phrase an, und Aus 
ſicht * Ausgleich der Gegenſätze ſchaffte erſt das Eintreten eines bisher den Korinthern 
noch nicht bekannten Evangeliſators wie Titus. 

Der T. der echten Paulusbriefe iſt ein Arbeitsgenoſſe des Paulus geweſen — an 
Apoſtel, wie die ſpätere Kirche das ausdrückt —, darum von Anfang an gewiß in dem 

5 Yebensalter, das nad jüdiſchem Gefühl für Ausübung religiöfer Gehribätigteit erforderixh 
war, dabei dem Paulus ergeben tie ein Kind feinem Vater, und nad der Überzeugung 
des Paulus der auverläffigite Interpret feiner Verkündigung. Wahrſcheinlich bat er mie 
eine andere Schule als die des Paulus genofjen; er verdankt fein Ehriftentum dem Paulus, 
und den Ehrgeiz, eine neue Theologie ſich auszubilden, bat er ficher nicht beſeſſen. Mit 

#0 den Worten 1Ro 4, 17 duäs dvaummosı tas Ödors mov, wird der weſentlichſte Zug in 
dem Bilde des getreueften Schülers von Paulus angegeben jein. 

ll. T. nad der Apoſtelgeſchichte. Dies Bild wird nun durch die AG in ein 
paar Einzelheiten vervollftändigt; dafür fehlen in ibr alle Nachrichten aus der fpäteren 
Zeit. 19,22 nennt fie unter den Dienern des Paulus zwei mit Namen, T. und Eraftus, 

5 die er aus Epheſus noch vor den Tumulten nach Macedonten vorausgeihidt babe; 20, 4 
befindet fich diefer T. (ohne Eraftus) wieder in Macedonien in der Umgebung des Paulus, 
als er fih zu der großen Kollektenreife nach Jerufalem rüftet; Troas war der Sammel: 
punkt, wobin fi) Paulus und der Verfafjer des Wirberichts etwas fpäter als die übrigen 
zu Schiff begeben. Ob T. bis nad Jeruſalem den Paulus begleitet bat, wo er nad 

 defien Gefangenfegung fih aufgebalten, und ob er überbaupt noch einmal fih dem alten 
Lebrer angeſchloſſen bat, erfahren wir in diefem Buche aber niht. AG 17, 14. 18,5 
betätigen, was wir auf Grund der paulinifchen Briefe annabmen. Auf der jog. 2. Mii- 
fiongreife bat Paulus Silas und T. als Gefährten gebabt, in Macedonien und in Adaia, 
ſowie fpäter auf der 3. Neife in Epheſus und nachher in Macedonien den T. und ver- 

55 jchiedene andere. Es fällt zwar auf, daß in Philippi, Theſſalonich und Berda als die ban-: 
delnden Perſonen immer nur Paulus und Silas auftreten und T. erft an der Stelle 
auftaucht, wo bei der Abreife des Paulus nad Athen Silas ſonſt allein gelaflen worden 
wäre: nun beißt es, „Silas und T.” feien noch eine Meile länger in Berda geblieben, von 
Athen aus babe Paulus ſie wieder zu fich beftellt, doch wären fie erjt in Korintb 18, > 

zu ibm geftoßen. 1 Ib 3 jtellt die Sade fo dar, daß Silas gang im Hintergrunde 
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bleibt, T. urfprünglich mit Paulus nah Atben gezogen war und von dort nach Theſſa— 
lonich zurüdging, aber bald mit berubigendem Beicheid — wohl in Korintb — ſich 
wieder dem Meifter anſchloß. Dieje Differenz ift fo geringfügig, daß fie an der Zuver: 
läffigleit des Referenten in AG 17 f. zu zweifeln fein Necht gäbe; Vermittelungsvorichläge 
verbejjern nichts, für Athen bat eben bei dem Erzähler der AG feine eigene Erinnerung 5 
vorgelegen. Und vor 17, 14 ſah der Verfaffer fih nicht veranlaßt, den T. ausdrücklich 
zu erwäbnen, weil er nocd wenig jelbititändig bervorgetreten war; zu der Pedan— 
terie, immer ſämtliche Mitglieder des Zuges namentlih aufzuführen, ſchwingt fih ein 
alter Gefchichtjchreiber nicht auf. Doc iſt es bemerkenswert, daß in all diejen Stellen 
der AB T. nur als Glied eines Paares begegnet und in untergeordneten Funktionen ; 
von dem Baar „Paulus und T.“, das wir in den Briefen jo oft finden, von dem Herzens— 
freund bes Apoſtels verrät uns das Buch nichts. 

AG 16, 1—3 bringt die wichtigite Notiz derfelben über T. Danah kam Paulus 
auf feiner 2. Miffionsreife, die er mit Silas unternommen batte, bald aus Syrien und 
Gilicien nach Derbe und nad Lyſtra. Hier fand er einen Chriften (ads vgl. 21, 16 
von Mnafon: doyaios uadnrijs), namens T., dem die Brüder in Lyſtra und Iconium 
ein vortreffliches Zeugnis ausjtellten, worauf Paulus ibn zu jeinem Reifegenofien aus: 
erfor. War T. damals ſchon Chrift — und das „Zeugnis“ 16,2 ftimmt dazu — fo 
muß er auf der „erjten” Reife AG 14 befebrt worden fein; denn daß er in Lyſtra zu 
Haufe war und fich nicht zufällig daſelbſt eingeftellt batte, ergiebt der Zufammenbang. 0 
Vorjichtige Eregeten wie Tbeodoret bezeichnen den T., weil ja auch Iconium in Betradht 
fommen fonnte, ald Lykaonier, K. Schmidt (Apoftelgeih. S. 42 Anm.) nimmt Derbe als 
Heimat des T. in Anfpruch, nicht minder energiich bejtebt MWoblenberg (Komm. ©. 1, 
Anm. 2) auf Lyſtra. Der Streit ift der Nede kaum wert: aber allerdings wird AG 
16, 2 durch das 2xei hinter der Erwähnung von Lyſtra diefe Stadt nahe gelegt, und ins 
dem Katalog der Gemeinde-Abgeorbneten AG 20, 4 findet Schmidts Hypotheſe auch 
feinen jicheren Halt. Wenn da in unferen Terten hintereinander aufgezählt werden 
Sopatros aus Berda, Oeooakovızkav dt "Agiorapyos al Zexovvdos zai I dios 
Azoßaios xai Tiuödeos, ’Acıavoi de Tuyıxös zai Toopıuos, jo iſt die Hinzurechnung 
des Gaius zu den Theſſalonichern ein Gewaltakt: „aus Derbe außerdem T.“ mag s0 
K. Schmidt überfegen, aber fein alter Leſer hätte 8 jo verftanden; wir dürfen ein xai 
an zweiter Stelle im Satz nimmermehr einem 2 gleichjegen. Daß T. als einziger fein 
Ethnilon erbält, iſt allerdings auffallend; die Berufung auf 16, 1ff., woher er ja als 
Lyſtrenſer befannt jet, befriedigt nicht, denn der Macedonier Ariftarch wird uns nicht bloß 
ibon 19, 29, fonden 27,2 nochmals als folder vorgeftellt. Ein Derbäer Gaius 35 
it neben einem Macedonier Gaius — einen foldyen nennt AG 19, 29 — und fogar einem 
Korintbier Gaius 1 Ko 1, 14; Nö 16,23, bei der Häufigkeit diefes Namens an fich fein 
Wunder. Aber ſich bei dem vorliegenden Terte von AG 20, 4 zu beruhigen, hält ſchwer; 
der Derbäer Gaius wird dicht neben dem Macedonier Ariftarh dadurdy verdächtig, daß uns 
AG 19,29 ald ovlvyos eben diejes Ariftarh den Macedonier Gaius bezeugt. Bla, der 10 
die Schivierigkeit deutlib fühlt, bat die Kühnbeit, das za AG 20,4 vor Tıusdeos 
in de zu verwandeln und wagt ganz folgerichtig die Vermutung, AG 16, 1 werbe das 
zai eis ‚Ivoroav binter eis IEoßn» ſpäterer Einjchub fein und jo wäre der Derbäer T. 
für immer gefidhert. Dann vermißt man aber in 16,2 wieder jede Bezugnabme auf das 
Zeugnis der Brüder in Derbe, die doch wohl die Nächften daran waren ihren Genojjen 4 
zu empfeblen; und der 20, 4 fonftituierte Tert mit feiner jteifen Monotonie — eooa- 
kovıxkov Öd£ und Asoßaios 8 ..., "Acıavoi dE — erwedt erjt recht fein Vertrauen. Wir 
werden vielmehr auf eine Verwendung von AG 20,4 zur Feititellung der Heimat des T. 
wegen der Verdorbenheit des Tertes verzichten. 16, 1, das für Lykaonien genügende Ge: 
wahr leitet, nennt aber nicht bloß den Wohnort des T., fondern teilt — mit, daß er w 
aus einer Miichebe ftammte, fein Vater ein Heide, feine Mutter eine gläubige, d. b. in- 
zwiſchen der Gemeinde beigetretene Jüdin war. Auch diefe Nachricht brauchen wir nicht 
zu bezweifeln. Der Bater bat feinenfalls zu den „Brüdern“ gebört, da jonjt das Beiwort 
gläubig bei ihm nicht fehlen würde; ob er zur Zeit von AG 16, 1ff. ſchon tot war oder 
noch lebte, ift ein Streitpunkt zwifchen vertvegenen Kommentatoren. 55 

Worauf es allein noch antommt, iſt die Frage, ob wir der Nachricht 16, 3 Glauben 
ichenfen dürfen, daß Paulus den T. vor dem Eintritt in feinen Genofjenkreis befchnitten 
bat. Ob Paulus die Beichneidung eigenhändig vollzogen bat, iſt für uns bier gleich— 
giltig; und ganz unangebracht find die Erörterungen über fein Hecht, derartig über einen 
fremden Chriſten zu verfügen: denn natürlich iſt T., der ſich den Eintritt in das Gefolge 6— 

— 0 

— 5 
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des Paulus zur hohen Ehre anrechnete, mit den Bedingungen, die Paulus ihm, gewiß nicht 
ohne fie zu begründen, jtellte, einverftanden getvefen. Daß T., deſſen Name geradefo gut 
zu einem belleniftifhen Juden wie zu einem Hellenen paßt, der AG zum Troßg zu den 
Unbefchnittenen unter den Nrbeitsgefährten des Paulus gehört bat, läßt ſich nicht be: 

6 weilen; aus Kol 4, 10ff. und Nö 16, 21 folgt mit Sicherheit bloß, daß er nicht aus 
dem Judentum hervorgegangen if. Zwar würden wir, wenn AG 16,3 und nicht be- 
fannt wäre, den T. fchwerlih zu den Befchnittenen rechnen. ft aber Lulas der Ber: 
faſſer der ganzen Apoftelgefchichte, fo tft diefer eine Punkt erledigt: denn daß Lukas über 
die Befchnittenheit feines Genofien T. nicht unterrichtet geivejen wäre, iſt ebenſo un- 

ıo denkbar, wie daß er gegen befjercs Wiſſen ung ſchmählich belöge. Auch daß die Beſchnei— 
dung des T. erſt nad) feinem Übertritt zur Chriftengemeinde ftattgefunden bat, und un- 
mittelbar vor feinem Eintritt in die Miffionsarbeit, muß dann als glänzend bezeugt gelten; 
höchſtens das Motiv, aus dem Paulus diefe nachträgliche Befchneidung veranlaßt bätte, 
fünnte noch Gegenitand der Debatte bleiben, weil in ſolchen Notizen auch bei wohlunter— 

15 richteten Erzählern häufig nichts ald eine ihrem eigenen Standpunft entiprechende Reflerion 
vorliegt. „Um der Juden willen, die in jenen Gegenden waren und die alle den Vater 
des T. als Heiden kannten” joll Paulus AG 16,3 die Beichneidung des T. notiwendig 
gefunden haben. Diefe Begründung ift zum mindeften im Ausdrud verunglüdt; denn 
jie Hingt fo, als wenn Paulus nur das Wiffen um die Unbejchnittenheit feines Ge: 

30 fährten gefürchtet hätte, fonft aber vielleicht mit einem auf Irrtum berubenden Glauben 
der Leute am jüdifche Abftaınmung des T. zufrieden getvejen wäre. Aber auch davon 
abgejeben, ift eine jo ftarfe Nüdfichtnahme des Paulus auf ein Vorurteil der Juden nur 
dann nicht befremdlich, wenn man ihm auch mit AG 21,21 zutraut, er habe den Bor: 
wurf des Gefeesichänders über alles geicheut : wie wir dort lefen, fagten ibm bie — 

26 chriſten nach, er lehre unter den Diaſpora-Juden den Abfall, indem er fie anweiſe ihre 
Kinder nicht zu befchneiden und die Riten nicht innezubalten. Ein Paulus, der dieſen 
Vorwurf fürchtet, wie der in AG 21,24. 26, ift allerdings der richtige Mann, um an 
T. fo, wie AG 16,3 es fchildert, zu handeln; nicht eine Atlommodation an Vorurteile 
unbefehrter Juden wird dort vorgenommen, jondern eine Bethätigung des ——— 

»o daß die, die aus dem Geſetz find, auch dem Geſetz gemäß wandeln müſſen: wer ſolche 
Grundfäge mit pharifäifcher Strenge auslegt und im Leben antvendet, fann den Sohn 
einer Tochter Abrahams nicht unbefchnitten dabingeben laſſen. Es ift lediglich andere 
— — wenn man die Beſchneidung des T. damit rechtfertigt, daß Paulus einen 

efährten haben wollte, dem der Zutritt zu den Synagogen und zu den Häuſern der 
35 Juden allerwärts unbeſchränkt offen ſtand. Der Text AG 16, 3, der in Verbindung mit 
AG 21 ausgelegt werden muß, läßt von ſolchem Bejtreben des Apoftels nichts erraten. 
H. H. Wendt fühlt dies auch; darum möchte er die Hand des nachpauliniſchen Redaktors 
von der des Augenzeugen in v.3 gern unterfcheiden. *— helfen hier leiſe Streichungen 
nicht; v. 4 iſt ein für den Redaktor der AG höchſt charakteriſtiſcher Vers: v. 3 und 4 

40 bilden eine Einheit, die aufs genauefte den Standpunkt des Paulusbiographen in der AG 
widerfpiegeln. Sein Paulus verfährt ftreng forreft nad) dem durch die jerufalemiichen 
Autoritäten e. 15 fanktionierten Programm: für die Heidenchriften Freiheit vom Geſetz 
— ganz wenige Laften ausgenommen — während an den Pflichten derer aus der Be: 
ſchneidung nichts geändert wird. Und die bezeichnende Rückſichtnahme auf die Verkündi— 

45 gung des Mofegejeges in allen Synagogen der Juden 15, 21 begegnet und 16, 3 in den 
dıa tovs ’lovdalovs wieder. Die Glaubtwürdigfeit der Szene 16, 3 hängt alfo an der 
Glaubwürdigkeit der AG. Sobald diefe dur das Eingeftändnis der Notwendigkeit, den 
Nedaktor von den durch ihn verarbeiteten Quellen zu unterjcheiden, eingefchräntt iſt, kann 
die Thatfache 16, 3 nicht mehr durch Berufung auf augenzeuglicen Bericht als erwieſen 

so gelten. Sie ift vielmehr aus der Gefchichte zu entfernen, weil fie dem Galaterbriefe 
ſchnurſtracks twiderftreitet. Nach Ga 2 bat Paulus auf dem Apoftellonvent es durchgeſetzt, 
daß fein Genoſſe Titus, obwohl er offenkundig Nichtjude war, unbejchnitten blieb; und 
nicht bloß die Freiheit der geborenen Heiden bat Paulus dort befhügt, jo daß ein Halb: 
jude etwa an ſolchem Vorrecht keinen Anteil hätte, ſondern „unfere Freiheit, die wir in 

55 Chriftus Jeſus haben“; bald nachher hat er in Antiochien Ga 2, 14. 18 dem Juden 
Petrus wegen feines „jüdiſch Lebens” die jchwerften Vorwürfe gemacht, empört weiſt er 
Sa 5, 11 die Nachrede ab, ald ob er doch noch Beichneidung verfündige; 5, 2f. ent 
halten ein klares Strafurteil über jede Handlungsweife, wie die AG 16, 3 berichtet. Die 
Berufung auf den Grundfag 1 Ko 9, 19ff., den Juden wie ein Jude zu fein — eine 

co offentundige Hyperbel! — ändert fo wenig wie der Hinweis darauf, daß Paulus dem 
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T. ja nicht die Beichneidung als Heilsbedingung auferlegt babe, aber daß er Ga 2,5 ja 
auch in Jeruſalem für einen ge nachgegeben habe — nämlich zufolge der Yesart, 
die ols ode ftreicht, die aber bloß den Grad von Unverftändnis bezeichnet, das die alte 
Kirche einem Paulus entgegenbradhte — etwas an dem Sachverhalt, daß für Paulus die 
Beichneidung einen Alt des Belenntnifjes zum Judentum und einen ‘Proteft gegen das 
Evangelium Gottes bedeutete. Bequemer mochte für ihm ein befchnittener Miffionsgenoffe 
jein als ein unbefchnittener; fein Charakter aber träte in das häßlichſte Licht, wenn er 
troß der im Galaterbrief befundeten Erkenntnis in der fundbamentalften Frage jelber das 
Beispiel zur Unterwerfung unter ein falfches Gebot gegeben hätte. 

Es wird hierdurch nicht beftritten, daß der Lykaonier T., — ſein Vater ein 
Heide war, beſchnitten geweſen iſt, nicht einmal das, daß er die Beſchneidung erſt als 
Chriſt an ſich hat vollziehen laſſen — durch dieſe beiden Zugeſtändniſſe waren für die 
Tradition AG 16, 3 reichliche Anknüpfungspunkte beſchafft; aber beſtritten werden muß, 
daß Baulus nad den Erfahrungen unmittelbar vor und auf dem Apoftellonvent und nad 
den Verhandlungen mit Petrus Ga 2, 11ff., ohne ſich felbit zu fchänden und fein Evan 
gelium zu verraten, einen gläubigen Mann wie T. erft befchnitten bat, ebe er ihn in 
jein Piffiondgefolge aufnahm. 

III. T. nad den Bajtoralbriefen und dem Hebräerbrief. Aus den zwei 
Briefen, die noch im Kanon ala Briefe des Paulus an T. fteben, getvinnt, felbjt wenn 
wir fie für echt annehmen dürften oder wenn fie wenigſtens echte Bruchftüde enthielten, 
unjer Willen um T. feinen erheblichen Zuwachs. Seine Mutter foll Eunice, feine Groß: 
mutter Lois geheißen baben, beides Perfonen von vorbildlichem Glauben 2 Ti1,5. Von 
Jugend auf kennt er die bl. Schrift, ebd. 3, 15. In Lehre und Leben iſt für ihn Baulus 
maßgebend geworden, befonders die von ihm fiegreich überftandenen Bebrängniffe in An: 
tiochia, Jcontum, Lyſtra ebd. 3, 10—12. Er bat von Paulus die Handauflegung empfangen 25 
ebd. 1,6, doch zugleich die Handauflegung „des Presbyteriums“ 1 Ti 4, 14; propbetiiche 
Stimmen hatten ausdrüdlib auf ibn getviefen ebd. 1,18; 4, 14. Paulus nennt ihn 
jein liebes oder echtes Kind ebd. 1,2. 18; 2 Ti1,2; 2,1; auch einmal „o Mann Gottes“ 
1 Ti 6, 11. Er bat ibm wichtige Aufgaben anvertraut. T. ericheint als Stellvertreter des 
Apoftels in Epheſus; auf einer Reife nah Macedonien bat Paulus ihn daſelbſt zurück- 4 
gelafien 1 Ti 1,3, aber auch 2 Ti 1, 15—18 find e8 fchmerzliche Vorgänge in Alien, 
fpeziell in Epbefus, über die fih Paulus mit ibm ausfpricht 2 Ti 1, 15—18. Nur 
mwünfcht er jett, daß T. baldigft zu ihm, dem faſt von aller Welt Verlafienen, zurüd- 
febre, au den Markus mitbringe und die von Paulus in Troas zurüdgelaflenen Bücher 
2 Ti 4,9—11. 13. Nod vor dem Minter fol T. kommen, Tychieus ift zum Erfat nad) 5, 
Epheſus abgeordnet 2 Ti 4, 21. 12. 

2 Ti will von dem in Rom gefangenen Apoftel gefchrieben fein, der eine 
zocen Anokoyla troß der Untreue feiner Freunde durch Gottes Hilfe glüdlih über: 
ftanden bat, jest indes fait fehnfüchtig dem nahen Tode entgegenfiehbt. In 1 Ti 
wie im Titusbrief befindet fih Paulus noch in freier Thätigkeit; der Apparat der yo 
Verfonalnotizen ift in Tit äbnlih mie in 1 und 2 Ti eingerichtet; den Titus bat 
Paulus in Kreta als feinen Stellvertreter zurüdgelaffen (Tit 1, 5), möchte ihn aber zum 
Winter wiederjeben, und beftellt ibn, da alsbald Erſatz geichidt fein würde, nad) Yito- 
polis. Gefährliche Menſchen umftehen die Apoftelihüler, dort die lügnerifchen Kreter 
Tit 1, 12, bier abtrünnige Läſterer wie Hymenäus, Alerander, Philetus, 1 Til, 19.545 
272,17; 4,14. Dod geben in den 3 Briefen, die durch Form und Inhalt jo nahe 
verwandt find, dab an der Einheit des Verfaflers gar nicht mehr geztveifelt werden kann, 
die perfönlichen Notizen bloß den Rabmen ab für einen, nur nicht gerade ſyſtematiſch an: 
gelegten ſondern dem Briefitil entiprechend gehaltenen, Katechismus der Pflichten eines 
Biſchofs. Fundamentallehren, Ethik, Gemeindeorganifation, Bebandlung der Häretifer und zo 
Handhabung der Disziplinargewalt überhaupt find die Hauptthemen. An dem Leben 
des Apoftels find diefe 3 Briefe nur unterzubringen unter der Vorausſetzung, daß er 
nad der ziwerjährigen Gefangenihaft in Nom AG 28, 30f. noch einmal freigelommen 
ift, Neifen im Orient und Occident gemacht bat, zu alten Gemeinden und in noch unan— 
ebaute Gebiete, daß er dann aber doch wieder ————— worden iſt und nun dem z5 

Martyrium entgegengeht. Leider ſtützt ſich dieſe Hypotheſe von der zweiten römiſchen 
Gefangenſchaft wiederum hauptſächlich auf die Vorausſetzung der Echtheit der Briefe, 
und gegen dieſe ſind zur —— äußere wie innere Gründe ins Feld geführt worden. 
Die 3 Waftoralbriefe find dem Marcion noch nicht bekannt geweſen, tauchen in der Litte— 
ratur auch fonft fpäter auf: die Berübrungen mit den älteren „apoftolifhen Vätern“ „ 

Real-incpklopäble fir Theologie und Fire. 3. N. XIX. 50 

a 

_ > 

— 
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bejchränten ſich auf ein Zujammentreffen in am Wege liegenden paftoralen Wendungen. 
* Inhalt iſt das Zurücktreten aller ſpezifiſch pauliniſchen Theologumena, überhaupt der 
Mangel an Intereſſe für ein Durchdenken religiöſer Probleme auffallend, wäbrend man 
im Austaufch des Apofteld mit feinen Arbeitögenoffen doch wohl etwas von feiner „Weis: 

5 beit” zu erfahren hoffen dürfte: der Intereſſenkreis ift dagegen der der nachpauliniſchen 
Kirche, die, von dem Judentum völlig losgelöft, aber von inneren Spaltungen bedroht, 
ſich feſt zufammenzufchließen ftrebt und eigene Ordnungen und Rechte durciegen muß. 
Hier gilt es die Subjektivität zu binden und einen mwahrbaft katholischen Gemeingeift 
zu entwideln — jchwerlich das deal des Paulus. Der Stil der Briefe erinnert bis- 

id weilen an den des Apoftels, denn natürlih bat der Werfafler jene Briefe gelefen und 
ahmt fie nad; viel größer it indejjen die Diskrepanz im Lerifalifchen wie in der Syntar: 
den Reden der Apojtelgeichichte fteht der Autor ad Timotheum et Titum näber als 
jelbft dem Paulus des Epheferbriefs. 

Einzelne Stüde der Briefe von diefem Urteil ausjunehmen und fie für Fragmente 
15 echter Paulusbriefe, die ein Späterer für jeine Zwecke umgearbeitet habe, zu erklären, wird 

man gerade im Blid auf die Adreſſaten feine Beranlafjung finden. Daß T. in Epbefus 
noch nach dem Abjchied, den Paulus von diefer feiner Gemeinde AG 20, 17 nahm, ge 
arbeitet bat, wollen wir gern glauben. Wie feine Mutter und Großmutter geheißen 
haben, ift für uns ohne Wichtigkeit — diefe Namen bedeuten etwa jo viel wie die von 

20 Symeon und Hanna in Le 2 — und follte gerade in diejen Einzelheiten der Verfaſſer 
der Briefe befonders gute Kenntnifje verraten? Der Paulus, der von allen verlafien iſt 
und doch eine ganze Neihe von Grüßen 2 Ti 4,21 zu beitellen bat, der dem T. erſt 
meldet, er fei aus feiner erften Gefangenjchaft errettet worden — obwohl er unterdeffen 
mit T. längere Zeit umbergereift ift —, bleibt für Lois und Eunice und die fromme Er: 

35 ziehung des jungen T. ein zweifelhafter Zeuge. Im diefen perjönlichen Abjchnitten wird 
es m. E. am peinlichiten fühlbar, daß der Adrejjat bloß ein Schemen ift, eine ausgedadhte 
Figur, die geeignet ſchien, apoftolifche Anweifung für Gemeinbeleiter entgegenzunehmen. 
aß diefe Anweiſungen die Pflichten und Gefahren des firchlichen Amtes recht kräftig, 

auch für taube Obren, hervorhoben, wiſſen wir zu würdigen; die Vorftellung dagegen, 
0 daß der längjährige intime Freund des Paulus foldher elementaren Belehrung und War- 

nung bedurfte, wie jie auch dem erjten Beften hätte gegeben werden müflen, vermögen 
wir und auf Grund der anerkannten pauliniichen Briefe ſchwer anzueignen. Es iſt der 
T. der Apoftelgejchichte, noch um einiges verflacht und verkleinert, den die Paftoralbriefe 
und zeichnen, aus der Apoſtelgeſchichte beziehen fie auch nächſt den Paulusbriefen ihr 

5 biftorifches Material: was mir ın ihnen weder aus diejer noch aus jener Quelle ableiten 
fönnen, darf überhaupt nicht biftorifch verwertet werden. 

Nod an einer Stelle im NT gefchieht des T. Erwähnung. Im Hebräerbrief 13,23 
teilt der Verfaſſer am Schluß den Leſern mit, daß unfer Bruder Timotheus entlafjen iſt 
und bald zu den Adreſſaten fommen werde, two der Verfafler fih dann auch einftellen 

40 zu fünnen bofft. Bon einer Gefangenschaft des T. wiſſen wir ſonſt nichts; fie konnte 
aber (j. Wrede, Das Nätjel des Hebr.:Briefd S. 55—60) aus Phi 2, 19. 23f. beraus- 
elefen werden. Die Überfegung „abgereift“ für drodeivusvor an jener Stelle hätte 

Wrede noch entjchiedener ablehnen follen: Er fieht in diefem Sag einen Hauptbeweis für 
Abhängigkeit des Hbr von Phi, und zugleich dafür, daß der Autor ad Hebraeos bier 

sam Schluß feines Werks zu unferer Überrafhung ſich Mübe giebt, fih in die Nolle des 
Baulus bineinzujchieben. Wenn Wrede Recht hat, fo verliert der Vers für die Gefchichte 
des T. jeden Wert. Aber auch wenn das nicht der Fall ift, bilft uns diefe vereinzelte 
Notiz nicht weiter. Da Paulus feinenfalls den Hebräerbrief gejchrieben hat, und eben: 
jowenig die Hebräer, d. h. paläftinifche Chriften, feine Adreſſaten find, bliebe als 

50 ficherer Beitand nur die Thatfache zurüd, daß einmal jemand aus dem paulinifchen Kreiſe 
daran gedacht hat, ein MWiederfeben mit T. in einer ihnen beiden befreundeten Gemeinde 
zu feiern, nachdem T. vorber eine Zeit lang der Freiheit beraubt geweſen war. Eine 
ſolche Gefangenidaft war damals, wo Paulus fid) des „Zr yulaxais nepiooordpwms" 
rübmen fonnte 2 Ko 11,23, nichts Außergewöhnliches; ohne Angaben über das Wo und 

5 Wann lernen wir aus Hbr 13 aljo, was T. angeht, nichts Neues. 
IV. Vermeintlihe Spuren des T. im NT. Nur der Vollftändigfeit balber 

jeien neuere Hhpotbefen erwähnt, durch die man das Willen um 7. vermehren 
wollte. Der Einfall, ihn binter dem pergamenifchen Märtyrer ’Ayrinas Apl 2, 13 ver 
jtedt zu finden (Hengjtenberg), it faum unglüdlicher als der, das yrrjaıe ouvluye Phi 

04,3 auf T. zu deuten (D. Völter). Das Nätfel des 2. Theflalonicherbriefs wird da: 
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durch am wenigſten gelöft, daß man mit Spitta dem T. die Veranttvortung für die Form 
überträgt und dann in 2 Th 2, 1—12 einen Überreft eschatologiicher Spekulationen dieſes 
halbgriechiſchen Apoftelichülerd bewundert. — Verführerifcher war es, ihn mit der Apoftel- 
geſchichte in nähere Verbindung zu bringen. Ber Sorof gejchieht das in der Meife, 
dab T. ale Redaktor des Geſchichtswerks vorgefchlagen wird, der nach fchriftlichen Quellen, 5 
für die paulinifche Hälfte vorzüglich aus dem Tagebudy des Lulas jchöpfend, arbeite. 
Das heit aber fünftlich die Schwierigkeiten, die die traditionelle Auffaſſung bietet, fteigern. 
Eher erträglich wäre da noch ein T., der eigene Ältere Aufzeichnungen benugt hätte, um 
feinem Meifter in einer Gefchichte der Entftehung der Kirche ein Denkmal zu fegen, d. b. 
der einfach an die Stelle des Lukas der Tradition träte und nun natürlich auch das ı0 
dritte Evangelium gejchrieben haben müßte. Wenn wir AG 16,3 und 17, 14f. nicht 
ganz verlehrt verftehen, ift durch die Irrtümer der AB in Bezug auf T. derartigen Hypo— 
thejen bereits der Boden entzogen. 

Am häufigsten haben ſolche, die der Tradition über Lukas mißtrauten, 3. B. De Wette und 
Dleef, den Wirberiht AG 16 ff. auf Rechnung des T. jchreiben wollen. Aber was für T. gel: ı5 
tend gemacht werben kann, paßt auch auf Lukas; 20, 4 dagegen wird T. von dem 20,5 
wieder einmal in „Wir ans Licht tretenden Verfaſſer der Reiſeberichte ausdrücklich 
unterjchieden; und auch die übrigen Stellen, wo der Redaktor der AG den T. erwähnt, 
(wie man dann anzunehmen bätte, auf Grund feines Journals), ertveden nicht den Ein: 
drud befonderd genauer Kenntnis und Anſchauung von den Hergängen. 20 

V. T. in der kirchlichen Legende. Von ſpäterer kirchlicher Überlieferung werben 
wir unter diefen Umftänden faum nod brauchbares Material zur Gedichte des T. er- 
warten. Man nennt ihn „den Apoftel“, rechnet ihn unter die 70 Jünger, und führt 
ihn in den Liften als erften Biſchof von Epheſus, der dazu durch Paulus ordiniert wäre 
(3. B. Euseb. h. e. III, 4, 5): eine felbftverftändliche Yolgerung aus den Timotheus: 25 
briefen. Im Juli 356 ließ der Kaifer Konftantius die Gebeine des Apoſtels T. von 
Epheſus nah Konftantinopel überführen und dort unter dem Altar der von feinem Bater 
erbauten Apoftelfirche niederlegen ; im nächiten Jahre wurden die Reliquien von Andreas 
und Lukas hinzugefügt (f. die Chronik des Hieronymus und Chronicon Paschale zu 
d. J. 536f.). Jenes Ereignis ift in der alten Welt bald allbefannt getworden. Um fo mehr 3 
fällt es auf, daß nicht einmal eine Anfpielung darauf gemacht wird in den Acta Timo- 
thei, die Ufener zuerft herausgegeben, nah ihm Lipfius gründlich gewürdigt bat. Unter 
ausdrüdlihem Hinweis auf die lukaniſche Apoftelgefchichte bemerkt der Unbelannte, der 
ſich die Aufgabe geſetzt hat, das Ende des bl. Apofteld und erſten Biſchofs der großen 
Metropolis Ephefus zu beichreiben, Paulus babe feinem bewährten Schüler das Bistum 35 
übertragen zur Zeit des Kaifers Nero, unter dem Konfulat des Marimus. Won feiner 
Lehre und Feine Wundern fchweigt der Panegyriker; es liegt ihm daran, für T., den 
Schüler des Paulus, auch noch das intime Verhältnis zu dem Lieblingsjünger Johannes 
feitzuftellen, der nach der neronischen Verfolgung in Epbefus lebte, erit mit der Kompo— 
jition der fonoptifchen Evangelien, dann mit der Abfaffung feines „theologiſchen“ Evan: 40 
geliums befchäftigt. Domitian verbannt den Johannes nad Patmos. Da pafliert e8, daß der 
Biſchof T. angefichts der fchamlofen Ausfchreitungen bei einem beibnifchen Feſt in Epheſus, 
den Karayoıyra, die Jdolomanie der Epheſer laut tadelt. Der Pöbel fällt über ihn ber 
und fchleudert Steine auf ihn. Am dritten Tage ftirbt der ſchwer Verwundete, feinen 
Leichnam beftatten die Genoſſen auf dem Pionhügel in der Stadt, „mo jegt feine beiligite «5 
Märtvrerkirche ſteht“. Geftorben ift er unter Nerva, am 22. Yan., ald Beregrinus Brofonful 
von Afien war. Nach feinem glorreichen Tode kehrt Johannes aus dem Exil zurüd, befteigt 
den nun frei gewordenen Bijchofsthron und vertwaltet Dies Amt bis in die trajanischen Zeiten. 

Ufener möchte in diefem allerdings durch Zurüdhaltung in Wundergeichichten jehr 
ausgezeichneten Büchlein Reſte uralter Überlieferung finden. Feſt fteht ihm die Abfaſſungs- so 
zeit vor 356, ſodann als Hauptquelle eine Gefchichte der epbefinifchen Kirche, aus der der 
Autor des Martyriums aber bloß die Partien ausfchrieb, in denen der Name des T. 
vorfam. Lipfius giebt feine Zuftimmung zögernd. Ich wage nicht, ſelbſt wenn Uſener 
mit Beidem Recht bebielte, irgend ein Datum aus diefen Akten — geichmweige denn etwas 
von den Weiterbildungen der Legende, die allein auf ibmen fußt — zur Annahme zu 55 
empfeblen. Eine Gefchichte der ephefinifchen Kirche brauchen wir jchwerlih um die T. 
Alten zu verftehen. In einer Zeit, wo die Tradition von dem Johannes in Epbejus 
ebenſo feitftand wie die ältere von dem erften Biſchof T., hat ein Mitglied der epheſi— 
ſchen Gemeinde den Verſuch gemacht, beide Traditionen zu Gunften der Größe von 
Epbefus einigermaßen wahrſcheinlich auszugleichen. 3— 

Su 
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Weil ihn dies Intereſſe beherrfcht, unterläßt er die üblichen Ausfhmüdungen; es 
genügt, daß er dem erſten Biſchof die Märtyrerfrone zubilligen darf. Wahrſcheinlich iſt 
das durch eine ähnliche Verwechſelung möglich getworden, wie die im Abenblande nod 
enau nachmweisbare zwifchen dem Paulusichüler und einem ebenfalls den Namen T. 

6 Pihrenden Märtyrer der diofletianifchen Verfolgung. — Die beftimmten Daten find, da 
die in den Acta genannten Prokonſulen von Aſien fonft im 1. Jahrhundert n. Chr. ſich 
nicht nachtweifen laffen, wohl für eine Fiktion zu halten, wobei der Verfaſſer, wie in 
jeinem Prolog, den Lufas nachahmen wollte. 

Wenn die Actus Petri cum Simone e. IV einen Zuftand der SHilflofigfeit der 
ı» römischen Gemeinde fchildern, infolge davon daß Paulus, T. und Barnabas abtvefend 

waren, die beiden Iegteren von Paulus nad) Macedonien gefchidt, jo bejtätigt uns 
dieje Notiz lediglich, was wir ohnedies glauben, daß T. immer zu den älteften Arbeits: 
gefährten des Paulus gerechnet worden ift. Brauchbares Wiſſen über ihn hat ſich außer: 
halb des NIS fonach nicht erhalten. Ad. Zülicher. 

15 Timotheus Aluros ſ. d. 4. Monophyſiten Bb XIII ©. 377, 18. 

Tindal, Matthew, geb. 1657, geft. 1733 |. d. WM. Deismus Bd IV ©. 543, ı. 

Tifchendorf, Gonftantin von, geit. 1874. — Litteratur: I. E. Volbeding, 
Conſtantin Tijchendorf in jeiner 2djährigen Wirkfamfeit, Leipzig 1862; Am Sarge umd 
Grabe des D. th. Conſtantin von Tifchendorf (Leipzig, Drud von Adermann und Glajer); 

20 Allgem. Evang.:Luth. Kirchenzeitung, 1874, Nr. 50, Sp. 1049f.; Ezra Abbot, The late pro- 
fessor Tischendorf, in „The Unitarian Review and Religious Magazine“ for March 1875; 
Briefe (11) Tiſchendorfs an Johann von Sachſen in: Neuer Anzeiger für Bibliographie und 
Bibliothekswiſſenſchaft, 1884, Heft 4-6; Caſp. Nen. Gregory, Profegomena zur ed. VIII. 
eritica mai, des N. T. gr. von Tijhendorf, pars I., Lips., 1884, ©. 3—23; Philipp Schaft, 

25 A companion to the greek testament and the english version, 2. Ed., New Wort 1885, 
S. 257ff.; vgl. auch ©. 103ff.; AdB Bd 38, ©. 371. — Ein Verzeichnis feiner tertfriti: 
ſchen Arbeiten veröffentlichte Tijchendorf als Beigabe zu jeiner Schrift: „Haben wir den ächten 
Schrifttert“, Lpz. 1873; Caſpar Rene Gregory, Tertkritit des NT, Bd 1, Lpz. 1900, ©. 18 
bis 29; Bd 2, Lpz. 1902, ©. 975— 980. — Vgl. aud) den ausfübrlidyeren Artifel über Tiſchen— 

30 dorf in der 2. Aufl. diefer Realencyflopädie, Bd XV (1885), S. 672—611. 

Lobegott [Nnotheus] Friedrich Conſtantin Tifchendorf, feit Mai 1869 von Tifchen: 
dorf, wurde am 18. Januar 1815 zu Lengenfeld im ſächſiſchen Boigtlande geboren und 
jtarb am 7. Dezember 1874 zu Leipzig, noch nicht 60 Jahre alt. Sein Vater war ein 
angejehener Arzt. T. befuchte vom Jahre 1829 an das Gymnaſium zu Plauen, von 

35 welchem er Dftern 1834 mit einer gründlichen Kenntnis der klaſſiſchen Sprachen zur 
‚Univerfität entlafjen wurde. Er ftudierte vier Jahre (bis Dftern 1838) in Yeipzig Theo: 
logie; in diefer Zeit fcheinen feine Eltern beide geftorben zu fein. Als Student erhielt er 
weimal für eine gelehrte Abhandlung einen Preis. Unter den theologiſchen Profefjoren 
eipzigs hat ohne Frage Winer den bebeutenditen Einfluß auf ihn gehabt; ibm dankt 

40 er die Anregung zu kritiſch-wiſſenſchaftlicher Beichäftigung mit dem Grundtert des NTe 
und die tüchtige philologiſche Schulung zu derjelben; er felbft datiert fpäter den Beginn 
feiner textkritiſchen Studien aus dem Jahre 1837. Bor feinem Abgang von der Uni: 
verfität promovierte er zum Doktor der Philoſophie. Bon Oſtern 1838 bis gegen Michaelis 
1839 war er Lehrer an der Erziehungsanftalt des Paſtors Zehme zu Großjtädteln bei 

45 Yeipzig; im Oftober 1839 ging er nad Leipzig zurüd, um ſich in ber theologiſchen 
Fakultät zu babilitieren. Seine Habilitationsjchrift „de recensionibus quas dicunt 
|textus} Ni Ti ratione potissimum habita Scholzii“, die Leipzig 1840 bei Köbler 
erichien, verwandte er zugleich al$ prolegomena zu einer Ausgabe des N.T.gr., die er 
in diefer Zeit druden ließ. Sie erfchien in dem genannten Verlage mit der —88 

50 1841, ward aber ſchon Ende 1840 ausgegeben. Uber die Aufnahme, die fie fand, val. 
befonders David Schulz in der Neuen Jenaifchen Allg. Litt. Zeitung 1842, Nr. 145ff. 
— Während diefer Arbeiten batte T. auch ſchon Vorbereitungen zu einer größeren wiljen: 
ichaftlichen Reiſe getroffen, fo daf er, nachdem er am 26. Oftober 1840 das Yicentiaten: 
eramen gemacht batte, am 30. Oktober Leipzig verlafien konnte. Er hatte nämlich bei der 

55 Arbeit an diefer Ausgabe des NT, über deren Mängel er fich nicht täufchte (vgl. Proll. 
p. LIV und ThbStK 1842, ©. 499), erfannt, wie notwendig es fei, die Handſchriften 
des N. T. gr. und der übrigen Quellen für den Tert ganz anders als bisher fennen 
zu lernen; fie zu unterfuchen und befannt zu machen war die Aufgabe, die er fich ftellte. 
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Das Genauere hierüber vgl. Bd II S. 762. Es war keineswegs feine Meinung, daß 
er allein im ftande fein werde, die für notwendig erkannten Arbeiten in ihrem vollen 
Umfange zu bewältigen; aber das wird man fagen dürfen, daß nur felten einem Ge 
Ichrten in dem Maße wie ibm befchieden worden ift, nach einem gleich beim Eintritt ins 
jelbitftändige Wirken erfaßten Plane die ganze Yebensarbeit zu geftalten und dem geitedten 5 
Ziele wenigſtens für feine Zeit in einem die fühnften Erwartungen überbietenden Grabe 
nabe zu kommen. 

Als Tifchendorf Ende Oftober 1840 Leipzig verließ, begab er ſich nicht, wie «8 
früber feine Abficht getvefen war, fogleih nad) don, fondern zunächſt nad Paris. In 
Paris, wo er bis zum Januar 1843 verteilte und fi der Förderung feiner Studien 
abfeiten des Konſervators der Handichriften in der öffentlichen Bibliothek, Karl Hafe, und 
anderer Gelehrten, 3. B. Mignets, Guizots, U. v. Humboldts erfreute, hat er von den 
dort vorhandenen acht Uncialen fieben neu verglichen und größtenteils abgejchrieben. Be- 
fonders beveutungsvoll war, daß es ihm gelang, C, den berühmten codex Ephraemi 
Syri, einen äußerft ſchwer zu leſenden Baltmpfeit, zu entziffern. Won denjenigen, bie ſich 
vor ihm an diefe Arbeit gemacht, war Metftein, der im Sabre 1716 für Bentley ihn 
verglichen und verhältnismäßig ſchon recht viel gelefen hatte, doch durchiveg nicht forgfam 
genug verfahren, hatte auch vieles gar nicht oder nicht richtig lefen fünnen; andere, wie 
Boiwin dor 1710, vor allem Griesbah 1770, Leß 1774, hatten nur ab und zu einige 
Zeilen oder nur wenige einzelne Wörter zu lejen vermodt. Dann war im Sabre 1834 2 
auf Flecks Anfuchen verfucht worden, durch Anwendung der Giobertinischen Tinftur auf 
einzelnen Blättern die matte Schrift lesbarer zu machen, aber Fleck konnte trogdem nur 
weniges und das nicht einmal richtig lefen. Tijchendorf nun gelang es, auf diefe Weiſe 
nicht nur fat den ganzen Kober, aud die Fragmente des AT zu lefen, ſondern aud 
von der Hand des eriten Schreiberd die zweier fpäterer Korreftoren zu unterfcheiden, 
während Wetjtein nur einen Korrektor außer dem Schreiber angenommen batte. Es 
war das ein überaus großer Erfolg gleihb am Beginne feiner Thätigkeit auf dieſem Ges 
biete. Er gewann ſodann Bernb. Tauchnit jun. in Leipzig dafür, eine diplomatiſch genaue 
und würdig ausgejtattete Ausgabe des Koder in feinem Verlag erfcheinen zu laſſen; im 
November 1842 war der Drud des NT ſchon vollendet (es erfchten Leipzig 1843 mit so 
wichtigen Prolegomenen; das AT bingegen erft i. 3. 1845). In Anerkennung diejer 
Arbeit ernannte ihm die theol. Fakultät zu Breslau am 6. Januar 1843 zum Doltor der 
Theologie. Tifchendorf hat in Paris im Jahre 1842 auch drei Ausgaben des N. T. gr. 
bei Ambrojius Firmin Didot erjcheinen laſſen. Die eine diefer Ausgaben, die ſog. 
„editio eatholica“, enthält den griechifhen Tert des NIS in der Weife, wie er dem ss 
Tert der Wulgata am meilten entipricht, jo daß von allen vorhandenen irgendwie hand» 
fchriftlich beglaubigten Yesarten immer diejenige gewählt ift, die an der betreffenden Stelle 
der Wulgata zu Grunde liegt oder zu Grunde liegen fönnte, und daneben den Text der 
Qulgata; die Ausgabe tft in Großoktav. Ahr griechifcher Tert erſchien ſodann noch in 
usum iuventutis studiosae eatholicae in einem bejonderen Abdrud in kleinerem 40 
Format. Tiſchendorf batte wegen diefer Ausgaben, die feiner nicht würdig fchienen, 
allerlei Anfechtungen zu erdulden; wie er fie angeſehen wiſſen will, bat er in der Bor: 
rede — Von der größeren Ausgabe erſchien im Jahre 1849 ein neuer Ab— 
druck; die kleinere wurde in den Jahren 1847, 1851, 1859 wiederholt und vielleicht noch 
öfter; vgl. die Prolegomena zur Ed. VII. mai. p. 124 sqq., beſonders p. 127, und Reuß, #5 
Geſch. der hl. Schriften des NTs, 5. Aufl. 1874, S 417, III. — Außer diefen kath. 
Ausgaben erſchien nun aber in demjelben Jahre bei demfelben Verleger noch eine dritte 
Ausgabe des N. T. gr. von Tifchendorf, eine „editio non catholiea“ (im Format der 
fleineren edit. cath.); fie entbält im weſentlichen den Text feiner Yeipziger Ausgabe von 
1841, nur an einigen Stellen, namentlih in den Evangelien, finden fich jegt andere Les: „, 
arten bevorzugt; die Prolegomena find neu ausgearbeitet. 

Seinen faft 27 Monate dauernden Aufenthalt in Paris batte Tifchendorf nur zwei: 
mal auf kurze Zeit unterbrochen; im Herbit 1811 war er nach Holland und im Spät: 
fommer 1842 nad England gereifl. In Utrecht, dann in Yondon und Orford und 
namentlid inGambridge durchforfchte er die Bibliothefen, Umfangreichere tertkritiiche Arbeiten 55 
bat er damals in England nicht unternommen. 

Tifchendorf dachte nun daran, nah Nom zu geben. Cs lag ihm natürlich zumeist 
an unbebinderter Benüsung des Waticanus. Schon am 15. Mai 1841 hatte er ſich an 
König Johann von Sachſen und an das Nultusminiftertum in Dresden um perfönliche 
Empfeblungen in Nom gewandt; in einem Schreiben vom 2. November 1842 (aus Paris) vo 
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an den König fonnte er für zwei Empfehlungsbriefe nah Nom danken und hinzufügen, 
daß der Erzbifhof von Paris ihm ein eigenhändiges Schreiben an den Papft übergeben 
babe; auch fonft war er mit Empfehlungen reichlich verjeben. Im — 1843 reiſte 
er von Paris ab; er ging über Straßburg, Baſel, Lyon und Marſeille nah Rom, mo 

s er Ende Februar 1843 eintraf. Er verweilte nun in Stalien 13 volle Monate, zunächft 
vier Monate in Rom. Es ift befannt, daß er den codex Vaticanus damals troß der 
dringendjten Vertvendungen für ihn, u.a. von ber Sen Louiſe von Sachen, ber 
Stiermutter des Königs, und perjönlichen Wohlwollens des Papſtes Gregor XVI. nur 
jehs Stunden zu fehen befam; der Kardinal Lambrufchini, auf deſſen Entſcheidung alles 

ıo anfam, ward von Angelo Mat beeinflußt, und diefer leßtere hatte ſelbſt ſchon eine Aus: 
gabe diefes Koder veranftaltet, die ſchon vollftändig gebrudt war, — fie fam erſt nad) 
Mais Tode im Jahre 1857 mit Emendationen von Vercellone zur Ausgabe, — und 
ihm mußte eine etwaige Kontrolle feiner Arbeit, die böchjt ungenügend ausgefallen war, 
fehr unangenehm fein. Tifchendorf hat fpäter jelbit geäußert, daß ſchwerlich ein anderer 

15 anders verfahren wäre; er hat dabei in der kurzen Zeit, die er die Handſchrift in Händen 
hatte, viel zu ihrer richtigeren Beurteilung ermittelt, auch hernach noch von Mai auf 
Anfragen über einzelne Lesarten Auskunft erhalten (vgl. ThStK 1847, ©. 129ff.). Ward 
fo fein hauptfächlichiter Wunſch ihm nur ſehr ungenügend erfüllt, fo gewann er doch in Rom, 
außer auf der Vaticana vorzüglich auf der Angelica, fodann in Neapel, Florenz, Venedig, 

x Modena, Mailand, Turin ** Ausbeute; es iſt unmöglich, hier alle Handſchriften aufzu— 
zählen, die er für ſeine Zwecke mehr oder weniger durcharbeitete; es genüge zu erwähnen, 
daß er in Florenz den Koder Amiatinus (vgl. Gregory, Proll. p. 983) verglichen hat. Es 
erftredten fich feine Arbeiten jegt auch ſchon auf die neuteftamentlichen Apofryphen und 
Pſeudepigraphen u. a.; dabei vervollftändigte er feine Sammlungen für Bhilo u. |. f. — 

25 Im Anfange des April 1844 reifte er von Livorno über Alerandrien nad Kairo, an 
den Sinai, nad) Jeruſalem, von da nad) Nazareth, Beirut und zurüd über Smyrna, 
Patmos, Konftantinopel, Athen, Jtalien, Wien und München. Überall wurden die 
Bibliothefen unterfucht, unbekannte Handfchriften entdedt und ausgebeutet, ein nicht 
Heiner Teil (in gried., arab., kopt. bebr., äthiop. und anderen Spradyen) erworben und 

so mit in die Heimat zurüdgebracdht. Über diefe feine (erfte) Orientreife gab Tifchendorf 
dann ſelbſt einen Bericht heraus (Reife in den Drient, Leipzig 1845f., B. Tauchnit, 
2 Bde); über die erworbenen Handjchriften berichtete er ſpäter, nach der zweiten Orient: 
reife, im feinen Anecdota sacra et profana. Unter ihnen ftehen obenan die 43 Blätter 
einer alten griechifchen Bibel auf Pergament (fpäter codex Sinaiticus genannt), Teile 

35 des ATS enthaltend, welche Tifchendorf im Katharinenklofter am Sinai geſchenkt erhielt ; 
gerabe die doppelte Anzahl, 86 Blätter, hatte er dort außerdem noch geſehen, aber nicht 
erwerben können. ° Er erkannte auf den erften Blid den unvergleihlichen Wert diefer 
Handidrift, und da er wünſchte, die im Katbarinenklofter zurüdgelafjenen Teile der: 
jelben, auf deren Wert er dort aufmerlfam gemacht batte, bei einer jpäteren Ge— 

40 legenheit ſelbſt entweder auch noch erwerben oder doch genau abjchreiben zu können, fo 
wollte er den Fundort nicht verraten; die nad) Europa gebrachten Blätter benannte er 
nad dem Könige von Sadyfen Codex Friderico Augustanus und gab fie unter dieſem 
Namen in einem lithographierten Falfimile heraus (in oriente detexit, in patriam 
attulit, ad modum codieis edidit Const. Tisch., Lipsiae 1846, Koehler). 

4 Seiner äußeren Lebensitellung nad blieb Tifchendort immer der Univerfjität Leipzig 
angebörig. Bald nad feiner Nüdtunft im Januar 1845 ward er zum außerordentlichen 
Profeſſor der Theologie ernannt; um diefe Zeit gründete er fih auch feinen eigenen 
Hausftand. Im Jahre 1851 ward er ordentlicher Honorarprofefjor, im Jahre 1859 
ordentlicher Profeſſor der Theologie und der biblifchen Paläographie. Seine Vorlefungen 

50 umfaßten die meuteftamentlihe Eregefe, die Einleitung ins NT, das Leben Jeſu u. ſ. f.; 
ferner las er über die neuteftamentl. Apokryphen, Tertgeichichte, Kunde des Morgenlandes 
u. dgl. m.; fpäter dann auch griechische Paläographie. — Mehr als feine alademiſche Thätig- 
feit fommen für die theologische Wiſſenſchaft feine litterarifchen Arbeiten in Betracht. 
Es galt, die aus den Bibliothefen Guropas und des Orients mitgebradhten — zu 

55 verwerten. Zweierlei Veröffentlichungen find es, die dieſem Zwecke dienen und ſelbſt— 
ſtändige Bedeutung haben. Zunächſt diejenigen, welche er ſelbſt ſpäter unter dem Ge— 
ſamtnamen einer chriſtlichen Urkundenbibliothek zuſammenfaßt und ſodann ſeine Ausgaben 
des N. T. gr. In die erſte Klaſſe gehören außer einigen ſchon genannten die Monu- 
menta sacra inedita (Leipzig 1846, B. Tauchnitz), verſchiedene Fragmente neuteſtament⸗ 

so licher Handſchriften enthaltend; das Evangelium Palatinum (Yeipzig 1847, Brodbaus), 
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ber Codex Amiatinus (da h. das NT aus ihm, Leipzig 1850, Avenarius und Mendels— 
fohn, 2. Aufl. 1854), und der Codex Claramontanus (Leipzig 1852, Brodhaus), den 
Tifchendorf im Herbit 1849 in Paris noch einmal einer genauen Vergleihung unterzog. 
Als eine Ergänzung diefer Arbeiten können die Anecdota sacra et profana (Leipzig 
1855, Graul; zweite erweiterte Ausgabe ibid. 1861, Fries) angefehen werden. Während 5 
Tifchendorf diefe Urkunden für den Tert des NTS zum Drud vorbereitete, nahm er zu: 
glei aud eine neue Ausgabe des N. T. gr. in Arbeit; fie erfchien als editio Lip- 
siensis secunda im Jahre 1849 (Leipzig, Ad. Winter). Über diefe Ausgabe vol. Bo II 
©. 763, off. Man wird mit Hecht jagen dürfen, daß diefe Ausgabe, wiewohl fie nament- 
lih durch die octava antiquiert ift, unter den Tifchendorfichen Ausgaben, was die Arbeit 10 
des Herausgebers anlangt, die epochemachende iſt; jo ift fie auch von den — 
aufgenommen, wie denn auch der in ihr gewonnene Text (von einigen wenigen Aenderungen 
abgeſehen) zu Tiſchendorfs Lebzeiten die größte Verbreitung gefunden hat; von den 
20 Ausgaben des N. T. gr., die während feines Lebens mit Tiſchendorfs Namen in 
Deutſchland erfchienen, enthalten 13, fie ſelbſt eingerechnet, im weſentlichen ben Tert ı 
diefer Ausgabe von 1849, wobei die Synopfe nicht mitgezählt ift. Zuerft erjchien Leipzig 
1850 bei Bernhard Tauchnig der Tert diefer Ausgabe ohne ihren Kommentar, aber mit 
Angabe der Abweichungen vom jog. textus receptus und mit einem Auszuge aus den 
Prolegomenen, in einer größeren Oftavausgabe, die aud als Geitenftüd zu der in dem: 
jelben Verlag erfchienenen Ausgabe des hebr. ATS von Hahn gebraucht werden konnte; 20 
bier bat Tifchendorf viermal Drudfehler der Ausgabe von 1849 verbeilert und fünfmal 
eine neue Lesart aufgenommen. Diefe Ausgabe wurde ftereotupiert und erfchien noch im 
Jahre 1862 mit unveränderten Terte. Cine ziveite Reihe von Handausgaben begann 
im Jahre 1854 mit der Herausgabe der Triglotte: Novum Testamentum triglottum 
graece latine germanice (Leipzig 1854, Avenarius und Mendelsjohn, in Dueroftav). 25 
Der griechifche Text weicht bier öfter als in der Ausgabe von 1850 von demjenigen von 
1849 ab, namentlih in den Evangelien (im Matthäus 16mal), dod find dieſe Ab- 
weichungen nicht von Belang; unter dem Tert werden außer den Abweichungen des 
textus receptus auch beachtenswerte Lesarten anderer Herausgeber mitgeteilt. Der Tert 
der Bulgata in diefer Ausgabe ift kritiſch nach den beften Handjchriften, namentlich dem 30 
cod. Amiatinus und dem cod. Fuldensis, neu bearbeitet; die abweichenden Lesarten 
ber editio Clementina und die der genannten Handſchriften werden unter dem Terte 
angegeben. Auch auf den Tert der futberifchen Überjegung ift befonderer Fleiß vertvandt; 
Tiſchendorf folgt der Ausgabe von 1545, doch werden frühere Ausgaben Luthers berüd- 
ſichtigt. Im Sabre 1855 erfchien der griechifche Tert allein als „editio academica“ ; 35 
in demſelben Jahre erfchien auch der deutjche Tert für fih; im Jahre 1864 der lateinifche. 
Diefe Einzeldrude aus der Triglotte find im kleinſten Oktapv, wie Sedez. Im 
Jahre 1858 erichien eine editio graecolatina, beide Terte in Kolumnen nebenein: 
ander auf derfelben Seite; 1864 eine griechifch-deutiche Ausgabe im Format der Einzel: 
drude und eine zweite Auflage der Triglottee Alle diefe bei Hermann Mendelsjohn 10 
erichienenen Ausgaben unterjcheiden jih voneinander nur dadurch, dak die Prolegomenen 
in den fpäteren Druden mitunter einige faum bemerfbare Zufäge erhalten haben; den 
feit 1864 gedrudten ift eine Heine Karte vom heiligen ZYande und den Miffionsreifen des 
Paulus, der Triglotte von 1864 auch ein Plan von Serufalem auf demjelben Blatte 
beigegeben. Während die übrigen Abdrude aus der Triglotte nur je einmal erfchienen 45 
find, wurde die Ausgabe des griechifchen Tertes, die editio academica, vielfach wieder: 
bolt, zuerft 1857, dann 1861 mit erweiterten Prolegomenen, fodann 1864, 1867 und 
1870, in diefen jechs Abdrüden mit unverändertem griechiſchem Terte troß der inzwifchen 
erfchienenen editio septima und oetava. — Außer den bisher angeführten zwölf Aboruden 
des Tertes der zweiten Leipziger Ausgabe vom Jahre 1849 (den nur lateinischen und nur 50 
deutſchen Drud natürlich nicht mitgezäblt) gab Tifchendorf in diefer Zeit auch eine Sy- 
nopsis evangelica heraus; ſie erjchien zuerft im Sabre 1851 bei Avenarius und 
Mendelsfohn, fodann in völlig unverändertem Abdrud und noch nicht als zweite Auflage 
bezeichnet 1854 bei Hermann Mendelsjohn. ) 

Nicht lange nad der Vollendung der Ausgabe von 18419 begann Tifchendorf Aus: 56 
gaben der Septuaginta und der neuteftamentlichen Apofrmpben vorzubereiten. Im Herbſt 
1849 reifte er nach ‘Baris, London und Orford; außer einer neuen Vergleichung des Hoder 
Glaramontanus und einer Bearbeitung der Papvrusfragmente der Pfalmen in London 
unternahm Tijchendorf diesmal befonders eine Vergleichbung von Handichriften der Apo- 
fropben des NIs. Eine eigene Recenſion des Tertes der LXX wagte er noch nicht vor: m 
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zunehmen ; er begnügte ſich damit, einem vielfach verbejjerten Abdrud des Tertes der 
Sirtina die Varianten des Koder Alerandrinus, des Koder Ephraim und des Friderico— 
Auguftanus hinzuzufügen; die Ausgabe erjchien Yeipzig 1850 bei Brodhaus, die Pro: 
legomena, welche wertvolle Studien zur Tertesgefchichte u. f. f. der LXX enthalten, find 

5 vom Ruhetag (d. h. 30. März) 1850 datiert. Wie feine erfte Ausgabe des NIS für 
ihn ſelbſt die befte Vorbereitung für die auf fie folgenden tertkritifchen Studien zum 
NT war, geradejo warb diefe Ausgabe der LXX für ihn der Ausgangspunft für höchſt 
wichtige Vorarbeiten zu einer wirklich fritifchen Ausgabe derjelben. Tijchendorf trug ſich 
in dieſer Zeit mit umfafjenden Plänen in diefer Hinfiht. Uns liegen ausführliche, für 

ı0 Johann von Sachſen beftimmte Memoranden von ihm vom März 1850 und vom 
1. Auguft 1850 vor, in melden er feinen Wunſch ausfpricht, drei Sabre europätfche 
Bibliotheken, jehs Monate den Athos und jehs Monate den Orient bereifen zu können, 
um ganz vorzüglich für die LXX (deren Ausgabe er mit einem Brief am 23. Juni 
1850 überreichte) zu arbeiten; es treibt ihm nicht nur, die (im Katbarinenklojter am 

ib Sinai) von ihm gejehenen koſtbaren Fragmente des griechifchen ATS zu erwerben oder 
zu veriverten, wobei Eile not fei, damit die Engländer ihm bierin nicht zuborlommen 
möchten, fondern er verfpricht fich auch fonft von einer ſolchen Reife für eine Quellen: 
bearbeitung der LXX die mwichtigjten Refultate,; die Handſchriften der LXX follen forg: 
fältigft verglichen, die Überrefte der älteften lateiniſchen Überfegung derfelben jollen aufgejucht 

20 und bearbeitet, über die Rejte der Herapla und die Gitate aus De LXX bei den Kirchen— 
pätern neue Forſchungen angeftellt werden. Uber die Koften einer ſolchen Reiſe legt er 
dabei ſchon Berechnungen vor. Doc erfolgte die Gewährung der Mittel nicht jo ſchnell, 
wie er hoffte. In der Wartezeit begann er auch noch die Refultate feiner Arbeiten über 
die neuteftl. Apokryphen zu veröffentlichen; im Jahre 1851 erfchien feine von der „Haager 

26 Geſellſchaft zur Verteidigung der chriftlihen Neligion” gefrönte Preisidhrift: De evange- 
liorum apocryphorum origine et usu, alö 12. Teil der Verhandlungen der Geiell- 
ſchaft (Xeyden 1851); ſodann feine Ausgabe der Acta apostolorum apocrypha (Yeipzig 
1851, Avenarius und Mendelsfohn) und der Evangelia apoerypha (Leipzig 1853 in 
demjelben Verlage); vgl. auh Bo I ©. 653 ff. 

EN) Mitte Januar 1853 trat Tifchendorf darauf mit kgl. ſächſ. Unterftügung feine 
zweite Orientreife an; er hatte, als alles andere nichts balf, fein Geheimnis, nämlich, 
daß er im Katharinenklofter am Sinai weitere wichtige Teile der Bibel, von welcher der 
cod. Frid. Aug. ein Stüd fei, noch vorzufinden boffe, dem Minifter von Beuft ver: 
raten, und darauf wurden ihm die Mittel gewährt. Anfangs Februar ſchon war er 

35 wieder am Sinai; aber fein Fund von 1844 blieb unauffindbar! Tiſchendorf ſchloß 
daraus, daß die bon ihm vor meun Jahren gefehenen Blätter auch ſchon irgendwie 
nach Europa, wahrjcheinlih nad England, gebracht fein müßten. Nur einen Feen des 
Koder, einige Verſe aus dem 23. Kap. der Genefis enthaltend, fand er ald Buchzeichen in 
einem Koder mit Heiligengefchichten. Übrigens brachte die Reife fonft mannigfachen Ge: 

0 winn; 16 Palimpſeſte, zum Teil von größerem Umfang, mehrere griechifche Uncial- 
manuffripte, eine Reihe Bapprusfragmente in verfchiedenen Spraden u. f. f. begleiteten 
ihn im Mai 1853 in die Heimat zurüd; die Handfchriften, welche fpäter größtenteils 
nad St. Petersburg famen, find aufgeführt in den fchon erwähnten Anecdota sacra et 
profana, und ſodann größtenteil® veröffentliht in den Monumenta sacra inedita, 

4 nova collectio (Leipzig 1855 ff., Hinrichs). In der Einleitung zum erften Bande der: 
ſelbſt ſprach er, ohne auch jegt öffentlich das Katbarinenklojter als den Fundort zu 
nennen, von den weiteren Überreſten der Handſchrift, aus welcher der cod. Frid, Aug. 
ftammte; er glaube, daß fie längft nah Europa gebracht worden feien; fie vor der Ver: 
nichtung gerettet zu haben, mußte er als fein Verdienſt in Anspruch nebmen. In den drei 

50 nächiten — verwandte er die Herbſtuniverſitätsferien zu Forſchungen auf europäiſchen 
Bibliotheken; er ging 1854 nach Wolfenbüttel und Hamburg, 1855 nach London, 
Orford und Cambridge, 1856 nad Münden, St. Gallen und Zürich; überall verglich 
er griechiihe und lateinische Handichriften des NTS oder der Apokryphen, entzifferte 
Talimpfefte u.f.f. Genauere Angaben müfjen wir uns bier verfagen; Tifchendorf bat 

56 ſelbſt über diefe feine Reifen in verjchiedenen Zeitfchriften berichtet (vgl. Volbeding ©. 327.). 
Neben diefen Arbeiten beſchäftigte nun Tijchendorf wieder eine neue Bearbeitung bes 
Tertes des N. T. gr.; er wollte nicht nur den von ibm fett 1849 noch bedeutend ver: 
vollftändigten kritiſchen Apparat überfichtlih zufammenitellen, fondern auch aus den ge: 
mwonnenen Urkunden den Tert felbit neu kritiſch bearbeiten; ſchon im Jahre 1856 erſchien 

0 das erfte Heft diefer Ausgabe; am Schluß des Jabres 1858 war fie vollendet; das Bor: 
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wort ift datiert vom 20. Sonnt. n. Trin. (d. i. 17. Oft.) 1858; fie erfchien Leipzig 1859, 
Adolph Winter, und war als editio septima maior bezeichnet; über fie vgl. Bo II 
©. 763, 35ff. Gleichzeitig erfchten in demfelben Verlage eine editio minor, zu deren 
Heritellung für den Tert derfelbe Say verwandt ift; die Prolegomena und der fritifche 
Apparat find bedeutend abgekürzt. Während ſchon an diefer Ausgabe gebrudt wurde, 5 
erſchien die Maiſche Ausgabe des Vaticanus, fo daß T. diefelbe für die biftorifchen 
Bücher erft in den beigegebenen „supplenda et addenda“ benüten fonnte. Die ſehr 
eingebenden prolegomena der editio maior wurden auch in 30 Exemplaren bejonbers 
abgedrudt; die Ausgabe felbjt wurde in 3500 Eremplaren abgezogen, von denen 1250 
der maior und 2000 der minor in den Handel famen; Tifchendorf felbjt berechnete 
damals die mit feinem Namen bis dahin, d. b. vor der ed. sept., erjchienenen Abdrucke 
des N. T. gr. auf mehr als 15000 (vgl. Proll. ©. 129). Bon dem Terte der ed. 
septima ijt niemals ein weiterer Abdruck erfchienen. Sie unterjcheidet fih von allen 
anderen Tifchendorffchen Tertrecenfionen dadurch, daß fie etwas weniger als fie, auch als 
die octava, vom textus receptus abweicht; in der Orthograpbie werden bier zuerjt bie 15 
alerandrinifchen Formen durchweg vorgezogen, wie die ältejten Handfchriften fie bieten. 

Kaum war dieſe neue Ausgabe erjchienen, jo trat Tijchendorf feine dritte orien— 
taliiche Reife an. Es war ibm gelungen, für fie die kaiſ. ruſſiſche Negierung zu inter: 
efjieren. Am 5. Januar 1859 verließ er Leipzig; am 31. Januar kam er am Sinai— 
Hofter an. Schon hatte er die verfchiedenen Bibliothelsräume des Kloſters durchſucht 20 
und manche intereflante Handſchrift gefunden, aber von jenem im Jahre 1844 gejehenen 
Manuftripte nichts mehr entdedt, und ſchon rüftete er fh zur Abreife, ald am Abend 
des 4. Februar der junge Ikonomos des Klofterd ihm in einem roten Tuche die früher 
gejebenen Blätter mit einer großen Anzahl anderer zu demſelben Koder geböriger aus 
einer Ede feiner Zelle hervorbolte. Es waren it außer jenen 86 Blättern des AT 2» 
noch 112 andere vom AT und ein vollftändiges NT mit dem Briefe des Barnabas und 
Reiten des Hermas, mie Tifchendorf in der folgenden Nacht, in welcher er auf feiner 
Stube den Fund durdhmufterte, entdedte. Tifchendorfs Außerungen im Jahre 1844 
hatten die jorgfamere Bewahrung aller vorhandenen Reſte der Handjchrift bewirkt. Es 
gelang Tifchendorf nicht obne Mühe, zu bewirken, daß ibm der Koder in Kairo, wohin 30 
er fih begab, zur Verfügung geftellt tward, um wenigſtens zunächſt eine genaue Abfchrift 
von ihm zu nehmen. Hernach wurde ibm der Koder leihweiſe zur Veröffentlichung über: 
geben, im Jahre 1869 fchenkten die Väter vom Berge Sinai ihn dem ruffischen Kaiſer 
(vgl. über die Gefchichte der Entdedung und Abtretung der — außer den eigenen 
Mitteilungen Tiſchendorfs, z. B. in feiner Schrift: die Sinaibibel, Leipzig 1871, beſonders 35 
Schaff und Gregor in den angeführten Werfen). Tiſchendorf verließ im Oftober 1859 
Agypten und bradte den Koder, der den Namen Codex Sinaitieus erhielt und mit x 
bezeichnet wurde, ſowie eine große Anzahl anderer Handjchriften, u. a. 12 Balimpjeite, 
darunter einen mit ragmenten der LXX aus dem 7. Jahrbundert, 20 griechiſche Uncialen, 
von denen 6 Fragmente des NDs aus dem 6. und 7. Jahrhundert enthalten, 18 griechiiche 4 
Minusfeln und viele orientalifhe Handichriften u. ſ. f. nah St. Petersburg. Hier wurde 
nun alsbald bejtimmt, wie der Cod. Sin. herausgegeben werden ſollte. Cine größere 
Anzahl paläographiſch interefjanter Seiten follte photolithographiſch dargeftellt, der ge: 
famte Tert aber auf topograpbiichem Wege in möglichit genauem Anſchluß an das 
Driginal wiedergegeben werden; die Veröffentlichung ſollte womöglich bei der tauſend— 
jährigen Jubelfeier des ruffischen Reiches im Herbit 1862 ftattfinden. Tifchendorf begann 
nun- damit, die Vorkehrungen für die Herausgabe zu treffen, und bat die nächſten 
2'/, Jahre faſt ausfchlieplich der Arbeit jelbjt gewidmet. Abgefeben von dem 3. Bande 
der Monumenta sacra inedita, nova collectio (Xeipzig 1860, Hinrichs) bat er in diejer 
Zeit nur die Notitia editionis codieis bibliorum Sinaitiei (Lipsiae 1860, Brock- so 
aus, 4°) und die Beichreibung feiner legten Reife („Aus dem bl. Lande“, Yeipzig 1862, 

Brodhaus) erjcheinen laſſen. Yon der notitia erſchien aud ein deutſcher Auszug (Nach: 
richt von der... Herausgabe der Sinaitischen Handicrift, Yeipzig 1860,- Gieſecke und 
Devrient; wobl nur privatim verteilt). Um Dftern 1862 war der Drud ber drei Tert- 
bände vollendet; die für den Drud verwandten Typen waren zulegt immer genauer, dem 56 
Original oft bis in die kleinſten Verſchiedenheiten entfprecbend bergeftellt. Nun galt «8 
Anfertigung und Drudlegung des Kommentars und der Prolegomenen, die mit den faljt- 
milierten Tafeln den 1. Band bilden. Am 6. Oktober reijte Tifchendorf mit dem voll: 
endeten Werle, es waren 1232 Foliobände, alfo 308 Eremplare, in 31 Niften, nach Peters— 
burg ab; am 10. November überreichte er dem Kaifer von Rußland die eriten Eremplare. 60 
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Der Kaiſer hat das Werk dann überallhin an wiſſenſchaftliche Inſtitute, große Bibliothelen 
und eg Perſonen verſchenkt. Für meitere Kreife erfchien etwa cin halbes 
Jahr darauf bei Brodbaus in Leipzig eine nad Seiten, Kolumnen und Zeilen genaue 

iedergabe des nmeuteftamentlichen Teiles des Koder mit dem Briefe des Barnabas 
5 und ben De des Hermas, in gewöhnlichen griechifchen Minuskeln gebrudt, mit 
ausführliden Prolegomenen und Kommentar, eine böchft brauchbare und bei der Ge: 
nauigfeit de Kommentars beinahe völlig ausreichende Ausgabe; der j. 3. in Ausficht 
genommene Abdrud des altteftamentlichen Teiles des Koder in ganz derſelben Weife ift 
leider nie erfolgt. ALS diefe Ausgabe nach zwei Jahren vergriffen war, gab Tiſchendorf 

wein N, T.gr. nad dem cod. Sin. heraus, mit Accenten, der üblichen Tertabteilung u. |. f. 
und mit Angabe der fpäteren Korrefturen im Kober, ſowie der abweichenden Lesarten 
des cod. Vatie. und bes textus receptus, aber ohne den Brief des Barnabas und den 
Hermas (auch bei Brodhaus 1865). Val. Bd II ©. 740, off und Tifchendorf, „Die 
Sinaibibel, ihre Entdedung, Herausgabe und Erwerbung“ (Leipzig 1871, Giefede und 

15 Debrient). Im weſentlichen fand Tiſchendorfs Anficht von dem Alter und Wert der Hand: 
jchrift allgemeine Zuftimmung; in Einzelheiten, wie z.B. in der Frage nad der Priorität 
des cod. Sin. vor dem cod. Vatic., bat er felbit feine urfprüngliche Anficht jpäter etwas 
modifiziert. Das Vorgeben des Griechen Simonibes, dem ſchon im Jahre 1856 Be- 
trügereien beim Verlauf von Balimpfeften, und gerade nicht zum mindeften durch Tijchen- 

20 dorf, nachgewieſen waren (vgl. Aler. Lykurgos, Entbüllungen über den Simonides-Din- 
dorfihen Uranios, 2. Aufl, Leipzig 1856), den cod. Sin. felbjt im Jahre 1839 auf 
dem Athos gefchrieben zu haben, warb ſchon durch die bloße Eriftenz des Cod. Frid. 
Aug. tiderlegt; doch veranlaßte es Tifchendorf zu einigen Heinen Gegenfcriften („Die 
——— der Sinaibibel“ und „Waffen der Finſternis wider die Sinaibibel“, beide 

25 1863). 
Gleich nah Vollendung der Prachtausgabe des cod. Sin. unternahm Tifchendorf 

eine völlige Neubearbeitung des neuteftamentlichen Tertes; es mußte ibm jelbjt daran 
liegen, den Gewinn, den die Entdedung diefer Handjchrift der neuteftamentlichen Text: 
fritit bringe, feſtzuſtellen. Zuerft erjchien eine neue Ausgabe der Synopfe (editio se- 

3 cunda emendata, Lips. 1864, Herm. Mendelsfohn, Vorwort vom 28. Sept. 1863) 
mit einigen Lesarten, die er aus dem Sin. aufnahm und fpäter wieder aufgab. Die neue 
Recenfion des ganzen NT liegt in der editio oetava maior vor (vgl. BoD II ©. 763, ss ff.), 
deren beide erjten Bände, den Tert und den fritifchen Kommentar vollftändig entbaltend, 
in den Jahren 1864—1872 in 11 Lieferungen erjchienen, die erfte bei Ad. Winter, bie 

35 folgenden bei Giefede und Devrient in Leipzig, Mit der 6. Lieferung wurde im Mai 
1869 der 1.Bd, die vier Evangelien umfailend, vollendet. Tifchendorf batte inzwiſchen 
zum Zweck teiterer Forfchungen für den fkritifchen Apparat auch noch mehrere Reiſen 
unternommen. Befonders erfolgreich war feine in den Anfang des Jahres 1866 fallende 
Reife nah Rom, fofern e8 ihm diesmal von Pio IX. geftattet ward, den neuteftament: 

40 lichen Teil des cod. Vatie. mit Mais Ausgabe desfelben zu vergleichen und alle zweifel— 
baften Stellen jelbitftändig au unterfuchen; er fonnte in den 42 Stunden, die er 
während der Zeit vom 28. Februar bis 26. März zur Vergleihung des cod. u. f. f. ver: 
wenden burfte, wenigftens fo viel über die Lesarten und die bejonderen Eigentümlich- 
feiten desjelben feititellen, daß er eö nun wagen fonnte, ein Novum Testamentum 

s Vaticanum (Lipsiae 1867, Giefede und Devrient, 4°) herauszugeben; vgl. Bb II 
©. 742, ı0ff. Während des Drudes des erften Bandes der editio octava mai. gab 
Tiſchendorf nun aber noch ferner drei Bände der Monumenta sacra heraus (den 5. 
1865, den 6. und 4. 1869), dann die Apocalypses apoceryphae (Lipsiae 1866, 
H. Mendelsfohn), die Philonea (Lipsiae 1868, Giefede und Devrient), einen Abdrud 

50 der autorifierten englifchen Überfegung des NIS mit Angabe der abweichenden Lesarten 
des Sin., des Vatie. und des Alex. in englifcher Sprade (The new Testament, 
Leipzig 1869, B. Tauchnig, als 1000. Band der Tauchnisichen Ausgabe englifcher Klaſſiler), 
ferner das nach Art der Prachtausgabe des Sin. gedrudte Wert: Appendix codieum 
celeberrimorum Sinaitiei Vaticani Alexandrini (Lipsiae 1867, ®iejede und Devrient) 

55 und die vierte Ausgabe jeiner Septuaginta (vgl. Bd III ©. 7, 50). 
Die letzte Zeit der wiſſenſchaftlichen Thätigfeit Tifchendorfs umfaßt die drei Jabre 1870 

bis 1872; fie find beinahe ausichlieglich der Weiterführung der editio oetava gewidmet. 
Zwar erſchien zunächit noch im Jahre 1870 der 9. Band der monumenta (ven 7. und 
8. hat Tifchendorf nicht mehr herausgegeben), der vor allem den wichtigen cod. Laudia- 

so nus der Apoftelgeichichte (Bd II ©. 744, 1aff.) enthält; ferner wurde eine 4. Auflage der 
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Synopſe (1871) nad dem Texte der octava und ein befonderer Abdrud der Glemensbriefe 
(Leipzig 1873, Hinrichs) nach der früheren Ausgabe derjelben in der Appendix veranftaltet; 
aber das waren leine bejonder® Mühe und Zeit beanfpruchenden Arbeiten. Der 2. Band 
der octava erſchien in fünf Lieferungen (Lieferung 7—11 der ganzen Ausgabe) vom Juli 
1870 bis Dezember 1872; die Prolegomena hoffte Tiihendort in einem 3. Bande im 5 
Sabre 1873 liefern zu können; es ward ihm aber nicht mehr möglich, fie auszuarbeiten. (Sie 
erfchienen 1884— 1894 von Gafpar Rene Gregory herausgegeben, vgl. Bd II ©. 764, 26 ff.) 
Für die Beurteilung des Tertes der octava ift ihr Verhältnis zur Ausgabe von Tregelles 
wichtig; die einzelnen Hefte der Tregellesichen Ausgabe erfchienen durchweg vor den 
diefelben Teile des NIE enthaltenden der octava; nur hinfichtlich der Apokalypſe ift das 
zweifelhaft, doch hatte Tregelles die Apokalypſe ſchon im Jahre 1844 für fich heraus: 
— Bei den Evangelien hatte das für Tiſchendorf nicht viel zu bedeuten, da Tre— 
gelles für fie den eod. Sin. noch nicht benützen konnte (nur bei Yo 21 lag ihm dieſer 
in der Notitia p. 32 vor); aber für den 2. Band der octava mußte ihm der Vorgang 
eines fo umfichtigen und borfichtigen Tertkritifers wie Tregelles, der nun in der großen 
Hauptſache aus denfelben Quellen den Tert feftitellte, von Bedeutung fein. Ezra Abbot 
äußert fich über das Verhältnis fo: „Tischendorf must also have derived great 
advantage from the publication of the successive parts of Tregelles’ elaborate 
edition ; indeed, he seems to have deliberately delayed the issue of his own 
Lieferungen for the sake of this benefit“, ein Urteil, das feiner erften Hälfte nad) 20 
gewiß F zu bezweifeln iſt, deſſen zweite Hälfte wir aber auf ſich beruhen laſſen müſſen, 
da wir keinen Anhaltspunkt für dasſelbe haben. Dagegen hat Tiſchendorf die Recenſion 
von Weftcott und Hort auch in ihren erſten nur „confidential“ ausgegebenen Abzügen 
bei feiner Arbeit an der octava nicht gelannt ; die Evangelien, deren Vorort Chriftmas 
1870 datiert ift, wurden im Juli 1871 verteilt, die übrigen Teile erft nach Beendigung 3 
der oetava. Von feiten der Gegner diefer tertkritifchen Arbeiten iſt tadelnd bemerft, 
daß Tifchendorf im Tert der oetava fo häufig von der septima abweicht. Scrivener 
rechnet nad, daß der Tert an 3369 Stellen „to the seandal of the science of 
comparative criticism“ geändert fei (vgl. BbII ©. 764, 7). Aber Tifchendorf 
hatte ſeit Herausgabe der septima nicht nur den cod. Sin. entdedt und den cod. Vat. 0 
genau kennen gelernt, fondern nun aud die Handſchriften, Überfegungen und Väter in 
einem Umfange durchforfcht, daß er es jet unternehmen fonnte, den Tert allein nad 
dem fahlihen Ergebnis der Prüfung der Zeugen unter tbunlichiter Zurück— 
ftellung alles eignen Urteils feitzuftelen; daß das nicht ohne merflihen Einfluß auf die 
fi) ergebende Tertgeftalt bleiben fonnte, ift deutlih. Mag er auch dem cod. Sin. nicht 36 
jelten mebr gefolgt fein, als richtig war, was bei ihm begreiflich genug ift, jo iſt doch 
die Übereinftimmung des Textes der oetava mit dem von Tregelles und ſodann aud) 
mit dem von Meftcott und Hort jo groß, daß die neuteftamentliche Tertkritif fich dieſes 
Erfolges freuen darf. Sie iſt vor allem auch durch die oetava auf dem Wege, den fie 
befonders ſeit Yahmann im großen und ganzen als den rechten erfannt bat, weſentlich «0 
gefördert, weil zu verbältnismäßig ſicheren Refultaten geführt. Die großen Verdienſte 
Tiſchendorfs werden dadurch nicht geringer, daß er feinen Nachfolgern noch viel zu thun 
übrig gelafien bat. Ob die von ihm und feinen Mitarbeitern gewonnenen Hefultate 
durch die Arbeiten von Sodens, die ſich auf eine andere Auffafiung und Verwertung der 
Gefchichte des Textes gründen, wieder umgeftoßen werden, muß die Zufunft lehren. 45 
Der umfangreiche Apparat in der octava würde auch dann feinen großen Wert behalten 
(doch vgl. EIN II ©. 765, »ff.). 

Gleichzeitig mit dem zweiten Bande der octava maior gab Tifchendorf die erite 
Hälfte einer editio octava minor heraus (Leipzig 1872, Herm. Mendelsjohn; fie 
ging fpäter tvie die oetava maior in den Verlag der J. C. Hinrichsichen Buchhandlung 50 
über, in welchem 1877 auch die zweite Hälfte erfchien); ihr Verhältnis zur ed. maior 
ift völlig dasfelbe, wie das der septima minor zur septima maior. Von dem Terte 
der octava major lie Tifchendorf jelbit außerdem noch drei Handausgaben erſcheinen. 
An Stelle der früher bei Tauchnitz und Mendelsfohn erjchienenen Drude der Oftavaus- 
gabe und der editio academica, erſchienen ganz in denſelben Formaten u. ſ. f. zwei 55 
nun neu gedrudte Ausgaben, eine editio academica septima (Leipzig 1873, Mendels: 
john) und eine editio stereotypa tertia (Yeipzig 1873, Bernh. Tauchnig), beide be: 
zeichnet al$ „ad editionem VII. eriticam maiorem eonformata“. Ein dritter Ab- 
drud des Terted der ed. octava erſchien dann noch in Oftav bei Brodbaus (Leipzig 
1873, auch bejtimmt, mit der in demfelben Verlage erjchienenen Ausgabe der LXX cine w 
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volljtändige griechifche Bibel zu bilden); es ift dies der letzte Drud des N. T. gr., den 
Tiſchendorf ſelbſt beforgt bat (vgl. über diefe drei Ausgaben ThHYZ 1876, Ep. 231 ff.). 
Tiſchendorf bat zulet feine Thätigkeit noch zweimal der Vulgata zugewandt; er vollendete 
die Heyſeſche Ausgabe derjelben (vgl. Bd III ©. 48, 1ff.), ohne doch im ftande zu fein, 

5 den allgemeinen Charakter der Ausgabe zu ändern, und lieferte zu der kritiſchen Ausgabe 
der Palmen von Baer und Delisih den Tert der Überfegung des Hieronymus (die Aus: 
gabe erichien Leipzig 1874); e8 war dies feine letzte wiſſenſchaftliche Arbeit; die Korrektur 
berjelben konnte er nur noch teilweiſe beforgen. 

Tifchendorf war vorzugsmweife Gelehrter; in den Kampf der kirchlichen Parteien bat 
ı0 er ſich nicht gemiſcht. Dod war er der lutheriſchen Kirche, wie ihm ein Jugendfreund 

und Kollege, der ihn genau fannte, bezeugt bat, treu zugetban. Als infolge der bekannten 
Werke von Renan und Strauß auf dem Altenburger Kirchentag 1864 die Frage, welchen 
Gewinn die Kirche aus den neueften Verhandlungen über das Leben Jefu zu ziehen babe, 
erörtert ward, trat Tifchendorf auf, um von der „apologetifchen Gewalt der Tertgefchichte” 

15 zu zeugen (vgl. Verhandlungen des 13. Kirchentages, Berlin 1864, ©. 67 ff.); und äbn- 
lie Gedankenreihen find es, die er in feinen beiden Schriften „Wann wurden unfere 
Evangelien verfaßt?” (Leipzig 1865, Hinrichs, mehrfach aufgelegt, auch in einer fürgeren 
populären Form, und in neun verfchiedene Sprachen überjegt), und „Haben wir den ädhten 
Schrifttert der Evangeliften und Apoftel?” (Leipzig 1873, Giefede und Devrient, zwei 

20 Auflagen, auch ins Englische überfegt), verfolgte. 
Er hatte noch eine ganze Reihe von wiſſenſchaftlichen Arbeiten vor, als ihn infolge 

von Überarbeitung am 5. Mai 1873 ein Sclagfluß traf, von dem er ſich nicht wieder 
erholen ſollte. Auch ein Aufenthalt in Teplig brachte Feine Beijerung. Am 7. Dezember 
1874 ftarb er, nachdem ſich die Zufälle —— wiederholt hatten. Er hinterließ ſeine 

20 Witwe mit acht Kindern, drei Söhnen und fünf Töchtern. Die bei feiner Beerdigung 
am 10. Dezember von Freunden und Kollegen geſprochenen Worte lafjen erfennen, was 
er, der unter den Großen diefer Erde fi wohl zu bewegen mußte und für ihre Ehren 
nicht unempfänglih war — u. a. war er im Mai 1869 in ben ruffifchen Erbabel er: 
hoben — auch feiner Familie und feinen Freunden geweſen ift. 

30 Wir beſchließen dieſen Artikel mit einer überſichtlichen Zuſammenſtellung der von 
Tiſchendorf herausgegebenen Ausgaben des N. T. gr. 

A. Erfte Hauptrecenjion. 
I. 1. Lipsiae 1841, Köhler. 
II. |?2. Parisiis 1842, Didot, editio catholica graeco-latina|. 

3. Parisiis 1842, Didot, editio catholica minor]. 
1. Parisiis 1842, Didot, editio non catholica. 

B. Zweite Hauptrecenfion. 
5. Lipsiae 1849, Winter. 
6. Lipsiae 1850, Tauchnitz. 

40 7. Lipsiae 1862, Tauchnitz, zweite Ausgabe von Nr. 6. 
VI. 8. Lipsiae 1854, Avenarius und Mendelsjohn, Triglotte. 

9. Lipsiae 1855, Mendelsfohn, editio academica 1. 
10—14. In demſelben Verlage zweite bis fechite Ausgabe der editio academica: 

II. 1857, III. 1861, IV. 1864, V. 1867, VI. 1870. 
45 15. Lipsiae 1858, Mendelsſohn, editio graeco-latina. 

16. Yeipzig 1864, Mendelsfohn, griechiſch-deutſche Ausgabe. 
17. Lipsiae 1865, Mendelsfohn, zweite Ausgabe der Triglotte. 

C. Dritte Hauptrecenfion. 

III. 

VII. 18. Lipsiae 1859, Winter, editio septima maior. 
50 19. Lipsiae 1859, Winter, editio septima minor. 

D. Vierte Hauptrecenfion. 
VII. 20. Lipsiae 1869 und 1872, jet Hinrichs, editio oetava maior. 

21a. Lipsiae 1872, jest Hinrichs, editio oetava minor, erjter Teil. 
(XI.) 22. Lipsiae 1873, Tauchnitz, dritte Auflage von Nr. 6 und 7. 

5 (X.) 23. Lipsiae 1873, Mendelsjohn, editio academica septima. 
(X1.) 24. Lipsiae 1873, Brodbaus. 

Die römifhen Zahlen geben an, wie Tifchendorf zu der Benennung septima und 
octava fam; fofern diefe Zählung alle felbitftändigen Drude bervorbebt mit Ausſchluß 
der Verivendung eines vorbandenen Satzes (Nr. 3, 19 und 21) und der bloßen Abbrude 

so von Stereotvpplatten (Nr. 7 und 9 bis 17) find die Wr. 22, 23 und 24 aud ale IX., 
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X. und XI. zu bezeichnen. Die deutichen Zahlen entiprechen auch einer andern Zählung 
Tıfchendorfs, nach welcher die oetava maior feine 20. Ausgabe ift. 

Nah Tifchendorfs Tode erfchienen außer der zweiten Hälfte von Nr. 21 noch von 
Nr. 22 (16. Aufl. 1904) 13 Auflagen und von Nr. 23 (20. Aufl. 1899) gleichfalls 
13 Auflagen. Außerdem find folgende von Oskar von Gebhardt herausgegebenen Aus- 5 
gaben des N. T. gr. zu den Tifchendorfihen zu rechnen: die Diglotte (4. Ausg. 1896), 
der griechiiche Tert aus der Diglotte (8. Ausg. 1900) und die editio minor desjelben 
Tertes (4. Ausg. 1898), alle drei im Verlage von Bernhard Tauchnig. Danach find im 
ganzen (bi8 Djtern 1907) 66 Ausgaben des N. T. gr. nad Tifchendorf3 Recenfion er: 
jchienen, 3 in Paris und 63 in Leipzig; für diefe Ausgaben ift der Tert 13mal neu ges 10 
ſetzt; * die übrigen 53 Ausgaben ſind ein ſchon vorhandener Satz oder Stereotypplatten 
verwandt. 

Außerdem erſchienen nach Tiſchendorfs Tode unter ſeinem Namen von der Synopſe 
eine 4. (1878) und eine 5. (1885) Auflage, letztere ein wirklicher Neudruck (Leipzig, 
Mendelsſohn); von den LXX ein 5. (1875) und 6. (1880) Abdruck, letzterer von Eberh. 15 
Neftle herausgegeben mit einem Supplement, die Lesarten des cod. Vatic. und Sin. 
enthaltend (Zeipzig, Brodbaus). Eine zweite Auflage der Evangelia Apoerypha (Leipzig 
1876, Mendelsjohn), deren Drud Tijchendorf jelbit noch begonnen hatte, wurde von 
Friedrich Wilbrandt vollendet. Gar! Bertheau. 

Tittmann, Joh. Aug. Heinrich, geit. 1831. — MNekrolog in der Allgem. KB 20 
1832 Nr. 9; Frank, Geich. der protejt. Theol., 3. Ti. 1875, ©. 394; Tſchackert in d. AdB, 
38. Bd, ©. 385. 

J. 4. H. Tittmann wurde am 1. Auguft 1773 in Langenfalza geboren, wo jein 
Vater, der nachmalige Oberfonfiftorialrat und Superintendent Karl Ghriftian Tittmann 
zu Dresden, Dialonus war. Anfangs Ihmwächlich, entwidelte er ſich doch zu Wittenberg, 25 
wohin der Vater 1775 als Probſt und Profefjor verjegt wurde, körperlich und geiftig jo 
fräftig, daß er fchon 1788, nur von Privatlehrern vorgebildet, die Vorlefungen an der 
Univerfität frequentierte, nachdem er mit einer Abhandlung: De Virgilio Homerum 
imitante bdebütiert hatte. Seine beiden erjten alademifchen Jahre widmete er unter 
Schröckhs Leitung faft ausschließlich den gefchichtlichen, die folgenden faft ausſchließlich den so 
philoſophiſchen und rein theologiichen Studien, warb 1791 Magifter, ging 1792 nad) 
Leipzig und habilitierte fich bier 1793 dur eine Difiertation: De consensu philoso- 
phorum veterum in summo bono definiendo auf dem philofophifchen Katheder. 
1795 ward er Baccalaureus der Theologie und rübprediger an der Univerfitätskirdhe 
und fing an, auch theologiſche Vorlefungen mit fo viel Beifall zu halten, daß ihm 1796 3 
eine außerordentliche Probeffur der Philoſophie und 1800 eine foldhe in der Theologie 
übertragen wurde. Seine Schriften aus dieſer Zeit find eine theologiſche Encyklopädie, 
1798; Refultate der krit. Philoſophie, 1799; Theokles, ein Geſpräch über den Glauben 
an Gott, und been zu einer Apologie des Glaubens, beide 1799; Theologia recens 
controversa, 1800. Schon in ihnen zeigt fich fein fpäter immer mehr hervortretendes 40 
Beitreben, Vernunft und Offenbarung fo zu vereinigen, dab der leßteren ihr pofitiver 
Charakter gewwabrt bleibt. Nachdem er in einem Gefpräce, Theon, 1801 den Unſterblich— 
feitöglauben verteidigt und 1802 eine wiſſenſchaftliche Darjtellung der chriftlihen Moral 
—* auch 1804 ein 1824 wieder aufgelegtes Lehrbuch der Homiletik herausgegeben 

tte, promovierte er 1805 durch die erſte feiner drei Diſſertationen: De discrimine 4. 
diseiplinae Christi et Apostolorum, ward vierter ord. Profefjor der Iheologie und 
begann die pragmatifche Gejchichte der Theologie und Religion während der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts, welche 1824 im der zweiten Ausgabe erſchien. Nah J. A. Wolfe 
Tode rüdte er in die dritte Profeffur und in dad damit verbundene Zeiter Kanonikat, 
nad; Rojenmüllerde Tode 1815 im die zweite Profeffur und eine Meißner Domberrnitelle wo 
auf und twurde nach teils Ableben 1818 Professor primarius. Aus dieſer Zeit ftammen, 
abgejeben von mebreren Programmen und Jubelpredigten, die Institutio symbolica 
ad sententiam ecclesiae evangel., 1811; die ziemliches Aufjeben machende Schrift: 
Über Supernaturalismus, Nationalismus und Atheismus, 1816; Über das Verbältnif 
des GChriftentbums zur Entwidlung des Menſchengeſchlechts, 1817; die Ausgabe der 55 
ſymboliſchen Bücher, 1817; und eine Abhandlung über die Vereinigung der evangel. 
Kirchen, 1818, worin ſich Tittmann an der eben wieder angeregten Unionsfrage betei- 
figte, ſich aber bei aller verhältnismäßigen Milde gegen die Art, wie diefelbe in Preußen 
gelöft werden follte, entichieden erfiärte. Auch ein Programm: De hodierna Theo- 
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logiae diseiplina ad rationem Lutheri examinanda bielt diefen Standpunft feſt; 
1820 folgte die befannte Ausgabe des NIS und der Anfang einer Reibe von Pro: 
grammen über neuteftamentl. Synonyma bis 1829 ; eben da die Proteftation der evang. 
Stände auf dem Reichötage zu Speyer und die Augsburger Konfeflion; 1830 eine Pa- 

5 rallele zwifchen der evang. Kirche im Jahre 1530 und 1830; 1831 eine Schrift über 
Fixierung der Stolgebühren. T.s Bearbeitung der Polemik, welche dem größten Teile 
nad) gebrudt war, wurde durch zunehmende Krankheit und den am 30. Dezember 1831 
erfolgten Tod unterbrochen. 

Hand in Hand mit diefer rührigen fchriftftellerifchen Thätigkeit ging die Wirkſamkeit 
10 auf dem Katheder in den are der neuteftamentlichen Exegeſe, tbeologiichen Enchilo: 

päbie und Metbodologie, Kirchengeſchichte, namentlih der Neformationgzeit, Dogmatif, 
Apologetil, Symbolif und Moral. T. vertrat bier überall jenen konfeſſionell gefärbten 
und rationell — Supernaturalismus, welcher bei dem damals herrſchenden Ratio: 
nalismus wohl für Orthodorie galt, aber weit entfernt war, feine Schüler für die letztere 

15 zu erbigen, wie jehr fie auch übrigens den talentvollen, gelehrten, durch große Deutlichkeit 
und Getwandtheit ausgezeichneten Lehrer zu ſchätzen mußten. Befonders ercellierte T. 
duch wahrhaft cicerontanische Beredfamleit und gab davon u. a. bei der Yubelfeier des 
Kanzler Niemeyer in an einen glänzenden Beweis durch eine teilmeis improvifierte 
lateinifche Harangue. Daneben befaß er eine außerordentliche Leichtigkeit und Sicherheit 

20 in praftifchen, feiner Sphäre als Gelehrten ſcheinbar ganz fern liegenden Dingen. Er 
bewies diefelbe in feiner mehrmaligen Verwaltung des Rektorats und vieler Stipendien, 
wie ald Mitglied des Konfiftoriums, in feinen Unterredungen mit den Kaifern Napoleon 
und Alerander, den Fürften Nepnin und Wittgenftein, ald es galt, zum Beiten der Stabt 
und Univerfität zu wirken. Er reifte im Intereſſe von beiden nad Preßburg, als es fich 

5 um Sachſens Fortbeitehen handelte, und auf den Wiener Kongreß, wo er die Wieder: 
berjtellung eines Corpus Evangelicorum anzuregen ſuchte. Wortrefflid als Viſitator 
und Graminator wie als Gefellihafter war er von einer unverwüftlichen Heiterkeit und 
Laune, von großer Gutmütigfeit und treffendem Wit, freimütig und uneigennügig, ge 
fällig und wo e8 darauf anfam fchnell entichloffen, tolerant und ein zuverläffiger, liebens- 

3% würdiger Kollege. Eine Sammlung feiner Opuscula academica und die ;Fortfegung 
feiner Differtationen: De synonymis in NT., 1832 find von Becher Sp wenig 

} wars \. 

Titns. — (Die Litteratur ſ. vor dem Art. Timotheus.) 
Unſer Wiffen um diefe markante Perfönlichkeit in dem Kreife der Baulusfchüler ver: 

35 danken wir ausschließlich den paulinifchen Briefen. Gal 2, 1—5 erzählt Paulus, er habe 
auf der Reiſe nad Jeruſalem 17 Jahre nad feiner Belehrung — zum fog. Apoitel- 
fonvent, etwa im Sabre 52 — außer Barnabas noch Titus mitgenommen. Und nachdem 
er jein Evangelium den Apofteln vorgelegt und die Früchte feiner Arbeit ihnen gezeigt 
hatte, ſei nicht einmal fein Gefährte Titus, der doch Hellene (= Heide, Nichtjude) war, 

40 zur Beichneidung gezwungen werden. In abgerifjenen Sägen deutet Paulus dann noch 
an, was an diefer Thatfache das Wichtige ift: es waren genug Faljchbrüder da, die „unfere 
Freiheit belauerten und und unterjodhen wollten”, aber Paulus bat ihnen auch nicht für 
einen Augenblid nachgegeben, damit die Wahrbeit des Evangeliums den Heidendhriften 
nicht verloren ginge. — Somit war Titus ein Sohn heidniſcher Leute und ift unbe 

45 fchnitten geblieben. Nur für die kirchliche Eregefe bleibt es bezeichnend, daß ein fpäterer 
Zateiner (Pſeudo-Iſidorus) ihn ex gentibus solus a Paulo post evangelium cir- 
ceumeisus nennt; auf Grund eines Textes, in dem Ga 1,5 ols odöE geſtrichen ift, 
legt man in v. 3 den Ton allein auf Jvayxdadn, To daß der entgegengejegte Sinn 
berausfommt: Titus babe fih freiwillig befchneiden laſſen! 

50 Den Geburtsort des Titus fennen wir nicht. Für einen Korinther wollte ihn 
Chryſoſtomus halten (hom. I in Tit.), weil er ihn mit dem (Titlijus Yuftus AG 18,7 
identifizierte, fo unter Neueren noch Wiefeler; aber Kleinafien (3. B. Moffatt) und An- 
tiochien (fo die meiften) als Heimat des Titus find auch nicht begründet. Daß 
Paulus Ga 2,1 den Titus aus Antiochien nach Jeruſalem mitbrachte, iſt doch fein Be 

55 weis dafür, daß er den Titus in Antiochien gefunden hatte. Nicht einmal das ift er 
twiefen, dab Paulus jelber den Titus befehrt bat; die Anrede yrjaov Terror 
Tit 1,4 reicht nicht zum Beweiſe aus. Immerhin liegt diefe Vermutung nabe, und 
danach ftammt Titus aus einer der von Paulus vor dem Apoftellonvent bearbeiteten 
Provinzen, Syrien oder dem Südoſten von Kleinafien. 
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Reine Einbildung ift der Jüngling Titus. Daß Titus Ga 2, 1—-5 ganz pafliv er: 
fcheint, rührt weder daber, daß er noch feine eigene Meinung hatte, noch daher, daß feine 
Freundſchaft mit Paulus gar feinen Zwieſpalt der Intereſſen möglich machte; Paulus 
jchreibt bier feinen Beitrag zur Biographie des Titus, er fpricht von dem, wofür er fich 
jelber verantwortlich weiß. Schwerlicd hätte er den Titus mit nach Serufalem herauf: 
genommen, wenn der Mann nicht geeignet geweſen wäre, felbft neben einem Paulus und 
Barnabas den jerufalemifchen Brüdern unwiderfprechlih zu demonftrieren, daß auch in 
einem Unbefchnittenen die Vollkraft des Geiftes Chrifti wirken könne. Ein Neuling im 
Glauben war er ſonach auch damals fchon nicht. — Im 2. Korintberbrief begegnen mir 
ihm wieder. Paulus hatte nach der Kataftropbe in Epheſus ſich nad Troas gewandt und ı0 
ebofft, dort Titus vorzufinden 2, 13. Die Enttäufhung ließ ihn, trotzdem Troas gutes 
rbeitsfeld bot, nicht ruben, er z0g dem erjehnten Freunde nad Macebonien entgegen, 

und bier traf er mit ihm zufammen 7,6. Titus war in Korinth geweſen und batte 
die für Paulus fchon halb verlorene Gemeinde wiedergewonnen; das Vertrauen, das ihm 
Paulus gefchenkt, als er die ſchwierigſte Aufgabe ihm ftellte, war glänzend gerechtfertigt 15 
worden 7, 7—16; die Korinther, die vorher ihren Apoftel ſchwer gekränkt haben, find jet 
von Neue nicht bloß, fondern von Sehnſucht nad Paulus erfüllt. Offenbar hat Titus 
Takt und Energie aufs glüdlichite vereinigt. So hält ihn Paulus denn für den rechten 
Mann, um die Sammlung für die Urgemeinde, die unter feinen Augen in Macebonien 
reiche Erträge brachte, auch in Korinth zu günftigem Abſchluß zu verhelfen; jofort ſchickt 0 
er ibn dorthin zurüd 8, 6, oder vielmehr, er überläßt es ihm, dies ſtolze Werk zu voll: 
enden 8, 16}. Daß Titus im Auftrage des Apoftels fo wider Erwarten jchnell zurüdfehrte, 
betätigt Paulus gegenüber Mißtrauiſchen, die in Korinth noch nicht verſchwunden waren 
8,23 durch ein feierliches: er ift mein Genofje und mein Mitarbeiter an euch. 12, 18, 
wo Paulus fih gegen den Vorwurf verteidigt, als liebe er es, fih auf Koften der Ge: 3 
meinden zu bereichern, erweckt wiederum den Eindrud, daß felbit die vollendete Böswillig- 
feit in Korinth dem Charakter des Titus feinen Makel anzubeften wagte; auf die Frage: 
bat euch Titus etwa gebrandihagt? kann fein Ja erichallen. 

Mer die Raftoralbriefe für echt hält oder echte Fragmente in ihnen annimmt, ber 
erfährt aus Tit 1, 4f. no, daß Titus von hair in Kreta zurüdgelafien worden ift, 30 
um die Organifation der Gemeinden dort dur —— wenn ein Erſatz für ihn ein- 
getroffen fein würde, möchte er wieder zu Paulus fommen, vielleicht al Nicopolis in 
deſſen nächſtes Winterquartier (3, 12). Innerhalb des in der AG befchriebenen Stüds von 
Paulus’ Leben bleibt fein Play für jene Aktion in Kreta; und nur in eine zweite Ge— 
fangenſchaft des Apoftels konnte 2 Ti 4, 10 gehören, wo der vereinfamte Paulus klagend 35 
mitteilt, daß Titus nad Dalmatien gegangen fei. Sicher bloß auf Grund von 2 Ti 4, 10 
lafien die Acta Pauli (f. Martyrium Pauli in Acta Apost. Apocer. ed. Lipſius 1891, 
p. 104,3. 115, 12. 116,16. 117,5 . p. 23,40. 43.) den innigft mit Yulas verbun⸗ 
denen Titus, der aus Dalmatien nah Rom zurüdgefebrt ift, bei dem Tode des Meifters 
eine hervorragende Zeugenrolle jpielen. Wenn fie ihn (a.a. D. 237, 1—6) auf einer #0 
früheren Reife des Paulus dazu brauchen, daß er in Sconium dem geipannt wartenden 
Onefiphorus das Ausfehen des Apojteld bejchreibt und jo dem Apoſtel die Wege ebnet, 
jo wird das lediglih Erfindung fein. Die fpätere Kirche hat Feinerlet jelbititändige Kunde 
von Titus; man reibt ihn, allerdings nicht allgemein, dem Katalog der 70 Jünger ein; 
er iſt Bifchof von Kreta (Euseb. h. e. III, 4, 5), und zwar von Paulus dazu gewählt 45 
(Ambrosiaster prol. in Tit.), für Chrofojtomus (ſ. oben) dann natürlih zum Ober: 
bifchof über alle kretiſchen Städte, d. h. Metropolit von Gortyna. Hieronymus (comm. 
in Tit.2,7) weiß, daß Titus im Unterfchied von Timotheus die Jungfräulichkeit lebens: 
lang bewahrt hat; über das ganz fabuloje Machwerk eines fpäteren Griechen (Pſeudo— 
Zenas) „Die Alten des Titus” |. den Bericht bei Lipfius, Die apokr. Apoftelgeich. II, 2, so 
401—6: bier erreiht Titus ein Alter von 93 (94) Jahren. 

Wenn wir aud auf die Nachrichten der Baftoralbriefe verzichten, jo bleibt nicht bloß 
das meifte vom Leben des Titus uns dunkel: geradezu auffällig it fein ſprunghaftes 
Auftreten und Verſchwinden. Den gefangenen Paulus bat er bejtimmt nicht begleitet, 
die Grußliften von Kol, Phil, Phi fchliefen es aus; aber wo war er nad) dem Apoſtel- 55 
fonvent (ca. 52) bis zu feiner Verwendung in den Korinthiſchen Wirren (ca. 58)? 
C. Schmidt (Acta Pauli 200) fpricht von ihm als dem „ſeit dem Apoftellonzil ftändigen 
Begleiter“ des Paulus. Indes die AG nennt niemals feinen Namen, und ſchon 1 Th, 
aber auch Rö (1 Ko) verbieten die Annahme ftändiger Geleitſchaft. Beiden Schwierig: 
feiten entginge man, wenn Titus gleichbedeutend mit Silas oder Silvanus wäre (fo zu: 60 

a 
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legt %. Zimmer; die Gründe dagegen ſ. IprTh 1882, 538 ff.), der einen wenigſtens, wenn 
hinter dem „Wir“ der Duelle in AG 16.20. 21. 27f. Titus ftedte (fo 3. B. Krentel). 
Redaktor der AG iſt er jhon wegen AG 15 unmöglih — hier Tann fein Augenzeuge 
das Wort führen —; und für die Wirftüde bat durch die uralte Tradition Yulas ein 

s unbejtreitbares Vorrecht. 
Vermutlich bat Titus nicht zu dem feiten Stab der Gefährten des Paulus gehört, 

fondern ift ähnlich wie Barnabas oder Apollos eigene Wege gegangen und hat fh be: 
jondere Arbeitsgebiete ausgewählt, gewiß im Einverftändnis mit Paulus, dem er in 
Ichwierigen Lagen wie 2 Ko fich gern wieder zur Verfügung ftellte. Die Apoftelgefchichte 

ı aber ſchweigt von ihm, wie von Epaphras und den fpäteren Miffionsfahrten des Barnabas, 
weil ihr Intereſſe fih allein um Paulus konzentriert; die Unruhen in Korinth darzu: 
ftellen empfahl ſich für dies Werk, das das Chriftentum verherrlichen follte, wahrlich 
nicht. Und daß in AG 15, dies Gemälde des Friedens, die Figur des Titus, an dem 
Paulus in unerbittlihem Kampf die Gefegesfreiheit durchführte, nicht hineinpaßt, leuchtet 

15 ein; wozu alte Narben aufreigen? 
Daß Titus, fo viel wir wiſſen der erſte rein griechifche Miffionar, das Evangelium 

zuerft nach Kreta und nach Dalmatien, vielleicht noch in andere Provinzen in ber Um: 
gegend von Adaja und Macedonien gebracht hat und auf diefem Gebiet über das Lebens: 
ende des Paulus hinaus thätig war, kann ſehr wohl der gefchichtliche Kern der Konftruf: 

0 tton der Paftoralbriefe fein: auch den Timotheus bat ja nicht reine Willfür nad Epheſus 
verjetst. Ad. Jülicer. 

Titus, Bijhof von Bojtra, geit. um 370. — Quellen: 1. Titus’ eigene 
Werte. a) Vier Aöyor gegen die Manichäer. Im griechiſchen Urterte find 1, 2 und der An- 
fang von 3 erhalten (einzig brauchbare Ausgabe: Titi Bostreni quae ex opere contra 

25 Manichaeos edito in codice Hamburgensi servata sunt Graece e recognitione Pauli An- 
tonii de Lagarde 1859; dazu Pitra, Analecta sacra V; die anonymen Stüde de Lagardes 
gehen auf Sarapion von Thmuis zurüd, vgl. Brinkmann SBA 1894). Dagegen bejipen wir 
das Ganze in ſyriſcher Weberjegung (herausgegeben von de Lagarde, Titi treni contra 
Manichaeos libri quattuor Syriace, 1859). Eine neue Ausgabe wird von Brintmann und 

so Nir vorbereitet. b) Eregetiihe Bruchſtücke (vgl. bejonders Joſeph Sidenberger, Titus von 
Bojtra, Studien zu deſſen Lufashomilien, TU 21, 1, 1901 [katholiidh)). 2. Ein Brief einer 
antiochenifchen Synode an den Kaifer Jovian (bei Eofr. hist. ecel, 3, 25; vgl. Sozom. hist. 
eeel. 6, 4). 3. Ein Brief des Kaiſers Julian (Nr. 52 Hertlein). 4. Bemerkungen bei Epi: 
phanius (haer. 66, 21), Hieronymus (de vir. inl. 102; epist. 70), Sozomenos (hist, ecel. 3, 1. 

35 5, 15), Theodoret (haer. fab. comp. 1, 26), Heraklian von GChalcedon (um 500, bei Photius 
cod. 85), Stephan Gobarus (um 600, bei Photius cod. 232), Johannes von Damaskus 
(sacra par.), Photius und Ebed Jeſu (geit. 1318). — Litteratur: Gidenberger a. a. O. 
(dort auch die älteren Werke genannt). 

Leben. Über die äußeren Yebensumftände des Titus wiſſen wir verſchwindend 
40 wenig, eigentlich nur viererlei. 1. Er war Bifchof von Boftra im Hauran, der blühenden 

Hauptjtadt des römischen Arabien. 2. Mit dem Kaifer Julian hatte er, anſcheinend ohne 
eigene Schuld, einen ſchweren Zufammenftoß, über deſſen Ausgang nichts verlautet. 
3. Auf dem Konzile von Antiochia (Ende 363) unterfchrieb Titus einen Brief an Kaijer 
Jovian, der eine jungnicänifche Glaubensformel enthielt (Öuooroos bedeutet önı 2x 

46 Ts obolas tod naroos 6 vlös Eyarıjdn zal Ötı Öuows zart’ obolav tod zarei u. ſ. w.). 
4. Titus ftarb (nad Hieronymus) unter Valens. — Werke. 1. Die Neden gegen die 
Manichäer, die wohl bald nad Julians Tod entftanden, behandeln: a) den barbarifchen, 
d. b. untwifjenichaftlichen Charakter der manichätfchen Philofophie, die von Verftögen gegen 
die Logik ſtrotzt; b) das Problem der Sünde und der Vorfehung; 0) das Verhältnis 

5 zwiſchen Altem und Neuem Teftamente ; d) die Stellung der Manichäer zum Neuen Teftamente. 
Wir lernen bier Titus als einen Mann kennen, der eine reiche Bildung beſaß und es 
ausgezeichnet verftand, fein Wiffen zu verwerten. Vom litterarifchen Standpunkte aus 
lieferte Titus die befte antimanichäifche Streitihrift. 2. In feinen exegetiſchen Schriften, 
von denen wir nur noch Bruchitüde befisen, folgte Titus antiochenifchen Überlieferungen: 

» er war zu nüchtern, als daß er viel allegorifiert hätte. Auch im feiner Stellung zu den 
fatholiichen Briefen, zur Lehre von der Dreieinigkeit, zur Lehre von der Erbfünde (von 
der er nicht3 wiſſen wollte) war er ganz Antiochener (ein Lulastommentar gebt Fäljchlich 
unter Titus’ Namen, während er hauptfächlich aus Cyrill erzerpiert ift). 3. Unecht ift 
die Homilie eis ra Paia (MSG 18, 1263 ff.) und anderes. J. Leipoldt. 

eu Tobias |. d. A. Apokryphen des AT BI ©. 612, 57. 
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Tod. — D. Krabbe, Die Lehre von der Sünde und vom Tode, 1836; H. N. Mau, 
Vom Tode, dem Solde der Sünden, 1841; 9. Schulg, Die Vorausfepungen der dir. Lehre 
von der Uniterblichfeit, 1861; 9. Müller, Die chr. Yehre von der Sünde, II, ©. 396ff.; 
F. Schwally, Das Leben nad) dem Tode u. j. w., 1892; Edm. Spieh, Entwicklungsgeſchichte 
der Borjtellungen vom AZuftand nad dem Tode, 1877. Ferner die Darjtellungen der alt: 5 
teft. Theologie von Debler, Dillmann, 9. Schul, Smend, Stade und der neutejt. von 
B. Wein, Beyichlag, Holpmann. Eingehendere Ausführungen finden ſich außerdem in den 
dogmat. Werfen von Philippi, Dorner, Martenjen, A. v. Dettingen. 

1. Der Tod ift früher als ein Rätfel empfunden worden als das nicht minder ge 
beimnisvolle Leben. Der Übergang von twilltürlicher Bervegung und energifcher Bethäti- 
gung zu ftarrer Ruhe und kraftloſer Gebundenheit, gefolgt von der Auflöfung des orga- 
nischen Körpers mußte für Gefühl und Nachdenken etwas Überrafchendes und Anſtößiges 
haben. Mehr noch als beim langfamen Hinjterben eines Betagten fcheint dies bei rajchem 
Tod in der Schlacht oder durch plöglichen Unfall empfunden worden zu fein. Die meiften 
Völker haben fih denn aud in den Gedanken einer völligen Vernichtung des Toten nicht 
finden fönnen, jondern ihm eine Forteriſtenz in irgend einer Form zugefchrieben. Wohl 
war der Verftorbene des Lebens beraubt, aber fein Schattenbild weilte an einem ver: 
borgenen Ort und fonnte, namentlih wenn dem Leichnam die gehörige Beitattung verfagt 
blieb, als zürnender und rächender Geift twiederfehren. Diejer Geifterglaube hat zwar 
Ichwerlich irgendwo den Götterglauben erzeugen können, aber er ift in wenig verfchiedenen 
Formen faſt über die ganze Erde verbreitet geiwefen. (H. Spencer, Prinzipien der Sozio: 
logie, deutſch v. Vetter und Carus, IV, H. Schurg, Urgeſchichte der Kultur, S. 567 ff., 
E. Rohde, Pſyche, 2. Aufl. 1895). Der Forticritt der geiftigen Bildung konnte diefem 
Problem gegenüber wenig helfen. Steigerte er auf der einen Seite die Fähigfeit der Re— 
flerion, jo verjchärfte er auf der andern dad Bewußtſein des Abjtandes von der Natur a, 
und ließ den Menjchen um jo weniger über feine Vergänglichkeit zur Ruhe fommen. 

Unverfennbar bat die Erjcheinung des Todes von Anfang an religiöfe Gedanten- 
gänge hervorgerufen. Weniger freilih in dem Sinn, daß man ſich mit feiner Erllärung 
und Ergründung beichäftigt hätte, als jo, daß man ihn praktiſch zu überwinden ftrebte. 
Auch in Israel geben die Ausfagen über den Tod zu einem guten Teil den Eindrud zo 
der nächſten Erfahrung wieder und fpiegeln zugleih den Einfluß allgemeiner und alter 
Vollsanihauung. Im Tode entweicht die belebende Kraft, 777°, aus dem Körper Pi 146, 4, 
ber Menjch fehrt zum Staub zurüd, Pſ 104,29. Die individuelle Perſon hört darum 
nicht auf zu erijtieren, wenn dieſe Eriftenz auch nicht mehr die Merkmale des Lebens 
an ſich trägt. Der Tote wird zu feinen Stammgenofjen verfammelt, Gen 35, 29; 49, 29. 3, 
33, er gebt in die Scheol ein, two er ein kraftloſes Dafein führt Jeſ 14, 10f. Von den 
Geſchicken der Seinigen auf der Erde wird er nicht mehr berührt Hi 14, 21F., ja ſelbſt 
der Gedanke an Gott Pj6,6; 115,17, die Erfahrung ſeines MWaltens Pi 88, 13, die 
Hoffnung auf feine Treue Jeſ 38, 18 find von diefem Zuftand dumpfen Halbbewußtfeins 
ausgeſchloſſen. Es ift vergeblich, die Vorftellungen vom Todeszuftand durch anthropolo⸗ 
giſche Beſtimmungen näber umjchreiben zu wollen. Die 77”, die entflieht, ift nicht ein 
Beitandteil des menſchlichen Wefens, fondern der Lebenshauch, der die Möglichkeit kraft— 
voller Erijtenz giebt. Mo von der TE! gefagt wird, daß fie dem Körper im Tode ver: 
läßt, Gen 35, 18; 2&a1,9; 1 fg 17,21, ift nicht an die individuelle Seele, fondern 
an den Inbegriff der Lebenserfcheinungen gedacht. Was in die Scheol eingeht, ift nicht 4; 
die Seele allein, fondern der ganze Menſch nad Leib und Seele Hi 14,22; ef 14,9, 
aber in einer andern, blutlofen, reduzierten Zuftandsform. Die altteft. Religion fett feine 
metaphyſiſch geflärte, fondern die populäre Todesvorftellung voraus, die wir auch bei 
andern Völkern des Altertums finden. 

Diefe Grundlage empfängt nun aber durch die befonderen Gedanken der altteft. ꝙ 
Religion einen Oberbau, der fe felbjt allmählich umgeitaltet. Den Ausgangspunkt bildet 
der Sat, daß Jahve der Lebendige und die Duelle des Lebens ift. Er giebt dem Men: 
jchen den Lebensodem Gen 2,7 und er errettet ihn in Lebensgefahr, Pi 27, 13; 28, 1; 
30,45 143, 11; Jeſ 38, 16. Daran fnüpft fih die Hoffnung, daß er denen, die ibm 
ergeben find, langes Leben verleiben Hi 5,26; Er 20, 12 und jie vor vorzeitigem Tod z; 
bewahren werde Pf 102, 25; Jeſ 65, 20. Dagegen ſieht man in einem friedlichen Ende 
in gutem Alter, wie es einem Abrabam Sen 15,15; 25,8 und David 1 Chr 29, 28 
zu teil wird, nichts Schredliches und kein Gericht. Aus Jahves Hand kommt aber nicht 
bloß das Leben, fondern auch der Tod Dt 32,39; 1 Sa 2,6;3 PIE W,3. Wie er den 
Lebensbauch giebt, fo nimmt er ihn wieder zurüd Pf 104,29; Prd 12,7. Auch imo 
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Tode fann darım Gottes Güte nicht ganz verfchtwinden. So fällt ein Lichtjtrabl auch 
in das Dunfel der Scheol. Jahves Macht erftredt fich aud über fie Am 9,2; Hi 26, 
5f. Der Fromme ift auch dort nicht von feinem Gott getrennt Pf 139, 8; der Gerechte 
fommt dann zum Frieden Jeſ 57,2, ja Hi 19, 25ff. dringt über die Hoffnung auf Nedht- 

5 fertigung nach dem Tod bis in die Nähe des Glaubens an eine Heritellung aus dem 
Tode vor. Mit der religiöfen Empfindung von dem unvergänglichen Wert der Gottes: 
—— wird die Volksanſchauung von dem dumpfen Leben in der Unterwelt un— 
verträglich. 

Die enge Verknüpfung von Gottesgemeinſchaft und Leben führt aber auch weiter 
10 dazu, den Begriff des Lebens ſelbſt auf eine höhere Stufe zu heben, was auf den des 

Todes unmittelbar zurückwirkt. Es giebt ein Leben des Menſchen mit Gott und durd) 
Gott, das durch das phufische Wohlergehen nicht erichöpft und durch das phyſiſche Sterben 
nicht getroffen wird. „Wer Gott fürchtet, der findet Leben“ ift der oft wiederbolte Sag 
des altteft. Spruchbuchs, 3,18; 4,4; 11,19; 12,28. Dabei ift wohl auch an die 

15 phyſiſche Lebensdauer gedacht 3,2; 4,22; 13,14; 19,23; aber oft genug ſteht Leben 
als zufammenfafiende Bezeichnung für das erhöhte Dafein, die Befriedigung und Boll- 
endung, die Gottes Huld gewährt. Darum wechſeln mit „Leben“ auch „Jahves Wohl: 
gefallen” 8,35; „Gerechtigfeit und Ehre“ 21,21. Der Begriff des Lebens beginnt in 
den der Seligfeit überzugeben. Demgemäß umfaßt auch der Tod nicht bloß das leib- 

20 liche Sterben; er wird zum Ausdrud für die Unfeligkeit, Nichtigkeit und Zielloſigkeit, in 
die der Gejeesverächter und Gottlofe verfinkt. Seine Wege find allezeit Todeswege 
14, 12. In diefem Sinne wird vom Gefe gejagt, daß es das Volk vor die Wahl 
jtellt zwifchen Leben und Tod, Segen und Flub Dt 30, 15 ff. 

Das Verhältnis dieſes höheren, religiöfen Begriffs von Leben und Tod zum phyſi— 
25 ſchen bleibt meift unbeftimmt. Nur eine Heine Zahl von Stellen gebt dazu fort, aud) 

das phyſiſche Sterben nicht für das notwendige und gottgewollte Menfchenlos, ſondern 
für die De: der Sünde zu erklären. So fpridht die dunkle Stelle Gen 6, 1—4 von einer 
gerichtlihen Verkürzung der Lebensdauer jener Übermenjchen, twelche die Schranken ibrer 
Gattung durchbrechen zu wollen fchienen. Analoges fagt der Dichter von Pf 90 von 

0 der Menjchheit feiner Gegenwart V. 7ff. Noch weiter geht die Erzählung vom Sünden: 
fall, die aber noch viel mehr eine Erklärung des Übels fein will, Gen 3, 16 ff. Hier wird 
der Gedanke ausgefprocdhen, daß der Tod überhaupt erſt infolge menſchlichen Ungehorſams 
eingetreten ſei. Schwierigkeiten kann dabei allerdings der Umftand machen, daß der Gen 
2, 17 als unmittelbare Folge des Ungehorfams angedrohte Tod nah 3, 19 erit den Ab: 

5 ſchluß eines Lebens voll Mübfal bilden fol. Allein die Beziehung der Stelle auf den 
phyſiſchen Tod bleibt darum doch gefordert; fein Begriff wird nur auf den ganzen Prozeß 
feiner Anbahnung erweitert. Auch im der Beichreibung des Todes als „Nüdtehr zum 
Staub“ braudt fein Eingejtändnis der normalen Natur diefes Vorgangs zu liegen. Mar 
es dem Menfchen beitimmt, fortzufchreiten, fo war „Rückkehr“ eine Abnormität. Die 

49 Meinung der Stelle ift indeffen nicht, daß der Menſch von der Schöpfung ber unfterb: 
lich geweſen wäre; wohl aber wäre ihm ohne die Übertretung des göttlichen Gebots die 
Frucht des Lebensbaums zugänglich geworden, 3.22, fo daß er, ohne den Tod zu er- 
fahren, eine höhere Stufe des Daſeins erftiegen hätte. (Über die Frage, ob und in— 
wieweit auf Gen 3 fremde Neligionsanfhauungen eingemwirft haben, vgl. Gunkel, Geneſis 

&.33 ff. und Stade, Biblifhe Theologie des Alten Teftaments I, 200, 242.) Diejer 
Auffaffung des Todes entipricht es auch, daß Gen 5, 24 die Entrüdung Henochs mit 
jeiner Gottesgemeinfchaft motiviert wird und die des Elias offenbar in derjelben Beleuch— 
tung ſteht 2 Kg 2, 11ff. Den Gedanken der gerichtlichen Natur des Todes kann man 
außerdem noch Nu 27,3 (faum in 16, 29) angedeutet finden. Wo der Gedanke an eine 

co Aufhebung des Todes erjcheint, verknüpft er ſich weniger mit der Idee der Sündenver: 
gebung als mit der Erwartung der meſſianiſchen Segenszeit. So iſt nit nur Ey 37 
von einer wohl bildlich zu verjtebenden Auferitebung des Volks die Rede; auch die ein: 
zelnen werden in der Vollendung der Macht des Todes entnonmen fein Jeſ 25, 8 und 
die Erde wird ihre Toten wiedergeben 26, 19. Diejelbe Gewißheit wird bei Daniel 12, 2. 

65 13 durch die Notwendigkeit einer abfchliegenden Vergeltung geſtützt. 
Während die Auffaffung des Todes als der Sündenftrafe im AT nur felten an— 

klingt, bat fie einen um fo reicheren Nachhall in der fpätjüdiichen Litteratur, Wei 1, 15; 
2,24; St 25, 24; 4 Esr 3,7; 7, 11ff. 118 ff; Bar.:Apl 23, 4; 48, 42f.; 54,15; 56,6. 
Im Vergleich damit ift es bemerkenswert, daß in der Verkündigung Jeſu der Gedanken— 

60 freis von Gen 3 nur einmal und zwar bei Johannes 8, M geftreift wird. Plötzliche 
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Lebensvernichtung kann gerichtliche Bedeutung haben Le 13,3. 5, ift aber nicht immer in 
befonderer Sünde begründet B. 2. 4. Der Tod, der ald Heimſuchung der Sünde zu 
fürchten iſt, — mit fih an der Seele Mt 10, 28, während die Frommen, die geitorben 
find, an ihrer Verbindung mit Gott ein unvergängliches Leben befigen Mt 22,32. So 
wird der Blid von den äußeren Erlebnifjen auf die Vorgänge in der Tiefe des Perſon- 5 
lebens gelenkt. Johannes dürfte den Sinn der Lehre Jeſu zutreffend wiedergeben, wenn 
bei ihm die Begriffe Tod und Leben ihren eigentlichen Gehalt durd das Verhältnis zu 
Gott empfangen. Dem Leben der Gläubigen fann der Tod nichts anbaben 5, 24; 6, 50; 
8,51; 11,25 ff., während Verleugnung der Liebe ſchon diesfeitiger Tod iſt 1Jo 3, 14. 
Dagegen wird man allerdings Ja 1, 15 an das leibliche Sterben zu denten haben. Am 10 
beftimmteften vertritt Paulus den Zufammenhang des Todes ınit der Sünde Nö 5, 12; 
6,23; 8,6; 180 15,21. Daß er dabei zunädft den leiblihen Tod im Auge bat, 
macht die Bezugnahme auf Gen 3 zweifellos; man wird aber im Blid auf die Rolle, 
welche die übertragene Bedeutung des Todes ſchon im AT fpielt, ſchwerlich berechtigt 
fein, den Begriff Ydvaros auf diefen zu beſchränken. Rö 7,10; Epb 2,1; 1 Ti5,6 ilt 
der Tod jedenfalls als fittlichereligiöfes Verderben gefaßt. Und 1 Ko 15, 56 befagt 
doch wohl, daß der Tod feine gerichtlihe Bedeutung nicht an ſich hat (vgl. auch V. 50), 
jondern durch die Sünde empfängt. Das Leben, das Chrijtus bringt, beginnt auch bei 
Paulus ſchon in der Zeit Kol 2, 13, um in der Auferiwedung vollendet zu werden 1 Ko 
15, 22 und zwar audy nad) der Seite des Leibs Nö 8, 11. Die Generation der Gläu— 20 
bigen, welche die Heilsvollendung im biesfeitigen Leben vorfindet, wird, ohne den Tod 
zu erfahren, verwandelt werben 1 Ko 15, 51f., ein Vorgang, der 1 Th 4,17 zugleich als 
Entrüdung geſchildert wird. 

Mas die neuteft. Gedanken vom Todeszuftand betrifft, jo enthält Le 16, 23 ff. den 
Gedanten einer fchon mit dem irdiſchen Ableben unmittelbar eintretenden Vergeltung, die 25 
Fromme und Gottlofe jcheidet. Vor einer weitergehenden, allzu buchitäblichen Ausdeutung 
wird aber jchon der Gleichnischarafter der Nede warnen müfjen. Die Vorftellung von 
der Scheol ald dem Sammelort der Toten befteht auch jegt noch fort Phi 2, 10; 1 Bt 
3,19. Epb 4,9; Apt 20, 13 |. Aber fie verliert für die Gläubigen ihre urfprüngliche 
Bedeutung Nö 8, 38. Für ihren Zuftand nah dem Tod ift das Daheimfein bei den so 
Herrn die angemefjenere Bezeihnung Phi 1,21; 280 5,8ff.;, Io 14,3. Die altber- 
gebrachten Anjhauungsbilder find für die Macht der religiöfen Überzeugung unzulänglic) 
geworden. 

Die eigentliche und adäquate Sündenſtrafe liegt nicht im bloß phyſiſchen Tod, fon: 
dern in einem hinter dieſem folgenden Gerichtsalt, dem deureoos dararos Apt 2, 11; 86 
20,6. 14; 21,8. Im Vergleich mit diefem kann das phyſiſche Sterben fogar in das Licht 
einer Bewahrung der Seele treten 1 Pt 4,6 (vgl. B. 1), ja als der Weg zur Nettung 
der Perſon für eine höhere Eriftenz bezeichnet werden 1 Ko 5,5. 

2. Auf Grund diefer Schriftausfagen gilt in der Kirchenlehre der Tod im umfafjenditen 
Sinn als die göttlicd geordnete Strafe der Sünde, deren Aufhebung die Frucht der Er: 10 
löfung if. Bon der religiöfen und fittlihen Depotenzierung der Perſon und der Ver: 
dammnis ift dies nie beftritten worden, wenn auch über das Wefen und die Unwider— 
ruflichfeit der leteren verjchieden geurteilt worden iſt. Dagegen bat die Herleitung des 
natürlichen Todes von der Sünde bereits manden Theologen der alten Kirche Bedenken 
gemacht. Klemens von Alerandrien und Origenes jeben im leiblihen Tod die natürliche 45 
Folge der menſchlichen Organifation und eine urfprüngliche göttliche Einrichtung (Harnad, 
DG. P, 633f.). Auch einzelne Antiochener wie Theodor von Mopfueitia find ihnen 
darin gefolgt (a. a. O. IP, 150 f.). Dies fontraftiert einigermaßen mit dem Nachdrud, 
mit dem gerade die griechiſche Kirche das Heilswerk Chrijti auf die Befreiung von der 
good bezieht; alleın es leitet fie dabei der Gedanke, daß Sünde und Tod nicht im 50 
Haufalverbältnis, fondern in urfprünglicher Korrelation Stehen und daß Chriftus nicht 
ſowohl Wiederherfteller, ald Wollender der Menjchbeit it. Dieſelbe Anficht vertritt auch 
der Velagianismus, jo Gäleftius (Bd XV ©. 759,3); Julian von Eclanum mit der 
Einſchränkung, dak der Tod in einer weniger ichredlichen Geſtalt zur Naturordnung ge 
bört babe (Harnad III’, 183). Man darf dies nicht bloß auf eine weniger ernite 55 
Würdigung der Sünde zurüdführen; maßgebend iſt ficherlih auch die Abneigung diefer 
Richtung gegen die Hereinziehung phyſiſcher Kategorien in die Lehre von der Sünde (vgl. 
A. Pelagius Bd XV ©. 756, ff). Nah Auguitin dagegen, dem gerade das lehtere 
religiös wichtig war, gebt der Tod in feinen beiden Geſtalten als mors corporalis und 
aeterna auf die Sünde zurüd. Die proteftantifche Kirchenlehre kennt eine dreifache Be: 6o 
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ziebung des Todes: mors spiritualis, die aus der Sünde unmittelbar entfpringende 
Depravation der menjchlidhen Natur, deren Hauptmomente der Verluft des göttlichen 
Ebenbildes und der fittlichen Freiheit find, mors corporalis, das dem inneren Ber: 
erben folgende und im Sterben gipfelnde pbufiiche Elend, mors aeterna, die ewige 

6 Dual der von der Gemeinschaft Gottes ausgejchlofjenen Verdammten (Hol). Die Ur- 
jache des Todes ift gleichfalls eine dreifache: diaboli seducentis malitia, hominis de- 
linquentis culpa, Dei vindieis ira (Gerb.). Der nr chenzuftand zwiſchen Tod und 
abſchließender Enticheidung, der im MA. eine mehrfache Differenzierung erfabren batte 
(purgatorium, limbus puerorum, limbus patrum), wird verworfen und der Habes 

io ausichlieglich als Strafort der Verdammten gefaßt. 
In der neueren Dogmatik ift Die Auffaftung des natürlichen Todes als Sünden: 

ftrafe mehrfach beftritten worden. Grundlegend war dafür die von Schleiermader an 
diefem Lehrſtück geübte Kritik. Nach ihm bat die Glaubenslehre mit Sägen über die Be: 
ichaffenbeit der Welt an fich überhaupt nichts zu thun. Das Übel, von dem fie handelt, 

15 ift eine Relation des äußeren Erlebens auf das Gottesberwußtfein. Sofern nämlich die 
Sünde das Gottesbewußtfein zurüddrängt, macht fie, daf dem Menfchen die Welt anders 
ericheint, als jie ihm ohne die Sünde erfchienen wäre. Dies gilt auch vom Tod; er iſt 
an fich weder Übel noch Strafe, er wird nur dem dazu, ber im im Zuftand der Sünde 
erfährt (Chr. GL. I, $S 75f.). Darin find ihm Lücke, Neander, Schweizer (Glaubenstl. 

20 I’, 351), Lipfius (Dogm. 3. U. 8 464. 509), Ritſchl (Rechtf. u. Verf. IIT’, $ 42) ge 
folgt. Genauer laffen ſich drei verſchiedene Standpunkte in unferer Frage unterfcheiden: 

1. ohne die Sünde gäbe es überhaupt feinen leiblihen Tod, 
2. ohne die Sünde gäbe es nicht diefe Geftalt des Todes, 

p 3. ohne die Sünde gäbe es nicht die Auffaffung des Todes ald göttlichen Straf: 
35 gerichts. 

& Über Recht und Unrecht diefer Auffafjungen läßt ſich nicht wohl auf rein eregeti- 
chem Weg entjcheiden. Die Beurteilung des leiblichen Todes als eines göttlichen Ge: 
vichts über die Sünde fteht im AT nur vereinzelt neben anders Ilingenden Stellen. Die 
neuteft. Ausfagen, die jene Anſchauung enthalten, entbehren einer völlig ficheren Ab: 

30 grenzung des phyſiſchen Todes gegen andere Bedeutungen des umfafjenden Begriffs. 
Paulus namentlid) verwendet den Begriff des Todes jo oft im übertragenen Sinn des 
innerlichen Verderbens, daß es fchwer ift, eine Mitwirkung diefer Vorftellung auch in 
Nö 5 und 1 Ko 15 auszufchließen. Auf das Ganze der biblifhen Entwidelung gejeben, 
fann man nicht verfennen, daß ſich eine Differenzierung des Todesbegriffs anbahnt, 

35 jeitdem der leibliche Tod nicht mehr ald unwiderruflich gilt. Sie führt dazu, den eigent: 
lihen Strafcharafter vom leiblichen Tod abzulöfen und ihn teild mit inneren Vorgängen 
des GSeelenlebens (Entzweiung, fittliche Verlehrung, Friedlofigkeit), teils mit dem Gerichts: 
akt des zweiten Todes zu verfnüpfen. Durchgehende Schriftlehre ift darum, daf der geift- 
liche und ewige Tod, die fih wie Keim und Frucht zueinander verhalten, aus der Sünde 
ftammt, während die Zurüdführung auch des leiblihen Todes auf diefe Duelle doch nur 
eine epiſodiſche Stellung einnimmt. 

Was man außer den biblifchen Zeugniffen zur dogmatiichen Begründung der frag: 
lichen Lehre anführt, dürfte denn auch faum für zureichend gehalten werden. Ohne Frage 
bat der Gedanke etwas Sinniges und Freunde der chriftlichen Spekulation Beftechendes, 
daß der phyſiſche Tod den Endausgang der durd; die Sünde bewirlten geiftigen Ent: 
artung, Entleerung und Bereinfamung bilde. (Seine eindrudspolle Durchführung kann man 
bei J. T. Bed, Chr. Yehrwill., 2. A., ©. 278ff.; Philippi, Kirchl. Glaubenslehre III, 
©. 355ff.; Luthardt, Chr. Glaubenslehre ©. 301 ff. nachlefen) Allein die deutlichen 
Farben zu diefem Bilde hat doch ſtets die religiöfe und ethiſche Pſychologie geliefert, 

50 während der Fortgang vom Berfonleben zu den Konſequenzen für das Naturdafein ein Sprung 
bleibt, der weder für das Denken durdfichtig ift, noch durch die Erfahrung unzweifelhaft 
betätigt wird. (Vgl. hierüber das Gejtändnis Martenfens, Dogm., 3. A., ©. 195 und 
J. Müllers a. a. O. S. 396f.) Daß die Verurfahung des leiblichen Todes durd die Sünde 
durch den inneren Zufammenbang des chriftlichen Lehrſyſtems gefordert werde, bat man 

55 insbefondere durch den Hinweis auf zwei Punkte zu beweifen verfucht. Jeſu Tod könne 
nur dann Heilstod fein, wenn der Tod als die fpezifiiche Sündenftrafe dem Sündloſen 
bätte erfpart bleiben müſſen, alfo von ihm ftellvertretend babe erduldet werden fünnen. 
Dies gilt aber offenbar nur auf dem Boden einer rechtlichen Verfühnungstbeorie, die mit 
den Begriffen von Nechtöverbindlichkeit, Strafe und Verdienſt rechnet. Sie kann jedoch 

so nicht als die Wiedergabe der viel reicheren und tieferen biblischen Gedanken gelten. Mit 
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mehr Recht verweifen Philippi und J. Müller auf die Entfprehung der Lehren von Tod 
und Auferftehbung. Iſt der menfchliche Leib zu ewiger Herrlichkeit beftimmt, dann erfcheint 
allerdings feine Bemichtung im Tod als eine Störung des göttlichen Plans, die nur 
von einer gottwibrigen Macht herrühren fann und in der Auferftehung wieder zurecht: 
geftellt wird. Allein auch dies ıft nur dann richtig, wenn man den Auferftehungsleib als 5 
dirette Fortfegung des urfprünglich gefchaffenen Naturorganismus auffaßt. Den paulini- 
chen Ausfagen dürfte e8 aber mehr entiprechen, ibn als einen Organismus höherer Orb: 
nung zu denken, der feiner ſarkiſchen Bafis bedarf 1 Ko 15, 44. 50. Man wird darum 
eher fagen müſſen, daß der chriftlihe Gedanke der Auferftehung verkürzt wird, wenn man 
ihn allzueng mit der erften Schöpfung verfnüpft. 10 

Viel näher liegt es dagegen, eine direkte Korreipondenz zwifchen dem, was die Sünde 
raubt, und dem, was die Erlöfung giebt, zu erwarten. Diefe bat man aber in der trabi: 
tionellen Lehre mit Recht vermißt, wenn doch die Erlöfung den in der Sünde begründeten 
leiblihen Tod nicht aufhebt (vgl. die Schrift von Mau). Betrachtet man dagegen als 
die Straffolge der Sünde den geiftlihen und ewigen Tod, fo kann man in der Tatıs 
jagen, daß die Erlöfung durch Chriftus die volle Wiederaufhebung der Sünde ift. 

Nicht zulegt find es aber methodifche Bedenken, die es miderraten, einen Sat in 
die — aufzunehmen, der nicht dem Gebiet der religiös-ſittlichen Erfahrung, 
ſondern dem der ſpekulativen Naturbetrachtung angehört. Das phyſiſche Sterben aus 
religiös-moraliſchen Urſachen zu erflären bleibt doch immer eine wuerapaoıs eis ο 
yEvos. Wer diefen Schritt einmal wagt, dem kann man es kaum wehren, auch andere 
uns peinliche Einrichtungen des Naturlebens auf diefelbe Urfache zurüdzuführen, wie dies 
aud Krabbe (a. a. O. ©. 80f.) thut. Daß die Sünde Unfeligkeit und Verderben bringt, 
ift jo lange ein völlig klarer und unwiderleglicher Sat, als wir bei dem Leben der fitt- 
lichen Berfönlichkeit fteben bleiben ; jobald wir ihr icho Wirkungen auf die Naturordnung 
zufchreiben, geraten wir auf ein unficheres Gebiet. Darum zieben ſich auch manche, die 
den objektiv realen Zufammenbang von Sünde und Tod feitbalten wollen, ſchließlich 
darauf zurüd, daß freilih nur die Geftalt des Todes eine andere getvorden ſei. Auch 
diefer Sat ift aber nur dann mehr als eine unbeitimmte und unfichere Vermutung, wenn 
man dabei an feine Geftalt im Bewußtſein denkt, die Todesfurcht, die Vorwürfe des Ge: 30 
wiſſens, die Erinnerung an Berfehlungen und VBerfäumnifie, die nun unwiderruflich ge: 
worden find. Sofern der Tod die Summe eines verfehlten Lebens zieht, ift er die 
Strafe der Sünde. Wer dagegen der Gnade Gottes in Chriftus gewiß ift, der ſieht in 
ibm den Eingang zu der höheren Yebensftufe, die er ſchon in Glauben und Hoffnung 
betreten bat. Es wird darum dabei bleiben, daß Schleiermader den Weg gezeigt bat, 35 
die Lehre vom Tod von den Beimifchungen der Naturfpekulation zu befreien und fie dem 
chriftlihen Heildglauben gemäß zu gejtalten. Ein Beifpiel maßvoller chriftlicher Speku— 
lation bieten die Ausführungen Rothes in der Ethik (I?, S 111), die zwiſchen dem natür- 
lichen und unvermeiblichen jinnlichen Ableben und dem Tod im prägnanten Sinn des 
Wortes d. b. der infolge der Sünde mit dem Ableben verbundenen Entblößung und 0 
Verarmung beftimmt unterfcheiden. 

Anbangsweife mag bier no ein Wort über die Auffaffung des Todes in der heu— 
tigen Biologie ſtehen. Man hat verjucht, die Urfache des Todes im Lebensprozeß felbit, 
genauer in der Fortpflanzung aufzuzeigen (U. Goette, Uber den Urfprung des Todes 
1883). Diefer Anfhauung bat el U. Weismann widerfprochen. Nah ibm ift der 466 
natürlihe Tod nicht urfprünglicd — die niederften, einzelligen Lebeweſen fterben nicht, fie 
leben multipliziert fort, indem fie fich teilen —, fondern eine felundäre, aus Gründen der 
Zweckmäßigkeit getroffene Einrichtung. Nachdem eine Differenzierung der Organismen in der 
Weiſe eingetreten war, daß ein Teil der Zellen dem Aufbau des Körpers, ein anderer der 
Fortpflanzung dient, hat die dauernde Erhaltung der eriteren feinen Jwed mehr für die so 
Sattung: ihre Auflöfung dient dazu, neuen unverbraucten Individuen Raum zu machen. 
(Ueber Xeben und Tod, 1884 und Vorträge über Descendenztbeorie T’, S. 211ff.) Auch 
dies iſt aber mehr ein Verfuch, der einmal beftehenden Thatſache eine teleologiiche Deutung 
8 geben als eine Erklärung ihres Urſprungs. So wird es zutreffend ſein, wenn andere 

iologen urteilen: Die eigentliche Urſache des normalen oder phyſiologiſchen Todes iſt 56 
unbelannt (L. Hermann, Lehrbuch der Phyſiologie, 12.4. S. 669). Man könnte geneigt 
fein, diefes Non liquet zu Gunften der religiöfen Erklärung des Todes zu bemüßen. 
Allen die Dogmatik tbut wohl bejjer daran, ein Gebiet überhaupt nicht zu betreten, auf 
dem fie Gefahr läuft, von der Gunft oder Ungunſt naturwijienichaftlider Ibeorien und 
Hppotbejen abhängig zu werben, D. Hirm. oo 

5 

[7 [7 
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Todeöftrafe. — Litteratur: Feuerbad, Bibl. für peint. Rechtswiſſ. II, 243; Seeger, 
Kriminalijt. Abhandlungen (1858), 1ff.; Mittermaier, Todesjtr. nad) den Ergebn. der wiji. 
Forderungen, 1862; John, Ueber die Todesijtrafe, 1867; Geyer, Ueber die Todesitrafe, 1869; 
Seel (Theolog), Todesitrafe in ihrer kulturgeſch. Entw., 1870; Bitzius (Theol.), Die Todes: 

5 jtrafe vom Standpunkt der Religion, 1870; v. Holgendorff, Das Verbrehen des Mordes u. die 
Todesſtrafe, 1875; Rothmund, Ueber die Todesitrafe vom Standpunkte eined Arztes. — Zur 
Geſchichte (außer den Verweilen im Text): v. Bar, Lehrbud) des Strafredits I, 1882; Richard 
Schmidt, Aufgaben der Strafrechtspflege, 1895, ©. 178 ff. 224 ff.; Günther, Idee der Wieder: 
vergeltung, 1897 ff., 3. Abt., 1. Hälfte, ©. 327; Katzenſtein, Todesſtraſe in einem neuen 

10 Neichsitrafgejeßbuh, 1902. Im übrigen vgl. die Lehrbücher des Strafrechts von Liszt, Finger u.a. 

Die Todesitrafe, das denkbar jchwerfte der Zwangsmittel, durch welches die Geſell— 
ichaft dem Bruch der Nechtsordnung, dem Verbrechen, durch ſchmerzhafte Züchtigung des 
Verbrechers entgegenwirken fann, it eine Ericheinung des fozialen Lebens, die der Be: 
friedigung des religiöfen Bedürfnifjes an ſich fern fteht. Gleichwohl bat die chriftliche 

15 Religion ebenfo wie ſchon vorher die dem Ghriftentum vorarbeitenden hebräiſch-jüdiſchen 
Glaubensfagungen und fpäter die Organe der Kirche und die tbeologifche Litteratur auf 
allen Stadien ihrer Entwidelung, fei es billigend und befördernd, fei es mißbilligend oder 
abſchwächend zur Todesitrafe Stellung genommen. Mit Worliebe bat diefe Kritik die 
Todesftrafe in denjenigen ihrer Anwendungsfälle ins Auge gefaßt, wo fie ala Nedhte- 

29 folgen des Mordes oder Totjchlags, der vorfäglichen Menfchentötung, aufgetreten ift. Die 
Motive für das Intereſſe des religiös Nachdenfenden an der Todesjtrafe und das wirt: 
liche Verhältnis zu ihr find nicht ohne weiteres Har. Sie lafjen fid unbefangen nur dann 
beurteilen, twwenn man die überaus verjchiedenen Bedingungen berüdfichtigt, unter denen 
die Kritik hervortritt, und demnach die ſehr verfchiedene Bedeutung, die ibr zufonmt. 

25 I. Das Verbältnis der Religion zur Todesftrafe in der geſchichtlichen 
Entwidelung. Für den Standpunkt der jüdifchen Religion wie fpäter aud für den 
der frübchriftliben Lehre ift davon auszugeben, daß die Tötung eines ſchweren Ver: 
brechers in primitiven Zuftänden überhaupt nicht zu den Einrichtungen gebört, die zweck— 
bewußten gefeßgeberifchen Erwägungen entipringen. Die Todesftrafe ift vielmehr wie jeder 

3 ftrafende —— in die Freiheit des Verbrechers eine Umbildung der triebartigen 
Reaktion der Rache, die die älteſten Gemeinweſen aller älteren Kulturvölkern zunächſt 
nur geſchehen laſſen, die ſie erſt allmählich durch Regeln normieren und durch behörd— 
liche Thätigkeit teils unterſtützen, teils einſchränken. Die Rache führt in der Urzeit überall 
auf einem doppelten Weg zur Tötung des Rechtsverletzers. Frevel, die weſentlich nur als 

5 Eingriffe in die Sphäre eines Individuums oder eines Geſchlechts, einer Sippe empfunden 
werden (PBrivatdelifte), führen zur Privatrache, fo Diebitahl, Ebrverlegung, befonders 
die Tötung eines freien Menfchen zur Blutradhe, die das verleßte Gehen egen den 
Totichläger oder defjen Sippegenofjen übt. Das Gemeinweſen beteiligt ſich bieran in 
der Meile, daß es im Intereſſe des öffentlichen riedens der willfürliden Rache oder 

wu Fehde entgegenwirkt, den Bluträcher durch Wermittelung einer Sühne, Eintreibung einer 
Geldbuße zufriedenftellt, andererfeitS den Thäter, der zur Bußzablung bereit ift, gegen 
die Mache fichert. Hiervon ganz getrennt beivegt fid aber urfprünglih ein Werfabren 
egen ſolche Frevel, die die Empfindungen aller Volkögenofjen oder das Gemeinweſen 
Fett verlegen (Heiligtumsfchändung, mwidernatürliche Unzucht, Kriegsverrat u. f. w.). Sie 

5 entfachen die Rache eines jeden, die Volfsradye, und das Gemeinweſen kann bier 
die Ordnung nur fo befördern, daß es fih zum Mächter oder Vollftreder der Rache 
macht, zunächſt durch offizielle Preisgabe des Thäterd an die — (Friedlos⸗ 
legung, Achtung), dann durch Hinrichtung, eigentliche Todesſtrafe, bei deren Formen 
vielfach ſakrale Ceremonien, die Ritualien der Opferung mitſpielen können. Der Fort: 

so gang der Entwickelung vollzieht ſich nun jo, daß das Gemeinweſen, indem es erſtarkt, auch 
an einzelnen Verbrechen, die urſprünglich nur Privatdelikte waren, ein öffentliches Intereſſe 
nimmt, fie der privaten Auseinanderfegung durch Febde und Sühnevergleich entzieht und 
der öffentlichen Leibesſtrafe, Todesitrafe unterwirft. Gerade hier aber fpielt die Religion zu⸗ 
erſt eine entſcheidende Rolle. Erfahrungsgemäß knüpft die Anteilnahme der ſtaatlichen Organe 

55 meiſt an die Vorſtellung an, daß eine Unthat, abgeſehen von der Kränkung der nächſt— 
betroffenen Sippe, das Volk befledt und um des Friedens mit den Göttern willen ge: 
ſühnt werden muß. Vor allem baftet folder Rlud an ungefühnter Blutſchuld bei vor: 
jäglibem Mord. So gelangt auf dem Weg religiöfer Vermittelung im griechifchsattifchen 
Recht der nachhomeriſchen Zeit der Staat zur Einmifchung in die Blutradhebändel 

so (Eduard Mever, Geſchichte des Altertums II, 1893, $ 364); im römischen Recht dürfen 
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ähnliche Übergänge vermutet werden, obwohl fie weniger erfennbar find. Ebenfo aber ift 
die Entwidelung im bebrätfchen Necht verlaufen. Im alten Recht (Er 21, 12ff.) unter 
liegt der Mörder nur der Blutrache; die Alteften der Gemeinde wirken nur infofern mit, 
als fie den Verbrecher, falls er fich in ein Afyl geflüchtet hat, vom Altar losreißen und 
dem Rächer zum Vollzug der Rache überantiworten müjjen. Nur von der Blutrache reden 5 
insbejondere die befannten Stellen Er 21, 12: „Wer einen Menjchen fchlägt, daß er 
jtirbt, der foll des Todes ſterben“, „Auge um Auge, Seele um Seele”. Sie enthalten 
lediglich eine offizielle Billigung der Blutrache zwiſchen Einzelnen und Einzelnen, Sippe 
und Sippe, während Gen 9,5. 6 „wer Menjchenblut vergießt, des Blut fol auch durch 
Menſchen vergoffen werden, überhaupt nur eine drohende Propbezeibung Gottes aus: 10 
fpricht, Die fich das Individuum zur Warnung dienen lafjen fol. Und aud in den 
andern Fällen, in denen Er 21 todeswürdige Schuld erwahnt (Menfchenraub, Eltern: 
mißhandlung, Ehebruch, widernatürliche Unzucht, MWabrfagerei) ift nur von Blutrache 
(oder vielleicht Volksrache, formloſer Lunchjuftiz) die Nede. Im Recht der fpäteren 
Königszeit dagegen wird die Rache zwar auch noch erwähnt (Dt 19, 1). Daneben aber 
erjcheint die Anſchauung, daß die ganze Gemeinde durch vorfäglichen Mord mit Blut- 
ſchuld (damim) belaftet wird, die durch öffentlihe Hinrichtung oder Preisgabe an 
den Räder abgewaſchen merden muß. Gleiches Recht gilt in diefer Zeit, d. b. in ber 
Zeit, in der der priefterlihe Einfluß in allen Seiten des Staatslebens immer ausſchließ— 
licher zu werden beginnt, für andere Formen ber „tobeswürdigen Schuld“ (mishpat 20 
mavet): Gottesläfterung, Majejtätsbeleidigung, Ehebrub u. a. Die Preisgabe an den 
Rächer wird durch Steinigung erfest, an der ſich alle Männer der Gemeinde beteiligen. 
So ift einerfeits der ſakrale Einfluß der Todesitrafe förderlich. Andererfeits jcheint jedod) 
die priejterliche Kontrolle, die dem jpäteren Staatöwefen von Juda und vor allen der 
nacherilifchen Zeit eigentümlih ift, einer allzugroßen Ausdehnung der Todesitrafe auch 25 
entgegengewirkt zu baben. In naddeuteronomifhen Quellen wird wenigſtens eine 
— allerdings ſchwankende — Gruppe todesichuldiger Delikte (Zauberei, Grenzverrüdung, 
Kinderopfer und Tempelproftitution) nicht mit realem Vollzug, fondern mit der Strafe des 
Himmels bedroht, wobei freilich zweifelhaft bleibt, ob nicht jubfidiär für Gottes Zorn aud) 
wieder die ftaatliche Todesitrafe einzutreten beftimmt ift (vgl. neueftens Wellhaufen in so 
Mommfens „ragen zum älteften Strafrecht der Kulturvölker“ 1905, ©. 93). 

Im allgemeinen bleibt jedoch das Judentum, wenn es der religiöfen Vorftellung dauernd 
einen beitimmenden Einfluß auf die Strafjuftiz einräumt, im fortgefchrittenen Staat 
der antiken Mittelmeerwelt allein. Im übrigen, vor allem im griechischen und italifchen 
Strafrecht, wird die Anwendung und Form der Todesjtrafe ausjchlieglich zu einer Frage 35 
weltlich:rechtlicher Erwägungen. nsbefondere im römiſchen Net fteht feit dem 
5. Jahrhundert das Prinzip feit, daß die Todesitrafe (Hinrichtung mit dem Beil, Ver: 
brennen, Herabftürzen vom Felfen u. a. Formen) alle ſchweren Verbrechen (Mord, Brand: 
ftiftung, Meineid, Hochverrat 2c.) zu treffen bat. Allerdings wird diefer Grundſatz dadurch 
abgemildert, daß im Nachwirken ältefter Rechtsanſchauungen mit ber — gleich⸗ 40 
wertig die Friedloslegung, die aquae et ignis interdietio, d. h. nunmehr die Ver: 
bannung aus der römiſchen Bürgergemeinde gelten ſoll. Dieſe Eurrogatitrafe wird um jo 
beliebter, als die Provocatio ad populum, gegen die mit dem Blutbann betrauten 
Magiftrate, befonders die Konfuln, der VBoltsverfammlung einen Einfluß auf die Kapital: 
juftiz eröffnet. Das Steigen der bedeutungsvollen Würde des civis Romanus hatte jeit 
dem 2, Jabrb. n. Chr. dazu geführt, daß die mit dem Blutbann betrauten Magijtrate, be 
fonders die Konfuln, nicht gern mehr die Anklage auf Tod erhoben oder das geſprochene Urteil 
gegen die römifchen Bürger nicht vollftreden ließen. Vor allem im Yauf der legten beiden 
Jahrhunderte der Republik kam auf diefem Wege die Todesjtrafe mindeitens gegenüber den 
angefebeneren Hlafien der Bürgerbevölferung fait ganz außer Antvendung. Aber aufgehoben so 
wurde fie nie, und als jeit Cäjar die Neuordnung des römischen Weltreihs ſich vollzog und 
auch die Strafjuftiz feitere, von der kaiſerlichen Geſetzgebung und Obergerichtsbarteit beein: 
flußte Formen erhielt, wurde fie zunächjt vor den außerordentlichen Tribunalien (dem Senat, 
dem Stadtpräfelten von Nom) auc gegen römische Bürger mit raſch zunehmender Häufig: 
feit wieder gebandhabt. So war die Todesjtrafe bei Beginn der chriftlihen Zeitrechnung 55 
eine im ganzen Umfang des römischen Neichs eingebürgerte Inftitution, gleichviel ob fie auf 
Grund lolalen Rechts der Provinz oder Stadt, nach griechischen, ſyriſchem ꝛc. Recht, oder ob 
fie in der Juftiz der römischen Provinzialitattbalter auf Grund römiſchen Nechts verhängt 
wurde. Auch die Grundfäge, die im diefer Hinficht innerbalb des römischen Vaſallen— 
lönigreichs Judäa für das einheimische, durch Cäſar twiederbergeitellte Blutgericht des — 

5 
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Synedrium unter dem Borfig des Hohenpriefters, galten, erfcheinen nur als eine Einzel» 
anwendung der im ganzen Umkreis ber- Mittelmeerländer anerfannten Regeln. 

An diefen Zuftänden ändert auch die Lehre Chrijti nichts mehr. Ber ihrem von An: 
fang an nur auf die Verfündigung und Vorbereitung des Gottesreichs gerichteten Streben ift 

5 eine Kritik der fefteingetvurzelten ftrafrechtlichen Grundfäge im Evangelium gar nicht zu er: 
warten und in der That nirgends beabfichtigt. Von Chrifti eignen Ausfprüchen lommt 
allein Mt 26, 52 in Betracht „alle, die zum Schwert greifen, erben durchs Schwert 
umlommen“, ein Wort, das ebenfo wie Gen 9, 5 (vgl. oben) nur den drohenden Hinweis 
auf die Schidfale des Menfchenlebens unter dem vergeltenden Einfluß des göttlihen Zoms 

ı0 enthält. Paulus pricht Nö 13,1 ff. allerdings ausdrüdlich von der ftaatlihen Todesjtrafe: 
„Ver alfo der Obrigkeit ſich widerfegt, der lehnt fi auf wider Gottes Ordnung, — tbuft du 
aber Böfes, dann Pirchte dich, denn fie trägt das Schwert nidyt umfonft. Sie ift Gottes 
Gehilfe, Geridhtsvolljtreder für den, der Böfes thut” (überf. von Weizjäder; — „obx ax) 
rn udyamav poogei, Veov yao draxovös korıw, Erdıxos eis boynv TOD TO Kaxov oao- 

15 oorrı“. Aber auch hier wird die Todesitrafe nur ald vereinbar mit dem göttlichen Geſetz 
bezeichnet, feineswegs gefordert oder dem Staate zur Pflicht gemacht. Dem entſpricht es, 
daß auch in der Folgezeit die chriftlihen Autoritäten auf die Todesftrafjuftiz des römi— 
ihen Reiches einflußlos bleiben. Nachdem zwei Jahrbunderte lang die Chrijten felbft auf 
die Anklage des Abfalld vom Götter: und Kaiferkult bin und unter dem ftrafrechtlidhen 

20 Gefichtspunft des Majeftätsverbrechens (perduellio, erimen maiestatis) einer maſſen— 
weiſen Verhängung der Schwertitrafe (als Bürger) oder der condemnatio ad bestias (als 
Nichtbürger) verfallen find (Mommſen, Strafreht ©. 575), läßt das Chriftentum, als 
es zur Herrichaft gelangt ift, jeinerfeits der Kapitaljuftiz freien Lauf. Thatſächlich gebt 
neben der fteigenden Ausbreitung der chriftlihen Religion ein ftetiges Wachstum ber 

25 Todesftrafe ber, die feit den Severen auch gegen römische Bürger der höheren Klaſſen 
wegen aller ſchweren Verbrechen wieder angewendet und gerade feit Konftantin in weiterem 
Umfang aud bei minderfchweren Delikten, jogar in gefchärften Formen verbängt wird 
(Eingiegen glühenden Bleis in den Mund der Ammen, die zur Mädchenentführung be: 
hilflich find u. dgl.). 

30 Zu den barbarifchen Staatseinrihtungen, die die Völferbetvegungen der Germanen 
auf dem Boden des weſtrömiſchen Reichs und im übrigen Wejteuropa bervorriefen, ftand 
die Kirche als äußerlich jchon feit organifierter und an Macht und Neife des Ausbaus 
ftetig wachjender Verband von Anfang an in weſentlich verändertem Verhältnis. Die 
Kirche nahm deshalb bier zu den ftaatlihen Vorgängen, auch zur Strafjuftiz, rüdbaltlofe 

35 Stellung, und zwar verbanden fich bier geiftliche Beltrebungen, die denen des altjüdifchen 
Prieftertums ähnlich waren, mit einer Wirkſamkeit ähnlich der, wie fie die Kirche im fpät- 
römischen Reich entfaltet hatte. Bon beftimmendem Einfluß auf die Frage der Todes: 
ftrafe wurde fie jedoch auch hier nicht. 

Da die germanifchen Rechte, wie jedes primitive Mecht, zunächit ebenfalls die Privat: 
0 rache, Blutradhe und deren Ablauf durch Vermögensbuße zum treibenden Faktor der Ver- 

brechensverfolgung machten, ergab fid für die Kirche in erfter Yinie die Miffion, die 
blutige Vergeltung des Verbrechens, foweit fie im Wege eigenmächtiger Fehde erfolgte, zu 
betämpfen, nicht nur durch Unterftügung und Vermittelung von Sühneverfuchen zwiſchen 
den Streitenden, fondern auch durch Stärkung der geordneten ftaatlichen Strafjuftiz. Im 
Erfolg kam aljo diefe Arbeit der Kirche der Todesftrafe als ftaatlicher Einrichtung zu Gute. 
Sie führte 3. B. ſchon im Merovingerreihh unter Childebert II. (596) zu dem Verbot 
der Buhvereinbarungen und zu dem Geſetz, daß der Totichläger offiziell den Sippen des 
Opfers zur Tötung ausgeantwortet werden fol, wie im Recht des Deuteronomium. 
„Qui novit oceidere, discat morire“ (Brunner, Deutſche Rechtsgeſchichte II, 259). 

50 Darüber hinaus wurde zwar ein horror sanguinis von der Kirdhe auch prinzipiell 
betont und vor allem die Harolinger trugen dem Rechnung, infofern fie die Sühneverträge 
direft zu erzwingen ſuchten und nur mit außerordentlichen ftaatlihen Strafen (Achtung, 
Vermögenstonfistation) nachbalfen. Aber im Endergebnis mußte der Kampf der Kirche gegen 
die Fehde, für den fich die Kirche feit dem 10. Jahrh. in der Ausichreibung des Gottes: 

55 friedeng, der treuga Dei, ein impofantes Werkzeug ſchuf, doch allmählich den Ausbau des 
Leibesſtrafenſyſtems der ftaatlichen Strafjuftiz in allen weſteuropäiſchen Staaten befördern, 

Sobald dann die Todesstrafe als reguläre Mafregel des öffentlichen Rechts ausgebildet 
war, verhielt jich die Kirche im Prinzip als bloßer Zuſchauer. Weder verlangte fie die 
Todesftrafe noch trat fie ihr bindernd entgegen. Sie ſchärfte lediglich den Klerikern ein, 

60 daß fie fich jeder Mitwirkung bei der Verbhängung und beim Vollzug zu enthalten hätten 

4 ot 
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und ſprach in ihren eignen Gefegesakten aus, daß fie die Feſtſetzung der Todesſtrafe ver: 
ſchmähe. Diefer Standpunkt wurde auch in der großen gefeßgeberifchen Periode feft- 
gebalten, deren Früchte den Grundftod der Defretalenfammlung des Corpus iuris cano- 
niei abgaben (Alexander III. c. 4 X de raptoribus 5, 17; Urban III. e. 3 de 
erim. falsi 5, 20; Innocenz III. ec. 10 X de excomm. prael. 5, 31). Daß ge 5 
logentlih (e. 1 X de furtis 5, 18) bei Menjchenraub auf die in Er 21,16 bierfür 
feitgefegte Tötung vertwiefen wurde, änderte daran nichts. Am Gegenteil war da, wo 
fih die Kirche tbatfächlich einmifchte, ihr Einfluß eher dem Prinzip „ecelesia non sitit 
sanguinem“ geneigt. Die geiftlihen Obern wurden ermabnt, dur Gewährung von 
Aſylrecht oder ſonſt auf Verihonung des Verbrechers im Intereſſe feiner Beilerung bin: 10 
zuwirklen (Hinſchius, Syſtem des katholiſchen Kirchenrehts Bd 5 [1895], ©. 50). 

In gewiſſer Meife änderte jich das erft, ald der Kampf gegen die Keterei begann. 
Nahdem Schon im 11. Jahrhundert vereinzelt in rankreih und Deutichland vom Staat 
die Todesitrafe gegen Keber angedrobt worden, führte feit Mitte des 12. Jahrhunderts 
die Zunahme häretifcher Bewegungen zu dem feften Bunde von Kirche und Staat, durd) 15 
den ich zuerft (1184) Friedrich Barbarofja, dann die übrigen Fürften Südeuropas dem 
Papſte zur Unterbrüdung der Keter mittels mweltlicher Strafe geradezu verpflichteten. Er 
erhielt auf dem 4. Laterankonzil Innocenz' III. (1215) feine Feitigung. Die Strafen 
waren urfprünglid nur Bann, Ehrloserllärung, Konfisfation, Verwüſtung der Güter. 
Hierbei blieb e8 noch bei Erneuerung des Verfprechens durch Friedrich II. (1220). Aber 20 
1224 ging Friedrich (für die Lombardei) zur Sanktion des Feuertode über und diefe 
bald auf ganz Jtalien ausgedehnte Mafregel erfubr durdy Gregor IX. nit nur Billi- 
gung, fondern direkte Förderung. Das neue Prinzip erftredte ſich bald selenlich oder 
gewohnbeitsrechtlich über Deutjchland, — England, Spanien. Da die Aburteilung 
der Ketzerei regelmäßig vor die geiſtlichen Gerichte gezogen wurde, fo wurde die Todes-2 
ftrafe dem Effekt nach zu einer von der Kirche verbängten Strafe, wenn fie auch formell 
von den ftaatlihen Behörden im Auftrag der geiftlihen Organe vollzogen wurde (Hin: 
ſchius 5, 378 ff.). 

Immerhin bat fih das urfprüngliche Prinzip als foldyes weiter erhalten. Nur 
ganz vereinzelt haben auch fpäter geiftliche Gefege die Todesjtrafe direft in die Firdh 30 
lichen Strafen aufgenommen (Julius III. 1554 gegen ſolche, die gottesläfterlihe Bücher 
nicht ausliefern; andere Einzelfälle Hinſchius 5, 501). Hierbei wirkte aber damals ſchon 
der Umjtand mit, daß der Papſt ald Yandesherr des Kirchenftaates zugleich kraft jeiner 
ftaatlihen Autorität die Todesitrafe zu verhängen gezivungen war. 

> a 

Im Grunde brachte auch die proteftantifche Lehre keine Anderung des Standpunfts. 35 
Luther ging bei feiner Scheidung des geiftlihen und teltlichen „Negiments“ unbedingt 
davon aus, daß die Handhabung der Strafjuftiz, vor allem des Blutbanns, im Verfolg 
der Aufgabe, „dab die Böfen gezwungen werden“, vom Evangelium gänzlich unbeengt zu 
bleiben habe. Immerhin war bei Yutber wie ähnlich bei Calvin die Nutzanwendung des prinzis 
piellen Standpunfts weniger ein rubiges Gewährenlaſſen, als vielmehr die direfte Billigung 40 
der Todesftrafe. Gelegentlich, bei. im Hinblid auf die aufftändiichen Bauern, formulierte 
er die Forderung „man folle flugs zuhauen und jtechen in die Aufrübrerifchen, wer nur 
fann“ mit fchonungslofer Schroffbeit. Da ibm die weltliche Obrigkeit unmittelbar von 
Gott geſetzt war, wurde ihm aud; der Gebraud des Schwertes zum Gottesdienft: „Die 
Hand, welche das Schwert führt und würget, ift nicht mehr Menſchen Hand, fondern Gottes 45 
Hand, und nicht der Menich, jondern Gott bänget, rädert, enthauptet, würget und krieget“ 
(Zufammenftellung von Ausiprücen der Neformatoren bei Hegel, a. a. DO. ©. 111). So 
fann es ſcheinen, als wenn die Reformation als ſolche der Idee der Todesitrafe eine 
Stärkung gebracht hätte. In Wahrbeit erklärt ſich die verfchärfte Stellung jedoch aus der 
Bejonderheit der umgebenden Verhältniffe. Seit dem 15. Jabrb. hatte das weltliche Strafrecht »o 
in allen europätfchen Staaten begonnen, die Todesjtrafe in weit geiteigertem Maße zu 
verivenden. Den Anlaß bierzu gab das Anſchwellen des organifierten getverbsmäßigen 
Verbrechertums mit proletariichem Charakter. Nachdem die Ausbildung der ſtädtiſchen Kultur, 
die Neigung der individuellen Konkurrenz in allen Berufsarten, das Wachstum der Be: 
völferung ſchon am Ende des Mittelalters die Vorbedingungen für diefe ſoziale Erjcheinung 55 
geichaffen hatten, machte fie fih im Yaufe des 16. Jahrhunderts empfindlich in dem Ans 
ichwellen vagierender Haufen von Arbeitsfcheuen, Bettlern, Schtwindlern, Dieben, Spielern 
aller Art, bemerlbar. Da tbatfächlih dieſe „ichädlichen Leute“ mit den gefährlichen 
Tupen des Getverböverbrecbertums in nahem Austauſch jtanden, griff zunächſt die Praris 



810 Todesftrafe 

und etwa feit 1530 auch die Gefeßgebung aller europäticher Staaten zu der Mafregel 
formlos:polizeilicher Hinrichtung ohne Rüdfiht auf die Geringfügigkeit der im Einzelfall 
begangenen Straftbat: das 2. und 3. Drittel des 16. und das 1. des 17. Jahr— 
bunderts bezeichnen alfo -in der weltlichen Strafjuftiz den Höchſtſtand der Ziffer der Todes: 

5 Strafen (Richard Schmidt, Aufgaben der Strafredhtöpflege 1895, ©. 234 ff.). Die An: 
ſchauung der Neformatoren jtand von Anfang an unter dem Eindrud diefer Maſſenhinrich— 
tungen, die fie wie ihre Zeitgenofjen für eine unentbehrliche Abwehr des überwuchernden 
Verbrechertums bielten. WBermeintliche geiftlihe Intereſſen kamen binzu, um dieſe Vor: 
ftellung in der Folgezeit lebendig zu erhalten. Seit ſich die Folter ald Uberführungs: 

ıo mittel im Strafprozeije eingebürgert hatte, begann das in früheren men für die 
Strafpraris wenig erhebliche Delikt der Zauberei oder Hererei eine Rolle zu fpielen. Die 
Möglichkeit, mit Hilfe der Tortur ein Geftändnis des Bunde mit dem Teufel zu er 
prefien, begünftigte die ftarfe Zunahme der Denunziationen und Antlagen, wegen dieſes 
ig ten Verbrechens“, dejien innere Nichtigkeit nunmehr nicht zu Tage treten 

5 konnte, befonders in einem Zeitalter ohnehin geſteigerter religiöfer Erregung. Vor allem 
in der Beförderung der Herenprozefie fand die theologische Orthodoxie auf fatholifcher wie 
auf proteftantischer Seite immer neuen Grund, auch die Todesitrafe (den Feuertod des 
Zauberers oder der Here) zu rechtfertigen, und es fonnte ſich in einem Teile der luthe— 
rifchen Theologie die Anſchauung feitfegen, das Evangelium fordere die Todesftrafe als 

20 Folge vor allem des Mords und anderer Kapitalverbrechen und es ſei eine Aufgabe der 
Geiftlichkeit, ihre fonftante Anwendung im ftaatlichen Leben durchzuſetzen. Die Hexen: 
verfolgungen übten alfo auf die Kirche im abfoluten Staate den gleichen Einfluß wie 
die Ketzerverfolgungen auf die des mittelalterlidden Staats: fie waren Ausnahme— 
erfheinungen, die die geiftlihen Organe veranlaßten, aus der durch ihren fonftigen 

>» Standpunkt bedingten Zurüdhaltung oder richtiger jogar aus ihrer Abneigung gegen die 
Todesitrafe berauszutreten. 

Jedenfalls hat e8 die gejchilderte Kombination verjchuldet, daß in der Folgezeit, 
als der Kampf gegen die Todesjtrafe begann, die chriftlichen Kirchen oder die chriftliche 
Litteratur hierbei feine enticheidende Nolle gefpielt haben. Die Neaktion wendete ſich zu— 

9 nächſt gegen die maßloje Übertreibung der Todesitrafe, ſeitdem die Praris beeinflußt von 
älteren polizeilihen Maßregeln in der organifatorifhen Zufammenfafjung der Ztvangs: 
arbeit im Zuchthaus oder Gefängnis ein Surrogat der Strafe gegen die leichteren 
Typen des getwerbsmäßigen Verbrechertums, fpäter auch gegen die ſchwereren gefunden 
batte. Das allmäblihe Eindringen der Zuchthäufer (zuerit 1580 in London, 1596 in 

> Amfterdam, 1622 in Hamburg :c.) bewirfte — merkbar feit der zweiten Hälfte des 
17. Jahrhunderts — eine Abnahme der Todesitrafe. Hierbei wirkten geiftlihe Be— 
jtrebungen der Yäuterung und Hebung der Sträflinge von feltirerifcher, proteitantticher, 
katholischer Seite gelegentlih mit, aber nie in erfter Linie. Erft recht ging die Betvegung 
zur Abſchaffung der Todesitrafe, nicht von chriftlihen Elementen aus. Sie wurde 

0 vielmehr aus den ſpezifiſch der Aufklärungspbilofophie angehörigen Gedankengängen beraus 
unternommen. Die älteren Vertreter der Aufklärung in England, Frankreich und Deutſch— 
land (Lode, Voltaire, Montesquieu, Thomafius) hatten die Todesftrafe im Anſchluß an die 
Begründer der naturrechtlichen Lehre von Grotius und Hobbes noch als unerläßlichen Beltand: 
teil des Strafenſyſtems anerfannt, fer es unter dem Gefichtspunft der Wiedervergeltung, ſei 

45 e8 unter dem der Unſchädlichmachung einer gefährlichen Perſon. Noch Rouffeau hatte ibr im 
Contraet soeial (1762) theoretiſch fogar einen faſt unbegrenzten Spielraum mit Hilfe der 
Konſtruktion geichaffen, daß das Verbrechen als „Bruch des Staatsvertrags“ den Thäter 
rechtlos mache und gänzlich der Willtür des Staats ausliefere. Erſt von Ceſare Beccaria 
(Dei delitti e delle pene 1764) wurde in Anfnüpfung an Noufleaus Hauptgedanfen 
eine tbeoretifche Unvereinbarfeit der Todesitrafe mit dem Recht behauptet: das Indivi— 
duum ſetze angeblich bei Eingebung des jtaatsbegründenden Vertrags einen Teil feiner 
Areibeit zum Pfande ein für den Fall, dab es den Vertrag breche; da aber eine Ver: 
pfändung des eigenen Lebens wider die guten Sitten gebe, jo entbehre auch die Todes: 
ftrafe das rechtliche Fundament der Selbitverpfändung. Aber gerade in der gleichen Zeit 
erfuhr die Todesjtrafe durch die aus Leibniz und Thomafius ſchöpfenden eflektiichen Auf: 
klärer Deutichlands, durch Grufius (Anweiſung, vernünftig zu leben, 1744, 3.4. 1766); 
Baumgarten (Metaphyſik 1757) eine neue Nechtfertigung aus der göttlichen Vergeltung 
und bald darauf gab Kant (Kritik der praftifchen Vernunft 1788) ibr in feinem Impe— 
rativ der vergeltenden Gerechtigkeit als einem Boftulat des Sittengefeges eine jo ſtarke 

so Stüße, daß von bier an Anhänger und Gegner der Todesftrafe, wie überall, jo aud in 
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der dhriftlichen Moraltheologie nebeneinander hergingen. Eine gejchlofiene Anſchauung 
über die Todesftrafe auf der Grundlage religiöfer Erwägungen bat fid nicht gebildet. 
Während mande chriftlihen Ethiker die „Unterlafjung der Todesitrafe als Abfall von 
Gottes Recht” und die pflichtvergefiene Obrigkeit als eine „nidyt mehr nach apoſtoliſchen Vor: 
jchriften bejtehende” bezeichnen wollten (Rothe, Ethik 5, 378; Vilmar I, 387) juchten andere 5 
(Mebring) gerade aus driftlichen Erwägungen die Todesitrafe als unhaltbar nachzuweiſen. 

II. Die Bedeutung der religiöfen Borftellungen für die geſetzgebe— 
riſche Kritil der Todesftrafe. Der Gang der geichichtlichen Entwidelung illujtriert 
bereit3 zur Genüge die heute im allgemeinen anerfannte Wahrheit, daß die Sanktion und 
das Anwendungsgebiet der Todesjtrafe im ftaatlichen Neht unmittelbar durch Gebot u 
der Religion nicht berührt werden Tann. Es bat ſich gezeigt, daß die Stellen des alten 
oder neuen Tejtaments, der fanonifchen Geſetzgebung oder der Neformatoren, die ſich an: 
jcheinend für oder gegen die Todesftrafe ausfprachen, entweder überhaupt feine grund: 
fäglihe Stellungnahme enthalten (fo die Außerungen, die die Rachetötung des Verbrechers 
durch den Verlegten verwerfen), oder durch fpezielle hiftorifche Anläffe hervorgerufen find. ı5 
Hiermit trifft aber die allgemeine Erwägung zufammen, daß Außerungen des Neligionsitifters 
oder der führenden Perfönlichkeiten der Religionslehre aus prinzipiellen Gründen feine Richt: 
ſchnur für die Maßregeln der ftaatlichen Strafgefeßgebung abgeben dürfen. Die abweichende 
Anſchauung fteht und fällt mit den Lehren von der göttlichen Einfegung des Staats und 
fpeziell mit der Doftrin vom „hriftlihen Staat” mie fie eine ältere Metaphyſik, zulegt im 
19. Jahrh. nod mit aller Schroffheit Julius Stahl (Philofophie des Rechts 1830) vertrat. 
Wäre ın der That der Staat vermöge feiner Entftehbung berufen, die chriftlichen Jdeale nad 
Kräften zu verwirklichen, fo würde er auch in der Verfolgung des Verbrechens von der reli— 
giöfen Sagung Direftiven annehmen müſſen; aus foldher Anfchauung entfprang im mittel» 
alterlidhen Staat die unheilvolle Nolle, die die Todesftrafe im Dienft der Erbaltung einer 35 
Einheit der Chriftenheit bei der Ketzerverbrennung ſpielte. Für die heutige Staatslehre 
ſteht es jedoch feit, daß ſolche metaphyſiſche Dogmen für die Erfahrungswifjenichaft vom 
Staate nicht vertvertbar find. Der Staat ald Wahrer der gemeinfamen Rulturgüter feiner 
Bürger ift nur infofern ein hriftliher Staat, ald er fein Dafein und die Normen ber 
ibn beberrfchenden Rechtsordnung auf den biftorifch gegebenen LZebensverhältnifien und so 
Anſchauungen der Bevölkerung aufbaut; demgemäß fünnen aus feinen Vorbedingungen 
auch die gewaltigen Ummwälzungen nicht weggedacht werden, die das Chriftentum in 
Lebensformen und Anſchauungen der Kulturwelt hervorgebracht bat. Aber vom Chrijtentum 
ala ſolchem ift die ftaatliche Rechtsordnung in Beitand und Anhalt unabhängig. Der 
Rechtfertigungsarund des Staats liegt für die Wiffenfchaft nur in der Notwendigkeit 
der ftaatlihen Ordnung für Äußeres und feelifches Leben und Gedeihen der Menjchen. 
Injofern wir in dem Gebrauch der dem Menfchen von Natur verliehenen Kräfte ohne 
weiteres deren fittliche Beitimmung erkennen, ift auch die Eriftenz des Staats, ohne defjen 
Organifation das Individuum feine Anlagen nicht verwerten kann, eine fittliche Not- 
wendigkeit. An diefer Notwendigkeit nimmt auch die Strafgemwalt des Staats, die vor: 
nehmſie Einrichtung, die der Erbaltung der ftaatlihen Rechtsordnung dient, teil. Sie 
ift infoweit gerechtfertigt, ala fie „gerecht“, d. h. als ſie allen am ſozialen Leben 
beteiligten Aulturinterefien nah Verhältnis Nehnung trägt. Nur biervon bängt ine- 
bejondere auch die Rechtfertigung der Todesstrafe und eventuell die Feſtſtellung der 
Grenzen ab, in denen fie fie zu beivegen bat. 45 

as nun allerdings von einer gerechten Strafe zu verlangen ift, m. a. W. welde 
nterefien bei der Geftaltung der Strafjuftiz Berüdfichtigung beifchen und in weldem 

Berbältnis fie zu berüdfichtigen find, läßt fich allgemeingiltig aus den formalen Er: 
fordernifien, die ein für allemal aufgeftellt werden dürfen, nicht deduzieren. Der Maßſtab 
bierfür läßt fih nur empirifch-biftorifch aus den MWertbegriffen, Idealen des einzelnen 0 
Zeitalter und der einzelnen Nation ableiten und muß, wie überall bei Beurteilung 
des Gerechtigteits-Erfordernifjes mit ſchwankenden Vorftellungen rechnen, mit Gegenjägen 
von alten und neuen Mertmaßjtäben beim Übergang von einem Zeitalter ins andere, mit 
Gegenfägen der verfchiedenen Schriften und Klaſſen der Bevölferung innerhalb einer und 
berjelben Epoche. bh 

In der älteren Entwidelungsphafe des Strafrechts aller Nationen konkurriert die 
Leibesſtrafe befanntlid nur mit der anderen Grundftrafart, die das Vermögen das Ver: 
brecherö zum Treffpunft wählt. Beide find an fich geeignet, dem Intereſſenkonflikt, der 
dem Strafrecht ju Grunde liegt, dem zwiſchen Allgemeinbeit und ftraftwürdigem Indivi— 
dnum, Rechnung zu tragen. Denn beide verbinden an und für fih die Wirkjamteit, w 

8 
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die der Strafe als Mittel der Unterbrüdung des Verbrechens bedarf, mit der An— 
paſſungsfähigkeit an den individuellen Fall des Verbrechens, d. b. fie geftatten eine 
beliebige oder doch weitgehende Abjtufung, Variation nad der Schwere der beliktiichen 
Handlungen. Aber bei der Konkurrenz zwifchen beiden Strafarten fiegt die Leibesftrafe, 

5 die urfprünglicdh und unrefleftiert aus — und Volksrache übernommen worden 
iſt, als geſetzgeberiſche Einrichtung ob, weil ſie gegen alle Individuen gleichmäßig an— 
wendbar iſt, während die Geldſtrafe bei Hervortreten ſtarker Vermögensunterſchiede 
gegen den Wohlhabenden wenig empfindlich und wirkſam, gegen den Armen überhaupt 
nicht volljtredbar if. Konnte alſo urfprünglich der bemittelte Verbrecher die Hinrichtun 

10 oder Verftümmelung durd Buße an den Verlegten oder öffentliche Gelditrafe oder un 
beides ablöfen, jo dringt die beginnende Ausbildung des neuen Staats feit dem 12. Yabr: 
hundert auf Beleitigung des Löſungsrechts. Die Todesitrafe ift im Übergang vom Mittel: 
alter zur Neuzeit im Auffteigen. Sie tft die relativ gerechteſte Strafe unter den 
überhaupt zur Verfügung ftebenden, weil fie den Vorzug bat, die Gedanken der Gleichheit 

15 der Bürger und laffen vor dem Gefeg zum Ausdrud zu bringen. In allen europätichen 
Staaten wird fie bis zum 15. Jahrhundert für ſchwere Majeftätsverbrechen, Münz- 
fälſchung, Mord und Todſchlag, Notzucht, Raub, Diebitahl im Nüdfall u. a. allgemein 
durchgeführt. 

Zugleich erwächſt jedoh in Anknüpfung an die alte Volksrache und an die form: 
© Iofe Abitrafung der auf handhafter That betroffenen Verbrecher die Gefahr eines Miß— 

brauds der Todesjtrafe. Das Anjchwellen des proletarifchen gaunerischen Geſindels 
(vgl. o. S. 809,52) legt befonders ſeit Ende des 15. Jahrhunderts die Verſuchung nabe, 
die Todesitrafe der bequemen Form der Unſchädlichmachung auf ganz geringfügige Rechts— 
brüche (Heine Diebftähle, Bettelei, Arbeitsjcheu) zu verbängen. Die Zeit des 16. und 

35 17. Jahrhunderts ift deshalb die Zeit des Rampte um die Frage, wieweit die Todes: 
Itrafe ausgedehnt werden darf, und die Forderung der Gerechtigkeit tritt nunmehr bier in 
der Tendenz hervor, die Todesftrafe auf ganz ſchwere Kapitalverbreden einzu: 
jchränfen. Dies iſt insbefondere auch die Tendenz des für die deutjche Strafrechtsent: 
twidelung bedeutſamſten älteren Geſetzeswerkes, der bambergifhen Halsgerichtsordnung des 

30 Frhrn. Johann von Schwarzenberg (1507), die im der Umarbeitung zur peinlichen Ges 
richtsordnung Karls V., zur Carolina (1532) die Geltung des deu en Reichsgeſetzes 
erbielt. Ihr Grundgedanke war gerade der, zu bewirken, daß „unterjcheyd fol gebalten 
werden“ und zu verhüten, daß niedrige Delikte am Leben geftraft würden. Sie wie ver: 
wandte —— erreichte ihren Erfolg nicht. Im Gegenteil ſetzte nunmehr, wie ſchon 

3 erwähnt, jenes Überhandnehmen der Todesſtrafe erſt recht ein, für die die Wende vom 16. 
zum 17. Jahrhundert den Höhepunkt bedeutet. Aber ftatt deſſen führte gerade bie Schließlich 
unvermeidliche Neaktion gegen das Übermaß zur Schaffung der dritten Grundform der 
Strafe, zur neuen Strafart der Freiheitsſtrafen. 

Mit dem feit ca. 1700 annähernd vollendeten Durhdringen des Freibeitsitrafens 
0 ſyſtems änderte fi) notwendig der Beurteilungsmaßftab auch für die Todesitrafe. An 

ihr erwachte die theoretiih durd die Aufflärungspbilofophie vorbereitete neue Grund: 
forderung der Menſchlichkeit, Humanität der Strafe, d. h. das Prinzip, daß die 
Strafe, die Menfchenwürde des Sträflings nicht verlegen, ihn leiblidy tie of nicht 
jchlechter machen dürfe als er getvefen. Diefe Forderung entnahm allerdings den eriten 

s Anlaß zum Eingreifen aus der Freiheitsſtrafe ſelbſt. Die widerliche Form, die die In— 
ternierung im Zuchthaus oder Gefängnis des 18. Jahrhunderts vermöge der Überfüllung 
der großenteils jchlecht eingerichteten Anjtalten annahm, die Gemeinfchaftsbaft der Sträf: 
linge, die ohne Unterſchied von Alter und Geſchlecht, ohne Nüdficht auf die Schwere des 
Delikts, obne Beihäftigung, unhygieiniſch, unter brutalen Kerfermeiftern zufammengepfercht 

60 wurden, entfejjelte die Bewegung der Gefängnisreforn, die litterariih in John Howards 
„State of the prisons“" (1775) ihren Anfang nahm und im Verlauf teild m England, 
teils in Nordamerila zur Umbildung der Strafanftalten nah dem Prinzip der Einzelbaft 
oder des progreifiven Strafvollzugs, vor allem nad dem Prinzip der Arbeitsbefchäftigung 
des Sträflings führte, und ſyſtematiſch die intellektuelle, fittliche, religiöfe Beeinfluſſung 

55 desjelben anbahnte. Es war aber fein Zufall, daß in der gleichen Zeit, wie erwähnt 
(S. 810,48), auch die Forderung der gän zlichen Abſchaffung der Todesitrafe bei Bec- 
caria u. a. auftauchte, um von da an nicht wieder zu verſchwinden. Won bier an datiert 
der Kampf der Meinungen, ob die Todesitrafe der Gerechtigkeit mwiderftreite oder ob im 
Gegenteil gerade die Gerechtigkeit die Todesitrafe dauernd verlange. 

60 Innerbalb des heutigen, durchgeführten und relativ volllommen ausgebildeten reis 
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heitsftrafenfpftems kann wohl faum ein Zweifel mehr darüber bejteben, in welchem 
Sinne allein die Gerechtigkeit der Todeöftrafe noch verteidigt werden fann. 

Es ganz unbeſtreitbar, daß der Geſetzgeber, wenn man neben der Forderung der 
Abftufbarkeit und Gleichanwendbarkeit der Strafe noch die weitere Grundforderung der 
Menſchlichkeit der Strafen im Intereſſe des Individuums als Gegengewicht gegen deren 5 
ſchmerzhafte Empfindlichkeit aufitellt, die Todesftrafe joweit möglich oder ganz fallen zu 
lafien bat. Denn diefe Forderung kann richtig verftanden nur bedeuten, daß der Staat 
aud bei der Beitrafung des Verbrechers in diefem legtern noch den Menjchen, die indi— 
viduelle Rechtsſphäre als eine neben und in dem Gemeintvejen exiftenzberechtigte zu achten 
bat. Dies thut der Staat nicht, wenn er die ——— durch die Strafe vernichtet. 
Er wäre demnach gehalten, dem Sträfling auch bei der ſchwerſten Strafthat Arbeit in 
der Strafanſtalt zu gewährleiſten. Die ſchwerſte in Betracht kommende Strafe wäre dann 
die lebenslängliche Einſperrung im Strafhaus der ſchwerſten Form (Zuchthaus, franzö— 
ſiſch travaux fore6es, engliſch Strafknechtſchaft, penal servitude). Solche Erwägungen 
haben ſeit der Aufklärungszeit immer von neuem manche Strafgeſetzgebungen beſtimmt, 
die Todesſtrafe abzuſchaffen, zuerſt 1786 in Toskana, 1787 im joſephiniſchen StGB. für 
Oſterreich, nach 1848 vorübergehend in deutſchen Einzelſtaaten, und zwar bis zum Ins— 
lebentreten des Reichsſtrafgeſetzbuchs in Oldenburg, Anhalt, Bremen, 1868 im Königreich 
Sachſen, — ſeitdem auf Grund des ſchweiz. Bundesgeſetzes vom 29. Mai 1874 in den 
größeren Schweiger Kantonen, in den Niederlanden (1870), Italien (1889), Norwegen 20 
(1904), in einigen Staaten der amerilanifchen Union. 

Gleihwohl läßt fich gerade vom Standpunkt der Gerechtigfeitsidee auch die Not: 
wendigkeit der Todesitrafe deduzieren. Es ift für fie nicht entfcheidend das vage Bedürfnis, 
das manche Bevölferungskreife bei jenfationellen und bejonders verabfcheuungsmwürdigen 
Verbrechen (Luftmorden, graufam ausgeführten Raubmorden ꝛc.) nah Unſchädlichmachung 25 
des Verbrechers empfinden, — ein Bedürfnis, in dem unklare Racheinſtinkte mitwirken, die 
für den Gefeggeber feine Berüdfichtigung mehr verdienen. Ebenſowenig ift das Intereſſe 
der bloßen Furchterregung, Abichredung maßgebend. Entſcheidend iſt auch nicht der Ge 
danke einer „Vergeltung des Gleichen mit Gleichem“, der „Talion”, wie er zulegt von 
Kant noch einmal belebt wurde und mie er den älteren mofaischen, chriftlihen An: so 
ſchauungen wie wieder denen der germanifchen Zeit zu Grunde lag. Denn die Geftal- 
tung des Straferfolgs nad Analogie des Verbrechenserfolgs ift ald allgemeines Prinzip 
nicht durchführbar und zu feinem einem Teile ebenfalls von Radhevorftellungen unbewußt 
hervorgerufen. Entſcheidend ift ausfchlieglich der Gedanke der Verhältnismäßigkeit 
Bm Strafe und Verbrechen, d. b. das Prinzip, daß ſchwere Verbrechen ſchwerer, leichtere 35 
eichter beftraft werden follen; daß die Schwere der Strafe den Wert des vom Ber: 
breder verlegten fozialen Guts zum Ausdrud bringen joll. Diefer Gedanke ift inne- 
der Entwidelung des Strafrechts zweifellos als ein beberrichender Gedanke in den ver: 
fchiedeniten Epochen maßgebend geweſen. Er ift in rechtem Sinne ein Erfordernis der 
Wirkſamkeit der Strafe im Intereſſe der Allgemeinheit, infofern die Strafe, um dem 40 
Eindrud des Verbrechens auf die Bevölkerung entgegen zu wirken und die Autorität des 
Staats und Nechts zu erhalten, mit pſychologiſcher Notwendigkeit um fo intenfiver ein: 
** muß, je ſtärker der Eindruck des Verbrechens war. Er iſt aber auch ein Er— 

— 0 

— 5 

orberni der Gleichheit, der relativen Gleichbehandlung der Bürger vor dem Gefeg mit 
Nüdficht auf die beteiligten Individuen, infofern die Strafe, die ſtaatsrechtlich als eine #5 
für Erhaltung des Staats notwendige Freiheitsichmälerung, als öffentliche Laſt der Unter: 
thanen erfcheint, nur unter gleichen Bedingungen in gleicher Stärke, unter ungleichen in 
verſchiedener Stärke verhängt werden muß. Diejer Gedanke, der in feinen beiden Be: 
deutungen bon einem unficheren Sprachgebrauch als der der „vergeltenden Gerechtigfeit”, 
oder furz als „WVergeltungsprinzip” zufammengefaßt wird, muß aber dazu führen, daß so 
bei Verlegung *8* hochwichtiger Güter noch ein Strafmittel beibehalten werde, das 
über lebenslängliches Zuchthaus hinausgeht. Iſt letzteres ſchon für Delikte, wie Verfaſſungs— 
bruch, Landesverrat (Dienen eines Deutſchen im feindlichen Heer S 88 StGB.), gefähr— 
liche Brandſtiftung (5 307) u. a. unentbehrlich, jo muß bei der Strafe des Mords, des 
Attentat3 auf den Monarchen folgerichtig noch eine weitere Steigerung eintreten, und 55 
diefe fann nur in der Todesitrafe liegen. In diefem Sinne ift die Todesitrafe ins: 
bejondere bei Beratung des deutſchen Strafgeſetzbuchs (Mai 1870) von der Negierung 
gerechtfertigt worden, ald der Reichstag ihre Abichaffung verlangte. Vor allem die Neden 
Bismards betonten in der Debatte über den Antrag Kardorff (jet S 80: Todesftrafe bei 
Mordverfuh am Kaijer und eigenen Landesherrn), daß das Leben des Monardien und co 
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damit die Monarchie felbjt gefährdet fei, wenn diefes Gut in feiner alle andern über- 
ragenden Bedeutung nicht 2; durd) eine alle Strafen überbietenden Ausnahmeftrafe (tie 
der Strafe des vollendeten Mords das Leben jedes Menfchen) gekennzeichnet werde 
Diefes Vergeltungsbedürfnis (in dem genannten fozialen und juriftiichen Sinn) ift fo 

6 ftark, daß es, wenn es mit dem Erfordernis der Menjchlichkeit in Konflikt gerät, das letere 
in jenen höchſt fritifchen Fällen zurüddrängen muß. Aus feiner, oft mehr oder minder 
unbewußten Anerkennung ift es alfo zu erklären, daß England, Frankreich, Oſterreich, 
Deutihland u.a. Staaten die Todesftrafe bis jegt beibehalten haben. Freilich ergiebt ſich 
zugleih, daß ihr Anwendungsgebiet hinfichtlid der todestwürdigen Delikte immer mehr 

10 eingeengt worden ift. In Deutichland gilt fie außer bei Mord (vorfägliche überlegte 
Tötung) und Attentat u. a. für gemeingefährlihen Gebrauh von Sprengftoffen mit 
(fahrläſſig verurfachter) Folge des Todes eines Menjchen (Reichsdynamitgeſetz, v. 9. Juli 
1873, $ 5) und für die Veranftaltung eines fHlavenräuberifchen Streifzugs mit Folge des 
Todes eines Menſchen (RGeſ. 28. Juli 1895, $ 1), ſowie nah Kriegsrecht. Aber auch 

15 in den genannten Fällen kommt die Todesitrafe, weil die Geſchworenen, um fie zu ver- 
meiden, die Schuldfrage wegen Mords (an fich unrichtig) verneinen, weil das Staats— 
haupt von der Begnadigung Gebrauch macht, nur bei einem Bruchteil zum Vollzug (in 
Preußen 1901—1905 nur in 79 Fällen von durchfchnittlih 150 Begehungen). 

Allerdings verfängt die vorftehende Argumentation nicht, wenn man die innere Be: 
0 rechtigung des Vergeltungsgedantens im bezeichneten Sinn leugnet und die Strafe nur 

als Sicherungsftrafe (zu Unſchädlichmachung, Erziehung, Abfchredung des Sträflings vor 
ferneren Begehungen) geftalten will, wie die eine Gruppe der heutigen Reformpolitifer des 
Strafrechts. Denn dann muß der Gedanke der Menfchlichkeit allein den Ausichlag geben. 
Der Umftand aber, daß jelbjt diefe Kriminaliften zum großen Teil fich bei der Erbaltung 

23 der Tobdesitrafe bis auf weiteres beruhigen, beweiſt, daß mit dem Vergeltungsgedanken 
als einem Jahrtauſende alten Urteilsform über das Verhältnis von Verbrechen und 
Strafen gerechnet werben muß. 

Aus den dargelegten Gedanken läßt fih nun zugleich erkennen, an welchen Stellen der 
Ideenkreis des Chriftentums mit dem Problem der Todesitrafe in Verbindung ſteht. Die 

30 religiöfe Überzeugung konnte mittelbar auf die wechjelnde Behandlung diefes Nechtsinfti- 
tutes einwirken, um deswillen, weil die Vorftellungen jener beiden fozialen \nterefien, die 
bei Formulierung des Gerechtigfeitsideald zur Abwägung fommen, durch riftliche Vor: 
ftellungen bedingt oder mit ihnen verwachjen find. Einerfeits ift Har, daß die Forderung 
der Menſchlichkeit erft durch die chrüftliche Entwidelung möglich wurde, wenn fie auch 

35 offiziell nicht zuerſt von chriftlicher Seite, fondern von Seite der der pofitiven Neligion 
abgeneigten Aufflärungslehre aufgejtellt wurde; fie hängt mit der Vorftellung vom Wert 
der menjchlichen Einzeljeele zufammen, die ihrerfeits mit der Erlöfungslehre verwachſen 
ift (vgl. Richard Schmidt, Kritifche Vierteljabrsfchrift 3. %. II, S 98). Andererjeits hat 
aber der Vergeltungsgedante, obwohl er an ſich nur ein Ausflug der fozialen 

0 Wirkſamkeit der Strafe und der Gleichheit der Bürger vor der Strafe ift, eine nachhal— 
tige Stärkung durch den im Chrijtentum mwurzelnden Gedanken der göttlihen Vergeltung 
und Ausgleihung erfahren. Wenn aljo bei dem Problem der Todesitrafe beide Ideen, 
Menjchlichkeit und Vergeltung, in einen Konflikt geraten, in welchem notwendig die eine 
zurüdtreten muß, fo zeigt fi, daß auch von den chriftlichen Heildwahrbeiten aus, je 

45 nachdem man ben einen oder den andern Gebanfenfreis befonders betont, die Todesitrafe 
ebenfotwohl vertworfen wie gerechtfertigt werden fann. Richard Schmidt. 

Todjünde ſ. d. U. Schlüſſelgewalt Bd XVII ©. 626, ısff., 629,52 ff. und vol. 
d. A. Sünde Bd XIX ©. 148, 3. 

Töchter von Mariä Himmelfahrt |. Hojpitaliterinnen Bd VIII ©. 396, 1. 

50 Töllner, Johann Gottlieb, geft. 1774. — Quellen und Litteratur: Töllners 
Ehrengedähtnis von feinem Stiefbruder Protzen, 1774; Dentwirdigfeiten aus dem Leben 
ausgez. Deutſchen aus dem 18. Zahrh., S. 476; Hirihing, Hift.slitt. Handbuh Bd XIV, 2, 
S. 5ff.; Meuſel, Lexikon deutſcher Schriftiteller, Bd XIV, S. 93 ff.; Wald, Neueſte Religions: 
geſchichte III, 309 ff.; Gaß, Gejch. der Dogmatif IV, 188 FJ., 270ff.; Frank, Geſch. der proteit. 

55 Theol. III, 117; Baur, Borlefungen über Dogmengeſchichte III, 366 ff.; Dorner, Ehriftologie II, 
954 ff.; Geſch. der prot. THeol. 695; Nitichl, Rechtf. und Verſöhnung I, 388ff.; Landerer, 
Neueſte Dogmengeihihte S. 18ff.; R. Schwarze in d. AdB 38. Bd ©. 427. ee 

J. G. Töllner ift geboren zu Charlottenburg am 9. Dezember 1724 als einziger 
Sohn eines Prediger, geftorben am 26. Januar 1774 zu Frankfurt a/D. — Nachdem 

so er den erften Unterricht von feinem Stiefvater Valentin Progen, dem Amtsnachfolger 
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feines frübverftorbenen Vaters, nahmaligem Konftftorialrat in Stettin, erhalten, bejuchte 
er die Schule zu Krofjen, dann das Lyceum zu Frankfurt a O., zulest zwei Jahre lang 
die Schule des MWaijenhaufes zu Halle. Nah Vollendung feines Schullurfus bezog er 
die dortige Univerfität 1741 und hatte das Glüd, in die _ und Tiſchgenoſſenſchaft 
©. 3. Baumgartens aufgenommen zu erden, der ihm die Aufficht über feine Bibliothel 5 
andertraute und deſſen Umgang er ſich zur Erweiterung feiner Kenntniffe und zur Bildung 
jeines Herzens treulich zu nuge machte. Außer bei ihm börte er philoſophiſche Vorlefungen 
bei Wolff, Weber, Meier. theologische bei Y. G. Knapp und Chr. B. Michaelis. Eine 
tiefe Neigung zog ihn zum alademifchen Beruf bin; aber äußere VBerhältnifje verzögerten 
die Erfüllung diefes Wunſches. 10 

Wach dem Abgang von der Univerfität bekleidete er Hauslehrerftellen in verſchiedenen 
Häufern, erit in Pommern, dann in Berlin, und wurde fodann 1748 Freldprediger beim 
Regiment des Feldmarſchalls Grafen Schwerin zu Frankfurt a/D. In dieſem Beruf 
zeigte er viel Gifer und Treue, bejonders im Unterriht der ihm anvertrauten — 
Im Jahre 1756 wurde er außerordentlicher, 1760 ordentlicher Profeſſor der Philoſophie 
und Theologie an der dortigen Univerſität, 1767 Dr. theol. Mit unermüdlichem Fleiß 
widmete er ſich er feiner ſchwachen Gefundheit feinem geichäftsvollen Amte. Die 
treuefte Benußung und genauefte Einteilung der Zeit machte es ihm möglich, neben vier 
täglichen Vorlefungen noch verjchiedene gelehrte Schriften ausjuarbeiten, oft arbeitete er 
an zweien zugleich, indem er die eine felbjt nieberfchrieb, die andere in die Feder diktierte. 20 
Durch ftrenge Nechtlichleit und Gewifjenbaftigfeit erwarb er ſich allgemeines Vertrauen 
und Achtung. Mit befonderer Liebe und Hingebung nahm er der kn Jugend 
fih an, ſuchte mit feinen Zubörern in perfönliche Verbindung zu fommen, gab ihnen 
Natichläge, wie fie ihre Zeit am beiten anwenden Tönnten, prüfte fie, übergab ihnen eine 
jchriftliche Anleitung in Betreif ihrer Studien und überwachte ihren Fleiß und ihre Sitten. 3 
Sonntags bielt er asfetifche Stunden, in denen er nad Beendigung des Gottesdienites 
feine Zuhörer um fich verfammelte, und fuchte ihnen nicht nur Lehrer, fondern Freund 
und Vater zu werden. Auch übte er fie in bomiletifchen und Fatechetifchen Vorträgen. 
Gegen Unwürdige war er unerbittlich jtreng, in feinen Zeugnifien ſehr gewifjenhaft, in: 
dem er an das Wohl der Gemeinden dachte, an denen die Studierenden künftig arbeiten so 
twürden. Irrende jucht er mit Yiebe von ihren Irrwegen zurüdzuführen. Sein Haus 
war ganz mit Studierenden beſetzt; fie waren feine liebften Gefellichafter, die er nie ohne 
Belehrung und Ermunterung weggeben lieh. 

Eine ſchwere Krankheit hatte feine Gefundheit ſchon im dritten Jahr feines Predigt: 
amtes erfchüttert; manchmal überfiel ihn, wenn er vor verfammelter Gemeinde auftreten 35 
jollte, eine fürdhterlie Bangigkeit, jo daß er unfähig war, zu prebigen. Wenngleid) 
jpäter die Heiterkeit feines Geiftes zurüdfehrte, blieb doch fein Körper zerrüttet; er litt an 
Huften, Engbrüftigfeit und Schlaflofigkeit. Mit großer Ergebung trug er dieſe Körper: 
leiden ſowie den Berluft einer einzigen Tochter und feiner geliebten Gattin und treuen 
Pflegerin, die ibm vier Jahre im Tode voran ging. Er ſetzte jeine Vorlefungen fort, 40 
bis Krämpfe und Erftidungsanfälle es ihm unmöglich machten. Nachdem er vor mehreren 
feiner Zuhörer und Hausgenoſſen ein ſchönes Belenntnis abgelegt und ein ergreifendes 
Gebet geiprochen, verlebte er noch einige bange Tage, ordnete alle Umjtände feines Be- 
gräbnifjes und fchied, erft 49 Jahre alt, mit dem Wort: „Übertvunden!“ 

Bon feinen zablreihen Schriften heben wir folgende bervor: 1. Sammlung von 4 
Predigten, 1755; 2. Das Abendmahl des Herrn gegen alle Verächter desjelben, 1756; 
3. Leiden des Erlöfers, 1757; 4. Ein Chrift und Held oder Nachrichten von dem k. Preuß. 
Feldmarſchall Schwerin, 1758; 5. Gedanken von der wahren Zehrart in der dogmatiſchen 
Theologie, 1759; 6. Turretins Kirchengeſchichte, überjegt und fortgejegt, 1759; 7. Grund: 
riß der dogmatifchen Theologie, 1760; 8. Grundriß der Moraltbeologte, 1762; 9. Grund: so 
riß der SHermeneutif, 1765; 10. Grundriß der Baltoraltbeologie, 1767; 11. Der thätige 
Gehorſam Jeſu Chriſti, unterfucht 1768, und Zuſätze dazu 1770; 12. Unterricht von 
fombolifchen Büchern, 1769; 13. Meine Überzeugungen, 1769, 2. 4. 1771 (anonym); 
14. Göttliche Eingebung der Schrift, 1771—72; 15. Commentatio de potestate Dei 
legislatoria non mere arbitraria, 1775; 16. Verſuch eines Beweiſes der chrijtlichen 5 
Religion, 1772; 17. Meine Vorfäge, 1772; 18. Theologische Unterfuchungen, 1773. Ein 
nad feinem Tode aus einem angeblichen Manufkript Töllners berausgegebenes Spitem 
der dogmatiſchen Theologie in vier Büchern, 1776, 4°, wird von manchen nidt als 
echte Töllnerfche Arbeit angejehen, oder ftammt wenigſtens aus einer früheren Periode 
feiner theologischen Entwidelung, vgl. darüber Gaß, ©. 189 ff. * 

[1 b 
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Seine Schriften leiden an Weitfchtweifigfeit und Trodenbeit, zeichnen ſich aber aus 
durch dogmatishen Scharfjinn, durch Selbitjtändigfeit des Urteild und durch eine gewiſſe, 
in der MWolfihen Schule erlernte Strenge der Methode. Wir fehen in ihm einen (und 
zwar neben Semler und J. D. Michaelis wohl den beveutendften) Repräfentanten jener 

5 theoretifch von Wolf, praktiſch vom Hallefchen Pietismus ausgegangenen femtrationaliftifchen 
Richtung in der proteftantiichen Theologie des 18. Jahrhunderts, welche zivar an dem 
DOffenbarungscharafter des Chriftentums, an der göttlichen Sendung Jeſu und befonders 
an der „schönen Moral des Chriftentums“ aufrichtig feitbalten, von den pofitiven Dogmen 
der Kirche aber ein Stüf um das andere als unbaltbar, als religiös gleichgiltig oder 

ı0 moralifch wertlos preisgeben will. Charakteriftiich für Töllners theologiſchen Standpunkt 
find in dieſer Beziehung die Worte, in denen er fur; vor feinem Tod feine religiöfen 
Ueberzeugungen zufammenfaßte: „Sch bin überzeugt von der göttlihen Sendung Jeſu 
und von der Wahrheit der Gefchichte, Die unmöglich erdichtet fein Tann. Ich bin über- 
zeugt von der Göttlichkeit feiner Lehre, darinnen ich vorzüglich dreierlei finde: eine ſchöne 

1: Moral, die geſchickt ift, gute und felige Menſchen zu machen, in Verbindung mit dem 
verfühnenden Tode Jeſu als dem wichtigſten Berwegungsgrunde zur Befolgung derjelben; 
das Verhältnis Gottes gegen uns als eines verföhnliden Vaters, davon der Tod Jeſu 
ein Beweis, eine Wirkung und Vermittelung desfelben bleibt; und endlich die Lehre der 
Unfterblichfeit und eines kommenden befjeren Lebens. Ich fenne für die Wahrſcheinlich— 

20 feit desjelben alles, was nur die Vernunft darreicht; meine Gewißbeit aber giebt mir 
allein das Wort Jeſu: ch Iebe und ihr jollt auch leben. Nun überjehe ich das wahr: 
baft Wefentliche in der Religion, abgefondert von den Gubtilitäten, die nichts zu meiner 
Beruhigung beitragen. Mich in meinem Glauben zu ſtärken, durch Vergleihung meiner 
geringeren Leiden mit dem Leiden meines Jeſus mich aufzurichten, lebendig mid meiner 

25 Unfterblicheit zu erfreuen, nehme ich nun das Abendmahl des Herrn”. 
u den ſymboliſchen Schriften nimmt Töllner eine ſehr freie Stellung ein, ja er 

betrachtet fie geradezu als ein notwendiges Übel. Einen Lehrbegriff zwar dürfe die Kirche 
feſtſetzen, ja etwas Bapfttum könne man fich gefallen lafjen; aber einen Lebrbegriff für 
immer fejtzufegen, dazu babe niemand das Recht; jedenfalls ſei es unverftändig und un- 

80 chriftlich, jemand eine Abweihung von der Orthodorie in bloß theologifchen Dingen 
öffentlich vorzurüden. Die Jnfpiration der Schrift will Töllner auf einen allgemeinen 
göttlichen Berftand reduzieren, ja er meint, die Neligion der Chriften würde nichts ver: 
lieren, wenn auch alle Eingebung wegfiele (f. feine für die Umbildung der Inſpirations— 
lehre ſehr wichtige Schrift vom J. 1772: Göttliche Eingebung ꝛc. und feine Abbandlung 

35 Vom Unterfhied der bl. Schrift und des Mortes Gottes vom 9. 1767, val. Baur, 
DG., ©. 423 ff.; Landerer, NDG. ©. 25ff). Die Trinitätslehre ift nad feiner An— 
fiht nicht von der Bedeutung, daß man ohne fie fein Chriſt fein könnte; jedenfalls aber 
enthält die orthodore Vorftellung von derjelben jo viel Unwahrſcheinliches und Wider: 
Iprechendes, daß man ebenfogut für die fabellianifche oder arianifche Lehrweiſe fich ent: 

40 jcheiden Fönnte, und am bejten tbut, die chriftliche Gemeinde mit der einen wie mit der 
anderen Theorie zu verfchonen (f. Baur, NDG. 438). Die kirchliche Lehre von der Erb- 
ſünde widerſtreitet ebenfo der Vernunft wie der Schrift, ja fie hebt in ihren Konfequenzen 
alle Moralität und Religion auf. Am meiften Auffeben aber erregte jeine 1768 er: 
ſchienene Unterfuhung der Yehre vom thätigen Gehorſam Chriſti, welche, wie fie durch 

45 die Schrift des Göttinger W. Fr. Wald, De obedientia Christi activa von 1754 
veranlaft war, fo auch felbit wieder eine zahlreiche weitere Litteratur über diefelbe Frage 
bervorrief. Die Schrift zerfällt in eimen eregetifchen und einen dogmatifchen Teil. In 
jenem fucht Töllner zuerjt eregetifch zu zeigen, daß die Schrift nirgends eine ſtell— 
vertretende Beichaffenheit des thätigen Gehorſams Chrifti, jondern gerade das Gegenteil 

50 lehre, ſofern fie einerfeits die VBorausfegung jener Lehre, als ob Chriſtus zu dem bon 
ihm geleijteten Geborfam nicht verpflichtet geivefen, leugne, und jofern fie andererfeits 
das Erlöſungswerk auf den leidenden Gehorſam einſchränke. In dem dogmatiichen oder 
didaktiichen Teil feiner Schrift aber führt er die MWiderlegung der Lehre vom thätigen 
Gehorſam teild von der Perfon Chrifti, teild vom Amt Chrifti aus, teild endlih aus dem 

55 Begriff der ftellvertretenden Genugtuung, um dann zum Schluß feine pofitive Über: 
zeugung bon dem Zweck der Genugtuung Chrifti im Leiden zu entwideln. Seine Haupt: 
Sentoüirte reduzieren fich auf die drei Sätze: 1. Wenn Chriftus zu dem von ibm ge 
geleifteten Geborfam als wahrer Menſch und Geſchöpf Gottes verbunden war, jo kommt 
feiner Geborfamsleiftung feine ftellvertretende Bedeutung zu. 2. Wenn der Menſch zu 

co einem abjolut volllommenen Gehorfam gar nicht verbunden ift, fo bedarf es für ihn auch 
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feiner Ergänzung feiner unvolllommenen Geborjamsleiftung durch den volllommenen Ge: 
horſam Chrilti. 3. Was einer ſelbſt leiften fol, das kann fein anderer für ihn leiften: 
der Menſch bleibt daher zwar immer zum Gehorjam verpflichtet, und da fein Gehorſam 
ſtets unvolllommen ift, jo bedarf er zwar immer der Vergebung, die ihm um des 
leidenden Gehorfams Chrifti willen zu teil wird; hat aber Chriftus durch fein Leiden für uns 5 
genug gethan, jo bedarf es nicht noch einer Genugthuung durch den thätigen Gehorfam, 
denn two Vergebung der Sünden ift, da ift auch * und Seligkeit. Über die weitere 
Ausführung dieſer Gedanken in dem Töllnerſchen Werk und über das Verhältnis ſeiner 
Polemik zu den früheren Einwendungen eines Piscator und Limborch, eines Haferung 
und Francke ꝛc., ſowie über die Entgegnungen, die Töllners Schrift hervorrief von ſeiten 
der Theologen Erneſti, Schubert, Wichmann, Seiler ꝛc., ſiehe Walch, Neue Religions: 
gefchichte TIL, 300ff.; Baur, Verfühnungslehre, S. 478ff.; Dogmengefchichte III, 342; 
Gaß IV, 270; Ritſchl, Rechtf. und Verfühnung, 2. A. I, ©. 388 ff. 

Mie ſehr aber Töllner geneigt war, dem Nationalismus immer weitere Konzeffionen 
zu machen, zeigt teils fein Verfuch zu beweifen, daß alle Erflärungsarten vom verſöhnen— 
den Tod Jeſu auf eins ————— ſofern alle damit endigen, daß ſich der Tod des 
Erlöſers als ein Verſicherungsgrund unſerer Begnadigung bei Gott oder als Beſtätigung 
der darüber vorhandenen göttlichen Verheißungen verhalte (ſ. Theol. Unterſuchungen S. 316ff.); 
teils insbeſondere ſeine beiden Schriften aus den Jahren 1764 und 1766: „Wahre 
Gründe, warum Gott die Offenbarung nicht mit augenſcheinlicheren Beweiſen verſehen 20 
hat“, worin er eine bloß relative Notwendigkeit der Offenbarung behauptet, und: „Be— 
weis, daß Gott die Menſchen bereits durch die Offenbarung der Natur zur Seligkeit 
führt“, worin ſchon die Naturoffenbarung für ausreichend zur Religion und Seligkeit er— 
klärt, ſomit die Notwendigkeit einer poſitiven Offenbarung geradezu aufgegeben wird. — 
Über Töllners Moral ſ. Gaß III, 221. % 

Seine Gejamtjtellung zu den Gegenfägen feiner Zeit, die eine bermittelnde fein 
wollte, giebt fih namentlih zu erkennen in feiner Schrift: Gedanken von der wahren 
Lehrart in der dogmatifchen Theologie, 1759. In der Schule der jüngeren Halleſchen 
Pietiſten war nah und nad eine gegen die philoſophiſche und theologische Wiſſenſchaft 
gleichgiltige oder gar feindfelige Nichtung aufgelommen; man legte bier den größten Wert 30 
auf eine fog. rein biblifche Methode, welche die chriftlihen Glaubenswahrbeiten mit lauter 
Worten, Erklärungen und Beweiſen aus der Schrift vortragen mollte. Ihr gegenüber 
ftand die philoſophiſche oder fcholaftifche Methode, die nach den Kategorien der Leibnitz- 
Molffihen Philoſophie alles mathematisch demonftrieren will. Töllner, von der Einfeitig: 
feit beider Methoden überzeugt, will ihnen die „fcientifiiche Lehrart“ entgegenftellen, welche 85 
nad ibm darin befteht, daß „die dogmatischen Wahrheiten, unter Zubilfenahme der bib- 
lichen Betveismittel, fo vorgetragen werden, daß der ganze Umfang derfelben eine Wiſſen— 
ſchaft, d. b. eine gelehrte, ausführlich gewiſſe Erkenntnis wird“. Bei diefer Lebrart 
werden bie . fachlich aus den göttlichen Zeugniffen in der bl. Schrift gefchöpft, aber 
durch logische Erläuterung der Begriffe erflärt, durch funthetifche Ordnung in ein Ganzes 0 
gebracht und nach logischer Strenge demonftriert, obne daß etwas meiter hinzugefügt wird, 
als was zu einer Demonftration nötig ift“. Töllners eigene theologiſche Entwidelung 
wie die weitere Gejchichte der Theologie des 18. Jahrhunderts zeigt, daß dieſe 
„Seientififhe Methode” in der That nicht zur wiſſenſchaftlichen Begründung, jondern 
zur ftüdweifen Zerfegung und fritiichen Auflöfung der dogmatifchen MWahrbeiten führte, 4 
— daß fie nur eine woblgemeinte, aber infonfequente, und darum von dem ftürmifchen 
Drang des fritifchen Geiftes bald überfchrittene Mittelftufe war auf der jchiefen Ebene 
von Wolfs natürlicher Theologie zur Theologie der Aufklärung. 

(Fronmüller +) Wagenmann F. 
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Toland, John, geb. 1669 geft. 1722 |.d. A. Deismus Bd IV ©. 540, ei. 50 

Toledo (Syunoden von Toledo im Frühbmittelalter). — Quellen und 
Litteratur: 1. Die Alten der betreffenden Konzilien in der Manſiſchen Sammlung und 
einige ſpaniſche Chronijten, zumal Johannes von Biclaro ; alles Nähere und weiteres Material 
im Artifel jelbit. 

2. Hefele, GConciliengefhichte II*, und II, Sams, NG Spaniens II’ und zumeijt II?; 65 
Felix Dahn, Könige V, VI', &.430—504, VIe, Anhang und die Nrtitel Leovigild, Re 
tared I., Svinthila, Sifenand, Kindila, Kindaſvinth, Netijvinth, Wamba, Erwig, Egila und 
Witiza in der AdB; Helfterih, Weſtgothen-Recht, Berlin 1858; Artitel Toledo, couneils of ... 
von E. S. Ff.= Edmund Salusbury Ffakker in Dictionary of christ. antiquit. ... by Will. 
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Smith and Sam. Cheetham vol. II, London 1880, S. 1966 B— 1972 A; Aſchbach. Weitgotben; 
Lembte, Spanien [I]; Simonet, El concilio III de Toledo, Madrid 1891, zumal S. 1—47; 
Ferreras-Baumgarten, Spanien II, III. Zeil; Fran; Börres, Netared und das Judentum 
ZwTh XL, 9.2, ©. 254—296; derj., Nefared der Katholifche, ebenda XLI, ©. 270-322; derſ., 

5 Der jpan.weitgoth. Episfopat und dad röm. Papſtthum ... (586—680), ebenda KLV, 
&.41—72; derſ., Der PBrimas Julian von Toledo; ebenda XLVI= 193, ©. 524—553; 
deri., König Witiza (698 bezw. 701— 710), ebenda XLVTII = 1905, 9.1, S. 96— 111; weitere 
Litteratur im Nufjag felbit. 

Die gewöhnliche offizielle Zählung von gerade 18 toletanifchen Konzilien ift ungenau 
ı0 und willkürlich. Denn einerjeits find diefelben nicht einmal alle ſpaniſch-weſtgotiſche 

Nationalfunoden, und anderfeitsS werden da zwei weitere in der Tajo-Reſidenz gefeierten 
Konzilien nicht mitgerechnet, ver Aria ner ſynode von580, die am angemefjenjten im Zuſammen⸗ 
bang mit dem berühmten 3. Toletanum von 589 erörtert wird, natürlich, zu gejchweigen. 
Die drei erften der bier in Betracht kommenden fpezifiih ſpaniſchen Nationaltonzilien 

15 haben einen ausfchlieglich kirchlichen Charakter, alle jpäteren vom 3. Toletanum ab find 
jpanifch-weitgotifhe Nationalfunoden und zugleih Reichstage. 

Das 1. Toletanum von 400 (f. die Alten bei Mansi III, ©. 997 ff. und 1013 ff. 
nebft den Erläuterungen von Hefele I, ©. 78—80 und Gams IT, ©. 4437.) war 
ein fpanifches Nationalfonzil aus der legten Römerzeit. Es jind ung davon 20 Hanones, 

20 ein — — gegen die Priscillianiſten und zwei anderen Urkunden erhalten, 
betreffend die Wiederaufnahme priscillianiſtiſcher Bischöfe. Hefele weiſt indes (S. 78) mit 
Fug das Glaubensbekenntnis einer ſpäteren, nach der Tajoſtadt benannten, Synode zu. 
Schon dieſe fo frühe fpanifche Kirchenverfammlung verfibt im Nanon 1, 3, 4 und 8 
nahdrüdlih den Priejtercölibat. Die Kanones 5—20 (S. 78—80) befajjen ſich mit 

3 Disziplinarbejtimmungen. 
uch das 2. Toletanum von 447 (j. die Aften bei Mansi III, ©. 1002 und 

Hefeles Erläuterungen IP, ©.306—308) — 8 wird von Gams IT! übergangen — 
war eine fpanifche Nationalfynode; denn die Unterfchriften mweifen Biſchöfe der Tarra- 
conensis, der Carthaginensis, von Lufitanien und Bätica auf, Die Alten entbalten 

30 ein irrtümlich dem 1. Toletanum zugemwiefenes (j. oben) Syumbolum und 18 Anatbema- 
tismen gegen die PBriscillianiften. Diefes Symbolum (bei Mansi III, ©. 1402) it 
recht bedeutſam. Wird darin doch zuerjt die orthodore Trinitätslchre ausgejprochen und 
— im Gegenfat zur griechischen Kirche — das Ausgehen („procedere“) des hl. Geiftes vom 
Vater und dem Sobn („Eilioque“) ſchon jo früh, faum 17 Jahre nah dem Tode 

35 des großen Denfers von Hippo betont! 
Das 3. Toletanum von 527 oder 531 wird offiziell nicht mitgezählt und iſt nur 

ein Provinzialfonzil (f. die Alten bei Mansi VIII, ©. 784 ff. und die Erläuterungen 
von Hefele IT’, ©. 719—723, Gams IT', ©. 416ff. und Dahn VI‘, ©. 4327). Zwei 
Schreiben des toletanischen Metropoliten Montanus (über die Weihe des Chrifam, bei 

w Mansi VIII, ©. 788 ff. und 790) find ein Anhang zur vorliegenden Synode. 
Das 3. Konzil von Toledo vom 8. Mai 589 (f. die Alten bei Mansi IX, S. 977 

bis 1005 nebjt den Erläuterungen von SHefele III’, ©. 48—53, Simone a. a. O., 
Sam. Basnage, Ann. pol.-ecel. III, ©. 901—903, zn a.a.D. 313 —318, Gams 
II, &. 6-16, 37, Aſchbach a. a. O. ©. 228f., Dahn V, ©. 152—172, VI, ©. 434 

# bis 438 und Görres, Nefared d. Hatholifche, zumal S. 282—301) ift die weltgejchichtlich 
hervorragendſte aller hier zu erörtenden Spnoden; denn in ihr gipfelt Yeanders und Rekareds I. 
(586— 601) Neligionspolitif. Will man der gewaltigen Tragweite diefer Kirchenver: 
jammlung gerecht werden, Lob und Tadel gleihmäßig verteilen, jo muß man zwiſchen 
den Glaubensdekreten (canones) und den Disziplinarbeitimmungen (capitula) aufs 

50 Ächärffte unterjcheiden. Die dogmatiſchen Leitungen find achtungswert: Man bat 
da reinen Tiſch gemacht, mit dem Arianismus gründlich aufgeräumt; anderjeits trat 
man auf dem fonftigen dogmatifchen Gebiet maßvoll auf. Nicht unverdienten Tadel 
trifft dagegen die Disziplinarbeftimmungen: Durch fie hat ſich der Staat zum 
Büttel der Kirche berabgewürdigt; durch fie erhielt die Hierarchie ein maßlofes Über: 

55 gewicht über die Krone, durch di wurden die Geiftlichen in der That zu Fürften, durch 
fie endlich wurden die toletanischen Nationallonzilien zugleih Reihstage, auf denen der 
Epiffopat die entjcheidende Stimme hatte. 

Der großen Belebrungsfynode ging in der Hauptitabt voran ein vom Bruder des 
„Martyrers” Hermenegild veranlaßtes Neligionsgeipräh arianifcher und katholiſcher Prä— 

60 laten, in dejien Werlauf der Monarch im zehnten Monat feiner Regierung, d. i. im 
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Dezember 586 oder im Januar 587, zum Ratholicismus übertrat und glei anfangs 
einen erheblichen Teil feines Volkes, ſelbſt des Laien und geiftlichen Adels, bejtimmte, 
ebenfalls den Arianismus abzuſchwören (vgl. Joh. Bielar. chronica, ed. Th. Mommsen, 
auct. ant. XI, Berolini 1894, ©.218. Anno V Maurieii imp. ..., 5 [bier 
nad] Isidor. Hisp. hist. Gothor., ed. Mommsen, auct. ant. XI, ec. 52, ©.288f. 5 
und chronica, ed. Mommsen a.a.D. ©. 477, Nr. 408, Greg. Tur. hist. France. 
1. IX, e. 15, ed. W. Arndt, ©. 370f., Fredegar., chronica 1. IV, e.8, ed. 
Krusch, MG Seriptor. rer. Meroving. II, ©. 125, der widerſinnig von einer an 
Nekared vollzogenen fatbolifchen Wiedertaufe fpricht, und Rekared felbjt im Toletanum 
von 589, Mansi IX, ©. 977f.). Auf diefer großen Nationalfynode endlid ließ der ı0 
König fämtlihen nah der Nefidenz zur Befiegelung des gewaltigen Belchrungswerfes 
zufammengerufenen Bifchöfen Spaniens und Septimaniens am 8. Mat 589 den „tomus“, 
eine Art Thronrede, vorlefen (Mansi IX, ©. 977f.). Folgendes der weſentliche Inhalt 
des „tomus": Im Katholicismus allein beruht das wahre Heil. Glauben wir an 
die Gleichheit der Trinität, vor allem an die Gleichheit des Logos mit dem Water, fo: 15 
wie an das „filioque”! Dank unferer Bemühungen find jet Goten und Sucben einig 
in der Ortbodorie (Mansi IX, ©. 978f.). Sodann Porbert der „tomus“ auf, am Glauben 
der vier erften allgemeinen Synoden feitzuhalten (M. IX, ©. 980—983). Hierauf folgen 
die Unterfchriften Nelareds und feiner Gemahlin Baddo oder Badda (M. ©. 983f.). 
Es folgen jest die 23 Glaubensſätze (canones) oder Anathematismen (M. IX, ©. 981—988). 20 
Die erften 13 Kanones gelten der Verurteilung des Arianismus (M. ©. 985f.). Ber 
fonder® wichtig ift Can. III (S. 985), der unter Androhung des Anathems das „fi- 
lioque“ zur Glaubenspflicht macht (M. ©. 9787.), welches fpäter in den Beziehungen zwiſchen 
beiden ortbodoren Kirchen jo viel Staub aufgetwirbelt hat. Die vier erften allgemeinen 
Synoden ſchweigen ſich über diefe Streitfrage aus. So entjchieden hatte noch niemals 
eine größere abendländiiche Synode die Anſchauung der Griechen vom Ausgang des 
bl. Geiftes blo& vom Bater abgelehnt (vgl. Joſ. Yangen, Trinitarifche Lehrdifferenz, 
Bonn 1876, 123 ©., zumal ©. 106 und Ad. Harnack, Dogmengefchichte II, ©. 298). 
Can. XIV (©. 986) nimmt wenigſtens fchon mittelbar Stellung gegen die halbarianifche 
von König Leovigild (580) angenommene Dorologie „Gloria Patri per Filium in » 
Spiritu sancto“, worüber alsbald mehr. Can. XV verdammt die den Katholiken von jeber 
jo widerwärtige arianische Wiedertaufe, z. B. bei den Wandalen (vgl. Vietor Vitensis 
hist. persecut. Wand. II c. 13 bezw. III ce. 47). Die arianifche MWiedertaufe, vor: 
genommen an ortbodoren Apoftaten, läßt ſich auch bei den duldfameren fpanifchen Weſt— 
goten, jelbjt noch unterLeovigild (reg. 568, Auguft oder November, bis 586, geit. zwiſchen as 
dem 13. April u. 8. Mat) bis 580 nachweiſen (vgl. Isid. Hisp. hist. Goth., ed. M. e.50, 
©. 288). Die fatholifche Kirche dachte bier duldfamer. Sie erfannte die arianifche Taufe 
ihrer Proſelyten als giltig an und begnügte fi mit Handauflegung und Spendung der 
Firmung; ſo geihab es nachweislih mit Hermenegild und Rekared (val. Greg. Tur. 
hist. Franc. ed. W. Arndt 1.V e. 38, ©. 230 und 1.IX e. 15, ©. 371). Xeovigild 40 
und feine arianifchen Hofbiſchöfe ahmten feit 580 diefe mildere römijche Praris nad). 
Das toletanische Artanerfonzil von 580 ſchaffte die Wiedertaufe ab und begnügte fich 
gegenüber den abtrünnigen Katholiken mit Handauflegung, dem Empfang des (artanijchen) 
Abendmahls und der Dorologie „Gloria Patri per Filium in Spiritu sancto“. 
Diefen Halbarianismus Xeovigilds verdammt Can. XVI (S. 986). Der fachkundige as 
Biclarenjer giebt einen genauen Bericht über das fragliche Konzil des legten Artaner- 
fönig3 (chron. ed. M., anno IV. Tiberii ..., Leovegildi regis XII, 2., ©. 216). 
Can. XVII (©. 986) brandmarft die vom Kaifer Konftantius II. 359 terrorifierte balb- 
artanische Doppelſynode von Seleucia:Nimint. Auch die Can. XVIII und XIX (S. 986) 
beihäftigen fih mit dem Arianismus. Dagegen gelten die Glaubensdefrete XX bis ein- w 
Kehliehlie XXIII (©. 987f.) der Annahme der vier eriten allgemeinen Synoden. Er: 
freulichertveife wurde den Toletanern die Untertverfung unter das fog. fünfte allgemeine 
Konzil, das zweite von Konftantinopel, von 553 mit feinen überflüffigen Anathematismen 
gegen die fog. drei Lehrer des Neftorius und gewiſſe angeblch origeniftische Irrtümer, 
wie die Präeriftenz der Seele und die „Anoxardoraoıs“ der Verdammten in der Hölle 55 
(f. die Alten bei Mansi IX, ©. 157—404, Hefele II, ©. 798 —903 und of. Yangen, 
Röm. Kirche II, S. 368—385), nicht zugemutet. Das von Kaiſer Juſtinian I. terro: 
tifierte Konzil, von Papſt Vigilius erft nachträglich blutenden Herzens beftätigt, batte 
nämlich Anlaß zu einem abendländifhen Schisma gegeben, weldes im Nordorſten 
Staliens, im Patriarchat von Aquileja, gar erft zu Anfang des 8. Jahrhundrts erlojch (vgl. 0 
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Hefele IP, S. 911— 924). Kein Papft hat es jemals getvagt, die ſpaniſch-weſtgotiſche Kirche 
zur Anerfennung des fraglichen Konzils aufzufordern, und fie verharrte auch noch in dieſen 
latenten Schisma Rom gegenüber, ald die Araber-Kataftrophe von 711 orfanartig über 
die Pyrenäenhalbinſel binfegte. Nach Verleſung der 23 Artikel unterzeichnen zunächſt 

5 einige fonvertierende arianiſche Biſchöfe (©. 9881). Dann folgen die Unterjchriften der 
übertretenden arianifchen Presbuter und Diafone (S. 989). ierauf ftimmen vier 
ſchreibunkundige Große mitteld Handzeichens (signum) der Unterfehrift zu. Sodann ver: 
merfen die Aften übertreibend: Similiter et omnes [sie!] seniores Gothorum 
subseripserunt“. Dahn VT', ©. 435 rügt mit Necht diefe Unwahrheit. 

10 Die 23 Disziplinardefrete (capitula) ſind abgebrudt bei Mansi IX, ©. 990—999. 
Nach cap. I follen die alten Kanones, die Verordnungen der Konzilien und die Synodal— 
ichreiben der römischen Bifchöfe Geltung haben (M. ©. 992). Cap. V (€. 994) ſchärft 
den Gölibat des Klerus ein. Cap. XIII (S. 996) iſt hervorragend bedeutſam, injofern 
es den Geiftlichen bei Strafe der Erfommunifation und der Sadfälligfeit verbietet, mit 

15 Umgebung ibrer Biſchöfe gegen Standesgenofjen beim meltlihen Forum einen Prozeß 
anbängig zu machen (j. Dahns VI, ©. 436 trefflidhe Erläuterung). Cap. XIV (©. 996) 
ichließt die Juden „von Richterftellen, von Amtern mit Strafgewalt auch über Chriften 
aus; außerdem heißt es da: „Kein Jude darf eine Chriftin zur Frau oder Konkubine 
haben; Kinder aus folcher Verbindung müfjen getauft werden. Die Jsraeliten dürfen für 

20 eigenen Gebrauch feine chriftlihen Sklaven faufen, und find lettere mit jüdiſchem 
Nitus befledt oder gar beichnitten, fo follen fie ohne Löſegeld frei werden und zum 
Chrijtentum zurüdfehren“. Diefes cap. XIV nahm Nefared in erheblich verichärfter 
Norm in die „Leges Visigothorum“ auf (ed. Zeumer, Hannoverae et Lipsiae 
1894, lib. XII, tit.2, XII, p. 305). Der verfhärfte Paflus lautet: ... „Ille 

% autem qui christianum mancipium eircumciderit, omnem facultatem 
amittat et fisco adgregetur; zu deutſch: Wer einen chriftlihen Sklaven beſchnitten 
at, ſoll jein gefamtes Vermögen einbüßen und Leibeigener des Fiskus werden. Diefe 

Verihärfung war noch nicht die Verfolgung ſelbſt, wohl aber ein „Zugang“ zur 
Judenhetze und zeigte fanatifchen Nachfolgern, zumal einem Sifebut (reg. 612—620) 

den Meg, wie man dem reichen einflußreichen Judentum beifommen fönne. Cap. XVI 
(S. 996 f.) verfügt: „Die geiftlihen und die weltlichen Richter müfjen gemeinfam dahin 
wirken, daß der in Spanien und Gallien [= Septimanien] fehr verbreitete Götzendienſt 
[= urfprünglich beibnifche abergläubifche Gebräude innerhalb der chriſthichen Ge— 
meinden] wieder ausgerottet werde.” Hier giebt ſich alfo der Staat der Biſchofsmütze 

3 volljtändig zum Büttel zum Zwecke der Ausrottung der Idololatrie ber! Derjelben 
Tendenz buldigt eap. XVII (S. 997), wonach die geiftlichen und weltlichen Richter ge 
meinfam ein damals viel verbreitetes Verbrechen, die Abtreibung der Yeibesfrucht, aus: 
rotten jollen (vgl. Dahn VI', ©. 436f.,, Anm. 2)! Cap. XVIII beifdt alljährlidy 
fpätejtens zum 1. November von jeder Kirchenprovinz ein Provinziallonzil und degradiert 

«0 in feinem ziveiten Teil die Nichter und Fisfalbeamten vollitändig zu Werkzeugen des 
Epiflopats (j. Dahn VI’, ©. 436f.). Endlih find aud cap. XIX (©. 998), wonach das 
einer neuerbauten Kirche vermachte Vermögen unter allen Umftänden von dem biſchöf— 
lichen Konſekrator vertwaltet werden fol, und XXI (ebenda) fehr geeignet, den epijtopalen 
Einfluß zu fteigern. Auf die 23 capitula folgen die Unterjchriften (bei Mansi IX, 

+ ©. 1000— 1002), und zwar an der Spige die erneute königliche Beitätigung der Synodal- 
beſchlüſſe. Sodann unterzeichnen die fünf anweſenden Metropoliten Maufona von Merida, 
Euphemius von Toledo, vor allem Yeander von Sevilla, Migetius von Narbonne 
und Bantardus von Braga. Nach dem wadern Biclarenfer (chroniea a. a. O. ©. 219: 
Anno VIII Maurieii ..., Reccaredii ... IIII annus [= 589], 1) waren Leander 

co und der Abt Eutropius die hervorragendſten Ratgeber des frommen Herricers, des „ſpa— 
nifchen Konjtantin”: „summa tamen synodalis negotii penes sanetum Leandrum 

. et beatissimum Eutropium monasterii Servitani abbatem fuit“ ... 
Die toletanifhe Synode vom 17. Juni 597 (f. die Akten bei Mansi X, ©. 477 — 480 

und zur Erläuterung Hefele III, ©. 59, Basnage a.a.D. ©. 933, Ferreras a. a. O. 
65 II, III. Teil, ©. 327 f., Gams II’, ©. 25 und Dahn VI’, ©. 439) war wieder ein 

Provinzialfonzil, von 16 Bijchöfen mebrerer Kirchenprovinzen, unter andern bon einem 
Maufona und dem Biclarenfer (jeit 591/92 Oberbirt von Gerona), beſucht, und erließ nur 
zwei Disziplinarbeftimmungen (eanones): Die erite betonte erneut den Prieftercölibat, und 
die zweite verbot den Bilchöfen, die Güter einer in ihrer Diöcefe errichteten Kirche für 

60 ſich einzuziehen. 
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Ein weiteres toletanifches Provinzialtonzil und das „deeretum Gundimari 
regis (bei Mansi X, ©. 507ff.) verfolgen gleichzeitig (610) den Zived, die Metropole 
der Reſidenzſtadt auf die gefamte „provincia Carthaginensis“ (nad Carthago nova, 
Garthagena fo benannt) auszudbehnen. Gams IT’, ©. 74—77 giebt feinem Zmeifel 
gegenüber beiden Aftenftüden Raum. Hefele IIT’, ©. 66 bält wenigſtens die Nachrichten 5 
über unfer Toletanum für „nicht ganz unbeftritten”. Aber mit guten Gründen thut 
Dahn VT', ©. 439—441 die Unzulänglichkeit beider Dokumente dar. 

Das 4. Toletanum vom 5. Dezember 633, berufen von dem „Pfaffenkönig“ Sifenand 
(631— 636), war endlich wieder ein Nationallonzil, bejuht von 62 Bifchöfen unter 
dem Borjig des Metropoliten Iſidorus von Sevilla (j. die Aften bei Mansi X, 10 
©. 611—650 und zur Erläuterung Hefele IIT, ©. 79—88, Game IT, ©. 90— 101, 
Dahn VT', ©. 443—452 und E.S. Ff. a. a. OD. p. 1968 B—1969 B). Die Verfamm: 
lung brachte es zu 75 capitula (bei Mansi X, ©. 615—641). Die cap. 57—66 einfchlieglich 
(M. ©. 633—635) befaffen fih mit den Juden. Cap. 57 verbietet zwar die Zwangstaufen 
der Israeliten, ftellt aber den fanatiſchen Grundjag auf, daß die unter König Sifebut (reg. 
612—620; vgl. F. Görres, Art. Sifebut in diefer PRE’) gewaltſam der Kirche zuge 
führten Juden unter allen Umftänden im Chriftentum bebarren müfjen, „ne nomen 
divinum blasphemetur; et fides, quam susceperunt, vilis ac eontemptibilis 
habeatur“! Die folgenden Kapitel 58—66 ftellen den fog. Iudaei relapsi, d. i. den nad) 
ihrer Zwangstaufe wieder zum Glauben ihrer Väter zurüdgetretenen Israeliten, unerbörte, 20 
ja unerträglihe Maßregelung in Ausfiht. Damit war die ſpaniſche Judenhetze offiziell 
befiegelt, 8. börte von da ab bis zum Untergang des Reiches (711) niemals auf, 
wurde geradezu als Nationalfport gezüchtet. In dem überaus breitfpurigen und fal- 
bungsvollen Schlußlapitel 75 (M. ©. 637—641) beifcht die Sunode mehr Schuß für die 
Krone, deren augenblidlicher Träger in Demut und Ebrerbietung vor der Biſchofsmütze 
jchier erftirbt, obgleih die frommen Väter doch erft unlängft im Bunde mit dem Melt: 
adel und fogar mit dem Ausland (mit König Dagobert) den vortrefflichen Spinthila 
(621—631), einen Fatbolifchen „Leovigild“, feiner Krone beraubt hatten! 

Auch das 5. Toletanum von 636 unter König Kindila (636—640) (f. die Akten 
bei Mansi X, &.654 und zur Erläuterung Sefele TIP, ©. 88f., Gams IP, ©. 1197. » 
und Dahn VI’, ©. 452—455) ift wieder eine Nationalfonode unter dem Vorſitz des 
toletanifchen Metropoliten Eugenius I; ihre 8 capitula bedeuten nichts als eine Ein- 
jchärfung des cap. 75 des 4. Toletanums zu Gunjten des neuen Königs. 

Das 6. Toletanıum von 638 aud unter König Kindila (f. d. Aften bei MansiX, S. 659 
und zur Erläuterung Hefele III’, ©. 89—92, Gams IT, ©. 121—123 und Dahn VI', 35 
©. 455—458) ift wieder ein Nationalfonzil, befudht von 52 Biſchöfen, darunter fünf 
Metropoliten. Es atmet mit jenen 19 Kapiteln einen fanatifchen Geift. Cap. 3 be 
jagt: Im Lande werden künftig nur Katholifen geduldet; alle Juden trifft, falls fie dic 
Zwangstaufe ablehnen, Ausweifung. Jeder künftige König muß bei Strafe des Ana: 
thems jchwören, feinen Juden in feinem Staate zu dulden. Alle judenfeindliche Defrete an 
des 4. Toletanums von 633 (cap. 57—66) werben erneut betätigt. Daß der Epiflopat 
auch feine eigenen Intereſſen im Auge bebielt, erbellt aus cap. 15: Der Kirche muß ver: 
bleiben, twas der König oder andere ihr gefchenft haben. 

Kindafvintb (reg. 641—649, geft. 652), diefer Nede im Silberhaar, wieder ein katho— 
licher „Leovigild”, gelangte durch Tulgas, des dritten „Pfaffenkönigs“ feit Spin: 45 
tbila, Entthronung zur böchften Gewalt. Hierdurh und dur das furdhtbare Straf: 
gericht, das er über den hochmütigen Adel verbängte, hatte er zahlreiche ‘Feinde im geiſt— 
lichen ſowohl wie im weltlichen Adel (vgl. Fredegarii ... epitoma chronica, ed. 
Krusch, MG Seriptor. rer. Meroving, tom. II, Hannoverae 1888, lib. IV, e. 82, 
©. 162f.). Um nun feinen Thron zu ftüßen, berief er zum 18. Oftober 646 das wo 
7. Toletanum, wieder ein Nationalktonzil; 28 Bifchöfe waren anweſend, darunter vier 
Metropoliten (f. die Alten bei Mansi X, ©. 763 ff. und zur Erläuterung Hefele IIT, 
©. 94—96, Gams IP, ©. 124—126, Dahn VT', ©. 458—462 und E. S.Ff. a.a.d. 
©. 1969 B). Dieſe Synode erlieh ſechs Kanones (capitula), darunter auch Disziplinar: 
beftimmungen. Merkwürdig ift das 6.(Schluß-)Hapitel unferes von dem „eiſernen Greis“ 55 
(Ausdrud Dahns!) terrorifierten Konzils (Mansi X, ©. 770); e8 wird von Hefele IIT, 
S.%, Game IT’, S. 125f. und Dahn VT’, ©. 460f. zutreffend, wie folgt, verdeutſcht: 
„Aus Achtung gegen den König und feine Nefidenz, fowie zum Troft des Metropoliten von 
Toledo follen die benachbarten Biſchöfe, wenn er fie ruft, jährlich einen Monat in diejer Stadt 
verweilen, jedoch nicht zur Zeit der Ermte oder Weinlefe”. Der Tendenz Rindafvinths, #0 

per 5 

25 ts 
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mit Hilfe des Epiffopats feine Herrichaft zu befeftigen, galt wirklich das anrüchige erite 
capitulum mit feinen drafonifhen Strafbeftimmungen. Wie aber der Schlußlanon ſich 
in diefen Rahmen einfügen foll, weiß Dahn nicht und bemerkt (VI, ©. 460f.) mit ug: 
„Es läßt fich nicht mehr enticheiden, ob damit (mit e. VI) der König Kontrolle der Biſchöfe 

5 oder Unterftügung durch Ddiefelben oder umgekehrt die Biſchöfe Kontrolle über die 
Regierung bezwedten”. Mit Net findet Gams IT’, ©. 126, Anm. 1 diefe, der 
——“ eſidenzpflicht Hohn ſprechende Verordnung „frappant, faſt ausſchließlich 
ſpaniſch'“. 

Kindaſvinth dankte 649 zu Gunſten feines Sohnes Reliſpinth (reg. 649—672) ab 
ıo und ftarb 9 Ojährig nach ſturmbewegter Laufbahn eines friedlichen Todes (f. Fredegar 

a.a. O.). Nekifvinth berief zum 16. Dezember 653 das 8. Toletanum, auch eine National» 
ſynode; zugegen waren 52 Biihöfe und darunter vier Metropoliten und viele AÄbte di. 
die Atten bei Mansi X, ©. 1206ff. und zur Erläuterung Hefele IIT, ©. 98—100, 
Gams IT, ©. 136 ff. und Dahn VI', ©. 462—465). Die Synode erließ 13 Deftete. 

ı5 Can. 2 mildert die harten Strafen, die cap. I des 7. Toletanums gegen Kindafvintbs 
Feinde verhängt hatte; die Judengefege des 4. Toletanums (Can. 57—66) werden im 
12. Kanon beftätigt. 

Das 9. Toletanum von Novbr. 655, wieder ein Provinziallonzil unter dem Vorſitz 
des toletanifchen Metropoliten Eugen II. (f. die Aften bei Mansi XI, ©. 23, SHefele 

» III, ©. 100—102, Gams IT’, ©. 128—130 und Dahn VI', ©. 465f.), erließ 17 Ka— 
nones, zumeift zu Gunften des Epiffopats. C. 10 jchärft den Gölibat des Klerus ein. 
Der Shlußfanon 17 befiehlt den getauften Juden, ſich ſtets zum bifchöflichen Gottes: 
dient einzufinden, „damit der Oberhirt ihre Gläubigfeit jehben Tann. Wer es nicht thut, 
foll je nady feinem Alter mit Schlägen oder Faften beftraft werden“ ! 

3 Das 10. Toletanum vom 1. Dezember 656, eine von den drei Metropoliten Eugen II. 
von Toledo, Fugitivus von Sevilla und Fructuoſus von Braga bejuchte Nationalfunode 
(f. die Alten bet Mansi XI, ©. 31, SHefele IIT, ©. 102— 104, Gams IR, ©. 131f. 
und Dahn VI’, ©. 466— 468), erließ fieben Disziplinarbeftimmungen. ch bebe aus 6. 2, 
der gegen hochverräteriſche Klerifer die Abjegung verfügt, und ce. 7, der den Geiftlichen 

30 verbietet, chriftliche Sklaven an Juden zu verkaufen! 
Die von dem vortrefflien König Wamba (reg. 672—680, geit. 688), wieder 

einem fatholifhen „Leovigild“, berufene 11. Sunode von Toledo vom 7. November 675, 
ein Provinzialtonzil (j. die Aften bet Mansi XI, ©. 130, Hefele IIP, ©. 113— 117, Gams 
IP’, ©. 161—165 und Dahn VT', ©. 470— 472), erneuerte das apoſtoliſche Symbolum 

35 und erließ 16 Kanones, zumeift Disziplinarbeftimmungen, die vielfach die beiſpielloſe Ver: 
rohung des Klerus, auch des Epifkopats, bezeugen. Can. 1 verbietet lautes unehrerbietiges 
Gebabren auf dem Konzil (!). Can. 2 befaßt fich mit der Unwiſſenheit des Klerus in der 
bl. Schrift. Can. 5 muß fich gar mit foldhen Biſchöfen befaffen, welche Gewalttaten, auch 
Mord und Totichlag, begangen oder fremdes Eigentum fid) angemaßt haben! Can. 6 

0 unterfagt den Geiftlichen, Bluturteile auszufprechen oder Befehl zu einer Verſtümmelung 
zu erteilen! 

Der herrſchgewaltige Primas Julian von Toledo (650—690) präfidierte zuerjt dem 
12. Toletanum vom 9. bis 25. Januar 681, wieder einer Nationalfunode (ſ. die Alten bei 
Mansi XI, ©. 1023— 1043 und zur Erläuterung Sefele IIT’, ©. 315—319, Gams 

s 11’, ©. 168—171, Ferreras:Baumgarten, Spanien II, ©. 437—442, Dahn VT, 
©.476-— 480, Helfferich, Weftgotbenrecht, ©. 194— 198 und Lembke, Spanien |T], ©. 147f.). 
Von den 13 Kapiteln ift hervorragend interefjant vor allem cap. 1, weil daraus hervor: 
gebt, daß Julian um den ſchändlichen Verrat des jetigen Königs Erwig (680-687) an 
feinem Vorgänger und Wohlthäter Wamba wußte (vgl. „Chronica seu series regum 

0 Visigothorum, ed. Carol. Zeumer ad calcem der Leges Visigothorum [1894], 
©. 316, Sebastiani |Salmanticensis] chronieon nomine Alfonsi III. regis vulgatum 
[866], e.3, ed. Florez, Espana sagr. XIII, ©. 479 und bier nod), Chron. Al- 
beldense |S83, ed. Flor., Espana sagr. ©. XIII, 470]; es beißt da nämlich (Hefele 
a. a. O. ©. 316): „ES wurde in diefem Kapitel die Erhebung des Königs Erwig beftätigt, 

55 und alles Volk zur Treue gegen ibn aufgefordert, nachdem die Synode die Original: 
urfunde eingejeben, worin die Großen ... bezeugten, daß . . . Wamba die heilige Tonfur 
[als Pönitent] erhalten, und leßterer eigenhändig den Erwig zum Nachfolger erwählt und 
den Erzbifchof Julian zu deſſen Salbung aufgefordert habe; Dahn VI’, ©. 173 brand: 
markt zutreffend dieſes ungeheuerlide Gebabren des fpanifchen Epiftopats. Cap. 2 

o(Hefele a. a. O. ©. 316F.) ergänzt „in efelbafter Heuchelei“ (ſ. Dahn VI’, ©. 4775.) 
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das erfte Kapitel: „Wer auf irgend welche WMeife [!!] die Pönitenz empfangen bat, 
darf nicht mehr ‚ad militare ceingulum' zurückkehren“!! Sogar Gams II:, ©. 169 
meint bier zutreffend: „Hier [im c. 2] wird die Buße, wie fie in Spanien Sitte war, 
einem Sakramente gleichgeitellt, was fie nicht iſt. Troß dieſes Kanons verpflichtet 
eine aufgezwungene Buße nicht. Erwig aber fürchtete die Miederlehr des Mamba, und 5 
ihr follte vorgebeugt werden“. Cap. 6 (Hefele III’, ©. 317f.) verleiht — wohl zur 
Belohnung für Julians Verdienft um den Thronräuber Erwig! — dem Metropoliten 
im Gegenfag zum beftehenden Kicchenredht den „Brimat“, einen unerbörten Einfluß auf 
die — aller ſpaniſchen Bistümer. Cap.9 (Hefele III’, S. 318) billigt die 20 [!] 
antiſemitiſchen Geſetze Erwigs. Es ift dies eine Kodififation aller feit den Tagen Rekareds 10 
und Sifebuts erlafjenen judenfeindlichen Defrete, aufgenommen in den Leges Visigothorum 
tit. 12,3, ed. Zeumer (vgl. Sams II’, ©. 170f.). Cap. 11 (Hefele III, ©. 319 
verfügt äußerſt harte Mafregeln gegen die Überrefte des Heibentums (vgl. Gams IT: 
©. 171 und Dabn VT', ©. 479f.). i 

Dem 13., gleihfalld von Julian geleiteten toletanifchen Nationalfonzil von 683 ı5 
wohnten bei 48 Bifchöfe, 27 bifchöfliche Stellvertreter, mehrere Abte und 26 weltliche 
Große (f. die Akten bei Mansi XI, ©. 1059— 1082; vgl. dazu Hefele IP’, ©. 319—322, 
Gams IP, ©. 172—174, Ferrerad II, ©. 443—446, Helfferih a. a. D. ©. 198f. und 
Dahn VI, ©. 480—484). Die Synode erließ 13 Kapitel. Cap. 4 (Hefele a. a. O. 
©. 320) garantiert der königlichen Familie den Schu gegen Attentbäter. Die Synode 20 
verbietet in c. 5 (Hefele a. a. O. ©. 321) mit überflüfliger fittliher Entrüftung die 
Wiederverheiratung der Königin-Witwe. Cap. 9 ift erneute Betätigung des famojen ce. 6 
des 12. Toletanums (Hefele a. a. O. ©. 321). Die Unterfchrift Julians (Mansi XI, 
©. 1075) affeftiert wieder, wie die auf dem 12. Toletanum (M. XI, ©. 1039), Astefe: 
„Ego Julianus indignus ... metropolitanus episcoporum“. 25 

Das 14. Toletanum von 684 und das 15. von 688 erheifchen eine gebrängte Vor: 
bemerfung, weil es fih darin ausjchließlih um ſpaniſch-römiſche Beziehungen handelt. 
Papſt Yeo II., bemüht, das von ihm bejtätigte 6. allgemeine Konzil von 680/81 mit 
feiner VBerdammung des Monotbeletismus und der Urheber und der Beförberer dieſer 
Härefie, eines Sergius, Paulus von Konftantinopel u. f. w., aber audy feines eignen 30 
Vorgängers, des Papftes Honorius I. (625-—638), im übrigen Abendland zur Anerkennung 
zu bringen, fandte vier Schreiben nad Spanien, um den dortigen Epiffopat zur Unter: 
zeihnung des neuen Glaubensdekrets zu veranlajjen, und zwar „Cum diversa sint“ 
von 682 an die fpanifchen Bijchöfe (bei Mansi XI, ©. 1050), „Cum unus extet“ 
von 682 an König Ertvig (bei M. XI, ©. 1055f.), „Ad cognitionem verae“ von gs 
682 an den toletanifchen Metropoliten Quiricus [sie!], endlih „Cum sit vestrae“ 
an den Grafen Simplicius (M. XI, ©. 1059). 

Das 14. Toletanum vom November 684, ein Nationallonzil und abermals vom 
Primas Julian beherrſcht (j. Mansi XI, ©. 1086ff. und eiele III®, ©. 322f.), galt 
der Anerkennung der 6. allgem. Synode feitens der fpanifhen Kirche. Im 1. Kapitel 40 
(Hefele a. a. D. ©. 322) erzählen die Bilchöfe die Berufung der Synode „ob con- 
futandum Apollinarii |von Yaodicea!]| dogma pestiferum. Cap.3 lautet: Die 
von Nom zugejandten Alten feien ihnen zugelommen, als fie eben erſt eine General: 
ſynode [die 13.!] beendigt. Dies und die fchlechte Witterung babe eine alsbaldige 
neue Generalſynode unthunlih gemadt. „Dagegen hätten fie einzeln jene Alten ge: #5 
lefen und die darin enthaltene Lehre von zwei Willen und Wirkungen in Chriftus ge 
billigt“. Cap. 4. „Es bätte eine fpanifche Generalſynode dieſe gesta synodalia 
prüfen und annehmen follen. Cap. 5. „Weil eine foldye nicht möglich ..., bätten 
uerft die Bischöfe der karthagenifchen [toletanijchen] Provinz ... jene gesta mit den 
Beichtüffen der früheren Konzilien verglichen und dem Glauben von Nicäa, Konftan: so 
tinopel, Epbefus und Chalcedon völlig ... übereinjtimmend gefunden“. Cap. 6 und 7. 
„Die Akten des neuen Konzild würden darum ... von ibmen verehrt und die neue 
Synode in der Neibe binter die dhalcedonenfische geſtellt“ das ſog. 5. allgem. Konzil 
von 553 eriftierte nach wie vor für die —— Kirche nidht!. Cap. 8-11. 
„Die Biſchöfe ermabnen fotort ihre Gemeinden, den mwabren Glauben in Betreff der 55 
Naturen und Willen in Chriſtus ... in Einfalt zu befennen“. 

König Egika (687— 701) berief 688 die 15. toletanische Synode (f. die Alten bei 
Mansi XII, ©. 7—25 und Hefeles Erläuterungen, IIT’, ©. 324—326). Sie war ein 
ſpaniſches Nationallonzil, befucht von 61 Biichöfen, verfchiedenen Abten und 17 weltlichen 
Großen. Um ihre Übereinftimmung mit der orthodoren Lehre des 6. allgem. Konzils so 
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auszufprechen, hatten die ſpaniſchen Bifchöfe vor zwei Jahren eine von Julian verfaßte 
Dentichrift (liber responsionis fidei nostrae, apologia) nad Nom gefandt. Papit 
Benedikt II. verlangte eine Abänderung einzelner dogmatiſcher Stellen. Aber die Spanier, 
von dem ftreitbaren Julian geleitet, wieſen diefen Eingriff der Kurie derb zurüd und 

5 genehmigten eine zweite vom Primas verfaßte Apologie, die diefer Benedilts Nachfolger 
Sergius zugeben ließ. Letzterer war, wie es fcheint, Hug genug, zu ſchweigen. 

Das 16. Toletanum vom 2. Mai 693, ein Nationalkonzil, wurde von König Egila 
einberufen. Es ftellte nady erneuter Verdammung des Monotbeletismus 13 eapitula 
(Disziplinarbeftimmungen) auf (f. die Akten bei Mansi XII, ©. 59ff. und die Erläute: 

ıo rungen von Hefele III’, ©. 349—352, Gams IT’, ©. 180—183 und Dahn VT, 
©. 491—497). Cap. 1 verfügt: Mit den alten Gejegen, betreffend die Zwangstaufen 
der Juden follen jtaatlihe Beitehungen (durch Steuernachlaſſe) Hand in Hand geben. 
Cap. 2 hält die Geiftlichleit und die Richter bei Strafe einjähriger Abſetzung und des 
Anathems an, aufs Scärfjte die Reſte heidnifchen Aberglaubens zu befämpfen. Die 

15 Frevler jollen, wenn vornehm, drei Pfund Gold zahlen, wenn gering, 100 Rutenftreiche 
erhalten. Cap. 3 verfügt harte Strafe gegen die Päderaften, die fogar in den Reiben 
des Klerus, ja des Epiſtopats zablreih genug waren!! Cap. 9. Der toletanifhe Metro: 
polit Sisbert, der der Föniglichen Familie nach dem Leben getrachtet, wird abgejett, feines 
Vermögens beraubt, eriliert und aus der Kirche ausgeichlofjen. 

20 Das 17. Toletanum vom 9. November 694, wieder eine Generalſynode und von 
Egika einberufen, erließ 8 capitula (ſ. die Akten bei Mansi XII, ©. 94ff. und zur Er: 
läuterung Gams IP, ©. 183 und Dahn VT', ©. 498-501). Dieje Synode wurde 
veranlaßt durch eine Verſchwörung der fpanifchen Juden mit ihren afrikaniſchen Glaubens- 
enofjen. Cap. 5 verfügt ftrenge Strafen gegen ſolche Priefter, die Totenmefjen für 

25 Lebende halten, damit diefe bald fterben follen!! Cap. 7 erneuert die älteren Sagungen 
zum Schuße der föniglihen Familie. Cap. 8 verhängt die fchärfften Maßregelungen 
gegen überzeugungstreue Juden. Sie follen, falls fie die Taufe nur zum Schein ange 
nommen haben, ihr Vermögen einbüßen und Staatsjllaven werden; ihre Kinder müſſen 
vom fiebenten Jahre an von ihnen entfernt und fpäter mit Chriften verheiratet werben ! 

so Die Akten des von dem vielverleumbdeten König Witiga (701— 710) einberufenen 18. (Schluß-) 
Toletanums jind verloren gegangen, höchſt wahrjcheinlih durch klerikale Fanatiker be: 
jeitigt (og: Mansi XII, ©. 164, Hefele II, ©. 356f. und alles Nähere bei franz 
Görres, König Witiza, ZwTh, 48. Bd — 1905, ©. 96—111). Franz Görres. 

Toleranz. — Unter der zahlreidhen modernen Litteratur über das Thema (fiehe dieſe 
35 in Friedberg, Lehrbuch des KR, S. 99ff., wo auch die außerdeutſche Rechtsbildung dargeitellt 

wird) nimmt einen hervorragenden Rang ein: Nuffini, La libertä religiosa 1. Storia dell’ idea, 
Torino 1900, 

Toleranz ift ein Ausdrud, der nah F. L. K. Weigands Deutfhem Wörterbuche 
(4. Aufl. 1882. 2. 909) deutfch feit der Wende des 17. und 18. Jahrhunderts vorkommt. 

so In der lateinischen Gelehrtenſprache ift er als technischer 100 Jahre älter. Der berühmte 
Jenenſer Theologe Johann Gerhard in feiner zuerft 1604 erſchienenen Schrift Centuria 
quaestionum politicarum etc. mit der Coronis: an diversae religiones in bene 
constituta republica tolerandae? gebraudt ihn nicht allein felbit, jondern giebt auch 
eine Überfiht um etwas älterer, über die Frage ftreitender Meinungen, die ihn bereits 

45 anwenden. Ihm ſchließt fich, um noch einige Schriftiteller über die Toleranz zu nennen, 
an der Noftoder ob. Tarnow in einer Oratio: An in republica christiana a magi- 
stratu politico salva consecientia plures quam una tolerari queant religiones 
(1619), dann der Leipziger Philoſoph Val. Friderici, De religionis tolerantia (1665). 
Eine Gruppe jpäterer Erörterungen berubt mehr oder minder auf der Anregung Yodes 

60 (1682), worüber Chr. Thomaftus’, Historia contentionis inter Imperium et Sacer- 
dotium, Hal. 1722, p. 189sq. nähere Auskunft giebt. Thomafius’ eigenes Progranım 
De tolerantia dissidentium in religione ift von 1690. Aus feiner Schule jind 
%. 9. Böhmer, De tolerantiae religiosae effectibus eivilibus (1726) und die Schrift: 
Der Toleranz und Getiffensfreibeit Nechtmäßigkeit, Notwendigkeit und Nuten, Ham: 

65 burg 1728 u.a. Als der Würzburger ob. Pet. Banniza, Diss. de diversarum reli- 
gionum in eodem territorio tolerantia ac receptione generica et speciali fie 
beftritt, fchrieb der Tübinger Kanzler Chr. Matth. Pfaff dagegen: De zizaniis non 
evellendis ..... seu de tolerantia diversarum in eodem territorio religionum. 
Beide Schriften find von 1737 und die Diskuffion hat fih dann noch eine Zeit fort- 
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gejegt. Späterer Yitteratur zu gedenken ift — mit wenigen weiterhin zu berührenden 
Ausnahmen — an diefer Stelle nicht notivendig. 

In fämtlihen genannten Schriften ift der Begriff der Toleranz ein firchenpolitifcher: 
es handelt fich darum, intwieweit die Staatögewalt in dem Falle jei, Toleranz üben zu können 
und zu jollen. Wenn heutzutage das Wort zugleich noch in allgemeinerem Sinne gebraucht 5 
wird, um Milde der Gefinnung und des Handelns nach ganz verjchiedenen Richtungen zu be: 
eihnen, jo iſt ein ſolcher Gebrauch fein technifcher, und fteht daher bier nicht in Betracht. 
Auch beſchränken wir unfere Betrachtung vorzugsweife auf Deutfhland. Wenn Anlaf 
jein wird, gelegentlid einen Blid über deſſen Grenzen hinaus zu werfen, jo bleibt dod) 
unfere Hauptaufgabe, darzuftellen, wie im deutſchen Staatsleben der Grundjag der ı0 
Toleranz ſich entwidelt habe. 

Heute giebt es feinen deutſchen Staat, der nicht grundfäglich dem Einzelnen Freiheit 
der Religion und den durch Gemeinjamkeit religiöjer Überzeugung Verbundenen Freiheit 
entiprechender Genofienfchaftsbildung gejtattete. Dies ift was jetzt Gewiſſensfreiheit beißt. 
Die Gewährung folcher Gewiſſensfreiheit als Toleranz, den betreffenden politifchen Staats- ı5 
grundfag als eg a zu bezeichnen, wie e8 üblich ift, könnte unzutreffend genannt 
werden; denn dem Ausdrude tolerare, Dulden, Toleranz, Duldung, liegt die Vorftellung 
zu Grunde, daß das Tolerieren nicht grundfäglich, jondern nur in ausnahmsweiſer Zulafiung 
von Zuftänden gefchehe, die der Regel nach nicht zugelaffen werden follten. Indes erklärt 
fih der Sprachgebraud hiſtoriſch. Von ausnahmsweifem Zulaffen gingen die deutichen 0 
Staatsregierungen aus und es bat lange gedauert, bevor fie diefe Grenze überfchritten; 
erſt Später ift jenes Zulafjen ein grundfägliches geworden, für dad man dann den einmal 
gewohnten Namen beibehalten bat. 

An und für fich kann von Toleranz ebenſowohl gegen nichtchriftliche, wie gegen 
hriftliche Religionsparteien, namentlih aud, was für Deutfchland allein in Frage ift, > 
gegen die Juden geiprochen werden. Allein das deutiche Judenrecht ift an erfter Stelle 
dur Motive nicht der Toleranz, fondern des Fremdenrechtes beitimmt ſowohl geweſen, 
wie geblieben, es fällt daher nicht in den Gefichtsfreis gegenwärtiger Darftellung. 

Eine Kirche als ſolche, ald Anftalt, kann zwar und fol auch in ihrer Seeljorge 
liebevoll, geduldig, langmütig, aber fie kann weder in dogmatifcher, noch in etbifcher Hin- 30 
ſicht prinzipiell tolerant fein. Denn da fie eine individuelle Kirche eben dadurch iſt, daß 
fie ihre bejtimmte Auffaſſung der chriftlihen Offenbarung als die ausſchließlich richtige 
erfennt und befennt, jo fann fie nicht zugleich andere Auffafiungen als innerhalb ihrer 
Genoſſenſchaft zuläffige behandeln. In foldher Art ließ alſo au die vorreformatorische 
Kirche dergleichen nicht Fr und da vermöge ihrer fozialen Macht jie zu Aufrechterbaltung : 
diefer Regel damals nicht bloß über die Mittel ihrer eigenen Gefellihaftsverfafiung, ver: 
möge deren fie den Ketzer, der fich nicht belehren ließ, zulegt von ihrer Gemeinſchaft aus: 
Ichloß, jondern auch über die Mittel des Staates verfügte, fo wurde feitens des letzteren 
der widerſpenſtige Heer in die Acht getban und ſchließlich mit dem Tode beftraft. Kaifer 
Friedrichs II. Konftitution Ad decus von 1220, indem fie dies verordnet, wiederholt zum 40 
—— Teile wörtlich das dritte Kapitel von Papſt Innocenz III. viertem Lateran— 
onzilium, 1215 (Weiland, Constitut. 2, 107 MG LL seect. IV t. 2). Des: 
jelben Kaifers Konititutionen Catharos und Patarenos von 1232 und 1238 (Weiland 
a. a. O. 2, 195. 284) fchärften das weiter ein. Haeretiei, jagt sriedrich, vivi in con- 
spectu hominum comburantur flammarum commissi judieio, ut animarum # 
incendia patiantur et infernum in hac vita adhuc subeant. Hiermit überein: 
jtimmend bezeugt der Sachjenfpiegel (B. 2, A. 14, $ 17 des Landrechtes): welk kersten- 
mann oder wif ungelowich is... den skal man up ener rost bernen. Daß 
diefe Vorfchriften in Übung blieben, davon zeugt das Konftanzer Verfahren gegen Hus und 
das Vorgehen des deutfchen Landesherrn gegen die Huffiten (Giefeler, Kirchengeichichte 2, » 
$ 150, Note p. ff.); im Übereinftimmung damit jchreibt noch die Bamberger Halsgerichts- 
ordnung von 1507, Art. 30 vor: „Wer durch den ordentlichen geistlichen Richter für 
einen Ketzer erfannt und dafür dem meltlidyen Richter geantivortet (überantiwortet) wurde, 
der foll mit dem Feuer vom Leben zum Tode geitraft werden“. 

Aus den Gefichtspunkten der vorreformatorischen Kirche iſt diefer Gebrauch ihrer 55 
Macht völlig erlärlih. Wenn fie, wie man annebmen muß, «3 ernſthaft nabm mit 
ihren Lehrſäßen, daß die eine von Chriftus geftiftete Kirche ihrer Natur nad fichtbar 
(una visibilis), daß fte jelbit diefe fichtbare einzige Kirche, daß jeder Getaufte ibr An- 
geböriger, daß ihr die Seelenfeligkeit diefer Angebörigen aufs Gewiſſen gelegt, und daß 
diefelbe abhängig jei von geborjamer Unterordnung jedes einzelnen unter die firchliche 60 

5 
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Autorität, fo konnte fie nicht zweifeln, daß es ihre Pflicht fei, auch ihren jozialen Einfluß 
auf die Staatögewalt zu gebrauchen, damit fie, wo es nötig fei, durch deren Dazwiſchen— 
funft einen ſolchen Gehorfam erreiche. Es giebt feinen Intereſſenverband, der nicht den 
Anfpruch erhöbe, über die Erekutivmittel des Staates im gegebenen Falle zu feinem Vor: 

5 teile zu verfügen: die Kirche hatte diefen Anſpruch in ein dogmatiiches Syſtem gebradt, 
und fo lange fie diefes von den Trägern der Staatsgewalt anerfannt ſah, waren in 
ſolchem Einne die Staatsmittel ihre eigenen, und fie ganz wie eigene zu vertwenden, mußte 
ihr nach dem angebeuteten Zufammenhange Gewiſſensſache fein. Der Fehler liegt nicht 
darin, daß fie das that, fondern darin, daß fie unter dem Banne jenes Selbſtbewußtſeins, 

10 aus welchem ihr Ecclesia supra Seripturam floß, meinte, etwas damit zu erreichen. 
Eine Unwabrbaftigfeit aber ift es, wenn fie behauptete Ecclesia non sitit sanguinem, 
oder wenn ihre Freunde uns heute glauben machen wollen, der Staat und nicht die Kirche 
jei es geweſen, durch den der Ketzerprozeß graufam ward. 

Als Luther auf der Leipziger Disputation eben jenen Sat, daß das Schrift: 
15 verftändnis durch die Autorität der Kirche bedingt werde, vertwarf, wurde gegen ihn 

und gegen feine Anbänger ſeitens der offiziellen Kirche das wie erwähnt bejtebende 
Keberrecht geltend gemacht, von welchem bei diefer Gelegenheit Papſt Leo X in 
feine Bulle Exsurge vom 15. Mai 1520 (Bullar. Rom. ed. Taurin. 5, 752) mit 
ausdrüdlihem Hinweis auf die friedericianifchen Konftitutionen jagt: wäre es allerfeits 

don Anfang des Streites an eingehalten worden, „jo hätte man die ganze unangenehme 
Sache nicht“ (tota hac molestia careremus). Es war aber damals, allerdings bloß 
tbatfächlich, nicht beobachtet worden von denjenigen Landesherren, die eine Kirchliche Refor— 
mation an Haupt und Gliedern, wie fie feit den großen Konzilien des 15. Jabrbunderts 
gefordert worden war, längft für notwendig gehalten hatten, welche jest periönlih von 

25 der Wahrheit, die Luther geltend machte, ergriffen waren, und welche fich, feit fie be- 
gonnen hatten, ihr landesherrliches Amt als nicht bloß dem Kaifer, fondern Gott ver: 
anttwortliches, teil gottgegebenes — „jeder Herr ift Kaifer in feinem Lande“ — anzufeben, 
befugt bielten, auch in kirchlichen Dingen für den Frieden und die Ruhe ibres Yandes 
Sorge zu tragen. Auf Grund der genannten gegen Luther und feinen Anhang gerichteten 
päpftlichen Bannbulle und der die Konfequenzen derfelben ziebenden Bulle Decet Ro- 
manum Pontificeem vom 3. Januar 1521 iſt dann befanntlich vor Kaifer und Weich 
am 26. Mai des Jahres das auf den 8. bloß antedatierte Wormfer Edilt (Wald, 
Dr. Martin Yuthers Schriften 15, 2264) erlaffen worden. Es bewegt fih gänzlib auf 
dem Boden des bisherigen Ketzerrechtes: gemäß feiner faiferlihen Pflicht „als des chrift- 
lichen Glaubens wahrer und oberfter Beichirmer und des hl. römischen Reiches und ge: 
meiner hriftlicher Kirchen Advokat“ wolle er, jagt Karl V., „den löblichen Konftitutionen, 
fo zu Straf und Vertilgung der Keger gemacht find, anhangen“, und bemgemäß des 
Papites Bannſpruch vollftreden; weshalb er Luther in die Acht erklärt und die Landes: 
obrigkeiten anweiſt, ihn und beztv. feine Anhänger gefangen zu fegen, „bis Euch von 
Uns Beicheid, was Ihr ferner nach Ordnung und Recht gegen ibn handeln follet, gegeben“. 
Ordnung und Necht diefer in Bezug genommenen „Konftitutionen” Kaifer Friedrichs II. 
ift das oben angeführte. Von einer Anzahl deuticher Yandesherren wurde in der That 
das Edikt befolgt: in dem damaligen burgundifchen Reichskreife zu Brüffel find lutheriſche 
Keber demzufolge verbrannt worden. 

Hingegen andere Landesherren führten, auf Grund ihrer erwähnten territorialen 
Machtitellung das Edikt nicht aus: fie erklärten, das nicht verantivorten zu können gegen: 
über ihren Pflichten für das öffentlihe Wohl ihrer Untertbanen und Lande. — An fidh 
hätten fie bierauf reichsfeitig zum Geborfam gegen das Neih angehalten werben müſſen. 
Allein da die lange geforderte, durch ein Konzilium zu beſchaffende Reformation aud von 

so der Neichstagsmiajorität und ſelbſt vom Kaifer für unumgänglich und zugleich für das 
befte Mittel zur Beruhigung der religiös erregten Gemüter gehalten wurde, jo ging unter 
Mitwirkung anderer untergeordneter Umftände auf dem Neichdtage von Speier am 
27. August 1526 (Mal 16, 268) der Beichluß dur, daß bis zu jenem Konziltum > 

- „mittler Zeit das Concilii“ — jeder Yandesherr, der ſich vor der Veranttvortlichkeit 
55 dafür nicht fcheue, das Wormſer Edit auch unausgeführt laſſen dürfe. 

Der Speierfche Reichsſchluß von 1526 (vgl. Friedensburg, Der Reihstag zu Speier, 
Berlin 1887) ift das erfte deutjche Toleranzgefeg ; allerdings nur eine proviſoriſche Sus— 
penjion des an fich keineswegs aufgebobenen Keterrechtes, aber ein Anfang, der große 
Folgen gebabt bat. Der nädjite Fortichritt geſchah im Reichsabſchiede von 1555, dem 

ww Augsburger Neligionsfrieden. (Brandi, Briefe und Schriften z. Gef. des XVI. Jahrh., 
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Münden 1896.) Der reichsfeitige Verfuch, die widerjtrebenden Landesherren zur Durd)- 
führung des MWornfer Ediktes zu zwingen, war im ſchmalkaldiſchen Kriege unternommen 
worden, aber mißlungen, und nunmehr wurde aus dem Proviforium von 1526 ein 
Definitivum gemadt. Auch jet nicht fo, daß das alte Ketzerrecht aufgehoben wurde; 
aber reichögejeglih wird die Eventualität ausgejchlofien, diejenigen Reichsſtände, melde 86 
in ihrem Lande nicht aufrecht erhalten wollen, dazu „mit der That geivaltiger Meife”, 
d. i. auf dem Wege der Reichserelution, zu drängen (S 15), was dann zwar ſeitens ber 
römischen Partei noch ein zweitesmal in Frage geitellt worden iſt — im breißigjäbrigen 
Krieg —, jedoch wieder vergeblich. Im weſtphäliſchen Frieden vom 24. Oktober 1648 
(IPOD. Art. 5, $ 1) wird der Augsburger Religionsfriede reichsgeſetzlich beſtätigt. Da: 10 
bei ift es geblieben. 

njoweit gab das vom vorreformatorifchen abweichende deutjche Neichörecht bloß der 
deutſchen Landesobrigfeiten eine Freiheit, die ihnen früher nicht zugeftändig geivejen war: 
jede Landesherrſchaft, die ſich AU ettva durch desfallfige Verträge mit ihren Sanbftänben 
die Hände gebunden batte, fonnte vermöge dieſes im weſtphäliſchen Frieden (Art. 5, 8 30 15 
des IPO.) fog. jus reformandi exereitium religionis das alte Keberrecht entweder 
aufrecht erhalten, oder auch nicht. Beichräntende Verträge il den Landſtänden (pacta 
religionis) allerdings wurden reichsſeitig anerfannt (I. c. S 33) und aufrecht erhalten. 
Inſoweit alfo entſchied fich die Frage nad dem Fortgelten des alten firhlib von der 
Inquiſition gehandhabten Kegerrechtes in Deutſchland partitularrehtlih, zumal ſchon die 20 
Karolina das Delikt der Ketzerei nicht mehr aufgenommen hatte: nad römiſch-kurialem 
Gefichtspunfte zerfielen fortan die Neichslande in folde, in quibus sanetum offieium 
exercetur und jolde, in quibus impune grassantur haereses. Indes aud auf 
ewangelifcher Seite war man nichts weniger nu im beutigen Sinne tolerant. 

Man fußte bier auf der reformatoriichen Überzeugung, daß, wie die Obrigkeit über 25 
haupt ihr Schwert von Gott zur Aufrechterhaltung des I Nechtes trage, jo insbefondere 
auch desjenigen Nechtes, das Gott in den zehn Geboten felbit vorgeſchrieben habe. Alſo 
ſei namentlich die Aufrechthaltung der erſten Gebotstafel, Custodia prioris tabulae, 
der Obrigleit göttlich geboten, derzufolge ſie anderen als richtigen Gottesdienſt im Lande 
nicht dulden dürfe. Durch dieſe Lehrannahme wurde ihr vorreformatoriſches polizeiliches so 
Verhältnis zur Landeskirche jetzt theologiſch fundamentiert und zur Grundlage des landes— 
herrlichen Kirchenregimentes (. d. Art. X, 469, 22 ff.) gemacht; gegen jeden nicht „richtigen“ 
Gottesdienſt aber ihre Toleranz von vornberein ausgejchlofjen, denn > nicht zu dulden 
war biernach ihre gottverantwortliche Pflicht. Wenn Yutber jagt: „Ketzerei fann man 
nimmermebr mit Gewalt wehren“, „Gottes Wort foll bie fireiten“ u. dgl. m., jo ſchließt 35 
er damit nur den Prozeß, tie er bis dahin gegen Ketzer geführt wurde, aus; dagegen 
wird bereits in der unter jeiner Mitwirlung entitandenen kurſächſiſchen Viſitatoren— 
injtruftion von 1527, die dann das Vorbild fo vieler anderen landestirchlichen Ordnungen 
geworden ift, allen, die fich der reinen Lehre, wie fie die Wifitatoren darlegen würden, 
nicht anſchließen wollen, mit Sandesvertveifung, nicht friminaler, aber _polizeilicher, ge: 40 
drobet: Mejer, Grundlagen des lutherifchen Kirchenregimentes (1862) ©. 47 ff. Rieker, 
Die rechtl. Stellung der ev. Kirche Deutſchlands 89ff., Leipzig 1893. Sie iſt es, die 
an Stelle des Ketzerprozeſſes tritt: fonft ift man auf proteftantifcher Seite nicht toleranter 
als auf katholiſcher. Der Augsburger Neligionsfriede von 1555, indem er (S 24) dies 
anerfannte, fonnte nur nicht auch auf die Lehre von der Guftodia der eriten Tafel zurück⸗ 45 
geben, denn feiner der beiden paciszierenden Neligionsteile durfte dem anderen einräumen, 
daß er gleichfalls reine Lehre ſchütze. Man ſah alſo von diefer tieferen Grundlage ab, 
und bejchränfte fi, die Befugnis der Yandesobrigkeit lediglich als perfönliche, formelle 
anzuerfennen; was dann von Späteren in dem befannten Satze cujus regio, ejus est 
religio ausgedrüdt worden iſt. Aber in einem gelang es, die proteſtantiſche Anjchauung 50 
auch beim Reiche zur Annahme zu bringen: gegen Untertbanen, welche der Augsburgifchen 
Konfeffion verwandt find, follten die katholiſchen Yandesberren auch ihrerſeits nur Yandes- 
verweifung in Anwendung bringen fönnen, nicht den Ketzerprozeß der alten Zeit. Es iſt 
ſehr begreiflich, daß man gegenüber dem früheren eng ichon dies als ein beneficium 
emigrationis bezeichnete. Das Reichsgeſetz a. a. O. legte, unter verftändiger Erleichterung 55 
des Abzuges ſolcher andersgläubiger —— die ſo gemilderte Form der Intoleranz 
als beiderſeits einzuhaltende den friedenfchließenden Teilen auf. 

Der weitpbälifche Friede macht einen weiteren Fortfchritt: er gebt zur wirklichen 
Toleranz über, und er gebraucht auch zuerst offiziell dieſen Namen. Das iſt das gefunde 
Ergebnis der ſchweren Schule des dreifigjäbrigen Krieges. PO. Art. 5, $ 37 fchreibt vo 
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vor, daß Katholiken in proteftantifchen, Yutberaner und Neformierte in katholischen Ländern, 
wenn jie in ceteris offieium suum cum debito obsequio et subjectione adim- 
plent nullisque turbationibus ansam praebent, „toleriert“ werben follen, patienter 
tolerentur, und daß ihnen einfacher Hausgottesdienft freigelafjen werden fol. Können 

5 ſie aber einen Befisitand aus dem Laufe des Jahres 1624 nachweisen, der ihnen ein 
Mehreres einräumt, fo wird ihnen auch das reichsgefeglih ($ 31 ff.) gewährleiftet. Aller: 
band einſchlagende Spezialvorfchriften des Friedens können unerwähnt bleiben. In Art. 7 
wird das Verhältnis zwifchen Lutheranern und Reformierten geordnet, von welchem noch) 
weiter die Nede fein wird; dann beißt es (dasſ. S 21): sed praeter religiones supra 

ıo nominatas nulla alia in S. Romano Imperio recipiatur vel toleretur. An 
diefen Sprachgebrauch jchließt ſich der lange Zeit feitgebaltene Unterfchied zwiſchen religio 
recepta — „ausdrüdlich aufgenommene Ricchengefellichaft“, jagt noch das Allgemeine 
Landredt (TI. 2, Tit. 11, $ 17), und fchreibt nur einer folden „die Nechte privilegierter 
Korporationen” zu — und religio tolerata. Die den Friedensbeftimmungen zu Grunde 

15 liegende Vorftellung ift deutlih die, daß es an fich einen Teil der Untertbanenpflicht 
(offieium) bilde, ich der von der Landesobrigkeit recipierten Kirche einzuordnen, daß aber 
das Reich dabei doch innerhalb obiger Grenzen gegen Andersgläubige Toleranz zu üben 
befiehlt. Die den Untertbanen dadurch gewährte Freiheit ihrer Religion nannte die Juris: 
prudenz des Reiches „Gewiſſensfreiheit“. J. J. Mofer, Die Religionsverfafjung ©. 23f. 

20 Yandeshoheit im Geiftliben ©. 54. 
Die offizielle römisch-fatbolifche Kirche erklärte dieſe Toleranzvorfchriften des weſt— 

phälifchen Friedens für null und nichtig: Bulle Zelo domus dei vom 20. November 
1648 (Bullar. Taurin. 15, 603), und in der jtrengen Konjequenz der evangelifchen Lehre 
von der Euftodia hätte gleichfalls Anlaß gelegen, ihnen den Gehorfam zu verjagen. Denn 

3 ſah man den im obrigfeitlihen Amte gelegenen Auftrag, andern als reinen Gottesdienit 
im Lande nicht zu dulden, in der That ald gottgegebenen an, fo bätte feine Landes— 
obrigfeit fich diefer Pflicht deshalb entziehen dürfen, weil nach dem Urteil ibres menſch— 
lihen Berjtandes Nachteile der Pilicterfüllung drohten, 3. B. der Nachteil erefutiver 
Maßregeln feitens des Reiches. Vielmehr hätten die Landesobrigfeiten ihr Amt im Ver: 

30 trauen auf Gott unbeirrt zu üben gehabt. Allein bier hatte jchon ein halbes Jahr— 
hundert vorher niemand Geringere® als die ortbodore lutheriſche Theologie felbit die 
Spitze umgebogen: Yohann Gerhard in der eingangs angeführten Centuria (Ausgabe 
von 1620 ©. 320) will doch nur, daß variae religiones non facile zu tolerieren feien, 
nisi civitas ita sit perturbata, ut sine totali internecione aut sine sanguinis 

s effusione res componi nequeat, und in jeinen Locis (loc. 25, p. 2, e. 7, sect. 5) 
fügt er hinzu: verfchiedene Neligionen im Yande zu dulden fei gejtattet, jo oft zu Aus: 
ſchluß einer falichen Religion die Gewalt der Obrigkeit nicht ausreiche, oder wenn größerer 
Schaden dadurch vermieden werben fünne Es iſt die Zeit, wo die Politik noch theo- 
logifch begründet zu werben pflegte, und ein Teil des theologifchen Spitemes war: man 

40 wird nicht leugnen können, daß bier andererfeits die Theologie auch Züge der Politik 
aufgenommen bat, die, jo richtig fie politifch gedacht find, theologiſch doch nicht zu recht: 
fertigen waren. 

Die Gefichtspunfte der custodia prioris tabulae und der ftändifchen pacta reli- 
gionis waren nur in der Enge des alten Neichsterritoriums durchführbar geweſen; in 

4 einem Staate mit verfchiedenartigen und der Negierung Nüdfiht auf die Ungleichbeit 
ihrer Lebensbedingungen auflegenden Landesteilen war ein weiterer Geſichtskreis geboten. 
Zuerft zeigte fich dies ın den Niederlanden, und gab dort auch Theorien den Urjprung, 
die dann als ſolche Einfluß gewonnen haben; fpäter trat es auch in Deutfchland und 
bier in dem werdenden Großjtaate Preußen hervor. Als die lutberifchen Yandesherr: 

o jchaften von Kurpfalz (1560), Stadt Bremen (1568), Naſſau (1577), Wittgenftein, 
Solms, Wied (1577 bis 1586), Tedlenburg und Steinfurt (1588), Anbalt (1596), 
Heſſen-Kaſſel (1604), Lippe (1605) zur reformierten Kirche übergetreten waren, hatten fie 
ihre Untertbanen, auf Grund der Euftodie der eriten Tafel, gleichfalls diefer Kirche zu— 
geführt; obwohl ſchon Heſſen die alten Mittel gelinder, als bis dabin gefcheben war, an— 

55 wandte. Göbel, Geſch. des chriftl. Lebens in der rheinifch-weitpbältichen Kirche, 1, 3797, ; 
Jacobſon, Geichichte der Quellen des ev. Kirchenrechtes in Nheinland und Wejtpbalen, 
©. 575. 595. 611. 628; Yechler, Geſch. der Synodal- und Presbyterialverfaflung, ©. 110f. 
1257. Als Hurfürft Johann Sigismund von Brandenburg im Jahre 1614 reformiert 
wurde, machte er einen äbnlichen Verſuch nicht mebr, jondern organifierte ein Neben: 

6o einander der lutberifchen und der reformierten Kirche im Yande. v. Mühler, Geſch. der 
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ev. Kirchenverfafjung in der Mark Brandenburg, ©. 121. 133f.; Jacobſon, Preußifches 
Kirchenrecht, $ 4, 33; Yebmann, Preußen und die fath. Kirche 1, 17. Die branden: 
burgifch-lutberifche Kirche war ſeitdem nicht mebr die Kirche des Yandes, jondern der 
Yutberaner im Lande, wie die reformierte die der Neformierten, Einrichtungen, die als: 
dann der 7. Artitel des Dsnabrüder Friedensinftrumentes von 1648 zum Mufter alle 5 
gemeiner Vorfchriften über das gegenfeitige Verhältnis reformierter und lutheriſcher Kirchen: 
bildungen in einem und demjelben Territorium genommen bat. Hier ift nicht eine neben 
einer recipierten bloß tolerierte Kirche, fondern im Lande beftehen zwei ecelesiae receptae 
nebeneinander. 

Für eine ſolche Geftalt der Toleranz ließ fich die Theorie nicht mehr in der Weiſe 10 
Johann Gerbards konftruieren: man mußte die Erfcheinung in anderer Art zu begreifen 
ſuchen: es handelte ſich nicht mehr um die Ausnahme prinzipieller Intoleranz, jondern 
es fam auf Begründung prinzipieller Toleranz an. Anſtatt der bisherigen theologiſchen, 
wurde jet dafür eine rein politiiche, vom Staatöbegriffe ausgehende Grundlage ge 
nommen. 15 

Den Staatsbegriff national zu fundamentieren, dazu fehlte in Deutjchland, nachdem 
das Neih thatfählih ein ſchwacher Bund geworden mar, bei der Vielfältigkeit und 
großenteils Geringfügigkeit der Neichslande und ihrer überwiegend auf bloß privatredht- 
lihen Titeln, wie Kauf und Erbichaft, berubenden biftorifchen ndividualifierung, jeder 
Anhalt. So war man von jelbit auf einen fozial fonftruierten Staatsbegriff gewieſen, »0 
zu welchem die jeit der Renaiſſancezeit eingefchlagene, um jene Zeit vielfach durch nieder: 
ländifche Anſchauungen, deren oben erwähnt ift, beftimmte Richtung der jurijtifchen und 
politiihen Miffenfchaft ohnehin neigte. Man begann, den Staat ald durch Gejellichafts- 
verträge eingerichteten Intereſſenverband zu begreifen, die Staatsgewalt aber führte man 
auf Unterwerfungsverträge zurüd: jedes in den Verband eintretende Mitglied, nahm man 2 
an, babe durdy den Eintrittsvertrag einem Teile feiner vorftaatlihen Ungebundenbeit zu 
Gunjten der Staatszwecke entjagt und infoweit fich zugleich dem Staatsoberhaupte mittels 
Unteriverfungsvertrages unterftellt. Im jolcher Art angejehen kommt aljo für das Ver: 
bältnis des Staates, bezw. der Staatsgewalt auch zu den Kirchen alles darauf an, was 
jene Grundverträge darüber enthalten. Man konnte entweder annehmen, und dies ift die 30 
Meinung von Hugo Grotius, die kirchliche Einigung und Unterwerfung jei in der ftaat- 
lichen enthalten, die anſtaltliche Bethätigung der Kirche ſei in Wahrheit eine Funktion 
des Staates, die Kirchengewalt jei ihrer Natur nah Staatsgewalt: Territorialismus. 
Oder man konnte annehmen, die vorftaatlide Ungebundenheit in gottesdienftlichen Dingen, 
insbejondere das gejellichaftlihe Zufammentreten zu gemeinfamem Gottesdienfte und die 35 
Ausgeftaltung anftaltlier Einrichtungen dafür, en zu dem durch jene Staatögrund- 
verträge nicht Aufgegebenen; bleibe daber auch im Staate Sache der privaten Einzel 
freibeit, und müſſe, als ein Teil derjelben, von der Staatsgewalt geichügt werben: 
Kollegialismus, zuerft entwidelt durdh Samuel von Pufendorf. Vgl. Förfter, Die Ent: 
ftehbung der Preuß. Landestirche (1905) Bd 1 ©. 4ff. Der Territortalismus iſt die ältere 40 
Theorie und lag in praftifcher Handhabung dem Hergebracdhten näher; er ließ der Yandes- 
obrigteit alles, was man in deren Hand zu jeben jchon gewohnt war, und unterjtellte 
nur, ftatt der bisherigen theologischen Vorausfegungen, politiſche. Indem er dabei auf 
belannte vorchriftliche Gedanken des Altertums zurüdgreift, it er zwar an und für ſich 
nicht minder intolerant, als die Theorie der Custodia prioris tabulae, denn wenn in 4* 
der That die kirchliche Einbeit des Staates zu deſſen Natur gehört, fo it es offenbar 
gegen diefe Natur, eine Mebrbeit von Kirchen zujulaffen; aber da jene Einheit nicht mebr 
auf religiöfer, jondern auf politiicher Bafıs rubte, fo war die gleichfalls politifche Moti— 
vierung einer ausnahmsweiſen Toleranz weſentlich erleichtert. Ueber die mandherlei 
Streitigkeiten, weldye das Zulafien folder Ausnahmen hervorgerufen bat, ſ. den Artikel so 
„Zimultaneum“ Bd XVIII, ©. 374ff. Der Kollegialismus ift die jüngere Theorie, die 
firchlich oft unrichtig angewandt und zu fehljamen und vertwirrenden Konfequenzen miß- 
braucht worden ift, jtaatlich aber einen wejentlichen SFortichritt bedeutet; denn es tft die 
Form, im welcher die den evangelifchen Kirchen nicht minder, als der römiſch-katholiſchen 
eintwobnende foziale Selbititändigfeit, welche ihnen durch die altlandestirchlidhe Entwidelung, 55 
von welcder die Rede geweſen iſt, nicht bloß verfümmert, fondern abhanden gelommen 
war, begonnen hat, von Staate twiederbergeftellt zu werden. „indem er dabei dieje 
Kirchen, und ebenjo die katholiſche Konfeifion, als religiöfe nterefienverbände anſah und 
bebandelte, wie fie das wirklich find, konnte fi der Staat mit unbefangener ‘Politik die 
Frage beantworten, inwieweit und unter welden einjchräntenden, durch jeine Gejamt- 60 
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interefjen gebotenen Bedingungen er eine Mehrzahl folder Intereſſenverbände neben: 
einander beſtehen laſſen könne und wolle. Auf dem Wege gewann er den Standpunft 
der modernen Toleranz, wie fie heute in Deutichland geübt wird. 

Thatſächlich allerdings wurde dieſer Standpuntt nur ſehr allmählid gewonnen. 
5 Wir haben des Kurfürften Johann Sigismund von Brandenburg gedacht. Der große 
Kurfürft ging über den mweitphälifchen Frieden hinaus, indem er 1683 auch den Armint- 
anern Hausgottesdienit, 1686 den franzöftfchen, nad Aufhebung des Ediftes von Nantes 
eingetwanderten Neformierten, obwohl fie ſich nicht zur Augsburgiſchen Konfeſſion be— 
fannten, öffentliches Neligionsererzitium gab. Mühler a. a. O. ©. 185. Was Preußen 

10 that, mußte die Reichsgewalt ——— laſſen, wenn aber kleinere Landesherren etwas 
Aehnliches unternahmen, jo ſchritt fie em. Als z.B. der Reichsgraf Ernſt Caſimir zu 
Runkel und Iſenburg allen, die fih in Büdingen niederlafien wollten, auch wenn * 
nicht zu den drei im Frieden anerkannten Religionen gehörten, unbeſchränkte Gewiſſens— 
freiheit anbot (29. März 1712), mußte er auf Klage des Reichsfiskals den Erlaß zurüd: 

15 nehmen und eine Strafe zahlen. Hering, Gefch. der Unionsverſuche 2, 339. Die oben 
im Eingange angeführte Litteratur aus der eriten Hälfte des vorigen Nabrbunderts, 
namentlich die von Thomafius ftammende und durch ihn, den emfigen Berarbeiter Pufen⸗ 
dorficher Gedanken, angeregte, beſchäftigt ſich damit, die kollegialiſtiſche Toleranz zu ber: 
teidigen und zu empfehlen. Praktifh ging wiederum Preußen voran. Unter Friedrich 

20 dem Großen erbielten die Mennoniten, Unitarier (Socinianer), Arianer, Schwentfeldianer 
u. a. Duldung, jo daß er in feiner Abhandlung De la religion du Brandenbourg 
(Oeuvres de Fr&d£ric. Berl. 1846, 1, 212) fagen kann: „Alle diefe Selten leben 
bier in Frieden, und tragen gleihmäßig zum Wohle des Staates bei. E8 giebt Feine 
Religion, die fich in Betreff der Moral wefentlih von den anderen unterfciede: ſonach 

25 fünnen ſie den Staatsregierungen alle gleich fein, und dieſelbe fann einem jeden die 
Freiheit lafen, den Meg zum Himmel einzufchlagen, den er will. Er foll ein guter 
Untertban jein, das ift alles, was von ihm verlangt wird. Falſcher Religionseifer iſt ein 
Tyrann, der die Provinzen entvölfert, Toleranz eine liebevolle Mutter, die fie pflegt und 
in ihrem Gedeihen fördert”. Es ift diefelbe Gefinnung, die ſich in Friedrichs befannter 

0 Marginalrefolution ausfpricht: „In meinem Lande kann jeder nad feiner Façon felig 
werden“. Allerdings waren für ſolche Toleranzideen des Königs mehr Voltaires und ber 
franzöſiſchen Encyklopädiſten Werarbeitungen des Lodeihen Gedantenftoffes, als Bufen- 
dorf und Thomajius die Vermittler getvefen. Job. Merkel in der Zeitfchrift für luther. 
Theologie, 1860, ©. 35f.; Jacobfon, Preuß. Kirchenrecht, $ 8, Note 90f., S 28. Ein 

35 Toleranzgefeß bat Friedrich der Große nicht erlafien, und völlige Gleichftellung mit den 
beiden evangelifchen Kirchen erlangte unter ibm jelbft die katholiſche Kirche noch nicht. 
Laſpeyres, Geſch. und Verfafjung der fatbol. Kirche Preußens, ©. 260. 265; Pigge, 
Die relig. Toleranz Friedrih d. Gr. (98); aber auch fie beiwegte ſich in Preußen freier, 
ald in irgend einem anderen deutjchen evangeliichen Staate. Das Toleranzedilt Kaiſer 

0 Jofephs II. vom 18. Oktober 1781, über welches im Jahre 1881 eine reiche Litteratur 
entjtanden iſt, und des jächlischen Prinzen Kurfürften Clemens Wenzel von Trier 1783 
waren Früchte gleicher franzöfticher Bildung und Gefinnung, und Nahahmungen Friedrichs, 
die befonders den damals aud von amderen geiftlichen Fürſten bejier als vorher be- 
handelten Broteftanten zugute famen. Mejer, Zur Geichichte der römiſch-deutſchen Frage, 

#5 1, 787. Gefeglih für Preußen firiert und dabei in etwas fortentwidelt wurden die 
friedericianifchen Anjchauungen erſt durch das Neligionsedift von 1788 und durch das 
Preußiſche Allgemeine Landrecht (1794), welches die Latbolifche Kirche den beiden evan— 
geliihen volllommen gleichitellt. Es iſt der vollendete Ausdrud des Kollegialismus, 
Merkel a. a. O.; Mejer a. a. O. 414f.; Förfter 1, 25. 

50 Unterdes war in Frankreich, two Ludwig XVI. ſchon im November 1787 die prote— 
ftantifche Neligionsübung wieder freigegeben hatte, durd die Revolution die liberté de 
tous les eultes —— worden (Déclar. des droits de lhomme vom 3. November 
1789, Art. 10, Konftitution von 1791 u. f. f.), und auch das napoleonifche Frankreich 
behielt diefe grundfäßliche Toleranz bei. Mit der franzöfiichen Gefeßgebung aber wurde 

55 fie ausgedehnt auf die feit 1794 in franzöfifchen Beſihe befindlichen, durch den Lune— 
viller Frieden 1801 an Frankreich auch abgetretenen linksrheiniſch-deutſchen Yande; wäh— 
rend binfichtlich der nad dem Neichsdeputationshauptichluffe vom 25. Februar 1803 dafür 
eingetaufchten rechtörbeinifchen, bis dahin größtenteils ausfchliehlih katholiſchen „Ent— 
ihädigungslande” in S 60 und 63 diefes Reichsgeſetzes zwar die „bisherige Neligions: 

co übung gegen Aufbebung und Kränkung aller Art” in Schuß genommen, zugleich aber den 
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neuen Zandesherren das Recht gewwährleiftet wurde, „auch andere Religionsvertvandte zu 
dulden, und ihnen den vollen Genuß bürgerlicher Rechte zu gejtatten“. Hiermit über: 
fchritt das Reich feinerfeit3 das Stadium des weitphälifchen Friedens. Wie nötig dies 
war, bezeugt der Kaiſer jelbft in einem Hofbefrete vom 30. Junius des Jahres: „jo 
viele® auch bereits über allgemeine und vollkommene Religionstoleranz gejagt und ge 5 
jchrieben worden”, bemerkt er, „könne doch die Wirkung davon noch nicht in die Grundgefet: 
gebung des deutjchen Reiches übergegangen beißen, denn der Grundjag einer allgemeinen 
wechjelfeitigen Duldung und des vollen Genufjes bürgerlicher Nechte für alle Religions: 
genofjen fei noch nicht einmal in Anſehung der drei chriftlichen Konfejjionen in den ſämt— 
lichen Yanden des deutſchen Reiches anerkannt, und es beitehen noch andere jelbit feierlich 
garantierte Grundfäße, die Durch den Geift einer allgemeinen und vollfommenen Religions: 
duldung weder geleitet find, noch als fortjchreitende Wirkung derjelben betrachtet werden 
fönnen”. — So 3.B. wurden im Enrzitifte Köln (Jacobſon, Geſch. der Quellen des 
preuß. Kirchenrechtes, TI. 4, ©. 476. 483. 484) und in den Bistümern Münfter, Bader: 
born (daf. ©. 511. 582) erft bei der Beſetzung des linken Rheinufers, oder infolge des 
Neihsdeputationshauptichlufjes den Proteftanten Duldung zu Teil. Auch Bayern erlieh 
erit am 21. Auguft 1801 ein Edikt, nah welchem fortan auch Nichtkatholifen zu Er: 
langung des Bürgerrechtes zugelaffen wurden. Ebenſo nahmen die von Frankreich in 
Deutihland gegründeten Bafallenftaaten — Eleve:Berg, Großherzogtum Frankfurt, König: 
reih Meftphalen — das Prinzip der Freiheit aller Kulte an, und in den Acceſſions- © 
urfunden zum Rheinbunde lich Napoleon wenigſtens die beitretenden proteftantifchen 
Staaten verfprechen, der katholiſchen Kirche Barität mit der Yandeskirche und den Katholiken 
volle bürgerliche und politifche Nechte zu gewähren, woraus wiederum verſchiedene partifuläre 
Toleranzgefeßgebungen berborgegangen find. Die deutſche Bundesafte vom 8. Januar 
1815 erwähnte oe längerer Berbandlung (Mejer, Zur Gefchichte der römifch-deutichen 25 
Frage, 1, 446.) die Gleichitelung der Kirchen als ſolcher nicht, jondern wiederholte nur 
(Art. 16): „die Verfchiedenheit der chriftlichen Religionsparteien” — es find, wie aus 
jener Verhandlung bervorgebt, nur Lutheraner, Reformierte und Katholiten gemeint — 
„fann in den Ländern und Gebieten des deutſchen Bundes feinen Unterfchied im Genufie 
der —— und politiſchen Rechte begründen“. 

m = 
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Schon der weſtphäliſche Friede (JPO. Art. 5, 8 35) hatte für Proteſtanten, die in 80 
fatboliihen, und für Katholiken, die in proteftantifchen Gebieten toleriert erden 
beitimmt, daß ſie nullibi ob Religionem despectui habeantur, und hatte bürger: 
liche Rechte bezeichnet, von denen fie nicht ausgefchloffen werden durften. Dies 
dehnte die deutſche Bundesafte in ermähnter MWeife aus. Dagegen über das genoffen: „. 
fchaftlihe Leben der Kirchen jamt feiner Entfaltung und Handhabung traf fie keinerlei 
Beitimmung, jondern überließ das dahin Gebörige den partifulären Gejeggebungen. 

Für diefe war entjcheidend die Entwidelung des öffentlichen Nechtes vom fog. Polizei: 
ftaate zum Eonftitutionellen Staate der Gegenwart. Der Bolizeiftaat, wie er überhaupt 
die joztalen Interejjen als jtaatlihe zu betreiben und jonad in die Hand der Staats- yo 
getwalt zu nehmen gewohnt war, behandelte auch die kirchlich-fozialen Intereſſen in folder 
Weiſe; feine Prarxis war territorialiftiich. Selbjit wo er, wie in Preußen, kollegialiſtiſch 
gedachten Einrichtungen gegenüberftand, bog er fie territorialiftifch um, indem er die ftaat: 
liche Auffiht zur ftaatlihen Leitung fteigerte. Der fonftitutionelle Staat dagegen läßt 
die Bewegung der Gefellichaft, fo viel es ibm möglich ift, frei, läßt fie ihre Intereſſen, 45 
indem fie ibre Angelegenheiten jelbit verwaltet, nach eigenen Gefichtspunften verfolgen ; 
durch die Neibe der im den neueren Verfalfungsurfunden fpeziell gewäbrleifteten ſog. 
fonftitutionellen „Freiheiten“ wird diefe Selbititändigkeit der ſozialen Bewegung in ver: 
ſchiedenen Nichtungen fichergeftellt. Und auch bier kommt fie wie der Gejellichaft über: 
haupt, jo insbejondere den kirchlichen Jntereflenverbänden zu gute. Die Älteren deutjchen so 
Konftitutionen, wie die baverifche und badiſche von 1818, die württembergiſche, dann die 
Verfafiungsurfunden der dreißiger Jabre gingen bierin noch nicht jo weit, wie die feit 
1848, dem Jahre, wo der Konftitutionalismus in Deutichland zum Durchbruche fam, er: 
fchienenen. Hier wird genügen, Beiſpiele anzuführen. 

Für den einzelnen Staatsangebörtgen beftimmt fchon die baverifche Verfaffung vom 5; 
26. Mai 1818, $ 9: „Jedem Einwohner des Neiches wird vollkommene Gewifjensfreibeit 
nelichert; die einfache Hausandaht darf daher niemandem, zu welder Religion er fich 
belennen mag, unterfagt werden”. Ebenſo die badiſche Verfaffungsurlunde vom 22. Auguft 
1818, 8 18: „Jeder Yandeseinmwohner genießt der ungeltörten Gewiſſensfreiheit und in 
Anfebung der Art feiner Gottesverebrung des gleichen Schuges“. Es ift die oben an: 60 
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—— Beſtimmung des weſtphäliſchen Friedens, aber nicht mehr auf die drei chriſtlichen 
onfeſſionen beſchränkt, ſondern ausgedehnt auf ſämtliche Religionen. Auf dieſem Punkte 

konnten auch die ſpäteren Verfaſſungsurkunden nur inſofern weiter gehen, als in ihnen 
außer der Hausandacht auch die öffentliche Religionsübung eingeräumt wurde. In Be: 

5 treff der bürgerlichen und politiihen Rechte der | hatten fich jene älteren 
Verfaſſungen beichräntt, fie nad Vorgang der Bundesafte den drei chriftlihen Haupt: 
fonfeffionen gleihmäßig zuftändig zu erklären, und im allgemeinen blieb das, insbejondere 
binfichtlih der politifchen echte, jo bis 1848. Die feit diefem Jahre erjchienenen Ver: 
fafjungsgefege — 3. B. badiſches Gefeß vom 17. Februar 1849, Art. 2 u. a. — debnen 

10 auch dies auf alle Religionen aus. Art. 12 der preußifchen Berfaflung vom 31. Januar 
1850 lautet: „Die Freiheit des religiöfen Belenntniffes, der Vereinigung zu Religions— 
gejellfchaften und der gemeinfamen bäuslihen und öffentlichen Religionsübung wird ge: 
währleiſtet. Der Genuß der bürgerlichen und ftaatsbürgerlichen Rechte ift unabhängig 
vom religiöfen Belenntnifje. Den bürgerlihen und ftaatsbürgerlichen Pflichten darf durch 

15 die Ausübung der Neligionsfreibeit fein Abbruch geſchehen“. Im allgemeinen ſchließen 
fich diefe und ähnliche Gefegesbeftimmungen an Art. 14 der Frankfurter Grundrechte des 
deutfchen Volkes von 1848 an. Die legten Reſte von Ungleichheiten, die übrig waren, 
hat dann das Bundes-(Reichs-)Geſetz, betreffend die Gleichitellung der verjchiedenen Kon: 
feffionen in bürgerlicher und ftaatsbürgerlicher Beziehung vom 3. Juli 1869 getilgt. 

20 Wegen der „Bereinigung zu Religionsgefellihaften” verweift Art. 12 der preußifchen 
Verfafiungsurfunde auf Art. 31 und 32, richtiger Art. 30 und 31 des Gefeges, wo es heißt: 
„Alle Breußen haben das Recht, ſich zu ſolchen Zweden, welche den Stuatselepen nicht zu— 
mwiberlaufen, in Gefellihaften zu vereinigen” u. ſ. w. Das Nähere ift jpäter burd das 
Vereinsgeſetz beftimmt. Aehnliche Zuficherungen enthalten fämtliche neuere Konftitutionen. 

> Wie fih auch bei etwas beſchränkteren Verhältniffen die Praxis geftaltete, zeigt der Erlaf 
des hannoverſchen Minijteriums vom 5. Februar 1853, welcher fich über $ 6 des hannoverſchen 
Geſetzes vom 5. September 1848 ausfpricht. Diejer Paragraph, jagt e8, „Tichert jedem Landes: 
einwohner neben völliger Glaubens⸗ und Gewiſſensfreiheit nur das Necht zu Religionsübungen 
mit den Seinigen in feinem Haufe. Eine weitere Neligiongübung wird aber dadurch noch 

30 nicht als ohne weiteres verboten, fondern nur als verfafjungsmäßig nicht —— zu 
betrachten fein. Vielmehr erſcheint, da zugleich in S 4 des Geſetzes freies Vereinigungs— 
und Verſammlungsrecht unter Beobachtung der Geſetze gewährt iſt, da ferner diejenigen 
Beitimmungen außer Kraft geſetzt find, nach weldhen landesverfaflungsmäßig die Zulaffung 
von Selten der ausdrüdlihen Aufnahme bedurfte, mie jede Din Tu Vereinigung und 

35 Verfammlung, jo auch diejenige zu religiöfen Zwecken als ftaatlih erlaubt, wenn und 
foweit fie unter Beobachtung der Geſetze ftattfindet. Auch fehlt es gegenwärtig, nachdem 
die Zulafjung von Sekten durd ausdrüdliche Aufnahme nicht mehr bedingt ift, an einem 
efeglihen Grunde, um die Vornahme religiös-geiftlicher Alte in den feftiererifchen 

Religionsgefellichaften und in deren Namen von Staats wegen jchlechtbin zu verbieten; 
0 nur daß jelbitverftändlich foldhe Akte . . . bürgerliche Wirkfamfert nicht in Anſpruch nehmen 

dürfen”. Die Neufonftituierung einer Religionsgeſellſchaft von ftaatlicher Genehmigung 
abhängig zu machen, erfchien alſo auch bier jeit Einführung der Gemwifjensfreibeit nicht 
mehr ftatthaft. Die auf gleichem Standpunkte jtehenden deutichen Gejetgebungen ange: 
führt in Friedberg, Lehrb. d. KR. (1903), ©. 136. Andertvärts hat man dieje ftaat: 

5 liche Schranke aufrecht erhalten, jo in Sachſen. Geſetz vom 20. Juni 1870, 821 und 
Bayern. Ed. vom 26. Mat 1818, 26 ff. ... während fie in Baden nur für öffentliche 
Neligionsübung beſteht. Gefeg vom 9. Oftober 1860, 8 2. 

Jene tirchenrechtliche Theorie, welche fich mit den oben angeführten Bejtimmungen 
des weitphälischen Friedens auseinanderzufegen hatte, bat jeit Anfang vorigen Jahr: 

50 bunderts eine Kategorieflala des Grades ausgebildet, in welchem eine Religionsgejellichaft 
vom Staate, ſobald er fie nicht mehr ausfchließt (reprobatio), zugelaflen werden kann. 
Der geringite Grad — Ausschluß der Belenner zwar nicht mehr vom Lande, aber vom 
vollen Staatsbürgerrechte — wird bierbei aud noch ala „Neprobation” bezeichnet. Es folgt 
die devotio domestiea, Zulaſſung mit Hausgottesdienjt, entweder ohne Geiſtlichen 

55 (simplex) oder mit Zuziebung eines folden (qualificata). Da der Geijtlihe im Auf: 
trage feiner Kirche handelt, fo wird mittels der qualifieata die Kirche ald Anftalt zu: 
gelafjen, während die simplex nur den einzelnen ibrem Glauben gemäß zu leben erlaubt. 
Der weſtphäliſche Friede fennt nur erftere Kategorie. Ein Mebreres giebt die Erlaubnis 
des exereitium religionis, nämlid die Zulafjung kirchlichen Gemeindegottesdienftes: 

# privatum genannt, wenn die Religionsgenoſſenſchaft als nicht weſentlich privilegterter 
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Verein, publicum, wenn fie als weſentlich privilegierter vom Staate behandelt wird. In 
älterer Zeit verftand man unter dem publicum religionis exereitium einer Kirche, 
daß fie fatholijcherfeits als religio de jure dominans, proteftantifcherjeits ald Landes— 
firhe anerkannt, daß alfo die Gejamtheit der öffentlichen Einrichtungen des Landes nad) 
ihren Gefichtspunften und gemäß der Vorausfegung, daß die Landesgenofjen ihr an- 5 
gehören, ausgejtaltet ſei. Seit durch die dargelegte Entwidelung des Toleranzprinzips 
diefe älteren Zuftände alteriert worden find, pflegt man unter publicum religionis 
exereitium die Verleihung von Korporationsrehten an die Kirche zu verfteben, was im 
allgemeinen nach neueren — — Oldenburg B.U 77. Waldeck V. U. 11. Preuß. 
Verf. Art. 13 — nur durch ein Geſetz gefchehen kann. In der durch die Preußifche 10 
BU. Art. 12 gewährleifteten „öffentlihen Religionsübung“ ift eine ſolche Verleihung 
alſo nicht bereits enthalten. Daß aber die beiden evangelifchen Hauptlonfeffionen und 
ebenfo die fatholifche Konfefjion Korporationsrechte in Preußen bereits beſitzen, unterliegt 
feinem Zweifel. Dagegen konnte aud (Preußen Gef. v. 12. Juni 1874 und 7. Juli 1875 
für Mennoniten und Baptiften) die Verwaltung geſetzlich ermächtigt werden, Korporations- 15 
rechte zu erteilen, oder es war dies dem freien Grmefjen der Verwaltungsbebörden über: 
laſſen (Baden, Bayern). In diefem Rechtsſtande ift indeffen durch das deutiche Bürgerliche 
Geſetzbuch folgende Anderung eingetreten. Neligionsgefellichaften können Korporations: 
rechte erlangen durch Eintragung in ein vom Amtsgericht ihres Sites geführtes Negifter 
($ 21); diefe muß ihnen ab verfagt werden auf Einſprache der Staatsregierung, die 20 
nicht begründet zu werden braucht. Wo indeſſen die Landesgefeggebung zur Erlangung 
der Korporationsrechte für religiöfe Gefellfchaften ein Geſetz erfordert, ift diefe Norm un- 
berührt geblieben und eine foldye fann auch in Zukunft erlafjen werden (Preußen, Einf. 
Gef. zum BGB. Art. 84, Oldenburg, Waldeck a. a. D., Lübeck, Ausf.-Gef. zum BGB. 
8 2). Demnach ift es unquläffig, wenn trotzdem eine Anzahl deuticher Rechte (ſ. die 25 
jelben Friedberg, Lehrb. des Kirchenrechts ©. 107) in ihren Ausführungsgefegen zum BGB. 
die Erlangung der Rechtsfähigkeit im bloßen Verordnungswege angeordnet haben. 

Das Reichsſtrafgeſetzbuch F 166 gewährt einer „mit Korporationsrechten innerhalb 
bes Bundesgebietes beftehenden Religionsgefellichaft” bejonderen Schuß gegen öffentliche 
Beihimpfung auch ihrer Einrichtungen und Gebräuche, und erkennt dadurch diefe moderne 30 
Begrifföbeftimmung der ecclesia recepta gleichfalls an, wie denn auch das Reichsmilitär— 
geſetz den Neligionsdienern der mit Korporationsrechten verfehenen Religionsgefellichaften 
gewiſſe Vorrechte gewährt (Gef. dv. 2. Mai 1874 8 65. Ueber die partifularrechilichen 
Begünftigungen forporativer Religionsgejellihaften vgl. Friedberg, Lehrb. des AR. ©. 108). 
— Will man an der Hand der genannten Stufenleiter den heutigen Stand ber deutichen 35 
Toleranzverhältnifje beſtimmen, jo befteht der Fortſchritt jeit dem weſtphäliſchen Frieden 
wur Gegenwart darin, daß Toleranz nicht mehr bloß gegen Lutheraner, Reformierte und 

atholiten, ſondern gegen alle Religionen geübt und daß das Minimum des jeder einzelnen 
Neligion Gewäbhrleifteten nicht mehr bloß devotio domestica, fondern religionis exer- 
eitium privatum ij. Ob eine von ihnen ein Mebreres babe, und wie dies bemefjen 40 
fei, enticheidet das Partikularrecht. 

Die römiſch-katholiſche Kirche hält in Betreff der ftaatlichen Tolerany den vor: 
reformatorifchen Standpunkt feit, findet fie alfo ſchlechthin verwerflich, wodurch fie jelbit- 
verjtändlich nicht gehindert ift, fich der Vorteile zu bedienen, welche ihr durch die Annahme 
des Toleranzprinzipes feitens des modernen Staates und dur die Tonititutionelle Frei— 45 
beit der Gefellihaft entgegengebradht worden find. Schon der Toleranz des weitphäliichen 
Friedens gegenüber erklärte erſt der päpftliche Nuntius Chigi (Proteftation vom 26. Oft. 
1648), dann der Papft felbjt (Bulle Zelo domus Dei vom 20. Nov. 1648), daß fie 
unberechtigt ſei. Der Papft annullierte die desfallfigen Beftimmungen des Friedens, und 
— ſchon aus eben dem Grunde, mit welchem von der Kurie und ihren Leuten auch 50 
ie moderne Firchenpolitifche Gefeßgebung für nichtig erflärt wird, weil die »Staatsgewalt 

zu Erlaß derartig die Kirche berührender Ordnungen nicht fompetent ſei. Ahnliche Ver— 
werfungen der jtaatlichen Toleranz find häufig wiederholt worden, aud in den Zeiten 
der größten Schwäche des römischen Stubles, aber er hat das vorreformatorische Ketzer— 
recht niemals zurüdgenommen. Bon jenen Verwerfungen genügt e8, bier anzuführen 55 
die Breven Papſt Pius VII. vom 12. Februar und 19. November 1803 gegen Zulafjung 
der Proteftanten in Bayern (v. Sicherer, Staat u. Kirche in Bayern, ©. 50f. u. Urkunden: 
Num. 3 u. 5), die Außerungen Bapft Yeos XII. 1825 und Gregors XVI. in der En- 
eyclica Mirari vom 15. Auguft 1832 bei Roskoväny, Monumenta Catholica pro 
independentia potestatis ecclesiasticae 2, 239. 324; vgl. auch daſ. 1, 513. 2, 80. w 

Realsncpllopäbie für Theologie und Klirde. 8.9. XIX. 53 



834 Toleranz Tollin 

In feiner fein Studienebilt enthaltenden Enchklita vom 1. September 1831 fpricht Gre— 
gor XVI. von dem „Unfinne” der Gewiſſensfreiheit. Ferner Papit Pius IX. Enchklifa 
vom 8. Dezember 1864, welche das Toleranzprinzip ſchlechthin vertoirft, und in dem bin: 
zugefügten Syllabus errorum nostri temporis die Nummern 77. 78; vgl. 15. 18, 

521. 33. 40. 55, vgl. Schrader, SJ., Der Papft und die modernen Ideen (1866), 1,57 ff. 
Auch die von Papſt Leo XIII. unter dem 1. November 1885 erlaffene Encyklika „über 
die chriſtliche Konftitution der Staaten“, Arhiv für fath. Kirchenrecht Bd 55, ©. 319, 
wiederholt einfach die alten furialen Säte, wie fie auch ausdrücklich auf Gregors XVI. 
angeführte Eneycelica Mirari vos und auf den Syllabus Pius’ IX. Bezug nimmt. 

10 Zwar fügt fie hinzu: „Wenn die Kirche es für unerlaubt erklärt, den mancherlei 
Religionen gleiches Recht einzuräumen, fo verurteilt fie darum doch nicht Diejenigen Staats: 
obrigfeiten, weldye zur Erlangung eines großen Gutes oder zur Verhütung eines großen 
Ubels thatfächlih dulden, daß im Staate verfchiedene Kulte beſtehen. Auch pflegt die 
Kirche jehr darauf zu dringen, daß niemand widerwillig zur Annahme des Fatholifchen 

15 Glaubens gezwungen werde, weil, wie Muguitinus weiſe erinnert, „der Menſch nur 
glauben kann, was er will”. Traft. 22 und Jo 2. Allein diefe Außerungen ſchränken 
die päpftliche Verwerfung der Toleranz keineswegs ein. Der zweite Sa könnte eine 
Aufhebung des alten Keperrechtes zu enthalten jcheinen, und es wäre dann merkwürdig, 
daß der Papſt fih auf Auguftinus, eben den Kirchenvater, beruft, welcher als erfter die 

20 Pflicht geltend gemacht hat, Ketzer zum Gehorfam eventuell zu zwingen. Aber wenn 
man nicht vergibt daß die römiſche Kurie jeden giltig Getnuften für einen folden an— 
fiebt, der die „Annahme des Fatholifchen Glaubens“ bereits willig vollzogen babe, fo 
bört der fcheinbare Widerſpruch auf. Nur Nichtchriften follen nicht gezwungen werden; 
fegerifche Chriften find, da die Kebertaufen als Taufen gelten, dem Zwange allerdings 

35 unterworfen, fobald nur der Staat feinen Arm dazu bergiebt. Papſt Leo XIII. bält 
ganz wie feine Vorgänger daran feit, daß die Staatsgewalt an und für fich diefen welt— 
lihen Arm hergeben mußte. Nur jo viel räumt er, wie auch diefe Vorgänger fchon ge: 
than haben, ein, daß die Staatsgewalt, welche Ketzer thatſächlich duldet, nicht ohne 
weiteres deswegen zu „verurteilen“, fondern daß ihr ein den Umftänden entipredhendes 

0 Temporifieren zuzugefteben ſei. Ausdrücklicher ift dies bei Abſchluß des öfterreichifchen 
Konkordated von 1855 in befannter Art zur Sprache gelommen. Allein die offiziell 
fatholifche Verwerfung der Toleranz bleibt bei einer folden Einräumung doch ebendie- 
—* und es bleibt ebenſo das mit den Mitteln ihres ſozialen Einfluſſes arbeitende Be— 
treben der offiziellen katholiſchen Kirche und ihre Hoffnung, daß die Staatsgewalten von 

35 ihrer vermeinten Pflicht der Intoleranz künftig wiederum überzeugt werden und ihr dann 
auch thatſächlich nachkommen möchten. 

Darum fann der von fatholifhen Schriftftellern und neuerdings auch feitens der 
Gentrumsfraftion des Neichstages bei Gelegenheit des von diefer eingebrachten Toleranz: 
antrages aufgeftellten Unterfcheidung zwiſchen der Firchlichen und „politiichen” Toleranz 

40 feine Berechtigung zugeftanden werden. (Mejer +) Emil Friedberg. 

Toleranzakte, engl. j. d. A. Anglikaniſche Kirche BoI ©. 529, ». 

Toleranzpatent Joſephs II. f. d. A. Joſeph II. BB IX ©. 374, 15. 

Zollin, Henri Wilh. Nath., Lie. theol. und Dr. med., zulegt Paſtor in Magde- 
burg, geſt. 1902. — D. Brandes, Tollin u. ſ. w. im 2. Bande der Geſchichtsbll. d. deutſchen 

4 Hugenotten:Bereind, Magdeburg, Heinrichshofen 1902, eine Lebensbejchreibung, der die 
Schriften des Heimgegangenen zu Grunde liegen, ſowie Briefe, die er an feine Schwejter ge: 
jchrieben hat, und Aftenjtüce, welhe dem Verfaſſer von Frau Baftor Tollin zur Verfügun 
gejtellt worden jind und die, ſich über den ganzen Lebenslauf des Mannes erjtreden. Auch 
ein Bericht aus der Feder der „Pilegeichweiter“ konnte von dem Verf. benupt werden. 

50 Der Lebenslauf T.s, deſſen Bedeutung bauptfählih auf Eirchengefchichtlichen Gebiete 
liegt, ganz bejonders auf dem der Geſchichte der Hugenottenfolonten in Deutſchland, ift 
furz folgender. Er wurde am 5. Mai 1833 als Sohn des Paſtors bei der franz. Kolonie 
an der Luiſenſtadt Franz Nik. Tollin in Berlin geboren, verlor jedoch ſchon in feinem 
ſiebenten Yebensjahre beide Eltern und twurde, nebit feiner Schtuefter, von den beiden 

55 Ihm von der Kolonie beftellten VBormündern, dem Konf.:R. Fournier und dem Juftizrat 
„Jordan bei dem Lehrer Weber in Pflege gegeben, in eine Familie, in der er ala Sohn 
des Haufes behandelt wurde, wie er dies auch ftets mit Dankbarkeit anerfannt hat. Seine 
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wiſſenſchaftliche Vorbildung für die Univerfität genoß er, als Hugenottenfprößling, auf 
dem franzöftichen Gymnaſium an der Klojterftraße zu Berlin, wo er ſich durch gute 
Faſſungsgabe und gewiſſenhaften Fleiß auszeichnete, jo daß er dann am 19. Mär; 1852 
als Primus omnium die Anjtalt verlafjen konnte, um als Studiosus theologiae 
die Berliner Univerfität zu beziehen. Auch bier that er ſich durd Fleiß und gute Auf- 5 
fafjung bervor und — bielt fi von Kneipereien fern, jchon jest auch durch Privatitudien 
ſich mit der Gefchichte der Hugenotten beichäftigend. Nachdem er dann aud noch ein 
halbes Jahr auf der Univerfität zu Bonn zugebraht hatte, bejtand er am 6. Auguft 
1857 fein erftes und am 24. Oktober 1859 fein zweites Examen, und trat, nachdem er 
auch eine Prüfung für den höheren Schuldienft bejtanden und auf der Köllnifchen Real: 10 
ſchule zu Berlin jein Probejahr abgemacht hatte, als Lehrer an demſelben Gymnaſium 
ein, deſſen Unterricht er früber genofjen hatte. Auch fand er im diefer Zeit oft Gelegen: 
beit, ald Ausbelfer im Predigtdiente ſich zu üben, und auch jetzt trieb er die hugenotti- 
ſchen Studien fort, befonder® auch foldhe, die auf Michael Servet, „den Märturer der 
freien biblifchen Wiſſenſchaft“, Bezug hatten und die ihn auch in fpäteren Jahren noch 16 
immer beichäftigt haben. 

Im Jahre 1862 wurde er an die reformierte Gemeinde zu Frankfurt a. D. berufen, 
zunächſt als Kollaborator, dann aber als Inhaber der Stelle jelbjt, wo er jich der Gemeinde: 
pflege tbätig annahm, namentlih auch im Jahre 1866 in den Hofpitälern als geiftlicher 
Pfleger der Verwundeten feine Schuldigfeit zu thun ſuchte, melde aus dem Böhmifchen 20 
Feldzuge dorthin gebracht wurden, ein Dienft, von welchem er fih auch dadurch nicht ab: 
ichreden ließ, daß die Cholera zahlreiche Opfer in den Lazaretten auch zu Frankfurt 
forderte. Und bier fand er trogdem auch noch Muße, fein größeres Erftlingswerf zu publi— 
zieren: „Biographifche Beiträge zur Gejchichte der Toleranz“, wo er nicht unterließ, her: 
vorzubeben, wie in den Zeiten der Unduldſamkeit wirkliche Toleranz zuerft in Preußen 35 
dur den Großen Kurfürften berzuftellen verfucht worden fei, aber ſichs aud nicht nehmen 
ließ, darzuftellen, was die Hugenotten in Frankreich, Coligny, die ältere Margarethe von 
Valois u.f. w., von ber Intoleranz der dort herrſchend gewordenen Jejuiten zu leiden 
gehabt haben. Doch traten auch mehr und mehr Mipitimmungen zwiſchen ihm und feinem 
Nebenpaftor bervor, dem er unterftellt war, jo daß ihm nad) einer andern Stellung ver: so 
langte, am liebften in Berlin twegen der ihm dort gewohnt und liebgewordenen Kreife, 
nur daß das nicht gelingen wollte. Er mußte fi dazu verjteben, eine felbitftändige 
Pfarrſtellung auf dem Lande, zu Schulzendorf im Brandenburgifchen, in einer freilich 
aud reformierten Bauerngemeinde anzunehmen, die ibm auf fein Gefuhb um Mer: 
jeßung angetragen wurde und für die er, der auf wiſſenſchaftlichen Verkehr und 3 
geichichtliche Studien geftellte Mann, wohl am menigiten geeignet war. Dod „ein Huge 
notte hält au unter den ſchwierigſten Verhältniſſen aus“, war fein Wahlſpruch, nur 
daß er bald erfahren follte, daß es mit dem guten Willen nicht getban ift, fobald diefer 
nur auf einer Seite fi findet. T. ſah bald, daß es in der Gemeinde fittlich nicht zum 
Beiten beftellt war. Als Hugenotte glaubte er „Zucht“ üben zu follen, jo daß er dann 40 
die Dinge audh auf der Kanzel bei ihrem rechten Namen nannte, nur nicht zum 
MWobhlgefallen derer, die fich von feiner ernſten und unverblümten Sprache getroffen fühlten. 
Es fam zu ärgerliben Dingen, die bier nicht weiter gefchildert werden mögen, vielleicht, 
daß T. in feiner großen Aufrichtigfeit nicht immer die rechte feelforgerliche —— an⸗ 
wandte. Er war zu wenig an den Umgang mit Bauern gewöhnt, um ſich in ihre Weiſe 45 
finden zu fünnen, und — fo wars denn ein Glüd für ihn, daß er im Sabre 1876 an 
Ammons Stelle an die franzöfifche Gemeinde zu Magdeburg berufen wurde, an einen 
Platz, den erlangt zu baben auch feinen Freunden zu großer Befriedigung gereichte, weil 
er bier in Verbältniffe käme, in denen er, obne die Gemeinde vernadhläfligen zu müſſen, 
jeinen Wiſſenſchaften leben fönne. 50 

Die Magdeburger Gemeinde ift nicht groß, nur gegen 250 Seelen, fo daß diefe die 
ganze Arbeitskraft des Waftors nicht in Anſpruch nimmt, und dazu kommt, daß gerade 
ihr Archiv überaus reichhaltig ift an Dolumenten, welche die Gejchichten der Hugenotten 
in Deutjchland überhaupt betreffen. Als jo ziemlih im Mittelpunkt Deutſchlands ge: 
legen, flofjen in ihr viele Fäden der franz. Kolonien zufammen, und T. war eben der 55 
richtige Mann, um das fich bier bietende geſchichtliche Material zu benugen, und dies um 
jo mebr, als er es auch veritand, mit unermüdlichem Eifer die Ergänzungen aufzufpüren, 
durch welche Lüden im Magdeburger Archive ausgefüllt werden konnten. Auch fam dazu 
noch ein anderes: die Gemeinde befigt, jo Hein ſie jest auch iſt, ein anjehnliches Ver— 
mögen, das fie in den Stand fette, ihre litterarifchen Schäge zu publizieren und der © 
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Forfhung gerade dadurch um jo mehr nutzbar zu machen, ein Zweck, zu welchem das 
Presbyterium der Gemeinde auch, einfichtsvoll genug, nicht zögerte, feine Einwilligung zu 
geben. So machte ſich der neue Paſtor denn auch aldbald an die Arbeit, und feit dem 
Sabre 1886 find ſechs umfangreiche Bände unter dem Gefamttitel „Geſchichte der fran— 

5 zöfifhen Kolonie zu Magdeburg“ erjchienen, die ald Fundgrube für die Geſchichte ber 
Hugenottentolonien in Deutichland und für das Firchliche, fittliche, gemwerblihe und aud) 
tifjenschaftliche Leben in ihnen von bleibender Bedeutung fein werben, ein Wert, das 
von der Arbeitöfraft des körperlich nicht eben ftarfen Mannes ein rühmliches Zeugnis 
ft. Und damit noch nicht genug. Im Jahre 1884 wurde auf einer Verfammlung zu 

ı0 Marburg a. d. L. eine Gebächtnisfeier zu Zwinglis 400jähigen Geburtstage gehalten und 
bei diefer Gelegenheit der „Reformierte Bund Hr Deutſchland“ geftiftet zu dem Zwecke, 
die im deutſchen Neiche zeritreut wohnenden NReformierten durch ein freied Gemeinjchafts: 
band einander näher zu bringen. Und diefe Verfammlung, bei der auch T. zugegen war, 
gab ihm den Antrieb, in ähnlicher Weife auch einen „Deutichen Hugenotten-Berein“ zu 

15 gründen mit der befonderen Aufgabe, auf die Gefchichte der deutſchen Hugenottengemeinden 
Bedacht u nehmen, ein Gedanke, der auch von den englischen Hugenotten aufgenommen 
mworben ng welche dann auch eine „Huguenot-Soeciety“ zu London zu dem gleichen 
Zwecke gegründet haben. T. wurde jelbftverftändlih an die Spitze des deutſchen Vereins 
geftellt und unter feiner Leitung find nun feit dem Jahre 1886 Jahresferien von „Ge 

20 Ihichtsblättern” des Hugenottenvereins erfchienen, je zehn Hehe in jedem Sabre, bon 
denen je neun die Gefchichte der einzelnen Hugenottengemeinden, jedes zehnte aber wich— 
tige Urkunden aus den Aktenſchränken diefer Gemeinden enthalten, ohne Zweifel auch eine 
Arbeit von nicht geringer Bedeutung und der T. unermüdlich feine Kräfte gewidmet bat, 
auch ſelbſt noch in den Tagen feiner legten ſchweren Krankheit, welche ihn Jahre lang 

25 gequält hat, ohne daß er davon auch nur feine Freunde hat wiſſen lafjen. Sein Wahl: 
ipruch war aud bier: „Ein Hugenotte leidet ohne zu Hagen“. 

Daneben gingen dann aber auch nod feine Servetitubien fort. Eine ganze Reihe 
von Publikationen über diefen fpanischen Arzt und Myſtiker erfolgten, in denen er das 
Recht und Unrecht diefes erjchütternden Handels ins Licht zu ftellen geſucht bat, völlig 

3 unparteiifch, wie es dem Hiftorifer geziemt, und fo auf beiden Seiten ein Recht, aber 
auch eine Schuld erfennend, vor allem aber Har ftellend, daß der Einzelne, der in dieſen 
Handel verwidelt geweſen ift, um des Anteils willen, den er an ibm genommen bat, 
nicht allein bejchuldigt werden darf: es mar die Schuld des ganzen Zeitalters, daß 
ragen, die jest als wifjenfchaftliche mit aller Ruhe und Beſonnenheit erörtert werben 
fönnen, damals die Gemüter in der Weiſe aufregen konnten, wie es wirklich geſchehen 
ift. Die Erörterungen T.s über diefe Angelegenheit finden fich zufammengeftellt in der 
Vorrede zu dem von ihm herausgegebenen Drama „Servet”, das von feinem Freunde, 
dem Mor Hamann zu Potsdam verfaßt worden, und noch immer lejenswert ift. Auch 
über andere Eirchengefchichtliche Verfönlichkeiten bat T. Studien veröffentlicht, wie über 

0 Coligny, jo auch über Johann Duräus, und ift auch fonft nicht vergeblich zu Vorträgen 
in Vereinen immer von neuem aufgefordert worden, die es mit Fragen des kirchlichen 
Lebens zu tbun batten, u. a. auch auf den Hauptverfammlungen des Ref. Bundes für 
Deutjchland. Eine Arbeit hat ihm fogar von der Univerfität zu Bern den Titel eines 
Doktors der Medizin eingetragen, nämlich der Nachweis, daß nicht der Engländer Harvey, 

45 jondern fein Geringerer als der fpanifche Arzt Michael Servet der erſte geweſen iſt, ber 
den Blutumlauf im menſchlichen Körper befchrieben bat. Was jchließlich aber bejonders 
zu betonen fein dürfte, ift, daß er über all dieſen Leiftungen auch feine Gemeinde durchaus 
nicht vernacdläfligt hat. Mie er ſchon in Frankfurt a. 8. in den Zazaretten thätig war, 
jo hat er auch in Magdeburg den Erziehungsverein für verwahrlofte Kinder gegründet 

so und einen großen Teil feiner Zeit auf diefe Anftalt verwendet, hat eine Sonntagsſchule 
geleitet, an der rund 250 Kinder teilgenommen haben, hat in der Herberge zur Heimat 
alle 14 Tage regelmäßig eine Miffionsftunde abgehalten u. ſ. w, dies zu dem Zwecke, 
daß „unter dem Walten, Wehen und Ziehen des chriftlichen Geiftes ein neuer Menſch 
nach Gott innen erftehen und unter der Zucht des himmlifchen Erziehers ein neues Ge: 

55 Jchlecht von Gottesfindern erwachfen möge“. D. Brandes. 

35 

Tonfur. — 8 Thomafinus, Vet. et nova ecclesine disciplina, 1706 p. I lib. II, 
c.34 S. 330 ff.; Smith and Cheetham, Dict. of chr. antiquit. II, 1880, ©. 1988; De Waal 
in d. Realenchtl. d. chriſtl. Altert. von Kraus II, 1886 ©. 901 ff.; Sägmüller im KKL XI*, 
1899, ©. 1876ff.; Hinichius, Kirchenrecht I 1869, ©. 1041 ff.; Löning, Geſch. d. d. K.-Rechts, 

6 1878, II, ©. 275 ff. 
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Tonfur beißt das Standeszeichen der römischen Kleriker und derjenigen Ordensglieder, 
welche klerikale Funktionen verrichten: eine auf dem Scheitel in runder Form kahl— 
geichorene Stelle. Die Erteilung der Tonfur gebt der Weihe zu den Herifalen Graben 
voran; fie bezeichnet nicht den Eintritt in den Dido, aber ihr Empfang ift praeparatio 
ad ordines accipiendos (Catech. Rom. De ord. saer. ce. 3). Demgemäß wird 5 
ihre Erteilung gegentwärtig gewöhnlih mit der der niederen Meihen verbunden. Das 
Recht, die Tonfur zu erteilen, haben zunächſt die Bifchöfe (Cone. Trid. s. XXIII c. 10 
de ref.), neben ihnen die Kardinalpriefter (für ihre Titelfirchen, Bened. XIV. Ad aud. 
vb. 15. Februar 1753, Bened. XIV, opp. XVII, 2 ©. 54) und die Abte (für die Ne: 
gularen ihrer Klöfter (Cone. Trid. a. a.D.). Die Erteilung ift nicht an die Kirche und ı 
nicht an beftimmte Tage gebunden: fie fann an jedem angemefjenen Ort und zu jeder 
Zeit ftattfinden. Die Form des Vollzugs ift durch das Pontif. Roman. fejtgeftellt (De 
clerie. fac., P. R. Bened. XIV. iuss. edit. ©. 9ff., vgl. die Anordnungen ©. 4ff.). 
für den Empfang der Tonfur ift nur erforderlich, daß der Empfänger gefirmt ift, die 
Elemente des Glaubens kennt und Fertigkeit im Lefen und Schreiben befigt; fie kann 
demgemäß nad vollendetem 7. Lebensjahr empfangen werden; doc darf in diefem Fall 
die Übernahme eines klerikalen Amts nicht vor dem 14. Lebensjahr ftattfinden (ec. 4 in 
VI. 1, 9; Conc. Trid. sess. XXIII ce. 4 und 6 de ref.). Die Tonfur, die nach der 
offiziellen römischen Lehre durch den Apoftel Petrus eingeführt wurde (Cat. Rom. a.a. D. 
©. 609 der Ausgabe von Danz), gilt ald Symbol der Dornentrone Jeſu, der königlichen 20 
Mürde des Prieftertums, der Verleugnung der Welt und ihrer Eitelfeiten u. dal. (ec. 7, 
C. XII, 9. 1; Cat. Rom. a. a. 9.) Sie gewährt dem Empfänger die dem Klerus re 
jervierten Rechte und Privilegien (Cone. Trid. sess. XXIII ce. 6 de ref., vgl. e. 11 X. 
1,14), Sie muß ſtets erhalten und getragen werben und ift deshalb monatlich zu er: 
neuen; nur ex iusta causa d. h. wenn die Geſundheit durch fie gefährdet wird oder 3 
äußere Umftände es geraten erjcheinen laſſen, kann die Befreiung von diefer Verpflichtung 
eintreten (vgl. Conc. Aven. a. 1337, ce. 46. Mansi XXV ©. 1098). Dod können 
Kleriler niederen Grades, die fein Benefizium haben, fie eingeben lajien. 

So das gegenwärtige Recht. Gefchichtlih betrachtet gehört die Tonfur zu den 
mancherlei beidnifchen Gebräuchen, die über die Brüde des Mönchtums ihren Einzug in wo 
die fatholifche Kirche bielten. Won alters ber war bei den Prieftern der Iſis und des 
Serapis das Kahlſcheren des Hauptes üblich (ſ. Pauly, Realenchkl. IV, ©. 295 und 
unten ©. 838,1). Won dort ber jcheint es in den chriftlichen Afketenvereinen Aufnahme 
efunden zu baben. Die Sitte ift ſchon in der Mitte des 4. Jahrhunderts nachweislich. 
Man vgl. die Notiz des Sokrates über Julian: 2» yo xeıodusvos 1öv T@v uova- 35 
or ünexoivero Biov (h. e. III, 1 ©. 378 der Ausg. von Huflev). Wie bei den 

Münden, jo begegnet fie auch bei den Nonnen in Agypten und Syrien. Hieronymus 
bemerft ep. 147,5 an Sabinianus (S. 1089 der Ausgabe von Wallarfi): Moris est 
in Aegypti et Syriae monasteriis, ut tam virgo quam vidua, quae se Deo 
voverint et saeculo renuntiantes omnes delicias saeculi conculcarint, erinem v“d 
monasteriorum matribus offerant desecandam. Der Brief ift nicht genau zu da= 
tieren, ficher ijt mur, daß er nicht vor 389 gefchrieben ift (f. Grügmacher, Hieronymus I, 
S. 98). Ungefähr gleichzeitig iſt eine — des Paulinus von Nola über die rechten 
Mönche: Nec improba adtonsi capitis fronte eriniti sed casta informitate ca- 
pillum ad cutem caesi et inaequaliter semitonsi et destituta fronte praerasi 45 
(ep. 22, 2 ©. 155 aus d. J. 399 ſ. Neinelt, Studien ©. 25ff.). Man fteht, das 
Scheren des Hauptes gehörte bei Mönden und Nonnen zur Übung der Höfterlichen 
Demut und Weltentfagung. Die Sitte muß raſch allgemein getworden fein. Denn ſchon 
in der Regel des Aurelian von Arles (geft. 455) ift tonsurare gleichbedeutend mit: ins 
Klofter aufnehmen (e. 4: Si quis laicus tonsurandus est, Holjtenius:Brofie Cod. bo 
reg. I, S. 150). Ebenfo bei Gregor I., f. ep. X, 9, ©. 244; XI, 30, ©. 300. 

Aus der KHlofterdisziplin wurde das Abicheren des Haares übertragen einerjeits auf 
die Pönitenten, andererfeits auf die Kleriker. Beleg für das erjtere ift der 15. Kanon der 
Synode von Agde von 506: Si poenitentes comas non deposuerint aut vesti- 
menta non mutaverint, abieiantur. Das lettere führte zur Entjtehung der Tonfur. 66 

Urſprünglich war den Klerifern nur verboten, das Haar lang wachſen zu lafien; 
Stat. ecel. antiq. 44, ©. 146: Clerieus nee comam nutriat nee barbam; Conc. 
Agath. 20: Cleriei qui comam nutriunt ab archidiacono etiam si noluerint in- 
viti detondeantur. Demgemäß bemerlt Hieronymus zu Ezech. 14,20, ©. 547 (aus 
den Jahren 410— 415): Perspieue demonstratur nee rasis capitibus sicut sacer- w 
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dotes eultoresque Isidis atque Serapidis nos esse debere nec rursum comam 
demittere, quod proprie luxuriosum est. Diseimus nee calvitium novacula esse 
faciendum nee ita ad pressum tondendum caput, ut rasorum similes esse 
videamur, sed in tantum capillos dimittendos, ut operta sit cutis. Diefen Nach: 

5 richten entfpricht der Befund der Denkmäler: die älteren chriftlichen Bildwerke kennen bie 
Tonfur überhaupt niht. Man vgl. I den von Wilpert als Bifchof gebeuteten be: 
jabrten Mann auf Tafel 79 feiner Malereien der Katalomben aus der 2. Hälfte des 
3. Jahrh.s, oder die Petrusbilder auf Tafel 94, 153, 179 aus dem 3. und 4. Jahrh. 
De Waal iſt alfo ficher im Rechte, wenn er die berfömmliche Beziehung der von Biſchöfen 

10 gebrauchten Bezeihung Corona tua oder Corona nostra auf die Tonfur für dieſe 
Zeit ablehnt (S. 902f.). Daß die Klerifer die Tonfur annahmen, läßt fih erft aus 
den Denfmälern feit dem Ausgang des 5. Jahrhunderts nachweiſen. Man vergleiche bei 
Wilpert Tfl. 255 und 256 mit Heiligen und Bifhöfen aus dem Ende des 5. und dem 
6. Jahrhundert. Den Befund der Katakombenbilder beftätigen die Moſaiken der altchrift: 

15 lichen Zeit. Den früheren Werken (S. Pudentiana, S. Sabina in Nom, S. Nazario e 
Gelfo in Ravenna, Bild der Laurentius) ift die Tonfur unbelannt, dagegen bemerkt man 
fie bei den Heiligen in ©. Appollinare nuovo in Ravenna (um 500), bei dem Bijchof 
Ecclefius in ©. Vitale (1. Hälfte des 6. Jahrh.s), und bei dem Erzbifchof mit feinem 
Klerus in S. Appollinare nuovo (Ende des 7. Jahrhunderts). Hier überall ift die Form 

20 der Tonfur gleich. Sie befteht nicht wie bei den Mönchen in dem mehr oder teniger 
vollftändigen Abjcheren des gefamten Haupthaars, fjondern es ift nur der Scheitel ent: 
— jo daß rings um den Schädel ein Kranz von kurz geſchnittenen Haaren ſtehen 

eibt. 
Daß die Tonfur vor Ende des 6. — herrſchend wurde, beweiſt für Rom 

35 Gregor I. Er gebraucht tonsurari ebenſo für die Aufnahme in den Klerus, wie für 
die Aufnahme unter die Mönche. Bezeichnend iſt befonders ep. XII, 4 ©. 350: Ton- 
sorandus est, ut vel monachus vel a nobis subdiaconus fiat; vgl. ferner V, 58 
©. 369; V, 60 ©. 374; IX, 218 ©. 207. Eigentümlih ift, daß in Rom nicht nur 
Kleriter und Mönche die Tonfur erhielten, fondern auch Laien, die irgendiwie im Dienſte 

30 der Kirche arbeiteten. Das geſchah ſchon unter Pelagius I. (555—560) |. Jaffé 956, 
fodann unter Gregor I. ep. II. 38 ©. 138; IX, 22 ©. 55, und nad ibm, vgl. bie 
formel 70 im Lib. diurn. ©. 66 der Ausg. von Sidel. 

In derjelben ge war die Tonfur der Klerifer im fränkiſchen Reich allgemein üblich. 
Das ergeben vielfacdhe Erwähnungen bei Gregor von Tours, vgl. z. B. In glor. conf. 

531 ©.767: Vir tonsoratur ad elericatum. Er hat auch bereits die Legende, daß ihre 
Einführung auf Petrus zurüdgebt; In glor. mart. 27, S. 503: Petrus ob humili- 
tatem docendam caput desuper tundi (= tonderi) instituit, vgl. auch Vit. patr. 
17,1 ©. 728. Für Spanien dient zum Belege der intereflante 41. Kanon ber 4. tole 
tanifhen Synode von 633: Omnes cleriei ... . detonso superius toto capite in- 

40 ferius solam eirceuli coronam relinquant, non sicut hucusque in Galaeciae par- 
tibus facere lectores videntur, qui prolixis ut laici comis in solo capitis apice 
modieum eirculum tondunt. Ritus enim iste in Hispaniis hucusque haereti- 
corum fuit; vgl. auch Iſidorus de ecel. offie. II, 4 ©. 416 der Ausg. von Are 
valus. Für England find Zeugen der Abt Ceolfrid bei Beda, H. e. V, 21, ©. 277%. 

» und Aldhelm in der Brieffammlung bes Bonifatius, ep. 1, S. 232, für den Often endlich 
ger! 3 auf den 33. Kanon der trullaniſchen Synode von 692 zu verweiſen (Mansi XI 

. 958 }.). 
War fomit die Tonfur der Kleriker überall eingeführt, jo war fie doch nicht gleich 

geitaltet; es ericheinen vielmehr drei Formen berfelbe nebeneinander gebräudlid: die 
50 römische, die iroſchottiſche und die griechische. 1. Die römifche oder Kranztonfur (corona, 

tons. eoronalis) ift die oben erwähnte, bei der man den Scheitel kahl ſchor, ringsum 
aber einen Haarkreis ftehen ließ, daher die römischen Geiftlicdhen al® in coronam attonsi 
bezeichnet wurden. Da Petrus der Legende zufolge diefe Tonfurform getragen bat, 
beißt fie auch tons. s. corona Petri. Sie berrichte, wie fich aus dem Gefagten er: 

55 giebt, außer in Italien im fräntifchen Hei, in England und Spanien, erfuhr jedod im 
aufe des Mittelalters nicht ohne den Widerfpruch zahlreicher Provinzialſynoden eine Ver: 

änderung dahin, daß man nur auf einem fleinen Teile des Scheiteld das Haar abjchor ; 
eine Synode zu Palentia in Spanien (1388 unter dem Vorſitz des KL. Petrus de Yuna) 
beftimmte genau die Größe der auf diefe MWeife bergeftellten Glatze; fie ift ungefähr vier 

oo Finger breit (ec. 3 Mansi XXV ©. 741f.) Auch warb es allmählich geſetzliche Norm, 
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daß die Größe der Tonfur nad dem höheren oder niederen Grade des Klerikers ſich 
richtete, jo daß alfo ein Wachſen der Größe der Tonfur, d. b. ihres Durchmeſſers, vom 
Subdiakon an bis hinauf zum Bifchof ftattfand; vgl. die Beitimmungen der Synoden 
von Worcefter (1240) ec. 21 Mansi XXIII ©. 533, von Sens (1528) ce. 24 bei Har— 
duin IX ©. 1958, von Mailand (1579) III ec. 4 Hard. X ©. 1055 x. Aber au 5 
diefe Beſtimmung wurde nicht durchgeführt. 

2. Die Shottifche oder britifche Tonfur beißt bei den Altbriten ſelbſt tonsura 
S. Johannis, oder auch S. Jacobi, bei ihren fie als häretifch befämpfenden römischen 
Gegnern aber tonsura Simonis Magi. Sie unterjchied fi von der römischen Tonfur 
dadurch, daß nicht der Scheitel, jondern das Vorderhaupt Fahl gejchoren wurde, während ı 
am Hinterkopf die ai ftehen blieben. Bei den Jrofchotten war fie allgemein im Ge 
braude. Ihre Einführung wird von der Tradition auf Subulcus, den Sohn des Königs 
— zurüdgeführt. Seit dem 7. Jahrhundert wurde fie allmählich von der römifchen 
Tonfur verdrängt. Wal. Bedae H. ecel. IV, 1; V, 21; Gildas Ep. II bei Haddan 
and Stubbs, Couneils I, ©. 112f.; Aldhelm.’ Ep. ad Geruntium ete. Durch die 
a der keltiſchen Mönche auf dem Kontinent fand fie auch hier ſporadiſch Eingang, 
ſJ. z. Gregor. Turon. Hist. Francor. X, 9, und vgl. Mabillon Ann. 0.8. B. I, 
528. = die Abbildung eines mit biejer Yatobustonfur verſehenen Klerifers, des bl. 
Mummolinus, Bifhofs von Noyon, geit. 685). 

3. Die griedif ce Tonfur, nad AG 21,24. 26 tonsura Pauli benannt, bejtand » 
urjprüngli darin, da man das ganze Vorderhaupt gänzlich fahl ſchor; die griedhiiche 
Kirche bat diefe Tonfur, jedoch ermäßigt zu bloßem urzichneiden der Haare über den 
ganzen Kopf, beibehalten. Die frübefte Erwähnung der tonsura Pauli im Unterjchied 
von der tonsura Petri ift die angeführte Stelle Bed. H. e. IV, 1 ©. 164, wo von 
Theodor von Canterbury bemerkt wird: Habuerat tonsuram more orientalium s. 25 
ap. Pauli. (Neudeder 7) Hand. 

— } 
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London 1901; A. 3. Kleffiner, Syneſius von Eyrene, der Philoſoph und Dichter umd 
jein angebliher Vorbehalt bei feiner Wahl zum Biſchof von Btolemais (Paderborn 
1901; dagegen 9. Koch, ©. von C. bei feiner Wahl und Weihe zum Bifchof, in HIG 
28, 1902, 751—774); €. Angelescu, Studien über ©. von Piolemais [rumän.), Bularejt 
1904; ‚E. Velley, Etudes sur les hymnes de Synesius de Cyröne, Paris 1904; ZTouj: 
faint, Etudes sur la vie de Synesius. ©. 235, 25 I. Hof ft. Ansbach; 235, 39 Druon 
jt. Dryon. Seed ijt in feinen „Studien zu Synejios“ ſ. ©. 235, 46] zu nachſtehenden, 
von der — Chronologie — Ergebniſſen gekommen: 399 oder 400 
bis 402 Aufenthalt in Konſtantinopel; 402—404 Aufenthalt in Alexandria; 404 Rüd: 
fehr in die Heimat; Sommer 406 oder früher Biſchofswahl; Jan. oder Febr. 407 
Ordination; Sommer 407 Anbronitus [j. S.239, 6] Präfekt; Ende 407 Extommuni— 
fation des Andronikus. ®. Krüger. 

„243 8.22 1. 1645 ft. 1654. 
" 

” 

272 „ 12 I. Odam dadıte dabei aud an eine nn der Zufammenjeßung der 
Synode durch perfönliche Teilnahme der Fürjten und Vertretung der Kommunitäten 
durch Bevollmädhtigte ft.: an eine aus indireften Wahlen hervorgehende Berjammlung 
von der aud) Laien nicht ausgeſchloſſen fein follten. 
— 3.15 1. 601 ff. ft. 603. 
282 „291. Asvzoorpor ft. Arrzoovpor. 

n 294 „23 I. Nations jt. Nationes. 

” 

" 

359 „ 43ff. iſt irrtümlich das Huſſeinfeſt als ein Frübjahröfejt behandelt worden. Da 
dad muslimiſche Jahr ein reines Mondjahr ijt, iſt natürlich das auf den 10. Mubarram 
fallende Feit an feine bejtimmte Jahreszeit gebunden. Baubdijfin. 
377 8.41 I. der er jt. der ber. . 
379 „49 1. des jt. das, 
475 „54 I. Dietelmair ft. Diejtelmair. 
479 „44 I. Bolltommnern ft. Vollkommnen. 
482 „18 I. Lemaitre jt. Zenaitre. 
557 „171.38 XVI ©. 253. ft. Bd XV ©. 5653. 
605 „ 45 füge bei Alice Gardner, Theodore of Studium 1906. 
— , 59 Patria Cpoleos III, 81 (bei Preger, Script. originum Cpolit. 245). 

v. Dobihür. 

5. Juni 1907. 
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